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A" IkWknmgs-HkM ^festin.

Das Stettin.
Insonderheit

die Kreise, welche auf dem rechten Ufer der Oder belegen sind,
nämlich:

Greifenhagen, Piritz, Sazig und Naugard.

8. Der Sanger Kreis.
Fortsetzung und Schluß.

Die Stargarder ELgenthums-Dörfer.
Ihre Erwerbung von Seiten der Stadtgemeinde, ihre früheren 

Rechts-Verhältnisse.
à die Art und Zeit des Erwerbs der meisten Eigenthums - Ortschaften 

fehlen alle geschichtlichen Nachrichten. In der Urkunde vom 29. November 1474 
vermöge derer Herzog Bogislaw X. der Stadt Stargard ihre Privilegien bestätigt 
w*  sUUl m sfU Aial em „Eigenthum" der Stadt genannt, an dessen Stelle in dem 
folgenden Bestatlgungsbriefe seiner Söhne Georg und Barnim IX. vom Jahre 1523 
„Dorper steht. Hieraus hat man geschlossen, daß die Stadt im Laufe des 15. Jahr
hunderts angefangen habe, Dörfer in der Umgegend zu erwerben. Indessen berichten 
die Urkunden von einigen Dörfern einen frühern Zeitpunkt. So gehörte in Schwendt 
das Virowsche geistliche Lehn von 4 Hufen schon seit 1329 nach Stargard, und 
ichon in diesem Jahre bezeichnen die Consules: villa Schwendt in nostris proprie-

Landbuch von Pommern; Thl. II., Bd. V. 1



2 Der Saziger Kreis.

tatibus. Hansfeld wird schon 1350 als Stadt-Eigenthum genannt; und Sarow 
in zwei Urkunden von 1356 und 1357. Von Seefeld weiß man, daß dieses Dorf 
bereits 1363 der Stadt gehörte. Im folgenden Jahre verkaufte der Rath 3 der 
dortigen Hufen zu Stiftungen für die Kalands-Brüderschaft und bei den Hospitälern 
St. Spiritus und St. Jürgen. Letzteres kaufte vom Rathe einen Hof mit 2 Höfen 
zu Sarow in den angeführten zwei Jahren. Pützerlin besaß die Stadt schon 1392, 
wie man aus einem in diesem Jahre vollzogenen Kaufverträge ersieht, durch den 
der Rath 20 Mark jährlicher Hebung aus diesem Dorfe den Gilden und Gewerken, 
Behufs Ausstattung der Frühmesse in der St. Marien-Kirche, überließ. Im Jahre 
1401 erwarb die Stadtgemeinde die Bede des Dorfes Kunow a. d. Straße vom 
Herzoge Bogislaw VII. für 1350 Mark. Einen Theil dieses Dorfes kaufte die 
Stadt Stargard im Jahre 1494 von Bogislaw X. für 2400 Mark, den andern 
Theil aber 100 Jahre nachher von Hans v. Mildenitz. Sie erhielt über diesen 
Kauf vom Herzoge Philipp II. unterm 12. Februar 1609 einen Lehnbnef, den 
Herzog Franz am 24. Februar 1619 erneüerte, mit der an die Belehnung geknüpften 
Verpflichtung mit einem Pferde durch einen Ritterbürtigen, oder auch eine andere 
geeignete dem Herzoge zusagende Persönlichkeit die gewöhnlichen Manndienste zu 
leisten Dieser Lehnbrief hat sich als urkundliche Beglaubigung vom Erwerbe des 
Dorfes Kunow erhalten. Die Pfarrkirche zu St. Marien erhielt 1389 eine Be
sitzung im Dorfe Buslar, indem Henning Stolpe, ein Stargarder Bürger, einen 
Hof mit 4 Hufen von der Hagenschen Familie, die das Dorf besaß, ankaufte, um 
damit eine Frühmesse in gedachter Kirche zu stiften. Wie in Schwmdt, so hatte die 
Stadt auch in Güntersberg ein bedeütendes geistliches Lehen von 6 Hufen und den 
auf denselben wohnenden Wehrleüten. Bürgermeister und Rath überließen dasselbe 
mittelst Vertrages vom 31. Mai 1635 dem Präsidenten des fürstl. Geheimenraths, 
Paul v. Damitz, gegen eine jährliche Rente von 36 Fl. Zarzig, ein Johanniter- 
Ordens-Lehn — 'in der Bestätigungs-Urkunde der Besitzungen des Ordens vom 
Jahre 1229 des wahrscheinlich ersten Erwerbers, Srachio genannt, — war seit den 
Tagen Werner's v. d. Schulenburg, ein Besitzthum in deffen Familie geblieben. 
Von Richard v. d. Schulenburg kauften Bürgermeister und Rath im Jahre 1600 
das Dorf nebst Zubehörungen für die Summe von 10 000 Thlr. wiederkaüfuch auf 
27 Jahre, nebst 2000 Thlr. künftig zu erstattender Meliorationsgelder; und weil 
dem Dorfe Wiesen fehlten, so wurde ihm eine, diesseits des Krampehlgrabens bele
gens, Wiesenfläche überwiesen. Da nach Ablauf der vertragsmäßigen Frist der 
Wiederkauf, oder vielmehr die Einlösung, nicht erfolgte1, so sehr es auch die Stadt 
wegen ihrer, durch den 30jährigen Krieg verursachten, Schulden wünschte, so blieb 
ihr nichts anders übrig, als das Gut Zarzig in Afterpfand zu geben. Dies ge
schah 1633. Der Pfandnehmer war der General-Commissarius Caspar v. Kempen
dorf, der das Gut 1654 an Hans v. Suckow abtrat. Dessen Erben cedirten 1664 
wieder an die Stadt. Von da an blieb diese im Pfandbesitz des Dorfes, der im Jahre 
1671 zum Eigenthumsrecht ward, das der Stadt von Zeit zu Zeit durch den 
Herrenmeister des Johanniter-Ordens zu Sonnenburg bis zur Aufhebung des Ordens 
bestätigt ward, nach welcher Zeit, in Folge des Edicts vom 30. October 1810 das 
lehnsherrliche Obereigenthum an den König überging, in dessen Namen das Königl. 
Ober-Landes-Gericht zu Stettin das Dorf Zarzig mit allem seinem Zubehör der 
Stadt Stargard unterm 18. Januar 1819 zu einem rechten Mannlehn verliehen 
hat. Zarziger Urkunden sind im Anhang zum Artikel Zarzig mitgetheilt.

Bis zum Anfänge des laufenden Jahrhunderts waren die baüerlichen Wirthe 
in den Eigenthums-Dörfern nicht Eigenthümer der Hofstellen, welche sie inne hatten,
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sondern bloße Kulturwirthe und zugleich Unterthanen der Stadt. Sie erhielten ihre 
Hofstellen mit einer mehr oder minder bedeütenden Hofwehr, die in einigen Dörfern 
nur in den vorhandenen Gebäuden und nöthigen Wintersaaten, in anderen auch in 
dem erforderlichen Zug- und Wirthschaftsvieh bestand, nur auf Lebenszeit zugetheilt.

Das Edikt vom 14. September 1811, die gutsherrlichen und baüerlichen Ver
hältniße betreffend, hat den Bauern zum großen Theil erst die Rechte denkender 
Wesen verliehen, und sie aus dieser schmachvollen Stellung befreit, kraft deren sie 
und Andere sich daran gewöhnt hatten, den Menschen bäuerlichen Standes gewisser 
Maßen als Bestandtheile des Wirthschafts-Jnventars eines Hofes zu betrachten. 
Daß die Regierung der Preußischen Lande — seit den Tagen Friedrich Wilhelms, 
des Kurfürsten, den die Geschichtsschreiber den großen nennen, immerdar dem ent
schiedensten Fortschritt huldigend, freilich unter der Aegide autokratischer Gewalt, 
einer sittlichen Nothwendigkeit in der Zeit — schon lange vor jenem berühmten 
Gesetze mit dem Gedanken umgegangen ist, auf dem Wege der Umwandlung (Refor
mation), nicht des Umsturzes (Revolution), die baüerliche Bevölkerung von den 
Banden höriger Unterthänigkeit zu befreien, sieht man an dem Stargarder Eigenthum.

Bereits im Jahre 1804 wurden, auf Anordnung des General-Oberfinanz-, 
Kriegs- und Domainen - Direktoriums, wie man damals das Staats - Ministerium 
nannte, und mit Genehmigung des Königs, der einzigen gesetzgebenden Gewalt, von 
der Pommerschen Kriegs- und Domainen-Kamruer zu Stettin, speciell von deren 
Beauftragten, dem Kriegs- und Domainen-Rath Matthiaß Unterhandlungen mit 
den Voll- und Halbbauern in den verschiedenen Eigenthumsdörfern angeknüpft, um 
ihnen gegen Bezahlung eines Erbstands- und Hofwehrgeldes den erblichen Besitz 
ihrer Höfe angedeihen zu lassen, und sie zugleich von der Unterthänigkeit zu befreien. 
In Folge dieser Unterhandlungen wurden den meisten Voll- und Halbbauern ihre 
Höfe unter folgenden beschränkenden Bedingungen zum Eigenthum überlasten: —

I. Bedingung. — Sämmtliche Wirthe haben zwar mit dein Eigenthum ihrer 
Höfe auch das Recht zur Veraüßerung, Schuldenbelastung und Vererbung derselben, 
oder die Befugniß darüber unter Lebendigen und von Todeswegen zu verfügen, 
überkommen; es darf aber keine Veraüßerung an einen Andern Statt finden, als: —

1) Der der Bauern-Wirthschaft kundig und das zur Übernahme des Hofes 
nöthige Vermögen nachzuweisen im Stande ist, weshalb über jede Veraüßerung 
der Consens des Magistrats eingeholt werden muß.

2) Darf auch der ganze Hof mit den dazu gehörigen Grundstücken nicht 
zerstückelt werden, mithin steht es keinem Wirthe frei, davon das eine oder andere 
Stück zu trennen, noch weniger aber ein solches zu veraüßern.

3) Wird bei jedem Verkaufe der Kämmerei das Vorkaufsrecht Vorbehalten.
II. Bedingung. — Auch die Befugniß der Wirthe zur Schuldenbelastung ihrer 

Höfe ist nicht uneingeschränkt. Es wird über jeden Hof eine mäßige Grundtaxe aus
genommen, innerhalb deren der Hof nur bis zu % ihres Betrages mit Schulden 
belastet werden darf.

III. Bedingung. — Bei dem Vererbungs-Rechte wurden folgende Einschrän
kungen festgesetzt: —

1) Wird von jedem Hofe eine Erbtaxe bestimmt und diese auf den Bettag 
beffeit festgesetzt, was jeder Wirth an Erbstands- und Hofwehrgeldern überhaupt zu 
entrichten angenommen hat.

1*



4 Der Saziger Kreis.

2) Für diese Erbtaxe erhält der Erbe den Hof mit den vorhandenen Ge- 
baüden und Wintersaaten. Alles Übrige aber, was auf dem Hofe vorhanden ist, 
muß der neüe Wirth nach einer gerichtlichen Taxe bezahlen.

Bei Vererbung der Höfe werden ferner von den neüen Wirthen, und zwar 
von Geschwistern 2 Procent, von Seitenverwandten 5 Procent vom Betrage der 
Grundtaxe als Laudemium an die Kämmerei gezahlt, wogegen Ehegatten und Erben 
in auf- und absteigender Linie von dieser Abgabe gänzlich frei sind. Wird aber 
der Hof an einen Fremden verkauft, so müssen 2 Procent vom Betrage des Kauf- 
geldes entrichtet werden.

IV. Bedingung. — Sämmtliche Wirthe werden hiermit der Unterthänigkeit 
entlassen; jedoch stehet ihnen nicht frei, ohne erhebliche, vom Magistrat gebilligte 
Gründe, mithin ohne ausdrückliche Erlaubniß, die Landwirthschaft zu verlassen und 
ein Handwerk zu erlernen, oder ein anderes städtisches Gewerbe zu treiben. Auch 
dürfen sie sich nicht einer andern Herrschaft zur Unterthänigkeit verpflichten.

V. Bedingung. — Leisten die Wirthe auf das seither erhaltene Bau-, Nutz- 
und Brennholz gänzlich Verzicht. Gegen diese Verzichtleistung auf alles freie Holz 
follen dagegen die Wirthe auch zu keiner Zeit mit Forstdiensten belastet werden, 
nur allein bei entstandenen Bränden in den Kämmerei-Forsten und zu Wolfsjagden, 
insoweit solche zu ihrem eigenen Besten erforderlich, werden diese Dienste Vorbehalten.

Die meisten bäuerlichen Wirthe hatten die vorstehenden Bedingungen, unter 
denen ihnen mit Zustimmung des Magistrats, die Höfe zum Eigenthum überwiesen 
werden sollten, angenommen; auch war von dem Königl. General-Directorium zu 
Berlin, laut Rescr. vom 1. Dezember 1805 der Consens dazu ertheilt worden, die 
Eigenthums-Verleihungs-Urkunden auf Grund jener Bedingungen anzufertigen und 
zu vollziehen. Inzwischen blieb die Sache, wegen des mittlerweile ausgebrochenen 
Krieges von 1806 und seiner Folgen, liegen, und obgleich von Seiten der baüer- 
lichen Wirthe die übernommenen Verpflichtungen in jeder Hinsicht erfüllt und ihr 
Besitz- und Abgabenverhältniß von dieser Zeit an nach Inhalt der gedachten Be
dingungen geregelt wurden, so unterblieb doch die Ausfertigung und Ertheilung der 
Eigenthums-Verleihungs-Urknnden. In der Form, wie solche zu jener Zeit hätten 
ausgefertigt werden müssen, konnten dieselben später nicht mehr ertheilt werden, 
weil die oberste Staatsbehörde, von dessen Bestätigung die Rechtsgültigkeit der zu 
ertheilenden Urkunden abhing, nicht mehr vorhanden war. War dieses Hinderniß 
auch von minderer Bedeülung, da die Behörde, wenn gleich unter anderem Namen, 
doch noch existirte, so trat der Vollziehung der Urkunden die neuere Gesetzgebung 
nach Geist, und Wortlaut in den Weg. Denn nach der inzwischen erlassenen Städte
ordnung von 1808 ward eine öffentliche Ausbietung und Lizitation der Höfe erfordert 
bevor selbige zu Eigenthum verliehen werden konnten; allein dies Verfahren war 
bei dem Vorhandensein bereits erfüllter Verträge nicht mehr ausführbar.

Das Königl. Ober-Landes-Gericht zu Stettin hatte bereits Veranlaffung ge
nommen, die im Hypothekenbuche vorzunehmende Abschreibung der zum Eigenthum 
verliehenen Höfe vom Hauptgute und die Einrichtung des Hypothekenwesens der
selben zu verweigern. Der Minister des Innern hatte daher diese unerledigte Ange
legenheit an die, inzwischen zu Stargard eingesetzte, General-Commission für Pom
mern zur Abwickelung verwiesen. Diese Behörde trat zwar mit dem Ober-Landes- 
Gericht, rücksichtlich der dabei zu beobachtenden Förmlichkeiten, in Verhandlung, 
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konnte sich aber mit demselben wegen des einzuschlagenden Weges nicht einigen, 
worauf der Justizminister den gedachten Gerichtshof beschied, daß der Eintragung 
der Verträge ins Hypothekenbuch Nichts entgegenstehe, sobald die Einwilligung der 
Stadtverordneten, als Vertreter der Stadtgemeinde, beigebracht werde. Nachdem 
diese extrahirt worden war, sind mit den baüerlichen Wirthen aller Eigenthums
dörfer besondere Rezeffe errichtet, in denen die Bedingungen der Verträge von 1805 
bis 1806 theilweise bedeütend abgeändert -sind, namentlich was die Parcelirung der 
Höfe betrifft. Dadurch sind in den einzelnen Dörfern verschiedene Rechtsverhült- 
nisie entstanden, welches jedoch das neueste Agrar-Gesetz beseitigt hat.

Einzelnen Voll- und Halbbauern, welche auf die Bedingungen von 1805 nicht 
eingehen wollten, sowie sämmtlichen Kossäten in allen Eigenthums-Dörfern, ist das 
Eigenthum ihrer Höfe erst in neuerer Zeit, nach den freisinnigen Bestimmungen des 
Edicts vom 14. September 1811 und dessen reactionairen Declaration vom 29. 
Mai 1819, zu Theil geworden. Edict und Declaration geben ein recht anschau
liches Bild von den Wandlungen in der innern Politik der Preüßischen Laude. 
Kaum hat das Volk mit Gut und Blut König und Vaterland vom fremden Joche 
befreit, als der bis dahin privilegirte Stand sein Haupt wiederum erhebt und die 
Staatsregierung drängt, jene Declaration zu erlassen, welche ein entschiedener Krebsgang 
gewesen ist, indem sie so manche Bestimmung des Edicts von 1811 illusorisch machte!

Die Erbstands- und Hofwehrgelder betrugen im Ganzen 57.146 Thlr. und 
nach Abrechnung der Cautionen 56.980 Thlr. Davon wurden theils sofort, theils 
in späterer Zeit 42.980 Thlr. eingezahlt, so daß im Jahre 1843 noch 14.000 Thlr. 
bei den baüerlichen Wirthen ausstanden und verzinset wurden. Nach Abschluß der 
Kämmerei-Kassen-Rechnung für das Jahr 1864 standen noch Thlr. 2964. 21. 3 Pf. 
an Erbstands- und Hofwehrgeldern im Stadteigenthum als zinstragendes Kapital aus.

Durch jene Eigenthums-Verleihungen gewann die Stadtgemeinde nicht blos 
für einige Zeit ein erhebliches Kapital, das ihr in den Kriegsnöthen von 1806 
bis 1815 außerordentlich zu Statten kam, sondern befreite auch ihre Forsten von 
der großen Last, einigen hundert Wirthen das zur Erhaltung ihrer Wohn- und 
Wirthschaftsgebaüde erforderliche Bau- und Reparaturholz unentgeldlich liefern zu 
müssen.

Die neueste Agrar-Gesetzgebung — wiederum die Bahn der unbedingten Frei
heit beschreitend, welchen Mißklang auch immerhin das Wort „Fortschritt" in den 
Ohren gewisser Leüte haben mag, was eine ephemere Erscheinung ist, die verschwin
den wird, wenn diese Leüte zur Besinnung gekommen sein werden, — also, die 
neueste Gesetzgebung hat dann auch von den Schultern der ländlichen Bevölkerung 
die noch übrig gebliebene Last der Geld- und Natural-Prästationen abgewälzt. Das 
Gesetz vom 3. März 1850, die Ablösung der Reallasten durch Rentenbriefe betreffend, 
ist in den Eigenthums-Dörfern der Stadt Stargard fast vollständig zur Ausführung 
gekommen. Am Schluffe des Jahres 1861 war die Ablösung dieser Reallasten aus 
einem Dorfe mit einem beträchtlichen Betrage, aus zwei anderen Dörfern mit einem 
ganz geringen Betrage noch nicht erfolgt. Dies ist aber in der Folge nachgeholt 
worden, so daß das, in Rentenbriefen angelegte Kapital-Vermögen der Kämmerei- 
Kasse am Schluffe des Jahres 1865 sich belief auf Thlr. 126.900.

Hansfeld ist unter den Kämmerei-Dörfern das einzigste, aus welchem Niemand 
auf Ablösung angetragen hat; und zu einem desfallsigen Anträge Seitens der 
Stadtgemeinde hat bisher, 1866, keine Veranlassung vorgelegen.
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Der Stand des Rentenbriefs-Kapitals am Ende des Jahres 1861, nach den 
einzelnen Ortschaften geordnet, ergibt sich aus der, auf der folgenden Seite stehen
den Tabelle. ' Sie ist aus dem jüngsten Rechenschafts-Berichte des Magistrats ent
lehnt. Vergleicht man indesien die Ziffern derselben mit denen, welche bei den ein
zelnen Ortschaften des Stadt-Eigenthums nachgewiesen werden, so zeigen sich hin 
und wieder Unterschiede, deren Quelle ohne weitläufige Rückfragen nicht ermittelt 

werden können.

Werfen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit, so ist zu bemerken, daß 
aus der Zeit vor dem 30jährigen Kriege keine Nachweisungen über die Einnahmen aus 
den Kämmerei-Dörfern bis auf uns gekommen sind. Alle Rechnungen und Acten, 
die darüber Auskunft geben könnten, sind in dem großen Brande von 1637 unter
gegangen. Ein Jahrhundert später, als bereits ein beträchtlicher Theil von Liegen
schaften Behufs Tilgung der Stadtschulden veraüßert war, betrugen die aus den 
Dörfern an die Kämmerei-Kasse zu zahlenden Baar-Gefälle 3750 Thlr., während an 
Natural-Leistungen 264 Scheffel Roggen, 38 Scheff. Gerste, 284 Sch. Hafer und 
536 Hühner geliefert wurden; so daß, wenn auch die Hand- und Spanndienste in 
Anschlag gebracht werden, die Hebungen der Kämmerei aus dem Stadteigenthum 
in der Mitte des 18. Jahrhunderts etwas über 5500 Thlr. betragen haben.

Wie er es mit der Vewirthschaftung und Verwaltung seiner Domainen hielt, so 
zwang der König-Herzog Friedrich IL, kraft seiner autokratischen Gewalt, auch die 
Städte, welche Güter und Grundstücke besaßen, diese an s. g. Generalpächter aus- 
zuthun' welche die aus ihrer Vewirthschaftung entstehenden Ueberschüsse statt an die 
Kämmerei an die landesherrliche Kasse abzuliefern hatten, was schon von des Königs 
Vater, Friedrich Wilhelm 1, angeordnet war. So wurde es auch mit Erhebung 
der Kämmerei-Gefälle im Stargarder Eigenthum seit 1752 gehalten, wie sehr sich 
auch die Stadt gegen eine Maßregel straübte, die aus unerhörte Weise das Eigen
thumsrecht verletzte, welches gerade der Landesherr, als oberster Richter, zu achten, 
zu wahren und zu schützen die Pflicht hatte. „Nicht raisonniren, nur gehorchen!" 
So war — die Parole unter Friedrich's Regierung. Jenes Jahr ungefähr war 
auch der Zeitpunkt, da der König, um die Steüerkraft seiner Lande zu erhöhen, 
in Pommern große Radungen von Wäldern und Trockenlegung von Bruchländereien 
anordnete, um auf der abgeholzten und wieder naß oder feücht gewordenen Erde 
Wohnplätze für neüe Steüerzahler zu erbauen, die vom Auslande — bezogen wurden. 
Im großen Ganzen darf man die Anwerbung freier Colonisten wol also bezeichnen, 
abgesehen von der Ansiedlung derjenigen Soldaten, denen nach dem 7jährigen 
Kriege als Invaliden ein Asyl gegründet wurde, bestehend in einem Haüschen, 
einem Ställchen, einem Schuppen und einem oder einem Paar Morgen Landes, 
die der alte Krieger urbar zu machen und für sich zu nutzen hatte, mochte er 
vom Acker- oder Gartenbau einen Begriff haben oder nicht; oder es wurde ihm 
auch ein Spinnrocken ins Haüschen gestellt, um Wolle zu spinnen für des Königs 
Tuchwebereien, an denen er den — kostbaren Stoff für den Soldaten-Rock bereiten 
ließ. Nicht blos auf seinen Domainen ordnete Friedrich, dem Beispiele seines 
Vaters folgend, die Anlegung derartiger Colonien an, — aus denen in der Folge 
meist Bettlernester geworden sind, — auch auf größeren Güter-Complexen von 
Privatbesitzern und auf den Kämmereigütern der Städte mußten diese neüe Wohn
plätze gründen. So auch die Stadt Stargard ihre Colonie Dietrichsdorf!
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Übersicht der früher von den Stargarder Eigenthums-Ortschaften gezahlten Geld- 
und Natural-Renten, und des dafür eingetretenen Rentenbriefs-Kapitals.

Zustand am Schluß von 1861.

Von dem Rentenbriefs-Capital betragen die Zinsen . . . . . • • • 
Die Zinsen betragen gegen die früheren Renten Thlr. 642. 8. 11 Pf.

Namen Nach den früheren Etats betrug die Einnahme Dafür

Nr. der ans den Eigenthums-Dörfern. erhalten 
an

Ortschaften. Kapital.
Art der Rente. Geldbetrag.

£ SZfe-
1.

2.
3.
4.

Bruchhausen. . .

Carolinenthal . . 
Dietrichsdorf. . . 
Kizig...................

Geldrente....................................
8 Scheffel Roggen ....
6 „ Gerste ....

Geldrente....................................
Geldrente....................................
Geldrente....................................

116. 15. —
16. 6. —
7. 29. —

175.---------
173. 17. —
360. 27. 4

6. 7. 6 j

775

3.505
160

10.670
7'|, Burgfuhren.....................

5 Klempin............. Geldrente.................................... 613. 4. 5 17.460
2 Scheffel Roggen .... 4. 1. 6 10.960

6. Kunow................ Geldrente.................................... 319. 17. 10 10.225

7. Lübow ................ Geldrente.................................... 15b. 29. 3 7.590
40 Scheff. 15 Mtz. Roggen . 82. 27. —

8. Priemhausen. . . Geldrente....................................
13 Scheff. 14*|.  Mtz. Roggen

785. 17. 4
28. 4. 10 • 20.510

9.
10.

Pützerlin............
Sarow................

Geldrente....................................
Geldrente....................................

479. 2. 2
298. 7. 1

14.895
575

9 Scheff. 6 Mtz. Roggen. . 18. 29. 6
11. Schwendt .... Geldrente.....................................

11 Scheff. 6 Mtz. Roggen .
157. 17. 4
23. 1. — ' 4.010

13 „ 6 „ Gerste . . 15. 3. 2
12. Seefeld................ Geldrente.................................... 552. 12. 6

53 Scheff. Roggen .... 107. 9. 9 ' 6.400
13 Bnrgsuhren.....................
32'1, Brückenfuhren. . . .

10. 25. —
13. 16. 3

13. Das Straßen- Geldrente.................................... 266. 20. 4

14.
revier............

Zarzig ................ Geldrente....................................
37 Scheff 6 Mtz. Roggen .

667. 25. 8
74. 27. 9 > 15.795

49 „ 9 „ Hafer . . 50. 3. 5
■

Summa ......................................... 5583. 14. 11 123.530
4.911. 6. —

Zu den Rentmbnefszinsen treten hinzu die am Schlich des Jahres 1861 
noch nicht abgelösten Renten, von Bruchhausen Thlr 505 23. 6 Pf.' 
von Priemhausen 20 Sgr. und von Seefeld Thlr. 4. 20 Sgr.

511. 3. 4
630. 14. 10

6.082. 24. 4

zusammen..................................................................................................
Und von Hansfeld  

Summa

In dem bei Klempin ausgeworfenen Rentenbriefs-Kapital sind auch Renten
briefe aus Sarow und Seefeld enthalten; — desgl. bei Lübow aus der Ablösung 
von Steuersätzen; desgl. bei Sarow aus der Seefelder Ablösung. In dem Kapital 
von Lübow scheint auch die Ablösung des Straßenreviers enthalten zu fern. — 
Die Kornpreise nach 9jährigem Durchschnitt von 1849 1857: 1 Scheffel Roggen 
2 Thlr. 9 Pf.; Gerste 1 Thlr. 9. 10 Pf.; Hafer 1 Thlr. 4 Pf. Ferner: 1 Burg- 
fuhre zu 25 Sgr., 1 Breitenfuhre zu 127a Sgr.

Am Schluß dieser geschichtlichen Darstellung von den Rechtszustanden un 
Stadt-Eigenthum drängt sich unwillkürlich die Frage auf: —



8 Der Saziger Kreis.

Haben die Herren am grünen Tisch zu Stettin und Berlin, bei der Pom- 
merschen Kriegs- und Domainen-Kammer und beim General-Directorium, klug und 
weise gehandelt, als sie im Jahre 1805 Bürgermeister und Rath von Stargard 
veranlaßten, als Entschädigung für Aufgebung der gutsherrlichen Gerechtsame von 
den baüerlichen Wirthen Kapital anzunehmen?

Der Herausgeber des L. B. steht keinen Augenblick an, diese Frage unbedingt 
zu verneinen!

Die angeordnete Maßregel läßt sich nur durch die Vermuthung erklären, bezw. 
— entschuldigen, daß man es sich im Jahre 1805 noch nicht klar gemacht hatte, 
auf welche Weise die Gutsherrschaften schadlos zu halten seien für Rechte, die Jahr
hunderte lang bestanden hatten, wenn ein freier Bauernstand geschaffen werde: 
ob durch Geld, ob durch einen Theil des Grund und Bodens, den der Bauer bis 
dahin als Kulturwirth unterm Pflug hatte. Das Edict vom 14. September 1811 
wurde das Gesetz für Regelung der gutsherrlichen und baüerlichen Verhältnisse, und 
dieses Gesetz hat den Betheiligten die Wahl gelassen zwischen beiden Entschädigungs
weisen.

Allerdings kam das Kapital, welches von den baüerlichen Wirthen an Erb- 
standsgeldern rc. damals zum größten Theil baar eingezahlt wurde, der Kämmerei 
in den schwierigen Zeitlaüsen von 1806—1815 sehr wol zu Statten, was bereits 
oben anerkannt wurde; allein hätte die Stadtgemeinde Stargard ihre Schadloshal
tung für den Verlust ihrer gutsherrlichen Rechte und Gerechtigkeiten in Land ge
nommen, bezw. bekommen, dann wäre ihre Kämmerei gegenwärtig eine der reichsten 
in ganz Pommerland, und ihre Finanzlage von der Art, daß der Geldsäckel der 
Einwohnerschaft entweder gar nicht brauchte in Anspruch genommen, oder doch nur 
mit einem Minimuni von direkter Communalsteüer belastet werden. Die Kämmerei 
wäre in der Lage gewesen, größere Ackerwirthschaften oder Vorwerke in bedeuten
der Zahl einzurichten, die, von intelligenten und strebsamen Landwirthen bewirth
schaftet, einen Pachtzins abwerfen könnten, der den Zinsenbetrag der Rentenbriefe, 
u. s. w. um das Dreifache, wenn nicht Vierfache übersteigen würde. Gleichzeitig 
wären diese Pachtgüter Musterwirthschaften geworden, die den Bauern als Vor
bild gedient hätten, um auch ihre Wirthschaften in höhere Kultur zu bringen. Da
mit soll nicht gesagt sein, daß der heütige Zustand der baüerlichen Wirthschaften im 
Stargarder Eigenthum nicht gut sei; im Gegentheil, er ist, je nach Beschaffenheit 
des Bodens, im großen Ganzen ein — guter, schließt aber doch nicht den Compa
rativ von gut aus, der erreicht worden wäre, wenn der kleine Landwirth in der 
unmittelbaren Nachbarschaft eine rationell betriebene große Wirthschaft als Muster 
vor Augen hätte.

Also in doppelter Beziehung ist es zu beklagen, daß die Stadtgemeinde Star
gard von ihren Unterthanen im Stadt-Eigenthum, bei Ablösung der Verpflichtungen 
desselben gegen die Gutsherrschaft, nicht in Grund und Boden entschädigt worden ist.
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Der ländliche Polizei-Bezirk des Magistrats zu Stargard,
enthaltend

die vormaligen EigenthumS-Dörfer derStadtStargard, 
in denen

dem Magistrate von den gutsherrlichen Rechten annoch die Polizei-Obrigkeit und 
das Patronat, und der Stadtgemeinde die Jagd, Fischerei, 

Straßengerechtigkeit rc. zusteht.
I. Die auf der Südseite oder oberhalb der Stadt belegenen 

Dörfer.

Hansfeld, Pfarrkirchdorf, % Mln. von Stargard gegen Südosten, 
mit einem Theil seiner Felder an der Jhna und dem Krampehl, und muthmaßlich 
zuerst 1264 als Sante Johannesvelde genannt, bestand früher: — A) Aus 
einem der Kämmerei zu Stargard gehörigen Vorwerke, welches gegenwärtig 16 
Wirthe des Dorfs gemeinschaftlich nebst dem dazu gehörigen Fischerhause besitzen. 
— B) Aus einem, ebenfalls der Kämmerei zu Stargard gehörigen, kleinen Vorwerke, 
welches jedoch jetzt vom Dorfe getrennt und unter dem Namen Carolinenthal als 
ein besonderes Erbzinsgut im Land- und Hypothekenbuche verzeichnet ist. — C) Aus 
15 der Kämmerei gehörigen Vollbauerhöfen, von denen jeder 2, einer (ein Doppel
bauer) 4 Hufen Landes besitzt. Von diesen 15 Vollbauern besitzen 13 jeder '/ie 
des großen Vorwerks. — D) Aus einem der hiesigen Mutter- und Zarziger Tochter
kirche gemeinschaftlich angehörigen Vollbauerhofe, der seit 1861 durch Verkauf mit 
Carolinenthal vereinigt ist. — E) Aus einem der Kämmerei zu Stargard gehörigen 
Halbbauerhofe. Dieser besitzt auch Vic des großen Vorwerks und eine der Kirche 
zu Hansfeld gehörige Hufe. — F) Aus einem dem Raths geistlichen Lehn 
gehörigen Halbbauerhofe. — G) Ans einem der Ersten Gröningschen Testa
ments-Stiftung gehörigen Vorwerke. Zu diesem gehörte sonst: 1) Ein Ackerwerk 
von 5 Hufen, 2) drei Vollbauerhöfe. Das Vorwerk selbst wird von den jetzigen 
Besitzern a) dem Erbpächter von Carolinenthal zu Vt, b) dein Müller zu Schwendt 
zu '/<, c) 4 baüerlichen Wirthen ebendaselbst und zu Zarzig zu ’V, mit Ausnahme 
ber Gebaüde und etwas Gartenland, was sie mit Bewilligung des Stifts, als 
Obereigenthümer, verkauft haben, ungetheilt bewirthschaftet. Zu 2) ist zu bemerken, 
daß einer der drei Bauerhöfe schon früher verpachtet wurde, und deshalb Vollbauer
hof geblieben ist. Derselbe besitzt außerdem Vic des großen Vorwerks A. Mit 
bett Besitzern ber beiben anberen Höfe haben die bes Vorwerks regulirt unb bie 
Hälfte bes Landes eingezogen, so baß biese Halbbauerhöfe geworben sinb, das den 
Besitzern gehörige Ackerwerk aber jetzt 7 Hufen beträgt. Einer dieser beiden Halb
bauern besitzt auch '/,« des großen Vorwerks. — H) Aus 5 der Kämmerei zu 
Stargard gehörigen Kossatenhöfen, von denen jedoch 1 mit dem Halbbauerhofe E 
vereinigt ist, so daß nur noch 4 besonders besessen werden. — I) Aus einem dem 
Raths geistlichen Lehn gehörigen Koffatenhof, der jedoch mit dem Halbbauerhof F 
verbunden ist.

Demnach besteht die Dorfschaft Hansfeld jetzt faktisch: —
1. Aus 17 Vollbauerhöfen, unter welchen ein Doppelbauer C, D, G 2a.
2. Aus 4 Halbbauerhöfen E, F, G 2b.
3. Aus 4 Kossäten H.

Dazu kommen noch
4) 15 zur Weide berechtigte Büdner; 5) eine dem Inhaber eigenthümlich 

gehörende Schmiede; 6) ein Etablissement, die Schäferei genannt; 7) die der Käm- 
Landbuch von Pommern; Thl. IL, Bd. V. 2 
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merei Stargard zustehenden Krug-Grundstücke; 8) die Pfarre, Kirche und Küster
schule; 9) die Schulzen-Ländereien; 10) eine zu Carolinenthal gehörige Wrese

Das Dorf enthält nach dem Feüer-Versicherungs-Kataster 88 Feüerstellen, 
32 Scheünen, 26 Ställe, welche mit 35.775 Thlr. versichert sind, einschließlich der 
erst vor einigen Jahren erbauten Windmühle, deren Versicherung 1500 Thlr. 

beträgt.
Das Kämmerei-Vorwerk A. ward im Jahre 1780 einer erneüerten Vermessung 

unterworfen, und an urbarem Acker 482 Mg. 133 Ruth., an Gartenland 0.130, 
an Feldwiesen 6.0, an zweischnittigen Wiesen 24.95 an emschmttrgen 21.125 an 
Hofraum, Wasser- und unnutzbaren Stücken 2.140, m Summa 538Mg. 83 Rth. 
groß gefunden. Mit allen dazu gehörigen Gebaüden und Bewährungen, Weiden, 
Rechten und Gerechtigkeiten, wie solche bisher von den Zeitpächtern genutzt werden, 
oder hätten genutzt werden können, ward das Vorwerk auf Grund des am . Ja
nuar und 18. Februar 1793 abgehaltenen Licitations-Protokolls, durch Vertrag vom 
4. Juni 1795, bestätigt den 18. Juni und 13. Juli 1795, dem Lehnschulzen Gott
lieb Robe, aus Klempin, in Erbpacht gegeben. Der Erbpächter zahlte ^hlr. M>9. 
23 Gar. 6 Pf. als Erbstandsgeld und übernahm einen jährlichen Canon von 
242 Thlr., zahlbar von Trinitatis 1793 an gerechnet. Das Erbpachtrecht umfaßte 
auch das zum Vorwerke gehörige Fischerhaus und die weiter unten zu nennenden 
6 Seen, nebst dem See auf Schwerster Feldmark. Für Ausübung der Fischerei- 
Gerechtigkeit in diesen Gewässern wurden 24*/a  Thlr. jährlichen Canons fe gejetz • 
<tn der Folge gehörte das Vorwerk dem Oekonomie-Rath Johann Gottfried Kruger. 
Dieser trat im Jahre 1817 mit den 16 baüerlichen Wirthen A Hansfeld wegen 
Verkaufs des Vorwerks in Unterhandlung, doch kam das Geschäft erst durch den 
Vertrag vom 8. April 1819, bestätigt den 10. April 1821, zu Stande, kraft dessen 
die Bauern das Vorwerk für einen Kaufpreis von 9000 Thlr. übernahmen. Von 
dem Canon haben sie in 2 Terminen, 1819 und 1822, Thlr.4 . . ti S ' 
tost, so daß derselbe, laut Hppothekenschem vom 17. October 1826, erd. des Canons 
für die Fischgewässer, nur noch Thlr. 194. 16. 5 Pf. betragt, zu dessen Erlegung 
sie solidarisch verpflichtet wurden, und der bei der Statt gefundenen Separation 
speciell unter sie vertheilt ist. B-i der 1831 vollzogenen und unterm î * 
1835 bestätigten Regelung der gutsherrlichen und bäuerlichen V-rhaltmss«wurde 
den Besitzern des Guts das volle und unbeschränkte Eigenthum desselben verliehen, 
in Ausbebung und Löschung der Erbpacht-Eigenschaft gewilligt und gestattet, daß 
das Foliuin des ganzen Guts im Hypothekeubuche geschlossen werde. Der Erbpacht- 
Canon von Thlr. 13. 20. 8% Pf. für jeden Besitzer, incl.des Scen-Canons, wurde 
in eine unveränderliche Rente verwandelt, welche m,t den ubr.gen A gaben zugleich 
an die Kämmerei-Kasse abgesührt werden sollund Rubr.. ll. >m H>p°thàb«ch-«tf 
di- Bauerhof- eingetragen ist. Die solidarische Verbindlichkeit ward gletchzeitig auf. 
gehoben. Drei Parcelen vom Vorwerk haben die Besitzer 18^6 zur Ansiedlung von 

Büdnern verkauft.
Nachdem bereits durch Receß vom 18. October 1822, bestätigt den 23. No

vember 1823 die baüerlichen Wirthe die ihnen obgelegenen Burgfuhren, für leben 
Bauer in zwei Tagen, für den Halbbauer in einer eintägigen Fuhre bestehend gegen 
Entrichtung einer Geldrente von 1 Thlr. 27. 6 Pf., bezw. der Halste diesesBe
trages, abgelöst hatten, so ward bei der oben erwähnten Regulirung d-r «utcherr. 
lichen und baüerlichen Verhältnisse auch den 15 der Kämmerei gehörigen Vollbauern 
das vollständige Eigenthum ihrer Höfe verliehen, mit Aufhebung aller oben ange- 
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führten Beschränkungen von 1805. Auch das Vorkaufsrecht und die Laudemial- 
Verbindlichkeit ward gegen ein Ablösungs-Kapital von 22V» Thlr. oder eine jähr
liche Rente von 27% Sgr. aufgehoben und nur festgesetzt, daß die Besitzer nicht 
befugt sein sollten, die Höfe über % des Werths der Taxe zu verschulden, welche 
nach den bei der Königl. General-Commission obwaltenden Grundsätzen errichtet 
werden würde.

Nebst einem theilweise bereits abgezahlten, theilweise mit 4 Procent zu ver
zinsenden Abfindungs- und Hofwehrgelde zum Gesammtbetrage von Thlr. 5682. 
28. 9 Pf. übernahmen die Bauern, außer den ungetheilten Abgaben an den Staat 
und die Geistlichkeit, noch an die Kämmerei für Dienstgeld, Fleischzehend, Rauch
hühner und abgelöste Fuhren 369 Thlr. 10 Sgr. zu zahlen, wozu der Doppelbauer 
50 Thlr., einer 20 Thlr. 10 Sgr., die übrigen 13 jeder 23 Thlr. beitragen.

Der Vollbauer unter D, die Halbbauern unter E und F, und die Kossäten 
unter H und I sind in einem besondern Recesse nach den Grundsätzen und Vor
schriften des Edicts vom 14. September 1811, und zwar gegen eine jährliche unver
änderliche Rente regulirt, welche vom Halbbauerhofe 16 Thlr., vom Kostatenhofe 
8 Thlr., von einen: aus beiden vereinigten Hofe also 24 Thlr. beträgt. Die Ab
gaben an den Staat sind dabei schon in Abzug gekommen. Der Besitzer des, der 
Kämmerei gehörigen Halbbauerhofes entrichtet jedoch seit langer Zeit jährlich 1 Thlr. 
15 Sgr. an die Pfarre zu Hansfeld, und ein Kossat 1 Thlr. 5 Sgr. an das St. 
Jürgen-Hospital zu Stargard. Diese Abgaben werden von ihnen beibehalten, 
jedoch von der Rente in Abzug gebracht. Der früher dem Marien großen Kasten 
gehörige combinirte Halbbauer- und Kostatenhof zahlte natürlich die Rente an die
sen, die übrigen an die Kämmerei.

So sind also sämmtliche baüerliche Wirthe von Hansfeld, welche der Kämme
rei gehörten, völlig freie Eigenthümer geworden, und von allen gutsherrlichen Ge
rechtsamen bleibt außer der Jagd, Straßengerechtigkeit, Polizei-Jurisdiction und 
dem Patronate, in welchem Nichts geändert ist, nur noch das Recht auf diejenigen 
Abgaben, welche in den Recesten festgesetzt worden sind.

Was die, der Ersten Gröningschen Testaments-Stiftung gehörigen, in Hansfeld 
belegenen, Liegenschaften betrifft, so verhält es sich damit, wie folgt: — Peter 
Gröning hatte in der, mit seiner ersten Ehegenossin Margarethe, geb. Friedrichs, 
am 7. Juni 1625 errichteten letztwilligen Disposition verordnet, daß die darin für 
fromme und milde Zwecke legirten 4100 Fl. bei der Kämmerei-Kasse bestätigt wer
den sollten, wie es denn auch geschehen ist. Allein die Drangsale des 3Ojährigen 
Krieges und die Verwüstung, welche die große Feüersbrunst von 1635 in der Stadt 
angerichtet hatte, nöthigte den Magistrat, jenes Stiftungs-Kapital nicht blos anzu
greifen, sondern zur Deckung der dringendsten, unabweisbarsten Bedürfnisse gänzlich 
zu verwenden. Die Stiftung eines ihrer edelsten Mitbürger und langjährigen 
Rathsverwandten konnte die Stadt Stargard nicht ohne Entschädigung lasten. So 
geschah es, daß die Stadt in dem Creditoren-Abschied von 1644 dem Stifte das 
oben erwähnte Vorwerk oder Ackerwerk mit 3 Bauerhöfen in Hansfeld zum erb
lichen Eigenthum abtrat. Anderthalb Jahrhunderte lang wurden diese Liegenschaften 
durch Verpachtung auf Zeit genutzt, dann aber im Jahre 1795 zu Erbpachtrechten 
verliehen gegen Entrichtung eines Erbstandsgeldes von 1512 Thlr. und eines jähr
lichen Canons von 218 Scheffel Roggen, der nach dem Stargarder Martini-Markt
preise des vorhergegangenen Jahres in Gelde abzuführen war. Im Jahre 1828 

2*  
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waren die oben unter Lit. G. genannten Personen im Besitz des erblichen Nutzungs
rechts des Gröningschen Ackerwerks c. p. zu den Antheilen, die dort angegeben sind, 
wobei den Administratoren der Ersten Gröningschen Testaments-Stiftung, als Ver
treter des Obereigenthümers, das Vorkaufsrecht, so wie ein Laudemium von 27, Thlr. 
für jedes Achtel, im Fall der Verzichtleistung auf das Erbpachtrecht, vorbehalten 
blieb. Damals trugen die Erbpächter auf Ablösung eines Theils des Canons an, 
worauf die Stiftungs-Verwaltung bereitwillig einging, in Folge dessen am 20. De
cember 1828 ein Vertrag zu Stande kam, kraft dessen der Canon um 54 Scheff. 
Roggen vermindert wurde, so daß, nach dieser Ablösung, noch 164 Scheffel verblie
ben, die nach bisheriger Weise in zwei Terminen in Gelde abzuführen waren. Als 
Entschädigung gewährten die Erbpächter durch baare Einzahlung ein Kapital von 
600 Thlr., dessen Zinsen zu 4 Procent 24 Thlr. betragen, und eine jährliche Geld
rente von 45 Thlr., was zusammen 69 Thlr. ausmachte, womit nach dem damaligen 
Durchschnitts-Kornpreise von Thlr. 1. 8. 3% Pf. der Ausfall an Natural-Canon 
gedeckt war. Dieser Receß ist von Oberaufsichtswegen durch die Königl. Regierung 
zu Stettin unterm 14. März, und von der Königl. General-Commission für Pom
mern am 15. April 1829 bestätigt worden.

Die Stadt Stargard war, zufolge 'eines Judicats, verbunden, so oft bei dem, 
der Ersten Gröningschen Testaments-Stiftung zugehörigen Vorwerke zu Hansfeld 
und den drei Stifts-Bauerhöfen daselbst, nothwendige Neü- und Reparaturbauten 
vorfielen, das dazu erforderliche Holz unentgeldlich anweisen und verabfolgen zu 
lassen. Diese, der Stadtforst sehr beschwerliche Holzgerechtigkeit wünschte die Stadt
gemeinde von ihrem Walde abzuwälzen. Zu dem Endzweck wurde unterm 10. März 
1827 ein Ablösungs - Receß geschloffen, kraft deffen die erblichen Nutznießer der 
Gröningschen Liegenschaften auf jene Holzberechtigung ihrem ganzen Umfange nach 
Verzicht leisteten. Die Berechtigten wurden mit einer auf 36% Thlr. in Pausch 
und Bogen verglichene jährliche Geldrente abgefunden und entschädigt, zahlbar vom 
Jahre 1826 ab. Die Vorwerks- rc. Besitzer hatten von der Stadt wegen des, in 
früherer Zeit zu Carolinenthal gelegten, Hinterlandes auch noch jährlich 10 Thlr. 
zu empfangen, dagegen wiederum an dieselbe a) für die Straßengerechtigkeit 1 Thlr. 
und von einer Wurth 20 Sgr. zu entrichten. Beide sind überein gekommen, daß 
der Überschuß von 8 Thlr. 10 Sgr. den übrigen 36 Thlr. 20 Sgr. zugesetzt, und 
demnach vom Jahre 1827 an von der Stadt überhaupt 45 Thlr. jährlich gezahlt 
werden. Die ganze Geldrente der 45 Thlr. wird von den Vorwerks-Besitzern dem 
Ersten Gröningschen Stift auf den an dasselbe zu entrichtenden Canon überwiesen, 
wogegen die Stadt sich verpflichtet hat, solche als Selbstschuldnerin zu übernehmen 
und an die Kasse des gedachten Stifts zu berichtigen. Auch dieser Vergleich wurde 
von der Königl. Regierung unterm 24. Juli 1827 und von der General-Commission 
am 15. April 1829 bestätigt, und vervollständigt unterm 21. März 1835. Eine ganz 
ähnliche Ablösung einer Holzgerechtigkeit hat bei einem der Gröningschen Bauerhöfe 
Statt gefunden. Diesem Hofe, welcher laut Contracts vom 28. Februar, bestätigt den 
18. April 1805 Seitens der verwittweten Frau Bürgermeister Hartmann, geb. 
Weinrich, als Besitzerin des Gröningschen Vorwerks zu Hansfeld in Erbpacht gege
ben worden war, war zugleich das Recht abgetreten worden, von der Kämmerei zu 
Stargard das, zur Unterhaltung der zu dem Bauerhofe gehörigen Gebaüde erforder
liche Bau- und Reparaturholz gegen Entrichtung des gewöhnlichen Anweisegeldes 
unentgeldlich zu empfangen. Dieses Recht hat vom 1. Januar 1836 ab, gegen eine, 
von der Kämmerei-Kasse zu leistende jährliche Entschädigungs-Rente von 14 Thlr. 
aufgehört, laut Contracts vom 1. April, bestätigt den 29. October 1835.
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Die Feldmark Hansfeld gränzt gegen Westen an die Stadtfeldmark von Star
gard und an Wittchow, im Süden an Kremzow, im Osten an Schöneberg und 
Treptow, im Norden an Carolinenthal. Die Gränzen stehen üb erall fest. Stellen
weise werden diese von der Jhna, an anderen Stellen vom Krampehl gebildet. In 
der Feldmark liegen mehrere Fischgewäffer, die eigene Namen führen; so der große 
See, der Schulzen-. Hege-, Dick-, Lange- und der Runde (Ruhnen-) See, die zusam
men genommen 85 Mg. 64 Ruth, begreifen, davon der größte See die Hälfte 
enthält.

In Hansfeld hat eine theilweise Separation Statt gefunden. Der darüber 
ausgefertigte Receß ist unterm 28. Juni 1836 bestätigt worden. Nach der, Behufs 
dieser Separation vorgenommenen, Vermessungen enthält —

In Morgen u. Ruthen. Hof
stellen.

Gär
ten.

Würth en, 
Äcker, 

Wiesen.
Feld
acker. Wiesen. Wei

den.
Un

nutz
bar.

Summa.

Die ganze Feldmark. . 13. 82 20. 84 A. 83. 36 2880. 12 544. 60 1141. 38 72.113 4756.105
Dazu an Seen und

Gewässer............. . . . I W. 1. 40 88. 156
Davonhabenbekomrnen: 4845. 81

1. Die Kirche............. 1. 25 _ — 150 46. 91 4. 121 24. 106
50. 20

1.152 79. 105
165 932. Die Pfarre............. — 110 2. 121 76. 35 35.167

Und von den Gew. — 55
3. Die Schule ....
4. „ Besitzer d.Grö-

— 11 — 62 — — 1. 69 5. 82 — — — — 7. 44

ningschen Gu
tes, incl. 5. 20 
Wiesen, nach 
Carolinenthal

A. 5. 17gehörig ....
5. „ Der Doppel-

— 113 — — 361. 105 59. 105 66. 59 2. 70 495. 109

bauerhof . . . — 102 — 37 „ 2. 41 192.168 37.127 48. 96 — 282. 31
6. „ Kämmereibau-

er Krüger. . . — 80 — 35 „ 1. 6 78.147 31. 61 53. 147 «■ » 165.115
7. „ Küselb.. . .
8. „ M. Wich-

— 81 — 123 104. 25 24. 64 26. 147 — 156. 80

mann. — 76 1. 132 „ 1. 44 62. 58 19. 73 39.109 — 50 125. 2
8. „ Kämm. -Halbb.

D. Wichmann. — 88 — 87 „ 7. 42 52.154 34. 18 44. 62 — 81 139. 174
io. „ Kossäten . . . — 116 1. 52 „ 30. 24 4. 123 15.166 114. 85 — 167. 26
11- „ Büdner und 

Schmiede. . . — 155 2. 154 ( ,, 4. 70J
(W. 1. 40)

_ 4. 146 54. 74 — 68. 99
12. ,, s. g. Schäferei. — 21 — .— A. 2. 63 — ■■ '■ 9.173 _ 12. 77
13. Das Schulzenamt. ■— ■ •-- —— — —- 3. 24 2. 100 ■ 1 “ — 5.124
14. „ Krugland. . .
15. Versicherte Hoflage

— — '— — — — 2. 36 — — — — — 2. 36

des gr. Käunnerei- 
Guts . . — 79 2. 139 3. 38

16. Gemeinschaft!. We-
ge u. Triften, incl.
2 Mg. Lehmgr. . - _ — . —-- 6. 23 — 12 6.126 12. 61

17. Die Rlchtseparant. 6.105 7. 42 A. 28.120 1887. 34 268. 78 601. 94 67.120 2867. 53

Die Kirchenländereien gehören dem unter Nr. 9 genannten Halbbauer David 
Wichmann als Erbzinsmann. Sie begreifen aber nicht den, oben im Eingänge 
dieses Artikels unter D aufgeführten, der Hansfelder Mutter- und der Zarziger 
Tochterkirche gemeinschaftlich gehörigen Vollbauerhof, der nicht separirt ist, so daß 
besten Flächengehalt unter Nr. 7, den Nichtseparanten steckt. — Die Schule steht, 
außer den zu ihrer beffern Ausstattung iiberwiesenen, im Obigen unter Nr. 3 be- 
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zeichneten Grundstücken an Acker und Wiesen noch die Berechtigung zu, 2 Kühe und 
1 Stück Jungvieh, dieses gleich % Kuh gerechnet, auf die, den in Gemeinheit ge
bliebenen Wirthen zugefallenen, Hütungsflüche weidefrei weiden zu durfen. Außerdem 
erhält der Schullehrer 12.000 Soden Torf und 2 Klafter Kiefern-Klobenholz, welches 
Brennmaterial von den Hofbesitzern angekauft wird. ^\®e^etrag 
der Hufenzahl vertheilt und zusammen gebracht und auch die Anfuhr erfolgt auf 

gleiche Weise.
Bor der im Vorstehenden nachgewiesenen Theil-Separation steuerte Hansfeld 

von 25g78o reduc. Landhufen, an landesherrlichen Abgaben 466 ^hlr. 9 Pf., näm
lich 362 Thlr. 9 Pf. Contribution und 104 Thlr. Cavaleriegeld; nach der Regelung 
baben sich diese Realabgaben an den Staat für das ehemalige Kämmerei-Vorwerk 
von 4-/8 Landhufen nach § 3 des Kultur-Edicts vom 14. September 1811 wegen 
vermehrter Rendantur-Kosten, um 4 Procent erhöht, so daß seit der Regelung vom 
Jahre 1835 ab die Grundsteüer Thlr. 469. 5. 9 Pf. betragen hat, wobei das 
Gröningsche Gut mit Thlr. 55. 11. lV/t Pf. beteiligt gewesen ist.

Was die Abgaben an die Geistlichkeit betrifft, so werden, nach der Bestimmung 
des Art 16 der Declaration vom 29. Mai 1816 bei einer Separation nur dieiem- 
qen vertheilt, welche unter dem Pfarrzehnt und Meßkorn begriffen werden wogegen 
die persönlichen Abgaben, wie Vierzeitengeld und der Fleischzehnt dem bäuerlichen 
Besitzer verbleiben. Matrikelmäßig empfängt von ganz Hansfeld der MedMr
66 Scheff 2 Mtz. und der Küster 14 Scheff. 4 Mtz-, zusammen 80 Scheff. 6 Mtz.
Roaaen als Meßkorn, wozu das Gröningsche Stiftsgut bezw. 7. 14 und 1. 12
und die Gröningschen Stiftsbauern bezw. 5. 1472 uiid 1. 4 /< beitragen, letz
tere incl. der diesen Höfen beigelegten Ländereien vom ehemaligen Kämmerei- 

Vorwerk.
In der Verbindlichkeit der baüerlicheii Wirthe zur Leistung der Comniunal- 

Lasten ihren Leistungen an die Gutsherrschaften als Eigenthümer ihrer Hofe sowol 
als des Vorwerks und ihren Verbindlichkeiten zu den Pfarr-, Kirchen- irnd Küste- 
X'S" Recest vom 28. Juni 1836 nichts geändert, und nnr die 

darin ausdrücklich bezeichneten Abänderungen sind iu KM getreten. Rucksichtsich
R.tàâbindlichkeit zu den Communal-Lasten ist Folgendes unter den Jn- 

teresftnten verabredet >md sestgesetzt: Spann- und Handdienste werden von sämurt- 
lià Wirthen und den beiden Vorwerken der Reihe nach dergestalt geleistet, dast 
jedes Vorwerk nur ebeu soviel verrichtet, als ein Bauer. Die 4 Kosiatenho °, d>e 
als solche besessen werden, sind von allen Gespanndlensten frei und tragen. nu. j« 
den .tzanddienften in dem angegebenen Verbältniste bei. Jnsosern Geldbeiträge aus
sen vanooieniien >n vem an g beiden Vorwerken und den bäuerlichen
Wirchen nach 'den Huse^ vertheilt ansgebracht. Ebenso verhalt es sich bei den 
Leistungen""» Pfarr- Kirchen- und Kiisterbanten, bei denen die Spann- und Hand- 
dienste gleichfalls der Reihe uach geleistet werden. Da die Kirche zeither noch hin
reichendes Vermögen gehabt hat, so ist. der Fall noch nicht vorgekommen, wo beson
dere Baukosten haben aufgebracht werden müssen. Sollte dieser Fall vorkommen, 
so haben die Interessenten ausdrücklich erklärt, sich den allgemeinen Landesgesetzen 

unterwerfen zu müssen.
einet der separirten Bauern, der in der obigen Tabelle unter Nr. 6 genann 

Mckael Friedrich Krüger hat von der, ans seinem Hofe, zu Gnnsten der Kammerei- 
Kasse haftenden Geldrente von 23 Thlr. 27 Sgr. einen kleinen Theil, nämlich 
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3 Thlr. 27 Sgr., durch Kapital-Einzahlung zum 25fachen Werth der Rente mit 
97 Thlr. 15 Sgr. abgelöst, so daß die jährliche Rente nur noch 20 Thlr. beträgt. 
Der darüber handelnde Receß ist vom 9. Mai, bestätigt den 19. Juli 1842.

Bei der Bonitirung der Hansfelder Feldmark sind 5 Klassen angenommen. 
Die Iste Klasse wurde im 6jährigen Düngungs-Zustande zu folgendem Einfall und. 
Ertrag angesprochen:

Jahr I. Weizen . Einfälle 18 Mtz. 5tes Korn, 1040 Pfd. Stroh
II. Gerste. . . . . 20 M 5tes ff 770 ff

n III. Brache 7« mit Erbsen 14 rr 4tes rr
n IV. Roggen . . . . 18 rr 47- rr 1100 n rr

V. Hafer . . . . 22 rr 4% rr 540 H rr

// VI. Reine Brache . . — rr

Die übrigen Bodenklassen entsprechen im Allgemeinen der Isten, 3ten, 5ten 
und 6ten Klasse des Stadthufenfeldes. Unter der Hansfelder Hütung befinden sich 
150 Mg. 14 Ruth, torfhaltige Flächen. Die Fischerei in den oben erwähnten Seen 
steht den 16 Besitzern des großen Kämmerei-Vorwerks gegen eine, im Erbpacht- 
Canon enthaltene, Fischerei-Pacht von 24 Thlr. 15 Sgr. allein zu.

Seit dem Abschluß der Theil-Separation von 1836 sind in Hansfeld große 
Veränderungen vorgegangen. Nicht allein in der Vertheilung der Kulturarten haben 
diese Veränderungen Statt gefunden; es ist auch ein ganzer Bauerhof abgezweigt 
und mit Carolinenthal vereinigt worden. Darum ist auch die Feldmark jetzt kleiner, 
als damals.

Rach den Grundsteüer-Veranlagungs-Registern pro 1. Januar 1865 enthält 
die Feldmark Hansfeld — an Ackerland 2962,08 Mg., an Gärten 2,68 Mg., an 
Wiesen 1433,50 Mg., an Weiden 29,86 Mg., an Wasserstücken 75,61 Mg., an 
steüerpsüchtigen Liegenschaften überhaupt 4328 Mg., an steuerfreien 174,74, zusam
men 4503,73. Dazu kommen noch an Wegen rc 96,40, an Gewässern 15,81, an 
Hof- und Baustellen 34,68 ; im Ganzen 4650,63 Mg.

Der Reinertrag pro Morgen ist ermittelt, beim Acker zu 34, bei den Gärten 
zu 90, bei den Wiesen zu 35, den Weiden zu 14, bei den Wasserstücken zu 6 Sgr. ; 
im Durchschnitt der steüerpflichtigen Grundstücke zu 33 Sgr., der steuerfreien zu 
45 Sgr., im Durchschnitt beider zu 34 Sgr., und der gesummten Feldmarksfläche 
zu 33 Sgr.

Zur Grundsteüer veranlagt sind die steüerpflichtigen Grundstücke mit Thlr. 463. 
23. 7 Pf., oder im Durchschnitt jeder Morgen mit 3 Sgr. 2 Pf. Steuerpflichtige 
Wohngebaüde gibt es 77 und gewerbliche 5. Davon werden Thlr. 51. 12 Sgr. an 
Gebaüdesteüer erhoben, steuerfreie Gebaüde sind 71 vorhanden. In der Feldmark 
find 58 Besitzer mit 251 Besitzstücken angesessen.

Ans der früheren Vergangenheit von Hansfeld ist noch zu bemerken, daß in 
jenen Tagen des 3Ojährigen Krieges, welcher so viel Trübsal auch über Stargard 
gehaüft hat, die Kämmerei sich genöthigt sah, auch von Christian Püttmann, Bür
ger und Gewandschneider-Meister daselbst, ein Kapital von 200 Thlr. aufzunehmen, 
zu dessen Verzinsung, bezw. Deckung, demselben in dem Creditoren-Abschiede von 
1644 ein Partikelgut in Hansfeld überwiesen worden war. Des Glaübigers Sohn 
und Erbe, Christian Püttmann, Kurfürstl. und Pommerscher Hof- und Consistorial- 
Rath, einigte sich mit dem Magistrate, durch Vergleich vom 22. Mai 1699, dahin, 
daß er das Hansfelder Pfandstück gegen ein anderes, auf der Stadtfeldmark Star
gard belegenes Kämmerei-Grundstück, die Rosenowsche Wiese genannt, eintauschte, 



16 Der Saziger Kreis.

und zwar auf die Dauer von 30 Jahren, nach deren Ablauf es der Stadtgemeinde 
freistehen sollte, das Pfandstück einzulösen.

Im Jahre 1867 ist in Hansfeld der Neubau eines Küsterschulhauses noth
wendig geworden. Gewöhnlich enthält ein Schulhaus auf dem platten Lande an 
Wohnungsraümen für den Lehrer eine Wohnstube, zwei Kammern und die Küche. 
Im vorliegenden Falle soll — (nach mündlicher Erzählung) — die Königl. Regie
rung die Anlegung einer bewohnbaren Giebelstube angeordnet haben, wodurch, so 
meinte man, die Baukosten um 400 Thlr. erhöht würden — (wol übertriebene 
Schätzung) — die gespart werden könnte, da ein Dorfschulmeister mit jenen Wohn- 
raümen der gewöhnlichen Einrichtung sich begnügen könne und es müsse !

Zufolge der am 3. December 1864 vorgenommenen Volks- und Viehzählung 

enthielt:
Einw. Geb. Wohnh. Pferde Rind. Schafe Schw. Zieg. Bienenst.

Hansfeld, das Dorf... 524 141 71
Das Fischersche Mühlenwesen 22 3 1
Der ausgebaute Succowsche

Bauerhof .... 831

69 216 1770 235 51 38

Im Ganzen 554 147 73

Unter den Gebaüden befinden sich 5 öffentliche — Kirche, Schule, Armenhaus, 
2 Gemeindehäuser, — und 142 Privat-Gebaüde, nämlich 73 Wohn-, 3 Fabrik- und 
66 Wirthschafts-Gebaüde. — Unter den Pferden 61 Arbeits-Pferde, 1 Zuchthengst, 
7 Fohlen; unter den Rindern 3 Zuchtstiere, 163 Kühe, 6 Ochsen, 44 Jungvieh; 

Mter den Schafen 1504 Merinos.

Carolinenthal, Vorwerk, beinahe % Mle. von Hansfeld gegen Nord
osten, 8/< Mln. von Stargard gegen Osten, unfern des Krampehl, linkes Ufer. 
Das im Artikel Hansfeld erwähnte kleine Kämrnerei-Vorwerk daselbst ward mittelst 
Vertrages vom 29. December 1772 an den Kämmerer Michael Friedrich Maske 
gegen einen Canon von 175 Thlr. zu Erbpachtrechten ausgethan, wogegen es aus 
den Stadtforsten alles nöthige Bau-, Reparatur- und Bewährungs-Holz, wie auch 
24 Fuder Brennholz unentgeldlich erhielt. Maske verkaufte mittelst Vertrages vom 
20. December 1785 das erbliche Nutzungsrecht an dem Kämmerei-Vorwerke bei 
Hansfeld für 2500 Thlr. an seinen Schwiegersohn, den Öconomen Paul Friedrich 
Havenstein. Bemerkenswerth ist es, daß in der unterm 22. December 1785 aus- 
gefertigten Bestätigung von Bürgermeister und Rath der Stadt Stargard der Ca
non um 50 Thlr. niedriger als in dem Erbpachtvertrage von 1772, nämlich zu 
125 Thlr. angegeben ist, ohne daß man erfährt, was zu dieser Ermäßigung veran
laßt hat wenn sie nicht, wie aus späteren Veredlungen vermuthet werden kann, 
auf einem Schreibfehler beruhet. Im Jahre 1790 ward das Vorwerk an einen 
Hofrath, Namens Krause, verkauft, der es zum Wittwensttz semer Ehegenossin Ca
roline, geb. Mittag, bestimmte, und ihr nun den Namen Carolinenthal gab, es 
jedoch 1793 an den Besitzer des Gutes Schöneberg, Carl Friedrich v. Wedel, 
verkaufte. Dieser entsagte in einem am 17. September 1794 errichteten Vergleiche 
dem ihm aus der Stadtforst zustehenden Holze, wogegen ihm der Magistrat die auf 
der Hütung stehenden Eichen, die Jagd innerhalb der Feldmark, die Gerichtsbarkeit 
und die Befugniß zugestand, ohne Consens Schulden auf das Vorwerk zu machen 
und in dem Hypothekenbuche eintragen zu lassen, doch so, daß der Canon von 
175 Thlr. stets die erste Hypothek bilde. Das den 12ten Theil des Canons betra
gende, bei jeder Veränderung des Erbpächters zahlbare Laudemium, so wie auch die
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(Konfirmation der über das Gnt zn schließende Veraüßerungs-Verträge blieb be
stehen. Der Flächeninhalt des Gntes betrug nach der Vermessung im Jahre 1771 
an Gärten 3 Mg. 10 Ruth., an Wurthen 27. 15, an Ackerland 272. 0, an Wiesen 
22. 8, an Weiden 209. 57, an Seen 4. 80, an Unland 0. 168, im Ganzen 538 
Mg. 158 Ruth.

Ein nachfolgender Besitzer von Carolinenthal war der Landschafts-Director 
Otto Friedrich Fürchtegott v. Bonin, der das Gut, laut Coutracts vom 2. Juli 
1805, mit Einschluß des Inventariums für ein Kaufgeld von 18.600 Thlr. erblich 
an den Amtmann Johann Georg Christian Sohns verkaufte. Nach dessen bald 
darauf erfolgenden Ableben fiel Carolinenthal durch Erbfolge au seine Hinterbliebene 
Wittwe Caroline Juliane, geb. Semsdorf und ihre zwei Kinder. Dem wechselseitigen 
Testament zufolge, welche^ der Amtmann Sohns am 24. November 1805 errichtet 
fyatte, publ. den 28. Januar 1806, sollte die Wittwe auf ihre Lebenszeit, so lange 
sie nicht zur zweiten Ehe schreite, den unumschränkten Genießbrauch dieses Gutes, 
sowie des ganzen Vermögens, behalten, nach ihren: Tode aber dieses Gut dem 
Sohne Johann Christian Sohns, für den Werth öon 18.600 Thlr. zufallen, und 
davon seine Schwester Charlotte Friederike, verehelichte Oberbürgermeister Ring ab- 
finden; hingegen die zeitige Wittwe, im Fall sie sich wieder verheirathete, das Gut 
sogleich dem ^ohne abtreten, und das gesammte Vermögen mit ihren beiden Kindern 
sich dergestalt theilen, daß sie die eine Hälfte und die beiden Kinder die andere 
Hälfte des Vermögens erhalten, vi decr. vom 20. Mai 1807 ist das Besitzrecht 
derselben unter diesen Bestimmungen eingetragen, laut Hypothekenscheins vom 
24. Juli 1811. — Ein nachfolgender Besitzer von Carolinenthal war Ernst Friedrich 
Wilhelm Kobke, später in Wulkow, der das erbliche Nutzungsrecht ums Jahr 1826 
an Johann Wilhelm Julins Kundenreich verkaufte, der zugleich ein Mitbesitzer des 
Grvningschen Stifts-Vorwerks in Hansfeld war. Dann, und zwar im Jahre 
1850, wird der Gutsbesitzer Ludwig Christian Heinrich Holsten, zu Pantelitz, Kreis 
Franzburg, aly Eigenthümer von Carolinenthal genannt. Dieser scheint bis 1854 
int Besitz des Gutes geblieben zn sein, in welchem Jahre das Vorwerk für 
40.000 Thlr., wovon 8000 Thlr. auf die Mobilien gerechnet sind, an Alexander 
$ranD Friedrich Johann v. Natzmer verkauft worden ist. Laut Hypothekenscheins 
vom 12. März 1864 hat der Besitzer Alexander v. Natzmer den Bauerhof Hansfeld 
Nr. 6 von den Schulz Ungerscheu Eheleüteu mittelst Vertrages vom 10. September 
1861 sm; 10.000 Thlr. erkauft, und ist solcher, nach erfolgter Schließung des 
bewältigen Hypotheken-Foliums, als Pertinenz von Carolinenthal zugeschrieben, ex 
deer vom 23. October 1862. Ferner hat Natzmer von deni diesem Gute zuge- 
scyneoenen früher SchulzUngerscheu Bauerhofe eine Ackerparcele von 61 Mg. 74 Ruth 
incl. Stembahn, mittelst Vertrages vom 24. Juni 1863 an den Bauer Hirsekorn 
abvertauscht, und dagegen von demselben: und zwar von dessen Bauerhofe Hansfeld 
Nr. < eine Ackerparcele von 53 Mg. 36 Ruth, eingetauscht und 1000 Thlr. zuge- 
zahll erhalten, weshalb die erste Parcele im Hypothekenbuche ab- und dem 
Bauerhose Hansfeld Nr. 7 zu- und die letzte Parcele, nach erfolgter Abschreibung 
von dem Bauerhof Nr. 7, dem Gute Carolineuthal zugeschrieben ist ex decr. vom 
4. November 1863.

Folge dieses Grunderwerbes bezw. Austausches, vermuthlich auch in Folge 
genant er Areals - Bestimmung, besitzt das Gut Carolinenthal, nach den Gruudsteüer- 
Veranlagungs-Registern de 1. Januar 1865 an Acker 787,39 Mg., an Gartenland 
°/43, an Wiesen o2/)7, an Weiden 13,81, an Holzung 4,59, an steuerpflichtigen 

Landbuch von Pommern; $1)1. IL, Bd. V. 3
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Grundstücken überhaupt 684,90 Mg. Dazu kommen an Wegen rc. 3,93, an Wasser 
10,86, an Hof- und Baustellen rc. 5,16. Daher Gesammtfläche. . . 704,83 Mg. 
Der Reinertrag ist vom Acker beim Morgen 39, bei den Gärten 60, den Wiesen 35, 
den Weiden 6, beim Holz 18, im Durchschnitt aller Kulturarten 38 Sgr., d. i. 
15 Sgr. über dem mittlern Ertrage des ganzen Saziger Kreises. An neüer Grund
steuer haften auf dem Gute Carolinenthal Thlr. 82. 21. 3 Pf., d. h. jeder Morgen 
steüert mit 3 Sgr. 7 Pf., d. i. 1 Sgr. 5 Pf. über dem Kreis-Durchschnitt. An 
steuerpflichtigen Gebaüden sind 5 Wohnhäuser vorhanden, an steuerfreien 8. Jene 
sind mit 6 Thlr. 12 Sgr. zur Gebaüdesteüer veranlagt.

Unter Rubr. II. des Hypothekenbuchs sind eingetragen: Das der Kämmerer 
zu Stargard vorbehaltene Vorkaufsrecht bei weiterer Veräußerung von Carolinen
thal 23 Thlr. Rente, welche auf Grund des Recesses vom 15. August 1833 zur 
Hälfte an die Kirche zu Hansfeld, zur andern Hälfte an die Zarziger Kirche zu 
zahlen ist. Der ursprüngliche Canon von 175 Thlr. an die Kämmerei ist unterm 
29. August 1853 durch 3508 Thlr. Rentenbriefs-Kapital abgelöst und darum Caro
linenthal der Rentenbank von Pommern rentenpflichtig. Diese Rentenpflichttgkeit 
erstreckt sich auch mit Bezug auf die zugekauften Hansfelder Grundstücke, zufolge 
Recesie vom 28. Februar 1855. Eingetragen sind ferner Thlr. 35. 14. 1 Pf. noch 
gültiger Rest der ursprünglich eingetragenen Thlr. 36. 2. 10 Pf. an die Kämmerer 
zu Stargard jährlich zu zahlende Abgabe, nämlich 20 Thlr. Dienstgeld, 1 Thlr. 
Fleischzehent, 2% Sgr. Rauchzehnt, 1 Thlr. 27% Sgr. abgelöste Burgfuhren, 
27 Sgr. für abgelöstes Vorkaufsrecht und Laudemium, 11 Thlr. 17 Sgr. 1 Pf. 
Rente von dem Antheile des Kämmerei-Vorwerks. — Rach der statistischen Auf
nahme vom 3. December 1864 hatte Carolinenthal 5 Wohn- und 8 Wirthschafts- 
gebaüde; 16 Pferde, 31 Haupt Rindvieh, 880 Schafe, 16 Schweine. Die Ein

wohnerzahl betrug 62 Seelen. .
Schwendt, Kirchdorf, am linken Ufer des Krampehl, und an der Star

gard-Zachaner Steinbahn, V- Mle. von Stargard gegen Südosten, besteht aus 7 
(ursprünglich 8) Bauerhöfen, 12 Kossäten, 1 Wasiermühle, 6 (ursprünglich 5) Bud- 
nereien, 1 Kirche, welche Filia der Hansfelder Mater ist. Zu derselben gehören 
einige Landungen, die von der Bauerngemeinde dergestalt bestellt werden, daß feder 
Bauer oder Kossat 2 Fuder Dung dazu hergibt und später das gewonnene Korn 
aus dem Stroh bringt. Das Stroh wird unter die Wirthe verteilt, das Korn 
aber von den Kirchenvorstehern zum Besten der Kirche verkauft. Ferner ist m 
Schwendt ein Familienhaus, aus 4 Wohnungen bestehend, von denen 3 von den 
Mixten die 4te vom Schullehrer bewohnt wird. Das Dorf enthält nach dem Feüer- 
versicherungs-Kataster 42 Feüerstellen, 24 Scheünen und 6 Ställe, welche mit 

19.675 Thlr. versichert sind. 1Qn_ x ,
Die 8 Vollbauern hatten bereits im Jahre 1805 ihre Hofe unter den oben 

angegebenen Bedingungen zu Erbpachtrechten erhalten. Bei der im Jahre 183o 
Statt gefundenen, und durch den Receß vom 7. Aprrl 1837 bestätigten, Regulirung 
der gutsherrlich - baüerlichen Verhältnisse wurde der Gutsherrschaft das Vorkaufs
recht sowol bei Verkaüfen des ganzen Lofts, als auch bei einzelnen Theilen Vor
behalten Auch die Laudemial-Verbindlichkeit blieb bestehen. Im Falle, daß ein
zelne Theile des Hofes vererbt oder veraüßert werden, muß das Laudemium bei 
dem ersten Vererbungsfalle nach dem Verhältniß des Werthes des einzelnen Theils 
zur Grundtaxe des ganzen Hofes, und bei Verkaüfen von dem Kaufpreise, bei spate
ren Vererbungen der Parcele von dem bei der ersten Abzweigung ermittelten Grund
werthe und bei Verkaüfen von dem Kaufpreise entrichtet werden, und geht daher 
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die Laudernial-Verbindlichkeit von selbst auf die einzelnen Theile des Hofes über. 
Die Ablösung dieser sub Ruhr. II. des Hypothekenbuchs bemerkten Besitzbeschrän
kungen wurde einem besondern Verfahren Vorbehalten und bestimmt, daß bei Ab
lösung des Laudemiums das Vorkaufsrecht von selbst wegsalle. Die bei den Höfen 
befindliche herrschaftliche Hoswehr wurde den 8 Wirthen gegen Entrichtung des Tax- 
werthes bereits 1805 eigenthümlich überlassen; außerdem hatte jeder ein Abfindungs- 
Kapital von 300 Thlr. eingezahlt. Die auf jedeni Bauerhofe haftende Verpflichtung 
zur Leistung von jährlich 2 Tagen Burgsuhren wurde durch Ncceß vom 21. Ro- 
veniber 1823 mit einer Geldabgabe von 1 Thlr. 27. 6 Pf., zahlbar an die Kämmerei- 
Kasse abgelöst.

Sechs Bauern und 10 Kossäten haben an das Wir owsche Lehn zu Stettin be
stimmte Abgaben zu entrichten. Das Lehns-Curatorium machte deshalb dem Ma
gistrat die Gutsherrlichkeit über die Wirthe streitig *).  In einem, den 15. April 
1835 geschloffenen Vergleich überließ jedoch das Curatorium der Stadt Stargard 
alle gutsherrlichen Rechte im Dorfe Schwendt, als: die Gerichtsbarkeit, die Polizei- 
Obrigkeit, Patronat, Jagd, Fischerei, Straßengerechtigkeit und entsagte aller 
Theilnahme an diesen Rechten gegen eine Abfindungssumme von 200 Thlr.

Die von den Bauern und Kossäten an das Stift zu leistenden Abgaben wur
den diesem jedoch vorbebalten und es wurde bestimmt, daß dieselben als eine be
sondere Rente der bäuerlichen Wirthe in dem Regulirungs-Recesse mit ausgeworfen 
und Rubr. II. auf die Bauern- und Koffatenhöfe eingetragen werden sollten. In- 
sofern die Stadt Stargard mit den bäuerlichen Wirthen ebenfalls auf Rente regu- 
lirt wurde, sollte diese mit den an das Wirowsche Lehn zu eutricht enden Abgaben 
zu gleicher Priorität eingetragen werden. Außer dein oben angegebenen Abfindungs
Kapitale haben demnach die 8 Bauern an Dienstgeld 15 Thlr., F leischzehent 1 Thlr., 
für abgelös'te Fubren 1 Thlr. 27. 6 Pf., für ein Rauchhuhn 2% Sgr., Bede 
77a Sgr. und Pacht noch folgende, in der Prästations-Tabelle A aufgeführte, Ab
gaben als eine unveränderliche Rente jährlich abzuführen gehabt.

A. Prästanda der ursprünglichen 
8 Bauern in Schwendt In Gelde. An Roggen. An Gerste. An Hafer.

an & 4 Scheff. Mtz. Scheff. Mtz. Scheff. Mtz.
1. Die Kämmerei-Kasse..................... 145. 24. 10 11. 6 11. 6 > >

2. Den Marien großen Kasten . . . — — — 7. 8 — — 9. —
3. Das Hospital zum heiligen Geist . - 7. 6 — — 6. 9 —
4. Das Raths geistliche Lehn . . . 1. 17. 6 34. 2 34. 2 '■» » ' ■

5. Das v. Edlingsche Lehn .... — 12. 6 14. 6 20. 2|a 1 » - - -»

G. Das Fränkel- und Dörren-Lehu . —— — — 3. — 3. — — ---
7. Das Wirowsche Lehn von 6 Bauern 2. 15. — 22. 8 33. - — —

Überhaupt..................... 150. 17. 4 92. 14 108. le|, 9. —
Von dem an das v. Edlingsche Lehn zu entrichtenden 20 Scheffel V» Metzen 

Gerste wurden 5 Sch. 107» Mtz. stets 2 Jahre hintereinander entrichtet, fielen aber 
im 3 Jahre aus, so daß dies ein s. g. Freijahr war.

Die 12 Kossäten unterlagen, wie bereits oben erwähnt ist, dem Edict vom 
14. September 1811 und dessen Declaration vom 29. Mai 1816. Sie erhielten 
in dem über die Regulirung errichteten und den 5. April 1837 bestätigten Recesse 
ihre Höfe als freies, uneingeschränktes Eigenthum, bezahlten aber als gutsherrliche 
Entschädigung an die Kämmerei-Kasse für die erfolgte Eigenthums-Verleihung sowie 
an die verschiedenen Stiftungen folgende Abgaben als eine unveränderliche Rente.

') Struve, bei Teske, Gesch. der Stadt Stargard S. 257.
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B. Prästanda der 12 Kossäten in Schwendt 

an

1. Die Kämmerei-Kasse
2. Den Marien großen Kasten
3. Das

H

5. „
6. „
7. „
8. „

v. Edlingsche Lehn  
Borken-Lehn  
Fränkel- und Dörren-Lehn . . . 
Rathsgeistliche Lehn •••••• 
Hospital zum heiligen Geist . . 
Wirowsche Lehn von 10 Kossäten

9. Die Kirche.........................................
10. Den Prediger  

Überhaupt .

In Gelde. An Gerste. Hühner.
4 Scheff. Mtz.

11. 22. 6 —- --- —
— » — 11. 8 —'

- ■ ■ 4. 11*19 20
_  — —- 2. 8 6

- —— —— 15. 8 21
— 16. 7 46. 7 30
— 10. — 3. 12 —

3. 10. — 18 10’1» —
2. 9. — — — —

---—— —— — — 10

18. 8. 1 | 103. l’lg I 87

>

Diese Abgaben würben zu Trinitatis ans ein Mal entrichtet von den Bauern 
wie von den Kossäten, die Korner nach dem Äi(
nicht in natura, sondern mit 2'/, Sgr. bezahlt. Blos dem Prediger diewt die 
Aiabl ob er sie in natura oder in Geld nehmen will. — Unter dem Bork en Wehn 
ist das Lehn-Rittergut Bralentin, Piritzer Kreises, und bezw. der jebesnialige »c 

fiter desselben zu verstehen.
Mit Ausnahme der Vorkaufs- und Laudemial-Verbindlichkeit, "der die Bauern efSSak» SS: SS S

J • fa.onîiitslï vollständig abael'ôst, wie weiter unten nachgewiesen wird.
ne Außer den bäuerlichen Besitzungen befand sich in früheren Zetten zu Schwendt 
; ffirsbrutß welches von den davon beteiligten Rathsverwandten und Stiftungen 

em Elsbruch, toetrçea von „erteilten. Das Verhältniß der Theilung
warb,5 narben rathhaüsucheu Acten, so angegeben, bafctoenn, wie gewöhnlich ge-

18 Klafter geschlagen wurden, davon erhielten.
. rrsL œxivilnt Maaistrats . . 2 Kl. 7. Das Edlings

»

1. Der Dirigent des Magistrats 
Polizei-Bürgermeister 
Justiz-Bürgermeister .

2.
3.
4. „ Kämmerer •
5. Das Rathsgeistliche Lehn .
6. „ Wirowsche Lehn .

4.

2
2
2
1
3

7. Das Edlingsche Lehn . . •
8. h Fränkel-Dörren Lehn
9. ", Borken-Lehn . . . . 

io'. Der Marien große Kasten .

11. Marien-Armen-Kasten .

Macht im Ganzen 18 Klafter.

2
1
1
1

Kl.

>

Das Elsbruch gewährte jedoch wegen der vielen Freunde ft-mden Eigenthums 
z. 41t ftpüent war fast gar keinen Nutzen, daher es im Jahre

i?qö • kam dasselbe an die sämmtlichen Wirthe Schwendt's in Erbpacht
X wà ein jährlicher Erbpacht-Canon

SC1Ä TMr „»boten und dieser von sämmtlichen Interessenten angenommen, wer 
2? „„ îtL 1789 naeb dem angegebenen Verhältnisse vertheilt, jedoch Mit 
k7Laabe dak im^abre 1811 die Kämmerei-Kasse an die Stelle der Magistrclls- 
«-„mten^trat da aus ihr die Besoldungen derselben allein bestritten werden. Die 
Bauern"und^Koflaten feilten anfänglich das Holz zu gleichen Theilen und trngen
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deshalb auch zum Canon gleich viel bei. Bei der im Jahre 1835 ausgeführten 
Separation wurde jedoch beschlossen, das Holz noch ein Mal in der bisherigen Weise 
zu theilen, dann aber die Weide auf diesem Revier als raume nach dem gegensei
tigen Viehstande zur Vertheilung zu stellen, dafür aber auch in Zukunft den Canon 
in demselben Verhältniß aufzubringen Zu diesem wurden nun noch 2 Thlr. für 
den Schulzendienst geschlagen, und von dieser demnach 20 Thlr. betragenden Summe 
bezahlten die ursprünglichen 8 Bauern 13 Thlr. 14 Sgr. oder jeder 1 Thlr. 20 Sgr. 
6 Pf., die Kossäten 6 Thlr. 16 Sgr., jeder 16 Sgr. 4 Pf.

Der auf der Feldmark Schwendt, incl. des ihnen bei der Separation zum 
gemeinschaftlichen Eigenthum zu gleichen Theilen überwiesenen Terrains von 247 
Morgen 36% Ruth, an Wiesenhütung und Lehmgrube, befindliche kleine See, von 
ungefähr 8 Mg. Flächeninhalt, gehörte früher, sammt der Fischerei-, Gras- und 
Rohrschnitts-Gerechtigkeit auf demselben, zum großen Vorwerk in Hansfeld, ward 
aber von den 16 Besitzern dieses Vorwerks an die 8 Schwendter Bauern durch den 
unterm 23. October 1835 bestätigten, Vertrag gegen eine Abfindungs-Summe von 
250 Thlr. verkauft, womit der auf dem See hafteude Canon von 10 Thlr. abge
löst war. Die Kaüfer hatten die Absicht, den See, Behufs Anlegung eines Torf
stichs, durch Ziehung eines nach dem Kranrpehl führenden Abzugsgrabens zu ent
wässern; allein diese Absicht blieb damals auf sich beruhen, muthmaßlich, weil sie 
sich mit denen, welche die Vorfluth verschaffen mußten, nicht einigen konnten. In der 
Folge muß aber dieser Plan doch zur Ausführung gekommen sein, da es heüt' zu 
Tage keinen See mehr auf der Schwendter Feldmark gibt.

Die Feldmark Schwendt gränzt gegen Morgen mit Hansfeld, gegen Mittag 
mit den zur Stadt Stargard gehörigen Wiesen, gegen Abend mit Stargard und 
Zarzig, und gegen Mitternacht mit Zarzig und Hansfeld, von denen die beiden 
letzteren Gränzseiten durch den Krampehl, die gegen Mittag aber überall durch einen 
Graben gebildet werden. Behufs der Gemeinheits-Theilung ist sie im Jahre 1835 
durch den Feldmesser Reimmann vermessen worden. Damals betrug die Abweichung 
der Magnetnadel 17° 38' 36". Die Feldmark enthält der Reimmannschen Vermessung 
zufolge: —

An Hof- und Baustellen 8 Mg. 49 Rth., an Gärten 19. 32, an Wurthen 
38. 164, an Ackerland 1098. 22, an Wiesen 213. 60, an Hütung 585. 179, an 
Wegen, Triften, Gräben, und Unland 91. 33, im Ganzen, excl. des 8 Mg. großen 
Sees, dessen im Vorstehenden Erwähnung geschehen ist >. . 2054 Mg. 179 Rth. 
Davon besaßen nach geschehener Separation, zufolge des unterm 3. Juli 1836 be
stätigten Gemeinheits-Theilungs-Recesses, die 8 Bauern 1324 Mg. 82 Rth. Einer 
der 8 Bauernhöfe wurde in demselben Jahre gerichtlich verkauft. Die 12 Koffaten 
zu Schwendt erstanden den Hof laut Zuschlagsbescheides de publ. den 27. Juli 1836 für 
das Meistgebot. Sie verkauften die Hofstelle nebst den darauf befindlichen Gebaü- 
den, den Gärten und das hinter der Hofstelle belegene Wurthland, mit einer Gesammt- 
flächc von 1 Mg. 160 Rth., durch den Vertrag vom 5. September 1836 an einen 
neü sich ansiedelnden Büdner, und vertheilten die übrigen Grundstücke, in einer 
Größe von 173 Mg. 59 Rth. unter sich zu gleichen Theilen, und vereinigten die
selben mit ihren inne habenden Kossatenhöfen dergestalt, daß erstere Pertinenz der 
letzteren geworden sind. Durch diese Dismembration des Bauerhofes, welche durch 
zwei Recesse vom 12. Januar 1839 und vom 14. Juli 1840 geregelt worden ist, 
ist die Zahl der Schwendter Bauerhöfe auf 7 beschränkt worden, und deren Areal 
beträgt incl. einer gemeinschaftlich zu gleichen Theilen verbliebenen Flüche von 
17 Mg. 54% Rth 1166 Mg. 97% Ruth.
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Die 12 Koffatenhöfe, bereit ursprüngliches Areal 217. 70 betrug, haben links 
des von Schwendt nach Hansfeld führenden Weges, durch die Vereinigung der
Ländereien jenes Bauerhofes eine Größe erhalten von  637. 165 */ 2 
zur Mühle gehören .... Mg. 38. 66 zum Schulzendienst. 4. 149
die Kirchengrundstücke betragen 41, 153 Wege und Triften . 49. 89
das Schulland ist groß ... 8. 179 Flüsse, Gräben ic. . 42. 161
zu einem gemeinschaftlichen Bauplatze und zur Sandgrube, an welcher 
jeder Bauer, jeder Kossat und der Müller gleichen Antheil hat. . . 1. 112

Das 4 Stuben enthaltende Hirtenhaus, mit dem dazu gehörigen Garten, zu
sammen eine Fläche von 83 Qu.-Rth., ist von der Gemeinde nach ausgeführtcr Sepa
ration zu einem Preise von 591 Thlr. verkauft worden, nachdem die Stadtgemeinde 
Stargard, welche das Holz zu dem ursprünglichen Bau des Hauses hergegeben hatte, 
für den Holzwerth mit 30 Thlr., außerdem aber durch ein, den Kaüfern auferlegtes 
Grundgeld von 1 Thlr. vollständig befriedigt ist. Wegen Vertheilung der auf dem 
Hirtenhause ruhenden Pfarr- und Küsterei-Abgaben, bestehend in 15 Sgr. Speise
geld für den Pfarrer und in 5 Sgr. Speisegeld nebst 4 Hausbackenbroten oder 8 Mtz. 
Roggen für den Küster, haben die Verpflichteten sich dahin geeinigt, daß die Bauern 
2/b und die Kossäten Va dieser Abgaben übernommen haben.

Was die Unterhaltung der Mauer um den Kirchhof betrifft, so muß ein 
Kossat so viel als ein Vollbauer beitragen. Zu den Baarkosten des Schulhauses 
und der Kirche wie des Thurms müssen 3 Kossäten so viel als 1 Bauer leisten. 
Fuhren und Handarbeiten bei Reparaturbauten oder beim Reübau dieser Gebaüde 
entrichtet jeder Kossat gleich jedem Bauern.

Bei der Bonitirung wurden 6 Klaffen angenommen, welche in Rücksicht auf 
den Ertrag durchweg etwas besserer Bodeubeschaffenheit sind, als die Ifte, 2te, 4te, 
5te, 6te und 8te Klasse des Stadtseldes.

Die Schwendter Feldmark enthält nach dem Grundsteüer-Veranlagungs-Re- 
gister pro 1. Januar 1865 an Acker 1343,7 Mg., an Gartenland 14,6 Mg., an 
Wiesen 482,47, an Hütung 76,22, an Holzung 0,78 Mg., an steüerpsüchtigen Grund
stücken überhaupt 1908,95 Mg., au steuerfreien 8,82, zusammen 1977,77 Mg. Da
zu an Wegen 1c. 68,08 Mg., an Gewässern 31,15 Mg., an Hof- und Baustellen 
18,28 Mg., Gesammt-Areal  2035,28 Mg.

Der Reinertrag vom, Morgen beträgt: Acker 37, Gärten 60, Wiesen 30, 
Weiden 21, Holzung 18, alle steüerpflichtige Liegenschaften 35, die steuerfreien 40, 
und im Durchschnitt beider Gattungen von Grundstücke 35 Sgr., sowie der 
ganzen Feldmark überhaupt 33 Sgr., d. i. : 10 Sgr. über dem Durchschnitts-Erträge 
des Kreises.

Zur Gruudsteüer veranlagt sind die steüerpflichtigen Liegenschaften mit Thlr. 
210. 25. 8 Pf. pro Morgen 3 Sgr. 4 Pf. Besitzer giebt es 37 und 140 Besitz- 
stücke. Steüerpflichtige Wohnhaüser 42, gewerbliche Gebaüde 3, Gebaüdesteüer 
Thlr. 33. 23 Sgr. Steüerfrei sind 56 Gebaüde.

Nach der frühern Steüer-Verfaffnitg betrug der etatsmäßige Steüerbetrag der 
Dorfschaft Schwendt jährlich Thlr. 202. 5. 6 Pf., davon zahlte jeder Bauerhof 
für 0,9 Hufe an Contribution Thlr. 12. 12. V« Pf. und an Cavaleriegeld Thlr. 
3. 5. 7'/i Pf-, zusammen Thlr. 15. 17. 7'/2 Pf.; daher alle Vanerhöfe Thlr. 124. 
21 Sgr., die Kossäten Thlr. 77. 14. 6 Pf.

Die Abgaben an die Geistlichkeit betragen für jeden Wirth: — 1) An die 
Pfarre, 2Schesf. 4Mtz. an Meßkorn, 3 Sgr. 4 Pf. Vierzeitengeld, 15 Sgr. Speise
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gelb, 4 Ellen Wurst ober statt berfeiben V- Gans, 1 Manbel Eier; — 2) an bie 
Küsterei, 4 Stück Brot, 5 Sgr. 10 Pf. Quartalopfer, 5 Sgr. Speisegelb, 1/i Manbel 
Eier. Ferner für jeben Kossäten: — 1) An bie Pfarre 3 Sgr. 4 Pf. Quartalopfer, 
15 Sgr. Speisegelb, 2 Ellen Wurst ober % Gans, % Manbel Eier, an Lanbrente 
im Durchschnitt 6% Sgr. ; — 2) an bie Küsterei 4 Brote, 5 Sgr. 10 Pf. Quartal
opfer, 5 Sgr. Speisegelb, 4 Stück Eier.

Von einem ber Bauerhöfe zu Schwenbt würbe, burch Contract vom 16. No
vember 1835, eine Fläche von 6 Mg. 115 Rth. für ben Preis von 525 Thlr. an 
zwei Eigenthümer zu gleichen Theilen verkauft, unb von einem ber Parcelisten bas 
Vorkaufsrecht unb Laubemium unterm 2. Mai 1838 abgelöst.

Was bie früheren Rechts-Verhältnisse ber Schwenbter Wassermühlen betrifft, 
so hatte bie Stabtgemeinbe Stargarb bie Berechtigung: 7 Mispel unb 14 Mtz. 
Roggen Mühlenpacht von bem Besitzer ber Schwenbter Mühle; 20 Thlr. Grunb- 
gelb von ber, bemselben Besitzer gleichfalls gehörigen, s. g. Kupferhammermühle; 
1272 Thlr. Rente von einer zur Schwenbter Mühle gehörigen, auf ber Zarziger 
Felbmark belegenen Hakenhufe alljährlich zu forbern; sobann stanb ber Stabtge
meinbe bas Näherrecht bei Veräußerung beiber Mühlen zu. Auf Seiten bes Mühlen
besitzers war bas Recht: zu ben Neü- unb Reparaturbauten an ber Mühle zu 
Schwenbt nebst Wohngebaüben unb Zubehörungen freies Bauholz aus ber Stabt- 
forst zu forbern ; ferner bas Recht, zu ben Neübauten an ber Hammermühle eben
falls freies Bauholz zu verlangen; unb ber Anspruch auf 39 Klafter trocknes ober 
52 Klafter feüchtes Kiefern-, ober ein verhältnißmäßiges Quantum Eichen- ober 
Buchen- Klobenholz, in Gemäßheit bes Jubicats vom 30. Januar — 9. Februar 
1801. Diese Berechtigungen unb bie ihnen gegenüberstehenben Verpflichtungen sind 
burch ben Receß vom 1. November 1834, bestätigt ben 27. Juli 1835, bergeftalt 
gegen einanber aufgehoben worben, baß selbige vom 1. Januar 1834 an gerechnet 
nicht weiter geforbert, bezw. geleistet werben. Jeboch hat ber Mühlenbesitzer ein- 
für allemal noch folgende Hölzer: a) eine Eiche, b) fünf Buchen, c) ein Stück 
Starkholz zu einer Welle, d) neün Stücke gewöhnliches Starkholz, e) zehn Säge- 
blöcke, unb f) zwanzig Stück Mittelholz, mit Zöpfen unb Zweigen uneutgeldlich unb 
ohne baß er bafür Anweisegelb zu bezahlen hatte, in ber Stadtforst erhalten. Auch 
wurde ihm gestattet, die Baüme a, b, c, auszuwählen und sämmtliche Hölzer nach 
seinem Befinden in einem ober mehreren Jahren abzufahren, doch so, daß ihm ob
lag, diejenigen, welche er im nächsten Winter 1834—1835 einbringen wollte, im 
Herbste zuvor anzuzeigen. Für diese Hölzer entrichtete er das herkömmliche Stäm- 
merlohn. In der Entschädigung, welche dem Mühlenbesitzer durch den Wegfall 
dieser Abgaben incl. des Näherrechts für die Zukunft, und durch die stipulirte Holz
bewilligung zu Theil tourbe, ist bie Entschäbigung für bas Holz, welches derselbe 
zur ersten Instandsetzung seiner Gebaüde würde fordern können, desgleichen die 
Entschädigung wegen der zu übernehmenden Feüers- und Wassersgefahr mit begriffen. 
Der Mühlenbesitzer erwarb durch Vertrag vom 29. December 1848 ein an der 
Mühle zu Schwendt stoßendes Stück der Dorfstraße, 2 Quad.-Ruthen groß, gegen 
ein Kaufgeld von 26 Thlr. 20 Sgr. Schon im Jahre 1845 hatte die Stadtge
meinde einen, 1 Quad.-Nuthe großen Fleck der Dorfstraße an einen der Bauerhofs- 
Besitzer, Behufs Anlegung eines Pumpenbrunnens für 4 Thlr. verkauft.

Der étabtgeineinbe Stargard stand das Recht zu, den Krug zu Schwendt 
mit Getränken zu verlegen. Dieses Recht wurde durch Receß vom 22. Qctober 1836 
für immer aufgehoben und bein Krugbesitzer die Freiheit ertheilt, die Getränke aus 
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jeder beliebigen Fabrikationsstätte zu nehmen. Mir die Aufhebung dieses Getränke- 
Verlags-Rechts übernahm der Krüger für sich und seine Besitznachfolger eine jähr
liche Rente von 2 Thlr. 17 Sgr., zahlbar an die Kämmerei-Kaffe am 31. Decem
ber eines jeden Jahres, was laut Hypothekenscheins vom 6. Mai 1840 im Hypo
thekenbuche vermerkt wurde. Außerdem hafteten auf dem Kruge, einem Büdner
grundstück: 1 Thlr. Grundgeld, 27, Sgr. für ein Rauchhuhn, 2*/ 2 Sgr. Zapfen
zins, zusammen 1 Thlr. 5 Sgr. für die Kämmerei, und außerdem 12 Hühner, ent
weder in Natura oder in baarem Gelde, für das Nathsgeistliche Lehn. Die Ab
gaben theils an die Kämmerei, theils an das Edlingsche Stift, welche auf anderen 
Büdnereien haften, werden, ihrer Geringfügigkeit halber, übergangen.

Auf Grund des Gesetzes vom 2. März 1850, die Ablösnng der Reallasten 
durch Rentenbriefe betreffend, ist untern: 26. März 1856 zwischen der Stadtgemeinde 
Stargard, Provocatin, und den baüerlichen Wirthen zu Schwendt, Provocanten, — 
nämlich den 7 Bauerhofsbesitzern, 7 Kossäten als Besitzern des unter ihnen parce- 
lirten Bauerhofes, (an welche die 5 anderen Kossäten ihre Antheile verkanft haben) 
den 12 Kossäten, dem Krugbesitzer und 3 Büdnern, — ein Vertrag zur Ablösung 
der auf den Wirthschaften haftenden Abgaben und sonstigen Verpflichtungen ge
schloffen und unterm 7. Juli 1856 bestätigt worden. Die Verpflichteten haben von 
der Befugniß, die, auf Höhe von 200 Thlr. 4. 11 Pf. nachgewiesene, volle Rente 
durch Kapital abzulösen, keinen Gebrauch gemacht; es erfolgt daher die Ablösung 
durch die Rentenbank von Pommern. Rückstände sind der Letztern nicht überwiesen, 
die Verpflichteten haben sich aber sämmtlich dafür entschieden, den gesetzlich zulässi
gen Erlaß von 0,1 der vollen Rente in Anspruch zu nehmen, und haben sich daher 
verbindlich gemacht, 0,9 derselben mit Thlr. 180. 4. 5,1 Pf. an die Rentenbank zu 
entrichten. Rach weiterer gesetzlichen Reduktion beträgt die Rente, welche die Renten
bank mit 17, Procent der Abfindung zu heben hat, Thlr. 179. 24 Sgr, wogegen 
sie der berechtigten Stadtgemeinde Stargard ein Kapital von Thlr. 3995. 16. 8 Pf. 
in 4procentigen Rentenbriefen gewährt hat. Als Ausführungs-Termin dieser Ab
lösung wurde der 1. April 1856 angenommen. Da nun aber das Rechnungsjahr 
der verschiedenen Kategorien der Abgaben an andere Termine der Abführung ge
bunden war, so war für die Zwischenzeit noch ein Nachschuß zu gewähren, der 
auf Höhe von Thlr. 125. 13. 8 Pf. berechnet ist. Mit den verschiedenen berech
tigten Stiftungen, sowie mit dem Gute Bralentiu, wegen des Borken-Lehns sind 
gleichzeitig besondere Ablösungs-Receffe abgeschlossen. Vier Hausbesitzer waren bis
her zur Entrichtung einer Geldabgabe zum Betrage von 2 Thlr. unter dem Namen 
Grundgeld an die Stadtgenleinde Stargard und an die Bauern- und Kossaten-Ge- 
meinde der Dorfschaft Schwendt in der Art verpflichtet, daß jeder berechtigte Theil 
die Hälfte von diesem Grundgelde erhielt. Zu Gegenleistungen waren die Berech
tigten den Verpflichteten in keiner Weise verbunden. Auch dieses Grundgeld ist 
mit 40 Thlr. in Rentenbriefen abgelöst worden, die sich die Berechtigten zu gleichen 
Hälften getheilt haben. Während die, von beit Verpflichteten an die Rentenbank 
zu zahlende, Rente bei fortgesetzter Zahlung für jene größeren Ablösungs-Renten 
der Abgaben in 567,« Jahren erlischt, erfolgt dies für diese kleine Grundgelds- 
Ablösung bereits nach Ablauf von 41 Vu Jahren.

Schwendt hatte, zufolge der Zählung von: 3. Dezember 1864: 303 Einwoh
ner, 3 öffentliche und 87 Privat-Gebaüde; unter jenen die Kirche, die Schule, ein 
fiskalisches (Wegegeld-Erhebungsstelle); unter diesen 39 Wohn-, 2 Fabrik-, 46 Wirth- 
schafts-Gebaüde. 52 Pserde, 196 Rinder, 2018 Schafe von der Landrace, 128 Stück 
Borstenvieh, 32 Ziegen, 14 Bienenstöcke.
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Zarzig, Kirchdorf, 3/s Mle. von Stargard gegen Südosten, am rechten 
Ufer des Krampehl, dem Dorfe Schwendt gegenüber, — muthmaßlich Srachin 
der Urkunde von 1229, daher schon um diese Zeit und bis ins 18. Jahrhundert 
ein Besitzthum des St. Johanniter-Ordens, welches in dem Bestätigungsbriefe 
Bogislaw's X. von 1487 schon Zarzig heißt, an das slawische Zarja,
Morgenröthe, erinnernd, — bestand früher aus einem ritterfreien Vorwerk 
von 8 Hufen nebst Wohn- und Stallgebaüden und Garten. Die Hufen
sind durch Contract vom 17. October 1787 und 16. Juli 1788 an die Bauern 
und Kossäten des Dorfs Vererbpachtet, so daß die Bauern 7 und die Kossäten 
1 Hufe erhalten haben. Wohnung nebst Stallung und Garten wurde verkauft. 
Ferner gab es in Zarzig 14 Vollbauerhöfe, deren Besitzer ihre Grundstücke im 
Jahre 1806 in Erbpacht genommen haben. Von diesen haben 12 einen Vollbauer
hof angekauft und unter sich vertheilt. Demnach besteht die Dorfschaft Zarzig 
gegenwärtig aus 13 Vollbauerhöfen (von einem derselben sind 3 Parcelen durch 
Verkauf abgetrennt worden) und 6 Kossäten. Letztere besitzen außer ihren Koffaten- 
grundstücken und der Hufe vorn ehemals ritterfreien Vorwerke noch 1 Hufe vom 
Pfarracker zu Erbzinsrechten, ohne irgend ein Dokument über diesen Besitz nach
weisen zu können, außer daß schon in der Kirchen-Matrikel von 1596 erwähnt wird, 
daß diese Hufe gegen eine jährliche Abgabe von 2 Fl. ausgethan war. Die Kossäten 
geben für diese Pfarrhufe 2 Thlr. Erbzins an den Prediger, und haben die Ver
bindlichkeit, die zweite Pfarrhufe, welche dem Colonus Vererbpachtet ist, in der Brache 
ein Mal umzupflügen, wofür sie vom Colonus 4 Ggr. für das Aufschärfen der 
Pflüge erhalten. Sodann ist in Zarzig ein Pfarrbauerhof, dessen Besitzer seine 
Grundstücke 1813 gegen einen Canon von 18 Scheff. Roggen und 18 Scheff. Hafer 
nach dem jedesmaligen Martini-Marktpreise in Erbpacht genommen hat. Die hie
sige Kirche ist Filia von Hansfeld. Sie besitzt eine Kirchenhufe im Hufenschlage 
der Bauern und ungefähr halb so viel Land, als ein Kossat im Hufenschlage der 
Kossäten. Diesen Acker hatte der Müller von Schwendt gegen 20 Scheff. Roggen, 
11 Scheff. Gerste, 29 Scheff. Hafer, nach dem Martini-Marktpreise zahlbar, in 
Erbpacht. Der Müller besitzt auch eine Hufe in derselben Feldmark, wofür 12 Thlr. 
16 Ggr. Erbpacht an die Kämmerei-Kasse gezahlt werden, so wie auch ein Theil 
der Gebaüde und der Garten der au der Schweudter Gränze belegenen und zu 
Schwendt gehörigen Mühle auf Zarziger Grunde liegen. Demselben gehört auch 
die auf Zarziger Fundo, an der Gränze von Hansfeld, am Krampehl liegende, 
beinahe % Mle. oberhalb von Zarzig entfernte Hammermühle, — auch Kupfer - 
Hammer genannt, was sie früher gewesen ist, bestehend jetzt aus einer Mahl- und 
emer Lohmühle, wozu ein Garten und 6 Mg. Wiesen gehören. Das Hans, welches 
dem frühern Besitzer des ritterfreien Vorwerks zur Wohnung diente, nebst Stallung 
und Garten, ist freies Eigenthum des Besitzers, der darin eine Gastwirthschaft be
treibt. ferner gibt es — eine zweite mit einem der Vollbauerhöfe verbundene 
Kruggerechtigkeit, welche einige, dem Magistrate zn Stargard gehörige Grnndftücke 
besitzt; die dem Schulzenamt gehörigen Ländereien; das Schulhaus mit Garten; 
eine Schmiede, welche von den baüerlichen Wirthen erbaut und in Pacht ausgethan 
ist; 3 Hirtenhaüser nebst Stallung; 13 Speicherwohnungcn, welche auf den Hof
stellen von 12 Bauern und 1 Kossäten erbaut sind. Das Dorf enthält nach dem 
Feüer-Versicherungs-Kataster 57 Feüerstellen. 30 Scheünen, 27 Ställe, welche mit 
27.000 Thlr. versichert sind.

Das ritterfreie Vorwerk Czarzik, auf welchen: 1511 Jürgen Pansin Erb- 
sessen war, wurde, wie bereits erwähnt, im Jahre 1787—88 gegen einen Canon 

Landbuch von Pommern; Thl. IL, Bd. V. 4 
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von Thlr. 331. 24. 10 Pf., zu dessen Aufbringung sie solidarisch verbunden waren, 
an die bürgerlichen Wirthe Vererbpachtet. Davon batten die 6 Kossäten zu zahlen 
Vb — Thlr. 41. 14. 4% Pf. oder jeder Thlr. 6. 27. 4% Pf.; die 14 Bauern 
7ß — Tblr. 290. 10. 53/4 Pf oder jeder Thlr. 10. 21. 2l/8 Pf. Bei der Sepa
ration im Jahre 1827 willigten die städtischen Behörden darin, daß die Grundstücke 
des Vorwerks so unter die Erbpächter vertheilt würden, daß zu der Abfindung 
jedes Einzelnen sein Antheil an diesem Vorwerke gelegt werde, ohne daß eine Er
höhung des Canons nach §. 9 des Cultur-Edicts vom 14. September 1811 gefor
dert wurde. Die solidarische Verpflichtung der Acquirenten zur Bezahlung des 
Canons wurde jedoch beibehalten. Bei dieser Gelegenheit ward auch den Kofiaten 
das freie unumschränkte Eigenthum ihrer Kossatenhöfe gegen eine jährliche nie zu 
erhöhende Rente von 8 Thlr. verliehen, wogegen sie von den bis dahin an die 
Kämmerei geleisteten Abgaben, bestehend in Thlr. 6. 5. 9 Pf. an Pachtgeld, Fleisch
zehent, Rauchhühner- und Dienstgeld, und in 2 Scheff. 6 Mtz. Roggen und Hafer 
befreit wurden, die Abgaben an Staat, Kirche, Schule und Geistlichkeit aber allein 
tragen müßen. Demnach hatte jeder Kofiat an die Kämmerei zu zahlen: Canon 
für das Vorwerksland Thlr. 6. 27. 4% Pf. und Rente für den Hof 8 Thlr., zu
sammen 14 Thlr. 27. 42/a Pf. Die Regulirung der gutsherrlichen und baüerlichen 
Verhältnisse mit den Vollbauern fand 1836 Statt. In derselben ertheilte der 
Magistrat den 13 Vollbauern das vollständige Eigenthum mit Vorbehalt des Vor
kaufsrechts und der Laudemial-Verbindlichkeit und der Bedingung, den Hof nur bis 
zu % der Grundtaxe mit Schulden belasten zu dürfen. An Hofwehr und Abfin
dungs-Kapital hatte jeder der 14 früheren Bauern Thlr. 387. 2. 6 Pf. entrichtet. 
Außerdenl verpflichteten sich die zum Eigenthum gelangten Wirthe alle bisherigen 
Abgaben als eine unveränderliche Rente zu bezahlen, und diese betrugen für jeden 
der 14 Vollbauern in baarem Gelde an Geldpacht, Dienstgeld (16 Thlr. 20 Sgr.), 
Fleischzehent, Rauchhühnern und für abgelöste Dienstfuhren, zusammen Thlr. 20. 27. 
6 Pf., und an Körnern in 2 Scheff. 14 Mtz. Roggen und 3 Scheff. 13 Mtz. Hafer. 
Da 12 Bauern den einen Bauerhof erworben und unter sich getheilt hatten, so 
wuchsen die Abgaben dieses Hofes ihren eigenen zu. Es kam die Vereinigung zu 
Stande, daß die Abgaben dieses Hofes, das Getreide zu Gelde gerechnet, 26 Thlr. 
18 Sgr. betragen sollten. Hierzu hatte also jeder der 12 Wirthe Thlr. 2. 8. 6 Pf. 
beizutragen, und demzufolge jeder der zwölf Wirthe eine jährliche Rente 
von 22 Thlr. 14 Sgr. in baarem Gelde, und in Getreide 2 Scheff. 14 Mtz. Roggen, 
3 Scheff. 13 Mtz. Hafer, der 13te Bauer aber dasselbe Quantum Körner und baar 
Thlr. 20. 7. 6 Pf. zu entrichten. Die auf den Höfen haftenden öffentlichen Ab
gaben an den Staat, Kirche, Geistlichkeit rc. mußten die Besitzer nach wie vor über
nehmen.

Bei dieser Regulirung ward die Erbpacht-Qualität des Vorwerks aufgehoben 
und die Stadt verlieh dasselbe den Inhabern zum vollen Eigenthum. Die solida
rische Verbindlichkeit ward den Besitzern gegen eine Entschädigung voir 100 Thlr. 
erlassen und der Erbpacht-Canon in eine unveränderliche Geldrente verwandelt 
Von dieser hatte jeder der 12 Wirthe, welche den einen Hof gekauft haben, Thlr. 22. 
14. 7s Pf., der 13te Wirth Thlr. 20. 22. 2 Pf. zu zahlen. Zugleich ward bestimmt, 
daß bei den 13 Bauern die Vorkaufs- und Laudemial-Verbindlichkeit auch auf die 
Vorwerksländereien übergehen, diese also als wirkliche Zubehörungen der Banerhöfe 
angesehen werden sollten. Die mit den Kossatenhöfen verbundenen Ländereien 
blieben von diesen Verbindlichkeiten frei. Die gutsherrlichen Regalien wurden auch 
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hier der Stadt, als Gutsherrschaft, Vorbehalten. Alle genannten Geld- und Natu
ral-Renten sind nunmehr durch Rentenbriefs-Kapitalien vollständig abgelöst, 
wie oben gezeigt ist, und weiter unten näher nachgewiesen werden wird.

Die Feldmark Zarzig gränzt gegen Westen unb Norden an Stargard, gegen 
Osten an Wulkow, gegen Süden an Schwendt und Hsnsfelb. Nach der Behufs 
der Separation im Jahre 1822 ausgeführten Vermessung enthält dieselbe ein Ge- 
sammt-Areal von 3029 Mg. 92 Ruth., dessen Nertheilnng unter die Interessenten 
in der folgenden Tabelle nachgewiesen ist.

Bei der Bonitirnng wurden 6 Klaffen angenommen. Klaffe I., mittleres 
Gerstland. Sie trägt in 6jährigem Düngungszustaude 2 Mal Roggen, 1 Mal 

ri a' * ^^al Hafer und die Hälfte des ersten Brachschlages kann mit Brachfrüchten 
bestellt werden. Einfall und Körner-Ertrag sind in den Acten nicht angegeben. 
Klaffe II. a und b, schwaches Gerstland, hat in gleicher Düngung eine gleiche Frucht- 
folge, unterscheidet stch aber durch geringern Einfall und Ertrag. Klaffe III besse
rt Haferlaud im 9jährigen Düngnngszustaude. Klaffe IV. nähert sich schon mehr 
dem Sangen Roggenlaube; da sie aber alle 12 Jahr Dung erhält, so trägt sie 
«r rr d^'äen noch ^-ommerkoru. Die Ackerkrume ist flach, der Untergrund Sand 
Klaffe V ist 6jähriges, und Klasse VI. 9jähriges Roggenland. Das Land der 
,bvlen Klasje lourde zur Bergrößerung der Kiefern-Schonung verwendet, da eine 
Gestellung desselben zu wenig lohnend ist. Der Kiefern-Kamp hat dadurch eine 
Wnuug von 37 Mg. 177 Ruth, erlangt. Die Dorfschaft hat auch einen Torf
stich un s. g toieL Derselbe wird so benutzt, daß jeder Koffat halb soviel, als ein 
Bauer erhält.

Nach dem, unterm 15. August 1828 bestätigten Receß der Gemeinheits-Thei- 
lung von Zarzig haben bei der Separation erhalten — 
____________________ In Morgen und Quadratruthen:

Die Interessenten.

H
of

- u
nd

 
Ba

us
te

lle
n.

G
är

te
n

W
ur

th
 e

n.

Ac
ke

r.

W
ie

se
n.

 !
H

ut
un

g.

W
eg

e,
 

un
br

au
ch

ba
r, 

Sc
ho

nu
ng

.

Su
m

m
a.
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2. „ 6 Kossäten . . .
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4- ,, Schule ....
5. Der Krug..................
6. Das Schulzenamt . .
7. Die Hammermühle . .

- 37
— 15 — 47

3. 151
1. 124 3. 136

4. 34
5. 73

8. 130
_

16. 172
11. 35

— 131 2 153
—

1. 60
3. 106

51. 152

1. 137
4. 75
6. 105 5. 2

— 3. 17
8. 1

67. 38. „ Kirche .....
9. n„„ Erbpächter d. Pfarr-
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landereien

io. Zur gemeinschaftlichen '
— 47 — 166 — 125 50. 114 3. 149 9. 140 — 66. 21

Stützung ....
Summa . .

— 128 1. 51 — 36 44. 54 3. 76 45. 7 120.11 215. 3
10. 137jl9. 18128. 97 2240. 164|135. 149 474.156>120. 11,3029. 92

Der Grundbesitz ber Kirche besteht in ber Spalte von den Hof- und Baustellen, 
aus der Flache, auf dem bas Kirchengebaüde unb bie Kirchenscheüne stehen nnb ans 
dem Kirchhofe. Die Grundstücke an Acker und Hütung, zusammen 78 Mq 13 Ruth 
betrageub, sinb burch ben Contract vom 12. Mai 1841, von ber Königs. Regierung 
1 E^n bestätigt den 8. October 1841, ben 6 Kossäten zu Zarzig in Erbpacht 
gegeben worben. Die Erbpächter haben beim Erbstanbsgelbe bas Meistgebot von 

4*
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1286 Thlr. gehabt und diesen Betrag an die Kirchenkasse abgeführt. Sie entrich
ten einen unveränderlichen Canon von 54V2 Schffl. Roggen, der zu Cilde je en 
Wahres nach dem Stargarder Martini-Marktpreise des vorhergegangenen Jahres 
an die Zarziqer Kirchenkasse entrichtet wird. Für diese Zahlungen und Leistungen 
sind die Erbpächter in solidum, mithin Einer für Alle und Alle für Einen, ver
haftet. Sie haben alle landesherrlichen und Gemeinde-Lasten, Abgaben und Lei
stungen in Friedens- und Kriegszeiten, welche auf dem Grundstücke zur Zeit der 
Contrakts-Abschließung hafteten, oder in Folge eines Gesetzes auf dieselben gelegt 
werden könnten übernommen, ohne Erlaß vom Canon verlangen zu können.
Hypothekenbuche vermerkt ist dieser Contrakt vi decr. vom 21. Dezember 1843 laut 
Hypothekenscheins vom 3. Januar 1844.

Der Werth der 13 Bauerhöfe in Zarzig beträgt, nach der von dem Oecono- 
mie-Commissarius Kirschbaum im Jahre 1836 angefertigten Taxe, für jeden von 
12 derselben Thlr. 2864. 25. 10 Pf., und für den 13ten Thlr. 26^9. a Sgr., un 
Ganzen Thlr. 37.007. 15 Sgr.

Während alle Grundbesitzer aus der, bis zur Separation bestandenen Gemein
heit ausschieden, zogen die Kossäten es vor, die gemeinschaftliche Benutzung der 
ihnen bei der Separation zugefallenen Grundstücke unter sich von heilem ernzu- 
führen. Sie erwarben, wie wir so eben gesehen haben, im Jahre 1841 die der 
Kirche in Zarzig überwiesenen Grundstücke gemeinschaftlich zu Erbpachtrechten und 
dehnten auch auf diese die gemeinsame Benutzung aus. Ausgenommen von dreser 
gemeinschaftlichen Benutzung waren jedoch die den 6 Kossäten überwiesenen Wiesen, 
welche außerhalb der Feldmark Zarzig in den Gränzen der Stargarder Hauswreseu 
liegen und 9 Mg. 67 Ruth, groß sind, die besonders eingetheilt wurden, eben so 
die Grundstücke in der Dorflage und die Wurthen. Im Jahre 1852 hatten sich dw 
Kossäten anders besonnen. Sie entschlossen sich, die bisherige Gemeuychaft aufzu
heben und trugen demgemäß darauf an, einem jeden Interessenten seinen Antheil 
an den Grundstücken mit Unterscheidung ihrer Besitzqualitüt m emer möglichst 
zusammenhängenden, den Zwecken der Landeskultur entsprechenden Lage anszuweisen. 
Zu diesem Zwecke sind die sämmtlichen Grundstücke der 6 Kossäten, welche ihrem 
aüßerii Umfange nach nicht streitig, mit Ausnahme derer innerhalb der Gränzen 
der Stargarder Hauswiesen belegenen Wiesen, im Jahre 1853 durch den Ver
messungs-Revisor Reimmann neü vermessen und in demselben Jahre von dem Kreis- 
Boniteur Boecker zu Pansin bonitirt. Diese Reimmannsche Vermessung hat säst die
selben Ziffern für das Areal der Kosfatenländereien gegeben, als die frühere Ver
messung, welche der allgemeinen Separation von 1828 zum Grunde liegt. Denn

U Die Eigenthums-Grundftücke der 6 Kossäten . . Mg. 249. 105 Ruth.
2. „ Kirchen-Erbpacht-Grundstücke  „ ?(9- 1° „

Zusammen .... Mg. 328. 120 Ruth.

Wenn zu den Eigenthums-Liegenschaften noch die in der obigen Tabelle an
gegebene Wiesenflüche von 9 Mg. 67 Ruth, hinzugerechnet wird, die aber als der 
gemeinschaftlichen Nutzung nicht unterlegen, bei dem neüen Verfahren nicht in Be
tracht kam, so beträgt die Größe des Kossaten-Eigenthums 2a8 Mg. 172 Ruth., 
mithin 18 Ruth, mehr, als die Tabelle nachweist. An fortbestehendeu Wegen, dar
unter die Steinbahn von Stargard nach Reetz und zur Verbreiterung von Wegeil, 
sowie an Triften und Gräben sind H Mg. 132 Ruth, überwiesen. Die Bestätigung 
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des Necesses über die Gemeinheits-Theilung der Kossaten-Ländereien ist unterm 
2. Juli 1855 erfolgt.

In Folge des Gesetzes vom 2. März 1850, betreffend die Errichtung der 
Rentenbanken und die Ablösung der auf dem Grundbesitz haftenden Reallasten durch 
diese Geld-Institute, ist zwischen der Stadtgemeinde Stargard, Provocatin, und den 
Bauerhofs- und Kossatenhof-Besitzern zu Zarzig unterm 8. März 1856 ein Vertrag 
abgeschlossen worden, kraft dessen die gedachten bäuerlichen Wirthe, die auf ihren 
Höfen, nach dem von der Königl. General-Commission unterm 15. August 1828 
und 2. April 1836 bestätigten Recesse über die Regelung der gntsherrlich-baüer- 
lichen Verhältnisse haftenden und an die Stadtgemeinde Stargard zu leistenden 
Geld- und Ratural-Renten im Gesammtbetrage von Thlr. 790. 8. 9 Pf., durch 
Übernahme von Rentenbriefs-Kapitalien, zum Gesammtbetrage von Thlr. 15.796. 
8. 10% Pf. abgelöst haben. Die zur Ablösung gekommenen, Reallasten waren in 
drei Terminen mit % zu Marien, mit 74 zu Johannis und mit % am 1. Decbr. 
abzuführen, und in dieser Art auch abgeführt worden, jedoch mit der Maßgabe, daß 
die Abgabe von den, der Bauer- und Kossatenhöfen einverleibten Ländereien des 
ehemaligen ritterfreien Vorwerks Zarzig praenumerando, die von den Höfen selbst 
aber postnumerando entrichtet wurden, so daß das Rechnungsjahr vom 1. Decbr. 
bis zum 1. December lief. Der Ausführungs-Termin der Ablösung ward aber 
auf den 1. April 1856 festgesetzt. Es hatten demnach die Verpflichteten an diesem 
Tage: a) von den zur Ablösung gekommenen Abgaben ihrer Grundstücke 7« des 
Jahresbetrages derselben an die Kämmerei-Kasse zu zahlen; und b) diese ihnen hier
auf 7g der Jahresabgabe für die ehemaligen Vorwerks-Grundstücke in Abrechnung 
zu bringen, da sie am 1. December 1855 die Abgabe auf 6 Monate praenumerando 
berichtigt hatten. Außerdem hatte aber jeder Verpflichtete, da Seitens der Stadt
gemeinde auf das Vorkaufsrecht Verzicht geleistet worden ist, die Laudemienrente 
vom Tage der Provocation den 26. November 1853, bis zum 31. März 1856, also 
auf 2 Jahre und 4% Monate, an die Kämmerei-Kasse zu Stargard zu zahlen. 
Diese vereinnahmte demzufolge am 1. April1856 an laufenden Abgaben von den 13 Bauer
und den 6 Kossatenhöfen Thlr. 85.27.9 Pf., und an Laudemienrente von den Bauerhöfen 
allein Thlr. 81. 29. 2 Pf., zusammen Thlr. 167. 27. 1 Pf. Statt der oben ange
gebenen vollen Rente, für den sie der Stargarder Kämmerei bis dahin pflichtig 
waren, haben die baüerlichen Wirthe zu Zarzig seit dem 1. April 1856 eine jähr
liche Rente von Thlr. 710. 25 Sgr. an die Rentenbank zu entrichten, nnd diese 
Leistung erlischt, nach Maßgabe des §. 22 des Rentenbank-Gesetzes vom 2. März 
1850, nach Ablauf von 567.2 Jahren, mithin im Jahre 1912, woraus folgt, daß 
erst die Enkel der heütigen Eigenthümer in den abgabenfreien Besitz der Höfe ge
langen.

Nach den Grundsteüer-Veranlagungs-Registern des 1. Januar 1865 enthält 
die Feldmark Zarzig an Acker 2.318,04 Mg, an Gärten 5,93 Mg., an Wiesen 
288,92 Mg., an Weiden 127,08 Mg., an Holzung 49,37 Mg., an Wasserstücken 
0,33 Mg., an steüerpflichtigen Liegenschaften überhaupt 2.777,97 Mg., an steuer
freien 11,70 Mg., beide zusammen 2789,67 Mg. ; dazu kommen an Wegen 141,71 
Mg., an Gewässern 31,84 Mg., an Hofraümen rc. 26,11 Mg., Gesammt-Areal 
2.989,33 Mg.

Der Reinertrag vom Morgen beträgt: Ackerland 40, Gärten 90, Wiesen 40, 
Weiden 18, Holzung 12, Wasserstücke 1, von den steüerpflichtigen Grundstücken 39 
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und von den steuerfreien 51 Sgr., im Durchschnitt von beiden zusammen 39 Sgr., 
sowie von der Gesammtfeldmark 36 Sgr.

Zur Grundsteuer veranlagt sind die steuerpflichtigen Liegenschaften mit 345 
Thlr. 4. 10 Pf, der Morgen Landes mit 3 Sgr. 8 Pf, In der Feldmark sind 
34 Besitzer mit 174 Besitzstücken angesessen. An steuerpflichtigen Gebaüden sind 
56 Wohn- und 6 gewerbliche Gebaüde, und an steuerfreien Gebaüden 62 vorhanden. 
Die steüerpflichtigen sind mit 37 Thlr. 14 Sgr. Gebaüdesteüer belastet.

Zufolge einer Bescheinigung der Königl. Negierung zu Stettin vom 20. Sep
tember 1836 betrugen damals die landesherrlichen Abgaben von Zarzig an Con
tribution, Lehnpferdegeld rc., d. i.: an Grundsteüer, im Ganzen Thlr. 295. 18. 
3 Pf. Dazu trugen bei: die Bauerhofsbesitzer Thlr. 236. 3 Pf., die Kossäten Thlr. 
27. 1. 6 Pf., der Mühlenbesitzer Thlr. 8. 14. 7 Pf. und die Kämmerei zu Star
gard an Lehnpferdegeld Thlr. 24. 1. 11 Pf. Die Regelung der Grunsteüer hat 
dieselbe für Zarzig um ca. 50 Thlr. erhöht.

Die Abgaben an die Geistlichkeit Seitens der 13 baüerlichen Wirthe betragen: 
An die Pfarre 38 Scheff. 8 Ritz. Meßroggen, Thlr. 1. 13. 4 Pf. Vierzeitengeld, 
Thlr. 4. 10 Sgr. Speisegeld, oder 52 Ellen Wurst, 6% Stück Gänse, und 13 
Mandel Eier; an die Küsterei 52 Brote, Thlr. 2. 15. 10 Sgr. Vierzeitengeld, 6% 
Mandel Eier,

Zarzig hatte am 3. December 1864 im Dorfe 389 Einwohner mit 47 Wohn- 
haüsern, auf der Hammermühle 11 Einwohner mit 2 Wohnhaüsern, je 4 Einwoh
ner in den 2 Bahnwärterhaüsern No. 4 und 5. An Gebaüden 4 öffentliche 
Kirche, Schule, Armen-, Geuleindehaus, — 120 Privat-Gebaüde: 51 Wohnhaüser, 
3 Fabrikgebaüde, 75 Scheünen, Ställe rc. 65 Pferde, 161 Rinder, 1388 Landschafe, 
266 Schweine, 51 Ziegen, 46 Bienenstöcke.

Urkunden in Bezug auf das Stargarder Eigenthums-Dorf 
harzig

1. Consensbrief des Johanniter-Ordens vom Jahre 1647, 
September 27.

Wier Verordnete Senior Cantzlar und Räthe des Meisterthumbs 
Sonnenburgk Urkunden und bekennen hiermit gegen Jedermünniglichen, daß unß 
die Ehrenveste, hochgelehrte und wohlweise, Bürger Meister und Rathmanne der 
Stadt Stargardt an der Jhna schriftlich zu vernehmen gegeben, Welcher maßen 
Sie schon im 1600sten Jahre dem Edlen und Ehrenvesten, Reicharten von der 
Schulenburgk, auf Leckonitz, Lübenow und Lübbroße rc Erbsessen rc. fehl. Zehen 
Tausent Thaler geliehen und vorgesetzt, dahingegen Ihnen mit der 
damahls regierenden und nunmehro in Gott ruhenden Herrn Meisters, Herre 
Martins, Gravens zu Hohnstein rc. hochsehligen Gedächtniß gnädigen Consens 
und Ratification nicht alleine für solche gesetzte Post, besondern auch 
auf Zwey Tausent Thaler an liquidirter melioration und ange
wandte Baukosten, das Ordens-Lehn und Dorf Zarzigk, zusambt 
allen pertinentz Stücken, die darzu gehörig gewesen, auf Sieben und 
'4 wanzigk Jahr wiederkauflich verkaufst, Sie auch alsoforth in dessen wirkliche 
Possession gesetzet worden, Dahero Sie denn auch von Fällen zu Fällen derer re
gierenden Herren Meister die Lehne allewege gebührlich recognosciret und sonsten 
überall Ihre Schuldigkeit gehorsamlich praestiret und verrichtet.

Und ob Sie zwar in Hofnungk gestanden, es würde der v. d. Schulenburgk 
Sehl, oder deßen Erben nach verfloßener Frist der verwrlligten 27 Jahr die Summe 
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der vorgeliehenen 10000 Thlr. nebst denen 2000 Thlr. an ausgewendeten Bawkosten 
hinwiederunlb baar über außgezahlet und dadurch benantes Ordens Lehen Za^igk 
an sich geloset haben. So wäre es doch der wiederkauflichen Verschreibunge zu 
wieder gantzlich verblieben, dannenhero sie endlich verursachet worden, bey dem 
nechst verstorbenen Herrn Meister, Herren Adamen, Graven zu Schwartzenburgk 
rc. hochseligen Andenkens, selbst 111116 renovation oberwehntes vorigen Consensus 
unterthänigk anzuhalten, welcher von Sr. Hochgrasl. Gnaden ihnen 
auch unterm dato Sonnenburgk am 20sten Monats-Tage des 
1627sten Jahres auf 6 Jahre langt ertheilet und zu ihrer Nohtdurfft 
außgehendiget worden. Alß aber nicht allein das hochschädliche Kriegs Wesen, be
sondern auch hierdurch die schweren unerträglichen Contibutionen und andere große 
Ungelegenheiten dazwischen kommen, So Hütten Sie zwar bey denen v. d. Schulen
burgk, alß jetzigen Besitzern zu Lübbroße zu unterschiedenen vielen mahlen umb Ihre 
völlige Bezahlungk angehalten, Jmmaßen es die hierinnen ergangene Acten mit 
mehrem bezeügeten. Es wäre von demselben aber gleiches Vals, wie vorher gesche
hen, gantz nichts darauf ervolget, bis endlich allerhand Ungelegenheiten durch die 
Krieges Unruhe und sonsten entstanden, darüber diese Sachen ins stocken gerahten, 
und bis dato zu keiner Richtigkeit gebracht werden können. Nachdem aber der 
vorige Consens nebst der darauf erhaltenen renovation vorlängst schon erloschen, 
und nunmehr die hohe Notturft erforden wollen, zu desto beßerer Ihrer Assecuration 
imb Versicherungk, auch Zuverhütungk allerhand künftiges Streits und besorgender 
Ungelegenheiten beides über das Capital der 10000 Thlr., alß auch über die 2000

au aufgewaudten Bawkosten und Melioration sich selbsten umb einen neüen 
Consens zu bewerben und darumb bey unß anzuhalten.

Dervwegen so hat Unß bemelter Ehrbar Raht angelanget und gebehten, Wier 
wollen Ihnen doch zu angezogenem Ihren Behuef des Ritterlichen Odens Consens 
noch weiters mitzutheilen geruhen.

Dieweil Unß nun erzehlte Ungelegenheiten zum theil selbsten wohlbekandt ge
dachter Ehrbahr Raht aber zu geregter Ihrer Versicherungk des Ritterlichen Ordens 
Consens nunmehr auch höchst benötiget gewesen.

Darumb so haben Wier Ihrer Bitte, wiewohl man in Erfahrungk kommen, 
das bey jetzigen Kriegeslaüften und irregulär Zeiten mit des ritterlichen Odens 
Lehn Zarzigk allerhand praejudicirliche actus vorgenommen sein sollen, Jedennoch 
stadt und raumb gegeben, und dasselbe noch fernerd inne zn haben und zu gebrauchen, 
Jedoch daß dergleichen hierfüro vornemlich verhütet und abgewendet und von Ihnen 
selbsten nicht causiret werde, damit der Ritterliche Orden und künftiger Herr Meister 
es ernstlich zu beahnten und nach Gebüer zu bestrafen nicht Ursache habe, consen- 
tiret und verwilliget, consentiren und verwilligen demnach anstadt und im Rahmen 
des Ritterlichen Ordens in Kraft und Macht dieses Briefes von Obrigkeit wegen 
dergestalt und also, das mehrgedachter Ehrbahr Raht der Stadt Stargardt an der 
Jhna benanntes Ordens Lehn und Dorf Zarzigk mit sambt allen denen darzu ge
hörigen pertinents stücken von dato an, wie bishero geschehen noch Sechs Jahr 
langk nach Inhalt des Kaufbrifes besitzen, genießen und anstadt derer Zinsen von 
denen 10000 Thlr. Capital! und 2000 Thlr. angewandten Bawkosten, gebrauchen 
mögen, Jedoch aber sollen des Débitons gedachtes des v. d. Schulenburgks Lehns 
Erben schuldig seyn, innerhalb solcher Frist, solche beyde Posten der 12000 Thlr. 
an Capital und albereits angewanter Melioration, sambt allen anderen künftig er- 
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weißlichen unkosten, besage des Vertrages, wiederumb richtig abzuführen und zu 
erstatten, und also hier dieß Ordens Lehen hinwieder an sich zu lösen.

Solle aber inmittelst von des v. d. Schulenburgk Lehns Erben fente Bezah
lung erfolgen, sondern dieß onus nach langer auf solchem Ordens Lehen verhafftet 
bleiben, auf solchen seümigen Fall, soll einem Ehrbaren Nahte bemeldter Stadt 
Stargardt auf Ihr vorhergehendes gebührendes Ansuchen, durch des Nitterlichen 
Ordens rechtmäßigen Hülfe, fo Ihnen alßden nicht versaget werden soll, der Ge
bühr und billigkeit nach verhelfen und Sie allerwege darbey geschützet und erhalten 

werden sollen. , r , . . m .
Jedoch soll gedachter Ehrbahr Naht nicht befugt seyn, einige Berenderung 

mit beineltem Ordens Lehen Zarzigk vorzunehmen, iivch viel weniger selbiges ohne 
des Nitterlicheti Ordeiis und Künftigen Herrn Meisters Consens und Vollwordt zu 
verhypotheciren, zu verpfänden oder zu Verkauffen, sondern ^hneii solches hiermit 
expresse und ernstlich verboten seyn. Und verbleibet dein Nitterlichen Orden und 
künftigen Herrn Meister jetzt gedachter Ehrbahr Naht nicht allein mit denn Pflichten, 
die sie allewege praestiret und abgeleget, Jedenoch ferners verwand, sondern leuw 
auch schuldigt unter verwilligter Friest des Wiederkaufs die schuldige Dieujte und 
gebührende Bolge noch iveiters, alß bisher geschehen, unweigerlich zu verrichten, 
und sich sonsten, wie getrewen Ordens Lehens Saßen abstehet, zu verhalten, Alles 
getrewlich und sonder gefchrde, dem Ritterlichen Orden aber und Manniglicheu au 

seinen Rechten unschädlich.  . .
Deßen zu Urkund haben wier diesen Brief mit des Ritterlichen Ordens ge

wöhnlichen Canzley Jnsiegel bestätiget, So gegeben zur Sonnenburgk am Listen 
Monats Tage Scpteinbris des 1647sten Jahres. . .

Christophorus Stephani, Cancellanus.

2. Lehnbrief vom Jahre 1653, Mai 16.
Von Gottes Gnaden Wir Johann Moritz Fürst zu Nassaw, Graff zu Eatzellen 

Hagen, Vianden und Dietz, des Nitterlichen St. Johannes Ordens in der Marck, 
Sachsen, Pommern und Wendtland Meister, Herr zu Veilstein, des königlichen Ordens 
in Dennenmarck Ritter ic. bekennen mit diesem Unserm offenem Briefe fur Unß, 
Unsere nachkommende Meistern und Orden Jedermünniglich, daß vor Unß durch 
Ihre Abgesandte und Vollmächtige erschienen, die Ehrsahme und Weise, unter 
lieben getreweit Bürger Meister und Rath Manne der Stadt Newen Stargardt an 
der Jhna undt Unß unterthänigst gebethen, Nachdem Sie mit unsers Vorfahren an 
Ritterlichen Orden Graff Merten von Hohensteins Seel. Consens von dem westen 
Unserm lieben besondern Neichartten v. d. Schnlenbnrgk Seel, das Dorff Zartzigk 
mit seinen, inhalt des Kaufs Briefes zugehörenden Pertinentien auf 2< Jahr wieder- 
kaüflich erkauft, daß Wir Ihnen und Ihren Nachkommenden, beuieltes Guht, so vor 
Unß undt dem Ritterlichent Ordett zu Lehn rühret, noch ferner gnädiglich verleihen

^Wenu Wir dann dieß Ihr unterthaniges Suchen für billig befunden, undt dar

neben erwogen, die getrewe und gehorsame Dienste, so Sie Unß, Unfern Nachkom- 
menden Meisteril undt Orden leisten sollen tnid wollen, Alß haben Wir ue^ent 
Ihrem Bitten in gnaden statt undt raumb gegeben, und Ihnen derurttes Dort 
Jartzigk mit dem Rittersitze daselbst in Unserm undt des Ritterlichen Ordens 
Eigenthumb gelegen, wiederumb auf Sechs Jahr (foweitt wir den Wiederkaufs er
strecket haben wollen) gnädiglich gereichet und geliehen; Neichen und Leihen Ihnen 
undt Ihren Nachkommen solches hiermit in Krafft undt Macht dieses Bneffev, zu 
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einen! rechten Mannlehn mit allen Gnaden, Gerechten und Gerechtigkeiten, auch 
Diensten, Herrlichkeiten undt Freyheitten, mit Gerichten obersten uubt Niedersten, 
mit Pawren (Bauern), Zinsen und Renten, an Geldt undt Getreydicht, Nutzungen 
undt Geniestungen im Dorste und Felde gelegen, mit Ederen, gewonnen undt un
gewonnen, mit Fischereyen, Wassern, Wasserlaüffen, Wiesen, Wiesewachs, Gräsern, 
Höltzern, Püschen, Streüchern, undt mit allen anderen ein undt zubehörungen uiibt 
Gerechtigkeiten, wie die Namen haben mögen nichts außgenommen in allermaaßen 
solch Dorff undt Guht Zarzigk in seinen Vier Reinen undt Grentzen begriffen nnbt 
gelegen ist, undt nun solches Reichardt v. d. Schulenburgk Seel, undt die vorigen 
Inhaber bishero von Unsern Vorfahren zu Lehn gehabt, besessen, genossen undt ge
brauchet, das Sie sambt ihren Nachkommen dasselbe mit allen Gnaden, Rechten undt 
Gerechtigkeiten, wie vorberühret besitzen, genießen undt gebrauchen mögen von Unß, 
unserin Orden, undt desselben Nachkommen, männiglich ungebindert, Jedoch daß 
Sie und Ihre Nachkommen davon dienen, thun und halten, alß Mannlehns Recht 
und Gewohnheitt ist, auch die Lehn nirgentt anders, so offte es von Nöthen, denn 
von Unß, Unsern Nachkommen, den Meister und Orden zu rechter Zeitt, wie ge
wöhnlich suchen verrechten undt empfahen, undt Wir reichen Ihnen undt Ihren 
Nachkommen, die Zeit des währenden Wiederkauffs an benaiitten Dorste alles, das 
wir Ihnen mit Rechte leihen sollen, können oder mögen. Jedoch auch Unß an 
Unsern undt Männiglich an Seinen Rechten daran unschädlich.

Deßen zur uhrkundt haben Wir hieran Unser fürstliches großer Ordens In- 
siegelt wißentlich anhängen lassen. So gegeben auf unserm Ritterlichen Ordens 
Residcntz Hause Sonnenburgk den löten Monats Tagt Mais, nach Christi unsers 
Erlösers und Seligmachers Geburtt 1655sten Jahre.

Christophorus Stephani. Cancellarius.

3. Abdication des Freiherrn Heinrich Joachim v. d. Schulenburg 
rücksichtlich des ihm auf das Lehngut Zar zig zugestandenen Wiederkauf-Rechts 

zu Gunsten des Hans v. Sukow, auf Pegelow, vom Jahre 1654, Mai 30.
Ich Heinrich Joachim, Freyherr von der Schulenburg, Herr auf Lieberofa, 

Craschen, Wittichendorff, Harüvigswalda undt Lambsfeldt rc. Grafst dieses Vhrkunde 
und bekenne:

Demnach Mein Herr Groß Vater seel. Herr Reichardt v. d. Schulenburg rc 
auff Lökeniz, Liebenow, Lieberosa, Penkuhn, Appenburg, vndt Straupitz rc. Inhaber 
des Haußes Westerburg Anno 1600, das Dorsf Zarzigk, Bürgermeistern und Rath 
zu Newen Stargardt, mit Consens und verwilligung des damaligen Regierenden 
Herrn 9)iei)ter§ zu Sonnenburgk rc. deß Hochwohlgeborenen und Hochwürdigen Herrn 
Herrn Martin, Grasten von Hohenstein rc. umb nur vor 10000 Thaler à 32 ßl. 
verkauffet, Jedoch cum pacto de retrovendendo, vud das Innerhalb 27 Jahren 
Ihnen frey stehen solle, daßelbe zu reluire« und wieder zu kauffen; Solches aber 
bey diesen langwierigen Kriegszeiten vndt sonderlich bey Belagerung der Stadt 
Stargardt ganz verwüstet worden, undt eine gute Zeit öde vudt wüst gestanden, 
nachmals aber wieder anerbauet, Vnd dahero wegeu solcher melioration zwischen den 
Creditoren der Stadt Stargardt, so Anno 1633 in daßelbe judicialiter immitiret 
worden, allerhand streitigkeit sich erreget, und dieselben wegen Meines Herrn Groß- 
Vaters reservirten pacti retro venditionis zu Keiner richtigkeit gelangen können; 
Vndt der WolEdle, Gestrenge vnd Veste Hanß von Sukow, aufs Pegelow vndt 
Kizerow in Poinmern, Erbseßen, Atich bittlich ersuchet, Ich mögte Ihm nicht hinder
nd) seyn, gemeltes gut, mit Vergleich deß izigeit Possessors Herrn Caspar von

Landbuch von Pommern; Thl IL, Bd. V, 5
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Kempenborffs Erblich an sich zu bringen, vndt das Er hinfiiro die B-lehnung bep 
ben iiigeii Herren »irisier znr Sonnenburg, dem Durchlauchtigen Hochgebornen, 
und Hochwürdigen Fürsten vnd Herrn, Herrn Molchen re. für sich »iid »eine ~e; 
ßrben suchen und impetriren möchte; So habe ich solches Crafft biesi'v verwi g , 
Serreservire vnd verpachte Mich hiemit, daß Ich, Meine Erbeni vnd Erbn°hE, 
denen von Sutow an erlangung, daß izt wolgedachten Herrn Me sters Emisons 
vnd neuen Belehnung über das Dorff Zarzigk feiner wegen hinderlich fern,. auä) 
daß von Meinen Herrn GroßVater Seel, reservirten pacti retrovend.tioms Wber 
->hn auch Seine Erben, ober in wem Er sonsten dasselbe quocunquc tilulo trans 
ferirn vndt verwenden möchte, auch einigerley weiße gebrauche» will, souder» ^ 
sollen Er vnd seine Nachfolger von Mir vnd meinen Nachkommen Ul demselben 
geruhiglichen, vnd ohne einigen anspruch gelaßen werden; Alles getiewlichvnd 
sonder gefehrde. Uhrknndlich habe Ich dieses mit eigenen Handen Vnterschneb n, 
Vnd mit Meinem angeborenen herrlichen Pipschafft beftegelt. Datum ^eberofa,

den 30. May anno 1654.
H. I. Fr. von der Schulenburgk.

4 Cessions-Instrument der Erben des Hans v. Sukow zu Gunsten 
des Raths zu Stargard, vorn Jahre 1664, Februar 16

Wir Entsbenandte alß Sehl. Hanß von Suckowß, Werl, auf Pegelow und 
Ki^erow Erbgeseßen, nachgelassene Erben undt Vormünder respective Uhrkunden 
L bekennen in Krafft dieses, daß die den 30. May Anno ^4 von I r Fre - 

herl Gnad. Hrn. Heinrich Jochim Freyherrn v. d. Schulenburgk zu Lederol a rc 
ertbeilte abdication des pacti retrovenditioms des gutes Zarzrgt bey Stargardt 
belegen wir E. Ehrew. Vndt vollweise Rahtt gedachter Stadt Stargardt au der 
Jhna auß darzu bewegender Vhrsache dergestalt genzlrch hreuut cediret undt abge
treten haben daß zu Seehl. Hru. Generali Connnissarij Caspar Kempendorffs 
Örn Erben hergegen allen geneigten willens und gute conposition, in 
c^î)nen habenden Rechts Processen undt Handlungen ersprießlich, wiederfahren laßer, 

Uîlbt Gestatt wir dan mildem reservat Von Wollgedachtem VurgermeilterundRaht 
diese absage undt Üebergebung des freiherrlichen Rechtens, sich derselben msKunff 
tiae bester Maßen zu gebrauchen in Kraßt dieses; pleno cum jure Überlaßen nd 
abtreten auch daneben obengezogenes Vhrkundt Hiebey in ongmah extiadiren undt

A0' ^Caspar Dietlvff Philipp Rothlieb. Valentmus Friderici 

von Wnlffe». Lltls Curator- mpp-

5 Lehnbrief voui Jahre 1671, September 4.
Öerren Meister m Sonnenburg ist noch Johann Rtoritz, Fürst AU Rassauw re. 

der seiner Tiwln nlch bie Würbe lines General Felbmarschalls der Veremigte« 

hinnih'int Der Ratl) m Stargard wird mit dem Dorfe „Zartzig, 
welches Reichardt v. d. Schulenburgk Sehl, ihnen wiederkattflich überlassen, nun- 
mehro aber sich bejfelben Wieberkausfs gäntzlich verziehen un.b 



Stargard. — Zarziger Urkunden. 35

beqeben" belehnt. Die Fassung des Lehnbriefs ist von Wort zu Wort dieselbe 
wie in der Urkunde Nr. 2. Unterzeichnet ist er von: Curt Äaltzer v. d. Marwitz, 
O. Cantzler; Jonas Weitzmann, Lehn Secretarius.

Die Stadt Stargard bekam einen neuen Lehnbrief über Zarzig jedes Mal, 
wenn der Orden seinen Herrenmeister gewechselt hatte. Ein Lehnbrief klingt wie 
der andere; alle sind wörtliche Wiederholungen des Dokuments Nr. 2, daher ihre 
Erwähnung hier überflüssig scheinen fbiuite, wenn sie nicht wegen der Herrenmeister, 
die die Briefe ausfertigen lassen, und wegen der Titulaturen der Meister, für die 
Geschichte des Ordens von einiger Wichtigkeit wären. Mögen daher die Namen 
der Meister und der Ordens-Beamten, welche die Lehnbriefe vollzogen haben, hier 
eine Stelle finden.

6. Lehnbrief vom Jahre 1690, Februar 11.
Georg Friedrich Fürst zu Waldeck, Graf zu Pyrmont uub Eulenburg, Dom- 

Propst zu Halberstadt, Freiherr zu Pollaut, Witten, Werth, Lade, Linde, Kiens
weiler, Frechen und Bachum re. Ihrer Römisch Kaiserlichen Majestät und der Ber
einigten Niederlande General-Feldmarschall und Gouverneur zu Mastricht. — Carl 
Schvnbeck, Cauzler. I. S. Sturm, Rath und Lehn-Secretarius. — Bei diesem 
Dokumente liegt folgende Bescheinigung: — Daß E. E. Naht zu Stargard an 
der Jhna hiesiger Ordens Lehens Cantzley (in Lehnwaare, Hutgeld, Schreib-Perga
ment-Stempel- und Siegelgebühr 28 Thlr. 18 gr. entrichtet. Solches wird hier- 
nlit bescheinigt. Sonnenburg den 11. Januar 1690. Fürstl. Waldecks. Ordens-Lehn- 
Cautzley hieselbst. I. Q. Sturm, Nath und Lehn Secretarius.

7. Lehnbrief vom Jahre 1693, Mai 30.
Carl Philipp Markgraf zu Braudenburg, in Preüßen, zu Magdeburg, Cleve, 

Jülich, Berge, Stettin Pommern, der Caßuben und Wenden, auch in Schlesien zu 
Croßen unb Schwiebus Herzog, Burggraf zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt, Min- 
den und Kamin, Graf zu Hohenzollern, der Mark und Ravensberg, Herr zu Raven
stein und der Lande Lauenburg und Butow rc. des Ritterlichen Johanniter Ordens 
2C. Meister. — Dieselbe Unterschrift wie bei Nr. 6.

8. Le hub rief vom Jahre 1696, September 24.
Albrecht Friedrich, Markgraf zu Brandenburg, it s. w. — Unterschriften • G 

W. v. Bodelschwing, Cantzler. C. 9JL Richter, Rath und Lehn-Secretarius.
9. Lchnbrief vom Jahre 1732, Mai 13.

Carl Prinz in Preüßen, Markgraf §n Brandenburg, u. s. w. Zusätze im 
Titel sind: Herzog zu Meklenburg, Fürst zu Schwerin, Ratzeburg und Moers; 
Gras zu Ruppiu (?), Hohenstein und Schwerin; Herr der Lande Rostock, Stargard. 
— Unterschriften: I. F. von Geüder genannt Rabensteiner, Cantzler. H. C. P. 
Bentheinel, Rath und Lehns-Secretarius.

11. Die zu beideu Seiten der Stadt Stargard bel eg en en 
Dörfer.

Kizig, Pfarrkirchdorf, 1 Meile von Stargard gegen Nordosten und 
hier eine Exclave des Stargarder Eigenthums bildend. In diesem Dorfe gab es 
1642 ein, im Entstehen seiendes Vorwerk; 10 Vollbauern und 2 Hufen, davon 
einige wüst, 2 besetzte und 3 wüste Kossatenhöfe. Dann sollen sich zwar darin nach 
Inhalt des Hypothekenbuches von dein Hauptgute, außer dem Lehnschulzeuhofe, 13 
Vollbauern befinden, welche zu diesem Gute gehören. Allein seit Anlegung des 
Hvpotbekenbuchs hat sich in diesem Zustande der baüerlichen Nahrimgen Folgendes 

5*



gg Der Saziger Kreis.

verändert. Es befanden sich zn jener Zeit 2 wüste
Acker,u einigen anderen Bauerhöfen gelegt war so daß 3 à")- l-der H 
bufen 10 Wirthe aber jeder 2 Hakenhufen besaßen. Im Jahre 17«J ton 
eine wüste Stelle wieder bebaut, und derselben 2 Hakenhufen Acker un *l1)^ 
ruaeleat welche 2 der obqedachten Wirthe abtraten, fo daß nunmehr 14 Hofe vor- 
äL 'w^E wovon der" °in7noch 3, die übrigen Wirthe a er jà 2 Ha^mchnftn 

f.rtttpn im c^ahre 1787 wurde auch dw zweite wüste Stelle wwdcruul 
bèbaut"und mü Zeinen"besonderen Wirthe besetzt, wozn der °in°^ Dreihnfner eine 

5,use Land nnd Wiesen abtreten Müßte. So bestand denn das Dors Klzig z 
oeit des Recesses vom 1. Dezember 1835, welcher die, bereits rm Ja?re < 
à , giprfeibunci des Eiaenthums der Höfe ordnete Uiid regelte, außer dem tfiei- 
Lehnschulzengute, aus einem Dreihufner, 14 Zweihufern, 1 Hâauer-ofe, em 
snfnrrbnfe der Kirche 1 Schule 6 Wurthkossaten, 1 Schmiede, 1 Budnerstelle ohr 
Weideger-chtigk-it und 2 Hirtenhaüsern. Der Ort enthält nach dein F°uerv-rstch°- 
THnna^nt/fier- 58 Teüerstellen, 28 Scheunen, 21 Stalle, welche Mit 22 toi) 6yl.r. 
versickert sind In, Dorse befindet sich ein Ortsarmenhaus. Das Freilchnlzcngnt 

vbllia freies und erbliches Eigenthum, mit Ausnahme eenes aus demselben haf-
tenden Grundgeldes, welches an die Stargarder Kämmerei
^l^ibiifss^Nauerbof ist früher in den Tagen des Trübsals, nach dem großen -orauve

;F?äMZBMMW
Rauchhuhn ganz, also lO THlr. 25. 8 Pt. â Dienste» , t ^eispännige
SSÄ'ÄTÄT *TT *«-  «< <•—* y» 

s SßÄ ;»€ **--*  - 5S- 

diction rc. blieben der Grundherrschaft.

„ wSÄlSiW 

da sich"keine Liebhaber juin Wiederaufbau meldeten, s° wurde das Kossatenland eme 
lanae -seit hindurch den banerlichen Wirthen gegen Entrichtung der Abgaben zur 

"ultUch darauf 8 dw Kost Ausbietung derselben zum
SMCiSS

bieten, daß, wenn seinem Buduer-Grundstucke die Halste de^ u - .
h-nden Koflatenlandes beigelegt würde, °>s dr-lemgeu Abgaben*̂"  7 
fei die noch bis Ende 1864 davon entrichtet worden sind. Diesem wurden nun.9 
Kossaten-Wurthen zum eigenthümlichen Besitz übergeben. Die übrigen 3 Kossäten- 
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Wurthen verblieben den bäuerlichen Wirthen zur Benutzung, die aber dieselben ab
treten mußten, als sich im Jahre 1786 Baulustige fanden, welche aus den: landes
herrlichen Meliorations-Fonds Baugelder empfingen, und denen die Grundstücke 
unter der Bedingung überlassen wurden, das sie nach dem Verhältnisse des Grund
besitzes auch die "Lasten, welche bis dahin darauf geruhet hatten, ferner übernehmen 
mußten. Zu diesen Abgaben gehört auch u. a. : die bisher landesüblich gewesene 
Grundsteüer, Contribution und Cavaleriegeld genannt, da die Ländereien in dem 
Revisions-Protokolle vom 8. December 1717 als contribuable genannt sind. Des
halb und weil von diesen Stellen bisher kein Hypothek existirt hat, die Besitzer der
selben aber deren Abschreibung vom Hauptgute — auf welchem übrigens weder 
Schulden noch sonstige Beschränkungen hafteten — und vollständige Hypotheken
scheine verlangten, ist über die eigenthümliche Erwerbung zwischen der Stadt Star
gard, als Obereigenthümerin, und den 6 Besitzern der bebauten Kossaten-Wurthen 
ein, unter dem 23 October 1840 bestätigter, Receß geschlossen worden. Hiernach 
haben die 6 Wurthkossaten das volle Eigenthum ihrer inne habenden Stellen mit 
denen schon früher dazu gehörig gewesenen privativen, sowie mit den Grundstücken, 
welche ihnen in Folge der zu Kizig ausgeführten Gemeinheitstheilung nach dem 
darüber besonders errichteten Recesse für ihre gehabten Weideberechtigungen und 
ihre Theilnahmrechte an den gemeinschaftlich gewesenen Wiesen und Torfflächen 
überwiesen worden, und wonach sie nun überhaupt besitzen:

An Hof- und Baustellen 0 Mg. 93 Rth., an Gartenland 0. 108, an Wurth
land 19. 99, an Feldacker 8 122, an Schauwiesen 9. 147, an Hütung 112. 70, 
an Unland 0. 38, Gesammtflüche 151 Mg. 137 Rth.

Bau-, Nutz- und Brennholz-Gerechtigkeiten stehen den Kossaten-Wurthbesitzern 
für die Zukunft nicht zu, dagegen sind sie auch zu keinen Forstdiensten verpflichtet. 
Als eine unveränderliche Rente haben sie an die Kämmerei-Kasse zu Stargard ab
zuführen gehabt: Grundgeld 4 Thlr. 20 Sgr., Dienstgeld 8 Thlr., Fleischzehent 
1 Thlr., Rauchhühner 5 Sgr., Seegeld 3 Thlr. 2272 Sgr., Summa 1< Thlr. 
17. 6 Pf. Die Gemeindelasten fowol, als diejenigen Lasten und Abgaben, welche 
in Rücksicht auf den Kreis-, Kirchen- und Schulverband, an die Dorfschmiede, die 
Mühle, oder auch sonst geleistet werden müssen, übernehmen die Erwerber der 
Höfe nach wie vor.

Alle vorstehend namhaft gemachten und in Zahlen nachgewiescnen Abgaben 
der Bauer-, und der Kossatenhöfe sind durch Rentenbriefs-Kapital abgelöst durch 
Receß vom 2. und bestätigt den 11. September 1856. Die volle Rente der Bauer
höfe, iiid. einer Parcele des Müllers, betrug Thlr. 495. 13. 5 Pf. Die Renten- 
bauk hat der Stadtgemeinde Stargard, als Besitzerin des Gutes Kizig, ein Kapi
tal von Thlr. 9.902. 6. 8 Pf. gewährt. Schon vorher waren, durch Receß 
vom 23. August, bestätigt den 11. September 1856, die auf dem Lehnschulzengut, unter 
dem Namen Lehngeld, Grundgeld und Canon haftende feste Geldrente von 13 Thlr. 
27. 8 Pf., sowie die unter ähnlichem Namen auf einem Bauerhofe, den Kofsaten- 
höfen und der Schmiede haftende Rente von 24 Thlr. 25. 4 Pf., mit einem Renten
briefs-Kapitale von zusammen Thlr. 771 3. 4 Pf. abgelöst worden, so daß das 
gesammte Ablösungs-Kapital Thlr. 10.673.10 Sgr. beträgt. Im Jahre 1836 be
trug der Taxwerth eines jede:: der 14 Vollbauerhöfe Thlr. 2.512. 17. 1 Pf., und 
die des Halbbauerhofes Thlr. 1.256. 8. 6 Pf.

Die Feldmark Kizig gränzt südlich mit Pegelow, südwestlich und westlich mit 
Kitzerow und Buchholz, nordwestlich und nördlich mit Lentz, östlich mit Alt- und 
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Neü-Damerow. Dieselbe enthielt vor der Separation an Hof- und Baustellen 4 
Mg. 63 Rth., an Gärten 5. 41, an Wurth en 56. 91, an Ackerland 2.256. 161, an 
Wiesen 292. 43, an Hütung 1.057.29, an Seen 84. 23, au Holzung 90. 111, an 
Unland 115. 54. Davon wurden bei der Separation verwendet zu Wegen, Triften, 
Bleichen, Sand- und Lehmgruben 16. 28 Ackerland, 3. 24 Wiesenwachs, 119. 27 
Hütung; es blieben demnach an Acker 2.240. 135, an Wiesen 189. 19, an Hütung 
1008. 101. an Unland 183. 133. Areal der Feldmark . Mg. 3.967. 116 Rth.

Unter der Hütung befinden sich 3 Mg. 13 Rth. gemeinschaftlicher und 39. 
109 separirter Torfstich. Letzterer wurde bei der Separation auf 7.276.283 Sodeu 
abgeschätzt. Die Holzung ist gemeinschaftlich geblieben.

Bei der Bonitirung sind 6 Klassen angenommen, welche im Ganzen der lsten, 
4ten, 6ten und 7ten Klasse des Stadtfeldes entsprechen, nur daß der Boden Kizig's 
durchweg etwas ergiebiger ist.

Rach den Grundsteüer-Regulirungs-Registern enthält die Feldmark in ihrem 
Zustande nm 1. Januar 1865 an Ackerland 2.785,19 Mg., an Gürten 5,89, mi 
^Wiesen 456,53, an Weiden 390,09, an Holzung 99,0\ an Wasserstücken 62,88, 
an steüerbaren Liegenschaften überhaupt 3.503,70, an steuerfreien 295,93, zusammen 
3.799,63 Mg. Dazu sonnn en an Wegen 115,86, an Gewässern 15,42, an Hof- und 
Baustellen 20,86; Areal der ganzen Feldmark . . Mg. 3951,,7.

Der Reinertrag vom Morgen ist eingeschätzt, wie folgt: Ackerland 34, Gärten 
90, Wiesen 10, Weiden 9, Holzung 3, Wasserstücke 6, steuerpflichtige Grundstücke 
überhaupt 28, steuerfreie 27, das Gesammt-Areal 28 Sgr.

Die Feldmark ist unter 32 Besitzer und 182 Vesitzstücke vertheilt. Sie ist 
mit einer Grundsteüer von Thlr. 309. 25. 2 Pf., oder der Morgen init 2 Sgr. 
8 Pf. behaftet. Steüerpflichtige Gebaüde, auf denen 34 Thlr. 1 Sgr. Gebaüdesteüer 
ruhet, gibt es 54 Wohn- und 3 gewerbliche Gebaüde; an steuerfreie« Gebaüden 
sind 62 vorhanden.

Nach der frühern Steüer-Verfassung hatte jeder der 14 Vollbauern für 0,7 
Hufe an Contribution und Cavalerie-Geld, die Grundsteüer, Thlr. 12. 21. 3 Pf., 
und der Halbbauer für 7Ao Hufe Thlr. 6. 8. 9 Pf. zu entrichten, alle Hofbesitzer 
zusammen 184 Thlr. 6. 3 Pf. Wie viel das Freischulzengut an Contribution 2c. 
zu zahlen hatte, kann nicht nachgewiesen werden. Die 6 Kossäten entrichteten Thlr. 
11. 27. 6 Pf.

Die Abgaben an die Geistlichkeit betragen, — an die Pfarre: Von jedem der 
14 Vollbauern, an Meßkorn 2 Scheff. 4 Mtz. Roggen, an Quartalgeld pro Persou 
5 Pf., an Wein- und Brotgeld 10 Pf., an Wurstgeld 1 Sgr. 8 Pf., an Scheffel
geld 2V2 Pf. und 1 Mandel Eier. Der Halbbauer gibt 1 Scheff. 2 Mtz. Meßroggen, 
174 Pf. Scheffelgeld und 72 Mandel Eier. Die übrigen Abgaben sind denen des 
Vollbauers gleich. — An die Küsterei: Jeder Vollbauer 4 Mtz. Meßroggen, 5 Sgr. 
Quartalgeld, 10 Pf. für das Betglockenstoßen, ’/2 Mandel Eier. Der Halbbauer 
2 Mtz. Meßkorn, 2% Sgr. Quartalgeld, 5 Pf. für das Betglockeustoßen, 4 Stück 
Eier. Die Abgaben der 6 Kossäten betragen, an den Prediger 9'/2 Mtz. Roggen 
für Meßkorn und Prämitienbrot, 5 Pf. Vierzeitengeld von jeder Person, 5 Sgr. 
Weill- und Brotgeld, 16 Sgr. 10 02 Pf. Wurthengeld, 41 Eier; an den Küster 
15 Sgr. Quartalgeld und 21 Eier.

Nach der Volkszählnngs-Liste vom 3. December 1864 enthielt
Einw. Ged. Wohnh. Pferde. Rinder. Schafe. Schw. Zieg. 

Kizig, das Dorf  353. 116. 51. 58. 203. 2066. 117. 18.
Das Franksche Mnhlenwesen . . 5. 4. i. } 45 Bienenstöcke.

Zusammen . . 358. 120. 52.
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Unter den Gebaüden sind 4 öffentliche, — Kirche, Schule, Armen-, Gemeinde
haus, und l16Privatgebaüde, nämlich 52 Wohn-, 3 Gewerbe- und 61 Wirthschafts- 
gebaüde. Unter den Pferde,: befanden sich 2 Zuchthengste und 17 zur Zucht be
stimmte Stuteu; unter dem Rindvieh 1 Stier und 19 Ochsen; von den Schafen 
waren 1942 veredelte.

In der Creditoren-Auseinandersetzung, der die Stargarder Stadtgüter Anno 
1644 unterworfen wurden, waren dem Wulf Petersdorff in dem Dorfe Kizig 972 
Bauerhöfe mit 19 Hufen und Zubehörungen für die bei dem Verfahren geltend 
gemachte Schuld in solutum zugeschlagen worden. Im Jahre 1649 kamen diese 
Höfe von Wulf Peterstorff, oder dessen Erben — die Alternative ist nicht klar — 
jure crediti an Joachim Meineke, einen Kaufmann und Rathsverwandten zu 
Rostock, von dessen Nachfolger, dem Hauptmann Jochim Moritz v. Meinecke, 
sie mittelst Vergleichs vom 22. November 1707 an den Commissarius Hans 
Heinrich v. Sukow überlasten wurden, und zwar für die Kaufsumme von 
3000 Thlr., jeden Thaler zu 36 Lßl. gerechnet, „als so hoch der Herr 
Hauptmann die éviction wider andere etwaige creditores praestiret, in 
guten gangbaren % Stücken." Es wurde in dem Vertrage zwar abgemacht, daß 
die gedachte Kaufsumme zu Walpurgis baar auf einem Brette ausgezahlt werden 
sollte, indessen erfolgte die Zahlung doch in drei Terminen zu 1800 Thlr., 800 Thlr. 
und 400 Thlr., wie die dem Vertrage hinzugefügten Quittungen des Verkaüfers 
vom 22. Juni und 6. September 1708 und vom 6. November 1709 darthun. Eine 
eigenthümliche Stipulation des Contraets, deren erster Theil die heütigen Sitten 
und Rechtsbegriffe schwer verletzt, lautet also: — „Schließlich ist auch 7) annoch 
verabredet, daß der Hr. Commissarius v. Sukow die mittelste Tochter des Peter 
Martens, Namens Dorothea Martens, dem Hrn. Hauptmann (v. Meineken) erb- 
uud eigenthümlich überläßt; dagegen derselbe fein Recht an seinem bisherigen 
Kirchenstuhl in Kizing, welchen Er erbauen lassen, cediret." Letzteres war im Jahre 
1691 geschehen, laut Bescheinigung des Jnspecters der Kirche, Friedrich Ermler, 
vom 26. Jnli genannten Jahres, wonach für den Stuhlplatz zur rechten Hand der 
Kanzel der Kirchenkaffe eine jährliche Récognition von 4 Thlr. zugesichert wor
den war.

Zwischen den am Kitzerowschen Kirchenlehn betheiligten Patronen, namentlich 
des feel. Commissarius und Hofgerichts-Assessors Jakob Heinrich v. Sukow hinter- 
lassenen Frau Wittwe, geb. v. Metternich, und dem Commissarius Hans Heinrich 
v. Sukow, für sich, ihre Erben und Nachkommen, an einem, und E. E. W. weisen 
Rathe der Stadt Stargard, als Patrone der Kirche zu Kizig, für sich und seine 
Successoren am Stadt-Regimente, am andern Theil, wurde wegen Besetzung der 
Kiziger und Kitzerower Pfarrstelle unterm 11. December 1713 ein Vergleich ge
schlossen, folgenden wesentlichen Inhalts: — l) Weil es bisher zwischen berden 
Theilen üblich gewesen, daß sie bei Besetzung einer Pfarrstelle zu Kizig und Kitze- 
row sich über 2 Personen vereinigt, welche Jeder eine Probepredigt halten mußte, 
worauf von bei: Patronen ein Prediger erwählet und demselben von beiden Kirchen- 
Patronen die Vocation ertheilt worden; so ist — 2) ins Künftige es auch noch 
ferner dergestalt zu halten, daß beide Patrone dem neu erwählten Pfarrer jeder 
eine eigene Vocation ausstellen. Allein damit rationc denominationis Candida- 
toruin et Electionis alle bisherigen Irrungen künftig verinieden werden mögen, 
so wollen bei Besetzung dieser Pfarre beide Theile dergestalt alteriren, daß dieses 
Atal, mitbin im Jahre 1 * 13, E. E. Rath der S>tadt Stargard geschehe:: läßt, daß 
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die Patrone zu Kitzerow zwei Personen, welche zum Predigtamt tüchtig sind, zur 
Abhaltung einer Probepredigt in beiden Kirchen und in der Stadt, denominireu, 
und darauf, falls die Gemeinde wider derselben Lehrgaben und Wandel nichts Er
hebliches einzuwenden haben, ans den zwei Bewerbern einen Prediger zu Kizig unb 
Kitzerow eligire::, welchem E. E. Rath die Vocation auf Kizig unweigerlich geben 
will. — 3) Wenn aber nach diesen: die Pfarre z:: Kizig und Kitzerow wieder vacant 
werden sollte, wollen die Patrone zu Kitzerow E. E. Rathe zu Stargard die déno
mination der Candidatorum und élection eines Predigers allein überlassen, jedoch 
das; die Probepredigt auch zu Kitzerow gehalten werde, imb wollen sie solches gute 
Werk unter keinerlei praetext hindern, sondern demjenigen, welche:: E. E. und 
W. W. Rath erwählen wird, die vocation auf Kitzerow sofort ertheilen. — 4) Auf 
diese Maaß und in vorstehender Ordnung wollen sämmtliche Patrone beider Kirchen 
das Jus denominandi et elegendi bei sich ereignenden Vacancen Wechselsweise 
exercirei: und Keiner dem andern darin ein Hinderniß verursachen, jedoch bleiben 
beiden Theilen ihre etwa habenden Erinnerungen wider der Candidatorum Lehre 
und Lebenswandel Vorbehalten. — 5) Wenn nun solchergestalt ein Candidatus zu 
dieser Pfarre erwählet worden, so soll derjenige Patron, welcher die Wahl verrichtet 
hat, gehalten sein, sofort nach geschehener Wahl dem andern Patron die Election 
zu notificirei: und denselben zu ersuchen, die Vocation auch auf die andere Kirche 
zu ertheilen, worauf den electum in beider Patrone Namen Rev. Consistorio zum 
examine und ordination praesentiren, auch letztlich die Institution, jedoch alles wie 
gewöhnlich auf beider Kirchen Unkosten, zu erfordern. — 6) Obiges Alles wie es 
ohne arge List und Gefährde verabredet und beschlossen ist, also wollen auch beide 
Patrone darüber sowol für sich nachdrücklich halten, als auch ihre Erben und re
spective successores in officio hierdurch obligat gemachet haben, diesen Vergleich 
in allen Puncten und Clausulcn nachzukommen, wie denn absonderlich die Frau 
Commissarien v. Sukow angenommen hat, ihrer abwesenden Söhne Consens über 
diesen Transact zu verschaffen. Schließlich ist bedungen worden, daß Rev. Con- 
sistorii Confirmation dieses Vergleichs solle gesucht und erbeten werden.

Unter den in: Stargarder Raths-Archiv aufbewahrten, Documenten befindet 
sich, mit Bezug auf Kizig, außer dem vorstehende:: Vergleich eine Cessions-Urkunde 
des Eommiffarius Hans Heinrich v. Sukow, und dessen Eheliebste Martha Ursula, 
geb. v. Wedel, d. d. Stargard, den 23. Juni 1714, kraft welcher dieselben dem 
Rathe zu Stargard und der Kämmerei daselbst die in dein Kreditverfahren von 1644 
an Wulf Petersdorf abgetretene:: 91/, Bauerhöfe zu Kizig, nachdem sie zu deren 
Besitz gelangt, wieder überlassen haben. In diesem Kauf- und Cessions-Instrument 
übernimmt die Stabtgemeinbe Stargard die Verpflichtung, die Sukowschen Credi- 
tore::, denen die gedachten Kiziger Höfe mit Zubehörungen für 4750 Fl. verpfändet 
waren, zu befriedigen, außerden: aber „mir — Hans Heinrich v. Sukow — pro 
cessions et resignatione quorumvis jurium meorinn, item vor die Wuhrt von 
2'/s Scheffel Einsaat, so Joachim Heyse jetzo hat, und weil sie zu obigen 9 Höffen 
nicht gehöret, an Hrn. Hauptmann v. Maincken absonderlich bezahlet ist, noch 130 
Fl- auszuzahlen. Als Glaübiger des Sukowschen Ehepaars werden in der Urkunde 
genannt: — Regierungsrath v. Wenden nut 300 Fl., der Major v. Knesen mit 
200 Fl., der Hofgerichts-Canzellist Warnßhagen mit 500 Fl., der Gärtner Jacob 
Hildebrandt mit 1000 Fl., und der Verwalter zu Kizig, Jochim Heyse mit 
2750 Fl. Für das zuletzt genannte Darlehn hatten die Sukowschen Eheleüte in
sonderheit 3 der ihnen gehörigen Bauerhöfe verpfändet. Sie überließen der Stadt
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gemeinde auch die Zimmer — d. i. Wohn- und Wirthschafts-Gebaübe — und die 
Saat bei 6 Höfen, auf 12 Hufen, und überlieferten das, auf einem 7ten Hofe im 
Bau begriffene Haus in fertigem Zustande, und begaben sich des dominii, so es 
ratione servitutis personalis an einigen Colonis theils erblich gehabt, theils aus 
der Bauer-Ordnung haben konnte, kurz: Hans Heinrich v. Sukow reservirte sich 
nicht das Geringste an dem Dorfe Kizig und dessen 9 Vf Hosen und der Wuhrte, 
welcher cum omni causa et cffectu beineldeter Kämmerei hierdurch will verkaufet, 
cediret und abgetreten haben." Sukow's Eheliebste trat dieser Erklärung in allen 
Punkten bei, inbent sie gelobte, den Vertrag zu halten: „So wahr mich Gott zur 
ewigen Seligkeit helfen soll."

Der Cessions-Urkunde sind verschiedene Documente, die der Commiffarius 
v. Sukow dem Rathe zu Stargard mit übergab, beigeheftet. Sie beziehen sich 
hauptsächlich auf Schuldverschreibungen zu Gunsten des Verwalters Paul Heyfe, 
unb auf bie Verpfünbung ber 3 Bauerhöfe an benselben, was lanbesherrlicher 
Seils von ber König!. Hinterpommern-Kaminschen Regierung unterm 4. März 1713 
genehmigt warb. Ehe bi es er Consens einging halten bie Sukowschen Eheleüte, mit
telst Verschreibung vom 3. März 1713, noch zwei anbere Höfe an Paul Heyse für 
ein weiteres kleines Darlehn versetzt.

Bei ber Cessions-Urkunbe von 1714 befinben sich noch einige anbere Docu
mente ältern Datums, bie insofern von Interesse sinb, als sie über bie Crebit-Ver- 
hältnisse im 17. Jahrhunbert weitere Auskunft geben. — Das erste bieser Docu
mente ist eine Berechnung von Joachim Meineke, dem ältern, ohne Datum, wahrscheinlich 
aber aus beut Jahre 1646, worin berselbe nachweis't, baß bes seel. Junker Reimer 
Rtanteüuelß Erben zu Ramin ihm, von Anno 1623 her, im folgenben Jahre ans 
bem Kolbergschen Markte hätten ein Kapital von 155% Thlr. zurückzahlen sollen. 
Anno 1634 beit 1. August habe er sich mit beit Frauen (wol Reimer's Manteüsfel 
Wittwe) unb mit bem seel. Jochim Manteüuell wegen ber bis bahin aufgelaufenen 
Zinsen berechnet, ivelche mit 93‘/4 Thlr. hätten abgetragen werden sollen, was aber 
nicht geschehen sei. Anno 1642, den 25. November, seien ihm, außer 4 Thlr. Zehr
gelder, auf jenen Zinsenrest von 1634 abschläglich 89% Thlr. gezahlt worden. 
„Roch soll ich haben Reüer Zinsen von Anno 1635 von beut Kapital ber 155% Thlr. 
biß Anno 1648 aus bie Kolbergsche Markt, ist beit 14 Jahr, thun bie Zinsen 
130% Thlr. Summa Alte unb Reüe Zinsen 220 Thlr. in 2 Posten Anno 1647 
auf (Latrinen 110 Tblr. unb 1648 auf bie Colbergsche Marcket 110 Thlr. Dennoch 
bleibet baß Capital ber 155% Thlr. Dieselben sollen mit bezahlet werben Anno 
1648 auf Catrinen nebenst ein halb Jahr Zinsen von bie Colbergsche Marcket Anno 
1648 an zu Rechnen, thubt bas halbe Jahr S Thlr. 32 ßl. ist bann bie lest (letzte) 
bubt 3te Termin 160 Thlr. Summa in alle Capital vnbt Zinse, welche in 3 
Terminen soll betzahlet werben zwischen dato vnbt Anno 1648 auf Catrinen 
380 Thlr."

Ein zweites Dokument ist ohne Namens-Unterschrift, aber offenbar auch von 
Joachim Meineke. Derselbe stellt barin ebenfalls eilte Berechnung von Kapital unb 
Zinsen auf, bahin lantenb, baß Hr. Wulff Petersborff ihm eine Summe Gelbes 
seit 1630 schulbig sei, unb er barauf unterm 13. November 1649 bie Immission in 
bes Schnlbners Antheil von Kizig erhalten habe, unb zwar auf Höhe von 2683 Thlr. 
16 ßl. Nun aber weiset er nach, baß bei Berechnung ber Zinsen von 1630 bis 
zum Tage ber Immission ein Irrthum vorgefallen fei unb feine Schulbforberung 
int Ganzen 2698 Thlr. 18 ßl. betrage. Zubem habe er an Executionsgebühren bei 
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der Immission 11 Thlr. 18 ßl. zu bezahlen gehabt, in Summa 2710 Thlr. Von 
diesem Gelde ist das ursprüngliche Kapital 1349 Thlr. 9 ßl., dazu die Executions- 
kosten, und er berechnet das Kapital auf 1360 Thlr. 27 ßl., wovon die jährlichen 
Zinsen 84 Thlr. 22 ßl. betragen, die vom Tage der Immission, d. i. vom 13. No
vember 1649 laufen. — In einem dritten Dokument ohne Datum, bekennt „Der 
Woleddeln gestrenger Vnd Bester Herr Wulff Petersborff", daß er dem, im Vorigen 
mehr genannten Jochim Meineke, und dem Johann v. Scheven, Rathsverwandten 
und Kaufmann zu Stralsund, 916 Thlr. 8 ßl. schuldig sei, die er zur Wollschur 
1634 zu zahlen verspricht. Das Document ist gleichfalls eine Designation von 
Kapital unb Zinsen, aus dem hervorgeht, daß Petersdorfs auch Dom seel. Bürger
meister Peter Gröning ein Kapital gehabt hatte, das an die genannten zwei Gläu
biger cediret war, worauf aber noch ein, seit 1630 ausgelaufener Rückstand getilgt 
werden mußte. Auch voir einer Bürgschaft wegen Ewald Bork, auf Bralentin und 
Krüssow Erbsessen, ist in der Designation die Rede.

Mittelst Vertrages vom 25. Februar 1799, bestätigt durch die Ponunersche 
Kriegs- und Domainen-Kammer den 11. März, sowie burch Hof-Rescript d. d. Ber
lin, den 24. Juni 1799, hat der Magistrat zu Stargard einen, vor beut Dorfe 
Kizig gelegenen, 23 Mg. 37 Ruth, großen Fleck Landes, die Eichen genannt, der 
bis dahin unbenutzt war, dem Lehnschulzen und sämmtlichen Bauern zu Kizig, gegen 
einen unveränderlichen jährlichen Canon von 12 Thlr. in Erbpacht gegeben. Ferner 
wurde durch Vertrag vom 7. December 1825 die, der Stadtgemeinde Stargard zu
stehende Fischerei-Gerechtigkeit im Patziger See bei Kizig dein Lehnschulzen und 9 
Bauern daselbst zu Erbpachtrechten verliehen. Jeder der Erbpächter übernahm einen 
lUiveränderlichen Canon von 5 Thlr. und alle Erbpächter zufanunen entrichteten 
204 Thlr. an Erbstandsgeld. Dieser Vertrag wurde unterm 23. October 1833 auf 
die übrigen Bauerhofsbesitzer in Kizig ausgedehnt, uub zwar so, daß von nun an 
das erbliche Nutzungsrecht der Fischerei-Gerechtigkeit unter 18 Theile vertheilt 
wurde, demnach auch der ursprüngliche Canon, welcher zusammen 50 Thlr. betrug, 
unter diese 18 Theilnehmer repartir! wurde und die Neüeingetretenen den alten Erb
pächtern von 1825 das Erbstandsgeld pro rata vergüten mußten.

Die Taxe von Kizig, welche im Jahre 1642 auf Anordnung der Krone 
Schweden durch Christoph v. Wedel und Matz Borke ausgenommen wurde, stellte 
den Werth dieses Kämmerei-Gutes auf 20.076 Fl. 6 Lßl. heraus; irrdessen waren 
bei dieser Abschätzung nicht alle Erträge berücksichtigt. Die Anzahl der Bauerhöfe 
und Koffatenstellen, die es bamals gab, ist bereits oben angegeben. In der Taxe 
lautet ein Artikel, der von der Fischerei handelt, so: „Der Pitzscher Sehe ist 144 Mg. 
30 Rueten, ist sehr bewachsen, vndt wol nicht den 5 Klipper Zunge klaer darauff. 
1000 Fl. Der Patzker Sehe ist nach eines Wohllöbl. Raths augebung 21 Morgen 
und 252 Rueten (beide Größen in Pommerschem Maaße). Weil aber der h. Com- 
missarius Matz Borke demselben coutradicirct vndt vorgewandt, daß ihre Jntresse 
sich so hoch nicht belaufen kan, so hatt man deß fahlß keine gewisse aestimativn 
können vor sich nemmen, sondern muß ausgesetzt bleiben." Vergleicht man diese 
Wasserflächen mit den entsprechenden Zahlen für Seen nach ben Angaben ber Se
parations-Vermessung, 1830, unb benen ber Grnnbsieüer-Veranlaguug, 1865, so zeigt 
sich eine ansehnliche Abnahme bes Wassers. Der Pitzscher See ist von ben Karten 
ganz verschwnnben, bis auf bas Wort „See", welches auf bensclben sübwestlich vom 
Dorfe Kizig eine Wiesenfläche bezeichnet. Die Taxe von 1642 nennt „Freyheiten, 
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wie sie an 10 Orten gemessen, und sich miss 1220 Mg. vndt 288 Ruet. (Pomm. M.) 
belauffen, weil es vor der Huetung nicht zue . . . (unleserlich) . . . , vndt sonsten 
keine abnutzung bringen kann, alß ist eß in keine «estimation gezogen, sondern für 
jetzund anßgesetzett. Das Eichenholz Hinterm Dorfe 7V2 Mg. 18 Rnete. Die Ruete 
15 Fl. faciunt 113 Fl. 5 Orter Freyheit, deren etwaß Ellern undt Barckenstrauch 
wachset auf 19*/ 2 Mg. 10 Ruete so nun zum Noeturftigen Zeünen vnd Feürung 
muß gebraucht werden, und ist in den Anschlag nicht mit gebracht. Jni Dorff 
kizigk hatt vor Alters; kein vorwerck gelegen, derowegen ein W. E. Rath zue Stargard 
den Schultzen Marcus Steinhoeveln abgehandelt und dahin disponiret, daß er sich 
nach Hansfeld transferiren lest, zue welches gehoffte 4 Hueffeu belegen sein, vndt 
nachdem noch 6 neueste paur Höeffe vorhanden, worzu 12 Hueffen gelegen sein, 
alß haben sie die 12 Hueffen zue den 4 Schnitzen Hueffen gestoßen, daß es zue seh- 
iiien 16 Hueffen außtragen, welche hinferner zum Vorwerke sollen gebraucht werden." 
Folgt nun eine ausführliche Berechnung der Bestellungs- und sonstigen Kosten, 
deren Ergebniß der oben angegebene Taxwerth des Vorwerks ist.

Kunow an der Straße, also genannt zur Unterscheidung von Barnims- 
Kunow im Piritzer Kreise, aus demselben Grunde im 13. Jahrhundert auch Bisch ofs- 
Kunow genannt, weil in dem Vertrage zwischen Herzog Barnim I. und dem 
Bischof Wilhelm von Kamin, d. d. Uzedom, den 9. October 1248, den gegenseitigen 
Tausch der Lande Kolberg und Stargard betreffend, der Bischof sich den Besitz von 
Kunow reservirte, — Pfarrkirchdorf und Landgut, 1 Mle. von Stargard 
gegen Westsüdwesten, an der Nordostspitze des Maduje Sees; und an der Gränze 
des Piritzer Kreises; bestand zufolge des Separations-Receffes vom 18. März 1834, 
hauptsächlich aus drei Antheilen: — a) dem Gutsantheile der Familie v. Werder, 
zu welchem gehören: Ein Erbzinsgut, 8 Erbzinsbauer- und 5 Erbzinskoffatenhöfe; 
— b) dem zu Verchland gehörigen Antheil mit 3 erbpachtlichen Bauerhöfen; und 
— c) dem Gutsantheil der Stadt Stargard, an dem die Stadtgemeinde mit, seit 
dem Jahre 1765 zu Erbpachtrechteu verliehenen, 6 Bauer- und 7 Kossatenhöfen; 
das Hospital Elend und theilweise der Marien große Kasten mit 2 Bauerhöfen; 
die zuletzt genannte milde Stiftung für sich allein mit 1 Erbpachtbauerhofe; die 
Stadtgemeinde aber mit 1 Eigenthums-Bauerhofe und 10 Colonistenstellen, die 
20 Eigenthümer hatten, betheiligt war. Außerdem befand sich in Kunow — d) 
die mit Grundstücken angesessene Pfarre; — e) die ebenfalls mit Liegenschaften be
güterte Kirche, die überbeut noch einen Koffatenhof besaß; — f) eine Schule und 
Küsterei, welche in Folge der Separation mit Land dotirt war; — g) ein aus 2 
Bauerhöfen bestehendes Eigenthums-Gut; — h) 7 Büdnerstellen, darunter die Dorf- 
schmiede; — i) die Grundstücke, welche dem jedesmaligen Schulzen für die Ver
waltung des Vorsteheramts der Gemeinde zur Benutzung eingeraümt waren.

Zur Zeit der Separatioti, 1834, waren vier Geschwister v. Wenden, nämlich 
die verwittwete Frau v. Bonin, Clara Friederike, geb. v. W., auf Schloßkämpen; 
Earl Friedrich Heinrich Ottov. W., auf Haferberg; die Frau Rittmeister v. Woedtke, 
Therese Caroline Elisabeth, geb. v. W., auf Goldbeck; und Friedrich v. W. auf 
Gribenitz, sämmtlich im Kreise des Fürstenthums Kamin, Besitzer des Gutsantheils 
Kunow a, von dem jedoch das Erbzinsgut dem Erbzinsmann Johann Friedrich 
Lindemann gehörte. — Kunow b gehörte dem, später nobilitirten, geheimen Regie
rungsrathe Geibler, auf Verchland, aber in Stargard wohnhaft, nach dessen Tode 
dieser Gutsantheil, wie aus Verhandlungen in den Jahren 1851 und 1852 hervor- 

6*  
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qeht, auf feine Tochter Louise Julie v. G., Ehefrau des Kaufuranus Wilhelm Eduard 
Wietzlow, zu Stettin, durch Erbschaft übergegangen war. — Was den städtischen 
Antheil, oder Kunow c betrifft, so ersieht mmi aus späteren Acten, das; auch dao 
Hospital zum Heiligen Geist Berechtigungen in diesem Antherl hatte, urrd eben so 
das Hospital Elend in denr Geiblerschen Arrtheile, oder Kunow b.

Qui*  Qeit der Separation gab es also irr Kunow, außer derr Liegenschaft«, n 
der Kirche," Pfarre und Küsterschule: 1 Erbzinsgut, 23 Bauerhöfe, darunter ein 
Doppelhof, 13 Kossatenhöfe, 10 Colonistenstellen und 7 Büdnereren, rur Ganzen 
54 Grundbesitzungen, mit den geistlichen Jnstitrrterr 57. Außerdem war eine Wind

mühle vorhanden.

Bei der Separation, die auf die Hof- und Baustellen, die Gärten und Wurth
ländereien rricht Rücksicht genommen hat, haberr an Ackerland, Wiesen und Weideri 

erhalterr:, v Mg. Ml).

a) Das v. Wendensche Erbzinsgut von Lindeniann .... 845. 123 
d) Die Pfarre
e) „ Kirche an sich 47. 142, der Kirchenkossat 37. 95 . . 8o. 57 
f) ,, Küsterfchule........................................................................... 9. 1 < 5
g) Das aus zwei Bauerh'öfen besteherrde Gut........................... 795. 84

Der Besitzer des zuletzt genannten Gutes, Eigenthürner David Schönfeldt, hat 
auf der Mitternachtsseite der, vorn Gallfließe bewässerten, Feldmark, an der Gränze 
nrit Stargard und Seefeld, feine Abfindung inr Zusammenhänge, entfernt vom 
Dorfe, auf sein Verlangen erhalten, und hier sein Wohn- und die erforderlicherr 
Wirthschaftsgebaüde aufgebaut. Die Separations-Interessenten haben sich über die 
auf diesen Arrsbau fallenden Leistungen gütlich geeinigt. Er war vollständig beendigt, 
noch bevor der Separations-Receß im März 1834 seine Bestätigung erhielt. Diese 
völlig vom Dorfe getrennte, Besitzung des Eigenthümers Schönfeldt hat in der 
Folge den Namen Lindenberg erhalten, von einigen Höhen dieses Namens in
nerhalb des Gebiets der Besitzung. Eine landespolizeiliche Anerkennung dieses 
Namens ist weder nachgesucht, noch von der Königl. Regieruiig ertheilt worden. 
Lindenberg gränzt gegen Norden an die Weideabfindung der 3 separaten Gewler- 
schen Bauern und an die Feldmark Seefeld, östlich an die Stargarder Stadtfeld
mark; südlich gränzt es von der Stargarder Scheide bis zum Seefeldschen Wege 
an den Acker der v. Wendenschen Kossäten, und unterhalb dieses Weges auf einer 
Länge von 197,5 Ruthen an die Besitzung des städtischen Kossäten Gottfried Nix. 
Der übrige Theil wird von den Grundstücken der h in Gemeinschaft verbliebenen 
Wirthen begränzt. Das Gallfließ geht durch die Feldmark des Gutes Lindenberg.

Die Grundsteüer-Veranlagungs-Registervom 1. Januar 1865 haben die Kunower 
Gemarkuilg in 2 Abschnitte zerlegt. Sie unterscheiden einen großen Gemeindebezirk 
und einen kleinen Grundsteüer-Erhebungsbezirk. Welche Liegenschaften unter der 
letztern Bezeichnuiig zu verstehen seien, ist in den Registern nicht gesagt, und nur 
eine Vermuthung, die ohne weitlaüfige Rückfragen nicht festgestellt werden sann, ist 
es, wenn angenommen wird, daß der gedachte Erhebungsbezirk der Hauptsache nach 
aus dem v. Weuden-Lindemanuschen Erbzinsgute bestehe. Die Register enthalten 
folgende Angaben für den —
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Flächeninhalt der Kunower Feldmark und den Reinertrag ihrer 
Ländereien.

Kultur-Arten n. s. w.
Gemeindebez. Erhebungsbez. Summa. Ertrag 

im 
Kreise.Fläche. Ert. Fläche. Ert Fläche. Ert.

Ackerland.............................................. 3.929,58 40 843,23 55 3.772,81 49 27
Gärten................................................... 14,42 87 2,70 66 17,18 77 67
Wiesen................................................... 892,29 24 79,40 33 971,69 28 25
Weiden................................................... 278,90 14 9,39 6 288,29 10 7
Holzungen.............................................. 21,82 3 — — 21,82 3 7
Wasserstücke.............................................. 4,98 1 11,23 9 16,21 5 3

A. Steuerpflichtige Liegenschaften . 4.856,30 35 946,00 52 5.802,30 43 23
B. Steuerfreie Liegenschaften . . 285,69 54 — — 285,69 54 22

Zusammen............................... 5.141,99 36 946,00 — 6.087,99 44 23
C. Ertraglose Liegensch. : as Wege rc. 164,88 — 8,07 — 172,95 — —

b) Flüsse . 18,90 — 1,91 — 20,02 -— ——
I). Hosraüme, Gebaüdepl., kl. Gärten 57,97 — 2,97 — 60,94 — —

Überhaupt..................... 5.383,74 34 958,95 51 6.342,69 43 23

Da die Größe des Erhebungsbezirks um ca. 100 Mg. größer ist, als die 
oben nachgewiesene Fläche des Erbzinsgutes am Gutsantheil a, so ist dieser um die 
angeführte Zahl vermehrt worden, um jene heraus zu bekommen. Während zur 
Zeit der Separation, 1834, in der Kunower Feldmark 57 Besitzungen vorhanden 
waren, zählt die Nachweisung der Grundsteüer-Tabellen 69 Besitzer mit 262 Besitz
stücken im Gemeindebezirk und 2 Besitzer mit 7 Stücken im Erhebungsbezirk auf 
— letztere Zahlen beweisete, daß zum Erbzinsgute noch andere Grundstücke gelegt 
worden sind, zusammen in der ganzen Feldmark Kunow 76 Besitzer mit 269 Besitz
stücken. Innerhalb der 30 Jahre, welche von der Gemeinheitstheilung bis zur 
Grundsteüer-Regulirung verflossen sind, haben vielfache Abzweigungen von größeren 
Besitzungen Statt gefunden, wodurch Büdner- und Kolonistenstellen entstanden sind, 
wodurch sich die Vermehrung der Grundangesessenen seit 1834, im Vergleich mit 
1865, erklärt.

Das Kunowsche Ackerfeld hat seinen Boden in der II. bis VI. Klasse, in der 
Klasse I. eine kleine Fläche, in der Klasse VII. nur 83 Ma., in der Klasse VIII. 
steht gar nichts. Schon hieraus kann man schließen, daß die Feldmark zu den 
fruchtbareren gehöre, was denn auch die drei Spalten des Reinertrags in der vor
stehenden Tabelle dahin bestätigt wird, daß während derselbe im Durchschnitt des 
ganzen Kreises nur 27 Sgr. vom Morgen beträgt, er im Kunower Gemeindebezirk 
auf 40 Sgr., und im Erhebungsbezirk sogar auf 55 Sgr. steigt. In der That, 
im Saziger Kreise giebt es keine Feldmark, die den zuletzt erwähnten Reinertrags- 
Satz erreicht, geschweige denn überschreitet, d. h. mit anderen Worten: Das von 
Wendensche Erbzinsgut Kunow a. d. Straße ist das fruchtbarste im ganzen Kreise. 
Auch Hinsichts der Heüwerbung steht es auf der Stufenleiter des Reinertrags über 
dem mittlern Satz des Kreises, wird aber doch von einigen anderen Gütern über
troffen. Die Feldmark ein nördlicher Vorposten des Piritzer Weizackers!

Die steuerpflichtigen Liegenschaften des Genreinde-Bezirks sind mit Thlr. 542. 
9. 7 Pf., oder der Morgen Landes mit 3 Sgr 4 Pf., die des Erhebungs-Bezirks 
mit Thlr. 157. 1. 4 Pf., d. i. vom Mg. mit 5 Sgr. Grundsteuer belegt worden, 
während im Durchschnitt des ganzen Kreises vom Mg. nur 2 Sgr. 2 Pf. gezahlt 
werden.
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Sei hier gleich die Gebaüdesteüer angefügt, die von den steuerpflichtigen Wohn- 
und gewerblichen Gebäuden im Dorfe Kunow und seinen Ausbauten entrichtet 
werden muß. Es sind deren an Wohnhäusern in der Gemeinde, incl. Lindenberg 
99, auf dem Erbzinsgute 5, an gewerblichen Gebäuden, blos in der Gemeinde 10, 
zusammen 114 Gebaüde, welche auf 72 Thlr. 19 Sgr. besteuert sind, jedes also iut 
Durchschnitt mit 19 Sgr. l*/ 2 Pf. An steuerfreien Gebäuden gibt es 126 im 
Gemeinde-, und 9 im Erhebungsbezirk.

Das älteste unter den Documenten, welche die Rechtsverhältnisse der einzelnen 
Bestandtheile der Dorfschaft Kunow betreffen, soweit sich diese Documente im Raths- 
Archiv der Stadt Stargard befinden, ist vom 6. Mai 1765. Es ist ein Kauf- und 
Erbpacht-Contract, vermöge dessen die Verordneten der Stargarder Stadt-Kämme
rei, im Namen E. E. Raths, einen in Kunow gelegenen Bauerhof mit allen darauf 
stehenden Zimmern, als Hans, Scheune und Stallung, ingleichen der Bewehrung 
und dem Brunnen an den Christian Mielert, als bisherigen Wirth des Hofes für 
185 Thlr. schweren Geldes erb- iiiib eigenthümlich verkaufen, und denselben die 
zum Hofe gehörigen Hakenhufen, 2 an der Zahl, mit Beiländern und Wielen, auf 
Erbpacht überlassen, wovon er jährlich 32 Thlr. Pacht an die Kämmerei zu bezah
len, die Contribution und Reüter-Verpflegung monatlich abzuführen, dem Prediger, 
Küster, Schmidt und Hirten das ihrige zu geben, überhaupt alles nachbargleich zu 
prästiren, dahingegen er aber wieder nachbarliche Commoda zu genießen hat. Er 
verrichtet auch der Kämmerei jährlich 1 Burgfuhre, empfängt aber seiner SeitS, 
für den Fall, das der Hof abbrennen sollte, das nöthige Bauholz aus der Stadt
heide unentgeldlich, hat aber in keinem andern Fall Anspruch auf freies Holz. Die 
landesherrliche Bestätigung dieses Vertrages, vom König-Herzog Friedrich II. eigen
händig vollzogen, ist vom 15. August 1765. Die Holzberechtigung, die der Kaüfer 
des Hofes erworben hatte, ist, unter einein seiner spätern Nachfolger im Besitz des
selben, Namens Friedrich Wilhelm Brandenburg, voue Magistrate durch Neceß vom 
21. April, bestätigt den 1. Juli 1836, für immer aufgehoben und der Hofbesitzer 
dafür durch eine jährliche Rente von Thlr 3. 1. 11 Pf. entschädigt worden. Er 
hatte an Canon 32 Thlr. und für die inzwischen abgelöste Burgfuhre jährlich Thlr. 
1. 27. 6 Pf., zusammen Thlr. 33. 27. 6 Pf. an die Kämmerei zu entrichten, künf
tig also, nach Abzug jener Holz-Entschädigung nur noch Thlr. 30. 25. 7 Pf., was 
im Hypothekenbuche vi decr. vom 7. September 1837 vermerkt worden ist. Aus 
dem Hypothekenscheine erhellet übrigens, daß der rc. Brandenburg beit Hof im Jahre 
1823 für 1600 Thlr. von seinem Vater, besten Vater auch schon im Besitz besselben 
gewesen, kaüflich übernommen hat.

Es würbe offenbar zu weit führen, sollten bie Rechtsverhältnisse, in bie jeber 
Hof, jebe Colonisten- unb Büdnerstelle im Laufe ber Zeit nach Maßgabe ber auf 
der Bahn der Freiheit fortgeschrittenen Gesetzgebung getreten ist, im Einzelnen ver
folgt und dargelegt werden. Die Entwickelung dieser Verhältnisse ergibt sich aus 
den Urkunden, die im Stadtarchiv aufbewahrt werden. Sei daher hier nur der, 
auf Grund des Gesetzes vom 2. März 1850, die Ablösung der Reallasten durch 
Übernahme von Rentenbriefs-Kapitalien betreffend, abgeschlossenen Verträge Erwäh
nung gethan, und zwar blos in den Haupt-Ergebnissen nach der Zeitfolge ihrer 
Bestätigung.

1. Receß zwischen dem Negierungsrath v. Geibler zu Stargard, als Bevoll
mächtigten seiner Schwester, der verehlichten Wietzlow und deren Ehemann, dem 
Kaufmann Wietzlow, zu Stettin, Besitzer des Gutsantheils Kunow b, und dem
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Syndikus Mandel als Bevollmächtigten der Stadtgemeinde Stargard und der Stif
tung Marien großen Kasten, Provocaten, — und den Besitzern des Bauerhofs und 
zweier Kossatenhöfe, Provocanten, vom 29. December 1851. Abfindungsbetrag der 
Berechtigten durch Rentenbriefe....................................................Thlr. 2541. 12 Sgr.
Davon erhalten die Wietzlowschen Eheleute als Besitzer des Gutsantheils Kunow b 
Thlr. 1810. 21 Sgr., die Kämnlerei und der Marien gr. Kasten Thlr. 730. 21 Sgr. 
Bestätigt den 2. März 1852.

2. Receß zwischen den Wietzlowschen Eheleuten in Stettin mid dem Syndicus 
Mandel, als Bevollnrüchtigten des Hospitals Elend, Provocaten, und den Besitzern 
der 3 Bauerhöfe unb von 2 Büdnerstellen in Kunow b, Provocanten, vom 19. 
Februar 1852; Abfindungs-Quantum...............................Thlr. 3885. 27. 9 /3 Pf.
Davon erhalten: Die Stiftung Hospital Elend Thlr. 274. 28 Sgr., die Wietzlow
schen Eheleüte als Besitzer von Kunow b Thlr. 3320. 22. 2% Pf., und als Besitzer 
des im Piritzer Kreise belegenen Ritterguts Berchland Thlr. 290. 7. 6% Pf. Be
stätigt den 2. März 1852.

3. Receß zwischen der Stadtgenwinde Stargard, Provocatin, und den Besitzern 
von 5 Bauer- und 5 Kossatenhöfen, 6 Büdnerstellen, incl. des Mühlengrundstücks, 
und 2 Colonistenstellen, sämmtlich in Kunow c, vom 29. December 1851; Abfin
dung  Thlr. 3697. 1. V/, Pf.
Bestätigt den 2. März 1852.

4. Receß zwischen der Stadtgemeinde Stargard und dem Hospital zum heili- 
gen Geist daselbst, Provocaten und dem Besitzer des Borwerks Lindenberg, David 
Schönfeldt, dem Besitzer eines Büdnergrundstücks in Kunow, und dem des Schmie
dewesens daselbst, so wie den Besitzern von 6 Parcelen des s. g. Straßenreviers, wo
von eine mit einem Gasthofe, „die silberne Mnräne", bebaut ist, Provocanten, vom 
13. August 1852; Abfindungsquantum............................... Thlr. 4310. 11. 1% Pf.
Bestätigt den 7. September 1852.

5. Receß zwischen der Stadtgemeinde Stargard, dem Marien großen Kasten 
und den Wietzlowschen Eheleüten, als Besitzer des Ritterguts Berchland, Provo
caten, und den Besitzern von 2 Bauerhöfen, 2 Büdnereien, des Schulzendienst- 
hiibeS, und 8 Kolonistenstellen, Provocanten, vom 19. Februar 1852; Abfindungs- 
Summe . . ...........................................................................Thlr. 2687. 12. 2% Pf.
Davon erhalten die Wietzlow'schen Eheleüte Thlr. 73. 10 Sgr., der Marien große 
Kasten Thlr. 933. 10 Sgr. und die Stadtgemeinde Stargard Thlr. 1680. 22. 2% Pf. 
Bestätigt den 7. September 1852.

6. Receß zwischen der Stadtgemeinde Stargard, Provocatin, und mehreren 
baüerlichen Wirthen zu Kunow, Provocanten, von: 13. August 1852, betreffend die 
Ablösung der auf einem Koffateuhofe und denl Hirtenhause daselbst haftenden Real
lasten, durch baare Einzahlung von 12 Thlr. 20 Sgr. an die Kämmerei-Kasse; 
bestätigt den 31. October 1852.

7. Receß zwischen der Stadtgemeinde Stargard, Provocatin, und dem Amt
mann Earl Hecker, Namens seiner Ehegattin Henriette, geb. Lindemann, als Be
sitzerin des Vorwerks Kunow a. d. Str., Provocanten, vom 8. August 1853, be
treffend die Ablösnng der, dem Borwerke zustehenden, Berechtigung, aus der städti
schen Forst jährlich 12 Klafter Kiefern-Klobenholz uuentgeldlich, doch gegen Erstattung 
eines fixirten Schlägerlohns von 4 Thlr., zu entnehmen. Die Stadtgemeinde 
hat diese Verpflichtung mit...........................................................................Thlr. 400
in Rentenbriefen abgelöst; bestätigt den 10. August 1853.
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Sei daran erinnert, daß von dein Zeitpunkte an, mit welchem die Renten- 
bank von den Verpflichteten die Renten, welche das Abfindungs-Kapital für die 
Berechtigten darstellen, übernommen hat, die Rentenbeträge in monatlichen Raten 
an die von der Rentenbank zu bezeichnende Behörde zu entrichten sind, und es be
ginnt mit diesem Zeitpunkt zugleich die Tilgung der Renten, so daß sie durch eine, 
56'/i2 Jahre nach Maaßgabe des §. 22 des Rentenbank-Gesetzes vom 2. März 1850 
fortgesetzte Zahlung, erlöschen. Dann erst, mithin im Anfänge des 20. Jahrhun
derts, werden die Kunower Grundbesitzer sagen können: Nunmehr sind wir Freie 
in vollster Bedeütung des Worts! Dank sei es dem sinnreichen Erfinder und Be
rechner der Rentenbank und der weisen Gesetzgebung aus der Mitte des 19. Jahr
hunderts.

Zu Kunow gehören 8 einzeln liegende Wohnplätze, welche, mit dem Dorfe, 
die folgende Anzahl von Einwohnern und Gebaüden zufolge der Zählung vom 
3. December 1864 hatten:

Emw. Geb. Wohnh.
Kunow selbst
Das Schönfeldtsche Gut am Lindeuberge  
„ Nix'sche Kossäten-Etablissement  
„ Gädtkesche Etablissement im Straßen-Nevier . . . . .

Die Weggeld-Hebestelle an der Stettiner Staatsstraße . . .
Das Kohkesche Etablissement
Die Krausesche Gastwirthschaft, Silberne Maräne genannt . .
Das Köhlersche Mühlen-Grundstück  
„ Lawerenzsche Etablissement

676 214 92
62 12 5
5 3 1
4 3 1
4 2 1
6 4 1
9 3 1

11 5 2
16 2 1

Summa ... 793 248 105
Unter den Gebaüden befinden sich 5 öffentliche und 243 Privat-Gebaüde. 

Die öffentlichen sind: die Kirche, die Schule, eiu Armenhaus, die fiskalische Wege
geld-Hebestelle, und ein Gemeindehaus. Die Privatgebaüde bestehen aus 105 Wohn- 
haüsern, incl. des, eigeutlich zu den öffentlichen Gebaüden gehörigen Pfarrhauses, 
5 gewerblichen und 134 Wirthschafts-Gebaüden.

Kunow war unter den Eigenthums-Ortschaften der Stadt Stargard dasjenige 
Dorf, wo am Tage der Zählung der älteste Mensch, ein Greis geboren im Jahre 
1775, lebte. Unter den 793 Einwohnern waren 5 Personen mosaischen Glaubens. 
Im Armenhause lebten 10 Männer und 7 Frauen.

Viehstand. 128 Pferde, darunter 1 Zuchthengst, 14 Zuchtstuten, 43 Fohlen, 
69 Arbeitspferde, 1 Luxuspferd, 320 Haupt Rindvieh: 2 Bullen, 245 Kühe, 67 
Jungvieh, 6 Ochsen, 3061 Schafe, darunter 1140 veredelte, 386 Schweine, 57 
Ziegen, 64 Bienenstöcke.

Seit dem Jahre 1858 schwebten Verhandlungen, betreffend die Einverleibung 
des ehemaligen Oberförster-Gehöftes —

Neüh aus in den Gemeinde-Verband von Kunow, dem es in kirchlicher Be- 
ziehnng seit Jahrhunderten angehört. Diese Verhandlungen sind nach 7jähri- 
ger Dauer zum Austrag gekommen durch Cabinets-Erlaß des Königs, der also 
lautet: —

Auf den Bericht des Staats-Ministeriums vom 14. d. M. will Ich hierdurch 
genehmigen, daß das ehemalige fiskalische Oberförstcrei-Etablissement des aufgelösten 
Forstreviers Neühans mit dem dazu gehörigen Areal von 64 Mg. 167 Ruth, von 
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dem fiskalischen Gutsbezirke des Domainen-Rentamts Friedrichswald und von dem 
Kreise Naugard abgetrennt, dagegen mit dem Gemeinde-Bezirke Kunow a. d. Str. 
im Kreise Sazig und mit diesem Kreise vereinigt werde.

Berlin, den 23. Januar 1865. 
gez. Wilhelm.

Unterschriften sämmtlicher Mitglieder des Staats-Ministeriums.

Im Anschluß hieran genehmigte der Ober-Präsident von Pommern, mittelst 
Necripts vom 6. Februar 1865, auf Grund des §. 1 des Landgemeinde-Gesetzes vom 
14. April 1856, daß nachbezeichnete Parcelen des ehemaligen zur Stadt Stargard 
gehörig gewesenen Forsttheils, das Straßenrevier genannt, nämlich:

1) Die durch Contract vom 14. October 1846 Seitens der Stadt Stargard 
an den Besitzer des Gehöftes Neuhaus veräußerten beiden Parcelen von zusammen 
68 Mg. 88 Ruth.;

2) Die durch denselben Contract an den Ackerbürger Schmidt veräußerten 
und das gegenwärtig v. Steegemannsche Gehöft bildenden beiden Parcelen von zu
sammen 146 Mg. 1 Ruth. ;

3) Die durch denselben Contract an den Gastwirth Masiow veräußerten, jetzt 
dem Gastwirth Krause auf der silbernen Muräne gehörigen beiden Parcelen von 
zusammen 46 Mg. 157 Ruth.;

4) Die durch denselben Contract an den Colonisten Meier veräußerten, 
gegenwärtig dem Gutsbesitzer Gädtke gehörigen Parcelen von zusammen 47 Mg. 
47 Ruth.,

und zwar die ad 1—3 gedachten Parcelen dem Gemeinde-Bezirke zu Kunow 
a. Str., die Parcelen ad 4 dem Bezirke des Gutes Kunow a. Str. einverleibt 
wurden.

Zur ältern Geschichte von Kunow sei bemerkt, daß man im 16. und 17. 
Jahrhundert den Namen derselben Konow schrieb. Bis auf die neue Kreis-Ein- 
theilung des Stettiner Regierungs-Bezirks im Jahre 1817 war der Ort unter 
zwei Kreise vertheilt, den Saziger und den Piritzer.

Zum Saziger Kreise gehörten im 18. Jahrhundert — nach Brüggemann — 
1) der Stargarder Stadteigenthums-Antheil, bestehend, incl. 5 verpfändeter Bauer- 
höfe und eines der Kirche gehörigen Kossatenhofes, 10 Vollbauern, 7s an dem 
Bauerhofe, welchen der Schulze besaß, 8 Kossäten mit dem Krüger, 5 Büdner, 15 
Speicher, 1 Schmiede, welche aber theils zum städtischen, theils dem gutsherrlichen 
Antheile gehörte, 39 Feüerstellen. Zufolge eines Lehnbriefs vom Herzoge Philipp II. 
vom 12. Juli 1609 kaufte die Stadt Stargard einige Höfe in diesem Dorfe erb
lich von den Gebrüdern Christoph und Hans von Mildenitz, nachdem sie den übri
gen Theil deffelben bereits 1494, zufolge einer zu Löknitz am Sonntage nach Mat
thäi datirten Urkunde, vom Herzoge Bogislaw X. für 2400 Mark gekauft hatte. 
Im Jahre 1776 wurde nahe bei diesem Dorfe eine Kolonie von 70 Familien vom 
Stargarder Magistrat gegründet, die seitdem mit dem Dorfe zu Einer Gemeinde 
verwachsen ist. Zu diesem Theile des Dorfs gehörte die Kirche, nebst Pfarrgehöft 
und Küsterei. 2) Der adeliche Antheil bestand aus 1 Vorwerk, 8 Vollbauern, 
’/s an dem Hofe des Schulzen, 5 Kossäten, 9 Speicher, 23 Feüerstellen, einem 
Theil der Schmiede, der Straßengerechtigkeit und der Mast in der zum Dorfe ge
hörigen Holzung, die Straße genannt. Er gehörte ehemals der Stargarder Käm
merei, wurde aber 1642, als die Stadt tief in Schulden gerathen war, öffentlich 
versteigert, und dem Meistbietenden Joachim Meineke zugeschlagen. Rach der letzt-

Landbuch von Pommern; Thl. IL, Bd. V. 7 
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willigen Verordnung des Hauptmanns Joachim Moritz v. Meineke kam das Gut 
1724 an die Familie v. Wenden, die damit belehnt wurde, und fiel nach dem Tode 
des geheimen Raths Johann Jakob v. Wenden, zufolge brüderlichen Theilungs
vergleichs vom 21—23. April 1740, seinem jüngsten Sohne Carl David v. W. zu, 
dessen nachgelassener einziger Sohn, Johann Joachim Carl v. W. es im Jahre 
1780 besaß. In dem Normaljahre 1804 stand das Gut in der Vasallen-Tabelle 
auf dem Namen von Heinrich Richard's v. W. Erben, die aus 3 Söhnen bestanden, 
und irriger Weise war es in den Piritzer Kreis gestellt.

Der zum Piritzer gerechnete Theil von Kunow zerfiel gleichfalls in 2 Antheile: 
— 1) der erste Antheil bestand aus 2 Hakenhufen, nebst Veiländern und Wiesen, 
welche die Diaconen und Jnspectoren des Marien großen Kastens zu Stargard, 
nach dem Vergleiche vom 19. Februar 1668 von dem Rittmeister Joachim v. Küssow 
gegen einen Bauerhof in Verchland, welcher dem Marien großen Kasten gehörte, 
eintauschten. Die dazu gehörigen Hofzimmer wurden von ihnen 1765 an den Se
nator Kühl, von diesem 1766 an den Bauer Johann Scheel, und von diesem 1769 
an den Bauer Panknin verkauft, so daß dem Marien großen Kasten nur die Län
dereien gehörten. — 2) Der andere Theil hatte 3 Vollbauern, incl. des Krügers, 
nebst 3 Speichern, und war ein Küssowsches Lehn, welches im Jahre 1780 der 
Oberst Otto Bogislaw v. Zastrow mit seiner Gemalin Friederike Gottliebe, geb. 
Gräfin v. Küssow besaß. Im Normaljahre 1804 gehörte dieser Toeil von Kunow 
dem Regierungsrathe Joachim Friedrich Grafen v. Küssow.

Der Wendensche Antheil gehörte in die Kategorie der landtags- und kreis
tagsfähigen Rittergüter, und stand derselbe auch in der Matrikel Dom 19. April 
1828, obwol die Realitäten, wie oben bemerkt, seit länger als 70 Jahren vererb- 
pachtet waren. Es gehörten dazu 5 Bauerhöfe in Brüsewitz, die an die Gutsherr
schaft zuletzt Geldrenten zahlten. Im Jahre 1854 besaß das ganze nutzbare Eigen
thum des Gutes die verehlichte Hecker, geb. Lindemann, als Erbnehmerin ihres 
Vaters, welche davon ein Erbpachtsgeld von jährlich Thlr. 732. 3. 1 Pf. an die 
v. Wendenschen Erben zu zahlen hatte. Diese Erbpacht ist durch den, unterm 20. 
März 1851 von der Königl. General-Commission bestätigten, Receß in Renten um
gewandelt, und in Folge dessen das Rittergut Kunow a. Str. im Hypothekenbuch 
gelöscht worden. Im Jahre 1855 waren zur Hebung jenes Canons 7 Mitglieder 
der Familie v. Wenden legitimirt, die aufgefordert wurden, ihre Erklärung über 
die beabsichtigte Löschung des Gutes in der Matrikel der Rittergüter abzngeben, 
da keine dieser 7 Personen antwortete, so ist die Löschung, auf Grund des Ministe- 
rial-Rescripts vom 30. Mai 1856, erfolgt. Gegenwärtiger Besitzer des Gutes, 
ohne kreisständige Befähigung heißt Gädtke, 1867.

Ein, unterm 10. April 1834 ausgefertigter Hypothekenschein besagt über die 
früheren Rechtsverhältnisse dieses ehemaligen Ritterguts Kunow a. d. Str., welches 
im Hypothekenbuche die Bezeichnung: Antheil a Nr. I. führte, Folgendes: —

Das Obereigenthum besitzen die Geschwister v. Wenden, namentlich: a) die 
verehelichte v. Bonin auf Theresienhof, Clara Friederike v. W. ; b) die verehelichte 
Rittmeister von Woedtke, Therese, geb. v. W., aus Goldbeck; c) der Carl v. W., 
auf Darzen; und d) der Friedrich v. W., auf Gribnitz, im Fürstenthum Kamin, 
durch Jntestaterbfolge nach dem am 24. August 1822 erfolgten Ableben ihres Vaters, 
Johann Joachim Carl v. W., welcher letztere es von seinem Vater, Carl David 
v. W., durch Testament vom 4. Januar 1764 ererbt hatte.
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Eingetragen auf Grund des Erbeslegitimations-Attestes vom Z. März 1823, 
vi decr. vom 10. December 1827.

Der Werth constirt nicht näher, als daß es Anno 1642 für 18.000 Thlr. ab
getreten, zu selbigen auch von dem v. W. in der Theilung de 1740 angenommen 
ist, ingleichen die dazu gelegten Krampehlschen Wiesen zu Thlr. 266. 16 Sgr. Der 
Magistrat zu Stargard hat den Mildenitzschen Lehnsantheil in dem Dorfe Kunow 
a. d. Str. von den Mildenitzen acquirirt und darüber den 24. Februar 1619 Lehn
brief erhalten, und derselbe hat davon demnächst diesen Antheil, nämlich das Acker
werk, den Schulzenhof, 8 Bauern, 7 Kossäten und 28 Hakenhufen, die Schäferei 
und die Straßengerechtigkeit, für die schuldigen 18.000 Thlr. Capital und Zinsen, 
den 2. Juli 1642, mit Vorbehalt des Reluitionsrechts an den Nathsverwandten 
Meinecke abgetreten, ist aber unterm 10. Mai 1752 mit seinem Reluitionsrecht 
präcludirt. Der Meinecke hat es durch Testament von: 22. März 1724 dem dama
ligen Hof- und Consistorialrathe Johann Jakob v. Wenden vermacht, nach bessen 
Ableben es seinem Sohne Carl David v. W. in der Erbtheilung de 1740 zuqe- 
fallen ist.

Der Johann Joachinl Carl v. W. hat durch die Erbpacht-Contracte vom 
10. Februar 1800 die zu diesem Gutsantheil gehörigen 8 Bauer- und 5 Kos
säten Höfe folgendergestalt erbzinsweise veraüßert: —

a) Die Bauerhöfe: 1) An Christian Wege für ein Erbstandsgeld von 440 Thlr. 
und einen jährlichen Erbzins von 26. Thlr. und 8 Sch. Roggen 2) An Martin 
Wolf Erbstandsgeld 621 Thlr. 4 Gr., Erbzins 26 Thlr. und 8 Sch. Roggen. 
3) An Friedrich Otto Erbstandsgeld 375 Thlr. 23 Gr., Erbzins 26 Thlr. und 8 
Sch. Roggen. 4) An Gottfried Panknin, Erbstandsgeld 344 Thlr. 2 Gr., Erbzins 
26 Thlr. und 8 Sch. Roggen. 5) An Christian Gehrke, Erbstandsgeld 433 Thlr., 
5 Gr., Erbzins 26 Thlr. und 8 Sch. Roggen. 6) An Johann Beckmann, Erb
standsgeld 401 Thlr. 23 Gr., Erbzins 26 Thlr. und 8 Sch. Roggen. 7) An 
Michael Beckmann, Erbstandsgeld 258 Thlr. 22 Gr., Erbzins 26 Thlr. und 8 Sch. 
Roggen. 8) An Johann Daniel Goeck's Erben, Erbstandsgeld 263 Thlr. 21 Gr., 
Erbzins 26 Thlr. und 8 Sch. Roggen.

(Summa des Erbstandsgeldes Thlr. 2826. 2 Gr., des Erbzinses 208 Thlr. 
und 64 Sch. Roggen.)

b) Die Kossatenhöfe: 1) An Samuel Bromberger für 126 Thlr. Erbstands
geld und 14 Thlr. jährlichen Erbzins. 2) An David Brüsewitz, Erbstandsgeld 
136 Thlr., Erbzins 14 Thlr. 3) An Gottfried Otto, Erbstandsgeld 66 Thlr., Erb
zins 14 Thlr. 4) An Christian Wendt, Erbstandsgeld 106 Thlr., Erbzins 14 Thlr. 
5) An Christian Steege, Erbstandsgeld 226 Thlr., Erbzins 14 Thlr.

(Summa des Erbstandsgeldes 660 Thlr., des Erbzinses 70 Thlr. — Bauer
und Kossatenhöfe zusammen: Erbstandsgeld Thlr. 3486, 2 Gr., Erbzins 
279 Thlr. und 64 Sch. Roggen)

auch unter Vorbehalt der übrigen in dem Erbzinscontracte bestimmten praestan- 
dorum, sowie des Vorkaufsrechts und Laudemiums bei Veraüßerungen, auch des 
gesetzlichen Rückkaufsrechts.

Die auf dem Hauptgute eingetragenen Glaübiger haben in diese Veraüßerung 
gewilligt. Die Contracte sind vi decr. vom 4. Februar 1803 gerichtlich bestätigt, 
das nutzbare Eigenthum dieser Höfe ist dadurch von dem Ober-Eigenthum getrennt 
und ersteres an das Hypothekenbuch des Patrimonial-Gerichts abgegeben, auch hie- 
selbft (im Hypothekenbuch des Ober-Landesgerichts zu Stettin) desien Abgang notirt, 

7*  
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wohingegen das Ober-Eigenthum, welches in dem jährlichen Erbzins und den übri
gen Prästandis der Erbzinsbesitzer, auch sonstigen Reservatrechten besteht, Hierselbst 
beim Hauptgute verbleibt.

Der Johann Joachim Carl v. Wenden hat auch das nutzbare Eigenthum 
des Vorwerks in diesem Gute, nebst Zubehörungen und Gerechtigkeiten durch den 
Contract vom 21. October 1800 an den Freischulzen Christian Friedrich Lindemann 
für ein Erbstandsgeld von 4000 Thlr. und einen jährlichen Erbzins von 900 Thlr., 
auch unter Vorbehalt der übrigen im Contracte bestimmten Reservatrechte, als des 
Vorkaufsrechts bei Veraüßerungen, des gesetzlichen Rückfallrechts, und eines Laude- 
miums von 2 Prct. sowol bei Veraüßerungen als Vererbungen auf Collaterale, 
erblich veraüßert und abgetreten.

Zu dieser Veraüßerung ist laut Cabinets-Erlasses und Rescripts vom 20. und 
21. Januar 1801 Consens ertheilt. Die eingetragenen Glaübiger haben auch mit 
Vorbehalt ihrer Rechte an dem Obereigenthum darin consentirt. Der Contract ist 
vi decr. vom 4. Februar 1803 gerichtlich bestätigt. Das nutzbare Eigenthum des 
Vorwerks ist dadurch von den: Ober-Eigenthum getrennt, ersteres hieselbst abge
schrieben und davon eine besondere Tabelle, Nr. IL, angelegt. Der v. Wenden 
besitzet solchergestalt nur noch das Obereigenthum sowol des Vorwerks (in dem 
Canon von 900 Thlr. und den übrigen Neservatrechten bestehend) als der 8 Bauer
und 5 Kossatenhöfe, welches die vorliegende Hypotheken-Tabelle für jetzt, nach Tren
nung des nutzbaren Eigenthums in sich begreift.

Auf diesem Gutsantheil haften gegenwärtig, Rubrica III., an gerichtlich ver
sicherten Schulden und anderen Realverbindlichkeiten, nachdem Nr. 1 bis incl. 7 
gelöscht sind, Zwei milde Stiftungen, als:

Nr. 8. Zweihundert Reichsthaler zu 5 Prct. Zinsen, welche der Raths
verwandte und Hauptmann Joachim Moritz v. Meinecke und dessen Ehegenossin 
Barbara Sophia, geb. v. Wenden, laut Testaments vom 1. September 1710 der
gestalt legirt haben, daß die jährlichen Zinsen à 10 Thlr. die Prediger-Wittwen 
zu Kunow a. d. Str. oder ihre Kinder, und in deren Ermangelung der Prediger 
selbst genießen und das Kapital auf diesem Gute stehen bleiben soll, so vi decr. 
vom 12. August 1778 eingetragen. Vi decr. vom 3. September 1802 ist hieselbst 
vermerkt, daß nach dem Consense des Stettinschen Consistoriums vom 1. April 1802 
künftig nur das Ober-Eigenthum und der Canon nebst übrigen Reservaten von dem 
Vererbpachteten Ackerwerk und den gleichfalls in Erbpacht überlassenen Bauerhöfen 
in diesem Gute zur Sicherheit für dieses Legat haften soll.

Nr. 9. Sechshundert Reichsthaler à 5 Prct. Zinsen, wovon die jährlichen 
Zinsen mit 30 Thlr. zum Unterhalt alter und gebrechlicher Leüte in Kunow a. d. Str. 
ausgezahlt werden sollen, welche der Hauptmann und Rathsverwandte Joachim 
Moritz v. Meinecke laut Testaments vom 22. März 1724 legirt hat, und gleichfalls 
den 12. August 1778 eingetragen sind. Vi decr. vom 3. September 1802 ist hie
selbst vermerkt, daß nach dem Consense des Stettinschen Consistoriums vom 1. April 
1802 künftig nur das Ober-Eigenthum und der Canon nebst übrigen Reservaten 
von dem Vererbpachteten Ackerwerk und den gleichfalls in Erbpacht überlassenen 
Bauerhöfen in diesem Gute zur Sicherheit für dieses Legat haften soll.

So weit der Hypothekenschein. In Folge Negulirung der gutsherrschaftlichen 
und baüerlichen Verhältnisse haben die zum Gute gehörigen baüerlichen Wirthe ihre 
früheren Dienste im Jahre 1834 durch Kapital abgelöst, und mit diesem Kapitale, 
welches die Obereigenthümer des Gutes, Geschwister v. Wenden, an sich genommen 
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haben, ist ein Theil des von dem nutzbaren Eigenthümer sonst mit 900 Thlr. jähr
lich zu entrichtenden Canons im Betrage vom Thlr. 84. 20 Sgr. abgelöst worden. 
Der Verwalter der beiden Meineckeschen Stiftungen hat den desfalsigen Receß voll
zogen und auch in die gedachte Kapitals-Ablösung gewilligt. Mit Rücksicht darauf, 
daß durch die Minderung des Canons bis auf Thlr. 815. 10 Sgr. die Sicherheit 
beider Legate nicht gefährdet ist, hat auch die Königl. Regierung' zu Stettin von 
Oberaufsichtswegen, unterm 5. August 1834 und 11. Mürz 1835 die Einwilligung 
dazu gegeben. Der erforderliche Vermerk ist demnächst auch 1836 im Hypotheken
buche erfolgt. Was die Verwaltung beider Stiftungen anbelangt, so hat dieselbe, 
in Ermangelung einer testamentarischen Anordnung, der Ortspfarrer von jeher ge
führt, und ist derselbe dazu, weil sich Zweifel erhoben hatten, von der Königl. Regie
rung unterm 2. Februar 1836 förmlich ermächtigt worden. Der Prediger reicht 
alljährlich ein Verzeichniß der Armen ein, denen er die Zinsen des zweiten Legats 
als Unterstützung gegeben hat. Im Jahre 1840 kam es zur Sprache, welcher Theil 
von Kunow an dem Armen-Legate eigentlich Anspruch habe, worauf die Königl. 
Regierung in dem Bescheide vom 30. Mai 1840 verfügte, daß, da das Legat nach 
den Worten der Stiftungs-Urkunde von 1724 insbesondere zum Unterhalte alter 
und gebrechlicher Leüte des Gutes Kunow bestimmt ist, sowol die hülfsbedürftigen 
Insassen des Gutes, als auch die übrigen Einwohner der Gemeinde Kunow An
spruch auf Unterstützuug aus der Stiftung haben.

III. Die auf der Nordseite oder unterhalb der Stadt Stargard 
liegenden Eigenthums-Dörfer.

Bruchhausen, Kirchdorf, am linken Ufer der Jhna, 5/< Mle. von Star
gard gegen Nordwesten, besteht nach dem Separations-Receß von 1835 aus einem 
Vorwerke, einem Erb-Lehnschulzengute, 6 Vollbauerhöfen, 2 Koffaten, 1 Büdner, 
der Kirche, eine Filia der Mater Seefeld, und der Küsterschule.

Unter Genehmigung des Königl. General-Directoriums, Rescript vom 3. Juli 
1798, und nach der Pommerschen Kriegs- und Domainen-Kammer Verfügung vom 
17. Juli desselb. Jahres wurde, auf Grund des, unterm 3. April 1798 abgehaltenen 
Licitations-Termins, zwischen dem Magistrat zu Stargard, zufolge Einwilligung 
der Bürgerschaft, und dem Pächter Ernst Samuel Heller zu Lütkenhagen über das, 
der Kämmerei zu Stargard gehörige Vorwerk zu Bruchhausen unterm 12. Juni 
1800 ein Erbpacht-Contract geschlossen. Nach der, vom Landbaumeister Jüterbock 
im Monat März 1798 vorgenommenen Ausmessung wurden dem Erbpächter an 
Liegenschaften übergeben: Ackerland 549 Mg. 56 Ruth., Wiesen 123. 110, Hof- und 
Baustellen 2. 125, Garten, Wurthen und Koppeln 13.116, Koppeln allein 3. 156, 
Dreeschland 36. 121, Unnutzbar als Wege, Gräben und Sandschellen 8. 69;

Summa................................................ 738 Mg. 33 Ruth.
nebst den dazu gehörigen Wohn- und Wirthschaftsgebaüden, Bewährungen, Weiden, 
und Triften, Rechten und Gerechtigkeiten, wie solches bisher von den Zeitpächtern 
genutzet worden. Erbpächter zahlte ein Erbstandsgeld von 4250 Thlr. Er behielt 
die Weide mit dem ihm zustehenden Viehstande auf den Bruchhausenschen Vorwerks
und Dorfs-Äckern und Wiesen nach der bisherigen Observanz gemeinschaftlich mit 
den bäuerlichen Wirthen zu Bruchhausen, zugleich auch die bisher üblich gewesene 
Auftrift mit 300 Schafen täglich aus beut Sarowschen Felde. Die dem Vorwerk 
zeither beigelegt gewesenen Dienste der 6 Bauern und 2 Kossäten zu Bruchhausen 
fielen ganz weg. Alle grundherrlichen Regalien, als Holzung, Mast, Jagd rc. blieben 
von der Erbpacht ausgeschlossen. Die vorhandenen Gebaüde mußte Erbpächter auf
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seine Kosten in baulichen Würden erhalten und sie bei der Feüer-Societät des platten 
Landes mit 1900 Thlr. versichern; er bekam weder freies Bau-, Reparatur-, Nutz-, 
Bewährungs-, noch Brennholz aus der städtischen Forst; seinen Bedarf an Holz 
mußte er aus eigenen Mitteln anschaffen. Erbpächter blieb Zwangsmahlgast der 
Pützerlinschen Mühle, wie es die bisherigen Zeitpächter gewesen waren. Der in 
4 Terminen zu entrichtende Canon wurde auf 488 Thlr. 19 Gr. 2 Pf., davon 
1/i in Golde, der Friedrichsd'or zu 5 Thlr. gerechnet, festgesetzt. Außerdem über
nahm Erbpächter alle öffentlichen Abgaben und Lasten, sowol die landesherrlichen, 
als die matrikelmäßigen Prästationen an den Prediger und den Küster, ferner 
3 Thlr. Weidegeld an die Friedrichswaldsche Amts-Kasse und die Hälfte des Nacht
wächter-Lohns mit der Dorfschaft. Dem Vorwerk war zeither eine, der Kirche ge
hörige, Wiese für 8 Thlr. jährliche Pacht beigelegt; diese Wiese wurde der Kirche 
zur freien Verfügung zurückgegeben. Will Erbpächter unter Lebendigen oder von 
Todeswegen über das Gut verfügen, so bedarf er dazu der Einwilligung des Ma
gistrats; auch ist ein dergleichen neüer Erwerber verbunden Vio des Canons als 
Laudemium zu entrichten; auf den Fall eines Verkaufs aber muffen 5 Procent vom 
Kaufgeld als eine Lehnwaare an die Kämmerei bezahlt werden; das Vorkaufsrecht 
bleibt dieser vorbehalten, wie sie denn auch zu allen Zeiten das Ober-Eigenthum 
über das Vererbpachtete Vorwerk behält. Bei keinerlei Unglücksfällen, Hagelschlag, 
Mißwachs, Frost- und Feüerschaden u. d. kann Erbpächter weder eine Remission noch 
Erlaß von der Erbpacht in Anspruch nehmen. Heller trat indessen gar nicht den 
Contrakt an, sondern übertrug denselben sofort auf den Ökonomen Friedrich Gott
lieb Klug, von Golnow, und dessen Eheliebste Dorothea Elisabeth, geb. Voßberg. 
Die Klugschen Eheleüte haben das Gut 15 Jahre lang bewirthschaftet. Dann über
ließen sie dasselbe, kinderlos wie sie waren, ihrem Neffen und Jntestaterben Carl 
Gottlieb Klug, mittelst Vertrages vom 19. Juli 1815 für die Summe von 4000 
Thlr., mit 5 Procent verzinsbar, und außerdem Lieferung von Naturalien auf 
Lebenszeit der Cedenten. Eine eigenthümliche Bedingung des Cessionsvertrages be
stand darin, daß der Neffe ein namhaft gemachtes Mädchen zur Ehe nehmen mußte, 
— was auch geschehen ist. Alle diese Stipulationen wurden von dem Klugschen 
Ehepaar in dem von ihnen unterm 4. Juli 1820 errichteten und am 17. Oktober 
1822 publicirten Testamente durch Wiederholung derselben aufs Neüe anerkannt. 
Der Magistrat hat unterm 21. August 1815 in die Veräußerung consentirt und 
der Besitztitel ist vi decr. vom 12. Dezember 1826 für den Carl Gottlieb Klug be
richtigt worden. Bei der Feüer-Societät waren, nach Ausweis des Hypotheken
scheins vom 21. Juni 1831, die Gebaüde für 2150 Thlr. versichert. Gegen die 
Vermessung von 1798 hat sich der Flächeninhalt der Vorwerks-Feldmark nach der, 
im Jahre 1835 zu Stande gekommenen Gemeinheits-Theilung wesentlich verändert, 
wie weiter unten zu ersehen ist. Klug, der jüngere, starb 1842, worauf seine Wittwe 
Charlotte Sophie, geb. Herrlinger, die Erbpacht-Gerechtigkeit des Gutes Bruch
hausen mittelst Contrakts vom 8. November 1842 — 2. Januar 1843 an den 
Öconomen Albert Heinrich Hermann Redes, von Natelwitz, nachdem der Magistrats- 
Consens bereits unterm 3. Dezember 1843 ertheilt war, für die Summe von 
19.000 Thlr. verkaufte, wobei der Werth des lebenden und todten Inventariums 
zu 9000 Thlr. gerechnet wurde, wiewol eine spätere Taxe den Werth auf Thlr. 
8185. 6. 8 Pf. festsetzte, so daß der Werth des Grund und Bodens zu Thlr. 10.814. 
23. 4 Pf. anzunehmen war.

Auf dem Lehnschulzengute haften folgende, der Stadtgemeinde Stargard zu
ständige Abgaben und Lasten: 1) Der jedesmalige Besitzer des Gutes muß nach 



Stargard. — Eigenthumö-Dörfer. — Bruchhausen. 55

der Wahl des Magistrats ein tüchtiges Dienstpferd zu dessen Gebrauch auf dem 
Stadthofe halten, oder statt desselben alljährlich zu Trinitatis 8 Thlr. zur Kämme- 
rei-Kasse entrichten. 2) Derselbe ist verpflichtet für die ihm zustehende Brennholz
gerechtigkeit jährlich 2 Scheffel Roggen Heidekorn an die Kämmerei abznführen. 
3) In Verkaufsfällen steht der Stadtgemeinde das Vorkaufsrecht zu. 4) Bei Be
sitzveränderungen werden 20 Thlr. an die Kämmerei-Kasse entrichtet. Laut Lehn
briefs vom 31. Oktober 1823 und Hypothekenscheins vom 29. Mai 1827. Im 
Jahre 1823 wurde das Gut für 3000 Thlr. und einen im Contrakt näher bestimm
ten Altertheil, vom Vorbesitzer an dessen Schwiegersohn verkauft. Die Gebaüde 
waren mit 200 Thlr. versichert.

Die 6 Vollbauerhöfe wurden bereits im Jahre 1805 freies Erbeigenthum 
ihrer Besitzer, welche dieselben bis dahin nur als Kulturwirthe inne gehabt hatten; 
der darüber abzusassende Receß konnte aber, aus den vorerwähnten, Gründen, erst 
nach 30 Jahren zu Stande gebracht werden. Die Bestätigung des Recesses ist 
unterm 1. September 1835 erfolgt. Ihm zufolge datirt die Eigenthums-Verleihung 
vom 1. Januar 1806, seit welcher Zeit die Wirthe sich im ruhigen und ungestör
ten Besitze ihrer Höfe und der dazu gehörigen Realitäten befunden haben. Bei 
Verkaüfen ist der Stadt das Vorkaufsrecht vorbehalten. Bei Anleihen darf der 
Hof nicht über 2/3 der Grundtaxe mit Schulden belastet werden. Vererbt der Hof 
auf Geschwister, so sind von'diesen 2 Procent der Gruudtaxe als Laudemium, von 
entfernten Seitenverwandten 5 Proc.; wird der Hof an einen Fremden veraüßert, 
so beträgt das Laudemium 2 Proc. vom Kaufgelde. Ehegatten und Erben in auf- 
und absteigender Linie sind von Zahlung des Laudemiums frei. An herrschaftl. 
Diensten hat jeder Wirth eine zweispännige Burgfuhre von 2 Tagen, und zwei 
Brückenfuhren von 1 Tage, überhaupt also 4 zweispännige Gespanntage zu leisten. 
Außerdem aber müssen die Wirthe alle sonst auf ihren Höfen bisher im Gemeinde-, 
Kreis- oder Kirchenverbande, oder in anderer Art gehafteten, Prästationen ohne 
Vertretung oder Entschädigung von Seiten der Gutsherrschaft übernehmen. Auf 
Bau- und Reparaturholz haben die Erwerber der Höfe keine Ansprüche zu machen. 
Ihre Wohn- und Wirthschaftsgebaüde müssen sie aus eigenen Mitteln unterhalten. 
Dagegen erhält ein jeder der 6 Wirthe jährlich 10 Klafter fichtenes (d. h. Kiefern-) 
Knüppelholz gegen Erlegung des üblichen Schlagelohns als Brennmaterial aus 
den Stadtforsten unentgeldlich verabreicht, wogegen die Wirthe die Verpflichtung 
übernommen haben, bei einem etwaigen Waldbrande und bei Wolfsjagden Dienste 
zu leisten. Vor Ausfertigung des Recesses war die Separation bereits durchgeführt, 
ihr zufolge waren einem jeden der 6 Höfe folgende Pläne zugetheilt worden:

Unter dem Freischulzengute, den 6 baüerlichen Wirthen und den noch vor
handenen 2 Kossatenhöfen ist die unter „gemein" angeführte Weidefläche gemein-

Morgen 
u. Ruth.

Hof- u.
Banstell.

Wnr- 
then. Acker. Feld- 

Wiesen.
Schon- 

Wiesen. Hütung.
Un

brauch
bar.

Summa. Taxwerth.
-K

Hof I. 1. 60 49.152 _ 9. 1 6. 5 2. 87 68. 125 1753.23.10
. II. 1. 46 1. 36 67. 156 — 6. 153 7. 18 3. 90 87. 139 1817. 2.10
„ III. 1. 4 — 49. 108 — 32 8. 141 6. 32 — 91 66. 48 1887.29. 6
„ IV. — 170 — 53. 29 — 9. 38 6. 35 — 107 70. 19 1999.11. 6
„ V. 1. 139 1. 84 57.117 — 60 8. 34 7. 169 — 45 77. 108 1753.23.10
„ VI. — 99 49.165 — 9. 84 8. 118 — 29 68. 135 1861. 9. 7

Gemein - 40 — — — —— 67. 90 — 66 68. 16 —

Summa 7. 8 2. 120 328. 7 — 92 51. 91 109. 107 7. 1491507. 50 111073.11. 2
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schaftlich geblieben, und hat jeder seinen verhältnißmäßigen Antheil daran; außer
dem haben die 6 Vollbauerhöfe an der, zur Zeit des Recefses uoch nicht ausge
schiedenen Waldweide in der Stadtforst ihre Berechtigung.

Die gutsherrlichen Abgaben, welche alle 6 Wirthe zusammen zu entrichten 
hatten, bestimmte der Receß auf 4 Thlr. Pachtgeld, 72 Thlr. Dienstgeld, 4 Thlr. 
Fleischzehent, 15 Sgr. Rauchhühnergeld, im Ganzen 80 Thlr. 15 Sgr., außerdem 
an Heidekorn 6 Scheffel Roggen und eben so viel Gerste, doch in Gelde abzufüh
ren nach dem jedesmaligen Martini-Marktpreise der Stadt Stargard. Von diesen 
Abgaben hatte jeder Wirth 76 zu entrichten. Außerdem übernahmen die Wirthe 
Staatslasten an Contribution und Cavaleriegeld, welche von jedem Hofe für % Hufen 
Thlr. 11. 13. 6 Pf. betrugen, und ebenso die observanzmäßigen Abgaben an die 
geistlichen Institute und die Schnliede des Dorfs. Für die Eigenthums-Verleihung 
und Überlassung der herrschaftlichen Hofwehr hatte jeder Wirth ein Kapital von 
Thlr. 293. 2'/z Sgr. an die Kämmerei-Kasse zu entrichten.

Im Jahre 1844 wurde der Hof I. für 2575 Thlr. verkauft. In dem betref
fenden Kaufverträge vom 10. Februar reservirte sich der Verkaüfer eine Fläche von 
5 Mg. 88 Ruth., bestehend aus Wohnhaus nebst Hofstelle, der Wurth und Wurth
wiese hinter der Hofstelle, Acker und Wiese, woraus eine Vüdnerstelle entstanden ist, 
welche auf Verfügung vom 19. November 1844 ein besonderes Folium im Hypo
thekenbuche erhalten hat. Belastet wurde sie mit Thlr. 2. 8. 4 Pf. Renten an die 
Kämnlerei-Kasse zahlbar für die Ablösung der Fuhrleistungen. Auch ging das Vor
kaufsrecht für die Stadtgenieinde und das Laudemium vom Hofe auf dieses Trenne- 
stück über.

Die gutsherrlich-baüerlichen Verhältnisse der beiden Kossatenhöfe sind, auf 
Grund des Edicts vom 14. September 1811, durch den am 29. August 1834 be
stätigten Receß regulirt worden. Sie haben dadurch ihre Grundstücke, bestehend 
nach der Separation aus:

Morgen 
il. Ruth.

Hofstellen 
Gärten.

Wurth, 
land.

Wiese 
darin. Acker. Wiese. Hütung. Summa. Taxwerth 

Thlr.Sg.Pf.

Hof 1. 1. 23 1. 93 1 — 16. 71 2. 141 1. 123 24. 91 474 — 10
a 2. — 97 2. 72 — — 18. 121 2. 90 1. 138 25. 158 474 — 10

Summa 1. 120 3. 165 1 — 35. 11 5. 51 3. 81 F 50. 69 948. 1. 8

mit Einschluß der Gebaüde, zum freien ungetheilten Eigenthum dergestalt bekom- 
men, daß sie zu allen Verfügungen darüber, welche aus dem Begriff des Eigen
thums entspringen, innerhalb der gesetzlichen Schranken befugt sind. Die gutsherr
liche Entschädigung ist dahin verglichen, daß jeder der beiden Hofsbesitzer für die 
Verleihung des Eigenthums Mld für den Erlaß der Hülfsdienste von 10 Manns
und 10 Frauenhandtagen, zu deren unentgeldlichen Leistung sich dieselben verbunden 
gehalten haben, eine jährliche unveränderliche Rente von 12 Thlr. entrichtet. Sie 
tragen die laildesherrlichen Abgaben, welche für jeden von %0 Landhufe an Con
tribution und Cavaleriegeld Thlr. 2. 23. 2% Pf. betragen, die bisherigen Gemein
delasten, so wie die Abgaben an die Geistlichkeit, welche indessen nur in dem ge- 
braüchlichen Quartalopfer bestehen. Jeder von ihnen hat 10 Klafter Kiefern-Knüppel- 
Vrennholz gegen Schlagelohn und 7, Scheff. Roggen und l/2 Scheff. Gerste als 
Heidekorn. Das Mitaufhütungsrecht im Bruchhausenschen Revier der Stadtsorst 
bleibt ihnen.
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Mittelst Contracté vom 13. November 1845 ist von dem Kossatenboie 1 eine 
von 18 Mg 86 Ruth., aus Acker und Wiese bestehend an den Freischulzen- 

hof käuflich überlassen worden, der dafür eine Rente von 9 Thlr übernommen bat 
mma des Ÿ?“ r‘"b! ber übrigens durch diese Abtreu.'
“Zme/getonUett ifr ^'-ä-nschaft-n zu e.uer Büduerei bon 6 $ig. 5 Ruch. 

bi “n ber 3hua, auf deren linken Ufer. Dieser Fluß scheidet
die Dorfschaft von der Feld-uark Pütz-rliu, die ihr auf der Ostscite liegt @CQCn 

. cn 11,1 Eöbsteu gränzt Bruchhausen an das gleichnaiuige Revier der Stadtforst 
und gegen Suden an die Feldmark Sarow. ror|t

dem unterm 15. Dezember 1835 bestätigten, Gemeinheit-Theilmtgs- 
9îe«6, der sich auf die ,m Jahre 1818 von dem Lieutenant v. BeAwiu à 
SenTo:$Crme,fu”fl Wt' fMt sich der Flächeninhalt der Feldmark Bruch-

Besitzungen.

1. Das Erbpachtvorwerk
2. Das Freischulzengut 
3. Die 6 Bauerhofe . .
4. Die 2 Kossathöfe . .
5. Die Kirche
6. Die Küsterschule . .
7. Eine Büdnerei . . .
8. Forstdienst-Etablissem.
9. Die Kruggrundstucke 

io. Wege, Triften, Tränke 
11. Ungetheilt geblieben, 

steht schon in 3 ...
12. Herrschaft!. Dorfstrasie 
Summa, excl. d. Position n

Summa.
Hof- u. 

Baust!!. 
Gärten

Wurth Acker.
Feld-

Wie

Schon- 
und

Wurth- 
en.

Hutg.
Wege 
und 

Unlnb.

9. 36
3. 9
7. 8
1. 120

— 77 
— 118
— 47

1. 36

— 40

23.1011

6. 43

2. 120
3. 165

1. 75

—
14. 4Ql

550. 48
73. 75

328. 7
35. 11
33.147

7. 54

6. 158

= 1

1AQ4 1 1 11 8 1 1
 1 1 1 

1 I I 
M

 1 1 
r 

] 
f tD 

bS
 tO

7 _
__

_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
Iw

 rfx 108.118
32. 26
51. 91

5. 51
3. 15
4. 145

8. 116
2. 41

224. 131
10. 69

109. 107
3. 81
3. 164

2. 101
1. 127

4. 16

67. 90]

15. 11
6. 89
7. 149

— 34

— 66
5. 73 5. 73

2.
11.

68.

915.151
125. 109
507. 50
50. 69
41. 43
12. 137
2. 148

12. 174
41
28

16

156
Außer diesen Flächen besitzen, nach dein Beiilwitzschen Vermessuuqs-Reaister 

an Forst gruudstücken und Kiefernbeständen: 9 91
a) Die Kirche, incl. 100 Quad.-Ruthen Wege und Gräben . . 28 143
l>) „ 6 Bauern zu gleichen Theilen, incl. 1. 123 Wege und

Gräben  23. 168

In Summa an Holzung  52. 31 
, „ ,,®lc*e Forstflächen sind der Kirche und den Bauer» in ihren alten und UN- 
bestrittenen Scheiden und Mahlen zur freien Benutzung verblieben, ohne daß den 
übrigen Jitteresienten weder eine Holz- noch Hütungsgerechtsame darauf zufteht

Zwischen dem Fnedrichswalder Wege und dem Ackerplane des Erbpachtvor
werks liegt eine Sandschelle, die Lehmgrubenstraße genannt von 11 Mg. 178 Ruth 
àal, .ccks unnutzbar anzusehen und im Bonitirungsregister nicht mit aufge- 
nommen und daher bei der Separation keinem der Interessenten überwiesen ist 
Im Untergründe derselben steht Lehm an. Diese Fläche bleibt allen Interessenten 
de^ÄA ^ch und Lehmgrube dergestalt, daß auch zu den Gebaüden
an ©anb0!. Cre/ àdnerflelle der benöthigteLehm, so wie auch der Bedarf 
an Sand unentgeldlich geholt werden kann.

Laudbnch von Pommern; Thl. IL, Bd. V.
8
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Von dem Hirtenhause, welches auf dem 40 Q.-Ruth. großen Gartenland 
in Position 11 der Tabelle - steht, das, nach der Theilung der Hàgarten, der 
Gemeinde zugefallen ist, ist dem Vorwerke die von dem Kuhhirten bisher bewohnte 
Stube mit dem dazu benutzten Stalle, überlassen. Die übrigen Wohnungei 
diesem Hause, sowie die dazu gehörigen Ställe verbleiben dem Freischulzengute, den 

6 Bauern und den 2 Kossäten. ™
Die Gränzen der Separationspläne find von dem Geoineter Reunmann r oi 

schriftsmäßig verhiigeli. Die Lage dieser Hügel ist von allen Sntexe^nten aL 
richtig anerkannt. Die Abweichung der Magnetnadel betrug znr Zeit diese B - 
hjjgelung im Jahre 1832, nach den Beobachtungen des Geometers 17 38 36 

gegen ^æeftem^ Forstfläche und die ungetheilt gebliebene Lehnigrnbenstrabe 

der sexarirten Feldmark hinzugerechnet, so ergibt sich der Gesanimt-Flachenmha t 

derselben zu.....................................................................................
cyn dem auf den 19. November 1835, Behufs Anerkennung des Rezesses an- 

aeiebten Termine, gaben die Depntirten der Stadt Stargard, als Obereigenthume. 
à des Erbpachtvonverks und als Besitzerin des Forstdienst-Etablissements nnd der 
damit verbundenen Kruggrundstücke, eine Erklärung dahin ab, das, sie die Beu 
witzschc Vermessung in Betreff der Gränze von Bruchhansen mit der Forst nicht 
nnbedingt für richtig anerkennen könnten, daher sie eine Revision der gedachten 
Vermessung sich vorbehalten müßten. Die Größe der Bruchhausener Feldmark, wie 
sich dieselbe ans den Arbeiten für die Grundstener-Regelung, 1863 -64, ergeben 

hat, folgt weiter unten. . T k k
Werden di- obenerwähnten Abtrennungen vom Banerhose I. und dem 

Kossatenhofe 1 in Rechnung gezogen, so war in de» Jahren 1844 und 1845 das

Areal: —
Des Freischulzenhofes . Mg. 144.

Bauerhofes I. . .
15 Ruth. | Der 2ten Büdnersteüe. .
40 „ I „ 3teu „ • •

Mg. 5. 85 Ruth.
„ 6. 5 „63. 40

«wei Bauerhöfe und ein Kosiatenhof stoßen mit ihren Hoflagen nicht an die 
Fhna, es fehlt ihnen daher an Gelegenheit, Bleichstellen auf ihren Grundstücken 
anzuleqen. Deshalb ist ihnen die Vefugniß zugestanden, auf der, der Kirche ge
hörenden Hütungsfläche, und namentlich auf einem als nnuutzbar angesprochenen 
86 Q.-Nuth. großen Stücke derselben, unmittelbar an der Jhna ihre Leinwand zu 
bleichen. Die Dorfschaft Vruchhausen hat, zufolge §. 34 des Recesses, .à 
ganzen Viehstaiide, excl. Schweine und Gänse, das Aufhutun^recht im städtischen 
Forstrevier Bruchhausen, mit Ausnahme 7e der Forstflache, welches zur Liesenkultur 
bestimmt ist. Dieses Weiderecht ist in der Folge abgelost worden Die^esüm- 
nmngen des Recesses sind unterm 15. November 1836 rn das Hypothekenbuch vom 
Stadteigenthum und voir Bruchhausen ausgenommen worden

Was die im Dorfe vorhandene erste, 2 Mg. 148 Ruth, große, Budnerstelle 
betrifft so wurde dieselbe bereits im Jahre 1750 einem Grenadier, Namens Christian 
Krethlow, gegen ein Grundgeld von 20 Sgr. verliehen, und ihm darüber unterm 
3. August 1763 ein Grundbrief ertheilt. 

Bei Abschluß des Separations-Necesses von 1835 war der oben genannte 
Carl Gottlieb Klug noch Besitzer des Erbpachtvorwerks.

Wie in jeder Feldmark eigenthümliche, örtliche Benennungen vorkommen, die 
eine spezifische Bedeütung haben, so auch auf der Bruchhausenschen Gemarkung: hier 
u a. der Name Ramohlsches Feld, eine bedeütende Fläche, und Hutung von Ra- 
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mohl. Bezeichnet dieser Name ein untergegangenes Dorf? Ferner: das Lütken-, 
das Mittelfeld, der Nachbarort, der Distelort, der Bumbart oder Rosengarten, das 
Sackbruch, die Ascherhofswiese, u. s. w. Gehörte die zuletzt genannte Wiese zu 
einem besondern Hofe dieses Namens? Das Sackbruch gehört zu Bruchhausen seit 
1583. Es war fürstliches Domanial-Eigenthum, Bestandtheil der großen, west
wärts gelegenen, Waldungen, in denen den Bruchhausenern von Altersher die Weide
gerechtigkeit zustand. Als Herzog Johann Friedrich, ein arger Nimrod, diese Wal
dungen zu seinem Jagdrevier ausersah, und das, nach ihm genannte Jagdhaus 
Frredrichswald erbaute, vertrug sich die Weidegerechtigkeit nicht mit der Wildbahn. 
Er zog sie also ein, entschädigte die Berechtigten aber durch Verleihung des Sack
bruchs, mittelst Urkunde vom 27. Mai 1583.

Als im Jahre 1839 der Bauerhof VI. seinen Besitzer wechselte, ist die dem
selben zustehende Berechtigung auf 10 Klafter Brennholz mittelst Vergleichs vom 

genannten Jahres aufgehoben worden, gewisser Maßen zwangsweise, 
indem die Stadtgemeinde erklärte, von dem ihr zustehenden Vorkaufsrechte und der 
Forderung eines Laudemiums Gebrauch machen zu wollen, wofern der Käufer sich 
nicht dazu verstehe, jene Holz-Berechtigung für ewige Zeiten fallen zu lassen. Das 
hreß doch wol nicht viel anders, als dem Kaüfer das Messer an die Kehle setzen! 
Die Stadtgemeinde leistete dagegen Verzicht aus das Heidekorn und raümte dem 
neüen Besitzer auf die Dauer seiner Besitzzeit die Gerechtsame ein, aus dem Bruch- 
hausener Forstrevier in der Zeit vom 1. October bis 30. April wöchentlich an Einem 
Tage Post zu holen.

In Folge des Gesetzes von 1856, die Ablösung der Reallasten betreffend, sind 
zwischen der Stadtgemeinde zu Stargard und den Besitzern des Freischulzenguts, 
der Bauer- und der Kossatenhöfe, so wie der Büdnereien unterm 16. Juli 1853 
jtoei Verträge abgeschlossen worden, kraft deffen alle auf diesen Liegenschaften haf
tenden Lasten durch Rentenbriefs-Kapitalien im Betrage von Thlr. 776. 8. 10% Pf. 
uni» Thlr. 170. 11. 1% Pf., zusammen Thlr. 852. 20 Sgr. abgelöst worden sind. 
Diese Ziffer weicht von der oben gegebene Zahl um 77%'Thlr. ab. Der 
Grund dieses Unterschiedes kann nicht nachgewiesen werden. Ferner ist im 
L>eparations-Receß von 1835 die Größe der zur städtischen Försterei in Bruchhausen 
gehörigen Grundstücke zu 12 Mg. 174 Rth. angegeben, dagegen in der Stadtforst
beschreibung von 1863 zu 18 Mg. 84 Ruth. Das Mehr-Areal von 5% Mg. ist 
von Forstboden abgenommen und der Dienststelle zugelegt worden.

Die Kirche zu Bruchhausen, vormals Filia der Pützerliner Kirche, wurde 
im Jahre 1815 mit der Parochie Seefeld vereinigt und ist seit der Zeit das zweite 
Filial dieser Kirche. Die Matrikel der Bruchhausener Kirche ist, weil die ältere 
aus dem 16. Jahrhundert nicht mehr paßte, erneuert, unterm 7. Juli 1842 von 
allen Interessenten genehmigt und vollzogen und demnächst vom Magistrat zu Star
gard, als Patron der Kirche, unterm 16. August 1842 bestätigt worden. Das 
Kirchengebaüde ist massiv, 30 Fuß lang, 28 Fuß tief, mithin beinah' quadratisch, 
aber ohne Thurm, der durch einen Glockenstuhl, mit einer Glocke, ersetzt wird. 
Geschmückt ist die Kirche mit einem Ölbilde, darstellend die Herabnahme Christi 
vom Kreüze. Das Grundeigenthum der Kirche ist oben angegeben, mit dem Forst- 
grundstück beträgt das Areal 70 Mg. 6 Ruth. Der Acker, die Wiesen und die 
Hutung waren von 1840 bis 1864 für eine jährl. Pacht von 2 Scheff. Roggen 
und 50 Thlr. in baarem Gelde verpachtet. Von den Geräthen znm Gottesdienst 

£eiM von Silber. An Kapital-Vermögen besitzt die Kirche einen Pfandbrief 

8*  
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über 50 Thlr. Accidentelle Hebungen erbringen aus dem Grabgelde. Feststehende 
Ausgaben der Kirchenkasse sind: dem Kirchen-Inspektor 10 Sgr. für Revision der 
Rechnung. Dem Superintendenten 3 Thlr. 5 Sgr., dem Prediger 12 Thlr. 12. 
6 Pf.; der Prediger-Wittwe, wenn eine vorhanden, 2 Scheff. Roggen; dem Küster 
15 Sgr.; den Kirchenvorstehern 3 Thlr. 10 Sgr.; dem städtischen Förster 2 Thlr. 
für Beaufsichtigung des Kirchenholzes; Beitrag zum Schlagelohn für das Pfarr- 
Deputat-Holz 1 Thlr. 10 Sgr., Beitrag zum Grundgelde für den Pfarrgarten in 
Seefeld 6 Sgr. 8 Pf. Die Pfarrgebaüde befinden sich in Seefeld und werden auf 
Kosten der 3 Kirchen Seefeld, Sarow und Bruchhausen, so lange sie des Vermö
gens dazu sind, in baulichem Stande erhalten. An Hand- und Spanndiensten 
leistet die Gemeinde zu Bruchhausen 79 und in demselben Verhältniß liefert sie die 
Dachschöfe bei Anfertigung oder Ausbesserung der Strohdächer. Das Prediger- 
Wittwen-Haus befindet sich in Sarow und fließen davon die Revenüen, so lange 
keine Wittwe vorhanden ist, zu 7s in die Bruchhausener Kirchenkasse. Grundbesitz 
hat die Pfarre auf der Feldmark von Bruchhausen nicht. Von der Gemeinde hebt 
sie an Naturalien: 1 Winsp. 6 Scheff. Roggen als Meßkorn, statt der früheren 
Primitienbrote 1 Scheff. 12 Mtz. Roggen, vom Freischulzengute und den 6 Bauern 
geliefert; 1 fetten Hammel und 2 Mandel Schafkäse vom Erbpachtvorwerke; sodann 
Eier von demselben in Natura. Der Freischulze und die Bauern geben dafür Geld. 
An Geldhebungen hat der Pfarrer 13 Thlr. Speisegeld, sodann Quartalopfer, die 
meistens mit der Küsterei getheilt werden. Folgt der Tarif der Accidenzien.

Das Küster- und Schulhaus ist 46 Fuß lang und 25 Fuß tief. Darin 
ist die geräumige Schulstube und die Wohnung des Küsters und Schullehrers; an
gebaut ist ein Kuh- und Schafstall, und es gehört dazu eine Scheüne und ein zweiter 
Stall. Die sonstigen Schul-Grundstücke sind in der Tabelle nachgewiesen. Der 
Küster bezieht aus der Kirchenkaffe, wie oben angegeben, 15 Sgr., von der Ge
meinde 7 Scheff. Meßroggen, sodann Schafkäse und Eier; an Baarem 472 Thlr. 
Speisegeld und einen Antheil am Quartal-Opfer; sodann Accidenzien. Als Schul
lehrer hebt er von jedem schulfähigen Kinde die reglementsmäßigen Schulgeldsätze, 
für die Winterschule 22 Sgr. 6 Pf., für die Sommerschule 15 Sgr., zusammen 
1 Thlr. 7'/, Sgr. Schulgeld. Zur Heizung der Schulstube und zu dem sonstigen 
Feüerungsbedarf des Schullehrers liefert die Gemeinde 6 Haufen guten Torf, den 
Haufen zu 2/s Klafter und 2 Klafter Kiefern Knüppelholz. Jeder nicht Gespann 
haltende Einwohner entrichtet für jedes seiner in die Schule gehenden Kinder 5 Sgr. 
Holzgeld, welches zum Ankauf des Brennmaterials von den Gespannhaltenden ver
wendet wird. Was alsdann noch fehlt, wird von diesen gleichmäßig aufgebracht, 
so daß einer soviel beiträgt, als der andere, auch die Anfuhren von ihnen derge
stalt bewirkt, daß hierbei der Besitzer des Erbpacht- und des Freischulzen-Gutes, 
ingleichen jeder Bauerwirth gleich viel, ein Kossat aber nur halb soviel leistet.

Zufolge der Grundsteüer-Veranlagungs-Register pro 1. Januar 1865 enthält 
die Feldmark im Gemeinde-Bezirk Bruchhausen: an Ackerland 1322,16 Mg., Gärten 
Nichts, Wiesen 204,09, Weiden 169,83, Holzung 68,08, Unland 8,01, an steüer- 
pflichtigen Liegenschaften überhaupt 1686,34, an steuerfreien 85,83 ; Gesammt-Areal 
1772,17. Dazu kommen noch an ertraglosen Grundstücken, wegen^ ihres Gebrauchs 
zu öffentlichen Zwecken, und zwar an Land 41,75, an Wasser 42,79, und an Hof- 
raümen, Gebaüdeplätzen und kleinen Hausgärten 22,02. Flächeninhalt über
haupt  1878,73 Mg.
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Der Reinertrag pro Morgen ist so ermittelt: Ackerland 24, Wiesen 26, Weiden 
12, Holzung 3, steuerpflichtige Liegenschaften 23, steuerfreie 22, die ganze Feldmark 
21 Sgr. Die Feldmark ist in 109 Besitzstücke eingetheilt, und Theil daran haben 
12 Besitzer.

Die Grundsteuer von den steuerpflichtigen Liegenschaften beträgt Thlr. 123. 
6. 11 Pf., oder vom Morgen im Durchschnitt 2 Sgr. 2 Pf. An steuerpflichtigen 
Gebäuden sind vorhanden 22 Wohnhäuser und 1 gewerbl. Gebäude, die zusammen 
14 Thlr. 12 Sgr. Gebaüdesteüer geben, oder ein jedes durchschnittlich 1 Thlr. 
27 Sgr. An steuerfreien Gebaüden sind 37 vorhanden.

Die Grllndsteüer-Veranlagnngs-Register unterscheiden von dem Gemeindebezirk 
Bruchhausen einen Steüer-Erhebungs-Bezirk gleiches Namens. Darunter ist das 
Bruchhausensche Revier der Stadtforst zu verstehen. Die Einwohnerzahl betrug 
am 1. Januar 1865 in der Gemeinde Bruchhausen 154, im städtischen Forsthause 
9, zusammen 163 Personen, zufolge der am 3. Dezember 1864 aufgenommenen 
statistischen Tabelle, die an Gebaüden angibt 4 öffentliche, nämlich Kirche, Schul-, 
Armen- und Forsthaus, und 59 Privatgebaüde, und zwar 23 Wohnhäuser, 1 Fabrik
gebäude, und 35 Scheünen, Ställe und Schuppen. Das Armenhaus hatte 2 In
sassen, 1 männlichen, 1 weiblichen Geschlechts.

Klempin, Kirchdorf, 7« Mle. von Stargard gegen Nordosten gelegen, 
— in der Urkunde von 1229, dem Vereignungsbriefe der Johanniter-Ritter, Cla
pin o genannt, und noch 1487 im Besitz des Ordens, und nunmehr den Namen 
E l em pi n führend, — besteht aus der Kirche und ihren Grundstücken, aus Grund
stücken der ehemals hier bestandenen Pfarre, aus der Küster-Schule, aus dem Frei
schulzengut, aus 21 Vollbauern, 1 Halbbauer, 5 Kossäten, 5 Büdnern, und 1 Schmie
dewesen. Dazu kommen noch die Kirche zu Lübow und der Mühlenbesitzer zu Lü- 
bow, wegen einiger Grundstücke, welche sie auf der Feldmark besitzen. Letztere, dem 
Carl Friedrich Wilhelm Beyersdorf gehörig, sollten am 18. Mai 1867 subhastirt 
werden; sie waren auf einen Werth von 3043 Thlr. 25 Sgr. gewürdigt. Das 
Dorf enthält nach dem Feüerversicherungs-Kataster 83 Feüerstellen, 33 Scheünen, 
38 Ställe, welche mit 56.775 Thlr. versichert sind. — Der Besitzer des Freischulzen- 
guts ist, wie der Separations-Receß besagt, als vollständig unumschränkter Eigen
thümer erachtet worden; wenigstens ist er wegen edictmäßiger Regulirung niemals 
in Anspruch genommen. Frühere Zustände siehe unten. Der Regulirungs-Receß mit 
den 21 Vollbauern, welche 1805 Erbpächter unter den bekannten Bedingungen ge
worden waren, ist den 4. August 1836 bestätigt. In demselben wurde, wie ge
wöhnlich, das Vorkaufsrecht und die Laudemial-Verbindlichkeit beibehalten, die übri
gen Bedingungen wurden aufgehoben, und an Hofwehr und Abfindungs-Kapital 
250 Thlr. festgesetzt Außerdem hatten die 21 Vollbauern noch folgende Abgaben 
zu entrichten:

1. An die Kümmerei-Kaffe: 1797» Thlr. Dienstgeld und für Fleischzehent, 
2417a Thlr. für die, durch Vergleich vom 13. Dezember 1822, bestätigt den 21. 
November 1823, abgelösten Burg- und Brückenfuhren; 12 Rauchhühner, und an 
Pachtkorn 37 Scheff. 14 Mtz. Roggen, 50 Sch. 6 Mtz. Hafer.

2. An das Rathsgeistliche Lehn: Pachtkorn 41 Scheff. 10 Mtz. Roggen, 
55 Scheff. 6 Mtz. Hafer.

3. An das Hospital St. Jürgen: Ebenso 15 Scheff; halb Roggen, halb Hafer.
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4. An das Domainen-Rent-Amt Friedrichswald: an Geldpacht 24 Thlr. 
7 Sgr. 3% Pf.) an Pachtkorn 103 Scheff. 14% Mtz. Roggen und 137 Scheff. 
147 8 Mtz. Hafer. Nach der Prästations-Tabelle des gedachten Amts vom Jahre 
1838, der jüngsten, die es gibt, — zugleich ist sie wol die Letzte - waren nur 10 
Bauerhöfe pflichtig, und außer diesen 2 Kossatenhöfe. Die Geldabgaben, bestehend 
in Schweinezehent, Geldpacht und Hühnergeld, betrugen im Ganzen Thlr. 11. 13. 
2 Pf., und die Naturalabgaben in 104 Scheff. 3%7 Mtz. Roggen, 138 Scheff. 
815/i g Mtz. Hafer. Der Geldpreis ist in der Prästations-Tabelle für den Roggen 
mit 22% Sgr., für den Hafer mit 12% Sgr. pro Scheffel berechnet.

Die baaren Geldabgaben an die Kämmerei wurden halb zu Marien, halb zu 
Martini entrichtet: die Rauchhühner in Gelde zu 2% Sgr. das Stück, das Getreide 
nicht in Natura, sondern nach dem Martini-Marktpreise. Die Abgaben nach Friedrichs
wald wurden zu Martini, das Getreide in Gelde nach dem Martini-Marktpreise 
abgeführt. Die öffentlichen Abgaben werden ohne Verkürzung von den Bauern be
stritten. Die Verhältnisse mit dem Halbbauer und den 5 Kossäten sind bei Gelegen
heit der Separation im Jahre 1827 nach dem Edict vom 14. September 1811 ge
regelt. Vom Halbbauer ist weder die Abtretung der Hälfte der Ländereien, noch 
die Ermittelung einer Rente davon verlangt, vielmehr die gutsherrliche Entschädi
gung dahin verglichen, daß derselbe die bisher entrichteten Abgaben auch in Zukunft 
als eine unveränderliche Rente abführe. Demgemäß zahlte er —

1. An die Kämmerei zu Stargard: Dienstgeld 4 Thlr. 20 Sgr., für ab
gelöste Fuhren 5 Thlr. 22'/, Sgr., an Fleischzehent 15 Sgr., für ein Rauchhuhn 
2% Sgr., für die Ablösung des Getränke-Verlagsrechts 4 Thlr. Rente, und an 
Zapfenzius 2% Sgr., im Ganzen 15 Thlr. 2% Sgr.

2. An das Rathsgeistliche Lehn: Pachtkorn 3 Sch. 13 Mtz. Roggen und 
5 Sch. 1 Mtz. Haser, in Gelde nach dein Martini-Marktpreise.

Bei Regulirung mit den Kossäten wählte die Stadt Rente, welche von der 
Hälfte der Grundstücke in Körnern durchschnittlich für jeden zu 255,38 Mtz. = 15 
Scheff. 15,38 Mtz. Roggen ermittelt wurde. Davon ward die Hälfte der Grund- 
steüer in Abzug gebracht, so wie die Abgaben, welche 4 Kossäten an das Domainen- 
Rent-Amt Friedrichswald zu zahlen hatten, und welche für 3 von jedem in 1 Sgr. 
3 Pf. Pacht, 7% Sgr. für 4 Rauchhühner, und in 214/i7 Mtz. Roggen und 5%, 
Mtz. Hafer, für den 4ten aber, außer den Naturalien und der Geldpacht, für 20% 
Hühner in 1 Thlr. 8. 9 Pf. bestanden. Nach Abzug dieser Abgaben ward die Rente 
von 10 zu 10 Jahren in Gelde berechnet. Sie betrug in der Periode von 1827 
bis 1837 für alle 90 Thlr. 7 Pf. Der fünfte Kossat, welcher keine Abgaben an 
das Domainen-Amt zu entrichten hatte, zahlte die ganze Rente von 228 Mtz. an 
die Kämmerei. In dem bisherigen Abhangigkeitsverhältnisse hatten die 5 Kossäten, 
und zwar ein jeder an das Rathsgeistliche Lehn 3 Scheff. 13 Mtz. Roggen und 
3 Scheff. 1 Mtz. Hafer jährlich abzuführen; diese Abgabe fiel nunmehr fort, und 
es verpflichtete sich die Kämmerei die gedachte Abgabe künftig statt der Kossäten an 
die Kasse der genannten milden Stiftung zu entrichten. Zwei Kossäten hatten übri
gens die an das Domainen-Amt Friedrichswald bisher entrichteten Abgaben Ende 
des Jahres 1833 durch Zahlung eines Kapitals von 14 Thlr. 21. 8 Pf. von jedem 
bereits abgelöst.

Alle diese Abgaben sind nach dem Gesetz von 1850 in Rentenbriefs-Kapita
lien verwandelt. Zunächst von den Kossäten durch Receß vom 7. Februar 1855, 
vermöge dessen sie der berechtigten Stadtgemeinde ein Kapital von Thlr. 2055. 16.
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8 Pf. auf die Rentenbank überwiesen haben. Diesem Beispiel folgten die Bauer- 
Hofs-Besitzer in dem Vertrage vom 22. März 1856, an dem auch die Büdner und 
der Besitzer der Schmiede Theil genommen haben. Der Stadtgemeinde ist aus 
diesen! Vertrage ein Rentenbriefs-Kapital von Thlr. 10967. 12. 2% Pf. zu Theil 
geworden.

Die gutsherrlichen Regalien sind vorbehalten. Die nach Friedrichswalde zu 
leisten gewesenen Abgaben scheinen aus der Zeit Herzogs Johann Friedrich, 1569 
bis 1600, zu stammeu, als derselbe sein nach ihm genanntes Jagdhaus, nachmaliges 
Amt Friedrichswald anlegte. Ein Document über den Ursprung und die Rechts- 
Verhältnisse dieser Prästationen hat sich bisher nicht aufsinden lassen.

Die Feldmark Kleinpin gränzt gegen Süden und Westen mit der Stadt 
Stargard, im Norden mit Lübow und Mulkentin, im Osten mit Buchholz. Zufolge 
der Vermessung und Bonitirung von 1822 enthält dieselbe an Hof- und Baustellen 
13 Mg. 5 Ruth., an Gärten 6. 36, an Wurthen-Acker 57. 32, Wiesen 24. 39, an 
Feldacker 2571. 172, an beständigen Wiesen 22. 36, an Weiden 504. 17, an Un
land 69. 110, im Ganzen  3268 Mg. 120 Ruth.

Bei der Bonitirung wurden 5 Klassen angenonuuen, welche etwas geringer 
sind, als die Iste, 2te, 4te, 5te und 6te Klasse des Stadtfeldes. Die Separation 
ist durch den Receß vom 23. Dezember 1828 und den Nachtrag zu demselben vom 
4. August 1836 zum Abschluß gekommen. Ihr zufolge begreift das Freischulzengut 
261 Mg. 46 Ruth. Vis zum Anfang des laufenden Jahrhunderts gehörte das Gut 
dem Lehnschulzen Christian Meyen, dessen Erben, (Bruder und Schwester) es mit- 
telst gerichtlichen Vertrages vom 12. Dezember 1812 für den Preis von 2925 Thlr. 
an den Stargarder Bürger und Posthalter Johann Friedrich Schlieter verkauften. 
Zufolge Hypothekenscheins vom 4. März 1823 ruhten auf dem Gute folgende Oncra 
publica: 10 Thlr. Lehngeld und 2 Scheff. Roggen Pachtkorn an die Stargarder 
Kämmerei; 5 Scheff. 10 Mtz. Roggen und eben so viel Hafer an das Rathsgeist- 
liche Lehn Pachtkorn; das Vorkaufsrecht für die Kämmerei. Jene Leistungen sind 
jedoch durch Vergleich vom 30. Juli 1832 mit Kapitalzahlung von 250 Thlr. an 
die Kämmerei und 300 Thlr. an das Rathsgeistliche Lehn abgelöst worden, bestä
tigt den 7. Januar 1833.

Nach der, Behufs Veranlagung der Grundsteüer vorgenonunenen Revision 
jener Vermessung hat sich der Zustand der Klempiner Feldmark für den Zeitpunkt 
des 1. Januar 1865 in folgender Art ergeben:

Ackerland 2828,63 Mg., Gärten 1,96, Wiesen 217,83, Weiden 90,20, Wasser
stücke 20,63, steüerpflichtige Ländereien überhaupt 3016,08, steuerfreie 143,17, beide 
zusammen 3159,25. Dazu Wege rc. 76,34, Gewässer 25,70, Hofraüme, Gebaüde- 
flächen re. 28,33; Areal der ganzen Feldmark  3289,62 Mg.

Reinertrag von! Morgen Landes beim Acker 35, bei den Gärten 60, den 
Wiesen 36, den Weiden 8, den Wasserstücken 1, den steüerpflichtigen Grundstücken 
überhaupt 34, den steuerfreien 31, in der ganzen Feldmark 34 Sgr., was den 
mittleren Ertragswerth des Kreises um 11 Sgr. übersteigt.

Die Feldmark ist unter 55 Besitzern mit 227 Besitzstücken vertheilt. Die Grund
steüer beträgt Thlr. 326. 25. 8 Pf., vom Morgen 3 Sgr. 3 Pf. Im Dorfe sind 
91 Wohnhaüser und 6 gewerbl. Gebaüde, die zusammen 54 Thlr. 27 Sgr. Ge- 
baüdesteüer zahlen, jedes mithin 16 Sgr. 8 Pf., steuerfrei sind 76 Gebaüde.

So die heütigen Zustände der Feldmark Klempin. Wenden wir den Blick 
noch einmal zurück auf frühere Rechtsverhältnisse, so ist zu bemerken, daß die Stadt
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gemeinde Stargard verpflichtet war, an den Besitzer des $reb und Lehnschulzenguts 
zu Klempin aus dem Pützerliner Forstrevier jährlich 10 Klaft. Kiefern-Klobenholz 
gegen Entrichtung von 378 Thlr. Schlagerlohn zu liefern. Diese Leistung ist durch 
Vertrag vom 31. Dezember 1852, bestätigt 27. August 1853, durch Zahlung eines 
Kapitals von 383 Thlr. 10 Sgr. abgelöst worden. Man ersieht aus dem Receß, 
daß dem Freischulzengut die Mitfischerei auf der großen Jhna zusteht, deren Ablö
sung ebenfalls in Aussicht genommen wurde.

Der Stadtgemeinde Stargard stand das Recht zu, den Krug zu Klempin mit 
Getränken zu verlegen. Dieses Recht wurde durch Receß vom 22. October 1836 
für immer aufgehoben und dem Krüger die Freiheit ertheilt, die Getränke aus jeder 
beliebigen Fabrikationsstätte zu entnehmen, für die Aufhebung des Getränke-Ver- 
lags-Rechts übernahm der Krüger für sich und seine Besitz-Nachfolger eine jährliche 
Rente von 4 Thlr. zahlbar an die Kämmerei-Kaffe. Vorbehalten wurde die, beiden 
Theilen zustehende, Befugniß, die Rente zu jeder Zeit nach vorher gegangener halb
jähriger Aufkündigung durch Einzahlung des 25sachen Betrages abzulösen. Das 
Kruggrundstück war ein Pertinenzstück des Halbbauerhofes und von dessen Besitzer 
im Jahre 1824 für 300 Thlr. verkauft worden, und es ruhte darauf auch ein 
Zapfenzins von 2% Sgr. Für dieses, wie für jene Rente blieb, wie oben bemerkt, 
der Halbbauerhof verhaftet. — Auf dem Schmiedegrundstück zu Klempin, welches 
im Jahre 1835 für ein Kaufgeld von 1400 Thlr. einen andern Besitztitel erhielt, 
haftet 1 Thlr. Grundgeld, welches an die Kämmerei-Kasse zu zahlen ist, und 
das Vorkaufsrecht, welches sich die Dorfschaft Klempin nach dem Vertrage vom 
20. November 1816 vorbehalten hat.

Die Kirche zu Klempin war bis 1815 Mater, zu der als Tochterkirche das 
Dorf Lübow gehörte. In dem genannten Jahre wurden aber beide Dörfer mit 
dem Mutterkirchdorfe Pützerlin als Filiale vereinigt. Die Kirche hat unterm 4. 
October 1838 eine neue Matrikel erhalten, die durch einige später erfolgte Unter
schriften ergänzt und unterm 19. Juni 1839 bestätigt worden ist. Patron der Kirche 
ist der Magistrat von Stargard. Das Kirchengebaüde ist massiv, 60 Fuß lang, 
34 Fuß einschließlich der Chorhaube tief, mit Thurm von 60 Fuß Höhe, in wel
chem 2 Glocken hangen. Das Gebaüde nimmt mit dem Kirchhofe einen Raum von 
1669 Ruthen ein. Die Kirche besitzt an der Mnlkentiner Gränze eine Acker- und 
Hütungsflüche von 57 Mg. 118 Ruth., welche laut Contrakts vom 3. October 1823 
in Erbpacht gegeben ist gegen eine jährliche Lieferung von 46 Scheff. 6% Mtz. 
Roggen, welche nach dem Stargarder Martini-Marktpreise in Gelde gezahlt werden. 
Außerdem besitzt die Kirche eine, nah' am Dorfe belegene Wurth von 3 Mg. 126 
Ruth. Acker, die durch Zeitpacht jährlich 4% Scheff. Roggen und ebenso viel Gerste, 
gleichfalls in Gelde zahlbar, einbringt. Eine zweite Kirchenwurth von 156 Q.-Rnth. 
ist 1756 bebaut worden. Es werden davon 3 Thlr. Canon entrichtet, jedoch war, 
z. Z. der Abfaffung der Kirchen-Matrikel, das Erbpacht- oder Erbzins-Verhältniß 
noch festzustellen. Der Grundbesitz der Kirche beträgt im Ganzen 63 Mg. 26 Ruth. 
Von dem größten Theil desselben, nämlich von den Vererbpachteten Grundstücken, 
ist sie jedoch nur Obereigenthümerin. Früher gab es in Klempin ein Predig er- 
Wittwen-Haus. Als die Pfarre aufgelöst war, wurde dieses Haus überflüssig, und 
darum im Jahre 1816 für 246 Thlr. verkauft. Der Kaüfer hat, laut Contrakts 
vom 23. Januar 1817, die Verpflichtung zur Zahlung eines jährlichen Grundgeldes 
von 1 Thlr. übernommen, wovon die Hälfte zur Lübower Kirchenkaffe fließt. An 
ausstehenden Kapitalien besaß die Kirche, nach Ausweis der Matrikel, 195 Thlr.
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als Rest eines Kapitals von 445 Thlr., welches auf dem vormaligen Pfarr-, jetzigen 
Büdnerhause des Pfarrcolonus in dem Hypothekenbuche vi decr. vom 25. Februar 
1823 zu 5 Procent verzinslich eingetragen ist. Ständige Abgaben der Kirchenkasse 
sind an den Kirchen-Jnspector, den Superintendenten und die Kirchenvorsteher, zum 
Gesamtbeträge von 5 Thlr. zu leisten, außerdem an die Predigerwittwe, wenn 
eine vorhanden ist, 4 Scheffel Roggen.

Die Pfarre zu Pützerlin besitzt auf Klempiner Feldmark laut Separations- 
Recesses vom 23. Dezember 1828 an Ackerland 107 Mg. 160 Ruth., an Wiesen 
1. 45, an Hütung 22. 60, im Ganzen 131 Mg. 85 Ruth. Zur Aufbewahrung des 
Getreides ist auf Pfarr-Grund und Boden eine Scheüne, mit einem Unterschlage 
zur Stallbenutzung vorhanden, welche 1831 aus Kirchenmitteln neu erbaut ist und 
aus der Kirchenkasse unterhalten werden muß. Die Hebungen des Predigers aus 
der Klempiner Kirchenkasse betragen 17 Thlr. 15 Sgr., darunter 3 Thlr. für den 
Communion-Wein, und 3 Scheff. Roggen. Von der Gemeinde Klempin hebt er 
an Meßkorn 2 Mispel 6 Scheff. 10 Mtz. Roggen, die er selbst abholen muß. Statt 
der vormals üblich gewesenen Primitienbrote entrichten das Lehnschulzengut und 
die Bauerhöfe jeder 4 Mtz. und der Halbbauerhof 2 Mtz. Roggen, welche schon beim 
Meßkorn berechnet sind. Dagegen zahlt jeder der Kossäten jährlich 5 Sgr. Die 
frühere Raturallieferung von Eiern und Bratwürsten ist seit 1865 in eine Geld- 
leistung verwandelt worden, welche für das Lehnschulzengut und jeden Vollbauer
hof 15 Sgr., für den Halbbauer und jeden Kossäten 772 Sgr. beträgt. Folgen in 
der Matrikel die ciccibenteHen Hebungen, für die ein sehr ausführlicher Tarif fest
gesetzt ist. Seien daraus hervorgehoben die Taufgebühren. Sie betragen für die 
Taufe selbst, die Entbindungs-Danksagung, den Kirchgang und die Mahlzeit, von 
den Wirthen 26% Sgr., von den Büdnern 24% Sgr., von den Jnstleüten 23 Sgr., 
dagegen wird blos für die Taufe eines unehelichen Kindes 1 Thlr. entrichtet; außer- 
dem an den Küster 10 Sgr., während dieser für ehelich geborne Taüflinge 3 Sgr. 
bekommt. In der Verhandlung vom 11. September 1814 wegen Vereinigung der 
Klempiner Pfarre mit der Pützerliner sind folgende Bestimmungen festgesetzt: 1) daß 
von dem Prediger alle Filial-Fuhren ohne Ausnahme zu sämmtlichen Amtsverrich
tungen unentgeldlich geleistet werden müssen. 2) Daß die Einwohner die vorfal
lenden Amtsverrichtungen nur dem Küster zu Klempin anzeigen dürfen, welcher da
von den Prediger zu benachrichtigen hat. 3) Daß der Prediger den Confirmanden- 
Unterricht in Klempin selbst verrichten muß, so daß die Kinder niemals nach Pützer
lin deshalb gehen dürfen; und 4) daß die Kinder der Einwohner zu Klempin jeder 
Zeit in der Klempiner Kirche selbst am Palmsonntage confirmirt werden müssen. 
Von jedem Confirmanden werden am Tage der Einsegnung 17% Sgr. ausschließ
lich des Beichtgeldes von 2% Sgr., welches bei der ersten Theilnahme am heil. 
Abendmale bezahlt wird, entrichtet.

Zur Küsterschulstelle gehört das Schulhaus von 60 Fuß Länge und 28 
Fuß Tiefe, mit geraümiger Schulstube und kleiner Wohnung, eine Scheüne und 
Stallung. Diese Baulichkeiten stehen auf einer Fläche, incl. des Gartens, von 63 
Q.-Ruth., uiib ber Schulacker ist 8 Mg. erster Klasse groß.

Rechnet man biese Flächen zu ben oben angegebenen Pfarrlänbereien unb 
dem in Zeitpacht ausgegebenen Kirchenacker, so kommt bie Zahl 143 Mg. 94 Ruth, 
heraus, was bis auf 38 Q.-Ruth. mit ber, in ben Grunbsteüer-Listen angegebenen 
Größe der steuerfreien Liegenschaften übereinstimmt.

Landbuch von Pommern; Thl. IL, Bd. V. 9
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Das Schulhaus, im Jahre 1825 ueü erbaut, bräunte bei der im Frühjahr 
1831 im Dorfe ausgebrochenen Feüersbrunst bis auf die Umfassungsmauern nieder 
und hat hierauf statt des vorherigen Strohdachs ein Ziegeldach bei dem Wiederauf
bau erhalten. Da die Schulstelle bei der Separation mit Acker dotirt worden ist, 
so hat die Gemeinde in demselben Jahre für den Lehrer eine Scheune nebst Stal
lung erbaut.

Des Küsters Hebungen sind, aus der Kirchenkasse: 2 Scheff. Roggen und zu 
Glockenöl 10 Sgr ; von der Gemeinde: an Meßkorn für das Betglockenstoßen vom 
Lehnschulzengute und jedem Vollbauer 4 Mtz., von jedem Kossäten und dem vor
maligen Vrbauerhofe 2 Mtz. Roggen. Sollte, wie eine Anmerkung besagt, die 
Thurmuhr wiederhergestellt werden, so gebühren dem Küster für die Aufsicht obser
vanzmäßig vom Lehnschulzen und jedem Vollbauer 1 Mtz., von jedem Kossäten rc. 
V2 Mtz. Roggen. Von anderen Hebungen werden ihm die Eier in Natura gelie
fert. Folgen in der Matrikel die Accidentien. Da heißt es in einer Anmerkung: 
Dem Küster steht frei, mit seiner Ehefrau an den Mahlzeiten bei Taufen, Trauun
gen und Leichenbegängnissen Theil zu nehmen, aber Entschädigung bei Nichtheilnahme 
darf nicht gefordert werden. Die Hebungen des Küsters als Schullehrer betragen: an 
Schulgeld von jedem schulfähigen Kinde, ohne Unterschied des baüerlichen Standes, für 
die Winterschule 15 Sgr., für die Sommerschule 10 Sgr. ; an Holzgeld 10, 1x/t und 
5 Sgr. für das Kind eines Wirths, eines Büdners, und eiltet Jnstmanns.

Zufolge der am 3. Dezbr. 1864 vorgenommenen Zählung enthielt —
Einw. Geb. Wohnh.

Das Dorf Klempin  
„ ehemalige Gerlitzsche Etablissement 

Die Kohnsche Ziegelei
Summa . .

521 159 89 \ 71 Pferde, 183 Schweine,
10 7 2 I 170 Rinder, 56 Ziegen,
4 2 1 1546 Schafe, 72 Bienenst.

535 168 92 J

Von den Einwohnern bekannten sich 9 zur römischen Kirche. Unter den Gebaüden 
sind 3 öffentliche, — Kirche, Schul- und Gemeindehaus, — und 165 Privat-Ge- 
baüde, nämlich 92 Wohnhaüser, 2 Fabrik- und 71 Wirthschaftsgebaüde.

Lübow, Kirchdorf, 3/4 Mle. von Stargard gegen Nordwesten am rechten 
Ufer der hier überbrückten Jhna, bestand nach dem v. Blankensee'schen Klassificalions- 
Protokolle vom 8. December 1717 aus einem Frei- und Lehnschulzengute, einer Wasser- 
mühle, 4 Ganzbauern, einem Dreiviertelbauer, 6 Halbbauern und 5 Kossäten. Von den 
letzteren sind jedoch einer mit der Mühle, 2 andere mit Halbbauerhöfen und ein 4ter 
mit der Schmiede vereinigt worden, sodaß also die Dorfschaft Lübow jetzt factisch 
besteht aus: — dem Freischulzengut, der Wassermühle, 4 Vollbauern, 1 Dreiviertel? 
bauer, l Kossäten, 1 eigenthümlichen Büdnerhause, einer, von einem Bauerhofe 
abgezweigten Hausbesitzung, der Kirche, der Schule, den Pfarrgundstücken und einer, 
auf der Gränze von Lübow und Klempin belegene Lohmühle. Das Dorf enthält 
31 Feüerstellen, 15 Scheünen, 14 Ställe, welche, mit Ausnahme einer neuen mit 
1150 Thlr. besonders versicherten Windmahlmühle, mit 15.375 Thlr. gegen Feüers- 
gefahr assecuriret sind.

Von obigen Besitzungen sind seit undenklichen Zeiten erbliches Eigenthum 
der Besitzer: das Lehnschulzengut, welches zudem fast völlig abgabenfrei ist; die 
Wassermühle, die jedoch 40 Sch. 15 Mtz. Roggen Mühlenpacht entrichtet; 2 Halb
bauerhöfe, von denen indeß der eine das Reluitionsrecht der Stadt Stargard an
erkennt, und der andere 2% Sgr. für ein Rauchhuhn zahlt; die Lohmühle, von 
der 6 Thlr. Canon entrichtet werden; die Büdnerhaüser. Die 4 Vollbauern, der 
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Dreiviertelbauer und 3 Halbbauern, von denen der eine auch eine Kossatenstelle 
inne hat, haben 1805 ihre Besitzungen in Erbpacht erhalten. Der betreffende Receß 
ist unterm 16. Januar 1829, den 24. Juni 1836 und in einem Nachtrag vom 2. Sep
tember 1836 bestätigt. Danach bleibt der Gutsherrschaft das Vorkaufsrecht unb 
Laudemium. Die 4 Vollbauern haben die Hofwehr zurückgezahlt, die übrigen haben 
keine besessen. An Abfindungs-Kapital hat auch hier jeder der 4 Vollbauern 
250Thlr., der Dreiviertelbauer 187% Thlr. und jeder der 3 Halbbauern 125 Thlr. 
eingezahlt. Außer demselben wurde von den Wirthen noch folgende jährliche 
Rente an die Kämmerei abgeführt: — Von jedem Vollbauer an Dienstgeld (19 Thlr. 
5 Sgr.), für die durch den Neceß vom 21. November 1823 abgelösten Burgfuhren, 
an Fleischzehent und für ein Nauchhuhn, 22 Thlr. ; vom Dreiviertelbauer 16 Thlr. 
15. 8 Pf.; der lste Halbbauer entrichtete für seinen Hof, incl. Koffatenland, 12 Thlr. 
1. 3 Pf., der 2te Thlr. 11. 1. 3 Pf., der 3te Thlr. 7. 11. 3 Pf. an die Kämmerei 
und 3 Thlr. 10 Sgr. an den Marien großen Kasten. Der eine Halbbauer, der 
zugleich Koffat ist, und der Kossat sind nach dem Edict von 1811, auch der Müller 
und der Schmidt regulirt. Der Halbbauer hat die von seinem Halbbauerhofe an 
den Marien großen Kasten zu entrichtende, in 19 Sch. Roggen bestehende, Abgabe 
mit Tblr. 517. 24. 7% Pf., auch die 5 Thlr. betragende Rente vom Koffatenlande 
mit 75 Thlr. abgelöst. Der Kossat zahlte 9 Sch. Roggen-Rente, nach dem von 10 
zu 10 Jahren zu bestimmenden 10jährigen Martini-Marktpreise, wovon die Hälfte 
der, in Thlr. 1. 24. 3 Pf. bestehenden Grundsteüer in Abzug kam. Der Schmidt 
zahlte l’/s Thlr., der Müller 3 Thlr. 2% Sgr. Rente. Die gutsherrlichen Rega
lien sind vorbehalten.

Die Feldmark Lübow gränzt im Westen an Sarow, im Norden an Roggow 
und Mulkentin, im Osten an Mulkentin, im Süden an Klempin. Bei der, in Folge 
der Gemeinheits-Theilung Statt gefundenen, Vermessung enthielt dieselbe an Hof- 
und Baustellen 5 Mg. 149 Ruth., an Gärten 4. 84, an Wurth en 25. 12, an 
Acker 1102. 95, an Wiesen 83. 10, an Hütung 229. 120, an Holzung 37. 156, an 
Unland 37. 97, im Ganzen  1526 Mg. 3 Ruth.

Zur Anlage neuer Wege, Triften, zu gemeinschaftlichen Lehm- und Sand
gruben wurden 11. 99 Acker, 8. 29 Wiesen und 7. 43 Hütung verwendet, und es 
blieben demnach an Ackerland 1090 Mg. 176 Ruth., an Wiesen 80. 161, an Hü
tung 222. 77, an Unland 58 Mg. 88 Ruth.

In der Hütung befanden sich 27 Mg. 53 Ruth. Torfmoor, woran alle Wirthe, 
mit Ausnahme der Kirche, Schule, der Büdner und des Lohmüllers, nach Verhältniß 
ihres Ackers Theil haben.

Der Boden entspricht in Rücksicht auf Güte im Ganzen der 2ten—6ten Klaffe 
des Stadtfeldes.

Von der Gesammtfläche der Feldmark gehören:
Zur Dorflage.................................Mg. 43.155 Rth. Die Kirche besitzt . Mg. 11. 77 Rth
Zum Freischulzengut..........................  149. 7 „ „ Pfarre ... „ 56. 64 „
Zur Wassermühle, incl. Kossatenhof „ 24. 81 „ „ Schule ... „ 7. 128 „

Der Lübower Wassermühle aus zwei Mahlgängen und einem Stampfgange 
bestehend, gehörten im Jahre 1839 als Pertinenzstücke an: eine auf dem Fundo 
angelegte Schneidemühle, eine auf der Sarower Feldmark telegene Windmühle 
(verql. den Artikel Sarow), die bei dieser belegene Wiese, und ein zu Lübow 
telegener Kossatenhof von 21 Mg. 81 Ruth. Fläche. Dem Besitzer dieser Liegen
schaften, nämlich die Wasser-, die Schneide- und die Windmühle, so wie das Lehn- 

9*  
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schulzengut zu Lübow, Mühlenmeister Johann Gottlieb Völker, war das Ganze 
von seiner Mutter für ein Pauschquantum von 5000 Thlr. überlassen, und auf 
Grund des Decrets vom 24. October 1812 der Besitztitel für ihn berichtigt 
worden. Das Lehnschulzengut hat er in der Folge verkauft, dagegen die Wiese für 
100 Thlr. zugekauft und der Kossatenhof ist ihm durch den Neceß von 1836 gegen 
Rente eigenthümlich verliehen. Der Mühle stand das Recht zu, aus der Stadtforst 
unentgeldlich Bau- und Reparaturholz zur Unterhaltung der Mühlen- und Wohn- 
gebaüde, und 8 Klafter Kiefern Klobenholz zu verlangen. Diese Gerechtsame ist 
durch Receß vom 30. October 1827 — 26. Januar 1828, bestätigt den 22 April 
1828 beseitigt worden durch Nachlaß von 59 Scheff. 4. Mtz. an der Mühlenpacht, 
welche ursprünglich, incl. des Heidekorns 100 Scheff. 3 Mtz. betragen hat. Die 
Mühle ist auf ihrer jetzigen Stelle im Jahre 1829 erbaut worden. Völker sah sich 
genöthigt, 3 Brücken anzulegen, nämlich über die Jhna selbst, über den Kanal zum 
Durchschleüsen der Kähne und über das Freiwasser. Durch diese Brücken ist die 
Verbindung der Dörfer Sarow, Seefeld, Kunow, Verchland, Krüssow, Schellin, und 
überhaupt sämmtlicher Dörfer der Ämter Kolbatz und Friedrichswald einer Seits, 
mit den Dörfern Lübow, Klempin, Buchholz, Kitzerow, Kizig, Roggow, Pützerlin 
und überhaupt mit den Dörfern des ehemaligen Amts Massow anderer Seits her
gestellt. Die große Straße nach Daber, Naugard rc. ist von den erst genannten 
Ortschaften über die Lübower Mühle in sofern abgekürzt, als deren Bewohner sonst 
erst auf einem großen Umwege über Stargard fahren mußten. Völker trug darum 
unterm 10. October 1829 darauf an, ihm die Gerechtsame zur Erhebung eines 
Brückenzolls zu geben. In Folge dessen wurde unterm 21. April 1830 mit ihm 
ein Receß abgeschlossen, in dem der Zoll festgesetzt wurde, und worin der Mühlen
besitzer die Verpflichtung übernommen hatte, die 3 Brücken auf seine eigene Kosten 
stets im guten Stande, und im Schleüsen-Kanal stets die erforderliche Wassertiefe 
zu erhalten, so wie die Kähne ohne Verzug und ohne Erhebung von Schleusengeld 
durchzuschleüsen, die Schifffahrt möge in der Folge so bedeutend werden, wie sie 
wolle. Die Gerechtsame zur Erhebung von Brückenzoll ist dem Mühlenmeister 
Völker mittelst Cabinets-Erlasses d. d. Berlin, den 6. Mai 1831, unter Vorbehalt 
periodischer Revisionen des Tarifs von 10 zu 10 Jahren, verliehen worden. Die 
Kosten der Erbauung der Brücken haben 2305 Thlr. betragen.

Nach den Grundsteüer-Veranlagungs-Registern vom 1. Januar 1865 enthält 
die Feldmark Lübow an Ackerland 1185,93 Mg., Gärten 5,87, Wiesen 189,33, Weiden 
40,52, Holzung 39,16, Wasserstücke, 1,62, steüerpflichtige Grundstücke überhaupt 
1454,57, steuerfreie 7,86, beide zusammen 1462,43 Mg. Dazu an Wegen rc. 48,33, 
an Gewässern 23,25, an Hof- und Baustellen 15,03, ganze Feldmark 1549,04 Mg.

Der Reinertrag pro Mg. ist ermittelt beim Ackerlande 25, bei den Gärten 
57, den Wiesen 20, den Weiden 11, der Holzung 6, den Wasserstücken 1, bei den 
steuerpflichtigen Grundstücken überhaupt 14, den steuerfreien 39, im Durchschnitt der 
ganzen Feldmark 23 Sgr., was dem mittlern Werthe des ganzen Saziger Kreises 
entspricht.

An der Feldmark nehmen 17 Besitzer mit 114 Besitzstücken Theil. Belastet 
ist sie mit Thlr. 109. 6. 4 Pf. Grundsteuer, oder jeder Morgen mit 2 Sgr. 4 Pf. 
Im Dorfe sind an steuerpflichtigen Gebaüden 30 Wohn- und 4 gewerbl. Gebaüde, 
die 23 Thlr. 14 Sgr. Gebaüdesteüer zu entrichten haben, an steuerfreien Gebaüden 
sind 44 vorhanden.
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Auf dem Lehnschulzengute Lübow hafteten, außer dem der Stadtgemeinde 
Stargard zustehenden Lehnsherrlichen Obereigenthum, folgende Oncra publica und 
Eigenthums-Veschränkungen: — 1) Mußte bei jeder Besitzveränderung in der Per
son des Lehnschulzen sowol in Vererbungs- als Veräußerung-Fällen — eine Lehn- 
waare von 200 Thlr. zur Kämmerei-Kasse entrichtet werden. 2) Hatte der Lehn
schulze nach der Wahl der Stadtgemeinde entweder ein tüchtiges Dienstpferd auf 
dem Stadthofe in der Stadt zu halten, oder statt dessen alljährlich 10 Thlr. s. g. 
Lehngeld zur Kämmerei-Kasse zu zahlen. 3) Mußten an dieselbe von einer halben 
Hufe, die der Lehnschulze außer deu beiden Schulzenhöfen, besitzt, jährlich 17 72 Sgr. 
Fleischzehent entrichtet werden. 4) War er verpflichtet, zum Gebrauche des Magistrats 
einen guten Jagdhund zu halten; und 5) nicht minder die Mitglieder des Magistrats, 
welche zu ihm kommen, mit Fischen zu bewirthen. 6) Sollte er nach dem Lehn
briefe von 1674 mit einem Reiter-Harnisch und anderm Rüstzeüge versehen sein; 
auch 7) bei Hinrichtung von Missethätern in der Stadt polizeiliche Assistenz leisten, 
und 8) hatte er dafür, daß er aus der Stadtforst gegen Entrichtung des Schlage
lohns 8 Klafter Kiefern-Klobenholz empfing, alljährlich 1 Scheff. Roggen als Heide
korn an die Kämmerei abzuführen. Alle diese Abgaben, Leistungen, Verpflichtungen 
und Beschränkungen, somit die Lehns-Eigenschaft des Schulzenguts überhaupt, sind 
durch Receß vom 26. März, bestätigt den 24. April 1836, gegen Entsagung auf 
die Holzberechtigung der 8 Klafter Kiefern-Klobenholz und gegen Zahlung eines 
Ablösungs-Kapitals von 183 Thlr. 22'/, Sgr., für immer aufgehoben worden, der
gestalt, daß vom 1. Juni 1836 ab der Besitzer des Gutes über dasselbe als freies, 
unbeschränktes Eigenthum verfügen kann.

Auf dem Bache, der zwischeu Klempin und Lübow von Osten her in die Jhna 
fließt, der auf Landkarten der heütigen Zeit den Namen Aschbach führt, in der gleich 
zu nennenden Urkunde aber einfach das Strömichen heißt, hatte vordem, und noch 
Anno 1634 ein Kupferhammer in Betrieb gestanden, der aber längst eingegangen 
war, als im ersten Decennium des 18. Jahrhunderts das Stargarder Gewerk der 
Tuchmacher sich um den Platz bewarb, um daselbst eine Walkmühle anzulegen. Zu 
diesem Endzweck wurde zwischen dem Magistrate und den Alterleüten des Tuch
macher-Amts, unter Zuziehung einiger Amtsmeister am 10. April 1711, bezw. den 
25. September 1711, den 6. August 1714 uud 7. Februar 1716, ein Vertrag ab
geschlossen, kraft dessen die Stadtgemeinde dem Gewerke an einer geeigneten Stelle 
des gedachten Strömichen einen Platz zur Erbauung einer Walkmühle, jedoch nur 
mit Einem Rade, und eines Walkerhauses, nicht «linder auch den erforderlichen Raum 
zur Stauung des Wassers als Mühlenteich abtrat. Der Magistrat gab alles zu dieser 
Anlage benöthigte Holz, für das Mühlengebaüde, die Schälungen, das Wohnhaus, 
aus der Stadtforst unentgeldlich, das Tuchnracher-Gewerk mußte aber die Kosten 
des Schlagens des Holzes, der Anfuhr rc. übernehmen. Künftiges Reparaturholz 
aber, so wie das Brennholz für den Walker hatte das Anrt aus eigenen Mitteln an
zuschaffen. Dagegen raümte der Magistrat dem Gewerke und seinem Werkmeister 
die Fischerei in dem künftigen Mühlenteich ein, die aber nicht auf das Strömichen 
ober- und unterhalb der Stauung ausgedehnt werden durfte. Auch erhielt der 
Walker die Befugniß, ein „Hauptchen" Vieh zu halten, das von dem Dorfhirten 
mit auf die Weide getrieben werden sollte, wofür der Dorfschaft jedoch eine billige 
Satisfaction für das Weidegeld gegeben werden mußte. Schweine aber und Gänse 
zu halten wurde dem Walker nicht gestattet. Auswärtige Rasch- und Tuchmacher 
sollten sich dieser Walkmühle für Geld bedienen dürfen. Würde in der Gegend ge
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eignete Walkerde gefunden, so durfte sich das Gewerk derselben nur unter Vorbe
wußt des Magistrats und gegen Abfindung der Dorfschaft bedienen. „Vor obbe
nannten gebrauch des Grundes und des Wassers, woran E. E. Rath sich beständig 
das Dominium reserviret, erleget das itzo — 1711 — aus 11 Meistern bestehende 
Ambt an E. E. Rath und die Kämmerei jährlich 15 Fl. Pommersch oder 10 Thlr. 
und zwar quartaliter den 4ten Theil, alß 2 Thlr. 18 ßl." Es wurde ausgemacht, 
daß dieser Grund- oder Wasserzins derselbe bleiben sollte, auch für den Fall, daß 
die Zahl der Gewerksmeister bis auf 6 herabginge, oder bis auf 20 ansteige. 
Fiele die Zahl unter 6 oder stiege sie über 20, so solle der Grundzins verhältniß- 
mäßig vermindert, bezw. erhöht werden. Wie lange diese Walkmühle in Betrieb 
gewesen, ist nicht bekannt. Später stand auf der Stelle eine Lohmühle, welche dem 
Schuhmacher-Gewerk in Stargard gehörte. Von diesem wurde das Werk durch 
Vertrag vom 19. Juli 1830 an den Mühlenbescheider Christian Friedrich Mathias 
verkauft, der 400 Thlr. als Kaufpretium zahlte, und einen auf dem Grundstück zu 
Gunsten der Kämmerei haftenden Canon von 6 Thlr. übernahm. Im Jahre 1864 
wird der Mühlenmeister Carl Friedrich Wilhelm Beyersdorf, zu Klempin, als Be
sitzer der Lohmühle genannt, die 1867 zum nothwendigen öffentlichen Verkauf ge
stellt wurde. Mit einem dazu gehörigen Grundstück in der Lübower Feldmark war 
ihr Werth zu Thlr. 4854. 7. 6 Pf. gewürdigt worden.

Als im Jahre 1852 die oben nachgewiesenen Reallasten, in Folge des Ge
setzes vom 2. Mai 1850, durch Rentenbriefe abgelöst wurden, bestand die Dorf
schaft Lübow, außer den Liegenschaften der Kirche, Pfarre und Schule, aus dem 
Freischulzenhofe, 4 Vollbauerhöfen, 1 Dreiviertelbauer, 4 Halbbauern, 2 Kossäten, 
6 Besitzern eines parcelirten Halbbauerhofes, der Wassermühle auf der Jhna, jetzt 
dem Bäckermeister Karl Heinrich Ludwig Eggert aus Stargard, und dem Lohmühlen
grundstück, jetzt dem August Friedrich Mathias gehörend. Wie aus der obigen 
Nachweisung ersichtlich ist, waren die meisten Grundbesitzer 1) der Stadtgemeinde 
Stargard verpflichtet, ein Halbbauer aber auch 2) der dortigen Stiftung Marien 
großer Kasten; außerdem hatte der Lohmühlen-Besitzer an 3) das Freischulzengut 
und an sämmtliche baüerliche Wirthe des Dorfs ein jährliches Weidegeld von 15 
Sgr. zu entrichten. Durch Receß vom 19. November 1852, sind alle diese Ver
bindlichkeiten, deren volle Rente Thlr. 157. 1. 2 Pf. betrug, durch ein Nentenbriefs- 
Kapital von Thlr. 3135. 16. 8 Pf. abgelöst worden, wovon der Stadtgemeinde 
Stargard Thlr. 3059. 7. 97s Pf., dem Marien großen Kasten Thlr. 66. 20 Sgr., 
den unter 3) genannten Besitzern Thlr. 9. 18. 10% Pf. zugefallen sind. Ferner- 
Hatten die Besitzer des Lehnschulzengutes und von Bauer- und Kossatengrundstücken, 
als gemeinschaftliche Besitzer des Schmiedegrundstücks in Lübow, die Verpflichtung 
an die Stadtgemeinde jährlich ein Grundgeld von 1 Thlr. zu entrichten. Durch 
einen zweiten Receß vom 19. November 1852 ist auch dieses Grundgeld vermittelst 
seines 20fachen Betrages in Kapital mit 20 Thlr. baarer Einzahlung abgelöst. Ein 
dritter Auseinandersetzungs-Receß von demselben Tage hat die noch auf vier ande
ren Grundstücken zu Gunsten der Stadtgemeinde haftende Rente von Thlr. 15. 5. 
3 Pf. durch ein Rentenbriefs-Kapital von 300 Thlr. und Thlr. 3. 4. 6 Pf. baarer 
Einzahlung abgelöst. Diese drei Recesse haben durch ihre Bestätigung vom 31. Ja
nuar 1853 ihre endgültige Erledigung gefunden. Ein vierter Receß, ebenfalls vom 
19. November 1852, bestätigt den 22. Juli 1853, hat die Ablösung der auf der 
Wassermühle zu Lübow haftenden Reallasten zum Gegenstände. Die Mühle hatte 
1) an die Stadtgemeinde eine Rente theils in Gelde, theils in Roggen zu leisten;
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2) an das Rathsgeistliche Lehn eine Getreideabgabe in Roggen, und 3) an einen 
der Lübower Vollbauern eine eben solche Kornabgabe. Bei der Auseinandersetzung 
erklärte der Besitzer dieses Vollbauerhofes, daß er die ihm gebührende Abfindung 
der Stadtgemeinde Stargard zur eigenen Einziehung überweise und seine Entschä- 
digung dafür dadurch erhalten habe, daß um den Werth der ihm zustehenden Leistung 
der Werth seiner Leistungen an die Stadtgemeinde in dem, über deren Ablösung 
besonders abgeschloffenen, oben erwähnten, Receß verringert worden sei. So hat 
die Lübower Wassermühle ihre Verpflichtung gegen die Stadtgemeinde Stargard 
mit Thlr 936. 8. 10% Pf., und gegen das Rathsgeistliche Lehn mit Thlr. 302. 
6. 8 Pf., zusammen mit einem Kapital von Thlr. 1338. 15. 6% Pf. in Renten
briefen abgelöst. Die Lübower Mühle war 1854 im Besitz von Johann Ludwig 
Theodor und Carl August Friedrich, Gebrüder Streitz, letzterer auf der Rauschmühle 
bei Freienwald.

Jin Jahre 1854 hat die Stadtgemeinde zwei Flächen der Dorfstraße in Lübow, 
die eine von 10 Q.-Rutb., die andere von 13 Q.-Ruth. 1289 Fuß, für 20 Thlr. 
bezw. 30 Thlr., jene an einen Ganzbauer, diese an den Lehnschulzen, erb- und eigen
thümlich verkauft. Die betreffenden Verträge sind unterm 10. und 31. August .1854 
vollzogen.

Am 3. Dezember 1864 hatte, bei der damals veranstalteten jüngsten Zählung 
das Dorf Lübow 170 Einw., 80 Gebaüde, darunter 29 Wohnhaüser, die Beyers- 
dorfsche Mühle 21 Einw., 3 Gebaüde, 1 Wohnhaus. Von den Gebaüden waren 
4 öffentliche — Kirche, Schul-, Armen-, Gemeindehaus, — 79 Privatgebaüde, 30 
Wohnhaüser, 2 Fabrikgebaüde, 61 Scheüuen, Ställe, Schuppen. Viehstand: 42 
Pferde, 94 Rinder, 797 Landschafe, 67 Schweine, 17 Ziegen, 36 Bienenstöcke.

Pützerlin, Pfarrkirchdorf, 1 Mle. von Stargard gegen Nordnordwest, — 
zuerst in der Schreibung Putzerlyn, genannt in der Urkunde von 1220, vermöge 
deren Swantobor II., Casimir's I. Sohn, dem Kloster Kolbas den Besitz der Wald
wüstenei (Solit.udinis) bestätigt, die sich zwischen Damm, dem Dammschen See, 
Golinog, der Ina und dem See Meduyi und weiterhin bis an die Plöne erstreckt, 
— enthielt früher ein Freischulzengut, 23 Vollbauern, 3 Halb- und 2 Viertelbauern 
nebst 5 Kossäten. Das Freischulzengut ist jedoch unter seine Eigenthümer vertheilt, 
ein Vollbauer hat die Hälfte seiner Grundstücke abgetreten, ist mithin Halbbauer 
geworden, und die beiden Viertelbauern besitzen jeder noch ein Kossatenland, wes
halb sie auch für Halbbauern gerechnet werden. Daher bestand die Dorfschaft Pützerlin 
1836 zur Zeit der Separation, aus: Dem eingetheilten Freischulzengut, 22 Voll
bauern, 6 Halbbauern, 3 Kossäten. Hierzu kommen noch 9 Büdner, 1 Mühle, 
die Pfarre, die Kirche und die Schule, sowie die Oberförsterei der Stadtforst.

Das Freischulzengut ist, mit Ausnahme eines darauf haftenden, an die Käm- 
merei Stargard zahlbaren Lehnpferdegeldes von 8 Thlr., völlig freies Erbeigenthum 
seiner Parcelen-Besitzer. 22 Vollbauern und die 5 Halbbauern incl der beiden 
Viertelbauern ohne solche, also ohne Rücksicht auf die Koffatenländereien, welche sie 
besitzen, haben 1805 das Eigenthum erhalten. Der Receß darüber ist 1836 errichtet 
und den 21. Februar 1837 bestätigt. Nach demselben blieb der Gutsherrschaft das 
Vorkaufsrecht und das Laudemium auch für einzelne Theil, wie bei Schwendt. An 
Hofwehr und Abfindungs-Kapital zahlte jeder Vollbauer 318 Thlr. 27% Sgr., mit
hin alle in Summa Thlr. 6996. 15 Sgr., die Halbbauern zusammen 482 Thlr. 
21 Sgr. 9 Pf. Außerdem übernahmen die Wirthe als unabänderliche Rente an 
Dienst- und Pachtgeld, an Fleischzehent und für Rauchhühner, jeder Vollbauer 
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Thlr. 15. 27. 6 Pf., jeder Halbbauer Thlr. 7. 25 Sgr., jeder Viertelbauer 3 Thlr. 
20 Sgr., halb zu Marien, halb zu Martini zahlbar. Demnächst blieben auch fol
gende Dienste in Natura bestehen: jeder Vollbauer 1 Burgfuhre von 2 Tagen, 2 
Brückenfuhren von 1 Tag, mußte jeder jährlich 4 Klafter Brennholz aus der Käm
merei-Forst nach Stargard fahren; dem Halbbauer lag %, dem Viertelbauer V< 
dieser Leistungen ob. Für jedes volle Tagewerk bekamen die Leistenden 1 Sgr. 
3 Pf. Biergeld. Holz bekommt Niemand, nur dem einen Bauer steht es zu, für 
das Halten der Krugwirthschaft seinen Bedarf an Brennmaterial, in Raff- und 
Leseholz bestehend, aus der.Stadtforst zu entnehmen, wofür er 2 Scheff. Roggen 
jährliche Heidemiethe entrichtet. Ein Vollbauer, die 5 Kossäten und die 2 Viertel
bauern, in Rücksicht auf ihre Kostalenländereien sind nach dem Edict vom 14. Sep
tember 1811 regulirt. Der Vollbauerhof gehörte ursprünglich der Kämmerei; diese 
war aber der Kirche zu Pützerlin ein Kapital von 1153 Fl. schuldig, und trat die 
Hälfte dieses Hofes und die Einkünfte davon im Jahre 1662 an Zahlungsstatt an 
die Kirche ab. Der Vollbauer hat nun bei der Negulirung die Hälfte seiner Felder, 
Wiesen und Weiden an die Kirche abgetreten und sind derselben solche im Zusammen
hänge mit den übrigen Kirchen-Grundstücken überwiesen worden. Die Wurth ist 
dem Besitzer ganz geblieben; da er jedoch auch davon die Hälfte abzutreten ver
pflichtet war, so entrichtet er dafür eine jährliche Rente von 1 Scheff. 15 Mtz. Roggen 
an die Pützerliner Kirche in einem Geldbeträge, welcher von 10 zu 10 Jahren nach 
dem Martini-Marktpreise der Stadt Stargard ermittelt wird. Von den, vom Vollbauer 
abgetretenen Landentschädigung gebührte nur der Stadt Stargard die Hälfte, da 
der regulirte Hof der Stadt und der Kirche gemeinschaftlich gehörte. Um aber der 
Kirche die Möglichkeit einer vortheilhaften Vererbpachtung zu gewähren, sind sämmt
liche abgetretenen Grundstücke der Kirche überwiesen und wird die Kämmerei da
durch von der Kirchenkasse entschädigt, daß diese die Hälfte der Rente von 
29 Scheff. 10 Metz. Roggen, zu welcher die abgetretenen Ländereien beansprucht 
sind, sowie die Hälfte der Rente von der Wurth, zusammen also 15 Scheff. 12^ 
Mtz., in einem nach dem 10jährigen Martini-Marktpreise zu berechnenden Geld
beträge nach Abzug der öffentlichen Abgaben, welche die Kirchenkasse übernommen 
hat, an die Kämmerei-Kasse zahlt. Auf das, was die Kirche bei der Vererbpachtung 
mehr erhalten sollte, sowie auf das Erbstandsgeld hat die Kämmerei Verzicht 
geleistet.

Die 5 Kossäten haben ihren ganzen Besitzstand als Eigenthum behalten 
und leisteten die gutsherrliche Entschädigung in einer zu Martini abzuführenden 
Rente von 48 Scheff. 143/4 Mtz. Roggen, welche in Gelde, nach Abzug der halben 
Staats-Grundsteüer, entrichtet wurde. Dafür bezahlen die Kossäten die sämmtlichen 
Abgaben an den Staat, Kirche und Geistlichkeit. Die beiden Viertelbauern zahlen 
für die abzutretende Hälfte ihrer Kossaten-Ländereien eine Rente von 11 Scheff. 
11 Mtz. Roggen nach den vorigen Bedingungen. Die gutsherrlichen Gerechtsame 
blieben, wie sie waren.

Die Dorfschaft Pützerlin hatte das Recht, das Pützerliner Revier der Stadt
forst mit ihrem Vieh zu beweiden. Die beweidete Fläche war 1120 Mg. 120 Ruth, 
groß, mit Ausschluß des unnutzbaren Bodens. Die Dorfschaft hat nun für Ent
sagung ihrer Weidegerechtsame eine solche Entschädigung erhalten, welche demHütungs- 
werthe gleich kommt. Das Weiderecht ist auf 60 Kuhweiden berechnet. Der Stadt 
gehört aber zu den im Dorfe in Besitz habenden Grundstücken ein Weiderecht von 
12 Kühen und diese nimmt sie nun ganz im Walde, so daß der Dorfschaft 
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noch 48 Kuhweiden anzuweisen waren. Dafür hat sie 161 Mg. 174 Ruth erhal
ln, und bleiben also der Stadt noch 968 Mg 126 Ruth., dazu das Unnutzbare 
mit 49 Mg. 162 Ruth.

t . Die Feldmark Pützerlin gränzt im Norden an Primhausen, im Osten an 
ebendasselbe, an Gr. und Klein-Wachlin. im Süden an Roggow, im Westen an die 
Stadtforst.

Die Gemeinheits-Theilung zu Pützerlin ist durch den, unterm 10. October 
1837 bestätigten Receß zum Abschluß gekommen. Zufolge der, Behufs derselben 
ini Jahre vorher ausgeführten Vermessung, begreift —

In Morgen und 
Ruthen.

Hofla
ge.

Gär
ten.

Wurthen.
Acker. Wiesen. Wei

den. Unland. Sum
ma.Acker. Wies.

Die Feldmark Püz- 
zerlm . . . . 

Davon hat erhalten:
21. 35 26. 14 114.48 32 130 2788. 162 332.153 1505. 79 198.127 5020. 28

1. Die Kirche . . 1. 31 — — 86 — 70 111. 61 6. 18 44. 168 3. 19 167. 932. „ Pfarre . .
3. „ PredigerW.

1. 4 — 151 3.— — 148. 117 19.178 55. 16 1. 21 229. 127
Stelle . .

4. „ Schule . .
5. „ Kämmerei

— 28 — 29
—

— 2. 25 1. 144
3. 97
4. 35

— 87 4. 4
8. 81

Stargard.
6. Das Freischul-

— 87 1. 45 12. 39 2. 27 60. 157 36. 26 — — 117 113.138

7. Der Ber ‘ '. 1. —
1. 138

— 102
— 120

2. 65
15. 89

1. 15
7. 50

254.157
5. 115

32. 134
— 157

129.169
13. 17

16.114
8. 59

439. 36
53. 25

Unter den Weiden befindet sich eine Fläche von 791 Mg. 68 Ruth, bewach
sene Hutung, unter dem Namen Dorfholz bekannt, welches der Pfarre, den Voll
bauern, Halbbauern und Kossäten in Folge der Separation verblieben ist. Was 
das Freischulzengut betrifft, so liegt dessen Ackerplan in Verbindung mit der daran 
befindlichen raumen Weide auf der nordöstlichen Seite der Feldmark, so daß diese 
Grundstücke, ein unregelmäßiges Viereck bildend, gegen Morgen und Mitternacht 
durch die Primhausensche Feldmark, gegen Morgen auf einen kleinen Theil durch 
Kl. Wachlinschen Acker, dann gegen Süden aber durch den der Stadt Stargard in 
Folge der Separation zugetheilten Acker begränzt werden. Gegen Abend gränzen 
sie an das Dorfholz. Die Schonwiesen in Verbindung mit der bestandenen Weide 
werden auf der Abend- und Mittagseite durch die Wiesen von zwei Büdnereien und 
gegen Morgen durch eine gerade Linie begränzt, welche hier die Weide der Voll
bauern von der des Frcischulzenguts trennt. Mit diesen Grundstücken ist das Frei- 
schulzengut nach Maßgabe der Separations-Berechnung auch für das Aufhütungs- 
recht im Kämmerei-Walde vollständig abgefunden. Zufolge Hypothekenscheins vom 
30. August 1833 besitzen 8 baüerliche Wirthe das Frei- und Lehnschulzengut Pützer
lin, wozu gehören 1) die Hoflage nebst den darauf stehenden Gebaüden, als das 
Wohnhaus, zwei Speicher, der s. g. Krugstall, der lange Stall und die Scheüne; 
2) an Landungen und Wiesen, 4 Hakenhufen nebst Beiländern und Wiesen. Sie 
haben dieses Gut mittelst gerichtlichen Contracté vom 21. Juni 1830 von dem 
Schiffsaltermann Paul Andreas Pust für 4000 Thlr. gekauft und der Besitztitel 
fft vi decr. vom 4. September 1832 für sie berichtigt worden. Bei der Feüer- 
àsicherungs-Societât sind die Gebaüde mit 500 Thlr. versichert. Auf diesem 
Grundstücke haften sub Ruhr. II. des Hypotheken-Buchs 8 Thlr., welche jährlich

Landbuch von Pommern; Thl. IL, Bd. V. 10
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statt der früheren Verpflichtung zur Gestellung eines Lehnpferdes an die Stargarder 
Kämmerei gezahlt werden müssen, und nach vorgängiger Vorjähriger Kündigung von 
Seiten der Verpflichteten durch Zahlung von 200 Thlr. Kapital abgelöst werden 
können, eingetragen auf Grund des am 16. und 1.8. April zwischen dem Magistrate 
und den Besitzern des Freischulzenguts abgeschlossenen und vollzogenen, und unterm 
23. October 1832 bestätigten Vergleichs. Auf dem Freischulzengute haftete die 
Verbindlichkeit: 1) Auf Verlangen des Magistrats zu Stargard einen Jagdhund 
auszufüttern; 2) mußte der Besitzer des Gutes bei Hinrichtung von Missethätern 
sich zu Pferde gestellen; 3) jährlich 1 Schess. Roggen und 1 Scheff. Gerste unter 
der Benennung „Heidekorn" zur Stargardschen Kämmerei abführen. Diese Ver
bindlichkeiten wurden durch den Receß vom 16., 18. April 1832 pure aufgehoben. 
Ferner stand dem Magistrat zu Stargard in Veraüßerungsfällen des Freischulzcn- 
guts das Vorkaufsrecht zu, int Fall aber davon nicht Gebrauch gemacht wurde, 
mußte, so wie bei jeder audern Veränderung in der Person des Besitzers, die Summe 
von 20 Thlr. Lehnware entrichtet werden. Sowol jenem Vorkaufs-, als auch die
sem Rechte zur Lehnware wurde Seitens der Stadtgemeinde entsagt. Dagegen hatte 
der Freischulz bis dahin das Recht, jährlich 10 Fuder Raff- und Leseholz aus der 
Stadtforst und 5000 Stück Torf von der Torfgräberei im Bollbruch bei Steven
hagen zu holen, und erhielt, im Fall in dem einen oder beut andern Jahre kein 
Torf gestochen wurde, dafür 5 Klafter Kiefern Knüppelholz. Als Entschädigung 
für die im Vorstehenden erlassenen Verpflichtungen und aufgehobenen Beschränkun
gen haben die Besitzer des Freischulzenguts auf das erwähnte Brennmaterial Ver
zicht geleistet. Diese Ablösung der gegenseitigen Berechtigungen und Verbindlich
keiten ist bereits seit dem 1 Januar 1830 zur Ausführung gekommen, als der 
Schiffsaltermann Pust noch den Besitztitel des Gutes hatte. Die 8 Besitzer des 
Freischulzenguts haben die zu demselben gehörigen Grundstöcke mittelst Vergleichs 
vom 27. Juni 1833 unter sich vertheilt, und jeden Theil im Hypothekenbuche 
vermerken lassen mit dem darauf haftenden 8ten Theil des an die Stargarder 
Kämmerei zu entrichtenden Lehnpferdegeldes. Rach den einzelnen Hypothekenscheinen 
enthält:

Antheil I. . .
„ II. . .
„ HI. . .
„ IV. . .

Mg. Rth. 
45. 114 
53. 85 
50. 44 
43. 115

Richt
sind .

VI.............
vn........

VIII.............
nachgewiesen

44.
43.
43.
80.

35.

94
131
65
29

Summa 439. 36

Von den Antheilen II. und III. ist eine Fläche 
von 2 Mg. 138 Ruth. + 6. 21 = 8 Mg. 159 Ruth, 
durch Verkauf, laut Zuschlagsbescheides vom 14. De
cember 1836 für das Meistgebot von 25 Thlr. ab
gezweigt, und diese Parcele mit 1 Sgr. 5 Pf. Lehn
pferdegeld beschwert, und dieser Betrag von den 
Antheilen II. und III. abgeschrieben worden.

Ferner wurden mittelst Contracté vom 10. De
cember 1845 von dem Antheile VIII. drei Flächen 
zum Gesammtbetrage von 72 Mg. 37 Ruth., an 3 
Kossäten in Primhausen verkauft, diese Flächen im
Hypothekenbuche von Pützerlin ab- und im Hypotheken-

buche von Primhausen den Kossatenhöfen der Kaüfer zugeschrieben, zugleich mit dem
Vermerk des auf dem erkauften Antheil VIII. haftenden Lehnpferdegeldes, welches
unter die drei Kaüfer zu 15, 7% und 7% Sgr. vertheilt worden sind, indeß der 
beim Antheil VIII. verbliebene Rest von 7 Mg. 172 Ruth, aus der Lohnpferdegeld- 
Verbindlichkeit entlassen wurde. In den Hypotheken-Scheinen der VIII. einzelnen 
Antheile stehet sub Ruhr. II. noch aufgeführt: Die Verpflichtung, Vs der auf dem 
vormaligen Freischulzenhofe haftenden Abgaben an den Staat, die Geistlichkeit und

9
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den Schmidt zu entrichten, sowie die Verpflichtung zur Übernahme des Schulzenamts, 
falls der Besitzer hierzu von der Gutsherrschast erwählt wird.

Die Dorfschast Pützerlin hatte nach der alten Steüerversassung zufolge des 
von der Königl. Regierung besonders genehmigten Etats an landesherrlichen Grund- 
steüern zu entrichten, und zwar für 217 Hufen, im Ganzen Thlr. 393. 14. 2 Pf., 
"ämlich Thlr. 305. 25. 5 Pf. Contribution und Thlr. 87. 18. 9 Pf. Cavalerie- 
Geld. Dazu trugen die durch den Receß vom 21. December 1837, die Regulirung 
der gutsherrlich-baüerlichen Verhältniffe betreffend, regulirten 22 Vollbauern, die 
regulirten 3 Halb- und die regulirten 2 Viertelbauern für 16,8 Hufen Thlr. 
cFfT V Pf- bei, die Besitzer des ehemaligen Freischulzenguts für 1,4 Hufen 
Thlr. 22. 11 Sgr.

$Die Abgaben an die Geistlichkeit, und zwar für den Pfarrer, betragen jähr
lich von jedem Vollbauer: 5 Sgr. Opfergeld pro Person der Familie, 2 Scheff. 
4 Mtz. Meßkorn und für die Primitienbrote, 4 Ellen Bratwurst, 1 Mandel Eier; 
i?oii jedem Halbbauer 5 togr. Opfergeld pro Person, 1 Scheff. Meßkorn und für 
Primitienbrote, 2 Ellen Bratwurst, 8 Stück Eier, von jedem Kossäten 14 Mtz. Roggen 
Meßkorn rc., alles übrige wie die Halbbauern. Für die Küsterei: vom Vollbauer 
12 Mtz. Meßroggen, 12 Stück Eier; vom Halbbauer und Koffaten 10 Mtz. Meß
roggen und 3 Stück Eier. Sonstige unbestimmte matrikelmäßige Personalgefälle 
sind unverändert geblieben.

Die Gemeindelasten sowol als diejenigen Lasten und Abgaben, welche aus 
dem Kirchen- und Schulverband, an den Dorfschmidt, die Mühle oder auch sonst 
geleistet werden müssen, haben die Erwerber der Höfe ohne alle weitere Ver
tretung von Seiten der Grundherrschaft übernommen und ist es ihre Sache, sich 
deshalb mit den übrigen Grundbesitzern des Dorfs zu einigen und auseinander 
zu fetzen.
. ^em Vitrage vom 31. October 1764, mittelft dessen die Pützerliner Mühle 
in Erbpacht gegeben wurde, hatte die Stadtgemeinde Stargard die Verpflichtung 
übernommen, der Mühle alles Bau-, Reparatur- und Brennholz aus der Stadtforst 
unentgeldlich zu verabreichen, Wogegender Mühlenbesitzer jährlich 136 Scheff. Roggen, 
uni) 3 Scheff. 13 Mtz. Hafer an die Stadt Stargard und 2 Scheff. Roggen Heide
korn an den städtischen Förster und endlich das Stammgeld für das empfangene 
Holz zu entrichten hatte. Der Mühlenmeister Johann Gottlieb Quandt trug 
^îerm 4. Mai 1831 auf gegenseitige Ablösung dieser Berechtigungen, bezw. Ver
bindlichkeiten an, in Folge dessen zwischen ihm und den Vertretern der Stadt 
unterm 10. November 1831 ein Abkommen getroffen wurde, deni aber der Magistrat 
und Stadtverordneten die Genehmigung versagten. Unterdeß neue Verhandlungen 
angeknupft wurden, starb Quandt mit Hinterlaffung seiner Wittwe Régine Friede- 
nke, geb. Fick, und deren sechs Kindern: 2 majorenne Söhne, Wilhelrii August, 
Heinrich Wilhelm, eine verheirathete Tochter, und 3 minorenne Kinder: 2 Töchter 
unb einen Sohn, Johann Gottlieb Hermann. Die Quandtschen Erben erneüerten 
die Provocation ihres verstorbenen Familienhauptes, demgemäß das Verfahren fort
gesetzt wurde. Die Ermittelung des Quantums und des Werthes der Holzberechti-

luoß jedoch auf große Schwierigkeiten, zu deren Beseitigung richterliche Ent- 
fcheldungen nöthig wurden, deren Ergebniß gewesen ist, daß der Betrag der 
Entschädigung der Provocenten für die festgesetzte jährliche Holzberechtigung nach 
der Holztaxe des Staats-Forstreviers Friedrichswalde vom Jahre 1832 zu berechnen 
!?- So kam denn endlich am 14. Januar 1837 ein Vertrag zu Stande, worin die 
layruchen Berechtigungen der Stadt, bestehend in der Mühlenpacht, dem Heidekorn für den

10*
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Stadtförster und dem Stammgelde, auf einen Werth von 166 Thlr. 1 Sgr. — Pf. 
die Ansprüche der Mühle dagegen, bestehend inRente für das
Holz zu den Gebaüden und den gehenden Werken, den Feüer-
Societäts-Beiträgen und 12 Klaftern KiefernKnüppelholz zu 160 „ 16 „ 4 „ 
berechnet und anerkannt wurden, so daß der Stadt
jährlich in Gelde  5 Thlr. 14 Sgr. 8 Pf.
oder in jährlicher Roggenrente mit 4 Scheff. 13,67 Mtz.
zu vergüten waren. Hiernach war im Kapital zum 25-
fachen Betrage die erforderliche Ablösungs-Summe . . 137 „ 7 „ 6 „
Da indeß der Ausführungs-Termin, zufolge der Provo
cation des verstorbenen rc. Quandt, schon mit dem Jahre 
1832 eingetreten war und die Entrichtung der Mühlen
pacht mit dem gedachten Zeitpunkte aufgehört hatte, so 
kamen zu jener Ablösungs-Summe noch die bis zum 
Schluffe des Jahres 1836 zu berechnenden 5jährigen 
Rentenrückstände mit 27 „ 23. „ 4 „ 
Und es betrug die ganze Ablösungs-Summe .... 164 Thlr. 29 Sgr. 10 Pf. 
welche von den Quandtschen Erben am 29. November 1836 baar an die Kämmerei- 
Kaffe eingezahlt worden ist. Die Bestätigung dieses Recesses Seitens der General- 
Commission ist unterm 1. Februar 1837 erfolgt. Bei dem Recesse befindet sich das, 
von den Quandtschen Eheleüten unterm 31. October 1835 errichtete, wechselseitige 
Testament, worin sie einem jeden ihrer 6 Kinder zu dessen Ausstattung 5000 Thlr. 
vermachen, die ihm gegeben werden soll, wenn es das 25. Jahr zurückgelegt hat. 
Nur der älteste Sohn, der Candidat Wilhelm August Quandt, muß, weil sein Unter
halt auf Schulen und Universität 2500 Thlr. gekostet hat, diesen Betrag sich auf 
seine Ausstattung, jedoch ohne Zinsen, in Anrechnung bringen lassen, so daß dieser 
Sohn nur 2500 Thlr. empfängt, die er überdem erst verlangen kann, wenn er 
30 Jahre alt ist. Dem jüngsten Sohne, Johann Gottlieb Hermann Quandt, wur
den die Mühlengrundstücke nebst Inventarien, sowie die Kirchenländereien, welche 
als Erbpachtftücke zur Mühle gehören, rc., für eine Summe von 8000 Thlr. ver
schrieben ; es soll ihm die Mühle rc. übergeben werden, wenn er großjährig gewor
den ist; sein Ausstattungs-Kapital der 5000 Thlr. wird ihm angerechnet, er zahlt 
seiner Mutter oder seinen Geschwistern 1000 Thlr., er verzinset jedoch sämmtliche 
3000 Thlr. mit 5 Procent an seine Mutter auf deren Lebenszeit, und nach ihrem 
Tode sind ihm davon 2000 Thlr., ohne Anrechnung auf sein Erbtheil, überlassen.

Durch zwei Recesse vorn 27. August 1853 und 3. Mai 1854, bestätigt den 
8. September 1853 und den 19. Juni 1854, sind sämmtliche, zu Gunsten der 
Stadtgemeinde Stargard auf der Dorfschaft Pützerlin haftende Reallasten durch 
Rentenbriefs-Kapital abgelöst worden. Es erhellet aus diesen Receffen, daß in der 
Epoche 1853—1854 an verpflichteten Grundstücken vorhanden waren, außer der 
Kirche wegen der ihr gehörigen Ländereien: 21 Vollbauerhöfe, 5 Halbbauerhöfe, 
2 Viertelbauerhöfe, 4 Kossatenhöfe, 6 Freischulzenguts-Parcelen, incl. der Schmiede, 
1 Bauerhofs-Parcele, 9 Koffatenhofs-Parcelen, diese Parcelen sämmtlich zu Büdne- 
reien abgezweigt, 6 alte Büdnerstellen, 2 Dorsstraßen-Parcelen, zusammen 57 Be
sitzungen, deren volle Rente Thlr. 750. 4. 3 Pf. betrug, welche mit einem Kapital 
von Thlr. 14.972. 6 Sgr. in Rentenbriefen zu Gunsten der Stadtgemeinde abge
löst worden, von welchem Kapitale jedoch 80 Thlr. den Besitzer des Freischulzen- 
Guts zu Gute kommen.
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Innerhalb des 10jährigen Zeitraums, welcher vom Abschluß der erwähnten 
Recesse bis zur Ausführung des Gesetzes vom 21. Mai 1861, betreffend die Rege
lung der Grundsteuer, verflossen ist, sind in der Feldmark Pützerlin nicht unwesent
liche Veränderungen vorgekommen; denn nach den Grundsieüer-Registern für den 
1. Januar 1865 sind in der Feldmark 80 Besitzer mit 595 Besitzstücken angeseffen, 
woraus erhellet, daß seit 1854 eine weitere Zerstückelung der Liegenschaften Statt 
gefunden hat, die sich auf 23 Parcelen-Besitzer erstreckt.

Die Register weisen folgende Flächen nach: Ackerland 3215,67 Mg., Gärten 
4,98 Mg., Wiesen 564,95 Mg., Weiden 237,76 Mg., Holzung 776,91 Mg., Wasser- 
stücke 5,54 Mg; an steüerbaren Grundstücken überhaupt 4548,23 Mg., an fteüer- 
freien 257,58 Mg., zusammen 4805,81 Mg. Dazu kommen noch wegen ihrer Be
nutzung zu öffentlichen Zwecken ertraglose Grundstücke, und zwar an Landstraßen, 
Wegen 2C. 192,59 Mg. und an Flüssen, Bächen rc. 71,81, endlich an Hofraümen, 
Gebaüdeflächen und kleinen Hausgärten 45,45 Mg., so daß die Größe der Pützer- 
liner Feldmark nach den, für die Regelung der Grundsteuer in den Jahren 1862 
bis 1864 vorgenommenen Ermittelungen 5115,66 Mg. 
beträgt, was von dem Vermessungs-Ergebniß, auf das die Gemeinheits-Theilung 
gegründet ist, um 95'/2 Mg. abweicht.

Pützerlin gehört zu den unergiebigeren Feldmarken des Saziger Kreises. Der 
Ertrag pro Morgen im Durchschnitt aller Kulturarten bleibt um 6 Sgr. hinter 
dem Durchschnitts-Erträge des Kreises zurück. Er beträgt beim Ackerlande 19 Sgr., 
d. i.: 8 Sgr. weniger, als die mittlere Zahl; bei den Gärten 60, bei den Wiesen 
27 Sgr., hier 2 Sgr. mehr; bei den Weiden 8 Sgr., bei der Holzung im Elsbruch 
bestehend 2 Sgr., bei den Wasserstücken 3 Sgr., die steuerpflichtigen Liegenschaften 
überhaupt 17 Sgr., die steuerfreien 20 Sgr.

Besteüert sind die steuerpflichtigen Liegenschaften mit Thlr. 244. 14. 1 Pf., 
der Morgen Landes also mit 1 Sgr. 7 Pf.; der Gebaüdesteüer, zum Betrage von 
Thlr. 58. 19 Sgr., sind 96 Wohnhaüser und 5 gewerbliche Gebaüde unterworfen; 
jedes dieser 101 Gebaüde zahlt mithin im Durchschnitt 17 Sgr. 4,9 Pf. Frei von 
der Gebaüdesteüer sind 99 Gebaüde.

Nach der statistischen Aufnahme vom 3. December 1864 enthielt — 
Einw. Geb. Wohnh.

Das Dorf Pützerlin  556 187 92
Das Quandtsche Mühlengrundstück  29 8 3
DasRackowscheEtablissementan derPriemhaüser Grenze 9 2 1

Summa. . . 594 197 96
Unter den Einwohnern befand sich 1 katholischer Mann, der mit einer Evan

gelischen in der Ehe lebte, woraus eine Tochter entsprungen war, die nach evan
gelischem Ritus getauft war. Von den Gebaüden sind 3 öffentliche, — Kirche, 
Schul-, Gemeindehaus, unter den 194 Privatgebaüden befinden sich 5 Fabrik- 
gebaüde der Mühle und 93 Wirthschaftsgebaüde. Viehstand: 100 Pferde, darunter 
1 Zuchthengst und 12 zur Aufzucht bestimmte Stuten, 38 Fohlen, 49 Arbeitspferde. 
Auf der Mühle wurde ein Esel gehalten. Rindvieh 246 Haupt, darunter 3 Bullen, 
180 Kühe, 63 Jungvieh; 985 Schafe, meist vom einheimischen Schlage, 261 Stück 
Borstenvieh, 45 Ziegen, 65 Bienenstöcke.

Sarow, Kirchdorf, 3/< Mle. von Stargard gegen Nordwesten, am linken 
Ufer der Jhna, — zuerst genannt in der Urkunde von 1248, — bestand im Jahre 
1834, als die Gemeinheits-Theilung vorgenommen wurde, aus 20 Vollbauern und
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1 Halbbauer, denen ihre Höfe seit 1805 zu Erbpachtrechten verliehen waren, 2 Eigen- 
thums-Bauerhöfen, 1 Kirchenbauerhof, welcher nach bem ©biete vom 14. Sept. 1811 
bereits regulirt war, 2 Halbbauerhöfen, bie bereits eigenthümlich besessen würben, 
9 Kossatenhöfen, welche dem vorhergenannten ©biete noch unterworfen waren, 8 
Bübnerstellen, 1 Schmiebe, ben zur Pfarre unb bem Prebiger-Wittwenhause gehö
rigen Länbereien, ber Kirche, Filial ber Seefelber Mutter, mit ihren Lanbungen, 
der Schule, ben Schulzenamts-Grunbstücken, einer zur Lübower Wassermühle gehö
rigen Wiese, unb einem gemeinschaftlichen Hirtenhause. Der Kirchenbauerhof ist 
Eigenthum ber Kirchen zu Sarow unb Seefelb. Was bie 2 Voll- unb 2 Halb
bauerhöfe betrifft, welche bei Einleitung ber Gemeinheits-Lheilung unb Regelung 
ber gutsherrlichen unb bäuerlichen Verhältnisse bereits volles unbeschränktes Eigen
thum ihrer Inhaber, unb baher bem Verfahren ber Regulirung nicht unterworfen 
waren, so gehörten bieselben in Vorjahrhunberten einer Familie, Namens Wargin, 
bie gewisse Hebungen aus tiefen 4 Höfen zu frommen Zwecken gestiftet hatte. 
Philipp Wargin verkaufte biese Hebungen im Jahre 1565 an bie St. Marien-Stifts- 
Kirche unb bas fürstl. Päbagogium zu Alten-Stettin für 350 Fl. Pommerscher 
Währung, inbem er mit biesem Verkaufe, ganz im Sinne seiner Vorfahren zu han- 
beln um so mehr glaubte, als er bas Kaufpretium zur Fortsetzung seiner gelehrten 
Stubien gebrauchte. Das Marien-Stift vertauschte jene Gerechtigkeiten in Sarow 
im Jahre 1655 gegen anbere Gerechtfame, welche ber Kurbranbenburgische Amts
rath Moritz gteübauer zu Schmellentin unb Schüne, im Ranbow-Lanbe, besaß. Wie
berum ein Jahrhunbert später, nämlich 1752, sieht man bie 4 Sarower Höfe im 
Besitz ber Stargarber Bürgerfamilie Loeper, bie in späteren Jahren nobilitirt 
worben ist. Wann bie 4 Höfe freies Eigenthum ihrer Besitzer geworben sinb, ist 
z Z. nicht bekannt. Die Felbmark Sarow war mit Aufhütungs-Berechtigungen 
ber Erbpachtvorwerke zu Bruchhausen unb Seefeld belastet, wurde aber von dieser 
Belastung durch den Receß vom 24. Januar 1825 befreit. Die Karte, welche damals 
von dem Lieutenant Schmidt ausgenommen wurde, hat auch, sammt den Vermes- 
sungs- und Bonitirungs-Registern, bei ber Gemeinheits-Theilung im Jahre 1829 
zum Grunbe gelegen. * Dieser Vermessung zufolge enthält —

In Morgen und Hof- u. 
Bau

stellen.

Gär- Wurth en- Feld- Beständige Un
brauch-

Sum
m

a.Ruthen. teil.
Acker. Wiesn. Acker. Wies. Wiese. Weiden. bar.

Die ganze Feld
mark ..............11. 155 19.161 72.95 24. 124 2407. 5 44. 78 146.23 1075.168 99.173 3902. 82

Dav. h. erhalten: 
DieSarowerKir-

2.129 17.95che, Alleinbesitz 
D. Kirchenbauer-

1. 6 — — — — —1 — 6. 14 — — 7. 126 — ---

Hof von Sarow 
und Seefeld. . — 73 — 65 — 97 1. 43 87. 79 — —— 3. 9 36. 70 — — 129. 76

Die Pfarre zu
43.139 209. 3Seefeld . . . .

Die Prediger-
— — --- — — — — — 154. 2 6. 41 5. 1

1 1 3 12. 63 5.38Wittwen-Stelle — 15 — 55 2. 48 — —- —— — — --- —
Die Schule. . . 
D. 20 Vollbauern

— 10 — 46 — — — — 3. 54 —— — 2. 80

85. 95 657. 60 14.102

6.10

u. 1 Halbbauer
Der Ausbau

7.148 11.168 30. 94 20. 28 1874. 157 35.125 2738. 77

141.26— 156 2. 25Tewshof . . . . — 82 — 821 2. 38 — 166 84. 58 7. 14 42. 79
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Der Bauer Christian Friedrich Tems hat sich auf dem, ihm bei der Separa
tion zu Theil gewordenen, Ackerplan angebaut, dessen Fläche übrigens mit unter 
dem der 20 Vollbauern rc. enthalten ist. Seine alte Hofstelle im Dorfe nebst 
Garten und 4 Wurthen verkaufte er 1835 für 600 Thlr. Te ms h o f ist ein Ausbau, 
eine starke Viertelmeile vom Dorfe Sarow entfernt gegen Nordwesten an der Gränze 
der Feldmark mit Bruchhausen. Die Felder dieser Dorfschast bilden überhaupt auf 
der nördlichen Seite die Gränze von Sarow, das gegen Osten durch den Lauf 
der Jhna von Lübow und Roggow geschieden wird. Gegen Südosten stößt Sarow 
an die Stadtgemarkung von Stargard, gegen Südwesten und Westen an Seefeld.

Die Gemeinheits-Theilung ist durch den, unterm 30. Dezember 1834 bestä
tigten Receß zum Abschluß gekommen. Aus diesem Receß erfährt man, daß der 
Besitzer der Lübower Wassermühle die auf Sarower Fundo erbaute Windmühle 
wieder abgebrochen hat. Er gab für den Platz der Sarowschen Hütung, auf dem 
die Mühle stand, einen jährlichen Canon von 20 Sgr. an die Gemeinde Sarow, 
die den Lübower Müller in dem Separations-Receß von der fernern Einzahlung 
des Camions entbanden, während er sich aller Ansprüche an den Mühlenplatz begab. 
Dagegen ist er im Besitz der Wiese geblieben.

Gleichzeitig mit dem Separations-Verfahren wurden die gutsherrlichen und 
baüerlichen Verhältnisse zwischen der Gutsherrschaft und den 20 Vollbauern und 
dein Halbbauer regulirt Der betreffende Receß ist unterm 31. Dezember 1834 
und durch Nachtrag vom 1. August 1835 bestätigt. An der Grundherrschaft über 
Sarow waren betheiligt: 1) die Stargardsche Kämmerei, 2) das Nathsgeistliche Lehn 
daselbst, die Hospitäler St. Jürgen und Elend zu Stargard, 3) die Sarowsche 
Kirche, 4) die Pfarre und 5) der Dorfschulze.

Für die Eigenthums-Verleihung ihrer Höfe, welche ebenfalls bereits 1805 
zur Ausführung gekommen ist, haben 29 Vollbauern ein jeder die Zahlung eines 
Abfindungs-Kapitals von 200 Thlr., eines von 300 Thlr., der Halbbauer aber 
von 100 Thlr. stipulirt; und die bei den Höfen befindliche herrschaftliche Hofwehr 
ist den Wirthen gegen baare Zahlung überlassen worden. Hiernach haben die Erb- 
standsgelder 4300 Thlr., die Hofwehrgelder Thlr. 969. 26. 3 Pf., zusammen Thlr. 
5269. 26. 3 Pf. betragen. Außer der Zahlung dieser Hofwehr- und Abfindungs
Kapitalien übernahmen die 20 Vollbauern und der Halbbauer noch folgende Ab
gaben jährlich an die Gutsherrschaft und an Stiftungen zu entrichten:

tyn «K Sch. Mtz.
1) An die Kämmerei: Fleischzehent, Dienstgeld, 

für abgelöste Burgfuhren und ein Rauch
huhn, auch Pachtkorn  257. 20. — 9. 6

2) „ das Rathsgeistliche Lehn, Pachtkorn von
16 Bauerhöfen —---------107. 15

3) „ das Hospital St. Jürgen, Zehnten, Rauch
huhn, Pachtkorn von 5 Höfen .... 1. 22. 6 26. 4

4) „ das Hospital Elend, desgleichen, von 1 
Bauerhofe — 27. 6 11. 4

5) „ die Sarowsche Kirche, Zehnten ... 2. 7. 6 — —
6) „ die Sarowsche Pfarrstelle, ebenfalls Zehnten 1. 20. — — —
7) „ den Dorfschulzen zu Sarow, desgleichen 

und Pachtkorn . — 27. 6 4 —

Summa  265. 5 — 158. 13
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Jeder der 20 Vollbauer mußte die Verpflichtung übernehmen, 2 Klafter Depu
tatholz aus der Stargardschen Kämmerei-Forst nach Stargard ohne Entgeld zu 
fahren; der Halbbauer nur die Hälfte, nämlich 1 Klafter. Diese Verbindlichkeit 
war eine sich jedes Jahr wiederholende. Die auf den Höfen haftenden öffent
lichen Abgaben an den Senat und die geistlichen Institute blieben denselben 
im vollen Umfange. Die landesherrliche Grundsteuer an Contribution und 
Cavaleriegeld betrug von jedem Vollbauer für 13/20 Hufen Thlr. 11. 24. 
63/« Pf., vom Halbbauer für 13/40 Hufen Thlr. 5. 27. 38/8 Pf. Die Abgaben an 
die Geistlichkeit blieben die Matrikel- oder observanzmäßigen. Der Receß gibt sie 
im Einzelnen nicht an. Auch Hinsichts der Communal-Lasten sowol als auch der
jenigen, welche in Rücksicht des aus dem Kirchen- und Schulverband geleistet wer
den müssen blieb es beim Alten.

Die 9 Kossäten zu Sarow sind durch den, am 28. März 1835 bestätigten 
Receß regulirt worden. Bei der Separation war ihnen ein Areal von 83 Mg. 
116 Ruth, überwiesen worden, nämlich 22 Mg. 62 Wurthacker, 1. 122 Gartenland, 
3. 38 Wiesen, 51. 162 Weiden, 0^ 104 Hofstellen, 3. 28 an Wegen, Unland rc. 
Bei Anlegung des Hypothekenbuchs vom Herrschaft! Gute zu Sarow, um die Dritte 
des 17. Jahrhunderts, worin diese Kossatenstellen zürn Theil wüste, zum Theil aber 
den Bauerhöfen zur Benutzung und gegen Entrichtung besonderer Abgaben beige
legt, im Lauf der Zeit aber sind selbige mit besonderen Wirthen besetzt worden, so 
daß bei Erscheinung des Edicts vom 14. Sept. 1811 sämmtliche Stellen mit Wirthen 
besetzt. Auf Grund dieses Edicts und dessen Deklaration vom 29. Mai 1816 ist 
zwischen der Stadt Stargard, als Gutsherrschaft, einer Seits und den Besitzern 
gedachter Kossatenstellen, unter dem oben angeführten Bestätigungs-Dato, der Regu- 
lirungs-Receß abgeschlossen worden, in Folge dessen die Verpflichteten eine jährliche 
Rente von Thlr. 24. 9. 6 Pf., statt des bisherigen Fleischzehnts, Dienstgeldes und 
Rauchhuhngeldes an die Kämmerei zu entrichten hatten. Die landesherrliche Grund- 
steüer der Kossäten betrug für ,57/x4o Hufen Thlr. 10. 17. 87, Pf-, die ihnen zur 
Last blieb, eben so die Abgaben an den Pfarrer und den Küster, die in diesem 
Receß speciell aufgeführt sind, nämlich an die Pfarre: 3 Thlr. an Speisegeld, 
14 Sgr. an Wurstgeld und alle 2 Jahre 57, Gans; an die Küsterei: 1 Thlr. 
15 Sgr. an Speisegeld, und 6 Sgr. 107, Pf. Wurstgeld. Das Jahropfer und 
andere zufällige Gefälle und geistl. Gebühren blieben wie bisher. 2 Kossäten hatten 
bisher das erforderliche Holz zur Unterhaltung ihrer Gebaüde unentgeltich erhal
ten, und da sie verpflichtet waren, den Werth dieses Holzes, welches sie seit Erschei
nung des Edicts vom 14. Sept. 1811 empfangen, mit 7s zu erstatten, so verei
nigte man sich dahin, daß die beiden Kossäten Thlr. 146. 25 Sgr. zur Kämmerei- 
Kasse als eine Entschädigung ein für alle Mal gezahlt haben.

Alle im Vorstehenden nachgewiesenen Regulirungs-Renten sind, in Folge 
des Gesetzes vom 2. Mai 1850, die Ablösung der Reallasten betreffend, durch Über
nahme von Rentenbriefs-Kapitalien Seitens der Verpflichteten abgelöst worden, wie folgt:

Verpflichtete. Kapital. 
< % Berechtigte. Receß.

a) 8 Kossatenhöfe, *1«  Kosfatenhof, 1 
Büdnerstelle, 1 Schmiedegrundstück 

Durch Baarzahlung 
b) 12 Bauerh., Bauerh., 2 Büdnerst. 
c) 4 Bauerhöfe, M, Bauerhof .... 
d) 1 Bauerhof .....................................

511. 8. 10’ls
2. 19. 6

2177. 23. 4
900. 20. —
306. 20. —

Stadtgemeinde . . .

Raths geistliche Lehn 
Hospital St.Jürgen 
Hospital Elend . .

v. 3. Febr. 1854

desgl. 
desgl.
desgl.

Zu übertragen................ 3893. 3. 8«;,
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Die 5 ersten Necesse sind unterm 4. März 1854, die 2 letzten unterm 19. Februar 
1855 bestätigt worden.

Verpflichtete. Kapital.
£ Berechtigte. Neceß.

Übertrag................3893. 3. 82|a 
120. — —

7690. 11. 1'/,

50.--------
— 28. 6

Schulzenamt Sarow 

Stadtgemeinde. . .

Stadtgemeinde. . .

v. 3. Febr. 1854.

v. 29. Nov. 1854.

desgl.

e) 2 Bauerhöfe............... "................
fj 19 Bauerhöfe, 2 Halbbauerhöfe, 8

Parcel, von 1 Bauerhof, 4 Büdnereien 
g)Jl« Kosiatenhof, 4 Parcelen von 1

Bauerhof, das Wiesengrundstück der
Lübower Mühle..................................

Durch Baarzahlung . . .
Summa ............................ 11.780. 10. 4 incl. Thlr. 3. 17 Sgr. Baarzahlung.

Bereits im Jahre 1803 gab der Magistrat einen Bauerhof in Sarow, der 
durch den Tod seines bisherigen Kulturwirths, Namens Lüder, erledigt war, in 
Erbpacht aus. Zu dem Ende wurde ein Termin zum Angebot des Erbstandsgel- 
des rc. angesetzt, in welchem das erste Gebot 150 Thlr., das letzte 1100 Thlr. be
trug. Mit dem Oconomen Gottfried Korth, als Meistbietenden, wurde unterm 
15. Juli 1803 der Erbpacht-Contrakt abgeschlossen. Zum Hofe, dessen Baulich
keiten aus Wohnhaus, Scheune, Stall, Brunnen und Bewährungen bestanden, ge
hörten 2 Hakenhufen nebst Wiesen und Beiländern und an Hofwehr 10 Scheffel 
Roggen, 372 Scheffel Gerste. An jährlicher unveränderlicher Erbpacht waren zu 
leisten: 8 Thlr.. 22 Gr. Dienstgeld, Fleischzehent und Rauchhuhngeld an die Käm
merei: 3 Scheff. 12y; Mtz. Roggen in Natura an das Rathsgeistliche Lehn und 
ebenso viel Körner an das Hospital St. Jürgen. Außerdem mußte der Erbpächter 
der Kämmerei jährlich eine Burgfuhre leisten, einen Faden Deputatholz und zwei 
Stücken Brückenholz unentgeldlich anfahren; alle landesherrlichen Abgaben und die Vor
spann-, Marsch- und Kriegsfuhren übernehmen, so wie die Abgaben an die geistlichen 
Institute und sämmtliche Communal-Lasten; endlich wurde ihm die Verpflichtung aufer
legt, in der Lübowschen Mühle und im Sarowschen Kruge ein Zwangsgast zu sein. 
Die Gebaüde, welche er aus eigenen Mitteln in baulichen Würden erhalten mußte, 
hatte er mit wenigsteus 500 Thlr. gegen Feüersgefahr zu versichern. Im Fall 
eines Verkaufs der erblicheu Nutzung des Hofes mußte das Vorkaufsrecht der Käm
merei vorbehalten, 2 Procent des Kaufgeldes als Consens-Gebühren bezahlt werden. 
Eine Schlußbestimnmng des Contrakts lautete so: — „Ob nun gleich §. 3 festge
setzt ist, daß die jährliche Erbpacht und Leistungen unverändert bleiben, so leidet 
dies doch alsdann eine Ausnahme, wenn ein unvermeidlicher Zufall den Erbpäch
ter ohne sein Verschulden ganz außer Stande setzet, die Benutzung des Grundstücks 
auszuüben, alsdann ihm auf diese Zeit die Abgaben erlassen werden." — Diese 
humane Stipulation, welche in derartigen Verträgen zu den aüßersten Seltenheiten 
gehört, gereicht den damaligen Mitgliedern des Magistrats von Stargard zur großen 
Ehre; unterzeichnet ist der Contrakt von: Dieckhoff, Haase, C. F. Loeper, Heide
mann, Linde, Sydow, Wegner. — Laut Hypothekenscheins vom 2. August 1831 
war dieser Erbpachthof zwei Jahre nach Abschluß des oben erwähnten Contrakts im 
Besitz des Johann Friedrich Streich. Derselbe verkaufte den Hof mittelst Vertrages 
vom 13. April 1805 für die Summe von 2000 Thlr. an den Müller Samuel 
Friedrich Berg und dessen Ehefrau Maria Benigna, geb. Schulz, für welch' beide 
der Besitztitel vi decr. vom 17. Mai 1811 berichtigt wurde. Zur Zeit der Gemein- 
heits-Theilung von Sarow und der Regulirung der gutsherrlichen und baüerlichen 
Verhältnisse daselbst, 1834, befand sich der Hof im Besitz des David Vollert. Der

Landbuch von Pommern; Thl. IL, Bd. V. 11
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Hof, dem bei der Separation eine Fläche von 133 Mg. 42 Ruth, überwiesen wor
den war, hatte nach der Taxe einen Werth von Thlr. 1592. 10. 10 Pf. D amals 
war die Leistung an das Nathsgeistliche Lehn, die im Contrakte von Anno 1803 
stand, im Hypothekenbuche gelöscht; die übrigeu Prästationen des ursprünglichen 
Erbpachtvertrages bestanden fort.

Zufolge der Grund- und Gebaüdesteüer-Veranlagungs-Negister vom 1. Januar 
1865 enthält die Feldmark Sarow — an Ackerland 2783,94 Mg., an Gartenland 
Nichts, an Wiesen 456,52 Mg., an Weiden 267,90 Mg., an Holzungen 287,54 Mg. 
an steuerpflichtigen Grundstücken überhaupt 3563,63 Mg., an steuerfreien 232,27 Mg.', 
zusammen 3795,90 Mg. Dazu kommen an Grundstücken, die wegen ihrer Benutzung 
zu öffentlichen Zwecken ertraglos sind: Wege rc. 109,45 Mg.; Bäche, Flüsse rc. 
31,59 Mg., und endlich an Hof- und Baustellen nebst kleinen Hausgärten 32,77 Mg. ; 
demnach Gesammt-Flächeninhalt der Feldmark Sarow  3969,71 Mg. 
was von der, bei der Gemeinheits-Theilung 1829 zum Grunde gelegten Zahl 
um 4- 67,26 Mg. abweicht, - mutmaßlicher Weise eine Berichtigung der Schmidt- 
schen Vermessung.

Hinsichts der Ertragsfähigkeit steht die Sarower Feldmark um ein kleines 
Quantum unter dem mittlern Niveau aller Feldmarken des Saziger Kreises, welches 
23 Sgr. pro Mg. beträgt, während der Ertrag für Sarow bei allen nutzbaren 
Grundstücken nur 20 Sgr., und mit Einschluß der ertraglosen Flächen nur 19 Sgr. 
pro Mg. ausmacht. Insonderheit ist der Ertrag des Ackers 23, der Wiesen 24, 
der Hütungen 5, der Holzungen 3, der steüerpflichtigen Grundstücke zusammen 20, 
der steuerfreien 31 Sgr. pro Morgen.

Seit der Zeit der Regelung und Auseinandersetzung mit der Gutsherrschaft 
haben weitere Zerschlagungen der Bauerhöfe rc., bezw. Abzweigungen von denselben 
Statt gefunden; denn Sarow hatte am 1. Januar 1865 schon 70 Grundbesitzer, 
die mit 339 Besitzstücken angesessen waren.

Zur Grundsteuer veranlagt ist die Gemeinde mit Thlr. 224. —. 10 Pf., d. i. : 
auf den Morgen mit 1 Sgr. 11 Pf., was 3 Pf. unter dem Durchschnittssatze des 
Kreises steht.

An steüerpflichtigen Gebaüden waren 73 Wohnhaüser und 2 gewerbliche Ge- 
baüde vorhanden, die mit Thlr. 50. 28 Sgr. zur Gebaüdesteüer eingeschätzt waren, 
jedes steuerpflichtige Gebaüde im Durchschnitt zu 20 Sgr. 4,4 Pf. An steuerfreien 
Gebaüden werden 80 angegeben.

Nach der statistischen Aufnahme vom 3. Dezember 1864 enthielt:
Einw. Geb. Wohnh. Pferde. Rind. rdlcSchf.Schw.Zieg.Bienenst.

Das Dorf Sarow  424 144 71
Der Hallesche ausgeb. Banerhof 8 3 1
Das Schöneberg^che Etablissent. 8 _2 1

Im Ganzen. . . 440 149 73

75 174
Titel. 1 

Zuchthgst.

1291 128 32 14

Unter den Einwohnern befanden sich 5 Personen mosaischen Glaubens. Im 
Armenhause lebten 2 Männer und 1 Frau. Von den Gebaüden sind 4 öffentliche, — 
Kirche, Schule, Armen-, Gemeindehaus; von den Privatgebaüden dienen 2 zu ge
werblichen und 70 zu wirthschaftlichen Zwecken.

Das Dorf Sarow wurde int Jahre 1856 von einer verheerenden Feüersbrunst 
heimgesucht. Die meisten Einwohner verloren ihre ganze Habe und Gut und sind durch 
den Wiederanfbau ihrer Wohnhaüser und Wirthschaftsgebaüde so tief in Schulden 
gerathen, daß sie neben den laufenden Staats- und allen auderen Abgaben kaum 
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die Zinsen für die angeliehenen Kapitalien selbst jetzt, im Jahre 1867, zu erschwingen 
im Stande sind.

Nachrichten von dem vormaligen Warginschen Lehn 
zu Sarow.

Im Rathsarchiv beftndet sich unter dieser Aufschrift eine Sammlung von 
Urkunden, welche über den Bestand dieses Lehns, freilich nur in fragmentarischer 
Weise, Auskunft geben. Es sind folgende: —

1. Die erste Urkunde, ohne Datum, anscheinend aber Ende des 17. oder An
fang des 18. Jahrhunderts geschrieben, gibt einen historischen Überblick, der, wie 
der uiigeiminite Mittheiler vermuthet, von des seel. Syndicus Corschwandt — 
(von der Greifswalder Patricier-Familie Corswandt, die gerade in der Person des 
Sohnes dieses Syndicus nobilitirt wurde) — Hand ist.

Hiernach hat sich Anno 1500 in den 40 oder 50ger Jahren zwischen dem 
Rath der Stadt Stargard an einem Theile, und George Wargin am andern Theile 
ein Rechtsstreit wegen gewisser Hebungen im Dorfe Sarow entsponnen. Dieser 
Streit wurde durch Erkenntniß des sürstl. Hofgerichts zu Alten-Stettin, publ. 
Dienstags nach Ocul. den 10. März 1556, dahin entschieden, „daß Beklagter, der 
Rath, dieselbigen Pachte von den nächst verflossenen 5 Jahren, nämlich 1) eines 
jeden Jahres zwehne Winspel Rocken, 2) anderthalb Winspel Habern, 3) den ge
wöhnlichen Zehent, 4) das Rauchhuhn und 5) von 6 Hufen einer jeden 9 Groschen 
wieder zu erstatten schuldig sei."

Ferner erhellet aus den Mühlen-Registern der sürstl. Binnen- und der Mellin- 
schen Draußen-Mühle (zu Stargard) von 1625 bis 1635, daß Senatus, als dama
liger Pächter der sürstl Mühlen, diese Korn- und anderen Püchte theils an das 
sürstl. Pädagogium nach Alten-Stettin abgegeben, zum Theil auch in Stargard an 
den sürstl Zöllner auf das Kornhaus geliefert; wobei insonderheit zu merken ist, 
daß Sr. sürstl. Gnaden selbige Pächte dem Pädagogium zu Alten-Stettin geschenkt 
hat, die Capitularen dieses Pädagogiums und der St. Marien - Stifts - Kirche zu 
Alten-Stettin auch zu verschiedenen Malen nach dem Brande (von 1635), nament
lich in den Jahren 1644 und 1647 die Lieferung der rückständigen Pächte in 
Anregung gebracht haben, „gestalt denn Anno 1647 den 16. October die Sache 
gar zur Untersuchung gediehen und Conference mit denen Hrn. Capitularen und 
dem W(ohledlen) R(ath), in pto. der 33 Last Rocken Pacht aus den Stargardschen 
Mühlen, zu Stettin angestellt worden; Capitularen auch deinnächst noch ferner 
Anno 1662 sich vermuthlich müssen geniclbet haben, weil Senatus in einem 
ausführlichen Supplicato sub dato den 18. Februar 1662 solches beant
wortet"

So findet sich danächst, da vermuthlich wegen des geforderten Korn-Restes 
nichts müsse abgegeben sein, daß Tit. Hr. Christian Habersack für sich und aus 
Vollmacht seel Hrn. (Commissions?)- Raths Neübauern hinterlassenen Frau Wittwe 
und Erben sich gemeldet, und sub Sign. Friedrichswald, den 7. November 1666 
eine Verordnung und resp. Monitorium à 14 Tage an die restirendcn Pachtleüte 
zu Sarow, die er endlich mit Namen nennt, ergehen lassen, mit dem Vorgeben, daß 
dem seel. Hrn. C. R. Moritz Neübauer und dessen Erben von denen H. H. Capitula
ren der St. Marien-Stifts-Kirche zu A. Stettin, selbige Retardaten bereits bei 
dessen Leben abgetreten wären, hat aber solche vorgegebene Cession und Abtretung 
mit nichts erwiesen, noch bescheinigt; welcher Gestalt nun diese Prätension der 
Pächte an Hrn. Hofrath Habersack gekommen, muß erwartet werden. Sonst scheint 

11*  
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es wol, daß diese Forderung ad Domania Regis vel Principis gehöre und demge
mäß der gnädigsten Landes-Herrschaft anheim gestellt werden müsse, ob und welcher 
Gestalt sie diese Donation revociren und wieder ad pios usus (wenn die St. 
Marien-Stifts-Kirche abgehet) bestätigt wissen wolle, die Landungen, Pächte, 
Rauchhuhn 2C. aber würden wol dem Könige — (von Schweden, weil Stettin 
damals noch Schwedisch war) — anheim fallen, oder es wird mit denselben so 
procediret werden müssen, wie im Dorfe Klempin mit Zastrow geschehen.

2. Die zweite Urkunde ist ein Kaufvertrag, geschlossen zwischen fürstl. Com- 
missarien und den Curatoren der St. Marien-Stifts-Kirche zu Alten-Stettin auf 
der einen Seite als Kaüfer und dem Philipp Wargin, Besitzer der Pächte aus 
4 Sarower Bauerhöfen, auf der andern Seite als Berkaüfer, s. d. Alten-Stettin, 
Montags nach Cantate int Jahre 1565. Die fürstl. Commissarien sind: Nicolaus 
Putkamer, Hauptmann zu Belgard und Neüen-Stettin, zu Zetin Erbsessen; Anton 
v. Schwalenberg, der Rechte Doctor und der Stiftskirche zu Kamin Diaconus; 
Balthasar v. Wolden, Doctor und Hauptmann zu Ukermünde und Müggenburg; 
und Jakob Zitzwitz zu Muterin und Vorwerk verlassen Erbsessen; — die vom 
Fürsten verordneten Curatoren und Diaconen der St. Marien - Stifts - Kirche zu 
Alten-Stettin sind: Jochim Löwe, Ottomanus Tubbenthal und Georg Rahmel. — 
Der Verkaüfer, Philipp Wargin, nennt sich des seel. Georg W. hinterlassener Sohn. 
Er erklärt: Seine Vorfahren hätten ein geistliches Stift errichtet und dazu im 
Dorfe Sarow, bei der Stadt Stargard belegen, etliche Korn-Pächte, Bede und 
andere Gerechtigkeit gelegt; er, PhilippWargin, sei der letzte Collator, Besitzerund 
Inhaber dieser Stiftung, und er habe das Eigenthum derselben durch Urtheil und 
Recht erhalten. Da nun seine Vorfahren durch dieses Gestift zu Christl. Rutz 
anzuwenden errichtet, so könne er nichts Besseres, Nützlicheres und Christlicheres 
thun, als es der Stifts- St. Marien-Kirche und dem fürstl. Pädagogium, „darin 
Knaben und Gesellen in guten freien Künsten erzogen und erhalten werden," über
lassen. Da er auch zur Förderung und Fortsetzung seiner angefangenen Studien 
Geldes benöthigt sei, so habe er wohlbedachten Gemüths freiwillig, doch mit Rath 
seiner Freündschaft, d. h. Anverwattdten, sich entschlossen, besagte Hebungen, Pächte, 
Rechte und Gerechtigkeiten den Curatoren und Diaconen der St. Marien-Stifts- 
Kirche eigenthümlich und unwiderruflich zu cediren, abzutreten, einzuraümen und zu 
überantworten.

Die Hebungen haften auf 4 Bauerhöfen in Sarow, deren Inhaber mit 
Namen genannt werden. Zwei Höfe sind Zweihufner, davon jeder jährlich 16 Scheff. 
Roggen und 12 Scheff. Hafer gibt; die beiden anderen Höfe sind Einhufner, deren 
jeder die Hälfte jener Kornpacht entrichtet. Alles zusammen thut 2 Winspel Roggen 
und r/2 Winspel Hafer. Dazu kommen noch 9 Groschen Bede von jedem der 
4 Höfe, der Zehent und das Rauchhuhn. Das Kaufpretium betrug 350 Fl. Pom- 
mersche Währung. Es gibt einen Maßstab zur Beurtheilung der Kornpreise in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Dem Kaufbrief angehängt ist die landesherrliche Bestätigung von Herzog 
Barnint, dem Ältern. Es geht daraus hervor, daß wegen dieses — Kaufgeschäfts 
viele Unterhandlungen gepflogen worden sind ; denn der Herzog sagt in der Urkunde: 
Kaüfer und Verkaüfer hätten sich „endlich verglichen."

3. In der dritten Urkunde errichten, „auf erfolgende I. K. Mayt. Ratifi
cation mit gutem Vorbewußt und Willen des Herrn Curatoris, des hochedeln, ge
strengen und vesten Hrn. Johann Nicodemi Lillienstrohm, I. K. Mayt. und Dero 
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Reiche Schweden wohlverordneten Secretarii Status und Präsidenten in Pommern, 
auf Eckavor und Eichsen Erbsessen, die Herren Capitularen der St. Marien-Stifts- 
Kirche und der Herr Moritz Neübauer, Kurfürstlich Brandenburgischer Amts-Rath, 
unterm 31. Januar 1655 einen erblichen und unwiderruflichen Permutations-Ver
trag, kraft dessen die Capitularen der gedachten Kirche die derselben zustehenden 
Pachte aus den 4 Bauerhöfen zu Sarow, von denen aber zwei „anitzo wüste" sind, 
in Summa betragend 1 Fl. 16 Lßl. 1 Pf. an Gelde, 2 Winspel Roggen und 
I Vr Winspel Hafer dem rc. Moritz Neübauer erblich und gänzlich cediren und 
übergeben. Dagegen cediret und übergibt rc. Moritz Neübauer den Capitularen 
der St. Marien-Stifts-Kirche und deren Nachfolgern sein Recht und Gerechtigkeit, 
betreffend die Dienste aus einem Bauerhofe in Schmellentin, welcher aber ganz 
ruinirt und öde und wüste liegt, so ihm vom Herzog Bogislaw, dem Letzten, mit
telst Documents d. d. Alten-Stettin, den 30. Januar 1636, um und für 600 Fl 
erblich eingeraürnt und abgetreten worden ist. Außerdem tritt rc. Neübauer noch 
10 Scheff. Roggen und 10 Scheff. Hafer Pacht aus dem Dorfe Schüne von den 
Hufen, die anitzo Jakob Wilke, Bürger und Bäcker in Stettin, unterm Pfluge hat. 
Von dieser Korupacht gehören aber 5 Scheff. einem gewissen Johann Wulf, auf 
dessen Lebenszeit, so daß die St. Marien-Stifts-Kirche vorn Jahre 1654 ab einst
weilen nur auf 15 Scheff. Anspruch hat, und erst mit dem Absterben des rc. Wulf 
in den Genuß der vollen Pacht tritt. — Vollzogen ist der Permutations-Vertrag 
von Lillienstrohm dem Curator, und von Christian v. Lobebach und Johann 
Weißenfeld, Capitularen des St. Marien-Stifts; demnächst vom Moritz Neübauer; 
und gegengezeichnet von Johann Dreyer.

Die Dörfer Schmellentin und Schüne liegen im Randow-Lande, bergt L. B.: 
II. Theil, Bd. II.

4. Die vierte Urkunde ist ein Jahrhundert später ausgefertigt. Sie führt 
die Aufschrift: „Protocollum Commissionis habitum im Pfarrhause vor dem 
Piritzschen Thor in Stargard, den 21. Juli 1752. In Praes. Dom. Commissarij 
Referend. Steobanus in Causa Seel. Cämmerer Löpers hinterlassene Demoiselle 
Tochter Anna Catharina Loeperin, Extrahentin, contra den Magistrat zu Stargard, 
eit. wegen der Dienste derer Bauern in Sarow so zu dem Warginschen Stift ehe
dem gehöret." — Man ersieht aus diesem Schriftstück, daß die 4 Dienstbauern 
welche der rc. Neübauer im 17. Jahrhundert von der St. Marien-Stifts-Kirche zu 
Stettin durch Tausch erwarb, nunmehr in Besitz der Familie Loeper sind. Wie das 
zugegangen, ob durch Erbschaft oder durch Kauf rc. ist nicht zu erkennen. So viel 
ist aber klar und deütlich, daß der Magistrat zu Stargard, Namens der Stadt- 
gemeinde, als Besitzerin des größten Theils von Sarow, das Eigenthum auch dieser 
4 Bauern in Anspruch genommen, und dieserhalb gegen die Jungfrau Anna Catha
rina Loeper, welche die Höfe bon ihrem Vater, dem Stargarder Kämmerer Loeper, 
geerbt, einen langwierigen Proceß geführt hat. Um diesem Rechtsstreite ein Ende 
zu machen, ordnete, auf den Vorschlag der Justiz-Commission vom 25. Mai 1727, 
die König!. Kriegs- und Domainen-Kammer bon Pommern den Referendarius 
C. Steobanus, als Deputirten nach Stargard ab, um den Versuch zu machen, 
zwischen den streitenden Parteien einen Vergleich zu Stande zu bringen. In dem 
oben angeführteil Termine erschien Jungfrau Loeper, im Beistände des geheimen 
Tribunal-Raths Loeper, ihres nahen Verwandten, während der Magistrat durch 
den Landrath Marquardt und den Bürgermeister Dieckhoff, bertreten war. Das 
Protokoll besagt, daß die Kämmerei bon den mehr genannten Höfen in Sarow feit
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dem Jahre 1704 400 Fl. gehoben habe „per judicata aber feststehet, daß die per- 
cepta restituirt werden sollen;" ferner, daß von den 4 Höfen nur einer besetzt, die 
anderen aber wüste waren, demnach würden die zur Bebauung der wüsten Höfe 
erforderlichen Kosten noch in Anrechnung zu bringen sein. Die Deputirten der 
Stadt gaben die Erklärung ab: „daß Magistrats Collegium zwar vermeinet, daß 
die Jungfrau Loeperin sich damit begnügen würde, wenn ratione futuri die Korn- 
Pächte und andern Prcstationes aus der Cämmerei jährlich entrichtet würden. Als 
aber der Herr geheime Rath Loeper solchen Vorschlag nicht acceptiren wollen: So 
haben Deputati solchen, nach reiflich erwogenen Umbständen und der ietzigen Situa
tion der Sachen nach denen judicatis zufolge, welchen die Jungfer Loeperin eine 
Rechnung ratione perceptorum über 400 Fl. machen, auch die Erstattung der zum 
Theil vorbehaltenen Unkosten, alß welche nach der den 13. May 1749 fol. actor. 
Regim. 2. auf 73 Thlr. designiret, ohne die nachhero sowohl in erstere, als Appel
lations- und Revisions-Jnstanzien angewachßen, und also ein gar Beträchtliches 
außmachen werden, der Cämmerey, umb aus diesem Geldfreßenden Prozeß einmahl 
zu kommen, bis auf Approbation der Königl. Kriegs- und Domainen- Kammer, 
zwar in soweit acceptiret, jedoch dabey bedungen, daß die Hoffwehre und der 
Bauer alß Unterthan mit denen Seinigen der Kümmerey retradiret werden möchte. 
Alß aber der Herr Geheime Rath die bey vorgedachter Justiz Commission noch der 
Jungfer Loeperin reservirte 100 Thlr. auch schwinden zu lassen, sich erklähret: So 
haben Deputati sich auch dagegen des Unterthanen mit denen Seinigen, ingleichen 
der todten und lebendigen Hoffwehr und der Einsaat begeben, also und dergestalt, 
daß weder die Jungfer Loeperin an die Cämmerey fernerhin ex ullo capite, noch 
diese an jene einige Prätension ex ullo praetextu machen könne, solle und wolle. 
Und weil übrigens der punctus jurisdictionis noch ad separatum verwiesen: So 
hat man in egard daß dießerwegen schon in dreyen Jnstantzien der Cämmerey zu
wider erkant, und bereits viele Unkosten causiret, deswegen dahm sich vereiniget, 
daß die Jungfer Loeperin die Zaun-Gerechtigkeit sowohl des ietzo bebauten alß künf
tig zu bebauenden Höfe, Magistrats und Cämmerey aber die Straßengerechtigkeit 
ungekränket behalten, übrigens aber der wohnende Bauer sowohl, alß wenn küufftig 
die wüsten bebauet werden sollen, die Paff- und Krieges-Fuhren rc. Rachtbahrlich ver
richten und die Contribution und andern auf denen Hufen haftende Onera pu
blica träget.

Genehmigt wurde dieser Vergleich von Seiten der Königl. Preüß. Pommer- 
schen Kriegs- und Domainen-Kammer nüttelst Verfügung Signatum Stettin den 
16, September 1752.

Seefeld, Pfarrkirchdorf, 3/< Mln. von Stargard gegen Nordwesten, 
7« Mle. von der Nordspitze der Maduje gegen Nordosten, unfern der Ostpom- 
merschen Eisenbahn, welche den südlichen Theil der Feldmark durchschneidet, zuerst 
genannt Seuelde, in der Urkunde von 1248, — bestand im Jahre 1642 zufolge 
der, von Christoph v. Wedel und Matz Borke, auf Vetterhagen und Pansin Erb- 
sessen, den, von der Krone Schweden und deren General-Gouverneur zu Alten- 
Stettin mit Regelung des Schuldenwesens der Stadt Stargard betrauten Com- 
missarien, aufgenommenen Werth-Taxe, aus einem Vorwerke, 11 Bauern und 
13 Kossäten, letztere incl. des Schmidts. Zum Vorwerke gehörten 22 Hufen. Sie 
hatten in allen drei Feldern 317 y2 Mg. gutes Mittelland und 32 Mg. schlechtes 
Land. 9 von den Hufen waren ritterfrei; die übrigen 13 gaben 3 Fl. 18 Gr. an 
Gelde, 4 Winsp. 21 Scheff. Roggen, 3 Winsp. 6 Schesf. Hafer ans geistliche Lehn, 
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an die Hospitäler zunl heiligen Geist, Elend unb St. Jürgen, und von jeder Hufe 
1 Scheff. Meßkorn und dem Küster 16 Lßl. Das Vorwerk konnte in jedem Morgen 
Land 2 74 Scheff. Roggen, 272 Scheff. Gerste, 2 Scheff. Hafer, 1 Scheff. Buchweizen 
aussäen und ein Jahr ins andere gerechnet wurde das 4te Korn gewonnen. Die 
Heüwerbung gab 192 Fuder, mit Einschluß des Heüs, welches auf den Sarowschen 
Wiesen geworben, und nach Seefeld gefahren wurde. Der Viehstand des Vorwerks 
ist nicht angegeben. Unter den 11 Bauern befanden sich 4 Dreihüfner, die übrigen 
7 Waren Zweihüfner. Auf vielen Höfen fehlte es au Wirthfchaftsgebaüden. Wilde 
Horden kaiserlichen und schwedischen Kriegsvolks hatten sie gerftört Allen Höfen 
fehlte es an Hofwehr. Auch von den 13 Kossatenstelleu waren die meisten wüst 
und verlassen, ihre Inhaber davon gegangen. Von den Bauern, um ihre Söhne 
befragt, gaben mehrere zur Antwort: Sie wüßten nicht, wo sie geblieben, ob sie 
lebendig oder todt seien. Andere sagten: Ihre Jungens seien unter die Soldaten 
gegangen, bald zum Kriegsvolk des Kaisers, bald zu den Schweden. Nach einer 
gründlichen und ausführlichen Berücksichtigung aller Umstünde kommen die oben ge
nannten Commissarien zu dem Ergebniß, daß Seefeld, wenn das Gut wieder voll
kommen int wirthschaftlichen Stande sein werde, einen Werth habe von 22.150 Fl. 
Salvo Errore calcul], fügen sie hinzu.

Die Dorfschaft Seefeld bestand im Jahre 1824, als die Regelung der guts
herrlichen und bäuerlichen Verhältniße und die Gemeinheits-Theilung eingeleitet 
wurde, aus einem Erbpachtgute, 17 Bauerhöfen, davon 3 Dreihüfner, 4 Drittehalb- 
und 10 Zweihüfner waren, ferner aus der Kirche und der Pfarre, zu denen beiden 
Grundstücke gehören, nebst der Schule, demnächst aus 14 Kossäten, 1 Krug, 1 Schmiede, 
und 2 auf der Feldmark an der Stargarder Gränze und jetzt an der Eisenbahn be- 
legenen Ziegeleien. — Seefeld liegt am westlichen Rande des Saziger Kreises und 
stößt mit dem Kreise Greifenhagen und dessen Gemeinde Moritzfeld, so wie mit 
dem Kreise Naugard und dessen Staatsforst-Revier Friedrichswald zusammen. 
Von diesseitigen Gebieten gränzt Seefeld gegen Norden und Nordosten an die Feld
mark Sarow, gegen Südosten an die Stadtfelder und Wiesen von Stargard und 
gegen Süden an die Feldmark von Kunow an der Straße. — Um den oben er
wähnten Arbeiten näher zu treten ist es für nöthig erachtet worden, zur Sonde
rung der zu den verschiedenen Besitzungen gehörigen Flächen, eine Vermessung der 
Feldmark auszuführen, und ist die darauf von dein Lieutenant v. Beülwitz ange
fertigte Karte der Bodenschätzung zmn Grunde gelegt worden. Dann ist eine Se
paration des zum Erbpachtgute, zur Pfarre, Kirche, Schule, Schmiede, zur alten 
Ziegelei, zum Kruge, so wie zu zwei Kossatenhöfen gehörigen Besitzstandes im Jahre 
1825 erfolgt; die "sämmtlichen Besitzer der Bauerhöfe aber haben die ihnen gehöri
gen Grundstücke demnach noch ferner genleinschaftlich genutzt. Gleichzeitig ist das 
Aufhütungsrecht, welches das Erbpachtgut zu Seefeld auf Sarowscher Feldmark 
wöchentlich zwei Tage in der Woche mit den Schafen auszuüben befugt war, ab
gelöst, darüber in besonderen bei Sarow verhandelten Acten das Erforderliche be
stimmt, und ist auch dort der im Jahre 1826 bereits bestätigte Ablösungs-Receß 
errichtet worden. Später haben sich die Dreihüfner und Drittehalbhüfner von den 
Zweihüfnern getrennt; und es sind erstere wieder unter sich, so wie letztere unter sich in 
eine anderweite Gemeinschaft übergetreten. Diese letztere ist indessen auch nicht 
von langer Dauer gewesen, und nachdem nun die Separation dadurch vollständig 
gemacht worden, daß im Jahre 1832 jeder der 17 Bauern, außer den schon früher 
separirten Besitzungen, seine Grundstücke für sich allein zur ganz freien Benutzung 
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ausgeschieden erhalten hat, und nur noch 12 Kossäten unter sich die Gelneinschaft 
fortsetzen, so ist zwischen den Interessenten unterm 20. Februar 1837 ein Neceß, 
betreffend die Aufhebung der Acker- und Weidegemeinschaften, welche bisher unter 
ihnen bestand, so wie die Regelung der gutsherrlich-baüerlichen Verhältnisse jener 
12 Koffatenhöfe, abgeschlossen und durch Nachtrags-Vollziehungen vom 3. und 
27. April 1837 ergänzt, und dieser Receß durch die Königl. General-Commission 
für Pommern unterm 24. Juni 1837 bestätigt worden. Die 17 Vollbauern be
sitzen ihre Höfe bereits seit dem Jahre 1806, unter den bekannten Bedingungen, 
zum Eigenthum, und ist der unterm 7. Dezember 1835 gerichtlich vollzogene Eigen- 
thums-Vertheilungs-Receß am 27. Dezember 1835 von der Königl. General-Com
mission bestätigt. Ihm zufolge haben diese 17 baüerlichen Wirthe an Erb- 
stands- und Hofwehrgeldern 4115 Thlr. eingezahlt und folgende jährliche Abgaben 
an die Kämmerei zu Stargard und an dortige milde Stiftungen übernommen:

Leistungen der 17 Vollbauern Baar-Gefälle 

&
Roggen.

Scheff. Mtz.
Dienstfuhren.

Burg- Brücken-

An die Kännnerei...................................... 136. 7 — 45. 7'1, 16. 37.
„ den Marien großen Kasten .... - ——» ——» 4 — —
„ das Nathsgeistliche Lehn..................... — — — 45 — _ _
„ das Hospital St. Spiritus .... ■" 1 » » ■ » — 18. 12 _ _
„ das Hospital St. Jürgen..................... — — —— — 2. 13 _ _
„ das Hospital Elend............................... — — — 22. 8 — —

Summa .....................136. 7 — 137. 141 ja 16. 37.

Was die Körnerabgabe betrifft, so hatte der Berechtigte die Wahl, ob er 
dieselbe in Natura annehmen oder den letzten Martini-Marktpreis der Stadt Stargard 
verlangen wolle. Die auf den Höfen haftenden öffentlichen Abgaben an den Staat 
und die geistlichen Institute mußten die Erwerber der Höfe nach wie vor über
nehmen und ohne Verkürzung und Schmälerung der vorerwähnten grundherrlichen 
und sonstigen Abgaben abführen, uub zwar an die Pfarre und Küsterei so, wie sie 
bisher abgeführt worden sind, oder observanzmäßig oder nach der Kirchenmatrikel 
hätten abgeführt werden sollen oder künftig vereinbart und bestimmt werden dürften. 
An öffentlichen Grundfteüern hatten nach der, von der Königl. Regierung unterm 
8. September 1834 als richtig attestirten, Steüervertheilung die 17 Seefelder Voll
bauern für 12-/,6 Hufen abzuführen: Contribution Thlr. 171. 8. 1 Pf., Cavalerie- 
geld Thlr. 48. 25 Sgr., im Ganzen Thlr. 230. 3. 1 Pf. Wegen der Communal- 
Lasten, tlnd alles, was damit zusammen hangt, blieb es beim Alten.

Von den in Seefeld befindlichen 14 Kossäten haben 2 ihre Kossatenstellen, auf 
Grund des Edicts vom 14. September 1811, durch einen zweiten, unterm 27." De
zember 1835 von der Königl. General-Commission bestätigten Regelungs-Receß zum 
Eigenthum erhalten. Als edictmüßige Entschädigung übernahmen sie die Leistung 
einer jährlichen Rente von Thlr. 3. 272 Sgr. zur Kämmerei-Kasse, davon 1 Thlr. 
als Schmiedezins bezeichnet wurde, weil der Besitzer der betreffenden Kossatenstelle 
ein Schmidtmeister. Die landesherrliche Grundsteuer von diesen 2 Stellen betrug 
nach der frühern Steüer-Verfassung Thlr. 2. 3. 3 Pf. Die Regulirung der Ver
hältnisse der 12 anderen Kossäten zur Grundherrschaft ist, wie schon gesagt, in dem, 
mit den Vollbauern abgeschlossenen Haupt- und einen Nachtrags-Receß vom 12. Fe
bruar 1847 enthalten. Die Rente, welche sie übernahmen, beträgt für alle Thlr. 72. 
5. 8V4 Pf., die landesherrliche Grundsteuer Thlr. 30. 5. 1 Pf. Die Abgaben an 
die Pfarre von jedem der 12 Kossäten beträgt jährlich an Quartalopfer, Wurth- 
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und Wurstgeld 13 Sgr. 4 Pf. und 8 Stück Eier; an die Küsterei 1 Mtze. Roggen, 
4 Stück Eier, 5 Sgr. baar. Von den 2 zuerst regulirten Kossatenstellen sind die 
Abgaben an die Geistlichkeit im Receß nicht angegeben.

Nach der Beülwitzschen Vermessung begreift: —

In Morgen u. Ruthen.
Hof- ii. 
Garten- 
stellen.

Wur
th en.

Acker. Wiesen. Hütung.

Zu 
gemein
nützigen 
Zwecken 

und 
Unland

Summa.

Die Feldmark Seefeld 
Davon haben erhalten.

42. 146 87. 46 2.434.107 377.162 1.649.148 129. 79 4.721.148

Die Kirche .... 1. 62 — 176 57. 93 16. 94 — 90 1. 46 78. 21
„ Pfarre .... 2. 165 - 173 100.138 15.173 43. 59 — 179 164.167
„ Schule .... — 88 - 5. 159 4.107 — - - — — 11 11. 5

Das Erbpachtgut . . 1. 123 4. 33 520. 135 85. 152 372. 66 27. 24 1.011. 173
Die 17 Bauerhöfe . . 17. 59 39.157 1.680. 154 207. 158 752. 58 40. 91 2.738. 155
„ Kossäten.... 6. 40 35.133 30. 72 40. 158 399.133 12. 72 526. 88

Der Kruger .... — 57 — — — — 3. 53 15. 83 — 20 19. 33
Die Schmiede . . . — 108 2. 60 ■ — — » » - 2. 167 18.133 — 20 24. 128
„ alte Ziegelei . . 10.163 — — 5. 79 --- — 15.173 — — 32. 55
„ neue Ziegelei . . 4. 136 4.136

Was die neüe Ziegelei betrifft, so ist ihr Besitzstand in die Spalte der zu 
genieinnützigen Zwecken bestimmten und der unbrauchbaren Flächen gesetzt. Das 
Sachverhältniß stellt sich aber anders und zwar, wie folgt: — Die Stadt Stargard 
hatte auf Grund von Privatverträgen in dem s. g. Tanger vor der Separation 
einige Flächen Land von den grundbesitzenden Wirthen gepachtet, und darauf eine 
Ziegelei erbaut; jedoch blieb das Eigenthum des Grund und Bodens den Wirthen 
dergestalt, daß, wenn die Ziegelbrennerei eingeht, der Grund und Boden in den 
Besitz der Eigenthümer zurückfällt. Dieser Tanger war ein Theil der Hufenstücke 
der Wirthe und nur mit Holz angesäet, mithin gehörte einem jeden Wirthe derje
nige Theil des Tangers, soweit sein Hufenstück daran stieß und jenseits fortlief. 
In dieser Art ist auch der Tanger mit wenigen Abweichungen und Austauschungen 
bei der Separation getheilt worden. Die s. g. hier in Rede seiende Ziegelei der 
Stadt Stargard steht nun, wie gesagt, quer über die einzelnen Pläne einiger Wirthe 
in dem Tanger, und wenn die Stadt Stargard die Ziegelbrennerei aufhebt und 
diese Fabrikationsstätte eingehen läßt, so fällt der Grund und Boden nach Weg
schaffung der Gebaüde, incl. des Zieglerhofes und des Ziegeleiweges, an 6 Grund
besitzer zurück. — In der Spalte der Flächen zu Gemeindezwecken ist ferner ent
halten: Der im Dorfe liegende See von 13 Mg. 78 Ruth., die Lehmgrube von 
11. 122, die Mergelgruben von l*/ 8 Mg. und die Sandgruben von 2 Mg. Flächen
inhalt. Die Lehmgrube kann jeder Grundbesitzer des Dorfs zwar zu den nöthigen 
Bauten benutzen, nicht aber zu Bodenverbesserungen als Dungmittel, und auch 
nicht zum Verkauf. Beschränkt dagegen ist die Benutzung der beiden Mergelgruben 
von Vs und 1 Mg. Erstere steht ausschließlich den Dreihüfnern und Zweieinhalb- 
hüsnern zur Verfügung, letztere dagegen ist zur ausschließlichen Benutzung der Zwei
hüfner bestimmt. Die Sandgrube ist den Drei- und Drittehalbhüfnern zur ausschließ
lichen Benutzung eingeraümt. In dem Dorss-See verbleibt den baüerlichen Wirthen 
das Recht der Fischerei wie bisher. Die Dorfstraße, 19 Mg. 32 Ruth, enthaltend, 
ist Eigenthum der Gutsherrschaft nach wie vor. Nichts desto weniger liegt die 
Sorge für die Unterhaltung derselben dem Besitzer des Erbpachtgutes, sämmtlichen

LandbuH von Pommern; Thl. IL, Bd. V. 12
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17 Bauern und den 14 Kossäten ob, die auch die Landstraße nach Stettin und die 
voir Stargard nach Piritz führende Landstraße hinter Friedrichsthal in Stand zu 
halten haben. Dasselbe gilt von der Unterhaltung der auf diesen Landstraßen be
findlichen Brücken. Die Leistungen werden nach dein Hufenstande berechnet; das 
Erbpachtgut zählt hierbei für 9 Hufen, die Bauern für 39 und die Kossäten für 
7 Hufen.

In Bezug auf das Bauwesen der Gebaüde der geistlichen Institute ist Fol
gendes Matrikel- und receßmäßig: — Die Kirche wird aus ihren eigenen Mitteln, 
wenn sie deren besitzt, erbaut und im Stande erhalteil; hat sie aber kein Vermögen, 
so wird das Nöthige zu Vs von der Stadt Stargard, als Patron, und zu Vs von 
der Dorfschaft gegeben. Alle Pfarrgebaüde in Seefeld und das Prediger-Wittwen- 
haus in Sarow werden von den drei Kirchen und Dorfschaften Seefeld, Sarow und 
Vruchhausen in der Art in baulichen Würden erhalten, daß Seefeld und Sarow 
dabei gemeinschaftlich zur Hälfte %, und Bruchhausen für sich Vs zu den Hand- 
und Gespanndiensten beitragen, bei denen wegen Seefeld unter den Bauern mit) 
Kossäten der oben angegebene Hufenstand als Maßstab gilt. Die baaren Beiträge 
werden von den Kirchen, falls sie vermögend sind, in dem vorhin angegebenen Ver
hältniß geleistet, wie im Fall des Unvermögens die Stadt Vs, die Gemeinden aber 
Vs zu geben haben. Auch das Dachstroh wird zu 8/o von Seefeld und Sarow ge- 
meinfchaftlich zur Hälfte, von Bruchhausen aber mit Vo aufgebracht. Das Küster
und Schulhaus wird von der Dorfschaft Seefeld allein unterhalten. Baare Geld
beiträge werden ebenfalls von der Kirche hergegeben; wenn sie aber dazu nicht ver
mögend ist, so muß von der Gutsherrschaft als Patron Vs, von der Dorfschaft aber Vs, 
nach dem Verhältniß des Hufenstandes vertheilt, aufgebracht werden. Zu den Hand- 
und Spanndiensten hat der Besitzer des Erbpachtgutes nichts beizutragen, vielmehr 
leisten solche die übrigen Gemeindeglieder nach dem Hufenstande. Derselbe Maß
stab gilt auch bei der Vertheilung der Hand- und Spanndienste, die zum Neü-, 
bezw. Reparaturbau der Kirchenscheüne benöthigt sind. Die baaren Geldkosten da
gegen fließen aus Kirchenmitteln. Sind deren keine vorhanden, so tritt der Patron 
mit Vs, die Gemeinde mit Vs ein. Der Besitzer des Erbpachtgutes ist von Kirchen-, 
Pfarr- und Schulbauten gänzlich befreit.

Dagegen war er verpflichtet, der Gemeinde einen Zuchtstier und einen Zucht
eber zu halten, wovon der erstere von der Gemeinde, letzterer aber von dem Erb
pachtgute angeschafft werden mußte. Obgleich die Frage noch streitig war, ob der 
Besitzer des Gutes verpflichtet sei, diese Verbindlichkeit abzulösen, so haben doch der 
Pfarrer, die Bauern und sämmtliche Kossäten auf das Recht Verzicht geleistet, vom 
Erbpächter ferner zu verlangen, daß er für sie einen Zuchtstier und Zuchteber hält. 
Der Erbpächter entrichtet indessen für die Aufhebung seiner Verbindlichkeit eine 
jährliche Rente von 2 Scheff. Roggen als Entschädigung, und zwar von Martini 
1835 ab.

Die vor der Gemeinheits-Theilung in Seefeld Statt gefundene gemeinschaft
liche Benutzung des Torfs hat in Folge derselben darum nicht mehr fortgesetzt 
werden können, weil die Torfmoore in die Abfindungsflächen des Erbpachtgutes 
und der Koffaten gezogen, und diesen Theilnehmern auf ihre Weide-Gebührnisse 
angerechnet worden sind. Es hat also eine Ausgleichung dieserhalb vorgenommen 
werden müssen, um die übrigen Theilnehmer bei der Torfnutzung ferner zu erhalten. 
Durch sachverständiges Gutachten und darauf begründete Berechnung ist ermittelt, 
daß in den Abfindungsflächen des Erbpachtgutes und den Kossäten zur jährlichen
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Austorfung gegen Entschädigung gewisse Flächen eingeraünit werden müssen. Die
sem zufolge ist die Ausgleichung in nachstehender Weise erfolgt:

1. Auf der ganzen Feldmark sind nach der sachkundigen Ermittelung über
haupt an Torf vorhanden Soden 51.063.283
wovon nach dem ortsüblichen Hufenverhältnisse erhalten:

a) Die 3 Drei- und 4 Drittehalbhüfner für
19 Hufen  16.727.627

b) „ 10 Zweihüfner für 20 Hufen . . . 17.608.030
c) Das Erbpachtgut für 9 Hufen  7.923.615
d) Die Pfarre für 2 Hufen  1.760.801
e) „ Kossäten, excl. der 2 früher regulirten, 

für 6 Hufen  5.282.409
f) Der Krug und die Schmiede für 2 Hufen . 1.760.801

51.063.283
2. Diese Interessenten haben nun zum Theil Torf auf ihren eigenen Grund

stücken, welchen sie sich zunächst anrechnen lassen müssen, und nur das Fehlende
wurde ihnen in folgender Art auf fremdem Grunde angewiesen:

a) Die 3 Drei- und 4 Drittehalbhüfner selber erhalten . Soden 16.727.627 
Auf ihren eigenen Grundstücken haben sie . . . J5.299.290 

Mithin fehlen ihnen  8.458.337
b) Das Erbpachtgut hat in seinem Plane 17.174.718 

Er soll nur haben  7.923JH5
Er besitzt also zu viel  9251.103

Und darauf werden die ad a) den Drei- und
Drittehalbhüfuern fehlenden  8.458.337

angewiesen, und es verbleibt noch ein Plus von . 792.766
c) Die Pfarre soll haben  1.760.801

Es werden derselben die ad b) überschießenden . 792.766
angewiesen, und sie erhält also noch  968.035

d) Die Kossäten, excl. der 2 früher regulirten besitzen in
ihrem Plane eine Torffläche von  25619.275 

Und darauf wird zunächst die Pfarre mit . . . 968.035
angewiesen; es verbleibt daher noch die Sunime. 24.651.240 

Die Kossäten haben selbst zu fordern _5.282.409 
Es verbleibt sodann noch ein Uberschuß von . . Ï9.368.831

e) Davon erhalten die 10 Zweihüfner . . . 17.608 030
f) Der Krug und die Schmiede  1.760.801

19.368.831
wodurch der sämmtlich vorhandene Torf vertheilt ist.

3. Den Drei- und Drittehalbhüfnern wird in dem Plane des Erbpachtgutes zur 
Torfuutzuug angewiesen eine Fläche von 31 Mg. 37 Ruth., und der Pfarre eine 
Fläche von 1 Mg. 75 Ruth., welche beide nach der sachkundigen Ermittelung das 
entsprechende Gebührniß enthalten.

4. In dem Plane der Kossäten wird den 10 Zweihüfnern eine, ihr Gebühr
niß enthaltende Torffläche von 40 Mg. 19 Ruth, an zwei Stellen, und der Pfarre 
eine von 4 Big. 133 Ruth., auf die in dem Plane des Erbpachtgutes nicht vollstän-

12*
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big erhaltene Abfindung angewiesen. Krug und Schmiede haben zusammen 10 Mg. 
86 Ruth, angewiesen erhalten. Sämmtliche Torfnutzungsflächen sind auf der Feld
mark sichtbar bezeichnet.

5. Da jedoch diese Grundstücke den jetzigen Besitzern derselben theils als 
Hütung, theils als Wiesen in Anrechnung gebracht worden sind, so müssen dieje
nigen, welche den Torfstich auf den bezeichneten Flächen ausüben, eine in folgen
der Art sachkundig ermittelte Rente entrichten:

a) Die 7 Drei- und Drittehalbhüfner können jährlich jeder 10.000 Soden 
Torf stechen, zusammen also 70.000 Soden. Dazu gehört eine Fläche von 46 Q.- 
Ruth. zum Torfstich selbst, und von 2 Mg. 8 Ruth, zum Trockenplatz und Narb
verlust, zusammen 2 Mg. 54 Ruth. Dafür entrichten diese 7 Wirthe zu gleichen 
Theilen, incl. der Entschädigung für den Torfweg, zusammen eine ermittelte Rente 
von 2 Scheff. Roggen jährlich an den Besitzer des Erbpachtgutes.

b) Der Pfarrer kann jährlich 20.000 Stück Torf auf den: Plane des 
Erbpachtgutes stechen. Dazu gehört eine Fläche von 7 Q.-Ruth. zum Torfstich und 
von 74 Q.-Ruth. zum Aufsetzen und für Grasnarbverlust, Summe 81 Q.-Ruth. 
und dafür entrichtet er, incl. für einen Weg, eine jährliche Rente von 6 Mtz. Roggen 
an das Erbpachtgut.

c) Auf dem Plane der Kossäten kann der Pfarrer ebenfalls jährlich 20.000 
Stück Torf stechen; dazu ist eine Fläche erforderlich von 19 Q-Ruth. zum Torf
stich und von 96 Q.-Ruth. zum Trocknen und für den unterdrückten Graswuchs, 
zusammen 115 Q.-Ruth., wofür, incl. für einen Torfweg eine jährliche Rente von 
8 Mtz. Roggen an die betreffenden 12 Kossäten entrichtet wird, welche denselben zu 
gleichen Theilen gebührt.

d) Die 10 Zweihüfner können jeder jährlich 10.000 Stück Torf, mithin 
zusammen 100.000 Stück auf dem Plan der 12 Kossäten stechen, dazu ist erforder
lich, zum Stechen 41 Q.-Ruth, zum Trocknen rc. 2 Mg. 9 Ruth., im Ganzen 
2 Mg. 50 Ruth., und dafür müssen sie zu gleichen Theilen, incl. einer Entschädi
gung für den Torfweg, eine jährliche Rente von 1 Scheff. 12 Mtz. Roggen an die 
12 Kossäten entrichten, welche diesen zu gleichen Theilen gebührt.

e) Der Schmidt und der Krüger können jeder 10000 Stück, mithin zu
sammen 20.000 Stück Torf auf dem Kossaten-Plane stechen. Dazu gehören 21/ 2 Q.- 
Nuth. zum Torfstich selbst, und 108% Q.-Ruth. zum Trocknen rc.. Summa 130 Q.- 
Ruth., wofür sie, incl. der Entschädigung für den Torfweg eine jährliche Rente von 
12% Mtz. Roggen entrichten, welche den 12 Kossäten zu gleichen Theilen gebührt.

*

6. Die auszustechenden Flächen müssen vor dem Stich durch sorgfältiges Ab
heben des Rasens entblößt, und nach dem Stechen sogleich planirt und nut dem 
abgestochenen Rasen belegt werden, damit der Graswuchs sobald als möglich wieder 
eintritt. Die einmal ausgestochene Fläche verbleibt dem Eigenthümer derselben und 
wenn daher die ganze zum Torfstich auf fremden Grundstücken oben ad 3 und 4 
angewiesene Flüche einmal ausgestochen ist, so hört die Torfberechtigung ganz auf.

7. Da die Berechnung des Torfs auf eine solche Tiefe erfolgt ist, daß die 
auszustechende Fläche nach erfolgter Austorfung noch als Weide oder Wiese zu be
nutzen ist, so darf auf der für jedes Jahr zlim Torfstich berechneten Fläche nur die 
ebenfalls jährlich bestimmte Anzahl Torf, mithin nicht mehr, und die betreffende 
Fläche also auch nicht tiefer ausgestochen werden, als erforderlich ist, die nach Zahlen 
bestimmte Quantität zu erhalten.
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8. Wenn von der einen oder der andern Klasse der auf fremden Grund
stücken zu Torf Berechtigten in einem Jahre gar kein Torf gestochen wird, so fällt 
für dieses Jahr die Rente fort. Es sind also die Torfberechtigten nicht verpflichtet, 
alle Jahre Torf zu stechen, dagegen aber auch einzelne Berechtigte nicht befugt, für 
sich allein Torf zu stechen, vielnlehr müssen die 3-Hüfner und L'/z-Hüfner, die 2 Hüfner 
der Schmidt und Krüger die ihnen zustehende Quantität Torf jährlich gemeinschaft
lich stechen. Über die Frage, ob in dem einen Jahre auf fremden Grundstücken 
Torf gestochen werden soll, oder nicht, entscheidet die Mehrheit der Stimmen in 
jeder Klasse der Berechtigten, und bei Stimmengleichheit derjenige Beschluß, welcher 
für das Stechen ist.

9. Das Stechen des Torfs muß im Zusammenhänge und dergestalt regel
mäßig geschehen, daß die ausgestochene Fläche mit den übrigen Grundstücken des 
Verpflichteten im Zusammenhänge bleibt und von ihm sogleich wieder benutzt 
werden kann. Schmidt und Krüger sind verpflichtet, von ihrer in dem Kossaten- 
Plane erhaltenen Torffläche längs der Gränze mit dem Erbpachtsgute einen Weg 
von 2 Ruthen Breite so lange liegen zu lassen, bis die übrige Torffläche ausge
stochen ist, und die Kossäten haben das Recht, diesen Weg entweder als solchen oder 
sonst beliebig wie ihre übrigen Grundstücke, welche in dem einen Jahre nicht zum 
Torfstich benutzt werden, zu benutzen.

10. Die zu entrichtende Rente wird in Körnern, und zwar zu Martini jedes 
Jahres, in welchem die eine oder die andere Klasse von Torfberechtigten Torf sticht, 
abgeführt.

Das Erbpachtgut hat in seinem Plane weder Lehm noch Mergel, wie sich 
erst nach erfolgter Plan-Zutheilung ergeben hat. Es ist dem Besitzer des Gutes 
daher nachträglich — 1) verstattet worden, den zu seinen Bauten benöthigten Lehm 
aus der nahe der alten Ziegelei belegenen für die ganze Gemeinde bestimmten Lehm
grube unentgeldlich zu entnehmen. Demnächst ist ihm 2) als Mergelgrube eine 
V2 Mg. große Fläche im Bauernfelde überwiesen, wofür er an die Bauerhofsbesitzer 
eine jährliche Rente von 2*/ 2 Ritzn. Roggen entrichtet.

Das auf der Feldmark befindlich gewesene Holz hat nach geschehener ersten 
Gemeinheits-Theilung jeder nach seinem daran gehabten Theilnehmungs-Recht abge
hauen und gebührt aller Nachwuchs demjenigen, in dessen Plane er befindlich ist, 
ohne weitere Entschädigung. Behufs Entwässerung der Feldmark sind zwei große 
Abzugsgräben, jeder von 4 Fuß Breite, die, wenn er das Wasser nicht gehörig 
abführen sollte, bis auf 8 Fuß zu erweitern ist, angelegt worden. Beide Gräben 
scheinen, so weit sich ohne Einsicht der Gemarkungs-Karte übersehen läßt, ihre 
Richtung auf die Friedrichswalder Forst zu nehmen, an deren Gränze die Feldmark 
Seefeld ihr niedrigstes Niveau hat. Anlegung und Unterhaltung des ersten Abzugs
grabens ist Sache des Erbpachtgutes, der Kossäten und der baüerlichen Wirthe alle- 
sammt, durch deren Wiesen er geht. Des zweiten Grabens Anlegung und Instand
haltung, lastet ausschließlich auf 7 Zweihüfnern, durch deren Wiesen er führt. Alle 
übrigen Interessenten sind von der Theilnahme an diesem zweiten Graben frei, vom 
ersten die Pfarre, Schule, Schmiede und der Krug. Auf eine besondere Entschädigung 
für den Grund und Boden, welchen diese Gräben durchschneiden, kann keiner der 
betreffenden Interessenten, Anspruch machen.

Seit Abschluß der Gemeinheits-Theilung haben in Seefeld mehrfache Abzwei
gungen von den größeren Wirthschaften, behufs Anlegung von Büdnerstellen, auch 
Vertauschungen von Grundstücken rc. Statt gefunden. Diese kleinen territorialen 



94 Der Saziger Kreis.

Veränderungen hier alle anzuführen, würde zu weitlaüftg fein. Nur zweier Fälle fei 
gedacht, davon der erste die Abtrennung einer Parcele von 25 Mg. 18 Ruth, von 
einem 194 Mg. 19 Ruth, großen Bauerhofe betrifft, welche unterm 27. Juni 1837 
bestätigt wurde; der andere Fall aber im Jahre 1846 vorgekommen ist, als von 
einem Kossatenhofe eine Ackerparcele von 46 Q-Ruth. an einen Mühlenmeister ver
kauft wurde, muthmaßlich um auf derselben eine Windnmhle zu erbauen. Auch sei 
erwähnt, daß zum Bau der Stettin-Stargarder-Eisenbahn, welche den südlichen 
Theil der Seefelder Gemarkung, durchschneidet und dicht an der neüen oder Raths- 
Ziegelei vorüber führt, eine Fläche von 38 Mg. 40 Ruth, erforderlich gewesen ist, 
wozu 14 Bauerhofsbesitzer beigetragen haben. Die Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesell
schaft hat diese Grundstücke kaüflich erworben, und alle darauf haftenden Besitz- 
Beschränkungen sind ex drec. vom 24. December 1827 im Hypothekenbuche gelöscht 
worden.

Das Vorwerk in Seefeld, welches bis zum Ende des 18. Jahrhunderts durch 
Zeitpächter bewirthschaftet wurde, unterlag den Bestimmungen des Creditoren-Ab
schiedes von Anno 1644. Wer von den Glaübigern der Stadt Stargard es gewesen, 
dem dieses Gut zur Befriedigung seines Guthabens überwiesen wurde, ist aus beii, 
auf Seefeld Bezug habenden Urkunden des Raths-Archivs nicht ersichtlich. Es 
befindet sich aber im Archiv die Abschrift eines „Vergleichs wegen Reluition 
des Kämmerei-Gutes Seefeld, errichtet ani 29. April 1710 zwischen dem Magistrate 
zu Stargard und des Kämmerers Thomas Piper Erben", woraus hervorgeht, daß 
die 4200 Fl. betragende Forderung der Erben, wegen derer Seefeld ihnen ver
haftet war, zum dritten Theil aus beni Vermächtniß des Kämmerers Friedrich Piper 
herrührte, der muthmaßlich erster Creditor war.

Unter Genehmhaltung des Königl. General-Directoriums — wie ehedem das 
Staats-Ministerium genannt wurde, — vom 8. Februar 1798 wurde, auf Grund 
dreier, int Jahre 1798 abgehaltenen Licitations - Termine, zwischen dem Magistrat 
zu Stargard, nach eingeholter Einwilligung der Bürgerschaft, und dem Eigenthümer 
Peter Korth zu Sarow über das der Kämmerei zu Stargard zugehörige Vorwerk 
in Seefeld unterm 23. October 1800 ein Erbpacht-Contract geschlossen und voll
zogen, und dieser Vertrag am 10. Januar 1801 bestätigt. Nach der Vermessungs- 
Revision von 1780 enthielt das Vorwerk an Acker 349 Mg. 99 Ruth., an Wiesen 111.114, 
an Gartenland 1. 167, überhaupt also 463 Mg. 20 Ruth., die dem Erbpächter, nebst 
den zum Vorwerk gehörigen Gebaüden, Bewährungen, Weiden, Triften, Rechten 
unb Gerechtigkeiten, wie solche bis dahin von den Zeitpüchtern genutzt worden, oder 
— wie die Formel gewöhnlich lautete — hätten genutzt werden können, übergeben 
wurden. Die Hütung übte der Erbpächter gemeinschaftlich mit der Dorfschaft See
feld, hielt daher auch mit derselben gemeinschaftlich die Hirten, mit Ausnahme des 
Schäfers fürs Vorwerk, den er allein bestellen mußte, und hatte das Recht, so viel 
Vieh zu halten, als der in den letzten Einrichtungs-Acten des Stargardschen Eigen
thums de 1793 — 99 befindliche Arrheede-Anschlag bestimmte. An Jnventarien- 
Saaten waren vorhanden: Die völlig bestellte Wintersaat mit 118 Scheff. Roggen, 
31% Scheff. Gerste, 36 Scheff. Haier, 4 Scheff. Erbsen und 4 Scheff. Buchweizen, 
und diese hatte Erbpächter bei der Übergabe des Vorwerks, und zwar die Winter
saat nach dem Martini-, die Sommersaat aber nach dem Preise, welcher auf Trini
tatis 1799 in Stargard marktgängig, und das Besteller-Lohn landesüblich baar an 
die Kämmerei zu bezahlen; die Zahlung erfolgte im Jahre mit Thlr. 432. 14. 6 Pf., 
darunter Thlr. 88. 10 Gr. für Besteller-Lohn. Erbpächter entrichtete sein Meist
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gebot für das Erbstandsgeld mit 6700 Thlr. Es stand ihm das Recht zu für 
seines Hauses Nothdurft Bier zu brauen und Branntwein zu brennen, durfte aber 
vou diesen Getränken an Niemand etwas verkaufen. Dienste der Bauern und 
sonstigen Einwohner waren bei diesem Vorwerk bisher nicht gewesen, wobei 
es auch ferner sein Bewenden behielt. Mit Trinitatis 1799 nahm die Erbpacht 
ihren Anfang. Der Erbpächter übernahm die Verbindlichkeit, die sämmtlichen Vor- 
werks-Gebaüde und Bewährungen aus seinen eigenen Mitteln, ohne Betheiligung 
der Kämmerei in tüchtigem und gutem Stande zu erhalten, die Gebaüde auch bei 
der Feüer-Societät des platten Landes mit wenigstens 1100 Thlr. zu versichern. 
Er verzichtete auf Freiholz aus der Stadtforst, sei es Nutz-, Bau-, Bewährungs
oder Brennholz. Er ward verbunden auf der Lübowschen Mühle mahlen zu lassen 
und ben Müller für den Scheffel Korn Vi2 desselben, und insofern dieser das 
Mahlen selber verrichtet, für den Scheffel 6 Pf., wenn solches aber durch eigene 
Hände geschieht, 3 Pf. Mahlgeld zu entrichten. Da das Vorwerk ritterfrei war, so 
wurde von demselben keine Fourage geliefert, jedoch mußte Erbpächter folgendes 
Deputat an die Geistlichkeit in Natura liefern, an den Prediger zu Seefeld: 9 
Scheff. Roggen, 1 Hammel, 2 Pfd. Wolle, 2 Mandel Schafkäse; an den Küster: 
17< Scheff. Roggen, 1 Mandel Schafkäse, und außerdem bezahlte er und sein 
Schäfer alle Stol-Gebühren an den Prediger und Küster doppelt, auch die Hälfte des 
Nachtwächterlohns. Die Unterhaltung der Wege, soweit dieselben Vorwerks-Grund
stücke durchschneiden lag den: Erbpächter ob, was auch von den vorkommenden 
Graben-Arbeiten galt, indeß er die Dienste zur Unterhaltung der Pfarr- und Kirchen- 
gebaüde, auch die Hirtenhaüser nachbargleich zu leisten hatte. Gegen die letztere 
Bestimmung erhob er in der Folge Widerspruch und er wurde, unter Genehmhal
tung des General-Directoriums vom 14. März 1800 der Verbindlichkeit, zur Unter
haltung der Gebaüde der geistlichen Institute, auch der Hirtenhaüser entbunden. Der 
Erbpächter vererbte das erbliche Nutzungsrecht auf seine Intestat-Erben; will er, 
wie es im §. 16 des Vertrages heißt, unter Lebenden oder von Todeswegen darüber 
disponiren, so muß er dazu den Consens des Magistrats haben, welcher solche aber 
auf den Fall verweigern kann, wenn von demjenigen, an den die Abtretung geschehen 
soll, zu erwarten steht, daß er seine Erbpacht-Verbindlichkeiten überall nicht erfüllen 
werde, oder die Kämmerei darunter auf irgend eine Weise vervolltheilt werden 
sollte und ist ein dergleichen neüer Acquirent verbunden, den loten Theil des 
Canons auf den Fall eines Verkaufs aber 5 Procent des Kaufgeldes als eine 
Lehnware an die Känlmerei zu entrichten, welcher ohnehin beim jedesmaligen Ver
kauf das Vorkaufsrecht zustehet, insofern sie davon Gebrauch zu machen für gut 
findet, und der zu allen Zeiten das Obereigenthum über das vererbpachtete Vor
werk und dessen Pertinentien verbleibt. Für die erbliche Benutzung entrichtet der 
Erbpächter einen jährlichen, ebenso wenig jemals zu erhöhenden, als zu erniedri
genden, Erbpachtzins von 320 Thlr., davon % in Golde, den Fciedrichs'dor zu 
5 Thlr. gerechnet, mithin 330 Thlr. 20 Sgr. in Courant. Obgleich dieser Canon 
nicht erhöht werden kann, so muß sich doch der Erbpächter der jedesmaligen Er
höhung der Kammer-Taxe bei denen zum Anschlag gebrachten Getreidearten 
unterwerfen und das darnach herausgebrachte höhere Ertrags-Quantum gleich dem 
Canon entrichten.

Was bedeütete denn diese Bedingung, anders, als eine progressive Erhöhung 
des Erbpachtzinses? Die vorige Bedingung, daß der Canon niemals erhöht werden 
könne, war also eine Taüschung, die man der landesherrlichen Domainen - Verwal
tung damaliger Zeit uachahmte. Böses Beispiel verdirbt gute Sitten!
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Korth's Nachfolger in der Erbpacht des Vorwerks zu Seefeld — ob un
mittelbar, oder ob ein Zwischenpächter gewesen, ist nicht bekannt — war David 
Friedrich Brandenburg, der in den Acten zum ersten Mal 1815 genannt wird. 
In diesem Jahre suchte er bei der Königl. Regierung die Erlaubniß nach, seine 
Branntweinbrennerei zum Debit betreiben zu dürfen, erhielt jedoch zum Bescheide, 
daß ihm solche nur dann ertheilt werden fbniie, wenn er das, der Stargarder 
Kämmerei zustehende, Krug-Verlags-Recht abgelöst habe. Er ließ sich demzufolge 
mit dem Magistrat in Unterhandlungen ein, welche den Erfolg hatten, daß Seitens 
der Stadtgemeinde auf das Krug-Verlags-Recht in Seefeld gegen eine, auf das 
bisherige Einkommen daraus gegründete, Entschädigung Verzicht geleistet und hierauf 
demselben von der Königl. Regierung die Genehmigung zur Betreibung der Brannt
weinbrennerei Behufs des Debits im Dorfe Seefeld ertheilt wurde. Erst mehrere 
Jahre nachher wurde über diesen Vorgang ein förmlicher Contract errichtet. Dieser 
Vertrag ist vom 5. März 1823. Ihm zufolge zahlte Brandenburg 273 Thlr. an 
die Stargarder Kämmerei als Entschädigung für die Verzichtleistung auf das See
felder Krug-Verlags-Recht.

David Friedrich Brandenburg und dessen Ehegenossin Wilhelmine geb. Engelcke, 
überließen das erbliche Nutzungsrecht an dem Vorwerk zu Seefeld durch proto
kollarische Erklärung vom 5. Januar 1833 ihrem ältesten Sohn Ernst David 
Brandenburg; demnächst aber, als dieser von dem Abkommen zurückgetreten war, 
durch protokollarische Erklärung vom 30. Mai 1834, ihrem andern Sohne, dem 
Öconom August Friedrich Brandenburg gegen ein Überlassungs - Pretium von 
5600 Thlr., excl. eines Altentheils, dessen Werth auf Thlr. 70. 1. 9. Pf. ver
anschlagt wurde. Der Consens zu dieser Veränderung in der Person des Erb
pächters erfolgte Seitens des Magistrats und der Stadtverordneten unterm 21. 
Juli 1834.

In die Besitzzeit des neüen Besitzers fällt die Separation von Seefeld. Vor 
derselben bestand das Erbpachtgut aus 1 Mg. 123 Ruth. Hofstellen und Gärten, 
4. 33 Wurthen, 384. 133 Acker, 110. 78 Wiesen, 31. 116 Weiden, 11. 58 Un
brauchbarem, zusammen 543 Mg. 179 Ruthen. Brandenburg, der Vater, hatte mit 
dem Magistrate von Stargard ein Abkonnnen getroffen wegen Überlassung einiger, 
zum Erbpachtvorwerke gehörigen, im Dorfstanger belegenen Grundstücke, auf denen 
Gebaüde zur städtischen Ziegelei errichtet werden sollten; Brandenburg, der Sohn, 
trat diesem Abkommen durch protokollarische Erklärung vom 17. September 1834 
bei. Ein Gleiches geschah durch Protokoll von: 30. März 1840 wegen Abzweigung 
einer 2% Mg. großen Fläche, die Brandenburg, der Vater, bereits im Jahre 1834 
vom Hauptgute Behufs Anlegung einer Büdnerstelle verkauft hatte. Ferner ver
kaufte August Friedrich Brandenburg mittelst Vertrages vom 15. Januar 1844 das 
zum Erbpachtgute gehörige kleine Wohnhaus und die Gartenstelle nebst Wurth 
neben der Hofstelle, alles zusammen in einein Flächeninhalte von 5 Mg. 156 Ruth, 
an die unverehelichte Marie Wockenfuß aus Pegelow für 800 Thlr., frei von dem 
auf dem Hauptgute, der Kämmerei-Kasse zuständigen Erbpacht-Canon, und nur be
lastet mit dem Obereigenthum, dem Vorkaufsrecht und dein Laudemium, so wie mit 
den Antheil-Abgaben an die Küsterei. Bei dieser Gelegenheit erfährt man, daß 
vom Erbpachtgute an die Pfarre zu entrichten sind: 9 Scheff. Roggen, 1 Hammel, 
2 Pfd. Wolle, 2 Mandel Schafkäse; an die Küsterei: 1 Scheff. 4 Mtz. Roggen 
1 Mandel Schafkäse. Die ganze Lieferung nach den, im Jahre 1844 gütigen 
Preisen, abgeschätzt zu einem Geldwerthe von Thlr. 19. 28. 6 Pf. Von der Leistung 
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an die Küsterei wurden, wegen jenes Trennstttcks, 3 Mtz. Roggen vom Hauptgute 
abgeschrieben.

Nach dem Ableben des August Friedrich Brandenburg wurde das Erbpachtgut 
Seefeld durch den Erbreceß vom 12. November 1848 Eigenthum seiner Wittwe 
Wilhelmine Tugendreich, geb. Thielke. Diese schloß einen zweiten Ehebund mit 
August Hell, was unmittelbar nach jenem Erbreceß geschehen sein muß, da dieser 
Hell in den Acten bereits im Februar 1849 als Besitzer des Gutes vorkommt. 
Hell zeigt nämlich in einer Eingabe vom 21. Februar dem Magistrate an, daß die 
Ackerländerein des Erbpachtvorwerks von der, innerhalb derselben liegenden, Sand
scholle — Sandwüste sagt er — die 70—80 Mg. groß ist, sehr versandet würden, 
weshalb er bittet, ihm aus der Stadtsorst eine Quantität Strauch und Durchfor
stungsholz gegen Erlegung der Taxe zu überlassen, um damit die Sandscholle, die 
unter dem Namen des Knitteldammschen Tangers bekannt ist, zu decken. Dem An
träge konnte indessen nicht Folge gegeben werden, weil es in den städtischen Forst
revieren an Strauch rc. gebrach. Nordwestlich von jener Sandscholle liegt eine 
zweite, weit größere, der Bienenforth- Tanger genannt. Sie begreift 170 Mg., 
wovon 120 Mg. zum Gebiet des Erbpachtgutes und 50 Mg. zu den Kossatenlan- 
dungen gehören, und setzt die Pfarrländereien, ja selbst die entfernt liegenden Felder 
von Sarow der Gefahr der Versandung aus. Hell erbot sich, die erste Sandscholle 
und seinen Antheil an der zweiten, der Stadt unentgeltich abzutreten, sofern 
Magistrat und Stadtverordneten bereit seien, beide Plätze zur Stadtforst zu ziehen 
und forstmäßig zu besaamen, bezw. zu bepflanzen. Wegen Entlegenheit der beiden 
Sandschollen von dem Bruchhausenschen Revier der Stadtforst konnte indeß auf 
dieses Anerbieten nicht eingegangen werden; dagegen faßten die städtischen Behörden 
am 10. October 1849 den Beschluß, bei der Königl. Regierung den Antrag zu stellen, 
beide Plätze zu übernehmen, um sie mit dem Staatsforst - Revier Friedrichswald, 
von deren nächster Stelle sie kaum 500 Schritte entfernt sind, zu vereinigen. Weil 
aber in dem Antragsschreiben nur von der unentgeldlichen Überlassung der zum 
Erbpachtsgute gehörigen Flächen die Rede gewesen, und es übersehen war, auch 
der, noch nicht feststehenden, Bereitwilligkeit der Kossäten, ihren Antheil an der 
größern Sandscholle dem Forstfiscus ohne Entgeld abzutreten, zu gedenken, lehnte 
die Königl. Regierung, nach eingeholtem gutachtlichen Bericht des Friedrichswalder 
Revier-Verwalters, das Anerbieten mittelst Verfügung vom 3. Juni 1850 ab. 
Nach weiteren Verhandlungen mit Hell und den betreffenden Kossäten, die sich nun
mehr dem Anerbieten des Erbpächters anschlossen, erneuerte der Magistrat seinen 
Antrag bei der Königl. Regierung unterm 27. October 1850.

Die Dorfschaft Seefeld besaß seit undenklichen Zeiten das Recht der Mit- 
hütung auf dem, zum Amte Friedrichswald gehörigen landesherrlichen Forstrevier 
Neühaus, ohne daß schriftliche Verträge hierüber vorhanden gewesen wären. Ohne 
Zweifel stammte diese Gerechtsame aus jener Zeit, als Herzog Johann Friedrich, 
der gewaltige Nimrod, im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts bei seinem Jagd
hause „zum Sack" in der Stettiner Heide größere Bauten aufführen ließ und hier 
seinen Lieblingsplatz aufschlug, der fortan nach ihm auch „Friedrichswald" genannt, 
wurde, und den er zuletzt zu einem Amte erhob. Muthmaßlich hat der Magistrat da
mals ein zu Seefeld gehöriges Forstgrundstück an den Herzog zur Erweiterung seiner 
Wildbahn abgetreten, und statt dessen für das Vorwerk und die Bauern zu Seefeld 
jenes Weiderecht, später jedoch gegen Erlegung eines jährlichen Weidegeldes von 
67i Thlr. an das Friedrichswalder Amt, erlangt. Im Jahre 1811 kam die Auf-

Landbuch von Pommern; Thl. IL, Bd. V. 13
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Hebung dieses Hütungs-Servituts zur Sprache. In einem Necesse vom 19. Juli 
1813 — 6. März 1814 entsagte die Dorfschaft Seefeld sowol für sich als ihre 
Nachkommen, und zwar unter Zustimmnng des Magistrats und der Stadtverord
neten von Stargard, jenem Rechte der Mitbehütung des Neühausschen Forst
reviers, jetzt Friedrichswald genannt. Dieselbe verpflichtete sich auch, den Knüppel
damm beim Postbaum auf dem Neühausschen Forstrevier, durch welchen die 
alte Trift von Seefeld nach dem Reviere geht, gegen Verabreichung des freien Hol
zes aus Staatsforsten, in gehörigem fahrbaren Zustande zu erhalten und die dazu 
erforderlichen Hand- und Spanndienste unentgeldlich nach wie vor zu leisten, ohne 
daß der Kämmerei zu Stargard jemals angemuthet werden kann, unmittelbar die Kosten 
dazu herzugeben. Dagegen entließ die König!. Regierung die Dorfschaft Seefeld 
aus der Pflicht, die, in den Amts-Einrichtungs-Acten vom Jahre 1726 stipulirte 
Abgabe von 6]/4 Thlr. an die Friedrichswalder Amtskasse zu entrichten. Geneh
migt und vollzogen wurde dieser, zwischen der Königl. Regierung und der Dorfschaft 
Seefeld unmittelbar abgeschlossene, Receß von: Magistrate der Stadt Stargard am 
12. September 1814.

Die Stadtgemeinde Stargard als Besitzerin der Straßengerechtigkeit hat in 
den Jahren 1847—1855 fünf kleine Flüchen der Dorfstraße in Seefeld an Eigen
thümer, die an dieselbe stoßen, verkauft, im Ganzen 59,72 Q.-Ruthen groß, für 
einen Kaufschilling von Thlr. 101. 4. 7 Pf. Außerdem ist der Gemeinde Seefeld 
im Jahre 1847 ein Fleck von 14 Q.-Ruth. zwischen den beiden Fahrdämmen, welche 
von Friedrichswald nach dem Dorfe führen, Behufs Erbauung eines Dorfs-Armen
hauses ohne Entgeld, jedoch mit der Maßgabe überlassen worden, daß diese Fläche, 
welche auf allen Seiten von der Dorfstraße begränzt ist, nur zu dem gedach
ten Zwecke benutzt werden darf. Das Armenhaus hat eine Länge von 4 Ruth, 
und ist 2 Ruth. tief. Zu beiden Seiten desselben sind zwei kleine Höfe, jeder 
3 Q.-Ruth. groß.

Das Gesetz vom 2. März 1850, die Ablösung der Reallasten durch Rentenbriefe 
betreffend, ist in Seefeld in den Jahren 1854—1857 zur Ausführung gekommen. 
Es haben abgelöst:

Nentenbriefs-Kapital.
à 4 Durch Neceß vom 

21 Kossäten und Parcelisten von Kossatenstellen mit 1555. 16. 8 1. März 1855.
17 Voll- und Halbbauern und 8 Büdner . . . 6167. 12. 2% desgleichen.
4 Büdner, excl. 1 Thlr. 12 Sgr. durch Baarzahlung 15. — — desgleichen.
Das bisherige Erbpacht-Vorwerk . 6408. 4. 5% 2.Septbr.l857.

Summa. . . 14146. 3. 4
In den Recessen ist als berechtigt zu den Rentenbriess-Kapitalien nur die 

Stadtgemeinde Stargard genannt, welche auch Namens der oben erwähnten fünf 
milden Stiftungen, denen die Seefelder Bauerhöfe mit Kornrente verpflichtet waren, 
den Auseinandersetzungs-Receß vom 1. März 1855 abgeschlossen hat. Außer den 
Renten an die Rentenbank haben die Verpflichteten auch noch eine Entschädigung 
für die Laudemial-Verpflichtung an die Stadtgemeinde Stargard zu zahlen gehabt. 
Diese Verpflichtung hat für das Erbpacht-Vorwerk mit dem 22. October 1852, als 
dem Tage der von der Stadtgemeinde angemeldeten Provocation zur Auseinander
setzung, aufgehört,: wogegen der Ausführungs-Termin der Ablösung auf den 
30. September 1857 bestimmt wurde, so daß für den inzwischen verlaufenen 
Zeitraum das Laudemium noch mit einer Baarzahlung von Thlr. 23. 12. 8 Pf. 
abzulösen gewesen ist.
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Die Grundsteuer - Register de 1. Januar 1865 geben die Zahl der Grund
besitzer von Seefeld zu 55 mit 283 Besitzstücken, woraus erhellet, daß in dem lOjäh- 
rigen Zeitraum seit 1855 rc. nicht unerhebliche Abzweigungen und Parcelirungen 
bei den bäuerlichen Wirthschaften Statt gefunden haben. Die für die Veranlagung 
der Grundsteüer vorgenommene Revision der Vermessung und die Bonitirung der 
Liegenschaften hat folgende Ergebnisse gegeben:

Flächeninhalt: Ackerland 3160,86 Mg., Gartenland 6,50 Mg., Wiesen 651,07 Mg., 
Hütung 229,37 Mg., Holzung 98,43 Mg., Wasserstücke 13,43 Mg., Unland (die 
Sandschollen?) 266,64 Mg. ; steüerpflichtige Liegenschaften überhaupt 4250,33 Mg., 
steuerfreie 175,97 Mg., Beide zusammen 4426,30 Mg. Dazu die, wegen 
ihrer Benutzung zu öffentlichen Zwecken, ertraglosen Grundstücken an Wegen rc. 
232,41, an Wasser 5,75 und die Hof- und Baustellen nebst kleinen Hausgärten mit 
32,42 Mg., und es ergibt sich das Areal der Feldmark Seefeld zu 4696,88 Mg.

Bonitirung: Ertrag von 1 Morgen Ackerland 21, Gartenland 39, Wiesen 16, 
Weiden 11, Holzung 3, Wasserstücke 1 Sgr., der steüerpflichtigen Liegenschaften 18, 
der steuerfreien 17, beider zusammen 18 Sgr., der ganzen Feldmark 17 Sgr. Alle 
Reinerträge stehen unter dem mittlern Werth des Kreises, im Durchschnitt aller 
Liegenschaften um 6 Sgr.

Der Jahresbetrag der Grundsteüer ist Thlr. 244. 4. 10 Pf., auf den Morgen 
1 Sgr. 9 Pf., d. i. 5 Pf. niedriger als im Durchschnitt für den ganzen Kreis.

An Gebaüdesteüerpflichtigen Wohnhaüsern sind 78 und 4 gewerbliche Gebaüde 
vorhanden. Sie sind zu 53 Thlr. 24 Sgr. veranlagt, oder jedes dieser 82 Gebaüde 
im Durchschnitt zu 19 Sgr. 8 Pf. Steuerfreie Gebaüde gibt es 93.

Seefeld hatte, zufolge der am 3. December 1864 vorgenommenen Zählung, 
622 Einwohner. Nächst Kunow ist Seefeld die größte der Stargarder Eigenthums- 
Ortschaften. Unter den Einwohnern befand sich eine weibliche Person, geb. im 
Jahre 1776, der Zweitälteste Mensch im Eigenthum. 5 Einwohner waren katholisch, 
2 von ihnen waren Frauen mit evangelischen Männern verheirathet; 2 Knaben ans 
diesen Ehen wurden im katholischen Kirchenbekenntniß, 1 Tochter im evangelischen 
erzogen. Im Armenhause wohnten 4 Männer 6 Frauen. Von den 171 Gebaüden 
sind 4 öffentliche, Kirche, Schule, Armen-, Gemeindehaus, von den Privatgebaüdeu 
sind 78 Wohnhaüser, 3 Fabrik- und 86 Wirthschaftsgebaüde. Die Einwohner und 
Gebaüde sind auf die verschiedenen Wohnplätze des Gemindeverbandes folgender 
Maßen vertheilt:

Einw. Geb.Wohnh. Mehstcmd.
Das Dorf Seefeld...................... 471 135 65 77 Pferde, darunter 67
Das Vorwerk................................ 45 8 2 Arbeitspferde.
Der Ganzkowsche Halbbauerhof 31 4 2 196 Hpt. Rindvieh, dar.
Der Grapesche Halbbauerhof . 9 2 1 1 Bulle,
Der Vespersche Bauerhof . . 17 4 2 154 Kühe,
Der Vespersche Halbbauerhof . 6 2 1 3 Ochsen,
Die Wendsche Ziegelei . . . 8 4 1 38 Jungvieh,
Das Wockenfußfche Etablissement 8 4 1 2018 Schafe von der Land-
Das Hohensteinfche Etablissement 5 2 1 184 Schweine, [race.
Das Jvensche Etablissement 12 2 1 41 Ziegen,
Das Siegsche Mühlen-Etabliss. 10 4 1 88 Bienenstöcke.

Summa 622 171 78
13*
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Zufolge eines, der Königlichen Negierung zu Stettin in Schulangelegenheiten 
erstatteten Magistrats-Berichts von: 24. Januar 1867 sind in Seefeld z. Z. nur 
noch 11 bäuerliche Wirthe und 11 Kossäten vorhanden. Von jenen ist die kleinere 
Halste in ziemlich günstigen Vermögens-Verhältnissen, die größere Hälfte dagegen 
hat auf ihren Höfen bedeutende Schulden und lebt, gleich den Kostalen, die nur 
einen kleinen Grundbesitz, mithin auch ein geringes Einkommen haben, in wirklicher 
Dürftigkeit. In diese sind sie durch die schlechten Ärnten gerathen, ein Mißgeschick 
der Natur, welches seit einer langen Reihe von Jahren, man sagt seit dem Krim
kriege, also seit 1855, andauernd ist. Die meisten Wirthe haben Brotkorn kaufen 
müssen, und auch die Ärnte von 1866 ist dürftig ausgefallen, daß kaum Brotkorn 
genug bis zur nächsten Ärnte vorhanden ist. Die 'hohen Getreidepreise kommen 
ihnen daher nicht zu Gute, gereichen ihnen vielmehr zum Schaden. Dazu kommt, 
daß die Cholera Väter und Mütter hinweggerafft hat, für deren Waisen die baüer- 
lichen und Kostaten-Wirthe zu sorgen haben. Die Gemeinde hat überdem durch 
den Ankauf von Särgen und durch die Bezahlung der Medikamente viele Kosten 
gehabt, und einer nicht unbedeütenden Anzahl früherer Ortsarmen, die von der 
Cholera verschont geblieben sind, muß die Gemeinde Wohnung, Brennmaterial und 
mancherlei Unterstützung verabreichen. Dazu kommt noch, daß ein Ortsarmer im 
Irrenhause zu Rügenwalde hat untergebracht werden müssen, für den die Gemeinde 
die Verpflegungskosten mit jährlich 44 Thlr. zu bezahlen hat, voraussichtlich auf 
eine längere Reihe von Jahren, da der Unheilbarirre im mittlern Lebensalter steht. 
Zieht man zu allen diesen Zahlungen und Lasten die Staatssteüern, die Kreisabga
ben und die sonstigen Gemeindelasten, so leüchtet ein, daß die baüerlichen Wirthe 
zu Seefeld zur Beschaffung aller Prästationen mit nranchen Sorgen zu kämpfen 
haben.

IV. Stargarder Eigenthums-Ort sch asten, welche seit 1818 dem 
Naugarder Kreise zugetheilt sind.

Bergsruhe, einzeln liegendes Gut, zu Priemhausen gehörig, s. diesen 
Artikel.

Dieck Mühle, Wassermühle, auf einem Nebenbache der Jhna, auf 
deren rechten Ufer er sich in dieselbe ergießt, Pertinenz der Gemeinde Dietrichs
dorf; siehe den folgenden Artikel.

Dietrichsdorf, Colonistendorf, 3 Mln. von Stargard gegen Nord
nordwesten, die am weitesten gegen Norden gelegene Ortschaft des Stargarder Eigen
thums, enthält mit der, südwärts daran gränzenden Di eck Mühle 52 Wohnhaüser 
und 5 gewerbliche Gebaüde, welche der Gebaüdesteüer unterworfen sind, so wie 65 
steuerfreie Gebaüde, darunter die Schule. Die Feldmark begreift 370,17 Mg. Acker, 
21,31 Mg. Wiesen, 10,44 Mg. Weiden, 2,80 Mg. Waflerstücke, 2,68 Mg. Ödland, 
zusammen an steüerbaren Grundstücken 397,96 Mg., an steuerfreie« Schulländereien 
9,84 Mg., überhaupt 407,40 Mg., die in 354 Besitzstücke zerfallen, welche, 46 
Grundbesitzern, bezw. Pachtinhabern (s. unten) gehören. Der Reinertrag pro Mg. 
beträgt nur 13 Sgr. Dazu kommen an ertraglosen Grundstücken 18,76 Mg. Wege 
2C., 3,05 Bäche rc. und an Hof- und Baustellen, so wie kleiner Hausgärten 19,11 Mg., 
so daß die Feldmark im Ganzen groß ist . 448,33 Mg.

Der Jahresbetrag der Grundsteüer ist Thlr. 16. 22. 7 Pf., für den Mg. 
1 Sgr. 1 Pf.; die Gebaüdesteüer Thlr. 15. 1 Pf., oder für jedes besteuerte Ge
baüde ungefähr 8 Sgr. Aus der geringen Zahl des Reinertrags und der Grund- 
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steüer läßt sich auf die Unergiebigkeit des Bodens schließen, aus der kleinen Ziffer 
der Gebaüdesteüer auf die Ärmlichkeit des Ortes.

In dem Abriß der Geschichte der Stadt Stargard ist auf die allgemein be
kannte Thatsache hingewiesen worden, daß König Friedrich II., der vierte unter 
den Pommerschen Herzögen vom Geschlecht des Hohenzollern, das Manufacturwesen 
mit aller Gewalt in seinen Landen einzuführen trachtete, wobei er sein Augenmerk 
hauptsächlich auf die Verarbeitung jenes selbst gewonnenen Rohprodukts richtete, 
welches von jeher einen wesentlichen Bestandtheil des National-Reichthums der 
Ackerbau treibenden Länder gebildet hat. Wie andere Städte, die in vergangenen 
Tagen der Selbstständigkeit und Autonomie das Grundvermögen, welches ihnen bei 
Einführung der deütschen Städte - Verfassung vereignet worden war, durch gute 
Wirthschaft vermehrt und erweitert hatten, von Friedrich II. bald nach seiner 
Thronbesteigung angehalten wurden, auf ihren Kämmerei-Besitzungen eigene Wohnplätze 
für Manufacturisten, die vom Auslande herbeigezogen wurden, anzulegen so erging auch 
an den Magistrat von Stargard der Befehl, in der Kämmerei-Haide bei Pützerlin 
32 Wollspinner-Wohnungen auf Kosten der Kämmerei zu erbauen, und jede der
selben mit 3 Mg. Landes und 2 Mg. Wiesenwuchs auszustatten, so daß zur An
legung, dieser Colonie im Ganzen 160 Mg. vom Stadtwalde hergegeben, und 
zum Theil erst geradet werden mußten. Der Befehl des Königs-Herzogs war bereits 
im Jahre 1754 vollständig zur Ausführung gebracht; mitten im Walde stand ein 
«euer Wohnplatz; man legte ihm den Namen Dietrichsdorf bei. Wie lange die 
Ansiedler Wolle gesponnen haben, ist bei« Gedächtniß entschwunden, von Dauer ist 
diese Industrie aber nicht gewesen, was aller Orten und zu allen Zeiten das 
Schicksal von Einrichtungen ist, die nicht auf unumstößlichen Naturgesetzen beruhen. 
Zwölf Jahre nach Gründung von Dietrichsdorf ließ Friedrich II. durch seine Pom- 
mersche Kriegs- und Domainen- Kammer dem Magistrate von Stargard unterm 
23. Juli 1766 anbefehlen, und, weil er, bei einer der letzten seiner in Stargard 
abgehaltenen Heerschauen, wahrgenommen hatte, daß seine Königliche Willensmeinung 
noch immer nicht zur Ausführung gebracht war, dieser Befehl kurz vor seinem Tode 
unterm 21. April 1785 in strengen Worten erneuern, dahinlautend, daß die Colo- 
nistenstellen in Dietrichsdorf den Inhabern derselben zum erblichen Eigenthum über
lassen werden sollten. Es hat den Anschein, daß es bereits uni diese Zeit mit der 
Spinnerei ein Ende genommen hatte, und die von den ursprünglichen Ansiedlern 
noch vorhandenen Fremdlinge zur Fristung ihres Lebens, neben dem mühseligen 
Broterwerb als Holzschlüger im Kämmerei-Walde, auf die Erde angewiesen waren, 
die man ihnen vor 30 Jahren überliefert hatte. Die meisten (Kolonisten scheinen 
davon gegangen zu fein; so wenigstens darf vermuthet werden, erwägt man die 
geringe Zahl von Erbverschreibungen, die der Magistrat ertheilte. Diese Erbver- 
schreibungen sind vom Bürgernieister und Rath der Stadt Stargard unterm 20. 
April 1786 ausgefertigt und bestätigt von der Pommerschen Kriegs- und Domainen- 
Kammer den 5. April 1788, von dem Königl. General-Directorium (Staats-Mini
sterium) den 3. Juni 1788. In jeder dieser Urkunden wird dem betreffenden An
siedler diejenige Wollspinnerwohnung, welche er bisher besessen, dergestalt erb- und 
eigenthümlich überlassen, daß er darüber als sein wahres Eigenthum schallen und 
walten, solche veraüßern, verkaufen, verschenken, oder wie er sonst will, darüber 
verfügen könne, worüber jedoch zuvor allemal des Magistrats Einwilligung eingeholet 
und ohne dessen Consens niemalen eine Veräußerung vorgenommen werden darf. 
Dagegen ist der Ansiedler schuldig, diese ihm eigenthümlich überlassene Wohnung 
jederzeit in gutem und wohnbarem Staude zu erhalten und erforderlichen Falls 
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ganz neu zu erbauen, ohne darauf aus der Kämmerei irgend eine Vergütung zu 
verlangen. Es soll ihm jedoch zu seiner Erleichterung, so lange nämlich dergleichen 
Holz in der Kämmerei-Haide vorhanden und forstmäßig gehauen werden kann, das 
erforderliche Bauholz gegen Bezahlung des in der Forsttaxe vom 24. December 
1777 bestimmten Werths einer jeden Art Holzes überlassen werden. (Diese Be
stimmung im §. 2 der Erbverschreibung hat zu dem Rechtsstreit Anlaß gegeben, 
der zwischen der Stadt und den Kolonisten schwebt). — Die auf dieser Wohnung 
gelegten 3 Mg. Landung und 2 Mg. Wiesenwuchs sollen nach wie vor dabei ge
lassen werden. Es ist jedoch der Erbeigenthümer der Stelle verbunden, sowol für 
den Grund und Boden, auf welchem seine Wohnung steht, als für die Nutzung der 
Landung und Wiese jährlich an die Kämmerei - Kasse 5 Thlr. 8 Ggr. Canon zu 
bezahlen. Freies Brennholz an Raff- und Leseholz, welches er sich aus der Pützer- 
liner Heide mit der Karre holen kann, jedoch bei harter Strafe nichts abhauen darf, 
wird ihm gleichfalls bewilligt." — Was den Werth einer derartigen Colonistenstelle 
betrifft, so ist derselbe bei Vererbungen! uud Erbregulirungen unter Geschwistern zu 
300 Thlr. angenommen worden; bei freiwilligen Verkaüfen sind als Kaufgeld 
gezahlt worden, 1814: 450 Thlr., — 1827 : 500 Thlr., — 1828: 650 Thlr., — 
1837 in Subhastationsverfahrm 500 Thlr., — 1840 für */ 2 Colonistenstelle 
310 Thlr., — 1852 für eine ganze Stelle 200 Thlr. nebst einem, dem Verkaüfer 
zu gewährenden Altentheil. — Gegen das ursprüngliche Areal von Dietrichsdorf, 
160 Mg., ist das Gebiet der Colonie jetzt um 288 7a Mg. größer. Dieses Mehr 
trifft zum Theil auf die Dieck Mühle, zum größten Theil ist aber, mit 207,67 Mg. 
Weide-Abfindung, theils ist es nicht Eigenthum der Colonie, sondern besteht aus 
einer Forstfläche des Pützerliner Reviers, welche die Stadtgemeinde einzelnen Colo- 
nisten, vornehmlich aber durch Vertrag vom 19. Mai 1847, pachtweise auf 50 
Jahre überlassen hat.

Wie es zugegangen, ist nicht mehr zu ermitteln, genug es stand, und noch 
dazu rechtskräftig, fest, daß die Colonie Dietrichsdorf befugt war, die von einem 
jeden Kolonisten zu haltende Kuh nebst Zuwachs auf den Stevenhagenschen Heide- 
und Weide-Revieren, mit Ausschluß der Stevenhagenschen Äcker und Wiesen, gleich 
der Gemeinde Stevenhagen zu hüten. Diese Belästigung suchte die Dorfschaft 
Stevenhagen im Jahre 1805 von sich abzuwälzen. Die König!. Kriegs- und 
Domainen-Kammer von Pommern, bei der sie auf Aufhebung der Gemeinheit an- 
getragen hatte, entsendete einen eigenen Commissarius nach Dietrichsdorf, der die 
Sache zu untersuchen, die Thatsachen festzustellen und den Vergleich zwischen den 
Provocanten und den Provocaten zu errichten hatte. Das Hütungs-Revier hatte, 
excl. des Bollbruchs, ein Areal von 1530 Mg. 51. Ruth., an dem von Seiten der 
Dorfschaft Stevenhagen 7 baüerliche Wirthe, und die Mühlenbesitzer, außerdem 
aber auch der Besitzer der Dieck Mühle, Theil hatten. Die Stevenhäger räumten 
ein, daß der Zuwachs für eine Kuh berechnet werden müsse, so daß den Dietrichs
dorfern für 32 -k- 32 — 64 Kühe Hütung zu ermitteln war. Diese wurde in der 
gemeinschaftlichen Hütung einer Fläche von 512 Mg. gefunden, deren Lage und 
Begränzung ohne Specialkarte nicht verdeütlicht werden kann. Im Bollbruche von 
50 Mg. 127 Ruth, wurde Torf gestochen; sollte der Betrieb aufgegeben, und die 
Behütung des Bruchs der Dorfschaft Stevenhagen wieder frei gegeben werden, so 
versprach sie die Colonie Dietrichsdorf deswegen zu entschädigen u. s. w. Der 
betreffende Separations-Receß wurde in der Dieck Mühle am 3. August 1805 voll
zogen und, nachdem der Consens des Magistrats vom 30. September erfolgt war, 
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von der Königs. Kriegs- und Domainen-Kammer unterm 12. October 1805 
bestätigt. Wegen der oben erwähnten Irrungen, welche in der Forstservituten- 
Ablösungssache zwischen der Stadtgemeinde und den Colonisten von Dietrichs
dorf obwalten, vergleiche man dasjenige, was in der Geschichte von Stargard 
1855—1864, Abschnitt V., gesagt worden ist.

Die Dieck Mühle, aus einem Mahl- und einem Schneidewerk bestehend, 
bildete vor der Anlage von Dietrichsdorf einen Bestandtheil der Gemeinde Steven
hagen. Es stand dieser Mühle das Recht zu, freies Bau-Reparatur- und Schirrholz 
zu ihren sämmtlichen Mühlen-, Wohn- llnd Wirthschaftsgebaüden, den gehenden 
Werken, Bohlwerken, Brücken und Verschalungen, und 12 Klafter Kiefern-Knüppel- 
holz gegen Erstattung des Schlagelohns von der Stadt-Gemeinde Stargard, und 
bezw. aus der Stargardschen Kämmerei-Forst unentgeldlich zu fordern, dagegen war 
ihr Besitzer, so wie jeder Nachfolger im Besitz, verpflichtet: 1) Zwanzig Sägeböcke 
für die Stadt Stargard ohne Entgeld zu Brettern zu schneiden; 2) eine Mühlen
pacht von 26% Thlr. ; 3) als Grundgeld 5 Thlr. 27% Sgr. für die zur Mühle 
gehörigen Ländereien, und 4) für das Brennholz jährlich 2 Scheffel Roggen, unter 
der Benennung Heidemiethe, an die Kämmerei-Kaffe zu Stargard abzuführen. Diese 
gegenseitigen Berechtigungen und Verpflichtungen sind, auf Antrag der Stadtge
meinde durch den am 27. September 1839 bestätigten Receß dahin abgelöst worden, 
daß, nach gehöriger Abrechnung der Leistungen und Gegenleistungen die Stadt
gemeinde die Verpflichtung übernommen hat, dem Besitzer der Dieck Mühle eine 
bleibende unveränderliche jährliche Rente von 97 Thlr. zu zahlen, womit sich der 
Besitzer für vollständig abgefunden erklärt, und auf jede fernere Entschädigung und 
auf jede desfalsige fernere Nachforderung ausdrücklich Verzicht geleistet hat. Dieser 
Berechtigung gegenüber war indessen die Mühle der Grundherrschaft auch verpflichtet 
mit ebenfalls bestimmten Geldabgaben, die unter dem Namen Mahlgeld, bezw. Die
trichspacht, alljährlich zu entrichten war, so daß der Betrag der Rente, welche die 
Kämmerei-Kasse dem Besitzer der Dieckmühle zu entrichten hatte, sich auf Thlr. 86. 
22. 6 Pf. ermäßigte. Diese Rente ist auf Antrag des Mühlenbesitzers von der 
Stadtgemeinde Stargard durch ein Rentenbriefs-Kapital von Thlr. 1734. 24. 5% 
Pf. abgelöst worden. Der betreffende Receß ist am 11. Januar 1853 vollzogen 
und von der General-Commission unterm 27. September 1853 bestätigt. Bei Ab
schluß des Vertrages bemerkte zwar der Vertreter der Stadt Stargard, daß dem 
Besitzer der Mühle und seinen Besitznachfolgern, nach §. 5 des am 27. September 
1839 bestätigten Recesses über die Ablösung des dem Besitzer der Dieck Mühle 
zustehenden freien Bau-Reparatur und Brennholzes und der ihm dagegen obliegenden 
Abgaben und Leistungen die Verpflichtung habe, das zu der Brücke über den 
Freiwassergraben auf der Straße nach Golnow und deren Unterhaltung erforder
liche Holz unentgeldlich herzugeben und alle sonstigen bei Unterhaltung dieser Brücke 
vorkommenden Fuhren, Handarbeiten und Handwerkslöhne zu tragen, wie dies schon 
immer der Fall gewesen ist; beide Theile waren jedoch darüber einverstanden, daß 
vorstehende Verpflichtung unverändert bestehen bleibt und von der vorliegenden Ab
lösung ausgeschloffen bleiben müsse. Die Dieck Mühle ist beim Kreisgericht zu 
Naugard den 20. April 1868 öffentlich versteigert worden; die Taxe betrug Thlr. 
20.046. 27. 6 Pf.

Der Küster zu Priemhausen, wohin Dietrichsdorf vermittelst des Filials 
Stevenhagen eingepfarrt ist, hebt von jeder Colonisten-Familie an Jahrgeld 2% 
Sgr., von jeder Einlieger-Familie 1 Sgr. 9 Pf. und von einer einzelnen selbst
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ständigen Person 10 Pf., vom Besitzer der Dieck Mühle dagegen 7V, Sgr., und 
außerdem 8 Mtz. guten reinen Roggen. Die Abgaben an den Prediger sind weiter 
unten nachgewiesen.

Nach der am 3. December 1864 vorgenommenen statistischen Aufnahme hatte 
Dietrichsdorf mit Einschluß der Dieck Mühle und der zu dieser Gemeinde gerech
neten Försterstelle zur Dieckmühle, für das Pützerliner Revier der Kämmerei-Forst, 
378 Einwohner, davon auf der Mühle 20, Forsthause 7. Unter den Einwohnern 
war 1 Katholikin, die Ehefrau eines Evangelischen. An Gebaüden gab es 3 öffentliche, 
nämlich das Schulhaus, ein Armenhaus, in welchem sich 4 männliche und 3 weib
liche Insassen befanden, und das städtische Forsthaus. Privatgebaüde waren 
123 vorhanden, darunter 39 Wohnhaüser, 2 Fabrikgebaüde auf der Dieck Mühle, 
und 82 Wirthschaftsgebaüde. Viehstand: 16 Pferde, darunter 1 zur Zucht 
bestimmte Stute, 101 Rinder, 53 Landschafe, 107 Schweine, 15 Ziegen, 25 
Bienenstöcke.

Priemhausen, Pfarrkirchdorf, 3 Mln. von Stargard gegen Nordnord
westen,— verstümmelte Benennung für den ursprünglichen Namen Premuze, in 
Folge einer Urkunde von 1269, und darum auch im 18. Jahrhundert haüffg in der 
Schreibung Primusen vorkommend, — gränzt gegen Süden an Pützerlin, gegen 
Westen an das Pützerliner Revier der Stargarder Stadtforst, wohinwärts das 
Priemhauser Moor, Premuzeke Blita der Urkunde von 1269 liegt; gegen 
Norden an Lütkenhagen, gegen Osten an Rosenow, Damerwitz und Groß-Wachlin, 
und besteht aus einem Frei- oder Lehnschulzengute, 22 Vollbauerhöfen, 1 Dreivier
telbauer, 5 Halbbauerhöfen, 6 Kosiatenhöfen, 2 Mühlengrundstücken, der Kirche, dem 
Pfarrhofe und der Küsterschule sammt der zu diesen geistlichen Instituten gehörigen 
Ländereien. Nach den Grundsteüer-Veranlagungs-Registern de 1. Januar 1865 
begreift die Feldmark, — von der es vorher nur Theilweise eine Vermesiung ge
geben hat, — an Ackerland 4167,23 Mg., an Gartenland 4,55 Mg., an Wiesen 
783,34 Mg., an Hütung 459,30 Mg., an Holzung 7,14 Mg., an Wafferstücken 
2,19 Mg., an steuerpflichtigen Liegenschaften überhaupt 5.202,39 Mg., an steüer- 
freien 221,49 Mg., zusammen 5424,27 Mg. Dazu kommen noch an Grundstücken, 
die wegen ihrer Benutzung zu öffentlichen Zwecken ertraglos sind, 167,17 Mg. 
Wege, Triften rc., 32,16 Mg. Gewässer, und an Hof- und Baustellen nebst kleinen 
Hausgärten 56,60 Mg., daher Gesammtflächeninhalt der Feldmark Priemhausen, 
mit Einschluß der Grundstücke der boni Dorfe abgesondert liegenden 4 Etablissements, 
wozu das Lehnschulzengut, Bergs ruhe gehöret  5680,80 Mg. 
Die Grundsteüer-Register geben die Zahl der Besitzstücke in der Feldmark zu 261 
an, welche unter 63 Besitzer vertheilt sind. Die zuletzt genannte Zahl verglichen 
mit der Summe der oben angegebenen Höfe rc., beweiset, daß innerhalb der jüngst 
verflossenen 30 Jahre vielfache Zerschlagungen, bezw. Abzweigungen von größeren 
Besitzungen Statt gefunden haben und gegen 23 Büdnereien und Eigenthümerstellen 
entstanden sind. Die Feldmark gehört Hinsichts ihrer Bodenbeschaffenheit zu den 
ergiebigeren des Stargarder Eigenthums und des Naugarder Kreises. In allen 
Kulturarten erhebt sich der mittlere Ertrag pro Mg. weit über dem Durchschnitts
werthe des ganzes Kreises, der in der nachfolgenden Übersicht in Parenthese steht. 
Der Reinertrag für den Morgen beträgt: beim Acker 35 (24), beim Gartenlande 
60 (53), bei den Wiesen 45 (42), den Weiden 9 (7), den Holzungen 12 (8), den 
Wasserstücken 2 (4), bei den steüerpflichtigen Liegenschaften überhaupt 34 
(22), den steuerfreie« 40 (12), bei allen eingeschätzten Grundstücken 34 (20) Sgr.
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Die Grundsteuer beträgt Thlr. 547. 6. 4. Pf., ober: auf den Morgen 3 Sgr. 
2 Pf., d. i.: 1 Sgr. 1 Pf. mehr, als im Durchschnitt des Raugarder Keises. Die 
Register zählen 89 Wohnhaüser und 5 gewerbliche auf, welche zur Gebaüde- 
steüer mit Thlr. 66. 27 Sgr., eingeschützt sind; jedes dieser steuerpflichtigen 
Gebäude steuert demnach mit 21 Sgr. 4 Pf., an steuerfreien Gebäuden sind 114 
vorhanden.

Auch in Priemhausen hat der größte Theil der bäuerlichen Wirthe das Eigen
thum der Höfe im Jahre 1805 durch das damals eingeleitete Verfahren erhalten, 
die vollständige Regelung ihrer Verhältnisse zur Grundherrschaft, der Stadtgemeinde 
Stargard, und die Ausfertigung der Eigenthumsverleihungs-Urkunden ist aber auch 
hier erst 30 Jahre nachher erfolgt. (Süiige Wirthe indessen hatten zu jener Zeit 
diejenigen Bedingungen nicht genehmigt, unter denen ihnen die Höfe zum Eigen
thum überlassen werden sollten, daher es mit ihnen bei der alten Verfassung ver
blieb, bis 1834, in welchem Jahre sie durch den am 30. Mai bestätigten Receß 
im Sinne des Edicts vom 11. September 1811 und dessen Declaration vom 29. 
Mai 1816 regulirt worden sind. Diese Wirthe waren 1 Vollbauer, 3 Halbbauern 
und 5 Kossäten. Denselben wurde in Gemäßheit des Recesses der bei ihren Höfen 
befindliche Grund und Boden, welcher sich indeß auch mit den Liegenschaften der 
anderen in Priemhausen befindlichen Grundbesitzer in völliger Gemeinschaft befand, 
und nach der Vermessung und Kartirung des Feldmessers Karsch im Ganzen 322 
Mg. 12 Ruth, betrug zum vollkommenen Eigenthum, jedoch mit denen darauf haf
tenden und nachstehend bezeichneten Abgaben, überlassen. Auch verblieb ihnen die 
Weidegerechtsame auf der Feldmark und im städtischen Walde, so wie die sonstigen 
Gerechtsame, ganz in der Art, wie sie solche in Gemeinschaft mit den übrigen Hof
besitzern der Dorfschaft Priemhausen auszuüben befugt gewesen, für die Zukunft. 
Die der Stadt Stargard für die eigenthümliche Überlassung dieser Grundstücke von 
den bäuerlichen Wirthen gebührende Entschädigung wurde theils in Kapital, theils 
in Rente gewühlt. Der Vollbauer zahlte ein Kapital von 250 Thlr. und über
nahm eine jährliche, unveränderte feststehende Rente voir Thlr. 39. 2. 6 Pf. Jeder 
der 3 Halbbauern zahlte 125 Thlr. Kapital und als Jahresrente 23 Thlr. für zwei 
derselben, der dritte nur 18 Thlr. Die Rente der 5 Kossäten betrug zusammen 
genommen Thlr. 30. 21 Sgr. Es wurde ausgemacht, daß die Rente zum 25fachen 
Kapitals-Betrage ablöslich sein sollte, jedoch nur auf Antrag der Verpflichteten, 
nicht auf den der berechtigten Stadt Stargard. Durch die geschehene Feststellung 
der Rente waren die Vergütigungen für die von den baüerlichen Wirthen gesetzlich 
zu verlangenden Hülfsdienste, sowie diejenigen, welche dagegen die Wirthe von der 
Stadt für nicht genügend geleistete Bauhülfe fordern könnten, gegenseitig ausge
glichen. Es haben daher auch die Burg- und Brückenfuhren, welche der Bauerhofs
besitzer Johann Wilhelm Berg und die 3 Halbbauern sonst geleistet, bereits seit 
Marien 1833 aufgehört. Für die Hofwehr entrichtete der genannte Vollbauer 
Thlr. 122. 6. 3 Pf., jeder der Halbbauern Thlr. 60. 8. 9 Pf. Die 5 Kossäten 
hatten keine Hofwehr bei ihren Höfen empfangen, eine solche also auch nicht zu 
vergütigen. Rücksichtlich der Communal-Lasten wurde für die baüerlichen Wirthe 
durch diese Regulirung nichts geändert, auch nichts in Bezug auf die Abgaben an 
die Geistlichkeit. Es entrichtet jährliche fixirte Hebungen des Predigers: Der Voll
bauer 1 Sgr. 8 Pf. Opfergeld, 2 Scheff. Meßkorn, 4 Ellen Bratwürste, 1 Mandel 
Eier; an den Küster: 5 Sgr. 10 Pf. Jahrgeld, 8 Mtz. Meßkorn, 8 Stück Eier. 
Jeder Halbbauer an den Prediger 10 Pf. Opfergeld, 1 Scheff. Meßkorn, V, Mandel 
Eier, an den Küster ebensoviel Jahrgeld und Meßkorn wie der Vollbauer, aber

Landbuch von Pommern; Thl. II., Bd. V. 14 
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nur 6 Stück Eier. Die 5 Kossäten zusammen genommen zahlen dem Prediger 
Thlr. 2. 10. 6 Pf. Jahrgeld; dem Küster 29 Sgr. 2 Pf. Jahrgeld, 172 Scheff. 
Meßkorn und 25 Stück Eier. Außerdem liegt der ganzen Gemeinde, wie unten 
noch näher zu erörtern sein wird, die Verpflichtung ob, dem Pfarrer daselbst 12 
Klafter Brennholz aus der Stadtforst anzufahren, und das Schlagelohn zu be
zahlen. Die regulirten Wirthe nehmen an diesen Verpflichtungen pro rata Theil. 
Die Entrichtung der landesherrlichen Grundsteüer an die Kasse des Naugarder 
Kreises durch den Magistrat zu Stargard, lag den 9 regulirten Wirthen in der 
Art ob, daß sie, der frühern Steüer-Verfassung zufolge, für 341/so Hufen an Con
tribution Thlr. 49. 10. 10 Pf. und an Cavaleriegeld 13 Thlr., zusammen Thlr. 
62. 10. 10 Pf. nach wie vor aufzubringen hatten.

Der großen Mehrzahl, der baüerlichen Wirthe zu Priemhausen, bestehend aus 
21 Vollbauern, 2 Dreiviertelbauern und 2 Halbbauern, wurde zwar, wie schon oben 
erwähnt, das Eigenthum ihrer Höfe bereits im Jahre 1805 zu Theil; die vollstän
dige Regelung ihrer Verhältnisse zur Grundherrschaft erfolgte aber erst durch den 
unterm 12. December 1837 bestätigten Receß. Mit den Höfen zugleich wurde durch 
diesen Receß den Erwerbern derselben auch das Recht der Aufhütung mit dem sämmt
lichen Rindvieh, den Schafen und Pferden in einem bestimmten Theile der Star- 
gardschen Kämmerei-Forst verliehen, jedoch mit Vorbehalt der gesetzlichen Schonnngs- 
Befugniß zur Fortsetzung der Forstkultur. Au diesem Aufhütungsrechte nahmen aber 
auch die übrigen Grundbesitzer des Dorfes Theil, welche, wie vorstehend mitgetheilt 
worden, bereits regulirt waren, oder der Regelung nicht unterlagen. Über die 
Gränzen dieser, 2600 Mg. 22 Ruth, großen Forstweide waltete keine Irrung ob. 
Außer dieserWeidegerechtsame standen den baüerlichen Wirthen keine sonstigen Rechte 
in der Stadtforst zu, und es wurde im Receß ausdrücklich bemerkt, daß die Wirthe 
mit ihrem Anspruch auf das Recht des Mooshackens in der Forst in dem hierüber 
geführten Processe durch die Erkenntnisse vom 24. März 1836 und 8. März 1837 
rechtskräftig abgewiesen worden sind. Die in den Bedingungen von 1805 gemach
ten Beschränkungen wurden aufgehoben, jedoch der Gutsherrschaft das Vorkaufsrecht 
bei Verkaufen des ganzen Hofes Vorbehalten. Die Bedingung, daß die Wirthe nur 
befugt feien, die Höfe bis zu % des Werths derjenigen Taxe zu verschulden, welche 
nach den bei der Königl. General-Commission geltenden Grundsätzen errichtet werden 
sollte, ward beibehalten. Da der eine Vollbauerhof des Johann Wilhelm Berg 
bereits durch den Receß vont 30. Mai 1834 nach den Bestimmungen des Edicts 
von 1811 regulirt und zu diesem Zwecke also auch bereits besonders aufgemessen 
war — sein Areal war zu 108 Mg. 170 Ruth, ermittelt, — die hier in Rede 
stehenden Höfe aber mit dem Bergschen Hofe von gleicher Größe und gleichem 
Werthe sind, so wurde die von dem Bergschen Hofe zu entrichtende Taxe auch hier 
als Grundtaxe eines Vollbauerhofs, 3/< davon aber als Grundtaxe des Dreiviertel
hofes und die Hälfte davon auch als Grundtaxe eines Halbbauerhofs angesehen, um 
so die an sich kostspielige Nachmessung und Abschätzung jedes einzelnen Hofes zu 
vermeiden. Der Werth eines Vollbauerhofes ist im Jahre 1837 für 21 Höfe zu 
Thlr. 1170. 25 Sgr. landwirthschaftlich taxirt worden, einer der Höfe aber zu 
Thlr. 1262.15 Sgr.*)  Die in der dritten Bedingung von 1805 unter Nr. 3 gemachte 
Beschränkung wegen Vererbung der Höfe wurde gänzlich aufgehoben, und beim 
Laudemium der Grundherrschaft anheim gegeben, ob sie, bei Verkaüfen, dasselbe 
vom Kaüfer oder Verkaüfer einziehen wolle. Bau-, Nutz- und Brennholzgerechtig-

*) Bei der Kreis-Gerichts-Commission zu Massow sollte am 14. Juli 1869 ein Bauerhof 
subhastirt werden, abgeschätzt auf Thlr. 7538. 12. io Pf.
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feiten der baüerlichen Wirthe hörten für die Zukunft auf, dagegen aber auch ihre 
Verpflichtung zu irgend welchen Forstdiensten. Die Erwerber der Höfe entrichteten 
für die Eigenthums - Verleihung ein Erbstandsgeld, sowie für die Überlassung der 
herrschaftlichen Hofwehre eine Capitals-Abfiudung. Beide zusammen haben für die 
24 regulirten Höfe die Summe von Thlr. 8768. 2 Sgr. 6 Pf. betragen, welche 
zum größten Theil sofort baar bezahlt, zum steinern Theil gestundet, hypothekarisch 
gesichert und verzinset worden ist. An fortlaufenden jährlichen Abgaben: Dienstgeld, 
Fleischzehent, Rauchhühnergeld hatten zu entrichten: jeder der beiden Halbbauern 
Thlr. 15. 6. 1072 Pf., der ’/« Bauer Thlr. 21. 27. 6 Pst, einer von den Voll
bauern Thlr 25. 12. 6 Pf., jeder der übrigen 20 Vollbauern Thlr. 29. 2. 6 Pf. 
An jährlichen Diensten hatten auch ferner noch zu leisten Jeder der 21 Vollbauern: 
1 zweispänuige Burgfuhre zu 2 Tagen gerechnet, 2 zweispäunige Brückenfuhren, 
ebenfalls zu 2 Tagen gerechnet, und das Anfahren von 4 Klafter Holz aus der 
Stargardscheu Kämmerei-Forst bis nach der Stadt Stargard; jeder der beiden Halb
bauern die Hälfte, und der Dreiviertelbauer 3/t der Fuhren eines Vollbauers. Über 
die Art der Leistung dieser Dienste, so wie über das Anfahren von 12 Klaftern 
Brennholz hatte ein besonderer Rechtsstreit geschwebt, in Folge dessen die Leistungen 
durch rechtskräftiges Erkenntniß geregelt und festgesetzt waren. Das Brennholz, 
welches der Ortsprediger aus der gutsherrlichen Forst jährlich erhält, mußten die 
hier regulirten Wirthe mit den übrigen Wirthen des Dorfs dergestalt gemeinschaft
lich und unentgeltich anfahren, daß sie weder Danim- noch Brückenzoll von der 
Gutsherrschaft erstattet verlangen konnten. Rach der früheren Steüer - Verfassung 
betrug die landesherrliche Grundsteüer an Contribution und Cavalerie-Geld für 
2615/i6 Hufen der Dorfschaft Priemhausen Thlr. 487. 18. 6 Pf. (b. i. Thlr. 69. 
17.10 Pf. weniger, als nach dem neüen Grundsteüer-Gesetz von 1861). Dazu trugen die 
jetzt regulirten 24 Wirthe (1 Vollbauer = 17 Thlr.) überhaupt bei Thlr. 386. 22. 
6 Pf. und der Lehnschulze für das Lehnschulzengut Thlr. 29. 28. 10 Pf., excl. der 
Grundsteüer für in Kultur habendes Kossatenland. Die Abgaben an die Geistlich
keit blieben für die regulirten Höfe so, wie sie von Alters her matrikelmäßig ge
wesen waren. Sie sind bereits oben ttachgewiesen, wobei noch zu bemerken, daß 
der Lehnschulze wegen seiner Abgaben einem Vollbauer gleich gestellt ist. Eine ander
weitige Regelung der Abgaben an die Küsterei zu Priemhausen hat im Jahre 1841 
Statt gefunden. .

Einem der Bauerhöfe ist die Krugwirthschaft beigelegt, wofür 20 Sgr. Zapfen
zins erlegt wird, wogegen dem Besitzer des Hofes das Recht znsteht, sich den Brenn
stoff-Bedarf an Stubben, Strauch rc. dort, wo ihm dieser Bedarf vom Förster 
angewiesen wird, aus der Stargarder Kümmerei-Forst zu holen, dafür aber jährlich 
eine Heidemiethe von 3 Scheffeln Hafer entrichtet. Sobald ihm aber die Krug
wirthschaft von der Grundherrschaft abgenommen wird, hören diese gegenseitigen 
Verpflichtungen und Berechtigungen selbstverstättdlich auf. Im Übrigen ist der 
Kruginhaber verbunden, die abzusetzenden Getränke dort zu entnehmen und an
zukaufen, wo ihm die Grundherrschaft, kraft des ihr zustehenden Verlagsrechts, jedes 
Mal anweisen wird, jedoch darf die angewiesene Brau- und Brennerei, und über
haupt der Ort, wo die Getränke entnommen werden müssen, nicht außerhalb der 
Stadt Stargard und deren Vorstädte liegen.

Wegen der Communallasten und derjenigen Lasten und Leistungen, welche 
aus dem Kirchen- und dem Schulverband entspringen, und sich auf die Dorfschmiede 
beziehen, treten dieselben Bestimmungen ein, welche bei den anderen regulirten Dorf- 
schaften des Stargarder Eigenthums maßgebend gewesen sind.

14*
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Was das Frei- und Lehnschulzengut in Priemhausen betrifft, welches heut' zu 
Tage den Namen Bergsruhe führt, nach der Familie dieses Namens, von der 
es seit mehreren Menschenaltern besessen wird, so gehören dazu 4 Hufen Landes 
mit einem Kossateuhofe. Es hafteten auf diesem Gute, wie auf allen übrigen gleich
artigen Freigütern, laut Erklärung des Magistrats und der Stadtverordneten vom 
9. Juli 1838 und des Hypothekenscheins vom 28. December 1841, folgende Ver
pflichtungen, bezw. Berechtigungen für die Stadtgemeinde Stargard: 1) das lehns- 
herrliche Obereigenthum der Stadt; 2) die Verpflichtung zur Übernahme des Schulzen
amts ; 3) die Verpflichtung des Besitzers, sich bei Vollstreckung der Todesstrafen an 
Missethätern bewaffnet zu Pferde zu gestellen und solche zum Nichtplatz zu geleiten, 
so wie auf Verlangen des Magistrats zu Stargard einen Jagdhund unentgeldlich 
auszufüttern; 4) bei gewissen Besitzveränderungen 20 Thlr. Lehnware zu entrichten; 
5) das Vorkaufsrecht. Dagegen hatte die Stadtgemeinde Stargard, auf Grund 
des Vergleichs vom 18. November 1843 und der dadurch hervorgerufenen rechts
kräftigen Erkenntnisse vom 13. Februar 1844 und 30. Januar 1846, sestgestellten 
Geldrente von Thlr. 59. 11. 3 Pf. in Stelle des früher in Natura gelieferten 
24spännigen Fuder Zopf- und Zwingholz an den jedesmaligen Besitzer des Frei- und Lehn
schulzengutes zu entrichten. Sämmtliche vorstehend bezeichneten Leistungen und Ge
genleistungen, mit Ausnahme der zu 2) und 5) gedachten Leistungen des Frei
schulzenguts, bezw. das Vorkaufsrecht der Stadt Stargard, sind durch den am 
16. August 1853 bestätigten Receß dahin abgelöst worden, daß die Stadtgemeinde, 
nach Ausgleichung des Werths ihrer geringern Berechtigungen gegen ihre größern 
Verpflichtungen, den Besitzer des Freischulzenguts mit einem Rentenbriefs-Kapital 
von Thlr. 1179. 7. 973 Pf. entschädigt hat, wofür sie der Nentenbank mit einer 
Rente von 53 Thlr. 2 Sgr. während 56l/12 Jahre verpflichtet worden ist. Den 
letzten Lehnbrief fertigte der Magistrat unterm 8. April 1828 für August Bernhard 
Berg aus, der das Gut irn Jahre 1817 von seinem Vater Samuel David Berg 
bei dessen Auseinandersetzung mit seinen übrigen, noch minorennen Kindern, als 
Erben ihrer verstorbenen Mutter, für 6000 Thlr. übernommen hatte. Zur Zeit 
des Abschlusses des Recesses von 1853 waren Besitzer des Freischulzenguts: Leopold 
Steinbrück und dessen Ehegattin Friederike, geb. Medenwald, verwittwet gewe
sene Berg.

Die beiden Mühlen zu Priemhausen wurden im Jahre 1766 freihändig für 
1800 Thlr. und 1779 in der nothwendigen Subhastation von dem Mühlenmeister 
Michael Höppner für das Meistgebot von 1100 Thlr. erworben. Alljährliche Pacht 
entrichtete Kaüfer an die Stargarder Kämmerei in Natura 2 Winspel und 6 Scheffel 
guten, reinen Roggen; auch mußte er das Plus, welches bei den neuen Einrichtun
gen an Mühlenpacht herausgebracht wird, an Gelde bezahlen. Dahingegen bekam 
derselbe das ganze Dorf Priemhausen, incl. der Jnstleüte, jedoch außer denen zum 
Amte Massow gehörigen Unterthanen, zu Zwangsmahlgästen, die verbunden waren, 
ihm nebst den gewöhnlichen Metzen auch das Mahlgeld mit 272 Sgr. pro Scheffel 
zu geben. Die Mühlenteiche und Gräben mußte der Kaüfer auf seine Kosten auf
graben lassen. Es stand ihm frei, selbige mit Fischen zu besetzen, und keiner von 
den Dorfseinwohnern sollte die Teiche befischen dürfen; wenn aber aus E. H. E. 
Raths Mitteln Jemand nach Priemhausen kam, mußte der Mühlenbesitzer demselben 
ein Gericht Fische versetzen. Wenn die Nachbarn des Dorfs Holz kavelten, so be- 
karn der Müller seine Kavel den Bauern gleich; sein Vieh ward auch zur gemeinen 
Hütung vor dem Dorfshirten verstattet. Einquartierung brauchte er nicht einzuneh
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men, mit Ausnahme derjenigen Fälle, wenn, bei starker Einquartierung, der befehls
führende Offizier es ausdrücklich verlangen sollte. Contributionen aber mußte er, 
wenn andere Müller im Stadt-Eigenthum was gaben, auch abführen. Das nöthige 
Bauholz zur Instandhaltung der vorhandenen, bezw. zur Einrichtung neuer Gebaüde, 
zur Unterhaltung der Mühlendämme und Spundschalungen, Archen und andren 
Zubehörungen, wurde ihm aus der Stadtforst, wenn solches darin befindlich, ge
geben. Das Holz im Schiniede-Teiche, Mühlen-Teiche, und was sonst in den Gränzen 
und Maalen befindlich, gehörte denk Kaüfer allein. Das Näherrecht im Fall eines 
Verkaufs der Mühlen behielt sich die Stadtgemeinde vor. Sie machte von diesem 
Vorbehalt keinen Gebrauch, als im Jahre 1784 beide Mühlen für 1600 Thlr. und 
im Jahre 1817 für 4000 Thlr. veraüßert wurden. Zu den unweit des Dorfs 
Priemhausen belegenen 2 Mühlen, die Ober- und die Unter-Mühlegenannt, 
gehört ein Kamp Landes an der Stadtforst von 18,4 Q.-Ruth. und 3 Stück Wiesen 
an der Jhna. Gegen Feüersgefahr versichert ist die Ober-Mühle mit 300 Thlr., 
die Unter-Mühle mit 100 Thlr. In späterer Zeit erwarb der Besitzer beider Müh
len auch das Recht auf 12 Klafter Kiefernknüppel Brennholz aus der städtischen 
Forst gegen Lieferung von 2 Scheffeln Heidekorn, so daß seine Gesammtleistungen 
56 Scheffel Roggen betrugen. Um die Stadtforst von den angeführten Holz-Ver
pflichtungen zu befreien, trug der Magistrat im Jahre 1830 auf Ablösung derselben 
an, in Folge dessen am 19. Mai ein Receß zn Stande kam, worin die gegenseiti
gen Berechtigungen und Verpflichtungen abgewogen und der Werth der Forstleistun
gen an Bau-, Reparatur- und Brennholz, so wie an Eittschädigung für etwaige 
Feüers-Gefahr, auf Höhe von Thlr. 51. 26 9 Pf. verglichen ward. Diese Ent
schädigung wurde jedoch dem Mühlenbesitzer nicht baar ausgezahlt, sondern durch 
Compensation mit der von den Mühlen zu entrichtenden Mühlenpacht, welche incl. 
der 2 Scheff. Heidekorn, wie gesagt, 56 Scheffel Roggen betrug, dahin geordnet, 
daß jener Geldbetrag in Körnern zu 42 Scheff. I V« Metz, gerechnet wurde, so daß 
der Mühlenbesitzer vom 1. Januar 1830 an jährlich nur noch 13 Scheff. 147, 
Metz. Roggen an die Kämmerei abzuführen hatte. Dieser Receß ist am 8. Februar 
1831 bestätigt worden.

Durch zwei Recesse, abgeschlossen den 15. Juli und 27. August 1853, von 
der General-Commission von Pommern bestätigt den 16. August und 9. Sep
tember 1853 haben sämmtliche baüerlichen Wirthe zu Priemhausen mit Einschluß 
des Besitzers beider Mühlen, die ihnen der Stadtgemeinde Stargard gegenüber 
obliegenden Verpflichtungen, alle ohne Ausnahme, auf Grund des Gesetzes vom 
2. März 1850, durch die Rentenbank von Pommern abgelöst. Die Renten
bank erhält von ihnen an Rente zu 472 Procent der Abfindung während der 
Dauer von 56 7,2 Jahren jährlich 923 Thlr. 4 Sgr. und die Kämmerei-Kasse 
hat ein Rentenbriefs-Kapital zum Betrage von Thlr. 20.414. 2. 2% Pf. em
pfangen.

Außer den zum Eigenthum der Stadt Stargard gehörigen baüerlichen Wirthen 
waren 3 Bauern und 1 Kossat der Dorfschaft Priemhausen landesherrliche Unterthanen 
unter dem Domainen-Amte Massow und nach dessen Auflösung 1825, unter dem Amte 
Friedrichswald. Die Eigenthums-Verleihungs-Urkunde der Bauerhöfe ist vom 14. April 
1831. Jeder von ihnen hatte 367, Thlr. Grund- und Domainen-Geld zu zahlen. Die 
Abgaben des Kossatenhofes betrugen Thlr. 17.19.5 Pf. Seine Erbverfchreibung ist vom 
24. August 1815. Die Stadt Stargard hatte seit undenklichen Zeiten die Ver
pflichtung, diesen 4 Höfen das nöthige Bau- und Reparatur-Holz aus der Stadt
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forst zu verabreichen; bei Gelegenheit der Verhandlungen mit gedachten Wirthen 
wegen eigenthümlicher Verleihung ihrer Höfe erklärte die Stadt aber unterm 21. De
cember 1819 für die Aufhebung dieser Verpflichtmig eine jährliche Rente von 
35 Thlr. zu übernehmen, welches Anerbieten von dem Königl. Finanz-Ministerium 
mittelst Rescripts vom 9. September 1821 genehmigt wurde, in Folge dessen 
zwischen der Königl. Regierung zu Stettin und dem Magistrate zu Stargard nebst 
den Stadtverordnete,! daselbst unterm 6. Juni 1822 ein Receß abgeschlossen wor
den ist, kraft dessen die Känunerei-Kasse vom 1. Januar 1821 ab die Rente Doit 
35 Thlr. an das Domainen-Amt einzuzahlen verpflichtet war. Diese Rente hat die 
Stadtgemeinde Stargard im Jahre 1842 durch ein Kapital von 875 Thlr. abgelöst, 
worüber ihr die Befreiungs-Urkunde von der Königl. Regierung zu Stettin unterm 
16. Juni 1842 ertheilt ist.

Zur Parochie Priemhausen gehören, außer der Dorfschaft dieses Namens, die 
Gemeinde Stevenhagen, mit Filialkirche, das Colonistendorf Dietrichsdorf und die, 
jenseit der Jhna, belegens Colonie Unter-Carlsbach. Die geistlichen Institute sind 
in der Feldmark Priemhausen mit 221 Mg. 88 Ruth. angesessen. Wie viel davon 
der Kirche, wieviel der Pfarre gehören, ist aus den Recessen nicht ersichtlich. Der 
Küsterschulebrer hat, außer dem Schulhause, mit Scheüne und Stallung, in 
Nutzung: einen Baumgarten von 40 Q-Nuth., ein umzaüntes Stück Land an der 
Mühle jenseits des Baches von 1 Mg. 120 Ruth., eine Wiese am Oberteiche unweit 
der Damerwitzer Gränze, von 5 Fuder Heüertrag, welche die Gemeinde uuentgeldlich 
anfährt; sodann hat er Weidefreiheit für 2 Kühe nebst Zuwachs, für 10 Schafe, 
2 Stück Borstenvieh und so viel Gänse, als er von einem Paar zieht; Mastfreiheit, 
die ihm jährlich mit 10 Sgr. aus Gemeinde-Mitteln vergütigt wird, und Dünger
fuhren, die von den baüerlichen Wirthen der Reihe nach geleistet werden. Sein 
Einkommen als Küster ist bereits oben, den Hauptsachen nach, angegeben. Als 
Schullehrer hebt er von jedem schulpflichtigen Kinde ein Schulgeld von 1 Thlr. 
1 Sgr. 3 Pf., wovon er 1 Sgr. 3 Pf. an die Schulkasse abführt. Das Maximum 
der Schulkinder ist auf 80 normirt. Sämmtliche baüerliche Wirthe liefern all
jährlich dem Schullehrer zur Heizung der Schulstube und zu seinem persönlichen 
Bedarf 3 Klafter Elsen- oder Kiefern-Klobenholz und 14.000 Stück Torf frei auf 
den Schulhof. Die Büdner, Einlieger und Hirten zahlen für jedes ihrer schulpflich
tigen Schulkinder 5 Sgr. Holzgeld.

Nach der statistischen Aufnahme vom 3. December 1864 enthielt —

Einw. Geb. Wohnh.
570 195 85

7 5 1
12 3 1

17 8 1

47 14 3
650 225 91

Das Dorf Priemhauseu . . 
Das Mühlen-Etablifsement. 
Das Schmiede-Etabussement 
Der aüögebaute Bergsche

Bauerhof..........................
Dasausgebaute Lehnschulzen- 

gnt Bergsruhe ....
Summa

Viehstand.
Im Dorfe c. p.: 154 Pferde, darunter 1 Zucht

hengst, 47 zur Zucht benutzte Stuten. 38 Foh
len, 67 Arbeitspferde, 1 Lnxuspferd; — 347 
Rinder, 3 Stiere, 247 Kühe, 87 Jungvieh; — 
2066 Land sch afe, 272 Schweine, 28 Ziegen, 
43 Bienenstöcke.

In Bergsruhe: 13 Pferde, 13 Rinder, 524 
Schafe, 16 Schweine.

Der älteste Mensch in Priemhausen war ein Greis, geboren im Jahre 1779. 
Unter den 603 Einwohnern evangelisch - christlichen Bekenntnisses lebten 6 Per
sonen mosaischen Glaubens. Diese hatten sich seit der Zählung von 1861 um 
1 Person vermindert. Von den Gebaüden sind 4 öffentliche, — die Kirche, die 
Schule und 2 zu Gemeindezwecken bestimmte. Den Privatwohnhaüsern ist das 
Pfarrhaus hinzugerechnet, wie durchweg in den Tabellen der amtlichen Statistik, 
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obwol es, als Eigenthum der Kirchengemeinde, unter die öffentlichen Gebäude zu 
stellen sein dürfte. In Priemhausen c. p. sind 4 Fabrik- und 115 Wirthschafts- 
Gebaüde; in Bergsruhe 1 Fabrik- und 10 Gebäude zu wirthschaftlichen Zwecken.

Stevenhagen, Kirchdorf, 23/< Meilen von Stargard gegen Nordnord
westen, nebst der Wassermühle und dem Torfwärterhause, besteht aus 20 Grundbe- 
sitzeru und 60 Besitzstücken, und enthält in seiner Feldmark an Ackerland 725,47 Mg., 
an Gartenland nichts, an Wiesen 260,94 Mg., an Hütung 115,40 Mg., an Hol
zung 61,25 Mg., an Wasserstücken 0,96 Mg., an Ödland 2,05 Mg., an steüer- 
pflichtigen Grundstücken überhaupt 1156,08 Mg., au steüerfreien Schulgrundstücken 
9,09 Mg., beide zusammen 1165,17 Mg/ Dazu kommen an ertraglosem Grund und 
Boden: Wege rc. 38,37 Mg., Gewässer 16,83 Mg., Hof- und Baustellen und kleine 
Hausgärten 16,00 Mg.; Gesammt-Areal  1237,29 Mg.

Stevenhagen's Feldmark gehört ihrer Bodenbeschaffenheit nach zu den frucht
barsten Gemarkungen des Raugarder Kreises. Ihre Ergiebigkeit erhebt sich ziem
lich weit über den mittlern Zustand des Kreises, der durch die Ziffer 20 Sgr. Rein
ertrag pro Mg. ausgedrückt ist, im Saziger Kreise ist diese Ziffer 23 Sgr. Bei 
der Steüer-Beranlagung von Stevenhagen ist der Reinertrag vom Mg. abgeschätzt, 
beim Acker zu 25, bei den Wiesen zu 50, den Weiden zu 12, der Holzung zu 4, 
den Wafferstücken zu 3 Sgr., bei den steüerpflichtigen Liegenschaften überhaupt zu 
28 Sgr., und diese sind zu einem Grundsteüer-Soll von Thlr. 104. 10. 4 Pf., oder 
pro Mg. zu 2 Sgr. 9 Pf. eiugeschätzt. Bei den steüerfreien Grundstücken beträgt 
der Reinertrag 27 pro Mg., und in der ganzen Feldmark durchschnittlich eben 
so viel.

An Gebaüden sind vorhanden 18 Wohnhaüser und 2 gewerbliche Gebaüde, 
die zusammen mit 13 Thlr. 14 Sgr. Gebaüdesteüer belegt sind, so daß jedes dieser 
20 Gebaüde im Durchschnitt 20 Sgr. 2,4 Pf. Steüer trägt. Frei von der Steüer 
sind 36 Gebaüde. Außer der Mühle ist das zweite gewerbliche Gebaüde eine Ziege
lei, die dem Besitzer der Dieck-Mühle gehörte, aber am 18. April 1868 bei der 
Gerichts-Commission zu Massow zum öffentlichen Verkauf gestellt wurde. Die Taxe 
der Ziegelei mit dem dazu gehörigen Grundstück betrug 2450 Thlr.

In dem Dorfe Stevenhagen befinden sich nach Inhalt des Hypothekenbuchs 
3 Vollbauerhöfe, 1 Halbbauerhof und 3 Kossatenhöfe, welche den Wirthen als ge
wöhnlichen, nicht erblichen Kulturwirthen zur Benutzung eingeraümt waren, ihnen 
aber im Jahre 1805 gegen Bezahlung der Hofwehr, Entrichtung eines Erbstands- 
geldes und Vorbehalt mehrerer gutsherrlichen Abgaben zum erblichen Eigenthum 
überlassen wurden. Die Regelung dieser Verhältnisse ist jedoch erst durch den am 
24. Mai 1837 vollzogenen und unterm 2. Juni 1837 bestätigten Reeeß zu Stande 
gekommen. Im Allgemeinen sind die Verhältnisse der Stevenhäger Wirthe zu ihrer 
Grundherrschaft, der Stadtgemeinde Stargard, in der nämlichen Weise geordnet 
worden, wie bei den übrigen Dörfern im Stadt-Eigenthum. So haben sie die 
Laudemial-Verbindlichkeit durch Rente abgelöst, welche von Trinitatis 1806, dem 
Zeitpunkte der Eigenthums-Verleihung, anhebt, und mit dieser Ablösung ist das der 
Stadt zustehende Vorkaufsrecht bei Veräußerung eines Hofes fortgefallen. Im Be
sondern stand jedem der 7 bäuerlichen Wirthe von Altersher das Recht zu, jährlich 
10 Klafter Kiefern-Klobenholz unentgeltich aus der Stadtforst gegen das übliche 
Schlagerlohn zu entnehmen. Diese Brennholz-Berechtigung hat der Receß auch für 
die Zukunft aufrecht erhalten. Wegen des zu vergütigenden Schlagerlohns und 
dessen Höhe verglich man sich dahin, daß es sich nach demjenigen Schlagerlohne richten 
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solle, welches die Gutsherrschaft für das eigene geschlagene Holz in dem Jahre der 
Holzlieferung selbst zahlen werde. Dagegen verzichteten die Wirthe auf Bau- und 
Reparaturholz zur Unterhaltung ihrer Gebaüde.

Für die Eigenthums-Verleihung, so wie als Vergütigung der Hofwehr, ent
richteten die Wirthe ein Abfindungs-Kapital, und zwar jeder der drei Vollbauern 
Thlr.421. 26. 3 Pf, der Halbbauer Thlr. 336. 8. 9 Pf., 2 Kossäten jeder 158 Thlr., 
ein Kossat 75 Thlr., alle 7 Wirthe zusammen Thlr. 1992. 27. 6 Pf. Außer diesen 
Abfindungs-Kapitalien wurden die Wirthe verpflichtet, die gutsherrlichen Abgaben, 
bestehend in Dienstgeld, Fleischzehent, Rauchhühnergeld rc., auch in Körnern, nach 
wie vor an die Kämmerei-Kasse zu Stargard jährlich zu entrichten. Diese Abgaben 
betrugen für alle 7 Wirthe, in Gelde Thlr. 83. 25. 6 Pf., in Körnern, diese jedoch 
nur von den 3 Vollbauern: Roggen 34 Scheff. 2 Mtz., Hafer 45 Scheff. 3 Mtz. 
Unter den Geldabgaben stand die s. g. Diehbruchspacht mit zusammen 5 Thlr. 
Davon waren jedem der 7 Wirthe 19 Sgr. auferlegt; macht 4 Thlr. 13 Sgr.; 
es fehlten mithin 17 Sgr., die auf die Dieck- und die Stevenhagensche Mühle ver- 
theilt worden sind. Sämmtliche Wirthe, mit Ausnahme eines Kossäten, hatten 
Burg- und Brückenfuhren zu leisten, und ein gewisses Quantum Holz aus der 
Stadtforst nach Stargard zu fahren. Diese Naturaldienste wurden von 2 Vollbauern, 
dem Halbbauer und den 2 pflichtigen Kossäten mit einer jährlichen Geldrente zum 
Betrage von 30 Thlr. abgelöst. Der dritte Vollbauer blieb als Dorfschulze obser
vanzmäßig von dieser Abgabe frei, weil dieselbe als Remuneration für die Ver
waltung des Schulzenamts angesehen wird.

Die landesherrliche Gruudsteüer, Contribution und Cavaleriegeld, betrug nach 
der alten Steüer-Verfassung für 4% Hufen von den 7 baüerlichen Wirthschaften 
zu Stevenhagen Thlr. 82. 7 Sgr.

Die Kirche zu Stevenhagen ist Filia der Mater zu Priemhauseu. Die 7 
Wirthe haben an den dortigen Prediger jährlich zu entrichten: 23 Sgr. 4 Pf. 
Opfergeld, 7 Thlr. Speisegeld, 9 Scheff. Roggen Meßkorn, 21 Ellen Bratwürste 
und 7 Mandel Eier. Der Küster zu Priemhausen empfängt von ihnen 3'/2 Tblr. 
Speisegeld, 3% Scheff. Gerste Meßkorn und 3 Mandel 8 Stück Eier. Bei diesen 
Abgaben an die Geistlichkeit ist der Müller zu Stevenhagen nicht mitgezählt. Dieser 
entrichtet dem Prediger und Küster eben so viel wie einer der 7 Wirthe. Der 
Küster hat ferner zu heben von jeder Hirtenfamilie 3 Sgr. 9 Pf., von jeder andern 
Familie, die kein Meßkorn gibt 272 Sgr., und von dem Förster in der städtischen 
Waldwärterei Bollbruch, die nach Stevenhagen zur Kirche gehört, so wie von einer 
einzelnen selbstständigen Person 1 Sgr. 3 Pf. Mit den Gemeinde-, Kreis- rc. 
Lasten, u. s. w blieb es auch hier auf dem alten Fuße.

Den Wirthen zu Stevenhagen stand von alten Zeiten her das Aufhütungs
recht in einem besonders abgegrünzten, 1003 Mg. 97 Ruth, großen Distrikt in der 
Stargarder Kämmerei-Forst des Pützerliner Reviers zu. Dieses Aufhütungsrecht 
wurde ihnen durch den Receß vom 2. Juni 1837 und für die Zukunft verstattet. 
Sie behaupteten auch das Recht zum Harken und Sammeln des Mooses in der 
gedachten Forst, was aber von Seiten der Gutsherrschaft bestritten ward. Da je
doch die Wirthe durch ein Possessorien-Erkenntniß vom 25. März 1834 in dem 
Besitze dieses Rechts geschützt waren, so behielt es bis dahin sein Bewenden, bis 
von einem oder dem andern in petitorio etwas anders ausgebracht werden wird; 
es soll jedoch ein Proceß hierüber ex officio nicht eingeleitet werden.
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Die an die Stadtforst gränzende s. g. Hirtenwiese von 11 Mg. 135 Ruth, 
wurde den bäuerlichen Wirthen von der Gutsherrschaft zwar streitig gemacht, jedoch 
ist selbige der Gemeinde mittelst rechtskräftigen Erkenntnisses als Eigenthum zuer
kannt und ist darum auch im Neceß der Gemeinde als ihr gemeinschaftliches Eigen- 
thum verliehen worden Der Grundherrschaft stand bis dahin das Recht zu, das 
darauf aufschlagende Holz zu nutzen; diese Berechtigung ist dadurch abgelöst worden, 
daß die Gutsherrschaft das darauf befindlich gewesene Holz in natura fortgenom
men und 1 Procent des auf 92 Thlr. ermittelten Taxwerth es mit 1 Thlr. als Ab
findung ein für alle Mal erhalten hat. Diese Wiese ist demnächst dergestalt be
nutzt worden, daß sie dem gemeinschaftlichen Hirten zum Abnutz eingeraümt wurde. 
Kommt es zur Separation, so wird die Wiese in 8 gleiche Theile getheilt, und 
jedem der 7 bäuerlichen Wirthe ein Theil, und dem Besitzer der Stevenhagenschen 
Mühle der letzte Theil überwiesen.

Schon zur Zeit des hier besprochenen Regulirungs-Recesses, also im Jahre 
1837, war von einem der Kossatenhöfe, der zum Besitzthum des damaligen Dorf
schulzen, eines der 3 Vollbauerhöfe gehörte, die Hoflage mit den darauf stehenden 
Baulichkeiten, nebst dem Garten und zwei Wnrthland-Parcelen, das ganze in einem 
Umfange von 3 Mg. 126 Ruth., abgezweigt und an einen Handwerksmeister ver
kauft worden. Der Verkaüfer erwarb gleichzeitig das Recht der Behütung der Ge
meinweide für einige Haupt Vieh rc. Die auf der abgezweigten Fläche haftenden 
gutsherrlichen Abgaben wurden durch den 25fachen Betrag der Rente vom Ver
kaüfer abgelöst. Weitere Abzweigungen von den Höfen zur Errichtung von Büd
nerstellen haben seit jener Zeit Statt gefunden, wie aus dem Vergleich der damals 
Angesessenen mit der jetzt vorhandenen Zahl von Grundbesitzern im Gemeindebezirk 
Stevenhagen hervorgeht.

Die Kirche zu Stevenhagen besitzt an Landungen eine Fläche von 17 Mg. 
139 Ruth., die durch den Vertrag von: 18. März 1805, bestätigt den 30. Mai 
1805, dem Besitzer eines der Kossatenhöfe in Erbpacht gegeben ist. Der Canon 
beträgt 8 Scheffel Roggen, der aber nicht in Natura, sondern nach dem Martini- 
Preise der Stadt Stargard an die Kirchenkasse entrichtet wird. Zufolge Hypothe- 
kenscheins vom 2. April 1855 steht dem Magistrat von Stargard, als Patron der 
Kirche, das Vorkaufsrecht zu, bei dessen Nichtausübung derselbe von dem Erwerber 
ein Laudemium von 1 Thlr., im Falle aber das Grundstück auf Seitenverwandte 
vererbt wird, ein Laudemium von 15 Sgr. erhebt.

In dem Receß vom 2. Juni 1837, betreffend die Regelung der gutsherrlichen 
und baüerlichen Verhältnisse zu Stevenhagen, war den Hofbesitzern bei der Eigen- 
thums-Verleihung auch hier die Beschränkung auferlegt, ihre Höfe nicht über 2/s 
ihres Werthes mit Schulden zu belasten, was in dem Hypothekenbuche vermerkt 
worden ist. Zu diesem Ende war die Aufnahme einer Taxe erforderlich. Diese 
hat den Werth eines jeden der 3 Vollbauerhöfe zu Thlr. 3993. 3. 9 Pf., des 
Halbbauerhofs zu Thlr. 3358. 12. 1 Pf., von je 2 Kossatenhöfen zu Thlr. 2657. 
4. 7 Pf. und des dritten Kossatenhofs zu Thlr. 2461. 24. 2 Pf. ergeben; daher 
Grundtaxe von ganz Stevenhagen, excl. des Mühlenwesens Thlr. 23.113. 26. 8 Pf.

Die Wassermühle bei Stevenhagen, auf einem in der Jhna mündenden Fließ 
belegen, wird in einem Kauf- und Mühlen-Contrakt vom Jahre 1767 eine ober- 
schlägige mit Stampfen genannt, wozu als Pertinentien gehören: fünf Enden im 
Kossatenlande zwischen dem Kirchenacker und den beiden Benken (Büchen), ein 

Landbnch von Pommern; Thl. IL, Bd. V. 15
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Kamp bei der Mühle zwischen denselben beiden Benken, und eine Wiese an der Jhna. 
Im Jahre 1853 wird sie als Mahl- und Schneide-Mühle bezeichnet. In dem Vertrage 
vom 13. October 1767 wurde die Mühle mit 45 Sch ess. 6 Mtz. Noggenpacht zu 
Gunsten der Stargarder Kämmerei behaftet, die sich auch das Vorkaufsrecht vorbe
hielt. Dagegen bekam sie das ganze Dorf Stevenhagen, incl. der Jnstleüte, zu 
Zwangsmahlgästen, die Berechtigung auf freies Bau- und Reparatnrholz zu allen Gebaü- 
den, wie auch der Mühlendümme und Spundwände, Schälungen, Archen und aride
ren Zubehörungen aus der Kämmerei-Forst des Pützerliner Reviers, so wie Brenn
holz gleich den Dorf-Nachbarn, deren Berechtigungen und Verbindlichkeiten über
haupt auch für den Besitzer der Mühle maßgebend waren. In: Jahre 1822 wurde 
die Mühle zum öffentlichen Verkauf gestellt. Das Meistgebot war 4000 Thlr. 
Der Magistrat zu Stargard machte von den: ihm zustehenden Näherrecht Gebrauch 
und erwarb die Mühle für die Stadtgenieinde laut Zuschlags-Bescheides vom 
6. September 1822. Er veraüßerte sie aber wieder, jedoch mit Ausnahme aller 
und jeder Berechtigung auf freies Bau- und Reparatur-, Schirr- und Brennholz, 
welche von der Mühle auf immer getrennt ward, laut Contrakts vom 21. Februar 
1823 für 2150 Thlr. an einen Mühlenmeister. 1826 wurde von den Grundstücken 
des Mühlenwesens eine Parcele von 1 Mg. Landes für 300 Thlr. zur Einrichtung 
einer Büdnerstelle verkauft. In der Folge gelangte die Mühle in den Besitz eines 
andern Mühlenmeisters, nach dessen Ableben sie seiner Wittwe zufiel, vou der die 
Mühle in der unterm 15. Juli 1841 erfolgten Auseinandersetzung mit ihren 
5 Kindern für 5500 Thlr. und unter der Verpflichtung übernommen wurde, einem 
der Kinder nach ihrer, der Mutter, Wahl, das Mühlengrundstück nebst den Mühlen- 
geräthschaften für den gedachten Preis von 5500 Thlr. nach den: 15. Juli 1871 
zu überlassen. Die Wittwe war nämlich eine zweite Ehe eingegangen, wo
durch jene Auseinandersetzung mit ihren Kindern erster Ehe nothwendig gewor
den war.

In Folge des Gesetzes vou: 2. Mürz 1850 sind auch in Stevenhagen alle, der 
Stadtgemeinde Stargard zustehenden gutsherrlichen Abgaben durch Rentenbriefs-, 
und die Verbindlichkeiten der Stadt durch Baar-Kapitalien abgelöst worden. Es sind 
darüber unterm 20. Juli 1853 zwei Receffe abgeschlossen und unterm 26. August 
1853 bestätigt. Die 3 Vollbauern und der Halbbauer, demnächst 1 Kossatenhof 
und das Mühlenwesen zahlen der Rentenbank eine Rente zu 4*/ 2 Procent 
der Abfindung zum Betrage von Thlr. 147. 10 Sgr. und die Stadt Stargard 
hat in Rentenbriefen ein Kapital von Thlr. 3274. 2. 22/s Pf. bekommen, 
darunter der auf das Mühlenwesen fallende Theil Thlr. 1200. 22. 2/3 Pf. 
beträgt. Bei 2 Kossatenhöfen hatte die Stadtgemeinde mehr zu leisten, als der 
Werth der Leistungen der Kossäten betrug. Dieser Mehrwerth der Gegeuleistungen 
war zu Thlr. 4. 18 5 Pf. ermittelt, den die Kämmerei durch Baarzahlung des 
20fachen Betrages mit Thlr. 92. 8. 4 Pf. abgelöst hat.

Nach der statistischen Aufnahme vom 3. Dezember 1864 hatte Stevenhagen 
mit Einschluß der Mühlen-Besitzung, 3 öffentliche Gebaüde, — Kirche, Schule, 1 zu 
Gemeindezwecken bestimmtes Gebaüde; 51 Privatgebaüde: 19 Wohnhaüser, 3 Fabrik- 
und 29 Wirthschaftsgebaüde. Die Zahl der Einwohner belief sich auf 192, davon 
die älteste Person, männlichen Geschlechts, im Jahre 1780 geboren war. Vieh
stand : 27 Pferde, darunter 1 Zuchthengst; 69 Rinder, 370 Laudschafe, 49 Stück 
Borstenvieh, 3 Ziegen, 24 Bienenstöcke.
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Wenn die statistischen Tabellen in Beziehung auf die Gebäude in den ver
schiedenen Wohnplätzen mit den Registern der Gebaüdesteüer verglichen werden, so 
findet man fast aller Orten Unterschiede zwischen den beiderseitigen Angaben, ob- 
wol dieselben nahezu einem und demselben Zeitpunkte angehören. Den Grund 
dieser Abweichungen zu erforschen, liegt außerhalb des Bereichs des Herausgebers, 
denn es würde dazu eine Erneuerung des Zählungsgeschäfts nöthig sein. Die 
Vermuthung liegt nahe, daß von beiden Angaben die der Gebaüdesteüer-Register 
die richtigeren seien, weil bei Feststellung der Gebaüdezahl das Interesse des Steüer- 
Fiskus wesentlich betheiligt ist.

Kirchenwesen im Stargarder Stadt-Eigenthum.
In der historischen Beschreibung der Eigenthums-Ortschaften ist auf den 

Grundbesitz der geistlichen Institute und das Einkommen der Pfarrer, Küster und 
Schullehrer, nach Anleitung der Auseinandersetzungs- und Separatious-Recesse, 
Rücksicht genommen, bei einer Dorfschaft auch die Kirchen-Matrikel. Indessen hat 
dies, wegen Mangels an Vorlagen, nicht durchweg geschehen können; daher es denn 
für angemessen erachtet worden ist, diesem Zweige der Statistik des Stargarder 
Eigenthums einen besondern Abschnitt einzuraümen, und auf Grund der Kirchen-, 
Pfarr-, Küster- und Schul-Akten der in denselben niedergelegten, amtlichen Nach
richten ein möglichst vollständiges Bild vom Zustande der geistlichen Institute zu 
geben. Wiederholungen sind dabei unvermeidlich gewesen. Auch hier zeigen sich Ab
weichungen, deren Erörterung aber außerhalb des Gebiets der Möglichkeit liegt.

I.
Vermögens-Stand der Kirchen im Jahre 1865.

1. Parochie Hansfeld.
(1) Die Mutterkirche daselbst. 

Status bonorum.

Die Kirche besitzt: — 1) Au Gebaüden, das Pfarrhaus nebst Stall undVack- 
ofeu, den Pfarrgarten so Ivie auch die Hälfte seiner Bewehrung, das Schulhaus, 
welches mit 400 Thlr., und die Schulscheüne, die mit 150 Thlr. versichert ist; eine 
Scheüne, welche dem Erbpächter der einen Kirchenhufe für 30 Thlr. so überlassen ist, 
daß er sie für dieselbe Summe wieder auf die Stiele bringen muß, wenn die Kirche 
einmal genöthigt sein sollte, ihr Land wieder zu nehmen. — 2) An Ländereien: 
Eine steuerfreie Hufe, welche ein Halbbauer in Erbpacht hat und dafür 60 Scheff. 
Roggen nach dem jedesmaligen Stargarder Martini-Preise bezahlt, laut Contrakts 
vom 3. Oktober 1799, bestätigt den 11. Juni 1822; eine steüerpflichtige Hufe, die 
der Besitzer von Carolinenthal in Erbpacht hat, und wovon die größere Hälfte der 
Zarziger Kirche gehört. Laut Contrakts vom 27. Juli 1833, bestätigt den 15. August 
dess. I-, bezahlt er an die Hansfelder Kirche 11% Thlr.; ein Kamp am Hege-See, 
2 Mg. 58 Ruth, groß, welchen ein Büdner in Erbpacht hat und dafür laut Con
trakts vom 29. Mai 1797 jährlich 6% Scheff. Roggen nach einem 12jährigen 
Durchschnittspreise pro 1858—70 mit 1 Thlr. 28. 3 Pf. bezahlt. Außerdem gibt 
er uoch 1 Thlr. Grundgeld für sein Haus. — 3) An unveränderlichen Jntraden 
1% Thlr. Canon aus der Stargarder Kämmerei-Kasse. — 4) An Kapitalien in Pomnr. 
Pfandbriefen und Staatsschuldscheinen re. 1100 Thlr. (im Jahre 1859 erst 825 
Thlr.). — 5) An Jnventarienstücken 26, davon 10 der Kirche seit 1843 durch Ge- 

15*
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schenkgeber zugewendet sind. Darunter ein silberner vergoldeter Kelch nebst dergl. 
Patene und Oblatendose, eine neüsilberne Altarkanne, ein neüsilbernes Ciborium.

Die Kirchen-Rechnung.
Einnahme. â 4

1. Bestand der vorjährigenRechnuug 38. — 10
2. Erstattete Stempelsteüer . . . — 15. —
3. Zinsen von ausstehenden Kapi

talien 35. 16. 3
4. Einkünfte vom Grundeigenthum 147.18. 7
5. Grab- und Gelaütegebühren . 1. 7. 6

Nest geblieben . 1. 7. 6
6. Insgemein 7. 5. 6

Summa  230. 3. 8

Ausgabe.
1. Gehalt: Prediger 30'/,, Küster

12 Thlr 42. 15. —
2. Rechnungs-Gebühren .... 10. 20. —
3. Visitations-Geb. dem Snperint. — 20. —
4. Ausgeliehene Kapitalien ... 84. 3. 9
5. Reparaturen an Kirche, Pfarr-

und Schulgebaüden .... 34.21. 6
6. Insgemein 43.10.11

Summa 216. 1. 2

Die Einnahme verglichen mit der Ausgabe gibt einen Bestand von Thlr. 14. 
2. 6 Pf., excl. des rückständig gebliebenen Grabgeldes. Der Klingbeütel ist in allen 
Kirchen des Stargarder Eigenthums abgeschafft, daher auch hier in Hansfeld nicht 
mehr im Gebrauch. Im Titel Insgemein der Einnahme steht der Canon von der 
Kämmerei-Kaffe und 3 Thlr. Pacht von der Grasnutzung auf dem Kirchhofe. Unter 
Insgemein der Ausgabe sind 10 Thlr. für die Prediger-Wittwe zu Miethe und 
Roggen; ferner Feüerkassenbeiträge für das Kirchengebaüde und das Kircheninventar 
4 Thlr. 12 Sgr., für die Pfarr- und Schulgebaüde 7 Thlr. 6 Sgr. In diesem 
Tit. steht auch 1 Thlr., der an das St. Jürgen-Hospital zu Stargard als perpe- 
tuirliche Abgabe gezahlt wird.

(2) Die Filialkirche zu Schwendt.
Status bonorum.

Die Kirche besitzt: 1) An Gebaüden, einen Antheil am Schulhause, 511 dessen 
Erbauung sie Vs der Kosten beigetragen hat, in soweit es nämlich als Küsterwoh
nung dient und hat sie daher auch nur V5 der Feüerversicherungsbeiträge zu leisten. 
Versichert ist es mit 1000 Thlr. Ferner die Pfarrscheüne auf dem Pfarrhofe zu 
Hansfeld, die mit 500 Thlr. versichert ist, und einen Theil der massiven Beweh
rung des Pfarrgartens daselbst. — 2) An Ländereien, den Kirchenacker, welcher 
mit Wiesen und Hütung 41 Mg. 82 Ruth, groß ist. Durch Contrakt vom 6. Novbr. 
1837, bestätigt den 10 Januar 1838, ist dieses Kirchenland gegen 225 Thlr. Erb- 
standsgeld und einen Canon von 39 Scheff. Roggen nach dem Martini-Preise zahl
bar, Vererbpachtet. Zugleich ist dem Erbpächter die Kirchenscheüne überlassen. Für 
ein Stück Kirchenland von 1 Mg. Größe werden 2 Thlr. 9 Sgr. Erbpacht-Canon 
entrichtet. — 3) In Pfandbriefen und Staatsschuldscheinen besitzt die Kirche ein 
Kapital von 825 Thlr. ; (im Jahre 1859 erst 550 Thlr.). — 4) Das Inventarium 
besteht aus 20 Stücken, davon ein Kelch von Reüsilber inwendig vergoldet ist, nebst 
Patene, so wie eine Altarkanne und ein Oblatenkästchen von demselben Metall.

Einnahme.
Die Kirchen-Rechnung.

1. Bestandaus vorjährigerRechnung
2. Zinsen von den Kapitalien . '.
3. Erbpacht von den Ländereien .
4. Für Gelabte

^6- 4
15. 26. 10
25. 28. 9
81.27. 9 
— 10. —

1.
Ausgabe.

Summa . 124, 3. 4

2.
3.
4.
5.
6.

Gehalt: Pfarrer 7.12. 6, Küster
10 Thlr  

Rechnungsgebühren  
Visitationsgebühren . . . . 
Ausgeliehene Kapitalien . . . 
Reparaturen  
Abgaben aller Art

Summa . .

^^4
17. 12. 6

5.--------
— 20. — 
38.15. — 
— 20. — 
24. 13. 2
86.20. 8
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Die Einnahme mit der Ausgabe verglichen gibt einen Bestand von Thlr. 37. 
12. 8 Pf., der in die Rechnung pro 1866 zu übertragen ist. Unter den Abgaben, 
Tit. 6 der Ausgabe befinden sich Thlr. 6. 3. 9 Pf. für 5 Scheff. 4 Mtz. Gerste, 
ivomit die Schwerster Kirche dem Rathsgeistlichen Lehn zu Stargard verpflichtet 
ist. Ferner 5 Thlr. der Prediger-Wittwe für Miethe und Roggen, und 4 Thlr. 
24 Sgr. Feüerversicherungsbeiträge für die Kirche, das Schulhaus rc.

(3) Die Filialkirche zu Zarzig. 
Status bonorum.

1) An Gebaüden besitzt die Kirche das Schulhaus, welches mit 1000 Thlr. 
versichert ist, einen Stall auf dem Pfarrhofe zu Hansfeld, mit 600 Thlr. versichert; 
und einen Theil der Bewehrung des Pfarrgartens daselbst. — 2) An Liegenschaften: 
Eine steüerpflichtige Hufe in Hansfeld, die der Besitzer von Carolinenthal in Erb
pacht hat, und wovon die größere Hälfte der Zarziger Kirche gehört. Laut Con- 
trakts vom 27. Juli 1833, bestätigt den 15. August dess. I. bezahlt er jährlich 
an die Kirche 11 Vs Thlr. Ferner das steuerfreie Kirchenland, welches aus 65 Mg. 
66 Ruth. Acker und 12 Mg. 127 Ruth. Wiesen besteht, ist den 6 Kossäten zu Zarzig laut 
Contrakts vom 12. Mai 1841, bestätigt den 5. Oktober dess. I. gegen einen Canon 
von 54 Scheff. 8 Mtz. Roggen, nach dem Martini-Preise in Gelde abzuführen, in 
Erbpacht gegeben. Außerdem noch zwei Wurthen von 1 Mg. 146 Ruth., welche 
feit 1846 ebenfalls in Erbpacht gegeben sind; Canon für beide Thlr. 1. 21. 10 Pf. 
— 3) An Kapitalien besitzt die Kirche in Pfandbriefen und Hypotheken 2800 Thlr. 
(int Jahre 1830 erst 1250 Thlr., int Jahre 1859 waren es 1500 Thlr.) — 4) An 
Jnventarienstücken sind 21 vorhanden, darunter ein Kelch voit Silber, inwendig 
vergoldet, nebst dergl. Patene.

Einnahme.
1. Bestand ausvorsährigerRechnung
2. Zinsen von den Kapitalien . .
3. Erbpacht von den Ländereien .
4. An Grab- und Gelaütegeld . .
5. Kircheustandömiethe . . . .

Die Kirchett-Rechnmtg.
>5%. cK
40.— 7
74.23. 9
91.10. 4

1. 26. 3 
— 10. —

1.

2.
13.

4.
5.
6.

Summa . . 208. io. il

Ausgabe.
Gehalt: Prediger 39. 10, Klister

14 Thlr....................................
Rechnuugsgebnhren . . .
Visitations gebühren . . .
Ausgeliehene Kapitalien . .
Reparaturen
Abgaben aller Art ....

Summa ....

53. 10. —
10.13. 4 
— 20. —
38. 15.—
32. 26. 6
25.15. 6

161.10. 4

Einnahme und Ausgabe mit einander verglichen, ergeben Thlr. 47. —. 7 Pf. 
Bestand. Unter den Rechnnngsgebühren sind hier, wie in den vorstehenden Rech
nungen die Remunerationen für die Kirchenvorsteher und die des Predigers für die 
Anfertigung der Kirchen-Rechnung rc. verstanden. Die Reparatnrkosten haben sich 
insonderheit aus den Psarrstall in Hansfeld bezogen. Unter den Abgaben sind 
10 Thlr. für die Prediger-Wittwe zur Miethe rc. und Thlr. 7. 10. 3 Pf. Fetter-- 
Versicherungsbeiträge für die Kirche und die übrigen geistlichen Gebaüde.

2. Parochie Kizig. 
Die Mutterkirche zu Kizig. 

Status bonorum.
Die Kirche besitzt — 1) an Gebaüden, das ganz massive Kirchengebaüde ohne 

Thurm, bei der Kölnischen Feüerversicherungs-Gesellfchast bis 1871 versichert mit 
1395 Thlr., der Glockenstuhl mit 2 Glocken mit 1005 Thlr. und das Innere der 
Kirche, als Kanzel, Chöre, Gestühl mit 300 Thlr. — Der Pfarrhof besteht aus dem
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ganz massiven und mit Ziegel gedeckten Wohnhanse, einem angebanten Keller, der 
Pfarrscheüne, einem Ochsenstall von Fachwerk mit Stroh gedeckt, einem ganz massi
ven Viehstall mit Ziegeldach, einem Backhaus, und einer Pumpe, davon 2/s der 
hiesigen und Va der Kitzerower Kirche gehört. Das ganze Pfarrgehöft ist mit 
3325 Thlr. gegen Feüersgefahr versichert. Das Küsterschulhans ans Pisöe anfge- 
führt, ist mit dem dazu gehörigen Stallgebaüde zn 550 Thlr. versichert. — 2) Der 
66 Mg. 106 Ruth, große Kirchenacker ist tant Contrakts vom 21. Mai 1839 dem 
Schnlzen zn Pegelow gegen einen Canon von 47 Scheff. 2 Mtz. Roggen in Erb
pacht gegeben. — 3) An zinstragenden Papieren besitzt die Kirche nur 150 Thlr. 
(im Jahre 1848 noch Thlr. 805.) — 4) Der Jnventarienstücke sind 22 vorhanden, 
darunter 2 silberne Kelche mit Patene, einer vergoldet, 2 Kronleuchter von Bronce ; 
und unter den Büchern (deren die Hausfelder Kirche keins besitzt) Brüggemauus 
Beschreibung von Pommern.

i.
2.
3.
4.

Einnahme. äfy tyn $
Bestand ans voriger Rechnung 12.26. 9
Zinsen von den Kapitalien . . 5.22. 6
Pacht vom Grundbesitz . . . 81.26. 7 
Glocken- und Grabgeld . . . — 15.—

Die Kirchen-Rechnung.

Summa loi. — 10

Ausgabe.
1. Gehalt: Prediger 2. 20; Kirchen

vorst. 1 Thlr.......................
2. Nechnungsgebühren
3. Bauten und Reparaturen . .
4. Insgemein

Summa 

3. 20. —
2.--------

73.29. 3
20.26. 7

100. 15.10

^.^4

Demnach 15 Sgr. Bestand. Indessen sind bei der Decharge-Ertheilnng vom 
14. September 1866 zwei Posten der Ausgabe znm Gesammtbetrage von Thlr. 6. 
11. 10 Pf. defectirt worden, so daß bei der nächsten Rechnung Thlr. 6. 26. 10 Pf. 
in Einnahme zu bringen sind. Dem Prediger-Gehalt sind 10 Sgr. hinzugefügt, 
welche ihm aus der Rechnung von 186 Thlr. erstattet worden sind. Unter Insge
mein ist die Feüerversicheruug der geistlichen Gebaüde und des Kirchen-Inventars 
mit 10 Thlr. 27 Sgr. der größte Ausgabeposten.

In den Kirchen-Rechnungeu pro 1863 und 1864 waren Thlr. 15. 16. 10 Pf. 
für Raümung des alten Seegrabens in Ausgabe gestellt, und für denselben Zweck 
in der Rechnung pro 1865 für die Fortsetzung dieser Raümung Thlr. 1. 14. 4 Pf. 
Diese Ausgabe ans der Kirchenkasse wurde von Seiten des Patronats monirt, und 
von demselben verlangt, daß diese Ausgabe vom Pfarrer bestritten werde, weil die 
Raümung des Grabens dem Pfarracker zu Gute käme, und der Nießbraucher ge
setzlich verbunden sei, die gewöhnlichen zur Vortheilhaften Stützung desselben erforder
lichen Aufwendungen selbst zu leisten. Der Pfarrer weigerte sich diese Kosten zu 
übernehmen, daher gegen ihn mit Genehmigung der Königl. Negierung der Rechts
weg beschritten worden ist. Vorschläge zu einem gütlichen Vergleich sind gemacht, 
vom Patronat aber nicht angenommen worden, so daß der Rechtsstreit beim Nieder
schreiben dieser Zeilen — März 1867 — seinen Fortgang hat. Der Entwässe
rungsgraben, der die in Rede seiende Irrung verursacht hat, ist einer von denen, 
welche zu der, unter der Negierung Friedrichs II. angeordneten Ablassung des 
Kiziger Sees gedient haben. Die Verminderung des Kapital-Vermögens gegen das 
Jahr 1849 ist durch den, im Jahre 1851 vorgenommenen Neübau eines Stalles 
auf dem Pfarrhofe veranlaßt worden.

(2 u. 3) Die beiden Filialkirchen zu Kitzerow und Buchholz stehen unter dem 
Patronat der dortigen Gutsherrschaften, daher die Kirchen-Nechuungeu derselben 
nicht in den Akten des Stargarder Magistrats enthalten sind.
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3. Parochie Kunow an der Straße.
Die Kirche daselbst, Unicum.

Die älteste Matrikel der hiesigen Kirche ist vorn 12. Januar 1596. Nevidirt 
wurde sie durch die Visitation des Consistorial-Raths Langner im Jahre 1796. 
Neü ausgefertigt und vollzogen ist sie bei der vom Consistorial-Rath mit) Superin
tendenten Stumpf vorgenommeuen Kirchenvisitation am 17. September 1815.

Status bonorum.
Gebäude: Kirche und Thurm sind massiv und in baulichem Stande; bei der 

Kölnischen Feuerversicherungs-Gesellschaft versichert mit 6200 Thlr., das Innere der 
Kirche mit 1300 Thlr. Die Pfarrgebaüde gleichfalls in baulichen Würden, das 
Wohnhaus massiv, Scheune und beide Ställe Fachwerk mit Ziegeldach; Versiche
rungssumme 4375 Thlr. Küsterschulhaus aus Fachwerk mit Strohdach, versichert 
für 437 V, Thlr.

An Grundstücken besitzt die Kirche: — 1) Einen Kossatenhof von 21 Mg. 
162 Ruth. Acker, 1. 130 Wiesen, 14. 83 Hütung, für 24 Thlr. Canon vererbpach- 
tet laut Bestätigung vom 4. Mai 1832. — 2) Den Kirchenacker von 25 Mg. 
94 Ruth. Acker, 18. 58 Wiesen, 3. 170 Weide, an den Erbpächter des Kossaten- 
hofes verpachtet auf 12 Jahre von Marien 1862 bis dahin 1874 für 89 */,  Scheff. 
Roggenpacht, wovon der Küster 2 Scheff. in Natura erhält. — Zwei Wurthen am 
Dorfe; 2 Mg. 130 Ruth, groß, auf 6 Jahre verpachtet von Michaelis 1861—1867 
für 12 Scheff. Roggen, nach dem Martini-Preise zahlbar. Gesammtfläche des Grund
besitzes 88 Mg. 107 Ruthen.

An zinstragenden Documenten: Thlr. 2039. 26. 2 Pf. in Staatspapieren 
und einem Amortisations-Darlehn bei der Pfarre zum Betrage vou 239 Thlr. und 
einem Sparkassenbnche von 26 Sgr. 2 Pf. (Im Jahre 1849 war das Kapital- 
Vermögen der Kirche Thlr. 785. 1. 11 Pf.)

Außerdem werden in der Kirchenlade aufbewahrt a) 4 Staatspapier-Docu- 
mente zum Betrage vou 500 Thlr. als Acker-Cautiou des Pfarrlaudes, und bezieht 
der Prediger die Zinsen davon. Die Caution selbst beträgt nur Thlr. 440. 11. 
2 Pf. Der Prediger hat aber zur Erfüllung der 500 Thlr. noch Thlr. 59. 18 
2 Pf. zugeschossen, welchen Zuschuß er als Eigenthum dereinst voraus zu fordern 
hat. b) Die Pacht-Caution für das gepachtete Kircheuland, in einem Stargarder 
Sparkassenbuch von 100 Thlr.

Der Jnventarienstücke sind 20 vorhanden, darunter 2 silberne vergoldete Kelche 
nebst 2 dergl. Patenen und 1 silberne Oblatenbüchse.

Einnahme.
1. Bestand..........................

Die Kirchen-Rechnung.

91.24. 2
2. Vorschuß 4.--------
3. Eingekommene Kapitalien . . 40. 1. 8
4. Zinsen von den Kapitalien . . 79. 6. 2
5. Revenuen vom Grundeigenthum 227. 20. 9
6. Miethe vom Wittwenhanse . . 16.--------
7. Bankmiethe 3.19. 9
8. Grab- und Gelaütegeld ... 6. 7. 6
9. Insgemein 2. 9. 9

Summa . . . 470.29. 9

1. An Vorschuß
Ausgabe.

— 2. G
2. An Gehalt 35. 2. 6
3. An Bau- und Reparaturkosten 204. 20. 6
4. An Feüerkassen-Beiträgen . . 13.28. 6
5. An ausgeliehenen Kapitalien . 205. 3. 3
6. Insgemein 1L 22. 6

Summa . . . 470.29. 9

Im Tit. 2 der Einnahme sind noch 239 Thlr. Amortisations-Darlehn bei 
der Pfarre in Rest geblieben; außerdem noch Thlr. 3. 91/, Sgr. Vorschuß in einem
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Rechtsstreite. Von jenem Darlehn stehen 9 Thlr. in Tit. 3 uiib Thlr. 31.1. 8 Pf. 
von der Sparkasse eingezogen. In Tit. 3 sind Thlr. 1. 21. 9. Pf. als Collecte 
beim Abendmahl vereinnahmt.

Ausgabe. Tit. 2 Gehalt. Darin steht der Superintendent mit 2 Thlr. 
25 Sgr., der Prediger mit 25 Thlr. 25 Sgr., incl. Schreibmaterialien, auch noch 
mit Thlr. 4. 2% Sgr. für Roggen. Tit. 3. Die ansehnlichen Reparaturkosten 
haben sich vornehmlich auf eine Ausbesserung des Kirchthurms bezogen, die Thlr. 
107. 15% Sgr. erfordert hat. Demnächst auch auf das Pfarrgehöft das Küster
und das Wittwenhaus.

Das Prediger-Wittwen-Jnstitut 
besitzt: — a) Ein Haus von Fachwerk mit Strohdach, wenn auch alt, doch noch in 
baulichen Würden, für 262% Thlr. versichert. Die beiden Stuben desselben sind, 
in Ermangelung einer Predigerwittwe, für 16 Thlr. vermiethet. Diese Miethe fließt 
in die Kirchenkasse, die dagegen zur Unterhaltung des Hauses verpflichtet ist. — 
b) An Garten- und Wurthland 75 Q.-Ruthen, die zur Vermiethung des Hauses 
gehören. — c) Eine Wiesen- und Hütungsfläche, 4 Mg. 64 Ruth, groß, an der 
Meduje, zur Seite der Kirchenwiesen gelegen. Diese Fläche ist auf 12 Jahre von 
1856—1868 für 18% Thlr. Jahrespacht verpachtet. — d) An zinstragenden Papieren 
Thlr. 485. 6. 4 Pf. in Staatspapieren und bei der Sparkasse zu Stargard ange
legt. Die Einnahme des Instituts betrug Thlr. 37. 6. 2 Pf., wofür ein Spar
kassenbuch angekauft worden ist. Im Jahre 1849 belief sich das Kapital-Vermögen 
des Instituts erst auf 125 Thlr.

4. Parochie Priemhausen.
(1) Die Mutterkirche daselbst.

Status bonorum.
Gebaüde. Die Kirche nebst Thurm, in welchem eine ganze und eine gesprun

gene Glocke hangt, und worin sich eine Uhr befindet, ist bei der Kölnischen Feuer
versicherungs-Gesellschaft mit 5200 Thlr. versichert. — Auf beut Pfarrhofe bas 
massive Wohnhaus, nebst Stall unb Scheüne von Fachwerk, versichert mit 2500 Thlr. 
— Das Küster- unb Schulhaus in Pisöe, versichert mit 400 Thlr. — Ein Predig er - 
Wittwenhaus ist nicht mehr vorhanben. Das frühere ist im Jahre 1817 ver
kauft unb ber Erlös kapitalisirt. Die jedesmalige Prediger-Wittwe erhält die 
Zinsen.

Grundstücke. An Ackerland besitzt die Kirche 23 Mg. 165 Ruth, und an 
Wiesen 85 Ruth. Diese Grundstücke sind mit Genehmigung der Königl. Kriegs
und Doniainen-Kammer üom 19. Mai 1797 und der Bestätigung des Königl. Con- 
sistoriums Dom 25. Januar 1798 der Art Vererbpachtet, daß jährlich zu Weihnachten 
36 Scheff. Roggen nach 12jährigem Durchschnitt des Stargarder Martini-Preises 
in Geld entrichtet werden. Erbpächter ist der Besitzer des Freischulzen-Gutes in 
Priemhausen. Der Erbpachtsbetrag beträgt nach dem Turnus von 1858—1869 auf 
jedes Jahr Thlr. 70. 15. 9 Pf. Der Kirche steht, nach §. 10 des Erbpachtvertrages, 
bei Veraüßerungen das Näherrecht zu, und erhält bei Nichtausübung desselben 
3 Thlr. Laudemiuut. — Ein Stück Land von 2 Mg. 2 Ruth, am Stargard-Wach
liner Wege, laut Licitations-Protokoll vom 26. October 1855 mit Genehmigung der 
Königl. Regierung auf 12 Jahre von 1856—1868 für einen jährlichen Pachtzins 
von 12 Thlr. 16 Sgr. verpachtet. — Waldung hat die Kirche 16 Mg. 93 Ruth, 
an der Landstraße in der Kämmerei-Forst gelegen, und mit Kiefern bestanden. 
— Die Grasnutzung des Kirchhofes hat der Prediger für 15 Sgr. in Pacht.
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Kapitalien besitzt die Kirche tlicht. Dagegen gehören der Pfarre 150 Thlr. 
in einem Pfandbriefe und einem Staatsschuldscheine. Diese Werthpapiere sind angekauft 
theils aus dem Erlöse für verkaufte Eichen, welche auf gemeiuschaftlicheur Grund 
und Boden der Pfarre und baüerlichen Wirthe standen, theils aus den: Ablösungs- 
Verträge einer Holzgerechtigkeit in Stevenhagen. Dein jedesmaligen Pfarrer gebüh
ren die Zinsen beider Papiere.

Jnventarienstücke. Deren sind 15 vorhanden. Darunter ein silberner innen 
vergoldeter Kelch nebst Patene, ein neüsilbernes Ciborium, eine neüsilberne Altar
kanne, die älteste Ausgabe der Pommerschm Kirchen-Ordnung von 1535.

1. An
Einnahme.

Bestand aus voriger 
Rechnung .... 41.

Kirchen-Rechnung.

3.
4.
5.

Zinsen vom Pfarr-Ka
pital  

Pacht vom Grundbesitz . 
Grab- und Geläutegeld. 
Bankenmiethe . . . .

19. IO3'.
1. An
2. „

Ausgabe.
Besoldungen 21.
Gebühren für die Rechnungs-

12.

Summa

5.
83.

1.

7. 6
16.
15.
22.

3.
4.
5.
6.

führnng ....
„ Visitations-Gebühren
„ Reparaturt'often
„ kirchlichen Bedürfnissen 
Insgemein

1.
5.

23.
2 .

15.

20.

11.

5.
132. 21. 79ia Summa. . 68. 18. 10

9

6

6

1

3

Ausgabe. In Dit. 1 Besoldungen stehen für den Pfarrer 10 Thlr. Gehalt, 
15 Sgr. aus einem nicht genannten Legat, 5 Thlr. "72 Sgr. Zinsen vom Pfarr
kapital, 1 Thlr. 10 Sgr. pro exam. catech. ; sodann 21 /3 Thlr. für die Kirchen
vorsteher und 2 Thlr. für den städtischen Oberförster, der das Kirchenholz verwaltet. 
— In Tit. 2 ist dem Pfarrer 1 Thlr. für Anfertigung der Rechnung und für 
Schreibmaterialien, und 20 Sgr. dem Superintendenten für die Revision der Rech
nung ausgeworfen. — Derselbe empfing im Jahre 1865 die int Tit. 3 berechneten 
Gebühren für eine Kirchen- und Schulvisitation. — Im Tit. 5 wurden an Repa
raturkosten des Pfarrhauses 26 Thlr. 14 Sgr. erfordert, wovou die Stevenhäger 
Kirchenkasse 73 zu zahlen hat, so daß auf Priemhausen Thlr. 17. 9. 4 Pf. fielen. 
Der Überrest lourde zu Ausbesseruugen des Kirchengebaüdes verwendet. Tit. 5 ent
hält die Bonification für Brot und Wein. — In Tit. 6 stehen 11 Thlr. 7 Sgr. 
Feüerkassengelder; Thlr. 3. 6. 3 Pf. dem Küster für das Stellen und Schmieren 
der Thurlnuhr, wofür 1 Scheff. Roggen und 1 Scheff. Gerste ausgesetzt, in Gelde 
nach dem Martini-Marktpreise. Der Pfarrer empfing 13 Sgr., für die Mahlzeit bei 
Aufnahme der Rechnung und der Superintendent 15 Sgr. pro cocna synod.

Die Prediger-Wittwen-Kasse
besitzt ein Kapital-Vermögen von 1025 Thlr. in Pommerschen Pfandbriefen, wovon 
die Zinsen Thlr. 34. 10 Sgr. betragen. Laut Rechnungs-Abschlusses von 1864 
blieb ein Bestand von Thlr. 58. 2. 9 Pf. Dafür Einnahme im Jahre 1865 : 
Thlr. 92. 12. 9 Pf. Verausgabt wurden 41 Thlr. 8 Sgr. Behufs Aukaufs eines 
Pfandbriefes. Daher Bestand am Schluß des Jahres 1865: Thlr. 51. 4. 9 Pf.

(2) Die Filial-Kirche zu Stevenhagen.
Status bonorum.

Gebaüde. Die Kirche, von Fachwerk erbaut, mit Ziegeln gedeckt, und mit 
2 kleinen Glocken versehen, ist bei der Kölnischen Feüerversicherungs-Gesellschaft mit 
1200 Thlr. versichert. Bei Bauten thut Stevenhagen Hand- und Spanndienste, von 
den eingepfarrten Ortschaften Dietrichsdorf Hand-, Unter-Carlsbach Spanndienste. 
Der Kirchhof ist mit einer Steinmauer umgeben; sie ist im Jahre 1843 aus Kirchen-

Landbuch von Pommern; Thl. IL, Bd. V. 16
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Mitteln und mit Anwendung jener Dienste gebaut ïvorbeii. Die (Seiueiiibe hatte 
früher beit hölzernen Zaun auszubessern, boch würbe ihr bas Material geliefert. 
Bei ber Gemeinheitstheilung ist ein neuer Begräbnißplatz ausgeschnitteu, ber später 
benutzt werben soll. Anberweitige Gebaübe besitzt bie Kirche nicht.

Von Grunbstücken gehören ihr 14 Mg. 171 Ruth. Acker- unb 2 Mg. 148 Ruth. 
Wiesenlanb. Der Acker liegt nahe am Dorfe unb gränzt an bie Grunbstücke bes 
Erbpächters. Die Wiesen liegen an ber Jhna. Alles ist laut Contraets vom 
30. Mai 1805 vererbpachtet für 8 Schesf. Roggen, welche nach beut jebesmaligen 
Stargarber Martini-Marktpreise in Gelbe entrichtet werben. — An Holzung besitzt 
bie Kirche 4 Mg. hinter bein Dorfe neben beut Kirchenacker, im Jahre 1845 mit 
Kiefern besaanlt, unb eine Flüche von 21 Mg. Kiefernbestanb mit untermischten 
Buchen am Wege nach Dietrichsborf.

An Kapitalien besitzt bie Kirche 450 Thlr. in Pfanbbriefen unb 4 SLaatsschulb- 
scheinen. Seit beut Jahre 1843 hat sich bas Kapital-Vermögen nur um 75 Thlr. 
vermehrt.

Von ben 8 Juventarienstückeu ist eins ein silberner, innen vergolbeter, Kelch 
nebst Patene, ein zweites eine neüsilberne Altarkanne.

Einnahme.
1. Bestand aus voriger Rechnung . 5. 5. 9
2. Zinsen von den Werthpapieren 15. 7. 6
3. Äckerpacht.................................... 16.10. —
4. Grab- und Gelaütegeld . . . — 17.—

Kirchen-Rechnung.

Summa 37. 10. 9
Bestand

Ausgabe.
1. Besoldungen............................... 14. 5. —
2. Nechmmgssührungs-Gebtthren . — 25. —
3. Visitations-Gebühren .... 2.15. —
4. Neparatnrkosten.......................... 8.24. 8
5. Kirchliche Bedürfnisse .... 2. 5.—
6. Insgemein.................................... 3. 23. 4

Summa 32. 8. —
Thlr. 5. 2. 9 Pf.

Ausgabe. In Tit. 1 hat ber Prebiger bieselben Einkünfte, wie in Priem- 
hauseu, boch füllt bas Legat weg unb bas Pfarrkapital, bagegen kommen matrikel
mäßig 10 Sgr. hinzu. Der stübtische Oberförster beaufsichtigt auch bas hiesige 
Kirchenholz unb bezieht bafür eine jährliche Remuneration von 2 Thlr. — Die 
Posten in Tit. 2 unb 3 kommen bein Superiutenbenten zu Gute, mit Ausnahme 
von 10 Sgr., bie ber Prebiger für Anfertigung ber Kirchen-Rechnung empfängt. — 
Die Reparaturkosten, Tit. 4, beziehen sich auf bas Pfarrhaus zu Prienchausen. — 
Die Ausgaben unter Tit. 6, Insgemein sinb benen bei Prienchausen ähnlich.

3. Die Kirche zu Friebrichswalb, 
Ecclesia vagans, ist lanbesherrlichen Patronats, baher bie über Vermögens-Ver
waltung geführten Rechnungen bein Magistrat zu Stargarb nicht zukonunen.

5. Parochie Pützerlin.
(1) . Die Mutterkirche baselbst.

Status bonorum.
Gebaübe. Die ganz massive unb mit Ziegeln gebeckte Kirche bilbet ein Achteck. Sie ist 

64 Fuß lang, 31% Fuß tief uub 22 Fuß hoch. Ihr Thurm, mit 2 Glocken unb 
einer (befecten) Uhr, bie brei vergolbete Zifferblätter hat, ist im untern Theil eben
falls massiv, oben aus Holzsachwerk mit Vretterverkleibung unter Schieferbach, 
140 Fuß hoch, unb mit Blitzableiter versehen. — Auf bem Pfarrhofe steht bas 
ganz massive mit Ziegeln gebeckte Wohnhaus, eine Scheüne, ein Viehstall, unb ein 
Rollstall mit Taubenschlag, bie beiben ersten Gebaübe mit Stroh-, bas letzte mit 
Ziegelbach. — Im Jahre 1844 würbe bas Küsterschulhaus nebst Stall aus Fach- 
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iverf mit Ziegeldach neu erbaut. Da die Schulstube bei der Geineinheits-Theilung 
1827 mit Acker dotirt worden ist, so hat die Geiileittde in demselben Jahre für den 
Lehrer eine Schelme aus eigenen Mitteln erbaut, wozu jedoch das Bauholz aus deut 
Kirchentanger verabreicht ist. Versicherung gegen Feüersgefahr bei der Kölnischen 
Gesellschaft: Das Kirchengebaüde nebst Thurm mit 5000 Thlr., die Pfarrgebaüde 
mit 3025 Thlr., das Küsterhaus nebst Stall mit 1050 Thlr. — Das Prediger- 
Wittwenhaus ist im Jahre 1821 gegen ein jährliches Grundgeld von 1 Thlr. 
verkauft.

An Grundstücken besitzt die Kirche: 1) Einen Acker-, Wiesen- und Hütungs
plan von 160 Mg. 4 Ruth., gegen einen Canon von 62 Scheff. 9 Mtz. Roggen, 
nach lOjährigem Martini-Marktpreise zu zahlen, Vererbpachtet mittelst Contracté 
vom 13. December 1827, bestätigt den 30. Januar 1828. — 2) Eine Parcele von 
86 Ruth. Acker und 70 Ruth. Wiese gegen eine jährliche Roggenrente von 1 Scheff. 
7 Mtz., zahlbar wie ad 1) und unter demselben Dato Vererbpachtet. — 3) Ein 
Wurthacker von 1 Mg. unterm 4. April 1827 Vererbpachtet; jährliche Rente 1 Scheff. 
15 Mtz. Roggen, ebenso in Gelde zu entrichten. — 4) Ein Kirchenkamp von 2 Mg. 
Acker und Wiese, am 19. Juni 1787 in Erbpacht ausgethan gegen 5 Thlr. Canon. 
— 5) Eine Ackerparcele von 2 Atg. 63 Ruth, hat der Küster in Erbpacht und zahlt 
alle drei Jahre für 2 Scheff. Roggenrente den Stargarder Martini-Preis.— 
6) Eine Kiefern-Schonnng von 24 Mg. 68 Ruth. — Gesammtfläche des Grund
besitzes 190 Mg. 111 Ruth.

An Kapitalien besitzt die Kirche 950 Thlr. in Staatsschuldscheinen und 75 Thlr. 
in einem Pfandbriefe, zusammen 1025 Thlr. ; davon gehören dem Prediger-Wittwen- 
Fonds 650 Thlr., als Erlös beim Verkauf des Hauses, und 75 Thlr. der Pfarre, 
der Kirchenkasse selbst also nur 300 Thlr.

Unter den 17 Jnventarienstücken befindet sich 1 silberner inwendig vergoldeter 
Kelch nebst Patene, 1 neüsilberne Altarkanne und 3 Kronleüchter, deren einer 1856 
von einem baüerlichen Wirthe geschenkt worden. Früher gehörte auch Brüggemann's 
Beschreibung von Pommern zum Inventar, aber seit 1859 wird das Werk nicht 
mehr unter den Jnventarstücken genannt. Es erhellet auch nicht aus der Kirchen- 
Rechnung, daß es verkauft worden sei. 1854 wurde eine Altarbibel geschenkt.

Die Kirchei 
Einnahme.

1. Bestand aus voriger Rechnung 35. 4. 9
2. Zinsen von den Werthpapieren 14.17. 6
3. Erbpacht nnd Grundgeld. . . 105.13. 3
4. Grabgeld  —
5. Bankenmiethe — 15.—
6. Insgemein 8.10. —

Summa 166.25. 6 
Bestand . . .

-Rechnung.
Ausgabe.

1. Besoldungen 61.11. 5
2. Rechnungs- nnd Revisions

Gebühr 1. 20. —
3. Visitations-Gebühren .... 5. — — 
4. Bauten und Reparaturen . . 22.13. — 
5. Abgaben aller Art 57,18. 6

Summa 148. 2.11 
Lhlr. 18. 22. 7 Pf.

Einnahme. Die im Tit. 6. Insgemein aufgeführten Jntraden rühren von 
Holzverkauf aus dem Kirchenforst her.

Ausgabe. Unter Tit. 1. Besoldungen steht der Prediger mit Thlr. 48. 10. 
5 Pf., darunter 25 Thlr. Gehalt, 6l/2 Thlr. für Wochenpredigten, Thlr. 2. 18. 
9 Pf. Zinsen vom Pfarrkapital, der Rest Entschädigung für frühere Naturalien. 
Der Küster desgleichen mit Thlr. 2. 26. 3 Pf.; der städtische Oberförster mit 
2 Thlr. für Beaufsichtigung des Kirchenholzes; die Predigerwittwe mit Thlr. 8. 
5 Sgr. statt 4 Scheff. Roggen; die Kirchenvorsteher mit 2 Thlr. — Die Ausgaben 

16*  
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in Tit. 2. u. 3. sind dem Superintendenten zu Gute gekommen. In Tit. 5. sind 
verausgabt: für Communion-Wein 7% Thlr. ; Feüerversicherungs-Prämie Thlr. 12. 
17. 4 Pf.; Rente für die ehemals Böderschen Grundstücke Thlr. 27. 27 Sgr.; 
Grundsteüer Thlr. 5. 2 Sgr.; für Forstkultur Thlr. 2. 20 Sgr., u. s. w.

Der Prediger-Wittwenhaus-Fonds.
Dieser Fonds besitzt, wie oben bemerkt, 650 Thlr. Kapital, davon die Zinsen 

Thlr. 22. 20 Sgr. betragen. Aus der vorjährigen Rechnung war ein Bestand von 
Thlr. 11. 13. 7 Pf., und au Grundgeld und Canon für die ehemalige Weide
abfindung des Prediger-Wittwenhauses gingen Thlr. 7. 12. 6 Pf. ein; Gesammt-- 
Einnahme Thlr. 41. 16. 1 Pf. Davon erhielt die Prediger-Wittwe laut Verfügung 
der Königl. Regierung vorn 7. Juli 1821 eine Miethsentschädigung von 20 Thlr., 
so daß dieser Fonds einen Bestand von Thlr. 21. 16. 1 Pf. in der Rechnung pro 
1866 zu übertragen hatte.

(2) . Die Filial-Kirche zu Klempin.
Diese Kirche hatte eine Matrikel vom 10. Februar 1596. Da sich jedoch über 

die Ausführung der darin enthaltenen Festsetzungen mancherlei Irrungen erhoben 
hatten, so wurde unter Vermittelung des Patronats zwischen der Gemeinde und beut 
Prediger nebst dem Küster, am 4. October 1838 eine neue Matrikel vereinbart, 
welche von der Königl. Regierung unterm 19. Juni 1839 die Bestätigung erhalten hat.

Status bonorum.
Gebaüde. — Die massive Kirche ist 60 Fuß lang, 34 Fuß einschließlich der 

Chorbaube tief, und hat ein Krondach. Sie ist im Innern 1856 ganz erneuert. 
Der Thurm, in welchen: 2 Glocken hangen, ist im untern Viereck 26 Fuß hoch, 
unten 16 Fuß, oben 13 Fuß im Quadrat, hat ein achtseitiges, 8 Fuß hohes mit 
Schiefer gedecktes Dach und bis zur Helmstange eine 26 Fuß hohe Spitze und be
steht nur aus Holzwerk. Im Jahre 1827 ist derselbe reparirt und neu bekleidet. 
Ganze Höhe des Thurms 60 Fuß. Das Kirchengebaüde ist gegen Feüersgefahr 
mit 3800 Thlr. versichert. — Die Pfarrscheüne, im Jahre 1831 ans Kirchenmitteln 
in Fachwerk erbaut, ist mit 350 Thlr. versichert. — Das Küsterschnlhaus war 1825 
erbaut. Bei der im Jahre 1831 zu Klempin ausgebrochenen Feüersbrnnst brannte 
es mit ab, wurde aber noch in demselben Jahre wieder aufgebaut und erhielt statt 
des frühern Strohdachs ein Ziegeldach. Versicherungs-Summe 700 Thlr. Die 
dazu gehörige Scheüue nebst Stall brannte 1842 ebenfalls nieder. Sie ist 1843 
wieder gebaut; Kostenbetrag 289 Thlr., wozu die Gemeinde Thlr. 123. 4. 8 Pf., 
die Kirchenkasse dagegen incl. 100 Thlr. Brandschaden-Entschädigung Thlr. 165. 
25. 4 Pf. beigetragen hat. Versicherungs-Summe 200 Thlr. — Von den: vorma
ligen Prediger-Wittwenhause, welches 1816 verkauft wurde, wird 1 Thlr. an Grund
geld erlegt, davon die Hälfte zur Lübower Kirchenkasse fließt.

Grundstücke. — Die Kirche besitzt 57 Mg. 118 Ruth. Acker und Hütung, 
welche laut Contracts vom 3. October 1823, bestätigt den 15. October 1823, für 
46 Schesf. 6Vs Mtz. Roggen, nach lOjährigem Martini-Durchschnittspreise zahlbar, 
Vererbpachtet ist. Ferner 3 Mg. 126 Ruth. Wurthacker auf die Jahre 1864—1870 
für eine jährliche Roggenpacht von 8 Scheff., und ebensoviel Gerste, nach dem 
Martini-Marktpreise zu zahlen, verpachtet. Endlich 156 Ruth. Wurthacker, seit 
1841 für 3 Thlr. Canon in Erbpacht ausgethan. Ganze Flüche des Kirchenlandes 
62 Mg. 40 Ruth.
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An Kapitalien besitzt die Kirche 395 Thlr. theils in Obligationen, theils in 
Werthpapieren. Außerdem ist eine Pachtcaution von 20 Thlr. für den verzeitpach- 
teten Wurthacker in Kasse.

Unter den 16 Jnventarienstücken sind von Edelmetall vorhanden: ein silberner 
Kelch nebst Patene und eine silberne Altarkanne und Oblatenbüchse.

Die Kirchen-Rechnung.
Einnahme.

1. Bestand....................................202.18. 7
2. Defecle.................................... — 10. —
3. Rückstände ... 5. 25. —
4. Eingezog.Kapitalien 60. 6. —
5. Zinsen vom Baar

vermögen .... 19. 20. —
6. Geldpachtu. Grund

geld ..................... 29. 5. —

Ausgabe.
1. Ausgeliehene Kapitalien. . . 112.15. —
2. Besoldungen............................... 35. 11. 3
3. Rechnnngs- und RevisionSge- 

bühren........................... 1.20.—
4. Visitationsgebühren .... 5.-------
5. Reparaturen............................... 171.42. —
6. Abgaben aller Art....................14.13. —
7. Insgemein............................... 4.15. —

Rest geblieben . 70. 3. 3
7. Grabgeld .... 5.--------

Rest geblieben 5.25. —__________
Summa der Reste und

Einnahmen . . . 81.23. 3 316.29. 7 Summa..................... 345. 8. 3
Vorschuß .... Thlr. 28. 8. 8 Pf.

Unter den Posten vor der Linie in Einnahme besteht der in Tit. 3 aus den 
Ordinariats-Gebühren des zeitigen Predigers, die derselbe zurückbezahlt, wenn 
derselbe nicht bis 1867 in seinem Amte bleibt. In Tit. 6 ist der Erbpächter 
von den Hauptgrundstücken der Kirche den Canon schuldig geblieben, und eben 
so ist in Tit. 7 von 16 Begräbnissen noch von 9 Betheiligten das Grabgeld zu 
berichtigen.

Ausgabe. In Tit. 1. ist ein Staatsschuldschein angekallft und der Kirche zu Lübow 
ein Darlehn voit 50 Thlr. gewährt worden. In Tit. 2 Besoldungen steht der 
Prediger mit Thlr. 20. 18. 9 Pf., darunter 10 Thlr. Entschädigung für den ver
kauften Garten; Gehalt hat der Prediger aus dieser Kirchenkasse nicht. Tit. 3 und 
4 enthält Gebühren des Superintendenten. Tit. 5. Die Reparaturkosten haben sich 
ausschließlich auf dell Kirchthurul bezogen. Jin Tit. 6. Abgaben, bilden 7 Thlr. 
13 Sgr. den Hauptposten, nämlich die Prämie für die Feüerversicheruilg der kirch
lichen Gebaüde, wobei zu bemerken ist, daß die Kirchenkasse hinsichts der Schnlge- 
baüde nur die Hälfte der Prälnie zu tragen hat; die andere Hälfte lvird von der 
Gemeinde berichtigt.

(3) Die Filialkirche zu Lübow.
Status bonorum.

Gebaüde. Die Kirche, 36 Fuß lang, 23 Fuß tief, 12 Fllß in Stielen, ist 
nlassiv mit Ziegeln gedeckt. Der Thurm besteht aus Holzwerk und ist 1833 neü 
bekleidet. Versicherungssumme, inet, der 2 Glocken, 2600 Thlr. Das Schulhaus 
ist von Fachwerk mit Strohdach, versichert für 200 Thlr.

An Grundstücken besitzt die Kirche: — 1) 19 Mg. 18 Ruth. Acker und Hü
tung, seit 1823 Vererbpachtet für 14 Scheff. 74/5 Mtz. Roggen, wovon 9 Scheff. 
74A Mtz. nach lOjährigem Durchschllitt, der Rest nach dem Martiili-Preise eines 
jeden Jahres bezahlt werden. — 2) Acker und Hütung 14 Mg. 134 Ruth, groß 
seit 1839 Vererbpachtet für eine jährliche Roggenernte von 12 Scheff. 11 Mtz., 
nach dein jedesmaligen Preise des Stargarder Martini-Markts zahlbar. — 3) An
theil am Dorfstanger einem Halbbauer gleich. — 4) Bon dem Grundgelde des 
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ehemaligen Prediger-Wittwenhauses zu Klempin fließt die Hälfte mit 15 Sgr. in 
die Lübower Kirchenkasse.

Kapitalien. Deren sind 500 Thlr. in Werthpapieren vorhanden. Davon ge
hören 200 Thlr. der Pfarre als Erbstandsgeld. — Unter den 15 Jnventarienstücken 
ist keins der vasa sacca von Edelmetall.

Die Kirche 
Einnahme.

1. Defecte.............................................. io
2. Zinsen von den Werthpapieren 17.13. 9
3. Erbpacht und Grundgeld . . 25. 1. 4
4. Grabgeld................................... 5.-------
5. Insgemein................................... 54.29. 6

-Rechnung.
Ausgabe.

1. Vorschuß....................................43. ö. 8
2. Besoldungen...............................35.21. 3
3. Nechnnngsgebühren .... 1.--------
4. Visitationsgebühren .... 2.15. —
5. Reparaturen......................................   9
6. Abgaben aller Art . . . - . 27.25. 3

Summa.....................126. 2.11
Thlr. 23. 17. 6 Pf.

1 Pf. rückständig geblieben, darunter die 
Lhlr. 25. 27. 1 Pf. Im Tit. Insgemein 
m der Kirche zugefallenen Holze, und 50

Summa......................... 102. 15. 5
Vorschuß . . . .

Einnahme. Es sind Thlr. 29. 23. 
von dem ziveiten Erbpachtgrundstück mit 
stehen 4 Thlr. 6 Sgr. als Erlös aus d<
Thlr. Darlehn aus der Kirchenkasse zu Pützerlin.

Ausgabe. Der vom Prediger im Jahre 1864 gemachte Vorschuß ist ihm 1865 
erstattet morden. Thlr. 16. 21. 3 Pf. bezieht derselbe aus Tit. 2, auf dem für die 
Prediger-Wittwe Thlr. 14. 17. 6 Pf. stehet, der Küster mit Thlr. 5. 2. 6 Pf. 
Tit. 3 und 4 betrifft auch hier den Superintendenten. Die Reparaturen, Tit. 5, 
haben sich vornehmlich auf die Pfarrgebaüde in Pützerlin bezogen, wozu die Lü
bower Kirchenkasse Vs beifügt. Eine kleine Ausbesserung kam auch beim Kirchen- 
gebaüde vor. Im Tit. 6, Insgemein stehen 6 Thlr. 2 Sgr. Feüerkassengelder für 
eben dieses, und für die Pfarrgebaüde Vs Beitrag mit Thlr. 1. 28. 8 Pf. Sodann 
2% Thlr. Zinsen für das Darlehn aus der Klempiner Kirchenkasse, und 15 Sgr. 
9 Pf. Antheil der Kirche an der Remuneration für den Dorfstanger-Wärter. Der 
größte Posten in diesem Tit. beträgt 9 Thlr. 23 Sgr. für Einrahmen und Lackiren 
3er Bilder, welche der Kirche von dem Verein „Pomerania" geschenkt worden sind. 
Was für Bilder mögen das sein, die einen so kostbaren Nahmen erforderten? 
Nach der Prästations-Tabelle des Domainen-Rentamts Friedrichswald, jetzt Kolbaz, 
hat die Lübower Kirche jährlich 2 Scheffel 8%t Mtz. Roggenrente an beu Fiskus 
abzuführen, und zwar in Gelde, den Scheffel zu 22% Sgr. gerechnet, mit Thlr.
1. 26. 8 Pf.

4. Die Filialkirche zu Roggow.
Patrone: Der Stargarder Magistrat und die Gutsherrschaft zu Roggow. 

Status bonorum.
Gebaüde. Die Kirche, 1823 erbaut aus Steinfachwerk mit Ziegeldach, ohne 

Thurm, 34 Fnß lang, 24 Fuß tief. Im Jahre 1863 ist das Gebaüde mit einem 
Kostenaufwande von Thlr. 105. 22. 1 Pf. gründlich ausgebessert worden. Bei der 
Kölnischen Versicherungs-Gesellschaft ist es mit 300 Thlr. gegen Feüersgefahr ver
sichert. Der Glockenstuhl für 3 Glocken ist 1839 aus Holzwerk errichtet mit Bretter
verkleidung, mit 200 Thlr. versichert. Das Küsterschulhaus. — Grundstücke, deren 
besitzt die Kirche 15 Mg 120 Ruth. Acker, Wiesen und Hütung, seit 1835 vererb- 
pachtet für eine jährliche Roggenrente von 12 Scheff. 8 Mtz., die in Gelde nach 
dem jedesmaligen Martini-Preise des Stargarder Markts abgeführt wird. — An 
Kapitalien besaß die Kirche 1863 noch 200 Thlr. in Staatsschuldscheinen. Damals 
mußten aber 100 Thlr. Behufs Deckung der Reparatur-Baukosten versilbert werden.
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Seitdem sind also nur 100 Thlr. vorhanden, welche der Pfarre gehören als Erbstandsgeld. 
— Unter den 14 Jnventarstücken befindet sich ein silberner Kelch nebst Patene, und 
eine nensilberne Taufkanne.

Einnahme.
1. Bestand..........................
2. Zinsen..........................
3. Ackerpacht
4. Grabgeld

Summa . .

Die Kirchen-Rechnung.

Bestand

10.22. 2 
3.15.—

25. 15. 8
- 10.— । 

40. 2. 10 I

Ausgabe.
1. Besoldungen ....
2. Visitationsgebühren. .
3. Reparaturen ....
4. Abgaben

Summa . .
. Thlr. 10. 6. 4. Pf.

13.13. 9
2. 25. —
3.10. 3
5. 7. 6

29.26. 6

Mit Ausnahme von 1 Thlr. für die Kirchenvorsteher ist der Betrag der Aus
gaben in Tit. 1 dem Prediger zugeflossen; der aus Tit. 2 dem Superintendenten. 
Daß Fenerkassengeld für Kirche, Glockenstuhl, Küsterhans und Kiisterschettne beträgt 
2 Thlr. 14 Sgr., davon zahlt die Gemeinde 26Sgr. 6 Pf. und die Kirche Thlr. 1. 
17. 6 Pf.

6. Parochie Seefeld.
(1) . Die Mutterkirche zu Seefeld. 

Status bonorum.
Gebaüde. Die Kirche, 52 Fuß lang, und 35 Fuß tief, ist ein massives Ge- 

baüde mit Thurm und Ziegeldach. Ihr Inneres ist decorirt mit Altar, Kanzel und 
Taufstein. Außerdem befindeu sich dariu zwei Denktafelu als Erinnerungszeichen 
an die im Befreiungskriege gefallenen Krieger: zwei Söhne des hiesigen Kirchspiels, 
und aller derer Söhne desselben, welche an den: gedachten Kampfe Theil genom
men haben; ferner „der letzte Wille Friedrich Wilhelms III." und endlich mehrere 
Kränze, dem Andenken Verstorbener von ihren Angehörigen geweiht, einfache Epi
taphien nach Landessitte, deren auch in den allen übrigen Kirchen des Stadt-Eigen
thums gefunden werden. Der Fußboden der Kirche ist mit Mauersteinen gepflastert. 
In dein massiven Thurme befinden sich 2 Glocken. Das Dach desselben ist mit 
Ziegeln gedeckt. Das Kirchengebaüde nebst Thurm und Glocken ist bei der Kölnischen 
Gesellschaft mit 3800 Thlr., und das Innere der Kirche mit 760 Thlr. gegen 
Feüersgefahr versichert. — Auf dem Pfarrgehöft besiuden sich 3 Gebaüde: das 
Wohnhaus, 60 Fuß lang und 38 Fuß tief, ist massiv, mit Ziegeln nach böhmischer 
Art eingedeckt, in dem Jahre 1839—1840 von Grund aus neu gebaut; dagegen der 
Viehstall 1862 und die Scheüne 1864; beide Wirthschaftsgebaüde von Fachwerk mit 
Mauersteinen ausgelegt und mit flachem Pappdach. Alle drei Gebaüde sind mit 
3550 Thlr. versichert. — Das Küster- und Schulhaus ist im Jahre 1842 ueü erbaut und 
mit Ziegeln gedeckt, ebenso der dazu gehörige Stall. Da die Schulstelle bei der Ge- 
meinheits-Theilung mit Acker dotirt ist, so ist im Jahre 1833 auf dem Schulgehöft 
auch eine Scheüne erbaut, die von der Gemeinde ohne Concurrenz der Kirchenkasse 
in baulichen Würden erhalten wird.

Grundstücke. Die Kirche besitzt nach dem Separations-Recesse: 1) an Feld
acker 57. 93, an Schonwiesen 12. 129, an Hütung 0. 90, zusammen 70 Mg. 
132 Ruth. ; 2) eine Kirchenwurth enthaltend 0. 176 Ruth. ; 3) ein Drittel Antheil 
an dem Kirchenbauerhofe zu Sarow. Die Grundstücke ad 1) waren von Michaelis 
1841 bis dahin 1865, also auf 24 Jahre gegen eine jährliche Roggenrente von 
65 Scheffeln verpachtet. Davon gehen ab: für den Prediger 3 Scheff., die Predi
ger-Wittwe 4 Scheff., das Hospital Elend 37« Mtz., den Küster und den Dorf
schmidt je 1 Scheff., zusammen 123/< Scheff., so daß mithin der Kirche 527, Scheff. 
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verblieben. Der Pächter hatte bei Übernahme der Pachtung diese 52 Scheff. 4 Mtz. 
nach dem Stargarder Martini-Preise von 1841 mit Thlr. 84. 27. 2 Pf. im Voraus 
bezahlt, so daß er bei Ablauf der Pachtung, also im Michaelis-Termin 1865 von 
der Bezahlung der Körnerpacht befreit war, soweit sie die Kirchenkasse betrifft, wo
gegen er die fünf Competenten an der Pacht, die 1841 nicht im Voraus bezahlt 
worden waren, bei Abgabe der Pachtung nach dem Martini-Preise 1865 befriedigt 
hat. Von ihnen ist der Antheil der Prediger-Wittwe, da deren z. Z. keine vorhan
den ist, für 4 Scheff. Roggen mit 8 Thlr. 5 Sgr. in die Kirchenkasse geflossen. 
Für die mit Michaelis 1864 anhebende neüe Pachtperiode ist eine Pacht-Caution 
von 252 Thlr. erlegt, daher die Kirchenkasse in dem Zeitraum von Michaelis 1864 
bis dahin 1865 von den Kirchenländereien keine Einnahme gehabt hat. Das Grund
stück ad 2) ist seit 1835 vererbpachtet. Es haftet darauf ein Cauon, bestehend in 
5 Procent Zinsen von 83 Thlr. 1 Pf. Erbstandsgeld. Der Antheil ad 3) kommt 
in der Kirchen-Rechnung von Sarow vor.

An Kapitalien besitzt die Kirche 8 Pommersche Pfandbriefe zum Gesammt- 
betrage von 575 Thlr., dazu jenes Erbstandsgeld, macht zusammen 658 Thlr.

1 Pf.

Unter den 50 Jnveutarienstücken dieser Kirche befinden sich folgende vasa 
sacra von Ganz- und Halbedelmetall: Ein großer in- und auswendig vergoldeter 
Abendmalskelch, gravirt und mit Silber belegt; eine vergoldete Patene; eine Obla
tenbüchse mit einem silbernen Crucifix auf dem Deckel; eine neüsilberne Altarkanne; 
ein neüsilbernes innen vergoldetes Ciborium, ein Geschenk an die Kirche. Sodann 
besitzt die Kirche zwei geschmackvolle Altarleüchter und ein Crucifix von Gußeisen, 
Geschenk des Königs Friedrich Wilhelnl III. Unter den vier Büchern befindet sich 
Brüggemann's Beschreibung von Pommern, gemeinschaftliches Eigenthum der hiesigen 
und der Sarower Kirche.

Einnahme. öfe tyn
1. Bestand......................................... 65. 28. 9
2. An Resten waren einzuziehen . — 25. —
3. Eingezogene Kapitalien . . . 39.--------
4. Zinsen von ausstehenden Kapit. 23.24. 6
5. Pacht vom Grundeigenthum . 17.28.10
6. Grab und Gelaütegeld ... 3.14. 3
7. Insgemein — 4. 2

Summa 157. 4. 6

Die Kirchen-Rechnung.
Ausgabe. tyn -K

1. Reste siud uiedergeschlageu mit — 25. —
2. Besoldungen 16.17. 6
3. Bau- und Reparaturkosteu . . 29.26. 2

4. Insgemein 6.20. 2
5. Onera publica 15.10. 8
6. Extraordinaria — 7. 6

Summa 69.17. —

Bestand in die Rechnung pro 1866 zu übertragen Thlr. 81. 17 Sgr. Wie 
oben bei den Gebaüden gesagt ist, lourde im Jahre 1864 eine neüe Pfarrscheüne 
für die runde Entreprise-Summe von 1000 Thlr. erbaut. Davon wurden im Jahre 
1864 von den 3 Kirchen der Seeselder Parochie 500 Thlr. auf Abschlag bezahlt, 
wovon auf die Mutterkirche Vs mit 1662/s Thlr. siel. Die zweite, eben so große, Rate 
ist im Jahre 1865 noch nicht abgeführt worden.

Einnahme. Tit. 3. Behufs Deckung laufender Ausgaben mußte ein 50 Thlr. 
Pfandbrief versilbert werden, wofür nach dem Course 39 Thlr. eingezogen sind. 
Tit. 5. Woher es gekommen, daß die Pacht vom Grundeigenthmn im Jahre 1865 
nicht vollständig vereinnahmt worden, ist oben erörtert.

Ausgabe. Tit. 2. Der Superinteudent 1 Thlr. 5 Pf. ; der Pfarrer Thlr. 10. 
7 7a Sgr. incl. 5 Thlr. Gehalt, außerdem 3 Scheff. Roggen in Natura; der
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Kirchenvorsteher 3 Thlr. ; der Küster 1 Thlr. 25 Sgr. Tit. 3. Zu den Reparatur
kosten der Pfarrgebaüde trägt jede der drei Kirchen der Parochie Vs bei. Im 
Jahre 1865 haben diese Kosten 44% Thlr. betragen. Eben so verhält es sich mit 
dem Feüerkassengeld für diese Gebäude, Tit. 5, wogegen Reparaturen am Kirchen- 
gebaüde und dem Küsterhause aus der Seefelder Kirchenkasse allein gedeckt werden, 
eben so die Prämien für die Feüerversicherung. Die Prämie für Versicherung des 
Innern der Kirche ist bis 1873 vorausbezahlt. In diesem Tit. 5 steht auch die 
Grundsteüer von der Kirchenhufe mit Thlr. 5. 28. 8 Pf. Im Tit. 4. dagegen das 
Erbstandsgeld von derselben mit 4 Thlr.

(2) . Die Filialkirche zu Bruchhausen.
Status bonorum.

Gebaüde. Die Kirche, 30 Fuß lang und 28 Fuß tief, mithin beinah' ein 
Quadrat, ist ein massives Gebaüde ohne Thurm; das Dach mit Ziegeln eingedeckt. 
Im Innern decorirt mit Altar, Kanzel uub Tauftisch. Ferner befindet sich darin 
ein Ölgemälde, darstellend die Herabnahme Christi vom Kreüze, sodann der letzte 
Wille Friedrich Wilhelms III., außerdem mehrere Kränze. Der Fußboden ist mit 
Mauersteinen gepflastert. Die Bewehrung um den Kirchhof besteht aus einer Stein
mauer, welche die Kirche gegen Beziehung des Grabgeldes und bei Leistung der 
Hand- und Spanndienste Seitens der Gemeinde im Stande erhält, so lange sie da
zu die Mittel besitzt. In dem auf dem Kirchhofe stehenden Glockenstuhl befindet 
sich 1 Glocke. Bei der Kölnischen Gesellschaft ist die Kirche mit 775 Thlr., ihr 
Inneres mit 433 Thlr. und der Glockenstuhl mit 225 Thlr. gegen Feüersgefahr 
versichert; ganze Versicherung 1433 Thlr. — Die Küster- und Schulgebaüde gehören 
jetzt der baüerlichen Gemeinde, und werden von dieser unterhalten; die Kirche ist 
dabei nicht mehr betheiligt.

Grundstücke. Die Kirche besitzt nach dem Separations-Receffe 0. 77 Hof- und 
Baustelle, 33. 147 Acker, 3. 15 Wiesen, 3. 164 Hütung, zusammen 41 Mg. 43 Ruth. 
Diese Ländereien sind von Michaelis 1864 bis dahin 1876 gegen 72 Scheff. Rog
gen, zahlbar nach dem jedesmaligen Stargarder Michaelis-Marktpreise, verpachtet. 
Außerdem muß der Zeitpächter alljährlich 2 Scheff. Roggen an die Prediger-Wittwe 
geben; ist keine vorhanden, so fließt der Geldbetrag dafür ebenfalls in die Kirchen
kaffe. Ferner besitzt die Kirche an Forstgrundstücken, incl. Weideabfindung, 32 Mg. 
15 Ruth. Diese sind der Kirche in ihren alten, unbestrittenen Gränzen verblieben, 
ohne daß den übrigen Grundbesitzern und den Ortseinwohnern ein Holzungs-, 
Weide- oder sonstiges Recht darauf zusteht. Es sind zwei Forstparcelen, bis jetzt 
mit kleinen Kiefern bestanden, die der Kirche keinen erheblichen Nutzen gewähren. 
Sie werden mitunter auf Anordnung des Stadt-Oberförsters, der darüber die Ober
aufsicht führt, durchforstet; das Durchforstungsholz wird dann in Klaftern geschlagen, 
öffentlich verkauft, und der Erlös dafür bei der Kirchenkasse vereinnahmt.

Kapital-Vermögen hat die Kirche nicht mehr, nachdem Alles, was sie besessen, 
seit dem Jahre 1862 durch den auf dem Seefelder Pfarrhofe ausgeführten Neübau 
von Wirthschaftsgebaüden absorbirt worden ist, zu welchem Zweck sie sogar noch 
mit einer Schuld von 150 Thlr. belastet worden ist. Der Zeitpächter der Kirchen
grundstücke hat 144 Thlr. als Pachtcaution gestellt, davon die Kirchenkasse die 
Zinsen genießt. — Unter den 25 Jnventarienstücken ist keins von Edelmetall; die 
Altarkanne von Reüsilber.

Landbuch von Pommern; Thl. IL, Bd. V. 17
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Einnahme.
1. Bestand....................................
2. Pacht von den Grundstücken
3. Grab- und Gelaütegeld . .
4. Extraordinaria

Die Kirchen-Rechnung.

28. 5. 7
146. 19. —

1. 15.—
19. 17. 2

Summa . . . .
Bestand.

. 195.26. 9

Ausgabe.
1. Besoldungen ....
2. Reparaturen ....
3. Insgemein
4. Oncra publica . . .
5. Extraordinaria . . .

Summa . .
Thlr. 137. 14. 8 Pf.

. 19. 3. 9 

. 22.24. 8 

. 1. 26. 8

. 5. 2. —

. 9. 15. —

. 58. 12. 1

Einnahme. Im Tit. 2 sind auch die Zinsen von der Pachtcaution, die der 
Pächter der Grundstücke mit 144 Thlr. gestellt hat, vereinnahmt. Für diesen Be
trag ist ein Stargarder Sparkassenbuch angekauft. Die Sparkasse gibt 3 Va Prct. 
Die außerordentlichen Einnahmen, Tit. 4, sind hauptsächlich aus dem Verkauf von 
Durchforstungsholz aus der Kirchenholzung entsprungen.

Ausgabe. Im Tit. 1 Besoldungen steht der Superintendent mit demselben 
Betrage wie in der Seefelder Rechnung; der Prediger dagegen mit Thlr. 12. 13. 
9 Pf., worunter 5 Thlr. für Passionspredigten; der Kirchenvorsteher wie in See
feld, der Küster nur 15 Sgr. Der städtische Oberförster bekommt auch hier für 
Beaufsichtigung des Kirchenholzes 2 Thlr. — Die Reparaturen Tit. 2. haben vor
züglich die Pfarrgebaüde in Seefeld betroffen, wozu die hiesige Kirche Va beigetragen 
hat; desgleichen wegen des Feüerkassengeldes in Tit. 4. Die Zinsen von dem 
Passiv-Kapital der 150 Thlr. sind mit 7V2 Thlr. in Tit. 5 verrechnet. Die 
übrigen 2 Thlr. in diesem Tit. sind an Hauerlohn des Durchforstungsholzes ver
ausgabt.

(3) . Die Filialkirche zu Sarow.
Status bonorum.

Gebaüde. Die Kirche, 51 Fuß lang und 33 Fuß tief, ist ein massives, im 
Jahre 1860 neu erbautes Gebaüde mit einem massiven Thurm. Das Dach dersel
ben ist mit Steinen gedeckt und nach böhmischer Art eingelegt. Ihr Inneres ist 
decorirt mit Altar, Kanzel und Tauftisch. Außerdem befindet sich darin eine Tafel, 
auf welcher die Namen der, dem Kirchspiel angehörigen Vaterlands - Vertheidiger 
stehen, welche in dem Befreiungskriege mit gefochten haben. Der Fußboden der 
Kirche ist mit Mauersteinen gepflastert. Der massive Thurm hat ein Schieferdach; 
es befinden sich darin 2 Glocken. Die Bewehrung des Kirchhofes bildet eine Stein
mauer, welche im Jahre 1852 gründlich ausgebessert und darum in baulichem Stande 
ist. In der Kölnischen Gesellschaft ist die Kirche nebst Thurm mit 3950 Thlr. 
gegen Feüersgefahr versichert, und die im Thurm befindlichen beiden Glocken mit 
800 Thlr., das Innere der Kirche aber mit 517 Thlr. ; daher ganze Versicherungs
Summe 5267 Thlr. — Sarow ist der Sitz der Prediger-Wittwe der Parochie, 
wenn eine vorhanden ist. Das für dieselbe bestimmte Wohnhaus ist im Jahre 1856 
ein Raub der Flammen geworden und noch nicht wieder aufgebaut. In der Pro- 
vincial-Feüer-Societät war es mit 175 Thlr. und der dazu gehörige kleine Stall 
mit 25 Thlr. versichert. Dieses Kapital ist in der Stargarder Sparkasse angelegt 
und dafür ein Sparkassenbuch über 200 Thlr. angekauft. — Die Küster- und Schul- 
gebaüde sind im Jahre 1857 von der politischen Gemeinde Sarow, ohne Mitwirkung der 
Kirchenkasse, aus eigenen Mitteln aufgebaut und hat die Kirche daran keinen An- 
theilt. In der Kölnischen Gesellschaft ist das Schulhaus mit 1000 Thlr. und die 
dazu gehörige Schulscheüne mit 300 Thlr. gegen Feüersgefahr versichert.

An Grundstücken besitzt die Kirche, nach dem Separations-Recesse:
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1) Einen Bauerhof, an welchem die Kirche zu Seefeld mit 7» betheiligt Mg.Ruth.
ist, in einer Größe von................................................................................ 87. 79

2) Eine freie Patrirnonial-Hufe von...............................................................47. 30
3) Eine bebaute Wurthstelle mit 3 Wurthländern........................................... 4. —
4) Eine dazu gehörige Wiese von etwa............................................................1. —
5) Zwei Kämpe, an der Vruchhaüser Gränze belegen......................................... 6. 154
6) Ein Kamp nahe beim Dorfe von etwa . :............................................ 3. —
7) Eine Wiese, der Paddenpfuhl genannt, enthaltend etwa............................ 1. —

Im Ganzen . . . 150. 83
Der Hof ad 1) ist in Erbpacht ausgethan und es werden davon alljährlich 

entrichtet: 8 Scheff. Roggen, die nach dem jedesmaligen Martini-Marktpreise bezahlt 
werden und an baarem Gelde Thlr. 17. 27 72 Sgr. Von beiden Posten erhält die 
Kirche zu Sarow %, die Seefelder 7». Dieser Canon ist in das Hypothekenbuch 
durch Decret vom 14. October 1836 eingetragen. — Von der ebenfalls vererbpach- 
teten Kirchenhufe ad 2) werden alljährlich gegeben: 12 Scheff. Roggen, 8 Scheff. 
Gerste, 8 Scheff. Hafer, bezahlt nach dem jedesmaligen Martini-Marktpreise. Hypo- 
theken-Eintragung dieses Canons vom 22. Februar 1844. — Von den Wurthländern 
ad 3) und der Wiese ad 4) wird ein Erbpacht-Canon von 3 Thlr. 27» Sgr. ent
richtet, laut Hypothekenbuch vom 14. Mai 1844. — Die beiden Kämpe ad 5) sind 
auf 24 hinter einander folgende Jahre von Marien 1845 bis dahin 1869 gegen 
einen jährlichen Pachtzins von 4 Thlr. 12 Sgr. verpachtet, laut Contracté vom 
5. Februar 1845, bestätigt den 5. April desselb. Jahrs. — Der Kamp ad 6) und 
die Wiese ad 7) sind dagegen seit dein Jahre 1837 in Erbpacht ausgethan. Der 
Canon beträgt 37g Scheff. Roggen und 2% Scheff. Hafer, in Gelde abzuführen 
nach dem jedesmaligen Martini-Marktpreise. Außer diesen Revenüen von ihrenl 
Grundeigenthum bezieht die Kirche von 3 Bauerhöfen den Zehnten à 25 Sgr. mit 
2 Thlr. 15 Sgr.

Das Kapital-Vermögen, welches die Sarower Kirche sonst besaß, ist durch 
beit Wiederaufbau der Kirche, des Thurms und den Bau des neuen Stallgebaüdes 
auf dem Pfarrhofe zu Seefeld absorbirt worden. Doch wurde es möglich, aus 
dem, vom Jahre 1864 sich ergebenden Bestände ein Stargarder Sparkassenbuch über 
100 Thlr. anzukaufen, das aber alsbald wieder eingelöst wurde, um auf Abschlag 
einer Schuldsorderung vom 150 Thlr. verwendet zu werden, während man hoffte, 
den Rest von 50 Thlr. zu Reüjahr 1867 abzutragen.

An Jnventarienstücken besitzt die Kirche 26, darunter ein Abendmahlskelch 
nebst Patene von Silber, eine Taufschüssel und eine Taufkanne von Neüsilber; ein 
Kronleüchter von Bronce, vor dem Altare hangend, rc.

Einnahme.
1. Bestand aus voriger Rechnung 123. 5. 9
2. Zinsen von Kapitalien ... 1.28. 4
3. Ratural-Pacht vom Grnndeigen- 

thunt................................. 58.15. 2
4. Geldpacht desgleichen . ... 24.17.10
5. Grab- und Gelaütegeld ... 1.11. 3
6. Extraordinaria.......................... — 4. 2

Summa.....................209. 22. 6
Bestand ....

Die Kirchen-Rechnung.
Ausgabe. tyr. ß

1. Besoldungen...............................10.10. —
2. Reparaturkosten.......................... 22. 8. 8

3. Insgemein...........................................1.26. 8
4. Oncra publica.......................... 9.18. —
5. Ausgeliehenes Kapital.... 100.--------
6. Extraordinaria................................ 7. 28. —

Summa....................... 152. 1. 4
Thlr. 57. 21. 2 Pf.

17*
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Ausgabe. Der Prediger bezog sonst aus der Sarower Kirchenkasse eine Ge
haltszulage von 45 Thlr., so lange die Mittel derselben es gestatten würden. Diese 
Zulage ist seit mehreren Jahren wegen unzulänglicher Fonds gestrichen worden; 
jetzt hat er von dieser Filialkirche nur 5 Thlr. Die Reparaturen haben die See- 
selder Pfarrgebaüde betroffen, wozu Sarow beiträgt. Tit. 4 enthält die 
Prämien der Feuerversicherung. Tit. 5. Aus dein pro 1864 nachgewiesenen Baar
bestand ist das Stargarder Sparkassenbuch angekauft, siehe oben. Im Tit. 6 stehen 
die Zinsen für das Schuldkapital der 150 Thlr.

Die Pächter des Sarowschen Pfarrackers haben als Caution 423 Thlr. 14. 
1 Pf. deponirt, wofür Pfandbriefe angekauft sind, welche, nachdem sie außer Cours 
gesetzt, im Kirchenkasten aufbewahrt werden.

Zum Ankauf einer Orgel für die Kirche zu Sarow sind von dem Unter- 
stützungs-Commitö für die Sarowschen Abgebrannten aus den eingezahlten Unter
stützungs-Geldern dieser Kirche Thlr. 42. 12. 1 Pf. geschenkt worden. Dafür ist 
ein Stargarder Sparkassenbuch angekauft, dieses unterm 24. August 1862 außer 
Cours gesetzt und demnächst in dem Kirchen-Documenten-Kasten, welcher im Pfarr
hause zu Seefeld steht, niedergelegt worden.

Da die Wittwe des vorigen Predigers verstorben ist, so sind die hinter dem 
Prediger-Wittwenhause liegenden, von ihr in Nießbrauch gehabten, Wurthen öffent
lich an den Meistbietenden verpachtet worden. Es ist die erste Pacht am 1. October 
1865 mit 19 Thlr. eingezahlt und dafür ebenfalls ein Stargarder Sparkassenbuch, 
außer Cours gesetzt den 12. December 1865, angekauft und dieses in dem Kirchen- 
Documenten-Kasten deponirt worden.

11.
Genußzettel der P f ar r stell en im Stargarder Eigenthum. 

Aufgestellt im Jahre 1841.
Die Getreidepreise sind in den nachstehenden Übersichten nach vierzehnjährigem 

Durchschnitt der Stargarder Martini-Marktpreise von 1827 bis 1840, unter Weg
lassung der zwei theüersten und der zwei wohlfeilsten Jahre, angenommen. Hier
nach ist der Preis pro Scheffel Roggen Thlr. 1. 4. 4,7 Pf., Gerste 23 Sgr. 9 Pf., 
Hafer 18 Sgr. 9,9 Pf. In einigen Genußzetteln sind die Bruchtheile der Pfennige 
vermieden, und dafür die ganze Zahl gesetzt, so beim Roggen 5 Pf., beim Hafer 
10 Pf. Die marktgängigen Preise anderer Naturalien sind, wenn diese zum ersten 
Male Vorkommen, besonders angegeben. Der Ertrag der Stolgebühren und sonstigen 
accidentellen Hebungen ist nach 6jührigem Durchschnitt von 1835 -1840 ermittelt. 
Er bezieht sich demnach auf den Stand der damaligen Volkszahl, die feitdem ansehn- 
lich gestiegen ist. Mit der Zunahme der Gemeindeglieder wachsen die Acci- 
dentien.

Genußzettel aus neüerer Zeit fehlen.
Die vorstehenden Bemerkungen gelten auch von dm Stadtpsarreien, S. 774—776 

des IV. Bdes., Th. II.

A.

1. Einkünfte der Pfarre Hansfeld.
(1) . Aus Hansfeld selbst.

An baaren Gefällen: a) Gehalt aus der Kirchenkaffe . . 35. 15. —
b) Desgleichen aus der Kämmereikaffe ................... 4. —. —
c) Geldpacht von zwei Bauerhöfen ......................... 5. 15. —
d) Baar für Stroh vom Kirchenacker......................... 4. —. —
e) Entschädigung für 2 Scheffel Roggen................... 2. 8. 9,4 57. 8 9,4

Zu übertragen..................................... 57, 8. 9,4
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An Naturalien: • • Übertrag
a) Durchschnittlicher Ertrag der Ländereien, titel, des 

der Pfarre jährlich zustehenden Torfs (ohne An
gabe der Früchte)  250. —. —

b) Meßkorn: 65 Scheff. 2 Mtz. Roggen 74. 17. —
c) Miethswerth der Amtswohnung 50. —. — 
d) Natural-Deputat: 30 Mandel Eier  2. 15. —

v/yr. -A
57. 8. 9,4

c.

A.

B.

C.

A.
B.

C.

Quartalgeld 28 Thlr., Accidenzien 25 Thlr., zusammen *  
Summa der Einkünfte aus Hansfeld  

(2). Aus dem Filial Schwendt.
An Gehalt aus der Kirchenkasse  9. 12. 6

Und Geldentschädigung für 1 Scheffel Roggen . 1. 4. 4,7
An Naturalien:

a) Meßkorn: 18 Scheffel Roggen 20. 18. 1
b) Natural-Deputat: 15 M. Eier 1. 7. 6; 19 Enden

Wurst 4. 22. 6; 16 Hühner 1. 10. — ; zusammen 7. 10. —
Quartal- und Speisegeld 23 Thlr., Accidenzien 15 Thlr., zusammen . . 

Summa der Einkünfte aus Schwendt

(3). Ans dem Filial Zarzig.
Gehalt aus der Kirchenkasse
An Naturalien:

»> Erbpacht vom Psarracker 32. ü. 11

b) Meßkorn: 41 C chefs. 10 Mtz. Roggen .... 47. 12. 6
d) Nat»rat.D°vutat: I . _7. °j. °. 7.^

Quartal- und Speisegeld 20 Thlr., Accidenzien 20 Thlr, zusammen . .
Summa der Einkünfte aus Zarzig . .

377. 2. —
53. —. —

487. 10. 9,4

10. 16. 10,7

27. 28. 1
38. —. —
76. 14. 11,7

42. 10. —

85. 26. 11

40. —. —
168. 6. 11

Summa Summarnm ........................................................................ 725. 29. 8

2. Die Pfarre zu Kizig.
(1) . Einkünfte aus Kizig selbst.

A. Alt haaren Gefallen: Auü der Kirchenkasse 2 Thlr. 10 Sgr. Gehalt und
1 Thlr. für die Führnng der Kirchen-Rechnung, zusammelt . .

B. An Naturalien:
a) Nutzung der Ländereien, zur Hälfte in Zeitpacht ausgethan . . 

Durchschnittlicher Ertrag desselben: 3 Winspel Roggen 52. 16. 
2,4; — 20 Scheff. Gerste 18. 5. — ; — 65 Scheff. Hafer 
40. 21. 3,5; — 24 Scheff. Erbsen à 1 Thlr. 5 Sgr. 28 Thlr.; 
— 6 Winspel Kartoffeln à 10 Sgr. 48 Thlr. ; — 14 Fuder- 
Heu à 3 Thlr. 42 Thlr. — Flachsgewinn 15 Thlr. ; — Garten- 
nutzung 8 Thlr.

b) Meßkorn: 41 Scheff. Roggen 47. —. 0,7 Pf.; 24 Scheff. von 
Klempin 27. 15. 4,7 ..............................................................

c) Miethswerth der Amtswohnung
d) Natural-Deputat: 12 Klafter Kiefern-Holz à 3 Thlr. — 36 Thlr.

30 Mille Torf à 20 Sgr. — 20 Thlr., zusantlnen  
C. An Accidenzien, nach 6jähriger Fraktion  

Und zwar: Jahrgeld 16 Thlr. 9 Pf.; Wurstgeld 1 Thlr.; Stol- 
gebühren 24 Thlr. 20 Sgr.; Einsegnungs-Accidenz von jedem 
Confirmanden 1 Faselgans, 6 Gänse à 16 Sgr. 6 Pf. — 
3 Thlr. 7. 6 Pf.; 21 Mandel Eier à 2>, Sgr. = 1 Thlr. 22. 
6 Pf.; Lichtgeld 5 Thlr. 20 Sgr.

Zu übertragen: Summa der Einkünfte ans Kizig 

3. 10. —

282. 11.

74. 15.
50. —.

56. —.
52. 10.

5,9

5,5

9

518. 17. 8,4
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A.

B.

C.

A.
B.

C.

Übertrag .....
(2) . Aus dem Filial Kitzerow.

Unter dem Patronat des dortigen Gutsherrn.
An baaren Gefällen: Gehalt aus der Kirchenkasse 3 Thlr. 21. 8 Pf. und

1 Thlr. für die Führung der Kirchen-Rechnung, zusammen . . 
An Naturalien:

a) Erbpacht vom Pfarracker 62 Scheff. 15 Mtz. Roggen
b) Meßkorn: 39 Scheff. Roggen..............................................
d) Ratural-Deputat: 12 Mille Torf à 22 Sgr. 6 Pf. — 9 Thlr. — 

4 Pfund Wolle à 12 Sgr. 6 Pf. — 1 Thlr. 20 Sgr. — 4 Man
del Schafkäse à 24 Sgr. — 3 Thlr. 6 Sgr  

An Accidenzien, und zwar: Thlr. 24. 1. 10 Pf. Jahrgeld; — 7'1, Sgr.
Wurstgeld; — 3 Mandel Eier 22'1, Sgr.; — Stolgebühren 
Thlr. 19. 15. 6 Pf.; — für Einsegnung 4 Gänse Thlr. 2. 22. 
6 Pf.; — Lichtgeld Thlr. 6. 15 Sgr.; — zusammen . . . .

Summa der Einkünfte aus Kitzerow
(3) . Aus dem Filial Buchholz.

Unter dem Patronat der dortigen Gutsherrschaft.
An baaren Gefällen. Vacat.
An Naturalien:

b) Meßkorn: 22 Scheff. Roggen Thlr. 25. 6. 7,4 Pf. und 5 Scheff.
Hafer Thlr. 3. 4. 1,5

d) Natnral-Deputat: 3 Pfund Wolle Thlr. 1. 7. 6 Pf., 4 M. Schaf
käse Thlr. 3. 6. —.............................................................  •

An Accidenzien: Jahrgeld 8 Thlr. 10 Sgr. ; — 3 Einsegnungs-Gänse 
1 Thlr. 19 Sgr.; — Lichtgeld 2 Thlr. 3 Sgr.; — Stolgebühren 
8 Thlr. 14 Sgr., zusammen 

Summa der Einkünfte aus Buchholz

Summa Summarum

518. 17. 8,4

4. 21. 8

72. 4. 7,1
45. 1. 3,3

13. 26. —

53. 24. 10
189. 18. 4,4

28. 10. 8,9

4. 13. 6

20. 16. —
53. 10. ~2?9

761. 16. 4

3. Die Pfarre zu Kunow a. d. Straße.
Uiii cum.

A. An baaren Gefällen:......................................................................................
Nämlich: 5 Thlr. 10 Sgr. Ordinarium; — 20 Thlr. Gehalt; 

— 15 Sgr. für Schreibmaterialien; — 2 Thlr. 15 Sgr. für 
die Mahlzeit; — 5 Sgr. Vermögenstabelle; — 1 Thlr. 10 Sgr. 
für die 25ste Metze; — 4 Thlr. 15 Sgr. für Eommunion-Wein.

B. An Naturalien:
a) Nutzung der Ländereien durch Zeitverpachtung  

Und zwar: Körnerpacht 246 Scheff. Roggen — Thlr. 282. —.
4,2 Pf.; — Zinsen der Pacht-Eaution io Thlr. 15 Sgr.; — 
Ertrag der Wirthschaft wegen Melioration des ganz vernach
lässigten, der Pfarre reservirten Ackers, im Allgemeinen zu ver
anschlagen auf loo Thlr.

b) Meßkorn und für Brote 81 Scheff. ; — aus der Kirche 2 Scheff. 
Roggen.......................................................................................

c) Miethswerth der Wohnung 40 Thlr. und die Garten-Nutzung
10 Thlr. ............................................................................................

d) Natnral-Deputat, bestehend in 1 Hammel 2 Thlr. 15 Sgr. ; —
3 Pfund Wolle l'|, Thlr.; - 2 Mandel Schafkäse 2 Thlr.; — 
72 Ellen Würste 6 Thlr.; — 36 Mandel Eier 3 Thlr.; - 
2 jungen Hühnern 7'|, Sgr.; — 13 Einsegnnngsgänsen Thlr. 7.
17 . 6 Pf., zusammen  

C. An Accidenzien  
Und zwar für Taufen 3O'|, Thlr.; — für das Schreiben der

Zu übertragen

34. io. —

392. 15. 4,2

95. 4 6,1

50. —. —

22. 25. —
130. 15. 6

725. 10. 4,3
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Übertrag
Gevatterbriefe 9 Thlr. ; — für Trauungen 20’1, Thlr; — für 
Aufgebote 1 Thlr. 5 Sgr. ; — Beerdigungen 14 Thlr. ; — 
Opfer bei Beerdigungen ca. 6 Thlr.; — für Tauf- und andere 
Scheine 3 Thlr.; — Beichtgeld 12 Thlr. 10’|, Sgr.; Opfer bei 
Einsegnungen 5 Thlr.; — Jahrgeld ca. 19 Thlr.; — aus dein 
v. Meineckeschen Legate, wenn keine Prediger-Wittwe vorhanden 
ist, laut Testament 10 Thlr.

Summa der Einkünfte

5fc.Sfrr.cS>
725. 10. 4,3

725. 10. 4,3

4. Die Pfarre zu Priemhausen.
(1). Aus Priemhausen selbst, aus mehreren dahin eingepfarrten kleineren 

Ansiedlungen, von welchen blos Accidenzien einkommen.
A. An baaren Gefällen, und zwar Gehalt aus der Kirchenkasse io Thlr. ; — 

aus einem Legat 15 Sgr.; — Zinsen von einem der Pfarre ge
hörigen Pfandbriefe 3'|, Thlr

B. An Naturalien:
a) Ertrag von 3 Hufen Pfarrland in Dreifelderwirthschaft . . . 

nach Abzug der Saat- und Bestellungskosten.
80 Scheff. Roggen Thlr. 91. 23. 4 Pf.; — 50 Schefs. Gerste 
Thlr. 39. 7'1, Sgr.; — 60 Scheffel Hafer Thlr. 37. 20 Sgr.; 
— 10 Scheff. Erbsen 13',, Thlr.; — 2 Scheff. Buchweizen 
2 ’|, Thlr. ; — 4 Winspel Kartoffeln 20 Thlr. ; — 4 Fuder Klee- 
heu 16 Thlr.; — 4 Fuder Wiesenhen 12 Thlr.; — Garten- 
früchte 5 Thlr.

b) Meßkorn: 63 Scheff. Roggen  
c) Miethswerth der Wohnung tut Pfarrhause....................................
d) Natural-Deputat bestehend in 8 Klafter Eichen-Klobenholz à 3 Thlr.

— 24 Thlr.; — 8 Kl. Buchen-Knüppelholz à 2’|, Thlr. — 
21 Thlr. 10 Sgr.; — 34 Mandel Eier 2 Thlr. 25 Sgr.; — 
124 Ellen Wurst 8 Thlr. 8 Sgr.; — 8 Gänse bei Einsegnung 
4 Thlr.; — im Ganzen  

C. An Stolgebühren und Accidenzien  
Und zwar: Jahrgeld 13 Thlr.; — 18 Taufen Thlr. 8. 7'1, Sgr.; 

— 18 Kirchgänge 3 Thlr.; — 12 Beerdigungen 8 Thlr. 5 Sgr.; 
— 3'1, Trauungen 9'|, Thlr. ; — Beichtgeld 5 Thlr. ; — preca- 
riam catech. l'|, Thlr.; — Opfer 3 Thlr.; — Ausstellung von 
Zeügnissen 5 Thlr.

Summa der Einkünfte aus Priemhauseu . . . .

14. —. —

237. 10. 10

72. 8. 3
50. —. —

60. 13. —
56. 7. Ü

490. 9. 7

(2). Aus dem Filial Stevenhagen und der Colonie Dietrichsdorf 
nebst der Dieck-Mühle.

A. An baaren Gefällen: Gehalt aus der Kircheukasse 10 Thlr., aus einem
Legat 10 Sgr   . .

B. An Naturalien:
a) Ertrag der Ländereien Cessât.
b) Meßkorn: 11 Scheffel Roggen  
c) Miethswerth der Wohnung Cessât.
d) Natural-Deputat, bestehend in 7'1, Mandel Eier 18 Sgr. 3 Pf.;

— 21 Ellen Wurst 1 Thlr. 12 Sgr. ; — 5 Einsegnungs-Gänse
4 Thlr.; — 2 Fuder Heü 6 Thlr.; — zusammen

C. An Stolgebühren und Accidenzien
Und zwar: Jahrgeld io Thlr. ; — Speisegeld 8 Thlr. ; — 71 Taufen 

7*1,  Thlr.; — 21 Kirchgänge 3 Thlr. 7'|, Sgr.; — 79 Beerdi
gungen 3 Thlr. 25 Sgr. 9 Pf.; - 4 Trauungen 5*1,  Thlr.; —

Zu übertragen . , . .

io. io. —

13. —. 7

12. —. 3
51. 23. 3

87. 4. 1
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Übertrag
Beichtgeld 5 Thlr.; — Opfer 4 Thlr. ; — precariam catech. 
1 ’ia Thlr. ; für Kirchenbnchs-Zeügnisse 3 Thlr.

ft”. £
87. 4. 1

A.

B.

C.

Summa der Einkünfte aus Stevenhagen rc. . . .
(3). Aus Friedrichswald, ecclesia vagans, landesherrl. Patronats; 

nebst den dahin eingepfarrten Ansiedlungen Ober-, Mittel- und Unter- 
Earlsbach, Hinzendorf, Neüenkamp, Wilhelmsthal, Münsterberg, 

Zimmermannshorst rc.
An baaren Gefällen: Gebalt aus dem Rentamte 22 Thlr., von der Kirche 

3 Thlr  
An Naturalien:

a) Ertrag der Ländereien; b) Metzkorn; c) Wohnung . . Eessant. 
d) Natural-Deputat: 4'/, Kl. Kiefern-Klobenholz à 2'1, Thlr. —

12 Thlr.; — 'i, Kl. Kiefern-Klobenholz à 2 Thlr. — 1 Thlr.;
16 Einsegnungs-Gänse 8 Thlr

An Stolgebühren und Accidenzien, davon aber bei der Armuth vieler Ge
meindeglieder ein Theil erlassen werden mutz  
Jahrgeld 28 Thlr.; - 40 Taufen 23'|. Thlr.; — 40 Kirchgänge 
5 Thlr. 25 Sgr.; — 21 Beerdigungen 12 Thlr. 7'l, Sgr.; — 
8 Trauungen 20 Thlr.; — Opfer 7 Thlr ; — Beichtgeld 8 Thlr.; 
- für Kirchenbnchs-Zeügnisse 6 Thlr.

Sumina der Einkünfte ans Friedrichswald. . . .
Smmna Summarum

87. 4. 1

25. —. —

21. —. —

110. 12. 6

156? 12. 6

733. 26. 2

A.

B.

C.

5. Die Pfarre zu Pützerlin.
(1) . Aus Pützerliu selbst.

An baaren Gefällen
Und zwar: 25 Thlr. Gehalt; — 6'1, Thlr. für die Wochenpredigten; 

— 10 Sgr. zu Schreibmaterialien; — 5 Thlr. Entschädigung für 
Stroh; — 2 Thlr. 8 Sgr. 9 Pf. statt 2 Scheff. Roggen für Ferti
gung der Kirchen-Rechnung; — 1 Thlr. 8 Sgr. 8 Pf. für 1 Scheff. 
2 Mtz. Roggen von der vormaligen Bödenschen Kirchenhufe; — 
16 Sgr. für die übrigen Naturalien.

Au Naturalien:
a) Von den Pfarrländereien, die theils verpachtet, theils selbst be

wirthschaftet werden  
Nämlich an Geldpacht 70 Thlr. 5 Sgr. ; - 2 Winspel Roggen 

Einschnitt von dem übrigen Pfarracker 55 Thlr. io Pf.; — 
9 Fuder Wiesenheü à 4 Thlr. — 36 Thlr. ; — Nutzung der 
4 Wurthen 4 Thlr.; — Garten-Nutzung 2 Thlr.

b) Mehkorn: 64 Scheffel Roggen.............................................................
c) Miethswerth der Amtswohnung  '
d) Natural-Deputat  

Und zwar: «) An Brennholz . . . • .. . . . 54. 18. 6 
16 Klaft. Kiefern-Kloben à 2 Thlr. 4 Sgr. = 34. 4. — ; 
5 Klaft. Buchen-Knüppel à 1 Thlr. 29 Sgr. — 9 Thlr. 
25 Sgr.; — freie Anfuhr von 15 Klaft. durch die Gemeinde 
10 Thlr.; — 4'i, Klaft. Kiefern-Knüppel ans dem Pfarr- 
tanger 19 Sgr. 6 Pf. —

ß) An anderen Naturalien  13. 9 
für 29 Bratwürste à io Sgr. — 92[, Thlr. ; — für 28's« Man
del Eier à 5 Sgr. — 4 Thlr. 23. 9 Pf.

An Stolgebühren und Accidenzien  
Nämlich: 2 Aufgebote 20 Sgr. ; — 6 Trauungen incl. Aufgebot und 

Brautopfer à 2 Thlr. 25 Sgr. --- 17 Thlr. ; — 18 Taufen

. Zu übertragen ....

40. 27. 5

167. 5. 10

73. 11. 1
50. —. —
63. 2. 3

87. 25. —

488. 11. 7
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Übertrag  
à 25 Sgr. incl. Kirchgangsopfer 15 Thlr.; — 7 große Leichen 
à 20 Sgr. — 4 Thlr. 20 Sgr. ; — 5 kleine à 15 Sgr. — 2*|»  Thlr.; 
— 2 Leichenpredigten à 1 Thlr. 20 Sgr. — 3’|, Thlr ; — 16 Ein
segnungen à 20 Sgr. = 10’1» Thlr.; — Opfer bei den Amts
handlungen 3 Thlr.; — Beichtgeld 8 Thlr.; — Jahrgeld 20Thlr. 

Summa der Einkünfte aus Pützerlin

(1). Aus dem Filial Klempin.
A. An baaren Gefällen  

Nämlich: 3',, Thlr. für die Wochenpredigten; — 10 Thlr. Entschädi
gung für den vormaligen Pfarrgarten; io Sgr. für Schreibmate
rialien; - 3 Thlr. 13. 2 Pf. für 3 Scheff. Roggen; - 25 Sgr. 
für Fertigung der Kirchen-Rechnung.

13. An Naturalien:
a) Nutzung der Pfarrländereien durch Verpachtung  

Pachtzins in Körnern: 56 Scheff. Roggen 64'|5 Thlr. ; — 
12 Scheff. Gerste 9']. Thlr. ; — 12 Scheff. Hafer Thlr. 7. 15. 
1 Pf.; — 3 Scheff. Erbsen Thlr. 3. 13. 2 Pf.

b) Meßkorn: 30 Scheff. 10 Mtz. Roggen  
c) Miethswerth der Wohnung Eessat. 
d) Natnral-Deputat: Fixum für Bratwürste und Eier

C. An Stolgebühren und accidentellen Hebungen  
Nämlich: 2 Aufgebote 20 Sgr.; — 6 Trauungen à 3 Thlr., incl.

Aufgebot und Brautopfer 18 Thlr. ; — 20 Taufen incl. Kirch
gangsopfer 162is Thlr.; — 8 große Leichen 5'i3 Thlr.; — 8 kleine 
4 Thlr. ; — 4 Leichenpredigten à 1 '|8 Thlr; — 1 Standrede 
25 Sgr.; — 9 Einsegnungen 6 Thlr.; — Opfer bei den Amts
handlungen 3 Thlr.; — Beichtgeld 6 Thlr.; — Ausfertigung von 
Kirchenbuchs-Zeügnisse 3 Thlr.; — Jahrgeld 15 Thlr.

Summa der Einkünfte aus Klempin

(3). Aus dem Filial Lübow.
A.

B.

An baaren Gefällen
Und zwar für die Wochenpredigten 3'[3 Thlr.; — zu Schreibmate

rialien 10 Sgr.; — Entschädigung für Stroh 2'i, Thlr.; — für 
1 Scheff. Roggen Thlr. 1. 4. 5 Pf. ; - für Fertigung der Kirchen- 
Rechnung 25 Sgr.; — an Erbstandsgeld-Zinsen 7 Thlr.

An Naturalien:
a) Rente von den Vererbpachteten Pfarrländereien 62 Scheff. 9 Bitz.

Roggen  
b) Meßkorn: 23 Scheff. Roggen  
c) Wohnungs-Miethswerth Eessat. 
d) Für Kavelholz aus dem Dorftanger 3 Thlr., Fixum für Würste 

und Eier 5's, Thlr.......................................................................
An Stolgebühren und accidentellen Hebungen

Nämlich: 1 Aufgebot 10 Sgr. ; — 2 Trauungen incl. Aufgebot und 
Brautopfer 6 Thlr.; — 2 große und 2 kleine Leichen 2«» Thlr.; 
— 6 Taufen rc. 5 Thlr. ; — 1 Leichenpredigt 1 Thlr.; — 3 Ein
segnungen 2 Thlr. ; — Opfer für die Amtshandlungen 1 Thlr. ; 
— Beichtgeld 4 Thlr.; - für Kirchenbuchs-Zeügnisse 1 Thlr.; - 
Speisegeld io2i3 Thlr. ; — Jahrgeld 5 Thlr.

Summa der Einkünfte ans Lüboiv

Zu übertragen
Landbuch von Pommern; Thl. II., Bd. V.

Sfr
488. 11. 7

488. 11. 7

17. 28. —

84. 21. 3

35. 3. 3

12. 13. 9
83. 25. —

234. 1. 3

15. 4. 5

71. 21. 8
26. 11. —

8. 15. —
38. 20. —

160. 12. 1
882. 24. 11
18
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Übertrag
(4). Aus dem Filial Roggow. 

Compatronat: Die Gutsherrschaft daselbst.
A. An baaren Gefällen

Und zwar: Gehalt 22|3 Thlr. ; — für 3 Scheff. Roggen Thlr. 3. 13.
2 Pf.; — zu Schreibmaterialien 5 Sgr.; — Zinsen von 1OO Thlr.
Erbstandsgelder 4 Thlr.

B. An Naturalien:
a) Rente von den Vererbpachteten Pfarrländereien 60 Scheff. Roggen
b) Meßkorn: 28 Scheff. Roggen
c) Wohnungs-Miethswerth Cessât.
d) Natural-Deputat: für 2 Mandel Schafkäse und 4'1« Mandel Eier 

C. An Stolgebühren und accidentellen Hebungen  
Summa der Einkünfte aus Roggow

Summa Summarum

882. 24. 11

10. 8. 2

68. 23. 6
32. 3. —

2. 1. 3
30. 29. 9

144. 5. 8

1027. —. 7

6. Die Pfarre zu Seefeld.
(1) . Aus Seefeld selbst.

A. An baaren Gefällen, darunter 5 Thlr. Gehalt und 1 Thlr. für die Rech
nungsführung 

B. An Naturalien:
a) Ertrag des 100 Mg. großen Pfarrackerö eigner Bewirthschaftung 
b) Meßkorn und Zehnten  

Nämlich: 51 Scheff. Roggen Thlr. 58. 14 Sgr. ; — Jahrgeld 
ca. 13 Thlr. aus dem Dorfe; — desgl. von der eingepfarrten 
Wockenfußschen Ziegelei 22|3 Thlr. und von der neuen Ziegelei 
15 Sgr. ; — Wurthgeld von 13 Büdnerstellen Thlr. 1.2 '|, Sgr.

c) Miethswerth der Wohnung incl. Garten  
d) Natural-Deputat  

Darunter: 24 Mandel Eier 2 Thlr. ; — von den 17 baüerl.
Wirthen und den Kossäten Würste Thlr. 6. 22. 6 Pf.; — 
von den ersteren Prinntienbrot Thlr. 4. 26. 3 Pf.; — vom 
Gute 1 Hammel, 2 Mandel Schafkäse und 2 Pfd. Wolle 
4'|3 Thlr.; — 12 Klaft. Kieferu-Klobenholz 24 Thlr.; — 
24.000 Stück Torf, nach Abrechnung des Stecherlohns 16 Thlr.

C. An Stolgebühren und accidentellen Hebungen  
Summa der Einkünfte aus Seefeld

10. 17. 6

100. —. —
75. 21. 6

50. —. —
57. 28. 8

53. 19. 6
347. 27. 2

(2). Aus dem Filial Sarow.
A.

B.

An baaren Gefällen, darunter 45 Thlr. persönliche Zulage (die aber in 
netterer Zeit gestrichen ist  

An Naturalien:
a) Pacht für 153 Mg. Pfarracker und 43 Mg. Hütung 120 Thlr. ; 

außerdem Wiesen-Ertrag 18 Thlr., außerdem einige andere aus 
der Nutzung der Pfarrländereien entspringende Einkünfte 18 Thlr. 
16 Sgr., im Ganzen

b) Meßkorn: 53 Scheff. Roggen Thlr. 60. 22. 9 Pf.; — Zehnten 
von 2 Bauerhöfen 1 Thlr. 25 Sgr. ; — Jahrgeld von den Ein
wohnern 12 Thlr. ; — Speisegeld 21 Thlr

c) Wohnung
d) Natural-Deputat.........................................

An Stolgebühren und accidentellen Hebungen . .

Summa der Hebungen aus Sarow . .

Cessât.

50. —. —

156. 16. —

95. 17. 9

27. 26. 10
44. 3. 4

373. 23. 11
Zu übertragen 721. 21. 1
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A.
B.

Übertrag
or r  (3)- Aus dem Filial Bruchhausen.
A» Nààlà' blmmtCt 5 Thà für die P-sst°nSpr-dîgt-n . . .

%
721. 21. 1

11. 16. 10,7

C.

a) Pfarrländereien .... m ,
1» Mchkorn: 30 Scheff. R-gg-u Thw. 34." 11. "g,- - Jà-Id

5 Thlr. ; - Speisegeld 13 Thlr. . ? 9
c) Wohnung .... .........................................
d) dtatural-Deputat

An Stolgebühren und Accidenzien 
Cessât.

Summa der Hebungen ans Bruchhausen .
Summa Sunilnaruin

52. 11.

9. 5.
14. 17.

9

3
9

87. 21. 8
809. 12. 9

»XÄ“ Nachveisungen sämmtlicher Einkünfte der Geistlichen im 
^raor ^igenlyum sind, auf Grund einer Verordnung des Könial WhHf/orn.nt = 
tinuom Angelegenheiten und der Verfügung der König!. Regierung zu Stet- 
weisu en °L"LuL /7è' 7*  dürrern. W -ufg-stellt worden. Die -Rach- 
we,,ungen oder Genußzettel sind von dem Patronate und den Kirchenvorstände 
und demnächst von den, Superintendenten der Synode Stargard gevrüstS u 
MXCTnHe*b^ WÄT8®b?'5ei’Ji8‘ *VOrben' 'n" Ausnahme der accid-ntell-u

' u bfl5 Attest des Patronats rc. nicht in sich schließt weil für dieselben 
b ^vorhanden war. Doch kann man der Überzeugung sein daß jeder 

Geistliche, auf Pflicht und Gewissen, vorschriftsmäßig nach kjähriqer Fraktion die- 
±««*'  .hà 'mrd. Vergleicht man nun aber die Abgabkn dwser Gennß- 
Rege-Üna Äs' 'N ,ber Dorfer-Beschreibung, nach den Recesse,,, die

9 gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, so wie die Geme nbeits- 
Theilungen betreffend, demnächst auch mit den Angaben in den Kirchen-Rechnunaen 
Ä L'n ch/L^d"^ felkU Abweichungen und ÄÄ 

m.6 m . Statt finden kann und den, Patronate lediglich anheim gegeben 
S anw7ndba7°'' änlicher Art sind ans die folgenden La^wLng-kL-

r HL
©enuBjettet der Küster- und Schullehrerstellen im Stargarder 

Eigenthum.
1. Parochie Hansfeld.
(1). Mutterkirche daselbst.

. , I. Küsteramt.
, . ^èaturalien. — 1) Von jeder der 57 Hufen V Scheff Noaaen Meb-

t2-/am60nr Ä broß-n Gute (10 Hufen) 27, Sch-ff., wozu jeder der 
Id Besitzers A Mtz. beizutragen hat; b von dem kleinen Gute (7 Hufen) IV Scbeff • 
( 1 Ä d) ™ ledem der 1^ LllbLn

Ä*® 4 Ä“ 3) ,7" ieim *e *'<  Mandels Ä fotzen 

« Oînfff.2 LtIeineu P/< M., vom Doppelbauer 1 M., von jedem der 
f. >,àdbauern A Dl., bon jedem der 4 Halbbauern, wovon 2 zugleich Kossäten 
fmb A M., von den übrigen 4 Kossäten jeder Mandel.

B. An Geld. - 1) Fixirtes Jahrgeld oder s. g. Opfer, Vom großen Gute 
LÆL tIel"e" 20 5 M-i b°m Erbzinsgute Carolinenthal 20 Sgr.
.°,' Doppelbauer 11 Sgr. « Pf. ; von jedem der IG Doppelbauern 5 Sgr. 10 Pf - 
Wn Wbem der eigentlichen Halbbauern 2 Sgr. 11 Pf.; von jedem der beiden 

18*
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Halbbauern, die zugleich Kossäten sind, so wie von einem andern Kossäten 5 Sgr. 
von einem Büdner 5 Sgr. ; von einem Jnstmann 5 Sgr. ; von einem Wittwer 
oder einer Wittwe 272 Sgr. - 2) Accidentelle Hebungen: Von einer Trauung 
15 Sgr. und für das dabei gewöhnliche Tuch 772 Sgr.; von einer Leiche nut 
einer Leichenpredigt 10 Sgr.; von einer Standrede 7 72 Sgr.; von der Leiche eines 
bereits Eingesegneten, der blos weggesungen wird, 5 Sgr.; von der Leiche emes 
Kindes 27. Sgr.; von einer Taufe 2% Sgr.; für den Kirchgang 1 Sgr. 11 Pf.; 
von einer Kranken-Communion 2J/2 Sgr. Das Vorwerk Carolinenthal bezahlt die 
Accidenzien doppelt, da dessen Einwohner (mit Ausnahme des Besitzers) t'eut Fahr

geld entrichten.
II. Lehreramt.

1) Grundstücke: (Nießbrauch der Gebaüde); Garten 0. 62, Feldacker 1. 69, 
Wiesen 5. 82, Hütung 2. 90, zusammen 9 Mg. 123 Ruth. — 2) Gehalt aus der 
Kirchenkasse 12 Thlr.; — 3) Schulgeld von jedem Kiiide für den Winter 2- /^Sgr., 
für den Sommer 15 Sgr., für das Jahr 1 Thlr. 7'/, Sgr. Die Kuider der Budiier 
und Einlieger geben V/t Sgr. Holzgeld pro Kind, für welches Schulgeld bezahlt wird, 
17 Sgr. — 4) Zwei Klafter Kiefern-Klobenholz. — 5) 12000 Stück Torf. Das 
Holz sowol wie der Torf wird nach Husen vertheilt zusammengebracht und ange-

Dieser Genußzettel ist von Patronatswegen unterm 26. Juli 1845 bestätigt, 
hat aber seitdem eine Abänderung dahin erlitten, daß seit 1858 das Quantum Torf 
um 600 Stück vermehrt, mithin auf 18.000 erhöht worden ist; bestätigt deii 

21. Oktober 1858.
Der Lehrer hat die Verpflichtung, einen Theil der Kinder frei zu unterrichten 

und denjenigen Theil des Schulgeldes, welches er für Kinder über die Zahl von 
72 erhebt, an die Schulkasse abzugeben. Höheren Anordnungen gemäß, und weil 
es der Natur der Sache entspricht, daß der Lehrer den vollen Lohn feiner Arbeit 
erhält, und es Sache der Gemeinde und nicht die des Lehrers ist, Schulgeld fur 
Arme zu zahlen, und später im Fall des Bedürfnisses für die Dotation einer 
zweiten Lehrerstelle zu sorgen, erließ die Königl. Regierung zu Stettin unterm 
4. Dezember 1860 an das Patronat eine Verfügung, des ^nhaltv, daß sie, die er
wähnte Verpflichtung des Lehrers vom Jahre 1861 ab außer Wirksamkeit setzen 
werde, wenn nicht etwa die Schulgemeinde sich entschließe, dem zeitigen Lehrer, so 
lange er im Amte ist, jährlich eine baare Zulage von 20 Thlr. zu gewähren. Die 
Gemeinde, von dieser Bestimmung der Königl. Regierung in Kenntnis; gesetzt, 
lehnte die Gesvährung jener Zulage in der Versanunluiig vom 21. Dezember 1860 
unter allen Umständen ab, in Folge dessen, zufolge einer weitern Verfügung der 
Königl. Regierung vom 14. Januar 1861, jedes die Schule besuchende Kmd vom 
1, Januar 1861 ab den vollen reglementsuläßigeii ^chulgeldsatz von 1 Thlr. 
77, Sgr. pro Jahr zu entrichten hat und jeder wegen Arinuth sich ergebende Aus
fall am Schulgelde von den zur Armenpflege Verpflichteten zu tragen ist.

Schwendt.
Küster- und Schulamt.

I. Nießbrauch der Gebaüde und Landungen, nämlich außer 0. 15 Hof- und 
Baustellen, 0. 30 Gartenland und 0. 32 nnuutzbarer Fläche, an Acker 3. 53, an 
Wiesen 1.29, an Hütung 4.20, zusammen 8.102, Alles in Allem 8Mg. 179 Ruth., 
womit die Schule bei der Gemeiiiheits-Theilung dotiret ist.
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II. Die fixirten Einnahmen des Küsters bestehen: — 1) In 2 Thlr., welche 
aus der Kirchenkasse bezahlt werden. — 2) Jil dem Jahrgelde, welches beträgt von 
jedem Bauern und Kossäten, ohne Unterschied, 5 Sgr. 10 Pf.; von jedem Eigen
thümer und Einlieger nebst Frau 5 Sgr.; von einer Wittwe oder sonstigen einzel
nen Person 2'/2 Sgr. — 3) In dem Speisegelde von einem Bauern und Kossäten 
5 Sgr.; von sämmtlichen Bauern und Kossäten 5 Sgr.; welche sonst der Kuhhirt 
und Schäfer entrichteten, dazu trägt jeder Bauer 5 Pf., jeder Kossat 2 Pf. bei. 
— 4) In Primitienbroden, davon jeder Bauer und Kossat 4 Stück Hausbackenbrod 
liefert. - 5) In Eiern, von einem Bauern und dem Mühlenbesitzer V-, von einem 
Kossäten % Mandel, wie in Hansfeld. — 6) In der Vergütung für 8 Mtz. Roggen, 
lvelche sonst der Kuhhirt und Schäfer entrichteten à 15 Sgr., dazu trägt jeder 
Bauer 1 Sgr. 4 Pf., jeder Kossat 6 Pf. bei.

III. Die Accideirzien sind wie in Hansfeld.
IV. Aus der Kirchenkasse bezieht der Schullehrer 8 Thlr. als Gehalt.
V. Das Schulgeld ist das reglementsmäßige von 1 Thlr. 7% Sgr. für jedes 

Kind tut schulpflichtigen Alter. Die angesessenen Einwohner entrichterl jedoch nur 
für 3 und die unangesessenen nur für 2 gleichzeitige Kinder das Schulgeld. Auch 
muß der Lehrer nach Anweisung des Pfarrers uub der Schulvorsteher von je 20 
Kindern einem armen Freischule gewähren und von jedem Thaler Schulgeld 1% Sgr. 
zur Ortsschulkasse entrichten.

VI. An Brennmaterial erhält der Schullehrer 1 Klafter Kiefern-Klobenholz 
und 8000 Stück Torf, welches die Gespannhaltenden Einwohner unentgeldlich an
fahren. Die Büdner und Jnstleüte entrichten aber für jedes schulpflichtige Kind 
2% Sgr. Holzgeld, wie in Hansfeld.

Die vorstehende Einkommens-Nachweisung ist unterm 12. Mai 1843 patro- 
natlich bestätigt.

Unterm 30. Juni 1859 erließ die Königl. Regierung zu Stettin an den Ma
gistrat zu Stargard ein Rescript, dessen Eingang also lautet: „Wir haben bestimmte 
höhere Veranlassung, gegenwärtig auch bei der kleinsten Schulstelle ein Einkommen 
von 100 Thlr., ohne Anrechnung der Wohnung und des Feüerungs-Materials für 
das Schulzimmer, zu ermitteln. Da das Einkommen der Schulstelle zu Schwendt 
diese Höhe nicht erreicht, so muß eine Verbesserung derselben erfolgen." Der 
Magistrat erhielt den Auftrag, mit der Schulgemeinde die erforderlichen Verhand
lungen einzuleiten; sollte sich dabei ergeben, daß die Gemeinde zu arm sei, so sei 
das an 100 Thlr. Mangelnde sofort nach den Bestimmungen des A. L.-R. zu repar- 
tiren, wobei die Reste, welche die einzelnen Hausväter nicht aufbringen könnten, 
nachzuweisen seien. Für diese werde dann der Magistrat als Patron aufkommen 
müssen. In Folge dieser Regierungs-Verfügung ordnete der Magistrat eine Zu
sammenkunft der Schulgemeinde auf den 19. August 1859 an, an welcher der 
Pfarrer von Hansfeld und der Schwendter Lehrer Theil nahmen. Bei dieser Zu- 
smnmenkunft wurde ermittelt, daß das reine Einkommen des Lehrers betrage: 
8 Thlr. Gehalt aus der Kirchenkasse, Ertrag der Ländereien pro Btorgen 6 Thlr., 
zusammen 49V2 Thlr., Schulgeld von 32 zahlungsfähigen Schulkindern 40 Thlr., 
im Ganzen 97% Thlr. Hiernach fehlten noch an den normalmäßigen 100 Thlr., 
excl. des Ertrages von 102 Q.-Ruth. Acker und Wiesen, die bei den Grundstücken 
nicht in Rechnung gezogen waren, 272 Thlr., eine Minus-Differenz, welche der 
Lehrer für so unbedeütend hielt, daß er nicht Anstand nahm, darauf zu Gunsten 
der Schulgemeinde ausdrücklich Verzicht zu leisten, um so mehr, als zu hoffen sei, 
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daß dieser kleine Ausfall über kurz oder lang durch Zunahme der zahlungsfähigen 
Schulkinder werde ausgeglichen werden. Die Königliche Regierung war, wie sie 
dem Magistrat in der Verfügung vom 31. Dezember 1859 zu erkennen gab, mit 
den Ausführungen in dem erwähnten Protocoll nicht einverstanden, indem sie den 
mit 6 Thlr. in Rechnung gestellten Reinertrag pro Mg. für zu hoch gegriffen, und 
diesen zu höchstens 4 Thlr. anzunehmen erachtete, wonach sich das Einkommen der 
Lehrerstelle auf 83 Thlr. 25 Sgr. ermäßige. Auch konnte sie kein Gewicht auf 
das Anerkenntniß des zeitigen Lehrers legen, weil es sich auf eine auskömmliche 
Dotation der Lehrerstelle für alle Zukunft handele, daher ein jährlicher Zuschuß 
von 17 Thlr. von der Schulgemeinde aufzubringen sei. Neüe Verhandlungen, die 
in dieser Richtung mit der Gemeinde angeknüpft wurden, führten zu keinem Resultat, 
was der König!. Negierung unterm 1. Februar 1860 vom Magistrat berichtet wurde, 
der sich damit einverstanden erklärte, die Schulgeldzahlung aufzuheben, ein Gehalts
fixum festzustellen, dabei die Durchschnittszahl der Schule zum Maßstab zu nehmen 
und das Fixum durch Hausväter-Beiträge aufbringen zu lassen. Die Königl. Negie
rung verfügte nun mittelst Nescripts vom 18. Juli 1860, daß, da die Durchschnitts
zahl der die Schwendter Schule besuchenden Kinder, nach 7jähriger Fraktion von 
1853—1859, 40 betrage, vom 1. Oktober 1860 ab ein Fixum von 50 Thlr. auf
zubringen und nach landrechtlichen Bestimmungen auf sämmtliche Hausväter zu 
repartiren, dagegen von jenem Zeitpunkte an jede eigentliche Schulgeldzahlung ein
zustellen sei. Diese Anordnung ist nicht zur Ausführung gekommen. Durch Ver
fügung der Königl. Regierung vom 5. September 1860 wurde dein Magistrate 
aufgegeben, einstweilen davon abzustehen. Und so ist denn die Sache heüte, 1867, 
noch in demselben Zustande wie 1859, wie 1843, zur Zufriedenheit der Gemeinde 
wie des zeitigen Lehrers.

Zarzig.
I. Küsteramt.

A. Fixirte Einkünfte: — a) Aus der Kirchenkasse jährlich 3 Thlr. — 
b) Quartalopfer jährlich von einem Zweihüfner 5 Sgr. 10 Pf., von einen: Kossä
ten 5 Sgr., vom Kuhhirten seit der Separation 5 Sgr. und 4 Mtz. Roggen, vom 
Schäfer desgleichen, von einem Jnstmann nebst Frau, dem Dorfschmidt, der Kupfer
hammer-Mühle und dem Lohstoßer daselbst 5 Sgr., von einer Wittwe 2% Sgr. 
— c) Primitienbrod: von jedem Zweihüfner, Kossäten und Mühlenbesitzer wie in 
Schwendt. — d) Eier: ebenfalls wie in Schwendt.

B. Accidentelle Hebungen. Sie werden nach derselben Rolle erhoben, die 
für Hansfeld besteht, wozu aber noch des Küsters Berechtigung kommt, bei jeder 
Ausrichtung einer Mahlzeit in der Wohnung des Ausrichtenden Theil zu nehmen.

II. Schulamt.
1. Gehalt aus der Kirchenkasse 11 Thlr. — 2) Schulgeld, der reglements

mäßige Satz von 1 Thlr. 72/2 Sgr. jährlich, (mit denselben Verpflichtungen, die 
bei Schwendt maßgebend sind.) — 3) An Brennmaterial entrichten sämmtliche 
Wirthe dasselbe Quantum Holz und Torf, wie in Schwendt. Wenn ein Kiefern
tanger geholzt wird, erhält der Schullehrer den Antheil, der auf die Kirchenhufe 
trifft, ingleichen deren Antheil an Torf; der Mühlenbesitzer und der Pfarr-Colonus 
geben noch besonders Holz und Torf, wenn sie Kinder zur Schule schicken; die Jnst- 
leüte zahlen für ein Kind ebensoviel Holzgeld wie in Hansfeld und Schwendt.

4. Nießbrauch des Schulhauses; an Grundstücken sind vorhanden in 3 Par
olen 5 Mg. 125 Ruth., incl. 0. 47 Gartenland, an Wiesen 5. 73, zusammen 
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11 Mg. 18 Ruth. Von den Wiesen geben 4. 52 pro Mg. 6 Ctr., und 1. 21 pro 
Mg. 21/2 Ctr. Heü.

Dieser Genußzettel ist vom Patronat unterm 31. Januar 1831 und von der 
Königl. Regierung unterm 28. März 1831 bestätigt. Damals war die Küsterei 
voir Schwendt mit der Zarziger vereinigt. 1843 wurde aber in Schwendt ein eige
ner Küster angestellt. Auch für die Zarziger Schule haben ähnliche Verhandlungen, 
die Verbesserung des Lehrer-Einkommens, wie in Schwendt, Statt gefunden, indem 
die Königl. Negierung auf Verfügung vom 4. Dezember 1860 anordnete, daß die 
Schulgemeinde dem Lehrer einen jährlichen Zuschuß von 10 Thlr. zu gewähren 
habe. Wäre sie dazu bereit, so würde die Königl. Regierung die Verpflichtung 
des Lehrers auf je 20 Schulgeld zahlende Kinder ein Kind armer Altern frei zu 
unterrichten, bis zum Ablauf der Dienstzeit des zeitigen Lehrers bestehen lassen, 
andern Falls aber vonr 1. Januar 1861, höherer Anordnung gemäß, aufheben. 
Auch hier lehnte die Gemeinde das an sie gestellte Ansinnen ab, und erklärte sich 
mit Aushebung der Freischule für arme Kinder einverstanden, die sodann auch durch 
Regierungs-Verfügung vom 14. Januar 1851 dahin erfolgt ist, daß jeder wegen 
Armuth vorkolnmende Ausfall an Schulgeld von dem in jedem einzelnen Falle zur 
Armenpflege Verpflichteten gu tragen ist.

2. Parochie Kizig.
Der Küsterdienst bei der Filialkirche zu Kitzerow ist mit dem 

an der Mutterkirche zu Kizig verbunden.
I. Küster-Einkommen aus Kizig.

1) Meßkorn. Vonr Lehnschulzen 8 Mtz. Roggen, vom Dreihüfnerhofe 6 Mtz., 
von dem Einhüfner 2 Mtz., von jedem der 14 Zweihüfner 4 Mtz., im Ganzen 
4'/r Scheffel. — 2) An Eiern giebt der Lehnschulze 1 Mandel, der Dreihüfner 12, 
jeder Zweihüfner 8, der Einhüfner 4 Stück, ebenso der Schmidt; von den 3 Kosta
ten gibt einer 10, der zweite ein Jahr 6, der andere 5, der dritte ein Jahr 4, der 
andere 3 Stück. — 3) An Quartalopfer werden jährlich gezahlt vom Lehnschulzen 
und von jedem baüerlichen Wirthe 5 Sgr., von jedem Kossäten 2% Sgr., von 
jedem Jnstmann eben so viel. — 4) Für Betglockenschlagen entrichtet jährlich der 
Lehnschulze 1 Sgr. 8 Pf., der Dreihüfner 1 Sgr. 3 Pf., jeder der 14 Zweihüfner 
10 Pf., der Einhüfner 5 Pf. - 5) Accidenzien. Für Hochzeiten 10 Sgr. baar, 
der dritte Theil der Brautsuppe und ein Schnupftuch. Für Kindtaufen wie in 
Hansfeld, der Küster schreibt aber auch den Gevatterbrief und bekommt dafür 
1 Sgr. 3 Pf. Für Leichenbestattungen wie in Hansfeld; muß der Küster bei einer 
Leichenpredigt singen, so erhält er 2'4 Sgr. Bei Hochzeiten, Taufen und Begräb
nissen muß der Küster mit den ©einigen zur Mahlzeit eingeladen werden. Für 
eine Kranken-Communion, wie in Hansfeld.

II. Schul-Einkommen aus Kizig.
A. Grundstücke: Schulhaus, Scheüue und Stall ans einer Fläche von 0 Mg. 

10 Ruth., Garten am Hause 0. 42, ein Garten vor dem Stadtende 0. 154, eben
daselbst der Ackerplan 5. 80, eine Wiese am Seegraben 2. 99, Hütung ebendaselbst 
1. 127, ein Torf- und Wiesenplan an der Lenzer Gränze 1. 55, unnutzbare Fläche 
0. 40, zusammen 12 Mg. 27 Ruth.

B. Schulgeld. Von jedem Kinde werden 15 Sgr. für die Winterschule und 
7% Sgr. für die Sommerschule, im ganzen Jahre also 227a Sgr. erhoben. (Eine 
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Verpflichtung zum freien Unterricht von Kindern armer Altern ist int Genußzettel 
nicht ausgesprochen. Aus anderen Verhandlungen ergibt sich aber, daß der ent
sprechende Betrag des Schulgeldes dem Lehrer aus der Kirchenkasse vergütet wurde. 
Auf ein Monitum des Magistrats ist das Schulgeld für arme Kinder der Gemeinde 
zur Last geschrieben).

C. Feüerungsmaterial. a) 8000 Stück Torf, welche in dem Torf- und Wiesen
plan der Schule von der Gemeinde unentgeldlich gestochen und angefahren werden, 
b) Von jedem baüerlichen Wirthe, der ein oder mehrere Kinder zur Schule schickt, 
wird ein Fuder Holz = % Klafter unentgeldlich angefahren (die Holzart war bis 
1854 Buchen- und Eichenholz in Kloben. In den Jahren 1862 und 1864 kam 
es wegen dieser Holzlieferung zwischen den Berechtigten und Verpflichteten zu 
Irrungen, die von Seiten des Patronats dadurch beseitigt wurden, daß die Ver
pflichteten mittelst Verfügung vom 7. Dezember 1866 die Anweisung erhielten, der 
Schule Knüppelholz in einer Stärke von 3-5 Zoll, die Klafter zu 60 Kubikfuß 
gerechnet, zu liefern). — c) Holzgeld für jedes Kind der Kossäten und Jnstleüte 
6 Sgr. 3 Pf.

III. Küster-Einkommen aus Kitzerow.
Vom herrschaftlichen Hose 4 Scheff. Roggen als Meßkorn und 2 Mandel 

Eier. Die baüerlichen Wirthe geben an Quartalopfer und an Eiern nach denselben 
Bestimmungen, wie in den vorhergehenden Dörfern. Auch bei den Accidenzien 
tritt ein gleicher Tarif ein, mit dem Zusatz, daß dem Küster bei einer Hochzeit % 
des Bratens und des Biers gegeben werden muß. Die Mahlzeit kann mit 5 Sgr. 
und das Tuch ebenfalls mit 5 Sgr. gelöst werden. Des Küsters zu Kizig Ein
künfte aus Kitzerow fallen weg, sobald dort der Schullehrer als Küster angestellt 
wird.

Von Patronatswegen bestätigt ist der vorstehende Genußzettel den 29. Mai 
1844. Abänderungen in demselben haben seit der Zeit nicht Statt gehabt.

3. Parochie Kunow an der Straße.
I. Küster-Einkünfte.

(Aus der Kirchen-Matrikel von 1815.)
1. Hebungen von den Grundstücken (nach der Separation 9 Mg. 173 Ruth. 

S. 44.)
2. Hebungen von der Gemeinde.
A. Bestimmte. A) In Naturalien. — a) Meßkorn: Vom herrschaftlichen 

Hofe (dem ehemaligen v. Wenden'schen Erbzins-, jetzigen Güdtke'schen Freigute 
2 Scheff. Roggen; von jedem Bauer und jedem Kossäten 8 Mtz. — b) Für das 
Stellen der Ubr: von jedem Kossäten 3 Mtz. Roggen, von 2 Anderthalbhüsnern 
4>/4, von jeden: Kossäten 1 ’/2 Mtz., ein Kossat gibt jedoch nur 1 Mtz. — c) Eier 
gibt der herrschaftl. Hof 1 Mandel 12 Stück, jeder Bauer und jeder von 2 Büdnern, 
sowie 1 Kossat 8 Stück, jeder der übrigen Kossäten und Büdner 4 Stück. — 
B) Hebungen an baarem Gelde (das hier nach der frühern Eintheilung des Thalers 
in 24 Groschen berechnet ist): Von dem herrschaftlichen Hofe jährlich 22 Gr., von 
jedem Bauer quartaliter 1 Gr. 8 Pf., von den 7 Büdnerstellen 4 Gr., vom Herr
schaft!. Schäfer 2 Gr.

B. Zufällige Hebungen. Kindtaufe in der Kirche 4 Gr. 8 Pf., im Hause 
8 Gr., Trauung in der Kirche 18 Gr., im Hause 1 Thlr. und ein, dem Stande 
des Küsters angemessenes Schnupftuch; Bestattung einer Kinderleiche 6 Gr., der 
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Leiche einer erwachsenen Person 10 Sgr., wird eine Leichenrede gehalten 12 Gr. 
Bu der Mahlzeit, welche bei der Feier dieser Handlungen gegeben wird, muß der 
Küster mit seiner Familie eingeladen werden.

3 Hebungen aus der Kirche: 2 Scheff. Roggen, für das Schmieren der 
Uhr und Glocken 16 Gr., für Besen zur Reinigung der Kirche 4 Gr., zur Synodal
st eise 4 @r.

II. Lehrer-Einkünfte.
Das Schulgeld beträgt für jedes schulfähige Kind reglementsmäßig 1 Thlr. 

7 /z Sgr. auf 1 Jahr, mit der Unterscheidung in Winter- und Sommerschule, wie 
bei den übrigen Dorfschulen. Das Schulgeld wird vom Ortsschulvorstande einge
zogen und vierteljährlich erhoben, und von jedem Thaler 1 Sgr. zur Anschaffung 
von Unterrichtsmitteln in Abzug gebracht. Dem Schulvorstande bleibt es über
lassen, 6 Kindern armer Ältern Freischule zu bewilligen. Die znletzt genannte, 
von der Königl. Regierung unterm 9. November 1823 und 20. April 1824 ange- 
orbnete Bestimmung ist durch deren Verfügung vom 8. Juni 1855 aufgehoben und 
die Gemeinde verpflichtet worden, für die Zahlung des Schulgeldes aufzukommen. 
Außer dem Schulgelde erhält der Schullehrer von jedem Bauer, welcher Kinder 
zur Schule schickt, V2 Klafter Holz oder 1000 Stück guten Torf mit der Anfuhr. 
Seit dem Jahre 1835, als die Zahl der schulpflichtigen Kinder in Kunow auf 124 
angewachsen war, ist die Anstellung eines zweiten Lehrers mehrfach zur Sprache 
gekommen, allein wie nothwendig diese Maßregel für einen geordneten Unterricht 
auch ist, dennoch harrt sie noch heüte, März 1867, der Ausführung.

4. Parochie Priemhausen.

(1) . Küster- und Schullehrerdienst in Priemhausen.
_, Emolumente. 1) Freie Wohnung im Schulhause, welches außer der 
Schulstube, 2 Wohnstuben, 1 Kammer, Küche, Speisekammer, Flur und Bodenraum 
enthält. 2) Scheüne und Stall, dem Schulhause gegenüber. — 3) Außer beni 
’*öofe  vou 50 Q.-Ruth. hat ber Küster unb Schullehrer in Nutzung: einen Baum
garten, westlich vom Schulhofe, 49 Ruth, groß, Felbacker 8 Mg. 41 Ruth., Wiese 

uuuutzbar 0.41, biese brei Stücke am s. g. Pfaffensteige belegen. Gesammt- 
flache 10 Mg. 102 Ruth. - 4) Mastfreiheit, die mit 10 Sgr. aus der Dorfkasse 
vergnügt wrrd. '

. Eigentliches Küster-Einkommen. — 1) Vom Lehnschulzen, von jedem Bauer 
mit Ausnahme zweier Kossatenhöfe, ferner vom Dorfschmidt und dem 

Muller 8 Actz. Meßkorn Roggen ins Haus geliefert. — 2) Eier werden ins Haus 
geliefert vom Lehnschulzen 8 Stück, von jedem Halbbauer 6, von jedem Kossäten 
ohne Ausnahme 6, vom Dorfschmidt und dem Müller, jeder 8 Stück. — 3) Jahr- 
gold : vom Lehnschulzen, jedem Vollbauern, Halbbauern und Kossäten, dem Dorf- 
schmidt und Müller Familienweise 5 Sgr. 10 Pf., von jedem Büdner und Ein
lieger 2Vr Sgr. desgleichen, von einer einzelnen selbstständigen Person 1 Sgr. 3 Pf. 
— 4) Accidentelle Hebungen bei Taufen, Begräbnissen, Trauungen, sind alle nach 
etwas niedrigeren Sätzen berechnet, als wie in Hansfeld. Den Trauungs-Gebüh
ren kommt die Vrautsuppe hinzu. Diese besteht in 4 Pfund Rindfleisch, 2 Pfd 
Schweinefleisch, '/» Huhn (da dem Prediger % Huhn zustehen, so findet die Ein- 
rrchtung Statt, daß der Prediger bei Trauungen, bei welchen die Brautsuppe in 
natura gegeben wird, zwei Mal hinter einander, der Küster aber das dritte Mal 
em ganzes Huhn erhält). Vs Pfund Butter, 1 Licht, 1 Quart Starkbier, Vs Brod.

Landbuch von Pommern; Thl. IL, Bd. V. 19
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Büdner und Einlieger können die Brautsuppe mit 10 Sgr. bezahlen, alle übrigen 
müssen selbige in Natura entrichten. Bei den Amtshandlungen der Taufe, des 
Begräbnisses und der Trauung steht dem Küster eine Mahlzeit zu, woran Frau 
und Kinder Theil nehmen können. Wird er zu derselben nicht eingeladen, so muß 
ihm selbige mit 5 Sgr. vergütigt werden. Für eine Kranken-Communion erhält 
er von einem Bauern, Halbbauern und Kossäten 1 Sgr. 3 Pf./ von einem Büdner 
und Einlieger 27s Sgr.

C. Schullehrer-Einkommen. — 1) Für jedes schulpflichtige Kind das gesetz
liche Schulgeld von jährlich 1 Thlr 77a Sgr. Es wird von dem Schulvorstande 
eingezogen. Sollte bei Vermehrung der Schülerzahl angemessen befunden werden, 
einen Fonds zur Besoldung eines zweiten Lehrers zu begründen, so muß der jetzige 
Lehrer sich gefallen lassen, nur für 80 Kinder das Schulgeld zu beziehen. — 
2) Brennmaterial. Sämmtliche baüerliche Wirthe liefern dem Lehrer zur Heizung 
der Schulstube und zu seinem persönlichen Bedarf 3 Klafter Elfen- oder Kiesern- 
Klobenholz, 14.000 Stück Torf frei auf den Schulhof und laden beides daselbst ab. 
Die Büdner und Einlieger zahlen für jedes schulpflichtige Kind 5 Sgr. Holzgeld. 
Der vorstehende Genußzettel ist vom Ortspfarrer, und dem Kirchen- und Schul
vorstande zu Priemhausen, bei der Vocation eines neuen Küsters und Lehrers unterm 
3. Oktober 1866 aufgestellt und von Patronatswegen am 17. Oktober, sowie von 
der Königl. Regierung am 7. Dezember 1866 bestätigt worden.

(2) . Schulstelle zu Dietrichsdorf.
Diese ist, außer einer freien Amtswohnung, mit 10 Mg. 27 Ruth. Acker und 

Wiesen und 4 Klafter Kiefern-Klobenholz aus dem Pützerliner Revier der Kämme
rei-Forst dotirt. Das baare Einkommen an Schulgeld, mit Einschluß von 10 Thlr. 
aus Gemeindemitteln seit dem 1. Januar 1863, betrug zeither 84 Thlr., ist aber 
seit dem 1. Januar 1867 aus Staatsmitteln um 16 Thlr., vorlaüsig auf 10 Jahre, 
verbessert, daher jährlich auch das Minimal-Einkommen von 100 Thlr. erhöht 
worden. Rechnet man den Werth der Wohnung zu 10 Thlr. und den Ertrag der 
Grundstücke nur zu 3 Thlr pro Morgen, so stellt sich das Gesammteinkommen auf 
ca. 140 Thlr.

(3) . Küster- und Schullehrer-Stelle zu Stevenhagen.
Der Genußzettel dieser Stelle, welche im Jahre 1861 neu besetzt wurde, fehlt 

in den Akten des Magistrats.

5. Parochie Pützerlin.
(1) . Küster- und Schullehrer-Stelle zu Pützerlin.

I. Wohnung mit Benutzung eines Stalls, einer Scheüne und eines Gartens.
II. Benutzung der Ländereien, mit welchen die Stelle bei der Separation 

dotirt worden ist, bestehend aus 2. 25 Ackerland, 1. 144 Wiesen, 4. 35 Weideab
findung, zusammen 8 Mg. 24 Ruth. Außerdem benutzt der Inhaber der Stelle 
2 Mg. 63 Ruth., welche der Kirche gehören, und entrichtet dafür in jedem 3ten 
Jahre 2 Scheff. Roggen nach dem Stargarder Martini-Marktpreise.

III. Küster-Einkünfte. — A. Fixirte. 1) Meßkorn von der Dorfschaft 1 Winspel 
1 Scheff. 6 Mtz. Roggen, nämlich von den 24 Vollbauern à 12 Mtz. 18 Scheff., 
von 11 Halbbauern und Kossäten à 10 Mtz. 6 Scheff. 14 Mtz., vom Müller 8 Mtz. 
2) Meßkorn von der Kirche 1 Scheff. Roggen 3) An Quartalopfer von jeder 
Person 5 Pf. 4) An Eiern, von jedem Vollbauern 6 Stück, von jedem Halbbauern 
und Kossäten 3 Stück. — B. Zufällige. 1) Für eine Hochzeit 177a Sgr. (Die
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König!. Negierung bemerkt in ihrer Confirmations-Urkunde, daß diese Gebühr mit 
127, Sgr. anzusetzen gewesen wäre); für das Brauttuch 7% Sgr., für die Mahl- 

^gr. 2) Für eine Taufe 21/*  Sgr., für die Mahlzeit dabei 2'/, Sgr.
6) Leichengebuhren für einen Erwachsenen 7*/ 2 Sgr., für ein Kind 5 Sgr., für das 
Smgen m der Kirche bei einer Leichen- oder Standrede 10 Sgr. 4) Für eine 
Kranken-Communion 1 Sgr. 3 Pf.

IV. Einkünfte der Schulstelle. A. Schulgeld für jedes schulpflichtige Kind 
den reglementsmäßigen Satz von 1 Thlr. 7V2 Sgr. B. Brennmaterial. 1) Von 
der Gemeinde überhaupt 5000 Stück Torf. 2) Von jedem bäuerlichen Wirthe, der 
schulpflichtige Kinder hat, ein Lspänniges Fuder trocknes Kiefern-Klobenholz, beides 
mit freier Anfuhr. 3) Von den Jnstleüten für jedes Kind, welches zur Schule 
geht, 5 Sgr., Holzgeld.

Der zeitige Inhaber der Stelle ist Adjunkt des emeritirten Küsters und Schul
lehrers, an den er auf dessen Lebenszeit als Ruhegehalt 60 Thlr. baar auszuzahlen 
hat. Sollte einst eine zweite Schulklasse zu Pützerlin errichtet werden, so ist der 
Lehrer verbunden, an den zweiten Lehrer P/2 Mg. Acker abzutreten. Nach dem 
Tode des Emeritus hat der bisherige Adjunkt nur für 80 Schulkinder das volle 
Schulgeld zu beziehen, für die übrigen aber, bis ein zweiter Schullehrer angestellt 

ltUl dîe Hälfte über 80 Kinder Anspruch, indem die andere Hälfte zur 
Bildung eines Fonds als Beihülfe zur Errichtung einer zweiten Schulklasse zu 
sammeln ist. Wenn aber der zweite Lehrer in Thätigkeit getreten sein wird, so 
hat der Küsterlehrer nur das Schulgeld von 80 Kindern zu fordern, indem das 
Schulgeld für die übrigen Kinder zur Besoldung des 2ten Lehrers bestimmt wird.

Genußzettel vom 25. Juni 1862, bestätigt von Seiten des Patronats den 
28. Juni, von der Königl. Regierung den 26. September 1862.

(2) . Klempin.
Sie matrikelmäßigen Nutzungen und Hebungen dieser Küster- und Lehrerstelle 

zufolge der neuen Kirchen-Matrikel von 1838 sind in der historischen Beschreibung 
des Dorfes Klempin eingeschaltet (S. 65, 66). Zehn Jahre später sind bei der 
Bocatron eures neüen Inhabers dieser Stelle in Absicht auf das Schulgeld Abände
rungen getroffen worden. Nach beut unterm 28. Januar 1848 ausgefertigten Ge
nußzettel güt für das Schulgeld der reglementsmüßige Satz von 1 Thlr. 7% Sgr. 
>ur redes die Schule besuchende Kind mit der Beschränkung, daß der Schullehrer 
verpflichtet ist, Kinder armer Altern bis auf höchstens 10 Procent der Schulkinder- 
zahl nach Bestimmung des Predigers und der Schulvorsteher unentgeldlich zu unter» 

rAr ? sbdem Thaler des aufkommenden Schulgeldes V/4 Sgr. zur Orts- 
schu taste zu zahlen. Das Brennmaterial zur Heizung der Schulstube und seiner 
Wohnung muß der Lehrer von dem Holzgelde ankaufen, welches er von jedem 
Schulkinde zu erheben berechtigt ist. Dagegen haben sich die Gespannhaltenden 
Wirthe zu stempln in der Verhandlung vom 25. Januar 1848, jedoch unter Vor- 
behalt des Widerrufs zur unentgeldlichen Anfuhr des Feüerungs-Materials ver
pflichtet. Von diesem Vorbehalt hatten zwar einige Wirthe Gebrauch gemacht; indessen 
hat die Gemeinde, m der Verhandlung vom 10. September 1858 aufs Neüe die 
Verpflichtung anerkannt, dem Lehrer das erforderliche Brennmaterial für die Schule, 
das er sich aus,dem einkommenden Holzgelde ankaufeil soll, unweigerlich anzufahren, 
abzuladen und in deii Aufbewahrungsort einzubringen, auch sich bereit erklärt, falls 
der Lehrer mit dem Holzgelde nicht ausreichen sollte, ihm das Fehlende an Kosten 
aus der Dorfskasse zuzuschießen. *

19*
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Der zeitige Lehrer zu Klempin beschäftigt sich mit der Vorbereitung junger 
Leüte für deu Eintritt in eins der Schullehrer-Seminarien und ist dazu von der 
König!. Negierung zu Stettin mittelst Amtsblatt-Bekanntmachung vom 13. März 
1867 besonders empfohlen worden.

(3) . Lübow.
I. Einkommen der Küsterstelle.

A. An baarem Gelde. — 1) Speisegeld vom Lehnschulzengut mit) jedem 
Bauern jährlich V/3 Thlr, davon erhält der Prediger 2/a, und der Küster 7s, 
dieser also von jedem Pflichtigen 13 Sgr. 4 Pf. — 2) Quartalopfer, vom Lehu- 
schulzengute, jedem Bauern und dem Kossäten jährlich 5 Sgr., vom Mühlenbesitzer 
6 Sgr. 8 Pf., von deni an den Lohmühlenbesitzer vererbpachteten Kirchenacker 
10 Sgr., und ebensoviel von dem an den Lehnschulzen vererbpachteten Pfarracker. 
Der Lohmühlenbesitzer zahlt außerdem noch 10 Sgr., wovon der Prediger 7s, der 
Küster 7s, dieser also 3 Sgr. 4 Pf. erhält. Die Büdner, Eigenthümer und Jnst- 
leüte zahlen für sich und für jedes ihrer Familienglieder, welches confirmirt und 
ein Mal zum Abendmahl gegangen ist, 5 Sgr., wovon der Prediger 7s, der Küster 
7s, alsy 1 Sgr. 8 Pf. erhält, eben soviel die Altsitzer und Altsitzerinnen, welche 
nach Übergabe des Hofes nicht mehr mit ihren Kindern, denen sie die Wirthschaft 
abgetreten haben, in einer Wohnung zusammen leben, sondern einen eigenen Haus
stand bilden.

B. An fixirten Natural-Hebungen. An Eiern von dem Lehnschulzengute, jedem 
Bauern, dem Kossäten und Mühlenbesitzer 8 Stück, zusammen 7 Mandel.

C. An accidentelle» Hebungen. — 1) Kranken-Communion, die vasa sacra 
in die Wohnung der Kranken zu tragen 27, Sgr. — 2) Taufe mit Kirchgangs
opfer 3 Sgr. — 3) Leichengebühren. Leiche eines Erwachsenen 772 Sgr., eines 
Kindes 5 Sgr., für Leitung des Gesangs in der Kirche bei einer Leichen- oder 
Standrede 10 Sgr., das Leichengefolge im Orte einzuladen 27- Sgr. — 4) Trau
ungsgebühren. Für die Leitung des Gesangs 10 Sgr., für das Brauttuch 5 Sgr., 
für die Brautsuppe von den bäuerlichen Wirthen 15 Sgr., von den Büdnern, 
Eigenthümern und Jnstleüten aber nur 6 Sgr. 8 Pf., für die Einladung der Hoch
zeitsgäste im Dorfe 2'/2 Sgr. Dem Küster steht frei, an den Mahlzeiten bei Taufen, 
Trauungen und Leichenbegängnissen Theil zu nehnien, doch nur für seine Person, 
nicht mit den ©einigen

II. Einkommen der Schulstelle.
A. Natural-Nutzungen. 1) Wohnung im Schulhause nebst Stallung und 

Scheüne, Garten von ungefähr 30 Q.-Nuth., Acker 672 Mg., Wiese zu 18 Ctr. 
Heü 17a Mg., zusammen 8 Mg. 30 Ruth. 2) An Torf 8000 Stück mit freier 
Anfuhr, 1 Klaft. Kiefern-Klobenholz, mit freier Anfuhr bis vor das Schulhaus, 
für das weitere Fortschaffen des Brennmaterials zu dessen Aufbewahrung muß der 
Lehrer selber sorgen. 3) Getreide: aus der Stargarder Kämmerei-Kasse 3 Scheff., 
aus der Kirchenkasse zu Lübow 2 Scheff. Roggen. 4) Schulgeld für die Winter
schule 20 Sgr., die Sommerschule 10 Sgr., im Jahre 1 Thlr. von jedem schul
pflichtigen Kinde. Die Schulkasse erhält von jedem Kinde 1 Sgr. 3 Pf. Der dem 
Lehrer nach der Festsetzung der Königl. Regierung vom 19. Februar 1853 bewil
ligte Zuschuß von jährlich 24 Thlr. wird von deu Grundbesitzern aufgebracht. 
Der Lehrer hat keine Verpflichtung Freischüler zu unterrichten. Das Schulgeld für 
Kinder von Ortsarmen, sowie jeder Ausfall au demselben wird durch die Gemeinde 
gezahlt.
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Genußzettel vom 14. April 1853. Bestätigt von Patronatswegen den 7. De
zember, durch die Königl. Regierung den 30. Dezember 1853.

(4) . Roggow.
A. Besitzungen der Schullehrerstelle. Ein Garten bei dem Schulhause 60 Q.- 

Ruth., Acker 2. 176, Wiese 1. 131, Hütung und Unland 5. 34, zusammen 10 Mg. 
41 Ruth. Ertrag der Grundstücke, incl. 10 Thlr. für Wohnung Thlr. 28.15. — Pf.

B. Hebungen des Küsters. 1) Meßkorn 4 Scheff. 17, Mtz. Roggen Rente 
Thlr. 7. 8. 9 Ps. 2) Zwei Drittel vom Quartalopfer Thlr. 6. 28 Sgr. 3) Acci
denzien 2 Thlr., zusammen Thlr. 16. 6. 9 Pf.

Es wird entrichtet: Für eine Kranken-Communion 17, Sgr., Tauf- und 
Kirchgang 3 Sgr. 2 Pf., Trauung 15 Sgr., Leichengebühren für die Leiche eines 
Erwachsenen 5 Sgr., eines Kindes 272 Sgr., bei einer Leichenpredigt 10 Sgr., 
wenn der Küster nicht zur Mahlzeit geladen wird 27z Sgr.

C. Hebungen des Schullehrers. 1) Schulgeld von 23 Schulkindern 1 Thlr. 
77. Sgr. — Thlr. 28. 22. 6 Pf. 2) Gehaltszulage aus Gemeiudemitteln a) an 
baarem Gelde 42 Thlr., b) ein Klafter Holz mit Anfuhr 4 Thlr., zusam
men Thlr. 74. 22. 6

Außer der ad b) gedachten Klafter Holz werden für den Lehrer und die 
Schnlstube, auf Grund der Verfügung der Königl. Regierung vom 13. April 1853, 
auch 12 Haufen Torf à 600—700 Stück geliefert und von der Gemeinde unent- 
geldlich angefahren.

Ganzes Einkommen der Küster- und Schullehrerstelle, excl. Torf Thlr. 119.14.3.
Dieser Genußzettel ist von der Gemeinde am 22. März 1861 aufgestellt, und 

vom Magistrat, als Patron, und dem Gutsbesitzer Voigt zu Roggow, als Compa- 
tron, am 24. Januar 1862 sowie von der Königl Regierung unterm 8. April 
1862 vollzogen, bezw. bestätigt worden.

6. Parochie Seefeld.

(1). Die Küster- und Lehrerstelle daselbst.

I. Küsteramt.
A. Fixirte Naturalhebungen. — 1) Meßkorn. Von jedem der 17 Bauern 

3 Mtz. Roggen, vom Erbpachtgute 1 Scheff. 4 Mtz., von der Kirche 1 Scheff., von 
jedem der 12 Kossäten 1 Mtz., zusammen 6 Scheff. 3 Mtz. Roggen, à 1 Thlr. 
772 Sgr., macht Thlr. 7. 22. 3/s Pf. — 2) Eier, von den Bauern und Kossäten 
11 Mandel 8 St., à 2% Sgr. die Mandel, macht 28 Sgr. 9 Pf. - 3) Schaf
käse, 1 Mandel vom Erbpachtgute beträgt 20 Sgr. — 4) Von jedem der 17 Bauern 
2 Primitienbrode, à 5 Sgr., beträgt 5 Thlr. 20 Sgr. '

B. Fixirte baare Einkünfte. — 1) Aus der Kirchenkasse für Reinigen der 
Kirche und Beschmieren der Thurmuhr 1 Thlr. — 2) An Quartalopfer, vou jedem 
Bauern und Kossäten, sowie vom Dorfschmidt vierteljährlich 1 Sgr. 8 Pf., von 
den Inst- und Speicherleüten dagegen nur 10 Pf., vom Krüger jährlich 5 Sgr. 
und vou der Wockenfußschen Ziegelei 1 Thlr. 10 Sgr. Sumina B. Thlr. 14. 
5 Sgr.

C. Accidenzien, bei Trauungen, Taufen, Kranken-Connnunionen und Leichen
begängnissen. Sie sind den, bei den anderen Kirchen des Stadteigenthums üblichen 
Sätzen gleich oder ähnlich, und gewähren nach 6jähriger Fraktion ein Entkommen 
von . '.......................................... Thlr. 19. 24. 9 Pf.

Das Gesammt-Einkommen des Küsterdienstes berechnet sich ans . 49. 10. 6
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II. Schulamt.
A. Gegenstände des Nießbrauchs. — 1) Das Küster- und Schulhaus nebst 

Scheune und Garten, veranschlagt zu 12 Thlr. — 2) Acker, worunter 11 Q-Ruth. 
unbrauchbar, 5 Mg. 170 Ruth, und 5 Mg. 159 Ruth. Wiese, zusammen 11 Mg. 
149 Ruth. Der Ertrag des Ackers ist zu 4 Thlr. 8 Sgr. pro Morgen anzuschlagen, 
macht, nach Abzug des Unlandes, 25 Thlr. 3 Sgr. Die Schulwiese wird z. Z. 
ausgetorft und ist für die Erlaubniß zum Austorfen ein Kapital von 200 Thlr. 
gezahlt, wofür ein Pommerscher Pfandbrief über 200 Thlr. angekauft worden ist, 
wovon der Schullehrer für immerdar die Zinsen mit 7 Thlr. bezieht. Der noch 
verbleibende Graswuchs liefert alljährlich 24 Ctr. Heü, nach Abzug der Werbungs
kosten, 10 Sgr. pro Ctr., macht 8 Thlr. Daher Nutzungswerth der Grundstücke 
Alles in Allem Thlr. 52. 3 Sgr.

B. Schulgeld. Vou jedem schulpflichtigen Kinde ohne Ausnahme der gesetz
liche Betrag von 1 Thlr. 7% Sgr. Zahl der Schulkinder durchschnittlich 115, 
daher Ertrag des Schulgeldes Thlr. 143. 22. 6

Den Ausfall an Schulgeld für Freischüler hat die Schulgemeinde zu decken.
C. Emolumente. Laut Übereinkommen vom 19. Juli 1836, welches von der 

König!. Negierung bestätigt ist, empfängt der Lehrer von der Gemeinde 6 Klafter 
Kiefern-Knüppelholz und 6000 Stücken Torf mit freier Anfuhr. Reicht er mit dein 
Holz uicht aus, so ist die Gemeinde verpflichtet, ihm noch 1 Klafter mehr, die er 
jedoch selber ankaufen muß, unentgeldlich anzufahren. Die Klafter Holz kann nach 
Seefelder Preisen zu 3 Thlr. 17/2  Sgr. angeschlagen werden, der Holzwerth im 
Ganzen also zu 21 Thlr. 15 Sgr., der Torfwerth aber zu 9 Thlr. 10 Sgr., mit
hin Werth des Feüerungsstoffs 3O Thlr. 25 Sgr. Die Hälfte von dem gelieferten 
Brennmaterial muß für Heizung der Schulstube in Abzug gebracht werden, daher 
verbleiben als Beneficium des Lehrers Thlr. 15. 12. 6

*

Zufolge zweier Genußzettel vom 12. September 1852 und 20. December 1855.
D. Der Lehrer erhält, zufolge Verordnung der Königl. Regierung vom 21. Ja

nuar 1859, vom 1. Januar 1859 ab bis zum Abgänge seines emeritirten Vorgängers 
aus Gemeindemitteln eine jährliche baare Zulage von 30 Thlr., die auf alle Haus
väter der Schulgemeinde nach Besitz- und Nahrungsverhältnissen repartirt wird.

Gesammt-Einkommen des Schuldienstes Thlr. 241. 8 Sgr. 
und des Küster- und Schulamts im Ganzen Thlr. 290. 18. 6 Pf., wogegen aber 
auch der zeitige Inhaber der Stelle Thlr. 63. 28. 6 Pf. an den Emeritus abzu
geben hatte. Letzterer ist inzwischen gestorben; indessen beanspruchte der zeitige 
Lehrer den Fortbezug der ihm 1859 bewilligten Zulage, worüber die Verhandlungen 
im April 1867 noch schwebten. — Der zeitige Lehrer zu Seefeld hält eine Prüpa- 
randen-Anstalt für junge Leüte zum Eintritt in ein Schullehrer-Seminar. Die 
Königl. Regierung zu Stettin hat, mittelst Amtsblatts-Bekanntmachung vom 13. März 
1867, diese Anstalt besonders empfohlen.

(2). Vruchhausen.

I. Küsterhebungen.
A. Aus der Kirchenkasse zu Glockenschmiere 10 Sgr. und bei Synodal-Ver- 

sammlungen 5 Sgr.
B. Von der Gemeinde. — 1) Bestimmte Hebungen an Naturalien 7 Scheff. 

Roggen Meßkorn, wozu das Erbpachtgut die Hälfte, der Freischulze und jeder der 
6 baüerlichen Wirthe 8 Mtz. beitrügt. Vom Erbpachtgute wird 1 Mandel Schaf
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käse, von demselben 1 Alande! Eier, und vom Freischulzen und den übrigen 
6 Wirthen zusammen 2 Mandel 3 Stück gegeben. — Geldhebungen: Speisegeld 
vom Erbpachtgute 2 Thlr. 5 Sgr., vom Freischulzen und den übrigen 6 Wirthen 
à 10 Sgr. 2 Thlr. 10 Sgr., im Ganzen 4 Thlr. 15 Sgr. — Quartalopfer. Der 
Besitzer des Frei- und Lehnschulzenguts und jeder der 6 übrigen baüerlichen Wirthe 
entrichtet für sich und seine Familie vierteljährlich 1 Sgr. 3 Pf. Die übrigen 
Orts-Einwohner, als Kossäten, Büdner, Forstaufseher, Gutsschäfer, Schmidt, Jnst- 
leute, Hirten u. s. w. zahlen jeder für sich und ihre Familie vierteljährlich 2'/2 Sgr. 
Jede einzelne fremde Person, welche confirmirt ein Mal zum heil. Abendmahl ge
gangen ist, zahlt quartaliter 1 Sgr. 3 Pf. Ebenso zahlen Altsitzer beiderlei Ge
schlechts, welche nach Übergabe des Hofes nicht mehr mit ihren Kindern, denen sie 
die Wirthschaft abgetreten haben, in einer Wohnung zusammen leben, sondern einen 
eigenen Hausstand bilden, vierteljährlich 1 Sgr. 3 Pf. Den Ertrag des Quartal
opfers theilen sich Prediger und Küster so, daß jener 2/s, dieser '/-> erhält. — 2) Unbe
stimmte Hebungen oder Accidenzien. Sie sind denen der übrigen Küsterstellen gleich 
oder ähnlich. Kommen auf dem Erbpachtgute oder in der Familie des Gutsschäfers 
Taufen, Leichenbegängnisse oder Trauungen vor, so hat der Küster jedes Mal den 
freien Mitgenuß der Mahlzeit und steht ihm frei, daran Theil zu nehmen oder 
nicht. Nimmt er daran nicht Theil, so werden ihm für jede Mahlzeit 5 Sgr. ver- 
gütigt, zufolge Übereiukommens vom 4. und 11. Februar 1835. Fallen bei den 
übrigen Ortseinwohnern, wes Standes sie auch sein mögen, Taufen, Leichenbe
gängnisse und Trauungen vor, so steht dem Küster auch in diesen Familien der 
freie Mitgenuß der Mahlzeit zu. Wird aber keine ordentliche Mahlzeit gegeben, wie 
z. B. bei Nothtaufen, oder wird er zu der Mahlzeit nicht eingeladen, so müssen ihm 
dafür 5 Sgr. vergütigt werden. Erscheint aber der Küster auf erfolgte Einladung 
nicht, so hat er auf keine Entschädigung dafür Anspruch zu machen.

II. Hebungen als Schullehrer.
A. Schulgeld, von jeden: schulpflichtigen Kinde für die Winterschule 2273 

Sgr., für die Sommerschule 15 Sgr., d. i. das gesetzmäßige Schulgeld von 1 Thlr. 
77- Sgr.

B. Der dem Lehrer laut Verfügung der König!. Regierung vom 2. November 
1864 bewilligte und von der Schulgemeinde jährlich aufzubringende Gehalts-Zuschuß 
von 20 Thlr., der in Quartalraten gezahlt wird.

C. Brennmaterial. Zur Heizung der Schulstube und zum sonstigen Feüerungs- 
Bedarf des Schullehrers liefert die Gemeinde 6 Haufen Torf, den Haufen zu 7s 
Klafter, und 2 Klafter Kiefern-Knüppelholz. Jeder nicht Gespann haltende Ein
wohner entrichtet für jedes Kind, welches zur Schule geht, 5 Sgr. Holzgeld, 
welches zum Ankauf des Brenn-Materials von den Gespann haltenden verwendet 
wird. Was alsdann noch fehlt, wird von diesen gleichmäßig aufgebracht, so daß 
einer so viel beitrügt als der andere, auch die Anfuhr von ihnen dergestalt bewirkt, 
daß hierbei der Besitzer des Erbpacht- und des Freischulzenguts, ingleichen jeder 
Bauerwirth gleich viel, ein Kossat aber nur halb soviel leistet.

D. Nießbrauch des Schulhauses nebst Scheüne und 118Q.-Ruth. großen Gar
tens ; Nutzungswerth der Wohnung und des Gartens 12 Thlr. Ackerland 7. 54, 
Wiese 4. 145, zusammen 12 Mg. 19 Ruth. Ertrag pro Mg. mindestens 3 Thlr., 
also überhaupt 36 Thlr.
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Das baare Einkommen der Küster- und Lehrerstelle ist zu 110 Thlr. veran
schlagt. Dazu der Nießbrauch der Wohnung und der Grundstücke 48 Thlr., macht 
im Ganzen, excl. des Brenn-Materials, 158 Thlr.

Dieser Genußzettel ist im October 1866 aufgestellt, von der Gemeinde aber 
nicht vollzogen worden, weil sich Bedenken gegen demselben erhoben haben, wegen 
deren Beseitigung im Anfang des Monats April 1867 die Verhandlungen noch 
schwebten.

(3). Sarow.
I. Einkommen der Küsterstelle.

A. Fixirte Naturalhebungen. Non den 24 bäuerlichen Wirthen 6 Scheff. 
Roggen für das Spielen des Positivs beim Gottesdienst. Von demselben und beut 
Dorfschmidt 6 Mandel 8 Stück Eier. Von eben denselben, so wie vom Erbpächter 
der Kirchenwiese, der Paddenpfuhl genannt, 52 Primitienbrode.

B. Fixirte baare Einkünfte. Von jedem der baiierlichen Wirthe, vom Dorf- 
schmidt und dem Erbpächter 10 Sgr. und von jedem Kossäten 5 Sgr. Speisegeld. 
Quartalopfer. Von jeden: Bauer und Kossäten, wenn au Prediger und Küster 2l/2 
Sgr. quartaliter gezahlt werden, erhält davon die Küsterei 2/s ; werden aber nur 
1 Sgr. 8 Pf. bezahlt, so erhält der Küster davon Vs. Von den Jnstleüten, so wie 
von den Hirten, welche vierteljährlich immer 2% Sgr. entrichten müssen, werden an 
die Küsterei nur Vs bezahlt. Wenn zwei Personen oder mehr zusammen wohnen, 
die sich selbständig ernähren, so bezahlen diese die Hälfte, also 1 Sgr. 3 Pf. und 
davon bezieht die Küsterei Vs. An Wursigeld gibt jeder Bauer, der Schmidt und 
der Erbpächter 2Vs Sgr., jeder Kossat ll/4 Sgr. Für das Spielen des Positivs 
beim Gottesdienst werden, außer der obigen Naturalleistung, baar 2 Thlr. gegeben. 
Für das Einlaüten der Feste an Stelle der Bauern, welche dies Geschäft bisher 
zu besorgen hatten, erhält der Küster eine jährliche Remuneration von 3 Thlr. aus 
den Mitteln der bäuerlichen Gemeinde.

C. Die accidentellen Hebungen bei Trauungen, Taufen, Leichenbestattungen, 
Kranken-Communion, sind denen gleich oder ähnlich, welche in den anderen Kirchen 
des Stadteigenthums üblich sind. Bei Trauungen in der Kirche wird für das Sin
gen und Spielen des Positivs eine Gebühr von 20 Sgr. erhoben.

II. Einkommen der Lehrerstelle.
A. Gegenstände des Nießbrauchs sind: das Küster- und Schulhaus, nebst 

Scheüne und 34 Q.-Ruth. großem Garten, an Acker ca. 4 Mg., an Wiesen ca. 
2% Mg.

B. Fixirte Näturalhebungen. Von der Dorfschaft 4 Scheff. Roggen für das 
Stellen und Aufziehen der Thurmuhr, und von der Kirche 2 Scheff., welche der 
Erbpächter der Kirchenhufe contractlich abliefern muß, für das Betglockstoßen.

C. Schulgeld, das gesetzliche von 1 Thlr. 7Vs Sgr. für jedes schulfähige 
Kind. Der Lehrer muß sich den Abzug des 24sten Theils und zwar von 2/s des 
Schulgeldes für die Ortsschulkaffe gefallen lassen. Im Fall ein Emeritus vorhan
den ist, erhält derselbe Vs der Schulgeld-Einnahme, welche auf 48 Thlr. berechnet ist.

D. Emolumente. Laut Übereinkommen vom 12. October 1846, welches von 
der Königl. Regierung bestätigt ist, erhält der Lehrer von der Gemeinde zur Feüe- 
rung 2 Klafter Kiefern-Knüppelholz, und 9000 Stück Torf mit freier Anfuhr. 
Reicht dieses Quantum nicht, so ist die Gemeinde verpflichtet, noch mehr unent- 
geldlich anzufahren; der Lehrer aber muß den Brennstoff aus eigenen Mitteln 
ankaufen.
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Das Gras auf dem Kirchhofe ist nach der Observanz dem Schullehrer über- 
laffeu. Zum Glockenschmieren ist dem Küster 1 Thlr. alljährlich aus der Kirchenkasse 
bewilligt, so lange selbige die Mittel dazu besitzt.

Der Genußzettel ist unterm 4. April 1848 aufgestellt, und von Patronats
wegen unterm 21. Juli vollzogen worden. Bestätigt voir dem Königl. Consistorium 
und der Königlichen Regierung unterm 6. November 1848.

Nach nur müßigen Preisen und Sätzen wird das Einkommen der Sarower 
Küster- und Schullehrerstelle aus ein Minimum von 190 Thlr. zu veranschlagen 
sein. Der zeitige Küster und Lehrer zu Sarow ist bis zum Jahre 1848 in Star
gard an einer der Stadtschulen angestellt gewesen. Im Jahre 1856 traf ihn das 
Unglück, daß bei der großen Feüersbrunst, welche das Dors Sarow verwüstete, 
Alles, was er besaß, ein Raub der Flammen wurde. Dadurch in den größten 
Nothstand versetzt, bewilligten ihm die Stadtverordneten von Stargard, auf Antrag 
des Ntagsttrats, und mit Rücklicht darauf, daß er dein städtischen Schnlamte mit 
Flerß und Treüe vorgestanden hatte, in der Sitzung vom 2. August 1858 aus- 
nahmsweife eine Unterstützung von 20 Thlr. und ebenso wurde ihm von der Königl. 
Regierung nnltelst Verfügung vom 24. Septeniber 1858 eine außerordentliche Unter- 
stützung von 25 Thlr. aus dein Accise-Vonifications-Fonds gewährt. Weitere An
träge ihm eine persönliche Gehalts-Zulage voir jährlich 30 Thlr. aus Gemeinde- 
iiuttelil zuzuwcuden, sind im Jahre 1862 an der bedrängten Lage der Dorfsckaft 
Sarow gescheitert, die eben in jenem Brandunglück voir 1856 ihren Grund hat.

Allgemeine topographische Übersicht der Stadt Stargard und 
ihrer Eigenthums-Ortschaften im Kreise Sazig.

A. Resultate der Zählung vonr 3. Dezember 1864.

Benennung der Wohnplätze 
luld der auf ihren Feldmarken, besonders seit 

der Separation entstandenen Neben- 
Wohnplätze.

Eigenschaft 
der Wohnplätze.

Am 1. Januar 1865

Einwohn. । Gebäude.

1. Stadt Stargard............................... Stadt............................... 15.307 2.9541. Das vormals Österreichische Gehöft,
Walters Acker Hof genaiint . Ackerwerk..................... 20 6

-• " General v. Knoblanchsche Gehöft
Neü-Mexico.......................... Desgleichen .... 9 5

3. Die Hoffmüllersche Gartenbesitzung
daselbst............................... Handelsgärtnerei. . . 9 3

4. Der StutHof, das Kotelmannsche
Kaffeehaus..................... Vergnügungsort . . . 7 3

5. Das Torfmoor, auch New-Aork ge-
nanilt . Desgleichen. . . 10 3

c>. Die Regelsche Schäferei Schäferei ..................... 10 3
7. Der Proppsche Ackerhof . Ackerwerk..................... 5 2
8. Das Wiesenwärterhaus Wohnung d.Wiesenwärt. 2 1
9. Gies es Hof . . . . . . Landgut .......................... 15 7

io. Wärterhans bei Neü-Mexico Eisenbahnwärterhans . 7 1
ii. Desgl. an der Zarziger Steinbahn Desgleichen..................... 4 1
12. Desgl. bei Wittichow.......................... Desgleichen..................... 3 1

Summa I.................... 15.408 2.990
Landbuch von Pommern; Thl. IL, Bd. V. 20
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Benennung der Wohnplätze 
und der auf ihren Feldmarken, besonders seit 

der Separation entstandenen Neben- 
Wohnplätze.

Eigenschaft 
der Wohnplätze.

Am 1. Januar 1865

Einwohn. Gebaüde.

II. Plattes Land.
1. Bruchhausen

a) Das Förster-Gehöft . . .
2. Earolinenthal
3. Hansfeld

a) Das Fischersche Mühlenwesen
b) Der ausgebaute Succowsche 

Bauerhof
4. Kizig

a) Das Franksche Mühlenwesen
5. Klempin

a) Das ehemalige Gerlitzsche Gehöft
b) Die Kohnsche Ziegelei . .

6. Kunow an der Straße . . .
a— h) Die 8 Neben - Wohnplätze 

(S. 48) 
7. Lübow 

a) DasBeyersdorfscheMühlenweser
8. Pützerlin

a) Das Quandtsche Mühlenwesen
b) „ Nakowsche Gehöft an der 

Priemhauser Gränze . . .
9. Sarow

a) Der Heelesche Ausbau . .
b) Das Schönebergsche Gehöft

10. C eefeld

Filial-Kirchdorf 
Forsthaus . . 
Gut . . . . 
Pfarr-Kirchdorf 
Mühle . . .

Ackerwerk . . 
Pfarr-Kirchdorf 
Mühle . . . 
Filial-Kirchdorf 
Ackerwerk . . 
Ziegelei . . . 
Pfarr-Kirchdorf

Meist Ackerwerke 
Filial-Kirchdorf 
Mühle . . . 
Pfarr-Kirchdorf 
Mühle . . .

a) 
b) 
c) 
d)

Das 
Der

Vorwerk Seefeld. . . . 
Ganzkowsche Halbbauerhof 
Grapesche Halbbanerhof . 
Vespersche Banerhof . . 
Vespersche Halbbauerhof .e)

f) Die Wendtsche Ziegeln . .
g) Das Wockenfußsche Gehöft . 

Hafensteinsche Gehöft .h) 
i) 
k)

Jvensche Gehöft . . 
Siegsche Mühlenwesen

11. S chw endt
12. Zarzig

a) Die Hammermühle . . .
b) Bahnwärterhaus Nr. 4 .
c)

44 Wohnplätze
13

Ackerwerk . . 
Filial-Kirchdorf 
Bauerhof . . 
Ackerwerk . . 
Pfarr-Kirchdorf 
Landgut . . . 
Ackerwerk . . 
Desgleichen. . 
Desgleichen. . 
Desgleichen. . 
Ziegelei . . . 
Ackerwerk . . 
Desgleichen. . 
Desgleichen. . 
Mühle . . - 
Filial-Kirchdorf 
Desgleichen. . 
Wassermühle . 
Eisenbahnwärterh 
Desgleichen. .

154 61
9 2

62 13
525 141

22 3

8 3
553 116

5 4
521 159

10 7
4 2

676 214

117 34
170 80

11 3
556 187

29 8

9 2
424 144

8 3
8 3

471 135
45 8
31 4

9 2
17 4

6 2
8 4
8 4
5 2

12 2

aus
9k. 5 . . .
. Summa II. 
. Summa I

57 Wohnplätze: Stadt Stargard und im Stadteigenthum ....

Erläuterungen zu den Neben-Wohnplätzen 
Stargarder Stadtfeldmark.

io 
303 
389

11
4 
4

5.013 
15.408

20.421

auf der

4
90

122
9
1

1.582
2.990

4.572

Von den 12 Neben-Wohnplätzen, die theils in älterer, theils in neüerer Zeit 
auf der Stargarder Stadtgemarkung angelegt worden sind, gehören —

Zum Werder-Vezirk: — Das Oesterreich'sche Gehöft, Walters Hof genannt; 
die 74 Mle. von der Mitte der Stadt entfernte Ansiedlung Neü-Mexiko, be-
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stehend aus einem Ackerwerk und einer Handels- und Kunstgärtnerei: der Stuthof. 
ein Eisenbahnwärter- und das Wiesenwärterhaus. Neü-Mexiko erhielt seinen Naiueu' 
mit Genehmigung der Königl. Negierung, in den 30er Jahren des laufenden Jahr- 
hunderts von dein damaligen Besitzer, einem Hauptmann, Namens Max, der seiner 
Besitzung wegen ihrer Entlegenheit von der Stadt einen eigenen Namen zu geben 
wünschte. In Verlegenheit, welchen er wählen sollte, gab einer seiner Freunde auf 
Befragen den Rath, das Ackerwerk nach dem Narnen des Besitzers zu nenuen und 
demselben die zwei Silben „ico" anzuhängen. Dieser scherzhaft hingeworfen/Rath 
ist befolgt worden. '

Zum Friedrich-Wilhelms-Bezirk: — Der Gieseshof, '/. Meile Dor dem 
Pinher Thore in der Dichtung auf Kunow a. d. Str., eine größere Ackerwirth- 
schäft, und daruni auch als Landgut bezeichnet, von dem frühern Besitzer des Gast- 
Hoss Pnnz von Preüßen, Namens Giese, der zugleich Posthalter war, auf seinem 
dort belegeneu Aekerplan errichtet, uud durch Ankauf mehrerer angränzeuder Grund- 
stucke zu einem wohl abgerundeten Ackerwerk erweitert; das Eisenbahnwärterhaus 
bei Wittchow.

Zum Jobst-Bezirk gehören, außer den Bahnhoss-Gebaüden und deren ©in- 
wohner, deren Zahl nicht im Besondern aufgeführt ist, — das Torfmoor, eine 
Anftedlung % Mle. von der Vorstadt entfernt, unweit der Jhna. Sie wurde nach 
der Separation der Communweide auf der Kämmerei-Hütung als Wohnhaus für 
den dre Aufsicht über den daselbst in Betrieb gesetzten Torfstich führeirden städtischen 
Beamten erbaut. Weil aber der Torf den von ihm gehegten Erwartungeii nicht 
entsprach und keinen Abnehmer fand, wurde der Betrieb alsbald eingestellt/und das 
Haus zil einer Schanktvirthschaft verpachtet, die, im Gegensatze zu Neü-Mexico, den 
Namen New-Aork erhalten hat, zufolge eines Scherzes, den einstmal ein Mitglied 
der General-Commission von Pommern, das ein fleißiger Besucher der Wirthschaft 
Sar' ^itérer Laune verlautbart hat. Ferner gehören zum Jobst-Bezirk: die 
Negelsche Schäferei und das Proppsche Ackerwerk.

Zum Louisen-Bezirk gehört: — Das Eisenbabnwärterhaus an der Zarziger 
Steinbahn. Außerdem aber auch das, in der statistischen Tabelle nicht besonders 
angeführte Rettungshaus, dem Verein zur Erziehung sittlich verwahrloster 
Knaben gehörig, 7< Mle. vom Wallthore an der Straße nach Freienwalde, auf der 
ersten Stufe des Höhebodeus gelegen.

Nachweisung derjenigen Einwohner von Stargard, welche in der 
Stadtfeldmark mit Grundstücken angesessen sind, und soweit ihr 

Einkommen 800 Thlr. und mehr beträgt.
iAus der Einkommens-Nachweisung vom 21. Oktober 1865.]

Namen und Vornamen. Stand u. Gewerbe.

Größe 
der 

Grundstücke. 

Mg. Ruth.

Gesammt- 
Einkom- 

men. 

Thaler.

Bemerkungen.

1. Braatz, Carl Friedrich . . Zimmermeifter . 33. 69 2370
2. Brandenburg, C. D.. . . Kaufmann. . . 7. — 850
3. Block.................................... Brauer .... 16. — 890
4. Bürger............................... Thierarzt . . . 10. — 975
5. Felgenhauer, Aug. Ferd. . Schmiedemeister. 35. 42 855
6. Gäbel, Wilhelm .... Ackerbürger . . 170. 167 920
7- Gehrke, August..................... Desgleichen . . 123. — 855

20*
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Namen und Vornamen. Stand u. Gewerbe.

Größe 
der 

Grundstücke. 

Mg. Ruth.

Gesammt- 
Einkom- 

men.

Thaler.

Bemerkungen.

8. Gehrke, Ferd. Ludwig . . Ackerbürger . . 95. 31 1291
9. Giese, jun. Carl .... Gutsbesitzer . . 536. 27 1225 Vergl. oben 1,9

10. Häsener, August .... Ackerbürger . . 376. — 985
11. Helle, Carl.......................... Desgleichen . . 137. 103 1200
12. Hoffmann, Carl Ludwig . Desgleichen . . 250. — 1820
13. Hoffmüller, Carl Gottlieb . Knnstgärtn-er . . 51. — 1495 Vergl. oben 1,3
14. Hülsberg, Ferdinand. . . Bäckermeister. . 11. 139 1265
15. Kiesow, Johann .... Scharfrichtereibes. 23. — 1255
16. Klockow, Johann Ludwig . Ackerbürger . . 188. — 1320
17. Klockow, Johann Sophia . Desgleichen . . 256. — 1500
18. Lebender, Johann Ernst . Brauer.... 37. — 1615

19. Mälger, Julius Ferdinand . Brauer .... 7. — 1185
20. Metzel, Johann Heinrich . Zimmermeister . 42. — 2850
21. Perrin, Carl Georg . . . Destillateur . . 40. — 1085
22. Pieper, Heinrich .... Ackerbürger . . 105. — 815
23. Rohleder, A. H...................... Kaufmann. . . 32. 178 2520
24. Spanier, Julius .... Stadtrath . . . 35. 59 1715
25. Unger, sen., August . . . Bäckermeister . . 2. 36 1430
26. Wernecke, Friedrich . . . Amtmann . . . 68. — 1585
27 Wischer, Carl..................... Maurermeister . 6. 83 5889

B. Resultate der Zählung vom 3. Dezember 1867.

Benennung der Wohnplätze 
nnd der auf ihren Feldmarken befind

lichen Neben-Wohnplätze.

Eigenschaft 

der Wohnplätze.

Am 1. Januar 1868.

Ein
woh
ner.

Wohn
häuser.

Pfer

de.

Rin

der.

Scha- 

se.

I. Stadt Stargard.......................... Stadt..................... 16.767 1.167 466 635 2.924
1. Neü-Mexico.......................... Ackerwerk .... 35 5 5 21 3
2. Stuthof.................................... Vergnügungsort. . 10 1 2 3 —.
3. Torfmoor............................... Deögl. ii. 2 kl Ackerh. 12 2 2 5 —
4. Wiesenwärterhaus..................... Wohnh. d. Wieseuw. 2 1 — — —
5. Ohne Namen.......................... Vorwerk .... 41 3 9 28 344

6. Wohnplätze. . Summa I. . ..................................... 16.867 1.181 484 692 3.271

II. Plattes Land.
1. Bruchhausen.......................... Filial-Kirchdorf . . 153 24 26 70 945

a) Das Förstergehöft. . . Forsthaus .... 7 1 — 3 —
2. Carolinenthal..................... Gut ...... 60 4 18 20 750
3. Hansfeld............................... Pfarr-Kirchdorf . . 541 74 65 208 1.601

a) Der Sarowsche Bauerhof Ackerwerk .... 8 1 4 12 106
4. Kizig......................................... Pfarr-Kirchdorf . . 407 52 69 154 1.745

a) Das Mühlenwesen . . Mühle ..... 4 1 1 1 4
5. Klempin............................... Filial-Kirchdorf . . 474 87 72 140 1.334

a) Erste Ziegelei .... Ziegelei.................... 8 1 — •— ——
b) Zweite ,, .... Desgleichen . . . 5 1 1 -— —

Zu übertragen .... 608< 6.485
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Benennung der Wohnplätze 
und der auf ihren Feldmarken befind- 

lichen Neben-Wohnplätze.

Eigenschaft 

der Wohnplätze.

Am 1. Januar 1868.

Ein
woh
ner.

Wohn- 
haüscr

Pfer
de.

Rin
der.

Scha

fe.

Übertrag..........................
Pfarr-Kirchdorf . .

1.667 246 256 608 6.485
6. Kunow an der Straße . 675 96 100 231 2.066

a) Lindenberg.................... Gut.......................... 54 7 11 27 610
b) Rixsches Grundstück . . Kossatenhof . . . 4 1 2 4 17
c) Gehrkescbes „ . . Coionie..................... 17 2 4 10 138
d) Chausseehaus .... Hebestelle und Krug 10 2 3 3 3
e) Kohnkesches Grundstück. Colonie..................... 5 1 3 7 42
f) Köhlersches Mühle..................... 5 1 1 2 —
g) Lawrenzsches „ Ackerwerk .... 9 1 3 7 60

7. Lübow.................................... Filial-Kirchdorf . . 
Mühle....................

166 32 43 74 681
a) Das Mühlenwesen . . 15 1 2 2 —

8. Pützerlin............................... Pfarr-Kirchdorf . . 536 90 88 197 1.041
a) Das Mühlenwesen . . 28 2 7 16 172
b) Rakowscher Bauerhof . Ackerwerk .... 8 1 2 3 5

9. Sarow.................................... Filial-Kirchdorf . .
Ackerwerk ....

446 74 67 154 1.188
a) Schönebergsches Gehöft. 5 1 1 3 25

10. Seefeld.................................... Pfarr-Kirchdorf . . 455 73 54 128 994
a) GanzkowscherHalbbauerh. Ackerwerk .... 14 1 2 2 49
b) Grapescher ,, Desgleichen . . . 28 2 2 6 50
c) Daniel Vespers Bauerh. Desgleichen . . . 15 2 5 9 254
d) Joh. Vespers Halbbanerh. Desgleichen . . . 6 1 2 2 45
e) Wendsche Ziegelei. . . Ziegelei..................... 9 1 — — —
f) WockenfußscheS Gehöft . 
g) Hohensteinsches „

Ackerwerk ....
Wohnhaus....

13
9

1
1

1 3
2

36
2

h) Bergscheü „ Krugwesen .... 7 1 2 12 ——
i) Hellsches „ Gut.......................... 37 2 8 13 516

11. Schwendt............................... Filial-Kirchdorf . . 287 41 45 130 827
12. Zarzig.................................... Desgleichen . . . 390 53 61 142 134

a) Die Hammermühle . . Wassermühle . . . 12 2 2 4 —
b) Bahnwärterhaus No. 4 . Eis enbahnwärterhaus 3 1 — — 1
0) 11 h b. Desgleichen . . . 4 1 — 1 2

40 Wohnplätze Summa II. . . 4.940 740 1 777 1.802 16.644
46 „ Summa I.j-II. . . . . .... 21.807|1.921 jl.261 2.494 19.915

Zustand der Stargarder Stadtschulen 
am Schlüsse des Jahres 1868.

Zufolge der, von dem Superintendenten der Synode Stargard, Hoeppner, ersten 
Prediger an der St. Marien-Kirche, der Königl. Regierung zu (Stettin unterm 

26. Januar 1869 eingereichten Schultabellen.
(Vergl. L.-B. II. Th. Bd. IV , S. i76-2oo; S. 251-259.)

1. Höhere Bürgerschule, zu Ostern 1860 mit den Klassen Sexta bis 
Tertia und mit einer dreiklassigen Vorschule eröffnet (vorher Realschule), überhaupt 
7 Klassen mit 9 Lehrern und einem Gesanglehrer, der zugleich in der Bürger- 
Knaben- und Mädchenschule im Gesang unterrichtet. Vorsteher der Schule: Rector 
Carl Ludwig Rünger, zugleich Rector der Bürger-Knabenschule, seit 1. Juni 1848 
im Schulamt überhaupt, seit 1. October 1854 in Stargard. Außer ihn: 4 Lehrer 
mit Universitäts-Bildung in den Klassen Quinta bis Tertia; in der Sexta und in 
den 3 Klassen der Vorschule Lehrer, welche auf Seminarien gebildet worden sind, 
davon der jüngste zu Kamin in den Jahren 1858—60, also unter der Herrschaft 
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der Stiehl-Raumer'schen Schulregulative. Einkommen der Lehrer: Rector 800 Thlr. 
jeder der 4 Lehrer mit gelehrter Bildung 500 Thlr., einer von ihnen eine Zulage 
von 36 Thlr. für den Turn-Unterricht; der Lehrer in Sexta 400 Thlr., er ist zu
gleich Aufseher im Königl. Waisenhause. Die 3 Lehrer der Vorschule haben ein 
Einkommen von 350, 300 und 300 Thlr., der jüngste von ihnen außerdem eine 
Remuneration von 24 Thlr. als Turnlehrer. Der Gesanglehrer (der geniale Ton
dichter, Musikdirector Carl Bernhard Bischoff) zugleich Cantor zu St. Marien, 
hat bei dieser Schule ein Einkommen von 72 Thlr.

Man vergleiche mit diesen Angaben der Schultabelle die des Etats für 1862—68, im 
L.-B. II. Th. Bd. IV., S. 253.

Frequenz der Schule: Tertia 9, Quarta 19, Quinta 65, Sexta 44, Vor
schule I. Kl. 48, II. Kl. 42, III. Kl. 59, im Ganzen  286 Schüler.

Turnunterricht wird im Sommer ertheilt, im Winter ruht er, weil es au 
einer Turnhalle gebricht.

2. Höhere Mädchen- (s. g. Töchter-) Schule, mit 6 Klassen, 5 Lehrern 
und 2 Lehrerinnen. Rector: Otto Lange, seit 13% Jahren im Schulamte, seit 
11 / 4 Jahren au dieser Schule. Außer ihm noch 2 Lehrer, welche auch auf Hochschulen 
ihre Bildung erhalten haben; einer von ihnen ist Hülfsprediger bei der reformirten Ge
meinde; 2 Lehrer mit Seminar-Bildung von 1825 und 1829, also außerhalb des 
Regulativ-Einflusses. Der eine ist zugleich Organist, der andere Cantor der refor- 
mirteu Gemeinde. Drei Lehrer dieser Schule stehen mithin in kirchlicher Beziehung 
auf dem Standpunkte des calvinistischen Bekenntnisses. Die eine der Lehrerinnen 
ist durch Privatunterricht, die andere auf dieser Schule selbst gebildet worden. Ein- 
komiuen der Lehrer: Rector 650 Thlr., erster Lehrer (Conrector) 431 Thlr., zweiter 
400 Thlr. ; erster Elementarlehrer 400 Thlr. und freie Wohnung, letztere als Organist, 
zweiter 400 Thlr., inet, freie Wohnung und Feüerung als Cantor; erste Lehrerin 
350 Thlr., zweite 250 Thlr.

*

Man vergleiche den Etat dieser Schule für 1866—68 im L.-B. a. a. O. S. 254, 255.
Frequenz der Schule in allen 6 Klassen  230 Schülerinnen.
Der Gesangunterricht wird, in den vier oberen Klassen von dem Musikdirector 

Bischoff und der Unterricht in weiblichen Handarbeiten von einer besondern Industrie- 
Lehrerin ertheilt. Die Remuneration, welche jenem und dieser gewährt wird, hat 
Rector Lange in der Schultabelle nicht angegeben.

3. Bürger-Knabenschule, unter Leitung des Rectors Rünger von der 
höheru Bürgerschule, besteht aus 13 Klassen, davon 5 Grundklassen sind, mit 
14 Lehrern, davon einer, der Conrector, Universitäts-Studien gemacht hat; die 
übrigen 13 sind auf Seminarien oder durch Privatunterricht zun: Schulamt ausge
bildet worden, und von den Seminaristen haben 8 die Schablone der Regulative 
durchgemacht. Einkommen des Conrectors, Ordinarius der I. Klasse 550 Thlr., der 
übrigen Lehrer der Hauptklassen 350, 300, 250, 250 Thlr. und 24 Thlr. als Turn
lehrer, 250, 200, 200, 180 Thlr., der Lehrer der Grundklassen 200, 200, 180, 
180, 180 Thlr.

Frequenz der Schule: Klasse I. 42, Kl. Ha. 34, Kl. Hb. 31, Kl. Illa. 38, 
Kl. Hlb. 50, Kl. IVa. 48, Kl. IVb. 34, Kl. iVc. 44, Gruudkl. la. 62, 
Gruudkl. Ib. 55, Gruudkl. Ha. 60, Gruudkl. Hb1. 29, Gruudkl. Hb2. 27, im 
Ganzen  554 Schüler.

Gesangunterricht wird vom Musikdirector Bischoff nur in der I. Hauptklasse 
ertheilt; Turnunterricht erhalten alle Schüler in sämmtlichen 13 Klassen.

Man vergleiche den Etat im L.-B. a. a. O. S. 255 und 256.
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m ^îî^ger-Mâdchenschule, besteht aus 12 Klassen unter Leitung des 
»Jta itaL Klaffe, und zugleich Rector derFreischule 

Sc^ter blefer Schule keine gelehrte Bildung genossen, 
entweder smd ste auf Seminarien oder privatim zum Schulamt ausgebildet worden 
von den Seminar-Zöglingen gehören 5 in das - Zeitalter bwSffifoe stS 

î-x”?” mt ber ?chule 9 Lehrer und 3 Lehrerinnen, sowie 3 Lehrerinnen für 
rSt h^e^Ün^r6feiten -H 7 ?ta^en' bie Schülerinnen einer Klasse erhalten diese,! Unter- 
richt von der Ehefrau eures der Lehrer, welche eine Putzhandlung hält, so wie auch von 

700 bero Freischule. Das Einkommen des Rectors beträgt
r .lv ber übrigen Lehrer ist folgender Maßen normirt: Ister Lehrer zu- 

,486 3tec Lehrer, zugleich Cantor an der- 
reiti'ssOTMr0 tSk 3 ' Lehrer derdle Photographie als Nebenbeschäftigung 

treibt, 350 ^hlr, die übrigen Lehrer der Reihe nach 300, 300, 250, 180 180 »fr 
««bto»fr"nr^ 200' 3?° ^lr; Die 3 Judustriel-hreriun-n b-zi-hcn 80, 60 
uno ou xpir. als Remuneration.

Gesangunterricht wird in dieser Schule nur in den oberen Klassen ertheilt.

„ ÄlUC!& A°-?^'chnung der einzelnen Klaffen: 49, 56, 54, 65, 60, 49, 
5a' 6fa' 55' 48' 66' 50' zusammen ......................................659 Schülerinnen'

Man vergl. den Etat im L.-B. a. a. O. S. 257, 258.

sâ â N°^àd"sch° oder Parochialschule zum heil, Geist, unter Auf. 
à »ÄS a™ïïer JÄ ®rület' besieht aus 5 Klaffen: Iste Kl. Knabcn- 
2t, mrnnkHnffî E Madchenabtheiluug, 2t- Kl, für Knaben und Mädchen, Iste und 
7*  "n ndklaffe, jede fur beide Geschlechter, Einkommen der Lehrer: Lehrer der 
ItaM Organist an der heil, Geistkirche, 400 Thlr,, der
-n J n àdchen 2o0»fr,, der Lehrer der 2ten Kl, für Knaben und Mädchen 
zugleich Küster au der genannten Kirche, 350 Thlr,, die Lehrer der beiden Gnmd- 
klaffen, welche interimistisch angcstellt sind, 200, 180 Thlr, Unterricht im Turnen 
hi? wCVle î"î' ber beiden oberen Klaffen, Unterricht in ioeiblichen Handarbeiten

"h™ ra"., reCU tUnb ^"Klaffe, in letzterer ister indessen nicht obligatorisch. 
In den Grundklassen fallen beide Unterrichtsgegenstände aus.

•19 ™ [Ta- àbv Kl, Ib. 29 Mädch,, Kl, II, 21 Knab, und
44 ®rrabf ' L 19 àab. >md 27 Mädch,, Grnndkl, II, 42 Knab, nud 
44 Mädch,, 1W Ganzen...........................108 Knab,, 124 Mädch, - 232 Kinder,

Man vergl. den Etat im L.-B. a. a. O. S. 258.

unter der Leitung des Rectors Meinecke von der Bürger- 
, " bchsuschule, besteht ans 5 Klaffen, davon eine nur von Knaben, eine zweite nur 
von Mädchen, die drei anderen aber von beiden Geschlechtern besetzt sind. Die 
.) Lehrer haben Semniar-Bildung, einer von ihnen in der Vorregulativ-, die vier 

innerhalb der Regulativzeit erworben. Einkommen der Lehrer: 300, 274, 
~a0' 1o0 Thlr., Lehrerin für weibl. Handarbeiten in Kl. II. 60 Thlr.

Fr°-iu-uz: Kl, ""nab,. Kl, II, 34 Mädch,, Kl, III, 37 Kuab, 39 Mädch,, 
à 23 «uab 39 Mädch,, Kl, v. 39 Knab. 41 Mädch,, Summa 148 Kuab, 
153 Mädch. — 301 Kinder.
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Geturut wird von den Knaben aller Klassen unter Leitung des Lehrers, dessen 
Einkommen 274 Thlr. beträgt.

Man vergt. den Etat im L.-B. a. a O. S. 259

Gesammtzahl der die Stargarder Stadtschulen am Schluß des Jahres 1868 
besuchenden . ..................... ..... . . . 1096 Knab., 1166 Mädch., 2262 Kind.
Zahl der Kinder überhaupt am Schluß von 1867. 3070 „ 3310 „ 6381 „

Zustand der Dorfschulen im Stargarder Stadt-Eigenthum, 
am Schlüsse des Jahres 1868.

Nach den von den Ortspredigern dem Superintendenten der Synode, Hoeppner, 
und von diesem der Königl. Negierung zu Stettin 26. Januar 1803 

eingereichten Schultabellen.

Sämmtliche Schullehrer sind zugleich Küster, mit Ausnahme von Dietrichsdorf, 
wo sich keine Kirche befindet.

Das Diensteinkommen der Lehrer ist nach derer eigener, von dem Prediger der 
Parochie, als Schul-Jnspector, revidirten Abschätzung angegeben. Es ruufaßt den 
Gesammtbetrag des Einkommens, incl. der Wohnung, aber excl. des Feüerungs 

bedarfs für die Schulstube.

9tr. Schulort.

Saziger Kreis

See
len
zahl

Gehört 
zur

Parochie

Anzahl 
der 

Schulkinder
Dienstein
kommen 

der 
Schul
lehrer.

Nebenbeschäfti
gung 

der 
Schullehrer.

Name 
des 

Predigers.

Kn
ab

 1 
__

__
__

_
!

M
äd

ch

c 
| 
6

1.

2,

3.

4.

6.
7
8.
9.

10.
11
12.

13
14.
15

Bruchhausen .

Hansfeld mit Earo- 
linenthal . . .

Kizig.....................

Klempin ....

Kunow a. d. Str.
Lübow ....
Pützerlin....
Roggow ....
Sarow ....
Seefeld .... 
Schwendt . . .
Zarzig.....................
Naugard. Kreis.
Dietrichsdorf . .
Priemhausen . . 
Stavenhageu . .

Summa . . .

165

598

850

470

821
180 
560
150 
440 
598
290 
402

390 
638
171

Seefeld . .

Hausfeld .

Kizig. ,. .

Pützerlin .

Kunow . . 
Pützerlin . 
Desgleichen 
Desgleichen 
Seefeld . . 
Desgleichen 
Hansfeld . 
Desgleichen

Priemhausen 
Desgleichen 
Desgleichen

16

48

31

35

65
12
58
14
55
58
18
25

40
48
18

12

47

21

31

74
19
45
12
43
58
20
37

31
49
16

28

95

52

66

139
31

103
26
98

116
38
62

71
97
34

1056

130-140 Thlr. 
incl. 20 Thlr 
aus Staats

mittel».
210 Thlr.

145 Thlr.

Thlr. >16.16.
2 Pf. excl. 

»OKhtr. Kbi. 
f. d.Vo'-gäng. 
395 Thlr. 
130 Thlr. 
181 Thlr. 
ui Thlr. 
198 Thlr.

220-230 Thlr 
110 Thlr.
140 Thlr.

124 Thlr. 
270 Thlr. 
130 Thlr.

Treibt Bienenz.

Landwirthschaft

Etwas Landbau 
ii. Bienenzucht

Bienenzucht .

Keine . . .
Bienenzucht .
Keine . . .
Keine . . .
Etw. Vienenz.
Desgleichen . 
Landwirthsch.
Desgleichen und 
Bienenzucht

Keine . - .
Keine . . .
Keine . . .

Ziegel.

Zenker. 

Neichelt. 

Kypke.

Schwarze. 
Kypke. 
Derselbe.
Derselbe.
Ziegel.
Derselbe. 
Zenker 
Derselbe.

Bublitz.
Derselbe.
Derselbe.

6.223 .— >541 515 — — —
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In Roggow haben Magistrat von Stargard und der Besitzer des nicht kreis- 
tagsberechtigten Gutes in Roggow, als gemeinschaftliche Patrone der Kirche, auch 
gemeinsam das Besetzungsrecht der Schulstelle.

(L.-B. II. Th. Bd. IV., S. 580, 58i).
às den Turnunterricht in den vorstehend genannten Landschulen betrifft, so 

wird derselbe nur an einigen Orten ertheilt. Geturnt wird im Sommer auf einem 
von der Gemeinde dazu eingerichteten Platze in Bruchhausen, Kizig, Kunow a. d. 
Str., Sarow, Seefeld. Der Anfang mit Turnen ist gemacht zu Klempin, Lübow, 
Roggow; nicht geturnt wird zu Hansfeld, weil der Lehrer durch das Turnen sich 
ein Kopfleiden zugezogen hat, zu Pützerlin wegen Kränklichkeit des Lehrers, zu 
Schweudt und Zarzig wegen körperlicher Untauglichkeit und hohen Alters des 
Lehrers, zu Dietrichsdorf, Priemhausen und Stevenhagen, ohne Angabe der Ursache.

Unterricht in weiblichen Handarbeiten wird regelmäßig nur in Kizig ertheilt; 
in Kunow wurde damit der Anfang gemacht, blieb dann aber unbenutzt; in Zarzig 
gibt eine Tochter des Lehrers einigen Mädchen Unterricht.

Zustand der Schulen in den kleinen Städten des Saziger Kreises. 

1. Synode Jakobs Hagen, 
am Schluß des Jahres 1868.

Rach den, von dem Superintendenten Giese unterm 21. Januar 1869 der 
König!. Regierung zu Stettin eingereichten Schultabellen.

1 • Schule zu Jakobshagen, an der das Vesetzungsrecht der drei ersten 
Lehrstellen dem Könige als Patron der Kirche zusteht, ivirb von einem Rector der 
auf Universitäten gewesen, und zugleich ordinirter Hülfsprediger ist, geleitet/und 
zerfallt in 4 Klassen, jede für beide Geschlechter. In der Oberklasse unterrichtet 
der Rector, dessen Einkommen 400 Thlr. beträgt, 32 Knaben, 28 Mädchen = 
60 Kinder; in der Mittelklasse ertheilt der Cantor und Organist, dessen Einkommen 
zu 2o0 Thlr. berechnet ist, 52 Knaben, 28 Mädchen = 80 Kindern Unterricht; 
die Grundklasse ist in zwei Abtheilungen getheilt; in der ersten Abtheilung sind 
44 Knaben, 40 Mädchen = 84 Kinder, in der zweiten 41 Knaben 31 Mädchen = 
// Kruder, Lehrer dieser Grundklasse ist der Küster, mit 168 Thlr. Einkommen - 
die vierte Klasse ist eine Sommerschule, und die Lehrerstelle wird vom Magistrat 
defttzt; der zweite Lehrer hat 165 Thlr. Gehalt; besucht wurde diese Schule im 
Somnler 1868 von 54 Knaben und 48 Mädchen = 102 Kindern.

Sequenz der ganzen Schule: 223 Knaben, 175 Mädchen --- 398 Kinder.
In der Oberklasse erhalten die Knaben Unterricht im Turnen, die Mädchen 

aber keinen Unterricht in weiblichen Handarbeiten.
Der Cantor ist auf dem Seminar zu Stettin in den Jahren 1830—32 ge

bildet worden; der Küster war auf dem Seminar zu Piritz, der Lehrer der Som
merschule i)t durch Privatunterricht zum Schulamte vorbereitet; beide sind nach den 
Vorschriften der Regulative geprüft.

(Man vergleiche L.-B. il. Th. Bd. IV., S. 375-377).

2 . Schule zu Rörenberg besteht aus 7 Klassen, deren Lehrer sämmtlich vom 
Magistrate, dem Patrone der Kirche besetzt werden. Alle Klassen haben Schüler ge
mischten Geschlechts. In der ersten Klasse ertheilt der Rector, der zugleich Hül'fs- 

Landbuch von Pommern; Thl. II., Bd. v. 21 
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prediqer ist, den Unterricht. Er ist, selbstverständlich, auf Universitäten gewesen^ 
Die übrigen Lehrer haben die elementare Bildung theils in Seminarien, theils durch 
Privatunterricht erworben. Der Cantor und Organist hat die zweite, der Küster 
die dritte Klasse; der mit Vocation angestellte erste Lehrer hat die vierte Klasse, die 
drei anderen Klassen haben interimistisch angestellte Lehrer. Mit Ausnahme des 
Küsters fällt die Bildungszeit aller Elementarlehrer in die Regulativ-Periode. Ein
kommen der Lehrer: Rector 455 Thlr., Cantor 247% Thlr., Küster 256 Thlr., 
erster Lebrer 190 Thlr, zweiter, dritter und vierter jeder 165 Thlr. Frequenz: 
1 Oberkl 14 Knab., 20 Mädch., 34 Kinder; II. Oberkl. 30 Knab., 25 Mädch., 
55 Kinder- I Mittel«. 51 Knab., 25 Mädch., 76 Kinder; II. Mittel«. 42 Knab., 
49 Mädch/ 91 Kinder; I. Grundkl. 57 Knab., 61 Mädch., 118 Kinder; II. Grund«. 
57 Knab 61 Mädch., 118 Kinder; Sommerschule 45 Knab., 40 Mädch, 85 Kinder.

Frequenz der ganzeii Schule: 296 Knaben, 281 Knaben = 577 Kinder.
In den beiden Ober- und ben beiden Mittelklassen turnen die Knaben, und 

die Mädchen treiben weibliche Handarbeiten.
(Man vergl. L.-B. a. a O. S. 409).
3 Schule zu Zach an besteht aus 4 Klassen. Die Lehrerstellen werden vom 

Könige, dem Patrone der Kirche, besetzt, und nickst vom Magistrate, (wie im L.-B. 
a a O S 427 irriger Weise angegeben ist). Die Lehrer der drei ersten Klassen 
sind Kirchenbeamten: Rector und ordinirter Hülfsprediger mit 377 Thlr. Eiukom- 
men Cantor und Organist mit 222 Thlr., Küster mit 192 Thlr., der vierte Lehrer 
mit 192 Thlr Einkommen. Dieser und der Kiister haben ihre Bildung auf den 
Seminarien m Kamin und Pölitz in der Regulativzeit erhalten. I. oder Rector
klasse nur für Knaben 57 an der Zahl; II. oder Cantor«, für 46 Knab. und 
32 Mädch. = 78 Kinder; III. oder Küster«, nur für Mädchen 60 an der Zahl; 
IV oder Grundkl. mit 39 Knab., 43 Mädch. — 82 Kinder.

Gesammt-Frequenz der Schule: 142 Knaben, 135 Mädchen . . 2/7 Kmder.
Fn der ersten Knabenkl. wird Unterricht im Turnen ertheilt. Dagegen werden 

die Mädchen in keiner Klasse in weiblichen Handarbeiten unterrichtet.
(Man vergl. L.-B. a. a. O. S. 426—428).

II. Synode Freienwald.
Aus dieser Synode war bis zum 1. März 1869 der betreffende Bericht noch 

nicht bei der Königl. Regierung eingegangen, daher in Bezug auf die —
4. Schule zu Freienwald Nachrichten über den Zustand am Schluffe des 

Fahres 1868 nicht eingeschaltet werden können.
(Man vergleiche L.-B. a. a. O. S. 361.)

Nachtrag
r historischen Beschreibung der Kreise Greifenhagen und Piritz. 

(Landdnch, 1L Theil, Band III.)
Das Schulwesen in den Städten dieser Kreise nach dessen Zustande 

am Schlüsse des Jahres 1868 betreffend.

Greifenhagenscher Kreis.
Synode Bahn.

1. Schule zu Bahn besteht aus 7 Klassen, und zwar aus 2 Knaben- und
2 Mädchenklassen und aus 3 gemischten Klassen für Knaben und Mädchen. Alle
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Lehrer haben Seminarbildung, auch der Rector, welcher Lehrer der I Knabenkl und
Bahner Stadtkirche ist; der Küster hat die Il àwbkl der Canwr die 

misàâun^n"sà^à II.Mädchen«. Dieser und die Lehrer von zwei ge
worden Gnkomm». bÄ R°g»laà-V°rschrist°u für das Schulamt vorbereitet 
1 àabents £5-rrr Uno Sequenz ihrer Klassen: Rector 385 Thlr.
30( Töl^i ^ E5"p7'^àster 284 Thlr. II. Knabenkl. 71 Schüler; Cantor 
70 æ slbt5eilo‘ r64 Schülerinnen; Ister Lehrer 225 Thlr. II. Mädchenkl
99 ; 2ter Lehrer 250 Thlr. I. gemischte Grundkl. 66 Knab. 33 Mädch
99 55’ 2er oe?rer OOA IIa- ^mischte Grundkl. 59 Knab. 40 Mädch
98 Kinder' 230 IIb- gemischte Grundkl. 44 Knab. 54 Mädch.

Gesamtnt-Frequenz der Schule: 294 Knaben 261 Mädchen . . 555 Kinder 
2:urne?eerH^nt unbbhPitL riüirb in 2 Stunden Unterricht im
zürnen ertheilt, und den Schülerinnen der I. und II. Mädchenkl. Unterricht in 

? 'bbchen Landarbeiten, der von einer interimistisch angestellten Lehrerin aeaen 
eme jährliche Remuneration von 50 Thlr., gegeben wird. ? ' 0 9

L ^,Das Besetzungsrecht der Lehrerstellen steht dem Magistrate zu, mit Ausnahme 
fUuHApn h Ul L 9enil^?te ®ruitbFL' deretwegen die Ausübung dieses Rechts 

bk toni9t R°gi°r.mg zu Stettin, und 

(Man vergl. L.-B. II Th. Bd. III, S. 29, 299, 304).

n^îddichow besteh, ebenfalls aus 7 Klassen, die jedoch all- ge- 
mischt sind Lehrerstellen, die von Kirchenbeamten verwaltet werden, Rector 
welcher in Verhinderungsfällen der Geistlichen diese zu vertreten hat, und der Cantor 
und Organist werden vom Könige, durch die Königl. Regierung zu Stettin berufen • 

si'M übrigen Lehrerstellen ist das Besetzungsrecht beim Magistrat. Einkommen
9mflS; ?eV gehrte Bildung genossen hat, abwärts: 420, 280, 270, 

M0™3«,!2« Freguenz der Klassen, von der ersten abwärts: 52, 85,
oi, 68, 80, 96, 10c Schuler und Schülerinnen.

Gesammt-Frequenz der Schule: 262 Knaben 287 Mädchen . . 549 Kinder. 
TV mnrrbcr L' IL' U1; l,nb Klasse wird von den Knaben geturnt, in der 
Turn Nà den älteren Knaben in den zwei Grundklassen unterbleibt der 
liàî î -t Dle Mädchen in den Klassen I., IL, III. und V. werden in weib
lichen Handarbeiten unterrichtet, m der Klasse IV. und den Grundklassen aber ilicht.

(Man vergl. L.-B. II. Th. Bd. HI., S. 29, 311, 312).
büfeIbfTPu«hlS(f?“lÄttf?ect?r ber schule zu Bahn ist der Superintendent Müller 
rshiilpn bp ^"îpector der Schule zu Fiddichow, so wie der beiden übrigen 
Scymen der r;-lddichower Parochie, zu Amt und Vorwerk Fiddichow, und zu Rivver- 
wiese, der Diaconus Rautenburg zu Fiddichow. PP
814 u î'^Schultabellen sind der Königl. Negierung vorn Superintendenten der 
Bahner Synode, Müller, unterm 5. Januar 1869 eingereicht.

Synode Greifenhagen.
Die Schule zu Greifenhagen ist zweitheilig, indem sie aus einer Haupt- 

und einer Nebenschule bestehr Mr beide Schul-N hat der Magistrat das Recht 
der Besetzung sämmtlicher L-hr-rst-llen. Special-Schul-Jnspector ist der Prediger 
'vurivu,

21*
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Di- üauvtschule ist aus 6 Knaben-, 5 Mädchen- und 4 gemischten Grund
klaffen zusammengesügt. 2 Knabenklaffen zerfallen in je 2 Seelen, 1 Mädchenklaffe 
desgleichen, und mit den Grundklaffen, deren eigentlich 2 errichtet wurden, verhalt 
es sich ebenso Die Lehrer der zwei ersten Knabenklassen scheinen auf Universitäten 
gewesen zu sein — im Bericht des Predigers Bartell ist es nicht ausdrücklich ge- 
saal — mindestens sind sie von einer wiffenschasllichen Prüsnngs-Sommission geprüft. 
Die übrigen Lehrer sind Seminaristeii gewesen, 3 unter der Herrschaft der Regulative. 
Eiu Lehrer ist durch Privatunterricht gebildet. Zwei Lehrer der Hauptschule be
kleiden ein Kirchenamt. Mit Ausnahme des Lehrers der ersten Knabenkl., der erst 
seit Ostern 1868 im Amte ist, sind sänuntliche Lehrer mit Vocation angestellt. Das 
Einkommen der Lehrer von oben nach unten ist, wie folgt:

Lehrer der Knabenkl.: 300, 521, 470, 600 Thlr. (Cantor und Organist), 

325, 250 Thlr. x 
Lehrer der Mädchenkl. : 400, 365 (Küster), 300, 32a
Lehrer der gemischten Kl.: 225, 23378, 200, 233'/g
Frequenz der Knabenklassen: 28, 38, 48, 47, 69, a7, 

zusammen..............................................................................
Frequenz der Mädchenklassen: 40, 47, 57, 46, 56, 

zusammen.....................................................................................

(Turnlehrer), 250 Thlr. 
Thlr.

287 Knab.

246 Mädch.
533 Kinder.

Frequenz der gemischten Klassen: 
zusammen.....................................................

und  
zusammen

38, 41, 38, 32, 
.............................149 Knab.
39, 35, 27, 33, 
...............................134 Mädch.

283 Kinder.

Die Nebenschule besteht aus der obern Knabenkl. mit 68 Schülern, der 
obern Mädchenkl. mit 54 Schülerinnen, der Mittelkl. mit 46 Kilaben uiid 35 Mädchen 
 81 Kindern, und der Grundkl. mit 41 Knaben und 48 Mädchen — 89 Kindern. 

Die Lehrer sind Seminaristen in der Norregulaliv-Zeit gewesen. Ihr Einkommen 
beträgt in der obern Knabenkl. 350 Thlr., in der obern Mädchenkl. 139 Thlr, 
in der Mittelkl. für Knab. und Mädch 345 Thlr, der betreffende Lehrer ist gleich- 
leitig Snrrendefiihrer. Die Lehrerstelle der Grundklaffe ist seit 1. Oktober 1868 
vacant nnd wird interimistisch durch einen Präparauden bekleidet.

Frequenz der Nebenschule: 155 Knaben, 137 Mädchen . . • 292 Kinder 
beider Schulen: 591 ,, 517 ,, ... 1108 ,,

Geturnt wird mit den Schülern der 6 Knabenklassen der Hauptschule, uicht 
aber nüt denen der gemischten Klassen, auch nicht mit den Knaben der Nebenschule. 
Für weibliche Handarbeiten ist eine Lehrerin mit 100 Thlr. Gehalt angestellt. Sie 
gibt Unterricht in sämmtlichen Mädchenklassen der Haupt- wie der Nebenschule, 
nicht aber den Mädchen in den gemischten Klassen.

Die Schultabelle, aus welcher das Vorstehende ein Auszug ist, ist von dem 
Superintendenten der Synode Greifenhagen, Schultz, Prediger zu Kl.-Schönfeld, 
der Königl. Regierung unterm 7. Januar 1869 eingereicht.

(Man vergl. L.-B. II Th. Bd. III., S. 272- 274).

Synode Kolbaz.
Die Schule im Fleckenartigen Pfarrdorfe Neüm ar k, beider dem Könige das Be

rufungsrecht gebührt, besteht aus 2 gemischten Klassen. Die erste Klasse enthalt 37 Knab., 
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51 Mädch-, 88 Kinder. Ihr Lehrer ist der Küster, dem der Cantor-Titel beigelegt 
ist, er beschäftigt sich mit Präparanden-Ausbildung und treibt Bienenzucht. Sein 
Einkommen ist zu Thlr. 302. 3. 11 Pf. abgeschätzt. Der zweite Lehrer, der im 
Seminar zu Kamin unter den Vorschriften der Regulative seine Studien gemacht 
hat, beschäftigt sich nebenbei mit Privatunterricht und Obstbaumzucht. Er ist zu
gleich Turnlehrer für die Knaben der ersten Klassen. Sein Einkommen beträgt 
159 Thlr. Diese zweite Klasse hat 51 Knaben, 46 Mädchen, 97 Kinder. Die 
Mädchen der ersten Klasse erhalten Unterricht in weiblichen Handarbeiten.

Frequenz der ganzen Schule: 88 Knaben, 97 Mädchen ... 185 Kinder.
Nach den Schultabellen der Synode Kolbaz, welche der Superintendent Zietlow, 

Prediger zu Neumark, der Königl. Regierung zu Stettin unterm 21. Januar 1869 
eingereicht hat.

Man vergl. L.-B. IL Th. Bd. III., S. 333).

P iritz er Kreis.

Synode Piritz.
Die Schule zu Piritz, deren Patron der Magistrat, und der Schulinspector 

der Oberprediger Berg, an der Maurituskirche, ist, zerfällt in 17 Klaffen, deren 
Vertheilung in getrennte Knaben-, Mädchen- und gemischte Klassen, in Ober-, 
Mittel- imb Grundklassen der Bericht des Schnl-Jnspectors unerörtert gelassen hat. 
Ebenso schweigt der Bericht über die Frequenz der einzelnen Klassen. Summarisch 
führt er die —

Frequenz auf der ganzen Schule: 421 Knaben, 494 Mädchen . 915 Kinder.
Die Schule kennzeichnet sich in den Oberklaffen als höhere Bürgerschule, da 

in derselben 4 Lehrer wirken- welche Universitäts-Studien gemacht haben, die 13 
übrigen sind auf pommerscheu Seminarien theils zu Stettin, theils im Ottostift- 
Piritz, theils in Kamin und Pölitz zum Schulamte ausgebildet worden. Die meisten 
Lehrer stehen im vorgerückten Lebensalter; 4 jedoch sind junge, unter dem Ein
fluß der Regulative stehende Leüte. Das Einkommen der Lehrer ist angegeben, wie 
folgt: Rector und Hülfsprediger an St. Mauritius 640 Thlr., zweiter gelehrter 
Lehrer, Courector, 400 Thlr. ; dritter 500 Thlr. ; vierter, der auch den Titel Con
rector führt, und zugleich Prädicant an der St. Spiritus-Kirche, ist, 400 Thlr. 
Die Lehrer mit Seminar-Bildung folgen hinsichts ihres Einkommens so aufeinander: 
Erster Lehrer, zugleich Cantor und Organist, 405 Thlr.; zweiter, zugleich Küster, 
342^ Thlr. ; dritter 310 Thlr.; vierter 300 Thlr.; fünfter, auch Küster, 364 Thlr.; 
die folgenden 8 Lehrer, der Reihe nach, 260, 260, 260, 200, 200, 200, 200, 
200 Thlr. Geturnt wird, ob mit den Knaben aller Klaffen, läßt der mangelhafte 
Bericht des Schul-Jnspectors unerörtert. Ein Gleiches muß von dem Unterricht 
in weiblichen Handarbeiten gesagt werden, für den zwei Lehrerinnen angestellt sind, 
die eine mit Vocation und 120 Thlr., die andere interimistisch, mit 60 Thlr. Remu
neration.

Die Schultabelle ist von dem Superintendenten der Piritzer Synode, Schlich- 
ting, Prediger zu Beiersdorf, der Königl. Regierung unterm 6. Februar 1869 ein
gereicht worden.

(Vergl. L -B. IL Tl). B. III., S. 520—523).

Die Schule zu Ältst adt-Piritz und Stadt recht ist zweiklassig. Der erste 
Lehrer, welcher zugleich Cantor und Organist auch Hülfslehrer am Piritzer
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Seminar ist, hat 25 Knaben, welche turnen, 28 Mädchen, 53 Kinder in seiner 
Klasse und Thlr. 179.24. 7 Pf. Einkommen; der zweite Lehrer 42 Knab., 29 Mädch., 
71 Kinder, und ein Einkommen von 150 Thlr. excl. Wohnung.

(Vergl. L.-B. II. Th. Bd. III., S. 586).
Frequenz der Stadtschule und der Altstadt-Piritzer Schule: 488 Knaben, 

551 Mädchen  1039 Kinder.

Synode Werben.
Die Schule im Flecken Werben, unterm Patronat des Königs, ist zwei- 

klassig. An der ersten Klasse ist der Cantor, Organist und Küster Lehrer. Sein 
Einkommen ist zu 220 Thlr. abgeschätzt. Die Klasse zählt 26 Knab., 29 Mädch., 
55 Kinder. Der Lehrer der zweiten Klasse hat kein Kirchenamt, sein Einkommen 
betragt 122 Thlr. und seine Klasse wird von 24 Knab., 37 Mädch., 61 Kinder 
besucht.

Frequenz beider Klassen: 50 Knaben, 66 Mädchen .... 116 Kinder.
Die Knaben in beiden Klaffen erhalten Turnunterricht, die Mädchen aber 

keinen Unterricht in weiblichen Handarbeiten.
Von dem Superintendenten Gercke, Prediger zu Werben, der König!. Regie

rung eingereicht am 11. Februar 1869.
(Vergl. L.-B. II. Th. Bd. III., S. 576, 577).

Denkmäler aus slawischer Zeit ').
Zwischen den beiden Hauptburgen Stargard und Belgard auf der Gränze der 

Länder Stargard und Massow hatte, nach urkundlichen Angaben des 13. Jahrhun
derts 2), früher eine Feste Namens P e z i k oder Peßik gelegen. Herzog Barnim I. 
sagt in der Gränzbeschreibung des Landes Massow vorn Jahre 1269 : de ponte 
Brunonis sursum versus Polonium super stagnum Pezik ubi castrum fuerat. 
Darum suchte Dreger den Ort östlich von Braunsforth ant See Woda Swina") 
der von Altenfließ her, dem Vorwerk Rückwerder gegenüber eine Erdzunge macht. 
Von da soll, einer alten Sage nach, vor Zeiten eine Brücke auf das entgegenste
hende Ufer geführt habend) So hätte die Burg eine ähnliche Bestimmung gehabt, 
wie Karbe, an der Plöne^). Quandt findet Pezik weiter abendwärts am westlichen 
Ufer des Pätsch-Sees zwischen Kizig und Mulkentin. Ein steiler, im Osten durch 
den See, gegen Westen und Südosten durch ein Thal scharf abgeschnittener Hügel, 
der nur nach Südosten sich verflacht, bezeichnet muthmaßlich die Stelle des alten 
Schlosses?) Diese Ansicht scheint vor der Dregerschen den Vorzug zu verdienen, 
obwol auch die Stelle an der Woda Swina, selbst wenn sie nicht Pezik wäre, der 
Beachtung werth sein dürfte; sie sowol, als der Hügel am Pätsch-See liegen in 
der Richtung des Pommerschen Landwehrs. Pezik war älter als das 13. Jahr
hundert: es ist anzunehmen, daß die Burg in jenes System der Befestigungen ge- 
gehörte, welche sich ant Saume des Gränzwaldes hinzog.

’) Ludwig Giesebrecht, die Landwehre der Pommern und der Polen zu Anfang des 
12. Jahrhunderts; in Balt. Sind. XI, 1, 180 ff. — ’) Dreger, Cod. 552. — ») Ebenda, 
554, Anmerk. a. — «) Brüggemann II, 1, 284. — 9) L. B. Th. II, Bd. III, 802. — «) Balt. 
Stud. X, 1, 165, 166. -
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Östlich von Stargard und südlich vom muthmaßlicheit Pezik am Pätsch-See 
sah man im Jahre 1826 ant nördlichen Ende einer Hügelreihe, die in Gestalt eines 
Halbmondes zur rechten Seite des Weges von Wulkow nach Pansin mit ihren 
beiden aüßersten Enden an das rechte Krampehl Ufer hinanzieht, mehrere Wälle 
und Gräben, die den gemeinschaftlichen Namen des Bnrgwalls von Wulkow 
führte. Es war ein hochgelegener, auf allen Seiten umwallter Raum, ein Oblongum, 
das sich von Nordwest nach Südost erstreckte, und dessen beide längere Seiten aus
gebogen waren. Die Länge betrug 260 Schritte, die Breite am Nordwestende, der 
Eingang, 80, in der Mitte 100, an der Südostseite 55 Schritte. Bei zwei Drit
theilen der Länge, vom Eingänge an gerechnet, zog sich von einem der langen 
Seitenwälle nach dem andern ein Querwall, der das Ganze in zwei Raüme theilte, 
einen größern vordern, dahinter einen kleinern. Dicht neben der Hintern Seite 
des Querwalls befand sich ein mit ihm parallel laufender, 10 Schritte breiter Gra
ben, der zugleich die beiden langen Seitenwälle durchschnitt. Ein gleicher Graben 
trennte den Burgwall von der Hügelreihe, an deren Ende er lag. Bon Innen hatten 
die Wälle keine sonderliche Höhe, von Außen ragten sie vielleicht 30 Fuß über den 
Krampehl empor. Sie waren, wie die Gräben imd der innere, doppelte Burgraum 
mit Gras, Heidekraut und Gestraüch bewachsen; nirgend fanden sich Steine, außer am 
Eingänge. Zu dessen rechter und linker Seite lagen sie terrassenförmig aufgeschichtet, 
vermuthlich um das Nachschießen des Erdreichs zu verhindern 7). Brüggemann ge
denkt eines nach Pansin gehörigen Burgwalls, der ehernals befestigt gewesen sei 
und vom Krampehl in hohen Ufern umflossen werbe8); dies kann kein anderer als 
der Wulkower Burgwall sein.

Anderthalb Meilen vom Wulkower Wall in nordöstlicher Richtung findet sich 
ein anderer, der Bücher Burgwall, rechts am Wege, der von dem Klosterdorf 
Büche nach Voßberg führt, in einem Erlensumpfe, nahe dem s. g. Zigeünerposten, 
wo der Weg von Marienfließ nach Voßberg sich mit dem Bücheschen vereinigt. 
Früher umgab ihn die jetzt abgeholzte Marienfließer Forst, so wie die nach Wollers
dorf gehörige Holzung; daher möglich, daß er bei Anlegung der Marienfließer 
Colonie eingeebnet worden ist. In der Gegend nannte inan den Wall die Schwe
denschanze. Er war nicht von bedeutendem Umfange. „Wenn mir recht ist," fügt 
der Berichterstatter9) hinzu, denn er spricht nicht nach unmittelbarem Anschauen, 
sondern aus der Erinnerung, „war die Form die eines Rechtecks, etwa 40—60 
Schritte lang, und nicht ganz so breit. Daß sein Entstehen weit über den 30jährigen 
Krieg hinaus reicht, dürfte auch dadurch können erwiesen werden, daß in der Mitte 
des vom Wall umschlossenen Raumes drei im Dreieck stehende sehr große Eichen sich 
befanden, die aber jetzt, soviel ich mich erinnere, nicht mehr verhanden sind."

In westlicher Richtung vom Bücher Bnrgwall erwähnt schon Brüggemann ein 
anderes Denkmal der Art bei Uchtenhagen, an dem, wie beim Wulkow-Pansiner 
Wall, der Krampehl gleichfalls vorüber gehe10). Eine spätere Nachricht aus dem 
Jahre 1818 gedenkt zwischen Uchtenhagen und Schönebeck, also am linken Ufer des 
genannten Flusses, eines steinhügeligen Raumes, der von einem hohen, steilen,

0 Bericht des Gymnasiallehrers Granzin in Stettin. Neue Ponnn Prov.-Blätter, II , 
228. — ®) Brüggemann IL, 1, XVII. — ») Professor Hering in Stettin: Mittheilung vom 
3i. August 1845. Balt. Stud. XL, 2, 145. — -°) Brüggemann, II, 1, XVII. — 
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kreisförmigen Walle umringelt, fast auf der höchsten Spitze des Berges liegt n). Man 
wird ihn für einerlei mit jenem Burgwall halten müssen.

Nicht weit davon, unweit Beweringen, lag im Jahre 1826, auf einem 
höhern Punkte noch ein Burgwall, an dessen Fuße ein geraümiger, mit Schilf be
wachsener Teich von angeblich nicht ergründeter Tiefe "), eine Meinung, welche 
der Volksglaube von unzähligen Binnenwassern in Pommern und Meklenburg 
hegt13).

Sind die beiden zuletzt erwähnten Burgwälle nach derselben Regel angelegt, 
welche in der Anlage des Muscheriner, im Piritzer Kreise ") und des Wulkower 
offenbar wird, so müssen hinter ihnen, zwischen Pezik und Belgard zwei andere, 
stärkere Festen gelegen haben. Eine von ihnen könnte Daber gewesen sein, doch 
ermangelt die Annahme noch festerer Begründung.

Weiter ostwärts von Beweringen gehen vollends alle Nachrichten von alter- 
thümlichen Befestigungen, jetzt oder früher vorhandenen, aus. Nur die unbestimmte 
Kunde verlautet, im Klanziger Forstrevier an der Gränze des Dramburger 
und Schivelbeiner Kreises seien zahlreiche, sehr große, wohlerhaltene Burgwälle15). 
Genau verfolgen läßt sich also bis jetzt das Landwehr nicht weiter; doch ist kaum 
glaublich, daß alle Spuren seiner Existenz bereits verschwunden seien. Vielleicht 
hat es bisher an Beobachtern und Berichterstattern gefehlt. Möchten die Insassen 
der Kreise Sazig, Naugard, Regenwald, Dramburg, Schivelbein und Belgard den 
Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit werth halten, so lange es noch Zeit ist, und 
wenigstens die Kunde von den Resten des Altpommerschen Gränzwehrs retten, wenn 
diese selbst auch vor der zunehmenden Kultur des Bodens mit jedem Jahre un
scheinbarer werden. Hier liegt ein Abschnitt der Landesgeschichte vor, über den 
Pergamente keinen nähern Aufschluß geben, für den auch der Buchgelehrte nichts 
weiter thun kann; die Männer, welche die heimischen Feldmarken bauen und kennen, 
die ihren Geschäften nachgehend, Forst und Flur durchstreifen, das sind die Ge
schichtsforscher, deren es hier bedarf.

Vielleicht lag vor den nachgewiesenen Burgwällen noch eine dritte Reihe 
von Befestigungen, doch ist bisher erst auf zwei oder drei Punkten eine Anlage der 
Art bekannt geworden. Südlich von Wudarge, wo die Goldbecksche Feldmark mit 
der Tornowschen zusammen stößt, ist ein ziemlich hoher Berg, welcher der Burg
wall genannt werde: so berichtete Brüggemann im Jahre 178416). Eine Bestäti
gung dieses Wudarger Burgwalls ergab sich 1826. In diesem Jahre fand 
sich zwischen Wudarge und Goldbeck noch ein Kreis durch Menschenhände aufge
worfener Erdhügel, der einem Burgwalle ähnlich war, auch wol kein anderer sein 
kann, als der von Brüggemann bezeichnete; man nannte ihn aber nun die Schweden- 
schanze'^), wie es gemeinhin von den Nachbarn derartiger Umwallungen zu ge
schehen pflegt, deren Gedächtniß, nach Hörensagen, nicht über die Periode des 
30jährigen Krieges hinauszugehen pflegt. Kaum dürfte daran zu zweifeln sein, 
daß an der Stelle, wo, nach Christianisirung der Pomorskaja Semlja, die Burg

n) Bericht des Pfarrers Golcher in Alt-Damerow an die Königl. Regierung in Stettin 
vom 12. Juli 1818, auch abschriftlich in den Akten der Ges. für Pomm. Gesch. und Alter- 
thumsk. Balt. Stud. XL, 1, 185. — |2) Berichte des Gymnasiallehrers Granzin und des 
Pfarrers Golcher. stelle Pomm. Prob. Bl. L, 13; IL, 228. — ”) Grimm, Deutsche 
Mythol. 2. Ausg. L, 564. — ,4) L. B Th. IL, Bd. HL, 803. — ,s) Schreiben des Ober
försters Moye in Klanzig vom 21. September 1836. — ’8) Brüggemann, IL, 1, 251. — 
lr) Mittheilung des Prof. Hering in Stettin. Neüe Pomm. Prov.-Bl. II., 221. —
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Sazig in M-sswbau errichte« wurde»), eine altslawische Befestiguna a°u,esen sei 
Ravenstein Gebiss'"!^n der großen Ihn«, die Domaine 
Staven nein. Zum Gebiet derselben gehört eine Umwallung, die ausdrücklick, als 
Burgwall bezeichnet wird. Ma,, nennt sie aber auch den Weinbcra T M 
würbe am südlichen Abhange des Hügels in päpstlicher 8

erzeugt, der zum gottesdienstlichen Gebrauch bei der Messe ausreichen 
muß e Domamen-Ftskus hatte den mit Gras bewachsenen Burgwall im Jahre 
7^0 fur einen lahrlichen Pachtzins von 1 Thlr. 10 Sgr. verpachtet, und die 
75 Baumstamme, welche darauf gestanden, fällen lassen und verkauft19a). Man 
kennt auch einen Burgwall bei Neü-Prilup im Piritzer Greife19b).

waren in dem Vertheidignngssystem des Landes geringere 
Festen, gleichsam Außenwerke, wenn auch weit entlegene, der größeren Nläsie rn 
enen st- sichtbar in bestimmter Beziehung standen. Was von ihnen jetzt noM 

nud nur die Unterbaue hoher aufgefiihrter Wände ans Balkenlageii und 
ft A £ ’ $9î°re luhrten hinein, auf denen mitunter noch wieder hölzerne Thürme 
standen Bon den größeren Plätzen unterschied sie, daß sie keine Suburbien hatten 
eine Bewohner, nicht einmal beständige Besatzungen; nur im Kriege wurden sie

-wüten zum Sammelplatz der Zersprengten, wenn man in offener 
F ldschlacht besiegt worden war. So schildert Saxo, der Däne die Festen Arkon 
und Karenz - ), auf Rügen, die als Burgwälle noch bestehen
r x ft Möglich und ungeachtet bisher keine bestimmten Angaben eingegangen 

?(S wahrscheinlich, daß noch weiter vorwärts, näher dem Landwehr der
Lià ^d?bpmeîtr Un? 'K c 1 o '"Ehr denn einer Reihe vorhanden waren, daß diese 
Linien m dem langwierigen Kampfe der Polen und Poinmern von den leüteren 
nur allmalig aufgegeben wurden, bis keine mehr zu vertheidigen blieb, als die von 
Plntz, Karbe, Stargard, Pezik und Belgard. Denn wie schauerlich den Bamberger 
Heidenboden zu Anfang des 12. Jahrhunderts die Wildniß zwischen den Marken 
Polens und Pommerns erschien, sie war kein Urwald auf nie von Menschen be- 
svrunas hiD?efnÄ fe8eÜ^en bieG ®räber und Grabmäler vorchristlichen Ur
sprungs, die sich auf diesem Raume finden.

Einzelne Steinkegel, wie ein solcher in einer Urkunde von 1254 in deserto
SarcthJcze5irca Drauwam àiium — zwischen Draheim, Falkenburg 

und Diambnig, an der Drawe, Drage gelegen21) — erwähnt wird, würden nicht 
viel bedeuten; es war Pommersche Sitte, die Todten in Wäldern oder auf freiem 
IbbTIIU Äten 2Lberr stnd, wie schon ein Dtal angemerkt, (L. B. II 
^aebe5n^^m?rb ^^udwehrs, unb um die Burgwälle vor ihnen
ausgedehnte Todtenfelder wahrgenommen. So auch im Saziger Kreise sind dem 
àrgwallvon Wulkow zunächst die Gräber bei Wulkow selbst, bei Carolineuthal 
uud /punffn; tn der Nähe des Uchteuhagener Walles bei Dalow; in der Gegend 

^ou Beweringen bei Steinhöfel, jenseits Freienwald, bekannt ge
worden ). Die Burgwälle von Wudarge und Ravenstein haben, so viel bis jetzt

Prästations-Tabelle des Domainen-Rentamts 
Manenftieß iom ^aiv4o. In der Registratur der Konigl. Negierung zu Stettin, Abtb. 
fur directe Steuern, Domamen und Forsten. — 19b) Balt. Stud. XII i, 182. — 2o) Saxo 
J?'. 8,41: — 2'L'L,reÇ,r,»Lod' 35<?;. 351 • — ”) Chron. Ursp. 1125. — 2J) Die Gräber von 
364UhS{ Wstor. Beschreib, der Kur- und Mark Brandenburg, I.,
. durch em Schieiben des Besitzers von Steinhöfel, Landraths v. Waldaw, vom

zem er 1867 Das Übrige ans Mittheilungen des Gymnasiallehrers Granzin. — 
Landbuch von Pommern; Th. Il,, Bd. V. 22 
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bekannt geworden, in ihrer Nähe Gräber bei Goldbeck, Büche, Ravenstein und in 
der Jakobshagenschen Forst entweder gehabt, oder haben sie noch gegenwärtig21).

Die an einer andern Stelle des L. B. — IL Th. Bd. III., 804 — ausge
sprochene Voraussetzung, daß vor dem Apostelzuge Ottos von Bamberg, also vor 
dem 12. Jahrhundert, die Gegend des Pommersch-Polnischen Gränzwaldes ange
bautes Land gewesen sei, erhält im Saziger Kreise Bekräftigung durch Grabstätten, 
welche fern von Befestigungen um die Ufer des Nethstuben-Sees, bei Zeinicke, Klein- 
Linchen, Klein-Grünow und Nörenberg wahrgenommen werden 25), — im Dramburger 
und im Neüstettiner Kreise an verschiedenen — vermuthlich an noch sehr vielen anderen 
Orten, von denen bestimmte Angaben fehlen.

Wenn Anlagen der beschriebenen Art, so fern sie aus vorchristlicher Zeit her
rühren, Schlüße auf die internationalen Zustände des Volks ziehen lassen, welches 
in jenen fernen Zeiten das Land am Meere bewohnte, so sind es zumal Grab
stätten, welche uns über das Friedensleben einige Auskunft geben. So zahlreich 
daher dergleichen sich in Pommern finden, so ist doch eine jede Nachricht namentlich 
über Stellung, wo mehrere dergleichen vorkommen, sehr wünschens- und dankens- 
werth, da jeder solche Platz einen ehemaligen Wohnort voraussetzen läßt2°).

«) Nach Mittheilungen des Landraths o d. Marwitz, Saziger Kreises, und des Pro
fessors Hering zu Stettin. — as) Mittheilungen des Landraths v. d. Marwitz in Stargard 
des Hauptmanns Bischof in Nörenberg und des Pfarrers Golcher in Alt-Damerow. — ") Bal., 
Sind. XII., 1, 183.



9. Der Aaugardrr Kreis.
Name. Die Stadt Naugard hat diesem Kreise seinen Namen gegeben. 

Sre wlrd m den Urkunden erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts genannt, 
nämlich ui einer, zu Ueckermünd im Jahre 1268 ausgefertigten Urkunde, kraft derer 
Herzog Barnuu I. dem Kloster Grobe, in der Landschaft Uznam, dem spätern Pu
dagla, das von demselben erworbene Dorf Dambrowe vereignet. Bon diesem Dorfe, 
^cu^e DäUlerow, heißt es darin, daß es neben der Burg und dem Dorfe oder 
F ecken Naugard gelegen sei und diese Burg dem Bischof von Kamin gehöre, Nogart 
àum et villa siue opidum episcopi Caminensis. In den Schriftdenkmälern 
ba fiK ‘s,6*6 Schreibung des Namens in manchfaltigster Weise ab;
ibJ nul aiiigatben, Rougardt, sogar Reügarten, u. f. Io.,

diese Schreibung steht der ursprünglichen am nächsten, 
Mäi Ä i/ ? àNowogard gewesen ist, und dieser slawische Name 
w $r-l C I àenburg, wie Stargard auf Deutsch Altenburg heißt. In 
der slawischen Sprache schreibt man, je nach den Dialekten das Wort Schloß, Burg, 
Nâ^9“Ib. Die letztere Form hat sich aus der Ursprache der Arischen 
aivieltt Ä 3jn heißen die, auf hohen, kaum ersteigbaren gelfcn»

Häuptlinge in den einzelnen Gauen der Hochgebirgs- 
aelebrten î°.êp"ch- aber dieses Bergvolks ist aus dem Sanskrit, der 
gelehrten Sprache Indiens, abgeleitet, welche das Volks-Idiom literarisch kulti- 
vm yUi»
. -e^rritoriu»,. Der Raugarder Kreis umfaßt die nordöstlichsten Gegen- 
de» des Herzogthumsi Stettin. Er gränzt gegen W. an den Randow'schen Kreis und 
den Dammschen See, gegen NW. an den Kaminer Kreis, gegen N., auf ganz kurzer 
Strecke Zwilchen Trutzlatz diesseits, und Jatzel jenseits der Gränze, an den Greifen
berger äirers, gegen O., längs einer Linie, die von NW. nach SO. gerichtet ist an 
den Negenwalder Kreis der Landschaft Hinterpommern, gegen SO. an den Saziger 
und gegen S. an den Greifenhagenscheu Kreis- Aus dieser Nachweisung des Gränz- 
umfangs ergü't sich schon, daß die geographische Gestaltung des Kreises sich mit 

ri oUr efine5 länglichen Vierecks vergleichen lasse, dessen von SW
Lang eite 6V, Mle, die von SO. nach NW. gerichtete Breite 

rm Durchschnitt 3/, Mle nutzt. Auf der gekrümmten Fläche des Erdsphäroids 
àlàu der französischen Geodäten und Geographen) liegt der Nau- 

der ^wrschen 53° 20 und 53° 49^ N. Breite, er dehnt sich mithin längs 
iane um 29,5 oder beinahe 3/a Grad aus, welches Bogenmaaß einem 

22*
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Längemaaß von 7,4 deutschen Mln. entspricht. Der mittlere Meridian des Kreises 
stimmt mit dem Meridiane der Stadt Stargard, im Saziger Kreise, überein, und 
dieser ist 12° 43' östlich von der Pariser, oder 1° 40' östlich von der Berliner 
Sternwarte entsernt. Das Bogenmaß in Zeit verwaiidelt ergibt, daß es in Star
gard und auf dem mittlern Meridian des Naugarder Kreises um 6 Minuten 
23 Sekunden früher Mittag ist, als in Berlin.

Was den Flächenraum des Kreises betrifft, so haben die früheren Angaben 
desselben, die meistentheils von ordinairen Generalkarten, welche ben Umgränzungs- 
zug des Kreises nur in unbestimmten und unsicheren Linien darstellen, entnommen 
waren, auch ihre Wandlungen erlitten, wie bei den übrigen Kreisen. Der Nachweis 
dieser Wandlungen möge auf sich beruhen, da wir jetzt für den Flächeninhalt eine 
Ziffer haben, die, — bis auf Weiteres, als richtig angesehen werden kann, da sie 
auf ausführlichem Studium der Specialkarten und Vermessungsregister der einzelnen 
Gemarkungen beruht. Die Arbeiten für die Grundsteüer-Veranlagung, nach Maß- 
gabe des Gesetzes vom 21. Mai 1861, haben die Größe des Naugarder Kreises zu 
22,305 deutschen Geviertmeilen ermittelt, die Q.-Mle. zu 21.566,028 Dkg. gerechnet. 
Hiernach ist der Naugarder Kreis der größte unter den, östlich von der Oder bele- 
genen 4 Kreisen des Herzogthums Stettin, die dem Areal nach so aufemander 
folgen: Greifenhagen 17,l94, Piritz 18,965, Sazig 22,,,9, Naugard 22,305 O.- 
Mln. Keiner dieser Kreise hat öffentliche Wasserflächen, die auf den Gemarkungs
karten nicht dargestellt sind. Man unterscheidet also bei ihnen nicht Land und Wasser, 
wie bei den meisten Kreisen des Herzogthums Stettin, welche auf der Westseite 
der Oder liegen, als Anklam, Ükermünde, Usedom-Wolin und Randow.

Der Naugarder Kreis, wie er jetzt ist, besteht just 50 Jahre, da die Verord- 
nuttg vom 16. Januar 1819, welche nach den, im Jahre 1818 getroffenen, Vor
kehrungen den Regierungs-Bezirk Stettin und dessen Kreis-Eintheilung geschaffen, 
auch ihm seine Organisation gegeben hat.

Naugard, Schloß und Flecken, war, wie oben bemerkt wurde, ein Besitzthum 
der Bischöfe von Kamin, denen es wol gleich bei der Stiftung der Kirche im Land 
am Meere von dem Landesherrn beigelegt tvorbeit war. Bischof Hermann von 
Kamin, Graf von Gleichen, belehnte im Jahre 1274 — nicht 1263, tote Brügge
mann unrichtig angibt, — feinen Neffen, den Sohn seiner Schwester (avunculus, 
auch nepos) den Grafen Otto von Eberstein, der mit seinen Brüdern aus den, im 
Brunstoieker Lande belegenen Gütern ihres unglücklichen Vaters, des Grafen Dieterich, 
den der Herzog von Braunschweig mit dem Strange hatte hinrichten lassen, 
vertrieben worden war, mit Burg und Flecken (oppidum) Naugard nebst 700 
dazu gehörigen Hufen Landes. Graf Otto wurde so der Stifter der Porntnerschen 
Lüne der Grafen von Eberstein. Die Nachkommen nannten sich nun, mit Beibe
haltung ihres Geschlechtsnamens, Herren des Landes zu Naugard, auch wol kurz
weg Grafen von Naugard, obwol Naugard eine Grafschaft in der eigentlichen Be- 
deütung des Wortes niemals gewesen ist. Naugard erhielt von ihnen am 30. April 
1309 ein Privilegium, und in diesem muthmaßlich eine, den deütschen Stadtrechten 
entsprechende Verfassung, weil dem Flecken durch das Privilegium vom 20. December 
1574 das Lübsche Recht bestätigt ward. Graf Ludwig baute ein neues Schloß zu Ende 
des 16. Jahrhunderts. Was ist, nach ihrer Wiederherstellung, aus den Raümen 
dieses Schlosses geworden, in denen einst ritterliche Spiele aufgeführt, der süßen 
Minne gehuldigt und dem Gotte Bacchus so manches Opfer gebracht wurde, was 
ist aus ihnen im 19. Jahrhundert geworden?
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Massow soll, wie Brüggemann will, in der Mitte des 13. Jahrhunderts an
gelegt sein, ob von Söhnen eines deutschen Geschlechts, welches von diesem Orte den 
Namen annahm, sagt er nicht. Schon vor der Mitte des Jahrhunderts kommt 
der Ort in den Urkunden vor, nämlich 1233, in welchem Jahre urkundlich ein Pfarrer 
Bertram zu Massow erscheint, sodann 1253 zuerst der Ritter Conradus de Massow, 
der von da ab bis 1274 genannt wird und der Stammvater des noch heute blühen- 
den Geschlechts der Massow ist. Burg und Stadt (Castrum et civitas) Massow 
kam frühzeitig an das Bisthum Kamin, nach Vrüggemann durch Verkauf jeues 
Ritters Conradus an den Bischof Hermann. Zwischen diesen: Bischof und dem 
Herzoge Barnim I. wurde 1259 ein Vergleich wegen der Gränzen der beiderseitigen 
Länder Massow und Stargard geschlossen, und 1260 entsagte der Herzog allem 
seinen: Recht und den: Obereigenthun: (proprietas) an dem Lande Massow gegen 
Gewährung einiger Zehnten und Erlaß von Kriegsschadenersatz. Nichts desto weniger 
sieht man Massow noch bis 1335 in: Besitz des nach ihm genannten ritterlichen 
Geschlechts, dessen Mitglieder das Land Stückweise den: Bischof kaüflich überlassen, 
zu dessen Tafelgütern Massow geschlagen, dann aber verpfändet wird. Rach 1387 
koste Herzog Bogislaw VIII. als Administrator des Stifts Kamin die verpfändeten 
Stiftsschlösser und Städte Massow, Polnow und Arnhaüsen ein, und behielt sie, 
auch nachdem er den geistlichen Stand verlassen hatte, da ihm die ausgelegte Pfand
summe nicht erstattet wurde. 1436 einigte sich Bischof Sigsried von Kamin mit 
den: Herzoge Bogislaw IX. wegen der genannten Städte und Schlösser dahin, daß 
sie dem Herzoge für die von seinen: Vater Bogislaw VIII. ererbte Forderung von 
20.000 Alk. Finkenauge auf weitere 15 Jahre pfandweise überlassen wurden. Das 
Pfand verfiel aber und verblieb dem Herzoge. Das Land Massow wurde dann an 
die Grafen von Eberstein und Herren zu Naugard verpfändet, namentlich er
scheint Graf Albrecht v. E. schon 1487 als Pfandbesitzer. 1523 belehnte Herzog 
Bogislaw X. den Grafen Georg I. v. E., Herrn zu Naugard, mit Stadt und Land 
Massow, und die Grafen fügten nun ihrem Titel den der „Herren des Landes 
Massow" hinzu. Graf Wolf v. E. erbaute uahe bei der Stadt ein Schloß. Seine 
Nachkommen blieben im Besitz der Herrschaften Naugard und Massow bis mit dem, 
am 3. Dezember 1663 auf dem Schlosse Quarkenburg, jetzt Friedrichsberg geuannt, 
erfolgten Tode des Grafen Ludwig Christoph v. E. der nmnnliche Stamm dieses 
edlen Geschlechts erlosch.

Da Herzog Bogislaw XIV. bereits am 22. April 1625 seinem Schwester
sohne, den: Herzoge zu Croy und Aerspott, Ernst Bogislaw, des H. R. R. Fürsten, 
Markgrafen zu Havre, Grafen zu Fontenoy und Bajou, Herrn zu Dampmartin 
und Binstingen, wegen der nahen Verwandtschaft mit ihm und zur Versüßung seiner 
der Religion wegen erlittenen Widerwärtigkeiten, die Anwartschaft auf die Gräflich 
Ebersteinschen Lehen ertheilt hatte, so wurde dieser, nach dem zu Köln an der 
Spree am 17. Februar 1665 vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, 
nunmehrigen Herzoge von Pommern vollzogenen Lehnbriefe mit den Herrschaften 
Naugard und Massow, den Haüsern Quarkenburg und Vierhof und allen dazu ge
hörigen Dörfern, Vorwerken, Schäfereien, Mühlen, Äckern, Wiesen, Wäldern rc. 
wirklich belehnt. Nach des Herzogs von Croy am 7. Februar 1684 zu Königsberg 
in Pr. erfolgten Ableben fielen diese Güter insgesammt den: Lehnsherrn wieder 
anheim, welcher die dazu gehörigen Dörfer, Vorwerke rc. in die landesherrlichen 
Domainen-Ämter Naugard und Massow verwandelte, während die darin gelegenen
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Städte, und zwar Naugard §n einer Immédiat-, und Massow zu einer Mediat- 
Stadt, erklärt wurden.

Südöstlich von Naugard 2 Mln. entfernt, und nordöstlich von Massow 
2]/8 Mle. entfernt, liegt das Städtchen Daher, mit dem und dem Lande, dessen 
Mittelpunkt es war, das Mecklenburgische Geschlecht der Dewitze, Grafen zu Fürsten
berg, seit der Mitte des 14. Jahrhunderts belehnt wurde, angeblich 1352 durch die 
Herzoge Wartislaw V. und Bogislaw V. Urkundlich erscheint in dieser Gegend 
zuerst Graf Ulrich von Fürstenberg 1354. Zehn Jahre nachher stellen „Jakob 
Greve to Vorstenberghe und Ghernand, Brudere, und Olrick, Vicken Zone, ere 
Veddern, geheten van Dewetz" eine Urkunde zu Daber aus. 1389 werden junior 
cornes de Dewicz habitans in Döbern und „Gernold von Devs czue Dewin" 
(derselbe 1417 : Ghernd vom Dewitze erffseten to Dabern) genannt. Die Dewitze 
erbauten ein Schloß, dessen schöne und malerische Ruine mit Ornamenten im 
spätgothischen Stil des 16. Jahrhunderts noch heüte ein Schmuck des Städtchens 
ist, das dem Schlosse als Mediatstadt angehörte, welche dem Geschlecht der Dewitze 
den Huldigungseid zu leisten hatte. Der schloßgesessenen Ritterschaft angehörig hatten 
die Dewitze die Lehnsherrlichkeit über mehrere Aftervasallen, wie die Prechel zu 
Maldewin und Plantekow; die Hanow zu Lasbeck, Schmelzdorf und Resehl; die 
Süringe zu Daberkow; die Lebine zu Weitenhagen und Plantekow; die Schoellen, 
die Weiher zu Plantekow und die Klemtzowen.

Herzog Philipp II. erließ bekanntlich im Jahre 1616 die erste Verordnung wegen 
einer bestimmten Kreis-Eintheilung für das östliche Pommern, jedoch mit Ausnahme des 
Fürstenthums Kamin. Aus dieser Kreis-Eintheilung ersieht man, daß sie haupt
sächlich nach der Lage der fürstlichen Kammergüter an gefertigt war. Diese wurden 
unter 10 Amtshauptmannschaften vertheilt, welche, ihrem Wesen nach, noch heüte 
in den Staats-Domainen-Rent-Ämtern bestehen. Die zwischen den Amtshaupt
mannschafts-Bezirken seßhafte Ritterschaft, mit Ausnahme der schloßgesessenen, wurde 
zu den Kreisen gelegt, ebenso die mittelbaren Städte. Da die Besitzungen der burg- 
und schloßgesessenen Geschlechter nicht den Herzog!. Amtshauptleüten untergeben 
werden konnten, so sollten nach gedachter Verordnung diese Besitzungen den Ilten 
Kreis ausmachen. Dieser Kreis hat aus natürlichen Ursachen nie zu Stande kom
men können. Eines Theils würde keins der schloßgesessenen Geschlechter sich dem 
Amtshauptmann eines andern Geschlechts untergeordnet haben, andern Theils lagen 
ihre Güter zu iveit auseinander, z. B. die der Flemminge nahe mir Haff, die der 
Glasenappe hinter Reü-Stettin, also beinahe 20 Mln. von einander entfernt. Aus 
diesem Ilten Kreise sind daher die s. g. Familienkreise, die Besitzungen der schloß
gesessenen Geschlechter begreifend, entstanden, nnd zwar: — 1) die Besitzungen der 
Grafen von Eberstein, die Herrschaften Naugard und Massow umfassend; — 2) der 
Dewitz'sche Kreis; — 3) Der Flemmingsche Kreis (H. Th. Bd. VII., 3); — 4) der 
Osten- und Blüchersche Kreis; — 5) der Borksche; — 6) der Wedelsche Kreis 
(IL Th. Bd. IV. S. 501—503). Außer diesen richtete sich auch das schloßgesessene 
Geschlecht der Manteüffel zu Arnhauseu und Polzin zu einem Familienkreise ein, 
eben so das Glasenappesche schloßgesessene Geschlecht zu Polnow und Gramenz. 
Beide Geschlechter werden hier übergangen, da sie außerhalb des Herzogthums 
Stettin, im Herzogthum Kaschubien ihre Sitze hatten.

Jene 6 Familienkreise sind in späterer Zeit auf 4 reducirt, als nach Aus- 
sterben der Grafen von Eberstein unb nach dem Tode des Herzogs Ernst Bogislaw 
von Croy die Herrschaften Naugard und Massow zu den landesherrlichen Domainen
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geschlagen und mit dem Dewitzschen Kreise vereinigt wurden. Desgleichen ein- 
aSebelMe^rS'b1116 ’£ren Sreto t,em Saziger Kreise, der nun der Sazig- 
Wedelfche Kreis benannt wurde.

Jener aber hieß nunmehr der Daber-Naugard- combinirte Dewitzsche 
!" schein zu Anfang des 19. Jahrhunderts 10 Mitglieder des Geschlechts 

^Dewrtze noch mit 19 Rittergütern angesessen waren. Die Vorrechte, welche die 
L?7K.e effenen m früherer Zeit besaßen, ließen es nicht zu, daß selbst dann, als mehrere 
ryrer Guter an andere Familien übergegangen waren, der Landrath des Kreises aus 

nem andern Geschlecht, als dem schloßgesessenen, ernannt werden durfte, und diese Vor- 
recyte dauerten bis ans die neuere« Zeiten, in welchen der Unterschied zwischen den 
lchloßgeseßenen und anderen adelichen Geschlechtern sich allmälig verloren hat, und 
er Landrath aus einem Vertreter der Ritterschaft, gegenüber den Ansprüchen der 

Amtleute m den landesherrlichen Domainen, was er, der Hauptsache nach, ursprüng
lich war, nach und nach ein beständiger Commissarius der Staatsregierung zur Voll
streckung der von ihr beschlossenen politischen, finanziellen und polizeilichen Maaß
regeln geworden ist.
r Aldung des heütigen Kreises Naugard im Jahre 1818 hat der vorma- 
^^^'^Naugard-Dewitzsche Kreis, bestehend aus dem Bezirk des landesherrlichen 
Amts Naugard und dem, die Rittergüter umfassenden Dewitzschen Kreis, sein Eon-

so hergegeben, daß selbiges, mit Einschluß der Jmmediatstadt Naugard und 
bêV, Dewitzschen Niediatstadt Daber, den nordöstlichen Theil des Kreises ausmacht. 
Ausgeschlossen wurden jedoch vom Dewitzschen Kreise, hauptsächlich um in der Kreis- 
grailze eine örtliche Abrundung und zugleich in der Volksmenge eine Ausgleichung 
S» erzielen, folgende 14 ritterschaftliche Ortschaften, als:

Daberkow, 
Haseleü, 
Hoffelde, 
Hökenberg, 
Justenin,

Lasbeck, 
Maldewiir,

Masow, 
Radem,

yiönflow, 
Salmow, 
Schmelzdorf, 
Schönau, Saud-,

, - Wolkow
bie dem neügebildeten Kreise Regenwald überwiesen, und somit aus dem Verband 
des Herzogthums Stettin entlassen sind.

M ^Cl Dewitzsche Kreis Ansprüche auf gewisse Theile in den
Wedelschen Gütern Braunsforth und Marienhagen, so daß diese zweitheilig waren, 
ü . "sch sur die Polizei-Verwaltung Rcißstände herbeigeführt wurden, die man dadurch 
beseitigt hat, daß beide Ortschaften, ihrem ganzen Umfange nach, bei der Orqani- 
latlvn von 1818 dein Saziger Kreise überwiesen worden sind.

,r. Aber nicht der Daber-Naugard-Dewitzsche Kreis ist es allein gewesen, der zur 
ädung des heütigen Kreises Naugard benutzt worden ist, noch drei andere Kreise, 
nach der ältern Eintheilung des Herzogthums Stettin, haben beigetragen, dem 
Kreife feine gegenwärtige Umgränzung zu geben, nämlich der Saziger, der Ran- 
dowsche und der Flemmingsche Kreis.

Vom alten Sazig- Wedelschen Kreise sind im Jahre 1818 zum Naugarder 
Kreise gekommen: —

Die Stadt Massow mit ihren Eigenthumsdörfern, welche, sowie das Land 
Massow, nach dem Tode des Herzogs Ernst Bogislaw von Croy, 1684, 
von der Herrschaft Naugard getrennt und zu einem selbstständigen landes
herrlichen Amte gemacht und dem gedachten Kreise beigegeben worden 
war;
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Das Amt Friedrichswald; und von —
dem ritterschaftlichen 

Benz, Faulenbenz, 
Braunsberg, 
Buddendorf, 
Burow, 
Grotzenhagen,

Theile des Kreises 21 Güter, nämlich:
Hermelsdorf, 
Jakobsdorf, 
Korkenhagen, 
Lübzin, 
Lütkenhagen,

Matzdors, 
Neüendorf, 
Parlin, 
Pudenzig, 
Resehl,

Schönhagen, 
Speck, 
Gr. und Kl. Wachtin, 
Wangerin, 
Wittenfetd.

So Braunsberg, welchesVon diesen Gütern waren einige auch zweitheilig.
theils Sazig-Wedelschen, theils Daber-Dewitzschen Kreises war; Burow 
und Matzdorf waren dem größten Theile nach Flemmingschen Kreises. 
Eben so verhielt es sich mit den Gütern Schönhagen und Speck, davon 
jedes etwa zur Hälfte zum Wedelschen und zum Flemmingschen Kreise
gehörten.

Von landesherrlichen, zu den verschiedenen Ämtern gehörigen Waldungen 
kamen zu denr Naugarder Kreise:

Die Rothenfiersche, die Sagersbergsche und die Neühaussche Forst, vom 
Amte Naugard, zusammen ungefähr 26.000 Mg. umfassend.

Das Darzsche, Rosenowsche, Pflugradesche und Kniephofsche Revier, 
nebst der Reüen Kienheide, zum Amte Massow gehörig, zusammen nur ca. 
1500 Mg. groß.

Das Friedrichswaldsche, Neühaussche und Püttsche Revier, ca. 38.000 Mg. 
enthaltend, zum Amte Friedrichswald gehörig.

Vom Randoloschen Kreise sind bei der Bildung des Kreises Naugard an 
diesen abgetreten worden:

Die durch den Stettiner Gränz-Receß von 1653, trotz der Bestimmungen des 
Westfälischen Friedensvertrages, bei der Krone Schweden verbliebenen, und erst in 
Folge des Stockholmer Friedens, 1720, an das Haus Brandenburg gefallenen 
Gegenden am östlichen Ufer der Oder, namentlich —

Die Stadt Golnow mit ihrem Eigenthum an Dörfern, Colonien, Erbzms- 
gütern, Mühlenwesen und sonstigen Ansiedlungen, nebst der großen Stadtforst, ein 
Gebiet von 2,88 Geviertmeilen enthaltend, so wie die Ortschaft Marsdorf, welche 
theils der St Catharinen-Kirche zu Golnow und dem Hospital St. Spiritus da
selbst theils dem Marienstift zu Stettin gehört; außerdem das demselben Stift ge
hörige Forstrevier Marienwald, welches an die Staatswaldungen der Reviere 
Friedrichswald und Pütt gränzt.

Endlich hat der Flemmingsche Kreis, insonderhert das, nut demselben 
combinirte, Amt Stepenitz, das im Jahre 1754 angelegte Erbzinsgut Fürstenflagge 
an den Naugarder Kreis abgetreten.

3. Physiographischer Abriß. Der Naugardsche Kreis liegt auf der 
nordwestlichen Abdachung des Ostpommerschen Höhenzuges. Daher fließen alle 
seine Gewässer der Ostsee zu. In dieser Beziehung ist der Kreis, seiner aller
größten Ausdehnung nach, der Oder, — bezw. dem Dammschen See, dem Haff, der 
Divenow, — tributpflichtig, vornehmlich durch die Jhna, die Stepenitz, den Völzer- 
bach • während der kleinere Theil des Kreises, die östlichen Gegenden desselben um
fassend, dem Rega-Gebiet angehört, vermittelst der Zampel, die im Kreise entsteht, 
aber außerhalb desselben, im Regenwalder Kreise, sich in die Rega ergießt. Ihrer 
Oberflächen-Gestaltung nach ist die angegebene Abdachung theils eine ganz platte, 
theils eine wellenförmige Ebene mit breiten flachgewölbten Erdrücken, welche fast 
durchweg der Plugschar Unterthan sind, und mit sanft geneigten Thalsenkungen,
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in die sich jene Erdrücken, meist ohne scharfe Absätze, allmälig verlieren, vermengt, 
diese erfüllt mit Wiesen, Bruchniederungen, kleinen Seen und Sümpfen, welch' 
letztere jedoch theils durch natürliche Ursachen, wie u. a. Verdampfung, theils durch die 
Betriebsamkeit des Menschen von Jahr zu Jahr an Umfang und Zahl kleiner werden.

Unterhalb der Stadt Naugard senkt sich das Erdreich in südöstlicher Richtung 
uud m westlicher. Die erstere ist nur eine schwache und erstreckt sich bis an die 
Kieisgrünze und zwar bis zu dem auf der Gränze der drei Kreise Naugard, Sazig 
und Regenwald telegenen See Woda-Swina. Auch die Bodensenkung nach W. ist 
wie sich aus dem weiter unten folgenden Nivellement ergibt, bis Golnow eine nicht 
«ehr ins Ange springende; indessen hat von dieser Stadt an der Boden entschieden 
das Gepräge der Niederung. Überhaupt wird zur Niederung derjenige Theil des 
Kreises zu rechnen sein, welcher gegen N. an den Kammer, gegen W. und S. an 
den Randower Kreis und den Dammschen See, und gegen O. an die Staatsforsten 
Friedrichswald und Pütt, sowie an die Forst der Stadt Golnow stößt, und sodann 
weiterhin von der Golnow-Stepenitzer Straße nach O. zu gegen die Höhe abgegränzt 
wird. Von den fließenden Gewässeril des Naugarder Kreises ist —

®ie Ih n a das bedeutendste. Aus dem Saziger Lande herabströmend, betritt 
sie das Gebiet des Kreises am Jhnazoll bei Hinzendorf, woselbst die Landstraße 
von Stettin nach Massow den Fluß auf einer Brücke überschreitet, welche dem 
Fiskus gehört, der die Zollerhebung daselbst vererbpachtet hat, selbst aber 

' die Brücke unterhält. Die Jhna fließt vom Jhnazoll in nördlicher Richtung 
mit etwas westlicher Ablenkung nach der Stadt Golnow 2 Mlu. weit. Auf 
dieser Strecke durchströmt sie das große Waldrevier, welches Swantibor, Sohn 
des Kasimir und Enkel Wartislaw's II. im Jahre 1220 dem Kloster Kolbaz 
vereignete, und die Gränzen desselben in einer besondern Urkunde, d. d. Kamin 
2ö. Marz 1220, genau beschrieb. Solitudo que terminatur in Golinog wird das 
Waldrevier in der Urkunde genannt. Es erstreckt sich von dem Dorfe Smirdniza, 
dem heutigen Buchholz, im Greifenhageuschen Kreise unmittelbar an der Naugarder 
Kreisgränze, das gleichzeitig dem Kloster Kolbaz verliehen wurde, bis nach Golinog, 
d. i. Golnow; und umfaßt die heütigen Staatsforstreviere Friedrichswald und Pütt^ 
die Stargarder und die Golnower Stadtforst und das dazwischen gelegene Forstrevier 
Marienwald des Marienstifts zu Stettin, ein zusammenhängender Waldkomplex von 
3,17 Geviertmeilen. Welche Ortschaften die Jhna auf ihrem Laufe bis Golnow 
und von da abwärts bis zur Mündung in den Damansch, den rechten mit dem 
Dammschen See in Verbindung stehenden Oder-Arm, in westlicher Richtung l3/4 Mln. 
weit, berührt — ist bereits an einer andern Stelle des L.-B. (IL Th. Bd. IV., 6) 
erwähnt. Diese Ortschaften sind in der „Golnowschen Öde" des 13. Jahrhunderts, 
zum größten Theil erst im Laufe des 18. Jahrhunderts angelegt worden. Dort 
sind auch die Bäche genannt, welche der Jhna auf der Strecke von der Saziger 
Kreisgränze bis zur Stadt Golnow von der rechten Seite her zufließen. Hinzuzu
fügen ist u.a. Flüssen noch der s. g. Kupferbach, welcher von dem wellenförmigen 
Terrain bei Jakobsdorf und Speck herabkommt, und nachdem er mehrere Mühlen 
und den Kupferhammer bei Golnow getrieben hat, dicht oberhalb dieser Stadt 
in die Jhna füllt. Während dieses Laufs hat der Fluß auf jeder Meile ein 
Gefälle von etwas über 10 Pariser Fuß; um 1 Fuß stärker aber ist es von 
Golnow abwärts bis zur Mündung?) Über die Benutzung der Jhna als Waffer

heißen:'SàbaÂrücke.^' 7 ^liiow, unter der Stoubahnbrücke; es soll

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 23 



178 Der Naugarder Kreis.

straße von Stargard, insonderheit von Golnow bis zur Mündung in den Damansch 
bei Kamelsberg ist ebenfalls schon im L.-B. (a. a. O. 7) gebandelt worden.

Als zweites fließendes Wasser ist die Krampe zu nennen, welche bei dem 
Dorfe Kaltenhof entspringt Und dann, westlich fließend, die Gränze mit dem Kammer 
Kreise bis zum Nandowschen Kreise hält, von dort an schiffbar wird, und sich 
schließlich in den Damansch (die Oder) ergießt. Die theilweise schiffbare Lanke ent
springt bei dem, unfern der Stettin-Danziger Staatsstraße belegenen Gute Rorchen 
und fließt, im Ganzen nur 1 Mle. lang, in den Dammschen See. Sie wird haupt
sächlich zur Ab- und Anfuhr des auf den an ihr liegenden Wiesen gewonnenen 
Heues benutzt und ist auf diese Weise, wie kurz auch ihr Lauf îst, von großer 
Bedeütung für die Wiesenbesitzer. Außerdem ist hier noch des nicht schiffbaren 
Plöneflusses zu gedenken, jedoch nur insofern, als derselbe am südwestlichen 
Ende des Kreises die Gränze zwischen diesem nnd den Kreisen Greifenhagen und 
Nandow auf einer Länge von ca. V, Mle. bildet, in den Kreis selbst aber nicht 

eintritt.
Die Step enitz ist, nächst der Jhna, das ansehnlichste unter den fließenden 

Wassern des Naugarder Kreises. Sie entsteht in der Feldinark Massow, nördlich 
von der Stadt, theils durch ein Riesel, welches von Freiheide herabkommt, theils 
als Abfluß des Dolgen-Sees, in einer Höhe von 208,6 Pariser Fuß über der 
Ostsee In südlichem Laufe geht sie durch den schmalen, langgestreckten Warsow- 
See, treibt am südlichen Ende dieses Sees die Warsow-Mühle in der Nähe der, 
auf einem Hügel gelegenen Stadt Massow. Bei dieser Stadt wendet sich 
der bisher südliche Lauf der Stepenitz plötzlich nach N. und bewässert bis 
Resehl, welche Ortschaft am linken Ufer liegt, ein schmales Wiesenthal, das 
zwar nicht mit hohen, aber ziemlich presch abfallenden Rändern eingefaßt ist. 
Bei Resehl wird die Richtung der Stepenitz entschieden nördlich und behält diese 
während ihres Laufes durch den Naugarder Kreis bei. Von Resehl fließt die 
Stepenitz durch einen See, welcher Todleger genannt wird, dessen Abfluß die 
Korkenhaqensche Mühle treibt und das adlige Gut Korkenhagen von der am rechten 
Ufer gegenüberliegenden Anltsortschast Neüendorf scheidet; dann geht sie durch beit, 
qlöich unterhalb Korkenhagen beginnenden Pogrim-See, der langgestreckt gegen 
% Mln. weit bis an das adliche Gut Matzdorf reicht; dann mitten durch das 
adliche Dorf Schönhagen, und von diesem auf die Kikersche Mühle, unterhalb 
deren bald darauf die Stepenitz in den Kammer Kreis tritt. Die Kikersche Mühle, 
früher landesherrlich zum Amte Naugard gehörig, hat einen unterschlügigen Gang. 
Der höchste Stand des Oberwassers scheint 105,5, der Mittelstand des Unterwassers 
98 2 Pariser Fuß über der Ostsee zu stehen. Daraus folgt, daß die Stepenitz von 
ihrem Entstehen im Dolgen-See bis zu der genannten Mühle, eine Strecke von etwa 
3 Mln., ein absolutes Gefälle von 103 Fuß bis zum Unterwasser hat, und em 
relatives von 34,3 Fuß auf jeder Mle. Die Stepenitz nimmt von der rechten Seite 
herauf, unterhalb Schönhagen, diePilesche, Pielschen, auch Hammerbach genannt, 
die bei Wismar entspringt; und von der linken Seite einen Vach, welcher zwischen 
den Dörfern Speck und Burow in einem Thale mit ziemlich scharfen Rändern ent
steht, und in waldigem Terrain zwischen den Dörfern Basentin und Glewitz eine 
Strecke weit die Gränze zwischen dem Naugarder und dem Kaminer Kreise bildet 
und innerhalb des letztern bei Basentin in die Stepenitz mündet. Dieser Zufluß 
iübrt den Nameii Gubenbach, der aus dem ilrkundlichen Namen Gowna ent
standen ist, und im Kaminer Kreise auf die Stepenitz so übertragen zu werden
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pflegt, daß deren Name fast ganz in Vergessenheit gerathen ist. (L.-B. II. Th. 
«b. VI., 16 330.) Die große Stettin-Danziger Staatsstraße überschreitet, zwischen 

urLlb àlgard, unfern Glewitz den Gubenbach, um auf kurzer Strecke die 
südlichste Gegend des Kanüner Kreises zu durchschneiden. Dieser Übergangspunkt 
schemt 81,5 Par. F. absolute Höhe zu haben.

Der Völzerbach entspringt im nördlichen Theil des Naugarder Kreises in 
der großen Wald- und Vruchniederung, der Vuttelin genannt, die sich von der 
Kaminer Kreisgränze zwischen Trechel und Langendorf in ostnordöstlicher Richtung 
bis an die Rega bei Plate erstreckt, und der trocken gelegte Boden eines Sees zu 
sein scheint, der nach zwei Seiten Abfluß hatte, westwärts durch die Wolsiza, urkund
licher Name des Völzerbachs, nach dem Kaminer Boden-See, ostwärts zur Nega 
und durch diese unmittelbar nach der Ostsee. Der Völzerbach entspringt aus einer 
ergiebigen Quelle bei dem Gute Vierhof im Amte Naugard, und zwar bei dem s. q. 
Langendamme, fließt durch die Feldmarken und Wiesen der ihm zur Linken gelegenen 
Amtsdörfer Zickerke, Grüvenhagen und Friedrichsberg, ehedem Quarkenburg genannt, 
und hat auf der Feldmark dieses Dorfs, nicht weit von der Grävenhagenschen Gränze 
im Buttelin eine Brücke, über welche die Landstraße von Naugard nach Gülzow 
und Kamin führt. Gleich darauf bildet der Völzerbach die Gränze zwischen dem 
Naugarder und dem Kaminer Kreise, und zwar etwa 8/< Mln. weit bis gegen 
^^^eshagen, das schon auf jenseitigem Gebiete liegt. Auf dieser Strecke nimmt 
die Wolsiza von der linken Seite her den Trechelbach auf, welcher dem Stepenitz- 
Laufe benachbart zwischen Fanger und Hindenburg entsteht. Vorher schon, in einiger 
Entfernung von Friedrichsberg nordwestwärts, nahe an der Kaminer Kreisgränze, 
hat sich mit dem Völzerbach ein anderer Vach vereinigt, welcher den Abfluß bilde! 
des gegen W. an die Stadt Naugard anstoßenden Sees, zuerst die Malzniühle 
treibt, darauf in gewundenem Laufe durch das Dorf Damerow fließt wo 
eme Mahlmühle auf demselben liegt, sich bei der Unterförsterei Schafbrück 
vorder nach Friedrichsberg wendet und, bevor er dieses Dorf erreicht, die 
dazu gehörige Mühle in Bewegung setzt. Dieser namenlose Zufluß des Völzer
bachs hat einen noch ein Mal so langen Lauf, als der Völzerbach selbst, daher 
dessen Name eigentlich auf ihn anzuwenden ist. Daß es vordenr auch wirklich so 
gehalten wurde, ersieht man aus einer Urkunde Herzogs Barnim I. vom Jahre 1268, 
kraft deren dem Kloster Grobe, nachmals Pudagla, das Dorf Damerow, beim 
Castrum Nogart gelegen, mit 100 Hufen und deren Zehnten, »ereignet wurde, in- 
betn barin bieses, jetzt unter bem Namen bes Damerowschen Mühlenbachs bekannten 
Gewässers, unb ber darauf Hegenbeit Damerowschen Mühle in folgenben Worten 
Erwähnung geschieht: Distinguimus autcm terminos predicte ville Secundum quod 
antea fuerunt distincti et adicimus a ville Dambrowe cum molendino super Wolsiza 
et dimidium fluuium Wolsiza que protenditur ad villam domini Episcopi 
Caminensis contra occidentem etc. etc. Der hiernach uneigentlich s. g. Völzerbach 
ist auf der Strecke seines Laufs burch beit Vuttelin von ber Quelle bei Vierhof 
dis zur Frankenmühle bei Swanteshagen in einer Länge von 4370 Ruth, anfgeraümt 
unb an vielen Stellen gerabe gelegt worben. Außerbem würben mehrere Abzugs
gräben burch bas Bruch gezogen. Durch tiefe im Jahre 1774 ausgeführten 
Meliorations-Arbeiten, bie einen Kostenaufwanb von 6756'^/z Thlr. verursacht haben, 
ist eine Bruchfläche zwischen der Döringshagenschen Gränze im O. und der Trechelschen 
Gränze im W. in entern Umfange von 3424 Mg. 161 Ruth, trocken gelegt und in 
Wiesen umgewandelt worden. Als Grundlage der Arbeiten diente das Nivellement 

23*



180 Der Naugarder Kreis.

des Völzerbachs, welches an einer andern Stelle des L.-B. (IL Th. Bd. VI., 16) 
mitgetheilt ist. Hiernach entspringt der Völzerbach bei Vierhof in einer Höhe von 
105 Par. F. über der Meeresfläche und fällt bis zur Franken- oder Swanteshäger 
Mühle um 56 Fuß.

Die Zampel bewässert den östlichen Theil des Naugarder Kreises auf einer 
Länge von 3 Mln. Sie entsteht aus verschiedenen Wafferlaüfen, welche auf den 
Höhen zwischen den Dörfen Pagenkopf und Schönwald und in den dortigen 
Brüchen entspringen und bei dem zuerst genannten Dorfe zusammenfließen. Die 
Zampel nimmt ihren Lauf von S. nach N., treibt die Vogtshagensche Mühle und 
macht die Gränze zwischen den, ihr zur Linken gegen W. gelegenen Naugarder Amtsdör
fern Pagenkopf, Klein-Kniephof, Walsleben, Zampelhagenund derNaugardschen Stadt
feldmark und zwischen den Dörfern Vogtshagen, Bernhagen, Külz und Jarchelin, welche 
an der rechten Seite des Flusses gegen Osten liegen und zu den üblichen Gütern 
des vormaligen Daber-Dewitzschen Kreises gehören. Bei Jarchelin empfängt die 
Zampel von der rechten Seite den, mit ihr parallel laufenden, Plantikowschen 
Bach, vom Landvolk die Plantkenbeke genannt, der aus dem kleinen See bei 
Plantikow kommt, die Mühle dieses Dorfs, sowie die Farbezinsche treibt und vereinigt mit 
einem Bache, der mitten durch das Dorf Jarchelin fließt, in einiger Entfernung 
auch die zu diesem Dorfe gehörige Mühle bei der Külzer Heide in Bewegung setzt, 
und gleich darauf in die Zampel fällt. Letztere geht nun in nordnordöstlicher Rich
tung durch das Zampelbruch, die Rittergüter Maskow und Klein-Sabow links und 
Kniephof rechts lassend, bald darauf über die Gränze des Regenwalder Kreises, 
um sich, vereinigt mit der Ükelei, unmittelbar nach dieser Vereinigung in die Rega 
zu ergießen. Die Zampel, die zuweilen ganz seicht ist, zu gewissen Zeiten aber sehr 
anschwillt und aus ihren Ufern tritt, ist an einigen Stellen fischreich und führt 
insonderheit wohlschmeckende Aale und Krebse. Das Wasser dieses Bachs dient, be
sonders in den Feldmarken Vogtshagen, Kniephof, Jarchelin und Külz, zur Beriese
lung der Wiesen.

In der Südostecke stößt der Naugarder Kreis auf % Mle. Länge an den 
großen See Wodfwine, ohne zeither bei dem Eigenthum desselben betheiligt zu 
sein, da die daran gränzenden Güter Daber und Braunsberg alte Dewitzsche Lehen 
waren, die Fischerei-Gerechtigkeit auf diesem See aber ausschließlich den Gütern 
des Wedel-Geschlechts zustand (L.-B. IL Th. Bd. IV., 12), mogten dieselben den 
Geschlechts-Mitgliedern selbst noch angehören oder in andere Hände übergegangen 
sein. In neuerer Zeit scheint darin eine Änderung eingetreten zu sein, da die Ge
meinde Braunsberg eine ansehnliche Wasserfläche besitzt, die nur auf die Woda Swina 
bezogen werden kann.

Bonden im Innern des Kreises belegenen Seen ist derNaugarderGroße 
See der größte. Von der Stadt in südwestlicher Richtung erstreckt er sich bis an die 
Gränze der Wolchower Feldmark 8/< Mln. weit mit einem Flächeninhalt von 437 Mg. 
Ihm benachbart ist der Hindenburger See, welcher, 133 Mg. groß, beinahe 
V« Mle. lang, unmittelbar an das Dorf Wolchow stößt. Bei Daber, nordöstlich von der 
Stadt, liegt unmittelbar an der Gränze des Regenwalder Kreises, der Daber, 
ein See von 311 Mg. Ausdehnung, einst mehrtheiliger Lehnbesitz der Familie 
Dewitz, jetzt zu den Gütern Daber-Freiheit, Wussow, Kl.-Benz und Groß-Benz 
gehörig, und in archäologischer Hinsicht berühmt geworden durch die, in 
neuester Zeit an seinem Ufer entdeckten Pfahlbauten; aber dieser See ist 
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von den Besitzern abgelassen und in Wiesen verwandelt. Ebenso ist es 
geschehen mit dem Naugarder Kleinen See im Jahre 1821, mit dem 
Karziger int Jahre 1844. Süwestlich von der Stadt Daber erstreckt sich der ihr 
gehörende Teetz-See, ein schmales Wasier, welches in zwei Abtheilungen, den 
Kleinen und Großen Teetz zerfällt, in den Oker-See bei Weitenhagen und aus 
diesem in den Krampehl abfließt. Der Plantikowsche See, der auch in dieser 
Gegend liegt, ist schon bei der Zampel genannt worden. Dasselbe gilt von 
den im Gebiet der Stepenitz liegenden Seen. Südlich von Massow erstreckt sich 
in einer flachen Thalsenkung nach der Saziger Gränze eine Reihe kleiner Seen, 
der Krebs- und der Kleine und Große Parliner See, der sich jenseits der 
Gränze in der Richtung auf Buchholz und Kitzerow der Lenzer, der Pätsch- und 
der Briesen-See anschließen, so daß diese Seereihe gleichsam eine Spalte in dem 
flachgewölbten Plateauboden darstellt, der bei den Gütern Groß- und Klein-Wachlin 
zwischen denen auch ein See befindlich ist, scharf markirte Abhänge in der Richtung 
auf die Stargardsche Eigenthums-Ortschaft Priemhausen, zeigt. Der übrige westliche 
Theil des Kreises hat keine Seen, wo sie aber früher gewesen sind, da ist ihr 
Wasser theils durch Verdampfung, theils durch Ablassung verschwunden, und ist ihr 
Boden in Bruchweiden und Wiesen verwandelt. Das Areal aller Wasierstücke im 
Kreise, worunter die Seen zu verstehen sind, beträgt 2948,79 Morgen.

Durchschreitet man den Naugarder Kreis von Stargard kommend auf einer 
Linie, welche die Richtung auf Greifenberg nimmt, die ihn also fast genau von S. nach 
N. in einer Länge von fast 6 Mln. kreüzt, so hat man verschiedene Bodenwellen 
zu übersteigen, wie die folgende Nachweisung ergibt.

Naugarder Höhen über der Ostsee, von Süden nach Norden. 
Pariser Fuß.

Am Vorwerk Ludwigsfrei, Durchschnitt des Weges von Klein-Wachlin nach Lenz, i’j. Mle. 
von Stargard 130,4

Im Wachliner Walde, Brücke am Wege von Groß-Wachlin nach Darz 136,2 
Bei Darz, Durchschnitt des Weges von Darz nach Damerwitz 141,o 

„ an der N.-W.-Seite, Durchschnitt des Rosenower Weges 182,5
„ an der N.-Seite, auf der Höhe  206,7

Massow, Marktplatz  230,8
Durchschnitt der Straße von Massow nach Naugard, mit dem Peüendorf-Freiheider Wege 222,1
Zweihundert Ruthen weiter nördlich am Kleinen See...........................................................221,1
Nord ende des Dolgen Sees, an seinem östlichen Rande  208,6
Vierhundert Ruthen weiter nordöstlich, im Walde. . ................................................... 207,6
Südwestlich von Pflugrade, am Waldrande 211,5
Pflngrade, am westlichen Ausgange des Dorfs 232,8
Zwischen Florentin enhof und dem Wismarschen Abbau 218,3
Hundert Ruthen weiter nordöstlich .........................................................................................235,7
Langkavel, südwestlich davon, Kreüzung des Weges von Wisinar nach Walsleben . . 226,0

„ dicht beim Dorfe an dessen W.-Seite ......................................224,2
„ nordöstlich davon, am Waldrande .............................................. 232,8

Hundertfünszig Ruthen weiter nordöstlich in den Hauswiesen 190,3 
Waldrand südlich von Naugard, Straße nach Massow........................................................ 204,7
Naugard, Brücke auf der Massower Straße......................................................................... 183,6

„ Marktplatz 162,7
„ am nördlichen Ausgange und am Wege nach Külz 180,6
„ dicht östlich dabei in den Wiesen................................... 156,1
„ nordöstlich von der Stadt an der Staatsstraße 167,1

Brandmoor, am Wege von Naugard nach Groß-Leistikow 165J
Än der Mitte zwischen Groß-Leistikow und Minten............................................................... 157,4
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Zweihundert Ruthen weiter nördlich.........................................................................................159,4
Düsterbeck, an der nordöstlichen Seite......................................................................................... 157,1
Döringshagen, am Westende........................................................................................................131,1
Im Buttelin-Bruch, Weg von Döringshagen nach Gräfenbrück.........................................109,1

Der Anfangspunkt des vorstehenden Durchschnitts, das Vorwerk Ludwigsfrei, 
zum Rittergute Parlin gehörig, unmittelbar an der Gränze des Saziger Kreises 
gelegen, ist von der Jhna bei Pützerlin, in dem eben genannten Kreise, % Mln. 
entfernt, und vom Jhnazoll, unmittelbar an der Gränze beider Kreise, 1 Mle. ent
fernt. An jener Stelle steht aber die Jhna 46,2, und an dieser 41,7 Fuß 
über der Ostsee. Hieraus ergibt sich, daß die Naugarder Plateau-Landschaft zwischen 
Ludwigsfrei und Darz sich ungefähr 110 Fuß über das Jhnathal an ihrem Fuße 
erhebt. Die Zahlen des obrigen Profils beglaubigen aber auch die Angabe, daß 
die Oberfläche des Naugarder Kreises aus einer Menge sanftgewölbter Erhöhungen 
und Vertiefungen zusammengesetzt sei, deren Hauptabdachung nach N. gerichtet ist, 
denn der Unterschied zwischen dem höchsten Punkte, der ungefähr 1 Mle. südlich 
von der Stadt Naugard liegt, und dem niedrigsten Punkte, welcher im Buttelin- 
Bruche, unweit der Regenwalder Kreisgränze belegen ist, beträgt nur 126,6 Fuß.

Eine Bestätigung dieser Ansicht von der Oberflächen-Gestaltung des Naugarder 
Kreises gewährt ein zweites Nivellement, das der großen Staatsstraße von Stettin 
nach Danzig, welche den.Kreis an seiner südwestlichen Gränze von Damm her 
betritt und so in nordöstlicher Richtung über Golnow und Naugard 6 Mln. weit 
durchschneidet, um in den Regenwalder Kreis überzutreten, innerhalb dessen Plate 
die Stadt ist, welche sie berührt. Dieses zweite Nivellement — dessen Zahlen indessen 
nicht so zuverlässig sind, als die des ersten — läßt uns die westliche Gegend des 
Naugarder Kreises, zwischen der Gränze des Randow-Landes und dem Lauf des 
Jhna-Flusses als eine platte Ebene erkennen, in welcher der Unterschied zwischen 
dem höchsten und niedrigsten Punkte kaum 30 Fuß beträgt, indeß von der Jhua 
morgenwärts wiederum wechselnde Bodenwellen die Oberfläche kennzeichnen. Das 
Nivellement gibt folgende —

Naugarder Höhen über der Ostsee, von Südwest nach Nordost. 
Pariser Fuß.

Hornkrug, im Randowschen Kreise................................................................................................. 42,2
Oberförsters Pütt..............................................................................................................................50,5
Püttkrug............................................................................................................................................. 45,6
Weg nach Rörchen ........................................................................................................................ 50,6
„ „ Sophienthal................................................................................................................... 62,5

Scheitelpunkt zwischen Damm und Golnow, 4940 Ruthen von erster Stadt .... 70,2
In der Dammschen Riege, 5390 Ruthen von Damm.............................................................. 33,2
Golnow, in der Vorstadt......................................................................................................... 28,4

„ Jhna-Wasserspiegel beim mittlern Stande.............................................................. 20,8
„ Marktplatz..................................................................................................................... 52,5
„ Osteingang, Straßenpflaster.......................................................................................44,0

Gränzgraben zwischen Golnow und Barfusdorf, 565 Ruthen von Golnow....................... 87,0
Glewitzer Seen, hoher Wasserstand nach Abgang des Schnees im April 1829 (sind seit

dem verschwunden)............................................................................................................ 89,2
Glewitzer Krug................................................................................................................................. 100,1
Übergang des Gubenbachs, südlich von Basentin (hier tritt die Staats-Straße in den

Kaminer Kreis und durchschneidet die südlichste Ecke desselben '!« Mle. weit) . . 81,5
Thalrand des Gubenbachs, rechtes User, 2000 Ruthen von Golnow................................. 118,8
Scheitel zwischen dem Gubenbach und der Stepenitz bei der Kiker-Mühle, 2810 Ruthen 

von Golnow .........................................................................................150,5
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Kiker Mühle, Mittelstand des Unterwassers......................... 98,2
„ höchster Stand des Oberwassers..........................................................................105,5

Kreüzung des Weges von Kiker nach Hindenburg ............................................................... 168,4
Ende der Kikerschen Holzung und Gränze mit Hindenburg................................................154,2
Gränze zwischen Hindenburg und Wolchow...............................................................................178,3
Scheitel der Straße zwischen dieser Gränze und Wolchow..................................................... 197,4
Wolchow, Westeingang des Dorfs..............................................................................................177,2

,, Osteingang........................................................................................................................172,5
Gränze zwischen Wolchow und Neuhof....................................................................................187,1
Scheitel zwischen dieser und ver Gränze zwischen Neühof und Nangard.......................... 205,7
Gränze zwischen Neuhof und Nangard.................................................................................... 199,8
Nangard, Ausgang an der Nordseite, Straßenpflaster...................................................iso,6
Straßenscheitel 520 Ruthen von Naugard 195,9
Gränze zwischen den Feldmarken Naugard und Maskow......................................................175,4
Scheitel 1210 Ruthen von Naugard..............................................................................................194,0
Groß-Sabow, Gasthaus.................................................................................................................. 176,1
Seegraben, Brücke............................................................................................................................ 144,9

„ Sohle desselben.........................................................................................................134,5

Dieser Graben, der das Wasser des Piepenburgschen Sees in die Zampel 
ableitet, bildet die Gränze zwischen dem Naugarder und dem Regenwalder Kreise. 
Gleich nach dem Übergange der Gränze steigt das Terrain um 43 Fuß, von wo 
es bis zur Nega bei Plate, 1 Mle. weit, um 123 Fuß fällt. Der Wasserspiegel 
der Rega bei Plate steht um 34,3 Fuß höher als der Wasserspiegel der Jhna bei 
Golnow.

Diejenige Boden-Anschwellung, im SSO. der Stadt Naugard, auf welcher 
der von Bernhagen über Plantikow und Kramonsdorf nach Schönwald, an der 
Saziger Kreisgränze, führende Weg sich hinzieht, ist gewissermaßen als eine Wasser
scheide anzusehen, denn die Wasser auf der westlichen Seite dieses Höhenzuges fließen 
vermittelst der Zampel nach dem im Regenwalder Kreise belegenen Regathale ab, 
während die auf der östlichen Seite durch den Okerbach dem Krampehl zugeführt 
werden, der sich bekanntlich im Saziger Kreise oberhalb der Stadt Stargard bei 
dem Dorfe Zarzig in die Jhna ergießt. Die Stadt Daber, und zwar der Markt
platz, liegt 226,8, die Stadt Massow ebenso, 230,8 Pariser Fuß über dem Meere.

Im Allgemeinen ist das Terrain im Kreise nach Form und Lage für den 
Abzug des Wassers günstig; nur die Wiesen auf der Stadtfeldmark Golnow, welche 
auf der rechten Seite der Jhna belegen sind, deren Bett und Ufer sich unaufhörlich 
erhöht haben, leiden Mangel an Vorfluth, da eben das Wasser nicht nach der Jhna 
abfließen kann, diese vielmehr zu Zeiten über ihre Ufer tritt und die angränzenden 
Wiesen unter Wasser setzt. Die in unmittelbarer Nähe des Dammschen Sees be
legenen Ortschaften sind, bei ihrer niedrigen Lage, ebenfalls der Überfluthung aus
gesetzt, und zwar wenn nordwestlicher Luftstrom vorherrscht, der das Wasser durch 
den Damansch in den Dammschen See treibt; ebenso bei anhaltendem Regen und 
beim Schmelzen des Schnees im Hochgebirg des Quellgebiets der Oder, um die 
Johanniszeit, daher Johannisfluth genannt, die dem Dammschen See durch den 
Oderstrom Wassermassen zuführt, welche er innerhalb seiner Ufer nicht niehr zu 
bergen verniag. Auch der wegen seiner vielfachen, auffallenden Krümmungen sehr 
träge abfließende Zampelbach tritt bei starken Regengüssen nicht selten über seine 
Ufer und setzt die angränzenden Wiesenflächen unter Wasser. Zu Frühlings- und 
Herbstzeiten findet fast alljährlich eine solche Überfluthung Statt, die um so schäd
licher wirkt, wenn sie zur Zeit der Heüärnte, durch einen starken Gewitterregen 
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veranlaßt, eintritt. Ein Gleiches ist der Fall bei den Wiesengrundstücken, welche 
vom Völzerbache durchschnitten werden; auch bei denen, welche an dem, aus dem 
Naugarder See kommenden, die Malzmühle und ferner die Damerower und Friedrichs- 
berger Mühle treibenden Bache, der eigentlichen Wolsiza, liegen.

Was die Zusammensetzung des Bodens betrifft, so gleicht darin der Naugarder 
Kreis in jeder Beziehung seinem südlichen Nachbar, dem Saziger Kreise. Wie in 
diesem Sand, Lehm, Thon und Mergel die Erdarten sind, welche den Boden zu
sammensetzen, so bilden sie auch im Naugarder Kreise die Bestandtheile des Dilu
viums in manchfaltigster Mischung. Ganz allgemein genommen macht sich unter 
den Bergarten ein hauptsächlicher Gegensatz geltend, der aber, wie alle Gegensätze 
in der Natur auf das Innigste sich vermittelt findet. Nach diesem Gegensatze lassen 
sich unterscheiden schüttige und w ü ch s i g e Bergarten. Die ersteren sind entweder 
aus dem zusammengewehten oder zusammengeschwemmten grobem oder feinern 
Schutte von der verwitternden Oberfläche der Länder, oder auch aus dem Erzeüg- 
ntffe gleichsam der Verwitterungsvorgänge im Innern der Erdrinde, großentheils 
aber auch aus zusammengehaüsten pflanzlichen und thierischen Körpertheilen ent
standen, und bestehen somit eigentlich nur aus Bruchstücken und Überresten, welche 
unter dem Einfluß der Erdanziehung, der Schwere, sich zusammengefunden haben. 
Die letzteren dagegen bestehen aus eigenwüchsigen Körperchen, die an Ort und Stelle 
aus aufgelösten Stoffen in Folge der Stoffanziehung und der Verwandtschaft sich ge
bildet haben. Aber freilich würden die ersteren sich stets in einem lockern Zusam- 
menhaüfungszustande befinden, wenn nicht wüchsige Körper, welche bei ihrem Wachs
thum an die einzelnen Bruchstücke innigst sich angefügt haben und als ein bindender 
Mörtel dieselben zusammenheften, ihnen Festigkeit verliehen, und da die Auflösung 
der Bestandtheile der Bruchstücke selbst die Stoffe zur Erzeügung solcher eigenwüchsiger 
Körper darbietet, und somit letztere um so mehr zunehmen können, je mehr letztere 
verschwinden, so findet von den rein schüttigen Bergarten der allmäligfte Über
gang zu den wüchsigen Bergarten Statt, und Niemand ist im Stande, eine 
scharfe Gränze zwischen beiden zu ziehen.

Mit Ausnahme der selbst int Hochgebirge nur an stark geneigten Abhängen in 
größerer Ausdehnung, im Allgemeinen aber sehr untergeordnet vorkommenden Flächen 
völlig entblößter fester Felsmassen besteht die oberste Lage des Bodens überall aus 
lockeren, schüttigen Berg arten, deren Schutt entweder an Ort und Stelle erst aus 
der Auflockerung der Unterlage hervorgegangen, oder aus geringerer oder größerer 
Entfernung herbeigeführt worden ist. Diese obere Lage pflegt durch den lang
jährigen Pflanzenwuchs mit Moderstoffen erfüllt zu sein. Sie ist das, was wir 
als Ackererde, Wiesenboden, Waldgrund, überhaupt als Obergrund kennen. Eine 
wichtige Gruppe von schüttigen Bergarten, um die es sich bei uns in der Nord
deutschen Schuttebene allein handelt, bilden die Geschiebe, aus Bruchstücken ver
schiedener fester Bergarten bestehend, welche, ursprünglich unregelmäßig bruchflächig 
und eckig, durch Regengüsse, Bäche, Flüffe, theils rollend, theils gleitend fortgeführt 
und dabei durch Sieibung an einander und an den etwa dazwischen liegenden Sand
körnern allmälig mehr und mehr abgerundet worden sind. Woher die Geschiebe, 
mit denen das Norddeütsche Flachland wie übersäet ist, stammen, ist bekannt, und 
auch im L.-B. (II. Th. Bd. VI., 13) nachgewiesen. So ist auch der Boden des 
Naugarder Kreises bei antediluvianischen Fluthen mit den Bruchstücken der — 
wüchsigen Bergarten des Skandinavischen Nordens reichlich bedacht worden; doch 
weiß man, wenigstens zur Zeit, nichts von einem Geschiebe, welches die Geologen 
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seiner Größe wegen erratischer oder Wander-Block nennen, es sind allgemein nur 
kleinere Geschiebe, das Gerolle, womit der Acker- und Waldboden des Naugarder 
Kreises bedeckt ist, das, was der gemeine Mann Feldsteine nennt. Auch die Körner, 
aus denen der Sand zusammengesetzt ist, gehören zu den schüttigen Bergarten. 
Zwischen ihnen und den Geschieben läßt sich keine strenge Gränze ziehen, da der 
Unterschied nur in der Größe besteht. Ist die Form derselben eine sehr vollkommen 
abgerundete, so nennt man selbst Körnchen, deren Durchmesser unter einer Linie 
beträgt, wol noch Geschiebe, während bei mehr eckig bruchflächiaer Form selbst 
doppelt so große Körner schon als Sandkörner bezeichnet werden. Eine Zerkleine
rung bis zu so geringem Maße erleiden indessen nur wenige Gesteinsarten, ohne 
gleichzeitig vom Wasser so erweicht und verändert zu werden, daß sie zu feinem 
Schlamme zerfallen, oder sich gar völlig in der Flüssigkeit auflösen. So der Kalk. 
An: längsten widerstehen den zersetzenden Angriffen die Kieselstückchen und darum 
besteht bei Weitem der meiste Sand vorherrschend aus Kieselkörnchen. Durch ihre 
gegenseitige Zerreibung verkleinern sich diese mehr und mehr, doch so allmälig, daß 
man sie fast als unveränderlich annehmen kann, sobald nicht größere Geschiebe und 
Blöcke durch ihren Druck und ihre Stöße und Schläge in den strömenden Gewässern 
auf sie einwirken. Aber diese Gewässer bewirken eine Schlämmung, durch welche 
der Sand mit der Zeit nach den Abstufungen seiner Feinheit geschieden wird. Die 
schweren Blöcke werden nur aüßerst langsam vom strömenden Wasser bewegt; des
halb werden sie bald von den kleineren Geschieben überholt, die sich schon rascher 
fortrollen lasten. Aber auch diese bleiben weit zurück hinter den Sandkörnchen, 
welche dem Zuge jeder Welle folgen, und int ruhigeren Master lassen sich da, wo 
längst die gröberen Körner träge am Orte verharren, doch die feineren Körnchen 
noch fortrollen. In ausgedehnten Sandablagerungen, wie wir sie bei uns im Land 
am Meere haben, beobachtet man eine Verschiedenheit des Korns, welche diesen Ver
hältnissen entspricht. Die feinsten zerriebenen und meistens auch stofflich sehr ver
änderten Steintheilchen, die oben als Schlamme bezeichnet wurden, werden noch 
weiter als der feinste Sand vom Wasser fortgetragen, in dem sie, einmal aufge
rührt, nur aüßerst langsam int Wasser niedersinken und, wenn dieses in Bewegung 
ist, fast ebenso leicht in demselben durch Strömungen und Wirbel emporgetrieben, 
als durch die Schwere niedergezogen werden. Nachdem das Wasser längst alle 
gröberen Körper auf seinem Grunde abgelagert hat, bleibt es vom Schlamme noch 
trübe und lagert die Schichten dieses halbschwimmenden Staubes erst in großer 
Allmäligkeit ad. Großentheils bestehen die Schlamme allerdings oft aus kieselsaurer 
Thonerde, oder aus Steinstaub, dessen Hauptbestandtheil diese Stoffverbindung ist; 
allein oft erkennt man in ihm unter einem Vergrößerungsglase, Splitterchen der 
manchfaltigften Gesteine und die stoffliche Untersuchung weist in ihm eine wahre 
Musterkarte der manchfaltigsten Bestandtheile nach. Größentheils pflegt er auch 
aus Kalktheilchen zu bestehen, sei es nun, daß Kalkstaübchen int Wasser schwimmend 
vorhanden waren, und sich durch die Schwere mit ablagerten, oder sei es, daß das 
Wasser Kalk aufgelöst als Flüssigkeit enthielt und diesen Stoff, toenn der Schlamm 
austrocknete, in demselben als einen Mörtel der Steinstaübchen zurückließ, sei es 
endlich, daß der Kalk durch pflanzliche und thierische Körper aus dem Wasser abge
schieden und mit diesen in den Schlamm eingehüllt wurden. Sehr feine Körnchen 
einer Seits, pflanzliche und thierische Körperchen andrer Seits sind haüsig dem 
Schlamme beigemengt. Von diesen Körperchen besitzen die letzteren eine besondere 
Wichtigkeit, und sie sind es vorzugsweise, die den Schlamm als Verbesserungsmittel 
der Ackerkrume empfehlen. Je nach ihrer Ablagerung unter blos zeitweiliger und

Landbuch von Pommern: Th. II. Bd. V. 24 
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geringer Wasserbedeckung und somit im Allgemeinen unbehinderter Einwirkung der 
Luft, oder aber unter beständiger, jede unmittelbare Berührung mit der Luft ver
hindernder Wasserdecke nehmen die Schlammablagerungen eine sehr wesentlich ver
schiedene Beschaffenheit an. Unter ersterm Verhältniß bilden sie Lehm-Arten, unter 
letzterm Thon-Arten. Der Unterschied beruht darin, daß unter dem Einflüsse der 
Luft alle pflanzlichen und thierischen Stoffe, welche in dein Schlamme vorhanden 
sind, der Verwesung, d. h. der Zersetzung zu flüchtigen, luftartigen Stoffen, anheim
sallen, in Folge bereit sie völlig verschwinden. Nur die steinartig festen Theile ihrer 
Körper bleiben wol zurück; doch zerfallen die größeren derselben, wenn sie ihrer 
verweslichen Stoffe beraubt sind, meistens zu unerkennbarem Staube; dagegen 
bleiben die allerkleinsten, nur unter Vergrößerung wahrnehmbaren, die unter einem 
jeden Staübchen des Schlammes selbst gleichsam ein schützendes Dach finden, oft 
wunderbar wol erhalten.

Die Abwesenheit organischer, verweslicher Stoffe verräth sich in den Lehm- 
Arten schon auf den aüßern Anblick. Der im Schlannne vorhandene Eisengehalt 
ist im Wasser stets verrostet und färbt Schlamm und Wasser gelbbraun. Dieses ist 
auch die Farbe des Lehms. Alle Ablagerungen von Schlamm, der durch die Regen- 
schwemmung im Laufe der Jahrtausende von den Höhen der Länder, den Abhängen 
und Niederungen zugeführt worden ist, alle Ablagerungen im Überschwemmungs
gebiet des Fließenden im Großen, wie im Kleinen sind solche gelbbraune Lehme. 
Wichtig ist es, auf den Kalkgehalt des Lehms zu achten, welcher bisweilen so gut 
wie gänzlich mangelt, in anderen Fällen aber einen bedeütendeit Theil des Gemenges 
ausmacht, ja wol gar überwiegend ist. Gemenge von Schlamm und Kalk führen 
altherkömmlich den Namen Mergel. Sehr kalkhaltige derartige Gemenge nennt 
man daher auch Lehmmergel, wenig kalkhaltige heißen mergelige Lehme, solche da
gegen, in denen der Kalk entschieden vorwaltet, mergelige Kalke. In den Schlamm
ablagerungen, welche unter beständiger Wasserbedeckung entstehen, erleiden die bei
gemengten pflanzlichen und thierischen Stoffe die langsame, ohne unmittelbaren 
Einfluß des Sauerstoffs der Luft vor sich gehende Zersetzung, welche man als 
Moderung von der Verwesung sehr wesentlich zu unterscheiden hat, und bei welcher 
neben manchen flüchtigen, insbesondere auch flüssige und feste, meistens dunkelfarbige 
Zersetzungsstoffe erzeügt werden, die man im Allgemeinen als Moderstoffe zusam
menfassen kann. Die unter Wasser gebildeten Schlammablagerungen sind durch 
solche Stoffe stets mehr oder weniger grau, und diese Färbung kommt, selbst wenn 
dieselbe sehr schwach ist, um so mehr zum Vorscheine, als gleichzeitig mit der Mode
rung und durch diese selbst dem Eisenroste, welcher den Schlamm gelb färbte, sein 
Sauerstoffgehalt theilweise entzogen, in Folge dessen der Wassergehalt aus der Ver
bindung ausgeschieden und daher Kohlensaüre eingetreten, kurz aus dem starkfär
benden gelbbraunen Roste farbloser Eisenspat gebildet ist. Diese Vorgänge geschehen 
gleich nach Ablagerung des Schlamms. Der Schlammgrund in dem Bette eines 
Gewässers ist obenauf stets gelbbraun, oft mit bemerkbarer olivengrüner Beimischung, 
welche von der schleimigen Masse zahlloser, einzeln dem bloßen Auge gar nicht wahr
nehmbarer einzelliger Pflänzchen herrührt. Sobald man aber die oberste, oft aüßerst 
feine Lage nur ein wenig abstreift, so blickt darunter der faülnißduftende, bereits 
entfärbte schwarze Moderschlamm hervor. Der Schlamm, welcher das Flußwaffer 
trübt, besteht nur theilweise aus Staübchen zerriebener Gesteine. Ein andrer Theil 
desselben wird aber von den im Wasser schwimmenden Pflänzchen und ebenso win
zigen Thierchen gebildet, ja diese kleinen Wesen, deren Vermehrung mit ungeheürer
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Schnelligkeit vor sich geht, und welche eben so rasch absterben, bilden in den Fluß
mündungen wol die Hälfte oder gar die überwiegende Masse des Schlammes. Die 
Ablagerungen, welche am Boden solcher Gewässer sich bilden, oder im Lauf von 
Jahrtausenden an Örtlichkeiten gleicher Art, die aber jetzt trocken liegen, sich gebildet 
haben, sind daher an Moderstoffen außerordentlich reich, und so rasch auch die ersten 
Schritte der Faülniß die Masse dieser letzteren vermindern, so besteht doch der ab
gelagerte Bodensatz noch zu einem Viertel, bis zur Hälfte aus demselben. Durch 
die Moderung erschöpfen sich dieselben mehr und mehr, aber die Färbung des 
Thons - denn so heißt nunmehr der abgelagerte Schlamm — wird dabei immer 
dunkler, so daß er in feüchtem und nicht selten selbst in trockenem Zustande raben
schwarz erscheint. In manchen derartigen Ablagerungen walten sogar die organischen 
Stoffe geradezu vor. Dem Thonschlamm mengt sich haüfig ein Absatz von Kalk- 
theilchen bei, welcher bald von Thiergehaüsen herrührt, bald von einer Ausscheidung 
des im Wasser gelösten Kalks, welche durch das Wachsthum der Pflänzchen bewirkt 
wird. Je reichlicher diese Beimengung vorhanden ist, desto leichter erhärtet der 
Thon an der Luft. Man nennt ihn mergelig, wenn der Kalkgehalt zwar genügend 
bemerkbar, aber doch nicht hervorstechend ist; bei stärkerm Kalkgehalt heißt er Thon
mergel ; und von diesem wieder findet ein allmäliger Übergang Statt zu dem Ver
hältnisse, bei welchem der Kalk vorwaltet und der beigemengte Thonschlamm dem
selben nur ein Anrecht auf die Bezeichnung als mergeligen Kalk zusichert. Aber 
ein reicher Kalkgehalt macht bekanntlich den Thon und Lehm zum Mergel, und 
dieser ist einer der größten Schätze für das wichtigste aller menschlichen Gewerbe, 
für den Ackerbau. Insonderheit die Thonmergel, welche unter Wasserbedeckung ge
bildet mit Moderstoffen reichlichst erfüllt sind, besitzen einen hohen Werth, und es 
kann nur bedauert werden, daß bei der Schwerfälligkeit, mit welcher der Mensch 
vom alten Herkommen zu neuen Verfahrungsweisen überzugehen pflegt, in manchen, 
ja in vielen Gegenden, welche bei schlechtem, sandigen Ackergrunde mit den treff
lichsten und ergiebigsten Mergellagern gesegnet sind, die Wichtigkeit dieser Boden- 
verbesserung noch immer nicht erkannt werden will.

Doch nicht also ist es bekanntlich im Land am Meere, auch nicht im Naugarder 
Kreise, woselbst die zahlreich in Nestern vorkommenden Lager insonderheit von 
Lehmmergel, abgesehen von den großen Gütern, auch von den intelligenten unter 
den baüerlichen Wirthen ausgebeütet und zur Verbesserung ihrer sandigen Äcker 
fleißig benutzt werden. Denn sie sind zu der Einsicht gelangt, daß sie, um den 
vielfach gesteigerten Ansprüchen, die von Staats-, Provinz- und Kreiswegen an ihre 
Leistungsfähigkeit gemacht werden, genügen zu können, im Betrieb der Landwirth
schaft nicht still stehen und bei der Väterweise beharren dürfen, sondern daß auch 
sie der Eroberungen sich bemächtigen müssen, welche Ackerbau und Viehzucht in all' 
ihren verschiedenen Zweigen durch die wissenschaftlichen Fortschritte der Neüzeit ge
macht haben.

Wenn man die, in Meridian-Richtung hinter einander liegenden, Kreise Piritz, 
Sazig, Naugard, Kamin, und auf einem zweiten Meridian die Kreise Negenwald 
und Greifenberg Hinsichts der Ertragsfähigkeit ihres Ackerlandes mit einander ver
gleicht, wenn diese Ertragsfähigkeit in Zahlen ausgedrückt und die aller 6 Kreise 
mit 100 bezeichnet wird, so folgen die Kreise so aufeinander:

Piritz................... 26,8 Regenwald 13,3
Sazig ...................14,2
Naugard 12,6 Greifenberg .... 20,5
Kamin .................. 12,6

24*
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Und daraus folgt, daß die beiden Kreise Naugard und Kamin auf der Fruchtbarkeits- 
Scala des Pommerschen Bodens gleichen Werth haben, beide aber auf der untersten 
Stufe stehen, und vom Piritzer Kreise, der freilich den berühmten Weizacker enthält, 
um mehr als das Doppelte überragt wird. Die nebenliegeuden Kreise Negenwald 
und Greifenberg, die Landschaft Hinterpommern bildend, sind, dem mittlern Durch
schnitte nach, fruchtbarer als der Saziger Kreis. Die verhältnißmäßig ertragsreichsten 
Feldmarken des Naugarder Kreises sind über sein Gebiet in vier Gruppen Verth eilt, 
welche durch minder ertragreiche oder gar unergiebige Fluren getrennt sind. Die 
erste Gruppe zieht auf der Ostseite der Jhna im Abhange gegen das Thal dieses 
Flusses aus dem Saziger Kreise heran, und besteht aus den Feldmarken der beiden 
Wachlin, Parlin, Damerwitz, Priemhausen, Rosenow, Großen- und Lütkenhagen, 
Jokobsdorf, Speck und Marsdorf, östlich von der Stadt Golnow, eine Strecke von 
23/4 Mln. in der Länge, und 3/4 bis 1 Mle. in der Breite. Zwei andere Gruppen 
treten ebenfalls aus dem Saziger Kreise auf das diesseitige Gebiet. Sie sind von 
geringerer Ausdehnung als jene. Die erste umfaßt die Feldmarken Falkenberg und 
Faulenbenz, denen auch allenfalls noch die zwischenliegende Feldmark Wittenfeld 
beigezählt werden kann. Die andere, oder dritte, Gruppe findet sich im südöstlichen 
Bezirk des Kreises mit den Feldmarken Breitenfeld, Weitenhagen, Kramonsdorf und 
Plantikow, eine Gruppe, die etwa 2 Mln. lang und durchschnittlich 3/4 Mln. breit 
ist. Auf ihrer Ostseite liegt die Stadt Daber. Die vierte Gruppe endlich liegt 
nördlich von Naugard und besteht nur aus zwei Feldmarken, die nicht einmal zu- 
samnlhangen, sondern durch eine sehr unergiebige Feldmark, die Glietziger, getrennt 
sind, es sind die Feldmarken Minten und Düsterbeck. Alle diese Gemarkungen über
treffen die obige Scalenzahl 12,6 in größerm oder kleinerm Maße; alle anderen 
Feldmarken des Kreises aber stehen hinsichts des Ertrages ihrer Äcker auf dieser 
Zahl, oder gehen bald mehr, bald weniger unter dieselbe zurück. Die unfrucht
barsten Gegenden des Kreises sind die westlichen am linken Ufer der Jhna, und 
die nordwestlichen längs der Kaminer Kreisgränze, wo die Feldmarken Fanger, 
Rothenfier, Trechel im Ackerbau einen verhältnißmäßig geringen Ertrag gewähren. 
Beide Gegenden bilden die Waldregion des Kreises, enthaltend: an der Jhna die 
zwei Staats-Forstreviere Friedrichswald und Pütt, mit den städtischen Forsten von 
Golnow und Stargard, alle vier im Zusammenhänge und weit über 3 Quadrat
meilen, nämlich gegen 68.300 Mg. groß; an der Kaminer Kreisgränze des Staats- 
Forstrevier Rothensier, im diesseitigen Gebiete 14.933 Morgen groß, so daß die 
Waldregion im Ganzen ein Areal von ca. 83.210 Mg. besitzt, was mehr als 2/3 aller 
Waldungen des Kreises beträgt. Das letzte % besteht aus Privat-Waldungen und 
denen der Kämmereien von Naugard und Maffow.

Der hohe Boden im Kreise besteht vorzugsweise aus Sand, dem, um es 
noch ein Mal zu sagen, in größeren oder geringerm Maße Lehm beigemischt ist. 
Im Untergründe findet man meistens eisenhaltigen Sand, s. g. Schwemmsand oder 
Schlick, welcher die Nässe schwer durchläßt, und daher den Boden kalt und sauer
haltig macht. Sandboden mit ziemlich starker Lehmbeimischung, tiefer Ackerkrume 
und durchlassendem Untergründe kommt zwar auf vielen Gemarkungen im Kreise 
vor, doch meistens nur vereinzelt und im Verhältniß zum Gänzen in nicht bedeü- 
tendem Umfange. Auf ziemlich großen, im Zusammenhänge stehenden, Flächen findet 
sich ein solcher Boden, wie bereits oben gezeigt worden, nur im südöstlichen Theile 
des Kreises, wie denn auch in Betreff der Reinerträge der Grundstücke im Kreise 
hier der Schwerpunkt zu finden ist, wenn man von den, dem westlichen Theile zu
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Gebote stehenden, günstigeren Verkehrsmitteln absieht. Überhaupt ist der leichtere, 
mehr sandige Boden durchschnittlich in den nördlichen und westlichen Gegenden des 
Kreises zu finden, wogegen dem Boden des süd- und südöstlichen Theils ein stärkerer 
Lehmgehalt beiwohnt. Natürlicher Weizenboden ist wol nirgends im Kreise zu finden. 
Bei Regelung der Grundsteüer hat nur etwa 7,750 des gesammten Ackerlandes zur 
I. Klasse eingeschätzt werden können und diese Bodenklasse hat mein zu einem Rein
erträge von 3 Thlr. pro Morgen angenommen. Als Höheboden schlechtester Gat
tung findet man sogar in großen Flächen fast ganz lehmfreien Sandboden, welcher 
eine nur wenige Zoll starke Obererde und darunter stark eisenhaltigen und daher 
röthlich braunen Sand, — in der Volkssprache „Fuchs" genannt — hat, der auf 
tiefeu Stellen förmliche Eisenoxydlager — Ortstein genannt — bildet. Die 
Niederungsgrundstücke bestehen in Moorboden von größerm oder geringerm Humus
gehalt mit eisen- und torfhaltigem Untergründe. Der Humus selbst ist, meistens 
torfarttg, schwer auflöslich, bezw. der Zesetzung Widerstand leistend, oder bereits 
niehr oder minder verkohlt. Große, unfruchtbare, d. h. weder zum Getreidebau noch 
zur Holzkultur sich eignende Flächen finden sich im Kreise nicht vor, dagegen sind, 
namentlich ini nörd- und nordwestlichen Theile bedeütende Ericaselder oder Heide
flächen anzutreffen.

4 Klimatische Verhältnisse. Man kann dieselben eben nicht als 
günstige bezeichnen; doch ist der Grund davon nicht in der Terrainbildung zu suchen 
sondern wesentlich der, von der nördlichen Kreisspitze nur 4 Mn. entfernt belegenen 
Ostsee zuzuschreiben. Die Nähe der See gibt dem Klima zum Theil etwas Ocea
nisches sowol an Weiche als an Schärfe; stehende Luftströme sind der Nordwest, 
seltener der Nordost. Die Witterung ist wechselnd, im Ganzen etwas rauh, doch 
dem Menschen bei nicht mangelnder Bewegung zuträglich. Die gleichmäßig warmen 
Tage gehören mehr dem Spätsommer und dem Herbstanfange an. Entschieden 
ungünstig für die Wintersaaten sind die, selbst iivch im späten Frühjahr haüsig ein- 
trctenden Nachtfröste, fo daß sogar das Gras in den Wiesen nicht selten abfriert. 
Vorzüglich leiden die an Forsten oder inmitten derselben belegenen Äcker wegen 
mangelnden oder unvollkoiiimenen Luftzuges, sowie die Äcker auf Moorboden, von 
denen im Kreise ganz bedeütende Flächen vorkommen, wegen der diesen Ackerstücken 
beiwohnender Nässe in und unter der Pflugschicht von der erwähnten Ungunst des 
Klima. Bei jähem Wechsel von Wärnie und Külte während der stärksten Entwicke
lung der Pflanzen in den Monaten Juni, Juli und August, fiudet merklich 
bei den Sommersaaten ein Erkälten und demzufolge Stocken des Saftes Statt, 
^ormtter das Wachsthum der Pflanzen nicht wenig leidet. Außerdem wirken die 
hauptsächlich nach Gewittern in den Monaten Juni und Juli eintretenden eigen- 
thünilichen Nebel als schädliche Niederschläge sehr nachtheilig auf Erbsen und Kar
toffeln und den nur wenig gebauten Weizen; es werden in Folge derselben die 
Stengel und Blätter mit rostfarbigen Flecken bezogen und sterben dann gänzlich 
ab. Zerstörende Gewitterregen und Hagelwetter kommen zwar auch im Kreise vor 
jedoch im Ganzen nur vereinzelt.

Der Dammsche See, die Jhna, der Gubenbach und der Wodswina-See werden 
allgemein, und wol nicht mit Unrecht als Wetterscheiden angesehen.

Bei günstiger Witterung, namentlich wenn der Frost nicht zu lange währt 
beginnt man auf leichtem Boden durchschnittlich im Anfänge des April mit der 
<L>omniersaatbestellung, auf lehmhaltigen Äckern etwa 1—2 Wochen später; in den 
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nördlichen und östlichen Gegenden des Kreises beginnt die Sommersaatbestellung 
fast überall in der letzten Hälfte des April. Nach 6—7 Wochen kann man die 
Bestellung als beendigt ansehen. Die Herbstsaatbestellung nimmt in der Regel mit 
dem September ihren Anfang und währt bis zum Michaelistage. Kleinere Wirthe 
schließen mit der Saatbestellung oft weit später, ja zuweilen währt dieselbe bis gegen 
Ende des Oktobers und wol gar bis Martini; doch ist dies höchst mißlich, da bei 
frühem Eintritt des Winters die Pflanzen nicht die nöthige Zeit zur Entwickelung 
behalten, und ihre Widerstandsfähigkeit gegen den Frost nur von geringer Be- 
deütung sein kann.

Die Noqgenärnte findet — meistens Ausgangs Juli Statt, auf leichtem Boden 
auch wol früher, jedoch nur in ganz seltenen Fällen vor dem 15. Juli; auf die 
Roggenärnte folgt dann die Haferärnte etwa in der Zeit vom 1—15. August; die 
Abärntung der Gerstenfelder tritt, wenn im Juni gesäet worden, was in der Regel 
Seitens der kleinen Wirthe geschieht, durchschnittlich zu Anfang des Septembers 
ein, auf großen Gütern dagegen findet die Aussaat und daher auch die Ärnte etwas 
früher Statt.

Den ersten Grasschnitt nimmt man in der Regel zu Johanni; nur die der 
Überschwemmung ausgesetzten Wiesen an Bächen und Flüssen mäht man gern einige 
Tage vor diesem Zeitpunkte, um sich vor der s. g. Johannisfluth, deren oben bereits 
Erwähnung gethan, zu schützen. Der zweite Schnitt findet zwischen und nach der 
Ärnte des Sommergetreides Statt. Einfchnittige Wiesen werden kurz vor der 
Roggenärnte, oder falls sie nicht zugänglich sind, während derselben gemäht, und 
demnächst abgeweidet.

5. Bevölkerung. Diese ist seit dem Jahre 1840 bis 1864 bei jeder der 
von 3 zu 3 Jahren stattgehabten Zählungen stets größer gefunden worden, als in 
der vorhergehenden Zählungs-Epoche, dann aber bis 1867 zurückgegangen, wovon 
der Grund theils in dem Kriege von 1866, theils in der Cholera-Epedemie desselben 
Jahres, vorzugsweise aber und hauptsächlich in der Auswanderung zu suchen ist, 
welche, wie fast überall im Land am Meer, so auch im Naugarder Kreise seit dem 
Jahre 1865 kolossale Dimensionen angenommen hat. Die am 3. December eines 
jeden der 10 folgenden Zählungsjahre vorgenommenen Aufnahmen haben folgende 
Resultate ergeben:

Jahr.

Zahl aller Einwohner Davon treffen auf Unter
schied 

gegen die 
Vorepoche

Außerdem Sträflinge

Männl. Weibliche Zusamm. die Städte
das platte 

Land Naugard Golnow.

1840 20.986 20.946 41.932 10.961 30.971 »» 567 ——
1843 21.856 21.976 43 832 11.483 32.349 -4- 1.900 663 —
1846 23.268 23.036 46.354 12.319 34.034 4- 2.522 715 —
1849 23.729 23.863 47.592 12.493 35.095 4- 1.238 790 —
1852 24.735 24.658 49.393 13.062 36 331 4- 1.801 1.055 —
1855 25.549 25.449 50.998 13 995 37.003 4- 1.605 1.236 —
1858 25.920 25.905 51.825 14.567 37.258 4- 827 1.222 —
1861 26.929 27.020 53.949 15.243 38.706 4-2.124 905 241
1864 27.760 28.062 55.822 17.130 39.689 4- 983 806 191
1867 27.417 28.208 55.625 16.264 39.361 — 197 835 284
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In Naugard besteht bekanntlich eine Strafanstalt, die sich seit 1852 so füllte, 
daß nicht alle Personen, welche der Strafrichter verurtheilt hatte, darin unterge
bracht werden konnten, und man darauf Bedacht nehmen mußte, ein zweites Zucht
haus in Golnow zu erbauen. Dieses ist im Jahre 1861 zum ersten Mal bevölkert 
worden. Wenn die in den Strafanstalten zu Naugard und Golnow detinirten 
Sträflinge hinzugerechnet werden, so erhält man allerdings die faktische 
Bevölkerung des Naugarder Kreises; allein diese Unglücklichen, die das Dein vom 
Mein zu unterscheiden verlernt oder sich noch anderer schwererer Vergehen gegen 
die Gesellschaft schuldig gemacht hatten, oder Verbrecher in einer Weise geworden 
waren, daß der Strafrichter sich genöthigt sah, sie durch lebenslängliche Einsperrung 
unschädlich zu machen, gehören nicht dem Kreise ausschließlich an, sondern sind aus 
ganz Pommern zusammen gebracht. Zum größten Theil nur vorübergehende Be
wohner des Kreises, tragen diese Unfreiwilligen entweder gar nichts, oder doch nur 
höchst wenig zur Produktion desselben bei, da die Arbeit, zu der sie angehalten 
werden, und die sie verrichten, weniger dem Kreise als dem ganzen Lande zu Gute 
kommt, wol aber vermehren sie die Zahl der (Konsumenten, die ihren Lebensunter
halt meist aus den Strafanstaltsorten selbst und deren nächster Umgebung ent
nehmen müssen, was auf den Preis der Lebensmittel in Naugard und Golnow seinen 
Einfluß auszuüben nicht verfehlen kann.

Die 835 + 284 = 1119 Sträflinge, mit denen beide Zuchthaüser im Jahre 
1867 bevölkert waren, unterschieden sich —

Dem Familienstande nach:
In Unverheirathete......................................543
„ Verheiratheke...........................................411
„ Wittwer..................................................83
„ Geschiedene.............................................82

Der Religion nach:
In Evangelische............................................1112
„ Katholiken......................................... 1
„ Israeliten.............................................. 6

Von dieser unfreiwilligen Bevölkerung des Kreises abgesehen, zeigt sich eine 
Vermehrung der Volksmenge desselben innerhalb des 27jährigen Zeitraums 
von 1840—1867 um 13.693, oder im Durchschnitt jährlich um 507 Seelen, ja, sie 
würde um 534 jährlich gestiegen und im Jahre 1867 auf 56.350 Personen angewachsen 
sein, wenn nicht der Rückschlag seit 1864 eingetreten wäre. Der Rückschlag hat, 
wie man aus der obigen Tabelle ersieht, mit einem Betrage von 343 Personen in 
drei Jahren nur das männliche Geschlecht betroffen, wogegen die Zahl der weib
lichen Bevölkerung innerhalb des gleicklangen Zeitraums um 146 Personen gestiegen 
ist. In dem Verlust, den das männliche Geschlecht erlitten hat, ist der Einfluß der 
Krieges von 1866 nicht zu verkennen; nicht blos das feindliche Geschoß hat die 
männliche Jugend im kräftigsten Lebensalter auf dem Felde der Ehre niederge
schmettert und ihr in tschechischer Erde eine zu frühzeitige Ruhestatt bereitet, vor
nehmlich ist es die Choleraseüche gewesen, mit welcher nach errungenem Siege 
Freund Hein unter den Kampfesmüden seine tödtende Siechel geschwungen hat, 
und wol viele verletzte Söhne, die als Sieche an den haüslichen Heerd znrückgekehrt, 
haben die traurenden Ältern bald darauf ins Grab legen müssen. Das Wauder- 
fieber ist es nicht, welches die männliche Bevölkerung des Naugarder Kreises vorzugs
weise verringert hat, denn es läßt sich nachweisen, daß, seitdem die Auswanderung die 
große Ausdehnung angenommen, die sie jetzt hat, die Zahl der Auswanderer weiblichen 
Geschlechts eben so groß, zuweilen sogar größer ist, als die der männlichen Aus
wanderer.
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Das hohe Alter von 90 Jahren und darüber erreichten im Jahre 1864, 
zufolge der damals veranstalteten Zählung, 13 Menschen, nämlich 6 Männer und 
7 Frauen. 2 dieser alten Männer lebten in den Städten, 4 auf dem Lande; 
4 Frauen in den Städten, 3 Frauen auf dem Lande. Der absolut älteste Mensch 
im Kreise war ein Bewohner der Stadt Golnow, ein Greis von 98—99 Jahren, 
geboren im Jahre 1766. Bei der Zählung von 1867 ergab sich die Zahl der über 
90 Jahre alten Personen zu 14, davon 7 Männer und 7 Frauen und, dem Wohn
platze nach, 2 Männer und 1 Frau in den Städten, 5 Männer und 6 Frauen auf 
dem Lande. Diese Greise sowol als die Greisinnen waren verwittwet. Welches 
Alter der absolut älteste Mensch im Jahre 1867 erreicht hat, ist aus der Bevölke
rungs-Tabelle von diesem Jahre nicht ersichtlich, da sie nur das Decennium von 
1777 bis 1768 im Allgemeinen enthält; die Sterbeliste von 1867 zeigt indessen, 
daß der älteste Mensch von den in diesem Jahre Gestorbenen 93 Jahre alt geworden, 
da er im Jahre 1774 geboren war.

Im Jahre 1864 bestand die Bevölkerung des Kreises, mit Einschluß der 
Sträflinge in Naugard und Golnow, aus 56.819 Personen. Davon waren, dem 
Religionsbekenntniß nach: 55.751 Evangelische, 457 Römischkatholische, 
158 Dissidenten und 453 Israeliten. Die Spaltung, welche die Orthodoxie mit 
ihren Satzungen, ihrem Form- und Formelwesen in ncürer Zeit wieder in der 
protestantischen Christenwelt hervorgebracht hat, wirkt auch auf das statistische 
Tabellenwerk. Die politischen Behörden, die mit dessen Abfassung betraut sind, 
wissen nicht, wie sie sich den künstlichen und gekünstelten, scheinbar die Wahrheit 
treffenden Unterscheidungs-Merkmalen gegenüber zu verhalten haben, womit durch 
Orthodoxe, Geistliche wie Laien, eine vollständige Verwirrung der Begriffe in die 
so einfachen, klaren, dem gesunden Menschenverstand so faßlichen, zugleich ein ge
drücktes Gemüth so beruhigenden Lehren des Stifters der christlichen Religion ge- 
schleüdert worden ist. Während die Tabelle von der Volkszählung am 3. December 
1864 nur Evangelische kennt, d. h. Christen, deren Vorfahren im 16. Jahrhundert 
die Kirche gesaübert haben, von den Mißständen, womit sie Jahrhunderte hindurch 
vont römischen Hohenpriesterthuni verunreinigt worden war, unterscheidet die Tabelle 
von 1867, wie sich weiter unten zeigen wird, vier Categorien von evangelischen 
Christen, nämlich Unirte, Lutheraner und Reformirte, alle drei in der evangelischen 
Landeskirche stehend, und daneben noch separirte Lutheraner. Unter Lutheranern 
sind diejenigen Protestanten zu verstehen, welche seit 1845 selbstständige, von der 
unirten, der eigentlichen evangelischen Landeskirche getrennte, von der oberst
bischöflichen und schutzherrlichen Gewalt des Landesherrn anerkannte Gemeinden 
bilden, die zuerst in Schlesien entstanden, in dem Ober-Kirchen-Collegium zu Breslau 
ihre vorgesetzte Behörde anerkennen. Von ihnen haben sich im Jahre 1861 die s. g. 
Altlutheraner getrennt, und das sind diejenigen Protestanten, welche in der statistischen 
Tabelle von 1864 Dissidenten heißen, und bei ihren gottesdienstlichen Gebraüchen 
sich mehr oder minder an die Gebraüche der römischen Mutterkirche lehnen. Im 
Jahre 1844 gehörten 156 Bewohner des Raugarder Kreises zu dieser Religionssekte. 
Sie waren über 7 Ortschaften verbreitet. Es wohnten in Hohenschönau 8, in 
Klein-Leistikow mit Otterdorf 2, in Schnittriege 11, in Trechel 14, in Trutzlatz 115, 
in Wangeritz 4, in Zampelhagen 2. Sie hielten sich zu der, von bem dortigen 
Gutsherrn erbauten altlutherschen Kirche zu Triglaw, Greifenberger Kreises, bei 
der ein Seelsorger angestellt ist. Außerdem gab es in der Stadt Maffow 2 s. g. 
Freigemeindler. Die altlutherschen Separatisten haben innerhalb drei Jahre viele
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Proselyten gemacht, denn ihre Zahl hatte sich im Jahre 1867 mehr als verdrei
facht. Sie lebten nun in der Stadt Golnow und in 11 ländlichen Ortschaften in 
folgender Weise: 87 in der genannten Stadt und 397 auf dem Lande.

Die Altlutheraner in Golnow und Hakenwald halten sich zur Kirche in 
Stettin, die in den übrigen Ortschaften zur Kirche in Triglaw, Kreis Greifenberg.

Was die unter dem Ober-Kirchen-Collegium zu Breslau siebenden Lutheraner 
betrifft, so belief sich die Zahl derselben nach der Zählung vom 3. December 1867 
auf 4571 Seelen. Sie leben in 6 Gutsbezirken und 14 baüerlichen Gemeinden 
selbständig, ohne Beimischung von Unirten, doch hin und wieder mit einem oder 
einem Paar Altlutheraner oder Katholiken neben ihnen wohnend; nur in einem 
einzigen Orte sind 4 dieser Lutheraner unter 379 Unirte gleichsam versprengt, wahr
scheinlich als Dienstknechte und Mägde, welche in anderen lutherschen Gemeinden 
ihr Heimathsrecht haben. In keiner der vier Städte des Kreises hat sich eine 
luthersche Gemeinde gebildet. Die Städter sind, der Hauptmaffe nach, Anhänger 
der Union. Ihr beigemengt sind einige Altlutheraner — in Golnow, einige Katho
liken und Israeliten. Die lutherschen Einwohner sind auf dem platten Lande 
folgender Maßen vertheilt: 829 in selbständigen Gutsbezirken, 3749 in Gemeinden.

Reformirte. Notorisch ist es, daß in Angustwald und zu Carlsbach mit 
Friedrichswald und Zimmermannshorst zwei reformirte Filialgemeinden bestehen, 
in welchen alljährlich Trauungen, Geburten und Sterbefälle vorkommen, wegen 
derer der reformirte Hofprediger in Stargard, zu dessen Pfarrbezirk diese Gemeinden 
gehören, die betreffenden Listen dem Landrathe einreicht; nichts desto weniger scheint 
das Bewußtsein des reformirten Bekenntnisses bei den Mitgliedern der gedachten 
Gemeinden, Nachkommen der int 18. Jahrhundert eingewanderten Pfälzer und 
Franzosen, so weit erloschen zu sein, daß sie sich bei der Volkszählung von 1867 
zu den Unirten gerechnet haben, gleichwie die Mitglieder der Muttergemeinde in 
Stargard es auch gethan (L.-V. II. Th. Bd. IV., S. 613), obwol es nicht be
kannt geworden, daß diese Neformirten sich der Union angeschlossen haben. Es 
sei daran erinnert, daß sie dem Anschluß nichts weniger als hold sind, des — 
lutherschen Accidenzwesens halber, welches von den Unirten beibehalten worden ist. 
Die statistische Tabelle von 1867 führt nur 4 Reformirte auf, davon 1 in Barenbruch, 
2 in Kramonsdorf, 1 in der Stadt Naugard.

Die römisch-katholischen Christen haben sich gegen 1864 etwas ver
mindert, d. h. mit anderen Worten, sie haben zu der allgemeinen Abnahme der 
Bevölkerung ihren Theil gestellt. 1867 lebten im Kreise 441 Katholiken, und zwar 
67 in den Städten — Naugard 29, Golnow 29, Daber 3, Massow 6, — in den 
Landgemeinden 369, in den Gutsbezirken 5. Eine vollständig organisirte katholische 
Kirchengemeinde bildet Louisenthal mit Augustwald, dort mit 227, hier mit 102, 
zusammen 329 Gemeindegenossen. Sie gehörten früher zur katholischen Pfarrkirche 
Stettin; seit Anfang des Jahres 1867 ist hier aber ein selbständiges Psarrsystem 
gebildet worden, das, mit einem Gotteshause, in Louisenthal seinen Mittelpunkt 
hat. Die übrigen 45 Katholiken auf dein platten Lande sind in 13 Ortschaften 
zerstreüt, davon über die Hälfte, nämlich 24, in Lübzin im Familienverbande lebt; 
den Überrest bilden Zugvögel, die ab- und zuziehen. Die preüßische Verfassung 
gewährleistet die Freiheit des religiösen Bekenntnisses, der Vereinigung zu Religions
Gesellschaften und der gemeinsamen haüslichen und öffentlichen Religionsübung

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 25
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(Art. 12 der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850). Allein, es läßt sich 
fragen, ist denn der katholische Christ auch wirklich ein freier Mensch, ist er nicht 
gerade das Gegentheil, ist er nicht mit Leib und Seele, durch und durch ein Unfreier, 
der Unterthan einer kleinen Coterie Hoffährtiger Finsterlinge, mit einem Oberpriester 
an der Spitze, der das Denkvermögen des Gläubigen mit eisernen Banden um
klammert? Der Gesetzgeber hat sich bei Abfassung jenes Art. 12 der Verfassung 
in staatskluger Weise auf den Standpunkt des Freisinns und der Duldsamkeit ge
stellt; aber wie einst ein jüdischer Renegat die Keckheit hatte, das geflügelte Wort 
„die Wiffenschaft muß umkehren" auszusprechen, um dem protestantischen Jesuitis
mus und dem entsittlichenden Muckerthum die Bahn zu ebenen, so darf man in 
entgegengesetzter Weise dem katholischen Christen zurufen: Zerreiß die Sklavenketten, 
die Dich an Nom fesseln, werd' ein Freier in Glaubens- und Gewiffenssachen, um 
mit arbeiten zu können an der von Gott gebotenen Entwickelung des Menschentums 
und der Menschheit, was Dein s. g. heiliger Vater mit seinen, die Gottheit höhnenden 
Satzungen bei allen Strafen des Fegefeüers und der Hölle, wie die mittelalterlichen 
Maler sie als jüngstes Gericht in schauerlicher Weise mit verbrannter Phantasie 
abgebildet, verboten hat.

Was die mosaischen Glaubensgenossen betrifft, so haben sich dieselben 
gegen das Jahr 1864 um zwanzig und zwei vermehrt. Es leben ihrer selbstver
ständlich die meisten in den Städten, wo sie Synagogen-Gemeinden bilden, in 
Naugard 147, in Golnow 140, in Daber 68, in Massow 64. In den Gutsbezirken 
hält sich kein Jude auf. Über die baüerlichen Gemeinden, 9 an der Zahl, sind 
56 Israeliten zerstreüt. Bei der Zählung von 1867 wohnten in Carlshof 4, in 
Falkenberg 8, in Friedrichswald 3, in Harmelsdorf 5, in Kaltenhof 5, in Lübzin 10, 
in Priemhausen 7, in Zikerke 7 Juden.

Bei Ermittelung der relativen Bevölkerung oder Volksdichtigkeit 
des Naugarder Kreises wird man die unfreiwilligen Bewohner zu Naugard und 
Golnow als nicht zur seßhaften inheimischen Bevölkerung gehörend, unberücksichtigt 
lasten müsten. Innerhalb des zuletzt verflossenen Zeitraums von 27 Jahren erreichte 
die obsvlute Bevölkerung oder Volksmenge ihren Scheitelpunkt im Jahre 1864 mit 
55.822 Seelen. Da der Kreis 22,305 deütsche Geviertmeilen zum Flächeninhalt 
hat, so betrug die Volksdichtigkeit 2.502 Personen, die auf dem Raume einer 
O.-Mle. lebten, Städte und plattes Land zusammengerechnet. Wird aber nur der 
Umfang und die Bevölkerung des platten Landes in Rechnung genommen, so 
mindert sich die Volksdichtigkeit um 400 und stellt sich auf 2.102 Seelen, denn das 
Areal der vier Städte und ihrer Gemarkungen, auf denen 36 Gehöfte, Mühlen rc. 
mit Eigennamen stehen, beträgt 3,4y3 O.'Mln., welche für die zuletzt erwähnte 
Volkszahl von der Fläche des ganzen Kreises in Abzug gebracht werden mußten. 
Diese Ziffern der Volksdichtigkeit stehen ziemlich weit hinter den analogen der be
nachbarten Kreise Sazig und Greifenberg, eine Folge der geringeren Fruchtbarkeit des 
Bodens, der großen Waldfläche rc.

Nun aber ist zu bemerken, daß bei der Volkszählung von 1867 zum ersten 
Mal ein Unterschied gemacht worden ist zwischen der ortsanwesenden und der ab
wesenden Bevölkerung. Unter der letztem sind diejenigen Kreisangehörigen zu ver
stehen, welche als preüßische Unterthanen im Kreise ihr Heimathsrecht haben, sich 
aber zur Zeit der Zählung nicht in ihrem Wohnorte befanden. Im Naugarder
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Kreise belief sich die Zahl der abwesenden Bevölkerung auf 1.026 Personen; 
und zwar waren —

a) Nicht über ein Jahr abwesend: als See- und Flußschiffer 86, auf Land- 
und Seereisen 72, auf Besuch außerhalb ihres Wohnorts 218, zusammen 376 Personen.

b) Alle übrigen Abwesenden beliefen sich auf  650 „

Von den Abwesenden befanden sich 953 innerhalb des preüßischen Staats
gebiets, 1 in Bremen, 3 in Hamburg, 1 in Lübek, 1 in Baiern, 1 in der Schweiz, 
1 in Holland, 2 in Dänemark, 7 in England, 2 in Frankreich, 1 in Italien, 2 in 
Rußland, 3 in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, 1 in anderen hier nicht 
genannten Ländern, 22 auf See; von 25 Personen konnte der zeitige Aufenthalts
ort von den Angehörigen in der Heimath nicht angegeben werden.

Ortsanwesende und abwesende Bevölkerung zusammen genommen, geben die 
heirnathsberechtigte Bevölkerung des Naugarder Kreises für die Epoche 
des 3. December 1867, nach Abzug von 26 fremden Staatsangehörigen, zu 56.822 Seel.

Ob bei den früheren Zählungen die abwesenden Kreisangehörigen den orts
anwesenden Einwohnern hinzugerechnet worden, so daß die in der obigen Tabelle 
enthaltenen Zahlen rückwärts bis 1840 die ganze heirnathsberechtigte Bevölkerung 
ausdrücken, ist nicht bekannt. In der unten folgenden Tabelle ist übrigens die unfrei» 
willige Bevölkerung von Naugard und Golnow in der Gesammt-Volkszahl mit 
enthalten. Werden aus dem Abschnitt IV. dieser Haupt-Populations-Liste die Ver- 
hältnißzahlen der Berufsarten rc. aufgesucht, so ergiebt sich folgende Übersicht: —

Von der ganzen Bevölkerung des Kreises = 100 widmen sich
Der Landwirthschaft .... 62,72
„ Forstwirthschaft .... 0,71

Dem Gewerbfleiß u. Handwerk . 14,04
„ Handel.......................... 1,85
„ Verkehr zu Land u. Wasser 1,98 

Den persönlichen Dienstleistungen 7,32 
Dem Kirchendienst............................0,37

Dem Unterricht u. der Erziehung 1,13 
„ Staats und Cvmmunaldieust 1,49
„ Landheere............................... 0,26

Es sind Rentner, Auszügler rc. . 1,81 
Sträflinge, Almosenempfünger . 3,01 
Alle übrigen Berufsarten . . . 2,02 
Personen ohne Berufsangabe . . 1,29

Die im Naugarder Kreise herrschende Sprache ist unter den Gebildeten hoch- 
deütsch, unter den gewöhnlichen Leüten plattdeütsch. Vor dreißig und mehreren 
Jahren wurden, unter besonderer Förderung des Oberpräsidenten Sack, von der 
Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde Sprach- und Dialect- 
Proben in ganz Pommern gesammelt, um damit der Verschiedenheit der Mundarten 
nach allen Schattirnngen des Sprachbaus au sich, wie der Aussprache, des 
Accents, des Tonfalls u. s. w. auf den Grund zu kommen und die örtliche Be- 
gränzung der Dialektgebiete annähernd festzustellen. Die damaligen Sammlungen 
ruhen in dem Archive der genannten Gesellschaft, und harren noch der Sichtung 
der Zusammenstellung und Vergleichung. Bevor diese Arbeit vorgenommcn wird, 
ist es Wünschenswerth, das Vorhandene durch neue Sammlungen zu erweitern und 
zu vermehren. Dann aber muß die Sichtung des Stoffs in die-Hand eines Sprach
kenners gelegt werden, der aller Mundarten im oberdeütschen und im niederdeütschen 
Sprachgebiet mächtig ist, tueil diese Kenntniß ihn beurtheilen läßt, welche Zweige 
des großen deütschen Volksstammes es gewesen, die vor 6 ober 7 Jahrhunderten 
das Land am Meer mit den Künsten des Friedens erobert und die daselbst seßhaften 
Slawen für das Germanenthum gewonnen haben. Waren aber, als die germa
nischen Völkerschaften ihre Wanderung nach dem Westen antraten und slawische 

25*
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Völkerschaften die verlassenen Sitze in Polabien besetzten, von jenen nicht beträcht
liche Massen zurückgeblieben, die nun slawisirt wurden, in den Folgezeiten aber die 
Regermanisirung wesentlich erleichterten?

Resultate der Volkszählung vom 3. December 186 7.
In Betreff der Einrichtung dieser Volkszählung vergl. man L.-B. II. Th. Bd. IV., 612. 
A. Tabelle der ortsanwesenden Bevölkerung im Naugarder Kreise-

I. Bevölkerung überhaupt nach dem 
Familienstande.

Kinder und Unverheirathete..............................................
Verheiratete...................................................................................
Verwittwete V................................................................
Geschiedene........................................................................ •

Summa I.

II. Verhältniß der Familienglieder zum 
Haushaltungsvorstand

1) Im Familien-, bezw. Haushaltungsverband lebende Personen. 
Familien-Hauöhaltungen .... 10.435
Haushalts-Vorstände.......................................................
Haushaltungs-Glieder eycl Vorstände, und zwar

Ehegatten, bezw. Ehegattinnen der Vorstände .
Kinder ... .....................................
Ständig anwesende Familien-Verwandte . 
Zum Besuch anwesende Familien-Verwandte 
Andere Haushalts-Genossen ....

Summa 1.
2) Einzelne, in keinem Haushalts- oder Familienverbande 

lebende, auch nicht in Extra-Haushaltungen unterge
brachte Personen........................................................

3) In Extra-Haushaltungen untergebrachte Personen, und 
zwar in Anstalten

f ür Beherbergung, an der Zahl ... 36
„ Heilung und Pflege (nur in Daber) . 1
„ Erziehung und Unterricht (in Dab. u. Raug.) 2 
„ religiöse Zwecke.........................................................
„ Invaliden- u. Altersversorg., Armenpflege rc. 18 
„ Détentions- und Strafzwecke ... 5
„ Landesvertheidigung............................................

Summa 2. . 62

Männl.

17.667
9.814

937
118

Weibl.

16.732
9.467
1.933

76

Zusamm.

34.399
19.281
2.870

194

28.536 28.208 56.744

9.116

254
13.490

1.351
92

2.780

1.319

8.655
13.893

1.880
140

2.143

10.435

8.909
27.383

3.231
232

4.923

27.083

73

74

22

84
1.184

16

28.030

24

22
1

123
8

55.113

97

96
1

22

207
1.192

16

1.453 178 1.631

Summa II..................................28.536 28.208 56.744

III. Religionsbekenntnisse, ohne Unterscheidung der Geschlechter.
1) Christen.

Evangelische Landeskirche:
Unirte.............................................. ...............................................................
Lutheraner •.....................................................................................................
Resormirte....................................................................................................

Separirte Lutheraner . .....................................
Herrenhuter und mährische Brüder ...... ...
Jrvingianer.....................................................................................................
Baptisten.............................................. ................................................................
Mennoniten .....................................................................................................

50.765
4.571

4
484

Zu übertragen . 55.824
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Ueber tr cm .
Deutsch- und Christkatholische
Römischkatholische
Griechischkatholische ' * * ' ' '
Angehörige anderer als der vorgenannten christl. Religionsgemeinschaften

2) Mosaische Glaubensgenossen ... 
3) Bekenner anderer, nicht namhaft gemachter Religionen ....

Summa III.

55.824
3

441

1
475

56.744

Die Lutheraner, welche, als in der evangelischen Landeskirche stehend, anerkannt 
sind, und die separaten Lutheraner sind über den Kreis vertheilt wie folgt: -

Anzahl der Si
Bernhagen, Gemeinde 488
Blankenfeld, „ 225
Braunsberg, „ 512
Carlshof, Gutsbezirk 107

„ Gemeinde ‘ . 386
Darz, Gutsbezirk 158

,, Gemeinde 507
Golnowshagen, „ 438
Grävenhagen, unirte Gemeinde ... 4
Kamelsberg, Gemeinde 236

Im Ganzen 4

theraner, 1867.
Mönchendorf, Gemeinde 419
Münsterberg, Gutsbezirk 88

„ Gemeinde 148
Weitenhagen, Gutsbezirk 178

„ Gemeinde 340
Wißmar, Gutöbezirk 120

„ Gemeinde 493
Wußow, Gutsbezirk 178

„ Gemeinde 178
Zampelhagen, „ 197

71 Lutheraner.

Golnow .
Damerow
Hackenwald 
Kaltenhof 

Anzahl der separirten Lutheraner, 1867:
87

8
219

4
Im

Klein-Leistikow . . 
Rothenfier . . . 
Schnittriege. . . 
Trechel.....................

2 
. 19 
. 11 
. 14

Trutzlatz .
Walsleben 
Wißmar. 
Zampelhagen

103
4
7
6

Ganzen 484 separirte Altlntheraner.

IV. Stand, Beruf, Arbeits- und Dienstverhältniß. 
1) Landwirthschaftliches Gewerbe mit Einschluß der Gärtnerei :

Männl. Weibl. Zusamm.

a) Gutsbesitzer, Pächter, Administratoren, Jnspek-
toren rc.

Selbstthätige .... 3.273 485 3.758
Angehörige derselben .... 5.887 8.703 14.590

b) Gehilfen in der Landwirthschaft, Gesinde, Tage-
löhner ic.

Selbstthätige 4.465 3.391 7.856
Angehörige derselben 3.948 5.296 9.2442) Forstwirthschaft und Jagd:

a) Forst- und Jagdbeamte, incl. der Staats- und
Corporationsbeamten.

Selbstthätige..................................... 57 _ 57
Angehörige derselben .... 80 133 213b) Arbeiter in der Forstwirthschaft
Selbstthätige 32 32Angehörige derselben..................................... 33 69 1023) Fischerei: Selbstthätige Fischer .... 48 48Angehörige derselben .... 71 128 1994) Bergbau re.:

a) Selbstthätige Besitzer, bezw. Unternehmer 
Angehörige derselben .

2 2
5 3

b) Arbeiter, selbstthätige 27 12
Angehörige derselben..................................... 49 69 118

3« übertragen 17.977 18.289 36.266
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Uebertrag
5) Große und kleine Industrie, incl. Bauwesen:

a) Fabrikbesitzer, Fabrikanten und ihre Beamten; 
Baubeamte, Besitzer von Buch- und Stein
druckereien, Handwerksmeister.

Selbstthätige
Angehörige derselben

b) Fabrik-Werkmeister, Handwerksgesellen, Lehr
linge rc.

Selbstthätige
Angehörige derselben

6) Handel aller Art, incl. Buch- und Musikalienhandel, Ver
sicherungswesen:

a) Etablirte Kaufleüte, Bankhalter, Buchhändler, 
Versicherungsbeamte.

Selbstthätige
Angehörige derselben

b) Handelsgehilfen, Lehrlinge, Packer, Aufiader.
Selbstthätige
Angehörige derselben

7a) Landverkehr: Post-, Telegraphenbeamte, Personen und
Frachtsuhrleüte:

a) Die genannten Beamten und Fuhrherren.
Selbstthätige
Angehörige derselben

b) Postillone, Postarbeiter, Fuhrknechte.
Selbstthätige
Angehörige derselben

7b) Wasserverkehr:
a) Schiffseigner, Rheder, Schiffsoffiziere. 

Selbstthätige  
Deren Angehörige

b) Schiffsvolk, Matrosen, Schiffer rc.
Selbstthätige
Angehörige derselben

7c) Erquickung und Beherbergung:
a) Besitzer, Pächter, Verwalter von Gast-, Speise-, 

Schankwirthschaften.
Selbstthätige
Angehörige derselben . . .

b) Kellner, Commisstonaire, Lohndiener, Hausknechte. 
Selbstthätige  
Angehörige derselben . , .

8) Persönliche Dienstleistungen:
a) Sogenannte höhere Dienerschaft» als Haushof

meister, Kammerfrauen rc.
Selbstthätige .
Deren Angehörige • • • • •

b) Dienstboten, Gesinde für persönliche Dienst
leistungen, Handarbeiter, Tagelöhner rc.

Selbstthätige .
Angehörige derselben . • •. >

9) Gesundheitspstege und Krankendienst, und zwar: JJieotcmal-- 
beamte, Ärzte, Apotheker, Hebeammen, Krankenwärter.

Selbstthätige .....
Angehörige derselben .

Zu übertragen

Männl.. , 
17.977

Weibl.
18.289

Zusamm.
36.266

1.218 49 1.267
1.515 2.676 4.191

1.215 19 1.234
436 840 1.276

222 18 240
238 486 724

72 2 74
5 7 12

69 1 70
67 149 216

72 23 95
32 84 116

59 —— 59
87 152 239

99 _ 99
81 140 221

90 • 8 98
179 282 461

17 _ 17
9 8 17

7 14 21
5 13 18

808 943 1.751
843 1.494 2.337

23 12 35
32 46 78

25.477 25.755 51.232
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Männl. Weibl. Zusamm.
a Ueber trag

10) Erzrehungs- und Unterrichtsbeamte aller Art:
25.477 25.755 51.232

Selbstthätige . 161 16 177' ^Angehörige derselben.............................................. 158 311 469n) >Â^?àatur, Presse: Künstler aller Art, Schauspieler,
-vlusrter, Privatgelehrte, Journalisten, Schriftsteller: 

Selbstthätige 90 90
. . Angehörige derselben 28 67 952) à?en- und Gottesdienst. Todtenbestattung: Geistliche

Beamte aller Art, Prediger, Küster, Leichenbitter, 
Todtengraber:

Selbstthätige 39 2 41
Deren Angehörige 33 136 16913) Königliche Hausverwaltung und Hofftaat

14) Staatsverwaltung: Beamte der Polizei-, Finanzverwal- 
tung rc. :

Selbstthätige 87 1 88Angehörige derselben . 102 226 32815) Justiz: Rechtsanwälte, Justizbeamte aller Art rc •
Selbstthätige 63 63Angehörige derselben . 42 87 12916) Landheer: Militairpersonen aller Grade und Art-
Selbstthätige 122 1 123. Angehörige derselben 

17) Kriegsflotte 10 18 28

18) G-Êide- und Corporations-Verwaltung: Beamte aller

Selbstthätige 55
Deren Angehörige

19) Personen ohne Berufsausübung: 65 126 181

a) Aus eigenen Mitteln lebende: Nentenirer Aus-
zügler, Pensionaire.

Haushattsvorsteher 272 146 418
Angehörige derselben 133 478 611b) Aus ftemden, bezlv. öffentlichen Mitteln Lebende

Almosenempfänger, Ditinirte, Sträflinge.
Personen dieser Art 1.343 247 1.590on. m Angehörige derselben .... 43 8020) Personen ohne Berufsangabe:

Selbstthätige .... 40 194Angehörige derselben.....................................
der Selbstthätigen aller Klassen

183
14.147

317
5.584

500
19 731" der Angehörigen aller Klassen..................................... 14.389 22.624 37.013

Summa IV. 28.536 | 28.208 | 56.744

„ . ., v- Staatsangehörigkeit. 
Unterthanen des

Preüßischen Staats
Großherzogthums Meklenburg-Schwerin ' 28.516

6
28.202 56.718

h Meklenburg-Strelitz-Ratzeburg .
Herzogtums Braunschweig

2
1

2 4
Königreichs Sachsen 1

1
Herzogtums Sachsen-Meiningen .
Iroßherzogthums Hessen auf der Nordsette des Mains '
Königreichs Baiern .

1
1
2

—

1 
1
1
2

Zu übertragen 28.530 28.204 56.734
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Männl.
28.530

Weibl.
28.204

Zusamm.
56.734Uebertrag 

Österreichischen Kaiserstaats............................................. 2 1 3
Schweizer Bundes................................................................ 3 3 6
Königreichs Großbritannien und Irland 1 — 1

Summa V. 28.536 28.208 56.744

VI. Art des Aufenthalts am Zahlungsorte. 
Vorübergehend anwesend als —

39 10 49Reisende in Gasthöfen......................................................
Gäste in Familien zum Besuch.................................... 94 141 235

Summa . 133 151 284
Alle übrigen Anwesenden...................................................... 28.403 28.057 56.460

Summa VI. 28.536 28.208 56.744

VII Besondere Mängel einzelner Individuen.
Blinde auf beiden Augen....................................................... 20 14 34
Taubstumme.................................................................................. 25 24 49
Personen mit angeborenem oder im frühesten Lebensalter

65eingetretenem Blödsinn . . .... 32 33
Personen, deren Geisteskräfte später gestört worden 12 13 25

Summa VII. 89 84 173

VIII. Unterscheidung der städtischen und ländlichen 
Bevölkerung.

1) Städte:
Daber.................................................................................. 993 1.021 2.014
Golnow......................................................................... 3.765 3 679 7.444
Massow......................................................................... 1.350 1 493 2.843
Naugard......................................................................... 2.934 2.148 5.082

Summa 1 = 30,37 9.042 8.341 17.383

2) Plattes Land:
Landgemeinden................................................................. 16.212 16.330 32.542
Selbständige Gutsbezirke.............................................. 3.282 3.537 6.819

Summa 2 = 69,63 19 494 19.867 39.361
Summa VIII. = 100,00 28.536 28.208 56.744

B. Tabelle der abwesenden Bevölkerung im Naugarder Kreise.

Bei der am 3. December 1867 Statt gehabten Volkszählung wurden als abwesend 
vom Wohnorte nachgewiesen.

1) In den Städten: Männl. Weibl. Zusamm.
Daber.................................................................................. 4 9 13
Golnow.................................... - 312 149 461
Mafsow......................................................................... 16 8 24
Naugard........................................................................ 110 81 91

Summa 1 . 442 247 689

2) Plattes Land:
Landgemeinden................................................................ 212 91 303
Selbständige Gutsbezirke.............................................. 19 15 34

Summa 2 . 231 106 337

Hauptsumma der abwesenden Bevölkerung . 673 353 1.026
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6. Bewegung der Bevölkerung. Unter diesem Titel werden die Ge
burts-Verhältnisse, diejenigen, welche aus dem Einzug ins eheliche Leben entspringen, 
und die Sterblichkeits-Verhältnisse, mit denen der Gesundheits-Zustand in Connex 
steht, zur statistischen Erörterung gezogen.

In der Zahl der G ebürten hat sich während des jüngst verflossenen achtjährigen 
Zeitraums eine große Beständigkeit kund gegeben. In den Jahren 1860 bis incl. 
1867 sind überhaupt 18.021 Kinder zur Welt gekommen, oder durchschnittlich in 
jedem dieser Jahre 2253. Das Maximum der Geborenen fällt mit 2354 auf das 
Jahr 1866, das Minimum mit 2093 auf das Jahr 1862. Wird aus diesen zwei 
Zahlen das Mittel genommen, so weicht dasselbe nur um — 30 von der Hauptdurch
schnittszahl ab. Diese ist, hinsichtlich des Geschlechts der Geborenen, aus 1.153 Knaben 
und 1100 Mädchen zusammengesetzt: Das männliche Geschlecht hat demnach das 
weibliche jährlich im Durchschnitt um 53 übertroffen. Die meisten Knaben wurden 
im Jahre 1863 geboren ----- 1212, die wenigsten im Jahre vorher = 1060, Unter
schied beider Jahre — 152. Die meisten Mädchen erblickten das Licht im Jahre 
1866 mit der Zahl 1184, die wenigsten im Jahre 1867 mit der Zahl 1030, Unter
schied beider Jahre — 154, was dem der Knaben fast gleich ist. Im Jahre 1860 
mit dem die vorliegende Tabelle der Geburten beginnt, wurden 2260 Kinder ge
boren. Damals betrug die Volkszahl des Kreises, zufolge der Zählungen von 
1858 und 1861, aus diesen die Mittelzahl genommen, 52.887 ; demnach verhielten 
sich die Geburten zur Gesammtbevölkerung wie 1 : 23,4. Im Jahre 1867 war 
aber dieses Verhältniß wie 1 : 25,4, was andeütet, daß die Fruchtbarkeit, sei es im 
regelrechten, gesetzlich festgestellten Ehebunde, sei es in der loseren, außerehelichen 
Verbindung, im Abnehmen gewesen ist.

Was die Früchte dieser freien Verbindungen betrifft, so hat sich in dem, hier 
zur Betrachtung gezogenen Zeitraum von 8 Jahren, ihre Zahl belaufen auf 1482, 
oder im Durchschnitt jährlich auf 185,2. Im großen Ganzen ist diese Zahl ziem
lich constant gewesen; Abweichungen davon, zum Betrage von — 23 und + 28 zeigen 
sich in den Jahren 1862 und 1866, und zwar in dem zuletzt genannten Jahre die 
Mehrzahl, welche sich möglicher Weise auf dieselbe Weise erklären läßt, welche in 
der Beschreibung des Greifenberger Kreises erörtert worden ist. Von allen Gebo
renen betragen die unehelichen 8,22 Prêt, im Durchschnitt der ganzen achtjährigen 
Periode; beim Maximum im Jahre 1866 waren es 9,1 Prct., beim Minimum im 
Jahre 1862 dagegen nur 7,7 Prct.

Von Mehrgeburten sind jährlich im Durchschnitt 28 vorgekommen, und zwar nur 
Zwillingsgeburten. Es wurden zwei Knaben 8 Mal, zwei Mädchen 6 Mal, und 
ein Knabe und ein Mädchen 14 Mal geboren. Das Jahr 1867 zeigt einige Ab
weichungen von diesen Mittelzahlen. Drillingsgeburten haben sich seit einer längern 
Reihe von Jahren uicht ereignet.

Eine alte Erfahrung ist es, daß die meisten Geburten im Winter Statt finden, 
und zwar auf der Höhe der kalten Jahreszeit, im Monat Januar; die wenigsten 
im Sommer, abwechselnd im $mii und Juli. Das Winter-Maximum beträgt in 
der Regel 9 Prct. und darüber aller Geburten eines Jahrs, das Sommer-Minimum 
gegen 6 Prct.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 26
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Trauungen sind in dem mehrgenannten 8jährigen Zeitraume 3573 vorge
nommen worden, im Durchschnitt jährlich 446. Die meisten Brautpaare traten im 
Jahre 1864 vor den Traualtar, nämlich 492, die wenigsten im Jahre 1862, näm
lich 407. Bis 1866 unterschied die statistische Tabelle, in Absicht auf das Lebens
alter der getrauten Paare nur 3 Haupt-Kategorien, und zwar 1) Männer unter 
45 Jahren mit Frauen u) unter 30 Jahren, b) über 30 und unter 45 Jahren ; 2) Männer 
über 45 und unter 60 Jahren, sowie 3) Männer über 60 Jahre mit Frauen in 
demselben dreitheiligen Lebensalter. Selbverständlich ist es, daß die meisten Ehe
bündnisse in demjenigen Lebensalter geschlossen werden, in welchem sich beim Manne 
der Drang zur Begründung einer Familie regt, und er zur Lebensgefährtin ein 
Mädchen wählt, welches seinem Alter angemessen ist. Die Ehen, welche Männer 
unter 45 Jahren mit Frauen unter 30 Jahren geschlossen haben, machen im Durch
schnitt 85 Prct. aller Trauungen im Jahre aus, indessen schwankt diese Zahl inner
halb der 7 Jahre von 1860—1866 zwischen 80 und 89 Prct. Übrigens gehört es nicht 
zu den Seltenheiten, daß Männer in vorgerücktem Lebensalter junge Frauen nehmen; 
so heiratheten im Jahre 1865 zwei über 60jährige Männer Frauen, die das 30ste 
Lebensjahr noch nicht überschritten hatten. Im Jahre 1867 hat die Tabelle der 
Trauungen in Bezug auf das Alter der Getrauten eine Abänderung erlitten, die es 
unmöglich macht, eine Vergleichung mit der Vergangenheit eintreten zu lassen; denn 
sie unterscheidet jetzt 6 Kategorien, gibt auch Angaben über den Familienstand der 
Getrauten und deren Religionsbekenntniß. Gemischte Ehen kommen selten vor; 
nur im Jahre 1862 wurden 4 geschlossen, und zwar war bei allen der Braütigam 
katholischer und die Braut evangelischer Religion.

Sterbefälle. In der vorseienden Periode von 1860-1867, mit Aus
nahme des Jahres 1863, für welches die Angaben nicht vorliegen, mithin in 
7 Jahren sind 8548 Personen gestorben, und zwar 4190 Personen männlichen und 
4358 weiblichen Geschlechts. Die Fraktion gibt die Zahl der jährlichen Sterbefälle 
zu 1221, davon 598,6 männlichen, 622,4 weiblichen Geschlechts. Die Schwankungen 
um diese Mittelzahlen sind nicht eben groß zu nennen. Das Maximum weicht im 
Jahre 1865 von der Hauptmittelzahl um 4- 95, das Minimum im Jahre 1860 
um — 70 ab. Für die hier in Betracht gezogene Periode läßt sich die mittlere 
Volkszahl des Kreises annehmen zu 55.132. Damit die Mittelzahl der Sterbefälle 
verglichen ergibt sich, daß diese sich zu jener verhält wie 1 : 45,1, ein Quotient, 
der in Verbindung mit dem oben angemerkten Quotienten der Geburten, durch
schnittlich 1 : 24, ein sehr günstiger ist, und den Beweis liefert, daß den Bewohnern 
des Raugarder Kreises eine hohe Lebenskraft beiwohnt, die sie ein höheres Alter 
erreichen läßt. So lehren uns denn auch die Listen der Gestorbenen daß, wie schon 
oben erwähnt wurde, Greise von 85—90 Jahren, welche, nachdem sie dieses Alter erreicht 
hatten, ins Grab stiegen, nicht zu den Seltenheiten gehören; es sind ihrer im 
Durchschnitt jährlich 12, und über 90 Jahre alt wurden 1861 und 1862 je 4. Es 
folgt aber auch aus jenem Quotienten-Verhältniß, daß des Kreises Bevölkerung von 
Jahr zu Jahr einen Zuwachs durch den Überschuß der Geborenen über die Gestor
benen erhält, und dieser Überschuß beträgt im Durchschnitt der hier betrachteten 
Periode jährlich 1032. Einer weitern Erörterung der bei den Sterbefällen vor
kommenden Verhältnisse muß, soweit die Vergangenheit den Stoff liefert, hier An
stand gegeben werden. Wir knüpfen hieran sofort die —
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Bewegung der Bevölkerung im Jahre 1867. Es sind vorgekommen:

26*

G ebiirte n.
Städte. Platt. Kreis.Land.

I. Geburten überhaupt. Dad. Goln. Mass. Naug.

Männliche ..... 36 150 66 85 815 1.152
Weibliche..................................... 42 117 63 86 722 1.030

Summa
- 78 267 129 171 1.537 2.182

II. Familienstand und Vitalität. 
Ehelich geboren:

Lebend: Männlich 31 133 58 65 729 1.044
- Weiblich 39 105 55 69 652 920

Todt: Männlich - 2 3 1 6 19 31
Weiblich 2 2 4 2 17 27

Unehelich geboren:
Lebend: Männlich 3 14 9 14 64 104

Weiblich e 1 9 4 15 50 79
Todt: Männlich — — — —» 3 3

Weiblich - — 1 — — 3 4

III. Mehrgeburten
Zwillingsgeburten: 

2 Knaben.............................. 1 4 1 _ 4 10
2 Mädchen..................................... 1 — 2 — 4 7
1 Knabe und 1 Mädchen - _ 4 — 1 6 11

Drillingsgeburten .... • — — — — — —

IV. Zeit der Geburten
(Männlich 3 9 11 8 84 115

Januar . (Weiblich • 4 17 8 8 63 100
(Männlich 3 11 4 7 74 99

Februar . (Weiblich 4 5 5 14 61 89
(Männlich

• • (Weiblich
3 16 7 5 62 93

8 4 1 46 59
Ap-N. . AM : ; : 3

1
12
10

2
4

4
11

52
48

75
74

M°i • . ö : ; ; 4 5 4 8 57 78
3 12 5 6 61 87

(Männlich3unt ' ’ (Weiblich . . . 1 16 4 9 72 102
6 8 2 3 54 73

Ccitfi (Männlich
M - - (Weiblich

1 10 4 5 40 60
1 7 2 8 55 73

--»»..st ■ AM . . - 3 11 4 10 71 99
6 8 7 10 78 109

«er. AM : : : 3
4

14
14

9
5

10
4

85
74

121
101

°«à . AM . . . 1
6

17
14

3
6

7 
1

67
72

95
105

November . AM . ; ; 6
3

15
8

8
5

4
8

69
52

102
76

Deuber . AM . . . 3
4

14
6

6
10

8
6

82
58

113
84

»“'■iS? : : : 36 150 66 85 815 1.152
42 117 63 86 722 1.030

Trauungen.

I. Trauungen überhaupt ....
II. Alter der Getrauten. Es sind getraut:

. 19 64 16 12 323 434

i. Männer von unter 20 Jabren mit
Frauen über 20—30 Jahren . — — — — 2 2
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Noch Trauungen. Städte. Platt. Kreis.
2. Männer von 20—30 Jahren mit Lab. Goln. Mass. Naug. Land.

Frauen von unter 20 Jahren e — 3 — _ 24 27
„ „ 20—30 Jahren . • 9 31 9 4 201 254
„ „ 30—40 Jahren . — 2 3 3 15 23
„ „ 40—50 Jahren . • — 5 2 7

Summa 2 • 9 41 12 7 242 311

3. Männer von 30-40 Jahren mit
Frauen von unter 20 Jahren _ 1 — 2 12 15

„ „ 20—30 Jahren . 3 5 1 3 37 49
„ „ 30—40 Jahren. - 2 2 1 — 9 14
„ „ 40—50 Jahren .

Summa 3
• 1 1 — 2 4

5 9 3 5 60 82

4. Männer von 40-50 Jahren mit
Frauen von unter 20 Jahren __ _ _ _ _

„ „ 20—30 Jahren . _ 5 1 — 8 14
„ „ 30—40 Jahren . 2 1 _ 6 9
„ „ 40—50 Jahren. 1 _ _ 3 4
„ „ 50—60 Jahren .

Summa 4
2 — — 2

3 8 1 — 17 29

5. Männer von 50—60 Jahren mit
Frauen von 20—30 Jahren 1 1 _ _ _ 2

„ „ 30—40 Jahren . 1 _ 1 2
„ „ 40—50 Jahren . • — 2 — — 1 3

Summa 5 • 1 4 — — 2 7

6. Männer von über 60 Jahren mit
Frauen von 40—50 Jahren . 2 2

„ „ über 60 Jahren
Summa 6

1 — — — 1
• 1 2 — — — 3

III. Familienstand der Getrauten.
1. Junggesellen mit

Jungfrauen.....................................
Wittwen.....................................
Geschiedenen Frauen .

• 12
1

36
9

14 9 251
28

322
38

L>umma 1 • 13 45 14 9 279 360
2. Wittwer mit

Jungfrauen.....................................
Wittwen.....................................
Geschiedenen Frauen .

Summa 2
• .

4
2

10 
7
1

2 3 31
12

50
21

1
* 6 18 2 3 43 72

3. Geschiedene Männer mit
Jungfrauen ..... • — 1 — — 1 2

IV. Confession der Getrauten. ■ -
Evangelische Männer mit

Evangelischen Jungfrauen . 19 64 16 12 321 432
Römisch-katholischen Frauen . 

Römisch-katholische Männer mit • —

Römisch-katholischen Frauen . e _ _ _ _ 2 2
x Evangelischen Frauen . • — — — —
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Sterbefälle.
I. Zahl der Gestorbenen überhaupt. 

Männliche 
Weibliche

Suunna I.
II. Alter der Gestorbenen.

Gestorbene, geboren in den Jahren

-US
(Männliche

1867

1866

1865

1864

1863

1862

1861

1860

(Weibliche . 
(Männliche 
(Weibliche . 
(Männliche 
(Weibliche . 
(Männliche 
(Weibliche . 
(Männliche 
(Weibliche . 
(Männliche 
(Weibliche . 
(Männliche 
(Weibliche .

Wiederholung.
Gestorbene, geboren in den 8 Jahren 

1860—1867 NN/ ; ;

Gestorbene, geboren in den Decennien 
(Männliche 
(Weibliche 
(Männliche 
(Weibliche

1859—1850

1849—1840

1839-1830

1829 -1820

1819—1810

1809—1800

1799—1790

1789-1780

1779—1770

(Männliche 
(Weibliche 
(Männliche 
(Weibliche 
(Männliche 
(Weibliche 
(Männliche 
(Weibliche 
(Männliche 
(Weibliche 
(Männliche 
(Weibliche 
(Männliche 
(Weibliche

Summa âàu"Uche 
(Werbliche

Summa II. Wie oben
III. Familienstand der Gestorbenen.

(Männliche Personen
• (Weibliche 

(Männer

Unverheirathete

Verheirathete

Verwittwete

Geschiedene.

(Frauen 
(Männliche 
(Weibliche 
(Männer

' (Frauen
Summa III. wie oben I. u. II.

Städte. Platt. 
Land Kreis.

Dab. Goln. Mass. Naug.

47 100 29 64 381 621
25 92 36 51 343 547
72 192 65 115 724 1.168

4 33 4 8 89 138
2 13 10 10 65 100
2 3 1 6 17 29
2 3 4 2 17 28
6 9 2 1 31 49
1 9 1 4 28 43
6 5 — — 14 25
2 4 1 3 7 17
4 —— 1 1 8 14

--- — —— — 5 5
2 — — — 4 6
3 — — 2 3 8
1 — — — 1 2
1 1 — — 3 5
1 — — 1 2 4

— — 1 — 6 7
2 — _ — 3 5

— 5 — — 6 11

28 50 8 17 169 272
11 35 17 21 140 224

1 — — 1 12 14
4 3 — 2 17 26

— 4 1 3 20 28
1 5 — 3 18 27
3 6 2 7 11 29
2 7 1 3 14 27
4 5 2 9 20 40
2 12 4 4 21 43
5 12 4 7 32 60
2 8 1 3 32 46
2 11 5 7 31 56

— 4 2 1 39 46
2 10 6 9 61 88
2 10 8 9 30 59
1 2 1 3 24 31
1 8 2 5 31 47
1 — — 1 1 3

— — 1 — 1 2
47 100 29 64 381 621
25 92 36 51 343 547
72 192 65 115 724 1.168

34 60 12 31 210 347
18 48 17 25 175 283

8 29 13 22 114 186
5 18 6 10 96 135
5 11 4 9 57 86
2 26 12 15 72 127

— — — 2 — 2
— — 1 1 — 2
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Noch Sterbefälle. Städte. Platt. Kreis.
IV. Zeit der Sterbefälle.

Zahl der Gestorbenen im Monat 
Mannar (Äiänilliche

Dot. Goln. Mass. Naug Land.

4 8 — 4 33 49
Januar . (WelbUche 1 7 3 4 43 58

(Männlicke 4 8 4 5 39 60Februar . Mâche . ; ;
1 5 3 7 33 49

sWslM (Männliche . 4 12 3 4 49 72
J'tOT8 • * (Weibliche — 10 1 5 50 66

(Männliche 
^rtl ' • (Weibliche 3 6 2 7 40 58

4 8 4 3 23 42
Mai (Männliche . 9 11 2 5 27 54
JJiat * • (Weibliche 3 2 7 8 28 48
Juni Männliche . 5 7 4 . 5 29 50

• (Weibliche 4 7 2 2 22 37
Juli (Männliche . 2 3 6 2 23 36

’ (Weibliche 2 2 3 4 17 28
Auaust (Männliche .
uuguir . Leibliche . . .

— 8 2 5 14 29
2 5 1 3 22 33

Seotember (Männliche .^epremver. (Weibliche 6
4

3
11 5

4
6

18
30

31
56

Oktober . (Männliche . . . 4 17 — 10 28 59
(Weibliche — 8 1 4 20 33

^November . ^^â^îtiche 2 9 1 7 38 57
(Weibliche 4 10 2 2 33 51

Dezember . (Ä;ä"nliche 
0 (Werbliche

4 8
17

5
4

6
3

43
22

66
46

Summa IV. wie, oben I.—III.

V. Todesursachen.

Todtgeborene..................................... (Männl.
(Weibl.

2
2

3
3

1
4

6
2

17
18

29
29

Durch Lebensschwäche bald nach der (Männl. 1 23 — 52 76
Geburt gestorben . . . . (Weibl. -K. 10 3 1 31 45

Durch Altersschwäche gestorben. (Männl.
(Weibl.

3
2

10
14

6
8

10
10

67
65

96
99

Durch äußere Gewalt gestorbene Personen:
Selbstmord...................................... (Männl.

(Weibl.
2 — 1 — 1 4

Mord und Todtschlag (Männl.
(Weibl. _ _ _

1 1

Hinrichtung .... — _ _ —
Verunglückung..................................... (Männl.

(Weibl.
2 1 1

1
— 15

1
19
2

In der Schwangerschaft iiitb dem Kindbett
gestorbene Frauen .... _ 3 — 1 9 13

Durch innere acute Krankheiten:
An den Pocken . .' . . Männl. — — — _ 1 1
An der Wasserscheu ....

(Männl.
(Weibl.

— — _ _ —

Au anderen inneren Krankheiten 28
10

44
29

5
7

31
16

93
81

201
143

Durch innere chronische Krankheiten (Männl. 6 15 9 15 87 132
gestorben .............................................. (Weibl. 8 30 5 16 89 148

Durch plötzliche Kraukheitszufälle ge- (Männl. 1 3 3 2 22 31
storben............................................... (Weibl. 1 3 1 4 27 36

Durch äußere Krankheiten gestorben (Männl.
(Weibl.

— — —
1

5
3

5
4

Diirch unbestimmte Krankheiten ge- (Männl. 2 1 3 20 26
storben ..................................... (Weibl. 2 — 7 _ 19 28

Summa V., wie oben I.—IV.
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Haupt-Ergebnisse der Vew egung der Bevölkerung 1 867. 
Nach den Religions-Bekenntnissen.

Unter der Benennung Evangelische sind hier die Unirten, Lutheraner und Reformirten 
zusammengefaßt.

Naugarder Kreis, 
Städte und plattes Land zusammen.

1. Geborene überhaupt . .

Summa .
Darunter:

In der Ehe Geborene .' .
Außerehelich Geborene .
Die unehelich Geborenen machen 

vom Hundert aller Geborenen aus 
11. Trauungen waren.....................................

HI. Sterbefälle überhaupt . A^ibUche^

Summa
IV. Zunahmen der Bevölkerung durch Mehr

geburten ......................................

Evange
lische.

Alt- 
Lnthera- 

ner.
Katho
liken. Inden. Summa.

1.118
1 009

11
11

12
6

11
4

1.152
1.030

2.127

1.942
185

8,7

22

20
2

9,0

18

15
3

16,6

15

15

2.182

1.992
190

8,7
423 4 2 5 434
609
532

8
6

3
3

1
6

621
547

1.141 14 6 7 1.168

986 8 12 8 1.014

Eine Vermehrung, welche dem mittlern Zuwachs vou 1032 nahe" steht, und 
mit dem benachbarten Kreise Greifenberg verglichen, eine sehr bedeutende ist. 
Die Vermehrung macht 1,78 Prêt, der Volksmenge nach der Zählung von 1867 
aus, im Greifenberger Kreise nur 1,40 Prêt.

Mit Ausnahme des Jahres 1866, in welchem auch der Naugarder Kreis von 
der Cholera nicht verschont blieb, haben Epidemien in der jüngsten Zeit nicht ge
herrscht. Wenn auch das Nervenfieber und der Typhus, hin und wieder zahlreiche 
Opfer fordernd, auftraten, so kann man doch von einem epidemischen Auftreten 
dieser Krankheitsform nicht sprechen, weil sie sich nicht örtlich festsetzte, sondern 
sprungweise bald hier bald da auftrat. Die Pockenkrankheit hat sich in einigen 
Jahren besonders bemerkbar gemacht, so 1859, in welchem Jahre 60 Personen 
dieser Krankheit erlagen, im Jahre 1864 dagegen nur 20, 1865 aber wieder 31. 
In den übrigen Jahren seit 1858 bis 1867 sind die Pocken theils gar nicht, theils 
in sehr wenigen Fällen die Ursache des Todes gewesen. Die Pockenimpfung ist in 
sanitütspolizeilicher Beziehung streng überwacht worden; doch hat man, wie ander
wärts, so auch hier, namentlich in jenen Jahren größerer Anzahl von Todesfällen, 
durch die Pocken, die Erfahrung gemacht, daß die Impfung, bezw. die Wieder
impfung nicht immer vor dem Ausbruch der Krankheit den erwarteten Schutz ge
währt. Dem, nichts weniger als selten vorkomnienden, Selbstmorde liegt meistens 
Lebensüberdruß zum Grunde, hauptsächlich herbeigeführt durch Trunksucht. In dem 
Decenniunl von 1859—1867, beide Jahre mitgerechnet, haben 53 männliche und 
12 weibliche, zusammen 65 Personen ihrem Leben ein Ende gemacht, was im Durch
schnitt jährlich 6 Selbstmorde gibt, die meisten 1864 mit 12, die wenigsten 1860 
mit 2 Fällen. Nach den seit 1861 gemachten Erfahrungen kommt jährlich mindestens 
ein Mensch durch Mord oder Todtschlag ums Leben. Von Rettungen aus Lebens
gefahr lind in jüngster Zeit feit 1860 jährlich 2 Fälle bekannt geworden, die sich 
alle auf die Gefahr des Ertrinkens entweder beim Baden oder bei der Fischerei 
erstreckten.
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7. Einwanderung und Auswanderung. Erstere ist nicht der Rede 
werth, da innerhalb der 8 Jahre 1860—1867 nur 6 Personen, 4 aus Hannover 
und 2 aus Meklenburg, eingewandert sind. Dagegen hat die Auswanderung, wie 
in ganz Pommern, so auch im Naugarder Kreise, namentlich in jüngster Zeit eine 
Bedenken erregende Höhe erreicht, gegen die die gesetzgebenden Gewalten einzu
schreiten sich berufen fühlen müssen. Folgende Tabelle zeigt den Stand der Aus
wanderung.

Von den 513 Personen, welche im Jahre 1867 die heimathliche Erde ver
ließen, auf der ihre Wiege gestanden, und die ihnen bisher den auskömmlichen

Im 
Jahre.

Zahl der ausgewanderten Personen.
Mit 

Entlassungs
Urkunde.

Ohne 
Consens. Summa.

Ziel der Auswanderung.

Nordamerika. Südamerika. Andere Länder.

1860 17 11 28 26 1 i nach Sachsen.
1861 153 45 198 191 6 1 „ Dänemark.
1862 235 21 256 220 36

1863 145 5 150 130 17 ( 2 „ Sachsen.
( 1 „ Hannover.

1864 73 37 110 77 32 1 „ Rußland.
1865 142 21 163 145 18

( 1 „ Bremen.
1866 409 43 452 300 128 ( i „ Hamburg.

(22 „ Rußland.
1867 438 75 513 503 10 ...............................

Summa 1.612 258 | 1.870 1.592 248 30

Lebensunterhalt gewährt hatte, waren —
Dem Familienstände nach: Männl. Weibl.

Familienhaüpter und alleinstehende Personen.......................................... 143 37
Kinder dieser Familienhaüpter unter 14 Jahre alt................................ 76 98
Söhne und Töchter dieser Familien im Alter von 14 und mehr 

Jahren........................................................................................................ 31 128
Dem Berufe nach: Person.

Landwirthe, selbstständige Gutsbesitzer, Jnspectoren, Verwalter.............................11
Landwirtschaftliche Dienftleüte, Knechte und Mägde.......................................... 175
Handwerksmeister..................................................................................................... 19
Handwerksgesellen und Fabrikarbeiter aus Ziegeleien, rc................................... 21
Handarbeiter und Tagelöhner......................................•..................................... 7
Vom Hendelsstande................................................................................................ 1
Personen ohne Berufsangabe..................................................................................... 279

Das Hauptziel der Auswanderung ist das Land der obsoluten Freiheit, poli
tischer wie religiöser (ob auch sittlicher?); die Vereinigten Staaten von Nordamerika. 
Mancher Auswanderer geht auch nach Canada. Unter Südanlerika ist das spanische 
Amerika der Ost- sowol als Westküste zu verstehen. Über den Grund der Aus
wanderung kann nur angeführt werden, daß die Leüte, meist unbemittelte, mit 
vielen Kindern gesegnete Tagelöhner, meinen, ihre Arbeitskraft in der Neüen Welt besser 
verwerthen und ihren Kindern eine sorgenfreiere Zukunft schassen zu könneu, als 
es im Vaterlande möglich zu sein scheint; viele klagen aber auch über zu hohe uud 
drückende Abgaben, namentlich für die Schule, von der sie überdem, dessen sind 
selbst sie schon inne geworden, unter den obwaltenden Regulativ-Bestimnlungen von 
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schablonenartig zugerichteten Lehrern nichts Ersprießliches für den Unterricht und 
die Erziehung der ländlichen Jugend mehr erwarten. Mehrfach werden sie auch 
von den bereits in Amerika lebenden Verwandten und Bekannten zur Auswanderung 
angeregt, die sogar von ihren dortigen Ersparnissen baare Geldmittel zur Deckung 
der Überfahrtskosten zu senden pflegen. Welchen Einfluß das Agenten-Unwesen in 
schnöder, selbstsüchtiger Gewinnsucht von Bremen, Hamburg und Berlin her durch 
die Verführungskünste der im Lande verbreiteten Unter-Agenten aus die Auswande
rung übt, ist an anderen Stellen des L.-B. des Weitern erörtert worden. Auch 
der Naugarder Kreis hat sich von diesem, für die Wohlfahrt des Landes und der 
ihm treu gebliebenen Bevölkerung sehr bedenklichen, Übel nicht frei halten können. 
Hohe Zeit ist es, daß, wie schon ein Mal gejagt wurde, die gesetzgebende Gewalt 
gegen das entsittlichende Treiben, namentlich der int Lande umherziehenden Winkel- 
Agenten , die in den Einschiffungs-Häfen ihre Helfershelfer haben, mit Ernst ein
schreite.

8. Wehnplätze Der Naugarder Kreis hat 243 Wohnplätze, welche 
eigene Namen führen. Darunter sind 4 Städte, außer der Kreisstadt Naugard, die 
Städte Daber, Golnow, Massow; 96 Dörfer, und zwar 37 mit denen ein Ritter
gut verbunden ist, 6 mit einem Gut, welches nicht die ritterschaftlichen Vorrechte 
besitzt, und 53 Dörfer, mit denen ein Rittergut oder Gut nicht verbunden ist; an 
Rittergütern ohne Dorf sind 12 vorhanden, an Gütern ohne Dorf gibt es 8. An 
Vorwerken zählt der Kreis 32, davon 19 auf städtischen Gemarkungen, an Colonien 18; 
an Forsthaüsern 19, davon 3 auf städtischen Gebieten; an vereinzelt liegenden, 
eignen Namen führenden Wassermiihlen hat der Kreis 12, davon 9 auf städtischen 
Feldmarken; einzelne Etablissements, Gasthöfe, Theeröfen rc. gibt es 42, davon 5 
auf städtischen Gebieten.

Die 243 Wohnplätze sinb zu 118 Communalverbünden vereinigt, davon 
4 Stadt- und 114 Gemeinden des platten Landes sind. — So nach den Angaben 
der Übersicht der Wohnplätze für das Jahr 1867.

Dagegen unterscheiden die Grilndsteüer-Veranlagungs-Tabellen des Finanz- 
Ministeriums^? Gemeinde» und Gutsbezirke, und zwar die 4 städtischen Gemeindebezirke 
und auf dem platten Lande 98 baüerliche Gemeinden, 21 Erhebungsbezirke, zusammen 
119 ländliche Gemeindebezirke, und 54 selbstständige Gutsbezirke. Zu der Gesammt
heit der Genleindebezirke gehören außerdem 107 kleinere Wohnplütze, welche besondere 
Namen führen.

Das Zusammenwohnen in geschlossenen Ortschaften ist, wie fast überall in 
Pommern, so auch im Naugarder Kreise überwiegend. Das Getrenntwohnen in 
einzelnen Gehöften ist, wenn auch in einzelnen Fällen im vorigen, doch meistentheils 
erst im laufenden Jahrhundert gebraüchlich geworden, als Folge der Regelung der 
gutsherrlichen und baüerlichen Verhältnisse und der Genleinheilstheilungen, nach 
deren Beendigung eine Menge Aus- imb Abbauten von den geschlossenen Ort
schaften in der Gestalt von Vorwerken und s. g. Etablissements, entstanden sind. 
Die Separationen haben auch die Anlage vieler Colonien veranlaßt, und die in 
neuerer Zeit aufgestellten verbesserten Wirthschaftspläne der Staatsforsten die Er
bauung mehrerer Forsthaüser. In den jüngst verflossenen Jahren sind neu benannte 
Wohnplätze nicht errichtet worden.

vandbuch von Pommern, Th. IL, Bd. V.
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9. Gebäude. Nach der am 3. December 1864 vorgenommenen Aufnahme 
enthielt der Naugarder Kreis, nach Städten und dem platten Lande gesondert, 
folgende Anzahl von öffentlichen und Privatgebaüden:

Oeffentliche Gebaüde. Privat-Gebaüde.

Städte Darunter: Darunter:
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Haupt. haüser Mühlen
Magaz.
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A. Städte.
Naugard . . . 50 3 3 4 30 9 1 947 295 18 634
Golnow .... 44 3 6 4 13 16 2 1.695 492 35 1.168
Massow .... 18 3 2 2 — 9 2 849 264 16 .569
Daber............. 11 3 4 2 — 2 — 547 217 8 322

Summa A. 123 1? 15 12 43 36 5 4.038 1.268 77 2.693
B. Plattes Land.
Ritterschaft . .
Amt Naugard.

113 42 50 8 — 13 — 4.530 1.925 83 2.522
98 25 29 12 8 24 — 3.024 1.317 47 1.660

Amt Kolbaz . 
Stadteigenthum

36 7 12 5 11 1 — 1.136 468 8 660

Golnow . . . 21 5 8 8 —— — — 911 344 9 558
Stadteigenthum

3Stargard . . * 10 2 1 — 4 — 395 149 10 236
Summa B. . 278 81 102 34 | 19 | 42 | — 9.996 4.203 ‘ 157 5.636

C. Ganzer Kreis. 401 93 ] 117 | 46 | 62 j 78 | 5 14.034 5.471 234 8.329

Bewohnung der Privat-Wohnhaüser im Jahre 1864. 
Auf 10 dieser Hauser kommen Bewohner:

In den Städten. 
Naugard........................................................135,6

Golnow ....................................................  146
Massow........................................................106,3
Daber............................................................... 98,5

Auf dem platten Lande.
In den ritterschaftlichen Ortschaften . 102
,, denen des Amts Naugard . . . 84,7
„ denen des Amts Kolbaz .... 93,2
„ denen des Stadteigenth. Golnow. 95,6
„ denen des Stadteigenth. Stargard 82,3

Diese Übersicht kann nur annähernde Ergebnisse für die 
Wohnung geben, da auch die öffentlichen Gebaüde, mit 
Gottesdienst bestimmten Gebaüde (Kirchen), bewohnt zu sein pflegen, was nament

Dichtigkeit der Be- 
Ausnahme der für den

lich durchweg von den Schulhaüsern gilt. Werden aber auch die öffentlichen Ge
baüde den Privatwohnhaüsern hinzugerechnet, so übt dies doch nur geringen Einfluß 
auf das gefundene Resultat, aus dem wir erkennen, daß die Bewohner der Stadt 
Golnow sich mit kleinern Wohnungen behelfen müssen, als die des Städtchens Daber 
vorausgesetzt, daß die Wohnhaüser in beiden Orten von gleicher Größe waren, was 
wol nicht der Fall sein dürfte; und daß auf dem platten Lande die Insassen 
der Ortschaften im Ritterschaftskreise gedrängter wohnen als die Insassen der 
übrigen Gemeinden, namentlich der Stargarder Stadteigenthumsdörfer, welche mit 
durchschnittlich 8 Menschen in jedem Hause am bequemsten eingerichtet sind.

Die öffentlichen Gebaüde, excl. der Kirchen, und die Privat-Wohnhaüser geben 
zur Summe aller bewohnten Haüser die Zahl 5779. In der statistischen Tabelle 
vom 3. December 1867 sind nur die bewohnten Haüser, nicht auch die gewerblichen 
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und die Wirthschaftsgebaüde nachgewiesen. In dieser Epoche belief sich die Zahl 
der bewohnten Hauser auf 5730, woraus folgt, entweder, daß diese sich innerhalb 
drei Jahre entweder um 49 vermindert, oder um 259 vermehrt haben, insofern 
unter bewohnten Hausern ausschließlich Privat-Wohnhaüser verstanden sind.

Das Gebaüdesteüer-Kataster ist mit Ende des Jahres 1864 zum Abschluß ge
kommen , also gleichzeitig mit der statistischen Aufnahme von diesem Jahre. Diese 
hat die Zahl aller im Kreise vorhandenen Gebäude angegeben zu 401 + 14.034 
— 14.435. Das Gebaüdesteüer-Kataster hat dagegen 15.202 und zwar an —

1. Steuerpflichtigen Gebäuden:
a) Anzahl der Wohngebäude . . 5.743 

„ „ gewerbl. Gebaüde . 546
Zusammen .... 6.289 

b) Nutzungswerth Thlr. 134,763. 
c) Jährliche Gebaüdesteüer von den Wohngebaüden . . Thlr. 5044. 10 Sgr.

„ ' „ „ „ gewerbl. Gebäuden 82. 1 „
Zusammen.... Thlr. 5126. n Sgr

2. Steuerfreien Gebaüden......................... 8.913.

Sei daran erinnert, was das Gesetz vom 21. Mai 1861 betreffend die ander
weite Regelung der Grundsteüer und die Einführung einer Gebaüdesteüer, in Bezug 
auf die Objekte der letztern bestimmt hat.

Unter „Wohngebaüde" begreift das Gesetz alle Gebaüde, welche vorzugsweise 
zum Bewohnen und nur in Ansehung einzelner Raüme zu gewerblichen Zwecken, 
z. B. zu Kauf- und Kramläden, Werkstätten u. s. w. benutzt werden; ferner Schau
spiel-, Ball-, Bade-, Gesellschaftshaüser und ähnliche Gebaüde.

Unter „gewerbliche Gebaüde" sind begriffen solche Gebaüde, welche ausschließ
lich oder vorzugsweise zum Gewerbebetriebe dienen, namentlich Fabriken und 
Manufakturgebaüde, Ziegel-, Kalk-, Gypsbrenuereien, Brauereien und Branntwein- 
brennereien, Hammer- und Hüttenwerke, Schmieden und Schmelzöfen, Danipf-, 
Wasser- und Windmühlen, desgleichen solche, nicht zur Benutzung für die Landwirth
schaft und Fabriken bestimmte Keller, Speicher, Remisen, Scheünen und Ställe, 
welche als selbstständige Gebaüde betrachtet werden nlüssen.

Unter „steüerfreie Gebaüde" endlich begreift das Gesetz — außer den Ge
bäuden, welche sich im Besitz der Mitglieder des Königlichen Hauses oder eines der 
beiden Hohenzollernschen Fürstenhaüser befinden, oder zu den im Besitz des Staats
befindlichen Gütern gehören; desgleichen die zu den Standesherrschaften der vor
mals reichsunmittelbaren Fürsten und Grafen gehörigen Gebaüde, sofern nicht die 
gedachten Fürsten und Grafen in besonderen Verträgen auf die Grundsteüerfreiheit 
verzichtet haben; — diejenigen Gebaüde, welche dem Staate, den Provinzen, den 
communalständischen Verbänden, den Kreisen oder den Gemeinden, bezw. zu selbst
ständigen Gutsbezirken gehören, insofern sie zu einem öffentlichen Dienst oder Ge
brauch bestimmt sind, insonderheit also die zum Gebrauche öffentlicher Behörden 
oder zu Dienstwohnungen für Beamte bestimmte Gebaüde, als Regierungs-, Justiz-, 
Polizei-, Steiler-, Post- und Acilitairverwaltungs-Gebaüde, Kreis- und Gemeinde- 
haüser, sowie Bibliotheken und Atuseen, Universitäts- und andere zum öffentlichen 
Unterricht bestimmte Gebaüde, Kirchen und Kapellen und andere dem öffentlichen 
Gottesdienste gewidmete Gebaüde, sowie die gottesdienstlichen Gebaüde der mit 
Korporationsrechten beliehenen Neligionsgesellschaften, die Diensthaüser der Erz- 

27*  
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bischöfe, der Bischöfe, der Dom- und Curat- oder Pfarrgeistlichen und sonstiger mit 
geistlichen Funktionen bekleideter Personen der mit Corporationsrechten versehenen 
Religionsgesellschaften, ferner der Gymnasial-, Seminar- und Schullehrer, der Küster 
und anderer Diener des öffentlichen Cultus, Armen-, Waisen- und Krankenhäuser, 
Besserungs-, Aufbewahrungs- und Gefängniß-Anstalten, sowie Gebäude, welche 
milden Stiftungen angehören und für deren Zwecke unmittelbar benutzt werden; 
diejenigen unbewohnten Gebaüde, welche nur zum Betriebe der Landwirthschaft, 
z. B. zur Unterbringung des Wirthschaftsviehs, der Wirthschaftsgeräthe, der Boden- 
erzeügnisse, u. s. w. bestimmt sind; nicht minder solche zu gewerblichen Anlagen 
bestimmte Gebaüde, welche nur zur Aufbewahrung von Brennmaterialien und Roh
stoffen, sowie als Stallung für das lediglich zum Gewerbetrieb bestimmte Zugvieh 
dienen, endlich die zu Entwässerungs- oder Bewässerungs-Anlagen dienenden unbe
wohnten Gebaüde.

Hiernach gehören von der, in der obigen Tabelle nachgewiesenen Gebaüden 
des Naugarder Kreises alle öffentliche Gebaüde, und von den Privat-Gebaüden die 
Ställe, Scheünen und Schuppen in die Kategorie der steuerfreien Gebaüde. Die 
Zahl derselben beträgt aber, nach der statistischen Aufnahme von 1864 — 401 
4- 8329 — 8730, dagegen nach dem gleichzeitig festgeftellten Gebaüdesteüer- 
Kataster — 8913, daher sich zwischen beiden Angaben ein Unterschied ergibt von 
183 Gebaüden. Die Zahl der steüerpflichtigen Gebaüde würde der statistischen 
Aufnahme zufolge betragen 5471 + 234 — 5705 ; sie beträgt aber nach dem 
Steüer-Kataster — 6289, mithin 584 Gebaüde mehr.

Ähnliche Differenzen zwischen der statistischen Aufnahme und dem Kataster 
zeigen sich in allen Kreisen. Die landräthlichen Behörden sind durchgängig der 
Meinung, daß die Angaben des Gebaüdesteüer-Katasters in Bezug auf Richtigkeit 
den Vorzug verdienen, da des fiskalischen Interesses wegen eine absolute Genauig
keit erstrebt werden mußte. Bei dem Zählungswerk von 1864 erstreckte sich die 
Bevölkerungs-Tabelle auch auf die Gebaüde, und enthielt mit diesem 290 Spalten. 
Im Jahre 1867 sind die Gebaüde aus der Bevölkerungs-Tabelle weggeblieben, 
und dennoch hat diese über ein halbes Tausend Spalten. An einer andern Stelle 
des L.-B. ist die Bemerkung eingeschaltet worden, daß zur regelrechten Ausfüllung 
dieser Masse von Rubriken eine große Umsicht von Seiten des mit dem Zählungs
werk betrauten Personals erforderlich sei (L.-B. H. Th. Bd. IV., 612). Der 
Bildungsstand der Zählenden, gepaart mit Urtheilsfähigkeit und Gewissenhaftigkeit, 
sind entscheidende Momente für die Zuverlässigkeit der aus dem Zählungsgeschäft 
hervorgehenden statistischen Thatsachen. Sind diese Bedingungen auf dem Lande 
und in den kleinen Städten allgemein zu erfüllen?

Anmerkung.
Der Herausgeber des Landbuchs siebt sich in die Nothwendigkeit versetzt, die 

allgemeine 'Beschreibung des Naugarder Kreises hier zu unterbrechen. Cs ist ihm 
nicht möglich gewesen, die zur Fortsetzung erforderlichen Unterlagen von der zustän
digen Behörde zu erlangen, trotzdem dieselbe im Frühling des verflossenen Jahres 
sich bereit erklärt, alle in ihren Registraturen vorhandenen Nachrichten zur Benutzung 
für das L.-B. mitzutheilen. Bis zum Abschnitt 9 ist dies geschehen — wobei aber 
auch Acten der Königl. Regierung nlanche Ausbeüte gewährt haben, — von da an 
fehlen die weiteren Mittheilungen seit dem 14. October 1869, an welchem Tage 
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der mit S. 208 schließende Bogen durch die Presse gegangen ist. Wiederholte und 
dringende Erinnerungen, mit Übersendung der Materialien fortzufahren, sind erfolglos 
geblieben. Der Herausgeber hofft, daß diese Unterbrechung der allgemeinen Beschrei
bung nicht ein vollständiger — Abbruch sein werde, und das Fehlende am Schluß 
der Topographie in einem Nachtrage seine Stelle finden werde. Einstweilen schaltet er 
einige Bruchstücke ein, betreffend Grundeigenthum, nach der Einschätzung der Liegen
schaften für die Grundsteüer, nebst der Vertheilung der Einwohner und der Liegen
schaften auf Stadt und Land nach den Tabellen des Königl. Finanz-Ministeriums, 
Viehstand nach der Zählung von 1867, und eine Nachricht, betreffend 
die Kreis-Sparkasse, die beiden zuletzt genannten Titel aus den Acten der 
Königl. Regierung.

Kyowsthal, 8. Januar 1870. B.

Grundeigenthum.
Gesammtergebniß der Einschätzung der Liegenschaften.

Iahresbetrag der Grundsteuer: a) im Ganzen 26921 Thlr. 29 Sgr. — Pf.
b) für den Morgen 2 Sgr. 1 Pf.

Die unter den Arealszahlen stehenden kleinen Zahlen drücken den Reinertrag für den Morgen in 
Silbergroschcn, nach dem Klassifikationstarif der Grundstücke, aus.

Kultur- —
9

Flächeninhalt in Morgen

a 1 a 1 • R 1 ß. 7. 8.
Gesammt- 

flächcnr

In Pro,ei 
Schluß

tttfammti 
reinr

R
einertrag 
den M

.rc

Inhalt

Morgen

ertrag

Lhaler

art. Klasse 
Merz.

Klaffe 

Morgen

Klasse
Morgen

Klasse 
Morgen

Klassk
Mcrqkn

Klasse
Morgen

Klasse
Morgen

Klaffe
Morgen

5 S3 = = 3 
Sgr.

Ackerland .

Gärten . .

135,e.
90

1,50
120

4641,„

117,57
90

40935,ie

629,„ 
60

81229,

318,9.
90

70771,,s

41,9, 
15

26111,95 10397,,. 1813,., 236035,,.

1109,6.

49,.

0

187150,.,

1957,„

24

53

Wiesen . .

Weiden. .

400,09
J 30

7,9t
60

1182,7« 
150

273,5.

2588,„ 
110

1351,m 
27

4781,TT 
90

8806,.. 
i.

7744,,. 
«0

11399,..

13336,,,

12928,,5

19285,.,

8762,8 >

7574,,o 

2597„.

56893,«e

46127,.T

11,,

9,5

78924,.7

11503,77

42

7

Holzungen — 191,.. 1706,„ 12506,9, 63261,,o 28788,,. 14646,05 1168,i, 122269,,. 25,. 32946,,. 8

Wasserstücke 

Ödland . .

566,7s

1,79

734,„

6,eo

1015,..

62,., 
1

632,., —

—

Union ) . . .

2948,T9

70,80

0,5

—

439,50

2,».

4

1

Summe der einaeschätzten Liegenschaften 
mit 6147 Besitzern und 24642 Besttzstücken .... 

Wegen ihrer Benutzung zu öffentlichen Zwecken ertraglose Grundstücke: 
a) Land (Wege, Eisenbahnen, Begräbnißplätze k.).......................

b') Wasser (Flüffe, Bäche x ) , . ......................... ...

465454,..

10292,..
1809,..

96,7

2„
0,.

312925,,. 20

Hofraüme, Gebaüdestächen und unter einem Morgen große Hausgärten. . 3459'o. 0,7 — —
Überhaupt. . . 481015,55 lOOol 312925,,. 20

Die eingeschätzten Liegenschaften umfassen:
a) an grundsteüerpfllchtiaen Liegenschaften . .
bl an arundsteüerfreien Liegenschaften.............

383827„e
81626,..

82,.
17,.

281288,,.
31637,70

22
12

Zusammen. . . 465454,5.ll00oll312925, 20
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Vert h ei l un g
der Einwohner, des Flächeninhalts und des Reinertrages der Liegenschaften, sowie der Grund- 
und Gebaüdesteüer auf die städtischen und die ländlichen Gemeinde- (Grnndsteüererhebungs-) 

____ Bezirke und die selbstständigen Gutsbezirke.____________________

Der Gemeinde-, Grundstenererhebungs- 
nnd 

selbstständigen Gutsbezirke

Zahl der 
Einwoh

ner am 3. 
Dez. 1864
UNd1867

Der Liegenschaften Jahresbetraa Jahresbe-
Gesammt- 
flächenin- 

halt
Morgen

Gesammt- 
reinertrag 

LHUrr

der 
Grundsteüer 
Lhlr. Sgr. Pf.

trag der 
Gebaäde- 

steüer
rhlr. Egr.Qualität Xnwbl

I. Städtische Gemeindebezirke 4 17.210
17.388

73.837,,» 55.289,„ 4.649. 3. 10 2.318. 8

II. Ländliche Gemeindebezirke 119 1 39.6951 227.944,„ 154.729,1» 14.179. 8. 8 2.452. 24

III. Selbstständige Gutsbezirke 54
f 39.3611

179.234,h 102.906.9o 8.093. 16. 6 355. 9
Zusammen 177 | 56.905

56.744
481.015, ,0 312.925,94 26.921. 29.— 5.126. 11

Tabelle der Viehzählung wm 3. Dezember 1867.

Pferde Rinder Schake Schweine Ziegen Hunde Bienen 
stocke

A. Städte.
Naugard............................ 255 448 2.447 510 91 142 62
Daber................................ 209 289 1.133 297 70 121 37
Golnow............................ 515 1.151 2.002 803 222 329 122
Massow............................ 283 389 3.312 449 264 188 103

Summa A............. 1.262 2.277 8.894 2.059 647 780 324

B. Plattes Land.
Landgemeinden................
Selbstständige Gutsbezirke

4.564
1.281

13.486
2.858

59.813
57.286

7.814
2.081

728
62

3.322
546

2.364
329

Summa B............. 5.845 16.344 117.099 9.895 790 3.868 2.793
Summe des ganzen Kreises 7.107 18.621 125.993 11.954 1.437 4.648 3.017
Am 3. December 1864. . 7.129 20.934 136.062 11.109 1.143 — 2.783
Mithin im Jahre 1867 

mehr.... — — — 845 294 _ 234
weniger . . 22 2.313 11.069 — — — —

Auf dem platten Lande werden die meisten Pferde gehalten: in Braunsberg 
109, Hackenwald 118, Harmelsdorf 113, Lübzin 132, Marsdorf 105, Priemhausen 
157, Wismar 102; die Rinderheerde ist am zahlreichsten in zwanzig Gemeinden, 
in jeder derselben über 200 Haupt, nämlich in Barfusdorf 273, Groß-Benz 210, 
Bernhagen 257, Karlshof 203, Darz 203, Falkenberg 239, Fürstenflagge 232 
Harmelsdorf 290, Dorf Hindenburg 220, Louisenthal 286, Marsdorf 274, Mönchen- 
dorf 206, Pagenkopf 204, Hohen-Schönau 221, Schönwald 230, Vogtshagen 208, 
Zikerke 257 ; über 300 Haupt stark ist die Rinderheerde in Priemhausen 302 und 
in Hackenwald 303, am stärksten aber ist sie in Lübzin, wo 713 Haupt vorhanden 
waren. Schafheerden von 2000 Stück und darüber befinden sich in 13 Gemeinden 
und Gutsbezirken, und zwar in Groß-Benz 2483, Bernhagen 2400, Braunsberg 
2116, Breitenfeld 2158, Darz 2103, Priemhausen 2191, Vogtshagen 2055, Wismar 
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2222, Farbezin Gut und Dorf 4660, Jakobsdorf 4265, Parlin 5480, Plctntikow 
4566, Groß-Wachlin 4760. Die Zucht des Borstenviehs wird in den einzelnen 
Gemeinden und Gutsbezirken nicht eben lebhaft getrieben; die meisten Schweine 
sind an vier Orten, nämlich zu Hindenburg Dorf 207, Lübzin 229, Priemhausen 
361 und Parlin 416 Stück gezählt worden.

KreiS-Sparkafse. Die Errichtung einer solchen ist ini Jahre 1854 in An
regung gekommen. Auf dem Kreistage am 18. September des gedachten Jahrs beschlossen 
die Kreisstände, zunächst aus ihrer Mitte eine Commission zu wählen, welche die 
Angelegenheit wegen Einrichtung einer Kreis-Sparkaffe in nähere Erwägung ziehen 
und dem Kreistage demnächst ein Gutachten vorlegen möge. Diese, aus 3 ritter- 
schaftlichen, 2 städtischen und 1 bäuerlichen Mitgliede der Kreisstände bestehende 
Conlmission erstattete ihren gutachtlichen Bericht auf dem 61sten Kreistage vom 
14. April 1855 und legte zugleich den Entwurf zu einem Statut für die Kreis- 
Sparkasse zur Veschlnßnahme vor, der einstimmige Billigung fand und von den 
zahlreich versammelten Kreisstünden, unter Übernahme der Gewährleistung für die 
Fonds einer Sparkasse, als wirkliches Statut angenommen und vollzogen ward. 
Einige Erinnerungen indessen, welche das Ministerium des Innern gegen das Ma
terielle des Inhalts, wie gegen das Formelle der Abfassung erhob, führten eine Re
vision des Statuts herbei, welches demnächst auf dem 67sten Kreistage am 4. Juni 
1856 endgültig angenommen, genehmigt und vollzogen ward. Vom Könige bestätigt 
ist das Statut am 9. August 1856. Eröffnet ist die Sparkasse des Naugarder 
Kreises am L Januar 1857.

Die Sparkasse hat den Zweck, den Insassen des Kreises Naugard Gelegenheit 
zu geben, ihre Ersparnisse sicher und gegen Zinsen anzulegen (§ 1). — Dieselbe 
hat ihren Sitz in der Stadt Naugard und bildet ein selbständiges für sich beste
hendes Kreis-Institut (§ 2.) — Sie besteht unter Garantie des Kreises Naugard. 
Alle Verbindlichkeiten derselben biftsu eine Kreislast und werden, wenn zu deren 
Erfüllung das eigene Vermögen der Kreis-Sparkasse jemals unzureichend sein sollte, in 
gleicher Weise, wie hinsichtlich der sonstigen Kreislasten verordnet ist oder werden 
wird, durch Répartition aus die den Kreis bildenden Guts- und Gemeindeverbände 
gedeckt (§ 3). — Die Kreis-Sparkasse wird von einem Curatorium, bestehend aus 
einem Director und zwei Beisitzern verwaltet. Ein Rendant besorgt unter Leitung 
des Curatoriums die Kassengeschäfte (§ 4). — Der Director und die beiden Bei
sitzer des Curatoriums werden alle drei Jahr, nebst drei Stellvertretern von der 
Kreisversammlung gewählt und von der König!. Regierung bestätigt.... Die 
Namen der Gewählten, welche ihr Amt unentgeltich verwalten, werden nach er
folgter Bestätigung durch das Regierungs-Amtsblatt bekannt gemacht (§ 5). — 
Der Rendant wird auf dieselbe Periode, für welche das Curatorium erwählt ist, 
von den Kreisstünden gewählt und von der Königl. Regierung bestätigt. Er muß 
eine Caution von mindestens 500 Thlr. bestellen. Übersteigen die Einlagen den 
lOfachen Betrag der Caution, so ist letztere nach dem Vorschläge der Kreisstände 
zu erhöhen. Der Rendant bezieht als Besoldung einen Procentsatz der jährlichen 
Zinsüberschüffe, welcher auf mindestens 100 Thlr. normirt wird, falls die Über
schüsse diesen Betrag nicht erreichen sollten (§ 6). — In den verschiedenen Städten 
und Ämtern des Kreises können Neben-Rendanten angestellt werden, welche Na
mens der Kreis-Sparkasse, gegen Ertheilung von Jnterimsquittungen Einlagen bis 
zur Summe von höchstens 20 Thlr. in Empfang nehmen (§ 16). — Die Spar



216 Der Naugarder Kreis.

kaffe nimmt von allen Einwohnern des Kreises Naugard Einlagen von 10 Sgr. 
bis 200 Tblr. an. Die Annahme höherer Einlagen, so wie die Annahme von 
Einlagen Auswärtiger, hangt von denk Ermessen des Curatoriums ab (§ 17). — 
Von sämmtlichen Einlagen wird jeder volle Thaler mit 3% Prêt, verzinst. Be
träge unter 1 Thlr. und überschießende Groschen werden nicht verzinst (§ 20). — 
Die eingelegten Gelder werden vom Curatorium verliehen: 1) Gegen Hypothek; 
2) gegen Faustpfand; 3) gegen Wechsel und Handscheine, wenn Bürgschaft gestellt 
wird; 4) können sie bei der Provinzial-Hülfskaffe oder in inländischen coursirenden 
Staatspapieren angelegt werden (§ 30). — Die nach Bestreitung der Verwaltungs
kosten verbleibenden Zinsüberschüsse bitbeii einen Reservefonds Behufs Deckung 
möglicher Ausfälle. Hat sich auf diese Weise ein hinreichendes Kapital gebildet, 
um etwaige Verluste der Sparkassensonds zu decken und die Verpflichtung gegen 
die Einleger zu erfüllen, ohne daß es nöthig ist, deshalb die allgemeine Vertretung 
des Kreises in Anspruch zu nehmen, so können die Kreisstände, nach vorher durch 
die Königl. Regierung eingeholter Genehmigung des Ober-Präsidenten von Pom
mern, über die ferneren Überschüsse disponiren (§ 32). — Den Staats-Behörden 
verbleibt das durch das Reglement vom 12. December 1838 verliehene Aufsichtsrecht.

Aus den Jahres-Nachweisungen über den Geschäftsbetrieb und die Resultate 
der Kreis-Sparkasse sind die nachstehenden Übersichten entnommen.

A. Betrag der Einlagen am Schluß des Jahres.
â S&n LA S&n 4- LA Sfr -L

1857. 5.029. 24. 8. 1861. 28.241. 5. 9. 1865. 42.862. 29. 10.
1858. 9.502. 16. 1. 1862. 29.221. 5. 7. 1866. 34.412. 20. 9.
1859. 13.139. 18. 10. 1863. 36.070. 9. 10. 1867. 36.845. 10. 5.
1860. 17.230. 24. 9. 1864. 39.320. 16. 11. 1868. 31.453. 15. 3.

B. Nachweisung des Geschäftsbetriebes im Jahre 1868.

1. Betrag der Einlagen am Schluffe des Jahres 1867 . 36.845. 10. 5.
2. Zuwachs während des Jahres 1868 : a) durch neue Einlagen 10.608. 12. 7.

b) durch Zuschreibung 
an Zinsen . . 742. 5. —.

3. Ausgabe im Jahre 1868 für zurückgenommene Einlagen 17.742. 13. 8.
4. Betrag der Einlagen nach dem Abschlüsse am 16. Ja

nuar 1869: ................................................................. 31.453. 15. 3.
5. Bestand des Separat- oder Sparfonds ...................... — — —

Zinsen, welche die Anstalt gewährt...........................................37s Prct.
Zinsen, welche die Anstalt für ausgeliehene Kapitalien erhält 5 „

6. Bestand des Reservefonds........................................................4.567. 23. 1.
An Sparkassenbüchern befanden sich am Schluß des Jahres 1868 in Umlauf 

mit einer Einlage bis 20 .......................... Stück 265.
1 von 20— 50 . . . . „ 153
von 50—100 „ . . . . „ HO.
von 100—200 „ . . . . „49
von 200 und darüber, 

Maximum 750 „ 27.

Summa . Stück 604.
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7. Von dem Vermögen der Sparkasse (4 + 54-6) sind zinsbar angelegt: 
tyr- 4-

1) Auf Hypothek: a) auf städtische Grundstücke . . 4.800. — —
b) auf ländliche Grundstücke . . 10.950. — —

2) Auf den Inhaber lautende Papiere — — —
3) Auf Schuldscheine gegen Bürgschaft  9.994. — —
4) Gegen Faustpfand  9.395. — —
5) Bei öffentlichen Instituten und Corporationen . — — —

Überhaupt . . ^4. 35.139. — —
Da das Vermögen der Sparkasse betrug „ 36.021. 8. 4.
So war am 16. Januar 1869 an Kassenbestand noch 

vorhanden die Summe von 3%. 882. 8. 4

Topographische Beschreibung des Kreises.

I.
Polizeibezirk des Domainen-Rentamts Naugard.

Das ehemalige Domainen-Amt Naugard wurde 1809 in ein Intendantur- 
Amt verwandelt, in welchem die letzte Revision der darin aufkommenden gutsherr
lichen Gefälle in den Jahren 1812 und 1824 Statt gefunden hat. Damals be
stand das Amt aus folgenden Dörfern, Etablisiements, Erbpacht- und Zeitpacht- 
Vorwerken und Mühlen:

A. Dörfer und Etablisiements. — Damerow, Döringshagen, Fanger, Fischersfeld 
(Erbzins-Etabl.), Friedrichsberg, Glewitz, Glitzig, Grävenhagen, Grävenbrück, Hin
denburg, Hirschwald (Erbzins-Etabl.), Karzig, Kietz (einzelner Kossatenhof bei der 
Stadt Naugard), Kriwitz, Langkavel, Gr. Leistikow, Minten, Naugard Amtsfrei
heit, Neüendors (Büdnerei), Retztow, Nothenfier, Gr. Sabow, Schnittriege, Schön
haus (Erbzins-Etabl.), Schwarzow, Strelowhagen, Trechel, Trutzlatz, Verchentin 
(Büdnerei), Wolchow, Zampelhagen, Zikerke; überhaupt 32.

B. Vorwerke, und zwar — a) Erbpacht - Vorwerke: Hindenburg, Karzig, 
Kotzen, Neühof; und — b) Zeitpacht-Vorwerke: Altmühl, Minten, Gr. Sabow, 
Trutzlatz, Vierhof, Werder, Wolchow; überhaupt 11.

C. Mühlen. — Die Basentin'sche, Damerow'sche, Döringshagen'sche, Frie- 
drichsberg'sche, die Kikermühle, die Naugard'sche Malzmühle, die Schwingmühle, 
die Strelowhagen'sche und die Zampel-Mühle, überhaupt 10.

Von den zum Amte Naugard früher gehörig gewesenen Vorwerken waren nach 
der Revision vom Jahre 1812 folgende 4 Vorwerke bereits zum vollen Eigenthum 
verkauft: Friedrichsberg, Neüendors, Schwarzow, Langkavel, welche mithin auf die

Landbuch von Pommern, Th. IL, Bd. V. 28
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Domainen-Einkünfte und sonstige Vorbehalte und Reservate keinen Einfluß mehr 
hatten. Die nach der Revision von 1812 dem Amte verbliebenen 4 Erbpacht-Vor
werke schieden aus dem Abgaben-Bereich des Amts ebenfalls aus, nachdem sie durch 
Ablösung des Erbpacht-Canons Eigenthum der früheren Erbpächter geworden. 
Dies geschah bei Hindenburg in den Jahren 1816—1820; bei Karzig 1822—1830 ; 
bei Kotzen 1818—1823; bei Neühof 1813—1836. Die dann noch verbliebenen 7 
Vorwerke, welche früher verzeitpachtet waren, sind in den Jahren 1813—1819 ver
kauft, theils mit Vorbehalt eines Domainenzinses, oder sonstiger Abgaben, theils 
ohne dergleichen.

In Folge Ministerial-Rescripts vom 7. April 1823 wurden vom 1. Januar 
1825 ab folgende Dörfer, Vorwerke und Mühlen aus dem Bezirk des damals auf
gelösten Amts Masiow dem Amte Naugard einverleibt:

A. Dörfer. — Falkenberg; Masiow (Stadt, in Betreff einiger Abgaben), 
Neüendorf, Pagenkopf, Pflugrade, Hohen-Schönau, Walsleben, Wißnlar, Wittenfeld; 
zusammen 9.

B. Vorwerke, und zwar — a) Erbpacht- oder Erbzins-Vorwerke: Kniephof, 
Neüendorf, Pagenkopf, Walsleben, Wißmar; — b) Zeitpacht-Vorwerk: Masiow; 
überhaupt 6.

C. Mühlen. — Die Masiow'sche Bergmühle, die Neüendorf'sche, die Hohen- 
Schönau'sche und die Wißmar'sche Mühle, überhaupt 4.

Der übrige Theil des Amts Masiow wurde dem Amt Friedrichswald, — 
jetzt Kolbaz, zugelegt (L.-B. IL Th., Bd. III., 90). Von den zum Amte Naugard 
gekommenen 6 Vorwerken wurden Kniephof und Wißmar durch Ablösung des Canons 
in den Jahren 1824—1830 freies Eigenthum der früheren Erbpächter, das Vor
werk Masiow aber im Jahre 1825, als die letzte Zeitpacht-Periode zu Ende ge
gangen war, an die Bürgerschaft zu Masiow verkauft. Diese 3 Vorwerke hatten 
daher von da ab keinen weitern Einfluß auf die Domainen-Abgaben. Dagegen 
hatten die 3 übrigen Vorwerke, Neüendorf, Pagenkopf und Walsleben nach wie vor 
die jährliche Erbpacht zu entrichten.

Abgesehen von den 4 Vorwerten, welche bereits vor der Revision von 1812 
in Privatbesitz übergegangen waren, nämlich Friedrichsberg, Langkavel, Neüendorf 
und Schwarzow, von denen die Angaben nicht vorliegen, ist aus dem Verkauf der 
übrigen 14 Domainen-Vorwerke an Ablösungs-Kapital, bezw. an Kaufgeld, incl. 
für die Inventarien, die Sumnre von 125.422. 17. 6 aufgekommen, welche
zu 5 Prct. berechnet eine jährliche Rente ergibt von . . . 6271. 3. 11.

Durch die Veräußerungen und Ablösungen ist dagegen 
ein Ausfall entstanden von 4801. 20. 7 »V 
und Agio von 1045 Gold 139. 10 ffgr., 
macht zusammen  „ 4941. — 7.

Und es bleibt daher ein jährlicher Gewinn von . 1330. 3. 4.

Außer dem Amtstheile Masiow wurden dem Amte Naugard noch die beiden 
Mühlen bei Golnow, die Ober- und die Unter-Kronmühle, die früher zum Amte 
Stettin-Jasenitz gehört hatten, laut Ministerial-Refcripts vom 31. December 1832, 
zugetheilt. Diese Mühlen waren dem Domainen-Fiskus mit einer baaren Mühlen
pacht zum Betrage von 184. 24. 11 incl. 45 Gold prästaüonspflichtig.

. . 28*
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Nach Ablauf von 24 bezw. 12 Jahren hat die König!. Regierung mittelst 
Verfügungen vom 2. December 1835 und 31. Januar 1836 eine 'neue Revision 
der im Bezirk des combinirten Intendantur — später Domainen-Rent-Amt genannten 
— Amts Naugard aufkommenden Gefälle angeordnet. Diese Revision ist im Jahre 
1836 zur Ausführung gekommen. Hiernach betrug —

Der Ertrag von den beständigen Geld- und Natural-, sowie von den unbe
ständigen Gefällen im Ganzen — vor der Linie an rückständigen Hofwehr- und 
Erbstandsgeldern aus den Amtsortschaften 3830 <%., die bis zum dereinstigen
Verkauf der betreffenden Bauerhöfe gestundet sind — incl.
207y, LA Gold LA 10.240. 8. 4.

Darauf haftete an Kosten der Amts- und der Lokal- 
Polizei-Verwaltung, an Kosten des Kirchendienstes und an 
öffentlichen Lasten und Abgaben, eine Ausgabe von . . „ 915. 8, 4.

Mithin blieb ein Überschuß zur Regierungs-Hauptkasse, 
incl. 207 */,  LA Gold, von LA 9.325 — -

Von der König!. Regierung, Abtheilung für die directeu Steüern, Domainen 
und Forsten unterm 26. September 1836 anerkannt und bestätigt, um vom Jahre 
1839 ab den dreijährigen Etats-Entwürfen zum Grunde gelegt zu werden.

Und also ist es geschehen eine geraume Zeit lang bis auf das Gesetz vom 
2. März 1850, betreffend die Ablösung der Reallasten, welches die amtliche Thä
tigkeit der Rentämter als Finanzbehörde auf ein Minimum reducirt hat. Darum 
ist auch die Amtskaffe zu Naugard int Jahre 1866 in eine Domainen-Receptur 
umgewandelt worden, wie es mit den Amtskaffen zu Kamin und Stepenitz gleich
falls geschehen ist. Die Naugarder Receptur hat jetzt nur den 13ten Theil der 
Einnahme der frühern Amtskasse zu verrechnen, und während diese an die Regie- 
rungs-Hauptkaffe über 9300 LA abzuführen hatte, schüttet die Receptur noch nicht 
voll 60 in dieselbe aus. Dies ergiebt sich aus dem nachstehenden —

Etat des Domainen-Rentamts Naugard für diePeriode 1866—1868.

Einnahme. 4
Tit.
1. An Erb-, Grund- und DomainenzinS, Canon und Geldrente für Getreide 595. 4. 10.
2. „ Zinsen von bäuerlichen Hofwehrgeldern:

An Hofwehr- und Erbstands-Geldern verschulden in —
a) Groß-Leiftikow — 2 Wirthe mit 225
b) Retztow — 3 Wirthe mit  139
c) Strelowhagen — 1 Wirth mit  ioo j

In Summa . . 464
Diese sind den Wirthen bis zum dereinstigen Verkaufe ihrer Höfe 

zinsfrei gestundet und werden gemäß Ministerial-Rescripts vom 15. Juni 
1834 mit dem Bemerken im Etat aufgeführt, daß die beim Verkaufe der 
Höfe auskommenden Capitalien bei dem Domainenveraüßerungsgelder-Fonds 
zu vereinnahmen, und daß die Verkaüfe durch die den Rechnungen beizu
fügenden Atteste zn controliren sind.
3. Polizei- und executivische Ordnungsstraf- rc. Gelder . .... 
4. Pachtgelder von, nicht zu Vorwerken gehörigen Grundstücken.

An die Straf- und Besserungs-Anstalt zn Naugard sind folgende zum 
ehemaligen dortigen Amtsttz gehörig gewesene Grundstücke auf 
unbestimmte Zeit verpachtet:

Zu übertragen . 621. 4. io.
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» Übertrag . . . .
a) Die Maulbeer-Plantage incl. der 14 Mg. 50 Ruth, großen Weide-

abfindungsfläche des Vorderholzes .... Mg. 37. 113 N. 
b) Der alte Ackerhof incl. des darin jetzt angelegten

Gartens „ 12. 114 „
c) Die Leistikowsche Wiese, auch Knickshofswiese 

genannt   10. 120 „
d) Der ehemalige Amtsgarten, incl. der jetzigen Hof-

und Baustelle  4. 35 „
e) Der kleine Seegrund, ehemalige kleine Amtösee „ 120. 119 „
f) Das Innere der Anstalt, das frühere s. g. Burg

revier, incl. Wall und Graben und eines 
darin angelegten Gartens . „ 14. 66 „

Summa a—f . . . Mg. 200. 27 R. 
g) An dieselbe Anstalt für den ebenfalls zum ehe

maligen Amtssitz gehörig gewesenen s. g Eich
brink und die Voigts-Wiese auf die 12 Jahre 
1861—1872  „ 3. 8 „

Ätz .^7

621. 4.
4

10.

175. 5. 8.

12 — —

1.

Summa a—g incl. 13 Mg. 70 R. Uunutzbares Mg. 203. 35 R.
Miethe für die Wohnung des Amtsdieners zu Raugard 7 und 

Pachtzins für 172 Ruth. Garten und 5 Mg. 56 Ruth. Acker und 
Wiese 9UK. 2. 27. 4, zusammen  

Pensions-Beiträge  
Summa Einnahme  

Ausgabe.
Der Rentmeister erhält an Gehalt 300 Ätz, an Bureau- und Reise

kosten, zusammen  
Außerdem bezieht derselbe als Kreissteüer-Einnehmer 250 y^., 

außer den Amts-Unkosten von 70 , und für die Verwal
tung des Steüer-Amts 300 ^tz. Zusammen sixirtes Gehalt ^tz 850. 

Ferner, an Tantieme: von der Domainen-Amortisationsrente, von 
den Renten für die Rentenbank, von den Feüer-Societäts- 
Beiträgen, von den Landarmen- und Irrenhaus-Beiträgen, 
von den Pockenimps-Eebühren, als Rendant der Kreis-Com- 
munal-Kasfe fur Einziehung der Kreis-Chaussee-Beiträge, Alles 
in Allem y%. 552. 22. 1 wovon ', zum Dienstaufwand 
und *'»  als Gehalt gerechnet werden mit .y& 368. 14. 2.

9. 27. 4.
4. 15. -

816. 22. 10.

560. — -

2.

3.

In Summa mit dem fixirten Gehalt . 1.218. 14. 2.
Des Amtsdieners Gehalt beträgt

Außerdem bezieht er an Executions- und Meilengebühren ca.
8. 15.

Remuneration der Schulzen in den Dorfschasten Trutzlatz, Damerow, 
Karzig, Döringshageu, Kriwitz, Fanger, Gr. Leistikow, Retztow, 
Treck)êl, Zikerke, Gr. Sabow für Ausübung der Polizei-Verwal

tung daselbst ........................................................................
Diese Remuneration ist zum Theil getreten an Stelle der früher ge

nossenen Befreiung von Diensten und^Abgaben.
Die Gemeinde zahlt ihrem Schulzen in Trutzlatz 7 Atz, in Karzig 

3 .Ätz und gewährt demselben die Nutzung von 6 M. 159 Ruth. 
Acker, 2 M. 111R. Wiesen, und 146 R. Hütung, zusammen 10 M. 
5g R.; in Gr. Sabow die Nutzung einer Wiese von 4M. 96 R., 
die vom Fiskus und der Gemeinde gemeinschaftlich hergegeben ist, 
außerdem von der Gemeinde 5 Ätz-

Zu übertragen . . .

140. — —

20. 25. 5.

720. 25. 5.
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5^ 4-

Übertrag ... . i 720. 25. 5.
Der Erste Prediger und Superintendent zu Naugard empfängt für 24

Scheffel Roggen den 14jährigen Gotnow'scheu Martini-Marktpreis 
à 2 mit . . .................................... ......................................... ^8 — —

Summa Ausgabe  768. 25. 5
Verglichen mit der Einnahme _816. 22. 10

Bleibt Ueberschuß an die Regierungs-5^auprkaffe abzuführen .... 57. 27. 5.

Nach der Haupt-Ertrags-Nachweisung von 1836 und der Balance gegen die 
früheren Revisionen von 1812 und 1824 entstand eine Minder - Einnahme 
von 5.021. 10. 10. 
incl. 987% Gold, welche fast nur allein in dem Ausfall an Pacht von den 
veraüßerten Vorwerken, und in Ablösung des Canons von den Vererbpachtet gewe
senen Domainengütern, doch auch in den vorgekommenen Ablösungen von Domainen-
Abgaben der bäuerlichen Wirthe ihren Grund hatte.

Es entstand aber auch eine Minder-Ausgabe von . . 405. 9. 1.
so daß nach Abzug dieser von der Minder-Einnahme ein
Minder-Überschuß von ..............................„ 4.616. 1. 9.
verblieb. Die Minder-Ausgabe entstand hauptsächlich durch Absetzung der Kosten 
des Kirchen- und Schulwesens, die auf den Etat des Ministeriums der geistlichen 
Angelegenheiten übernommen waren, und durch Absetzung der dem letzten Pächter 
des Vorwerks Massow gewährten Entschädigung für den Verlust der Natural-Hofe- 
dienste. Der Vortheil, der dem Domainenfiskus durch die Regulirungen der guts
herrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, durch die Veräußerungen rc. erwachsen ist, 
ist, wenn gleich vorstehend ein Ausfall von jährlich über 5000 dargethan ist, den
noch nicht unbedeütend, indem gegen diesen Ausfall aus dem combinirten Amte 
Naugard-Maffow in der Periode von Trinitatis 1812 und 1. Januar 1825 bis 
ult. December 1835 an Kapital-Zahlungen aufgekommen sind: 

a) An Hofwehr- und Erbstandsgeldern 48.627. 14. 1.
b) Durch Veraüßerungen  111-245. 13. 8.
c) Durch Ablösungen ,, 50.378. — 3.

In Summa also . . . 210.250. 28. —
welches Kapital zu 5 Prct. gerechnet, eine jährliche Rente von Thlr. 10.512. 16. 5 Pf. 
gibt. Wird nun die vorstehende Minder-Einnahme von Thlr. 5021. 10. 10. Pf. 
davon in Abzug gebracht, so ergibt sich gegen die Einnahme von bezw. 1812 und 
1824 dennoch ein Mehrbetrag von Thlr. 5491. 5. 7 Pf.

Durch Regulirungen, Veraüßerungen und Ablösungen sind aufgekommen 
a) aus dem alten Amte Masiow seit Trinitatis 1803 bis ult. December 1824; b) 
aus dem alten Amte Naugard von Trinitatis 1809 bis dahin 1812; und c) aus 
dem combinirten Amte Naugard-Maffow bis ult. December 1835 im Ganzen

Thlr. 342.658. 3. 3 Pf.
Des Domainen-Rentmeisters zu Naugard Haupt-Thätigkeit als Rentbeamter 

besteht in der Verwaltung der Polizei in dem sehr großen Amtsbezirke. Außer der 
Domainen-Receptur verwaltet er eine Menge anderer Kassen. Er ist überbürdet.

Die Ortschaften des Amts Naugard.
Brafchendorf, Colonie, 2 Mln. von Naugard gegen SSW., 5/< Mln. 

von Maffow gegen NNW., besteht aus 5 Haüsern mit 28 Eimv. und gehört zum 
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Gutsbezirk Neüendorf (s. diesen Artikel), von dem sie 440 Ruthen gegen NO. ent" 
fernt ist. Nachdem der Gutsherr von Korkenhagen und Neüendorf, Oberamtmann 
Brasche, die Anzeige gemacht, daß es seine Absicht sei, auf dem Neüendorf'schen 
Felde eine Colonie zu gründen, begab sich der Kreis-Landrath v. Kameke am 
14. April 1821 nach Korkenhagen, um unter Führung des Gutsherrn das Terrain 
zu besichtigen, auf dem die Colonie angelegt werden sollte. Es liegt zu beiden 
Seiten des Weges, welcher von Neüendorf nach dem Dolgenkrug führt. Es bestand 
zum Theil aus kultivirtem Acker, Hafer- und Roggenland, zum Theil aus Erica
feldern und sterilen Bruchgründen. Brasche erklärte, von dem Neüendorfer Guts
felde 210 Mg. für die Colonie abzweigen und damit 7 Parcelen, jede zu 30 Mg., 
bilden zu wollen, mit dem Vorbehalt, daß der Colonist die Hälfte seiner Parcele 
einem andern Anbauenden überlassen könne, eine weitere Theilbarkeit aber nicht 
gestattet sein solle. Jeder Anbauer soll auf der Mitte des von ihm zu erwerbenden 
Grundstücks, links von dem genannten Wege, seine Gebaüde errichten, diese in 
gerader Linie und parallel mit dem Wege, der mit Obstbaümen in einer Allee zu 
bepflanzen ist. Oberamtmann Brasche beabsichtigte den Grund und Boden zu Erb
pachtrechten gegen einen jährlichen Canon von 1% Thlr. pro Mg. zu veraüßern 
und bat zu gestatten, daß er der zu gründenden Colonie den Namen Braschendorf 
beilegen dürfe. Auf den von der Königl. Regierung erstatteten Bericht ist dieser 
Name durch Ministerial-Rescript vom 24. Mai 1821 genehmigt worden. Braschen
dorf gehört zur Kirchen- und Schulgemeinde Neüendorf bei Maflow.

Damervw, Kirchdorf, '/« Mln. von Naugard gegen NW. an der 
Landstraße nach Gülzow und Kamin, und an der Wolsiza, dem eigentlichen 

Völzerbach (S. 179), besteht aus 14 Bauer-, 2 Kossatenhöfen und 1 Halbbauer
hofe, 3 Büdnerstellen auf Domainengrund, von denen eine im Jahre 1750, die 
beiden anderen 1770 errichtet sind. Die 14 Bauern und 1 Kossat wurden bereits 
1813 dienstfrei, der andere Kossat aber erst seit dem Verkauf des Vorwerks Werder 
im Jahre 1818. Sämmtliche Wirthe wurden durch das Besitzdokument vom 21. 
November 1831 Erbpächter ihrer Höfe und hatten an Erbstandsgeld 2397 Thlr. 
gezahlt. Den Halbbauerhof hatte der Mühlenbesitzer für 10 Thlr. in Zeitpacht; er 
wurde ihm aber 1820 in Erbpacht gegeben, indem er 34 Thlr. Erbstandsgeld zahlte 
und einen jährlichen Canon von 1272 Thlr. übernahm. Auf Grundstücken von 8 
baüerlichen Höfen haben sich 12 Einwohner eigene Haüser erbaut. Der Grund 
und Boden aber gehört zu den Höfen, und haben diese Büdner denselben nur auf 
Lebenszeit in Pacht, indem jeder an den betreffenden Wirth jährlich 20 Sgr. zahlt. 
Nach ihrem Ableben müssen auf Verlangen der Hofsitzer letzteren die Haüser ent
weder nach einer aufzunebmenden Taxe überlassen, oder die Gebaüde wieder abge
brochen werden. Das Vorwerk Friedrichsberg hatte aus der Feldmark D. das Auf
hütungsrecht für Rind- und Schafvieh, welches durch Abtretung einer Weidefläche von 
223 Mg. abgelöst ist. Die Domainen-Abgaben für ganz D. betrugen Thlr. 350. 
21. 10 Pf. und an Contribution wurden Thlr. 144. 1. 3 Pf. gezahlt. Die hiesige 
Mühle ist eine Wassermühle mit einem Gange. Die Regulirung derselben ist mit dem 
1. Januar 1830 eingetreten, und die Mahlzwangs-Entschädigung durch Erlaß der 
rückständig gebliebenen Domainen-Abgaben pro 1812—1822 im Betrage von Thlr. 
446. 23. 10 und durch ein Rente-Ablösungs-Kapital für 30 Sch. 27« Mtz. Roggen 
von Thlr. 1373. 9. 8 Pf., incl. Thlr. 193. 10 Sgr. Zinsen, also zusammen 
von Thlr. 1820. 3. 6 Pf. abgelöst. Nach der Regulirung zahlte der Müller einen 
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jährlichen Domainenzins von 35 Thlr. Diese Mühle, bestehend aus 1 unterschlägigem 
Mahlgang, auch Stampfwerk und Lohmühle, nebst Wohnhaus und Ländereien, dem 
Müller Hermann Lemke gehörig, das Ganze abgeschätzt zu 7092 Thlr., wurde beim 
Kreisgericht zu Naugard in dem Termine vom 19. Juni 1869 zur öffentlichen 
Feilbietung gestellt. D. hat jetzt 495 Einw., auf 38,69 Mg. Flüche 62 Wohn- 
haüser, für die, nebst 3 gewerbl. Gebaüden, Thlr. 38. 10 Sgr. ©teuer 
erlegt worden, und 74 steuerfreie Gebaüde. Die Feldmark begreift 4089,05 Mg. 
und 50 Grundbesitzer, woraus folgt, daß gegen früher bedeütende Abzweigungen 
von den Bauerhöfen Statt gefunden haben und zahlreiche Büdnereien zu den schon 
vorhandenen entstanden sind. Versteüert werden 3915,14 Mg. mit Thlr. 236. 12. 
5., steuerfrei sind 17,31 Mg. — Ackerland 2471,76 Mg., mit einem Reinerträge von 
22 Sgr. pro Mg., Gärten 10,12 Mg., Wiesen 702,1 Mg., Weiden 644,26 Mg., 
Holzung 103,25 Mg., Wasserstücke 0,96 Mg. In den vorstehenden Zahlen ist der 
Besitzstand des Gutes Altmühl mit enthalten, da es zum Gemeindeverband von 
D. gehört. Die Kirche ist Filial von Karzig und zu ihr eingepfarrt ist Altmühl 
und Verchentin. Die Kirchenländereien, deren Ertragswerth zu 220 Thlr. veranschlagt 
sind für 12 Sch. Roggen, nach dem Martini-Marktpreise zahlbar, Vererbpachtet. 
Die Kirchenkasse besitzt 725 Thlr. Kapital, und ihr jährlicher Etat belaüft sich auf 
42 Thlr. Ein Küsterhaus ist hier nicht, dagegen ein Schulhaus. Es gehören dazu 
3 Mg. 45 Ruth. Garten- und Ackerland und eine Wiese von 4—5 zweispännigen 
Fuder Heü. Der Lehrer hat 6 Thlr. baar Gehalt, 1 Thlr. 7 '/2 Sgr. Schulgeld 
von jedem der 85—90 schulpflichtigen Kindern aus D., Altmühl und Verchentin, 
5000 Stück Torf und 3 Klafter Holz. Sein Einkommen, auch als Küster, ist zu 
102 Thlr., das eines Schulgehülfen zu ICO Thlr. geschätzt. Herzog Barnim I. 
bestätigte im Jahre 1268 dem Kloster Grobe (später Pudagla) proprietatem ville 
Dambrove site juxta Nogart castrum et villam sine opidum domini episcopi 
Caminensis cum omni jure in agris, pratis etc. etc. et centum mansis cum in
tegra décima quam tenemus cum heredibus nostris in feudo a domino episcopo 
Caminensis. quos aliquando a nobis Vitoslavus ac sui heredes, etc. etc. (Dreqer, 
Cod. 529).

Donaukrug, G a sthof an der Staatsstraße von Golnow und Naugard, 
Halbweges zwischen beiden Städten, führt seinen Namen nach dem dort belegenen 
kleinen Donau-See, und gehört zur Gemeinde Kriwitz; s. weiter unten diesen Artikel.

Döringshagen, Pfarrkirchdorf, l1/, Mle. von Naugard gegen NNO. 
an dem, nach diesem Orte genannten Mühlenbach, der weiter abwärts, je nach den 
Dörfern, die er berührt, andere Namen annimmt und bei Batzwitz, Greifen
berger Kreises, in die Rega fällt, und von D. bis Kardemin die Gränze 
mit dem Regenwalder Kreise bildet, auch an der alten Landstraße von Naugard 
nach Greifenberg, besteht aus 2 Bauerhöfen, 1 Krughofe, der Mühle und den Grund
stücken der geistlichen Institute. Die beiden bäuerlichen Wirthe wurden Erbpächter 
1815 und haben an Erbstandsgeld 449 Thlr. bezahlt. Die Hälfte ihrer Domainen- 
Abgaben, so wie die Bau- und Burgdienste und die Laudemial-Verpflichtungen, 
haben diese beiden Wirthe durch Kapital-Zahlung von Thlr. 823. 25. 2., laut 
Befreiungs-Urkunden vom 20. Mai 1825 und 22. August 1832, abgelöst und das 
Obereigenthum ihrer Höfe erworben. Der Besitzer des ersten Hofes, Gottfried 
Pesch, hat seinen Hof unter seine 4 Kinder — 3 Söhne und 1 Tochter — so ge
teilt, daß jedes Kind 140 Mg. 63 Ruth, erhalten hat. Der Consens ist unterm
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22. August 1832 ertheilt. Der Besitzer des zweiten Hofes aber, Christoph Wilke, 
hat von demselben 124 Mg. 84 Ruth, abgezweigt, und solche, laut Genehmigungs
Verfügung vom 22. Juni 1826, an 8 Kolonisten für ein Kaufgeld von 25 Thlr. 
und gegen einen jährlichen Canon von 12 Thtr. von einer jeden Stelle, abgetreten, 
und so bei dem Dorfe, 300 Ruthen westlich von demselben entfernt, eine eigene 
kleine Colonie gebildet, die seit ihrer Entstehung im Munde des Volks den 
Namen Wilkenfeld führte, der dann auch in der Folge auf Antrag des 
Landrathamts von der Königl. Regierung anerkannt und genehmigt worden ist. 
Die Domainen-Abgaben von D. betrugen Thlr. 47. 16. 4 Pf. und die Contribu
tion Thlr. 37. 8 Pf. Insonderheit betrugen jene für den Krughof Thlr. 17. 3. 
2 Pf., wogegen ihm das nöthige Brenn-, so wie freies Bauholz zur Reparatur der 
Zimmerund Bewährungen, gegen Stammgeld, zustand. Die hiesige Mühlenbesitzung 
besteht aus einer Wassermahlmühle mit 2 Gängen und einer Windmühle. Es ge
hören dazu an Landungen 118 Mg. 157 Ruth. Der Besitzer war Erbpächter laut 
Dokuments vom 18 August 1802, und die Mühle der periodischen Veranschlagung 
unterworfen. Mahlzwangs-Entschädigung ist der Mühle zu Theil geworden, und 
zwar nach dem Nescript vom 31. August 1823 durch Erlaß von 8 Sch. Roggen 
und Thlr. 1. 3. 4 Pf. baare Mühlenpacht zum Kapitalsbetrage von Thlr. 333. 
28. 3 Pf., so daß von da ab, und nach Absetzung einiger Prästationen, an Domainen- 
Abgaben dieser Mühle noch 52 Sch. Roggen, nach dem Martini-Marktpreise der 
Stadt Naugard, und Thlr. 10. 19. 2 Pf. baar zu entrichten waren. Außer den 
Domanial-Grundstücken befinden sich im Dorfe D. 4 Bauerhöfe und 1 Kossatenhof, 
die zum hiesigen Rittergute gehörten. Jetzt sind im Dorfe und dem Rittergute 
271 Einw., in Wilkenfeld 56 Einw. Auf einer Fläche von 27,39 Mg. sind im 
Dorfe D. 32 Wohnhaüser, davon 9 in Wilkenfeld, die mit Thlr. 13. 14 Sgr. 
besteuert sind, und 41 steuerfreie Gebaüde, darunter die der geistl. Institute. Die 
Feldmark, incl. Wilkenfeld, ist  1338,48 Mg. 
groß. Davon sind 1096,83 Mg. mit Thlr. 73. 29. 1 Pf. Grundsteüer behaftet und 
160,85 Mg. steuerfrei. Ackerland 692,42 Mg., mit 26 Sgr. Reinertrag, Gartenland 1,53 
Mg., Wiesen 319,78 Mg., Weiden 231,94 Mg., kein Holz, Wasserstücke 2,01 Mg. Die 
hiesige Mutterkirche hat Tochterkirchen in dem Amtsdorfe Zikerke und dem ritterschastl. 
Dorfe Düsterbeck und ein Bethaus in Gräwenhagen, auch ist das Büdnerdorf Gräven- 
brück zu ihr eingepsarrt. Die Gebaüde der geistl. Institute bestehen, außer der Kirche, 
in dem Pfarr- und dem Küsterhause. Früher bestand auch ein PredigerwittwenhauS 
und für die Pfarrwirthfchaft ein Colonus, beide werden in neürer Zeit nicht genannt. 
Das massive Kirchen- und Thurmgebaüde ist in gutem baulichen Zustande; auch das 
Psarrwvhnhaus, mit Ausnahme des Westgiebels und des Daches, welche 1867 repa
raturbedürftig waren; die Pfarrfcheüne neü und massiv; der Pferdestall 1867 aus- und 
umgebaut. Das Küsterhaus in baulichen Würden. Die eingepfarrten Ortschaften und 
Fiskus concurriren sämmtlich beim Ban der Pfarrgebaüde und des Küsterhauses zu D. nach 
dem Verhältniß von 73 für erstere und % für letztem. Die Kirche zu D. wird aus der 
Kirchenkaffe, event, von den Gemeinden zu D. und Grävenbrück, die Kirche zu 
Zikerke aus der Kirchenkaffe, event, von der dortigen Gemeinde, unter Conenrrenz 
des Fiskus, und das Bethaus zu Grävenbrück von der Gemeinde und dem Fiskus 
zu beziehungsweise % und 7s unterhalten. Die Gemeinde zu Düsterbeck concurrirt 
mit den übrigen Eingepfarrten zu den Bauten des Küsterhaufes zu D. Der hiesigen 
Mutterkirche Grundbesitz besteht in 31 Mg. 31 Ruth, an Acker, Wiesen und 
Weide, und ist, laut Contracté vom 7. September 1835 an einen Eigenthümer in 
Zikerke für ein Erbftandsgeld von 100 Thlr. und einen jährlichen Canon von 19 Sch.
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5 Mtz. Roggen, nach dem Martini-Marktpreis zu Naugard, Vererbpachtet. Außerdem 
besitzt die Kirche eine Wiese von unbestimmter Größe, am Rittergute D. belegen, 
und für Thlr. 16. 14. 6 Pf. verzeitpachtet. Die Pfarre besitzt an Ländereien 
145 Mg. 68 Ruth., die Schule 14 Mg. 68 Ruth. Der Lehrer, der 28 Knaben, 
44 Mädchen = 72 Kinder aus dem Dorfe, und vom Gute D. und aus den Colonien 
Wilkenfeld und Grävenbrück in der Schule hat, erhält von jedem Kinde 1 Thlr. 
1 Vi ^gr. Schul- und Holzgeld; außerdem hat er 5 Kl. Holz von der Schulgemeinde; 
sein ganzes Einkommen ist zu Thlr. 132. 6. 8 Pf. veranschlagt, incl. des Ertrages 
vom Seidenbau. In allen Schulen der Parochie D. turnen die Knaben.

Wegen des Ritterguts Döringshagen siehe den ritterschaftlichen Kreis 
Naugard.

Eberstein, Dorf, 7« Mle. von Naugard gegen NO. an der nach Plate 
führenden großen Staatsstraße, eine neüe Ansiedlung, zum Gedächtniß der Grafen 
von Eberstein, Herren der Lande zu Naugard und Maffow genannt, deren Stamm 
bekanntlich am 3. Dec. 1663 mit dem Grafen Ludwig Christoph erlosch, hat 246 Ein
wohner und besteht auf einer Fläche von 17,53 Mg. aus 33 Wohnhaüsern, welche, 
nebst 2 gewerblichen Gebaüden, mit Thlr. 20. 6 Sgr. besteuert sind, und 46 steüer- 
freien Gebaüden, darunter das Schulhaus. Die Feldmarkt begreift 1082,38 Mg. 
wovon 1014,59 Mg. mit einer Grundsteüer von Thlr. 63. 27 Sgr. belegt, und 
6,02 Mg. Schulland steuerfrei sind; Ackerland 929,24 Mg. mit einem Rein
erträge von 21 Sgr., was dem Kreisdurchschnitte nahe steht, Gärten nichts, 
Wiesen 72,39 Mg., mit nur 6 Sgr. Ertrag, Weiden 12,25 Mg., Holzung 6,75 Mg.

Die St. Marienkirche und das Hospital zum Elend in Naugard erhielten bei 
der im Jahre 1826 ausgeführten Separation ihre s. g. Hufen-Grundstücke im 
Mintenschen Felde an der Maskowschen Gränze. Diese Grundstücke wurden, und 
zwar die der Kirche in 33 Parcelen, und die des Hospitals in 7 Parcelen einge
theilt, und bis auf eine dem Hospital verbliebene Parcele von den Kirchen- und 
Hospital-Administrationen mit Genehmigung der Oberaufsichts-Behörden einzeln 
gegen ein Erbstandsgeld und einen fixirten jährlichen Canon in den Jahren 1829 
bis 1838 zu Erbpachtrechten verliehen. Auf diesen Erbpacht-Parcelen hat sich nach 
und nach die Mehrzahl der Erbpächter mit Erbauung eigener Wohn- und Wirth- 
schafts-Gebaüde angesiedelt, zu einer eigenen Gemeinde vereinigt, und auf Ver
leihung von Corporations-Rechten angetragen. Durch Cabinets-Erlaß, welcher 
wörtlich also lautet:

Auf Ihren Bericht vom 5. d. M. will Ich die Constituirung der bei Naugard ent
standenen Colonie Eberstein zu einer Dorfgemeinde genehmigen und derselben Corporations- 
Rechte verleihen. Sans-Souci, den 17. November 1846. Friedrich Wilhelm.

An den Staatsminister von Bodelschwingh.

ist diesem Anträge gewillfahrt und so die Colonie unter dem Namen Eberstein zu 
einer besondern Dorfgemeinde erhoben, demnächst aber zur Feststellung der öffent
lichen Verhältniffe derselben ein Statut entworfen und unterm 4. Niai 1846 von 
sämmtlichen Hausvätern der neüen Gemeinde vollzogen und Seitens der Königlichen 
Regierung zu Stettin unterm 4. Juni 1846 von Oberaufsichtswegen bestätigt worden. 
Diesem Statut zufolge ist die Justiz-Verwaltung Königlich und gehörte bis 1849 
zum Bezirk des Königl. Land- und Stadtgerichts zu Naugard, von da an zum Be
zirk des Königl. Kreisgerichts daselbst. Die Polizei-Verwaltung ist dem Königl. 
Domainen-Rentamte zu Naugard übertragen, jedoch mit dem Vorbehalt, daß durch

Landbuch von Pommern ; Th. II., Bd. V. 29
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dieser Übertragung für die Domainen-Verwaltung keine Kosten erwachsen, und die 
Lasten der Gutsherrschast auf selbige nicht mit übergehen. Die neue Gemeinde 
gehört zu der Pfarre und zur Kirche in Naugard, hat einen eigenen Begräbnißplatz 
in Eberstein und eine eigene Schule Königl. Patronats.

Während die Ansiedlung im Jahre 1833 aus 9 Feüerstellen mit 411 Mg. 
63 Ruth. Land und 88 Einwohnern bestand, vergrößerte sie sich doch bald, so daß 
sie im Jahre 1840 schon 21 Feüerstellen mit 165 Seelen enthielt. Im Jahre 1846, 
zur Zeit, als die Colonie zur Dorfgemeinde constituirt worden war, und sie sich 
das Statut gab, bestand sie aus 23 Hofstellen mit zusammen 186 Einwohnern und 
einem Areal von 1077 Mg. 112 Ruth., wovon 183 Mg. 64 Ruth. Hütung 
waren. Der Feüerkassenwerth der versicherten Gebaüde, wovon nur eine Hofstelle 
bei der Societät nicht assecurirt war, betrug 4925 Thlr. An Klaffensteüer zahlten 
die Ansiedler 5—15 Sgr. und betrug dieselbe im Ganzen pro Monat 8'/» Thlr. 
Den an die Kirchen- und Hospital-Administration zu Naugard, als Erbverpächterin 
zu entrichtenden Canon führen sie, zufolge der Erbpachtverträge, in Körnern ab ; es ist 
der geringste 5 Sch., der höchste 42 Sch. 14 Mtz. Roggen jährlich; von allen An
siedlern werden dergestalt jährlich 415 Sch. 14 Mtz. Roggen geliefert, nach dem 
Zustande im Jahre 1846. Wie gesagt ist der Kirchenacker in 33, der Hospital
acker in 7 Parcelen eingetheilt. Jener liegt zum allergrößten Theile auf der rechten 
Seite der von Naugard nach Plate führenden Steinbahn, ein kleiner Theil links 
von der Straße, wo auch die Hospital-Parcelen gelegen sind. Ein Streifen Wiesen
land schließt sich auf der Südseite an die Acker-Parcelen an, hier auch eine Hütungs
fläche, eine andere nordwärts am Wege nach Groß-Sabow. Für die Schule, welche 
die Ansiedler bereits im Jahre 1833 in einer gemietheten Stube eines der Eoloni- 
stenhaüser eingerichtet hatte, ist ein Stück Land ausgeschieden, und auf demselben 
seitdem ein Schulhaus erbaut worden. Frequenz der Schule 28 Knaben, 20 Mädchen. 
Der Lehrer, der auch die Küstergeschäfte versieht, hat 100 Thlr. Einkommen. Die 
23 Ansiedler von 1846 besaßen 27,1 Parcelen, wovon der Kirche 26 und dem Hos
pital 1,1 gehören. Das Statut besagt: „Sollten künftig noch andere Besitzer der 
übrigen (an Einwohner der Stadt Naugard) Vererbpachteten Kirchen- und Hospital- 
Parcelen der neuen Gemeinde E. beitreten oder derselben einverleibt werden, so ist 
dies zulässig und statthaft, und für diesen Fall alle Bestimmungen dieses Statuts 
auf die Neühinzukommenden anwendbar". Nach dem Zustande von 1866 gab es, 
nach Ausweis der Grundsteüer-Veranlagungs-Tabellen des Finanz-Ministeriums, 
wie oben erwähnt, 33 Wohnhaüser, mithin sind alle Kirchen-Parcelen besetzt; diese 
befanden sich aber in den Händen von 14 Besitzern, woraus zu folgen scheint, daß 
innerhalb der von 1846 bis 1866 verflossenen 20 Jahre Zusammenlegungen von 
Parcelen Statt gefunden haben, davon einzelne Stücke von ihren Besitzern verzeit- 
pachtet werden. Die Gemeinde hat zum Vorstand ein Dorsgericht, nämlich einen 
Schulzen, welcher eine Remuneration von jährlich 12 Thlr. bezieht, wozu die Kirchen- 
kaffe 4 Thlr., die Hospitalkasse 2 Thlr. und die Gemeinde 6 Thlr. beiträgt, und 
zwei Gerichtsleüte, welche ihr Amt. unentgeltlich verwalten, aus der Zahl der Grund
besitzer. Diese werden vom Rentamte gewählt, bestätigt und verpflichtet. An Real
abgaben an die Kirche werden jährlich von jeder confirmirten Person I V« Sgr. Jahr
geld entrichtet; Accidentien rc. nach der Matrikel, u. s. tp. Folgen im Statut weitere 
Bestimmungen über Leistungen und Verpflichtungen, Außer diesen Bestimmungen 
bleiben die Erbpachtcontracte und Parcelirungs-Consense, welche zwischen der Kirchen-
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und Hospital-Administration mit den Erbpächtem über die einzelnen Parcelen er
richtet, bezw. ausgefertigt werden, überall in Kraft. In den Erbpachtverträgen, 
deren erster am 31. März 1829 errichtet und von der Königl. Regierung unterm 
1. Februar 1830 bestätigt worden ist, ist ausgemacht, daß der für ewige Zeiten 
unablösbare Canon nach Wahl des Erbverpächters auch in Gelde abgeführt werden 
kann nach dem jedesmaligen Martini-Marktpreise der Städte Raugard, Greifenberg 
und Golnow (ob im Durchschnitt der Preise dieser drei Städte?) Eine 
Remission des Canons findet in keinem Falle Statt, selbst bei den ungewöhnlichsten 
Unglücksfällen. Dem Erbverpächter bleibt das Vorkaufsrecht vorbehalten. Zur 
Sicherheit des Canons wird das Erbpachtgut als Spezialhypothek gestellt.

Falkenberg, Pfarrkirchdorf, vormals zum Amte Massow gehörig, 
2’/i Mln. von Raugard gegen SSO., % Mln.von Massow gegen SO. und 2Mln. von 
Stargard, unmittelbar an der Gränze des Saziger Kreises in hoch gelegener Gegend, 
besteht aus 1 Freischulzenhofe, 16 Vollbauerhöfen, 1 Dreiviertelhofe, 2 Halbbauer
und 4 Kofsatenhöfen, 12 Büdnereien, den Kirchen-, Pfarr- und Schulgrundstücken. 
Sämmtliche baüerliche Wirthe, mit Ausschluß von 6 Vollbauern, die erst 1815 
Erbpächter geworden, haben bereits 1804 ihre Höfe zu Erbpachtrecht erworben, und 
in den Jahren 1817 und 1819 theilweise ihre Domainen-Abgaben, im Jahre 1825 
aber auch sämmtlich die Bau- und Burgdienste, so wie die Laudemial-Verpflichtung 
theils durch Kapitalzahlung, theils durch eine jährliche Rente abgelöst und das Ober
eigenthum erworben. Kapitalzahlungen für die Ablösung der vorgenannten Besitz
beschränkungen haben 10 Vollbauern, die beiden Halbbauern und 2 Koffaten mit 
zusammen Thlr. 934. 5. 2 Pf. geleistet. Übrigens hatte die Gemeinde auch noch 
Bauholz- und Mühlensteinsuhren zur Bergmühle bei Massow nach wie vor zu stellen. 
Der ältesten von den 12 Büdnerstellen auf Domanialgrund Besitzdokument datirt 
vom Montage vor Anuntiationis Mariae virginis 1593, die zweitälteste vom 
6. Februar 1671, die dritte von 1742, die vierte von 1745, die fünfte von 1788, 
die übrigen vom 28. Juni 1796. Außerdem stehen 2 Büdnereien aus Pfarr- und 
1 auf Koffatengrund. Die Domainen-Abgaben für ganz Falkenberg betrugen noch 
Thlr. 820. 21. 8 Pf. An Contribution zahlte das Dorf Thlr. 561. 21. 3 Pf., 
darunter auch der Prediger Thlr. 3. 23. 11 Pf. Jetzt wohnt die aus 503 Seelen 
bestehende Bevölkerung von F. in 70 Hausern, welche, nebst 2 gewerbl. Gebaüden, 
mit Thlr. 41. 17 Sgr. besteüert sind, steuerfrei sind 86 Gebaüde, darunter die der 
geistlichen Institute; die Grundfläche der Hof- und Baustellen beträgt 36,87 Mg. 
Die Feldmark, in der 47 Grundbesitzer angesessen sind, begreift . . . 4342,70 Mg. 
wovon 3970,45 Mg. mit Thlr. 399. 24. 6 besteüert sind; die steuerfreie« Grund
stücke der geistlichen Institute betragen 208,88 Mg. und geben einen Reinertrag von 
42 Sgr. pro Mg. Ackerland 2891,96 Mg. mit 36 Sgr. Ertrag, was auf einen sehr frucht
baren Boden hinweist, da dieser Ertrag 12 Sgr. über dem Kreis-Durchschnitt steht, 
Gärten 11,57 Mg., Wiesen 531,92 Mg., Weiden 689,34 Mg., Holzung 54,34 Mg. 
— Zur hiesigen Mutterkirche gehört die Kirche im adlichen Dorfe Faulenbenz als 
Tochter. Der Pfarrhof besteht aus dem Wohnhause des Predigers, Stallung und 
Scheüne, die Küsterei aus dem Küster-, zugleich Schulhaus nebst Stallung und 
Scheüne. Mit dem Gutsbesitzer von Faulenbenz unterhält Fiskus zu ’/s, die Ge 
meinde zu 15 gemeinschaftlich in Ermangelung von Kirchenvermögen, die Kirche, 
die Pfarrgebaüde und Küsterei. Die Gemeinde leistet Hand- und Spanndienste. 
Die Kirche besitzt an Acker, Wiesen und Wurthen 51 Mg., welche für 29 Thlr. ver> 

29*
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zeitpachtet sind, an Kapitalien 375 Thlr. und ihr jährlicher Etat beträgt 55 Thlr. 
Zur Pfarre gehören an Grundstücken ca. 157 Mg. Der Küsterlehrer hat zu seinem 
Nießbrauch nur 1 Mg. Gartenland, und von jedem der 70 schulpflichtigen Kinder 
21 Sqr. Schulgeld und 5 Klafter Holz von der Gemeinde, außerdem eine Wiese 
zu 24 Ctr. Heü. Durch Rescript vom 6. August 1767 ist angeordnet worden, daß 
der König, als Patron der Mutterkirche zu F., und der Besitzer des Ritterguts 
Faulenbenz als Patron der Tochterkirche, wechselsweise den Prediger vociren, weil 
sie gleiche Rechte bei Besetzung der Pedigerftelle besitzen. Das Dorf F. gehörte 
ehemals dem Geschlecht der Wedel, welche es dem Kloster Marienfließ für eine in 
der Kirche desselben vormals befindliche Kapelle oder ein Erbbegräbniß abtraten. In 

den folgenden Zeiten wurde dieses Dorf zuerst dem Amte Marienfließ (jetzt Jacobs
hagen), darauf dem Amte Friedrichswald (jetzt Kolbaz) und darauf dem Amte Maffow 
und zuletzt mit einem Theile von diesem 1825 dem Amte Raugard beigelegt.

Fanger.Alt- Kirch dor f, l'/«Mle. von Raugard gegen WSW. an derStepenitz 
und der Gränze des Kammer Kreises, besteht aus 5 Bauerhöfen, 1 Halbbauerhof, 
1 Büdnerstelle verbunden mit einem Kleinkosiatenhofe, 3 Büdnereien und den Kirchen
grundstücken. Der Besitzer des ersten Bauerhofes, zugleich Schulze, sowie der Halb
bauer, wurden bereits 1805 Erbpächter und haben an Erbstandsgeld 343 Thlr. 
bezahlt, wovon '/« schon 1806, die übrigen 3/t aber erst in den Jahren 1815 und 
1816 entrichtet .worden sind. Dienstfrei wurde der Halbbauer erst 1812. Die 
Wirthe der übrigen 4 Vollbauerhöfe sind 1815 Erbpächter ihrer Höfe geworden 
gegen Einzahlung von 1258 Thlr. Erbstandsgeld. Der Schulze ist als Ver
walter des Schulzenamts von jeher von den beständigen Gefällen befreit 
gewesen. Diese sind jedoch, da die Befreiung nur auf die Person des Schulzen sich 
gründet, später den Abgabebeträgen zugesetzt, ein gleicher Betrag aber als Schulzen- 
Remuneration in Ausgabe übernommen worden. Zwei von den Büdnereien sind 
1770 und 1788, die dritte 1817 auf einer wüsten Koffatenstelle erbaut worden. 
Der See bei Fanger ist dem Schulzen und dem Halbbauer, laut Rescripts vom 
26. September 1820 für 30 Tblr. zum vollen Eigenthum verkauft. Die Domainen-Ab- 
gaben betrugen Thlr 114. 1. 1 Pf. und die Contribution Thlr. 61. 16. 10 Pf. 
A. F. bat, bei einer Bevölkerung von 185 Seelen jetzt 24 Wohn- und 2 gewerbl. 
Gebaüde, wovon Thlr. 18. 10 Sgr. Steüer zu entrichten sind, und 36 steuerfreie 
Gebaüde. Die Feldmark, in der 24 Besitzer angesessen sind, begreift 2745,16 Mg. 
Von 2627,18 Mg. werden Thlr. 96. 18. 1 Pf. Grundsteuer entrichtet; 10,07 Mg. 
sind steüerfrei. Ackerland 984,5 Dkg., mit 21 Sgr. Reinertrag vom Mg., Wiesen 
279,65 Mg., Weiden 778,52 Mg. Holzung 580,42 Mg., Wafierftücke 14,1 Mg., 
der obenerwähnte Fangersche See. Die hiesige Kirche ist Filial von Strelowbagen. 
Sie besitzt 28 Mg. 16 Ruth, an Acker, Wiesen und Hütung, seit 1829 für jährlich 
Thlr. 20. 25 Sgr. verzeitpachtet, im Jahre 1836 aber in Erbpacht ausgethan. An 
Kapital besitzt sie 30 Thlr. und ihr Etat beträgt Thlr. 26. 15 Sgr.

Fanger, Neü-, Dorf. Reben der Domanial-Besitzung bestand in Fanger 
ein Rittergut, welches ein altes Schwansches Lehn war und mit den gleichfalls 
Schwanschen Lehnen Döringshagen und Düfterbeck im Jahre 1787 in bürgerlichen 
Besitz überging, in den des Oberamtmanns Gottlob Andreas Waldemann, der das 
Gut auch noch im Normaljahre 1804 besaß. Es wurde zu einem Werthe von 
8000 Thlr. geschätzt. Seine Größe betrug ca. 1100 Mg. Es gehörten dazu 3Halb
bauern. Der Oberamtmann Waldemann vererbte im Frühjahr 1806 die drei Güter 
auf seinen Sohn Friedrich Wilhelm W., der indessen Dasjenige, was der Vater 
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während eines langen, arbeitsamen Lebens erworben hatte, in Folge einer luxuriösen 
Lebensweise, bei der die Ausgaben nicht nach den Einnahmen geregelt wurden, durch
brachte. Er ist als Bettler, im stengsten Sinne gestorben, nachdem er sich genöthigt 
gesehen hatte, das Gut Fanger, um nur von diesem zu reden, seinen Hauptglaübigem, 
dem Kaufmann Christlieb Ritter und dessen Ehefrau, in Naugard, auf deren An
trag das Gut unter den Hammer gebracht wurde, zu überlassen. Die Ritterschen 
Eheleute haben aber auf Grund des Adjudications-Bescheides vom 15. Juni 1826 
und Hypothekenscheins vom 22. September 1830 das Gut Fanger mit Zubehör 
mittelst Contracté vom 23. Januar und 7. April 1830 an 19 verschiedene Erwerber 
zum Eigenthum verkauft und dabei genehmigt, daß das Gut in 24 Theile getheilt 
und von eben soviel Besitzern bewohnt werden könne. Die Parcelirung ist vor sich 
gegangen; auch wurde bei dem Ober-Landesgericht unterm 29. September 1831 
auf Berichtigung des Besitzstandes angetragen. Bereits 1836 waren 24 Stellen 
besetzt. Die Zerstückelung ging aber weiter, so daß neün Jahre später 35 Stellen 
vorhanden waren. Jetzt sind, bei einer Bevölkerung von 354 Seelen, 41 Wohn- 
haüser, die Tblr. 22. 14 Sgr. Steüer zu entrichten haben, und 42 steuerfreie 
Gebaüde, sowie 52 Grundbesitzer in dem durch jene Parcelirung entstandenen neüen 
Wohnplätze, der Anfangs „Fanger Antheil" genannt wurde, dem aber, nachdem 
ihm der Cabinets-Erlaß vom 1. März 1844 Corporationsrechte verliehen, zufolge 
Amtsblatt-Bekanntmachung der Königl. Regierung vom 10. Juli 1845 der Name 
Neü-Fanger beigelegt worden ist. Die dazu gehörige Feldmark hat ein Areal 
von  1391,47 Mg., 
wovon 1297,93 Mg. mit einer Steüer von Thlr. 49. 27. 8 Pf. belegt sind. Steüer- 
frei dagegen sind 2,18 Mg., welche mit den steuerfreie« Grundstücken in Alt-Fanger, 
zusammen 12,25 Mg., das der in N. F. befindlichen Schule beigelegte Land an 
Garten und Acker ausmacht. Im Ganzen beträgt das Ackerland 591,99 Mg., gewährt 
aber nur einen Ertrag von 18 Sgr., was 6 Sgr. unter dem Kreis-Durchschnitt 
ist; Wiesen 165,42 Mg., Weiden 293,59 Mg., Holzung 249,11 Mg. Ein Büdner
haus in A. F. war in Folge des Grundbriefs vom 15. Oktober 1731, von Erlegung 
des Grundgeldes so lange befreit, wie der Besitzer desselben Schulhalter war. Die 
Besitzer dieses Hauses haben bis 1829 immer die Schule besorgt, in diesem Jahre 
aber ist das Haus von der Gemeinde und dem Gutsbesitzer Ritter zum Schulhause 
angekauft und eingerichtet, auch ein Lehrer angestellt worden, der bei einer Schüler
zahl von 51 Knaben und 49 Mädchen — 100 Kinder aus beiden Dörfern 8 Thlr. 
Baargehalt, 1 Thlr. Schulgeld und 1 Fuder Holz von jedem Kinde, die Nutzung 
des Schullandes, außerdem 1 Fuder Heü und 10 Brode für das Betglockenstoßen, 
überhaupt ein Einkommen von 160 Thlr. bezieht. N. F. liegt südlich im Anschluß 
des Dorfes A. F. und hängt mit dem letztem unmittelbar zusammen; in der süd
lichen Verlängerung der Dorfstraße von A. F. liegt das neue Dorf, einen eigenen 
Communal-Verband bildend, auf dem Wege nach Retztow zu, Vx Meile nördlich 
von diesem Dorfe und % Meile nordöstlich von Basentin.

Auf dem halben Wege von N. F. nach Basentin liegt auf der Stepenitz die 
Basentinsche Mühle, eine Mahl- und Schneidemühle, deren hier, obwol zum 
Kaminschen Kreise gehörig, auch ein Mal gedacht werden muß, weil sie halb zum 
Amte Naugard, halb zum Flemmingschen Gute Basentin gehörte. (II. Th. Bd. VI, 355). 
Dem Besitzer derselben war sie durch das Dokument vom 7. Sept. 1692 in Erbpacht ge
geben worden. Nach der Revision vom Jahre 1812 bestanden die Domainen-Abgaben dieser 
Mühle in 30 Sch. Rogg, die der periodischen Veranschlagung unterlagen und baar lOThlr.
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Erbschneidemühlen-Pacht, welche früher beim Forst-Etat berechnet, im Jahre 1812 
aber auf den Domainen-Etat übernommen wurden. Nach dem Rescript vom 22. Mai 
1823 sind dieser Mühle die Mahl- und Sichtgelder erlassen und dafür 1 Sch. 
91/« Mtze. Roggen im Etat pro 1824 und folgende Jahre abgesetzt, so daß von 
da ab die Basentinsche Mühle 28 Sch. 63/< Mtz. Roggen und IO Thlr. Erbschneide- 
mühlenpacht an das Domainen-Rentamt Raugard, und eben soviel an die Guts
herrschaft zu Basentin zu entrichten hatte. Zu den Gerechtigkeiten dieser Mühle 
gehörte zur Hälfte freies Reparaturholz sowol zu den Zimmern, als auch zu den 
Mühlenwerken, Archen und Brücken, und zu den Reservaten des Fiskus: Einholung 
des Consenses bei Verkaüfen.

Fischersfeld, Etablissement, V» Mle. von Raugard gegen NWW., 
bestehend aus 3 Wohnhaüsern, mit 33 Einw., ist laut Erbzinsverschreibung vom 
18. December 1788 von dem Oberförster Fischer in der Rothenfierschen Forst er
baut worden. Die ursprüngliche Größe war 31 Mg. Durch Verschreibung vom 
16. April 1804 erwarb Oberförster Fischer noch 10 Mg. 33 Ruth. Forstgrund hinzu, 
1819 wurde das Grundstück an David Meylahn verkauft. Der Erbzins 
von dem Ganzen betrug Thlr. 12. 26. 4 Pf. Fiskalische Reservate: Vorkaufsrecht, 
oder Vio des Canons als Laudemium vom ersten Grundstück, und 6 Gr. 1 Pf. als 
Laudemium vom zweiten. Gerechtigkeiten des Etablissements: Weidefreiheit auf 4 
Kühe und 2 Zuwachs in der Staatsforst; Raff- und Leseholz-Berechtigung gegen 
Erlegung des üblichen Brennzinses. Gehört zur politischen, Kirchen- und Schul
gemeinde Rothenfier, in deren Steüer-Verhältniß F. mit enthalten ist. F., fast 
genau in der Mitte der Rothenfierschen Oberförsterei gelegen, ist der Wohnsitz des 
Untererhebers der aus diesem Revier eingehenden Revenüen, die er an die Forstkaffe 
zu Stepenitz, Kammer Kreises, abzuliefern hat.

Florentinenhof, Colonie, 1% Mle. von Raugard gegen SSW., ist im 
Jahre 1823 von dem Gutsbesitzer Dietz zu Langkavel mit 4 Haüsern und 27 Einw., 
auf Langkaveler Gutsacker angelegt und der von dem Gründer gewählte Name 
durch Regierungs-Verfügung vom 30. November 1823 genehmigt worden. Die 
Colonie liegt an dem Wege von Langkavel nach Pflugrade auf gutsherrlichem Acker, 
der den Ansiedlern in Erbpacht gegeben ist. Jetzt bildet Fl. einen eigenen Grund- 
steüer-Erhebungsbezirk, gehört aber sonst zur politischen, Kirchen- uud Schulgemeinde 
Langkavel. Die Colonie enthält 169 Einw. in 28 Wohn- und 1 gewerbl. Ge- 
baüde, die mit Thlr. 11. 14 Sgr. besteuert sind, und 19 steüerfreie Gebaüde. Die 
Feldmark, in der 29 Eigenthümer angesessen sind, begreift.... 484,18 Mg. 
woraus folgt, daß die Eigenthümer im Durchschnitt nur kleine Parcelen besitzen. 
Mit Thlr. 25. 21. 1 Pf. besteuert sind 469,6 Mg. Ackerland 429,4 Mg., welche 
18 Sgr. Ertrag gewähren, 6 Sgr. unter dem Kreis-Durchschnitt; nur 2,3 Mg. sind 
zu Wiesen kultivirt, 37,9 Mg. sind Weidegrund.

Friedrichsberg, Dorf, I V, Mle. von Naugard gegen NW. an der Land
straße nach Kamin, unmittelbar an der Kaminer Kreisgränze, besteht aus 7 Koffaten- 
höfen, 12 alten Büdnereien, deren älteste, mit einem Areal von 26 Morg. 84 Ruth, 
ihr Besitzdocument am 16. Marz 1747 erhalten hat; die zwei jüngsten dieser Alt- 
büdnerstellen datiren vom 2. Juni 1804. Diesen Altbüdnern steht die Berechtigung 
zum Sammeln des Raff- und Leseholzes gegen Erlegung des üblichen Brennzinses 
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zu, und M Unglücksfällen soll freies Bauholz von den Unterthanen angefahren werden. 
Letztere Berechtigung fällt bei den zwei jüngsten Büdnereien aus. Die 7 Kossäten 
wurden 1816 Erbpächter und haben 1050 Thlr. Erbftandsgeld gezahlt. Seit dem 
1. Januar 1829 haben sie auch die Laudemial-Verpflichtung abgelöst und das Ober
eigenthum erworben, wofür sie eine jährliche Rente von 19% Sgr. erlegen. Sie 
haben Weidegerechtigkeit im Staats-Forstrevier Rothenfier auf so viel Vieh, wie sie 
durchfüttern können; wegen Ablösung dieser Weidegerechtigkeit schwebten Verhand
lungen. Die Domainen-Abgaben von ganz Fr. betrugen Thlr. 157. 23. 6 Pf. und 
dre Contribution, letztere inet, der Mühle Thlr. 13. 10. 2 Pf. Diese Mühle liegt 
eine kleine Viertelmeile vom Dorfe entfernt gegen S. auf der Wolsiza, ist eine 
unterschlägige Mahlmühle mit einem Gange und einer Schneidemühle. Die Mühle 
war Erbpachtgut und der periodischen Veranschlagung unterworfen. Mahlzwangs- 
Entschädigung ist dieser Mühle nicht zu Theil geworden. Der Besitzer hatte an 
Domainen-Abgaben 120 Sch. Roggen und Thlr. 113 27. 6 Pf. baar zu leisten 
Von dieser Pacht hat er 90 Sch. Roggen und 67V, Thlr. durch Kapitalzahlung 
von Thlr. 3234. 11. 3 Pf. laut Befreiungsurkunde vom 3. August 1813 abgelöst. 
Bis zur neueren Gesetzgebung, die Reallaften-Ablösung betreffend, entrichtete diese 
Mühle 30 Sch. Roggen und Thlr. 18. 25 Sgr. baare Pacht. Jetzt hat Fr., incl. 
der zum Gemeindeverband factisch gehörenden, abgesondert liegenden Etabliffements 
Hirsch wald, R eüHaus, Sch asbrück, Schönhaus, Sophien that und Ver
chen tin (man bergt die einzelnen Artikel, insonderheit den Artikel Verchentin), auf 
einer Fläche von 20,49 Mg. 32 Wohnhaüser, welche nebst 3 gewerbl. Gebaüden mit 
Thlr. 19. 8 Sgr. besteuert sind, und 45 steuerfreie Gebäude. Die Feldmark, in 
der jetzt 32 Eigenthümer angesessen sind, enthält  1439,36 Mg. 
wovon 1342,02 Mg. mit Thlr. 58. 18. 8 Pf. Grundsteuer behaftet sind, und 
11,04 Mg. steuerfreies Schulland. Das seiner Ergiebigkeit nach äußerst dürftige 
Ackerland von nur 15 Sgr. Ertrag enthält 737,5 Dkg., Gartenland 409 Mg., Wiesen 
320,14 Mg., Weiden 247,51 Mg., Holzung 34,09 Mg. Fr. ist durch die Filialkirche 
in Trechel nach Strelowhagen eingepfarrt. Die Schule, zu der auch die schul
pflichtigen Kinder aus dem Gute Friedrichsberg und den abgesondert liegenden Ge
höften gehören, enthält 17 Knaben und 21 Mädchen. Schulgeld Thlr. 1.7% Sgr. 
Einkommen des Lehrers 120 Thlr. In Fr. ist eine Poftexpedition, welche mit 
Raugard Verbindung hat, den Postcours aber nicht nach Gülzow fortsetzt.

Glewitz, Kirchdorf, 2 Mln. von Raugard gegen WSW., an der großen 
Staatsstraße nach Golnow, von wo die Entfernung 1 Mle. beträgt, und an der 
Gränze des Karniner Kreises, besteht aus 10 Bauerhöfen und 2 Altbüdnerstellen, 
deren älteste von 1770 datirt. Von den Bauerhöfen sind 4 alt und 6 neu. Die 
letzteren sind aus dem Acker des ehemals hier bestandenen Vorwerks im Jahre 1780 
errichtet und damals gleich in Erbpacht gegeben worden. Die 4 alten Bauern 
wurden 1816 Erbpächter gegen Entrichtung eines Erbstandsgeldes von 1429 Thlr. 
Dienste haben diese 4 Wirthe seit Abbauung des Vorwerks im Jahre 1780 nicht 
mehr geleistet. Zwei der neuen Bauern haben die Burg- und Baudienste, so wie 
die Laudemial-Verpflichtung und die Holzfuhrengelder durch Kapitalzahlung von 
60 Thlr. ein jeder abgelöst und das Obereigenthum ihrer Höfe erworben, und sind 
Eigenthümer seit dem 1. Januar 1835. Gl. hat 288 Einw. und aus einer Fläche 
von 21,53 Mg. 32 Wohnhaüser und 2 gewerbl. Gebaüde, besteuert mit 17% Thlr. 
und 42 steuerfreie Geb. Die Zahl der Büdnereien hat sich ansehnlich vermehrt.
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25 Eigenthümer in der Feldmark, deren Flächeninhalt  3545,85 Mg. 
beträgt, davon 3314,62 Mg. mit Thlr. 86. 17. 11 Pf. Steuer belegt, und 46,51 
Mg. Land der geistlichen Institute steuerfrei sind. Die Domainen-Abgaben betrugen 
Thlr. 177. 21. 8 Pf. Kümmerlich ist der Boden der Feldmark, an Ackerland 
845,51 Mg. mit 18 Sgr. Ertrag, Gärten 4,67 Mg., Wiesen 168,42 Mg., Weide
grund 1144,75 Mg., Waldung 1197,34 Mg. An der letztem hat die hiesige Kirche, 
welche ein Filial von Retztow ist, einen kleinen Antheil im Betrage von 37 Mg. 
137 Ruth., woraus jährlich im Durchschnitt für 85 Thlr. Holz verkauft wird. 
Baarvermögen der Kirche 250 Thlr., Jahresetat Thlr. 25. 15 Sgr. Zur Schule 
gehören 8 Mg. 55 Ruth. Acker und Wiesen. Frequenz 39 Knaben, 26 Mädchen — 
65 Kinder. Schulgeld 1 Thlr. 7'/, Sgr., außerdem von jedem der baüerlichen 
Kinder, Vs aller Schüler, 1 Fuder Holz; Gesammt-Einkommen 106 Thlr., auch als 
Küster.

Gravenbrück, Büdner-Dorf, l3/« Mle. von Naugard gegen N., am 
Kardeminer Bache, der hier die Gränze mit dem Regenwalder (Ostenschen) Kreise 
bildet, ist im Jahre 1776 aus dem Meliorationsfonds angelegt worden. Das Dorf 
bestand ursprünglich aus 10 Colonisten, deren jeder 4 Mg. Land erhielt, wofür er, 
nach dem, unterm 1. Juni 1778 ausgefertigten Grundbriefe ein unveränderliches 
Grundgeld von 5 Thlr. zu zahlen hatte. Späterhin, im Jahre 1796, ergab eine 
Vermessung sämmtlicher Grundstücke, daß die 10 Colonisten ihre Besitzungen um 
25 Mg. 147 Ruth, durch eigenmächtige Rodung vergrößert hatten. Für diese Über
maß-Ländereien muffen sie, nach dem Rescript vom 13. Januar 1824 pro Mg. 
7Vi Sgr. Canon geben und haben denselben vom Jahre 1803 ab nachzahlen müssen. 
Rach dem Rescript vom 6. Februar 1832 hat die Dorfschaft ein Forstgrundstück, 
den s. g. kleinen Buttelin oder Budlin von 175 Mg. 59 Ruth, gegen Zahlung von 
360 Thlr. Kapital und Übernahme eines jährlichen Grundzinses von 43 Thlr. 
zum vollen Eigenthum erworben. Außerdem sind dem Dorfe, zufolge desselben 
Rescripts, 6 Mg. 20 Ruth. Forstgrund zur Dotation des Schulzenamts übergeben, 
wofür das Dorf Thlr. 1. 7 Sgr. Grundgeld zu erlegen hat. Im Jahre 1822 ist 
die Ute Colonistenftelle entstanden. Sie erhielt 6 Mg. Land gegen einen unab- 
löslichen Canon von 5 Thlr. Dieser Stelle wurde, nach dem Rescript vom 12. 
Juni 1828, eine Forstparcele von 8 Mg. 16 Ruth, im Sagersberger Forstrevier für 
ein Kaufgeld von 662/3 Thlr. zum vollen Eigenthum hinzugefügt. Das Dorf hat 
78 Einw., und jetzt auf einer Fläche von 3,78 Mg. 13 Wohnhaüser, deren Steüer 
Thlr. 9. 6 Sgr., und 15 steuerfreie Geb., 16 Eigenthümer in der . 551,04 Mg. 
großen Feldmark, davon 514 Mg., mit Thlr. 22. 20. 6 Pf. besteuert sind. Das 
kümmerliche Ackerland gibt bei einem Areal von 253,83 Mg. nur 13 Sgr. Ertrag, 
Wiesen 55,74 Mg., Weiden 70.19 Mg., Holzung 134,24 Mg. Rach dem V« Mle. 
entfernten Dorfe Döringshagen eingepfarrt und eingeschult.

Grävenhagen, Dorf mit Bethaus, 1 % Mle. von Naugard gegen 
NNW. an demjenigen Quellfließ des Völzerbachs, Wolsiza, welches bei Vierhof ent
springt, ist seit dem Jahre 1753 in einer wüstliegenden Gegend des Buttelin für 
20 Colonisten aus Mecklenburg angelegt worden. Jeder Coloniit erhielt ein Areal 
von 58 Mg. 124 Ruth, zu seiner Hofstelle. Drei Höfe haben späterhin noch Kron
winkelwiesen, im Ganzen 9 Mg. 80 Ruth, zubekommen. Die Erbverschreibungen 
datiren für 16 Höfe vom 15. October 1790, für 4 vom 15. October 1791. Außer 
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dem Canon von Thlr. 19. 16. 11 Pf. hatte jeder Colonist 4 Thlr. statt der zu 
leistenden Paßfuhren zu zahlen, welche Abgabe aber bereits 1812 erlassen wurde. 
Die Marschfuhren, wofür die Wirthe nach ihren Erbverschreibungen 20 Sgr. jährlich 
zahlen sollten, waren schon vorher in Wegfall gekommen, da sie die Marschfuhren 
stets in Natura leisteten. Zu ihren Berechtigungen gehörte das Sammeln von 
Raff- und Leseholz gegen Erlegung von ll/3 Thlr. alljährlichen Brennzinses, sowie 
die Hütungs-Gerechtigkeit in der Staatsforst, die aber, nach mehrjährigen Verhand
lungen, durch Landabtretung Seitens des Forstfiskus abgelöst worden ist. In 
Folge beffen ist das Areal dieses Dorfs beinah' verdoppelt worden. Es belauft 
sich jetzt auf  2346,19 Mg., 
welche unter 120 Eigenthümer vertheilt sind. Die Bevölkerung beträgt 383 Seelen, 
wohnend in 46 Haüsern, für die nebst 1 gewerbl. Gebaüde Thlr. 34. 18 Sgr. 
Gebaüdesteüer entrichtet werden, steuerfrei sind 87 Geb., darunter das Bet- und das 
Schulhaus. Von der Feldmark sind 2211,73 Mg. mit Thlr. 81. 2 l. 8 Pf. besteüert. 
Das unergiebige Ackerland gibt, in einer Größe von 914,48 Mg. nur 13 Sgr. 
Ertrag, Gärten gibt es 13,46 Mg., Wiesen 929,11 Mg. mit nur 11 Sgr. Ertrag, 
Weiden 364,88 Mg. Holz gibt es nicht. In dem dreijährigen Zeitraum von 1864 
bis 1867 hat die Einwohnerzahl um 23 Seelen abgenommen. Gr. ist zu der 1 
Mle. entfernten Kirche in Döringshagen eingepfarrt. Wegen der großen Entfer
nung hat die Gemeinde ein Bethaus erbaut, in welchem der Prediger in bestimmten 
Zeitraümen Gottesdienst hält, der Schullehrer aber, welcher zugleich Küsterdienste 
thut, jeden Sonntag eine Predigt vorzulesen hat. Das Bethaus wird von der Ge
meinde, feinem Patron, zu 2/s, vom Fiskus zu % unterhalten. Zur Schule, welche 
früher auch Weidefreiheit in der Forst hatte, gehören jetzt, nach Ablösung derselben, 
10,2 Mg Land, dessen Ertrag auf 17 Sgr. pro Mg. eingeschätzt ist. Der Lehrer hat 
von jedem der 78 Kinder — 39 Knaben, 39 Mädchen — 22'/, Sgr. Schulgeld, von 
den Kolonisten pro Kind 1 Fuder Holz, während die Einlieger 5 Sgr. Holzgeld zahlen, 
Sein ganzes Einkommen ist zu Thlr. 125.11 Sgr. eingeschätzt.

Hindenburg, Pfarrkirchdorf, 7/s Mle. von Naugard gegen WSW., auf 
der N.-Seite der nach Golnow führenden großen Staatsstraße, welche '/, Mle. von hier 
entfernt ist und den südlichen Theil der Feldmark durchschneidet, besteht ans 8 alten 
Bauerhöfen nebst 3 alten Büdnerftellen, davon die älteste im Jahre 1735 angelegt ist, 
demnächst aber noch aus 16 baüerlichen Nahrungen: 1 Ein und Dreiviertelbauerhof, 
4 Vollbauer-, 6 Halb- und 5 Viertelbauerhöfen, welche auf dem Fundo des ehe
maligen fiskalischen Vorwerks angebaut worden sind. Dieses Vorwerk von 576 Mg. 
Umfang wurde durch den Vertrag vom 23. Januar 1812 an die acht alten bäuer
lichen Wirthe vererbpachtet, welche den darauf ruhenden Erbpacht-Canon von 
Thlr. 302. 8. 8 Pf., laut Befreiungs-Urkunde vom 24. Juli 1820, durch eine 
Kapitalzahlung von Thlr. 6047. 5. 4 Pf., abgelöst und die Ländereien unter die 
angeführten 16 baüerlichen Wirthe mit Consens vom 11. Januar 1819 parcelirt 
haben. Die 8 alten Bauern wurden 1815 Erbpächter, indem sie an Erbstandsgeld 
2860 Thlr. entrichteten und eine Erbpacht von Thlr. 24. 8. 9 Pf., für jeden, 
übernahmen. Außerdem hatten sämmtliche 8 Wirthe für die erlassene Verpflichtung 
ihre Schafe in das Hortlager des Vorwerks treiben zu müssen, einen jährlichen 
Canon von 5 Thlr. übernommen, der aber zuletzt durch Ablösung auf Thlr. 3. 
22V, Sgr. ermäßigt war. Der Schulze ist als Verwalter des Schulzenamts von 
den beständigen Gefällen von jeher befreit gewesen; da dies aber auch hier nur

Landbuch von Pommern; Th. H, Bd. V. 30 
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eine persönliche Befreiung, so wurde der Schulze mit dem Betrage von 29 Sgr. 
5 Pf. belastet und ein gleicher Betrag als Schulzen-Remuneration in Ausgabe 
übernommen Zwei Wirthe, die einen Hof unter sich getheilt haben, sind, nachdem 
sie alle ihre Domainen-Abgaben durch Einzahlung eines Kapitals von Thlr. 672. 
24 Sgr. abgelöst, laut Befreiungs-Urkunde vom 15. November 1822 Eigenthümer 
ihres Hofs geworden, und haben das Obereigenthum desselben erworben. Von einem 
andern Hofe, welcher geichfalls unter 2 Wirthe getheilt ist, wurde ein Theil der 
Domainen-Abgaben, so wie auch die Bau- und Burgdienste und die Laudemial- 
Verpflichtung durch eine Kapitalzahlung von Thlr. 193. 9. 2 Pf., laut Befreiungs
Urkunde vom 13. Mai 1833 abgelöst, wodurch gleichfalls das Obereigenthum des 
Hofes erlangt worden ist. Alle übrigen 6 Höfe hatten, bis auf das Ablösungs
gesetz von 1850, die Bau- und Burgdienste zu leisten und die Laudemial-Verpflich- 
tung zu erfüllen, daher sie bis dahin im Erbpacht-Verhältniß geblieben waren. Einer 
von den 3 Altbüdnern hat seine Domainen-Abgaben laut Befreiungs-Urkunde vom 
14. Juli 1835 durch ein Kapital von Thlr. 83. 10 Sgr. abgelöst. Überhaupt be
trugen die Abgaben, welche das Dorf H. bis zum Jahre 1850 an das Rentamt 
zu zahlen hatte, noch Thlr. 184. 15 Sgr., und an Contribution wurden Thlr. 109. 
25. 11 Pf. gezahlt. Jetzt sind die Verhältnisse von H. ganz anders. Das Dors 
hat 547 Einw. Es sind auf einer Fläche von 32,81 Mg. 70 Wohn- und 3 gewerbl. 
Gebaüde vorhanden, die mit Thlr. 47. 1 Sgr. besteuert sind, sowie 89 steüerfreie 
Gebaüde, darunter die der geistl. Gebaüde, bestehend aus Pfarr- und Küster-, zu
gleich Schulhaus nebst deren Wirthschaftsgebaüden, außerdem eine Wegegeld-Hebe
stelle an der Staatsstraße. In der Feldmark, deren Flächeninhalt . 4119,78 Mg. 
beträgt, sind 64 Eigenthümer angesessen, woraus folgt, daß gegen früher Parce- 
lirungen in großer Menge Statt gefunden haben. Einer Grundsteüer von Thlr. 
235. 28. 6 Pf. ist eine Fläche von 3906,52 Mg. unterworfen, steuerfrei sind 67,45 
Mg. der geistlichen Institute, uud diese Grundstücke gewähren einen Reinertrag von 
42 Sgr. pro Mg. Ackerland 2519,99 Mg. mit 25 Sgr. Ertrag, d. i. etwas über 
dem Durchschnitts-Ertrag des Kreises, Gärten 4,09 Mg., Wiesen 328,61 Mg., 
Weiden 706,77 Mg., Waldung 413,7 Mg., die Hindenburger Fichten genannt, doch 
mit Kiefern bestanden. — .Die hiesige Kirche war früher Filia der Mater zu Kicker, 
dann eine Zeitlang der Pfarre zu Karzig beigelrgt, seit 20 Jahren aber ist sie 
Mutterkirche und Kicker ihr Filial, eben so die Schwarzower Kirche. Außer dem 
Dorfe H. ist das Rittergut gleiches Namens zu ihr eingepfarrt. An Grundstücken 
besitzt die Kirche 1) einen Kamp Land, der laut Contracté vom 22. November 1808 
für 2 Sch. Roggen an einen der Büdner vererbpachtet ist; sodann 2) an Ackerland 
20,72, an Wiesen 8,11, an Hütung 19.9, zusammen 47 Mg. 92 Ruth., welche laut 
Vertrags vom 27. August 1835 von Michaelis 1836 ab dem Krugbesitzer in H. 
für ein Erbstandsgeld von 225 Thlr. und einen jährlichen Canon von 21 Sch, 
12 Mtz. Roggen zu Erbpachtrechten ausgethan sind. Der Körnercanon wird nach 
dem Martinipreise des Markts zu Raugard in Gelde abgeführt. Der Pfarre sind 
an Grundstücken nur 8 Mg. 139 Ruth, beigelegt. Die Schule hat 10 Mg. 30 
Ruth, an Garten, Acker und Wiese. Frequenz derselben 56 Knaben, 66 Mädchen 
— 122 Kinder, eine zu große Zahl für Einen Lehrer. Das Schulgeld beträgt 
22Vr Sgr., die Gemeinde gibt 6000 Stück Torf, und die Büdner und Einlieger 
zahlen pro Kind 10 Sgr. Holzgeld. Das Einkommen des Küsterlehrers ist zu 
200 Thlr. abgeschätzt. Geturnt wird in der Hindenburger Schule nicht, wol aber 
in den beiden anderen Schulen der Parochie, zu Kicker und Schwarzow, weil deren
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Lehrer ihre regulirende Seminar-Bildung zu einer Zeit erhalten haben, seit welcher 
das einst verpönte Turnen wieder in die Mode gekommen ist.

Wegen des Ritterguts Hindenburg, welches örtlich mit dem Dorfe H. zusam
menhangt, s. den Ritterschaftlichen Kreis Naugard. Die Proselyten, welche die 
altlutherischen Separatisten von Triglaw, Greifenberger Kreises, hier in H. früher 
gemacht, scheinen verschwunden zu sein, mindestens führen die Volkszählungslisten 
vom Jahre 1867 sie nicht mehr an.

Hirschwald, Etablissement, l*/ 4 Mle. vonNaugard gegen NW. besteht 
aus 1 Hause nebst Wirthschaftsgebaüden, mit 10 Einw., ist laut Erbzins-Contracts 
vom 14. November 1782 und 12. Juli 1788 auf einem Areal von 31 Mg. von 
dem Unterförster Hirsch angelegt. Es liegt in der Rothenfierschen Forst, in den 
s. g. Raumen Eichen. Der Erbzins betrug 10% Thlr. Der Erbzinsmann erhielt 
die Weideberechtigung in der Staatsforst, dagegen reiervirte sich Fiskus durch den 
Vertrag von 1788 das Vorkaufsrecht oder */io  des Canons als Laudemium, nämlich 
für diejenigen 6 Mg. Forstgrund, welche dem Hirsch damals überlassen wurden. 
Durch Verschreibung vom 24. December 1816 kamen 3 Mg. von der Kronwinkel
wiese als Eigenthum eines Einliegers hinzu. 1833 verkauften Hirsch Erben an 
Daniel Heller. Das Etablissement gehört zur politischen und Schul-Gemeinde 
Friedrichsberg, und ist in Strelowhagen eingepfarrt. Früher rechnete man es 
zur Gemeinde Trechel.

Karzig, Pfarrkirchdorf, V« Mle. von Naugard gegen NNW. an der 
nach Kamin führenden Landstraße, besteht aus 16 Vollbauer- und 2 Kossatenhöfen, 
1 Erbzinsbüdnerei, 2 Büdnereien auf Pfarrgrund, 1 Büdnerei auf der Stelle des 
alten Schulhaufes, welches die Dorfschaft im Jahre 1795 verkauft hat, 1 Büdnerei 
auf einem Theile der an die Dorfschaft vererbpachteten Leinstraße, sodann auf dem 
Fundo des ehemaligen Vorwerks Karzig aus 4 Viertelbauerhöfen und 2 Büdner
stellen. Die sämmtlichen baüerlichen Wirthe wurden 1818 Erbpächter ihrer Höfe 
und haben an Erbstandsgeld 2177 Thlr. gezahlt. Auf den 16 Bauerhöfen ruhten 
noch Bau- und Burgdienste, so wie auch eine Laudemial-Verpflichtung. Diese Besitz
beschränkungen haben die Wirthe in Folge der Verfügung vom 6. September 1834 
durch eine übernommene Reale von Thlr. 2. 25 Sgr., vom 1. Juli 1835 an zahl
bar, abgelöst und hierdurch auch zugleich das Ober-Eigenthum erworben. Die beiden 
Koffaten haben für die Ablösung der auf ihren Höfen ruhenden Laudemial-Ver
pflichtung, so wie für die Gewinnung des Ober-Eigenthums, laut Vertrags vom 
7. Juli 1835 eine Kapitalzahlung von zusammen Thlr. 10. 5. 7 Pf. geleistet. Durch 
Anbau auf 3 Mg. von der sog. Teichwiese im Schwingmühlenbruche ist laut Erb- 
zinscontracts vom 14. October 1819 eine neue Ansiedlung entstanden. Das Vor
werk Neüendorf hatte früher eine Aufhütungsgerechtigkeit auf der Karziger Feld
mark, welche durch Abtretung von 18 Mg. Land abgelöst ist. Den See bei Karzig 
haben die baüerlichen Wirthe, laut Kaufcontracts vom 12. Juli 1820 und Geneh- 
migungs-Rescripts vom 5. Juni 1820 für 515 Thlr. zum vollen Eigenthum erwor
ben. Das Vorwerk Karzig, welches aus zwei zusammen gelegten Bauerhöfen bestand, 
die der Hauptmann Carl Otto v. Blankenburg hier befaß, aber für zwei Höfe in 
dem Dorfe Schwarzow an den Domainen-Fiskus vertauscht hatte, wurde in einem 
Umfange von 278 Mg. mittelst Vertrags vom 2. März 1811 an die baüerlichen 
Wirthe gegen einen jährlichen Canon von 80 Thlr. vererbpachtet. Dieser Canon 
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ist durch Kapitalzahlungen in den Jahren 1820, 1822 und 1830 mit 1600 Thlr. 
abgelöst, und dadurch das Borwerk volles Eigenthum der bäuerlichen Wirthe gewor
den. Sie haben dasselbe zu 2/s unter sich vertheilt, Vs aber wiederum verkauft, 
worauf sich die oben aufgeführten 4 Viertelbauern angebaut haben. Die Domainen- 
Abgaben, welche ganz Karzig zu leisten hatte, betrugen Thlr. 408. 10. 10 Pf. und 
an Contribution wurden Thlr. 132. 14. 2 Pf. gezahlt. Jetzt hat das Dorf 390 
Einwohner und auf einer Fläche von 32,49 Mg. 40 Wohnhaüser und 1 gewerbl. 
Gebäude, für welche Thlr. 33. 2 Sgr. ©teuer zu entrichten sind, und 59 steüerfreie 
Gebaüde, darunter die der geistlichen Institute. In der Feldmark sind 38 Eigen
thümer angesessen. Sie begreift  3763,58 Mg. 
wovon 3448,04 Mg. mit Thlr. 247. 16. 3 Pf. besteuert, und 210,43 Mg. steüer- 
frei sind; an Ackerland 2482,08 Mg. mit einem Reinerträge von 23 Sgr. pro Mg., 
an Gärten rur 2,45 Mg. an Wiesen 551,04 Mg., an Hütungen 612,44 Mg., an 
Holzung nur 1,79 Mg., an Wasserstücken 8,69 Mg., der Überrest des einst bedeüten- 
den Karziger Sees, welcher seit dessen Erwerbung Seitens der baüerlichen Wirthe 
abgelassen und sein Boden in Wiesen und Weiden verwandelt ist. Die Kirchen
ländereien sind Vererbpachtet. Sie bestehen in einem Wiesenfleck, der Papensoll, 
für 21/, Sgr., einer Wiese, an den Gutsbesitzer zu Reüendorf für Thlr. 2. 20 Sgr., 
und in 43 Mg. 14 Ruth. Acker, Wiesen und Hütung an 4 Büdner in Karzig für 
20 Sch. 13 Mtz. Roggen, nach dein Martini-Marktpreis zu Raugard im Gelde ab
zuführen, Vererbpachtet. Zur Pfarre gehören 300 Mg., zur Schule 107, Mg. 
Landes. An Kapitalvermögen besitzt die Kirche nur 50 Thlr. und ihre Einnahme 
und Ausgabe belauft sich auf 25 Thlr. Bei der Pfarre ist ein Colonushaus nebst 
Stallung und Scheüne. Zur hiesigen Mutterkirche gehören die Tochterkirchen zu 
Damerow, Schwarzow und Wolchow. Fiskus unterhält mit den eingepfarrten Ge
meinden Damerow. Schwarzow (?) und Wolchow, in Ermangelung des Kirchenver
mögens, die Pfarrgebaüde und die Kirche, und concurrirt ersterer hierzu mit 7s, 
letztere mit 7s, und sind dieselben außerdem zu den Hand- und Gespanndiensten 
verpflichtet. Das Küsterhaus ist zugleich Schulhaus und unterhält die Gemeinde zu 
Karzig observanzmäßig die Hälfte allein, und Fiskus gibt das Holz. Die andere 
Hälfte des Küsterhaufes wird nach gleichen Principien wie bei den Pfarrgebaüden 
auch von denselben Concurrenten unterhalten. Frequenz der Schule mit Einschluß 
der eingefchnlten Ortschaften Reüendorf und Warnekow 39 Knaben, 44 Mädchen, 
zusammen 83 Kinder; Schulgeld 1 Thlr. 77, Sgr., und 10,000 Stück Torf, Ein
kommen des Lehrers 160 Thlr. — Zum Communal-Verband von Karzig gehört das 
Landgut Warnekow. Es liegt in nordwestlicher Richtung von der Stadt Raugard 
556 Ruthen entfernt an der von Raugard über Karzig, Damerow und Friedrichs
berg nach Gülzow führenden Landstraße, auf deren linken Seite. Die Entfernung 
von Karzig beträgt 349 Ruthen. Das Gut besteht aus 2 herrschaftlichen Haüfern, 
1 Gesindehaufe und den erforderlichen Wirthfchaftsgebaüden, und war nach seiner 
Errichtung von 32 Seelen, jetzt von 39 Seelen bewohnt. Die dazu gehörigen Lan
dungen haben ein Areal von 601 Mg., wovon 528 Mg. zur Feldmark Karzig 
gehören. Damit 73 Mg. verbunden, welche mit demselben im Zusammenhänge aber 
in der Feldmark Raugard belegen und zu dem Communal-Verbande der Stadt 
gehörig sind. 7s besteht aus Gerstland, 7s aus gutem Hafer- und Roggenland 
und zu Wiesen geeignetem Bruch. Der Gründer dieses neüen Wohnplatzes, Guts
besitzer Carl Wilhelm Warneke, wünschte denselben Carlshof zu nennen; weil es 
aber schon so viele Etablissements unter diesem Namen giebt, so wählte er, in Nach
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bildung seines eigenen Namens, den Namen Warnekow, der durch Amts-Blatt- 
Bekanntmachung vom 14. Februar 1856 von der Königl. Regierung genehmigt 
worden ist.

Kniephof bei Massow, zum Unterschied von dem Bismarckschen Gute 
Kniephof bei Naugard, Landgut, 1V8 Mln. südlich von Naugard und l1/, Mle. 
von Massow gegen NO. am Zampelflusse, war früher ein Domainen-Vorwerk und 
Vererbpachtet, und der Erbpachtzins von 12 zu 12 Jahren der Erhöhung unter
worfen, wenn der Roggen-Preis in Stettin nach einer anzustellenden Fraction über 
1 Thlr. 15 Gr. 6 Pf. gestiegen sein sollte. Nachdem der Erbpächter mit den zu 
leistenden Prästandis im Rückstände geblieben war, ist das Vorwerk sequestrirt 
worden, 1827—28, und demnächst dem Fiskus wieder zugefallen und im Jahre 
1830 an das Fraülein v. Rhoden für 8050 Thlr. und Übernahme einer Grund- 
steüer von 66 Thlr. zum vollen Eigenthum verkauft worden. Im Jahre 1836 war 
das Kaufgeld erst zur Hälfte bezahlt, und der Kaufcontract, wegen Weigerung der 
Vollziehung von Seiten des Fraüleins v. Rhoden, noch nicht ausgefertigt. Auf 
12,27 Mg. Fläche hat das Gut 5 Wohn- und 2 gewerbl. Gebaüde, Steüer Thlr. 5. 
24 Sgr. und 8 steuerfreie Gebaüde. Der Flächeninhalt beträgt . 1251,37 Mg., 
wovon 1218,62 Mg. mit Thlr. 101. 27. 3 Pf. Grundsteüer belegt sind; Ackerland 
1056,81 Mg., Ertrag 27 Sgr., etwas über der Kreisfraction, Gärten 5,46 Mg., 
Wiesen 40,26 Mg. mit 54 Sgr. Ertrag, 12 Sgr. über dem Mittelertrag, Weiden 
98,87 Mg., Holzung 16,32 Mg., Ödland 0,9 Mg. Kn. ist zu dem % Mle. südlich 
entfernten Dorfe Pagenkopf eingepfarrt und eingeschult. Die Ritterguts-Qualität 
ist dem Gute Kn. nicht beigelegt worden, obwol Areal und Reinertrag es dazu 
eignen und es früher auch ritterfrei gewesen ist. Im Jahre 1857 war Krüger 
Besitzer des Guts.

Kotzen, Colonisten-Dorf, 1 Mle. von Naugard gegen NNO. links von der 
großen Staatsstraße nach Plate und unmittelbar an der Regenwalder Kreisgränze, war 
ein ritterfreies Domainen-Vorwerk, das zur Generalpachtung des Amts Naugard 
gehörte, die Schaftrift auf dem Groß Sabowfchen Felde und die Dienste von 11 
Bauern zu Groß Leistikow und von 2 Bauern aus Döringshagen hatte Durch 
Vertrag vom 15. Mai 1811 wurde das Vorwerk mit den ständischen Rechten der 
Rittergutsbesitzer, Mittel- und niederer Jagd, doch ohne Patronat und Jurisdiction 
und hohe Jagd gegen einen Canon von 180 Thlr. vererbpachtet, und nachdem 
dieser durch allmälige Zahlung eines Kapitals von 3000 Thlr. abgelöst worden 
war, laut Vertrags vom 23. Juli 1834, volles Eigenthum des frühern Erbpächters 
Hönow. Anfangs, 1835, in 11 Parcelen getheilt, wovon Hönow 7 für sich behielt, 
ist späterhin durch völlige Zuschlagung in 24 Parcelen das Vorwerk eine Colonie 
geworden, welche auf 9,2 Mg. aus 21 Wohnhaüfern, Steüer Thlr. 12. 26 Sgr., 
und 28 steuerfreien Geb. besteht, und zum Flächeninhalt .... 556,39 Mg. 
hat, wovon 522,63 Mg. Thlr. 35. 3. 8 Ps. Steüer zu bezahlen haben, und 3,11 Mg. 
fteüerfrei sind. Ackerland 415,64 Mg., Ertrag 22 Sgr., keine Gärten, Wiesen 
47,58 Mg., Weiden 62,52 Mg. K. hat 115 Einw. und ist nach dem nahen Groß- 
Sabow eingepfarrt und eingefchult. Der Colonie sind mittelst Cabinets-Erlasfes 
vom 25. August 1844 Corporatiousrechte verliehen.

Kriwitz, Kirchdorf, P/4 Mln. von Naugard gegen WSW. und IV« Mle. 
von Golnow gegen ONO., besteht aus 7 großen Bauerhöfen, 1 Halbbauerhofe, 
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7 Büdnerstellen, von denen 1 auf Domanial-, 3 auf Kirchengrund und 3 auf Trennstücken von 
baüerlichen Höfen stehen. Die 8 baü erlichen Wirthe wurden bereits 1805 Erbpächter, 
haben aber das Erbstandsgeld von 1936 Thlr. erst bis Michaelis 1815 ganz ab
gezahlt. Wenn gleich sämmtliche Wirthe Bau- und Burg-Dienstpflichtig waren, so 
haben herkömmlich doch nur 5 derselben für die zur Amts-, Brau- und Brennerei 
früher geleisteten Brennholzfuhren jeder 10 Sgr. jährlich entrichtet. Der Schulze, 
besten Hof 623 Mg. 120 Ruth, umfaßt, war nach seinem alten Haus- und Hofbrief 
von denBau- und Burg-Diensten befreit, mußte sie aber doch nach seiner Erbverschreibung 
vom 26. October 1813 leisten. Ebenso war er als Verwalter des Schulzenamts 
von den beständigen Gefällen befreit gewesen, da sich aber 1836 ergab, daß die 
Befreiung nur eine persönliche war, und nicht auf den Hof sich gründete, so wur
den sie seinen Abgabenbelrägen zugesetzt und ein gleicher Betrag als Schulzen- 
Remuneration in Ausgabe übernommen. 4 von den baüerlichen Wirthen hatten 
ihre Domainen-Abgaben in den Jahren 1818 und 1821 durch Kapitalzahlung von 
zusammen Thlr. 1335. 20. 3 Pf. abgelöst, so daß von Kriwitz nur noch Thlr. 56. 
9. 11 Pf. aufkamen. Das Dorf hat jetzt 430 Einw., aus 33,19 Mg. 48 Wohn- 
und 3 gewerbliche Gebaüde, für die 29'/, Thlr Steüer zu erlegen sind, und 55 
steuerfreie Gebaüde, und in der 4192 Mg. 
großen Feldmark 48 Grundbesitzer, woraus folgt, daß gegen früher bedeütende Par- 
celirungen Statt gefunden haben und eine große Menge von Büdnereien entstanden 
sind. Mit Thlr. 181. 19. 6 Pf. Grundsteuer sind 4034,94 Mg. belegt. — Die 
Contribution betrug Thlr. 73. —. 5 Pf., steüerfrei 11,69 Mg., Ackerland 1980,06 
Mg., Reinertrag 23 Sgr. pro Mg., Wiesen 118,96 Mg., Weiden 612,6 Mg., Hol
zung 1311,42 Mg., Wasserstücke 23,59 Mg. Die hiesige, mit Orgel versehene Kirche, 
ein Filial von Retztow, besitzt an Grundstücken 120 Mg. 70 Ruth., der Pfarracker 
ist 56 Mg. 137 Ruth, und das Schulland 12 Mg. 33 Ruth. groß. Nach Abzwei
gung von Donaukrug betragen die Kirchengrundstücke an Acker, Wiesen und Weide 
74 Mg. 31 Ruth., welche für 20 Thlr. verzeitpachtet waren, durch Vertrag vom 
11. Juli 1835 aber für ein Erbstandsgeld von 290 Thlr. und einen jährlichen 
Canon von 26 Sch. Roggen, nach dem Naugarder Martini-Marktpreise, vererb- 
pachtet sind. Kapitalvermögen der Kirche 325 Thlr., Einnahme Thlr. 31. 10 Sgr., 
Ausgabe Thlr. 19. 7 Sgr., Kassenbestand Thlr. 44. 22 Sgr. Küsterhaus zugleich 
Schulhaus, dazu gehören, nach anderer Angabe, an Grundstücken 11 Mg. 113 Ruth, 
(übereinstimmend mit den steuerfreien Grundstücken), 66 Kinder in der Schule, 
Schulgeld 1 Thlr. 71/, Sgr. Des Lehrers Einkommen, auch als Küster und Organist, 
beträgt 123 Thlr. Er treibt Bienenzucht. Das Schulhaus ist im Jahre 1821 erbaut. Aus 
dem Kirchenerbpachtgrundstücke zu Kriwitz, unmittelbar an der großen Staatsstraße, in 
der Mitte zwischen Golnow und Naugard, hat der Erbpächter Carl Friedrich Wil
helm Beyersdorf im Jahre 1841 ein neües Gehöft gegründet, für das er den 
Namen Gasthof zur Donau beantragte, nach dem Donau-See, an den es mit 
feinem Garten stößt. Es besteht aus 1 Wohnhause und den nöthigen Stallgebaüden 
zum Betrieb einer Gastwirthschaft. Es liegt V< Mle. in nördlicher Richtung von 
Kriwitz, '/, Mle. von Zickermühle, % Mln. von Retztow, V, Mle. von Glewitz, 
V» Mle. von Basentin, von dessen Forstgränze, also auch von der Kammer Kreis
gränze 50 Ruthen entfernt. Es gehören dazu 56 Mg. 39 Ruth. Ackerland, leichten 
Sandbodens, der ehemals mit Kiefernholz bestanden war. Die Ansiedlung gehört 
zum Communal-Verbande von Kr. Wegen der Kirchen-, Pfarr- und Schulver
hältnisse wurde sie nach Retztow gewiesen, womit die Interessenten Hinsichts der
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Schule einverstanden waren, nicht aber mit der Einverleibung zur Kirche von 
Retztow. Hiergegen erhob die Gemeinde Retztow Widerspruch, dem mit Rücksicht 
auf §. 260 Th. IL, Tit. 11 A. L. R. nicht begegnet werden konnte. Demgemäß 
wurde das Abkommen getroffen, daß der Besitzer der Ansiedlung zur Kirche von Kr. 
singepsarrt wurde. Später sind auch die Kinder derselben der Schule in Kr. über
wiesen. Die in Vorschlag gebrachte Benennung des Gasthofs, den man jetzt kurz 
Donaukrug nennt, ist Seitens der Königl. Regierung durch Amtsblatt-Bekannt
machung vom 2. December 1842 genehmigt worden.

Langkavel, Kirchdorf, 3/4 Mln. von Raugard gegen S., an der Land
straße nach Maffow, besteht aus dem Schulzenhofe, 6 anderen Bauerhöfen, deren 
jeder im Durchschnitt 240 Mg. groß ist. aus dem Krughofe, zu dem an Ländereien 
514 Mg. 11 Ruth, gehören, 5 Büdnereien auf Domanialfundo, und 8 alten Büd- 
nereien, die theils auf Gemeindegrund, theils auf Trennstücken von Bauerhöfen 
angelegt sind. Die sämmtlichen baüerlichen Wirthe, mit Einschluß des Krughof- 
Besitzers, wurden Erbpächter ihrer Höfe im Jahre 1812 gegen Zahlung eines Erb- 
standsgeldes von 3370 Thlr. Sodann haben im folgenden Jahre 6 Wirthe auch 
ihre Domainen-Abgaben, welche Thlr. 157. 21. 6 Pf. betrugen, mit einem Kapital 
von Thlr. 3947. 9. 6 Pf. abgelöst; so wie späterhin 4 Wirthe die Bau- und 
Burgdienste und die Laudemial-Verpstichtung mit der Summe von Thlr. 583. 2. 
1 Pf. abgelöst haben, wodurch sie das Obereigenthum erworben haben. Die Doma- 
nial-Büdner hatten Raff- und Leseholz gegen Brennzins und bei Brandschäden die 
Berechtigung, daß den Besitzern der Büdnerstellen das Bauholz von den Amts- 
vnterthanen angefahren werden mußte. Die älteste dieser Büdnereien stammt aus 
dem Jahre 1770. Ganz L. hatte an Domainen-Abgaben Thlr. 157. —. 8 Pf., und an 
Contribution Thlr. 105. 7. 5 Pf. zu entrichten. L., das Dorf und das gleichnamige 
Rittergut, haben zusammen 322 (Sinh)., das Dorf allein in seinem jetzigen Zustande 
auf 18,09 Mg. Fläche 36 Wohn- und 2 gewerbl. Gebaüde. Die Feldmark, an 
der 28 Eigenthümer betheiligt sind, hat einen Flächeninhalt von . 2572,55 Mg. 
davon 2478,01 Mg. einer Steüer von Thlr. 155. 25. 3 Pf. unterworfen, und 
7,64 Mg. Schulland steüerfrei sind. Der Acker entspricht seiner Fruchtbarkeit nach 
dem mittlern Zustande des Kreises, denn er gewährt auf einer Fläche von 1611,45 Mg. 
einen Reinertrag von 24 Sgr. pro Mg., Gärten 2,92 Mg., Wiesen 237,22 Mg., 
Weiden 598,69 Mg., Holzung 35,37 Mg. Zur politischen, Kirchen- und Schul
gemeinde L. gehören, außer dem Rittergute Langkavel — s. dieses unter beut Ritter
schafts-Kreise, — die in «eurer Zeit angelegten Colonien Florentinenhof und 
Ludwigsthal; s. die betreffenden Artikel S. 230 und S. 240. Die Kirche besitzt 
an Grundstücken 12 Mg. 5 Ruth. Acker, Wurthen und Wiesen, die laut Vertrags 
vom 24. December 1818 in 3 Parten für 15V, Sch. Roggen, die nach dem Mar
tini-Marktpreise von Raugard in Gelde entrichtet werden, vererbpachtet sind. 
Außerdem besitzt die Kirche 50 Thlr. zinsbar angelegt, und ihr Jahresetat ist 
Thlr. 23. 14 Sgr. Sie ist ein Filial der Stadtkirche von Raugard in sofern, als 
der Diaconus oder zweite Prediger daselbst ihr Pfarrer ist. Die Gemeinde unter
hält, ivenn kein Kirchenvermögen vorhanden, die Kirche mit dem Fiskus gemein
schaftlich zu bezw. 7s und 2/s. Das Küsterhaus unterhält sie ybservanzmäßig mit 
dem Gute Langkavel allein, doch gibt Fiskus das nöthige Bauholz unentgeldlich. 
Eben so ist es in Minten, woselbst die Kirche ebenfalls ein Filial der Mutterkirche 
in Raugard ist, und der Diaconus ihr Pfarrer. Beide Gemeinden, L. und Minten 
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müssen die Fuhren zu den Pfarrbauten in Naugard und event, auch Geldbeiträge 
leisten, und concurriren dann mit der Stadt Naugard gemeinschaftlich zu Vs der 
ganzen Baarkosten pro rata. Die Schule zu L., zu der, außer den oben genannten 
zwei Colonien, auch das Gut L. gehört, hat 68 Knaben, 52 Mädchen — 120 Kinder 
zur Frequenz. Des Küsterlehrers Einkommen ist auf 180 Thlr. berechnet, entsprin
gend aus dem Schulgelde, welches 1 Thlr. beträgt, der Lieferung von 4000 Stück 
Torf durch die Gemeinde, von den Kindern der Bauern 1 Fuder Holz, von denen 
der Büdner und Einlieger 7V> Sgr. Holzgeld. Bemerkenswerth ist es, daß sich die 
schulpflichtigen Kinder innerhalb der letzten 30 Jahre nicht allein nicht vermehrt, 
sondern sogar vermindert haben.

Leistikvw, Groß-, Kirchdorf, ’/< Mln. von Naugard gegen NNO. an 
der alten Landstraße nach Greifenberg, besteht aus 11 Bauerhöfen und 1 Altbüd
nerei von 1787. Sämmtliche Wirthe wurden 1816 Erbpächter gegen ein Erbstands- 
geld von 3356 Thlr. Davon wurden sofort bei Übernahme der Höfe zu Erbpacht
rechten 1606 Thlr. entrichtet, so daß 1750 Thlr. rückständig blieben, welche den 
Wirthen lns zum dereinstigen Verkauf ihrer Höfe gestundet wurden. Der Rückstand 
ist im Laufe der Zeit abgetragen worden bis auf 225 Thlr., welche nach dem Etat 
von 1866—1868 von 2 Wirthen noch zu zahlen waren. Schon nach der Revision 
der Amts-Jntraden vom Jahre 1785 waren den Bauern in Gr. L. 33 Mg. von 
der s. g. Kronwinkelwiese beigelegt worden, wovon ein jeder Bauer 1 Thlr. Erb
pacht zu entrichten hatte. Die Domainen-Abgaben betrugen Thlr. 267. 8. 7 Pf. 
die Contribution Thlr. 55. 17. 5 Pf. Das Dorf hat 191 Einw. und jetzt auf, 
einer F lâche von 17,89 Mg. an Wohnhaüsern 24, wovon nebst 1 gewerbl. Gebaüde 
Thlr. 19. 18 Sgr. Steüer gezahlt werden, und 22 steuerfreie Gebaüde. Die Feld
mark ist ........................... 2797,53 Mg.
groß und vertheilt sich unter 23 Besitzer. Versteüert werden 2665,6 Mg. mit 
Thlr. 167. 29 1 Pf., steuerfrei sind 50,7 Mg. Kirchen- und Schulgrundstücke 
Ackerland 1658,13 Mg., Ertrag 26 Sgr., etwas über dem Kreisdurchschnitt, keine 
Gärten, Wiesen 175,17 Mg., Weiden 678,2 Mg., Holzung 204,8 Mg. Die hiesige 
Kirche ist Filia der Mater zu Groß-Sabow. Sie besitzt einen Wiesenfleck von un
bekannter Größe, der an die Bauern für 4 Thlr. Vererbpachtet ist, und außerdem 
bezieht die Kirche observanzmäßig von dem Schulzen alljährlich eine Pacht von 
25 Sgr. Der Pfarre zu Gr. Sabow gehören auf bem hiesigen Felde 45 Mg. 24 Ruth., 
der Schule 5 Mg. 102 Ruth. Frequenz derselben 17 Knaben, 18 Mädchen = 
35 Kinder; Schulgeld 15 Sgr., 4000 Stück Torf, Einkommen des Lehrers 118 Thlr. 
geschätzt.

Ludwigsthal, Colonie, 1 Mle. südlich von Naugard, ist im Jahre 
1823 von dem Gutsbesitzer Dietz auf dem Fundo des Ritterguts Langkavel mit 6 
Haüsern und 37 Einw. durch Vererbpachtung begründet, und der gewählte Name 
durch Regierungs-Verfügung vom 30. November 1823 genehmigt worden. Die 
Colonie liegt am Wege von Langkavel nach Hohenschönau, hat jetzt 84 Einw., 16 
Wohuhaüser, Steüer Thlr. 6. 8 Sgr., 12 steuerfreie Gebaüde, 18 Besitzer in der Feld
mark, welche  300,78 Mg. 
begreift, wovon 291,56 Mg. mit Thlr. 16. 10. 3 Pf. Grundsteüer belegt sind, 
Ackerland 226,45 Mg., Ertrag nur 17 Sgr. vom Mg., Wiesen 26,6 Mg. mit 
40 Sgr. Ertrag, Weiden 38,51 Mg. Die Colonie gehört zum Communal-Verband
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des Vs Mle. entfernten Dorfs Langkavel, wohin sie auch eingepfarrt und einge
schult ist.

Minten, Kirchdorf, '/, Mle. von Naugard gegen N. besteht aus 7 Bauer
höfen und 1 Altbüdnerei von Anno 1742. Die bäuerlichen Wirthe sind dienstfrei 
und Erbpächter ihrer Höfe geworden im Jahre 1817, indem sie an Erbstandsgel- 
dern 2515 Thlr. gezahlt haben. Ein Bauer hat seine Prästanda im Betrage von 
Thlr. 31. 3. 9 Pf. laut Befreiungsurkunde vom 4. Mai 1818 durch Kapitalszah
lung von Thlr. 778. 3 Ggr. abgelöst, und dadurch das Eigenthum seines 
Hofes erworben. Er und noch ein anderer Wirth haben jeder 6 Mg. von der # 
Kronwinkelwiese gekauft laut Contracts vom 24. December 1816. Die beiden kleinen 
Seen bei Btinten sind der Dorfschaft, laut Rescripts vom 5. Juni 1820, für 71 Thlr. 
verkauft, von der Dorfschaft aber in der Folge dem Gute Minten überlasten. Die 
Domainen-Abgaben von ganz M. betrugen Thlr. 182. 17 Sgr. und die Contri
bution Thlr. 53. 18. 10 Pf. Dorf und Gut M. zusammen haben 166 Einw. 
Zum Gemeindebezirk gehört die Schwing mühle, V*  Mle. vom Dorfe gegen 
SSW., eine unterschlägige Mahlmühle mit einem Gange auf der Wolsiza und eine 
im Jahre 1778 auf dem Asmusberge erbaute Windmühle. Der Besitzer war Erb
pächter und der periodischen Veranschlagung unterworfen. Im Jahre 1812 gab 
diese Mühle eine baare Geldpacht von Thlr. 108. 10. 2 Pf. Durch den aufge
hobenen Mahlzwang ist dem Müller, nach dem Rescript vom 29. Januar 1822, 
eine Entschädigung von Thlr. 2052. 4. 1 Pf. zu Theil geworden; davon sind auf 
rückständige Pacht 471 Thlr. abgerechnet, durch ein als Rente - Ablösungs-Kapital 
zurückgenommene Summe von Thlr. 1323. 28. 7 Pf. aber Thlr. 66. 5. 11 abgelöst. 
An Mahl- und Sichtgelder sind der Blühte, laut Rescr. vom 22. Mai 1823 
Thlr. 5. 25. erlassen. Es blieben dann nach Abrechnung dieser Posten noch an 
jährlichen Mühlenpächten Thlr. 36. 9. 2 zu entrichten. M. hat auf einer Fläche 
von 10,94 Mg. 17 Wohnhaüser, von denen nebst den Mühlen Thlr. 12. 2 Sgr. 
Gebaüdesteüer zu entrichten ist, und 28 steuerfreie Geb. Die Feldmark, in der 12 
Grundeigenthümer angesessen sind, begreift  1799,4 Mg. 
wovon 1703,83 Mg. mit einer ©teuer von Thlr. 126. 7. 3. belegt und 9,02 Mg. 
steuerfrei sind. Ackerland 1056,35 Mg. fruchtbaren Bodens mit 30 Sgr. Ertrag 
oder 6 Sgr. über dem Kreisdurchfchnitt, Gärten 3,61 Mg., Wiesen 223,28 Mg., 
Weiden 245,83 Mg., Holzung 183,85 Mg. Die Kirche zu M., ein Filial der 
Naugarder Stadtkirche, deren zweiter Prediger Pfarrer in M. ist, besitzt 141,58 
Acker, 5,67 Wiesen, 105,140 Hütung und 33,69 wüstes Land, zusammen 285 Mg. 
154 Ruth., welche laut Contracté vom 30. December 1818, excl. der auf dem Ficht- 
kamp stehenden Holzung, welche der Kirche Vorbehalten, an die Bauern zu M- und 
den Schwingmüller für 76 Sch. Roggen so vererbpachtet sind, daß diese Körner- 
pacht nach dem Martini-Marktpreise von Naugard in Gelde abgeführt wird. Baar
vermögen der Kirche 279 Thlr., Etats-Betrag Thlr. 99. 24 Sgr. Wegen Unter
haltung der geistl. Gebaüde vergl. den Artikel Langkavel, S. 239, 240. Die hiesige 
Schule, an welcher der Küster Lehrer ist, hat 10 Knaben, 9 Mädchen — 19 Kinder 
zur Frequenz. Ju keiner der Landschulen der Parochie Naugard wird geturnt. 
Des Lehrers Einkommen belaüft sich auf 117 Thlr. Das Schulgeld beträgt Thlr. 1. 
7*/j  Sgr. Die Gemeinde gibt 6000 Stück Torf. Acker 2*/<  Big., außerdem Weide- 
freiheit für 2 Kühe, eine Wiese zu IV, Fuder Heü und ein kleiner Garten vor der 
Dorfsstraße. Die fchulpstichtigen Kinder von der Schwingmühle, woselbst 1 Wohn-

Landduch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 31
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Haus mit 13 Einw., gehen nach Naugard zur Schule. Auch hier in M. waren früher 
Anhänger des altlutherischen Separatismus, die aber in der Volkszählung von 
1867 nicht mehr vorkommen.

MüllerS Vorwerk, Erbpachtvorwerk auf der Feldmark Trutzlatz und 
zu dieser Gemeinde gehörig, in einem Umfange von 624 Mg. 52 Ruth., mit 1 
Wohnhause und Wirtschaftsgebäuden; s. den Artikel Trutzlatz.

Neüendorf bei Massow, zur Unterscheidung vom Gute Neüendorf bei 
Naugard, Dorf und Gut, 2% Mln. von Naugard gegen SSW. und % Mln. 
von Massow an der neuen Kreisstraße nach Golnow, und am rechten Ufer des 
Todleger-Sees, durch welchen die Stepenitz fließt, dem Rittergute Korkenhagen gerade 
gegenüber, welches am linken Ufer der Stepenitz liegt.

Das Dorf besteht aus einem Freischulzenhofe, 6 Bauerhöfen, 1 Kofsatenhofe, 
6 Altbüdnereien, der Mühle, den Grundstücken der Kirche, deren Gebaüde in Korken
hagen stebt, wohin sie zur Hälfte, zur andern Hälfte hierher gehört, und dem Schul
hause. Die 7 baüerlichen Wirthe und der Kossat sind seit 1818 Erbpächter, und 
seit 1821 Besitzer ihrer Höfe. Der Freischulze, dessen Besitzdocument vom 19. October 
1765 datirt, hatte an Domainenzins 20% Thlr., von 5 Bauern jeder 24 Thlr., 
der 6ste 21 Thlr. zu entrichten. Zu den fiskalischen Reservaten gehört beim Frei
schulzenhofe das Vorkaufsrecht. Die Bauerhofsbesitzer müssen, wenn es verlangt 
wird, bei dringenden Bauten Hülssdienste leisten, und zwar jährlich 10 Spann- und 
10 Handdienste gegen eine Vergütigung von 3% Sgr. für den Spann- und von 
2% Sgr. für den Handdiensttag. Ebenso sind dieselben zu den Fuhren beim Bau 
der Brücke an dem 1% Mln. entfernten Jhnazoll gegen die bisher genossene Zoll
freiheit verpflichtet. Der Kossat hatte 12 Thlr. Domainenzins zu entrichten 
und jährlich 10 Handdiensttage gegen Vergütigung von 2% Sgr. zu leisten. Ganz 
9t. hatte, excl. der Mühle, an Domainenzins Thlr. 187. 25 Sgr. zu zahlen, und 
Thlr. 100. 6. 7. Contribution. Die Mühle, eine unterschlägige auf der Stepenitz, 
war der periodischen Veranschlagung unterworfen; die letzte fand 1824 statt, wonach 
die Mühle eine baare Geldpacht von Thlr. 19. 15. 5 Pf. zahlte. Die Mühle ist 
weiter oben S. 173, irrthümlich die Korkenhagensche genannt. N., Dorf und Gut, 
haben 300 Einw. Das Dors hat auf 19,1 Mg. Fläche 23 Wohnhaüser, für welche 
nebst 2 gewerbl. Geb. der Mühle Thlr. 14. 26 Sgr. Steüer gezahlt werden, und 
29 steuerfreie Geb. In der Feldmark sind 19 Eigenthümer angesessen. Sie 
enthält  1821,82 Mg., 
wovon 1721,62 Mg. mit einer Steüer von Thlr. 93. 24. 5. belegt und 13,5 Mg. 
steuerfrei sind. Das Ackerland begreift 1379,64 Mg. mit einem Ertrag von nur 
18 Sgr., Wiesen 153,03, Weiden 130,3 Mg., Holzung 71,26 Mg., Wasserstücke 
0,31 Mg.

Das Gut N., mit Einschluß der aus dem Fundo desselben belegenen Colonie 
Braschendors, enthält 16 Wohnhaüser, von denen Thlr. 11. 28 Sgr. Steüer ent
richtet werden, und 20 steuerfreie Geb. Die Feldmark begreift. . 1451,59 Mg., 
wovon 1338,22 Mg. mit einer Steüer von Thlr. 91. 25. 4 Pf. belegt Und 87,92 Mg. 
steuerfrei sind. Ackerland 1042,15 Mg. Ertrag 23 Sgr. oder 5 Sgr. höher als 
der baüerliche Acker, Gärten 5,68 Dkg., Wiesen 145,4 Mg., Weiden 35,6 Mg., 
Holzung 67,78 Mg., Wasserstücke 129,53 Mg., Neüendorfer Antheil am Todleger, 
während der Korkenhagensche Antheil 84,11 Mg. beträgt, daher ganze Fläche des Sees 
213,64 Mg. Das Gut N. war ein, zum Amte Massow gehöriges Vorwerk, dem 
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die Dienste der 6 Bauern und der Kossäten aus dem Dorfe N. beigelegt waren. 
In einem Umfange von 622 Mg. 117 Ruth, wurde es mittelst Vertrags vom 18. 
April 1786 dem Hauptmann Carl Otto v. Blankenburg, Besitzer des Guts Korken
hagen, zu Erbpachtrechten verliehen, gegen eine unveränderliche Erbpacht von 
Thlr. 218. 27. 4 Pf., inet. 3 Thlr. Schäferschoß und incl. 50 Thlr. Gold, unter 
Vorbehalt des Vorkaufsrechts oder Vio des Canons als Laudemium; Contribution 
Thlr. 73. 15. 1 Pf. Durch Vertrag vom 9. April 1801 ging das Gut in den Besitz 
des Meklenburg-Strelitzschen Amtshauptmanns Adolf Friedrich Christian von Kösteritz 
über, von dem es 1814 an den Oberamtmann Brasche gelangte, der die nach ihm ge
nannte Colonie angelegt hat. (S. 221.) Seit 1852 war der Ökonomierath Maaß 
zu Kenzlm, Kreis Demin, Besitzer des Guts, seit 1866 ist es dessen Sohn, der 
Lieutenant Friedrich Maaß. Die Vergrößerung des Areals ist wohl aus der Re- 
gulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse durch Landabtretung 
entstanden. Ob der Canon durch Kapitalzahlung oder erst, in Folge des 
Rentlasten-Ablösungs-Gesetzes von 1850, durch Rentenbriefe abgelöst worden, ist 
dem Herausgeber des L. B. nicht bekannt.

Die Kirche zu Korkenhagen war ehedem Mater, ist aber nach dem Reser, vom 
4. Juli 1776 als Filia zu Schönhagen gelegt worden. Das ritterschaftliche Dorf 
Schönhagen, weiter abwärts an der Stepenitz gelegen, ist über 1 Mle. entfernt. 
Der Besitzer von R. concurrirt zur Unterhaltung der Kirche in Korkenhagen, der 
Küstereigebaüde zu R. und der Pfarrgebaüde in Schönhagen mit den Compatronen 
zu %. Die Kirche besitzt auf Neüendorfer Felde 14,16 Acker, 5,0 Wiesen, 4,70 
Wurthen, zusammen 23 Mg. 86 Ruth., welche bis 1835 für 11 Thlr., von da an 
auf 12 Jahre für 14 Thlr. verpachtet waren. Baarvermögen 93 Thlr., Etat der 
Kirche Thlr. 16. 17 Sgr. Der Küsterschule in R. gehören 14 Mg. 55 Ruth, an 
Gärten, Acker und Hütung; Frequenz der Schule 85 Kinder, incl. der aus Braschen- 
dorf und Korkenhagen. Schulgeld 17 V8 Sgr. und von jedem Schulkinde 1 Fuder Holz.

Neuhaus, Holländerei und Waldwärterei, 1% Mle. von Naugard, 
gegen NNW., unfern der nach Gülzow führenden Landstraße und am rechten Ufer 
des von Vierhof herabfließenden (falschen) Völzerbachs oder Wolsiza, besteht aus 
2 Wohnhaüsern mit 27 Einw. und gehört zum Gemeindebezirk Friedrichsberg 
(S. 231.), mitten in dem großen Walde, der Buttelin genannt, war früher eine 
Oberförsterei, und wurde, nachdem selbige eingegangen, dem Vorwerke Friedrichs
berg als Pertinenz einverleibt. Im Jahre 1811 ist dies Etablissement mit einem 
Areal von 91 Mg. 53 Ruth, zum vollen Eigenthum an Daniel Christian verkauft 
worden. Der betreffende Kaufbrief ist unterm 23. April 1812 ausgefertigt. Jetzt 
ist hier wieder eine Waldwärterei im Staatsforstrevier Rothenfier, der von dem 
bezeichneten Areal 11 Mg. 36 Ruth, beigelegt sind.

Neriwald, Försterei, im Staats-Forstrevier Rothenfier, mit 1 Wohnhause 
und 4 Einw. An Dienstländereien gehört dazu ein Areal von 60 Mg. 31 Ruth. 
Gehört zur politischen, Kirchen- und Schulgemeinde Rothenfier.

Pagenkopf, Pfarrkirchdorf, 2 Mln. von Naugard gegen SSO. und 
l1/« Mle. von Massow gegen NÖ., vormals zum Amte Massow gehörig, in der 
Ursprungsgegend des Zampelbachs, auf dem Plateau des Naugarder Kreises, besteht 
aus dem Freischulzenhofe, dessen Allodialbrief vom 18. December 1686 und erneüert 
vom 31. August 1693 datirt, aus 15 Bauer- und 4 Kossatenhöfen, dazu 10 Alt- 

31*  
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büdnerstellen, deren älteste ein Besitzdokument vom 20. April 1758 hat, die jüngste 
vom 30. Juni 1796; dazu kommen die Ländereien des ehemaligen Vorwerks und 
die der geistl. Institute. Die bäuerlichen Wirthe wurden bereits im Jahre 1821 Eigen
thümer ihrer Höfe, in Gemäßheit des Ministerial-Rescripts vom 9. September 1821, 
doch behielt sich Fiskus das Obereigenthum vor, sowie die herkömmliche Verpflich
tung der Wirthe, das Mühlenbauholz zur Mühle in Hohenschönau, % Mln. weit, 
anzufahren. Der Grund- und Domainenzins betrug Thlr. 373. 22. 6 Pf., die 
Contribution Thlr. 235. 1. 7 Pf. Das hiesige Vorwerk wurde mittelst Vertrags 
vom 7. December 1784 in Erbpacht gegeben. Es enthielt 246 Mg. 14 Ruth. Erb
pächter war Michael Bütow, dem es für eine jährliche Erbpacht von Thlr 165. 19. 
6 Pf. incl. 40 Thlr. Gold übergeben wurde. Fiskus reservirte sich das Vorkaufs
recht, bezw. ’/io des Canons als Laudemium. Im Jahre 1823 wurde das 
Vorwerk von Neüenr an die baüerliche Gemeinde zu P., unter denselben Be
dingungen, vererbpachtet. Sämmtliche Wirthe haben den Vorwerks-Acker unter sich 
vertheilt und mit ihrem eigenthümlichen Acker vereinigt, so daß sich schwerlich nach
weisen läßt, wo er gelegen gewesen ist. Es fehlen die Angaben, wann und wie 
der Canon abgelöst worden ist. Pagenkopf hat 455 Einw., auf einer Fläche von 
29,57 Mg. 54 Wohnhaüser, für die, nebst 3 gewerbl. Gebaüden Thlr. 40. 5 Sgr. 
Steüer entrichtet werden, und 75 steuerfreie Gebaüde, darunter die der geistlichen 
Institute. In der Feldmark sind 47 Eigenthümer angesessen, woraus folgt, daß 
sich die Zahl der Büdner gegen früher ansehnlich vermehrt bat. Die Feldmark 
begreift  4211,32 Mg. 
von denen 3657,46 Mg. besteuert sind; Betrag der Grundsteüer Thlr. 253.20. 8 Pf., 
steuerfrei sind 410 Mg. Das Ackerland umfaßt 2618,93 Mg., mit einem Rein
erträge von 25 Sgr., was mit dem Kreis-Durchschnitte bis auf 1 Sgr. mehr über
einstimmt; Gärten 2,33 Mg., Wiesen 397,61 Dkg., Weiden 899,08 Mg., Hol
zung 149,51 Mg. Alle diese Zahlen, excl. der Seelenzahl, enthalten auch das zur 
Gemeinde P. gehörige Vorwerk Schützenthal, dessen in einem besondern Artikel 
gedacht werden wird. — Die hiesige Mutterkirche hat die Kirche in Wittenfeld zur 
Tochter, und zu ihr eingepfarrt ist das Gut Kniephof. Sie besitzt an Acker, Wiesen 
und Wurthen 29 Mg. 56 Ruth., im Jahre 1835 auf 12 Jahre verpachtet für 
317, Thlr. Kapitalvermögen 142 Thlr., jährlicher Etat Thlr. 41. 25 Sgr. Die 
Kirchengebaüde in P. und Wittenfeld, und die Pfarrgebaüde in P. unterhält Fiskus 
zu 7, unb die Gemeinden zu P. und Wittenfeld, welche außerdem die Hand- und 
Spanndienste leisten, mit 7s pro rata. Jede Gemeinde unterhält ihr Küsterhaus, 
welches zu gleicher Zeit SchulhauS ist, observanzmäßig allein, erhält jedoch das 
nöthige Bauholz vom Fiskus unentgeltlich. Die Pfarre zu P. hat einen Grund
besitz von 373 Mg. 20 Ruth. Wie über den größten Theil dieser Fläche vor 30 Jahren 
verfügt worden ist, besagt der Artikel Schützenthal. Die Schule, zu der auch die 
Schützenthaler und Kniephöfer Kinder gehören, zählt 73 Kinder. Schulgeld Thlr. 
1. 77, Sgr., Holzgeld 5 Sgr. von jedem Kinde, unentgeltliche Anfuhr des Holzes 
durch die Bauern, Weidesreiheit auf 33/« Kuh.

Pflugrade, Pfarrkirchdorf, 1% Mln. von Raugard gegen SSW. auf 
der Landstraße nach Massow und Halbweges dahin, zum vormaligen Amte Massow 
gehörig, besteht aus 6 Vollbauerhöfen, wovon jedoch zwei halbirt sind, 1 Halb
bauerhofe, dem Krughofe und 10 Altbüdnerstellen, die älteste vom Jahre 1709. 
Die 7 baüerlichen Wirthe wurden 1815 Erbpächter ihrer Höfe und haben das voll- 
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ständige Eigenthum derselben im Jahre 1823 erworben. Die 6 Vollbauern haben 
auch in den Jahren 1817—1823 ihre sämmtlichen Domainen-Abgaben durch Kapital 
abgelöst, und zwar mit Thlr. 5651. 7. 7 Pf, der Krughof mit 500 Thlr. Auch 
von den Büdnern haben 4 ihr Grundgeld abgelöst, so daß die Abgaben-Beträge 
auf den Halbbauer und 3 Büdner, im Ganzen Thlr. 29. 8. 8 Pf., beschränkt 
waren DaS ehemalige Vorwerk Pflugrade, welches 894 Mg. 32 Ruth, groß war, 
haben die 7 baüerlichen Wirthe, der Krughofsbesitzer und 1 Büdner, laut Rescripts 
vom 6. Mai und 13. September 1823, und laut Kaufcontracts vom 18. April 1824 
für Thlr. 14.703. 1. 8 Pf. zum ganz freien Eigenthum erworben. Außerdem zahlten 
sie für den Holzbestand, für die Tagelöhner-Wohnungen und Saaten Thlr. 703.1. 
9 Pf. Nach dem Attest der Königs. Regierung vom 20. Januar 1833 hatten sie beim 
Kauf des Vorwerks die Befugniß erhalten, dasselbe nach Gefallen zu parceliren. 
Dies war 1836 bereits geschehen, seit welcher Zeit daher von einem Vorwerke 
Pflugrade nicht mehr die Rede ist. Es waren auf dem Fundo desselben angebaut 
3 Voll-, 5 Halb- und 9 Viertelbauerhöfe. Das ehemalige Hirtenhaus und die 
Tagelöhner-Wohnungen des Vorwerks waren zu 5 Büdnereien umgestaltet; 2 andere 
aus den Hirtenhaüsern des Dorfs gebildet. Einem der alten Wirthe, welche das 
Vorwerk erworben hatten, Namens Schmeling, waren bei der Parcelirung die Vor- 
werksgebaüde und soviel Acker, als einem andern bäuerlichen Gemeindegenossen zu 
Theil geworden und war er dadurch als Hofbesitzer in den Communalverband der Ge
meinde Pfl. getreten. Er hatte im Laufe der Zeit mehrere Ackerstücke dieses Hofes 
verkauft, so daß er kaum noch die Hälfte seines Areals besaß. Im Jahre 1842 
beabsichtigte er, auch die Hofgebaüde und eine Wurth (ohne den übrigen Hofacker 
nebst Wiesen) zu veraüßern, so daß hierdurch dieser Hof als Bauerwohnung einging 
und den Eommunallasten, namentlich der Einquartierung, der Kirchen- und Wege
bauten, Lieferungen u s. w. entzogen ward, indem der re. Schmeling den noch übrigen 
Acker seinem Krughofe beilegen wollte. Der beabsichtigten Trennung der Hofge
baüde von den Äckern und Wiesen jenes Ackerhofs stand, da derselbe, als Theil 
eines vormaligen ritterfreien Vorwerkes, mit Grund- und anderen öffentlichen Real
abgaben nicht behaftet, auch die Grundsteüer-Vertheilung bereits bewirkt war, so 
wenig in Landespolizeilichen als im Interesse der Domainen- und Grundsteüer- 
Verwaltung etwas entgegen; was dagegen die Communal-Abgaben betrifft, so erhielt 
durch Regierungs-Verfügung vom 31. December 1842 das Domainen-Rentamt 
Naugard den Auftrag, diese Gelegenheit zur Ordnung der Communalverhältniffe 
überhaupt zu benutzen, um künftigen Verwickelungen durch rechtzeitige Feststellung 
der Rechte und Pflichten der Neübauern in der Gemeinde Pfl. vorzubeügen. — 
Pfl. hat 476 Einw. und auf einer Fläche von 43,39 Mg. 71 Wohn- und 4 gewerbl. 
Gebaüde, die mit Thlr. 38. 25 Sgr. besteüert sind, und 75 steuerfreie Gebaüde, 
darunter die der geistlichen Institute. Die Feldmark begreift - - 4043,37 Mg. 
Mit einer Grundsteuer von Thlr. 251. 11 Sgr. belegt sind 371462 Mg., — nach 
der frühern Steüerverfaffung Thlr. 227. 22. 6 Pf., steuerfrei 172,78 Mg. der geist
lichen Institute. Hinsichtlich der Fruchtbarkeit des Bodens gehört die Feldmark zu 
denen, welche den durchschnittlichen Zustand des Kreises ausdrücken. Die Zahl der 
Grundbesitzer ist bis auf 62 gestiegen, woraus folgt, daß weitere Parcelirungen Statt 
gefunden haben. Ackerland 2521,99 Mg. mit 24 Sgr. Ertrag, Garten 8,81 Mg., 
Wiesen 532,79 Mg., Weiden 655,04 Mg., Holzung 168,29 Mg., Ödland 0,48 Mg. , 
Zur hiesigen Mutterkirche gehört die Kirche in Wismar als Filia. Sie hat ein 
Kapitalvermögen von 250 Thlr. und ihr Etat beträgt 787, Thlr., wovon der größte



246 Der Naugarder Kreis.

Theil mit Thlr. 16. 17. 6 Pf aus der Verpachtung ihrer Grundstücke entspringt, 
deren Größe z. Z. nicht bekannt ist. Der größte Theil der oben angegebenen steuer
freien Grundstücke ist Pfarrland, da der Schule nur 9 Mg. 25 Ruth, zustehen. 
Schülerzahl 75, Schulgeld 1 Thlr. und 1 Fuder Holz von jedem Kinde. Zur 
Unterhaltung der Kirchen-, der Pfarr- und Küstereigebaüde leisten Fiskus und Ge
meinde bezw. % und '/» und zur Küsterei gibt Fiskus, da sie zugleich Schulhaus 
ist, freies Holz.

Retztow, Pfarrkirchdorf, l1/« Mle. von Naugard gegen SW., unfern 
der nach Golnow führenden Staatsstraße, auf deren rechten Seite, sowie am linken 
Ufer der Stepenitz, und an der Gränze des Kaminer Kreises, woselbst das Flem- 
mingsche Gut Bajentin der Nachbar von R. ist. Das Dorf besteht aus 10 Bauer
höfen, 4 Altbüdnerstellen, deren älteste von 1755 datirt, den Grundstücken der geist
lichen Institute und einer Unterförsterei für die Beaufsichtigung des, um R. 
liegenden, südlichsten Theil des Staatsforstreviers Rothenfier, mit der ein Areal 
von 65 Mg. 155 Nutb. an Dienstländereien verbunden ist. Die 10 baüerlichen 
Wirthe wurden 1815 Erbpächter gegen ein Erbstandsgeld von 1454 Thlr., wovon 
sie bei erbpachtlicher Übernahme ihrer Höfe 960 Thlr. bezahlten, indeß ihnen der 
Überrest von 494 Thlr. bis zum dereinstigen Verkauf der Höfe gestundet wurde. 
Im Jahre 1866 waren 3 Wirthe noch mit 139 Thlr. im Rückstände. Drei von 
den Altbüdnern haben, laut Ministerial-Rescr. vom 25. Juni 1827, eine Forst- 
parcele von 10 Mg. 147 Ruth, für ein Kaufgeld von Thlr. 46. 26. 8 Pf., und 
gegen einen jährlichen Domainenzins von 4 Thlr. zum Eigenthum überwiesen er
halten. Seelenzahl 264. Jetzt hat R. auf 19,43 Mg. Fläche 32 Wohnhaüser, für 
die, nebst 2 gewerbl. Gebaüden, Thlr. 17. 26 Sgr. Steüer entrichtet werden, und 
45 steuerfreie Gebaüde, mit Einschluß der Pfarr-, Küster- und Forstgebaüde. Grund
besitzer gibt es in der Feldmark 35. Der Flächeninhalt beträgt . . 1559,4 Mg. 
Davon sind 1261,21 Mg. einer Grundsteüer von Thlr. 83. 13. 7 Pf. unterworfen, 
218,33 Mg. steuerfrei, wovon nach Abzug der Forstdienstländereien 157,47 Mg. 
für die Grundstücke der geistlichen Institute übrig bleiben. Ackerland 963,39 Mg. 
mit 22 Sgr. Ertrag vom Mg., kein Gartenland, Wiesen 242,16 Mg., Weiden 
248,64 Mg., Holzung 25,33 Mg., die der Kirche gehört. Es hat schon Jahre 
gegeben, daß aus diesem Kirchenholze für 146 Thlr. durch Licitation verkauft worden 
sind. Die Größe der sonstigen Kirchen-, so wie der Pfarrländereien ist z. Z. nicht 
bekannt. Erstere waren vor Jahren für Thlr. 17. 27 Sgr. verzeüpachtet, sollten 
aber nach vollendeter Separation in Erbpacht gegeben werden. Kapitalvermögen 
der Kirche 675 Thlr., Jahres-Etat 49% Thlr. Die Mutterkirche R. hat die Kirchen 
in Kriwitz und Glewitz zu Tochterkirchen. Fiskus, als Patron, gibt in Ermange
lung des Kirchenvermögens zu sämmtlichen Kirchen-, Pfarr- und Küftereibauten zu 
R. und Kriwitz %. Jede Gemeinde unterhält, bei fehlendem Kirchenvermögen, 
mit % baarer Beiträge und unter Leistung der Hand» und Gefpanndienste ihre 
Kirche, und die Glewitzer Gemeinde ihr Küsterhaus allein. Die Gemeinde zu 
Glewitz unterhält mit der zu R. gemeinschaftlich das in R. besindliche Küsterhaus. 
Alle Eingepfarrten leisten gemeinschaftlich zu den Pfarrbauten in R. Vs, so wie 
Hand- und Spanndienste. Zur Schule gehören 8 Mg. 178 Ruth, an Garten, 
Acker und Wiese. Frequenz 53 Kinder, Schulgeld 1 Thlr. 7% Sgr. und 1 Fuder 
Holz pro Kind. Die Domainen-Abgaben für ganz R. betrugen Thlr. 133. 13. 
9 Pf. und die Contribution nach der alten Steüerverfassung Thlr. 105. 16. 8 Pf., 
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mithin 23 Thlr. mehr als jetzt. Übrigens ist der Zustand von R., wie er ist, noch 
nicht 100 Jahre alt. Es bestanden hier nämlich früher nur 2 Bauerhöfe neben 
einem Vorwerke; dieses wurde aber im Jahre 1776 abgebaut und statt seiner 8 
Bauerhöfe eingerichtet. Einen Halbbauerhof hatte der Unterförster inne, der den
selben statt der Besoldung nutzte. Später ist dieser Hof in den Besitz des Forst
fiskus übergegangen. Die Grafen von Eberstein lagen in den hiesigen Waldungen 
sehr häufig dem Waidwerk ob. Sie hatten hier ein Jagdhaus, die Wolfsburg ge
nannt, von dem man noch bei Menschengedenken Überreste in der Nähe des Dorfs 
gesehen hat.

Rothenster, Kirchdorf und Oberförsterei, 1% Mle. von Naugard 
gegen WNW. auf einer Waldblöße, unfern der Gränze des Kaminer Kreises. Das Dorf 
besteht aus dem Freischulzenhofe von 467 Mg. 170 Ruth., dessen Besitzdokument vom 
15. Januar 1770 datirt und auf dem Thlr. 10. 24. 4'/2 Pf. an Dienstgeld hafteten, 
welche durch Kapitalzahlung abgelöst sind, 6 Bauerhöfen und 6 alten Büdnereien, 
so wie aus den Grundstücken der geistlichen Institute und der Obersörsterei, von 
denen die letzteren an Dienstländereien 152 Mg. 149 Ruth, betragen und ehemals 
den 8ten Bauerhof des Dorfs bildeten, welcher dem Oberförster statt jedes baaren 
Einkommens zur Benutzung überwiesen war. Die baüerlichen Wirthe wurden 
bereits 1803 Erbpächter ihrer Höfe und haben an Erbstandsgeld 2151 Thlr. bezahlt, 
wovon V« schon im Jahre 1806, 3/4 aber erst in den Jahren 1815—1817 abge
führt sind. Die zu Bau- und Burgdiensten verpflichtet gewesenen 6 Bauern haben 
solche, so wie auch die Laudemial-Verpflichtung, durch eine übernommene jährliche 
Rente von 4 Thlr., desgleichen der Kossat eine von 1 Thlr. seit dem 1. Januar 
1829 abgelöset und das vollständige Eigenthum ihrer Höfe erworben. Später hat 
der Kossat auch 1 Thlr. Rente mit 20 Thlr. abgelöst. Das Ablösungs-Kapital 
des auf dem Schulzenhofe haftbar gewesenen Dienstgeldes hat, laut Befreiungs- 
Urkunde vom 18. Mai 1818 Thlr. 270. 9. 2% Pf. betragen. Der Schulze war 
auch Besitzer eines Bauerhofs, auf dem an Domainenzins Thlr. 33. 3 Pf. hasteten; 
auch diese sind zufolge Befreiungs-Urkunde vom 29. Mai 1835 mit einem 
Kapital von Thlr. 660, 5 Sgr. abgelöst. Die 6 Büdner haben jeder 2 Mg. 
Forstgrund, laut Contract vom 25. April 1832 für ein Kaufgeld von Thlr. 
160. 13. 4 Pf. zum vollen Eigenthum erworben. Die Strelowhagensche Mühle 
hatte früher das Aufhütungsrecht auf der Dorfs - Feldmark, welches durch 
Abtretung einer Fläche von 29 Mg. 45 Ruth, abgelöst ist. R. hatte an Domainen- 
Abgaben Thlr. 200. 5. 3 Pf. und an Contribution Thlr. 108. 1. 3 Pf. zu zahlen, 
wobei die Oberförsterei, wegen der frühern baüerlichen Eigenschaft der Dienst
grundstücke, mit Thlr. 9. 14. 6 Pf. betheiligt war. R. hat 270 Einw., darunter 
19 separirte Lutheraner, (S. 197), die in die altlutherische Kirche zu Triglaw, 
Greifenberger Kreises, eingepfarrt sind, und mit dem zur Gemeinde gehörigen, ab
gesondert liegenden Etablisiement Fischersfeld und der Försterei Neüwald (s. 
die betreffenden Artikel, S. 230 und S. 243) auf einer Fläche von 24,87 Mg. 
30 Wohnhaüser, welche Thlr. 16. 22 ©teuer gaben, und 43 steuerfreie Gebaüde, 
darunter die des Forstfiskus und die Schule. In der Feldmark sind 30 Eigen
thümer. Ihr Areal beträgt  2431,61 Mg. 
und davon sind 2341,05 Mg. mit Thlr. 78.3. 10 Pf. besteuert und 24,72 Mg. steuer
frei. Ackerland 784,91 Mg. mit nur 16 Sgr. Ertrag, Gärten 2,63 Mg., Wiesen 
372,06 Mg., Weiden 446,79 Mg., Holzung 759,38 Mg. Im Jahre 1840 wurde 
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beschloffen, zwei zum Forstrevier Rothenfier gehörige, vom Hauptkörper des Revier- 
aber entfernt liegende, nicht mit Holz bewachsene Forstparcelen, der Kienberg und 
das Kienmoor genannt, durch Verpachtung als Acker nutzbar zu machen. In dem 
zu diesem Endzweck auf den 3. November 1841 angesetzten Termine hatten sich nur 
die Büdner von Nothenfier eingefunden, welche aber auf eine pachtweise Übernahme 
der gedachten Forstfläche sich nicht einlafien wollten, wol aber geneigt schienen, sie 
kaufweise zu erwerben, um des künftigen Erfolges gewiß zu sein, da beide Grund
stücke, namentlich das Moor, nur mit bedeütenden Kosten urbar gemacht werden 
konnten. Weil die Wiederaufforstung der Grundstücke, ihrer isolirten Lage wegen, 
nicht zweckmäßig erschien, so wurde die Veraüßerung beliebt, der aber bestimmungs
mäßig die Regelung der Communalverhältnisse des Grundstücks vorhergehen mußte. 
Bei den desfallsigen Ermittelungen hatte sich sodann herausgeftellt, daß mehrge
nanntes Grundstück nur dem Communalverbande von Rothenfier zugelegt werden 
könne. Bei unbeschränkter Veraüßerung verweigerte jedoch die Commune R. die 
Aufnahme des Grundstücks in ihren Verband, weil sie die Ansiedlung fremder 
Coloniften fürchtete. Dagegen hatte sich die Gemeinde bereit erklärt, das Grund
stück in ihren Communalverband aufzunehmen, wenn bei der Veraüßerung die Be
dingung gestellt werde, daß keine Gebaüde auf demselben errichtet werden dürften. 
Eine solche immerwährende Beschränkung konnte nun zwar den Acquirenten dieser 
Parcelen nicht auferlegt werden, die Absicht der Gemeinde, die Ansiedlung fremder 
Coloniften zu verhindern, wird aber auch dann erreicht werden, wenn jene Beschrän
kung nur auf eine gewisse Reihe von Jahren eintritt, indem Einwohner aus ent
fernteren Ortschaften, die den Aufbau beabsichtigen, bei dem Verkaufe nicht concur
riren werden. Durch Regierungs-Verfügung vom 6. Januar 1842 erhielt demgemäß 
der Landrath den Auftrag, die Gemeinde R. zur Erklärung aufzufordern, ob sie zur 
Aufnahme jener Grundstücke in ihren Communalverband unter der Bedingung bereit 
sei, daß solche innerhalb der ersten 6 Jahre nach erfolgter Veraüßerung nicht mit 
Gebaüden besetzt würden. Landrath v. Bismarck erstattete unterm 29. Januar 
1842 Bericht. — Die Kirche, Filia der Mater zu Strelowhagen, besitzt an Grund
stücken 33/< Mg. sandiger Kamp, 3 Mg. Wiesen, 3/< Mg. Brink, und 4 Mg. wüster 
Kamp, mit schwachem Holz bestanden, zusammen 11V, Mg., verpachtet für lO THlr.; 
außerdem hat sie 45 Thlr. Baarvermögen und einen Etat von 11 Thlr. Zur 
Schule gehören ebenfalls 11'/, Mg Land, bestehend in Garten, Wiesen und Hütung. 
Das Schulgeld beträgt 1 Thlr. 7'/, Sgr. für jedes der 50 schulbesuchenden Kinder, 
19 Knaben, 31 Mädchen: der Küsterlehrer bekommt außerdem von jedem Wirth 1 Brod 
für das Betglockenstoßen, treibt im sterilen Boden etwas Obstbaum-, auch Bienenzucht, 
und sein Einkommen wird auf 130 Thlr. berechnet. Rodevir, Rodeuer, hatte dem 
Domkapitel zu Kamin eine jährliche Abgabe von 27 ßl. zu leisten, die indessen 
frühzeitig in Ausfall gekommen sein muß, da sie bei der Aufhebung des Domkapitels 
nicht mehr genannt wurde.

Sabow, Groß-, Pfarrkirchdorf mit der Gerechtigkeit, Jahrmärkte 
zu halten, 1 Mle. von Naugard gegen NO. an der großen Staatsstraße nach 
Danzig und Preüßen, die hier eine Hebestelle hat, besteht aus 6 Bauerhöfen, 
incl. des Krughofs, und 7 Büdnerstellen, unter letzteren das s. g. Rathhaus, später 
Accisehaus genannt, so wie aus den Liegenschaften der geistlichen Institute, unter 
denen die Pfarrgrundstücke durch einen Colonus bewirthschaftet werden. Die 5 
baüerlichen Wirthe sind im Jahre 1813 Erbpächter geworden und haben ein Erb- 
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standsgeld von 965 Thlr. bezahlt. Der Krug, welcher früher für 60 Thlr. ver- 
zeitpachtet war, ist laut Kaufcontracts vom 1. März 1813 und Bestätigung des 
Finanz-Ministeriums vom 30. Mai 1816 für 2600 Thlr. zum vollen Eigenthum 
verkauft worden. Es gehören dazu an Grundstücken 388 Mg. 33 Ruth. Vier 
Büdnerstellen sind Eigenthum; sie haben Raff- und Leseholzberechtigung gegen Er
legung des üblichen Brennzinses. Die 5te Stelle ist Vererbpachtet, die 6te Stelle, 
früher für 6 Thlr. verzeitpachtet, ist, laut Contracté vom 25. Juli 1815, für den
selben Jahreszins gleichfalls Vererbpachtet. Diese Stelle ist das Familienhaus, 
beffen Besitzer die Verpflichtung hat, bei den jedesmaligen Märkten in Gr. S. die 
eine, im Hause linker Hand befindliche Stube nebst Kammer, dem Rentbeamten zu 
seinem Geschäftsbetriebe auf 3—4 Tage unentgeltich einzuraümen. Die 7te Büd
nerei endlich ist das s. g. Accisehaus, welches mittelst Contracté vom 16. August 
1810 zum vollen Eigenthum, mit Vorbehalt des Vorkaufsrechts und der Bedingung 
verkauft worden ist, bei den jedesmaligen Märkten in Gr. S. den Steüerbeamten 
die ganze Wohnung einzuraümen. Nach den Erbverschreibungen der 5 baüerlichen 
Wirthe sollten dieselben Bau- und Burgdienste leisten. Sie behaupteten jedoch 
hierzu nie verpflichtet gewesen zu sein. „Ursprünglich, - so heißt es in den Prä
stations-Acten von 1836 — waren diese Bauern adliche Unterthanen, und wurden 
erst im vorigen Jahrhundert Königliche Unterthanen; als adliche Bauern hat ihnen 
die Bau- und Burgdienst-Verpflichtung niemals obgelegen, und seit sie König!. 
Unterthanen sind, sind dergleichen Dienste nie von ihnen gefordert worden. Holz- 
suhrgelder haben sie auch nicht gezahlt." Diese Darstellung der Sache kann richtig 
sein, und die Bauern können Recht haben, wenn sie behaupten, daß ihre Vorfahren 
adliche Unterthanen gewesen seien, insofern eine urkundliche Nachricht aus dem 16. 
Jahrhundert, wonach die Plötzen zu Zabow 3 Pferde zu stellen hatten, 1521, 
(Klempin-Kratz, Matrikeln, 201, 733) auf Groß-Sabow zu beziehen ist; später sind 
nicht alle Höfe adlich gewesen, sondern nur einer, der mit dem Vorwerke zu Gr. 
S. und der Schmiede, dem Besitzer von KleinLeistikow gehörte. Durch Tausch
vertrag vom 28. Febr. 1778, bestätigt mittelst Hofrescr. vom 2. Juli 1778, trat Johann 
Adolf v. Lockstedt, damaliger Besitzer von Kl. L., die besagten drei Grundstücke in 
Gr. S. an den König ab, und zwar gegen 3 Bauerhöfe in Maskow und 2 Höfe 
in Düsterbeck, die zum Amte Naugard gehörten, indem Letzteres noch 200 Thlr. 
baar zulegte (Brüggemann, Beschreibung II., 1., 299; Beiträge II., 166). Bis zum 
Erlaß des Reallasten-Ablösungs-Gesetzes im Jahre 1850 hatte Gr. S. an Domai- 
nen-Abgaben Thlr. 120. 28. 4 Pf. zu entrichten; die Contribution betrug für die 
baüerlichen Wirthe Thlr. 84. 6. 2 Pf., für das Vorwerk Thlr. 43. 3. 2 Pf. Gr. 
S. hat 254 Einw. und jetzt auf einer Fläche von 10,3 Mg. 30 Wohn- und 
1 gewerbl. Geb., Steüer 17% Tblr., und 42 steuerfreie Gebaüde, darunter die der 
geistlichen Institute. Die Feldmark, an der 26 Grundbesitzer betheiligt sind, hat 
einen Flächeninhalt von  2661,54 Mg. 
Davon sind 2346,34 Mg. mit Thlr. 159. 22. 2 Pf. Grundsteüer behaftet, und an 
Pfarr- und Schulländereien 259,67 Mg. steuerfrei. Der Boden der Feldmark ent
spricht hinsichtlich seiner Fruchtbarkeit dem mittlern Zustande des Kreises; das Acker
land gewährt pro Mg. einen Reinertrag von 23 Sgr. von 2065,42 Mg., Gärten 
15,98 Mg., Wiesen 157,33 Mg., Weidegründe 351,83 Mg., Holzung 15,45 Mg. 
— Zur hiesigen Mutterkirche, deren Filiale die Dörfer Groß-Leistikow und Maskow 
sind, ist das Dorf Klein-Sabow und die Colonie Kotzen eingepfarrt. Sie besitzt 
an Vererbpachteten Grundstücken 25 Mg. 46 Ruth., an Kapital 145 Thlr., und ihr

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 32
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Etat beträgt Thlr. 38. 4 Sgr. Zur Pfarre gehören 247 Mg. 16 Ruth., zur 
Küsterschule 12 Mg. 82 Ruth., außerdem 1 Mg. 155 Ruth. Torfstich. Mit den 
Patronen über Klein-Sabow, Maskow, Klein-Leistikow, Ottendorf, concurrirt 
Fiskus zu den Bauten der Pfarr- und Küstergebaüde in Gr. S. zu 2/s gemein
schaftlich. Die Kirche in Gr. S. und in Groß-Leistikow muß er in Ermangelung 
des Kirchenvermögens zu 2/s allein unterhalten. Die Gemeinden unterhalten ge
meinschaftlich das Küsterbaus in Gr. S. und die Pfarrgebaüde daselbst mit '/3 baar 
und unter Leistung der Hand- und Gespanndienste. Jede Gemeinde unterhält in 
demselben Verhältniß die im Dorfe befindliche Kirche. Die Schule hat, incl. der 
Kinder aus Kl. Sabow und Kotzen, 108 Kinder, halb Knaben, halb Mädchen. 
Das Schulgeld 25 Sgr. Des Lehrers Einkommen, der zugleich Küster und Or
ganist, ist auf 181 Thlr. abgeschätzt. Er beschäftigt sich mit Bienenzucht und Sei
denbau. Geturnt wird in keiner der 4 Schulen des Pfarrsprengels Groß-Sabow.

Man wird wol nicht zweifeln dürfen, daß Gr. S. dasjenige Dorf Sabow ist, 
welches Jngardis, Herzogin von Slavien, Wittwe Casimirs II., der St. Marienkirche 
zu Kolberg im Jahre 1220 oder 1221 vereignete. (Haffelb. Kofeg. Cod. 323, 324, 
nach Wachsens Gesch. der Altstadt Kolberg, 343). Wie es sich damit verhalten, ist 
an einer Stelle des L.-B. (III. Th. Bd. I, 255) erörtert worden. Ob, wie daselbst 
gesagt, Sabow der Kolberger Stiftkirche durch Herzog Wartislaw III., der Jngardis 
Sohn, wieder entzogen worden, scheint zweifelhaft, wenn man sieht, daß im 15. Jahr
hundert das Patronat der Pfarrkirche zu Gr. S. bei dem Thesaurariat des Kol
berger Collegiatstifts gewesen, mindestens präsentirte den Thesaurar Martinus 
Dalmer im Jahre 1493 den Priester Johannes Virchouw zur erledigten Pfarrstelle, 
dem dann auch auf Verwendung des Kolberger Propstes die gebraüchlichen Ernen
nungs-Gebühren ertasten wurden. (Klempin, dipl. Beitr. 94,187). In katholischer 
Zeit war übrigens Gr. S. dem Domkapital zu Kamin abgabenpflichtig. Die siebente 
Präbende des Domstists hatte hier eine Hebung von 5 Mark, und ebenso viel in 
Klein Sabow (Klempin, a. a. O. 318, 419).

Der Kirchenmatrikel von 1576 zufolge gab es in Gr. S. neben der Pfarrkirche 
ein zweites Gotteshaus, eine Kirche oder Kapelle mit einem wunderthätigen Maricn- 
bilde, zu dem die glaübige Menge wallfahrtete, um bei der gebenedeiten Jungfrau 
unbefleckten Empfüngniffes Heilung von allerlei Gebrechen zu suchen, auch—dem Wahne 
des Zeitalters entsprechend, zu finden! Daß dieser Riarienkapelle zahlreiche Opfer 
zugeflosten läßt sich erwarten; was aber aus ihren Schätzen geworden, nachdem der 
Bildersturm des Reformations-Zeitalters die Kapelle zerstört, ist unbekannt. Das 
Gedächtniß an dieses wunderthätige Marienbild lebt aber bis auf die Gegenwart 
fort, — den Zeitgenossen freilich unbewußt. Die Jahrmärkte nämlich, die in Gr. 
S. abgehalten werden, verdanken ihren Ursprung sonder Zweifel den Wall
fahrten, die zu ihm unternommen wurden; wie es immer der Fall gewesen, 
und noch ist, daß da, wo viele Menschen aus der Nähe und der Ferne zusammen
kommen, Handel und Wandel sich kund gibt, so auch hier. Früher wurde der 
berühmte Jahrmarkt in Gr. S. nur ein Mal im Jahre abgehalten, am 1. Juli, 
oder wenn dieser auf einen Sonnabend oder Sonntag fiel, am folgenden Montag 
zwei Tage lang. Jetzt findet er drei Mal im Jahre Statt, nämlich am 30. April 
Krammarkt, am 1. Juli Leinwands- und Victualienmarkt, am 1. September Vieh
markt. Gr. S. ist das einzige Dorf im Regierungsbezirk Stettin, wo dergleichen 
Verkehr, nunmehr seit Jahrhunderten, eine Stätte findet.
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SagerSberg, Försterei, im nördlichsten Theile des Buttelin, d. i. 
des Staatsforstreviers Rothenfier, 1% Mln. von Naugard gegen N. und ebenso weit 
vom Sitz des Oberförsters in Rothenfier gegen NO., unmittelbar an der Gränze 
des Karniner Kreises, mitten im Walde gelegen, besteht aus 1 Wohnhause mit 
Wirhschaftsgebaüden. Es sind damit 81 Mg. 17 Ruth, an Dienstländereien ver
bunden. Zur Kirche in Woistentin, Karniner Kreises, % Mle. entfernt, und nach 
Schnittriege, */<  Mle. weit, eingeschult, auch dahin incommunalisirt. 5 Einwohner. 
Früher war S. eine Oberförsterei und gehörte zur Kirche in Döringshagen.

Schafbrück, Försterei, gleichfalls im Rothenfierschen Revier, l1/*  Mle. 
von Naugard gegen NW. und % Mln. von der Oberförsterei Rothenfier gegen 
NO. an der Wolsiza und unfern der Landstraße von Naugard nach Kamin. Außer 
dem Forsthause, dem 68 Mg. 15 Ruth, als Dienstländereien beigelegt sind, ist hier 
ein Privatgehöft, welches der Förster Mechow auf dem, vom Forstfiskus, laut 
Kaufcontracts vom 26. October 1830, für 117 Thlr. zum vollen Eigenthum erwor
benen Grundstück von 12 Mg. 142 Ruth, erbaut hat. Sch. hat demnach 2 Wobn- 
haüser und 24 Einw. Gehörte früher zur Gemeinde Trechel, jetzt zur politischen 
und Schulgemeinde des % Mle. entfernten Dorfs Friedrichs berg, und zur 
Kirche in Trechel, einer Filia der Mater Strelowhagen.

Schnittriege, Dorf, IV, Mle. von Naugard gegen NNW. z. N., im 
Buttelin, unfern der Gränze des Karniner Kreises, enthält 185 Einw., darunter 
11 separirte Lutheraner, die der altlutherschen Kirche in Triglaw, Greifenbergschen 
Kreises, eingepfarrt sind, und hat auf 12,34 Mg. Fläche 20 Wohnbaüser, die mit 
10% Thlr. besteuert sind, und 24 steüerfreie Gebaüde. Die Feldmark, in der 29 
Eigenthümer angesessen sind, begreift 910,05 Mg. 
Mit Thlr. 41. 4. 10 Pf. besteuert sind 838,47 Mg., steüerfrei 15,61 Mg. Schulland, 
welches 18 Sgr. Ertrag vom Mg. gibt. Der Boden ist sehr dürftiger Sand, der 
von dem 457,93 Mg. großen Ackerlande nur 15 Sgr. Ertrag gibt, keine Gärten, 
Wiesen 215,66 Mg., Ertrag 23 Sgr., Weiden 164,84 Mg., Holzung 15,65 Mg. 
Dieses Dorf ist im Jahre 1754 im Buttelin, nachdem die betreffende Stelle gerader 
worden war, für 8 Colonisten erbaut. Jedem Ansiedler wurde eine Fläche von 
56 Mg. 113 Ruth, überwiesen, für die er, nach der Erbverschreibung vom 15. October 
1790 an Domainenzins Thlr. 14. 4. 9 Pf. zu erlegen hatte, sowie für die ihm 
erlassenen Paßfuhren eine jährliche Rente von 4 Thlr. Letztere ist 1812 in Weg
fall gekommen. Die Marschfuhren, welche die Wirthe nach ihren Erbverschreibungen 
mit 20 Sgr. jährlich bezahlen sollten, sind seit 1806 stets in Natura von ihnen 
geleistet worden, daher diese 20 Sgr. seit jener Zeit nicht mehr erhoben worden 
sind. Die Dorfschaft hat nach der Verschreibung vom 16. Juni 1828 eine Forst- 
parcele von 4 Mg. in Erbpacht überlasien erhalten, die sie der dortigen Schulstelle 
als Dienstwiese beigelegt, und wofür sie einen jährlichen Canon von I V» Thlr. zu 
entrichten übernahm. Außerdem haben die 8 Colonisten laut Kaufvertrag vom 
12. October 1832 eine Forstparcele von 22 Mg. 37 Ruth, für 79 Thlr. zum vollen 
Eigenthum erworben. Die 8 Colonisten erhielten durch ihre Erbverschreibungen 
die Berechtigung zum Sammeln von Raff- und Leseholz in der Königl. Forst gegen 
Erlegung eines jährlichen Brennzinses von 1 Thlr. und Weideberechtigung auf so 
viel Vieh, als sie durchfüttern können. Die erste Büdnerei wurde 1777 errichtet, 
die zweite 1783, beide mit einem Areal von 20 Mg. 32 Ruth. Dem Schulzenamt 
wurden SV, Mg., dem Hirtenhause 2% Mg., der Schule 2*/ 3 Mg. und die oben 

32*
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erwähnte Wiese beigelegt. Die Domainen-Abgaben betrugen Thlr. 120 21. 9 Pf., die 
Contribution nur 1 Thlr. 2 Sgr. Außer der Nutznießung des Schullandes hat der 
Lehrer 20 Thlr. Baargehalt und von jedem der 24 Schulkinder 25 Sgr. Schulgeld. 
Eingepfarrt ist das Dorf, zu dessen Gemeinde-Verbände das Forsthaus Sagers- 
be rg gehört, in die Kirche zu Woistentin, Kaminer Kreises. Der heütige Zustand 
von S. geht aus den obigen Angaben hervor.

Sàionau, Hohen-, wegen seiner Lage auf wellenförmigem Plateau also 
genannt, Pfarrdorf, zum ehemaligen Amte Massow gehörig gewesen, l3/8 Mln. 
von Naugard gegen S. und ebenso weit von Massow gegen NNO. besteht aus dem 
Freischulzenhofe, dessen Allodialbrief vom 19. März 1785 datirt, aus 16 Bauer
höfen, 1 Halbbauerhofe, 2 Kossatenhöfen, 10 Büdnerstellen, deren Besitzdokumente 
vom Jahre 1779 datiren, der Mühle und den Gründstücken der Kirche, Pfarre und 
Küsterschule. Die baüerlichen Wirthe haben im Jahre 1821 das vollständige Eigen
thum ihrer Höfe erworben. Einer der Bauern hat die auf seinem Hofe lastenden 
Domainen-Abgaben von Thlr. 29. 1. 10 Pf. durch eine Kapitalzahlung von Thlr. 
168. 21. 8 Pf. laut Befreiungs-Urkunde vom 9. August 1832 abgelöst Die 10 
Altbüdner haben die früher zum Maffowschen Amte gehörige Koppel von 8 Mg. 
52 Ruth., laut Kaufcontracts vom 9. August 1825 für 400 Thlr. zum vollen Eigen
thum gekauft, und unter sich zu nahe gleichen Theilen vertheilt. Ein Büdner hat 
außerdem einen Dorfstraßenfleck für einen Kaufpreis von Thlr. 37. 12 Sgr. gleich
falls zum vollen Eigenthum erworben. Das Vorwerk Walsleben hatte das Auf
hütungsrecht auf der Dorfsfeldmark, welches aber durch Abtretung einer Fläche von 
55 Mg. abgelöst ist. Der Domainenzins von H. Sch. betrug 576. 15. 8 Pf., die 
Contribution Thlr. 239. 3. 7 Pf. Observanzmäßig hatten der Freischulze und 
sämmtliche Wirthe die Holz- und Mühlensteinfuhren zur hiesigen Mühle zu leisten. 
Diese ist eine Windmühle, an der Nordseite des Dorfs gelegen, die durch den Ver
trag vom 15. August 1829 Eigenthum des Besitzers geworden ist, und 1824 an 
Domainen-Abgaben jährlich Thlr. 145. 10. 6 Pf. zu entrichten hatte, aber durch die 
gewährte Mühlzwangs-Entschädigung von Thlr. 597. 1. 8 Pf., sowie in Folge der 
Regulirung auf eine unabänderliche Jahresrente von 32 Thlr. herabgesetzt wurde. 
Die erwähnten Fuhren der hiesigen, und der Pagenkopfer Wirthe hatte der Müller 
für 4 Thlr. in Zeitpacht. H. Sch. hat 409 Einw., auf einer Fläche von 31,58 
Mg. 59 Wohn- und 2 gewerbl. Gebaüde, besteuert mit Thlr. 38. 29 Sgr. und 70 
steuerfreie Gebaüde, darunter die der geistl. Institute. Die Feldmark ist unter 
53 Eigenthümer vertheilt und begreift  4799,39 Mg. 
Der Grundsteuer von Thlr. 268. 29. 4 Pf. sind 4177,36 Mg. unterworfen, und 
die steuerfreien Grundstücke der Kirche, Pfarre und Schule enthalten 459,35 Mg. 
mit einem durchschnittlichen Ertrage von 18 Sgr. pro Mg., Ackerland 2663,89 Mg., mit 
25 Sgr. Ertrag, was den Kreisdurchschnitt um 1 Sgr. übersteigt, Gärten 5,03 Mg., 
Wiesen 632,05 Mg., Weiden 1335,74 Mg-, keine Holzung. — Die Kirche besitzt 
20 Mg. 101 Ruth. Acker und 5 Mg. 27 Ruth. Wiesen, und noch 3 Wiesen, deren 
Größe nicht angegeben ist, das Ganze an die Bauern und den Prediger verzeit- 
pachtet für 39Vz Thlr., an Baarvermögen 125 Thlr., jährlicher Etat Thlr. 46. 
25 Sgr. Der Pfarre scheint die ansehnliche Fläche von 422 Mg. zu gehören, der 
Schule stehen 7 Mg. 2 Ruth, an Garten, Acker und Wiesen, außerdem noch eine 
Wiese von einem Fuder Heü, zu. Jedes der 58 Schulkinder zahlt 25 Sgr. Schulgeld, 
außerdem die Kinder der Bauern 5 Sgr., die der Büdner und Einlieger 7% Sgr. 
Holzgeld.
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Schönhaus, Etablissement, 1% Mle. von Naugard gegen NW. an der 
Wolsiza und dicht bei der Försterei Schafbrück, hat 1 Wohnhaus, 11 Einw. und 
gehört zur politischen und Schulgemeinde Friedrichsberg, und ist mit dieser in 
Strelowhagen eingepfarrt, mittelbar durch die Tochterkirche in Trechel. Diese An
siedlung ist, laut Erbverschreibung vom 28. April 1789, von dem Förster Carl 
Friedrich Kühl erbaut. Die Forstparcele, auf der er baute, ist 11 Mg. 135 Ruth, 
groß und wurde ihm gegen eine Erbpacht von Thlr. 3. 27. 6 Pf. überlasten 
unter Reservation des Vorkaufsrecht oder 7io Canon- als Laudemium. Er erhielt 
Weidefreiheit für 3 Haupt Rindvieh in der Königl. Forst und Raff- und Leseholz
berechtigung gegen den üblichen Brennzins. Kühl's Erben verkauften an Carl 
Friedrich Erdmann.

Schönwald, Pfarrkirchdorf, 2'/.» Mle. von Naugard gegen SSO. 
an der alten Landstraße nach Freienwald, die sich hier mit der alten Landstraße 
von Daber nach Stargard kreüzt, an der Gränze des Saziger Kreises, besteht aus 
17j/2 Bauerhöfen incl. Krughof, 2 Pfarrbauern, 1 Kirchencolonus, Schmiede. 
Dieses Dorf, in welchem die Bauern zum größten Theile ihre Höfe bereits seit 
fast hundert Jahren eigenthümlich besitzen, ist keins der Amtsdörfer weder von 
Naugard noch von Maffow, sondern war, mit Ausnahme von 3 Höfen, die dem 
Hospital in Daber gehören, Lehn üblicher Familien, vornehmlich des Geschlechts 
der Dewitze, ohne daß hier jemals ein Nittersitz gewesen zu sein scheint. Das 
Dewitzen-Lehn bestand hauptsächlich aus 2 Antheilen. Sch. a wurde das große Gut 
genannt und enthielt 2 kleine Ackerwerke, 9 Bauerhöfe, incl. Krug, die Schmiede, 
3 Büdnereien. Sch. b., oder das kleine Gut, bestand aus 1 '/, Höfen. Von dem 
übrigen Theile des Dorfs gehörten 1 Bauerhof zu Vogtshagen, 1 Bauerhof zu 
Daberfreiheit, 2 halbe Bauerhöfe zu Bernhagen, 1 Bauerhof zu Breitenfeld und 3 
Bauerhöfe wie gesagt, dem Daberschen Hospital.

Weil hier keine Gutsherrschaft vorhanden, so ist das Dorf der Polizei-Ver
waltung des Domainen-Rentamts Naugard untergeben worden.

Sch. hat 507 Einw. und auf einer Fläche von 43,25 Mg. 57 Wohnhaüser, 
auf denen, nebst 3 gewerbl. Gebaüden, eine Steüer von Thlr. 40. 21 Sgr. haftet, 
und 67 steuerfreie Gebaüde, darunter die der geistlichen Institute. Die Feldmark, 
in der 60 Grundbesitzer angesessen sind, begreift  4626,11 Mg. 
Mit Thlr. 250. 5. 1 Pf. Grundsteüer behaftet sind 4155,93 Mg., der Besteüerung 
nicht unterworfen sind die 335,64 Mg. großen Ländereien der Kirche, Pfarre und 
Schule. Ackerland 2798,6 Mg. mit 22 Sgr. Ertrag, 2 Sgr. unter dem Kreis
durchschnitt, Gärten 5,89 Mg., Wiesen 659,67 Mg. Weiden 995,53 Mg., Holzung 
31,88 Mg. — Zur hiesigen Mutterkirche gehört die Kirche zu Vogtshagen als 
Tochter.

Schützenthal, Vorwert, 278 Mle. von Naugard gegen SSOzS., ist eine 
neue Ansiedlung vom Jahre 1839, mit 1 Wohnhause, Schelme und Stallung und 
9 Einw., zur Gemeinde Pagenkopf gehörig, von diesem Dorfe 7« Mle. in süd
westlicher Richtung entfernt. In Folge der Specialseparation von Pagenkopf sind 
die Pfarrländereien an die Gränze von Harmelsdorf gelegt und auf diesen, mit 
Genehmigung der Patronatsbehörde, das Vorwerk errichtet, mit einem Areal von 
295 Mg. 178 Ruth., theils Mittel-, theils schlechten Bodens. Die nächsten Ort
schaften sind 7s Mle. entfernt, nämlich Schönwald, Harmelsdorf, Wittenfeld und 
Faulenbenz, und die Stadt Maffow 1 Mle gegen SW. Bei Errichtung des Vor-
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Werks war es von 3 Familien mit 11 Seelen bewohnt. Den Namen hat die An
siedlung von dem damaligen Prediger zu Pagenkopf, Schütz, erhalten; auf den 
Bericht des Landraths v. Kameke vom 18. Januar 1848 genehmigt durch Regie
rungs-Verfügung vom 28. Septenlber 1840.

Scbwarzvw, Kirchdorf, V4 Mln. von Naugard gegen W., in einer 
Bruchgegend, am Ursprung des Kremerbachs, der durch die Rothensiersche Forst 
fließend, sich unterhalb Trechel in den von Vierhof kommenden Völzerbach ergießt 
besteht aus 3 Vollbauerhöfen, davon der Schulzenhof 283 Mg. 120 Ruth, umfaßt, 
6 Halbbauerhöfen und 8 Büdnereien, die in den Jahren 1780 und 1782 errichtet 
sind, dem Schulzenamtslande und den Grundstücken der Kirche und der Schule. 
Ehemals hatte der König in diesem Dorfe nur 2 Bauerhöfe, welche aber an den 
Hauptmann Carl Otto von Blankenburg für das kleine Ackerwerk,' das ihm in dem 
Dorfe Karzig gehörte, vertauscht und abgetreten wurden, so daß derselbe nunmehr 
das ganze Dorf Sch., wovon er schon vorher den größten Theil besessen hatte, 
bekam. Es wurde aber dasselbe bald darauf von ihin, nebst den Antheilen, welche 
er in den Dörfern Strelowhagen und Wolchow besaß, an den Amtsrath Carl 
Friedrich Jngermann verkauft, welcher diese Güter mit der unterm 6. August 1775 
ertheilten königlichen Genehmigung, für denjenigen königl. Antheil des in der Ufer*  
mark gelegenen Dorfs Brizig, der zum Amte Torgelow gehörte, an den König ver
tauschte, und also nicht nur das Dorf Brizig, wovon er schon früher einen Theil 
gehabt hatte, sondern auch die Dörfer Strelowhagen und Wolchow, die nunmehr 
ganz dem Amte Naugard einverleibt wurden, außer Gemeinschaft setzte. Die 3 
Vollbauern wurden 1813 Erbpächter ihrer Höfe, indem sie 512 Thlr. an Erbstands- 
geld zahlten, und am 6. Juni 1829 Eigenthümer derselben. Für die Ablösung der 
Laudemialpflicht und die Gewinnung des Obereigenthums übernahmen sie eine jähr
liche Rente von Thlr. 2. 21. 3 Pf., wovon der Besitzer des Schulzenhofs seinen 
Antheil durch Kapitalzahlung von Thlr. 20. 8. 3 Pf., laut Befreiungs-Urkunde 
vom 28. October 1829, der Besitzer des zweiten Hofes aber alle seine Domainen- 
Abgaben durch Kapitalzahlung von Thlr. 441. 8. 4 Pf., laut Befreiungs-Urkunde 
vom 8. Januar 1836, abgelöst hat. Die 6 Halbbauern sind 1815 gegen Zahlung 
von 663 Thlr. Erbstandsgeld Erbpächter geworden. Bau- und Burgdienste und 
Holzfuhren zu der frühern Amtsbrauerei haben sänimtliche Wirthe nie geleistet, da 
sie früher adeliche Unterthanen gewesen, und erst im vorigen Jahrhundert, wie 
oben bemerkt, Unterthanen des Königs geworden sind, wol aber lag den 6 Halb
bauern, nach ihren, unterm 27. August 1815 ausgefertigten, Erbverschreibungen 
die Laudemial-Pflicht ob. Jedem der 8 alten Büdner war ein Grundzins von 
5 Thlr. aufgelegt, wogegen sie die Raff- und Leseholzberechtigung gegen Erlegung 
des üblichen Brennzinses erhielten, auch sollten ihnen bei Unglücksfällen, als 
Brandschäden, das Bauholz durch die Amtsunterthanen angefahren werden. Bei 
V eraüßerungen und Vererbungen soll der Consens nachgesucht werden. Im Ganzen 
hatte die Dorfschaft an Domainen-Abgaben Thlr. 185. 18. 11 Pf. und an Con
tribution Thlr. 36. 3. 9 Pf. zu entrichten. Das Dorf, und das örtlich damit 
zusammenhängende Kreistagsberechtigte Gut Schwarzow, haben 345 Einw. Im 
Dorfe sind auf 16,37 Mg. Fläche 27 Wohn- und 3 gewerbl. Geb., Steuer 
Thlr. 17. 1 Sgr., und 32 steuerfreie Gebaüde. Die Feldmark, an welcher 29 Be
sitzer Antheil haben, enthält ..................................... 1758,52 Mg.
Davon sind 1649,62 Mg. mit einer ©teuer von Thlr. 119. 17 Sgr. behaftet und 
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9,89 Mg. steuerfrei. Der Boden ist von durchschnittlicher Fruchtbarkeit, das 
957,53 Mg. umfassende Ackerland mit einem Reinerträge von 22 Sgr., Gärten 
7,88 Mg., Wiesen 175,8 Mg., Weiden 255,35 Mg., Holzung 77,72 Mg., Waffer- 
stücke 24,76 Mg. der fischreiche Schwarzower See, welcher */<  Mle. vom Dorfe 
im Bruche gelegen ist. — Die Kirche, welche ein Filial von Hindenburg, besitzt 3 
Mg. 57 Ruth. Acker und Wiesen, für 3 Thlr. verzeitpachtet, 15 Thlr. Vermögen 
und hat einen Etat von 5 Thlr. Im 15. Jahrhundert war sie eine Pfarrkirche, 
in welcher Clawes Tornouw eine beständige Vicarie mit 8 Mark stiftete. Die 
Schule, für welche in neürer Zeit ein eignes Gebaüde erbaut worden ist, hat an 
Acker und Wiesen 7 Mg. 150 Ruth. Das Schulgeld betrügt 2272 Sgr., die 
Frequenz 35 Knaben, 27 Mädchen — 62 Kinder. Von der Gemeinde hat der Lehrer, 
der zugleich Küster ist, 12,000 Torf und Weidefreiheit für 2 Kühe, 4 -6 Schafe, 
2 Schweine, 2 Gänse; sein Einkommen ist auf 100 Thlr. berechnet. — Swartzow 
hatte zur katholischen Zeit eine jährliche Abgabe von 24 ßl. an das Kammer 
Domkapitel zu leisten.

Scbwingmühle, Wassermühle auf der Wolsiza, nebst Windmühle, l/4 
Mle. von Naugard gegen N.z.W., 1 Wohnhaus und 13 Einw. zur politischen und 
Kirchengemeinde Minten gehörig, die schulpflichtigen Kinder gehen aber nach Nau
gard zur Schule; vergl. S. 242.

Sophienthal, Etablissement, 1'/, Mle. von Naugard gegen NW., 1 
Wohnhaus mit Scheüne und Stallung, 8 Einw., ist im Jahre 1817 auf dem Grund 
und Boden erbaut, welchen der Förster Carl Friedrich Kühl bereits 1811 mittelst 
Kaufcontracts vom 21 September vom Forstfiskus in einem Umfange von 38 Mg. 
145 Ruth., und demnächst am 24. December 1816 mit einer Erweiterung von 2 
Mg. 65 Ruth, der Kronwinkelwiese zum vollen Eigenthum käuflich erworben hat. 
Später, im Jahre 1826, hat derselbe durch Vertrag vom 20. Februar noch 6 Mg. 
108 Ruth. Forstgrund für den Preis von Thlr 52. 20 Sgr. dazu gekauft, daher 
ganze Fläche 47 Mg. 138 Ruth. Gehört zur politischen und Schulgemeinde 
Friedrichsberg und ist zur Strelowhagenschen Filialkirche Trechel eingepfarrt.

Strelowhageu, Pfarrkirchdorf, 1 Mle. westlich von Naugard, besteht 
aus 11 Bauer- und 2 Halbbauerhöfen, 2Büdnereien, davon die älteste vom Jahre 
1723 datirt, einem Kirchenerbpächter, der Mühle, und den Grundstücken der Pfarre 
und der Küsterschule. Die baüerlichen Wirthe wurden 1813 Erbpächter ihrer Höfe. 
Das Erbstandsgeld, zum Betrage von 2433 Thlr., wurde ihnen bis zum derein- 
stigen Verkauf ihrer Höfe gestundet. Im Jahre 1865 war die ganze Summe ab
getragen bis auf 100 Thlr., welche von einem Hofe noch rückständig war. DaS 
frühere Aufhütungsrecht des ehemaligen Vorwerks Hindenburg, jetzt im Besitz der 
baüerlichen Gemeinde daselbst, ist durch Kapitalzahlung von 305 Thlr. abgelöst. 
Das Vorwerk Neüendorf hatte eine Aufhütungsberechligung auf der Feldmark Str., 
und zwar wöchentlich zwei Tage mit dem Gellvieh, ein Recht, welches in der Folge 
auch zur Ablösung gekommen ist. Die Dorfschaft hatte an Domainen-Abgaben 
Thlr. 273.16. 9 Pf. und an Contribution Thlr. 142.1.5 Pf. zu zahlen. Das hiesige 
Mühlenwesen besteht in einer Mahl-Wassermühle und einer Windmühle, und der Be
sitzer ist Eigenthümer derselben, seitdem die Regnlirung der Mühle unterm 1. December 
1827 ausgeführt ist. In Folge derselben kamen die früheren Abgaben, bestehend 
in 72 Sch. Roggen und Thlr. 59. 13. 9 Pf. baar in Wegfall, dagegen eine jähr-
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liche unveränderliche Rente von 34 Thlr. in Ansatz. Außerdem wurde dem Müller 
die Aufhütung mit seinem Vieh im Forstrevier Rothenfier und das Sammeln des 
Raff- und Leseholzes gegen Erlegung des üblichen Brennzinses auf unbestimmte 
Zeit — kündbar von Seiten des Fiskus, unkündbar von Seiten des Müllers gegen 
halbjährige Kündigung in Zeitpacht überlassen. Die Mühle liegt ungefähr V« Mle. 
vom Dorfe entfernt, nordwestlich am Wege nach Rothenfier auf dem Kremer Bach. 
Von den Wirthen des Dorfs gehörten ehemals nur 6 Bauern und 1 Halbbauer 
zum Amte Naugard, die übrigen aber kamen durch Tausch, dessen bereits oben 
bei dem Dorfe Schwarzow gedacht worden ist, an den König. Str. hat 433 Einw. 
und jetzt auf einer Fläche von 42,69 Mg. 58 Wohn- und 3 gewerbl. Gebaüde. 
Steüer Thlr. 35. 11 Sgr., und 73 steuerfreie Gebaüde, darunter die der geistlichen 
Institute. Die Feldmark, in der 61 Besitzer sind, enthält . . . 3225,64 Mg. 
Einer Grundsteüer von Thlr. 142. 16. 2 Pf. sind 2903,66 Mg., steuerfrei sind 
181,85 Mg. an Grundstücken der geistl. Institute. Ackerland 1563,85 Mg., Ertrag 
22 Sgr., Gärten 1,77 Mg., Wiesen 268,87 Mg., Weiden 981,24 Mg., Holzung 
263,97 Mg., Wasserstücke 5,81 Mg. — Die hiesige Mutterkirche hat Filiale zu 
Altfanger, Rothenfier und Trechel. Die Gemeinden unterhalten sämmtlich pro 
rata die Pfarrgebaüde und das Küsterhaus zu Str., und jede Gemeinde ihre eigene 
Kirche zu Vs, mit Ausnahme von Friedrichsberg, welches zu den Kirchenbauten in 
Trechel, mit der Gemeinde daselbst gemeinschaftlich concurrirt. Fiskus gibt % 
und zum Küsterhause das Holz. Die Kirche besitzt 8 Mg. 40 Ruth. Wurthland 
und Wiesen, welche mittelst Contracts vom 28. April 1831 für einen jährlichen 
Canon von 11 Sch. 5 Mtz. Roggen vererbpachtet sind. Dieser Körner-Canon 
wird nach dem jedesmaligen Martini-Marktvreise von Naugard in Gelde abgeführt. 
An Baarvermögen 50 Thlr., Kirchen-Etat 9*/ 2 Thlr. Die Pfarrländereien ent
halten 169 Mg. 68 Ruth. Der Schule stehen 4Mg. 45 Ruth, an Garten-, Acker- 
und Wiesenland zu; außerdem Weidefreiheit für 2 Kühe, 2 Schafe und 1 Schwein. 
Schulgeld 25 Sgr. Frequenz 49 Knaben, 40 Mädchen — 89 Kinder, für jedes 
Schulkind wird 1 Fuder Holz geliefert. Gesammt-Einkommen des Lehrers und 
Küsters 147 Tblr. Er beschäftigt sich mit Obstbaumzucht. In allen 5 Schulen 
der Parochie Str. turnen die Knaben.

Trechel, Kirchdorf, 1% Mln. von Naugard gegen NW., fast ringsum 
von Waldungen umgeben, an der Wolsiza, die in geringer Entfernung nördlich 
vom Dorfe an der Gränze des Kaminer Kreises den von Vierhof kommenden 
Völzerbach mit sich vereinigt, enthält 15 Bauer- und 3 Kossatenhöfe und 14 Alt- 
büdnereien, davon die zwei ältesten in den Jahren 1671 und 1696 angelegt sind. 
Von den Bauerhöfen sind 5 noch nicht 100 Jahre alt, da sie auf den Ländereien 
des hier vormals gewesenen, aber ums Jahr 1782 abgebauten, Vorwerks angesetzt 
worden sind. 14 Vollbauern wurden bereits 1813 dienstfrei, 1 Vollbauer und die 
Kossäten aber erst 1818; zugleich wurden in dem zuletzt genannten Jahre sämmt
liche Wirthe Erbpächter ihrer Höfe gegen Übernahme eines Erbstandsgeldes von 
4005 Thlr., welches sie nach und nach getilgt haben. Die Erbverschreibungen 
sämmtlicher baüerlichen Wirthe waren 1836 noch nicht ausgefertigt, da sie sich der 
Vollziehung derselben weigerten, weil ihnen darin die Waldweide und die Berech
tigung zum Raff- und Leseholz gegen 17'/2 Sgr. Brennzins nicht eingeraümt war. 
Zu ihren Gerechtigkeiten gehörte, daß jeder Wirth, Bauer und Kossat jährlich 6 
Klft. Kohlenholz und einen rundschäligen Baum erhielt. Dagegen gehörten zu den
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Reservaten des Fiskus der Wirthe Bau- und Burgdienste, nebst der Laudemial- 
pflicht und so lange sie Kohlenholz erhielten die Verbindlichkeit, bei den Forst
meliorationen Dienste zu leisten. Bei den Kossäten sielen die Bau- und Burgdienste 
fort. Von den Büdnern hatten 7 mittelst Vertrages vom 12. December 1827 
eine Forstparcele von 14 Mg. für den Preis von 107 Thlr. 10 Sgr. und gegen 
Erlegung eines jährlichen Grundgeldes von 7 Thlr. erworben, und ebenso ein 8ter 
Büdner durch Contract vom 18. November 1831 ein Forstgrundstück von 2 Mg. 
7 Ruth. bezw. für 11 Va Thlr. Kauf- und 1 Thlr. jährl. Grundgeld. Raff- und 
Leseholzberechtigung gegen Erlegung des üblichen Brennzinses hatten 2 Büdner, 
ganz freies Raff- und Leseholz 1 Büdner. Die Domainen-Abgaben von ganz Tr. 
betrugen Thlr. 432. 10. 9 Pf., die Contribution Thlr. 165. —. 5 Pf. — Die 
hiesige Tochterkirche hat in Strelowhagen ihre Mater, und Friedrichsberg, Dorf 
und Gut, nebst allen Pertinentien, sind zu ihr eingepfarrt. Sie besitzt, einer ältern 
Nachweisung zufolge, an Grundstücken 6 Sch. Aussaat Acker, 233/< Mg. Wiesen 
und noch eine kleine Wiese von unbestimmter Größe, das Ganze verzeitpachtet für 
Thlr. 43. 16 Sgr. Baarvermögen hat die Kirche 227 Thlr. und ihr Etat beträgt 
63 Thlr. Die Schule hat 5 Mg. 53 Ruth. Garten, Acker und Wiese. Die Ge
meinde gibt dem Lehrer 10 Thlr. baar und 8 Klafter Holz. Das Schulgeld be
trägt Thlr. 1. 7 Va Sgr. Frequenz 37 Knaben, 53 Mädchen = 90 Kinder; Ein
kommen des Küsterlehrers 122 Thlr., er treibt Bienenzucht. — Tr. hat 440 Einw. 
und jetzt auf 30,52 Mg. Fläche 50 Wohn- und 1 gewerbl. Gebaüde, besteüert mit 
Thlr. 25. 26 Sgr., und 61 steuerfreie Gebaüde. Feldmarks-Areal . 2630,99 Mg. 
Besteüert sind 2346,6 Mg. mit Thlr. 113. 16 Sgr., steuerfrei 84,92 Mg., Acker
land 1065,85 Mg. Ertrag 20 Sgr., Gärten 13,86 Mg., Wiesen 479,99 Mg., 
Weiden 734,92 Mg., Holzung 136,9 Mg. — Tr. ist in Vorjahrhunderten ein 
übliches Dorf gewesen und hatte eine Pfarrkirche, deren Patrone im Jahre 1491 
Rolaff und Nicolaus genannt Czasterouw, d. i. Zastrow, waren; diese aber waren 
Lehnsleüte der Grafen von Eberstein, denn Tr. gehörte zum Castrum Quarkenborg 
und hatte dem Domkapitel zu Kamin eine jährliche Abgabe von 3 Mark zu 
entrichten.

Trutzlatz, Dorf und Gut, 21/8 Mle. von Naugard gegen N., hochgelegen, 
an der Gränze des Greifenberger Kreises und an der von Kamin und Wolin in 
Gülzow sich treffenden, nach Plate und Negenwald führenden Landstraße. Tr. ist 
die am weitesten polwärts liegende Ortschaft des Naugarder Kreises, der nördlichste 
Wohnplatz aber ist die Vs Mle. entfernte Trutzlatzsche Mühle.

Das Dorf Tr. besteht aus dem Schulzenhofe 350 Mg. 64 Ruth, groß, 9 
Bauerhöfen 1791 Mg. 153 Ruth, groß, 4 Kossatenhöfen 685 Mg. 59 Ruth, groß, 
der von 9 Bauern an den Mühlenbesitzer abgetretenen Landung von 624 Mg. 52 
Ruth., desgleichen an 3 Büdner abgetretenen Fläche von 8 Mg. 147 Ruth., 4 Alt- 
büdnereien, deren älteste im Jahre 1770 angelegt ist, der Mühle und den Schul
grundstücken 5 Mg. 118 Ruth. groß. Die Regulirung der baüerlichen Wirthe ist 
erst im Jahre 1829 zur Ausführung gekommen, mit Ausnahme des Schulzen, der 
bereits 1822, laut Erbverschreibung vom 1. März 1822 dienstfrei und Erbpächter 
seines Hofes geworden ist. Letzterer hat ein Erbstandsgeld von 363 Thlr. gezahlt und 
excl. des früher von dem Vorwerkspächter entrichteten Dienstgeldes von Thlr. 7. 
10. 6 Pf. ein Dienstbefreiungsgeld von 16 Thlr. übernommen. Die übrigen 9 
Bauern und die 4 Kossäten haben für die Hofwehr Thlr. 1361. 21. 3 Pf. bezahlt,

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 33 
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und die ersteren den dritten Theil ihrer Ländereien als Entschädigung für den 
Fiskus abgetreten, daher sie von allen Domainen-Abgaben, Vorbehalten und Refer- 
Voten frei geworden sind, wogegen die Kossäten den Fiskus durch eine von ihnen 
übernommene jährliche Rente von 6 Thlr. ein jeder entschädigt haben. Außer den 
Hoswehrgeldern haben die Wirthe für das auf ihren Äckern gestandene Holz die 
Summe von Thlr. 346. 17. 4 Pf. bezahlt. Dem Besitzer der Trutzlatzschen Mühle 
und den drei oben bezeichneten Büdnern ist der von den 9 Bauern abgetretene 
dritte Theil des Ackers in Erbpacht gegeben worden, wofür der erstere ein Erb- 
standsgeld von 300 Thlr. bezahlt und eine jährliche Erbpacht von 150 Thlr. über
nommen hat. Die 3 Büdner geben für die ihnen überlaffenen kleinen Parcelen 
eine jährliche Erbpacht von Thlr. 9. 5 Sgr. Der Mühlenbesitzer aber hat sich in 
der Folge auf seinen Erpachtgrundstücken angebaut, und dieses, nordöstlich vom 
Dorfe am Wege nach bec Mühle beleg en e, Gehöft führt den Namen Müller 
Vorwerk, obwol derselbe bei unterlassener Anzeige von Landespolizeiwegen nicht 
anerkannt ist. Zwei Büdner besitzen ein jeder eine Forstparcele, die sie im Jahre 
1831 für Thlr. 22. 20 Sgr. zum vollen Eigenthum, und zugleich die Berechtigung 
auf Raff- und Leseholz gegen Brennzins erworben haben. Die Trutzlatzsche Mühle 
auf dem Kardemin Bache ist unterschlägig und mit ihr eine Windmühle verbunden. 
Mahlzwangs-Entschädigung hat der Müller nicht erhalten, er ist mit seiner Forde
rung durch rechtskräftiges Resolut der Königl. Regierung vom 29. April 1820 ab
gewiesen worden. Die Regulirung dieser Mühle war im Jahre 1836 noch nicht 
zu Stande gekommen, daher sie noch mit einer Domainen-Abgabe von 66 Sch. 
10% Mtz. Roggen und 20 Sgr. baar auf den Etat gebracht wurde. Das Dori 
aber hatte an Domainen-Abgaben Thlr. 224. 3. 9 Pf. und an Contribution incl. 
Mühle Thlr. 101. —. 3 Ps. zu zahlen. Tr., Dorf und Gut, hat 305 Einw., das 
Dorf jetzt auf 23,04 Mg, Flüche 34 Wohn- und 4 gewerbl. Gebaüde, für die 
Thlr. 23. 26 Sgr. ©teuer zu entrichten sind, und 43 steuerfreie Gebaüde. Die 
Feldmark, in der 27 Parteien angesessen sind, begreift  3037,67 Mg. 
Davon sind 2874,25 Mg. mit einer Grundsteüer von Thlr. 108. 20. 4 Pf. behaftet 
und 17 Mg. Schulland steuerfrei ; Ackerland 1032,51 Mg., mit nur 18 Sgr. Ertrag 
vont Mg., was 6 Sgr unter dem Kreisdurchschnitt ist, Gärten 3,39 Mg., Wiesen 
427,55 Mg., Weiden 345,17 Mg., Waldung 1079,54 Mg., Wasserstücke 3,09 Mg. 
Im Zusammenhänge mit den Baulichkeiten des Dorfs liegt —

Das Gut Tr., einst ein Domainen-Vorwerk mit einem Areal von 1200 Mg. 
156 Ruth., welches, laut Contracté vom 9. März 1818 an den Ökonomen Korth 
für Thlr. 372. 20.10 Pf. Erbpacht und 10 Thlr. Patronatsbeitrag zur Unterhaltung 
der Kirchen- und Pfarrgebaüde, vererbpachtet ist. An Erbstandsgeld wurden 
Thlr. 688. 14. 87« Ps. gezahlt; von denen zu entrichtenden Holzgeldern zum Be
trage von Thlr. 1565. 13. 17- Ps. für das auf der Feldmark gestandene und mit 
verkaufte Holz blieben aber Thlr. 1045. 10. 9 Pf. rückständig. Von diesem Rückstände 
haben später die baüerlichen Wirthe noch Thlr. 346. 17. 4 Pf. für das ihnen zu 
viel überwiesene Holz bezahlt, so daß der Rückstand noch Thlr. 698. 23. 5 Pf. 
betrug, der durch das Ministerial-Rescript vom 28. Juni 1831 niedergeschlagen wor
den ist. Wegen nicht geleisteter Zahlung sowol dieses Kapitals, als auch des Erb
pachtzinses ist dies Vorwerk später adminiftrirt worden, und im Jahre 1829 mit 
Vorbehalt eines Domainenzinses von 133 Thlr., laut Rescripts vom 10. Mai 1831 
für Thlr. 2636 Thlr. an den Schulzen Riedel verkauft. Derselbe hatte außerdem 
187s Thlr. Weidegeld an die Königl. Forstkasse zu zahlen. Im Jahre 1836 war
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bas Vorwerk im Besitz des Gutsbesitzers Schröder, und 1857 in dem beä
®n°n,c?)iii^eM6rU^' 3,11 Eonlribiitivn wurde von dem Vorwerke Thlr 48 5 

nuLe7L?k' 78-12-9 W «MX

nuvbarer Flache zu entrichten, wahrend das ganze Areal . . . 16039t Mo
b-ttagt, davon Ackerland 1088,62 Mg. mit einem Ertrag- von nur 15 Sgr was 
sHnbjl " .™ler *>em ®re*8^ur4rôailtc ist, also auf einen sehr dürftigen, unergiebigen 
Boden hmweiset, Gärten 2,63 Mg,, Wiesen 185,39 Mg, di- eine" Ertrag von 
»aSn 4 3T™8e"’^ren'f ?eiben 62'87 ai9v Hol-ung 235,17 Mg Hof- und 
Baustellen 4,35 Mg,, worauf 6, mit Thlr. 4. 14 Sgr, besteuerte Wobnbaüier m,h 

steuerfreie Gebäude stehen. Der Reinertrag des ganzen Guts ist bei der Grund 
steuer-Veranlagung ,u Thlr, 820. 1. 9 Pf, «U*  Ä fÄÄ 

wà Tr"d^°Re.'b^êà" die Kreisstandschaft verliehen worden ist dem Vor- 
werke Tr. Die Betheiligung an den Kreistagen nicht beigelegt.

*n die Kirche zu Zimmerhausen, Regenwalder Kreises, Filia der Mater 
Ärel,"c‘j' emgepfarrt, aber nur % der Einwohnerschaft hält 

hithern? "h “ .b". àon stehenden Kriche, V- ist zur Secte der separirten Alt- 
» heraner ubergelreten, die IN Trrglate ihre Pfarrkirche hat, von wo aus die Pro- 

Gu. bä."59 «'d-iast betrieben wird. Die Schule in Tr,'für das Dors und das 
Lehrers 135 Schulgeld Thlr. 1. 7% Sgr. Einkommen des
Ä®Jr mt àîchlust des Ertrages der Schulgrundstücke, welche in 5 Mg 
1628 » r bk Äi “ und Wiesen bestehen. - Rach ber Lufenmatrikel vou 

Herrschaft Naugard unter die Ebersteiner in drei Tbeile npfhpiff 
unter ben Grasen Ludwig, den Grafen Caspar und den Grafen Volrath Tr 
à' b-s-h-nd aus 1'. Hufe», 4 Kossäten, der Alühle, Krug -7, war der L- 
a,if h77 k®rafi" ®eor9 E"êpar zum Nießbrauch überwiesen.^ Zur katholischen 
Zeit hatte die achte Präbende des Kammer Domkapit-ls in Trufclas Hnp iähr 
W Hebung von 1 Mark reinen Silbers. trusclas eme jahr-

Verchentin, Etablissement, 1 Mle. von Naugard gegen NW an der 
Ltraize nach Gülzow und Kamin, unfern der Försterei Schafbrück besteht aus 

von zwei Wohnungen, worin 2 Büdnerfamilien leben, die nach dem 
Melwratronsplane von 1776 auf Forst-Fundo angesetzt worden sind. Das Besitz- 
Dokument dieser 2 Büdnerstellen datirt vom 1. Juni 1785 worin für iede 5 Tsifr 
®tunbgelb bestimmt sind. Raff- unb Leseholz-Berechligung haben sie nicht erhalten' 
à m Verchentin bestandenen Gutsschaferei befindet sch nur noch das

Schaferhaus dort, bewohnt von dem HolztMrier des Gutes Frt-drichsbera 
Castrum nTr? ! ^huhaüser mit 13 einte. In Vorzeiten stand hier ein, zum 
tfnLiner 9uar,tcn.b1°,r4 ,9*ngeS  Dorf Verchen- oder Varchentin, welches dem 
Sl -Lnrf lta|nlc nut emec Ehrlichen Abgabe von 4 Mark pstichtig war Wann 
dieses Dorf untergegaugen, ist nicht bekannt. Ebenso ist es unbekannt ob feine 
gelöntatf in spontaner Weise, oder auf Anordnung der Gutsherrschaft der Grafen 

^chL^^"^l^^ä^9E^chckferei^nach B7ügg^an>tz ^7führt^"haben""s^

SÄ’“ àgepfarrt, sende!

Schvnlaus ^Soàtb'a7'u>7b^R'î ber ®aW*if eraeilt« Hirschwald, Neuhaus, 
Sophienthal und Verchentin schwebt eine gewisse Unbestimmtheit.

h wurden sie als Bestandtheile bald von Trechel, bald von Friedrichsberg an- 

33*
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aeseben, welche letzterer Gemeinde sie jetzt saclisch angehören (©. 231), °b aber m 
Folge einer Abkommens zwischen der Gemeinde Friedrichsberg und bc" _öe™°| 
der Einielaeboite bleibt zweifelhaft. Vor 30 Jahren wurden nach dieser Richtung 
Verhandlungen gepflogen, die aber zu keinem Ergebniß führten. „Em Communal« 
Verband hat nicht zu Stand gebracht werden können. Diese einzelnen und zu 
Theil ganz unbedeutenden Etablissements wollen jedes als selbständige Commune 
cons üàt sein, während die Gemeinde Friedrichsberg sich weigert dieselben >n sich 
aufzunehmen C So berichtete der Landrach ». Kamele nuterm 29. September â 
Worauf die Konigl. Regierung am 28. Januar 1839 resàt-, daß bei der bew 
leitiaen W-iaerung, sich zu Einer Commune zu vereinigen, -s fur letzt ve> oem 
gegenwärtigen Verhältniß verbleiben, jedoch sortg-sahr-n werden mußth ausd s 
Vereinigung hinzuwirken, und dafür Sorg- zu tragen, daß die Jntereßen der 
Polizei- und Communal-Verwaltung nicht außer Acht werden. D 
besagen nicht, ob diese Vereinignng zn SMnde gekommen-T« 
daß die statistischen Tabellen des Naugarder Kreises, i-ne 5 Ctabliffements, auch 
Försterei Schafbrück, der Gemeinde Friedrichsberg zuzahlen.

Walsleben, Kirchdorf, ehemals Massowsches Amtsdorf, IV, Mle. von 
Naugard gegen SO.zS. und 1'/- Mln. von Masiow gegen NNO bes eht aus dem 
Kreischulzenhose von 268 Mg. 30 Ruth, 13 Voll- und 4 Halbbauerhosen, 12 M. 
büdmrstellen, deren älteste vom Jahre 1764, den Kirchen- unds-chub,s° >
den Grundstücken des ehemaligen Vorwerks, letztere 324 Mg. 174 Ruch^ groß 
Gedachtes Vorwerk, welches durch Vertrag vom 2. Mai 1767 vererbpachtet 
worden war, ging 1824 in die Hände der baüerlichen æW aber• be »en Acker 
în »arcelirten daß nachdem ein eigener Bauerhof von 143 Mg. 36 Ruth, avge 
.weiat w-r der dann uoch verbleibende Ack-r in 17 gleichen Theilen unter ,te -er
theilt wurde. Mer Tagelöhnerhaüser, die zum Vorwerk gehört hatten, wurden 
1827 als Büdnerstellen vergeben. Die baüerlichen Wirthe waren iw" Aon seit 
vielen fahren dienstfrei, auch hatten 7 derselben die Hoswehrgeld-r mit Thlr. 676. 
4 3 Pst eingezahlt, während die übrigen 10 Wirthe eine H°îw-hr nicht g^ha 
batten*  allein die seit 1823 im Werke begnsfene R-gulirung hatte 1836 noch nicht 
ihr àdschàft erreicht, jedoch schienen nur noch einige unbedeutende D.fserenzpune 
den gänzlichen Abschluß dieses Geschäfts zu verzögern. Di-Regulirung dieser Wirthe 
wär^in so weit sestgestellt, daß, nach der Verfügung der «onigl. Gen-ral-Commis >on 
vom 22. November 1833 ein jeder der 13 Vollbauern E >MAe s^Me neu 
iß (KA 71/ Mk Roaaen, und die 4 Halbbauern jeder 8 Sch. 3 /4 Roggen “StÄX Außerdem sollten 9 Bauern für die vorbeMeneu 

13 Spanndienst- und 10 Handdiensttage jeder 5 /» Thlr. und 2 Halbbauern sur 
10 àddiensttage jeder 5V, Thlr, zufolge Erkenntnisses des Komgl. Révisions- 
Collegiums vom 4. Januar 1834, entrichten. Da somit b>° R-gulirung noch >n 
der Schweb- war, ,° mußten in der Prästatwnstabelle von>1836 d>e D°m°'nen- 
Abaaben der Wirth- noch nach d-r alten Weise, und st- s-lbst noch als Laßbau-rn 
aà-sührt »erben Da 2 von ben Halbbau-rn auch Bescher von Kostat-nhof-n 
waren, so ist bei Theilung d-r Landung so v-rsahr-n, daß diese den sruh-r-n Voll
bauern an Landung gleich gemacht und Halbbau-rn g-w°rd-n sind, so daß von da 
ab 13 Vollbauer-, 4 Halbbauer- und 4 Kossatenhös- bestanden. Die Bauern haben 
14 Ma. an 7 Büdner abgetreten, wofür dieselben eine jäbrlrche Roggenrente >n 
Gelde entrichten sollten, deren endgültige Bestimmung 1836 auch noch rn der
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Schwebe war. Die Domainen-Abgaben von ganz W. betrugen, unter den geschil
derten Umständen Thlr. 241. 16. 9 Pf., und die Contribution Thlr. 204.7.8 Pf., 
wobei die Vorwerks-Ländereien mit Thlr. 22. 9. 2 Pf. betheiligt waren. W. hat 
333 Einw. und jetzt auf einer Fläche von 32,7 Mg. 48 Wohn- und 4 gewerbliche 
Gebäude, für die an Steüer Thlr. 35. 21 Sgr. zu entrichten sind, und 61 steüer- 
ftde Gebäude. In Folge weiterer Abzweigungen und Parcelirunoen sind jetzt 47 
Grundbesitzer in der Feldmark angesessen. Diese enthält . . . \ 3120,55 Mg. 
wovon 2909,95 Mg. mit einer Steüer von Thlr. 203. 14. 7 Pf. behaftet und 
95,39 Mg. steuerfrei sind. Die Feldmark von W. gehört zu den fruchtbarsten 
des Kreises, da ihr Ackerland vom Mg. einen Reinertrag von 33 Sgr. gewährt, 
was 9 Sgr. über dem Durchschnittswerthe ist, diese Kultur umfaßt 2057,02 Mg.; 
Gärten gibt's 4,8 Mg., Wiesen 311,58 Mg., Weiden 558,99 Mg., Holzungen 
72,95 Mg. Die hiesige Kirche, die Filia der Mater zu Hohen-Schönau ist, besitzt 
an Landungen 107 Mg. 63 Ruth. Acker, Feldwiesen und Hütungen, welche, obwol 
ihr Ertrag auf 30 Sgr. pro Mg. geschätzt werden konnte, doch nur für 32 Thlr. derzeit- 
pachtet waren. An Baarvermögen besaß die Kirche 76 Thlr. und ihr Etat betrug 
Thlr. 33. 22 Sgr. Der Schule sind 9 Mg. 49 Ruth, an Garten-, Acker- und 
Wiesenland zugelegt. Das Schulgeld beträgt 1 Thlr. von jedem der 60 Schul
ender, außerdem geben die Kinder der Büdner 71/, Sgr. Holzgeld, während die 
Gemeinde 4 Klaft. Holz gewährt. In W. ist eine Postexpedition, die mit Raugard 
in Verbindung steht, den Cours aber nicht nach Massow sortsetzt. Zur katholischen 
Zeit war die hiesige Kirche eine Pfarrkirche, deren Vitriol 1493 Indultum ut enge
ren t truncum cum sacramento Altaris ibidem erhielten. Der Name des Dorfs ist 
Wals levé geschrieben, und sehr wahrscheinlich ist dasselbe von dem Ritter 
Johannes de Walsleve angelegt, der, aus der Altmark, Kreis Osterburg, stammend, 
in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts sehr haüfig als Urkunden-Zeüge vor
kommt. Das Geschlecht der Walsleben gehörte zu den angesehensten und ältesten 
Familien in Westpommern und war besonders in der Pene-Gegend angesessen, wo es sich 
in drei Linien spaltete, von denen zwei um die Mitte des 18. Jahrhunderts erloschen sind. 
Von der letzten, der Zarnekover, Linie wurde Gustav Philipp v. W., als Lehnsfolger 
des schwedischen Rittmeisters Hans Reimar v. W., im Jahre 1759 mit den Wodarg- 
Werderschen Gütern, im Deminschen Kreise, belehnt. Er verkaufte dieselben, laut 
Contract vom 11. Juni 1762 dem Kriegsrathe Peter Ernst v. Meyen erblich für 
90,000 Thlr. Zur Zeit dieses Verkaufs hatte der Major Gustav Philipp v. W. 
drei Söhne, mit denen das Geschlecht in Pommern erloschen ist (L.-B. II. Th., 
Bd. I., 141).

DZarnekow, Vorwerk, 3 Wohnhaüser, 39 Einw., neüe Ansiedlung vom 
Jahre 1855, gehört zum Communal-Verband von Karzig; s. S. 236.

Wilkenfeld, Colonie, 9 Wohnhaüser, 56 Einw., angelegt im Jahre 
1826, gehört zum Communal-Verband von Döringshagen; s. S. 224.

Wittenfeld, Kirchdorf, früher zum ehemaligen Amte Massow gehörig, 
27, Mle. von Raugard gegen S. und V, Mle. von Massow gegen O.z.N., besteht 
aus zwei Antheilen, dem Domainen- und dem ritterschaftlichen.

a) der Domainen-Antheil enthält einen Freischulzenhof mit einem Areale 
von 357 Mg. 66 Ruth, und dessen Allodialbrief vom 20. Februar 1715 datirt; 
10 Bauerhöfe, 1 Krughof, 10 Büdnereien, incl. Schmiede, und den Grundstücken 
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der geistlichen Institute. Ein Bauerhof war in zwei Theile zu ’/s und Vs getheilt. 
Sämmtliche Wirthe wurden bereits 1804 Erbpächter ihrer Höfe, indem sie an Erb- 
standsgeld 2000 Thlr. zahlten. Der Freischulze hatte seine Domainen-Abgaben 
bis auf l'/r Thlr. Lehns-Canon, den derselbe noch jährlich zu entrichten hatte, 
schon 1818 durch Zahlung eines Kapitals von 400 Thlr. abgelöst, eben so war 
es, ein Jahr vorher, von vier Bauern geschehen, welche ihre sämmtlichen Domai
nen-Abgaben durch Kapitals-Zahlung von Thlr. 3072. 22 Sgr. abgelöst hatten. 
Im Jahre 1824 haben alle Wirthe auch die Bau- und Burgdienste und die Lau- 
demialpflicht theils durch Kapitalszahlung, theils durch Übernahme einer jährlichen 
Rente abgelöst und das Obereigenthum erworben, und zwar 3 Wirthe durch Zah
lung einer Summe von 180 Thlr., ein Bauer durch Übernahme einer jährlichen 
Rente von Thlr. 2. 25. 6 Pf., die derselbe aber noch in den Jahren 1827 und 
1828 durch Einzahlung von 57 Thlr. abgelöst hat. Die übrigen 6 Wirthe dagegen 
zahlten eine Rente von Thlr. 33. 25. 8 Pf. ein jeder. Die Domainen-Abgaben betrugen 
zuletzt von dennoch nicht abgelösten Höfen Thlr. 223.27. 3 Pf. und die Contribution für 
den Domainen-Antheil des Dorfs, Thlr. 154. 23. 1 Pf. Auch hatte die baüerliche 
Gemeinde noch Mühlenbauholz-Fuhren an die Bergmühle zu Maffow zu leisten. 
Was insonderheit den 27 Mg. 158 Ruth, großen Krughof betrifft, so war der
selbe, laut Documents vom 28. Juli 1769, Erbpachtbesitz gegen 72/s Thlr. jähr
lichen Canon, und der Besitzer empfing bei Brandschäden, „die durch Blitz oder 
böse Leute verursacht worden" freies Bauholz, in anderen Fällen nicht; zu den 
Reservaten gehörte das Vorkaufsrecht gegen Erlegung des ursprünglichen Kauf
geldes und Vergütigung der erweislichen Meliorationen.

b) der ritterschaftliche Antheil von W. besteht aus 5 Bauerhöfen, welche zu 
den Gütern des Saziger Kreises, nach desien frühern Umfang, gehörten, von denen 
auch die meisten Güter in dem jetzigen Saziger Kreise liegen. 2 von diesen Höfen 
waren Pertinenz des Rittergutes Braunsforth, 2 andere Pertinenz von Saffenburg, 
und 1 gehörte zum Gute Resehl. Einer von den Saffenburger Höfen war bereits 
1784 vor vielen Jahren erb- und eigenthümlich an einen gewissen Hadrath ver
kauft, dessen Nachkommenschaft ihn noch damals besaß; die vier anderen Höfe waren 
verpfändet. Die Gerichtsbarkeit über diesen Antheil von W. war bei dem Wedel- 
Geschlecht zu Sassenburg; jetzt ist die Polizei-Obrigkeit dem Rentamt Naugard 

übertragen.
Nach dem gegenwärtigen Zustande enthält W., bei einer Bevölkerung von 

355 Einw., 34 Grundbesitzer in der Feldmark, welche  2331,21 Mg. 
groß ist. Mit einer Grundsteuer von Thlr. 176. 14. 2 Pf. sind 2241,89 Mg. 
behaftet, steuerfrei sind 7,47 Mg. An Ackerland sind 1605,02 Mg. vorhanden, der 
Ertrag ist 26 Sgr. pro Mg., 2 Sgr. über dem Durchschnittsertrage, Gärten 5,34 
Mg., Wiesen 416,38 Mg., Weiden 222,62 Mg., keine Holzung rc., an Hof- und 
Baustellen 23,44 Mg., worauf 44 Wohnhaüser und 2 gewerbl. Geb. stehen, für 
die Thlr. 24. 24 Sgr. ©teuer zu bezahlen sind, steuerfrei 57 Gebaüde.

Die Kirche, eine Tochter der Mutterkirche zu Pagenkopf, besitzt, außer einer 
Wiese von unbekannter Größe, die für 10 Sgr. verzeitpachtet ist, ein Areal von 
50 Mg. 95 Ruth., welches, laut Vertrags vom 24. Juli 1834, an einen der Büdner 
für ein Erbstandsgeld von 600 Thlr. und einen jährlichen Canon von 22 Sch. 
Roggen, nach dem Martini-Marktpreise von Stargard in Gelde zahlbar, vererb- 
pachtet ist. Baarvermögen hat die Kirche 45 Thlr., und ihr Etat beträgt 29 Thlr. 
20 Sgr. Der Lehrer, zugleich Küster, im Küsterhause wohnend, hat von der Ge- 
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meinbe ein Baargehalt von Thlr. 58. 7Vz Sgr. und 9^2 Thlr. Holzgelb, außerbem 
bic Nutzung von 7 Mg. 88 Ruth. Schulland; Schulgelb wirb von ben 60 Schul- 
kinbern nicht erhoben.

Wolchow, Kirchdorf, l/3 Mle. von Naugarb gegen SW. an der großen 
Staatsstraße nach Golnow und Stettin unb am Ostende des Hinbenburger Sees, 
besteht aus 9 Bauerhöfen, bereu Areal 1410 Mg. 85 Ruth, beträgt. L Büdnereien, 
jebe mit 91/, Mg., dem Schulzenamts-Acker von 13 Mg. 60 Ruth., dem Hirten
hause mit 0 Mg. 77 Ruth., den Kirchen- und Schulgrundstücken von bezw. 17 Mg. 
72 Ruth, und 8 Mg. 7 Ruth. Von den 9 Bauern waren 4 auf dem hiesigen 
Vorwerke, welches 1771 abgebaut wurde, angesetzt; 5 Bauern wurden dem Amte 
Naugard nach dem Receß vom 22. August 1776 von dem Hofmarschall Friedrich 
Ernst v. Rottenburg überlassen, welcher dagegen in dem Dorfe Kicker 1 Schulzenhof, 
1 Kofsatenhof, das Patronatrecht und verschiedene Hütungsgerechtsame, die das 
ehemalige Königl. Vorwerk Retztow auf dem Kickerschen Felde ausgeübt hatte, be
kam; das hiesige kleine Vorwerk aber kam nebst 1 Bauerhof und 2 Büdnereien 
durch Tausch an den König, wovon bereits in dem Artikel Schwarzow das Nöthige 
bemerkt worden ist, so daß von da an das ganze außer Gemeinschaft gesetzte Dorf 
W., welches in älteren Zeiten, mit Schwarzow, ein Lehn der Tornow, als Vasallen 
der Grafen von Eberstein, im 17. Jahrhundert ein Dewitz-Lehn war, dem Könige 
gehörte. Die 9 baüerlichen Wirthe wurden 1815 Erbpächter ihrer Höfe und haben 
1366 Thlr. Erbstandsgeld gezahlt; reservirt blieben die Bau- und Burgdienste und 
die Laudemial-Verpflichtung. Die 5 baüerlichen Wirthe, welche vor diesem adliche 
Unterthanen waren, haben herkömmlich keine Holzfuhrgelder gezahlt. Früher gab 
es im Dorfe 2 Familienhaüser, die zum Vorwerk Wolchow gehörten und deren 
Bewohner jährlich 19 Ggr. 10 Pf. für die zu leistenden Dienste zahlten. Diese 
Gebaüde sind im Jahre 1813 mit dem Vorwerke verkauft, daher dies Dienstgeld 
mit Thlr. 1. 15. 8 Pf. von da an in Wegfall kam. Das Vorwerk Neühof hatte 
früher ein Aufhütungsrecht auf der Feldmark W., welches von dem Gute Wolchow 
und der Bauergemeinde gemeinschaftlich im Jahre 1827 abgelöst worden ist. Die 
Domainen-Abgaben des Dorfs betrugen zuletzt Thlr. 220. 19. 6 Pf. und die Con
tribution ber 9 Bauern war zu Thlr. 89. 26. 3 Pf. festgesetzt. Jetzt haben sie 
Thlr. 110. 7. 1 Pf. Grunbsteüer von 1414,19 Mg. zu bezahlen, unb an der 
Feldmark, welche 1514 Mg. 
begreift, sind 24 Besitzer betheiligt, woraus folgt, daß Parcelirungen für Büdner
stellen entstanden sind, steuerfrei sind 35,53 Mg. Auf einer Fläche von 8,48 Mg. 
stehen 24 Wohnhaüser unb 2 gewerbl. Gebaüde, besteuert mit Thlr. 16. 26 Sgr., 
und 37 steuerfreie Gebaüde. Der Boden der Feldmark steht hinsichts der Frucht
barkeit etwas über dem mittlern Zustande des Kreises. Ackerlands Ertrag 26 Sgr. 
von 1139,78 Mg., Gärten 10,84 Mg., Wiesen 95,79 Mg., Weiden 98,48 Mg., 
Holzung 104,83 Mg. Die hiesige Kirche, die Filia der Mater Karzig und zu der 
das Gut Neühof eingepfarrt ist, hat ihre oben angezeigten Grundstücke für 20 Thlr. 
20 Sgr. verzeitpachtet; Baarvermögen 30 Thlr., jährlicher Etat 25 Thlr. Außer 
der Nutzung des oben angeführten Schullandes hat der Lehrer Weidefreiheit auf 2 
Kühe, 6 Schafe, 2 Schweine, 2 Gänse. Das Schulgeld von 18 Knaben, 19 
Mädchen = 37 Kinder aus W. unb vom Rittergute Neühof beträgt für jebes 
1 Thlr. 7% Sgr. Von der Gemeinde hat der Lehrer, zugleich Küster, 10,(XX) 
Stück Torf; sein ganzes Einkommen ist zu 115 Thlr. berechnet. Die Bevölkerung 
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von W., Dorf und Gut, beträgt 216 Seelen. Beide bilden Einen Communal- 
Verband, in den auch das Rittergut Neühof ausgenommen ist. Wegen des kreistags
berechtigten Guts Wolchow vergl. man den Ritterschafts-Kreis.

Zampelhagen, Kirchdorf, 7*  Mln. von Naugard gegen SSO.z.S. am 
Zampelflusse, welcher ostwärts die Feldmarken der Dörfer Zampelhagen und Bern- 
Hagen scheidet, hat, mit Einschluß des Schulzen, 11 Bauerhöfe, jeder 92 Mg. 147 
Ruth, groß, und 2 Altbüdnerstellen von 1765 und 1770, davon einer jeden im 
Jahre 1820 von wüstem Kossatenlande 7 Mg. in Erbpacht beigelegt worden sind; 
dazu die 12 Mg. großen Grundstücke des Schulzenamts, von Gemeinde-Grund
stücken 2 Hinterhaüser und die Schmiede, die Grundstücke der Kirche 16 Mg. 116 
Ruth, und die der Schule 7 Mg. 66 Ruth. groß. Die baüerlichen Wirthe sind im 
Jahre 1812 Erbpächter geworden und haben 3740 Thlr. Erbstandsgelder gezahlt. 
Der wüst gewordene Kossatenhof, den die 11 Bauern und einer der beiden Kostalen 
sich eingetheilt haben und wofür sie gemeinschaftlich 2 Thlr. 21 Ggr. 6 Pf. ent
richteten, welche unter ihren übrigen Domainen-Abgaben mit begriffen, war bis 
1818 noch als verzeitpachtet betrachtet worden. Von da an ist ihnen derselbe gegen 
ein Erbstandsgeld von 20 Thlr. und 3 Thlr. 2 Ggr. jährl. Canon und Entrich
tung von 19 Ggr. 6 Pf. für die beständigen Gefälle in Erbpacht überlasten wor
den, und haben sie die erhöhte Erbpacht von 1 Thlr. laut Befreiungs-Urkunde vom 
22. Mai 1821, durch eine Kapitalzahlung von 25 Thlr. abgelöst, so daß dadurch 
dih ursprüngliche Pacht von 2 Thlr. 21 Ggr. 6 Pf. — Thlr. 2. 26. 11 Pf. un
verändert geblieben ist. Die beiden Büdner hatten früher einiges Land in Zeit
pacht. Nach dem Contract vom 29. Februar 1820 ist ihnen dieses Land gelassen 
worden. Die Vorwerke Langkavel, Werder und Neühof hatten ein Aufhütungs
recht auf der Dorfsfeldmark, welches die Gemeinde durch Kapitalzahlungen bei 
Langkavel mit 537 '/, Thlr., bei Werder mit 425 Thlr. und bei Neühof mit 480 Thlr. 
abgelöst hat. Im Ganzen betrugen die Domainen-Abgaben für das Dorf Z. 
Thlr. 321. 27 Sgr. und die Contribution Thlr. 89. 25. 11 Pf. Die Bevölkerung 
besteht aus 203 Seelen. Jetzt zählt das Dorf 25 Grundeigenthümer und auf 
16,35 Mg. Fläche 29 Wohnhaüser und 3 gewerbl. Geb., für die Thlr. 25. 3 Sgr. 
Steuer entrichtet wird, und 58 steuerfreie Gebaüde. Von 1591,66 Mg. steüerpflich- 
tigen Grundstücken werden Thlr. 171. 12. 2. (Steuer gezahlt, steuerfrei sind 
60,86 Mg. Die Feldmark begreift  2789,09 Mg. 
und hat einen Boden von etwas über Mittelbefchaffenheit des Kreises; an Acker- 
land 1470,27 Mg. Ertrag 26 Sgr., Gärten 5,45 Mg., Wiesen 141,77 Mg., 
Weidegründe 472,17 Mg., Waldung 563,86 Mg. Die hiesige Kirche gehörte ehe
mals zur Stadtkirche von Naugard und würbe von dem dortigen Diaconus curirt;
seit länger als 100 Jahren ist sie aber der Mater zu Hohen-Schönau als Filia
beigelegt. Die Kirchengrundstücke sind für Thlr 11. 17. 6 Pf. verzeitpachtet.
Baarvermögen 15 Thlr., eben so viel der Etat. Die Schule zählt 35 Kinder,
Schulgeld 1 Thlr. 77, Sgr. und 5 Sgr. Holzgeld; außerdem 4 Kl. Holz von der 
Gemeinde.

Merke, Kirchdorf, 6/< Mln. von Naugard gegen N.z.W. auf erhöhtem 
Boden, der sich nordwärts gegen den bei Vierhof entspringenden Völzerbach senkt, 
besteht aus 16 Bauerhöfen, jeder 72 Mg. groß, 1 Kossatenhof von 207, Mg., 
1 Pfarrbauer mit 26 Mg. und 4 Büdnereien, von denen eine mit der 50 Mg. 
101 Ruth, großen Hälfte eines wüst gewesenen Bauerhofs verbunden ist und
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den Schulzenamtsgrundftück-n, 2 Hirt-uhaüseru, Schmiede, den 
o ïr? ■r?^l9rulb?uden- -3- toar ehemals Lehn der v. Schmeling auf

Zlkerke. Christoph v. Schmeling, der letzte von dieser Linie, starb 1676 und hin- 
terueß kerne männlichen Erben, und weil die im Fürstenthum Kamin anqesessenen 
bKn‘ fi4r nicht di- gesammt- Hand an diesem Gut-
Hatten, fiel daffelbc als erledigter Lehn dem Herzoge von Croy, Ernst Boaislaw 

s°"à zn Nangard, und nach d-flen Ableben dem Laldes- 

h-rrn heim. Die bäuerlichen Wirthe sind im Jahr- 1813 Erbpächter geworden 
ÄS Erbstandsgeldergezahlt, Burg-und Bandienstennd di- Laude- 
mialpflicht hat sich Fiskus Vorbehalten, mit Ausnahme eines Bauers, der laut seiner Erb- 
verschreibung von den Bau- und Burgdiensten, und zwar auf Grund seines ältern 
Hofbriefes vom 16. November 1753 frei war, und ebenso auch von den 15 Sar. 
betragenden Holzfuhrgeldern. Nach dem Contract vom 22. Februar 1713 soll der 
Ä"Ur Sch, Wi-s-nhafer geben; er hat aber schon s-j. 1785 stms 3 Sch 
â jedesmaligen Kammertaxe jährlich bezahlt, ohne daß der Grund
der Mehrabgabe zu ermitteln gewesen ist. Von dem Halbbauerhofe wurden 28 Tblr. 
« n Erbpacht gezahlt, wovon Inhalts des Contracté >/„ abgelost
M12 h.?*  e ?"^ wurde in dem Ertrage des Amts Naugard vom Jahre
812 speciell berechnet; es stnd aber in den Jahren 1816 und 1817 zur Ablösung 

incl. 5 Thlr. Gold, so daß noch 4 Thlr, Erbpacht llbüg 
9l»riM8i?U^ ’T E'îimthum haben laut Kaufcontracts vom 23. 
nS folmc der Psarrbauer, und ein Einlieger von der s. q.

«^be,?^r H°àderei Neühaus 18 Mg. für den Preis von 440 Thlr.
di- im ^abr^i8t6b^°" ,5 dudner und Einlieger von der s. g. Kronwinkelwiese, 
dre rm Jahre 1816 parcelenwerse fur 1644 Thlr. verkauft worden ist, verschiedene 
Peelen rm Ganzen 15 Mg. zum vollen Eigenthum erstanden. Der Pfarrbauer 
zahlt jährlich l-Thlr. Erbpacht an den Prediger zu Döringshagen. Eine Büd- 
nerel steht auf Dorfgrund, sie zahlt 4 Thlr. Canon an die Gemeinde. Die Do- 
23Sar^DaäN" ^trugen Thlr. 472 21. 7 Pf. und die Contribution Thlr. 154.

Sgr. DasVorwerk, jetzige kreistagsfähige Gut Vierhof hatte die.Berechtigung, einen 
à mit dem Gellvieh die Feldmark zu behüten. Z. hat 375 Einw.
auk Schluß der Càe Reh ha g en, die zum Gemeindebezirk Z. gehört, 
2 L2r9,5i. 3 ^^nhaüser und 2 gewerbl. Geb., Steuer Thlr. 38.

Sgr. und M steuerfreie Gebäude. Inder........................... 4118 56 Ma
3882 85 kkl î?^dbesitzer angesessen, welche von einer
SÄ «“M*SA 2 T' àundsl-ü-r zu entrichten haben, 
mark von Z? àlichtüch der Fruchtbarkeit des Bodens steht die F-ld- 
« dem Standpunkte des Kr-isdurchschnitts; Ackerland 2111,71 Ma
0^1 M nur 1 Sgr. unter der Fraction, Gärten 10,3 Mg., Wiesen
ttücke 3^9 Ma S? ^Igr 870,82 Mg., Holzung 18,1 Mg., Wasser
stücke 3,79 Mg. --. Die hiesige Kirche ist ein Filial von Döringshagen und zu ihr 
ttngepsarrt sind: das Gut Vierhof, die Colonie Rehhagen und das ritterschaftliche 
Dorf Güzrg Es gehören ihr 13 Mg. 62 Ruth. Acker und 5 Mg. 134 Ruth 
Wiesen, die laut Contracts vom 8. September 1835 an einen Büdner und einen 
^3^^^ von 203 Thlr. und einen jährlichen Canon von
J f 4 Mtz. loggen, m Gelde abzuführen nach jedesjährigem Mattini-Markt- 
meà?o^^âugard, vererbpachtet sind. Außerdem besitzt die Kirche an nicht ver-

VaWb(bUTb UlCn: 1 Hirtenwiese, den Lütkenwiesenkamp, -in
vandbuch von Pommern; Th. II, Bd. v. 34
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Keil-Ende aus der Schneehorst, ein Ende am ^nmoor, eine kleine Wiese a>n 
Sckmiedeorie bei Glizig, die zusammengenommen lahrüch 30 Thlr. gettpaiÿt nn 
bringen Baarvermögen der Kirche 635 Thlr., Jahres-Etat 63 Thlr. ®u’ ?'c^e 
Schul- hat 47 Knabe», 47 Mädchen = 94 Kinder zur Frequenz. S- rst wrt 
10'/. Mq. Garten, Acker und Wiesen ausgestattet. Der Lehrer, zugleich Küster, 
at von der Gemeinde -in s°st°s G-Halt von Thlr. 64 19. 8 W statt Schub 

qeldes welches hier nicht erhoben wird, 10 Klafter Holz, außerdem 4O Ctr. Heu 
und Weidefreiheit für 2 Kühe, 6 Schafe, 2 Schweine, 2 Gänse. Sern Einkommen 

ist zu Thlr. 194. 21. 7 Pf. berechnet.

II.

Ortschaften im Polizeibezirk des Domainen-RentamtS Kolbaz,
Naugarder Kreises, 

enthaltend 
das ehemalige Amt Friedrichswald und einen Theil des vormal. Amts Massow. 

(Vergl. Landbuch, II. Th. Bd. III., S. 88—122.)

Auaustwald, Kirchdorf, 4'/, Ml-, von Raugard g°g-n SW., 1 Ml-, 
von bet Stadt Damm, int Randowsch-n Kr-is-, g-g-n O.,auseinerWaldl> ß 
des Staatsforstrevi-rs Friedrichswald, welches nut der Dämmt ch-n Stadt, orst gra z, 
ist im Jahre 1748 an dem, aus der Plane abgeleitete», s. g.
Bau-rbdsen tut ftentbe Ansiedler erbaut worden, deren ,ebem 40 Dig. luter mu> 
Ä 'an Wiesen, dem Schul,enhose übetbem 6 Mg. Acker mehr ,ng- M 
wurden. 3 Bauerhöfe wurden durch Vertrag vom 13. Februar 1835 Eigenthum 
ihrer Inhaber gegen Erlegung von Thlr. 13. 18 Sgr^ Domamenzms von jedem, 
wogegen derselbe Weidefreiheit in der Forst, welche zu » vollen Kuhwerd^ gerechnet 
wurde erhielt, Gerichtsbarkeit, Patronat und Jagd vorbehalten blieben. Die übrigen 
27 Höfe wurden durch die Erbverschreibung vom 20- December ^bpachthoft 
gegen einen Canon von 20 Thlr. für jeden Hof, dem 2tast- und Leseh^z gegen 
1 Thlr. 3 Ggr. Brennzins zustand. Fiskus reservirte sich in der Erbverschreibung 
eines jeden Hofes: 1) 10 Natural-Handdienste und Burg- und Baudienste, -) das 
Ober-Eigenthum und Vorkaufsrecht; 3) bei Besitzveränderungen das Laudemmm: 
a\ in Erbanfällen von Geschwistern des Erblassers 2 Prct., von entfernteren ver
wandten und anderen Erben 5 Prct. derGrundtaxe;d) bei Veräußerungen unter 
Lebenden 2 Prct. des Kaufpreises; c) der überlebende Ehegatte und A- und Descen
denten waren von Zahlung des Laudemiun^ befreit, 4) der H f l
-/, bet Gmnbtaxe vetschulbet »erbe». Durch Erbvetlchtetbung vom 26. Ju 
1791 nahmen bie 30 Bauetnwitthe eine Fvtttfläche von 45 Mg. löO /HuW. m 
Erbpacht welche, nachbem jene 3 Eigenthumsbauetn abgesetzt waten, fur bie übrigen 
27 Bauern Thlr. 8. 16. 10 Pf. betrug. Die Schmied- ist laut Vettchteibuiig vom 
16 Mai 1764 Eigenthum gegen 2 Thlr. Domaiueuzius; ebensoviel zahlt eine alte 
töiibnetei. Ganz A. hatte, nach bet Revision von 1838 an Domameii-Abgaben .
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Thlr.,603. 10. 10 Pf. zu entrichten. Das Dorf A. hat 696 Einwohner, und 
auf einer Flache von 37,14 Mg. jetzt 75 Wohnhaüser nebst 3 gewerbl. Gebaüden, 
wofür Thlr. 47. 1 Sgr. Steüer zu entrichten sind, und 74 steuerfreie Gebäude. 
Gegenwärtig stnd in der Feldmark, welche einen Flächeninhalt von . 3246,1 Ma. 
begreift, 66 Grundbesitzer angesessen, Folge von Erweiterung des Grundgebiets 
und von Zerschlagung von Bauerhöfen zur Ansetzung von Büdnern und kleinen 
Eigenthümern, die sich hier, trotz des äußerst kümmerlichen Bodens angesiedelt 

weil ste in den umliegenden Waldungen lohnenden Verdienst durch Schlagen 
und Abfuhr des Holzes finden. Der ärmliche Boden hat nur mit 9 Pf. pro Mq. 
besteuert werden können, die geringste Grundsteüer, welche im Kreise Naugard auf- 
gebracht wird; sie beträgt überhaupt Thlr. 79. 24. 1. von 3053,22 Mg., steuerfrei 
Unb 3o,48 Mg. der geistl. Institute, mit einem Ertrage von 14 Sgr. pro Mq. 
Es sind vorhanden, an Ackerland 1890,56 Mg., Reinertrag nur 9 Sgr. vom Mg., 
0’ î. o. Sgr- unter dem Kreisdurchschnitt, kein Gartenland, an Wiesen 651,46 Mq., 
S1 4'3J ^6 , an Holzung 525,37 Mg. mit 6 Sgr. Ertrag vom Mg. 
®e.r äZtand betrug 77 Pferde, 189 Rinder, 348 Schafe bei der Zählung im 
Aayre 1867. Die ersten Ansiedler waren Lutheraner, Reformirte und Katholiken. 
Die -'Nachkommen sind dem Glaubensbekenntniß der Vorfahren treü geblieben, denn 
wenn auch die Volkszählungsliften von 1867 die Lutheraner und Reformirten als 
Evangelisch-Umrte zusammenfaßt, so ist es doch Thatsache, daß in 21. neben der 
"""leu Gemeinde nach wie vor selbständig eine reformirte Gemeinde besteht, welche 
zum Pfarrfprengel des reformirten Hofpredigers in Stargard gehört, und ihren 
besondern Küster und Schullehrer hat (L. B. IL Th. Bd. IV, 781). Aus wieviel 
Seelen ^ besteht, ist, des angeführten Grundes wegen., nicht zu sagen. Unirt- 
Evange lsche und Reformirte zusammen bilden eine Bevölkerung von 603 Seelen. 
Der ersteren gehört die hiesige Kirche, welche Filia ist der St. Marienkirche in der 
Stadt Damm deren Diaconus Pfarrer in A. ist, wohin die Gemeinde Franz- 
hausen eingepfarrt ist. — Die katholische Gemeinde, 102 Seelen zählend, gehörte 
s »her Zum Pfarrsprengel der katholischen Kirche in Stettin, welche daselbst kein 
eigenes Gebäude besitzt sondern sich zur Abhaltung ihres Gottesdienstes in einem 
Sw 4 Schloß versammelt, jetzt aber zur Pfarrkirche in Louifenthal.

die katholische Gemeinde ein Bethaus. Die Schule zu A. ist für die 
fchulpflichtigen Kinder der drei Confessionen gemeinschaftlich. Der evangelisch-unirte 
à der reformirte Küster sind in zwei Klassen an ihr Lehrer. Den Reliqions- 
^ . "ncht empfangen die katholischen Kinder von ihrem Pfarrer in Louifenthal, 
1/8 Mle. von A. nordwärts entfernt.

i mr^l"gui7wald, Försterei des Friedrichswaldschen Staats-Forstreviers, hat 
9 Einwohner und an Dienstländereien ein Areal von 48 Mg. 43 

Ruth. Das Forsthaus führt feinen Namen von dem Dorfe A., von dem es V« 
Mle. gegen NO. entfernt ist. Es liegt unmittelbar am Rande des Waldes und 
an dem Wege, der auf die Landstraße von Damm nach dem Jhnazoll führt.

Barenbruch, Dorf, 51/, Mle. von Naugard gegen SW.z.S., 2 Mln. 
von Stargard gegen W.z.N. und 1'/, Mle. von Damm gegen O.z.S., an der alten 
Landstraße zwischen beiden Städten, 7< Mle. von dem Eifenbahnhofe bei Caro- 
lmenhorft, ist von den Ortschaften des Naugarder Kreises die am weitesten gegen 
Es U/?b lme ^^UsTO°rIb Von der Friedrichswalder Forst rings umgeben.
Gs zahlt 313 Emw. in 36 Wohnhaüsern. Nach den Cabinetsbefehlen des König- 

34*
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Herzogs Friedrich II. vom 15. Januar und 13. Februar 1753 ist dieses Dorf auf 
Grund der Punctationen vom 24. Januar 1754, welche demnächst durch Cabinets- 
Erlaß vom 10. Mai 1778 bestätigt worden sind, zur Ansiedlung von 12 Bauern 
erbaut worden. Es wurden denselben an Acker 726 Mg., an Wiesen 240 Mg., 
und an Gartenland 48 Mg. überwiesen, wovon einem jeden Hofe 60 Mg. an 
Acker, der Schulze 6 Mg. mehr, 20 Mg. an Wiesen und 4 Mg. an Gartenland 
als Erbeigenthum beigelegt worden sind, das von allen Natural- und Burg« und 
Baudiensten befreit wurde. Das Gesammtareal betrug 1014 Mg.; nach der Revi
sionsacte von 1838 aber 1152 Mg. 117, Ruth. Die 12 bäuerlichen Wirthe er
warben laut Contracté vom 1. November 1755 eine Forstparcele von 67 Mg. 65 
Ruth, zur Koppel, und ferner laut Erbverschreibung vom 13. Juni 1800, und 
Contracté vom 22. September 1830 zwei andere Forstparcelen von zusammen 
18 Mg. 133 Ruth, glei-falls zum vollen Eigenthum; und ferner mittelst Kauf- 
contracts vom 28. August 1820 eine Forstparcele von 34 Mg. N6 Ruth, die 
Kählunq genannt, auf der ein kleines Dorf angelegt ist (s. den Art. Kählung). 
Im Dorfe war seit 1831 auch eine Büdnerei. B. hatte an Domamen-Abgaben 
Thlr. 271. 28. 11 Pf. zu entrichten. Zum Gemeindebezirk B. gehört das Etablisse- 
ment Berlinersoll und ferner der Gasthof Grünewald, bei dem eine Försterei 
des Friedrichswalder Staatsforstreviers steht. Mit diesen 3 Pertinenzien Berliner
soll, Grünwald, excl. Forsthaus, und Kählung enthält der Gemeindebezirk B. jetzt 
47 Wobnhaüser, welche, nebst 4 gewerbl. Geb., mit 257» Thlr. besteüert sind, und 
61 steüerfreie Gebaüde. Die Zahl der Grundbesitzer in der . . . 1641,11 Mg. 
großen Feldmark beträgt 38. Mit einer Grundsteüer von Thlr. 60. 24. 2 Pf. 
behaftet sind 1565,89 Mg., steüerfrei 7,43 Mg. Schulland. Das Ackerland ist 
1153,14 Mg. groß, eS trägt 13 Sgr. Reinertrag vom Mg., hat also einen etwas 
bessern Boden, als Augustwald; Gartenland gibt es 1,46 Mg., Wiesenwuchs 8026 
Mg., Weideland 199,59 Mg. Holzung 138,87 Mg. An Förstereien des Friedrichs- 
waldschen Reviers gehören zur Genieinde B., außer der schon genannten Försterei 
Grünewald, das Forsthaus Baren bruch, 1 Wohnh. 7 Einw. und ^roß-Geluch, 
1 Wohnh. 10 Einw., ehemals ein Theerofen, 7» Mln. von B. gegen WNW., un
mittelbar an der Stettin-Stargarder Eisenbahn, welche die Barenbrucher Feldmark 
an der Nordseite durchschneidet. Unter den 508 Einw., welche der ganze Gemeinde- 
bezirk B. enthält, befindet sich 1 Reformirter und 1 s. g. Deutschkatholik. Das 
Dorf und das Forsthaus Barenbruch, so wie Grünwald und Kählung sind nach 
Belkow, Berlinersoll und Groß-Geluch dagegen nach Buchholz emgepfarrt, beide 
marterte im Greifenhagensch-n Steife. Die Schule in Barenbruch wird auch von 
den schulpflichtigen Kindern in den Pertinenzortschaften besucht.

Berlinersoü, Theerofen, 2 Wohnhaüser, 16 Einwohner, gehört zum 
Gemeindebezirk Barenbruch in politischer Beziehung, wie in Schulsocietäts-An- 
gelegenheiten, in kirchlicher Beziehung dagegen nach Buchholz, un Greifenhagenschen 
Kreise. Das Etablissement liegt westlich vom Dorfe Barenbruch, ungefähr /8 Mle. 
entfernt. Es gehören dazu an Ländereien 57 Mg. 12 Ruth., von denen laut Crb- 
Verschreibung vom 28. Juli 1788 ein Erbpachtcanon von Thlr. 15. 8 Sgr. zu er
legen , wogegen dem Erbpächter freie Weide für 10 Haupt Rindvieh in der Forst 
und Raff- und Leseholz zusteht, wofür 13 Ggr. 6 Pf. Brennzins erlegt wird. 
Obereigenthum, Porkaufsrecht, bezw. Laudemium (0,1 des Canons) sind Reservate 

des Fiskus.
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Bienenfurth, Gasthof, 1 Wohnhaus, 8 Einwohner, zum Gemeindebezirk 
Zimmermannshorst gehörig, liegt am Wege von Friedrichswald über Seefeld 
nach Stargard unmittelbar an der Gränze des Saziger Kreises. Das Etablisse
ment ist auf einer zum Eigenthum erworbenen 3 Mg. 175 Ruth, großen Forst- 
parcele des Friedrichswaldschen Reviers erbaut.

Carlsbach, Dorf, 4 Mln. von Raugard gegen SSW., besteht aus 3 
Abtheilungen, welche sich auf einer Strecke von 3/< Mln. längs des Jhnaflusses 
auf dessen linken Ufer von S. nach R. erstrecken. Diese Theile sind: Ober- 
Carlsbach mit 10 Colonisten- oder Bauerhöfen, Mittel-Carlsbach mit 2 
Hofen, und Unter-Carlsbach mit 4 Höfen. Rach der Zahl der Höfe pflegt 
man die Theile auch Zehn-, Zwei- und Vier-Carlsbach zu nennen. Dieses ums 
Jahr 1775 auf einem schmalen Uferstreifen der Jhna angelegte Colonistendorf ist 
auf allen Serien von Waldung begränzt, gegen S. von der Friedrichswald'schen 
gegen W. von der Pütt'schen Staatsforst, gegen N. von der Manenwald schen 
Forst des Marienstifts, gegen O. von der Stargarder Stadtforst. Mit Ausnahme 
ernes Hofes in Ober-C. sind sämmtliche Höfe, laut Regulirungs-Vertrags vom 13 
Februar 1835, Eigenthum ihrer Besitzer gegen Entrichtung eines Domainenzinses 
von Thlr. 15. 16 Sgr. in Ober- und Mittel-C. und von Thlr. 14. 15 Sgr in 
Unter-C., geworden. Jeder Wirth hat Weideberechtigung im Pütt'schen und 
Frredrrchswald'schen Revier auf die ganze Weidezeit des Jahrs, sofern der festgesetzte 
Vrehstand nicht auf eignen oder den Ortsgemeinde-Grundstücken Nahrung findet. 
Der Werth dieser Weideberechtigung soll keinen Falls höher als auf 5 volle Kuh
weiden angenommen werden. Reservate des Fiskus sind: Gerichtsbarkeit, Patronat 
UQn-$a$b' Der 10te Hof in Ober-C. ist laut Erbverschreibung vom 30. November 
180° und 16. Mai 1815 gegen eine Abgabe von 20 Thlr. Dienstgeld in Erbpacht 
ausgethan, wobei Fiskus sich die gewöhnlichen Reservate Vorbehalten hat. Die 
12 Wirthe in Ober- und Mittel-C. haben laut Erbpachtcontracts vom 16. Mai 1815 
ei« Wiesengrundstück des Vorwerks Darz von 19 Mg. 164 Ruth, auf Erbpacht 
erworben. 11 Wirthen ist ihr Antheil an diesem Grundstück bei der Eigenthums
verleihung der Höfe nach § 1 des Vertrages ebenfalls zum vollen Eigenthum ver- 
uehen und der frühere Erbpachtcanon von demselben unter den oben bezeichneten 
Domainenzins mitbegriffen. Der Erbpachthof hat dagegen für seinen Antheil an 
der Wiese einen Canon von Thlr. 1. 19. 9 Pf. zu entrichten. Die Domainen- 
Abgaben von ganz Carlsbach betrugen Thlr. 249. 5. 9 Pf. Die sämmtlichen 16 
Wirthe sind verpflichtet, bei den Bauten an den beiden Brücken des Jhnazolls und 
den Steindämmen vor und zwischen denselben unentgeldlich Handdienfte zu leisten, 
wogegen sie, wenn sie mit Fuhrwerk oder Vieh den Jhnazoll passiren, vom Brücken- 
zoll d selbst befreit sind (bergt Anhang). Pertinenz von Carlsbach ist das Etablisse
ment Theerofen a. d. Jhna. Mit demselben hat C. eine Bevölkerung von 230 
Seelen und auf einer Fläche von 16,96 Mg. 25 Wohnh., 1 gewerbl. Geb., be- 
steüert mit 17/, Thlr., und 54 steuerfreie Geb. Die Feldmark begreift 1309 91 Mq. 
wovon 1167,02 Mg. mit Thlr. 88. 18. 10 Pf. besteuert und 42,09 Mg. steuerfrei 
fini). Ackerland 532,63 Mg., Reinertrag nur 12 Sgr. pro Mg., die Hälfte des 
Kreisdurchschnitts, Gärten 7,63 Mg., Wiesen 384,58 Mg., Weiden 88,36 Mg.

Zur Gemeinde Carlsbach gehören zwei Förstereien des Staatsforstreviers 
Putt. Die eine heißt: Försterei bei Ober-Carlsbach. Sie ist Vs Mle. von 
wefer Ortschaft gegen SW. entfernt und besteht aus 1 Wohnhause nebst Scheüne
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und war nach ihrer Erbauung im Jahre 1838 von dem Förster und seiner Familie 
und Gesinde, 6 Personen, bewohnt. Der Boden ist eben. An Dienstländereien 
wurden ihr 37 Mg. 29 Ruth, beiqelegt, und zwar 10,45 Acker, Roggenland, 10,90 
Koppel, 10,174 Wiesen. Letztere liegen nicht unmittelbar beim Forsthause, sondern 
V, Mle. entfernt von der Jhna. Entfernungen: Gegen SO. Friedrichswald 7» 
Mln., gegen R. Mittel-C. Vs Mle., gegen W. Oberförsterei Pütt 7. Mln. Der 
Weg von dem Gute Rörchen nach Ober-C. und dem Jhnazoll führt unmittelbar am 
Forsthause vorbei. — Die zweite führt den Namen Försterei bei Unter-Carls- 
bach. Sie liegt von dieser Ortschaft gegen NW., ist 7s Mln. von der Ober
försterei Pütt gegen SW. entfernt, und besteht ebenfalls aus 1 Wohnhause nebst 
Scheüne, nach "der Erbauung im Jahre 1841 von der aus 6 Personen bestehenden 
Försterfamilie bewohnt. An Dienstländereien wurden der Försterei 21 Mg. 87 Ruth, 
schlechten sandigen Bodens beigelegt. Nach der Zählung von 1867 hatten beide 
Forsthaüser 9 Einwohner. Die Namen ünd von der Königl. Regierung durch 
Amtsblatt-Bekanntmachung bezw. vom 4. Januar 1839 und 27. April 1842 bestä
tigt worden. In dem Etat des Forstreviers Pütt ist das Areal der Dienstländereien 
anders, als hier angegeben. f m

Die Gemeinde C. gehört zur Kirche in Friedrichswald. Obwol dre Volks- 
zählungslisten von 1867 die 239 Einw. dieses Gemeindebezirks sämmtlich der evan- 
gelisch-unirten Landeskirche zugetheilt haben, so ist es doch, wie bei Augustwald, 
ein Factum, daß auch hier in C. eine reformirte Filialgemeinde des reformirten 
Hofpredigers zu Stargard besteht, die ihren Küster hat. Die schulpflichtigen Kinder 
dieser Gemeinde gehen in die Ortsschule.

Carolinenhvrft, Bahnhof der Stettin-Stargarder Eisenbahn, nebst Post
expedition, 5 Mln. von Naugard, Fahrzeit mit Personenzug 50 Minuten von 
Stettin, 19 Minuten von Stargard, unmittelbar an der südlichen Gränze des 
Kreises, bei dem Dorfe Carolinenhorst, welches im Greifenbagenschen Kreise belegen 
ist, (L. B. II. Th. Bd. III, 319), besteht aus 3 Wohnhaüsern mit 34 Einw., und 
gehört zur politischen und Schulgemeinde Zimmermannshorst, dagegen mit dem 
Dorfe Carolinenhorst zur Kirchengemeinde Kublank.

Christinenberg, Groß-, Kirchdorf, 47-Mln. von Naugard gegen SW., 
17s Mln. von Golnow gegen SSW, auf der Westseite der großen Stettin-Danziger 
Staatsstraße, an der Gränze des Randowschen Kreises, ist, so auch Klein-Chri- 
stinenberg, auf dem Fundo des Amts Friedrichswald im Jahre 1754 angelegt, 
und besteht aus 18 Bauer- oder Colonistenhöfen, davon 11 jeder mit 104 Mg. 
120 Ruth., 7 aber jeder mit 140 Mg. 120 Ruth. Land ausgestattet ist. Die An
siedler sind durch den Vertrag vom 10. Juni 1832 regulirt, demzufolge sie freie 
Eigenthümer geworden sind, ein jeder von ihnen Thlr. 12. 28 Sgr. Grund- und 
Domainenzins zu entrichten haben ohne Rücksicht auf den Unterschied des Areals. 
Jeder der 18 Bauernwirthe erhielt für eine bestimmte Hauptzahl Vieh Weideberech
tigung in der Püttschen Forst unter denselben Bedingungen, welche bei Barenbruch 
angegeben sind, auch unter denselben Vorbehalten des Fiskus. Mit Einschluß der 
Schmiede, deren Contract vom 27. Januar 1755 datirt, hatte das Dorf nach der 
Revision von 1838 an Grund- und Domainenzins Thlr. 234. 24 Sgr., und an 
Grundsteüer Thlr. 46. 6 Sgr. zu entrichten. Jetzt hat Gr. Chr. 421 Einw. und 
auf einer Fläche von 25,74 Mg. 40 Wohnh., für die, nebst 4 gewerbl. Geb., 
Thlr. 28. 10 Sgr. Steüer zu entrichten sind, und 81 steuerfreie Geb. In der
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Ndmark ^inb 43 Grundbesitzer angesessen, woraus folgt, daß seit 1838 ansehnliche 
Abzweigungen von den Bauerhöfen und viele Parcelirungen Statt gefunden haben. 
Sie begreift......................................................................... 2076 02 Mg
wovon 19-6,53 Mg. mit einer Steuer von Thlr. 90. 22. 5 Pf. belegt und 6 21 
Mg. Schulland steuerfrei sind. Ackerland 1322,8 Mg. mit 13 Sgr. Ertrag, b' i 
btwas über die Hälfte des Kreisdurchschnitts, keine Gärten, Wiesen 396,67 Ma 
àg 28 Sgr., Weiden 61,62 Mg., Holzung 181,65 Mg. Die hiesige Kirch/, 
welche ursprünglich eut Filial von Lübzin war, ist seit Erbauung der Kirche zu 
^lOenau dem dortigen Pfarrsystem beigelegt worden. Zur politischen, Kirchen- 
und Sckmlgemeinde Gr. Chr. gehört die Oberförsterei Pütt und die För- 
lterei Hornkrug. Mit diesen Zubehörungen beträgt bits Bevölkerung ber Ge-
mctnbc 433 Seelen. Gr. Chr. ist bas Sübenbe einer beinahe 3/< Mln. langen
Jteibe von Ortschaften, welche fast genau in Meribian-Richtung einen zusammen- 
hangenben Haüser-Complex bilben. Auf Gr. Chr. folgt Klein Christinenberg, bann 
Friedrich Wilhelmsthal, Rörchen, Elisenau, Klein- und zuletzt Groß-Sophienthal 
welcher Ort das Nordende bezeichnet.

Christinenberg, Klein-, Dorf, 100 Ruth, nördlich von Gr. Chr., be
steht aus 12 Kossäten- oder Colonistenhöfen, davon einem jeden durch den Requ- 
nrungs-Vertrag vom 10. Juni 1832 an Ländereien eine Fläche von 37 Mg. 142 

worden ist. Die 12 Kossatenwirthe haben laut Erbverschreibunq 
™ V82 eirt ursprünglich aus Hütung bestehendes Grundstück von

132 Mg. 132 Ruth., und laut Erbverschreibung vom 28. Juni 1783 ein Forst- 
grundstiick von 47 Mg. 88 Ruth, zu Erbpachtrechten erworben, wovon jeder Wirth 
zum 12ten Theil Antheil hat. Bei Regulirung der Besitz- und Abgabenverhält
nisse der Koffatenhöfe sind den Wirthen auch diese Erbpachtgrundstücke zum vollen 
Eigenthum überlassen, die früheren Erbpachtzinsen dafür in Wegfall gekommen und 
ist an deren Stelle fur jeden Hof ein Domainenzins von Thlr. 10. 21 Sgr., sowie 
«mr ®rU"b,teÄer v0?1 $ î^hlr. 5 Sgr. getreten. Bei der Regulirung erhielten die 
Wirthe Weidefrerheit in der Püttschen und Friedrichswalder Forst unter denselben 
Bedingungen, wie die Wirthe in Gr. Chr. Reservate desgleichen. Auf einer 
Forstparcele von 6 Mg. 75 Ruth, hat sich im Jahre 1820 ein Büdner angesiedelt 
Domainenabgaben des ganzen Dorfs Thlr. 131. 12 Sgr., Grundsteuer nach alter 
Berfassung Thlr. 26, 24 Sgr. 200 Ruth, östlich vom Dorfe liegt an der großen 
Stettin-Danziger Staatsstraße und am Rande des Püttschen Staats-Forstreviers 
der Puttkrug, der zur Gemeinde Kl. Chr. gehört. Mit diesem abgesondert lie- 
genden Wohnplatze hat Kl. Chr. jetzt 27 Wohnh. und 1 gewerbl. Geb., wofür 
Thlr. 14. 5 Sgr. zu entrichten sind, und 32 steuerfreie Geb. In ber Felbmark, 
welche 's. ' ; • • -,............................................................................. 602,42 Mg.
umfaßt, ftnb gegenwärtig 25 Grunbbesitzer angesessen. Mit Thlr. 35. 2. 10 Pf. 
Grunbsteüer sind 554,37 Mg. belegt, steuerfrei 6,76 Mg. Schulland. An Acker 

"?nr^nben 3^?/34 mit 18 Sgr. Reinertrag, an Gärten nichts, an Wiesen 
221,79 Mg., an Weiden und Holzung nichts. Kl. Chr. ist zur Filialkirche in Gr. 
Chr. eingepfarrt, hat aber feine eigene Schule.

Damerwitz, Kirchdorf, 3% Mln. von Raugard gegen SSW., Vs Mln. 
von Massow gegen SW., früher zum ehemaligen Amte Maffow gehörend, gränzt 
mu dem Stargarder Eigenthumsdorfe Priemhausen, besteht nach seiner ursprüng- 
Uchen Verfassung aus 4 Bauer- und 2 Kossatenhöfen, deren Eigenthums-Verlei- 
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Hungs-Urkunde vom 19. October 1827 datirt. Außer einem DomainenzinS von 
Thlr. 33. 17. 6 Pf. von jedem Bauer-, und von 12 Thlr. von jedem Kossaten- 
hofe, reservirte sich Fiskus von den Bauern Gespann« und Handdienste gegen 
Vergütigung, und von eben denselben, so wie von den Kossäten Fuhrdienste bei 
Bauten und Reparaturen der großen Jhnazollbrücke und der langen Wiesenbrücke, 
so wie des Steindammes zwischen beiden Brücken und der Bohlwerke, insoweit sie 
mit den Brücken in Verbindung stehen, in Gemeinschaft mit den baüerlichen Wir
then zu Darz, Falkenberg, Neüendorf, Rosenow und Priemhausen fiskal. Antheils 
gegen Genuß der Zollfreiheit. Außerdem gehören zu den Reservaten des Fiskus 
Hülfsdienste bei Forstbränden und bei Wolfsjagden, insofern sich ein Wolf in den 
großen Waldungen der „Golnower Öde" verlaufen sollte. Einer der Bauern hat 
an den Prediger zu Rosenow 10 Sgr. s. g. Hufenpacht zu zahlen. Die Krug
wirthschaft mit einem Grundstück von 47 Mg. 47 Ruth, ist laut Vertrags vom 
11. April 1771 gegen 11 Thlr. Domainenzins und das reservirte Vorkaufsrecht 
Eigenthum des Besitzers. Mittelst Vertrags vom 25. Januar 18^< haben die 
4 Bauern und 2 Kossäten von dem ehemaligen Darz-Rosenowschen Forstrevier eine 
Parcele von 137 Mg. 126 Ruth, zum vollen Eigenthum erworben. Vordem be
stand in D. ein kleines, zum Amte Massow gehöriges ritterfreies Vorwerk, welches 
mittelst Contracté vom 2. December 1784 in zwei Parcelen, die eine mit 138 Mg. 
63'/, Ruth., die andere mit 140 Mg. 94'/, Ruth, zu Erbpachtrechten veraüßert 
worden ist. Der Canon betrug für die erste Parcele Thlr. 75. — 10 Pf. ; für die 
andere Thlr. 77. 28. 6 Pf., in beiden Fällen incl. 17'/, Thlr. Gold. Reservate: 
Das Obereigenthum; das Vorkaufsrecht oder 0,1 des Canons als Laudemium; das 
Rückfallsrecht, wenn der Canon zwei Jahre in Rückstand bleibt und im dritten nicht 
doppelt gezahlt wird. Die Damerwitz'sche Windmühle ist laut Vertrags vom 19. 
December 1820 gegen Erlegung eines jährl. Domainenzinses von 25 Thlr. Eigen
thum des Müllers geworden. Mit dem hierher gehörigen Gute Wilhelminen
berg enthält die Gemeinde D. 212 Einw., und auf einer Fläche von 20,59 Mg. 
25 Wohnhaüser, 3 gewerbl. Geb., besteüert mit Thlr. 16. 21 Sgr., und 33 steuer« 
freie Gebaüde. 20 Grundeigenthümer in der Feldmark, deren ~ Flächen
inhalt  2065,44 Mg. 
Einer Grundsteüer von Thlr. 160. 3. 10 Pf. sind 1978,4 Mg. unterworfen, steuer« 
frei 29,5 Mg. der geistlichen Institute. Ackerland 1353,35 Mg., Ertrag 27 Sgr., 
oder 3 Sgr. über dem Kreisdurchschnitt, keine Gärten, Wiesen 331,26 Mg., 
Weiden 305,61 Mg., Holzung 17,68 Mg. Die hiesige Kirche ist Filia der Mater 
zu Rosenow, ihr Küster zugleich Schullehrer. Wegen der früheren Besitzverhält- 
nisse vergl. den Artikel Klein-Wachlin in der VI. Abtheilung.

Felthennwiefc, Etablissement von 2 Wohnhaüsern, 5 Haushaltungen, 
27 Einw. Zur Gemeinde Franzhausen gehörig, eine Anlage der nettesten Zeit, von 
bereit Einrichtung jedoch keine Nachrichten vorliegen.

Fiekshof, auch Fieksra düng genannt, Etablissement mit 1 Wohn
hause, 9 Einw., zur politischen und Schul-Gemeinde Hinzendorf, und zur Kir
chengemeinde Friedrichswald gehörig, liegt V« Mle. vom Jhnazoll in der Friedrichs- 
waldschen Forst an der von Massow nach Stettin führenden Landstraße, ist zufolge 
Verschreibung vom 30. December 1755 angelegt und nach dem Erbauer, Namens 
Fieck, benannt. Es gehören dazu 25 Mg. 135 Ruth, an Ackerland und Wiesen.
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2) er Erbauer war dem Fiskus wegen des Grund und Bodens mit Thlr. 12. — 
8 Pf- erbzmspflichtig. Besitzer des Hofs war 1838 Johann Wüst. 7

. Dorf, 5% Mln. von Naugard gegen SW., Mle. von
^^àrts, ist die südwestlichste Ortschaft des Naugardschen Kreises 

Ml der Gränze des Randowschen Kreises und an der Plöne, welche nach der Stadt 
ber stießt und am Floßgraben, der auf der Feldmark östlich ab- 

Arn^ V' ; Um Plbnerort in den Dammschen See zu fallen. Ehedem ging die 
: und Poststraße von Stettin nach Stargard durch dieses Dorf, jetzt 

h?rbwafrbe VOn?er ^senbahn berührt. Fr. ist im Jahre 1768 angelegt. Nach 
hn ^uugs-Vertrage vom 13. Febr. 1835 und dem Nachtrage zu demselben

. Juli 1836 besteht das Dorf aus 10 Bauer- oder Colonistenhöfeu, welche 
gegen Übernahme eines Domainenzinses von Thlr. 15.26. 3 Pf. für jeden, volles Eigeu- 
thum der Bescher geworden sind, indem ihnen zugleich Weideberechtiqung in einem 
Theile der Fnednchswaldscheii Forst unter den bekannten Bedingungen eingeraümt 
wurde. Reservate wie bei den übrigen Dörfern. Die 10 baüerlichen Wirthe haben 
— 1) laut Vertrages vom 9. Juli 1780 vorlängs der Plöne 37 Mg.; 2) laut 

vom 4. Juli 1804 an dem j. g. Hammer- oder Plönebruch 110'/, Mg.; 
3) laut Vertrags vom 8. Juli 1804 an der s. g. Streittanne 53 Mg. 17 Ruth., 
iÄä"""eu -00 Mg 107 Ruth. Forstgrundstücke auf Erbpacht erworben, wovon 
nrunn8Tpr r. 20 W 10'7 Antheil Hat' Bei der Regu-
nrw sfrbJ ^^î^erhaltnisse der Bauerhöfe sind den Wirthen auch diese Erbpacht- 

Sum vollen Eigenthum überlassen und die früheren Erbpachtzinsen von 
denselben den Abgaben der Bauerhöfe zugeschlagen und mithin unter dem oben 
angegebenen Domamenzinse mit begriffen. Bei einem der Höfe befindet sich der 
Krugschank und ist das Verlagsrecht des Fiskus, laut Befreiungs-Urkunde vom 30 
K*  8’8 durch so Thlr. Erbstandsgeld und 300 Thlr. Ab,osnngs Kapital 
& 92^ L6ß""M?b?-e 0,».,®e!to®0mainen8in8 für ganz Fr. bat Thlr. ]58. 

. « Pf., die Eontribution Thlr. 31. 22. 6 Pf. betragen. Das Dorf nn ft a 
mentsî ^Lohnh. und 339 Einw., Mit den zur Gemeinde gehörigen Etabliffe- 
ments Felth ennwiese, Henningsholm und Jägersweil 407 Einw. und 35

~ "ach den Tabellen des Finanz-Ministeriums nur 29 Wohnh. und 1 
UE Geb', besteüert mit Thlr. 25. 24 Sgr. und 48 steuerfreie Gebaüde. Die 
,,, L bcr Grundbesitzer wird in den gedachten Grundsteüer-Veranlagungstabellen 
? o angegeben, der Flächeninhalt der Feldmark zu 1413 71 sm« 
^°toon 1327,37 Mg. mit einer Steüer von Thlr. 43. 14 Sgr. belegt und 16.78 Mg 
steuerfrei sind. Ackerland 613,28 Mg., Ertrag nur 10 Sgr., Garten 2,31 Mg 
àÂr't w2-16 î.«à 19,73 Mg., Holzung 161,07 Mg., Ödland 5,6 Mg' 
Geyvrt zur evangelisch-unirten Kirche in Augustwald; hat eine eigene Schule, 

cmr F*î*dr^h-tvald,  Kirchdorf, 4</< Mle. von Naugard gegen SSW^ 3/4 
W«. "om Bahnhöfe Carolinenhorst gegen NO, und I V» Mle. von Stargard gegen 
NW. unmitte bar an der Gränze des Saziger Kreises, besteht nur aus Büdnereien 
und Parcelenstellen, deren nach der Revisionsacte von 1838 überhaupt 13 vor- 
bauden waren. Zwei der Büdnereien hatten auch Wiesen als Pertinenzstücke, und 
allen war eine Forstparcele zugetheilt. Außerdem ein Thee rsch w à le r-E ta b lissè
rent. Die Domamen-Abgaben betrugen im Ganzen Thlr. 67. 17. 2 Pf an 
Snmbfteta wurden Thlr. ft 21. 3 Pf. entrichtet. Von fiskalischen Grundstücken, 
r m gtessort der Domaine»..Verwaltung gehörig, waren hier: das Amtshaus, dem

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 35
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Rentbeamten zur Wohnung dienend, und wozu an Garten, Acker und Mesen 8^ 
Ma. 147 Ruth, gehörten; das Landreiterhaus, welches vom Amtsdiener bewohnt 
wurde mit 16 Mg 111 Ruth. Landes, und das Gefangenwärterhaus. Das hie
sige Amts-Vorwerk von 1030 Mg. 36 Ruth. Areal wurde nutttelst Contracté vom 
5. Januar 1803 an Johann Heinrich Jordan zu Erbpachtrechten veräußert. Da 
Gut war bis auf eine halbe Hufe ritterfrei. Der Bescher übte über 
chhner Polizei- und Dienftzwang aus. Patronat und Jurisdiktion hatte das G 
nickt- Canon Vorkaufsrechte, Laudemial-Verpflichtung und Oberergenthum waren, 
laut Befreiungs-Urkunde vom 12. April 1812, abgelöst. Das Gut hatte Brau- 
und Brennerei- und die Krugverlags-Gerechtigkeit zu Breneufurth, Postbaum, Hm 
rendors und Carlsbach durch Vertrag vom 20. März 1813 gegen euren Canon von 
Tblr 17. 17. 6 Pf. in Erbpacht genommen. Jordan verkaufte das Gut rm Jahre 
1842 an den Gutsbesitzer Fechtner zu Torney bei Stettin, und» dieser an Thieme 
und Genosien, die das Gut vollständig zerschlagen haben. Threme hat srch nur 
die Losstelle mit 250 Mg. an Acker und Wiesen reservrrt.

$ Mit den 36 Mg. umfassenden Ländereien des ehemaligen als Wohnplatz 
einaeaanaenen Etablissements Wilhelmsthal, unwert des Dorfs gegen S. be- 
legen, enthält Fr. jetzt 33 Wohnhäuser, für die liebst 5 gewerbl. ^àudên.Thlr 
20. 6 Sgr. ©teuer erlegt werden, und 57 steuerfreie Gebäude. Dre Feld mar

ç r x .................................................. 14Uv,o4 Jjtg./
an deren Besitz 82 Parteien betheiligt sind. Besteuert mit Thlr. 80 29 Sgr. srnd 
1279 69 Mg., steuerfrei 46,37 Mg., Ackerland 747,34 Mg., nur 14 Sgr.
Gärten 5,05 Mg., Wiesen 357,71 Mg., Weiden 199,78 Mg., Holzung Ällg

SÇr. ist der Sitz des Oberförsters für das Frredrrchswaldfche Staatsforst- 
revier.o Dienstländereien der Oberförsterei umfassen 98 Mg. 162 Ruth. Außer
dem ist hier eine Försterei, welche gegen W. abserts rm Walde hegt un 
bereit Dienstländereien 58 Mg. 100 Ruth, begreifen. Diese Arealsangaben smd 
in den obigen Zahlen nicht mit enthalten. Berde Forsthauser geboren übrigens 
zum Commnnal-Verbande von Fr. Außerdem gehört dazu das Erbzmsgut K er- 
steuswald. welches neben Wilhelmsthal liegt. —. r

Nach der Volkszählung von 1867 war die Bevölkerung von Fr., dem Dorfe 
357, der Oberförsterei 11, der Försterei 5, von Kerstenswald 7, zusammen 380 

©eelen Kirche ist ecclesia vagans z. Z. des Pfarrers in dem Stargarder

Stadteiaenthumsdorfe Priemhausen. Zu ihr eingepfarrt sind von auswärtigen 
Ortschaften die Gemeinden Carlsbach, Hinzendorf, Zimmermannshorst. Dre Schule 

fUr ^etioTwnn grieîriFro^'ein großer Freund deê Waidwerks, oem er 

vorrüalich in seiner Wildbahn in der Stettiner Heide bei dem Jagdhause „zum 
Sack" genannt nachging. Dort sührte er große Bauten aus, legte Teiche und 
Gärten an, und verschönte durch Anlagen allerlei Art den Ort dergestalt, daß der
selbe nicht blos ihm einen vergnüglichen Aufenthalt darbot, sondern auch zur Auf
nahme eines zahlreichen Hofgesindes und fürstlicher Gäste wohl geeignet war. Diesen 
feinen Lieblingssitz, der fortan nach ihm Friedrichswald genannt wurde erhob er 
zuletzt zu einem Amte und legte demselben mehrere Dörfer bei, bie er theils dem 
v. Dewitz zu Daber, oder dem v. Bork zu Pansin abkaufte, theils aber auch von 
den Ämtern Kolbaz und Marienfließ entnahm. Vorzugsweise wünjchte er aber ine 
stn Friedrichswald gränzenden Stargarder Kämmerei-Dörfer Pützerlm und Bruch-
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~mt zu gewinnen und bot der Stadt für dieselben reichlichen Er. 
satz Aber die Stargarder weigerten sich, theils in Rücksicht auf ihr- nahe liegenden 
àb ^ànabe'ans Mn^' Tf 3°a*im °' W-d-l schreibt, „weil sie den Habicht 
nicht aüzunahc aus die Thur- bekommen wollten." Dadurch zogen sie sich den 
börenden ‘T’-h" ®r“bt M “ b“Ib di- meisten ihm ge-
hörenden Kruge, bte ihr Brer aus der Stadt zu nehmen angewiesen waren der- 
se en entzog und vorlaüfig nach Jakobshagen wies, dann aber selber mit dem 
?Egen Brer versorgte, nachdem er in Friedrichswalde eine eigene Brauerei eingerichtet 
Ä na^ ec ber Stadt die landesfürstlichen Mühlen, welche dieselbe von ihm in 
^. ?t datte, und bewies ihr seit der Zeit überhaupt wenig Wohlwollen. Indessen 
willigte er m das Gesuch der Stargarder, die Gränzen ihrer Besitzungen und des 
Amtes Fnedrichswald vom Einflüsse des Sackbachs in die Jhna ab westwärts 
bis an die Madue durch eine Conrmission festzuftellen und durch Gränzmaale und 

lU Iaf!etL k. Den Bruchhaüsern und anderen Unterthanen der 
® Stargard gab er fur die ihnen früher zur Hütung überlassenen, jetzt zur 
Wildbahn gezogenen Weideplätze das große Sackbruch, und entschädigte auch die 
Stargarder fur ihre, bei Anlegung eines Teichs im kleinen Sackbruche unter Wasser 
S fnMC fn m"elst "àde vom 27. Mai 1583. Johann Friedrich f 1600. 
à ^gte sem Bruder Barnim X., welcher der Stadt Stargard die lange ent- 
E to2eber ^bnkte, und ihr die alte Kruggerechtigkeit und die
Pachtmuhlen zuruckgab. Seit 1754 wurden auf Befehl des König-Herzogs Friedrich

^àchswalder Amtsbezirk die Colonien Augustwald, Franzhausen 
à'lsbach rc angelegt Em Theil der Friedrichswalder Forst heißt in Urkunden 
<TtLr ^'?â^U".derts Silva ac palus strazne, welcher alte Name für diesen 
Theil des Forstes allmälig tn „Straßenholz", oder kurzweg in „Straße" verwan. 
delt ist, wovon das Dorf Kunow seinen Beinamen erhalten hat.

..... Försterei des Friedrichswaldschen Forstreviers,
L? ^o^t'schen und Schulgemeinde Barenbruch und zur Kirchengemeinde Buch- 
holz gehong, besteht aus 1 Wohnhause mit 10 Einw. und 61 Mg. 15 Ruth. 
Dienstlandereien Sre liegt unfern der Eisenbahn und der alten Landstraße von 

Betrieb^ /, Mle. von Damm. Ein Theerofen ftanb hier ehebem

Grünwald, Försterei besselben Reviers unb Gasthof, gehört aleickfalls 
P politischen unb Schulgemeinde Barenbruch, ist aber zur Filialkirche^Kublank 
ber Belkower Mutterkirche erngepfarrt; 2 Wohnhaüser, 10 Einw. Zur Försterei 
â?à,,-"^^Â"ànbereien 59 Mg. 179 Ruth. In ben Forst-Etats wird dieses 
For,lyaus das Barenbrucher genannt. Försterei und Gasthof liegen 600 Ruth, 
à Walde aU ber großen Staatsstraße von Stettin nach Stargard mitten

Hankenhof, Etablissement, an der Jhna, 1 Wohnhaus, 11 Einw. 
zur politischen und Schulgemeinde Hinzendorf und zur Kirche in Friedrichswald 
gehörig an ber Landstraße von Stettin nach Massow und unmittelbar an der 
Brucke des Jhnazolls, ist nach dem Contract vom 11. October 1754 und bezw. 
24. August 1787 angelegt. Die dazu gehörigen Ländereien betragen 43 Mg. 132 Ruth, 
w Wiesen. H. wurde ehedem auf Erbzins, zum Betrage von Thlr.
12. 29. i Pf., bei essen. Das Gut hat eigentlich keinen bestimmten Namen, da 

35*
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derselbe mit dem Besitzer wechselt. Zu Brüggemanns Zeit M °ê/àmàsthes 
Erbzinsgnl, später Grünemannshos. Den jetzigen Namen fuhrt das Etablissement 

nach dem Besitzer Carl Friedrich Hanke.
^enninasholm, Etablissement, an der Pläne, welche von hier ab- 

wärts bis Jägersweil die Gränze zwischen den Kreisen Raugard und Greifenhagen 
bildet, hat 1 Wohnhaus und 34 Einw., und gehört zur politischen und Schu- 
gemeinde Franzhausen, vom Dorfe 400 Ruth, gegen SO. entfernt, und ist zur 
Filialkirche Augustwald eingepfarrt. Das Areal an Acker und Wiesen betragt 7, 
Mg. 160 Ruth. H. ist früher ein Forst-Dienst-Etabliffement gewesen. Als Besitzer 
werden genannt: Bau-Jnspector Rotenburg, dann Schreiber.

fctnttnborf Dorf, schließt sich auf der Nordseite von Friedrichswald un- 
mittelà an dieses Dorf an. Es besteht aus 3 Kossatenhäfen und nach der Re
visionsacte von 1838, aus 13 Büdnereien, denen zu verschiedenen Zetten ^rftpar^ 
cden als Eigenthum zugetheilt worden sind. Die Domamen-Abgabeii betrugen 
zufolge der gedachten Revision Thlr. 116. 9. 2 Pf. und dre Grundsteuer, nach alter 
Verfassung, Thlr^ 14. 28. 6 Pf. Die drei Kossäten sind verpflichtet, in Gemein
schaft mit den Bauern zu Carlsbach die, in diesem Artikel erwähnten Hauddienite 
bei Neubauten der Jhnabrücken am Jhnazoll zu leisten. Die sämmtlichen 
Büdner zu L und Jhnazoll und die Etablissementsbesttzer zu Fiekshof und 
Lankenhos sind verpstichlel, wenn den Jhuazollbrücken durch Eisgang oder 
Fluchen Gefahr droht, nnverjilglich Hülssdrenste zu leisten, wogegen ste die Befteluiig 
vom Brückenzoll genießen. Zur Zeit, als Friedrichswald noch der Amtssitz war, 
mußtendke !3 Mà zu H^die Posttasche des Amts mit den zur Post zu en

denden Briefen und Sachen wöchentlich zwei Rial von Friedrichswald nach Star
gard tragen und zugleich mit den für das Amt eingegangenen Sachen zuruck- 
bringen, wogegen sie die Berechtigung zum Raff- und Leseholzholen tut §riedrichs- 
waldschen Revier unentgeldlich ausübten Wegen Ablösung bteler gegenseitigen 
Verpflichtungen und Berechtigungen schwebten töon vor uuge«
welche seitdem zum Abschluß gekommen lind. Überdem haben sich die Verkeyrs 
verhälinste total geändert. Jetzt ist die Postexpedition ans dem Bahnhöfe Caro, 
linenhorst für Friedrichswald K. der Postort. Die Kirche zn Fnedrichswald besitzt 
in L. eine Wiese von 5 Mg. 95 Ruth., die nach dem Contracte vom 15. Marz 
1819 gegen Entrichtung eines Canons von Thlr. 8. 19. 5 Pf. vererbpachtet ist. 
H. hat 27 Wohnh. und 228 Einw., mit Einschluß eben der zum Gemeindebezirk 
gehörigen abgesondert liegenden Wohnplätze: Fiekshof, Hankenhof, Jhnazoll und 
Reüenkamv auf einer Fläche von 20,63 Mg. 38 Wohnh. und 1 gewerbl. Geb., 
von denen Thlr. 18. 27 Sgr. Steüer zu erlegen sind, und 54 steüerfreie Gebäude, 
mit einer Gesammtbevölkerung von 332 Seelen, im Jahre 1867, brei Jahre vorher 
10 Seelen mehr. Im Gemeindebezirk gibt es 47 Grnndbesttzer nnd der Flachen- 

ivoeon6 688^53 Mg.^mil 34 Thlr/ 26 Sgr. besteuert, und 2,07 Mg. Schnlland 

steuerfrei sind. Der Boden gehdrt mit zu den ärmlicheren des Kreises, wie alles 
Land zwischen der Jhna und dem Dammschen See. Das Ackerland, 4o8,9 Mg. 
groß, trägt nur die Hälfte des Kreisdurchschnitts pro Mg. em, an Gartenland gibt 
es 1,21 Mg., an Wiesen 84,99 Mg., an Weiden 17,26 W an Holzung 28 15 
Ma. H. und seine Gemeinde-Zubehörungen gehören zur Kirche in Friedrichswald, 
und durch diese zur Priemhansenschen Pfarre. Dagegen ist Friedrichswald iiach
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H- eingeschult. Der Herzog Johann Friedrich schenkte dieses Dorf, welches ehe*  
mals Butterdorf geheißen haben soll, seinem Hofnarren Jürgen Hinze, gemeiniglich 
Claus Hinze genannt, dem es nicht nur seinen gegenwärtigen Namen, sondern auch 
die Befreiung von der Theilnahme an den Wolfsjagden, die zu seiner Zeit wol 
haüfig vorgekommen sein mögen, verdankt. Der Grabstein des Claus Hinze war 
auf dem hiesigen Kirchhofe — die Kirche selbst oder Kapelle ist im 30jährigen 
Kriege zerstört worden — war noch zu Brüggemanns Zeit, 1784, vorhanden, und 
zu Olrichs Zeit, 1764 noch ein Theil der Inschrift lesbar, der zufolge der „lustige 
Gesellschafter" Johann Friedrichs am 17. März 1599, ein Jahr vor seinem Herrn, 
gestorben ist. Sein Ende war tragisch. Um dem Herzoge das Fieber durch einen 
schreck zu vertreiben, stößt er ihn in einen Teich. Zur Strafe für Anwendung 
dieses gewaltsamen Heilmittels soll er scheinbar hingerichtet werden. Statt des 
Schwertes ist der Nachrichter mit einer Ruthe bewaffnet. Aber die Angst bei den 
Vorbereitungen zur Hinrichtung wirkte so auf ihn, daß er beim ersten Schlage 
hinfällt und todt bleibt.

HvrnSkrug, Försterei beim, im Jagen 21 des Püttschen Forstreviers, 
ist im Jahre 1830 erbaut. Sie besteht aus 1 Wohnhause mit WirthschaftSgebaüden 
und hatte nach ihrer Errichtung 11, jetzt nur 2 Einw. Es waren ihr 16 Mg. 94 
Ruth, beigelegt, nämlich 10 Mg. 94 Ruth. Hofstelle, Garten und Acker, und eine 
Wiese von 6 Mg-, die l1/, Mle. entfernt an der Jhna im Jagen 1 liegt. Jetzt 
betragen die Dienstländereien, nach Angabe des Forstetats 19 Mg. 63 Ruth. DaS 
Land ist eben, schlechter Sandboden mit Eisenstein untermischt. Die Försterei liegt 
mit ihrem Acker auf der Gränze des Püttschen Forstreviers und auch auf der des 
Naugarder Kreises gegen den Randowschen Kreis, innerhalb dessen der Gasthof 
Hornskrug nur 250 Schritte vom Forsthause entfernt ist, in einer, damals, 4—6- 
jährigen Kiefernschonung, hart an der großen Staatsstraße von Stettin nach Danzig. 
Gegen NNO. ist die Oberförsterei Pütt, an derselben Straße, 7« Mle., eben so weit 
gegen N. das Dorf Gr, Christinenberg, zu dessen Gemeindebezirk das Forst
haus gehört, gegen W. der Dammsche See % Mln., gegen SW. die Stadt 
Dammsche Forst und diese Stadt 17« Mle., gegen O. das Püttsche Forstrevier 
bis zu dem 17, Mle. entfernten Jhnafluß. Genehmigung und Bestätigung des 
Namens Seitens der Königl. Regierung durch Amtsblatt-Bekanntmachung vom 
26. August 1836. J

Jhnazoll, Etablissement, an der Jhna und an der Gränze des Saziger 
Kreises, besteht aus dem Jhnakruge und zwei Büdnereien, 3 Wohnhaüsern mit 27 
Anw. und gehört zum Gemeindebezirk Hinzendorf. Die Ländereien begreifen 
2. Dkg. 55 Ruth. Die Landstraße von Stettin nach Maffow, Daber u. s. w. über
schreitet hier den Jhnafluß auf zwei Brücken, der Jhnabrücke selbst von 105 F. 
und der langen Wiesenbrücke von 300 F. Länge, beide 18 F. hreit. Es wird hier 
ein Brückenzoll auf Grund eines Tarifs erhoben, der vom König-Herzoge Friedrich 
Wilhelm L unterm 10. September 1736 festgesetzt ist. Der Jhnakrug ist in Ver
bindung mit der Hebung des Jhnabrückenzolls mittelst Vertrages vonl 24. August 
1786 vererbpachtet, der Krugverlag durch Contract vorn 10. August 1818. In dem 
ersten Vertrage hat sich Fiskus reservirt: das Obereigenthum, das Vorkaufsrecht, 
daher bei jedesmaligem Verkauf der Consens der Königl. Regierung eingeholt 
werden muß. Bei jedesmaliger Besitzveränderung muß 0,7 des unveränderlichen 
Erbpachtcanons von Thlr. 3. 4. 2 Pf. für den Jhnakrug und damit verbundene 
Landung von 5 Mg. 156 Ruth., als Laudemium entrichtet werden. Der Erb-
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Pächter muß nach § 4 des angeführten Erbpachtcontracts die Erbpacht für den von 
ihm zu erhebenden Brückenzoll jedes Mal nach der Fraction der Einnahme m den 
letzten 6 Jahren für die folgenden 6 Jahre entrichten, und Behufs der Hähngen 
Veranschlagung der Erbpacht über die Zolleinnahme bei 100 Thlr. Strafe ganz 
genaue Register dergestalt führen, daß er selbige jedes Mal beeidigen kann. Dre 
also reaulirte Erbpacht des Brückenzolls für die Periode vom 1. Januar 183< bi« 
dahin 1843 betrug Thlr. 121. 10. 3 Pf. - (Die wirkliche Einnahme an Brücken
zoll betrug 1814 nach 8jähriger Fraction Thlr. 324. 10. 8 Pf.) Fiskus hat fur 
die Unterhaltung der Brücken Sorge zu tragen; welcher Hilfsleistungen er sich dabei 
bedient, ist in verschiedenen Artikeln dieses Abschnitts nachgewiesen. Man vergl. 
unten Anhang. Für den Krugverlag zahlte Erbpächter, laut Contr. vom 10. 
August 1818 einen Canon von 10 Thlr. mit der Bedingung, daß derselbe biS 1. 
Juni 1820 abgelöst sein sollte, was 1838 aber noch nicht geschehen war. Durch Erb- 
verschreibung vom 17. Februar 1817 erwarb er die Forstparcele Eiskuhlenberg gegen 
einen Canon von Thlr. 2. 7. 6 Pf., der laut Befreiungsurkunde vom 16. Januar 
1839 abgelöst ist. Auf beiden Büdnerstellen haftete em Grundzins von 12 Thlr. 

3 Sgr.
Jagersweil, Etablissement von 1 Wohnhause, 7 Einw. und 92 Mg. 

144 Ruth, an Grundstücken, gehört zum Gemeindebezirk Franzhausen und liegt 
unmittelbar an der Gränze des Randowschen Kreises unfern der zur Stadt Damm 
gehörenden Hammermühle auf der Plöne. War ehedem ein Forst-Dienst-Etabliffement, 
welches nach der benachbarten Mühle Hammer hieß, und mittelst Vertrags vom 
14 April 1825 gegen einen Domainenzins von 4 Thlr. und Übernahme von 
10 Thlr. Grundsteüer veraüßert wurde. I. gehört zur Kirche in Augustwald.

Kählung, Etablissement von 8 Wohnhaüsern und 42 Einw., zur po
litischen und Schulgemeinde Barenbruch gehörig. Die 12 baüerlichen Wirthe 
in Barenbruch haben mittelst Contracté vom 28. August 1825 eine, 34 Mg. 116 
Ruth, große Forstparcele, die Kühlung genannt, zum Eigenthum kaüfnch erworben, 
und dieselbe zur Ansiedlung von 8 Büdnereien wieder veraüßert. Das Dorschen 
liegt 7. Mle. vom Dorfe Barenbruch gegen SO. entfernt, unmittelbar an der 
Gränze des Greifenhagenschen Kreises. Eingepfarrt ist es zur Belkowschen Filial

kirche Kublank.

Kerstenswald, Erbzinsgut, zur Gemeinde Friedrichswald gehörig 
und von diesem Dorfe 7s Mle. gegen S. entfernt, bildet in Bezug auf die Grund
steüer einen selbständigen Erhebungsbezirk. Das Gut hat 3 Wohnhaüser, besteüert 
mit Thlr. 2. 26 Sgr., und 4 steuerfreie ©ebslübe. Einwohnerzahl 7. Der Flächen
inhalt beträgt.......................................... 316,11 Mg.,
wovon 306,98 Mg. an Grundsteüer Thlr. 16. 21. 11 Pf. zu erlegen haben. Acker
land 190,26 Mg., Ertrag 16 Sgr., Gärten 2,58 Mg., Wiesen 54,36 Mg., Weiden 
30 75 Mg., Holzung 29,93 Mg. Der Förster Kersten, zu Friedrichswald, hat dieses 
Gut im Anfänge der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts auf einer Flache 
von 70 Mg. Acker und 50 Mg. Wiesen zur Ansiedlung von 4 Familien gegründet. 
Der Erbzinsvertrag datirt jedoch erst vom 5. Juni 1791. In dem Contracte ist 
ein Erbzins von Thlr. 36. 17. 6 Pf. bestimmt, wie denn auch Fiskus die gewöhn
lichen Reservate sich vorbehalten hat, als Obereigenthum, Vorkaufsrecht, event. 0,1 
des Canons als Laudemium, Rückfallsrecht, Jurisdiction. Nach Kersten wurde das 
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Gut besessen, soweit bekannt, von Göring, Schön, Kaufmann Colberg in Berlin. 
Jetziger Besitzer: Niebuhr, ein Urenkel von Karsten N., dem ersten wissenschaftlichen 
Reisenden nach Arabien rc., Enkel von Berthold N., dem Historiker und Diplomaten.

Es ist möglich, daß das Etablissement Wilhelmsthal, welches dicht bei K., 
auf dessen Westseite liegt, jetzt aber ohne Gebäude mit K. verbunden ist, minde
stens wurde es gemeinschaftlich mit K. bis zum Jahre 1842 von Schön besessen. 
Die Grundsteüer-Veranlagungs-Tabellen des F. M. führen dieses Etablissement 
als Pertinenz von Friedrichswald auf (S. 274). Den fiskalischen Grund und Boden, 
auf welchem W. von dem Justizrath Zimmermann errichtet worden ist, erwarb 
derselbe durch Erbverschreibung vom 12. November 1800, worin ein erhöhbarer 
Erbpachtcanon von Thlr. 31. 17. 3 Pf. incl. 7 */ a Thlr. Gold und die bekannten 
Reservate von Seiten des Fiskus ausgemacht wurden.

Neüenkamp, Colonie, dicht bei Hinzendorf, westlich davon gelegen 
und zu dessen Gemeindebezirk gehörig, besteht aus 6 Wohnhäusern mit 57 Einw., 
5 Colonistenstellen und 1 Büdnerei. Für jene wurde der Grund und Boden vom 
Fiskus durch Erbverschreibung vom 2. Juni 1782 über 125 Mg., und vom 1. 
Juni 1753 über 15 Mg' zum Eigenthum erworben. Diese 140 Mg. sind unter 
die 5 Colonien zu je 28 Mg. vertheilt, und jeder Stelle ein Grundzins von 
9Vs Thlr. auferlegt worden. Die erste Erbverschreibung hat die 5 Colonisten ver
pflichtet, als Tagelöhner bei den Amtsvorwerken zu arbeiten und erhält jeder an 
Tagelohn in der Heü- und Kornärnte 6 Sgr. 3 Pf., und wenn sie mähen, 
außerdem 2 Quart Speisebier, in der übrigen Jahreszeit 5 Sgr., die Frauen er
halten das ganze Jahr über an Tagelohn täglich 2 Sgr. 6 Pf. Später haben 2 
Colonisten durch Contract vom 5. November 1824 eine Forstparcele von 21 Mg. 
121 Ruth, zu ihren Grundstücken hinzugekauft, wobei sie 2 Thlr. Grundsteüer über
nommen haben. Die Büdnerstelle mit 3 Mg. 123 Ruth. Forstgrund ward durch 
den Erbpachtcontract vom 27. November 1824 errichtet. Es ruhte auf dem Grund- 
stück ein Canon von 1 Thlr., der 1831 abgelöst worden ist. Ganz Neüenkamp hat 
ein Areal von 165 Mg. 67 Ruth. Die Communal-, kirchlichen und Schul-Ver
hältnisse sind wie in Hinzendorf.

Petryshof, Etablissement, zum Gemeindebezirk Zimmermanns
horst gehörig, ist, auf Grund des Erbpachtcontracts vom 25. November 1820, 
von dem Erbpächter Johann Friedrich Petry im Jahre 1821 auf ehemaligen Dienst- 
pertinenzien der Oberförsterei Friedrichswald, welche den Namen „die haubüchenen 
Briege" führten, angelegt worden. Das Grundstück ist 33 Mg. 172 Ruth, groß 
und wurde mit einem Familienhause bebaut, welches 2000 Schritte von Kerstens
wald gegen SW. belegen ist. Der Name Petryshof wurde durch Ministerial-Re- 
script vom 27. Juli 1821 genehmigt. Als unveränderlicher Erbpachtcanon sind 
Thlr. 9. 11. 9 Pf. festgestellt worden und das Obereigenthum Vorbehalten. Mit 
Consens vom 30. Juli 1823 ist das Grundstück in zwei Hälften getheilt worden. 
In der Folge fand eine weitere Parcelirung Statt, denn jetzt sind hier 8 bewohnte 
Büdnerstellen, eine jede mit 4 Mg. 88 Ruth. Zahl der Einwohner 20, einge- 
pfarrt in Friedrichswald, eingeschult in Zimmermannshorst.

Pvftbaum, Försterei des Friedrichswaldschen Reviers, mit 1 Wohn
hause, 7 Einw. und 68 Mg. 120 Ruth. Dienstländereien, gehört zur politischen 
und Schulgemeinde Zimmermannshorst, südöstlich vom Dorfe unmittelbar an der 



280 Der Naugarder Kreis.

Gränze des Saziger Kreises unfern des Punktes, wo dieser Kreis mit dem Nüu- 
garder und dem Greifenhagenschen Kreise zusammenstößt. Ehedem war hier eine 
Holzschläger-Wohnung, welche an dem, von Stargard durch das Dorf Seefeld und 
die Friedrichswaldsche Forst auf festerm Boden, als die gewöhnliche Landstraße, 
führenden Nebenwege lag, weshalb derselbe von der Fahrpost benutzt wurde, für 
alles andere Fuhrwerk aber durch einen Schlagbaum verschlossen war. Kam der 
Postwagen, so wurde der Schlagbaum geöffnet, daher rührt der Name Postbaum.

Pütt, Oberförsterei für das nach ihr benannte Staats-Forstrevier, besteht 
aus 1 Wohnhause mit 10 Einw. und 85 Mg. 49 Ruth. Dienstländereien, und 
gehört zur politischen und Schulgemeinde Gr. Christinenberg, so wie zur Kirche in 
Elisenau. Das Etablissement liegt, am westlichen Rande der Forst, unmittelbar 
an der großen Staatsstraße von Stettin nach Danzig, 47< Mle. von Naugard 
gegen SW., 17z Mle. von Damm, in welcher Stadt die Forstkaffe für das Püttsche 
Revier und für die, im Greifenhagenschen Kreise belegenen, zwei Forstreviere Klütz 
und Mühlenbeck sich befindet.

Püttkrug, Krugwirthschaft, 7« Mle. nördlich von der Oberförsterei Pütt 
an derselben Straße, hat 2 Wohnhaüser, 23 Einw., und an Grundstücken 36 Mg., 
für welche, laut Erbverschreibung vom 4. Febr. 1790, bezw. vom 16. April 1804, 
ein unveränderlicher Canon von 15 Thlr., auch mit Vorbehalt des Obereigenthums 
und des Vorkaufsrechts, entrichtet wird. Pertinenz der politischen und Schul« 
gemeinde Kl. Christinenberg und der Kirchengemeinde Elisenau. — Es sei daran 
erinnert, daß Pütt ein plattdeütsches Wort ist, welches einen Ziehbrunnen bedeütet, 
wie er auf dem Lande, bei geringer Tiefe des Quellwassers unter der Oberstäche, 
allgemein zu sein pflegt.

Rosenow, Pfarrkirchdorf mit 420 Einwohnern, ehemals zum Amte 
Massow gehörig, 3 Mln. von Naugard gegen SSW. und eben so weit vom Amts
sitze Kolbaz NNO., in besten Bezirke R. die am weitesten gegen NO. belegene 
Ortschaft ist, s/4 Mln. von Massow gegen W., besteht aus 17 Bauer- und 4 Kostaten
hofen nebst 6 alten Büdnerstellen, davon die älteste einen Grundbrief vom 16. 
Juli 1765 hat, die jüngste auf dem Vertrage vom 3. Juli 1834 beruht. Die 
Bauern und Kossäten sind durch Receß vom 31. December 1833 regulirt worden. 
Hiernach beträgt die von den 17 Bauerhöfen zu entrichtende Rente, nachdem bei 
deren Ermittelung die Pfarrabgaben zu 7s angerechnet worden, überhaupt 281 Sch. 
9 Mtz. Roggen, welche jedoch nicht in Körnern, sondern nach dem 10jährigen Durch- 
schnitts-Martini-Marktpreise des Roggens in der Stadt Golnow in Gelde entrichtet 
wird. Die Geldrente wird in der Art von 10 zu 10 Jahren aufs Neüe ermittelt, 
daß der Durchschnittspreis der letzten 10 Jahre die jährliche Geldrente für die 
nächsten 10 Jahre bildet, wovon jedoch immer die auf die Rente-Grundstücke tref- 
fende Contribution (Grundsteuer) überhaupt mit Thlr. 112. 1. 67» Pf, in Abrech
nung kommt. Die nach den Durchschnittspreisen des Martini-Markts zu Golnow 
während der Jahre 1820—1829 ermittelte Geldrente betrug für die erste 10jährige 
Periode vom 1. Januar 1830 bis ult. December 1839 nach Abzug der Grund« 
steuer Thlr. 198. 6. 57» Pf. Die 4 Kostaten sind zu einem unveränderlichen 
Domainenzins von Thlr. 27. — 8 Pf. regulirt worden. Überhaupt betrugen die 
Domainen-Abgaben in der gedachten Periode Thlr. 236. 15. 2 Pf. und die Con
tribution, nach der alten Verfaffung, Thlr. 358. 17. 10 Pf. Rach der jetzigen
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Verfassung beträgt die Grundsteüer Thlr. 231. 9 Sgr., welche von 2976,67 Mg. 
Zss entrichten ist, während 159,01 Mg. steuerfrei sind, als Liegenschaften der geist
lichen Institute. Die ganze Feldmark aber begreift  3270,22 Mg. 
darunter 2109,56 Mg. Ackerland, mit 28 Sgr. Reinertrag vom Mg., kein Garten
land, 410,97 Mg. Wiesen, 615,15 Mg. Weiden, keine Holzung. Die Zahl der 
besteuerten Wohnhaüser beträgt 58, welche, incl. von 3 gewerbl. Gebäuden, mit 
Thlr. 40. — 4 Pf. besteuert sind. (Steuerfrei sind 80 Gebaüde, darunter die des 
Pfarrgehöfts und der Küsterschule. Filialkirchen der hiesigen Mutterkirche sind zu 
Damerwitz, wohin das Gut Wilhelminenberg eingepfarrt ist, und zu Darz. Die 
17 Bauern und 4 Kossäten sind übrigens zu Fuhrdiensten bei Neü- und Reparatur- 
bauten der Brücken am Jhnazoll verpflichtet, wogegen sie daselbst Zollfreiheit 
genießen. Ihre gutsherrlichen Abgaben sind von dem Amortisations-Fonds übernommen.

Sophienthal, Groß-, Dorf, 4 Mln. von Raugard gegen SW., 1 Mle. 
Don Golnow gegen SSW., in der großen Niederung, welche sich zwischen der 
„Golnowschen Waldeinöde", Solitudo de Golinog der Urkunden, 1220 — und 
dem Dammfchen See erstreckt, ist, wie das Dorf Klein-Sophienthal, im 18. Jahr
hundert um dieselbe Zeit angelegt, in welcher die Ortschaften Christinenberg ent
standen sind. Gr. S. macht auf der Nordseite den Schluß der langen Meridian- 
Reihe von Ortschaften, deren südliches Ende von Gr. Christinenberg bezeichnet ist 
S. 270). Das Dorf besteht aus 6 Bauer- oder Colonistenhöfen, jeder von 83 
Mg. 14 Ruth. Areal, welche durch den Vertrag vom 10. Juni 1832 und dessen 
Nachtrag vom 4. December 1834 dahin regulirt worden sind, daß der Domainen- 
zins von jedem Hofe zu Thlr. 11. 20 Sgr. und die Grundsteüer zu Thlr. 2. 
10 Sgr. festgesetzt wurde. Jeder Wirth erhielt Weideberechtigung in der Püttschen 
L-taatsforst unter den Modalitäten, welche bei Christinenberg rc. angegeben sind 
Nach der jetzigen Verfassung hat Gr. S. 104 Einw. in 13 Wohnhaüsern, die mit 
Thlr. 11 6 Sgr. besteuert sind, und 16 steuerfreie Gebaüde. Die Feldmark, in 
der jetzt 12 Parteien angesessen sind, begreift  677,81 Mg., 
unb zwar an Ackerland 317,95 Mg., mit 17 Sgr. Ertrag, 7 Sgr. unter dem Kreis
durchschnitt, an Gartenland 1 Mg,, an Wiesen 172,13 Mg., an Weiden nichts, 
an Holzung 149,39 Mg. Mit Thlr. 38. 10. 9 Pf. zu versteüern sind 638,14 Mg., 
steuerfrei 2,33 Mg. als Theil der Dienstländereien des Schullehrers zu Kl. Sophien- 
thal, wohin die schulpflichtigen Kinder eingeschult sind. Der dortigen Kirche ist 
Gr. S. auch eingepfarrt.

. »btentM, Klein-, Kirchdorf, schließt sich an das vorige Dorf an 
dessen Sudseite unmittelbar an, und gränzt mit seiner Südseite an Elisenau. Es 
enthält 18 Kossäten- oder Colonistenhöfe, von denen jedem ein Areal von 25 Mg. 
168'7» Ruth, zugetheilt ist. Der Regulirungs-Vertrag dieses Dorfs datirt vom 
13. Februar 1825. Darin ist für jeden Hof ein Grundzins von Thlr. 6. 20 Sgr. 
unb Thlr. 1. 10 Sgr. Grunbsteüer ausgemacht, jebem Wirth aber auch Weide- 
frerheit in der Püttschen Forst unter ben bekannten Mobalitäten zugestanben. Die 
Schule hat bei ber Reguliruug 11 Mg. 40 Ruth. Laub bekommen. K. S. hat 
108 Einw., 15 Wohnhaüser (nach ber statistischen Tabelle 17) unb 1 gewerbl. Geb., 
mit Thlr. 10. 18 Sgr. besteüert, unb 30 steuerfreie Gebaübe, barunter bas Schul
haus. Die Felbmark, in bie sich jetzt 18 Besitzer theilen, begreift . 549,92 Mg, 
wovon 505,57 Mg. mit Thlr. 37. 1. 9 Pf. Grundsteüer belegt, und 13,26 Mg. 
steuerfrei sind; Ackerland 246,71 Mg. mit 19 Sgr. Ertrag, mithin etwas ergiebiger

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 36 



282 Der Naugarder Kreis.

als das Feld in Gr. S., Gärten nichts, Wiesen 153,08 Mg., an Weiden nichts, 
Holzung 119,04 Mg. In der ersten Zeit nach Anlage der beiden Ortschaften 
S. hatten die Ansiedler ihren öffentlichen Gottesdienst auf dem Amtshause zu 
Nörchen, wohin der Prediger aus Lübzin kam, um denselben abzuhalten. Dasselbe 
Verhältniß fand bei den Ansiedlern von Cbristinenberg Statt. Seitdem aber in 
Gr. Christinenberg und hier in Kl. S. Kirchen gebaut waren, wurden beide Filiale 
von Lübzin, von dem sie aber getrennt wurden, nachdem der Pfarrfprengel Elisenau 
errichtet worden ist, dem sie zugetheilt sind.

Theerofen bei Friedrichswald, Etablissement, unweit des Dorfs, 
Gebaüde und Einwohnerzahl bei diesem mit enthalten. Es gehören zu diesem 
Etablissement 98 Mg. 101 Ruth. Erbpachtgut zufolge Vertrags vom 12. April 
1786; Canon Thlr. 15. 25. 8 Pf. Außer diesen Erbpachtgesällen für bie Län
dereien hatte der Erbpächter laut Contracté für 7 Brände Theer 90 Thlr. zu ent
richten. Nach dem Ministerial-Rescript vom 23. Juni 1827 ist diese Pacht für 
einen Brand auf 22% Thlr., inet. 10 Thlr. Gold, festgesetzt, welche auf den Etat 
des Forstreviers Friedrichswald gebracht wurde, auf dem sie aber jetzt nicht mehr 
steht. Bei der Vererbpachtung fanden die gewöhnlichen Reservate, als Obereigen

thum rc. Statt.

Theerofen an der Jhna, Etablissement, 2 Wohnhaüser, 19 Einw., 
Areal 48 Mg. 160 Ruth., liegt 150 Ruth, unterhalb des letzten Hauses von Unter- 
Carlsbach, gehört zur politischen und Schulgemeinde Carlsbach und zur Kirchen

gemeinde Friedrichswald.

Wilhelminenberg, Gut, % Mle. von Damerwitz gegen O., an der 
Landstraße, welche von Massow über Jhnazoll nach Damm und Stettin führt, zur 
politischen, Schul- und Kirchengemeinde gehörig, 4 Wohnhaüser, 44 Einwohner. 
Der Oberamtmann Zimmermann zu Friedrichswald hat mittelst Contracté vom 
24. December 1822 eine 101 Mg. große Forstparcele des aufgelösten Reviers Darz, 
mit der kleinen Jagd, doch ohne Obereigenthum, hohe und Mitteljagd, gegen euren 
Canon von Thlr. 22. 20 Sgr. in Erbpacht genommen, und auf diesem Grundstück 
den neuen Wohnplatz, bestehend bei seiner Gründung ans 2 Hausern, — dem herr
schaftlichen und einem Tagelöhnerhause — und von 9 Personen bewohnt, im Jahre 
1823 angelegt. Der von dem Gründer des Etablissements für dasselbe gewünschte 
Namen ist von der Königl. Regierung untern 26. November 1823 genehmigt und 
durch Amtsblatt-Bekanntmachung zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Mit dem 
Gute sind in der Folge vereinigt worden : l)Die 202 Mg. 153 Ruth, großen Ländereien 
des Piperschen Bauerhofes zu Darz im Jahre 1826; und 2) eine andere Forst
parcele von 198 Mg. 34 Ruth, mit der Drittel- und kleinen Jagd durch Kaufcon- 
tract vom 31. März 1831, so daß dadurch das Gut einen Umfang von 49o Mg. 
7 Ruth, erhalten hat. Auf den beiden zuletzt genannten Grundstücken haftet ein 
Domainenzins von Thlr. 58. 18. 2 Pf., und auf dem ganzen Gute eine Contri
bution von Thlr. 22. 12. 7 Pf. nach alter Steüerverfassung. Die jetzigen Steuern 
sind unter denen enthalten, womit die Gemeinde Damerwitz (S. 271) belastet ist.

AlMmermMiiîHbvrfk, Colonie, 4% Mln. von Naugard gegen SW.z.S., 
IV Mle. von Kolbaz gegen NO., an der Gränze des Saziger und des Greifen- 
hagenschen Kreises, ist auf dem Fundo des Amts Friedrichswald, nach dem Vertrage 

y /ifV (.11 .(12- ; ntnmmciQ' naot (hudiiinV
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vom 15. October 1785 und dessen Nachtrage vom 9. Februar 1793 als Erbzinsqut 
mlt einem Areal von 563 Mg. 140 Ruth, von dem Generalpächter des Amts 
Friedrichswald, Justizrath Zimmermann, Vater des Gründers von Wilhelminenberg, 
angelegt worden, indem derselbe einenErbzins zumBetrage von Thlr. 294.7.3Pf.über- 
nahm. Zu den Vorbehalten des Fiskus gehörte, wie gewöhnlich, die Gerichtsbar- 
keit, die ^audemialverpflichtung im Falle der Nichtausübung des Vorkaufsrechts- 
Die beiden zuletzt genannten Reservate sind laut Befreiungsurkunde vom 8. November 
18 durch Kapital abgelöst. Zu Ende des zweiten Jahrzehends im laufenden 
Jahrhundert ist das Gut, nachdem es mittelst Vertrags vom 2. Juli 1820 einen 
midern Besitzer erhalten, vollständig zerschlagen und daraus eine Colonie von 10 
stellen verschiedener Größe gebildet worden. Zu der Zeit, als die Verhandlungen 
wegen Regelung der neuen Rittergutsmatrikel des Naugarder Kreises schwebten, 
traten die Besitzer der Colonistenstellen unterm 29. Januar 1826 mit dem Anträge 
hervor, Zimmermannshorst in die Matrikel mit aufzunehmen, wurden aber, nachdem 
jene Verhandlungen geschlossen waren, selbstverständlich, durch Ober-Prüsidial-Erlaß 
vom 29. Mai 1828 abschläglich beschieden. Das Areal der Colonie ist in den

25 tun^ àch. Ankauf von zwei Forstparcelen, zusammen 60 Mg.
,lh- 6 roß, erweitert. Die Verhältnisse der einzelnen Colonien sind durch den 

Parcelirungs-Receß vom 12. Februar 1831 geordnet worden. In diesem Receß 
ist, nut Rücksicht auf die hinzugekommenen Forstparcelen, der Erbzins auf Höhe 

£ r\34 ™ 26r ?9r- ^stgesetzt, d. i. Thlr. 24. 8. 9 Pf. mehr, als von dem
ursprünglichen Areal des Guts entrichtet wurde. Den Erbzinsbesitzern wurde zu 
ihrer Conservation bis ult. 1835 ein jährlicher Canon-Erlaß von Thlr. 62. 29. 
3 Pf. bewilligt und dieser Erlaß demnächst durch Cabinets-Ordre vom 23. Sep
tember 183o auf fernere 6 Jahre bis Ende December 1841 ausgedehnt. Zu 
den Vorbehalten des Fiskus gehören, außer der Jurisdiction, 1) das Obereiqenthum, 

ästtzern nur das nutzbare Eigenthum zusteht. 2) Das Erbzinsrecht 
jedes Besitzers geht verloren, wenn der Canon über 2 Jahre rückständig bleibt und 
un à Jahre fur die zwei verflossenen Jahre nicht doppelt erlegt wird. 3) Die 
Kolonisten lind verpflichtet, die Abzugsgräben von Zimmermannshorst -nach der 
Jhna da, wo derselbe Domainen- oder Forstgrundstücke durchschneidet oder mit 
3 ohne àtgeld jährlich mindestens zwei Mal- von Kraut zu reinigen, 
welche Verpflichtung jedoch aufhort, sobald die betreffenden fiskalischen Grundstücke 
bi »s Va^lr e”leé dritten übergehen. Die vollständigen Ausraümungen 
oieses Grabens, sofern dazu förmliche Ausgrabungen erforderlich sind, bleiben jedoch

b^bb^blbe fiskalische Grundstücke berührt, Pflicht des Fiskus. Zu bemerken 
b 90 Mg. große 10te Colonie zu Z. seit der Parcelirung des Guts und 

noch 1838 den Hospitälern St. Spiritus, St. Jürgen und Elend in Stargard ge
hörte, und daß von diesem Grundstück ein kleiner Theil des Erbzinses laut Be- 
fremnMrkunde vom 31. December 1828 abgelöst war. Jetzt scheint das Grund
stück nicht mehr tm Besitz der Hospitäler zu sein. Weitere Parcelirungen haben in

Umsange Statt gefunden. Z. hat gegenwärtig 37 Parcelenstellen mit eben 
soviel Wohnhäusern und 299 Einw. Zum Gemeindebezirk gehören Bienenfurth, 
Carolinenhorst Bahnhof, Petryshof und Postbaum. Die beiden För
stereien und der Bahnhof kommen hei der Arealsbestimmung rc. des Gemeindebezirks 
nicht in Betracht. Dieser enthält aber mit Petryshof gegenwärtig 43 Grundbesitzer 
in der . ...................................................................... , , 779 57 çm*
gro&en Feldmark, in der 734,41 Mg. mit Thlr. 34. 9. 8 Pf. besteuert, 6^77 Mg.

36*
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Schulland aber steuerfrei sind. Ackerland 637,5 Mg., Ertrag 15 Sgr. pro Mg., 
oder 9 Sgr. unterm Kreisdurchschnitt: kein Gartenland, Wiesen 22,48 Mg., Weiden 
71,5 Mg., Holzung 9,34 Mg. Auf einer Fläche von 18,24 Mg. stehen 44 Wohn
häuser und 1 gewerbl. Geb., mit Thlr. 17. 16 Sgr. Steüer belegt, so wie 51 
steuerfreie Gebaüde, darunter das Schulhaus. Jeder der Eolonisten von Z. hat 
sich auf feiner Parcele angebaut, in Folge dessen die Wohnungen zerstreut liegen 
und keinen geschloffenen Ort bilden, wie es bei alten Dörfern der Fall ist. Zur 
Schulsocietät gehören, außer der Colonie Z., das Gut und das Dorf Münsterberg, 
das Mühlenwesen daselbst, Petryshof, Bienenfurth und Postbaum. Friedrichswald 
ist der Kirchort für Z. und seine Zubehörungen, mit Ausnahme des Bahnhofes bei 
Carolinenhorst, der in Kublank eingepfarrt ist.

Anhang.
Betreffend Dienste zu den Brückenbauten beim Jhnazoll.

Bei Neü- und Reparaturbauten der großen Jhnazoll-Brücke und der langen 
Wiesen-Brücke, so wie des Steindammes zwischen beiden Brücken und der Bohl
werke, in soweit sie mit den Brücken in Verbindung stehen, sind verpflichtet:

a) Fuhrdienste zu leisten. 
Im Amte Kolbaz, Massow'schen Antheils:

3
17

Bauern 1 Kossat in Priemhausen, gleich zu rechnen. .

13

in Rosenow . 
in Damerwitz .

3'!« Vollbauer.
18

in

16
1
2
6

Dreiviertelbauer 
Halbbauern 
Bauern

Darz ...............................................
Im Amte Naugard, 

Massowschen Antheils.

4 Kossäten in Falkenberg

in Reüendorf

13

18's.

4
2

6

59 Bauern
1 Dreiviertelbauer
2 Halbbauern

11 Kossäten im Ganzen, gleich zu achten . . . . 63'!, Vollbauer.

b) Handdienste zu leisten.
Die 16 Bauern zu Carlsbach und die 3 Kossäten zu Hinzendorf,

wogegen
diese Dienstpflichtigen von Entrichtung des Brückenzolls befreit sind.

Die Ortschaften im Amte Maffow-Naugard hatten die Ablösung dieser Dienste 
in Antrag gebracht. Dieserhalb erhielt der, mit Revision der Domainen-Gefàlle un 
Amte Friedrichswald betraute Commissarius von der Königl. Regierung mittelst 
Verfüguug vom 11. Juli 1837 den Auftrag, die Zahl der Verpflichteten, das Lei- 
stungs-Verhältniß und den Werth und Umfang der den Dienstpflichtigen zustehenden 
Zollbefreiung zu ermitteln. Hinsichtlich des Umfangs der Fuhrdienste waltet eine 
Differenz ob, indem die Wirthe dazu blos die Holzfuhren gerechnet wissen wollen 
und ihre Verpflichtung zur Anfuhr der sonstigen Materialien als Sand, Steine rc. 
in Abrede stellen. Die Acten ergeben aber, daß von den Verpflichteten früher, auch 

*ü6
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außer dem Holze, Sand und Steine zu den Anschüttungen der Brücken, zum Stein
damme zwischen beiden Brücken, vor dem Zollhause und der Uferbefestigung an 
der Brücke, insoweit dieselbe mit dieser in Verbindung steht, angesahren sind. Ihre 
Verpflichtung hierzu ist mithin außer Zweifel, und kann der Umstand, daß sie bei 
dem Bau der Brücke in den Jahren 1831 und 1832 sich der Sand- und Stein
fuhren geweigert haben, darin an sich nichts ändern. Als Grund ihrer Weigerung 
haben sie übrigens angeführt, daß die Brücke der bessern Beschiffung der Jhna 
wegen höber gelegt, wodurch eine ungleich größere Aufschüttung nöthig geworden 
sei, daß aber durch diese im öffentlichen Interesse geschehene Veränderung ihre Fuhr- 
Verpflichtung nicht erschwert werden könne.

Die Zahl der Verpflichteten und das Leistungs-Verhältniß ist oben angegeben 
und voll den Verpflichteten in den eingereichten Verhandlungen anerkannt. Der 
Werth der Zollfreiheit läßt sich kaum sicher ermitteln, da der Zöllner darüber weiter 
kerne Contrôle führt, wann und wie oft ein Zollfreier die Brücke passirt. Der 
Commiffarius hat den Versuch der Ermittelung dadurch gemacht, daß er die zoll
freien Wirthe und auch den Zöllner vernommen und nach beiden Angaben Berech
nungen aufgestellt, welche indessen auffallend von einander abweichen, indem sich 
der Werth der Zollfreiheit nach der Angabe der Eximirten auf 46 Thlr. 12 Sgr 
und nach der Angabe des Zöllners auf 7 Thlr. herausstellt.

Außer den vorbemerkten Spann- und Handdiensten sind ferner die sämmt- 
lrchen Büdner zu Hinzendorf und Jhnazoll und die Etabliffementsbesitzer zu Fieks- 
und zu Hankenhof verpflichtet, wenn der Jhnazollbrücke durch Eisgang oder Fluthen 
Gefahr droht, unverzüglich Hülfsdienste zu leisten, wogegen sie ebenfalls die Be
freiung vom Brückenzoll genießen. Der Werth dieser durch Naturereignisse be
dingten und deshalb sehr unbestimmten Dienste ist noch schwieriger zu ermitteln. 
Es sind darüber keine Register geführt, die Dienstpflichtigen auch zu einer Ablösung 
nicht geneigt, welche überdem nicht rathsam erscheint, da durch diese Dienste bei 
drohenden Gefahren — Eisgang und Fluthen — oft große Beschädigungen der 
Brucken und Bohlwerke abgewendet werden, indem es in solchen Fällen darauf 
ankömmt, augenblicklich eine Anzahl Mannschaften zur Stelle zu haben, welches bei 
der Nähe des Dorfs sogleich möglich ist, dagegen schwerer halten würde, wenn die 
Dienste abgelöset wären und man erst Leüte für Geld dingen wollte. Eine Ab- 
lösung der Dienste zu den Jhnazollbrücken kann überhaupt nur angemessen sein, 
wenn sämmtliche Dienste abgelöst werden und wegfallen und dagegen auch die 
ganze Zollbefreiung aufhört, damit den durch dieselbe begünstigten Unterschleifen 
vorgebeiigt werde. Eine Ablösung der gesammten Dienste würde aber mit Vor
theil kaum durchzuführen sein, da nur die Dörfer Neüendorf, Falkenberg und 
Darz hierzu geneigt, die übrigen Dörfer aber dazu nicht geneigt sind, dieselbe hin
sichtlich der Hülfsdienste von Hinzendorf aber, wie oben bemerkt, auch nicht rathsam 
erscheint. Es kommt noch in Betracht, daß sowol die Bau-, als die Hülfsdienste 
mehr die Natur einer Landes-, Societäts- und Communallast, als die der guts
herrlichen Dienste haben. In den Eigenthums-Verleihungs-Urkunden der Wirthe 
zu Darz und Priemhausen sind dieselben den ersteren Lasten beigezählt, in den
jenigen der Wirthe zu Damerwitz sind sie dagegen als gutsherrliche Dienste aufge
führt, in dem Regulirungs-Recesse von Rosenow ist ihrer gar nicht gedacht, sie 
werden also hier ebenfalls zu den Communallasten zu rechnen sein.

Dienste bei Wolfsjagden und Forstbränden sind in den für die erbpachtlichen 
Bauernwirthe ertheilten Erbverschreibungen und zunl Theil auch in den Eigen- 
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thums-Verleihungs-Urkunden bedungen. Sie werden gleich den Diensten bei son
stigen Löschanstalten zu den allgemeinen Landeslasten zu zählen und einer Ablösung 
als gutsherrliche Dienste nicht unterwarf en sein.

Die Staatsforsten im Kreise Naugard
Die Oberfläche des Naugarder Kreises ist, zufolge der weiter oben einge

schalteten Nachweisung des Grundeigenthums, zum 4ten Theil mft Wald bedeckt; 
es beträgt nämlich die Waldfläche, auf der die Holzkultur betrieben wird Mg. 1^2.269,25.

Von dieser Waldfläche gehören zum Staatsvermögen. - . „ 59.945,77
mit Holz wirklich bestandenen Bodens. Hiernach machen bie Staatsforsten 49,9 
Prct., die Communal- und Privat-Waldungen 50,1 Prct. aller Holzungen aus. 
Die Staatsforsten und die zwischen ihnen liegende, große Gemeindewaldung von 
Golnow bilden einen zusammenhängenden Waldkranz längs der Westseite des Kreises 
von der Plöne in SW. bis gegen die Nega in NO. Mit Einschluß der in den 
Waldungen liegenden Acker- und Wiesenstücke, Brücher rc. begreifen die Staats
forsten im Kreise, nach den Etatsangaben.........................................Mg. 68.40 i,55
und zerfallen in die drei Reviere: Friedrichswald, wozu die Torfgräberei in Caro- 
linenhorst gehört, Pütt und Rothenfier.

1.

Das Staatsforstrevier oder die Oberförsterei Friedrichswald,
im Amtsbezirk Kolbaz, Naugarder Kreises südlicher Theil.

Zur Forst-Jnspection Stettin II gehörig.
Friedrichswald ist 47, Mle. von der Kreisstadt gegen SSW. entfernt. 

Forst-Natural-Etat für 1863—1868.

Flächeninhalt  • • 28,783 142.
Darunter zur Holzzucht nicht benutzte Fläche, einschließlich 

der 3264 Mg. 32 Ruth, des Carolinenhorster Moores 5,908. 96 
Die Grundsteüer-Veranlagungs-Tabellen vom Jahre 1866 geben ....
den Flächeninhalt an zu .... • • • • • • • • 27,422 1 u

Darunter die nicht zur Holzzucht dienende Flache 4,034. 13.

Natural-Einnahme.
Für die Dauer der Etatsperiode können im Hochwalde jährlich geschlagen werden:

Eichen.
Buchen.

(Esch. Nüst. Ahorn) Nadelholz. Summa.

Nutzholz . . • • 
Scheite . . • • 
Knüppel . . . . 
Stöcke .... 
Reiser....................
Summa .... 
Procent ....

5
19
17
6
2

7 
137
63 
21
10

3143
862
718
756
945

3155 Kl à 80 K.-F.
1018 ,, ,, 75 „

798 „ „ 60 „
783 „ „ 40 „
957 „ „ 25 „

49 238 6424 6711 Klafter.

0,8 3,5 95,7 . 100 ‘jurnoiinwö!
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Summarischer Kubikinhalt nach Kubikfuß des schlagbaren Holzes- 
Bau. und Nutzholz . . . 252,400 '
Brennholz  124,230
Derbholz   . . 376,630 K.-F.
Stock- und Reiserholz  55,245 

Summa . . 431,875 K.-F.
jJn hm pro Morgen von dem zur Holzzucht benutzten Waldboden . . 18,9 K.-F.

Natural-Ausgabe und Soll-Einnahme an Geld.
A. Unter der Taxe.

I. Bestimmte Holz-Abgaben.
d. Gegen Schlagerlohn und event. Rückerlohn (Nebenkosten )

 n ftatt der frühern Berechtigung zu Raff- und Leseholz erhalten die Gnaden- 
schullehrer zu Hlnzendorf, Moritzfeld, Franzhausen, Belkow und Brenkenhofswald 
jeber 20 Kl. Kiefern Reiser; die zu Spaldingsfeld uud Carolinenhorst jeder lOft'l.

Ferner empfangen : das Königl. Waisenhaus zu Stargard 52*/ 4 Kl. Scheite
< Kl. Knüppel; der Prediger der reformirten Gemeinde daselbst 12% Kl. Scheites 
/2 Kl. Knüppel; der Rector, der Cantor und der Lehrer derselben Gemeinde zu-

?2 m' 2 ÄI’ àüppel; der Prediger zu Priemhausen 4% Kl.
?7.eitc'r 6 Knüppel; endlich der Gnadenschullehrer zu Augustwald 17'/, Kl. 

münr8en galten diese Berechtigten 91% Kl Scheite, 28% Kl. Knüppel
‘ 9 eiJer' Alles m Nadelholz. Sodann erhalten fixirte Heidemiethe: 

dre 8 Bauern und 4 Kossäten in Rekow, die 13 Bauern zu Kublank und die 17 
àuern und 3 Kossäten zu Belkow 176 Kl. Kiefern-Reiser, zusammen genommen.

e. Gegen Hauerlohn und Stammgeld, bezw. Brennzins
. . Dw Freischützen zu Werben, Belkow, Kublank, Gr. Schönfeld und Rekow 
^r. î Svelte, % Kl. Knüppel; der Superintendent zu Werben 9 Kl. 
æ «L Ä’iV" in Ô“ntenW 2 ÄL Knüppel, 10 «1.

11. Unbestimmte Holz-Abgaben.
b. Gegen Schlagerlohn und event. Rückerlohn.
a. An die Forstbeamten Brennholz nach Bedarf

Der Oberförster zu Friedrichswald 1 Kl. Buchen Knüppel, 19 Kl Kiefern 
?nupp°l und 2 ÄL btto R-is-r. Die Förster zu Friebrichswalb, Postbaum, Bahre n- 
vruch, Groß-Geluch und Augustwalb, und der Walbwärter zu Hamtnerheibe zu- 
““ ,3 à Ättuppd. 1 ÄL Reiser Eichen, Buchen; 5 ÄL Knüppel, 6 ÄL Reiser; 
Nadelholz: 61 ÄL Knüppel, 44 ÄL Reiser.

B- An andere Empfänger.
Zu Forstkulturen, Saamendarren und den, aus dem Forstkultur-Fonds zu 

unterhaltenden Holzabfuhrwegen und Brücken 1 Kl. Kiefern Nutzholz. An Berech- 
tlgte zu anderen Communicationswegen, wo Fiskus die Verpflichtung zur unenfr 
geldlichen Hergabe des Holzes gegen Bezahlung der Nebenkosten hat, 4 Kl. Kiefern 
Nutzholz. '

c. Gegen Nebenkosten, incl. Stammgeld.
An Berechtigte 64 Kl. Kiefern Nutzholz.
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Summa der Abtheilung A.
Eichen. Buchen. Nadelholz. S u mma.

Nutzholz . . . — . — 69 69 Kl.
Scheite.... — — 126'j, 126'1. „
Knüppel . . . 3 6 114 203 „
Reiser .... 1 6 352 359 „

Summa . . . 4 12 661',, | 677'1,
Der jährliche Betrag des Holzwerthes nach der Taxe von 1862, incl. Neben-

kosten ist ... IW»; - jy. i . . . Thlr. 1819. 8. — Pf.
lind der des zu erwartenden Geldes 238. 9. 1 „

Daher jährlicher Verlust gegen die Taxe . . . Thlr. 1580. 28. 11 Pf.
B. Nach bestimmten Preisen oder dem Meistgebot.

a. Holzabgaben zu Staatsbauten.
1. ' Nach der Taxe.

Zu Bauten im Ressort der Domainen- und Forstverwaltung: 20 Kl. Kiefern-

2. Nach den Licitations-Durchschnittspreisen.
Zu Bauten in den übrigen Staatsverwaltungs-Zweigen: 20 Kl. Kiefern- 

Nutzholz.
b. Zum freien Verkauf.

1. Nach der Taxe oder sonst bestimmten Preisen.
Zur Befriedigung dringender Bedürfnisse an kleinen Nutzholz- und geringen 

Brennholz-Sortimenten an ärmere Einwohner gegen die Taxe: Buchen 1 Kl. 
Scheite, 3 Kl. Knüppel; Nadelholz 4 Kl. Nutzholz, 22 Kl. Stöcke, 62 Kl. Reiser 
und 217% Kl. Nutzholzreiser. An die Berechtigten gegen die Taxe, oder auch zur 
Taxe und gegen Stammgeld 198 Kl. Kiefern Nutzholz.

2. Nach den Licitations-Durchschnittspreisen.
An ärmere Einwohner und in dringenden Fällen 28 Kl. Kiefern Nutzholz.

3. Nach dem Meistgebot durch Licitationen.
Auf Grund von Licitations-Verhandlungen, — Eichen: 5 Kl. Nutzholz. 19 Kl. 

Sckeite 14 Kl. Knüppel, 6 Kl. Stöcke, 1 Kl. Reiser; - Buchen: 7 Kl. Nutzholz. 
136 Kl Scheite, 54 Kl. Knüppel, 21 Kl. Stöcke, 4 Kl. Reiser; - Nadelholz: 
2804 Kl. Nutzholz, 735% Kl. Scheite, 604 Kl. Knüppel, 734 Kl. Stöcke und 

313% Kl. Reiser.
Summa dex Abtheilung B.

Nutzholz . .
Scheite. . .
Knüppel . . 
Stöcke . . . 
Reiser . . .
Summa . .

Der jährliche Betrag 
In Abtheilung

tînt

Eichen. | Buchen. Nadelholz Summa.__
5 7 3074 3086 Kl.

19 137 735’1, 891'|. „
14 57 604 677

6 21 756 783
1 4 593 598

45 226 5762'1, 6033'1, Kl.

rn

des Holzwerthes, incl. Nebenkosten, belauft sich
A, bei Thlr. 1580. 28. 11 Pf. Verlust gegen die Taxe 

auf ....... .................................Thlr. 238. 9. 1.
Abtheilung B,nach bestimmten Preisen oder Meistgebot „ 35,019. 8. 10.

Total-Einnahme an Geld . . . Thlr. 35,257. 17. ÏÏ 
Die Summe der Natural-Ausgabe ist der Natural-Einnahme gleich.
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Forst-Geld-Etat für 1863 1868. 

Ein Nahme.
r- /; î'î 'îolz, laut Statural-Etat, wie vorstehend ... . . .

,, II. Forst-Pebennutznngen.
1. Für Eich- und Buchenmast, durch Verpachtung  

" Waldbeerep, Hasselnüsse, Pilze rc. aus Erlanbnißschein .
>?eil.emiethe an Raff- und Leseholz von Berechtigten . . 
die von deil Dorsschaften Earolinenhorst, Spaldingsfeld 
mtd Jeseritz bei den Forstkulturen zn leistenden Dienste, 
bestehend ui Hackdiensten aus 3 Mg. 10 iliuth. und der 

CK-, ^bseruttg von 28'|t Scheff. Kienäpfel, event. . . .
, äff- und Leseholz nach sirirtem Brennzius . . .

o. Desgleichen von freiivilligen Heidemiethern . ...
7. Für Streünutznng

„ Forstgrundstücke

3
4.

8.

£
35.257. 17. 11

2. - —
10. — —
54. 9. 8.

8. 24. 3.
53. 3. 9.

220. - —
85. — 

a) Von den Dienstländereien des Forstpers. 388 79. 
davon zur Oberförstern 98. 162 ; zur Für- ;
sterei Friedrichüwald 58. 100 ; zu der zu !
Postbaum 68. 120; zur Barendruch-Grün- ' 
walder 52. 179 ; zu der zu Groß-Gelüch 
61. iS; zur Angustwalder 48. 43. j

1,1 Mr andere Forstgrundftücke, 11 Pareelen . 229. 174.

131 27. «*4

<>.. Sumina J nist. 73
6 « U‘lb Nohmutzung durch jährliche Verpachtung . 
,, iLaldiveide von Berechtigten

Desgleichen vom Förster zu Ängustwald 
Weidegeld von freiwilligen Heideiniethern . . '

Lit ID ""er Art durch Berkanf nach Taxe
4.1t. 111. ^agdnutzungen.

9.
10
11.
12.

1. Ertrag aus der niedern Jagd  
Oberförster hat diese Jagd im ganzen llievier und 

entrichtet dafür 16 Thlr. jährliche Pacht.
1 Aus dem Abschuß der hohen und Mitteljagd fließen .

Tck. V. Insgemein, darunter 26’/, r-tz Pensivnsbeiträge
Summa der Einnahme, bei Thlr. 158». 28. 11 Pf. Einbuße gegen Taxe

298. 29. 4.

•15.
1. 10.
3. lu.

100. -
8. - —

16. 15. 4.

68. 25. —
72. 10. 9

36.43L — —

Tit. I.
IV.
V.

VII.
XI.

Ausgabe.
Besoldungen der Forstbeamten und des Forstkassen-Rendanten
Holzhauerlohiie und Nückerlöhne innerhalb der Taxe
Passivrenten und Abgaben 1 '
Zu Forstkulturen . .......................... '
Insgemein

Summa der Ausgabe .
^tach Abzug der Ausgabe von der Einnahme fließen als Rein- 

m die Regierungs-Hauptkasse . . . . ..... Einnahme

2.853. — - 
2.553. 27. 8. 
1 531 29. —

660. — . - 
9. 3. 4.

7.498 ~~

Erläuterungen zur Ausgabe.
Tit. I. Der Oberförster hat 800 Thlr. Gehalt, 50 Thlr. Stellenzulage 250 Tblr 

zuni Dienstaufwand. Außerdem 8 Thlr. Fixum zur Beförderung der Dienstcorre- 
nuna°',u 40*T-M k ^On k" Earolinenborst (steht in Tit. XI); freie Woh-
nung ,u 40 Thlr. veranschlagt, freies Brennholz nnd Tors zn 62 Thlr. 24 Sgr.

Landbuch von Pommern; Th IL, Bd V. 37
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«reAnet; endlich bezieht er für di- Oberaufsicht über das Revier Marienwald des 
Marienstifts zu Stettin ein Fixum von 50 Thlr. ; daher ganzes Dtenstemkom en, 
-L des Ertraals der Di°nftländ-r-i°n, 1363 Thlr, 24 Sgr P-ustonsb-ttr-g 

12>/, Thlr, - Der gfcftau« ^ebritHwaft
Stellenzulage, - Der zu Postbaum 200 Thlr, Gehalt; der zu Barenbruch oder 
Grünwald 240 Thlr,; der zn Gr, Gelüch 200 Thlr, und 30 Thlr Zulage; der 
zu Augustwald 200 Thlr, und 20 Thlr, Stellenzulage, auch noch 20 Thlr. Zulage 
,ur «orstschutzhülfe Jeder Förster hat Wohnung und Brennholz frei, .zu h- 
furth ist ein Waldwärter mit 84 Thlr, Gehalt und eigenthümlicher Wohnung und 
Lient Brennholz, — Der Torskaffen-Rendant zu Carolnm,horst verwaltet die Kasse 
des Friedrichswalder Reviers und bezieht dafür eine 440 Thlr, betragende Tan- 
titzmE wovon 7- zu« Dienstaufwand gerechnet wird, jo daß letn Dtenstemkommen 

als Forstkassen-Rendant sich ans 2997, Thlr, berechnet,
v Rasstvrenten. - - Darunter ist die höchste 1000 Thlr. öie steyl oeii 

Grundbesitzern in der Ortschaft Moritzseld zu, für die abgelöste Bau- und Reparatur- 
bolz-Berechtiauna Aus ähnlichem Grunde beziehen die Grundbesrtzer zu Limiten» 
SSw « von Thlr, 340. 13. 9 Pf. und der Fr-i,chulz-nguts. 
Besitzer zu Si'L'v Thlr. 48. 24. 2 Pf. In den, abgeholzten ehemaligen Darzer 

Forstrevier hatten der Pfarrer und der Küster zu Rosenow, so wie der Predrgcr 
zu Pfluqrade Deputatsholz-Berechtigung, und eben so hatten die zwei zuerstgenannten 
Kirckenbeamten wie auch die Pfarrer zu Falkenberg und PriemhaPen mit) der 
Küster zu Hinzendorf in dem gedachten Revier die Mastnutzung. Pfarren und 
Kilst-r-ienstud für die, durch di-Abholzung des Reviers ent and-ne E.nbuße 
in dem Abfindungs-Recesse mit einer jährlichen Rente von Thlr. 137 14. 9 Pf. 
entschädigt worden Die Pfarre zu Pflugrade desgleichen für dw Mastnutzung in 
der dortigen Holzung mit 27 Sgr.; und die 22 bäuerlichen Wirthe zu Groß- 
Schönfeld, Amts Piritz, für das freie Bau- und Reparaturholz zu einer Brucke auf 
dem Wege von Kunow nach Reühaus mit einer Rente von Thlr. 2. 4. 4. Pf., die 
ablösbar ist während alle übrigen Renten nicht amortisationsfähig sind. -- Die 
von der ehemaligen Theerschwelerei Groß-Gelüch an die Pfarre und Kusterei zu 
Buchholz zu leistenden Abgaben betragen 2 Thlr. 5 Sgr.

2. .

Dre Tvrfgräberei Cari)linenhorst,
im Anitsbezirk Kolbaz, Naugarder Kreises südlicher Theil.

Zur Forst-Jnspection Stettin II gehörig.
Der Ort Carolinenhorst, im Greifenhagenschen Kreise, ist % Mn. von Friedrichs

wald gegen Süden entfernt.

Natural-Etat für 1863—1868.
D-r Flächeninhalt der Moor-, der im Areal des Friedrichswalder Forstreviers mit 
enthalten ist, beträgt..................................................................... Mg. 3264. 32 Ruth.

Natural- Einnahme.
1. Für die Dauer der Etatsperiode können eingeftochen werden 1536 

Tagewerk à 9259/i5î6 Klafter. Der jährliche Betrag an Torf ist klassenweise:
1. Klasse. '11. Klasse. HI. Klasse. IV. W

4000 5000 4500 5<7 14.07i Klafter.

re . / , il (il ;imnmKitg naa {tiuddnnV
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den W-fferblinken gewonnen, von

käs*" srsrM
L Klasse. II. Klasse.
66? 24 einspännige Fuder.

3. An Grund, und S.ubbenholz werd». Wx 38

desselben «L Ï
s rdÄ ä’ MS: 
Bàâ “ ¥ à«pp°-, 2 « R-iser ft WK L SB 

. 79 Klafter.
Natural -Ausgabe.

JL. r . .... A- Unter der Taxe.
Pforr,en r Graberel8Kl V? m JPf'“ï Ä °"US rea,e » die Einge- 
Forstrevier L j* L ~?rf L blasse. Außerdem aus denk Mühlenbeckscken

Ä S a tt-Ä
***** - r* “!, ™ WLV-tS9sM .. bestimmten Preisen oder dem Meistqebot '
20 Äl uÄ ’TSTiv’Sm' ®T: 30 ®1 1 blasse, 30 ffl. II Ä[affe, 

ä“£. ss esray*  —- -

30 Kl. N."«affe n7»^7^"'°ti°nz-Durchschnittrpr-ise: 50«. I. Klaffe,
l 11 1IL Klaffe, zusammen 100 Klafter

Hl. Ä se 517 «’ v6«^3892 s”' L 4901 « II. Klaffe, 4460 Kl.
—M'iÄÄSÄU » à s 

®ie Summe A + B her Ausgabe ist der Natural-Einnahme gleich.

in iGeld-Etat für 1863—1869.
T'if T o-n _ r Ein nahm e.

■ 8 """ Oberheiz, bel 93 Thlr. 8 Sgr. Einbuste

" 111 *in  Nebeuntttznngen. .................................... .;p ‘ * •
'• &»« Dienst,â»dà> der Terfbeau.te», incl. '"à Ruth. 
. LLLSL"""^àAet°reidft»

2. Fur 3 andere Grundstücke durch Verpachtung ' 12

-/ ■ -
3. Für Grasnutzung . °9, 172

„ v Jnà-ch°dàruà"?!?*"  Torjbeausten und durch «innüeihnug / 
Jmijemem, darunter THU. 20. 7. 6 Pf. Pensteuàitrâge der Beaniteu

Summa der Einnahme ....

Tit. I. Besoldungen . . . " s g ab e.

" IV* Fabrikation-- und sonstige Nebenkosten ...................................................

Zu übertragen

W. Sfr, eK

24 239. 23. 6

'rwsnfrisjvrjW

41. 7. —
8. 26 6

4- ■

5 rl-r —
13. 22. 6
63. 10. 6

24.362,------~

2094. — —
6137. 17 —
8231. 17. —

37*
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Tit.

Übertrag

V. Passivrenten und Abgaben . 
VI. Baukosten
VII. Zu Forstkulturen
XI. Insgemein........................................... • ; 

Summen der Ausgabe . . . .
9iach Deckung der Ausgabe werden an die Regierungs-Haupt- 

kasse baar abgeführt •.................. . .

8231. 17. —
9. 10. —

650. — —
50. — —

205. JJ. —
9.146.--------

15.216-------

Erläuterungen.
Ausgabe Tit. I. - Der Betriebs-Vorstand der Torsgräbere, fuhrt den Tl et 

gt hat 2577. Thlr. Gehalt, aber eine Überschuh-Tauti ome von 530 /-Thlr. 
kuch ls Gehatt und nm Dienstauswand 100 THU sodann D-Mathch und eu e 

ÄtÄÄ -7 $•

-bo à 

bestimmt. Der Torfkassen-Rendant bezieht 612 Thlr., wovon A als Sens aus 
wand gerechnet wird. Mit der Tantième als Forftkassen-Rendant sur das .Kemer 
Friedrichswald beträgt sein reines Diensteinkummen 70« A Thlr.

^it. IV. Die Förderungskosten des Torfs betragen pro Klafter . g 
die des Grund- und Stubbenholzes 10 Sgr.

TU. V. Dieser kleine Ausgabe-Posten enthält das matrlkemahige Jahrgeld 
an die Marre und Küsterei zu Belkow wegen der dahin emgepsarrten Tors-Factorei, 
ehemalige Colonistenstelle No. 17 zu Carolineuhorst, und Communaldettrage an die 

dàg-Gememd^ Erhaltung der Dämme, Brücken und Ablagen im Torsmoor 

sind 410 Thlr. bestimmt; für Utensilien re. 60 Thlr. und zm Unterhaltung

«à-
Stetti,wr Eisenbahn-Gesellschaft, nach -/- des Rein-Mehr-Ertrages von dem direct 
nach Stettin und Stargard beförderten Tors gegen deu glelchnamigen dm chschmt - 
licken Überschuh-Betrag aus den Jahren 1841—43 ad Thlr. a442. 21 ©gr. Die 
Regelung der, der Gesellschaft zuständigen, Kompetenz geschieht alliahrttch nach dem

Final-Abschluß »iisi 1 .11

Verschiedenheit der Preise.
Bröckeltorf.Torf.

Torfpreise. 

I. Kl. II. Kl. ! III Kl.! IV. Kl. I. Kl. II. Kl. 1 Fuder.

151

6

10

13

1 spännig 

2spcmnig2'1,

13

5

10 „
1 15

1 „ 20

13

Tarvreis, tuet. Nebenkosten 2 .ÄA —
Licitations « Durchschnitts-

preis . • • •
Durchschnitt!. Forderungs

Kosten .

5

13

2 1

*V8
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3.

Das Staatsforstrevier oder die Qberförsterei Pütt, 
im Amtsbezirk Kolbaz, Naugarder Kreises südwestlicher Theil. 

Zur Forst-Jnspection Stettin II. gehörig.
Die Oberförsterei Pütt, an der Staatsstraße von Stettin über Golnow nach 

Naugard, ist 4]/4 Mle. von der Kreisstadt gegen SW. entfernt.

Forst-Natura l-Etat für 1863—1868.

Flächeninhalt ........................... 19.234 a67.
Darunter zur Holzzucht nicht benutzte Fläche . 700. 138

Nach den Grundsteüer-Beranlagungs-Tabellen des Finanz-Mini-
ltenuins vom .Jahre 1866 beträgt der Flächeninhalt . . 19.104.106.
Davon sind zur Holzzucht nicht benutzt .... 286. 45.

Natural-Einn ahme.
Dieses Revier hat ausschließlich Nadelholz zum Bestand. Für die Dauer der 

Etatsperiode können im Hochwalde jährlich geschlagen werden:
Nutzholz . . . 1680 Kl. à 80 K. F.
Scheite. . . . 1713 „ „ 75 „
Knüppel . . . 598 „ „ 60 „
Stöcke .... 998 „ „ 40 „
Reiser .... 1197 „ „ 25 „

Summa . . 6186 Klafter.
Summarischer Kubikinhalt nach Kubikfuß des schlagbaren Holzes:
Bau- und Nutzholz . . . 134.400
Brennholz  164.355
Derbholz T . . T 298.755 K. F.
Stock- und Neiserholz  69.845 „

Sununa . . 368.600 K. F.
Mithin pro Morgen von dem zur Holzzucht dienenden Waldboden. . 19,9 K. F.

Natural-Ausgabe und Soll-Einnahme an Geld.
A. Unter der Taxe.

I. Bestimmte Holz-Abgaben.
b. Gegen Schlagerlohn und event. Rückerlohn.

Die Schulen zu Klein-Sophienthal, Groß-Christinenberg und Ober-Carlsbach 
erhalten eine jede 15 Kl. Reiser. Brennholz Fixation von 12 Kl Reiser haben: 
der Besitzer der Wassermühle zu Rörchen, der Besitzer des Püttkrugs und der 
Besitzer eines Bauerhofs in Ober-Carlsbach. Die Ablösung dieser Berechtigung 
darf nicht vor Ablauf von 10 Jahren, von Anfang des Jahres 1855 gerechnet 
eintreten.

II. Unbestimmte Holz-Abgaben, 
b. Gegen Hauerlohn und event. Rückerlohn.

a- An die Forstbeamten Brennholz nach Bedarf.
Der Oberförster zu Pütt: 23 Kl. Knüppel, 1 Kl. Stöcke, 10 Kl. Reiser. Die 

vier Förster zu Ober- und Unter-Carlsbach, zu Hornskrug und Friedrichwilhelms
thal (Püttkrug) zusammen 62 Kl. Knüppel und 7 Kl. Reiser.
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ß. An andere Empfänger.
Zu Forstkulturen, Saamendarren und den, aus dem Forst-Kulturfonds zu 

unterhaltenden Abfuhrwegen und Brücken rc. 2 Kl. Nutzholz.

Summa der Abtheilung A.
2 Kl, Nutzholz, - 0 Kl. Scheite, - 85 Kl. Knüppel, — 1 Kl. Stöcke, — 

98 Kl. Reiser; — Summa 186 Klafter.

B. Nach bestimmten Preisen oder dem Meistgebot.

a. Holzabgaben zu Staatsbauten.

1. Nach der Taxe.
Zu Bauten im Ressort der Forstverwaltung: 8 Kl. Nutzholz.

2. Nach den Licitations-Durchschnittspreisen.
Zu Bauten im Ressort der übrigen Staatsverwaltungen: 22 Kl. Nutzholz.

b. Zum freien Verkauf.

1. Nach der Taxe oder sonst bestimmten Preisen.
Zur Befriedigung dringender Bedürfnisse an kleineren Nutzholz- und gerin

geren Brennholz-Sortimenten an ärmere Einwohner gegen Taxe: 11 Kl. Nutzholz, 
14 Kl. Stöcke, 26 Kl. Reiser.

2. Nach den Lieitations-Durchschnittspreisen.
An ärmere Einwohner und in dringenden Fällen: 2 Kl. Nutzholz.

3. Nach dem 'Meistgebot.
Auf Grund der Licitations-Verhandlungen: 1635 Kl. Nutzholz, 1713 Kl. Scheite, 

513 Kl. Knüppel, 983 Kl. Stöcke, 1073 Kl. Reiser.

Summa der Abtheilung B.
1678 Kl. Nutzholz, 1713 Kl. Scheite, 513 Kl. Knüppel, 997 Kl. Stöcke 

1099 Kl. Reiser. Summa 6000 Klafter.
Der jährliche Betrag des Holzwerthes, incl. Nebenkosten, belaüft sich

In Abtheilung A, bei Thlr. 253. 12. 8 Pf. Verlust gegen Taxe
auf Thlr. 56. 2. 4

„ Abth. B, nach bestimmten Preisen oder Meistgebot auf „ 25.583. 25. —.

Total-Einnahme an Geld . . . Thlr. 25.639. 27. 4.
Die (Summe der Natural-Ausgabe ist der Natural-Einnahme gleich.

Forst- G eld - Etat für 1863—1868.

Einnahme.
Tit. I. Für Holz, nach vorstehendem Ratural-Etat  

„ II. Forst-Rebenutzungen.
1. Für Waldbeeren, Hasfelnüsse, Pilze rc. ans Erlanbnißscheine.
2. Für Raff- und Leseholz von mehreren bisherigen Lahbesitzern baüer- 

licher Wirthschaften als fixirter Brennzins . ; . . . .
3. Desgleichen von freiwilligen Heidemiethern als Brennzins in 

Zettelgeldern............................... .........................................................
4. Für Streünutzung desgleichen

9UK. .Vyn <%.
25.639 27. 4

8. — -

60. 3. 9

110. — —
3. — -

Zu übertragen 25.821. 1. 1
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5. Für Forstgrundstücke.
Übertrag

a. Von den Dienstländereien des Forstpersvilatü 
Oberförsterei zu Pütt 85.49, Förstereien zu 
Ober-Carlsbach 27.121, Unter-Carlsbach 27. 
153, Hornskrug 19.63.

b. Von 2 anderen Grundstücken

Morg. Ruth.
160 26

25.831. 1. 1

57. 9. —

5. 149
165. 175

6. Für Weidemiethe von Forstbeamten und freiwillige Miether.
Tit. III. Jagdnutzungem

1. Der Oberförster zahlt an Pacht für die niedere Jagd im ganzen 
Revier und auf dem untern Theil der Jhna vom Jhnazall bis 
zum Dammantsch..................................................................................

2. Ertrag der Hohen- und Mitteljagd
-, v. Insgemein, darunter Thlr. 18. 7. 6 Pf. Penstonsbeiträge

Summa der Einnahme, bei Thlr. 253. 12. 8 Pf. Verlust gegen Taxe

Ausgabe.
Tit. I. Besoldungen des Forstpersonals und Forstkassen-Rendanten .

„ IV. Holzhauer- und Rücker-, auch Fuhrlöhne
„ VI. Miethsentschädigung für den Forstaufseher zu Püttkrug wegen fehlen

der Dienstwohnung...........................................................
„ VII. Zu Forstkulturen
,i IX Insgemein

Summe der Ausgabe
Reineinnahme zur Regiernngs-Hanptkasse abzuführen

40. 5. —

7.-------

7. 10. —
80. 25. —
37. 9. 11

26 051. — —

2.366.-------
2.833. 26. 2

20.-------
550.-------

43. 3. 10
5.813.-------

20.238. — -

Erlaüterungen zur Ausgabe.
Tit. I. Besoldungen. - Oberförster-Gehalt 650 Thlr. Stellenzulage 100 Thlr. 

Dienstaufwand 300 Thlr. Wohnungswerth 32 72 Thlr. Brennholzwerth 55 Thlr. 
8 Sgr. Fixum für die Beförderung der Dienstkorrespondenz zur Post nach und 
von Damm 11 Thlr. (steht in Tit. XL), ganzes Diensteinkommen Thlr. 1138. 
23 Sgr., excl. des Ertrages der Dienstländereien. Pensions-Abzug Thlr. 10. 22. 
6 Pf. Außerdem hat er 40 Thlr. für die Contrôle über die Wirthschaftsführung 
in der Dammschen Stadtforst. - Der Förster zu Ober-Carlsbach hat 220 Thlr. 
Gehalt, 30 Thlr. Stellen-, und 20 Thlr. temporaire Schutzzulage. Der Förster zu 
Hornskrug 200 Thlr. Gehalt, 30 Thlr. Stellenzulage. Eben so der Förster zu 
Unter-Carlsbach. Alle drei Förster sind mit freier Dienstwohnung versehen und 
genießen freies Brennholz. Der Forstaufseher zu Püttkrug 180 Thlr. Gehalt, 
20 Thlr. Stellenzulage, Miethsentschädigung, Brennholz. — Der in der Stadt 
Damm wohnende Forstkassen-Rendant für die Reviere Mühlenbeck, Klütz und Pütt 
hat für die Kassengeschäfte des zuletzt genannten Reviers eine Tantieme von 386 Thlr. 
Ganzes Einkonnnen 1118 Thlr., wovon */ 8 auf Dienstaufwand gerechnet wird.

Tit. XL Insgemein. — Hier sind 20 Thlr. aufgeführt zur Unterhaltung 
der Holzablage bei Schönlinde.

Das Staats-Forstrevier vder die Oberförsterei Rvthensler, 
im Amtsbezirk Raugard und int nordwestlichen Theile des Raugarder Kreises. 

Zur Forst-Jnspeetion Stettin 1. gehörig.
Der nördliche Theil des Reviers umfaßt die Waldgegend, welche Buttelin, Budlin heißt.
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Der Sitz der Oberförsterei im Dorfe Rothenfter ist V/a Mle. von der Kreisstadt 
gegen WNW. entfernt.

Forst-Natural-Etat für 1863—1868.
Mg. Ruth.

Flächeninhalt  20.395.11.
Darunter zur Holzzucht nicht benutzte Fläche . Mg. 1849. 84.

Davon ist zur Veräußerung der Nest der Dornriege bestimmt . 6. 40.
Bleibt künftiger Flächeninhalt  20.388.151

Den Steüer-Veranlagungs-Tabellen des Finanz-Ministeriums 
zufolge, begreift das, im Kammer Kreise belegens Forst-Revier 
Gülzow ' .......................................... Mg. 3.043,35

Und die im Naugarder Kreise belegenen Schutz
bezirke Sagersberg, Gräwenhagen (Neühaus), Schaf- 
brück, Neüwald und Retztow „ 14.932,96 

---------- --------------- 17.976. 56.
Unter der letzten Ziffer des Naugarder Kreises beträgt die zur Holzzucht 

nicht benutzte Fläche 853,6 Mg., nämlich 250,38 Mg. Ackerland mit 15 Sgr. Rein
ertrag vom Mg., 2,45 Mg. Gärten, 195,81 Mg. Wiesen, 162,09 Mg. Weiden, 
32,79 Mg. Wasserstücke, an ertraglosen Grundstücken 197,37 Mg. Wegetriften rc. 
6,16 Mg. Wasser, an Hoi- und Baustellen 6,55 Mg., worauf 12 Gebaüde stehen.

Der Grund des Unterschiedes im Flächeninhalt zwischen den Etats-Angaben 
und denen der Grundsteuer-Veranlagungs-Tabellen — der Unterschied beträgt 
2412 Mg. 95 Ruth. — läßt sich ohne weitläufige Rückfragen nicht ermitteln.

Natural-Einnahme.
Für die Dauer der Etatsperiode können im Hochwalde, bezw. im Mittel

und Niederwalde jährlich geschlagen werden:

!» r~j : . Eichen. Buchen. Weichholz.
Hochw. i Niederw. Nadelh. Summa.

Nutzholz .... 51 14 4 33 618 720 Kl à 80 K. F
Borke..................... 3 — — — ■■■ 3 ,, ,, 60 ,,
Scheite..................... 118 288 52 405 980 1843 „ „75 „
Knüppel .... 55 83 30 323 450 941 „ „60 „
Stöcke..................... 111 12 — 75 246 444 „ „40 „
Reiser..................... 57 96 21 225 410 809 „ „25 „

Sumina . .
Prozent. . .

395
8,3

493
10,3

107
24

1061 
VA

2704
57,0

4760 Klafter.
100

Summarischer Kubikinhalt nach 
Vom Hochw. 

Bau- und Nutzholz . 55.140
Brennholz .... 144.930

200.070

Kubik-Fuß des schlagbaren Holzes: 
Vom Niederw.

2.640
49.755

-F 52J395

Derbholz ..................................... 252.465 K F.
Stock- und Reiserholz 29.360 -F 8.625 -- 37.985 „

Summa  290.450 K. F.
Mithin pro Morgen von dem zur Holzzucht benutzten Waldboden . . 15,6 K. F.



Das Staats-Forstrevier Rothenfier. 297

1)ö bc,u «uch°n smb auch Eschen, Rüster, Ähoru enthalte«, und unter 
^eichholz Brrken, Erlen, Espen, Linden verstanden.

Ratural-Ausgabe und Soll-Einnahme in Geld.

A. Unter der Taxe.

l. Bestimmte Holz-Abgaben.
b. Gegen Hauerlohn und event. Rückerlohn.

Mährer zu Trechel 3% Kl. Scheite, 72 Kl. Knüppel Buchen, 37, Kl. 
i /2 Kl. Knüppel Kiefern; dem Küster in Döringshagen 4'/. Kl Scheite 
/, Kl. Knüppel Kiefern; dem Prediger in Retztow 27/8 Kl. Scheite, % Kl. Knüppel 

"nd 2 /> Kl. Scheite, */. 2 Kl. Knüppel Kiefern. Dem Prediger zu Woistentin 
Kammer Kreises, 37/8 Kl. Scheite, 72 Kl. Knüppel Eichen, 37/8 Kl. Scheite, 7. Kl' 

3s7/« Kl- Scheite, Kl. Knüppel Buchen und 7% Kl.' Scheite 
“nb. 1 Kl- Knüppel Kiefern; der Pfarre zu Gülzow 17% Kl. Scheite, 27, Kl. 
Knüppel und 8 Kl. Reiser mit Spitzen Eichen.

c. Gegen 5 Sgr. fixirtes Stannngeld, Hauer- und event. Rückerlohn, 
und ^er^en?entin. ^Naugard ll7/8 Kl. Scheite, l'/2 Kl. Knüppel Buchen 
und II 4 Kl Scheite, 1 /2 Kl. Knüppel Kiefern; dem Rector daselbst 6l/8 Kl. 
^^^Ke, /, Kl. Knüppel Buchen und 674 Kl. Scheite, 7, Kl. Knüppel Kiefern- 

àonus daselbst 9 Kl. Scheite, 1 Kl. Knüppel Buchen und 9 Kl. Scheite'
' àppel Klesern; folgenden 6 Predigern, als zu Karzig 13 72 Kl. Scheite, 

à'ppel suchen und dasselbe Quantum Kiefern; zu Strelowhagen 9 Kl.
K s' àPPel Luchen und dasselbe Quantum Kiefern; zu Gr. Sabow
K - Olchon, 3 -/8 Kl. Schelte Buchen, 33/4 Kl. Scheite Birken und

Knüvv l Eichen 3-7m»«DSàMagen 3-/, Kl. Scheite, -/, Kl. Knüppel, •/, Kl. 
ïïi Æ ÄL scheite, 7> Kl. Knüppel Buchen und 33/4 Kl. Scheite 
/"/E- kuppel Erlen und 35/s Kl. Scheite, 7» Kl. Knüppel Kiefern; zu Kicker 
V8 rÄl- /2 Knüppel Buchen und eben dasselbe Quantuni Kiefern; zu 
? ,0law, Greifenberger Kreises, ld/4 Kl. Scheite Eichen, 17s Kl. Scheite Buchen, 
I /8 Kl. Erlenscheite, lJ/8 Kl. Scheite Kiefern.

H. Unbestimmte Holz-Abgaben, 
b. Gegen Hauer- und event. Rückerlohn. 
An die Forstbeamten Brennholz nach Bedarf. 
^Rothenster 30 Kl. Knüppel, 3 Kl. Reiser Buchen, 11 Kl. 

Ä lÄ und 3 Kl. Knüppel, 3 Kl. Reiser Kiefern; dem Förster zu Sagers-
I (ff‘ àchenknuppel, 13 Kl. Buchenreiser, 4 Kl. Knüppel, 4 Kl. Reiser Birken 

XüïLf 2Rir eïïï?era jDemJHtauf^e^)er zu Gräwenhagen (Reühaus) 2 Kl. 
Knüppel, 2 Kl Rester Buchen, < Kl. Knüppel Birken und 4 Kl. Knüppel Kiefern- 

bàrerfoMer zu Gülzow 9 Kl. Knüppel, 4 Kl. Reiser Eichen, 2 Kl. Knüppel' 
7 5 * er ?U?en: 3 Düppel, 1 Kl. Reiser Birken, und 4 Kl. Knüppel,'

Kl. Reifer Kiefern; dem Förster zu Schafbrück 4 Kl. Knüppel, 11 Kl. Reiser 
Buchen, 11 Kl. Knüppel, 6 Kl. Reiser Birken und 2 Kl. Knüppel, 2 Kl' Reiser 
Mer« ; dem Forster zu Neüwald 4 Kl. Knüppel, 7 Kl. Reiser Buchen,' 4 Kl.

1 Ä * 3 ei^er àkm und 1 Kl. Kieferureiser; dem Forster zu Rebtow 
3 Kl. Knüppel, 2 Kl. Reifer Birken und 9 Kl. Kiefernknüppel.

Landbuch von Pommern; Tl). IL, Bd. V. 38
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ß. An andere Berechtigte.
Zu Forstkulturen, Saamendarren und den aus dem Forstkulturfonds zu unter

haltenden Abfuhrwegen und Brücken, sowie zu Forstvermessungs- und Betrrebs- 
einrichtungszwecken 2 Kl. Erlenknüppel, 3 Kl. Scheite, 1 Kl. Knüppel Kiefern.

c. Gegen Hauerlohn, Stamm- und Pflanzgeld.
An Berechtigte 1 Klafter Kiefern Nutzholz.

Summa der Abtheilung^______________
Eichen. ! Buchen Birken. Erlen. | Kiefern. Summa.

Nutzholz...........................
Scheite ..........................
Knüppel..........................
Reiser...............................
Summa ..........................

30si, 
12'|, 
12

73',
48
32

3-4
53
14

5'1,
2’|,

1 
84'1. 
35

8

1 Klafter.
198'|e „
151

66

55’|. 153 70*1« 8 128'1. 416'1, Klafter.

Der jährliche Betrag des Holzwerthes nach der Taxe von 1862, incl. Neben- 
tosten ist Thlr. 8o5. 8. - 

Und der des zu erwartenden Geldes ♦ " h —*
Daher jährliche Einbuße gegen die Taxe . . . Thlr. 693. 22. 4. 

B. Nach bestimmten Preisen oder dem Meiügebot.
a. Holzabgaben zu Staatsbauten.

1. Nach der Taxe.
Zu Bauten im Ressort der Domaiuen- und Forstverwaltung 7 Kl. 'Nutzholz, 

4 Kl. Scheite, 2 Kl. Reiser Kiefern.
2. Nach den Licitations-Durchschnittspreyen. 

Zu Bauten im Ressort der übrigen Staatsverwaltungen 8 Kl. Kiefern Nutzholz, 
b. Zum freien Verkauf.

1. Nach der Taxe oder sonst bestimmten Verkaufspreisen.
An ärmere Einwohner zur Befriedigung dringender Bedürfnisse an klemen 

Nutzholz- und geringeren Brennholzsortimenten gegen die Taxe 1 Kl. Nutzholz. 
59 Kl. Stöcke Eichen; 1 Kl. Scheite, 1 Kl. Knüppel Buchen; 2 Kl. Nutzholz, Kl. 

Stöcke Kiefern.
2. Nach dem Meistgebot durch Lieitationen,

Auf Grund der Licitations-Verhandluugeu, — an Eichen: 50 Kl. Nutzholz, 
3 Kl. Borke, 87% Kl. Scheite, 42% Kl. Knüppel, 52 Kl. Stöcke, 58 Kl Reiser ; 
- an Birken: 10 Kl. Nutzholz, 213% Kl. Scheite, 34 KO Knüppel 12 Kl Stocke 
58 Kl. Reiser; - an Birken: 10 Kl. Nutzholz. 103% Kl. Scherte, 50 Kl. Knüppel, 
75 Kl. Stöcke, 66 Kl. Reiser; - an Erlen: 27 Kl. Nutzholz, 644'/, Kl scherte 
247% Kl. Knüppel, 166 Kl. Reiser; - an Kiefern 600 Kl. Nutzholz, 891% Kl. 
Scheite, 415 Kl. Knüppel, 171 Kl. Stöcke, 4UO Kl. Reiser.

Summa der Abtheiluug B.

/jci ,.11 .(13- ; nrnnniüQ" uw (DuddnnS

Eichen. ' Buchen. Birken. Erlen. Kiefer^ Summa.

Nutzholz..........................
Borke...............................
Scheite ..........................
Knüppel..........................
Stöcke.............................. -
Reiser...............................
Summa .........................

51
3 

87»'. 
42*|,  

111
45

14

214'1,
35
12
58

10

103'1.
50
75
66

27

344'1, 
247'1»

166

617

895'.
415
246
402

719 Kl.
3 it

1644'|, „
690 „
444 „
737 „

339 333'1, 104’1. 985 2576'1« 4237'1, Kl.
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®ct jährliche Betrag des Holzwerthes, incl. der Nebenkosten, belauft sich 

I» Abtheilung A, bei Thlr. 693. 23. 4 Pf. Verlust gegen die Taxe, 
auf..................................Thlr. 161. 15 8

" Abtheilung B, nach bestimmten Preisen oder 
Meistgebot  „ 12.415. 8. 3.

 Total-Einnahme an Geld.... Thlr.12.57Ulü
Dre Summe der Natural-Ausgabe ist der Natural-Einnahme gleich.

Forst-Geld-Etat für 1863—1868.

, Einnahme.
I. Fur Holz, laut Ratural-Etat, wie vorstehend....

- H. Forst-sltebennutzungen. 12.576. 23. 11

Tit.

1. Für Eich- und Buchmast durch Verpachtuug . .
2. „ Waldbeereu. Mlre >.•
3.

4.
5.
6.

n Waldbeeren, Pilze re.............................. * ’ ’ ' ’
" Heidemiethe zu und Leseholz von Berechtigten

Und zwar für 12 zwei- u. 15 einspännige Wagen u. 16 Karren;
" Leseholz durch Verpachtuug . . . .
" Streüuutzuug desgleichen  
„ Forstgrundstücke.

a) Von den Dienstländereien des Forstpersonals 
Davon gehören znr Oberförsterei Rothenfier 
152. 149, zur Försterei Sagersberg 81. 17; 
Zur Waldwärterei Neühans 11. 36; zur Re- 
vieriörsterei Gülzow 64.0; zur Försterei Schaf- 
brück 68. 15; zur Försterei Vieüwald 60. 31, 
Mr Försterei Retztow 65. 155.

d. Für andere Forstgrundstücke, 9 Parcelen .

I Morg. Ruth.
502. 123

80.-------
12.-------
51. 22. 6

140. —
30. —

195. 21. 8

154. 68
657. 11Summa .

Für Grasnutznng durch Verpachtung. .
„ Waldweide von Berechtigten ...
" ^rgl von der Försterei zu Sagersberg und Neühans und 

dem Hulfsaufseher zu Trechel
" bergt. von anderen nicht berechtigten Einmiethern
„ Waldfosstlien aller Art
" die Fischereinutznng in den beiden Seen des Reviers Rothenfier 

vom Oberförster daselbst
IB. Jagdnutzungen^êî im ^aalsee vom Revierförster zu Gülzow .'

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

L ber niedern Jagd im ganzen Revier durch Verpachtung 
an den Oberförster

V «L?u* .be,u Beschüsse der hohen und Mitteljagd fließen' ' '
V. Insgemein, darunter 20'|, Thlr. Pensionsbeiträge . . . . '

Summa der Einnahme, bei Thlr. 693. 22. 4 Pf. Einbnhe 
gegen den Taxwerth .....

Ausgabe.
I. Besoldungen des Forstpersonalö

\Y- Holzhauer. Md iHtoerlöi,,,, Innerhalb der Taxe 
V. Passivrenten und Abgaben

Zu übertragen . .

469. 15. 6

20-------
1. 15. —

5. --- r—
130.-------

8.-------

— 15.
1. -

12. 23. —
63. 25. —
65. 18. 5

13.861. — —

2.806.
2.201. 5. 6

24. 5 4
5031. 10. 10

38*
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d)il

Tit.VH. 
„ IX. 
„ XI.

jî à

Übertrag
.M y^r.
5031. io.

750. —
5. —

33. 19.

4 io

5,820. —

8.041. —

Zu Forstkulturen 
Jagd-Verwaltungskosten .............................
Insgemein - 

Summa der Ausgabe •• - • • • •
Mch Abzug der Ausgabe von der Brutto-Einnahme fliehen als 

Rein-Einnahme in die Regierungs-Haupttasfe .

Erlaüterungen zur Ausgabe.

2

Tit. I. Der Oberförster zu Nothenfier hat 600 Thlr. Gehalt und 350 Thlr. 
ium Dienstaufwande, außerdem ein, in Tit. XL stehendes, Fixum von 12 Thlr. 
zur Beförderung der Dieustkorrespondenz von und nach der Pott zul àgard vor 
der Linie 30 Thlr. für freie Dienstwohnung und b, Thlr 2^ Sgr. 'N'c freies 
Brennholz. — Der Förster zu Sagersberg 240 Thlr. Gehalt, 12 Thlr. Dienst- 
Wohnung, 33 Thlr. 4 Sgr. freies Brennholz. - Der F°rftanfl-H°r zu Neuhaus 
1QA tAebalt 30 Tblr. temporaire Stellenzulage, 18 Thlr. 2v Sgr. freies 
Brennholz. - Der Ràfôrster Gülzow 220 Thlr. Gehalt, 80 Thlr tempo
raire Anlage für di- Revierf°r,ter-Funcllone>^ l>. Thlr. D'enitwohnmig, Thlr. 
12 Sgr. freies Brennholz. — Der Förster zu Schafbruck 260 Thlr. Gehalt, ^.Thlr. 
Dienstwobuuna 37 Thlr. 7 Sgr. freies Brennholz. — Der Forster zu Neuwald 
220 Thlr. Gehalt, 11 Thlr. Dienstwohnung, 19 Thlr. 7 Sgr. Brermholz und der 
Förster zu Retztow 220 Thlr. Gehalt, 11 Thlr. Dienstwohnung 28 Th r 12 Sgr. 
freies Brennholz. — Der Domainen-Rentmeister zu Stepemtz bezieht fur dm Ver
waltung der Rothenfierer Forstkasse eine Tantième von 68 Thlr., die Untererheber 

zu Fischersfeld eine von 338 Thlr.

Tit. IV. In diesem Titel stehen auch die Schleusengelder, welche die Atüller zu 
Hohenbrück und Hammer, Kammer Kreises, mit 50 und 25 Dhlr. beziehen. Diefe 
Schleusengelder werden vertragsmäßig für die Brennholzfloßerei auf dem. Kani. e - 
(Guben- oder Stepenitz-) Bache gezahlt, und zwar ganz gleich, ob ^el oder wenig 
Holz geflößt wird. Nur wenn in einem Jahre gar nicht, nämlich/wederdurch die 
fiskalische Forstverwaltung, noch durch den Besitzer von Kantrek geflößt wird, fallen 
für dasselbe Jahr auch die Schleüsengelder weg.

Tit. V. Hierin steht eine Rente von Thlr. 8. 5. 4 Pf. für die sonst an die 
Prediger zu Strelowhagen und Retztow und an die Küster zu Rothenster und 
Retztow entrichteten Naturalabgaben, wozu die Obersörsterei zu Nothenfier und die 
Försterei zu Retztow verpflichtet war. Die Rente lauft von 1861 bis 18<6. 
An die Kreis-Communal-Kasse zu Kamin lind 16 Thlr. zu zahlen, als Kreisstraßen- 
fteüer für die im Kaminer Kreife belegenen fiskalischen Forstgrundstücke, soweit fie 
in der Unterforst Gülzow zur Oberförsterei Rothenfier gehören.

Tit IX Der Oberförster bezieht 5 Thlr. Entschädigung für die Überlassung der 
hohen und Mitteljagd auf den von ihm zur Benutzung der vollen Jagd angepach
teten Feldmarken Trechel und Nothenfier an den Fiskiis.

Tit. X. In diesem Titel steht das oben im Tit. I erwähnte Fixum von 
12 Thlr., welches der Oberförster für die Beförderung der Dienftkorrespondenz von 
und nach der Post in Naugard erhält.
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Holzpreise
in den drei Staatsforstrevieren des Kreises Naugard.

(Nach der Holztaxe von 1861 in Friedrichswald und Pütt, von 1862 in Nothenfier 
(T.) und den Licitations Durchschnittspreisen der vorhergehenden Jahre (L.) in 
beiden Fällen mit Einschluß der Nebenkosten. Unter diesen die Holzhauerlohns

taxe (H.)
Maaß — 1 Klafter. Preise in Thalern, Silbergroschen, Pfennigen.

Revier.

Art der 
Preise.

^Nutzholz Scheite Knüppel. Stöcke. Reiser.

x : Eichen.

Friedrichöwald. .

Rothenfier . . . ,

T.
L.
II.
T.
H.

10--------
14 - —
— 68

4 -
4 15 — 

— 12 -
2 24 — 

— 15 —

2 20 —
2 20 —

— 10 —
2------ -

— 10 —

1 16 —
1 16 —
1 2 —

1 2 —
12 —

— 5 — 
— 28 —
— 7 —

Buchen.

Friedrichswald. . j

Nothenfier . . . j

T.
L.
H.
T.
H

l 
i 

1 
! ° 

1 
1 

“Sill

1 
.1 

1 
1 

1 
O

O
N

N
iO

 
—

' 
T-f

>O iQ 
| 

C
O 

|

3 20 —
4--------
-10-

2 4 —
— 10 —

1 18 -
1 18 —
1 2 —

1 22 —
2--------

— 5 —
1 2 — 

— 7 —

Erlen, Elsen.

I T. I 7------- 2 16 1 28 — - 24
.Nothenfier . . L. 8 - — 2 20 — 1 22 — — — » • — 24 —

1 H. j — 7 — — 13 - — 10 — — — — — 7 —

Birken.

Nothenfier . . '. <
T.
L.

9
10

10 — 2 12 — 1 18 —
1 27 —

1
1

10 —
10 — 1

24 —
19 —2 25 -

H. 15 — 13 — — 10 — 1 5 — 7 —

Nadelholz: Kiefern.
.■ ’.'Xî X_. . T. 8 20 - 5 10 — 2 16 - 1 14 — 1 10 —

Friedrichswald . . L. 8 ------ p 8 12 — 2 10 — 1 14 — 1 10 —
H 2
T." 8 20 — 3 22 — 2 15 — 1 8 — _ 24 —

Pütt..................... L. 9 — — • 4 —- ... 2 15 — 1 9 - - » 29 —
H. ■■ 1 7 5 — 12 — — 10 — 1 5 — 8 —
T. 5 10 —r- 2 4 — 1 16 — 1 6 — —— 24 —Rothenfier . . .■ J
L. 7 5 4- 2 6 — 1 16 — — —— —— > ■— —» .1 ■■■ -
H. ’ 1 — 13 — — 10 — 1 5 — 7 —

IV.

Die M a rien ftifts-Fvrst Marienwald.
Unter der Polizei-Verwaltung der Marienstifts-Administration zu Stettin, und in 
wirthschaftlicher Beziehung unter der Oberaufsicht des Königl. Oberförsters zu 

Friedrichswald.
Diese Forst gehört mit zu dem Complex von Waldungen, welche den west

lichen Theil des Naugarder Kreises bedecken. Sie liegt von der Stadt Golnow
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gegen S., zwischen der städtischen Heide, dem Staatsforstrevier Pütt und der Star
garder Stadtforst längs der Jhna, an deren linken Ufer die Stifts forst er er 
belegen ist, diese 3/< Mln. von Golnow, 372 Mle. von Naugard gegen SW., 
3 Mln. von Stettin gegen NO. Die Försterei besteht aus 1 Wohnhause und 4 
Wirthschaftsgebaüden und hat 9 Einwohner. Das Forstgut Marienwald hat einen 
Flächeninhalt von...................................................................................... 1652,88 Mg.
Davon find 1569,71 Mg. mit Holz bestanden, das vom Mg. einen Reinertrag von 
6 Sgr. gewährt. Die unmittelbare Bewirthschaftung führt der Stiftsförster, der 
zu Dienstländereien 35,68 Mg. Acker, und 17,97 Mg. Wiesen hat. Der Gesammt- 
Reinertrag des Guts ist bei der Gruudsteüer-Regulirung zu Thlr. 351. 29. 8 Pf. 
eingeschätzt. Das Forsthaus Marienwald ist zur Kirche in Marsdorf, die Filia 
von Barfusdorf ist, eingepfarrt und eben dahin eingeschult.

Der Marienstifts-Antheil an dem Dorfe Marsdorf steht unter der Polizei
verwaltung des Magistrats zu Golnow.

V.

Die Stargarder ELgenthumtz-Dörfer im Naugarder Kreise.
Unter der Polizeiverwaltung des Magistrats zu Stargard.

Die Geschichte dieser Ortschaften ist bereits im Norhergehenden ausführlich 
abgehandelt worden. Die allgemeinen communaleu Verhältnisse S. 100—115, das 
Kirchenwesen S. 120—122, das Pfarrwesen S. 135, 136, und das Küster- und 
Lehrerwesen S. 145, 146, 160. Hier wird zur Ergänzung der Tabelle S. 156, 
157 eingeschaltet eine

Allgemeine topographische Übersicht der Eigenthums-Ortschaften, 
so weit dieselben im Naugarder Kreise belegen sind.

Benennung der Wohnplätze 
(Gemeinden)

Am 1. Januar 1868.
Mgenicyasr 

der Ein- Wohn
häuser

Pfer
de.

Rin
der Schafeund der auf ihren Feldmarken 

befindlichen Neben-Wohnplätze. Wohnplätze. woh- 
ner.

Dietrichsdorf............................. Dorf .... 356 40 7 85 84
Dieckmühle............................. Wassermühle . io i —- —

do. ............................. Stadtförsterei.
Pfarr-Kirchdorf .

10 i 1 5 —
Priemhausen............................. 608 90 145 258 1825

Bergüruhe............................. Freischulzengut. . 40 2 9 14 466
Stevenhagen............................. Filial-Kirchdorf . 185 21 24 61 251

Summa Naugarder Kreis 
Hierzu

Saziger Kreise

1209 155 189 453 2626

Stargard und Stadt-Eigenthum im 21807 1921 1261 2494 19915
Polizei-Bezirk des Magistrats zu Stargard .... 23016 2076 1 1450 2927 22541

Bergs ruhe 
(S. 100,1 104, 105) 

ist der Name eines neu gegründeten Wohuplatzes. Bei der auf der Feldmark des 
Dorfs Priemhausen ausgeführten Special-Separation der Grundstücke sämmtlicher 
baüerlichen Wirthe und sonstiger Grundeigenthümer hat der Frei- und Lehnschulze 
Berg seinen ca. 300 Mg. großen Grundbesitz, bestehend aus dem Frei- und Lehn



Stargarder Eigenthums-Dörfer. 303

schützen gute, einem Koffatenhofe und den zu Erbpachtrechten innehabenden Kirchen
ländereien von Priemhausen, etwa 7s Mln. von diesem Dorfe gegen NO. entfernt, 
an der Gränze der Feldmarken Großenhagen und Rosenow im Zusammenhänge 
angewiesen erhalten. Er hat sich auf dem Grundstück mit einem Wohn- und einem 
Gesindehause und den nöthigen Wirthschaftsgebaüden angebaut. Unterm 15. Februar 
1848 trug der Freischulze der Königl. Regierung den Wunsch vor, dem neuen 
Wohnplatze den Namen „Bergsruhe" beizulegen und bat hierzu um den landes- 
poüzeilichen Consens. Nachdem der Magistrat zu Stargard und der Landrath des 
Kreises sich mit dem Namen des neu erbauten Freischulzenguts einverstanden 
erklärt, wurde die Genehmigung durch Negierungs-Verfügung vom 6. Juni 1848 
ausgesprochen und dies durch das Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Priemhausen, fiskalischen Antheils.
(S. 109, HO.)

In der angeführten Eigeuthums-Verleihungs-Urkunde der 3 Bauerhöfe vorn 
14. April 1831 hat sich Fiskus reservirt: 1) Fuhren bei Bauten und Reparaturen 
der Brücken beim Jhnazoll gegen Genuß der Zollfreiheit in der bisherigen Art 
(vergl S 284).  2) Jagd, Gerichtsbarkeit, Patronat und Straßengerechtigkeit. 3) 
Dienste bei Forstbranden. Sodann in der Erbverschreibung des Kossatenhofs vorn 
24. August 1815 dieselben Reservate, außerdem noch 4) das Obereigenthum. 5) 
Burg- und Baudienste, 6) die Laudemialverpflichtung.

In Priemhausen befindet sich eine Post-Expedition, welche ihren Cours nach 
Golnow, nicht nach Stargard, hat.

VI.

Landgemeinden mit selbständiger Qrtspolizei-Verwaltung.
Bernhagen, Kirchdorf, 1 Mle. von Naugard gegen SO., P/4 Mle. von 

Daber gegen NW. am rechten Ufer des Zampelflusses, enthält 488 Einw., die sich 
ber der Volkszählung von 1867 für Lutheraner angegeben haben, 68 Wohnhaüser, 
von denen Thlr. 46. 16 Sgr. ©teuer zu erlegen sind, und 9 steuerfreie Gebaüde, 
incl. Schulhaus. In der  5635,73 Mg. 
großen Feldmark sind 58 Grundbesitzer angesessen. Mit Thlr. 348. 12. 10 Ps. 
?o7?«Qeüern fütb ö451'99 Mg., steuerfrei 11,43 Mg. Schulland. Ackerland 
32/8,39 Big. mit 23 Sgr. Ertrag, was dem Kreisdurchschnitte nahezu entspricht, 
Gärten 5,88 Mg., Wiesen 591,82 Mg., Weiden 502 Mg., Holzung 1083,88 Mg. 
mit 9 Sgr. Ertrag vom Mg., was den Ertrag der Staatsforsten Pütt und Rothenfier 
um 1 Sgr., übertrifft, Wasserstücke 1,45 Mg. Die hiesige Kirche ist Filia der 
Mater zu Plantikow, ihr Küster zugleich Schullehrer. B. war ehedem ein adliches 
Gut, Lehn des schloßgesessenen Geschlechts der Dewitz seit dessen Ansiedlung im 
Land am Bteere, und bestand aus 3 Vorwerken, 5 Vollbauer- und 4 Halbbauer
höfen nebst 2 Predigercolouaten. Das Gut war bald in 2, bald in 3 Antheile 
zerlegt, und ist so weit die Nachrichten aus der Vergangenheit bis auf uns gekom
men, stets in der Familie gewesen, mit Ausnahme etwa eines einzigen Falls, der 
nt die Zeit von 1651 bis 1785 trifft, während welcher Zeit ein Theil von B. im
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Besitz der Manteüffel war. Von dem zuletzt genannten Jahre an hat ganz B, 
dessen Namen man im 17. Jahrhundert Bornhagen schrieb, wieder den Dewitzen 
gehört. Im Normaljahre 1804 war Besitzer von B. a : Joseph Friedrich v. D., 
ein Mann von 62 Jahren, ohne Kinder, uni) der Gutstheile B. b und c der Dra
goner-Lieutenant Carl Friedrich Ludwig v. D., ein junger Mann von 18 Jahren. 
B. ist nicht mehr im Besitz der Familie Dewitz, es ist kein adliches Dors mehr; die 
früher bestandenen 3 Vorwerke sind an die bäuerlichen Wirthe verkauft, welche die 
Ländereien unter sich vertheilt, bezw. zur Ansiedlung neuer Wirthe, Büdner, kleiner 
Eigenthümer wieder veraüßert haben. Vor diesem gab es in B. nur 39 Feüer- 
stellen, jetzt sind deren, wie oben bemerkt, 68 vorhanden.

Blankenfeld, Dorf, 3% Mln. von Naugard und 3A Mln. von Golnow 
gegen SW., enthält 246 Einw., lauter Lutheraner, 31 Wohnhäuser, besteuert mit 
16Vs Thlr. und 55 steuerfreie Gebaüde und zur Feldmark . . . 64 Mg.,
welche unter 45 Eigenthümer vertheilt sind, woraus folgt, daß diese im Durch
schnitt nur kleine Pareelenbesitzer sind. Sie haben den größten Theil dieser Grund
fläche zu versteuern, nämlich 725,66 Mg. mit Thlr. 74. 21. 8 Pf. An Ackerland 
haben sie 345,02 Mg. sehr dürftigen Bodens, da er nur 10 Sgr. Ertrag vom Mg. gibt, 
die Wiesen, 349,94 Mg. groß, gewähren dagegen 57 Sgr. pro Mg., Holzung 
30,7 Mg. Eingepfarrt in Elisenau, eingeschult in Carlshof. Nach dem zwischen 
dem Hauptmann Carl Otto von Blankenburg utib dem Magistrate zu Golnow am 
25. November 1777 geschlossenen Erbzinsvertrag wurden dem erstern die s. g. 
Pädagogienheide, auf welcher die Ortschaften Blankenfeld und Carlshof angelegt 
worden, und der Kamelshorstsche Bruch, auf welchem sich die Colonie Kamelshorst 
befindet, wovon aber nur 718 Mg. 6 Ruth, der Golnowschen Kämmerei, die übrigen 
1038 Mg. V, Ruth, aber der Kämmerei zu Stettin gehörten, erb- und eigen
thümlich auf Erbzinsrecht verschrieben. Nach diesem Vertrage übernahm der Erb- 
zinsmann die Verpflichtung, in den Colonien Blankenfeld und Carlshof 36, und 
in der Colonie Kamelsberg 8 ausländische Familien zum Betreiben von Ackerbau 
und Viehzucht auf seine Kosten anzusetzen. Er entrichtete von den beiden ersten 
Colonien einen jährlichen Erbzins von 500 Thlr. an die Stadt Golnow, und von 
der Colonie Kamelsberg jährlich 300 Thlr., wovon ein Theil au die Stadt Stettin, 
der andere Theil aber" an die Stadt Golnow, nach Maßgabe der Flächen, welche 
diesen beiden Städten gehörten, bezahlt wurde. Der Erbzinsmann erwarb die 
Brau-, Branntweinbrennerei-, Krug- und Mühlengerechtigkeit, die hohe und niedere 
Jagd, die Mitfischerei in der Jhna, soweit sie seine Erbzinsgüter durchströmt, die 
Fischerei auf dem Dammschen See, der Damantsche, dem Pfaffenwasser rc. gegen 
Lösung der gewöhnlichen Willzettel und Erlegung dessen, was für die Fischerei auf 
diesen Gewässern gewöhnlich ist; die Befreiung von den Lieent-, Zoll und Accise- 
gefällen sowol in Ansehung der Effecten, des Viehes utib der Güter, welche derselbe 
und seine Colonisten mit ins Land bringen, als auch in Ansehung der von diesen 
Gütern zu verkaufenden Produkte, die Freiheit auf diesen Gütern eine Kirche zu 
bauen und einen Prediger anzusetzen, nebst dem Patronatrechte, die Gerichtsbarkeit 
über die angesetzten Colonisten und Einwohner, jedoch so, daß wenn zwischen ihm 
und denselben ein Streit entsteht, die Entscheidung der Königl. Kriegs--und Domai- 
nenkammer verbleibt, die Befreiung von aller Enrollirung und Werbung der ange
siedelten ausländischen Familien, sowie Befreiung von allen Abgaben, sie haben 
Namen, wie sie wollen. 1
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, Kirchdorf, 23/i Mln. von Naugard und V» Mle von Daber 
gegen SO., stoßt mit seiner Feldmark an den See Wodaswina und an den Seiger 
Kreis, woselbst das Gut Marienhagen der Gränznachbar ist, und liegt an der^von 
^Oenwald über Freienwald nach Stargard führenden Landstraße. Das Dorf ent- 
£LT"fe,ntD’ L ebenfalls lauter Lutheraner, und auf 30,18 Mg. Grundfläche 63 

,unb 2 ^ewerbl. Gebäude, welche mit einer ©teuer von Tblr. 45. 
ber 4Sûrînfinb ßfr«112 ®ebaübe' darunter das Küsterschulhaus! 
J »eldmark Und 61 Grundeigentümer angesessen. Sie enthält 4927 02 Ala 

^54 Mg. mit Thlr. 303. 16?10Pf. besteuert,? 321,59 

der geistlichen Institute steuerfrei sind. Die Feldmark gehört zu den 
fruchtbareren Gemarkungen des Kreises, da ihr 3549,35 Mg. großes Ackerfeld 
^iciîm)àag Uber dem Kreisdurchschnitt gibt; Gärten 2,4 Mg., Wiesen 

T? 'h r591,07 Mg-, Holzung 72,87 Mg., Wasserstücke 446,12 Mg.
nnbbb s â hbr Wodaswina. Wie Bernhagen, so ist auch Br. ein adliches Gut 
und dieses tu zwei ungleiche Theile getheilt gewesen, von denen der größere Theil 

einem Ackerwerke, 11 Vollbauern und 1 Pfarrbauer, ein altes 
' ?er fIeinere Theil aber, zu dem nur 3 Bauerhöfe gehörten welche

Ä Hofedlenste zu leisten hatten, ein Wedelsches Lehn war. Der
letzte Besitzer jenes großen Theils war der Landrath Friedrich Christian August 

F61 bû5 Vertrags vom 6. December 1804 für 24 000 Thlr.
sliij 25 Jahre von Marien 1805 bis dahin 1838 gekauft hatte. Dieser Gutstbeil 
nnT M ^'^^der-Dewitzschen Kreise, der andere aber zu dem combinirten Saziger 
und Wedelf chen Kreise. Als die Verhandlungen wegen Aufstellung der neuen 
Ni ttergntsmatrikel von 1828 schwebten, zählte Br. nicht mehr zu den Gütern, 

tt? dle Kreistags- und Landtagssähigkeit Anspruch machen konnten, das 
Ackerwerk war schon langst in den Besitz der Bauern übergegangen. Die hiesige 
Uà sind^b ber Mutterkirche in Breitenfeld, deren Gemeindegenossen

.r ®cr ^önigl. Negierung zu Stettin wurde von dem Landrathe v. Kameke Nauaarder 
Kreises, unterm 29. April 1825 die Anzeige gemacht: Der Gutsbesitzer zu Nörchen v Bora- 
£ FÄ±e,i-b”®rUf,6st“e '»'-°- Ä ÄÄ 

unb zwar -9" 3 pwceltteu Ullb darauf zwei neue Ortschaften - Colonien zu gründen,

1. Friedrich-Wilhelmsthal, mit etwa 40 Hausern 
a) An Ackerland und Hütung 
b) Au Wege und Gräben .

2. Elisenau, mit etwa 34 Hausern 
a) An Ackerland und Hütung 
b) An Wegen und Gräben . . . .

414. -
4. 8

Mg. Ruth.

418. 8

252. •
3. 80

^^n^ed"ch-Wilhelmsthal wird begränzt gegen O. und W. vom Territorio der Gntsherrschaft 
S Iaen N abeTl ' bu^undstücken zu Nörchen und der Feldmark des Dorfs (EWneL 

" ^nelben Grundstücken, von Elisenan und wiederum von den 
àiàbeülèfüaten Grosze dieser Colonie nach Angabe auf dem, dem landräthlichen
-Ueilchte belgesugten Sltuationsplane, excl. Wege und Gräben.........................................402. —

Elisenau wird begränzt gegen O. und W. von dem gutsherrlichen Gebiete, aeaen S
Xoütw ^âî°Làich-WUH-"---'ha.° 9e9» „on den zL. M 

01 « -TL enthalt, nach anderer Angabe, excl. Wege, Gräben . 283 66
März 1827 zeigte der îaud-ath °. Samet, an dab beide 

nien nunmehr eingerichtet feien und Friedrich-Wilhelmsthal 30 Hauser und 198 Seelen, 
Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 39
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Elisenau 25 Haüser und Hl Seeleu enthalten. Die neuen Wohnplätze liegen zu bethen 
Seiten des von Ehristinenberg nach Sophienthal führenden Weges dergestalt, daß Friedrich- 
Wilhelmsthal südlich nnd Elisenau nördlich vom Herrnhause zu Nörchen belegen ist.

Die Namen der beiden Ansiedlungen sind entlehnt von beit Namen des Kronprinzen 
von Preußen, nachmaligen Königs Friedrich Wilhelm IV., und seiner Gemalin, Elisabeth, 
Prinzessin von Baiern. Genehmigt wurden diese neuen Ortsnamen durch Neglerungs-Ber- 
fügung und Amtsblatt-Bekanntmachung vom 31. März 1827. In der Folge ist in Elisenau 
eine Kirche erbaut und bei derselben ein Pfarrsystem errichtet worden, zu welchem die Ort
schaften Elisenau, Nörchen, Friedrich-Wilhelmsthal, Carlshof, Blankenfeld, Groß- und Klein- 
Christinenberg, Groß- und Klein-Sophienthal gehören.

Elisenau, Colonie mit Pfarrkirche, 47z Mle. von Naugard gegen 
SW l*/ 4 Mle von Golnow gegen SSW., am westlichen Rande der Püttschen 
Staaisforst, enthält im Jahre 1867 an steuerpflichtigen Wohnhaüsern 39, von 
denen, und von 2 gewerbl. Gebäuden Thlr. 14. 10 Sgr. Steuer zu ent> 
richten sind, und 40 steuerfreie Gebaüde, darunter die der Psarre. In der 
nunmehr ......................................................................................  ♦ 438,83 Mg.
großen Feldmark sind 41 Parteien angesessen. Zu versteuern sind 416,27 Mg. mit 
Thlr. 32. 25. 1 Pf. Ackerland 331,73 Mg. Ertrag 21 Sgr. pro Mg., keine 
Gärten, Wiesen 84,64 Mg., keine Weide, kein Holz. Die Schule ist in Nörchen.

Franzfeld, Dorf, 2 Mln. von Naugard gegen SW. und 17< Mle. von 
Golnow gegen O. Der Gutsherr von Matzdorf, v. Flemming, auf Benz, Kammer 
Kreises, hat im Jahre 1823 in Folge der Regelung der gutsherrlichen und bauer, 
lichen Verhältnisse von Matzdorf, die daselbst bestandenen 5 bäuerlichen Wirth
schaften auf der angränzenden Feldmark Burow abbauen lassen, 7S Mle. von Matz
dorf gegen NW. entfernt. Die neüe Ortschaft bestand bei ihrer Gründung aus 
5 Bauernwohnungen, 1 Hirtenhause, 2 Speicherwohnungen, zusammen 8 Hausern, 
und es war die Absicht, im Sommer 1824 noch mehrere Speicher zu erbauen. Es 
gehörten zu dem neuen Dorfe ca. 150 Mg. Acker und Wiesen und 200 Mg. an 
Hütung. Die Bevölkerung betrug 38 Seelen im Jahre 1823. v. Flemming legte 
diesem'ReUdorfe den Namen Franzfeld bei, nach einem seiner Vornamen Franz 
Wilhelm August Constantin v. Fl. Der Name Franzfeld ist durch Mnistenal- 
Nescript vom 15. Juli 1823 genehmigt, und dieses von der Komgl. Regierung 
durch Amtsblatt-Bekanntmachung vom 30. September 1823 zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht. Jetzt besteht das Dorf Fr. auf einer Fläche von 9,45 Mg aus 13 Wohn- 
und 1 gewerbl. Gebaüde, wofür Thlr. 7. 29 Sgr. Steüer zu entrichten sind, und 
12 steuerfreien Gebaüden. Die Bevölkerung beträgt 107 Seelen nach der Zahlung 
von 1867. Die Feldmark, deren Boden weit unter Mittelertragsfähigkeit steht, und 
unter 15 Besitzer vertheilt ist, begreift. . ♦ • • • • • • • -
Davon sind 685,9 Mg. mit einer Steiler von Thlr. 31. 10. 9 Pf. behaftet. Acker
land 509,57 Mg. mit einem Ertrage von 17 Sgr. pro Mg., keine Gärten, Wiesen 
23,44 Mg-, Weiden 122,89 Mg. Holzung 30 Mg. Fr. ist nach Schönhagen em- 
gepsarrt und nach Burow, 7s Mle. entfernt, eingefchult.

Freiheide, Pfarrkirchdorf, 17« Mln. von Naugard gegen SW. auf der 
Landstraße nach Maffow, welche Stadt 1 Mle. entfernt ist, hat 346 Einw. und auf 
einer Fläche von 21,23 Mg. 49 Wohnh., für welche, nebst 3 gewerbl. Gebäuden, 
Dhlr. 29. 10 Sgr. Steiler zu erlegen sind, und 75 steuerfreie Gebaüde, darunter 
die der geistlichen Institute und der Schule. Fr. besteht ursprünglich aus 9 Bauern 
und 4 Kossatenhöfen, doch ist durch Parcelirungeu die Zahl der Grundbesitzer bis
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sBBSrw? LSL 

ä»r katholischen Zeit seine>7eigàm'Prie"st5°hatte «Äta““?1' toel*eS 

her S «ÄaM ?to"^Dte bier el*:

von Fr. ist Bredel) ei dl- ^.^bhrer. Der urkundliche Name
MM-ê-MM 

die Aenoip ^^^zoge Johann, Bischof zu Kamin, belehnt wurde. 1537 belehnten 
«ÄS» m,Ä ri' B-àrVal°n.in und Thomas Mldenih

-SZWWs-Wss statistischen UlfeX ine ® u « I°LL° - nach der 

« Ht 52, lauter kleine Pareelisten, die sich Î. fc*  ' ? ®n*"Ä  

ll°q?f^C9srfiar/ 9ket^eiIt ^ben. Versteuert werden 403,37 Ma mit Thlr 46 20 
LZL-ESDäM- 

emgepfarrt und in Nörchen eingeschult. ® 6 me 111 ln ^lsenan

1 Mi-î^'Ü^bdvrf, Pfarrkirchdorf, 2'/, ante, von Nauaard qeaen SD

»» à >«j »wßtäSÄ Ärfig unter sich vertherlt, bezw. wieder verkauft worden sind Behufs AnseUuna nPLr 
Befl"d°r°'. S"bnereien Unb Qnbcret «->»-» Eigenthumsstellen, so daß an dem 

entlM mX'T1 Parteienincl. Kirche, Pfarre, Schule betheittg/sià 

veà er7mü Tbl'r 55 "wr 3 "x a? und 2 g-w-rbl. G-baüde,

Ä"i.“Ä'Ä,,r;-äaK‘ SS» -gSÄMt-.*  *-*i.*t5?SSt' 'n0, 4cterlönü oow),43 Mg. mit einem Ertrage von 23 Sgr. pro Mg.,

39*
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KUirton 4 07 Ma Wiesen 705 56 Mg., Weiden 1169,7 Mg-, Holzung 103,47 Mg., 

“Ä große Gut, mit einem Ackerwerk, 16 Voll- und 8 Halbbau-Ms-n, uni--das 
kleine Gut" ein Ackerwerk, 1 Voll- und 1 Halbbauerhos enthaltend. Das große 
GM war aber auch an sich in zwei Antheile gespalten, welche vere.mgt 1794 u 

Nelin von Friedrich Boqislaw v, Heyden ubergmg, der auch >m folgenden 
^abre das kleine Gut käuflich erwarb, so daß er ganz H, besaß, was auch noch im 
Rormaliabre 1804 der Fall war. Als im Jahre 1825 tue aSorarbeiten zur Auf
stellung der neuen Ritterguts-Matrikel und die darauf bezüglichen Verhandlungen 
schwebten, war H, aus der Reihe der Rittergüter bereits geschieden,

Keinrichslwf, Vorwerk von Kl, Wachlin mit 2 Wohnh. mb 18 Eiuw, 
Das Mrwerk ist in der Mitte des 18. Jahrhunderts von -m-m Miede der 
Ückermanschen Familie, in welcher der Vorname Heinrich sehr gebräuchlich i|t, an- 

gelegt.
-laaenkamp, Etablissement von 12 ^^*11  unb WO ^0^™, 

3/ Mle. südöstlich von der Colonie Louisenthal, zu deren Gememdebezirk e» gehört, 
eingepfarrt zur Kirche in Lübzin; die schulpflichtigen Kinder besuchen dre m bent 
Lübziner Etablissement Theerofen errichtete Schule.

Louisenthal, Colonie mit katholischer Pfarrkirche, 47< Mle. von 
Nauqard gegen SW., 17. Mle. von Golnow nach derselben Richtung, enthalt 32 
Wohnh., 458 Einw., darunter 227 Katholiken, und mit dem gehörigen, so 
eben genannten Etablisiement Jagenkamp, auch mit Einschluß des E^blissements 
Langenforst, welches aber der politischen Gemeinde Lubzm emverlerbt ist, 46 Wohn- 
haüser und 2 gewerbl. Gebäude, die mit 32'7» Thlr. besteuert s^ , so ie 
steuerfreie Gebaüde, inet. Schulhaus. In der Feldmark welche . 1259,82 Mg. 
begreift, sind 49 Eigenthümer angesessen. Der Grundsteuer von Thlr. 105. 19. 
10 Pf. unterworfen sind 1175,12 Mg., steuerfrei 14,17 Dkg. Der Boden joon 
dürftiger Beschaffenheit; der Acker, 404,43 Mg. groß, gibt nur 16 Sgr. Ertrag 
Gärten gibt's nicht, Wiesen 762,39 Mg., Weiden 22,47 Mg., kein Holz. L. ist 
soweit die Evangelisch-Unirten in Betracht kommen, in Lubzm emgepfarrt und auf 
dem Fundo dieses Ritterguts erbaut. Mit Einschluß der katholischen Bewohner 
des Gutes Lübzin und des Kolbazer Amtsdorfes Augustwald betragt die Bevöl
kerung der katholischen Pfarrsprengels Louisenthal 353 Seelen.

Wachlin, Klein-, Gut und Kirchdorf, 3-/, Mln. von Naugard gegen 
SSW und 1 v. Mle. von Stargard gegen N. z. SB. an der Gränze des Saziger 
«reifes, dem Rittergnte Gr. Wachlin gegenüber, von diesem durch e.ue Thalseu- 
tuns getrennt. Gut und Dors bilden mit dem dazn gehbrenden Vorwerke Hein- 
richshof Eine Gemeinde, welche 223 Einwohner, darunter 7 separirte Lutheraner, 
,âhkt, und aus einer Fläche von 24,16 Mg. 25 Wohnhaüser und 3 gewerbl. Ge- 
baiibe, besteuert mit Thlr. 16. 20 Sgr., <o wie 33 fieberfreie Gebande enthalt. 
Die Feldmark begreift................................................................................ 2300,3 Mg.
wovon 1984,77 Mg. mit Thlr. 175. 26. 7. besteuert und 244,07 Mg. steuerfrei 
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sind. Ackerland 1980,58 Mg., mit einem Reinerträge von 29 Sgr., oder 5 Sgr. 
über den Kreisdurchschnitt, Gärten 4,84 Mg., Wiesen 121,95 Mg., Weiden 
117,11 Mg., Holzung 4,36 Mg. In der Feldmark sind 22 Besitzer angesessen. 
Die steüerfreien Grundstücke gewähren einen Reinertrag von 34 Sgr. pro Mg. 
Sie gehören den geistlichen Instituten. Die Kirche ist Filia der Mater zu Mulkentin, 
Saziger Kreises. Am Wege dahin liegt, '/. Mle. vom Hauptgute, unmittelbar an 
der Gränze das Vorwerk Heinrichshof. — Der Gutsbesitzer Thiede auf Gr. Wachlin 
zahlte zur Friedrichswalder Amtskasse einen jährlichen Zins von 120 Thlr., inet. 
20 Thlr. Gold in vierteljährigen Raten, welcher in der Revisionsacte des ehe
maligen Amts Massow vom Jahre 1825 dahin nachgewiesen waren, daß a) vom 
Erbzinsgute Kl. Wachlin Thlr. 99. 13. I Pf., b) von einer Wiese daselbst 2 Thlr. 
und c) Thlr. 18. 16. 11 Pf. von zwei, im Besitz des rc. Thiede befindlichen fiska
lischen Bauerhöfen, worunter ein wüster Hof, als Dienstgeld aufkamen. Das 
Rechtsverhältniß dieser Abgabe ist zufolge der ältesten darüber in der Amts-Re
gistratur vorhandenen Nachrichten folgendes gewesen: Die Güter Groß- und Klein- 
Wachlin bestanden vor 150 Jahren ein jedes aus 2 Antheilen, von denen der eine 
ein Ückermannsches Lehn war, später jedoch allodificirt ist, der zweite aber zu der 
Herrschaft Raugard-Massow gehörte, sich jedoch bis 1729 im Pfandbesitz derer 
v. Ückermann befand. Nachdem die gräflich Ebersteinschen, nachmals herzoglich 
Croyschen Herrschaften Naugard und Massow dem Landesherrn heimgefallen 
waren, wurde in Folge des Königl. Cabinets - Befehls vom 30. September 1729 
der nunmehr fiskalische Antheil an Gr. und Kl. W. durch Zahlung einer Summe 
von Thlr. 2088. 10 ggr. an die v. Ückermann vom König-Herzoge Friedrich 
Wilhelm I. eingelöst, und hiernächst der Antheil von Gr. W. gegen das damals 
adliche Vorwerk Damerwitz vertauscht, der Antheil von Kl. W. dagegen den Ge
brüdern v. Ückermann für eine jährliche Pacht von 120 Thlr., incl. 20 Thlr. Gold, 
zur Nutzung überlasten. Ans ein Immediatgesuch des Fähnrichs Friedrich Leopold 
v. Ückermann wurde hiernächst mittelst Cabinets - Erlasses vom 10. Januar 1754 
bestimmt, daß dem Supplikanten und besten Brüdern die Nutzung des Königl. An
theils zu Kl. W. gegen die bisherige Pacht von 120 Thlr. ohne die geringste Er
höhung noch ferner und so lange zu belasten sei, bis sie selbigen entweder durch eine 
Permutation, oder sonst auf andere Art erblich acquiriren könnten. Als ca. 
10 Jahre darauf nach einem Berichte des Oberamtmanns Breetz zu Massow vom 
27. Juli 1765 das Geschlecht der Wachliner Ückermann ausgestorben war, und 
deren Lehnsnachfolger die Wachlinschen Güter dem Hauptmann Gottfried Ulrich 
v. Löwenklau überlassen hatten, bat der rc. Breetz in dem oben gedachten Berichte 
um erbliche Überlastung des Königl. Antheils zu Kl. W., indem er beabsichtige, 
darauf Colonisten-Familien anzusiedeln. Auf diesen Bericht fehlt der endgültige 
Bescheid in den Amtsacten. Dagegen ist später unterm 24. März 1766 der Haupt
mann v. Löwenklau mit dem Gesuche vorstellig geworden, ihm den fiskalischen An
theil zu Kl. W. gegen Abtretung seines Gutes Roggow an den Fiskus zu über
lasten. Es ist darauf die nähere Prüfung dieses Antrags dem Kriegs- und Do- 
mainenrathe Winkelmann übertragen, womit die Amtsacten schließen, ohne das 
Ergebniß dieser Prüfung zu enthalten. Die beabsichtigte Vertauschung ist indeß 
nicht zu Stande gekommen, und scheint die ganze Sache demnächst in Vergessenheit 
gerathen zu sein; denn der Königl. Antheil von Kl. W. wurde noch 1838, von 
dem Besitzer der Wachlinschen Güter, der inzwischen oft gewechselt hat, gegen den 
Zins von 120 Thlr. benutzt. Inzwischen sind auch, wie noch zu bemerken ist. 
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die Bauern zu Gr. W. nach Kl. W. ausgebaut, und das übrig gebliebene Areal von 
Kl. W. ist theils Vererbpachtet, theils mit Gr. W. vereinigt, so daß ein eigentliches 
Gut Kl. W. nicht mehr vorhanden ist. Diese von den Besitzern der Wachlinschen 
Güter getroffenen Dispositionen können jedoch in dem Rechtsverhältnisse nichts 
ändern, und nach diesem besteht hinsichtlich des König!. Antheils zu Kl. W. eine 
reine Zeitpacht, so daß der Gutsbesitzer Thiede verbunden ist, das fiskalische Eigen
thum zurück zu gewähren; denn bei dem Vorhandensein des oben angegebenen 
Cabinets-Erlasses hat eine Besitzergreifung und Verjährung nicht Statt finden 
können, und anderer Seils kann aber auch dieser Cabinets - Erlaß den Fiskus in 
der Disposition über den gedachten Gutsantheil nicht beschränken, da die darin 
ausgesprochene Vergünstigung sich blos auf die Gebrüder v. Ückermann bezog. Daß 
endlich die Besitzer von W. den Königl. Antheil zu Kl. W nicht als ihr Eigen
thum betrachtet haben, oder darüber doch wenigstens in Zweifel gewesen sind, geht 
daraus hervor, daß in dem 1819 geschlossenen Kaufcontract des Besitzers Thiede 
ausdrücklich bemerkt ist, daß der Königl. Antheil an diesen Gütern gegen 120 Thlr. 
Pacht benutzt werde, und daß, wenn Fiskus noch weitere Ansprüche deshalb machen 
sollte, der Käufer ohne Regreß an den Verkäufer die Sache mit dem Fiskus aus
machen müsse. Es ist zu vermuthen, daß früher beim Besitzwechsel geschlossene Kauf- 
contracte ähnliche Bemerkungen enthalten. In dem Hypothekenschein über die 
Wachlinschen Güter ist von dem Königl. Antheil von Kl. W. nichts erwähnt, aber 
auch der Zins von 120 Thlr. nicht eingetragen. Was den Umfang desselben be
trifft, so hat in den 1746er Jahren eine Vermessung und Auseinandersetzung des 
adligen und Königl. Theils zu Kl. W. Statt gefunden, die damals angefertigte Karte 
jedoch nicht ermittelt werden können. Der Gutsbesitzer Thiede besitzt aber das bei 
dieser Gelegenheit von dem Feldmesser Klockow angefertigte Vermessungsregister, 
wonach der Flächeninhalt des Königl. Antheils von Kl. W. an Acker in 3 Feldern 
752. 95, an Feldbrüchern und Weiden 47. 116, an Wiesen 26. 54, an Hofstelle 
und Wurthen beim Dorfe 40. 53'/;., überhaupt 866 Mg. 138'/. Ruth, beträgt. 
Zu diesem bedeütenden Umfange des Guts steht in jetziger Zeit der Pachtzins von 
120 Thlr. in gar keinem Verhältnisse, die Zurücknahme des Gutsantheils und 
anderweitige Disposition darüber wird bei dem bedeütenden Objecte und der an
sehnlich höhern Nutzung desselben im fiskalischen Interesse jedenfalls angemessen er
achtet werden, und hat der Revisions-Commissarius daher um so mehr Veranlas
sung genommen, das vorstehend auseinander gesetzte, anscheinend schon ganz in 
Vergessenheit versunkene Sachverhältniß der Königl. Regierung mittelst Berichts vom 
19. November 1837 vorzutragen, wobei zugleich zur Sprache gebracht wurde, daß 
bei dem Zinse von 120 Thlr. alljährlich eine Goldquote von 10 Thlr. zu wenig 
entrichtet wird. Es ist nämlich mittelst Kammer-Verfügung vom 13. Juli 1766 
an den Oberamtmann Breetz zu Masiow und den Hauptmann v. Löwenklau be
stimmt, daß der Zins von 120 Thlr. zum 4ten Theil in Golde abgeführt und da
mit beständig continuirt werden solle. Demnach würde eine Goldquote von 30 Thlr. 
zu zahlen sein, wogegen, soweit die Nachrichten reichen, nur 20 Thlr., mithin 
jährlich 10 Thl. Goldagio zu wenig gezahlt sind. Da anderweitige Bestimmungen wegen 
dieses Zinses zu erwarten sind, so wird diesen auch die Regelung wegen der Gold
quote aus der Vorzeit, bezw. für die Gegenwart, Vorbehalten bleiben müssen, daher 
denn auch nur die bisherige etatsmäßige Goldquote von 20 Thlr. zum Ertrage 
gebracht worden ist. [Acta Commissiones betreffend die Revision der Gefälle des 
Königl. Domainen-Nent-Amts Friedrichswald de 1838. Commissarius Grunwaldt;
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Fol. 489—492]. Weitere Nachrichten über Besitzveränderungen siehe im Artikel 
Groß-Wachlin, Abschnitt VII. Ritterschaftlicher Kreis Naugard.

VII.

Der ritterfchaftliche Kreis Naugard.
Derselbe besteht aus 40 landtagsfähigen Rittergütern und n ehemaligen Domainen- 

gütern, welche nach dem Cabinets-Erlaß vom 18. Februar 1827 die Besitzer befähigen, viritim 
in der Ritterschaft auf Kreistagen zu erscheinen, zufolge Staats-Ministerial-Bestätigung vom 
6. Mai 1828. Die Ritterguts. Matrikel ist Vom Könige unterm 19. April 1828 vollzogen. 
Revidirte Matrikel vom 30. April 1842 Nachtrag vom 5. November 1855. Die Güter sind 
Allodium, das Gegentheil ist besonders angemerkt.

Altmühl, Kreistagsfähiges Gut, I Mle. von Naugard gegen NW., am 
östlichen Rande des Buttelin, der Rotbenfierschen Forst, 350 Ruthen westlich von 
dem Amtsdorfe Damerow, mit dem es in communalem, kirchlichem und Schul- 
Verbande und mit demselben unter der Polizei-Verwaltung des Domainen-Rent- 
amts Naugard steht, enthält 2 Wohnhaüser und 44 Einwohner nach der Volks
zählung von 1867. Das Areal beträgt an Acker, Wiesen rc. . . . 319,0 Mg. 
Ursprünglich war das Gut eine Wassermühle, die auch den Namen Freüchen-Mühle 
führte. Nachdem dieselbe eingegangen und die dazu gehörigen Ländereien in ein 
Ackerwerk verwandelt waren, bildete dieses ein Annex des Domainen - Vorwerks 
Friedrichsberg, umfaßte aber nur 60 Mg. 120 Rth. In der Folge wurde das 
Areal des Ackerwerks durch Zulegung von Forstgrundstücken erweitert. Als Be
standtheil des Domainenamts Naugard war es zuletzt für 90 Thlr. verpachtet. Die 
Ereignisse von 1806 und 1807, welche den König Friedrich Wilhelm III. nöthigten, 
seine Domainen an den Staat abzutreten, um vermittelst desselben den Verpflich
tungen nachkommen zu können, die im Tilsiter Friedensschluß vom Franzosen- 
Kaiser Napoleon auferlegt worden waren, führten zur Veräußerung sämmtlicher 
zur Domaine Naugard gehörenden Vorwerke. Altmühl entging zwar Anfangs 
diesem Schicksale, da der König mit Hülfe seines treuen Volks und siegreicher 
Waffen am 31. März 1814 unter den Mauern der Hauptstadt von Frankreich und 
durch den darauf folgenden Pariser Frieden sich die Quittung über die noch rück
ständigen Kriegs-Contributionen erstritten hatte; allein die ungeheüern opferwilligen 
Anstrengungen, welche die Befreiung vom Franzosenjoch in den Jahren 1813—1815 
gekostet hatten, machten es zur politischen und staatswirthschaftlichen Nothwendig
keit, auch nach dem Kriege mit weiterer Veräußerung der Domainengüter fortzu
fahren. So wurde denn auch A. durch den Vertrag vom 18. October 1819, dem 
Jahrestage der Leipziger Völkerschlacht, für den Preis von 5270 Thlr. und 9 v-z Thlr. 
für Jnventarienstücke an den Ökonomen Pinnow zum vollen Eigenthum verkauft. 
Durch den Vertrag trat der Käufer bedingungsweise in die Kategorie der Rittergutsbesitzer ; 
ausgeschlossen vom Kauf waren jedoch die Jagdgerechtigkeit, das Patronat und die 
Gerichtsbarkeit, die Weideberechtigung in der Staatsforst, sowie Zwangsrechte und 
Unterthanen-Prästationen jeder Art, wie sie in jener Zeit theilweise noch bestanden.
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Das Gut A. ist nunmehr, 1869, ein halbes Jahrhundert im Besitz der Familie 
Pinnow. Nach des Erwerbers Tode ging es auf desien Wittwe über, 1840, und 
nach deren Ableben, 1842, auf den Sohn Julius Pinnow, den gegenwärtigen 
Besitzer.

Amalienhof, Vorwerk, zu Lübzin gehörig, 700 Ruthen vom Dorfe 
gegen SO., im Lübzinschen Bruche, an der Lanke, welche hier die Gränze mit dem 
Randowschen Kreise bildet und bald darauf in den Damms chen See fällt. Das 
Vorwerk war schon im vorigen Jahrhundert vorhanden, sehr wahrscheinlich an
gelegt vom Erblandmundschenken Curt Heinrich v. Wussow und nach dem Vor
namen seiner Gemalin Amalie Anna Margaretha Elisabeth, geb. Broemse, ge- L
nannt. Eben so das Vorwerk Heinrichshof, dem er den zweiten seiner Vornamen 
beigelegt hat. Die statistische Aufnahme von 1867 gedenkt des Vorwerks A. nicht. 
Die übrigen Nebenwohnplätze von Lübzin, 8 an der Zahl, sind im Laufe der drei 
ersten Decennien des laufenden Jahrhunderts, zur Besitzzeit der Familie v. Borg- 
stede entstanden.

Benz, Faulen-, Rittergut, 2 Mln. von Naugard gegen S., 3/< Mln. 
von Massow gegen NO. auf dem Plateau, welches die Wasserscheide zwischen den 
Jhna- und den Regazuflüssen bildet, enthält 200 Einw., 16 Wohngebäude, für die, 
nebst einer Windmühle, 8 Thlr. Steüer zu entrichten sind, und 13 steuerfreie Ge
bäude. Die Gutsfeldmark begreift  3695,82 Mg., 
wovon 3648,72 Mg. mit Thlr. 352. 8. 9 Pf. besteüert sind. (Steuerfreie Grund
stücke enthält das Gut nicht. An Ackerland 2883,43 Mg. mit fruchtbarem Boden, 
der 32 Sgr. Reinertrag vom Mg. gibt, d. i.: 8 Sgr. Über dem Kreisdurchfchnitt, 
Gärten 5,94 Mg., Wiesen 322,45 Mg., Weiden 199,6 Mg., Holzung 237,3 Mg., *
mit Eichen-, Buchen- und Elsenbeständen. Auf dem Gute haftet ein immerwäh
render Canon von 12 Thlr. wegen der, demselben zur Ausführung von Meliora
tionen im Jahre 1784 vom Könige Friedrich II. bewilligten 1200 Thlr., wovon 
die jährlichen neüen Einkünfte nach dem Anschläge 102 Thlr. 22'/, Sgr. betragen.
In unmittelbarem Zusammenhänge mit dem Gute liegt —

Benz, Faulen-, das Kirchdorf. Es hat 131 Ew., 6 Bauer- und 8 Koffä- 
tenhöse, so wie 3 Büdnereien, 17 Wohnhaüser, besteüert mit Thlr. 14. 26 Sgr., 
und 23 steuerfreie Gebaüde, darunter das Schulhaus. In der . . 830,59 Mg'. 
großen Feldmark gibt es 19 Grundbesitzer, welche von 772,83 Mg. an Grundsteüer 
Thlr. 83. 26. 10 Pf. entrichten, steuerfrei sind 12,87 Mg. Der Bauernacker hat 
einen noch fruchtbarern Boden, als der Gutsacker, da er 37 Sgr. Reinertrag von 
jedem der 126,24 Mg. gewährt, welche der Acker enthält, Gärten 7,6 Mg., Wiesen 
108,94 Mg., Weiden 48,17 Mg., kein Holz, 3/t Mg. Wasserstücke. — Die hiesige 
Kirche ist ein Filial der Mutterkirche im Amtsdorfe Falkenberg, ihr Patron der 
Gutsherr von Faulen-Benz, der mit dem Könige, als Patron der Mutterkirche, den 
Prediger wechselsweise beruft. Die Kirche besitzt ein Kapital von 325 Thlr. und 
an Grundstücken 18 Mg. 45 Ruth. Acker und 13 Mg. 160 Ruth. Wiesen, die 
gegen einen Canon von 37 Sch. 10,95 Mtz. Roggen Vererbpachtet sind. Die 
Kirchenkaffe hatte 1864 Einnahme Thlr. 54. 26. 1 Pf., Ausgabe Thlr. 32. 18. 
9 Pf., Bestand Thlr. 22. 7. 4 Pf. Das Kirchengebaüde befindet sich in baulichen 
Würden. Eine Schulkaffe gibt's hier nicht.

Soweit die Nachrichten aus der Vergangenheit bis auf unsere Zeit gekommen 
sind, war die Familie Weger, Weiger, Weiher mit F. B. belehnt. Urkundlich tritt
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d°rîr'°Càd ®"jUfo we-chem Iah« der Bürgermeister Rieolaus und 
Zeugen einen das Jnngftauenkloster zu Köslin bettes, 

fenben Kan,bnef bekräftigen, und die Vermuthnnq liegt nahe bah sie nm diele 
K i7 6e,®ö8‘in b°S«°r° »ar Im 15. Jahrhundert findet man bie FamM

Saztger Lande als Lehnsträger verschiedener Güter, zu denen auch Aulen- 
bentcz gehörte, woselbst 1502 Laurentius Weyer Erbsessen war wie ohne «nipiW

S' T b-»eu '

einen æritfter i7,’ J??!b,e 6crWe ®eor9 und Barnim den Pater, 
lmÆ '' bs c® b Huns, Lorenz und Jakob Gebrüder, den Clawes, Peter 
und Michel, und Hans, Gevettern die Weigere, zu Mulkentin und /9b.rPn\ 
Ä mi'Parlin, Storkow, Mulkentin, sänchelin, Bentz-unb L^tze k Le I 

gàch7unb^v?t,7' We?C8 bv.c Gebrüder W. von Hans Ückermann erblich an sich 
d.e Mi deà 'b"ent Î' «esamnite Hand. Neben den W. waren aber noch 
dw 210ldemtz ln F. B. angesessen, wie der Lehnbrief beweist, welchen die tzerroae 
Baltin uîib Tàâs b^?àl> M. sowie Herzog Philipp 1540 fü?Jakob 

i . H?b N°.mas M. zu Stargard ertheilte. In beiden Briefen siebt Aulen.
L Dw B-schuug zerfiel in 3 Theile. Zwei Theile ü) unb b b« die 
nulle Leiher, den dritten Theil c) die Familie Mildenitz, die den ibriaei, nocki but*  
9 Hufen vermehrte, welche sie ben Besitzern bet beiben ên Th ils Dràs unb 
Hu"s W. .m Iahte 1550 abkanste. Dtewes W. wirb ach noch 565 n Vuün- 
Ätckef7°7'i62?'aeL"E war "ut Söhnen seht gefigne? Rach b"t Hufen, 

alriret von 1628 gehörte F. B. a. den drei Brüdern Ewald, Carl und Conrad 
F B b°'à b 7'llàna^^n' H,à unb 2 Kossatenhöfe zu versteüetu hatten, 

O- àr dem Hans W-, der 16 Hufen, 1 Kossatenhof und 7, Mühle ver- 
bauen" "'ïlm ans^di! Mb°u'klche Antheil von F. B. ist in bet Matrikel nicht ent- 
batten Um auf die Besttzveranberungen im Laufe des 18. Jahrhunderts ,u tont 
U'7' '° .^b- ,n'an F. B. c„ nach bet Vasallentabelle von 1756 noch im Besttz 
«anuà7 JJ l 67S.' OTb ,tMt beS Hosraths Bernd Leopold/mit dem sie im 

f ‘ husch'« i». Von F. B. a. kam ein Theil von Ernst Jürgen 
eà andern' srhrir*  “P!96" ®°bn'. ben Hauptmann Johann Ehrenreich, welcher 
-!1™. ändern Theil zufolge gerichtlichen Protokolls vom 28. März 1738 für 
7ooemb^r?66totC83^ai7Mf,iliW ?f,°b °- ®- unb -inen Bauerhof am 19. 
feinem im S, mT/l >7^ von Carl Lubwig Reürnann einloste, unb nach 
'einem tm Jahre 1794 erfolgten Tode F. B. a. seinem Lebnsfolaer bom (Sah^ 
^"ün^abre^TM1’ hTn*  / æ'bi.nteri“&- äuf biefent Guisanth'eile finb von 
Theil d î <m n-6,6, tt*9 7 Meltorattonsgelbetn 230 Thlr., auf bett zweiteu 
üoii 1771 milS s cm? 4 gefallen. F. B. b. bejtand nach dem Theilungsproceß 
Gute Stack ^O^rbofe, dem Unterhose und dem ehemaligen Schwanschen 
cl von fSm Oberlllieuteiiants Philipp Jakob v. Weiher, welcher

,.f àter Hans Jakob geerbt hatte, verglichen fick seine Söbne der 
oben -rwahitte Hauptmann ätbam Philipp Ernst unb Carl Christoph Lubwig v W 
ÄÄ;»*:  14- yt 1771 dahin, b«6 es durch das Los für 
bett zu »66b /, Thlr festgesetzten Werth bem ersten, als bent ältesten Bruber tüftel

ä d° ®“‘et » B. a. unb b. zusammen am Z ÄuMt 1795 für 

Nàb?!7W 67 233Oft^?9Ufl SK“W °' Bork, unb von biefent am 16. 
Jiooeinber u Jo jur » ,-33 ,/3 xhtr. erblich bem Ritterschastsrathe Leovolb Carl 
Fnebnch v. Heyden verkauft. Dieser kaufte auch bas aus 2 »« mit ihren

be|t*llbe cb7l“tT9,e ^iildettitzsche Lehn unb inzwischen Mobiutn ge.
Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 40 
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wordene Gut F. B. c., welches vormals zu Lenz und nachher zu Alten - Damerow 
gehört hatte, am 15. Januar 1796 für 8500 Thlr. erblich von der Ehefrau des 
Hauptmanns v. Schwichow, Albertine Dorothea, geb. v. Laurens, so daß er dadurch 
Besitzer des ganzen Guts F. B. geworden war. Mittelst Contracté vom 16. und 
31. December 1798 überließ er dem Mühlenmeister David Wilke zu Erbzinsrecht 
einen Platz zur Erbauung einer Windmühle in F. B. mit dem Genießbrauch von 
17 Mg. an unkultivirten Äckern und Wiesen, wofür der Erbzinsmann das Ge
treide für die Gutsherrschaft und deren Gesinde, mit Ausschließung des Brannt
weinschrots, metzfrei mahlen und an jährlichem Erbzins 80 Scheff. Roggen in 
Körnern und 5% Thlr. Canon für die Nutzung der Ländereien entrichten muß. 
Zugleich wurde der Gutsherrschaft das Vorkaufsrecht und ein Laudemium unter 
den gewöhnlichen Bedingungen reservirt. Nachdem der Major Jakob Leberecht 
v. Weiher bereits durch die Vergleiche vom 5. und 23. Mai 1792, auch vom 23. 
October und 17. November 1794 allen Lehns-, Successions- und Agnationsrechten 
an den Gütern F. B. a. und b. gänzlich entsagt hatte, wurden auch, nach erfolg
tem gerichtlichen Aufgebot durch das am 7. Januar 1 <99 publicirte rechtskräftige 
Erkenntniß die sämmtlichen unbekannten Agnaten des Geschlechts Weiher mit allen 
Lehnrechten, sowie auch die unbekannten Realprätendenten mit allen Ansprüchen an

B a und b. präcludirt, worauf die nunmehrige Erb- und Aüodialeigenschaft 
derselben am 11. März 1779 in dem Land- und Hypothekenbuche vermerkt worden 
ist. Im Normaljahre 1804 befand sich F. B. im Besitz der Erben des Nitterschafts- 
raths v. Heyden. Seit dem 1. April 1816 wurde das Gut F. B. von Heinrich 
v. Carmer besessen, der in der, vom Könige Friedrich Wilhelm III. unterm 19. 
April 1828 vollzogenen neüen Ritterguts-Matrikel seine Stelle fand. „Laut Con
tracts vom 28. März 1835 besitzen die Gutsbesitzer Johann Daniel Thiede unb Carl 
Wilhelm Schönfeld, zu Müggenhall, das Gut F. B. bis Marien 1845 wieder
käuflich gegen Rückempfang von 11,000 Thlr. und Vergütigung des Mehrwerths 
des Guts und der Jnventarienstücke. Sollte bis Marien 1845 die Zahlung der 
gedachten 11,000 Thlr. und die Erstattung des Verbesserungswerths bis Marien 
1847 Seitens des Verkäufers Heinrich v. Carmer nicht erfolgt fein, Jo soll das 
unbeschränkte Eigenthum des Guts F. B. an die Kaüfer Thiede aus Schönfeld über
gehen und der Rückkauf kann nicht mehr ausgeübt werden." Thiede und Schön
feld traten ihre, aus dem Vertrage vom 28. März 1835 entspringenden Rechte im 
Jahre 1840 an den Gutsbesitzer Leopold Goede, und dieser 1844 an den Lieute
nant Theodor Schneider ab, welcher 1846 starb und das Gut auf Bernhard Hein
rich Schneider zu Diekow bei Berlinchen, vererbte, welcher, nachdem Heinrich 
v Carmer weder den einen noch den andern Wiedereinlösungs-Termin inne ge
halten hatte das Gut F. B. als freies unbeschränktes Eigenthum mittelst Vertrages 
vom 18 Juli 1853 an Hermann Eugen v. d. Knesebeck verkaufte. Dieser blieb 
kaum anderthalb Jahre im Besitze, da er 1855 Gansauge zum Nachfolger hatte, 
welcher das Gut im Jahre 1863 an den gegenwärtigen Besitzer, Wilhelm Muller, 
einen Landwirth aus Meklenburg, verkauft hat.

Benz, Groß-, Rittergut, früher Dewitzen-Lehn, 17A Mln. von Naugard 
gegen OSO. und % Mln. von Daber gegen N. an der zwischen beiden Städten 
erbauten Kunststraße, die den Gr. Benzer Berg, vor der Stadt Daber, in einer 
Höhe von 294,5 F. überschreitet, hat 193 Einw., und auf 7,9 Mg. 8 Wohnh., 
1 gewerbl. Gebaüde, die Wassermühle, besteuert mit Thlr. 6. 9 Sgr., so wie 10
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steuerfreie Gebäude. Die Feldmark, deren Boden hinsichts der Fruchtbarkeit-dem 
mittlern^ Zustande des Kreises entspricht, hat einen Flächeninhalt von 1656,29 Ma., 
wovon lS222 Mg. mit einer Steuer von Thlr. 111. 4. 5 Sßf. belegt sind; an 
;«rrnm> U0^v ™9'' Grlr<*9  23 Sgr. pro Mg., Gärten 3,06 Mg., Wiesen 
1W.66 Mg, Weiden 33,91 Mg., Holzung 11,79 Mg., Wasserstücke 311,45 Mg. 
^lteyeud in dem zum Gute gehörigen Antheil am Daberschen See. Öttlich mit 
dem Gute zusammenhängend ist —

1F. Benz, Groß-, das Pfarrkirchdorf, welches 184 Einw. zählt und aus 
5 Bauerhofen und 1 Kossatenhofe besteht, dem Pfarrgehöft, der Küsterei, 1 Pre- 

dlgereolonat, enthält 30 Wohnh., 2 gewerbl Geb., Windmühle und Schmiede be
steuert nut Tblr. 17. 20 Sgr. und 44 steüer freie Gebaüde, darunter die der geist
lichen Instrtute. sDtit diesen stnd in der Feldrnark, deren Areal . 2138 93 Mg 

37 Grundbesitzer angesessen, welche von 1696,07 Mg. an Grundsteuer 
îblr- 109. 11. 8 Pf. zu erlegen haben. Steuerfrei sind 330,81 Mg. der Kirche, 
Pfarre, Kusterschule gehörige Ländereien. Der Boden ist nicht so ergiebig, als der 
des Gutsfeldes. Ackerland 1560,45 Mg., Ertrag 21 Sgr., Gärten 3 71 Ma 
Wiesen 138,87 Mg., Weiden 323,23 Mg., kein Holz, Wasserstücke 0,62 Mg.

.. Benz, Hohen-, von dem Rittergute Gr. B. abgezweigtes Gut, Vs Mle. 
"oàch von dem Hauptgute, an der von Daber nach Regenwald führenden Land
straße, hat 74 Einw. und enthält auf 5,06 Mg. 3 Wohnh., besteüert mit Thlr. 6. 
8 Sgr. und J steuerfreie Gebaüde. Die Feldmark begreift. . . 1387,09 Mg.

.13,6;0,6„ w eine Steiler von Thlr. 100. 7. 9 Pf. unterworfen find' 
Ackerland 1171,62 Mg., Ertrag 21 Sgr. vom Mg., der Boden also von gleicher 
Beschaffenheit wie der des baüerlichen, Kirchen- und Pfarrackers, Gärten 9 84 Ma. 
àesen lo3,36 Mg., Weiden 10,67 Mg., Holzung 12,27 Mg. ' ’

Groß-Benz war nach den Lehnbriefen, welche von 1601 bis 1714 ausgefer- 
tlgt sind und den Lehnsprofessionen von 1713 bis 1791, wie oben bemerkt ein 
uraltes Dewltzen-Lehn, welches bis ins 19. Jahrhundert in der Familie geblieben ist. 
Wie m der Vorzeit alle Güter unter verschiedene Glieder der belehnten Familie 
verther t zu seln Pflegten, so war es auch bei dem Gute Gr. B. der Fall, welches 
m 3 Antheile zerfiel, die indeß zuletzt unter Einem Besitzer vereinigt waren. Gr. 
B. a wurde nut dem Rechte, die Güter Daberkow und Braunsberg einzulösen, von 
prhîiA h? Cq Gottlieb v. D., nach dem Vergleiche vom 20. Januar 1764, 

ààathe Chrfftmn Heinrich v. D. abgetreten, welcher sich dagegen der 
àr Radem und Justemin, einen Hof in Plantikow, 2 Höfe in

S.îàld 1/ Hos m L)chmelzdorf und das Freischulzengut in Külz begab und 
durch emen Tausch seine Antheile an den Gütern Farbezin und Schloißin nebst einer 
baaren Zulage von <3662/a Thlr. dem Generalmajor Friedrich Wilhelm v. D. abqe- 
treten und dagegen von demselben Gr. B. b mit dem Gute Daber a und der Feldmark 
Lutkenhagen bekommen, Gr. B. c. aber, welches von seinem Vater, dem Haupt- 
mann Gustav Georg v. D., für den Schulzenhof zu Hökenberg und einige Hufen 
in Radem emgetauscht worden !war, geerbt hatte. Rach dem Tode des Landraths 

kam das aus deil drei Antheilen a, b, c bestehende Gut Gr. B., mit Aus- 
schließung emes zu Bernhagen a gehörigen Bauerhofes, an seinen einzigen Sohn 
Joseph Friedrich v. D., welcher den zum Gute Daber gehörigen Halbbauerhof in 
Schomvald tauschweise am 13. December 1790 dem Major Carl Ludwig v. D., 
aus Bernhagen, abtrat und dagegen die demselben zugestandene Hälfte des Fischer- 

40*
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katens mit dessen Zubehörungen in Gr. B. bekam. Joseph Friedrich v. D., der 
Leibpage beim Könige Friedrich II. gewesen war, und in der Grenadier-Garde 
gedient hatte, war im Normaljahre 1804 im Besitze von Gr. B. Er halte das 
62ste Lebensjahr erreicht und hatte keine Söhne. Ob er der letzte seines Geschlechts 
gewesen, welcher das altangestammte Familiengut Gr. B. besessen, hat der Heraus

geber des L. B. nicht ermitteln können.
Seitl815hat sichGr.Benzim Besitzder Gebrüder Kannenberg und seitdem I.Apnl 

1825 von Joseph Friedrich Wilhelm K. befunden, der in die neue Rittergutsmatrikel von 
1828 ausgenommen wurde und das Gut 1851 seinen Erben hinterließ, die sichnn folgenden 
Jahre dahin auseinandersetzten, daß die zwei Söhne Hermann und Wilhelm Franz 
K. das Gut zum gemeinschaftlichen Besitz übernahmen. In der Folge haben die 
beiden Brüder das Rittergut laut gerichtlichen Vertrags vom 4. Mai 1861 zu 
gleichen Theilen unter sich getheilt; Hermann hat das Hauptgut mit der alten 
Hoflage behalten, Wilhelm Franz aber die auf der zweiten Hälfte des Guts bereits 
im Jahre 1851 neu errichteten Wohn- und Wirthschaftsgebaude übernommen. 
Landrath v. Bismarck berichtete unterm 2. Juli 1861: Wilhelm Franz K. habe 
darauf angetragen, daß seinem Gutsantheile der Name Hohen-Benz beigelegt 
werde, der eben sowol der örtlichen Lage auf hohem Terrainabschnitt, mindestens 
350 F. über dem Meere, in Folge dessen das neüe Gehöft aus der Ferne gesehen 
werden kann, als auch dem communalen Zusammenhänge entspricht. Das Gehöft, 
so hieß es in dem angeführten Berichte, bestehe aus 11 Feüerstellen, die Bevölke
rung betrage 65 Seelen (im Jahre 1861) und der Flächeninhalt der Gutsfeldmark, 
Mittelboden, größtentheils von leichter Beschaffenheit, 1452,5 Mg^, womit die obi
gen, aus den Grundsteüer-Beranlagungs-Tabellen des Finanz-Ministermms ent
lehnten, Angaben zu vergleichen sind. Die landespolizeiliche Genehmigung des 
Namens Hohen-Benz ist Seitens der Königl. Regierung mittelst Verfügung vom 
20. Juli 1861, und durch Amtsblatt-Bekanntmachung erfolgt. Hohen-Benz gehört 
in allen Beziehungen, auch in kirchlicher Hinsicht, zum Hauptgute Groß-Benz, von 
dem es nur als Abzweigung gilt, doch bildet es in grundsteüerlicher Richtung einen 

besondern Hebungsbezirk.

Benz, Klein-, Rittergut, früher Dewitz-Lehn, mit Kirche, Filia der 
Mater zu Gr. Benz, 17» Mle. von Naugard gegen OzS. und '/« Mle. von 
Hohen-Benz gegen NNW,, wie dieses und das Gut Gr. Benz an der Gränze des 
R-genwalder Kreises, hat 142 Eiaw., 11 Wohnhäuser besteuert nut 8 Thlr. 
24 Sqr. und 17 fteüerfrete Gebaüde, darunter das Schulhaus. Die Feldmark hat 
einen Flächeninhalt von  2258,84 Mg., 
wovon 2190,85 Mg. mit einer ©teuer von Thlr. 113. 9 ogr. belegt, und 11,6 Mg. 
steuerfrei sind. Die Tragfähigkeit des Bodens ist geringer als in Gr. und Ho- 
hen-B. Das Ackerland umfaßt 1404,58 Mg. mit einem Reinerträge von 19 Sgr. 
vom Mg., d. i. 5 Sgr. unter dem Kreisdurchschnitte, Gärten 4,84 Mg., Wiesen 
92,87 Mg., Weiden 26,27 Mg., Holzung 670 Mg., Wasserstücke 3,69 Mg.

Lütken-Benz, wie oben angezeigt, ein uraltes Dewitzen-Lehn, — von dem jedoch 
auch die Borkonen int 17. Jahrhundert einen kleinen Antheil besaßen, bestand früher
aus 5 Bauerhöfen, deren Wirthe Naturalhofedienste nach Wussow leisteten; das
Gut Wuffow hatte sonst gar keine Ländereien in Kl. Benz, außer 2 Straßen-Wurthen, 
jede von 6 Mg. Im Hypothekenbuch hatte das Dorf ein eigenes Folium. ES
war ein Lehn der Dewitzschen Familie bis im Jahre 1811 die bekannten Agnaten 
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dieser Familie durch einen Receß den ganzen Lehns-Nexus aufgehoben haben, so 
daß es für diese ein Allodium geworden ist.

Das Gut Wussow hat vordem mit seiner Schäferei die Aufhütung auf dem 
Gr. Benzer Felde. Diese ward im Jahre 1813 mit 150 Mg. vom Gr. Benzer 
Fundo an der Gränze der Kl. Benzer Feldmark abgelöst, und hieraus, vereint mit 
dem nach der Regulirung der bäuerlichen Verhältnisse dem Dominium Wussow zu
gefallenen halben bäuerlichen Acker von ca. 100 Mg. urbaren Ackers und 200 Mg., 
die noch in der Heide lagen, im Jahre 1814 das Vorwerk Willkommen gebildet. 
Der dem Vorwerke von seinem Gründer beigelegte Narne ist durch Ministerial-Rescr. 
vom 11. September 1814 genehmigt worden. Es liegt gegen N. 200 Schritte von 
Kl. Benz, gegen O. 7« Mle. von Louisenhof, gegen S. '/, Mle. von Plantikow, 
gegen W. Vs Mle. von Wussow, und zwar dicht an der linken Seite der von 
Regenwald durch Kl. Benz nach Stargard führenden Landstraße. Im Jahre 1818 
kaufte der Gutsherr von Wussow, Landrath Christian Ludwig v. Dewitz, die in 
Kl. Benz mit dem halben Acker eigenthümlich beliehenen Bauern aus, und schlug 
diese sämmtlichen Ländereien zu dem Vorwerk Willkommen, welches hierdurch einen 
Flächeninhalt von 900 Mg. urbaren Landes, 40 Mg. Wiesen und 100 Mg. 
Weide erhielt.

Das Vorwerk sowol als das Dorf Kl. B., welches im Jahre 1833 von 
3 kleinen Eigenthümern und 16 Tagelöhner-Familien bewohnt wurde, hatte damals 
einen Dorfsschulzen und stand unter der Jurisdiction des Gutsherrn von Wussow, 
wie unter dessen Polizei-Verwaltung; das Vorwerk W. aber wurde, noch immer 
als Pertinenz von Wussow, von diesem Gute aus bestellt und bewirthschaftet, indem 
auf beut Vorwerke selbst ein Krug und eine Kuhpächterei von 45 Kühen vorhanden, 
und die 500 Hammel der Wussowschen Schäferei, Behufs Düngung des Vorwerks- 
Ackers, daselbst aufgestellt waren. Nach damaliger Gestaltung konnte, zufolge 
geführtem Buch und Rechnung, das Vorwerk einen Reinertrag von 1000 Thlr. 
gewähren.

Cbtool die Kreisstände auf den Kreistagen am 27. April und am 23. Juli 
1827 den einstimmigen Beschluß gefaßt hatten, das Gut Kl. Benz nebst Vorwerk 
Willkommen nicht in den Entwurf der neuen Ritterguts-Matrikel aufzunehmen, weil 
es als früheres Bauerdorf der ritterschaftlicheu Vorrechte niemals theilhaftig gewesen, 
mit welcher Ausschließung der Besitzer des Guts, Landrath Christian Ludwig von 
Dewitz nicht allein einverstanden, sondern sogar selbst darauf angetragen hatte, so 
kam es dennoch, — man weiß nicht wie und warum, — in die vom Könige voll
zogene définitive Matrikel vom 19. April 1828. Auf dem Kreistage vom 26. October 
1832 faßte indessen die Kreis-Versammlung den Beschluß, auf Löschung von 
Kl. Benz, nebst Pertinenz Willkommen, anzutragen, die sodann auch nach ein
gehenden Verhandlungen pro und contra in Folge Rescripts vom 30. Mai 1836 
bewirkt wurde.

Landrath v. Dewitz verkaufte die beiden Güter Kl. Benz und Wussow nebst 
Schloißin, mittelst Contracté vom 16. December 1839 seinem Sohne dem Ober- 
Landesgerichts - Assessor Otto August Heinrich Werner v. Dewitz, Land- und Stadt
richter zu Wolin, und seinem Schwiegersöhne, dem Premier - Lieutenant Heinrich 
v. Vormann zu deren gemeinschaftlichem Eigenthum. Die Schwäger setzten sich aber 
durch den Vergleich vom 9. September 1841 dahin auseinander, daß Wufiow in 
den privativen Besitz des rc. v. Dewitz, überging, und Kl. Benz nebst Vorwerk 
Willkommen privatives Eigenthum des rc. v. Vormann wurde. Der Dabersche
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See qehört Vs den Gütern Daber und Gr. Benz, zu Vs aber dein Gute Wussow, 
dessen Besitzer dem Besitzer von Kl. Benz das Miteigentum an diesem Antheile 
des Sees eingeraümt hat. Patronat über Kirche und Schule in Kl. Benz behalten 
die Besitzer beider Güter gemeinschaftlich, daher auch die Leistungen an Pfarre und 
Schule. Von den in der Kirche zu Kl. Benz befindlichen Kirchenständen werden 
die auf der N. Seite dem Gute Kl. Benz, die auf der S. Seite dem Gute Wussow 
zugelegt. Die Naturalübergabe erfolgte zu Johanni 1842. Lieutenant v. Vormann 
mußte sich in Kl. Benz erst ein Wohnhaus bauen. Bereits am 2. Juni 1842 trat 
er mit dem Anträge hervor, dem Gute Kl. Benz die Ritterguts-Qualität wieder zu 
verleihen. Dieses Wörtchen „wieder" beweist, daß er mit der Geschichte seines 
Besitztums nicht bekannt gewesen ist, so weit dieselbe die jüngste Vergangenheit 
trifft Mittelst Urkunde d. d. Sans-Souei den 14. September 1844 hat König 
Friedrich Wilhelm IV. dem Gute Kl. Benz, nebst Vorwerk Willkommen, auf so 
lange als solches sich im Besitz des Lieutenants a. D. Heinrich v. Vormann und semer 
ehelichen Descendenz besindet, die Eigenschaft eines Landtagsfähigen Ritterguts 
verliehen. Diese Verleihung machte einen Nachtrag zur Rittergnts-Matnkel noth
wendig, der vom Könige unterm 1. November 1855 vollzogen ist. Was das Gut 
Schloißin betrifft, welches der Assessor Otto August Heinrich Werner v. Dewitz und 
der Premier Lieutenant Heinrich v. Vormann vom ihrem Vater, bezw. Schwieger
vater im Jahre 1839 kaüflich übernommen hatten, so blieb dasselbe in dem Aus
einandersetzungs-Vergleich vom 9. September 1841 annoch gemeinschaftliches 
Eigenthum der Schwäger, weil dieses Gut, a und b, bis Marien 1843 verpachtet 
war. Sie verkauften es aber 1842, noch vor Ablauf der Pachtperiode, an Albert 
Hermann v. Heyden, und dieser im Jahre 1868 an Redes.

Bierhvrst, Etablissement, 3 Feüerstellen, 22 Einwohner, gehört zum 
Rittergute Fürstenflagge, von dem dasselbe Vs Mle. nordwärts entfernt ist und 
liegt im Elsenbruch an dem Mittelgraben, welcher die Jhna mit dem Krampefluß 

verbindet.
Birkenwerder, Colonie, 2V< Mle. von Naugard gegen SW. und !'/. Mle. 

von Golnow gegen OzS. an der nach Rtafsow führendeii Steinbahil. Laiidrath 
v. Dewitz zeigte unterm 19. September 1820 an: Der Besitzer des Ritterguts 
Speck, Oberamtmann Carl August Ferdinand Karbe, beabsichtige die Gründung einer 
neuen Ansiedlung auf Speckschem Grund und Boden. Derselbe vererbpachtet an 
13 anzusetzende Colonisten 523 Mg. 69 Ruth., theils schon kultivirter Acker, theils 
Forstgrund, gegen einen jährlichen Canon von bezw. 1 Thlr. 6 Gr. und 1 Thlr. 
pro Mg Auf Michaelis 1820 werde jedem Erbpächter die von ihm erworbene 
Morgenzahl zugetheilt und sei jeder Acquirent verpflichtet, binnen 2 Jahren die 
erforderlichen Gebaüde zu erbauen und den auf ihn treffenden Forstboden urbar zu 
machen. Diese Colonie werde den Namen Birkenwerder fitren. Dem Berichte war 
eine Verhandlung vom 24. Juni und eine zweite, ergänzende, vom 30. August 
1820 beigefügt. Die erste enthält den Erbpacht-Vertrag zwischen Karbe und 10 
Colonisten über ein Areal von 410 Mg. 69 Ruth., welches zu je 50 Mg. an 5, 
zu je 25 Mg. an 4, und eine Parcele von 60 Mg- 69 Ruth, an 1 Colonisten zu 
Erbpachtrecht ausgethan wird. Alles auf diesem Erbpachtgrundstück stehende Holz, 
insofern es als Nutz-, Klafter- oder Knüppelholz brauchbar ist, so wie auch das auf 
dem kultivirten Acker stehende Getreide reservirt sich der Erbverpächter, wogegen 
aller übrige Abgang an Holz und auch die Stubben den Erbpächtern verbleiben.
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Diese übernehmen von Michaelis 1820 an alle auf dem Erbpachtgrundstücke haften
den Lasten und Abgaben. Innerhalb 3 Jahre ist der mit Forst bewachsene Theil 
urbar zu machen, widrigenfalls dem Eolonisten sein Stück wieder abgenommen 
und ihm nur die Gebaüde nach dem Taxwerthe vergütigt werden. Die Gebaüde 
sind bei der Land-Feüer-Societät zu versichern. Erbstands- oder Kaufgeld wird 
nicht gezahlt. Der Canon ist nach Verschiedenheit der Bonität des Bodens normirt. 
Im Ganzen beträgt er für die 10 Eolonisten Thlr. 491. 5 Gr. 6 Pf., der von 
den Erbpächtern auf die drei ersten Jahre bei Aushändigung ihrer Verschreibungen 
baar bezahlt wird. Jeder Erbpächter ist befugt, sich soviel Vieh zu halten, als er 
ausfüttern kann, jedoch wird ihnr dazu eine besondere Weide nicht bewilligt. Sollte 
sich aus den vererbpachteten Grundstücken nicht soviel Lehm vorfinden, als zur Er
bauung der Gebaüde jetzt erforderlich ist, so soll den Erbpächtern gestattet sein, den 
fehlenden Bedarf zum ersten Aufbau von der herrschaftlichen Feldmark unentgeldlich 
nach vorheriger Anweisung zu entnehmen. Denjenigen Erbpächtern, welche jetzt 
mehr als 25 Mg. in Erbpacht erhalten, wird gestattet, ihr Erbpachtgrundstück zur 
Hälfte theilen und abbauen zu können, eine weitere Verkleinerung sämmtlicher Erb
pachtgrundstücke soll jedoch nicht Statt finden dürfen. Im Übrigen steht jedem Erb
pächter eine freie und uneingeschränkte Disposition über sein Grundstück zu, so daß 
er es nach Gefallen verkaufen, verpfänden oder sonst veraüßern kann, der Erbver- 
püchter behält sich indessen bei einem Verkauf das Vorkaufsrecht vor; wenn er 
solches aber nicht ausüben wird, so werden 2 Prêt, vom Kaufgelde als ein Laude- 
miunl an die jedesmalige Gutsherrschaft in Speck gezahlt, welche Abgabe jedoch bei 
Vererbungen des Grundstücks an Kinder und Kindeskinder nicht entrichtet wird. 
Damit auch die Erbpächter und deren Rechtsnachfolger nur aus guten und ordent
lichen Leüten bestehen, so wird sestgesetzt, daß der jedesmalige künftige Kaüfer einer 
Stelle durch ein Attest des Gerichts und des Predigers seines letzten Wohnorts, 
wo er sich während der letzten vier Jahre aufgehalten hat, nachweisen muß, daß 
er einen unbescholtenen Lebenswandel geführt hat, widrigenfalls der Erbverpüchter 
m den Verkauf zu willigen nicht verpflichtet ist. Die Erbpächter haben sich zur 
Kirche in L>peck zu halten und die bestimmten Abgaben an den Prediger und Küster 
daselbst zu entrichten, auch ihre Kinder so lange zur Speckschen Schule zu schicken, 
bis sie sich aus eigenen Mitteln ein eigenes Schulhaus bauen und einen eigenen 
Schulhalter auf ihre Kosten anstellen können, doch bleibt es lediglich ihrer Wahl 
anheim gegeben, ob sie ihre Kinder nach Speck zur Schule schicken, oder in Birken
werder eine Schule errichten wollen. Alle jetzigen und etwaigen künftigen landes
herrlichen Abgaben und sonstigen Lasten, welche von diesen Erbpachtgrundstücken 
gefordert werden oder gefordert werden möchten, so wie auch die Dorfs- und Ge
meindelasten tragen und leisten die Erbpächter nach Verhältniß zu den übrigen 
Wirthen und Bewohnern von Speck. Sie entsagen auch bei Kriegs- und anderen 
Unglücksfällen aller Entschädigung von Seiten des Erbverpächters und jeglichem 
Erlaß an Canon. — In der Verhandlung vom 30. August 1820 wurde die Vunctation 
wegen Vererbpachtung der noch übrigen 113 Mg. abgeschlossen. Diese Fläche wurde 
an 3 Erbpächter in Parcelen von 63, 45 und 25 Mg. ausgethan und der Canon 
für diese drei Erbpachtgrundstücke auf 1 Thlr. pro Mg. festgesetzt. — Jetzt besteht 
die Colonie, zufolge der Aufnahme von 1867 aus 24 Haüsern mit 233 Einw., die dem 
Erbpachtcontracte gemäß zu der Vs Mle. entfernten Kirche in Speck eingepfarrt, 
auch zur dortigen Schule eingeschult sind, da die Erbpächter bisher noch nicht eine 
eigene Schule bei sich eingerichtet haben. In den Grundsteuer - Veranlagungs-
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Tabellen des F. M. bildet B. einen Grundsteüer - Erhebungsbezirk mit 20 Wohn- 
und 1 gewerbl. Gebäude, besteuert mit Thlr. 10. 22 Sgr. und 30 steuerfreien Ge
bäuden. Die Feldmark begreift................................................................. 501,69 Mg.
und ist unter 24 Besitzer vertheilt, welche für 480,23 Mg. an Steiler Thlr. 27. 
8. 9 Pf. zu entrichten haben. Der 454,01 Mg. große Acker gewährt nur 19 Sgr. 
Ertrag vom Mg., Gärten und Wiesen gibt es nicht, und nur 26,22 Mg. geringes 
Weideland. Die Holzung, welche die Colonisten vorfanden, ist vollständig gerodet, 
und ihr Boden in Ackerland verwandelt worden.

Birkhorst, Vorwerk des Ritterguts Pudenzig, mit 2 Wohnhaüsern und 
26 Einw., gehört zur Kirche und Schule in Pudenzig, von dem das Vorwerk 
-/. Mle. gegen SO., am Wege nach Jakobsdorf gelegen, entfernt ist. Dieses 
Nebengut, welches in den Grundsteuer-Tabellen des F. M. irriger Weife Bierhorst 
heißt, scheint im Jahre 1782 mit Hülse der Meliorationsgelder angelegt worden 
zu fein, welche König Friedrich II. dem damaligen Pfandinhaber von Pudenzig, 
Major Heinrich Levin v. Below, bewilligte.

Breitenfeld, Rittergut, früher Dewitzsches Lehn, 3 Mln. von Naugard 
gegen SO., 1 Mle. von Daber gegen S. an der von Naugard nach der 1 Mle. 
entfernten Stadt Freienwald führenden Kreisstraße, die zugleich Postftraße ist, unb 
an der Gränze des Saziger Kreises, enthält 20 Wohn- und 1 gewerbl. Gebaüde, 
befteüert mit Thlr. 9. 14 Sgr., und 23 fteüerfreie Gebaüde. In der Feldmark, 
deren Flächeninhalt  3664,73 Mg. 
beträgt, sind, außer der Gutsherrfchaft, noch 14 andere Eigenthümer angesessen. 
Der Grundsteüer, zum Betrage von Tblr. 280. 29 Sgr. sind 3576 Mo. unter
worfen Steuerfrei sind 24,09 Mg., die den hohen Reinertrag von 67 Sgr. pro Mg. 
gewähren. Ackerland 2659,35 Mg. mit 26 Sgr. Ertrag, Gärten 21,42 Mg., Wiesen 
264,44 Mg., Weiden 409,86 Mg., Holzung 239,9 Mg. mit dem hohen Ertrage 
von 16 Sgr. pro Mg., dem Doppelten des Kreisdurchfchnitts, Wasferstücke 4,84 Mg. 
Jrn örtlichen Zusammenhänge mit dem Gute liegt —

Breitenfeld, das Pfarrkirchdorf, bestehend aus 11 Vollbauerhöfen, 
1 Halbbauerhof, dem Pfarrgehöfte, der Küsterei und dem Schulhaufe, dem Prediger- 
colonus und einigen Büdnereien, jetzt im Ganzen 22 Grundbesitzern, die sich in 
bie  1348,76 Mg.
große Feldmark theilen. Mit einer Steiler von Thlr. 87. 16. 3 Pf. behaftet sind 
1164 47 Mg., fteüerfrei 136,14 Mg. der geistlichen Institute. Ackerland 885,95 Mg. 
mit einem Ertrage von 28 Sgr. pro Mg., der den des Gutsackers übertrifft, Gärten 
13,72 Mg., Wiesen 190,51 Mg., Weiden 206,14 Mg., keine Holzung, Wasferstücke 
4,29 Mg. Das Dorf hat 21 Wohn- und 2 gewerbl. Geb., darunter eine Wasser
mühle, die mit Thlr. 94. 3 Sgr. befteüert sind, und 38 fteüerfreie Geb., darunter 
die der geistlichen Institute. Dorf und Gut zusammen genommen haben 168 
Einw. Zur hiesigen Mutterkirche gehören die Tochterkirchen in Braunsberg und 
Marienhagen, letztere im Saziger Kreise gelegen. Gut und Dorf Br. haben 468 

Einwohner.
Das alte Dewitzfche Lebn Bredenfeld, welches ehedem die Klempzen, als 

Afterlehnsleüte der Dewitzen bewohnten, nebst einem dazu gehörigen Bauerhof in 
Schönwald, oder Sch. d, an welchem nach der Hufenmatrikel von 1628 zwei Glieder 
des Dewitzen-Geschlechts Antheil hatten, wurde von Heinrich v. D. im Jahre 1648
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£ / s®0?ne; ben! Hessen-Caffelschen Hauptmann Curt v. D. abgetreten, nach besten 
Tode, da er knne leiblichen Lehnserben hinterlasten hatte, es nach dem Distributions- 
urtheil vom 22. Februar 1699 seiner Wittwe und anderen Gläubigern zuerkannt, 
nachher aber von den Hinterbliebenen zwei Töchtern, der vermalten v. Pleß und 
ÏVSjf bh ^lbon) öU gleichen Theilen besessen ward. Der Sohn der ersten, 

Sr?; ? e$' ~bte bte ulütterliche Hälfte und kaufte auch die andere 
Halste ferner Tante v. Waldow. Nachdem derselbe und sein Bruder 

der Kurpfalzische Generalmajor v. Pleß gestorben war, gerieth das Gut abermals 
m Concurs Der Geheimrath v. Baer brachte die Rechte der sämmtlichen Gläubige 

tbst hem Besitze des Guts an sich, welches von seiner Wittwe, geb. v. Werder 
2ni ^andrath Chrfftian Heinrich v. Dewitz mit dem von ihm behaupteten 
,‘ Jl?er 8“r ^!"lofung des Guts rechtskräftig abgewiefen worden war, mit König!. 
'5Sns errl Genehmigung vom IZ.Juli 1755 und IZ.Februar 1756für 11.500Thlr. 
auf 25 Jahre dem Canomcus Lupold v. Wedel zu Bram.sforth, und von diesem auf die 
noch übrigen 17 Jahre anl 18. Septenrber 1762 für 11.600 Thlr. dem Neümarkschen 
^Olerungsrathe Carl Franz v. Brünnow verkauft wurde. Derselbe erhielt unterm 
r, cine neüe lehnsherrliche Genehnrigung zum Besitze des Guts auf
fernere 25 Wre t)ont Jahre 1781 an gerechnet und hinterließ dasselbe seinen 7 Kindern 
w^,? ^7^?ä/"lchen Besttz von denen, nachdem 2 derselben unbeerbt gestorben 
wa^.dasGntBr. liebstDaberkoiv d. am27. December 1802für 31.500Thlr iircl 
8000 Thlr. in Pommerschen Pfandbriefen nach dem Nennwerthe, erblich dem Lieutenant 
iiachmaligen Hauptmann Gottfried Johaim Christian v. Kathen verkauft ward. Dieser 
war im Normaliahre 1804 Besitzer beider Güter, und wurde in die neüe Ritter- 
gutsmatrikel vom 19 April 1828 ausgenommen. Im Jahre 1842 verkaufte er

^înand Friedrich v. Schmalensee, der in den Jahren 1843—1845
' O Parcelen zusammen 70 Mg. au 15 einzelne Personen verkauft, und in dem 

Sbt bn Ân»it3î«^®r?T 8rkbri* Engelbrecht zun, Nachfolger im Besitz 
Laiibratb n 9WirL185n»' ?"rch «auf von Engelbrecht, die verwittwete Fran, 
2 S« «T Otto»'-, geb. Gräfin v. Beltheim, auf Bellhei'nsbnrg, im 
Kreise Neu Haldensleben, Besttzerm von Breitenfeld. Auf Kreistagen des otaugarder 
Kreises ivird sie durch ihren Bevollmächtigen, den Gutsbesitzer Gustav v. Dewitz auf 
Farbezm vertreten. 1

Suddendorf, Alt-Petersdorfsches Lehn-Rittergut, nebst Pfarrkirche deren 
ae'aen QK^b?8sO?/^ 2\ Mln von Naugard gegen SW., % Mln. von Golnow 

T besteht auf einer Flache von 22,46 Mg. aus 13 Wohnhaüsern, welche 
besteuert sind und 12 steüerfreien Gebaüden, darunter die der 

à îtà, welche in der Feldmark mit 194,94 Mg. grundsteüerfreien
^'gesessen sind. Die Feldmark begreift im Ganzen . 2621,54 Mg. 

moüün 2356,54mit einer Grundsteüer von Thlr. 175, 9. 11 Pf behaftet 
bnb; enthält sie 1753,2 Mg. mit 23 Sgr. Ertrag vom Mg an
àten 8,41 Mg., an Wiesen 381,4 Mg., an Weiden 229,92 Mg., an Holzung 
17b/06 ^3 , Mit 16 Sgr. Ertrag vom Mg., an Wasserstücken 1,99 Mg. B. liegt 
an der Kreisstraße welche von Golnow über Massow nach Stargard gebaut und 
aus der drecke bis Maffow im Frühjahr 1865, und auf der zlveiten Strecke bis 
Stargard im Dctoher 1868 dem Verkehr übergeben ist. In B. ist eine Chausseegeld- 
hebestelle an dieser Kreisstraße. Früher bestanden in B. 5 Vollbauerhöfe und 1 
Kossatenhof, deren Grundstücke mit denen des Guts im Gemenge lagen. Seit

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 41
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Regulirung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse, wodurch dem Gute die Dienst- 
Entschädigung in Landabtretung gewährt wurde, sind jene Hose bis auf 4, und 
biefc auf ihrer alten Stelle eingegangen und an der Rordseite der alten Land ,
jetzigen Kunststraße neu aufgebaut worden, es ist daraus

mit Thlr. 3.Buddendorf, ein Dörfchen von 4 Wohnhaüsern besteuert
18 Sar. und 7 Wirthschaftsgebaüden, entstanden, wozu an Ländereien 193,03 Mg. 
gehören, davon 185,96 Mg. mit Thlr. 13. 16. 7 Pf. besteuert, und wovon dem 
Pfluge 150,55 Mg. gewidmet sind — mit 21 Sgr. Ertrag vom Mg.; an Wiesen 
gibt es 24,07 Mg., an Weiden 11,34 Mg. Holzung haben die 4 Wirthe des

Das alte Petersdorf'sche Familien-Lehn B>, wegen dessen Hans P.> bei der 
Musterung von 1523 zwei Mann zu Pferde stellen mußte, bestand ehemals aus 3 
Antheilen. B. a kam nach dem Tode des Lieutenants Jürgen Moritz v. P., zu
folge Vergleichs vom 20. August 1750 mit dessen Wittwe, Dorothea Sabina, geb. 
v. Schönebecks und deren Abfindung mit 4000 Thlr. an seine Lehnsfolger den 
Lieutenant Joachim Wilhelm, den Hauptmann Albrecht Friedrich mid den Haupt
mann und nachmaligen Obersten und Commandeur des Lehwaldfchen ^nfantene- 
Regiments, Eggerd Christian v. P., und nach Ableben der beiden ersten an den 
letztern allein. B. b fiel nach dem Tode des Lieutenants Melchior Christian v P. 
in der brüderlichen Theilung vom 16. Sept. 1736 für 8000 Fl. ^mem Sohne, 
dem Lieutenant Joachim Wilhelm, zu, mit dessen Wittwe Sophia Elisabeth, geb. 
v. Putkamer, da er keine männlichen Erben hinterlassen hatte, sich i^n Bruder, 
der oben erwähnte Oberst, Eggerd Christian v. P., am 24. December 1753 dahin 
verglich, daß er B. b für 6000 Thlr. übernahm. B. c, oder das s. g. kleine Gut, 
zu welchem die Mühlenpüchte aus der Buddendorf'schen oder s. g. Pudeuziger 
Mühle zu 7 Sch. 2 Mtz. Roggen gehörten, wurde im Jahre 170d von dem Com- 
missarius Jürgen v. P. auf Wiederkauf veraüßert, und von dessen Sohne, dem 
Hauptmann Jürgen Ludwig, und dessen Ehegenossin, Sophia ^sabeth, geb. v. 
Österling, nach Ablauf der Wiederkaufsperiode, am 10. April 17-0 fur 1516 W . 
17 Gr., mit dem Einlösungsrechte auf 30 Jahre seinemVetter, dem Lieutenant 
Melchior Christian v. P. (Vater des oben erwähnten Obersten Eggerd Christian) 
überlassen nach dessen Tode es seinem Sohne, George Christoph , zufiel, hiernächst 
bei der öffentlichen Feilbietung für 1250 Thlr. dem Oberforstmeister v». Barfus 
zu erkannt, und von diesem nach dem Vertrage vom 11. April 1743 fur 12o8 ^hlr. 
21 Gr. 3 Pf. dem Obersten Eggerd Christian v. P. überlassen wurde. Dieser war 
nunmehr in Besitz von ganz B. Er verkaufte das Gut am 18. Ium 1764 fur 
14,000 Thlr. erblich dem Major Carl Friedrich v. P., welcher sich am 11. Sep
tember 1765 mit dem Lieutenant Henning Christian v. P. dahin verglich, daß 
dieser sich des ihm zugestandenen Näherrechts, mit Vorbehalt der gesammten Hand 
und der Lehnsfolge, begab, und sich verbindlich machte, in dem Fall, wenn ihm nach 
dem Abgänge des Kaüfers und dessen Lehns-Descendenz, die Lehnsfolge dann zu
fallen sollte, die oben erwähnte Kaufsumme mit allen erweislichen Verbesserungen 
den Allodialerben zu erstatten. Nach dem Tode des Majors Curt Friedrich v. P. 
fiel das Gut B. seinem Sohne, dem Lieutenant Gustav Ludwig Sigismund, zu, 
welcher es nach dem mit seinem einzigen Bruder, dem Kammer-Referendarius, 
nachmaligen Kriegs- und Domainenrathe George Christian Friedrich v. P., seiner 
Mutter und seinen 5 Schwestern mit obervormundschaftlicher Genehmigung am
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20. Januar 1795 geschlossenen Erbrezeß für den darin zu 16.332 Thlr. 7 Gr. 8 Pf. 
festgesetzten Werth in Besitz nahm, es aber am 20. Februar 1800 für 36.000 Thlr. 
ihcL 500 Thlr. in Fr.d'or erblich seinem Bruder, dem Kriegs- und Domainenrathe' 
nachmallgen Landrathe George Christian Friedrich v. P. verkaufte. Derselbe hat 
das Gut B. bis 1841 besessen, in welchem Jahre er dasselbe seinem Sohne, dem 
Refer,ndarms Theodor Eugen v. P., übergeben hat. Seit 1851 wird in den Ma- 
tnkulaEachnchten Johann Eugen v. P. als Besitzer von B. genannt
<r 4. Petersdorf'sches Lehn-Rittergut und Kirchdorf, dessen
Kirche Filia der Mater zu Speck ist, 2Mln. von Naugard gegen SW. und l1/ Mle. 
öoit Golnow gegen O., am Ursprung des Gubenbachs, der % Mle. abwärts den 
Lommtzbach aufnimmt, von welchem die Burower Mühle getrieben wird.
9 K D?^s?à"ergut l)at 4 Wohn- und 5 Wirthschaftsgebaüde, jene mit Thlr. 3. 

besteuert, und zur Feldmark ein Areal von . . . 684 9
baüon 317 57 Mg Ackerland, 2,59 Mg. Gärten, 38,44 Mg. Wiesen keine Weiden 

308,61 Mg. Holzung, welche 16 Sgr., der Acker aber nur 15 Sgr. Ertrag 
vom Mg gewahrt. BesteÜert sind 667,22 Mg. mit Thlr. 28. 3. 6 Pf. Das Gut 
hat mit dem Dorfe zusammen 363 Einwohner.

o/Prf .®rOr? 41 Wohn- und 3 gewerbl. Gebaüde, Steüer Thlr. 22. 7 Sgr 
beträat nü^?Faiide. In der Feldmark, deren Flächeninhalt 1884,62 Mg.' 
mtugt, sind 43 Parteien angesessen, ivelche von 1584,19 Mg. Thlr 78 3 3 Ps 

der wl 3nfti(ute, mit einem 

criragr ton 18 Sgr. pro Mg. steuerfrei sind. Ackerland 1421,81 Mg., Ertraa 
i b' ''b. Sgr. unter dem Kreisdurchschnitt, Gärten 18,44 Mg , Wiesen 
4 ^g., Weiden 181,28 Mg., Holzung 13,44 Mg. und 8,52 Mg. Wasserstücke.
.. . -^v lu der Ritterguts-Matrikel mit a, im Hypothekenbuch daaeaen

doses Fserchnet ist ei,l Petersdorf'sches Lehn, welches mit Einschluß eines Kossaten- 
)ofcs stets als Pertinenz von Großenhagen angesehen worden ist und nach der 

frühern Territorial-Eintheilung zum Saziger Kreise gehörte. ' $

,7 àf B., in den Acten der politischen Behörde mit b, im Hypotheken- 
"As- ^ bezeichnet mar ein Flemming'sches Lehn und wurde zum Flemming'schen 

bauer und^4^<5 - ursprünglichen Verfassung nach bestand es aus 6 Voll-
h b 1 Hulbbauerhosen, nebst der Waffermahl- und Schneidemühle und 
bildete eine Dependenz des Flemmingfchen Guts Matzdorf
sàt a ram alê Pertinenz von Großenhagen im Jahre 1795 durch

f ge an den damaligen Kammer-Referendarius, nachmaligen Kriegs- und dem 
mchst.gn. La,.dratt) George Christian Friedrich v. PeterÄorst nach dessen im Fa ê 

. Ableben die letztwrlligen Versügnngen desselben amiefo tteil wurden
“XM àbf°-g° in dem sehr' bedeittenden Rachlast entLà' 

Folge dessen àbschaftsregnlirungs-Reech beseitigt wurden. in
kam J 1(£? % durow dem Lieutenant Curt ». P. zugefallen ist. Jnzwl chen
...... Sprache, dass bei dem Gute Burow a zwei Fabre vorher burrf»
scheu MüÜ77us^'°''''^î “°".10 die dein Gute aus der Bnrow^
chen tliuhle zuständig gewesen, eine Werthsoerminderuna einqetreten sei Überden, 

GrÜndbM tt7r"àts""n bU,M- L4‘*

’“eU?f Eichung des Guts in der'Matrikel »OIN l». April'" 182» und 
m der revtdtr-en Matrikel vorn 30. April 1842 um so mehr ,u rechtfer- 

gen schienen, als B. auch fernerhin immer nur ein Bestandtheil eines der 

41*
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übrigen Petersdorf'scheu Güter bleiben und so niemals ein selbständiges Rrtter- 
qut werden dürfte. Mit Einleitung des Löschungsverfahrens wurde indeß 
Anstand genommen, weil das Gut z. Z. keinen titulirten Besitzer hatte, denn es 
aehörte, wie gesagt, zur Landrath Georg Christian Friedrich v. P. fchen. Nachlaß- 
maffe deren Regelung sehr verwickelt und weit aussehend^war, und unter den berech
tigten Lehnserben auch Minderjährige sich befanden, die mit ihren etwaigen Ein
wendungen gegen die beabsichtigte Löschung nicht füglich gehört werden konnten 
daher es angemesien schien, das Verfahren so lange zu beanstanden, bis dav Ou 
einen bestimmten Besitzer haben werde. Ferner war in betracht zu nehmen, daß 
nach dem Testamente des Landraths v. P. das Gut B. a s Fideicomnnß bei dem 
Gute Resehl bleiben sollte, welche Anordnung späterhin noch dahin geändert wurde, 
daß es unter Umständen als Fideicommiß auch dem Gute Großenhagen zufallen 
könne. Das Testament wurde jedoch, wie oben bemerkt, von einzelnen Erbberech
tigten in Frage gestellt. Den Ertrag des Guts B. a. glaubte man auf Mindestens 
1000 Thlr. im Jahr veranschlagen zu können. Bei der Grundsteüer-Veranlagung 
ist der Reinertrag nur zu 239,67 Thlr. eingeschätzt worden. Nachdem die lo- 
schungsangelegenheit mehrere Jahre geruht, wurde sie im Anfänge des Jahrs 18b0 
wieder ausgenommen. Burow a. war, wie oben bemerkt, mit den Rittergütern 
Großen- und Lütkenhagen, nach dem Crbschaftsregulirungs-Receß dem Lieutenant 
Curt v. P. zugefallen, der nun aufgefordert wurde, die durch Ablösung der Muh- 
lenpacht Statt gefundene Verringerung der Einnahmen des Guts B. a. zu ergän
zen, widrigenfalls die Löschung desselben in der Ritterguts-Matrikel zu gewärtigen 
sei. Lieutenant Curt v. P. wies jedoch nach, daß das, nach dem unterm 24. Au
gust 1854 bestätigten Receß, die Ablösung der auf der Burow'schen Muhle haftbar 
gewesenen Reallasten betreffend, dem Gute B. a. zustehende Ablösungskapital von 
220 Thlr. in Rentenbriefen bei der Königl. Landschafts-Departements- Direction 
in Stargard, und die, durch Baarzahlung erfolgte Kapitalspitze von Thlr. 2. 28. 
11 Pf. bei dem Königl. Kreisgericht zu Raugard deponirt worden sei. Da die 
Provocation auf Ablösung von dem verpflichteten Mühlenbesitzer ausgegangen ist, 
so kann die gerichtliche Deponirung des Ablösungskapitals gegen die Einleitung 
des Verfahrens auf Löschung der Ritterguts-Eigenschaft schützen, event, erklärte 
Lieutenant Curt v. P. seine Bereitwilligkeit, das etwa sonst Nothwendige zur Er
haltung der Ritterguts-Qualität des Guts B. a. beizubringen. Nach Erledigung 
mehrerer Förmlichkeiten ist sodann durch Oberpräsidial - Erlaß vom 10. Juni 1861 
bestimmt worden, daß von der Löschung des Guts B. a. in der Matrikel so lange 
Abstand zu nehmen ist, als die Déposition der Ablösungs-Kapitalien fortdauert, 
bis dahin die Ritterguts-Eigenschaft des Guts fernerhin anzuerkennen, die Fort
dauer der Déposition aber in vorschriftsmäßiger Weise zu überwachen sei.

Bei den Verhandlungen der Kreisstände im Jahre 1825, welche der Aufstel
lung der Ritterguts-Matrikel vom 19. April 1828 vorangegangen sind, konnte von 
der Aufnahme des Flemmingschen Antheils an Burow nicht die Rede sein, weil er 
nur aus baüerlichen Nahrungen besteht, welche, nach der frühern Verfassung dem 
Flemmingschen Gute dienstpflichtig waren.

Carolinenhöhe, Vorwerk des Ritterguts Daberfreiheit, mit 2 Wohn
häusern und 61 Einwohnern, ist im Jahre 1825 von dem Besitzer des Guts, dem 
Hauptmann und Landschafts-Director Leopold v Dewitz, erbaut, indem er ihm 
von seinem Gutsacker 1 Mg. zur Hofstelle, 6 Mg. zum Garten und 600 Mg. an
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Acker in 6 Schlägen, zusammen 607 Mg. beilegte. Das Vorwerk liegt unmittelbar 
an der Kreisgränze mit dem Regenwalder Kreise, 700 Ruthen östlich vom Haupt
gute, bezw. der Stadt Daber, eben so weit von dem, jenseits der Gränze belegenen 
Dorfe Mesow und 200 Ruthen rechts von dem Wege, welcher von Daber nach 
Mesow führt. Der von dem Erbauer des Vorwerks gewählte, von dem Vornamen 
seiner Gemalin entlehnte Namen ist von Landespolizeiwegen durch Regierungs- 
Verfügung und Amtsblatt-Verfügung vom 6. September 1825 genehmigt worden. 
Auf Landkarten führt das Vorwerk den falschen Namen Carolinenhof.

Daberfreiheit, Rittergut, früher Dewitzsches Lehn, 21/, Mle. von Nau- 
gard gegen SO., unmittelbar bei der Stadt Daber an deren Ostseite belegen, be
steht nach der statistischen Aufnahme von 1867 aus 11 Wohnhaüsern mit 160 Ein
wohnern , das dazu gehörige Vorwerk Carolinenhôhe aus 2 Wohnh. mit 41 
Einw., (f. den vorstehenden Artikel) und das gleichfalls dazu gehörige Vorwerk 
Heinrichshof aus 1 Wohnh. mit 8 Einw. (s. weiter unten den Artikel H.), der 
ganze Gutsbezirk folglich aus 24 Wohnhaüsern mit 209 Einwohnern. Dagegen 
führen die Grund- und Gebattdesteüer - Tabellen des Finanz-Ministeriums nur 14 
Wohnhaüser an, welche mit Einschluß eines gewerbl. Gebaüdes, mit Thlr. 8.17 Sgr. 
besteuert sind, sowie 18 steuerfreie Gebaüde. Das Gut hat einen Flächeninhalt 
von . ..................................................................................................... 2699,46 Mg.
Davon sind Ackerland 1992,12 Mg., mit einem Reinerträge von 22 Sgr. pro Mg. 
der den Kreisdurchschnitt der Ertragsfähigkeit nicht erreicht, Gartenland 9,4 Mg., 
Wiesen 302,24 Mg., Weiden 241,64 Mg., Holzung 90,65 Mg., Wasserstücke 5,71 Mg. 
als Antheil am Daberschen See. Besteüert sind 2641,76 Mg- mit Thlr. 191. 11. 
7 Pf. Außerdem haftet auf dem Gute ein unablösbarer Canon von 16 Thlr. 
2 Sgr. 4‘/5 Pf. wegen des Meliorations-Kapitals von 1610 Thlr., welches, mit 
Rücksicht auf das General-Donations-Patent vom 11. September 1776, König 
Friedrich II. zur Ausführung von Verbefferungen bewilligte. Dieser Canon ist nach 
der über jenes Kapital am 16. August 1783 ausgestellten Verschreibung als ein mit 
allen übrigen öffentlichen Abgaben gleiches Vorzugsrecht habendes onus reale aus 
dem alten Landbuche ins Hypothekenbuch übergetragen. Die neüen jährlichen Re- 
venüen sind auf 73 Thlr. 20 Sgr. 1 Pf. veranschlagt. Die anschlagsmäßige Ver
wendung muß nachgewiesen werden. Es ist auch hiernächst die wirkliche Verwen
dung obiger im Xlten Meliorations-Plan bewilligten 1610 Thlr. am 20. August 
1791 bescheinigt und solches vi decreti vom 9. September 1791 im Hypothekenbuch 
notirt. Nach der vorletzten Besitztitel-Berichtigung im Jahre 1846 sind folgende, 
nach dem Gesetz vom 24. Mai 1853, §. 22 in den Hypothekenbuchs-Auszug auf- 
zunehmende Vermerke eingetragen: — Die Mühlenpacht ist laut des von der Ge
neral-Commission zu Stargard am 16. December 1854 bestätigten Recesses durch 
Vermittelung der Rentenbank dergestalt abgelöst, daß die Rentenbriefe ad depositum 
genommen sind. Das Gut Maldewin ist wegen seines Aufhütungsrechts auf die 
Forstparcele, die Landkarte genannt, durch den von der General-Commission zu 
Stargard am 27. August 1855 bestätigten Receß durch Land abgefunden, so daß 
der zu beni Gute Daberfreiheit gehörige Theil der Landkarte nur noch 135 Mg. 
92 Ruth, groß ist. Die Rente, welche von dem Büdnergrundstück Nr. 187 zu 
Daberfreiheit an das Gut zu zahlen war, ist durch Compensation mit der Raff- 
und Leseholzberechtigung dieser Büdnerei laut Recesses vom 2. December 1856 ab
gelöst. Das Gut Daberfreiheit gränzt unmittelbar mit der Stadt Daber. Die
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Gutsgebaüde liegen von den städtischen Scheünen ungefähr 150 Fuß entfernt. 
Vier zum Gute gehörige Wohnhäuser liegen als Enclaven im Gemenge mit städti
schen Wohnhaüsern. Die vier Hauser werden von Gutsarbeitern bewohnt, welche 
die städtischen Communal-Anstalten in demselben Maße benutzen, als die Einwohner 
der Stadt selbst. Dasselbe gilt von den Bewohnern des ganzen Guts, besten Feld
mark so belegen ist, daß der Weg vom Gutsbofe nach einem nicht unbedeütenden 
Theile derselben fast regelmäßig durch die Stadt führt. Überdem ist das Gut auf 
der Stadt Daberschen Feldmark mit 4 verschiedenen Wördeländern von 32 Mg. 
Fläche angesessen, und dieses Grundbesitzes wegen der Gutsherr von Daberfreiheit 
zugleich ein Gemeindegenosse der Stadt Daber. Die gedachten vier Ackerstücke von 
guter Bodenbeschaffenheit liegen hart an der Stadt und in der Nähe der Gutsge- 
gebäude. Ihren Werth schätzt man auf 400 Thlr. An Grundsteüer haften auf 
ihnen Thlr. 4. 6. 10 Pf. Wegen dieses Grundbesitzes auf städtischer Feldmark ist 
das Gut auch zur städtischen Communalsteüer herangezogen, welche im Jahrel865 
Thlr. 4. 28 Sgr. betrug, im Jahre nachher aber auf 12 Thlr. erhöht wurde, weil 
die Communal-Abgaben der Stadt, um die laufenden Ausgaben der Stadtkasse decken 
zu können, von 741 Thlr. auf 1839 Thlr. gesteigert werden mußten. Das Gut ist 
zur Stadtkirche in Daber eingepfarrt und zur dortigen Schule eingeschult.

Die Herzoge Wartislaw V. und Bogislaw V. sollen im Jahre 1352 dem Mek- 
lenburgischen Geschlecht der Dewitze, Grafen von Fürstenberg, das Land Daber zu 
Lehn gegeben haben. Brüggemann (II, 295) nennt den Grafen Jakob von Fürsten
berg als zuerst Belehnten und erwähnt die Fabel von der Felonie der Dewitze 
gegen die Meklenburgischen Fürsten. 1354 erscheint zuerst urkundlich in dieser Ge
gend Graf Ulrich von Fürstenberg. 1364 stellen „Jacob Greve to Vorstenberghe und 
Ghernand, Brudere, und Olrick, Bicken Zone ere Veddere, gheheten van Dewetz" 
eine Urkunde zu Daber aus. 1389 werden junior cornes de Dewicz habitans in 
Döbern und „Gernold von Devs czur Dewir" (derselbe 1417: Ghernd van Dewitze 
erffseten to Dabern) genannt. 1442 soll Muze Trope Daber an die Dewitze ab
getreten haben, was jedoch urkundlich nicht nachzuweisen ist. 1461 bestätigten Ulrich, 
Gernth, Zuls und Hans die Dewitze ihrer Stadt Daber die derselben früher ver
liehenen Privilegien, besonders die Brüche oder Geldstrafen an Hals und Hand, 
reservirten sich aber zwei Holzungen, den See Daber, den Kietz, den Burgacker 
und die Orböre. Durch Erbvertrag voin Jahre 1473 verschrieben dieselben Dewitze 
das Land Daber für den Fall, daß ihr Mannsstamm erlösche, den Grafen v. Eber- 
stein, Herren zu Raugard. Die Ebersteiner sind längst ausgestorben, das Geschlecht 
der Dewitze aber lebt fort, freilich, den Wandelungen folgend, die die rollende Zeit 
mit sich führt, unter bescheidneren Verhältnissen, als einst! Auf dem Tage zu 
Piritz, den 26. März 1493, wo die Pommerschen Landstände ihre Reversalien über 
den Märkisch-Pommerschen Erbvertrag abfaßten und vollzogen, befand sich Achim 
van Dewetze, damals anscheinend der einzigste Repräsentant seines Geschlechts. 
1497 vertauschte derselbe Achim von Dewitz, erbsesien „to der Daber" an Herzog 
Bogislaw X. das halbe Schloß und das halbe Städtchen Daber mit den dazu ge
hörigen Dörfern gegen das Schloß Sazig mit dem Städtchen davor, nebst dem Angefäll 
auf das Güntersbergsche Lehn Ravenstein. Doch schon 1523 war das ganze Land 
nebst Schloß und Stadt Daber wieder im Besitz der Dewitze, von denen „Jürgen van De
witze thor Daber" bei der Musterung der Kriegsdienstpflichtigen „ane de mansch- 
op 8 perde, darunder eynen verdeckten Hengst" und „Henning van Dewitz myt 
synne Brodere ane de Manschop 6 perde, darunder eynen verdeckten Hengst", d. h.
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gepanzerten Hengst stellte. Der Dewitzer Mannschaft, d. i. Afterlehnleüte, aber 
waren: die Prechele, die Hanower, die Suringe, die Lebiner, Hinrick Schnelle, die 
Weigere, Henning Klemptze. Seit jener Zeit bis auf unsere, erst jüngst vergangnen 
Tage ist Daber der Mittelpunkt der reichen Begüterung, des schloßgeseffenen Ge
schlechts der Dewitze geblieben und in dessen Lehnbriefen von 1534 bis 1714, sowie 
in den Lehnsprofessionen von 1713, 1741 und 1791 aufgeführt. Es gehörten zu 
dieser Begüterung, außer dem Schlosse und der Stadt Daber, zufolge der Hufen
matrikel von 1628 folgende Güter, deren Namen hier so geschrieben stehen, wie sie 
in der Matrikel stehen:

Plantekow Wolchow Voigtshagen
Bornhagen Salmow Garchelin
Ferbezin Hafelow Gustemin
Kultze (Knltzke) Roggo Schmolßdorff
Radamb Mesow Schonenwalde
Schonow Brnnßberg Großen Bentz
Schloßin Bredenfeld Lütken Bentz
Maldefin Weitenhagen Wußow
Hoickeuberk Grammonstorsf Margenhagen.

Dazu noch die nicht namhaft gemachten Güter der oben genannten Afterlehnleüte. 
Sumina Summarum der Dewitzen:

1014*1.  Hufen, 18 Kosfaten, 13 Blühten, 16 Krüge, 10'!, Schmieden, 21 Schäfer, 21 Knechte, 
Davon die Afterlehnleüte:

149*|.  „ 2 „ 1 „ 3 „ - 7 „ 5 „
welche zu versteuern waren.

In der Folge wurde aus den Dewitzschen unmittelbaren und mittelbaren 
Gütern ein Familien-Kreis gebildet, der Daber-Dewitzsche Kreis genannt, der als 
administratives Territorium bis zum Ende des Jahres 1817 bestanden hat. Ein 
Mitglied der Familie Dewitz war der Regel nach Landrath dieses Kreises. Es ge
hörten dazu die Mediatstadt Daber und 42 Güter, bezw. Ortschaften. Außerdem die 
große Holzung, der Larmelsd orf genannt, welche aus 1150 Pommerschen—2950,58 
Preußischen Morgen an Eichen, Buchen, Kiefern, Elsen und anderen Arten von 
Holz bestand und an der Seite des Dewitzschen Kreises an die Feldmarken Höken- 
berg, Maldewin, Lasbeck und Schmelzdorf, jenseits aber an die Borksche Holzung 
von Ornshagen und an den Regafluß gränzt, welche nicht weit von den beiden 
in dieser Waldung gelegenen Holzkaten die Ukelei mit dem Zampel in sich auf
nimmt. Ehemals besaßen die Dewitzen diese Waldung gemeinschaftlich, 1694 aber 
wurde sie nach Verschiedenheit der einzelnen Holzarten in Kaveln getheilt, so 
daß davon zum Gute Hoffelde 1555,7 Mg., zum Gute Wussow 662,9 Mg. zu den 
Daberschen Gütern 554,98 Mg. und zum Gute Maldewin 177 Mg. kamen. Eine 
im Jahre 1790 ausgeführte Vermessung hat andere Größen gegeben, nämlich: 
Hoffelder Antheil 1553 Mg. 110 Ruth., Daberscher Antheil 599 Mg. 17 Ruth., 
Maldewinscher Antheil 90 Mg. 116 Ruth. Die zu Wuffow gehörigen Holzkaveln 
wurden im Jahre 1803 bei dem Theilungsvergleich von 6 Brüdern Dewitz getheilt 
diesem Gute abgenommen, und zur Hälfte dem Gute Farbezin, zur andern Hälfte 
dem Gute Weitenhagen beigelegt. Die Größe dieses ehemals Wussowschen Antheils 
an der Harmelsdorf zufolge des Vermeffungsregisters von 1790 ist nicht nach
gewiesen.

Im Anfänge des lausenden Jahrhunderts bestanden die Daberschen Güter, 
wie man das jetzt Daberfreiheit heißende Stammgut des Dewitzer Geschlechts 
nannte, aus — 1) zwei in der Stadt Daber und deren Feldmark telegenen Acker
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werken, 7 Häusern auf der Schloßfreiheit, einem außerhalb der Stadt gelegenen 
Ackerwerke mit eigenthümlichen Ländereien und 2 Schäfereien, dem jetzigen eigent
lichen Daberfreiheit, nebst Antheil an der Dewitzschen adlichen Mediatstadt Daber 
nebst den Rechten an derselben, als dem Patronatsrecht, der Burggerechtigkeit, dem 
Aufhütungsrecht, dem Recht über die Afterlehnleüte, die Gerichtsbarkeit :c.; ferner 
gehörte dazu — 2) die Feldmark Lütkenhagen genannt, auf der sonst ein einziges 
Haus, der Wall genannt, stand, wo aber der Heinrichshof, als Pachtgut angelegt 
war, nebst der dazu gehörigen Holzung und Mast; 3) der oben genannte Antheil 
an der Waldung Harmelsdorf von 599 Mg. 17 Ruth. Flächeninhalt; 4) ein An
theil an den Mühlenpächten aus der Daberschen Mühle; 5) die Fischerei auf dem 
Daberschen und dem Ocker-See; 6) ein Halbbauerhof in Schönwald, nachdem ein 
Vollbauerhof daselbst am 15. Mai 1671 von den Gebrüdern Christian Heinrich 
und Gustav Georg v. Dewitz an Peter Klingbeil verkauft worden war.

Im vorigen Jahrhundert zerfiel das Gut in 3 Theile. Der Landrath Chri
stian Henrich v. Dewitz erbte Daber c von seinem Vater, dem Hauptmann Gustav 
George, bekam am 15. December 1728 durch Tausch für seine Antheile an den 
Gütern Farbezin und Schloißin und eine baare Zulage von 7366% Thlr. D. a 
und Groß-Benz b von dem Generalmajor Friedrich Wilhelm v. D., und nachdem 
er das Gut D. b am 18. April von den Dosiow, an die es verpfändet war, ein
gelöst hatte, überlies er dasselbe auf seine Lebenszeit am 4. Mai 1764 seiner älte
sten Tochter Sophia Josepha, welche mit Heinrich August v. Stranz vermält 
wurde. Rach dem Tode des Landraths v. D. kamen, laut Theilungsvergleichs 
vom 16. November 1774 D. a für Thlr. 9920. 21. 11% Pf. und D. c für Thlr. 
6086. 11. 6% Pf. an seinen einzigen Sohn, Joseph Friedrich v. D., welcher auch 
das ihm von seiner Schwester, der verinälten v. Stranz, laut Vergleichs vom 13. 
April 1775 für Thlr. 5158. 5. 6 Pf. überlassene Gut D. b in Besitz nahm. Joseph 
Friedrich v. D. hatte demnach das ganze Gut D. für den Preis von Thlr. 21.165. 
15 Gr. übernommen. Demnächst vertauschte er den zum Gute D. gehörigen halben 
Bauerhof in Schönwald am 13. December 1790 an den Major Carl Ludwig v. D. 
für dessen Antheil an der Fischerei auf dem Daberschen und Ocker-See. Im Nor
maljahre 1804 war er noch Besitzer des Guts. Sein Nachfolger war der Lieu
tenant Carl Friedrich Ludwig v. D., der die Güter D., Gr. Benz und Daberkow 1808 
an drei Bürgerliche verkaufte (siehe Anhang). Die Matrikular-Nachrichten nennen 
den Hauptmann und Landschaftsdirector Leopold Ludwig v. D. als Besitzer von D. 
seit dem 21. April 1821, und seit 1846 Carl Julius Lüpcke, der D. für 84.000 Thlr. 
gekauft hat. Dieser hat im Jahre 1861 zum Nachfolger im Besitz von D. den 
Landrath a. D. v. Diest gehabt, jenem alten Brabander Dynastengeschlecht ent
sprossen, das seinen Namen von der Baronie Dieste ableitet.

Die Schloßruinen Daber, auf dem Fundo des Ritterguts Daber-Freiheit, 
liegen unmittelbar an der Stadt Daber, und zwar an bereit Nordostseite, auf einem 
viereckigen, etwa % Mg. großen, dem Anscheine nach zum Theil künstlich auf
getragenen und einige 30 F. hohen Hügel. Früher ist, wie es scheint, der Schloß- 
berg, wie die schwache Erhöhung allgemein genannt wird, an allen Seiten von der 
ebenen Erde an ummauert gewesen, jetzt fehlt die Maner an der Seite, welche der 
Stadt zugekehrt ist. Außer dieser Mauer, welche in den Schloßberg selbst eingesetzt 
gewesen, hat die Burg auch eine Ringmauer zum Schutze gehabt, von welcher jedoch 
nur ein ganz unbedeütender Theil an der Südostseite erhalten ist. An der nörd-
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lid^en Ecke des Schloßberges befindet sich ein viereckiger, oben offener Thurm, welcher 
etwa 15 F. über den Schloßberg hervorragt, und vom Volksmunde als das Burg- 

bezeichnet wird. Vor ungefähr 18-20 Jahren soll in demselben ein-voll, 
jïslnbtge Ritterrüstung gefunden sein. Die Ruine selbst rührt augenscheinlich von 
2 Burgen her, von denen die Hintere die ältere, die vordere die nettere gewesen ist. 

besteht aus einem bedeütenden Theile der Hinterwand und einem kleinen 
Thett der Vorderwand, — die letztere nur aus der ganz vollständig erhaltenen 
tzlnterwand mit den Überbleibseln zweier Thürme von runder Gestalt. Urkundliche 
Angaben über die Zeit der Erbauung der beiden Burgen scheinen nicht bis auf 

'S Rommen zu fein ; doch geht aus der Familieu-Chrouik des Dewitzen- 
Geschlechts, in dessen Besitz das Rittergut Daber-Freiheit, also auch die Schloßruine, 
gewesen, hervor, daß die ältere Burg von den Tempelherren, welche die Chronik 
â Besitzer des Landes Daber bezeichnet, zu Ende des 13. Jahrhunderts erbaut 
worden sei. Ob die Verleihung des Vischosszehuten im tirritorio Doberen, womit 

• Sr-°I ^erniaitn. von Kamin die Tempelritter im Jahre 1261 bedachte, mit dem 
wirklichen, thatsächlichen Besitz des Landes von Seiten des Templer-Ordens zu 
tbenhfictren fei, dürste mehr als zweifelhaft fein. So viel wenigstens scheint fest- 
zustehen, daß die meklenburgische Familie Dewitz, als sie um die Mitte des 14. Jahr- 
hàrts mit dem Laude Daber belehnt wurde, die Burg vorgefunden hat. Die 
neuere Burg ist von dem oben erwähnten Jobst v. Dewitz in der Mitte des 16 
Jahrhunderts erbaut; sie muß einst sehr schön und stattlich gewesen sein, Decora- 
twnen, die man noch bemerkt, sind im spätgothischen Stil des 16. Jahrhunderts. 
Zerfallen sind beide Schlöffer zu gleicher Zeit. Man legte das neüere nicht darum 
an, weil das altere schon unbewohnbar gewesen wäre, sondern weil dieses für das 

vre en Zweigen blühende Geschlecht der Dewitzen nicht mehr ausreichte; denn 
sämmtliche Glieder dieser Familie, als Burgesessene von Daber, besaßen diese ihre 
Hauptburg gemeinschaftlich. Eben dieser Umstand war der Grund, weßhalb die 
Burgen zerfielen. Viele hatten sie in baulichem Zustande zu halten und bald ver
säumte der Eine, bald der Andere die nothwendigen Ausbesserungen. In dem 
Dewitzschen Familien-Archiv zu Wuffow bei Daber finden sich Schriftstücke aus dem

. Jahrhundert, welche Beschwerden der Familienglieder gegen einander darüber 
enthalten, daß manche der Lehnsvettern die ihnen gehörenden Theile der Burg nicht 
ausbeffern wollten; namentlich wird über die schlechte Beschaffenheit des Dachs 
geklagt. Das vordere Schloß soll jedoch noch in den ersten fünf Jahren des laufen» 
^"?"yrhunderts bewohnt gewesen fein. Beide Schlöffer sind übrigens nicht blos 
iilrch den Zahn der Zeit zerfallen, sondern als 1808 Müller und die Ge- 
b^uder Kaimenberg das Gut Daber-Freiheit gekauft hatten (f. Anhang), wurde ein 

binnen abgetragen, ja sogar mit Pulver gesprengt, um die Steine zu 
anderen Bauten zu verwenden. Die noch immer schöne und stattliche Ruine ist im 
àb am Meere bestimmt eines der bedeutendsten unter den profanen Baudenkmälern 
des Mtttelalters daher dann auch seit dem Jahre 1855 Bedacht daraus genommen 
wcrttn Ist, dieses Denkmal zu erhalten. Die erste Anregung dazu gab der da
malige Besitzer von Daber-Freiheit, indem er den König in einer Jmmediat-Vor- 
st-llung vom 30. Mar, 1855 bat, die Mittel und die Anordnung der erforderlichen 
Massnahmen zur Erhaltung der Schlostruiue zu bewilligen, bezw. anzubesehlen wo- 
gegen er die Verpflichtung übernehmen wolle, den Vermerk, dast weder er noch seine Be- 
ntznachfolgkr die Riiine abüchtlich zerstören dürfen, in das Hhhothekenbuch eintraqen zu 
lassen. Die Erhaltung ist zu Stande gekommen, nachdem der Prinz Regent mittelst Erlasses

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. v. 42
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vom 28. Februar 1859 zur Herstellung der Burgruine 425 Thlr. bewilligt hat. 
Inzwischen wurden zur fernern Deckung der veranschlagten Kosten 390 Thlr. durch 
freiwillige Beiträge aufgebracht, wobei sich 11 Mitglieder der Familie Dewitz, der 
zeitige Besitzer von Daber-Freiheit, Lüpcke und der Landrath v. Bismarck beteiligten. 
Bei den Wiederherstellungsarbeiten kam es darauf an, die noch vorhandenen Über
reste des alten Schlosses gegen weitern Verfall zu schützen und den landschaftlichen 
Eindruck des Ganzen zu erhalten. Die Arbeiten sind im Jahre 1862 zur Aus
führung gekommen. Inzwischen ist das Gut Daber-Freiheit in den Besttz des 
Landraths v. Diest übergegangen, der als nunmehriger Eigenthümer der Ruine 
den Ausbau derselben auf eigene Kosten und mit gesammelten Mitteln weiter 
geführt hat.

Dammhorst, Etablissement von 2 Wohnhaüsern mit 11 Einwohnern, 
zur politischen und Kirchengemeinde Lübzin, dagegen zur Schule in Louisenthal 
gehörig. Die Entfernung von Lübzin beträgt auf dem Wege über Louisenthal 950 
Ruthen, nicht eine volle halbe Meile, gegen Nordost, Lage am Carlshöfer Kanal 
unweit Carlshof.

Darz, Kreistagsberechtigtes Gut und Kirchdorf, 3/8 Mle. von Massow 
gegen SSW. nnb in derselben Richtung 3 Mln. von Naugard, an der Landstraße 
von der zuerst genannten Stadt über den Jhnazoll nach Stettin, gränzt an das 
Stadtfeld von Massow und an die Feldmarken der Güter und Dörfer Parlin, 
Wachlin, Damerwitz, Rosenow und Resehl.

Das Gut D. enthält mit dem dazu gehörigen Vorwerke Emilienhof auf 
einem Flächenraum von 8,96 Mg. 11 Wohn- nnd 1 gewerbl. Gebäude, wofür 
Thlr. 9. 23 Sgr. ©teuer zu erlegen sind, und 18 steuerfreie Gebaüde. Die Feld
mark begreift  2188,74 Ntg., 
wovon 2145,58 Mg. mit Thlr. 166. 6. 9 Pf. besteuert sind. Der Boden ist frucht
bar. Der Ertrag übertrifft den mittlern Zustand des Kreises. Es sind vorhanden, 
an Ackerland 1723,66 Mg. mit einem Reinerträge von 25 Sgr. pro Mg., an Gärten 
4 1 Mg an Wiesen 221,23 Mg., an Weiden 117,38 Mg., an Holzung 76,09 Mg., 
Eichen und Buchenbestand, an Wasferstücken 3,02 Mg. Darz war ein ritterfreies 
Gut der Familie v. Stettin, welche dasselbe aber gegen die eine Hälfte des Dorfes 
Temnik, im Saziger Kreise, an das landesfürstliche Domaninm überließ, von dem 
es dem Amte Friedrichswald zugetheilt wurde, dem es nach der Hufentabelle von 
1628 angehörte. Gleichzeitig war ein Theil, bestehend aus 5 Hufen, von dem Grasen 
Volrath von Eberstein, Herrn zu Massow, an Hasso Adam Flemming verpfändet. 
Als nach dem Erlöschender Ebersteiner, 1663, die Herrschaft Massow dem Landes
herrn heimgefallen war, wurde D. von dem Amte Fnedrichswald abgenommen und 
der Nähe wegen der nunmehrigen Domaine Massow, und später der Generalpach
tung desselben zugetheilt, deren Generalpächter das Vorwerk nicht verafterpachtet 
hatten, sondern es selbst bewirthschafteten. Der Umfang des Vorwerks wurde zu 
1433 Mg. 108 Ruth, angegeben, und es stauben bemfelben bie Dienste von 11 
Bauern aus Darz, 4 Bauern uub 1 Kossäten aus Damerwitz unb 3 Bauern unb 
1 Kossäten aus bem landesherrlichen Antheile in dem Stargarder Stadteigenthums- 
dorfe Priemhaufen (S. 109,110) zu. Das Massower Amts-Vorwerk D. wurde nach 
dem Befreiungskriege, wie das kleine Vorwerk Altnrühl, gleichfalls zur Veraüßerung 
gestellt. Durch den Kaufcontract vom 31. Mai 1825 erstand es der Mühlenmeister 
Johann Christian Pinnow zum völlig freien Eigenthum, indem er zugleich die
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Rechte der Rittergutsbesitzer in Absicht der ständischen und aller übrigen, im Con- 
tracte nicht anders bestimmten, Verhältnisse erwarb. Ausgeschlossen vom Kaufe 
cJte^1 k o j Unterthanen - Prästationen, Patronat und Jurisdiction. 
Im Jahre 1844 ging D. durch Kauf in den Besitz des Landschaftsraths v. Lockstädt 
über, der das Güt zwei Jahre nachher an August Saath verkaufte. Im Wege 
nothwendtger Subhastation wurde das Gut im Jahre 1851 von dem Gutsbesitzer 
Wrlhelm Ferdinand Schumann, auf Parlin b erstanden, der es 1854 seinem Sohne, 
Gustav Sch., dem jetzigen Besitzer käuflich überlassen hat.
mof.. àf dem Fundo des Gutes D. wurde im Jahre 1840 von dem damaligen 

. l ^er dwnow ein Vorwerk erbaut, dem er, mit Genehmigung der König!. Re- 
gierung vom 26 September 1842, den Namen Neü-Darz beilegte. Es lag west- 
h^blVset lî Häuptgute, % Mle. entfernt, rechts am Wege nachRosenow, und
bestand aus Wohnhaus, Scheune und Schafstall, bewohnt vom Gutsschäfer nebst 
Frau und 6 Kindern. Es gehörten dazu 540 Mg. guten Roggenbodens, excl. Wiesen, 
Weiden und Holzaufschlag. Die Communal-, Kirchen- und Schulverhältniffe dieser 
Ansiedlung zum Gute wurden durch die Verhandlung vom 9. April 1842 vollständig 
georbiiet Dieses Vorwerk muß, vermuthlich während der 5jährigen Besitzzeit des 
August Saath wieder eingegangen sein, ohne daß davon der König!. Regierung 

nzeige gemacht ivorden, um dasselbe in dem Ortschaftsverzeichniffe und der Kreis-
karte zu loschen; denn der Landrath v. Bismarck berichtete am 10. Juli 1862: 

Rittergutsbesitzer Schumann habe auf der Feldmark seines Guts D. ein Vor
werk erbaut, dem er den Namen Emilienhof beizulegen gedenke. Dieses neüe 
Vorwerk liegt aber genau auf derselben Stelle, wo Neü-Darz gestanden hat, rechts ' 
am Wege von D. nach Rosenow, von diesem Dorfe 536 Ruthen entfernt. E. hat

größern Umfang, als N. D hatte. Es gehören dazu 1151 Mg. 76 Ruth. 
Mitte boden, 5 Feuerstellen mit 25 Einwohnern im Jahre 1862. Die Genehmigung 
des -'Samens E. erfolgte durch Regierungs-Verfügung vom 21. Juli 1862.
Mi , ? 0 rJ D. besteht aus 13 Bauerhöfen und 14 Altbüdnereien. Von den 
Wirthen hatten 11 ihre Domainen-Abgaben an das Amt Friedrichswald, 2 dagegen 
oie ihrigen an das Amt Naugard abzuführen. Die beiden zuletzt genannten Wirthe 
waren offenbar Besitzer der 5 Hufen, welche nicht zur Herrschaft Massow der Grafen 
von Eberstem gehört hatten, und sich 1628 im Pfandbesitz des Haffo Adam von 
Flemming befanden. Die baüerlichen Wirthe haben durch die Erbverschreibungen 
vom 24 August 1815 das Erbpachtrecht und durch die Ablösungsverträge vom 
v. April 1836 das volle Eigenthum ihrer Höfe, nur mit Vorbehalt eines unver
änderlichen Domainenzinses erworben, dessen Betrag für alle Höfe nicht gleich ist, 
"a r l<+ 9an*e ^^^^k'schaft aber Thlr. 373. —. 1 Pf. ausmacht. Ein Bauerhof 
ist laut Consenses der Königl. Regierung von 12. December 1845 in der Art par- 
celirt, baß der Feldacker, die Wiesen und Hütungen an den Oberamtmann Himmer- 
manii zu Friednchswald veraüßert, und mit dessen zwischen Darz und Damerwitz 
belegenen blute Wilhelminenberg vereinigt, die Hofstelle, Gebaüde, Wurthen und 
Garten im Dorfe dagegen dem bisherigeil Besitzer des Hofes, Friedrich Piper, ver- 
blieben ftnb. Die übrigen 12 baüerlichen Wirthe haben darauf das Pipersche 
Grundstuck in der Subhastation angekauft und dasselbe demnächst laut gerichtlichen 
Contracts vom 16. Juni 1827 an den Bauer Daniel Marcha verkauft, diesem 
Grundstück aber von ihren Höfen soviel Acker, Wiesen, Weide, Holzung — welche 
àals «och vorhanden war - und Gerechtsame beigelegt, daß daraus wieder ein 
vollständiger Bauerhof gebildet worden ist. Was die Büdnereien betrifft, so sind 

42*
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dieselben sämmtlich, mit Ausnahme von zwei, im vorigen Jahrhundert zwischen 1757 
und 1796 entstanden. Die Darzer Windmühle ist mittelst Vertrags vom 11. Ium 
1833 gegen einen unveränderlichen Domainenzins von 33 Thlr. zum Eigenthum 
erworben. Für ganz Darz betragen die Domainen-Abgaben Thlr. 430. 16. 4 Pf. 
und die Contribution, nach alter Steüer-Verfassrmg Thlr. 227. 15. 10 Pf. oder 
ca. 73 Thlr. mehr, als jetzt. Die 13 Darzer Bauern haben übrigens auch dw Ver
pflichtung, bei den Bauten der Brücken am Jhnazoll Fuhren zu stellen (L S. 284). 
Früher war hier in D. der Sitz eines Hegemeisters oder Oberförsters, bem die Bewirth- 
schaftung der zum Amte Maflow gehörenden kleinen 5 Forstreviere oblag und die 
Rechnungsführung hatte. Diese Reviere waren bei Darz selbst und bel Rosenow, 
beide mit Eichen- und Buchenbeständen, bei Pflugrade und Kmephof, nur Elchen, 
und die neue Kienheide. Das Darzsche Revier gränzte an bie adllchen Dörfer 
Parlin und Wachlin, das Revier von Rosenow, woselbst ein Holzwärter wohnte, 
an die adlichen Dörfer Großenhagen und Korkenhagen. In Pflugrade wohnte 
ebenfalls ein Holzwärter. Das nach diesem Amisdorfe genannte Revier gränzte an 
das Flemmingsche Gut Matzdorf und das Stadt Massowsche Elgeuthumsdorf Frel- 
heide und das Kniephöfer Revier an das Gut Vogtshagen, die neue Kleuheide 
schloß sich auf der Nordseite au das Noseuowsche Revier. Die ganze Hegemeisterei 
Darz hatte ein Areal von etwa 1500 Mg. Ihre Bestandtheile sind einzeln ver- 
aüßert worden, die Darzer Bauerngemeinde erwarb durch Kaufcoutract vom 7. Marz 
1831 eine Parcele von 155 Mg. 104 Ruth., und durch denselben Vertrag gmgen 
die Grundstücke des ehemaligen Hegemeister-Etablissements in Pàtbesttz über; sie 
waren 31 Mg. 87 Ruth, groß; das Etablissement selbst aber, 8 Mg. 15. Ruth, 
enthaltend, wurde mittelst Coutracts vom 6. November 1831 verkauft. Jetzt hat 
das Dorf 32 Grundbesitzer und auf einem Raum von 24, i 8 Mg. statt der 41 Feuer- 
stellen von früher her 50 Wohnhaüser und 3 gewerbl. Gebäude, wofür Thlr. 25. 
24 Sgr. ©teuer zu erlegen sind, und 52 steüerfreie Gebaüde. Die Felduiark der 
baüerlichen Gemeinde, deren Boden nicht so ergiebig ist, wie der des Gutsfeldes begreift

y ’ssf ••••••*  -Uly*
wovon" 2095,47 Mg. mit einer Steiler von Thlr. ld4. 28. S Psä behaftet und 
84 06 Ma der geistlichen Institute steuerfrei sind. Ackerland 17o7,84 Rlg., Crtrag 
23 Sgr. öom Mg, Gärten 2,13 Mg, Wiesen 190,91 Mg, Weiden 228,85 Mg, 
teilte Holzung. Die hiesige Kirche ist eine Filia der Mater zu Rosenow, die hier 
in D. ihr Predigerwillwenhaus hatte, welches aber an den Erwerber der ehemaligen 
Oberförsterei-Ländereien veraüßert worden ist.

Dolaenkrua, Etablissement, l7/s Mle. von Naugard gegen SSW. 
an der untern Landstraße nach Masiow und am Dolger See f Wohnhaus mit 20 
Einw, gehdrt zum Gute Matzdorf von dem D. V. Mle. ostwärts entfernt ist Nicht 
weit von, Dolgentrug lagen die 2 f. g. Dolgentaten, nämlich der Resehlsche und 
und der Jatobsdorfsche, welche Pelersdorssche Lehnstücke waren. Der erste wurde 
nebst der dazu gehörigen Holzung aus der Fredeheide, vom dem Hauptmann Friedrich 
Albrecht v Petersdorf mit Einwilligung seiner Brüder, George Ludwig und Jakob 
Ernst, am 5. Januar 1721 erblich für 700 Fl. der Wittwe des Commissanus Franz 
Julius v. Fleiniuing, geb. v. Düriiigshosen, vertäust und von derselben am b. April 
1727 für dieselbe Summe mit Vorbehalt des Näherrechts für ihre Kinder bet einer 
tünftigen Veräußerung, dem Amtmann Johann Müller zu Masiow überlassen. Der 
Jakobsborfsche Dolgenkaten würbe von ben Gebrübern Otto Erbmauu unb Hemnng
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Christian v. Petersdorf auf 24 Jahre wiederlöslich für 700 Fl. dem Julius Gustav 
v. Flemming verkauft, von dem Hauptmann Gürgen Ludwig v. Petersdorf aber, 
welcher nach dem gerichtlichen Protokoll vom 18. Februar 1733 das Näherrecht aus
geübt hatte, und in solchen Contract getreten war, auf sein Recht am 9. März 1733 
für 810 Fl. dem oben erwähnten Amtmann Müller überlassen, welcher die beiden 
Dolgenkaten, den Resehlschen für 700 Fl., den Jakobsdorfschen für 800 Fl., nach dem 
gerichtlichen Vertrage vom 5. Juli 1737 dem Julius Gustav v. Flemming abtrat, 
seit welcher Zeit der Nesehlsche Dolgenkaten bei dem Gute Matzdorf, wovon ein Theil 
zu dem Saziger Kreise gehörte, verblieben ist. Von dem zur Einlösung des Jakobs
dorfschen Dolgenkatens berechtigten Henning Christian v. Petersdorf wurde zwar 
für sich und als Vormund der Kinder seines Bruders Otto Erdmann v. P., mit 
obervormundschaftlicher Genehmigung vom 24. Januar 1750 dieses Lehnstück am 
16. Februar 1750 gegen eine Abfindung von 100 Fl. völlig erblich dem Landmar
schall Julius Gustav v. Flemming überlassen, jedoch hiernächst durch den Vergleich 
vom 28. März 1776 für 500 Thlr. wieder dem Major Curt Friedrich v. Peters
dorf auf Großenhagen abgetreten. Dessen Sohn, der Kriegsrath und nachmalige 
Landrath Georg Christian Friedrich v. P. hat denlnächst dies alte Petersdorfsche 
Lehnstück mittelst Contracté vom 20. Januar 1800, nach welchen 15 Mg. 173% 
Ruth. Acker und 6 Mg. Wiesen dazu gehören, wiederkaüflich auf 24 Jahre von 
Marien 1H01 bis dahin 1825 für 1300 Thlr. dem Müllergesellen Carl Friedrich 
Busse verkauft. Neüere Nachrichten über die Dolgenkaten fehlen. Die statistische 
Aufnahme von 1867 hat beim Dolgenkrug, wie oben erwähnt, nur 1 Wohnhaus.

Dvrotheenhvf, Vorwerk, 8 Wohnhaüser mit 66 Einwohnern, ist im 
Jahre 1861 von dem Oberamtmann Pehlemann auf der Feldmark seines Ritter
guts Vogtshagen angelegt und nach dem Vornamen seiner verstorbenen Ehefrau 
genannt auch von Landespolizeiwegen dieser Name durch Regierungs - Ver
fügung und Amtsblatt-Bekanntmachung vom 19. Juli 1861 genehmigt worden. Das 
Vorwerk bestand ursprünglich aus 1 herrschaftl. Wohnhause und 5 Familienhaüsern 
und hatte bei seiner Errichtung 50 Seelen zur Bevölkerung. Das Areal beträgt 
900 Mg. mittlerer Bodenklasse. Der neüe Wohnplatz gehört zur politischen, Kirchen- 
und Schulgemeinde Vogtshagen. Seine Lage gegen dieses Dorf ist östlich, von 
Schönwald gegen 9L, von Weitenhagen gegen W., von Kramonsdorf gegen S. 
Nach Angabe des Vermessungs-Revisors Schwebes, vom Mai 1861, liegt Dorotheen
hof südöstlich von der Colonie Vieren auf der Stelle der ehemaligen Vierschäferei. 
Die Colonie Vieren wird seit 1861 in keiner Nachweisung genannt. Sie ist also 
eingegangen, ohne daß davon Anzeige gemacht ist.

Döringshagen, Rittergut, V/2 Mle. von Naugard gegen NNO., mit 
dem Dorfe gleiches Namens (S. 223) im örtlichem Zusammenhangs, und mit dem
selben Eine Kirchen- und Schulgemeinde bildend, welche 271 Einwohner zählt, ent
hält auf einer Flüche von 13,57 Mg. 7 Wohngebaüde, von denen Thlr. 4.24 Sgr. 
zu erlegen sind, und 8 steuerfreie Gebaüde. Die Feldmark begreift . 1123,38 Mg. 
bestehend aus 853,45 Mg. Ackerland, das einen Ertrag von 22 Sgr. vom Mg. 
gewährt, 1,86 Mg. Gärten, 190,65 Mg. Wiesen und 49,74 Mg. Weiden. Holzung 
ist bei dem Gute nicht. Zu versteüern sind 1095,7 Mg. mit Thlr. 93. 18. 11 Pf. 
An das Gut D. knüpft sich der Name der Familie Schwan, von der es ungewiß 
ist, ob sie in Arnoldus Swan, der in einer Urkunde Herzogs Otto I. vom Jahre 
1320 als Zeüge erscheint, ihren Stammvater hat. Erst gegen Ende des 16. Jahr-
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Hunderts treten die Schwan in den Pommerschen Annalen auf, und zwar als After- 
lehnleüte der Grafen von Eberstein, Herren zu Naugard, und als Besitzer der Güter 
D., Düsterbeck und Fanger. Das erste dieser drei Güter bestand aus 2 Antheilen. 
D. a nebst den dazu gehörigen 3 Ritterhöfen in Düsterbeck und der adliche Theil 
des Guts Fanger, welcher ebenfalls ein altes Schwansches Lehn war, kamen nach 
dem Tode des Hans Heinrich v. Schwan an seinen einzigen Sohn, den Hauptmann 
Jürgen Heinrich, welcher keine Söhne hinterließ. Von seinem Bruder, dem Kur- 
braunschweig-Lüneburgschen Obersten Johann Friedrich v. Sch. wurden, mit Ge
nehmigung seines Sohnes Otto Bernd, diese Güter am 13. December 1754 für 
16000 Fl. — 10.066% Thlr. der Wittwe des Vorbesitzers, Agnese Tugendreich 
v. Sch., geb. v. Glöden, verkauft, und von derselben am 21. November 1762 dem 
Amtsrathe Georg Wilhelm Sydow überlassen, worauf sie in Concurs geriethen und 
am 13 März 1775 für das Meistgebot von 6550 Thlr. dem Hofmarschall Friedrich 
Ernst v. Rothenburg zuerkannt, von demselben aber am 11. Februar 1778 für 
7150 Thlr. dem Lieutenant Caspar Friedrich von Schwan, als dem letzten Lehns- 
träger, verkauft, und nach besten Tode, nebst dem alten Schwanschen Lehn Düster
beck, vom Könige Friedrich II. dem Hauptmann, nachmaligen Major Johann Alex
ander v. Rormann als neue Lehne, verliehen wurden. D. b wurde von dem Fähn
rich v. Pustar am 26. Juni 1732 für 3500 Fl. — 2333% Thlr. durch Georg 
Christian v. Schwan eingelöst, und von dessen Wittwe, Barbara Elisabeth, geb. 
v. Flemming, welche nachher mit Erdmann Christoph v. Ramel vermält wurde, am 
17. August 1737 für 5263 Fl. — 3508 % Thlr. auf 24 Jahre wiederkaüflich dem 
Christoph Rieckmann überlassen, von dessen Erben aber nach dem Vergleiche vom 
11. Januar 1781 für 3600 Thlr. durch den Major v. Normann eingelöst. Daß 
derselbe die drei Güter an den Oberamtmann Woldemann versauft habe, ist theils 
in dem Artikel Fanger (S. 228), theils in dem folgenden Artikel gesagt. Dessen 
Sohn Friedrich Wilhelm Woldemann erbte die 3 Güter im Frühjahr 1806, ver
kaufte aber das Gut D. am 1. April 1817 an Samuel Friedrich Berg. Während 
beffen Besitzzeit wurden die Verhältnisse der zum Gute gehörigen 5 Bauer- und 
3 Kossatenhöfen geregelt, in Folge dessen diese dem Gute mit einer Rente von 
Thlr. 59. 13. 9 Pf. Baarzahlung und 51 Sch. 3 Mtz. Roggen, 3 Sch. 12 Mtz. 
Gerste und 3 Sch. 6 Mtz. Hafer pflichtig wurden. Berg verkaufte das Gut 1841 
an Hermann Elbe und dieser im Jahre 1847 an Carl Krüger, nach dessen 1869 
erfolgten Ableben seine Erben in den Besitz von Döringshagen getreten sind.

Düsterbeck, Rittergut und Kirchdorf nebst der Colonie Neü-Düster- 
beck, 1 Mle. von Naugard gegen N., die Colonie an der alten Landstraße nach 
Greifenberg.

Das Gut hat auf einem Raum von 9,45 Mg. 9 Wohnhaüser, welche mit 
einer Gebaüdesteüer von Thlr. 8. 8 Sgr. belegt sind, und 13 steuerfreie Gebaüde. 
Die Feldmark hat einen Flächeninhalt von  1635,39 Mg. 
und einen fruchtbaren Boden, da das Ackerland einen Reinertrag gewährt, der 
den Kreisdurchschnitt um 6 Sgr. übersteigt. Es begreift 1072,55 Mg., Ertrag 
30 Sgr. pro Mg., Gärten 8,92 Mg., Wiesen 117,83 Mg., Weiden 98,28 Mg., 
Holzung 281,17 Mg., Wasserstücke 9,21 Mg. Einer Grundsteuer von Thlr. 128. 
23. 8 Pf. sind 1585,72 Mg. unterworfen, und steuerfrei 2,26 Mg. Auf dem Gute 
D. haftet ein Canon von Thlr. 29. 10 Sgr. wegen der vom Könige Friedrich II. 
in den Jahren 1780 und 1781 aus dem Meliorationsfonds bewilligten 2600 Thlr., 
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welche zur Verbesserung des Gutes verwendet worden sind. Nach den Anschlägen 
sollten die neuen jährlichen Einkünfte von diesem Meliorations-Kapitale Thlr. 108. 
22. 7 Pf. betragen und der Canon war anfänglich auf 36 Thlr. festgesetzt, wurde 
aber in der Folge auf den oben angegebenen Betrag ermäßigt.

Das Dorf und die Colonie enthalten jetzt auf einer Fläche von 24,41 Mg. 
45 Wohn- und 1 gewerbl. Gebäude, wovon Thlr. 12. 20 Sgr. Steuer zu erlegen 
sind, so wie 50 steuerfreie Gebäude; die Feldmark begreift . . . 1051,15 Mg., 
hat aber einen Boden, der bei weiten! nicht so ergiebig ist, als der Boden der 
Gutsfi ldmark. Es sind in der Feldmark 49 Eigenthümer angesessen, die von 
884,72 Mg. eine ©teuer von Thlr. 54. 10. 7 Pf. zu erlegen haben, steuerfrei sind 
101,2 Mg. der geistlichen Institute. Ackerland 799,27 Mg., Reinertrag 20 Sgr. 
Gärten 1,43 Mg., Wiesen 59,21, Weiden 126,01 Mg., keine Holzung rc.

In dem Dorfe Düsterbeck, mit welchem das Rittergut in derselben Feld
mark liegt, befinden sich 5 Bauern, 1 Pfarrbauer, und außerdem 4 von baüerlichen 
Grundstücken abgezweigte Büdnerstellen. Es ist darin eine Kirche vorhanden, deren 
Patron der Gutsherr ist, und die zum Pfarrbezirke von Döringshagen als Filia 
gehört. Der Grundbesitz dieser Kirche besteht in 9 Mg. 143 Ruth. Acker, Wiesen 
und Hütung, bis Michaelis 1813 für jährlich 357, Thlr. verpachtet. Kapitalver
mögen hat die Kirche nicht. Im Jahre 1867 hatte die Kirchenkasse Einnahme 
Thlr. 67. 21. 9 Pf., Ausgabe Thlr. 73. 17. 11 Pf., Mangel Thlr. 5. 26. 2 Pf., 
der durch zinsfreien Vorschuß des rechnungsführenden Predigers gedeckt worden ist. 
Die Pfarre zu Döringshagen besitzt in der Düsterbecker Feldmark 82 Mg. 73 Ruth, 
an Acker und Wiesen, die vom Pfarrbauer bewirthschaftet werden. Die Schule 
hat 9 Mg. Land; sie wird von 34 Knaben, 29 Mädchen — 63 Kindern besucht. 
Einkommen des Lehrers, der zugleich Küster ist, Thlr. 123. 19. 4 Pf. Die Schul
dste besitzt ein Guthabenbuch über 6 Thlr. in der Naugarder Kreis-Sparkasse, 
hatte 1867 auch einen Bestand von 28 Sgr. 9 Pf. Das Areal der bäüerlichen 
Feldmark ist . ............................................................................................ 723 Mg.

$ie Colonie. Im Jahre 1825 wurden von dem damaligen Besitzer des 
Gutes, Namens Kannenberg............................................................................ 328 Mg.
Hütungsfläche des Gutes Düsterbeck ursprünglich an 16 Colonisten vererbpachtet 
und auf diesem Fuudo die Colonie Neü-Düsterbeck, 7s Mle östlich vom Dorfe in 
der Richtung von N. nach S. angelegt. Jede Colonistenstelle hatte einen Umfang 
don 20'/, Mg. und von jeder dieser Stellen mußte ein Canon von 15 Thlr. an 
den Gutsherrn entrichtet werden. Im Jahre 1841 waren 31 Colonistenstellen vor
handen , worunter eine ganze Stelle von 20'/, Mg. Alle übrigen Stellen hatten 
einen Umfang von 16'/. Mg., worunter 7 Mg. Acker, 1 Mg. Wiesen und 2'/. Mg. 
Hütung sich befanden. Von jeder dieser 30 Stellen wurde ein Canon von 7'/, Thlr. 
jährlich entrichtet. Die Bevölkerung betrug 144 Seelen. Es waren 16 Wohn
hafter und in jedem derselben 2 Wohnungen, jede mit einer Feüerstelle vorhanden. 
Sämmtliche Colonisten ernährten sich auch von den Erträgnissen des Bodens, dessen 
Bearbeitung sie sich ausschließlich widmeten, mit Ausnahme zweier Colonisten, von 
denen der eine das Schmiede-, der andere das Schneiderhandwerk betrieb. Jeder 
Colonist hielt 2 Kühe und einige Schafe und Schweine. Im Allgemeinen konnte 
die Lage der Colonisten als günstig bezeichnet werden. Anfänglich wurden ganze 
Stellen für 200- -300 Thlr. verkauft, ums Jahr 1840 aber sind halbe Stellen 
in Folge des gestiegenen Werths der Grundstücke mit 400 Thlr. bezahlt 
worden. Ein nothwendiger gerichtlicher Verkauf war bis dahin noch nicht vorge
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kommen. Sämnltliche Stellen sind im Jahre 1837 vom Hauptgute abgeschrieben. 
Es ist ein Hypothekenbuch für sie angelegt worden und beliefen sich die eingetra
genen Schulden der sämmtlichen Colonisten im Jahre 1841 nur auf Thlr. 415. 
14 Sgr. Die Colonie war nach dem Besitzthum und der Steüerkraft ihrer Mit
glieder im Stande, den vorkommenden Genleindebedürfuissen zu genügen. Darum 
wünschten die Colonisten seit dem Jahre 1839, im Einverständniß mit dem dama
ligen Besitzer des Gutes Düsterbeck, Kreisdeputirten Steffenhagen, ihren Wohnort, 
dem seit jener Zeit der Name Neü-Düsterbeck beigelegt wurde, als selbständige Ge
meinde zu constituiren. Das Patronat und die Jurisdiction verblieben dem Do
minium von Düsterbeck, zu dessen Kirchen- und Schulgemeinde auch die Colonie 
gehört. Einer Regulirung der Grundsteüer und anderer Staatsabgaben hatte es, 
da der Grund und Boden ritterfrei ist, nicht bedurft; was aber die Benutzung und 
die Beiträge zur Erhaltung der geistlichen Institute aubelangt, so war zwischen den 
Colonisten einer Seits und dein Pfarramte und den Mitgliedern der Dorfgemeinde 
D. andrer Seits eine Vereinbarung zu Stande gekommen, in Folge deren die kirch
lichen und Schul-Verhältnisse vollständig geordnet waren. Ebenso war es mit den 
Communalverhältnissen geschehen. Demgemäß trug die Königl. Negierung, mittelst 
Berichts vom 1. November 1841, bei dem Minister des Innern darauf an, daß 
derselbe die Königliche Genehmigung zur Constituirung der neüen Gemeinde erwirken 
möge. Das Ministerial-Rescript vorn 15. Januar 1842 besagte, daß über den 
Antrag wegen Beilegung von Corporations Rechten für die Colonie N. D. Vor
trag gehalten worden sei; der König jedoch bestimmt habe, daß die Sache einer 
anderweiten Erwägung unterworfen werde, da es zweifelhaft scheine, ob der Colonie 
bei ihrer Unbedeütenheit diese Rechte mit Nutzen ertheilt werden könnten und ob 
es nicht für sie am besten wäre, in dem frühern Communalverbande mit dem Dorfe 
D. zu bleiben. Bei dem dürftigen Grundbesitz, mit welchem sie dotirt sei, lasse sich 
annehmen, daß bei künftigen Erbfällen dieser Besitz bei erfolgter Theilung noch 
immer dürftiger, und daß es gar nicht möglich sein werde, für ein eigenes Armen- 
wesen und andere gemeinnützige Kosten die erforderlichen Mittel herbeizuschaffen. 
Dieser landesherrlichen Bestimmung zufolge nahm die Colonie N. D. ihren Antrag, 
sie als selbständige Gemeinde zu constituiren zurück, und erklärte, in dem frühern 
Communalverbande mit der Gemeinde Alt-D. verbleiben zu wollen, nach Maßgabe 
des Abkommens, welches in dem Protokoll vom 18. April 1842 getroffen worden 
war. Die näheren Festsetzungen sind sodann durch die Regierungs-Verfügung vom 
10. November 1842 erlösten worden.

Nach der statistischen Tabelle vom 3. December 1867 hatte das Rittergut D. 
und das Kirchdorf Alt-D. zusammen 20 Wohnhaüser, 199 Seelen, und die Colonie 
Neü-D. 17 Wohnhaüser, 156 Seelen.

Düsterbeck war, mit Ausschließung derjenigen 2 Bauerhöfe, welche ehemals 
zum Amte Naugard gehörten, ein altes Lehn der Familie Schwan, als Afterlehns- 
trägerin der Grafen von Eberstein, und bestand aus 2 Gütern. Georg Christoph 
v. Schwan besaß das kleine Gut, und nachdem er das große Gut mit einem Theile 
in Döringshagen am 26. Juni 1732 wiederkaüflich gekauft batte, hiuterließ er 
seinem Sohne Caspar Friedrich Christoph v. Schw. beide Güter, welche bei der 
öffentlichen Feilbietung am 20. October 1151, und nachher am 19. April 1752 für 
3600 Thlr. als das meiste Gebot, nach der am 8. Juni 1751 erfolgten Prüclusion 
der Agnaten, dem Hauptmann Erdmann Christian v. Ramel zuerkannt und nach 
deffen Tode, als ein eröffnetes Lehn, vom Könige am 14. Juni 1766 dem Sieute-
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ü /.^spar Friedrich v. Schw. zu einem neuen Lehn ertheilt wurden. Nachdem 
derselbe, als letzter Lehnstrager, gestorben war, wurden das große und kleine Gut 

die Schwan'schen Lehne Döringshagen und Fanger vom Kömae 
Friedrich II. am 20. September 1780 dem Hauptmann und nachmaligen Maior 
Johann Alexander v. Normann, als neue Lehne verliehen, und von demselben Zu
sammen, nach der durch das Rescr. vom 26. September 1780 erfolgten Allodin- 

dem Contracte vom 10?un» 15. Äft 

~ ' ' 8- erblich, mit Kömgl. Genehmigung vom 12. Juli 1787 
mann^n^^^ter des Amtes Naugard, Oberamtmann Gottlob Andreas Walde- 
mann verkauft, welcher bereits am 10. April 1778 die von dem Amte Nauaard 
anschweise für einen Theil in Gr. Sabow dem Johann Adolf v. Lockstedt abge- 
” 2 Bauerhofe m D. von demselben für 1000 Thlr. erblich gekauft hatte

so das ganze Gut D. besaß. Waldemann, nunmehr den Titel Amtsratb 
führend, war auch noch im Normaljahre 1804 Besitzer der drei Güter; siehe Dörüigs- 
St1? ^er unter den Amtsortschaften. Der Amtsrath W. starb im Früh- 
à m^Semen Sohn und Erbnehmer Friedrich Wilhelm Waldemann haben 
k Fanger (S. 228) kennen gelernt. In dem Concurse, der über
dessen Vermögen ausbrach, erstand bei der öffentlichen Feilbietung Johann Kannen- 
berg das Gut Düsterbeck, der durch Verkauf Johann Friedrich SttLhaE um 

5°n biefe™ der jetzige Besitzer, Rittmeister Friedrich Johann 
Philipp Victor Sigismund v. Eisenhardt - Rothe, das Gut 1847 kanslick» 
erworben. Auf S. 334 ist der Name Waldemann irriger Weise Woldemann gesetzt.

Emilienhof, Vorwerk des Gutes Darz, 2 Wohnhaüser und 30 Ein
wohner im Jahre 1867 ; s. den Art. Darz, S. 330.

^Farbezin, altes Dewitz'sches Lehn-Ritter gut, 1 Mle. von Naugard gegen 
OSO an der, 1868 im Bau vollendeten, Kreisftraße nach Daber und Freiemvald 
Sr V? rlter ma(^e ÜOn 6'8/ ^6-, 14 Wohn- und 2 gewerbl. Geb., von denen 
bu ein$U flnb' Unb 19 steuerfreie Geb. Die Feldmark 

Chi ui wn......................... ................................ 2798 32 4)?
bestehend aus 2176,64 Mg. Ackerland mit einem Ertrage von 23 Sgr vom Ma ' 
9,44 Mg. Gärten, 230 Mg. Wiesen, mit 48 Sgr. Ertrag, 6 Sgr. über JS 
"ïr^nittz 66,56 beiden, 195,46 Mg. Holzung, die 17 Sgr. Ertrag 9 Sgr 
über dem Durchschnitt gewährt. Grundsteüer für 2678,1 Mg. Thlr. 205. 21. 11 Pf.

Farbezin, Kirchdorf, dessen Kirche Filia der Mutterkirche tu ^arcklin 
Mater und hatte die Kirche in Kitt, als Matt Das 

fcü LÄVUVT d^chose, der Küster-i, 14 Bauerhofen, wovon aber einer 
.11. ?,7 '^n Äe,len unbàt war, 2 Halb- und 2 Pfarrbauern, wovon der 
I ^"ersreien Acker, aber feine besondere Wohnung hatte und weder landes- 

noch gutsherrliche Lasten trug, der andere aber, welcher einen der Pfarre gehörigen 
Hof bewohnte, unb gleich den übrigen Bauern den Königl. Abgaben und Lasten 
unterworfen war. Jetzt hat der Gemeindebezirk, mit Einschluß der Colonie Neü- 
Farbezin, 45 Wohnhaüser und 4 gewerbl. Gebaüde, darunter das Schulhaus. 
In der Feldmark sind 41 Grundbesitzer angesessen. Sie begreift . 2081,57 Mg. 
^°von 1991,06 Mg. mit Thlr. 113. 29 Sgr. besteüert sind, steuerfrei sind 6,51 Mg" 
Schulland. Es sind vorhanden 1607,32 Mg. Ackerland, dessen Ertrag mit 19 Sgr 
um 4 Sgr. geringer, als der des Gutsackers ist, 10,12 Mg. Gärten, 150,18 Mg'

Landbuch von Ponunern; Th. II., Bd. V. 43 '
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Wiesen 228,73 Mg. Weiden, keine Holzung, aber 1,22 Mg. Wafferstücke. Die zum 
Gute gehörig gewesene Wassermühle ist von Jobst Ludwig v. Dewitz, auf Daber 
und Hoffelde, am 24. August 1664 für 400 fl.-------66‘2/s Thlr. erblich dem Muller
Michael Hanke verkauft worden. Farbezin, Gut und Dorf, hat 398 Anwohner.

Der Herzogl. Meklenburg-Strelitz'sche Landdrost Carl Heinrich Friedrich 
v. Dewitz hinterließ 6 Söhne, die sich am 8. August 1803 wegen Theilung des 
reichen väterlichen Güternachlasses dahin auseinander setzten und verglichen, daß 
das Gut Farbezin für 17774 Thlr. dem Hauptmann m Diensten der Batavischen 
Republik, nachmaligen Landschaftsrathe Stephan Werner v. D. zusiel, der dasselbe 
am 1 October 1803 in Besitz nahm. Er überließ das Gut un Jahre 1841 seiner 
Gemahn, welche es im Jahre 1852 ihrem Sohne, dem Lieutenant und stellver
tretenden Abgeordneten zum Pommerschen Provinzial-Landtage, Gustav Wilhelm 

Werner v. Dewitz übertragen hat.
Färberin Ncü-, Colonie mit 15 Wohnbaüsern und 99 Einwohnern, ist 

im Jahre 1826 von dem Landschaftsrathe Stephan Werner v. Dewitz angelegt. 
Die Colonie ist vom Hauptgute Farbezin entnommen unb hegt auf der westlichen 
Seite desselben in einer Entfernung von 260 Ruthen. Weltlich gränzt die langge
streckte, mit ihren Ländereien schmale Colonie an die Feldmarken von Bernhagen 
und Külz — von dem zuletzt genannten Dorfe i)t die Colonie 3d6 Ruthen ent
fernt — nordöstlich mit der Feldmark Jarchlin, östlich mit Schloißm, aur bie)er 
Seite aber hauptsächlich mit den baüerlichen Grundstücken von Farbezin. Die Ent
fernung vom Dorfe Jarchlin beträgt 362 Ruthen. Die Colonie erstreckt sich 
N nach S in einer Länge von fast 1000 Ruth, oder % Ml«. Die Kunststraße 
ton SKauqarb nach Saber® durchschneidet lie an ihrer schmälsten Stelle und zeüegt 
fe in einen nördlichen Theil von 197 Mg. 105JM. und -men 'àchen The l, 

der Buchberg genannt, von 249 A!g. 114 Rnth., daher ganzes Areal 447 Mg. 39 àth, 
bestehend aus 321.83 Ackerland, 42.84 Wiesen, 81 .118 Hutung, 1. 114 SBege. 
Diese Flächen sind oben in dem Areal des Dorfes Farbezin bereits nut enthalten 
Die Kolonie besteht aus zerstreut liegenden Hosstà», deren b-> der Landung 
„„gelegt waren, 6 im nördlichen und 6 NN ,ndl>chen Therl. Begrnnde wurde der 
neüe Wohnplah mit 60 Einwohner». Seit jener Zeit sind 3 Hofstellen hmzuge- 
kommen. Eiugepfarrt und eingeschult nach Farbezin. Vollständig eingerichtet ivar 
die Colonie 1831. Genehmigt von Landespolizeiwegen ist der Name durch Regie
rungs-Verfügung und Amtsblatt-Bekanntmachung vom 28. November 1831.

Rriedrichsberg, Kreistagsfähiges Gut, 1'/- Mle. von Naugard gegen 
NW. mit dem Amtsdorfe gleiches Namens im Zusammenhänge und mit diesem int 
Gemeindeverband, enthält mit der Holzwärterei Verchentin, der ehemaligen 
Gutsschäferei, auf einem Raume von 10,35 Mg. 7 Wohnhäuser, fur die eme Steuer 
von Thlr. 5. 22 Sgr. zu entrichten ist, und 9 steüerfreie Gebaüde. Der Flächen
inhalt der Gutsfeldmark beträgt........................... .......................... ; 1^0,94 Mg.,
wovon 1679,84 Mg. mit Thlr. 95. 6. 1 Pf. Grundsteuer behaftet sind. Der Boden 
ist von mittelmäßiger Güte, da seine Ertragsfähigkeit 4 Sgr. pro Mg. unter dem 
Kreisdurchschnitte steht. Ackerland 847,43 Mg., Ertrag 21 Sgr., Gärten 6,16 Mg , 
Wiesen 241,74 Mg., Weiden 333,3 Mg., Holzung 251,21 Mg., ertraglose Grund
stücke wegen ihrer Benutzung zu öffentlichen Zwecken 56,75 Mg. an Wegen, 
Bächen rc. Das Gut gehört durch die Tochterkirche in Trechel zum Pfarrbezirk 
Strelowhagen und sendet die schulpflichtigen Kinder seiner Tagelöhner in die Dorf-



RitterschaftS-Kreis. - FriedrichSbcrg. 339

schule. - Fr. ist ein alter Ort, woselbst ein Castrum stand, dessen altslawischer 
Name nicht bis auf unsere Zeit gekommen ist. Nach Germanisirung der Pomors- 
kaja Semlja hieß es Quarkenburg, woselbst die Grafen von Eberstein, nachdem 
dieselben mit dem, der Kammer Kirche gehörenden Lande zu Naugard vom Bischöfe 
Hermann belehnt worden waren, ihren Wohnsitz aufschlugen. Auf dem Castrum, 
zu dem die Dörfer Verchentin, Trechel, Langendorp und Basentin gehörten, die 
dem Domkapitel abgabeupflichtig waren, führte ein Castellan das Regiment, als 
welcher in den Jahren 1333 und 1334 der Knappe Rolof Plötze vorkommt, an
scheinend der erste Plötz, welcher im Land am Meere, östlich von der Oder genannt 
wird. Von ihm stammen die Plötzen in Stuchow, Kammer Kreises (L. B. II. Th. 
Bd. VI, 445), die auch in späteren Geschlechtsfolgen den Vornamen Rolof geliebt 
haben. Graf Steffen Heinrich von Eberstein baute in Q. ein, den wohnlichen Be
dürfnissen seiner Zeit entsprechendes, Schloß mit einer Kapelle, welches aber nach 
dem Erlöschen des Geschlechts der Ebersteine — der letzte seines Stammes, Graf 
Ludwig Christoph starb in O. am 3. December 1663, — weil es nun nicht mehr 
bewohnt wurde, allmälig in Verfall gerieth und endlich in Trümmer fiel, von 
denen aber noch vor 30 und mehreren Jahren bedeütende Ruinen und von den 
Nebengebaüden des Schlosses einige vorhanden waren. Als nach dem Tode des 
Herzogs Ernst Bogislaw zu Croy und Aerschott das Land zu Naugard und Massow 
dem Landesherrn heimgefallen war, wurde auf Befehl des Kurfürst Herzogs Frie
drich III. der Name Quarkenburg im Jahre 1697 in Friedrichsburg, nach an
derer Angabe in Friedrichsplatz verwandelt. Die spätere und heütige Benen
nung Friedrichsberg für Schloß und Dorf hat sich allmälig eingeschlichen. Als 
landesherrliches Besitzthum war Fr. ein ritterfreies Vorwerk, welches mit der Per
tinenz Schäferei Verchentin zur Generalpachtung des Dvmainenamts Naugard ge
hörte, und vom Generalpächter, wie gewöhnlich, verafterpachtet war. Sein Acker
werk, ohne Wiesen und Weiden rc., hatte einen Umfang von 777 Mg. 101 Ruth, 
und es standen ihm die Dienste von 14 Bauern in Trechel, 14 Bauern aus Da- 
merow und von 7 Kossäten aus dem Dorfe Fr. zu, wie es denn auch für die Schafe 
die Abtrift auf dem Damerowschen Felde hatte. Fr. ist in einem Umfange von 1656 
Mg. mit den Rechten der Gutsbesitzer rücksichtlich der kreisständischen Verhältnisse, 
doch mit Ausschluß des Patronats, der Gerichtsbarkeit, der hohen und Mitteljagd, 
der Dienste, der Zwangsrechte und Unterthanen-Prästationen, von der Staatsre
gierung mittelst Contracté vom 14. März 1812 an den Amtmann Friedrich Hering 
zum vollen Eigenthum verkauft worden. Bei dem Verkauf waren dem Erioerber 
die Dienste der Unterthanen in Zeitpacht überlassen, die aber dem Besitzer des 
Gutes gekündigt wurden, als die baüerlichen Wirthe dienstfrei geworden waren. 
Außerdem konnte ^der Besitzer die Bau- und Burgdienste der Amtsinsassen gegen 
Erlegung von 5 Sgr. für den Tag Gespann- und von 2% Sgr. für den Tag 
Handdienst, so lange fordern, bis diese Gerechtsame vom Fiskus ihm gekündigt 
wurde. Die Regelung der gutsherrlichen und baüerlichen Verhältnisse führte, durch 
Landabtretung Seitens der Wirthe, zu einer Vergrößerung des Gutsareals. 
Außerdem erwarb der Gutsherr, mittelst Vertrages vom 9. Mai 1838 vom Forst 
fiskus eine, bisher zum Staats-Forstrevier Rothensier gehörig gewesene, Forstpar- 
cele von 4 Mg. 110 Ruth., welche auf Antrag des Kaüfers seinem Gute, auch in 
communaler Beziehung, laut Regierungs-Verfügung vom 28. Januar 1839 einver
leibt worden ist. Im Jahre 1844 ist Friedrichsberg an den jetzigen Besitzer August 
Otto Hoene übergegangen.

43*
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^riederikenhvf, Vorwerk des Ritterguts Korkenhagen, 7» Mle. 
von demselben gegen SSO. entfernt, 1 Wohnhaus, 10 Seelen, ist im Jahre 1756 
von dem damaligen Besitzer des Guts, dem Oberst-Lieutenant Friedrich Albrecht 

v. Perband angelegt.

-kürstenflagge, Landtagfähiges Rittergut und Dorf, 47. Mle. von 
Rauaard gegen WSW. und 17. Mle. von Golnow gegen W., 27. Mle. von 
Stettin Mi Wasser gegen NNO., am rechten Ufer der schiffbaren Unter-Jhna, und 
an der Gränze des Kammer und des Randowschen Kreises, da wo diese Krerse Zu
sammenstößen, in niedriger Wiesen- und Bruchgegend, von zahlreichen Gräben 
und Dämmen durchschnitten und mit Torffeldern bedeckt auf offenbar einstigem 

Seebodem , mit den dazu gehörigen 7s Mle. entfernten Etablissements 

Bierhorst gegen N. und Querhorst gegen NO. enthält auf einem Raume von 
8,74 Mg. 15 Wohn- und 4 gewerbliche, so wie 14 steuerfreie Gebäude, dm Feld- 

motion 2422 76 Mg. der Grundsteuer unterworfen und 3,09 Mg. steuerfrei sind. 
Es sind vorhanden: Ackerland nur 36,41 Mg. mit 26 Sgr. Ertrag vom Mg., 
Gärten 9,48 Mg., Wiesen 2227,35 Mg., die vom Mg. 63 Sgr. Reinertrag ge
währen d i. 21 Sgr. über dem mittlern Durchschnittsertrage des ganzen Kreises. 
Bruchweiden gibt es nicht mehr, da die ehedem vorhanden gewesenen in Wiesen 
umgewandelt sind; dagegen befindet sich im Gebiet des Guts als Überrest des ein
stigen ausgedehnten Bruchwaldes, noch eine Holzung von 152,61 Mg. Ertraglos 
wegen ihrer Benutzung zu öffentlichen Zwecken sind 23,55 Mg. Land- und>58,23 
Mg Wasserfläche. Es sind zu entrichten an Grundsteuer Thlr. 4o6. 9. 7 Pf., an 
Gebaüdesteüer Thlr. 12. 21 Sgr. Bon der obigen Zahl der Wohnhäuser find 3 
in Bier- und 2 in Querhorst, daher 10 Wohnhaüser auf dem Gute selbst.

Das Dorf F. hat 17 Wohn- und 23 steuerfreie Gebaüde, darunter das 
Schulhaus. Die Feldmark, die unter 16 Besitzer vertheilt ist, begreift 274,13 Mg-, 
davon nur 5,79 Mg. mit einem Ertrage von 24 Sgr. pro Mg. unterm Pfluge sind, 
Gärten 5 3 Mg., Wiesen 209,74 Mg., mit einem Reinerträge von 90 Sgr. pro 
Mg., d. i. mehr als das Doppelte des Kreisdurchschnitts, keine Weiden, aber 
32,88 Mg. Bruchholzung. Zu versteüern sind mit Thlr. 61. 20. 11 Pf. 250,32 
Ma., d i. pro Mg. 7 Sgr. 5 Pf., nach Kamelsberg die höchste Steuer, welche im 
Naugarder Kreise vom Mg. Landes aufgebracht wird; im Gute F. betragt die 
Steüerquote 5 Sgr. 7 Pf. pro Mg. steuerfreie Grundstücke im Dorfe sind 3,39 Mg. 
An Gebaüdesteüer werden Thlr. 9. 20 Sgr. entrichtet.

Nach der Volkszählung vom 3. December 1867 betrug die Bevölkerung von 
F Gut und Dorf, 276, die von Bierhorst 22, die von Querhorst 46, zusammen 
344 Seelen in 67 Haushaltungen. Drei Jahre vorher war sie um 8 Seelen 
größer. Der Viehstand war nach der Zählung von 1867: Pferde 19 Arbeits- und 
3 Luxuspferde; 232 Haupt Rindvieh, darunter 2 Bullen, 178 Milchkühe, 6 Zug
ochsen; 23 Schafe, 44 Schweine, 25 Hunde, 18 Bienenstöcke. Von den Rindern 
war 7 Haupt in Bier- und 11 Haupt in Querhorst aufgestellt.

In der Bruch- und Waldwildniß, die sich einst zwischen dem Unterlauf der 
Jhna und dem Krampefluß erstreckte und zum landesherrlichen Amte Stepenitz ge
hörte, war vor 100 und mehreren Jahren kein Weg noch Steg. Von jenseits der 
Krampe wurden zwar dann und wann einige Haupt dürftigen Viehs in diese Wild- 
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nlß zur Weide getrieben, allein statt Nahrung zu finden, versank das Vieh in 
Wafferlachen und tiefen Morast, nicht selten auf Nimmerwiedersehen des Eigen- 
thümers. Da fand sich in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Sans Souci 
ein Mann ein, der, nachdem er die Gegend in Augenschein genommen, sich erbot, 
die trostlose Wüstenei in tragbares Land umzuwandeln. Dieser Mann war der 
Hauptmann Carl Leopold v. Casimir, der in Diensten der sieben Vereinigten Pro
vinzen gestanden, und der Holländer Art und Weise, Sumpf- und Moorland zu 
entwässern und urbar zu machen, gründlich kennen gelernt hatte: König Friedrich II. 
ertheilt seiner Kriegs- und Domainen-Kammer von Pommern den Befehl, mit dem 
Hauptmann v. C. wegen einer in besagter Gegend neüanzulegenden „Entreprise" in 
Unterhandlung zu treten. Die Unterhandlungen führten am 20. Juli 1754 zum 
Abschluß eines Vertrages, laut dessen dem Unternehmer ein Terrain von 2790 Mg. 
zu Erbzinsrechten verliehen wurde, wozu das Amt Stepenitz 2080 Mg., die Stadt 
Golnow aber, Behufs besserer Begränzung und Abrundung der Ansiedlung, auf 
Königs Befehl, ca. 710 Mg. von ihrem längs der Jhna belegenen Liegenschaften 
hergeben mußte. Der König bestätigte den Erbzinsvertrag bereits am 15. August 
1754. Der Vertrag sicherte dem Unternehmer die Brau- und Brennerei-, sowie die 
Krug- und Mühlengerechtigkeit, jedoch nur für die auf dem Gute wohnenden 
Familien und die im Kruge sich einfindenden Fremde, auch sonstige Biergäste, zu; 
er wurde mit der hohen und niedern Jagd-und der Fischerei-Gerechtigkeit, letztere in 
der Jhna und Krampe innerhalb des Gutsgebietes, ferner mit der Gerichtsbarkeit 
über die auf diesem Fundo anzusetzenden Colonos beliehen, und ihm sodann gänz
liche Befreiung von der Contribution, dem Nebenmodus, den Quartal-, Accise-, 
Vieh-, Kopf-, Zuschub- und anderen Steüern, Befreiung von der Einquartierung, den 
Marsch- und Paßfuhren und von allen anderen Lasten, sie mögen Namen haben, 
wie sie wollen zugesichert, und ihm zugleich die Erlaubniß ertheilt, eine Kirche zu 
bauen, über welche ihm das Patronatsrecht, demnach das Recht zustehen soll, den 
Prediger zu berufen und bei derselben anzustellen. Auch soll der Erbzinsmann in 
Ansehung des zu verkaufenden Viehes die Zollfreiheit gleich den Königlichen Beamten 
genießen, und die Effecten und das Vieh, welches derselbe und seine Coloniften — 
deren hier 16 Familien, außer den Einliegern und Handwerkern, die auf dem Lande 
geduldet werden, angesiedelt werden sollen, — ins Land bringen, sollen vom Licent, 
vom Zoll und der Accise befreit sein.

Nach dem Tode des Hauptmanns v. Casimir wurde das Gut Fürstenflag, 
wie es anfänglich hieß, im Niederdeütschen Vorstenvlag, von seiner Wittwe und dem 
Vormunde seiner minderjährigen Tochter Louise Friederike v. C., nach dem Vertrage 
vom 12. März 1765 an den Commerzienrath Isaac Salingrö zu Stettin, und von 
diesem am 9. November 1769, mit der vom Könige unterm 8. August 1771 ertheilten 
Genehmigung, an den Major Heinrich Lewin v. Below verkauft, welcher nach den 
1774 abgelaufenen 20 Freijahren den in dem Erbzinscontract von 1754 stipulirten 
jährlichen Canon von 392 Thlr. zum ersten Mal entrichtet hat. Von diesem Canon 
gebührten, als Erbzinsherren, dem Fiskus Thlr. 292. 1. 9 Pf. und der Stadt 
Golnow, für das von ihr hergegebene Terrain Thlr. 99. 28. 3 Pf. Außerdem 
waren beide Erbzinsherren in demselben Verhältniß bei jedem Verkauf des Guts 
zur Erhebung eines Laudemiums, zufolge der Stipulationen des Erbzinsvertrages, 
berechtigt. Das Gut gelangte im Jahre 1790 durch Kauf an den Landschafts- 
Director Otto Friedrich Fürchtegott v. Bonin, darauf durch Erbgang an deffen 
Tochter, die Ehegenossin des Freiherrn v. Troschke, der im Jahre 1825 Oberst und
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Commandeur des 21. Infanterie-Regiments war, und durch weitern Erbgang im 
Jahre 1847 für den Werth von 90.000 Thlr. an den Sohn, Hauptmann in der 
Garde-Landwehr, Frhrn. v. Troschke. Als nach Errichtung, bezw. Neubildung der 
Provinzialstände in Pommern die Arbeiten zur Aufstellung der neuen Ritterguts- 
Matrikel vorbereitet wurden, machte Frhr. v. Tr., Vater, in einer Vorstellung vom 
24. November 1825 die Aufnahme des Guts F. in die Ritterguts-Matrikel geltend, 
allein sein Antrag wurde laut Oberpräsidial-Erlaß vom 29. Mai 1828 zurück
gewiesen ; wie denn auch der Beschluß des fünften Kreistags vom 20. Februar 1828, 
dem Gute F. mindestens die Kreisstandfchaft beizulegen, unberücksichtigt blieb. 
Dreißig Jahre später erneüerte Frhr. v. Tr., Sohn, den Antrag seines verstorbenen 
Vaters, in einem Jmmediat-Gesuche vom 19. Januar 1858, welches vom Minister 
des Innern dem Ober-Präsidenten von Pomniern im Februar 1858 zum gutacht
lichen Bericht übermittelt wurde. Es entspannen sich über das Jmmediat-Gesuch 
langwierige Verhandlungen, zu denen auch die in der Kreisversammlung vorn 
4. Juni 1859 gefaßte gutachtliche Aüßerung der Kreisstände gehörte, die mit 12 
gegen 7 Stimmen das Gesuch befürwortete. Der sich auf dem Kreistage erhobene 
Widerspruch einzelner Mitglieder hatte darin seinen Grund, daß vor mehreren 
Jahren — 1) die von den Kreisständen befürworteten Anträge der Besitzer der 
ehemaligen Domainengüter Schwarzow und Wißmar zurückgewiesen, und — 2) die 
vereinigten Anträge mehrerer Besitzer mit der Kreisstandschaft beliehenen ehemaligen 
Domainengüter und noch einiger anderer kleinen Güter auf Verleihung der Ritter
guts-Qualität von den Kreisständen nicht befürwortet sind, weil die Güter weder 
Jurisdiction noch Patronatsrecht hatten. Mehrere dieser Gutsbesitzer stimmten nun 
auch gegen die Befürwortung des vorliegenden Antrags für das Gut F., weil sie 
den Grundsatz des stabilen Festhaltens der Zahl Rittergüter auch hier angewandt 
wissen wollten, obgleich das Gut F. Polizei-Jurisdiction und Patronat besitzt. Die 
Abgeordneten der Städte und der Landgemeinden hatten für die Befürwortung ge- 
stinlmt. Landrath v. Bismarck hielt die Gewährung des Gesuchs besonders um 
deshalb für Wünschenswerth, weil der Theil des Kreiies um die Stadt Golnow und 
besonders derjenige westlich von Golnow, wo F. liegt, so wie am linken Ufer der 
Jhna, bei einer Bevölkerung von ca. 10.000 Seelen, nur ein einziges Rittergut 
(Lübzin) hat, und somit aus den Kreistagen nur durch dieses und den Abgeord
neten der Stadt Golnow, mithin ganz ungenügend vertreten ist, während seine ab
weichende Bodenbeschaffenheit, hauptsächlich Holz und Wiesen enthaltend, und seine 
abgelegene Lage vom andern Kreistheile, so wie der Umstand, daß seine Einwohner 
sich weniger vom Ackerbau, als von Viehzucht, Fischerei, Schifffahrt, Holz- und 
Torf handel ernähren, es wünschenwerth erscheinen lassen, daß auch die dortigen 
örtlichen Verhältnisse auf den Kreistagen zur Geltung gebracht werden. Auch die 
Königl. Regierung, indem sie die Ansichten des Kreislandraths zu den ihrigen machte, 
sprach sich in ihren, dem Oberpräsidenten unterm 4. Januar und 8. Juli 1858 er
statteten Berichten für den Antrag des Frhrn. v. Tr. aus. Nichts desto weniger 
lehnte der Minister des Innern, Gras Schwerin, in dem Rescript vom 18. August 
1859 es ab, dem Gesuche seine Unterstützung zu gewähren, weil der Kreis Naugard 
bereits 39 Landtagsfähige und 11 Kreistagsfähige Rittergüter zählt, mithin ein 
Bedürfniß zur Vermehrung dieser Rittergüter nicht obwalte. Frhr. v. Tr. hat sein 
Gesuch im Jahre 1866 durch abermalige Jmmediat-Eingabe erneüert, und nunmehr 
ist mittelst der vom Könige Wilhelm vollzogene Urkunde vom 6. Januar 1868 dem 
Gute Fürstenflagge für die Dauer der Besitzzeit des Hauptmanns a. D. Freiherrn 



Ritterschafts-Kreis. — Fürstenflagge. 343

v. Troschke und seiner ehelichen Descendenz die Eigenschaft eines landtagsfähigen 
Ritterguts beigelegt worden.

Im Jahre 1858 haftete auf dem Gute F. ein Kapital von 3000 Tblr. an 
Meliorationsgeldern, welche mit jährlich 120 Thlr. abzutragen sind. Am Schluß 
des Jahres 1869 wird demnach der Rest noch 1680 Thlr. betragen haben. Man 
schätzt den Werth des Guts auf 120—130.000 Thlr. und nimmt an, daß es einen 
jährlichen Reingewinn von 4000 Thlr. gewähre.

Glietzig, Rittergut, % Mln. von Raugard gegen R., enthält mit dem 
auf der Feldmark belegenen, V« Mle entfernten Vorwerke Radefeld 10 Wohn
häuser, von denen 6 Thlr. Steüer zu entrichten sind, und 9 steuerfreie Gebäude 
auf einer Fläche von 13,96 Mg. Die Größe der Feldmark beträgt . 2050,38 Mg., 
wovon 2006,08 Mg. mit Thlr. 116. 25. 6 Pf. besteuert sind. Die Feldmark ent
hält an Ackerland 1454,81 Mg. mit 20 Sgr. Ertrag, an Gärten 9,7 Mg., an 
Wiesen 100,7 Mg., an Weiden 77,38 Mg., an Holzung 331,73 Mg. und an 
Wasserstücken 11,76 Mg. Gut und Dorf zählte 156, Radefeld für sich hat 13 
Einwohner.

Glietzig, das Dorf, enthält 6 Wohnhäuser, besteuert mit Thlr. 5. 6 Sgr. 
und 11 steuerfreie Gebaüde, darunter das Schulhaus. Es sind hier 5 Bauerhöfe, 
welche durch Landabtretung bei der Regulirung an Areal verloren haben. Die 
baüerliche Feldmark ist jetzt nur  381,05 Mg. 
äroß, und es haben an derselben 11 Besitzer Theil. Zu versteüern sind mit Thlr. 
18. 14. 10 Pf. 344,91 Mg. An Ackerland gibt es 300,05 Mg. mit 18 Sgr. Er
trag, kein Garten, 17,35 Mg Wiesen, 5,26 Mg. Weiden, an Holzung 46,18 Mg. 
Unhesteüert sind 23,93 Mg. Ob diese Fläche ausschließlich der Schule überwiesen 
sei, bleibt zweifelhaft. Glietzig ist zur Kirche in Zikerke, Filia non Döringshagen, 
eingepfarrt. Die hiesige Schule zählt 15 Knaben und 12 Mädchen. Die Knaben 
turnen hier wie in allen Schulen des Pfarrsprengel Döringshagen. Patron der 
Schule ist der Gutsherr.

Glietzig war ehedem laut Lehnbriefs vom 23. Februar 1572 ein Zastrowsches 
2ehn für die Descendenten des Georg v. Zastrow und wurde nachher ein neües 
Heydebrecksches Lehn. Thomas Friedrich v. Heydebreck veraüßerte das Gut am 5. 
Februar 1729 für 7600 st. wiederkaüflich aus 25 Jahre von Marien 1729 bis da
hin 1754 an den Hofgerichts-Kanzlisten Christian Friedrich Warnshagen, von dem 
es am 3. April 1730 für 44662/3 Thlr. an den Lieutenant v. Brenkendorf, von 
diesem am 20. Mai 1736 an den Ökonomen Friese, und von dessen Wittwe, geb. 
Bergins, am 5. April 1763 dem Kaufmann Wiedeking überlasten wurde. Nachdem 
das Gut hierauf in Concurs gerathen war, wurde es bei der öffentlichen Feil
bietung am 10. November 1777 gerichtlich für 5110 Thlr., als das meiste Gebot, 
dem Kammer-Sekretair Johann Friedrich Neümann zugefchlagen, von diesem aber 
durch den Landschaftsrath Albrecht Gottlieb v. Hagen, welchem der Lieutenant Frie
drich Popo v. Heydebreck, nach dem Vergleiche vom 24. October 1796, sein Ein
lösungsrecht an diesem Gute für einen Abstand von 6000 Thlr. erblich abgetreten 
hatte, am 13. März 1797 für Thlr. 4365. 11. 4 Pf. eingelöst. Nach diesem sind 
Besitzer von Gl. gewesen: der Kriegsrath George Martin Rathmann seit 1. April 
1820; der Kreisdeputirte Christoph Martin Steffenhagen, der in der revidirten 
Matrikel vom 30. April 1842 genannt wird; sodann Friedrich v. d. Osten, zu Zirk-
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Witz, Kreis Greifenberg, der von Steffenhagen kaufte, seit 1852; demnächst der 
jetzige Besitzer Schmeling, welcher im Jahre 1855 von v. d. Osten gekauft hat.

Grashorst, Etablissement, 2 Haüser, 38 Einw., zur politischen, Kirchen- 
und Schulgemeinde Lübzin gehörig, 200 Ruthen von der Lübziner Kirche gegen 
N. entfernt.

Großenhagen, Petersdorfsches Lehn-Rittergut, 3 Mln. von Raugard 
gegen SW., 1 Mle. von Maffow gegen W., l*/ 2 Mle. von Golnow gegen SO., 
besteht, auf einer Fläche von 22,3 Mg., aus 13 Wohn- und einem gewerblichen 
Gebäude, besteuert mit Thlr. 10. 6 Sgr. und 13 steuerfreien Gebäuden. Die Größe 
der Feldmark beträgt  3157,44 Mg., 
wovon auf 3098,94 Mg. eine Steuer von Thlr. 312. 29. 6 haftet; steuerfrei sind 
2,57 Mg. Die Feldmark enthält an Acker 2126,34 Mg. des vorzüglichsten Bodens, 
der einen Reinertrag von 41 Sgr. pro Mg. gewährt, was den Kreisdurchschnitt 
um 17 Sgr. übertrifft, an Gärten 8,43 Mg., an Wiesen 84,02 Mg., an Weiden 
353,96 Mg., an Holzung 513,76 Mg., mit 12 Sgr. Ertrag, und an Wasserstücken 
14,26 Mg.

Großenhagen, Kirchdorf, hat 10 Wohnhaüser, besteüert mit Thlr. 6. 
6 Sgr. und 10 fteüerfreie Gebaüde, darunter das Schulhaus, 6 Vollbauerhöfen 
von kleinem Umfange, da das Areal nur  235,39 Mg. 
beträgt, woran 220,63 Mg. mit Thlr. 25. 5 Sgr. Grundsteüer behaftet und 2,81 
Mg. steuerfrei sind. Letztere Grundstücke bilden mit den steüerfreien im Gutsbezirke 
die Landdotation der Schule. Ackerland 206,12 Mg. Ertrag 38 Sgr. vom Mg., 
keine Gärten, an Wiesen nur 1,83 Mg., wie denn auch im Gutsbezirke verhältniß- 
mäßig Mangel an Wiesen ist, Hütungen 15,92 Mg., keine Holzung. Gut und Dorf 
haben 266 Seelen zur Bevölkerung. Die hiesige Kirche ist Filial von Speck. 
Früher war sie Mater, zu der die Filiale Jakobsdorf und Lütkenhagen gehörten, 
und mit der außer dem Pfarrhofe ein Pfarrcolonus, ein Predigerwittwenhaus und 
eine Küfterei verbunden war.

Ein Theil des Gutes Gr. ist ein altes Petersdorfsches Lehn, von dem, nach 
der Musterungsrolle von 1523 „de petersdorpe Ebel vnd Hinrick thom grotenhagen 
2 Pferde zu gestellen hatten, 2 Bauerhöfe in diesem Gute aber, welche von den 
Mildenitzen herrühren sollen, wurden nach dem Lehnbriefe vom 28. August 1702 
als ein neües Petersdorfsches Lehn dem Commiffarius Jürgen Wilhelm v. P. für 
dessen männliche Descendenten verliehen, nachdem er solche im Jahre 1689 theils 
von dem Domkapitel zu Kamin, theils von dem Generallieutenant v. Weyer an 
sich gebracht hatte. Die Gebrüder Otto Erdmann und Henning Christian v. P. 
erbten das alte und neüe Petersdorfsche Lehn von ihrem Vater Friedrich Wilhelm 
und verglichen sich am 25. October 1738 dahin, daß solche dem ersten zufielen, 
welcher, mit Zustimmung seines Bruders, nach dem Vertrage vom 3. November 
1741 dem Regierungsrathe Adrian Joachim v. Wenden erblich für 4000 Thlr. ver
kaufte. Der übrige Theil dieses Gutes, welcher in 3 verschiedenen Theilen von 
dem Cornet v. Rüchel, dem Hofrathe Bernhard, und Curt Julius v. Petersdorf, 
mit dem dazu gehörigen Theile des Gutes Burow, insoweit daffelbe zum Saziger 
Kreise gehörte, dem Hofrathe Johann Jakob v. Wenden war verkauft worden, 
wurde demselben in den Jahren 1723 und 1730 für sich und seine männliche Des
cendenz als ein neües Wendisches Lehn ertheilt, und kam nach deffen Tode an sei-
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nen Sohn den oben genannten Regierungsrath Adrian Joachim v. W, welcher 
das auf solche Werse zusammengebrachte ganze Gut Gr. am 15. Mai 1744 auf 24 
?ähre wrederkaüflrch für 15,000 Thlr. dem Amtmann Christian Friedrich Breetz 
uberlreß. Nachdem hierauf der R.-R. v. W., und dessen Bruder David Carl v. W. 
nach dem am 24 October 1763 bestätigten Vergleiche vom 15. April 1756 alle ihre 

und Emlösungsrechte in Ansehung des ganzen Guts Gr., und des dazu ae- 
hongen Theils von Burow, dem Major Carl Friedrich v. Petersdorf und besten 
nacrer verstorbenen Bruder, dem Lieutenant Bogislaw Julius v. P., erblich über, 
lassen hatten, und der Amtmann Breetz, als Pfandbesitzer, durch den Rechtsspruch 
9°mA?cbruar 1769 Abtretung des Guts für den zu 15.827 Thlr. 11 Gr. 
* ^gesetzten Cinlösungspreis schuldig erkannt worden war, so wurde am 3.

^09 das ganze Gut Gr., nebst dem dazu gehörigen Theil von Burow ge
richtlich dem Major Curt Friedrich v. P. übergeben, desien nachgelasiener Sohn, 
der Kammer-Referendanus, nachmalige Kriegs-, spätere Kreis-Landrath, George 
Christian Friedrich v. P., sich mit seinem einzigen Bruder, dem Lieutenant Gustav 
Ludwig Sigismund, ferner Mutter und seinen 5 Schwestern, wegen des Lehns- und 
Ällodialnachlasses, am 20. Januar 1795 mit obervormundschaftlicher Genehmigung 
also verglich, daß er das Gut Gr., incl. des s. g. Dolgenkatens für den zu 16.077

^gesetzten Werth und den dazu gehörigen Theil in Burow
fur 433 Thlr. 12 Gr. 4 Pf. annahm. Landrath v. P. hat das Gut bis 1841 be-

l e"', welchem Jahre er es seinem Sohne Hermann Curt überließ. Dieser starb
aber bereits im Jahre 1844 mit Hinterlassung minderjähriger Kinder, von denen 
der lieutenant Curt v. P. Großenhagen nebst Lütkenhagen im Jahre 1860 über» 
nomnicn hat. Gleichzeitig ist demselben bei der Erbregulirung des großväterlichen 
Nachlasses das kleine Gut Burow zugefallen. (S. 324.)

Q ,=■ Heinrichshof, Vorwerk des Ritterguts Daberfreiheit; 1 Haus mit 
?.. nto" n -!î î bom Hauptgute unfern des Daberschen Sees, der in 
jüngster Zett durch die darin entdeckten Pfahlbauten allgemein bekannt geworden ist. 
Das Vorwerk ist auf der, einst bebaut gewesenen, Feldmark Lütkenhagen von Jo
seph Friedrich v. Dewitz, muthmaßlich mit Hülfe der im Jahre 1783 ihm bewillig- 
kn Meliorationsgelder (S. 325.) angelegt und zum Gedächtniß feines 1777 verstor
bnen Vaters Christian Heinrich v. D. genannt worden.

H-inrichShvf, Vorwerk, 3 Haüser mit 30 Einw., gehört zur Gemeinde 
Lubzin, der politischen sowol als kirchlichen, sendet aber seine schulpstichtigen 
Kinder nach Theerofen zur Schule. Es liegt am östlichen Rande der Lübziner 
Gutsforst nicht weit von Gr. Sophienthal, 1140 Ruthen von Lübzin gegen Osten. 
Dieses Vorwerk ist mit Amalienhof die älteste Ansiedlung auf dem umfangreichen 
Gebiete von Lübzin, die schon im vorigen Jahrhundert vorhanden war. Man 
vergl. den Artikel Amalienhof, S. 312.

Henriettenhof. Der Landrath Naugarder Kreises, v. Dewitz, machte mit
telst Berichts vom 22. December 1819 die Anzeige: — der Besitzer von Korken- 
hagen Oberamtmann Brasch habe auf dem Fundo seines Guts im Laufe des Jahrs 
3 Colonisten angesetzt und dieser Colonie den Namen Henriettenhof beigelegt. Sie 
& à von Korkenhagen gegen SW. und '/s Mle. von Friederikenhof gegen 
WzN. entfernt an der Großenhagenschen Gränze und dergestalt an dem Wege von 
Korkenhagen nach Großenhagen gelegen, daß die eine Colonistenftelle 20 Schritte rechts

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 44 
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desselben und die beiden übrigen Hauser in einer größern Entfernung noch weiter 
rechts mit der Hinterfront dicht an der erwähnten Gränze, welche dort Holzung sei, 
liegen. Die ganze Grundfläche der Colonie besteht aus 66 Mg. 80 Ruth., nämlich 
13.10 Radung, 33,0 Wiesen, 19.100 Bruchweide, 0.80 Dämme und Wege. Dieses 
Grundstück sei sonst wegen Nässe und zu großer Entfernung von Korkenhagen ganz 
wüst und nicht ei > mal als Weide zu gebrauchen gewesen. Nun aber ernährten sich 
hier 3 Familien und das Gut sei dadurch um 2000 Thlr. verbessert worden, Nach 
dem mit den Colonisten geschlossenen Kaufcontract hätten sie die Grundstücke ohne 
alles Kaufgeld erhalten, die Kultivirung derselben und die Verpflichtung über
nommen, die erforderlichen Wohn- und Wirthschaftsgebaüde aus eigenen Mitteln 
zu erbauen. Zur Bestreitung der Kosten hätten sie 3 Freijahre erhalten; von Ma
rien 1821 ab würden sie pro Mg. einen jährlichen Canon von 1 Thlr. 2 ggr. 
zahlen. Zaun- und Brennholz müßten sie sich selber anschaffen. Ein jeder Colonist 
sei verpflichtet, auf seinem Gebiete jährlich 10 Obstbaüme zu pflanzen und sie in 
Stand zu halten, so lange als bis er die Zahl 200 erreicht habe. Bei Veräußerun
gen behält sich die Gutsherrschaft das Vorkaufsrecht vor, und im Fall der Nicht
ausübung desselben 10 Pct. vom Kaufgelde als Laudemium. Zur Tragung der 
künftig etwa auf die Grundstücke fallenden Staats- und Gemeindelasten seien die 
Colonisten verpflichtet. Die Colonie gehöre zur Korkenhagenschen ■ Jurisdiction, 
Kirche und Schule. Landrath v. Dewitz trug darauf an, daß die für die Colonie 
gewählte Benennung von Landespolizeiwegen anerkannt werden möge, was auf den 
von Seiten der Königl. Regierung erstatteten Bericht durch Ministerial-Rescript 
vom 11. Januar 1820 geschah. Bekannt gemacht im Amtsblatte vom 1. Februar 
1820. Diese Ansiedlung hat nicht gedeihen wollen, sie ist nicht von Bestand ge
wesen In der Folge tourbe daraus ein Vorwerk gebildet, welches aus 1 Feüer- 
ft eile mit 6 Einwohnern bestand. Aber auch dieses ist nicht mehr vorhanden, Kor
kenhagen bekam im Jahre 1852 einen neüen Besitzer, den Okononnerath Maaß, 
und dieser hat, laut Bericht des Landraths v. Bismarck vom 29. Aprck 18o4, das 
Vorwerk eingehen und die Gebaüde abbrechen lassen. Die Ländereien, welche durch 
die Kultur zu einem guten Mittelboden umgewandelt worden sind werden vom 
Gute Korkenhagen aus bewirthschaftet. Ein Vorwerk Hennettenhof besteht also 
nichr mehr und muß demnach auf der Landkarte gelöscht werden.

Hindenburg, Rittergut, 7A Mln. von Naugard gegen WSW. nördlich 
von der großen Stettin-Danziger Staatsstraße, mit dem Amtsdorfe gleiches Namens 
(S 233 ) im Zusammenhänge, enthält 11 Wohnhaüser, von denen Thlr. 5.20Sgr. 
Steüer zu entrichten sind, 16 steuerfreie Gebaüde und 117 Einw. Die Feldmark 
dieses Guts begreift nur • • 1 : * * ; • • r87*  ,41 .SJJ 9"
wovon für 854,2 Mg. Thlr. 60. 7. 9 Pf. Grundsteuer zu entrichten stnd, und be
steht aus 495,91 Mg. Ackerland, welches 28 Sgr. pro Mg. Ertrag gewährt, 4 Sgr. 
über den Kreisdurchschnitt, 6,04 Mg. Gärten, 67,9 Mg. Wiesen, 82,17 Mg. Weiden, 
18 24 Mg. Holzung und 183,94 Mg. Wasserstücke, bestehend aus dem im Hinden- 
burgschen und Wolchowschen Felde belegenen See, welchen Ludwig Christoph v. Lock
stedt von dem durch das Amt Naugard vertretenen Domainen-Fiskus erstritt und 
dessen Recht daran am 12. Juni 1717 für 300 Thlr. kaufte. Das Gut 
gehört zur Kirche und Schule im Amtsdorfe Hindenburg. Hindenburg war em 
Lehn der Familie Lockstedt, welches sie als Afterlehnsträgerin der Grafen v Eber
stein, Herrn zu Naugard, seit dem 16. Jahrhundert besaß. Wegen der Besitztitel-
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Veränderungen vergl. den, weiterhin folgenden Artikel Klein-Leiftikow, woselbst als 
Besitzer von H. seit 1803 der Hauptmann Friedrich Heinrich v. Schmidt, der in 
schwedischen Diensten gestanden hatte, angegeben ist. Als die nei e Ritterguts- 
Matrikel von 1828 aufgestellt wurde, war er mit Tode abgegangen, und seine 
Erben wurden als Besitzer von H. in die Matrikel ausgenommen. Sie verkauften 
aber bald nachher das Gut an Johann Friedrich Backhaus, und dieser im Jahre 
1837 an den jetzigen Besitzer Anton Heinrich Kirchhof. Zu den Gerechtsamen des 
Guts gehört ein jährliches Grundgeld von 10 Thlr., welches drei Büdner zu ent
richten haben.

Hirscdradung, Etablissement, 1 Haus mit 4 Bewohnern, gehört zur 
politischen und Kirchen-Gemeinde Lübz in, liegt von da 1300 Ruthen gegen O.z.R. 
mitten in der Lübziuschen Forst, und gehört zur Schule auf dem Theerofen.

Jbenhorst, Etablissement, 17 Wohnhaüser, 180 Einwohner, gleichfalls 
zur politischen und Kirchen-Gemeinde Lübzin und zur Schule auf dem Theerofen 
gehörig, liegt im südlichen Theile des Lübziner Wiesen- und Bruchgebiets, 550 
Ruthen von der Kirche in Lübzin gegen Südosten.

~ Jmmenthal, d. h. Bienenthal, Colonie, 2‘/a Mle. von Raugard gegen 
^W., 7/s Mln. von Golnow gegen O. und •/< Mle. von dem Gute Speck, am 
Ursprung des bei Golnow in die Jhna fallenden Kupferbachs und auf der Rord- 
seite der von Golnow nach Massow und Stargard führenden Steinbahn, bildet 
einen Grundsteüer-Erhebungsbezirk, gehört aber sonst zur politischen, Kirchen- und 
Schulgemeinde Speck. Die Colonie enthält 36 Wohn- und 2 gewerbl. Geb., die 
mit 14‘/2 Thlr. besteüert sind, und 36 steuerfreie Gebaüde. Die Bevölkerung be
trägt 241 Seelen. Die Feldmark hat  499 78 Mg 
Zum Areal, wovon für 475,89 Mg. an Grundsteuer Thlr. 21. 27. 7 Pf. zu erlegen 
>ind. Unterm Pfluge sind 394,18 Mg. mit 16 Sgr. Ertrag, Gärten gibt's 1,01 Mg., 
ÆBiefeii 8,89 Mg., keine Weiden, 71,81 Mg. Holzung. ' Die Colonie ist auf dem 
Fundo des Ritterguts Speck von dessen Besitzer, deni Oberamtmann Karbe ange
legt, muthmaßlich nicht lange nach Übernahme des Guts im Jahre 1809, und unter 
denselben oder ähnlichen Bedingungen, welche bei der Gründung von Birkenwerder 
maßgebend gewesen sind.

Jakobsdorf, Petersdorf'sches Lehn-Rittergut, 23/4 Mln. von Raugard 
gegen SW, l1 s Mle. von Golnow gegen SO. und ebensoweit von Masiow gegen 
AW. liegt in einem niedrigen Thale, durch welches ein, in der Nähe entspringen
der Bach fließt, der sich in den Pudenziger Mühlenteich ergießt. Reüere Land
tafeln kennen dieses hydrographische Verhältniß nicht, obwol sie auf Richtigkeit 
und Zuverlässigkeit Anspruch machen. Das Gut enthält 11 Wohnhaüser, für die 
Thlr. 8. 26 Sgr. Steüer zu entrichten sind, und 20 steuerfreie Gebaüde, und, mit 
dem Dorfe 213 Einwohner. Die Feldmark begreift  3565 65 Ma 
wovon 3496,55 Mg. mit Thlr. 292. 11. 4 Pf/besteüert, und 5,17 Mg. als Schul
land steuerfrei sind, und besieht aus 2281,39 Mg. Ackerland, welches zwar nicht 
ganz so ergiebig ist, als der Großhagensche Gutsacker, doch aber mit 33 Sgr. 
àtwg vom Mg., den Kreisdurchschnitt um 9 Sgr. übertrifft, 6,33 Mg. Gärten, 

^9- Wiesen, 3.5,89 Mg. Hütung, 749,49 Mg. Holzung mit Kiefern- und 
El enbestand und 10 Sgr. Ertrag, 7,24 Mg. Wasserstücke. Außer der Grundsteuer 
haftet auf dem Gute I. ein unablösbarer Canon von 57 Thlr., der wegen des

44*
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Meliorationskapitals von 5700 Thlr. zu erlegen ist, welches vom Könige Friedrich II. 
im Jahre 1782 dem damaligen Besitzer, Behufs Ausführung von Verbesserungen, 
bewilligt worden ist, und wovon die jährlichen neuen Einkünfte nach dem Anschläge 
327 Thlr. 22 Gr. 10 Pf. betragen sollen. Im Anschluß an das Gut liegt —

Jakobsdorf, Kirchdorf, die Kirche Filia von Speck, früher von Großem 
Hagen, bestehend aus 8 Ganzbauerhöfen und 1 Halbbauerhofe, deren Zahl durch 
die Regulirung vermindert ist, da, obwol noch 9 Grundbesitzer nachgewiesen stnd, 
das Dorf doch nur 4 Wohnhaüser, welche Thlr. 4. 5 Sgr. zu steuern haben, und 
5 steüerfreie Gebaüde enthält. Die Feldmark enthält  463,68 Mg., 
davon an Ackerland 309,58 Mg. mit 32 Sgr. Ertrag, an Gärten nichts, an 
Wiesen 43,62 Mg., an Weiden 71,74 Mg., kein Holz, an Wasserstücken 0,8 Mg. 
Die Grundsteüer beträgt Thlr. 32. 12. 5 Pf. von 356,25 Mg., steuerfrei sind 

69,49 Mg. Kirchenland.
Die Gebrüder Otto Erdmann und Henning Christian v. Petersdorf erbten 

die alten Familien-Lehne Jakobsdorf und Speck b von ihrem Vater Friedrich Wil
helm, und verglichen sich am 25. October 1738 also, daß der zweite der Brüder 
beide Güter bekam, dessen nachgelassene Kinder am 21. und 23. December 1776 
dahin auseinander gesetzt wurden, daß Jakobsdorf nach der zum Grunde gelegten 
Taxe zu 5 Prct. vom Jahre 1770 für 9221 Thlr. 20 Gr. 9 Pf. und mit Speck b 
zusammen für 9576 Thlr. 22 Gr. 1 Pf. dem ältesten Sohne Christian Friedrich 
v. P. zufielen,-welcher Speck b zugleich mit dem zum ehemaligen Flemmingschen 
Kreise gehörigen Theile des Guts Speck, oder Speck a, und also das ganze Gut 
Speck am 2. August 1802 erblich für 35.300 Thlr., incl. 5500 Thlr. in Pfand
briefen, an Johann Friedrich v. Blankschein verkaufte. Christian Friedrich v. P. 
war im Normaljahre 1804 noch Besitzer von Jakobsdorf, erlebte aber nicht 
die Regulirung der neuen Matrikel vom 19. April 1828, in der feine Erben als 
Besitzer des Guts aufgeführt wurden, von denen der jüngste Sohn, Julius v. P., 
im Jahre 1834 I. übernommen hat.

Jarchlin, Bismarcksches Lehn-Rittergut, 1 Mle. von Raugard gegen 
£). an einem Bache, der mitten durch die Dorfstraße stießt, und /, Viertelmeile 
oberhalb seines Ausfluffes in die Zampel die Jarchliner Mühle treibt, auf zwei 
Seiten von Wiesen und hohen Elsen umgeben und an der Landstraße von Raugard 
nach Regenwald und Labes, die nahe bei dem Dorse an der Mittagfeite deffelben 
vorbeiführt, die Feldmark gegen W. an den Zampelstuß stoßend, gegen O. an den 
Regenwalder Kreis, enthält 11 Wohnhaüser, mit Thlr. 3 4 Sgr. besteuert und 
27 steuerfreie Gebaüde. Der Flächeninhalt der Feldmark begreift . 2396,35 Mg., 
wovon 2348,64 Mg., mit Thlr. 165. 25. 6 Pf. Grundsteüer behaftet, und 1,94 Mg. 
steuerfrei sind. Außerdem haftet auf dem Gute, so wie auf den Gütern Kmephof 
und Külz gemeinschaftlich ein unablösbarer Canon von 120 Thlr. wegen der Melio
rationsgelder, welche vom König-Herzoge Friedrich II. zur Verbesserung derselben 
im Jahre 1779 mit 4500 Thlr. und im Jahre 1783 mit 6000 Thlr. für Jarchlm 
und Kmephof bewilligt worden sind, wovon die jährlichen neüen Einkünfte nach 
den Anschlägen zusammen 643 Thlr. 7 Gr. 1% Pf. betragen sollen. Der Canon 
war Anfangs zu 150 Thlr. bestimmt, ist aber später auf 120 Thlr. herabgesetzt 
worden. Die Feldmark ist von mittlerer Fruchtbarkeit; sie enthält ,1959,93 Mg. 
Ackerland, mit einem Ertrage von 20 Sgr., an Gartenland 1,73 Mg., an Wiesen
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177,43 Mg., an Weiden 175,17 Mg., an Holzung 36,25 Mg,, aus den oben er
wähnten Elsen bestehend. Das Gut hat 338 Einwohner mit der im Anschluß 
liegenden Gemeinde —

Jarchlin, Pfarrkirchdorf, bestehend in 21 Wohnhaüsern und der oben 
erwähnten Wassermühle, die einer Steuer von Thlr. 11. 18 Sgr. unterworfen sind, 
und 29 steuerfreie Gebäude, darunter die der geistlichen Institute, Pfarr- und 
Kustereigebaüde; das Pfarrcolonushaus gehört dem Prediger. Das Dorf ent- 
halt 11 Vollbauerhöfe, überhaupt 27 Grundbesitzer in der Feldmark, deren 
àl .  1378,23 Ma. 
oetrdgt. Mit Thlr. 79. 2. 9 Pf. Grundsteuer sind 1186,08 Mg. behaftet, steuerfrei 
Dagegen 111,95 Mg. Kirchen-, Pfarr-, Küster- und Schulland. Der Dorfsacker 
ist ergiebiger als der Gutsacker, da das 923,86 Mg. enthaltende Ackerland zu einem 
Reinerträge von 22 Sgr. eingeschätzt ist; Gärten 2,9 Mg. Wiesen 200,3 Mg., die 
aber um 20 Sgr. pro Mg. weniger Ertrag gewähren, als die kleinere Wiesenfläche 
des Guts, Weiden 156,43 Mg., Holzung 13,74 Mg., Wasserstücke 0,8 Mg.

Die Güter Jarchlin, Kniephof und Külz waren alte Lehne des Dewitzen-Ge- 
schlechts. Nachdem aber die Dewitzen, als: der Generallieutenant Friedrich Wilhelm, 
die Oberstlieutenants Steffen Bernd und Otto Balzer, so wie der Landrath Chri
stian Heinrich v. D. ihr Lehnrecht an den Gütern I. und Kniephof, wie auch an 

Amtmann Kieseling verpfändeten Gute Külz, nach dem Instrumente 
vom Januar 1 <26, dem Oberstlieutenant August Friedrich v. Bismarck abgetreten 
hatten, wurden von denlselben, mit Einwilligung der genannten Dewitze, das Gut 
Kulz von dem Pfandinhaber am 2. April 1727 für 7000 Thlr., und die Güter I 
à Kmephof am 19. April 1728 für 16.000 Thlr. von dem Canonicus v. Kotzen 
xkauft. Rach dem Vertrage vom 21. März 1739 kaufte er auch für 8100 Thlr. 

benachbarte, jetzt zum Regenwalder Kreise gehörige, alte Dewitzen- 
Lehn Schmelzdorf von Carl Joseph v. Dewitz, welchem es die Erben des Haupt
manns Hnnnch v. D. am 20. Februar 1739 wieder abgetreten hatten. Der Oberst- 
Ueutenant v. Bismarck hinterließ die genannten 4 Güter I., Kniephof, Külz und 
Schmelzdorf feinen 3 Söhnen, dem Hauptmann Bernd August, Carl Alexander 
und Carl Friedrich v. B., die sich am 12. August 1747 dahin verglichen, daß alle 
^tey à ersten zufielen, und zwar J. und Kniephof für 19.981 Thlr. 19 Gr., 
Äuyur <432 Thlr. 10 Gr. und Schmelzdorf für 9480 Thlr. 7 Gr., was zusammen 
^ ?"mme von 36.894 Thlr. 12 Gr. ausmacht. Nachdem der oben erwähnte 
Ebrach Christian Hemnch v. Dewitz noch besonders am 15. Februar 1751 sein 
Sr?7 àephof und Külz abgetreten hatte und die Söhne des Haupt- 

)nÏT H^îînch v. Dewitz, als der Lieutenant Jakob Wilhelm und Carl
S îlach dem vorhergegangenen gerichtlichen Aufgebote, durch die Rechtsfprüche 

£ Ï 21^ebruor 1752 und 3. October 1753 mit der Einlösung
k ru 4 Kniephof und Külz waren präcludirt worden, kamen selbige nebst 
dem nte L-chmelzdors nach dem Tode des Hauptmanns Bernd August v. B. an 
seine Kinder, den Lieutenant Friedrich August und Charlotte Henriette, Gemalin 
des Hauptmanns Janslaw Ulrich Friedrich v. Schwerin, und nach dem Theilungs- 

7* August 1777 an den ersten, und zwar Jarchlin für 
àephof für 7220 Thlr., Külz für 10,000 Thlr. und Schmelz- 

dorf für 8100 Thlr., zusammen 37.359 Thlr. 8 Gr. Was die drei im diesseitigen 
Kreise belegenen Güter betrifft, so vererbten dieselben im Jahre 1814 auf den
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Rittmeister Carl Wilhelm Ferdinand v. B., der auf Kniephof fernen Wohnsitz nahm, 
und das Gut Jarchlin im Jahre 1836 seinem ältesten Sohne, dem andrathe Nau- 
qarder Kreises Kammerherrn und geheimen Negierungsrathe Friedrich Ferdinand 
Alexander Bernhard v. B., das Gut Külz aber un Jahre 1840 fernem zweiten 
Sohne Eduard Otto übergab, dem nachmaligen geheimen Legationsrath, Bundes
tags-Gesandten, Gesandten in St. Petersburg und ui Parls,danii Minister-Prä
sident und Minister der auswärtigen Angelegenheiten, erster Ratgeber des àiigs 
Wilhelm von Preüßen, Reconstructor Imperil Germaniae 186.», Kanzler des 
Rorddeütschen Bundes, vom Könige in den Grafenstand erhoben und vom bdtit' 
XStaube mit einer ansehnlichen Dotation bedacht 1867 Der Rittmeister- 

Carl Wilhelm Ferdinand v. B. hatte sich irach dem Familiengute ^cho^austn^in 
der Altmark zurückgezogen. Er starb 184o und hinterließ fernem ältesten Sohne 
Bernhard, der Jarchlin bereits besaß, das Gut Külz, das ihm von seinem àuder 
Otto abgetreten wurde, und diesem das Gut Kniephof nebst Schönhausen er sich 
von da an Bismarck-Schönhausen nannte. Kniephof aber ist, nachdem Gras Bis
marck die Barziner Güter, im Kreise Slawe, gekauft, un Jahre1868 an seinen 
Reifen, den Lieuteliant Philipp v. B., Sohii des Landraths v. B., nbergegaiigen, 
von feinem Vater auch zum Mitbesitzer voir Jarchlin angenommen ist Durch die En- 
aüßermlg des Guts Kniephof ist des Grafen B. Mitgliedschaft des Herrenhauses auf 
Präsentation des alten und befestigten Grundbesitzes des Herzoghums Stettin erloschen.

Kalkbera, Etablissement, 3 Wohnhaüser, 22 Einwohner, zur Gemeinde 
Kiker gehörig liegt */4  Mle. von diesem Dorfe NSW., am rechten Ufer der Stepe- 
nitz, mutmaßlich an oder in der Nähe eines Kalksteinlagers unbekannter Fornia- 

tion, wie der Name andeütet.

Kiker Rittergut, 1 Mle. von Naugard gegen WSW., an der großen 
Stettin-Danziger Staatsstraße, unfern der Stepenitz auf deren rechten User,^ ent
hält 9 Wohnhaüser und 2 gewerbl Geb., besteuert nut Thlr. 4. 16 Sgr. und 
steuerfreie Gebaüde. Die Feldmark begreift . ------ ß ' 
davon an Ackerland 1168,68 Mg. mit 21 Sgr. Ertrag vom Mg., an Gartenland 
7 01 Ma an Wiesen 78,67 Mg., an Weiden 146,34 Mg., an Holzung 474,81 Mg. 
die s / Kikerscheu Fichten mit gutem Kiefernbestand, an Wasserstücken 2,41 Mg. 
Bàt sind 1873,22 Mg. mit Thlr 104. 17. 10 Pf., unbefteüert 4,7 Mg. Gut 
und Dorf, welche im Zusammenhänge liegen, haben eine Bevölkerung von Au 

Seelen.

«ifer Kirchdorf, bildet mit der Kikerschen Mühle, uiib den Etablisse
ments Kalk ber g und Rehhagen einen Gemeindebezirk, in welchem sich 29 Wohn. 
Mftr l gewerbl. Gebaüle, besteuert u.it 20 Thlr 2 Sgr und 33|tC* 

Gebaüde beNudeu. Im Dorfe sind 2 Bauer-- und b Koisateuhofe nebst I Halb- 
bauerhof, im Gemeindebezirk jetzt 35 Grundbesitzer, deren Feldmark 1282,83 Mg. 
begreift, davon 1170,97 Mg. mit Thlr. 67. 28. 11 Pf. Grundsteuer behaftet und 
17,35 Mg. steuerfrei sind. Sie enthält an Ackerland 8U),4^ Alg., mit 20। ©gr. 
Ertrag vom Mg., an Gärten 1,47 Mg., an Wiesen 65,07 Rtg., an Weiden 
181,43 Mg., an Holzung 123,89 Mg., an Wasserstücken 1,04 Mg. Die hiesige 
Kirche war sonst Mater, deren Filiale die Dörfer Hindenburg und ^chwarzom 
waren und zu welcher die Kirche in Wangeritz gehörte; jetzt ist ste eine Tochter 
ber nach Hindenburg verlegten Mutterkirche. Das Kirchengebaüde wird in einem
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Bericht von 1867 ein altes genannt, und doch ist es noch nicht 100 Jahre alt, 
um 1775 erbaut, indessen, fügt der Bericht hinzu, im Allgemeinen noch genügend.' 
Das Küster-, zugleich Schulhaus wird uach Ausführung des beabsichtigten Anbaus 
gut sein. Grundbesitz der Kirche: 20 Mq. mittelmäßigen Ackers an der Fangerschen 
Gränze, unter Genehmigung des Consistoriums vorn 20. Januar 1802 an den 
Erbpächter Müller für jährlich 2 Sch. Roggen und 1 Sch. Hafer, nach dem Gol- 
nower Martini-Marktpreise in Gelde abzuführen, Vererbpachtet. Sodann 3 Mg 
134 Ruth. Acker zwischen dem herrschaftl. und dem Schulzen-Acker gelegen, und 
eme Wiese von 0 Mg. 85 Ruth, unterhalb der Kikermühle, von 1 Fuder Heü- 
mnschnitt, beide Grundstücke für 19% Thlr. verzeitpachtet. An Kapital besitzt die 
Kirche 287 Thlr. in Pfandbriefen und Staatsanleihe. Die Kirchenkasse hatte 1867 
Einnahme Thlr. 45. 14. 3 Pf., Ausgabe Thlr. 40. 6. 10 Pf., Bestand Thlr. 5. 
7. 5 Pf. Patron von Kirche und Schule ist der Gutsherr. In der Schule sind 
30 Knaben, 35 Mädchen — 65 Kinder. Küsterlehrers Einkommen zu 112 Tblr. 
geschätzt. Die Knabeu turnen.

Kiker war von den Grafen von Eberstein, Herren des Landes zu Raugard, 
größten Theils verasterlehnt, und einen kleinen Theil hatten sie sich reservirt' 
Rach ihrenl Aussterben wurde das Gut ein Jmmediatlehn und die reservirten 
Hufen kamen ans landesherrliche Amt Raugard, so auch die Kikersche Mühle. Das 
Gut zerfiel in zwei Theile, ein Dittmannsdorfsches und ein Lockstedtsches Lehn 
Der Dittmannsdorfsche Theil, zu welchein auch 4 Bauerhöfe in Wolchow gehörtem 
wurde von dem Lieutenant Heinrich Adolf v. Dittmannsdorf am 11. Juli 1735 
für 5500 st. — 3666% Thlr. dem Major Carl Ernst v. Rothenburg verkauft, und 
kam nach dessen Tode, nachdem dieser Theil mittelst Rescripts vom 28. Januar 
1746 war allodificirt worden, nach dein brüderlichen Theilungsvergleiche vom 
5. October 17o4 für 4500 Thlr. an seinen ältesten Sohn, den Hofmarschall Friedrich 
Ernst v. R., welcher nicht nur das Lockstedtsche Lehn am 28. September 1754 für 
2650 st. — 1766% Thlr. erblich von dem Major Adolf Heinrich v. Lockstedt 
raufte, und dasselbe, nachdem die Lockstedte durch deu Rechtsspruch vom 11. April 
1755 mit dem Lehnrechte waren präcludirt worden, am 10. September 1755 als 
ein neües Rothenburgsches Lehn empfing, sondern auch nach dem, am 22. August 
1776 bestätigten Vergleiche vom 3. April 1776, die 4 Wolchower Bauerhöfe dem 
Amte Raugard abtrat, und dagegen den vom Amte besessenen Schulzen- und Kos- 
satenhos in Kiker nebst allen darin dem Amte zugestandenen Zubehörungen und 
Gerechtsamen bekam, und dadurch Besitzer des ganzen Guts K. wurde, excl. 'Mühle, 
welches uach seinem Tode seinem Sohne, dem Rittmeister, auch Dompropst zu 
Kolberg, Friedrich Wilhelm Johann Valentin Alexander v. R. zufiel. Kiker ging 
im Jahre 1817 durch Kauf in den Besitz von Gottlieb Hell über, der das Gut 
1861 seiner Tochter, verehelichten Barkow überließ, welche auf Kreistagen von 
ihrem Ehemanne vertreten wird.

Kikermühle, Wasser-Mahl- und Schneide-Mühle auf der Stepenitz, 
Vb Mle. von Älter da gelegen, wo die Stettin-Danziger Staatsstraße den Fluß 
überschreitet, vormals Bestandtheil des Domaineu-Reutamts Raugard, 1 Wohn- 
fysluê, 9 Einwohner, an Ländereien 136 Mg. 64 Ruth. Die Regulirung dieser 
Mühle ist mit dem 1. Januar 1829 eingetreten. Die gutsherrlichen Abgaben dieser 
Mühle an den Domainenfiskus betrugen nach der Revision von 1812: 82 Sch. 
6 Mtz. Roggen à 22% Sgr. zu Gelde Thlr. 61. 23. 5 Pf. und baar Thlr. 27.
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18. 4 Pf., zusammen also Thlr. 89. 11. 9 Pf. Als Entschädigung für den auf
gehobenen Mahlzwang — die Einwohner der Dörfer Kiker, Wolchow, Hinden
burg, Retztow und Kriwitz mußten hier mahlen lassen - - sind in Folge Rescripts 
vom 2. October 1824: 37 Sch. 10 Mtz. Roggen = Thlr. 28. 6. 7 Pf., und zum 
Kapitalbetrage von Thlr. 1439. 28. 4 Pf. : 44 Sch. 12 Mtz. Roggen — Thlr. 33. 
16. 10 Pf. und baar Thlr. 20. 13. 4 Pf. in Folge der Regulirung nach dem 
Rescript vom 25. März 1830 abgesetzt, eine baare Abgabe von Thlr. 7. 5 Sgr. 
aber in Gemäßheit des Rescripts vom 22. Mai 1823 als Mahl- und Sichtgelder 
erlassen. Außer diesen Abgaben zahlte der Müller jährlich noch 2 Thlr. Zeitpacht 
für ein Endchen Land und Thlr. 2. 7V2 Sgr. Vieh- und Zuschubsteüer, welche beide 
Poste in Folge der Regulirung gleichfalls weggefallen sind. Vom 1. Jänuar 1829 
ab zahlte die Mühle eine unabänderliche jährliche Rente von 47 Thlr., die in 
Folge des Gesetzes vom 2. März 1850, die Ablösung der Reallasten betreffend, 
vom Domainen-Amortisationsfonds übernommen worden ist.

Kniephos bei Raugard, Bismarcksches Lebn-Rittergut, 1 Mle. von 
der Stadt gegen NO. im breiten Wiesenthal des Zampelfluffes, V« Mle. von 
Jarchlin gegen R. hat 13 Wohnhaüser, darunter das Herrenhaus ein ansehnliches 
Gebaüde ist, und 2 gewerbl. Gebäude, zur Steüer mit Thlr. 6. 25 Sgr. veran
lagt, so wie 16 steuerfreie Gebaüde, alles incl. einer östlich vom Gute am Thal
rande belegenen Schäferei, und auf einer Fläche von 27,78 Mg. Die Feldmark 
hat einen Flächeninhalt von  2243,15 Mg., 
darunter an Ackerland 1463,85 Mg. mit einem Ertrage von 19 Sgr. pro Mg., an 
Gärten 7,95 Mg., an Wiesen 295,72 Mg. mit 61 Sgr. Ertrag oder 19 Sgr. über 
dem Kreisdurchschnitt, an Weiden 297,09 Mg., an Holzung 117,34 Mg., an Wasser
stücken , bestehend in Karpfenteichen 9,64 Mg. Zu Versteuern sind 2168,32 Mg. 
mit Thlr. 162. 3. 6 Pf., steuerfrei 23,27 Mg. Wegen des Meliorationsgelder- 
Canons, für den das Gut solidarisch mit haftet, s. den Artikel Jarchlin. Das 
Gut hat 153 Einwohner, und ist nach Jarchlin eingepfarrt und eingeschult. Wegen 
der Besitztitel-Veränderungen vergl. den Artikel Jarchlin, S. 349,350. Jetziger Besitzer 
seit 1868: Philipp v. Bismarck, Lieutenant im Iften Garde-Dragoner-Regiment.

Korkenhagen, Rittergut mit Kirche, Filial von Schönhagen, 2'/« Mle. 
von Raugard gegen SSW. und % Mln. von Massow gegen NRW. liegt an dem 
See Pogrim, welcher sich von Matzdorf bis an K., und an dem See Todleger, der 
sich von K. in südlicher Richtung bis an die Gränze von Nesehl erstreckt, beide 
Seen durch die Stepenitz verbunden, welche hier von der neuen Kunststraße von 
Golnow nach Massow überschritten wird, enthält mit dem auf der Feldmark bele
genen V< Mle. gegen S. entfernten Vorwerk Friederikenhof 9 Wohn- und 2 
gewerbl. Geb., eine Wassermühle auf der Stepenitz 'unb eine holländische Mühle, 
wofür Thlr. 7. 23 Sgr. Steüer zu erlegen sind, und 21 steuerfreie Gebaüde. Das 
Gut hat 118, das Vorwerk 10 Einwohner, deren schulpflichtige Kinder nach der 
gegenüber liegenden Ortschaft Neüendorf zur Schule gehen, während die Neüen- 
dorfer hier zur Kirche gehören; man vergl. den Artikel Neüendorf, S. 242 , 243. 
Sonst waren in K. 4 Bauerhöfe und 1 Kossatenhof, durch die Regulirung wie 
durch Auskauf der Wirthe Seitens der Gutsherrschaft sind diese Höfe eingegangen 
und ihre Ländereien der Gutsfeldmark einverleibt worden. Diese begreift 2442,21 Mg., 
und zwar 1591,79 Mg. Ackerland, mit 28 Sgr. Ertrag, d. i. 4 Sgr. über dem 
Kreisdurchschnitt, 14,45 Mg. Gärten, 350,19 Mg. Wiesen, 103,2 Mg. Weiden,
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239,47 Mg. Holzung und 84,11 Mg. Wasierstücken, bestehend in einem Antheil an
°à g-"annt°n fischreichen Totleger-à Grundsteuer wird erlegt mit 

rin Snnn« ,23' ü N'< “°" 2383'21 W «»berd-m hastet auch aus diesem Gute 
ern Canon von 43 Thlr., wegen des Meliorations-Kapitals von 4500 Thlr, wel-

«onig Friedrich II. im Jahr- 1785 bewilligte, wovon di- neuen jährlichen 
Einkünfte nach d-m_Nuhungsanschlag- Thlr. 315. 23. 3 Pf. betragen. Der Canon 
« etl înmtails 1791 gezahlt, nachdem der Nachweis geführt worden, daß das Kapital 

feine ausch^agsmaßige Verwendung gesunden hatte. - Korkenhagen, ehedem ein 
Wilbelm “<?!■* “'"' mrbC 80n bc” ®rbcn der Wittwe des Majors Friedrich 
Wilhelm ». St., Johanna El-onora, geb. v. Schönfeld, nach dem Protokoll vom 
h L17^. ,llr 7404 Thlr. 20 Gr. 4 Pf. als den gewürdigten Werth
hXl nfa ri" v^fiU-ut-nant Friedrich Albrecht v. Perband überlassen, welcher 
* L1’ ^-^»'üdfins, die Modification desselben aber durch das Rescüpt

für nömXX !'42„?ctolr,le". ®°" iel"en Erben wurde es am 9. August 1764 
1-69 kà äai°r H-mrich Levin v. Below, von diesem am 9. November
,>nn J.i ^'OOO.THlr- erblich dem Franz Bernd Johann Sigismund ». Flemming, 
Bon diesem zugleich Mit 2 Bauerhöfen in Neüendorf, welche er, als ehemalige 8u- 
25 Äänrzs^fikSTM* 61, ir°A 6url Friedrich v. Petersdorf am

k l1 sur 900 Thlr. erblich gekauft hatte, am 2. Mai 1782 für 18600 Thlr 
18oiVbM^utP300W h“° sm 4,lla"tcabur9 - und von diesem am 9. April 
Sriefcri» ebtifiL^0^ ^k; b-m Mecklenburg-Strelitzschen Aintshanptmann Adolf 
Fnednch (.hnstlan v. Kosteritz überlassen. Durch Kaufcontract vom 1. Juni 1814 
ging K. m den Besitz des Oberamtmanns Ferdinand Brasche über, von dessen 
Wittwe Henriette, geb. Toddel, das Gut im Jahre 1846 an Carl Theodor Fischer 
SmltT -3a^C J85f à Ökonomierath Maaß, Domainenpächter zu 
ZV Zemin verkauft wurde, der sich auf Kreistagen von dem Guts- 
besitzer Schmidt-Schonhagen vertreten ließ, und das Gut im Jahre 1866 auf seinen 
Sohn, den Lieutenant Friedrich Maaß vererbt hat. f 1

inßn Krachtshorst, Etablissement zu Lübzin gehörig, 8Haüser, 73 Einw. 
ii^r ^ordostlich von der Kirche in Lübzin, am nördlichen Rande der Lüb- 
eingeschult “ b *** ®ra”îe öon Urishof und Blankenfeld, ist in Louisenthal

. Kramvttüdvrf, Rittergut, IV« Mln. von Raugard gegen SO., V Mn. 
gegen W. auf der Landstraße nach Stettin, die man ehedem die kleine

4 àDanriger Stratze nannte, enthält 6 Wohnhaüser, besteuert mit Thlr 6. 
h«*  2«’ J feuerfreie Gebäude, und mit dem Dorfe 264 Einwohner. Die Feldmark 
yal ein Areal von...................................................................................... 1361 07 Ma
uijb zwar an Ackerland 884,62 Mg. mit einem Reinerträge von 35 Sqr vom 
*' sm ^°b°a von vorzüglicher B-schaff-nh-it für den Köruerbau ist, an

b'2 Mg., an Wi-s-n 198,6 Mg., an W-id-n 204,07 Mg., au Weiden 
ffi7 Z ' 8a Wafierslücken 5,57 Mg. Bon 1338,23 Plg. ist c?ne Stete von 

Thlr. lö. 6 Ps. zu erlegen. Die Gutsgebaüde stehen in —

, . ärainvnSdvrf, Pfarrkirchdorf, welches aus 14Bauerhöfen, demPfarr- 
hofe, 1 Pfarrbauer, der Küsterei, uub jetzt 28 Grundbesitzern besteht, 29 Wohn« 
hauser und 1 gewerbl. Gebaüde, Windmühle, besteuert mit Thlr. 15. 24 Sqr., und 
36 steuerfreie Gebaüde, darunter die der geistlichen Institute, enthält. Die Feld-

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 45
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mark ist nicht ganz so fruchtbar, als das Gutsftld ub-rtr,ff aber doch .m Ertrage 
den Kreisdurchschnitt noch um 6 Sgr. pro Mg. Sie begreift . 2l«k,Zd L!, 
nämlich an Ackerland 1384,35 Mg.. an Gärten nichts, an Wiesen 389,17 Mg., an 
Weiden 313,71 Mg., kein Holz, kein Wasserstück. Die hiesige Mutterkirche hat bte 

Kirche in Weitenhagen zur Tochter.
Das Gut Kr. war ein Dewitzen-Lehn, dessen Besitztitel-Veränderungen bis zum 

Ausgange des 18. Jahrhunderts mit denen des Gutes Plantikow Zusammenhängen, 
daher auf den Artikel Pl. zu verweisen ist. Durch Kaufcontract vom 17. Januar 
1800 ging Kr. in den Besitz des Kriegs- und Domamenraths Georg Wilhelm 
v Hill über. In Concurs gerathen wurde das Gut im Jahre 1817 von dem 
Oberamtmann Krüger, später in Posen wohnhaft bei der öffentlichen Feilbietà 
für das Meistgebot erworben. Derselbe vererbte es auf seinen Sohn Ludwig 
Krüger, von dem es 1845 an den Hauptmann Wilhelm Brüggemann, und von 
diesem 1860 an Schönberg verkauft worden ist.

Külr, Rittergut, früher Bismarcksches Lehn, jetzt Allodium, V2 Mle. von 
Naugard gegen O. an der nach Daber führenden Kunststraße, enthält mit dem dazu 
gehörigen, westlich an derselben Straße belegenen Zampelkrug 14 Wohnhaüser, 
die mit Thlr. 10. 12 Sgr. besteuert sind, und 23 steuerfreie Gebaüde auf^ einer 
Fläche von 17,89 Mg. Die Feldmark enthält  3138,34 JKg.,
und zwar an Ackerland 1393,77 Mg. mit 22 Sgr. Ertrag vom Mg., woraus folgt, 
daß von den drei Bismarckschen Gütern Külz den fruchtbarern Boden hat, an Garten 
10 01 Mg, an Wiesen 134,85 Mg , an Weiden 73,44 Mg., an Holzung 998,14 Mg. 
mit Kiefern- und Eichenbestand, letzterer in zwei Parcelen, davon eine der etofoinfel 
genannt wird. Von 3084,56 Mg. sind Thlr. 178. 23. 1 Pf. Grundsteüer zu 

zahlen. Mit —
Külz, dem Kirchdorfe, dessen Kirche Filial von Farbezin ist, enthält das 

Gut 323, ohne den Zampelkrug, mit demselben 330 Einwohner. Das Dorf besteht 
aus 12 Bauerhöfen, 17 Wohn- und 1 gewerbl. Gebaüde, auf denen eine Steuer 
von Thlr. 10. 24 Sgr. haftet, und 16 steuerfreie Gebäude darunter das <-chul- 
baus. °$n der Feldmark sind 18 Grundbesitzer. Sie begreift . . 1321,56 Mg., 
davon 905,49 Mg. Ackerland, mit 20 Sgr. Ertrag, 3,01 Mg. Gärten, 121,15 Mg. 
Wiesen 117,93 Mg. Weiden und 97,8 Mg. Holzung. 1188,85 Mg. sind mit einer 
Grundsteüer von Thlr. 69. 18. 4 Pf. behaftet, steüerfrei 56,53 Mg. Kirchen- und 

Schulland.
Cultze wie der Name des Orts in den Statuten des Kammer Domstifts 

geschrieben steht, hatte dieser Urkunde zufolge 54 Hufen, von denen 4 Mark 11 ßl. 
ad regales denarios gezahlt werden mußten.

Wegen der Veränderungen, welche im Besitztitel des Gutes K. vorgekommen 
sind, vergl. man den Artikel Jarchlin, S. 349, 350. Gegenwärtiger Besitzer seit 1845: 
der Kammerherr, geheimer Regierungs- und Landrath v. Bismarck.

Lanaenhorst, Etablissement zu Lübzin gehörig, 4 Haüser, 40 Ein
wohner , liegt 800 Ruthen von Lübzin gegen NNO. bei Louisenthal, wohin die 
schulpflichtigen Kinder zur Schule gehen.

Langkavet, Kreistagsfähiges Gut, Mln. von Naugard gegen S., mit 
dem Kirchdorfe desfelben Namens in örtlichem Zusammenhänge, und mit ihm zu

hu
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Einer politischen Kirchen- und Schulgemeinde verbunden, mit dieser auch unter 
der Polizeiverwaltung des Domainen-Rentamts Naugard stehend, war ein zu diesem

17 ’M- Umfang, bem die Abtrift für bU Schaft 
à à Zampelhagenschen Felde 3 Tage in der Woche zuftand, und die gemeffe- 

1 dauern aus dem Dorfe Langkavel und 10 Bauern aus dem 
Dorfe Zampelhagen gebührten. Das Vorwerk ist bereits vor 1812 von der Staats- 
t)eS?r9t Js en { ? Rechten der Kreisstandschaft rc., wie die übrigen Vorwerke 

doch wurden in den Verkaufsbedingungen die Dienste als Zeit- 
bÄ? äufgenommen, weil die Wirthe zur Zeit des Verkaufs bereits

Dre Guttfeldmark hat einen fruchtbaren Boden, welcher den 
Kreis durchschnitt übersteigt. Ackerland 1026,41 Mg. mit 26 Sgr. Ertrag vom Mg 

H&en bk Liebig sind, als die der baüer-
Mit ^den 101,16 Mg., Holzung 33,88 Mg., Wasserstücke 1,07 Mg.
Hs 9?; 6 Pf- M versteuern sind 1319,35 Mg., steuerfrei 0,14 Mg.,
àgloS 21,7 Mg. Hof- und Baustellen 13,54 Mg. Größe der Feld- 

Mnt 4*  unb 10 Wirthfchaftsgebà, biè Gebaàstàr^be-

iglo Der Kaüftr bes Vorwerks war Lubwig Dietz, befftn Erben
.■una8 b” -""ren a,s bis fünfte Kreisversammlung bi- Rachwei-
anfftà 8 , b na s »Dn «^maligen Domainengiitern
IiA ist « hnnT ? d°s G», £. von bet Lanbfchast fegneftrirt. Mnchmaß. 
„ bald barau, zur Subhastation gekommen, unb ber Kriegs- unb Domai- 

au$ Lunbrath Georg Chriüian Friebrich ». Petersborf, auf Rbfehl, Meist-
6 TOai i828eänemS'kn8-.tf‘ Ä int ber' Don bem Staatominifterium unterm 
7 Si IR49 9C"Cn er|ten Nachweisung, unb bemnüchft auch in bem, unterm 
»UM»., vollzogenen, revibirten Verzeichnis! ber Kreistagsbefühigien Güter 
loÄkSVÄ 3*  1844 ging ber Besitz bes Gutes au 
iï mï ï t Dehmlow Uber, der, zufolge Anzeige vom 6. Januar 1869 seinen 
m±r ± n D ,um Nachfolger gehab, hat. - Der Canon von ca. 600 Thlr 
mIL. bcn 6olo]n|len S“ Florentinenhof unb Lubwigsthal an bie Gntsherr- 
®ie «Se unü m"‘r* ten Tf’ ?ft «" 3<*e  1852 durch Rentenbriefe abgeiost. 
à Gefalle unt> Pachte, welche bem Gute von ber Dorsfchaft L. noch im ftabre 
30 etM èüiè1' in’~,e": ^lr' 16' 10 Sflr- baar, 36 Sch. Roggen, 6 Sch. Hafer, 
oO <Ltuck Kafe, 1 stiege Eier.

-j.. ^'^kow, Klein., früher Lockftebtsches Lehn-Rittergut mit Kirche 
aeaenb ™e' 1,011 Naugarb gegen NNO. in ber Ursprungs'
? sw,, „h’ ‘Ubeim,J'er der hier aber schon eine Mühle treibt unb kaum
bi bet entbât. . « L'1^/". dem Nangarber unb Regenwalber Kreise
~ j auf 8'4 Mg- fläche 6 Wobnhaüser, für welche Thlr. 4. 16 Sar 
Cteuer k^egt werden (die statistische Tabelle von 1867 gibt nur 4 Haüser an) und 
4 steuerfreie Gebäude. Der Boden der Feldmark, deren Größe . . 927,11 Ma 
^àgt, siebt Hinsicht^ seiner Ergiebigkeit mit 3 Sgr. pro Mg. unter dem Kreis-

,.^a. häs <34,61 Mg. umfassende Ackerland einen Reinertrag von
21 Sgr. gewahrt; Garten gibt's 8,67 Mg., Wiesen 166,06 Mg., mit dem äußerst 
lrtrü^en ^^r., ba die mittlere Heüwerbung im Kreise 42 Sgr.
einer Ki^î^^btden keine, auch keine Holzung, aber 0,24 Mg. Wasserstücke. Mit 
emer Grundsteuer von Thlr. 57. 26. 9 Pf. sind 900,49 Mg. belegt; steuerfrei 

45*
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3 69 Ms- Die letztere Fläche ist eine Kirchenwurth, welche sur IS /, Thlr. ver
pachtet ist. Außer diesem «leinen Grundbesitz hat die hiesige Kirche fein Vermögen, 
Im Jahre 1866 hatte ihre Kaste: Einnahme Thlr, 84 19. 7 Pf, mcl. ês Ge
schenks vom Patrone und der Colonie Oltendors, Msammen Thlr. 63^ 24 Sgr. 
betragend, Ausgabe Thlr. 83. 7. 4 Ps., daher Bestand Thlr. 1. 12. S Ps<■ -■ W 
dem Gute Kl. L., welches vor dem Jahre 1822 em »real von 1674,27 Mg. hatte, hastet 
ein immerwährender Canon von 327, Thlr., wegen des Kapitals von SMTHlr., 
welches zur Verbefferung deflelben vom Könige Friedrich 11. >m Jahre 1782 aus 
dem Meliorationssonds bewilligt worden ist. Die neuen Einkünfte, welche aus der 
Verwendung dieses Kapitals dem Gnte entspringen sollten, waren aus einen Betrag 
von Thlr. 209. 5. 57. Ps. veranschlagt. Kl. L. ist immer em Rittersttz gewesen, 
und hat, so weit Nachrichten zurückreichen, niemals baüerliche Wirthschaften gehabt. 
Nur die schon erwähnte Wassermühle gehört zum Gute, welche indessen fett länger 
als 100 Jahren Eigenthum des Müllers ist, der an die Gutsherrschaft ^rundgeld 
zahlt. Jetzt wird diese Mühle zu Ottendorf gerechnet. Das Gut hat 64 Ern- 

toD^'[ L, ein Theil von Gr. Sabow und ein Theil von Maskow waren nach 

dem Lehnbriefe vom 12. Januar 1688 alte Lehne der v. Lockstede oder Lockstedt, 
welche vor Erlöschen der Grafen v. Eberstein und Herren zu Naugard deren After- 
lehnleüte, theilweise auch der Borkonen waren. Die Lehne kamen nach dem Tode 
des Commissarius Hermann Heinrich v. L. an seinen Sohn, den Lieutenant Martin 
Ludwig, und von diesem an seinen Bruder, den Major Adolf Heinrich, welcher 
auch das alte Lockstedtsche Lehn Hindenburg von seinem Oheim Ludwig Christoph 
v L erbte und diese Güter seinen 3 Söhnen und seiner einzigen Tochter hinter
ließ Außerdem hinterließ er seinen Kindern das im Belgardschen Kreise belegens 
Gut Staudemin. Der Werth aller 5 Güter wurde in der Basallen-Tabelle von 
1756 zu 25.500 Thlr. angenommen. Die Erben setzten ftch am 29. Juli 1 <b9 
dahin auseinander, daß Maskow-Antheil für 11,000 Thlr. dem Hauptmann CbrG 
ttovb Heinrich Hindenburg für 4500 Thlr. dem zweiten Sohne Carl Friedrich und 
Kl. L. nebst dem Antheile in Gr. Sabow für 4500 Thlr. durchs Loos dem Johann 
Adolf v Lockstedt zufiel, welcher anch nach dem Tode seines Bruders, des Haupt
manns Christoph Heinrich, nicht nur Besitzer des alten Lockstedtschen Lehns in 
Maskow wurde, sondern auch nach dem, vom Könige am 2. Juli 1778 bestätigten, 
Tauschvertrage vom 28. Februar 1778 noch 3 königl. Bauerböfe in Maskow und 
2 königl. Bauerhöfe in Düsterbeck, die zum Amte Naugard gehörten, bekam, und 
bagegen an dieses Amt den Lockstedtschen Theil des Dorfs à Sabow abtrat, die 
2 Bauerhöfe in Düsterbeck aber am 10. April 1778 für WOO Thlr. erblich dem 
Oberamtmann Gottlob Andreas Waldemann verkaufte. Nach Johann Adolf s v. L. 
Tode kamen die Güter Kl. L. und Maskow zufolge des, mit seiner Schwester Char
lotte Eleonore v. L. am 17. Januar 1793 geschloffenen Vergleichs an fernen Neffen 
und einzigen Lehnsfolger, den Lieutenant Philipp Friedrich v. L., welcher auch nach 
dem Tode seines Vaters Carl Friedrich, als einziger Erbe, das Gut Hindenburg 
bekommen hatte, daffelbe aber am 20. Januar 1798 für 6875 Thlr. wiederkauflich 
auf 30 Jahre von Marien 1798 bis Marien 1828 mit königlicher Genehmigung, 
dem Ökonomen Christian Friedrich Schmeling, dieser aber das Gut Hindenburg 
auf sein Recht am 14. Januar 1803 für 9000 Thlr. dem Hauptmann Friedrich 
^einrick v. Schmidt überließ. Das Gut Kl, L. wurde von dem Lieutenant Phr- 
ttpp Friedrich v. L. am 12 Februar 1796 für .16,900 Thlr. erblich an Carl

Gl-
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Friedrich v. d. Osten, von diesem am 10. Februar 1797 für 24.250 Thlr. erblich 
an Otto Christoph Heinrich Leberecht v. Borch, von diesem am 28. November 
1797 für 25.600 Thlr. erblich an Julius Friedrich Wilhelm v. Flemming, und 
von diesem nach dem Kauf- und Tauschvertrage vom 9. September 1802 für 
19.000 Thlr. erblich dem Canonicus Heinrich Ernst Carl Ludwig v. Flemming 
verkauft, der auch im Normaljahre 1804 Besitzer von Kl. Leistikow war, das Gut 
aber im Jahre 1808 an Christian Ludwig Stägemann kaüflich überließ. In der 
neüen Ritterguts-Matrikel vom 19. April 1828 fand August Ludewig Stägemann 
feine Stelle als Besitzer von Kl. L. Ob dieser mit jenem Eine Person oder ein 
Sohn des erstem sei, ist nicht nachweisbar. Nachfolger im Besitz war Krause ge
nannt Laurens, welcher in einem Berzeichniß von 1840 zum ersten Mal auf Kl. 
Leistikow genannt wurde. Derselbe starb im Jahre 1845; das Gut seinen Erben 
hinterlassend, die in Vermögensverfall geriethen, in Folge dessen Kl. L. im Jahre 
1853 zur gerichtlichen Subhastation gekommen ist, in der der Lieutenant v. Put- 
kamer es für das meiste Gebot von 41.000 Thlr. erstanden hat.

Die Colonie Ottendorf. Die herrschaftliche Hoflage von Kl. L. liegt auf 
der linken Seite des Kardeminer Bachs, auf dessen rechten Seite stehen 3 Tage- 
löhnerhaüser, die zum. Gute gehören, nebst ihren Gärten; 113 Ruthen östlich von 
der Hoflage ist, zu beiden Seiten des Weges nach Piepenburg und Heidebreck nörd
lich und südlich die Colonie, welche auf Grund und Boden des Gutes Kl. L. im 
Jahre 1822 von dem damaligen Besitzer desselben, Stägemann, angelegt worden ist. 
In einer Eingabe vom 6. December 1824 bat der Gründer der Colonie die Königl. 
Regierung es genehmigen zu wollen, daß dem neüen Wohnplatze der Name Otten
dorf beigelegt werde, ohne indeß über Lage, Größe uud sonstige Verhältnisse dieser 
Colonie nähere Auskunft zu geben. Diese wurde von dem Kreislandrathe v. Kameke 
in den Berichten vom 22. December 1824 und 20. Februar 1825 dahin gegeben — 
1) daß die neüe Colonie einen Flächeninhalt von 525 Mg. Acker und Wiesen und 
197 Mg. Weidegründe überhaupt 722 Mg., welche 26 Colonisten zu 12% und 
25 Mg. in Erbpacht hätten und wo die Weidefläche dem Canon nicht unterworfen 
sei. — 2) Daß die Colonie gegenwärtig 28 Wohnhaüser und — 3) 145 Seelen 
Zähle, nämlich 63 unter 14 Jahre, und 82 darüber alte Personen. So 1824—25. 
Die Colonisten hatten ein Schulhaus gebaut, ein Hirtenhaus, und eine Schmiede, 
auch einen Begräbnißplatz angelegt. Der Name Ottendorf ist von der Königl. 
Regierung durch Amtsblatt-Bekanntmachung vom 19. März 1825 genehmigt wor
den. Im Jahre 1844 hat die Special-Separation der Feldmark Statt gefunden. 
Im Jahre 1855 trug der Besitzer des Ritterguts Kl. L., v. Putkamer, bei dem 
Landrath v. Bismarck darauf an, es zu veranlassen, daß der Colonie O. Corpora- 
tionsrechte verliehen und selbige so zu einer selbständigen Gemeinde erhoben werde. 
Da die Colonie nunmehr, 1855, aus 39 Grundbesitzern bestand, bei einem Gesammt- 
flächenraum von 752 Mg. 127 Ruth., sämmtliche Colonisten auch ihren Verhält
nissen nach in guten Umständen lebten, so hielt der Landrath die Colonie voll
kommen befähigt, eine selbständige Gemeinde zu bilden. Die Colonisten selbst aber 
sprachen sich in einer Verhandlung vom 29. October 1856 gegen das Project aus. 
Bei dem entschiedenen Widerspruch der sämmtlichen betheiligten Colonisten mußte 
für die Ausscheidung derselben aus ihrem bisherigen Verbände mit dem Gute Kl. 
L. und bezw. Bildung einer selbständigen Gemeinde nach § 1 Al. 4 des Ges. über 
die Landgemeinde-Verfassung vom 14. April 1856 ein wesentliches öffentliches In
teresse sprechen. Ein solches ist im vorliegenden Falle nirgends erwiesen. Viel
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mehr sprechen begründete Zweifel an der demnächstigen Prästationsfähigkeit der 
Colonie O. — der Grundbedingung zUr Existenz eines selbständigen Verbandes — 
durchaus für die Beibehaltung des bisherigen Zustandes. Denn wenn der Gesammt- 
besitz der 39 Colonisten etwa 752 Mg. beträgt, hiernach der des Einzelnen durch
schnittlich noch nicht 20 Mg. erreicht, so ist, den günstigen Fall ihrer Schnlden- 
sreiheit und eines den ländlichen Verhältnissen entsprechenden Nebenverdienstes durch 
Tagelohn-Arbeiten und Gewerbebetrieb angenommen, die Vermögenslage der Ein
zelnen immer nur eine dürftige zu nennen, welche eben ausreicht, ihnen, neben 
Bestreitung nicht bedeütender und nicht außergewöhnlicher Staats- und Gemeinde- 
lasten den täglichen Lebensunterhalt zu sichern. Werden jene Lasten, wie es bei 
der Bildung einer selbständigen Gemeinde mit Sicherheit vorauszusehen, bedeütend 
vermehrt, so ist nicht zu erkennen, wie dieselben ohne eine drückende Belästigung 
der Pflichtigen, welche gar die Existenz der Einzelnen gefährden kann, bestritten 
werden sollen. Offenbar hat von der Ausführung des Projects die Gutsherrschaft 
in Kl. L. wesentliche Vortheile zu erwarten, insofern sie durch das Ausscheiden der 
Colonie aus dem Communal-Verbande eines bedeutenden Antheils an den Lasten 
überhoben wird, insonderheit bezüglich der Armenpflege, welche erfahrungsmäßig in 
Colonisten-Ortschaften ein ungewöhnlich hohes Maaß erreichen. Mit Rücksicht dar
auf erscheint es billig, daß von Seiten der Gutsherrschaft für den Fall der Ver
wirklichung des in Rede stehenden Projects wegen des demnächstigen Übergehens 
eines großen Theils bisher Beiden gemeinsamen Lasten auf die Colonie O. dieser 
angenlessene Entschädigungen angeboten würden, geeignet zugleich die hervorgehobenen 
Bedenken an der Prästationsfähigkeit der Colonisten zu beseitigen und dieselben 
für das Project bereitwilliger zu stimmen. In der Regierungs - Verfügung vom 
26. Juni 1857 wurde der Landrath v. Bismarck veranlaßt, die Betheiligten auf 
die angeregten Bedenken aufmerksam zu machen, und falls in Folge dessen von 
einer weitern Verfolgung der Angelegenheit abgestanden werde, dieselbe auf sich 
beruhen zu lassen. Und also ist es geschehen.

Während diese Verhandlungen schwebten, wurde, wie oben erwähnt, in O. 
ein neües Schulhaus gebaut. Patron auch der Schule ist der Gutsherr von Kl. 
L. Die Frequenz der Schule betrug 1864 aus Kl. L. und 0.29 Knaben, 27 Mädchen 
— 56 Kinder. Des Lehrers Einkommen, zugleich als Küster bei der Kirche in Kl. L., 
ist zu 116 Thlr. veranschlagt. Die Schulkasse hatte Thlr. 3. 3. 6 Pf. Bestand.

Die Colonie O. bildet in der Grundsteüer-Verfassung einen eigenen Erhebungs
Bezirk, zu dein auch das Mühlenwerk gehört. Im Jahre 1828 zahlte die Mühle 
der Gutsherrschaft eine jährliche Rente von 41 Thlr., die aber schon vor 1842 
durch Kapitalzahlung auf Antrag des Verpflichteten abgelöst ist. Den Tabellen des 
F. M. zufolge stehen auf 13,28 Mg. Fläche 41 Wohnhaüser und 2 gewerbl. Geb., 
besteüert mit 15 Thlr., sowie 43 steuerfreie Gebaüde; nach der statistischen Auf
nahme von 1867 gibls, übereinstimmend mit den Tabellen des F. M. 41 Wohn
gebäude. Die Feldmark, in welcher bei einer Bevölkerung von 238 Seelen 42 
Besitzer sind, hat einen Flächeninhalt von  747,16 Mg. 
wovon 692,54 Mg. mit einer Grundsteüer von Thlr. 34. 4. 8 Pf. behaftet und, 
5,15 Mg. Schulland steuerfrei finb. Die Tragfähigkeit des Bodens ist noch geringer 
als im Gutsfelde, da das 579,05 Mg. große Ackerland nur 16 Sgr. Reinertrag 
vom Mg. gewährt; Gärten 0,83 Mg., Wiesen 35,69 Mg., Weiden 82,12 Mg. Der 
jährliche Erbpachtcanon, welcher die Colonisten der Gutsherrschaft zu entrichten haben, 
beträgt 525 Thlr.
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Weil durch Ablösung der Mühlenpacht bei dem Gute Kl. Leistikow eine Werths
verringerung eingetreten, so war im Jahre 1853 davon die Rede, dasselbe in der 
Ritterguts-Matrikel zu löschen, zumal die Grundsubstanz damals nur 802 Mg. be
trug. Weil aber seit Ablösung jener Rente viele Jahre verstrichen waren, und 
noch in demselben Jahre 1853 von einer benachbarten Feldmark 80 Mg. dem Gute 
zugekauft wurden, so ist von Einleitung des Löschungs-Verfahrens Abstand genom
men worden. Sollte aber späterhin der Ottendorfer Canon von 523 Thlr. etwa 
auch abgelöst werden, so wirb, insofern der Besitzer des Guts nicht zu einer Er
gänzung geneigt sein sollte, auf das Löschungs-Verfahren zurückzukommen sein.

Ludwigsfrei, V o r w e r k des Ritterguts P a r l i n, 2 Haüser, 32 Einwohner, 
ist um die Mitte des 18. Jahrhunderts angelegt worden. Die Entfernung vom 
Hauptgute beträgt Vs Mln. Das Vorwerk liegt am Aschbache, der hier durch ein 
tief eingeschnittenes Thal fließt, an der Klein-Wachlinschen Gränze und unmittelbar 
an der Gränze des Saziger Kreises, in einer Gegend, welche der Wolfswinkel ge
nannt wird. Einst führte hier die von Stettin über den Jhnazoll kommende Land
straße nach Freienwald, Wangerin und Labes vorüber.

Lübzin, Rittergut, 43/s Mln. von Naugard gegen SW., I1/, Mle. von 
©ohioto in derselben Richtung, liegt in dem großen westlichen Tieflande des Nau- 
garder Kreises unmittelbar am Ufer des Dammschen Sees, enthält 3 Wohnhaüser, 
für die 2 Thlr. ©feuer zu entrichten sind und 3 steuerfreie Gebaüde. Der Flächen
inhalt der Gutsfeldmark beträgt  3713,04 Mg. 
enthaltend 387,96 Mg. Ackerland, dessen Reinertrag nur 13 Sgr. beträgt, 1,61 Mg. 
Gärten, 1468,13 Mg. Wiesen, die einen Reinertrag von 76 Sgr. vom Mg. gewähren, 
was um 34 Sgr. den Kreisdurchschnitt übersteigt, 1,52 Mg. Weiden, und 1789,86 
Mg- Holzung, die einen zusammenhängenden Complex ausmachende Lübziner Forst, 
welche zu einem Nutzungswerth von 12 Sgr. pro Mg. eingeschätzt ist, 4 Sgr. über 
den Mittelwerth der Forsterträge des Kreises. Die von 26 Personen bewohnten 
Gutsgebaüde stehen in —

Lübzin, demPfarrkirchdorfe, welches an sich ans 106 Wohnhaüsern besteht, 
und 1194 Einwohner zählt, nut den zum Gemeindebezirk gehörigen 2 Vorwerken 
und 8 abgesondert liegenden Etablissements aber 150 Wohn- und 5 gewerbl. Ge
baüde, für die Thlr. 89. 18 Sgr. ©teuer zu erlegen sind, sowie 232 steüerfreie 
Gebaüde, darunter die der geistlichen Institute, enthält. Jene einzeln liegenden 
Wohnplätze sind die Vorwerke Amalienhof und Heinrichs Hof, und die Eta- 
bliflements Damm- und Grashorst, Hirschradung, Iben-, Krachts- und 
Langenhorst, © eebudenlake und Theerofen. Guts- und Gemeindebezirk 
zusammen haben gegen 1700 Einwohner, davon ein Theil, insonderheit die im 
Dorfe wohnenden der Klaffe der Seefahrer und der aus 37 Meistern bestehenden 
Fischer, und der mit der Fischerei zusammenhängenden Gewerbtreibenden angehört, 
die Mehrzahl aber doch, und zwar 249 Familienhaüpter, die Landwirthschaft als 
ausschließliches Gewerbe betreiben. Unter den Einwohnern befinden sich 24 Katho
liken und 10 Juden. Seiner frühern Verfassung nach bestand des Dorf L. aus 
13 Bauer- und 11 Kossatenhöfen nebst 22 kleine Eigenthumsstellen. Nach Anlage 
jener Etablissements, deren Einrichtung sämmtlich den drei ersten Decennien des 
lausenden Jahrhunderts angehört, und durch fortgesetzte Cultivirung des ursprüng
lichen Bruchlandes ist die Zahl, der Grundbesitzer auf 249 angewachfen. Die Feld- 
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mark der Gemeinde Lübzin begreift  5008,9 Mg., 
davon an Ackerland 1980,55Mg. mit 18 Sgr. Ertrag, an Gärten 30,52 Mg., an Wiesen 
2516,35 Mg. mit einem Ertrage von 63 Sgr., was 13 Sgr. weniger ist, als bei 
den Gutswiesen, woraus folgt, daß jene nicht so gut kultivirt sind, als diese, an 
Weiden 246,19 Mg., mit 14 Sgr. Ertrag, das Doppelte des Kreisdurchschnitts, 
Holzung 2,08 Mg.

Ganz Lübzin, Gut und Gemeinde, ist 8721,94 Mg. — 0,4 Q. Mln. groß; 
davon sind 4084,48 Mg., beinahe die Hälfte des Areals, dem Wiesenbau und der 
Heüwerbung gewidmet, welche die Hauptthätigkeit der landwirthschaftlich beschäftigten 
Bevölkerung in Anspruch nehmen und einen lebhaften Wasserverkehr am Lübziner 
Ladeplatz herbeiführen. Mit einer Grundsteüer von Thlr. 1047. 15. 5 Pf. ist eine 
Fläche von 8210,76 Mg. behaftet, Gut und Gemeinde zusammen genommen, steüer- 
frei sind 214,01 Mg. der geistlichen Institute, die davon einen Ertrag von 49 Sgr. 
pro Mg. erzielen. Die hiesige Kirche hat ehedem einen größern Pfarrsprengel, wie 
jetzt, es waren zu ihr eingepfarrt die Einwohner des vormaligen Domainen-Vor- 
Werks Rörchen und der Colonien Gr. und Kl. Sophienthal, Gr. und Kl. Christinen- 
berg, Blankenfeld und Carlshof, und die Kirche zu Bergland, im Randowschen 
Kreise, war ihr Filial. Das ist jetzt Alles anders, seitdem in Elisenau eine Kirche 
erbaut und diese zu einem eigenen Pfarrsystem erhoben ist. Gegenwärtig beschränkt 
sich der Pfarrsprengel von Lübzin auf den Guts- und den Gemeindebezirk Lübzin, 
der im S. von der Lanke, der Swartlanke der Urkunden, im O. von den neüen 
Ortschaften Elisenau, Kl. und Gr. Sophienthal, der Püttschen Staats- und der 
Marienwalder Stiftsforst und auf kurzer Strecke von der Golnowschen Stadtforst, 
gegen N. von den neüen Ortschaften Blankenfeld und Carlshof, und dem Carlshöfer 
Canal, gegen W. aber vom Dammschen See begränzt ist. Dieses Gebiet, inner
halb dessen Louisenthal als Enklave liegt, das zur Lübziner Kirche eingepfarrt ist 
(S. 308) hat die Gestalt eines Paralellogrammes, dessen kurze Seite von W. 
nach O. 1400, die lange von N. nach S. 1500 Ruthen lang ist. An dieser süd
lichen Seite gränzt Lübzin an den Randowschen Kreis. Im Dammschen See 
liegen, unfern des Ufers zwei kleine Werder, die zu Lübzin gehören, und das nörd
liche Ufer, gegen den Ausfluß des Carlshöfer Canals hin, macht drei, in den 
Dammschen See vortretende Landspitzen, Orte genannt, der große und kleine Eich
ort und der Mause Ort. Schulen gibt es 2, die eine im Dorfe L., die andere im 
Etabliffement Theerofen. In Lübzin ist eine Postexpedition, die mit Golnow ver
kehrt, auch zu Waffer durch Dampfboot mit Stettin in Verbindung steht.

Lübzin, beffen Name anscheinend in dem slawischen Worte „ljub", d. h. 
Rand, weil am Rande des Wassers gelegen, wurzelt, wurde vom Herzoge Otto im 
Jahre 1303 dem Johann Wussow zu Lehn gegeben, der für sein Geschlecht einen 
Altar mit eigener Kapelle in der St. Jakobi-Kirche zu Stettin gestiftet und den
selben mit beträchtlichen Einkünften aus seinen Gütern Krekow, Gesow, Reinken- 
dorf und seinen auf der Garzer Stadtfeldmark gelegenen Husen ausgestattet hatte, 
wozu Herzog Bogislaw IV. 1294, der Prior Albertus 1296 und Herzog Otto 1300 
die Confirmation ertheilte. Bereits 1284 waren die Wussowen vom Herzoge Bo
gislaw mit dem Schulzengerichte zu Stettin belehnt; daher der Name der Schulzen
straße in Stettin, in der sie ein Haus besaßen. Wann sie mit dem Erbmund- 
schenkenamt im Herzogthum Stettin belehnt worden, ist zur Zeit nicht ermittelt, 
1378 war aber Heinrich Wuffow schon im Besitz deffelben, und seine Nachkommen 
wurden zu verschiedenen Zeiten damit belehnt, wie dies u. a. dem Philipp W.
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1445 geschah (L. B. II. Th. Bd. II., 1590). 1594 wurden des Adam W. Güter 
eingezogen, weil er sich geweigert hatte, dem Herzoge Johann Friedrich zu huldi
gen. Es waren nämlich wegen der Wuffowschen Besitzungen zwischen der Stettin- 
schen und der Wolgastschen Negierung Streitigkeiten über die Lehnshoheit entstan
den, und da es dem Adam W. von Letzterer untersagt worden war, dem Stettiner 
Herzoge zu huldigen, ließ dieser die Güter und das Stettiner Schultheißengericht 
emzrehen, schaffte den Unterschulzen aus dem Geschlecht der Wuffow ab, zugleich in 
selnem Namen einen andern einsetzend, ließ an das alte Schulzengericht zu Lübzin 
den Greif anschlagen und die Unterthanen in Eid und Pflicht nehmen. Nach viel- 

n ' unb ltd$bem mehrere Jahre deshalb beim Reichskammergericht zu Speyer 
Klage geführt war, wurde durch einen Vergleich 1604 Adam W. wieder in Lübzin 
eingewiesen. Zu Ende des 17. Jahrhunderts waren, außer den Wuffow, auch die 
Schnelle tn Lübzin Erbsassen Es ergibt sich dies aus einem Gränzregulirungs- 
Receß zwischen dem Gute L. und der Stadt Damm, welcher im Jahre 1691 abge- 

k ff wurde. Die damaligen Besitzer von L. waren Adam Moritz v. Wuffow 
und Caspar v. Schnell. Wann Letzterer, oder seine Nachkommen aus dem Mit- 
vefttz von L. ausgeschieden, hat sich nicht ermitteln lassen. Dieses alte Wussowsche 
L.eyn wurde zwar von einem ungenannten Bruder des Hauptmanns Curt Heinrich 

. W. an den Domainensiskus, vertreten durch die Pommersche Kriegs- und Do- 
!"?^kammer, für 14.W0 Thlr. verkauft, mußte jedoch von demselben, nach er
folgter Wiedererstattung des Kaufpreises, am 16. Januar 1744, nach den ergan-

î^îsspruch-n, den 3 minderjährigen Söhnen des Hauptmanns Carl Hein- 
v 6urt Henrich, Philipp Otto Ludwig und Friedrich Wilhelm
dès werden Es entspannen sich indessen nach der Übergabe
n Vo^?"der der W.'schen Erben, Lieutenant Georg Wilhelm

? w Nemming, zwischen diesen mit dem Domainen-
Fiskus mehrere Differenzen, zu denen u. a. Irrungen wegen der Gränze zwischen 
H svnh/T Nörchen gehören, welche durch den Vergleich vom

1J46' bestätigt den 14. August 1747 von de/Pommerschen Kriegs- 
und Domainen-Kammer, und den 16. November 1747 vom Könige Friedrich selbst 
495CTbIr toUXue\ Dre Wussow'schen Minorennen hatten eine Forderung von 
â Thlr. geltend gemacht, wogegen sie dem Amte Friedrichswald 455 Thlr. zu 
erstatten hatten. Fiskus zahlte ihnen demgemäß noch 40 Thlr. heraus. Die Ver- 
1748"Statt ÖeV\Unb Nörchen regulirten Gränze fand sodann im Jahre 
gelder î^ Sft \ t ?°n ?eiJ ^n Minorennen zurück gewährten Kauf- 
zum Bau à Anfpnn r wurden dieselben auf Befehl des Königs mit 10,000 Thlr. 
Bau verwendet Den ™ Unb mit 4000 Thlr. zum Finow-Kanal-
„X "b .brct àn genannten Brüdern v. W., bezw deren Vor- 
àn^Tbeil Theil dieses Guts, welcher in 2 Bauerhöfen und dem

L HolMg bestand, durch erbliche Veraüßerung aber davon abqekom- 
^5"' url!b nach dem Lehnbriefe vom 28. August 1702 dem Commissarius Georg 
à * ^'lersdorf zum Lehn ertheilt worden war, von dessen Erben Henning 
LLnbrief.'vo7ä !*  lê Thlr. erblich peàft'L nach

oem ^eynonese vom 29. Marz 1746 wieder zu Lehn gegeben. Nach dem Tbei> 
®üt9S2 C7r Tare°iunfi9mannttcn 3 ®rübct »°"> 17. Juni 1749 fiel das 
schenk àt^ei^i» » « sur 19.700 Thlr., dem ältesten, dem Erblandmund. 
Ludwig» 'm. î S ®Ja es mit diesem und seinem Bruder Philipp Otto

g . SB. aus dem Fall stand, wurde die Anwartschaft auf die sämmtlichen 
Handbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 46
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Wuffow-Lehne, als Kurow, Güstow, Pargow, Staffeld und Lübzin, durch den 
Cabinetsbefehl vom 17. Januar 1766 dem Obersten Carl Ludwig v. Ingersleben, 
hiernächst aber von dem König-Herzoge Friedrich Wilhelm II., nachdem die von 
Friedrich II. ertheilte Anwartschaft auf die Wussow'schen Lehne durch bte allgemeine 
Aufhebung der Anwartungen erloschen war, durch den Cabinetserlaß und das Ne- 
script vom 12. und 14. April 1788 dem Lieutenant beim ersten Bataillon Garde 
Michael Ernst v. Schwichow und dessen Lehnsnachkommenschaft, nach deren Abgänge 
aber dessen Brüdern, dem Lieutenant Johann Friedrich und August Wilhelm v. 
Schw., und deren Lehnsnachkommenschaft, die Lehnsanwartschaft auf das Gut Lübzm 
ertheilt. Nachdem aber dasselbe nach dem Tode des Erblandmundschenks Carl 
Heinrich v. W. seinem einzigen Bruder und Lehnsfolger, dem Landschaftsdeputirten 
Philipp Otto Ludwig, zugefallen war, wurde dasselbe in dem von ihm wider den 
Fiskus geführten Rechtsstreite, durch die Erkenntnisse vom 25. November 1793, 
1 December 1794 und 1. April 1795, mit Aufhebung der den Gebràn ». 
Schwichow darauf ertheilten Anwartschaft, rechtskräftig fur em Erb- »nd AllàÂ- 
gut erklärt und von ihm am 15. October 1795 für 114.500 Mr- erblich dem 
Julius Friedrich Wilhelm v. Flemming, von diesem am 22. Marz 179? sur 
150.000 Thlr. und 100 Stück Friedrichsd'or an Schlüsselgeld erblich dem Haupt
mann Albrecht Ferdinand v. Kurowsky, von diesem am 19. August 1802 fur 
152.000 Thlr. erblich seinem Sohne, dem Hauptmann Ludwig Wilhelm Damei 
Theodor v. K., und von diesem am 28. Januar 1804 incl. des Inventariums- für 
180.000 Thlr. und ICO Stück Friedrichsd'or an Schlüsselgeld erblich der Wittwe 
des Erblandmundschenks v. Wussow, Amalia Anna Margaretha Elisabeth geb. Broemse, 
von dieser endlich am 15. Dctober 1805 für 200.000 Thlr. dem vom Könige Friedrich 
Wilhelm III. nobilitirten, geheimen Oberfinanzrathe August Heinrich v. Borgstede 
verkauft, in dessen Familie das Gut geblieben ist, jetzt in der dritten Generation. 
Der Geh. Oberfinanzrath v. B. hatte am 7. Juli 1824 seinen Sohn Carl Friedrich 
August, und dieser im Jahre 1837 seinen Sohn, den jetzigen Besitzer, dessen Bor
namen nicht angegeben sind, zum Nachfolger. Während der
ersten Borgstede sind die oben genannten acht Etablissements auf der Feld« ark 
angelegt; die beiden Vorwerke stammen aus der Wussowtchen Zeit.

Lütkenbaaen, altes Petersdorfsches Lehn-Rittergut, mit Kirche, Filial 
von Speck, 3% Mle. von Naugard gegen SW., 1 Mle. von Golnow gegen SSO. 
und 3/s Mln. vom Gute Großenhagen gegen WzN. entfernt, enthalt14 Wohn- und 
1 gewerbl. Geb., besteüert mit Thlr. 5. 6 Sgr., und o steuerfreie Elebaà? Die

*1429,13 Mg. M Sgr. Ertrag, 4,92 Mg.

227 63 Ma. Wiesen, 220,99 Mg. Weiden, 337,98 Mg. Holzung, 1,9--» Mg. Wasser- 
stücke. Versteuert werden 2018,05 Mg. nut Thlr. 157. 11. 2 Ps., ^ers", sind 
4,52 Mg., welche die Gutsherrschaft der Schule zugelegt hat. Die zum 
gehörige Wassermühle liegt auf halbem Wege nach St-°-nhag-u, dem Stargarder 
Eig-nthumsdorf. Nicht im örtlichen Zusammenhänge mit dem Gute liegt -

Lütk-ndag-n, Reu-, Dors; es ist in Folg-der R-gulirung und der Sepa. 
ration an Stelle der alten Dorflage, zu der 4 Bauer- und 4 Kossat-nhos- gehörten 
400 Ruthen SO. vom Gute in zerstreüt liegenden Hosstellen angeleg worden. Es 
bestehl aus 10 Grundbesitzern in 9 Wohnhäusern, besteüert mit Thlr. 7. 6 Sgr., 
«nt 19 steuerfreien G-baüd-n, darunter das Schulhaus. Gnt und Dors zusammen 

.7 .18? ,.II .(ij? ; niimmoCg naa (huddnnV
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haben 230 Emw. Die Feldmark hat einen Flächeninhalt zwar nur von . 476,89 Mg., 

bie absolut fruchtbarste des Naugarder Kreises, denn das Ackerfeld von 
409,65 Mg. gewahrt einen Reinertrag von 45 Sgr. pro Mg., ein Ertraa welcher 
üon keiner andern Feldmark erreicht wird. Somit bildet dieses bäuerliche 2l(fei>

ÄÄ-Ä’-" A -

P^àorfsche Lehn L. bestand im vorigen Jahrhundert aus 2 
f: »WerAnh s“‘ff arfe?erf' 2 ?aUern Unb 1 Kossäten; L. b 1 Ackerwerk, 
~ Dauern und 3 Kossäten. L. a wurde von dem Lieutenant Jakob Ernst v. Peters- 
dorf am 23. Marz 1<36 für 7500 Thlr. auf 20 Jahre dem Johann Christoph 
Holzendorf verpfändet und von demselben am 5. October 1763 für 7800 Thlr. 
beffen ° S rf »• P-, als dem nächsten Lehnsfolger, eingelöst, nach
dessen ^ode es seinem Sohne dem Kammer-Referendarius, nachmaligen ßrteq5;=

ST" ^îedrich v. P. zufolge des nwhrerwähnten, am 
Der 1^95mitseinerRiutterund femen Geschwistern geschlossenen Erbrecesseszuftel. 
D r Preis sur den er diesen Gutstherl annahm, war zu 4290 Thlr 14 Gr ver- 
«*!*«  worden. L. b k°n. nach Ableben des Friedrich Wilhà v P an feine 
^omW^Octà"'^""d H°nning Christian, unb nach dem Vergleich derselben 
Mte WM S.T*  ,rkerflena™1^ dessen nachgelassene Sohne, der Gerichts. 

» al SA b lî î b ? Obmann Moritz und George Ludwig Henning Christian 
erstes nto r 15;, ®e“*r 1762 also verglichen, daß L. b für 5250 Tblr. dem 
für öSM^sTbir Ä ®iefct "erkaufte es am 6. Mai 1788 erblich
L< w 7 Ps- und mit Vorbehalt gewisser lebenslänglicher Geld-

àg- Christian Friedrichs. P., iv°lch-r kl 7 BM r 

oes ganzen Guts L. fur ben Preis von 9595 Thlr. 8 Gr. 7‘, Vf geworden war 

seinem andern (Sobne ^Sertna «*■  ,,f u welchem Jahre er beide Gütererfolgten ai, ,|5, s? ®urt P< übergeben, welcher nach seinem 1844
erfolgten Ableben seinen Sohn, den Lientenant Curt ». P, àch in <toiae e.ßs 
regulirungê-Rec-sses erst 1860 als titylirter Besitzer, znm Nachfolger gehabt hÄ.°

, ,cül,cc Lockstedt'sches Lehn-Rittergut, Mn von Rauaard
Wàr bô^ ikm Slaa-rstrabe zwischen derselben und dem Lp-lM
welcher d e Fàar begranzt, enthalt 11 Wohnhäuser, mit 9 Thlr. b-steii-r und 
mü»î-.àud°. Die Feldmark enthält .... ’ 243667 ®!« 
SÄT 8Se,n555 ™9- lve‘*e «new Vorwerke'aus t 
à'à ,fLlm Jahre 1841 mit 2 F-u-rst-ll-n angelegt, hat

W «'s K5SSftS" *"  2304 * 

... îvraskow Kirchdorf, mit Filial von Groß-Sabow, besteht aus 9 Bauer 
au denen Lk ^““iß “Ê Grundbeschern in der Feldmark, 8 Wohnhäusern, 
auf denen Thlr. 7. 16 Sgr. Steuer haftet, und 14 steuerfreie G-baüde. In 

groben Feldmark sind 569,89 Mg. mit Thlr 41 25 Sar bestetiert 'm9' 
àchen- und Schuüand unbeft-L.. Land'^9 mi. à-m'àg'o

46*



364 Der Naugarder Kreis.

von 22 Sqr., kein Gartenland, 56,01 Mg, Wiesen, 87,45 Mg. Weiden, keine Hol- 
,utl„ Gut und Dors haben 165, das abgesondert liegende Vorwerk 23 Einwohner. 
Die Kirche, deren Patron der Gntsberr ist, besitzt 18 Mg, 3 Ruth. Ackerland , sur 
227, Thlr und 12 Ma. 153 Ruth. Wiesen für 39 Thlr. verzeitpachtet, an Kapital 
ImThln Psandbries und Thlr, 110. 23. 10 Pf, in der Kreisfparkaffe «U Zu- 
sckreibuna der Zinseszinsen vom Kapital. Die Kirchenkasse hatte 1866 Einnahme 
Thlr. 135. 22. 4 Pf., Ausqabe Thlr. 115. 20. 3 Pf., Bestand Thlr. 20. 2. 1 Pf-, 
beuv mr Erhöhung des Kapitalvermögens. Die Schule hat 12 Knaben, 17 Itad- 
L ^ LL lnr Freguenz, Der Lehrer ist zugleicht Küster sein Einkommen 

aus 101 Thlr, eingeschätzt. Die Schulkaffe hat eilten kleinen Bestand, In den 
Sckulen der Varo^hie Groß-Sabow wirb nicht geturnt. ,

Mit Hinsicht auf Besitzveränderungen ist auf den Artikel Klem-Leistikow zu 
verweisen (S 356, 357). Nachdem er dieses Gut verkauft und Hindeiiburg verpfändet 
hatte, befand sich der Lieutenant Philipp Friedrich v. Lockstedt noch imSefiJ von 
Maskow auch im Normaljahre 1804. Er war aber aus dem Leben geschieden als 
die neue Msttrikel vom 19. April 1828 aufgestellt wurde, m welcher seme Crben 
ihre Stelle fanden. Von diesen übernahm Ferdinand v. L. das Gut am 11. Fe
bruar 1835, veraüßerte es aber auf Wiederkauf noch in demselben Jahre an semen 
Pächter, den Ökonomen Carl Friedrich Bütow, der es 1843 seinem Sohne Johann 

Friedrich Bütow überlasten hat.

Matzdorf, Flemming,ches Lehn-Rittergnt mit Kirche Filia vonSchà 
Hagen 2 Mln, von Raugard gegen SW., 1 Mle. von Massow gegen NRW,, 
1'6 Mle, von Golnow gegen O, und 1-/- M l n, von BasentiN gegen SSO eine 
der drei Stammburgen des Geschlechts. Walle und Graben sind noch heüte vor. 
Handen und aus den alten Grundmauern der Burg stehl ,etzt das Herrenhaus. Im 
Anfänge des letzten Deeenniums des 18. Jahrhunderts wurde die gewölbte Z ig- 
brücke Abgebrochen: man sand in dem Gewölbe eine Urne, eiserne Sporen und 
andere Zeichen eines Kriegers. Diese Burg war übrigens keine ursprunglich Flem- 
minaicke- üe wurde von der Familie Wilsen besessen, deren Erbtochter die Burg 
^Ln^ehör in Matzdorf, Schönhagen Burow und Speöan die Flem- 
minge durch Heirath am Ende des 14. Jahrhunderts brachte, aus diesen Ursachen 
nannten sich die Flemmnige auch nie in den alten UrfunDen Schloßgesestene auf 
Matzdorf sondern stets auf Böck und Martentm. Die Burg hatte eme reizende 
Lage am Nordende des bis Korkenhagen sich erstreckenden PogrmvSee's, eme Lage 
am Abfluß der Stepenitz, welche noch jetzt zu den schönsten un Kreise gehört. Vordem be
fand bei dem Gute M ein Dorf von 5 baüerlichen Nahrungen nebst einer Wasser- 
m7hle aus der Slepeultz. In Folge der Regelung der gutsherrlichen und U, 

litten Verhältnisse sind die 5 Wirthe im Jahre 1823 aus der augranzenden Feld, 
mark Burow abgebaut und die dazu ä-h^ig gewesenen Ländereien m>t der Guts- 
seldrnark vereinigt worden, eben so ist die Muhle nicht mehr vorhanden; Perl.nenz 
von M ist setzt noch der Dolgenkrug, '/. Mle. östlich vorn Gute an der Land- 
straße von Maffow nach Raugard. Früher gehörte M, zum FlemmiugscheuKre.se 
und zwar seinem größten Theile nach, 2 Bauerhose ledoch wurden zum Sa g r 
Kreise gerechnet und hatten die Stellern von l-/» Laudhufen an d e Saztger 
Kreiskaste zu entrichten. Matzdors, - wol eine Abkürzung von Matthiasdorf, 
daher auch als deutsche Ansiedlung anzusprechen - gränzt mit semer Fàark 
ast Pie Nadtseldmark Mastow und an die Gemarkungen der Guter und Dörfer
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Neüendorf, Korkenhagen, Speck, Burow, Schönhagen, Pflugrade und Fredeheide. 
Das Gebret umfaßt beinahe 0,31 Q.-Mln., oder in Flächenmaaß . 6674,83 Mg. 
Davon sind 1652,02 Mg. Ackerland, mit einem Reinerträge von 22 Sgr., daher 
der Boden Hinsichts seiner Ergiebigkeit zu dem des Kreisdurchschnitts bis auf 2 Sgr. 
pro Mg. gehört, Gärten 5,82 Mg., Wiesen 497,28 Mg., Ertrag 24 Sgr. oder 
18 Sgr. unter der mittlern Kreis-Heüwerbung, Weiden 271,75 Mg., Waldung 
3898,61 Mg. mit Eichen-, Buchen^ und Kiefernbestand von so guter Beschaffenheit, 
daß der Ertrag pro Mg. 12 Sgr. beträgt, was den Ertrag der Staatsforsten des 
Raugarder Kreises mit 4 Sgr. übertrifft; sie werden von einem eigenen Gutsförster 
bewirthschaftet; Fischgewäffer oder Wasserstücke 231,01 Mg., bestehend aus dem 
Pogrim-See, dem Dolgen-See beim Dolgenkrug, dem kleinen Marien-See, im 
Volksmunde Margen-See genannt, und dem Wangeritzschen See, welcher dem Namen 
nach zu urtheilen in früherer Zeit zum Gute Wangeritz gehört haben muß. Einer 
Grundsteüer von Thlr. 310. 5. 9 Pf. ist eine Fläche von 6537,66 Mg. unterwor
fen. Steüerfrei sind 18,85 Mg. der geistlichen Institute. Ertraglos sind 90,48 Mg 
und auf einer Fläche von 27,83 Mg. stehen 14 Wohnhaüser, incl. Dolgenkrug, die 
mrt Thlr. 7. 8 Sgr. besteuert sind, und 20 steuerfreie Gebaüde, darunter Kirche 
und Küsterschulhaus. Nach der statistischen Tabelle von 1867 hat das Gut M. 
excl. Dolgenkrug, 15 Wohnhaüser und eine Bevölkerung von 157 Seelen. — M. 
ist, wie oben gesagt, seit Ende des 14. Jahrhunderts, mithin feit einem halben 
Jahrtausend, Besitzthum des Flemming'schen Geschlechts, und, mit einer einzigen 
Ausnahme, so viel man weiß, nie aus seinen Händen gekommen. Die gedachte 
Ausnahme fand im vorigen Jahrhundert Statt zur Besitzzeit der minderjährigen 
Brüder Franz Bernd Johann Sigismund und Julius Friedrich Wilhelm v. Fl., 
deren Mutter und ihr Vormund, der Hofgerichtsrath Wilhelm Heinrich v. Mellin das 
Gut M., nebst Antheil in Burow, am 28. Februar 1763 wiederkaüflich auf 30 Jahre 
fur 27.000 Thlr., dem Hauptmann Georg Wilhelm v. Witten verkauften, dessen 
Wittwe,^ die nachmals verehelichte v. Grell, beide Güter am 6. März 1772 für 
24.000 Thlr. dem nun majorenn gewordenen Erblandmarschall Franz Bernd Johann 
Sigismund v. Flemming wieder abtrat. Derselbe war auch im Normaljahre 1804 
Aesttzer von M. Gegenwärtiger Besitzer ist, seit 1835, Franz Wilhelm Carl v. 
Fl., ^audschafts-Deputirter, Erblandmarschall in Hinterpommern, Mitglied des 
Herrenhauses durch Königliches Vertrauen, aus Basentin, im Kammer Kreise (L.-B. 
II. Th. Bd. VI., 354). Wegen des Dolgenkrugs rc. s. S. 332, 333.

ar Vèinten, Kreistagsfähiges Gut, V, Mle. von Naugard gegen N., mit dem 
Amtsdorfe dieses Namens in örtlichem Zusammenhänge und im Gemeinde-Ver- 
bande, war em Domainen-Vorwerk, welches im Jahre 1813 an den frühern Pächter 
Adam Diedrich Heller, laut Confirmation der Königl. Immédiat-Commission zur 
Veräußerung der Staatsgüter vom 18. November 1813 und vom 13. Juni 1814 
und laut Kaufcontracts vom 15. Februar 1813 für 14.020 Thlr., excl. Jnven- 
tarlenstücke, welche mit Thlr. 141. 17. 5 Pf. in Rechnung kamen, mit allen Rechten 
und Reservaten wie bei den übrigen Vorwerken zum vollen Eigenthum verkauft 
wurde. Dre Dienste der 7 Bauern in Minten waren dem Kaüfer bis zur Dienft- 
ablösung derselben in Zeitpacht gegeben, wosür er Thlr. 110. 7. 6 Pf. jährlich 
entrichtete. Die Dienstaufhebung dieser Wirthe ist bereits im Jahre 1817 erfolgt, 
aper diese Pacht von da an weggefallen und der Besitzer von M auf ftin Ge- 

smde und auf Tagelöhner-Arbeit angewiesen ist. Auch war der Besitzer des ehemaligen
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Vorwerks nach dem Kaufcontract berechtigt, Bau- und Burgdienste gegen Erlegung 
von 5 Sgr. für den Gespanndienst, und 2% Sgr. für den Handdienst pro Tag so 
lange in Anspruch zu nehmen, bis diese Berechtigung von Seiten der Königl. Re
gierung gekündigt ward. Die Gutsfeldmark enthält  771,24 Mg. 
Davon sind 544,99 Mg. Ackerland, mit einem Reinerträge von 25 Sgr. pro Mg., 
der um 5 Sgr. niedriger ist, als der Ertrag der baüerlichen Feldmark von M., 
keine Gärten, 65,32 Mg. Wiesen, 112,35 Mg. Weiden, 19,87 Mg. Holzung und 
13,82 Mg. Wasserstücke, bestehend in dem Kleinen See bei M. Der Grundsteüer 
unterworfen sind 756,35 Mg.; Ertraglos 10,74 Mg., Hof- und Baustellen 4,15 Mg. 
Darauf stehen 3 Wohn- und 3 Wirthschaftsgebaüde. Das Gut hat zu erlegen an 
Grundsteüer Thlr. 51. 10. 2 Pf. und an Gebaüdesteüer Thlr. 2. 18 Sgr. Wegen 
Einwohnerzahl, Communal-, Kirchen- und Schulverhältnisse s. den Artikel Minien 
unter den Dörfern des Amts Naugard. Die Polizei-Angelegenheiten auch des 
Gutes M. werden von dem Domainen-Rentamte Naugard verwaltet. Adam 
Friedrich Heller wurde als Besitzer des Guts auch in die vom Staatsministerium 
unterm 7. Juni 1842 vollzogene, revidirte Nachweisung der Güter, denen die Kreis
standschaft durch den Kaufvertrag zugesichert worden ist, ausgenommen, obschon das 
Gut bereits im Jahre 1840 an seinen Schwiegersohn Wilhelm Stege abgetreten 
war. Derselbe hat es bis 1862 besessen, in welchem Jahre es an Berg, den gegen
wärtigen Besitzer, übergegangen ist.

Neüendorf bei Naugard, Kreistagsfähiges Gut, s/4 Mln. von Naugard 
gegen NW., an einem kleinen Fließ, welches den Schwarzow - See gleich 
unterhalb des Gutes in die Stepenitz ableitet, ist gleichfalls ein Vorwerk 
des Domainenamts Naugard gewesen, welches bereits 1812 von der Staats-Regie
rung veraüßert wurde. Es umsaßte ursprünglich nur 297 Mg. 32 Ruth., hatte 
früher keine, zur Zeit des Verkaufs aber die Dienste von 6 Bauern und 2 Kossäten 
aus Rothenfier und 2 Tage auf Karziger Felde und 1 Tag auf Strelowhagenscher 
Feldmark, die übrigen Tage aber auf den Vorwerkskämpen und im angränzenden 
Buttelin, d. i. im Rothensierfchen Forstrevier, die Abtrift mit den Schafen. Dem 
Kaüfer waren beim Verkauf des Vorwerks, mit 714 Mg. Areal, laut Contract vom 
9. Februar 1812 alle diejenigen Rechte zugestanden, welche Kaufbedingungen beim 
Verkauf der übrigen Vorwerke bildeten, mit Einschluß der Reservate des fiskalischen 
Verkaüfers, auch waren ihm die Dienste der Wirthe aus Rothenfier in Zeitpacht 
überlassen, welche ihm aber gekündigt wurde, als nicht lange nachher die Bauern 
dienstfrei geworden waren. Die Berechtigung zu Bau- und Burgdiensten gegen 
Entgeld war dem Kaüfer nicht zugesichert. Bei dem Gute befinden sich 2 doppelte 
Büdnerstellen, welche nach dem Meliorationsplane von 1776 aus dem dafür be
stimmten Fonds errichtet worden sind. Jeder dieser 4 Büdnerstellen ist eine Fläche 
von 3 Mg. ehemaligen Forstgrundes beigelegt, und jede Stelle zahlt 5 Thlr Grund
geld an die Domainen-Rentamtskasse Naugard. Die Besitzer haben die Berechti
gung auf Raff- und Leseholz in der Forst gegen Erlegung des üblichen Brennzinses. 
Das Besitzdokument datirt vom 2. und 6. Mai 1805. Früher gehörten diese Büd- 
nereien zum Communal-Verband von Damerow, jetzt bilden sie mit bem Gute 
N. eine eigene Gemeinde, welche bei einer Bevölkerung von 62 Seelen aus 3 
Besitzern, dem Gutsherrn und 2 Büdnern besteht und 6 Wohn- und 5 Wirthschafts
gebaüde enthält. Ihre Feldmark begreift 817,02 Mg., 
nämlich 454,78 Mg. Ackerland, mit 21 Sgr. Ertrag pro Mg., 1,37 Mg. Garten-
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àb, Wiesen, 107,14 Mg. Weiden, 89,31 Mg. Holzung. 796,07 Ma.
fmd besteuert, ertraglos sind 14,.2 Mg., Hof- und Baustellen 6,23 Mg. An 

^uer sind Tblr. 51. 3. 2 Pf. und an Gebaüdesteüer Thlr. 3. 8 Sqr. ;u 
entrichten. N. ist nach Karzig eingepfarrt und eingeschult. Die Ortspolizei yer- 
waltet nicht der Gutsherr von N., sondern das Domainen-Rentamt Naugard. Wer 

t-°?, ^to'fen' lä6t lich actenmäßig nicht ermitteln.
ftrpiàb.n àste Kreistag unterm 20. Februar die Nachweisung der 
Kreistagsberechtigten ehemaligen Domamengüter vollzog, sand Bogislaw Barteit als 
Besitzer von R. seine Stelle in dieser Nachweisung. Bald darauf aber ist in dem 
vom Staatsministerium unterm 6. Mai 1828 vollzogenen Nerzeich,iß derselben 
Suter der Mühlenmezster Ziemann als Besitzer von N. genannt. Derselbe siebt 

dem revidirten Verzeichnis vom 7. Juni 1842. Zwei Jahre später 
’s ' !pUt. ®cr,$*  vom 18. Juli 1844, Ludwig Bartell Besitzer von N., und zufolge

3 WmblRH nTllrn'inrr®Clte11 ?Cr Ä6msL 9ic9ietul"J von Pommern unterm 
L9”?1 1819 abgeschlossenen und den 5. Juli 1811 von der Section des Finam- 

,‘lr ®ouiainen und Forsten bestätigten Erbpachteontract dem Emst
11 ’ ein Erbstandsgeld von 1513 Thlr. und gegen Entrichtung eines 

kffm$l'k^d"?VrOn ^k' ium vollständigen erblichen Nutzungsrecht über- 
wflen. Heller trat feine sämmtlichen, aus dem Erbpachtcontracte entspringenden 
Müller abUti ? m"tÄ^S Instruments vom 16. August 1811, an Johann Gottlieb 
rnntiiun.s6,' ? Überlassung auch di- Kdiiigl. Regierung von Seiten des Do- 
Boni 4 VuH^sm T,’68 3 4 *"3iovcmbet -mwilligte. Zufolge Befreiungs-Urkunde
TMr .mb ^. n bcm, a“f N-llhos haftenden (Sauen die Quote von 150 
SS? ^Ln, ,hhrtunbc eomt 311 October 1832 der Rest des Canons von 80 Thlr 
m von zusammen 3833-/s Thlr. abgelöft worden, so daß au!
Grund der litztm Urkunde und der gerichtlichen Erklärung vom 3 December 1832 
ber 3^ann Gottlieb Müller das Gut N. nunmehr als freies Eigm h7m » s»ß 
Fsnt\3Qf,rrC «9 «tr Gutsbesitzer Müller in der Eingabe vom 7 ffi

iMeühnfTUlan'ra m's-m Erbpachkeontracts vorn 3. Mai 1811 feinem Gute 
b f die damaligen ständischen Rechte verliehen worden, diesem Gute aus Grund

|UM9 80m ^'Deeember 1859, ist es Rickinan», wie noch 
pcuiv looy*  *

Neühvf, Kreistagsfähiges Gut, 700 Ruthen von Naugard gegen SW 
gellen Staatsstraße über Wolchow, 250 Ruthen entfernt, nach Golnow 

s r ettin' ernzeln liegend im freien Felde. Dieses ehemalige ritterfreie Vorwerk 
des Domamenamts Naugard von ursprünglich 329 Mg. 100 Ruth. Umfang besteht 
m semem gegenwärtigen Zustande aus 4 Wohn- und 4 Wirthschaftsqebaüden aus 
emer Fläch von 2,6 Mg. Die Feldmark, deren Boden zur EÄfi 

beê Kruses gehört, begreift einen Flächeninhalt von ... . 707 15 Ma
»ooon 695,94 Mg. steuerpflichtig sind; Ackerland 564,44 Mg., mit 24 Sar Rein'! 
erttag vorn Mg., Gartenland 2,97 Mg., Wiesen 55,52 Mg., Weiden 73,11 Ma

52- 8- 7W- Gebaüdesteüer Thlr. 5. 16 Sgr' 
fi. ^Lc. Fltlalkirche zu Wolchow nach Karzig eingepfarrt, und sendet
seine schulpflichtigen Kinder nach Wolchow zur Schule, ist auch in communaler 
Hlnslch mit dieser Ortschaft verbunden. Die Ortspolizeiverwaltung ist beim Do- 
heTwiM11«1!*  Naugard. Wege» früherer Gerechtsame des Vorwerks R. vergl 

dlL. V°lch°w unter den Ortschasten des Amts Naugard. Das Vorwerk 
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des Cabinets -Erlöstes vom 18. Februar 1827 die Kreisstandschaft beizulegen. N. 
gewährte damals eine reine Reut? von Thlr. 1468. 5. 3 Pf. und das Gut war 

nach landschaftlichen Taxgrundsätzen zum Werthe von 18.000 Thlr. geschätzt wor
den. Auf den Bericht der Königl. Regierung vom 12. Juli 1838 ist dem Anträge 
des Müller durch Ministerial-Verfügung vom 19. August 1838 entsprochen worden, 
worin es heißt, daß es keinem Bedenken unterliege, das früher zur Domame Rau- 
gard gehörig gewesene Vorwerk N. als ein solches Gut anzuerkennen, das seinen 
Besitzer zur Theilnahme an den Kreistagen befähigt. Demgemäß ist N. in das 
Verzeichniß der kreistagsfähigen Güter nachträglich ausgenommen worden. Im Jahre 
1842 ging der Besitz von N. durch Heirath auf Ferdinand Heller über. Derselbe 
starb im Jahre 1856 und vererbte das Gut auf seine Wittwe, geb. Robe, welche 
es im Jahre nachher ihrem zweiten Ehemanne Ernst Hell zugebracht hat, der 
von ihr jedoch erst im Jahre 1860 als Mitbesitzer von N. anerkannt worden ist.

Ottendorf, Colonie bei Klein-Leistikow, s. S. 357, 358.

Parlin, zwei Rittergüter, 37« Mle. vonRaugard gegen SzW., ö/8 Mle. 
von Mafsow gegen S. an der Steinbahn nach Stargard, von welcher Stadt die 
Entfernung 1'7 Mle. gegen R. beträgt, liegt in zienilich zerschnittenem Terrain am 
westlichen Ufer eines Sees, des großen und kleinen Parliner Sees, unmittelbar an 
der Saziger Kreisgränze. Parlin mit dem dazu gehörigen Vorwerke Ludwigsfrei 
(S. 359) war ehemals ein Weyher-Lehn, wovon derjenige Theil, welchen der Haupt
mann Peter George Frhr. v. Schulz und dessen Ehegenossin Charlotta Amalia, geb. 
v. Hagen, am 4. Mai 1752 für 14.213 Thlr. dem Hauptmann Adam Jakob v. Weyher 
und desien Ehefrau Anna Louisa Juliana, geb. v. Hagen, erblich verkauften, bereits 
durch das Rescr. vom 4. Mai 1751 war allodificirt worden. Das ganze Gut wurde 
auf Andringen der Gläubiger gerichtlich verkauft und durch Erkenntniß vom 12. 
August 1772 für 16.100 Thlr. der Wittwe des Obersten v. Wartenberg, Dorothea 
Charlotta, geb. v. Schweder, zuerkannt. Ihr wurde auch nachher von dem Ober
sten und nachmaligen Generalmajor Christian Rudolf v. Weyher der ^ehnsantheü 
in diesem Gute, zu dessen Einlösung er war verstattet worden, nach dem Vertrage 
vom 7 October 1773 für 59567» Thlr. wiederum erblich überlasten, und nachdem 
die übrigen Lehnsberechtigten durch den Rechtsspruch vom 8. November 1773 waren 
präcludirt worden, wurde auch dieser Theil mittelst Rescr. vom 5. Juli 1774 allo
dificirt, so daß also das ganze Gut P. von da an ein Allodium wurde. Der 
Oberst v. Wartenberg verkaufte dastelbe am 6. Januar 1 <90 fur 29.000 Thlr. 
in Pfandbriefen, excl. 1000 Thlr. klingend Courant, erblich dem Rittmeister Bogislaw 
Christlieb v Kleist;von diesem wurde das Gut am 29. Dec. 1797 mit dem Vieh-und Feld
inventarium für 45.900 Thlr., incl. 200 Thlr. an Schlüsselgeld und 15.000 Thlr. 
in Pommerschen Pfandbriefen erblich dem Lieutenant Friedrich Paul v. Brandt, 
von diesem am 30. Januar 1798 für 48.500 Thlr. in Pfandbriefen und 300 Thlr. 
an Schlüstelgeld erblich dem Landschaftsrathe Albrecht Gottlieb v. Hagen und von 
diesem, nachdem der König den Verkauf des Guts an einem Bürgerlichen am 23. 
Februar 1801 nachgegeben hatte, am 7. März und 27. April 1801 incl. des In
ventariums für eben denselben Preis erblich dem Kaufmann Johann Gottfried 
Simon verkauft. Dieser überließ das Gut im Jahre 1816 an Schumann, welcher 
dasselbe« 1820 auf zwei seiner Söhne mit der Bestimmung vererbte, daß jeder der
selben eine Hälfte des ca. 3270 Mg. großen Guts als selbständiges Gut besitzen und



Ritterschafts-Kreis. — Parlin.
369

unabhängig von einander bewirthschaften solle. In ständischer Beriebuna ist <n 
Ein tint geblieben und besitzt auf Kreistagen nur Eine, jedoch alternirende Stimnie 
jährige^ Kinder °I843° ®*. umm,n 182°- dessen Wittwe und minder
im Sabre ?867 ffî' .7-u uber«a^"‘ das Gut Hermann Schumann

1867/ Es enthalt 10 Wohn-, 1 gewerbl. Gebäude, besteuert mit Tblr
6. 26 Sgr. und 11 steuerfreie Gebäude. Die Feldmark beqreift 1607 77 w/7 àland l322 l7 Mg. mit 32 Sgr. Reinertrag voni Mg.Mni Gärttn 
an »HtieÄ » æ«iben 160'38 Mg' an Holzung 6,Ol Mg.,
an Wast«stEn58 Oo Mg der klerne Parliner See. Einer Grundsteuer von 
von l 18 Seelen. * b 5‘6, ™fl' unterworfen. P. a hat eine Bevölkerung

tu, e7tc..s8l?,e(m Ferdinand Schumann 1820, dessen Sohn Theodor

Sä“ Ä =
WUWLMW^
rAt1<s Pfarrkirchdorfe, bestehend aus 14Vollbauerhöfen IKircben
-« W^nVL rLkL

h-tl à 3n à ^à-k sind 22 GrundbMer. Si-

der"geistllchêu">nàtteS.?7 Às18 ®flr- Grundsteuer behaftet, und 29gstl« Mg. 

Ackerland bcii,,, l c"el,re’ 'l.nb' 3" der Feldmark gibt es .1425,22 Mg. 
6064 Mg. Wttsen SbO97 S^ Sgr. eingeschätz, ist, kein Gartenland,
toi nWZAJ, '?7 Mg- Weiden, 21,99 Mg. Holzung, 0,95 Mg. Wasfer- 
Sastger fireifeä9 ate^M A 7A7 Mutterkirche gehört die Kirche in Lenz, 
a, M »"ml. Sie besitzt oO Thlr. Kapital und an Ländereien»L^ur M Sch' nämlich Mer 63,36 Wiesen ^3,44, Gütung ^"welche 

Gelde abruiübren na^. bcni Stargarder Akartini-Dlarktpreise in
Dip f« t \ ' .^rbpachtet sind. Kirchenkassen-Etat durchschnittlich 112 Tblr 
knulià m - v" W? Jêute, incl. Predigerwittwenhlus befinden sich in 
Lehr» der^h7sigcn Küsterschutt btt^di,^»7 g°g°n Feüersgefahr versichert. Der 
ein Sckullel>,7«.,77üe 2 bte B-fugnlst, junge Leute für den Eintritt in

à f- « P-äParanden-Ansialt. Eine

Dallel^'ltta7î/îA"'°"' des Ritterguts Speck, 2Haüs-r, 36 Einwohner 

wett fast nur durch 7"' ?aupl9ult' Wege »ach Glewitz, bet,3/. Mln' 
7 181 si-î?. J*  ~ ble Specksche »nd Marsdorfsche Heide. Es ist
angelegt3 4 bon bem Ob-r-mtmann Karbe, Besitzer des Guts Speck

„nu Mantikow, Rittergut, r/, Mle. von Rangard gegen SO. und V. Mln 
von Daber gegen RW. an einem Fließ, welches aus einem See kommt, welche

Handbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 47
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beide nach diesem Orte genannt werden, und von denen jenes seinen ^auf über 
Farbezin zur Zampel nimmt, enthält 16 Wohn- und 2 gewerbl. Gebäude, mit 
Thlr. 12. 9 Sgr. besteuert und 25 steuerfreie Gebäude. Die umfangreiche und 

fruchtbare Feldmark enthält................................................................. * '
und zwar an Ackerland 2657,22 Mg. mit 32 Sgr. Ertrag vom Mg, an Garten
land 6,5 Mg., zum Theil Schmuckgarten, an Wiesen 378,59 Kg., an Weiden 
354 12 Ma an Lolzunq 1177,87 Atg., größtentheils mit Eichenbestand unter Ver- SVÄ, und an Wasserstückeu 63,8 Mg, den Plantikowschen 

See, darin -ine kleine, mit Laubholz bestandeue Jusel Versteuert werden 4635,57W, 
steuerfrei sind 2,53 Mg. Die Grundsteuer betragt Thlr. 367. 12. 9 Pf. Fur die 
rur Verbesserung der Güter Plantikow und Kramonsdorf vom Komg-Herzoge 
Friedrich II. im Jahre 1779 bewilligten 6000 Thlr Meliorationsgelder wovon 
die neuen jährlichen Einkünfte nach dem Anschläge 361 Thlr. 23 Gr. 10 /, JSf. 
betragen, muß ein jährlicher Canon, ursprünglich von 120 Thlr, îpâr herabgesetzt 
ans 80 Tblr und aus den. Gute Pl. allein hastet, und von dem Besitzer d-ff-lben 
sür die zur Verbesserung dieses Guts vom Könige im Jahre 1 <81 abermals bewilligten 
3000 Thlr, wovon die jährlichen Einkünfte zu 150 Thlr. veranschlagt sind, ein 
jchrlicher Canon von 30 Thlr, überhaupt 110 Thlr. entrichtet werden. Die Guts- 

gebaute stehen in —

Plantikow, dem Pfarrkirchdorfe, welches 13 Bauerhöfe, den Pfarr- 
bof 1 dem Prediger gehörendes Pfarreolonnshaus, 1 Kirchencolonushaus, welches 
t°r Kirche g°hdr0Küst°r-i und Schulhaus enthält, 17 W°hnhaü,°r besteuern m,t 

Tblr 15 6 Sgr. und 22 steuerfreie Gebaüde, darunter die der geistlichen Institute. 
In der Feldmark sind 20 Parteien angesessen. Ihr Areal beträgt bei einem wenn 
auch nicht ganz so fruchtbaren Boden, tvie der des Gutes ist. . . 1281,9s Mg. 
davon Ackerland 912,31 Mg. mit 28 Sgr. Ertrag, Gärten 4,55 Mg., Wiesen 
10174 Mg., Weiden 136,28 Mg., Holzung 66,98 Mg., Wasserstucke 1,87 Mg. 
Auf' der Fläche von 1212,46 Mg. basten Thlr. 92. 22. 10 Pf. Grundsteuer; steuerfrei 
sind nur 12 45 Mg Pl., Gut und Dorf, hat 382 Seelen zur Bevölkerung. Die 
Wrche ln Bernhagen ist Filia der Plantikower Mater. Der Ort hatte zur katholrscheu 
Qeif von den 44 Hufen, die ihm beigelegt wurden, ente jährliche Abgabe von 
6 Mark 2 ß. ad regales denarios zum Karniner Domkapitels-Kasten zu entrichten.

Plantikow und Kramonsdorf, wovon das erstere in älteirn Seiten von en 
Prechel den Lebinen und Weyher als Afterlehnsleüten des Dewitzen-Geschlechts 
beieffen wurde, waren ehemals Dewitzsche Lehne, welche von dem Oberstlieutenant 
Steffen Bernd v. Dewitz am 10. Mai 1725 für 19.50-3 Thlr. auf 30 Jahre dem 
Geh-imrath- George Eberhard v. B-siel überlasseu wurden. Nach Ablauf der 
Wiederkaufszeit wurden diese Güter von den 3 Brüdern, dem Major, nachmaligen 
Obersten Stephan Gottlieb, dem Obersten August Albrecht und Bernhard Heinrich 
v D am 28. März 1754 abermals auf 30 Jahre, hiernächst aber von dem ersten, 
nachdem die beiden letzten gestorben waren und keine Leibeserben hinterlassen hatten, 
am 23. Juli 1768 für 24.041 Thlr. 11 Gr. 6 Pf. erblich " und zwar nut Ein
willigung von 5 lehnsberechtigten Mitgliedern der Familie, welche sich aller Lehns
ansprüche begaben, dem Criminalrathe und nachmaligen geheimen Justizrathe und 
Director des Vormundschaftsgerichts, wie auch des Lehnsdepartements Johann 
Joachim Löper verkauft. Dieser überließ am 11. April ^2 beide Guter fur 
32.350 Thlr. seinem Schwiegersöhne, dem Landrath Otto Albrecht v. Arnim un
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ha. 4 dàendarf-r Mater ist,
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ben geistlichen Instituten gehören. Das Ackerland Hl$203 ^euerfrer lind. 
Ertrage von 23 Sar vro Ma r 2°3'1 9ro6, mit einem

9 wn ^gr. pro J^cg. ansehnlich fruchtbarer, als der Gutsacker, an 

47*



372 Der Naugarder Kreis

Gärten gibt es 6,78 Mg., an Wiesen 52,06 Mg., an Weiden 26,13 W, an

5 Das alte Pewrsdorfsche Lehn Pudeutzke, wie der Name dieses Guts m der 

Lnfemnatrikel von 1628 geschrieben steht, kam nach dem Tode des Friedrich Wilhelm 
v Petersdorf an seine Söhne Otto Erdmann und Henning Christian, und nach 
déni Bergleiche derselben vom 25. October 1738 an den ersten allein, dessen nach
gelassene Söhne, der Regiernngs-Reserendarius Friedrich Wilhelm Erdmann Moritz, 
und der Fähnrich George Ludwig Henning Christian v. P. sich am 15. December 
1762 dahin auseinander setzten, daß dem letzten das Gut zuftel
in Concurs und wurde am 1. Februar 1.73 sur den Werth von ,424 Thu. 
23 Gr. dem ältern Bruder, dem ebengenannten Reg. Referent). v. P. zuerkannt 
der es nach dem Contracte vom 19. Januar 1777 psaudwelse auf 24 Jahre fur 
6000 THU. dem Major Heinrich Levin v. Below überließ. Bon besten Sohne, 
dem Lientenant Otto Ernst Wilhelm v. B, dem es nach dem Crbrecetz vom 20. 
Mai 1790 und der Cessionsurknude vom 11. October 1790 von seinen v,er Ge
schwistern für deii unter ihnen auf 5250 Thlr. festgesetzten Werth ioar ubeàsten 
worden lourde das Gut auf das durch den ConUact vom 19. Januar 1777 er
langte Psandbesitzrecht auf die noch übrigen Pfandjahre - bis 1801 gegen Ver- 
gütignng des Pfandschillings zu 6000 Thlr. nnd der Mel>°rati°nsunko,Un zu 328 < 
Thlr 22 Gr. am 4. April 1792 an den Liindsch-ifls-DepnUrlen Friedrich Wilhelm 
w Plötz verkanft. Bon diesem löste es der Hauptmann Johann Albrecht «oPtters- 
dors als lein Gejchlechtslehn, mittelst Vertrages vom 5. October 1803 sur J900 THU, 
incl 4775 Thlr. in Pommerschen Pfandbriefen nach dem Rennwerthe wieder ein. 
Nach besten Ableben ging das Gut P. am 1. April 1820 auf den nächsten Lehns- 
solmr den Landrath Georg Christian Friedrich ». P. über, dessen älterer Sohn, 
der Referenbarius Theodor Eugen v. P, Besitzer von Bnddendors, das Gut im

bis 1801, gegen Ver-

Jahre 1845 geerbt hat.
Radefeld, Vorwerk des Ritterguts Glietzig, 1 Wohnhaus, 13 Seelen, 

Hegt »°m Sauptgute gegen WNW. und ist in. 18. Jahrhundert erbaut.

Rehhaqe", etablissement, 1 Haus, 8 Seelen, zu Kiker gehörig. 
Über die Lage und die Zeit der Erbauung fehlen Nachweisungen, und nur Muth
maßung ist es, wenn letztere in die jüngst verflossenen Jahre gesetzt wird.

Re,-kl mm Theil altes, bezw. neues Petersdorfsches Lehu-Rittergu t, 
zum Theil Allodium, 2-/. Mln. von Nangard gegen SSW. undMln. von Massow 
gegen WNW, am linken User der Stepenitz, da, wc. diese ihren nördlichen Laus beginnt, 
enthält 12 Wohn- und 2 gewerbl. Gebäude, besteuert mit THU. .. 2O Sgr. und 
U> steuerfreie Gebäude. Die Feldmark, die von mittler B°dengule^st,^be- 

und^zwar an Ackerland 1928,95 Slig. mit 22 Sgr. Ertrag, an «rten 4 Mg, an 

Wiese» 185,64 Mg, an Weiden 403,93 Mg, an Holzungen 192^5 Mg. unter 
Aussicht eines Jägers, an Waflerstücken 28,36 Mg. Antheil am Todleger See. 
Gesteuert wird mit Thlr. 167. 15. 9 Pf. von 2743,63 Mg. Im örtlichen An

schluß ist —
Ik-s-HI, Kirchdorf, mit Filial von Freiheide, besteht aus 4 Bauer- und 

7 Kostatenhosen, enthält 25 Wohn-, 1 gewerbliches Gebaüde, von denen THU. 11. 
6 Sgr. an Sleüer zu erlegen sind; und 23 steüerfreie Gebaüde, darunter das Schul-
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Haus. In der Feldmark sind 24 Grundbesitzer. Sie begreift. . . 1215,9 Mg. 
davon 937,52 Mg. Ackerland, mit 26 Sgr. Ertrag, 4 Sgr. mehr als der Gutsacker 
gewährt, kein Gartenland, 78,4 Mg. Wiesen, welche auch bedeütend ergiebiger sind, 
als die des Guts, was auch von den 147,18 Mg. großen Weiden zu sagen 
ist; Holzungen und Wasserstücke gibt es nicht, aber 1,37 Mg. Ödland. Die Grund
steuer beträgt Thlr. 92. 23. 2 Pf. von 1155,31 Mg., steuerfrei sind 9,16 Mg. 
Schulgrundstücke. Das Kirchenland, welches 73,41 Mg. enthält, ist durch Contract 
vom 7. December 1803 Vererbachtet.

Resehl zerfiel ehedem in 2 Antheile. Der eine Theil gehörte zur Eberstein- 
schen Herrschaft Mafiow, dem nachmaligen landesherrlichen Amte M., bezw. Nau- 
gard. Der andere war adelich und, mit kurzer Unterbrechung, ein Petersdorfsches 
Lehn. Der Massowsche Theil ist aber ursprünglich ein Dewitzen Lehn gewesen, 
welches die Lehnsträger dieses Geschlechts im 15. Jahrhundert an die Hanowen 
verafterlehnt hatten. Dann kam dieser Antheil an die Ebersteiner, von denen Graf 
Volrath das Gut an Hasso Adam Flemming verpfändet hatte, wie die Hufenma
trikel von 1628 bezeügt. Ein Ackerwerk und 4 Bauer- und 4 Kossatenhöfe bildeten 
diesen Domanial-Antheil. Das Acker- oder Vorwerk hatte einen Flächeninhalt von 
941 Mg. 4 Ruth, und die Dienste der 4 Bauern und von 2 Kossäten. Das Areal 
der 8 Höfe betrug 955 Mg. 34 Ruth. Sie sind durch den Receß vom 27. Januar 
1837 regulirt worden. Die zu entrichtende Rente betrug, nach Abzug von */ 3 des 
Meßkorns an Prediger und Küster von jedem Bauer 441 Mtz., von jedem Kossäten 
142 Mtz., überhaupt 145 Sch. 12 Mtz. Roggen, welche jedoch nicht in Körnern, 
sondern nach dem zehnjährigen Martini-Durchschnitts Marktpreise des Roggens in 
der Stadt Golnow in Gelde entrichtet wurde, und zwar dergestalt, daß der Durch
schnittspreis der letzt verflossenen 10 Jahre den Geldwerth der Rente für die näch
sten 10 Jahre bildete. Auf den so ermittelten Geldbetrag der Rente wurde das 
auf die Rentegrundstücke treffende % der Grundsteüer der Höfe in Abzug gebracht. 
Die Folgen des Tisiter Friedens, 1807, nöthigten den König seine Domaine» zu 
verkaufen, so auch das Vorwerk Resehl, welches der Besitzer des adlichen Antheils, 
der Landrath v. Petersdorf, vom Domainenfiskus im Jahre 1809 kaufte und 
dasselbe als Allodium mit seinem Gute vereinigte. Dieses hat dadurch einen 
sehr ansehnlichen Zuwachs erhalten. Das Gut war ehemals mit seinen Zubehörun
gen, als 3 Kossatenhöfe in Resehl, 2 Bauerhöfe in Neüendorf und 1 Bauerhof in 
Wittenfeld ein altes Petersdorfsches Lehn. Es wurde mit seinen Pertinentien dem 
Amtmann Johann Müller, welchem es der Hauptmann Jürgen Ludwig v. Peters
dorf am 20. Februar 1727 für 5500 Thlr. auf 24 Jahre verkauft hatte, nachdem 
die Petersdorfschen Agnaten durch den Rechtsspruch vom 9. November 1750 
mit dem Lehnrechte waren präcludirt worden, durch eben dieses Erkenntniß erblich 
zuerkannt, und fiel am 15. November 1766 für 6666% Thlr. seinem Sohne, dem 
Criminalrathe Samuel Friedrich Müller zu, nach deffen Tode es gerichtlich verkauft 
und am 10. Februar 1775 für das Meistgebot von 5030 Thlr. dem Major v. Bose 
zugeschlagen wurde, von diesem aber nach dem Rechtsspruche vorn 15. Mai 1775 
für eben dasselbe meiste Gebot dem Major Curt Friedrich v. Petersdorf überlassen 
werden mußte. Von diesem wurden, nachdem ihm Rehsehl mit seinen Zubehörun
gen am 2. April 1777 zum neuen Lehn war ertheilt worden, die oben erwähnten 
2 Bauerhöfe in Neüendorf am 25. März 1781 für 900 Thlr. erblich an Franz 
Bernd Johann Sigismund v. Flemming und von diesem am 1. Mai 1782 mit 
dem Gute Korkenhagen zusammen verkauft. Nach dem Tode des Majors Curt
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Friedrich v. P. kam R. an seinen Sohn, den Lieutenant Gustav Ludwig Sigis
mund, welcher es nach dem mit seinem einzigen Bruder, dem damaligen Kammer- 
Referendarius Georg Christian Friedrich v. P., seiner Mutter und seinen 5 Schwestern 
am 20. Januar 1795 geschlossenen Erbreceß für den darin festgesetzten Werth von 
2370 Thlr. 21 Gr. 4 Pf. in Besitz nahm, es aber am 8. Mai 1798 für 8150 Thlr. 
erblich seinem Bruder, dem nunmehrigen Kriegsrathe und nachherigen Landrathe 
v. P. verkaufte. Dieser hat den zum Gute gehörigen Bauerhof in Wittenfeld am 
29. October 1798 für einen Pfandschilling von 2000 Thlr. auf 24 Jahre von 
Marien 1800 bis dahin 1824 dem Verwalter Remeke überlassen.

Die Güter der Familie v. Petersdorf bilden einen zusammenhängenden Com- 
plexus zwischen der Jhna und der Stepenitz und zwischen den Städten Golnow 
und Massow von ca. V/t Mln. in der Länge von NW. nach SO. und durch
schnittlich Vt Mln. in der Breite von SW. nach NO. Fremde Grundstücke unter
brechen den Zusammenhang an keiner Stelle. Übersichtlich zusammengefaßt ergibt 
sich der —

Flächeninhalt der Petersdorfschen Begüterung 
wie folgt:

Güter. Gutsh errlich. Gemeinde Zusammen Maaß.

Buddendorf..........................
Burow....................................
Großenhagen..........................
Lütkenhagen..........................
Pudenzig...............................
Resehl....................................

Summa . . .
Dazu:

Jakobsdorf..........................
Hauptsnmme .

2621,54
684,90 

3157,44 
2079,47 
1888,02 
2791,80

193,09
1884,60
235,39
476,89
353,93

1215,90

2841,63
2569,50
3392,83
2556,36
2241,95
4007,70

Morgen

13224,17

3565,63

4357,80

463,68

17581,97

4029,31

Morgen

16789,80 j 4821,48 21611,28 M.---1,01 Q M

Diese Begüterung, excl. Jacobsdorfs, war seit dem Ausgange des 18. Jahr
hunderts während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Einer Hand vereinigt, 
in der des Landraths Georg Christian Friedrich v. Petersdorf, der, nachdem er die 
Güter Buddendorf und Großenhagen seinen Söhnen Theodor Eugen und Hermann 
Curt übergeben hatte, sich auf das, nicht ritterschaftliche, jenseits Golnow gelegene 
Gut Carlshof zurückzog. In seine Besitzzeit fällt die Regulirung der gutsherrlichen 
und baüerlichen Verhältnisse, in Folge deren das Areal der Güter durch Landab
tretung der dienstpflichtigen Wirthe vermehrt wurde, einen wesentlichen Zuwachs 
erhielt aber die Begüterung durch den oben erwähnten Ankauf des Domainen-Vor- 
werks Resehl im Jahre 1809. Dieses, dadurch um beinahe 1000 Morgen ver
größerte Gut Resehl ist nach des Landraths Tode, 1845, in Folge des Erbreguli- 
rungs-Recesses 15 Jahre später an Hermann v. Petersdorf gefallen. Die Gründe, 
welche den Abschluß der Erbregulirung verzögert haben, sind oben im Artikel Burow, 
S. 323, 324 angedeütet worden.

Die Petersdorfe gehören mit zu den ältesten Familien im Land am Meere. 
Georg Wilhelm v. P., der zu Ende des 17. Jahrhunderts Nachrichten von seinem 
Geschlecht aufgesetzt hat, theilt eine Stammtafel mit, worin Histo oder Gisso 
Peterstorpe als der älteste bekannte seines Namens aufgeführt und dabei gesagt 
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wird, daß er 1330 in der Marienstiftskirche zu Stettin einen Altar errichtet und den« 
selben mit 10 in den Dörfern Britzig und Rakit, im Piritzer Kreise, erkauften Hufen 
dotirt habe. Ihm folgte Janke P. ; beide sind aber bis jetzt urkundlich nicht zu er
mitteln gewesen. Möglicher Weise hat Kersten von der Specke, welcher Canonicus 
prebendatus im Stifte Kamin war, t 1356, zur Familie Petersdorf gehört, weil 
Speck ein Familien-Lehn gewesen ist. Erst mit 1451 läßt sich die ordentliche Stamm
reihe des Geschlechts mit Sicherheit nachweisen. In diesem Jahre erscheint Bruno 
P. auf Buddendorf und verkauft aus diesem Gute dem Karthaüserkloster Gottes- 
Gnade vor Stettin 21 Mark Finkenaugen jährlicher Pacht. 1478 verkauften Janke 
P. zum Grotenhagen und Heinrich Vife zu Marsdorp den Grafen Albrecht und 
Ludwig von Eberstein 50 Mark Pacht aus Rigendorp für 500 Mark. Daniel 
P. verkauft als Bürgermeister von Golnow 1484 den Karthaüsern vor Stettin wiederkaüf- 
lich 6 Mark Pacht aus 2 Hufen auf dem Golnower Felde. Seine Söhne Heinrich und 
Ebel standen 1490 unter der Vormundschaft ihres ältern Bruders Matzke und 
des Dietrich Luchte, welche dem vorgenannten Kloster 9 Mark Pacht aus dem Dorfe 
Speck verpfändeten. Curt P. ist 1493 auf dem Landtage zu Piritz, um die Rever
salien der Pommerschen Landstände wegen des Pommersch-Märkischen Erbvertrags 
mit zu vollziehen. Peter P. zum Grotenhagen verkauft 1494 abermals den Kart
haüsern vor Stettin 4*/ 2 Fl. Rheinisch Pacht aus seinem ebengenannten Sitzgute 
und aus Jakobsdorf. 1508 gestattete HerzogBogislavX. demDreves,Andreas 
P. zum Großenhagen, demselben Kloster einige seiner Güter für 50 Mark zu ver
pfänden, um dafür die Hochzeit seiner Schwester auszurichten. Andreas P. starb 
ohne Söhne zu hinterlassen, worauf Herzog Bogislav X. die Petersdorfschen Lehne 
Jakobsdorf, Großenhagen,LütkenHagen,Schönhagen,Buddendorf,Pudenzig, 
Burow und Speck für eröffnet ansah, und sie dem Hofmarschall Ewald von Massow ver
lieh, der sie an Bivigenz v. Wedel abtrat. Auf geführte Klage der übrigen Glieder 
der Familie P. wurde ihr jedoch durch den Rechtsspruch vom 18. April 1545 der 
Besitz der gedachten Lehne wieder zuerkannt. 1569 belehnte Herzog Barnim die 
Gebrüder und Vettern Bartholomäus, Claus, Egidius Christoph, Daniel, Joachim 
Melchior, Curt, Georg, Baltzer Joachim, Ludwig, Carsten und Eggert P. mit ihren 
Lebngütern in Buddendorf, Matzdorf, Jakobsdorf, Großenhagen, Pudenzke, 
Lütkenhagen, Specke, Burow, Schönhagen, Rosenow, Resele und einer wüsten 
Feldmark, die Kölpin genannt. Ähnliche Lehnbriefe wurden dem Geschlecht bei den 
folgenden Regierungswechseln der Greifen-Fürsten zu Theil; den ersten Branden- 
burgschen Lehnbrief erhielt es vom Kurfürst-Herzoge Friedrich Wilhelm im Jahre 
1665. Herzog Philipp bestätigte 1609 einen zwei Jahre vorher zwischen Christoph 
P. und dem Grafen Stephan von Eberstein getroffenen Tausch, der einige Bauern 
und Kossäten in Jakobsdorf und die Hälfte der Feldmark Kölpin betraf. Wo diese 
Feldmark gelegen ist nicht nachweisbar. Sigismund v. Wedel, auf Uchtenhagen 
erbgesessen, verkauft 1612 dem Conrad P. zum Großenhagen einen Bauerhyf in 
Wittenfeld für 700 Fl., wozu Herzog Philipp 1613 den landesherrlichen Consens 
ertheilte. Rach der Hufenmatrikel von 1628 hatten die Petersdorfe HO"/^ Hufen, 
20 Kossäten, 2 Mühlen, 3 Krüge, 1 Schmiede, 7 Schäfer nebst 3 Knechten und 
1 Handwerker zu versteüern. In demselben Jahre starb Antonius v. P., ein aus
gezeichnetes Glied seiner Familie; er war Canonicus zu Kamin, Capitular und 
Provisor der St. Manen-Stiftskirche zu Stettin und des Fürstl. Pädagogiums, 
auch Protonotarius des Fürstl. Hofgerichts daselbst. Seitdem es in Brandenburgisch- 
Preüßischen Landen ein stehendes Heer gibt, hat das Petersdorfsche Geschlecht sehr 
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viele seiner Söhne unter die vaterländischen Fahnen gestellt, von denen mehrere 
die höchste Stufe der militairischen Rangleiter erstiegen haben. Die angesessenen 
Söhne des Geschlechts tragen zur Unterhaltung der bewaffneten Macht allein durch 
Grund- und Gebaüdesteüer jährlich 1211 Thlr. 29 Sgr. 7 Pf. bei.

Sabow, Groß-, Kreistagsberechtigtes Gut, 1 Mle. von Naugard gegen 
NO., mit dem gleichnamigen Amtsdorfe in örtlichem Zusammenhänge und mit 
diesem in communaler, kirchlicher und Schul-Beziehung zu Einer Gemeinde ver
bunden, die unter der Polizeiverwaltung des Domainen-Rentamts Naugard steht, 
war ebenfalls ein Domainen-Vorwerk, welches laut Kaufcontracts vom 29. Sep
tember 1813 und der, unterm 10. Januar 1814 ausgefertigten Bestätigung Sei
tens der Köniql. Immédiat-Commission zur Veräußerung der Staatsgüter, an den 
bisherigen Pächter Friedrich Backhaus für den Preis von 8010 Thlr., und 157 Thlr. 
für Jnventarienstücke unter den bekannten Modalitäten, Berechtigungen und Reservaten 
zum vollen Eigenthum verkauft worden ist, jedoch mit Übernahme eines jährlichen 
Canons von 10 Thlr. zur Deckung der Patronatslasten, die dem Fiskus verblieben 
sind. Die Dienste der 6 Bauern in Gr. Leistikow waren dem Kaüfer für Thlr. 89. 
15. 71/, Pf. in Zeitpacht überlassen; da indessen die Diensterlassung jener Wirthe 
bereits 1816 erfolgte, so hörte dies Pachtverhältniß auf. Auch konnte der 
Kaüfer die Burg- und Baudienste, bis zur Kündigung Seitens der Königl. Regie
rung, fordern, mußte aber, wie gewöhnlich, für den Spanndiensttag 5 Sgr. und 
für den Handdiensttag 2% Sgr. entrichten. Die Größe dieses Guts beträgt 654 Mg. 
In den Grundsteüer-Veranlagungs-Tabellen des F. M. steckt sie mit unter dem 
Areal des Amtsdorfes Gr. Sabow (s. diesen Artikel S. 248). Der Kaüfer, 
Friedrich Backhaus, fand als Besitzer von Gr. S. seine Stelle in denr, vom Staats
ministerium unterm 6. Mai 1828 vollzogenen, Verzeichniß der zur Kreisstandschaft 
berechtigten ehemaligen Domaiuengüter, und selbst noch in dem revidirten Verzeich
niß von 1842, obwol das Gut bereits im Jahre 1825 von Gottlieb Robe erworben 
war. Dieser wird zuerst in einem Verzeichniß vom 19. Juni 1844 genannt, sodann 
in einem andern vom 30. Juni 1858, worin es heißt, daß Gottlieb Robe seit dem 
Jahre 1850 Besitzer von Gr. S. sei. Diese aus den Acten gezogenen wider
sprechenden Nachrichten lassen sich ohne weitlaüfige Rückfragen nicht aufklären. 
Thatsache aber ist, daß Gottlieb Robe zur Zeit, 1869, Besitzer des Guts Gr. S. ist.

Sabow, Klein-, Rittergut, 1 Mle. von Naugard gegen NO., östlich 
von Groß-Sabow, kaum % Mle. davon entfernt, enthält 7 Wohnhaüser, von 
denen 7 Thlr. 24 Sgr. ©teuer zu erlegen sind, und 13 steuerfreie Gebaüde, und 
mit dem Dorfe 130 Einw. Die Feldmark hat ein Areal von . . 1772,62 Mg., 
wovon 1737,61 Mg. mit Thlr. 151. 18. 6 Pf. Grundsteüer belastet sind. Außer
dem haftet ein unablösbarer Canon von 29 Thlr. auf dem Gute, wegen der, vom 
König-Herzoge Friedrich II. im Jahre 1782 bewilligten 2900 Thlr. Meliorations
gelder, wovon die neuen jährlichen Einkünfte zu 217 Thlr. 21 Gr. veranschlagt 
sind. An Ackerland begreift sie 1457,98 Mg., welche 26 Sgr. Ertrag geben, was 
dem mittlern Zustande der Fruchtbarkeit des Kreises entspricht, und die Ertrag
fähigkeit der baüerlichen Feldmark Kl. S. und die der Feldmark von Gr. S. über
trifft ; an Gärten gibt es 5,26 Mg., an Wiesen 225,69 Mg., an Weiden 21,84 Mg., 
an Holzung 26,84 Mg., bestehend in Elsen und Birken. Im Anschluß des 
Guts liegt --
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S?^îv, Kle»n-, das Dorf, bestehend aus 5 Bauer- und 2 Halbbauer- 
i» «' leFr?4 Orundbesttzern, 10 Wohn- und 2 gewerbl. Gebäuden mit Thlr. 6. 
18 Sgr. besteuert, und 10 steuerfreien Gebaüden. Die Feldmark enthält 471,21Ma. 
von denen auf 434,04 Mg. eine Grundsteuer von Thlr. 24. 10. 8 Pf. haftet' 
Shmirf16 äibt es weder in der gntsherrlichen noch in der bäuerlichen
^ »7 M î an Ackerland 328,78 A!g. mit 20 Sgr. Ertrag, an Wiesen 
m'8e3r9k ’ E.ßC7e7 6r4,38 3’18-' teil,c Bärten, keine Holzung. Gut und Dorf 
Kl. S. stnd in Groß-Sabow emgepfarrt und eingeschult
Releb^om ^»5 » à allez Lockstedt,ches Lehn^, welches dnrch Cabinets- 
Befehl vom ^3. Februar 1/8/ allodrstcirt ivorden ist. Es kam von dem ftauvt- 
mann Ernst Friedrich v. Lockstedt an seinen einzigen Sohn, den Lieutenant Johann 

$m,an là Wittwe, Flora Charlotte, geb. Mau, und von der- 
à nach dem Theilungsvergleiche mit ihren Kindern und nach ihreni am 9. Fe- 

eröffneten Testamente vom 17. Januar 1795 zu dem Werthe von 
an ^^en zweiten Ehemann, den Lientenant Christian Philipp v. Kopp, 

nach dessen Tode dieses Gut auf den Antrag seiner Erben, gerichtlich feilgeboten 
und durch das Erkenntniß vom 18. December 1801 für 25.400 Thlr., als das 
snÄbF' Jen,er Active, Marie Friederike, geb. Müller, zugeschlagen wurde. 
Mütelst Kaufvertrages vom 1. April 1823 erwarb Gustav Dunker das Gut Kl 
Sabow welches im Jahre 1848 durch Verkauf an Johann Steffenhagen überging, 
und von diesem 1862 an den jetzigen Besitzer v.Knobelsdorf-Brenkenhof verkauft wurde.

Schloißin, sprich Schlößin, Rittergut, V/4 Mle. von Naugard gegen 
B.z.S., und ebenso weit von Daber gegen N.z.W., an der Gränze des Regenwalder 
Kreises, enthält 7 Wohn- und 2 gewerbl. Gebaüde, für die Thlr 5. 24 Sqr. Steüer 
ZU entrichten sind, 12 steuerfreie Gebaüde, und  1786 98 Ma 

Mg. Ackerland mit 18 Sgr. Ertrag, 5,84 Mg. Gartenland',' 
1o,3 Mg. Wiesen, 74,44 Mg. Weiden, 11,16 Mg. Holzung und 15,87 Mg. Wasser
te, ein Hemer, neben dem Dorfe liegender See. Mit Thlr 96 28 7 Pf 
Grundsteüer sind 1750,58 Mg. behaftet. Im Anschluß liegt -

v v , Kapellendorf, bestehend aus 5 Bauerhöfen und einem
Kirchencolonushause, das der Herrschaft gehört, 8 Wohnhaüsern, deren Steüer 
Ylr-beträgt, und 9 steuerfreien Gebaüden, IO Grundbesitzern in der 709,29 Mq. 

großen Feldmark^ deren Boden bedeütend fruchtbarer ist, als der in der Gutsfeld- 
ba ber 569,14 Mg. große Acker 23 Sgr. Reinertrag vom Mg. gewährt: 

.ôtefen gibt es 13,01 Mg., Reiben 43,64 Mg., Holzung 44,97 Mg. Mit Thlr. 
uL Ur ' ^^undsteüer sind 670,16 Mg. behaftet. Gut und Dorf haben 
103 Einwohner. Eiugepfarrt und eingeschult in Kl. Benz.

Iw er den Nachlaß des Mecklenburg-Strelitzschen Landdrosten Carl Friedrich 
Dewitz verglichen sich seine 6 Söhne durch den Theilungs-Receß vom 

v. uugust 1803, in Folge dessen die zu einer Kavel gelegten drei Güter Wussow, 
Schloißm und Klein Benz fur 49.1072/3 Thlr. dem damaligen Lieutenant beim 
Regiment Herzog von Braunschweig, nachherigen Landrath Christian Ludwig v. 
Dewitz zusielen. Alle drei Güter verkaufte der Landrath im Jahre 1839 feinem 

Otto v. D. und seinem Schwiegersöhne Heinrich v. Vormann zum gemein
schaftlichen Besitz, die sich demnächst über die Theilung so verständigten, daß Otto 
v. D. das Gut Wussow, Heinrich v. V. aber das Gut Kl. Benz übernahm (vergl. 
Kl. Benz, S. 316), schloißm aber noch gemeinsames Eigenthum blieb, bis die

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 48 
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beiden Schwäger dieses Gut im Jahre 1842 an Albert Heinrich v. Heyden ver
kauften. Seit 1866 unter landschaftl. Sequestration. Übrigens bestand Schl, früher 
aus zwei Theilen; Schl a. war ein Erb- und Allodialgut, Schl. b. ein altes Dewitzen- 
Lehn. Jener Theil wurde im Jahre 1796 von dem oben genannten Landdrosten 
v. D. für 4500 Thlr. angekauft und mit dem Lehn Schl. b. vereinigt. Zur katho
lischen Zeit hatte Sleisin von den 44 Hufen, die man diesem Orte beilegte, 
3 Talente ad regales denarios zum Kammer Domstiftskasten alljährlich abzuführen.

Schönhagen, Rittergut, 1V2 Mle. von Naugard gegen SW. und % 
Mln. von der großen Stettin-Danziger Staatsstraße, die bei Kiker erreicht wird, 
an der Stepenitz, die mitten durch den Ort fließt, enthält 13 Wohn- und 1 gewerbl. 
Geb., wofür Thlr. 9. 1 Sgr. Steüer entrichtet werden und 14 steuerfreie Gebaüde. 
Die Feldmark, die einen sehr fruchtbaren Boden hat, begreift . . 2716,43 Mg., 
und zwar an Ackerland 1531,21 Mg. mit 32 Sgr. Ertrag vom Mg., oder 8 Sgr. 
mehr als der Kreisdurchschnitt gibt, an Gärten 12,79 Mg., an Wiesen 186,76 Mg., 
an Weiden 478,23 Mg., an Holzung 447,44 Mg., mit guten Buchen-, Eichen- und 
Kiefernbeständen, von einem Förster bewirthschaftet, und deren Ertrag zu 12 Sgr. 
eingeschätzt ist, an Wasserstücken 6,3 Mg. Die Grundsteuer beträgt Thlr. 224. 7. 
5 Pf. von 2662,73 Mg. Das Gut, dessen Gebaüde in der Dorflage sich befinden, 
hat mit dieser 233 Einw.

Schönhagen, Pfarrkirchdorf, besteht aus 9 Vollbauer- und 2 Koffa- 
tenhöfen nebst 1 Halbbauerhofe, dem Pfarrhofe, dem Predigerwittwensitz und der 
Küsterschule, 17 Wohnhaüsern, für welche Thlr. 9. 22 Sgr. Steüer zu erlegen find, 
und 24 steuerfreie Gebaüde, darunter die der geistlichen Institute. Die Feldmark, 
an welcher 19 Besitzer Theil haben, begreift  952,96 Mg., 
davon 731,32 Mg. mit Thlr. 47. 9. 9 Pf. Grundsteüer belastet und 168,55 Mg. 
der geistlichen Institute steüerfrei sind; an Ackerland 568,09 Mg. mit 22 Sgr. Er
trag, an Gärten 2,98 Mg., an Wiesen 57,02 Dkg., an Weiden 207,28 Mg., an 
Holzung 64,5 Mg.

Das Gut Sch. bestand bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts aus 
zwei Antheilen. Sch. a., zu dem 1 Ackerwerk, 1 Schäferei und sämmtliche baüer- 
liche Wirthschaften nebst den geistlichen Besitzungen gehörten, war ein altes Flem- 
ming-Lehn, das auch zum Flemmingscheu Kreise gerechnet wurde. Einen Theil 
dieses Lehns hatten die Flemminge jedoch nur als Pfandstück von den Grafen von 
Eberstein, Herren zu Naugard, inne, von denen, namentlich dem Grafen Volrath 
dasselbe, aus 10 Höfen bestehend, ums Jahr 1629 dem Hasso Adam Flemming ver- 
asterlehnt wurde. Der Hauptmann Johann Christoph v. Döberitz kaufte Sch. a. 
mit seinen Zubehörungen, als: eine Kavel Holz in der Hohen Heide, % an der 
Matzdorfschen Mühle von 24 Scheffeln Pacht, der See Mörnitz, die Hütung aus 
dem Burowschen Felde bis an die Lomnitz, einige Wiesen auf dein Matzdorfschen 
und dem Speckschen Felde und die Mühlenpacht von 6 Sch. Roggen aus der 
Kikernlühle, durch den Contract vom 17. December 1737 und dessen Nachtrag vom 
11. April 1738 für 8266% Thlr. erblich von Julius Gustav v. Flemming dessen 
Brüder, Hasso Gottlob, Hans Wilhelm und Franz Friedrich v. Fl., diesen erblichen 
Berkaus mit Entsagung ihrer Lehnrechte, nach den gerichtlichen Erklärungen vom 
18. Januar und 25. Februar 1738, so wie vom 3. April 1743 bestätigten Die 
beim Tode des Vaters minderjährigen Söhne des Hauptmanns v. D. , George 
Ludwig Christoph und Johann Heinrich Albert, denen nach den Lehnbriefen vom
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8. October 1739 und 11. December 1745 dieser Gutsantheil a zum neuen Lehn, 
auch ihrem Naterbruder, den Hauptmann Caspar Albrecht v. Döberitz, die gesammte 
Hand daran ertheilt worden war, besaßen Sch. a mit ihrer Mutter, Friederike 
Amalia, geb. v. Bork, gemeinschaftlich, verglichen sich aber nach dem 1772 erfolgten 
Tode derselben am 13. Juni 1776 dahin, daß dieser Gutsantheil für den zu 
<Jo0° Thlr. angenommenen Werth, dem ältern Bruder, nunmehrigen Hauptmann 
und nachmaligen Oberstlieutenant Georg Ludwig Christian v. D. zufiel.

Sch. b, bestehend aus einem kleinen Ackerwerk nebst Schäferei, ohne Bauern, 
war ein altes Petersdorfsches Lehn und gehörte zum Saziger Kreise nach dessen 
früherm Umfange. Der Commissarius Jürgen v. Petersdorf vererbte diesen Guts
theil auf seinen Sohn, den Hauptmann Jürgen Ludwig v. P. zu Klützow, welcher, 
nachdem er ihn dem Amtmann Kieseling wiederkaüflich verkauft und wieder eingelöst 
hatte, mit Einwilligung seiner Brüder, am 11. Juli 1725 für 1000 Thlr. der 
Wittwe seines Bruders, des Hauptmanns Friedrich Albrecht v. P., Dorothea Lovisa, 
geb. v. Wedel, zum Besten ihrer Söhne als der nächsten Lehnsfolger verkaufte. 
Die beiden ältesten, der Lieutenant Georg Friedrich unO der Lieutenant Bogislaw 
Julius v. P., überließen dieses Gut nach dem Theilungsvergleiche vom 14. October 
1750 für 1000 Thlr. ihrem jüngsten Bruder Sigisnlund Albrecht v. P., von dessen 
Wittwe, Sophia Elisabeth, geb. v. Münchow, es am 22. Januar 1779 für 1200 Thlr. 
von dem Major Curt Friedrich v. P. eingelöst und von dessen nachgelassenem 
Sohne, dem Kriegs-, nachmaligen Landrathe Georg Christoph Friedrich v. P. am 
19. September 1795 für 4500 Thlr. erblich dem Oberstlieutenant Georg Ludwig 
Christoph v. Döberitz verkauft wurde.

So war also ganz Sch. in Einer Hand vereinigt, und so ist es denn auch 
geblieben. Der Oberstlieutenant v. D. hatte behufs eines event. Verkaufs von 
Sch. a bereits unterm 7. März 1781 die Zustimmung seines Bruders, des Gene
ralmajors Johann Heinrich Albert v. D. erhalten, indem dieser aller Ansprüche an 
diesen Gutstheil sich begab. Nunmehr im Besitz auch von Sch. b bot sich die Ge
legenheit, das ganze Gut an einen Bürgerlichen verkaufen zu können, wozu ihm 
die Königliche Genehmigung, unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen, 
mittelst Cabinets-Erlasses vom 24. November 1803 zu Theil wurde. Der Oberst
lieutenant v. D. schloß am 21. December 1803 einen Kaufcontract mit dem Ober- 
amtmann Jobann Christian Schmidt, der für das erbliche Eigenthum des ganzen 
Guts Sch. 35.000 Thlr., incl. 5000 Thlr. in Westpreüßischen Pfandbriefen, und 
an iLchlüsselgeld 50 Stück Friedrichsd'or, gezahlt hat. Der Kaüfer erlebte nicht 
mehr die Errichtung der neuen Ritterguts-Matrikel von 1828, in welcher seine Erben 
ihre Stellung fanden. Bon diesen übernahm der Kreis-Deputirte Johann Georg 
Albert Schmidt das Gut im Jahre 1835. Sechszig Jahre ist dasselbe in der 
Schmidt scheu Familie geblieben, dann wurde es 1863 an Wilhelm Sauberzweig, 
und von diesem 1867 an den Domainenrath Schultze verkauft.

Schwarzvw, Kreistagsberechtigtes Gut, 3/< Mln. von Naugard gegen W., 
mit dem Amtsdorse gleiches Namens in örtlichem, communalem, kirchlichem und 
Schul-Berbande zu Einer Gemeinde, welche unter des Domainen-Rentamts Poli
zei-Verwaltung steht, war gleichfalls ein Domainen-Vorwerk, welches im Jahre 
1812 durch Verkauf in Privatbesitz übergegangen ist. Dem Vorwerke standen die 
Dienste von 11 Voll- und 2 Halbbauern aus Strelowhagen, 1 Kossäten aus Fanger 
und den 6 Halbbauern aus Schwarzow zu, welche dem Kaüfer in Zeitpacht über-

48*
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lassen wurden, aber in Wegfall kamen, seitdem die baüerlichen Wirthe dienstfrei 
geworden waren. Auch konnte der Käufer die Bau- und Burgdienste der Amts
insassen gegen Erlegung der gewöhnlichen Vergütigung von 5 und 2'/2 Sgr. für 
jeden Gespann-, bezw. Handdiensttag so lange in Anspruch nehmen, bis diese Ge
rechtsame von Seiten des Fiskus gekündigt wurde. Auf dem Gute Schw. sind 7 
Wohn- und 12 Wirthschaftsgebaüde. Die Feldmark, deren Boden zu dem bessern 
des Kreises gehört, enthält  1661,93 Mg., 
davor: an Ackerland 1226,68 Mg., mit 25 Sgr. Ertrag vom Mg., an Gärten 
6,95 Mg., an Wiesen 147,53 Mg., Ertrag 45 Sgr., Weiden 119,03 Mg., an Hol
zung 105,68 Mg., an Wasserstücken 24,76 Mg., den Schwarzow-See enthaltend; 
1623,21 Mg. sind mit Thlr. 125. 8. 4 Pf. Grundsteüer behaftet, 7,43 Mg. steüer- 
frei. Die Gebaüdesteüer beträgt Thlr. 6. 18 Sgr. — Der Kaufvertrag datirt vom 
14. April 1812. Derselbe lag der fünften Kreisversammlung nicht vor, als die
selbe die Nachweisung von den ehenialigeu Domainengütern, welche mit den Rechten 
der Rittergüter veraüßert worden sind, aufstellte und unterm 20. Februar 1828 
vollzog, wol aber der Hypothekenschein vom 12. Mai 1820, demzufolge dem Gute 
die Brau- und Brennereigerechtigkeit, die kleine Jagd rc. eingeraünit war. Ausge
schlossen vom Verkaufe waren Patronat, Gerichtsbarkeit rc. Die Kreisversamm
lung war der Ansicht, daß die Qualität des Guts als Rittergut, den übrigen im 
Amte Raugard verkauften Gütern gleich, hierdurch indirect dargethan werde, und 
demgemäß der Besitzer, als welchen das Verzeichniß Carl Otto nannte, den übrigen 
Domainen-Besitzern gleich zu achten sei. In Folge dessen wurde das Gut Schw. 
in das vom Staatsministerium vollzogene Verzeichniß vom 6. Mai 1828 ausge
nommen. Darin hieß aber der Besitzer von Schw. Gottlob Schmidt. Es scheint 
fast, daß in jener Angabe von Carl Otto der Familienname Schmidt ausgelassen 
sei, da aus späteren Nachrichten hervorgeht, daß es Gebrüder Schmidt waren 
welche durch den Kaufvertrag vom 15. October 1812 das Vorwerk Schw. zum 
vollen Eigenthum erworben haben, und zwar nach §§. 2 und 3 des Contracté 
unter denselben Modalitäten, unter denen die übrigen Domainengüter veraüßert 
worden sind, nämlich Erlangung der ständischen Rechte der Rittergutsbesitzer, Aus
schließung des Patronats, der Jurisdiction, der hohen und Mittel-Jagd. In dem 
Artikel vom Amtsdorfe Schwarzow ist gesagt, daß dieser Ort vordem, und noch im 
18. Jahrhundert, zur Ritterschaft gehört habe und demnach feine Besitzer aller 
Vorrechte, namentlich auch der Jurisdiction theilhaftig gewesen seien. Hierauf ge
stützt trug Julius Adolf Hartmann, seit 1831 Besitzer des Guts Schw., im Jahre 
1841 auf Restitution jener Rechte, insonderheit der Gerichtsbarkeit an, indem auch 
von Seiten des Landraths v. Kameke, den Antrag unterstützend, in dem Bericht 
vom 2. Bericht vom 2. April 1841 geltend gemacht wurde, daß die Ritterguts- 
Qualität von Schw. nicht gelöscht worden sei, und nur aüßere Umstände das Ruhen 
die» er Eigenschaft herbeigeführt hätten. Der Ober-Präsident der Provinz, durch 
welchen verfassungsmäßig dergleichen Gesuche an das Ministerium gelangen müssen, 
schloß sich den angeführten, von der Königl. Regierung unterstützten Ansichten nicht 
an. In dem Erlaß vom 23. Juni 1841 heißt es: „Btag Schw. früher auch ein 
Rittergut gewesen sein, so hat es diese Eigenschaft durch die Umtauschung gegen 
Britzig, Amts Torgelow, jedenfalls verloren und ist dadurch dem Domanio incor- 
porirt worden. Die Vorbesitzer des rc. Hartmann haben es nur unter diesen Ver
hältnissen, mit Ausschluß des Patronats uiib der Jurisdiction erworben, weshalb 
er auch nur hiernach und demgemäß nach dem Cabinets-Befehl vom 18. Februar
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1827 beurtheilt werden kann. Dieser Cabinets-Befehl steht dem rc. Hartmann aber 
nicht zur Seite, einmal, weil er nicht der erste Erwerber von Schw. Seitens des 
Fiskus ist; zum andern, weil Schw. nicht die Art. II, Nr. 2 der Verordnung vom 
17. August 1825 vorgeschriebenen Eigenschaften besitzt, da es der Gerichtsbarkeit 
ermangelt. Es könnten dafür nur ganz besondere Momente die Veranlassung 
geben, die Verleihung der Ritterguts-Qualität für das Gut Schw. zu beantragen. 
Da nun dergleichen besondere Atomente nicht angeführt sind, so bin ich außer 
Stande, dem Anträge weitere Folge zu geben." v. Vonin war damals Qber-Prä- 
sident von Pomnrern. Als Reminiscenz sei noch angemerkt, daß Schwarzow zur 
katholischen Zeit der Kaminer Kirche mit 24 ßl. tributpflichtig war. Swertzowe 
in terra Newgarden ist der Name in den Statuten des Domkapitels.

Seebudenlake, Etablissement, 3 Haüser, 22 Einwohner, zu Lübz in 
gehörig, von der Kirche daselbst 940 Ruthen gegen NNW. entfernt, liegt am Aus
fluß des Carlshöser Kanals in den Dammfchen See und ist in Lübzin eingepfarrt 
und in Louisenthal eingeschult.

Speck, Rittergut, 23/8 Mln. von Naugard gegen SW. und 1 Alle, von 
Golnow gegen O., an der nach Massow und Stargard führenden Kreisstraße, in 
ziemlich zerschnittenem Terrain, das sich morgenwärts zu Hügeln erhebt, hat 
13 Wohnhaüser und 1 gewerbl. Gebaüde, davon die ©teuer Thlr. 10. 28 Sgr. 
beträgt, und 22 steuerfreie Gebaüde, diese und die folgenden Zahlen alle mit Ein
schluß des Vorwerks Piepersfeld. Die Feldmark hat einen Flächeninhalt 
von  3073,09 Mg., 
und zwar an Ackerland 1907,49 Mg. mit 30 Sgr. Ertrag, was den Kreisdurch
schnitt um 6 Sgr. übertrifft, an Gärten 12,44 Mg., an Wiesen 122,1 Mg., an 
Weiden 177,22 Mg., an Holzungen 781,94 Mg., mit Eichen- und Kiefernbeständen, 
die 7 Sgr. Ertrag vom Mg. geben, von einem Förster bewirthschaftet; an Wasser- 
stücken 12,32 Mg. Versteüert werden 3013,51 Mg. mit Thlr. 218. 4. 7 Pf. 
Steüerfreies Land gibt's nicht.

Speck, Pfarrkirchdorf, enthält 8 Bauer- und 2 Kossatenhöfe nebst 1 Halb
bauerhofe, den Pfarrhof, die Küsterei nebst Schule, jetzt 22 Grundbesitzer, 19 Wohn- 
und 3 gewerbl. Geb., davon die Steüer Thlr. 10. 2 Sgr. beträgt, sowie 19 steuer- 
freie Gebaüde, darunter die der geistlichen Institute. Die Feldmark be
greift  548,49 Mg., 
darunter 300,66 Mg. Ackerland, welches mit 22 Sgr. Ertrag pro Mg. bei weitem 
nicht so fruchtbar ist, als der Gutsacker, 5,23 Mg. Gärten, 93,29 Mg. Wiesen, 
3,7 Mg. Weiden, kein Holz, kein Wasserstück, aber 5,89 Mg. Ödland. Mit Thlr. 30. 
3. 7 Pf. Grundsteüer sind 483,69 Mg. behaftet; für 36,09 Mg. wird keine Steüer 
bezahlt.

Das Rittergut und das Dorf Sp. haben eine Bevölkerung von 361, mit 
dem Vorwerke Piepersfeld 397 Seelen. Mit Einschluß der auf Speckschem Fundo 
errichteten und zum Guts- und Gemeindebezirk Speck gehörigen Colonien Jmmen- 
thal und Birkenwerder beträgt die Bevölkerung 871 Seelen nach der Zählung 
von 1867.

Speck, oder Specke, wie man in Vorjahrhunderten den Namen schrieb, zerfiel 
ehedem in zwei Theile, davon der eine Alt-Flemmingen-Lehn war und zum Flenu 
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mingschen Kreise gehörte, der andere Theil aber ein Lehn der Familie Petersdorf 
und zum Saziger Kreise gerechnet wurde. Das Flemmingsche Lehn oder Speck a 
bestand aus 1 Ackerwerk, 4 Bauer- und 2 Kossatenhöfen, das Petersdorfsche Lehn 
oder Speck b aus 1 Ackerwerk, 4 Bauerhöfen und dem Halbbauerhofe. Sp. a kam 
von Curt v. Flemming an seinen einzigen Sohn Curt Gebhard, von diesem an 
seinen einzigen Sohn, den Landmarschall Carl Friedrich v. Fl., von welchem es 
am 23. Februar 1748 wiederkaüflich für 8500 Thlr. und 100 Thlr. Schlüsselgeld 
dem Amtmann Christian Müller zu Naugard verkauft, und nachdem es unter dessen 
Erben am 22. December 1760 für 9166 Thlr. 6 Gr. dem Candidaten der Rechts
gelahrtheit Conrad Renatus Müller zugefallen war, nach Ablauf der Wiederkaufs
frist am 25. Juni 1776 für 10.116 Thlr. 6 Gr. wieder eingelöst, am 9. November 
1779 aber für das Vorwerk zu Baumgarten nebst den dazu gehörigen 4 Bauern zu dem 
Werthe von 7500 Thlr. erblich an Julius Friedrich Wilhelm von Flemming ver
tauscht, von diesem am 19. November 1779 für 8100 Thlr. dem Major Curt 
Friedrich v. Petersdorf, von dessen Sohne, dem Lieutenant Gustav Ludwig Sigis
mund v. P., welchem es nach dem Erbrecesse vom 20. Januar 1795 zum Werthe 
von 10.175 Thlr. 15 Gr. 10 Pf. zugefallen war, am 13. Mai 1795 erblich für 
16.000 Thlr. dem Christian Friedrich v. P., und von diesem zugleich mit Sp. b, 
und also das ganze Gut Sp. am 2. August 1802 erblich für 35.300 Thlr., incL 
5500 Thlr. in Pfandbriefen, dem Johann Friedrich v. Blankschein verkauft wurde. 
Durch die Rechtssprüche vom 22. Juni 1782 und 19. September 1783 sind die 
sämmtlichen Agnaten des Flemmingschen Geschlechts mit allem Lehnrechte an Sp. a, 
in welchem Theile die Kirche sammt den Pfarr- und Küstergebaüden stehen, und 
auf das von dem neüen Besitzer v. Blankschein bewirkte gerichtliche Aufgebot, auch 
die sämmtlichen bekannten und unbekannten Agnaten des Geschlechts der Peters
dorfe mit allen ihren Lehnsrechten an Sp. b durch das am 30. April 1804 publi- 
cirte rechtskräftige Erkenntniß der Pommerschen Regierung vom 20. April 1804, 
so wie auch die unbekannten Realprätendenten mit ihren Realansprüchen und For
derungen präcludirt worden. Als freies Allodiuni wurde Sp. im Jahre 1809 von 
dem Oberamtmann Carl August Ferdinand Karbe, Pächter der Staats-Domaine 
Gramzow, in der Nkermark, angekauft, der das Gut seinem Schwiegersöhne von 
Scheven überließ, von dem es 1850 an den gegenwärtigen Besitzer, Wilhelm Flügge, 
verkauft worden ist. Zur Besitzzeit des Oberamtmanns Karbe sind auf dem Fundo 
des Gutes die Colonieu Jmmenthal und Birkenwerder angelegt.

Zur hiesigen Mutterkirche sind die oben genannten zwei Colonien, sowie das 
Vorwerk Piepersfeld eingepfarrt, und die Kirchen zu Burow, Jakobsdorf, Großen- 
und Lütkenhagen gehören ihr als Filiale an, die drei letzten seit Auflösung der 
Pfarre zu Großenhagen.

Theerofen, Etablissement von 4 Haüsern mit 43 Einwohnern, zu 
Lübz in gehörig, 600 Ruthen von der dortigen Kirche gegen OzN. entfernt am 
Wege nach Golnow und am Rande der Lübziner Forst. Es ist hier eine Schule, 
der auch die schulpflichtigen Kinder aus den Etablissements Hirschradung und Jben- 
horst und von den Vorwerken Amalienhof und Heinrichshof zugewiesen sind.

Vierhvf, Kreistagsberechtigtes Gut, V/4 Mle. von Naugard gegen N. un
sern des Ursprungs der falschen Wolsiza, des Völzerbachs, liegt einzeln, */♦  Mle. 
nordöstlich von dem Amtsdorfe Zikerke, wohin es incommunalisirt, eingeschult und 

<
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durch die dortige Filialkirche nach Döringshagen eingepfarrt ist; die Polizeiverwal
tung hat das Domainen-Nentamt Naugard. Auch N. war ein ritterfreies Amts
vorwerk, dessen unterm Pflug stehendes Areal 690 Mg. 78 Ruth, betrug, und dem, 
außer dem Weiderecht für die Schafe auf dem Zikerker Felde, die Dienste der 16 
Bauern in diesem Dorfe und von 2 Kossäten aus Trutzlatz zuftanden. Das Vor
werk ist im Jahre 1813 an den frühern Pächter Friedrich Müller, laut Kaufcon- 
tracts vom 28. Mürz, und Bestätigung der König!. Jrnmediat-Commission zur Ver- 
aüßerung der Staatsgüter vom 27. September 1813 für 14.400 Thlr. unter den 
bekannten Bedingungen zum vollen Eigenthum veraüßert. Außerdem zahlte der 
Kaüfer Thlr. 324. 9. 5 Pf. für Jnventarienstücke. Die oben erwähnten Dienste 
waren dem Kaüfer gegen ein jährliches Pachtquantum vou 281 Thlr. in Zeitpacht 
überlassen; da aber die Dienstbefreiung der Zikerker Wirthe bereits 1813 eintrat, 
so fiel deren Dienstpacht mit 255 Thlr. sogleich aus, während die der Kossäten zu 
Trutzlatz mit einem Betrage von 26 Thlr. bis 1829 fortgedauert hat, in welchem 
Jahre auch diese Wirthe dienstfrei geworben sind. Bau- und Burgdienste der 
Amtsinsassen hatte der Kaüfer auch dieses Borwerks unter denselben Bedingungen 
in Anspruch zu nehmen, wie die Erwerber der übrigen Amtsvorwerke. Das Ritter
gut B. hat auf einer Fläche von 5,63 Mg. 5 Wohn- und 6 Wirthschaftsgebaüde. 
Die Feldmark begreift  1438,27 Mg., 
davon an Ackerland 696,04 Mg. mit einem Ertrage von 20 Sgr. vom Mg., au 
Gärten 10,5 Mg., an Wiesen 276,04 Mg., an Weiden 314,25 Mg., an Holzung 
116,37 Mg. Einer Grundsteüer von Thlr. 74. 17. 3 Pf. ist eine Fläche von 
1413,18 Dkg. unterworfen. Gebaüdesteüer Thlr. 6. 18 Sgr. Einwohnerzahl 
73 Personen im Jahre 1867. Das Gut Bierhof ist bis heüte im Besitz der Fa
milie des Kaüfers geblieben, indem es sich vom Bater ans den Sohn und den Enkel vererbt 
hat, nunmehr, 1869, also seit 56 Jahren. Friedrich Müller, der Erwerber des Guts, 
dem seine Stelle in dem Staatsministerial-Berzeichniß der Kreistagsfähigen ehe
maligen Domainengüter vom 6. Mai 1828 angewiesen ward, starb im Jahre 1832 
und hinterließ das Gut seinem Sohne August M., dieser aber seinem Sohne Carl 
Ai. im Jahre 1859.

Vvgtshagen, Rittergut, l’/4 Mln. von Naugard gegen SSO. und 
1 Mle. von Daber gegen WzS., am Zampelfluß uiib an ber, von Stettin über 
den Jhnazoll uiib Massow nach Regenwalb führenben Lanbstraße, enthält mit bem 
dazu gehörigen Borwerke Dorotheenhof, 19 Wohn- unb 2 gewerbl. Gebaübe, 
bie mit Thlr. 13. 19 Sgr. besteuert finb, so wie 19 steuerfreie Gebaübe. Im 
Gutsbezirk sinb außer bem Besitzer bes Ritterguts 6 Eigenthümer angesessen, was 
barin seinen Grunb hat, baß in ben Jahren 1846 unb 1847 von bem bamaligen 
Gutsbesitzer eine Grunbfläche von 112 Mg. veraüßert worben ist. Mit tiefen 6 
Parcelen beträgt ber Umfang ber Felbmark bes Gutsbezirks . . 3509,94 Mg. 
Davon finb 3435,37 Mg. mit einer (Srunbfteüer von Thlr. 238. 10 Sgr. behaftet, 
unb an Ackerlanb enthält sie 2108,48 Mg., mit 21 Sgr. Ertrag, an Gärten 
11,86 Mg., an Wiesen 217,6 Mg., an Weiben 466,2 Mg., an Holzung 631,23 Big. 
mit Eichen- unb einigen Buchenbestänben, mit einem Ertrage von 9 Sgr. pro Mg., 
welcher ben ber Staatsforstreviere bes Naugarber Kreises übertrifft; ein eigner 
Forstverwalter wirb nicht gehalten. Außer ber Grunbsteüer muß für bie zur Ver
besserung bes Guts von bem König-Herzoge Friebrich II. in ben Jahren 1779 unb 
1780 bewilligten 6000 Thlr. Meliorationsgelber, wovon bie neüen jährlichen Einkünfte
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nach den Anschlägen zusammen 309 Thlr. 21 Gr. 6 Pf. betragen sollen, ein jähr
licher Canon von 70 Thlr. bezahlt werden. Das früher bestandene Vorwerk, Vier
schäferei genannt, welches zwischen Vogtshagen und Schönwald lag, ist nicht mehr 
vorhanden, wie im Artikel Dorotheenhof gezeigt worden (S. 333).

Vvgtshagen, Kirchdorf, dessen Kirche Filial von Schönwald ist, ent
hält 8 Bauerhöfe, 1 Kossatenhof, jetzt aber in Folge zahlreicher Abtrennungen von 
den bäuerlichen Wirthschaften und Anlage von Büdnereien und kleinen Eigen
thumsstellen 30 Grundbesitzer, 33 Wohnhäuser und 2 gewerbl. Gebäude, für die 
Thlr. 22. 6 Sgr. Steüer zu entrichten sind, so wie 42 steuerfreie Gebaüde, dar
unter das Schulhaus. Die Feldmark hat einen Flächeninhalt von . 1512,18 Mg., 
von denen für 1424,26 Mg. eine Steüer zum Betrage von Thlr. 125. 22. 7 Pf. 
entrichtet wird und 11,95 Mg. Schulland unbesteüert sind. An Ackerland ent
hält die Feldmark 1028,31 Mg. sehr fruchtbaren Bodens, da er einen Ertrag von 
32 Sgr. gewährt, welcher 11 Sgr. über dem Ertrage des Gutsackers und 8 Sgr. 
über dem Kreisdurchschnitte steht; an Gärten 6,9 Mg., an Wiesen 149,56 Mg., 
an Weiden 223,75 Mg., an Holzung 22,52 Mg., an Wasserstücken 5,17 Mg.

V., das Gut, hat 194, das Dorf 184, der Guts- und der Gemeindebezirk 
incl. des Vorwerks Dorotheenhof 444 Einwohner.

Das alte Dewitzen-Lehn Vagedeshagen halte, nach den Statuten des Kammer 
Domkapitels 64 Hufen, von denen 5 Mark 10 ßl. ad regales denarios zu zahlen 
waren. Zur Zeit der Abfassung der Hufenmatrikel von 1628 zerfiel das Gut in 
zwei Theile, davon der eine Theil in einem Umfange von 13'/» Hufen, V, Mühle, 
1 Krug, 1 Schäfer, von Jobst v. Dewitz und dessen Bruder Curt zur Dabor, der 
andere Theil, 26'/, Husen, 2 Kossäten, \ Mühle enthaltend, von Jost und Franz 
v. D. besessen wurde. Nach dem Tode des Generallieutenants Joachim Baltzer 
v. D. kam das, in dessen Hand vereinigte, ganze Gut V. an seinen Sohn, den 
Oberstlieutenant Steffen Bernd, von diesem an seinen nachgelassenen einzigen Sohn, 
den Regierungs-Viceprüsidenten Carl Joseph, und von diesem an seine Lehnsfolger, 
die drei Brüder v. Dewitz, die Obersten August Albrecht und Stephan Gottlieb, 
und den Cornet Bernhard Heinrich, von denen das Gut V. nebst dem dazu gehö- 
rigeu Bauerhofe in Schönwald, am 1. Januar 1756 für 19.000 Thlr. auf 36 Jahre, 
event, auch erb- und eigenthümlich, an Johann Christian v. Holzendorf veraüßert 
wurde. Dessen Wittwe Juliana Levina Gratiosa, geb. v. Benkendorf, nachmalige 
Ehefrau des Majors v. Pawelz, verkaufte das Gut aut 21. Mai 1781 für 22.250 Thlr. 
erblich an Otto Gottlieb Sigismund v. Ramin, der es aber, nachdem durch das 
Rescript vom 3. August 1781 die Modification von V. erklärt worden war, am 
14. Februar 1784 für denselben Preis der Ehegenossin des Majors v. Pawelz 
wieder abtrat. Diese verkaufte sodann das Gut V. sammt dem dazu gehörigen 
Bauerhofe in Schönwald, oder Sch. e, mit dem Gute Kramonsdorf zusammen am 
17. Januar 1800 für 87.500 Thlr. erblich dem Kriegs- und Tumainenrathe Georg 
Wilhelm v. Hill. In der Vasallentabelle vom Normaljahre 1804 ist der Werth 
der drei Güter angegeben, wie folgt: Vogtshagen 61.000, Kramonsdorf 15.000, 
Schönwald e 4000 Thlr. Seit dem 1. April 1819 ist Friedrich Vorchmann Be
sitzer von V. gewesen. Durch Heirath ging das Gut 1842 an Louis Hehn über, 
der vier Jahre nachher an Justus Pehlemann verkaufte. Dieser ist es gewesen, 
welcher die Substanz des Gutes durch Veräußerung von 112 Mg. verringert hat. 
Sein Nachfolger im Besitz von V. ist Carl Kannenberg seit dem Jahre 1867, doch
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mit Ausnahme des Vorwerks Dorotheenhof, welches Pehlemann sich reservirt zu 
haben scheint, mindestens war er noch int Monat Februar 1870 daselbst wohnhaft.

Wachtin, Groß-, R it terg u t mit Ki rch e, Filial von Mulkentin, 3'/« Mln 
von Raugard gegen SzW., 1 Mle. von Massow gegen SSW. und 17, Mle. von 
^îargard gegen NzW., an eitlem See, der Gr. W. von Klein-Wachlin (S. 308) 
trennt, und an der alten Landstraße von Stettin über den. Jhnazoll und weiter 
über Lenz, Sassenhagen, Sassenburg nach Freienwald rc. enthält 8 Wohnhäuser 
und 1 gewerbl. Gebäude, besteuert mit 15% Thlr., und 20 steuerfreie Gebaüde. 
®te Feldmark, deren Boden bei weitem nicht so fruchtbar ist als der Boden in der 
Feldmark des gegenüber liegenden Dorfs Klein-Wachlin, hat . . 3402 09 Ma. 
juin Areal, wovon 2477,81 Mg. unterm Pfluge sind, mit 23 Sqr. Ertrag vom 
Mg., 12,68 Mg. Gärten, 199,73 Mg. Wiesen, 163,63 Mg. Weiden, 416,02 Mg. 
Höhung mit gutem Bestand an Eichen, Birken und Kiefern, Ertrag 10 Sgr. vom 
■W«/ 64,22 Mg. Wasserstücke, bestehend aus dem oben erwähnten Wachliner See, 
der lang gestreckt in einem ziemlich scharf eingeschnittenen Thale liegt. Die Grund- 
>teüer, womit 3334,11 Mg. belastet sind, beträgt Thlr. 220.14 Sgr. 1 Pf. Außer- 
öem haftet aus dem Gute ein unablösbarer Meliorationsgelder - Canon von 
8O ^Hlr^l2 Gr. wegen der 6500 Thlr., welche König-Herzog Friedrich II. im 
Jahre 1779 zur Ausführung von Verbesserungen bewilligte, von welcher Summe 
die neuen jährlichen Einkünfte 397 Thlr. 2 Gr. 7 Pf. nach dem Anschläge betragen 
sollen. Die hier früher bestandenen 5 Bauerhöfe sind in Folge der Regulirung 
der gutshetrlichen und baüerlichen Verhältnisse, so wie der Separation, eingegangen 
und nach der Feldmark von Klein-Wachlin verlegt worden. Sodann ist zu bemer- 
ken daß die hiesige Kirche ehedem Mater war, zu der die Kirchen in Klein-Wachlin

oggow als Filiale gehörten. SeitAuflösung der Pfarre in Gr.W im Jahre 1823 
ist Klein-Wachlin auch zur Parochie Mulkentin, Roggow aber zur Parochie Pützerlin 
gelegt worden, (man vergl. L. B. II. Th. Bd. IV, 580).

(Sin Theil von Gr. W. und die Güter Klein-Wachlin und Roggow a waren 
à Lehne der Familie Ückermann, von der Hermann Ü Kl. W. im Jahre 

1390 erworben haben soll. Kleinere Theile von Gr. und Kl. W. besaß 1628 
Graf Caspar von Eberstein, so wie Baltzer und Ludwig Hindenburg. Gr. W a 
bas Uckermannsche Lehn, kam nach dem Tode des Obersten Henning Otto v. Ücker
mann an seine Söhne Friedrich Otto und den Major Bogislaw Rudolf v. Ü., 
und nach dem Tode des ersten an den zweiten allein, welcher seinen Antheil an 
dem Dorfe Damerwitz für den ehemals den Grafen von Eberstein und nach deren 
Abgänge zum landesherrl. Amte Massow gehörig gewesenen und für allodial er
klärten Theil des Gutes Gr. W., oder Gr. W. b, mit dem auch der Hinden- 
burgsche Antheil verbunden gewesen zu sein scheint, im Jahre 1752 vertauschte und 
einen Theil des Gutes Roggow a, als ein Ückermannsches Lehn am 8. April 1755 für 
2866% Thlr. von der Wittwe des Lieutenants Sigismund Otto v. Lenz, Doro
thea Juliana Charlotte, geb. v. Bork, und ihren Kindern einlöste. Rach seinem 
Tode kamen Gr. W. a, nebst dem Theile in Roggow an den Hauptmann Friedrich 
Leopold v. Ü, welcher nach dem Tode seines Vaters Adam Heinrich, und seiner 
Brüder Georg Heinrich und Johann Heinrich Otto v. 11 das alte Ückermannsche 
Lehn Kl. W. geerbt hatte und 1764 starb. Seine Lehnsfolger, der Hauptmann 
Curt Felix v. Ü zu Soest, der Major Joachim Ernst v. Ü auf Nieder-Hapersberg, 
und der Hauptmann Franz Alexander Conrad Christian v. Ü., überließen 1765 die

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 49
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Güter Gr. W. a, Kl. W. und den Antheil in Roggow für 17.350 Thlr. rum erb
lichen Eigenthum dem Hauptmann Gottfried Ulrich v. Löwenklau, welcher die Allo- 
dification dieser Güter durch das Rescript vom 5. Juli 1766 bewirkte.

Das Gut Gr. W. b, welches nach dem Tode des Majors Bogrslaw Rudolf 
v. Ü. auf feine Schwestertochter Amalia Carolina Jakobina, vermalte Oberst von 
Weyher war vererbt worden, wurde von derselben, so wie zugleich von ihrem Oe- 
mal, dem Obersten Christian Rudolf v. Weyher, ein Bauerhof in Gr. W., der 
vorher zum Gute Mulkentin gehört hatte, am 8. Ium 17 <4 fur 3000 Thlr. der 
Gemalin des Hauptmanns v. Löwenklau, Engel Theodora Franziska, geb. v. U., 
und von dieser am 21. Mai 1778 ihrem Gemal, dem Hauptmann v Löwenklau, 
überlassen. Von diesem wurden, nachdem er den zu dem Gute Kl. W. gehörigen 
Schänkkrug nebst der Schmiede mit den dazu gehörigen Ländereien am 31 August 
1769 für 480 Thlr. erblich dem Schmiedemeister Christoph Wenzel verkauft hatte, 
das ganze Gut Gr. W., Kl. W. und der Theil in Roggow, am 27. Februar 178 < 
für 20.000 Thlr erblich dem Hauptmann Friedrich David Jakob v ^chomng ver- 
kauft nach dessen Tode diese Güter seinen ininderjährigen Kindern, Charlotte 
Henriette Louise Friederike und Friedrich Wilhelm August Ferdinand v. Sch. zu
fielen, nach Ableben des letzten aber von den Vormündern der ersten, am 19. JuU 
1796 für 30.300 Thlr. erblich ihrer Mutter, der verwittweten Hauptmann v Sch., 
Sophie Charlotte Henriette, geb. v. Wedel, von dieser am 1. October lj9b fur 
denselben Preis erblich dem Carl Friedrich Ernst v. W., von diesem, nachdem er 
das zum Gute Kl. W. gehörige Vorwerk Heinrichshof (S 308) am 22. Marz 
1798 dem Pächter Johann Christoph Ruhnke für 2250 Thlr. auf 30 Jahre von 
Marien 1798 bis dahin 1828 verpfändet, und das Vorwerk in Kl. W. am 17. 
October 1799 für eine jährliche unveränderliche Erbpacht von 230 Thlr. mit Vor
behalt des Vorkaufsrechts, bezw. eines Laudemiums von 4 Prct. des Kaufgeldes 
bei Vererbungen aber von 30 Thlr., der Gerichtsbarkeit, der Jagd und des Patro
natsrechts, mit Königl. Genehmigung dem Bauer Christian Steingräber überlassen 
batte am 8. Mai 1802 für 50.000 Tblr. erblich dem Major Ludwig Thurow 
Curt'Grafen v. Bohlen, und von diesem am 8. August 1802 fur 4<^000 <U;lr. 
unb 100 Stück Ducaten an Schlüsielgeld erblich dem Köiugl. Schwedrsch-Pommer- 
schen Landrathe Heinrich v. Gagern verkauft wurden. Seit dem 1. April 1819 
besaß Johann Daniel Thiede das Gut Gr. W. Er vererbte dasielbe im Jahre 
1845 aus seine Wittwe, Johanne Henriette, geb. Giese, welche eine zweite Ehe mit 
dem Obergerichts-Assesior August Mühlenbeck schloß. Dieser ist seit 1868 titulirter 
Besitzer des Ritterguts Groß-Wachlin.

Wangeritz, Lettowsches Lehn-Rittergut, V/t Mle. von Naugard gegen 
SSW eben so weit von Massow gegen N. und 2 Mln. von Golnow gegen OzR., 
hat ll'Wohnhaüser, für die Thlr. 8. 6 Sgr. Steüer zu erlegen sind und lc> 
steüerfreie Gebaüde, und ist.......................... «556,43 Mg.
groß von denen 1979,33 Mg. Ackerland sind, welches 24 Sgr. Ertrag gewahrt, 
daher dem mittlern Zustande der Ertragfähigkeit des Kreises entspricht; an Garten
land gibt es 7,66 Mg., an Wiesen 160,34 Mg., an Weiden 243,16 Mg., an 
Holzung 98,18 Mg., und an Wasserstücken 15,31 Mg., bestehend in dem Wangerrtzer 
See welcher südwestlich vom Orte am Wege nach Matzdorf liegt. Mit einer Grund- 
steüer vom Thlr. 174. 8 Sgr. sind 2498,84 Mg. belastet, steuerfrei 5,14 Mg. 
Schulland, von dem ein Ertrag von 22 Sgr. pro Mg. gewonnen wird. Im Jahre
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1843 stnd <5 Mg. Forstland an die bäuerlichen Wirthe in Wangeritz verkauft: sie 
haben diese Fläche garadet und in Acker umgewandelt. Gut und Dorf W baben 
eine Bevölkerung von 257 Seelen.

Wangeritz, Kirchdorf mit Filialkirche von Pflugrade schon in katholischer 
Zeit, dann aber vorübergehend, und seit 1778 als ein Vagans zu Kicker gehörig, 
hat 7 Vollbauerhöfe, 1 Halbbauerhof, eine Mahl- und Schneidemühle, welche von 
einem, auf der Feldmark entspringenden, und zur Stepenitz fließenden Bache getrie
ben wird, 12 Wohnhaüser, für die, nebst dem Mühlengebaüde Thlr. 10. 18 Sgr. 
Steüer zu erlegen sind, und 14 steüerfreie Gebaüde, darunter das Schulhaus. In 
der Feldmark mit einem Areal von  908,93 Mg. 
sind 15 Eigenthümer angesessen und es werden von 861,29 Mg. an Grundsteüer 
Thlr. 60. 19 Sgr. gezahlt. An Ackerland gibt es 678,43 Mg. mit 25 Sgr. Ertrag, 
bcr um 1 Sgr. höher ist, als der Ertrag des Gutsfeldes, an Gärten 1,48 Mg., 
an Wiesen 48,57 Mg., an Weiden 126,15 Dkg., an Holzung 3,86 Mg., an Wasser
stücken 3 Mg.

Io. Jahrhundert war der Besitzstand von W. dreitheilig; Besitzer waren 
die Grafen von Eberstein, Herren des Landes zu Naugard, die Knuthen und die 
Lentzen. Letztere verkauften ihren Antheil im Jahre 1445 an Henning Mildenitz. 
Die weiteren Besitzveränderungen von W. hangen mit dem Gute Ribbekart, im 
Greifenberger Kreise, zusammen, daher auf die Beschreibung dieses Gutes zu ver
weisen ist (L.^B. 11. Th. Bd. VI., 981—983), woraus hervorgeht, daß W., seit 
dem Jahre 1791 Besttzthum der Familie v. Lettow ist, zuerst in der Person des 
Generalmajors Heinrich Wilhelm v. L., der im Jahre 1793 starb, und das Gut 
auf seinen Brudersohn, den Rittmeister Johann Wilhelm v. L. vererbte. Er hatte 
bei Byern Kürassieren, deren Garnisonort Aschersleben war, gestanden, und, nachdem 
er den Abschied genommen, daselbst wohnen geblieben, so im Normaljahre 1804. 
Der jetzige Besitzer, Hauptmann Carl Wilhelm v. L. hat das Gut W. im Jahre 
1827 übernommen.

Weitenhagen, Alt-Dewitzsches Lehn-Rittergut, 2% Mle. von Naugard 
gegen SSO. und V2 Mle. von Daber gegen SSW., an einer Nebenstraße von 
Naugard über Farbezin, Plantikow und Breitenfeld nach Freienwald, und unfern 
des langgestreckten Ocker Sees, enthält 20 Wohnhaüser, besteuert mit Thlr. 10. 20 
©gr. und 18 steuerfreie Gebaüde. Die Feldmark, die einen sehr fruchtbaren Boden 
hat, begreift 2316,71 Mg. 
unb zwar an Ackerland 1659,17 Mg., mit einem Reinerträge von 31 Sgr. pro 

oder 7 Sgr. über dem Durchschnittssatze des Kreises, an Gärten 13,61 
Mg-, an Wiesen 395,57 Mg., an Weiden 138,81 Mg., an Holzung nur 4,42 Mg., 
an Wasserstücken j 1,6 Mg., den fischreichen Ocker See enthaltend. Von der Guts
flüche sind 2283,78 Mg. mit einer Steüer von Thlr. 200. 27 Sgr. belastet.

Weitenhagen, Kirchdorf, Filial von Kromonsdorf, besteht aus 9 Bauer
höfen, 1 Halbbauer- und 1 Pfarrbauerhofe, enthält jetzt 58 Grundbesitzer, doch nur 
18 Wohn- und 1 gewerbl. Gebaüde, wovon Thlr. 11. 17 Sgr. Steüer zu erlegen 
lind, und 21 steuerfreie Gebaüde, darunter das Schulhaus. Die Feldmark, deren 
Boden nicht ganz so ergiebig ist, als der des Gutsfeloes, begreift . 2404,5 Mg. 
wovon 2326,08 Mg- mit einer Steüer von Thlr. 160. 12. 4 Pf. behaftet, und 
12,09 Mg. steuerfreies Schulland; an Ackerland 1207,76 Mg. mit einem Ertrage 

49*  - 
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von 25 Sgr. pro Mg., an Gartenland 3,14 Mg., an Wiesen 742,18 Mg. an 5Beb 
den 370,05 Mg., an Holzung 14,64 Mg. Die Bevölkerung von Gut und Dorf 
beträgt 341 Seelen. Diese bekennen sich nicht zur evangelisch-unirten Landeskirche, 
sondern sind Lutheraner, wie sie bei der statistischen Aufnahme von 1867 angegeben 
haben. Eine Person ist aufrichtig genug gewesen, zu bekennen, daß sie keiner der 
im statistischen Schema enthaltenen 11 Religionsgesellschaften angehöre.

Weytenhagen war von seinen 58, oder nach anderer Angabe 63 Hufen dem 
Domkapitel von Kamin mit 5 Mark 1 ßl. ad regales denarios abgabenpflichtig. 
Nach der Hufenmatrikel von 1628 besaßen den größten Theil von W., nämlich 18 
Hufen, 2 Kossäten, '/- Mühle, Jost und Franz v. Dewitz, Jobst v. D. und deflen 
Bruder Curt zur Dabor hatten nur 3 Hufen, aber auch Bastian Wedel besaß in 
W. 6 Hufen, muthmaßlich derselbe Theil des Dorfs, welchen ehemals die Lebine 
als Afterlehn des Dewitzen-Geschlechts inne hatten. In der Folge spaltete stch das 
Gut in 2 Antheile, welche jedoch seit dem Anfänge des laufenden Jahrhunderts in 
Einer Hand vereinigt sind. W. a kam von dem Oberstlieutenant Steffen Bernd 
v. D. an seinen einzigen Sohn, den Regierungs-Vicepräsidenten Carl Joseph, von 
diesem an feine Lehnsfolger, die Obersten August Albrecht und Stephan Gottlieb 
und den Cornet Bernhard Heinrich v. D. und wurde von denselben am 12. No
vember 1757 für 9000 Thlr. auf 36 Jahre der Wittwe des Kreiseinnehmers Kühl, 
Juliane Sophie, geb. Böttcher, und von derselben ant 8. September 1774 dem 
Franz Wilhelm Tschirner überlassen, von dessen Erben aber durch den Landdrost 
Carl Heinrich Friedrich v. D., — welchem seine Brüder Stephan Werner und Bodo 
Christoph Balthasar am 7. März 1792 und 17. September 1791 das alleinige Ein
lösungsrecht abgetreten hatten, — nach dem Vergleiche vom 29. April 1793 für 
10.513 Thlr. 8 Gr. eingelöst. — W. b kam nach dem Tode des Heinrich v. D. 
an seinen Sohn, den Hauptmann Bernd Sigmund, und wurde von dem Vormunde 
seiner nachgelassenen Kinder, dem Hauptmann Christian Heinrich v. D., am 26. Fe
bruar 1715 dem Hauptmann Joachim Ernst v. Dossow verpfändet, am 18. April 
1741 aber von dem Landrathe Christian Heinrich v. D. eingelöst, lind von dessen 
nachgelassenem einzigen Sohne Joseph Friedrich nach dem Contracte vom 28. Fe
bruar 1796, nach welchem W. b aus :> Bauerhöfen bestand, für 3300 Thlr. erblich 
dem Landdroste Carl Heinrich Friedrich v. D. verkauft, deffen Sohn, der Hauptmann 
nachmalige Major Carl Günther Theodor v. D. das ganze Gut W., dessen Werth 
zu 19C3O Thlr. angenommen ward, in Folge des unter den 6 Brüdern v. D. ge
troffenen Theilungsvergleichs vom 8. August 1803, in Besitz nahm. Durch diesen 
Vertrag ist dem Gute W. die Hälfte der im Harmelsdorf belegenen ehemals zum 
Gute Wussow gehörig gewesenen Holzkaveln beigelegt worden. Jetziger Besitzer von 
W. ist seit 1840 Carl v. Dewitz-Krebs.

Willkommen, Vorwerk zum Gute Klein-Benz gehörig, vom Landrathe 
Christian Ludwig v. Dewitz im Jahre 1814 angelegt; man vergl. den Artikel Klein- 
Benz, S. 317. Weder die Grundsteüer-Veranlagungs-Tabellen des Finanz-Mini
steriums von 1866, noch die Übersicht der Wohnplätze für das Jahr 1867 kennt 
dieses Vorwerk, das auch auf allen nettere« Landtafeln fehlt, welche von der Ge- 
neralstabs-Karte abgezeichnet sind. Dagegen ist es angegeben auf Engelhardts 
reducirter Copie der Gillyschen Karte und zwar auf der Ausgabe von 1822.

Wolchow, Kreistagsfähiges Gut, 7*  Mle. von Naugard gegen SW., mit 
dem Amtsdorfe dieses Namens in örtlichem Zusammenhänge und mit demselben 
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Eine politische, Kirchen- und Schul-Gemeinde bildend, zu der auch das Gut Neuhof 
gehört, und über die dem Rentamte Naugard die Polizeiobrigkeit zusteht. Dieses 
Gut ist das letzte der Vorwerke, welche einst zur Herrschaft Naugard, dem spätern 
landesherrlichen Amte, gehörten. W. ist laut Kaufcontracts vom 23. Februar 1813 
an den Gutsbesitzer, frühern Pächter des Vorwerks, Johann Schmeling für 9900 
Thlr. und 90 Thlr. für Jnventarienstücke mit den bekannten Berechtigungen bezw. 
Reservaten, zum vollen Eigenthum verkauft, und ist dieser Verkauf von der Königl. 
Immédiat-Commission zur Veräußerung der Staats-Domainen unterm 20. Decem- 
bfr 1813 bestätigt. Für die dem Fiskus verbliebenen Patronatslasten hat Kaüfer 
einen jährlichen Canon von 8 Thlr. an die Domainen-Rentamtskafse zu zahlen 
übernommen. Areal des Kaufobjekts 591 Mg. 116 Ruth. Die dem Käufer zeitpacht
weise überlassenen Dienste der 4 Bauern im Dorfe W., wofür er Thlr. 59.12.6 Pf. 
Zahlte, hörten bereits 1815 auf, da die Wirthe in diesem Jahre dienstfrei lvurden. 
Bau- und Burgdienste konnte Kaüfer auch dieses Vorwerks unter den bekannten 
Bedingungen in Anspruch nehmen. Das Gut W. hat 3 Wohn- und 3 Wirthschafts- 
gebaüdc. Die Feldmark enthält  594,17 Mg. 
lüoüon 575,16 Mg. der Grnndsteüer unterworfen sind; Ackerland 409,21 Mg., mit 
einem Reinerträge von 26 Sgr. pro Mg., wie der baüerliche Acker von W., Gärten 
1,56 Mg., Wiesen 42,04 Mg., Weiden 45,9 Mg., Holzung 76,45 Mg., Grundsteüer 
Thlr. 43. 23. 4 Pf., Gehst. 18 Sgr. — Auch dieses Gut ist bis auf den heutigen 
Tag in der Familie des Kaüfers geblieben. In dem Verzeichnis;, welches der fünfte 
Kreistag von den ehemaligen Domainengütern am 20. Februar 1828 vollzog, wurden 
Johann Schmelings Erben als Besitzer von W. eingetragen, in dem Staatsmini- 
sterial-Verzeichniß vom 6. Mai 1828 aber noch Johann Schm, selbst, muthmaßlich 
in Folge eines Versehens in der Kanzlei des Ministeriums. Nachdem die Erben 
mehrere Jahre das Gut gemeinschaftlich besessen, wurde es, nach erfolgter Erbschafts
Regelung im Jahre 1835 von Carl Ludwig Schm, allein übernommen, dem laut 
Berichts vom 6. Januar 1869 Ferdinand Schm, im Besitz des Guts gefolgt ist. 
Wolchowe war zur katholischen Zeit dem Kaminer Domkapitel mit 15 ßl. tribut
pflichtig.

~ Wussvw, altes Dewitzen Lehn-Rittergut, 1% Mln. von Naugard gegen 
OSO., zur linken Seite der nach Daber führenden Kreisstraße, welche die Guts
feldmark durchschneidet, hat 10 Wohnhäuser, von denen Thlr. 8. 24 Sgr. Steüer 
erlegt wird, und 21 steuerfreie Gebaüde. Der Flächeninhalt der Feldmark be
trägt  2579,72 Mg. 
wovon Ackerland 1824,61 Mg., mit 27 Sgr. Ertrag vorn Mg., 18 Mg. Gartenland, 
Wiesen 137,95 Mg., Weiden 142,65 Mg , Holzung 333,55 Mg., mit einem Ertrage 
von 15 Sgr. vom Mg., Wasserstücke 1,68 Mg. Zu versteuern sind 2458,44 Mg. 
mit Thlr. 196. 21 Sgr. Außerdem haftet auf dem Gute ein unablösbarer Canon 
von 15 Thlr. 1 Pf. wegen des Kapitals von 1500 Thlr. 5 Gr. 6 Pf., welches 
König Friedrich II. im Jahre 1784 zur Ausführung von Verbesserungen aus dem 
Meliorationsfonds bewilligt hat, und wovon die neuen jährlichen Einkünfte 133 Thlr. 
10 Gr. 47i Pf., betragen sollen. Zur katholischen Zeit war das Gut dem Karniner 
Domkapitel mit 3 Talent ad regales denarios abgabenpflichtig; man rechnete das 
Gut zu A4 Hufen. Im 17. Jahrhundert war W. eine Schäferei ohne steüerbare Hufen. 
Das Gut hat 178 Einwohner und hat in Gr. Benz seine Pfarrkirche, in Kl. Benz 
seine Schule. Man kann die Frage aufwerfen, wie die Kirchengenossen zu Gr. und
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Kl. Benz, welche in der unirten evangelischen Kirche stehen, sich mit den Wussowern 
wegen Abhaltung des Gottesdienstes vereinbart haben, da Letztere, nach Ausweis 
der statistischen Aufnahme 1867 Lutheraner sind ? — Wussow kam, mit Farbezin, 
Schloißin b, Gr. Benz a und Kl. Benz, nach dem Tode des General-Lieutenants 
Friedrich Wilhelm v. Dewitz an seine mehr genannten Söhne, den Obersten August 
Albrecht, den Obersten Stephan Gottlieb und den Cornet Bernhard Heinrich, und 
wurden am 27. December 1746 von dem ältesten Bruder, dem Obersten August 
Albrecht, den beiden jüngeren Brüdern, bald darauf aber von dem jüngsten Bruder, 
dem Cornet Bernhard Heinrich, nach dem Vergleiche vom 22. September 1747, 
dem mittelsten Bruder, dem Obersten Stephan Gottlieb allein überlassen, • welcher 
Gr. Benz a, excl. des Fischerhauses und der s. g. Krugkoppel, am 20 Januar 1764 
dem Landrathe Christian Heinrich v. D. abtrat. Seit dem Jahre 1803 war der 
Hauptmann Christian Ludwig v. D., nachmaliger Landrath, durch Erbfolge Besitzer 
von Wussow, dessen Werth bei der Übernahme des Guts zu 45.000 Thlr. ange
nommen wurde, nachdem von dessen bisherigen Zubehörungen, die bei Farbezin 
gelegene Teichwiese, das von dem Gute W. bisher ausgeübte Schafaufhütungsrecht 
auf der Farbezinschen Feldmark und die Hälfte der Holzkaveln im Harmelsdorf 
vom Gute W. abgenommen und dem Gute Farbezin, die andere Hälfte der Holz
kaveln in H. aber dem Gute Weitenhagen, zufolge Theilungsvergleichs der sechs 
Brüder v. D. vom 8. August 1803, beigelegt worden war. Im Jahre 1839 ver
kaufte, wie wir aus dem Artikel Kl. Benz, S. 317, wissen, der Landrath v. D. 
seine drei Güter W., Kl. Benz und Schloißin seinem Sohne, dem Oberlandes
gerichts-Assessor Otto v. D., nachmaliger Kreis-Deputirter, und seinem Schwieger
söhne, dem Lieutenant Heinrich v. Vormann, welche sich demnächst über die Theilung 
der Güter W. und Kl. Benz dahin einigten, daß letzterer das Gut Kl. Benz, ersterer 
aber das Gut W. übernahm.

Zampelkrug, Etablissement, 1 Haus, 7 Einwohner, zum Rittergute 
Külz gehörig (S. 354) liegt westlich von da am Zampelflusse und an ber neuen 
Kreisstraße von Naugard nach Daber.

Anmerkung.

Als am 2. April 1870 die Artikel Jarchlin (S. 348) und Kniephof 
(S. 352) zur Correctur Vorlagen, wurden dieselben an demselben Tage dem geh. 
Regierungs- und Landrathe, Kammerherrn v. Bismarck zur gefälligen Revision, mit 
der Bitte um baldigste Rücksendung, vorgelegt. Diese ist erst am 29. April er
folgt. Inzwischen mußte der betreffende Bogen durch die Presse gehen, daher die 
folgenden Berichtigungen nicht gehörigen Orts ihre Stelle gefunden haben.

Jarchlin sowol als Kniephof sind jetzt Allodialgüter. Jarchliu (S. 348) ist 
nur auf einer Seite von Wiesen und nicht mehr von hohen Elsen umgeben. Gegen 
N. stößt I. an die Feldmark des Guts Kniephof. Auf Jarchliner Feldmark befindet 
sich, nach der Gränze mit Lasbeck (Kreis Regenwald) zu, ein Vorwerk, zu dem 
550 Mg. bewirthschaftet werden. — (S. 349) „Aus den oben erwähnten Elsen be
stehend" ist zu streichen; dagegen hinzuzufügen: Dem Gute sind außerdem noch ein- 
verleibt 27, Bauerhöfe und 200 Mg., welche früher zum Gute Schloißin und der 
Mühle zu Farbezin gehört haben. Im Dorfe Jarchlin ist das Pfarrcolonushaus 
eingegangen. Mit den Grundstücken der Wassermühle enthält die Gemeinde 12
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Vollbauerhöfe. Zeile 24 von oben ist statt v. Kotzen — v. Kowen zu setzen. — 
(S. 350) Zeile 17 von oben: Lieutenant Philipp v. Bismarck hat das Gut Kniep- 
Hof von seinem Oheim, dem Grafen Bismarck, kaüstich erworben. — Kniephof 
(S. 352) Zeile 27 von oben: Wegen des Meliorationsgelder-Canons haftet dieses 
Gut auf Höhe von 50 Thalern.

VIII.
Polizeibezirke von Gütern, welche nicht zur Ritterschaft gehören.

Carlshvf, Gut und Dorf, 4 Mln. von Naugard und 3/< Mln. von 
Golnow gegen SW., auf der Gränze der Waldung, die sich der Golnowschen Stadt
forst anschließt, und der großen Wiesenflur, welche den Dammschen See auf dessen 
Oftufer umgibt, und von zahlreichen Dämmen und Gräben durchschnitten ist, nament
lich dem Carlshöfer Kanal, der bei den Lübziner Etablissement Seebudenlake in den 
See geht.

Das Gut hat 11 Wohnhäuser, besteuert mit Thlr. 7. 24 Sgr., und 10 steuer
freie Gebaüde. Von den Grundstücken sind 1854,95 Mg. mit einer Steuer von 
Thlr. 157. 23 8 Pf. belastet, und 4,11 Mg. sind, als zur Ortsschule gehörig, 
steüerfrei. Die Feldmark enthält nur 154,69 Mg. Ackerland, mit dem sehr niedrigen 
Ertrage von 11 Sgr. vom Mg., an Gärten 5,2 Mg., an Wiesen 594,59 Mg., die 
66 Sgr. Ertrag vom Mg. geben, 24 Sgr. über dem Kreisdurchschnitt, an Weiden 
81,84 Mg., an Holzungen 1022,74 Mg. unter Aufsicht eines Waldwärters, ganze 
Feldmark  1932,53 Mg.

Das Dorf hat 40 Wohn- und 2 gewerbl. Gebaüde, von denen Thlr. 13. 
29 Sgr. ©teuer zu entrichten sind, und 61 steuerfreie Gebaüde, darunter das Schulhaus. 
Der Grundsteüer unterworfen sind 343,68 Mg., Betrag der Steüer Thlr. 40. 12. 
5 Pf., steuerfrei 8,91 Mg. der Schule gehörige Grundstücke, mit den auf dem Guts
felde liegenden Grundstücken zusammen 13,02 Mg.; Ackerland 138,97 Mg., Ertrag 
17 Sgr. pro Mg., Gartenland 3,2 Mg., Wiesen 210,42 Mg., Ertrag 50 Sgr., 
keine Weiden, auch keine Holzung. Areal der Feldmark .... 395,65 Mg.

Ganz Carlshof hat mithin einen Flächeninhalt von .... 2328,18 Mg. 
und eine Bevölkerung von 497, das Gut 107, das Dorf 390 Seelen, welche, mit 
Ausschluß von 4 Israeliten, zur Kirche in Elisenau eingepfarrt sind, aber ihre eigene 
Schule haben, welcher auch die schulpflichtigen Kinder zu Blankenfeld überwiesen 
sind. Übrigens bekennen sich die Bewohner von Carlshof und Blankenfeld, so 
auch die von Kamelsberg nicht zur unirten Landeskirche, sondern zum exclusiven 
Lutherthum. Wegen Gründung von Carlshof siehe S. 304 und den Art. Kamelsberg.

Hühnerberg, Etablissement, 1 Haus, 6 Einw., gehört zum Gute 
Kamels berg, V« Mle. von da gegen NO. am Hühnergraben, der hier in die 
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Jhna geht, nachdem er mit diesem Flusse einen parallelen Lauf durch die Gol- 
nowschen Wiesen genommen hat. Hier wohnt der Förster, der das Gut K. ver
waltet.

Kamelsberg, Gut und Dorf, 7s Mln. von Carlshof gegen W. am Ufer 
des Dammschen Sees und am Kamelstrom, der den Abfluß des Sees bildet und 
in den sich hier in einem neuen gegrabenen Bette die Jhna ergießt, vorher aber auch 
im alten Bette an der Ostseite von K. in den See gefloffen ist. An diesem Aus
fluß liegt das Etabliflement Ihn amünde, das zwar zur Gemeinde K. gerechnet 
wird, in Bezug aber auf Polizei-Verwaltung unter dem Magistrate von Golnow 
steht. Die Jhna bildet bis Hühnerberg die Gränze mit dem Rittergute Fürsten
flagge, und dann von Hühnerberg abwärts bis zum Ausfluß in den Kamelstrom 
die Gränze zwischen dem Naugarder und dem Nandowschen Kreise. K. ist übri
gens die am weitesten gegen Abend gelegene Ortschaft, 47« Mln. von Naugard 
entfernt, von der Landeshauptstadt Stettin aber nur 17« Mln. gegen NNO. auf 
dem Wasserwege der Oder, des Swante-Stroms und des Dammschen Sees.

Das Gut K. hat mit Einschluß von Hühnerberg 2 Wohnhaüser, wovon 
Thlr. 1. 6 Sgr. Steüer zu entrichten sind, und 6 steuerfreie Gebaüde. Es um
faßt  1609,27 Mg., 
wovon 1569,27 Mg. einer Steüer von Thlr. 223. 9. 3 Pf. unterworfen sind. 
Davon ist nichts unterm Pfluge, und so ist es auch im Dorfe; Gartenbau wird 
auf 2,94 Mg. getrieben, Wiesen gibt es 643,19 Mg., und diese geben den sehr 
hohen Ertrag von 95 Sgr. pro Mg., keine Weiden, Holzung 923,14 Mg., meist 
Weichholz, unter Verwaltung eines'Försters, der das Gut bewirthschaftet und es 
mit seiner Familie allein bewohnt. Die Bewohner des zweiten Hauses sind zum 
Dorfe gerechnet.

Das Dorf K. besteht aus 23 Wohn- und 1 gewerbl. Gebaüde, wofür Thlr. 12. 
28 Sgr. Steüer zu zahlen sind, und 47 steuerfreien Gebaüden, darunter das Schul
haus. 25 Grundbesitzer sind in ber nur  231,94 Mg. 
großen Feldmark angesessen, so daß jeder im Durchschnitt eine Parcele von 97« Mg. 
besitzt Die Parcelisten haben von 218,29 Mg an Grundsteuer Thlr. 70. 2. 9 Pf. 
zu zahlen; steuerfrei sind 5,36 Mg. Schulland. An Gärten gibt es 41,85 Mg., 
an Wiesen 181,8 Mg., mit dem außerordentlich hohen Ertrag von 105 Sgr., dem 
höchsten, der im Naugarder Kreise erzielt wird. Weiden und Holz ist nicht vor
handen. Wiesenkultur iiub Heüwerbung bilden die fast ausschließliche Beschäfti
gung der 236 Einwohner von K., welche zur Kirche in Langenberg, Nandowschen 
Kreises, eingepfarrt sind, aber ihre eigene Schule haben. Der Flächeninhalt von 
Gut und Dorf Kamelsberg beträgt ..........................................1841,21 Mg.
Einige Familien leben von der Fischerei, mehrere vom Betrieb der Schifffahrt im 
Binnenverkehr zwischen Golnow, Stettin, Swinemünde rc.

Nach dem zwischen dem Hauptmann Carl Otto v. Blankenburg und dem Ma
gistrate zu Golnow ant 25. November 1777 geschlossenen Erbzinscontract wurden 
dem erstem die s. g. Pädagogienheide, aus welcher die beiden Colonien Carlshof 
und Blankenfeld (S. 390, 304) angelegt worden, und der Kamelshorstsche Bruch, 
aus dem die Colonie Kamelsberg steht, wovon aber nur 718 Mg. 6 Ruth, der 
Golnowschen Kämmerei, die übrigen 1078 Mg. 72 Ruth, der Kämmerei zu Stettin 
gehören, erb- und eigenthümlich auf Erbzinsrecht verschrieben. In beut Vertrage 
würbe festgesetzt, daß der Erbzinsmann in den Colonien Carlshof und Blankenfeld
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36 und in der Colonie Kamelshorst, wie Kamelsberg Anfangs hieß, 8 ausländische 
- Familien, welche besonders Ackerbau und Viehzucht treiben sollten, auf seine Kosten 

anzusiedeln habe. Carlshof erhielt seine Benennung nach dem ersten Vornamen 
des Anbauers, Blankenfeld, nach dessen Geschlechtsnamen Blanken — bürg. Er über
nahm für diese beiden Colonien einen jährlichen Erbzins von 500 Thlr. an die 
Stadt Golnow, und für die Colonie Kamelshorst jährlich 300 Thlr., die nach 
Verhältni ß der Morgenzahl an die Kämmereien zu Stettin und Golnow abzuführen waren. 
Der Erbzinsmann erhielt die Brauerei-, Branntweinbrennerei-, die Krug- und Mühlen
gerechtigkeit, die hohe und niedere Jagd, die Mitfischerei in der Jhna, soweit solche 
seine Erbzinsguter durchströmt, die Fischerei auf dem Dammschen See, der Damantsche, 
dem Pfaffenwasser und den übrigen zu den Ämtern Stettin, Wolin und Ukermünde 
gehörenden Gewässern, jedoch gegen Lösung der gewöhnlichen Willzettel und Erle
gung dessen, was für die Fischerei auf diesen Gewässern an die Ämterkassen gewöhn- 
lich gezahlt wird; die Befreiung von den Licent-, Zoll- und Accisegefällen sowol 
in Ansehung der Effecten, des Viehes und der Güter, welche derselbe und seine 
Colonisten ins Land bringen, als auch in Ansehung der von diesen Gütern zu ver
kaufenden Producte; die Freiheit auf diesen Gütern eine Kirche zu erbauen und 
einen Prediger anzusetzen nebst dem Patronatsrechte; die Gerichtsbarkeit über die 
anzusetzenden Colonisten und Einwohner, jedoch so, daß wenn zwischen ihm und 
denselben ein Streit entsteht, der König!. Krzegs- und Domainenkammer die Ent- 
scherdung verbleibt; die Befreiung von aller Enrollirung und Werbung der ange
setzten ausländischen Familien und von allen Abgaben, sie haben Namen wie 
sie wollen.

Münsterberg, Gut und Büdnerdörfchen, 45/8 Mln. von Naugard 
gegen SSW., Vs Mln. von der Eisenbahnstation Carolinenhorst gegen N. und eben 
so weit von Friedrichswald gegen SW., auf einer Blöße des Staatsforstreviers 
Fnedrichswald, ist für eine, zur Anlegung desselben und zur Erweiterung des Do- 
^7/"î7'^rks Friedrichswald vom Könige Friedrich II. bewilligte Summe von 
3(.46^ Thlr. 16 Gr. nach dem mit dem Oberamtmann Andreas Lieguitz am 
24. Juli 1777 geschlossenen Vertrage, von demselben erbaut worden, welcher die 
dazu von dem Friedrichswalder Forstrevier gelegten 383 Mg. 34 Ruth, an Acker- 
und 2322 Mg. 130 Ruth, an Bruchland durch Radung urbar gemacht hat. Dieses 
neüe Vorwerk sollte der Sitz des Königl. Beamten und Generalpächters des Amtes 
Fnedrichswald werden, welcher bis dahin zu Rörchen wohnte. Allein dieser Plan 
wurde bald aufgegeben. Nachdem von Seiten der Kriegs- und Domainenkammer 
und der Königl. Jmmediaten Meliorations-Commission beschlossen worden, zur 
Stchersiellung der etatsmäßigen Meliorations-Reveniten und zur Ersparung aller künf- 
ttgen Remissions-, Bau- und Reparaturkosten, auch zu desto besserer Lultivublemachung 
die oeiben, nach dem vom Könige genehmigtenAmter-Nêeliorationsplan der 100.000Thlr. 
rm Jahre 1777 nett etablirten Vorwerke Münsterberg und Zimmermannshorst aus 
Erbzins wegzugeben, dieses auch durch Rescript vom 11. April 1783 von dem Ge- 
neral-Directorium genehmigt worden, und der zeitige Generalpächter des Amts 
Fnedrichswald der Justizrath Candidus Otto Gottlieb Zimnlermann, (Nachfolger 
von Ltegmtz) diese beiden Etablissements auf Erbziilsrecht zu übernehmen sich erklärt, 
so ist, nach Maßgabe des mit ihm unterm 20. September 1782 abgehaltenen Punc- 
tations-Protokolls und nach mehrerm Inhalt des vorerwähnten Reser, vom 11. April 
1783, zu Alten-Stettm am 15. October 1785 ein Erbzins-Contract geschloffen, und 
von» Könige mittelst Urkunde, d. d. Berlin den 25. October 1786 bestätigt worden,

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 50
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kraft dessen die neü angelegten Meliorations-Etablissements Münsterberg und Zim- 
mermannshorÜ nebst allen dazu gehörigen Pertinentien, Vieh-Inventarien, Gebäuden 
und darauf errichteten Tagelöhner-Familienhaüsern, wovon das Vorwerk Münster
berg 1713 Mg. 107 Ruth., das Vorwerk Zimmermannshorst 671 Mg. 100 Ruth., 
also beide Etablissements 2385 Mg. 27 Ruth, excl. Wegen, Triften und unbrauch
barem Lande, enthalten, in ihren jetzigen, völlig regulirten Gränzen und Maaten, 
dem rc. Zimmermann cum pleno jure Dominii utilis et omni facultati alienandi 
erb- und eigenthümlich verschrieben sind, so, daß ihm frei gegeben wird, sothanes 
Terrain nach eigenem Gefallen und wie derselbe es am convenablesten findet zu 
nutzen und zu gebrauchen, auch an andere zu alieniren und zu verkaufen, jedoch 
mit Vorbehalt des stipulirten Canons und mit der Bedingung, daß der Kriegs
und Domainenkammer bei vorkommendem Verkaufsfall des einen oder andern Erb- 
zinsgutes das Vorkaufsrecht zustehen solle, danebst aber dem Erbzinsmann auf das 
bündigste versichert, daß der stipulirte Canon zu keiner Zeit und unter keinerlei 
Prätext jemals einer Erhöhung unterworfen sein, noch weniger diese Erbzinsgüter 
je revocirt werden sollen (§ 1). Dem Contracte sind die Vermessungsregister beider 
Güter vom Jahre 1781 beigefügt, wonach sich der Flächeninhalt anders gestaltet, 
als oben angegeben ist. Münsterberg besteht aus 505.33 Acker, 465 . 173 Wiesen 
(darunter 84 . 0 zweischnittige) 710 . 90 Koppeln, 12 . 87 Gartenland, zusammen 
1694 Mg. 23 Ruth. Zimmermannshorst enthält 68 . 0 Acker, 328 . 0 Wiesen, 
300 . 128 Koppeln, 1 . 152 Gartenland, im Ganzen 698 Mg. 100 Ruth. Ent
richtet Erbzinsmann den von diesen Meliorations-Etablissements schon seit 1782 
zum Etat stehenden, auf angelegte Nutzungsanschläge sich gründenden jährlichen 
Ertrag, und zwar von Münsterberg mit 886 Thlr. 7 Gr. und von Zimmermanns
horst mit 408 Thlr. 13 Gr. 27a Pf., also in Summa mit 1294 Thlr. 20 Gr. 
27, Pf. als einen perpetuirlichen Canon an die Friedrichswaldsche Amtskafie (§ 2). 
Sollte über kurz oder lang eines oder das andere von diesen Erbzinsgütern ver
kauft werden, und Fiskus das Vorkaufsrecht nicht ausüben, so muß der neüe Be
sitzer 7i0 des von dem Erbzinsgute zu erlegenden jährlichen Canons als ein Lau- 
demium an die Domainenkasse bezahlen, mithin von Münsterberg 88 Thlr. 15 Gr. 
2 Pf., von Zimmermannshorst 40 Thlr. 20 Gr. 6 Pf., und in der Art wtrd es 
auch in perpetuum bei jedem Verkaufssall gehalten (§ 11). Aach Inhalt der 
übrigen Stipulationen des Contracté erhielt der Erbzinsmann an Gerechtsamen: 
die Jurisdiction, die Brau- und Brennereigerechtigkeit und, da das Grundstück zu 
den ritterfreien gehörte, Befreiung von Contribution, Einquartierung rc. ; Zollfrei
heit gleich anderen Königl. Pächtern und Edelleüten, zugleich für sich und seine 
Leüte die Freiheit, sich zu einer Kirche zu halten, zu welcher sie wollten. Dagegen 
war Erbzinsmann mit seinen Einwohnern zu der bei Münsterberg erbauten Wind
mühle, so lange dieselbe im Gange bleibt, mahlzwangspflichtig; sollte aber selbige 
eingehen, oder deren Wegwerfung für gut gefunden werden, so könne Erbzinsmann 
und seine Einwohner mahlen, wo sie wollen, auch soll ihm alsdann unbenommen 
sein, solchen Falls auf seinem Fundo sich selbst eine Mühle zu erbauen, weil es 
sodann nicht möglich, diese beiden Erbzinsgüter irgend einer andern Mühle als 
Zwangsmahlgäste der großen Entfernung halber beizulegen (§ 15). Wegen Zim
mermannshorst s. S. 282—284. Für Münsterberg ist der Canon, so wie sämmtliche 
Reservate, als Vorkaufsrecht bezw. Laudemium rc. im Jahre 1813/14 abgelöst; 
ausgenommen von der Ablösung blieb das Obereigenthum. Durch Erbpachtver
träge vom 1. Juni 1822 und 5. April 1826 wurde das Gut M. durch zwei Forst-
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parcelen von zusammen 91 Mg. 72 Ruth, erweitert, für die ein unveränderlicher 
Canon von Thlr. 51. 28. 8 Pf. zu entrichten war, wegen dessen das Gut der 
Domainen-Rentamtskasse Friedrichswald, später Kolbaz, bis auf Erlaß des Real- 
lasten-Ablösungs-Gesetzes vom 2. März 1850 abgabenpflichtig geblieben ist. Seit 
der Zeit ist an Stelle jener Kasse der Domainen-Amortisationsfonds getreten. 
Nach Vereinigung der gedachten zwei Forstparcelen hatte das Gut M. ein Areal 
von 1804 Mg. 179 Ruth. Jetzt beträgt der Flächeninhalt nach Angabe der 
Grundsteüer-Veranlagungs-Tabellen  1882,29 Mg., 
davon an sehr dürftigem Ackerland 1692 Mg., welches nur 15 Sgr. Ertrag vom 
-^9*  gibt, an Gartenland 6,09 Mg., an Wiesen 6,31 Mg. mit 50 Sgr. Ertrag, an 
Weiden 25,39 Mg. und an Holzung 110,14 Mg. Die Grundsteuer beträgt 
Thlr. 84. 19. 9 Pf., sie haftet auf einer Grundfläche von 1839,92 Mg. Es be
finden sich auf dem Gute 4 Wohnhaüser, die mit Thlr. 8. 6 Sgr. besteüert sind, 
und 9 steuerfreie Wirthschaftsgebaüde. Als Besitzer von M. sind angegeben: Rach 
dein Justizrathe Zimmermann der Oberamtmann Stegemann; darauf der Amtmann 
Nitschmann; darauf bis 1838 die Wittwe des Predigers Nitschmann in Stettin, 
Christine Elisabeth, geb. Priem, welche die zweue der Forstparcelen 1826 erwarb; 
1857 Rehmann. Die Einwohnerzahl besteht aus 88 Lutheranern und 3 Katholiken, 
zusammen 91 Seelen.

Das kleine Dorf ist aus den Familienhaüsern des Guts entstanden. Es 
bildet mit diesem Einen Gemeindebezirk, und enthält 5 Büdnereien mit eben so 
viel Wohnhäusern, für die 1 Thlr. 11 Sgr. Steüer zu erlegen sind, und 5 steuer
freien GebaUden. Die Stelle zur ersten Büdnerei ist auf Forstgrund von 9 Mg. 
175 Ruth, laut Kauf-Contracts vom 23. September 1826 gegen einen Domainen- 
zins von 5 Thlr. zum Eigenthum erworben worden. Jetzt begreift das Dörf
chen ................................................................ . 85,27 Mg.,
wovon 43,11 Mg. Ackerland sind, mit nur 13 Sgr. Ertrag, und an Wiesen 36,15 Mg., 
die einen Ertrag von 39 fegr. pro Mg. gewähren. Andere Kulturen gibt es nicht. 
Das Dörfchen hat 60 Einwohner, die in der statistischen Tabelle als Lutheraner 
aufgeführt sind.

Münsterberg ist in Friedrichswald eingepfarrt und gehört zum Schulverband 
Zimmermannshorst. Als 1825 und in den folgenden Jahren die Vorarbeiten und 
Verhandlungen wegen Aufstellung der netten Ritterguts-Matrikel des netten Kreises 
Naugard schwebten, faßten die Kreisstände auch das Gut M. ins Auge, um dasielbe 
in das Verzeichniß der ehemaligen Domainengüter aufzunehmen, denen die Kreis
tagsfähigkeit beizulegen sei. Dem Anträge ist keine Folge gegeben, muthmaßlich 
weil das Gut im Besitz einer Frau war, der die Bedeütung der ihrem Gute zuge
dachten Ehrenrechte unbekannt geblieben.

dtörchen, Gut, Mühle und Colonie, 4% Mle. von Naugard gegen 
SW., I1/« Mle. von Golnow gegen SSW. und 1% Mln. vom Bahnhof Damm 
gegen NO.

Das Gut enthält 5 Wohnhaüser, von denen 9 Thlr. 2 Sgr. Steüer erlegt 
werden, und 7 steuerfreie Gebaüde, und hat zu seiner Feldmark ein Areal 
von........................................................................................................... 1001,07 Mg.,
wovon 966,16 Mg. mit Thlr. 96. 9. 7 Pf. besteuert und 7,26 Mg. steuerfrei sind. 
Nach den Kulturarten: Ackerland 309,74 Mg. mit 10 Sgr. Ertrag, Gartenland 
12,87 Mg., Wiesen 642,87 Wg. mit 41 Sgr. Ertrag vom Mg., 7,94 Mg. Weiden, 
keine Holzung.

50*
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Die Colonie nebst der Mühle enthält 10 Wohn- und 1 gewerbl. Gebäude, 
besteuert mit Thlr. 4. 27 Sgr. und 15 steuerfreie Gebaüde, darunter das Schul
baus. Es sind 22 Grundbesitzer, davon jeder im Durchschnitt 11-12 Mg. inne 
hat, im Ganzen 295,6 Mg., 
von welcker Fläche 232,65 Mg. mit Thlr. 24. 8. 4 Pf. Steuer belegt und 22,87 Mg. 
steuerfrei sind. Unterm Pfluge befinden sich 169,62 Mg-, welche 20 Sgr. Ertrag 
vom Mg. gewähren, und die 85,9 Mg. großen Wiesen werfen einen Ertrag von 
55 Sgr vom Mg. ab, woraus folgt, daß die Colonie einen fruchtbarern Boden 

besitzt, als das Gut. .
Nörchen hat 174 Einwohner und ist nach Elisenau emgefarrt, hat aber ferne 

eigene Schule, der auch die schulpflichtigen Kinder in Elisenau und Friedrichwil

helmsthal zugewiesen sind. ; tl£j
In der „Golnowschen Öde", die fich de Tribus (welches in der Nachbarschaft 

von Damm lag) vsque ad stagnum quod dammescbe Sehe dicitur, et sic iuxta 
eiusdem stagni litus vsque ad portum vbi Ina induit in stagnum prescriptum, 
deinde per Inam vsque in Golinog. et sic per ipsius Ine ascensum vsque ad 
fossatum non longe a Putzerlin rc. — Worte der Vereignungs-Urkunde Herzogs 
Swantibor Solitudinis de Golinog an das Kloster Kolbaz vom Fahre 1220 
sind, nach Brüggemann's Angabe, vor dem 13. Jahrhundert zwei Dörfer gewesen, 
welche Bisterbeck und Swartelanke geheißen haben, wovon sich die Namen noch bis 
auf gegenwärtige Zeiten erhalten haben, indem ein Bach, welcher auf dem Groß- 
Christinenbergschen Felde entspringt, durch Groß-Christinenberg nach Sturtzenbecher- 
wall und da durch einen gezogenen Quergraben nach Nörchen in die Lanke geht, 
noch jetzt die Bisterbeck, und die Lanke, welche von Nörchen aus zwischen den 
Berglandschen und Lübzinschen Brüchern in den Dammschen See fließt, die 
Schwarzelanke genannt wird. In dieser Öde aus der Scheidung zwischen dem 
höher gelegenen Hochwalde und dem niedrigen Bruchwalde ist um die Stelle, wo jene 
zwei untergegangenen Ortschaften muthmaßlich gelegen haben, seit dem Jahre 1738 eine 
Fläche von 2355 Mg. 159 Rth. urbar gemacht, und im Mittelpunkt derselben das Vorwerk 
Nörchen angelegt worden, das zum Sitz des Beamten und Generalpächters desi AmtSFried- 
richswald bestimmt wurde, während das zuletzt genannte Vorwerk der Sitz des 
Oberforstmeisters von Hinterpommern war. Das Vorwerk Nörchen mußte ui der 
Folge von seinem Arrak 236 Mg. zur Bildung der benachbarten Colonien Chri- 
stinenberg und Sophienthal abgeben. Es hatte 12 Feüerstellen, bie Abtriften für 
bie Schake 2 Tage in ber Woche auf die angränzenden Feldmarken Sophienthal 
und Christinenberg, gemessene Dienste von 1 < Bauern aus Gr. Christinenberg, 
5 Bauern aus Gr. Sophienthal, 12 Kossäten aus Kl. Christinenberg und eben so 
viel Kossäten aus Kl. Sophienthal, und 15 Bauern aus Augustwald Die Ein
wohner des Vorwerks waren nach Lübzin eingepfarrt, doch wurde auf dem Amt
hause zu Nörchen vom Schulmeister in Groß-Christinenberg eine Art ostentlichen 
Gottesdienstes durch Vorlesen einer Predigt gehalten. Zu ihm gingen auch die 
Kinder aus R. zur Schule. - Gleichzeitig mit dem Vorwerke wurde eine Wind- 
und eine unterschlägige Wassermühle angelegt. Letztere erhält ihr Wasser 
aus der Düsterbecke,' theils aus 3 Quellen auf den benachbarten Feldern, die durch 
Graben in den Mühlenteich geleitet sind. Etwa 500 Schritte von der Wasser
mühle befindet sich eine Stauschleüse, durchweiche der obere Theil der Norchenschen 
Wiesen unter Wasser gesetzt werden kann. Das Mühlenwesen, zu dem 40 Mg. 
Land gehören, wurde durch Contract vom 10. April 1783 in Erbpacht gegeben.
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Die darin festgesetzte Abgabe an den Domainenfiskus betrug 110 Thlr. Sie war 
fixirt und der Erbpächter der Veranschlagung seines Mahlguts nicht unterworfen. 
Von dieser Abgabe sind durch Compensation mit der dem Müller gewährten Mahl- 
Zwangs-Entschädigung — Zwangsgäste waren die Bewohner der beiden Christinen- 
berg und bei beiden Sophienthal — Thlr. 101. 22. 2 Pf. abgelöst, so daß noch 
Thlr. 8. 7. 10 Pf. zu entrichten waren, die, in Folge des Gesetzes vom 2. März 
1850 auf den Domainen-Amortisationsfonds übertragen sind.

Das Vorwerk R. hatte an Acker zu Roggen und Hafer 383 Mg. 159 Ruth., 
an dreijährigeni Haferland 30. 42, an Acker überhaupt 414. 21 ; an zweischnittigen 
Wiesen 496. 84, an einschnittigen 155. 27, an Wiesen überhaupt 651. 111; an 
Koppeln und Weide 1041. 121; an Gartenland 11. 134, ganze Fläche der Feld
mark ......................................................................................................2119 Mg. 27 Ruth.

Der Generalpächter des Amts Friedrichswald hatte für das Vorwerk R. zu 
zahlen, an Ai rende 1339 Thlr. und an Dienstgeld 196 Thlr. 16 Gr., zusammen 
1535 Thlr. 16 Gr. Es wurde aber nachgewiesen, daß er in dem Wirthschaftsjabre 
von Trinitatis 1782—83 einen Verlust gehabt hatte von 852 Thlr. 2 Sgr. 10 Pf., 
und inl folgenden Jahre einen Verlust von 925 Thlr. 10 Pf. Unter diesen Um- 
ständen ordnete ein Hofrescript vom 21 September 1784 eine Untersuchung des 
Vorwerks an, um die Ursachen seines Verfalls zu ermitteln Der Departementsrath, 
Knegsrath v. Schmeling, unterzog sich dieses Auftrags, bei dessen Ausführung er 
den Generalpächter, Justizrath Zimmermann zuzog. Es würde zu weit führen, 
einen Auszug aus dem, am 20. October 1784 aufgenommenen Protokoll hier ein
zuschalten; es sei nur angeführt, was über die Bodenbeschaffenheit des Ackerlandes 
gesagt wird. Der Boden isi torfig und sandig, wozu noch kommt, daß unter der 
Erdkrunre größtentheils Eisensteine eingelagert sind, die bekanntermaßen der Frucht- 

Erdbodens alsdann aüßerst hinderlich sind, wenn sie die zur bearbeitende 
Oberfläche desselben unmittelbar berühren. Das Endergebniß der Untersuchung und 
einer neuen Veranschlagung war, daß das Vorwerk nur eine Pacht von 928 Thlr. 
19 öt 1 Pf. zu tragen im Stande sei. Bereits im Jahre 1783 hatte der 
rc. Zimmermann den Antrag gestellt, ihn aus der Pacht desVorwerks R. zu entlassen, und 
dasselbe zu seiner Erleichterung in Erbpacht auszuthnn. Die Pommersche Kriegs
und Domainen-Kammer befürwortete den Antrag auf Vererbpachtung in seinem, 
dem General-Directorium unterm 21. Februar 1785 erstatteten Bericht. Das Hof- 
reftript vom 8. März 1785 erklärte sich mit der Vererbpachtung einverstanden, be
stimmte aber, „daß diese dem rc. Zimmermann nicht zu concediren sei, zumalen R. 
^/. beträchtlichste Vorwerk im Amte Friedrichswald und derselbe schon die beiden 
Meltowtions-Etabliffements Münsterberg und Zimmermannshorst bei diesem Amte in 
Orbpacht besitze". Auf Grund dieses Rescripts bemühte sich nun zwar die Pommersche 
Kammer einen geeigneten Erbpächter für das Vorwerk R. zu gewinnen, allein nach 
vielfachen Versuchen gelang dies erst nach Verlauf von 5 Jahren. Ein Stettiner 
Kaufmann, Namens Martin Friedrich Dommow, hatte sich zur Übernahme der Erb
pacht gemeldet. Weil er ein wohlhabender Mann war — er besaß in der Stadt 
ein ^nU^m^^lcnnmrft feilte irriger Weise Kohlmarkt genannt) zum Werthe 
von 10.000 Thlr. schuldenfrei, und überdem Kapitalvermögen — so empfahl ihn 
die Poinmerfche Kammer dem General-Directorium, von dem denn auch die Ge
nehmigung zur Abschließung des Erbpacht-Contracts mit demselben durch Rescrivt 
vom 11. August 1790 ertheilt wurde.
-....Der am 11. April 1791 abgeschlossene und vom Könige am 26. October 1791 
"'taugte Erbpacht-Contract gibt die Größe des zu Vererbpachtenden Grundstücks
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wie oben an. Es sind aber davon abgenommen und der Dorfschaft Gr. Chnstmen- 
berg zugetheilt 84 Mg. 37 Ruth. Wiesen, und dem Püttkruge 32 Mg. an Acker, 
Wiesen und Hütung, überhaupt ist das Vorwerk vermindert um 116 Mg. 37 Ruth., 
so daß wirklich zu Erbpachtrechten verliehen worden sind . 2002 Mg. 170 Ruth, 
und zwar an Acker 396. 21, an Wiesen 559. 74, an Koppeln und Weiden 1035. 
121 an Gartenland 11. 134. (§. 1) Sämmtliche zum Vorwerk gehönge Wohn- 
und Wirthschaftsgebaüde, ingleichen die daselbst befindlichen 7 Familienhaüser werden 
dem Erbpächter unentgeldlich zugestanden, jedoch ist das Brauhaus und die Land- 
reüter-Wohnung davon ausgeschlossen, welche dem Amte verbleiben. Der Erbpächter 
muß die Gebaüde gleich nach Übernahme des Vorwerks in gehörigen Stand setzen, 
wozu ihm das erforderliche Reparaturholz, ein für allemal unentgeldlich bewilligt 
worden, solche auch in der Folge beständig in guten baulichen Würden auf eigene 
Kosten unterhalten, ohne daß er und die nachfolgenden Besitzer auf irgend eine 
Unterstützung an Gelde, freiem Bauholze oder freier Anfuhr der Materialien durch 
die Unterthanen Ansprüche machen können. (§. 2). Macht sich der Erbpächter für 
sich und die nachkommenden Besitzer dieses Vorwerks verbindlich von Trnntatrs 
1791 an einen jährlichen perpetuirlichen und nie zu erhöhenden aber auch auf 
keinerlei Art zu vermindernden Canon von 800 Thlr. zur Friedrichswaldschen Amts
kasse zu entrichten, weil jedoch hiervon wegen der an Gr. Christinen berg und den 
Püttkrug abgetretenen Flüchen von dieser Summe Thlr. 6. 16.^7 Pf. abgehen, so 
beträgt der Canon, der in vierteljährigen Raten zu bezahlen ist, Thlr. 743.4. 5 Pf., 
und zwar zum vierten Theil in Frd'or. zu 5 Thlr. gerechnet, die übrigen Drei
viertel in Preuß. Silber Courant (§. 4). Die Diensie, welche bisher von den 
Dörfern Gr. und Kl. Sophienthal bei dem Vorwerke geleistet worden, Horen auf 
(8 5). Übernimmt der Erbpächter alle Arten von Unglücksfällen und kann solcher- 
halb keine Erlassung von dem jährlichen Canon unter irgend einem Vorwande 
beanspruchen § 6). Den kleinen Leüten in den 7 Familienhaüsern wird die Be- 
fugniß zuni Raff- und Leseholz irn Püttschen Revier zugestanden (§ *)•  Die Kriegs- 
und Domainenkannuer reservirt sich in Veraüßerungssällen das Vorkaussrecht, mach 
sie davon keinen Gebrauch, so muß in jedem .der Eon^»s^zu
91erstuife einaeholt und das Laudennum von 0,1 des Canons mit <4 Mr. ( Gr. 
11 in Xgnitioiiem Dominii directi erlegt werden (§ 8). Dem Erbpächter 
und seinen Nachfolgern wird die Jurisdiction über die auf bem Vorwerk R. bereits 
befindliche» ober noch auzujetzenden Familien mit der Einschränkung zugestanden 
daß sie solche durch den jedesmaligen Juiiizbeamte» des Anits Frkdnchstvald 
oder einen vereideten Königlichen Justizbeautten verwalten lassen (§ 9). Der 
Canon von 800 Thlr, wird aus das Grundstück primo loco m das Amts-Grund- 
und tzhpothekenbuch eingetragen (§ 10). Da die Brau- und Branntweinbrennerei, 
die das Amt Friedrichstvald aus dem Vorwerk R b.sher betn-ben, g-g-nw-« « 
nicht mit Vererbpachtet werden soll, so verbleibt auch das dajelbst be,mdliche Brau- 
Haus nebst den dazu gehörigen Gartenplähen nnd dem tzosraume Pertmenz des 
Aints und ist Erbpächter gehalten, die von ihm zu gebrauchenden Getränke an Hart 
Bier und Branntwein aus ihr zu entnehmen rc. (§ 12). Auch das Landreüterhaus 
bleibt Pertinenz des Amts (§ 13). Die jedesmaligen Erbpächter, ° wie ihre 
Leüte und die auf dem Vorwerk wohnenden Familien sind schuldig, auf der Muhle 
zu R., als deren Zwangsmahlgäste mahlen zu lassen (§ 14). Dem Besitzer des 
Erbzinsgutes wird in Ansehung der eigenen Wirthschafts-Produkte und des zuge
zogenen Viehs die Zollfreiheit in der Provinz gleich anderen Königl. Pächtern zu
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gestanden (§ 15). Soll den jedesmaligen Besitzern erlaubt sein, zu ihres Hauses 
Nothdurft, nicht aber zum Verkauf, auf dem Dammschen See sischen zu lassen 
(§ 16). Da das Vorwerk R. aus lauter ritterfreien Pertinentien besteht, so bleiben 
die Besitzer desselben von allen dem contribuable» Hufenstande anklebenden oneribus 
und Abgaben, desgleichen von Leistung der Paß-, Marsch- und Burgfuhren, sowie 
auch von der Einquartierung bei Durchmärschen befreit (§ 17). Folgen Bestimmun
gen über die Reinigung der Gräben, Instandhaltung der Stauschleüsen zur Be- 
Wässerung der Vorwerks-Wiesen und Weiden (§ 18). ' Wird dem Erbpächter die 
Hütung auf der hohen Heide im Friedrichswalder und Püttschen Revier mit dem 
Rind- und Schafvieh, ingleichen wöchentlich 2 Tage mit den Schafen auf der 
Christinenberger und Sophienthaler Feldmark bewilligt (§ 19). Die kleine Jagd 
auf den Fluren des Vorwerks wird den: Erbpächter nicht in Erb-, sondern nur auf 
6 Jahre in Zeitpacht überlassen (§ 20).

Die in den §§. 12 und 13 des Contracté dem Fiskus vorbehaltenen Baulich
keiten, das Brauhaus und das Landreüterhaus, gingen später, auf Grund der Re- 
scripte des General-Directoriums vom 20. December 1796 und 25. Februar 1798, 
gleichfalls in den erblichen Besitz des Erbpächters Dommow über, so daß demselben 
nunmehr das ganze Vorwerk mit allen Pertinentien eigenthümlich gehörte. An 
Kaufgeld für die gedachten Gebaüde zahlte er bezw. 205 Thlr. 8 Gr. und 50 Thlr. 
baar an die Domainenkasse, worauf die Löschung des Vorbehalts im Hppotheken- 
buch und die Berichtigung Tituli possessionis für den Erbpächter auf das ganze 
Vorwerk Nörchen verfügt wurde.

Mittelst Vertrages vom 16. December 1800 verkaufte Martin Friedrich Dom
mow das erbliche Nutzungsrecht des Gutes N. an Christian Hilgendorf, den bis
herigen Besitzer des Freischulzenhofes in Kolow, Amts Kolbaz, incl. todten und le
benden Inventars, für die Summe von 23.000 Thlr., von welcher Summe 5000 Thlr. 
baar bezahlt wurden, 18.000 Thlr. aber gegen 4 Prct. jährlicher Zinsen stehen 
blieben. Außerdem übernahm Kaüfer 3000 Thlr. Schulden, die der Verkaüfer zur 
ersten Stelle hatte eintragen lassen. Von diesem wurde das Laudemium bezahlt. 
Am 19. Juli 1803 verkaufte Hilgendorf das Erbpachtgut R. an den Amtmann 
Carl Friedrich Reefschläger zu Eickstedt bei Oranienburg, und den Banquier und 
Pächter zu Gatow bei Spandow, Benjamin Daniel Jtzig für seinen Sohn Moses 
Benjamin Jtzig. Der Kaufpreis betrug 26.500 Thlr. Auch bei diesem Verkaufe 
übernahm der Verkaüfer die Berichtigung des Laudemiums. Es wurde aber auch 
eine Conventionalstrafe von 6000 Thlr. stipulirt, falls der eine oder andere Theil 
den Contract nicht erfüllen sollte. Nachdem Hilgendors den Nachweis geführt 
hatte, daß der Benjamin Daniel Jtzig zu der Descendenz des Chaussee-Bau-Jnspec- 
tors und Banquier Daniel Jtzig, in Berlin gehöre, dem das Naturalisations-Pa
tent vom 2. Mai 1791 ertheilt worden, und derselbe also zum Güter-Ankauf befugt 
sei, gab die Pommersche Kammer ihren Consens zum Verkauf an Reefschläger und 
Jtzig, Sohn. Beide übernahmen die Bewirthschaftung des Guts. Mittelst Ver
trages vom 21. December 1807 lösten die beiden Besitzer von R. ihr bisheriges 
Gesellschaitsverhältniß auf. Reefschläger trat von dem Mitbesitz des Gutes zurück, 
und Moses Benjamin Jtzig übernahm dasselbe zum alleinigen Eigenthum, indem er 
für Reefschlägers halben Antheil einen Kaufpreis von 14.500 Thlr. bewilligte, 
dessen Zahlung nach Räumung der Provinz von den Kaiserlich Französischen Trup
pen und sobald die Königl. Bank und Seehandlung sich im Stande befinden, ihre 
Papiere realisiren zu können, oder sobald auch nur diese letztere Alternative einge
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treten, aller Erwartung nach also den 1. Juni 1808, welcher Termin auf jeden 
Fall der Termin der Gutsübergabe sei, baar erfolgen solle. Die Berichtigung der 
Laudemialgelder, die zur Hälfte des im Erbpachtvertrage von 1791 festgestellten 
Satzes abzuführen waren, übernahmen die Contrahenten als eine gemeinschaftliche 
Verpflichtung. Der Consens zu diesem Theilverkauf ist unterm 11. Januar 1808 
ertheilt worden. Seitdem der Tabacksbau in diesseitigen Landen eingeführt, wurde 
derselbe in R. betrieben, in der Zeit, um die es sich hier handelt, von 6 zum Gute 
gehörige Planteurs, die durch ihre Betriebsamkeit, neben der Heüwerbung, den 
Hauptertrag erzielten. Außer den Planteurs wohnten 8 Tagelöhner-Familien auf 
dem Gute. Seit dem Jahre 1809 nennt sich der Erbpächter von N. in den Acten 
Moritz Benjamin Jtzig, was ohne Zweifel wol nur eine willkürliche Abänderung 
des Vornamens Moses ist. Ein Bruder desselben, I. Jtzig, wurde am 16. April 
1810 bei dem geheimen Staatsrath Sack, Oberpräsidenten der Provinzen Kurmark, 
Neümark und Pommern, damals in Berlin residirend, mit dem Anträge vorstellig, 
den auf dem Vorwerke R. haftenden Zins mit Kapital ablösen zu wollen, und zwar 
in Bank-Obligationen, wenn dieselben nach dem Nennwerthe angenommen würden. 
Der Oberpräsident gab diese Vorstellung an die König!. Regierung von Pommern 
zum gutachtlichen Bericht ab, die sich unterm 1. Mai 1810 dahin aüßerte, daß die 
Zulässigkeit der Erwerbung des Obereigenthums durch Ablösung des Canons, nach 
der Domainen-Veraüßerungs-Jnstruction vom 27. December 1808, keinem Bedenken 
unterworfen sei. Ferner sei es Vorschrift, daß die Staatsschulden-Obligationen, 
wofür die Bank-Obligationen unzweifelhaft zu halten seien, nur nach dem Course 
des Zahlungstages in Zahlung gegeben werden könnten; auch ändere sich der 
Kapitalsbetrag der Ablösungssumme, je nachdem die Zahlungstermine früher oder 
später fallen. Bis zum 31? December 1810 werde derselbe zu 6 Prct., später bis 
zum 31. December 1814 zu 5 Prct. aus dem Course berechnet. Der Oberpräsi
dent rescribirte hierauf unterm 14. Mai 1810 an die König!. Regierung von Pom
mern, damals in Stargard, daß er den Antragsteller I. Jtzig an dieselbe verwiesen 
habe und das Collegium auffordere, dessen Vorschläge entgegen zu nehmen und 
zu prüfen, auch nach den bereits empfangenen und ferner zu erwartenden Instruc
tionen der Minifterial-Section für Domainen und Forsten zu verfahren. Diese 
Angelegenheit der Canon-Ablösung kam indessen ins Stocken, vermuthlich weil den 
Erbpächter am 24. Februar 1811 das Unglück betraf, daß sein ganzes Gehöft, bis 
auf einige Gebaüde, ein Raub der Flammen wurde. Laut Verfügung der König!. 
Regierung vom 14. December 1812 wurde der Canon mit einem Kavita! von 
19.400 Thlr. 8 Gr. 7'/» Pf-, wobei die Verpflichtung zur Zahlung des Laude- 
miums mit 123 Thlr. 21 Gr. 2Vs Pf. zu Kapital gerechnet ist, abgelöst. Moritz 
Benjamin Jtzig zahlte das Ablösungs-Kapital am 3. Februar 1813 vollständig und 
baar zur Pommerschen Negierungs-Hauptkasse ein. Die Befreiungs-Urkunde ist un
term 2. Juli 1813 ausgefertigt. Laut Adjudications-Bescheid vom 8. Juni 1822 
erstand Lieutenant Carl Friedrich August v. Borgstede das ehemalige Erbpachtgut 
Rörchen in der Statt gehabten Subhastation als „freies Rittergut", wie er in 
einer Eingabe zu jener Zeit sagte, als die Vorarbeiten und Verhandlungen wegen 
Aufstellung der neüen Ritterguts-Matrikel des neuen Naugarder Kreises schwebten; 
allein die Ritterguts-Qualität wurde von der Königl. Regierung laut Verfügungen 
vom 21. März und 8. Juni 1826 nicht anerkannt. Im Jahre 1837 hat der Lieu
tenant v. B. seinen Sohn zum Nachfolger gehabt. Über die Anlage der Colonien 
Elisenau und Friedrichwilhelmsthal auf dem Fundo von R. vergl. man die betref
fenden Artikel S. 305—307. Später als diese ist die Colonie Rörchen entstanden.
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Wipmar, Gut und Kirchdorf, Mln. von Naugard gegen SSW. und 
2 Mln. von Massow gegen N., zu dessen vormaligem Amtsbezirk ehedem gehörig, 
gränzt an die Feldmarken der Dörfer Langkavel, Pflugrade, Hindenburg und 
Wolchow, so wie an die Stadtfeldmark Naugard. Gut und Dorf bilden in Absicht 
aus Hof- und Baustellen ein zusammen liegendes Ganzes.

Das Gut W. gehörte als Vorwerk zur Generalpachtung des Amts Massow. 
Sem Areal betrug 758 Mg. 143 Ruth, und es gehörten dazu die Dienste von den 
0 Bauern im Dorfe W. und die von 6 Bauern aus Hohen-Schönau. Als die 
Pachtperiode des Generalpächters vom Amte Massow zu Ende gegangen war, wurde 
das Vorwerk W. mittelst Vertrags vom 2. April 1803 zu Erbpachtrechten ausgethan 
und dabei dre Erbpacht von 12 zu 12 Jahren der Erhöhung unterworfen, wenn 
der Roggenpreis in Stettin nach einer anzustellenden Fraction über 1 Thlr 15 Gqr 
b Pf- gestiegen sein sollte. An Erbstands- und Hofwehrgeldern zahlte der Erb^ 
Pächter Ernst Samuel Heller 7160 Thlr. und übernahm einen jährlichen Canon 
von Thlr. 590. 13. 8 Pf., incl. 1027, Thlr. in Golde. Die Bestätigung des 
Crbpachtvertrags ist von Seiten des Finanz-Ministeriums unterm 11. Mai 1810 
erfolgt. Nachdem int Jahre 1813 der dritte Theil des Canons mit einer Kapital- 
öahlung zum Betrage von Thlr. 4871. 13. 8 Pf., laut Urkunde vom 10. Januar 
1814, abgelöst worden war, wozu 1818 noch Thlr. 8. 8 Sgr. wegen der Goldauote 
kamen loste der Erbpächter die noch übrigen % des Canons in zwei Terminen laut 
Urkunden vom 2. September 1822 und vom 19, Januar 1828, mit einer Kapital- 
zahlung von Thlr. 8155. 25. 1 Pf. und durch Übernahme einer jährlichen Grund- 
fleüer von Thlr. 87. 24. 3 Pf. vollständig ab, wodurch das Vorwerk freies 
Eigenthum des Besitzers geworden ist, der zugleich, laut Couseuses der Ge- 
neral-Landschafts-Direction vom 30. September 1829, das Obereigenthum vou W 
erworben hat. Der Kaufpreis hat demnach Thlr. 17.735. 17. 3 Pf. betrage« Seit 
jener Zeit der Vererbpachtung hat sich das Areal des Gutes verdreifacht, ' theils 
durch Ankauf, theils in Folge der Reguliruug der gutsherrlichen und baüerlichen 
Verhältnisse, wobei die früheren Dienstbauern 7» ihrer Ländereien an das Gut 
abgetreten haben, welches gegenwärtig über einen Flächeninhalt voit . 2357,02 Ma. 
verfügt, wovon 2291,86 Mg. nach der neüen Steüerverfassung mit einer Grund- 
fleuer voit Thlr. 147. 6. 1 Pf. behaftet sind, d. i. ca. 60 Thlr. mehr, als der Erwerber 
des Vorwerks zum freien Eigenthum int Jahre 1827 übernahm. Steuerfreie Liegen- 
schaften hat das Gut nicht. Hinsichtlich der Ergiebigkeit des Bodens erreicht das

ben Kreisdurchschnitt und steht dem Bauerfelde von W. nach. Das 
ldi.,03 Mg. große Ackerland gewährt einen Reinertrag von 22 Sgr. vro Ma 
Gartenland gibt es 4,77 Mg., Wiesen 127,8 Mg. mit einem Ertrage von 38 Sgr ' 
was auch hinter der Kreisfraction um 4 Sgr. zurückbleibt, Weiden 157,65 Mg/ 
Holzung 322,55 Mg. gut bestandeit und mit einem Ertrage von 9 Sgr.,' welcher 
d-n Kretsdurchschnitt und selbst die Erträge der Staatsförstereien Pütt und Rothen- 
fler um 1 Sgr. überschreitet. An Gebaüden stehen auf einer Grundfläche von 12 7 
W ^ußer dem herrschaftlichen Wohnhause 13 Gesinde- und Tagelöhner-Wohnungen 
für die eine Gebaüdesteüer von 9% Thlr. zu entrichten, und 9 steuerfreie Wirtb- 
schaftsgebaüde. *'

io aus einem Freischulzenhofe, dessen Besitzdokmnent vorn
12. Februar 174o bahrt, 9 Bauerhöfen, von denen 2 Eiitent Besitzer gehören, unb 
8 Büdnereien, davon eine mit 14 Mg. 179 Ruth. Landung auf einer Abzweigung

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 51



402 Der Naugarder Kreis.

des Schulzenguts erbaut ist, der Mühle und den Grundstücken der Kirche und der 
Schule. Sämmtliche baüerliche Wirthe wurden bereits 1805 gegen Erlegung eures 
Erbstandsgeldes von 2550 Thlr. Erbpächter ihrer Hofe. Der Freischulze und em 
Bauer haben ihre Prästanda schon im Jahre 1818 durch Kapitalszahlung von 
Thlr. 628. 12. 1 Pf., ein zweiter Bauer die seinigen im Jahre 1830 durch ein 
Kapital von Thlr. 628. 12. 1 Pf. abgelöst, wodurch diese drei Wirthe das voll
ständige Eigenthum ihrer Höfe erlangt haben. Die Bau- und Burgdienste, sowie 
die Laudemialpflicht ist von drei Bauern durch Kapitalzahlung von Thlr. 188. 2o 
Sqr., und von den übrigen 6 Bauern durch eine jährliche Rente von jammen 
Thlr. 18. 27 Sgr. im Jahre 1825 abgelöst worden, wodurch auch diese Wirthe 
das volle Eigenthum ihrer Höfe erworben haben. Nachdem die Separation nut dem 
Gute und den Büdnern ausgeführt, sind letztere bei dieser Gelegenheit mit chier 
Weidebefugniß durch Abtretung von 23-24 Mg. für einen jeden abgefunden. Drei 
der Büdner haben sich auf den ihnen zugefallenen Weidegründen^neu angel)ant. 
Diese Hofstellen liegen außerhalb des Dorfs, fast *A  Mle. gegen e>. entfernt, am 
Mühlenbach nnd dem Wege nach Pflngrade. Die hiestge Mühle hegt an dem 
Bache, der bei Pflngrade in den dortigen Wiesen entsteht, nnd dicht nnterhalb W. 
in den Pielschen Bach, nnd mit diesem, nnnmehr Hammerbach gerlannt, zwilchen 
Schönhagen nnd der Kiker Mühle in die Stepenitz fließt. Die Muhle hat einen 
oberschlügigen VRahlgang nnd sechs Ölstanipfen nnd eine Windmühle. Muller 
war Erbpächter des Domainen-Fiskns nnd die Mühle der periodischen Veranschla- 
aung nnterworfen. Als Mahlgäste waren dieser Mühle die Einwohner von W., 
Walsleben nnd Pflngrade Angewiesen. Nach Anfhebnug des Mahlzwangs t)t ihr 
eine Entschädigung von Thlr. 4254. 10. 10 Pf. zuerkannt worden, wovon em 
Theil für aufgelaufene Pachtrückstände in Abzug gekommen, der dann noch ver
bliebene Betrag von Thlr. 2380. 6. 5 Pf. aber im Jahre 1828 als Ablöfungs- 
Kapital für Thlr. 117. 17. 9 Pf. Mühlenpächte angenommen worden ist. 'Nach 
Abzug dieses Betrages blieben von der im Ganzen auf Thlr. 157. 4. 3 Pf. nor- 
mirten 'Mühlenpacht noch Thlr. 39. 16. 9 Pf. an die Domainen-Rentamtskassezu 
entrichten. Vom Dorfe aber betrugen die Domaiuen-Abgaben zuletzt Thlr. 244. 
25. 1 Pf., die Gründfteüer oder Contribution aber war zu Thlr. 123. 2b. o ps. 

festaesetzt
' Gut und Dorf W. zusammen genommen haben 500 Einw. Sie bekennen 

sich nicht zur evangelisch-unirten Landeskirche, sondern sind Lutheraner, 7 von ihnen 
aehören sogar zur Secte der separirten Lutheraner. Auch hier laßt sich fragen, wie 
sie sich zu ihrem Prediger gestellt haben, der in Pflngrade wohnt, dessen Bauern 
in der unirten Kirche stehen Das Dorf hat auf einer Fläche von 18,27 Mg 51 
Wohn- und 3 gewerbl. Gebaüde, für welche Thlr. 35. 19 Sgr. ©teuer zu entrichten 
sind und 65 steuerfreie Gebaüde. An dem Besitz der Feldmark nehmen jetzt 45 
Eigenthümer Theil. Sie hat einen etwas bessern Boden als das Gutsfeld; ihr 

wovon^2^^Mg^mit Thlr. 206. 13. 9 Pf. Grundsteüer behaftet und 15,48 Mg. 

fteüerfrei sind. Ackerland 2333,45 Mg. mit einem Reinerträge von 24 Sgr., dem 
Kreisdurchschnitte, Gärten 9,7 Mg., Wiesen 275,54 Mg., Weiden 120,91 Mg., 
Holzung 258,66 Mg., Wasserstücke 2,52 Mg. — Die hiesige Kirche war zur katho
lischen Zeit Pfarrkirche, ist aber seit der Reformation, die das Cöhbatsgesetz be
seitigte, Filial von Pflugrade. Ihr Grundbesitz besteht in 61,129 Acker, 7,51 Wwsen 
und 105,68 Hütung, zusammen 174 Mg. 68 Ruth. Laut Contract vom 9. 'Mürz
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8X Und diese Krrchengrundstücke ail beu Krugbesitzer in W. für ein Erbstands- 
geld von '>30 Thlr. und einen jährlichen Canon von 57 Sch. Roggen, abjuführen 
,n ,®cI^ M dem zedesmaligen Marlini-Marktpreise der Stad, Golnow, zn Erb. 
pachtrechten ausgethan worden. Das Schulland enthält 16 Ma. Acker 126 Ruth 
70«5,nU"Vl Wi-s-n, zusammen 17 Mg. 36 Ruth. Frequenz 'der Schule 
«« ^'|Sl4U . Außerdem hat der Lehrer 6 Thlr. baar und 12
Zrtaster Holz von der Gemeinde.
h Mittelst Vorstellung vom 8. December 1842 trug der Gutsbesitzer Schmidt 
welcher das ehemauge Domainengut W. im Herbste desselben Jahres kaüflich an 

ch gebracht, darauf an, ihni als Besitzer dieses Guts die Kreisstandschaft viritim 
snÎUt?Cr!e -^n’ < ^audrath v. Bismarck zur Äußerung über die Besitz- und persönlichen 
Verhältnisse des Bittstellers veranlaßt, berichtete unterm 2. Januar 1843: das Gut 

"«ch bem -Leparationsreceß von 1835 einen Total - Flächeninhalt von
dete? 12P° Mg- urbarer Acker. Die Winteraussaat bestehe in 

^00 Scheffeln welche das 5te Korn als Ertrag gewähren. An Wiesen seien laut 
Recetz 144 Mg vorhanden; die übrige Fläche bestehe theils in Kieferuholzwaldunq, 
mit Birken und Eichen gemischt, theils in abgeholzter Hochweide und Elsbrüchen. 
™ swC er Hochweide und Waldfläche beabsichtige der Besitzer des Guts noch ca.

umzuschaffen Der Viehstand bestehe z. Z. aus 12 Ackerpferden, 
. ^lgochsen, ^2 Milchkühen, 12 Haupt Zugvieh und 900 Schafen. Nicht allein 
der Besitz- und Viehstand des Guts W., sondern auch die Persönlichkeit des Besitzers 
der früher auf dem Gute Gützelwitz, Greifenberger Kreises, als Pächter gelebt habe,' 
spreche fur die Gewährung des Antrages, den er, der Landrath, unterstütze. Nach
dem dre Krersstande auf dem Kreistage am 9. October 1843 einstimmig sich da- 

erfIärt Lutten, daß dem vormaligen Domainengnte W. die Kreis
standschaft beigelegt werden möge, erstattete die König!. Regierung dem Oberpräsi- 
denten der Provinz unterm 13. März 1844 mit dem Anträge Bericht, sich bei dem 
Minister des Innern für die Gewährung des Gesuches des rc. Schnlidt zu üer= 
""à Aus diesem Bericht ergibt sich, daß Ernst Samuel Heller's Wittwe die 
^wultlichen, aus dem Erbpacht-Contracte fließendeil Rechte dem Adam Wilhelm 
Hell, und dieser solche laut Hypotheken-Scheins vmu 22 September 1842 dem 
Sen v' August Friedrich Schmidt, gegen ein Kaufgeld von 39.000

überlasten hat. In dem Erlaß vom 21. April 1844 lehnte jedoch der Ober- 
pra,ident v. Bonin die Befürwortung des Schmidtschen Gesuchs ab, weil sich ein 
□ ^und des Eabinets-Befehls twm 18. Februar 1827, anzuerkennender Anspruch 
? 1 boe Krersstandschaft für den Besitzer des Guts W aus dem Erbpachtcontracte 
?l * SJIpfrU *803 ni^t ^rleiten lasse. Denn nach der allegirten Königlichen Be- 
stimmung berechtigen nur solche ehemalige Domainengüter die Besitzer zur Kreis
standschaft denen beim Verkauf die ständischen Rechte ausdrücklich zugesichert worden 
àn emer solchen Zusicherung enthält aber der qu. Erbpachtcontract Nichts und 
eê laßt sich um so weniger annehmen, daß dergleichen Befugnisse dem Erbpächter 
haben Mit überlassen werden sollen, als dies überhaupt bei bloßen Vererbpachtungen 
nur in sehr seltenen Ausnahmefällen und immer expressis verbis gescheheil sein

weshalb denn auch der alleg. Cabinets-Befehl nur vom Erwerb durch Kauf 
P*™  àê der allgemeinen Fassung des §. 1 des Coiltracts, wonach das Vor

werk W. „mit sämmtlichen demselben anklebenden Rechten und Gerechtigkeiten" 
h)Ocrben' à die Überlassung der ständischen Gerechtsame daher schon

1 Rücksicht auf das Vorgesagte, dann aber auch noch besonders mit des willen 

51*
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nicht gefolgert werden, weil nach §. 10 und 11 die Jurisdiction auf den Erbpächter, — 
der nunmehr durch Ablösung des Canons und der Besitzbeschränkungen freier 
Eigenthümer geworden ist, — nicht mit übergegangen, er vielmehr selbst für seine 
Person der Amtsjurisdiction unterworfen ist und somit die Grundbedingung der 
Standschaft fehlt. Daß in dieser Beziehung später eine Änderung zu Gunsten des 
Besitzers eingetreten, ist nicht nachgewiesen, erscheint aber auch insofern irrelevant, 
als in Bezug auf die dem Besitzer zustehenden ständischen Rechte nur der Inhalt 
des mit dem Domainen-Fiskus geschlossenen Erbpacht-Contracts maßgebend sein kann. 
Im Jahre 1857 hieß der Besitzer von Wißmar Hast.

Anhang, 

betreffend die Veräußerung der Daberschen Güter im Jahre 1808.

Für den Herausgeber des L.-B. ist es stets ein schmerzliches Gefühl gewesen, wenn 
er hat berichten müssen, diese oder jene der alten Familien des Landes habe, durch Zeit-oder 
andere Umstände gedrängt, ihren Stammsitz aufgeben müssen; denn er hält den alten, befestigten 
Grundbesitz und seine Benutzung für den Kern eines gesunden Staatslebens, dem eitle übri
gen Thätigkeiten der bürgerlichen Gesellschaft weichen müssen, da sie nur die aüßere, zerbrech
liche Schaale bilden, der bei Sturmwetter, und sei es auch nur schwach, in den Fluthwellen 
der Ereignisse der Untergang droht. Was die Vorältern gründeten und die Nachkommen 
Jahrhunderte hindurch erhielten und selbst mehrten, dürfen die heütigen Söhne der Geschlechter 
nicht von sich thun, wenn sie die Familien-Ehre, ja die ritterliche Ehre überhaupt, aufrecht 
erhalten wollen, was beides doch von ihnen vorausgesetzt werde» muß. Wenn man 
nun aber steht, daß der Sohn eines Geschlechts, welches zu den ältesten in norddeutschen 
Landen und zu den vornehmsten im Land am Meere zählt, das von seiner Burg aus über 
mehr als Einen Zaunjunker oder in Hackelwerk (b. h. Zaun) Wohnende von Adel gebot und 
als Schloßgesessenes mit reicher Begüterung diejenige politische Bedeütung hatte, daß bei der 
Kreis-Eintheilung, welche Herzog Philipp II. dem Lande im Jahre 1616 gab, nach ihm einer 
der 8 Familienkreise genannt wurde, in welche der vom Herzoge angeordnete eilfte Kreis, die 
Besitzungen der bürg- und schloßgesessenen Geschlechter enthaltend, sich spaltete, die Stamm
burg der Familie mit ihren Zubehörungen aufgibt, so wird jenes schmerzliche Gefühl noch 
weit lebhafter empfunden. Dadurch, daß Carl Friedrich Ludwig v. Dewitz die Stammburg 
seiner Väter im Jahre 1808 verkaufte, daß im Jahre darauf eilf andere Mitglieder des 
Dewitzen Geschlechts in die Entfestigung des Gutes zur Daber und die Aufhebung der Lehns- 
eigenschaft dieses Gutes willigten, ist der Glanz ihres Hauses für die nachkommenden Ge
schlechter auf immer erloschen. Carl Friedrich Ludwig v. D. stand im Jahre 1804 als Lieute
nant beim Dragoner-Regiment v. Irving und zu Arnswald in Garnison. Er war Besitzer 
der Familiengüter Maldewin, Hökenberg, Wolkow, Bernhagen a und b, deren Werth im 
Ganzen zu 44.000 Thlr geschätzt wurde. Das Stammhaus Daber nebst den Gütern Groß- 
Benz und Daberkow, fiel ihm im Jahre 1807 zu, die man auf 47766 Thlr. schätzte. Sein 
Grundvermögen hatte mithin einen Kapitalwerth von nahe an loo.ooo Thlr. Wol möglich, 
daß dies Vermögen durch die Ereignisse von 1806 und 1807 bedeütend in Anspruch genommen 
war, vermuthen darf man aber auch, daher, ein junger Mann, in seiner Stellung als Reüter 
offizier, dem allgemeinen Zuge der Kameraden folgend, mehr als ersprießlich den „noblen 
Passionen" seines Standes huldigte, die in jener Zeit unabweisbar zum guten Ton des Sol
daten, insonderheit des Cavaleristen gehörten, zumal, wenn der junge Offizier einer so alten
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"7 dle Dewltzsche es ist, entsprossen, und zugleich ein reicher Mann war. Doch 
dres sind bloße Vermuthungen, die sich darauf stützen, daß innerhalb des Zeitraums, der 
zwischen der .lihern-Campagne und dein Feldzüge von 1806-7 liegt, in den militärischen Organis
men ein Geist der orschlaffung Wurzel gefaßt hatte, den man durch maßlosen Hochmuth, durch 
- tu * eut ~ ^"stlües Garnisonleben glaubte verdecken zu können. — Der folgende 
Hypothekenschem, dessen Mittheilung oben S. 328 für diesen Anhang Vorbehalten ist, enthält 
î Data für die Geschichte des Dewitzen Geschlechts. Einiges daraus steht schon in 

dem Artikel Daberfreiheit. Die Wiederholnng war aber hier nothwendig, um diese Original- 
Urkunde nicht zu verstümmeln. Ihre Rechtschreibung bleibt unverändert.

Hypothekenschein über die Güter Daber, Groß-Benz und Daberkow, 

vom 30. April 1810.

A. Daber, 
ein in Hinterpommern im Naugardschen Kreise belegenes Gut, besitzen — der 
^urggerichts-Secretair Johann Christian Friedrich Müller, — der Arrendator 
Samuel George Gottlieb Kannenberg, und der Arrendator Carl Friedrich Kannen
berg, durch erblichet! Kaus von dem Carl Friedrich Ludwig von Dewitz, nach dem 
Kauscontract vom 2. Februar 1808, wodurch denselben die Güter Daber, Groß- 
Bentz und Daberkow nebst Zubehör zusammen für ein Kaufgeld von Fünf und 
sunfzrg Tausend Reichsthaler in Courant erblich verkauft sind und dem Übergabs- 
Protokoll vom 13. Februar 1809. Vi Decreti vom 9. April 1810 ist dieser Con- 
tract gerichtlich bestätigt und das gemeinschaftliche Besitzrecht derselben eingetrelen, 
jedoch salvo jure der etwanigen noch daran zu Lehn berechtigten von Dewitzschen 
Agnaten.

Dieses Guth ist ein alt von Dewitzen Lehn. Dasselbe ist im alten Landbuche 
in 3 Antheile sub a, b et c getheilt gewesen, welche nunmehr combinirt sind. —

UN alten Landbuch mit b bezeichnete Antheil hat der Landrath Christian Hein
rich v. D. Anno 1741 von den von Dossow reluiret. Das Antheil c aber von 
feinem Vater Gustav Georg v. D. ererbet. — Das mit a bezeichnet gewesene An- 
theil hat der Laudrath Christian Heinrich v. D. mit einem Antheil in Bentz Anno 
l i2L von dem General-Major Friedrich Wilhelm v. D. gegen seine Antheile in 
Farbezin und Schloisin und baarer Herausgabe von 7366 Thlr. 16 Gr. einge
tauscht und das Dossowsche Antheil sub b seiner an den Heinrich August v. Strantz 
verehelichten Tochter Anno 1764 auf ihr Maternum und Aussteller auf seine Lebens
zeit abgetreten. — Die Antheile a und c sind nach dessen Ableben dem Joseph 
Friedrich v. D. als einzigen Sohne durch die Auseinandersetzung mit seinen Schwestern 
Dom 16. November 1774 sofort abgetreten, worüber den 30. November 1775 Do- 
cumentum erteilt ist, und ist dabei der Werth von dem Antheile a auf 9920 Thlr. 
21 Gr. 11% Pf., von dem Antheile c auf 6680 Thlr. 11 Gr. 6% Pf. festgesetzt 
worden, und hat derselbe das Antheil b von seiner Schwester, der verehelichten v. 
Strantz als der bisherigen Besitzerin nach dem Auseinandersetzungs-Vergleich vom 
13. April 1775 für 5158 Thlr. 5 Gr. 6 Pf. wieder abgetreten erhalten, worüber 
den 14. Juli 1775 Documentum ertheilt ist. — Der Joseph Friedrich v. D. hat 
dieses Gut nach dem Ableben seines Vaters des Landraths Christian Heinrich von 
D. nach dem Auseinandersetzungs-Vergleich mit seinen Schwestern vom 16. Novem
ber 1774, worüber den 30. Januar 1775 Documentum ertheilet ist, durch Erk
und Lehnsfolge besessen.
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Carl Friedrich Ludwig v. D. hat dieses Guth durch Lehnssolge, nach dem 
ohne Hinterlassung lehnsfähiger Descendenz erfolgten Ableben des Joseph Friedrich 
v. D. als dessen alleiniger nächster Lehnsfolger besessen. Derselbe ist mit der 
Wittwe und den 3 Töchtern desselben als Allodialerben, laut Acceffes vom 5. No
vember 1807 auseinandergesetzt und ihm dadurch der Besitz sämmtlicher Lehngüter
eingeraümt worden.

Sämmtliche zur Zeit ihrem Leben und Aufenthalte nach bekannte, auch in
dem Lehns- und Successions-Register eingetragenen Agnaten der von Dewitzschen
Familie, und zwar nahmentlich
1. Der George Friedrich Carl auf Kölpin,
2. „ Major Carl Günter Theodor,
3. „ Major Wilhelm Friedrich Ernst,
4. „ Oberforstmeister Friedrich Ludwig

Leopold,
5. „ Geheime Kammerrath Adolf Chri

stian Ludwig,
6. „ Hauptmann Stephan Werner,

sämmtlich

7. Der Hauptmann Christian Ludwig,
8. „ Landrath Friedrich Christian

August,
9. „ Lieutenant Leopold Ludwig,

10. „ Kammerherr Otto Ludwig Chri
stoph, und

11. „ Lieutenant Carl Albrecht Lucas
Gottlieb Friedrich,

on Dewitz,
haben sich durch den Lehns-Aufhebungs-Receß vom 23. Januar 1809 aller Lehns
und Successions-Rechte an dieses Guth gänzlich entsagt und mit Aufhebung der 
Lehnsverbindung ihrer Seils, dem derzeitigen Besitzer dessen freien allodialmäßiaen 
Besitz eingeraümt, welches auf den Grund dieses Recesses vi Decreti vom 23. Oc
tober 1809 vermerkt ist.

Zu diesem Guth sind gehörig: — a) Ein Theil an der Dewitzschen adlichen 
Mediatstadt Daber nebst der Gerechtigkeit an selbiger, als dem Jure patronatui, 
Burggerechtigkeit, Schäferei, Burgäckern, Wiesen, Hütungen, Triften und Brüchern; 
dem Rechte über die Afterlehnleüte, Jurisdiction und Grundgeld von einem Katen; 
— b) die Feldmark Lüttkenhagen genannt, sammt den Wall und der darauf ange
legten neuen Pächterei Heinrickshof genannt nebst dazu gehöriger Holzung und 
Mast; — c) ein Antheil an der gemeinschaftlichen v. Dewitzschen Heide der Har- 
melsdorf genannt, so nach dein producirten Vermessungs-Register de Anno 1790 
— 599 Mg. 17 Ruth, enthalten soll; — d) das Antheil an den Mühlenpächten 
aus der Daberschen Mühle; — e) die Fischerei auf bem Daberschen und Ocker 
See; — f) ein Bauerhof in Schönwald nebst Landung, welcher bereits 1671 von 
den Gebrüdern Christian Heinrich und Gustav George an Peter Klingbeil für 
700 Floren mit lehn s herrlich em Consense verkauft und von dessen Erben Anno 
1702 an Erdmann Brünning abgetreten ist.

Der Joseph Friedrich v. D. hat auch einen halben zu diesem Guth gehörig 
gewesenen Bauerhof in Schönwald an den Major Carl Ludwig v. D. laut Per- 
mutations-Contracts vom 13. December 1790 abgetreten, dagegen aber auch von 
selbigem dessen Antheil an der Fischerei auf dem Daber und Ocker See zu diesem 
Guth wieder völlig abgetreten ist, welches vi Decreti vom 10. Januar 1791 noti- 
ret worden.

Auf diesent Guth haften gegenwärtig
Rubrica II. An Oneribus realibus rc.

No. 1. Sechszehn Reichsthaler zwei Groschen 44/5 Pfennige jährlicher Canon 
von dem von Seiner König!. Majestät zur Verbesserung dieses Guths bewilligten 
und in Rücksicht auf das General-Donations-Patent vom 11. September 1776 
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dessen Besitzern geschenkten Kapitals à 1610 Thlr. sonach der darüber den 16. Au
gust 1783 ausgestellten Verschreibung vi Decreti vom 26. September 1783 als ein 
mit allen übrigen öffentlichen Abgaben gleiches Vorzugsrecht habendes onus reale 
eingetragen ist. Die neüen jährlichen Revenüen davon sind auf 73 Thlr. 20 Gr. 
1 Pf. veranschlagt. Die Nachweisung der anschlagsmäßigen Verwendung ist vi 
Decreti vom 9. September 1791 verzeichnet.

No. 2. Folgende Natural-Reservate für die Wittwe des Joseph Friedrich 
v. D., Charlotte Hedewig, geb. v. Benekendorf, auf deren Lebenszeit, als — a) 
die freie anständige Wohnung in dem herrschaftlichen Hause zu Daber; b) die Be
nutzung des herrschaftlichen Lustgartens neben diesem Hause; c) den nothdürftigen 
Bedarf an Brennholz, welches sie sich jedoch auf ihre Kosten schlagen läßt, und d) 
die Benutzung des von dem verstorbenen Joseph Friedrich v. D. vor einigen Jahren 
angelegten Gartens hinter der Mühle, — sind für dieselbe nach dem Auseinander
setzungs-Vergleich mit dem Carl Friedrich Ludwig v. D. als Lehnsfolger, vom 5. 
November 1807 vi Decreti vom 2. Juni 1809 mit dem Vermerk eingetragen, daß 
solche Reservate auch das Vorzugsrecht vor der für die Allodialerben Rubrica III, 
No. 23 eingetragenen Post haben.

Rubrica III. An gerichtlich versicherten Schulden.
No. 1. Zweihundert und fünfzig Reichsthaler so der Landrath Christian 

Heinrich v. D. ex Obligatione seines Bruders E. W. v. D. vom 14. November 
1714, welche er den 21. März 1729 auf sich transférât, dem Daberschen Hospital 
schuldig geworden ist und vi Decreti vom 6. September 1748 eingetragen 
sind.......................................................... Thlr. 250.

No. 2. Einhundert Reichsthaler, so eben derselbe laut Obligation vom 18. März 
1723 als eine auf sich transserirte Schuld dem gedachten Hospital zu Daber schul
dig geworden und ebenfalls vi Decreti vom 6. September 1748 eingetragen 
sind.....................................................................................................................Thlr. 100.

No. 3. Einhundert Reichsthaler, so eben derselbe laut Obligation vom 23. 
December 1724 von dem Kreiß Einnehmer Dewitz angeliehen hat, welcher solche 
dem Hospital zu Daber wieder zugeschlagen, für welche sie ebenfalß vi Decreti 
vom 6. September 1748 eingetragen sind ............................................... Thlr. 100.

No. 4. Eintausend und zweihundert Reichsthaler, so eben derselbe laut 
Obligation vom 28. December 1728 dem Hospital zu Daber ebenfalß schuldig ge
worden und vi Decreti vom 6. September 1748 eingetragen sind . Thlr. 1300.

No. 5. Einhundert drei und dreißig Rthlr. 8 Groschen, so eben derselbe laut 
Obligation vom 24. September 1730 als eine alte von dem Hauptmann Gustav 
Georg v. D. herrührende Schuld der Kirche zu Daber schuldig geworden und vi 
Decreti vom 3. Februar 1749 eingetragen sind.....................Thlr. 133. 8 Gr.

No. 6. Siebenhundert und vierzig Reichsthaler, so eben derselbe laut Obli
gation vom 31. März 1749 von dem Hospital zu Daber angeliehen hat und vi 
Decreti vom 8. September 1758 eingetragen sind.....................................Thlr. 740.

Obige Eintragungen haften allein im alten Landbuch auf den Antheilen 
a und b.

No. 7. Zweihundert Reichsthaler, welche eben derselbe laut Obligation vom 
1. Juni 1756 dem Hospital zu Daber schuldig geworden sind und vi Decreti vom 
23. November 1768 eingetragen sind..........................................................Thlr. 200.

Auf Daber a allein.
Die folgenden Eintragungen haften auf dem ganzen Guth.
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No. 8. Vierhundert Reichsthaler als 100 Thlr. in Friedrichsd'or und «300 Thlr. 
in Court, à 5 pro Cent Zinsen, welche Joseph Friedrich v. D. laut Obligation 
vom 12. Februar 1778 dem Pastor Plönzig schuldig geworden und vi Decreti vom 
40. Juli 1775 eingetragen, von selbigem unterm 27. Juni 1781 aber an den Kreiß- 
Einnehmer Müller cediret sind................................................................... Thlr. 400.

No. 9. Eintausend vierhundert fünf und zwanzig Reichsthaler achtzehn Gr. 
für des Joseph Friedrich v. D. 3 Töchter erster Ehe, als:

475 Thlr 6 Gr. a) für Renata Henrietta, .... »
475 „ 6 „ b) für Johanna Eleonora Sophia . [ Geschwisterv.D.
477 „ 6 „ c) für Dorothea Augusta Charlotta .

an Muttererbe, so vi Decreti vom 29. September 1775 eingetragen sind. Diese 
Eintausend vierhundert fünf und zwanzig Reichsthaler 18 Gr. sind von der ver
ehelichten Landräthin v. D. aus Hoffelde Renata Louisa Henrietta, geb. v. D., und 
von der Fraülein Johanna Eleonora Sophia v. D. unterm 4. December 1802 an 
die Dorothea Charlotta Augusta v. D., hiernächst verehelichten Majorin von Mals
burg cedirt, welches vi Protocolli vom 4. Juni 1806 und mit dem nachrichtlichen 
Vermerk notirt ist, daß die letztere in Beitritt ihres Ehemannes unterm 15. April 
und 5. Mai 1806 dem bei Großen Bentz Rubrica III. ad No.-2 intabulirten Pfand
briefs Quanto à 4500Thlr. in Courant, die Priorität eingeraümt hat Thlr. 1425.18 Gr.

No. 10 ist gelöscht.
No. il. Zweitausend Reichsthaler in Courant zu 4‘'2 pro Cent Zinsen, 

welche Joseph Friedrich v. D. laut Obligation vom 16. Februar 1784 von der 
Fraülein Angelica Elisabeth v. Wyckersloot angeliehen hat und vi Decreti vom 
28. März 1784 eingetragen sind. Diese Zweitausend Reichsthaler sind nach dem 
Ableben der Angelica Elisabeth v. W. auf deren einzigen Bruder, den Kammer
gerichts-Präsident Johann Arnold v. W. zu Berlin vererbet und von letzterm un
term 12. April 1796 an den Hausvogtei- und Kammergerichts-Secretarius Johann 
Heinrich Arnold Braun und dessen unmündige Tochter Wilhelmine Angelica Louise 
Braun jedem zur Hälfte auf 1000 Thlr. cediret, welches vi Decreti vom 6. Mai 
1796 verzeichnet ist . .......................................................................... Thlr. 2000.

No. 12. Zweitausend und fünfhundert Reichsthaler Courant, à 4% pro Cent 
Zinsen nach 6monatlicher Kündigung zahlbar, so Joseph Friedrich v. D. laut Obli
gation vom 28. December 1786 von dem Hofmarschall Friedrich Ernst von Rothen
burg auf Kicker angeliehen und den 12. Januar 1787 eingetragen sind. Diese 
Zweitausend und fünfhundert Reichsthaler hat der Rittmeister v. Rothenburg als 
Universal-Erbe seines verstorbenen Vaters des Hofmarschalls v. R. durch seinen 
Special-Bevollmächtigten den Kriegsrath Contins unterm 27. März 1801 an den 
Arrendator Christian Friedrich Kannenberg zu Daber cedirt, welches vi Decreti 
vom 27. Mai 1801 notirt ist................................................................ Thlr. 2500.

No. 13. Zweitausend Reichsthaler für des Joseph Friedrich v. D. minorenne 
Töchter erster Ehe Renate Henriette Louise, Sophie Eleonore Johanne und Doro
thea Charlotte Auguste v. D., welche deren Großvater, der Oberst Stephan Gott
lieb v. D. denselben zum Eigenthum geschenkt, jedoch dergestalt, daß ihrem Vater 
der Zinßgenuß und die freie Disposition, solche in seine Güter zu verwenden und 
damit nach eignem Gutsinden, Schulden abzugeben, verbleiben soll, daher solche laut 
der darüber ausgestellten Verschreibung vom 16. Juli 1787 vi Decreti vom 27. August 
1787 unter dem Vorbehalt eingetragen sind, daß vermöge der dem Vater über-
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lassen e» freien Disposition davon zum Besten und Gebrauch der Kinder, Auszah
lungen geschehen können................................................................................ Thlr. 2000.

No 14- Dreihundert Reichsthaler Courant, zu 4 pro Cent zinßbahr, nach 
dreimonatlicher Kündigung zahlbahr, welche der Joseph Friedrich v. D laut Obli
gation vom 29; September 1798 von der Kirche zu Daber angeliehen hat und vi 
Decreti vom 26. October 1798 eingetragen sind.......................................... Thlr. 300.

No. 15. Zweihundert Reichsthaler Courant, zu 4 pro Cent zinßbahr,' nach 
dreunonatlicher Kündigung zahlbahr, welche eben derselbe laut Obligation vom 
29. September 1798 von dem Hospital zu Daber angeliehen hat und vi Decreti 
oom 26. October 1798 eingetragen sind..................................................... Thlr. 200

No. 16. Eintausend und zweihundert Reichsthaler Courant, zu 4 pro Cent 
zinßbahr, nach 6monatlicher Kündigung zahlbahr, welche eben derselbe laut Obli
gation vom 29. September 1798 von dem Arrendator Christian Friedrich Kannen
berg zu Daber angeliehen hat und vi Decreti vom 26. October 1798 eingetragen 
)mb. Diese Eintausend zweihundert Thaler hat der Arrendator Christian Friedrich 
Kannenberg unterm 16. September 1803 an die minorenne Caroline Friederike 
Wenzel zu Weitenhagen cedirt, welches vi Decreti vom 7. November 1803 ver-

ist ................................................................................................Thlr. 1200.
No 17. Eintausend und fünfhundert Reichsthaler Courant, zu 4 pro Cent 

Zinsen, nach 3monatlicher Kündigung zahlbahr, welche Joseph Friedrich v. D. laut 
Obligation vom 25 Juni 1799 von der verehelichten Major v. Arnim, Eleonore 
Henriette, geb. v. D. angeliehen hat und vi Decreti vom 19. Juli 1799 einqetra- 
9Cn sind. . - . ........................................................................................... Thlr. 1500.

No. 18. Fünfhundert Reichsthaler Courant, zu 4 pro Cent zinßbahr, nach 
bmonathlicher Kündigung zahlbahr, so der Joseph Friedrich v. D. laut Obligation 
vom -o. Marz 1800 von dem Vormunde der minderjährigen Brüder Johann und 
Samuel Cremmen angeliehen hat und vi Decreti vom 3. November 1800 einge
tragen sind................................................................................ Thlr 500
m à 19. Neunhundert Reichsthaler, welche der Burggerichts-Secretair und 
Posthalter ^ohann Christian Müller nach der Vereinigung mit dem Joseph Fried
rich b. D. vont 31. Januar 1801 an verwandten Bau- und Reparaturkosten für

'hm auf feine und seiner Wittwe Lebenszeit von letzterm überlassene auf der 
ch vßsreiheit belegene Haus in Daber zu fordern hat und ihm oder feinen Erben 

vei der Wiederabtretung desselben erstattet werden müssen, so vi Decreti vom 
lo. Februar 1801 eingetragen sind................................................................Thlr. 900.
R 20. Eintausend Reichsthaler in Courant, zu 4 pro Cent zinsbar, nach 
^0"Mlrcher Kündigung zahlbahr, so der Joseph Friedrich v. D. laut Obligation 
. f ' "tärz 1803 von der minorennen Charlotte Ernestine Kannenberg ange

liehen hat, und vi Decreti vom 7. November 1803 mit der Hypothek für die Kosten 
eingetragen sind.....................................................  Thlr. 1000

No. 21 Eintausend unb fünfhnnbert Reichsthaler Courant, zu 4'/. pro Cent 
zinßbal-r, nach 3monatlicher Künbigung zahlbahr, so ber Joseph Friebrich v. D. 
laut Obligation vom 29. September 1799 von ber Wittwe bes Arrenbators Nickel 
Catharina Elisabeth, geb. Hancken, angeliehen hat, von bereu Erben unterm 27. April 
1804 an den Magistrat zu Greifenberg cebiret unb nachbem ber Joseph Friebrich 
b. D. laut Instruments de eodem dato auf biefes Guth bafür zur Hypothek ge- 
fetzt hat, vi Decreti vom 23. Mai 1804 hieselbst eingetragen sind . Thlr. 1500.

No. 22. Zweitausend und fünfhundert Reichsthaler Courant, zu 5 pro Cent 
Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 52 
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zinßbahr und nach Ablauf des General-Jndults auf vorgängige 3monatliche Kün
digung zahlbahr, welche der Carl Friedrich Ludwig v. D., laut Schuld- und Hypo- 
theken-Verschreibung vom 19. Mai 1809 der Wittwe des Joseph Friedrich v. D., 
Charlotte Hedewig, geb. von Benekendorf, an Ehegeldern und Gebührnissen schuldig 
geworden ist, und vi Deereti vom 2. Juni 1809 mit dein Vermerk eingetragen 
sind, daß sie das Vorzugsrecht vor den für deren Töchter sub No. 23 eingetrage
nen 9500 Thlr. haben Thlr. 2500.

No. 23. Neüntausend und fünfhundert Reichsthaler Courant zu 4 pro Cent 
seit dem 24. Juni 1807 zinßbar, welche der Carl Friedrich Ludwig v. D. laut 
Schuld- und Hypotheken-Verschreibung vom 5. November 1807 den 3 Töchtern 
und Allodial-Erben des Joseph Friedrich v. D., nahmentlich —1) Renate Louise 
Henriette v. D., verehelichte Landräthin v. D., 2) Johanna Sophie Eleonore von 
D., 3) Auguste Dorothea Charlotte v. D. verehelichte Major v. Malzburg, -- an 
Lehnsabfindung dergestalt schuldig geworden ist, daß eine Kündigung nicht eher 
geschehen kann, bis die Provinz Hinterpommern, mit Ausschluß von Stettin und 
Damm, von fremden Truppen geraümt ist, und alsdann derselbe schuldig sein soll, 
zu jedemmahle nur 2000 Thlr. nach einer jedesmahl voraus zu schickenden halb
jährigen Kündigung zu bezahlen, so daß also das ganze Kapital nicht mit einmahl 
gekündigt werden darf, welche vi Decreti vom 2. Juni 1809 mit dein Vermerk 
eingetragen sind, daß die Hypothek auch für die Kosten haftet . . Thlr. 9oOO.

B. Groß-Bentz, 
ein in Hinterpommern im Naugardschen Kreise belegenes Guth, besitzen — der 
Burggerichts-Secretair Johann Christian Friedrich Müller, der Arrendator Sa
muel George Gottlieb Kannenberg und der Arrendator Carl Friedrich Kannenberg, 
durch erblichen Kauf auf die uehmliche Weise wie bei Daber oben bemerkt, wo
selbst auch der Kaufwerth schon mit vermerkt ist. Deren gemeinschaftliches Besitz
recht ist den 9. April 1810 eingetragen.

Dieses Guth ist ein alt von Dewitzen-Lehn. Dasselbe besteht aus 3 im alten 
Landbuch mit a, b, c bezeichnet gewesenen und izt zusammen gebrachten Antheilen. 
— Das Antheil a hat der Land rath Christian Heinrich v. D. mit dem Reluitions- 
recht an Braunsberg und Daberkow von dem Major Steffen Gottlieb v. D. laut 
Vergleichs vom 20. Januar 1764 erblich abgetreten erhalten, wogegen derselbe sich 
der Ansprüche an Radern und Justemin, 1 Hof in Plantikow, 2 Höfe in Schön
wald, VA Hof in Schmelzdorf und des Freischulzenhofes in Kültz begeben, und ist 
der Werth dieses Antheils Anno 1774 in der Auseinandersetzung auf 2112 Thlr. 
10 Gr. angenommen. — Das Antheil b hat eben derselbe mit einem Antheil 
Daber von dem General-Major Friedrich Wilhelm v. D. Anno 1728 gegen Antheile 
in Farbezin und Schlößin eingetauscht und darauf baar herausgegeben 7366 Thlr. 
16 Gr. - Das Antheil c, welches der Hauptmann Gustav George v. D. tausch
weise an sich gebracht, ist Anno 1774 in der Auseinandersetzung zu 1368 Thlr. 
18 Gr. festgesetzt.

(Folgt wörtlich das, was im Dabèrschen Hypothekenschein von den Worten: 
„Der Joseph Friedrich v. D. hat dieses Guth" bis zu den Worten: „auf den 
Grund dieses Receffes vi Decreti vom 23. Dctober 1809 vermerkt ist" steht).

Dieses Guth besteht aus 2 Ackerwerken mit 14 Bauern und 1 Kossäten, dem 
Fischerkaten mit J/2 Hufe, welcher mit dem Major v. D. auf Bernhagen gemein
schaftlich gewesen, der aber die ihm zugestandene Hälfte des Fischerkatens nebst 
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Zubehör durch den Tauschcontract vom 13. December 1790 dem Joseph Friedrich 
v. D. völlig abgetreten hat und begreift sämmtliche im alten Landbuche sub a, b et c 
verzeichnet gewesenen 3 Antheile. Außerdem sind daran gehörig 1 Bauerhof zu 
Rernhagen und 1 Fischerkaten nebst der Krug-Koppel zu Wufsow.

Auf diesem Gute haften gegenwärtig
Rubrica II. An Oneribus realibus etc.

No.' 1. Zehn Reichsthaler einundzwanzig Groschen 7 75 Pf. jährlicher Canon 
von dem von Seiner König!. Majestät zur Verbesserung dieses Guths bewilligten 
und in Rücksicht auf das General-Donations-Patent vom 11. September 1776 ge
schenkten Kapitals a 1090 Thlr., so nach der darüber unterm 16. August 1783 
ausgestellten Verschreibung als ein mit allen anderen landesherrlichen Abgaben 
gleiches Vorzugsrecht habendes onus reale, vi Decreti vom 26. September 
1783 eingetragen ist. Die neuen jährlichen Revenüen davon sind auf 90 Thlr. 
16 Gr. veranschlagt. Die Nachweisung der anschlagsmäßigen Verwendung ist vi 
Decreti vom 9. September 1791 verzeichnet.

Rubrica III. An gerichtlich versicherten Schulden.
No. 1. Die bei Daber, Ruhr. III. No. 9 bemerkten . Thlr. 1425. 18 Gr.
No. 2. Viertausend und fünfhundert Reichsthaler Courant, welche den 25. 

März 1784 eingetragen und vi Protocolle vom 4. Juni 1806 in Pfandbriefe um
geschrieben sind Thlr. 4500.

No. 3—5. Die bei Daber No. 11—13 bemerkten .... Thlr. 6500. 
No. 6 ist gelöscht.
No. 7—15. Die bei Daber No. 14—23 bemerkten.... Thlr. 16600.

C. Daberko w, 
ein in Hinterpommern im Naugardschen (seit 1818 im Regenwaldschen) Kreise 
belogenes Guth besitzen (dieselben drei Personen wie Daber und Groß-Benz).

Dieses Guth ist ein alt von Dewitzen Lehn. Ein Theil hat der Joseph 
Friedrich v. D. durch Lehnsfolge nach dem Ableben seines Vaters, des Landraths 
Christian Heinrich v. D. als liessen einzigen Sohn mit den Daberschen Gütern er
erbt, das übrige Antheil aber von des Rittmeisters v. Wesenbek (an welchen es der 
Vice-Präsident Carl Joseph v. D. Anno 1751 wicderkaüslich auf 25 Jahre ver- 
aüßert hat) nachgebliebener Wittwe und Erben durch den Vergleich vom 25. Juni 
1776 für 3900 Thlr. reluirt, da seinem Vater, dem Landrathe Christian Heinrich v. D. das 
Einlösungsrecht dieses Antheils von den Gebrüdern Oberstlieutenant August Albrecht 
und Major Stephan Gottlieb v. D., als Lehnsfolger des vorbenannten Präsidenten 
v. D. durch den Contract vom 20. Januar 1764 cedirt worden ist, und ist der Joseph 
Friedrich v. D. den 3. Januar 1777 als dessen Besitzer eingetragen worden.

(Folgt hier die Erwerbung des Guts durch Carl Friedrich Ludwig v. D. und 
die Entsagung der Agnaten auf die Lehns- und Successionsrechte auch in diesem Gute).

Nach der Verzeichnung int alten Landbuch ist auch ehemals ein Hof in diesem 
Guth nebjt 2 Hufen, Wiesen und sonstigen Zubehörungen von Steffen v. D., laut 
Contracts vom 25. März 1663 an Anna Elisabeth v. Suring, verehelichte Werbe- 
low zu Daber für 800 Gulden in solutum cediret mit lehns herrlichem Consense 
vom 19. März 1686.

Aus diesem Gute hasten gegenwärtig
Rubrica II. An Oneribus realibus. Ist nichts eingetragen. 
Rubrica III. An gerichtlich versicherten Schulden.

52*



412 Der Naugarder Kreis.

No. 1. Vierhundert Reichsthaler, welche der Rittmeister Friedrich Wilhelm 
von Wesenbek unter Verbürgung seiner Ehegenossin geb. v. Karkow, laut Obliga
tion voin 25. Februar 1751 von dem Archidiaconus Rübner zu Stargard angeliehen 
hat und vi Decreti vom 11. Mai 1751 eingetragen sind. Diese Post ist demnächst 
durch Cession an den Apotheker Heinrich Vincenz Klütz zu Greifenberg gekommen 
und derselbe vi Decreti vom 7. März 1783 als deren Inhaber verzeichnet. Thlr. 400.

No. 2. Sechshundert Reichsthaler Courant, welche Joseph Friedrich v. D. 
laut Verschreibung von: 22. Juni 1776 den Erben der verwittweten Rittmeister 
v. Wesenbek an Reluitions-Pretio schuldig geblieben ist, und den 3. Januar 1771 
eingetragen sind..................................................................................................... Thlr. 600.

Davon sind gegenwärtig zugehörig 250 Thlr. dem Hospital zu Daber als 
das der verwittweten Obristlieutenant v. Karkow, geb. v. Putkamer gegen jura cessa 
abgezahlte Quantum, und 350 Thlr. der Hedewig Maria v. Karkow, welche den 
8. December 1783 als Inhaber vermerkt sind.

No. 3. Dreihundert Reichsthaler Courant zu 5 pro Cent Zinsen, welche Joseph 
Friedrich v. D. laut Obligation vom 14. November 1782 von dem Apotheker 
Heinrich Vincenz Klütz zu Greifenberg angeliehen hat und vi Decreti vom 20. 
December 1782 eingetragen sind. Diese dreihundert Reichsthaler hat der Apotheker 
Klütz unterm 16. Januar 1787 an den Pächter Gutzkow zu Gr. Bentz cediret, von 
letzterm sind selbige auf seine zwei minderjährige Töchter Charlotta Dorothea 
Friederica und Johanna Eleonora Helena vererbet, welches vi Decreti vom 2. Fe
bruar 1798 notirt ist.....................................................................................Thlr. 300.

No. 4 ist gelöscht.
No. 5. Fünfhundert Reichsthaler Courant zu 5 pro Cent zinßbahr, nach 6 

monathlicher Kündigung zahlbar, welche der Joseph Friedrich v. D- laut Verschrei
bung vom 30. September 1795 von seinen Töchtern erster Ehe, Renata Louisa 
Henrietta, Johanna Eleonora Sophia und Dorothea Augusta Charlotta Geschwister 
v. D., von deren mütterlichen und Großväterlichen Vermögen angeliehen hat und 
vi Decreti vom 25. Januar 1796 eingetragen sind............................... Thlr. 500.

No. 6—12, die bei Daber unter No. 14, 15, 16, 18—21 vermerkten 7 Poste 
zum Gesanimtbetrage von................................................................................Thlr. 5600
welche, nachdem der Joseph Friedrich v. D. laut Instruments vom 27. April 1804 
auf dieses Gut dafür zur Hypothek gesetzt hat, vi Decreti vom 23. Mai 1804 hier» 
selbst eingetragen sind.

No. 13. Die daselbst No. 23 bemerkten........................... - . Thlr. 9500.
Mehrere Eintragungen haften auf diesen Gütern gegenwärtig nicht und wird 

übrigens dieser Hypothekenschein
dem Burggerichts-Secretair Johann Christian Friedrich Müller, 
dem Arrendator Samuel George Gottlieb Kannenberg, und 
dem Arrendator Carl Friedrich Kannenberg 

in vim recognitionis
wegen ihres gemeinschaftlichen Besitzrechts hierdurch ertheilet.

Urkundlich unter des Königlichen Preußischen Ober-Landes-Gerichts und der 
Lehns-Canzley von Pommern Jnsiegel auch verordneter Unterschrift.

Stettin, den 30. April 1810.
(L. 8.) v. d. Osten.

Roebe. Schulz. Golchow.
Hypothekenschein u. s. w. Zitelmann.
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Die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit dem vorgelegt gewesenen 
Original wird hierdurch von Gerichtswegen versichert.

Daber, den 16. October 1811.
von Dewitzsches Burggericht.

(L. 8.) Lindes.

Rechnet man die unter Nubrica III. aufgeführten gerichtlich bestätigten Schul
den zusammen, so ergibt sich, daß die Kaüfer eine, auf allen drei Gütern haftende 
Schuldenmasse von 39459 Thlr. 2 Gr. übernahmen, mit der die Güter vorzugs
weise durchs Joseph Friedrich v. Dewitz während einer 33jährigen Besitzzeit von 
1774—1807, belastet worden sind. Unter diesen Unlständen ist es zu erklären, 
daß der Lehnsnachfolger, Lieutenant Carl Friedrich Ludwig v. Dewitz, bald nach 
Übernahme der Güter den Gedanken fassen konnte, sich ihrer durch Verkauf zu 
entledigen, wie wol es im Interesse der Geschichte des Dewitzschen Hauses und der 
Familienehre gelegen haben würde, das Gut Daber, diesen Mittelpunkt der einstigen 
Macht des schloßgesestenen Geschlechts, in der Familie zu erhalten. Detl piis cor- 
poribus in Daber waren die Güter mit einer Summe von 3473 Thlr. 8 Gr. ver
pflichtet. Übrigens haben die Dewitzen von jeher Anleihen bei dem Vermögen der 
frommen Stiftungen zu Daber gemacht; man ersieht dies aus den Matrikeln der 
Kirche^ der Hospitäler und des Armenkastens, von 1598 und 1664, die eine Menge 
von Lchuldposten enthalten, die auf den Namen der Junker v. Dewitz eingetragen 
sind. Möglich, daß die in «eurer Zeit hypothekarisch versicherten Schuldsummen 
Übertragungen aus den Vorjahrhunderten sind.

Es liegt ein Hypothekenschein aus noch älterer Zeit nämlich vom 20. No
vember 1797, vor, welchen Joseph Friedrich v. Dewitz den Provisoren der pia 
corpora zu Daber vorlegte, als er aus Kirchenmitteln 300 Thlr. und aus Hospi
talmitteln 200 Thlr., — diejenigen zwei Posten anzuleihen wünschte, welche oben 
in dem Hypothekenschein von Daber de 1810 unter den Nummern 14 und 15 
aufgeführt sind. Damals, 1797, gehörte zur Daberschen Begüterung des Joseph 
Friedrich v. D. auch das Antheilgut c von Bernhagen, welches mit auf dem Hypotheken
folio von Daber stand. Der Werth der vier Güter war im Hypothekenschein wie 
folgt angegeben:

1. Daber a, b, c Thlr. 21.165. 15 Gr. — 
2. Großen Bentz a, b, c  „ 10.847. 20 „ —
3. Daberkow  „ 3.900. — —

' 4. Bernhagen c  „ 5.591. 21 „ 3%
In Summa . . . Thlr. 41.505. 8 Gr. 3%

waren damals auf diesen Gütern 19.482 Thlr. 10 Gr. eingetragen, mithin 
waren sie noch nicht zur Hälfte verschuldet, weßhalb die Provisoren der milden 
Stiftungen keinen Anstand nahmen, dem Ansuchen des Joseph Friedrich v. D. zu 
entsprechen, und die Genehmigung dazu bei dem König!. Preüß. Pommerschen und 
Kaminschen Consistorium zu beantragen, welche von Oberaufsichtswegen mittelst 
Verfügung vom 4. October 1798 ertheilt wurde.

Die drei Kaüfer von Daber, Groß-Benz und Daberkow scheinen nicht lange 
ein Consortium gebildet zu haben. Müller, der zugleich Provisor oder Rendant 
der Daberschen Kirchenkasse ist, scheidet zuerst aus; denn seit September 1815 werden 
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nur die Gebrüder Kannenberg als Besitzer von Daber und Groß-Benz — nicht 
mehr zu Daberkow, genannt, indem sie die auf den genannten Gütern eingetrageneu 
Kirchen- und Hospital-Kapitalien, erstere zum Betrage von 433 Thlr. 8 Gr., letztere 
zum Betrage von 3040 Thlr., kündigen. Nach der Zeit setzen sich die Brüder 
Kannenberg auseinander, iiibem der eine das Gut Daber, der andere das Gut 
Groß-Benz übernimmt.

IX.

Die Städte deS Naugarder Kreises.

1. Daber.

Lage.

Daber liegt 2*/ 4 Mle. von Naugard gegen SO., 4*A  Mle. von Golnow gegen 
O., 21/, Mle. von Massow gegen NO. und 2 Mln. von Freienwald gegen N., wo 
die Straße von Daber sich an die Eisenbahn anschließt, längs der unser Städtchen 
10,4 Mln. von der Landeshauptstadt Stettin gegen 9iD. entfernt ist.

Die Stadt steht in dem flachen, von niedrigen Anhöhen eingefaßten, Wiesen
thal, welches gegen N. den Daber See und gegen S. den Teetz-^>ee zum Schlüsse 
hat, letzterer aus zwei Theilen bestehend, dem kleinen und dem großen Teetz, beide 
lang gestreckt und durch ein Fließ verbunden, welches ans dem Ocker See bei 
Weitenhagen kommt, und durch den Daber See weiterhin, eine Strecke lang die 
Gränze mit dem Regenwalder Kreise bildend, zum Wassergebiet der Rega gehört. 
Der Marktplatz stebt, wie schon ein Mal bemerkt worden (S. 183) in einer Höhe 
von 226,8 Pariser Fuß über der Meeresfläche.

Gemeindebezirk.
Die Stadt hatte ehedem eine gute Ringmauer, die aber schon im vorigen Jahr

hundert so verfallen war, daß nur noch einige Stücke davon ausrechtflanben, die jetzt 
auch verschwunden sind. Sie hat zwei Thore, das Markt- und das Teetz-Thor, 
5 Straßen, und einen wenig geraümigen Marktplatz, auf dem das Kirchengebaüde 
steht, und eben so das Rathhaus, welches in jüngerer Zeit neu erbaut ist. Rian 
hat ihm eine andere Stellung gegeben, als das frühere einnahm, wodurch der Platz 
sehr beengt und der Verkehr auf den sehr belebten Vieh- und Krammärkten, die 
hier abgehalten werden, nicht wenig erschwerte. Der Grundplan der Stadt umfaßt, 
mit den außerhalb der Thore belegenen 3 abgesonderten Etablissements, nur 57 Dkg. 
Diese Ansiedlungen sind: die Walkmühle, welche 880 Ruthen von der Stadt 
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gegen SSW. entfernt ist, und auf dem oben erwähnten Fließe, nahe bei Weiten
hagen liegt; das Hospital-Vorwerk, ungefähr 7, Mle. von der Stadt gegen 
S., an der Gränze der Lreitenfel der Feldmark und an der nach Freienwald führen
den Kreisstraße; und das Kirchen-Vorwerk, ca. Vs Mln. von der Stadt gegen 
W. an der Kramonsdorfer Feldmarks-Grünze. Diese beiden Niederlassungen sind 
in den Jahren 1861—1863 auf den der Kirche und den milden Stiftungen ge
hörenden Liegenschaften, zur bessern Bewirthschaftung derselben, angelegt worden.

Über die Zahl der Wohnhäuser sind die amtlichen Angaben nich t einig. Nach 
der statistischen Aufnahme vom 3 December 1867 enthält die Stadt c. p. 197 be
wohnte Hauser, dagegen geben die Gebaüdesteüer-Tabellen des Finanz-Ministeriums: 
217 Wohn- und 49 gewerbliche Gebäude an, welche beide eine Steuer von Thlr. 211. 
4 Sgr. unterworfen sind, sowie 443 steuerfreie Gebäude. In die letztere Kategorie 
gehören die Gebäude der geistlichen Institute und der Hospitalstiftung. Die vor 
den Thoren belegenen Scheünen sind mit Stroh gedeckt.

Die zur Stadt und den piis corporibus gehörigen Ländereien in der Feldmark 
lagen früher mit den Landungen der adlichen Güter von Daber, jetzt Daberfreiheit 
genannt (S. 325) im Gemenge. Im Jahre 1813 fand aber eine Theilung Statt, 
die durch den Receß vom 22. Februar 1814 zum Abschluß gekommen ist, vermöge 
dessen die Vurgfreiheit mit der Stadt vereinigt wurde, und jede Partei: das Ritter
gut, die Kämmerei, die Bürgerschaft, die Kirche und die Hospital-Stiftung, ihren 
Plan bekommen hat und das Rittergut Daberfreiheit vollständig ausgeschieden ist. 
Hiernach stellt sich das --

Grundgebiet der Stadt Daber

wie folgt:

Zu dieser Grundfläche des nutzbaren und benutzten Bodens, welcher aus 3136,46 Mg. 
steuerpflichtigen und 3409,91 Mg. steuerfreien Liegenschaften piorum corporum besteht, mithin 
im Gesammt-Betrage von  3546,47 Mg. 
kommen sodann noch — Grundstücke, welche wegen ihrer Benntzung zu öffent
lichen Zwecken ertraglos sind, und zwar:

An Landstraßen, Wegen, Brücken, Begräbnißplatz re 201,18 „

Kulturarten: Besitzer:
An Ackerland.......................... 5324,19 Mg. Die Kämmerei.....................1367,42 Mg
„ Gärten............................... 7,05 „ Bürgerschaft .... 1734,40
„ Wiesen............................... 577,63 1 1 „ Kirche.......................... 2303,04 ,,
„ Weiden............................... 320,66 II „ Pfarre u. Schule . . 181,37 II

„ Holzungen.......................... 180,53 1 1 „ Hospital-Stiftung . . . 825,50 II

„ Wasserstücke, der Teetz-See 136,31 fl „ Schützengilde.... 34,64 II

Summa . 6546,37 Mg. Summa 6546,37 Mg

„ Bächen ................................................................................................... 13,02 „
Und endlich —

An Gebaüdeflächen und an kleinen Hausgärten.................................... 57,07 „
Totalstäche des Daberschen Grundgebiets  6817,64 Äg.

oder 0,35 einer Geviertmeile

Bei der Grundstetter-Veranlagung ist das Ackerland im ganzen Kreise zu 
einem Ertrage von durchschnittlich 24 Sgr. pro Mg. eingeschätzt worden (S. 213). 
Diese Ziffer gilt als Repräsentant der mittlern Fruchtbarkeit des Ackers im Nau- 
garder Kreise. Das Dabersche Stadtfeld erreicht diese mittlere Fruchtbarkeit nicht,
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da der Acker desselben nur zu einen: Reinerträge von 22 Sgr. pro Mg. eingeschätzt 
worden ist, übereinstimmend mit dem Acker des Ritterguts Dabersreiheit, und weit 
zurückbleibend hinter den angränzenden Feldmarken von Gr. Benz, Plantikow, 
Kramonsdorf, Weitenhagen, Breitenfeld, Braunsberg. Der Ertrag der Daberschen 
Wiesen bleibt 17 Sgr. pro Mg. hinter denen des Guts Dabersreiheit zurück, die 
auf dem mittlern Zustande des Kreises stehen. Die Weidegründe, welche überhaupt 
nur einen geringen Ertrag gewähren, im Kreisdurchschnitt 5 Sgr. pro Mg. geben 
auf der Daberschen Feldmark nur 2 Sgr.; dagegen ist das kleine, der Kämmerei 
gehörige Forstrevier, ein werthvolles Stück im Grundvermögen der Stadt, da es 
zu 13 Sgr. Ertrag vom Mg. eingeschätzt worden ist, was den Durchschnitt aller 
Holzungen des Kreises um 5 Sgr. übersteigt, auch die Teetz-Seen, Eigenthum der 
Kämmerei, trägt durch die in demselben betriebene Fischerei etwas mehr ein, als 
der Durchschnitt aller Wasserstücke im Kreise, der Ertrag ist zu 5 Sgr. geschätzt, der 
Kreisdurchschnitt ist 4 Sgr. pro Mg.

Bevölkerung, Rahrungsstand.
Der Volkszählung zufolge, welche am 3. December 1867 Statt gefunden hat, 

befanden sich in der Stadt Daber und deren Zubehörungen 993 männliche und 
1021 weibliche, zusammen 2014 Personen.

Dem Familienstande nach wurde diese Volkszahl gebildet von 619 männl, und 
560 weiblichen Unverheiratheten, von 351 Ehemännern und 353 Ehefrauen, von 
20 Wittwern und 104 Wittwen; das Eheband war gelöst von 3 Männern und 
4 Frauen.

In den bestehenden 429 Familien-Haushaltungen, denen 429 Hausherren und 
80 Hausfrauen Vorständen, lebten überhaupt 1990 Personen, darunter an Kindern 
463 Knaben und 458 Mädchen. Einzelne, in keinem Haushalts- oder Familien- 
verbande lebende Personen gab es 11 Männer und 2 Frauen. In s. g. Extra
haushaltungen waren untergebracht: 1 weibl. Person in einer Anstalt für Heilung 
und Pflege, und 10 Personen männl. Geschlechts in einer Erziehungs - Anstalt. 
Weitere Extrahaushaltungen in anderen Anstalten gab es nicht.

Die Dabersche Einwohnerschaft steht, mit 1943 Seelen in der Union der 
evangelischen Landeskirche; so wenigstens hat sie sich bei der Volkszählung von 1867 
in den Listen eintragen lassen. Außer ihr bekannten sich 3 Personen zur römisch- 
katholischen Kirche. Sie sind ohne Zweifel von Außen zugezogen und anscheinend 
der letzte Rest der 10 Katholiken, welche bei der Zählung von 1852 vorhanden 
waren. Andere christliche Religionsgesellschaften, bezw. Seelen, sind in D. nicht 
vertreten. Die Synagogen-Gemeinde zählte 68 Glieder. Auch bei ihr war das 
Maximum in: Jahre 1852 mit 90 Israeliten.

Was den Stand, den Beruf, das Arbeits- und Dienstverhältniß der Ein
wohnerschaft betrifft, so gibt die statistische Aufnahme von 1867 folgende Auskunft:

Der Landwirthschaft widmen sich 64 Personen, darunter 4 Frauen. Sie sind 
die Selbstthätigen in der Wirthschaft, daher Ackerbürger; sie haben 222 Angehörige 
und 251 Personen beiderlei Geschlechts, als Knechte und Mägde und als Tage
löhner, zu Gehülfen in der Wirthschaft; diese haben 245 Angehörige. Der Land
bau war mithin die Nahrungsquelle für 782 Personen, oder 38,8 Prct. der Be
völkerung. In Betreff der Anzahl der Ackerbürger schwanken die Angaben hin und 
her. Bei Gelegenheit einer im Jahre 1833 vorgenommenen Visitation der Commu- 
nalverwaltung, wurde die Zahl der Ackerbürger zu mehr als 80 angegeben; nach
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àêwerS der Communalsteüer-Heberolle von 1844 waren es nur 26. Den Grund- 
b^^eranlagungs-Tabellen des Finanz-Ministeriums zufolge gibt es in der Feld- 

d- î? werden davon die großen Grundbesitzer: Kämmerei, Kirche, 
Hosprtal, die Pfarre, und sodann auch die Schützengilde, also zusammen 5 abae- 
^bL^ben2l2 Grundbesitzer für die bürgerlichen Kreise, woraus folgt, daß 
a ibJ ml" Ackerbautreibende Bevölkerung, sondern auch die Handwerker und 

,hCr,.®«to^?Er|^ft tn ber Feldmark angesessen sind. Der Äcker der 
Bürgerschaft enthalt 32 Hufe» oder 1440 Mg., Wiesen und Weide begreifen 294 
n/flw rîe’’atJ?!101’ ?urde 1823 eiugeleitet, aber erst 1844 zu Ende 

?« ?6 °°àuen, daß die lange Verzögerung der Separation
m holle», Grade nachtheilig auf deu Wohlstaud der Ackerbürger ei »gewirkt hat, da 

Btfajnm« leibet schon oft bestätigte Thatsache ist, daß während 
b^i^ a .n , 'E^^s-Versahrenê von den Grundbesitzern, in der Hoffnung auf 

Zucheilung ihrer neuen Planlagen für di- Verbesserung ihres seitherigen 
Besitzstandes wenig oder garnichts gethan wird, so dah die Ländereien während 

Zeitraums bis zur geringsten Ertragsfähigkeit herabsinken müssen.
Berücksichtigt inan hierbei ferner die durch die Verzögerung des Separationsgeschäfts 
»m,"h’l Crt un?, .den städtischen Grundbesitzern zur Last gefallenen Koste»,' ivelche 
11 4 eigenthümlichen Besitzstände dieser Grundbesitzer allein sich aus Thlr. 2255.

s° w'rd es einleuchtend, dass die Acker besitzenden Ein- 
toh nMt m à°"b'sung der Separation im Zustande sehr geschwächter Leistungs- 
nto? i h,^m» a"-on' X” au* ’e6t' ,la$ Ablaus eines Bierteljahrhuuderts, noch 
,,,,ä" 'bbrwU lden ist. Erwägt man den geringen Uiusang des bürgerlichen Ackers, 
f Z.^l derienlgen, tvelche auf die Nutzung desselben angewiesen
tun- lo leuchtet es ein, daß die Bürgerschaft ihre Hauptnahrung nur au« der Pach- 
tung der Ran Niere» der Kirchen- und Hospital-Ländereien ziehen kann, und daß 
riiinmfbi?(8r669"he“Cnrf*toT Pachluug in andere Hände übergeht, nicht 
da-u sehr ri? 6 bäuerlicher Nahrungen behalten, sondern zu Büdnerstellen, noch 
Wirklick?2l2 7?'' b°rabbnken müssen, sofern die Zahl der bürgerlichen Grundbesitzer 
nnv îni!2, J,”9 ®ln °°lkes Jahrhundert hindurch war es Brauch, di- Kirchen- 
a.’ b Hvlpttalhusen auf einige Jahre plus lieitaudo zu verpachten. Bei diesem 
ä^äl-ren tourbe der Acker immer, Ivie natürlich, von jedem Pächter ansaebeütet 

. betenonr, wahrend auch die Pächter nur eine geringe Nahrung hatten War 
eine Pachtperiode zu Ende, und es begann eine neue, so waren die Bürger un&e- 
rfironh/"»9' Überbieten n»d den Pachtzins zu einer Höhe hinauf zu 

BesoraM balber"die auä9e,"9en waim '»ê, und alles dies der
n.immp« t b f ?^)tung mogle m andere Hände, namentlich von Extraneis, 
Ä9in JhS? ba^te man ÜDr Jahren ernsthaft daran, diese Äcker der Bürger- 
tchasl Lrvpacht zu geben, was, wie man erkannt hatte, im beiderseitigen intér
esse lag, ja man nannte die Vererbpachtung eine Lebensfrage für die Würnprh-hnft 
und hatte deshalb alle Vorbereitungen dazu getroffen, allein'dies «ochaben

Jaî Jahre 1867 betrug der Viehstand 209 Pferde, 
Hhpr ^d?a t dem nutzbaren Areal der Stadtfeldmark sind 

6136,46 Mg. der Grundsteüer unterworfen, welche Thlr. 207. 5. 9 Pf. betraut 
oder von jedem Morgen Landes 2 Sgr. Die Stadt hat für aufgehobene Grund- 
steuerfreiheiten ein Eiitjchadiguugs - Kapital von Thlr. 1878. 22. 5 Pf nebst 
■öinfen, bekommen, welches nach Beschluß der Stadtverordneteu vom 26 Kebrnar 
>868 unter d,e Gruudsteuerpflichtjgen nach Verhältniß der srüher genossenen Be- 

Lcmdduch von Poinmern; Th. IL, Bd. V. 53
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freiung vertheill worden ist. Auf die Communalgrundstücke fiel eine Entschädigung 
von 260 Thlr.  . f .

Kommen wir aus die Populationsliste vom Jahre 1867 zuruck, so sind in 
derselben unter dem Rubro: Große und Klein Industrie incl. Bauwesen 116 Selbst
thätige angegeben, welche als Meister oder selbständige Arbeiter in den verschiedenen 
Zweigen des Handwerks zu betrachten sind; sie hatten 331 Angehörige; Gesellen, 
Lehrlinge gab es 105 mit 139 Angehörigen; überhaupt war der technische Gewerb- 
fleiß und das Handwerk die Nahrungsquelle für 687 Personen oder 33,8 Prct. 
der Bevölkerung. Sonst lebten die Einwohner der Stadt D. großentheils von der 
Tuchmacherei, seit den Veränderungen, welche die Einführung der Maschinen bei der 
Tuchfabrikation in diesem Gewerbzweig hervorgebracht hat, lind die kleinen Tuch
macher ohne Ausnahme verarmt, sie sind entweder zu anderen Gewerben, zur Tage
löhnerei oder zur bloßen Wollspinnerei übergegangen. Die Städte, deren Bewohner 
zum größten Theil Tuchmacher waren, gehen ihrer gänzlichen Verarmung raschen 
Schritts entgegen; für D. läßt sich annehmen, daß dieser Zeitpunkt spater, als an 
manchen anderen Orten emtreten werde, weil die Stadt zum Theil in Folge guter 
Wirthschaft, zum Theil aus Mangel an Credit, eine lange Reihe von Jahren hin
durch unverschuldet blieb, und weil sich ein besonderer Geilt der Mäßigtest und 
der Ordnungsliebe bei den Bewohnern kund gibt. Jin Jahre 1844 führte die 
Heberolle der Communalsteüer noch 18 Tuchmacher incl. 2 Tuchscheerer und 2 
Meister auf, die das mit der Tuchfabrikation zusammenhangeiide Gewerbe der Fär
berei betrieben. Es gab eine Zeit, wo gesagt werden mußte: „Wie stch noch Alles 
so verhält, wie es dasteht, ist in der That rüthselhaft, denn die Erwerbsquellen der 
Stadt sind sehr beschränkt, der Ackerbau befriedigt nicht das Bedürfniß der Ein
wohner, der größte Theil des Ackers gehört den milden Stiftungen und ist den 
Bürgern nur für eine hohe Rente in Zeitpacht gegeben. Die Special-Separation 
hat die Verhältnisse nicht allein nicht gehoben, vielmehr verschlechtert, denn vor der 
Separation wurde eine Hufe jener Ländereien für 8—12 Thlr. verpachtet, nach 
der Separation stieg der Pachtzins auf das Dreifache dieses Zinles. Kirche und 
Hospital werdrn dabei reich, die Bürger aber arm. Endlich muß die Stadt jährlich 
1264 Thlr. an Klassen- und Gewerbesteüer aufbringen." In einem zehn Jahre 
spätern Zeitpunkte betrug diese directe Staatssteüer 1496 Thlr. und UM die Mitte 
des 7ten Deeeuniums war sie nahe auf 2000 Thlr.. gestiegen.

Handel und Wandel war, nach der Populationsliste von 1867, die Nah- 
rungsqnelle für 135 Personen oder 6,7 Prct. der Bevölkerung; es werden 34 Han- 

'delsleiste mit 2 Commis angegeben; eine Nachweisung von 1853 enthielt nur 8 
Kaufleute. Der Betrieb des Transportwesens und der Beherbergung ist für 30 
Personen oder 1,4 Prct. die Nahrungsquelle; die persönliche Dienstleistung sur 
219 Personen oder 10,3 Prct.; der Gesundheit- und Krankendienst fur 9, Erzie
hung und Unterricht für 24, die Ausübung der Künste rc. für 13; der Küchendienst 
und die Todtenbestattung für 4; der Staatsverwaltungsdienst für 6; die Landes
vertheidigung für 5 ; der Gemeindeverwaltungsdienst für 16 Personen.

An Leisten ohne BerufsausÜbung gab es 2 Männer und 6 Frauen, die mit 
ihren 14 Angehörigen aus eigenen Mitteln lebten; im Jahre 1853 wurden 15 
Einwohner von ihrem Baarvermögen besteuert ; und zu den Leisten ohne Berufs
ausübung gehörten 11 Männer und 2 Frauen, die als Hospitaliten von der 
Dewitzfchen milden Stiftung oder als Almofenenipfünger von der Stadtgemeinde 
unterstützt wurden. Es gab eine Zeit, wo die Armen, welche sortlausende Unter-
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stützung von der Kämmereikasse erhielten, auf die Zahl 4 beschränkt waren. Außer- 
dem wurden gegen 50 Personen wöchentlich ein Mal von wohlhabenderen Ein
wohnern unterstützt. Alle Bewohner von Daber waren Staatsangehörige der Preü- 
ßischen Monarchie, Ausländer gab es am Zühlungstage, den 3. December 1867, 
unter ihnen nicht. Vorübergehend anwesend waren 6 Personen als Gäste in Fa
milien zum Besuch, alle Übrigen waren Ortsangehörige. Nicht anwesend waren 
13 Ortsangehörige, die sich auf Reisen oder zum Besuch außerhalb der Stadt be
fanden. Unter den Einwohnern befanden sich 2 blinde Personen weiblichen Ge
schlechts und 6 Blöd- und Irrsinnige.

Mit Berücksichtigung der am Zählungstage vorübergehend anwesenden Fremden 
und der abwesenden Sradtangehörigen stellt sich die Zahl der in der Stadt Daber 
heimathberechtigten Bevölkerung im Jahre 1867 auf  2021 Seelen 

bt’n Vorjahren haben die Zählungen folgende Einwohnerzahlen ergeben: 
1864: 2144 | 1852: 1830 I 1833: 1201 | 1800: 813
1861: 2016 | 1843: 1541 | 1816: 957 | 1740: 670

©eit dem Regierungsantritt des König-Herzogs Friedrich II. hat sich demnach 
die Bevölkerung der Stadt verdreifacht, seit Beendigung der großen französischen 
Kriege mehr als verdoppelt. Von 1816 ist sie regelmäßig gewachsen bis 1864, 
dann aber in der folgenden dreijährigen Periode, bis 1867, gefallen, was vor
nehmlich und wol ausschließlich der Cholera-Seüche zuzuschreiben ist, die im Jahre 
1866 auch in Daber ihre zahlreichen Opfer gefordert hat. Übrigens ist die Zu
nahme der Bevölkerung in den Städten, selbst den kleinen, wie Daber, nicht dem 
Überschuß der Gebornen über die Gestorbenen allein zuzuschreiben, sondern auch, 
und zwar wol vorzugsweise, dem Zuzuge von Außen, vom Lande her, indem der 
Handarbeiter glaubt, in der Stadt eine einträglichere Stellung zu gewinnen, als 
sie ihm in dem heimathlichen Dorfe geboten werden kann. Daß in Bezug auf 
kleine Städte bei diesen An- und Aussichten der Freizügigkeit gar manche, ja viele 
Täuschungen vorkommen, ist erfahrungsmäßig. Im Jahre 1867 vermehrte sich die 
Bevölkerung der Stadt D. durch Mehrgeburten mir um 6 Personen. Es wurden 
nämlich 78 Kinder geboren, darunter 1 jüdisches, es starben dagegen 72 Menschen, 
worunter sich 4 Mitglieder der Synagogen-Gemeinde befanden. Der älteste Mensch, 
welcher in diesem Jahre starb, war ein Israelit, geboren 1778, batte also ein Alter 
von 89 Jahren erreicht. Trauungen fanden 19 Statt, darunter die eines Paars 
mosaischen Glaubens.

Communal wesen und dessen Verwaltung.
Verfassung. Die altbewährte Stüdteordnung vom 19?November 1808, 

unter deren Herrschaft allein dem Bürgerthum die ungeheüeren Anstrengungen 
möglich geworden waren, welche die Befreiung des Vaterlandes von schmachvoller 
fremdherrlicher Bedrückung und Ober-Vormundschaft in den Jahren 1813—1815 
herbeiführten, mußte nach 40jährigem Bestände der Gemeindeordnung vom 11. März 
1850 das Feld raumen. Der Cabinets-Erlaß vom 19. Juni 1852 befahl indeß 
mit der weitern Einführung der neüen Ordnung inne zu halten. Für Daber kam 
dieser Befehl zu spät. Hier war, vor Eingang desselben, auf Grund der G. O. 
der Gemeinderath, bestehend aus 12 Mitgliedern, so wie der Gemeindevorstand, 
bestehend aus Bürgermeister, Beigeordneten und 4 Schöffen, gewählt. Der Ge
meinderath hatte sogar seit dem 19. April 1852 die Vertretung der Stadtgemeinde 
an Stelle der frühern Stadtverordneten-Versammlung übernommen, indem Letztere 

53*
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bei Einführung des Gestern ihre Functionen einstellte. Thatsächlich mußte die Ein
führung der G. O. in D. als beendet angesehen werden. Als Erfordernis; zur 
vollständigen Einführung derselben blieb nur noch die Bestätigung des gewählten 
Bürgermeisters und des Beigeordneten, so wie der Erlaß der nach § 156 der G. O. 
vorgeschriebenen Amtsblatt-Bekanntmachung übrig. Auf Antrag der König!. Re
gierung wurde dieselbe durch Ministerial-Rescript von; 30. September 1852 zur 
Erfüllung jener gesetzlichen Förmlichkeiten ermächtigt. Während die Einleitungen 
dazu getroffen wurden, kamen die ehemaligen Stadtverordneten in Gemeinschaft 
mit dem neüen Gemeinderath bei dem Minister des Innern mit der Vorstellung 
ein, der formalen Einführung der G. O. in der Stadt D. Anstand zu geben, wel
chem Anträge, in Betracht der eben damals bei den gesetzgebenden Gewalten schwe
benden Verhandlungen wegen Erlassung eines anderweitigen Gesetzes, die Verfas
sung der Städte betreffend, durch Ministerial-Rescript vom 19. Mürz 1853 ent
sprochen wurde.

So ist die Gemeindeordnung in der Stadt D. factisch zwar in Wirksamkeit 
gewesen, die gesetzlichen Endformalitäten haben dieser Wirksamkeit aber gefehlt.

Die neüe Städteordnung vom 30. Mai 1853 ist noch in demselben Jahre 
eingesührt. Die nach Vorschrift des § 28 dieses Gesetzes gewählte, 12 Mitglieder 
zählende, Stadtverordneten-Versammlung wurde am 31. October 1853 constituât 
und hielt an diesem Tage ihre erste Sitzung. Das Magistrats-Collegium besteht 
aus dem besoldeten Bürgermeister, den; unbesoldeten Beigeordneten, dem besoldeten 
Kämmerer, und drei unbesoldeten Ratbmännern. Nachdem in der Stadt D., ans 
Grund des § 83 der St. O. die erforderlichen Arbeiten Behufs Einführung dieses 
Gesetzes in der Mitte des Jahrs 1854 als beendigt zu betrachten waren, sind von 
da in Gemäßheit der Vorschrift des § 85 a. a. O. für die Stadt D. die Bestim
mungen der St. O. vom 30. Mai 1853 in Kraft, die bisherigen Gesetze und Ver
ordnungen über die Verfassung der Stadtgemeinde außer Kraft, was die König!. 
Regierung durch Amtsblatt-Bekanntmachung vom 1. August 1854 zur öffentliche» 
Kenntniß brachte.

Das bisher zum Gemeindeverbande des Ritterguts Daberfreiheit gehörige 
Mühlenwesen, bestehend in einer Wassermühle in der Stadt auf dem Fließ, wel
ches den Teetz See mit dem Daber See verbindet, und einer Windmühle außer
halb der Stadt, wurde, sammt den dazu gehörigen Grundstücken, nach Einführung 
der neüen St. O., der Stadtgemeinde einverleibt. Das Mühlenwesen war früher 
Pertinenz des Gutes Daberfreiheit, wurde aber Eigenthum des Müllers gegen 
Leistung von baaren und Natural-Abgaben an die Gutsherrschaft, an deren Stelle 
die Rentenbank getreten ist. Auch der Geistlichkeit ist der Besitzer dieses Mühlen
wesens abgabenpflichtig. Die oben erwähnte Walkmühle mit 1 Wohnhause und 
7 Einwohnern ist von jeher Bestandtheil des Gemeindebezirks der Stadt, und zum 
Gebrauch des Tuchmachergewerks bestimmt gewesen. Die Kämmerei besitzt auf dem 
Däberschen Stadtfelde s. g. Rathskaveln, welche immer auf 6 Jahre an hiesige 
Einwohner durch öffentliche Licitation verpachtet werden. Fünf dieser Kaveln, zu
sammen 147 Q. Ruth, groß, eigneten sich zur Anlegung einer Windniühle, welche 
in der Nähe der Stadt, und da nur erst eine Wind- und eine Wassermühle vor
handen, welche letztere, besonders in trocknen Jahreszeiten sehr oft an Wassermangel 
leidet, zweckmäßig und nützlich zu werden versprach. Dieses Kämmerei-Grundstück 
ist zu dem bezeichneten Zweck dem Mühlenmeister Carl Friedrich Mathieß von 
Michaelis 1841 ab in Erbpacht verliehen gegen Zahlung eines Erbstandsgeldes von
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50 Thlr. und eines jährlichen Erbpachtcanons von 14 Thlr., sowie unter Vorbe
halt des Vorkaufsrechts in Veraüßerungsfällen, oder bei Verzichtleistung auf das 
Letztere, eines 4 Prct. des jedesmaligen Kaufgeldes betragenden Laudemiums. Der 
Consens zu diesem Vertrage ist von Oberaufsichtswegen mittelst Regierungs-Ver
fügung vom 13. Mai 1842 ertheilt worden, nachdem der Bau der Mühle schon 
ausgeführt war. Die vor wenigen Jahren auf den Kirchen- und Hospital-Län- 
dereien angelegten zwei Vorwerke sieben auf der Stadtfeldmark, gehören daher 
selbstverständlich zum städtischen Gemeindebezirk. Die statistische Aufnahme vom 
3. December 1867 hat ihrer noch nicht Erwähnung gethan. Innerhalb des städti
schen Gemeindebezirks liegen 3 Tagelöhner - Wohnungen, die zum Gute Daber- 
freiheit gehören.

Rath Haus. Im Jahre 1768 fing man an, ein neües Rathhaus zu bauen, 
das aber wegen fehlender Mittel 16 Jahre nachher noch nicht vollendet war. ES 
stand auf dem Marktplatze, der Kirche auf deren Ostseite gegenüber. Der Bau war 
jedoch so mangelhaft ausgeführt, daß nach kaum 60 Jahren das Gebaüde den Ein- 
stürz drohte. Ein Neübau des Rathhauses war unvermeidlich. Die Stadt besaß 
aber nicht die Mittel, die Baukosten allein aufzubringen. Darum richteten Magistrat 
und Stadtverordnete unterm 19. Juni 1833 eine Bittschrift an den Kronprinzen, 
Statthalter von Pommern, worin sie denselben um seine Verwendung bei seinem 
Königlichen Vater, Friedrich Wilhelm III. zur Gewährung einer Unterstützung aus 
Staatsfonds baten. Diese Bittschrift nahm ihren vorschriftsmäßigen Gang durch 
die Behörden, in Folge dessen der König, auf den Bericht der Königl. Regierung 
vom 15. August 1835, der Stadt Daber ein Gnadengeschenk von 1500 Thlr. machte. 
Weil das damals in D. bestehende Stadt- und Landgericht im Rathhause seine 
Geschäftsräume hatte, so betheiligte sich der Justizfiskus, vertreten durch den Justiz
minister Mühler, bei dem Reübau des Rathhauses mit einer Summe von 356 Thlr. 
14 Sgr., so daß mithin an Baukosten aus Staatsmitteln 1856 Thlr. 14 Sgr. vor
handen waren. Der Kostenanschlag, nach dem Projecte des Landbaumeifters Lentze 
betrug aber Thlr. 2999. 6. 1 Pf.; es waren also aus städtischen Mitteln Thlr. 
1142. 22. 1 Pf. zu bestreiten. Davon wurden 1) durch Naturalleistung der Bürger
schaft an Fuhren und Handlangerdiensten bei den Maurer- und Zimmerarbeiten 
geleistet Thlr. 781. 11. 7 Pf. 2) Die Kämmereikaffe hatte 1836 Bestand Thlr. 
285. 17. 6 Pf. 3) Aus der Gemeinhütung kamen der Kämmerei noch zu Gute 
20 Thlr. und 4) Von der Bürgerschaft wurde durch Zuschlag der Klaffensteüer auf
gebracht Thlr. 55. 23 Sgr. Das Rathhaus ist in den Jahren 1838—1841 erbaut. 
Es ist 44 Fuß lang, 37 Fuß tief, von Fachwerk, zwei Etagen zu 11 Fuß im Lichten 
hoch, die aüßeren, so wie im Innern die unteren Fache mit Mauersteinen, die 
übrigen mit Luftsteinen ausgefacht, das Dach mit doppelt stehendem Dachstuhl in 
14 Gebind verbunden und mit Ziegeln zu einem Kronendache eingedeckt. Das neüe 
Rathhaus steht auf dem Markte, ist aber auf einer andern Stelle erbaut, als das 
alte, wodurch der Platz an Raum gewonnen hat, worauf es den städtischen Behör
den,' des lebhaften Marktverkehrs halber, vorzugsweise ankam.

Verwaltung. Die Stadt D. ist eine Mediatstadt des Geschlechts derer 
v. Dewitz, das hier einst mit halbsouverainer Gewalt das Regiment führte. Die 
Lasten und Früchte der Polizeigerichtsbarkeit verbleiben bei jetziger Verfassung der 
Stadt. Der Bürgermeister ist der alleinige Decernent und zugleich Bureaubeamte 
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für alle Polizeisachen. Als Polizeianwalt hat er ein jährliches Einkommen von 
60 Thlr. Die Communal-Angelegenheiten werden unter dem Vorsitz des Bürger- 
meisters, bezw. des Beigeordneten, von gemischten, wie in allen übrigen Städten 
zusammengesetzten, Commissionen bearbeitet. Der Raths- und Polizeidiener 
ist der einzige executive Polizeibeamte. Derselbe ist zugleich Nuntius für das 
Kreisgericht zu Naugard. Er trägt die Uniform der executiven Polizeibeamten, 
doch ohne Seitengewehr. Außer dem im Etat ausgeworfenen festen Gehalt hat er 
freie Wohnung im Rathhause. Der Feldhüter und Holzwärter in Einer Person 
trägt bürgerliche Kleidung mit einem Messingschild auf der Brust, das die Inschrift 
führt: „Holz- und Feldwächter zu Daber". Die Nachtwache lag früher dem Raths
und Polizeidiener ebenfalls ob, welchem im Sommer 2 Mann, im Winter 4 Mann 
von der Bürgerwache zur Hülfe gegeben wurden, aber seit länger als 20 Jahren 
sind 2 Nachtwächter angestellt. Außer denselben wird zeitweise, namentlich wenn im 
Herbst Entfremdungen von Garten- und Feldsrüchten zu besorgen sind, aus der 
Bürgerschaft, nach Anleitung der regelmäßig geführten Bürgerrolle, eine Nachtwache 
gebildet. Auch die Schützengilde ist zur Theilnahme an der Handhabung der Sicher
heitspolizei berufen, wie weiter unten in dem, von dieser Gesellschaft handelnden 
Artikel näher ausgeführt wird. Der in D. stationirte berittene Gensd'armes leistet 
der städtischen Polizei-Verwaltung, welche sich lediglich auf den Gemeindebezirk der 
Stadt erstreckt, im Fall des Bedürfnisses bei Aufrechthaltung der Ordnung seinen 
Beistand.

Die aüßere Bezeichnung der Straßen, der Schloß- und Mühlenstraße, welch' 
letztere über den Markt hinweg geht, der Marktthor-, Teetzerthor- und Freiheits
straße, ist seit 1853 bewerkstelligt. Die Haüser sind nummerirt nach der Nummer 
des Hypothekenbuchs, übereinstimmend mit der des Feüer-Societäts-Katasters. Alle 
Straßen sind gut gepflastert und abendliche Straßenbeleüchtung ist in jüngerer Zeit 
eingeführt. Bei Neübauten revidirt der Königl. Landbaumeister die Zeichnung und 
die städtische Bau - Deputation überwacht die Ausführung des Neübaus sowol als 
der vorkommenden Reparaturbauten. Eine besondere Bau-Polizeiordnung besteht 
nicht, wol aber eine örtliche Feüerlöschordnung seit 1833, welche 1853 revidirt 
worden ist. An öffentlichen Feüerlösch-Geräthschasten sind vorhanden: 2 Spritzen, 
7 Wasserkufen, 8 Feuerleitern nebst Stützen, 6 Feüerhaken, 12 lederne Feüereimer, 
2 Laternen. Wie gewöhnlich muß auch hier in D. jeder Hausbesitzer 1 Handspritze, 
1 ledernen Feüereimer, 1 Laterne halten. Die Löschmannschaften und die Be
dienung sind aus der Bürgerschaft designirt und werden die Spritzen und Küfen 
von bestimmten Pferdebesitzern ein für alle Mal bespannt. Der in der Stadt 
wohnhafte Schornsteinfeger ist contractlich verpflichtet, die Feüerstellen von Zeit zu 
Zeit zu revidiren. Eine Controls über Pnlver-Vorräthe bei Händlern wird nicht 
geführt. Das Tobakrauchen ist innerhalb der Stadt, wo alle Haüser mit Ziegeln 
gedeckt sind, gestattet, außerhalb aber zwischen den mit Strohdach versehenen Scheünen 
verboten. Privat-Feüer-Versicherungs-Gesellschaften haben auch in D. sich Eingang 
zu schaffen gewußt und Agenturen daselbst errichtet; die ältesten sind die Leipziger 
seit 1846, die Borussia seit 1849. Öffentliche Brunnen auf den Straßen gibt es 8, 
und 40 Privatbrunnen auf den Höfen der Haüser.

Für die Gesundheitspflege sorgen 1 promovirter Arzt, 1 Wundarzt I. Klasse, 
2 Hebeammen, 1 Apotheker. Auch ist 1 Thierarzt I. Klasse vorhanden. Ein 
Krankenhaus gibt es nicht. Die Stadt läßt die Kranken, die ihr zur Last fallen, 
in dem s. g. Ordonnanzhaufe curiren. Dies besteht darin, daß ein hiesiger Bürger 
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gegen Befreiung von städtischen Abgaben die Verpflichtung übernommen hat, der
gleichen Kranken bei sich aufzunehmen und zu verpflegen. Mit dem Arzte hat der 
Magistrat das Abkommen getroffen, wonach er für ein fixirtes Honorar die Be
handlung der erkrankten Armen übernommen hat.

Auch au einem Armenhause fehlt es der Stadt. Die Armen werden auf 
Kosten der Kämmereikaffe eingemiethet; eine besondere Armenkaffe ist nicht vorhan
den, Strafgelder, die dahin fallen, werden zu jener genommen. Die Stadt nimmt 
an den Wohlthaten Theil, welche von der begüterten Hospital - Stiftung des De- 
witzen-Geschlechts in reichlichem Maße nach allen Richtungen gespendet werden, wo
von weiterhin unter einem besondern Titel die Rede sein wird. Im Jahre 1850 hat 
sich in der Stadt und Umgegend ein Privat-Verein gebildet, auf dessen Kosten sitt
lich verwahrloste Kinder bei einem achtbaren Bürger in Kost und Pflege gegeben 
sind. Das Abkommen mit demselben erstreckt sich auf 15-20 Pfleglinge. Im 
Jahre 1867 hatte dieses Rettungsbaus 10 Knaben zu Insassen, die der Stadtschule 
zum Uuterricht zugewiesen sind. Der Vorstand des Vereins führt durch seine Mit
glieder die Aufsicht und sorgt für weiteres Fortkommen der Knaben, wenn sie aus 
der Anstalt entlassen werden. Von sonstiger Privat - Wohlthätigkeit ist schon oben, 
S. 419, gesprochen worden.

Die Polizei-Verwaltung hat die allgemeinen Polizei-Gesetze und Vorschnfterl 
zur Grundlage. Eine örtliche Polizei-Ordnung gibt es nicht. Die Polizei-Registra
tur ist mit der der Communal-Verwaltung verbunden, und für beide Verwaltungen 
wird nur Ein Journal geführt Öffentliche Bekanntmachungen werden durch Aus
ruf und Anschlag an mehrere städtische Brunnen erlassen. Sporteln werden nicht 
erhoben. Doch erhält der Polizeidiener von den eingegangenen Polizeistrafen 2'/, 
Sgr. pro Thaler. Die unter Polizeiaufsicht gestellten Individuen werden ab und 
zu des Nachts vom Polizeidiener oder vom Gensd'armes eontrolirt, zuweilen auch 
aus besonderer Veranlassung vor den Bürgermeister geladen, uni über ihr Thun und 
Treiben Rede und Antwort zu geben. Zum Ruhme der Daberschen Einwohnerschaft 
sei es aber erwähnt, daß sich unter ihr selten ein Individuum findet, dem der 
Strafrichter nach dem bestehenden Gesetz, im Jntereffe der Gesellschaft eine derartige 
Beaufsichtigung aufzuerlegen genöthigt gewesen ist. Im Rathhause sind 2 Raüme 
für Kriminal- und 2 andere für Polizei-Gefangene vorhanden. Die einlaufenden 
Steckbriefe werden sowol dem hier stationirten Gensd'armes, wie auch dem Polizei
diener zur schleünigen Vigilanee übergeben. Zu Transporteurs lind ein für alle Mal 
zwei zuverlässige Bürger, und im Nothfalle, bei größeren Gefangenen-Transporten, 
noch zwei andere bestimmt. An Schließwerkzeügen lind zwei eiserne Ketten vor
handen. Der Magistrat fertigt nur Jnlandspässe aus. Darüber, so wie über 
Wanderbücher, Reiserouten, Paß-Visa wird ein Journal geführt.

Polizeiliche Geburts- und Todtenlisten werden in Bezug auf die jüdische Ein
wohnerschaft geführt. Die Synagogen-Gemeinde hat einen rempel, ihren Religions
lehrer und Schächter, auch ihren eigenen Begräbnißplatz. Die Kinder der mosai
schen Glaubensgenossen besuchen selbstverständlich die Stadtschule, ohne daß weder 
von der einen, noch von der andern Seite Anstoß an der Coufession genom

men wird. ... .. m f. .
Geburts- und Sterbelisten über christliche Seelen zu führen, ist die Polizei

verwaltung, der das Gesetz diese Führung auferlegt hat, nicht in der Lage, da die 
Einwohnerschaft der Stadt D. sich bisher von allem Sectenwesen frei zu halten 
gewußt hat Dank sei es dem erleüchteten, echt christlichem Sinne ihrer Religions- 
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lehrer, bei denen die aufgeklärten Patrone der Kirche feit länger als 50 Jahren 
das Glück gehabt haben, eine gute Wahl zu treffen. Der Todtenacker ist nicht 
Eigenthum der politischen Gemeinde, sondern gehört der Kirche, befindet sich daher 
unter der Verwaltung der kirchlichen Behörde.

Die Feldpolizeiordnung vom 1. November 1847 ist für Aufrechthaltung der 
Ordnung in der Feldmark auch der Stadt D. allein maßgebend. Das Jagdgebiet 
auf derselben ist in zwei Bezirke eingetheilt, von denen der eine die Kämmerei- und 
die bürgerschaftlichen Grundstücke, der andere die Kirchen- und Hospital-Grundstücke 
umfaßt. Beide Bezirke waren eine geraume Zeit an Einen Pächter, den Besitzer 
des Ritterguts Klein-Benz, verpachtet. Seit Errichtung der Vorwerke der piorum 
corporurn ist darin eine Änderung getroffen worden. Historisch sei hier bemerkt, 
daß bei D., außer Hopfenbau, von dem Ende des vorigen Jahrhunderts 17 Sch. 
6 Mtz. geärntet wurden, in Vorzeiten Weinbau getrieben worden ist. Man darf 
dies nach Inhalt eines Contracts vom 19. Juli 1799 schließen, kraft dessen der 
Älath der Stadt vier der ihm gehörigen Kaveln dem Kaufmann Movius zu Erb
pachtrecht, unter Vorbehalt des Vorkaufsrechts bei Veraüßerungen, bezw. der Zahlung 
eines Laudemiums, überließ. Dieses Grundstück heißt in dem Contract „Weinbergs- 
Kaveln". Als im Jahre 1811 über das Vermögen des Movius der Concurs aus- 
bîach, erstand der damalige Bürgermeister Johann Daniel Stüwert, Namens der 
Kämmerei, um deren Vorkaufsrecht auszuüben, die gedachten Kaveln in der gericht
lichen Feilbietung für 135 Thlr. Die Kämmerei kam aber nicht in den Natural- 
besitz, sondern überließ die Kaveln sofort der Frau (Wittive?) des Bürgermeisters 
Stüwert mittelst Contracts vom 9. October 1811. In der Folge verkaufte die 
rc. Stüwert ihre sämmtlichen Grundstücke dem Tuchhändler Daniel Krüger, und 
dieser überließ demnächst seine Wirthschaft seinem Sohne, dem Tuchhändler Ema
nuel Kr. In beiden Überlassungsfüllen übte die Stadt das Vorkaufsrecht nicht 
aus und erhielt das in dem Erbpachtcontracte von 1799 stipulirte Laudemium Da 
nun der letzte Erwerber den Besitztitel berichtigen wollte, verlangte die Hypotheken
behörde den Consens der Königl. Negierung zum Verkauf der Kaveln aus freier 
Hand an die Bürgermeisterin Stüwert, der damals nicht nachgesucht worden war, 
und nunmehr aus Antrag des Magistrats, unterm 17. Mai 1842 nachträglich er
theilt worden ist.

Mit Bezug aus Gewerbewesen ist zu bemerken, daß zufolge des von den 
Stadtverordneten im Jahre 1840 am 5. Januar gefaßten, vom Magistrate am 26 
Februar genehmigten und von der Königl. Regierung unterm 8. Mai bestätigten 
Beschlusses, die folgenden Gewerbtreibenden, tvenn sie sich in D. niederlassen wollen 
gehalten sind, das Bürgerrecht zu erwerben, nämlich: — '

1. Ackerbautreibende, Altflicker, Apotheker, Appreteure.
2. Barbiere, Bäcker, Böttiger, Brauer, Buchbinder.
3. Destillateure, Drechsler.
4. Färber, Fischer, Fleischer.
5. Gastwirthe, Gelbgießer, Gerber, Glaser, Glockengießer.
6. Handschuhmacher, Hutmacher.
7. Kaufleüte, Klempner, Kupferschmidte, Kürschner.
8. Maler, Maurer, Müller — Nadler.
9. Pantoffelnlacher, Posamentirer.

10. Sattler, Seiler, Schlösser, Schmidte, Schneider, Schornsteinfeger, 
Schuhniacher, Steinsetzer, Stellmacher.
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11. Tapezierer, Tischler, Töpfer, Tuchmacher.
12. Uhrmacher, — Weber, — Zimmerleute, Zinngießer.

Vom Zustande der Gewerbe ist bereits oben im Abschnitt, der von der Be
völkerung und deren Nahrungsstande handelt, gesprochen worden, insonderheit von 
der Tuchmacherei. Es sind 4 Destillationen und 2 Brauereien vorhanden, welche 
vom hiesigen Steüeramte controlirt werden, außerdem sind 8 Personen mit Hausir
scheinen versehen. Obigem Verzeichniß zufolge brauchen Hausirer das Bürgerrecht 
nicht zu erwerben. Von ihm sind auch Pfandleiher ausgeschlossen, eben so die Ge
werbe, welche für die geistige Nahrung Sorge tragen: Die Buchdruckerei, die 
Bücherhandlung, die Leihbibliothek. Noch niemals scheint von einem dieser Gewerbe 
der Versuch gemacht worden zu sein, sichinDaber niederzulassen. Für Tanzbelustigungen 
ist nur ein Lokal vorhanden, dessen Inhaber für die Erlaubniß zur Abhaltung 
einer derartigen Lustbarkeit je 10 Sgr. an die Armenkasse zu zahlen hat. Übrigens 
wird die Erlaubniß von Polizeiwegen nur sparsam, etwa alle 4 Wochen, ertheilt.

Seit déni Jahre 1833 sind in D. Wochenmärkte eingerichtet; sie haben indeß 
lvenig Anklang gefunden, weil jeder Bürger das, was er für Küche und Keller braucht, 
selber baut, und diejenigen Einwohner der Stadt, welche dies nicht thun, bei den 
Producenten aus deren Hause sich versorgen können. Wichtig dagegen für den 
Verkehr sind die hier abgehaltenen Jahrmärkte, 5 Vieh- und 5 Krammärkte. Die 
Viehmärkte fallen aus den 15. März, 17. Mai, 12. Juli, 6. October, 16. November; 
die Krammärkte auf den 16. März, 18. Mai, 13. Juli, 12. October, 14. December. 
An diesen zehn Tagen, herrscht in dem Städtchen ein reges Leben, namentlich auf 
den Viehmärkten, die von weit und breit besucht werden.

Von den Vieh- und Wochenmärkten wurde früher kein Stättegeld erhoben, damit 
dieselben um so mehr in Ausnahme kommen sollten. Dagegen erhob der Magistrat 
von den Krammürkten ein Standbudengeld, und diese Einnahme der Kämmereikasse 
betrug 1835 nach einem 10jährigen Durchschnitt, Netto Thlr. 14. 18. 3 Pf., nach 
Abzug der von der Brutto - Einnahme zu bestreitenden Ausgaben, als 1) für den 
Bürgermeister von jebem der fünf Jahrmärkte 1 Thlr. ; 2) eben so für die Bürger
wache 10 Sgr. und 3) für den Rathsdiener von jeder Bude 6 Pf. und von jedem 
einfahrenden Marktwagen 6 Pf., außerdem aus der Kämmereikasse für jeden dieser 
5 Markttage 1 Thlr. Der Tarif, nach welchem das Marktstättegeld erhoben wurde, 
beruhte auf uralter Observanz, welche seit undenklichen Zeiten befolgt worden war, 
und der Ertrag diente ausschließlich zur Unterhaltung der Steindämme. Seit dem 
Jahre 1837 wird das Standgeld auf den Krammärkten nach einem netten Tarif 
erhoben, der von der König!. Regierung unterm 2. November 1830 bestätigt wor
den ist. Die früheren observanzmäßigen Sätze sind durch diesen Tarif etwas er
höht, alle Nebenabgaben aber beseitigt, und die dazu Berechtigt gewesenen aus der 
Kämmereikaffe entschädigt worden. Waren die Viehmärkte bisher abgabenfrei ge
blieben, so konnte doch nicht verkannt werden, daß aus dem Verkehr auf denselben 
der Stadt von Jahr zu Jahr immer mehr Unkosten entspringen, namentlich für 
Reinigung und Pflasterung des dazu benutzten Marktplatzes und der anderen Halte
plätze auf den Straßen, für Instandhaltung der Brücken an den Eingängen der 
Stadt, für die Aufrechthaltung der Ordnung und Sicherheit, sowie für die dem betreffenden 
Thierarzt wegen Beaufsichtigung der Viehmärkte bewilligte Remuneration. Es wurde 
nachgewiesen, daß diese Kosten nach dem Durchschnitt der 6 Jahre 1854—1859 
jährlich 37 Thlr. betragen hatten. Um eine Einnahmequelle für diese Ausgabe zu 
gewinnen, beschlossen die städtischen Behörden, auch ein Marktstandsgeld von jedem
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Haupt der an den Viehmarktstagen zum Verkauf eingebrachten Pferde, Rinder, 
Esel, zu erheben. Der Tarif, nach welchem dieses Standgeld entrichtet wird, ist 
von den Ministern der Finanzen und des Handels unterm 31. August 1861 ge
nehmigt worden. Nach Ausweis des Kämmereikassen-Etats bringt das Standgeld 
aber noch lange nicht soviel ein, als die Stadt gebraucht, um die oben erwähnten 
Ausgaben zu decken.

Stadthaushalt. Zu Ende des 18. Jahrhunderts betrug die etatsmäßige 
Ausgabe der Kämmereikasse Thlr. 170. 22. 1 Pf. Es belief sich aber die wirkliche 
Ausgabe nach der Jahresrechnung von 1798—1799 auf Thlr. 224. 16. 1 Pf. 
gegen eine effective Einnahme von Thlr. 452. 12 Gr., so daß ein Bestand von 
Thlr. 227. 18. 11 Pf. vorhanden war. Die Stadt befand sich mithin in einem 
sehr günstigen Finanzzustande, der aber in seinen Grundfesten erschüttert wurde, 
als der Krieg von 1806 hereinbrach, welcher an sich und in seinen Folgen nicht 
allein das bald aufzehrte, was durch Sparsamkeit erübrigt worden war, sondern 
auch die Stadt nöthigte, die Bürger nach ihrem Vemögen durch Besteuerung des
selben in Anfpruch zu nehmen, und außerdem Anleihen zu contrahiren, um den 
Anforderungen zu genügen, die von allen Seiten an sie gestellt wurden. Der 
Artikel vom Schuldenwesen gibt darüber nähern Ausweis. Da ist auch gesagt, 
daß im Jahre 1833 die Stadt schuldenfrei war und sie alle ihre Kriegsschulden 
getilgt hatte.

Die fixirten Kämmerei-Einnahmen der Stadt beliefen sich im Jahre 1835 
auf 278 Thlr., wodurch ein Grundvermögen von ca. 5500 Thlr. wahrscheinlich 
wurde. Gegenwärtig, 1870, ist dasselbe auf das Vierfache dieser Summe gestiegen, 
in Folge der bessern Verwerthung der, der Kämmerei gehörigen, Grundstücke an 
Äckern und Wiesen durch höhere Pachtzinse für die in 37 Partien verpachteten Lie
genschaften, mit Einschluß der Jagdgerechtsame und der Fischereinutzung auf den 
zwei Teetz Seen, sowie der gestiegenen Forstgefälle rc. Würden die, aus allen 
diesen Einnahmequellen fließenden, Einkünfte mit 5 Prct. in Kapital verwandelt, 
so ergibt sich der Werth des Grundvermögens der Stadt D. zu mindestens 
23.000 Thaler.

Trotz dieser günstigen Vermögenslage sind Magistrat und Stadtverordnete in 
der Lage, ihre Mitbürger besteuern zu müssen, weil die Bedürfnisse, für deren 
Deckung die Kämmereikasse aufkommen muß, auf das 16fache derjenigen Summe 
gesteigert sind, welche am Schluffe des 18. Jahrhunderts genügend war. Zu be- 
fteüernde Objecte siud: Haüser, eigenthümlicher Acker, Gärten, Pachlacker, Gewerbe
betrieb, Einkommen von Kapitalvermögen. Bei der Einschätzung werden die Ge- 
sammtverhältniffe der Steüerpflichtigen berücksichtigt; bei den Äckern die Güte des 
Bodens, seine Lage, Ertragsfähigkeit, beim Gewerbe der Umfang desselben; bei den 
Gebaüden der Miethswerth, die Größe, Beschaffenheit. Im Jahre 1844 stellte sich zu
erst die Nothwendigkeit zu dieser Communalbesteüerung heraus, weil in der Käm
mereikasse ein Deficit von 410 Thlr. zu decken war. Zur Aufbringung der Com- 
munalbeiträge stellte man einen Klassifications-Tarif von 26 Klassen auf und be
stimmte für jede Klasse den zu leistenden vierteljährigen Beitrag. In die 7 ersten 
Klassen setzte man Tagelöhner und kleine Handwerker ohne Grundbesitz mit dem 
Einheitssätze von 6 Pf. bis zu 3% Sgr. hinauf; in die 8te bis 13te Klasse Be
sitzer kleiner Haüser und Gewerbtreibende von Mittlerin Geschüftsumfange mit dem 
einfachen Satze von 4 Sgr. steigend bis 9 Sgr.; in die 14te bis 19te Klaffe Be- 



Stadt Daber. — Stadthaushalt. 427

sitzer von Haüsern mittlerer Größe und Ackerbau- und Gewerbtreibende von grö- 
ßerm Geschäftsumfange mit einem Beitrage von 10 Sgr. bis 24 Sgr., endlich 
setzte man in die 20ste bis 26fte Klaffe große Haus- und Ackerbesitzer, große Ge
werbtreibende, auch Rentner mit einem vierteljährigen Communalbeitrag von 
1 Thlr. steigend bis 9 Thlr. Rach diesen Steuersätzen wurden in dem Zeitraume 
von 1852—1865 zur Deckung des Bedürfnisses alljährlich 741 Thlr. an Cornrnu- 
nalsteüer aufgebracht. Seit Dem Jahre 1866 erfordert aber das Bedürfniß der 
Kümmereikaffe eine jährliche Zubuße von 1839 Thlr., welche nur durch Besteuerung 
der Einwohnerschaft herbeigeschafft werden kann, und darum sind jene Steüersätze 
vom 1. Januar 1866 ab um das 272fache erhöht worden. Demnach ist der 
niedrigste Satz des vierteljährigen Beitrags 1 ’/.» Sgr. in der ersten Klasse, der 
höchste 22 */ 2 Thlr in der 26sten Klasse.

Dre Königl. Regierung hat mittelst Verfügung vom 29. Januar 1869 den 
Magistrat veranlaßt, auf Grund des Normal-Regulativs vom 9. November 1838, 
die Veranlagung und Erhebung der Comrnunalsteüer betreffend, für die Stadt D. 
ein neües Regulativ mit den Stadtverordneten zu vereinbaren, und den Entwurf 
dazu binnen 14 Tagen zur Prüfung einzureichen. Dieser Aufforderung war aber, 
trotz wiederholter Erinnerungen, bis zum Schluffe des Jahres 1869 noch nicht ge
nügt worden.

Nachdem in früheren Jahren die Stadtverordneten von D. die Hundesteüer 
abgelehnt hatten, beschlossen sie unter Zustimmung des Magistrats im Jahre 1854 
die Einführung derselben, weil 1) die städtischen Einnahmen den alljährlich sich 
mehrenden Ausgaben nicht das Gleichgewicht halten, durch diese Steüer aber nicht 
unbedeütend erhöht werden; weil es 2) in der Stadt so viele nutzlose Hunde gibt, 
die nicht nur zur Belästigung des Publikums gereichen, sondern auch mancherlei 
Gefahr bereiten können; die Besteüerung aber 3) dazu beitragen werde, die Zahl 
dieser nutzlosen Hunde zu mindern. Das Reglement zur Erhebung der Hunde
steüer ist vom 20/21. Mai 1855 und hat von der Königl. Regierung die Bestäti
gung erhalten am 20. Juni desselben Jahrs. Die Steüer wird mit 1 Thlr. pro 
Hund und Jahr seit dem 1. Juli 1855 erhoben. Nach § 4 des Reglements wird 
der Ertrag der Steüer auf Einrichtungen zum allgemeinen Nutzen der Stadtge
meinde verwendet, die eingezogenen Strafgelder dagegen kommen ausschließlich der 
Armenpflege zu Gute.

In den hier folgenden Kämmereikaffen-Etat ist der Ertrag der Hundesteüer 
nicht ausgenommen. Ist sie vielleicht wieder aufgehoben? Eine Anzeige von der etwai
gen Aufhebung ist nicht erfolgt.

Stadthaushalts-Etat der Einnahmen und Ausgaben der Kämmerei- 
Kaffe zu Daber für die drei Jahre 1866—1868.

Der Etat schließt in Einnahme und Ausgabe mit . Thlr. 3709. 25. 6 Pf.

Einnahme.
Tit. I. An beständigen Gefällen Thlr. 62. 4. 10 Pf., nämlich Canon von 

Landungen und Wiesen Thlr. 28. 23. 4.; an Canon von neu abgetretenen Lan
dungen Thlr. 33. 11. 6 Pf. — Tit. II. An unbeständigen Gefällen, Zeitpacht 
und Miethe von den Kämmerei-Grundstücken, mil Einschluß der Jagd auf den
selben und der Fischerei auf den Stadt-Seen Thlr. 867. 14 Sgr. Die städtischen 
Liegenschaften sind in 37 Positionen aufgeführt. — Tit. III. An Stättegeld von 

54*  
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den Marktbuden auf den 5 Jahrmärkten 42% Thlr. ; für Benutzung der städtischen 
Bracköfen 8% Thlr.; für Benutzung der Rathswage 28 Thlr. 8 Sgr.; an Zuzugs
und Hausstandsgeld 100% Thlr.; Standgeld von den 5 Viehmärkten 26% Thlr.; 
Rente für Ablösung der Scharrwerksdienste 2 Thlr., zusammen Thlr. 218. 3 Sgr. 
Tit. IV. An Forstgefällen Thlr. 221. 9 Sgr., nämlich 100 Thlr. für das aus 
der Forst zu verkaufende Holz, Strauch, Poß und Torf, und Thlr. 121. 9 Sgr. 
für das in den Hörstern zu verkaufende Gras. — Tit. V. An Zinsen von den 
zur Schuldentilgung angekauften Werthpapieren 8 Thlr. Art. VI. An Gerichts
gefällen 11 Thlr., nämlich Gefängnißmiethe von den Dominien Weitenhagen, Gr. 
Benz, Sand-Schönau, Daber-Freiheit und Breitenfeld 9 Thlr. und Laudemiengeld 
2 Thlr. — Tit. VII. An Communalabgaben von den Haüsern, Gärten, Län
dereien, sowie von dem Gewerbe sämmtlicher Einwohner 1839 Thlr. — Tit. VIII. 
An Schulgeldern von den schulpflichtigen Kindern 350 Thlr. — Tit. IX. Für 
die Armenkasse Thlr. 107. 2 Sgr. fließend aus der Tantieme der Klassen», Ge
werbe-, Gebaüde- und Grundsteüer und aus Polizei-Strafgeldern. — Tit. X. Ins
gemein an außergewöhnlichen Einnahmen Thlr. 29. 17. 8 Pf.'

Ausgabe.
Tit. I. Besoldungen und Peusionen Thlr. 864. 15 Sgr.; davor: der Bürger

meister Lau (seit Juni 1867: Gauger) 400 Thlr., der Kämmerer Müller 190 Thlr., 
der Rathsdiener 100 Thlr., zwei Nachtwächter 50 Thlr., Holz- und Feldwärter 
12 Thlr., dem frühern Bürgermeister Höft 111'/- Thlr. Pension. — Tit. II. Zu 
Kirchen- und Schulzwecken Thlr. 684. 25. 2 Pf. Davon der Superintendent 
Holz- und Hirtenlohn-Entschädigung Thlr. 9. 20 Sgr.; der Küster Holzentschädi
gung und für Stellen und Reinigen der Thurmuhr re. Thlr. 8. 5 Sgr. ; Mieths- 
entfchädigung für den Rector und zwei Lehrer 67 Thlr.; für Anschaffung von Lehr
mitteln 12'/, Thlr.; fürs Reinigen der Schulklasse rc. 16'/, Thlr.; Gehaltsbeitrag 
für den Rector Thlr. 113. 22. 8 Pf., desgleichen für den Cantor Thlr. 73. 22. 
6 Pf.; desgleichen für 3 Lehrer Thlr. 388. 15 Sgr. — Tit. III. An Diäten, 
Fuhrkosten und Reisegeldern Thlr. 35. 10 Sgr. — Tit. IV. An Amtsbedürfnissen 
Thlr. 128. 18 Sgr.; darunter befinden sich 70 Thlr für Straßenbeleuchtung. - 
Tit. V. An Zinsen von angeliehenen Kapitalien 188'/, Thlr. Die Kapitalien 
belaufen sich auf 3800 Thlr. (s. weiter unten). — Tit. VI. An öffentlichen Lasten 
und Abgaben Thlr. 901. 22. 10 Pf. Darunter: Grund- und Gebaüdestetter für 
die Känlmerei-Lündereien und Gebaüde Thlr. 26. 22 Sgr. ; Kreis-Communalgelder 
120 Thlr., Chausseebau-Prämie 70 Thlr., Landarmen- und Irrenhaus-Beiträge 
Thlr. 81. 13. 9 Pf., Beiträge zur Gründung eines zweiten Irrenhauses Thlr. 15. 
3. 1 Pf., Kreis-Chauffeebaugelder Thlr. 557. 29 Sgr., Landtagskosten 8 Thlr., 
Feüerkassengeld für die ftadtffchen Gebaüde 22'/, Thlr. — Tit. VII. An Bau- 
und Reparaturkosten der städtischen Gebaüde, der Wage, Brücken, so wie derKäm- 
nlerei-Utensilien Thlr. 374. 25 Sgr. — Tit. VIII. Zu forstlichen Zwecken Thlr. 200. 
10 Sgr., und zwar für Forstsämereien und Forstarbeiten 80 Thlr., für Schlagen 
des Holzes zum eignen Bedarf 12 Thlr., für Anfertigung von ca. 130.000 Torf 
à 25 Sgr. fürs Rathhaus, für die Schule, Lehrer, die Nachtwächter und Stadt
armen 108 Thlr. — Tit. IX. Für Armenpflege 196 Thlr., nämlich für ärztliche 
Behandlung der Armen 20 Thlr., Medicinkosten für dieselben 12 Thlr., Pflege
gelder 'und Miethsunterstützungen für arme, alte Personen 162 Thlr. — Tit X. 
Gerichts- und Prozeßkosten 10 Thlr. — Tit. XI. Amortisation der Schulden
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70 Thlr. — Tit. XII. Insgemein an außergewöhnlichen Ausgaben Thlr. 42. 
9. 9 Pf.

Schuldenwesen. Zufolge einer Nachweisung vom 22. October 1814 be
liefen sich die Stadtschulden auf 3737. 3. 9 Pf., wovon Thlr. 2547. 3. 9 Pf. aus 
den Jahren 1807 und 1808 stammten zur Bestreitung der Kosten, welche die Über
schwemmung des feindlichen Kriegsvolks verursacht hatte, und 1190 Thlr. aus dem 
Jahre 1813—1814 an Lieferung von Ggenständen zur Bekleidung und Bewaffnung 
der vaterländischen Truppen. Das Tuchmachergewerk allein hatte dazu mit einem 
Betrage von Thlr. 700. 8 Gr. beigetragen, Schuhmachergewerk mit Thlr. 205. 
6 Gr., ein Sattlerineister mit Thlr. 155. 7 Gr., die übrigen Gewerke mit kleineren 
Beträgen. Dazu kommen auch noch Thlr. 26. 11. 6 Pf. an rückständigen Zinsen 
von Anleihen aus den Jahren 1807 und 1808. Von Staatswegen war eine Ver
gütung für die Lieferungen zum Befreiungskriege zugesichert; bis zum Anfänge des 
Jahres 1815 waren hierüber noch keine näheren Bestimmungen erfolgt, und es 
wurde üi einem Bericht vom 21. Februar 1815 geklagt: das Tuchmachergewerk sei 
dadurch, daß die Vergütung für die gelieferten Tuche noch nicht erfolgt sei, so 
heruntergekommen, daß der größte Theil der Weber, da es ihm an Geld zum An
kauf von Wolle fehle, sich als Tagelöhner ernähren müßten, um nur das tägliche 
Brod zu erwerben. Überhaupt sei die Lage der Einwohnerschaft so, daß in ihr 
die bitterste Armuth herrsche. Dem Städtchen, — seine Bevölkerung betrug ca. 
900 Seelen — fehle es neben dem Ackerbau an jedem andern Nahrungszwerge, da 
es, entfernt von allen Landstraßen, gar keinen Verkehr habe. Mit jenem Bericht 
reichte der Magistrat eine Nachweisung derjenigen Forderungen ein, welche der 
Stadt durch Lieferungsscheine vergütet, und eine zweite Nachweisung dessen, was 
den Einwohnern an Vermögenssteuer abgerechnet werben sollte. Jene erste belief 
sich auf Thlr. 904. 22. 2 Pf., diese zweite auf Thlr. 1183. 18. 11 Pf. Am 
Schlüsse des Jahres 1819 betrugen die, aus dem französischeu Kriege seit 1806 
stammenden Stadtschulden, so weit sie anerkannt waren, annoch 1365 Thlr. Außer 
dieser Schuldforderung machte die Dabersche Kirche noch einen Anspruch auf 200 Thlr. 
an rückständigen Zinsen von mehreren Jahren, worüber noch Zweifel herrschten, ob 
die Stadt zu deren Zahlung verpflichtet sei; und eben so wurden noch zwei For
derungen von zusammen 91 */ 2 Thlr. geltend gemacht, deretwegen schon mehrere 
Verhandlungen gepflogen waren, woraus sich ergab, daß die Kämmerei wahrschein
lich zu deren Zahlung verpflichtet sei, wodurch denn der Schuldenzustand der Stadt 
Daber sich noch auf Thlr. 1656. 12 Gr. belief. Noch findet sich die Notiz, daß die 
Stadt im Jahre 1821 an Kapitalschulden und rückständigen Zinsen 543 Thlr. 
17 Gr. 8 Pf. abbezahlt hat, und nur noch 994 Thlr. 13 Gr. 9 Pf. zu tilgen 
waren. Damit hören die actenmäßigen Nachrichten über die Kriegsschulden der 
Stadt auf. Sie sind im Laufe der Zeit vollständig getilgt worden, denn 1833 
heißt es in einem Bericht: Schulden hat die Stadt nicht.

Nach einer längern Reibe von Jahren ist in den Acten wieder von Schulden
machen die Rede. Im Jahre 1843 stellte sich die Nothwendigkeit heraus, das 
Pfarrhaus des ersten Predigers von Grund aus nett zu bauen. Die Bürgerschaft 
war zu arm, um auf dieselbe als Genossen der Kirchengemeinde eine Répartition 
zur Deckung der Baukosten machen zu können. Es blieb darum kein anderer Aus
weg als der, daß die Stadt als politische Gemeinde ins Mittel trat. Diese machte 
eine Anleihe von 1000 Thlr., welche getilgt worden, ohne daß darüber actenmäßige 
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Nachricht vorliegt. Demnächst findet sich in dem Etat der Kämmerei-Kaffe für die 
Jahre 1853—1855 eine Anleihe von 350 Thlr., für deren Tilgung nichts ausge- 
worsen ist. Dieses Schuldkapital steht auch, mit derselben Modalität, in dem Etat 
von 1856, ist aber in dem für 1857—1859 weggefallen, weil es zu Michaelis 
1856 zurückgezahlt ist. Im Jahre 1858 mußte die Stadt eine Anleihe von 1800 Thlr. 
contrahiren, welche Summe sie zum Neübau des Schulhauses nothwendig gebrauchte, 
obwol ihr eine Beihülfe von 1500 Thlr. aus Kirchen- und Hospitalmitteln zu Theil 
geworden war. Außerdem war die Kämmerei ihrem Kassen-Nendanten wegen 
feiner Amtscaution von 300 Thlr. verpflichtet. Zur Deckung der außerordent
lichen Ausgaben für den Ausbau der Lehrerwohnungen und zur Bestreitung eines 
extraordinaire» Beitrages zum Bau der Kreisstraßen mußte im Jahre 1863 eine 
nette Anleihe von 500 Thlr. gemacht werden, und eben so für den zuletzt erwähn
ten Zweck im Jahre 1864 eine zweite von abermals 500 Thlr., so daß der Schul
denstand der Stadt sich aus 2800 Thlr. belief. Im Jahre 1863 waren zur Til
gung bereits 50 Thlr. in einem Staatspapiere angelegt, und nach dein Amorti- 
sationsplane vom 8. August 1864 sollen vom Jahre 1864 jährlich 70 Thlr. ange
legt werden, so daß die Gesammtschuld nach Verlauf von 40 Jahren — mithin im 
Jahre 1903 — vollständig getilgt sein wird. Bis dahin war das Schuldkapital 
von 2800 Thlr. noch dasselbe geblieben, weil Niemand von oen Glaitbigern die 
dargeliehenen Summen, von denen die geringste 300 Thlr. beträgt, zerstückeln will.

Seit 1863 hat die Stadt D. an Kreis-Chaussee-Bau-Geldern jährlich ca. 
Thlr. 560 zu zahlen. In dem Kümmereikassen-Etat pro 1864 war diese Ausgabe 
nun zwar vorgesehen, eine zur Bestreitung derselben beantragte Erhöhung der Com- 
munalabgaben von Thlr. 741. 5 Sgr. auf Thlr. 1305. 29. 2 Pf. wurde aber von 
der Stadtverordneten-Versammlung abgelehnt, welche ihrer Seils die laufenden Ein
nahme-Reste der Vorjahre im Betrage von 2100 Thlr. zur Deckung der Kreis- 
Chaussee-Beiträge bestimmte. Die Einziehung der Reste gelang indessen nicht, daher 
der Magistrat, im Einverständniß mit den Stadtverordneten, sich genöthigt sah, 
abermals eine Anleihe von 1000 Thlr. zu contrahiren. Mit dieser Summe erreichte 
nun — nachdem von den int Jahre 1864 noch vorhandenen 2756 Thlr. durch An
kauf von Staatspapieren 170 Thlr. getilgt waren — der Schuldenstand der Stadt, 
zufolge Berichts vom 4. Februar 1866, die Höhe von 3580 Thlr., mib man hoffte, 
im Laufe des Jahres 80 Thlr. zur Amortisation stellen zu können, und zur Til
gung der neuen Schuld durch Beitreibung der Einnahmereste aus den Vorjahren 
bis Ende 1867 den Betrag dieses Schuldkapitals disponi-ble zu haben. Es kam 
aber anders, als man sich gedacht hatte. Die Ereignisse des Somniers: der deütsche 
Krieg, das Auftreten der Cholera-Epidemie und die allgemeine Geldklemme hatten 
nicht blos die Verhältnisse der einzelnen Bürger der Art derangirt, daß die beab
sichtigte Beitreibung der Reste ganz unterbleiben mußte, sondern die Käminereikasse 
hatte so außerordentlich große und viele Geldausgaben, daß die städtischen Behörden 
statt alte Schulden zu tilgen, neüe contrahiren mußten. Von diesen außerordent
lichen Ausgaben wurden hervorgehoben: — 1) Beiträge zu den Kreis-Mobil
machungskosten des Kriegsheers ca. 530 Thlr.; 2) während der Cholera-Epidemie 
für Armen- und Krankenpflege verausgabt 250 Thlr.; 3) für den Bau einer mas
siven Brücke vor dem Teetzthore und Neüpslasterung der Teetzthor-Straße 4O0Thlr.; 
4) für Anschaffung von Tnrngeräthen und den Bau eines Geräthschuppens ca. 
100 Thlr., zusammen 1280 Thlr. Hierzu trat noch der Umstand, daß die Bürger 
2-Jahre hinter einander durch schlechte Ärnten in ihrem Nahrungsstande große
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Einbuße erlitten und die Communal-Abgabeu von 741 Thlr. auf 1839 Thlr. ge
steigert worden lvaren. Demgemäß sah sich die Stadt genöthigt, abermals eine 
Anleihe auf Höhe von 770 Thlr. einzugehen. „Einen Schuldentilgungsplan können 
wir, so sagte der Magistrat in seinem Bericht vom 10. December 1866, erst auf
stellen, sobald der für uns so dringend nöthige Bau eines Armen- und der eines 
Spritzenhauses und die sich daran knüpfenden ferneren Anleihen ihre Erledigung 
finben." Somit belief sich die Schulbenlast der Stadt am Schluß des Jahres 
1866 auf  4350 Thlr., 
und dabei ist es bis auf den heütigen Tag, Ende Deceniber 1869, geblieben; denn 
es fanden gegen die etatsmäßigen Ausgaben Überschreitungen Statt, so u. a. beim 
Baufonds, die daher rührten, daß bei Durchführung der Chausseestraße durch die 
Stadt ein mitten in der Straße stehender Brunnen verschüttet und an einer an
dern Stelle neü angelegt werden mußte, daß an 2 öffentlichen Gebaüden die vor
springenden schlechten Treppen zur Breiterlegung derselben Straße wegzunehmen 
und durch neüe von Granitplatten zu ersetzen waren, daß Vorbereitungen zu dem 
schon erwähnten nothwendigen Bau eines neuen Spritzenhauses durch Ankauf einer 
Baustelle und Zubereitung von Holz getroffen wurden und der sonst auf Käm- 
nlereigrundstücken geworbene Torf zum städtischen Bedarf und für die Armen zum 
größten Theil gekauft, bezw an die Lehrer durch Geld vergütigt werden mußte, 
weil bei der großen Nüsse des städtischen Moors die Torfwerbung im Jahre 1867 
mißlang.

Unter den obwaltendeil Umständen ist die Ersparung einer Tilgungsquote 
nicht möglich gewesen, und es wird schwer halten, dies in den nächsten Jahren zu 
bewirken, da die Ausführung von Bauten bevorsteht, die nicht länger verschoben 
werden können. Dahin gehört 1) das Umdecken des Rathhauses und des Schul- 
Hauses, weil es durchregnet. 2, Der Abputz des seit langer Zeit nicht ausgebes
serten Rathhauses. 3) Der Neübau eines Brackhauses, weil das alte ohne Schorn
stein ganz nahe an bewohnten Haüsern, den Einsturz droht und polizeilich nicht 
länger geduldet werden kann, weil sonst die Einwohner ihren Flachs in der Stadt 
dörren und diese, welche fast durchweg sehr eng aus leichtem Material gebaut ist, 
dadurch zu sehr gefährdet wird. 4) Der schon erwähnte Neübau eines Spritzen
hauses. 5) Die Entwässerung des Schwarz Sees und des dabei befindlichen Torf
moors. Alle diese Arbeiten sollten, wegen ihrer Dringlichkeit, im Jahre 1868 zur 
Ausführung kommen, zufolge eines Magistrats-Berichts vom 3. Juni 1868, dem 
jüngsten, der über das Schuldenwesen der Stadt vorliegt.

Die Stadtforst. Als im Jahre 1823 die Special-Separation der Daber
schen Feldmark in Angriff genommen wurde, stellte sich die Aussicht heraus, daß, 
in Betracht einer Verringerung der Holzfläche der commune» Weide wegen, die 
übrig bleibenden Forstparcelen zn raten und in Acker umzuwandeln fein würden, 
wodurch — 1) die Holzwärterstelle, mit der ein jährliches Einkommen von 14 Thlr. 
6 Sgr. incl. aller Emolumente verknüpft war, entbehrlich, und — 2) der Zustand 
der Käutmerei verbessert werde. 30 Jahre später, am 3. November 1853 faßten 
die Stadtverordneten den Beschluß, den Magistrat aufzufordern, seine Zustimmung 
zur Abholzung des hohetl Gehäges zu geben, um — 1) durch den Verkauf des 
Holzes ein Zinsen tragendes Kapital für die Stadt, und - 2) durch die Verpach
tung der abgeholzten Flüche als Acker der Kämmereikasse eine jährliche Rente zu 
beschaffen. Der Magistrat bestätigte diesen Stadtverordneten-Beschluß um so lie- 
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ber, als das hohe Gehäge der Kämmereikasse ein sehr geringes Einkommen ge- 
währt und dasselbe der Holzdefraudation und dem Diebstahl in hohem Grade aus
gesetzt ist, suchte aber die landespolizeiliche Genehmigung zur Ausführung der be
schlossenen Maßregel erst nach Ablauf eines vollen Jahrs in seinem Bericht vom 
24. November 1854 nach.

Die städtische Waldparcele, das hohe Gehäge genannt, hat eine Größe von 
180% Mg., liegt etwa % Mle. östlich von der Stadt D. entfernt und besitzt theils 
ebenes, theils sich nach der Stadt zu abflachendes Terrain. Der Boden ist nach 
mehrfach vorgenommenen Untersuchungen mittelst Aufgrabeus überall nur ein ma
gerer Sandboden, d. h. er erscheint durch Winterfeüchtigkeit zwar etwas frisch, ist 
aber in Wahrheit höchstens nur Kiefernboden II. Klasse, denn ihm fehlt jede Bei
mischung besserer Erdtheile und es finden sich überdem auch noch einige Kiestheile 
in ihr vor. Lehm fehlt ihm ganz, doch kann er durch Dungkraft präparirt mit 
der Zeit einen guten, Getreide producirenden Boden abgeben. Seine jetzige so 
wenig kräftige Beschaffenheit beruht in dem Umstande, daß, so glaubte man An
fangs, der Daberschen Bürgerschaft das Recht zusteht, durch Eutnahme von Laub 
und Streü aus dem hohen Gehäge sich Dungsurrogate zu verschaffen, und es ist, 
so behauptete man weiter, in einem solchen Grade ausgebeütet worden, daß bei 
der Untersuchung des Bodens weder eine in Buchenbeftänden doch meistentheils 
vorkommende Schicht vermoderter Blätter, noch überhaupt ein Überfluß von trocke
nem Laube vorgefunden; an einigen Stellen der Parcele sind durch immerwäh
rendes Laub- und Streüharken sogar schon die Wurzeln der Buchen blos gelegt 
worden. Der Boden enthält auf diese Weise von Außen auch nicht die geringste 
Dungkraft, seine materiellen Mittel im Innern sind auch von dürftiger Art, das 
summarische Gutachten über ihn ist demnach wie schon vorhin angeführt —, daß 
er für die Buche nicht tauglich und geeigneter für den Anbau der Kiefer erscheint. 
Das hohe Gehäge besteht aus — a) ca. 8 Mg. bestanden mit Kiefern von 30- 
50 Jahren, ziemlich geschlossen, gut- und langwüchsig; b) ca. 2 Mg. bestanden mit 
Kiefern von 12—16 Jahren, gutwüchsig und geschlossen; c) ca. 70 Mg. bestanden 
mit Rothbuchen von 40 - 50 Jahren, von gutem Wuchs und ziemlich geschlossener 
Stellung; d) ca. 100 Mg. bestanden mit Rothbuchen von 60—70 Jahren, von 
gleicher Beschaffenheit und Stellung. In den Beständen zu c und d finden sich 
einzeln stehende Buchen von 80—160 Jahren, und einige Kiefern von 40—80 
Jahren, in beiden Fällen von mittelmäßigem Wuchs, vor. Die Kiefernbestände 
zeigen in allen Altersklassen einen guten Wuchs; die beiden Buchen-Abtheilungen 
präsentiren sich beim ersten Anschauen zwar auch gut, eine nähere Untersuchung der
selben verschafft indeß sehr bald die Überzeügung, daß, nachdem dem Boden im 
ersten Wachsthum der Stämme die vorhandene Kraft genommen, jetzt derselbe die 
hinreichende Nahrung für den Bestand nicht mehr besitzt, es sei denn, daß hier eine 
Durchforstung und zwar über die Hälfte der fttzt vorhandenen Stämme unternom
men werden möchte, was aber gegen die Generalregel von Durchforstungen, den 
Schluß der Wipfel nicht zu unterbrechen, geradezu streiten würde. Die Buchen
bestände haben bei näherer Besichtigung ein krankhaftes Aussehen, viele sind über
dem auch schon Zopftrocken, und wenn gleich der Wuchs derselben im Allgemeinen 
gut zu nennen ist, so ist der Zuwachs doch nur ein sehr geringer, der sich nach 
Beschaffenheit des Bodens und der dadurch dem Holze zu gewährenden Nahrungs
quelle, immer mehr verringern wird. Aus dem Angeführten würde also die Schluß
folge gezogen werden können, „daß die vorgefchriebenen gegenwärtigen Buchen-
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bestände bei einer länger» Conservirung weder in Physischer noch in merkantilischer 
Beziehung gewinnen werden. Bei dem sofortigen Abtriebe des hohen Gehäqes 
können erfolgen, in der —

Abtheilung a und b
Kiefern.

% Klafter Nutzholz, 
9 „ Kloben,

5 „ Knüppel, 
5 „ Reiser

vom Morgen.

Von den eingesprengten Kiefernstümmen werden 
4 Klafter Knüppel aufbereitet werden können.

Abtheilung c und d 
Buchen.

V« Klafter Nutzholz,
4 „ Kloben,

22 „ Knüppel,
5 „ Reiser,

überhaupt 6 Klafter Kloben und

Wenn in dem Vorstehenden der Boden der Daberschen Stadtforst als ein 
magerer, mit einigem Kies vermischter und ohne Lehmbeimischung versehener Sand
boden bezeichnet wurde, so soll damit durchaus nicht gesagt sein, daß derselbe einen 
solchen Grad von sandigen Theilen besitze, um dessen Flüchtigwerden und daraus 
entstehende Versandung der angränzenden Äcker zu befürchten. Die Benarbung des 
Bodens ist allerdings durch Streüharken kahl, doch ist der Narb desselben noch immer 
so stark vorhanden, daß sich überall eine % bis 3/< Zoll starke Rasendecke gebildet 
hat; auch sind die sandigen Theile des Bodens nicht so locker, um damit ein Spiel 
des Windes befürchten zu müssen, und hat überhaupt das ganze hohe Gehäge eine 
von drei Seiten durch benachbarte Anhöhen stark geschützte Lage. Und was das 
Laub- und Streürechen anbelangt, so sagte der Magistrat in feinem Bericht vom 
29. April 1855, daß die Bürgerschaft niemals ein Recht dazu weder gehabt noch 
beansprucht habe, vielmehr sei Einzelnen aus der Bürgerschaft hierzu nur zeitweise 
die ausdrückliche Erlaubniß ertheilt worden, und seien oft Jahre vergangen, wo sich 
Niemand, um sich nicht der Pfändung auszusetzen, in der Forst habe blicken lassen. 
Gegen ein derartiges Verbot sei bisher noch kein Einspruch gethan; Niemand aus 
der Bürgerschaft habe ein Nutzungsrecht in Anspruch genommen und eben so wenig 
werde unb könne irgend Einer ein Recht der Abfindung verlangen, wenn die Ab
holzung zur Ausführung komme. Ein besonderer Vortheil sei aus dieser an und 
für sich unbedeütenden Forst bisher gar nicht erwachsen, zumal Nutzholz daraus in 
größeren Quantitäten nicht entnommenen werden könne, vielmehr sei durch die dort 

nicht selten vorgekommenen Holzdefraudationen mancher Nachtheil entstanden. Da 
nun die Bonität des Grund und Bodens mit zu den ersteren Ackersklassen gehöre 
und durch die Umwandlung dieses Areals in Acker ein weit höherer Ertrag für 
die Kämmereikasse erzielt werden könne, so sei der Beschluß gefaßt, die Forst abzu
holzen und in Acker umzuwandeln und demnächst in Parcelen zu verpachten. Die 
Forst sei mit keinem Servitut belastet imb könnten die städtischen Behörden ohne 
Beschränkung über sie verfügen.

Zwei Jahre waren verflossen, ohne daß der Beschluß vom 3. November 1853 
zur Ausführung gekommen war. Inzwischen hatten sich die Ansichten verändert. 
Unterm 30. December 1855 berichtete der Magistrat: Es sei von dem frühern Pro
ject, das ganze Gehäge abzuholzen und auszuraden, Abstand genommen und der 
Beschluß gefaßt, dieser Operation nur etwa 40 Morgen zu unterwerfen. Dabei 
walte die Absicht vor, der arbeitenden Klasse in der Stadt bei der herrschenden 
großen Theüerung Gelegenheit zu geben, sich im Laufe des strengen Winters — 
in Stettin fiel der Thermometer am 21. Deceniber 1855 auf — 15,3 R. — etwas 
Zu verdienen, und auch um den ärmeren Einwohnern freies Brennmaterial zu ver- 
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abreichen. Die abgeholzte Fläche solle demnächst auf 3 Jahre zu Acker benutzt und 
dann wieder angesaamt, der Erlös aus dem Holze selbst aber zu dem in Aussicht 
genommenen Neubau eines Schulgebäudes verwendet werden. Die König!. Negie
rung ertheilte zu diesem Plane unterm 26. Januar 1856 die landespolizeiliche 
Genehmigung von Oberaufsichtswegen unter der Bedingung, daß der Magistrat die 
Abholzung und Sortirung der Hölzer nach Nutzholz und Klafterholz, sowie den 
Verkauf der Hölzer, endlich die Nadung und Planirung des Grund und Bodens 
Behufs der Benutzung als Acker selbst in die Hand nehme und der Erlös als Ka
pital sicher angelegt werde. Unterm 24. März 1856 zeigte der Magistrat an, daß 
er die Abholzung und Ausradung der Stadtsorst nur auf einer Fläche von ca. 
20 Mg. zur Ausführung gebracht habe, indem die Jahreszeit schon fo weit vor
gerückt gewesen sei, daß die Arbeiter anderweitige lohnende Beschäftigung gefunden 
hätten, daher fei die Abholzung des Überrestes von ca. 20 Mg. bis zum nächsten 
Winter 1856-1857 hinausgeschoben. Aus der jetzt Statt gefundenen Abholzung 
seien 165 Klafter Kloben- und 215'/, Klafter Knüppelholz gewonnen worden, bie 
iw Laufe des bevorstehenden Sommers, fpätestens bis Michaelis, verkauft werden 
sollten. Der Erlös werde sodann in sicheren Staatspapieren angelegt werden, um 
ihn demnächst zu dem schon erwähnten Neübau des Schulhauses zu verwenden. 
Der Grund und Boden solle nach geschehener Planirung, wie auch schon früher 
berichtet worden, zunächst auf 3 Jahre als Acker verpachtet und darauf mit Kiefern 
und Birken angesaamt werden, weil aus der Verpachtung dieses Neülandes ein 
besonderer Nutzen für die Kämmereikasse zu erwarten stehe, zumal es der Bürger
schaft an nutzbarem Acker mangele. Sollte jedoch die Verpachtung noch auf län
gere Zeit, vielleicht auf 6 Jahre, für nützlich erachtet werden, so würde der Magi- 
strat, um eine Ausnutzung des Bodens zu verhüten, die Pachtbedingungen darnach 
besonders einrichten. Da die beabsichtigte Abholzung von 40 Morgen nur den 
Zweck gehabt hatte, einen Nothstand durch Schaffung eines lohnenden Verdienstes 
abzuwenden, fo lag es jedenfalls im Interesse der Erhaltung des wüthschaftlichen 
Zustandes der Daberschen Forst, den Abtrieb nicht weiter fortzusetzen; daher sich 
denn auch die König!. Negierung veranlaßt sah, dein Magistrat durch Verfügung 
vom 28. April 1856 die fernere Abholzung ausdrücklich zu untersagen.

Nachdem jener Abtrieb auf 20 Mg. Statt gefunden hatte, wurde die Größe 
des hohen Gehäges in einem Magistratsbericht vom 7. December 1858 zu ca. 157 
Mg. angegeben, wovon ca. 12 Mg. kulturbedürftig waren. Die Forst wird durch 
die städtische Forstdeputation, deren Mitglieder unbesoldet sind, verwaltet, unter 
deren unmittelbarer Aufsicht ein besoldeter Holzwärter stehl, lvelcher 12 Thlr baares 
Gehalt und außerdem an Anweisegeld jährlich ca. 10 Thlr. bezieht. Dem eben ge
nannten Bericht zufolge bekleidetdieser Holzwärter zugleich das Amt eines städtischen Feld
wärters, wofür er noch besonders besoldet wird. Der Kämmereikassen Etat kennt 
eine derartige Extra-Nemuneration für den Feldwärter nicht.

Torf sel der. Ungefähr Vs Mle. westlich von der Stadt entfernt liegt, un
fern der Kramonsdorfer Gränze, der Schwarz See. Die Stadtgemeinde hat seit 
undenklichen Zeiten das Recht ausgeübt, in dem, um diesen See telegenen Torf
moor, welches den piis corporibus in D. gehört, ihren zu öffentlichen Zwecken 
erforderlichen Torf bis zur Höhe von ca. 120.000 Soden werben zu lassen, unb 
solchen auch bis 1861 daraus entnommen. Da aber wegen des vielen Wassers 
ein geregelter Torfstich niemals Statt gefunden hat, auch nicht Statt finben konnte,
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das Torfmoor dadurch sehr in Unordnung gerathen ist und daher die Werbekosten, 
zumal der Torf nicht gestochen, sondern gestrichen werden muß, sich von Jahr zu 
Jahr erhöhten, — sie betrugen im Jahre 1861 an Werbelohn 17% Sgr. fürs 1000 
Stück, — so sind die beiden städtischen Behörden mit dem Kirchenpatronat in Ver- 
bindnng getreten, um eine Entwässerung des Torfmaors auf gemeinschaftliche Kosten 
und dadurch einen geregelten Torfstich herbeizuführen. Die znr Ausführung dieses 
Entwüsserungs-Projects nöthigen Vorarbeiten wurden von dem Kirchenpatronat in 
die Hand genommen.

Ein anderes Torffeld liegt in der Schwarzen Bergriegswiese, einem der 
Kämmerei gehörenden Grundstück. Der Grund und Boden dieser Wiese besteht 
nicht aus einer compacten Torfmasse, sondern meistens aus Moder und daher, selbst 
wenn er zu Anfang des Frühjahrs gestochen nnd vielleicht trocken geworden ist, 
größtenlheils nur Schutt und Müll, niemals aber durchweg brauchbaren Torf liefere." 
Sodann eignet sich diese Wiese schon deshalb nicht zum Torfstich, weil sie in einem 
Kessel liegt, der von Bergen und Wald rings umschlossen ist, so daß der durch 
Streichen geworbene Torf die zum Trocknen erforderliche Wirkung weder von der 
Sonne noch vom Luftzuge erlangen kann. Endlich läßt sich auf dieser Wiese, weil 
,re so tief liegt, gar kein gehöriger Abflußgaben für das sich sammelnde Torfwasser 
herstellen, so daß dieses auf der Wiese stehen bleibt unb eine Stelle zum Trocknen 
gar nicht zu ermöglichen ist. Nichts desto weniger unternahm es ein Stadtverord
neter, ohne Vorwissen des Magistrats, und ganz unbefugter Weise auf Kosten des 
Stadtsäckels, im Jahre 1861 einen Abzugskanal graben zu lassen der aber, weil 
der Mann nichts vom Nivelliren verstand, — er soll statt einer Wasserwage eine — 
Bouffole dazu gebraucht haben! — wegen mangelnden Gefälls keinen Abfluß haben 
konnte. Das Wasser blieb auf der Wiese stehen, die dadurch noch mehr versumpfte. 
Nun wurde, abermals auf Stadtkosten, ein Pumpwerk angelegt, vermittelst dessen 
man die Wiese trocken legen wollte; aber auch dieses hatte keinen andern Erfolg, 
als den, daß die Schwarze Bergriegswiese ein verdorbenes Kämmerei - Grundstück 
geworden ist. — Schöppenstedt in Braunschweig, Schilda in Sachsen, Polkwitz in 
Schlesien; liegt es nicht nahe, zu sagen: Daber in Pommern! Ein einziger Kluger 
und Weiser in einer kleinen Stadt, wie D. es ist, kann seinen Wohnort in den 
Ruf eines zweiten Schöppenstedt bringen!

Ein drittes Torffeld ist in der Schanzenbergsriege, die gleichfalls ein Käm
merei-Grundstück ist, welches bis 1861 für 1 Thlr. pro Morgen verpachtet war. 
In diesem Jahre wurde vermittelst Austorfens ein Abzugsgraben angelegt, wodurch 
eine wesentliche Verbesserung des Grundstücks herbeigeführt worden ist. Der hier 
in Soden geworbene Torf ist als feste Masse kräftiger und besser, als der gestrichene 
Torf aus dem Schwarzsee-Moor.

Schützengilde. Das Privilegium, welches dieselbe besaß, soll in einer der 
Feüersbrünste, von denen die Stadt D. in früheren Zeiten mehrere Mal und zwar 
in einem Grade heimgesucht worden, daß sie ganz abbrannte, mit verloren gegangen 
sein. Selbst der Bestätigungsbrief d. d. Kolberg den 10. October 1684, kraft 
dessen Kurfürst - Herzog Friedrich Wilhelm die Gerechtsame der Schützengesellschaft 
confirmirte, ist in ihrer Lade nicht mehr vorhanden. Bestimmte Vorschriften fanden 
sich theilweise in einer von der hiesigen Polizeibehörde mit Zuziehung der Schützen
gilde gegebenen Schützenordnung vom Jahre 1816. In jüngerer Zeit hat der Ma- 
grstrat eine reües Statut abgefaßt, das in zwei Theile zerfällt; — der erste Theil 
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führt die Überschrift- „Instruction für die Schützengesellschaft der Stadt D.", und 
dient als Einleitung zum zweiten Theil, „die Schützen-Ordnung" enthaltend, welche 
aus 12 Paragraphen besteht. Das Statut ist unterm 16. December 1837 abge
faßt und vom Bürgermeister und zwei Magistrats-Mitgliedern vollzogen. Die Gilde 
besitzt an Grundeigenthum, nach dem Séparations- und Gemeinheits - Theilungs- 
Receß vom 22. Februar 1814: Ackerland 19 Mg. 127 Ruth., Wiesen 14 Mg. 170 
Ruth., zusammen 34 Mg. 117 Ruth. 
Die Ackerfläche ist in 8 Kaveln vertheilt. Jede Kavel wurde an ein Mitglied der 
Gesellschaft nach dem Meistgebot ad dies vitae verpachtet, gegen Einzahlung der 
einjährigen Pacht nach geschlossener Licitation, und gegen einen, demnächst jährlich 
zu entrichtenden Canon von 7 Sgr. 6 Pf. an die Gesellschaftskasse. Dieser Modus 
der Ackernutzung ist durch das Statut aufgehoben; die Kaveln werden seit 1838 
jedes Mal auf 9 Jahre meistbietend an Mitgilder der Gilde verpachtet. Die 
Wiesen sind in 10 Kaveln vertheilt, welche auf 6 Jahre Verpachter werden, aber auch 
nur an Schützenbrüder. Die jährliche Wiefenpacht wird im Statut zu 12 Thlr. 
15 Sgr. angegeben. Von diesem Ertrage bezieht der jedesmalige Schützenkönig 
7 Thlr. und den Überrest die Gildenkasse. Ein eigenes Schützenhaus besitzt die 
Gesellschaft nicht. Sie versammelt sich vor dem Ausmarsch zum Schützenfest, welches 
am 3ten Pfingsttage abgehalten wird, im Altermannshause. Die Schießbahn ge
hört der Stadtgemeinde, doch liegt der Gesellschaft die Unterhaltung derselben, des 
Kugelfangs, der Lauben und Pflanzungen ob. Der Schützenordnung § 10 lautet 
also: „Wenn nun in hiesiger Stadt kein Saal ist wo die Gesellschaft des Abends 
nach dem Scheibenschießen eintreten und sich versammeln kann, so ist es ihre Sache, 
wenn sie den Abend über tanzen will, sich ein Local dazu zu verschaffen". Muth- 
maßlich benutzt die Gesellschaft zu diesem Tanzvergnügen irgend eine Scheüne! An 
beweglichem Gut besitzt die Gilde 16 silberue Schilder, nur sehr dünn gearbeitet, 
an einer silbernen Kette hangend, und 1 kleine silberne Taube, welche der jedes« 
malige König als Schmuck trägt, der ausscheidende König dagegen trägt eins jener 
Schilder an einem breiten seidenen Bande. Ferner hat die Gesellschaft 4 Fahnen, 
die.ihr nach und nach von früheren Schützenkönigen geschenkt sind. Diese Fahnen 
sind geldwerthe Gegenstände, denn sie werden bei Entstehung einer Vacanz des 
Fahnenträgers an den Meistbietenden auf Lebenszeit versteigert; eben so die Würde 
des Hauptmanns der Schützencompagnie. Dagegen fiiib die Kaüfer dieser Stellen, 
eben so die beiden Alterleüte, von den vorkommenden Scharwerksdiensten bei der 
Gesellschaft befreit, als Instandhaltung der Gräben im Grundeigenthum und der 
Schießbahn. Jedes neu aufgenommene Mitglied hat 2 Thlr. 7% Sgr. zur Schützen
kasse zu zahlen. Der Bürgermeister der Stadt führt den Vorsitz bei den Zusammen
künften der Gesellschaft und controlirt die Rechnung, welche, von den beiden Alter- 
leüten gelegt, von ihm auch dechargirt wird. Alterleüte können nur bemittelte 
Bürger sein, weil bei einem von ihnen die Schützenlade, die Kasse und der Schilder
schmuck aufbewahrt wird. Rur allein den Mitgliedern der Gesellschaft, die mit 
einem Gewerbschein versehen sind, steht es zu, am Tage des Schützenfestes beim 
Schießstande mit Erfrischungen auszustehen und Handel zu treiben; eben so zum 
geselligen (?) Vergnügen durch Würfelspiel (wozu nur 3 Würfel gebraucht werden) 
Glas- und andere kurze Waaren auszuspielen, Allen anderen Gewerbtreibenden ist 
der Verkehr an diesem Tage und an diesem Orte untersagt. Die Gesellschaft ist 
nicht uniformirt, die Schützenordnung verlangt aber, daß ihre Mitglieder „anstän
dig gekleidet" erscheinen, namentlich bei öffentlichen Feierlichkeiten, an denen die Gilde 
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in corpore Theil zu nehmen hat. Auch ist sie verpflichtet, vorkommenden Falls den 
Wachdienst in der Stadt zu übernehmen, ohne dafür Vergütigung beanspruchen 
zu können. Sie ist gehalten, bei Ruhestörungen sich sofort, wenn die Trommel 
gerührt wird, auf dem Markte zu versammeln, oder sobald die einzelnen Mitglieder 
im Stillen durch andere Schtttzenbrüder, durch den Bezirksvorsteher oder dem Raths
diener dazu aufgefordert werden. In allen diesen Fällen ist die Schützengilde ver
pflichtet, die ihr oder einzelnen ihrer Mitglieder vom Bürgermeister, als Haupt 
der Polizeiverwaltung, ertheilten Befehlen ohne Weigerung Folge zu leisten, und 
dieselben zur Ausführung zu bringen.

Im Jahre 1852 hatte die Schützengilde die Absicht, unter sich eine Sterbe- 
kaste zu errichten, und diese Absicht, auf Grund von Statuten, die vom 9. Juni 
datirten, auch wirklich zur Ausführung gebracht. Erst 9 Monate nachher reichte 
der Magistrat die Statuten mit dem Anträge auf Bestätigung ein. Dazu waren 
sie nicht geeignet. Abgesehen von der unklaren Fassung derselben sollten die Ein
nahmen der Sterbekasse bestehen — 1) aus einem Beitrage aus dem Schützenver- 
mögen, ferner aus Gebühren und Strafgeldern, die nicht näher bezeichnet waren; 
2) aus den Zinsen des zu bildenden Stammkapitals; 3) aus festen Beiträgen 
2'/, Sgr. für jeden Sterbefall; 4) aus unbestimmten Beiträgen, die je nach dem 
Bedürfniß erhoben werden sollten. Die letztere Bestimmung mußte bedenklich er
scheinen , denn wenn auch die an die Hinterbliebenen zu zahlenden Sterbegelder 
nicht sehr hoch normirt waren, so ließ sich doch die Höbe der zu entrichtenden 
Beiträge nicht übersehen. Richt minder bedenklich war eine andere Bestimmung, 
nach welcher, wenn die Mitglieder wegen schlechter und bewegter Zeiten die Bei
träge nicht leisten könnten, nur die Zinsen des zu ersparenden Kapitals an die 
Hinterbliebenen vertheilt werden sollten. Der Ausdruck „schlechte und bewegliche 
Zeiten" ist jeden Falls so schwankend und unbestimmt, daß die Hinterbliebenen der 
Verstorbenen nicht mit Sicherheit darauf rechnen können, das zugesicherte Sterbe
geld ausgezahlt zu erhalten, zumal die Bildung eines erheblichen Stammkapitals 
bei der Geringfügigkeit des dazu zu verwendenden Eintritts- und bezw. Einkaufs
geldes ad calendas graecas zu schreiben blieb. Unter diesen Umständen mußte der 
Statuten-Entwurf der Schtttzengilde zurück- und ihr anheimgegeben werden, ein 
lebensfähiges Institut zu stiften, dessen Bestätigung zu befürworten sei. Die Ge
sellschaft hat diesen Rath nicht befolgt.

Die Hospital-Stiftung.
Die Hospitäler St. Spiritus und St. Jürgen. Über die ursprüngliche Stif

tung beider Hospitäler zu Daber sind keine Urkunden aufzufinden, weil diese wahr
scheinlich Anno 1539 in einer großen Feüersbrunst in dem damals verbrannten 
Archiv gleichfalls ein Raub der Flammen geworden .sind. In der Matrikel vom 
16 Februar 1598, welche vom Herzoge Johann Friedrich eigenhändig vollzogen ist, 
heißt es in Betreff beider Hospitäler: „Fundatores und Patrone sind die Junker 
v. Dewitz." Wenn das Meklenburgische Geschlecht der Dewitze, Grafen von Für
stenberg erst um die Mitte des 14. Jahrhunderts durch die Herzoge Wartislaw V. 
und Bogislaw V. mit dem Lande Daber belehnt worden ist, so beutet die Benen
nung der beiden milden Anstalten darauf hin, daß sie schon früher, von einem der 
Vorgänger der Dewitze im Besitz von Daber, gestiftet sein müssen, denn in einer 
vorgerückten Periode des 14. Jahrhunderts war es wol nicht mehr üblich, den hei
ligen Geist und St. Georg zu Schutzheiligen für derartige Einrichtungen zu wäh- 
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len, wie es zur Zeit der Kreüzzüge der Fall gewesen ist, als ansteckende Krank
heiten aus dem Morgenlande nach Europa eingeschleppt wurden, zu deren Jsoli- 
rung eben jene Heil. Geist- und Georgshaüser bekanntlich errichtet worden sind. 
Daß die Sorge für diese auf das Dewitzen-Geschlecht übergegangen, als dasielbe in 
den Besitz des Landes zu Döbern getreten war, ist selbstverständlich, wie denn auch 
dasielbe in der Matrikel von 1598 als Patron der Hospitäler anerkannt wurde. 
Damals waren die Hospitäler noch getrennt, beim Anfänge des 18. Jahrhun
derts aber schon vereinigt, wie aus einem Bescheide der Hinterpommerschen Regie
rung d. d. Stargard den 5. September 1702 hervorgeht; ja aus der renovirten 
Kirchenmatrikel von 20. Juli 1664 (oder 1665) ersieht man, daß die Einkünfte 
des St. Jürgenhauses, wenn auch nicht ganz, doch zum Theil, in den Kirchenkasten 
ausgeschüttet waren. Zu den beiden Hospitälern kam noch der Armenkasten der 
Stadt Daber, der im Jahre 1556, wie es in einer Urkunde ausdrücklich heißt, 
„von einem Ehrsamen Rathe zu Daber fundirt" worden ist. Die Stifter sind 
gewesen: Claus Suring und Asmus Summach, Bürgermeister; Peter Schulze und 
Dinnies Erwert, Kämmerer; Orban Bernd und Dönniges Swarte, Rathmänner. 
Dieser Armenkasten hat schon im Jahre 1598 ein Kapitalvermögen von 608 fl. 
6 Gr. 4 Pf. gehabt. Es sind nun die beiden Hospitäler und das ansehnliche Ver
mögen der städtischen Stiftung des Armenkastens wahrscheinlich bald nach dem 
30jährigen Kriege unter der Regierung des Kurfürst-Herzogs Friedrich Wilhelm zu
sammengeworfen und unter Einer Verwaltung mit einander verbunden worden. 
Der Rath der Stadt Daber ist, wegen des Armenkastens, beim Patronat, wie es 
scheint, niemals betheiligt gewesen, sondern dieses ausschließlich dem Dewitzen-Ge
schlecht vorbehalten geblieben. Schon in der Matrikel von 1598 werden die Dewitzen 
als Patrone des Armenkaftens, aber auch als dessen Fundatores genannt, was, wie 
wir gesehen, ein Irrthum ist. Vermuthlich war das Patronat durch irgend eine 
Transaction vom Rath auf die Burgherren von Daber übergegangen. Vorsteher 
des Armenkastens waren 2 Rathsverwandte und 2 andere Bürger, und, nach den 
Worten der Matrikel: „Der Schulmeister ihr (der Vorsteher) Schreiber, hat davon 
halben Thaler, in Gelde, so von ihnen mit dem Beütel gesamblet und in die Kaste, 
die in der Kirche stehet, verwahret werden. Im gleichen die von den Sechs- 
wöchnerischen Frauen, item die den Todten nachfolgen und von den Küsten Leüten 
ins Becken geopfert werden, dieselben Gelde werden den armen Leüten, die in bei
den Hospitälern sein, auch andere Hausarmen Leüten sowol armen Schülern des 
Jahrs zu unterschiedlichen Zeiten ausgetheilet; auch fremden abgebrandten und 
anderen schadhaftigen oder gebrechlichen Leüten, welche gute Testimonie haben, 
alles nach Absage der darüber habenden Register. Weil aber die kleinen Pfennige 
nicht mehr in valore sind, des andern harten Geldes wenig eingegeben, der kleinen 
Pfennige aber ist noch eine ziemliche Anzahl vorhanden." Jedes der beiden Hospi
täler hatte ein eigenes Gebaüde. Das St- Jürgenhaus lag vor dem Teetzthore, 
es war aber im Jahre 1656 von Georg v. Dewitz, mit Consens der Patrone und 
das Consistoriums, der Stiftung für 50 Fl. abgekauft worden, und mithin als 
Alterversorgungshaus nicht mehr vorhanden, es hat an der Stelle gelegen, wo später 
die 2 Jürgengärten, Eigenthum des vereinigten Hospitals, gelegen haben. Dort 
war auch ein eigner Friedhof, auf dem nicht nur die Hospitanten unentgeldlich, 
sondern auch andere Personen, gegen Erlegung einer geringen Abgabe ans Hospital, 
beerdigt wurden. Das Heilige Geisthaus lag vor dem Marktthor, aber auch dieses 
ist verschwunden, so daß die milden Stiftungen in Daber ohne Gebaüde sind.
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Dem Hospitale sind im vorigen Jahrhundert einige Legate zu Theil gewor
den. — 1) Die Wittwe des Generallieutenants v. Dewitz, Louise, geb. Freun 
v. Derfling hat im Testamente vom 11. März 1704 dem Hospitale 600 Thlr. mit 
der Bestimmung vermacht, daß die Zinsen von diesem Kapitale zur Ausbesserung 
der Hospitalgebaüde angewendet, und wenn nichts an denselben zu bauen ist, unter 
die Armen vertheilt werden sollen. Sodann hat — 2) der Prediger Christian Hein
rich Zühl, in seinem, zu Stettin am 15. April 1783 eröffneten Testamente dem 
Hospitale zu Daber 100 Thlr. und zwar mit der Bestimmung vermacht, daß, wenn 
eine Person vom Zühlschen Geschlecht in solche dürftige Umstände gerathen sollte, 
daß sie ihr Brot nicht mehr selbst zu verdienen im Stande wäre, solche ohnent- 
geldlich ins Hospital ausgenommen werde. Die Zinsen von diesem Kapital sollen 
zum Ankauf von Holz für die Hospitaliten dienen. Endlich hat — 3) der Prediger 
bei der Schloß- und Marienstiftskirche zu Stettin, Christian Gideon Gudisch in 
seinem letzten Willen vom 21. März 1795 dem Hospitale zu Daber 100 Thlr. be
stimmt. Bon letztwilligen Verfügungen zu Gunsten des Hospitals, die im laufen
den Jahrhundert vorgekommen, besagen die Acten nichts.

Das Hospital St. Spiritus besaß zufolge der Matrikel von 1598 in Brauns- 
forth 3 Vauerhöfe, welches laut Permutations-Necesses vom 15. Februar 1696 gegen 
drei in dem 5 Viertelmeilen entfernten Dorfe Schönwald telegene Bauerhöfe ver
tauscht worden sind. Außerdem besaß das nämliche Hospital in Schönwald auch 
noch eine Büdnerstelle. Die Bauerhöfe sind niemals pfandweise oder wiederkaüflich 
veraüßert gewesen, sondern stets durch Verpachtung genutzt worden. Im Jahre 
1812 trugen die zeitigen Pächter dieser Höfe darauf an, daß das Gesetz vom 14. 
September 1811 auch auf sie Anwendung finden möge. Wenn gleich die milden 
Stiftungen in §. 4 des angeführten Gesetzes nicht ausdrücklich genannt sind, so 
scheinen sie doch, nach dem §. 1 darunter subsummirt werden zu müssen; auch schien kein 
Grund vorhanden zu sein, zu Gunsten ihrer auf eine Ausnahme anzutragen, weil 
der Verlust an den Netto-Revenüen, die durch eine Änderung des Gesetzes besorgt 
werden konnte, sehr problematisch blieb, da wieder alle onera, welche das Domi
nium nach dem bisherigen Verhältniß trafen, gewonnen wurden. Im Jahre 1806 
sollten die Höfe auf 50 Jahre wiederkaüflich veraüßert werden, weil in dem ge
nannten Dorfe mehrere zu adlichen Gütern gehörige Höfe auf diese Art veraüßert 
waren; allein der ausgebrochene Krieg verhinderte solches, da sich in den drückenden 
Zeiten keine Kauflustigen einfanden, sie wurden also wieder auf 6 Jahre verpachtet, 
die sich bei 2 Höfen im März 1813, und bei dem dritten im März 1814 endigten. 
Die Patrone des Hospitals hatten also im Jahre 1812 wieder die Absicht, die Höfe 
in der gedachten Weise zu veraüßern; die Pächter derselben machten aber auf den 
eigenthümlichen Besitz der Höfe mit der Hälfte der Ländereien ans dem Edicte vom 
14. September 1811 Anspruch. Es ist nicht zu leugnen, daß die Pächter nach 
diesem Gesetze hierzu berechtigt zu sein schienen, besonders da die Höfe contribuable 
waren, allein eben so gewiß war es, daß dadurch die wohlthätige Absicht der Fun- 
bation größtentheils verloren gehen werde, so daß das Hospital in seinem Bestehen 
gefährdet schien. Denn die abzunehmende Hälfte der Ländereien konnte vom Ho
spitale nicht bebaut werden, und eben so wenig war zu erwarten, daß sich Kauf
lustige zur Übernahme der Bebauung finden würden, oder die Hälfte ohne Gebaüde 
bewirthschaften konnten; es würde also lediglich der Willkür der bisherigen Pächter 
überlassen bleiben, ob sie die abzutretende Hälfte an sich kaufen, oder eine und 
welche Reute dafür geben wollten. Der General-Commiffarius in Pommern, Prä- 
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sident v. Brauchitsch, sprach sich in einem dem Staatskanzler Freiherrn v. Hardenberg 
d. d. Stargard den 23. November 1812 erstatteten Bericht über die vorliegende 
Frage wie folgt aus: — „Meiner Meinung nach sind die Höfe den Pfarrbauern 
gleich zu achten, von denen, so viel ich weiß, die Absicht gehegt wird, sie durch eine 
Declaration des mehr besagten Edicts dessen Bestimmungen zu entziehen, und sie 
in ihren bisherigen Verhältnissen zu belassen; und es dürfte allenfalls hinzugefügt 
werden, daß sie erblich verkauft werden sollen, und daß, bevor dieses durch öffent
liche Ausbietung geschieht, mit den jetzigen Pächtern auf ein angemessenes Kaufgeld, 
oder billige Rente verhandelt werde". Nachdem die Patrone die Regulirung der 
Schönwaldschen Bauern mehrfach wiederholentlich in Anregung gebracht, erging vom 
Präsidenten v. Brauchitsch unterm 31. Juli 1816 der Bescheid, daß seine beim 
Staatskanzler und dem Minister des Innern in Bezug auf jene Bauern gestellten 
Anträge ohne alle Antwort geblieben seien. Da nun dessen ungeachtet der Artikel 6 
der Declaration die Bauern der geistlichen Stiftungen mit allen übrigen in gleiches 
Verhältniß stellt, so sei wol kein Zweifel, daß auch die Daberschen Hospitalbauern 
den Bestimmungen des Edicts unterliegen. Er glaube aber, daß, wenn das Hospital 
Rente wähle, es in seinen Einkünften nichts verlieren werde. Endlich im Jahre 
1819 waren die Schönwaldschen Bauerhöfe regulirt, und zwar übernahmen sie, 
unter dem Namen „Bodenrente" eine bestimmte Körnerabgabe nach dem 10jährigen 
Martini-Marktpreise der Stadt Stargard, welche im Jahre 1858 mit einem Kapital 
von 2300 Thlr. in Rentenbriefen abgelöst worden ist.

Bei Errichtung des Regulirungs-Recesses im Jahre 1819 war der Zweifel 
entstanden, ob der Receß blos mit denen noch vorhandenen Gutsbesitzern v. Dewitz 
abgeschlossen werden könne, oder ob auch die Besitzer der ehemaligen Dewitzschen 
Güter, die jetzt in anderen Händen sind, ein Recht haben dabei zugezogen zu 
werden. In der Hospital-Matrikel sind denen v. Dewitz zwar Dienstleistungen der 
Hospitaliten bei Krankheiten ini herrschaftlichen Hause, aber kein Patronatsrechte 
bei etwaigem Verkaufe der Daberschen Güter der Familie reservirt worden. Ob 
aus dieser Negation aber folge, daß blos die damaligen Besitzer der zum vormaligen 
Burggerichte gehörigen Daberschen Güter als Patrone gemeint seien, muß dahin 
gestellt bleiben, um so mehr, als alle älteren Matrikeln die zur Zeit der Anfertigung 
derselben von den Commissarien vorgefundenen Gutsbesitzer als Patronen benennen. 
Aus dem Ausdruck „Fundatores", dessen sich die Matrikel bedient, hat die Familie 
v. Dewitz von jeher einen Rechtstitel hergeleitet, diese mildthätigen Stiftungen als 
Familien-Stiftungen anzusehen und sich das Patronatsrechts allein zugeschrieben 
und zwar als ein persönliches, nicht als ein, an einen bestimmten Güterbesitz geknüpftes 
Real-Recht. Im Allgemeinen ist zur Sache die Bemerkung zu machen, daß nach 
den A. L. R. Th. 2, Tit. 11, §. 577 Streitigkeiten über die Zuständigkeit des 
Patronatsrechts zur Entscheidung des ordentlichen, weltlichen Richters gehören.

Über den Zustand der Hospital - Stiftung gibt Brüggemann — in den Bei
trägen, II. 287, Stettin 1806 — folgende Nachricht: — „Das Hospital besitzt im 
Dorfe Schönwald 3 Bauerhöfe und 1 Katen, 14 Hospital- 4 St. Jürgenhufen im 
Daberschen Felde, 2 Gärten, wovon der eine beim Hospital liegt und von den 
Hospitaliten selbst genutzt wird, die 2 St. Jürgengärten, welche vor dem Teetzthore 
ohngefähr an der Stelle, wo ehemals das St. Georgen-Armenhaus gestanden hat, 
liegen, und eine Feldkavel. Nach der Rechnung von 1804 betragen die jährlichen 
Pächte von diesen liegenden Gründen zusammen 221 Thlr. 3 Gr. 6 Pf., und die 
zinsbaren Kapitalien 4298 Thlr. 8 Gr. Außer dem in der Feüersocietätskasse zu 
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600 Thlr. versicherten Hospitalgebaüde sind keine andere zu demselben gehörige Ge
bäude vorhanden. Das Hospital hat aber noch eine bei demselben belegene kleine 
Maulbeerbaumplantage und vor dem Teetzthore einen eigenen Kirchhof oder Todten- 
acker, worauf nicht nur die Hospitalité» unentgeldlich; sondern auch andere Personen, 
gegen Erlegung einer geringen Abgabe an das Hospital, begraben werden, daher 
dieser Platz unter dem Namen des Armen-Kirchhofes bekannt ist. In dem Hospi
tale sind 16 Kammern, wovon 12 für die Bohlen bestimmt sind, und 4 vermiethet 
werden können. Die Miethe beträgt für eine jede derselben jährlich, nach dem bis
herigen Herkommen, 16 Gr. Da sie aber nicht immer alle vermiethet sind, so ist 
die Einnahme davon nicht in allen Jahren gleich.

„Die 12 Böhlen in bent Hospital bekommen, außer der freien Wohnung, 
einigem Gartenlande und der Accisefreiheit, an jährlichen Hebungen zusammen 
86 Thlr. 16 Gr., so daß jeder Hospitalit an Pröben 10 Fl. oder 6 Thlr. 16 Gr. 
von einem Kapital von 50 Fl., welches von dem Patronat als eine von einigen 
Bürgern verwirkte Strafe wegen der ruinirten Maulbeerbaumplantage bei dem 
Hospital vor mehreren Jahren zu diesem Behuf geschenkt worden ist, von den jähr
lichen Zinsen zu 1 Thlr. 16 Gr. jeder 3 Gr. 4 Pf., und an Holzgelde von dem 
Gudisch'schen Vermächtnisse von 100 Thlr. von den jährlichen Zinsen zu 5 Thlr. 
jeder 10 Gr., und folglich überhaupt jährlich 7 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. erhält. Bei 
ihrer Aufnahme in das Hospital müssen von einem jeden 10 Thlr. bezahlt werden, 
wovon der Hospitalkasse 5 Thlr. 8 Gr. berechnet werden, das übrige aber der Geist
lichkeit, den Schullehrern, dem Provisor und den Böhlen selbst zufällt. Wenn ein 
Hospitalit in dem Hospital stirbt, zahlt die Kasse desselben die gewöhnlichen Leichen
gebühren an die Prediger und Schullehrer, wie solche bei Sterbefällen der städti
schen Einwohner üblich sind, uno trägt überhaupt die Kosten der Beerdigung, wenn 
solche nicht von dem Nachlasse eines Böhlen bestritten werden können.

„Aus der Hospitalkasse werden noch an jährlichen Besoldungen dem Präposi- 
tus für die Visitation 5 Thlr., demselben als ersten Prediger 40 Thlr., dem Dia
conus 40 Thlr., dem Rector 32 Thlr., dem Cantor 28 Thlr., dem Küster 4 Thlr. 
16 Gr., und dem Provisor des Hospitals 26 Thlr. 8 Gr. gereichet, einige dürftige 
Personen mit Wohlthaten unterstützt, und außer dem Schulgelde für arme Kinder 
und der Contribution von den 3 Bauerhöfen in Schönwald, die Bau- und Repa
raturkosten bestritten.

„Sowol die beweglichen als unbeweglichen Güter der in dem Hospital aus
genommen 12 Personen sollen nach ihrem Tode, wenn sie sich nicht etwa vorher 
mit den Vorstehern sonst verglichen haben, nach dem Herzogl. Visitationsbescheide 
vom 16. Februar 1598, als angeerbte Güter dem Hospital einverleibt und zugeeignet, 
und darin keine Hospitaliten ohne Vorwissen der Patronen und des Pastors, welcher 
zuvor die Umstände der aufzunehmenden Personen mit Fleiß erkundigen soll, aus
genommen werden.

„Aus der Rechnung, welche auf dem Burggericht von den Patronen und dem 
Burgrichter, in Gegenwart des Präpositus oder ersten Predigers, abgenommen wird, 
muß jährlich ein Auszug, zugleich mit den Tabellen von dem Vermögensstande der 
Kirchen der Daberschen Synode dem Consistorium von dem Präpositus eingereicht 
werden".

So weit Brüggemann, der die Siftung „das Hospital zum heiligen Geist" 
nennt ; in neürer Zeit, und in der Gegenwart wird es bald eben so, bald mit dem 
lateinischen Namen „St. Spiritus", bald „St. Jürgen" genannt, kurz weg aber

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 56 
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auch „das Hospital", oder auch „die milden Stiftungen zu Daber". Die Verwal- 
hing führt ein Provisorat, zuweilen Administration genannt, bestehend aus dem 
jedesmaligen ersten Prediger der Stadtkirche, welcher zugleich Superintendent der 
Synode Daber ist, und das Schriftführer-Amt beim Hospital bekleidet, und aus 
dem von den Patronatsherren ernannten rechnungsführenden Provisor. Die Ober
leitung der Hospital-Angelegenheiten steht indessen bei dem Patronat, ohne dessen 
Vorwissen und Genehmigung die Provisoren nichts unternehmen dürfen, wie denn 
auch die Patronatsherren seit Jahrhunderten ein wesentliches Recht sich vorbehalten 
haben, nämlich die Wahl der Personen, welche an den Wohlthaten der Stiftung 
Theil nthmen sollen. Gewöhnlich sind es 4 Mitglieder des Dewitzen-Geschlechts, 
welche die Patronatsbehörde bilden, deren specielle Geschäftsführung vom ältesten 
dieser 4 Patronatsherren verwaltet zu werden pflegt. Vor etwa 60 Jahren kam 
der Fall vor, daß der damalige, jüngsthin erst eingetretene, Superintendent den 
Patronen gegenüber eine Stellung einzunehmen versuchte, die deren Unwillen 
in hohem Grade erregte; nicht allein daß der geistliche Herr sofort seinen kritischen 
Maßstab an die bisherige Administration des Hospitals legte, er maßte sich auch 
Sachen an, die ohne Mitwissen der Patrone nicht Statt finden dürfen, und ver
meinte als Inhaber des landesherrlichen Oberaufsichtsrechts über den Patronen zu 
stehen und deren Vorgesetzter zu sein: „Wir können nicht anders, sagten die da
maligen Patrone in einer Veschwerdeschrift, als ihm unser Vertrauen entziehen, wir 
müssen ihm zeigen, daß er nicht Mitpatron ist, sondern nur erster Prediger". Der 
— fromme Mann blieb nur wenige Jahre zu Daber im Amte, unter seinen Rach- 
folgern sind derartige Mißhelligkeiten zwischen den Patronatsherren und dem geist
lichen Provisor nie vorgekommen. Ein anderer Versuch, die Gerechtsame der Fa
milie Dewitz beschränken zu wollen, kam offenbar aus Unkenntniß der historisch ent
wickelten Zustände, um die nämliche Zeit vor. Über die 3 Hospitalbauern zu Schön
wald und den dortigen Büdner hatte das Dewitzsche Burggericht zu Daber die 
Gerichtsbarkeit ausgeübt. Nachdem aber dieses, gleich allen übrigen Burggerichten 
aufgelöst worden, hatte das Ober-Landes-Gericht von Pommern die Vorsteher des 
Hospitals aufgefordert, unter Genehmigung ihrer geistlichen Oberbehörden, einen 
qualificirten Justitiarius zu wählen und von der getroffenen Wahl Anzeige zu 
machen. Durch diese Verfügung hielten sich die Dewitze auf Weitenhagen, Wussow 
und Farbezin in ihren Rechten als Patronen der Kirche und der milden Stiftungen 
in Daber gekränkt und verlangten mittelst einer, in einem zwar objectiv, aber sehr 
entschieden gehaltenen Tone, abgefaßten Vorstellung vom 26. Januar 1815, ihnen 
die Wahl und Bestellung eines Gerichtshalters in dem Daberschen Hospital-Guts- 
Antheile von Schönwald zu überlassen, und von einer Beschränkung alt angestammter 
Gerechtsame der Familie Dewitz auch in diesem Falle um so mehr abzusehen, „als, 
sagten sie, die Vorsteher oder Provisoren des Hospitals zu D. nur Officianten 
sind, die wir gewählt und angestellt haben". In Folge dieses Protestes hat denn 
auch ein, von den Patronatsherren gelvählter und bestellter Patrimonialrichter die 
Gerichtsbarkeit über die Hospitalbauern zu Schönwald und den dortigen Hospital
büdner, bis zur Zeit der allgemeinen Justiz-Reorganisation 1849, ausgeübt.

Das Gebaüde des heil. Geist-Hospitals, außerhalb der Stadt vor dem Markt
oder Freienwalder Thore auf freiem Felde gelegen, ohne Schutz von anderen Gebaü- 
den rc., dem Winde und Wetter ausgesetzt, war schon zu Anfang des laufenden Jahr
hunderts fo baufällig, daß, wie man auch daran flickte, die Nothwendigkeit eines 
Reübaues nicht länger zu verkennen war. Es wurden dazu Veranstaltungen ge- 
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troffen und Baumaterialien zum Werthe von 1075 Thlr. ««geschafft. Allein zwischen 
Absicht und Ausführung trat der Krieg von 1806, und die Sache gerieth vollstän
dig ins Stocken ; jene Baumaterialien lagen Jahre lang unter freiem Himmel, ohne 
Nutzung, beni Verderben ausgesetzt. Nach mehrseitigen Vorschlägen und Verhand
lungen über eine anderweitige Einrichtung des Hospitals wurden die Patronats
herren über folgende zwei Hauptpunkte schlüssig: — 1) Es wird Grundgesetz, daß 
kein Hospitalgebaüde wieder aufgebaut werden soll. 2) Das alte Hospitalgebaüde 
soll, mit der Verbindlichkeit 3 Atonale nach dem Verkaufstermine abgebrochen zu 
sein, so wie die bereits zum Neübau angeschafften Materialien an den Meistbieten
den verkauft werden, auch hat der Kaüfer die Verbindlichkeit der Reinigung und 
Planirung der Baustelle in eben derselben Frist, wonächst die Baustellen liebst 
Gärten an den Mehrstbietenden verpachtet werden soll.

Leitend bei der Verwaltnng des Hospitalvermögens waren bisher die Vor
schriften gewesen, welche in der Matrikel und dem fürstl. Visitations-Abschiede von 
1598 enthalten sind. Nnnmehr, nachdem das Eingehen eines eignen Hospitalge- 
baüdes beschloffen war, wurden auch anderweitige Normen für die Verwaltung des 
Vermögens erforderlich, über die sich im Jahre 1813 die damaligen Patrone, näm
lich — 1) der Major und Kreisdeputirter von Dewitz auf Weitenhagen, 2) der 
Hauptmann v. D. auf Wussow, 3) der Lieutenant v. D. auf Mesow, und 4) der 
Negierungsrath v. D. auf Groß-Schönen, verständigten und ihre Beschlüffe in 
einem Statut niederlegten, welches von da an, und nunmehr feit beinahe 60 Jahren 
für die Verwaltung maßgebend gewesen ist, ohne jedoch die Bestimmungen der 
Matrikel von 1598 auszuschließen, welche als Fundamental-Gesetz in 
Kraft geblieben sind. Die Vereinbarung von 1813 lautet von Wort zu Wort, 
wie folgt: —

Statuten des Hospitals zu Daber, nach dessen veränderter 
Verfassung.

Da durch unterzeichnete Patrone der Daberschen milden Stiftungen mit aller
höchster Genehmigung einstimmig beschlossen worden ist, daß das verfallene Hospi
talgebaüde zu Daber nicht durch einen Neübau wieder hergestellt werden soll, weil 
die auf diese Bauten und Reparaturen zu verwendenden Kosten zu wohlthätigeren 
Zwecken angewendet werden können, ohne daß die Fortdauer dieses Instituts in 
feiner wesentlicher Bestimmung darunter leidet, so ist bei dieser veränderten Ver
fassung des Hospitals sowol für diejenigen, welche an der Administration, als an 
den Benesizien dieses Instituts Theil nehmen werden, von den zeitigen Patronen 
der Daberschen milden Stiftungen Folgendes mit gesetzlicher Kraft beschlossen und 
festgesetzt worden:

§ 1. Sobald die Hospitaliten, von denen zur Zeit fünf in dem verfallenen 
Gebaüde wohnhaft sind, ein Unterkommen gefunden haben, soll dasselbe mit dem 
zum 9teübau angeschafften Bauholze an den Meistbietenden verkauft werden. — 
Könnte dies nicht vor dem eintretenden Winter geschehen, so soll nur durch die 
allernothwendigste Reparatur das Wohnzimmer des alten Gebaüdes auf einige Zeit 
bewohnbar erhalten werden.

§ 2. Alle vorräthigen Baumaterialien an Holz und Steinen, die von der 
Kirche zu Reparaturen und Bewährungen benutzt werden können, sollen der Hospi- 
talkaffe für den Ankaufspreis vergütigt und von dem Kapital, welches das Hospital 
der Kirche schuldig geworden ist, in Abzug gebracht werden. Die übrigen Mate- 

56*  
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rialien, die die Kirche nicht benutzen kann, müssen bestmöglichst öffentlich verkauft 
und der Hospitalkasse berechnet werden.

§ 3. Die alte Baustelle mit dem Vorhofe soll zum Garten eingerichtet und dieser 
vermiethet werden, so wie auch der Brunnen eingeschüttet und die Steine zu einer 
dereinstigen massiven Bewährung des Hospitalgartens angewendet werden sollen; 
die sämmtliche innere Bewährung, welche den Vorhof an beiden Seiten vom Garten 
getrennt hat, kann wegfallen. Die Materialien werden verkauft.

§. 4. Die Gartenkaveln werden die Hospitaliten nach wie vor behalten und 
dieser den Auswärtigen soll es erlaubt sein, dieselben zu vermiethen. Jedoch dürfen 
überall nicht solche Miether angenommen werden, die wegen Dieberei bekannt sind.

§. 5. Alle Gartenkaveln, ausgenommen die, welche dem Herkommen gemäß 
vom Superintendenten, so wie vom Provisor unb den Hospitalité« benutzt werden, 
sollen nicht nach Gunst, sondern an den Meistbietenden vermiethet und nur die
jenigen mit ihrem höchsten Gebote nicht angenommen werden, die wegen ihrer Un
ehrlichkeit öffentlich bekannt sind.

§. 6. Die dem Hospital zugehörigen drei Bauerhöfe in Schönwalde sollen, 
sobald die Zeitumstände günstig sind, entweder wiederkaüflich verkauft oder vererb- 
pachtet werden.

§. 7. Die auf 21 Jahre bis Anno 1834 verpachteten Hospitalhufen müssen 
nach Beendigung dieser Pachtzeit, wie es die zeitigen Patrone für gut finden wer
den, auf die zweckmäßigste Art anderweitig und zwar so verpachtet werden, daß die 
Hospitalkaffe von den Vortheilen einer fortschreitenden Kultur nicht ausgeschlos
sen werde.

§. 8. Der bisherige Hospitalprovisor soll von seinem Einkommen als solcher, 
nichts verlieren, bei einer dereinstigen Wiederbesetzung dieser Stelle aber wird eine 
Ersparung möglich sein, welches ebenfalls der Bestimmung der zeitigen Patrone 
überlassen wird.

§. 9. Den Hospitaliten soll es verstattet sein, nicht blos in der Stadt Daber, 
sondern auch auf dem Lande in den nächst gelegenen Ortschaften, je nachdem es 
ihren Verhältnissen convenable ist, die Bénéficié» des Hospitals zu genießen. Je
doch sollen sie ihren Wohnort nicht außerhalb der Daberschen Synode verlegen 
können, es möchte denn sein, daß in der jetzigen Synodalverfassung eine Verände- 
rung Statt fände, in welchem Falle dergleichen Vorkommenheiten der Entscheidung der 
Patronen überlassen bleiben.

§. 10. Von den Wohlthaten des Hospitals soll jeder ausgeschlossen werden, 
der — 1) wegen eines groben Lasters sich der schlechten Anwendung derselben 
schuldig machen würde; 2) wer ein Vermögen von mehr als 100 Thlr. besitzt, ohne 
dabei gebrechlich oder mit irgend einem Leibesschaden behaftet zu sein; 3) wer noch 
verheiratet ist; 4) wer nicht in der Stadt Daber und in den Gütern Weitenhagen, 
Wussow, Mesow, Farbezin, Schönau und Maldewin, nebst den gegenwärtig dazu 
belegenen Ortschaften ansässig gewesen ist. Zu Wussow gehören nämlich Schloißin 
und Kl. Benz; zu Maldewin: — Hökenberg, Bernhagen und Schönwald. Es bleibt 
jedoch bei der nunmehr bevorstehenden Ausdehnung dieser wohlthätigen Anltalt den 
zeitigen Patronen überlassen, auch die Einwohner von Hoffeld, Roggow, Salmow, 
Braunsberg, Daber Gut, Gr. Benz und Daberkow daran Antheil nehmen zu lassen 
und sie dazu in Vorschlag zu bringen.

§. 11. Da dieses Institut ursprünglich nur für alte ohne ihre Schuld ver
armte und gebrechliche Personen bestimmt ist, so muß es demselben gleich viel gel- 
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ten, ob Personen von dieser Beschaffenheit männlichen oder weiblichen Geschlechts 
sind, und können dieselben bei eingetretener Vacanz gegen Erlegung des Receptions
geldes, welches sich aus 10 Thlr. belaüft, ohne Unterschied des Geschlechts ausge
nommen werden. Den Antheil, den die Prövener bisher von dem Receptionsgelde 
erhielten, soll künftig der Kasse anheim fallen, sobald diese nämlich die erhöhten 
Pensionen zahlen wird.

§. 12. Es könnte der Fall eintreten, daß eine Person sich bei vorkommender 
Vacanz zur Reception qualificirt und ganz ohne ihre Schuld außer Stande wäre, 
das gewöhnliche Receptionsgeld zu erlegen. Eine solche Person soll dennoch recipirt 
und ihr die Pension, von dem Receptionstermine an gerechnet, so lange zurückbe
halten werden, bis das gewöhnliche Receptionsgeld berichtigt ist.

§. 13. Zur Reception eines Hospitalité» geben alle Patronen, d. h. alle Herren 
v. Dewitz, die an der Administration der milden Stiftungen in Daber unmittelbar 
Theil nehmen, ihre Zustimmung, nachdem die Competenten sich bei Erledigung einer 
Stelle bei dem Senior der Patronen gemeldet und dieser das zu erwählenden Mit
glied des Hospitals den übrigen Herren in Vorschlag gebracht hat. Dies gilt von 
der einen Hälfte der aufzunehmenden Hospitalité», welche in der Stabt Daber an
sässig sein müssen. Die andere Hälfte soll aus den Einwohnern der übrigen §. 10 
genannten Ortschaften und zwar so erwählt werden, daß wechselsweise ein Mitglied 
aus der Stadt und ein Mitglied vom Lande von den Patronen wechselsweise in 
Vorschlag gebracht werde, und es soll den übrigen Wahlberechtigten darüber nur 
ein votum negativum zustehe», d. h.: die Aufnahme des von ihrem Mitpatron ge
wählten Hospitaliten nicht anders versagen, als wenn derselbe die §. 10 angeführten 
Eigenschaften an sich hätte, und schon deswegen überhaupt von der Anstalt removirt 
werden müßte. Die Wahl der Hospitaliten wird also in folgender Ordnung ge
schehen : — 1) Ein Mitglied aus Weitenhagen, von dem Herrn Major v. Dewitz 
gewählt. 2) Ein Mitglied aus der Stadt Daber von dem Senior der Patrone in 
Vorschlag gebracht und von diesem mit sämmtlichen Patronen gemeinschaftlich ge
wählt. 3) Ein Mitglied aus Wussow c. p. gewählt von dem Herrn Hauptmann 
v. D. 4) Wie ad 2. 5) Ein Mitglied aus Mesow, gewählt von dem Hrn. Lieute
nant v. D. daselbst. 6) Wie ad 2. 7) Ein Mitglied aus Farbezin, gewählt von 
dem Hrn. Landschafsrath v. D. 8) Wie ad 2. 9) Ein Mitglied aus Maldewi» 
c. p. gewählt von dem Hrn. v. D. daselbst. 10) Wie ad 2. 11) Ein Mitglied 
aus Schönen, gewählt von dem Gutsbesitzer daselbst. 12) Wie ad 2. — In strei
tigen Fällen wird die Mehrheit der Stimmen entscheiden. Wären die Stimmen 
der Zahl nach gleich, so wird das votum des Seniors entscheiden.

§. 14. Sollte in obgedachten 6 Gütern eine solche Veränderung vorgehen, 
daß eins oder das andere davon an mehrere Besitzer, ja wol gar an eine ganze 
Gemeinde kaüflich überlassen würde, so möchte das Patronatrecht nicht füglich damit 
vereinbar sein, und bei nicht mehr Statt findender Theilnahme an der Admini
stration des Hospitals auch das votum bei der Wahl eines Hospitaliten cessiren. 
Die Bewohner eines solchen Dorfs kommen alsdann aber in denselben Fall, wie 
die am Ende des §. 10 bemerkten Dorfschaften, die nach Billigkeit an den Wohl
thaten des Hospitals Theil nehmen können.

§. 15. Zum Paragraphen 11 wird noch nachträglich festgesetzt, daß man 
bei Wiederbesetzung einer vacanten Stelle im Hospital vorzüglich auf In
validen, die im Dienste des Vaterlandes verstümmelt wurden und unbemittelt sind, 
Rücksicht nehmen will.
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§. 16. Jeder Hofpitalit, der überwiesen wird, daß er durch einen lasterhaften 
Lebenswandel das Beneficium schlecht angewendet, soll von 3 zu 3 Monaten zwei 
Mal gewarnt werden, und bei nicht erfolgter Besserung die Wohlthaten des Hospi
tals verlieren.

§. 17. Um hierin recht sicher zu gehen, werden bei der Bestimmung der 
Aufnahme immer die Atteste der Ortsobrigkeit und des Predigers über die Mora- 
lität des vorgeschlagenen Mitgliedes den Patronen zur Prüfung communiât, die 
dann in die Aufnahme consentiren, oder sie, mit Gründen belügt, verwerfen. Der 
Superintendent der Daberschen Synode soll die specielle Auslicht über die Moralität 
der wirklich recipirten Hospitaliten führen und dafür verantwortlich sein, daß diese 
die Beneftcien nicht zweckwidrig anwenden.

§. 18. Gedachter Superintendent soll die Prediger der Daberschen Synode 
verpflichten, über die gute Aufführung der Hospitaliten zu wachen und von deren 
etwaigem unmoralischem, den Zwecken dieses Instituts zuwiderlaufendem Lebens
wandel, sowie auch von deren etwaiger Verheirathung, oder ihrem Absterben aus 
ihren Parochien pflichtmäßige Anzeige machen.

§. 19. Es könnte nämlich wol geschehen, daß sich ein Hospitalité noch ver- 
heirathen wolle. Weil dies dem Zwecke des Instituts zuwider ist, indem die Beue- 
ficien desselben dadurch auf Personen übertragen werden, die sich zum Genusse der
selben nicht eignen, so soll eine solche Verheirathung auch den Verlust dieser Wohl
thaten nach sich ziehen, es sei beim, daß eine solche Person, welche dieselben genießt, 
mit einem Leibesschadeu behaftet wäre, und sich die nothlvendigen Lebensbedürfnisse 
durchaus nicht selbst erwerben könnte.

§. 20. Die Zahl der Hospitaliten, welche sich gegenwärtig auf 6 belauft, 
kann sogleich noch nicht wieder auf 12 gebracht werden; sie soll aber mit Rücksicht 
auf die übrigen Ausgaben in dem Verhältnisse zunehmen, als der Zustand der 
Kasse sich verbessert, und sich nicht blos auf die Anzahl von 12 Hospitaliten be
schränken.

§. 21. Folgende Übersicht wird dazu dienen, den gegenwärtigen Zustand 
der Hospitalkasse kennen zu lernen. Es hat nämlich nach einer 6jährigen Fraction 
von 1806—1812 betragen die —

Einnahme
9k 4

1. An Pacht von den 3 Hospi- 
talhöfen in Schönwald, 
nach Abzug der vom Hospi
tal mit Thlr. 24. 5. 4. ge
zahlten Contribution . . 47 . 18 . 8

2. Grundgeld von einer Büd
nerei daselbst............. 2 . 16 . —

3. Pacht von den Hufen auf
der Daberschen Feldmark. 183 . 5.6

4. Pacht von den Gärten und
Feldkaveln.......................... 8.4.6

Zu übertragen . . 241 . 20 . 8

Ausgabe

1. An Gehältern . . . . . 
nämlich: dem Superinten
denten pro Visitatione 5 
Thlr., dem ersten Prediger 
40 Thlr., dem Diacouns 
40 Thlr., dem Rector 32 
Thlr., dem Cantor 28 Thlr., 
dem Küster 4»|» Thlr., dem 
Provisor 26's, Thlr.

9k 4.
176 — —

2. An 7 Hospitaliten à 7. 5. 4. 50 . 13 ). 4
Zu übertragen . . 226 . 13 . 4
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Übertrag . . .
6. Zinsen von 3883", Thlr.

Capital *)  .....................
6. Einnahme insgemein. . .

•% fr 4
241 . 20 . 8

158 . 18 . 6
5 — —

Summa der Einnahme 405 . 15 . 2
Es mußte also ein Überschuß von 5

fr. 4
Übertrag . . . 226 . 13 . 4

3. Zuschuß zur Heizung auf 5
fehlende Hospitaliten à 4.4. 20 . 20 —

4. Zinsen v. 380 Thlr. Schulden 19 — — 
5. Schulgeld für arme Kinder

aus Beneficien .... 37 . 20 --
6. Baukosten excl. der zum 9ieu-

bau angekauften Mate^
rialien..................................... 36 .16 —

7. Extraordinaire Ausgaben .___41 . 1.8
Summa der Ausgabe 381 . 23. —

lr. 23. 16 Gr. 2 Pf. in Kassa sein.

§• 22. Da die nothwendigsten Lebensbedürfnisse der Regel nach immer höher 
steigen, und die Hospitaliten auch wegen der Hausmiethe und der genossenen Accise- 
sreiheit entschädigt werden müssen; so soll ihnen von dem Zeitpunkte an gerechnet, 
da sie sämmtlich ihr anderweitiges Unterkommen gefunden haben, monatlich eine 
Unterstützung von 1 Thlr. 12 Gr. in gutem Gelde verabreicht werden, da sie sonst 
nicht die Hälfte dieser (Summe erhalten haben. Dagegen sollen alle, außer den 
gewöhnlichen Prövengeldern, ihnen bisher gezahlten Kleinigkeiten, z. B. Holzgeld, 
Biergeld und ihr Antheil am Receptionsgelde bei der Aufnahme der Novizien durch
aus wegfallen und der Kaffe berechnet werden.

§. 23. Nach diesen Bestimmungen lvürde für die nächsten Jahre der Zustand 
der Kaffe etwa folgender sein:

I. Die Einnahme könnte nicht anders, als durch die bessere Benutzung der 
Schönwaldschen Bauerhöfe und besonders durch die gänzliche Entsagung von allen 
Bauten und Reparaturen, welche die Kasse bisher für diese Höfe übernommen hat, 
erhöht lverden und würde sich bis dahin noch belaufen, wie oben auf

Thlr. 405. 15. 2
II. Die Ausgabe aber, nach folgender Spécification, auf „ 380. — —

Mithin wäre noch baarer Überschuß . . „ 25. 15. 2
Die Ausgabe stellt sich nämlich so: — 1) Gehalt der Geistlichkeit und der 

Schullehrer 149% Thlr., dem Provisor 26*/ 3 Thlr., 2) Au 8 Hospitaliten Pension 
a 18 Thlr. 144 Thlr. 3) An Zinsen würden nach dem Verkauf des Bauholzes rc. 
mit 19 Thlr. auf das Schuldkapital von 380 Thlr. wegfallen. 4) An Schulgeld 
für arme Kinder und Beneficien an Hausarme 40 Thlr. 5) An extraordinäre Aus
gaben, incl. Reparaturen, die durch die Bewährungen um die Hospitalgärten und 
um den Armenkirchhof veranlaßt würden 20 Thlr. Der Vorschuß, welchen die 
Kirche der Hospitalkasse geleistet hat, und welcher sich auf 343 Thlr. 8 Gr. belauft, 
kann theils durch die Annahme der Baumaterialien und dann auch durch die Rückstände 
der Hnfenpächte gedeckt werden.

§• 24. Wenn ein Prövener mit Tode abgeht, so soll dessen Erben für den 
Monat, da der Todesfall erfolgt ist, als ein Beitrag zu den Beerdigungskosten die

’) Gegen das Jahr 1804 hatte sich das Kapitalvermögen um 415 Thlr. vermindert, 
vermuthlich dadurch, daß die Pächter der Kircheu- und Hospitalhufen durch rechtskräftiges 
Appellations-Erkenntniß des Oberlandesgerichts zu Stettin eine Vergütigung für die in den 
Kriegsjahren 1805—1809 geleisteten Lieferungen erstritten hatten.
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volle Pension mit 1 Thlr. 12 Gr. gezahlt werden. Sollte dieser Todesfall sich fünf 
oder noch wenigere Tage vor dem Ablauf des Monats ereignen, so wird noch für 
den folgenden Monat die volle Pension gezahlt.

So geschehen zu Weitenhagen den 1. November 1813.
(Folgen die Unterschriften der oben genannten vier Patronatsherren v. Dewitz).

Vorstehende von den Patronen des Hospitals zu Daber für dasselbe entworfene, 
neüe Statuten, werden von der unterzeichneten König!. Regierung, mit Ausschluß 
der §§. 6 und 7, in allen Punkten genehmigt, bei welchen beiden die darin beab
sichtigten Veränderungen ohne Consens der Königl. Regierung zu keiner Zeit vor
genommen werden können.

Stargard den 27. November 1813.
(L. 8.) 

Polizei-Deputation der Königl. Preuß. Regierung von Pommern.

Es gab vor der Stadt zwei Friedhöfe, der größere, welcher von der Kirche 
und der, oben schon erwähnte, kleinere oder Armenfriedhof, der von der Hospital
kasse unterhalten wurde. Auf dem letztem, dem kleinen Friedhofe, wurden die Leichen 
von dem dicht vor der Stadt liegenden Gute, dann auch die von der Burgfreiheit 
und die mit Tode abgehenden Hospitalité» beerdigt. Nun wurde aber die s. g. 
Freiheit mit der Stadt vereinigt und das Hospitalgebaüde von St. Spiritus nicht 
wieder hergestellt, indem die Hofpitaliten von Michaelis 1814 ab in der Stadt 
wohnten, und für die Einbuße der freien Wohnung mit Geld entschädigt wurden. 
Unter diesen Umständen beschlossen die Patrone, zur Erleichterung der Hospitalkasie, 
welche den kleinen Friedhof rund umher mit ziemlich bedeütenden Kosten in Bewäh
rung zeither unterhalten mußte, daß alle Leichen von der ganzen, nunmehr ver
einigten Stadtgemeinde auf dem allgemeinen großen Stadtfriedhofe beerdigt, der 
kleine Begräbnißplatz hingegen geschlossen und wegen der auf demselben befindlichen 
Grabmäler noch wenigstens 20 Jahre in Bewährung gehalten werden solle. Der 
Magistrat von Daber, um seine Meinung befragt, erklärte sich in dem Berichte vorn 
15. September 1814, mit der getroffenen Maßregel einverstanden, insofern die 
Leichen von Armen auch auf dem großem Stadtfriedhofe zu denselben sehr mäßigen 
Gebühren beerdigt würden, welche für eine Grabstelle auf dem kleinen Begräbniß- 
platze erhoben worden seien. Diese betrugen nämlich für eine erwachsene Person 
4 Gr. und für eine Kinderleiche 2 Gr.

Nach Inhalt des Separationsreceffes vom 22. Februar 1814, welcher zwischen 
dem Besitzer des Gutes Daber, den piis corporibus, dein Magistrat und den 
bürgerlichen Eigenthümern der Stadtgemeinde errichtet worden, besitzt das Hospital 

Mg. Ruth.
1) An urbarem Acker einen Flächeninhalt von  768 . 142 

wovon die zur Erweiterung des Armenfriedhofes ausge
setzten '....................................... — 36

abgehen, und also an urbarem Acker verbleiben ... 768 . 104
2) An Wiesen besitzt das Hospital 25 . 146
3) Und an Weide 31 . 20

Daher Gesammt-Areal der Hospital-Grundstücke . 825 . 90
Im Jahre 1821 gingen die Patrone ernstlich mit dem Gedanken um, die 

Hospital- und die Kirchen-Ländereien in Erbpacht auszuthun. Sie ließen daher 
durch die vereidigten Boniteure der Landschaft, den Gutsbesitzer Kannenberg, von
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Daber, und den Schulzen Ahlmann, aus Braunsberg, Ertrags-Anschläge anfertigen 
Dieselben unterzogen sich dem Auftrage im Monat Mai 1821.

Mit Bezug auf den Hospital-Acker bemerkten sie — 1) daß das Drescherlohn 
bei den sämmtlichen Kornarten auf den 20sten Scheffel zu bestimmen, indem keine 
dienstpflichtigen Arbeiter vorhanden sind, und also das Dreschen des Korns von 
städtischen Tägelöhner zu bewerkstelligen ist, welche in der Regel nicht für ein so 
geringes Lohn wie die Arbeitsleüte auf Gütern Dienste leisten, — 2)"daß zur Be- 
stellung des über 200 Scheffel Aussaat enthaltenden Ackers, im Fall solcher an 
Einen Pachter Vererbpachtet würde, wenigstens 6 Pferde und 16 Ochsen, desgleichen 
r!' 7 $UUt3en und 4 Mägde erforderlich wären, indem dieser Acker ein für 
N gehendes Gut "nicht ist und keine Arbeitsleüte oder Tagelöhner hat, die in 
Rücksicht ihrer freien Wohnungen und der in Nutzung habenden Gärten unentqeld- 
liche Dienste leisten müsien, und daß — 3) zu den Arbeiten in den Ärnten 3 männ- 
liche und 3 weibliche fremde Personen zu veranschlagen seien, indem das eben er
wähnte Gesinde allein die Arnte-Arbeiten nicht bestreiten kann. Von den Wiesen 
haben die Boniteure nichts zum Ertrage gebracht, indem dieselben, in Bruchwiesen 
bestehend, nur einen sehr geringen, zum Unterhalt des Zugviehes nicht einmal hin- 
i eichenden Bedarf liefern. Von Gärten und Wurthen war auch nichts zu veran
schlagen, da dergleichen nicht vorhanden. So heißt es in dem Ertraqs-Anschlaae 
obwol aus deni Obigen bekannt, daß sowol bei St. Spiritus, als bei St. Jürgen 
je Oärten waren. Da nun der Acker in 3 Feldern belegen ist und auch so 
genutzt wird, so treffen auf jedes dieser drei Feldern 2 )6 Mg. 34% Ruth., wovon 
der Netto-Ertrag in nachstehender Art ermittelt ist: —

i)
2)
3)
4)

5)

An Roggen, in Körnern
„ Gerste, „
.i Hafer, „
.. Erbsen „

Dazu Ertrag:
Vom Rindvieh, von dem

295 Sch. 6 s, Mtz. à 22 Sgr. 6 Pf.
189
236
44

7
3
8'1

à 17
à 12 
à 22

6)
7)

gehalten werden können.
bei dem geringen Heügewinn mir 26 Haupt

Von den Schafen, davon auch nur 180 Stück zu halten sind ' 
Schweinen kommen, nach der Wintersaat berechnet, 

Anschlag.............................................
Summa . . ............................................

Hiervon kommt in Abzug: .......................... •
Gesindelohn, Speisungskosten des Gesindes, Lohn für fremde Arbeiter 

und deren Beköstigung, Ankauf von Heü fürs Vieh, Instandhaltung 
der Ackergerathschaften rc., Alles in Allem gerechnet zu.

Mithin bleibt reiner Ertrag von sämmtlichem Acker

in

Thlr. Sgr M.
221 16 7*1.
110 15 2
98 12 4
33 11 1

63 — —
60 — —

9 6 3-|,
596 2 4

314 12 6
281 19 10

6

6

. r rr906?? aus die 18 Hospitalhuseu vertheilt wird, so treffen auf eine jede 
derselben 15 Thlr. 19 Sgr. 9 Pf. als jährlicher Ertrag. Es hat aber die Verzeit- 
pachtung der-14 St. Spiritus- und der 4 St. Jürgenhufen nach 94jährigem Durch
schnitt von Michaelis 1 i34 bis dahin 1828 einen jährlichen Pachtertrag von 5 Thlr. 
21 Sgr. pro Hufe gegeben, was also ca. 10 Thlr. weniger ist, als der Anschlag 
nachgewiesen hat. In der Periode aber von Michaelis 1812 bis dahin 1828 waren 

Hospitalhufen für 183 Thlr. 6 Sgr. 10% Pf. verpachtet, mithin beinahe 
57°. Thlr. weniger, als der Anschlag. Dagegen stieg der Pachtertrag in der 
Periode von Michaelis 1828 bis dahin 1834 plötzlich auf die uiigewöhnlich hohe

Landbuch von Ponnneru; Th. IL, Bd. V. 57
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Summe von 402 Thlr. 27 Sgr., oder 22 Thlr. 11 Sgr. 6 Ps. für jede der 18 

Hospitalhufen.

Jahre 1832 traten die Pächter der Daberschen Kirchen- und Hospital- 
Ländereien, 66 an der Zahl, mit dem erneüerten Wunsch hervor, diese Ländereien 
von Trinitatis an in Erbpacht zu nehmen. Patronat und Provisorat mußten sich 
die Frage vorlegen, -- ob es im Interesse der milden Stiftungen liege, auf eine 
Erbverpachtung der in Rede stehenden Ländereien einzugehen, oder ob es fur die
selben vortheilhafter sei, die Zeitpacht fortdauern zu lassen. Diese Frage wurde m 
einer Denkschrift vom 7. November 1832 erörtert, wie folgt: —

Nach einer langjährigen Erfahrung hatte sich die Überzeugung aufdringen 
müssen, daß, unter welchen geschärften Bedingungen eine Zeitpacht eingegangen 
wird, es doch unmöglich ist, große Mißbrauche zu vermeiden. Der yaupt- 
arund liegt darin, daß unter den Pächtern sich viele Besitzer eigenthümlicher Grund
stücke befinden, die blos deshalb pachten, damit sie das von den gepachteten Hufen 
gewonnene Stroh verkaufen und den gemachten Dünger ihren eigenen Ländereien 
zuführen können. Auf diese Weise verbessern sie den eigenen Acker in eben dem 
Maße, als sie den Pachtacker verschlechtern. Nach Ablauf der Pachtjahre lassen der
gleichen Pächter die inne gehabte und ausgesogene Pachthufe fahren und suchen 
durch einen übermäßig gesteigerten Pachtzins den fleißigen Pächter, dessen Hufe in 
quter Kultur ist, heraus zu drängen, um die nämliche Procedur zu wiederholen, 
wodurch zuletzt die Ertragsfähigkeit des Bodens ganz erschöpft werden muß. Kein 
gesetzliches Zwangsmittel, keine anderweitige geschärfte Maßregel kann den Unfug 
steuern, weil es dem Eigenthümer nicht inhibirt werden kann, über die von ihm 
gewonnenen Produkte zu verfügen und eine Sonderung von dem, was er auf seinem 
eigenen und dem Pacht-Acker erzeügt hat, rein unmöglich ist. Das Ausschließen 
der Eigenthümer von der Pachtung ist nicht wol zulässig, weil dadurch bte Con^ 
currenz geringer wird, der wohlhabendere Theil der Bewerber ausscheidet, und dar
aus höchst wahrscheinlich ein so niedriger Pachtzins herbei geführt werden wurde, 
daß die laufenden und festgestellten Ausgaben nicht bestritten werden konnten. Wie 
der Ertrag der Ländereien der milden Stiftungen in Bezug auf die Hospitalhufen 
seit 1734 und bis 1828 gewesen, ist oben gezeigt; wird auch die letzte Pachtperiode 
bis 1834 hinzugefügt, so erhöht sich nach der daraus gezogenen 100jährigen Fraction 
der Ertrag für eine jegliche Hufe nicht allein der Hospital-, sondern auch der 
Kirchen-Ländereien auf nicht mehr als 6 Thlr. 2 Sgr.

Zur Ergänzung der obigen Nachweisung über die Geldpächte der 18 Hospital
hufen sei noch bemerkt, daß dieselben eine lange Reihe von Jahren hindurch, nämlich 
von 1734 bis 1766 nur 53 Thlr. betragen haben; dann schwankten sie von 1767 
bis 1798 allmälig steigend zwischen Thlr. 55. 20. 77*  Pf. und Thlr. 98. 11. 
107. Pf, darauf in der Periode bis 1809 stets steigend zwischen Thlr. 104. 5. 
77a Pf. und Thlr. 200. 20 Sgr., fielen aber wieder bis Michaelis 1812 auf Thlr. 
140. 17. 6 Pf., worauf bis 1828 der oben erwähnte Zustand eintrat, vermittelst 
besten in dem Verpachtungstermin zu Michaelis 1828 durch Überbieten der Pacht- 
lustigen ein, von den bisherigen Erfahrungen völlig abweichendes Pachtquautum 
von über 400 Thlr. erzielt wurde.

Patrone und Provisoren des Hospitals waren der Ansicht, daß für die künf
tigen 100 Jahre kein größeres Resultat zu erwarten sei, als das abgelaufene Jahr-
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hundert gewahrt habe, weil die erwähnten hemmenden Ursachen bei einer fortzu- 
setzenden Zeltverpachtung ewig die nämlichen bleiben würden. Aus dieser Dar
stellung der bestehenden Verhältnisse glaubten Patrone und Provisoren den Beweis 
geführt zu haben, daß eine Erbverpachtung der fortzusetzenden Zeitpacht jedenfalls 
vorzuzrehen fet. '

 6s entstand nun die andere Frage: — Ob die von den Zeitpächtern ge
machten Anerbietungen annehmbar seien oder nicht.

Ä Sie hatten für jede der 44 Kirchen- + 18 Hospital- -- 62 Hufen ein Erb- 
standsgeld von 150 Thlr., also für alle 9300 Tblr., und für die kleinen Parcelen 
der Kirche, 2 /z Würdeländer, 100 Thlr. geboten, mithin überhaupt 9400 Thlr. 
Wird dies Kapital zu 4 Prct. belegt, so trägt es jährlich . . . Thlr. 376 — 

Ferner wollten sie einen jährlichen Ratural-Canon von 10 Sch
Roggen für jede Hufe, und 6 Sch. 10% Mtz. für die kleinen Par- 
zelen geben, daher im Ganzen 626 Sch. 10% Mtz. Unbedenklich wür
ben sie sich dazu verstehen, daß der Preis des Roggens nach dem 
Preise der Martini-Marktwoche zu Stettin alljährlich normirt und 
in baarem Gelde abgeführt werde. Nimmt man einen 30jährigen 
?"^^h"îttspreis desselben zu 1 Thlr. 10 Sgr. an, so niüßten sie 
jährlich zahlen  Thlr. 834. 20

So daß mithin die Einnahme der milden Stiftungen. . . Thlr 1210 20 
betragen würde, was für jede Hufe ca. 19 Thlr. 10 Sgr. ausmacht, und insonder- 
sicht stellte ^vspUalhufen à jährliches Einkommen von 354 Thlr. in Aus- 

den Ertragsberechnungen der landschaftlichen Boniteure vom Jahre 
» k fünf "60hre später der Oconomie-Commisiarius Rohlwes einen Ertrags- 
Anschlag der Ländereien der frommen und milden Stiftungen angefertigt, dabei 

Euren hohem Roggenpreis zum Grunde gelegt, als bei dem vorstehenden @rb= 
tia>?e ist. Reducirt man in dem Rohlwesschen Ertrags-

ÄX Cn auch zu 1 Thlr. 10 Sgr., so wird der Ertrag der
àchenhufe auf *.  16. 25. 10 Pf. und derjenige der Hospitalhufe auf Thlr.

k- « ?U ^mmen. In beiden Fällen übersteigt das Gebot der
Pachter die Ertragsberechnungen nicht unbedeutend und es übersteigt nicht minder 
den Ertrag der Pachtgefälle in den letzten 12 Jahren von 1820 bis 1832 welcher

gezogener Fraction Thlr. 16. 12. 3 Pf. für die Hufe beträgt, .vorauf nach
nJrh$n W1L VfOntk L $U1U 18?3 tüegen Erbverpachtungen Rücksicht genommen 
werden soll. Außerdem hatten sich die Pächter zu der jährlichen Abgabe von 
»à loggen als^Meßkorn pro Hufe an den Prediger, welches zwar in dem 
Anschläge der Boniteure, nicht aber in den Rohlwesschen Berechnungen in Abzug 
gebracht worden, so wie dazu erboten, daß sie neben der Special-Hypothek auf die 
à .Ä^undstücke noch in solidum sowol für die Zahlung des Erbstandsgeldes 
als auch fur die Berichtigung des jährlichen Canons haften wollten. Dieses letzte 
Anerbieten mußte für das Interesse der milden Stiftungen um so wichtiger erachtet 
werden, weil für dieselben daraus in Gegenwart und Zukunft eine größere Sicher- 
heit erwuchs. Nachdem auch hierbei der wahre Vortheil der milden Stifungen ge- 
wissenhaft und aufs reiflichste erwogen worden, waren Patronat und Provisorat

ber î^nung, daß auf die Vererbpachtung der fraglichen Ländereien 
oen gemachten Offerten einzugehen sei, ohne die vorschriftsmäßige Licitation 

8 veranlassen. Eine solche Licitation würde, davon waren Patronat und Provisotat 

57*
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überzeugt, keinen günstigern Erfolg haben. Von Auswärts fei, so '^mten sie 
kein Liebhaber zu erwarten, weil der Aufbau neuer Gebäude und die Anfchastm g 
der Jnventarienstücke, das Unternehmen sehr kostbar macht. Ohnehin ist eine der
artige Colonisirung nicht zu wünschen, weil in der Regel die beiden ersten Besitzer 
dabei zu Grunde gehen und die milden Stiftungen dadurch in unangenehme 2ßev 
terungen gerathen können. Es würde daher nur eine Concurrenz unt er den Jn- 
heimischen Statt finden und dies waren die nämlichen Pachter, die jene mmehim 
baren Offerten gemacht hatten. Könnten auch einzelne Hufen hoher ausgebrach 
werden, so würden dagegen andere Hufen, die m der Kultur gefunken smd, weit 
weniger bringen und das endliche Resultat zuverlässig schlechter ausfallen Es 
würde dann aber auch bei der Licitation der einzelnen Hufen die solidarische Ver- 
tretunq Wegfällen, auf welche das größte Gewicht zu legen war.

Endlich war nicht in Abrede zu stellen, daß, nachdeni das Interesse der milden 
Stiftungen durch die Vererbpachtung auf eine dauernde Weise zu erreichen war, 
auch der Wunsch lebhaft hervortreten mußte, dem precairen Zustande, m welchem 
sich die bisherigen Pächter seit länger denn 100 Jahren befunden, eni Ende zu 
machen. Die Patrone raümten auch ihrer Seits ein, daß diese Pachter, Dg cich 
Bürger der Stadt D., größtentheils sehr arm seien, weder besondere technische Ge
werbe noch andere Nahrungsquellen gebe es in der Stadt. Sie seien daher auf Ackerbau 
und Viehzucht gewiesen, den sie durch die Pacht der Kirchen- und Hospitallandungen 
erhalten. Je 'nachdem die Pachtzeit lang oder kurz ist, sind sie auf so lange 
wenigstens kümmerlich gegen Nahrungssorgen geschützt bei jeder neuen Pachtpeuode 
aber ist die Sorge um die Existenz desto größer, weil aller Fleiß, den sie an das 
gepachtete Grundstück gewandt, durch Mißgunst oder andere eigennützige Flachen 
wie weiter oben gezeigt wurde, in andere Hände übergeht. Daß ^ernachunter 
den Pächtern kein Wohlstand entstehen kann, ist eben so klar als daß sie es ebhaft 
wünschen, in einen stabilen Zustand versetzt zu werden ; dazu kann sie nur me 
Erbverpachtung führen; und daher waren Patroiiat und Provi oral der Meinung, 
daß wenn das Interesse der milden Stiftungen mit dem Interesse der Pachter wie 
es hier der Fall ist, so glücklich vereinigt werden kann, alsdann die sich dardietenve 
Gelegenheit nicht ungenutzt bleiben dürfe.

Es wurde demgemäß ein Entwurf zu dem Eontract der Vererbpachtung vor- 
aeleat Die Erbpächter sollten von Trinitatis 1834 an das vollständige erbliche 
Nutzungsrecht der ihnen in Erbpacht überlassenen Grundstücke in Paufch und Bogen 
und in demselben Umfange erhalten, in welchem dieses Recht von der Kirche und 
dem Hospitale ausgeübt worden. Was die Berichtigung des Erbstandsgeldes 
betrifft so sollte dasselbe, nach der Offerte der Pächter in drei Terminen, nämlich 
1833 '1835 und 1836 jedes Mal zu Johanni und je mit 7s der Summe = 
31337s Thlr. baar erlegt werden. Der Körner-Canon sollte, wie oben bemerkt, 
in Gelde nach dein Stettiner Martini - Marktpreise jedes Jahres jährlich auf 
Michaelis baar bezahlt werden. Es wurde festgesetzt, daß dieser Canon niemals 
durch Kapital-Zahlung abgelöft werden könne. Das oben erwähnte Rteßkorn sur 
den ersten Prediger fand in dem Vertrags-Entwürfe seme Stelle. _ Die Erbpächter 
übernahmen alle gegenwärtigen und zukünftigen auf den Grundstücken haftenden 
Staats- und Communal-Abgaben, alle Lasten und Leistungen in Friedens- und 
Kriegszeiten, ohne Erlaß vom Canon beanspruchen zu dürfen, auch sämmtliche 
Unglücksfälle, ohne alle Remission des Canons. Sollte der eine oder andere der 
Erbpächter auf den in Erbpacht überkonnnenen Grundstücken Gebaüde errichten 
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wollen, so liegt demselben ob, den Bau aus eigenen Rütteln ohne alle Beihülfe 
und Vergütigung von Seiten der Erbverpächter auszuführen, auch für die Unter
haltung der Gebaüde zu sorgen und diese bei der Landes-Feüer-Societät zu ver
sichern. Bei etwaigen Veraüßerungen behielten sich Kirche und Hospital das Vor
kaufsrecht vor. Wegen eines Laudemiums wurde nichts festgesetzt. Was in den 
Contracts-Entlvurf nicht ausgenommen wurde, weil es einen vorübergehenden Punkt 
betraf, war das Anerbieten der Pächter, dem zeitigen Administrator der milden 
Stiftungen auf dessen Lebenszeit das ihm als Emolument bisher gezahlte Anweis e- 
geld mit Thlr. 10. 5. 10 Pf. jährlich zu zahlen, ohne daß irgend ein Abzug von 
dem Canon Statt finden solle.

Der Plan einer Vererbpachtung der Ländereien der milden Stiftungen ist 
nicht zur Ausführung gekommen aus Gründen, deren Mittheilung dem Artikel 
vom Kirchenwesen Vorbehalten bleibt.

Rach Ablauf der Pachtperiode im Jahre 1834 wurden die Hospitalhufen auf 
fernere 18 Jahre zu einem Hähern Pachtzins verzeitpachtet wie je zuvor. Der 
Stand des Vermögens des Hospitals um diese Zeit ergibt sich aus nachstehender —

Einnahme. Ausgabe.

Übersicht der jährlichen Einnahmen und Ausgaben der Hospitalkasse. 

Zufolge Berichts der Patrone vom 24. März 1837.

S&n 4
1. Zinsen v. 5693 Thlr. lO Sgr. 

Kapital....................... 246. 20. —
2. Rente von den 3 Bauer

höfen und einer Büdnerei 
in Schönwald...................77. 1. 11.

3. Pacht für 18 Hufen und die 
Feldkavel.................  456 6. —

4. Desgl. von den Gärten . . 5. — —

-------

1. An Gehältern..........................176. — —
2. „ 12 Hospitalité» à 18 Thlr. 216. - —
3. Zu den Kosten der Instand

haltung der Bewährung 
des Hospitalgai tens und 
des Armenkirchhofs... 5. — -

4. Schulgeld für 25 arme Kinder
à 1 Thlr. 2'!, Sgr. jährlich 27. 2. 6.

5. Bénéficié» für Hansarme . 20. — —
6. Extraordinaria .... 15. — —

Summa . . 784. 271. 1.
Ausgabe mit Einnahme verglichen bleibt ein

Summa .... 459. 2. 6.
Überschuß von jährlich Thlr. 325. 25. 5 Pf.

Bei dieser günstigen Vermögenslage des Hospitals faßten die Patrone den 
Beschluß, von Weihnachten 1837 ab noch 2 Prövenstellen à 18 Thlr. zu stiften 
und die Zahl der Armen-Kinder, für welche das Schulgeld gezahlt wird, um 5 zu 
vermehren. Es sind also seit Weihnachten 1837, beznx seit 1. Januar 1838 beim 
Daberschen Hospital 14 Pröven- und 30 Freischulstellen fundirt. Die dadurch 
erhöhte Ausgabe beträgt Thlr. 36 + 5. 12. 6 Pf. = Thlr. 41. 12. 6 Pf., und 
es bleibt nach Abzug derselben noch ein reiner Überschuß von Thlr. 284. 12. 11 Pf., 
welcher dem Hospital-Vermögen zulvächst. Zu der also erfolgten Erweiterung der 
Hospital-Stiftung gab die König!. Regierung, von Oberaufsichtswegen, mittelst 
Verfügung vom 12. April 1837, selbstverständlich bedingungslos, ihre Zustimmung. 
Eben so geschah es im Jahre 1839, als Patronat und Provisorat für einen 11- 
jährigen taubstummen Knaben ans dem Gute Daber die Rüttel zu dessen Unter
bringung in dem Privat-Taubstummen-Jnstitut zu Quedlinburg gewährten. Für die 
Aufnahme in dasselbe waren 10 Thlr. zur Unterhaltung eines Bettes^und eine jährliche 
Pension von 36 Thlr. erforderlich, die aus den Überschüssen der Hospitalkasse auf 
4 Jahre bewilligt wurde, da nach Ablauf dieser Frist die Aussicht vorhanden war, 
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daß, bei eintretender Vacanz, der Taubstumme in das König!. Taubstummen-Jnstitut 
zu Berlin Aufnahme finden werde. Sodann wurde, unter Genehmigung der Königl. 
Regierung vom 7. November 1843, einem Studiosus aus Daber eine jährliche 
Unterstützung von 36 Thlr. während der drei Jahre seines Universitäts-Studiums 
aus den Mitteln des Hospitals bewilligt. Ferner bestätigte die Königl. Regierung 
mittelst Verfügung vom 8. October 1845 den Beschluß der Patrone, wonach aus 
der Kasse der Hospitäler zum heil. Geist und zu St. Jürgen zur Besoldung eines 
an der Daberschen Stadtschule anzustellenden 4ten Lehrers ein jährlicher Zuschuß 
von 50 Thlr. bis dahin gezahlt werde, wo die Zahl der Schulkinder sich so ver
mehrt haben wird, daß auch das Gehalt des neü anzustellenden Lehrers durch die 
eingehenden Schulgelder vollständig gedeckt werden kann.

Was den Grundbesitz des Hospitals betrifft, so wurde der vor dem Teetzthore 
belegene St. Jürgengarten, von 76 Q.-Ruth. und 61 Q.-Fuß Inhalt, im Jahre 
1846, mittelst Vertrags vom 2. December, dem Zimmermeister Struck gegen ein 
Erbstandsgeld von 25 Thlr. und einen jährlichen Canon von 27a Thlr. zu Erb- 
pachtrechten verliehen, wozu die Königl. Regierung unterm 1. März 1847 die Be
stätigung ertheilte, in Folge deren der Besitztitel im Hypothekenbuch berichtigt 
worden ist.

Bei den allgemeinen Nothständen des Jahres 1847 bewilligten die Patrone 
des Hospitals 50 Thlr. aus den Baarbeständen der Kasse, um für die ärmeren 
Einwohner der Stadt Daber Saatkartoffeln anzuschaffen. Die Genehmigung der 
Königl. Regierung zu dieser Verwendung der Überschüsse erfolgte unterm 12. März 
1847. Die Bewilligung der Patrone war als ein Beitrag zu der Collecte anzu
sehen, welche bei der wohlhabenden Einwohnerschaft der Stadt zur Abhülfe der 
Nothleidenden veranstaltet worden war, da die Stadtverordneten jede Art von 
Unterstützung aus Communalmitteln abgelehnt hatten.

Das Patronat hatte im Jahre 1849 der Stadt Daber als Beihülfe zum 
Ankauf des Platzes für das neü zu erbauende Schulhaus ein zinsfreies Darlehn 
von 100 Thlr. aus der Hospitalkaffe zugesichert. Diese Bewilligung erhielt nicht 
die Genehmigung der Königl. Regierung, da diese Art der Verwendung von Hospi
talgeldern dem in den Statuten vom 1. November 1813 bezeichneten Zweck der 
Stiftung nicht entspricht. Die Absicht des Patronats, der Stadt Daber eine Sub- 
levation zu Theil werden zu lassen, dürfte indeß, so meinte die Königl. Regierung 
in dem Bescheide vom 31. Juli 1849, ohne mit den Statuten in Widerspruch zu 
gerathen, sich dadurch erreichen lassen, daß einzelnen hülssbedürftigen Einwohnern 
der Stadt, welche auf Kosten der Commune verpflegt werden müssen, aus der 
Hospitalkasse eine laufende Unterstützung gewährt und auf diese Weise der Stadt 
Daber, — die in der Vorstellung des Provisorats als „sehr arm" bezeichnet wurde, 
— eine Erleichterung verschafft werde.

Nachdem schon seit vielen Jahren die alten Schulraüme der Stadt Daber 
für höchst mangelhaft und unzureichend erachtet worden waren, drang im Jahre 
1846 sowol das Patronat, als auch die Königl. Regierung mit allem Ernste dar
auf, dem Bedürfnisse endlich durch einen Neübau abzuhelfen; Magistrat und Stadt
verordnete erkannten die Nothwendigkeit einer solchen zwar an, erklärten sich jedoch 
ganz außer Stande, die dadurch entstehenden bedeütenden Kosten allein aufzu
bringen, und es veranlaßte daher die Königl. Regierung den Landrath v. Bismarck, 
über diese Angelegenheit sowol mit den städtischen Behörden, als mit dem Patronat 
der Kirche und der milden Stiftungen zu verhandeln, und insbesondere das letztere 
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zur Bewilligung einer Beihülfe zu den Baukosten zu vermögen. In Folge dessen 
ließ sich das Patronat in der Verhandlung vom 22. September 1847 bereit findet, 
in die Zahlung einer Subvention von 1500 Thlr., und zwar zur Hälfte aus der 
Kirchenkaffe und zur andern Hälfte aus der Hospitalkaffe zu consentiren; da der 
Bau selbst jedoch durch die Zeitverhältnisse bis zum Jahre 1858 verzögert wurde, 
so unterblieb es bisher, die Einwilligung der Königl. Regierung zu der gedachten 
Beihülfe einzuholen, bis endlich im Laufe des Frühjahrs 1858 der Magistrat zu 
Daber die Auszahlung beantragte. Auf den vom Provisorat gehaltenen Vortrag 
versagte jedoch die Königl. Regierung, Abtheilung des Innern, mittelst Verfügung 
vonl 17. Juli 1858, ihre Genehmigung in Betreff der aus der Hospitalkaffe zu 
gewährenden Beihülfe von 750 Thlr., weil die vorhandenen Fonds des Hospitals 
statutenmäßig nur für Armenzwecke bestimmt seien und denselben nicht entfremdet 
werden dürften. Gegen diese Entscheidung der Königl. Regierung bemerkten die 
Patrone in der Vorstellung vom 8. November 1858, daß eine Stiftungsurkunde 
des Daberschen Hospitals überhaupt nicht vorhanden sei; nach der Matrikel von 
1598 sei dasselbe von ihren Vorfahren, den Herren v. Dewitz, fundirt — hierbei 
läßt sich nach dem, was oben S. 438 angedeütet worden ein? machen, — und 
demgemäß auch das Patronat stets von der Familie Dewitz ausgeübt und die 
Beneficien des Hospitals nach freiem Ermessen der Patrone Verth eilt 
worden. Die im Jahre 1813 entworfenen, von der Königl. Regierung bestätigten, 
Statuten bezögen sich nur darauf, daß die in Verfall gerathenen Hospitalgebaüde 
nicht wieder hergestellt werden, die Unterstützungen der Hospitaliten vielmehr eine 
veränderte Gestalt erhalten sollten; dagegen enthielten dieselben für diö sonstige 
Verwendung der Revenüen so wenig allgemeine Normen, daß vielmehr im §. 20 
die Vermehrung ausdrücklich davon abhängig gemacht worden sei, daß die übrigen 
Ausgaben eine solche ermöglichen; und der §. 21, wo diese Ausgaben, nach einer 
6jährigen Fraction aufgeführt sind, ergebe sogar, daß etwa die Hälfte der Reve
nüen des Hospitals nicht für Armenzwecke, sondern für Kirchen- und Schulzwecke, 
verwendet worden sei. Dasselbe Ergebniß liefern die Rechnungen der Hospitalkaffe 
seit mehr als 100 Jahren und auch Brüggemann, II, 1, 292 führt an, daß aüs 
dieser Stiftung den Kirchen- und Schulbedienten ein Theil ihres Gehalts gereicht 
werde, — (man vergl. oben <5.440, 441 den Auszug aus Brttggemanns Beiträgen). — 
Wenn nun eines Theils im Laufe der Zeit die Revenüen des Hospitals sich so er
heblich vermehrt haben, daß es nicht nur möglich geworden ist, den daraus zu ge
währenden Wohlthaten einen bedeütend größern Umfang zu geben, sondern auch 
noch das Kapitalvermögen durch Ersparniffe zu verdoppeln; wenn andrer Seits die 
Stadt Daber nur ein zur Bestreitung der Gemeindebedürfnisse ganz unzureichendes 
Kämmereivermögen besitzt, die Gemeinde auch, bis auf einzelne wenige Ausnahmen, 
nur aus ganz unbemittelten Familien besteht, so hätten sie, die Patrone, um so 
weniger zweifeln dürfen, bei Bewilligung der in Rede seienden Unterstützung ganz 
im Sinne und Geiste der Stifter zu handeln, als für die Gemeinde, zur Deckung 
der Kosten des neuen Schulhauses, nach Abzug der vom Patronate bewilligten 
1500 Thlr. immer noch eine Ausgabe von 4370 Thlr. zu bestreiten bleibe. Die 
Stadt Daber hat sich von jeher daran gewöhnt, in Zeiten der Noth aus den Fonds 
der Kirche und der milden Stiftungen Unterstützung zu finden und ist in ihrem 
Vertrauen darauf wol selten getaüscht worden, da es dem Patronate stets eine hohe 
Befriedigung gewährt hat, die seiner Verwaltung anverlrauten Mittel, gewissenhaft, 
dem nach althergebrachter Observanz bemessenen Zwecke gemäß, zu verwenden; die
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Patrone glaubten, diesen Grundsatz auch im vorliegenden Falle nicht verlassen zu 
haben und würden es daher auf das Schmerzlichste bedauern müssen, wenn sie 
Hähern Orts gehindert würden, die von ihnen ertheilten Zusicherungen zu erfüllen 
und wenn dadurch das seit Jahrhunderten bestehende Vertrauen zwischen der Stadt 
und dem Patronate getrübt werden sollte; sie hofften deshalb zuversichtlich auf die 
Gewährung ihrer Bitte, — „die Auszahlung einer Summe von 750 Thlr. aus 
der Hospitalkasse an den Magistrat, als Beihülfe zu den Baukosten des neüen 
Schulhauses zu genehmigen". Am Schluß ihrer Vorstellung bemerkten die Patrone 
noch, daß im Jahre 1860 eine anderweitige Verpachtung der Hospital-Grundstücke 
bevorstehe, wodurch eine nicht unerhebliche Steigerung der Revenüen in Aussicht 
stehe, so daß die für das Schulhaus zu verausgabende Summe nach wenigen Jahren 
wieder ersetzt sein werde.

Nachdem die Königl. Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen, 
die Erklärung abgegeben, daß sie die nachgesuchte Subvention von 750 Thlr. zu 
dem, inzwischen ausgeführten stattlichen Schulhause aus den dazu reichlich vor
handenen Mitteln der Kirche bewillige:! werde, ließ die Abtheilung des Innern des 
Collegiums ihre Bedenken fallen, und genehniigte mittelst Verfügung vom 14. De
cember 1858 die Verausgabung von 750 Thlr. auch aus Hospitalmitteln zu dem 
in Rede seienden Zweck, mit besonderer Rücksicht darauf, daß diese Summe nur 
einen jährlichen Einnahine-Ausfall von ca. 30 Thlr. zur Folge haben werde, wo
gegen der Überschuß der Einnahme über die Ausgabe, zufolge der eingereichten 
Übersicht, 82 Thlr. 7 Sgr. betrage. Dies ergibt sich aus nachstehendem —

Etat der Hospitalkasse für das Jahr 1859. 
Einnahme. Ausgabe.

& 4
1. Zinsen von 2300 Thlr. Nen- 

tenbriesen, welche das Hospital 
als Ablösungskapital der Pacht
gefälle von den 3 Banerhöfen
in Schönwald erhalten hat. 93. 18. 9

2. Grundgeld von der Büdner-
stelle in Schönwald .... 2. 20. -

3. Hufenpacht von den Ländereien
in der Daberschen Stadtfeldmark 482. 29. —

4. Pacht von Gärten und Feld- 
kaveln...........................................4 21. -

5. Zinsen von 9493 Thlr. 10 Sgr.
ausstehender Kapitalien. . . 373. 22. —

6. Unbestimmte Einnahmen . - 12. 16. 3
Summa der Einnahme. . 970. 7. —

1. An Gehältern.......................... 295. 15
Und zwar: An die Prediger

99 Thlr., den Schullehrer 126
Thlr., den Küster 4*|,  Thlr., den
Provisor 51 '|8 Thlr., den Feld
wächter 14'', Thlr.

2. An Hospitanten..................... 324. —
3. Schulgeld für arme Kinder. . 32. 15
4 Bénéficié» und Armen - Unter

stützungen aller Art.................... iso. —
5. Bau- und Bewährungskosten . io. 15
6. Unbestimmte Ausgaben ... 45. 15
7. Zur Vermehrung des Kapital

vermögens ................................ 82. 7
Summa der Ausgabe . . 970. 7

Aus Tit. 3 der Einnahmen geht hervor, daß die Verzeitpachtung der 18 
Hospitalhufen einen um ca. 129 Thlr. böhern Ertrag gegeben hat, als 1832 bei den 
Berechnungen der damals in Aussicht genommenen Vererbpachtung ermittelt wor
den war; und aus Tit. 2 der Ausgabe, daß die Zahl der Pröwen von 14 auf 18 
erhöht worden ist.

Bei der im Jahre 1860 erfolgten neüen Verpachtung der Hospital-Ländereien 
ist auf Anordnung der Königl. Regierung von den entlegensten Grundstücken eine 
zusammenhängende Fläche von................................................. 402 Mg. 139 Ruth. 
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an Einen Pächter, den Thierarzt Schmid, von Daber, verpachtet worden, der die
selbe als selbständiges Gut bewirthschaftet und sich anheischig machen mußte, die 
erforderlichen Gebäude aufzuführen. Dadurch ist auf der Dabcrschen Stadtfeldmark 
ein abgesondert liegender Wohnplatz, das Hospital-Vorwerk, entstanden. Es 
liegt südlich von der Stadt an der Gränze der Breitenfelder Feldmark unfern der 
nach Freienwald führenden Steinbahn. Der über diese Pachtung am 14. September 
1860 zwischen den Patronen und Provisoren des Hospitals und dem Thierarzt 
Carl Heinrich Schmid abgeschlossene Contract besagt, daß die Pachtperiode 30 Jahre 
dauern soll, von Johannis 1860 bis dahin 1890. (§. 1). — Pächter verpflichtet 
sich, das Grundstück in 10 Schlägen mit folgender Fruchtfolge zu bewirthschaften: 
Brache, gedüngt, Roggen, Hackfrucht, halbe Düngung, Sommerung, Mäheklee, Weide, 
Brache, gedüngt, Roggen, Lupinen, Roggen. Diese Fruchtfolge darf nur mit Ge
nehmigung der Verpächter verändert werden. (§. 3). — Pächter verpflichtet sich, 
auf dem gepachteten Grundstücke an einer mit ausdrücklicher Bewilligung der Ver
pächter ausgewählten Stelle, die nöthigen Wohn- und Wirthschaftsgebaüde nach 
einem, gleichfalls vorher genehmigten Anschläge, auf seine Kosten zu errichten. (§. 4). 
— Die Verpächter sind verpflichtet, dem Pächter den bei Beendigung der Pachtung 
vorhandenen Werth dieser Gebaüde zu erstatten, indem alsdann durch Sachverstän
dige festgestellt werden soll, um wie viel Procent diese Gebaüde abgenutzt, d. h. 
weniger Werth haben, als wenn sie noch neü wären. Dieser Procentsatz wird von 
der jetzigen Anschlagssumme in Abzug gebracht und der Rest ergibt den dem 
Pächter zu vergütenden Werth der Gebaüde. (§. 5). — Der Pächter hat einen 
Brunnen und einen Backofen, auch die nöthigen Bewährungen anzulegen, ohne für 
diese Gegenstände bei seinem demnächstigen Abgänge Vergütigung beanspruchen zu 
können. (§. 6). — Dem Pächter sind 3 Freijahre bewilligt, während derer er 
nur das Meßkorn für den ersten Prediger zu berichtigen und die öffentlichen Lasten 
und Abgaben zu tragen hat. Stach Ablauf dieser Freijahre zahlt Pächter in 2 Ter
minen, zu Michaelis und zu Marien, die nachstehend genannte jährliche Pacht, von 
welcher also zu Michaelis 1863 die erste Rate entrichtet wird, an das Provisorat 
zu Daber pro Johannis 1863 bis 1870 jährlich 201 Thlr., — pro Johannis 1871 
bis 1880 jährlich 301 Thlr. 15 Sgr., pro Johannis 1881 bis 1890 jährlich 402 
Thlr. (§. 7). — Außer dem Pachtzins entrichtet Pächter, als Meßkorn für den 
ersten Prediger zu Daber, 1 Sch. Roggen nicht in Natura, sondern nach dem Mar- 
tim-Marktpreise der Stadt Alt-Stettin in Gelde. (§. 8). — Alle ordentlichen unb 
außerordentlichen Lasten und Abgaben in Friedens- und in Kriegszeiten trägt Pächter 
allein (§. 9). — Pächter führt alle Meliorationen auf eigne Kosten aus und 
empfängt dafür bei der Rückgewähr keine Vergütigung (§. 10). — Sand, Kies, 
Lehm und Torf darf Pächter aus dem Grundstück nur nach eingeholter Genehmi
gung der Verpächter graben (§. 11). — Die Jagd auf dem Vorwerkslande ist mit 
verpachtet (§. 12). — Afterverpachtung ohne Vorwissen und Genehmigung der 
Verpächter ist nicht zulässig (§. 13). — Sollte während der Pachtzeit ein neüer 
Weg oder eine Kunststraße über das Vorwerksland gelegt worden, so kann Pächter 
einen, nach dem Verhältnisse der abzutretenden Fläche zur Gesammtfläche zu be
messender Erlaß am Pachtzinse beanspruchen (§. 14). — Die Rückgewähr nach be
endigter Pachtzeit erfolgt zu Johannis 1890 mit bestellter Winter-, Sommer- und 
Kleesaat. Folgen Bestimmungen über die Vergütigung für die Aussaat (§. 15). 
— Der Pachtvertrag ist von der Königl. Regierung unterm 22. November 1860 
von Oberaufsichtswegen bestätigt worden.

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 58
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Zu dem Abschlüsse dieses Vertrages war Pächter Schmid hauptsächlich dadurch 
bewogen worden, daß ihm Seitens der Verpächter, auf Grund der Regierungs
Verfügung vom 13. December 1859 die Zusicherung gegeben wurde, auf die 
zu erbauenden Gebaüde ihm ein Darlehn bis zum Betrage der Anschlags
summe aus Hospitalmitteln zu gewähren. Schmidt war seiner contractlichen Ver
pflichtung nachgekommen und hatte auf dem erpachteten Grundstück 5 Wohn- und 
Wirthschaftsgebaüde errichtet, deren Werth, nach dem pflichtmäßigen Zeügniffe des 
Kreisbaumeisters Fischer, d. d. Naugard den 13. August 1863, auf 13.422 Thlr. fest- 
gestellt ist. Von Seiten des Patronats und des Provisorats war ihm auf sein Ansuchen 
gegen Übertragung des Eigenthumsrechts der Gebaüde und Verpfändung seines ge- 
sammten lebenden und todten Wirthschafts-Jnventariums, welches bei der Gesell
schaft Colonia mit 9075 Thlr. gegen Feüersgefahr versichert ist, auf die von den 
Verpächtern genehmigte Anschlagssumme der Gebaüde von Thlr. 6605. 9. 10 Pf. 
zwei Drittheile dieser Summe mit 4400 Thlr. als Darlehn gegeben und hierüber 
ein notarieller Nachtrag zum Pachtcontract, d. d. Naugard den 11. April 1863 — 
bestätigt durch die Kdnigl. Regierung am 4. Mai desselb. Jahrs — errichtet wor
den. Nach längeren Verhandlungen, an welchen selbst das Ministerium des Cultus 
Theil genommen hat, und die mit der Regierungs-Verfügung vom 13. April 1866 
zum Abschluß gekommen sind, ist dem Hospitalvorwerks - Pächter Schmid auch das 
letzte Drittel der Anschlagssumme der von ihm errichteten Gebaüde mit 2200 Thlr. 
als Darlehn gewährt worden, das ganze Darlehn von 6600 Thlr. gegen 5 Prct. 
jährlicher Zinsen.

Die Stelle des Rectors und zweiten Predigers in Daber gewährt, außer 
freier Wohnung und Feüerung, ein Einkommen von nur 400 Thlr. Sie war die 
am geringsten dotirte in der ganzen Synode Daber und daher immer nur ein 
Durchgangsposten gewesen, den Jeder, der sie verwaltet hat, sobald als möglich mit 
einer einträglichern Stelle zu vertauschen bemüht gewesen ist. Wie nachtheilig ein 
solcher Wechsel sowol für die Schule, als für die Gemeinde ist, liegt auf der Hand. 
Das Patronat benutzte daher, als durch die neue Verpachtung der Kirchen- und 
Hospitalländereien im Jahre 1860 die Revenüen dieser pia corpora bedeütend ver
größert wurden, die fragliche Stelle dauernd zu verbessern, indem es für dieselbe 
eine Zulage von 100 Tylr. jährlich bewilligte, welche mit 50 Thlr. aus der Kirchen- 
kaffe und mit 50 Thlr. aus der Hospitalkasse gezahlt wird. Weil die Armenpflege 
mit dem Kirchenwesen bei den piis corporibus zu Daber von jeher in Zusammen
hangs gestanden hat und nach den Bestimmungen der Matrikel von 1598 die eine 
Kaffe in Nothfällen der andern zu Hülfe kommen und die Hand leihen soll, so 
genehmigte die Königl. Regierung, Abtheilung des Innern, den obigen Beschluß 
der Patronatsherren in Bezug auf die Hospitalkaffe mittelst Verfügung vom 14. 
März 1863.

Der Wohlthätigkeitssinn der Patronatsherren der milden Stiftungen hat sich 
von jeher kund gegeben. Im Jahre 1830 wollten sie der Stadt Daber auf längere 
Zeit hinaus eine jährliche Zubuße von 60 Thlr. aus Kirchen- und Hospitalmitteln 
zuwenden, wogegen der Magistrat es übernahm, für die Wegebefferung, Instand
setzung der Brücken, regelmäßige Bepflanzung der Wege mit Baümen, und bei 
Winterszeit für das Aufschippen des Schnees im Gebiete der Kirchen- und Hospi
talländereien Sorge zu tragen, weil bei der letzten Verpachtung dieser Ländereien 
die Pächter die gedachten Leistungen nicht hatten übernehmen wollen. Allein die 
Genehmigung dieses Abkommens zwischen dem Patronat und den städtischen Be-
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Hörden mußte von Oberaufsichtswegen durch die Regierungs-Verfügung von 4. Juli 
1830 abgelehnt werden, da die Wegebesserung zu denjenigen gemeinen Lasten ge
hört, zu welchen nach Maßgabe der §8.774 und 775 Tit. XL, Th. IL A. L. R. 
Kirchen- und Pfarrgüter nicht mit angezogen werden dürfen; und nach §.43. Tit. 
XIX. a. a. O. hat das Vermögen der Armenanstalten die Rechte der Kirchengüter, 
und was von letzteren gilt, auch von den Gütern des Hospitals gelten müsse.

In noch schönerm Lichte zeigte sich der Wohlthätigkeitssenat der Patrone im 
Sommer 1831, als die Pest des 19. Jahrhunderts, die Cholera, auch dem Städt
chen Daber sich näherte, unter dessen kaum 1200 Seelen zählenden Einwohnerschaft 
gegen 50 Familien in der drückendsten Armuth lebten. Reüe, noch lange nicht reife 
Kartoffeln ohne Zuthat, ja ohne Salz, waren ihr einziges Nahrungsmittel, daher 
die gegründete Besorgniß vorlag, daß die herrschende Noth die furchtbare Seuche 
herbeiziehen und diese viele Opfer fordern werde. Um die Gefahr nach Möglichkeit 
abzuwenden, beschlossen die Patronatsherren, die ärmere Klasse der Bewohner der 
Stadt D. einmal des Tages durch Verabreichung einer nahrhaften Speise zu kräf
tigen und bestimmten dazu aus den Überschüssen des jährlichen Einkommens der 
Hospitalkaffe die Summe von 300 Thlr., wovon die Speisung auf 6 Monate be
wirkt werden konnte. Dieser Beschluß wurde von der Königl. Regierung durch Ver
fügung vom 10. September 1831 genehmigt.

Kirchenwesen.
Das Kirchengebaüde ist eine Kreüzkirche im Gothischen Stil des 15. Jahr

hunderts mit gleich hoher: Seitenschiffen. Zur päpstlichen Zeit gab es in der 
Kirche zwei Vicarien, beide von den Dewitzen fundirt und unter deren Patronat. 
1490 präsentirten Joachim und Jurien genannt Dewetzen zu der einen Vicarie, 
welche durch die Resignation Thammos v. Scheninck erledigt war, den Priester Ja
kobus Borke, und 1493 präsentirte derselbe Joachim nebst Georgius genannt 
v. Dewetzen zu der zweiten, gleichfalls vacanten Vicarie den Priester Johannes 
v. Wedel, was den Beweis gibt, daß die Söhne der ritterlichen Geschlechter sich 
auch in niederen Sphären dem Kirchendienst gewiduiet haben. Diese Notizen sind 
aus des Bisthumsverweser Georg Putkamer Register von 1489—1494 entnommen, 
in welchem man auch bei dem Jahre 1492 verzeichnet findet, daß nahe bei Daber 
eben damals eine Kapelle neu erbaut war. Bon diesem Gebaüde findet sich später 
keine Nachricht. Muthmaßlich gehörte es zu einem der Hospitäler. Die Dabersche 
Kirche hat zwei Kapellen, davon zufolge der Matrikel von 1598, die eine den De
witzen, die andere der Stadt gehört. Brüggemann bemerkt, 1784, die eine Kapelle 
heißt noch heütiges Tages die Freienwaldsche, weil nach der Reformation die Freien- 
walder darin ihren Gottesdienst gehalten haben. In der renovirten Kirchenmatrikel 
von 1664 (oder 1665) heißt es : „Kirchengebaüde ist inwendig in gutem, rühmlichem 
Stande, am Thurm aber wie auch an Kirchendach ist sehr viel nothwendig zu beffern, 
wozu die Herren Patrone mit Abstattung restirender Kirchenschulden, die Provisoren 
und ganze Gemeinde jedoch seiner Gebühr nach sich behülflich und beförderlich be
zeigen werden". Die Matrikular - Verhandlung von: 2. December 1812 besagt, die 
Kirche zu D. sei ganz massiv und mit einem massiven Thurm versehen, auf welchem 
ein Aufsatz von Fachwerk und eine neue mit Schindeln gedeckte Spitze 1742 neu 
gerichtet, befindet sich bis auf eine Stelle im Gewölbe der an der nördlichen Seite 
angebauten Kapelle, die vom Regen sehr durchnäßt ist, in gutem, baulichem Stande. 
Im Verlauf der Zeit haben jedoch an der Kirche sowol als an dem Thurme bald 
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größere, bald kleinere Neparaturbaulen vorgenommen werden müssen. So zum 
ersten Male im Jahre 1819, als beide Gebäude im Aüßern und das Innere der 
Kirche einer gründlichen Ausbesserung bedurften, indem beide theils Alters halber, 
theils durch die im Jahre vorher Statt gehabten Stürme sehr gelitten hatten. Da 
jedoch der Bestand der Kirchenkasse, welcher 393 Thlr. 7 Gr. 8 Pf. betrug, nicht 
ausreichte, um die Kosten zu decken, so wurden die Arbeiten auf zwei Jahre ver- 
theilt, und im ersten Jahre das Augenmerk auf die nothwendigsten, nämlich auf 
die Reparatur des Thurms, des Kirchendachs und der Kirchenfenster gerichtet. 
Nach Ablauf von zehn Jährn war der Thurm so baufällig geworden, daß er einer 
bedeütenden Ausbesserung bedurfte, die im Jahre 1831 zur Ausführung kam. Der 
Sturm, welcher vom 29. bis 30. November 1836 in ganz Pommerlaud wüthete, 
hatte auch die Dabersche Kirche aüßerst beschädigt, die Wiederherstellung erforderte 
einen Kostenaufwand von Thlr. 303. 19. 3 Pf. Bei seiner Anwesenheit in Daber, 
im Herbste 1836, hatte der General - Superintendent von Pommern, Bischof 
Dr. Nitschl, die Bemerkung gemacht, daß dem Mangel an Plätzen in der Kirche, 
über welchen er von vielen Seiten laute Beschwerde gehört habe, durch eine ange
messene Veränderung der Kirchengestühle und der Chöre leicht abgeholfen, so wie 
auch eine zur Seite des Altars befindliche geraümige Kapelle, die indeß gegenwär
tig ganz unbrauchbar sei, mit geringen Kosten zu einer Sacristei für die Prediger 
umgeschaffen werden könne. Die Patronatsherren gingen bereitwillig darauf ein, 
bei dem vorhabenden Reparaturbau auch die Kapelle als Sacristei herzustellen, 
lehnten aber die Umänderung der Chöre und Kirchenstühle einstweilen ab, indem zu 
dieser weit ausstehenden Arbeit nothwendiger Weise unter Zuziehung eines Bau
verständigen ein Bauplan und ein Kostenanschlag gefertigt werden müsse. Land
baumeister Lentze unterzog sich dieser Arbeit im Jahre 1839, indem er dieselbe, auf 
Verlangen der Patronatsherren, auf einen vollständigen Ausbau des Innern der 
Kirche ausdehnte, mit Ausnahme von Altar und Kanzel, deren Restauration bis 
aus Weiteres verschoben wurde. Um die beträchtlichen Kosten decken zu können, 
sah sich die Kirchenkasse in der Lage, aus den Beständen des Hospitals eine An
leihe zu machen. Der Ausbau der Kirche wurde im Jahre 1840 vollendet, der 
Thurm aber, der an der Wetterseite sehr beschädigt war, und ein von oben bis 
aufs Fundament gehende Borste bekommen hatte, ist nach dem Anschläge des Land
baumeisters Lentze im Jahre 1841 in Stand gesetzt worden. Die Renovation des 
Altars und der Kanzel erfolgte 1842, gleichzeitig war aber auch in diesem Jahre 
eine abermalige Reparatur des Kirchendachs nothwendig, und zwar in einem Maße, 
daß, wäre sie nicht ausgeführt worden, das Gewölbe der Kirche in großer Gefahr 
war. Sie hat einen Kostenaufwand von Thlr. 288. 9. 8 Pf. erfordert.

Altarblatt und Kanzel bestehen aus Schnitzwerk. Jenes ist 20 und einige 
Fuß hoch und 10 bis 12 Fuß breit und stellt in drei Feldern das Abendmahl, die 
Kreüzigung und Auferstehung des Herrn dar, der Grund ist dunkel, die Figuren 
sind weiß mit Gold. Die Kanzel enthält in Nischen die Figuren der vier Evan
gelisten und den Apostel Petrus und Paulus. Sie ist viel bunter und miihsamer, 
wenn auch nicht besser, als das Altarblatt gearbeitet. Der Maler Thiele, von 
Stargard, verlangte für die Renovation mit Bronce 160 Thlr., für die Herstellung 
in echten Vergoldungen 300 Thlr. Die Patronatsherren haben sich für das Letztere 
entschieden. Im Ganzen aber hat die Restauration der Kirche in den Jahren 1840 — 
1842 gegen 4000 Thlr. gekostet. Dazu kam in den Jahren 1844 und 1845 der 
Neubau einer Orgel durch Meister Schulze, von Paulinzelle, und der Bau eines 
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dem Baustil der Kirche entsprechenden neuen Orgelchors, was alles gleichfalls eine 
Ausgabe vou über 2000 Thlr. verursacht hat, die Seitens der Kirchenkasse nur 
durch eine Anleihe bei der Hospitalkasse bestritten werben konnte. Löwe, von 
Stettin, der die Orgel abnahm, fügte aiu Schluß seines Revisionsberichts vom 
3. Mai 1845 die Bemerkung hinzu: „Mau kann der Kirche Glück wünschen, ein 
so schönes Werk für den Gottesdienst gewonnen zu haben". Die erste Orgel erhielt 
die Kirche im Jahre 1598 durch Jost und Curt v. Dewitz.

Wol hätte mau des Glaubens sein können, daß der kostspielige Renovations
bau des Kirchen- und Thurmgebaüdes eine längere Reihe von Jahren vorhalten werde, 
ohne abermalige Ausbesserungen zu erfordern; allein schon im Jahre 1847 zeigte 
sich die Nothwendigkeit dazu, indem sich der Schwammfraß in der Kirche bemerklich 
gemacht hatte. Bei der großen Schwierigkeit, Schwaiumkeime gänzlich zu vertilgen, 
wurde der Rath gegeben, die Dielen in der Kirche nicht zu erneuern, sondern durch 
ein Ziegelpflaster zu ersetzen; allein die Gemeindeglieder, deren Bänke an der schad
haften Stelle stauben, fürchteten auf deu kalten Steinen im Wiitter vor Kälte sich nicht 
bergen zu tönnen, und so geschah es, daß man wieder Dielen legte, doch diese so 
wie die Unterlagen mit einer Mischung vou Salzwasser, Schwefelsaüre uud Eisen
vitriol bestrich, und statt des Sandes Hülsen von Buchweizen unterstopfte. Allein 
dieses Schwammvertilgungsmittel werde, so wurde eingewandt, nicht viel nützen, 
sobald das von Schwammgeflechteu durchzogene Erdreich unter den Dielen nicht 
einige Fuß tief ausgeschachtet und durch trockenes Füllmaterial ersetzt worden ist. 
Die Anlage eines Steinpflasters verdiente jedenfalls den Vorzug, denn der Ein- 
waild, daß der Fußboden dadurch zu kalt werde, konnte durch Anbringung von 
Fußbrettern in den Kirchstühlen leicht beseitigt werden. Damit die Dachtraufe nicht 
immer an oen Mauern heruntersickern, sondern gehörig ablaufen könne, legte man 
1846 rund um die Kirche einen Damm an. Im Jahre nachher war ein Abputz 
von Kirche uud Thurm nothwendig, wenn nicht bald wieder eine Hauptreparatur 
ein treten sollte. Gleichzeitig erachtete man die Anlage einer neuen Treppe nach 
dem herrschaftlichen Chor für durchaus nothwendig, da der bisherige hölzerne 
Treppen-Anbau, einem Tauben- oder Käfehause ähnlich sehend, das Kirchengebaüde 
verunstalte. Der Anbau wurde weggenommen und der Eingang durch die zweite 
unbenutzbare Kapelle gelegt. 1849 und 1850 mußten am Thurme abermals Aus
besserungen vorgenommen, namentlich das Zeigerwerk der Uhr und die Zifferblätter 
erneuert und der obere Thurmtheil angestrichen, sodann auch wieder die Kirche 
abgeputzt werden. 1853 kamen im Innern der Kirche, unb 1855 abermals Repa
raturen am Thurme vor. Fast ununterbrochen muß ausgebessert, muß — geflickt 
werden, ohne daß von unvermeidlichen Elementar - Ereignissen, die auf Bauwerke 
nachtheilig einwirken, gesprochen wird, so daß sich unwillkürlich die Frage aufdrängt: 
Verstehen die Werkführer, die bei den Daberschen Kirchenbauten beschäftigt werden, 
ihre Hantirnng nicht?

Vor dem Hochaltäre befinden sich zwei Leichensteine, die in gewisser Beziehung 
historischen Werth haben. Auf einem derselben sieht man in Lebensgröße das 
vollständige Bild des Schloß- und Burggesesseuen von Daber und Herrn im Lande 
Daber, auch fürstl. Schloßhauptmanns zu Wolgast, Jobst von Dewitz, eines Zeit
genossen Luthers und Bugenhagens, in ritterlicher Rüstung, und seiner ehelichen 
Hausfrau Ottilie, geb. v. Arnim; letztere ist in hiesiger Kirche beigefetzt, ersterer in 
der fürstl. Gruft zu Wolgast beerdigt. Auf bem aubern Leichensteine befinbet sich, 
gleichfalls in Lebensgröße unb in völlftändiger Ritterrüstung, Georg v. Dewitz,
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Jobstens Sohn, und dessen Ehefrau, eine Bork, aus dem Hause Labes. Für die 
Erhaltung dieser Leichensteine trägt die auf den benachbarten Gütern Wussow, 
Weitenhagen, Farbezin und Maldewin noch seßhafte Familie v. Dewitz Sorge. So 
nach einem Bericht des Daberschen Magistrats vom Jahre 1855, der die Leichen
steine aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts herrühren läßt.

In der Matrikel von 1598 lieft man: „Erbliche Begräbnisse hat niemands 
in der Kirche ohne allein die v. Dewitzen, und wenn von denselben jemands mit 
Tode abgeht, bleibt der Kirchen das Pferd, so ihm nachgeleitet wird. Leichsteine 
sind jetzt 2 in der Kirchen, der eine gehört Bernd von Dewitzen seligen Mutter, 
der andere Wulf Borken Hausfrawen, welche beide allhier gestorben und begraben 
finb". In der renovirten Kirchenmatrikel von 1665 heißt es: „Leichensteine sind 
zwei im Chor vorhanden, der eine ist seel. Jost v. Dewitzen, der Hauptmann zu 
Wolgast gewesen und seiner Frau Ottilia, geb. v. Arnheimb (Arnim)", was mit 
dem Obigen übereinstimmt; „der andere gehört der Frau Jutta von Putbub seel. 
Wulf Borken auf Labes Erbsessen Wittwe, welche den 12. October 1569 zu Daber 
gestorben, wie solches auf dem Leichensteine zu lesen". Die renovirte Matrikel von 
1665 bestätigt es, daß die Dewitzen als Patrone der Kirche Erbbegräbnisse darin 
haben; das eine unterm Chor komme den jetzigen Herren v. D. sänlmtlich zu, imb 
ihrer waren 6 an ber Zahl, nämlich Stephan, Bernb, I. Lubewig, Christian Hein
rich, Georg Dietrich unb Gustav Georg v. D. ; bas anbere Erbbegräbniß unter 
ber Kapelle gehöre seel. Franz v. D., unb bas brüte vor ber Kapelle habe Georg 
v. D. nach bein Ableben seiner ersten Frau machen lassen. Die erneuerte Matrikel 
von 1665 bestätigt es auch, baß, wenn ein Dewitz beerbigt wirb, bessen ber Leiche 
nachgeleitetes Pferb ber Kirche verbleibt, oder es werden dafür 12 Thlr. — 16 Fl. 
an Gelde gegeben, in dem einen wie im andern Falle als Gebühren für das 
Gelaüte.

Das Dabersche Gelaüte ist wegen der Harmonie seiner drei großen Glocken 
weit und breit berühmt. Der Glocken sind 1598 fünf große und kleine — vor
handen, außerdem noch eine Glocke, darauf der Seiger schlägt. Die Glocken wur- 
den 1613 umgegossen, „was", zufolge der Matrikel von 1665, „viel gekostet hat, 
daß dazu 200 Fl. angeliehen werden mußten, so bisher verzinset worden; sind Anno 
1647 wieder umbgossen und haben gekostet 378 Fl. 5 ßl. 23 Pf. sind drei große, 
was sie gewogen, besagen die Register. Es sind aber zwei davon, die gröbeste 
und kleinste, alschon wieder entzwei, und haben gar wenig seither verdient". Eine 
naïve Bemerkung! „Roch sind zwei kleinere, als die Weckerglocke und das Signir- 
Glöckchen; daneben die Seigerglocke und der Seiger im Thurm". Am 6. Januar 
1839 Nachmittags beim Einlaüten sprang eine der drei großen Glocken, welche, 
auswendig gemessen, unten 4 Fuß 1 */,•  Zoll, oben 3 F. 3 Z. im Durchmesser, und 
3 F. 1 Z. Höhe hatte. Die Thurmuhr wird von der Stadt in Stand gehalten. 
Über den Ursprung dieser Verpflichtung gibt die Kirchenmatrikel von 1598 Aus
kunft, wie folgt: — Den Dewitzen stand aus dem Städtchen 5 Mark an Ohrbör, 
Orbede, Orbare, Orbore, zu, eine Abgabe, deren Hebung sonst nur zu den Berech
tigungen des Landesfürsten und des Kammer Kirchenfürsten gehörte, die Dewitzen 
verpfändeten diese Abgabe im Jahre 1461 an die Kirche gegen eine Anleihe von 
50 Mark, in Folge dessen der Rath die Orbör nunmehr an den Kirchenkasten zu 
entrichten hatte. Daß dieses geschehen, ging aus den geführten Registern oder 
Rechnungen nicht hervor. Der Rath behauptete aber, daß er die Orbör bis auf 
das Jahr 1470 der Kirche alljährlich gezahlt, „und von der Zeit an den Kirchen
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Seiger in esse erhalten habe, was sonst der Kirche gebührt hätte, und daß dazu 
jene 5 Mark verausgabt worden seien". In dem Visitations - Abschied vom 16. 
Februar 1598 wurde dem Rathe aufgegeben, „den Seiger hinführo gegen die ge
meldeten 5 Mk. fertig zu halten. Würden aber die Dewitze die versetzte Ohrbör 
wieder einlösen, und die Hauptsum der 50 Mk. wieder erlegen, soll der Rath gegen 
Empfahung solcher Hauptsumme nichts weniger den Seiger in esse auf ihre Kosten, 
so lange es der Kirchen gelegen, zu halten schuldigk sein". In der Matrikular- 
Verhandlung vom 2. December 1812 wird es auch von Seiten des Magistrats und 
der Stadtverordneten anerkannt, daß die auf dem Thurme befindliche Schlageuhr 
von der Stadt erhalten und die an derselben vorfallenden Reparaturen aus der 
Kämmereikasse bezahlt werden.

In dem Augenblick, wo diese Blätter durch die Presse gehen sollen, laüft die 
Nachricht ein, daß am 14. Mai 1870 ein schweres Gewitter über die Stadt D. 
gezogen ist. Der Blitz schlug in den Kirchthurm und zündete an der äußersten 
Spitze. Alle Rettungsversuche sind vergeblich gewesen, da dem Feüer wegen seiner 
Höhe nicht beizukommen war. Der Thurm bestand meistens aus Holzwerk, nur die 
untere Hälfte hatte Umfassungsmauern, und so brannte derselbe bis auf den Grund 
ab. Für die umliegenden Gebaüde war die Gefahr bedeütend, da Flugfeüer an 
vielen Orten zündete, aber immer noch rechtzeitig gelöscht werden konnte. Gerettet 
sind von den 6 Glocken des Prachtgelaütes nur 2 kleinere, auch das Uhrwerk ist 
gerettet. Einen imposanten Anblick gewährte es, als die mit einer Wetterfahne 
versehene lange eiserne Spitze wie eine riesige Lanze auf das Kirchendach herab
schoß. Die Kirche wurde, wenn auch aüßerlich vielfach beschädigt, glücklich gerettet. 
Versichert war der Thurm bei der Magdeburger F.-V.-G. mit ca. 10000 Thlr., 
außerdem auch die Glocken mit einer namhaften Summe.

In früherer Zeit war der Kirch platz mit einer Steinmauer umgeben, die 
im Jahre 1812, auch noch später, freilich in verfallenem Zustande vorhanden war, 
dann aber theils durch atmosphärische Einflüsse, theils von freventlichen Händen 
allmülig zerstört wurde, so daß der Platz von da an mißbraüchlich zum Zimmer
platz und öffentlichen Cloak rc. diente. Darum beschlossen die Patronatsherren, 
nachdem der Ausbau von Kirche und Thurm im Jahre 1841 vollendet war, den 
Kirchplatz mit einer neüen Bewäbrung zu versehen. Sie wählten- dazu einen höl
zernen Staketenzaun, der im Jahre 1842 mit einem anschlagsmüßigen Kostenauf
wande von Thlr. 99. 25. 4 Pf. zur Ausführung gekommen ist. Diese Bewährung 
hat kaum 7« Jahrhundert vorgehalten. Im Jahre 1866 war keine Spur mehr 
davon vorhanden. Es wurde die Errichtung einer Mauer beschloffen, deren Formen, 
an den Baustil der Kirche sich anschließen, und die in dem genannten Jahre, trotz 
der ungünstigen Zeitverhältniffe, erbaut worden ist. Die Kosten haben sich auf 
Thlr. 171. 9. 10 Pf. belaufen. Demnächst ist der Kirchplatz durch Anlage von 
Rasenplätzen und Bepflanzung mit Zierstraüchern und Kronenlinden rc. in dem
selben Jahre 1866 in einen Schmuckgarten umgewandelt worden, was ca. 66 Thlr. 
gekostet hat.

Bei der sehr freien Lage des Friedhofes auf einer Höhe vor der Stadt 
hatte sich der Mangel eines Gebaüdes auf demselben, welches Schutz gegen Wind 
und Wetter gewährt, um so fühlbarer herausgestellt, als bei allen hier vorkommen
den Beerdigungen Leichenreden gehalten zu werden pflegen und der dabei fungirende 
Geistliche sich der Gefahr aussetzt durch Erkältung sich eine schwere Krankheit zu
zuziehen, wie es schon vorgekommen ist. Überdem fehlte es an einer geeigneten 
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Räumlichkeit, wo Leichen unbemittelter Einwohner, die nur eine Stube als Woh
nung inne haben, bis zur Beerdigung beigesetzt werden konnten. Um diesem Be
dürfnisse abzuhelfen, haben die Patronatsherren im Jahre 1848 eine Begräbniß- 
kapelle, nach Rissen des Landbaumeisters Lentze, erbauen lassen, die aber schon 
1858 und demnächst 1864 eine bedeutende Reparatur, Thlr. 173.6. 9 Pf. betragend, 
erfordert, und 1869 einen vollständigen Ausbau nothwendig gemacht hat, uni der 
Gefahr zu begegnen, daß nach einigen Jahren das Gebäude einstürze. In der 
That, man scheint in Daber eben nicht solid zu bauen! 1862 wurde zur noth
wendig gewordenen Erweiterung des Begräbnißplatzes ein angrünzendes Grund
stück für 600 Thlr. angekauft.

Suppeilex sacra. Nach der Matrikel von 1598 sind vorhanden: Vier Kelche 
und vier Patenen, davon drei Kelche und drei Pateneu vergoldet sind; der vierte 
Kelch sammt der Patene ist weiß, der Prediger hat ihn in Verwahrung und ge
braucht denselben bei der Kranken-Communion. Der große Kelch hat an Gewicht 
56*/ 2 Loth, die anderen drei sind noch ungewogen, die Kirchenvorsteher werden an
gewiesen, sie förderlichst zu wiegen und die Gewichte eines jeden in der Matrikel 
zu verzeichnen. Ferner sind vorhanden: ein Marienbild von Silber mit Krone, 
Scepter und Kindlein auf einem hölzernen Fuß stehend, 2 silberne Monstranzen, 
10 Kofeln groß und klein, gut und schlecht, darunter ein Bischofümantel, u. s. w. 
Im Jahre 1665 sind noch vier Kelche mit den Patenen vorhanden. Zwar ist ein 
Kelch von den Soldaten weggenommen, wie in den Registern von Anno 1635 zu 
befinden, die es aber unerörtert lassen, ob es Wallensteiner oder Soldaten des 
Retters der evangelischen Freiheit gewesen, die den Kirchenraub begangen. Der 
Verlust wurde durch einen neuen Kelch ersetzt, welchen Joachim Süring der Kirche 
verehrte. Das silberne Marienbild war inzwischen verkauft; von den silbernen 
Monstranzen ist 1665 nicht mehr die Rede. Bei der Matrikular-Verhandlung von 
Anno 1812 wurden verzeichnet: drei silberne Kelche, vergoldet, drei silberne Ob
latenteller, ein silberner Kelch zur Kranken - Communion, ein dergl. Oblatenteller, 
eine silberne Oblatenschachtel. Die übrigen Kirchengeräthschaften aus unedlem 
Metall, Leüchter, Kronen rc., auch die vorhandenen Altardecken rc. übergehen wir.

Patrimonium ecclesiae. An Grundstücken besitzt die Kirche, zufolge der 
Matrikeln oon 1598 und 1665, auf dem Daberschen Felde 35 Hufen, außerdem 
4 Vicarienhufen, ohne Zweifel Stiftungen für die zwei Rebenaltüre, welche in 
katholischer Zeit in der Kirche vorhanden waren, und 8 Schulhufen. Roch besaß 
die Kirche, zufolge der ersten Matrikel, 2 Würdelandes, welche 1665 mit '/3 Würde
land als Bermächtniß von Havelberg vermehrt war. Es heißt aber in der zweiten 
Matrikel, welche die Angaben von 1598 wiederholt: Drei Würdeländer hat die 
Kirche, davon das eine im Jahre 1614 dem Benzer Müller für 40 Fl. versetzt 
worden ist, welche Summe zum Umguß der Glocken gebraucht wurde. Dies Würde- 
land hatte der Benzer Müller auch noch im Jahre 1665, und ist von der Kirche 
nicht wieder eingelöst worden. Auch die beiden anderen Würdeländer lvaren 1627 
an Besoldungs Statt für 70 Fl. und 40‘A Fl. verschrieben, sind aber in der 
Folge an das Patrim. eccl. zurückgekommen. Ein Stück Landes der Kietz genannt 
war für 12 ßl. verpachtet. 1660 hatte die Frau Heinrich v. Dewitzsche dieses 
Kietzland an sich genommen, ohne etwas dafür zu geben, sie war daher bis 1665 
für 5 Jahre mit 2V» Fl. in Rückstand. Einen Barkhof hatte Jakob Zeski der 
Kirche verehrt. Anno 1653 war er zwar für 12 Fl. verkauft worden, der Kauf 
aber zurückgegangen, weil das Grundstück alljährlich bezaünt werden mußte, zu dessen
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Kosten der Ertrag um so weniger ausreichte, als es das dritte Jahr brach lag; 
die Vorsteher wurden angewiesen, den Barkhof um jährlich 5 ßl. Pacht auszuthun. 
Besondere Wiesen, Gärten und Holzungen sind nicht vorhanden, so heißt es in den 
beiden Matrikeln von 1598 und 1665.

Nach der Matrikular-Verhandlung vom 2. December 1812 wegen Aufnahme 
sämmtlicher Besitzungen und Hebungen der Kirche, Pfarre, des Einkommens der 
Lehrer und des Küsters bestehen die Liegenschaften der Kirche: aus 32 Kirchen- 
8 Schul, und 4 Vicarienhufen, zusammen 44 Hufen, ferner aus 2% Würdeländern, 
1 Barkhof und 12 Kirchengärten.

Nach Ausweis der über die im Jahre 1813 zur Ausführung gekommenen 
Gemeinheitstheilung in Daber verhandelten Acten und des darüber unterm 22. Fe
bruar 1814 abgeschlossenen Recesses, besitzt die Kirche —

1) An Acker, und zwar: Mg. Ruth.
a) Gerstland  599. 166
b) Haferland . . . . • 1154. 46
c) Dreijährig Roggenland  249. 71

2003. 103
2) An Wiesen 51. 66
3) „ Weide und nutzbaren Gewässern  248. 20

Gesammt-Areal der Kirchen-Grundstücke . . 2303. 9

Die Benutzung des Ackers erfolgt, 1821—1826, in der gewöhnlichen Drei
felderwirthschaft, und die Brache wird theilweise mit Schotenfrüchten, Hackfrüchten 
und Lein benutzt.

Die Ertragsberechnungen, welche Behufs der Erbverpachtung der Kirchen
ländereien im Jahre 1821 durch die landschaftlichen Boniteure Kannenberg und 
Ahlmann angestellt worden, werden von denselben mit der Vorbemerkung eingeleitet, 
daß — 1) auch bei diesen Grundstücken der 20ste Scheffel als Drescherlohn in 
Rechnung zu stellen sei. — 2) Wenn der ganze Kirchenacker, der über 500 Sch. 
Aussaat enthält, an Einen Pächter Vererbpachtet wird, so sind zur Bestellung der 
Wirthschaft wenigstens 16 Pferde und 40 Ochsen, sowie 12 Knechte, 6 Jungen und 
12 Mägde erforderlich. Sodann sind -- 3) für die Ärnte-Arbeiten 4 männliche 
und eben so viele weibliche fremde Arbeiter zu veranschlagen. Von den Wiesen ist 
auch hier nichts in Ansatz zu bringen gewesen, weil sie aus Brachwiesen bestehen, 
und einen sehr geringen Ertrag gewähren, der zum Unterhalt des Viehs bei weitem 
nicht ausreicht. Ein Ertrag von Gärten und Wurthen ist nicht veranschlagt, weil, 
so heißt es auch hier, deren keine vorhanden.

Das obige Ackerareal besteht aus 44 Hufen = 1968 Mg. 48 Ruth., und 
aus 2% Würdeländern — % Hufen — 35 Mg. 35 Ruth. Da der Acker in 3 
Feldern gelegen ist, so treffen auf ein jedes derselben von den Hufen 656 Mg. 
16 Ruth, und von den Würdeländern 11 Mg. 138% Ruth. Von den Würde- 
ländern wird noch bemerkt, daß sie sich nicht, wie bei geschlossenen Landgütern, 
gegen den Hufenschlag in einer bessern Lage befinden, sondern mit diesem von 
gleicher Güte und Beschaffenheit sind, und also auch nur eben so mit veranschlagt 
werden können. Von dem vorgedachten in jedem Felde gelegenen Acker ist der 
Ertrag folgender Maßen ermittelt: —

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 59
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1) An Roggen, in Körnern 749
2)
3)
4)

Gerste, 
Hafer, 
Erbsen,

469
593
110

Sch. */, Mtz. à 22 Sgr. 6 Pf.
1'1,

13 »I, 
4'1,

à 17
à 12
à 22

6
6
6

Dazu Ertrag
5) Vom Rindvieh, davon 90 Haupt gehalten
6) Von den Schafen, deren 450 Stück gehalten werden können.
7) „ dem Borstenvieh sind als Ertrag in Ansatz zu bringen .

Summa

5) werden können 

Hiervon ist in Abzug zu bringen:
Gesindelohn, dessen Verpflegung, Lohn und Verpflegung der fremden Arbeiter, 

Ankauf von Heü, Instandhaltung der Ackergeräthschasten rc. Alles in 
i Allem gerechnet . ■..................................................................................................

Mithin bleibt reiner Ertrag . . . .
Dagegen berechnete der Oconomie-Commisfarius Nohlwes 1826 den Ertrag

561. 23. 8
273. 19. 3
247. 13. 3
82. 20. 10

157. 15 —
150 - -
22. 17. 6

1495. 19. 6

832. 23.
662. 26.
981. 6

3
3

wobei alle Fruchtarten auf Roggen redueirt sind, und der Roggen nach 30jährigem 
Durchschnitts - Marktpreis von Stargard zu 1 Thlr. 19 Sgr. 4 Pf., und das 
Drescherlohn zum 16ten Scheffel gerechnet ist. Die Pachlgefälle von den Kirchen-Drescherlohn zum löten Scheffel gerechnet ist.
Hufen —

Haben aber geschwankt:
Von 1734—1766 zwischen Thlr. 131. 15

Und sind constant gewesen: 
Von 1812—1828 auf Thlr. 465. 1. 5'/,

und 135. 5 Sgr.
„ 1767—1776 zwischen Thlr. 141. 14 

und 192. 271/, Sgr.
„ 1777—1802 zwischen Thlr. 202.15 

und 298. 20 Sgr.
„ 1803-1812 zwischen Thlr. 300. 25 „ 1828-1834 „ „ 1019. 17 —

und 500. 18. Sgr.
In Gemäßheit des Auftrages der Patronatsherren der Kirche und des Ho

spitals zu Daber hat der Feldmesser Benzmann im Jahre 1827 eine neue Karte nebst 
dazu gehörigem Vermessungsregister von den Kirchen-, Hospital- und den Pfarr- 
Ländereien angefertigt. Hiernach beträgt der Flächeninhalt der —

der Kirche und Der Pfarre
Besitzungen

An Ackerland  
„ Wiesen  
„ Bruchweide, incl. 146. 178 Torffläche  

„ Hoheweide....................................................................
An nutzbaren Flächen .....................
„ Wegen, Gräben und andern Gewässern ....

Summa . .

des Hospitals 
Mg. Ruth. 
2660. 83 

86. 125
266. 28 
191. 147 

3205. 23
115. 131

3320. 154

Mg. Ruth 
138. 100 
29. 112

10. 90 
178. 122 
— 152 
179. 94

Was die Bonität der Kirchen- und Hospital-Ländereien betrifft, so gehören 
vom Ackerlande 844 Mg. 10 Ruth, zur I. Bodenklasse, 1416 Mg. 169 Ruth, zur 
II. Bodenklasse und 399 Mg. 84 Ruth, zur III. Bodenklasse. Die Güte der Wiesen 
nach dem Heüertrage pro Mg. beurtheilt, so geben 3 Mg. 139 Ruth. 12 (Str., 
4 Mg. HO Ruth. 10 (Str., 22 Mg. 133 Ruth. 8 (Str., 25 Mg. 89 Ruth. 6 (Str., 
4 Mg. 162 Ruth. 5 (Str., 19 Mg. 73 Ruth. 4 (Str., 3 Mg. 100 Ruth. 3 (Str. und 
2 Mg. 39 Ruth. 1 (Str. Heüertrag.
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Der örtlichen Lage nach zerfallen die Liegenschaften der Kirche und des Ho
spitals in 4 Abtheilungen. Zur Abtheilung I. gehört das alljährliche Land, genannt 
Teetzwinkel 185 Mg. 169 Ruth. groß. Zur Abtheilung II., dem Groß Benzer Felde, 
gehören die Groß Benzschen Hufen, ein Theil des Burgackers zwischen dem Regen
holz und der Streitwiefe, ein anderer Theil dieses Ackers zwischen dem Kienbruche 
und beut Regenholz, ein Theil der Kramonsdorfer Kaveln und der Kamp beim 
Schwarzsee, im Ganzen 746 Mg. 58 Ruth. Die Abtheilung III. umfaßt das 
Plantikowsche Feld, und darin liegen die Plantikowschen Hufen, die Querkaveln an 
der Gränze, die Torfmoorkaveln, ein Theil der Kramonsdorfer Kaveln, so wie ein 
anderer Kamp beim Schwarzsee, zusammen 1031 Mg. 86 Ruth. Die Abtheilung 
IV. ist im Breitenselder Felde, enthaltend die kurzen Ruthen, die Würde - Länder, 
die fünf Ruthen und die Kauzowen, im Ganzen 853 Mg. 125 Ruth. — An Schon
wiesen gehören den milden Stiftungen 41 Mg. 30 Ruth." bestehend aus einem Theile 
der Galgenbruchswiese, der Streitwiese, so weit sie die Pfarre nicht inne hat, der 
Seeplage am großen Teetzsee und die s. g. Grapenwiese vor dem Torfmoor. — 
An Weiderevieren besitzen Kirche und Hospital: das Regenholz, das Kienbruch bis 
an die Weitenhagensche Gränze, die Apenkarns, der lange Brink im Torfmoor, das 
Torfmoor an der Kramonsdorfer Gränze von 143 Mg. 10 Ruth und die Torf
fläche am Dreiortmaal von Kramonsdorf und Weitenhagen von 3 Mg. 168 Ruth., 
sodann die Weide an den Plantikowschen Hufen und die an den Kauzowen, im 
Ganzen Areal der Weidereviere 392 Big 112 Ruth. Dazu kommen an Wasserstücken: 
Der Schwarzsee irn Torfmoor mit 31 Mg. 95 Ruth, und der große Teetzsee, so 
weit er im Kirchengrunde belegen ist, mit 39 Mg. 160 Ruth. Endlich die Straße 
von der Stadt bis zu den Plantikowschen Hufen 8 Mg. 39 Ruth., macht überhaupt 
462 Mg. 46 Ruth.

Das Pfarrers Acker besteht aus zwei Stücken, wovon das eine von der s. g. 
Streitwiese bis zur Groß Benzschen Gränze, das andere von der Stadt bis zur 
Streitwiese belegen ist. Seine Wiesen sind die eben genannte, woselbst auch 
die Weidefläche ist, die Wiese am Weitenhagenschen Wege und die im Rohr
bruche.

In den Vermögens-Tabellen ist der Flächeninhalt der Kirchengrundstücke und 
ihr Ertrag an Roggen, auch für die Wiefen, angegeben wie folgt: —

Fläche
Ackerland .
Wiesen . .

Summa

Mg. Ruth.
. 2006. 31
. 262. 44
. 2268. 75

Sch. Mtz.
2681. 10

388. 7
3070. 1

Ertrag.

Der Unterschied im Areal zwischen dieser und der weiter oben stehenden An
gabe rührt daher, daß in dieser Angabe die Größe der Wasserstücke, Schwarzsee rc. 
fehlt. Die Tieferlegung des Wasserspiegels dieses Sees und die Entwässerung des 
umliegenden Torfmoors, deren oben S. 435 Erwähnung geschehen, ist in den Jahren 
1862 und 1863 zu Stande gekommen. Der Btagistrat hat die Ausführung unter
nommen, nachdem die Königl. Regierung ihre Zustimmung zu diesen Meliorations
Anlagen mittelst Verfügung vom 30. October 1862 ertheilt hatte. Stadt und 
Kirche haben die Kosten dieser Enlwässerungsarbeiten gemeinschaftlich zu gleichen 
Theilen getragen, in Folge dessen die Kirchenkasse die auf sie fallende Hälfte mit 
Thlr. 250. 11. 3 Pf. der Kämmereikasse erstattet hat.

59*
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Im Jahre 1860 ist der größte Theil der Kirchenländereien neü verpachtet 
worden und zwar auf 20 Jahre, von Michaelis 1860 bis dahin 1880. Bei dieser 
Gelegenheit wurde die Ausscheidung einer großem Acker- und Wiesenfläche und dre 
Bebauung derselben mit Gebaüden beliebt. Dieses Ki rchen -V orwerk ist m den 
Jahren 1861—1863 von dem Pächter Beilke unter denselben Bedingungen angelegt 
worden, wie das Hospital-Vorwerk von dessen Pächter. Es liegt, wie schon gesagt, 
unfern 'der Kramonsdorfer Gränze und besteht aus 1 Wohnhause, 1 Familienhause, 
beide mit 3444 Thlr., und aus 2 Scheunen und 2 Ställen, diese Wirthschafts - 
gebaüde mit 1418 Thlr., gegen Feüersgefahr versichert. Patronat und Promsorat 
haben den Vorwerkspächter in den Jahren 1860 unb 1861, sodann 186^ und 1866 
in fünf Posten mit einem Darlehn von 2650 Thlr. als Beihülfe zum Aufbau der 
Gebaüde unterstützt, was, unter Verpfändung der neuen Gebaüde, mit Genehmigung 
der Königl. Regierung vom 13. December 1859 und 23. Februar 1866 und auf 
deren besondere Veranlassung geschehen ist. Die Größe der Grundstücke, welche dem 
Vorwerk beiaeleqt sind, geht ans den vorliegenden Vermögens - Tabellen nicht her
vor. Soviel ersieht man aber aus denselbeu, daß Beilke Anfangs 120 Thlr. Pacht 
aerahlt hat, die aber in der Folge auf 80 Thlr. ermäßigt worden ist.

Die in dem Licitatons-Termine vom 17.August 1860 auf 2O Jahre verpachteten 
Kirchengrundstücke bestehen, tncL Vorwerk, aus 89 großen Parcelen. Demnächst 
gehören der Kirche 27 kleine Parcelen, so wie 12 Gärten, welche beide auf kürzere 
Perioden verpachtet werden, und ferner Thonlager, die von den Daberschen 
Töpfern gemeiniglich auf ein Jahr gegen Erlegung von 6 Thlr. in Pacht genom
men werden. Sodann werden für die Ausnutzung der int Kirchenacker vorkommen
den Lehm- und Sandgruben von der Kämmereikasse 5 Thlr. gezahlt, und die Jagd 
auf dem Kirchenacker ist an den Besitzer des Ritterguts Kl. Benz für 6 Thlr. ver
pachtet. Abgesehen von diesen kleinen Pachtbeträgen, welche in den Ktrchemech- 
nungen unter dem Titel Insgemein aufgeführt werden, betragen —

Die jährlichen Einkünfte der Kirche ans ihrem Grundvermögen:
In der Periode von 1860—1880 Thlr. 2803. 25 Sgr.
In der Periode von 1828—1834 betrugen sie . . „ 1019. 17 „

mithin haben sie sich mehr als verdoppelt, ohne daß man von den Pachtern über 
zu hohen Pachtzins klagen gehört hat, wie es in Vorjahren bei kleineren Pächten 
vorkam, wo es in der Bürgerschaft hieß: „Bei diesen Pachtbeträgen werden Kirche 
und Hospital reich, wir Pächter aber verarmen und kommen zuletzt an den Bettel
stab". Freilich bleiben die Pächter mit ihren Pachtzinsen nicht selten in Rückstand, 
allein dies liegt nicht an zu hohen Pächten, sondern hat in anderen Verhältnissen 
feinen Grund, wie es u. ä. in den Jahren 1866 und 1867 der Fall, wo die Rück- 
stände eine bedeütende Höhe erreichten, Folge allgemeiner Landes-Calamitäten, wie 
Krieg unb Cholera, daburch Störung bes Verkehrs, voit Hanbel unb Wanbel unb 
Unterbrechung ber Betriebsamkeit Seitens ber Pächter, bie warlich nicht überbürbet 
finb, wenn sie im Durchschnitt nur 1 Thlr. 7 Sgr. 1 Pf. Pacht für beu Morgen 
Laubes entrichten. Die Verpachtung auf eine längere Reihe von Jahren ist vor- 
theilhaft für Verpächter unb Pächter, inbem letzterer sich bemühen muß, ben Acker 
zu verbessern, um bemselben ben möglichst höchsten Reinertrag abzugewinnen, unb 
diese Verbesserung kommt jeben Falls bem Eigenthümer zu Gute, in besten Inter
esse es liegt, betriebsame Leüte als Pächter zu haben.

Gebaübe. Zu bem Jmmobiliar-Vermögen ber Kirche gehören bas Haus 
des 2ten Predigers und die Küsterwohnung, beide mit den zugehörenden Reben- 
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gebaüden, sämmtlich in gutem Stande. Ein Preoigerwittwenhaus qibt es nicht 
Das Hans des Isten Predigers ist Eigenthum der Stadt uub im Jahre 1843 neü 
erbaut. Der von allen Vetheiligten als nothwendig anerkannte Neubau des ersten 
Pfarrhauses und die damit in Verbindung stehenden baulichen Veränderungen an 
den Wlrthlchaftsgebaüden rc. mußten Seitens der Stadtgemeinde auf deren alleinige 
Kosten, ohne Concurrenz der Patronatsherren und der Kirchenkasse ausgesührt 
werden. Dre Anschläge stellten den Kostenbetrag für das Wohnhaus aus Thlr. 3027. 
4 r mc ' ll11^ die nothwendige Veränderung der Hofgebaüde auf Thlr. 290. 
s o zusammen auf Thlr. 3317. 14. 5 Pf. „Hierzu können, heißt es in einem, 
dem Mlmfter der geistl. Angelegenheiten unterm 9. April 1844 erstatteten, Bericht 
ber König!. Regierung, ohne Nachtheil für ihre wirtschaftlichen und gewerblichen 
Verhältnisse, von den Mitgliedern der Stadtgemeinde nach der von dein Magistrate 
zu Daber aufgestellten Nachweisung, welche von dem betreffenden Kreislandrathe 
:m Allgemeinen als den Verhältnissen der einzelnen Betheiligten entsprechend an
erkannt wird, und mit Rücksicht auf die diesseitige Prüfung nur Thlr. 2182. 22. 
5 Pf. aufgebracht werden, so daß daher noch Thlr. 1134. 22 Gr. fehlen". Die 
König!. Regierung erstattete diesen Bericht in Folge eines Immediatgesuchs, vom 
30. Septenlber 1842, worin Magistrat und Stadtverordneten um Bewilligung 
einer Unterstützung zum Neübau des Pfarrhauses gebeten hatten. Die König!. 
Regierung fügte hinzu, daß die Einnahme der Stadthanptkasse durchschnittlich für 
jedes Jahr Thlr. 910. 23. 2 Pf. betrage, die Ausgabe dagegen Thlr. 992. 8. 3 Pf., 
so daß jährlich durch anderweite Communal - Beischläge noch Thlr. 81. 15. 1 Pf. 
aufgebracht werden müßten. Unter diesen Umständen stellte die Königl. Regierung 
dem Minister anheim, von der Gnade des Königs die Summe von 1100 Thlr. 
alê Unterstützung für die Stadtgemeinde Daber zu' beni mehrgedachten Zweck zu 
erbitten. Auf Vortrag des Ministers hat sodann der König mittelst Cabinets-Er- 
lasses vom 28. Januar 1846 der Stadtgemeinde zur Abbürdung der Kosten ihres 
Pfarrhausbaues ein beihülfliches Gnadengeschenk von 500 Thlr. bewilligt. An der 
Stelle des frühern, über 100 Jahre alten und vom Schwamme heimgesuchten 
Hauses ist ein massives einstöckiges Haus, 62 Fuß lang, 37-V« Fuß tief, erbaut. 
Dies Haus hat ungefähr die Größe der in der hiesigen Gegend üblichen Land- 
pfarrhaüser und es erscheint nach der Lage des Gehöftes ganz angemessen, daß 
dasselbe nur 1 Etage hoch gebaut ist. Es enthält 3 Stuben, 2 Schlafstuben, Ge
sindestube, Kammer, Küche Speisekammer rc.

Kapitalvermögen. Die Kirchenmatrikel von 1598 gibt über den Stand 
des Kapitalvermögens zu damaliger Zeit folgende Auskunft: — 1) Lorenz Weihers 
zu Vagdshagen Obligation Anno 1470 und 2) Baltes Weihers ebendaselbst Obli
gation Anno 1502. Von diesen beiden Obligationen hat der Parner zu Daber 
jährlich 6 Mark aus dem Kruge zu Vagdshagen zu heben. 3) Jochem v. Dewitzen 
Obligation auf 50 Mark, wofür 1 Hufe zu Plantikow verschrieben ist, davon 4 Mk. 
Pacht der Vicarius bekommt, Anno 1504. 4) Desselben Verschreibung über die 
4 Kirchenhufen, das Original dieser Verschreibung hat Franz v. Dewitz an sich ge
nommen und dafür Anno 1583 der Kirche einen Revers gegeben, und ihr dagegen 
4 Hufen zu Schönow und 4 Hufen zu Raden verschriebet!, daß die Dabersche Kirche 
davon die jährlichen Pächte zum Betrage von 6 Fl. haben soll; sie hat diese Pächte 
„sider der Zeit nur ein Mal bekommen und können sie nicht mehr mächtig werden". 
Zusatz vom Jahre 1632. Diese Geldpächte haben die Junker Berndt Jochem und



470 Der Naugarder Kreis.

Stephan v. Dewitz durch eine neue Obligation in Richtigkeit gebracht, ö) Henning 
v. Dewitzen Obligation auf 50 Fl. Anno 1544. 6) Henning und Berndt Gevettern 
die v. Dewitzen Obligation von 112% Fl. aus einem Kaufgeschäft herrührend, 
Anno 1554. 7) Jost und Curt v. Dewitzen Verschreibung auf 12 Thlr. wegen 
eines Pferdes, so ihren: seel. Vater bei dessen Begräbniß nachgeführt, Anno 1584. 
8) Die Henning v. Dewitzsche legirte Anno 1587 der Kirche 200 Fl., welche Bürger
meister Antonius Colberg, und nach dessen Ableben Daniel v. Wedel zu Sassenburg 
jährlich mit 12 Fl. verrentete. 9) Bei 11 Bürgern der Stadt stand ein Kapital 
von 83 Fl. 8 Gr., was jährlich 5 Fl. 6 Gr. 9 Pf. Zinsen brachte. Baarbestand 
War nicht vorhanden, dagegen hatte die Kirche 678 Fl. Schulden, die mit 38 Fl. 
16 ßl. verzins't wurden.

Im Jahre 1665 hatte die Kirche, zufolge Matrikel, ein Kapital von 492 Fl. 
18 ßl., mit Einschluß des Vermögens, welches dem St. Jürgenhause gehörte, nun
mehr aber in den Kirchenkasten ausgeschüttet war.

Im Jahre 1812 belief sich das Kapitalvermögen auf 1356 Thlr. 16 Gr. und 
im Jahre 1866 auf 6450 Thlr., bestehend in 2 Pommerschen Pfandbriefen, 3 
Staatsschuldscheinen, 1 Staatsanleihe von 1859, 5 Obligationen des Vorwerks
pächters Beilke und 1 Obligation der Hospitalkasse.

Sonstige Hebungen. Außer den Pächten von den Grundstücken und den 
Zinsen von Kapitalien stehen der Kirche, zufolge der Matrikular-Verhandlung vom 
2. December 1812, die sich auf die mehrgedachten Matrikel von 1598 und 1665 
stützen, folgende Hebungen zu: Ein Canon von 6 Thlr. 2 Gr., — jetzt etwas 
weniger — dessen Ursprung nicht nachgewiesen werden kann. Stuhl- und Banken- 
miethe zahlt jede Person 2 Gr., die jungen Leüte auf dem Soldatenchor à Person 
1 Gr. Doch sind die Gewerke der Tuchmacher, Schneider, Schuhmacher und Weber, 
so wie die Dorfschaft Daberkow, die bier eingepfarrt ist, in ihren eigenthümlichen 
Gestühlen von Stuhl- und Bankenmiethe frei. Indessen sind die gedachten 4 Ge
werke 4 große Altarlichte jährlich und zwar jedes Gewerk eins von ca. 8—9 Pfund 
Wachs in die Kirche zu liefern verpflichtet. Für Begräbnisse bezahlen die hiesigen 
Bürger und Schutzverwandte, welche auf städtischem Grund und Boden wohnen, 
nichts, wegen der Hand- und Spanndienste, welche dieselben bei Kirchenbauten 
unentgeldlich leisten. Nur Auswärtige und Bewohner der s. g. Freiheit bezahlen 
fürs Begräbniß einer communionsfähigen Person 1 Thlr., für eine nicht erwachsene 
Person 12 Gr. (die Bewohner der Schloßfreiheit sind auch frei von Grabgebühren, 
seitdem die Freiheit der Stadtgemeinde einverleibt ist). Fürs Gelaüte zahlen Bürger 
für jeden Puls 2 Gr. 8 Pf., Schutzverwandte, die das Bürgerrecht nicht gewonnen 
haben, bezahlen das Doppelte dieses Satzes. Für jede Leiche muß wenigstens 
1 Puls bezahlt werden, es mag gelautet werden oder nicht. Für eine Brautmesse 
bezahlen Brautpaare, von denen Braütigam und Braut aus der Stadt gebürtig 
sind, nichts. Ist der eine Theil aus der Stadt gebürtig, der andere nicht, so be
zahlt der auswärts geborene Braütigam, selbst wenn er Bürger geworden, oder die 
Braut, für die Brautmesse 4 Gr., sind sie beide auswärts geboren, so bezahlen sie 
beide 4 Gr. Auswärtige Brautpaare so wie die von den beiden hiesigen herrschaft
lichen Gütern (jetzt Ein Gut: Daberfreiheit) bezahlen Braütigam und Braut ein jeder 
8 Gr. Die Gaben aus dem Klingebeütel, den, so oft Abendmahl gehalten wird, der 
Küster in der Kirche umher trägt, und eben so die aus dem (in der Kirche aufgestellten) 
Armenkasten kommen der Kirche zu Gute. (Der Klingebeütel ist nicht mehr in Gebrauch, 
auch war von ihm weder in der Matrikel von 1598 noch in der von 1665 die Rede)
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Gerechtsame. Die Kirchenmatrikeln von 1598 und 1665, die Kirchen
rechnung von Michaelis 1723 bis dahin 1724, die Matrikular - Verhandlung vom 
2. December 1812, so wie Verhandlungen vom 19. November 1827 und vom 30. 
Juli 1830, — alle diese Urkunden liefern den Beweis, daß es von jeher Observanz 
gewesen ist, bei vorfallenden Bauten an dein Kirchengebaüde und den Gebaüden der 
zweiten Predigerftelle und des Küsters, die dabei beschäftigten Vauhandwerker durch 
die Bürgerschaft speisen zu lassen, bezw. die Kosten der Speisung aus dem Stadt
säckel zu decken, bezw. zu erstatten. Eben so steht es fest, daß bei jenen Bauten 
die Hand- und Spanndienste von der Bürgerschaft unentgeldlich zu leisten sind, 
bezw. von der Kämmereikasse berichtigt werden müssen. Trotz dieser unzweifelhaften 
Bestimmungen kam es 1840 beim Kirchenausbau, und 1841 anfangs auch beim 
Thurmbau vor, daß die Stadtverordneten sich weigerten, die betreffenden Kosten 
auf die Kümmereikasie zu übernehmen und es auf eine gerichtliche Klage an- 
fomnien lassen wollten, die gegen die Stadt anzustrengen die Patronatsherren 
die Absicht hatteii. Der Prozeß wurde indessen vermieden, denn es kam unter 
Vermittelung des Kreislaildraths v. Kameke am 4. Juni 1841 ein Vergleich zu 
Stande, in ivelchenl jene Verpflichtungen der Bürgerschaft, bezw. der Kämmerei- 
kasse, auf Grund der zu Recht bestehenden alteil Observanz anerkannt und aufrecht 
erhalteil wurden. Die baaren Kosten für Baumaterialien und Löhne der Bauhand
werker werden in allen Fällen aus dein Vermögen der Kirche gedeckt. Altes Her- 
konlmen ist es, baß die Stadtgemeinde die Verpflichtung hat, für den Neübau und 
die Unterhaltung des Pfarrhauses Sorge zu tragen.

Kirchenbedienten. In der Matrikel von 1598 stehen: 1) Der Pastor 
der Kirche zilr Daber, die „eine Hauptkirche ist vor sich, doch ist das Dorf Daber
kow dazu belegen, in welchem eine Kapelle, darin das Sacrament der heiligen Taufe 
admiilistrirt wird, und haben die Daberkowschen auf dem Kirchhofe daselbst ihre 
Begräbniß, sonst gehen sie znr Daber in die Kirche, empfangen ailch in dieser das 
hochwürdige Sacrament des Nachtmahls Christi". 2) Capellan. Ein solcher war 
bisher nicht bei der Kirche, in Folge des Visitationsabschiedes von 1598 wurde 
einer allgestellt. 3) Schulmeister. Derselbe hatte 16 Fl. Besoldung vom Rathe. 
Es wurden aber diese 16 Fl. von den 8 Schulhufen gereicht, von welcher jeder 
Hufe dem Rathe 1 Fl. Pacht bisher gebührt hatte, künftig aber soll jede Hufe 3 Fl. 
geben, ivelches Geld die Kirchenvorsteher zu erheben nnd davon 24 Fl. dem Schul
meister als Besoldung zil entrichten und zn berechnen haben. Freien Tisch hatte 
der Schulmeister bei den Juilkern auf dem Hause. Ein Drömbt Malz Pacht aus 
der Daberschen Mühle, so die v. Dewitzen zur Schule verordnet. Der Rath bekam 
dieselbe Pacht, die der Schulmeister auch haben sollte. Derselbe fungirte auf dem 
Rathhause als Stadtschreiber, hatte davor keine Besoldung, sondern Schreibgebühren, 
von jedem Abschiede 2 Gr. „Wartet auch den Seiger, hat aber davon nichts" 
Brennholz für die Schule gab der Rath. Der Schulmeister hatte aber auch die 
Kirchen - Register (Rechnungen) zu führen und die übrigen, bei Verwaltung des 
Kirchenvermögens vorkommenden Schreibgeschäfte zu besorgen, ivofür er 1 Thlr. 
bekam; desgleichen beim heil. Geist-Hospital V, Thlr., beim Armenkasten 1 Thlr. 
und bei St. Jürgens-Hospital 8 Gr. Man sieht, der Schulmeister war ein viel
seitig beschäftigter Mann. An Schulgeld gebührten ihm vierteljährig von jedem 
inheimischen Knaben 2 Gr., und für Privat-Unterricht 4 Gr., ausheimische Schüler 
gaben 4 Gr., auch soviel für Privat - Unterricht. Da nur von Knaben die Rede 
ist, so darf man annehmen, daß die Mädchen ohne allen Unterricht zu Jungfrauen 
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und Hausfrauen aufwuchsen. Von Fulneribus hatte der Schulmeister von einer 
erwachsenen Person 2 Gr., von einem Kinde 1 Gr. Diese Sätze verdoppelten sich, 
wenn die Leidtragenden verlangten, daß lateinisch gesungen werden solle. Von den 
Brautmessen hatte er nebst den Knaben eine Brautsuppe und 4 Gr. 4) Cantor. 
Er hatte 11 Fl. und 1 Ortsthaler zu erheben, von wem? ist nicht gesagt. 
Ferner 6 Thlr. aus der Kirche, 4 Thlr. aus dem Hospital des heil. Geistes, 3 Thlr. 
aus dem Armenkasten, 1 Thlr. vom Rathhause, 2 Fl. vom Wollenweberngewerk 
wegen der Walkmühle, so die v. Dewitze dazu verordnet. Wegen Aufwartung beim 
Potitiv in der Kirche haben ihm Jost und Kurt v. Dewitz, welche 1598 Patrone 
der Kirche waren, 8 Fl. des ersten Jahrs zu reichen zugesagt, „hinführo soll er 
dasselbe für diese verbesserte Besoldung zu warten schuldig sein". In der Schule 
hatte er den dritten Theil des aufkommenden Schulgeldes und bei Leichenbegäng- 
niffen dieselben Hebungen, wie der Schulmeister; von Kindtaufen 1 Gr., von Sechs
wöchnerinnen 1 Gr. Er hatte das Eisen, womit man die Oblaten backt, mit denen 
er die Dabersche Kirche versorgte und davon er in die umliegenden Dörfer 10 
Ostien für 1 Bierchen verkaufte. Aus jedem Hause hatte er alle Vierteljahr 1 Pf. 
Opfergeld und auf Weihnachten 2 Bierchen. Die Kirchenvorsteher hielten ihm sein 
Bette. 5) Küster. Derselbe hatte in Besoldung 4 Fl. aus dem Armenkasten, 4 Fl. 
aus dem Hospital zum heil. Geist, 2 Fl. ans dem Kirchenkasten, und an Accidentien 
dasjenige, was bisher der Cantor vom Küsteramte gehabt hatte. 6) Ein Glocksant 
wurde gehalten, der des Morgens um 1 Uhr, und des Abends um 8 Uhr auf dem 
Thurme hütete. Er erhielt von den Kirchenvorstehern jährlich 2 Thlr. und ein 
Paar Schuhe. Sonst hatte er in der Kirche nichts zu verrichten. Das Laüten 
zur Predigt hatte bisher der Kantor durch die Schüler bestellt, hinführo aber war 
es Sache des Küsters, woraus hervorzugehen scheint, daß erst jetzt ein Küster an
gestellt wurde. 7) Kirchenvorsteher waren 4, die „von den Dewitzen zum Ambte 
verordnet und haben alle den Eidt geleistet".

In der Zeit, welche bis 1665 verstossen, war die Stelle des Capellans wieder 
eingegangen. Nunmehr bestimmte die renovirte Matrikel wörtlich Folgendes: „Es 
kann aber jetziger Zeit zu rühmlicher Beförderung des Gottesdienstes und Ehre 
Gottes zu besserer Ausnehmung des Christenthumbs ein Kapellan verordnet und 
berufen worden, also daß der Rector Scholae sich ordiniren lasse und die Sacra 
mit administriret, die Schule kann er täglich 3 Stunden dabei bestellen". Zur 
Wohnung wird ihm des gewesenen Provisors Haus angewiesen, ferner 2 von den 
St. Jürgens Hufen, das Meßkorn aus Daberkow und die Accidentien von daher. 
„Auf solchen Fall muß er zu Daberkow das Amt, wie vor Zeiten üblich, verrichten". 
Des Rectors Besoldung hat zu den 24 Fl. von den 8 Schulhufen eine Zulage von 
24 Fl. bekommen. Zur Alimentation bekommt der Schulmeister, jetzt Rector ge
nannt, von des seel. Curt von Dewitzen Linie oder Erbe ein gewisses Geld ober 
Deputat je nach Wahl. Die Hebung aus der Daberschen Wassermühle ist dieselbe 
wie vor hundert Jahren, auch in Schulgelde ic. ist keine Änderung eingetreten. 
Dagegen haben die Stadtschreiberdienste des Rectors aufgehört, ebenso die Führung 
der Rechnungen der Kirche und der milden Stiftungen. Des Cantors Besoldung 
ist noch dieselbe wie 1598. Doch bekommt er als Organist jetzt 25 Fl. aus den 
Kirchengefällen und pro Alimentatione ein gewisses Deputat von der Frau Hof- 
gerichts-Berwalterin (v. Dewitz) aus dem Daberschen Gute, „oder wer dasselbe 
possidiret". Die Accidentien aus der Schule sind unverändert geblieben. Bom 
Oblaten-Eisen heißt es, dasselbe „gehöre der Kirche, und es werde damit gehalten, 
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wie in der Matrikel (1598) verzeichnet". In dem Abschiede nach revidirter Rech
nung heißt es u. a.: „Weil auch der Vorsteher zum Armenkasten resignirt, so sollen 
selbige Gefälle eben so wie die von St. Jürgens Hospital der Kirchen zugeleget 
und einverleibet werden, also daß die Kirchenvorsteher solches alles mit einander 
administriren, einfordern und berechnen, auch mit dem Beutel an Fest- und Sonn
tagen umbgehen sollen; die Einforderung kann nebst den Hufenpächten auf eine 
Zeit geschehen, daß zu einem jeden nicht absonderliche Zeit, Mühe und Arbeit an
gewendet werden dürfe; zu demselben Ende sollen auch den Kirchenvorstehern die 
6 Fl. Sessionskosten jährlich, so doch im Abschiede Anno 1651 wiedersprochen, gut 
gethan sein, damit sie desto fleißiger Vorsorge ihrem Amte obseien". Matrikel und 
Abschied sind ausgefertigt auf dem Hause Daber am 10. Juli 1665 und vollzogen 
von Stephan, Bernd, I. Ludewig, Christian Heinrich, Georg Heinrich und Gustav 
Georg v. Dewitz, so wie von Samuel Movius, Licent. Pastor Ecclesiae Daberensis 
et vie. Praepositus, Salvis et invariatis ecclesiae nostrae legibus et privilegiis, mpp.

Die Vereinignug der Capellanstelle mit dem Rectorat ist int Verlauf des 18. 
Jahrhunderts gelöst uub wiederum eine zweite Predigerstelle eingerichtet worden, 
die man Diaconat genannt hat. Wann diese Änderung geschehen, geht aus den 
Matrikular-Acten nicht hervor. Die Stelle war nur sehr mäßig dotirt. Dies gab 
wol Veranlassung, daß der Prediger bei der Schloß- und St. Marienstiftskirche zu 
Stettin, Christian Gideon Gudisch, in seinem Testament vom 31 März 1795 der 
Kirche zu Daber 100 Thlr. mit der Bestimmung vermachte, daß die Zinsen davon 
dem Diaconus zu Gute kommen sollten. Eben so legirte er der Schule zu Daber 
100 Thlr., von welchen er die Zinsen den beiden Schulherren daselbst zu gleichen 
Theilen bestimmte. Von dem Gudisch-Legate fürs Hospital ist schott oben, S. 439, die 
Rede gewesen. Die Zubuße zum Einkommen des Diaconus war jedoch zu gering, 
um einen tüchtigen Geistlichen in dieser Stellung lange fesseln zu können, daher ein 
haüfiger Wechsel im Diaconat nicht zu umgehen war, daher die Patronatsherren 
im Jahre 1801 den Beschluß faßten, nach deut Ableben des zeitigen Diaconus die 
zweite Predigerstelle wieder eingehen zu lassen und den Rector der Schule zugleich 
zum Hülfsprediger zu bestellen, also ein Verhältniß wieder eintreten zu lassen, wie 
es 1665 angeordnet gewesen war. Das Pommersche und Kaminsche Consistorium 
bestätigte diesen Beschluß mittelst Verfügung vom 20. Mai 1802, und die Patro
natsherren fügten ihren also genehmigten Beschluß unterm 24. Juni 1806 der 
Kirchenmatrikel als ein rechtsgültiges Document bei. Es vergingen aber noch viele 
Jahre, bevor der Beschluß von 1801 zur Ausführung gebracht werden konnte. 
Der Inhaber des Diaconats, schon damals bei Jahren, erreichte ein hohes Alter'; 
anscheinend starb er 1818, wenigstens war er ttoch 1817 am Leben, wie ntan aus 
den Acten ersieht, die um diese Zeit von der wünschenswerthen Verbesserung des
Einkommens der Stelle sprechen.

Im Jahre 1812 wurde, zufolge der Matrikular-Verhandlung vom 2. December, 
das Einkommen der Kirchen- und Schulbedienten an baarem Gehalt, an Naturalien 
und Accidentiett nachgewiesen, wie folgt: tyr-

Erster Prediger (incl. 25 Thlr. für die Verwaltung der
Superintendentur-Geschäfte aus Kirchenmitteln seit 1800 457. 18. 8

Diaconus, zugleich Prediger in Filia Daberkow .... 223 — —
Rector der Schule 218. 19. 4
Cantor und Organist  167. 20. 4
Küster ................................................................. 39. 17. 4

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 60
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Das baare Gehalt floß aus der Kirchen- und der Hospitalkasse, außerdem 
aber auch aus der Staatskasse, wie aller Orten, als Accise-Bonification. Zuletzt 
war das jährliche Einkommen des Diaconats durch das Wohlwollen der Patronats
herren, welche eine Zulage von 50 Thlr. aus der Kirchenkasse bewilligten, bis auf 
ca. 275 Thlr. gebracht worden, ohne den Abnutz einer Wiese und eines Gartens 
in Anschlag zu bringen. Ja, um den Beweis zu geben, wie gern sie bereit seien, 
für das Wohl des Kirchen- und Schulwesens zu wirken, faßten sie im Jahre 1837, 
als nunmehr Diaconat und Rectorat in G hier Person vereinigt waren, in Er
wägung, daß das geringe Einkommen dieser Stelle die Ansprüche und Bedürfnisse 
eines gebildeten Btannes nicht befriedigen könne, und in Erwägung, daß es aller
dings wünschenswerth sei, durch Erhöhung des Einkommens den haüfigen Wechsel 
in der Person des Inhabers soviel als möglich zu verhindern, den Beschluß, die 
gedachte Stelle um 100 Thlr. jährlich aus Kirchenmitteln zu verbessern. Auch von 
Seiten der städtischen Behörden geschah ein Namhaftes zur Verbesserung der Stelle 
durch Bewilligung von Heizungsmaterial an Holz und Torf. Zuletzt war mit dem 
vereinigten Diaconat und Rectorat ein Einkonnnen von 583 Thlr. verbunden.

Im Anfänge des Jahres 1864 beschlossen die Patronatsherren die Trennung 
beider Stellen unter der Bedingung, daß dem Diaconat das bisherige Einkommen, 
insonderheit die von der Stadt bisher geleisteten Gehaltsbeiträge, bezw. Emolumente, 
ungeschmälert verblieben. Unter dieser Voraussetzung bewilligten sie einen Zuschuß zum 
Einkommen des Rectors aus Kirchenmitteln. Btagistrat und Stadtverordnete er
klärten sich mit der Einrichtung einverstanden und gingen bereitwilligst darauf ein, 
dem Rector eine Miethsentschädigung von 25 Thlr. und ein gewisses Quantum 
Brennmaterial auszusetzen. Als Rector wurde ein junger Candidat der Theologie 
mit einem Gesammteinkommen von 345 Thlr., jedoch interimistisch, angestellt, da 
derselbe noch nicht die vorgeschriebenen Prüfungen durchgemacht hatte.

So hat seit dreihundert Jahren ein mehrmaliger Wechsel zwischen Kirchenamt 
und Schulamt Statt gefunden, bald vereinigt, bald geschieden. Fortan halte man 
die Trennung aufrecht uud übergebe das Schulregiment einem wissenschaftlich ge
bildeten Pädagogen, der, unberührt geblieben von dem theologischen geisttödtenden 
Formelwesen, welches im 19. Jahrhundert selbst in der evangelischen Kirche ein 
Schisma über das andere hervorgebracht hat, auf dem Standpunkte des echten 
Christenthums steht, das die Liebe zu Gott und den Menschen an die Spitze seiner 
Lehren stellt, daneben aber das Forschen nach dem Urgrund aller Dinge nicht allein 
nicht ausschließt, sondern in seiner Weisheit auffordert, fortzuschreiten in der Er
kenntniß der Allmacht und der Unendlichkeit von Welten, die in sternenhellen Nächten 
das Auge ringsum am Himnielsgewölbe erblickt, um durch diese Einsicht den Hoch
muth des Erdenbewohners zu wehren, den man zu der Einbildung gezwungen hat, 
er und nur er allein sei der Mittelpunkt des Universums!

Vermögens-Verwaltung. Die oberste Leitung des Kirchen- und 
Hospitalwesens, auch der Schulangelegenheiten, steht bei den Patronatsherren aus 
dem Dewitzen-Geschlecht, z. Z. aus 4 Mitgliedern der Familie bestehend, aus den 
Gutsherren von Wussow, Farbezin und Weitenhagen, im diesseitigen Kreise, und 
von Btaldewin im Kreise Regenwalde. Diese 4 Patrone v. Dewitz bilden das 
Curatorium der Daberschen milden Stiftungen; sie stellen die Etats für Einnahme 
und Ausgabe fest, so oft Abänderungen darin nothwendig werden; sie prüfen die 
Vorschläge, welche von der technischen Verwaltungs-Behörde, dem Provisorat, be
stehend aus dem ersten Prediger und dem Laien-Provisor, der die Kasse verwaltet. 
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gemacht werden und vollziehen, bezw. bestätigen, die Verträge, welche das Provisorat 
über Verpachtung von Grundstücken, Ausleihung von Kapitalien, Ausführung von 
Bauten u. s. w. abgeschlossen hat. Ohne Vorwissen und Zustimmung der Patro
natsherren ist das Provisorat nicht befugt, irgend eine Ausgabe über den Etat zu 
machen. Das Oberaufsichtsrecht über die Verwaltung des Kirchenvermögens steht 
bei der König!. Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen, das Ober
aufsichtsrecht über die Verwaltung des Hospital-Vermögens bei der Abtheilung des 
Innern der König!. Regierung. Ohne Kenntnißnahme und Genehmigung dieser 
Behörden dürfen größere Ausgaben nicht gemacht werden, wie denselben denn auch 
die Revision der jährlich einzureichenden Rechnungen zusteht.

Abschluß der Kirchenkassen-Rechnung für das Jahr 1866.
Einnahme Jst-Eiunahme Rest.

1. An Bestand und Netardaten........................................................ 3552. 3. 5 281. 25 —
2. Zinsen von 6450 Thlr. Kapital................................................... 276. 10 — — —
3. An zurückgezahlten Kapitalien................................................... 1694 19. 4 — — —
4. ,, Pacht von den Kirchenäckern und Gärten.......................... 1683. 25 — 1120---------
5. Canon-Gelder........................................................................ 5. 22. 6 — — —
6. An Kirchenbanken- und Chormiethe......................................... 28. 15. - —— — ——
7. Fürs Gelaüte.................................................................................. 24. 3. 4 —— — ——
8. Aus dem Arinenkasten................................................................... 1. — 7 — — —
9. Extraordinair und Insgemein................................................... 72. 21 — — — —

Summa ..........................7339. — 2 1401. 25 —

Unter den Kapitalien steckt das Gudisch-Legat für den Diaconus und die 
beiden Schulherren: Rector und Cantor. Die Zinsen werden unter dem Titel: 
An gemeinen Ausgaben in Rechnung gestellt.

Ausgabe 4
1 An Besoldungen....................................................................................................... 1147. 25
2. „ ausgeliehenen Kapitalien.................................................................................. 1350. - —
3. Für Baumaterialien und Bankosten................................................................... 325. 7. 4
4. Au gemeinen Ausgaben............................................................................................. 448. 24 3

Summa ....... 4067. 3. 7
Verglichen mit der Einnahme.............................................................................. ..... 7339 — 2
Bleibt ein Uberschuß von........................................................................................ 3272. 26. 7
Dazu die Rückstände mit............................................................................................. 1401. 25 —
Mithin Vermehrung des Kirchenvermögens in 1 Jahre.................................... 4674. 21. 7

Besoldungen. Erster Predigec 311 Thlr. incl. 25 Thlr. als Superintendent; 
Zweiter Prediger 395 Thlr. 5 Sgr., Rector 94 Thlr. 25 Sgr., Provisor 100 Thlr., 
Cantor 107 Thlr., Küster 35 Thlr. 10 Sgr., dritter Lehrer 10 Thlr., vierter 
30 Thlr., fünfter Lehrer 40 Thlr., Balgentreter 10 Thlr., Kirchendiener 2% Thlr., 
Feldwüchter 12 Thlr.

Patronat. Die Matrikel von 1598 sagt: „Jus Pattronatus steht Jost und 
Churdt auch Franzen Gebrüdern und Vettern denen von Dewitzen zu." In der 
renovirten Kirchen-Matrikel von 1665 heißt es: „Jus Patronatus gehört denen 
sämmtlichen an der Daber berechtigten Herren von Dewitz und ist deswegen kein 
Streit." An der Matricular-Verhandlung vom 2. December 1812 nahmen die 
damaligen Besitzer des Gutes Daber, Samuel George Gottlieb Kannenberg und 
der Burggerichts-Secretair Müller, letzterer jedoch in seiner Eigenschaft als Kirchen- 
Provisor, Theil. Ist, nach den Worten der Matrikel von 1665, das Patronatsrecht 

60*
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an das Gut Daber, jetzt Daberfreiheit, geknüpft, oder ist dieses Recht bei dem 
Verkauf des Gutes Daberfreiheit an den Vorgänger des jetzigen Besitzers, der 
Familie von Dewitz für alle Zeiten vorbehalten worden?

Schulwesen.
Die Dabersche Schule ist eine Elementarschule und besteht aus 5 Klassen, 

die Rector-Klasse nur für Knaben, die Cantor-Klasse nur für Mädchen; die drei 
übrigen Klassen für Knaben und Mädchen. Mit Ausnahme des Rectors, der 
Universitäts-Studien gemacht, haben die vier anderen Lehrer Seminar-Bildung, der 
jüngste von ihnen unter der Herrschaft der Regulative genossen. Der Gesammt- 
betrag des Diensteinkommens, incl. der Wohnung, aber excl. des Feüerungsbedarfs 
für die Schulstube, ist: für den Rector, wie bemerkt ad interim, 345 Thlr., für 
den Cantor 345 Thlr., für den dritten Lehrer 250 Thlr., für den vierten 200 Thlr., 
für den fünften 200 Thlr. Cantor und die drei Lehrer sind mit Vocation ange
stellt. Frequenz der Klassen, von oben nach unten, 49, 60, 81, 98, 100, zusammen 
388 Schüler, davon 185 Knaben, 203 Mädchen. Die Frequenz ist in den letzten 
Jahren ziemlich confiant gewesen. Die Mädchen bilden in der Regel die Mehrzahl. 
Wie das Gut Daberfreiheit zur Kirche gehört, so gehen auch die dortigen schul
pflichtigen Kinder zur Stadl in die Schule. Jnspicient der Schule ist der zweite 
Prediger.

Erinnerung an vergangene Tage.
r Daber ist die richtige Aussprache des slawischen Worts „Dobr", was zu 
Deütsch „gut" heißt. Hat man gleich keine urkundliche Nachricht von dem Dasein 
eines Castrums zur Slawen-Zeit, so unterliegt doch die Vermuthung, daß hier einst 
eine derartige Veste gestanden habe, um so weniger einem Zweifel, als frühzeitig 
von einem „Lande Daber" gesprochen wird, und der Begriff eines Landes nicht 
ohne befestigten Wohnplatz des Haüptlings, nenne man ihn Castellan, gedacht wer
den kann. Die Lage in der Thalniederung zwischen zwei Seen eignete sich vor
zugsweise zur Anlage eines Castrums, wie es slawischer Brauch war, derartige 
Stellen für Vesten auszuwäblen. Auf den Trümmern dieser Holz-Burg ist dann die 
deütjche Stein-Burg entstanden, von der aus die Herren der Burg, Anfangs wech
selnder Geschlechter, denn feit der Mitte des 14. Jahrhunderts ununterbrochen bis 
aus unsere Zeit das Geschlecht der Dewitze, als Vasallen der Greifen-Fürsten, mit 
halbsouverainer Macht, das Land Daber beherrschten, welches in feiner ursprüng
lichen Gestaltung muthmaßlich denselben Umfang gehabt hat, der in späterer 
Zeit dem Daber-Dewitzschen Kreise beigelegt war, wie derselbe mit seiner Stadt 
Daber und seinen 42 Gütern und Dörfern bis- vor % Jahrhundert bestanden 
hat. (S. 174).

Hasselbach-Kosegarten's „Codex Pomeraniae Diplomaticus" enthält auf S. 763 
folgenden Artikel mit der Überschrift: „Angebliche Schenkung an die Tempelritter 
bei Daber in Pommern Anno 1247. In Leopold v. Ledeburs Archive für die 
Gefchichtskunde des Preüßischen Staats, XVI. 323, heißt es: „Dagegen scheint 
die Nachricht, daß im Lande von Dabern die Tempelherren Anno 1247 sieben
hundert Hufen geschenkt erhalten haben, aus urkundlicher Quelle zu beruhen; siehe 
Kehrbergs Geschichte der Stadt Königsberg in der Neümark; erste Ausgabe, S. 202". 
Allein, wenn man diese Stelle des Kehrbergschen Werkes aufschlägt, findet man in 
ihr nichts von einer solchen angeblich Anno 1247 geschehenen Schenkung an die
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Tempelritter. Sondern es ist in ihr, und ebendas. S. 129 die Rede davon, daß 
Bischof Hermann von Kamin, den Tempelrittern Anno 1261 die bischöflichen 
Zehnten von 700 in territorio Daberen in Pomerania gelegenen Hufen verliehen 
habe". Darum mußte auch die in Daber laut gewordene Ansicht, daß die Burg 
Daber von den Tempelherren erbaut worden, weiter oben, S. 329, als irrig be
zeichnet und abgelehnt werden.

Vier Jahre vor dieser Verleihung der Bischofszehnten gab Herzog Barnim I. 
dem Grafen Gunzelin III. von Schwerin 4000 (wüste) Hufen an der Gränze des 
Gebietes von Herzog Wartislaw III. gegen die Länder Döbern und Stargard, 
an der Drawe gelegen, als freies Eigenthum ohne Lehnpflicht mit allen fürstlichen 
Rechten. Graf Gunzelin legte in dem geschenkten Lande als besten Hauptort Neü- 
Zwerin — jetzt Schwerin im Regenwalder Kreise, 3/< Mln. östlich von Daber — 
an und überließ 800 Hufen im Lande Daber tauschweise an das Kloster Dünamünde 
in Liwland, doch wurde dieser Tausch 1262 von beiden Theilen widerrufen. Reü- 
Schwerin gehörte 1262, und später, zu Daber und hieß im 14. Jahrhundert mit 
seinem Distrikt das halbe Land Daber. 1276 verzichtete Graf Gunzelin IV. von 
Schwerin zu Gunsten seines Bruders Helmold auf die väterliche Erbschaft, so weit 
sie in Meklenburgschen Landen lag und übernahm dafür das Pommersche Schwerin 
mit dem Lande Daber — novum Zuerin cum terra Doberen. Im Jahre 1277 
verglich sich Heinrich Behr, Ursus, mit dem Kaminer Domkapitel wegen des Zehnten 
im Lande Daber und noch 1284 kommt derselbe als Henricus Ursus de Doberen 
vor; (vergl. L.-B. IV. Th. Bd. IL 45). Übrigens führt in den älteren Schriften 
bis zum 17. Jahrhundert der Name Daber den bestimmten weiblichen Artikel und 
man findet in plattdeütsch geschriebenen Urkunden gemeiniglich die Bezeichnung 
„Hus vn de Stedeken thor Daber", Haus und Städtchen zur Daber.

Im Brandenburgisch-Pommerschen Friedensvertrage von Vierraden vom Jahre 
1284 wurden die Länder Daber und Schwerin als zu Pommern gehörig bezeichnet; 
der Vertrag enthielt aber Stipulationen, in Folge deren das Land Daber als ver
fallenes Pfand an Brandenburg gekommen zu sein scheint. 1287 bekannte sich 
Pribislaw von Belgard, ein Schwager Gunzelin's von Schwerin, und wie dieser 
aus dem Meklenburgschen Fürstenhause, wegen des Landes Daber als Vasallen der 
Markgrafen; er nennt sich 1289 dominus terrae Doberen et terrae Belgarth in 
Cassubia, in seinem Siegel 1290: Pribezlaus de Slavia dominus terrae Doberen. 
Wahrscheinlich wurden dann durch Herzog Bogislaw IV. die Länder Belgard und 
Daber von den Markgrafen gegen das Land Schivelbein eingetauscht. Bald dar
auf scheint Pribislaw sein Land verloren zu haben: 1292 befindet sich der domi- 
cellus in Belgard im Gefolge Mestwin's II. von Ostpommern und dann wieder 
in Meklenburg. In der Pommerschen Landestheilung 1295 kam die Burg Daber 
mit dem zugehörigen Lande an die Wolgastsche Linie. 1307 wird ein Hinricus 
de Dobere dictus Heydebrake genannt. Wie die Familie Heydebreck in den 
Besitz vom Daber gelangt, und wie lange sie sich darin behauptet hat, ist nicht 
bekannt.

Die Zeit, in welcher die Dewitze in den Besitz von Burg, Stadt und Land 
Daber getreten ist bereits oben, S. 174, angegeben. Die Herzoge Wartislaw V. 
und Bogislaw V. waren es, welche das aus Meklenburg eingewanderte Geschlecht 
mit Daber belehnten, zwar nicht unter den Bedingungen großer Bevorzugung, welche 
hundert Jahre vorher den Grafen von Schwerin eingeraümt worden waren, doch 
immer mit all' den Vorrechten und Gerechtsamen, die denjenigen Geschlechtern zu
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standen, welche man später die bürg- oder schloßgesessenen genannt hat. Welche 
Bewandniß es mit der vor Brüggemann überlieferten Nachricht habe, daß die 
Stadt Daber im Jahre 1442 von Muze Trope an die Dewitze abgetreten worden 
sei, läßt sich bei dem Mangel aller urkundlicher Beglaubigung nicht feststellen.

Eben so ist es unbekannt, wann Daber deütsche Stadt geworden. Das 
Lübsche Recht ist durch Observanz eingeführt. In dem Berichte des Magistrats zu 
Daber vom 19. Juni 1780 ist wörtlich enthalten, daß — „sowol vor unserer Zeit, 
als auch noch jetzt alle Erbschaftsfälle und sonstige Rechtshändel nach dem 
jure lubecensi entschieden worden und noch entschieden werden"; — und dies ist in 
dem Berichte des Burggerichts zu Daber vom 19. Juli 1780, so wie in dem des 
Stadtgerichts daselbst vom 28. März 1833, in dem letzter« mit dem Beifügen be
stätigt, daß auch in dem ältesten Daberschen Protokollbuche, dessen Datum jedoch 
nicht angegeben ist, die Notiz enthalten sei, daß „in dem Städtlein Daber lübsches 
Recht gelte".

Im Jahre 1461 bestätigten Ulrich, Gerath, Züls und Hans die Dewitze die 
Privilegien der Stadt, besonders die Brüche oder Geldstrafen an Hals uiib Hand, 
reservirteu sich aber den See Daber, den Kiez, den Burgacker, zwei Holzungen, 
nämlich das Kiezer und des Lütkengehäge, sowie die Orböre. Die auf Pergament 
geschriebene Urkunde ist noch vorhanden; sie ist in plattdeütscher Sprache abgefaßt 
und am Christabend ausgefertigt. Durch Erbvertrag Dom Jahre 1473 verschrieben 
dieselben Dewitze das Land Daber für den Fall, daß ihr Mannsstamm erlösche, 
den Grafen von Eberstein, Herren zu Naugard. 1478 wurdeu Schloß und Stadt 
Daber von den Brandenburgern erobert. 1497 vertauschte Achim v. Dewitz erb- 
sessen „to der Daber" an Herzog Bogislaw X. das halbe Schloß und das halbe 
Städtchen D. mit den dazu gehörigen Dörfern gegen das Schloß Sazig mit dem 
Städtchen davor, das Angefäll an das Güntersbergsche Lehn Ravenstein re. Bald 
hernach aber wurde das ganze Land Daber nebst Stadt und Schloß wiederum 
Dewitzsches Eigenthum und ist es, bis auf die Beschränkungen in Raum und Gerecht
samen, welche die fortrollende Zeit unabänderlich mit sich gebracht, bis aus den 
heütigen Tag geblieben, wie die Lehnbriefe Barnims und Philipps vom 20. De
cember 1534, Barnim's X. vom 9. Juni 1569, Johann Friedrichs vom 25. Juni 
1575, Barnim's Xl.vom 24. März 1601, Bogislaws XIII. vom 18. April 1605, 
Philipps II. vom 25. April 1608, Franz I. vom 9. December 1618 und Bo- 
giflaw XIV. vom 26. September 1621, so wie der drei ersten Brandenburgschen 
Fürsten, des Kurfürst-Herzogs Friedrich Wilhelm, gegeben zu Kolberg im December 
1665, des Kurfürst - Herzogs Friedrich III. vom 6. April 1700, und des König- 
Herzogs Friedrich Wilhelm I. vom 9. Juli 1714 bezeügen. Die Veränderungen 
im Besitzstände und die Beschränkungen in den Vorrechten und Gerechtigkeiten der 
Dewitze, wie aller schloßgesessenen Geschlechter, treten erst im 19. Jahrhundert ein 
und datiren in Bezug auf letztere vom Jahre 1807 und den folgenbeii Jahren.

Schon 1620 hatte sich zwischen der Stadt und ihren Grundherren ein Rechts
streit wegen der Gerichtsbarkeit entsponnen, in welchem die Stadt 1632 ein günstiges 
Erkenntniß vom Hofgericht erlangte. Als aber die Dewitze voir diesem Urtheil 
beim Kaiser!. Reichskammergericht Berufung einlegten, zog die Stadt vor. sich mit 
ihnen zu vergleichen, in Folge dessen unter Vermittelung des Herzogs Bogislaw 
am 8. Januar 1633 ein Transact zu Stande kam, dessen Bestimmungen im Wesent
lichen folgende sind, — und zwar Erstens: —
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Bürgermeister und Rath wie auch gejammte Bürger- und Einwohnerschaft 
anerkennen die Herren v. Dewitz für ihre mittelbare Obrigkeit und wollen den
selben treü und gehorsam sein, erklären auch, ihnen den gewöhnlichen Huldigungseid, 
dem alten Herkonnnen nach, bei jedem Todes- und Successionsfalle in dem Dewitz- 
schen Geschlechte zu leisten, wogegen die Dewitze der Stadt allen Schutz und die 
Erneüerung und Bestätigung aller ihrer uralten Privilegien angeloben. Sodann 
Zweitens: —

Bürgermeister und Rath haben die Gerichtsbarkeit in allen bürgerlichen Sachen 
nebst den daraus entspringenden Früchten, die Berufungen aber gehen an die 
Dewitze. Diese Gerichtsbarkeit soll sich auch über alle Dewitzsche Unterthanen er
strecken, wenn sie aus irgend einem andern Grunde, außer eigentlichen Verbrechen, 
belangt werden, und unter die Gerichtsbarkeit der Stadt gehören. Doch sind die
jenigen ausgenommen, welche sich in der Dewitzen unmittelbaren Diensten, Hause 
und Brot befinden, da diese auch in bürgerlichen Streitigkeiten nur bei der Herr
schaft belangt werden können.

In peinlichen Sachen, wo auf Gefängniß, Geldbuße, öffentlichen Widerruf, 
Entsetzung vom Amte und Ehrenstande geklagt wird, soll der Rath die erste Instanz 
sein. Wenn aber das Verbrechen von der Art ist, daß darauf die Strafe der zeit
lichen oder ewigen Verweisung, Staupenschläge oder andere Leibes- oder gar die 
Lebensstrafe gesetzt ist, so sollen die Verklagten gleich bei dein Dewitzschen Gerichte 
belangt werden, und wenn gleich die Strafe in solchen Fällen durch erfolgtes 
Urtheil in Geldbuße rechtskräftig verwandelt würde, die Dewitzen die Geldstrafe 
einzuziehen befugt sein. Obgleich der Rath solchergestalt sich aller peinlichen Ge
richtsbarkeit begibt, so soll er doch den Pranger, aber nur zu dem Ende behalten, 
daß, altem Herkommen nach, daran unzüchtige Weiber, Gewehr, so aus öffent
lichen Gassen freventlich gelöset, oder zur Verletzung des Nächsten gebraucht 
wird, falsches Garn, Gewicht, Elle, Scheffel und anderes Maaß daran geheftet 
werden.

Den Herren v. Dewitz aber steht frei, sich desselben und der Rathsdiener zur 
Vollstreckung der Strafen durch Staupenschläge zu bedienen, oder auch einen be
sonderen Pranger auf der Burgfreiheit zu errichten. Und obwol dem Rathe oben 
das Recht, Geld- und Gefängnißstrafen zu verhängen eingeraümt worden ist, so 
sind doch davon der Dewitzen wirkliche Diener, die in deren Lohn und Brote stehen, 
ingleichen ihre Unterthanen auf der Schloßfreiheit und außerhalb der Ringmauern, 
als Afterlehnleüte, Freischützen, Müller, Bauern, Kossäten, Schmidte, Schäfer u. d. 
ausgenommen, die, wenn sie in der Stadt Frevel begehen, zwar vom Magistrate 
gefänglich angehalten werden können, hiernächst aber und zuin spätesten Tages 
darauf dem Director des Dewitzschen Burggerichts angezeigt und unentgeldlich 
verabfolgt werden müssen, um von demselben nach Befinden ihr Urtheil zu 
empfangen.

Die Dewitze behielten sich vor, freie Handwerker anzusetzen, die nicht zu den 
Bürgerpflichten herangezogen werden durften; die Bürger sollten den Bürgereid 
sowol dein Rath als den Dewitzen leisten, doch stand es dem Rathe frei, die Raths- 
herrenstellen ohne Consens der Dewitze zu besetzen; weder Rath noch Gemeine 
sollten verdächtige Zusammenkünfte und Conventikel, die gegen die Dewitze gerichtet 
seien, abhalten; sie sollten vielmehr die Letzteren „für ihre wahre, natürliche, mittel
bare Erbobrigkeit respectiren, erkennen, lieben und ehren, und ihnen getreu, hold 
und gehorsam sein".
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Die in diesem Vergleiche bei jedem Sterbe- und Successionsfall der Herr
schaft festgesetzte allgemeine Huldigung der Bürgerschaft ist zwar seit 1684 nicht 
mehr geschehen, weil die neue Landesherrschaft eine derartige Handlung der Unter» 
thänigkeit mit den Vorrechten der obersten Gewalt unverträglich hielt, auch Rath 
und Bürgerschaft Anstand nahmen, den betreffenden Bestimmungen des Abkommens 
von 1633 ferner Folge zu geben; es mußten aber, auf geführte Beschwerde, nach 
dem Erkenntniß der Königl. Regierung von Pommern vom 23. Mai und dem Hof- 
rescript vom 22. August 1737 die Mitglieder des Magistrats und die angehenden 
Bürger, jedoch als freie Leüte und bürgerliche Unterthanen, dem Dewitzen-Geschlecht 
nach und wie vor den Eid der Treüe und des Gehorsams schwören.

Der Gerichtshalter oder Burggerichts-Director wurde von dem ganzen Ge
schlecht der Herren v. Dewitz bestellt; er und ein Actuarius oder Gerichtsschreiber 
bildeten das Burggericht, welches, wie wir gesehen haben, für bürgerliche Sachen 
die Appellations-Instanz von den Entscheidungen des Magistrats war, und die Ge
richtsbarkeit in peinlichen Anklagen ausübte. Bis zum Jahre 1812 hat dieses 
Burggericht bestanden, zu dessen Unterhaltung damals nur noch die drei Dewitzschen 
Güter Vogtshagen, Haseleü und Radem beigetragen haben. Das Organisations- 
Rescript vom 20. Januar 1812 machte dem Daberschen, wie allen übrigen Burg
gerichten ein Ende; die richterliche Gewalt, die Jahrhunderte lang bei dem Vasallen 
gewesen war, ging nunmehr unmittelbar auf den obersten Richter, den König, über, 
der sie durch ein combinirtes Stadtgericht für die Städte Massow und Daber, mit 
dem Sitze in letzterer Stadt, ausüben ließ. In jenem Rescript ist der Criminal- 
Jurisdiction, und ob sie dem Stadtgericht beizulegen nicht Erwähnung gethan, 
jedoch in denl Rescript vom 7. März 1812 der Grundsatz ausgesprochen, daß nach 
dem Cabinets-Erlaß vom 9. Januar 1810 die Gerechtigkeitspflege auch für pein
liche Fälle in den Mediatstädten von Königl. Stadtgerichten verwaltet werde.

Im Jahre 1847 war auf Antrag des Magistrats von Daber davon die Rede, 
in dieser Stadt ein Land- und Stadtgericht zu errichten, dessen Sprengel die Städte 
Daber und Freienwald und die ländlichen Ortschaften Kniephof, Pagenkopf, Schönau 
und Walsleben, mit zusammen 4600 Einwohnern, umfassen sollte. Das Project 
scheiterte aber an dem Widerspruch der Dörfer Hohen Schönau und Walsleben, so 
wie der Stadt Freienwald, welche den Sitz dieses Gerichts für sich beanspruchte, 
wie sie 20 Jahre nachher petitionirend darauf drang, eine der zwei in Jakobshagen 
seßhaften Gerichts-Commissionen nach Freienwald zu verlegen.

Was die Polizei-, Justiz- und Communal-Verwaltung der Stadt anbelangt, 
so beruhte dieselbe bis zur Emanation der Städteordnung von 1808 auf dem Ma
gistrate, der nach der alten Verfaffung aus 2 Bürgermeistern, einem Polizei- und 
1 Justizbürgermeister, 1 Kämmerer, 2 Senatoren und 1 Stadtsecretarius bestand. 
Dieses Collegium war aber zuletzt auf 2 Mitglieder, den dirigirenden Bürgermeister, 
der zugleich Stadtrichter und den Kämmerer, der gleichzeitig Senator war, und den 
Stadtsecretarius oder Rathsschreiber zusammen geschmolzen, von denen in gewissen 
Angelegenheiten die 4 Viertelsmänner, als Vertreter der Bürgerschaft, zugezogen 
wurden. Das Institut der Achtmänner war schon längst zu Rüste gelegt. Die 
Rathsglieder wurden von der Bürgerschaft gewählt, die aber den Bürgermeister 
den Herren von Dewitz zur Bestätigung vorstellen mußten, von denen derselbe in 
Eid und Pflicht genommen wurde. sJDtit Einführung der Städteordnung hörte die 
richterliche Gewalt des Magistrats auf, gleichzeitig aber auch das politische Patronat 
des Dewitzen-Geschlechts über die Stadt. Die pia corpora sind das einzige, was 
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der Geist der neuern Zeit, nach Befestigung der Einheit im gesellschaftlichen Verbände 
strebend, dem Geschlechte zur Eigenverwaltung übrig gelassen hat, aber diese frommen 
Stiftungen sind für Daber, wie wir gesehen haben, so wichtig, daß die Einwohner
schaft des Städtchens sich für alle Zeiten glücklich schätzen kann, daß ihr dieselben 
unter der Patronatsherrschaft des edlen Geschlechts der Dewitze erhalten wor
den sind.

Das Wappen der Stadt ist der Pommersche Greif, der in einem Saülen- 
portale steht, welches Brüggemann für einen Bischofsstuhl anspricht.

Anhang.

Nachrichtung wegen der Armen-Kasten. Ann«- 1336 
hat ein ehrsam Rath zu Daber den armen Kasten funbiret und haben von Ehr. 
Joachim Stegen Seel. Gütern, welches er auch bei seinem Leben dazu gegeben 
55 Fl. und 7 Gr. Dazu auch von St. Jacob und dem heiligen Leichnam soviel 
dazu gethan, daß die Summe ist geworden 172 Fl. Dazu hat ein Rath den Bor
ständern einen Brief, welche 50 Fl. betreffen, überantwortet, darumb auch noch 
rechtlich gesuchet wird und sind damahlen diese Rachfolgenben Nahts Persohnen die 
Fundatores gewesen Claus Süring und Aßmus Zumach Bürgermeister, Peter 
Schultz und Dinuies Ewert Kämmerer, Adam Bernd und Donnies Swarte 
Rahtmann.

Hac Ego Petrus Geigling Notarius eorum consensu subscripsi.
(L. 8.)

Bei diesem Armen-Kasten hat Magistratus einen besonderen provisorem aus 
ihren Collegio gesetzet, welcher dem Ehren praeposito die 7 Fl. Holzgelder nach 
der Matricul hat ausgezahlet. Anno 1665 den 10. July haben Generosi Domini 
patroni beliebet dem Kirchen Vorsteher zur Administration diesen Armen Kasten 
zu übergeben.

Laut vidimirter Kirchen-Matricul Signatum ans dem Hause Daber unter 
den Herrn von Dewitzen subscription vom 10. July 1665.

Weilen auch der Vorsteher zur Armen Kasten resignirt, so sollen selbige Ge
fälle eben also wie die St. Jürgen Hospital, der Kirchen zugeleget und ein ver
leibet werden, also daß die Kirchen Vorsteher solches alles mit einander ubniiniftriren 
einforbern unb berechnen.

sVom Magistrat zu Daber mittelst Berichts vom 12. Juni 1827 eingereichtf.

Spécification der Nealabgaben, weiche der Schule in Daber 
zuftehen.

I. Deut Nector (noch in Verbiubuug mit ber 2ten Prebigerstelle, dem Diaconat): 
1) Holz unb Torf von ber Stabt Daber, unb zwar V/4 Faben Buchen 

Klobenholz, 9000 Stück Torf.
2) Malz aus ber Daberschen Wassermühle 6 Scheffel jährlich. Wachs aus 

ber Daberschen Kirchenkasse 27, Pfunb jährlich.
Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 61
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3) Speisegeld, und zwar: aus dem Gute Daher jährlich Thlr. 11. 16. 
8 Pf. ; aus Hoffelde eben soviel; aus Maldewin Thlr. 5. 23. 4 Pf., 
aus Braunsberg eben soviel; in Summa Thlr. 34. 20 Sgr.

II. Dem Cantor: 1) Holz l3/4 Faden Buchen-Klobenholz, Torf 9000 Stück. — 
2) Wachs 1 Pfd. (1 Jahr aus der Kirchenkasse, 1 Jahr aus der Ho
spitalkasse). — 3) Speisegeld: aus dem Gute Daber Thlr. 34. 20 Sgr.

III. Dem 3ten Lehrer: Holz l3/4 Faden Buchen-Klobenholz, 9000 Stück Torf.
V. Dem 4ten Lehrer: Holz 1 Klafter Buchen-Klobenholz oder I V« Klafter Kiefern 

Klobenholz, 10.000 Stück Torf.
V. Dem 5ten Lehrer: Holz und Torf in denselben Quantitäten wie dem 4ten 

Lehrer.
Daber, den 7. September 1857.

Vollzogen vom Patronat und Provisorat der milden Stiftungen 
und vom 

Magistrate.

Quellen für die historische Beschreibung der Stadt Daber.
Acta der Königlichen Negierung zu (Stettin, und zwar aus der —

I. Registratur der Abtheilung des Innern:
Tit. VIII., Sect. 3 des Repertoriums:
No. 2. Aufbringung der Eommunalsteüer. — No. 3. Kämmereikassen-Extracte Vol. 3. 

— No. 6 Gewinnung des Bürgerrechts. - No. 8. Schulden der- Stadt intb deren Amor
tisation. — 3lo. 10. Gegenseitige Beschwerden des Magistrats und der Stadtverordneten. 
— No. 13. Stadtforst — No. 14. Untersuchung der Communal-Verwaltung. — No. 15. 
Errichtung eines Land- und Stadtgerichts. — 3to. 18. Einführung der Hnndesteüer. — 
No. 20. Bau eines neüen Rathhauses. — No. 23. Marktstandsgeld. — No. 24. Bau des 
Kirchthurms. — No. 25. Kämmerei-Grundstücke. — No. 27. Unterstützung zum Neubau eines 
Pfarrhauses. — Nr. 28. Einführung der Gemeinde- und der neuen Städte - Ordnung. — 
No. 29. Gegenstände der öffentlichen Aufsicht.

Tit. VIII., Sect. 4. Acta betreffend die Verwaltung des Daberschen Hospitals.
II. Registratur der Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen. Repertorium, Band I., Fol. 

165. No. 7. Statuta Synodi Daher. — No. 1. Nevisionstabelle der Kirche, Schule, Stipendien; 
Vol. X. — No. 4. Schultabellen. — Fol. 166. No. 1. Generalia der Kirche. — No. 3. 
Bauten und Reparaturen an der Kirche und den Pfarrgebaüden. — No. 5. Einkünfte nnd 
Gerechtsame der Predigerstellen. — 9tc. 6. Matrikular-Nachrichten der Kirche zu Daber und 
des Kapellendorfs Daberkow. — 3lo. 8. Anlegung und Unterhaltung des Begräbnisiplatzes. 
— 3lo. 9. Bauten und Reparaturen an der Orgel in der Kirche.

Die Kirchen der Synvde Daber.
Zustand derselben im Jahre 1867.

Die Synode besteht aus 9 Parochien, enthält also 9 Mutterkirchen, denen 
19 Tochterkirchen beigelegt sind; mithin sind 28 Kirchen vorhanden. Die Synode 
umfaßt den südöstlichen Theil des Naugarder Kreises, greift aber auch mit
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2 Mutterkirchen und 10 Filialkirchen in den westlichen Theil des Regenwalder 
Kreises über. Eine Tochterkirche liegt im Saziger Kreise. Folgende Übersicht zeigt 
die Nertheilung der Kirchen:

Mutterkirchen.
1. Groß-Benz .

6. Breitenfeld .

9. Daber, Stadt

11. Jarchlin . .

u. Kramonsdorf

16. Maldewin .

21. Plantikow .

23. Noggow . .

27. Schönwald .

Tochterkirchen 

2. Klein-Benz . . . .
3. Zustemin
4 Sandschönau . . .
5. Schloißiu . . . .

7. Vraunsberg. . . .
8. Marienhagen . . . 

10 Daberkow

Entfernung
v. d. Mater. Kreise
' Mle. ! Naugard.

' 1 2/ " | Negenwald.

1. Groß-Benz. Patrone: Die Gebrüder Hermann und Paul Kannenberg 
auf Groß- und Hohen-Benz. Das Kirchengebaüde, die Pfarrgebaüde und die 
Küsterwohnung befinden sich in ziemlich bauwürdigem Staude. An einem Wittwen- 
hause fehlt es. Die Kirche hat eine Orgel. Kapitalvermögen 425 Thlr., davon 
400 Thlr. in Pfandbriefen und 25 Thlr. in einem Schuldschein. Jährliche Zinsen 
Thlr. 14. 27. 6. Pf. Grundbesitz: 8 Mg. 33 Ruth, auf den Kaveln, 35 Mg. 140 
Ruth, auf den Hufen, 121 Ruth. Wurthen, zusammen 44 Mg. 144 Ruth., ver
pachtet von Michaelis 1865 bis dahin 1871 für Thlr. 107. 25. Sgr. baar und 
172 Sch. Roggen, davon der Pfarrer 1 Sch. und der Küster 7, Sch. bezieht. 
Wiesen besitzt die Kirche nicht. Einnahme der Kirchenkaffe Thlr. 256. 4. 7. Pf., 
incl. eines Bestandes vom vorigen Jahre, Ausgabe Thlr. 30. 24. 1 Pf., daher 
Bestand Thlr. 225. 10. 6 Pf., wofür mit Hinzunahme der zurückgezahlten 25 Thlr. 
von dem oben erwähnten Schuldschein, und eines von dem Patrone gemachten 
Vorschusses von Thlr. 7. 19 6 Pf. ein Pfandbrief über 300 Thlr. für 258 Thlr. 
angekauft worden ist. Daher Kapitalvermögen 700 Thlr. Nominalwerth. Legate 
besitzt die Kirche nicht.

2. Klein-Benz. Patrone: v. Vormann auf Klein-Venz und 
v. Dewitz auf Wussow. Kirchengtbaüde und Küsterwohnung gut im Stande. 

61* .

• t;. ", \— I ^îaugard.

. »I. Mln. I

. „ Sazig.
— Naugaro.

. *|,  Mle. Negenwald.

12 Farbezin
13. Külz  

15. Weitenhagen . .

1. Mle.
»!» „

•I, Mle.

Naugard.

17
18
19
20

Ludwigshorst . . 
Lasbeck . . . . 
Schmelzdorf. . . 
Wulkow . . .

Mln.
Negenwald.

22 Bernhagen 'I, Mle.
| Naugard.

24. Haseleü 'I, Mle.
25. Mesow 'l, „
26. Salmow '!< „ 

28. Vogtshageu 'I, Mle.

Negenwald.

Naugard.

1
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Kapitalvermögen 600 Thlr. bestehend in 425 Thlr. Pfandbriefen und 175 Thlr. 
Staatsschuldscheinen, Zinsen Thlr. 20. 28. 9. Pf. Grundbesitz: 7 Mg. 144 Ruth. 
Acker und eine Wiese von 1—2 Fuder Heü. Das Rittergut Wussow incl. Klein- 
Benz und die Bauern in Schloißin entrichten an Erbpacht Thlr. 4. 7. 6. Pf. und 
1 Sch. Roggen, den der Pfarrer als Rendant der Kirchenkasse bezieht. Dem Küster
und Schulamt ist nach Receß d. d. Stargard 18. September 1812 der Kirchen
acker als Gehaltsverbesserung zugelegt. Die Größe dieses Ackers ist nicht nachge
wiesen. Einnahme Thlr. 42. 9. 6 Pf., incl. Bestand vom vorigen Jahre, Aus
gabe Thlr. 22. 15. 5 Pf., Bestand Thlr. 19. 24. 1 Pf. Der Oberst Stephan 
Gottlieb v. Dewitz hat mittelst Instruments vom 19. März 1786 der Kirche zu 
Klein-Benz ein Kapital von 300 Thlr. mit der Maßgabe geschenkt, daß die Zinsen 
von 100 Thlr. jährlich am nächsten Sonntage nach dent 25. October, als dem 
Sterbetage des Vaters des Stifters, des Generallieutenants Friedrich Wilhelm 
v. D., unter die wirklichen Armen und nothleidenden Unterthanen der Wussowschen 
Güter, mit Ausschließung der in denselben wohnenden Freileüte, durch den Prediger 
unter Zuziehung der Kirchenvorsteher eingetheilt, die Zinsen von den übrigen 
200 Thlr. aber, nach den in dem Schenkungsbriefe enthaltenen nähern Bestimmungen, 
zum Besten der Klein-Benzschen Kirche angewendet werden sollen. Ferner hat die 
zu Wussow gestorbene Wittwe des Hauptmanns v. Barnekow, Margaretha Doro
thea Jlsabe, geb. v. Dewitz, in ihrem Testamente Dom 28. December 1790 ver
ordnet, daß von ihrer Hinterlassenschaft ein Kapital von 50 Thlr. an die Kirche 
zu Klein - Benz gezahlt werden soll, wovon die Zinsen nicht der Kirche berechnet, 
sondern jährlich von dem Prediger zu Klein-Benz eingezogen und an 4 Arme aus 
Klein-Benz und Farbezin ausgezahlt, die jedesmaligen Besitzer des Gutes Wussow 
aber diejenigen Armen jährlich bestimmen sollen, welche dieser kleinen Beihülfe be
dürftig und würdig sind. Gegenwärtig werden an Legatengeldern bei der Kirche zu 
Klein-Benz 250 Thlr. verwaltet, die mit unter bem Kapitalslande der 600 Thlr. 
enthalten sind, und es heißt von ihnen, daß, nach der Fundation die Armen in 
den Wussowschen Gütern, toeiui solche vorhanden sind, die Zinsen von 200 Thlr. 
erhalten, der Schullehrer aber als Gehaltsverbessermlg die Pfandbriefzinsen von 
75 Thlr. Seit mehreren Jahren werden in den Kirchenrechnungen für die Wus- 
sower und Klein - Benzer Arnren 6 Thlr. und für die Farbeziner 25 Sgr. in 
Ausgabe gestellt.

3. Justemin. Patrone: Rittergutsbesitzer Lieutenant Steffan auf 
Justemin, und Wilhelm Kanuenberg auf Radern. Kapital 175 Thlr. in Pfand
briefen gegen 5 Thlr. Zinsen. Grundbesitz: Acker 25. 85, an der Güldnitz 7. 40, 
Wiesen an der Güldnitz 4. 140, Hütung 7. 166, zusammen 45 Mg. 71 Ruth, ver
pachtet für 56 Thlr. auf die 18 Jahre vom 1. April 1862 bis dahin 1880. Ein
nahme, incl. Bestand vom vorigen Jahre Thlr. 190. 23. 2 Pf., Ausgabe Thlr. 52. 
13. 3 Pf., Bestand Thlr. 138. 9. 11 Pf. Bon diesem Bestände sind für 125 Thlr. 
zwei Pfandbriefe zum Nominalwerthe von 150 Thlr. angekauft, es bleibt somit in 
der Kasse nur ein Baarbestand von Thlr. 13. 9. 11 Pf., nachdem auch schon in der 
Ausgabe ein 50 Thlr. Pfandbrief mit 38 Thlr. bezahlt worden. Daher Kapital
vermögen 375 Thlr. in Pfandbriefen Nominalwerth. Das Kirchengebaüde ist in 
gutem Stande. Eine Küsterwohnung ist hier nicht.

4 Sandschönau. Patrone: Die Gebrüder August und Hermann 
Hell auf Sandschönau a und b. Das Kirchengebaüde ist gut im Stande bis aus 
eine Unterschwellung, welche im Jahre 1868 vorgenommen werden sollte. Die
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Küsterwohnung ist schlecht. Kapital 350 Thlr. in 10 Pfand- und 1 Nentenbriefe; 
Zinsen 12 Thlr. 5 Sgr. Grundbesitz: 10. 128 Acker, 2. 78 Wiesen, 25. 91 Weide, 
zusammen 38 Mg. 117 Ruth. Das Gut Schönau b gibt nach dem Erbpacht- 
contracte vom 21. October 1847 für die Kirchengrundstücke 10 Sch. 14 Mtz. Roggen, 
welche nach deni Golnower Martini - Marktpreise jedes Jahrs bezahlt werden und 
ans Schönau b, Rubr. II., Ro. 2 eingetragen sind. Von diesem Erbpachtcanon 
erhält der Prediger als Rendant der Kirchenkasse 1 Sch. und der Küster xk Sch. 
als Gehalt, beide in Natura, so daß nur 17 Sch. 6 Mtz. Roggen bezahlt werden. 
Einnahme Thlr. 119. 16. 1 Pf.. Ausgabe Thlr. 9 26. 9 Pf.. Bestand Thlr. 109. 
26. 9 Pf., welcher in Kasse verbleiben mußte, um, wie oben erwähnt, die Kosten 
der bevorstehenden Reparaturbaues an der Kirche decken zu können.

5. Schloißin. Patron: v. Heyden auf Schloißin; indessen befindet 
sich das Gut seit 1866 unter landschaftlicher Sequestration und wird durch den 
Administrator Daecke verwaltet. Das Kirchengebaüde ist in gutem Stande. Der 
Küster wohnt in Klein-Benz. Kapital 300 Thlr. in Pfandbriefen, davon Zinsen 
Thlr. 9. 17. 6 Pf. Grundbesitz: Der Kirchenacker, dessen Größe nicht mehr be- 
stinlmt werden kann, ist nach dem Contract vonl 7. August 1806, genehmigt den 
9. Mai 1809, an das Gut Schloißin für 12 Sch. Roggen Vererbpachtet, wofür laut 
Ablösungs-Receß vom 2. Juli 1852 ein Geldbetrag von Thlr. 14. 27. 10 Pf. zu 
zahlen war. Der Natural - Eanon ist im Hypothekenbuch von Schloißin a und b 
Rubr. II., Ro. 2 und 3 eingetragen vi Decreti 5. April 1809. Seit 1858 ist diese 
Ablösung in eine Roggenrente von 11 Sch. 6,39 Mtz. Roggen umgewandelt, welche 
nach den: jedesjährigen Martini - Marktpreise der Stadt Golnow in Gelde abgeführt 
wird. Demnächst wird in der hiesigen Kirchenrechnung auch die Ackerpacht für 
Klein - Benzer Kirchenländereien, bestehend in 9,5 Mtz. Roggen, unter denselben 
Modalitäten verrechnet und eine an die Klein-Benzer Kirche zu entrichtende Geld
rente von Thlr. 1. 17. 10 Pf. Mit dem vorjährigen Bestände war die Einnahme 
Thlr. 116. 17. 3 Pf., die Ausgabe dagegen Thlr. 56. 23. 5 Pf., mithin Bestand 
Thlr 59. 23. 10 Pf. Unter den Ausgaben befindet sich ein Posten von Thlr. 19. 
2 6 Pf. für Erneüerung der Kirchhofsmauer. In keiner Kirche der Groß-Benzer 
Parochie wird Abend-Gottesdienst bei erleiichteter Kirche gehalten.

6. Breitenfeld. Patronin: Verwittwete Landräthin v. Veltheim zu Veit« 
heimsbnrg, vertreten durch den Administrator Lübbers. Kapitalvermögen ist nicht 
vorhanden, dagegen eine Schuld von 50 Thlr., die noch aus dem Kirchenbau von 
1854 verblieben ist. Dieser Reparaturbau, in Folge dessen das Kirchengebaüde sich 
in gutem Staude befindet, ist von Oberaufsichtswegen Seitens der Königl. Regie
rung nachträglich unterm 27. Juli 1867 genehmigt worden. Die Pfarrgebaüde 
sind 1867 reparirt, was einen Kostenaufwand von Thlr. 108. 22 9 Pf. verursacht 
hat, der auf die drei Kirchen der Parochie zu gleichen Theilen zu vertheilen ge
wesen ist. Die Küsterwohnung ist ziemlich gut. Wittwensitz fehlt. Grundbesitz: 
I. Kirchenland 10. 98 Acker, 1. 20 Wiesen, 8. 84 Weide, zusammen 20 Mg. 22 
Ruth., Vererbpachtet an das Gut Breitenfeld unterm 24. Februar 1813 gegen 13 Sch. 
Roggen zum Stargarder Martini-Marktpreife ad minimum 18 Thlr., bestätigt durch 
die Königl. Negierung den 2. Juni 1813; eingetragen in das Hypothekenbuch den 
27. Januar 1842. II. Godesbrink 2 Mg. 14 Ruth, groß ist gleichfalls an das 
Gut Breitenfeld Vererbpachtet unter dem 31. October 1840 für 2'/2 Sch. Roggen 
zum Stargarder Martini-Marktpreise in Gelde abzuführen; bestätigt von Königl.
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Regierung den 1. December 1840. Eingetragen den 27. Januar 1842. Jahres- 
Einnahme Thlr. 73. 19. 6 Pf., Ausgabe Thlr. 51. 13. 2 Pf. Bestand Thlr. 22. 
6. 4 Pf. Vermächtnisse sind der Kirche nicht zu Theil geworden. Abendgottesdienst 
wird gehalten. An einer Orgel fehlt es anscheinend jeder der drei Kirchen der 
Parochie Breitenfeld.

7. Braunsberg. Patron: Die Bauerngemeinde, vertreten durch zwei 
Bevollmächtigte. Die Kirche ist 1861, der Thurm 1862 neü erbaut, wodurch nicht 
allein das baare Vermögen absorbirt ist, sondern auch Schulden gemacht sind, welche 
1867 noch 140 Thlr. "betrugen, welche mit 47, Prêt, verzinst wurden. Der 
Kirchenacker, dessen Areal 47 Mg. 20 Ruth, beträgt, ist unterm 13. März 1826 an 
die Bauern-Gemeinde zu Braunsberg, nachdem dieselbe das adliche Gut daselbff er
worben (S. 305), Vererbpachtet, und zwar gegen Erlegung von jährlich 12 Sch. 
Roggen, 6 Sch. Gerste, 8 Sch. Hafer, 1 Sch. Erbsen, zum Stargarder Martini- 
Marktpreis ad minimum 21 Thlr. Die Bestätigung dieses Erbpachtvertrages durch 
die Königl. Regierung ist vorn 25. August 1828, die Eintragung ins Hypotheken
buch des Kreisgerichts Naugard vi Decr. vom 18. November 1858 und 12. No
vember 1867 erfolgt. Jahres - Einnahme der Kirchenkasse Thlr. 87. 20. 6 Pf., 
Ausgabe Thlr. 50. 9. 2 Pf., Bestand Thlr. 37. 11. 4 Pf. Brunsberghe war zur 
katholischen Zeit ecclesia parochialis mater mit dem Filial Mergen (Marien) Hagen, 
und beider Patrone Joachim und Georrius genannt Dewetzen und Jeneke Milde- 
nitzen, 1492.

8. Marienhagen. Patron: Lieut. Hermann Victor Emanuel Blümcke 
auf Marienhagen (L.-B. H. Th. IV. Bd. 526, 568, in der Angabe der Vornamen 
des Patrons walten Verschiedenheiten ob), Patron wohnt auf Pinnow bei Oranienburg. 
Kapitalvermögen fehlt. Schulden: a) Vorschuß des frühern Patrons aus dein Kirchen
bau von 1846 herrührend 67 Thlr. b) Schuld aus dem Kirchenbau von 1863 
zum Betrage von 24 Thlr., welche je nach den Beständen der Kircheilkasse jährlich 
mit 8—10 Thlr. abgetragen iverdeil. Das Kirchengebaüde ist im Ganzeil gut, doch 
bedarf der Glockenstuhl einer Ausbesseruilg. Das Schulhaus, zugleich Küsterwoh
nung, ist neü gebaut, ist aber durch die Witterung schon vielfach geschädigt^ Gruud- 
besitz: Acker 3. 84, Wiesen 5. 55, Weide 4. 118, zusammen 13 Mg. < 7 Ruth. 
Diese Ländereien sind durch Contract vom 25. Mai 1811 an das Rittergut Marien- 
hagen gegen einen jährlichen Canon von 20 Thlr. Vererbpachtet. Die Bestätigung 
ist durch das Departement des Cultus uild öffentlichen Unterrichts im Ministerium 
des Innern d. d. Berlin, 24. Mai 1812 erfolgt; ins Hypothekenbuch eingetragen 
vi Decreti vom 2. März 1829. Einnahme Thlr. 32. 29. 7 Pf., Ausgabe Thlr. 
41. 23. 2 Pf., daher ist der Rendant mit Thlr. 8. 23. 7 Pf. im Vorschuß ge
blieben. Legate besitzt die Kirche nicht. Dagegen ist an das alte Wedelsche Lehn
gut Marienhagen —

Das von Wedel Marienhagen-G rasseesch e Stipendium geknüpft, 
dessen hier Erwähnung geschieht, obtvol es mit der Kirche nichts, oder vielmehr 
die Kirche nichts mit ihm zu thun hat. Dieses Doppel-Stipendiuin ist von dem 
sürstl. Landrathe Joachim v. Wedel auf Krenlzolv in seinem Testamente vom 7. 
August 1613 gestiftet worden, worin er 3000 Fl. also vermacht hat, daß die jähr
lichen Zinsen davon 4 armen Studirenden, die in Pomnlern gebürtig sind, jedoch 
nur allein denjenigen, welche sich der Gottesgelahrtheit widmen, auf 5 bis 6 Jahre 
nacheinander auf Hochschulen gegeben werdeil sollen, insofern sie ihre Würdig- und 
Dürftigkeit durch Zeügnisse nachweisen. Bor allen bevorzugt sind die Söhne
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Kremzower Unterthanen, demnächst diejenigen aus anderen Wedelschen Gütern, 
dann Predigersöhne aus den Letzteren. Eine exegetische oder dogmatische oder 
kirchenhistorische Ausarbeitnng ist von dem Beneficiar zu fordern, da nach dem 
Willen des Stifters die Bénéficiant durch wissenschaftliche Arbeiten während ihrer 
Universitätsjahre ihren Fleiß und ihre Fortschritte darthun sollen. Von dem ver
machten Kapital der 3000 Fl. oder 2000 Thlr. sind auf dem Gute Marienhagen 
am 9. April 1755 zur ersten Hypothek und zu 5 Prêt. Zinsen 1000 Thlr. einge
tragen worden, welche nach den Rechtssprüchen vom 28. Februar 1730 und 31. 
August 1731 zu immerwährenden Zeiten und unkündbar auf diesem Gute stehen 
bleiben. Die anderen, das Wedel-Grasfeefche Stipendium bildenden, 1000 Thlr, 
sind späterhin in Pommersche landschaftliche Pfandbriefe in Friedrichsd'or verwan
delt, diese aber in der Folge versilbert und das, durch die Convertirung auf 112o 
Thlr. erhöhte Stiftungskapital ebenfalls auf dem Gute Marienhagen, dieses jedoch 
nur zu 4 Prêt. Zinsen, bestätigt worden, unter Vorbehalt einer einjährigen Kün
digungsfrist, laut Schulddocuments d. d. Marienhagen den 9. März 1839, einge
tragen Nubr. III., No. 29. Die Zinsen von dem Wedel-Marienhagenschen Stipen
dium, 50 Thlr. betragend, werden an 2 Studirende mit je 25 Thlr., die Zinsen 
des Wedel-Grasseeschen Stipendium, 45 Thlr. betragend, werden an 2 Studirende 
mit je 22 % Thlr., in beiden Stipendien der Regel nach auf 3 Jahre verliehen. 
Künftig wird aber jedes der Wedel - Graffeefchen Stipendien 28 Thlr. und einige 
Groschen betragen, da Zinsfuß des Kapitals der 1125 Thlr. vom 1. October 1869 
ab auf 5 Prêt, erhöht worden ist. Collator imb Verwalter beider Stipendien ist, nach 
des Stifters Verordnung, der Älteste der Wedeljchen Familie aus dem Haufe 
Uchtenhagen, z. Z. Lieutenant Hermann Magnus Hugo v. Wedel, auf Braunsforth, 
welcher alljährlich der Königl. Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulver
waltung, die Rechnung über Einnahme und Ausgabe, Behufs des Ded)arge, ern- 
zureichem hat. [Acta der Königl. Regierung, II. Abtheilung. Repertorium. Bd. I. 
Fol. 225, No. IL Vol. 2.]

9. Daber, Stadtkirche, s. oben S. 459—476.
10. Daberkow. Patron: Der hiesige Gutsbesitzer Kannenberg. 

Pfarrer ist der zweite Prediger oder Diaconus an der Stadtkirche zu Daber. Er 
hält in der Kapelle zu Daberkow alle Viertel Jahr zwei Rial Predigt und Com- 
munion, wozu er sowol wie zu den übrigen Amtshandlungen von den Einwohnern 
des Dorfs mit freier Fuhre abgeholt wird. Wenn derselbe zur Predigt und 60111  
nuiiiiüii abgeh oll wird, erhält er von dem Nachbar, der ihn der Reihe nach fähr7 
5 Sgr. Speisegeld. Kapellengebaüde und Küsterwohnung befinden sich 111 ziemlich 
gutem Stande. Kapitalien besitzt die Kapelle nicht. Ihr Grundbesitz besteht m 
0.25 Hofraum, 14.106 Acker, 3.109 Wiesen, zusammen 18 Reg. 6 Ruth., der Acker 
auf die Zeit vom 1. Juli 1866 bis dahin 1878 für 167, Thlr. verpachtet, die 
Wiese gegen ein Canon von 6 Sgr. 3 Pf. Vererbpachtet. Einnahme Thlr. 37. 4. 
3 Pf., Ausgabe Thlr. 7. 22. 2 Pf , daher Bestand Thlr. 29. 12. 1 Pf.

*

11. Jarchlin. Patrone: Kammerherr, geh. Regierungs- auch Landrath 
v. Bismarck, aus Külz, und d-sseu Sohu, der Lieutenaut v. B-smarck, »°m l. Gard. 
Dragoner Regiment, in Berlin. Das K.rchengebaude, die P arr- und «uster- 
gebaüde siud gut im Stande. Predigerwittwenhans fehlt auch drer. Die K'rche 
hat kein Baarvermdgeu, dagegen besitzt sie 10 Big. Land, rings von gutsherr ch 
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Grundstücken umgeben, und den s. g. Kirchengarten von 70 Qu. Ruth., auf einer 
Seite von der Straße, sonst von gutsherrlichem Lande begränzt. Laut gerichtlichen 
Contracté vom 7. Mai 1846, bestätigt von der Königl. Regierung 21. Juli 1846 
ist das Land an beti Gutsherrn von Jarchlin Vererbpachtet. Der Canon, hypotheka
risch eingetragen den 13. December 1847 beträgt 8 Sch. Roggen und ist nach der 
Wahl der Kirchenvertreter in Natura mindestens 82 Pfd. schwer oder in Gelde 
nach dem Golnower Martini Durchschnitts-Alarktpreise des jedes Mal vorhergehenden 
Jahrs zu entrichten. Auch läßt sich der Erbpächter eine Regelung des Canons von 
18 zu 18 Jahren gefallen. Für den Kirchengarten, der sonst wol nicht zu ver
pachten ist, gibt der Gutsherr v. Bismarck jährlich 20 Sgr. Einnahme Thlr. 37. — 
11 Pf., Ausgabe Thlr. 28. 6 Sgr., Bestand Thlr. 8. 24. 11 Pf. Unter den Aus
gaben befinden sich Thlr. 3. 11. 6 Pf. zur Erleüchtung der Kirche beim Abend
gottesdienst. Orgel scheint zu fehlen.

Die Pfarre besitzt ein Kapital von Thlr. 631. 26.2 Pf., welches zum Theil 
auf ein Haus in Naugard zinsbar angelegt und auf dessen Hypotheken - Folium 
Rubr. 111., No. 1 eingetragen ist, theils aus 2 Staatsschuldscheinen besteht. Pa
trone der Parochialkirche Gharchelin waren Joachim und Georrius Dewetzen im 
Jahre 1491.

12. Farbezin. Patron: Der Gutsherr v. Dewitz. Das Kirchen- 
gebaüde ist gut, die Küsterwohnung sehr gut im Stande. Die Kirche besitzt eine 
Staatsanleihe von 1854 über 100 Thlr. seit 20. März 1868, daher pro 1867 noch 
keine Zinsen davon in Rechnung zu stellen waren. Das Kirchenland ist mit in die 
Separation gegeben. Der Bauerbofsbesitzer Burmeister als Kirchenlandserbpächter 
besitzt laut Receß 97 Mg. 86 Ruth, in 8 Plänen. Laut gerichtlichen Contracté 
vom 20. November 1818, bestätigt von der Königl. Negierung den 31 December 
1818 ist sämmtliches Kirchenland an den Burmeister von Marien 1819 Vererbpachtet 
und der Canon laut Bescheinigung vom 3. März 1819 hypothekarisch eingetragen, 
nämlich: 20 Sch. Roggen, 10. Sch. Gerste, 10 Sch. Hafer, 4 Sch. Erbsen, nach 
dem Naugarder Martini-Marktpreise in 2 Terminen, Martini und Marien, je zur 
Hälfte zu entrichten. Die s. g. Pfarrwurth, 2 Mg. 30 Ruth, groß von guts
herrlichen und bäuerlichen Grundstücken umgeben, ist laut Contracté vom 30. Sep
tember 1824, bestätigt von der Königl. Regierung den 9. Noveinber 1824 an das 
Gut Farbezin Vererbpachtet für den am 6. April 1825 eingetragenen Canon von 
8 Sch. Gerste nach dem Naugarder Martini-Marktpreise, der für Farbezin und die 
frühere Filia Külz je zur Hälfte berechnet wird. Die Einnahme betrug Thlr. 162. 
12. 1 Pf., die Ausgabe Thlr. 141. 23. 9 Pf, darunter 96 Thlr. für Ankauf der 
oben erwähnten Staatsanleihe, Thlr. 10. 12 Sgr. für Reparatur an der Orgel, 
Thlr. 4. 7 Sgr. für Erleüchtung der Kirche beim Abendgottesdienste, rc., Bestand 
Thlr. 20. 18. 4 Pf. Dem Küster als Organist 6 Thlr., Balgentreter 2 Thlr.

13. Külz. Patron: Kammerherr rc. v. Bismarck, auf Külz. Das 
Krrchengebaüde ist ganz neu von sehr guter, das Küsterhaus von guter Beschaffen
heit. Die Kirche hat eine Orgel und es wird in ihr Abendgottesdienst bei er- 
leüchteter Kirche gehalten. Sie besitzt kein Baarvermögen, wol aber Schulden, die 
im Betrage von 600 Thlr. zum Reübau der Kirche bei dem Patrone contrahirt 
wurden. Im Jahre 1865 sind 200 Thlr. abbezahlt, so daß die Passiva noch 400 
Thlr. betragen, die mit 4 Prct. verzinst werden. Laut Receß besitzt die Kirche au 
Acker 6 Mg. 148 Ruth., laut Licitationsprotokoll vom 4. September 1863 von 
Michaelis 1863 bis dahin 1869 an den Gutsherrn für jährlich 20 Thlr. verpachtet
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Ferner besitzt die Kirche eine Weidefläche von 41 Mg. 118 Ruth., welche mit Kiefern 
bestanden und in Schonung gelegt ist. Sodann hat sie den Canon der Farbeziner 
Pfarrwurth zur Hälfte. Das Kirchenholz gewährt einen regelmäßigen Ertrag, bald 
hoch, bald niedrig. Im Jahre 1865 wurden für verkauftes Holz Thlr. 56. 15 Sgr., 
1867 dagegen nur Thlr. 5. 21 Sgr. gelöst. Der Verkauf der, zum Abbruch be- 
stimmten, alten Kirche brachte 1865 eine Summe von Thlr. 130. 12. 6 Pf. auf. 
1867 war die Einnahme der Kirche Thlr. 75. 2. 11 Pf., die Ausgabe, incl. 32 Thlr. 
Zinsen pro 1866 und 1867 vom Baukapital der 400 Thlr., Thlr. 70. 28 Sgr., 
daher Bestand Thlr. 4. 4. 11 Pf.

14. Kramonsdorf. Patron: Der Gutsherr Schönberg Hierselbst. Be
schaffenheit des Kirchengebaüdes gut; der Pfarrgebaüde, die Westseite des Wohn
haus-Daches bedarf dringend der Reparatur; der Küsterwohnung gut. Keine Orgel, 
kein Abeudgottesdienst. Kein Baarvermögen. Die Kirche besitzt in dem nach 
Plantikow hin belegenen Felde 24 Mg. 92 Ruth, an Acker, Wiesen und Hütung, 
an den Gutsherrn Vererbpachtet laut Coutracts vom 1. October 1833, Bestätigung 
vom 29. October 1833, Hypothekenscheins vom 21. Februar 1834; Erbpacht: 
14 Sch. 13 Mtz. Roggen nach Wahl der Kirche in Natura oder in Gelde nach 
dein Stettiner Martini - Durchschnitts - Marktpreise, im Jahre 1867 pro Scheffel 
Thlr. 3. 1. 7 Pf. Der hiesige Krugwirth ist Besitzer einer Wurth, die einst der 
Kirche gehört haben soll, deren Umfang indeß nicht mehr anzugeben ist. Er zahlt 
dafür observanzmäßig jährlich 2% Sgr. an die Kirche, was als Canon laut Hypo
thekenscheins vom 11. Februar 1841 eingetragen ist. Einnahme Thlr. 78. 9.11 Pf., 
Ausgabe Thlr. 41. 14. 1 Pf., Bestand Thlr. 36. 25. 10 Pf.

15. Weitenhagen. Patron: v. Dewitz-Krebs auf Weitenhagen. 
(Es liegt nur die Bernlögeus-Tabelle pro 1864 vor, da die Kirchenrechnungen für 
die folgenden Jahre wegen Todesfalls des Patrons bis Ende des Jahrs 1868 
noch nicht eingereicht waren. Sein Sohn, Nachfolger im Besitz des Guts und des 
Patronats, war in Beziehung auf die Verwaltung des Kirchenvermögens noch nicht 
gehörig orieiltirt). Kirchen- und Küstergebaüde im besten Stande. Kein Wittwensitz; 
eine Predigerwittwe erhält hier und in Kramonsdorf 6 Thlr. Miethszuschuß 
aus beiden Kirchenkassen. Baarvermögen hat die Weitenhagensche Kirche nicht. 
Dagegen besitzt sie: zwei Gärten bei Daber, 1 Mg. groß, welche an verschiedene 
Einwohner der Stadt auf 6 Jahre bis Marien 1869 für Thlr. 5. 20. 6 Pf. jähr
lich verpachtet sind; ferner 39 Mg. 163 Ruth, an Acker, mit Inbegriff der Wurthen, 
Hoflage und Wiesen, vermessen Anno 1791 nach Angabe des Erbpachtcontracts, 
wonach der Canon 8 Sch. Roggen beträgt, nach dem durchschnittlichen Marktpreise 
der Stadt Naugard zu bezahlen, wenn nämlich dieser Preis die in Erbpacht als 
Minimum stipulirten 11 Thlr. übersteigt. Erbpächter ist der Gutsherr von Weiten
hagen, der auch die hier belegeueu Pfarrläudereien in Erbpachtrechten besitzt, laut 
Hypothekenscheins wegen Kirchen- und Psarrgrundstücke vom 29. Juni 1843. Der 
Kirchhof für Thlr. 3. 2 Sgr. verzeitpachtet. Einnahme Thlr. 60. 21. 5 Pf., Aus
gabe Thlr. 46. 18. 9 Pf., Bestand Thlr. 14. 2. 8 Pf.

16. Maldewin. Patrone: v. Tewitz-Maldewin und Siebenbürger-Höken- 
berg. Die geistlichen Gebaüde sind sämmtlich von guter Beschaffenheit. In der 
Mutterkirche, wie in keiner der Filialkirchen der Maldewiner Parochie, ist eine Orgel, 
in keiner wird Abendgottesdienst gehalten. Die Kirche zu Maldewin hat kein Ka- 

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 62 
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pitalvermögen. Sie besitzt auf Maldewiner Flur: Acker 34 Mg. 93 Ruth., Wiesen 
19 Mg. 9Ö Ruth., Weide 7 Mg. 7 Ruth., Kirchhof HO Ruth., verpachtet an das 
Gut Maldewin laut Contracté vom 7. September 1865 auf 12 Jahre bis Riarien 
1877 für einen jährlichen Baarzins von 45 Thlr. Eine Wiese nutzt der jedes
malige Küster 2 Jahre hintereinander jedes Mal für 1 Thlr., in jedem dritte:: 
Jahre unentgeldlich. Auf Hökenberger Felde besitzt die Kirche: Acker 3 Mg. 1 <6 
Ruth., Wiese 1 Mg. 12 Ruth., Reüland 8 Mg. 82 Ruth., laut Contracté vom 
7. September 1865 bis dahin 1877 an das Gut Hökenberg für jährlich 18 Thlr. 
verpachtet. Einnahme Thlr. 68. 10 Sgr., Ausgabe Thlr. 1H. 12. 8 Pf., Vorschuß 
Thlr. 43. 2. 8 Pf., welchen der Patron v. Dewitz geleistet hat, und der von Re- 
paraturbauten herrührt, denen Kirche, Pfarr- und Küstergebaüde seit 1864 ununter
brochen haben unterworfen werden müssen. In Ermangelung eines Wittwensitzes 
bezieht eine Predigerwittwe z. Z. aus drei Kirchen der Parochie Maldewin einen 
Miethszuschuß von je 2 Thlr., im Ganzen 6 Thlr.

17. Ludwigshvrst. Patrone: Wie in Maldewin. Kirche und Klister- 
Wohnung unter Einem Dache, gut in: Stande, doch beschränkt im Raum. Keine 
Orgel, kein Baarvermögen, nur l/ 4 Mg. Acker, welcher von: Küster als Gehalt 
seiner Stelle für einen jährlichen Canon von 1 Thlr. benutzt wird. Einnahme 
1 Thlr. 15 Sgr., Ausgabe Thlr. 14. 19. 3 Pf., Vorschuß Thlr. 13. 4. 3 Pf., 
welchen der Pfarrer geleistet hat.

*

18. Las deck. Patron: Seit 1867 Lieutenant v. Bismarck, vom 1. 
Garde-Dragoner Regiment, zu Berlin, vertreten von seinem Vater, dem Kammer- 
Herrn rc. v. Bismarck, auf Külz; vor 1867 Landrath v. Kamekeschen Erben. Das 
Kirchengebaüde ist von guter Beschaffenheit, das Küster- und Schnlhans in den 
Jahren 1864 und 1865 mit einem Kostenaufwande von Thlr. 1522. 29. 2 Pf. 
von Grund aus neu erbaut, und das alte zum Abbruch für 310 Thlr. verlauft. 
Die Kirche besitzt ein Regenwalder Sparkassenbuch über 21 Thlr. Die hiesige 
Kirche war früher Mater und hatte demgemäß auch ihre eigenen Pfarrgebaüde. 
Kirchenland und Pfarrland Vererbpachtet. Das Kirchenland besteht aus Hofstelle 
34 Ruth., Garten 7 Ruch., Acker 16 Mg. 147 Ruth., Wiesen 2 Mg. 26 Ruth., 
Unland 9 Ruth. Laut Recesses d. d. Ludwigshorst 18. December 1857, bestätigt 
Stargard den 4. Januar 1858 ist die Getdrente für das vererbpachlctc Ki:d)rnland 
von Thlr. 29. 5  10 Pf. in eine dem frühern Erbpachtcontracte von: 2. October 
1845 entsprechende Roggenrente von 21 Sch. 10 Mtz. zurückverwandelt. Dieselbe 
ist laut des Hypothekenscheins d. d. Plate den 1. März 1858 auf das Grundstück 
eingetragen und wird nach den: jedesinaligen Martini - Marktpreise von Golnow 
bezahlt. Das Weideland der Kirche, aus 8 Mg. 72 Ruth. bestehend, ist laut Con- 
tracts vom 16. Februar 1865 bis Marien 1871 für jährlich Th Tlsir. verpachtet, 
und die Ärnte von den auf den 121 Ruth, großen Kirchhofe stehenden Pflaumen- 
baümen für 16 Sgr. Kirchhofsland bei Colonie Lasbeck 90 Ruth, groß (mit4M. 
Schulacker zusammen verpachtet für 7 Thlr., wovon 7o auf die Kirche fällt), laut 
Contracts vom 8. Decen:ber 1863 auf die 6 Jahre von Marien 1864 bis dahin 
1870, Pachtantheil der Kirche 23 Sgr. 4 Pf„ Einnahme Thlr. 65. 29. 4 Pf., 
Ausgabe Thlr. 50. 20. 10 Pf. Bestand Thlr. 15. 8. 6 Pf.

*

Die Pfarre besitzt in Lasbeck ein eisernes Kapital, von welchen: die Zinsen 
der jedesmalige Pfarrer bezieht. Dasselbe besteht - a) in Folge des Verkaufs 
der früheren Pfarrgebaüde aus einem Ponunerschen Pfandbriefe über 200 Thlr., 
und — b) in Folge der Ablösung des aus der Vererbpachtuug der Lasbecker Pfarr-
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ländereien resultirenden frühern baaren Canons von 24 Thlr. in Kapital nach dem 
Gesetze vom 15. April 1857 aus drei Pommerschen Rentenbriefen über 625 Thlr. 
Summa des Kapitals 825 Thlr.

19. Schmelzdorf. Patron: Major v. Knobelsdorfs - Brenkenhvf auf 
Schmelzdorf. Kirchen- und Küstergebaüde befinden sich in guter Beschaffenheit. Es 
fehlt an einer Orgel. Die Kirche hat kein Kapitalvermögen. Sie besitzt an Acker 
14 Mg. 126 Ruth., an Wiesen 37 Mg. 119 Ruth. Der Acker nebst eir.er Wiese 
ist seit Marien 1832 zu einem jährlichen Canon von 21 Thlr. Vererbpachtet. Der 
Canon und die übrigen Reservate sind hypothekarisch eingetragen laut Hypotheken
scheins vom 4. April 1833. Eine andere Wiese ist vor Zeiten der Pfarre zuge
legt, für welche der jedesmalige Prediger 25 Sgr. zu entrichten hat. Einnahme 
Thlr. 24. 15 Sgr., Ausgabe Thlr. 47. 3. 9 Pf., bleibt Vorschuß des Patrons 
Thlr. 22. 18. 9 Pf.

20. Wulkow. Patron: v. Blücher auf Wulkow. Das Kirchen- 
gebaüde ist ziemlich im Staude, sonst aber sehr ärmlich. Das Küster- und Schul- 
Haus ist Eigenthum des Lehrers. Kein Kapitalvermögen. Grundbesitz: Acker 19 
Mg. 19 Ruth., Garteu 166 Ruth., Hos- und Baustelle excl. Kirchhof 43 Ruth., 
Wiese 158 Ruth., nach dein Vertrage vom 31. März 1856 auf 20 Jahre bis 
Marien 1876 für eine jährliche Pacht von 10 Thlr. an den Gutsherrn von Wulkow 
verpachtet, zufolge Consenses der Königl. Regierung vom 16. Juni 1856; Einnahme 
Thlr. 9. 7. 1 Pf. Die Ackerpacht war rückständig geblieben, Ausgabe Thlr. 7. 
14. 3 Pf. Bestand Thlr 1. 22. 10 Pf.

21. Plantikvw. Patron: Witte-Bornfeldt auf Plantikow. Beschaffenheit 
des Kirchengebaüdes gut, des Pfarrhauses befriedigend, die Pfarrscheüne baufällig, 
der Pfarrstall befriedigend, eben so die Küfterwohnung. Die Kirche besitzt einen 
Pfandbrief von 25 Thlr. und an Ländereien: 29 Mg. 126 Ruth. Acker, mit Ge
nehmigung des Königl. Consistoriums vom 22. März 1787 an das Gut Plantikow 
Vererbpachtet gegen 16 Sch. Roggen, 8 Sch. 10 Mtz. Gerste, 5 Sch. 22/s Mtz. 
Hafer und 3 Thlr. baar. Die Naturalprästanda sind unterm 15. Juli 1787 in 
das Hypothekenbuch, Nubr. III., No. 3 eingetragen und müssen laut Contracts in 
Natura geliefert werden; außerdem die s. g. Sieben Kossatenländer 84 Mg. 158 
Ruth., seit Ende des 16. Jahrhunderts in Pachtung vorn Gute und von den Bauern; 
jenes entrichtet einen Canon von Thlr. 1. 23. 4 Pf., diese zahlen 14 Sgr. 7 Pf. 
Einnahme Thlr. 181. 13. 5 Pf. Ausgabe Thlr. 112. 5 Sgr. Bestand Thlr. 68. 
18. 5 Pf.

Der Vorbesitzer des Ritterguts Plantikow Johann Jakob Andreas Witte, 
Kaufmann in Stettin, hat der hiesigen Kirche letztwillig ein Kapital von 500 Thlr. 
mit der Bestimmung vermacht, daß von den jährlichen Zinsen 1) der Küster ein 
jährliches Organisten-Gehalt von 10 Thlr. bekomme; 2) die nöthige Reparatur der 
Orgel und des Kirchthurms, und 3) der Überschuß der Zinsen Behufs Mehrung 
des Stiftungskapitals, gesammelt werde. Dasselbe ist auf diese Weise seit 1855 
auf 600 Thlr. angewachsen. Es ist in Pfandbriefen bestätigt. Es wird über 
dieses Vermächtniß eine eigene Rechnung vom Prediger geführt, der für seine Be
mühung 1 Sch. Roggen erhält, laut Genehinigungs-Verfügung der Königl. Regie
rung vont 3 Mürz 1854. Diese Behörde, und zwar die Abtheilung für Kirchen- 
und Schulwesen, entlastet den Prediger wegeir der gelegteil Rechnung, nachdem diese 
vom Patrone revidirt worden ist.

62*
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22. Bernhagen. Patrone: Die bäuerlichen Wirthe vertreten durch zwei 
Bevollnlächtigte. Das Kirchengebaüde ist neu und in gutem Staude, hat eine Orgel. 
Die Küsterwohnung befriedigt. Keine Activa. Grundbesitz: 44 Mg. 84 Ruth. 
Acker, 119 Ruth. Wiesen, 7 Mg. 144 Ruth, wüstes Land als Entschädigung für 
Weidegerechtigkeit, welche Grundstücke mit Genehmigung der Königl. Regierung 
vom 24. März 1821 in Erbpacht gegeben sind. Datum des Erbpachtcontracts: 
15. Januar 1821. Erbpacht 24‘/s Sch. Roggen, eingetragen in das Hypotheken
buch, Rubr. II. No. 1—4, Einnahme Thlr. 136. 5. 4 Pf., Ausgabe Thlr. 132. 
2. 5 Pf., Bestand Thlr. 4. 2. 11 Pf. Bernhagen war ehedem eine Pfarrkirche, 
deren Patrone Joachim und Georgius von Dewetzen, in Daber, waren 1492.

23. Roggow Patron: v. Bülow auf Hoffelde. Kirchen- und Pfarr- 
gebaüde in leidlichem Zustande, die Küsterwohnung ist gut erhalten. Die Kirche 
hat eine Orgel. Sie besitzt 175 Thlr. in Pfandbriefen. Grundbesitz: 18 Mg. 
131 Ruth. Acker, welcher nach dem Vertrage vom 2. September 1849, bestätigt 
den 21. Februar 1850, von Marien 1850 ab bis dahin 1868 für eine Jahrespacht 
von 42 Thlr. verpachtet ist. Außerdem eine — mythische (?) Wiese, welche der 
Pfarrer gegen ein Grundgeld von 20 Sgr. nutzt. Einnahme Thlr. 123. 26. 7 Pf., 
Ausgabe Thlr. 93. 22. 27, Pf, Bestand Thlr. 30. 4. 4 Pf. Die Kirche ist im 
Besitz eines Stiftungskapitals von 100 Thlr., welche unter den obigen 175 Thlr. 
mit enthalten ist. In ihrem Testament vom 4. November 1757 hat die, drei Jahre 
nachher verstorbene, Oberstlieutenant v. Dewitz dieses Kapital mit der Bestimmung 
vermacht, daß die Zinsen zu 5 Prct. der Kirchenkasse zur Hälfte zufallen sollen, um 
das Grabgewölbe, das die Stifterin sich in der Kirche hat erbauen lassen, für 
ewige Zeit in gutem Stande zu erhalten, während die andere Hälfte der 
Prediger für die Aufsicht über das Gewölbe bezieht, damit „ihr Leichnam darin 
ungestört ruhe".

24. Haseleü. Patron: Gutsbesitzer Dreher auf Haseleü. Die Be
schaffenheit des Kirchengebaüdes ist gut, die Küsterwohuung sehr beschränkt und im 
Winter sehr schwer zu erwärmen. Die Kirche besitzt 800 Thlr. in Pfandbriefen. 
Der Kirchenacker, 34 Mg. 165 Ruth, groß, ist durch Vertrag voin 27. Juli 1819, 
von der Königl. Regierung bestätigt den 15. October 1819 au das Dominium 
Haseleü vererbpachtet. Der Canon beträgt 11 Sch. 6 Mtz. Roggen, 3 Sch. 12Mtz. 
Gerste und 9 Sch. 12 Mtz. Hafer, der in Gelde nach jedesjährigenl Martini-Markt
preise der Stadt Naugard abgeführt wird; im Hypothekenbuch vermerkt den 28. März 
1831. Einnahme, incl. Bestand vom vorigen Jahre Thlr. 211. 22. 3 Pf., Aus
gabe Thlr 66. 24 Sgr., Bestand Thlr. 144. 28. 3 Pf., der sofort capitalisirt 
werden sollte. Die bei der Kirche zu Hafeleü bestehende Ruchelsche Stiftung besaß 
im Jahre 1867 ein Kapital von 400 Thlr. in Pfandbriefen Die Einnahme be
trug an Zinsen Thlr. 14. 13. 6 Pf., an Bestand Thlr. 22. 8. 10 Pf., ausgelost 
war eine Staatsanleihe von 10 Thlr., Summa der Einnahme Thlr. 46.22.4 Pf., 
verausgabt waren Thlr. 2. 2b Sgr, so daß ein Bestand von Thlr. 43. 27. 4 Pf. 
verblieb, der sofort capitalisirt wurde.

25. Mesow. Patronin: Berwittwete Frau v. Dewitz, vertreten 
durch ihren Bevollmächtigten: v. Bülow-Hoffelde. Eine andere Angabe besagt: 
v. Dewitz auf Zochow, als Vormund der minorennen v. Dewitz-Mesow. Kirchen
gebaüde ziemlich gut, doch ist das Dach schadhaft. Die Küsterwohnung gut. 
Die Kirche besitzt keine Activa, an Grundstücken 97 Morg. 90 Ruthen,
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die mittelst Vertrages vom 6. April, bestätigt den 28. April 1803 an das Gut 
Mesow gegen einen unveränderlichen Geldcauon von Thlr. 28. 15. 7 Pf. vererb- 
pachtet sind, eingetragen vi Decreti vom 5. August 1803. Einnahme Thlr. 106. 
19. 2 Pf. incl. Bestand von voriger Jahresrechnung, Ausgabe Thlr. 81.21.9% Pf. 
Bestand Thlr. 24. 27. 5 Pf. Meßouwe, wie man im 15. Jahrhundert den Namen 
dieses Dorfs schrieb, war ehedem Pfarrkirche, deren Patrone 1492 Joachim und 
Georg genannt Dewetzen waren.

26. Salmow. Patron: Gutsbesitzer Pissin auf Salmow. Kirchen- 
und Küstergebaüde sind ziemlich gut im Stande. Kein Baarvermögen. Der 7 Mg. 
147 Ruth, große Kirchenacker ist mittelst Contracté vom 23. März 1820, bestätigt den 
9. August 1820, dem Nittergute Salmow in Erbpacht gegeben. Der Pachtzins 
betrügt 8 Sch. 9% Mtz. Roggen, in Gelde nach dem jedesmaligen Martini-Markt- 
preise der Stadt Stargard zahlbar. Einnahme Thlr. 50. 17 Sgr. Ausgabe Thlr. 
46. 27. 6 Pf., Bestand Thlr. 3. 19. 6 Pf.

27. Schönwald. Patrone: Die 17 bäuerlichen Wirthe daselbst. Das 
Dach der Kirche bedarf der Reparatur, die Thüren ebenfalls. Auch das Dach des 
Pfarrhauses ist der Ausbesserung bedürftig. Die Küsterwohnung befindet sich in 
baulichem Stande. Das Predigerwittwenhaus bedarf einiger Reparatur. Mittelst 
Contracts vom 30. August 1866 ist dieses Haus auf die 6 Jahre von Marien 
1867 bis dahin 1873 für 21 Thlr. 15 Sgr. vermiethet. Die Kirche besitzt 650 Thlr. 
in Pfandbriefen und Staatsanleihescheinen; und an Grundstücken: 38.48 Acker, 
2. 120 Wiesen, 23. 98 Weide, zusammen 64 Mg. 86 Ruth., welche laut Contracts 
vom 14. Januar, genehmigt den 10. April 1839, Vererbpachtet sind. Der Pacht
zins beträgt 41 % Sch. Roggen, welcher nach dem Stettiner Martini-Marktpreise, 
und zwar in 2 Terminen, zu Martini und Alanen in Gelde abgeführt wird. Ein
nahme Thlr. 218. 8. 8 Pf., Ausgabe Thlr. 132. 7. 7 Pf., Bestand Thlr. 86. 1. 
1 Pf., welcher nicht zinsbar angelegt werden kann, da mehrere Reparaturbauten be
vorstehen. — Es muß bemerkt werden, daß der Rendant der Kirchenkasse, Prediger 
Dieterich, in der Vermögenstabelle pro 1867 die Rubrik der Einnahme nicht voll
ständig ausgefüllt hat; die Ergänzung ist hier annähernd bewirkt.

28. Vogtshagen. Patron: Gutsbesitzer Carl Kannenberg daselbst 
seit 1867, Nachfolger des Oberamtsmanns Pehlemann. Das Kirchengebaüde ist in 
baulichen Würden. Das Küsterhaus bedarf einer Ausbefierung des Dachs. Die 
Kirche besitzt einen Staatsanleiheschein über 100 Thlr. und an Grundstücken: 
41. 94 Acker, 1. 78 Wiesen, 0. 85 Garten, zusammen 43 Mg. 77 Ruth, (die 
Größe der Weide ist nicht angegeben). Diese Kirchenländereien sind zu Erbpacht- 
rechten ausgethan laut Contracté vom 30. Januar 1800, genehmigt 13. Februar 
1800, der Hypothekenschein datirt vom 13. April 1812. Erbpächter ist das Gut 
Vogtshagen, jetzt getheilt in Vogtshageu und Dorotheenhof, so zwar, daß Vogts
hagen 2/s und Dorotheenhof % der Pacht trägt. Der Pachtzins ist stipulirt zu 
22 Sch. Roggen, 11 Sch. 2% Mtz. Gerste, 12 Sch. 13% Mtz. Hafer, in Gelde 
abzuführen nach dem jedesjährigen Martinipreise des Stargarder Markts. Für den 
Garten und die Wiese wird eine Geldpacht von Thlr. 1. 19. 9 Pf. entrichtet. Die 
Obst- und Grasnutzuug auf dem Kirchhofe wird jährlich verpachtet. Der Pacht
zins richtet sich nach der zu erwartenden Obstärnte, 1866 wurden 9 Thlr. 11 Sgr., 
1867 dagegen nur 1 Thlr. 25 Sgr. gezahlt. Im Jahre 1867 hatte die Kirchen
kasse Einnahme Thlr. 249. — 11 Pf., Ausgabe Thlr. 140. 17. 5 Pf., daher Be
stand Thlr. 108. 13. 6 Pf., der bereits zinsbar angelegt war.
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Vermögens-Tabelle der ^rediger-Wittwen-Kafse der Synode 
Daber pro 1867.

Das Vermögen der Kasse beträgt 3880 Thlr. und besteht ans zwei Obligationen, 
die eine über 530 Thlr. seit 1822 auf ein Haus iu Naugard, die andere über 
1000 Thlr. seit 1824 auf das Rittergut Kramonsdorf bestätigt, beide zu 4'k Prct. 
ferner aus 17 Pommerschen Pfandbriefen alter und aus 4 Pfandbriefen netter 
Edition, sodann aus 2 freiwilligen Anleihescheinen von 1848, einem Staatsanleihe
schein von 1859, einem Pommerschen Rentenbriefe und einem Schuldschein des 
Daberschen Vorschuß-Vereins vom 31. Juli 1866 über 100 Thlr., für deu ein depo- 
sitalmäßig sicheres Werthpapier zu erwerbeu sein dürfte.

Die Einnahnle beträgt: Tit. I. Bestand aus dem vorigeu Jahre Thlr. 71. 
11. 1 Pf. Tit. II. Au jährlichen Beiträgen der 11 Synodalen, incl. eines Eme
ritus Thlr. 14. 20 Sgr. Tit. III. An Collectengeldern bei den drei hohen Festen 
Thlr. 25. 23 Sgr. Tit. IV. Acceßgeld, vacat. Tit. V. An Zinsen von den aus
stehenden Kapitalien Thlr. 155.20. 6 Pf. Summa der Einnahme Thlr. 267. 14.7.

Ausgabe. Tit. I. An Vitalitien, 3 Prediger-Wittwen a 20 Thlr., 2 Prediger- 
Töchter à 15 Thlr. und 1 Tochter 10 Thlr., macht zusammen 100 Thlr. Tit. II. 
Für Ankauf eines Pommerschen Rentenbriefs Thlr. 94. 15 Sgr. Tit. III. Dem 
Rendanten für die Rechnungsführung 1 Thlr. Summa der Ausgaben

Thlr. 195. 15. —
Einnahme und Ausgabe verglichen ergeben an Bestand . „ 71. 29. 7
Die Gelddocumente besinden sich in einem Kasten unter dreifachem Verschluß 

und sind die Schlüssel vertheilt an den Superintendenten Wegner zu Daber, den 
Prediger Dietrich zu Schöuwald, Seuior der Synode, und den Rendanten der 
Kasse, Prediger Walther zu Kramonsdorf.

(Acta der König!. Regierung zu Stettin, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen, 
betreffend die Revision der VermögenstcibeUen der Kirchen, Schulen und Stipendien. Ä>ol. X. 
Repertorium, Bd I., Fol. 165, No. 1).

Die Schulen der Synode Daber.
Zustand im Jahre 1865.

1. Pa rochie Groß-Venz.
1. Groß-Benz mit Hohen-Benz, 445 Seelen. Der Lehrer, zugleich Küster 

und Organist, hat Seminarbildung unter der Herrschaft der Raumer-Stiehlschen 
Regulative. Es treibt Ackerbau und Bienenzucht. Sein Gesammt-Einkommen ein
schließlich der Wohnung, aber excl. des Feüerungsbedarf für die Schulstube, ist zu 
154 Thlr. veranschlagt. Vs des Gehalts muß an den Emeritus gezahlt werden. 
Frequenz der Schule: 49 Knaben, 31 Mädchen, zusammen 80 Kinder. Die Schul
kaffe hatte 1867 einen Bestand von Thlr. 5. 2. 4 Pf.
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2. Klein-Benz mit Wussow und Schloißin. 253 Seelen. Der Lehrer, 
zugleich Küster, treibt Ackerbau. Gesammt-Einkommen 275 Thlr. Frequenz: 30 
Knaben, 27 Mädchen — 57 Kinder. Die Schulkasse besitzt ein Eigenvermdgen von 
50 Thlr. in Pfandbriefen, und zwar zur Hälfte seit 1821, zur andern Hälfte seit 
1856. Jrn Jahre 1867 betrug ihre Einnahme Thlr. 20. 24. 7 Pf., die Ausgabe 
7 Thlr., daher Bestand Thlr. 13. 24. 7 Pf.

3. Friedrichsgnade mit Alt- und Neu - Radern. 387 Seelen. Patron 
der Schule: Gutsbesitzer W. Kannenberg auf Radern. Der interimistisch angestellte 
Lehrer hat 100 Thlr. Einkommen. Frequenz: 34 Knaben, 33 Mädchen — 67 
Kinder. Die Schulkasse hatte 1867 einen Bestand von Thlr. 1. 24. 4 Pf.

4. Justemin mit Amalienburg. 287 Seelen. Der intermistisch angestellte 
Lehrer ist zugleich Küster, sein Einkommen 100 Thlr. Frequenz: 21 Knaben, 28 
Mädchen — 49 Kinder. 1867 Bestand der Schulkasse Thlr. 2. 3. 10 Pf.

5. Sand-Schönau. 255 Seelen. Der Lehrer ist zugleich Küster und 
treibt Ackerbau. Einkommen 105 Thlr. Frequenz: 11 Knaben, 18 Mädchen — 
29 Kinder. 1867 Schulkassenbestand Thlr. 1. 27. 6 Pf.

Parochie Groß-Benz. Seelenzahl 1827. Frequenz der Schulen : 145 Knaben, 
137 Mädchen — 282 Kinder. Zu jeder der 5 Schulkassen trägt der Prediger 
jährlich 1 Thlr. bei. In keiner Schule wird geturnt.

2. Parochie Breitenfeld.
6. Breitenfeld. Seelenzahl 417. Der Lehrer, zugleich Küster, treibt 

Bienenzucht, und hat ein Einkommen von ca. 140 Thlr. Frequenz der Schule: 
35 Knaben, 47 Mädchen — 82 Kinder. Schulkassenbestand Thlr. 8. 8. 4 Pf. im 
Jahre 1867.

7. Brau ns b e rg. 483 Seelen. Der Lehrer, zugleich Küster, ist ohne 
Nebenbeschäftigung; sein Einkommen ca. 150 Thlr. Frequenz: 38 Knaben, 43 
Mädchen = 81 Kinder. Schulkassen-Bestand Thlr. 8. 15. 5 Pf. im Jahre 1867.

8. Marienhagen. 161 Seelen. Der interimistisch angestellte Lehrer ver
sieht das Küsteramt und hat keine Nebenbeschäftigung. Die Stelle, welche früher § 
mit 100 Thlr. dotirt war, wovon der Lehrer nur 50 Thlr. baar erhielt, während 
die andere Hälfte vorn Patron der Schule auf die, von ihm übernommene, Ver
pflegung des Lehrers gerechnet wurde, ist seit 1. April 1865 auf 120 Thlr. erhöht. 
Frequeuz der Schule 17 Knaben, 15 Mädchen — 32 Kinder. 1867 ist Schulkassen- 
Bestand Thlr. 1. 24 Sgr.

Parochie Breitenfeld enthält 1061 Seelen. Frequenz der Schulen: 90 Knaben, 
105 Mädchen — 195 Kinder. Sowol in Breitenfeld, als in Braunsberg geben 
die Lehrer auch den bereits aus der Schule Entlassenen Gelegenheit, sich für den 
Kirchen-Gesang weiter fort zu bilden. In keiner Schule wird geturnt.

3. Parochie Daber.
9. Daber. Die städtische Rector-Schule von 5 Klassen. Frequenz: 185 Knaben, 

203 Mädchen = 388 Kinder. Das Patronat ist, wie bei dem Kirchen-Patronat, beni 
Dewitzcil-Geschlecht zuständig. Man vergl. die historische Beschreibung der Stadt 
Daber, S. 476. Das Einkommen eines Lehrers, excl. des Rectors, beträgt im 
Durchschnitt 249 Thlr.

10. Daberkow. 164 Seelen. Des Lehrers, zugleich Küsters, Einkommen 
beträgt ca. 120 Thlr. Frequenz: 17 Knaben, 18 Mädchen — 35 Kinder. Eine 
Schulkasse ist nicht vorhanden.
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4. Parochie Jarchlin.
11. Jarchlin mit Kniephof. 495 Seelen. Des Lehrers Einkommen 148 Thlr. 

Frequenz: 48 Knaben, 40 Mädchen — 88 Kinder. Schulkassenbestand Thlr. 9. 11. 
7 Pf., im Jahre 1867.

12. Färbezin mit der Colonie Neü-Farbezin. 514 Seelen. Lehrer mit 
regulativer Seminar-Bildung. Sein Einkommen 190 Thlr., wovon '/, an den 
Emeritus abzugeben ist. Frequenz: 44 Knaben, 51 Mädchen — 95 Kinder. Es 
sind hier zwei Ortsschulkassen. Die Kasse A besitzt ein Kapital von 250 Thlr. als 
Stiftung des gutsherrlichen Patrons, seit 1832 mit der statutenmäßigen Bestim
mung, daß von den Zinsen Kindern unbemittelter Altern Freischule gewährt werden 
soll. Im Jahre 1867 schloß diese Kasse mit einem Bestände von Thlr. 1. 17.1 Pf. 
ab. Bestand der Ortsschulkasse B Thlr. 10. 28. 5 Pf. im Jahre 1867.

13. Külz. 334 Seelen. Lehrer mit regulativer Seminarbildung 119 Thlr. 
Einkommen. Frequenz: 42 Knaben, 19 Mädchen — 61 Kinder. Schulkassen- 
Bestand Thlr. 12. 12. 4 Pf., im Jahre 1867.

Parochie Jarchlin enthält 1343 Seelen. Frequenz der Schulen: 134 Knaben, 
110 Mädchen — 244 Kinder. Die Lehrer der drei Schulen sind zugleich Küster, 
der Farbeziner ist auch Organist. In allen drei Schulen ist der Versuch mit dem 
Turnunterricht für die Knaben gemacht; auch wird zum Theil mit den Erwachsenen 
Choral-Gesang geübt.

5. Parochie Kramonsdorf.
14. Kramonsdorf. 281 Seelen. Lehrer mit regulativer Seminarbildung, 

ist auch Küster, sein Einkommen ca 100 Thlr. Frequenz: 28 Knaben, 24 Mädchen 
— 52 Kinder. Schulkassenbestand 1 Thlr. 25 Sgr.

15. Weitenhagen. 325 Seelen. Lehrer und Küster, ca. 100 Thlr. Ein
kommen. Frequenz: 32 Knaben, 29 Mädchen — 61 Kinder. Eine Schulkasse ist 
nicht vorhanden.

Parochie Kramonsdorf. Seelenzahl 606. Frequenz der Schulen: 60 Knaben, 
53 Mädchen — 113 Kinder. In keiner Schule wird geturnt. In Weitenhagen 
aber ertheilt der Lehrer im Winter wöchentlich an einem Abende der aus der Schule 
entlassenen Jugend Unterricht im Choral-Gesang.

6. Parochie Maldewin.
16. Maldewin, 329, mit Sophienhof 100, Neü-Maldewin 158, Hökenberg 

270, zusammen 857 Seelen. Der Lehrer, welcher Küster, auch Kirchenvorsteher ist, 
hat ein Einkommen von 155 Thlr. Frequenz: 54 Knaben, 48 Mädchen — 102 
Kinder. Der Schulkassenbestand war 1867 Thlr. 5. 21. 1 Pf. Außerdem besitzt 
die Schulkasse ein Regenwalder Sparkassenbuch über Thlr. 39. 2 Sgr. incl. der 
Zinsen bis ult. December 1864.

17. Ludwigs hör st 266, mit Friederikenwald 158 und Kurtsdorf 124, zu
sammen 548 Seelen. Der Lehrer ist Küster, treibt etwas Bienenzucht, und hat 
ein Einkommen von 130 Thlr. Frequenz der Schule: 49 Knaben, 44 Mädchen — 
93 Kinder. Bestand der Schulkasse 11 Sgr. 2 Pf. im Jahre 1867.

18. Lasbeck 358, mit Colonie Lasbeck 183, und Sackshof 26, zusammen 
567 Seelen. Der Lehrer, zugleich Küster, hat 190 Thlr. Einkommen. Frequenz: 
64 Knaben, 50 Mädchen = 114 Kinder. Im Jahre 1868 hatte die Schulkasse 
des Dorfs Lasbeck einen Bestand von 10 Sgr. 3 Pf. und besaß ein Regenwalder 
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Sparkassenbuch über 30 Thlr. Die Colonie Lasbeck hat ihre eigene Schulkasse. 
Diese hatte Thlr. 18. 27. 6 Pf. Bestand und ein Regenwalder Sparkassenbuch 
über Thlr. 56. 2. 6 Pf. incl Zinsen bis ult. December 1864.

19. Schmelzdorf 230, mit Brenkenhof 30, zusammen 260 Seelen. Der 
Lehrer ist Küster und Kirchenvorsteher; sein Einkommen 112 Thlr. Frequenz 15 
Knaben, 17 Mädchen — 32 Kinder. Schulkassenbestand 22 Sgr. 2 Pf.

20. Wulkow 140 Seelen. Der Lehrer ist zugleich Küster, Ortschulze, Kirchen- 
und Schulvorsteher, sein Einkommen 81 Thlr. Frequenz: 11 Knaben, 12 Mädchen 
— 23 Kinder. Schulkassenbestand Thlr. 14. 28. 10 Pf. Ein Sohn und eine 
Tochter des Gutsbesitzers v. Blücher werden von einem Candidaten privatim 
unterrichtet.

Parochie Maldewin. Seelenzahl 2372, darunter 75 Alt-Lutheraner; es 
besteht nämlich zu Friederikenwald und Kurtsdorf, Kirchspiels Ludwigshorst, eine 
kleine altluthersche Gemeine, deren Seelsorger der Prediger Marseille zu Rottnow 
ist, und zu der auch einzelne in anderen Orten der Parochie zerstreüt wohnende, 
in der obigen Seelenangabe mitgezählte Personen gehören. Die Seelenzahl der
selben beträgt: in Friederikenwald 28, in Kurtsdorf 39, in Wulkow 6, in Ludwigs
horst und Maldewin je 1. Die Zahl dieser Sectirer nimmt ab; 1861 gab es ihrer 
96. Die schulpflichtigen Kinder dieser Alt - Lutheraner besuchen die Ortsschulen. 
Frequenz aller 5 Schulen: 193 Knaben, 171 Mädchen — 364 Kinder. Geturnt 
wird in keiner Schule.

7. Parochie Plantikow.
21. Plantikow. 378 Seelen. Lehrer, zugleich Organist und Küster, bat 

ein Einkommen von 165'/z Thlr. Frequenz: 40 Knaben, 45 Mädchen -- 85 Kinder. 
Schnlkassenbestand Thlr. 8. 23. 2 Pf.

22. Bern ha gen. 510 Seelen. Lehrer ist auch hier Organist und Küster, 
mit einem Einkommen von 194 Thlr. Frequenz: 38 Knaben, 46 Mädchen — 84 
Kinder. Schulkassenbestand Thlr. 5. 28. 8 Pf.

Parochie Plantikow. Seelenzahl 888. Frequenz: 78 Knaben, 91 Mädchen 
— 169 Kinder. Weder in Plantikow noch in Bernhagen wird geturnt. Der 
Lehrer zu Bernhagen ist auf einem Sentinar unter beni Regiment der Regulative 
gebildet.

8. Parochie Roggow.
23. Roggow mit Hoffelde und Wilhelmsthal. 645 Seelen. Der Lehrer ist 

Küster. Er hat ebenfalls Seminarbildung gettossen, und zwar aitch unter der Herrschaft 
der Regulative. Sein Einkommen ist auf 200 Thlr. eingeschätzt, wovon er aber 
60 Thlr. an seinen enleritirten Vorgänger abzngeben hat. Frequenz: 55 Knaben, 
51 Mädchen — 106 Kinder. Bestand der Schulkasse Thlr. 6. 21. 5 Pf. im 
Jahre 1868.

24. H aseleü. 258 Seelen. Der Lehrer, zugleich Küster, hat eilt Einkommen 
von 100 Thlr., wovon der Emeritus 4% Thlr. erhält. Frequenz: 32 Knaben, 
25 Mädchen = 57 Kinder. Schulkassenbestand 5 Thlr. 19 Sgr. im Jahre 1868.

25. Mesow. 484 Seelen. Der Lehrer ist Küster und hat Seminarbildung 
vor Einführung der Raumer-Stiehlschen Regulative genossen. Sein Einkommen 
beträgt 160 Thlr. Frecp enz: 55 Knaben, 50 Mädchen — 105 Kinder. Schul
kassenbestand im Jahre 1868 Thlr. 22 21. 8 Pf., davon Thlr. 18. 23. 3 Pf. in 
der Sparkasse belegt sind.

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 63
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26. Salrnow. 367 Seelen. Der Lehrer hat kein Nebenamt. Er treibt 
Bienenzucht. Sein Einkommen beträgt 110 Thlr. Frequenz: 28 Knaben, 35 Mädchen 
— 63 Kinder. Bestand der Schulkasse 13 Sgr. 10 Pf.

Parochie Roggow. 1854 Seelen. Frequenz: 170 Knaben, 161 Mädchen — 
331 Kinder. In keiner Schule dieser Parochie wird geturnt. Dagegen werden 
in der Schule zu Roggow die Mädchen in weiblichen Handarbeiten unterrichtet. 
Von den Landschulen der Synode Daber ist diese Schule die einzige, wo dies 
geschieht.

9. Parochie Schönwald.
27. Sch önwald. 495 Seelen. Der Lehrer ist Küster und hat ein Einkommen 

von 140 Thlr. Frequenz: 50 Knaben, 50 Mädchen = 100 Kinder. Eine Schul- 
kasse ist hier nicht vorhanden.

28. Bo g t s h ag en mit Dorotheenhof. 460 Seelen. Auch hier ist der Lehrer 
Küster mit einem Einkommen von 150 Thlr. Frequenz: 40 Knaben, 40 Mädchen 
— 80 Kinder. An einer Schulkasse fehlt es hier ebenfalls.

Parochie Schönwald. Seelenzahl 955. Frequenz: 90 Knaben, 90 Mädchen 
= 180 Kinder, was Zahlen sind, die nicht auf ganz bestimmten Angaben zu be
ruhen scheinen.

Mit Bezug auf das in dieser Nachweisung enthaltene Einkommen der Lehrer 
in den Pfarrsprengeln des platten Landes dürfte die Bemerkung nicht überflüssig 
sein, daß die Angaben nur einen genäherten Werth haben, da er auf mehr oder 
minder willkürlichen Voraussetzungen der ortsüblichen Preise der Naturalbezüge an 
Wohnung, an Producten des Landbaus rc., an Brennmaterial rc. beruht.

(Acta der Königl. Regierung zu Stettin, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen, 
betreffend die Schultabellen der Synode Daber. Vol. III. Repertorium, Bd. I., Fol. 165, No 4).

2. Gvlnvw

Lage.
Diese Stadt liegt im westlichen Theile des Naugarder Kreises am Jhnaflusse, 

da, wo derselbe seinen bisherigen Lauf von Stargard aus gegen N., mit westlicher 
Ablenkung plötzlich entschieden gegen Abend wendet, um P/4 Mln. unterhalb Golnow 
in den Damansch zu fallen, denjenigen Stromarm, der den Dammschen See an 
dessen Nordseite mit dem Hauptstrome der Oder in Verbindung setzt. Bei 
Golnow, unter der Steinbahnbrücke, steht der Wasserspiegel der Jhna 20,8 Pariser 
Fuß über der Ostsee, die Mündung erhebt sich aber nur noch 0,9 F. über dieselbe. 
Der Fluß hat demnach von Golnow bis zum Danlansch ein Gefälle von 19,9 F., 
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welches bei der Bergfahrt mit Segel- und Ruderbooten mit einiger Schwierigkeit, 
vom Dampfboote aber, welches bei offenem Wasser einen regelmäßigen Verkehr mit 
Stettin unterhält, mir Leichtigkeit überwunden wird. Die heutige Mündung der 
Jhna ist eine künstliche und besteht erst seit 65 Jahren. Die natürliche Mündung 
war im Dammschen See, auf der Ostseite von Kamelsberg. In zahlreichen Serpen
tinen strömte die Jhna ihrem Ausflusse entgegen, an dem ein Krug stand, welcher, 
Eigenthum der Stadt Golnow, zu Trinitatis 1802 vom Magistrate dem Kaufmann 
und Brauherrn Carjell zu Golnow bis Trinitatis 1808 gegen eine Jahrespacht 
von 5 Thlr. überlassen war. Der Verkehr zu Wasser war damals noch nicht so lebhaft, 
wie gegenwärtig. Nach einigen Jahren hörte aber der Verkehr im Kruge zu Jhna- 
münde ganz auf. Denn im Jahre 1805 wurde der Ausfluß der Jhna durch einen 
Durchstich ganz verändert, und die Fahrt ging nunmehr nicht mehr vor dem Kruge 
vorbei, sondern letzterer lag eine ganze Strecke davon entfernt. Die Folge war, 
daß der Pächter den Pachtszins, wie mäßig er auch war, nicht mehr zahlen, 
und der Magistrat den Pachlcontraet für die noch übrigen 3 Jahre rückgängig 
machen mußte.

Die Gegend, in welcher Golnow belegen ist, gehört dem flachen Tieflande 
des Naugarder Kreises an, das von der Jhna ohne hohe Uferränder durchflossen 
wird, woher es kommt, daß die Stadt in ihrem westlichen Theile bei Frühjahrs
oder starken Gewitterfluthen nicht selten unter Wasser gesetzt wird, da der Unter
schied zwischen denl Wasser- und dem Landhorizonte auf dieser Seite nur 7,6 F. 
beträgt (s. oben S. 182). Die Ostseite des Flusses, auf der die eigentliche Stadt 
liegt, ist dagegen der Überschwemmung nicht ausgesetzt. Der Osteiugang erhebt sich 
23,2 F. über den Mittlern Wasserpaß der Jhna, und der Marktplatz 31,7 F., an
scheinend der höchste Punkt der Stadt. Auf drei Seiten, gegen N., W. und S., 
von Waldungen und Jhnawiesen umgürtet, hat die Stadt nur auf der vierten Seite 
gegen Morgen offenes, freies Land vor sich, unterm Pfluge stehende Ackerfelder, die 
mit den Gemarkungen von Barfusdorf, Marsdorf rc. gränzen.

Die große Staatsstraße von Stettin nach Danzig, welche im 3ten Decennium 
des laufenden Jahrhunderts erbaut ist, zieht durch Golnow, woselbst sich die im 
6ten Decenniuin erbaute Staatsstraße nach Wolin und Swinemünde, bezw. die Kreis
straße nach Kamin, in der Vorstadt Röddenberg von ihr abzweigt. Demnächst hat 
der Naugarder Kreis eine Steiubahn von Golnow nach Massow gebaut, die im 
Frühjahr 1865 vollendet wurde. Sie hat eine Länge von 4890 Ruthen und hat 
68.250 Thlr. zu bauen gekostet. Fortgesetzt ist diese Straße bis Stargard, eine 
Länge von 5026,2 Ruthen, wovon 1741 Ruthen dem Naugarder und 3285,2 Ruthen 
dem Saziger Kreise angehören. Diese Strecke, deren Baukosten zu 73.520 Thlr. 
veranschlagt waren, ist am 5. Oktober 1868 ab genommen und dem öffentlichen 
Verkehr übergeben. Diese Kreisstraße von Golnow über Massow nach Stargard 
ist 4890 -+■ 5026,2 — 9916,2 Ruthen = 4,958 Meilen in rnnder Zahl 5 Meilen 
lang. Es befinden sich an ihr 3 Wegegeldhebestellen, zu Buddeudorf, welche für 
2 Mln., zu Massow und Buchholz (im Saziger Kreise) welche je für 1V3 Mln. 
das Liegegeld erheben. Die zwei zuletzt ertvähnten Hebestellen wurden im 
Sommer 1869 im Bau vollendet.

Golnow ist entfernt von Naugard, der Kreisstadt, 3'/« Mln. gegen SW., von 
Stargard auf der Sleinbahn über Lenz I V, Mle., Massow 1 Akte., von da noch 27, 
Me., znsammen, wie oben, 5 Mln., auf geradem Wege aber längs der Jhna 
4'/4 Mle. gegen NNW., von Damm, der nächsten Station der Ostpommerschen 

63*
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Eisenbahn 474 Mle. gegen NNO., von da bis Bahnhof Stettin noch 1,28 Mle., 
also von Stettin per Stein- und Eisenbahn 47» Mle., zu Wasser aber per Dampf
boot bis Lübzin ls)4 Mln., und von da zu Lande 174 Mle., zusammen 3y4 Mle. 
von Stettin, der Landeshauptstadt gegen NO. Postmäßige Entfernungen sind, auf 
Steinbahnen: von Golnow bis Piritz 8 Mln. gegen S., bis Kamin 67, Mle. 
gegen N., bis Wolin 57« Mle. gegen N. z. 2B. ; bis Greifenberg über Naugard 
und Plate 7*| 4 Mle. gegen NO.

Fundation der Stadt.
Der Name Golnow kommt in den Urkunden zum ersten Mal im ersten Viertel 

des 13. Jahrhunderts vor, ums Jahr 1220, in dem Vereignungsbriefe Swantibor's, des 
Sohnes von Kasimir und Enkels von Wartislaw II., worin dem Kloster Kolbaz 
das von demselben erworbene, dem Herzoge nach Erbrecht gehörig gewesene Dorf 
Smirdniza, später Buchholz und Mühlenbeck genannt, mit allem Zubehör, sammt 
der Waldeinöde, welche bei Golnow endigt — cum solitudine que terminatur in 
Golinog — verliehen wird. Eine zweite Urkunde Swantibor's von demselben Jahre 
1220, aber mit dem bestimmten Tage der Ausfertigung, Kamin, 8 Kalendas Aprilis 
indictione octa va, d. t.: 25. März, worin eine genauere Beschreibung der Gränzen 
der, durch ibn und seine Mutter dem Abte und Convente verliehenen Waldöde, — 
solitudo — gegeben ist, enthält ebenfalls den Namen Golinog; es ist aber nach
gewiesen worden, daß diese Urkunde eine Fälschung ist, welche die Kolbazer Mönche 
zur Benachtheiligung der Stadt Stargard ums Jahr 1323 verfertigt haben. Dann 
aber kommt der Name Golnow in der Urkunde vom 7. October 1248 vor, worin 
Barnim 1., dux slavorum, kund thut, daß er dem Kaminschen Bischöfe Wilhelmus 
das Land Kolberg verliehen und als Ersatz dafür vom Bischöfe das Land Stargard 
als Lehn empfangen habe. Da heißt es in der Beschreibung der Gränzen des 
Altenburger Landes, daß der Fluß Namens Zucharecha — Sucha Rjeka — d. h.: 
der Trockne, heüte Zowka, Zofe, Zossow genannt, Golnow vom Lande Stargard 
scheide — flavius Zucharecha vocatus, qui Golnowe diuidit a terra Stargardense. 
Demnächst erscheint der Name Golnow in dem Confirmationsbriefe vom Jahre 1255 
Kal. Julii, kraft dessen Barnim I., Pomeranorum Dux, dem Kloster Kolbaz alle 
seine Güter mit Beschreibung ihrer Gränzen und seine sämmtlichen Gerechtigkeiten 
unter Benennung derselben bestätigt, zu den letzteren gehörte auch der Ertrag an 
Honig, der in der Waldwüstenei gesammelt wurde, die in der Richtung nach Golnow 
liegt — cum melle in deserto versus Golnow. Es ist anzunehmen, daß die Kol
bazer Mönche, wenn nicht schon die slawischen Landesinsassen, in der Waldung 
Beüten aufgestellt haben, zur Wohnung der Bienen, vermuthlich Klotzbeüten, d. i. : 
kurze ausgehauene Baumstämme, wie sie noch heüte üblich sind.

In den angeführten Urkunden, deren das L.-B. auch schon an verschiedenen 
Stellen hat gedenken müssen, sind die ältesten Schriftdenkmale enthalten, die Golnow, 
nicht blos als Name eines Landstrichs, wie man gemeint hat, sondern, ohne Zweifel, 
auch als Name eines Wohnplatzes, einer Ortschaft, bezeichnen. Wenn in dem ersten 
der obigen Schriftstücke der Name Golinog geschrieben steht, so ist zu erwägen, daß 
die deütschen Urkundenabfasser die slawischen Namen ausschließlich nach dem Gehör 
schreiben mußten, was in der frühesten Zeit rücksichtlich der richtigen Auffassung 
der Benennungen und ihrer richtigen Schreibung ohne Zweifel seine Schwierigkeiten 
darbot. Die Schreibung Golinog steht nicht vereinzelt; die Endung og, noch ver
mehrt mit einem h, als ogh findet sich auch in der, von Wartislaw 111. Anno 1248 
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gegebenen Bestätigung der Güter des Klosters Hilda (Eldena), wo u. a.: die Namen 
von Ortschaften wie dyserscogh, cyrcinogh, zubizogh rc. Vorkommen, welche in 
späteren Urkunden die Endung ow führen. Der Name Golinog — Golinow = 
Golnow in abgekürzter Form, hat aber das slawische Wort goly zur Wurzel, und 
dieses Wort bedeütet „bloß, kahl". Die slavischen Ansiedler nannten ihre Nieder
lassung an der Ina nach der Natur ihrer Umgebung, die in jenen dunkelen Zeiten 
eben so beschaffen war, wie heüt zu Tage, auf drei Seiten von der solitudo, de- 
sertum, Waldung, im Gegensatz zum pole, Ackerfeld, umgeben, auf der vierten frei 
und offen, kahle, von Waldung entblößte Fläche. Der Schreibung des Namens 
unserer Stadt mit einem Doppel ll widerspricht aber, wie wir sehen, eben sowol 
die urkundliche Form, als sie sprachwidrig ist. Jin Namen Golnow ist die erste Silbe 
lang auszusprechen.

Die Vortheilhafte Lage des slawischen Orts Golnow an dem schiffbaren Flusse 
Ina mit einem ackerbautreibenden Hinterlande und großem Holzreichthume in der 
unmittelbaren Nähe, und mit der zum Meere führenden Wasserstraße vor sich, mag 
frühzeitig Handelsleüte aus Deütschen Landen, nebst mechanischen Künstlern und 
Handwerkern, angelockt haben, um sich an dieser Stelle auf slawischer Erde eine 
iieüe Wohnstatt zu gründen, fern vom Heimathlande, in welchem die Wanderer 
anscheinend mit vielen Widerwärtigkeiten zu kämpfen gehabt haben, denn sie nannten 
ihre Niederlassung Vrede Heide, Friedensheide, weil sie in dieser Heidegegend 
Frieden fanden, statt des Kriegszustandes, vor dem sie aus dem Vaterlande ge
flohen waren.

Mittelst Urkunde vom 1. Juli 1268 stiftete Herzog Barnim I., der Gründer 
deütscher Städte im Land am Meere, die iieüe Stadt Golinog, nunmehr Vrede- 
heide genannt. Er legte ihr 120 Hufen guten Ackers jenseits der Ina gegen 
Urnastruga (verschwunden) und Podanzk (Pudenzig) hin, bei, nur eine jähr
liche Abgabe von einem halben Vierdung für die Hufe sich vorbehaltend, nach Dregers 
Erklärung J/8 einer Mark, folglich, fügt er hinzu, beträgt diese Orböre, Orbare, 
4 Loth Silbers; ferner 30 Hufen im Eichwalde, der auf Deütsch Eckfir (Eichfier) 
heißt und eine dabei liegende Wiese, in der Richtung nach der Stadt Damm und 
nach Lubecin (Lübzin), mit allen daselbst belegenen Weideplätzen. Der Herzog ver
lieh der Stadt und ihren Einwohnern den Jnafluß mit den neben demselben liegen
den Wiesen unterhalb der Stadt bis an das Haff und oberhalb bis auf eine Meile 
weit zu freiem Gebrauch, freie Hafeustelle für ihre und für fremde Schiffe am 
Ausfluß der Ina, und Befreiung von Zoll und Ungeld im ganzen Lande. Er 
bewidmete die Stadt mit bem Magdeburgschen Rechte, daß sie in zweifelhaften 
Fällen von Stettin holen sollte. Das Magdeburgsche Recht läßt vermuthen, daß 
die deütschen Ansiedler aus sassischeu Landen, insonderheit aus dem Erzstift Magde
burg selbst, gekommen waren. Doch blieb dieses Recht kaum 72 Jahrhundert in 
Kraft. Durch das Privilegium Herzogs Otto, gegeben zu Damm, Calend. X. 
Feb. 1314 wurde die Stadt mit dem Lübschen Rechte bewidmet: Praeterea inha- 
bitatores praenominatae ciuitatis jus lubecense in eoruin causis agendis libere 
observabunt ; und diese Bewidmung auch in späteren Privilegien, namentlich in 
dem des Herzogs Bogislaw vorn 12. April 1605 mit den Worten bestätigt: „Und 
wollen sie bei ihrem Lübschen Rechte und Gerichte, womit sie von hochgemeldeten 
unseren seligen Vorältern begnadigt und bewidmet worden, bleiben lassen". Herzog 
Barnim bewidmete ferner die neue Stadt Friedensheide mit dem Jnnungsrecht 
(Jnninge), wie Stettin es hatte, und verlieh ihr Abgabenfreiheit auf 5 Jahre, von 
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denen aber bereits 2 verstrichen seien. Der letztere Umstand läßt nicht blos ver
muthen, sondern stellt es als Thatsache fest, daß die Einrichtung als Deutsche 
Stadt schon im Jahre 1266 vollendet, und gleichzeitig der neue Deutsche Name 
Friedensheide allgemein anerkannt war, daher denn auch die, von Brüggemann 
wiederholte, Angabe der Chronikanten, daß sich im Jahre 1190 eine sächsische 
Colonie an diesem Orte niedergelassen habe, nicht so entschieden ins Gebiet der 
Fabeln zu stellen sein wird, wie's geschehen ist. Immerhin können 3/t eines Jahr
hunderts seit der ersten Ansiedlung verstossen sein, bevor die Colonisten, durch 
neüen Zuzug verstärkt, kräftig genug waren, sich die städtischen Einrichtungen zu geben, 
unter denen sie in der deutschen Heimath aufgewachsen waren.

Die Fundations-Urkunde lautet von Wort zu Wort, wie folgt:

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis. Barnim Dei gratia Dux Slauo rum. 
omnibus in perpetuum. Quoniam ea que in tempore geruntur et ordinantur. 
in obliuionem una cum fluxu temporis transeunt. Necessarium arbitrantur et 
expediens. ut ea que robur tirmitatis sortiri debent. scriptis autenticis sic fir- 
mentur quatenus posterorum versutia locum in eis non inueniat malignandi. 
Igitur notum esse volumus tarn presentibus quam posteris quod nos nou elle 
ciuitati nostre Golenog que nunc Vredeheide appellatur mediante 
consilio Vasallorum nostrorum discretorum apposiumus centum et vigenti man- 
sos melioris agri ultra Inam fluuium versus Urnestrug am et Podenzk in 
meliori situ jacentes ad agriculturam ciuitatis ejusdem ci ui um deputatos. de
quibus mansis singulis nobis annuatim soluetur dimidius ferto argenti. Ex ista
vero parte Ine fluuii versus ciuitatem Damme in silua quercina que teutunice
Eckfir dicitur. Triginta mansos sitos et pratum juxta eandem siluam versus
Lubecinam situm predicte ciuitati apposuimus et dedimus pascuorum usibus 
libere deputatos. Dedimus insuper predicte ciuitati et ejus inbabitatoribus 
Inam fluuium ad ipsa ciuitate descendendo usque in recens mare cum 
omnibus pratis ex utraque parte jacentibus. a ciuitate usque ad predictum mare 
liberum et absolutum eorum usibus tantummodo deputatum. Sed et ipsum 
Inam fluuium a parte superiori ipsius ciuitatis ad longitudinem unius miliaris 
sursum Eisdem ciuibus dedimus similiter liberum et absolutum cum lignis in 
in nemore crescentibus (f. Note.) eorum usibus et nullius alterius deputatum. 
Habebunt autem predicte ciuitatis eines et eorum successores libertatem et pre- 
rogatiuam in mari recenti ubi Ina fiuuius alueum suum exiens in ipsum mare 
cadit quod naues eorum et hospitum que illuc jaebuent causa utilitatis sue 
faciende sint libere nulli quiequam seruitii et emolimenti in de déboutés. Sepe- 
dicte et Ciuitatis eines habebunt in ipsa ciuitate jus quod teutunice In n in g e 
appellatur et seruabunt et tenebunt illud jus sicut in ciuitate Stettin servatur. 
Et insuper erunt liberii et soluti a solutione Theolonii et Ungel di in omnibus 
ciuitatibus et locis in nostro dominio constitutis. Insuper predicte ciuitatis 
eines habebunt in omnibus predictis ipsi eorum successores jus Magdebur- 
gensium quod seruabunt in judiciis et negotiis peragendis et idem jus 
Magdeburgensium querent et afferent in Stettin in articulis suis dubiis et in
vertis. Libertatem autem que nouis ciuitatibus dari consueuit. habebunt predicti 
ciues ad quinque annos. quorum duo precesserunt in quibus erunt ab omni 
seructio et pensione cujuslibet liberi et exempti. Testes hujus rei sunt Con- 
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radus primus prepositus Ecclesie Stetinensis. Hinricus Gomes de Kirchberg. 
Gobelo. Wilhelmus Aduocatus in Stettin, Fridericus de Hinnenborch. Johannes 
de Klutt. Balto. Abulus milites. Thomas Gammararius. Hinricus Braxator 
et alii quam plures fide digni. Actum et datum in Damme anno gratie 
M°.GC0.LXVin°. Kalendas Julii per man um Hinrici de Kalowe Cappelani atque 
notarii nostri in domo et Curia et Cammara Hermanni plebani.

5Rote, von Dreger, Cod. dipl. Pom. p. 532. Die Worte in nemore sind in dem 
ziensiich verdorbenen alten Instrument woran kein Siegel mehr ist, und fast wie eine alte 
Copey scheinet, nicht recht mehr zu lesen, obgleich der Rath (von Golnow) bei den zu 
letzteren Huldigungen eingesandten Copeyen die Worte in nemore gesetzet. Es kann aber 
füglich nicht so, sondern in littore heißen, denn der Stadt Stargard Privilegien, die auch 
die Farth auf der Ina hat, und anderen an Flüssen gelegener Städte Urkunden geben, daß 
vor dem mit Korn-Schuten herunter gefahren, und selbige von Pferden und Menschen am 
Ufer an Seilen wieder heraufgezogen worden, wie in Holland die Treck-Schuyten, und zu 
solchem Behuf sind die Ufer der Flüsse den Städten verschrieben, denn 1 Mle. die Ina auf
wärts hat die Stadt Golnow nichts eigenes in Fundo, und ist solches nicht de nemore zu 
verstehen, als wenn der Wald der Stadt gehöre, sondern es soll heißen: cum lignis in 
litore crescentibus, nämlich daß die auf der Ina fahrenden Leüte sich am Ufer von dem 
daran stehenden Holze ein Feüer anumchen können, insonderheit, wenn sie über Nacht daselbst 
angelegt. Denn die Heide selbst hat in der Gegend oberhalb der Stadt bis an die Ina 
dem Kloster Kolbaz lange vorher gehört, welches sich die Heide hiedurch nicht würde haben 
nehmen lassen, wie denn auch selbige an solchem obern Theil zu dem von Kolbaz itzo separaten 
Friedrichswaldschen Domanio gehört; die Anzahl der verliehenen 30 Husen zur Weide, und 
120 Hufen zum Ackerbau, zeigt ohnehin deutlich, was Herzog Barnim I. der Stadt in Fundo 
damals vereignet hat.

Bis gegen das Ende des 13. Jahrhunderts scheint der Name Friedensheide 
lieben dem alten, slawischen Namen Golinow ziemlich im Gebrauch gewesen zu seiu, 
daun aber verschwindet er und die alte Benennung bleibt in ausschließlicher Gel
tung. Der Platz, auf der sie sich ursprünglich bezog, lag auf dem linken Ufer der 
Jhna; er war die Vorstadt Wiek und das dortige Vorwerk gleiches Namens. So 
darf man aus den Worten der Fundations - Urkunde schließen, die das Ackerfeld, 
welches der Stadt verliehen wird, als „jenseits der Jhna gelegen", bezeichnet. Bei 
den deütscheli Ansiedlern, die das Heft des Stadtregiments in der Hand hatten, 
war es Brauch, die slawifchen Urbewohner in die Wieken, vicos, zu verweisen. Hier 
werden sie allmälig germanisirt worden fein und sich mit den Deutschen — Herren 
zu Einer Bürgerschaft verschmolzen haben. Daß die Deütschen für Errichtung eines 
Gotteshauses zeitig Sorge getragen, unterliegt keinem Zweifel; sie müssen dabei 
vom Herzoge wesentlich unterstützt worden seien, beim bei ihm war die Ausübung 
des Patronatsrechts, welches Barnim I. im Jahre 1271 dem Victorinerkloster zu 
Ukermünde — später in Jasenitz — übertrug, diesem aber von Otto I. im Jahre 
1306 wieder entzogen wurde. Das Patronat muß einträglich gewesen sein, da der 
Herzog das Kloster mit den Pächten aus einigen Dörfern entschädigte. Das i)t 
jetzt ganz anders; nicht allein, daß ein Kirchenpatronat nichts einbringt, es ist im 
Gegentheil mit schweren Lasten verbunden, denen von dem Recht, den Geistlichen 
zu berufen, nicht das Gleichgewicht gehalten wird, indem dasselbe auf eine 
Präsentation hinauslaüft und von der Confirmation der geistlichen Oberen ab
hängig ist.

Gemeindebezirk.
Er enthält im engern Bezirk: die Stadt Golnow an sich, die beiden Vorstädte: 

den Röddenberg, vor dem Wolinschen Thore und die Wiek vor dem Stettinschen 
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Thore, nebst dem Vorwerke Wiek in dieser Vorstadt, die vormals fiskalischen Kron- 
mühlen, die Ober- und Untermühle, dicht bei der Stadt, und die Gebäude der Straf
anstalt, welche, abseits von dem Nöddenberg gelegen, im Jahre 1857 erbaut wor
den sind.

Der weitere Gemeindebezirk erstreckt sich gegen W. von der Stadt über l*/ 2 Mle. 
weit, auf deren S. Seite über % Mle., gegen O. mehr als */<  Mle., und gegen 
N. eine starke % Mle. weit. In diesem, also den Entfernungen nach bestimmten 
Raume, liegen einzelne Wohnplätze, welche eignen Namen führen. Es sind ihrer 
20 an der Zahl: Vorwerke, Forsthaüser, Wassermühlen, oder s. g. Etablissements, 
theils älterer unbekannter, theils älterer und neürer, bekannter Entstehung. Was 
man von den letzteren weiß, ist Folgendes:

Die beiden westlich von der Stadt belegenen Vorwerke, welche man Höfe 
rechts, und Höfe links der Jhna nennt, sind wol die ältesten Anlagen im 
Golnowschen Stadtgebiete, da ihrer schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts 
Erwähnung gethan wird. Hohehorst ist im Jahre 1769 durch Erbzins-Vertrag vom 
1. Juni angelegt, und der auf der großen Wiese zu Kl. Hohehorst für die Stadt 
Golnow haftende Canon laut Recesses vom 3. Februar 1864 mit 127*| 3 Thlr. ab
gelöst worden. Das Vorwerk Ihn a bürg ist in der Übergangszeit vom 18. zum 
19. Jahrhundert entstanden. Jhnamünde ist uralt, von den Stargardern als 
Hafen- und Krugftelle angelegt, wahrscheinlich schon vor 1268, dein Jahre, in 
welchem Friedensheide oder Golnow deutsches Stadtrecht erhielt. Der Besitz des 
Hafens wurde 1283, der Besitz der Krugwirthschaft 1289 der Stadt Stargard vom 
Herzoge Bogislaw IX. bestätigt (L.-B. II. Th. Bd. IV., 117). Nachdem die Star
garder die Jhna als Handelsstraße aufgegeben hatten, ging die Krugstelle an der 
Jhnamündung in den Besitz der Stadt Golnow über, die sie als Jhnakrug durch 
Verpachtung nutzte. Dieser wurde, wie oben gezeigt, durch Geradelegung des Aus
flußbettes der Jhna im Jahre 1805 werthlos. Seit der Zeit ist die Stelle zu 
einem Vorwerk, unter Wiederherstellung des alten Namens Jhnamünde, um
gewandelt worden.

Der Königl. Regierung wurde von dem Landrathe des Naugarder Kreises 
mittelst Berichts vom 15. December 1842 die Anzeige gemacht, daß auf der Feld
mark 3 neue Etablissements, mit Namen Friedrichshos, Grünhof und Grünhorst 
errichtet seien. Alle drei liegen westlich von der Stadt auf dem rechten Jhna-Ufer, 
und zwar:

Friedrichshof, 180 Ruthen von den letzten Haüsern der Stadt, östlich von 
der städtischen Oberförsterei Grünhaus, bestehend aus 1 Wohnhause, 1 Scheüne, 
2 Stallgebaüden, von 10 Personen gewohnt, mit einem Areal von 57 Mg. 104 Ruth.^ 
von dem Kaufmann Hirsch Wolfenberg angelegt. Der Viehstand betrug 3 Pferde' 
12 Kühe.

- o^uh°rst, westlich von dem vorigen, 3A Mln. von Fürstenflagge, bestehend 
aus/ Wohnhaüsern, 1 Scheüne, 2 Stallgebaüden, mit einer Bevölkerung von 7 
Personen und einem Viehstande von 2 Pferden, 6 Kühen und einem Areal von 
40 Mg. Wiesengrund, der zu Acker, jedoch nur erst theilweise kultivirt war. Eigen
thümer: Redepennig.
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Grün Hof, nordöstlich von dem vorigen 360 Ruthen und von Hakenwald 180 
Ruthen weit, von der Stadt aber 7|8 Mln. gegen WRW. entfernt, bestehend aus 
1 Wohnhause mit Scheüne und Stallung, von 4 Personen bewohnt, mit 4 Haupt 
Rindvieh und einem Areal von 44 Mg. 114 Ruthen, dem Eigenthümer Tetzlaw 
gehörig, der Boden, wie auch bei Friedrichshof sandig und unergiebig.

Die Benennungen der drei Gehöfte wurden von Landespolizeiwegen durch 
Regierungs-Verfügung vom 23. März 1843 genehmigt und solches durch das Amts
blatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Grünhorft hat sich bis zum Jahre 1867 
bedeütend erweitert, dagegen ist Grünhof nicht von Bestand gewesen, da es in 
der statistischen Tabelle vom 3. December 1867 nicht vorkommt; vielleicht ist es bei 
der Erweiterung von Grünhorst in diesem aufgegangen.

Papiermühle. Eine Wasser- und Windmühle, verbunden mit einem 
Ackerwerk, dessen Areal nach Angabe des Besitzers 420 Mg., nach der des Magi- 
strats etwas über 300 Mg., beträgt, (beide Angaben vom Jahre 1855). Die fort
währenden Arbeiten in der Bewirthschaftung der Grundstücke werden, außer dem 
Gesinde und den Gesellen, von 3 Tagelöhner-Fanrilien ausgeiührt, welche in den, 
zum Grundstücke gehörerrden Wirthschaftsgebaüden eingemiethet sind. Die noch 
erforderlichen Arbeitskräfte werden durch Leüte von den umherliegerrden Colonien 
gestellt. Sowol mit den Ersteren als mit den Letzteren werden von Seiten des 
Besitzers des Grundstücks Miethsvertrüge abgeschlossen, unb zwar gemeiniglich auf 
die Dauer nrehrerer Jahre. Ein durch die Erfahrung bewährtes und darum fest
gehaltenes Princip hat es dem Besitzer zur Aufgabe genracht, nicht Personen aus 
der Stadt, soudern vom Lande als Arbeitsleüte aufzunehmen. Diese aber waren 
gezwungen, das durch Communalbeschluß vom 27. Februar — 1. März 1855 auf 
10 Thlr. festgestellte Einzugsgeld an die Kämmereikaffe zu zahlen, welches schließlich 
dem Brodherrn zur Last fiel, die sich zu dem erneuern mußte, wenn die betreffenden 
Tagelöhner nach Ablauf des Arbeitsvertrages nicht blieben und frische Kräfte an
gedingt wurden. Diese Rücksichten gaben dem Besitzer der Papiermühle, I. R. Starck, 
Veranlassung, mittelst Vorstellung vom 28. October 1855 auf Entlassung aus dem 
Armenverbande der Stadt Golnow anzutragen, und ihn zur eigenen Armenpflege 
für berechtigt zu erachten. Die auf städtischem Grund und Boden belegene Papier
mühle besitzt von diesem nur 42 Mg. 77 Ruth., nämlich 8. 56 Acker, 12. 176 ein
schnittige Wiesen, 5. 116 Elsbruch, 7. 60 vermischte Holzbestände und 8. 29 unnutz
bares Land. Sie hat in Betreff der Armenpflege stets zur Stadt gehört, während 
dieselbe bis 1850 in Bezug auf die übrigen Verhältnisse zu den ländlichen Be
sitzungen gezählt wurde, da der größte Tbeil ihrer Grundstücke vom platten Lande 
entnommen ist. Als es sich im Jahre 1850 um Einführung der demnächst suspen- 
dirten Gemeinde-Ordnung vom 11. März 1850 handelte, wurde die Papiermühle, 
so wie die übrigen auf städtischem Fundo Gelegenen Mühlen, Vorwerke und Eta
blissements, des Widerspruchs der Stadtverordneten ungeachtet, durch die Beschlüsse 
der damaligen Kreis- und Bezirks-Commission dem Stadtbezirk einverleibt, Beschlüsse, 
welche durch Ministerial-Rescript vom 13. Juni 1852 endgültig festgesetzt wurden. 
Starck hatte zu jener Zeit der Einverleibung nicht widersprochen. In dem bestehen
den Verhältniffe ist nach Einführung der Städteordnung vom 20. Mai 1853 nichts 
geändert und lag auch in Folge seines nunmehrigen Antrages keine Veranlaffung 
vor, die Papiermühle aus dem Gemeinde-, in specie dem Armen - Verbände der 
Stadt zu entlassen, was dem Besitzer durch Regierungs-Verfügung vom 20. Januar 
1856 zu erlernten gegeben wurde. Gegen diese Entscheidung betrat Starck den

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 64
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Beschwerdeweg. Der Oberpräsidial-Erlaß vom 12. Juni 1856 bestätigte aber ledig
lich die Entscheidung der Königs. Regierung, gab es aber dem Beschwerdeführer 
anheim, das Ausscheiden seiner Besitzung aus dem Golnower und deren Vereinigung 
mit dem, nur etwa 7s Mle. entfernten Marsdorfer Gemeindebezirk zu beantragen, 
und dazu die erforderliche Zustimmung der Stadt Golnow und der Gemeinde Mars
dorf zu beschaffen. Die Stadt hatte gegen das Ausscheiden der Papiermühle nicht 
allein nichts zu erinnern, wie der Magistrat schon in einem Bericht vom 7. December 
1855 bemerkt hatte, sondern hielt es in ihrem Interesse sogar für erwünscht. Später 
trat Starck bei bem Magistrate mit dein Vorschläge hervor, ihm gegen Zahlung 
einer Summe von 30 Thlr. zu gestatten, nach Belieben und ohne für jeden einzelnen 
Fall das Einzugsgeld zu erlegen mit seinen Tagelöhnern zu wechseln, sofern die
selben bei ihrem Abzüge von der Papiermühle den städtischen Gemeindebezirk wieder 
verließen, wogegen, wenn dies nicht der Fall wäre und eine von ihm abziehende 
Familie innerhalb des Stadtbezirks ihren Wohnsitz nähme, er für dieselbe das 
reglementsmäßige Einzugsgeld von 10 Thlr. zu erlegen bereit sei. Da in diesem 
Vorschläge Verstöße gegen die Gesetze nicht enthalten sind, so ließ der Magistrat 
denselben, mit seiner Befürwortung versehen, an die Stadtverordneten-Versammlung 
gelangen, welche es jedoch ablehnte, darauf einzugehen. Abermals bei der Königl. 
Regierung Beschwerde führend, konnte ihm von derselben mittelst Verfügung vom 
6. Februar 1857 nur eröffnet werden, baß, ba bie stübtischen Behörben nicht 
geneigt seien, ihn unb seine Leüte von ber gesetzmäßigen Forderung zu entbinben, 
sie sich uicht in ber Lage befinbe, ein auberweites, seinen Wünschen entsprechenbes, 
Abkonnnen mit benselben zu vereinbaren. Das Gesetz, betreffenb bie Aufhebung 
bes Einzugsgelbes hat beit Beschwerben bes Starck ein für alle Mal ein Enbe 
gentacht, unb bie Papiermühle ist nach wie vor im Gemeinbeverbanbe ber Stabt 
geblieben.

Die Oberförsterei Grün Haus ist im Jahre 1791 fimbirt unb mit 3—4 
Pomm. Mg. Garten unb Acker botirt worden, wozu 1797 noch ein Wiesenfleck kam, 
als bei der Stadt ein Holzhof angelegt wurde, dessen Aufsicht der Stadtförster 
übernahm. Dieser Fleck wurde aber 1809 eingezogen, und dafür ein Forstgrund
stück gegeben, welches erst in Kultur gesetzt werden musste. So hatte das Forfthaus 
ca. 6 Pomm. — 15,4 Prenß. Morgen Land.

Die von Brüggemann (I., 179) anfgeführten, zur Stadt gehörigen zwei 
Wassermühlen, die Backenmühle, mit Mahl- und Schneibegang, 300 Ruthen nord
ostwärts, und die Wilkenmühle, gleichfalls eine Mahl- unb Schneibemühle, 400 Ruthen 
gegen SSO. im Stabtfelbe, ans bem von Jakobsborf herfließenden kleinen Bache, 
welcher sich etwa 40 Ruthen von ber Wilkenmühle in bie Jhna ergießt, haben ihre 
Namen nach ihren damaligen Besitzern erhalten. Seit ber Zeit, 1779, war die 
erstere im Jahre 1817 in der vierten, die letztere in der zweiten Hand, und beide 
haben jedes Mal die Namen nach ihren zeitigen Besitzern gewechselt, so daß im 
Jahre 1817 die Backenmühle Scheersmühle, die Wilkenmühle aber Andraschmühle 
genannt wurde. Dies führt in den statistischen Tabellen, den Stammrollen und 
bei vielen anderen Gelegenheiten zu unaitgenehmeu Mißverstanduisseu, die nur nach 
weitlaüfigen Erörterungen aufgeklärt werden können, weßhalb der Magistrat Ver
anlassung nahm, unterm 21. October 1817 den Antrag zu stellen, daß nach dem 
Wunsche der Besitzer, die Backenmühle ins künftige Reümühle und die Wilken
mühle Stern müh le genannt werden möge, und beide Mühlen diese Rainen für 
ewige Zeiten beibehalten sollten. Das Ministerium des Innern hat diesen Antrag 



Stadt Golnow. — Gemeindebezirk. 507

mittelst Rescripts vom 20. November 1817 genehmigt, was die Königl. Regierung 
durch Amtsblatt-Bekanntmachung vom 15. December 1817 zur öffentlichen Kenntniß 
brachte. Ferner führt Brüggemann (a. a. O.) die Ückermannsche Mühle, eine 
Mahlmühle an demselben Bache wie die Sternmühle, aber 150 Ruthen weiter auf
wärts liegend, an. Auch diese Mühle hat ihren Namen je nach den Besitzern sehr 
oft gewechselt, daher der Magistrat sich im Jahre 1825 veranlaßt sah, dem damaligen 
Besitzer derselben, Kaufmann Schmidt zu Golnow, den Vorschlag zu machen, seiner 
Besitzung den Namen Sonnenmühle beizulegen. Der Kaufmann Schmidt ging 
auf diesen Vorschlag ein. Die Mühle liegt 550 Ruthen von Golnow auf dem 
Wege nach Pudenzig iinb ist die mittelste von ben südöstlich von der Stadt unter
halb der Pudenziger Mühle belegenen Mühlen, von denen das oberste der Puden- 
ziger Mühle am nächsten gelegene Werk der Kupfer h a in m e r ist. Die Sonnenmühle 
besteht aus 1 Wohnhause, worin zugleich das Mühlenwerk, imb den nothwendigen 
Wirthschaftsgebaüden. Die Mühle ist eine oberschlägige mit 2 Gängen. Die Ländereien, 
die dazu gehören, begreifen 16 Mg. 84 Ruth. 1826 wohnten auf der Mühle 
5 Personen. Die landespolizeiliche Erlaubniß, der Mühle den vorgeschlagenen 
Namen beizulegen, ist von der König!. Regierung unterm 31. October 1825 er
theilt worden, und dies durch Amtsblatt-Bekanntmachung zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht.

Die beiden Kronmühlen, die Ober- und die Unter-Kronmühle, sind 
Wassermühlen, eine jede mit einem Mahl- und einem Schneidegang. Sie liegen 
unmittelbar bei der Stadt, vor dem Woliner Thore auf einem Fließe, welches auch 
die Stadt mittelst Röhren mit Wasser versorgt. Durch eine benachbarte Forst- 
parcele, die aus entblößten: Sande bestand, war das Fließ in Gefahr, durch Flug
sand verschüttet zu werden, daher der Magistrat im Jahre 1816 Sorge trug, die 
ca. 30 Mg. große Fläche mit Kiefern einzuschonen. Die Stadtverordneten erhoben 
gegen diese verständige Maßregel Protest und verlangten sogar die Schonung 
wieder eingehen zu lassen, ja es bedurfte sogar einer Verfügung der Königl. Re
gierung, welche am 17. December 1816 erlassen wurde, um sie eines Bessern zu 
belehren. Die Kronmühlen waren fiskalische Erbpachtmühlen, deren Vererbpachtung 
auf dem Vertrage vom 24. Mai 1752 und der Verhandlung vom 9. December 
1798 beruhte. Pertinenz der Mühle:: sind die auf dem Stadtfelde belegenen 
2 Kronhusen. Die Mühlen gehörten früher zuu: An:te Stettin, wurden aber zu
folge Anordnung des Ministerial-Rescripts vom 31. December 1832 zum Domainen- 
Rentamte Naugard gelegt, und ihre Prästanda auf dessen Etat gesetzt. Diese 
betrugen für jede Mühle 10 Thlr. Kronhufenpacht, und an Mühlenpacht für die 
obere Thlr. 90. 6. 3 Pf. für die untere Thlr. 94. 18. 8 Pf., in beiden Fällen 
incl. 22 */ a Thlr. Gold. Die Gerechtigkeiten, welche die Erbpächter durch den Erb
pachtvertrag erlangten, waren: freies Bauholz zu den gehenden Werken und Schleü- 
sen, auch zuu: Hause und den übrigen Gebaüden, aus der Golnowschen Stadtforst. 
Reservate des Vererbpachtenden Domainen-Fiskus: Vorkaufsrecht gegen Erlegung 
des ursprünglichen Kaufgeldes von 2050 Thlr. und Vergütignng der etwaigen 
Verbesserungen; eine jede Mühle muß für die Ausfälle der andern haften. Beide 
Mühlen waren übrigens der periodischen Veranschlagung unterworfen, die indessen 
bei der im Jahre 1836 vorgenommenen Neüaufnahme der Prästations-Tabellen des 
Amts Naugard unterblieb, weil die Negulirung der Mühlen schwebte. Diese hat 
inzwischen Statt gefunden, in Folge dessen, sowie des Gesetzes, betreffend die Ab
lösung der Neallasten, die Mühlen freies Eigenthum geworden sind. Nach den

64*
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Beschlüssen der Kreis- und Bezirks-Commissionen, denen im Jahre 1850 die Bildung 
der Gemeindebezirke oblag, bestätigt durch das, oben bei der Papiermühle angezogene, 
Rescript des Ministers des Innern vom 13 Juni 1852, sind die beiden Kron
mühlen, welche bis dahin als vereinzelte Etablissements unter der Polizeiobrigkeit 
des Domainen - Rentamts Naugard (früher unter dem Nentamte Stettin) standen, 
der Stadtgemeinde Golnow endgültig einverleibt worden.

In dem Berichte, welchen die König! Regierung unterm 25. Mai 1852 dem 
Minister des Innern über die Arbeiten jener Commissionen erstattete, haben dieselben 
dem Gemeindebezirk der Stadt Golnow auch noch beigelegt: Die Försterei Hol
länderei, die Vorwerke Wollwinkel (ist ein Hirtenhaus), Marienkamp, 
Trappenort, Radebruch und Grünhof, sowie die Chaussee-Barriere No. 2. 
Keiner dieser Wohnplätze — von Grünhof war schon oben die Rede — wird in 
den neueren Ortschaftsverzeichnissen genannt, weder in den Grundsteüer-Veranlagungs- 
Tabellen des Finanz-Ministeriums von 1866, noch in der Bevölkerungs-Aufnahme- 
Tabelle nach der Zählung vom 3. December 1867. Dagegen fehlen in der Ge
meinde-Bildungs-Nachweisung von 1850—52 die Forsthaüser Lütkenheide und 
S ch n i t t s o l l, ersteres identisch mit Forfthaus Holländerei, letzteres nach derZeit angelegt.

Brandriege ist der Name einer Stelle auf der Stadtfeldmark, welche westlich 
von der Stadt, */ 2 Mle. entfernt, auf deren rechten Ufer der Jhua liegt. Hier 
hat sich im Jahre 1863 ein Eigenthümer, Namens Friedrich Tews, angebaut und 
seinem Gehöft den angeführten Namen beigelegt, welcher, zwar unangemeldet, doch 
indirect anerkannt worden ist, da amtliche, an den Tews erlassene, Verfügungen 
nach Brandriege addressirt wurden. In der statistischen Bevölkerungs-Tabelle von 
1867 ist sie nicht genannt. Von ihr, so wie von den Gebaüden der Straf
anstalt konnte bei der Abgräuzuug des Gemeindebezirks selbstverständlich nicht die 
Rede sein, weil letztere erst seit 1857 entstanden sind. Das Forsthaus Holländerei 
ist, wie gesagt, dasselbe, welches von Alters her nach der Waldgegend, in welcher 
es liegt, Lütkcnheide genannt wird. In diesem Sinne ist das Forsthaus Lütkenheide, 
welches in der statistischen Tabelle von 1867 fehlt, in der weiter unten folgenden 
Bevölkerungs-Übersicht vorausgesetzt worden.

Die Gemeinbeits - Theilung von G. ist im Jahre 1824 eingeleitet worden. 
Es hat aber einer fast 40jährigen Arbeit bedurft, um das sehr verwickelte Geschäft 
zum Austrag zu bringen. Die Vermessung der Feldmark, auf welche die Separation 
gestützt worden, lag bereits int Jahre 1837 vor. Folgendes ist der Auszug aus 
einer Nachweisuttg des Flächeninhalts der Vorwerke und Mühlen, so weit sie dem 
Communalvermögen angehören, nach dem Zustande vor der Separation.
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In Golnow bestehen eigenthüniliche Verhältnisse rücksichtlich des städtischen 

Grundvermögens, indem sich dasselbe in Kämmerei- und Bürgervermögen spaltet, 
und jedes derselben von einer besondern Kasse verwaltet wird. Der Ursprung dieser 
Spaltung, auf die unsere Beschreibung weiter unten zurückkonlmt, läßt sich vielleicht 
auf die Fuudations-Urkuude Herzog Barnim I., und die darin gebrauchten Aus
drücke, zurückführeu. Beide Abtheilungen des städtischen Vermögens sind bei der 
Errichtung der, auf der Feldmark, namentlich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts 
entstandenen Einzelwohnplätze — die man Colonien, Etablissements und Entreprisen 
nannte, — eine allgemeine deütsche Benennung wußte man nicht zu finden — 
betheiligt gewesen, daher auch bei den Revenüen, die daraus für das Gemeinwesen 
entspringen.

Im Jahre 1837 standen bei der Bürgerkasse etatsmäßig Thlr.506. 19. 2 Pf., 
jährlicher Canon von den Colonien rc. zur Soll-Einnahme und es war darauf bis 
ult. 1836 die Summe von Thlr. 8612. 25. 10 Pf. in Resteinnahme verblieben, 
die, ohne genauere Sachkenntniß, als eine Schuldenlast der Kämmereikasse 
betrachtet werden konnte, allein dies würde um deswillen auf einer irrigen Ansicht 
beruht haben, weil einmal die Bürgerschaft die Kämmereikasse, welche hauptsächlich 
alle vorkommenden öffentlichen und Gemeindelasten bestreitet, bei den unzureichenden 
Einnahmen derselben doch immer mit Mitteln versehen und baare Beiträge auf
bringen mußte, zum andern auch dieser Antheil an dem Canon von den Entre
prisen nicht dem Einzelnen sondern der ganzen Bürgerschaft competirt und deshalb 
der Canon hier eben so gut als die Einnahmen der Kämmerei zum allgemeinen 
Besten zweckmäßig angewendet wird. Hierüber ist schon früher viel geschrieben und 
mittelst Rescripts der Kriegs- und Domainekanlmer vom 1. März 1798 die Bürger
schaft dahin belehrt worden, daß auch die Kämmereikaffe im weitlaüfigen Verstände 
eine Bürgerkaste sei und die Revenüen, welche sie aus den Entreprisen beziehe, per 
indirectum auch der Bürgerschaft zu Statten kommen, da diese bei Unzulänglichkeit

') Die Neümühle besitzt nach der Separation an Acker 132 Mg. 178 Nth., an Wiesen 
21 Mg. 100 Ruth, und ist für die frühere Berechtigung auf Bau-, Bewährungs-, 9tufr, Repa- 
*àr- und Brennholz, sowie auf Potz, Streüßei und Weide durch Land abgefunden.
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der Kämmereifonds doch zutreten müsse, und im umgekehrten Falle bei eigenem 
Unvermögen, Unterstützung aus der Kämmerei zu erwarten habe, daß es also an 

' rechtlichen und staatswirthschaftlichen Gründen gänzlich ermangle, der Kämmerei 
den bisher, zum Theil seit 1761, empfangenen Canon zu entziehen und der eigent
lichen Bürgerkasse zuzuschlagen. Seitens der Bürgerschaft ist dagegen aber viel 
remonstrirt worden und zur Beseitigung der Differenzen im Jahre 1802 die 
Vereinigung getroffen, daß ’/4 des Canons von den Entreprisen aus der Kammerei 
zur Bürgerkaffe gezahlt werde, wie solches das Neseript der Königl. Kriegs- und 
Domainenkammer vom 30. März 1802 bedingungsweise genehmigt hat. Die Aus
gleichung zwischen der Bürger- und Käunnereikasse muß nun, 1838, aber bis dahin, 
daß die vorgeschossenen Gemeinheitstheilungskosten erstattet werden, besonderer 
Berechnung vorbehalten bleiben, am besten und zweckmäßigsten wär es hingegen, 
was auch die Köuigl. Regieruug oft ausgesprochen hat, dieseRevenüen bei Bürger- 
kaffe der Kämmerei einzuverleiben, weil beides doch zum Besten der ganzen Bürger- 
schaft oder Commune verwaltet wird, allein die Stadtverordneten sind dazu bis 
jetzt nicht zu vermögen gewesen. (Magistrats-Bericht vom 26. November 1838).

Grundgebiet der Stadt Golnow.
Wenige Städte im Land am Meere haben ein so großes Grundgebiet, wie 

Golnow. Das Gebiet der Stadt G. umfaßt beinah 2 deütsche Geviertmeilen, 
genau 1,961 Qu.-Mln., unter der Voraussetzung, daß die deütsche Geviertmeile, die 
man auch, wiewol irrthümlich, geographische nennt, 21.566,»«, Preüßische Morgen 
enthalte Nun aber ist, wie allbekannt, jenes Maximum des Flücheninaßes eine 
schwankende Größe, welche abhangt von der Abplattung des Erdsphäroids, diese 
aber d. h.: der Unterschied zwischen dem Durchmesser des Erdgleichers und der 
Erdaxe, schwankt ihrem Werthe nach, hiii und her, je nachdem man diese oder jene 
Gradmessung, diese oder jene Beobachtung über die Länge des Sekundenpendels als 
wahr zum Grunde legt. Viel natürlicher, weil richtiger, wär' es gewesen, wenn 
bei den geometrischeii Arbeiten für das Grundsteüer-Kataster, auf Grund des Gesetzes 
vom 21. Mai 1861, die Preüßische Quadratmeile angenommen worden wäre. Denn 
diese ist eine bestimmte, unveränderliche Größe, das Quadrat von Hängen- 
ruthen = 4.000.000 Quadratruthen = 22.222,. Morgen. Ware dies 
geschehen, so würde für alle Zeiten jedwedem Zweifel begegnet worden sein, der jetzt 
und so lange erhoben werden kann, — ja erhoben werden muß, als Sternkundige 
und Erdmesser über die wahre Gestaltung des Crdrunds nicht einig geworden sind, 
und dieser Zeitpunkt scheint wol niemals einzutreten!

Diese Bemerkungen beziehen sich, wie gesagt, ans die Grundsteuer - Veran
lagungs-Arbeiten des Finanz-Ministeriums, aber in diesen auf ein nebensächliches 
Beiwerk derselben, das, in Einer Zeile, jeder Kreistabelle vorgedruckt ist, und auf 
das Hauptwerk auch nicht den mindesten Einfluß hat.

Vom 1. Januar 1871 an sollen wir unserm Ruthen-, unserm Morgeu-Maast 
den Abschied geben! Wir sollen nach Mettes für Längen-, nach Hectores für Flächen
bestimmungen rechnen. Daraus lvird eine große Verwirrung der Begriffe entstehen 
und schwer wird es halten und lange wird es dauern, bevor das Volk sich an das 
fremde Maaßsystem gewöhnt, namentlich hier im Land am Meere. Ist es doch 
über hundert Jahre her, daß man in Pommern rechts der Pene mit dem rhein- 
landifchen Fußstock mißt und nach Magdeburgischen Morgen die Größe der Acker
flächen bestimmt — beide Maaße seit 1816 Preüßische genannt — und dennoch 
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gehört es nicht zu den Seltenheiten, auch heüt' zu Tage noch das alte Pommersche 
Maaß in Gebrauch zu sehen, während im Lande jenseits der Pene, obwol seit 
einem halben Jahrhllndert mit der Preußischen Monarchie vereinigt, kein Kauf
und kein Pachtcontract von Grundstücken abgeschlossen wird, in welchen: tlicht der 
Flächeninhalt der betreffenden Liegenschaft in Pommerschen Morgen und gleichnamigen 
Ruthen ausgedrückt wäre. In einem Publicandum vom 27. Januar und 26. April 
1824 machte die Königl. Regierung zu Stralsund das Verhältniß des Pommerschen 
Längen-, Flächen-, Getreide- und Flüssigkeits - Maaßes und des Gewichts gegen 
Preüßisches Riaaß und Gewicht besannt, als Ergebniß der Untersuchungen und 
Vergleichungen Eytelwein's auf Grund alter Aichmaaße, die sich im Rathsarchive 
der alten Hansestadt Stralsund vorgefunden hatten — (Erinnerungen an mündliche 
Mittheilungen Eytelwein's des Herallsgebers Freünd nnb Gönner). Hiernach ist:

1 Pommerscher Fuß — 11 Vs Zoll Preüßischen Riaaßes.
1 „ Quadratruthe — l^' V-giu Ruche „
1 „ Morg.--300R. = 2Rig.l01^-^„ R. „
All verschiedenen Stelle:: des L.-B. ist angemerkt worden, daß die Schwedische 

Regiermlg in der Übergangszeit von: 17. zum 18. Jahrhuudert den damals unter 
ihrer Herrschaft stehenden Theil des Herzogthums Pommern habe vermessen lassen 
unb daß die daraus hervorgega::geneu Gernarkungskarten und Bermessungsregister 
theils in: Staatsarchiv von Pommern, theils in den Regierungsarchiven zu Stettin 
u::d Stralsu::d aufbewahrt werden. Rach dieser Vermessm:g enthält:

Pommersch. Ri. Preüß. Ai.
Die Stadt Golllow innerhalb der Ringmauer 18 Mg. 30 Ruth. — 33,55 Mg.
„ Vorstadt der Röddenberg 16 „ 30 „ — 41,35 „
„ „ die Wiek 18 „ 247V2 „ = 48,29 „

Überhailpt . . 48 Mg. 7'/,Ruth.--123,19 Mg
Diese Größe:: find auch heüte noch maßgebend, namentlich für die eigentliche 

Stadt innerhalb der Ringmauer, währeud die beiden Vorstädte während der 
anderthalb Jahrhunderte, die seit der schwedischen Vermessung verflossen sind, sich 
bedeütend erweitert haben.

Nachweisung der Größe des Grundgebiets der Stadt Golnow, 
nach den verschiedenen Kulturarten,

mit Angabe des Reinertrags pro Mg. im Vergleich mit den: Reinerträge 
im Durchschnitt des ganzen Naugarder Kreises.

Morgen. Stadt. Kreis.
Ackerland................................................................................... 11.422,13 19 24 Sgr.
Gärten........................................................................................ 100,59 51 53 „
Wiesen........................................................................................ 9.811,77 63 42 „
Weiden........................................................................................ 1.989,48 8 7 „
Holzungen................................................................................... 17.435,90 7 8 „
Wasserstücke................................................................................... 23,60 5 4 „
Ödland........................................................................................ 8 67 1 1 u

Unland........................................................................................ — — — II

A. Steuerpflichtige Grundstücke.......................................... 39 198,09 24 22 Sgr.
B. Steüerfreie Grundstücke.................................................... 1.594,05 27 12 „

Zusammen A. und B.......................................... 40.792,14 24 20 Sgr.
C Wegen ihrer Benutzung zu öffentl. Zwecken (Land 996,63 — —

ertraglose Grundstücke.......................................(Wasser 293,86 — —
D. Hofraüme, Gebaüdeflächen, kleine Hausgärten . . . 228,27 — —

Überhaupt .......................... 42.310,90 23 20 Agr.
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Die Feldmark zerfällt in 2266 Besitzstücke, an deren Eigenthum 915 Besitzer 
Theil haben. Darunter sind die größten Grundbesitzer die Kämmerei und die 
Bürgerschaft, letztere als Corporation. In welchem Verhältniß sie an der Feldmark 
betheiligt sind, wird sich weiter unten ergeben. Von ansehnlicher Größe sind auch 
die Liegenschaften der geistlichen Institute und der nlilden Stiftungen. Diese Größe 
ist durch die Ziffer der steüerfreien Grundstücke ausgedrückt, da das Gesetz die pia 
corpora von der Beitragspflicht zu den öffentlichen Lasten frei gesprochen hat, — 
bis auf Weiteres!

Betrachtet man in der vorstehenden Übersicht die beiden Spalten des Rein
ertrags, so ist ersichtlich, daß der aus der Ackerwirthschaft gezogene Ertrag nicht 
unbedeütend hinter dem Kreisdurchschnitt zurücksteht. Reben den ausgedehnten, 
durch einen großen, und in seinem Ertrage bett Kreisdurchschnitt weit übertreffen
den Wiesenbesitz unterstützten Ackerbau, welcher hier, wie bei deu meisten Pommer- 
schen Städten das Haupt- und Stamnlvermögen der Bürgerschaft ausmacht, erfreut 
sich Golnow vermöge seiner Lage an dem Knotenpunkte von drei Kunststraßen und 
an der schiffbaren Jhna noch einiger Nebenerwerbsquellen, welche es von anderen 
Landstädten, die gewöhnlich jeglicher Gewerbsamkeit entbehren, auch jetzt noch in 
seiner Ausschließung von den Wohlthaten eines Eisenweges, etwas auszeichnet. 
Golnow bildet einen kleinen Stapelplatz zwischen Hinter- und Ostpommern und 
Stettin, ein Geschäft, welches nicht allein mehreren Spediteuren einen guten Erwerb 
liefert, sondern auch zahlreichen Kahnschiffern ein, wegen der Schwierigkeit der 
Jhna-Schifffahrt zwar mühsames, aber doch auskömmliches Brod gewährt. Dieser 
Verkehr gibt der Stadt einen Anflug von commerziellem Leben und scheint von 
Jahr zu Jahr zuzunehmen. Die Stadt ist ferner in soweit in einer sehr günstigen 
Lage, als sie nicht allein eine reiche Kämmerei hat, sondern auch ein sehr beträcht
liches Bürger-Vermögen vorhanden ist, von welchem weiter unten ausführlicher zu 
sprechen sein wird. Hier sei nur bemerkt, daß für jetzt die Kämmerei-Einnahmen 
zur Deckung des Ausgabe - Etats noch nicht vollständig ausreichen, weshalb nicht 
allein aus den Revenüen des Bürger - Vermögens ein jährlicher Zuschuß an die 
Kämmereikaffe Behufs Deckung dieses Deficits — (jedoch nur leihweise!) — sondern 
auch noch zur Deckung ordinairer und extraordinairer Ausgaben einen, im 
Verhältniß zur Einwohnerzahl, höchst unbeträchtlichen Beitrag jährlich durch 
directe Communal - Besteüerung aufgebracht werbe« muß. Es ist inbeß mit 
Bestimmtheit abzusehen, baß bereinst, unb vielleicht in nicht weiter Ferne, 
bie Einnahmen ber Kämmerei burch größere Verwerthung ihrer Grunbstucke ber- 
gestalt vermehrt sein werben, baß nicht allein ber Zuschuß aus beit Bürgerkassen 
entbehrt werben, sonbern auch jegliche Gemeinbe-Besteüerung aufhören kann, weil 
bann alle Ausgaben aus beut Kämmerei-Vermögen bestritten unb wahrscheinlich noch 
Überschüsse aufkommen werben. Da bie Bürgerkasse bann auch einen beträchtlichen 
baaren Überschuß erhält, so wirb es alsbann ein Beneficium werben, Bürger unb 
Hausbesitzer in Golnow zu fein, — beim nur letztere nehmen an ben Nutzungen 
bes Bürger-Vermögens nach ber Ortsverfassung Theil, — unb bie Bürgergrunb- 
stücke werben baburch einen höhern Werth erlangen.

Bevölkerung.
Im 18. Jahrhunbert, seit bem Regierungs-Antritt Königs Friebrich II., betrug 

bie Zahl ber Civil-Einwohner ber Stabt Golnow wie folgt:
1740 : 1645 | 1782 : 2070 | 1794 ; 2105 | 1798 : 2331



Stadt Golnow. — Bevölkerung. 513

Die letzte Zahl bestand aus: Wirthen incl. der Eximirten 510 Männer, 627 
Frauen, aus 162 Söhnen über 10 Jahre, 241 unter 10 Jahren, 244 Töchter über 
10 Jahre, 255 unter 10 Jahren; aus 47 Gesellen, 30 Knechten und Dienern, 71 
Jungen, 144 Mägden.

Dazu kommen 246 Personen vom Militair - Etat, nämlich 110 Männer, 55 
Frauen, 31 Söhne, 50 Töchter. Die Besatzung, aus 2 Eskadrons bestehend, gehörte 
zum Regiment Ansbach-Dragoner, den berühmten Reitern von Hohenfriedberg, jetzt 
Regiment Königin-Kürassiere, in Pasewalk garnisonirend.

Die factische Bevölkerung der Stadt betrug also 1798 . . 2597 Seelen.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts hat sich die Bevölkerung der Stadt, — 

selbstverständlich nur die Civil-Einwohner mehr als vervierfacht, und dürfte bei der 
im December 1870 Statt findenden Volkszählung wol das Fünffache der Zahl von 
1740 betragen. Es wurden gezählt in den Jahren:

1812 : 2287 | 1816 : 2798 | 1831 : 4062 | 1837 : 4471
Von der Zahl des Jabres 1837 wohnten 4240 Seelen in der Stadt und den bei
den Vorstädten Röddenberg und Wiek und 231 Seelen in den Vorwerken und 
Mühlen rc. des Weichbilds. Es gab 450 stimmfähige Bürger. Die Stadt war, 
nach dem Wortlaut der St.-O. von 1808 aus der Klaffe der kleinen Städte in die 
der mittleren Städte, mit 3500 Einwohnern und darüber, eingetreten, daher denn 
auch die Mitglieder des Magistrats nicht mehr Rathmänner genannt wurden, sondern 
den Ehrentitel Rathsherren führten, wie noch jetzt. In den folgenden Zählungs- 
Perioden sind vorhanden gewesen:
1843 : 4911 | 1852 : 5498 | 1861 : 6988 | 1864 : 7413 | 1867 : 7444 
Tie Einzelheiten der jüngsten Zählung enthält die nachstehende Tabelle, in welcher, 
außer der Stadt und ihren Vorstädten, auch die im Weichbild belegenen einzelnen 
Ansiedlungen nachgewiesen sind.

Ergebniß der Volkszählung vom 3. December 1867 
(ortsanwesende Bevölkerung)

für die Stadt Goluow und der zu ihrem Genieindeverbande gehörigen Ansiedelungen 
im Stadtgebiete.

Zugleich mit der Nachweisung des in derselben Epoche vorhandenen Viehstandes.

Handbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 65

Namen 

der Wohnplätze.

Deren

Eigenschaft.

Zahl Zahl Entfernung 
von 

der Stadt.

Ruthen.

der be
wohn

ten 
Haüser

aller 
Haus
hal

tungen

der 
Ein
woh
ner.

der 
Pferde

der 
Rin
der.

der 
Schafe

Golnow..................... Stadt . . 485 1396 6946 426 837 930 _
Brandriege . . . Etablissement — — — — — — 1050 W.
Friedrichshof . . . Desgl 1 2 9 4 8 8 180 WNW
Grünhaus .... Oberförsterei 1 1 7 — 1 — 250 „
Grünhorst .... 
Höfe rechts der Ihn«

Etablissement 10 37 184 25 83 18 1050 W.
Vorwerk. . 2 3 18 4 20 144 1420 „

Höfe links der Jhna Desgl. 3 3 21 4 29 118 1420 „
Hohehorst, Groh-,. . Desgl. 1 1 2 — 2 — 2000 „
Hohehorst, Klein-,. . 
Holländerei .... 
Lütkenheide ....

Desgl.
Desgl.

Forsthaus

1
3___ 3

1
6

4
43 11

1
29 436

1900 „
1125 SSO

Zu übertragen . . . | 507 1450 7234 474 1020 1654 1
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der 
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Übertrag .... 507 1450 7234 474 1020 1654
Jhnaburg .... Vorwerk. . 1 1 5 2 11 — 1225 W.
Jhnamünde.... Desgl. 3 3 20 — 14 1 3200 „

710 OSO.
880 SW.

Kupferhammer. . .
Reühof.....................

Etablissement
Vorwerk. .

2
6

3
12

18
64

4
9

11
35 253

Neümnhle .... Wassermühle 1 1 5 3 11 — 300 N.
Papiermühle . . .
Schnittsoll ....

Desgl. u. Vorwerk 3 6 34 10 24 66 580 O.
Forsthaus 1 1 5 2 7 10

Sonnenmühie . . . Wassermühle 
Desgl.

1 1 14 5 15 18 550 OSO.
Sternmühle.... 1 1 14 5 12 — 400 SSO.
Walkmühle .... Desgl. 1 4 31 1 1 — 510 OSO.
Stadtgemeinde Golnow überhaupt 527 1483 7444 515 1151 2002

Mit Ausnahme des Vorwerks Jhnamünde, welches nach Kamelsberg ein- 
gepfarrt ist, gehören sämmtliche Wohnplätze des Stadtgebiets zur Kirchengemeinde 
Golnow.

Dem Familienstande nach befanden sich unter den 7444 Einwohnern der 
Stadt Golnow und ihres Weichbildes, 4483 Kinder und Unverheirathete, 2463 
Verheirathete, 144 Wittwer, 306 Wittwen, 25 geschiedene Männer, 23 geschiedene 
Frauen. In den 1483 Familien-Haushaltungen lebten 7037 Personen, 27 lebten 
einzeln, 19 in 5 Herbergen, 61 in 4 Alterversorgungshaüsern, 300 in Detentions- 
und Strafanstalten.

Dem Religionsbekenntnisse nach unterschieden sich die Einwohner von Golnow 
in 7188 Evangelisch-Unirte, 87 separirte Lutheraner, 29 römische Katholiken und 
140 Israeliten. Die jüdische Bevölkerung schwankt seit den letzten 40 Jahren um 
die Zahl 130, bald mehr, bald weniger; 1861 wurden nur 105 Juden nach
gewiesen.

Der Betrieb der Landwirthschaft, der damit verbundenen Viehzucht, so 
wie der Gärtnerei, wurde von 209 Selbstthätigen, darunter 10 Frauen, ausgeübt. 
Sie hatten 753 Angehörige und beschäftigten 103 Knechte, so wie 47 Mägde, über
haupt 150 Gehülfen, die ihrer Seits 142 Kinder hatten. Der Ackerbau war dem
nach die Nahrungsquelle für 1254 Personen der anwesenden Bevölkerung, oder 
16,8 Prct. derselben. In diesen 209 selbstthätigen Personen wird man das Acker- 
bürgerthum der Stadt zu erkennen haben. Da nun aber in der Stadtfeldmark, 
nach Ausweis der Grundsteüer-Veranlagungs-Tabellen, überhaupt 915 Eigenthümer 
angesessen sind, so wird man nach Abzug der grundbesitzenden Corporationen und 
öffentlichen Institute, weltlichen wie geistlichen, noch etwa 700 Parteien übrig 
behalten, welche anderen Berufsklassen angehören und den Landbau als Neben
gewerbe betreiben.

Die Bewirthschaftung der Stadt forst ist 7 Personen, Oberförster, Förster, 
Revierjäger, anvertraut, sie haben 17 Angehörige. Von der Fischerei leben 
5 Selbstthätige mit 11 Angehörigen. Der Besitzer des technischen, ins Gebiet der 
großen Industrie gehörigen Werks, des Kupferhammers, hat 2 Angehörige und 
3 Arbeiter mit 6 Angehörigen, von dem Betrieb dieses Werks leben also 12 Per
sonen. Die kleine Industrie, das Handwerk hat 278 selbstthätige Meister, mit
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915 Angehörigen und 368 Gehülfen, die ihrer Seits 327 Angehörige haben. Das 
Handwerk ernährt mithin 1888 Personen, d. i: 25,3 Prêt, der ortsanwesenden 
Einwohnerschaft, darunter die meisten, wenn nicht alle, ihr Stückchen Land im 
Stadtfelde, ihren Garten haben werden, auf dem die Angehörigen die erforderlichen 
Kartoffeln zum Wintervorrath und die für den Hausbedarf nöthigen Küchengewächse 
erbauen werden. Ähnlich wird es sich mit den —

Handeltreib enden verhalten, deren es 92 Selbstthätige, darunter 9 Frauen, 
gab. Sie hatten 275 Angehörige und 26 Gehülfen und Lehrlinge; überhaupt also 
war Handel und Wandel die Erwerbsquelle für 393 Personen, oder 5,2 Prct. der 
Ortsanwesenden. In unmittelbarer Verbindung mit bem Handel stehen die Mittel 
und Wege, die Waaren herbeizuziehen, sie zu versenden, entweder zu Lande oder zu 
Wasser. Für den Land verkehr gab es 13 Fuhrherren mit 8 Knechten, mit den 
Angehörigen zusammen 91 Personen Weit zahlreicher ist der Wasserverkehr, die 
Schifffahrt, vertreten. .Es gab 43 Schiffer, Eigenthümer von Fahrzeügen, mit 
178 Angehörigen, und in ihren Diensten standen an Schiffsvolk 80 Personen, welche 
ihrer Seits 195 Angehörige hatten Der Betrieb der Schifffahrt war also die 
Nahrungsquelle für 496 Personen oder 6,6 Prct. der orksanwesenden Bevölkerung. 
Das Herbergswesen, Gast-, Speise-, Schankwirthfchaft, wurde von 11 selbst
thätigen Personen mit 5 Kellnern betriebe«; mit den Angehörigen 78 Personen.

An Dienstboten, Gesinde für persönliche Dienstleistungen, Handarbeiter, 
Tagelöhner wurden 333 Männer und 295 Frauen, zusamnlen mit 1066 Angehörigen, 
gezählt; dieser Beruf gab mithin für 1694 Personen, oder 22,7 Prct. der Orts
anwesenden, die Mittel zum Lebensunterhalt, nächst den Handwerkern, wie aller 
Orten, so auch hier der am zahlreichsten vertretene Stand. Handwerker und Dienst
boten machen beinahe die Hälfte, genau 48 Prct., der Bevölkerung aus.

Die Gesundheitspflege und der Kraukeildienst beschäftigte 6 Männer und 3 
Frauen, mit 18 Angehörigen; die Erziehung und der Unterricht 24 Lehrer und 3 
Lehrerinnen mit 41 Angehörigen; Künstler aller Art und Privatgelehrte, Musikanten, 
Schauspieler gab es 34 mit 33 Angehörigen. Es ist nicht außer Acht zu lassen, 
daß die Überschriften der einzelnen Rubriken in der statistischen Bevölkerungs-Tabelle 
nicht aller Orten zutreffend sein werden, — es nicht sein können.

Kirchenbeamte, geistliche wie weltliche, gab es 6 mit 13 Angehörigen. In 
der Staatsverwaltung waren 20 Personen beschäftigt, die meisten Strafanstalts
beamte; sie hatten 72 Angehörige. In der Justizverwaltung 17 Selbstthätige und 
38 Angehörige. Landesvertheidigung 28 Personen mit 1 Angehörigen. Gemeinde
verwaltung 23 Beamte mit 63 Angehörigen.

Voll Personen ohne Berufsausübung lebten als Rentner, Pensionärs, aus 
eigenen 9)tittehi 47 Männer und 25 Frauen mit 89 Angehörigen oder überhaupt 
2,1 Prct. der ortsanwesenden Bevölkerung; aus frernden, bezw. öffentlichen Mitteln 
335 Männer, der großen Mehrzahl nach Züchtlinge der Strafanstalt, auch arldere 
Detinirte, Hospitalité» und ständige Alnlosenenlpsänger, und 58 Frauen, Hospitali
tinnen und Armenpfleglinge, mit 81 Angehörigen, überhaupt 474 Personen oder 
6,3 Prct. der Ortsanwesenden. Endlich gab es 14 Männer- und 106 Frauens
personen, mit zusammen 300 Angehörigen, überhaupt 420 Personen, oder 5,6 Prct. 
der Bevölkerung, die keinen Beruf, kein Arbeits- oder Dienstverhältlliß anzugeben 
wußten, oder es nicht wollten.

65*
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Als Endergebniß des Staubes und Berufs, des Arbeits- und Dienstverhält
nisses stellt sich heraus, daß es von Selbstthätigen oder Erwerbern 2119 Männer 
und 557 Frauen gab, die für 1646 Personen männl, und 3122 Personen weibl. Ge
schlechts zu sorgen hatten.

Was die Staatsangehörigkeit anbelangt, so befanden sich unter den 7444 
ortsanwesenden Einwohnern 5 Ausländer, nämlich je 1 aus dem Königreich 
Sachsen, aus Sachsen-Meiningen, aus Hessen, aus Baiern und aus Österreich.

Vorübergehend anwesend waren am Tage der Zählung 46 Personen, davon 
9 als Reisende in Gasthöfen und 37 als Gäste zum Besuch in Familien. Werden 
diese Fremden von der faktischen Bevölkerung abgezogen, so bleiben 7398 orts
angehörige Personen. Am Tage der Zählung waren aber 461 orlsangehörige 
Einwohner auf Reisen abwesend, so daß —

Die heimathberechtigte Bevölkerung der Stadt Golnow und ihres 
Weichbildes betrug 7859 Seelen.

Unter den Ortsanwesenden befanden sich 2 Blinde und 7 Taubstumme, 14 
Blödsinnige seit der Geburt oder dem frühsten Kindesalter, und 5 Personen, deren 
Geisteskräfte in späterer Zeit gestört worden.

Hinsichtlich der Bewegung der Bevölkerung ist zu bemerken was folgt: — 
Sie betrug im Jahre 1867 an Geburten 267, darunter 7 in der Synagogen- 
Gemeinde; neüe Ehen wurden 64 geschloffen, nur in der evangelischen Landes
kirche, keine von Katholiken, keine von mosaischen Glaubensgenossen. Unter den 
getrauten Paaren befand sich eins, wo der Braütigam über 60 Jahre und die 
Braut zwischen 40 und 50 Jahren alt war, eine Ehe, welche mithin, dem Alter 
der Braut nach zu urtheilen, nur zur gegenseitigen Alterspflege halber geschlossen 
wurde. Die Zahl der Gestorbenen betrug 192, alle in der evangelischen Gemeinde. 
Die zwei ältesten unter den Gestorbenen, ein Mann, eine Frau, haben ein Alter 
von je 87 Jahren erreicht, da beide im Jahre 1780 geboren waren. Die Zahl 
der Geburten überstieg um 75 die der Sterbefälle.

Gebaüde.
Die Stadt hatte innerhalb ihrer Ringmauer, die mit Thürmen, aus dem 

14. und 15. Jahrhundert versehen ist, einer ist achteckig, im Jahre 1778: 200 und 
in den beiden Vorstädten 171, zusammen 371 Haüser. Außer dem Stettinschen, 
Stargardschen, Wolinschen oder Raugardschen und dem Mühlen-Thore, mit alter- 
thümlichen Thorgebaüden, hat die Stadt 2 Wafferpsorten, 4 Hauptstraßen, welche 
die Wollweber-, Breite-, Bau- und Papenstraße heißen, und 4 Nebengassen, als 
die Kirch-, Carmel-, Markt- und Badegasse. Im Jahre 1798 gab es in der Stadt 
und den Vorstädten 395 Wohnhaüser, davon aber nur 2 ganz massiv, die übrigen 
Fachwerksbau waren und 25 derselben noch Strohdach hatten. Es gab 2 luthersche 
Kirchen, die St. Catharinen- und die St. Georgenkirche, 3 Hospitäler, und 162 
Scheünen. Diese Zahlen begreifen nicht die auf der Feldmark belegenen Eta
blissements. Seit jüngster Zeit ist auf der Wiek ein neuer Stadttheil im Entstehen. 
Die oben eingeschaltete Bevölkerungstabelle von 1867 enthält auch die Zahl 
der bewohnten Haüser in der Stadt und deren Gemarkung, nach den Aufnahmen 
der Polizeibehörde zu 527 ; dagegen haben die Tabellen der Steüerbehörde nur 
516 Wohnhaüser pro 1866 nebst 136 gewerblichen Gebaüden, welche beide der 
Gebaüdesteüer unterworfen sind, und 1278 steuerfreie Gebaüde.
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An öffentlichen Gebaüden hatte die Stadt zufolge einer altern Nachweisung: 
das Nathhaus, das Familienhaus, das Spritzenhaus, das Feldwärterhaus, das 
Kämmereidienerhaus am Woliner Thor, das Nachtwächterhaus ebenda, das Hirten
haus an den Springen, das Hirten- und Feldwärterhaus auf der Vorstadt Rödden- 
berg, das Nachtwächterhaus am Stargarder Thor, das Armenhaus vor demselben, 
das Armen- und Krankenhaus vor dem Woliner Thor, die beiden Hospitäler 
St. Spiritus und St. Georg, das Klinghaus auf der Wiek, das Hirtenhaus ebenda, 
das Predigerwittwenhalls, das Diaconat - Wohnhaus, das Rectorat- und Schul- 
gebaüde (I. und II. Knabenklasse), das Schulhaus (III. Knabenklasse), das Cantorat- 
und Schulgebaüde (Mädchenklaffe), das neue Schulhaus für 4 Elementarklaffen, 
das Schulhaus auf der Vorstadt Wiek, das frühere Militair-Lazareth, jetzt zu Schul
zwecken dienend. Alle diese Gebaüde gehören der Stadtgemeinde. Wegen der 
kirchlichen Gebaüde s. den Titel Kirchenwesen.

Verfassung.
Die Vorarbeiten zur Einführung der Städteordnung vom 30. Mai 1853 

haben in G. keiner langen Zeit bedurft. Weil hierorts weder Innungen noch 
Zünfte, noch kaufmännische Verbindungen rc. von solcher Bedeütung vorhanden 
sind, daß dergleichen gewerbliche Genossenschaften als besonders vorwiegende städ
tische Elemente betrachtet werden könnten, so lag kein Grund vor, von den all
gemeinen Wahlnormen des Gesetzes abzuweichen, und irgend einer gewerblichen 
Genossenschaft bei den städtischen Wahlen mehr Rechnung zu tragen und einen 
größern Einfluß auf dieselben einzuraümen, als den übrigen stimmberechtigten 
Bürgern. Magistrat war mit Aufstellung der Wahl-, bezw. Abtheilungslisten soweit 
gediehen, daß er sie am 16. December 1853 öffentlich auslegen konnte zur Kennt- 
nißnahnle der Einwohnerschaft, worauf nach Ablauf der gesetzlichen Frist von 14 
Tagen die weiteren Vorbereitungen zur Wahl der neüen Stadtverordneten gemacht 
wurden. Die Wahl fand Statt. Die Neügewählten wurden am 21. März 1854 
eingeführt, und deren Verpflichtung durch Handschlag an Eidesstatt bewirkt. Die 
Stadtverordneten - Versammlung war somit constituirt, und es kam, da das 
Magistrats - Collegium in seiner bisherigen Zusammensetzung, bis zum Ablauf der 
Wahlperiode der einzelnen Mitglieder, im Amte verblieb, nur noch auf die Wahl 
des Beigeordneten an. Die Wahl fiel auf den bisherigen Syndieus und besoldeten 
Rathsherrn Löper, der auch zu diesen Ämtern wieder gewählt wurde. Die Bestallung 
desselben wurde von der König!. Regierung unterm 1. August 1854 bestätigt, und 
demgemäß die Einführung der neüen Städteordnung in der Stadt Golnow durch 
Amtsblatt-Bekanntmachung vom 15. September 1854 zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht. Als Tag der Einführung der neüen St.-O. gilt indessen der 1. 
April 1854.

Das Magistrats - Collegium besteht im Jahre 1870 aus dem Bürgermeister, 
dem Kämmerer, einem besoldeten und sieben unbesoldeten Rathsherren. Ein Bei
geordneter ist nicht mehr im Collegium. Der Bürgermeister wird in Behinderungs
fällen vom Kämmerer vertreten.

Die Stadtverordneten-Versammlung zählt 36 Mitglieder.
Die Verwaltung der einzelnen Zweige des Gemeinwesens erfolgt nach den 

Vorschriften der St.-O. auch hier durch, aus Magistratsmitgliedern, Stadtverordneten 
und Bürger - Abgeordneten zusammengesetzten Deputationen, deren folgende sind; 
Für Bau-, Forst-, économie-, Kämmerei-, Armen-, Bürger- und Bauholz-, Schul- 
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und Abschätzungswesen der Gebäude. Die Armen - Deputation führt den Titel 
Directorium. Die Stadt ist in 4 Bezirke eingetheilt: I. Stadtbezirk, II. Stadt
bezirk nebst Stargarder Thor, III. die Wiek, IV. der Röddenberg.

Nachdem die St.-O. vom 30. Mai 1853 in Golnow eingeführt war, be
schlossen Magistrat und Stadtverordneten am 27. Februar 1855, auf Grund des 
§. 52 des gedachten Gesetzes, vom 1. April 1855 ab: — 1) Von jedem Neüan- 
ziehenden ein Einzugsgeld von 10 Thlr. zu erheben, welches jedoch in besonderen 
Fällen auf Beschluß der Stadtverordneten ermäßigt werden kann, und von dessen 
Entrichtung die Niederlassung in hiesiger Stadt (§. 4 des Ges. 31. Sept. 1842) 
abhängig sein soll. Den Neüanziehenden kann die polizeiliche Erlaubniß zur Nieder
lassung in der Stadt (§. 8 a. a. O.) nicht eher ertheilt werden, als bis das Einzugs
geld berichtigt ist. Außer demselben wird — 2) von allen, sowol von den Neü
anziehenden, als auch von denen, welche der Stadtgemeinde bereits angehören, bei 
Begründung eines selbständigen Hausstandes ein Hausstandsgeld von 6 Thlr. ent
richtet und von der Erlegung desselben die Theilnahme an dem Bürgerrechte (§. 5 
der St.-O.) abhängig gemacht. - 3) Ehefrauen, minderjährige oder unter väter
licher Gewalt stehende Kinder sind von der Entrichtung des Einzugs- und Haus
standsgeldes befreit. Jngleichen Beamte, welche in Folge dienstlicher Versetzung 
ihren Aufenthalt im Stadtbezirk nehmen; letztere sind auch dann zur Erlegung eines 
Hausstandsgeldes nicht verbunden, wenn sie einen Hausstand erst nach erfolgter 
Aufenthaltsnahme begründen.

Diese statutarische Bestimmung lourde, mit Bezug auf §. 52 St.-O., unterm 
13. April 1855 Seitens der Königl. Regierung von Oberaufsichtswegen bestätigt.

Ohne, wie man meinte, der Freizügigkeit Eintrag zu thun, haben die städ
tischen Behörden geglaubt, das Einzugsgeld auf 10 Thlr. abmessen zu müssen, 
weil dieser Satz, obwol etwas hoch, doch den örtlichen Verhältnissen anpassend 
erschien. Denn erwägt man, daß in Golnow, mit Ausschluß eines geringen Armen
geldes, gar keine Communalabgaben erhoben, vielmehr die Kosten des ganzen Stadt
haushalts sämmtlich aus deu Einkünften des Gemeindevermögens bestritten werden; 
zieht man ferner in Betracht, daß die Hospitäler St. Georg und St. Spiritus aus 
eigenen Mitteln hülfsbedürftigen Einwohnern Unterstützung gewähren, und endlich, 
daß die bedeutende Stadtforst den unbemittelten Einwohnern Gelegenheit darbietet, 
sich den Bedarf an Feüerungsstoff mit Leichtigkeit und fast unentgeldlich zu beschaffen, 
so leuchtet ein, daß der Aufenthalt in der Stadt G. so erhebliche Vortheile gewährt, 
daß den städtischen Behörden, das Einzugsgeld, wenn dasselbe geringer, als auf 
10 Thlr. bemessen wurde, kein Mittel mehr darbieten konnte, deut Andrang des 
Proletariats entgegen zu wirken, durch ein geringer abgenieffenes Einzugsgeld also 
offenbar der beabsichtigte Zweck tlicht erreicht wurde.

Die Höhe des Einzugsgeldes hat aber doch die Freizügigkeit sehr beschränkt, 
und es hat deshalb während der Herrschaft desselben nicht an Beschwerden Neüan- 
ziehender gefehlt, um so mehr nicht, als, nach statutarischen Bestimmungen neüe 
Bürger von dein Genuß der Vortheile des beträchtlichen Gemeindevermögens aus
geschlossen sind. Die Nachtheile aber, welche einzelne Stadtgemeinden dem Princip 
der Freizügigkeit durch hohes Anzugsgeld zugefügt haben, ist von den gesetzgebenden 
Gewalten bald nach Erlaß der St.-O. erkannt; sie haben den betreffenden Para
graphen dieses Gesetzes gestrichen und das Einzugsgeld aufgehoben. Die Golnower 
könnten zur Hebung des Heinen Gewerbstandes, und zur Verbreitung eines größern 
Wohlstandes unter demselben, beitragen, wenn sie bei sich Einrichtungen schaffen
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wollten, die ihrer Annehmlichkeiten wegen geeignet sind, wohlhabenden Leüten ohne 
Berufsausübung, seien sie Rentner oder Pensionärs, die Niederlassung in Golnow 
zu enlpfehlen. Die, wenn auch bisweilen unterbrochene Freiheit von Gemeindelasten 
bildet dazu die Grundlage, auf der die städtischen Behörden weiter bauen sollten, um dem 
vorgeschlagenen Zwecke näher zu treten. Nutzen und Vergnügen müssen sich paaren. 
Söhne und Töchter gebildeter Familien bedürfen eines Unterrichts, der über die 
Ziele hinausgeht, welche die bestehende Bürgerschule zu erreichen strebt, namentlich 
die Söhne. Für diese errichte man daher eine gelehrte Schule. Sie wird Familien, 
die von Kapitalrenten rc. leben, nach Golnow ziehen; jeder Vater, jede Mutter 
behält ihren Sohn lieber unter eigner Obhut, als daß sie ihn nach Außen unter 
fremde Leüte gibt. Was hält die Golnower Bürgerschaft ab, ein Gymnasium in ihrer 
Stadt zu errichten, wie es die Piritzer, die Greifenberger, die Treptower in unseren 
Tagen gethan haben? Kein Zweifel, daß die Mittel dazu vorhanden sind. Werden 
außerdem Veranstaltungen getroffen, welche die höhere, edlere Geselligkeit zu fördern 
im Stande sind, so dürfte es nicht fehlen, daß G. alsbald der Sammelplatz vieler 
im Ruhestand lebender Leüte werde, namentlich von Personen des Kriegsetats, die 
in beii höheren Stufen bekanntlich mit hohen Ruhegehältern bedacht werden, die, 
in dieser Stadt verzehrt, zur Hebung der Gewerbe und des Verkehrs nicht wenig 
beizutragen im ©taube sinb. Dann wirb bie Ziffer bieser Klaffe ber Einwohner
schaft sich wesentlich erhöhen; nach ber Volkszählung von 1867 betrug sie erst 2 Prct. 
ber Gesammtbevölkerung.

Auch liegt bie Möglichkeit vor, daß die Golnower eine gewerbliche Anlage 
bei sich einrichten können, welche eine reich fließende Quelle des Wohlstandes für 
sie zu werden in Aussicht stellt. Ihre Vorfahren waren Genossen des Hanse
bundes — Golnow die zehnte und letzte Hansestadt in Pommern — und ver
schifften nicht blos Korn und Holz, die Hauptproducte des Landes, sondern auch 
viel Salz, und zwar eigen gewonnenes, das in verschiedenen Haüsern der 
Stadt gesotten wurde, - wie es in der Nachbarstadt Damm auch geschah (L.-B. 
II. Th., Bd. IL, 1256, 1257). Der Erdboden in der großen Bruchnieberung, die 
sich an der Morgenseite des Dammschen Sees, der Obermündungen und des Pfaffen 
Wassers bis ans Haff erstreckt, ist vielfach der Standort der, zur Familie der Alis- 
maceen gehörigen, Salzbinse, Triglochin L, namentlich von T. maritimum, welche 
zu ihrer Nahrung des Salzes bedarf. Diese Pflanze verkündet das Dasein von 
Salz im Erdreich der bezeichneten Gegend, vielleicht als Rückstand der Meeresfluthen, 
von denen sie einst unter Wasser gesetzt war, möglicher Weise aber auch als Be
standtheil einer sedimentären Formation. Diese zu erbohren, oder überhaupt geologische 
Untersuchungen über den in Anregung gebrachten Gegenstand anzustellen, dürfte 
dein intelligenten Stadtregimente von Golnow wol zu empfehlen sein. Werden 
die Untersuchungen mit Erfolg gekrönt, so lege man Hand an die Errichtung eines 
— Soolbades! Welche Perspective eröffnet sich da der guten Stadt Golnow! 
Zufluß von Badegästen aus der Nähe und Ferne, zu Hunderten, vielleicht zu Tausen
den, die sich gern wochenlang in dieser Stadt aufhalten werden, wenn man ihnen 
allen Eomfort des Lebens zu bieten im Stande ist, gepaart mit einem gewissen 
Anstrich von Luxus, den die moderne Welt für unentbehrlich hält.

Das Bürgerrecht der Stadt G. zu erwerben ist ein Jeder, ohne Unterschied 
des Geschlechts, verpflichtet: — 1) welcher sich in der Stadt oder in den Vor
städten (nicht auch im weitern Gemeindebezirk?), mit einem bewohnbaren Grund
stücke versehen, haüslich niederläßt (§§. 15 und 23 der St.-O. von 1808 und der 
Declarationen dazu vom 4. Juli 1832); - 2) welcher in der Stadt oder in den 
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Vorstädten, im rechtlichen Sinne des Worts, seinen Wohnsitz genommen hat und 
ein bürgerliches Gewerbe selbständig betreiben will, als z. B. : a) Kaufleute, Händler, 
Krämer, Makler, Spediteure, Commissionaire, Gast-, Schank- und Speisewirthe, 
Destillateure, Bier- und Essigbrauer und Branntweinbrenner, b) Künstler, Fabri
kanten und Maschinenbauer, c) See- und Stromschiffer aller Art, sobald selbige 
Eigenthümer oder auch nur Mitbesitzer des Fahrzeügs sind, d) Ackerbautreibende 
und Lohnfuhrleüte, gleichviel ob selbige Eigenthümer oder nur Pächter der Grund
stücke sind, e) Handwerker ohne alle und jede Ausnahme, sobald selbige ihr Ge
werbe selbständig treiben und nicht blos als Gehülfen zu betrachten sind, f) Frauen
zimmer, welche nicht blos auf Tagelohn außerhalb ihrer Wohnung nähen, schneidern 
oder sonst ein Gewerbe treiben, sondern selbständig für eigene Rechnung und in 
ihrer Wohnung ihr Gewerbe treiben. Dies findet auch bei den Ehefrauen von 
Soldaten Statt, wenn selbige ein bürgerliches Gewerbe treiben wollen, g) Chirurgen, 
wenn sie nämlich zugleich Bader und Barbierer sind. — Ausnahmen von der Ver
pflichtung zur Gewinnung des Bürgerrechts finden Statt: -- «) für Kaufleüte und 
Hausirer, welche nur vorübergehend im Orte ihre Geschäfte betreiben; ß) für Officiante», 
approbirte Ärzte und Hebammen, in so fern der Grundbesitz oder der Betrieb 
eines bürgerlichen Geschäfts als Nebengewerbe, nicht die Erwerbung des Bürger
rechts bedingen sollte.

Dieses Statut, welches an die Stelle früherer Observanz getreten, ist unterm 
3. April 1839 zwischen Magistrat und Stadtverordneten vereinbart und von der 
König!. Regierung unterm 15. Juli 1839 bestätigt. Auch nach Beseitigung der 
alten St.-O. von 1808 und nach Einführung der St. - O. vom 30. Mai 1853 ist 
dasselbe in Kraft geblieben. Bemerkt sei, daß darin die Apotheker nicht genannt 
sind, muthmaßlich werden sie zu den Kaufleuten zu 2 a, gerechnet.

Außer einem beträchtlichen Kämmerei-Vermögen, welches eine etats
mäßige Einnahme von 17.000 Thlr. gewährt, und zur Bestreitung der städtischen 
Gesammtbedürfnisse nur eine, den Namen Armengeld führende beständige Communal- 
besteüerung von 900 Thlr. erfordert, gibt es in G. ein als Bürger-Vermögen 
bezeichnetes gemeinschaftliches Vermögen, bestehend in der umfangreichen Bürgerforst 
und beträchtlichen Weiderevieren und Torfmooren. Dieses gemeinschaftliche Grund
vermögen, bisher, d. h. : bis zu der im Jahre 1824 eingeleiteten Separation mit 
Weide- und^Holz-Servitutberechtigungen benachbarter Gemeinden und Einzelner ex 
speciali titulo Berechtigter, belastet, ist vor und nach (Einleitung der Separation 
dergestalt von den städtischen Behörden verwaltet worden, daß die Einnahmen aus 
demselben bei 3 besonderen s. g. Bürgerkassen - Abtheilungen verrechnet und damit 
theils die besonderen Verwaltungskosten dieses gemeinschaftlichen Vermögens, theils 
allgemeine städtische Bedürfnisse bestritten, theils endlich die Einnahme-Überschüsse, 
bezw. die Nutzungen an Holz und Torf in natura, unter die Bürgerschaft vertheilt 
worden sind.

Was die Theilnahmegerechtsame der Bürgerschaft an den fraglichen Nutzungen 
betrifft, so haben — 1) die Weide alle Bürger, Hausbesitzer und Inquilinen, mit 
mit so viel Vieh sie wollten benutzt. Rechtskräftig ist durch Entscheidung der Ausein
andersetzungsbehörde festgesetzt, daß die berechtigten Bürger, als wozu hinsichtlich 
der nicht hausbesitzenden nur die im Jahre 1824 bei Einleitung der Separation 
vorhanden gewesenen 258 Jnquilinbürger erachtet worden sind, gleichmäßig im 
Verhältniß von 1,5 Kuhweiden zu der gesammten zu vertheilenden Weideflüche, 
selche auch die Weide auf der ganzen städtischen Feldmark umfaßt, abgefunden 
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werden sollen, während die Besitzer von Äckern als solche noch besonders nach 
Verhältniß des Futtergewinns für die Aufhebung der Hütung entschädigt werden. 
— 2) An der Holznutzung haben bisher participirt: A. Die Hausbesitzer, indem 
fte a) das erforderliche Bau- und Reparaturholz zu ihren Haüsern gegen eine sehr 
geringe Taxe erhielten, und der Erlös unter sie nach Verhältniß der von Altersher 
zur Aufbringung des frühern Service-, so wie des Armengeldes bestehenden, auf 
die Hauser gelegten Haus-Portionen (s. den Artikel Communalsteüer) vertheilt 
worden ist; b) Brennholz nach demselben Maaßstabe erhielten; endlich c) zum 
gammeln von Raff- und Leseholz an den bestimmten Tagen berechtigt waren. 
». Die Jnquilinbürger, welche eine Zeitlang nach Einführung der St.-O. von 1808 
ebenfalls Brennholz erhielten, dann aber seit dem Jahre 1822 von der Theilnahme 
an den Brennholz - Verabfolgungen ausgeschlossen und nun mit den Hausbesitzern 
zum Sammeln von Raff- und Leseholz verstattet wurden. — 3) Die Torfmoore 
lüib in der Art benutzt worden, daß A. jeder Hausbesitzer 12.000 Stück; B. jeder 
Jnquilinbürger 6000 Stück, gegen Stecherlohn, zu verlangen das Recht hatte. Die 
Corporation der Stadtgemeinde als Gesammtheit hat nur in sofern an den Nutzungen 
der beregten Vermögensbestandtheile participirt, als ausweislich der Etats rc. der 
3 Bürgerkassen einzelne^allgemeine städtische Bedürfnisse an Gehältern für städtische 
Beamte und Kirchen-und L>chulbediente bestritten und zur Verzinsung eines von der Stadt 
aufgenomnleuen Kapitals von 4000 Thlr. die Summe von 180 Thlr. verwendet wurde.

Das allgemeine Séparations - Verfahren war nun im Jahre 1846 so weit 
gediehen, daß der Separationsplan entworfen werden konnte, wobei es die Absicht 
war, jedem Separations-Interessenten, incl. der fremden Servitut-Berechtigten, auf 
der städtischen gesammten Feldmark seine Abfindung möglichst in zusammenhängen
der Lage zu gewähren. Nach Abfindung dieser fremden Servitut - Berechtigten, 
würde der gemeinschaftlichen Nutzung der Bürgerschaft, so meinte man, ein Grund
stück von 20.865 Mg. Umfang verbleiben.

Uut nun einer Seits dieses gemeinschaftliche Vermögen, welches, in so weit 
es in Ausübung der Weide und dem Sammeln von Raff- und Leseholz bestehl, 
einer wirthschaftlichen Benutzung der als Acker und Wiesen entsprechenden nur zur 
Holzzucht fähigen Bestandtheile entgegensteht, auch von diesen, der Kultur hinder
lichen Beschränkungen zu befreien, mußten zunächst noch die Weideberechtigungen 
der einzelnen dazu befugten Einwohnerklassen Golnows, Hausbesitzer und Jnquilin
bürger, so wie deren Berechtigung zum Sammeln von Raff- und Leseholz abgelöst 
werden. Anderer Seits kam es darauf an, die Ansprüche der Hausbesitzer auf die 
-Anstehenden Vermögens-Bestandtheile als eines Jnteressenten-Vermögens zu

Beides ist geschehen durch einen Vergleich, der am 27. März 1846 abgeschlossen 
worden ist. In diesem wurde festgesetzt, daß —

1) Als Weideabfiudung — A. die Jnquilinbürger eine Fläche von 101,55 
Kuhweiden dergestalt als besonders zu nutzendes Jnquilinbürger-Vermögen erhalten 
sollten, daß die dafür zu gewährenden Abfindungsgrundstücke verpachtet und die 
Pachteinnahmen unter rechtskräftig zur Theilnahme an der Weidenutzung verstattete 
Jnquilinbürger vertheilt werden, und zwar mit der Maßgabe, daß an diesen 
Nutzungen immer nur 258 Jnquilinbürger, als soviel bei Einleitung des Separations
Verfahrens vorhanden waren, Theil nehmen, und seit dem hinzugekommene unan
gesessene Bürger oder fernerweit eintretende Jnquilinbürger immer nur bei bereits 
seither Statt gefundenen oder in Zukunft vorkommenden Abgang nach der Anciennetät

Landbuch von Pommern; Th. n., Bd. V. 66 
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zur Theilnahme gelangen. — B. Die hausbesitzenden Bürger ihre Weideabfindung 
zu denselben Rechten erhalten, wie sie ihre Haüser besitzen.

2. Was die Benutzung der zur Holzzucht bestimmten Reviere betrifft, so findet 
— A. eine Behütung derselben durch die Bürgerschaft in Zukunft nicht mehr Statt, 
und ebenmäßig hört — B. die Berechtigung zum Raff- und Leseholz - Sammeln 
Seitens der Bürgerschaft in Zukunft auf. Dagegen erhalten a) die Jnquilinbürger 
in Zukunft Ve des überhaupt zur Vertheilung kommenden Brennholzes unb zwar 
wiederum mit der sub 1 A angegebenen Maßgabe bei der Inweide « Vertheilung; 
b) die angesessenen Bürger das übrige zur Vertheilung kommende Brennholz, und 
zwar an die Einzelnen nach Verhältniß der auf ihren Haüsern ruhenden Serviee- und 
Armengeld-Portionen. — C. Das zu Neü- und Reparaturbauten erforderliche Bauholz 
wird den Hallsbesitzern wie bisher bei llachgewieseneul Bedürfniß, jedoch gegen 
Zahlung der Taxe des benachbarten Staatsforstreviers Hohenbrück verabfolgt und 
der Erlös hieraus unter die sälnmtlichen Hausbesitzer wiederunl nach Verhältniß 
der auf den einzelnen Haüsern haftenden Service- und Armengeld - Portionell ver- 
theilt. — Übrigens soll alljährlich der Bedarf an Bauholz für die Hausbesitzer und 
der diesfällige Bedarf zu städtischen Bauten zunächst festgestellt und falls nicht ein 
Verkauf des übrigen zum Abtrieb bestilninten Holzes von den städtischen Behörden 
beschlossen wird, dies als Brennholz vertheilt werden. — Ausdrücklich ist für die 
ganze Bewirthschaftung der Forst bestimmt, daß ein forstwirtschaftlicher Bewirth- 
schaftungsplan aufgestellt und danach festgestellt wird, wie viel nachhaltig an Holz 
geschlagen werden kaun, hiernach sich aber im Allgemeinen richten soll, was nach 
Maßgabe der obigen Modalitäten unter die Bürgerschaft zu vertheilen ist. Gleich
zeitig wird —

3. Eine nachhaltige Bewirthschaftung der zum Torfstechen benutzten Moore 
eingeführt, und der hiernach zu stechende Torf auf Verlailgen der einzelnen Bürger 
gegen Zahlung des Stecherlohns dergestalt an dieselben verabfolgt, daß der Haus
besitzer doppelt so viel als der Jnquilinbürger erhält.

4. Für das Aufhören der Raff- und Leseholz - Berechtigung der Hausbesitzer 
und für unbedingte Verzichtleistung auf ihre Ansprüche an die in Rede stehenden, 
bisher nur beziehungsweise auch noch in Zukunft gemeinschaftlich benutzten Ver
mögens - Bestandtheile als eines Privat-Klassen-Vermögens der Haus
besitzer erhalten die Letzteren zu denselben Rechten, wie sie für ihre Weide-Gerecht- 
same abgefunden worden, eine Landabfindung zum Gesammtwerthe von 900 Mg. 
Acker 1. Klaffe. Sie erkennen dagegen die hiernach fernerweit gemeinschaftlich von 
der Bürgerschaft zu benutzenden Grundstücke als Corporations-Vermögen 
der Stadtgemeinde an, gestatten die principale Bestreitung des zu städtischen 
Bauten erforderlichen Bau-, so wie des Deputat-Brennholzes aus den zur Holzzucht 
bestimmten Theilen dieses Grundvermögens und unterwerfen sich insbesondere der 
Beftimntung, daß, wenn die städtischen Bedürfnisse mit den jetzigen Einnahmen aus 
dein Kämmerei-Vermögen, einschließlich der schon jetzt, unter dem Namen der Service- 
und Armengelder, erhobenen Communalsteüer aus den, ebenfalls schon jetzt zu 
städtischen Bedürfnissen verwendeten Einnahmen der bestehenden 3 Bürgerkassen 
nicht bestritten werden können, nach den im §. 4 des Vergleichs näher bestimmten 
Modalitäten das Fehlende, vor Einführung einer neuen oder Erhöhung der bestehen
den Communalsteüer, aus den Revenüen der in Zukunst vorhandenen 4 Bürger
kassen entnommen und bezw. die Natural-Verabfolgungeu an Bau- und Brennholz, 
so wie an Torf, sistirt werden.
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Erwägt man nun —
Erstlich, — daß nach den Vorschriften der St.-O. von 1808 eine Benutzung 

des Bürger-Vermögens zum Vortheil der Gesammt - Corporation nur durch Ver
wandlung desselben in Kämmerei - Vermögen herbeigeführt werden kann, daß es 
ferner nicht, wie es §. 121 der revidirten St.-O. vorschreibt, eine Verwendung des 
Ertrages aus dem Bürger-Vermögen zu dem allgemeinen Stadtbedürfniß, bevor zu 
einer Besteüerung der Einwohner geschritten werden darf, nach der alten St.-O. 
gesetzlich eintreten muß, daß endlich die Maßregel der Verwandlung des Bürger- 
Vermögens in Kämmerei - Vermögen nach der bestehenden Gesetzgebung nicht er
zwungen werden kann, vielmehr nach §. 53 der St.-O. von 1808 von der Beschluß
nahme der Stadtverordneten, die zu 2/3 immer aus Hausbesitzern bestehen müssen, 
abhangt; zieht man —

Zweitens — in Betracht, welche wesentliche Vortheile für die Landeskultur 
durch die Hingabe der, der gemeinschaftlichen Benutzung, zu entziehenden Bestand
theile des in Rede stehenden Grundvermögens zu privativer Nutzung erzielt, gleich
wol aber die fernerweit unter den obigen Maßgaben bedingungsweise gemeinschaft
licher Benutzung der Bürgerschaft unterworfen bleibenden Vermögens-Bestandtheile 
ein ordnungsmäßig zu bewirthschaftendes Gemein-, bezw. Bürger-Vermögen werden, 
welches außer den dazu gehörigen Äckern, Wiesen und Torfmooren eine servitutfreie 
Forst von ca. 14.600 Mg. umfaßt; — berücksichtigt man endlich —

Drittens, — daß durch den projectirten Receß die bestehenden unmittelbaren 
Interessen der Stadtgemeinde als solcher nicht nur nicht zu ihrem Nachtheile alterirt, 
sondern offenbar vortheilhafter gestaltet werden, daß nicht minder aber auch durch 
die receßmäßigen Festsetzungen der bisherigen Holzverwüstung, welche insbesondere 
durch die Verabfolgung der Bauhölzer an die Hausbesitzer zu einer geringen Taxe 
herbeigeführt wurde, Schranken gesetzt werden, ebenmäßig aber auch einer Seils 
eine den Grundsätzen des Rechts und der Billigkeit entsprechende Mitbenutzung des 
in Rede stehenden Gemein- bezw. Bürger - Vermögens Seitens der unangesessenen 
Bürger festgestellt, und anderer Seits durch die Fixirung einer bestimmten Anzahl 
jedes Mal zur Theilnahme berechtigten Jnquilinbürger der Besorgniß von einem, 
den: Gemeinwesen schädlichen Andrang neuer Jnquilinbürger vorgebeügt ist; — 
so konnte die Genehmigung des abgeschlossenen Vergleichs Seitens der Königl. 
Regierung von dem, mit der Leitung der Verhandlungen beauftragt gewesenen 
Regierungs - Conunissarius, Regierungsrath Bendemann, in seinem Bericht vom 
2. April 1846, um so mehr befürwortet werden, als hierdurch die seit dem Jahre 
1824 schwebende Golnower Gemeinheitstheilungs-Sache in ein Stadium zu gelangen 
versprach, welches nach der Versicherung der Commissarien der Auseinandersetzungs- 
Behörde die Möglichkeit gewähren könne, schon im Herbste des Jahres 1846 den 
ganzen Séparations - Plan zur Ausführung zu bringen, während andern Falls 
unabsehbare, nur nach der Lage der bestehenden Gesetzgebung in ihrem Erfolge für 
das Gemeinwesen sehr zweifelhafte proceßualische Weiterungen über die rechtliche 
Natur und den Umfang der Theilnehmungsrechte der Hausbesitzer in Aussicht 
genommen werden mußten

Alle diese Umstände in reifliche Überlegung nehmend, hat denn auch die 
Königl. Regierung nicht Anstand genommen, den Vergleich unterm 12. April 1846 
zu genehmigen. Der Vergleich aber, an dessen Zustandekommen der Regierungsrath 
Bendemann, als Commissarius der Königl. Regierung, der Regierungsrath Merkisch, 

66*  
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als Commissarius der Königl. General-Commission von Pommern, und der Kammer- 
gerichts-Assessor Jordan, als Special - Commissarius zur Sache, Theil genommen 
haben, und der ein

Grund-Vertrag für die Stadt Golnow 
geworden ist, lautet von Wort zu Wort wie folgt:

In der Gemeinheitstheilungssache von Golnow wird zwischen den Deputirten 
der Hausbesitzer einer Seits, und zwischen den Deputirten der Stadtgemeinde, zu
gleich als Vertreter der Bürgerschaft, excl. Hausbesitzer, andrer Seits folgender 
Vergleich abgeschloffen:

§. 1. Es hat sich darüber Streit erhoben, wer als Eigenthümer der s. g. 
Bürgerheide anzusehen ist. In Betracht der Zweifelhaftigkeit der Sache wird den 
Hausbesitzern als Abfindung für die, von ihnen als Jnteressenten-Vermögen bean
spruchten Rechte eine Fläche im Werthe von 900 Morgen Acker I. Klasse oder 
Kuhweiden zu völlig freiem Eigenthume noch außer der schon früher festgestellten 
Weideabfindung, hiermit zugestanden, welche ihnen übrigens gleichfalls als Eigen
thum überlassen wird.

§. 2. Die Stadtgemeinde erklärt sich ihrer Seits mit denjenigen 101,55 
Kuhweiden, welche die unangesessenen Bürger als Weideabfindung erhalten sollen, 
für alle Weide-Ansprüche der unangeseffenen Bürger völlig abgefunden.

§. 3. Für die im §. 1 ihnen zugebilligte Abfindung erkennen dagegen die 
Hausbesitzer denjenigen Theil der s. g. Bürgerheide, so wie alle übrigen Grund
stücke, deren Revenüen in die Bürgerschaftskasse, Abtheilung I., IL, III. geflossen 
sind, in dem Umfange, wie diese Vermögensbestandtheile nach Abfindung aller 
Weideberechtigungen und der im §. 1 erwähnten Eigenthums-Ansprüche der Haus
besitzer verbleiben, als ein solches städtisches Corporations - Vermögen an, dessen 
Nutzungen zu den vorhin erwähnten Bürgerkassen verrechnet, beziehungsweise 
unter den nachfolgenden Modalitäten unter die einzelnen Bürger vertheilt werden.

§. 4. • Sobald die Separation ausgeführt ist, wird ein vollständiger Wirth
schaftsplan entworfen, und dadurch die Nutzung geregelt, bezw. bestimmt, wie viel 
an Bau- und Brennholz nachhaltig geschlagen werden kann. Soweit es nun hier
nach die Bürgerheide zuläßt, wird — 1) daraus, wie bisher zunächst das nöthige 
Holzquantum zur Bestreitung des städtischen Deputats entnommen. — 2) Alsdann 
erhalten die Hausbesitzer das, zum Neübau und der Unterhaltung ihrer Gebaüde 
erforderliche Bauholz und weisen das Bedürfniß, lüie bisher, durch den Anschlag 
eines Bauverständigen nach; sie entrichten dafür denselben Taxpreis, welcher für 
die Königl. Hohenbrücksche Forst gilt (L.-B. IL Th., Bd. VI., 479), und diese 
Bezahlung fließt zur Bürgerschaftskasse II. Abtheilung. Endlich kommt, — 3) so
bald diese Bedürfnisse bestritten sind, das übrige zum Abtrieb bestimmte Holz als 
Brennmaterial zur Vertheilung unter die Bürger, soweit nicht ein Verkauf beschlossen 
wird, in welchem Falle der Erlös in die Bürgerschaftskasse I. Abtheilung fließt. 
Die Vertheilung des Brennholzes unter die Bürger gegen Schlagelohn erfolgt in 
der Art, daß alle Hausbesitzer zusammen 774 Theile, die übrigen Bürger zusammen 
129 Theile erhalten. — 4) Zur Abfindung der Weideberechtigten und Hausbesitzer 
in Grund und Boden ist die Fortnahme des, auf den abzutreibenden Waldtheilen 
stehenden Holzes erforderlich. Das hierbei und bei anderen außerordentlichen Holz- 
schlägen, so wie bei großen Windbrüchen gefällte Holz wird, soweit hierdurch der 
gewöhnliche jährliche Bedarf zur Naturalvertheilung unter die Bürger überstiegen 
wird, öffentlich verkauft, die Einnahme zinslich belegt, und die Zinsen fließen zur
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Bürgerschaftskasse I. Abtheilung. — 5) Diejenigen Theile dieser Grundstücke, welche 
Torf enthalten, werden gleichfalls ordnungsmäßig, wie schon bisher bei der Bürger
schaftskasse III. Abtheilung verwaltet, und es erhalten daraus die Bürger den Torf 
zur Bestreitung ihres Feüerungsbedürfnisses, gegen Stecherlohn, sonst unentgeldlich, 
und zwar die Hausbesitzer doppelt soviel, wie der nicht hausbesitzende Bürger. Die 
sich bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung der Moore etwa ergebenden Überschüsse 
werden aus der III. Abtheilung der Bürgerschaftskasse zur I. Abtheilung abgeführt 
und dort verrechnet. — 6) Alle übrigen Revenüen der Bürgerheide und derjenigen 
Grundstücke, deren Nutzung wie bisher schon zu den Bürgerfchaftskassen geflossen 
sind, werden bei der I. Abtheilung der Bürgerschaftskasse vereinnahmt und dort 
verrechnet. — 7) Die unangesessenen Bürger sollen für ihre Weideberechtigung durch 
Wiesen abgefunden, diese Seitens der Stadtbehörden verpachtet und das Pachtgeld 
bei einer besondern Abtheilung der Bürgerschaftskaffe vereinnahmt werden. (IV. Ab
theilung: Jnquilinenkaffe).

§. 5. Die Nutzungen, welche nach vorstehenden Bestimmungen den Haus
besitzern an Geld aus der I. und II. Abtheilung der Bürgerschaftskaffe und an 
Brennholz zustehen, werden unter sie nach den, auf ihren Haüsern ruhenden Service- 
und Armengeld-Portionen vertheilt. — Die Nutzungen, welche den übrigen Bürgern 
aus der Bürgerschaftskaffe I. Abtheilung und an Brennholz zustehen, kommen unter 
sie gleichmäßig zur Bertheilung. Aus den Nutzungen der IV. Abtheilung der 
Bürgerschaftskasse erhält zuvörderst jeder als weideberechtigt anerkannte alte Jnquilin- 
bürger, so lange er ein solcher ist, den 134sten Theil. Das übrige und nach Ab
gang aller altert Jnquilinenbürger, die ganze Reineinnahme dieser Kasse, kommt 
zur Bertheilung unter die übrigen nicht zu Bauholz berechtigten Bürger. - Mehr 
als 407 Hausbesitzer sollen niemals als solche, unb mehr als 258 von den übrigen 
Bürgern sollen niemals zum Genusse der jetzt den unangesessenen Bürgern ein*  
geraümten Nutzungen verstattet werden. — Neüanbauende Bürger gelangen nicht 
zunl Genusse der vorstehend erörterten Nutzmrgen, welche den jetzt vorhandenen 
Hausbesitzern zustehen, kommen in Betreff dieser Bürgernutzungen vielmehr nur so, 
wie die gar nicht mit Haüsern angesessenen Bürger in Betracht. Die Anzahl dieser 
übrigen, also unangesessenen und neu anbauenden Bürger zusammen darf die Zahl 
von 258 nicht übersteigen, und gelangen neue Bürger daher nur dann zum Ge
nusse, wenn bei dieser Zahl von 258 ein Abzug Statt findet.

§. 6. So lange der städtische gemeine Haushalt aus den Kämmerei-Revenüen 
mit Einschluß der, schon jetzt erhobenen, zu einem Betrage von 1830 Thlr. fest
gesetzten Service- und Armenabgabe, so wie der, schon jetzt zu allgemeinen Bedürf
nissen verwendeten Einnahmen der Bürgerkaffen bestritten werden kann, verbleiben 
die Bürger in dem Genusse der, bei den Bürgerkassen verrechneten, Überschüsse und 
Nutzungen. Die Bertheilung dieser Überschüsse und Nutzungen erfolgt in der Art, 
daß bei der I. Abtheilung der Bürgerschaftskaffe die hausbesitzenden und übrigen 
Bürger daran ganz in demselben Berhältniffe Theil nehmen, wie das Natural- 
brennholz unter sie vertheilt wird. Bei der II. Abtheilung der Bürgerschaftskasse 
concurriren nur die Hausbesitzer allein, und erfolgt die Bertheilung unter die 
einzelnen Hausbesitzer gleichfalls in dem Berhältniffe, wie das Naturalbrennholz 
unter sie vertheilt wird. Die Stützungen der neü anzulegenden IV. Abtheilung der 
Bürgerschaftskaffe kommen nur denjenigen Bürgern zu Gute, welche nicht zu 
den, bei der II. Abtheilung der Bürgerschaftskaffe 'concurrirenden, Hausbesitzern 
gehören.
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§. 7. Tritt jedoch eine Erhöhung des städtischen Bedarfs gegen den, im 
vorigen §. angenommenen Umfang ein, so wird das Fehlende so lange aus den, 
den einzelnen Bürgern zu Gute kommenden Revenuen und Nutzungen der, bei den 
Bürgerschaftskassen verwalteten Grundstücke in der Art entnommen, daß dazu bei 
Aufstellung der Etats zuerst die Einnahmen der Bürgerschaftskasse I. Abtheilung 
verwandt werden. Neichen diese nicht ans, so wird das Fehlende gleichzeitig aus 
der, der Hausbesitzern allein zu Gute kommenden II. Abtheilung der Bürgerschafts
kasse und aus der, den übrigen Bürgern allein zu Gute kommenden neu zu errich
tenden IV. Abtheilung der Bürgerschaftskasse entnommen, und tragen hierzu beide 
Kaffen nach Verhältniß der, den betheiligten Bürgern zufließenden Nevenüen bei. 
Wird auch hiermit noch nicht das Bedürfniß gedeckt, so gelangt das, sonst unter 
die Bürger zu vertheilende Brennholz zum öffentlichen Verkauf und zuletzt wird 
ebenmäßig mit dem, sonst unter die Bürger zu vertheilenden Torfe verfahren.

Hort das vermehrte Bedürfniß der Stadthauptkasse durch Verminderung der 
Ausgaben oder Erhöhung der Kämmerei-Einnahmen auf, so treten die Bürger auch 
wieder in der umgekehrten Reihenfolge in den vollen Genuß der, ihnen zustehenden 
Revenüen und Nutzungen.

So geschehen zu Golnow den 27. März 1846.
(Folgen die Unterschriften der im nachstehenden Protokoll genannten Deputirten).

Protokoll.
Verhandelt Golnow den 27. März 1846.

In der Gemeinheitstheilungsache von Golnow, insbesondere die Feststellung 
der Theilnahmerechte an der Bürgerheide betreffend, war zum Versuche eines Ver
gleichs bei der Anwesenheit der Departementsräthe der Königl. Regierung und der 
Königl. General - Commission, Negierungsräthe Bendemanu und Merkisch, auf 
heüte ein Termin angesetzt worden, in welchem der Vorladung gemäß er
schienen waren.

I. Seitens der Hausbesitzer, die Deputirten: Schuhmachermeister Kuntze, Tuch
macher C. G. Franck, Schneider I. C. H. Bartz, Ackerbürger Schentzel, Rathsherr 
Bartelt, Musikus Ostmann, Tuchmacher I. D. Franck, Bürger Noskowsky.

II. Von Seiten der übrigen Bürgerschaft, mit Ausschluß der Hausbesitzer, die 
Deputirten der Stadtgemeine: Der Bürgermeister Genz, Kämmerer Schubbert, 
Rathsherr Woock, Färber Schulitz, Rendant Uhrlandt.

Es wurde, nachdem mit den Interessenten das Sachverhältniß erörtert und 
das Streitige verglichen war, der vollständige Vergleich in separate ausgenommen 
und alsdann den Theilnehmern langsam und deutlich vorgelesen. Sie genehmigten 
ihn in so weit überall, daß sich die Vertreter der Stadtgemeine namentlich hinsichts 
der Fixation der Anzahl der Bürger die Genehmigung der vorgesetzten Behörde 
vorbehielten.

Auch waren beide Theile darüber einverstanden, daß die Anzahl der Bürger 
die am heütigen Tage vorhandenen ausdrücken soll, und daß, soweit sich etwa 
später herausstellen sollte, daß am heütigen Tage mehr hausbesitzende Bürger ober 
mehr unangesessene Bürger zu Golnow vorhanden sind, hiernach die im Vergleiche 
angegebenen Zahlen sich ändern.

Den Besitzern von solchen Haüsern, die nur mit Einer Portion besteuert 
werden (halbe Haüser und Spinnhaüser) und größere Theilnehmungsrechte an den 
Bürgergrundstücken in Anspruch nehmen, wird eine solche von den Deputirten der
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Hausbesitzern wiederholt bestritten. Sollten sie aber im Wege des Prozesses mit 
diesem Ansprüche durchdringen, so gestatten es die Vertreter der Stadtgemeinde, 
daß die int Vergleiche im §. 4 sub 3 angegebenen 774 Theile um die erstrittenen 
Portionen erhöht werden.

Es wurde hierauf und unter diesen Modalitäten der Vergleich und diese 
vorgelesene Verhandlung genehmigt und unterschrieben.

Nachträglich machten noch die Deputirten der Hausbesitzer darauf Anspruch 
daß die Tolleheide ihr besonders Eigenthum sei oder doch die Nutzungen aus der- 
selben den Hausbesitzern allein zuständen. Seitens der Stadtgemeinde mußte 
jedoch im Gegentheil auf Grund der Holzordnitng vom 15. April 1675 die Tolle
heide als ein Kämmereibruch in Anspruch genommen werden, weil sie unter den 
Bürgerholzungen nicht aufgeführt steht und alle übrigen Brücher und Hölzer und 
damit auch die Tolleheide ausdrücklich für Kämmerei - Vermögen erklärt worden. 
Es wurde lange darüber verhandelt. Endlich wurde beschlossen, daß auch hinsichtlich 
dieses Punktes ein proeeßualisches Verfahren nicht eingeleitet werde, und einigten 
sich beide theile dahin, daß es mit der Tollenheide eben so wie mit der übrigen 
BüigelHeide gehalten werden soll, daß sie also, ebenso wie die übrige Bürgerheide 
von Hausbesitzeril und unangesessenen Bürgern genutzt wird.

Es kam noch zur Sprache der Umtausch eines Theils der Bürgerheide gegen 
Kämmereigrundstücke, doch wird darüber die lüeitere Verhandlung Vorbehalten.

(Folgen die Unterschriften).

Mit der Beendigung des Separationsgeschäfts und dein Abschluß des Recesses 
den man für den Herbst des Jahres 1846 in Aussicht genommen hatte, stand es 
gleichwol in weitem Felde. Inzwischen waren gegen die Bestimmung des §. 4 des 
Ertrages vom 27. März 1846, und zwar in Betreff der zinslichen Veranlagung 
der bürgerlichen Revenüen, von der Bürgerschaft und den Stadtverordneten ' Be
schwerden verlautbart, und der Antrag gestellt worden, daß besagte Bestimmung auf
gehoben und die betreffende Einnahme unmittelbar an die Hausbesitzer nach den 
feststehenden Portionssätzen ausgezahlt werde. Zwischen dem Magistrate und 
Deputirten der Stadtverordneten, der Bürgerschaft und der Hausbesitzer kam es 
anl 8. April 1848 zu einem dahin zielenden Übereinkommen, welches von Oberauf
sichtswegen durch die Regierungs - Verfügung vom 14. April 1848 dahin ge- 
nehmigt wurde: —

Daß die Festsetzungen des §. 4 dahin abgeändert werden, daß die Revenüen 
aus den Holzverkaüfen rc., insoweit dieselben auf die Hausbesitzer fallen, nicht zinslich 
belegt, sondern unter die Hausbesitzer nach Maßgabe der bestehenden Portionssätze 
zur Auszahlung kommen, durch diese Modification der gedachte Vertrag für die 
Jnquilinbürger jedoch keine Änderung erleiden, sondern in dieser Hinsicht unver- 
änberMn Kraft bleiben soll.

^t auch der Vergleich vom 27. März 1846 oben ein Grund-Vertrag für die 
Stadt Golnow genannt worden, so folgt aus dieser Bezeichuuug doch nicht, daß 
die Bestimmuilgeil des Vergleichs rücksichtlich der Benutzungs-Art des Bürgerver
mögens für alle Zeiten bindende Normen sein können. Diese Ansicht theilte auch 
die Königl. General-Commission von Pommern, in Folge dessen sie den mit der 
Golnower Gemeinheits - Theilungssache betrauten Ökonomie - Commissarius Burg
wedel unterm 1. Juni 1858 anwies: in dem betreffenden Paragraphen des Recesfes 
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zu sagen, daß jene Bestimmungen nur so lange gelten, als nicht die städtischen 
Behörden, bezw. die Königl. Negierung als Oberaufsichtsbehörde, ein Anderes be

schlossen haben.
So hatte denn auch die Stadtverordneten-Versammlung in ihrer Sitzung vom 

24. September 1854 den Antrag mehrerer ihrer Mitglieder, dahin lautend, daß 
künftighin das, in den abzuholzenden Schlägen des Stadlwaldes sich vorfindende 
Bauholz unter den berechtigten Bürgern nach cubischem Inhalt vertheilt werden 
möchte, zu dem ihrigen gemacht und zum Beschluß erhoben. Zugleich wurde der 
Magistrat ersucht, diesem Beschlusse beizutreten und ihn zur Ausführung bringen 
zu lassen, da dies nach Ansicht der Versammlung der Forst zum größten Vortheil 
gereichen werde. Überhaupt, so meinte sie, würde hierdurch so manche nicht zu 
rechtfertigende Benutzung der Forst inhibirt werden, und mancher Hausbesitzer be
wogen werden, an seinem Hause öfter Reparaturen vorzunehmen und dadurch 
dessen Verfall vorzubeügen. Diesem Beschlusse trat der Magistrat bei. Er enthielt 
abermals eine Abänderung einer Bestimmung des §. 4 im Grund - Vertrage, und 
es fand nun ein Naturalabgabe des Holzes in Kaveln von CO Kubiksuß pro Por
tion Statt. Vier Jahre nachher war aber der Btagistrat der Ansicht, daß der 
Verkauf des sämmtlichen Bauholzes im Wege öffentlicher Licitation und die 
denlnächstige Vertheilnng des Erlöses aus demselben unter die Hausbesitzer der 
einzige zweckmäßige und richtige Weg sei, welcher Behufs anderweitiger Regelung 
der in Rede stehenden Gemeindenutzung eingeschlagen werden könne. Die Stadt
verordneten konnten sich aber von der Zweckmäßigkeit der vorgeschlageiien May- 
regel nicht überzeügen, und es blieb bei dein im Jahre 1854 beschlossenen Modus, 
welcher denlnächst auch von Oberaufsichtswegen durch Regierungs - Verfügung vom 
22. November 1858 nachträglich gut geheißen wurde.

Inzwischen war die Separation bereits im Jahre 1849 zur Ausführung 
gelangt. Es entstanden aber noch mehrfache Streitigkeiten unter den Interessenten, 
die richterlich entschieden werden mußten. Endlich im Jahre L858 war die Sache 
bis zur Recessirung gediehen. Selbstverständlich wurden die Bestimmungen des 
Vergleichs von 1846, eines so wesentlichen Theils des Auseinaudersetzuugs-Ver- 
fahrens, mit in den Receß ausgenommen, und zwar in dessen §. 799. Dre Vor
legung des Receffes zur Vollziehung erfolgte am 27. October 1858 und den folgen
den Tagen; allein nur ein nicht bedeutender Theil der hausbesttzenden Bürger 
vollzog denselben, während die überwiegende Mehrheit die Vollziehung ablehnte. 
Die Einwendungen der Beschwerdeführer waren lediglich gegen den §. 799 gerichtet. 
Sie bestritten namentlich die Eompetenz der Königl. General-Commission zur Rege
lung der Verwaltung des Communal-Vermögens und die Rechtsverbindlichkeit des 
Vergleichs von 1846, da ihre Deputirten zur Schließung eines, das Corporations- 
Vermögen betreffenden Vertrags gar nicht befugt gewesen seien, indem die ihnen 
ertheilten Vollmachten immer nur auf Gegenstände des Theilungsverfahrens bezogen 
werden könnten, als ein solches Object aber das Gemeinde - Vermögen nicht auzu- 
sehen sei. Die Beschwerdeführer wurden durch das Erkenntniß der Königl. General- 
Commission vom 18. October 1859 mit ihren Einwendungen zurückgewiesen und 
zur Vollziehung des Receffes verurtheilt. Von denselben legten 282 Hausbesitzer 
gegen das Erkenntniß das Rechtsmittel der Berufung ein. Gleich in dem ersten, 
zur Rechtfertigung der Appellations-Beschwerden angesetzten Termine machten Appel
lanten eine Vergleichsproposition, die jedoch gegnerischer Seits als nicht annehmbar 
von der Hand gewiesen wurde. Die Befürchtung, es könnten dereinst die Kosten
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L . Bestreitung des Stadthaushalts dermaßen anschwellen, daß dadurch sämmtliche 
Revenuen des Burgervermögens absorbirt würden, war das Hauptmotiv des An
guss». gegen den Vergleich von 1846 und es erklärten sich die appellantischen Haus- 
besttzer nunmehr zur Aufgabe ihrer Opposition gegen denselben und zu/demnach- 

beceil' sä für di-Unterstützung der Kämm-r-ikaff- 
eint ocjtimmte Summe alv Maximum angenommen würde, und schlugen als iolckes 
hX Tfff ü°n L500JF^r; üor' jàch nur für die Fälle, wenn der Stadthaus
halt desselben in der That bedürfen sollte; außerdem sollte nach dem Aussterben 
der berechtigten alten Methsbürger der aus dem Bürgervermögen entnommene 
Ïïmthpr b°pn 24 àth-, dessen Nutzungen jenen ad dies vitae zustehen, 
nicht wieder den Burgervermogen zufließen, sondern in das Eigenthum der Stadt- 
gememde übergehen, auch em, den Jnquilinbürgern zum Zinsengenuß überwiesenes 
auv dem CorporationSvermögen entnommenes Kapital von 2821V2 Thlr. zu den! 
obengedachten Zeitpunkte der Stadtgeineinde eigenthümlich zufallen. Diese Propo
sition war aber diejenige, deren Annahme von den Vertretern der Stadtgeineinde 
abgelehnt wurde. Diese, in Erwägung, daß die Kämmereikaffe völlig im Stande 
ats^üi/p/m ^nahmen ohne Zuschuß aus dem Bürgewermögen die 

etatvmäßigen Ausgaben zu beitreiten, sprachen sich entschieden für eine Trennung 
der Kammerelkaffe von der Bürgervermögenskasse aus, hielten es in den für 
!^"I^"swerth, wenn letztere einen festen jährlichen Zuschuß von 1000 Thlr an 

5U zahlen übernähme, damit diese durch Ansammlung^ eines 
b s L9e9en a?e Eventualitäten sich zu schützen vermöge. Diese" Gegen- 

propofition der Vertreter der Stadtgemeinde wurde von den Appellanten angenommen 
"I^ ^e von ihnen gemachte Offerte wegeil Übereignung des obererwähnten Wiesen- 
Plaiis der Jnqnilinburger nicht zurückgezogen. Eiii über diese Verg eichsvà d- 
luiig aufgenommenes Protokoll ist ant 6 August 1860 «nte^nrt Än fcen 
stritt enthaltenen Vermittlungsvorschlägen sind die Stadtverordneten in ihrer 
Atzung vom 30. August 1860 überall beigetreten. Die Königl Regierung aber 
ÄfsSÄ "«fÄ Tim< nV' bem Magistrat- ü, d-m Erlaß' 
von ao'Äl "daß ne auf Grund d-r 44 und so Nr. 4 derSt.-O.
°?,, ;',‘1 ,d>e Genehmigung versagen und die Aufrechtbaltuna des

» Vergleichs von 1846 milden, unter ihrer Genehmigung
zu Stande gekommenen Beschlüsse» der städtischen Behörden sich ergebenden Äbäm 
uben«J,°6T ,Öie Aufnahme dieses Vergleichs und der erwàhnt°!?Aàud-à 

für di- mi. 7 ""^" '"'"k" Vierzigjähriger Arbeiten und Verhandlnngeu, 
der Ausemandersetzung betrauten Beamten mit großen Anstren- 

beümm Kost-na" kn Verdrießlichkeiten, wie für die Interessenten mit einem unge- 
heuern Koüenaufwand verbunden gewesen sind, hat es bedurft, um den -

über die Gemeinheitstheilung der Stadtfeldmark 
zu Golnow,

 . , . bestätigt den 13. Juli 1863,
^àde zu bringen. Ein Extract aus demselben, so weit er die fiskalilckpn 

unterm^8 D-cemb-r°18L3 à-ral-Commission von Pommern
üX 3»uern, mit.

haben L bei,, bie uy $ct^e 7824 eingeleitete Gemeinheitstheilung von Golnow 
haben nachbenannte Interessenten folgenden Receß wohlbedächtig abgeschlà

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 67
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I. Die geistlichen Institute und milden Stiftungen. II. Die Stadtgemeinde als 
solche. III. Die Mieths- (Inquilinen-) Bürgerschaft. IV. Die Schützengilde. 
V. Das Schlächtergewerk. VI. Der Militairfiskus. VII. Der landesherrliche Fiskus, 
a) als Besitzer der Chaussee-Einnehmerstelle bei der Stadt; b) als Erwerber von 
Grundstücken nach ausgeführter Separation von dem Bürgervermögen zur Errich
tung einer Straf- und Besserungsanstalt. VIII. Die Besitzer von Vorwerken. 
IX. Die Besitzer von Mühlen auf der städtischen Feldmark. X. Die Besitzer von 
Haüsern und anderer Grundstücke auf städtischem Fundo. XL Die Grundbesitzer 
ohne Haüser. XII. Die auswärtigen Grundbesitzer. XIII. Die Besitzer von Par- 
celen, welche nach ausgeführteni Separationsplane von Grundstücken auf der städ
tischen Feldmark abgezweigt sind. XIV. Neben-Interessenten.

§.2. Zweck des Verfahrens. Der Zweck des gegenwärtigen Ausem 
andersetzungs - Verfahrens geht dahin, alle auf der städtischen Feldmark Golnow, 
außer den im vorstehenden Paragraphen gedachten und. bereits abgelösten, noch 
haftenden ein- und gegenseitigen Servituten für immer aufzuheben, die von den 
Interessenten bisher'gemeinschaftlich benutzten Grundstücke unter ihre Eigenthümer 
zu theilen, soweit nicht in diesem Necesse selber (§§. 11—15 und 777) ausdrückliche 
Ausnahmen gemacht sind, damit eine Umiegung der Grundstücke zu verbinden und 
jedem Interessenten seine Abfindung in einer dem Zwecke der Landeskultur ent
sprechenden möglichst zusammenhängenden Lage auszuweisen, auch eine vollständige 
Trennung zwischen den zum Kämmerei- und den zunl Bürgervermögen gehöngen 
Grundstücken vorzunehmen und die Art und Weise der Benutzung der letzteren 
anderweitig zu ordnen, (cfr. §. 799 dieses Recesses).

§. 7. Vorübergehende Dotirung der ersten und zweiten Rathsdienerstelle. 
Um die gegenwärtigen Inhaber dieser Stellen, die Polizeidiener Michael Friedrich 
Böttcher und George Daniel Unnasch, in ihrem Einkommen zu verbessern, wird 
denselben für die Dauer ihres Amtes von den zum Bürgervermögen gehörenden 
Grundstücken und zwar ersterm der Plan von 17, Mg. und letzterm der Plan von 
1 Arg. zur Nutznießung überlassen. Demnächst fallen aber diese Grundstücke zum 
Bürgervermögen zurück und zwar ist der erste Rathsdiener Böttcher verpflichtet, den 
ihm überlassenen Plan in kultivirtem Zustande zurückzugewähren.

7 « 8" Exerzier-Platz. Zum Gebrauch des Militcnrs, welches m der Stadt
G vorübergehend oder permanent in Garnison liegt, ist von den zum Bürgerver- 
möaen gehörigen Grundstücken der Plan von 138 Mg. 100 Ruth., nebst dem dahin 
führenden s. g. Königswege von 1,5 Ruthen Breite ausgewiesen (cfr. §§. 35, 778). 
Das Eigenthum dieser Grundstücke bleibt ein Object des Bürgervermögens. Die 
Reinigung des Exerzierplatzes von dem Gestrüppe ist Sache der Garnison, während 
der Abtrieb des etwa darauf stehenden Holzes lediglich der Stadtgemeinde obliegt. 
Während der Zeit, in welcher die Garnison auf^ dem Exerzierplätze nicht übt, kann 
die Grasnutzung darauf zum Besten der im §. 799 gedachten Kasse, Abtheilung I. 
des Bürgervermögens verpachtet werden, jedoch dürfen Schweine auf dem Platze 
nicht geweidet, ingleichen solche Handlungen auf demselben nicht vo -genommen 
werden, durch welche die Grasnarbe beschädigt, oder gar der Boden uneben gemacht 
wird. "(Der Exerzierplatz liegt nördlich von der Stadt, sein Eingang 340 Ruthen 

vom Woliner Thore). . ,
Auch zu den Schießübungen der Garnison wird derselben der bei der städtischen 

Oberförsterei Grünhaus belegene Schießplatz von 6 Mg. 70 Ruth, in dem Forste 
rechts der Jhna ohne Entgeld von der Stadtgemeinde eingeraümt (cfr. §. 780 des
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à) und leistet dieselbe für den Fall, daß bei diesen Übungen der Holzbestand in 
den angranzenden Forsttheilen beschädigt Iverben sollte, auf eine Schadloshaltung 
durch beu Dtürtairfiskus Verzicht. y J

Außerdem werden zu den Übungen der Rekruten und zum Exerciren in 
klerneren Abtheilungen dre dazu nöthigen freien Plätze in der Nähe der Stadt im 
A-lnter und ber schlechter Witterung aber Scheunen, oder andere bedeckte Räume 
von der Stadtgemeinde der Garnison unentgeldlich angewiesen. - cfr, Vollziehung 
Verhandlung vom 12. Mai 1859. ovu8iepungs
9r , §< \ k^^ung einer Straf- und Besserungs-Anstalt. Behufs 
?"lkgung derselben auf hreftger Feldmark ist deut landesherrlichen Fiskus der Plan

Ruth, von ben zum Bürgervermögen gehörigen Grnndstücken eigen-
?ne ^'îîschadlgung überlassen, und anßerdern hat die Kämmerei dentselben 

das Recht emgeraumt, den ihr zugehörigen Wiesenplan von 10 Mg. 140 Ruth, 
als Torfstich nach Belieben auszunutzen.
r K Bewährung besonderer Entschädigungen in Land. Davon 
»lnd theils fur behauptete Unzulänglichkeit der betreffenden Abfindungen, theils für 
auszuführende Kulturen gewährt worden:

20. Von dem Königlichen Fiskus an den Fischer Peter Helpap, jetzt dessen 
Erben, als Besitzer des Wiesenplans ... für Hergabe der zu einem Durchstich 
der Ihn a an der Freiheitsbucht unterhalb der Stadt G. erforderlichen Fläche aus 
seinem Plane als Elltschädigung von dem abgeschiüttenen Flußbette 0,5 Mg. planirtes 
"ud 0,5 unplanirtes Terrain, ingleichen der übrige Theil des durch den Durchstich 
gewordenen Flußbettes abgetreten.

§. Besitzer
Preüßische Morgen und Ouadratruthen.

Acker. Wiesen. Hütung. Unland. iGesammt- 
: Fläche.

30. Käm in erei-Vermög en .... 
Darunter:

359.178 933.134 3524.109 54. 40 4872.101
1. Die Forst, Regulirungs - Antheil 

von Barfus- und Mönchendorf 
und Theile der Bürgerheide

2. Oberförsterei Grünhans . . . 
Unter Acker 2.144 Hof- u. Ban
stelle u Garteil.

— 7
32. 81 21. 46

2732. 53
19.134

34.111
1.120

2766.171
75. 21

3. Försterei Lütkenheide.....................
Unter Acker 1.112 dito.

24 101 8. 92 25.129 — — 58.142

4- Erste Rathsdienerstelle ....
6. Kämmereidienerstelle.....................

— 160
3.175

3.151
7. 80

1. 90
— 78

— 22
— 105

6. 63
12. 78

31. Bürger-Vermögen.....................
Darunter:

475 170 287.178 15103.156 184.100 16052. 64

1. Die Tolleheide................................
2. Die Bürgerheide zu beiden Seiten

— — 90. 43 1024.117 19 179 1131.159

der Jhna belegen.....................
3. Die dem Bauamt (Baumannschaft) 

beigelegten Stücke.............
4. Kämmererstelle................................
5. Zweite Rathsdienerstelle . . .

12.116

103.175

4. 38

22.146
8. 90

13455. 50

47.135

1 —

155.151

2.142

13627.175

177. 58
8. 90
1 —

32.
35.
36.

Mieths- (Inquilinen-) Bürger .
Militair-Fiskus..........................
landesherrlicher Fiskus . . - I I

 
I I I 66. 98 — 45 

138. 10 
201. 45

— 61 67. 24
138. 10
202. 45

67*
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8.784. Regelung der Verhältnisse der Jnquilinbürger. Der 
im §. 32 dieses Recesses aufgeführte Plan bildet die Abfindung für das nach §. 6 
sub I. 11 den zur Zeit der Einleitung der Separation vorhanden gewesenen 134 
alten Mieths- oder Jnquilinbürgern zugebilligte Theilnehmungsrecht an der gemein» 
sckaftlichen Weide. Dieser aus dem Bürgervermögen hergegebene Plan verbleibt 
auch ein Eigenthum jenes, dessen Verwaltung dieses Grundstück jährlich verpachtet 
und nimmt ein jeder der von den alten Miethsbürgern noch am Leben befindlichen, 
an den Pachtgeldern vorweg mit 7^ Theil, an dem Reste participiren die bis 
ium 1. April 1854, dem Tage der Einführung der neüen Städteordnung m Golnow 
vorhanden gewesenen übrigen s. g. neüen Miethsbürger zu gleichen Theilen, jedoch 
darf die Zahl letzterer, welche nach dem Zeitpunkte der Erlangung deo Bürgerrechts 
eingereihet werden, mit Hinzurechnung der alten Miethsbürger, 23/ nicht über
steigen. Außer den Nutzungen des gedachten Wiesenplans stehen den sämmtlichen 
bis mm 1. April 1854 vorhanden gewesenen Miethsbürgern auch die eines Kapitals 
von 28211/ Thlr. zu, welches aus dem Erlöse des von der in den Theilungsplan 
aezogenen Flächen der Bürgerheide abgetriebenen Holzes gebildet worden. An den 
Zinsen dieses Kapitals nehmen zu gleichen Theilen sämmtliche Rtiethsburger Theil, 
insoweit ihre Anzahl nicht größer als 297 ist, die spätere Einreihung der übrigen 
erfolgt gleichfalls nach dem Zeitpunkte der Erlangung des Bürgerrechts gellens 
derselben. Seiner vorgedachten Anrechte an den Pachtgeldern und den Zinsen geht 
ein Jnquilinbürger verlustig, sobald er ein weideberechtigtes Haus erwirbt, mdesz 
mit der Maßgabe, daß, toenn er dieses Haus wieder veräußert, er auch wleder m 
seine früheren Rechte als Miethsbürger tritt, dann jedoch mcht in die Zahl der 
alten, sondern in die der neu hinzugekommenen eingereihet wird. Auch geht em 
Jnauilinbürger seiner oben erwähnten Anrechte verlustig, sobald er aus dem städ
tischen Gemeindeverbande ausscheidet. Das Antheilsrecht eines der bis zum . Apn 
1854 vorhanden gewesenen Miethsbürger wird nach seinem Tode nur auf leine 
etwa Hinterbliebene Wittwe vererbt, die jedoch dasselbe verliert, falls sie sich aufs 
Neüe verheiratet, oder aus G. verzieht. Sobald die Zahl der bis zum 1. April 
1854 vorhandenen Jnquilinbürger 297 nicht erreicht, fließen die offenen D ottn, 
unb nach dem Aussterben aller jener Miethsbürger die erwähnten Gesammtnutzungeii 
wieder dem Bürger-Vermögen zu. cfr. §. 799.

8 786 Kapitals -Entschädigungen, die einzelnen Interessen nach 
Überweisung ihrer Abfindungspläne zugebilligt wird. Zuni Zwecke der vollständigen 
Ausgleichung wegen der gewährten Abfindungen haben an Kapitalsentschädigung 

erhallen . Helpap für Hergabe der zu einem Durchstich der Jhna

nöthigen Flüche aus seinem Plane, außer der im §. sub Ro. 20 gedachten Land
entschädigung von dem Königlichen Fiskus eine Kultur- und Nutzungsentschadigung

8 790. Leinpfad an der Jhna. Abgesehen von dem den Schifffahrt
treibenden zustehenden Rechte, die beiderseitigen Ufer des Jhnaflusses abwechselnd, 
je nachdem der Wind und andere Umstände dies nöthig machen, als Leinpfad 
u benutzen ist das für eine etwaige künstliche Befestigung des Leinpfades erfotber» 

liche Land: — 1) von der Gränze zwischen Stargard und Golnow bis zum Luder- 
waldschen Kalkofen auf beni rechten Ufer der Jhna, 2) von besagtem Kalkofen bis 
zur Jhnabrücke in der Stadt auf dem linsen Jhnaufer, und 3) von der Brucke in 
per Stadt bis zur s. g. Freiheit unterhalb des Vorwerks Höfe rechts der Jhna auf 
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dem rechten Ufer der Jhna, und 4) von hier, nämlich dem zum Vorwerk Höfe links 
der Jhna gehörenden s. g. Dreiblattsorte bis zum Hühnerberge wiederum auf dem 
linken Ufer der Jhna, — überall in der Breite Einer Ruthe, ausgeworfen worden, 
womit sich die König!. Regierung in Vertretung des Fiskus einverstanden erklärt 
hat; — s. Vollziehungs-Verhandlung vom 12. April 1859.

§. 791. Erste Anlegung und künftige Unterhaltung der Straßen, 
Wege, Dämme und Triften. Die erste Anlegung der nach §. 778 dieses Rec. aus
gewiesenen Straßen rc. rc. ist der getroffenen Bestimmungen gemäß erfolgt, was 
dagegen deren künftige Unterhaltung betrifft, so erfolgt dieselbe in der weiter unten 
angegebenen Weise:

I. Von dem König!. Fiskus allein: 1) Die Stettiner Kunststraße von der 
Gränze zwischen Golnow und Barfußdorf bis zur , Vorstadt Röddenberg, und von 
der Vorstadt Wiek bis zur Gränze zwischen Golnow mit dem Marienwalder Forste. 
— 2) Die Woliner Landstraße bis zur Gränze mit dem König!. Hohenbrückschen 
Forstrevier, insoweit dieselbe chaussirt ist.

§. 792. Erste Anlegung der Gräben und künftige Unterhaltung, 
resp. Raümun g der Gräben, Bäche rc. Die erste Anlegung der nach §. 779 dieses 
Rec. ausgewiesenen Gräben ist den getroffenen Bestimmungen gemäß für gemein
schaftliche Rechnung erfolgt und steht die Bestimmung in Betreff der unbeschadet 
des Hauptzwecks möglichen Nebennutzungen allein der im §. 794 dieses Rec. er
wähnten Schau-Commission für Wege, Gräben und sonstige gemeinzweckliche An
lagen auf der Feldmark G. zu. Was dagegen die künftige Unterhaltung der 
Gräben rc. anbetrifft, so geschieht dieselbe in nachstehender Art: Es werden unter
halten, resp, geraümt:

I. Vom Königl. Fiskus allein: Der Jhnastuß sowol innerhalb der Stadtlage 
wie der städtischen Feldmark.

§. 799. Benutzung des städtischen Corporations-Vermögens. — 
(Der Inhalt dieses Paragraphen ist zwar der Hauptsache nach aus dem oben ein
geschalteten Grundvertrage bekannt, muß aber auch hier der Vollständigkeit wegen 
seine Stelle finden, weil er Mehreres zur Erlaüterung jenes Vertrages enthält). — 
Das der Bürgerschaft als Corporation gehörige Vermögen besteht außer den, in 
§. 31 dieses Rec. bezeichneten Haüsern — (in der Stadt No. 59, 179, 185, 199 
und die 3 Hirtenhaüser auf der Wiek, im Wollwinkel und in den Springen) — 
und den ebendaselbst als Abfindung für verschiedene Acker-, Wiesen- und Hütungs- 
Grundstücke aufgeführten Pläne, auch aus demjenigen, in demselben Paragraphen 
nachgewiesenen Theile der Bürgerheide, welcher nach Abfindung der servuutberech- 
tigten Dorfschaften, Vorwerke und Mühlen, und nach Abtretung der nach §. 6 
sub III. dieses Rec. vergleichsweise als Interessenten - Verinögen angenommene«, 
900 Kuhweiden, oder 900 Mg. Acker I. Klasse, von diesem Forste übrig geblieben.

Die Bürger zu G. haben mit Rücksicht auf dieses Corporatiousvermögen zur 
Bestreitung der Kosten des Stadthaushalles andere Abgaben als (den Service und) 
das Armengeld bisher nicht zu entrichten gehabt, vielmehr werden auch z. Z. noch 
sämmtliche städtische Ausgaben aus der Kämmereikaffe und sobald diese erschöpft ist, 
aus der Bürgerkasse bestritten, welche aus den Revenüen des Bürger-Corporations- 
vermögens gebildet wird, nnd in die, weiter unten näher bezeichneten, 4 Abthei
lungen zerfällt,
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Was nun die Benutzung des Corporationsvermögens anbetrifft, so werden:
1) Hinsichtlich der Bürgerheide von dem jährlich in derselben nach dem Forst

wirthschaftsPlane geschlagenen Bau- und Brennholze — a) Die zur Bestreitung 
des städtischen Deputats, incl. des Bedarfs für die Geistlichen und Lehrer der Stadt 
nöthigen Holzquanta entnommen. — b) Alsdann erhalten davon die Hausbesitzer 
das zum Neübau und zur Unterhaltung ihrer Gebaüde erforderliche Bauholz gegen 
Entrichtung des Taxpreises im König!. Hohenbrückschen Forstreviere an die II. Abth. 
der Bürgerkasse. — c) Demnächst gelangt nach Bestreitung dieser Bedürfniffe ad a 
und b das übrige, für das betreffende Jahr zum Abtrieb gekommene Holz als 
Brennmaterial zur Vertheilung unter die Bürger, soweit nicht ein Verkauf ■ be
schlossen wird, in welch' letzterm Falle der Erlös in die I. Abth. der Bürgerkaffe 
fließt. Die Vertheilung des Brennholzes unter die Bürger gegen Ersatz des 
Schlagerlohns erfolgt in der Art, daß die berechtigten 397 Hausbesitzer zusammen 
763 Theile, die übrigen 297 Inquilinen- oder alten Miethbürger zusammen 148 % 
Theile erhalten. — d) Das bei Windbrüchen oder bei außerordentlichen Holzschlägen 
gewonnene Holz wird, soweit dadurch der gewöhnliche jährliche Bedarf zur Natural- 
Vertheilung unter die Bürger überstiegen wird, öffentlich verkauft und der Erlös 
zinslich angelegt. Die Zinsen fließen zur I. Abth. der Vürgerkasse. — c) Diejenigen 
Grundstücke, welche Torf enthalten, werden bei der III. Abth. der Bürgerkasse ver
waltet, und es erhalten daraus die Bürger das Nöthige an Torf zur Deckung ihres 
Feüerungsbedarfs gegen Erlegung des Stecherlohns, sonst unentgeldlich und zwar 
der Hausbesitzer doppelt soviel, wie der alte Miethsbürger. Die sich bei ordnungs
mäßiger Bewirthschaftung der Torfmoore etwa ergebenden Überschüsse werden aus 
der III. Abth. der Bürgerkasse zu deren I. Abth. abgeführt und verrechnet.

2) Alle übrigen Revenüen der Vürgerheide und der übrigen zum Bürgerver- 
mögen gehörenden Grundstücke werden bei der I. Abth. der Bürgerkasse vereinnahmt 
und verrechnet.

3) Die als Abfindung für die Weideberechtigung der alten Miethsbürger 
ausgewieseneu Wiefengrundstücke werden von den Stadtbehörden verpachtet, und 
das Pachtgeld bei der IV. Abth. der Bürgerkasse vereinnahmt.

Hiernach sind die bereits oben erwähnten 4 Kassen des Bürgervermögens oder 
s. g. Abtheilungen der Bürgerschaftskasse gebildet; und zwar:

' Die I. Abtheilung aus dem Erlöse verkauften Brennholzes und Torfs, 
aus den Zinsen der von dem Ertrage außerordentlicher Holzschläge und großer 
Wiudbrüche belegten Kapitalien und allen sonstigen Revenüen der Bürgerheide und 
der übrigen zum Bürgervermögen gehörenden Grundstücke zur Vertheilung der 
reinen Überschüsse unter sämmtliche Bürger.

Die II. Abtheilung aus den Taxpreisen des Bauholzes, welches den Haus
besitzern gegen Zahlung dieser Preise angewiesen wird, zur Vertheilung der dadurch 
aufkommenden Beträge unter die Hausbesitzer allein.

Die III. Abtheilung aus den von sämmtlichen Bürgern, denen Torf zu 
ihrem Feüerungsbedarf angewiesen wird, zu zahlenden Stecherlöhnen.

Die IV. Abtheilung aus den Pachtgeldern der zum Ersätze der Weide
nutzung der alten Mieths- oder Jnquilinenbürger von den Stadtbebörden verpachteten 
Wiesen und aus den Zinsen des im §. 784 näher bezeichneten Kapitals zur Ver
theilung unter die unangesessenen Bürger allein.

Vor der Vertheilung der Bestände unter die einzelnen Bürger beider Klassen 
sollen jedoch aus jenen die Ausgaben der Stadtgemeinde, soweit der Ertrag des
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Kämmerei-Vermögens nebst der jährlichen (Service- und) Armen - Abgabe sie nicht 
deckt, bestritten werden und zwar zunächst aus der, beiden Klassen gemeinschaftlichen 
I. Abth. der Bürgerkasse, sofern aber deren Bestände nicht ausreichen, verhältniß- 
mäßig aus der 11. Abth. der Kaffe — den Hausbesitzern gehörig — und zugleich 
aus der IV. Abth. den alten Jnquilinbürgern gehörig, und zwar nach Verhältniß der 
den betheiligten Bürgern daraus zufließenden Revenüen.

Wird auch dadurch noch nicht das Fehlende der Stadthauptkaffe gedeckt, so 
gelangt das sonst unter die Bürger zu vertheilende Brennholz zum öffentlichen 
Verkauf und zuletzt wird auf gleiche Weise mit dem sonst unter die Bürger zu 
vertheilenden Torfe verfahren.

Betreffend die Vertheilung der nach Deckung des Deficits der Stadthaupt
kaffe übrig bleibenden Bestände der Kassen-Abth. 1., 11. und IV. des Bürgerver
mögens, so nehmen bei der Vertheilung der Überschüsse der den Hausbesitzern und 
den alten Jnquilinbürgern gemeinschaftlichen 1. Abth. diese beiden Bürgerklaffen 
ganz in demselben Verhältniß Theil, wie das Naturalbrennholz unter sie vertheilt 
wird; es erhalten also davon die berechtigten 397 Hausbesitzer zusammen 763 Theile 
und die übrigen 297 Inquilinen oder alten Miethsbürger zusammen 148V2 Theile. 
Unter die einzelnen Hausbesitzer werden die 763 Theile des Brennholzes und des 
Überschusses der 1. Abth. der Bürgerkaffe, und der Überschuß der den Hausbesitzern 
allein gehörigen 11. Abth., nach den auf ihren Haüsern ruhenden (Service- und) 
Armengeld-Portionen vertheilt. Die 148'// Theile des Brennholzes und des Über- 
schuffes der 1. Abth. der Bürgerkasse kommen unter die unangeseffenen Bürger gleich
mäßig zur Vertheilung. Aus den Nutzungen der IV. Abth. der Bürgerkaffe erhält 
zunächst jeder, als weideberechtigt anerkannte alte Miethsbürger so lange er ein 
solcher ist, '/134, das Übrige — und nach Abgang aller alten Jnquilinbürger, die 
ganze Reineinnahme dieser Kaffenabtheilung — kommt zur Vertheilung unter die 
übrigen nicht zu Bauholz berechtigten Bürger. Mehr als 397 Hausbesitzer sollen 
niemals als solche und mehr als 297 von den übrigen Bürgern sollen niemals 
zum Genuffe der, nach Obigem den unangeseffenen Bürgern zustehenden Nutzungen 
verstattet werden. •

Neüanbauende Bürger gelangen nicht zum Genuffe der vorstehend erörterten 
Nutzungen, welche den jetzt vorhandenen Hausbesitzern competiren, sie kommen in Be
treff dieser Bürgernutzung nur so, wie die gar nicht mit Haüsern angesessenen 
Bürger in Betracht. Die Anzahl dieser übrigen, also unangeseffenen und neüan- 
bauenden Bürger zusammen, darf die Zahl 297 nicht übersteigen und gelangen 
neüe Bürger daher nur dann zum Genusse, wenn bei der Zahl 297 ein Abgang 
Statt findet.

Sämmtliche vorgedachten, die Regelung der Nutzungen des Corporations- 
Vermögens betreffenden Bestimmungen gründen sich auf einen während des vor
liegenden Auseinandersetzungs-Verfahrens, und zwar unterm 27. März 1846 zwischen 
der Stadtgemeinde als Corporation und den Hausbesitzern geschlossenen und unterm 
12. und 25. April desielb. I. von der Königl. Regierung zu Stettin und der 
Königl. General-Commission zu Stargard genehmigten Vergleich, nebst den zu dem
selben unterm 17. April und 14. December 1846 vereinbarten Nachtragsfestsetzungen; 
es bleiben jedoch jene Bestimmungen nur so lange geltend, als nicht die städtischen 
Behörden, resp, die Königl. Regierung als Oberaufsichtsbehörde etwa Änderungen 
beschlossen haben.
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Bis zur Ausführung des Theilungsplans existirte noch die s. g. Bauamtskaffe, 
deren Einnahmen aus den Nutzungen einiger Grundstücke, aus dem Erlöse für 
verkaufte Bullen und aus den eingehenden Pfandgeldern bestand. Diese Kasse war 
gleichfalls ein Supplement der Bürgervermögenskaffe und lag derselben zunächst 
die Besoldung der Gemeindehirten und die Bestreitung der Unterhaltungskosten für 
Wege und Graben-Anlagen ob. Gegenwärtig besteht diese Kaffe nicht mehr und 
sind deren frühere Einnahmen, in soweit solche nicht durch die Ausführung 
der Gemeinheitstheilung fortgefallen, der Bürgervermögenskaffe I. Abtheilung 
überwiesen.

rc. rc. rc.

Folgen zwei Protokolle. In dem ersten vom 29. März 1859 vollzieht, im 
Namen der Königl. Regierung, der Strafanstalts - Direetor Wilke, aus Naugard, 
den Receß in Bezug auf die in denselben enthaltenen Bestinunungen wegen der 
hiesigen Hilfs-Straf- und Besserungsanstalt; in dem zweiten Protokoll vom 12. 
April 1859 der Wasserbau-Jnspector Herr, aus Stettin, desgleichen wegen des 
Leinpfades oder Trödelsteigs am Jhnaflusse, ferner wegen des Terrains zum 
Durchstiche der Jhna, so wie wegen der auf städtischem Fundo belegenen Chaussee- 
Hebestelle.

sBorstehender Receßf wird mit der Bescheinigung — daß die Erkenntnisse 
vom 18. October 1859 und 10. Mai 1861 die Rechtskraft beschritten haben, und 
daß die Legitimation der noch nicht titulirten Besitzer gemäß §. 109 des Ablösungs- 
Gesetzes vom 2. März 1850 ergänzt worden ist; — mit dem Bemerken, daß u. s. w. 
— und mit der Maßgabe hiermit bestätigt, daß die am Schluß des §. 799 des 
Rec. vorausgesetzte Aufhebung der Bauamtskasse nicht einzutreten hat, vielmehr 
über die Aufhebung resp. Verschmelzung derselben mit der Bürgerkasse I. der 
weitere Beschluß der Betheiligten Vorbehalten wird; und dieser Punkt, so wie 
die Anträge: a) des Besitzers der Neümühle, u. s. w. b) der Königl. Regierung, 
Abth. des Innern, zu Stettin, auf anderweite Regelung der im §. 784 des Rec. 
getroffenen Bestimmungen über die Nutzungen der Inquilinen und neu anbauenden 
Bürger, desgleichen auch u. s. w zu einem» besondern Verfahren ad separatum 
Vorbehalten bleiben, —

Urkundlich unter Siegel und Unterschrift in drei gleichlautenden Exenlplaren 
ausgefertigt.

Stargard, den 13. Juli 1863.
(L. S.)

Königliche General-Commission für Pommern.
(gez.) Moeser.

Bestätigung des Receffes über die Gemeinheitstheilung der Stadtfeldmark Golnow.

Nach eingehenden Erörterungen und Verhandlungen, welche fünf Jahre 
zwischen der Königlichen Regierung und den städtischen Behörden geschwebt haben, 
ist ein —

N achtra g zum Gemeinheitstheilungs-Recesse der Stadtfeld mark 
zu Golnow 

vom 13. Juli 1863
zu Stande gekommen, der als Schlußstein der Stadtverfassung von Wort zu Wort 
also lautet: —
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Aus Beschluß der städtischen Behörden und mit Genehmigung der Königl. 
Regierung zu Stettin werden die §§. 784 und 799 des Gemeinheitstheilungs- 
Recesses der Stadtfeldmark zu Golnow vom 13. Juli 1863 aufgehoben. An ihre 
Stelle treten folgende Bestimmungen:

§.784. Regelung der Verhältnisse der Mieths- (Inquilinen-) 
Burger. Der im §. 32 des Rec. aufgeführte Plan bildet die Abfindung für das 
nach §- 6 sub L, II. den zur Zeit der Einleitung der Separation vorhanden 
gewesenen 134 alten Mieths- oder Jnquilinbürger zugebilligte Theilnahmerecht an 
der gemeinschaftlichen Weide. Dieser aus dem Bürgervermögen hergegebene Plan 
verbleibt auch ein Eigenthum jenes, dessen Verwaltung dieses Grundstück jährlich 
verpachtet und nimmt ein jeder der von den alten Miethsbürgern noch am Leben be- 
smdlichen, an den Pachtgeldern vorweg mit 7I84 ; an dem Reste, resp, nach dem Ausster- 
ben aller jener 134 alten Miethsbürger an den ganzen Pachtgeldernparticipiren sämmt
liche übrigen berechtigten s. g. neüen Mieths- oder Jnquilinbürger gleichantheilig, jedoch 
darf die Zahl dieser mit Hinzurechnung der alten Miethsbürger 297 nicht übersteigen.

Allster den Nutzungen des gedachteil Wiesenplans stehen sämmtlichen berech
tigten Miethsbürgern auch die Zinsen eines Kapitals von 2821 % Thlr. zu, welches 
aus dem Erlöse beteiligen Holzes gebildet ist, das von dem in den Theilungsplan 
gezogenen Flüchen der Bürgerheide abgetrieben worden.

An diesen Zinsen participiren ganz in derselben Weise wie an den Nutzungen 
P ^te."plans alle berechtigten Miethsbürger, insoweit ihre Anzahl nicht größer 

als i|t; die spätere Einreihung der übrigen erfolgt nach dem Zeitpunkte der 
Erlangung des Bürgerrechts Seitens derselben.

Unter den im Vorstehenden als „berechtigte s. g. neüe Mieths-oder Inquilin- 
vurger" bezeichneten Bürger sind insgesammt diejenigen zu verstehen, welche nach 
der jeweillg geltenden Städteordnung das Bürgerrecht in Golnow erworben haben, 
gleichviel ob jie Besitzer nicht berechtigter Haüser — s. g. neüanbauende Bürger — 
stnd oder nicht.

Die Reihenfolge, in welcher dieselben bei eintretenden Vacanzen zur Theil
nahme an den Bürgerrevenüen gelangen, wird durch das Datum der Erlangung 

es Bürgerrechts bestimmt, und salls dieser Zeitpunkt bei zweien oder mehreren 
Anspruchhabenden derselbe ist, wird die Reihenfolge durch das Loos entschieden und 
vom Magistrate festgestellt.

Außerdem greifen bezüglich der Reihenfolge so wie der Nutzungen selber 
noch folgende Bestimmungen Platz: — 1) Diejenigen Bürger, welche nach 
der St. - O. von 1808 das Bürgerrecht erworben haben, gelangen, sobald 
ste Jnquilinbürger werden und eine Vacanz in der Zahl der Theilnahme- 
berechtigten an den Bürgerrevenüen eintritt, zu der Nutzung vor denjenigen Jn- 
quilinburgern, welche nach einer spätern St.-O. das Bürgerrecht erworben haben. 
Aus lene Bevorrechtigten folgen dann 2) die Besitzer nicht berechtigter neüen Haüser 
innerhalb der eigentlichen Stadt und der Vorstädte; dann 3) die nicht mit Haüsern 
angesessenen Burger innerhalb des zu 2 bezeichneten Rayons; dann 4) die außer 
à ad 2 noch mit nicht berechtigten Haüsern angesessenen Bürger außerhalb des 
Stadtgebiets, und endlich 5) alle außerhalb der Stadt und der Vorstädte noch 
wohnenden Miethsbürger. 6) Eine gleichzeitige Theilnahme an den Bürgerrevenüen 
als Besitzer emes alten berechtigten und eines neüen Hauses darf nicht Statt finden.

) Das Theilnahmerecht eines verstorbenen Jnquilinbürgers geht auf die hinter
lassene Wittwe, nicht aber auf feine abgeschiedene Ehefrau oder auf seine Erben

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 68 
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über und erlischt mit dem Todestage bezüglich aller noch nicht zur Hebung gelangten 
Revenüen. 8) Sobald ein Miethsbürger seinen Wohnsitz im diesseitigen Com- 
munalbezirke ausgegeben und euttüeber außerhalb desselben einen neuen Wohnsitz 
begründet oder länger als ein volles Jahr mit seiner Familie vom hiesigen Orte 
ununterbrochen entfernt gelebt hat, scheidet derselbe aus der Zahl der zu Revenüen 
berechtigten Miethsbürger aus. 9) Mit dem Eintritt eines Miethsbürgers in die 
Zahl der 297 Revenüen - Empfänger übernimmt derselbe auch die Verpflichtung 
zunl Raupensammeln und ähnlicher Leistungen im Interesse der städtischen Forsten.

§. 799. Benutzung des städtischen Corporations-Vermögens. 
Das der Bürgerschaft als Corporation gehörige Vermögen besteht außer den im 
§. 31 des Rec. bezeichneten Haüsern und den ebendaselbst als Abfindung für ver
schiedene Acker-, Wiesen- und Hütungsgrundstücke aufgeführten Plänen, auch aus 
demjenigen Theile der Bürgerheide, welcher nach Abfindung der servitutberechtigten 
Dorfschaften, Vorwerke und Mühlen, und nach Abtretung der, nach §. 6, 111. des 
Rec. vergleichsweise als Interessenten - Vermögen angenommenen 900 Kuhweiden 
oder 900 Mg. Acker I. Klasse von diesem Forste übrig geblieben ist.

Die Einwohner Golnows haben mit Rücksicht auf dieses CorporaUonsver- 
mögen zur Bestreitung der Kosten des Stadthaushalts andere Abgaben als das 
Armengeld (der Service ist nach Einführung der Gebaüdesteüer in Wegfall gekommen 
und das zu erhebende Armengeld auf einen Zuschlag von 20 Prct. zur Klassen- 
und Einkommensteüer festgesetzt) bisher nicht zu entrichten gehabt, vielmehr werden 
auch z. Z. noch sämmtliche städtische Ausgaben aus der Kämmereikaffe, und sobald 
diese erschöpft ist, aus der Bürgerkasse bestritten.

nun die Benutzung des Corporationsvermögens betrifft, so wird von dem 
jährlich in der Bügerforst nach dem ausgestellten Forstwirthfchaftsplane geschlagenen 

Bau-, Nutz- und Brennhölzer — v , ,
1. Der Bedarf der städtischen Verwaltung an Bau-, Nutz- und Brennholz, 

ind. des Bedarfs für die Geistlichen und Lehrer der Stadt, vorweg entnommen.
2. Von dem übrigen Holze, soweit es nicht zur Deckung der laufenden Aus

gaben verkauft werden muß, erhalten:
a) Die Besitzer der nach dem Vergleiche vom 2i. Marz 184b auf 397 fest

gesetzten berechtigten Haüser, deren Theilnahnierechte durch rechtskrästige gerichtliche 
Urtheile wie aus den in den Magistrats-Acten befindlichen Nachweisungen zu ent
nehmen/ auf 779 Portionen festgestellt worden sind, das von der Forstverwaltung 
als Bau- und Nutzholz ausgefonderte Langholz. Die vertheilung dieses Holzes 
geschieht in einzelnen Kaveln von durchschnittlich 60 Kubikfuß; jedoch i)t die Forst- 
verwaltung berechtigt, um die Ungleichheiten des ..Werths der einzelnen Kaveln 
niöglichst zu beseitigen, dieselben zwischen 55 und 65 Kubikfuß zu bilden. Auf jede 
Portion fällt bei der Vertheilung eine Holzkavel und zwar in folgender durch das 
Loos bestimmten Reihenfolge: 1) Die Hausbesitzer im I. Stadtbezirk, w) die auf 
der Wiek, 3) die auf dem Röddenberge, 4) die im II. Stadtbezirk und vor dem 
Stargarder Thore. In den einzelnen Bezirken folgen die Haüser nach der Polizei- 
Nummer, in welcher Reihenfolge die Empfangsberechtigten zu der alljährlich unter 
Leitung des Magistrats erfolgenden Verloosung der zur Vertheilung vorhandenen 
Holzkaveln, soweit der Vorrath reicht, zur Ausübung ihrer Berechtigung gelangen, 
während im folgenden Jahre in derselben Reihenfolge fortgefahren wird. Als zur 
Vertheilung kommendes Nutzholz wird nur Kiefern - Langholz verstauben, während
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bsn Island ein zu geringer ist, ohne Rücksicht auf die 
Qualität und Quantität zum Vortheil der Bürgerkasse I Abth. öffentlich zum Ver- 
^ sOebrach werden Für das zur Vertheilung unter die Hausbesitzer gelangende 
MS LLe",o> emPf?,!,Cr' "Ub°r dem °ou den städtischen Behörden ftstzn- 
ffUnden Schlagelohn und etwaiger anderen baaren Auslagen nichts zu zahlen 
Äm®.mnaNen 9^en iUt Burg-rkaffe II. Abtheilung' die auch die'Aus- 

i b) ?îe Besitzer der berechtigten Haüser und die ‘ nach den Festsetzungen bei 
das nach"sorsttvîrtbsckak!l^^^r^^î,lEà"nte Zahl von 297 Jnquilinbürger 

"âch torstwlitblchastlrchen Gnrndsätzen bei den alljährlichen Lolzschläaen auf- ÂîêàTLK, L T*  ?atura- 6“6 I- die HàLr^â7L, d!ê 

48 /! Fel e VU'psangen. Die Reihenfolge, in welcher das «renn. 
«àhol» ^d!>79I?^!'9àu ' b,Ur4?aä L°°s wie folgt bestimmt: - I. Beim 

8) Wt IS«°rgard-r Thor, 2) die Jnqnilinbürger, 
I di- ®i,T-2|biflr' 91obb™bct9- 5) die Wiek. II. Stirn Knüppelholz, 
5 b r H , k n^r9' 3J bCt L Sladtbezirk, 4) di- Jnquilinbürger!
beim «lobend?' lv ^b- à^arder Thor. III. Beim Reiserholz, wie ad I. 
lein Klobenholz. IV. Benn Stubbenholz, 1) der Röddenbera 2) der TI Ktabt- L S bif, 3»^-iniürg-r^dk?'LLzL, ! t

s . î'e Überweisung des Brennholzes an die Empfangsberechtigten erfolgt auf 
LL^'LaS7 L.?urch den Beschluß der9städtlschen^Behördenbfest- 

Anweisungen J 9 f ffe ' 8« berechneuden baaren Auslagen, zu lbsende

,3: j1“8 bei Windbrüchen oder bei außerordentlichen Holzschläq-n qeh’onneiie 
Întet Tie SüraTr",-,bec gewöhnliche jährliche Bedarf zur Raturalvertheilung 
»rtÄ fflÄ ,D,rb' b^n'Uch verkauft, und der Erlös bei der 
ourgerrape i. Abth. zinslich angelegt.

Grundstücke, welche Torf enthalten, werde» bei der III. Abth. 

daraus di- Bürg-r das vergleichsmäßig 
4 fuc e'u ganzes Haus 12 Mille, die berechtigten 

Ätia-N^ar-N Anî" gegen Erlegung des Stecherlohns und der etwaigen 
aebeX liZinî. “9?' ®toa,?C au8 bec Verwaltung der Torfmoore sich er- 
gebende Überschuss- werden aus der 111. Abth. der Bürgerkasse in die 1. Abth 
bàâ? sb b°r' «errechnet, während das Fehlend- durch Verkauf v°» Tors 
B 'bo>k ,®a (eder Bürger nur die Berechtigung hat zu seinem
®' n -àbm-7 Torf gegen Zahlung der baaren AuS-

Landel 'k'1 es den Bürgern nicht frei mit diesem Torf etwa
mebr in^d-XE N ?b »‘7 anßerhalb anderweitig zu überlassen, sie sind viet- 
W& «uf 1TrÄ b7 Werth des Torss znr Kaffe zu erlegen,

" Es fi„h k^ r. ?" àkke neben den baaren Auslagen festgesetzt wird.
ut DieXÄ!» »b'h-ilnngen der Bürgerkasse gebildet, und ist - 

f 4,,, (f V Aöthellung Ergenthum sämmtlicher Bürger; sie enthält die 
thànaen ÄS rUK dvw Blirg-rvernwg-n soweit sie nicht den anderen Ab-

Unb ebC" 10 toerben derselben sämmtliche allge.

. b) Die 11. Abtheilung ist zur Verrechnung der den berechtigten Hausbesitzern 
die^ â" Annahmen und Ausgaben bestimmt, mithin fließen in dieselbe 

mnahmen fur das Langholz, welches nachdem dessen Abgabe gegen Erlegung

68*
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des Taxpreises, wie eS nach dem Vergleiche vom 27. März 1846 geschehen sollte, 
aufgehört und dadurch die Einnahmen dieser Abtheilung zur Bestreitung der vor
kommenden Ausgaben fortgefallen sind, zu einem entsprechenden Theile von der 
Vertheilung an die Hausbesitzer alljährlich ausgeschloffen und öffentlich ver
kauft wird.

c) Die III. Abtheilung ist für sämmtliche Bürger bestimmt und enthält die 
Verwaltung der Torfmoore.

d) Die IV. Abtheilung zur Verwaltung des Vermögens der Jnquilinbürger 
bestimmt, weiset die Verwaltung des im §. 784 des Rec. näher bezeichneten Ver
mögens der Jnquilinbürger nach, unter welchen die sich ergebenden Überschüsse zur

Vertheilung kommen.
Soweit die Einnahmen der Kämmereikasse, mit Einschluß der auf 850 Thlr. 

vergleichsmäßig festgesetzten Armengeld-Abgabe, zur Deckung der städtischen Ausgaben 
nicht ausreichen, muß das beim Jahres-Kassen-Abschluß Fehlende, bis zur Erreichung 
eines baaren Kassenbestandes von 3000 Thlr., welcher beim jedesmaligen Jahres
abschlüsse vorhanden sein soll, und in dem, außer dem baaren Bestände, auch die 
erstattungsmäßigen Vorschüsse eingeschlossen sind, von der Bürgerkasse I. Abth. zu
geschossen werden, wogegen andere Zuschüsse zur Kämmereikasse nicht gefordert 
werden dürfen.

Wenn die Bürgerkasse I. Abtheilung nicht im Stande ist, aus den eigenen 
Einnahmen die Ausgaben und Zuschüsse zur Kämmereikasse zu decken, so daß das 
Fehlende aus der II. und IV. Abth. zugeschossen werden muß, soll zu diesen Zu
schüssen die II. Abih. 7 Theile, die IV. Abth. 1 Theil beitragen.

Diese Regelung erfolgt alljährlich beim Jahresabschlüsse und muß die I. Abth. 
mit einem baaren Bestände von 1000 Thlr., außer dem Betrage von 600 Thlr. 
zur Amortisirung der vorhandenen Schulden, bis zu deren gänzlicher Abbür- 
dung abgeschlossen, bis zu welcher Höhe die Zuschüsse aus der II. und IV. Abth. 

zu leisten sind.
Sollten die beiden Abtheilungen durch die ihnen zustehenden Einnahmen 

nicht mehr im Stande sein, die erforderlichen Zuschüsse zu decken, so muß mit 
dem Verkauf des Brennholzes, und wenn auch dadurch das Bedürfniß nrcht gedeckt 
werden sollte, auch mit denr Verkaufe des Torfs vorgegangen werden. Bei 
Vertheilung des Überschusses der 1. Abtheilung nehmen die Bürger — Hausbesitzer 
und Inquilinen — in demselben Verhältniß wie bei der Ratural-Brennholz-Ver-

theilung Theil. , ,
Abänderungen der gegenwärtigen Festsetzungen haben nur Gültigkeit, wenn 

sie von den städtischen Behörden beschlossen und von der Königlichen Regierung, 
als Oberaufsichtsbehörde, genehmigt worden lind.

Golnow, den 31. August 1868.
Der Magistrat. | Die Stadtverordneten.

Schmalz, Kruspi, Gramzow, j Hirsch, Megow, (Salon), Kletzin rc. 
sBürgermeister. Kämmerer. Rathsherr. | Vorsteher. Protokollführer. Stadtverordnete, j 

Stettin, den 23. December 1868.
Vorstehender Nachtrag zum Gemeinheitstheilungs - Receß vom 3. Juli 1863

wird hierdurch von uns genehmigt.
(L. 8.)

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.
Toop. Bredoreck. . Lorenz.

^Präsident. Ober-Reg.-Rath und Abtheil. Director. Reg.-Rath und Justitrar.j
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Damit ist das Verfassungswerk der Stadt G. endlich zum Abschluß gebracht, 
nachdem dasselbe durch Provocation auf Gemeinheitstheilung — die übrigens 
ursprünglich nur von wenigen Gemeindegenossen beantragt wurde, — im Jahre 
1824 eingeleitet wurde. Es liegt in der Natur der Dinge, daß kein menschliches 
Werk von Bestand sein kann; alles in der Welt ist dem Wechsel, ist der Verände- 
rung unterworfen; die Verhältnisse sind mächtiger als das, was der Mensch — 
eitlerweise Consequenz der Überzeügung nennt. So hat denn auch das Golnowsche 
Verfassungswerk in den 44 Jahren, die erforderlich gewesen, um es — bis auf 
Weiteres zu Stande zu bringen, unter vielfachen Kämpfen der Parteien — Haus
besitzer und Miethsbürger — Wandlungen und Abänderungen erfahren müssen, 
welche in den zeitweilig herrschenden Ansichten ihre Quelle gefunden haben, die 
indessen, wie nicht zu verkennen, mit naturgemäßem Fortschritt gleichlaufend sind.

Das Armengeld, die einzige Abgabe, welche den Geldsäckel der Einwohner
schaft, in einem ganz geringen Maße, besteuert, wird, wie oben im Nachtrage 
bemerkt, durch Zuschlag auf die Klassen- und klassificirte Einkommensteuer erhoben. 
Früher war es anders. Bis ult. 1865 wurde auch die, nut jährlich 980 Thlr. 
Zur Kreiskasse abzuführende Service-Abgabe durch directe Besteüerung der Gemeinde
genossen eingezogen. Dies geschah nach den, in den Städten Pommerns allgemein 
üblichen Portionssätzen. Die Gegenstände der Besteüerung waren blos der Grund
besitz und das Gewerbe. Von: Grundbesitz ward 1) ein ganzes Haus zu 2 Por- 
tioiren, 2) ein halbes zu 1 P., und 3) Acker und Wiesen zum Werthe von 400 Thlr. 
als 1 P. zur Quotisation gebracht, Behufs deren der Werth der Äcker und Wiesen 
nach der Bonität festgestellt und eine Art Kataster gemacht worden war. Bei der 
Besteüerung des Gewerbes wurde 1) ein Handwerker ohne Gesellen zu 2 P., 2) ein 
Meister mit Gesellen nach der Anzahl derselben und dem Umfange des Geschäfts 
zu 3—6 P., und bisweilen noch höher; 3) Kaufleüte, Händler und Schankwirthe 
je nach dem Umfange des Geschäfts zu 4, 6, 8 10 Portionen, 4) verheiratete 
Gesellen zu 1—1,5 P., 5) Tagelöhner zu 1 Portion eingeschätzt. Die Portion 
stand nicht fest, sondern wechselte nach dem Bedürfniß, meistens betrug sie 15— 
17'!-- Sgr. Bei der Einschätzung ward regelmäßig verfahren und die dazu bestimmte 
Deputation von Magistratsmitgliedern, Stadtverordneten und Vürgerabgeordneten 
war ordnungsmäßig constituirü Da der Portionssatz so mäßig war, so kamen nur 
selten Reclamationen vor. Die Erhebung geschah quartaliter und Reste, wenigstens 
keine irgend namhafte, pflegten nicht vorhanden zu sein. Hatte man sich auch in 
diese Art von Communalbesteüerung von Altersher so zu sagen eingelebt, so ist 
doch die gegenwärtige Weise der Erhebung ein wesentlicher Fortschritt, da sie eine 
neue Einschätzung der Steüerpflichtigen überflüssig gemacht, und die Geschäfte be- 
deütend vereinfacht hat.

V erwaltung.
A l l g e m e i n e P o l i z e i - V e r w a l t u n g. Der Bürgermeister ist, als Delegirter 

der Regierungsgewalt, Decernent in allen Polizeisachen; einer der Subalternbeamten 
des Magistrats steht als Polizeisekretair für die Bearbeitung der Polizeisachen zu 
seiner Verfügung. Vier Polizeisergeanten, welche indessen auch im Communaldienst 
beschäftigt werden, bilden das executive Polizeipersonal, zwei derselben fungiren 
zugleich als Gefangenwärter. In jedem der 4 Stadtbezirke hat ein Wächter den 
Dienst der Sicherheits-Polizei bei Nacht. Feldhüter gibt es 3. An Forstschutz
beamten, nach §. 32 des Gesetzes vom 3. Juni 1852, sind außer dem Oberförster,
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2 Förster und 4 Revierjäger angestellt, die sämmtlich zum Tragen von Waffen und 
ihrem Gebrauch berechtigt sind. Die exekutiven Polizeibeamten der Oberförster und 
die Förster haben Anstellung auf Lebenszeit mit Pensionsberechtigung. Die 
Revierjäger, die Nachtwächter und Feldhüter sind aus Kündigung angenommen. 
Sämmtliche Beamten sind vereidigt. Das Diensteinkommen, welches sie beziehen, 
ist aus den unten folgenden Kaffen--Etats ersichtlich. Die executiven Polizeibeamten 
tragen die vorschriftsmäßige Dienstkleidung mit Seitengewehr. Die Forstschutz
beamten tragen keinen Uniformrock, aber an der Mütze und der Koppel des Hirsch
fängers das Stadtwappen als Abzeichen, und sind mit Schießgewehr und Hirsch
fänger bewaffnet. Als Polizeianwalr fungirt der Bürgermeister, welcher dafür eine 
Remuneration von 100 Thlr. bezieht. In G. ist ein Gensd armes stationirt.

Umfang des Polizeibezirks. Die Polizeiverwaltung beschränkt sich 
nicht auf die Stadt und ihren Gemeindebezirk, sondern erstreckt sich auch auf das 
platte Land, indem zu ihr die städtischen Eigenthumsdörfer gehören, nämlich Hacken
wald, Kattenhof, Münchendorf mit Hölkenhorst, Golnowshagen, Barfußdorf nebst 
Stadtantheil von Marsdorf. Dieser ländliche Distrikt des Polizeibezirks umfaßt 
eine Fläche von 19.967,65 Mg. und 3307 Einwohner im Jahre 1867. Daher 
erstreckt sich der ganze Polizeibezirk auf 62.278,55 Mg. oder 2,887 Q. Mln. und 
auf 11.166 Seelen. Innerhalb des städtischen Polizeibezirks befindet sich kein 
Grundstück, welches zu einer andern Polizeiverwaltung gehörte.

Geschäftsgang im Allgemeinen. Es ist für die hiesige Stadt eine 
besondere Polizei-Ordnung vom 12. Juli 1841, von der König!. Regierung unterm 
25. August 1841 bestätigt, in Kraft. Die Feüer-Polizei - Ordnung vom 3. Juni 
1851 ist unterm 25. August 1851 bestätigt. Beide Verordnungen sind gedruckt und 
jedem Hausbesitzer ist ein Exemplar übergeben. Die gewöhnlichen Polizei-Verord
nungen werden durch Aufrus bei Trommelschlag und durch Aushang bekannt 
gemacht. Der Polizeisekretair sowol wie die Polizeidiener sind mit schriftlichen 
Instructionen versehen, eben so der Oberförster und die Förster. Die übrigen 
Beamten erhalten ihre Verhaltungsregeln durch mündliche Mittheilung. Das All
gemeine Landrecht, die Gesetzsammlung und das Amtsblatt, auch die Ministerial- 
blätter sind vollständig vorhanden. Eine Trennung der Polizei-Registratur von der 
Magistrats-Registratur findet Statt, doch sind beide in Einem Local. Ein besonderes 
Journal für Polizeisachen wird nicht geführt. Die Polizeiverwaltung hat im Rath
hause zwar ihr eigenes Geschäftszimmer, doch hat in denselben auch der Magistrats- 
Kanzlei ihre Stelle angewiesen werden müssen. Sporteln werden bei der Polizei
verwaltung nicht mehr erhoben, auch bezieht kein Beamter Denuncianten-Antheile.

Bevölkerungs-Polizei. Ortspolizeiliche Geburts- und Todtenlisten 
werden nicht geführt. In Betreff der neü anziehenden Personen und des Gesindes 
findet eine besondere Contrôle nicht Statt, dagegen existirt eine solche für die hier 
in Arbeit tretenden Handwerksgesellen.

Cultus-Polizei. In dem zum Polizeibezirk gehörigen Dorfe Hackenwald 
besteht eine altluthersche oder Gemeinde der separirten Lutheraner, die im Dorfe 
selbst 219 Genossen zählt. Dies ist aber nur ein Theil der Gemeinde, der größere 
Theil wohnt in angränzenden Kreisen, daher deren Zahl nicht angegeben werden 
kann. Die gottesdienstlichen Versammlungen finden in einem Privatlokale Statt. 
Die Gemeinde der mosaischen Glaubensgenossen hat es noch nicht zu einem eigen- 
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thümlichen Tempel gebracht, auch sie i|t zur Abhaltung des Gottesdienstes auf ein 
gemiethetes Lokal angewiesen. Mit Einschluß des jüdischen Todtenseldes sind 
3 Friedhöfe vorhanden, welche sich sämmtlich außerhalb der Stadt befinden.

Sitten-Polizei. Eine Buchdruckerei ist jüngsthin errichtet worden, in 
der auch ein Golnower Wochenblatt zwei Mal in der Woche erscheint. Buchbinder ver
schleißen Bibel, Gesangbuch, Schulbücher. Leihbibliotheken bestehen nicht. Auch 
nicht Pfandleihanstalten. Zu außerordentlichen Tanzlustbarkeiten muß die Erlaub
niß beim Bürgermeister nachgesucht werden. Zu den gewöhnlichen Tanzbelustigungen 
an den ein für allemal genehmigten Tagen und in bestimmten Lokalen bedarf es 
dieser Erlaubniß nicht. Doch werden atlch diese wie jene außerordentlichen Re
visionen unterzogen, und zur Befolgung der bestehenden Polizeivorschriften und zur 
Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung von den Polizeibeamten überwacht.

Armen-Polizei. Es besteht eine Anstalt, welche als Armen- und Arbeits- 
Hails benutzt wird, zugleich aber auch zur Heilung von Kranken und zur Aufnahme ver
wahrloster Kinder dient. Das Armenhaus ist vor dem Woliner oder Raugarder 
Thor dicht an der Chaussee im Jahre 1837 neu erbaut, hat 2 Etagen und bietet 
bei 52 Fuß Länge und 34 Fuß Tiefe hinreichende und zweckmäßig ausgebaute 
Wohnungsraüme dar. Im unteren Raume befinden sich, außer der Wohnung des 
Hausvaters, zwei große und ein kleineres Zimmer zur Aufnahme von Armen, 
daneben Küche, Waschküche und Speisekammern. Im obern Stock ist ein geraümiges, 
öum Arbeitssaale bestimmtes Zimmer nebst drei Kammerrl, welche zur Aufnahme 
von Kranken eingerichtet sind. Im Dachgiebel endlich ist noch ein kleines Zimmer, 
lomie ein sehr zweckmäßig eingerichtetes, heizbares Arrestlokal angebracht. Die Ein
richtung einiger Zimmer zur Aufnahme von Kranken ist nur beiläufig mit der 
Anstalt verbunden. Der Hauptzweck derselben ist Beschäftigung der Ortsarmen. 
Die Communen haben nach §. 2 und 3 des Ortsarmen-Patents einen begründeten 
Anspruch auf Benutzung der Arbeitskräfte derjenigen Armeil, denen sie Obdach und 
Unterhalt gewähren müssen. Es liegt aber am Tage, daß sie die Arbeit der Armen 
nur bann zweckmäßig nutzen können, wenn es ihnen freistes, dieselben zu diesem 
Ende an einem bestimmten Orte zu vereinigen und unter angemessene Aufsicht zu 
stellen. Daraus geht die Einrichtung solcher Anstalten ganz von selbst hervor, und 
die Communen haben aus dem Gesetz ein wohlbegründetes Recht, die Ortsarmen, 
denen sie Obdach und Nahrung geben müssen, auch wider ihren Willen in eine 
solche Beschäftigungs-Anstalt zu bringen, und sie dort durch angemessene Mittel zur 
Arbeit anzuhalten. Die Nothwendigkeit einer strengen Hausordnung, welche durch 
die nöthigen Zwangsniittel, die hier offenbar eintreten müssen, unterstützt wird, 
folgt ganz von selbst. Demgemäß ist das Reglenient abgefaßt und ebenso die 
Hausordnung. Es liegt am Tage, daß ohne Strafbefugniß die Existenz einer 
solchen Anstalt unmöglich ist. Sie ist aber auch in Bezug auf die Bewohner der 
Anstalt als das einzige Mittel, sie wieder zur Arbeit, der diese Bettler, Tagediebe 
und Müßiggänger in der Regel ganz entfremdet sind, zu gewöhnen, ganz heilsam, 
und es kommt daher nur darauf an, daß die Strafbefugniß angemessen gehandhabt 
und nicht zu Ungerechtigkeiten gemißbraucht werde. Hiergegen liegt aber die Garantie 
darin, daß die Strafbestimmungen einer aus 4, präsumtiv vernünftigen und unpar
teiischen Männern zusammen gesetzten Commission ausdrücklich vorbehalten ist. Es 
läßt sich wol voraussetzen, daß eine solche nicht ohne dringende Veranlassung strafen 
wird. Der Gebrauch, welchen der Magistrat von der Anstalt macht, kann man nur
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lobenswerth finden. Er bringt darin Kinder unter, welche, da ihre Altern entweder 
Vagabunden oder Zuchthäusler sind, einer gänzlichen sittlichen und leiblichen Ver
wahrlosung anheimgefallen waren. Es wird nicht nur für eine angemessene Be
schäftigung sondern auch für ihren Unterricht gesorgt. Ferner werden, wenn sie 
vorhanden sind, blödsinnige Arme darin ausgenommen, welche früher ohne Aufsicht 
und Beschäftigung sich umhertriebeu. Die Behandlung der in der Anstalt befind
lichen Subjecte ist gut, weil zweckmäßig. Selten erheben sich Beschwerden, im 
Gegentheil sind die Leüte mit ihrer Lage zufrieden und bei Kindern zeigt sich sogar 
wol ein gewisser Ausdruck vou Dankbarkeit für die ihnen durch die Aufnahme er

wiesene Wohlthat.
Die Erfahrung anderer Städte, daß die Last der Armenpflege von Jahr zu Jahr 

und in einem, Besorgnisse für die Zukunft erregenden, Maße im Zunehmen ist, wird 
mehr oder minder auch in Golnow gemacht. Diese Erscheinung in ihrer Allgemeinheit 
ist wohl geeignet, die Aufmerksamkeit auf sich zu lensen. Strenge Handhabung der 
Armengesetze, insbesondere eine genaue Prüfung der Arinen-Qualität und nächstdem 
strenges Anhalten der Armen zur Arbeit, insoweit sie dazu noch fähig, sind gewiß 
sehr wirksame Mittel, dem Übel zu begegnen und Anstalten, wie der Magistrat von 
G. sie eingerichtet hat, verdienen in dieser Hinsicht jedwede Beförderung. Der 
Grundsatz muß fein 1) keine Unterstützung ohne Arbeit, unb wäre es bei alten 
schwachen Leüten auch nur ein Minimum; 2) alle Unterstützung soviel irgend 
thunlich in natura: Holz, Torf, Suppe, Kleider, freie Schule u. f. w. für Haus
arme, die eigentlichen Almosenempfünger, denen nur soviel an Baarem gereicht 
werde, als zur Wohnungsmiethe erforderlich ist. Privatvereine für Armen-Unter- 
stützung sind nicht vorhanden.

Medicinal-Polizei. Die Zahl der Personen an promovirten Ärzten, 
Wundärzten, Hebeammen, Apothekern, welche für die Gesundheitspflege und den Kran
kendienst thätig sind, ist bereits oben im Titel von der Bevölkerung angeführt. Jmpf- 
listen werden geführt. Vom Krankenhause, verbunden mit der Armen-Arbeitsanstalt 
war. im vorhergehenden Artikel die Rede. Eine öffentliche Bade- und S hwimmanstalt 
ist nicht vorhanden, obwol die Jhna mit ihrem klaren durchsichtigen Wasser gute Ge
legenheit zur Anlage darbietet. Auf den Straßen sind 17 öffentliche Brunnen vorhanden. 
Die Zahl der Privatbrunnen ist nicht bekannt; es sind ihrer aber viele. Einrich
tungen zur Leichenschau giebt es nicht. Eine Abdeckerei ist vorhanden.

Sicherheits-Polizei. Die Nachtwache wird durch die besoldete,iNachtwächter 
ausgeübt. Die Cabinets-Erlasse vom 7. April 1809, vom 11. Juli 1829 und vom 
14. September 1830, sowie die Ministerial-Verordnung vom 4. October 1830 hat 
den Städten die Errichtung von Bürgerwachen oder Sicherheitsvereinen empfohlen, 
bezw. ihnen zur Pflicht gemacht. Dergleichen bestehen aber in G. z. Z. nicht, auch 
hat die Schützengilde keine Verpflichtung, bei Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit mit einzutreten. Über die zur Polizeiaufsicht verurtheilteu Personen wird 
eine besondere Contrôle geführt, denselben auch die gesetzlichen Vorschriften bekannt 
gemacht. Außerdem sind die Executivbeamten speciell zur Überwachung angewiesen. 
In Ermangelung einer förmlichen Gefangenen-Anstalt ist eine Beschäftigung der 
Deternirten nicht möglich. An Gefängnissen existirt eins für Civilgefangene und 
eins für Polizeiinhaftirte. Eine Steckbriefs-Controle wird geführt und das Trans
portwesen vom Polizeisekretair besorgt. Die Transporteure wurden früher durch 
den Bürgermeister auf vorgängige Meldung angenommen, in der Folge ist aber eine 
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bestimmte Anzahl, 30, zuverlässiger Männer dazu bestellt worden. An 
Schließwerkzeügen sind 5 Ketten vorhanden. Eine allgemeine Instruction für die 
Transporteure ist nicht erlassen; sie werden in jeden: einzelnen Falle mündlich mit 
Verhaltungsregeln versehen. Das Gerichts- und Polizei-Gefängniß befinden sich 
im obern Stock des Woliner Thorgebaüdes.

Feld-Polizei. Es hat sich noch kein Bedürfniß für eine besondere Lokal
ordnung neben dem Gesetze vom 1. November 1847 herausgestellt, daher dieses 
allein die Richtschnur für Aufrechthaltung der Ordnung auf der Feldmark ist. Die 
städtische Feldmark ist in drei Jagdbezirke eingetheilt, die verpachtet tverden. Außer
dem lvird durch das Forstschutzpersonal die Jagd in der städtischen Forst ausgeübt, 
und zwar für Rechnung der Stadt. Einnahme und Ausgabe werden von einer 
besondern Jagdkafie verrechnet, welche ihren — stets kleinen Überschuß in die 
Kävlmereikasse schüttet. Vermöge Erbpachtcontracts vom 20. December 1799, be
stätigt sub dato Berlin, den 20. Februar 1800, und dessen Nachtrags vom 3o'. Oc
tober 1804 hatten die Mitglieder des damaligen Magistrats von G. das Recht zur 
Benutzung der hohen, Mittel- und kleinen Jagd auf dem ganzen G.schen Stadt
gebiete vom landesherrlichen Fiskus erworben und für den alljährlichen, mit Trini
tatis fälligen Canon von 110 Thlr. in Golde mit ihrem Gehalte pro rata eine 
Kaution bestellt. Diese Jagdgerechtigkeit ging nach Einführung der St. O vom 
19. November 1808 auf den neuen Magistrat, und demnächst auf die Kämmerei 
über, welche den Canon in der Folge abgelöst hat. Als Beispiel, wie die — 
noble Pasfion fürs Waidwerk selbst Leüte in die Irre führen kann, die für sich 
ihres Amtes wegen, die höchste Potenz der Sittlichkeit in Anspruch nehme«, sei 
angemerkt, daß sich einst der Prediger von Buddendorf, Machmühl war sein Name, in 
Itädtischem Jagdgebiet während der Hegezeit betreffen ließ.

Bau-Polizei. Die Beaufsichtigung bei Neü- und Reparaturbauten wird 
durch die städtische Bau-Deputation geführt. Eine besondere Bau-Polizei-Ordnung 
ist nicht erlassen. Maßgebend sind die Vorschriften, welche die Lokal-Feüer-Polizei- 
Ordnnng enthält. Diese begreift auch die Anordnungen wegen der —

Str a ßen-Polizei. Alle Straßen sind an den Ecken mit den Namen be
zeichnet, und jedes Haus führt seine Nummer, in der Art, daß für die Stadt an 
sich eine fortlaufende Nummerirung Statt findet, und ebenso für jede der beiden 
Vorstädte, ohne Rücksicht auf Hypothekenbuch und Feüer-Societäts-Kataster. Alle 
otraBen st"^ gepflastert, alle werden Nachts erleüchtet. Der Hanptstraßenzug, 
welcher das Stettiner Thor mit dem Wolin-Naugarder Thore verbindet, incl. der 
Straße in der Wiek und auf dem Röddeuberge wird vom landesherrlichen Straßen- 
Fiskns unterhalten.

Feüer-Poliz ei. Der in G. erlassenen Lokal-Feüer-Ordnung ist bereits oben 
Erwähnung gethan. An Löschgeräthschaften sind vorhanden: 5 fahrbare Spritzen 
und 1 Handspritze, 24 Stück Feüerkufen, 15 große Feüerleitern und 18 Feüerhaken, 
sowie 50 Stück lederne Feüereimer, die sich im Rathhause befinden. Jeder Hauseigen- 
thümer hat vorschriftsmäßig 1 Feüereimer, 1 Laterne, 1 kurze Leiter auf dem Haus- 
boden. Außer der in der Feüer-Polizei-Ordnung festgesetzten Bestimmung über die 
Löschmannschaften und Bedienung der Spritzen ist eine besondere Anordnung mcht 
getroffen; danach wird das ganze Löschwesen durch besondere Commissionen geleitet 
denen ein Magistratsmitglied vorsteht, und denen die Mannschaften aus der Bür-

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. tztz
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aerfÄaft ninetbeilt sind. Sämnitliche Pferdebesitzer sind zum Erscheinen mit ihren 
Pferden verpflichtet. Es wohnen in der Stadt 2 Schornsteinfegermeister welche 
die Reinigung der Feüeressen in vorgeschriebenen Zeiten besorge^ darüber em 
Journal führen, und dieses allmonatlich zur Revision einreichen. Die Pulvervor- 
räthe bei den Kaufleuten sind in der Regel nur unbedeutend und zur Aufbewahrung 
aröüerer Borräthe fehlt es an einer öffentlichen sichern (Gelegenheit. Die nöthigen ffimSÄ Me sind tu der Malen F P^O-dnung-ut.

halten, deren Befolgung bei den jährlichen Feuervisitationen nach Möglichkeit nut 
beaufsichtigt wird. Nur das feuergefährliche Tobakrauchen un Freien ist verboten, 
und dies namentlich zwischen den Schermen durch Warnrmgstafelii in Ernrnerung 
qebracht. Verschiedene Privat-Feüer-Verstcherungs-Gesellschaften sind m G. durch 
Agenturen vertreten, so die Aachen-Münchener seit 1837 die Borussia die Magde- 
burger, die Preußische Rational, die Elberfelder, die Coloma, die Leipziger, die 

Berliner, u. s. w.
Nemden-Polizei. Der Magistrat hat die Befiigmß, auch Ausgaugs- 

pässe und Paßkarten zu ertheilen. Über das Paßwesen werden folgende Nachwei
sungen geführt. Ein Paß-Visa-Journal, em Journal über verabreichte Inland- 
pässe, desgleichen über Ausgangspässe, ein Paßkarten-Journal und eins über Reue- 
routen Legitimationskarten werden nicht mehr ertheilt.

Gewerbe-Polizei. An Gast-, Speise- und Schankwirthe auch Klein
händler mit Getränken, sowie an 2 Gesindevermiether und 2 Wmdmuhlenbesitzer 
sind Concessionen zum Gewerbsbetrieb ertheilt. Unter den Hausange essenen Rutgern 
befinden sich folgende Gewerbtreibende: — 14 Bäcker, 1 Conditor, 4 Fleischer, 
2 Müller, 2 Brauer, 23 Branntweinbrenner und Destillateure, ""d Tchant-
wirthe, 2 Zimmermeister, 12 Zimmer gesellen, 2 Maurergesellen, 13 Tischler, 3 Glaser, 
3 Tövfer 1 Klempner, 1 Maler, 1 Kahnbauer, 13 Schmidte und Schlosser, Kupfer-

Drechslers 2 Seile/, 5 Völliger, 3 Stellmacher 2 Gelbgießer, 3 Gérer, 
16 Tuchmacher, 10 Schneider, 4 Färber, 2 Hutmacher, 15 Schuhmacher, 1 Weber, 
3 Sattler 2 Kürschner, 1 Seifensieder, 1 Stadler; sodann 43 Schiffer, Boots- und 
Kadnkabrer welche, "öwie 8 Fischer vorzugsweise aus der Wie- wohnen. Uber d,e 
S' um Wochemnäverkehr verstatteten Verkaussgegenstände besteht em besonderes 

Reaulativ ■ sonstige auf den Verkehr der hiesigen Jahrniärkte, deren 10 abgehotten 
werden Bema habende Bestimmungen sind nicht getroffen. Die Märkte finden an 
ft g-nd-n Ta eu Statt: 4 Februar Fettviehmartt, 18. Atarz Viehtt.arkt 23 Mtttz 
Krammarkt, 17. Juni Viehmarkt, 22. Ium Krammatkt, 9. September Viehmark, 
14 September Krammarkt, 28. October Viehmarkt, 2. November Krammark, 
9 December Fettviehmarkt. Der Verkehr auf den Viehmärkten pflegt recht lebhaft 
m sein während der auf den Krammärkten, selbst in den Städten mittlerer Größe, 
wie auch hier in Golnow immer tiefer sinkt. Die Zeit dieser Märkte ist vorüber, 
nur grobe Holzwaaren eignen sich noch auf Märkten ausgestellt zu werden.

Kaffen- und Rechnungswesen. In dieser Beziehung kann auf Das 
verwiesen werden, was darüber im Titel von der Verfassung gesagt worden ist. 
Es geht daraus hervor, daß nicht weniger als 8 Hauptkassen unter der unmittel
baren Verwaltung des Magistrats stehen, nämlich die Kämmereikasse mit 2 Neben- 
kaffen für das Forst- und Jagdwesen, die Bürgerkasse in 4 Abtheilungen, die Bau
amts- oder Baumannschaftskasse, die Stadtarmenkasse, 2 Schul- und 2 Hospital
kassen. Eine frühere Servicekaffe hat seit Einführung der Gebaüdesteüer, 1. Januar
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1866, aufgehort. Juê Allem, was gesagt worden, geht hervor, daß das städtische 
Kassenwesen von G. Wegen der vielen Spezialkassen sehr weitläufig ist, und mit 
^nt ^egierungëiDegen ausgestellten Principe, wonach in der Regel alle ftädti- 
schen Kasten sich zu (Siner Hauptkasse vereinigen sollen, nicht in Einklang ist 
Abgesehen von den beiden Hospitalkassen, welche als Kassen selbständiger Institute

qu° bleiben muffen, find in dem zuletzt verflossenen Halbjahrhundert oft 
Erschlage zur Erreichung jenes Ziels gemacht worden, ohne zur Ausführung ae- 
kon'i'leu zu sein. Man ha, sich in Golnow nun einmal in dieses v°-2e,t7und 

â OeR*nbe  Rechnungswesen hineingelebt, bei dem Alles in Ordnung
geht. Eine Umgestaltung tuochte gerade das Entgegengesetzt- herbeiführen; darum 
bleibe man b-nn Alten, Hergebrachten, Observanzmäßigen, hat doch auch das Her-

Unb' W eS - bilden Men,^envLakd.sà

Etat der Kämmerei-Kasse pro 1870.

Bom Magistrat eingereicht den 18. Februar 1870.

Tit. Einnahme. %. 4 Tit. Ausgabe.

1. Beständige Gefälle. . . 
ll. Unbeständige Gefälle . . 

Hl. Pacht- und Miethzinsen . 
I V. Uberschuß a. d. Kämmerei- 

Forst- und Jagdkaffe 
V. Zinsen von ausgeliehenen 

Kapitalien .... 
VI. Eingezahlte Kapitalien . 

VH. Hundesteüer . ...
VIII Gerichtsgefälle ...

Zuschüsse, namentlich an 
Tantième für die Er- 
hebungd.Staatssteüern 

X- Erstattete Kreis- und Pro
vinzialabgaben . . . 

X1- Insgemein . ...

2.537. 26. 7
334 - Z

6 435. 25. —

48. 27. 6

4.848. 9. 7
150 —
100-------
419. 12. 8

330. 19. 3

1.700 -------
139. 27. 11

I. Besoldungen . . .
II Pensionen.....................

III Amtöbedürfnisse. . .
IV. Bauten u. Reparaturen 
V. Straßenerleüchtnng . .

VI. Unterhaltung der Land
straßen, Stiege, Brük- 
ken, Dämme. . . . 

VII. Gerichts- und Prozeß
kosten rc..........

VIII. Alimente von Gefan
genen rc.........

IX. Fuhr- und Reisekosten .
X. 4wlzschlage- und Fuhr- 

lohn, Torfstecherlohn 
XI. Utensilien z. öffentlichen

4.400 — 4 
1 540. 20 —

593. 20. 3
594. 1 — 
188. 28. 4

332. 24. 10

96. 25. 7

35. 22. 8
61. 2. 4

604. 19 —

Bedarf.................... 176. 23 -
XII. Zur Anlegung von Kapi-

talien .... 150 — --
XIII. Verzinsung der Com-

munalschulden . . . 101. 7. 6
XIV- Zu polizeilichen Zwecken 562. 15. 4

X XV. An Zuschüssen. . . 6.879. 8. 4
XVI. „ Abgaben. . . . 1.405. 4. 1

XVII. „ Canon .... 569. 19. 2
V XVIII. Insgemein..................... 309. 21. 8Summa . 17.044 28. 9 Summa . . . . 1 8.402. 23. 5

Einnahme mit Ausgabe verglichen, bleibt Minder - Einnahme
m . a Thlr. 1357. 24. 8 Pf,

)f bu,d> die Bürgerkasse ergänzt wird, sowie der Normalbestand von 3ooo Thlr soweit 
derselbe beim Abschlüsse nicht vorhanden ist.

69*
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Erläuterungen.

Einnahm e.

,»■ -
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^olländerei Thlr 254. 8. 8 Pf., vom Vorwerk Reühof Thlr. <0. 13. 9 Pf-, vont 
Vorwerk Hose r. der Ihn« 110 Thlr., °°"»°m Vorwerke l. bet 3&»a > *,  
von Klein-Hohesorst 7 Thlr., von einem Ackerstuck 1 Th r, ferner.wn »«« c 
nisten in Golnowshagen, 56 Posten, zum Betrage von Thlr 642•
der Colonie Hölkenhorst Thlr. 82. - I). An Mühl-Np acht, VE Kupferhammer 
bàr Thlr. 26. 20 Sgr. — E. An Krugpachten Thlr. U 2o. 8 Ps. »on ce 
Krügen zu Barfustdorf nnd Münchendors. - F. An Renten nach » 
Marktpreisen des Roggens, von Barsustdors Th r. 42. 19. 6 P, von M ch 
Tblr 275 25. 7 Pf. — G. An Canon und Récognition Thlr. » -pl- 
und zwar: Canon für die Goltenheidfchen Miefen von den Büdnern zu «ar ustoo f 
Thlr? 31. 29. 2 Pf., von den Büdnern zu Münchendoq Thlr. 14. 2t. 6 P>., und 
an Récognition voit den Büdnern derselben Ortschaften Thlr. 6. 2.
H. An Gewerks geld, vom Tuchmachergewerk für den Gewandschnitt, un 
dem Schuhniach^«°ettdaL ^g^enstergeld - Tpr^ AhtheUnngen,

. a gr« sntnrftrecbt und Stättegeld von den Krammarkten durch Ver
pachtung 90 Thlr., von den Viehmärkten Thlr. 205. 28 6 Pf., welker Betrag m 
den Viebmarktstagen durch eine besondere Comnufston erhoben wird. 11. statte- 

efe vönderMderlage vacat. - C. Bleicherlohn fürs Bleichender Lemewand 
Tblr 3 15 1 Pf -- D. Stadtwaagegefälle uild von der der Lollwaage Thlr. 
18. 14. *6  Pf. — E. Für verkaufte Aîobiliarstücke und Baumaterialreri Thlr. 16. 

2 2 »t 111. Mieth- und Pachtzinsen. A. Für Kammerei-Gebäude Thlr. 
ßo - ^nr unk npslr für den Atitgebrauch der stüdtifchen Gefängnisse 1 Thlr. 
5 Sar Für die^F d êter W nung am Stadthose 15 Thlr Für Benutzung 
der Raüme A de,k neben den Wallen in der Stadtmauer spenden Gebäuden 

1 Thlr. Für Benutzung des Wachtgebaude^ am Markte 46 Thlr. F 
Kämmerei-Acker Thlr. 933. 8 Sgr. - C. Für die ftammetevæiefen Sfrlr. o3J7. 
26 Sgr. td i : Thlr. 970. 26 Sgr. weniger, als >m Jahre 1868). - u. Fur me 
4 Kämmerei, Gärten Thlr. 32. 1 Sgr. — E. Für die Fischerei >n der Jhna Pacht 

bis 1875 Thlr. 9. 15 Sgr. rr .  .Tit. IV. Überschuß aus der Kämmerei - Forstkässe vacat; aus der 
Kämmerei-Jagdkässe der im Etat ausgeworfene Betrag.
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Tit. V. Zinsen von bestätigten Kapitalien. Das Kapital-Vermögen 
beträgt Thlr. 97.260. 20. 9 Pf., zum allergrößten Theil aus hypothekarisch ein
getragenen Obligationen, zu 5 Prct. Zinsen, bestehend. Es befinden sich unter dem 
Kapital-Vermögen auch Staatsanleihescheine zum Betrage von 8425 Thlr., welche 
noch von der Grundsteuer-Entschädigung vorhanden sind. Ferner 5776 Thlr. Rest
kaufgelder für die Kämmerei-Heideparcelle; und 2000 Thlr. in Stammaktien der 
Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn; so wie einige kleine Pachtrückstände.

Tit. VI. Das einzuzahlende Kapital ist die Amortisation von der 
Holzberechtigung der Sonnenmühle.

Tit. VII. Die Hundesteüer wird an die Armenkasse abgeführt.
Tit. Vlll. Gerichtsgefälle. Sie bestehen in Thlr. 153. 8. 8 Pf. Laude- 

mialgelder, Thlr. 116. 4 Sgr. Polizei-Strafgelder, und 150 Thlr. Bürgerrechtsgeld, 
ca. 50 Thlr. weniger, als im Jahre 1869 wegen Fortfalls des Einzugsgeldes.

Tit. IX. An Zuschüssen. Tantieme von der Klassensteüer Thlr. 207. 4. 
6 Pf., von der Gewerbesteüer Thlr. 79. 22. 11 Pf., von der Gebaüdesteüer Thlr. 
33. 1. 7 Pf., Zuschuß aus der Hospitalkasse Thlr. 10. 20. 3 Pf.

Tit. X. An erstatteten Kreis- und Provinzialabgaben durch Zuschlag zur 
Einkommen- und Klassensteüer 1700 Thlr. oder Thlr. 1134. 10. 10 Pf. weniger, 
als im Vorjahre, 40 Prêt, bis zur Deckung der Anleihen zu den Kreischausseebau
beiträgen pro 1870 und 1871, dann 20 Prct.

Ausgabe.

Sie zerfällt in drei Abschnitte: erstlich von den Verwaltungskosten; zum 
andern Ausgaben für öffentliche Communal- und Sicherheitszwecke; zum dritten, 
an öffentlichen Abgaben und Lasten.

Abschnitt I. Verwaltungskosten.
Tit. 1. An Besoldungen. A. Dem Magistrat 1700 Thlr. und zwar: 

Bürgermeister Schmalz 800 Thlr., Kämmerer Kruspi 500 Thlr., Rathsherr Gramzow 
400 Thlr. — B. Magistratsbeamten 1997 Thlr., nämlich: Erster Rendant 400 
Thlr., zweiter Rendant 350 Thlr.; Registrator incl. 50 Thlr. persönl. Zulage 
300 Thlr. und zur Beschaffung der Kanzleiarbeiten 50 Thlr. ; Polizei-Sekretair 
160 Thlr., Polizeisergeant und Rathsdiener 200 Thlr., Polizeisergeant und 
Kämmereidiener 168 Thlr., demselben für Reinigung und Heizung der Locale im 
Schulhause (früheres Lazareth) 13 Thlr., Polizeisergeant und Executor und ein 
vierter Polizeisergeant, je einer ebenfalls 168 Thlr. — C. Andere städtische Beamten: 
3 Stadtarmenärzte, jeder 33 Thlr. 10 Sgr., Stadtmusicus 17 Thlr., zwei Uhr
steller Remuneration für die Stadtuhren und die Thurmuhr 23 Thlr., Stadtthier
arzt 50 Thlr., Stadtverordnetenbote 24 Thlr., Spritzenmeister für Instandhaltung 
der Spritzen 6 Thlr. Fürs Fegen der Schornsteine in den Kämmereigebaüden, 
den Oberförster-Gebaüden und den Forsthaüsern Lütkenheide, Schnittsoll, dem neüen 
Schulhause Thlr. 25. 22 Sgr.; vier Nachtwächter à 60 Thlr., einer bezieht 15 
Thlr. als Miethsentschädigung; Stadttambour für Trommelschlag bei den Bekannt
machungen Thlr. 20. 8. 4 Pf., Registrator der Stadtverordneten 60 Thlr., Büreau- 
gehülfe 72 Thlr., zu verschiedenen Remunerationen 50 Thlr. Summa C. an andere 
städtische Officianten Thlr. 703. 4 Sgr.

Tit. 11. Pensionen. Früherer Bürgermeister Genz in Regenwald wohn
haft, 350 Thlr., früherer Bürgermeister Löper, in Wilhelmsfeld bei Fiddichow
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wohnhaft 466% Thlr., Förster Colell sen. 400 Thlr., ein Kämmereidiener und 
ein Potizeisergeant je 120 Thlr., ein 9!achtwächter 48 Thlr., der Hausvater 

36 Thaler. 
Tit. 111. Amtsbedürfnisse. Stempelpapier Thlr. 10. 23. 4 Pf., Schreib

materialien Thlr. 124. 21. 3 Pf., Brennmaterial zum Büreaudienst Thlr. 37. 29. 
9 Pf., Postgeld Thlr. 15. 10. 7 Pf., wird, da vom 1. Januar 1870 ab die Porto
freiheit aufgehört hat, bedeutend überschritten werden; Botenlohn Tblr. 2. 9. 2 Pf, 
Buchbinderlohn Thlr. 29. 29. 4 Pf., Actenheften 6 Thlr., Drucksachen Thlr. 130. 
9. 4 Pf., Siegel und Scheeren Thlr. 3. 25. 8 Pf. Für Zeitungen Thlr. 23. 
10 Sgr., es werden gehalten: die neüe Stettiner Zeitung, die Gesetzsammlung und 
das Amtsblatt, beide in 2 Exemplaren, das Ministerialblatt, der Staatsanzeiger, 
das Central-Polizeiblatt und die deütsche Gemeindezeitung; zur Vermehrung der 
Bibliothek Thlr. 9. 1 10 Pf.

Summa der Verwaltungskosten . Thlr. 6334. 10. 7 Pf.

Abschnitt 11. Zu Communal- und Sicherheitszwecken.
Tit. IV. Banten und Reparaturen. Für Baumaterialien Thlr. 239. 

20 1 Pf. Zum Rathhause und zum Familienhause Thlr. 22. 16. 9 Pf. Die 
Fraction gibt zwar 100 Thlr. mehr, beide Gebaüde sind indeß vollständig eingerichtet, da
her der Mehrbetrag abgesetzt werden konnte. Zur Unterhaltung der Stadtmauer 
und der Stadtthore, beide in bauwürdigem Zustande, weshalb nur 10 Thlr. an- 
gesetzt sind. Zur Unterhaltung der Steindämme Thlr. 32. 25. 4 Pf. Kleine Re
paraturen an den Stadtuhren Thlr. 2. 14. 10 Pf. Unterhaltung der Schulgebaüde 
Thlr. 187. 25 Sgr. Für die Feldwärter- und Nachtwächterwohnungen Thlr. 4. 
7. 3 Pf. Zur Unterhaltung des Stadthofes Thlr. 8. 28. 6 Pf. Desgleichen des 
Spritzenhauses und des Feüerküfenschuppens Thlr. 6. 1. 2 Pf. Zu Strom- und 
Wasserbauten überhaupt Thlr. 20. 9. 9 Pf.

Tit. V. Straßenerleüchtungsko st en. Für Ql und Docht auf 7 Mo
nate 167 Thlr. Für Unterhaltung der Utensilien Thlr. 21. 28. 4 Pf.

Tit. VI. — Tit. IX. erfordern keine Erlaüterung.
Tit. X. Holzschlagelohn für 36 Fuder Deputatbrennholz für den Super

intendenten und Diaconus, je 12 Fuder, und für den Cantor 4 Fuder, à 20 Sgr. 
macht 24 Thlr. Schlagelohn für Brennholz zum öffentlichen Bedarf Thlr. 24. 24. 
7 Pf. Stecherlohn für Torf zum öffentlichen Bedarf Thlr. 193. 29. 8 Pf. An
fuhrlohn der 36 Fuder Deputatbrennholz 48 Thlr. Desgleichen des Brennholzes 
zum öffentlichen Bedarf Thlr. 41. 26. 7 Pf. Fuhrlohn des Torfs und Einträgen 
desselben Thlr. 271. 28. 2 Pf.

Tit. XL An Utensilien zum öffentlichen Bedarf. Im Jahre 1869 wurde 
auf diesem Titel eine extraordinaire Ausgabe von 130 Thlr. gemacht, welche die 
Anschaffung der Amtsketten für Magistrat und Stadtverordnete erforderte.

Tit. Xll. Zur Anlegung des Amortisations-Kapitals wegen Holzberech
tigung der Sonnenmühle.

Tit. Xlll. Verzinsung der Stadtjchulden. Außer den Amtscautionen 
der 3 Kassenrendanten, welche zusammen 2000 Thlr. Caution gestellt haben, welche 
zu 5 Prct. mit 100 Thlr. verzinst werden, hat die Stadt - Hauptkasse nur noch 
25 Tblr. Restschulden von einer, aus der Cholerazeit stammenden Anleihe bei der 
Stadtarmenkasse; diese Anleihe ist in den Jahren 1847, 1848, 1849, 1852, 1856, 
1857, 1860 und 1861 allmälig getilgt worden, und es ist jener Rest verblieben.
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Tit. XIV. Zu polizeilichen Zwecken. Für Instandhaltung der Feüer- 
löschgeräthschaften Thlr. 161. 7. 6 Pf. Desgleichen der öffentlichen Brunnen und 
Wasserleitungen Thlr. 285. 13 Sgr. Zu verschiedenen Ausgaben, als: Ol zur 
Nachtwachterstube auf 7 Wintermonate 3'/, Thlr.; für Straßenreinigung und Rei- 
Tl^^82 8 W“ 30 Thlr. ; zu kleinen, unvorhergesehenen Ausgaben

Tit. XV. An Zuschüssen. A. Den Schulkassen: Schulkasse 1. der höher» 
Knaben- und Mädchenschule Thlr. 1968. 8. 4 Pf. Schulkasse 11. der allgemeinen 
Stadtschule Thlr. 2457 Thlr. An Nachschüssen 214 Thlr., Miethsentschädigung für 
den Kantor 50 Thlr. Wohnungsmiethe für die Schule zu Grünhorst 90 Thlr. 
Summa A. Thlr. 4479. 8. 4 Pf. — B. Der Stadtarmenkasse Beitrag 2000 Thlr., 
der nach den Erfahrungen von 1869 ausreichend sein wird, in der Erwartung, daß 
außerordentliche Ausgaben nicht vorkommen. Außerdem der Betrag der Lunde- 
steüer 100 Thlr. Summa B. 2100 Thlr.

Summa der Ausgaben für öffentliche Communal- und Sicherheils- 
Zwecke ......................................................................................Thlr. 9783. 27. 11 Pf.

Abschnitt 111. Zu öffentlichen Abgaben und Lasten.

Tit. XVI. An Abgaben. A. Staatsabgaben: Der Grundsteüerkasse für 
die Kämmerei - Liegenschaften Thlr. 339. 12. 7 Pf nach der nettesten Festsetzung 
der Königl. Regierung. — B. Provinzialabgaben: Für das Ükermünder Land
armen- und Irrenhaus Thlr. 429. 22. 2 Pf. Feüerkassenbeiträge Thlr. 15. 24 Sgr. 
Diäten für den städtischen Abgeordneten zum Landtage für Pommern und Rügen 
Thlr. 7. 12. 8 Pf. Chausseebauprämien - Zuschüsse an die Naugarder Kreiskasse 
abzuführen Thlr. 261. 13. 10 Pf. Summa B. Thlr. 714. 12. 8 Pf. -- 6. Kreis
beiträge: Zum Kreiseommunalfonds Thlr. 336. 8. 10 Pf. Beitrag zur Landes
stiftung „Nationaldank" an das Landrathsamt Naugard 15 Thlr.

Tit. XVII. An Canon für Jhnaburg ist an die Königl. Forstkasse zu 
Stepenitz zu zahlen 63 Thlr. (dieser Posten steht nicht auf dem Stepenitzer Forst- 
kassen-Etat pro 1863-1868, sondern auf dem des Domainen-Rentamts Stepenitz 
pro 1866 68. L.-B. Th. IL, Bd. VL, 329,475). An Canon von einigen Colonien 
sind Thlr. 506. 19. 2 Pf. an die Bürgerkasse zu zahlen.

Tit. XVlll. Insgemein. Auf diesem letzten Titel der Ausgabe stehen 
folgende^ Posten: 1) Aus dem Thomslegat zur Speisung der Magistratualen Thlr. 
3. 15. 7 Pf. 2) Dem Schützenkönig für den Königsschuß 8 Thlr. 3) Zu unbe
stimmten Ausgaben Thlr. 235. 21. 8 Pf. 4) An Zinsen an das Königl. Bank- 
Comptoir zu Stettin auf 1250 Thlr. Anleihe zur Bestreitung einstweiliger Bedürf
nisse, welche durch Steüerzuschlag wieder aufgebracht werden Thlr. 62. 15 Sgr.

Summe der Abgaben und Lasten .... Thlr. 2284. 14. 11 Pf.
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Erster Special-Etat.

Kämmerei-Forstkasse pro 1840.
Einnahme und Ausgabe schließen ab mit Thlr. 646. 6. 9 Pf.

Einnahme.
seit. I. Beständige Gefälle, bestehend in 14 Thlr Brennzins »°n 14 ab

gezweigten Colonistenstellen in Hackenwalde. — Xtt. 11. Uab-ftand>g-Gefalle Thlr. 
632. 6 9 Ps., nämlich Thlr. 286. 22. 7 Ps. sur verlaustes Holz, Thlr. 288. 10. 
2 Ps. für d-sraudirtes Holz, und Thlr. 57. 4 Sgr. an Desraudatwnen.

Ausgabe.
Tit. I. An Gehalt 260 Thlr., nämlich 60 Thlr. Beitrag zum Gehalt des 

Oberförsters Schröder zu Grünhaus. 150 Thlr. Gehalt fur den Forlter zu Schm t- 
soll. 50 Thlr. Remuneration für den Holznierswr auf 5 Wmtermonatc a Th. 
L Tit 11 An Baukosten für das Forsthaus Schnittsoll Thlr. 68. 3. 8 Pf. Da 
die Herstellung eines Brunnens bedeütende Kosten verursachen wird, so wird der 
in Ansatz gebrachte Posten voraussichtlich überschritten werden — Tit i. Zur 
Ansaamung der Forst, sowie für sonstige Kulturanlagen in derselben Thlr 222. 
15 10 Pf — Tit. IV. Anweisegeld bei Holzverkaüfen Thlr. 1. 26. 8 Ps. 
Tit. V. Holzschlaqe- nnd Rückerlohn 80 Thlr. „Es ist die ungefähre Ausgabe 
des vorigen Jahrs angenommen, da wol nicht Andernngen von Bedeutung em- 
treten werden und die früheren Ausgaben nach Verkauf der Heideparcele nicht mehr 
maßgebend sind. Tit. VI. An Stempel- und Licitationskosten Thlr. 3. 18. 4 Ps. 
— Tit. Vll. Insgemein Thlr. 10. 2. 3 Pf. — Tit. Vlll. Überschuß zur Kammerei
kasse, wird von dieser im Tit. XV. ausgenommen.

Anmerkung zum Abschlüsse.
Die Zinsen von dem, aus den außerordentlichen Abholzungen angesammelten, 

Kapital werden direct bei der Kämmereikasse vereinnahmt und bilden den Rein
ertrag der Kämmereiforst. Dieselben betragen: —

11 Aus den früheren Abholzungen und dem Zauckschen Kapital
2) dem neüen Kapital der zu 15.200 Thlr. verkauften 

Forstparcele.....................................................................
In Summa . . .

Die Kämmereiforst soll Einnahme gewähren . . 
Ergibt Überschuß ....

Thlr. Sgr. Pf.
1426. 17. 3

760 -------
2186. 17. 3
1863 — —
323. 17. 3

Zweiter Svecial-Etat.

Jagdkasse pro 1870.
Dieselbe schließt in Einnahnre und Ausgabe mit Thlr. 64. 1 — 

Und zwar fließt
Die Einnahme aus dem verkauften Wilde, währeiid die Ausgabe Tblr. 15. 

3 6 Pf. an Schießgeld mib Treibekosten beträgt, und der Überschuß zum Betrage 
von Thlr. 48. 27. 6 Pf. zur Käinnlereikasse fließt, in deren Rechnung er unter 
Tit. IV. vereinnahmt wird.
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Etat der Bürgerkassen pro 1868- 1 870.

Vom Magistrat eingereicht den 20. Mai 1868.

Tit. Einnahme. tyn 4 Tit. Ausgabe.

Bürger -Kasse Iste Abtheilung.

I. Beständige Gefälle . . 507. 11. 8 I. Amtsbedürfnisse . . . .
H. Unbeständige Gefälle. . 1305. 29. 2 II. Besoldung d.Forstbeamten

HI. Pacht-Zinsen..................... 1942 5 — III. Bauten der Forsthaüser .
IV- Zinsen von Kapitalien . 15. 21. 2 IV. Utensilien zum Bedarf .
V. Grundgeld..................... 103. 21. 10 V. Forstkulturkosten . . .

_VI. Insgemein ....

\

Summa ....

157. 4. 2

4032. 3 -

VI Instandhaltung d. Wege rc.
VII. Holzschlagelohu rc. . . .
VIII. Gerichtskosten rc. . . .

IX. Stempelsteüer . . .
X. Fuhr- und Reisekosten .
XI. Abbürdung u. Verzinsung 

der Schulden . . . 
XII. Desgl. von Reallasten . 

XIII. Zuschüsse..........................
XIV. Staatsabgaben . . .
XV. Insgemein.....................

Summa . . . .
Die Einnahme mit der Ausgabe verglichen ergibt Minus 
Es tritt hinzu der Zuschuß an die Kämmereikasse mit .

Fehlen in Summa...............................
welche durch die Bürger-Baubolz- und Bürger-Jnqnilineukasse ergänzt werden 
müssen, wie folgt:

1) Aus der Bürger-Bauholzkasse mit T|.............................................................
2) „ „ „ Jnquilinenkasse mit ’|H...................................................

1. 20 —
1095 --------

86. 20. 10
86. 8. 8

710 — 10
146. 19. 3

1464. 6. 4
5. 1. 4

— 28. 4
23. 6. 6

866. 2. 3
165. 29 —

72--------
543 — 1

5. 20. 4
5272. 19. 9
1240. 16. 9
26 5. 3. 9
3905. 19. 9

3497 13 6
408. 6. 3

Erläuterungen.

. Einnahme.
Tit. 1. Beftändige Gefälle. Sie bestehen in einem Canon von 22 V3 

Sgr. für die 6 Mg. große s. g. Plantage vor dem Stettiner Thore, und dem Bei
trage aus der Kämmereikasse, nämlich % des Canons vom Hackenwalde mit Thlr. 
239. 16. 3 Pf., 2/s der Hackenwalder Mühlenpacht und '/« des Canons von 
Blankenfeld, Fürstenflagge, Hoheforst, Kamelsberg und Hölkenhorst mit Thlr. 253. 
22. 11 Pf.

Tit. 11. Unbeständige Gefälle. Für verkauftes Holz aus der Bürger- 
heide zur Erfüllung des Normalstandes, und zur Deckung der Bedürfnisse für die 
Kämmereikasse ist nichts ausgeworfen, es wird aber auf den vorstehenden Abschluß 
der Einnahme und Ausgabe verwiesen, woraus der Bedarf entnommen wird. Die 
oben ausgeworfene Summe besteht aus dem von der Bürgerschaft zu erstattenden 
Schlagelohn im Betrage von Thlr. 1228. 24. 2 Pf. und in Thlr. 77. 5 Sgr. 
Weidegeld für Schafe.

Tit. HL Pachtzinsen. Ackerpacht von Bürgergrundstücken Thlr. 349. 
18 Sgr., Wiescnpacht von Bürgergrundstücken Thlr. 1575. 2 Sgr. Andere Pacht
gefälle betragen Thlr. 17. 15 Sgr., und zwar für die Benutzung des Exerzier-

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 70
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Platzes zum Übertreiben des Viehs 2 Thlr. und für Nutzung des Gestelles von 
Blankenfeld nach der Loßnitz in der Bürgerforst Thlr. 15. 15 Sgr.

Tit. IV. Zinsen von Kapitalien. Kaufgeld zum Betrage von 262% 
Thlr. für 2 Baustellen auf der Wiek, welches zur ersten Stelle eingetragen ist; die 
Zinsen davon Thlr. 13. 3. 9 Pf. Einige Pachtreste Thlr. 2. 17. 5 Pf.

Tit. V. An Grundgeld für Kiesentnahme und für verkaufte städtische 
Plätze die im Etat ausgeworfene Summe.

Tit. VI. Insgemein hat keine speciell aufgeführten Einnahmeposten.

Ausgabe.
Tit. I. Amtsbedürfnisse enthält nur die Kosten des Einbands des Ma

nuals und der Rechnung.
Tit. II. Besoldung der Forstbeamten der Bürgerforst. Oberförster 

Schröder zu Grünhaus 400 Thlr.; Förster zu Lütkenheide 150 Thlr.; Förster zu 
Neühof 180 Thlr. und 36 Thlr. Miethe für dessen Wohnung und Land; Revier
förster zu Hackenwald 150 Thlr. und 35 Thlr. Wohnungs- und Landmiethe für den
selben; Revierjägerstelle für den Belauf I. 72 Thlr., Revierjägerstelle für den 
Belauf IV. 72 Thlr.

Tit. III. Zu Bauten der Forsthaüser. Es handelt sich um In
standhaltung der Ober-Försterei-Gebaüde zu Grünhaus und des Forsthauses zu 
Lütkenheide.

Tit. IV. An Utensilien zum öffentlichen Gebrauch.
Tit. V. Forstkulturkosten. Zur Ansaamung der Forst, Anlegung und 

Kultivirung von Saamenbeeten, Forstverbesserungen und sonstige Ausgaben.
Tit. VI. Instandhaltung der Wege, Brücken und Gräben in den 

Bürgergrundstücken, so wie zur Melioration der Grundstücke.
Tit. VII. Holzschlagelohn, auch Rückerlohn für das an die Bürgerschaft 

abzugebende Klafterholz.
Tit. VIII. Gerichts-und Prozeßkosten, so wie für andere vorkommende 

Kosten.
Tit. IX. und Tit. X. bedürfen keiner Erlaüterung.
Tit. XI. Zur Abbürd un g der Schulden sind 600 Thlr. bestimmt; 

dann bleibt der Schuldenstand noch Thlr. 4721. 5 Sgr. Die Zinsen betragen 
Thlr. 266. 2. 3 Pf.

Tit. XII. Zur Abbürdung der Reallasten an Bauholz, Rente incl. 
Brennholz in Natura an die Kreiskasse zu Naugard für die Ober- und die Unter- 

Kronmühle.
Tit. XIII. An Zuschüssen zur Schulkaffe: Holzentschädigung für den 

Rector 48 Thlr., für den Conrector 24 Thlr. Der Kämmereikaffe zur Erfüllung 
des Normalbestandes ult. 1866 nach dem Kaffenabschlusse.

Diese 13 Titel bilden den Ersten Abschnitt des Etats, dessen Ausgaben 
m Berwaltungs- und Communalzwecken bestimmt sind, zum Gesammtbetrage 
von . ........................... Thlr. 4723. 29. 4

Tit. XIV. Staats abgab en: Grundsteüer nach der Veranlagung und Fest
setzung der Königl. Regierung.

Tit. XV. Insgemein, ohne specielle Nachweisung.
Beide Titel machen den Zweiten Abschnitt aus: Öffentliche Abgaben und 

Kosten zum Betrage von Thlr. 548. 20. 5
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Bürger-Kasse 11. Abtheilung oder Bauholz-Kasse.

Einnahme und Ausgabe schließen ab Thlr. 3812. 16.

_ Einnahm e.
. . ,, ' à iLtämmerlohn, durch die Hausbesitzer erstattet gegen Empfang
mfnen a r* 165‘ " 6 ~ Tit. 11. Für verkauftes Bau-"und Nutzholz
>"gen Zuschusses an die Bürgerkasse I. Abtheilung Thlr. 3497. 13. 6 Pf. und 

a'Iu"9 be5 Ablösungskapitals der Sonnenmühle an die Kämmereikaffe 
IDV Xplt.

Ausgabe.
Ttt. 1. An Stämmer- und Rückerlohn 150 Tblr. — Tit. 11. An Huschuß- 

01'Ä.-um Tu. 11 der Bürgerkasse 1. Abtheilung, so wie zur Auszahlung der 
Überschüsse des verkauften Bauholzes an die hausbesitzende Bürgerschaft, 7/s des 
oo!!? Zuschusses Thlr. 3497. 13. 6 Pf. — Tit. 111. Zur Tilgung der Schulden: 
âlosungs-Kapital von der Holzberechtigung der Sonnenmühle 150 Thlr. — 
à 1V- Insgemein und zur Ausgleichung des Etats Thlr. 15. 2. 6 Pf.

Bürger-Kasse 111. Abtheilung oder Torf-Kasse.

Einnahme und Ausgabe gleich zum Betrage von . . Thlr. 1020. 11. 1 

. Ein nähme.
Ttt. 1. Für Torf von der Bürgerschaft Thlr. 1008. 28. 4 Pf — Tit. 11. 

insgemein und zur Ausgleichung des Etats Thlr. 11. 12. 9 Pf.

Ausgabe.
st a <4 « Torfinfpector Remuneration 90 Thlr. — Tit. 11. An Torf- 
d-? Torfs Tblr^q^ Pàl°hn Thlr. 892. 15. 10 Pf., und zwar fürs Stechen 
Tblr NN TÆ î' , tirä Ri-g-ln Thlr. 77. 18. 4 Pf,; fürs Packen 
Utenfilien ' iVtoU m J L, 3ur Unterhaltung der Torfhütte, der Torf,
gemein Thlr - 2L 8 Pf" MeIben $blr' 37' 4 7 W- ~ Tit. IV. Ins-

Bürger-Kasse IV. Abtheilung oder Jnquilinen-Kasse.

Einnahme und Ausgabe sind gleich zum Betrage von . . Thlr. 742. 8. 11.

Einnahme.
L Iu Zeitpacht süc 19 Kaveln vom Freiheitsplan No. 758 Thlr. 601. 

' Ttt. 11. An Zuschuß aus der Bürgerkasse 1.: Zinsrenten für die
A'?» I^^rger von 2821-/, Thlr. aus den früheren Holzverkaüfen à 5 Prêt. 
Sjlr- 41. 3 Pf. - Tit. 111. An Zinsen von Pachtresten Thlr. — 4. 8 Pf.

, Ausgabe.
su„ , V'i 2trt Prozeßkosten Thlr. 6. 23. 4 Pf. — Tit. 11. Zuschuß an die 
SurgertaffeJ. zur Deckung des BednrsniffeS -/, des ganzen Zuschusses Thlr. 408 
m k î't. 111. An Grundsteüer-Beitrag Thlr. 22. 12 Sgr. — Tit IV 
OTi?804nfl‘>7l 4J sMUfien an biC 3llquilinen ' Bürger, an Pachten und Zinsen

70*
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Etat der Bauamts-Kasse pro 1868-1870.

Einnahme und Ausgabe sind abgeglichen auf Höhe von . . . Tblr. 822. 15. 9

Einnahme.
Tit 1 Beständige Gefälle. An Canon von dem Vorwerke Höfe rechts 

der Jhna für eine Wiese 2 Thlr. - (Ein Canon von 17, Thlr., welcher für ein 
Ackerstück am Trappenort entrichtet wurde, ist 1865 abgelost) - Tit. 11. Unbe
ständige Gefälle Thlr. 111. 29. 3 Pf., nämlich: Pfandgeld und Strafen 
Tblr 11 24 4 Pf. Für verkaufte Bullen Thlr. 70. 2 Sgr.; Beiträge zum Auf
füttern der Bullen Thlr. 30. 2. 11 Pf. - Tit. 111. Pachtgefälle 1. Fur 
Ackerkaveln Thlr. 456. 11 Sgr , und zwar: a) Die 5 Kaveln auf dem Plan in den 
Hufen zwischen den Wegen von Speck und dem Göllmtzbach, bis 18/3 Thlr. . 
15 Sgr. b) Ackerplan in der Fahnerhorst, bis 1873 Thlr. 132 c) Fur 20 Ka
veln von dem s. g. Neuen Lande, bis 1873 Thlr. 149. 17 Sgr. d, Ackerplan im 
Wollwinkel bis 1868 Thlr. 28. 25 Sgr. - e) Plan in den Lehmkuhlen rechts 
von der Staatsstraße nach Naugard, bis 1868 Thlr 35. 14 Sgr. — 2. Fur den 
Wiesenplan im Breitenbruch in 10 Kaveln und 7 Mg. 50 Ruth. Sandkamp, im 
Ganzen 54 Mg. 154 Ruth, bis 1867 Thlr. 249. 18 Sgr. - 3. Dammgeld vom 
Dorfe Marsdorf Thlr. 1. 10 Sgr. (Aus dem Dorfe Kriwitz kam früher auch 
Dainmgeld, 2 Thlr., ein, welches seit 1867 in Ausfall gestellt ist). Tit. IV. 
Zinfeu vou Kapitalien Thlr. 1. 7. 6 Pf.

Ausgabe.
Tit. 1. Besoldungen 430 Thlr., nämlich 3 Feldwärter à 120 Thlr. und 

1 Feldwärter 70 Thlr. Letzterer fungirt 5 Monate als Holzmeister und « Älonale 
alê Feldwärter. - Tit. >1. Amtsbedürsniss- I Thlr. für den Einband des 
Manuals und der Rechnung. - Tit. »>. Zum Ankauf der Bullen Thlr. 126. 
10. 10 Pf. — Tit. IV. Zum Auffüttern der Bullen, 6 an der Zahl Thlr. 
234. 10 Sgr. — Tit. V. Insgemein Thlr. 30. 24. 11 Pf.

Etat für die Stadtarmen-Kasse pro 1868.

(Für das Jahr 1870 ist der Etat nicht eingereicht, mnthmaßlich, weil der von 1868 prolongirt 
worden ist.)

Einnahme und Ausgabe sind äusgeglichen auf Höhe von . . Thlr. 3486. 4. 6 

Einn ahme.
Tit. 1. Unbeständige Gefälle Thlr. 246. 21. 2 Pf., nämlich: Aus den 

Becken an den Kirchenthüren Thlr. 11. 17. 3 Pf. — Nachlaß der Armen vacat. 
— Verdienst der Haüslinge im Armen- und Krankenhaufe, so wie erstattete Ver
pflegungskosten Thlr. 235.3.11 Pf. - Tit. 11. AnJnteressen von Kapitalien 
Thlr. 3. 22. 6 Pf. Die Kämmereikasse hat seit 1833 aus dem Cholerafonds 25 
Thlr. angeliehen. 50 Thlr. stehen bei einem Bürger auf deffen Haus in der 
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Stadt eingetragen; die Zinsen, 27t Thlr., werden zum Ankauf von Schulbüchern 
für Kinder armer Ältern verwendet. 50 Thlr sind bei der Sparkasse belegt und 
werden die Zinsen zum Kapital geschlagen, ein Legat der Wittwe Fortong zu 
Stettin, einer Blindenanstalt überwiesen. — Tit. IV. Zuschüsse. Von der 
Kämmereikasse Thlr. 2000. 20. 10 (so auch im Jahre 1870 laut Kämmerei-Etat); 
vom Hospital St. Spiritus 110 Thlr. ; vom Hospital St. Georg 175 Thlr.; Bei
träge von der Bürgerschaft durch die Armeugeld-Receptur 900 Thlr. Summa der 
Zuschüsse Thlr. 3185. 20. 10 Pf. — Tit. IV. Insgemein 50 Thlr. nach 
der Fraction.

Ausgabe.
Tit. 1. Besoldungen. Dem Hausvater nebst der Hausmutter im Armen- 

und Krankenhause 60 Thlr. — Tit. II. Hospitalspenden und zu stiftungsmäßigen 
Zwecken Thlr. 85 13. 4. Auf diesem Titel stehen 4 Personen mit Thlr. 17. 3. 
4 Pf. als Proben, die Armen im Gasthause mit Thlr. 1. 10 Sgr., 6 Kurrendaner 
mit 2 Thlr. und 45 Thlr. Thomsgelder, s. g. weil sie am St. Thomastage an Be
dürftige vertheilt werden (Legat aus dem Segler - Stiftfonds). — Tit. 111. Zur 
Armenpflege Thlr. 2558. 27. 10 Pf., nämlich 1500 Thlr. Unterstützung der 
Stadtarmen in monatlichen Raten, die bereits seit Juli 1866 durchschnittlich 125 
Thlr. betragen. Medicinkosten Thlr. 162. 12. 7 Pf. Beerdigungskosten incl. Särge 
Thlr. 46. 8. 9 Pf. Außerordentliche Unterstützungen und Bekleidungskosten Thlr. 
848. 23 Sgr. An durchreisende Arme Thlr. 1. 13. 6 Pf. — Tit. IV. Kosten 
des Armenhauses Thlr. 748. 18. 7 Pf. und zwar: Für Verpflegung der Armen 
Thlr. 563. 15. 7 Pf., für Bekleidung derselben Thlr. 128. 21. 1 Pf., für An
schaffung und Instandhaltung der Untensilien Thlr. 56. 11. 11. Pf. — Tit. V. 
Jnsgemein Thlr. 53. 4. 9 Pf., darunter befinden sich Thlr. 1. 7*| s Sgr. für 
Buchbinderarbeiten, und die oben im Einnahme Titel II. nachgewiesenen 2% Thlr. 
Zinsen, von 50 Thlr. Kapital, welche der Schuldeputation Behufs Anschaffung von 
Schulbüchern für arme Kinder überwiesen werden.

Die Stadtforst. Historisch-Technisches.

Nach einer in den Jahren 1803 bis 1806 angefangenen, aber nicht zu Ende 
geführten, auch nicht zuverlässigen Vermessung betrug das Areal der, fast ein zu
sammenhängendes, vom Jhnafluß in zwei Hauptabschnitte getheiltes Ganzes bilden
den Waldfläche in runder Summe Mg. 39.000 — 

Die einzelnen Theile dieser Fläche waren:
1. Die Barfußdorfer Heide von beiläufig Mg 4800 —

„ Münchendorfer.................................................................... 5800 — 10 600 _
2. Der Antheil der Stadt auf dem rechten Jhna-Ufer
3. Der aus dem linken Ufer der Jhna belegene Theil
4. Die Lütkenheide......................................................................................................

Außerdem an Elsbrüchern längs der Fürstenflagger Gränze:
5. Die Tolle Heide............................................................................. Mg. 1361 —
6. Das sogenannte Zinsbruch  469.107
7. „ Jhnabruch ......................................................... 163.ioo
8. „ Schambacherbruch  413.122

Mithin überhaupt etwa Mg.

11.988. 63
12 000 —

2.011.117

2.397.159
38.997.159
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Hiervon sind die zu 2—8 aufgeführten Theile unbestrittenes Eigenthum der 
Stadt, was dagegen die unter 1 bemerkten zwei Dorfsheiden anbetrifft, so war bei 
Negulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniße der beiden Eigenthums
dörfer Barfußdorf und Mönchendorf auch die Theilung dieser Heiden zur Sprache 
gekommen; die Frage dieser Theilung wurde aber vor das Révisions-Colle
gium zur Entscheidung gebracht, welche im Jahre 1819, der Epoche, die hier ins 
Auge gefaßt wird, noch in der Schwebe war.

Zufolge der frühern Verfassung in Hinsicht des getheilten Bürger- und Käm
merei-Vermögens gehörte der Kiefernwald und ein Theil der Brücher, die Tolle
beide genannt, zum Bürgervermögen; für die Kämmerei blieben nur die übrigen 
Brücher, welche jetzt 1000 Mg. und etwas darüber, enthalten. In dieser, der 
Bürgerschaft gehörenden Kiefernheide herrschte — wol von Gründung der Stadt 
an, mithin seit sechshundert Jahren, die s. g. freie Axt. Im Jahre 1671 haben 
Bürgermeister und Rath der Stadt Golnow, im Beisein der Viertelsleüte und Acht
männer eine, von der König!. Schwedischen Regierung zu Wolgast bestätigte, Holz
ordnung aufgerichtet. Darin ist bestimmt, was Bürger- und Kämmereiheide sein 
soll, welche Rechte den Bürgern an Ersterer zustehen, und namentlich wie vom 
Magistrate zur Conservation derselben die nöthigen Veranstaltungen getroffen und 
Contravenienten bestraft werden sollen; namentlich ist darin der Verkauf von Bau- 
und anderm Holze Seitens der Bürger untersagt, überhaupt soll nur das Be- 
nöthigte zur Noth dur ft gegeben werden. Obwol diese Holzordnung ganz ent
schieden in Kraft stand, so war dieselbe doch ganz in Vergessenheit gerathen und 
ein jeder Bürger nahm seinen Bedarf au Bau- und Brennholz, wann und wo es 
ihm gefiel. Zur Aufsicht über die Forst war nur Ein Holzwärter bestellt, welcher 
der Forst Schutz, besonders gegen auswärtige Eindringlinge gewähren sollte, der 
hiesige Bürger nahm seinen Holzbedarf ganz beliebig nach Raum und Zeit, gleich
viel, ob er Brauer, Branntweinbrenner, Bäcker, oder ein anderer Professionist war, 
der zunl Betrieb seines Gewerbes gar keiner Feüerung bedurfte. Dies ging hin so 
lange die Stadt nicht die allmälig zunehmende Bevölkerung hatte, anch die hiesigen 
Wälder auf dem ansehnlichen Terrain von fast 2 Geviertmeilen den Wäldern Polens 
glichen, und vor 50 Jahren konnten damals noch lebende alte Leüte, die noch 
ein halbes Jahrhundert weiter zurück denken konnten, kaum es begreifen, wie die 
großen Dickigte, in welchen sie sich zu Zeiten des siebenjährigen Krieges als Kinder 
vor den Moskowitern verborgen hatten, so licht geworden waren; bei der Wirthschaft 
mit der freien Axt begreift's sich aber leicht In der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts aber wurde allgemach die Nothwendigkeit gefühlt, der hiesigen Holzver
wüstung ein Ziel zu setzen und es kam, imd) langen, zwischen dem Commissario loci, 
dem Städteforstmeister und Bürgermeister und Rath der Stadt gepflogenen Ver
handlungen, endlich am 15. November 1784 ein Regulativ zu Stande, worin, nach 
Maßgabe der allgemeinen Forstordnung vom 24. December 1777, die Grundsätze 
einer bessern Forstverwaltung dahin präcisirt wurden, daß — 1) in Hinsicht des 
Brennholzes jedem Bürger 6 Faden Holz gegen Bezahlung des Schlagelohns ver
abreicht; 2) das Bauholz nur auf Anweisung gegeben werden sollte; und 3) das 
Einsammeln und Holen auf gewisse Holztage beschränkt wurde. Diese Einrichtung 
ging jedoch nur in dem Maße vorwärts, wie Einschränkungen der gedachten Art 
überhaupt ausführbar sind. Ist es schon nicht leicht, eine Dorfschaft auf die 
gebührenden Schranken bei Ausübung der ihr zustehenden Holzungsgerechtigkeit zu
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verwerfen, wie viel schwerer muß es bei einer ganzen Stadt sein, deren Einwohner

SÄ ****** « ■» «-■
ÄS».« XS ÎS.-Â Verfügung der Pommerfchen Kriegs- und Domainenkammer vom 1. März deffelb 

worin das Verhältniß zwischen Bürger- und Kä.n.nereiheide, nach Anleituna 
der Horzordnung von 1671 näher auseinander gesetzt wurde — im Wesentlichen 
bestätigt durch Erkenntnisse der Pommmerschen Regierung vom 7 März und 8 
September 1800, - ein unterm 24. Mai 18(0 bestätigter Fochwitthschastsplan 
^•■mtÜkbe,rna^ welchem das Bauholz zu bestimmten Preisen, welche ungefähr die 
Halste der spätern Forsttaxe für die Staatsforsten betrugen, der Bürgerfchaft über
lassen, und der Erlös nach Verhältniß der Haüserzahl unter die Berechtigten ver- 
L MVVeC, ÄT8 Meie Einkünfte jur Deckung der S.adtausgaben ver- 

schlang Die Verabreichung von 6 Faden Holz an jeden Bürger war schon früher 
unterblieben - von Seiten des Magistrats, weil er einsah, daß die Forst es nicht 

- von Setten der Bürgerschaft ward nicht darauf gedrungen, weil 
sie deshalb ihre Raff- und Leseholz-Gerechtsame auszudehnen ein Fundament hatte

Jetzt trat der Krieg im Jahre 1806 ein, - die Ordnung, welche von jeher 
in Golnow an lockeren Bändern gezügelt war, hatte ein Ende und die erste Be- 
setzung des Magistrats-Collegiums nach Einführung der St.-O. von 1808 so wie 
bie durch bieje neue Einrichtung erzeügten Ideen waren nicht im Stande/die Ord- 
nung, so mangelhaft sie auch noch gewesen sein mochte, wiederherzustellen, viel weniger 
etwas Zeitgemäßes an deren Stelle zu setzen. Die unaufhörlichen Dnrchmälsiche 
der fremden Kriegsvolker, im Jahre 1812, die nach Rußland zogeii, erzeügten großes 

bie Zu Ende dieses Jahrs erfolgte Administration der ersten^ Ma
gi,tiats-Stelle und die nach erfolgter Suspension des Bürgermeisters und Kümmerers 

?Ü?rt1813 eingetretene interimistische Verwaltung dieser Stellen, besonders 
bei den Kriegsereignissen dieses und der beiden folgenden Jahre beschränkten sich 
au das Nothwendigste zur Aufrechthaltung der allgemeinen Verwaltung, die Adm§ 
nistrationen der einzelnen Verwaltungszweige, und unter diesen die de/bedeütenden 
Forst, blieben aber liegen. Das Gemeinwesen befand sich in einer höchst trübseligen 
Uge Die Menge der in Gang gebrachten Untersuchungen jeder Att ward endlich 
abgeschnitten durch den vernünftigen Schritt der Stadtverordneten, mit Aufopferung 
eine neue magistratualische Verwaltung zu bilden. Als diese im April 1814 u 
M?nbatb ' nZen T f?ft Sani ncü ä-bild-t-, Magistrats-Collegium
S£ ä/- ? großen Schatz die Stadt an ihrem bedeütenden Forstrevier besitzt. 
? ä// ^hrung der Ordnung war dessen erstes Augenmerk. Unter Mitwirkung 
dev Stadtgerichts wurde der 25ste emes jeden Monats als Holztag festgesetzt, an 
welchem die Defraudanten breviter zur Untersuchung gezogen und bestraft wurden- 
Art à Reil an ^2 Holztage für das Raff- und Leseholz bestimmt und 

unb 7 vu diesen Tagen verboten; und durch die unausgesetzte Befolgung 
s wöbe: Seitens der Verwaltungs - Behörde nie vergessen wurde
bafe das Holz Eigenthum der Bürgerschaft ist, und also nicht mit ungebührlicher 
Strenge, sondern lediglich nach den Vorschriften der Forftordnnng von 1777 ver-

"rußte, gelang es endlich, eine Ordnung herzustellen, welche die 
s adNschen Forsten zur Freude aller gut gesinnten Einwohner einiger Maßen wieder
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Ein oberflächlicher Blick auf die geschilderte Lage der Sache zeigt, daß eine 
Forst von so großem Umfange, in welcher früher freie Axt — und bis zu welch' 
wilder Ausdehnung! — geherrscht hat; welche an ihrer Gränzen von holzarmen 
Dorfschaften, wie 'Carlshof, Blankenfeld, von allen Ansiedlungen auf Lübziner Ge
biete Groß- und Klein - Sophienthal, Nörchen, Pudenzig, Jakobsdorf, Kaltenhof, 
Hackenwald umgeben ist, in welcher 6 Vorwerke und 5 Wassermühlen liegen, und 
von -iner ganzen Stadt benutzt wird, deren Einwohner während des Kriegs und 
bis zum Jahre 1814 gar keine Rücksichten kannten, nicht in dem Stande sein kann, 
als ein regelmäßig bewirthschaftetes Revier. Hierzu kommt, daß die Forst nicht in 
Schläge getheilt war. 1130 Thlr., welche die Forst zu vermessen, iu den Jahren 
1803—1806 gekostet hat, und worüber zwei Landmesser gestorben liitb, sind weg- 
qeiporfen, denn es ist von ihren Arbeiten nichts als ein unvollständiges, halb zer
rissenes Brouillon übrig, welches zu gar nichts zu gebrauchen ist; das Holz ist 
geschlagen worden, und hat geschlagen werden müssen, wo es am dichtesten gestan
den bat — wie hat also eine vernünftige Wirthschaft Platz greifen können?

Eine Beschwerde, welche der Stadtförster Thoms am 11. December 1816 bei 
der Königl. Regierung wegen der ihm bestallungsmäßig zustehenden, bisher aber 
nicht gezahlten Emolumente aus den Jahren 1806—1811, einreichte, gab den Stadt
verordneten Veranlassung, unterm 14. August 1817 ein weitläufiges Memorandum 
vorzulegen, worin sie den kläglichen Zustand der Stadtforst schilderteii, diesen Zu
stand aber der Verwaltung des genannten Stadtförsters zuschrieben, die nicht 
schlechter gedacht werden kenne, ihn der gröbsten Dienstübertretungen b-ziichleten, 
und schließlich auf seine Amtsenlsetznng antrugen. Dieser Äntrag veranlastte einen 
ausführlichen Bericht des Magistrats, worin derselbe sich liber die Mängel der Ad
ministration der städtischen Forsten ansließ. Die Forsten der Stadt G und von 
so großem Umfange und es ist die Einführung einer soliden Bewirthfchaftung be
kannter Maßen von so großem Gewicht für den Stadthaushalt, daß die Königl. 
Regierung beschloß, eine gründliche sachkundige Untersuchung aiizuorduen, wclch«. 
die Statt findenden Mängel rügt und Dasjenige, was zuiii Besten der Forsten und 
des daraus sich beziehenden großen Interesses der Stadt G. geschehen mug, feststem. 
Das Collegium beauftragte eines seiner Mitglieder, den Regierungsrath Schulemanil, 
mit dieser Untersuchung. Derselbe erstattete über den Erfolg seines Commistoriums 
unterm 3. August 1819 Bericht, dem die folgende Darstellung entlehnt ist.

Zustand der Golnowschen Stadtsorst, 1819.
Verwaltung Die Verwaltung dieser Heiden ist durch den Revierförster 

Thoms unter Leitung des Magistrats und Zuziehung der Mitglieder der Forst- 
deputation bisher besorgt worden. Derselbe bat aber auch zugleich den Forstschutz 
da auf diesem großen Revier von 39 000 M g., oder nahe an 2 O,.-Mln. nur 3 
Unterfarftbebienten angestellt finb, mitbesorgen müssen, zu welchem Zweck er 3-4 
Wr ohne alle Entschädigung gehalten hat. (Der Commissarms ber Regierung 
äußerte sich nun über bie Qualification unb Dienstführung bes Thoms, welcher von 
den Stabtverorbneten so vielfach angefochten worben, in auerfeiinenbfter Weste, dem 
es weder an gesundem Beurtheilungsvermögen und den gewöhnlichen practischen 
Erfahrungen mangele, noch sonst der Vorwurf der Unthätigkeit unb Unbeholfenheit 
gemacht werden dürfe. Von einer Entfernung aus seinem Amte könne bei Thoms 
nicht im Mindesten die Rede sein, da derselbe, nach des Commissanus Überzeugung, 
die neueren Ansichten wegen eines bessern Forstbetriebes richtig ausfaßen unt) zur 
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tofw^rung fenngcn werde ) Dann heißt es zur Sache selbst im Bericht weiter wie 
r' .f.-g.lvar erfordert der bedeutende Umfang der Golnowschen Forsten wenn 

d.° sämmtlichen Geschäfte des innern Betriebes mit der gehdriq^Ordnnna derfthen 

ninSOlä san"/1'1! î ^,e6,erforftcr' ba grundsätzlich einem Revierforstbedienten 
nur höchstens Z0 tausend Mg. anvertraut werden können; zur Ersparung der Ver- 
waltuiigskosten und wenn ein Theil der Bauerheiden den Dorfs-Communen zu- 
gefprochen und endlich nach dem weiter unten abgegebenen Vorschläge die Elsbrücher 
und die Lutten - Krenheide zur Urbarmachung bestimmt werden sollten, wird der 
Thorns der übrigens in der Mitte des Reviers wohnt, die Geschäfte allein ver- 
lehen tonnen, wenn er demgemäß salarirt wird und zur Besorgung des Forstschutzes 
noch mehrere Unterforstbedienten angestellt werden. (Was die bisherige Besoldung

Thoms betrifft, so wird dieselbe incl. 170 Thlr. Accidentien und 106 Thlr 
16 Gr. fur Naturalnutznießungen zu 438 Thlr. 8 Gr. berechnet). Wenn nun in 
Erwägung genommen wird, daß der Thoms in manchen Jahren wenige oder gar 
kerne Acudentien erhalten hat, so ist es zu bewundern, wie er seine Dienstgeschäfte 
nut Eifer und Treue hat verrichten und 3 bis 4 Jäger hat halten können. (Es 
wird daher vorgelchlagen, dem Thoms bei Belassung der Naturalnutzungen ein 
baares Gehalt von 400 Thlr. und die zur Haltung eines unentbehrlichen Dienst- 
pfeidev erforderliche Fourage in Natura oder eine Entschädigung von 100 Thlr 
zu bewilligen). 3 '

. , Dörfischutz und dessen Mängel. Wenn gleich es nicht zu verkennen ist, 
daß der Thoms durch die Haltung mehrerer Jäger beit Mangel an einer zweck
mäßigen Forstpolizei ui dem seiner Aufsicht speciell anvertrauten Neviertheil zu er- 

&slt/ .fo l,t bennoch der Forstschutz höchst mangelhaft geblieben/ Am 
lchlechtesten ist er in den Dorfheiden gefunden, über welche der Unterförster Knittel 
— der von den Dorfsgemeinden besoldet wird — die specielle Aufsicht führt Es 
ist unglaublich, welche Defraudationeu hier vorgefallen und noch täglich vorkommen 
dre auch bereits Devastationen ganzer Distrikte zur Folge gehabt haben. Der 
Grund diejer Gebrechen liegt größtentheils in dem unzureichenden Unterpersonale, 
bei den Dorfsheiden aber auch noch in der gänzlichen Unbrauchbarkeit des alten 
und ganz stumpfen Unterförsters Knittel, der daher auch auf jeden Fall pensionirt 
werden rnuß. Als ein dritter Übelstand in dieser Hinsicht muß die beträchtliche 
Entfernung der Wohnung des Holzlvärters zu Kamelsberg von den ihm zur Auf- 
stcht anvertrauten Brüchern betrachtet werden, welche letztere daher gleichfalls durch

.Säten haben. Wenn nun nach forstlichen Grundsätzen ange- 
siv is1 r/lrb'. baP elnem Unterförster oder Waldwürter bei zusammenhängenden 

mas en eut Belauf von höchstens 500 Mg. zur speciellen Aufsicht anvertraut 
weroen kann )o würden demgemäß, meint man dem Thoms eine in der Nähe 
seines Dienstetablissements (Grünhaus) belegene Fläche von etwa 4—5000 Ma 
zur speciellen Aufsicht übertragen wollte, doch noch 7 Unterbedienten erforderlich 
und mithin, außer den jetzt schoii vorhandenen Dreien, noch vier neue anzustellen 
« Ott'lch der Forstschutz in den größeren Königl. Forst-Revieren durch 
Unterforster versehen, und soll die Aussicht über kleine Waldparcelen nur Waldwürtern 
wozu die in den benachbarten Dörfern angesessenen halbinvaliden Militairs vor*  
W«™' bestimmt sind, übertragen werden, so muß man doch der Meinung 
und' *̂ tued î"! vorliegenden Fall allein durch Holzwärter um so besser 
Unb wohlfeiler zu erreichen sei, als diese Leüte größtentheils ihre Pflichten treüer

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 71
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und gewissenhafter erfüllen, als die Hinsichts ihrer Forderungen selten zu befrre- 
digenden Unterförster, die ihre Stellen nur als eine Belohnung für ihre geleisteten 
Dienste in anderm Thätigkeitskreise zu betrachten und ihre Obliegenheiten nur 
selten ganz zu erfüllen pflegen. Commissarius schlägt daher vor, nur Waldwärter 
anzustellen, für welche jedoch Wohnungen gebaut werden müssen, um diese Stellen 
mit tüchtigen und brauchbaren Subjecten besetzen zu können, und diese dadurch in 
ein, von der Stadt abhängiges Verhältniß zu bringen. Die Ansetzung derselben 
wird auf folgenden Punkten geschehen müssen: — 1) An der Stelle des Unter- 
sörsters Knittel ein Holzwärter, welcher unweit des Knittelschen Etablissenients 
(Stiefelsberg, zu Mönchendorf gehörig) neu anzubauen, und letzteres dagegen zu 
Vererbpachten sein wird, da mit demselben eine bedeütende AÄerwirthschast ver
bunden ist. 2) Ein neüer Waldwärter im Mönchendorfer Revier unweit der Hohen- 
brückschen Gränze im Fall diese jetzt streitigen Dorfsheiden der Stadt von dem 
Revisions-Eollegium zugesprochen werden sollten. 3) Desgleichen ein Waldwärter 
unweit der Hackenwaldschen Gränze. 4) An Stelle des Holzwärters zu Kamelsberg, 
welcher dort ganz unpassend wohnt, wird auf dem Damme nach Fürstenflagge, und 
zwar auf dem s. g. Haselsper ein neüer Waldwärter anzusetzen sein, im Fall mcht 
die Radung der ihm zur Aufsicht anzuvertrauenden Elsbrücher, nach dem weiter 
unten gemachten Vorschläge beliebt werden sollte. 5) Sind unweit der Lübzinschcn 
und 6) in der Gegend der Marienwaldschen Stiftsheide 2 Holzwärter neu anzu
bauen, und endlich 7) Der Unterförster in der Lütkenheide beizubehalten, wenn es 
nicht vorgezogen werden sollte, diese Waldparcele raden und dann diese Stelle ganz 

eingehen zu lassen. . v .
Die Besoldung der neü anzustellenden Waldwärter wird in nachstehenden 

Einkünften und Emolumenten bestehen müssen: a) Baares Gehalt wenigstens 
60 Thlr. ; b) 6 Mg. Land a 1 Tblr. 6 Sgr. c) An Wiesenwachs 60 Ctr. Heü 
zur Ausfütterung von 2 Kühen und ein Zuwachs, deren Ertrag zu 12 Thlr. an
genommen werden kann; d) Freie Wohnung 10 Thlr. e) 8 Klafter Kiefern 
Knüppelholz a 1 bis 8 Thlr., macht zusammen 96 Thlr. Außerdem aber wird den 
Holzwärtern das sonst Übliche Pfandgeld und V4 der Holzstrafen als Denuncianten- 
Antbeil zur Ermunterung und Beförderung einer thätigen Aufsicht zu bewilligen 
sein wenn es nicht vorzuziehen sein dürfte, statt des letztern das doppelte Pfand
geld zu gewähren, welche Art der Remuneration zur Vermeidung der durch Verab
reichung'der Denuncianten-Antheile in einzelnen Fällen herbeigeführten Mißbrauche 
dem Forstinteresse angemessener erscheint.

Gegenwärtige B ewirthschaftung und deren Mängel. Eine detail- 
lirte Beschreibung des Zustandes und der Holzbestände der Golnowschen Forsten, 
setzt eine genaue Kenntniß derselben voraus, welche nur durch eine specielle Verei
sung und mit Zurhandnehmung einer Karte erlangt werden kann. Da letztere 
nicht vorliegt und erstere, die Bereisung, beschränkt werden mußte, so kann nur 
ein Umriß vom jetzigen Zustande der Bewirthschaftung hier Platz finden, aber auch 
dieser Umriß genügt, um das traurige Bild vollständig zu bestätigen, welches schon 
der Magistrats-Bericht dargeboten hat.

Die ehemalige Plänterwirthschaft (denn nur in den letzten 5 Jahren, also 
seit 1814, hat man, jedoch auch nur theilweise den Hieb auf gewisse Districte zu 
beschränken gesucht) eine über alle Begriffe ausgedehnte schädliche Holzungsservitut, 
oder das Recht der freien Axt, d. h. : die ungebundene Willkür mit der jeder Bürger
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seinen Van- und Brennholzbedarf, wo und wie es ihm beliebte, schlagen ließ; ein 
unbeschränktes Hütungsrecht und die zügellosen Defraudationen einer höchst mangel
haften Aufsicht, haben die Stadtforsten, von denen sich die Vauerheiden zu Mön- 
chendorf und Barfußdorf besonders nachtheilig hervorthun, in einen solchen Zustand 
versetzt, daß sie — was nahe an das Unglaubliche gränzt — nicht mehr im Stande 
sind, das Holzbedürfniß der Stadt zu befriedigen. Eine während einer langen 
Reihe von Jahren in den Hochwaldungen geführte regellose Plänterwirthschaft, bei 
frerenl Weidegange, hat natürlich sehr unvollkommene, Unzusammenhangende, und 
ihrem Alter nach gemischte Holzbestände entstehen lassen, welche im Ganzen nur 
einen sehr geringen Gewinn, welcher gegen den Ertrag mit dem Productionsver- 
mögen des Bodens weit zurückbleiben muß, hoffen lassen. Hierzu hat hauptsächlich 
der Irrthum (in welchem ein großer Theil unserer Forstbedienten sich noch immer 
befindet) mit beigetragen, daß nämlich der in den ausgelichteten haubaren Holz
beständen unterdrückte und verkrüppelte Anflug zur Erzeügung eines neüen Be- 
jtandes brauchbar sei, und daß man nur nöthig habe aus diesem das haubare Holz 
mit Verschonung der jungen Pflanzen herausnehmen zu lassen, ohne jedoch dabei 
zu erwägen, daß selbst ein großer Theil jenes verkrüppelten, vom Vieh verbissenen 
Unterwuchses durch das Fällen und die Absuhren des Holzes zerstört werden muß. 
Der Erfolg solcher Anlagen kann, wie die Erfahrung in dergleichen Fällen überall 
gelehrt hat, dem beabsichtigten Zweck natürlich nicht entsprechen.

Es hier der Lütken-Heide und ihres Zustandes noch besonders Erwähnung 
zu thun. Vor 5 Jahren fand sich die Stadt zur Deckung ihrer Kriegsschulden und 
zur Vermeidung einer drohenden Sequestration des städtischen Grundvermögens in 
die Nothwendigkeit versetzt, diese Lütken-Heide zum Abtrieb zu bestimmen, und das dar
aus befindliche Holz zur Aufbringung des erforderlichen Kapitals an den Kaufmann 
Silber in Stargard für etwa 15.000 Thlr. und zwar unter der Bedingung zu ver
kaufen, daß die Abraümung des Holzes (von welchem jedoch alles Stangenholz 
Eigenthum der Stadt verblieb) binnen längstens 5 Jahren erfolgt sein müsse. 
Diese Abholzung ist, bis auf das Stangenholz, im Jahre 1818 beendigt und der 
sehr wichtige Zweck der Tilgung jener Schuld erreicht worden, wogegen sich auch 
um so weniger etwas erinnern läßt, als es bei der Beschränktheit der Mittel natür
lich war, die Kräfte der, wenn gleich deterioriten, Forsten noch ein Mal in Anspruch 
zu nehmen. Es war hierbei allerdings vortheilhafter eine bestimmte Flüche auszu
opfern, als ein so bedeutendes Holzquantum aus der Totalität zu entnehmen, da 
in diesen: Halle eines Theils der Verkauf uicht zu übersehen gewesen, andern Theils 
aber der fast erschöpfte Zustand der übrigen Forstreviere zu sehr gelitten haben würde. Es 
entsteht daher nur die Frage, ob und in welcher Art die Verjüngung dieser Forst - 
parcele, welche n:an beablichtigt zu haben scheint, möglich und räthlich ist. Diese 
Frage läßt sich dahin beantworten, daß die Wiederkultur dieses Reviers auf etwa

^r Fläche bei der Unzulänglichkeit der vor 5 Jahren erfolgten natürlichen Be- 
saamung dem jetzigen Mangel an Saamenbaümen (denn die übergehaltenen Stangen
hölzer können nicht als solche betrachtet werden) ohne einen baaren Kostenaufwand 
von mindestens 5000 Thlr. nicht zu bewirken steht, wogegen die Besammung auf 
etwa '/« der Fläche wenn gleich nur zum Theil, auch unvollkommen erfolgt ist. 
Wenn daher jene Kostensumme zu diesen: Zweck nicht aufgebracht werden kann, so 
umß die ursprüngliche Bestimmung dieser Parcele als Forst aufhören und 
eine anderweitige Benutzung eintreten, worüber weiter unten Vorschläge abzu
geben sind. Auf die Abholzung der Lütken-Heide kommen wir zurück.

71*
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Was nun den Zustand der Niederwaldungen, und insbesondere der von den 
Lochwaldungen umgebenen Brücher, von welchen das s. g. Holzmtzbruch eines der 
bedeutendsten ist, anbetrifft, so ist solcher fast noch trauriger, als der der Hoch- 
waldungen, indem eine unregelmäßige Abholzung, wobei auf die Zett des Wadcls 
nicht Rücksicht genommen sein mag — bei unbeschränktem Werdegange, eure völlig 
Devastation dieser Brücher herbeigeführt hat, bereu Verjüngung um fo groß 
Schwierigkeiten finden wird, als nur eine sehr mäßige Einschränkung der Werde, 
welche hier für die Bürgerschaft von besonderm Werthe rst, Statt finden kann. 

Dagegen sind die Elsbrücher an der Fürstenflagfchen Gränze und der Jhna ru - 
sichtlich ihrer nicht unbedeütenden Holzbestände, wenn glerch drese durch Defran. - 
tionen zum Theil auch sehr gelitten haben, von größerer Wichtigkeit und hatten 
längst der Gegenstand einer schlagmäßigen Bewirthfchaftung fern Men, welche- auch 
sicherlich an ihrem rechten Orte gewesen fein würde, und daher — falls bwfe -Bruder 
wegen ihres größtenteils vortrefflichen Wiefenbobens nicht etwa zur Radung be
stimmt werben sollten — ohne Verzug eingeleitet werben muß.

Vergleicht man nun ben Zustanb ber Stadtheiben mrt der bisherigen dtatural- 
abgabe, welche nach ber Anzeige bes Magistrats außer dem für dre Burgerlchaft 
bisher darauf angewiesenen Bauholzbedarf in 6o0 Faden besteht, \o erscheint solche 
doch ungeachtet des deteriorirten Zustandes der Reviere vrel zu gering, da 
Elsbrücher bei sehr mäßigen Ansätzen in der ersten Holzungsperrode- von 20 Jahren, 
binnen welcher das haubare Elsenholz abgetrieben fern muß, allein i50 ttlaf er, 
und die Kiefern-Reviere, wenn von diesen 7a der Fläche für Raümden und Bloßen 
abgerechnet wird, bei Annahme des geringsten Zuwachses von 76Klafter pro g. 
ca 3333 Klafter, mithin sämmtliche Revrere rn runder Summe etwa 40M Klafter 
iucl Bauholz, liefern können. Diese Berechnung beruhet indessen auf kernen sicheren 
Prämissen und nur eine specielle Abschätzung kann den wirklichen penodrlchen Er
trag feststellen. Um jedoch der Stadt die höheren Einkünfte von ihren Forsten nrcht 
länger zu entziehen, kann der bisherige Etat von 650 Fàn unbedingt um dao 
Quantum der aus den Elsbrüchern zu erwartenden 750 Klafter, von dresem Jahre,

1819, ab erhöht werden.
Vermessung und Abschätzung. Diese sowol als jene bildet das noth

wendigste Erforderniß zur Kenntniß der Forsten, bevor an eine ordnungsmäßige 
Bewirthschaftung derselben gedacht werden kann. Dre Abschätzung der Reviere, 
Vpbuis Ermittelung ihres periodischen Ertrags, nebst einer genauen Beschreibung

W und aller übrigen, auf die Verwaltung Einfluß 
habenden Verhältnisse muß der Vermessung folgen und der Eintheilig der Hoch
wald (Kiefern) Reviere in Jagen und der Elsbrücher in Schläge, welche jedoch erst 
nach vollendeter Kartirung ins Werk gerichtet werden kann.

Wirthschaftsplan. In demselben ist die ganze Folge des Hiebes und 
des Wiederanbaus, mit Berücksichtigung eines möglichst gleichmäßige Ertrags, der 
künftigen Verbindung der Alterklaffen, der Folge der Schlage, des Bodens, des 
Holzwuchses, des Absatzes, der Hütungsverhältnisse rc. auf eine gewisse Reihe von 
Jahren festzustellen, und wird auf dessen genaue Befolgung den kommenden Ge
schlechtern der Weg gebahnt werden zu einer folgerechten, schlagmaßigen Vewirth- 
fchaftung der Hochwaldungen überzugehen, welche für jetzt, rückstchtlich ber irre' 
gulairen, unvollkommenen und mit Blößen und Raümden durchschnittenen Bestände 
völlig unausführbar ist. Der diesfällige Antrag des Magistrats: Die Forst in <0
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zu legen und jedes Jahr einen Schlag abholzen zu lassen, erledigt sich 
hiernach von selbst und ist derselbe auch bereits von tiefem Gedanken zurück- 

. Ä Daß die Ausarbeitung jenes allgemeinen Planes, so wie die obere Leitung 
des hieraus sich stutzenden Forstbetriebes, nicht von dem Magistrate oder von den 
Stadtverordneten, sondern von der obern Verwaltungsbehörde ausgehen müsse 
wird einem jeden Unbefangenen einleuchtend sein. Die Nothwendigkeit, die Gemeiude- 
Waldungen unter die Oberauflicht und Contrôle des Staates zu stellen ist wie 
älsprelsweise erwähnt werden möge, sogar von den Baierschen Stünden vor 

"à", wogegen die Theilnahme der Preußischen Regierung au 
ber Verwaltung der Gemeinde-Forsten durch das Edict vorn 24. September 1816 
auf tue lensetts der Elbe belegenen Provinzen beschränkt worden ist. Ebenso unan- 
gemessen würde es aber sein, wenn die obere Behörde sich in das Detail der 
Verwaltung, in den innern Betrieb und die Benutzung der städtischen Forsten 
euimischen wollte, welche Gegenstände der Stadt-Commune, dem Magistrat und 
dem §orstverwalter lediglich überlassen bleiben müssen, von denen aber der rein 
s ^<tneb unb bie Holzkultur dem letztem ohne alle Einmischung
der Stadtverordneten und der Mitglieder der Forstdepntation zu übertragen sein 
durfte. In Absicht des letztem Gegenstandes kann der Forstverwalter bei regem 
^ni^i^^urch E zweckmäßige Anwendung nnd Befolgung der in der Instruction 
vom 14. August 1814 wegen der Holzkultur enthaltenen Vorschriften (Forst-Archiv 
von Hartlg, 1 1) zur Erreichung des vorgesteckten Ziels sehr viel beitragen, und 

daher gedachte Instruction zur geuauesten Befolgung mitzutheilen sein. 
Die Ausführung aber dieser Vorschriften hangt lediglich von den Mitteln ab, welche 
dem Forstverwalter nicht vorenthalten werden dürfen. Zu diesen gehört die An
stellung von 6—8 bestimmten Holzschlägem, denen je 3 oder 4 ein Holzhauermeister 
(Regimenter) aus ihrer Mitte vorzusetzen, welcher die Aufsicht über die übrigen 
n!!!! b^n Arbeit er einsteheil illuß) zu führen, und das ganze Holzfällungsgeschäfr 

ch einer ihm besonders untzutheilenden Holzhauer-Ordnung zu leiten haben, 
WnJL Ä îhrcm Lohn, der s. g. Meistergroschen oder einige
Morgen an Grundstücken als Remuneration für die größere Rtühewaltung zu be- 

wurde. Dieser Gegenstand ist für den innern Betrieb von großer
m' bie Ausführung dieses von der technischen Nothwendigkeit ge- 

lotenen Vorschlages den städtischen Behörden von G. in dringendster Weise zu 
empfehlen sein wird.
^.Benutzung von Forstgrundstücken zu ökonomischen Zwecken. 
. î! 9ooßen Waldflächen, welche man in Ostponlmern überhaupt vorsindet, und 
insbesondere bei der bedeütenden Waldmasse, welche der Stadt G. gehört und einen 

Theil ihres Grundvermögens ausmacht, wird sich jeder unbesanqene 
Beobachter von selbst überzeügen, daß es nicht nur der Landeskultur im Allge
meinen, Müdem auch dem Interesse der Stadt durchaus angemessen sei, daß 
diejenigen Forsttheile, welche vermöge ihres Bodens und der örtlichen Verhältnisse 
^".^beutend hohem Ertrag bei einer ökonomischen, als bei einer forstwirtl- 
schastlichen Benutzung erwarten lassen, zu Acker- und Wieseiigrundstücken untqe« 
K? reVUbf f solche benutzt werden. Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, bringt 

ommiffarius folgende Theile zur Urbarmachung unb Parcelirung in Vorschlag: — 
deren k der Furstenstagger Gränze und an der Jhna belegenen Elsbrücher, 
deren Grove un Eiiigange dieser Darstellung zusammen aus 2397 Mg. 159 Ruth. 
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anqegeben worden ist, und die sich mit Ausnahme eines Theils, der s. g- Tollen
heide, zu Wiesen eignen, welche bei ihrer ausgezeichneten Bodengüte im Durchschnitt 
einen Reinertrag von 3 Thlr. für den Morgen erwarten lassen. Die Umschaffung 
dieser Brücher zu Wiesen ist um so angemessener, als eines Theils der Ertrag 
derselben als Forst behandelt, für den jetzigen Turnus nur auf 16 Gr. und fur 
den künftigen bei der bestmöglichsten Bewirthschaftung auf 1 Thlr., höchstens 1 T str. 
8 Gr anzunehmen ist, und die Stadt nicht nur durch die Abraümung des Holz
bestandes ein baares Kapital gewinnen würde, sondern auch die Kosten ersparen 
könnte, welche zum Anbau und zur Besoldung des auf dem Haselsperr anzusetzenden 

Holzwärters erforderlich sind.
2 Die s. g. Buchhorst, der Langehals und die Schweinekuhle, drei von 

Wiesengrundstücken umgebene Blößen (zwischen jenen Elsbrüchern zu 1 und dem 
Wege von der Stadt nach Hackenwald belegen), welche in ihrem gegenwärtigen 
Zustande gar keinen Nutzen gewähren, werden sich am besten zu Holländereien uiiv 
schaffen lassen, wenn ihnen die erforderlichen Wiesengrundstücke beigelegt werden, 
deren jetzige Inhaber sehr füglich durch die, aus dem nahe belegenen Elsbruche zu 
gewinnenden, Wiesen entschädigt werden können.

3. Die s. g. Lütkenheide muß, wenn nicht die auf 5000 Thlr. angenommenen 
Kulturkosten wirklich darauf verwandt werden sollen, deren Aufopferung aber den: 
städtischen Interesse ganz entgegen sein würde, gleichfalls zur okonmmi chen Be
nutzung gezogen, die um so mehr vorzuziehen sein wird, als dadurch der Stadt 
zugleich die Kosten zur Anstellung und Besoldung eines Holzwärters erspart werden.

Der größere Theil, etwa 2/s der Fläche, besteht aus gutem Roggen-, 511111 
Theil auch aus Gerstenboden, und eignet sich daher völlig zur Ackerkultur, wogegen 
der übrige, an der Jhna belegens Theil nur in leichtem Sandboden besteht. Es 
scheint hiernach zweckmäßig, den bessern Theil von etwa • /4 der oder I0O8 
Alg. in Parcelen von 60—90 Mg., den übrigen Theil aber von o03 Mg. m 
Parcelen von 6—12 Mg. zu zerlegen, bei welchem Verfahren etwa 20 grötzere und 
50 kleinere Ansiedlungen gegründet werden könnten. Zur Zahl der ersteren wird 
übrigens noch das Unterförster-Etablissement hrnzntreten können. Die nähere Be- 
stimmunq in welcher Art diese Grundstücke veraüßert werden müssen, wird zwar 
der Commune zu überlassen sein, jedoch scheint eine Vererbpachtung an den Meist- 
bietenden, bei Zugrundelegung eines mäßigen, nicht zu erhöhenden Canons von 
höchstens 1 Thlr pr. Morgen, gegen Erlegung des durch die Licitation zu be
stimmenden Erbstandsgeldes, am angemessensten zu sein. Bergt, unten andere Angaben.

Die Vortheile der ökonomischen Benutzung dieser Forsttheile sind so ein- 
leüchtend, daß die Ausführung der diesfälligen Vorschläge durch die städtischen 
Behörden mit Gewißheit zu erwarten steht.

Die Königl. Regierung schloß sich den, in der vorstehenden Darstellung ent
haltenen Vorschlägen überall an, und empfahl dieselben, in der Verfügung vom 
20. September 1819, dem Magistrat und den Stadtverordneten zur gründlichen 
Erwägung und Beherzigung. Dieser Aufforderung ist, nach Lage der Acten, 
niemals Folge gegeben worden.

Aus Verhandlungen im Jahre 1840 ersieht man, daß die Forstreviere, welche 
Ausgangs des 18. Jahrhunderts zum Kämmerei-Vermögen gehörten, seit der Zeit 
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meist urbar gemacht und in Pacht und auf Zins ausgethan sind *),  daß dagegen 
die Kämmerei im Wege der Negulirung der gutsherrlich-baüerlichen Verhältnisse der 
Eigenthumsdörfer Mönchendorf und Barfußdorf, 2- -3000 Mg. Kiefernwald, die 
im Zusammenhänge liegen, wieder erworben hat. Vor der Hand, heißt es in 
einem Bericht des Regierungsraths v. Werdeck vom 16. August 1840, kann von 
einem regelmäßigen, nutzbaren Ertrage dieser ehemaligen Bauerforsten nicht Vie 
R'ede sein, es wird vielmehr nur darauf ankommen, mehrere verhauene Bestände 
durch raschen Abtrieb für eine zweckmäßige Kultur vorzubereiten und dadurch einen 
durch zweckmäßige Eintheilung einiger Maßen nachhaltigen Ertrag für die Kämmerei 
zu gewinnen, bis größere Bestände wirklich nutzbar werden. Ein förmlicher Wirth
schaftsplan existirt nicht; der Bürgermeister Genz, der Stadtverordneten-Vor- 
Iteher und die Mitglieder der Forstdeputation überzeügten sich aber von der Noth
wendigkeit der Aufstellung und versprach der städtische Oberförster, einen solchen 
bis zum Mai 1841 auszuarbeiten, der Stadtverordneten-Vorsteher für die Bewilli- 
gung der nöthigen Geldmittel zu wirken und Bürgermeister Genz die Einwirkung 
eines der benachbarten höheren Königl. Forstbeamten mit in Anspruch zu nehmen. 
Für die Bürgerheide von 20—22000 Mg. Fläche wird vor beendeter Servituteu- 
Regulirung etwas Zweckmäßiges der Art nicht geschehen können, obgleich sie dessen 
ebenso bedarf, wie die Kämmerei-Forst. Es ist inzwischen begründete Hoffnung, 
daß nach Beendigung der noch schwebenden Prozesse die Sache im nächsten Jahre 
1841, ein Ende gewinnt.

Zustand des Areals der Stadtforst vor der Separation, nach der Vermessung 
für dieselbe.

's Namentlich ist dies auf dem s. g. Langenhalse geschehen, einer der Waldblößen, 
welche schon in dem Schulemannschen Gutachten von 1819 zum Anbau empfohlen wurden, 
wo sich Bürger, anscheinend aus der Vorstadt Röddenberg, angesiedelt haben. Ans Ver
handlungen von 1856 und 1858, betreffend Raff- und Leseholz und Waldstreü, ergibt sich, 
daß zwei Eigenthümer auf dem Langenhalse Anspruch auf die gedachten Forstgerechtsame 
machten. Der Langehals, welcher ca. 1 Mle. von der Stadt gegen W. z. N. liegt, wird von 
keinem Ortschafts-Verzeichniß genannt, und steht auf keiner der, dem Herausgeber vorliegen
den Karten, was offenbar darin seinen Grund hat, daß es der Magistrat unterlassen, die 
vorschriftsmäßige Anzeige von dieser, und noch anderer Ansiedlungen im Stadtgebiete, durch 
den Kreislandrath bei der Königl. Regierung einzureichen. Eine jener Eigenthnmöstellen auf 
dem Laugeuhalse hat io Mg. 93 Ruth. Grundfläche, angelegt im Jahre 1855.

9tanteu der Besitzer. Kiefern Els- 
brücher Birkbrnch Gemischte 

Hölzer
Raume 
Bruch- 
weiden

Summa.

1. Die Kämmerei . . . 2521.178 1152. 89 — 68 3674 155
2. Die Bürgerschaft . . 

Ferner;
— — 503. 88 877. 42 319.109 — — 1700. 60

a) Auf d. linken (Raum 
Jhna-Ufer tBew.

603. 16)
7171.129) 1838. 38 — — — — 581. 33 10194. 66

b) Auf d.rechten (Raum 
Jhna-Ufer, (Bew.

517.160)
7230.123) 1310. 34 — — 345.159 797. 43 10200.160

c) In der Lütkenheide 1918.177 1 92.164 — — 105. 89 66. 15 2183. 85
Summa .... 19964. 63 1 4897. 50 877. 43 771. 65 1444. 91 27954. 32
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Die König!. Negierung gab die Bemerkungen des Regierungsraths v. Werdeck 
dem Magistrate in einer Verfügung vom 22. December 1840 zu erkennen und 
forderte denselben zur Vorlegung des Plans zur Bewirthschaftung der Kämmerei
forst, so wie zur nähern Anzeige darüber auf, in welcher Lage sich die einzelnen 
gegen die Servitutberechtigten schwebenden Prozesse befänden, an deren Beseitigung 
sich die endgültige Regelung der Verhältnisse der Bürgerheide accrochire, und end
lich eine Aüßerung darüber, ob nach Lage der Sache diese Regelung sobald Statt 
finden könne, daß es nicht angemessen sein sollte, schon jetzt die in den Gesetzen 
begründeten Beschränkungen derjenigen Servitutberechtigungen herbeizuführen, welche 
einer regelmäßigen Bewirthschaftung hinderlich sind. Ein Magistrats - Bericht vom 
10. Mai 1841 besagte, daß der Plan zu einer regelmäßigen Bewirthschaftung der 
Forst erst nach erfolgter Abfindung aller Servitutberechtigten entworfen werden 
und ins Leben treten könne, d. h. nach beendigter Separation, wie dies denn auch 
5 Jahre später in dem Grundvertrage vom 27. März 1846 festgesetzt wurde. Mitt
lerweile hatte der Magistrat unterm 4 September 1843 ein „interimistisches Regu
lativ zur Verwaltung der Stadtforst" entworfen, doch ohne die Zustimmung der 
Stadtverordneten dazu einzuholen, die nachträglich beantragt, von denselben unterm 
9. Rovenlber 1843 versagt wurde, daher denn auch das Regulativ nicht in Kraft 
getreten ist. Dagegen wurde unterm 7. Januar 1846 ein Publikandum wegen 
Sammelns von Raff- und Leseholz, und wegen Kies- und Lehmgrabens, erlassen, 
welches von der Königlichen Regierung unterm 7. März 1846 bestätigt 
worden ist.

Inzwischen hatte die, der seit 1824 in Gang gebrachten Gemeinheitstheilung 
zum Grunde gelegte, Vermessung den Flächeninhalt der städtischen Forsten festgestellt. 
Die gefundenen Resultate sind in der oben stehenden tabellarischen Übersicht ent
halten. Die Forsttheile links der Jhna nennt man „Wiekscher Seils", die auf 
dem rechten Ufen „Röddenberger Seits" nach den beiden Vorstädten von Golnow.

Noch im Jahre 1852 aüßert ein Sachverständiger: es seien ihm wenig Stadt
forsten vorgekommen, welche in so hohem Grade devastirt sind, als die von Golnow. 
Es gibt, fügte er hinzu, nur Ein Mittel, diesen Zustand ungewöhnlicher Devasta
tion zu beseitigen, indem ein vollständiger Wirthschaftsplan und ein darnach sich 
richtender Abnutzungs-Satz festgestellt wird. Die Ermittelung der Höhe dieses 
Letztern ist Sache des Taxators und je weiter die Devastation gegangen, um so 
schwieriger ist es, vorher zu bestimmen, ob demnächst alle Berechtigte befriedigt 
werden können. Die Gemeinheitstheilung war nunmehr zur Ausführung gekommen, 
obwol, bevor zur Bestätigung des Receffes geschritten werden konnte, noch zwei 
Lustra verfließen mußten. Die Gränzen des Waldkörpers standen fest, welcher 
künftighin die Stadtforst bilden sollte; es kam also jetzt darauf an, die im §. 4 
des Grundvertrages vorgesehene, und von dem oben erwähnten sachverständigen 
Urtheil in Erinnerung gebrachte Bestimmung wegen Aufstellung eines Wirthschafts
plans endlich zur Ausführung zu bringen, allein wie ernst der Magistrat, die 
Wichtigkeit der Sache einsehend, diese in die Hand nahnl, die Stadtverordneten 
weigerten sich, ihre Zustimmung zur Abschätzung und Eintheilung der Stadtforst 
und zur Entwerfung eines Wirthschaftsplans zu geben, indem sie nach den Be- 
fchlüssen vorn 1. April und 1. Mai 1852 die desfallsigen Vorschläge des Magistrats 
zurückwiesen. Diesen ablehnenden Beschlüssen lag — wol offenbar die Besorgniß 
zunr Grunde, daß die Einführung einer geregelten Forstwirthschaft nicht nur manche, 
für einzelne Theilnehmer an den Nutzungen der Forst lukrative, aber den Ruin 
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derselben herbeiführende Mißbrauche beseitigen, sondern auch zur Folge haben werde, 
daß für die nächste Zeit weit weniger an Holz, als bisher, zur Vertheilung kommen 
und überdies die Waldstreüuutzung in bestimmte Regeln werde gefaßt werden. In 
Erwägung, daß der Vertrag vom 27. März 1846 für alle Betheiligten, namentlich 
auch für die Bau- und Brennholzberechtigten Einwohner der Gemeinde- bezw. der 
Kämmereikasse gegenüber eine rechtliche Verbindlichkeit geworden ist, wurde der 
Magistrat durch die Regierungs-Verfügung vom 12. Juli 1852 angewiesen, die mit 
Messungen verbundene Eintheilung mit) Abschätzung der Forst, des Widerspruchs 
der Stadtverordneten ungeachtet, nnverweilt in Angriff zu nehmen, indem er zugleich 
ermächtigt wurde, die dazu erforderlichen Kosten, falls die Stadtverordneten deren 
Bewilligung ferner versagen sollten, auf Höhe von 700 Thlr. aus der zuständigen 
städtischen Kasse zu bestreiten. So ist denn endlich im Jahre 1853 die Aufstellung 
eines Betriebsplans für die Bewirtschaftung der Bürgerforst zu Stande gekommen. 
In Folge weiterer Verhandlungen erhielt der Forstmeister Olberg von der Königl. 
Regierung unterm 11. März 1861 das Commissorium, gelegentlich seiner Dienstreise 
die zur Stadt G. gehörigen Forsten, und zwar sowol die Bürgerforst, als auch die 
Kämmereiforft einer Besichtigung und die Bewirtbschastung beider Forsten einer 
gründlichen Prüfung zu unterwerfen. Olberg's Bericht vom 28. März schil

dert den —

Zustand der Golnowschen Stadtforft, 1861.
Kämmerei-Forst. Sie enthält nach einer, aus älteren Karten des Ma

gistrats zu G. zusammengestellten Übersichtskarte, und den eingeholten Angaben des 
Magistrats, auf überhaupt 2750 Mg. einen durchgehends ganz armen, durch frühere 
schlechte Forstwirthschaft, namentlich durch eine plänterweise Auslichtung der Holz
bestände, durch mangelhafte Erziehung des nur unter dem Maule des Viehs küm
merlich erwachsenen Nachwuchses, und ganz besonders durch ein maßloses Streü- 
rechen in jeder Weise aüßerst mißhandelten Boden, dessen Productionskraft unter 
solchen Umständen dermaßen geschwächt worden ist, daß — wollte man aus diesem 
Walde einen nachhaltigen Materialbezug an Holz beabsichtigen und dem gemäß 
einen entsprechenden Betriebsplan festfteUen — für die Dauer des ersten Turnus 
von 100 Jahren eine höhere Bodenrente als 10 Kubikfuß Durchschnitts-Ertrag pro 
Mg. nicht zu gewärtigen sein würde. Aus einer speciellen Nachweisung der Bestands
verhältnisse ergibt sich, daß für einen sehr großen Theil des Kämmereiwaldes das 
Bedürfniß der möglichst schnellsten Abholzung und Verjüngung vorliegt, um dadurch 
den Boden, der nicht voll rentirt und bei so mangelhafter Beschattung durch die 
Einwirkung des Lichts immer mehr ausgesogen wird, mittelst baldigster Feststellung 
voller, junger, den Boden schirmenden und düngenden Holzbestände productiver zu 
machen. In wie weit einem so gerechtfertigten Streben Folge zu geben ist, hangt 
aber lediglich von der Beantwortung der Fragen ab: — a) ob der gu. Kämmerei
wald einen nachhaltigen, thunlichst gleichmäßigen jährlichen Materialbezug an Holz 
gewähren muß, oder - b) ob seine Erträge lediglich ein finanzielles Interesse für 
die Kämmereikasse haben, mithin so genutzt werden können, daß lie den thunlichlt 
höchsten Geldertrag für dieselbe abwerfen.

So weit durch Rücksprache mit dem Bürgermeister Löper ermittelt worden, 
ist die Frage zu a zu verneinen, die Frage zu b zu bejahen, indem der Magistrat 
keine Verpflichtungen hat, Deputanten oder Berechtigte mit Holz aus dem Käm
mereiwalde zu befriedigen, und das Holz, welches er zu den städtischen Instituten

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V.
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bedarf, alle Zeit aus der Burgerheide käuflich zu erlangen ist. Unter solchen Um- 
standen muß man daher auch entschieden der Ansicht sein, daß es im Interesse 
der Stadt G. und zum großen Nutzen der Kämmereikasse geboten ist — 1) vor- 
laung von der Aufstellung eines nachhaltigen Betriebsplans für die Kämmereiforst 
S; â and zu nehmen, und demgemäß — 2) in den nächsten 10 Jahren — 

y ’r ^llisatzverhältnisse und die Vermeidung einer Holzveraüßerung unter 
Schleuderpreisen es zulässig machen — die schlechten, unvollholzigen, zur Conser- 
vatlon nicht geeigneten Bestände, und zwar die ältesten und nutzbarsten zuerst, 
tuccenive abzutreiben, und — gleich wie in den letzten Jahren schon mit Maaßen 
vorgegangen ist, abzusetzen und im Wege des öffentlichen Meistgebots zu versilbern.

Durch diese Maaßnahme wird nach den letztjährigen über den Holzverkauf 
gesammelten Erfahrungen in dem Kämmereiforste selbst ein ziemlich bedeüteiides 
Kapital in kurzer Zeit angesammelt, welches nach Abzug der zur Wiederkultur 
dieser abgeholzteii Flächen verwendeten Summen und unter Hinzurechnung des Geld- 
werthes der nebenher aus den für eine spätere Zukunft zu conservirenden junge« 
Holzbestanden dauernd zu berechneiiden, alljährlich eingehenden Durchforstungs- 
K r*l?. e ^er Emmereikaffe eine ganz bedeutend höhere Rente verspricht; als wenn 
der Kammereuvald in seinem jetzigen Zustande nachhaltig bewirthschaftet und all- 
lahrlich nur soviel Holz daraus entnommen würde, als innerhalb der ersten 100 
Zayre einer vollendeten Durchhauung des Waldes mit Rücksicht auf seine dürftigen 
Holzbeftande entnommen werden könnte.

Diese Behauptung ist sogleich durch Zahlen zu begründen, zuvor aber noch zu 
bemerken, daß, wenn die innerhalb 10 Jahre zu realisirende Operation der Ab
holzung aller unwüchsigen und unvollholzigen, thunlichst nutzbaren Bestände beendet 
sein wird, alsdann erst ein Betriebsplan entworfen und vou da ab eine nachhal- 
nge äwirthschaftung geführt werden kann. Die Holzbestände der Golnower Käm
mereiforst bestehen aus:

1) 148 Mg. reine Blöße, welche a) den Holzschlag von 1860, der bereits zur 
diesjährigen Kultur mit 103 Mg. vorbereitet ist, und b) den Holz- 
fchlag von 1861 mit 45 Mg. repräsentiren.

2) 485 „ Kiefernschonungen von 3 - 20 Jahren, welche meist gut bestanden, 
und zur Conservation vollkommen geeignet sind.

3) 634 „ geringen Kiefern-Stangenorten von 20—40 Jahren, welche eben
falls. — mit Ausschluß von 225 Mg. — von ziemlich guter Be
schaffenheit nur daher zur Conservation geeignet sind, während die 
Erhaltung dieser ausgeschlossenen 225 Mg., welche am SW. Ende 
der Kämniereiforst die Jagen 1 a, 2 a und 3a umfassen und einen 
sehr durch Diebstahl gelichteten erbärmlichen Holzbestand auf einem 
an sich absolut leichten, aber durch Streürechen äußerst mißhandelten 
Boden haben, in keiner Weise gerechtfertigt erscheint da der Boden 
nicht die volle Bodenrente gewährt und bei dem Mangel an Be
schattung dem Lichteinflusse noch länger exponirt, noch mehr und 
mehr verarmen würde und da außerdem deniselbeu zu seiner Re- 
conftitution die gegenwärtig miserablen Holzbestände den erforderlichen 
Humus nicht liefern können. Jedenfalls aber werden diese jungen 
schlechten Orte erst noch etwas nutzbarer werde» müssen, bevor sie 
abgetrieben und verjüngt werden dürfen.

1267 Mg. zu übertragen.
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1267
4) 596

5) 568

6) 267

7) 52

Mg.
Mg. Übertrag. u

ältere Kiefern-Stangenorte von 40—60 Jahren und zwar ebenfalls 
geringer aber doch solcher Bestandsbeschaffenheit, daß ihre Conser
vation geboten erscheint.
Kiefern von 60 - 80 Jahren von einer nicht ganz schlechten, aber 
doch auch unvollkommenen Vollholzigkeit und Wachsthums-Beschaffen- 
heit auf einem weniger schlechten, an sich aber auch armen Boden. 
Die Conservation dieser 0,55 bis höchstens 0,7 vollbestandenen 
Orte wird bis dahin unbenutzt erfolgen müssen bis die zu Pos. 6 
hier nachstehend genannten 267 Mg. abgeholzt und verjüngt, d. h.. 
wieder angebant sein werden. Bis dahin wird ihre Nutzbarkeit sich 
noch etwas gesteigert haben; als dann wird aber ebenso zu verfahren 
sein, wie mit dem vorgenannten zur schleünigsten Verjüngung vor-
geschlagenen Beständen.
70—90jährige, bezw. 80—100jährige Kiefern - Raümden kaum 0,4 
voll bestanden mit wenigem werthlosen Kiefern-Unterwuchs, welche 
zunächst bald abgeholzt und verjüngt, d. h.: wieder angebaut wer

den müssen.
Wege und Gewässer rc.

27 )0 Mg in Summa.
Ein diesen zuletzt Pos. 6 aufgeführten Beständen ganz analog bestandener 

Ort, - Abtheilung a im Jagen 17 - von 45 Mg. Fläche ist im Winter 1860/1 
kahl abgetrieben und im Wege öffentlichen Meistgebots versilbert. Nach Angabe 
des Magistrats hat diese Abholzung einen Ertrag pro Mg. geliefert von durch- 
fchnittlich 12 Kloben Kiefern Derbholz, V/s Klftr. Reisig, 5 Klstr. Stockholz, zn-

40896

fMinnen 58 Thlr. Werth. ..
Die vorstehend Pos. 6 aufgeführten zum Abtriebe vorzugswerte empfohlenen 

267 Mg. im Jagen 17 b, 18 a, 20 b, 21b würden also bei analogen^Ertragsver- 
hültnissen ein Kapital liefern von 267x58 —. . . . - • • • Thlr. 15.486

Die unter 5 vorstehend aufgeführten zu der nächstigen Abholzung 
empfohlenen 568 Mg. Jagen 18 b, 19 c, 21 i, 22 c werden als dann 
bei einer um ea. 25 Prêt, befferrr Bestands- und Bodenbefchaffenheit 
miildesterrs 72 Thlr. pro Mg. liefern, also in Summa 568x72 —. .

Endlich werden die Pos. 3 verzeichneten 228 Mg. der Abthei
lungen a in den Jagen 1, 2, 3 nach ca. 8 Jahren, wenn die älteren 
schlechten Bestände abgesetzt und versilbert, bezw. verjüngt sein werden, 
in gleicher Weise herantommen und dann ea. 5 6 Klafter Kiefern- 
Knüppelholz nebst zugehörigem Abraunre zu einem Durchschnittswerthe 
von 15 Thlr. pro Mg. geben also überhaupt 225x15 — ...............

Summa Geldwerth der abzuholzenden Bestände .... Thr. 59.802
Die Abholzung und Verjüngung der vorstehend berechneten Holz- 

bestände von zusammen 267+5684-228 — 1063 Mg., welche inner
halb der nächsten 10 Jahre erfolgen kann, würde also nach Abzug von 
hochgerechnet, 3 Thlr. Kulturkosten pro sJNg. mithin von 1063x3 . . „  
ein Kapital liefern von  Thlr. 50.613
ivouon in den nächsten 10 Jahren jährlich 5661,3 Thlr. eingehen, so daß nach io 
Jahren das Gesammt-Kapital, incl. Zinsen und Zwischenzinsen die snccesiwe ein
gehenden Kapitalien = 71.460 Thlr. betragen würde, welches zu 5 Prêt, verzinset, 
eine jährliche Rente von 3573 Thlr. ergibt. 72 

3.420
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doch twck J®T ft 1 î'merhalb der nächsten 10 Jahr- abzntreibenden 1063 Mg.
Mg. Holzbestande conservât bleiben, von denen jährlich nock ein 

Durchforstungs-Ertrag von ca. 3 Äubikfnst pro Mg' mi. 4905 Äs.'zn Lechnkn is" 

welche Ks. - 60 Klafter Knüppelholz a 2% Thlr. . . . Thlr 150 

1305
25 ~ 52 Klafter Reisig a 20 Sgr. . . . o41/

©elbertraj geben, so treten dies- noch der «apitalrcntToon Thlr- 

ju, wodurch diese sich erhöht auf yk 375717 
fnnhJ™ -man bire .Erstehend in Vorschlag gebrachte Operation nicht annehmen 
so werden"'„ach Màabe" 17*  *"  kühlende nachhaltige Waidwirthschaft bestehen,'
L« m- ■ àhgabe der gegenwärtigen Bestandsverhältnisse innerhalb des

lOOiahngen Uttltriebes bei dem weiter oben angegebenen Durchschnillsertrage 

von 10 Kf. Derbholz pro Mg. von 2693 Mg. nur 26.930 Äs. = 269i9 = 38t)J/? 

4»slf Thiîe^Olirïï’ Ehrlich erfolgen, die nach den erlangten ErfahrungSjätzen tu 
1863 Thlr Vmwà? «ne jährliche nachhaltige Rente von
gewiesen^ ist. ' $ fau,u bte ^lfte derjenigen Rente beträgt, die oben nach-

es nicht zweifelhaft sein, welches Verfahren bezüglich der Be- 
rthschaftung der Golnowjchen Kämmereiforst einzufchlagen ist.

al. muß noch bemerkt werden, daß das ruchlose Streürechen sowol
Sämmereiforfi feit der Separation von 1846*  à

Di?» ? £ k-tzt-r- auch thunlichst xsteglich b-baud-lt wordeu ist.
14191^^41cger-Forst welche überhaupt 14635 Mg. 105 Ruth, und darunter 
Jahre 1853 bjl l' iUC ,$IOlä?Ud-,t "übbaren Boden enthält, wirb „ach einem im 
Lllenw üe felw m,na 'n A'""'«7 Oberförster Schtt.idt ausgestellten, allerdings 
à ÏÏ2 st "'""gelhaften, au,chelneno mehr in der Stube, als nach dein -iqent. 
S1***,  gefertigten Betriebspläne in 3 «locken und bezw. Ô Schutz- 
berufen bewirthschaftet. Dlefeni Plane gemäß sollen jährlich an Derbholz in dieser 
Burgersorst emgelchlagen und bezw. abgenutzt werden 238.535 Kf. Dies beträat 
au, d,e abgetanfenen 7 Wirthschaftsjahr- 1854 bis und mit 1860 . W 1669 745 
tatuuf sind aber nach deu Rechnungs-Abschlüffen eingcschlagen worben 89189» 
. “W'OntHn dieser Zeit weniger geschlage,,. bezw. eingespart worden Äs. 777853 

D^er 70 11.112 Klafter Derbholz, weche zuni Durchschnittspreise voit 5 Thlr.

pro Klafter incl. Rutzhoizwerth 11.112 x » = 55.560 Thlr. als eine für die «üraer 
(Soliioroä ,ehr erspriegliche Reserve ergeben.

ES ist also seither das Abuutzungs-Soll der Schätzung und Betriebs R-a-ln na 
mcht nur nicht überschritten, sondern es ist sogar sehr spar am in d «à ? 
gewirtschaftet worden. Auch sind die im Betriebspläne zur Wirthschaft vorae/eick- 
dagegen^'^bsstguren vollständig eingehalten worden, da di- wenige^Abweichungm 

waren als vorgekommen stnd, wo sie nicht ,n vMneiden
waren, S B.- Behufs Hergabe einiger geringer Abfindungsflächen Behufs 
Anlegung ter Staatsstraße nach Wolin und einiger anderen Straßen und Behufs 
Etunchtung der Strafanstalt. Diese «erhiebe haben aber àn1-h?ün7°senMch1n 
Einfluß auf den nachhaltigen Waldbetneb, da lie allermeist in Beständen der 1. Pe
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riode geführt sind, die ohnehin im Laufe der nächsten 10 Jahre zum Hiebe kommen 
mußten, so daß auch im Allgemeinen gegen die Hiebsführung in der Bürgerforst 
keine Erinnerung zu führen ist.

Was die Zugutemachung und die Aufbereitung des eingeschlagenen Holzes 
daselbst anbelangt, so ist dieselbe im Allgemeinen lobenswerth, wenn auch bezüglich 
des Aufsetzens der Derbholzklafter bemerkt worden, daß gegen die gesetzliche Vor
schrift der Maaß- und Gewichts-Ordnung, welche für Klaftern einen Raum-Gehalt 
von 108 Kubikfuß vorschreibt, wesentlich verstoßen wird, indem — 1) sogenannte 
Kloben-Faden 168 Kf. Raum und 116 Kf. Holzmasse, 2) Kloben-Klaftern zu 117 
Kf. Raum und 81 Kf. Holzmasse, 3) Knüppel-Klaftern zu 117 Kf. Raum und 65 
Kf. Holzmasse, 4) Knüppel-Klaftern zu 117 Kf. Raum und 70 Kf. Holzmasse auf
gesetzt und zu verschiedenen Zwecken verwendet werden, was nur bezüglich des Fa- 
deu-Maaßes, worauf gewisse Deputanten Anspruch haben, gerechtfertigt erscheint, 
während die übrigen vorstehend angeführten Unregelmäßigkeiten, wozu namentlich 
das Einsetzen von ungespaltenen starken Klobenrollen von über 6 Zoll Durchmesser 
in die Knüppelsklaftern gehört, wodurch diese einen ungebührlichem Holzmassen- 
Gehalt von 70 Kf. und darüber erhalten, abzustellen sein dürften.

Die abgetriebenen Hiebsflächen sind, mit Ausnahme einer, im Frühjahre 1861 
liegen gebliebenen, regelmäßig und auch meist angemessen kultivirt worden; 
weniger Bedacht ist aber auf die unvermeidlichen Nachbesserungen dieser erstgenannten 
Kulturanlagen genommen worden, so daß in dieser Beziehung Manches zu wünschen 
und bezw. nachzuholen bleibt. Noch mehr aber ist es zu tadeln, daß manche älteren 
Blößen und Raümden, von denen in dem Betriebspläne bereits unter der Erwar
tung ihrer Kultivirung schon Erträge für die Zukunft in Ansatz gebracht sind, noch 
in ihrer frühern Verfassung, wie sie 1853 waren, verblieben sind, ohne daß etwas 
davon geschehen wäre. Es wird daher auf Beseitigung dieser Mängel die städtische 
Verwaltung hinzuweisen und ihr bemerklich zu machen fein, daß bei so anßerordent- 
lich disponiblen Mitteln, welche lie Bürgerforst der Stadt gewährt, die nothwen
digen Mittel zur Erhaltung der Substanz des Waldes nicht vorenthalten werden 
dürfen, und namentlich, daß in dieser Beziehung den Vorschlägen der technischen 
Verwaltungsbeamten Folge zu geben sei.

Was den Schutz des Bürgerforstes anlangt, so ist das dafür bestellte Schutz- 
personal unter den obwaltenden Waldnutzungs-Verhältnissen der Bürgerschaft unzu- 
länglich. Es übt nämlich jeder Einwohner Golnow's fowol die Raff- und Leseholz-, 
als auch die Streünutzung außerhalb der Schonungen überall int ganzen Walde 
zu jeder Zeit beliebig aus, namentlich gilt dies von einer maaßlosen gänzlich un
geregelten Waldstreünutzung, so daß jede Contrôle und der Schutz des Waldes der 
maßen erschwert werden, daß in der That die Schutzbeamten kein Vorwurf trifft, 
wenn in dem Umfange Holz und Streü entwendet wird, als es eben leider wahr
zunehmen ist. Es wird daher, da Maaßregeln hiergegen zum Schutze der Substanz 
des Waldes nöthig erscheinen, dem Magistrate aufzugeben sein, dafür zu sorgen: - 
1) Daß die Schutzkräfte angemessen verstärkt werden; 2) daß die Beamten ange
messen besoldet werden; 3) daß zur Streü- und Raff- und Leseholz-Entnahme 
Seitens der Bürgerschaft a) bestimmte Flächen und b) bestimmte Tage festgesetzt 
und inne gehalten werden; 4) daß insonderheit bezüglich der Strcü-Entnahme ein 
Turnus eingerichtet werde, wonach die Streü-Entnahme an den Orten, wo sie eben 
Statt gefunden, erst nach 6—10 Jahren frühestens wiederkehren darf, damit der 
Boden nicht gänzlich verarme. Bester thäte die Stadt Golnow, lieber die Streü-
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Entnahme gänzlich ruhen zu lassen, da in der That hier das Bedürfniß weniger 
als die Macht der Gewohnheit von Einfluß ist, und schlechte Gewohnheiten abzu 
gewöhnen sind.

Überhaupt scheint der städtische Revier-Verwalter, nicht den Standpunkt in 
der städtischen Forstverwaltung einzunehmen, als es verlangt werden muß, wenn 
derselbe Nutzen stiften soll. Gegenwärtig kümmert sich die s. g. Forst-Deputation 
so speziell um alles Technische, daß dem Oberförster aller Einfluß als Techniker 
und alle Autorität verloren geht. Dies muß unter allen Umständen aufhören und 
ließe sich sogar empfehlen, den Oberförster zugleich zum Mitgliede des Magistrats 
zu ernennen, wie es in andern Städten der Fall ist.

Das vorstehende Gutachten des Forstmeisters Olberg machte die Königl. Re
gierung zu dein ihrigen, und theilte dasselbe unterm 1. Mai 1861 dem Magistrate 
mit, um die Beschlußnahme der städtischen Behörden über die Nutzung, bezw. Ab
treibung der Kämmereiforst und über die Beseitigung der in der, Bürgerforst 
vorgefundenen Mängel herbeizuführen. Der Magistrat berichtete hierauf am 
2. September 1861, daß nach dem von ihm bestätigten Stadtverordneten-Beschluß 
vom 14. Juni die Vorschläge des Forstmeisters Olberg bezüglich der Kümmereiforst 
in allen Punkten angenommen und namentlich beschlossen worden sei, die als nicht voll- 
holzig bezeichneten Theile der Kämmereiforst in einer Gesammtfläche von 1063 Mg. 
möglichst innerhalb 10 Jahre abzutreiben und sogleich wieder einzuschonen. Dem
gemäß sind im Jahre 1862 die Holzbestünde von 353 Mg. in öffentlicher Feil
bietung für das Meistgebot von 667. Thlr. pro Mg. verkauft worden, neben der 
Verpflichtung bei einer Anzahlung von 10,000 Thlr. und ferneren halbjährlichen 
Ratenzahlungen von 5000 Thlr., das ganze Restkaufgeld sofort mit 5 Prct. zu 
verzinsen, und den Abtrieb der Flächen innerhalb 5 Jahren zu beenden. Seit dieser 
Zeit sind jährlich kleinere Theile abgetrieben und das Kaufgeld ist zur Bestreitung 
der laufenden Ausgaben der Kümmereikasse verwendet worden. Durch diesen Be
trieb ist das Kapital verloren gegangen. Wol läßt sich fragen, warum dasselbe, 
und mären es auch nur kleine Posten, nicht zinsöar angelegt wurde? Durch An
kauf etwa eines Werthpapiers. Im Winter 1867—68 ist der Holzbestand aber 
wieder einer größern Fläche auf dem Stamm verkauft worden. Diese Holzfläche 
hat 189 Mg. 158 Ruth, betragen. Wie groß der Erlös dafür gewesen, ist in dem 
betreffenden Bericht des Magistrats vont 2. December 1867 nicht angegeben. Was 
aber die von dem Forstmeister Olberg mit Recht getadelte Benutzung der Waldstreü 
betrifft, so ist dieselbe nach den, von ihm im Interesse der städtischeit Forstwirth
schaft angegebenen Grundsätzen im Jahre 1863 vollständig geregelt worben. Da
gegen hat der Magistraten Einverstündniß mit den Stadtverordneten, den Vorschlag, 
den städtischen Oberförster in sein Collegium aufzunehinen, abgelehnt. Seit l.März 
1870 ist die Stelle mit Friedrich Ferdinand Carl Dräger, der seine Studien auf 
der Forst-Akademie zu Neüstadt-Eberswald betrieben hat, neu besetzt worden. Sein 
Diensteinkomnten ist auf 460 Thlr. baares Gehalt normirt, außerdem Nutznießung 
der sämmtlichen zur Oberförsterei Grünhaus gehörigen Ländereien (2 Mg. 59 Ruth. 
Garten, 54 Mg. Acker und Wiesen), so wie der Dienstwohnung unb ber übrigen 
Gebaübe, und an Brennmatrial 20.000 Torf, 12 Kl. Kiefernknüppel- und 12. Kl. 
Kiefernreisigholz, ohne das Schlage- und Stecherlohn zahlen zu müssen; endlich 
das reglementsmäßige Schußgeld. Verpflichtet aber ist der Oberförster zwei Revier- 
jäger zu halten, denselben neben baarem Gehalt von je 50 Thlr., den )ie von der
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Stadt beziehen, Wohnung, Beköstigung, Bett, Bettwäsche rc. sowie Licht und Hei
zung zu geben, ohne auf Ersatz für diese Leistungen, die monatlich zu 7 Thlr. 
berechnet sind, Anspruch zu machen; das zu seinem Dienst erforderliche Pferd oder 
Fuhrwerk niuß er auch auf seine Kosten halten.

Die Kämmereisorst bildet übrigens den nordöstlichsten Theil der städtischen 
Waldungen. In sehr unregelmäßiger Figur erstreckt sie sich von N. nach S. fast 
1 Mle. weit. Sie gränzt gegen N. an die Feldmark Amalienhof, Kreis Kamin, 
gegen O. an die Dorfschaft Mönchendorf, von der das dazu gehörige Vorwerk 
Hölkenhorst unfern der Gränze liegt, außerdem auch noch an Gvlnowshagen, gegen 
S. an Barfußdorfer Gebiet, gegen SW. und W. auf einer gebrochenen Linie an 
die Bürgerforst. Die Kämmereiforst ist in 22 Jagen eingetheilt. Im Jagen 9 
steht, unmittelbar an der Mönchendorfer Gränze die Försterei Schnitts oll mit 
20 Mg. Dienstland, 1% Mle. von der Stadt gegen N. Sie ist 1850—51 für 
1000 Thlr. neü erbaut, nachdem der Förster bis dahin in Mönchendorf gewohnt 
hatte. Im Jagen 4 befindet sich ein 23 Mg. großer See und noch ein kleinerer 
daneben. Zwischen den Jagen 5 und 6 durchschneidet die Golnow - Woliner 
Staatsstraße die Forst, und dieselbe Straße bildet ihre Gränze mit Mönchendorf 
weiter nordwärts längs der Jagen 16 und 20.

Di e Haupts einde der Kiefer, Pinus Sylvestris, ihrer Waldungen, 
sind die Larven oder Raupen des Kiefernspinners, Gastropacha pini Ochs., der 
Nonne, Liparis monacha, Ochs., des Kiefernprocessionsspinners, Gastropacha 
pinivora, Tr., des Kiefernschwärmers, Sphinx pinastis L. und des Kiefernspanners, 
Fidonia piniaris, Ochs., die durch Abfressen der Nadeln großen Schaden anrichten 
und ganze Waldungen zu zerstören im Stande sind, indem der Baum des Me- 
diums beraubt wird, durch das er seine Nahrung aus der Luft empfängt. Die 
Golnowsche Stadtforst ist diesem Übel zu wiederholten Rialen ausgesetzt gewesen, 
mit ihr alle Staatsforsten auf der Ostseite der Oder, aufwärts bis zur Herrschaft 
Schwedt, mit Einschluß der Dammschen Stadtforst. Alan hat Nachrichten vom 
Raupenfraß in diesen Waldungen aus den Jahren 1791, 1792, 1798, 1800,1808, 
1809, 1820. Seit 1866 haben die Feinde der Kiefer alle Jahr in der Golnowschen 
Forst und deren Angränzungen gewüthet.

Über die Verwüstungen, welche der Raupenfraß in der Golnowschen Stadt
forst in den Jahren 1808 und 1809 angerichtet hat, liegt ein ausführlicher Bericht 
des Städte-Forstmeisters v. Voß, vom 11. September 1809, vor, aus dein Folgen
des ein Auszug ist: — Nachdem er sich von der dermaligen Beschaffenheit des 
Wiekschen Forstreviers am 9. September unter Zuziehung des Holzinspectors, 
des Forstbedienten und der dazu deputirten Stadtverordneten an Ort und Stelle 
gehörig Kenntniß verschafft hatte, so fand er in demselben ca. 3000 Mg. durch 
die Raupen so total ruinirt, daß dabei kein anderer Rath zu geben war, als diese 
Fläche sobald als möglich abzuholzen, die wenigen in demselben befindlichen noch 
gesund scheinenden Stämme als Saamen-Baüme stehen zu lassen, und das abge
holzte Terrain unverzüglich wieder in Schonung zu legen, wo sich sodann binnen 
kurzer Zeit ohn' allen Zweifel wiederum hinreichender Anflug finden werde.

Das ganze Wietsche Revier besteht größtentheils aus kleinem Bauholz, 
Bohl-, Latt- und Schleetstämmen, jedoch würden sich dennoch einige Stück Stark-, 
und mehreres Mittelbauholz darunter vorfinden, auch ließen sich bei genauer 
Durchsicht selbst wol noch an 100 Stück wo nicht ganze, doch a/4tel und halbe 
Bauhölzer auszeichnen. Die in diesem Revier von den Raupen angefressenen
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Örter sind von mittelmäßigem Bestände und würde daher der Morgen im Durch
schnitt zu 4 Faden Holz anzusprechen sein, wodurch wir die Totalsumme von 
12.000 Faden abzuholzendes Holz erhalten würden.

Der Bedarf der Bürgerschaft ist — 1) Bauholz, 2) Brennholz, und 3) Baar
geld, welche drei Sachen auf folgende Art am leichtesten zu vereinigen sein 
dürften: — Zu 1) In Betreff des Bauholzes würde ein jeder Bürger anzuzeigen 
haben, wie viel Stücke von jeder Sorte er zu seinem Bedarf innerhalb 4 oder 6 
Jahre gebraucht. Hiervon wird eine Liste angefertigt, nach selbiger das benöthigte 
Holz aus dem Raupenfraße vorweg genommen und den Bürgern nach einer 
ermäßigten Taxe überlassen. Eben so würde es mit dem zu den öffentlichen Ge- 
baüden und Brücken benöthigten Holze zu halten sein, welches ebenfalls sogleich 
gehauen und bis zum wirklichen Gebrauche im Trocknen aufbewahrt werden muß. — 
Zu 2) In Hinsicht des Brennholzes hat jeder Bürger bis jetzt jährlich nur 1 Faden 
Brennholz aus der Forst empfangen; werden unter den jetzt obwaltenden Umstän
den jedem Bürger 6 Faden Brennholz zugetheilt, so wird dies auf 400 Bürger 
ein Quantum von 2400 Faden betragen. Werden sodann — Zu 3) um auch 
baares Geld zu erhalten, die Ganz-, Dreiviertel- und Halb - Bohlhölzer noch her
ausgesucht, und das übrige zu Klobenholz sich eignende Holz in Klaftern zum 
Verkauf geschlagen, so werden zu diesem Behuf doch noch wenigstens 6000 bis 8000 
Faden übrig bleiben, und hieraus nicht allein bei den jetzt freilich sehr niedrig 
zu erwartenden Holzpreisen doch noch ein Kapital von 6000—8000 Thlr. zu er
warten sein, sondern die Bürger würden auch von dem Abgang noch ihr Brenn
holz auf mehrere Jahre erhalten können.

Sollten nun diese Vorschläge Eingang finden, so ist zu bemerken, daß die 
Abholzung noch in diesem Herbst und Winter ins Werk zu richten ist, d. i. : vor 
dem Eintritt der Saftzeit, wenn es nicht unendlich viel an seiner Güte ver
lieren soll.

Der Magistrat legte dieses Gutachten den Stadtverordneten zur Erklärung 
vor; diese aber lautete in ihrer Sitzung vom 17. September 1809 dahin „daß 
sie dem Btagistrate keine Beschlüße ferner übergeben würden." Es war nämlich 
die Übergangsperiode der städtischen Verwaltung aus der alten Verfassung in die 
neue, nach der Städte-Ordnung vom 19. November 1808, in Folge deren die Re
präsentation der Stadt schon in Function getreten, die executive Behörde aber, zwar 
schon gewählt, doch noch nicht introbucirt war. Mit dem alten Magistrat wollten 
die Stadtverordneten nichts mehr zu thun haben, wol aber würden sie, so erklärten sie, 
den neuen Btagistrat mit allen Kräften unterstützen, wie es die Pflicht gebiete, und 
demnächst mit demselben auch über das Gutachten des Forstmeisters v. Voß in 
Unterhandlung treten. Der Btagistrat reichte diese Erklärung bei der Königl. Re
gierung von Pommern, damals in Stargard, unterm 18. September 1809 zur 
weitern Veranlassung ein. Diese beauftragte den Syndicus Steltzer, zu Greifen
berg, sich nach Golnow zu begeben, um daselbst mit den Stadtverordneten über die 
in Rede seiende, für die Stadt so wichtige, Angelegenheit in Unterhandlung zu 
treten und sie dahin zu leiten, daß sie einen der Sache angemessenen, dem tech
nischen Gutachten des Forstmeisters v. Voß entsprechenden Beschluß zu fassen sich 
bereit erklärten. Syndicus Steltzer berichtete über den Ausfall seines Commiffo- 
riums unter 12. November 1809 durch Vorlegung des Protokolls, welches er in 
vollständiger Stadtverordneten-Versammlung, d. d. Golnow den 8. November, auf-
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genommen hat. 3„ diesem Protokoll erklärten die Stadtverordneten einstimmig, 

I) in Beziehung des Bauhölz^s^d wK°deEei^ °' "'** tlcilretal- denn —

ZU Bauholz gebraucht werden können so Wil- dp 1Um^ Î? nur ^l)r wenig Stämme 
kann, seinen Bedarf an Baubolr au/6 b auc^ jemand fiÿ damit befassen 
an Gelb, und gefeftt ^schaffen; dazu fehlt es
doch nicht sofort angefahrenwerdenwurde, so könnte das Holz 
da es dort zu sehr dem Diebstahl ûuctnoUut i aber un Walde stehen bleiben, 
Brennholzes findet dasfàS^ ~k 2) Ansehung des
worden ist, nämlich, daß es unmöalicb ist h J 'l,lfe^un9 des Bauholzes gesagt 
im Walde gegen Entfremdung zu schützen' - anzufahren und es
es sehr zweckmäßig und für di? • -u ^^stcht des Verkaufs würde 
sein wenn die Idee des Forstmeisters v VoK ^ge äußerst nützlich
sag' ja selbst, daß nur wku7a starkes toäxe' Allein derselbe
werde. Dies würde nun bis notbiuenbil U7t vaupeufräßigeii gefunden 
auch das Fadeuholz sehr unansehnlich werden und tv7r"d.7^ f0?°l ba-8 ®au' aU 
bet der großen Concnrrenz, da jetzt beinab' in jedem $°ffen dürsten
also besseres Hotz zu haben ist, 7°rtheilhaste Verkable ^77 ®itb' und
sll|o die Forst ruiniren ohne sonderliche Einnabmp r, ?u wachen. - Wir würden 
aus Erfahrung, daß auch das rauu?n?niüi^ whwe zu haben. Wir wissen überdies 
also der Versuch, ob es auch deinem unsriaîu der'Eall?^schlägt, und es lohnt 
nn Frühlinge finden, daß das Hol, abaàben 7, ? “ n,erbe' Sollte sich 
geschehen, was nach dem Gutachten des L v mJ°- /^uu dann noch immer das 
wir ebenfalls aus Erfabruna miffpn „ K' Ö- letzt geschehen soll. Da es wie 
fauettes Holz, Wm Raupenfraß be-
,u gebrauchen sein sollte, vielmehr wem ? 7!" ?t‘’mi,,c bleibt, nicht mehr 
trocknet und daher eher und bester' J. 7L 8, "" Frühjahre gefällt tvird, früher 
vor geschlagen ist, so haben wir" bescktosten ka^ •'*;  °18 roenn im Herbste zu- 
lüsten zu lassen, so daß jedem Büraer " ä.lUt nur das schadhafteste Holz 
nur das Schlagelohn entrichtet wirdMtîr"»,t>7^° kbnnen, roofür
ber àfang gemacht. Selbst wenn wir aenothil 111 bie^er Weise ist bereits 
à oder das meiste von dem schadhaften Holte Ä ti‘nf,i3ei‘ Frühjahr 
bessere Verkaüfe an hiesige Einwohner ? Klagen, so würden wir immer 
auswärts kaufen mußten, als an Auswärtige macb?" l?ret! Holzbedarf meistens

ln dieser Sache freie Hand gelassen werde ' " wir wünschen daher, daß 
Pommerscheit Regierung^ nW?zu" eOuuer,7^d fand sich Seitens der

die Stadtverordneten unterm 18° November 1804*,  îVen" '"àlst einer an 
wurde. „Jedoch muß, so hieß es in dem (L-./iv"lassenen Verfügung genehmigt 
dem Raupenfraß gefchritten wird sh?,?,/ CUa^% wenn zum Holzverkauf aus 
Berichtigung der reglementsmäßigen Kamlei^und^E bümit alsdann die 
verkaufe, welche den Officiante» unserer bieten ^^elgebuhren vo.i diesem Holz- 
gefchlagen sind, und die also selbiaen hi/ s r ^°Stü?8lei uls pars Salarii an- 
dafür durch baares Fixum entf*  dahin zu ^herl werdeil müssen, daß sie 
falls den Kaüfern die Berichtigung deMà tVe^enf fann' und ist allen- 
zu machen". Diese Gebühren betrugen r» ßjr uv. r™ ^uuspretio zur Bedingung 
lammen 20 Gr. pro 100 Thlr. der Veàfss« U‘l> 8 Siegelgeld, zu-

Landbuch von Pommern; Th. 11., Bd. V 
7»
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Seit dem Jahre 1866 hat der Feind ^Ki^^^hefügst-^^nffe^i 

die Staats- und Communal-Walder an der Os s E^jhr ^jät überall energisch ent- 
sich um eine allgememe Landes-Lalaniat, - / ^.nehmen und über ein

d^oht Mrd NW 

Areal von ca. 80.000 Acg. iueieuuvaiuu y । / werden mcht allem
mit aller Kraft an die Vertilgung de» F - il g °oer werthvollsten Holzbestände 
wir, sondern unsere Nachkommen m der V-rnMung ^rurtheilend
die verderblichen Folgen NM erer » b ^^g 3u jener Flache .
über uns, die wir unsere Pflicht^>er a mt , sbie städtischen Forsten 
gehören, außer den Staatvforste P ^en letzteren ist gründlich
Damm und Golnow, ferneridre Ä s beseitigt, wenn nicht das Unglück 
gesammelt worden, und erscheint ) bereinbricht, denn hier ist die große
auch über sie von der «JM S verbreitet und hatte darin zum Theil 
Kiesernraupe in höchst bedrohlicher 9 Umfassende Bertilgungsmittel,
bis 1869 bereits 9r°ße Verwüstungen ang ch à îld nothwendig- Hierzu ge- 
welche der Große der Gesahi^sprechen, st E^Nadelholzbestände bis zum 20. 
hören: - a) Angraben und Theeren d-r im g -> ^prellen und Vernichten 
Jahre abwärts; Kosten pro ll!^ ra- Tl 9 Ziehung von Raupen-

- ess s-Rftw« s 

Übel entgegen getreten allem dieses »ttel re cht, t tz bemcrtt iH seinem
hin. — Oberförster Middelsdorf zu Putt, der s 9 Qn das Pütter Re- 
Berichte vom ^0- Mar 1869. re on geschützt und z. Z. auch abge-
vier, welches durch Graben und Theeren g .^waltige, wiederholte und erfolg- 
schlossen ist, bis die Falter auskommen. Welche g g ber golnower Raupen 
reiche Anstrengungen tote hier machten, un Pütter Forst an der Vtenge der 
vom Leibe zn halten, sieh. Ranpen In der Golnower
aus den Theerrmgen und rn den Grave g t s ctst bcr Erfolg in der 
Stadtforst ist bis jetzt nicht geth-ert Word . ^^sen, und daher in
Putter Forst abgewarte werden Der C f erfa()rungen sofort zu theeren, 
der Golnower Forst unter Venutzung vorgeschritten lind das Theeren
denn die Entnadelniig Juni von Wirkung. Die Er-
nur noch einige Wochen bis »ur &VW^ 9 Golnowschen
Haltung unserer eigenen Sterne« ortet « n bort jebt ^rch Theeren ver- 
und Dammsche» Forst, denn wen ch werden sich im Juli eine solche Menge 
nichtet, bezw. stark vermindert werden, s t 1 überstiegen in das Putter
Falter aus der Golnowsche» und Da N > mit großen Anstrengungen und 

und Friedrichswà Teeren in seinen Wirkungen jeden
Kosten in Pntt und Friedrichswaw an » > , ' ausgehoben wird.
Falls erheblich abgeschwächt, ,a wahrschel ch 9 » 9 b sofort, unterm

In Folge dieses Berichts verfugtedie Kon'gt. m g zz^beügungsmaß- 
4. Juni 1869 an den Magistrat zn - «reffe» schloß jedoch das toste 
regeln gegen die weitere Verbreitung 3 ff £ Raupen bereits ans den
spielige Theeren als nicht mehr geeignet^àn 'àten in ihrer Sitznng vom

Ä W Credit Behnss Anlegung von
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das Sammeln von Raupen, 
und das Abprallen der!Nà T ca. 200 Mann, -

mit war indeß nur eine RortfetunVbpr snLr "°r ;ren'f verursachen werde. Hier - 
der städtischen Behörden schon länait ins 1 ausgesprochen, welche von Seiten 
1868 für die Golnowsche Stadtioi-s h, ? 9e -T toaretL Wenngleich im Jahre 
wie in dem Pütter Staatsforstrevier f;Sa^r ™ ^m Maße vorhanden war,
Raupenfraß zeigte, so hatten doch die ftnhfiM? Stadtforst nur ein geringer
l868 mit Besorgniß den Ereignissen entne!^ ^Horden schon seit dem Sommer 
sondern Alles ergriffen was sich Jh sinn 1 s CU e^u und keinesweges geruht, 
der Magistrat im MoE Au ult 1868 barbot Demgemäß hatt

feit der Mitte ?^ter einsammeln und
suchen lassen, so daß bei dem àMàX ^ÜUpenim Winterlager aus- 
rung veranlaßten Unterbrechungen à ^vttter nut wenigen, durch die Witte- 
schäftigt waren, von denen täglich"ieder ^^n^eu Zelt täglich bis 200 Mann be
find täglich beinahe 10 Scheffel Ranven nnh l ^^pen abliefern mußte, mithin 
gränzenden. Belauf gesammelt u.^ Ltet w à Ü" 3kl1' *"  »

fultat der Gegenstand mit vollem Ernst bel andelt !nd î\ h' eine,n foI^en Re- 
städtischen Behörden ihre ganze Aufmerksamkeit demselben von Seiten der 
erhellet schon daraus, daß ein^ wissenschaftliches raTJ?™ * Sugewandt worden ist, 
krank und nur zu einemi SiÄ nach welchem die Raupen 

mit dem Sammeln der Raupen wie dies in den ,ie nicf)t bewegen konnte, 
gewesen, aufzuhören, sondem daß sie bis dalsin^ das^di^X^' 5°r.ften ber Fall 
warmen Witterung, das Winterlaaer nprlioL« Raupen, in Folge der
Daneben hatte der Magistrat durch \ ïenL ?ommeIn fortfuhren. 
Forsttheile zum Auspossen in einem bedeütende^n ïmb ^et9eben ber bedrohten 
Winterlager befindlichen Feindes bewirkt nnd d bie ^ertil9un9 des im
fallenen in frei gebliebene Forsttbeile und Ä b “ Vordringen desselben aus be- 
Ruthen, oder 1,5 Mle., Raupengräben burd^ Ziehung von ca. 6000
Versammlung verwahrten sich übrigens aeaen ®le Stadtverordneten-
Revier die Raupen in die angränieudei?Staatsf àhauptung, daß vom Golnower 
das Gegentheil habe Statt gesunden 9Wen feieiL Gerade
hier schon Alles kahl gefressen die Bestà dm ^S^ 9el*'  b^ während
gewesen, und noch jetzt Bestände vochLn se en Ä ^ständig grün 
nicht angegriffen habe. Schließlich emvsablmb gemeinschaftliche Feind 
auf den Schutz der Ameisennester inde â^uStadtverordueten dem Magistrate, 
muthwillige Zerstörung derselben h a F 11 ?^gfalt zu verwenden und die 
ein Feind ist2ÂïXbw Wald-Ameise, Formica rusa. 

Unter allen Mitteln zur Hebung desübed77^l?'">! derselben das ihrige beitraqe. 
und leichteste VertitgL7gsmitte?das Ansvä ^^r Magistrat als das beste 
aus dem Walde, erkannt ru baben hi sf. r *'  ,,b’^‘: bnd Wegnehmen der Streü 
Bestände des städtischen Forstreviers welches!"?U bie1ein Zwecke verpachteten 
des Monats Juni 1869 wiederum ibr oollkommpü^^ - entnadelt waren, zu Ende 
anderer Seite aber wurde dieses Ausoossm T”65 ÄIeib tru^en Von 
Verschlechterung durchgeführt, entschieden in'Zweifel gezogen

b'« in den Jahren 1Mund^it« des RaitpenfrasteS, 
zur Ausführung getonunen waren, ergab
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des S. und 4. Belaufs der Stad.sorst
Monat Januar 1870 vorgenommene Bestcht.gung und > gk^ 9^ -roßten Theil 
der befallenen Bestände führte zu der Ü cr8e 9 im(l'ufbaltfanien Adsterben begriffen 
theils bereits gänzlich abgestorben, theils .m UN f , st- e Abfallen
waren. Als unzweifelhafte Anzeichen des-Abst-rb^w^
der Rinde, besonders >mStangeuhr^e, 2) V 3) &^eiwn schwarzer Bast- 

Chus stenographus Wipfel bei den meisten Stammen
flecke, sogar bereits m àsthohe, L aller in Rede feienden Bestände
des jüngern Holzes. Der glerchzei g „achtet worden, wenigstens das
läßt sich nicht ermöglichen, doch > t f iMeüniak herunter zu nehmen und zu 
nutzbarste vom Raupenfraß befallene H z sch Sbgeru nicht zn verhüten
verkaufen, da die fast völlige Enttverchung be.langerm Zögern q i » 
ist. Da indeffen im sorstw.r hschaftl ch u 11gtemsi- ° aeü aufgeforstet werden 
lichtenden Stellen sofort gänzlich im uäm-
muffen, so wurde beschtoffen, Mit bei H Mw 9 -..c ^,aen 53, fortzufahren, 
sichen Bereich, der ersten Periode, und zwa'M ^Belaus,^gen be.

worin fast Erstattung des Magistrats - Berichts vom 12.

|SÄf Ä «ah S' Ä Ä s
wird, oder wieviel in nächst 3 Verwerthung der wenigen nutzbaren
worden, eventuell, m welcher We.se dw be^ Verwerthn angeführten
Hblzer geschehen kann, b°« b" Mag st « ' ° erwachten müßten, mit
Gründen, und da weseutsiche 'Jod 1 Vorbehalte^ Bestimmteres zu berichlrii,

sä*»■■■• «“
ult. Mai 1870 noch mcht der Fall llewesen. der Magistrat einen

Inzwischen erfuhr «» to« Ä Bürgerforstes, Theilweise in
Termin zum Berkaus bev" ' 2 9 Raupenfraß beschädigten bis zu
der Nähe der schiffbaren Jhna bestndt.che, 1870 auge-
50 Jahre alte Kieserubestande von ca 200 ^en Stettiner Zeitung, Ro.
setzt hatte, während eine spawre,Rachr ) hàâdigten Bestände auf dem Stamm 
215 vom 10. Ma. 1810-besagte daß für cin Meiftgebo.
an die Berliner Frrma Ä>olf u menschliche Lülfe, gegen den Raupen-
von 17.912 Thlr, verkauf, worden se.em ja Inder
fraß erzeigt sich, f b b . . ... fogat zu der paradoxen Behauptung 
benachbarten Dammschen Sladtsorst ist man logar zn^ u^lt ,vorbcn- sich der 
gekommen, daß au den>eu>geu stelle , fiskalischen Forsten Pütt und
größte Raupenfraß entwickelt habe, »e viel die ^istamch
Friedrichswald an Holz "^°à^â,unq hat als Schntzmittel, wie gesagt, die 
nicht zu übersehen. D.e M«*«  iE Thaler sür Theer und
Theerringe in Anwendung gebracht. Ui m 1000 ivd.e Larven gezählt
Arbeitslohn ausgegebe». An emzelnen 9 Schlupswespen, Ichneu-
worden, mit denen allerdings «w» i«N fuchdas Theeren -ein
monidae, zu Grunde 8e9an9c."^bXstet © Jbbee zu Grünhaus machte im 
Speeisicum zu fein. Der frühere Ob f . b benachbarten Revieren
3uni 1869 eine Reeognoseirstng m der Stadtsorst und oeu veuuw
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Putt, Manenwald und Lübzin. Er ließ in den verschiedensten Beständen Baume 
anprallen, wobn es dann, besonders im Pütter und Marienwalder Revier, so wie 
in g et beerten als ungetheerten Beständen, welche überall entnadelt waren, Raupen 

^9uete. Em Stettiner Handlungshaus hat ein neües Material statt des 
Theers empfohlen, dem man den Namen „Raupenpomade" beigelegt hat, und 
habm soll^îê man a9t/ ba' tD0 man angewendet, sehr wirksame Folgen gehabt 

 a^“f0,[o9Lerner ^^ellen Aufstellung des städtischen Oberförsters Dräger vom 
15. JJtai 1870 find rn oer Bürgerforst, und zwar im III. und IV. Belauf, an von 
Raupen total abgeftessenen Beständen 2751 Mg., und an halb durchfressenen Be- 
standen 551 Mg., welche, da sich keine Spur einer wiederkehrenden Benarbung 
zelgte schleunigst abgetrieben werden mußten. Von diesen Beständen hatte der 
Magistrat zu Ende des Monats Mai 1870, bereits die schwächeren Hölzer in 
einem Umfange von 1169,5 Mg. auf dem Stamme für 17.912 Thlr. verkauft, 
o. i : fur den Morgen-Holzbestand 15 Thlr. 9 Sgr. während er den Abtrieb der 
stärkeren Hölzer selbst ausführen zu lasten beabsichtigte. Bestände von 100—120 
langem Holze sind in einem Umfange von 319 Mg., 80-90 jähriges Holz auf 
einer Flache von 614 Mg. zerstört worden. Die Kämmereiforst ist verschont qe-

?"s, aus dem Verkaufe auf dem Stamme gelöste Kapital ist, nach dem 
Beschluß der städtischen Behörden, in Staatspapieren zinsbar angelegt worden.

Rach einer Bekanntmachung des Magistrats zu Damm, sollen in den, an der 
Golnower Steinbahn telegenen, Raupenfraß - Orten der dortigen Stadtforst 12— 
1600 Mg. 50- 70 jährige, auch ältere, Kiefernbestände zum Abtrieb, zuerst kavel- 
weise, und dann im Ganzen an den Meistbietenden verkauft werden, wozu ein 
Sennin auf den 14. Juli 1870 angesetzt war. Der Verkauf hat einen Erlös von 
mehr als 18.000 Thlr. ergeben.

schoßen diesen Titel von der Stadtforst mit einer Nachweisung von 
den, fur die Bewirthschaftung und Beaufsichtigung derselben angestellten Forst
beamten, nach dem Stande im April 1870.
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Torffelder.
Die Tolle Heide vor 50 Jahren. — Aus einem Bericht des Magistrats 

vom 18. Mai 1819. — Das der Stadt zugehörige Bruch, die Tolleheide genannt, 
von 1351 Mg., besteht zu % aus dem schönsten Torf. Unmittelbar an dasselbe 
gränzen über 900 Mg. Wiesen von derselben Beschaffenheit. Das ganze ungeheuere 
Terrain wird jetzt eigentlich so gut wie gar nicht genutzt, indem in dem oben
genannten Theile der Tollenheide nur spärlich Birkenstraüche wachsen, welche in 30 
Jahren eine Höhe von 8—9 Fuß erhalten haben, und die Wiesen sind den Eigen
thums - Dorfschaften gegen einen Canon von 2 Gr. 9 Pf. pro Mg. überlassen 
gewesen, wofür diese sie nur ungern behalten, da der bis zu 15 Fuß tief liegende 
Torf alle aüßere Vegetation verhindert. Angestellte Versuche ergaben die Vortresf- 
lichkeit des Torfs, ein großer Theil der Bürgerschaft sprach laut den Wunsch aus, 
diesen so ergiebigen Torfstich, welcher in 200 Jahren nicht aufgeraümt werden 
wird, zu benutzen; der Magistrat ersuchte daher den Berg-Inspektor Lenz zu Caro- 
linenhorst die Untersuchung vorzunehmen, und als diese über alle Vermuthung 
vortheilhaft ausfiel, schritt der Magistrat zur Vermessung des ganzen Terrains. 
Die gepflogenen Verhandlungen, insonderheit des Gutachten des rc. Lenz, thun die 
außerordentliche Ergiebigkeit des Torfstichs, so wie die vorzügliche Beschaffenheit 
des Torfs dar, indem sie zugleich, wie sehr auf die Erwäguug aller nur möglichen, 
Hindernisse Bedacht genommen ist, und daß diese eigentlich gar nicht vorhanden 
sind. Die Anlage ist von der Natur so begünstigt, daß kein Groschen auf Abzugs- 
Kanäle zu verwenden und nur ein Abschisfungsgraben anzulegen i)t, indem der Torf 
unmittelbar bis an die schiffbare Krampe stößt, (denn durch eine Veränderung der 
Mündung des Abschiffungs-Kanals ist auch die Besorgniß gehoben, daß der Schlamm 
des Kanals der Ausfahrt hinderlich sein würde), es deckt also der Torf, welcher aus beut 
Kanal gestochen wird, die sämmtlichen Kosten und gewährt noch Überschüsse. Unter diesen 
Umständen ward ein Plan zur Anlage ausgenommen, ein Ökonomie - Plan, so wie 
ein Anschlag von Anlegung des Abschiffungs-Kanals angefertigt, deren Resultate 
alle Hoffnuugeu bestätigen, und nachweisen, daß bei einem jährlichen Debit von 
jährlich 2 Millionen Torf ein reiner Überschuß von 2200 Thlr. zu erwarten ist, 
daß ferner die Anlegung des Abschiffungs-Kanals noch einen Überschuß von Thlr. 
459. 14 Gr. gewährt. Waren gleich mehrere 'Mitglieder der Stadtverordneten- 
Versanmllung mit dem Plane der Ansbeütung des Torfmoors uidjt allein einver
standen, sondern nahmen auch an den Vorarbeiten den thätigsten Antheil, so zeigte 
sich doch bei der Mehrheit der Stadtverordneten — von einem derselben, welcher 
bisher die Besorgung des Torfstichs in den Feldbrüchern gegen eine Vergütiguug 
von 2 Gr. pro Mille gehabt hatte, aufgestachelt, weil er dieselbe zu verlieren fürchtete, 
— eine große Abneigung gegen das Project des Magistrats. Die Ver
sammlung ernannte aus ihrem Schooße eine Commission über die andere, welche 
örtliche Besichtigungen vornehmen mußte, denen der Magistrat durch einige seiner 
Mitglieder mit unermüdeter Geduld beiwohnte und, wobei es nicht an einer tadeln
den Kritik fehlte, die sich die — gelehrten Herren gegen das Gutachten des be
währten Technikers, Berg-Jnspectors Lenz, Herausnahmen. Um kurz zu fein : als 
der 'Magistrat die Bewilligung der zur Ausführung des Projects nothwendigen 
Geldmittel beantragte, wies die Versammlung diesen Antrag auf das Entschiedenste, 
— ja mit Entrüstung zurück. Unter diesen Umftänben entstand die Frage: — 
1) Ob die Stadtverordneten bei einer so gründlich untersuchten, so großen Vortheil 
für die Stadt gewährende Melioration Befugniß haben, derselben und damit allen
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Grundsätzen der Landeskultur zu widersprechen, und ob sie namentlich befugt seien, 
zu erklären, daß sie nichts bewilligen wollen und auf die Entwürfe der Sachver
ständigen keine Rücksicht nehmen wollen?" Diese Frage legte der Magistrat in 
seinem oben erwänten Bericht der Königl. Regierung zur Entscheidung vor, in 
dem er gleichzeitig die Gesammtheit der gepflogenen Verhandlungen einreichte.

Die Verfügung, welche die Königl. Regierung unterm 25. Juni 1819 an den 
Magistrat erließ, lautet wie folgt: —

„Das Project wegen Anlegung eines Torfstichs auf dem der dortigen Com- 
niune zugehörigen Bruch, die Tolle-Heide genannt, ist mit Rücksicht auf die ein
gereichten von Ihnen darüber verhandelten Acten einer sorgfältigen Prüfung unter
worfen worden, deren Rusultat bei den bedeutenden Vortheilen, welche der Com« 
mune aus jener Anlage unbezweifelt erwachsen werden, nur für die Ausführung 
des Projects hat ausfallen können."

„Rach den Vorschriften der St.-O. §. 183 ad c sollen die Erinnerungen der 
Stadtverordneten bei dergleichen Plänen zwar genau berücksichtigt werden; wenn 
indessen vernünftigerweise hierunter nur Erinnerungen verstanden werden können 
welche den Nutzen einer solchen Anlage mit Gründen widerlegen; so ergibt die 
nähere Prüfung der in denl vorliegenden Falle von den dortigen Stadtverordneten 
gemachten Einwendungen von selbst, daß solche höchst oberflächlich sind, und nur 
auf Eigensinn beruhen können. Wir finden daher und mit Rücksicht auf die gründ
lichen sachkundigen Gutachten des Berg-Jnspectors Lentz, welche den mit der An
legung des Torfsstichs für die Commune verbundenen Nutzen so klar auseinander 
setzen, durchaus keine Veranlassung auf die Weigerung der Stadtverordneten ^Rück
sicht zu nehmen. Sie haben dies denselben zu eröffnen, und autorisiren wir, für 
den Fall ihrer fernern Renitenz, Sie hiermit, sofort die nöthigen Einleitungen zur 
Ausführung des Projects, deren Detail wir übrigens ganz Ihnen überlassen müssen, 
zu treffen.

„Die eingereichlen, aus 54 Blättern bestehenden Acten nebst den beiden Karten 
und Vermessungsregister erhalten Sie anbei zurück."

In der Sitzung vom 17. September 1819 erklärten die Stadtverordneten, 
nachdem ihnen die vorstehende Verfügung vorgetragen war, daß, wenn die Königl. 
Regierung dergleichen Anlagen ohne ihre, der Stadtverordneten, Einwilligung an
zulegen die Macht habe, sie derselben nicht widerstehen könnten. Ihre freiwillige 
Einwilligung müßten sie dieser Anlage, sowie sie der Magistrat beabsichtige, ver
weigern. „Sollte dem ungeachtet diese Anlage zur Ausführung kommen, uiib der 
Commune Schaden dadurch erwachsen, so wollen sich die Stadtverordneten den Weg 
das Rechts vorbehalten, indem sie durchaus nicht die Gelder der Commune dazu 
anweisen werden, weil wegen der voraussehenden Überschwemmung solche gewiß 
verloren gehen".

So bestimmt nun auch die sachverständigen Gutachten des Berginspectors 
Lenz und das Geometers Blaurock, der die Vermessungen und Abwägungen aus- 
geführt hatte, dahin lauteten, daß die gefürchtete Überschwemmung nicht nachtheilig 
sein könne, da die ganze Anlage darauf berechnet war, daß der Torf nach dem 
bereits ausgemittelten Niveau nicht tiefer gestochen werden sollte, als der, mit Zu
ziehung der ältesten Anwohner festgestellte, mittlere Wasserstand der Krampe ist, das 
höhere Wasser also immer, wieder abziehen muß, so ist doch vorauszusehen, daß 
auch hier, wie bei allen Anlagen ähnlicher Art unvorhergesehene Fälle vorkommen 
können, welche zwar das Ganze nicht stören, aber abändernde Maaßregeln zur Folge 
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haben können. Diese Möglichkeit verhehlte sich der Magistrat nicht, eben so wenig, 
in dem, der Königl. Regierung unterm 30. September 1819 erstatteten, Berichte 
seine Bedenklichkeiten wegen der künftig etwaigen Verantwortung. Ist, so schloß 
der Bericht, die Frage bejahend festgestellt: ob der Staat, in Gefolge des Tit. I., 
§. 1 und 2 der St.-O. auf Grund der vorgewesenen, sachverständigen Untersuchun
gen die Ausführung der Sache von Oberaufsichtswegen verfügen kann, — so wer
den wir mit Freüden das Unternehmen nach allen Kräften fördern.

Die Königl. Regierung faßte die Sache vom Gesichtspunkte des Magistrats 
auf, und richtete unterm 25. October 1819 an das Königl. Ministerium des Innern, 
zum Departement des Staatsministers Freiherrn Wilhelm v. Humboldt, die Frage: 
Ob Beschlüste der Stadtverordneten gegen Anordnungen der Magistäte durchaus 
befolgt werden müssen ; oder ob den Regierungen erlaubt sei, solche aufzuheben, 
wenn die Ansichten der Magisträte die besseren sind?

Das Miuisterial - Rescript, in welchem diese Frage erörtert wurde, lautet 
wie folgt: .

unterzeichnete Ministerium ist zwar mit der in dem Berrchte der 
Königl. Regierung vom 25. v. M. geaüßerten allgemeinen Ansicht, daß eine nähere 
Bestimmung der Gränzen innerhalb welcher die Staatsbehörden das ihnen durch 
die St.-O. zugesprochene Oberaufsichts-Recht auszuüben haben, wünschenswerth sein 
dürfte, einverstanden. Es wird sich zeigen, ob die Berathungen, welche jetzt über 
die ganze Angelegenheit der Communal-Ordnungen gepflogen werden, dahin führen 
werden. Ohne neüe gesetzliche Vorschriften kann nun das unterzeichnete Ministerium 
hierin nicht vvrschreiten, und am wenigsten würde es sich veranlaßt finden ein solches 
Normativ ergehen zu lassen, wie die Königl. Regierung es in Vorschlag bringt, 
da es sowol den Worten als dem Geist der St.-O. durchaus entgegen sein würde, 
wenn die Staatsbehörden bei entgegengesetzten Meinungen und Ansichten der Ma- 
gisträte und Stadtverordneten immer definitiv entscheiden wollten.

„Der vorliegende specielle Fall, die Anlegung eines Torfstichs in Golnow 
betreffend, ist weder dem Gesetze, noch der Natur der Sache nach irgend dazu ge
eignet, direct gegen die Erklärung der St.-V. das Unternehmen auszuführen. Wenn 
die Erfahrung zeigt, einer Seits, wie oft Pläne und Anschläge von sachverständigen 
durch den Erfolg als irrig dargestellt werden, (weshalb es jedenfalls rathsam sein 
würde, insofern solches noch nicht geschehen, die Sache von Seiten der Königl. 
Regierung noch durch einen ihrer technischen Räthe an Ort und Stelle prüfen zu 
lassen), anderer Seits, wie wenig günstige Resultate gewöhnlich die von öffentlichen 
Behörden unmittelbar besorgten Administrationen solcher Aulagen gewähren, so kann 
die Erklärung der Stadtverordneten zu Golnow (Bl. 26 der Magistrats-Acten), sich 
mit einem Entrepreneur zu vereinigen, nicht als so unangemessen um so weniger 
erachtet werden, als sich, wenn das Unternehmen wirklich so vortheilhaft ist, als 
die Acten es darstellen, unstreitig Privat - Personen finden, welche die Sache auf 
eigene Rechnung, wenn auch zuerst mit geringerm Vortheile für die Stadt, doch 
auch ohne Gefahr für dieselbe, in Gang zu bringen, geneigt sein werden.

„In sofern daher die Königl. Regierung nach vorgängiger genaurer Prüfung 
der Sache durch einen Ihrer Techniker an Ort und Stelle, nicht noch eine Ver
einigung des Magistrats und der Stadtverordneten wegen Ausführung des Unter
nehmens für Rechnung der Stadt zu vermitteln vermöchte, wird sich lediglich an 
die gedachte, vorn Magistrat nicht weiter berücksichtigte Erklärung zu halten, oder 
die Sache sonst den Stadtverordneten und dem Magistrat zu überlassen sein. Zwang 
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gegen die Stadtverordneten oder Ausführung des Unternehmens direct gegen ihren 
Willen kann aber keineswegs eintreten — Berlin, den 3. November 1819, 
Ministerium des Innern, (gez.) Humboldt. — An die Königliche Regierung 
zu Stettin.

Abschrift dieses Rescripts fertigte die Königl. Regierung dem Magistrate 
unterm 23. November 1819 mit dem Bemerken zu, daß die Anlage auf sich beruhen 
muffe, bis bessere Zeiten erscheinen, oder andere Stadtverordnete sich überzeügen, 
daß die jetzigen das wahre Wohl von Golnow verkannt haben und demnächst den 
Vorschlägen des Magistrats beitreten.

Die Tolle-Heide, 50 Jahre später. — Aus Berichten des Magistrats 
vom 20. Februar und 20. März 1868. — Das der Bürgerschaft gehörige, nord
östlich der Fürftenflagger Landstraße belegene Torfmoor Tolle-Heide, nach der im 
Januar 1868 aufgestellten Berechnung des Geometers Hüpgen 1146 Mg. 124 Ruth, 
groß, dient der, durch den Grundvertrag von 1846 bestimmten Anzahl Golnowscher 
Bürger zur Torfnutzung für das eigene Bedürfniß in begränztem Maaße. Die 
bei den Austorfungen auf ähnlichem Terrain gemachten Beobachtungen haben er
wiesen, daß bei einer Abtorfung von etwa 2% Fuß Tiefe die Ablagerung der 
Pflanzenreste so erheblich ist, daß nach Verlauf eines Zeitraums von 50 Jahren 
eine zweite Abtorfung an der nämlichen Stelle erfolgen kann. Nachdem nun der 
rc. Hüpgen das genannte Torfmoor vermessen und nivellirt, auch festgestellt hatte, daß 
hiervon bis jetzt nur eine Fläche von 45 Mg. 23 Ruth, innerhalb der letzten 15 
Jahre etwa 2'/, Fuß tief abgetorft sind, und daß die neben dem Hauptgestell östlich 
liegende Fläche von 578 Mg. 55 Ruth, den Bedürfnissen der Bürger zur eigenen 
Torfnutzung auf ewige Zeiten genügen wird, so haben die städtischen Behörden, 
nach genauer Vorprüfung aller Verhältnisse, beschlossen, den noch übrigen, westlich 
des Hauptgestells belegenen Theil der Tollen-Heide im Umfange von 568 Mg. 69 
Ruth., auf den motivirten Antrag des Bürgermeisters Schmalz vom 7. September 
1867, öffentlich meistbietend auf 25 Jahre vom 1. April 1868 ab zur Abtorfung 
bis höchstens 2 Fuß 6 Zoll Tiefe und demnächstiger Grasnutzung zu verpachten. 
Die zuletzt bezeichnete Flüche hat bis jetzt wegen ihres kümmerlichen GraswuchseS 
eine jährliche Pacht von durchschnittlich nur ca. 100 Thlr. gebracht; sie bietet aber 
nach den durch rc. Hüpgen angestellten Nivellements- und Bohr-Arbeiten eine minde
stens ebenso mächtige Lage von Torf gleicher, und stellenweise besserer Qualität 
als das, seit dem 1. April 1863 an den Kaufmann Koch zu Stettin auf 25 Jahre 
zur 2% Fuß tiefen Abtorfung und Grasnutzung verpachtete Kämmerei-Torfmoor 
von 366 Mg. 64 Ruth. Areal, wofür alljährlich 1200 Thlr. Pacht zur Kämmerei- 
kasse fließen. Mit Rücksicht also darauf, daß die mehr erwähnte Fläche der Tollen- 
Heide von 568 Mg. 69 Ruth., welche unmittelbar neben dem Kämmerei-Torfmoore 
liegt, voraussichtlich einen noch höhern Ertrag für die Bürgerkaffe liefern wird, die 
bisherige Bewirthschaftung aber keine rationelle gewesen ist, in Berücksichtigung 
serner des Umstandes, daß die Bürgerschaft in ihrem Rechte auf Austorfung zum 
eigenen Bedürfniß nie geschädigt werden wird, so wie endlich im Hinblick auf die 
immer mehr und mehr wachsenden Ansprüche an die Bürgerkasse, wurde ein Termin 
zur Verpachtung auf den 14. März 1868 anberaumt, weil bei längerer Zögerung 
ein Pachtertrag für das lausende Jahr kaum zu erzielen sein würde. In diesem 
Termine erschien aber nur ein einziger Pachtliebhaber, nämlich der Kaufmann Koch 
aus Stettin. Sein Gebot betrug 600 Thlr. Die städtischen Behörden haben dem-

vandbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 74
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selben nicht den Zuschlag ertheilt, sondern beschlossen zur weitern Ausbietung — 
ähnli h wie im Jahre 1819 — bessere Zeiten abzuwarten! Inzwischen hat die 
König!. Regierung zur Abtorfung des in Rede seienden Theils der zum Bürger
vermögen gehörenden Tollen-Heide, auf Grund des §. 50 Alin. 4 der St.-O., 
maßgeblich der aufgestellten Verpachtungs-Bedingungen, unterm 1. April 1868 von 
Oberaufsichtswegen die Genehmigung ertheilt.

Commun al-Besteuerung.
Bisher waren alle Kreis- und Provinzialabgaben, also namentlich die Kreis- 

Chausseebau-Prämiengelder, die Landarmen- und Irrenhaus-Beiträge, die Provinzial- 
Landtagskosten, u. s. w., soweit sie auf den Gemeindebezirk der Stadt G. repartirt 
werden, zufolge jedesmaliger genehmigender Beschlüsse der Stadtverordneten ans 
den Mitteln der Kämmereikasse gezahlt worden. Nachdem nun aber die Bedürf
nisse des Stadthaushalts so gesteigert waren, daß die Ausgaben der Känlmereikasse 
lange nicht mehr durch die Einnahmen gedeckt wurden, und nach den Festsetzungen 
des 7. des rechtsgültigen Grundvertrags vom 27. März 1846 die Bürgerkasse 
bereits mit einigen Tausend Thalern alljährlich zu Deckung der Bedürfnisse hatte 
Zuschüsse leisten müssen, so war des Magistrats Bestreben zunächst darauf gerichtet, 
die Kämmereikasse von allen denjenigen Ausgaben zu befreien, zu deren Tragung 
sie keine Verpflichtung hat. Auf Antrag des Magistrats beschlossen demgemäß die 
Stadtverordneten, daß die Kreis- und Provinzialabgaben in Zukunft von der Ein
wohnerschaft nach dem Klassensteüer-Modus aufgebracht werden sollen, von der An- 
nahine ausgehend, daß diese Abgaben, welche ihren Grund in dem Verhältnisse der 
Stadt zum Kreise, bezw. zur Provinz haben, eben so wenig als Communalabgaben 
angesehen werden können, wie die directen Steüern und sonstigen Staatsabgaben. 
Die Königl. Regierung erklärte sich mit dieser Auffassung der Sache in der Ver- 
fügung vom 28. März 1857 vollkommen einverstanden; sie hielt dafür daß der 
directen Erhebung jener Abgaben von der Einwohnerschaft der Grundvertrag vom 
27. März 1846 nicht entgegen stehe; denn dieser behandelt lediglich den städtischen 
Geineindehaushalt, wozu an und für sich die Provinzial- und Kreis Communal- 
abgaben nicht gehören, wie von den Stadtverordneten und dem Magistrat richtig 
erkannt worden sei. Die Einwohner könnten daher nicht geltend machen, daß sie 
auf Grund des Recesses vonl 27. März 1846 berechtigt seien, daß, bevor die Bei
träge zu den bezeichneten Abgaben von ihnen erhoben würden, erst die Einkünfte 
des Bürgerverinögens nach Maßgabe des Recesses angegriffen werden müßten. Da 
es indessen thatsächlich so gehalten, daß die fraglichen Abgaben aus der Kämmerei- 
kasse bestritten worden, so würden bei einer vorzunehmenden Répartition auf die 
Einwohnerschaft viele Beschwerden unvermeidlich sein; daher hielt es die Königl. 
Negierung für rathsam, daß sich die städtischen Behörden erst von der Zweckmäßig- 
keit der Erhebung dieser Abgaben volle Überzeügung verschafften, bevor sie zu deren 
Ausschreibung selbst schritten. Der Magistrat glaubt, daß ein Zuschlag von 10 Prct. 
der jährlichen Klassensteüer oder vielleicht der einmonatliche volle Klassensteüersatz 
zur Deckung der in Rede seienden Abgaben ausreichen dürfte.

Den Rath, welcher die Königl. Regierung den städtischen Behörden gegeben, 
sich erst volle Überzeügung von der Angemessenheit der Besteüerung zu verschaffen, 
war befolgt worden, denn erst nach länger als Jahresfrist schritten sie zur Aus
führung. Für das Jahr 1859 war die Summe von Thlr. 649. 12. 8 Pf. als 
Quote der Stadt G. zu den Kreis- und Provinzial-Abgaben ausgeschrieben worden.
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Nunmehr beschlossen die Stadtverordneten in ihrer Sitzung vom 15. Januar 1859, 
daß nicht blos die Klassensteüerpflichtigen, excl. der untersten Stufen von l1/« und 
2'/, Sgr. monatlicher Steüer, sondern auch die Einkommensteüerpflichtigen zur 
Deckung jener Abgaben heranzuziehen seien. Die Höhe des Zuschlags zu beiden Staats- 
steüern hangt davon ab, wie viel an Kreis- und Provinzialabgaben während des 
jedes Mal vergangenen Jahres eingefordert würd. Für das Jahr 1859 schätzte man 
den Zuschlag zu 20 höchstens 25 Prêt, und der Magistrat meinte, es dürfte nicht 
zu erwarten sein, daß dieser Satz in künftigen Jahren erreicht, oder gar über
schritten werde, da im Jahre 1858 mehrere extraordinaire Zuschüsse an Provinzial
abgaben eingefordert worden seien und dadurch der obenangegebene, pro 1859 zu 
repartirende Betrag ungewöhnlich hoch geworden sei. Mittelst Verfügung vom 4. 
Februar 1859 genehmigte die König!. Regierung, unter Bezugnahme des §. 53, 
No. I., 3 und 6 der St.-O. vom 30. Mai 1853 den vom Magistrate bestätigten 
Beschluß der Stadtverordneten vom 15. Januar, wonach die auf die Stadt G. 
repartirten Kreis- und Provinzialabgaben durch Zuschläge zur Klassen-Einkoiumen- 
steüer, unter Freilassung der beiden untersten Stufen, aufgebracht werden sollen. 
Dabei, so bemerkte die Königl. Regierung, versteht sich von selbst, daß im Fall die 
zur Deckung der Kreis- und Provinzialabgaben und übrige, noch foult eingeführte 
Zuschläge zu den directen Staatssteüern über 50 Prêt, derjelben betragen, oder 
diese Steüern nach ungleichen Sätzen belastet werden sollten, dies unter Nr. 8 der 
„Anweisung der Minister des Innern und der Finanzen vom 17. Juli 1854 zur 
Ausführung der §. 53 der St.-O." vorgeschriebenen Verfahren Statt finden muß.

Auf Grund dieser Ermächtigung wurden nur 20 Prct. Zuschlag zu jenen 
Steüern, Behufs Deckung der Kreis- und Provinzialabgaben, von der Einwohner
schaft wirklich erhoben, und zwar im Betrage von ziemlich genau 800 Thlr. in jedem 
Jahre. Nun aber trat, nach Ablauf von 5 Jahren ein neües Bedürfniß zu Tage, 
welches befriedigt werden mußte. Nach beut Landesherrlich bestätigten Kreistags- 
beschlusse uoni 3. Mürz 1862 waren zur Ausführung der im Nangarber Kreise 
projectirten Kreisstraßenbauten jährlich 12.000 Thlr. aufzubringeu, und zwar in 
halbjährlichen Raten, demgemäß unterm 19. März 1863 an den Magistrat zu G. 
die lanbräthliche Aufforberung erging, den ersten, auf die Stadt fallenden Beitrag 
von Thlr. 964. 11. 9 Pf. an die Kreis-Chausseebaukasse einzuzahlen. Zur Deckung 
dieser neuen Kreisabgabe, welche in runder Zahl jährlich 1929 Thlr. beträgt, wurde 
ein fernerer Zuschlag von 50 Prct., — mithin überhaupt von 70 Prct. — zur 
Klassen- und klassificirten Einkommensteüer erforderlich, und nach dem, vom Ma- 
gistrate bestätigten Stadtverordneten - Beschluß vom 4. Mai 1863 auch als eine 
Nothwendigkeit anerkannt. Die städtischen Behörden gingen bei diesem Beschlusse 
von der Ansicht aus, daß, da beide, damals im Bau begriffene Straßenzüge Gvlnow- 
Massow und Naugard-Daber nicht füglich ohne Fortsetzung über Massow hinaus 
nach Stargard, sowie von Daber nach Freienwald bleiben könnten, es nothwendig 
sei, für Herbeifchaffung der Baugelder auch dieser in Aussicht stehenden Straßenbanten, 
nicht niinber ber künftigen Unterhaltungskosten bei Zeiten Sorge zu tragen. Da 
ber Eingang ber Staatssteüern burch bie beantragte Erhebung von 70 Prct. Zu
schlag nicht gesährber erschien, so nahm bie Königl. Regierung keinen Anstanb, den 
Beschluß ber städtischen Behörden mittelst Verfügung vom 18. Juli 1863 zu genehmigen. 
Auf gehaltenen Vortrag genehmigten sodann auch die Minister des Innern und der 
Finanzen mittelst Rescripts vom 31. Mai 1864, daß in der Stadt G. zur Deckung 
der Kreis- und Provinzialabgaben, bezw. ber Kreis - Chansseebaubeiträge ber Ge

74*
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meinden, und des bisherigen Communal - Armengeldes von 850 Thlr. ein Zuschlag 
von 90 Prct. (20 Prct. für die letztere Abgabe) zur Klassen- und klassiftcirten Ein
kommensteuer vom 1. Januar 1865 ab, vorbehaltlich der Ermäßigung nach Auf
bringung der Kreischaussee-Baulosten erhoben werde. Nicht blos eine Ermäßigung 
des Communal-Zuschlages ist im Lauf der Jahre eingetreten, sondern ein vollstän
diger Erlaß des Zuschlages in Bezug auf die Kreisstraßenbaubeiträge, wie denn 
auch der Zuschlag von 20 Prct. Behufs Deckung der Kreis- und Provinzialabgaben 
nach einem Bericht des Magistrats pro 1868 in Wegfall gekommen ist, so daß nur 
noch die Erhebung des Armengeldes mit 20 Prct. von den mehrgenannten StaatS- 
steüern in Kraft bleibt.

Bereits im Jahre 1858 war davon die Rede, zur Hebung des Schulwesens 
gleichfalls eine Communalbesteüerung einzuführen, allein da die in dieser Beziehung 
einseitig gefaßten Beschlüsse auf mehrseitigen Mißverständnissen beruhten, so wurde 
die Sache damals nicht weiter verfolgt, zehn Jahre nachher aber wieder aufgefaßt, 
da Golnow seine 600jährige Jubelfeier als Stadt zu begehen im Begriff 
stand. Die Anträge des Magistrats, die höhere bis zur Tertia eines Gymnasiums 
gehende Knabenschule durch Vermehrung der Lehrkräfte, bezw. durch Aufba>: einer 
Secundaklasse, zu heben, wurden von den Stadtverordneten stets abgelehnt, da sie 
den zeitigen Zustand dieser Schule als dem Bedürfnisse der Stadt G. vollständig 
entsprechend, und den weitern Ausbau derselben in Erwägung der örtlichrn Ver- 
hältniffe als über jenes Bedürfniß hinausgehend erachteten. Zwar konnte der Ma
gistrat nicht anders als dieser Ansicht sich anschließen, dennoch sprach er gegen die 
Stadtverordneten den Wunsch aus, jener denkwürdigen auf den 1. Juli 1868 
fallenden Säcularfeier ein bleibendes Denkmal dadurch zu setzen, daß die Bürger
schule auch über das Bedürfniß hinaus zu dem wirklichen Grade einer höhern 
Schule erhoben werde, welche in ihrer obersten Klaffe zu einem bestimmten Abschlüsse 
der Bildung gleich anderen höheren Schulen führen und ein von solchen Lehr
anstalten ertheiltes Abgangszeügniß darbieten könne. Die Stadtverordneten gingen 
auf diesen Gedanken ein und es wurde der Beschluß gefaßt, daß zur Bestreitung 
der Ausgaben für die bisher schon anerkannten Bedürfnisse der Bürgerschule ein 
Zuschuß auf Höhe von 2000 Thlr. aus der Kämmereikasse gewährt, dagegen die 
durch die beabsichtigte Hebung genannter Schnle entstehenden Mehrkosten durch Zu
schlag zur Klassen- und Einkommensteüer aufgebracht werden sollen. Der erste Theil 
dieses Beschlusses ist zur Ausführung gekommen, der zweite Theil dagegen in der 
Schwebe geblieben und das 600jährige Bestehen der Stadt Golinow - Vredeheide 
und ihrer Begabung mit deütschem Stadtrecht ist vorüber gegangen, ohne daß das 
Säcularfest in der von den städtischen Behörden beabsichtigten Weise gefeiert wor
den wäre. Die Absicht ging auf Ausbildung der Bürgerschule zu einer höhern 
Unterrichtsanstalt, zu einem Progymnasium, und eine Schule dieser Art wird in 
der Regel nur von Söhnen der gebildeten und besser gestellten Stände besucht. 
Diese sind es darum auch allein, welche zur Unterhaltung der Schule beizutragen 
haben, sei es durch erhöhtes Schulgeld oder durch directe Schulsteüer in Gestalt 
von Zuschlag zur tlassificirten Einkommensteüer unb der höheren Stufen der Klassen- 
fteüer, deren untere Stufen frei bleiben müssen, weil die denselben angehörigen 
Söhne meisthin die höhere Unterrichtsanstalt nicht zu besuchen pflegen.

Im Kriegsjahre 1866 mußte die Stadt an Mobilmachungskosten zu drei ver
schiedenen Malen überhaupt 1509'/, Thlr. zur Kreiskasse nach Naugard abführen 
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und trat deshalb an die städtischen Behörden die Frage heran, auf welche Weise 
dieser Betrag zu beschaffen sein werde, wobei der Beschluß gefaßt wurde, sowol 
diesen Betrag als die durch die damals auch in G. grassirende Cholera verursachten 
Kosten mit ca. 500 Thlr. überhaupt 2000 Thlr. anzuleihen und in Berücksichtigung 
der drückenden Zeitverhältniffe nicht von der Einwohnerschaft direct aufbringen, 
sondern durch einen außerordentlichen Holzhieb in der Kämmereiforst wieder decken 
zu lassen. Die ungünstigen Conjuncturen des Winters 1866 - 1867 machten die 
Ausführung des fragt. Beschlusses nicht rathsam, so daß die Anleihe von 2000 
Thlr. nicht zu der angenommenen Zeit zurückgezahlt werden konnte.

Was aber die Mobilmachungskosten betrifft, so gehören diese nicht zu den 
Ausgaben, welche vom Stadt- bezw. Bürgervermögen zu bestreiten sind und finden 
mithin die Bestimmungen des Grundvertrages vom 14. März 1846 (§. 799 des 
Gemeinheitstheilungs-Recesses) auf diese keine Anwendung, vielmehr sind diese Kosten, 
wie die übrigen Provinzial- und Kreisabgaben von der Einwohnerschaft direct auf
zubringen, zu welchem Ende die Stadtverordneten-Versaminlung unterm 15. April 
1867 den Beschluß faßte, jene Mobilmachungskosten zum Betrage von 1509'/« Thlr. 
nebst Zinsen in drei Terminen von den Einwohnern wieder einzuziehen und zwar 
nach dem Klaffen- und Einkommensteüer-Fuß, mit Fortfall wie gewöhnlich der beiden 
letzten Stufen der Klassensteüer, wogegen die mehr angeliehenen 490'|2 Thlr. auf 
die Bürgerkaffe übernommen und von derselben getilgt werden sollen, wodurch diese 
Anleihe-Angelegenheit überhaupt ihre Erledigung gefunden hat. Zur Realisirung 
des erwähnten Stadtverordneten - Beschlusses wurde zum 1. Juli und 1. October 
1867 und 1. Januar 1868 jedes Mal ein anderthalb monatlicher Betrag der beiden 
Staatssteüern einzuziehen beliebt, was, da die monatliche ©teuer ca. 370 Thlr., im 
Ganzen ungefähr 1650 Thlr. gewährt, womit zugleich die Zinsen gedeckt wurden. 
Auf Grund des §. 53 der St.-O. ist jener Beschluß der städtischen Behörden von 
der Königl. Regierung mittelst Verfügung vom 30. Juni 1867 genehmigt worden. 
Richt also widerfuhr es dem Schlußantrage im Magistrats-Berichte vom 7. Mai 
1867, dahinlautend, die der Stadt G. obliegenden Kreis-Chaussee-Beiträge so lange 
durch eine jährliche Anleihe von ca. 1000 Thlr. aufzubringen, als der Bau der 
Kreisstraßen dies erforderlich macht. Die Königl. Regierung lehnte die Genehmi
gung dieses Antrages ab, da die überaus günstigen Steüerverhältnisse der Ein
wohner von G. eine Erleichterung der Abgaben in der beantragten Weise nicht 
gerechtfertigt erscheinen lasten. Hierzu tritt noch der Umstand, daß die Kreis- 
Chauffeebau-Beiträge noch eine längere Reihe von Jahren aufgebracht werden 
müssen, da voraussichtlich neue, dem Bedürfniß entsprechende Straßenban-Projecte 
in Angriff genommen werden, zunächst namentlich der Bau der Straße von Rau- 
gard nach Gülzow zur Verbindung mit Kamin. Sodann wird der Bau der Straße 
von Raugard nach Stargard vorgenommen werden muffen, um mit diesem größern 
Marktplatze für Landeserzeügnisse die fruchtbaren Küstendistrikte auf kürzestem Wege 
in Verbindung zu bringen.

Früher wurden außerordentliche Ausgaben durch Beiträge von der Einwohner
schaft aufgebracht, denen die Service-Classiftkation zum Grunde lag und wobei der 
Werth der vollen Portion gemeiniglich zu 1 Thlr. 25 Sgr. angenommen ward, so 
namentlich im Kriegsjahre 1813, wo die Stadt für das Preüßische Blokade-Corps 
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vor Damm unter dem Befehl des Obersten Nödlich*),  ein Lazareth mit allen Na
zareth-Utensilien einzurichten hatte, was einen Kostenaufwand von 800 Thlr. ver
ursachte, welche Summe, da die Kämmereikasse zu Vorschüssen außer Stande, von 
der Bürgerschaft aufgebracht werden mußte.

*) Oberst Redlich war ein fahrlässiger Befehlsführer. Er verschuldete, weil er es unter
lassen, die gehörigen Poften auszustellen, den glücklichen Ausfall der französischen Besatznng 
aus Dann« am 7. April 1813, bei dem Finkenwald — wo der Oberst auf dem Gute des 
Majors v. Katt sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte — zum größten Theil in Flannnen 
aufgiug, und die Blokade-Truppen, aus pommerscher Landwehr bestehend, weil sie im Morgen
schlafe überrascht wurden, einen großen Verlust an Todten und Verwundeten erlitten. Der 
Besitzer von Straußenöruh, der mit einem Kinde auf dein Arm am Fenster stand, ward er
schossen, ein Trupp Landwehr hatte sich in die dortigen Gärten zurückgezogen, um dem unge
stüm andringenden Feinde Widerstand zu leisten. Uber die Örtlichkeit des Kampfplatzes vergl. 
L.-B. IL Th. Band II., 1738—1744.

**) Die auf dem ehemaligen Erbzinögnte Kainelsberg (S. 392) haftenden Reallasten sind 
laut.Recesses, bestätigt von der General-Commission am 24. Februar 1863, abgelöst worden, 
und zwar für die Stadt Golnow mit einem Kapital von Thlr. 2605. 6 Sgr., für die Stadt 
Stettin mit einem Kapital von Thlr. 3209. 18 Sgr.

Finanzzustand und Schuldenwesen in vergangenen Tagen.

Bald nach dem ersten Pariser Frieden forderte die König!. Negierung von 
Pommern mittelst Amtsblatt-Verfügung vom 11. September 1814 die Magistrate 
der Städte auf, Übersichten des Finanzzustandes rc., einzureichen. Weil etwas Voll
ständiges zu liefern war, mie es die Verfügung und der Zweck erforderte, so sah 
sich der Magistrat von G., persönlicher Verhältnisse halber in der Lage, erst nach 
Ablauf von 5 Monaten den erforderten Bericht unterm 10. Februar 1815 vor
zulegen. Der Magistrat übergab: —

I. Eine vollständige Nachweisung aller für die Kämmerei- und allgemeinen 
Communal - Fonds gehörenden regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben. Es 
betrugen im Jahre 1815 —

Die Einnahmen:
A. Beständige, und zwar 1) Grundgeld: Vom Tuchmachergewerk Thlr. 1. 

13. 4 Pf.; aus Barfußdorf und Mönchendorf von den Büdner-Grundstücken Thlr. 
30. 16 Gr.; an Orböde Thlr. 61. 10. 8 Pf.; an Canon von den Colonien und 
Vorwerken zusammen Thlr. 2105. 21 Gr., nämlich, vom Vorwerk Ihnaburg 63 Thlr., 
von der Colonie Kaltenhof 250 Thlr., von den Colonien Blankenfeld und Kamelsberg 
630 Thlr.),  von dem Vorwerke Höfe linker Hand der Jhna (Wiekscher Seits) 98 
Thlr., Vorw. Höfe rechter Hand der Jhna (Nöddenberger Seits) 110 Thlr., Vorw. 
Neühof Thlr. 70. 11 Gr. ; Vorw. Holländerei Thlr. 254.6.11 Pf., Vorw. Hohen
horst Thlr. 35. 3 Gr., Vorw. Wiek Thlr. 135. 18 Gr.; von der Colonie Hakenwald 
Thlr. 379. 7. 6 Pf.; von der Colonie Fürstenstagge Thlr. 99. 22. 7 Pf. (S. 341 
sind nach Brüggemann 8 Pf. mehr angegeben). An Mühlenpächten Thlr. 137. 8 Gr. 
An Güterschoß von Barfußdorf und Mönchendorf Thlr. 41. 14 Gr. — 2) An 
Récognition Thlr. 4. 16 Gr., nämlich von der Papiermühle 1 Ries Relationspapier 
Thlr. 1. 16 Gr , 1 Ries Conceptpapier Thlr. 1. 8 Gr., von Barfußdorf für 10 
Weidegänse Thlr. 1. 16 Gr. — 3) An Dienstgeld aus Barfuß- und Mönchendorf 
256 Thlr. - 4) An Gewerksgeldern, vom Schuhmachergewerk 10. Gr. 8 Pf.

**

Summa der beständigen Gefälle . . Thlr. 2639. 13. 8 Pf.
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B. Unbeständige: 1) Zinsen von ausgeliehenen Kapitalien sind pro 1813— 
1814 eingekommen 383 Thlr. Es ist keine Fraction dieses Einnahmepostens gezogen, 
weil in den Jahren die Zinsen nicht eingegangen sind. 2) Extraordinaire Einnahme
nach der Fraction der sechs Jahre 1800-1806 Thlr. 2741. 10. 8%. Summa der 
unbeständigen Gefälle Thlr. 3124. 10. 8-/:{. 

Summa allerjährlicher Einnahmen . Thlr. 5764. —. 4Vs. 
Ausgaben.

A. Beständige, nämlich — 1) Zur Besoldung der städtischen und Polizei-
Officianten zusammen Thlr. 2627. 3. 4 Pf., davon dem Dirigenten des Magistrats 
900 Thlr., Kämmerer 400 Thlr., ein Rathmann 300 Thlr., Stadtsekretair Thlr. 
209. 18 Gr., incl. 18 Sch. Roggen a 14 Gr., Registrator 190 Thlr., Stadtförster 
Thlr. 181. 23. 4 Pf., Unterförster 45 Thlr., Bruchwärter 50 Thlr., Ralhsdiener 
71 Thlr., Kämmereidiener Thlr. 67. 10 Gr., Polizeidiener 60 Thlr., vier Nacht
wärter 100 Thlr., Stadttambour 8 Thlr., Spritzenmeister 6 Thlr., Schornstein
feger 14 Thlr., Diener der Stadtverordneten 24 Thlr. Sodann Wohnungsmiethe 
für die Stadthebeamme 7 Thlr., die in der obigen Summe nicht enthalten ist. — 
2) An Zuschuß zur Besoldung der Königl. Stadtgerichts - Officianten zahlt die 
Kämmerei, incl. 200 Thlr. für 50 Faden Holz 1310 Thlr. - 3) Den Kirchen- und 
Schulbedienten rc. Thlr. 178. 8 Gr. — 4) An Récognition, Orböde zur Randow- 
schen Kreiskasse Thlr. 88. 2. 8 Pf. — 5) An Erbpachtgefällen, zur Stepenitzschen 
Amts-Forstkasse der Canon von Jhnaburg 63 Thlr. - 6) An Beisteuer zur Stadt, 
armenkasse 24 Thlr., zur Bürgerkaffe Thlr. 505. 22. 11 Pf. Summa der bestän
digen Ausgaben Thlr. 4803. 12. 11.

B. Unbeständige: nach der Fraction der Jahre 1800—1806 jährlich Thlr. 
2238. 21 Gr.; hierzu die Commnnal-Last aus der Service-Erhebung, als: Gehalt 
des Rendanten, des Billeteurs, des Diener und an Ausfällen 180 Thlr., macht in 
Summa unbeständige Ausgabe . Thlr. 2418. 21.

Summa aller jährlichen Ausgaben . Thlr. 7222. 9. 11 
Einnahme und Ausgabe mit einander verglichen ergeben ein Deficit von 

Thlr. 1458. 9. 6 Pf.
Die Quellen, aus denen die unbeständigen Einnahmen fließen sind: Zeitpacht 

von kleinen Pachtstücken; Haus-, Acker-, Wiesen- und Gartenmiethe, Bürgergeld; 
Stadt-Zoll, Last- und Bohlwerksgeld; Stadtzoll und Stättegeld in den Jahrmärkten; 
Jnnungs- und Meistergeld, Voigding - Geld (fixirt Thlr. 2. 42 2 Pf.); Holzgefälle; 
Strafgelder; Abschoß und Zehnten, Loskaufs-, Auf- und Abzugsgeld.

Die unbeständige Ausgaben sind: Baukosten, Gerichtskosten und ad incommod. 
jurisdictionis ; Schreibmaterialien, Porto und Botenlohn; Diäten und Reisekosten; 
Avise für Brennholz; Feüer - Societätsgelder, auf Königl. Specialbefehl; Abgänge 
und Remissionen, allerlei extraordinaire Ausgaben.

Es haben betragen —
Die Einnahmen.

An Holzgefällen.In den Jahren. 
1800—1801 
1801-1802 
1802-1803 
1803—1804 
1804—1805 
1805—1806
Summa.. 
Fraction. .

Im Ganzen.
1121. 12. 4
3072. 5. 6
4802. 8. 7
1090. 14. 1
5203. 1. 7
1158. 22. 3

16448. Iß. 4
2741. 10. 8*1 1

Die Ausgaben.
Im Ganzen. An Baukosten.

— 10. 6 
1710. 10. — 
3770. 15. —

28. 17. 3
4185. 15. 10

83. 13. 4
9779. 9. 11 
1629. 21. 8

Ätz 1729. 7. 11 àîfc. 585. 19. 9
2648. 4. — 1583. 7. 7
2938. 9. 7 1593. 11. —

1190. 8. 8 295. 16. 4
1632 18. 6 640. 8. 4
3294. 5. 2 2472. 9. 11

c-A 13433. 5. 10 7171. 11
2238. 20. 11’1. 1195. 4. 2
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In dem Begleitungsbericht bemerkt der Magistrat was folgt: — Eine Ver
mehrung der Kämmerei-Nevenüen durch zweckmäßigere Benutzung der Grundstücke 
kann nur Statt finden, wenn — a) Die Forst besser bewirthschaftet wird; b) wenn die 
der Stadt gehörenden Bruchfelder urbar gemacht sind. Ad a) muß aber eine specielle 
Vermessung und Eintheilung in Schlägen vorhergehen, wozu es in den ersten Jahren 
an Geld fehlen wird, und wovon der Ertrag und Nutzen erst nach vielleicht 20 
Jahren sich ergeben kann. Ad b) wird die Urbarmachung bereits vorbereitet. Nach 
dem im Juli 1814 eingereichten Plane wegen des Holzschlages und der Urbar
machung der Brücher zur Bezahlung der Stadtschulden müssen die Brücher, weil kein 
Geld zu den Radungskosten vorhanden ist, auf 20—25 Jahre gegen ein anticipando 
zu erhebendes Pachtquantum ausgethan werden, um das benöthigte Geld zur 
Deckung der Schulden zu erhalten; die Revenüe der Kämmerei von den sodann 
urbaren Wiesen wird also erst nach 25 Jahren ihren Anfang nehmen. Eine Aus
sicht zur Vermehrung der Kämmerei-Einkünfte ist also für die nächsten Jahre nicht 
vorhanden.

Die Administrationskosten können in keiner Art vermindert werden, es wird 
vielmehr nöthig sein, den aüßerst schlecht bezahlten Forstbedienten Zulage zu geben. 
Die Kosten der Polizeiverwaltung haben nicht besonders dargestellt werden können, 
da die Polizei vom Magistrat mit verwaltet wird. Die der Justizverwaltung 
betragen 1310 Thlr. und sind für eine Stadt wie Golnow — sie hatte um die 
Zeit der Abfassung des vorliegenden Berichts etwa 2500 Einwohner — hoch genug. 
Außer der Kämmerei bestehen keine Nebenkassen für Communalzwecke. Wol aber 
gibt's —

Eine Bürgerkasse, zu welcher von der Kämmerei ein Zuschuß von Thlr. 
505. 22. 11 Pf. jährlich gezahlt werden muß. Sie gibt sich rein aus, da sie nach 
dem Etat von 1803 -1809, welcher noch in Kraft ist, zu zahlen hat — 1) Gehalt 
der Prediger und Schullebrer Thlr. 232. 18 Gr. — 2) Zinsen von schuldigen 
Kapitalien Thlr. 114. 23. 6 Pf. — 3) Bau- und Neparaturkosten des Comman- 
dantenhauses, welches der Bürgerkasse gehört, so wie einiger Feldwege, Brücken rc. 
Thlr. 56. 22. 6 Pf. — 4) An die Armenkasse 60 Thlr. — 5) An Forstverbesse
rungsgelder und ad extraordinaria Thlr. 44. 8. 6 Pf. Macht zusammen Thlr. 
509. — 6 Pf. Es fehlen also noch Thlr. 3. 1. 7 Pf.

II. Nachweisung der noch rückständig gebliebenen Einnahme- und Ausgabe- 
Reste aus den verflossenen Jahren, zum Theil seit 1806, bis Trinitatis 1814.

Von den Einnahmen - Resten zmil Betrage von Thlr. 4755. 3. 1 Pf. sind 
bereits verloren und jetzt inexigible Thlr. 1007. 3. 1 Pf., bleiben Thlr. 3748.--------
Die Ausgabereste betragen „ 4173. 2. 8

Es sind also noch zu decken .... Thlr. 425. 2. 8
Die bedeütendsten unter den Einnahme-Resten sind: — 1120 Thlr. Dienstgeld

von der Dorfschaft Barfußdorf pro 1807—1814 auf 7 Jahre a 160 Thlr., ebenso 
Dienstgeld von Mönchendorf pro 1809—1814 auf 5 Jahre a 94 Thlr. macht 470 
Thlr. Ferner die Dorfschaft Barfußdorf Wiesenpacht pro 1809—1813 auf 4 Jahre 
a Thlr. 63. 22. 8 Pf. macht Thlr. 255. 18. 8 Pf., auch Güterschoß von der
selben auf die 2 Jahre 1811—13 a Thlr. 26. 16 Gr. macht Thlr. 53.8 Gr. Die 
Golnower Bürgerschaft Zinsen pro 1806—1813 Thlr. 763. 10. 6 Pf. Orböde- 
gelber vom 1. Juni 1806 bis dahin 1811 auf 5 Jahre a Thlr. 61. 10. 8 Pf. macht 
Thlr. 307. 5. 4 Pf. (die aber als inexigible in Ausfall zu stellen sind). Canon 
von Blankenfeld und Kamelsberg pro 1812—1813 Thlr. 390. 3. 6 Pf. — Von
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B°"sakuL7u d°7°üachà Ti,Lîiede"b. °" ^/rpslegungsgelderu sur die 

Völkern, als Sequester für die Krieâl^à'i" r°n kmserlich-französischen Kriegs- 
Festungen Stettin, Küstrin und ßWnnmi s 10"' loscht gebliebenen drei Oder- 
bei Mobilmachung des vaterländischen H«res °I805 unb^MOß9 Pferdelieferung

« as«-. iT S ?
Pension der Wittwe des°«ürgermeister^Titzl'20 Thlr^^'^ Thlr. rückständige 

ssgÄtes&Äta 

von ÄÄ àee der Lieferung

eiablirt gewesene Militair-Lazareth,7u"BÄeidT7nd Betoaff ’8l3h IU ®oInoto 
(Thlr. 1455. 6 Gr l und „■ ISi. I und Bewaffnung der Landwehr 
(Bestandtheil des L X. * «"rste,scheu Corps

worden im Ganzen Thlr 8511 16 7 -ui « ~ ^urgerichaft repartirt
Thlr. .WO. d>eler Summe haben aber nur
2180. 20 2 Pf. in Rest stehen geblieben U“' 18O14.W* *
die Lieferung der Mobilmacbunas tÄo i^trag derienigen Kosten, welche dal, ist mit ^95^TX^CMÄ SS'’ ^rfachl 

s^hreu "i^7BL^7i7e^;: à^uichlL^'L °i'^ 

werden muß, MrTvM welche Baute7nich!"verfchàu
wazu wieder ein Kapital ausgenommen werden muß. $ & b fomic"' und

1806 bU ÄÄÄTWJ welche sämmtlich feit dem Jahre 

Sil- s, , luitanoin und daher lauter Kriegsschulden sind
gründe, zum die sich auf Schuldverschreibungen
durch b'flS 12 »o?b hUni,Cn sà Lieferungsvorfchüffe, welche 23- 2

des Sàldâwelenâ t“ ä.duigl, Regierung zur Regulirnng 
i-uAt^nh fSem ,-bl'puhrte" Reserendarius Bethe unter- 
sucht und sestgestUlt sind zum Betrage von

Sunlma der ganzen Schuld -
woraus rückständige Zinsen bis 1 Januar 1814 TMr ' t^00* 13- 9
1814 Thlr. 2200. 23. 6 Pf., übirtauM9 und pro 
®«fe su decken ist ein Holzverkauf in der Lülkeuheide veranstalM wofür hj-7 7uli

Landbuch von Pommer» ; Th. IL, Bd. V. 1 ' "W,llt ™ L

13.308. 14. 7
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, i p. nnn -vMr pinfoniiTiCTi tov’b 9Jîit bem Überfchus> sollen

gutnnie (in ^ieferungêùOTi d)üfjm entsteh ) > . meldiett

- BÄA. Capitalien, welche aus den m Wc“"^aL( , Bon j^och zwei Posten 
zinsbar bestätigt worden. Sw betrage» 10.250 Mr,^°°°°n^ 'fià Die 

Zinsen dieses «7 J2st= - wg-tè sssvä «
Anüpfnrft In wie bet Vorwerke öollanberei, äet, Jieupoj, y I '..,

rMWWäkL«LLländern, 1 Schaderuth- den Sl-àMamp,^^ ^ch 100 Mg

Ä“ *6W ’ Gebä» b-W die

as siï » «Ä kä mit Ausnahme eines Aiagazin-Olebaubes m I) Revenuen aus ben liegenben 
zum Salzlager für 20 Thlr. vermwthet r . Dw Avenuen an _r> P
Gründen belaufen sich im Ganzen aus Thlr. 2266. 10. Pt-, w^r. 45.328 16 

noch di°àmwreis°rst,deren
äröfie weil sie nicht vermessen war, nur nach einem ungefahren 
Überschlag zu 16.300 Mg- angegeben werben konnte, unb bereit 
Werths zn 2 Thlr. pro Mg, angmwmmen wurde zn 

Hierzu bie als sicher funbirt bezeichneten Kapitalien nut
Und es stellt sich das Kämmerei-Vermögen aus . 4o.o00$()lr.

de« "<I I gedachw» Zuschusses von Thlr. 1458. 9. 6 Pf. und der Zinsen von der 
gytk.Äi "'*s ’«5s ?L« rsv: s Ä 

ss ä “
1815 schloß der Magistrat wie folgt:

. Thlr. 32.600 —
. . „ 9.250 -

. . Thlr. 87.178. 16



Stadt Golnow. - Schuldenwesen.
595

>° wL" à in à'Ârzà -u s°«ch--nd-Unterstützung gestatt-, n-ärr,

ungeheueren Durchmärsche ganz ausgesogen hat, fast gar nichts aeben fwn ? ? 
fur dre nächsten Jahre auf einen Betrag richten müssen welcher d S " 
»den stihrlichen Zuschuß - Summe nahe käme; wir müssen uns indeß beschrinf^ 
die Stadt welche noch dazu das Unglück gehabt hat, Ehrenddes 

nut bedeutenden Feuersbrünsten heungesucht zu werden, der Fürsorge der Könial 
Regierung zu empfehlen." 0 ,vtyi; vtl wonigi.

Zur Ergänzung der vorstehenden Übersichten reichte der Magistrat
” 5'">ch's * 2. Marz 1815 die Nachweisung der Forderungen à wà 
U1 ®- 1,11 den Staat für Lieferungen und Leistungen in den Satiren I8r> 
“ , 813-i * wofür dieser Bergüttgung, sei -s durch CompensâtL durch 
-ustrungsscheme verjprochen hatte. Es wurden liquidirt-: — ' ö $

Thlr. Gr. Pf.
12

9.

20

1. Durch Compensation auf die Bermögenssteüer . . 10 559
y " Lieferungsscheine waren zu vergüte» . ... 12 215 
" -ln Durchmarschtosten französischer Truppen in den Jahren

öur Bergütigung durch die ehemalige 
rzestungs - Berpflegungs - Commission der 3 Oderfestunaen 
lvaren zu fordern........................... ' 'ü/)o.

 9.484.
, . .. L _ Summa . • . Tq99XQ ---- =-ÄWSÄK Jäa w-ä'^ 

à à "un in der obigen Schàn-Nachwrisung K

für Lieferungen schuldig geworden sind,' welche aus der'städtische 4 ~=.«...àA'ÄÄÄS
W ^rden abermals dar.hun, wir nothten g der L Ä?“ 
fu d-e nächsten Jahre ist, da die im Vorstehenden veneicbS Ænm t s 0 
äÄ*  l-ê worden, wir' Ntüsirn

ll(vt vom 10- Februar dringend wiederholen 9 "°e

lind für die Spezial.

Fettung Danin, nicht ohne Intéressa Heben wir nun bieienigen Gegenstände^ fier' 
. Ulî t111 ^Pbcml-Nequisition des Obersten Rödlich, Befehlshaber des VreüKi
A/'' àkade-l vrps vor Damm, in den Monaten März — Mai 1813 von h 
S .adt ©. geliefert, bezw. geleistet werden mußten. Dahin gehörten- Große X 

be, andere Schanzgeiäthschaften und Leitern, Bauholz Arbeitslose fü
ErL?îmmerleüte, Gestellung armirter Fahrzeüge auf bem ®ammî&en i 
Stt9C9* fÜr biEfe S4iffe *'  "°- -usammen gek-n î Thtt'

75*
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k, n Wle im -^abre 1814 einen neuen Bürgermeister gewählt.
Dre Stadt G. hatte ^ayre Kämmerei viel aufzu-

Johann Ludwig Tourbiê, welcher m der aleickneitiqen Kämmerer viele Fahr- 
raumen fand, weil feine zwei lasten, deret-
läsfigkeiten und V-ruachlastlguug-nstch r î über Kasten-Deseete zum Ge- 

wegen dre Stadt noch>nnJa) • \ &jat>riger Amtsthätigkeit war es dem
sammtbetrage von WO Thlr. fuhà ) 1^ unterstützt, möglich geworden,
Bürgermeister Tourbiö, von dem Kan Rechnungs-Confusionen zu entwirren,
den seit 1805 zusammen gehäuften Knauel de 4) 9 Ä Zeitraum von
und ein klares Bild von dem Fmanz-Zustande ver ölu
1814 bis ult. 1818 aufzustellen. Vorschüsse und eine, aus Holz-

Durch die Einziehung vieler alter J Mieasleistungen rc. entsprungene 
verkaufen und Vergnügungen vom 4 ist in dem Zeitraume voni
extraordinaire Einnahme von T ) r. o5|o3®9ne Einnaiuue von . Thlr. 94.792. 4. 1 
1. April 1814 bis ult. D°-°mb°r 1818 inànasm»r° îidegelder
beschafft, ohne daß dre Bmserscha,i. a C b Jah?en 1814-1816 aufgebracht, 
zum Betrage von Thlr. 1019. 2« G . Aufopferungen gemacht hat,
und ohne daß das Communalvermogei technischem Urtheil doch abzu-
außer dem Verkauf der durchplante -r-vier aeschlossen geblieben ist. 
treibenden Lütkenheide, wogegen das Haup 6 N ' Reste und Extraordi-

Jn Bezug auf dw Ausgaben ist z Detail extraordinaire Aus-
naria abgewälzt wurden, denn es find nach dem x)uau

gaben bezahlt worden:

1. Baar abgetragene 
Schulden....

2. Rückständige u. lau
fende Zinsen . .

3. Alte Gehalts- und

Thlr. Gr. Pf-
Thlr. Gr. Pf.

Pensionsrückstände.
4. Kosten der vorgesun-

20.692.

9.335.

4.683.

15. 5

13. 3

9. 1

5. Deficit der jährlichen 
Einnahme . . • •

6. Gehalt während der
6605. 19. 7

Untersuchung:
a) Bürgermstr. Birner 2355.
b) Kämmerer Schmidt iw •

3.
1.

2
2

1.323. 11. 4ucucii Tpwgvuv . - . Allsaabe von Thlr. 47.086. 18. 8 Pf.
Mit Einschluß der -îtraordmanc J J 1814 bis ult. December

hat sich die Gesammt-Ausgabe >n dein Zertrau xhlr. 92.098. 8. 3 
1818 belaufen aus die Hauptsumnrc ' ooz 1g 7 ist die Summe von mehr 
Unter der ordinaire» Ausgabe von Th w t . fcet feit 1806 sehr,n
als 12.OOO THlr. Baukosten befmdlich- W i » Bohlwerk- und Straßen- 
Verfall gerathenen öffentlichen Gebäude- «ege, «uc-e , 

dämme haben verwandt werden . betrifft fo hat derselbe, im Vergleich mit
Was den effectiven um Thlr. 1104. 22 1

der Angabe von Anno 1814, i^olge werden müssen. Davon sind getilgt 
erhöht und aus Thlr. 48.885 11. 5 » 24.274. 9. 3. Wie aus
Thlr. 24.611. 2. 2 und es bleiben noch Schuld ' Deckung derselben bis 
der nebenstehenden Übersicht ersichtlich^ ö ar hemerken, daß — 1) die
aus Thlr. 2344. 9. 3 nachg-w>°,°n. >st «feWMI ^^ung des jährlichen 

Ä5ÄM >Ä‘ s

äs * — «

denen Prozesse . .
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deshalb in deposito behalten, weil sie auf die gesammte Stadt lauten, bei der 
Vertheilung 30 Prct. am Cours verloren gehen würden, und damit gegen die 
Gläubiger der Stadt, wenn, wie zu erwarten, die Kündigungen erfolgen, das 3jährige 
in Oratorium interponirt werden kann. Zugleich geben sie die Mittel zur Amorti
sation. — 3) Müssen die Einnahmen für Bauholz, welche verfassungsmäßig der 
hausbesitzenden Bürgerschaft gehören, derselben erstattet werden. Die Beträge pro 
1816, 1817, 1818 wachsen mit Thlr. 2281. 12 Gr. der noch vorhandenen Schulden 
ad Thlr. 24.274. 9.3 Pf. zu, wodurch sich die Summe der Schulden effectiv auf

Thlr. 26.555. 21. 3 
stellt, von welcher noch die, in der nebenstehenden Summa von Thlr. 14.337. 19. 
6 Pf. verzinst werden muß.

Golnow's Bürgerschaft befand sich durch die in vorzüglichstem Grade auf der 
durch die Stadt führende Etappenstraße und ohne Unterstützung vom Kreise getragenen 
Kriegsübel und deren Folgen, welche einen großen Theil jetzt aus Haus und Hof 
setzten, in so schlechter Lage, daß sie zu der Schulden- und Zinsentilgung nicht an
gezogen werden konnten und nur mit Mühe hatte der Magistrat die unter dem 
Titel von Weidegeldern erhobenen Communal - Lasten mit überhaupt Thlr. 1019. 
22 Gr. aufgebracht, und die städtischen Behörden durften es auch für die Folge 
nicht wagen, Communal-Lasten auf die Bürgerschaft zu legen; sie mußten das 
Gesammtvermögen in Anspruch nehmen, wie es auch bisher geschehen.

Die sonstigen Abgaben waren im Jahre 1819: — 1) Grundabgaben, und 
zwar Orböde, jährlich Thlr. 88. 2. 8 Pf. — 2) Persönliche Abgaben, a) Service 
jährlich 980 Thlr. b) Landarmengelder 172 Thlr.

Übersichtlich zusammengestellt ergibt sich der Schuldenzustand im Jahre 1819 
wie folgt: —

Die Schulden der Stadt haben nach der im Jahre 1812 ausgemachten 5%. tyr. % 

und seitdem berichtigten und ergänzten Haupt-Nachweisung betragen, ohne 
rückständige Zinsen...................................................................................................... 48.885. 11. 10

Davon sind bei Regulirnng des Schuldenwesens im Jahre 1817 theils 
behandelt, theils als übertriebene und beim Mangel an Nachweis zurückgezogene 
Forderungen in Abzng zu bringen............................................................................. 3.918. 11. 2

Verbleiben als Schuldenstand.............................................................
Davon sind in den Jahren 1815 bis ult. 1818 abbezahlt  
Es sind also am Schluß des Jahres als Schulden noch vorhanden . .

Diese bestehen:
1. Nach der Kämmerei-Rechnung de 1818 in  

wovon aber nur Thlr. 14.337. 19 6 Pf. verzinset werden.
2. Die Bürgerschaft hat noch für einzelne Lieferungen zu fordern  

welche ihre Compensation mit Resten erwarten.
3. Das Stadteigenthnm hat für Naturalliefernngen annoch zu fordern . . -
4. Dasselbe, die Kirchen und die Hospitäler an baarer Zahlung...................

Die Schulden zu 3 und 4 erwarten ihre Tilgung durch Compensation 
mit den Vorschüssen an Naturallieferungen und Geldzahlungen während 
des Krieges, die aber noch nicht festgestellt sind.

5. An Rückständen für Korn- und Fourage-Lieferungen  
Sind obige  

Zu deren Deckung sind vorhanden:
1. An Resten Thlr. 6596. 13. 9 Pf., wovon aber wahrscheinlich nur eiugehen

44.967. —. 8
20.692. 15. 5
24J74. 9. 3

18.337. 19. 6

441. 7. 6

1.904. 16. 4
1.500. —. —

2.090. 16. 11
24.274. 9~3

5.500. —. —
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Davon gehen ab die noch nicht feststehenden Vergütigungen 
an andere Corpora ca................................................

2. Au Lieferungsscheinen .................................................................. 5.985. 12. —
Dazu von der Vermögenssteuer, deren Compensation mit
Lieferungen der Bürgerschaft baar ansgezahlt und die
Lieferungsscheine ad depositum genommen werden . . . 2.788. —. —

Sind...............................8.683. 12. —
Zum Course von 70 Prct. berechnet macht.................... 6.080.--------

3. An Durchmarschkosten sind in Staatsschnldscheinen vergutigt. 8.773. 20. —
Nach Abzug der vorsdprßweise gezahlten............................... 324. 12. —

8.449. 8. —

1.449. 8. —
Bleiben...............................7.000. —, —

Zum Course von 70 Prêt...................................................................................
4. Die Stadt besitzt an Kapitalien auf Hypothek  

wovon jedoch 1000 Thlr. nicht ganz sicher angelegt sind.
Die Deckungömittel betragen.......................................................................................
Die Schulden belaufen sich auf..................................................................................

Bleiben mithin noch an Schulden

4.900. —. —
5.450. —

21.930. —. —
24.274. 9. 3

2.344. 9. 3
Die jährlich vereinnahmten Bauholz - Gelder, welche verfassungsmäßig unter 

die Bürgerschaft vertheilt werden, sind bis ult. 1817 zur Deckung der extraordi 
nairen Ausgaben verwendet worden. Dies ist ferner nicht nothwendig, es ist daher 
der Bestand der Bürger-Banholzkasse pro 1818 mit 8713 Thlr. unter die Haus- 
besitzer vertheilt, und trifft davon auf ein ganzes Haus 24 Thlr., auf ein halbes 
Haus 12 Thlr.

In welcher Epoche die Kriegsschulden der Stadt G. getilgt worden sind, und 
ob es auf die vorstehend angedeütete Weise, oder mit anderen Mitteln bewerkstelligt 
worden ist, geht aus den „Acten, betreffend Nachweisungen von den Schulden der 
Stadt G. und deren Armortisation" nicht hervor, die erst mit dem Jahre 1862 
wieder Nachrichten über das Schuldenwesen enthalten. Damals hatte die Kämmerei
kasse 1000 Thlr. Schulden, bestehend in der Caution zur Sicherstellung der Ren- 
dantur der Kämmerei-, Bürger- und Bauamtskasse, die Bürgerkasse, I. Abtheilung, 
aber 3500 Thlr. seit dem 6. März 1854, zur Bestreitung der in Folge der Cholera 
an die Armenkasse gewährten außerordentlichen Zuschüsse und der zur Ausführung 
der Gemeinheitstheilnng erforderlichen Kosten. Das Kapital wurde mit 5 gfrcL 
verzinset und nach erfolgter Deckung des kaffenmäßigen Vorschusses jährlich mit 
600 Thlr. amortisirt. Auch die Amtscaution des Kassen-Nendanten verzinset die 
Stadt mit 5 Prct. Im Anfänge des Jahres 1865 bestanden die Schulden der 
Bürgerkaffe I. Abth. in 2 gesonderten Kapitalien zu 1500 Thlr. und 2000 Thlr., 
deren Tilgung erfolgen mußte. Wenn nun eine jährliche Amortisation von 600 
Thlr. erfolgen sollte, so mußten diese Jahresbeträge so lange angesammelt werden, 
bis eins der vorerwähnten Kapitalien dadurch gedeckt werden konnte. Dies war 
der Grund, weshalb die Amortisationsbeträge des Jahres 1863 mit 300 Thlr. und 
des Jahres 1864 mit 600 Thlr. überhaupt 900 Thlr. nicht zur Verwendung 
gekommen, sondern angesammelt worden sind, so daß am Schluffe des Jahres 1865 
mit Hiuzurechuuttg der diesjährigen Tilgungsrate von 600 Thlr. die Summe von 
1500 Thlr. beisammen war, womit das Kapital von gleicher Hohe zurückgezahlt 
werden konnte. In ähnlicher Weise wurde mit der Tilgung des zweiten Kapitals 
der 2000 Thlr. verfahren.
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Am 1. Januar 1870 betrugen die Stadtschulden bei der Kämmereikaffe 6300 
Thlr. bestehend in 2000 Thlr. Amtscautionen von 3 städtischen Kaffenrendanten; 
2400 Thlr. Caution des Kaufmanns W. Koch zu Stettin als Pächter eines Torf
moors laut Contracts vom 1. December 1862; ebenso 400 Thlr. Caution des 
Eigenthümers Schildberg zu Grünhorst, auch als Pächter eines Torfmoors laut 
Contracts vom 18. November 1869; und in 1500 Thlr. Anleihe zur Deckung der 
Kreis-Chauffeebau-Beiträge feit 1867 und 1868. Nachdem die Zahlung der Bei
träge zum Straßenbau einstweilen aufgehört hat, so haben am 1. Januar 1870 
zur Armortisation des ursprünglich 2250 Thlr. betragenden Kapitals 750 Thlr. 
verwendet werden können, in welcher Weise noch 2 Jahre bis zur gänzlichen Tilgung 
fortzufahren ist. — Bei der Bürgerkaffe I. Abth. sind die letzten 500 Thlr. der 
frühern Schuld am 1. Januar 1870 zurückgezahlt worden. Bei der Bürgerkaffe 
II. Abth. stehen noch 450 Thlr. als letzter Nest des bei der Kämmereikasse an
geliehenen Kapitals, woniit die, dem Besitzer der Sonnenmühle zuständig gewesene 
Bauholz-Berechtigung in der Bürgerforst, receßmäßig abgelöst worden ist.

Seit dem Jahre 1866, in welchem die Cholera die Stadt G. schwer heim
suchte und viele verarmte Wittwen und Waisen der öffentlichen Unterstützung an- 
heinlfielen, hat die Armenpflege einen so großen Umfang erfahren, daß die zu 
gewährenden Unterstützungen im Anfänge des Jahres 1869 schon über 4000 Tblr. 
jährlich betrugen, und im Jahre 1868, außer dem bereits um 1000 Thlr. erhöhten 
Etat, noch einen Extra-Zuschuß von 800 Thlr. erfordert haben, weil der gewöhn
liche Nachzügler der Cholera, die Typhus - Epidemie, in G. wieder ziemlich stark 
aufgetreten ist. Dazu kommen ca. 700 Thlr. Pachtausfälle und verschiedene außer
ordentliche Ausgaben, z. B. : zur Feier des 600jährigen Bestehens der Stadt rc. mit 
ungefähr 900 Thlr., wodurch der Magistrat gezwungen worden ist, eine Anleihe 
von 3900 Thlr. bei der Bürgerkaffe zu machen, deren Rückzahlung im Laufe des 
Winters beabsichtigt wurde.

Nun aber schloß der Etat pro 1869 wieder mit einem Deficit von 2400 Thlr. 
ab und aus der Rechnungsführung des Jahres 1868 sind gegen 2000 Thlr. als 
Rest geblieben, welche bei Feststellung des Normalbestandes am Schluffe des Jahres 
nach beut Nachtrage zum Gemeinheitstheilungs-Receffe außer Anrechnung bleiben, 
während solche bisher als ein Theil des Bestandes zur Berechnung gekommen sind. 
Hierdurch ist das, aus der Bürgerkaffe zu deckende Bedürfniß im Jahre 1869 so 
bedeütend geworden, daß das sämmtliche geschlagene Langholz hat verkauft und der 
Erlös zur Deckung verwendet werden müssen, ohne daß es möglich gewesen ist, 
hiervon die Anleihe des vorigen Jahres zu tilgen; vielmehr würde, um dies mög
lich zu nrachen, auch noch der gkdßte Theil des vorhandenen Brennholzes zum Ver
kauf gestellt werden müssen; die Calamität, welche durch den Verkauf des Brenn
holzes hervorgerufen werden würde, ist aber so groß und durchgreifend, daß davon 
Abstand genommen werden mußte. Für einen großen Theil der Hausbesitzer ist, 
bei dem Brachliegen aller Erwerbsquellen und theilweise auch geringer Ärnten seit 
einigen Jahren es platterdings unmöglich, die Zinsen der auf ihren Grundstücken 
haftenden Schuldkapitalien und die Abgaben zu berichtigen, wenn ihnen die Mög
lichkeit entzogen wird, durch den Verkauf des ihnen zustehenden Bürgerholzes, die 
Mittel dazu zu erwerben. So berichtete der Magistrat unterm 1. Februar 1869, 
indem er den Zustand der Bürgerschaft, wol in zu grellen Farben also schilderte: 
Die Armuth nimmt in erschreckender Weise zu, wie dies die bedeütende Zahl der 
Subhastattonen und Steüerausfälle deütlich beweist, und alle unsere Anstrengungen 
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und Opfer sind bis jetzt erfolglos gewesen, so daß die Verlegenheit einen hohen 
Grad erreichen würde, wollten wir nun auch noch den Bürgern die kleine Einnahme 
aus dem Holze entziehen, worauf schon vielfach gerechnet worden ist Die Stadt
verordneten hatten durch Beschluß vom 30. Januar 1869 den Magistrat zur Con- 
trahirung der 3900 Thlr. Anleihe, und zur Übernahme derselben auf die Bürger
kasse ermächtigt; die Königl. Negierung aber lehnte von Oberaufsichtswegen die 
Genehmigung mittelst Verfügung vom 9. Februar 1869 ab, da das Regulativ, 
betreffend die Benutzung des Bürgervermögens im §. 799 des Gemeinheitstheilungs- 
Recesses, — die Vertheilung des Brennholzes an die Berechtigten für so lange als 
unstatthaft erklärt, als die Verbindlichkeiten der Bürgerkasse der Kümmereikasse 
gegenüber nicht völlig erfüllt sind.

Grund ft eü er-Ents ch ädigung.
Auf Grund des §. 49 des Grundfteüer-Entschädigungs-Gesetzes vom 21. Niai 

1861 faßten die Stadtverordneten am 19. Februar 1868 den vom Magistrat 
bestätigten Beschluß, die der Stadt G. überwiesene Grundsteüer-Entschädiguug von 

Thlr. 23.994. 24. 4 
sowie die ausgelaufenen Zinsen mit „ 2.160. 5. 10

Überhaupt . . Thlr. 26.155. — 2 
nicht an die Eigenthümer der Grundstücke zu vertheilen, sondern den ganzen Betrag 
dem Kämmereivermögen einzuverleiben und als eisernen Bestand zinstragend anzu
legen und die Zinsen zu Gemeindezwecken zu verwenden.

Gegen diesen Beschluß ist mehrseitig Protest erhoben worden. Zuerst kamen 
der Schulze, 13 Colonisten und der Schullehrer von Golnowshagen, welche auf 
Golnower Feldmark Wiesenpläne eigenthümlich besitzen. Sie hielten jenen Beschluß 
für sich nicht bindend, und zwar, erstlich, darum nicht, weil an solche Beschlüsse nur 
städtische Bürger gebunden seien, sie aber zum Gemeindeverbande der Stadt G. nicht 
gehören, und daruni zweitens, aller der mit dem Besitze von Golnowschen Grund
stücken verbundenen Gerechtsame und Freiheiten entbehren, zu denen die Protests- 
renden, außer den bekannten, die Berechtigung zählten, ihre Kinder für die gewöhn
lichen Schulgeldsätze in der höhern Bürgerschule unterrichten zu lassen; sie als Foreuse 
müßten ein erhöhtes Schulgeld zahlen. Demnächst beanspruchten ihren Antheil an 
der Grundsteuer - Entschädigung die beiden Ansiedler auf dein Langenhals, welche 
Bürger im Außenbezirk sind, deren Theilnahme an der Gemeindenutzungen nach 
dem Vertrage vom 20. März 1865 beschränkt ist, daher sie keinen Nutzen davon 
hätten, wenn der Magistrat die Grundsteüer-Entschädigunq als eisernen Bestand mit 
dem Kämmerei-Vermögen vereinigte. Endlich tratM die Besitzer der auf Golnow- 
schem Fundo belegenen, von der Stadt früher in Erbzins gehabten Vorwerke und 
Mühlen, als Beschwerdeführer auf. Diese Liegenschaften bilden eine jede für sich 
ein besonderes Grundstück und fiitb bei der Separation im Jahre 1842 hinsichtlich 
ihrer Berechtigungen abgefunden, aus den Commun-Grundstücken ausgeschieden und 
servitutfrei übergeben worden, daher denn auch die auf den Grundstücke« befind
lichen Wege, Bäche, Gräben und Brücken von den Besitzern allein unterhalten wer
den müssen. Auch die Besitzer dieser Liegenschaften hoben hervor, daß, wenn der 
Beschluß der städtischen Behörden zur Ausführung käme, sie nicht den mindesten 
Antheil an der Nutzung das Kapitals der Grundfteüer-Entschüdigung haben würden; 
sie müßten von ihren Grundstücken einen Canon zahlen iitib nach den ursprünglichen 
Erbpachtverträgen habe die Stadt sogar die Berichtigung sämmtlicher ihren Grund-
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t> ^er ^tlfzuerlegenden landesherrlichen Steüern übernommen, 
odaß die Kammereikasse eigentlich die Grundsteuer für sie erlegen müsse. Dieser 

wichtige Punktder Beschwerde der Vorwerks- re. Besitzer ist vom Magistrate, 
V0mf6- Ium 1868, unberührt geblieben und kann diesseits nicht 

î“ î '"àn, weil die Erbpachtverträge nicht vorliegen. Aus den gepflogenen 
bluugen erglbt sich die Größe der Entschädigung, welche auf jedes der Vor

werks-, bezw. Muhlengrundstücke hätte fallen müssen, wie folgt:

Vorwerke.
Höfe r. d. Jhna 
Neühof  
Holländerei. . . 
Höfe l. d. Jhna 
Wiek  
Jhnaburg....

Entschädigung.
54. 4. 4.
53. 28. 3.
52. 11. 9.
42.23. 8.
27. 9. —.
7. 3. 2.

Besitzer.
Redkin.
Kannenberg.
Voigt.
Fischer.
Grollte.
Nürnberg.

Mühlen.
Papiermühle . . 
Kupferhammer .

Sonnemnühle. . 
Sternmühle. . . 
Neümühle

Entschädigung. Besitzer.
34.23. 5. Stark.
14. 20. 2. Noma

no fsky.
12. 1. 3. Schmidt.

8. 20. —. Beyersdorf.
8. 2. —. Hoppe.

Die König!. Negierung bestätigte, ~4Wllv vc 
Gesetzes vom 21. Mai 1861, §. 18, den Beschluß der

auf Grund des im Eingänge erwähnten
t 8/ den Beschluß der städtischen Behörden vom 

^-.Fàuar 868 unter,n 27. Juli 1868 und belehrte die Beschwerdeführer gleich- 
LL â uw? T fte,sUnb, Magistrat bei jenem Beschlusse vollkommen auf dem 

L1 ^“c"' ba dieses den Stadtgemeinden die Wahl
des^r j», ss'.b^ ^'!dit-uer-Entschädigung entioeder unter die einzelne» Grund- 
besttzer im ltadtychen Gemeindebezirk zu vertheilen, oder zum allgemeinen Besten zu 
verwenden. Bon diesem Rechte habe die Stadt G. in dem Beschlusse vom 15. Fe 
hPrlÛ)(M^bsïaU^ î^uacht, und die Konigl. Regierung keine Veranlassung gefunden, 
der Äft, Sl entg,C9en tK,en- A°ch -in Mal fainen die Besitzer 
«Si*  3B“Wen unterm o. September beschwerend ein, mussten aber 
fllbstvei,ländlich durch Verfügung vom 16. September 1868 lediglich auf den Be
scheid vom 2i. Juli verwiesen werden. Dabei haben sich denn auch die - Eilfer 
bli-uhigt, denn es ist fein Actenstück vorhanden, welches Zeügniß gebe daß sie den 
wie"? von Beiàrd (Oberpmsidinu,, Ministerium) genommen hatten, 

L * "UV ju 0,t' ullb Ulltm 1000 Fällen 999 Mal ohne
®™lb' S» geschehen pflegt, wodurch das Schreibioerk der an sich schon so 

vielbeschäftigten Verwaltungsbehörden über die Maßen vermehrt wird, die auch 
? mit ^untane»1 àgmuth die Beschwerdeführer belehren, wenn sie, wie nicht 

n ^'äfwurdlge Querulanten ausarten. Eine Persönlichkeit dieser Art hat 
auch Golnow aufzuweisen gehabt; schreibselig, ja schreibwüthig konnte sie mit ihren

Eine derselben, an den Oberpräsidenten Senfft
O"^^te vom 1. März 18o8, hatte, nach der Anrede „Hochwohlgeboren, 

imrcüurru Io6.» ^cr-Ehef-Prä,identfolgenden Eingang: „Hohe Excellenz! j’ai 
• is t 1 xr ™onde entier, la 1 urquie l’espagne, et la suisse mais je ne trouve 
rXZ ™h®yr co“,me dans mon pais. Und nun folgt in deütscher Sprache 
die Beschwerde die recht gut stUisiret ist, aber Zeügniß gibt, daß der Schreiber 
gegen die Regeln der Sprachlehre einen heftigen Kampf führt ! Ein solcher Fall hat 
NUN freilich bei den ehrenhaften Vorwerks- und Mühlenbesitzern von G. nicht vor
gelegen, ihnen hat es nur an der Kenntniß des betreffenden Gesetzes gemangelt 
»°« Ä ' M Öi< "®ClC6,am"llU"9" f° w-"ig in die Hände

Landbuch von Pommern; Th. n., Bd. V. 76
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Gefängnißwesen. ,
In Golnow bestehen 2 Gerichtskommissionen, bei denen noch ein Hülssrich.er 

seit 1853 ununterbrochen beschäftigt i)t, nachdein schon früher zeitweise ein Hü fs- 
richter gewährt worden war. Beide Commissionen haben ihre Geschäftsraüme un 
Rathhause. Außerdem hat der Militairfiskus das ihm gehörende, früher zur aJcui- 
tair-lükonomie dienende Gebaüde dem Justizfiskus als Gefängniß überlassen, zu 
welchen^ Behuf das Gebaüde ausgebaut werden mußte, um darin 5 Zellen für durch
schnittlich 12 Personen (Untersuchungs- und Strafgefangene) einzurichten. Dieser 
Bau ist im Jahre 1857 ausgeführt, und der Kostenbetrag auf Höhe von Thlr. 5~u. 
18. 9 Pf. auf den, aus einem Theile des Arbeitsverdienstes der Gefangenen 
gebildeten Gefängnißverbesserungsfonds angewiesen worden. In den zwei folgenden 
Jahren kanten mehrfache Klagen über Rauchen der Ofen in den Gefängmßzellen 
vor, denen sodann auch nach Möglichkeit abgeholfen worden ist.

Die Kronmühlen.
Zur Ergänzung dessen, was über dieselben oben S. 507. gesagt worden, ist 

Folgendes zu bemerken: Sie werden von deut Mühlenbach bewegt, der die <^tadt 
auf der Ost-, Süd- uub Südwestseite umgibt, indem er durch die Gärten streßt nnd 
unweit des Stettiner Thors in die Jhna fällt. Die Ober - Kronmühle liegt am 
südlichen Ende der Vorstadt Röddenberg, die Unter-Kronmühle unmittelbar vor dun 
Ausfluß ihns Betriebswassers. Das dazu gehörige Grundstück, nebst Wohnhaus, 
nimmt die Landspitze ein, welche von der Jhna und dem, mit dieser ein^Strecke 
weit parallel laufenden Mühlenbach gebildet wird, und gränzt mit dem Lchutzen- 
hause, das seinerseits an den Mühlenteich der Unter - Kronmühle stoßt. Diese 
Situation der beiden Mühlen ist aus keiner der gedruckten topographischen Karten

' Vor Einführung der Städteordnung vom 19. November 1808 war das Ver

hältniß der Kronmühlen ein gemischtes; während sie von der Stadt nach Dem mit 
dem Fiskus geschlossenen Erbpachteoiitracte, gewisse Beneficien genossen von welchen 
weiter unten zu sprechen sein wird - wurden sie als fiskalische Erbpachtsniuhlen -, 
was sie durch den Erbpacht-Vertrag vom 24. Mai 1 <52 geworden waren, - 
trachtet und standen unter dem König! Domainen- und Justiz-Amte Stettin-Jasenitz 
und zahlten ihre Staatsabgaben nicht zur Stadt, sondern zu die en Ämtern, spater 
ihre Domainen-Geiälle an das Rentamt Naugard. Nach Einführung der St.-O. 
von 1808 wurden die Mühlen, dem §. 4 dieses Gesetzes entsprechend, und auf 
Grund der Verordnung des Staatskanzlers, Freiherrn v. Hardenberg vom 13 April 
und des Ministerial-Rescripts vom 8. Niai 1812, durch Verfügung der Konigl. 
Regierung von Poinmern vom 13. Februar 1814 der Stadt und deren Verwaltung, 
wie auch dem Stadtgericht daselbst zugeschlagen, und später auch zu den Komgi. 
Abgaben der Stadt und zu bereu Communal - Leistungen beizutragen angehalten, 
und zwar namentlich- 1) Znm König!. Service, d. i.: der Abgabe, welche seit 18.0 
die Grundsteuer der Städte in Pommern vertrat, und 2) Zuni Stadt-Armengelde. 
In wieweit die St.-O. von 1808 rücksichtlich solcher Grundstücke hatte genauere 
Bestimmungen treffen sollen, und in wieweit vielleicht ui deren Verhältnisse damals, 
1809—1812, erschütternd eingegriffen worden ist, — darüber Erörterungen anzu
stellen, konnte im Jahre 1830 und den folgenden Jahren, als die Besitzer der 
Mühlen Beschwerden verlautbarten, nicht mehr von practischein Mülge sem, nach
dem die Sl.-O. fast ein Menschenalter in Kraft stand und neue Rechtsverhältnisse
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oerufen hatte. Zu nahe geschah den Besitzern der in Rede seienden 

Rnhlen entschieden dadurch, daß man sie nicht zu derselben Zeit, als sie der Stadt 
zugeschlagen wurden, von den ländlichen Staatsabgaben befreite so daß sie in der 
* Ä Äte ààbgàn gejault haben! Diek ^d-nn'"auch 

vom 17 bruar 1R-« n3'l?ern.Utlb 8inanien 'N Reskripten vom 25. beM 
ind dann anck Nu?/ n?-°'kann, nnd bie Beschwerdeführer und ihre Grundstücke 
ünitià A ? Ie b“ «àch»«» Ministerial-Rescripte, nicht blos für 

des rüber1 i, hW" T"9'' ^"ndabgaben befreit, sondern ihnen auch 
sie in jeder «eiiebuni bfr Ä 9le"5ieiti!l aber ist ungeordnet worden, datz 
s r, !.. ä^chung der etabt angehoren, namentlich auch bei dieser Service- 
dutr Die Mühlen, so behaupteteZan Ä

. uor “° Jahren vereinigt, nunmehr, nämlich seit 1832, der Stadt 
Service und %tabn™” * ' itT '8c[,ïcc ^ben dus Bürgerrecht erworben, zuhlen 
dagegen i ta äS 2 1 e",%n«en Einquartierung mit der Stadt, und nehmen 
Stadt Tb-i, nn^dletlî. ' ^'"bturinenwesen, dem polizeilichen Schutz der 
-ichts osten vervsiià S", sid™'" 'ücksichtlich der Mühlen für bie @e,
»n eficiffl Ä SMMfÄ n x™. ab" .MtCn bie Mnhlenbesitzer von Altersher 
und Werke mü weà'5«'. bvb'^" bl-Stadt freies Bauholz für ihre Gebaüde 
VON Seiten de> ' "snuhmen, gewähren Ntußte, eine Berechtigung, welche

,bef F'"kus Ul deut Erbpucht-Contruct von 1752, aus Unkosten der
'"pulirt worden war, und eben so dus Weiderecht für das Vieh der Erb- 

HroinJüMeii iÜA?d,(’"ilibTCf,rte' Begünstigungen genügten den Besitzern der 
X M 2 ”'b« æiUe"- Burger von Golnow geivorden

Mai 1836, wol nicht mit''ÄÄ 

S Âlî 8,V“f®“b dessen die Incorporation verfügt

der Rechte setzfe mit ° nem Wà dk L"anz°g, "° a6er ni*‘in be" G-nnsi, 
zog, als es seiner «JXm ? 9 Incorporation nur gerade so weit Voll-
Periode obwaltenden Laders ni sncken"'keii7"^" ®eim bcä W™ feit dieser 
in seinem in t F â", silchcn scm. Ich meines Orts, fuhr der Landrath 

-»v"ää

Mühlen bei ber länh* S ”ocVlnb diese Wohnhäuser ber Müller unb beren 
bem Besitze aller Reckt^ ! ^U'r-Socretat versichert; noch fnib bie Müller nicht in 
es soll ersi burch Be/aleick^sà.s/n!" ^usbesitzenben Bürger ber Stabt ankleben; 
sustehl. Was bleib, nun VON de "uJahre' 181^vru"^?^"?L ?uen deshalb 
Poration übria? Es war bie \ 1814 präsumtiv geschehenen Jncvr-

ucrig r war bie Frage entstanben: Sollen bie Kronmühlen bei ber

76*
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Stadt verbleiben, oder sollen sie davon getrennt werden? Die Frage — so wie 
der Anspruch auf Entschädigung, welchen die Mühlenbesitzer wegen entzogenen Ge
nusses aller bürgerlichen Rechte für beit Fall machten, daß sie bei der L-tadtgemeinde 
verblieben, eine Entschädigung, welche für den Zeitraum von 1819—183d, auf Hohe 
vonThlr. 105.16.5Pf. für jede Mühle ermittelt und festgesetzt war, — war in deuBorder- 
grund getreten und wurde demgemäß auch von dem Landrathe v. Kameke in dem Entwurf 
zu einem zwischen den Stadtbehörden und den Mühlenbesitzern abznschließenden, 
Recesse behandelt. Hatte doch eine formelle Vereinigung der Mühlen mit dem 
Stadtverbande bis dahin nicht Statt gehabt. Auch war eine factifche Incor
poration weder im Jabre 1814, wozu die Verfügung der ehemaligen Polizei-Depu
tation der Königl. Regierung d. d. Stargard, den 13. Februar 1814 hätte Ver
anlassung geben können, noch bis dahin vollltändig geschehen. Der Landrath reichte 
diesen Receß-Entwurf unterm 13. April 1837 ein, sprach aber auch den Wunsch ans, 
die Königl. Regierung möge die ferneren Verhandlungen in dieser Angelegenheit 
einem andern CommMrius übertragen. Diesem Wunsche wurde durch Verfügung 
vom 7 Mai 1837 Folge gegeben, laut derer der Regieruugs-Assessor, Graf Bülow, 
den Auftrag erhielt, sich an'Ort und Stelle der Bearbeitung und vollständigen Er
ledigung dieser Angelegenheit dergestalt zu unterziehen, daß nach Eingang seines 
desfallsigen Commissionsberichts, sogleich der erforderliche Bericht an das vorgesetzte 
Königl. Ministerium erstattet werden könne. Graf Bülow unterzog sich dem Coni- 
missorium mit Eifer. Es gelang ihm auch bald, die beiden Mühlenbesitzer dahin 
zu vermögen, daß sie die Hälfte der für sie ermittelten Entschädigungssumme schwinden 
ließen, wodurch der Abschluß eines Vergleichs sehr begünstigt wurde, da der Magi
strat sich Anfangs schwierig zeigte und nunmehr gar keine Entschädigung gewähren 
wollte. Dem förmlichen Abschluß des Vergleichs träte» noch Hindernisse in den 
Weg, deren Überwindung eine längere Zeit in Anspruch nahm. Doch gelang es 
dem Grafen Bülow auch diese vom Magistrate angeregten Bedenken zu beledigen 
und so endlich den Vergleich zu Stande zu bringen, bei dem auf Anordnung des 
Ministers des Innern die zwei, oben angeführten, Gesichtspunkte ins Auge zu fassen 
waren: Sollen die Kronmühlen bei der Stadt verbleiben, oder sollen sie von der
selben getrennt werden ? da die Bestimmung über diese Principal- Frage dem 
Willen des Königlichen Landesherrn unterstellt werden müsse. Folgendes ist der 

Wortlaut des —

Commissarischen Recesses wegen der Kronmühlen.
Zwischen dem Magistrat zu Golnow, eines Theils, und den Besitzern der 

Ober- und Unter-Kronmühlen, Andrasch und Strehlow, anderer Seils, ist über 
da^ Ausscheiden, bezw. Verbleiben der gedachten Mühlen in dem städtischen Com- 
munal-Verbande — als worüber die endliche Bestimmung der Allerhöchsten Ent
scheidung Sr. Majestät des Königs vorbehalten bleibt, unter Vermittelung 
des mitunterzeichneten Regierungs - Commifsarius folgender Vergleich geschloßen 

worden.
A.

Für den Fall, daß des Königs Majestät die Trennung der Kronmühlen von 
dem Communal-Verbande der Stadt, den Wünschen der Besitzer gemäß, zu be
stimmen geruhen sollten, wird Folgendes festgesetzt:

§. 1. Die Mühlenbesitzer verzichten gegen eine, einem jeden von ihnen von 
der Stadt zu gewährende Entschädigung von Thlr. 52. 23. 2*/ a Pf. auf alle An-
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sprüche, welche sie aus ihrem bisherigen Verhältniß zur «Stabt, haben und haben 
können. Namentlich verzichten sie ausdrücklich auf jeden Anspruch wegen àck- 
erstattung ober Vergnügung ber in dieser Zeit von ihnen getragenen stadtüchen 
Abgaben und Lasten, so wie auf Entschädigung für nicht genossene Burger-Vene- 
ficien, welcherlei Art dieselben auch sein mögen, und erklären stch .dieser Hinstcht 
für vollständig, und bis zum Tage ihres Ausscheidens aus dem städüschen Ver- 

t>anbe'§. 2. Der Magistrat willigt darin, die gedachten Mühlenbesitzer unter diesen 

Bedingungen aus dem Conimunal-Verbanbe zu eutlassen, erklärt, durchaus kerne 
weiteren Ansprüche an dieselben aus ihrem bisherigen Bürger-Verhaltmffe zu haben, 
und verpflichtet sich, die vorgedachte Entschädigung jedem der beiden Muhlenbesttzer 
mit Thlr. 52. 23. 2'/., Pf. an dem Tage zu zahlen, von welchem an, laut der zu 
erwartenden Allerhöchsten Bestimmung die Entlassung der Mühlen aus dem Eom- 
munal-Verbande Statt finde« wird. .

§ 3. Der Magistrat erklärt sich bereit, auch fernerm die Verwaltung der 
Polizei und der Königlichen Steüern in Hinsicht der beiden Kronmuhlen ohne Ent- 
schüdigung zu führen. Dagegen bleibt die Jurisdiction nach wie, vor a ein 
Domainen-Fiskus, welchem dieselbe laut Mühlen-Contract reservrrt ist, und tragt 
derselbe daher auch die etwa vorkommenden Criminalkosten.

§. 4. Da die Mühlenbesitzer vom Tage ihres Ausscheidens aus dem Com- 
munal-Verbande an, keine städtischen Lasten irgend einer Art mehr tragen, ms 
besondere auch kein Armengeld mehr beisteüern, so müssen sie auch von diesem Tage 
ab für die Verpflegung der auf ihrem Besitzthum etwa vorhaiidenen oder rn Zu

kunft entstehenden Armen allein sorgen. . , , s ~A s
8. 5. Die beiden Kronmühlen bleiben ui dem bisherigen Kirchen- unb Schul- 

Verbände mit der Stadt, mib können ihre schulpflichtigen Kinber gegen das übliche 
Schulgelb zu beit stäbtischen Schulen schicken. Die Stolgebuhren zahlen )ie eben

falls gleich anberen Bürgern.

Für den Fall, daß des Königs Majestät die Trennung der Kronmuhlen »01 
der Stadt nicht genehmigen sollten, versteht es sich von selbst, “Ö

§. 1. Die Besitzer der beiden Kronmühlen m Ansehung der stad'scheu .aste 
und Abgaben ganz eben so wie andere hansbesltzende Burger behaàll 

werden- dagegen aber Mich - ^rgerschaf. in demselben Maaße

Theil nehmen, wie anbere hausbesitzenbe Bürger. , .. < smüßspn-
§. 3. Insbesondere ist der Magistrat dan>> auch verpflichtet die beiden .Il chlen- 

besitz-» für bk ihnen bisher entzogenen Bürger-Benestcien vollstand g und bis zn 
dem ZeüpnnNe, wo sie ni den vollen Genuß desselben
Vergangenheit zu entschädigen. Für den Zeitraum vom J l g0lll,
steht diese Entschädigung nach der Verhandlung vom 2J- - '? ? S für
Missions-Acte» des Landraths v. Kamele. Fol. 60) aus Thlr. 1 •■ • H

jcbCll b Ô , •• r f s Asibür ttt hPTÎ (Siüllllfi ber Bürger - Beneficien eintretenÄÄSÄ - »
gestellt werben.
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Schließlich wird bemerkt, daß durch diesen Vergleich in Hinsicht der Verhält - 
msse der Mühlenbesitzer als solcher zur Stadt und hinsichtlich der Rechte und 
Servituten, welche )ie aus den bestehenden Verträgen gegen die Stadt haben, wie 
sich von selbst versteht, durchaus nichts geändert wird.

So geschehen Golnow den 12. Mürz 1838.
Der Magistrat. Die Mühlenbesitzer.

Genz. Block. Schubbert. Andrasch. Strehlow.
(L- S.) Gr. v. Bülow, Regierungs-Assessor, als Commissarius. 

Die Stadtverordneten.
Holtorff. Hoffmann. Blank. Genz. Knippel. Radloff. Roskowsky. Franck.

Die König!. Regierung überreichte den vorstehenden Receß dein Minister des 
Innern, v. Rochow, zur Einholung der Entscheidung des Königs. In dem aus
führlichen Begleitungsberichte vom 12. Mai 1836 benwrkte sie: — „Das Ausscheiden 
aus dem Stadtgemeinde - Verbände würde in nicht viel ntehr, als in der Aufgabe 
des bürgerlichen Verhältnisses und der damit verbundenen, bezw. Leistungen und 
Beneficien bestehen, indessen in der Verwaltung selbst und den Staatsbehörden 
gegenüber eine Änderung kaum eiugetreten ist. Es kommt iu letzterer Beziehung 
nur die Armenpflege in Betracht und sind wir des Erachtens, daß für die event, 
nöthige Geltetldmachuug derselben das Ausscheiden der Mühlenbesitzuugeu aus dein 
Gemeinde-Verbände nicht Vortheilhaft sei. Die solidarische desfallsige Verbindlich 
keit einer zahlreichen Gemeinde gebt selbstredend verloren, während an deren Stelle 
nur zwei Verpflichtete treten, welche, wenn sie selbst, oder ihre Unterstützuugs-Be- 
fohlenen verarmen, auf Niemand recurrireu können und den öffentlichen Fonds zur 
Last fallen. Die Befürchtung einer niöglichen Verarmung kann bei diesen, wie bei 
vielen der geringeren Müller um so eher Platz greifen, als die gewerblichen Ver
hältnisse derselben nicht Vortheilhaft fortschreiten, vielmehr durch den steigenden 
Debit der in größerm Umfange und vollkommenen und zum Theil mit küustlicheu 
Mahlkräften betriebenen Mühlenstätten immer mehr iu den Schatten gestellt wer
den". Und am Schluffe des Berichts heißt es also: - „Wir müssen unsere pflicht
mäßige Uberzeügung dahin aussprecheu, daß das nachgesuchte Ausscheiden der Kron
mühlen aus dem städtischen Verbände weder den öffentlichen Interessen entspricht, 
noch dazu eine genügende Veranlassung vorliegt. Wir halten vielmehr das Zer
splittern solcher Verbände bei den Bevölkerungs- und Gewerbsverhältnissen unseres 
Departements für überall gemeinschädlich, haben auch bisher in diesem Geiste 
gewirkt und verwaltet. Je mehr sich das Streben bemerkbar macht, sich der Theil
nahme an den Communal - Anstalten und Leistungen zu entziehen, um so mehr 
müssen wir es wünschen, daß zu keinen Exemplicationen Anlaß gegeben werde."

Der Cabinets-Erlaß lautet wie folgt:
„Unter den in Ihrem Berichte vom 9. v. M. angezeigten Umständen, die Ein

verleibung der Kron-Mühlen zu Golnow iu den Stadtbezirk betreffend, bestimme 
Ich nach Ihrem Anträge und mit Bezug auf meine Ordre vont 17. Februar 1835, 
daß es bei der Einverleibung der beiden Kron-Mühlen in den Communal-Bezirk der 
Stadt Golnow in der Art, wie die Stadtbehörden und die beiden Mühleubesitzer 
nach dem mit der Handzeichuung zurückerfolgenden commiffarischen Recesfe vom 
12. März d. I. übereingekommen sind, sein Verbleiben behalte. Sie haben die 
Mühlenbesitzer hiernach zu bescheiden und das sonst Erforderliche zu veranlassen.

Teplitz, den 9. Juli 1838. (gez.) Friedrich Wilhelm.
An den Staatsminister von Rochow.
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Der Receß wurde nun, in Urkundenform von der König!. Regierung bestätigt 
und mit der beglaubigten Abschrift der Cabinets Ordre begleitet, in drei Exemplaren 
ausgefertigt, von denen je eins den Mühlenbesitzern Andrasch und Strehlow aus
gehändigt wurde und das dritte im Magistratsarchiv der Stadt Golnow ausbewahrt 
wird. Die Ober-Kromuühle kaufte Andrasch im Jahre 1814 von dem Vorbesitzer 
Plathe für 4000 Thlr. Die Unter-Kronmühle erwarb Strehlow, Vater, im Jahre 
1802 von Kobs für 7000 Thlr., nach Strehlows Tode ging der Besitz der Mühle 
auf die Wittwe über, von der Strehlow, Sohn, das Grundstück im Jahre 1817 
für 6000 Thlr. annahm.

Die Vorwerke Höfe rechts der Jhna, Holländerei und Wiek.
Die sämmtlichen auf dem Eigenthum der Stadt G. befindlichen Etablissements, 

also auch die in Rede stehenden Vorwerke sind bei Einführung der St.-O. von 
1853 dem städtischen Verband einverleibt. Hieraus folgt, daß dieselben dadurch 
verpflichtet sind, die für sie nach den allgemein zur Anwendung gekommenen Prin
cipien nach den bezw. Besitzstücken eingeschätzten Communal-Abgaben zu zahlen, 
sowie sie andrer Seits in dem ganzen Umfange ihrer Wirthschaften und mit 
allen dazu gehörigen Personen an den aus dem städtischen Verband herrührenden 
Vortheilen der Armenpflege, des Kümmereivermögens und sonstiger städtischer Ein
richtungen rc. Theil nehmen. Bei Einschätzung des Grundbesitzes sind als Grund
lage die Bouitirungswerthe angenommen, welche beim Ablösungs- und Separations
verfahren ermittelt und in einer besondern Besitzstands-Nachweisung verzeichnet sind. 
Zu berücksichtigen hierbei ist, daß alle in der Spalte „Weide" enthaltenen Werthe 
vorläufig nur zur Hälfte in Anrechnung gebracht worden sind, da eine volle Be- 
ftetierung derartiger Flächen mit Rücksicht auf die Kostspieligkeit ihrer Kultur einst
weilen eine offenbare Härte in sich schließen würde. Diese Vergünstigung, welche 
nur den Besitzern von Plänen gelten konnte, die bei der Statt gehabten Special- 
Separation ausgewiesen waren, uno seit dieser Zeit, also im Zeitraum von 5—6 
Jahren, — bis 1855, der Epoche, die hier in Rede ist, — noch nicht als vollständig 
cultivirt angesehen werden konnten, ist auch den Vorwerksbesitzern zu Theil geworden, 
obschon diese ihre Abfindungen nicht blos bedeütend früher, als die Besitzer der 
städtischen Feldmark erhalten und durchschnittlich schon ganz in Kultur genommen 
haben, sondern die fraglichen Flächen denselben auch nach dem früheren Bonitirungs- 
verfahren nur rein nach dem Weidewerthe ohne Rücksicht auf den Kulturwerth in 
Anrechnung gebracht sind. Dadurch also, daß die Weideflächen bedeütend niedriger 
bonitirt sind bei bem Abfindungsverfahreu der Vorwerke als bei dem spätern 
Separationsverfahren aller übrigen Grundstücksbesitzer, stehen die Vorwerksbesitzer 
gegen die letzteren wieder in bedeütendem Vortheil, der aber nicht hat vermieden 
werden können, um den obigen Grundsatz, die Weide nur zur Hälfte des Bonitirungs- 
werths zu besteuern, vorläufig noch allgemein aufrecht zu erhalten.

Nach den Grundsätzen der hiesigen Separation hat die Kuhweide — 1,00 
Bonitüungswerth einen Geldwerth von 60 Thlr. und Thlr. 400 Geldwerth (bei 
Grundstücken) sind wiederum mit einer Portion Service- und Armengeld, zu 16 Sgr. 
fürs Jahr gerechnet, abgeschätzt. Es besitzt nun laut Besitzstands-Nachweisung:

1. Der Vorwerksbesitzer Redlin auf Höfe r. d. Jhna:
80 Mg. 120 Ruth. Acker  25,64 Werth
98 „ 171 „ Wiesen 128,10 ,,
179 P g. 111 Ruth  153,74 Werth zu übertragen.
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179 Mg. 111 Ruth  153,74 Werth Übertrag.
146 „ 87 „ Weide 55,560 : 2 . 27,78 „ nach vorhergehender Aus

einandersetzung die Hälfte
_________________ __________ abgerechnet.

326 Mg. 18 Ruth Summa 181,52 Werth à 60 Thaler gerechnet, 
gibt ..........................................................................10.891,2 Thlr.

Diese Summe würde die Portion = 400 Thlr. gerechnet, 27'/« Portion er
geben. Da aber die Vorwerke nur Armengeld, nicht Service zu zahlen haben, also 
nur die Hälfte der Steuer, so Hütten diese 27‘/4 Portion Armengeld à 8 Sgr. 
müssen angenommen werden, was aber zu den Einrichtungen der Service- und 
Arrnengeldkasse nicht passen konnte, da diese nur Portionen à 16 Sgr. im Übrigen 
hat, statt dessen sind daher, was dasselbe Resultat im Gelde gibt, 137, Portionen 
Service- und Armengeld à 16 Sgr. angenommen worden.

In gleicher Weise und nach denselben Principien ist bei Einschätzung der 
übrigen Vorwerksbesitzer verfahren.

2. Der Besitzer von Holländerei, Namens Voigt, hat — 
274 Mg. 52 Ruth. Acker .... 168,210 Werth
146 „ 61 „ Wiesen.... 86,347 „
341 „ 25 „ Weide 79,95:2. 39,975 „ incl. bestandene Forst; zur

Hälfte gerechnet.
761 Mg. 138 Ruth. . . . Summa 294,532 a 60Thlr. gerechnet 17.671,92Thlr. 
welches demnach 400 Thlr. — 1 Portion gerechnet, 447^ Portionen Armengeld 
a 8 Sgr., oder, was dem Geldwerthe nach desselben ist, 22 7,2 Portionen Service- 
und Armengeld a 16 Sgr. ergibt, mit welchem Betrage der Vorwerksbesitzer Voigt 
auch zur Besteüerung veranlagt ist.

3. Das Vorwerk Wiek hat seine Gebaüde in der Vorstadt gleiches Namens, 
gehörte aber nichts destoweniger nicht zum städtischen Communalverbande, sondern 
wurde auch zum platten Lande gerechnet, ivie alle übrigen Etablissements im Stadt
gebiete. Rach der Vereinigung mit der Stadt ist der Eigenthümer dieses Vorwerks, 
Namens Gronke, nach folgendem Besitzstände besteüert worden:
73 Mg. 152 Ruth. Acker .... 42,890 Werth
88 „ 4 „ Wiesen . . . 53,432 „

197 „ 33 „ Weide 54,24:2. 27,120 „ und bestandene Forst; zur
Hälfte gerechnet.

359 Mg. 9 Ruth. . . . Summa 123,442 a 60 Thlr. gerechnet, gibt 7406,52 
Thlr., welches, 400 Thlr. auf die Portion gerechnet, 78 72 Portionen Armengeld 
zu 8 Sgr. oder 9'/4 Portionen Service- und Armengeld zu 16 Sgr. ergibt, was 
wiedermn eben der für den rc. Gronke abgeschätzte und veranlagte Steüerbetrag ist.

Die Besitzer der genannten drei Vorwerke führten im Jahre 1855 Beschwerde 
über die ihnen angesonnene Communalbesteüerung, da sie als Erbpächter der Stadt 
einen namhaften Canon zu zahlen und die contractliche Zusicherung erhalten hätten, 
das; der Magistrat fernere Gemeindelasten ihnen niemals auferlegen dürfe. Allein 
sie wurden durch Verfügung von; 12. September 1855 dahin belehrt, daß sie seit 
Vereinigung ihrer Besitzungen mit den; Gemeindeverbande der Stadt, in Folge der 
St. O. von 1853 sie als Angehörige der Letzterll gesetzlich verpflichtet seien, zu den 
Communallasten und Abgaben beizutragen. Reit Rücksicht jedoch darauf, daß sie als 
Erbpächter der Stadt au diese bereits einen Canon entrichten, seien sie von der,
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àntritt in den Stadtverband durch nbLn V \ Außerdem seien sie seit ihrem 
Kreis- und Proviuzial-Abgaben auf ti'ännnoSo: f°U- t?ncn Fisher gezahlten
der, ans dem städtischen Verbund/ r -r rets^on^ î°tute durch die Mitbenutzung 
Kammereivernch eW » à h rnhrenden Vortheile der Armenpflege/ de" 

eine Armengeld Abgabe u eben b »e » Vt'- f ‘r toct*’ Alles sie nnr 
ihres Besitzstandes so Vortheilhaft gestellt T, !""b>ge Abschätzung
bürde, halten konnten Der7. weie V? fei- toic H über-
„Service, und Armengeld" die Rede "sc/ w/lckms^dl^"«'/r ^sschreiben von 
Hube, zn glauben, das sie auch -iim sL,;, ,.M,i blt Beschwerdeführer veranlaßt 
daß das Besteüernngswesen der Stadt nach herangezogen wurden, beruhe darauf, 
der Magistrat, UN, in diest Einàna " 16®»r- geregelt sei und
steüerung den Portions-S a ü voll beiau " Stvrnng zn bringen, bei ihrer Be
hübe, was in B na ans die wLÄ' ""b bllfiir bie Portions.Zahl getheilt 
gleichgültig sei gL event AuL "L''n'''° ^uf Eins hinansliefe nud daher 
(s. KL) Là?ie 

«àhà eine âgeu

gebietest" „VÄtÄ Lbliffeuwuts, Vorwerke, Mühlen in, Stad.. 

N'vrden. Ali, dem oben naàelvicsenmNàt,lrmengeldbesteüerung nich, geführt 

SÏÂ* 4» - ÄtlÄW
SB L
— Ä USSÄJ äS äs 

cimus publice p^oteftentes^uod’dTbona nos^ra^oluàte‘T™ Praeccntium recognos- 
Consiho. nostra ciuitati Golnow omnc theoloninm ÄS? .et “Consensu nostra inaturo 
nostris succesoribus appropriamus. cum omnibus suis »tr ^ontulirnns et cum
perpetuo féliciter possidendo. Volumus etiam ne il/ !nen°nt,ls- ln ueram hueriditatem 
nostrorum eandem nostrum ciuitatem golnow in theolonii ^JOeatoru“ ,seu ofiicialium 
sumat. sed magis ipsain promoueat resneet» nn^.. piaesupposit impedire prae- 
si ahquis saepe dictam nostram ciuitatem Golnow bbe, piomot.lollls et fauoris coctarium 
Hujus rei testes sunt Dominus Berlin nincen a Dnm onpiemus etiam et indemnem. 
Nicolaus de Winterfelde. Dominus Theodoricus S- advocatu8- »«minus
Camerae. quam plUres alii iidc di ■ . Zm teJZ - M1 ltes Bruil° Magister
Praesentibus est appensum Datum ' «nun n .te.st^n«,llum «ostri sigilli rei ... . m. rpcuöuiu, uatum anno Domini M'^cpoyvriin • ° .. ...........martyrum Fabiani et Sebastiani (L. S.) LLt XVI1I° ™ crastino santorum

#) ^«ch früher schon gedruckt in Schöttaen mth n- i
e-ndbuch v°>, Pommer»; Th. II., »". y * P‘°matas UI, 27.
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Auf vorhergehende dieser (Kopien mit ihrem originali, welches in Pergament und alter 
Mönchsschrift und den daran und zweitens an rothe Seide Hangenden und in Weiß Wachs 
sine capsula an einer Seite eingedrückter Daumen vestigia und an der andern einen Ritter 
mit einer Fahne präsentirenben fürstlichen Jnsiegel mir vorgezeigt worden, znni fleißigsten 
gehaltener collation habe dieselbe überall richtig und accordirend befunden. Ich Johannes 
Reimarus, Notarius Publicus quod attestor. Stettin pomoranii die 16. Febr. anno 1649.

Auf Grund des Ottonischen Privilegiums, welches namentlich von den 
Herzogen Erich und Otto 1467 und von allen nachfolgenden Landesfürsten bestätigt 
worden ist, hat die Stadt G. während eines halben Jahrtausends einen wirklichen 
Waarenzoll erhoben, und zwar im letzten Jahrhundert nach einer Zollrolle vonr 
Jahre 1702, in welcher die zollpflichtigen Gegenstände theils nach Maaß und 
Gewicht, theils nach ihrem Werthe bestellest waren. Diese Abgabe, unter dem 
Namen: Stadt-Land- oder Damm- und Brücken-Zoll und Stadt-Wasserzoll oder 
Bohlwerksgeld bekannt, wurde nur von, per Achse auf den Landstraßen, oder 
zu Wasser auf der Jhna durchgehenden Waaren und Vieh, nicht aber von Reisen
den erhoben, in den Jahrmärkten jedoch auch vou den Waaren, die zu Markte 
gebracht wurden, also Eingangs-Zoll. Bon Zoll in beiden Formen waren frei: 
alle Golnowschen Bürger und die Bewohner der Dörfer des Stadteigenthums, als: 
Marsdorf, Mönchendorf, Barfusdorf, Hackenwald und Kaltenhof, ferner alle 
Adelichen im Herzogthum Pommern, so wie die Geistlichen, lvenn die durchzufüh
renden Sachen mit glaubwürdigen Pässen versehen waren; sodann auch die Bürger 
der Stadt Stargard und die Stettiner Schlächter, letztere in Bezug auf das von 
ihnen zu Lande durch G. getriebene Schlachtvieh.

Die ganze Gerechtigkeit wurde von der Stadt in der Regel durch Verpach
tung genutzt, bald beide Arten der Hebung: Stadtzoll und Bohlwerksgeld, zu
sammen an Einen, oder jede Art für sich, — daher an zwei Pächter ausgethan, in 
beiden Fällen aber mit Ausnahme der Hebungen in den Jahrmärkten, welche der 
Magistrat durch einen seiner Unter beamten einziehen ließ. Die Pachtzeit lief jedes 
Mal von Trinitatis des einen Jahrs bis zu Trinitatis des folgenden Jahrs und 
erstreckte sich meist auf 6 Jahre. Folgendes ist ein Auszug aus den Heberegifleru:

Die Einnahme hat betragen: 1801 —1806.
a) Vom Stadtzoll, jährliche Pacht95. —. — 

In den Jahrmärkten:
1800—1 . . . . âè 59. 22. 4
1801—2 .... 234. 7. 9
1802—3 .... 72. 13. —
1803—4 .... 92. 7. 1
1804—5 .... 91. 10. —
1805—6 .... 126. 12. 4

In der Periode von 1808—1814.
a) Vom Stadtzoll........................&& 48. —. —

In den Jahrmärkten:
1808— 9...................... 10. 10. 5
1809—10. ... 24. 18. 11
1810—11.... 126. 1. 3
1811—12. ... 119. 23. 9
1812—13. ... 86. 6. 10
1813—14. ... 77. 2. 3

Sa. u. Fraction 677. —. 6 112. 12. 1
b) Vom Bohlwerksgeld, jährt. Pacht 95. —. —
Summa der ganzen Einnahme <5& 302. 12. 1

444. 15. 5 74. 2. 7
b) Vom BohlwerkSgelde .... 52. —. —
Summa der Einnahme...............ä-A. 174. 2. 7

Mau sieht, daß die Einnahme der zweiten Periode um 128 Thlr. gegen die 
der ersten Periode zurück geblieben ist. Sieht man blos ans den Landzoll, so 
betrug derselbe jährlich in der Periode 1800—1806 = Thlr. 207. 12. 1 Pf., in 
der Periode 1808—1814 = Thlr. 122. 2. 7 Pf.

Im Jahre 1816 war der Landzoll ebenfalls verpachtet, in den beiden folgen
den Jahren aber wurde er von den transitirenden Gegenständen, wie von den zu 
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den Jahrmärkten eingehenden Waaren, durch Administration erhoben. Aus diesen 
3 Jahren liegen die Heberegister eines jeden der 3 Thore der Stadt vor, mit Aus
nahme der Verpachtung des Jahres 1816, aus der die Einnahme der einzelnen 
Thore nicht zu ermitteln ist.

Von den Einnahmen aus der Administration der Jahre 1817 und 1818 ist die Hebegebühr, 
welche "3 der Brutto-Einnahme betragen hat, gleich abgerechnet, daher nur der Reinertrag 
ausgeführt ist. Sonstige Erhebnngökvsten sind für den Stadtzoll nicht bezahlt. Man sieht 
übrigens, daß die früheren Pächter bei der Pachtung deü Stadtzolls ein sehr gutes Geschäft 
gemacht haben.

Im 
Jahre.

An Landzoll ist eingekommen vom
Snmma.

& 4

Bemerkungen.Stargarder Woliuer Stettiner
.4, y 0 r.

1816 — — — 47. 27. 6 Verpachtung im Ganzen.
60. 29. 10 60. 29. 10 20. 29. 3 142. 28. 11 Von den Märkten.

1817 136. 25. 5 100. 18. 11 76. 16. 8 314. 1. — Administration.
81. 2. 11 55. 5. 7 20. 11. 11 156. 20. 5 Von den Märkten.

1818 145. 26. 1 102. 1. 8 79. —. 9 326. 28. 6 Administration.
74. 10. 5 56. 25. 10 25. 29. 7 157. 5. 10 Von den Märkten.

Summa in den Jahren 1816—1818............... 1145. 22. 2 Die Heberegister haben '|14 .-A.
Durchschnitt dieser 3 Jahre, jährlicher Ertrag. 381. 27. 42 3 hier reducirt aus '

Das Privilegium Herzogs Otto I. hatte sich überlebt. Seine Bestimmungen 
entsprachen nicht länger der Volks- und Finanzwirthschaft unsers Jahrhunderts 
und unvereinbar war es mit der neuern Steuergesetzgebung, wie sie 1820 ins 
Leben getreten war, einer einzelnen Stadtgemeinde ein Recht länger einzuraümen, 
welches ausschließlich dem landesherrlichen Steüerfiskus vorbehalten bleiben muß. 
Darum setzte der Cabinets-Erlaß Königs Friedrich Wilhelm III. vom 27. Januar 
1824 das Privilegium von 1318 außer Kraft, bewilligte dagegen der Stadt G., 
als Schadloshaltung für den Verlust des Waareuzolls, in dessen Genuß sie ein 
halbes Jahrtausend gewesen war, die Erhebung eines Damm- und Brückenzolls (in 
Vorjahrhunderten Deichselzvll genannt), dem Wagen und Vieh unterworfen umrden. 
Dem Erlaß war zugleich ein Tarif (Zollrolle) beigefügt, nach welchem das Damm- 
nnd Brückengeld erhoben werden sollte. Dasselbe durste nicht erhoben werden: 1) 
von den Königlichen und der Prinzen des König!. Hauses Pferden oder Wagen, 
wenn letztere mit eigenen Pferden oder Manlthieren bespannt sind (es gab damals 
noch einen eigenen Marstall von Maulthieren); 2) von Fuhrwerken und Pferden, 
welche Regimenter und Commandos beim Marsche mit sich führen, sowie von 
Lieserungswagen für die Armee und Festungen im Kriege, und den Pferden der 
Offiziere im Dienst; 3) von Feüerlöfchungs- und Hülfs-Kreis-Fuhren; 4) von den 
Bürgern der Stadt G. und den Einwohnern der Stadteigentbums-Dorfschaften; 
5) von Wagen, die leer oder blos mit reifenden Personen besetzt sind; 6) von den 
ordinairen fahrenden und reitenden Posten und deren Beiwagen, desgleichen von' 
den zurückgehenden Postpferden, ohne Unterschied, sowie von König!. Couriers und 
denen der fremden Mächte. 7) Ein Fuhrwerk, welches nicht den vierten Theil feiner 
Ladung hat, wird wie ein unbeladenes behandelt — d. h. es ist zollfrei, denn nur 
beladene Wagen mußten zahlen.

Von nun an wurde der Damm- und Brückenzoll wieder verpachtet, und wie 
mäßig auch die Tarifsätze waren, so betrug doch in jedem der zwei Jahre 1828 

77*
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Und im Durchschnitt der Periode 1816—1818 ehrlich. . „ —
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Dem'Erhebungsrecht stand die Verpflichtung des Nestbaus und der Ins a, d- 
baltun? der Brücken nnd Strasten gegenüber. Der Neubau der Jhnabruc e ste t 
sich im Jahre 1832 als nothwendig heraus. Bei einer Länge von 72F.Mt LMm 

ud einer Breite v°t> 22 F. im Belege, mit 2 massiven End>ochen und 1 3Hitk - 

örü äs»

der^Stà
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aade von Thlr. 108. 18. 11 Ps. macht. Dagegen würde der Betrag dieser Aus^ 
gäbe für dw oben gedachte «jährige Einnahme - Periode von 1816 18 »«
109Q 1UQQ für die Stettin-Nauqarder Thorstrecke auf Thlr. 65. 14. 1 -Pb 
fe VZ g rb T ° trecke aus Thlr. 4. 17. 8 Ps für beide zusammen au 
Thlr 70 2 6 Pf. ermittelt. Doch ist die 24jährige Fractton m der Folge n*  

^^^kwurd?nämlich um die Zeit, in welcher die vorstehenden 
Berechnungen und Untersuchungen angestellt wurden, der Bau der ^taatsstr ß 
von Stettin durch Ostpornrnern nach Danzig in Angriff genommen. Diese S raß 
von «Lieiiin vui^ Weq von Stettin über Damm, die Hammer
mühle "denHnazoll und den Dolgenkrug nach Naugard, 67a Mle., verließ, trotz 
Ä cg 1 MU grdßern Entfernung, über Golnow geführt um dieser- S adt 
die Vortheile zuzuwenden, welche dürch stärkere Frequenz auf gebauter r ß 
Neben müssen Mit dem Verkehr aus dem großen Heerwege war aber die Zoll- 
gerechti^keit der Stadt G. nicht verträglich. Diese Gerechtsame must.e durch à 

. siudung der Stadt Seitens des Straßenstskus aufgehoben werden. Cs Insten sich 
dabei drei Fälle denken. Entweder verpflichtet der Staat ine Stadt - n ur 
fernern Unterhaltung der Strastendämme und Brücken in welchem Fall Fiskus 
die Stadt wegen Verlnftes der aus der Zollgerechtigkeit entspringenden iahn chen 
Reineinnahme von Thlr. 344. 14. 8 Pf. entschädigen must; ober der Staat Uber, 
nimmt - b) die Unterhaltung der im Chauffeeznge belegenen Wegestrecke furfcine 
Rechnung, in welchem Falle die Entschädigung Thlr. 344. 14. 8 - 65, 14. 10 
Thlr 278. 29. 10 Ps. betragen wird; oder der Staat will — c) die Unterhaltung 
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sämmtlicher Dämme und Brücken übernehmen, dann wird die Stadt wegen der, 
aus der Zollgerechtigkeit entspringenden, und nunmehr aufhörenden Einnahme von 
Thlr. 344. 14. 8 - 70. 2. 6 = Thlr. 274. 12. 2 Pf. vom Staate schadlos zu 
halten sein. Mehrjährige Verhandlungen sind erforderlich gewesen, um über die 
Wahl eines dieser drei Fälle schlüssig zu werden. Endlich wurde zwischen der 
König!. Regierung, Abtheilung des Innern, auf der einen Seite, und dem Magi- 
strate und den Stadtverordneten, auf der andern Seite, ein Vertrag geschloffen, 
der also lautet: —

Receß über die Aufhebung der der Stadt Golnow zustehenden Damm- und 
Brückengeld-Erhebung. Vom 25. November 1835.

Die Stadt G. ist bisher in dem Besitze des Rechts gewesen, an drei Thoren der Stadt 
dem Stettiner, Woliner und Stargarder Thor, nach dem von Sr. Majestät dem Könige 
unterm 7. Januar 1824 bestätigten Tarif einen s. g. Damm- und Brückenzoll zu erheben 
wogegen derselben die Verbindlichkeit oblag, verschiedene Steindämme rind Brucken, welche 
theils in dem Tractus der lieft angelegten Chaussee zwischen Stettin und Stargard, theils 
außerhalb desselben belegen sind, zu unterhalten.

Nach der neuern Gesetzgebung, namentlich dem Art. 6 des mit Baiern und Wurtemberg 
abgeschlossenen Handelsvertrages vom 27. Mai 1829 sollen Separaterhebungen von Pflaster- 
geldern aus chaussirten Straften da, wo sie noch bestehen, aufgehoben, und die Ortspflaster den 
Chausseestrecken dergestalt eingerechnet werden, daft davon nur die Chausseegelder nach dem 
allgemeinen Tarif zur Erhebung kommen. Die Aufhebung der Eingangs erwähnten städtischen 
Berechtigung ist hiernach nothwendig, und es ist darüber, vorbehaltlich der Genehmignng des 
Konigl. Finanzministeriums und der König!. Verwaltung für Handel, Fabrikation und Bau- 
wesen, zwischen der unterzeichneten Regierungs-Abtheilung des Innern, einer Seits, und dem 
Magistrate und der Stadtverordneten zu Golnow, anderer Seits, nachstehender Receft abge
schlossen worden.

8-1. Die Stadt G. leistet auf die Erhebung des Damm- und Brückenzolls, wie ihr 
solche nach dem, Allerhöchsten Orts bestätigten, Tarif vom 7. Januar 1824 znsteht, in ihrem 
ganzer,. Umfange anf ewige Zeiten Verzicht. Dagegen wird dieselbe zur theilweisen Entschädi
gung für diese aufgehobene Berechtigung

§. 2. von der Verpflichtung zur Unterhaltung derjenigen Steindämme und Brücken, 
welche in den Tractus der liest angelegten von Stettin nach Naugard führenden Chaussee fallen, 
jedoch mit Ausschluß der Bürgersteigs innerhalb der Stadt und deren Vorstädte gänzlich und 
lnr immer befreit. Derjenige Wegetheil, dessen Instandsetzung und Unterhaltung in Folge 
dessen auf den Fiskus übergeht, beginnt vor dem Stettiner Thore in der Vorstadt Wiek da 
wo die gegenwärtig schon bestehende Chaussee nach Stettin anhebt, führt über die Jhnabrücke 
diirch das Stettiner Thor in die Stadt, geht über den Markt, durch die Breitestraße bei der 
Kirche vorbei und durch die Priesterstraße nach dem Woliner Thore, passirt den s. g. Ort, 
geht bei der s. g. Bürgerfreiheit entlang und endigt am Anfangspunkte der jetzt schon bestehen
den Chaussee nach Naugard. Seine Gesammtlänge beträgt 554.7 Ruthen ('« Mle. und 
54,7 Ruthen.)

§. 3. Die Verbindlichkeit zur Unterhaltung sämmtlicher nicht in dem Chausseezuge belegenen 
Wege, Steindämme und Brücken verbleibt zwar nach wie vor der Stadt G., da aber die letztere 
ihrer bisherigen Hebungs-Befugniß auch an den nicht in dem qn. Chansseezuge liegenden Thoren 
entsagt, so erhält sie für die obgedachte ihr verbleibende Unterhaltungsverbindlichkeit eine Ent
schädigung, welche ihr zum jährlichen Betrage von Vier und dreißig Thalern und acht Silber
groschen zugestanden ist; indem dieselbe nach der vom Magistrate unterm 20. März 1833 
aufgestellten Nachweisung in den Jahren 1807—1830 durchschnittlich so viel an jährlichen Unter- 
haltungskosten für die nicht in dem Chausseezuge belegenen Wegetheile aufgewendet hat. Die 
vorgedachten 34 Thlr. 8 Sgr. werden der Stadt G. als eine jährliche Rente aus der König!. 
Regierungs-Hanptkasse zu Stettin gezahlt, dem König!. Fiskus aber wird das Recht zur Ab
lösung derselben mit dem fünf und zwanzigfachen Betrage ausdrücklich Vorbehalten.

§• 4. Die innerhalb des Chausseezuges belegenen Steindämme und Brücken, deren Unter- 
haltnng nach §. 2 auf den Staat übergeht, werden in dem Zustande übernommen, und bezw. 



614 Der Naugarder Kreis.

überwiesen, in welchem sie sich zur Zeit der Übergabe befinden, und wird auch bei der ersten 
Instandsetzung derselben Seitens des Staats, die Mitwirkung der Stadt nicht tit Einspruch 

genommen. ^chtliche Wirkung dieses Recesses, namentlich das Aufhören der Damm- und 

Brückenzollerhebung Seitens der Stadt, und die Rentenzahlung Seitens des Fiskus, tritt erst 
von dem Zeitpunkte ab ein, wo Seitens der l^hausseebau-Verwaltung mit der ^>nstaiil.setzuug 
derjenigen Wegetheile, welche künftig vom Staate unterhalten werden sollen, der Anfang gemacht 
wird, wovon der Magistrat zu G. näher in Kenntniß gesetzt werden soll.

Beide Theile entsagen allen diesem Recesfe zuwider laufenden Einreden imb haben den
selben zum Zeichen der Genehmigung in zwiefacher Ausfertigung, wovon die eine für dre Komgl. 
Regierung zu Stettin, die andere für den Magistrat zu Golnow bestimmt ist, unterzeichnet 

und besiegelt. , ,,, s
Den vorgesetzten zwei Ministerial - Behörden zur Genehmigung eingereicht, 

wurde diese von ihnen versagt, weil im §. 3 des Recesses die Ablösung der Rente 
nicht mit dem 20fachen Betrage, sondern mit deni 25fachen stipulirt worden, wav 
anscheinend auf einem Irrthume beruhe, da die Ablösung §11111 eistern Betiage aus
drücklich zur Bedingung gemacht, und nach dem Berichte vom 14. December 1834 
auch Seitens der Stadt angenommen sei. Die Ministerien veranlaßten daher die 
Königl. Regierung mittelst Rescripts vom 20. Februar 1836 die Berichtigung des § 3 
des Recesses zu bewirken, gegen dessen übrigen Inhalt nichts zu erinnern sei. 
Demgemäß erhielt der Receß in seinen zwei Ausfertigungen den folgenden nach

träglichen Zusatz: — ,
Daß am Schluß des §. 3 des vorstehenden Recesses durch ent Versehen gesagt worden 

ist- Dem Königl. Fiskus werde das Recht zur Ablösung der der Stadt G. bewilligten Jahres- 
rente mit dem fünf und zwanzigfachen Betrage Vorbehalten, während nach Lage der Vorver- 
bandluiigen die Ablösung der Rente zum zwanzigfachen Betrage ausdrücklich zur Bedingung 
aemacht worden ist, und daher auch dem Fiskus gestattet bleiben soll, solches wird von den 
beiderseitigen Contrahenteit hiermit urknndlich anerkannt. Stettin, den 27. Februar 1836.

Nachdem Magistrat und Stadtverordneten diese nachträgliche Erklärung durch 
ihre Unterschrift vollzogen hatten, erfolgte, auf Grund dev Nescripts der Königl. 
Verwaltung für Handel, Fabrikation und Bauwesen und des Königl. Finanz
ministeriums vom 20. Februar, die Bestätigung des Recesses von Seiten der Ne
gier unqs-Abtheilung des Innern in urkuitdlicher Form ant 16. März 1836.

Die Chausseebau-Verwaltung zeigte deut Magistrate von G. an, daß mit dem 
neuen Straßenbau am 18. April werde begonnen werden, in Folge dessen die Zoll
erhebung am 16. April 1836 eingestellt und des Endes die an den Zollstätten 
stehendeil Tafeln fortgenommen wurden. Die Königl. Regierung aber brachte am 
18 April 1836 durch ihr Amtsblatt zur Kenntniß des Publikums, daß die an den 
Thoren zu Golnow bisher Statt gehabte Erhebung eines Damm- und Brücken

geldes aufgehoben sei. ,
Unter den menschlichen Einrichtungen gibt es nur wenige, die eine so lange 

Lebensdauer erreichen, als es bei dem Golnower Zoll der Fall gewesen ist. Dieser 
Zoll hat, um es noch ein Mal zu sagen, ein halbes Jahrtausend überdauert — 
genau 518 Jahre und 3 Monate!

Auf Anordnung des Finanzministers, Grafen v. Alvensleben, vorn 30. Jaiiuar 
1840 ist von dem im §. 3 des Recesses vorbehaltenen Rechte der Ablösung der Jahres
rente vvn Thlr. 34. 8 Sgr. Seitens des Fiskus Gebrauch gemacht, und die Königl. 
Negierungs-Hauptkasse zu Stettin unterm 20. Juni 1840 angewiesen worden, an 
den Magistrat zu Golnow das Kapital zur Ablösung der jährlichen Rente für die 
Aufhebung des dortigen Damm- und Brückenzolls mit Thlr. 685 10 Sgr. gegen 
gehörige Quittung zu zahlen.
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Nieberlags-Gefälle. Die Jhnaufer um und bei G. sind meist Eigeu- 
thum der Commune. Zürn Aus- und Einladen, bezw. auch zur Lagerung derjenigen 
Verkehrsgegenstände, welche auf der Jhna verschifft, oder vou den Kähnen aus zum 
Landtransport befördert werden sollen, sind drei verschiedene städtische Ablageplätze 
ansgewählt: 1) Ein stromaufwärts, ca. 7s Mle. von der Stadt belegener Fleck auf 
der s. g. Schweinewiese; 2) ein etwa in gleicher Entfernung voll der Stadt strom
abwärts belegener Fleck an den s. g. Springen, — beide Plätze liegen an dem 
rechten Jhnaufer, welches auf Kosten der Stadt unterhalten wird und mit Flecht- 
uild Bühuenwerken versehen ist; — 3) die beiden Jhnaufer an der Stadt selbst, 
so weit die Ufer mit Bohlwerken versehen sind. Die beiden ersten Ablageplätze 
bienen besonders dazu, verschiedene Holzartikel, als Dielen, Bretter, Planken, Brenn
holz rc., welche von ben umliegenben Ortschaften unb Schlieibemühlen herbeigeführt 
werben, von ben Wagen ab- unb in bie Kähne einzulaben, wonächst sie zu Wasser 
lveiter gebracht werben, währenb bie Ablagestelle längs ber stäbtischen Bohlwerke 
mehr bazu benutzt wird, verschiedene Gegenstände, welche zu Wasser ankommen, und 
unter denen Mühlen- und Ziegelsteine, Kalk und Gips die wichtigsten sind, aufzu
nehmen, um sie sodann per Achse weiter zu befördern. Die Bohlwerke beginnen 
unmittelbar unterhalb der Jhnabrücke und erstrecken sich all beiden Ufern auf 400 
bezw. 540 Fuß Länge. Sie sind theils massiv, als Kaimauern, theils aus Holz 
conftruirt. Die ersteren, in den Jahren 1862 unb 1865 erbaut, sind von solider 
Construction; nur dürfte zu erwähnen fein, daß die Spundwands - Holme bis zu 
3 Fuß über dem niedrigsten Masserstände liegen, der obere Theil der Spundwände 
also dem Faulen ausgesetzt ist. Die hölzernen Bohlwerke sind, — zufolge eines 
Untersuchungs-Berichts vom 26. November 1866 — zunr Theil alt lind von sehr 
mittelmäßiger Beschaffenheit, theils, zwar in neürer Zeit hergestellt, aber doch nur 
leicht conftruirt, in der Absicht nämlich, sie bald durch lnafsive zu ersetzen. Die 
Kosten der Anlage der Bohlwerke in ihrer dermaligen Beschaffenheit, mit Einschluß 
der nothwendig gewesenen Pflasterungen unb Eutwässeruugs - Anlagen, betragen 
4090 Thlr., unb die jährlichen Unterhaltungskosten Thlr. 370. 18. 9 Pf. Für die 
vollendete Anlage der durchweg mafsiveu Bohlwerke, deren Baukosten, incL Pflaste
rungen, etwa 10.000 Thlr. betragen werden, dürften sich die Unterhaltungskosten, 
inet. Zinsen des Baukapitals, auf 600 Thlr. berechnen lassen.

Die Stadt G. erhob von den Berkehrsgegenständen, die auf den Bohlwerken rc. 
abgeladen wurden, eine Niederlagsgebühr. Das Recht dazu leitete sie von dem 
Fundationsbriefe Herzogs Barnim I. vom Jahre 1268 und dem Privilegium Otto's I. 
von 1318 ab, in denen die Verleihung, dem Geist der Zeit entsprechend, nur all
gemein gefaßt ist. An Normirung eines Tarifs, oder Bestimmung eines gewissen 
Satzes war nicht gedacht worden. In früheren Zeiten ist der Werth der nieder- 
gelegten Gegenstände abgefchätzt, und demnächst eine Abgabe nach gewissen Procenten 
des Werths erhoben worden. Diese Verfahrungsart scheint nicht auf ganz festen 
Grundsätzen beruht zu haben, denn es ist wahrscheinlich, daß von 1 bis zu 5 Prct. 
erhoben wurden. Bis zum Jähre 1797 sind die Verhältnisse acteumäßig ziemlich 
dunkel. In diesem Jahre führte die ©tettiner Kaufmannschaft wider die Stadt G. 
wegen der Nieberlags-Gefälle Beschwerde, und die Köuigl. Kriegs- unb Domainen- 
kammer von Pommern entschieb, nach Anhörung bes Magistrats zu G., unterm 
17. Mai 1797: ber vom Magistrate festgestellte Satz eines Procents vom Werth 
ber uicbergelegten Waare sei nicht zu hoch. Die Lanbes-Polizeibehörbe mogte aber 
wol fühlen, baß eine Erhebung nach Procenten große Unbeguenckichkeiten hatte. 
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oder erneuerte Beschwerden der Kaufmannschaft zu Stettin gaben die Veranlassung 
zu der von der Königl. Kammer unterm 20. Juni 1797 erlassenen Verfügung, 
worin dieselbe dem Magistrat zu G. einen Tarif zur Anwendung empfiehlt gleich 
dem Tarife, der zur Erhebung der Niederlage-Gefälle bei der Stadt Stettin diente. 
Anfänglich verweigerte der Magistrat die Annahme, fügte sich aber endlich. Dieser 
Tarif ist zufolge eines Publicandums vom 11. April 1798 in Kraft getreten und 
30 und einige Jahre lang stets in Anwendung gekommen und die im Tarif fest
gestellten Sätze sind auch immer unweigerlich gezahlt worden, bis der Gutsherr von 
Buddendorf, Landrath Georg Christian Friedrich v. Petersdorf, Widerspruch erhob. 
Dies geschah mittelst einer, an die Königl. Regierung gerichteten Eingabe vom 
9. Januar 1831, welche dem Landrathe Naugarder Kreises, v. Kameke, Behufs 
näherer Ermittelung und Festftelluug der in der Eingabe angeführten Thatsachen 
überwiesen wurde. Es hatten sich daran eine lange Reihe von Verhandlungen 
geknüpft, die mit einem, von dem Finanzminister, Grafen von Alvensleben, und dem 
Chef der Verwaltung für Handel, Fabrikation und Bauwesen, Rother, an die 
Königl. Regierung erlassenen Rescript vom 9. Mai 1836 endigten, das von Wort 
zu Wort also lautet:

„Auf den Bericht vom 15. Februar er. wird der Königl. Regierung in Betreff 
des s. g. Stättegeldes in Golnow das Folgende eröffnet: - Diese Abgabe ist aus 
dem Zolle entstanden, welcher in der Urkunde von 1318 der Stadt übereignet war 
und späterhin seit 1797 als Waarenzoll (und zwar nur von Holz) nach der Stück- 
zahl und nach Verschiedenheit der Gegenstände normirt wurde. Als Zoll ist die 
Abgabe nach §§. 16 und 17. des Gesetzes vom 26. Mai 1818 bei mangelndem 
Nachweise eines lästigen Erwerbstitels ohne Entschädigung aufzuheben, als Nieder
lagegeld aber ist die Erhebung schon in der diesseitigen Verfügung vom 26. August 
1835 der Stadt freigegeben, mit Ausschluß der Fälle, wo nicht sowol ein Lagern 
der Waaren Statt findet, als vielmehr die vorhandenen Bohlwerke und Ufer blos 
zum Ein- und Ausladen benutzt werden. Für die Erhebung eines Bohlwerks
oder Ufergeldes nach einem besondern Tarife liegt ein jus quaesitum nicht vor, 
da ein solches weder aus der ursprünglichen Verleihung eines Waarenzolls, noch 
aus dessen int Laufe der Zeit erfolgter Umgestaltung in ein Stättegeld sich ableiten 
läßt. Das Recht zu einer solchen Erhebung als einer Communikations-Abgabe 
ntuß vom Staate verliehen werden und durch die Zusicherung desselben — neben 
dem ganz freigegebenen Niederlagegeld — zumal nicht blos in dem Verhältnisse 
zu dem bisherigen geringen Ertrage von jährlich Thlr. 23. 13. 10 Pf. (nach mehr
jährigem Durchschnitt), sondern zu dem weit höher angegebenen Bedarf für Unter
haltung des Bohlwerks und Herstellung der Uferbeschädigungen ist zu Gunsten der 
Stadt das Zulässige geschehen. Wenn diese dennoch auf eine Regulirung in dieser Art 
nicht eingehen will, so bleibt nur übrig, die jetzige Erhebung des Stättegeldes mit 
den gesetzlichen Bestimmungen in Einklattg zu bringen, das heißt auf die lagernden 
Gegenstüilde zu befchränken. Das vorübergehende Niederlegen der beim Ein- und 
Ausladen über das Bohlwerk oder Ufer gehenden Waaren kann hierbei nicht als 
Lagern behandelt werden und für einen Gruitd gelten, dafür den Betrag für eine 
dreimonatliche Benutzung des Lagerplatzes zu erheben; vielmehr wird die Befugniß 
zur Erhebung des Stättegeldes für dergleichen Gegenstände hierdurch ausdrücklich 
aufgehoben. Die Königliche Regierung hat diese Hebung, so lange bis ein beson
derer Tarif für Bohlwerks- und Ufergeld landesherrlich genehmigt worden, einzu
stellen. Als Stättegeldpflichtig sind dabei nur solche Waaren anzusehen, welche 
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nicht an demselben Kalenber-Tage, an dem sie an das Bohlwerk oder Ufer gelan
gen, von dort weiter geschafft werden. Übrigens hat das Königl. Ministerium des 
Innern und der Polizei eine besondere Berücksichtigung des Communal-Haushalts 
bei Regulirung dieser Angelegenheit wegen des geringfügigen Geldbetrages, um 
den es sich handelt, nicht nöthig erachtet/"

Abschrift des vorstehenden Rescripts und des darin in Bezug genommenen 
Erlasses vom 26. August 1835 erhielt der Magistrat zu G. mit der Anweisung, 
nunmehr die fernere Erhebung der qu. Abgabe bei willkürlicher Strafe einzustellen. 
Die Königl. Regierung bemerkte in der betreffenden Verfügung vom 23. Juni 1836. 
„Dem wahren Interesse der Stadt kann die Einstellung dieser unbedeütenden, dabei 
aber lästigen Hebung nur förderlich sein, und wird dieselbe wohl thun, die Sache 
auf sich beruhen zu lassen. Sofern jedoch die Einführung einer neüen der gegen
wärtigen Gesetzgebung entsprechenden Hebung an der Stelle der aufgehobenen ge
wünscht wird, bleibt es dem Magistrat überlassen, unter Communication mit den 
Stadtverordneten, nach den von den Ministerien angedeüteten Principien, den be
absichtigten Tarif zu eutwerfen uud zur weitern Veranlassung uns vorzulegen/"

Der Magistrat zeigte hierauf der Königl. Regierung unterm 8. Juli 1836 
an, daß er die Erhebung des frühern Stättegeldes int Sinne der ihm mitgetheilten 
Aiinisterial-Rescripte sofort eingestellt habe und sich ganz nach den netteren Vor
schriften verhalten, daher auf das wirkliche Niederlage- oder Lagergeld, als Miethe 
für Benutzung von Flächen auf längere Zeit, oder Entschädigung für entzogene 
Nutzung beschränken, übrigens mit den Stadtverordneten wegen etwaiger Einfüh
rung einer neüen, der gegenwärtigen Gesetzgebung entsprechenden Hebung verhan
deln und der Königl. Regierung die benöthigten Tarife vorlegen iverbe.

Zu diesen Verhandlungen zwischen Magistrat und Stadtverordneten sind nicht 
weniger denn 30 Jahre erforderlich gewesen! Inzwischen war der Lauf der Uuter- 
Jhua, von der Stadt G. abwärts bis zur Mündung des Flusses, auf Staats
kosten regulirt und in schiffbaren Stand gesetzt und ebenso der oben erwähnte 
Massivbau der Bohlwerke von Seiten der Stadt ausgeführt worden. Um minde
stens einen Beitrag zu ben Unterhaltungskosten biefer kostspieligen Anlagen zu 
gewinnen, beschlossen bie stäbtischen Behörben im Jahre 1866, mit ber Erhebung 
eines Bohlwerksgelbes von allen Schiffsfahrzeügen, welche bas Bohlwerk zum Ein
ober Auslaben von Gegenstünben benutzen, vorzugehen unb vereinbarten zu biesem 
Zweck eineu Tarif, wonach ein Kahn 5 Sgr., ein Bobben 4 Sgr., ein Heiler ober 
Fifcherfahrzeüg 2 Sgr. erlegen sollte, gleich viel, ob bieselben leer, halb ober ganz 
delaben seien. Die Entrichtung bes Bohlwerksgelbes sollte geschehen, wenn bas 
Fahrzeüg zum Anlegen bie bei ber Stabt im Zusammenhänge befinblichen massiven 
ober hölzernen Bohlwerke benutzen würbe. Das Bohlwerksgelb sollte nicht erhoben 
werben: a) von Fahrzeügen, welche ausschließlich mit Königl. ober Staats-Effecten 
delaben, an beit Bohlwerken anlegen; b) von unbefrachteten Booten ober Kühnen, 
welche zu benjeuigen Schiffsgefäßeu gehören, bie bas Bohlwerksgelb entrichtet 
haben. Wenn gleich nach einer Wahrscheinlichkeits-Rechnung bie Einnahme nicht 
eben bebeütenb werben bürste, inbem sich nur annehmen ließ, baß von beit einhei
mischen Fahrzeügen, nämlich von 50 Kähnen jährlich 4 Mal à 5 Sgr. Thlr. 33. 
10 Sgr., von 7 Bobben jährlich 8 Mal à 4 Sgr. Thlr. 7. 14 Sgr., von 8 Heiler 
jährlich 60 Mal à 2 Sgr. Thlr. 32. unb von freniben Fahrzeügen etwa Thlr. 17. 
6 Sgr., überhaupt 90 Thlr. eiukommen bürsten, so würbe biefer Betrag boch zur 
künftigen Unterhaltung genügen, unb baburch ber Kämmereikasse wenigstens noch

Landbuch von Pommern; Th. 11., Bd. V. 78 
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diese Ausgabe erspart werden. Denn der Magistrat berechnete die jährlichen Unter
haltungskosten, iin Durchschnitt der 10 Jahre 1856—1865, — doch mit Ausschluß 
der beiden Jahre 1862 und 1865, in denen der oben erwähnte Neubau der massiven 
Bohlwerke Statt gefunden — also im Mittel von 8 Jahren jährlich aus Thlr. 90. 
7. 6 Pf., freilich ohne die Ausgaben für die Pflasterung der Steindämiue neben 
den Bohlwerken und für die Entwässerungs-Anlagen zu rechnen. In feinem Bericht 
vom 3. Oetober 1866 trug der Magistrat bei der König!. Regierung darauf an: 
Die Berechtigung zur Erhebung des Bohlwerksgeldes und die Bestätigung des ein
gereichten Tarifs herbeizuführen. Fast hat es den Anschein, daß dieser Antrag 
gestellt tourbe, weil die ansässigen Btagistratsmitglieder, bezto. die Stadtverordneten, 
eine Schmälerung ihrer Revenüen aus dem Bürgervermögen befürchteten. Die in 
Rede stehende Bohltoerksanlage dient im Wesentlichen nur zum Uferschutze, und ist 
nur zum geringern Theile als im Interesse der Schifffahrt aufgeführt, anzusehen. 
Die Bohlwerke liegen zu hoch, um den Verkehr mit den, größten Theils kleinen, 
Fahrzeügen zu erleichtern; sie enthalten zwar Rampen und Treppenanlagen, aber, 
wenn diese die wesentlichen Verkehrsmittler sind, so dürften auch für den Verkehr 
Anlagen von den: geringern Umfange dieser Baulichkeiten genügen. Anderer Seits 
war zu berücksichtigeu, daß die Abgabe hauptsächlich die in Golnow wohnenden 
Führer kleiner Fahrzeüge, welche den Waareuverkehr zwischen Stettin und Golnow 
vermitteln, treffen, und deren, an und für sich geringer Verdienst noch mehr ver- 
küinmern würde. Anstatt daß jetzt die wohlhabende Commune, bezw. die gesummte 
Einwohnerschaft, die Unterhaltungslast trägt, würde, wenn die Abgabe zur Einfüh
rung tarne, gerade den ärmeren Einwohnern vorweg ein Theil dieser Last aufge
bürdet werden, was nicht in der Ordnung ist, da doch der Nutzen der Anlage der 
ganzen Stadt zu Gute kommt. Betrachtungen niib Erwägungen bi es er Art finb Ver
anlassung gewesen, baß bie Königl. Regierung mittelst Verfügung vom 21. Januar 
1867, es abgelehnt hat, bim von ber Stabt G. gestellten Anträgen auf Erhebung 
einer Comniunikations-Abgabe, unter beni Namen Bohlwerksgelb, weitere Folge 
zu geben.

Stabtw a a ge. Wer bieselbe benutzen will, zahlt an Waagegelb für ben 
Gentner roher Wolle und aller übrigen Waaren 2 Sgr., für ben */ 2 Ctr. 1 Sgr., 
für ben J/4 (Str. 6 Pf. unb für jeben zu wiegenben Gegenstanb unter J/4 (Str. 
6 Pf., zufolge bes Waagegelb-Tarifs vom 13. April 1830, ber von ber Königl. 
Regierung unterm 15. Mai 1830 bestätigt worden ist. In den Erörterungen über 
diesen Tarif bemerkte der Landrath v. Kamele, Naugarder Kreises: „Ich glaube 
es dem Interesse der Stadt G. mehr, als dem Interesse der Freniden angemessen, 
wenn das Waagegeld für Wolle in G. mit dem in Stettin ganz gleich gesetzt wird. 
Die übrigen Gegenstände haben keine Wichtigkeit. Nützlich würde eine solche Gleich
stellung allerdings auch den Wollverkaüfern werden, denn der Andrang bei den 
Waagen in Stettin würde sich mindern. Der Andrang ist dort zwar nicht über
mäßig, weil Waagen auf vielen Punkten aufgestellt sind, wo das Publikum überall 
mit größter Sorgfalt und Zuvorkommenheit bedient wird, aber ein gewisser Andrang 
ist immer unvermeidlich. Je mehr Wolle zum Stettiner Markte einpassirt, die 
schon gewogen ist, desto günstiger. Will G. mit Stettin concurriren, so muß das 
Waagegeld an beiden Orten nicht allein gleich sein, sondern auch die Beflisscuheit 
und Zuvorkommenheit gegen die Abwägenden. Beide Bedingungen erfüllt, ver
sprechen der Stadt G. und dein Publikum Nutzen/'
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Marktstands-Abgabe. Früher wurde nur von den, die jährlichen Kram- 
märkte besuchenden Handelsleüten ein Buden- und Stättegeld, dasselbe aber eben so 
wenig auf den Vieh- und Pserdemärkten, als auf den Wochenmärkten erhoben. 
Einen obrigkeitlich bestätigten Tarif gab es nicht; die Erhebung des Stätte- und 
Budengeldes erfolgte nach — Tradition und Observanz. Die Känunerei-Nechnun- 
geii weisen seit 1700 Einnahmen an Stättegeld von den Jahrmärkten nach, ohne 
daß aus den Acten constirt, nach welchen Sätzen dasselbe erhoben worden ist, 
insbesondere die Kämmerei-Rechnung von 1769 — 1770 unter Tit. X. an Stätte
geld von denen Kramerbuden in den Jahrmärkten, item von denen Zempel-Weibern 
1) vom Sommermarkt Thlr. 13. 8. 7 Pf.; 2) vom Michaelimarkt Thlr. 18. 6 Gr.; 
3) vom Herbstmarkt Thlr. 39. 23. 6 Pf.; 4) vom Frühlingsmarkt Thlr. 17. 16 Gr." 
— (Summa 88 Thlr. 20 Gr. 1 Pf.) — und so kommen in den folgenden Rech
nungen dergleichen Einnahmen vor; auch ist bei den Rechnungs-Abnahmen Seitens der 
damaligen Kriegs- und Domaineukammer wegen des erhobenen Stättegeldes keine 
Erinnerung gemacht worden. Später ist man jedoch dahin gekommen, bestimmte 
Sätze für die Buden anzunehmen, demgeniäß seit vielen Jahren auf ben Kram
märkten, von einer großen Bude 2% Sgr., einer mittlern 2 Sgr., einer kleinern 
1 Sgr. 3 Pf. und von einem Tifche 8 Pf. erhoben wurden, welche Tarifsätze vom 
Magistrate nach Billigkeit normirt waren. Die Einnahme des Buden- nnd Stätte- 
geldes betrug nach lOjührigem Dnrchfchnitte, schließend mit dem Jahre 1834, Thlr. 
31. 15. 4 Pf., etwa nur */ 3 der Einnahme von 1769—1770 vor Annahme fester 
Sätze, obwol vorauszusetzen ist, daß in der Zwischenzeit der Marktverkehr bedeü- 
tend werde zngenommen haben. Der jetzt geltende Tarif des Stättegeldes anf den 
Jahr- nnb Krammärkten ist vom 27. Roveniber 1837, bestätigt von der Köingl. 
Regiernng den 3. März 1838. Für die Buden sind die früheren Sätze beibehalten, 
doch ist darin das Maaß des Flächeninhalts nach den drei Kategorien der Baden, 
angegeben. Der Satz für das Auflegen der Waaren auf Tischen, auf der Erde, 
in Korben, Karren rc. ist auf 6 Pf. ermäßigt, und hinzugekommen ist der Satz von 
2 Sgr. für einen mit Waaren beladenen Wagen, überall ohne Unterschied der 
feilgehaltenen Waaren. Aller Verkauf in Wohnhaüsern ist frei, und ebenso hat 
kein Ortseinwohner das Stättegeld zu bezahlen. Kram Märkte werden 4 abge
halten, nämlich den 23. März, den 22. Juni, den 14. September und den 2. No
vember.

Standgeld auf den Viehmärkten wird erst seit 1856 erhoben ans Grund eines 
Tarifs, welcher die Genehmigung des Ministers für Handel, Gewerbe und öffent
liche Arbeiten, sowie des Finanzministers unterm l. März 1856 erhalten hat. An 
Standgeld ist pro Tag zu entrichten: für ein Pferd, einen Ochsen, eine Kuh 
1 Sgr. 4 Pf., für ein Fohlen (unter zwei Jahren), eine Ferse, einen Zuchtstier, 
einen Esel oder ein Kalb 1 Sgr. Thiere, welche Wagen zn Markte fahren nnd 
nicht selbst Gegenstand des Verkaufs sind, bleiben von der Abgabe befreit. Vieh
märkte werden 6 abgehalten: den 2. Februar (Fettvieh), den 18. März, den 17. 
Juni, den 9. September, den 28. October, den 9. December ^Fettvieh). Der 
Grund, weshalb die Stadt Golnow die Berechtigung zur Erhebung eines Stand
geldes auch für die Viehmärkte beantragte, war einfach der, daß sie ein Äquivalent 
für die Unkosten zu erhalten wünschte, welche der Kämmereikasse ans dem Markt
verkehr erwachsen. Der Magistrat wies in der Vorstellung vom 23. Jnli 1855 
nach, daß nach 6jàhriger Fraction, 1849—1854, die jährlichen Kosten für Straßen- 
pflasternngen und Reinigung des Marktplatzes, sowie für Aufrechthaltnng der Ord- 
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nung an Viehmarktstagen Thlr. 82. 9. 1 Pf., betragen hatten. Werden dazu noch 
nicht unbedeutende Ausgaben für Reparatur von Brücken und Wasserdurchlässen, 
ingleichen die Remuneration für Beaufsichtigung der Viehmärkte an den Thierarzt, 
gerechnet, so steigern sich die Kosten auf ca. 130 Thlr., welche theils ganz, theils 
mehr oder weniger durch den Besuch der Viehmärkte veranlaßt, und durch die Er« 
Hebung des Standgeldes vom Vieh wieder gedeckt werden, ohne daß zum Vortheil 
der Kasse ein eigentlicher Überschuß in Aussicht zu nehmen war. Den zeitigen 
Stand des Ertrages dieser indirecten Abgabe ersieht man aus dem Kämmereikaffen- 
Etat, Tit. II. der Einnahme, oben S. 548.

Hunbe steüer. Sie wurde durch das Regulativ vom 7. Juni 1839, bestä
tigt den 9. Juli 1839, eingeführt. Die Steüer war auf 1 Thlr. normirt. Von 
der Steüer-Entrichtung waren nicht weniger denn 8 Kategorien befreit, darunter an 
der Spitze „sämmtliche Hausbesitzer mit Einem Hunbe"; nur unter dieser Bedingung 
hatten die Stadtverordneten, in der Sitzung vom 20. Februar 1839, zur Einfüh
rung einer Steüer auf Hunde ihre Einwilligung gegeben; nur die Inquilinen 
sollten für die von ihnen gehaltenen „treüen Begleiter des Menschen" fteüerpflichtig 
sein. Durch jenen Beschluß der Stadtverordneten-Versammlung, - die nur auä 
hausangesessenen Bürgern bestand, — wurde die ganze, durch die Vervrdnuug voul 
29. April 1829 eingeführte Maßregel der Besteüerung, die Verminderung unnützer 
Hunde, und darum Förderung der öffentlichen Sicherheit, Abwenbung der Gefahr 
vor toll gewordenen Hunden, im Auge habend, mehr oder minder illusorisch. Die 
Steüer wurde am 1. Oetober 1839 eingeführt, seit dem 1. October 1842 nicht 
mehr erhoben, weshalb? ist aus den Acten nicht zu ersehen, Nach Ablauf eines 
Vierteljahrhunderts haben die städtischen Behörden beschlossen, daß vom 1. Januar 
1868 ab die Huudesteüer wieder eingeführt werden solle. Da das frühere Regulativ 
den bermaligen Verhältnissen nicht entsprach, so wurde unterm 16. October 1*67  
ein neües Regulativ abgefaßt, welches vou Seiten der König!. Regierung ant 29. 
November 1867 genehmigt worden ist.

Erweiterung der Stadt.
Die zunehmende Bevölkerung, welche besonders seit dem Jahrzehend vou 1831 

bis 1840 sich kund gegeben, hat die Nothwendigkeit zur Vermehrung der Wohn
häuser hervorgerufen. In der innern Stadt war dazu kein Platz; es mußten die 
beidett Vorstädte für die Errichtung neüer Gebaüde gewühlt werden. Nicht blos 
Privatleüte haben von ihrem dortigen Grundbesitz Baustelleu hergegeben, auch die 
Stadtgemeinde, welche in beiden Vorstädten Grundstücke besaß imb noch besitzt, 
hat dieselben, je nach dem Bedürfniß der Anbauenden, die Quadratruthe für 1—3 
Thlr. meist freihändig, unter Genehmhaltung der Oberaufsichts-Behörde, veraüßert. 
Es ist eine bekannte Thatsache, daß die Städte sich vorzugsweise nach Westen hin 
erweitert:. Dies ist nicht Zufall, sondern beruht auf einer natürlichen Erscheinung, 
deren sich freilich die Mehrheit der Ansiedler nicht bewußt ist. Die Luftströmungen 
sind der Regulator für den Weiterbau der Städte. In der nördlichen Hemisphäre 
ist die westliche Strömung oder der zurückfließende Passat die herrschende Richtung 
des Windes, der alle Ausdünstungen vor sich her nach Osten hintreibt, daher auf 
dieser Seite der Anbau gemieden wird. So ist es auch in Golnow geschehen. Haben hier 
auch in der Vorstadt Räddenberg und vor dem Stargarder Thore Anbauten Statt 
gefunden, der Hauptplatz für die Erweiterung der Stadt ist die an ihrer Abendseite 
belegene Wiek. In uninittelbarent Anschluß an beit Baulichkeiten bieser Vorstabt 



Stadt Golnow. — Erweiterung der Stadt. 621

liegt ein der Stadtgemeinde zugehöriger wüster Platz, welcher seit einer längern 
Reihe von Jahren zu neuen Ansiedlungen nicht allein begehrt, sondern auch zum 
Theil, wie schon oben erwähnt, in vielen Parcelen freihändig zu Baustellen ver
äußert worden ist. Um Ordnung in den neuen Anbau zu bringen, hat, auf ï’iii*  
regung der König!. Regierung, der Magistrat ini Jahre 1864 einen Bebauungs
plan, wie ihn das Reglement vom 12. Mai 1855 vorschreibt, ausarbeiten lassen 
Der Plan hat den Bestimmungen des §. 8 gedachten Reglements gemäß 8 Tage 
lang zur Ansicht für Jedermann auf den: Rathhause ausgelegen und )inb innerhalb 
4 Wochen von keiner Seite her Einwendungen dagegen erhoben worden. Das zu 
bebauende Grundstück ist übrigens ausschließliches Eigenthum» der Stadtgemeinde, 
so daß eine Veranlassung nichi vorliegt, das Recht der Expropriation in Anspruch 
zu nehmen. Der Bebauungsplan hat die Anlage von drei L-traßen und zwei 
Gassen ins Auge gefaßt. Eine der neuen Straßen war im Jahre 186d schon, 
obwol noch ungepflastert, durch die Höhenlage der Stettiner Steinbahn, bann durch 
die vollständig bebaute rechte Seite, und die bestehenden beiden Etablissement» auf 
der linken Seite fo flxirt, daß deren Veränderung nicht mehr angänglich erschien. 
Ebenso ist die Höhenlage der zweiten Straße durch die Ehaussee bedingt. Die 
dritte anzulegende Straße soll nur auf einer Seite bebaut werden, das Teirain 
südwestlich davon steigt etwas an, so daß eine Senkung dieser Straße,^die schon 
größten Theils im Abtrage liegt, nicht gut angeht. Stoch eine vierte Straße ist 
projectirt; diese soll aber nicht bebaut werden, sondern als Fußweg liegen bleiben; 
es ist ein alter Forstweg, an den sich coupirtes, wüstes Waldterrain anschließt, 
welches sich nicht zur Bebauung eignet. Für die Anlage bei Gassen ist die Anlicht 
maßgebend gewesen, allen Etablissements einen zweiten Zugang zu den Wirthschafts- 
gebaüdeu zu ermöglichen, ohne daß die Besitzer nöthig Hütten, in den Fronten der 
Wohnhaüser Eingangsthore anzulegen, dann aber auch, um bei etwaiger Feüers- 
gefahr besser und von allen Seiten zu den einzelnen Gebäuden gelangen zn können. 
Ohne diese Zwecke wäre die Anlage jener Gassen ganz überflüssig gewesen. Da es 
der Verleihung von Expropriations-Rechten nicht bedurfte, auch Einsprüche von 
Privaten nicht erhoben worden, so erschien es unbedenklich, von einer hohem Ge
nehmigung des, von dem Magistrate am 3. Januar 1865 eingereichten, Bebauungs
plan abzusehen, und diese blos von der König!. Regierung zu ertheilen, die sodann 
auch durch Verfügung vom 22. April 1865 verlautbart worden ist. In jüngster 
Zeit scheint die Baulust abgenommen zu haben; seit dem Februar 1866 ist der 
Verkauf einer Baustelle in der Wiek nicht vorgekommen.

Da hier von Veraüßerung städtischen Grundeigenthums die Rede ist, so 
möge an vorstehende Mittheilungen noch Folgendes geknüpft werden: —

Die Stadt besaß vor dem Stargarder Thore längs der Stauer ein Grund
stück, welches unter dem Namen des Commandanten-Gartens bekannt war. Seit 
Menschen gedenken hatte der oberste Befehlsführer des in G. stehenden Kriegsvolks 
diesen Garten benutzt, dem er beim Wechsel des Befehlsführers aus Gefälligkeit 
und in der Absicht jedes Stal überlassen wurde, demselben einige Zuneigung für 
die Einwohner der Stadt einzuflößen, um ein gutes Verhältniß zwischen Bürger
schaft und Besatzung einzuleiten und zu erhalten. Schon lange hatte man gewünscht, 
den Garten zum Stutzen der Gemeinde wieder einzuziehen; es hatte sich aber nicht 
wohl thun lassen, ohne bei den Militairbefehlshabern Anstoß zu erregen, da ein 
jeder von ihnen auf dieselbe Gefälligkeit Anspruch machte, welche feinem nächsten 
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Vorgänger erwiesen war. Im Jahre 1812 aber, als in G. keine Garnison stand, 
war der Garten zum Besten der Kämmerei-Kasse schon seit einigen Jahren für 
jährlich 40 Thlr. vermiethet, obwol er nur auf 500 Thlr. gewürdigt war. Unter 
Genehmhaltung der Königl. Negierung, welche unterm 9. Februar 1812 ertheilt 
worden, ist der Garten in öffentlicher Feilbietung, bei der der Ertragswerth mit 
800 Thlr. als Minimum des Kaufpreises angenommen wurde, zur Veraüßerung 
gekommen.

Am ehemaligen Ausfluß der Jhna liegt ein Zweiwo hnungshaus, zu welchem 
10 Mg. 118 Ruth. Wiesenland gehören. Es gehörte der Stadt und war unter 
dem Namen der Fischer-Wohnungen verpachtet. Bis 1808 haben beide Wohnungen 
nur einige und 20 Thlr. Pacht gegeben, von da ab aber 53 Thlr. jährlich, welches 
hohe Gebot dadurch entstauben war, daß der Pächter des, diesen Fischer-Wohnun
gen gegenüber liegenden, Jhnakrugs die vorigen Pächter auf jede Weise entfernen 
wollte, da er in beständigem Streit mit ihnen gelebt. Zu Trinitatis 1814 gingen 
seine Pachtjahre zu Ende, und nun erklärte er, nicht mehr als den frühern Pachtzins 
von 20 Thlr. geben zu wollen. Inzwischen fand sich ein Einwohner aus Kamels- 
berg als Kaufliebhaber, mit dem die städtischen Behörden dahin einig wurden, daß 
derselbe für das Haus c. p. ein Kaufgeld von 450 Thlr. zahlte und einen jähr
lichen Kanon von 10 Thlr. übernahm. Die Wohnungen waren in so schlechter 
Beschaffenheit, daß sie non Sachverständigen nur je 80 Thlr. Werth abgeschätzt 
wurden und zu ihrer Instandsetzung ein Kostenaufwand von 140 Thlr. erforderlich 
gewesen wäre. Unter diesen Umständen glaubten Magistrat niib Stadtverordnete 
mit dem Verkauf des Grundstückes um so mehr ein gutes Geschäft zu machen, als 
für die Stadt die von jeher ausgeübte Gerechtigkeit einer freien Holzablage reservin 
wurde. In Folge des §. 189 der St. O. ertheilte die Königl. Regierung die Ole» 
nehmigung zu dem Verkaufe aus freier Hand unterm 25. Juni 1814.

ist hier eines Gegenstandes zu gedenken, welcher auf vorigen Seiten 
uach seinen Resultaten erwähnt worden ist; die Vorgänge, die in das Jahr 1814 
fallen, sind folgende gewesen: —

Die Stadt G. war während der unglücklichen Kriegsjahre seit 1806, wie wir 
wissen, in eine schwere Schuldenlast gesunken. Ein Bericht des Magistrats vom 
18. Juli 1814 gab sie zu 49.494 Thlr. au. Da von den meisten Kapitalien noch 
gar keine, von manchen auch seit 3, 4 und 5 Jahren keine Zinsen gezahlt waren 
so erhöhte sich jener Betrag auf ca. 56.000 Thlr. Im Einverständniß mit den 
Stadtverordneten suchte der Magistrat das Mittel auf, welches zur Abbürduug der 
Schulden führen würde, ohne Nachtheil für das Ganze im Gefolge zu haben, ja 
eine dauernde Vermehrung der jährlichen Revenüen zu sichern. Das Mittel "war 
zweierlei Art:

Erstlich — Abholzung der Lütkenheide und Verkauf des Holzes. Dieses 
Forstgruudstück erstreckt sich längs der Jhna auf der Straße nach Stargard bis zu 
dem Stargarder Eigenthumsdorfe Dietrichsdorf. Mau schätzte den Flächeninhalt 
aus 3000 Mg. Der Bericht sagte: Es muß für dieses Revier, welches sich, bei 
geringer Breite, 1 Alle, in der Länge erstreckt, ein eigener Forstbediente gehalten 
werden, und doch hat die Stadt gar keinen Nutzen von den Holzbeständen, da es 
gar nicht möglich ist, den Defraudationen der Nachbarn zu wehren, Sachverständige 
sind der Ansicht, daß Ve des Reviers, wo jetzt Buchen stehen, sebr guter Acker
boden, % ein gewöhnlicher guter Mittelboden und die letzten =% Sandland feien, 
die Hütung abgeben. Nach einer ungefähren Taxe hat das Holz einen Werth von 
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mindestens 20.000 Thlr. Hernach soll das Revier wieder in Schonung gelegt, 
oder in Ackerland verwandelt werden, auf dein Ackerwerke zu gründen lind, denen 
die wegen ihres vorzüglichen Heüschlages bekannten Jhnawiesew beigelegt werden 
können. Daraus entspringt künstig eine ansehnliche Revenü für die Kämmerei. 
Auch das zu ersparende Gehalt des Heidewärters, die in Wegfall kommende Untci- 
haltung seiner Dienstgebaüde, sind in Betracht zu ziehen.

Zweitens — Urbarmachung des sogenannten Schambacher Bruchv rott 
543.15)1 und der s. g. Zinsbrücher von 706.159, zusammen 1250 Mg. 130 Ruth. 
Diese Bruchflächeu haben bis jetzt keinen andern Nutzen gewährt, als burd) die hin 
uiib wieder darauf stehenden Elsen, der Boden i)t aber so gut, daß ein Theil von 
100 Mg. des Schambacher Bruchs, welcher schon vor mehreren Jahren in Wiesen 
umgewaudelt ist, jetzt (1814) pro Dkg. schon 2,s/4 Thlr. jährliche Pacht gibt. Di». 
Elsen sollen gerade! unb bann ber Grnnb unb Boben in Haveln vertäust, 
wozu sich schou viele Liebhaber gemelbet habeii, — unb demnüchlt ber Überrest, 
nachbem bie Schulben aus beut Ertrage bes Kanfgelbes gebeckt liub, für eilte ge- 
ringe Pacht in ben ersten Jahren ber Melioration ausgethan werben. Nach bei 
Zeit aber soll jener, vom Verkauf übrig gebliebene Theil ber Brücher nach 1 einem 
vollen Werth verpachtet werben, um baraus bie zweite, bleibcnbe Revenue für bie 

Kämmerei zu bilben.
Dieser Plan würbe ber König!. Regierung inittel|t bes oben erwähnten 

Berichts vorgelegt. Die Oberaufstchtsbehörbe jeboch hielt es, wiewol lie ben Plan 
sür zweckentsprecheub anerkannte, bei ber Wichtigkeit bes Gegenstandes für nützlich 
und nothwendig, daß dieser Plan vor seiner Ausführung, sowol in Mtcht des 
Forstwirthschastlichen, als in Absicht des Ökonomischen, durch tüchtige ^achverstan- 
dige vollständig ausgearbeitet werde. Der Magistrat gewann für diese Arbeit zwei 
Forsttechniker (Königl. Oberförster), ttnd einen Ökonom (Gutsbeiitzer), die unterm 
25. September 1814 einen umfassenden Wirthschaftsplan vorlegten, der von ben 
Stabtverorbneten in der Sitzung vom 9. October 1814 angenommen unb von bet 
König!. Regierung mittelst Verfügung vom 22. October 1814 genehmigt wurde.

Das Gutachten der Sachverständigen ist zu utnfassenb, um hier vollständig 
eingeschaltet werden zu können. Daher nur einige Auszüge. Was zuerst - 1) 
die'Lütkenheide betrifft, so ist dieses Revier mit Kiefern bestanden, und eignet üch 
rücksichtlich seines Bodens wie der Lage nach an der flößbaren Jhna, vorzüglich 
zur Forstkultur. Es ist aber so unregelmäßig bewirthschaftet und dergeltalt >.ntch- 
pläntert daß eine totale Abholzung nothwendig ist, um es wieder in ^chomutg 
legen zu können, wobei jedoch bie sanbigen Blößen unb bie hohen Ufer der Jhna 
zu becken finb, bamit keine Sanbweheu entstehen. Der Holzbestcwb kann an 10.000 
Klafter betragen. Das einzige Terrain, welches urbar zu machen ist, kann entweber 
vor beni Vorwerke Holläuberei ober vor ber Colonie Dietrichsborf genutz wer tu. 
Es liegt hinter bem weißen Bache rechts ber Stargardschen Landstraße nahe an 
ben Jhna-Wiesen. Die Fläche kann ca. 100 Alg. enthalten unb bet Mg. seiner 
Qualität nach 1 Thlr. jährlichen Ertrag gewähren. — 2) Der Bruch längs ber 
Jhna enthält 443 Mg. 151 Ruth. Es ist bis auf ewige Blößen mit Ellen be
stauben bie seit 12 Jahren in verschobenen Zeitraümen bis auf ca. 60 Mg. ab
geholzt'sinb. Diese Fläche ist mit Elsen 1. Klasse bestattben unb pro Mg zu 
8 Klafter anzusprechen. Der seit 12 Jahren abgeholzte Überrest hat theilv 
Schonungen, theils Elsen 2. unb 3. Klasse. Der Bruch liegt niebriger, als bie 
vorüberfließenbe Jhna und enthält ein Gebresch von Sumpfpflanzen, das nur bei 



624 Der Naugarder Kreis.

sehr günstiger Witterung betreten werden kann. Ans diesem Grunde sind die Ab
treibungen von Jahr zu Jahr verschleppt, die Elsen überaltert, die Stäke theils wegen 
Alters abgestorben, theils von jenem Gebresch erstickt, weshalb alle Gehaue nur dürftig 
bestanden sind, und keine sonderliche Ausbeüte versprechen. Dagegen ist der Boden 
zur Wiesenkultilr ganz vorzüglich geeignet, und der Mg. über 18 (Str. Heü-Ertrag 
ZU arbitriren. In Heilerer Zeit sind 100 Mg. dieses Bruchs urbar gemacht, welche, 
wenn die nöthigen Kulturen eingeführt sind, 3—5 Thlr. jährliche Pacht tragen 
können. — 3) Der Bruch rechts der Jhna von 696 Mg 69 Ruth., ist seit 16 
Jahren total abgeholzt, und jetzt theils mit Schonungen, theils mit Elsen 2. und 3. 
Klasse bestanden. Alles, was beim ersten Bruch Nachtheiliges für den Holzwuchs 
gesagt ist, gilt auch von diesem Bruch.

Die vollständige Urbarmachung dieser zwei Bruchfelder stößt, wegen schwer 
herzusteUender Vorfluth auf große Schwierigkeiten. Die Techniker machen Vor
schläge zur Ueberwindung derselben und kommen schließlich zu dem Résultat, daß 
bei einer sofortigen Inangriffnahme der Verwerthung der Grundstücke und der 
daranf stehenden Hölzer die Kämmerei eine Einnahme von 58.410 Thlr. erzielen 
könne, daher die Summe, welche zur Schuldeutilguug nöthig ist.

Das durch die Umwandlung des frühern Garnison Lazareths zu Schulzwecken 
entbehrlich gewordene, der Stadtgemeinde zugehörige ehemalige Schnlhaus, Stadt 
No. 179, welches sich überdies in einem so baufälligen Zustande befand, daß es 
für die Stadt nicht länger mit Vortheil in baulichen Würden zu erhalten war, 
wurde, zufolge Beschlusses der städtischen Behörden am 22. März 1865 zum öffent
lichen Verkauf gestellt. Meistbietender für das Haus und die dazu gehörigen zwei 
Weidepläne blieb ein Tischlermeister mit dem Gebot von 2200 Thlr. Da das 
Haus der Stadt von gar keinem Nutzen mehr sein konnte, zumal auch schon für 
den Fall, daß es im Laufe der Zeit noch erforderlich werden sollte, neue Schul
klassen zu errichten, im neuen Stadttheile auf der Vorstadt Wiek eine Baustelle 
zur Errichtung eines Schulhauses reservirt ist, so lag, bei einem so günstigen 
Gebot, wie es kaum zu erwarten gewesen war, kein Grund vor, die Erlheilung des 
Zuschlages dem Kaüfer vorzuenthalten. Nachdem dieser ertheilt worden war, wurde 
am 1. Juli 1865 der Kaufvertrag abgeschlossen und dieser, mit Bezug auf die §§. 
50 und 51 der St. O., unterm 21. Juli 1865 von der Königl. Negierung 
genehmigt.

Der Kämmerei wurde bei der Gemeinheitstheilung als Dienstgrundstück für 
den Kämmerei-Diener ein 5 Mg. 51 Ruth großer Acker- und Wiesenplan, in den 
s. g. Springen an der Jhna belegen, zugetheilt. Dieses Grundstück war seit 
mehreren Jahren für eine jährliche Pacht von 20 Thlr. zum Vortheil der Kämmerei- 
kasse verpachtet, nachdem das Einkommen des Kämmerei-Dieners sixirt worden war. 
Auf einen Antrag, besagtes Grundstück zum Verkauf zu stellen, faßten die städtischen 
Behörden den Beschluß, den Verkauf zu versuchen, und einen Licitationstermin 
unter Beobachtung der Vorschriften des §. 51 der St. O. auzuberaumen. In 
diesem Termin ist ein Kaufgeld von 1705 Thlr. geboten worden, für welches die 
städtischen Behörden den Zuschlag ertheilt haben, indem das Ergebniß ein so außer
ordentlich günstiges, daß voraussichtlich ein ähnliches nie wieder erreicht werden 
würde. Die vor dem Verkauf aufgenommene Taxe hat einen Werth von Thlr. 
625. 7. 6 Pi. ergeben und die bisherige Pacht betrug, wie gesagt, nur 20 Thlr. 
jährlich, während die Zinsen von dem Kaufgelde von' 1705 Thlr. sich auf 85 Thlr. 
jährlich belaufen. Erwägt man ferner, daß das Grundstück durch den, am Jhna- 
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user aufgelagerten Baggersand, der sich in dasselbe hineinzieht, immer mehr ent 
werthet wird, folglich nicht ein Mal die Aussicht vorliegt, die zeitherige Pacht 
dauernd davon zu beziehen, so konnte der Verkauf der Kämmereikaffe nur zum größten 
Vorthell gereichen. Demgemäß ist denn auch der Kaufcontract am 31. December 
1867 abgeschlossen und dieser von der Königl. Regierung unterm 5. Februar 1868 
genehmigt worden.

In der Vorstadt Wiek liegt zwischen bürgerlichen Grundstücken ein kleines, 
ca. 24 Q.-Ruthen großes Kämmerei-Grundstück, der Schweineberg genannt, welches 
früher, während des Bestehens der öffentlichen Viehheerden als Trift benutzt worden 
ist. Nach Ausführung der Gemeinheitstheilung haben diese Heerden aufgehört und 
lst die Trift nutzlos geworden, weshalb dieselbe mit einem Zaun versehen und als 
Pflugland verpachtet wurde. Der Boden ist aber von so leichter Beschaffenheit, 
daß nur ein kleiner Theil des Grundstücks einiger Maßen die Bearbeitung lohnt, 
der übrige Theil aber wüst liegen bleiben muß, weshalb es kaum hat gelingen 
wollen, eine Pacht von jährlich 1 Thlr. zu erzielen. Rechnet man nun noch die 
Unterhaltungskosten für die Einzaünnng, so ist nicht nur gar kein Vortheil durch 
die Verpachtung erzielt, sondern die Kämmerei hat noch baar zulegen muffen. 
Unter diesen Umständen lag es im städtischen Interesse, das qu. Grundstück zu 
veraüßern, zu welchem Endzweck auf den 15. Januar 1868 ein Verkaufstermin 
angesetzt war, in welchem der unmittelbar angrenzende Nachbar, mit einem Gebote 
von Thlr. 23. 25 Sgr. (der Taxwerth) Meistbietender blieb, dem am 1. Februar 
der Zuschlag ertheilt wurde. Die landesherrliche Genehmigung zu diesenr Verkaufe 
ist durch Regierungs-Verfügung vom 25. Februar 1868 ertheilt. Eben so ist ein, 
im Anschluß an die Haüser des Röddenbergs belegenes, zum Bürgervermögen ge- 
böriges, 55 D,.-Ruth. großes Grundstück, welches für die Stadt ganz werthlos war, 
in 2 Parcelen freihändig für 1 Thlr. pro Q.-Ruthe veraüßert worben, was die 
Königl. Regierung unterm 7. Mai 1868 genehmigt hat.

Gemeinnützige Anstalten.
Communalbeamten-Wittwen-Pensions- und Sterbekasse war die Benennung 

einer gemeinnützigen Anstalt, bereit Statuten mittelst Eingabe vom 13. December 
1854 der Königl. Regierung mit der Bitte vorgelegt wurden, die Bestätigung der
selben höhern Orts zu befürworten. Statuten und Eingabe waren unterschrieben 
von dem Bürgermeister Dr. Hantel, dem Stadtsyndicus Loeper, dem Stadtsekretair 
Kruspi und dem Magistrats-Registrator Schmidt, und beide Schriftstücke, sammt 
Beilagen von der Hand des Stadtsekretairs, jetzigen Beigeordneten und Kämmerers, 
Kruspi geschrieben, so daß die Vermuthung nahe liegt, er sei auch der intellectuelle 
Urheber der projectirten Unterstützungskasse. Die Statuten bestanden aus nicht 
weniger denn 50 Paragraphen, die unter 3 Abschnitte: 1) Zweck und Umfang der 
Kasse; 2) Verwaltung der Kaffe; 3) allgemeine Bestimmungen, vertheilt waren. 
Die Unternehmer hatten sich ein weites Ziel vorgesteckt; Golnow allein sollte nicht 
der Schauplatz ihrer Thätigkeit sein, sie hatten das ganze Gebiet des Preüßischen 
Staats ins Auge gefaßt und nicht blos alle Commnnal-Beamten, auch diejenigen 
Staats-, städtischen und Privat-Beamten, denen die Theilnahme an einer der be- 
ltehenden öffentlichen Wittwenkassen versagt ist, sollten zuin Beitritt berechtigt seiiw 
Ausgeschlossen aber waren die activen Militairs, doch excl. der Mitglieder der 
Gensd'armerie, und alle Seefahrer. Die Statuten waren, trotz ober vielmehr 
tvegen ihres Paragraphen-Reichthums, ihrem Inhalte und ber Darstellung nach,

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 79
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wenig klar, und obwohl die Unternehmer in ihrer Eingabe bemerkten, der projec- 
tirten Einrichtung sei jede Spéculation fremd, so ließen sich doch Anklänge davon 
hin und wieder durch den Schleier muthmaßen, bezw. erkennen. Die ^tönigl. 
Regierung eröffnete dem Bürgermeister Hankel mittelst Verfügung vom 12. Februar 
1855, daß sie z. Z. Anstand "nehmen müsse, die vorgelegten Statuten zur Bestäti
gung höhern Orts einzureichen, da die Lebensfähigkeit der projectirten Gesellschaft 
noch keinesweges hinreichend dargethan sei; bis diese durch das calculatorische Gut
achten eines Sachverständigen hinsichtlich der Berechnung der Beiträge genauer 
nachgewiesen sei, behalte sie sich die Prüfung der Statuten vor. Ob Bürger
meister Hankel diese Verfügung, welche am 15. Februar in Stettin zur Poft 
gegeben wurde, den Mitunterzeichnern der Statuten mitgetheilt habe, ist eine Frage, 
welche allem Anschein nach verneint werden muß; denn vier Wochen nachher ging 
ein Schreiben des Stadtsekretairs Kruspi vom 15. März 1855 ein, worin derselbe, 
im Namen der provisorischen Direction berichtete, daß diese bis dahin ohne irgend 
eine Mittheilung über die Lage der Sache sei, um die er bat, damit das baldige 
Jnslebentreten der Kasse vor bereitet werden könne, Kruspi wurde unterm 19. März 
nach Lage der Acten beschieden. Damit schließen die Verhandlungen über ein, an
scheinend — todtgebornes Kind! Veranstaltungen wie die vorliegende beruhen auf 
Wahrscheinlichkeiten und bedürfen zur Erforschung ihres möglichen Effects algebraischer 
Erörterungen mittelst der Methode der kleinsten Quadrate, sie gränzen somit an 
das Gebiet der Glücksspiele. In Golnow aber scheint man eine gewisse — Passion 
für Glücksspiele zu haben. In dem Augenblick, wo diese Zeilen niedergeschrieben 
werden, — Juni 1870 — geht durch die Tagesblätter die Kunde, daß in Golnow 
„mit hoher obrigkeitlicher Erlaubniß" (d. i.: der Ministerien der Finanzen und des 
Innern) ein Lotteriegeschäft mit 100.000 Loosen à 1 Thlr. eingerichtet worden 
sei: jedes Loos soll gewinnen; der Überschuß ist für die Jnvalidenstiftung „National

dank" bestimmt.
Sparkasse. Mittelst Berichts vom 29. Mai 1861 zeigte der Magistrat 

an, daß nach einem Beschluß der städtischen Behörden in der Stadt G. eine Spar
kasse auf Grund der Bestimmungen des Reglements vom 12. December 186 er
richtet werden solle. Zugleich reichte er die Statuten Behufs deren^Beitatigung 
von Seiten des Königl. Ober-Präsidiums ein. Die Prüfung dieser Statuten hat 
eine zwiefache Umarbeitung derselben nothwendig gemacht, so daß die endgültige 
Fassung erst am 6. Juni 1862 vom Magistrat und den Stadtverordneten vollzogen, 
und vom Ober-Präsidium unterm 11. October 1862 bestätigt werden konnte. Die 
Kaffe ist am 1. Januar 1863 eröffnet worden. Ihr Zustand war folgender

Am Schluffe des Jahres 1869.
& 4

Der Einlagen Minimum 

Maximum .........................................
Betrag der Einlagen am Schluß des Jahres IMS  
Zuwachs während des Jahres 1869 durch neüe Einlagen  

Durch Zuschreibung der Zinsen  
Ausgabe im Jahre 1869 für zurückgenommene Einlagen  
Betrag der Einlagen nach dem Abschluß pro 1869  
Zinsen, welche die Anstalt gewährt 3 Prêt., und welche sie nimmt 5 Prêt.
Bestand des Reserve-Fonds............................................................................................
An Sparkassenbüchern befanden sich am Jahresschluß im Umlauf mit einer Ein

lage bis 20 Thlr. 127 Stück, von 21—50 Thlr. 51 St., von 51—100 Thlr. 
25 St., von 101—200 11 St., über 200 Thlr. 8 St., zusammen 222 St.

Von dem Vermögen der Sparkasse waren zinsbar angelegt...............................

443.
7771.
2600.

188.
1376.
9184.

778.

11. 5
10. 11
19 —
23. 5
16. 5
6. 11

18 —

9049 — 8



Stadt Goluow. — Sparkaffe. 627

~ $sli;ûn.sluj städtische Grundstücke Thlr. 4317. 25. 8 Pf., auf ländliche 375 Thlr., auf den
gegen ÄÄm8 *' «"• 5 ®F-

ilbersicht des Geschäftsverkehrs der Sparkasse seit ihrer Errichtung.

Jahr. Einlagen. Zahl der 
Guthaben- Vermögen.

^‘ê- ’ty'- 4 bûcher. 4

1863. 7.860. 20. 6 215. 6.979. 15. —
1864. 10.772. 29. 9 246. 10.816. 25. 8
1865. 11.120. 11 — 260. 10.959. 10. 8
1866. 9.472. 11. 2 244. 9.330. 25. 8
1867. 8.273. — 4 222. 8.442. 5. 8
1868. 7.771. 10. 11 199. 7.880. 25. 8
1869. 9.184. 6. 11 222. 9.409. — 8

Die unter Garantie der Stadtgeineinde errichtete Sparkasse hat den Zweck 
den Einwohnern Golnow's und der Umgegend dieser Stadt Gelegenheit zu geben,' 
kleine Ersparnisse ansammeln und sicher zinsbar anlegen zu können. Die Bezeich
nung „Umgegend" ist ein sehr unbestimmter Begriff. Ist die engere Umgegend 
gemeint, etwa das Stadtgebiet mit seinen einzelnen Etablissements, oder die weitere 
Umgegend, die Eigenthumsdörfer der Stadt enthaltend, oder sind die Gränzen des 
Bezirks der Sparkasse noch weiter gesteckt und umfaffen die benachbarten Güter 
und Dorsschaften? Im Durchschnitt der 7 Jahre 1863—1869 haben jährlich 230 
Sparer ihre Ersparnisse mit Thlr. 9236. 21 Sgr. bei der Sparkasse zinsbar an
gelegt, was auf jeden Sparer 40 Thlr. ausmacht. Die Sparkasse bildet ein selbst- 
ständigev Institut und darf unter keinen Umstünden mit den ftädtifchen oder anderen 
Kassen vereinigt iverden. Berivaltet ivird sie von einem aus drei Mitgliedern 
bestehenden Curatorium, unter dessen Leitung ein Rendant die Kassengeschäfte besorgt. 
Der Vorsitzende des Curatoriums und dessen Stellvertreter werden vom Magistrate, 
die beiden anderen Mitglieder und deren Stellvertreter von den Stadtverordneten 
gewählt und vom Magistrale bestätigt. Die Mitglieder des Curatoriums werden 
auf 6 Jahre gewählt und verwalten ihr Amt unentgeldlich. Der Rendant und die 
etwa nothwendig werdenden Beamten werden auf Vorschlag des Curatoriums vom 
Magistrate angestellt — auf Zeit. Die Stadtverordneten bestimmen die Höhe der 
dem ätendanten re. zu bewilligendeu Remuneration und der zu bestellenden Caution. 
Das statutenmäßige Maximum der Einlagen ist auf 200 Thlr. normirt, dem Er- 
messen des Curatoriums aber auch die Annahme höherer Einlagen anheim gegeben; 
so ist dw höchste Einlage im Jahre 1869 mehr als das Doppelte des statutenmäßigen 
Dlaximums gewesen, inuthmaßlich durch Zuschuß auf ein älteres Guthabenbuch und 
durch Zinseszinsen so hoch angewachsen, u. s. w.

Credit-Verein. Rach dem Verwaltungsbericht des hiesigen Credit-Vereins 
für das^Jahr 1868 betrug der Jahresumsatz der Kasse in Einnahme und Ausgabe 
Thlr. 87.683. 9. 9 Pf. Die Mitgliederzahl überstieg mit 351 die des Vorjahrs 
uni 28; das Guthaben derselben betrug Thlr. 5923. 28 Sgr., doch sind laut Be
schluß der Generalversammlung 11 Mitglieder mit Thlr. 59.19 Sgr. ausgeschieden. 
In der am 3. März 1869 abgehaltenen General-Versammlung ist u. a.: beschlossen

79*



628 Der Nangarder Kreis.

worden, die Statuten einer Revision zu unterwerfen, um solche Behufs Eintragung 
ins Firmen-Negister mit dem Bundesgesetz in Einklang zu bringen. Auch wurde 
zur Hebung des Vereins der Zinsfuß von 8 aus 6% Prêt, herabgesetzt.

Milde Stiftungen.
Unter den wenigen Stiftungen der Stadt G. stehen die beiden Hospitäler Spiritus 

Sancti zum Heiligen Geist, und St. Georgii an der Spitze. Roch im 16. Jahr
hundert gab es ein drittes Hospital, zum Elend genannt, das aber seit Ende des 
Jahrhunderts mit St. Georg vereinigt und unter dem Namen Gast, oder Armen
haus bekannt ist. Die ältesten Nachrichten, die man über das Dasein dieser Wohl- 
thätigkeits-Anstalten hat, betreffen das Heil. Geist-Hospital, und stammen, wie stch 
weiterhin ergeben wird, aus dem Jahre 1344. Zusammenhängende Nachrichten 
enthalten die Acten betreffend die Kirchen-Visitation zu Golnow vom Jahre 1537 
(P. 1 lit. 107, No. 1, Stet. A.) und die Acten, betreffend die Matrikeln der Kirche 
und der Hospitäler zu Golnow vom Jahre 1582 (P. 1, lit. 107, No. 30, Stet. A.), 
beide Actenstücke im Pommerschen Staatsarchiv. Wir beschränken uns hier auf 
Mittheilung der Angabe, welche in einer, um mehrere Jahre jüugern Matrikel, 

enthaltend sind.
Hospital Spiritus Sancti. (Aus den Visitations-Verhandlungen vom 

10 bis 13. April 1741). — Zustand im Jahre 1595: Dieweilen bei diesem 
Hospital keine Fundation oder eine zulängliche 'Nachricht wormit selbiges ehedem 
dotirt gewesen, vorhanden; als hat zur Erforschung dessen Zustandes zu^mittleren 
Zeiten die Matricul de Ao. 1595 zur Hand genommen, und nach solcher unter 
Zusammenhaltung des jetzigen Vermögens, der Überschlag gemacht werden müssen, 
ob und wie sich das Vermögen dieses pii corporis bis hieher vermindert oder ver
mehret habe. Diese Matricul ist Ao. 1595 auf gnädigsten Befehl des damahligen 
Durchlauchtigsten Herzogs zu Stettin Pommern Herrii Johann Friedrichen, von 
dem Superintendenten D. Johann Koglern, von dem Fürst!. Hoss Prediger I). 
Jacobum Fabern und dem Fürstl. Hof Rathe Christoph Mildenitz bey der zu solcher 
Zeit angeordneten Visitation aus gerichtet und beziehet sich solche ans eme vorgängige, 
welche aber nicht mehr vorhanden*),  und auch gegenwärtige (die von 159o) ist nur 
eine Copia und solche noch dazu nicht einmal vidimirt, also daß sie ihren fideni 
nur durch die Vielheit der Jahre, durch beständige Observance und Convenientz mit 
denen von Jahr zu Jahr geführten Negisteril, behaubtenmuß Im übrigen und 
ba auch von diesen wenigen Nachrichten in dem Kirchen-Archive sich nicht das mindeste 
befindet auch die Pastores und Präpositi, als welcher die Inspection über gesambte 
Pia corpora zustehet und die Provisores, welche auf die Jura und Revenues derer 
Kirchen und derer Hospitäler acht haben müssen, vvil allen, was die pia corpora 
an gebet nichts in Erfahrung gebracht, mithin bishero nur in dem Fmstern wandeln 
müssen; als ist zu mehrerer Benachrichtigung das nöthigste aus solcher Matricul, in 
gleichen demselbigen annectirten Visitations - Bescheide und sonst dieses Hospitals 
halber abgebanbelten Acta extrahiret worden, und zwar

•) Hier ist ohne Zweifel die oben im Eingang erwähnte Matrikel von 1582 gemeint, 
von dessen Vorhandensein also im Jahre 1741 nichts bekannt war.

Ex matricula de anno 1595
baß Jus patronatus gehört E. E. Rathe zu Golnow. Der Vorstehei sind 3 und 
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müssen in besondere Eydes Pflicht a Magistratu genommen werden (folgt die Eides- 
Formel). Desgleichen wird der Kasten Schreiber oder Secretarius piorum corporum 
a Magistratu erwehlet, zu dieser Zeit ist die Anzahl der Pröven in diesem Hospital 
an die zwanzig geivefen, darunter ein Hoffmeister sich befunden, Dienst Nolk hat 
solches aber nicht gehalten, weilen keine Wirthschafft bey selbige weiter geführet worden, 
und ob wohlan dem Berichte nach zuvor dabey gebauwerket seyn solle, so hat dennoch 
solches um deßhalb abgeschafft werden müssen, weilen die Bölen in der Erndte nicht 
arbeiten, und bey dem Ackerbau nicht Dienste verrichten Helffen wollen. Die Woh
nung der Armen und das Gebaüde dieses Hospitals hat bestanden in 4 Zimmern, 
darinnen ohngefehr 15 Buhden gewesen, deßgleichen in einer gemeinen Stube, in 
welcher )ie alle sitzen können, ferner in einer Boden Stube und in einer Scheune, 
welche jährlich um 2 Fl. verheüret worden, wobey angeführt stehet, daß Ao. 1625 
angefangen wäre 4 Fl.; davon zu ersehen, daß diese Matricul ohngefehr um diese 
Zeit von dem im Ao. 1595 gefertigten Originale abgeschrieben seyn müße. Auch 
hat sich bey diesem Hospital ein Pütt oder Brunnen befunden.

An Garten Lande so die Armen selbst begatet und gebrauchet haben, desfalls 
wird gemeldet, daß der bey dem Hospitale befindliche Garten, welcher durch die 
Borfleher aus gemeine Kosten bewehret würde, in 20 Ruten eingetheilet werde, 
woran jede Persohn 1 Nuten genieße, und darauf Kraut, Kohl und andere Garten 
Gewächse pflantze und baue. Außer diesem wären aber noch 4 Stücken Land auch 
in demselben Hoffe, welche etlichen unter denen Pröveuers verheüret, und zwar das 
Stück um 2 Gr. es kämen aber diese 8 Gr. nicht zu der Vorsteher Rechnung, 
sondern es theilten solche die Armen ihres gefallens unter sich.

Außer diesen werden an Gärten so für Pacht ausgethan worden benannt: 
Ein Garten auß dem Brüggen Thore nach dem Ziegel Bruche, barinnen 21 Rüggen 
Land zum Kohle sich befunden, und jeder Rücken Jährlich 3 Gr. Miethe mithin 
in Summa 3 Fl. 3 Gr. gegeben. Item ein Kohl Landt zwischen Jochim Dum- 
streyen und Hanß Steffen belegen, wovon jährlich 10 Gr. Heiler gegeben werden.

An Husen hat das Hospital St. Sp. damals besessen auf dem Golnowschen 
Felde 4 Hufen, wovon für jede jährlich 6 Scheffel Rogken und 6 Sch. Haber 
gegeben werden, und 2 Husen, deren jede 5 Sch. Rogken und 5 Sch. Haber trägt. 
Sind also in Allen auf dem Stadtfelde 6 Hufen gewesen und haben insgesambt 
Jährlich an Kornpächten getragen 33 Sch. Rogken und 33 Sch. Haber. Hierbey 
wird von der Visitations-Commission angemerkt, daß nicht nur in Matricula die 
eigentliche Lage dieser Landung nicht beschrieben, und die angrenzenden Nachbahren 
nicht benennt, sondern auch die dazu gehörigen Pertinentien, als Wörde Länder, 
Gade Ruthen, Buten Stücken, Kaveln und dergleichen nicht mehr speeiftciret seyn, 
über dieses machet die Summe an Jährlichen Korn Pächten aus 34 Sch. Rogken 
und 34 Sch. Haber. Ander Landt auf bent Stadtfelbe belegen wirbt ber Ort 
genannbt von beni Holmberge ober heil. Geist Laube, bavon befinben sich nach ber 
Matricul 24 Rücken aufgeführet, welche zusammen an jährliche Korn Pächte 55 Sch. 
Rogken getragen.

Hufen auf beni Marsborfscheu Fclbe welche Korn Pacht gegeben. Derer wer
den 16 benennet unb ist von jeber 6 Sch. Rocken und 6 Sch. Haber jährlich in 
Pacht gegeben worden, welches in Summa 96 Sch. Nocken und 96 Sch. Haber 
jährlich betragen, a Commissione wird hierbey angemerket, daß der Haber nach 



630 Der Nangarder Kreis.

dem Haber Maße gerechnet worden, welches nach dem jetzigen Berlinischen Maße 
statt 96 Scheffel 133 Sch. 97, Mtz. austrägt.*)

•) Hieraus ergibt sich, daß 1 Haferscheffel --- 1 Sch. 6,25 Mtz. Preüß. Maaß. Ver
schieden davon war der Stralsunder Haferscheffel — 15,66 Mtz. 1 Stralsunder Roggen- und 
Weizenscheffel — 12,52 Mtz Preüß. Maaß.

Beede aus Marsdorf wird Jährlich gegeben von den Hospital - Bauern in 
Summa 3 Fl. 16 Gr.

Zu Barfußdorf sind etliche Stücke Landes. Hiervon werden 7 Rücken benennet, 
welche zusammen an Korn Pachten Jährlich 9 Sch. Rocken und 9 Sch. Haber gegeben.

Acker zum Hehl. Geist belegen, welche Geldt Pacht giebet, und zwar Acker im 
Upstalle zwischen der Lohmühle und Hopfenbruche. Desfalls werden 7 Rücken und 
6 Enden benannt. Acker auf dem Schliepsteine nebst bent Hopfenbrüchen. Ein Ort 
Acker am Trappen Orte Ein Stück Acker im Wullen Winkel Ein Rücken Acker 
beym Rummelborn 3 Stücken Welche zusammen an Jährlichen Geld Pächten 14 Fl. 
18 Gr. ein Schilling Sundisch getragen.

Haupt Summen so auf Zinsen gestanden. Solche sind zu dieser Zeit in 
Summa gewesen 1469 Fl. 12 Gr., welche an Jährlichen Zinsen getragen 88 
Fl. 14 Gr.

Was die Annen geben, wenn sie eingenommen werden. Einkauff- oder Hoff- 
geldt geben die Armen denen Vorstehern 6 Fl. 8 Gr., welche müßen berechnet 
werden, unter einem besondern Titel der Einnahme des Hospitals, ohne daß müssen 
den Bölen geben 1 Fl. 16 Gr., welches unter demselben Titel getheilt wird. Item 
ist bis dahero von denselben Persohnen, toenn sie eingenommen, eine Koste gesintert 
und auch ausgerichtet worden, darzu 2 Persohnen wie nachsolget haben geben 
müßen (folgt die Spécification von 20 Artikeln), Summa 27 Fl. 16 Gr. Wie es 
aber mit dieser Ausrichtung oder Koste hinführo zu halteu sey, ist hernach im bey
geschriebenen Abschiede der ungeordneten Visitation zu ersehen.

Verzeichniß der Pröven so die Armen jährlich im Heyl. Geists Hospitale vor 
Alters empfangen. — 100 Sch. Rocken, 20 Sch. Haber. Kriegt also jede Persohn 
5 Sch. Rocken und 1 Sch. Haber. 7» Tonne Bier auf Ney-Jahr für 1 Fl. An 
Weynachten aber 15 Mark Holtzgeldt. 2 Achtentheil Butter für 6 Fl. auff Fast
nacht Eine Tonne Bier zu 2 Fl. Auff Ostern 10 Mark Milch Pfenninge. 2 Achtel 
Butter zu 6 Fl. Auf Pfingsten 1 Tonne Bier zu 2 Fl. Auf Johannis 2 Achtel 
Butter zu 6 Fl. Auf dem Herbst Markt 4 gute Ochsen zu 40 Fl. 1 Küchen Rindt 
6 Fl. 7-2 Tonne Bier zu 1 Fl. und Schweine Geldt 5 Fl. 1 Tonne Lüneburger 
Saltz 3 Fl. Auf Martini */ 3 Tonne Bier 1 Fl. Summa dieser Außgabeu zum 
Pröven am höchsten angeschlagen ist 91 Fl. 8 Gr.

Auch soll aus diesem Hospital Jährlich 40 Fl. in der Kirchen Kaste zu Beße- 
rung der Kircheu und Schul Diener Besoldung entrichtet, und vorstehende Ostern 
der Anfang gemacht werden. Item 6 Fl. 6 Sch. Rocken und 6 Sch. Haber kriegt 
jährlich der Kasten Schreiber für Wartung des Registers, dafür er Alles, was zu 
diesem Hospital nöthig ist, schreiben und verrichten soll.

Was die Armen drin laßen müßen, wenn sie sterben. Wenn Arme ein
genommen werden, stehet zu ihrem Gefalleu sich mit den Vorstehern um ein gewißes, 
so nach bem Absterben für bie verlaßene Erbschafft Ihre Kinber und Erben zu geben 
schuldig seyn sollen, zu vergleichen, darauff wenn der Fall kommt, die Erben gegen 
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Erlegung des bestirnten Geldes die Erbschaft zu sich nehmen mögen, wo aber solche 
Vergleichung mit den Vorstehern nicht ist, bleibt alles, was verlassen wird, bey dem 
Hospitale, ohne allein, daß der beste Rock den Erben folge.

Nach dieser aufgerichteten Matricul ist unterm 18. Februar 1595 von Ein
gangs gemeldeten Hochfürstl. Hrrn. Commissarien ein Visitations Bescheid ertheilet 
und vornehmlich darinnen angeordnet und erkant worden, daß die übermäßige 
Koste oder Hochzeiten so die Armen Leute wenn sie eingenommen werden, den andern 
Böhlen thun müßen, und dieselbe stück weise in der Matricul verzeichnet, gäntzlich 
hinführo abgethan seyn, an derselben stath aber jedem Prövener 4 Gr. gereichet 
und gegeben werden sollen, mit Bedrohung, daß der oder dieselbe, so hoch sollen 
von verordneten Vorstehern und Provisoren des Hospitals gestraffte und die Strafe 
dem Hospitale zugewandt werde, als hoch er dieser Ordnung zu wider gehandelt 
hat, im Fall aber die schuldige Persohn solches zu erlegen nicht vermag, soll dieselbe 
ein Jahr lang der Pröve Müßig gehen, wofern auch die Vorsteher dieses also nicht 
exequirten sondern ungestrafft hingehen ließen, sollen sie gleich denen schuldigen 
Pröveners mit Straffe verfolget und dieselbe dein Hospitale zugewandt werden.

Die Armen sollen ohne Vorwißen des Pastoren nicht eingenommen; auch 
voll denselben sowol als beut Eapellane zum wenigsten alle Wochen besuchet werden, 
in den Haupt Stücken christlicher Lehre, wie die im Catechismo zusammen gezogen, 
unterrichtet, Kranke getröstet, auch böse ergerliche und nnfriedfertige Persohlleil zur 
Beßerung ermahllet, da sie aber in ihren Fürsatz beharren und der Excesse zu 
groß ist, solches denen Diaconen angedeutet und von denenselben aus dem Hospitale 
gänzlich verstoßen werden.

Da etliche Leüte ihre Kinder bey sich haben, lvelche den andern Leüten ver
drießlich, und mit allerley Muthwillen zuwieder seyn, sollen die Vorsteher den
selben untersagen, daß sie ihre Kinder gäntzlich von sich thun, oder auf ihren Un
gehorsam den Ernst wieder sie gebrauchen.

Die Vorsteher bey diesem Hospital sowohl der Kasten Schreiber sollen alle 
und jede mittelst des Eydes von E. E. Rath uerorbnet werden, derselben Amt seyn 
auf das Hospitals Gebaüde Aufsicht zu haben. Geld und Korn Pächte unnachlässig 
einzumahnen, bey Einkauffung und Entrichtung der zur gewöhnlichen Pröven ge
hörigen Stücke also getreu und fleißig, wie in ihren eigenen Sachen, zu handeln, 
zuforderst aber alle Retardata und vielljährigen Nachstandt an Pächten und Zinsen 
inställdig abzumahnen und gleich andern dieses Jahrs Gefälle gegen vorstehenden 
Martini zu berechnen, und darmit durch Überhaüffnng der Retardaten das Hospital 
hinferner in dergleichen Schaden und Nachtheil nicht mag gesetzet werden, sollen 
Vorsteher alle Einkommen zu Rechnung bestimmter Zeit einmahnen, durch den 
Kasten Schreiber, Von derselben Einnahme sowohl wird zu Entrichtung der be
nannten Pröven und andere nöthigen fürfallenden Sachen angegeben wirbt, richtiges 
Register in guter Orbuung halten unb Schliefen lassen, unb ob schon an Pacht 
ober Zinsen etwas nicht einkommen ist, soll bennoch dasselbe alß richtig unb baar geachtet 
berwegen auch alß Vorrecht besselben Jahres zu Anfänge bes folgenben Registers 
gesetzet, auch burch biescs unb anberer Armen- Haüser Verweser, ein gewißer unb 
unb sicherer Orte in ber Kirchen; jrgenbs bie Garve Kammer, ober das Gewölbe, 
so barüber ist erwehlen, unb wie es hierzu bie Nothdurfft erfordert, ausgebauet 
werden.

Weilen aber gute Richtigkeit bei einem oder andern Stücke unmöglich zu er
halten ist, es seyn dann daß Jährlich von den Vorstehern und Kasten Schreiber
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Rechnung mit Fleiß ausgenommen worden, soll der Rath gleichfalls, wie bey der 
vorigen Kasten Verordnung geschehen ist, Jährlich vor Martini die Register abfor
dern, calculiren, verlesen, erwögen und stets vor Catharinen Tag in Gegenwart 
des Pastoren und Aller Leute der Gewerke abhören, alle geführte Mängell durch 
Schriftl. Verordnung abschaffen, und wenn die Register richtig gemachet sein, sie 
darüber quitiren, nichts weniger sollen die abgehörte Register zur Nachrichtung bey 
das Nathhaus hinterlegt werden.

Sonsten sollen die Vorsteher jährlich aus diesem Hospital (wie schon oben 
gesagt) zu Verbesserung der Kirchen- und Schul-Diener Besoldung, in die reichs 
Kaste 40 Fl. entrichten, und auf vorstehender Osterfeyer Tage mit Erlegung des 
vierten Theils den Anfang machen, den Leüten, so Garten, Acker oder Wiesen von 
Heyl. Geists Hospital zur Pacht haben, sollen sie nicht gestatten, daßelbe entweder 
ihren Kindern, wenn sie die außsteüern, mitzugeben, oder sonst anderen Leüten ihrem 
eigenen Bedünken nach zu verheüern, sondern von denen, welche sich eines solchen 
unterstehen dürfften, das Landt, Wiesen und Garten alsbaldt abzunehmen, und 
andere um gebührliche Pächte zu vergünstigeu

Hiermit schließen die Nachrichten über den Zustand des Hospitals im Jahre 1595, wie 
sie von dem Visitations-Connnissarius, Hoffiskal Dr. Christian Krimpf, tm Jahre 1741 aus der 
damals, in einer Abschrift, noch vorhandenen Matrikel, dem darauf erfolgte» Visitationsbescheide 
vom io. Februar 1595 und anderen Verhandlungen, auch Rechnungen rc. zusammengestellt 
worden find. Behülstich sind ihm dabei gewesen: Die Golnowschen Bürgermeister Joachim 
Friedrich Auen (f 1744), Peter Bliescke und Friedrich Andreas Hamel (war noch 1760 im Amte), 
sowie der Präpositus Weichet und der Provisor Ziesemer, die anch an den Gesammtarbeiten 
des Visitations-Geschäfts, welches am 12. Juni 1741 zum Abschluß kam, Theil genommen haben.

Zustand des Hospitals im Jahre 1740. Nach den «eiteren bei dem 
Hospital befindlichen Registern, und zwar nach demjenigen des gedachten Jahres, 
besteht das Patrimonium desselbigen Inhalts der nach Titeln gesonderten Ver
mögensobjecte, aus folgenden:

Einnahme.
Tit. I. An Bestand bei der Administration des Bürgermeisters Hamel als 

ersten Provisors des Hospitals Spiritus Sancti. Anno 1738 ist in denen von 
dem Hrn. Provisor geführten Registern Bestand geblieben 179 Thlr. b Gr. 1 Pf.

Tit. II. Hufen, von denen Kornpächte in Natura gegeben worden: a) Im 
Stadtfelde 7 Hufen und 1 Rutenstück geben zusammen jährlich auf Martini an 
Kornpächten 45 Sch. Roggen, 63 Sch. Hafer; es ist also hierbei eine Augmentation 
von 1 Hufe und 1 Butenstück, b) Im Marsdorfschen Felde 16 Hufen, welche zu
sammen jährlich auf Martini 89 Sch. 8 Mtz. Roggen und 133 Sch. 51/» Mtz. Hafer 
geben.

Tit. III. Rücken, von welchen Kornpächte in Natura gegeben werden: a) 
Am Holmberge 17*/ 2 Rücken, geben zusammen auf Martini an Kornpächten 37 
Sch. Roggen, b) Bei den Lehmkuhlen 7 Rücken, welche nach der faulen Seite 
gehen, tragen zusammen an jährlichen Pächten 16 Sch. Roggen und 12 Sch. Hafer, 
ist also */ 2 Rücken mehr als in der Matrikel.

Tit. IV. Einnahme an Kornpächten von Kämpen. Deren sind 12 aufge- 
führt, welches jährlich 13 Sch. Roggen und 12 Sch. Hafer geben; — also daß die 
ganze Korn-Einnahme von Hufen, Rücken und Kämpen besteht in 117 Sch. Roggen 
und 176V- Sch. Hafer. Von diesen Kämpen wird in der Matrikel von 1593 
nichts gemeldet, hingegen finden sich in den Registern nicht aufgeführt 7 Rücken 
von Barfußdorf, wovon jährlich 9 Sch. Roggen und 9 Sch. Hafer gegeben wurden.
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Tit. V. hält die Récapitulation der Kornpächte in sich.
Tit. VI. Einnahme von Geldpacht von Acker. Non 19 Rücken wird in 

Summa jährlich an Geldpächten entrichtet 15 Thlr. 8 Gr. Dieser Einnahme wird 
in der Matrikel nicht geduckt, hingegen sind in den Registern nicht befindlich: 1) 
7 Rücken und 6 Enden in Upstall zwischen der Lohmühle und dem Hopfenbruche; 
2) ein Ort auf dem Schliepsteiu nebst den Hopfenbrüchen; 3) ein Stück Acker ant 
Treppenort; 4) ein Rücken am Vullenwinkel; 5) 3 Rücken beim Rummelborn, 
welche zusantmen an jährlicher Geldpacht 14 fl. 18 Gr. 1 ß. Sundifch eingetragen 
haben.

Tit. VII. Einnahme an Geldpächten von Gärten und wüsten Stellen. In 
den Registern werden 13 Rücken angegeben, für die von jetzo an 1 Thlr. 16 Gr. 
jährlich entrichtet werden. Dieser Gründstücke gedenkt die Matrikel nicht, es man
gelt aber nach solchen 1 Garten an deut Brüggen Thor nach dem Ziegelbruche, da 
21 Rücken Land zum Kohl sich befinden und zusammen 3 fl. 9 Gr. Miethe getra
gen haben.

Tit. VIII. Einnahme an Geldpächten von Wiesen. Deren werden 4 ange
geben und tragen zusammen jährlich 8 Thlr ein. In der Matrikel sind aber keine 
spécifiât.

Tit. IX. Geld-Einnahme an Hufen-Bede von Marsdorf. Sie beträgt von 
16 daselbst befindlichen Hospital-Hufen 2 Thlr. 16 Gr.

Tit. X. Geld-Einnahme von Zehnten aus Marsdorf. Dieser Zehnt wird 
von Bienenstöcken, Füllen, Kälbern, Lämmern und Gänsen erhoben, nämlich von 
einem Bienenstock 2 Gr., von einem Füllen 1 Gr. 4 Pf., von einem Kalb 1 Gr. 
4 Pf., von einem Lamm 8 Pf., von einer Gans 4 Pf., und hat im Jahre 1739 
von sämmtlichen Hospital-Bauern 16 Gr. 8 Pf. betragen.

Tit. XL Einnahme an Einkaufsgeld. Dasselbe beträgt für den einzelnen 
Hospitaliten 50 fl. Pommersch oder 33 Thlr. 8 Gr. und wenn ein Ehepaar aus
genommen wird, das doppelte, oder 66 Thlr. 16 Gr.

Tit. XII. Einnahme von abgegebenen Kapitalien. Diese Einnahme ist nicht 
jedes Mal einerlei. ,

Tit. XIII. Geld-Einnahme an Zinsen von ausstehenden Kapitalien. Dte 
jetzo zinsbar ausgethanen Kapitalien bestehen in Summa in 3160 fl. 16 Gr. und 
geben durchgängig 5 Prct. In der Matrikel betrug das Kapital-Nermögen nur 
1469 Thlr. 12 Gr.

Tit. XIV. Extraordinaire Einnahme. Unter diesem Titel ist lange eine 
Einnahme aus Barfußdorf wegen eines Ende Landes, zu den Strehmlen genannt, 
worauf das Hospital Geld gethan mit 18 Gr. Zinsen aufgeführt; desgleichen der 
Küster Acker aus Barsdorf für ein Ende Land in den Strehmlen, worauf das 
Hospital ebenfalls Geld gegeben und wofür an jährlichen Zinsen 21 Gr. 8 Pf. 
gegeben werden. Auch ist unter diesem Titel das, was von den Eonproviforen und 
feinem vorher geführten Register an Beständen bezahlt wird.

Tit. XV. Geld-Einnahme von Begräbnissen auf dem St. Johannis-Kirch- 
hole Diefe Einnahme ist ungewiß, infoweit aber fixirt, daß für die Leiche einer 
erwachsenen Person 4 Gr. und für die eines Kindes 2 Gr. bezahlt werden. Im 
Jahre 1739 hat die Einnahme 2 Thlr. 4 Gr. betragen. Wegen dieses Kirchhofs, 
der sich in Matricula nicht findet, wird weiter unten das Erforderliche angezeigt 

werden.
Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 80
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Tit. XVI. Récapitulation aller Geld-Einnahmen. Wegen der darunter mit 
begriffenen und in manchen Jahren eingekommenen Kapitalien, auch extraordiuairen 
Einnahmen, ist die Récapitulation nicht ein Jahr wie das andere.

A u s g a b e.
Tit. XVII. Ausgabe an Korn für die Prövener. Für jetzt werden, incl. der 

2 Prediger-Wittwen, 15 Personen mit Pröven Verseheil; jede bekommt jährlich an 
Roggen 5 Sch. und an Hafer 1V2 Sch. Berlinfches Maaß, welches in Summa 
jährlich 75 Sch. Roggen und 22'/, Sch. Hafer austrägt.

Tit. XVIII. Ausgabe an Korn für die Bedienten. 1) dem Provisor für 
Haltung der Register 6 Sch. Roggen, 9 Sch. Hafer. 2) Dem Hofmeister oder 
Küster für Haltung der Betstunden 2 Sch. Roggen. 3) Demselben für die kleine 
Schule 4 Sch. Roggen. 4) Den, Glocksanten für das Umhertragen des Klinge- 
beütels 1 Sch. Roggen. 5) Dem Rathsdiener für Mahnung der Restanten 1 Sch. 
Roggen.

Tit. XIX. Geld-Ausgabe an jährlichen Salarien. Dem Prediger für die 
Eins Predigt Thlr. 9. 10. 8 Pf.; dem Kastenschreiber oder Secretario piorum 
corporum 4 Thlr. ; dem Hofmeister oder Küster zu Schuhen 1 Thlr.; zu Holz 
an die Schulen, worin die Betstunden geteilten werden 12 Gr.; dem Präpositus 
13 Thlr. 8 Gr.; dem Diaconus 21 Thlr. 8 Gr.; dem Rector 13 Thlr. 8 Gr.; 
dem Cantor 2 Thlr. 16 Gr., macht in Summa Thlr. 65. 14. 8 Pf.

Tit. XX. Geld-Ausgabe an Präbeudeu. Ein jeder Böhleke soll jährlich zur 
Präbende haben: Zu % Achtel Butter 2 Thlr. 16 Gr., zu % Bier 14 Gr., zu 
3 Fuder Holz 12 Gr., zu Hering, Salz und Talg 14 Gr., zu Fleisch 1 Thlr., 
thut jährlich eine Pröbde von 5 Thlr. 8 Gr. Im Jahre 1740 haben diese Proben 
genossen: 6 einfache, 4 doppelte und 3 halbe Stellen, welches in Summa ausmacht 
82 Thlr. 16 Gr.

Tit. XXL An ausgeliehenen Kapitalien. Diese Ausgabe variirt und wird 
nach dem Einkommen regulirt.

Tit. XXII. Extraordinaire Ausgaben bestehen in assignirten Almosengeldern, 
Schornsteinfegergeld, für Bau- und andere Reparaturkosten, Begräbnißkostett der
jenigen Hospitanten, die nichts hinterlassen haben, Reparaturkosten wegen des 
Johannis Kirchhofes, in Diäten, wenn Provisoren in Hospital-Angelegenheiten 
verreisen müssen, bezahlte Bestände u. d. m.

Dieweilen vorher sowol Tit. XV. der Einnahme, als auch eben jetzt im Tit. 
XXII. des Johannis Kirchhofs gedacht worden, welcher in der Matricul de Ao. 1595 
nicht erwähnt steht, als ist dasjenige, was davon aufgesunden gewesen, zur gegen
wärtigen und künftigen Nachricht auhero gesetzt worden. Ao. 1625 den 30. Juli 
ist bei damaliger grassirender Pest des Raths und der Stadt Bau oder Zimmerer 
Hof, vor dem Wolinschen Thore gelegen, von E. E. Rath wie auch mit Cousens 
des Ministerii, desgleichen mit Gutachten der sämmtlichen Bürgerschaft, zu einem 
Gottesacker geordnet und destinirt worden. Dieser Ort ist alsofort denen damahlig 
verordneten Provisoren der Armenkasten und ihren künftigen Successoren anbefohlen, 
selbigen nicht allein zu verfertigen, sondern auch im baulichen Esse zu erhalteu und 
sind selbige von vorgedachter Obrigkeit zu Jnspectoren dazu verordnet. Es ist 
diesem Gottesacker und Kirchhof der Name St. Johannis Kirchhof und zwar um 
deshalben gegeben worden, weil eben an felbigem Tage zuerst ein Mägdlein darauf 
begraben worden, darzu ist dieses auch damahlen reiflich erwogen und verabredet 
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worden, nämlich daß der Einheinlische Bürger als auch deßen Frau und Kinder, 
ohne einiges Entgeldniß dahin sollen zur Erde bestättiget werden, die Frembden 
aber wie auch das Dienst-Volk davor die Gebühr zu erlegen gehalten seyn, welches 
eintzig und allein zu Veybehaltung des gedachten Kirchhofs angewendet werden 
solle und zwar für jede erwachsene Person 4 Gr. im Fall solches abgetragen werden 
könne, wenn es aber von den Dienstboten ihrer Armuth halber nicht gegeben wer
den könnte, sollten sie dennoch um Gottes und der christlichen Liebe willen dafür 
ehrlich bestättiget werden, dieweilen auch die Eutlegenheit dieses Kirchhofes ver
hindern dürfe, der Leiche zu folgen, solches Hm. Pastoren und Schulen und übrigem 
Eomitat, sonderlich bei Regenwetter, wie auch sonsten, sehr unbequem sein möge, 
als ist gut befunden worden, Anno 1638 von Petern Bochtemann die ihm zu
gehörige Stätte uud Gaug, welcher gerade über uach dem Gottesacker ist, für 8 Fl. 
anzukaufeu und über den daselbst vorbei gehenden Graben eine neue Brücke fertigen 
zu lassen, um desto besser uud bequemlicher zu diesen! Kirchhofe zu kommen.

Der Visitations - Commissarius schreitet nunmehr zur Revision der Hospital- 
Rechnungen, welche den 20jährigen Zeitraum von 1718 bis 1739 umspannen. Er 
findet Veranlassung sehr viele Monita gegen die Rechnungsführung zu ziehen, dar
unter in manchen Jahren schwer wiegende. Brauch war es, daß in der Führung 
der Rendantur-Geschäfte ein jährlicher Wechsel Statt fand, wobei es denn dieser 
oder jener Provisor gar nicht für nöthig befunden, den etwa vorhandenen Bestand 
seinem Nachfolger zu übergeben, sondern an sich zu behalten, und sich als Schuldner 
der Hospitalkasse anzusehen, bald mit einer Schuldverschreibung, die er in die Lade 
legte, bald auch ohne solch' Anerkenntniß, bald mit, bald ohne Verzinsung der 
Bestands-Summe. Bei der Patronatsbehörde, deni Rathe, scheint man dieses Ver
fahren gar nicht anstößig, vielmehr sogar ganz in der Ordnung gefunden zu haben, 
da die Jahres-Einnahmen ja die laufenden Ausgaben deckten, trotzdem eine über
aus große Nachsicht gegen Restanten von Korn-, wie Geldpächten geübt wurde, 
welche Dr. Krimpf an sehr vielen Stellen seines Visitations - Berichts in ernstester 
Weise moniren muß. Den zeitigen Zustand des Grundvermögens vergleicht er 
mehrfach mit dem Zustande desselben im Jahre 1595, und findet, einer Seits, daß 
es sich vermehrt hat, andrer Seits, daß es vermindert worden ist. Von manchen 
Grundstücken, die zum Vermögen gehört haben, weiß man jetzt nicht mehr, was aus 
ihnen geworden ist, ja das Gedächtniß an die Stelle, wo sie gelegen, ist verloren 
gegangen. Zu den Gebaüden des Hospitals Spiritus Sancti vor dem Stettinschen 
Thore auf der Vorstadt Wiek gehörte eine Schelme nebst Bodenstube. In Beziehung 
hierauf kommt in dem Revisions-Protokoll vom 9. Mai 1741 folgende Stelle vor: 
„Es wird gefragt, ob das Hospital nach 1595 etwa Feüersbrünste gelitten? weilen 
sich bei der Besichtigung weder Scheüne noch Stube mehr gefunden. Hierauf ist 
zur Antwort gegeben worden, daß nach der Zeit nicht blos verschiedene Feüers
brünste, sondern auch viel Kriegszeiten gewesen, wodurch sonder Zweifel geschehen 
fein müsse, daß die alten Gebaüde zu Grunde gegangen wären, inmaßen denn auch 
über der Thür dieses Hospitals nachfolgendes eingehauen steht:

Anno 1677 Mo Flammn consumpsit Deo vero gratia ad mandatum 
Senatus ut Patronorum cura Provisorum Dn Joachim Kartell et 
Friederich Jungknecht me Vestitue a ao. 1687. Mense Maio.

woraus denn zu sehen, daß dasjenige, wo in Ao. 1595 an Gebaüden vorhanden 
zu der Zeit der Erbauung dieses Hauses nichts beftndlich gewesen sei." Jeder 

80*
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Hospitalit zahlte außer dein Einkaufsqelde von 50 Fl., welches ohne Abzug in der 
Hospitalkasse verrechnet wurde, bei der Aufnahme noch 5 Thlr., darin theilten sich 
zu gleichen Theilen der Präpositus, der Diaconus, die beiden Provisoren und der 
Secretarius piorum corporum, in der Matrikel Kastenschreiber genannt. Diese 
Douceurgelder wurden verdoppelt, wenn es sich um die Aufnahme von Mann und 
Frau handelte. Für 20 Böhlen eingerichtet, befanden sich im Jahre 1740 nur 15 
im Hospitale. Am Schluß der NevisionsprotokoUe werden —

Aus der Zeit von 1718—1739 an Rückständen aufgeführt:
1) Kornpächte, an Roggen 160 Sch. 10 Mtz., an Hafer 44 Sch. 13% Mtz.
2) Geldpächte von Äckern, Gärten, Wiesen, sodann an Zinsen und Bede 

Fl. 571. —. 4 Pf. — Thlr. 380. 16. 4 Pf. Außerdem werden die Zinsen von 
den Bestandsgeldern, welche die Provisoren hinter sich behalten haben zu 358 Fl. 
26 Lßl. berechnet.

Namens Seiner Königl. Majestät in Preüßen erließen die zur Untersuchung 
der piorum corporum in Pommern verordneten Chef und Comnüssarien auf den 
Visitations-Bericht, der im Vorstehenden gekennzeichnet ist, einen Bescheid d. d. 
Stettin, den 16. Februar 1742, welcher am 16. Mai desselb. Jahrs in Golnow 
publicirt wurde. Dieser Bescheid besteht aus 66 Artikeln. Die darin enthaltenen 
Vorschriften dienen seit der Zeit zur Richtschnur bei der Verwaltung des Hospitals 
und zwar noch heütiges Tages. Die umschichtige Administration wird beseitigt, 
und nebst dem Kastenschreiber oder Secretario piorum corporum ein Provisor din
gens und ein Provisor administrans, der erstere aus dem Mittel des Magistrats, 
und der andere aus der Bürgerschaft, angeordnet. Die jetzige Zahl 15 der Prövener 
muß nach und nach tvieder auf die alte, matrikulmäßige Zahl 20 gebracht werden, 
indem nicht aus den Augen zu verlieren ist, daß das Hospital für die Armen 
gestiftet ist, und also auch dessen Revenüen, wiewol mit Bescheidenheit ad usum 
destinatum angewendet werden müssen. Bei Aufnahme der Armen soll nach Art. 
42 auf die nothdürftigsten, welche als Bürger die onera publica getragen, und 
nicht durch eigenes — boshaftes Verschulden sich in Armuth versetzt haben, sondern 
durch Unglücksfälle dazu gekonimen sind, überdem einen christlichen Lebenswandel 
führen, gesehen werden, und sollen diesemnach solche ohne Vorwissen und genaue 
Prüfung des Präpositus und Patrons, und sonder Consens des Consistoriums, 
mithin keinesweges privata auctoritate nach Belieben und unter Verminderung 
des hergebrachten Einkaufsgeldes Aufnahme finden. Erlaß des Einkaufsgeldes ist 
unter gewissen pflichtmäßig bescheinigten Umständen, doch nur mit Vorwissen des 
Consistoriums angänglich. Die 5 Thlr. Douceurgelder für den Präpositus, u. s. w. 
bleiben in Kraft, cs sollen aber diese Gebühren zu Beschwerung der Prövener 
niemals erhöbet werden. Damit nun jeder Prövener in Krankheiten die benöthigte 
Pflege und Wartung zu genießen haben möge und nach dem Absterben die Leiche 
beschickt werden könne; als soll in das, dem Hospitale zugehörige und bei dem
selben belegene Klinghaus, welches für Mann und Frau gute Gelegenheit hat, in 
Zukunft zwei dergleichen annoch berührige Leüte aufgenommen werden, welche geschickt 
und willig sind, und eidlich sich dahin verbindlich machen müssen, nicht allein den 
Provisoren in Hospitalssachen jedes Rial aufzuwarten, auf deren Befehl die Restanten 
zu mahnen, auf Feüer und Licht im Hospital und innerhalb dessen Bewährung Acht 
zu haben, das Hospitalthor zur rechten Zeit zu- und aufzuschließen, das Getreide 
auf dem Kornboden umzustoßen, und auch, wenn ein oder der andere Prövener 
erkranken sollte, demselben mit allem Fleiße an die Hand zu gehen, ihn zulänglich 
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zu warten, und von der Krankheit und dem Ableben den Provisoren sofort An
zeige zu machen. Dahingegen soll dieser Klinghaus-Vater und dessen Frau, als 
Klinghaus-Mutter, in dem Klinghause freie Wohnung und das mit seiner Büchse 
einzusammelnde wenige Almosen, wie auch jährlich 2 Sch. Roggen aus dem Hospital 
St. Spiritus, und 2 Sch. Roggen aus dem Hospitale St. Georgi, ingleichen 3 
Faden Holz alle Jahr zur Belohnung gereicht werden, welches auch der überlebende 
von diesem Ehegatten zu genießen haben soll, in so fern alles dasjenige beobachtet 
und prästirt wird, was ihr Officium mit sich bringt. Wo der Bescheid von dem 
Johannis Friedhofe spricht, ist von einem zweiten Begräbnißplatz die Rede, welcher 
Olai- oder Armen-Kirchhof heißt, „wo vor Zeiten die Olaer Kapelle gestanden hat; 
dieser Kirchhof ist jetzt gut im Stande, und sollen auf ihn: die Armen sonder Ent- 
geld zur Erde bestattet werden". — Olaf, latinisirt Olaus, ist der Name mehrerer 
norwegische Könige, unter denen besonders zwei im Übergange vom 10. zum 11. 
Jahrhundert durch ihre Kriegszüge, auch an der Pommerschen Küste, bekannt lind. 
Die Benennung Olai-Kirchhof nebst Kapelle zeigt, daß die Norweger bis Golnow 
vorgedruugen sind. Muthmaßlich kamen sie durchs Haff die Jhna heraufgefahren.

„Instruction, nach welcher sämmtliche Pröbener des Hospitals Spiritus 
Sancti und Sanct Georg», nicht minder der Küster, Kling-Haus-Vater, und die 
Armen auf dem sogenannten Elend zu Golnow sich aufs genaueste beständig zu 
achten haben; Auf Eines Hochwürdigen Königl. Pommerschen und Kaminischen 
geistlichen Consistorii Veranlassung, wie and) mit dessen Approbation und Confir
mation mib dato Alten Stettin den 26. October 1745 in Druck heraus gegeben/' 
Diese Instruction stützt sich auf den Visitationsbescheid vorn 8. Februar 1742 
uud bildet die Hausordnung für beide Hospitäler, sowie für das, mit L>t. Georg 
verbundene, Gasthaus auf dem Eleud, und steht auch heüte noch in voller Kraft.

Im Anfänge des 19. Jahrhunderts war der Zustand des Hospitals Spiritus 
Sancti wie folgt: Die innere Einrichtung desselben ist eigentlich auf 16 Personen 
getroffen, so daß jede von den vorhandenen 8 Stuben von 2 Personen bewohnt 
werden sollen. 1802 sind durch Absterben von Ehegenossinnen der Hospitaliten 
nur 11 Pröbener vorhanden gewesen, die 8 Thlr. Geld und 8 Sch. Roggen und 
2 Sch. Hafer ein jeder erhalten. Der zeitige Besitzstand des Hospitals auf dem 
Golnowschen Stadtfelde umfaßt an — Ackerland 528 Mg. 86 Ruth. Vormals 
gaben diese Landungen 95 Sch. 4 Mtz. Roggen, 70 Sch. 8 Mtz. Hafer Zeitpacht 
und 47 Thlr. 8 Sgr. 8 Pf. Geldpacht. Jrn Jahre 1793 wurde ein ansehnlicher 
Theil der Ackerfläche zu Erbzinsrechten verliehen, wodurch die jährliche Einuahme 
des Hospitals, incl. des Erbzinsstandgeldes, um etwa 167 Thlr. verbessert wurden. 
Nach dem Licitationsprotokolle vom 28. October 1793 wurden die Grundstücke, in 
einer Gesammtfläche von 264 Mg. 170 Ruth., dem Meistbietenden dergestalt erb- 
zinslich zugeschlagen und überlassen, daß er selbige als sein wahres, nutzbares Eigen
thum ansehen und gebrauchen durfte. Dem Hospital hiugegen, dem die Grundstücke 
zugehören, verblieb das Ober-Eigenthums-Recht darüber nach den im Protokoll 
näher bezeichneten Bestimmungen. Der Erbzins wird in Körnern, Roggen und 
Hafer, unö zwar in Natura, jedes Jahr zu Martini, entrichtet. Die Licitanten 
übernahmen alle auf den Grundstücken haftende Onera und Abgaben, die erforder
lichen Graben-Arbeiten und Bewährungen und alles, was zur Instandhaltung oder 
Urbarmachung der Ländereien nöthig sein wird. Der durch das Meistgebot erzielte 
jährliche Erbzins wurde dem Hospital 4 Wochen nach Auslieferung des confirmirten 
Erbzinscontracts auf Ein Jahr nach dem Martinipreise von 1793 bezahlt und 
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wurde als ein Kaufgeld angesehen, das zugleich mit zur Sicherheit des Erbzinses 
dem Hospitale zu dienen bestimmt war. Bon den Erbzinsmännern wurden alle 
gewöhnlichen und ungewöhnlichen Unglücksfälle übernommen und von dem Hospital 
kein Erlaß des einmal festgesetzten Erbzinses zugeftanden. Wer 4 Wochen nach 
Ablauf des Martini-Termins den Erbzins noch nicht abgeführt hatte, unterwarf 
sich der administrativeu Execution, und wer binnen Jahresfrist seinen Erbzins nicht 
abtragen sollte, war dadurch seines Erbzinsrechts verlustig geworden und ' das Ho
spital berechtigt, das Erbzinsgut sofort zurückzunehmen und anderweitig darüber zu 
verfügen, sich auch wegen des restirenden Erbzinses an die übrigen beweg- und 
unbeweglichen Güter eines solchen säumigen Erbzinsmannes zu halten. Das 
Erbzinsgut selbst wird dem Hospital wegen des davon zu erlegenden Erbzinses 
und dessen Sicherheit zum wahren Unterpfand gesetzt, weshalb denn auch dasselbe 
auf Kosten des Erbzinsmanns in der Stadt Grund- und Hypothekenbuch eingetragen 
und dabei bemerkt werden muß, daß dem Hospital das Ober-Eigenthums-, so wie 
auch das Rückfallsrecht zustehe, letzteres für den oben angegebenen Fall; auch wird 
der festgesetzte Erbzins in das Rubrum Onera publica übertragen. Obgleich einem 
jeden Erbzinsmann frei bleibt, sein durch die Versteigerung erstandenes Erbzinsgut 
zu veraüßern, zu verschenken und zu vererben, so kann doch dieses Erbzinsrecht 
von einem Besitzer auf den andern nur dergestalt übertragen werden, daß das 
Erbzinsgut nicht in einzelne Theile vertheilt werden darf, sondern jederzeit so 
unzertrennt bei einander bleibe, als dasselbe ihm vermöge seines Contracts über
geben worden. Hat aber Jemand mehrere Grundstücke durch die Licitation an sich 
gebracht, so versteht sich von selbst, daß er auch jedes einzelne Stück wiederum 
verkaufen, verschenken und vererben kann. In Berschenkungs-, Berkaufungs- und 
Bererbungssällen an Collateral-Erben wird dem Hospital ein Laudemium Vorbe
halten und dergestalt an dasselbe entrichtet, daß von einem jeden Reichsthaler des 
von dem Erbzinsmanne nach bem ihm jetzt auszufertigenden Erbzins-Contracte und 
jährlichen Erbzinses drei Groschen bezahlt werden muß. Bon Erlegung des Laude- 
miums sind die Erben in auf- und absteigender Linie befreit, jedoch haben dieselben 
die Vererbungsfälle beim Provisorate anzumelden, um die Register zu berichtigen; 
dafür werden dem administrirenden Provisor 8 Gr. an Gebühren bei jedem 
Grundstück entrichtet, was auch in Verkaufs- und Verschenkungsfällen Statt findet. 
Dem Hospital ist das Vorkaufsrecht Vorbehalten. Allé Kosten wegen des auszu
fertigenden Erbzinscontracts trägt der Erbzinsmann. Der Antritt dieser Erbzins- 
pacht geschieht sogleich nach Ablauf der gegenwärtigen Zeitpacht, nämlich zu Martini 
1796, daher der Erbzins zum ersten Rial zu Martini 1797 entrichtet werden muß. 
Außerdem sind dem Hospital noch 184 Mg. 92 Ruth. Ackerland im Stadtfelde zu
ständig, welche zwar auch zur erbzinslichen Licitation gestellt, nicht aber vergeben 
wurden, weil das darauf erfolgte Meistgebot von 46 Sch. Roggen und eben soviel 
Hafer weit hinter bem Anschläge zurück blieb, ba bieser 75 Sch. 85/6 Mtz. Roggen 
und 88 Sch. 13 Mtz. Hafer ergeben hatte. — An Wiesen besaß das Hospital 
Spiritus Sancti 5 an der Zahl, mit einer Gesammtflüche von 32 Mg. 171V- Ruth, 
Vier von diesen Wiesen waren den Marsdorfer Hospitalbauern beigelegt, damit 
diese mehr Vieh halten und demgemäß mehr Dünger erzeugen konnten, der ihrem 
kaltgründigen Acker Roth that, um ihren Nahrungsstand und demgemäß auch ihre 
Prästationsfähigkeit rücksichtlich der aus Hospital zu leistenden Abgaben aufrecht 
zu erhalten. Die Geldpacht, welche die Bauern für diese Wiesen entrichteten, be
trug nur 3 Thlr. 13 Gr. 4 Pf. Die fünfte Wiese von 5 Mg. 177 V- Ruth. Fläche 
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war dem Diaconat zum Nießbrauch überlassen; die Catharinenkirche gab dafür 
3 Thlr. Pacht. — Die G arten bestanden, außer denen, welche neben dem Hospital 
belegen sind, und den Hospitaliten nach uraltem Herkommen für 4 Gr. Pacht als 
Proben zugehören, in 16 Rüggen Kohlland.

Über die Besitzungen des Hospitals Spiritus Sancti in dem, % Mle. von 
der Stadt gegen O. entfernten Marsdorf, Mastorp der Urkunden, liegt eine 
ausführliche Nachricht in den Protokollen vor, welche bei Gelegenheit der Erbzins- 
verpachtung des Hospitalackers ausgenommen sind. In dem Protokolle vom 26. 
September 1793 heißt es, wie folgt: — Obgleich auf das bei der St. Catharinen- 
kirche bereits aufgenornmene Protokoll, die Banerhöfe derselben zu Marsdorf be
treffend, überall in Ansehung deren Einrichtung und Verhältnisse überhaupt Rücksicht 
genommen werden kann und muß, so ist hier doch noch anzuführen, daß nach den, 
vom Magistrate mitgetheilten Acten aus dem Rathsarchiv und der kurzen Desig
nation der Privilegien der Stadt Golnow annexis quibusdam gravaminibus cum 
copiis vidimatis d. d. Golnow, den 19. Februar 1749 Fol. 12 angeführt wird, 
daß Hcnricus Suave, und dessen Söhne Arnoldus und Heuricus, dem fürstl. 
Pommerschen Küchenmeister 5 Hufen im Felde des Dorfes Mastorp, wie denn 
auch Eckard Dunker, nebst seinen Söhnen Henneken und Kuneker, 16 Hufen, welche 
sie in demselben Felde gehabt, dem hochgebornen Fürsten und Herrn Otto, Herzog 
in Slawien, Kaschubien und Pomoranien, ex devotione quadam darum resignirt, 
damit das Hospital Sancti Spiritus desto besser erhalten und erweitert werden 
möchte, und daß I. F. G. Anno 1344 Sexta feria post diem Lucae Evangelistae 
dieselben 21 Hufen gedachtem Hospitale Spiritus Sancti conferirt, conftrmirt und 
dadurch das mehrgedachte Hospital fürstlich dotirt hat, wie das unter Nr. 8, - 
Fol. 44 ff., eingeschalte Privilegium näher besagt — (folgt im Protokoll eine Ab
schrift der in lateinischer Sprache abgefaßten Vereignnngs Urkunde);*)  — so wie 
denn auch Fol. 72 des allegirteu Acteuhefts das Privilegium der 5 Suaveschen 
Hufen zu Mastorp von Anno 1342 Secundo in vigilia Mathiae apostol. vom 
Herzoge Otto noch besonders enthalten ist, auf welche in der Urkunde von 1344 
Bezug genommen wird. **)

**) Die angesehene und reichbegüterte Familie Suane, Suave, Swaue, Schwave, hat man 
in den Urkunden bisher erst im Jahre 1463 erwähnt gefunden, mit Mattias, dessen Ehefrau 
Ida vom Herzoge Erid) die Erlaubniß erhält, einen Theil ihres väterlichen Erbes an Henning 
Lepel zn Netzekow zu verpfänden. Hier, in der GolnowsdM Urkunde tritt sie ein volles 
Jahrhundert früher aus. Die Familie ist mit Oswald S. ums Jahr 1620 ausgestorben. — 
Die Dunker kommen in den Urkunden nur selten vor. Der erste, Eckehardos D., tritt 1306 
als Zeuge auf, und wahrscheinlich ist es derselbe Eckhard unserer Golnowschen Hospital-Urkunde.

Das Hospital St. Sp. besitzt mithin von dem Dorfe Marsdorf überhaupt 
21 Hufen, davon 5 von Heinrich Schwave, 16 hingegen von Eckard Dunker dem

*) Testes hujus sunt. Dominus Ulricus de Scheninghe miles, Dominus Henningus 
Glasenap. Archidiaconus Piricensis, Heuricus Suaue, Lippoldus. Ludolf, Arnoldus 
Suaue. Reimer. Wachhold et Martinus Massow et Martinus Günterberg famuli. In der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts nahte die Urkundenzeit ihrem Ende. Die Einführung 
des Röm. Rechts änderte die ganze Form der rechtlichen Verhandlungen: Die Einleitungen 
fielen weg, eben so die Zeügen, dieses treffliche Hülfsmittel für die Kenntniß der Personalitäten, 
das bei genealogischen Forschungen in unzähligen Fällen aus der Noth hilft und, wie es scheint, 
für immer verloren ist. And) die an Bändern hangenden Wachssiegel mit den: Familienwappen, 
fielen, zum großen Schaden der Genealogie, fort.
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Hospitale zugeeignet worden sind. Die ersteren führen den Namen der Breiten, 
die letzteren sind die Bauerhöfe, welche diese Stiftung in Marsdorf selbst besitzt, 
deren 5% sind, indem sie in Ansehung der Abgaben von den Hufen den dritten 
Theil der Pachte von dem einen dortigen Kirchenbauerhofe genießt. Die Breiten 
werden nach dem Maße der alten Pommerschen Ruthe, — deren Länge zu 15 Fuß 
in dem Woliner Thore zu Golnow eingehauen ist, — 205 Mq. 15 Ruth, enthalten, 
indem sie nur als Hakenhufen zu erachten sind (526 Mg. 18 Ruth. Preüß. Maaß). 
Eigentlich sind die Gränzen vorgedachter 5 Hufen gegenwärtig (1793) nicht bekannt, 
indessen ist doch soviel gewiß, daß die Fahrenhörste mitten in denselben belegen, 
mithin auch an deren Urbarmachung das Hospital nicht gehindert werden kann, so 
wie an einer völligen Reinigung des Landes vorlängs der Marsdorfschen Gränze, 
das in diesen 5 Hufen mit begriffen ist Nach dem, in den allegirten Acten Fol. 
65 in Abschrift befindlichen Privilegium des Herzogs Otto von 1334 in die Lamberti 
Martyris sollen selbige sich auch der Immunität zu erfreuen haben, indessen müssen 
selbige gegenwärtig (1793) die Contribution (Grundsteuer) tragen. Obgleich die 5 
Hufen von Marsdorf, die gegenwärtig mit der Goluowschen Feldmark abgegränzt 
sind, ursprünglich und eigentlich zum Dorf Marsdorf gehören, so siebt doch selbigen 
das Hütungsrecht darauf nicht frei, vielmehr ist Fol. 81 der mehrgedachten Acten 
dahin wörtlich entschieden: „Daß die Borständer des heiligen Geistes hervörder 
solke Brehden Landes beholden, gebruken nnbe genehten sch ölen, wie sie denn bis- 
hero gethan hebben, jedoch schäften unde mögen de Marstorfschen ehre Feh darup 
driven unde tho Walen gehn lathen, von de Golnowschen ungehinnert, so aber 
Saat unde Korn darup stell), schohlen de Marstorpschen den billigen Geiste und 
darup gesiget häbben, nicht Schaden thon und so sie ehn Schaden duhn würden, 
mögen sie die Borständer unde die, so darup geseget hebben darum panden und 
sick ehren Schaden verbiethen laten, wie gewönlick."

In Ansehung der dritten Hufen, die zu dem zwoten Bauerhofe der St. Eatha- 
rinenkirche zu Golnow belegen, ist annoch zu bemerken, daß das Hospital die 
Pächte von der einen Hufe genieße, aber an den Gebaüden oder an der Hofwehre 
und dem Inventar keinen Antheil zu haben scheine, indem bei Wiederbesetzung dieses 
Bauerhofes, den gegenwärtig, 1793, der Bauer Christian Frank bewohnt, die Ge
bäude, Hoswehre rc. jederzeit nur allein für die Kirche gerechnet worden, wie solches 
aus den im Kirchenarchiv befindlichen Acten wegen der der Catharinenkirche zuge
hörigen zwei Bauerhöfe zu Marsdorf und deren Besetzung mit Wirthen, Tit. 11., 
Special. Sect. 4, Bol. I. No. 1, zu ersehen ist.

Die Nachweisung der Besitzungen des Hospitals von 1802 bemerkt zu den 16 
Hufen oder 57s Bauerhöfen in Marsdorf, zu deren jeden noch 2 Wurthen von 
2 Sch. Aussaat gehören, daß die Conservation dieser Höfe dem Hospital in einem 
Zeitraunte von 50 Jahren über 2970 Thlr. gekostet habe, ohne auch nur den ge
ringsten Vortheil an Diensten rc. von ihnen gehabt zu haben. Deshalb seien be
sagte Höfe den zeitigen Wirthen, unter Genehmhaltung des Königl. Consistoriums 
vom 24. August 1796, gegen Entrichtung der für jeden Hof auf 416 Thlr 16 Gr. 
bestimmten Kaufgelder zu Erbzinsrechten verliehen worden, wodurch das Hospital 
jährlich ca. 100 Thlr. gewonnen habe, da die lästigen Remissionen weggefallen seien. 
Die näheren Bedingungen, unter denen diese Höfe an die zeitigen Wirthe zum 
Erbeigenthum übergeben worden, sind in dem Protokoll vom 12. Januar 1795 
und dem hierauf ergangenen Approbations-Hofrescript vom 26. Februar 1795 ent
halten, die zeitigen Prästande dieser Wirthe weiset aber der Geld- und Getreide-
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Etat nach. Übrigens sei hier noch bemerkt, daß die Catharinenkirche 1% Höfe 
in Marsdorf besitzt.

An Gebäuden besitzt St. Spiritus das im Jahre 1793 von Grund aus 
tüchtig in Stand gesetzte Hospital-Gebaüde, bei der Feüer-Societät mit 1000 Thlr., 
dessen Bethaus mit 350 Thlr. und das Stallgebaüde mit 50 Thlr. gegen Brand
schaden versichert.

Das Einkommen des Hospitals besteht: — 1) In den Pachten der vorbe
merkten Landungen, Wiesen, Gärten rc. und den Abgaben der Marsdorfschen 
Bauern; 2) in dem Einkaufsgelde der Hospitaliten zum Betrage von 45 */»  Thlr., 
worunter 12 Thlr. Warte- und Sterbegeld stecken, die, nach Abzug von 2 Thlr. 
für die beiden Provisoren, zur Pflege in Krankheitsfällen und zur Deckung der 
Beerdigungskosten dienen; 3) im Nachlaß der Pröbener, oder, wenn sie diesen aus
kaufen wollen, in der, gleich bei der Reception unter Genehmhaltung der Aufsichts
behörde festgesetzten Auskaufssumme; 4) in dem Begräbnißgelde, welches für die 
Leiche einer erwachsenen Person 4 Gr. und für die eines Kindes 2 Gr. beträgt; 
außerdem muß für einen Kasten, mit dem die Grabstätte bekleidet werden soll, 
16 Gr., für ein bloßes Kreüz aber 3 Gr. entrichtet werden; 5) in den Zinsen von 
den auf hypothekarische Sicherheit ausgeliehenen Kapitalien.

Die Einkünfte sind bestimmt: — 1) Zu Besoldungen der Kirchen-, Hospital- 
und Schulbedienten. Nach den, bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts gelten
den Grundsätzen erhielt der Präpositus 20 Thlr., der Diaconus 28 Thlr., jeder 
der beiden Provisoren 4 Thlr., ebensoviel der Stifts-Secretarius, der Rector 221/3 
Thlr., der Subrector 82/3 Thlr., der Baccalaureus 22 Thlr, der Küster 1 Thlr., 
der Klinghausvater zur Heizung der Betstube 1 Thlr. 19 Gr. An Natural-Deputat 
bezog der Präpositus 3 Sch. Roggen und 4 Sch. Hafer, jeder der beiden Provi
soren und der Stifts-Secretarius 6 Sch. Roggen und 9 Sch. Hafer. Blos Roggen 
erhielt der Küster 6 Sch., der Glocksant 1 Sch., der Balgentreter 2 Sch. und der 
Rathsdiener 2 Scheffel. — 2) Zu Pröwen. Nach der Observanz, da es an Matri- 
kular-Bestimnrungen fehlt, sollen eigentlich 16 Hospitaliten vorhanden sein, der
gestalt, daß jede Stube von zwei Personen bewohnt werde. Jeder Hospitalit erhielt, 
bis zu dem oben erwähnten Zeitpunkte, jährlich in zweimonatlichen Raten 6 Thlr., 
an Korn 8 Sch. Roggen und 2 Sch. Hafer. Außerdem hat auch der Küster eine 
Pröwe aus dem Hospital zu genießen. Wenn eine Prediger-Wittwe vorhanden, 
so bezieht auch sie eine Pröwe, weßhalb sie sich bei dem Magistrat als Patron zu 
melden hat, der selbige nach Lage der Umstünde, unter Genehmigung der Aufsichts
behörde, festsetzt. Im Jahre 1793 belief sich die Zahl der Pröwen auf 13, die 
nicht überschritten werden sollte, bevor nicht das Hospital zu besseren Kräften 
gekommen. — 3) An Armenbeisteüer wurde vom Hospitale monatlich 3 Tblr., also 
jährlich 36 Thlr. an die städtische Armenkasse gegeben; und — 4) an die St. 
Georgenkirche als eine Beihülfe zur Besoldung der Prediger für die in dieser Kirche 
zu haltenden Mittags-Predigten 16 V» Thlr. — 5) Zur Unterhaltung der Hospital- 
gebaüoe. Das erforderliche Bau- und Reparaturholz wird zu V» aus Marsdorf, 
und, zufolge^ des gegen die Bürgerschaft ergangenen Revisionsbescheides vom 25. 
September 1767 zu 2/3 aus dem Golnower Stadtwalde frei verabreicht.

Schließlich wird noch bemerkt, daß Rendant eine Caution von 100 Thlr. 
bestellt hat, daß die Kapitalien und Dokumente auf dem Rathhause in einem mit 
3 Schlössern versehenen Kasten aufbewahrt werden, von denen der dirigirende

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 81
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Bürgermeister einen Schlüssel hat, die beiden anderen Schlüssel aber sich in den 

®anbæen^^mitge7^eütenlb2lnga6cn über die, dem Hospitale St, Sp, zugehörigen 

Ländereien auf dem Stadtfelde mögen hier noch die Resultate gegenüber gelte 
werden, welche aus der Vermessung des Landmessers ^^hasar tul Jahre 1730 
fiprnnrnpaanaeii sind, hiernach betrug das Ackerland I. Klasse 59.84, 11. SU. ^yb.oo, 
111 Kl 72 55 urbares Land überhaupt 428.24, Angerwiesen 44.34, bewach|enes 
S5Ä" unbenutboreZßanb 5.169, gewesen A-MU

Nach den obigen Angaben beträgt daS Areal der Hospital-

Sprache gebracht worden, daß bet'oer- 

besserten Verhältnissen der beiden Hospitäler nicht verabsanmt werden dm,e, da. so 
aüberst mäßige Einkommen der Stists-Provlsoren ju erhöhen. Sieben Jahre 
später wurde die Sache wieder in Anregung gebracht und bei vermehrten Einnahmen 
des Lospitals die Verbesserung des Einkommens nicht auf das Provisorat belchrantt, 
sondern aus die tzospitaliten und die Beamten ausgedehnt. Magistrat war in 
einem Bericht vom 4. December 1797 zwar der Meinung, daß die Hospitaliten zum 
Heil Geist so dotirt seien, daß sie keine Verbeffernng ihrer Probe» beburtten, allem 
das Kdnigl. Consistorium, in Erwägung daß die Hospitalkasse emen Uber,chußi vou 
204 Thlr. hatte, beschloß in seiner Sitzung vom 11. Januar daß ede Prob 
um 2 Thlr. verbessert werden sollte. D>e 9 Salaristeu erhielten 50 Thlr. Zulage, 
bslöDn der Vrävositus 9 Thlr., der Diaconus 4 Thlr., der dingirende Provisor 
9 Thlr., de? administrirende 12 Thlr., der Stists-Seeretarius 9 Thlr.^der Rector 

der Subrector und Baccalaureus jeder 2 Thlr., der RatbS-. zngleich Llum- Dicnei 
1 Tblr. An Gebühren zur Consistorialkasse wurden als jährlicher betrag festgesetzt, 
für die Revision der Etatsentwürfe und der Jahresrechnungen 5 Thlr., an Cal- 
culatur-Gebühren 3 Thlr., an Kanzlei-Gebühren 1 Thlr. 4 Gr. Der terminus a 
-• sää s* äg« * «• as s",:

Wiek haüfig der Ueberschwemmung ausgesetzt, war uu Jahre 1793 |o baufällig, 
feaft man darauf Bedacht nehmen mußte, dasselbe durch einen Neubau zu ersetzen. 
9nr,dbaumeister Meyer unterzog sich der Anfertigung eines doppelten Bauprojects, 
von à von Lehmpatzen aufgeführt Thlr. 3297. 15. 8 Pf das andere
von Holz und in Fachwerk gemauert, gebaut Thlr. 3178. 2. 10 kosten so te.
(Meyer liquidirte an Gebühren für Anfertigung der Anschläge Thlr. 53. 22. 8 Pf., 
die das Hospital bezahlen mußte). Wenngleich es nun auch hieß, daß das alte 
feüerunsichere Gebaüde den Einsturz drohe, so stellte der Landbaumeister doch mcht 
in Abrede daß demselben durch einen gründlichen Reparaturbau noch zu helfen 
stehe Da dieser bei weitem nicht so viele Kosten verursachte, als der neue Bau, 
und'das Vermögen des Hospitals nicht zureichte, die zu letzterm erforderliche große 
Summe zu bestreiten, so war man bald darüber einig, daß es bei der bloßen 
Reparatur des alten Gebaüdes sein Bewenden behalten müsse. Die städtischen 
Werkmeister veranschlagten die Reparaturkosten des Hospital-Wohngebaüdes zu ^ststr. 
850. — 3 Pf., die des dazu gehörigen Kling- oder Vethauses (32 Fuß lang, 26 
Fuß tief) und des Viehstalles (32 Fuß lang, 16 Fuß tief) zu Thlr. 43. 2 Gr., im 
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Ganzen Thlr. 893. 2. 3 Pf., ein Betrag, der nach vorgängiger Revision von rc. 
Meyer feftgestellt, und demnächst vom Consistorio unterm 29. August 1793 genehmigt 
wurde. „Wir haben, so heißt es in dem Erlaß an den Magistrat, zu eüch das 
Vertrauen, daß ihr mit darauf sehen werdet, solche Vorkehrungen zu treffen, daß 
bei vorkommender Überschwemmung solche den Gebaüden hinführo nicht Nachtheil 
verursache." Mittelst Berichts vom 19. October 1795 zeigten Bürgermeister und 
Rath an, daß der Reparaturbau nunmehr beendigt sei; sie mußten aber auch 
melden, daß die Kosten, excl. des von der Stadt und von Marsdorf frei gelieferten 
Bauholzes, sich auf Thlr. 1759. 20. 2 Pf. belaufen hätten, der Anschlag mithin 
um Thlr. 266 17. 11 Pf. überschritten worden sei; sie trösteten sich aber wegen 
dieser Mehrausgabe mit dem Revisionsatteste des Landbaumeisters Meyer, welcher 
bescheinigte, „daß er in Ansehung der specificirten Kosten nichts zu erinnern ge
funden habe, der Reparaturbau auch tüchtig und gut ausgeführt sei", woraus 
Magistrat den „gegründeten Schluß" ableitete, „daß es nicht anders hätte sein 
können." In dem Abnahme-Protokoll vom 12. November 1795 monirte aber das 
Consistorium: 1) Daß, wenn auch die Umstände bei dem Bau selbst eine Über
schreitung des Anschlages unumgänglich erforderten, davon gleich, als man diese 
Nothwendigkeit vor sich sahe, nicht aber erst hinterher, nachdem der ganze Bau 
vollführt war, Hütte Anzeige machen müssen. Aber jetzt sei der Rechnung nicht 
einmal die doch schlechterdings erforderliche Nachweisung beigefügt, wie in Verglei
chung mit dem, was nach dem Anschläge reparirt werden sollte, eine so sehr be
trächtliche Summe nrehr ausgegeben werden konnte. Diese Nachweisung werde 
demnach ohnfehlbar gewärtigt, bevor die Déchargé erfolgen könne. Sodenn sei 2) 
eben so wenig Anzeige geschehen, ob die Hospitalgebaüde nach Vorschrift der Con- 
sistorial-Verfügung vom 29. August 1793, gegen Überschwemmungen des nahe
liegenden Flusses geschützt worden seien, weshalb auch über diesen Punkt noch 
nähere Auskunft gegeben werden müsse. Die Beantwortung dieser Notaten er
folgte Seitens des Hospitalrendanten unterm 27. November 1795, indem Bürger
meister und Rath ihr Sentiment mit den Worten abgaben: „Magistrates und 
Provisores haben überall bei diesem Bau ihre Pfücht völlig erfüllet und befürchten daher 
keinesweges Versagung der Déchargé", die denn auch unterm 10. December 1795 
ertheilt wurde. Die Sicherung des Gebaüdes gegen Wassergefahr suchte man 
dadurch zu bewerkstelligen, daß nach des Landbaumeisters Meyer Vorschlag, das 
Fundament um 3 Fuß erhöht, und massiv gemauert worden ist. Die Garten-Be
währung beim Hospital Spiritus Sancti vom Klinghause an bis an die Gränze 
von St. Georg wurde auf der Länge von 130 Fuß im Herbst 1801 von einem 
großen Sturm umgeworfen und zum größten Theil zerstört. Ihre Wiederherstellung 
hat an Arbeits- und Fuhrlohn Thlr. 53. 22. 6 Pf. gekostet, da das Holz unent- 
geldlich geliefert wird.

Iw Jahre 1802 trug der Diaconus Sormanu, welcher 1798 aus beiden 
Hospitälern mit einer Zulage bedacht worden war, auf eine Erhöhung seines Ein
kommens um 40 Thlr. aus den Mitteln des Heil. Geist Hospitals an, indem er 
vorstellte, daß „er mit den alten abgelebten Hofpitaliten auf deren Verlangen oft 
Betstunden halten, und da selbige ihr ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt, Kranken- 
Besuche bei ihnen machen müsse." Das Consistorium war nicht abgeneigt, das 
Gesuch bei Hofe zu befürworten, „wenn der Magistrat dagegen nichts einzuwenden 
habe." Bürgermeister und Rath hatten aber viel einzuwenden. In ihrem Bericht 
vom 8. Juni 1802 sagten sie: Das Gesuch des re. Sormanu um Gehaltszulage 

81*
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aus den Mitteln von Sp. Scti. stehe mit den Zwecken des Skfs un Wàspruch, 
denn dieses ist nicht dazu da, die Prediger zu salariren, noch weniger aber deren 
Gehalt zu vermehren, sondern verarmte Bürger in ihrem Alter zu unterstützen und 
denselben für ihre letzten Lebenslage ein ruhiges und sorgenloses,Asyl zu ^wahren 
Es sei daher jetzo schon hart, wenn % der Einkünfte nicht zu diesem Zweck, Indern 
zur Besoldung der Geistlichen angewendet werde, und noch nachtheiliger wurde es 
ür die Bürgerschaft sein, und bei dieser einen sehr üblen E ndruck machen, wenn 

mit Verabreichung von Zulagen aus Hospitalmitteln fortgefabren werden■ W- 
Das Einkommen von St. Sp. sei gegen die Ausgabe, und allo der Bestand auch, 
nicht so ergiebig, daß darauf sofort neue Ausgaben angewiesen werden konnt , 
und zwar um so weniger, als der Haupt-Einnahme, nämlich der aus der Erbzms- 
pacht eine nachtheilige Veränderung bevorstehe. Schon habe das Hoipitost Erbpacht- 
Grundstücke zurücknehmen und für einen mindern Preis auf Zeitpacht austhun 
müssen und wie weit dieses bei der täglichen Abnahme der bürgerlichen Rahrung 
noch fortgehen könne. Iahe sich zwar nicht bestimmen, allein aller Wahriche'ulichke't 
nach werde das Stift in der Folge der Zeit hierdurch in seiner Einnahme einen 
nicht geringen Ausfall leiden, und wenn also auch keine anderen Unglucksfä, 
wofür man doch auch nicht sicher sei, eintreten sollten, so würde doch vieler einzige 
Umstand schon ein genügender Beweggrund sein, den jetzigen Bestand zu asserviren, 
damit man bei Vorkommenheiten davon Unterstützung nehmen könne; daher es m ) 
zu verantworten sei, den Ausgabe-Etat des Hospitals mit einer Last fur.Zwecke zu 
beschweren, die dem Stifte ganz srenid s-ie». Der^Küster u»i nicht der^Diaeonus 
sei schuldig, die Betstunden im Stift zu halten, und wenn der Bittsteller zu Kranken 
berufen werde, so würden diese seine Bemühungen gewiß nicht unbelohnt bleiben. 
Und b-i all- diesem sei er gar nicht so schlecht in seinem Einkommen gestellt, als 
er vorqebe, denn dieses fei sicherlich mit dem der ersten Stelle» un Raths-Coll-gio 
gleich, wenn es dasselbe nicht übertreffe. Auf deu Grund dieses gutachtliche» Be- 
richts wies das Consistorium den Supplikanten durch die Verfügung vom 17. Juni 
1802 mit dem Bemerken ab, daß, „wenn er mit seiner Einnahme nicht aus kommen 
könne was doch bei gehöriger ökonomischer Einrichtung in ,einer Prediger, elle 
eben so gut wie in vielen anderen Stellen, die noch viel weniger einzunehmen haben, 
möglich sei, ihm nichts weiter übrig bleibe, als sich um eine einträglichere Estelle 

zu rechter Zeit zu bewerben." L. r . rr ,
Mit dem Jahre 1802 lief eine Etatsperiode für die Hospitalkasse ab. Fur 

die neüe sechsjährige Periode von 1803 bis incl. 1808 hatte das Conststormm 
eine neüe Form vorgeschrieben. Nun aber fand es sich, daß in Golnow Niemand 
vorhanden war, der im Stande gewesen wäre, den Etat nach diejer Vorschrift an
zufertigen, indem die Nachrichten, welche dazu erfordert wurden, an Ort und stelle 
nicht zu erhalten waren, sondern mühsam aus dem Conststorial-Archiv zusammen 
gesucht werden mußten. Dies war nur durch einen Subalternbeamten des Eon- 
sistoriums zu bewerkstelligen, der sich auf Ersuchen der Hospitals-Verwaltung dazu, 
aeaen eine Remuneration von 12 Thlr. 4 Sgr. 8 Pf., bereit finden keß.

1 So ist der erste ausführliche Etat für den Zeitraum 1803—1808 entstanden, 
bestehend aus dem Geld- und dem Getreide-Etat. Es schloß

Einnahme. Ausgabe.
Der Geld-Etat mit 

„ Getreide-Etat

Überschuß.
234. 22. 6 Pf.
132 Sch. 14Mtz.
260 „ 6 „

Thlr. 637. 22. 11. 403. —. 5.
i Roggen 286 Sch. 14Mtz. 144 Sch.
i Hafer 319 „ 6 „ 59 „
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In dem Geld-Etat sind 218 Thlr. 21 Gr. Zinsen von 5645 Thlr., dem 
Kapitalvermögen des Stifts, enthalten. Dies Vermögen bestand aus 15 Posten, 
mit Ausnahme einer Bankobligation von 1050 Thlr. zu 2*/ a Prct., auf Grund
stücke bestätigt und zu 4, 4*/ 3 und 5 Prct. Zinsen ausgethan.

Für die Periode 1809—1814 betrug die
Einnahme. Ausgabe. Überschuß.

Der Geld-Etat mit . . . Thlr. 788. —. 2. 467. 14. 1. 320. 10. 1 Pf.
m. .. , l Roggen 262Sch. 15Mtz. 160 Sch. 102Sch.l5Mtz.„ Getreide-Etat | H^fer 305 „ 7 „ 63 ,, 242 „ 7 „

Sehen wir den Geld-Etat für diese 6jährige Periode näher an, so findet sich 
bei der —

Einnahme. — Tit. I. a) An Zeitpacht von Ländereien und Gärten Thlr. 83. 
5 Gr., b) an Erbpacht von den Marsdorfer Hospitalbauern für Wiesenland, laut 
Erbzinscontract vom 10. August 1797 Thlr. 7. 2. 8 Pf., Summa Tit. I. Thlr. 
90. 7. 8 Pf. — Tit. II. An feststehender Hufenbande, desgleichen Zehenten von 
den 5'/jj Bauerhöfen zu Marsdorf 5 Thlr. — Tit. III. enthält das Einkaufsgeld 
mit Thlr. 2. 9. 4 Pf. Der Krieg von 1806/7 hat Golnow außerordentlich mitge- 
nommen; man wird also künftig mehr auf wahre Armuth bei Verleihung von 
Pröben sehen müssen, deshalb ist der Ansatz gegen die Fraction moderirt. — 
Tit. IV. Auskaufsgeld und Nachlaß 63 Thlr. 6 Gr. — Tit. V. Zinsen von be
stätigten Kapitalien Thlr. 288. 3 Gr. Das Kapitalvermögen ist auf 6595 Thlr. 
angewachsen, es sind jetzt 17 Posten, sämmtlich auf Hypotheken ausgethan; die 
Bankobligation aus der vorigen Etatsperiode ist eingezogen. — Tit. VI. Für ver
kauftes Korn sind Thlr. 302. 23. 4 Pf. eingenommen. Nach dem Getreide-Etat 
sind 102 Sch. 15 Mtz. Roggen à Thlr. 1. 13. 8 Pf. und 242 Sch. 7 Mtz. Hafer 
à 14 Gr. zum Verkauf gekommen. — Tit. VII. Von Begräbnissen, nach 6jähriger 
Fraction Thlr. 7. 20. 2 Pf. — Tit. VIII. An Geschenken. Vacat. - Tit. IX. 
Commodis jurisdictionis. Vacat. — Tit. X. Insgemein: für die Grasnutzung 
auf dem Johannis-Friedhof 8 Gr.

Ausgabe. — Tit. I. An Besoldungen, incl. der im Jahre 1798 bewilligten 
Zulagen, Thlr. 178. 11 Gr. Davon 1) dem Superintendenten 29 Thlr. und zu 
Schreibmaterialien 16 Gr. Laut Getreide-Etat hat derselbe noch 3 Sch. Roggen, 
4 Sch. Hafer. (Dessen übriges Einkommen ist im Etat der Catharinenkirche ver
zeichnet und beträgt incl. vorstehender Hebungen Thlr. 596. 7. 4 Pf.) — 2) Dem 
Diaconus Sormann 32 Thlr. (besten übriges Einkommen beträgt incl. der hier 
ausgeworfenen Hebungen laut Kirchen-Etat Thlr. 447. 18. 8 Pf.) — 3) Dem 
dirigirenden Provisor, Kämmerer Ladwig 13 Thlr. Sonst hat derselbe noch nach 
dem Getreide-Etat 6 Sch. Roggen, 9 Sch. Hafer. (Dessen übrige Einnahmen 
stehen im Kämmerei-Etat.) Vom Heil. Geist-Hospital erhält derselbe aus Mars
dorf 15 Stück Rauchhühner à 2 Gr., bei Reception eines Böhlen 1 Thlr., beim 
Absterben eines solchen 1 Thlr., ist zu 4 Thlr. zu taxiren, macht zusammen Thlr. 
19. 22 Gr. — 4) Dem administrirenden Provisor Bethke 16 Thlr., für Schreib
materialien 4 Thlr., für Abschrift der Rechnungen 2 Thlr. Laut Getreide-Etat 
empfängt derselbe 6 Sch. Roggen, 9 Sch. Hafer. (Dessen übrige Einkünfte von 
den piis Corporibus, incl. der vorbemerkten, laut Kirchen-Etat Thlr. 159. 16 Gr.) 
— 5) Dem Stiftssekretair Bürgermeister Dalmer 13 Thlr., auf dem Getreide-Etat 
steht derselbe mit 6 Sch. Roggen, 9 Sch. Hafer. (Dessen übrige Einkünfte von 
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den frommen Stiftungen sind laut Kirchen-Etat, incl. vorstehender Beneftcien, Thlr. 
116. 22 Gr.) — 6) Der Rector Jädicke bezieht Thlr. 24. 8 Gr., (dessen übriges 
Einkommen, mit Hinzurechnung dieser Hebung, laut Etat der Catharinenkirche Thlr. 
256. 19 Gr.) — 7) Subrector Bublitz Thlr. 10. 16 Gr. (mit diesem Betrage 
übriges Einkommen, laut Kirchen-Etat Thlr. 228. 17 Gr.) — 8) Organist (früher 
Baccalaureus genannt) Uckeley 24 Thlr. (ganzes Einkommen, laut Kirchen-Etat 
Thlr. 152. 8 Gr.) — 9) Küster Wersany Schulgeld 1 Thlr. Sonst erhält er 
noch als Hospitalvater, nach Tit. II. an Probe 8 Thlr. und laut Getreide-Etat 6 
Sch. Roggen. (Dessen übrige Einkünfte sind in dem Etat der Catharinenkirche 
mit Hinzurechnung vorstehender Hebungen angegeben zu Thlr. 109. 19 Gr.) — 10) 
Klinghausvater Hausadel: Holzgeld zur Heizung der Betstube Thlr. 1. 19 Gr., 
Zulage ad dies vitae 6 Thlr. Vom Heil. Geisthospital hat er freie Wohnung im 
Bethause und laut Getreide-Etat 2 Sch. Roggen zusammen taxirt zu Thlr. 22. 
12. 2 Pf. — 11) Rathsdiener fürs Einziehen der Reste 1 Thlr.; außerdem 2 Sch. 
Roggen; die nebst seinen übrigen Einkünften im Kirchen-Etat zu Thlr. 14. 20. 4 Pf. 
berechnet sind. — 12) Glocksant, hat an Gelde nichts; dagegen steht er auf dem 
Getreide-Etat mit 1 Sch. Roggen (und seine Einnahme von den piis corporibus 
steht im Kirchen-Etat précisât zu Thlr. 69. 3 Gr.)

Tit. II. An Proben 130 Thlr. Mit Einschluß der Wittwe des Probstes 
Sormann und des Küsters Wersany gibt es 5 einfache und 5 doppelte Proben, 
letztere für Eheleüte. Die einfache Probe besteht aus 8 Thlr. baar und 8 Sch. 
Roggen = Thlr. 12. 13. 4 Pf., und 2 Sch. Hafer = Thlr. 1. 4 Gr., freie Woh
nung 6 Thlr. Diese Naturalien zusammen Thlr. 19. 17. 4 Pf. Die Doppelpröbe 
ist das zwiefache dieser Sätze, mit Ausnahme der Wohnung, welche auch für Ehe
leüte einfach ist. Die Wittwe Sormann hat keine Wohnung im Hospital. Sie hat 
die doppelte Getreidepröbe und nach dem Hofrescript vom 8. November 1804 eine 
Zulage von 10 Thlr. Ihr übriges Einkommen incl. der 18. Thlr. ist im Kirchen- 
Etat zu Thlr. 81. 2. 10 Pf. berechnet.

Tit. III. An bezahlten Passivis nach 6jàhriger Fraction 12 Thlr. Bon 
jedem Hofpitaliten werden 12 Thlr. Sterbegelder rc. deponirt; sie stecken Tit. III. 
der Einnahme unter dem Kapital-Fonds. — Tit. IV. An Bauten und Repara
turen Thlr. 58. 22. 8 Pf. — Tit. V. Proceß-, Gerichtskosten, Stempel, Postgeld 
und Botenlohn Thlr. 18. 19. 5 Pf.; hiervon sind fixirt die an die Consistorial- 
kasse abzuführenden Révisions-, Calculatur- und Kanzleigebühren mit Thlr. 10. 4 
Gr. — Tit. VI. An Diäten und Reisekosten 17 Gr. 1 Pf., da diese Ausgaben 
seit der Erbverpachtung der Bauerhöfe in Marsdorf, woselbst sonst das gewöhn
liche Vogtding abgehalten wurde, sich sehr geändert haben. - Tit. VII. An Bei- 
steüern: Zur Stadtarmenkasse der festgesetzte jährliche Beitrag von 36 Thlr. und 
zur St. Georgenkirche desgleichen Thlr. 16. 8 Gr., zusammen Thlr. 52. 8 Gr. — 
Tit. VIII. Insgemein Thlr. 16. 17. 11 Pf. Hierin sind fixirt, dem Buchbinder 
fürs Einbinden der Rechnungen und Beläge 4 Bände 2 Thlr. und für Reinigung 
der Schornsteine Thlr. 2. 16 Gr.

Getreide-Etat. — Einnahme. Tit. I> Erbpacht aus Marsdorf, von den 5‘/3 
Bauerhöfen daselbst, laut Erbzins-Contracten vom 10. August 1795, jeder Hof 
17 Sch. Roggen, 25 Sch. Hafer, zusammen 90 Sch. 12 Mtz. Roggen, 133 Sch. 
4 Mtz. Hafer. — Tit. II. An Pacht von Acker und Wiesen auf städtischen Fluren, 
und zwar Erbpacht 97 Sch. 9 Mtz. Roggen und eben so viel Hafer; Zeitpacht 
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74 Sch. 10. Mtz. Roggen und eben soviel Hafer. Summa Tit. II. Roggen 
172 Sch. 3 Mtz., Hafer 172 Sch. 3 Mtz.

Verausgabt werden: — Tit. 1., an den Superintendenten und die Hospital
beamten 32 Sch. Roggen, 31 Sch. Hafer; - Tit. 11., an die Hospitalité« 128 Sch. 
Roggen, 32 Sch. Hafer.

Der vorstehende Etat des Hospitals St. Spiritus, — auch der des Hospitals 
St. Georgii, war vom Pommerschen Lonsistorium denl Ministerium zur Genehmi
gung eingereicht worden; beide Etats kamen aber mittelst Rescripts, d. d. Königs
berg, den 15. December 1809, mit dem Eröffnen zurück, „daß es der Vollziehung 
desselben nicht fernerhin bedürfe, da die Institute ohne Zweifel zur Stadt-Commune 
Golnow gehören, und ihre Verwaltung deshalb nunmehr nach den §§. 55 und 179 
Lit. c. der St. O. geführt werden muß."

Die Hauptreparatur, welche im Jahre 1793 an den Gebaüden des Heil. Geist- 
Hospitals ausgeführt worden ist, hat ein halbes Jahrhundert vorgehalten. Nach 
Ablauf dieses Zeitraums waren sie aber so schadhaft und hinfällig geworden, daß 
ein Neübau derselben nicht länger von der Hand zu weisen war. Dieser ist in dem 
Jahre 1844 und 1845 ausgeführt und Wohn- und Wirthschaftsgebaüde sind zu 
Michaelis des zuletzt genannten Jahres dem Gebrauch übergeben worden. Ein 
Kostenanschlag liegt nicht vor; nur von den Kosten der Maurer-Arbeiten, die einem 
Entreprenenr übergeben waren, erfährt man beilaüftg, aus einer Beschwerdeschrift 
desselben, daß sie 5838 Thlr. betragen haben. Die Ziurmermanns-Arbeiten sind 
besonders veranschlagt nnb berechnet worden. Von dem Neüban waren im Ganzen 
8 Doppel-Pröbener im Genusse der Wohlthaten des Hospitals, und diese Zahl 
auch nur raümlich nnterzubringen. Bei dem erwähnten Neübau aber ist das 
Wohugebaüde zu 12 Doppel- und 6 einfachen Zellen eingerichtet, so daß 30 Per
sonen darin ein Obdach finden können. Das Hospital war aber in dem ersten 
Jahrzehent nach vollendetem Ban nicht so bemittelt, dieser größern Zahl von 
Hospitaliten die auf 12 Thlr. erhöhte Geldpröbe zu gewähren, theils weil zum 
Bau des Hauses und der Wirthschaftsgebaüde ein großes Kapital aufgegangen ist, 
theils weil nach Ausführung der Special-Separation im Jahre 1849 dem Hospital 
Grundstücke zugefallen sind, welche weniger rentable sind, als diejenigen, die es 
früher besessen hat. Um indessen die verhältnißmäßig schönen Wohnungen nicht 
leer stehen zu lassen, wurden sie auf dringende Anträge mit Hospitaliten besetzt, 
jedoch nur unter der ausdrücklichen Verpflichtung der Aufgenommenen, daß sie auf 
Verabreichung der Pröbe so lange verzichten wollten, bis solches die Mittel ge
statten würden. Jetzt, und schon seit längerer Zeit sind auch diese Neühospitaliteu 
im Genuß der vollen Pröbe.

Die Rechnungen des Hospitals ergeben, daß bis 1821 incl. ein successiv er
höhter bestimmter Beitrag von jährlich 50 Thlr. zur Stadtarmenkasse geleistet 
worden. Dieser Zuschuß wurde von 1828 ab auf HO Thlr. norniirt, bann aber 
1853 ausnahmsweise, wegen b am als herrschenber Theüerung unb allgemeiner Noth 
auf 150 Thlr. festgesetzt. Weil sich aber mehrere Hospitaliten beschwerten, baß ber 
Hospitalkasse Mittel entzogen würben, die V. R. W. ihnen gehörten, sah sich ber 
Magistrat veranlaßt, bie mehr erhobenen 40 Thlr. der Hospitalkafse aus ber Käm
mereikasse zu erstatten.

Das Hospital ©ancti Geor gühat seine Einrichtung ebenfallsauf Grund 
der Matrikel von 1595 und des Visitations-Berichts von 1741, sowie des darauf 
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ergangenen commiffarischen Bescheides, d. d. Stettin, den 10. Februar 1742, erhalten, 
der am 19. Mai 1742 in Golnow publicirt worden ist. Die vom Könige zur 
Untersuchung der piorum corporum in Pommern verordnete Commission bestand 
aus dem Präsidenten G. W. v. Aschersleben, dem Consistorialrath I. G. Hornejus 
und dem Hoffickel Dr. Christian Krimpf, welch' letzterer ohne Zweifel auch für dieses 
Hospital die Visitation vorgenommen und den darüber abgefaßten Bericht erstattet 
hat. Dieser Bericht ist aber nicht mehr vorhanden; es findet sich nur der darauf 
erlassene Bescheid, aus dem hervorgeht, daß St. Georg dieselbe Organisation erhalten 
hat, wie St. Spiritus: Magistrat ist Patron; Präpositus Jnspector des Hospitals, 
es gibt einen dirigirenden und einen administrirenden Provisor und einen Secre- 
tarius. Die umschichtige Administration cessirt auch bei diesem Hospital, und es 
wird angeordnet, daß „die Landung nebst deren Wiesen alle 6 Jahre licitirt wer
den, besonders weil die Provisores selbst angezeiget haben, daß durch die Licitation 
ein größers Quantum an Geld- und Kornpächten würde herausgebracht werden, als 
wie zeithero desfals berechnet worden". Ein V-Jahrhundert später gab diese 
Bestimmung wegen öffentlicher Verpachtung an den Meistbietenden zu lebhaften 
Discussionen zwischen dem Consistorium und dem Patrone Anlaß. Die Sache war so: —

Vor dem Stargarder Thore liegt längs der Jhna eine, etwas über 6 Mg. 
große Fläche, welche das Elendland genannt, und dessen, nach festen Sätzen nor- 
mirter Ertrag bei dem St. Georgs Hospital verrechnet wird. Nun aber verlangte 
das Königl. Consistorium auf Anlaß der Revision der Rechnung pro 1789, daß auch 
diese, als Gartenland benutzte, Fläche in sechsjährigen Perioden an den Meistbieten
den verpachtet werden solle. Der Magistrat remonstrirte gegen diese Verfügung 
mittelst Berichts vom 19. August 1790, indem er ausführte, daß diese Fläche, welche 
seit undenklichen Zeiten in viele kleine Gärten vertheilet, nicht Eigenthum des St. 
Georgs Hospitals, noch des Elenden- oder Gast-, oder Armenhauses, noch irgend 
eines' andern Stiftes sei, sondern der Stadt gehöre, deren armen und bedürftigen 
Bürgern das Recht zustehe, diese Gartenstücke gegen einen perpetuirlichen Canon 
zu nutzen, dem Hospital aber nur die Befugniß, diesen Canon zu erheben und 
zu berechnen. Durch die sich in dem frühesten Zeitalter gebildete Observanz und 
durch sämmtliche Rechnungen, so weit sie noch vorhanden sind, ist, so bemerkten 
Bürgermeister und Rath, die Richtigkeit dieses Sachverhältniffes zu erweisen; denn 
niemals sind diese Gärten von den Provisoren des Hospitals verpachtet, sondern 
selbige immerdar vom Magistrate als Stadtobrigkeit, und nicht als Patron des 
Stifts, an Arme und mit keinen Gürten versehene Einwohner verliehen, und der 
Stiftsverwaltung nur Anzeige gemacht worden, von wem der einmal für jedes 
Gartenstück feststehende Canon einzuziehen sei, um für die stiftungsmäßigen Zwecke 
des Hospitals verwendet zu werden. Hiernach ist jener Gartenplan Eigenthum der 
Stadtgemeinde und von dieser dem Hospitale nur zum Nießbrauche überwiesen, und 
zwar dergestalt, daß die Hospital-Verwaltung die Rechnung führt nicht aber befugt 
ist, sich in die Vergebung der gedachten Gartenstücke zu mischen.

Trotz dieser Auseinandersetzung des Rechtsverhältnisses blieb das Königl. 
Consistorium in seinem Bescheide vom 4. November 1790 bei seiner frühern An
ordnung stehen, indem es bemerkte, die Angabe, jenes Grundstück gehöre nicht dem 
Hospitale, sondern der Bürgerschaft, sei eine ganz neue mit nichts bewiesene 
Behauptung, die auch den ältesten Hospital-Rechnungen zuwiderlaufe, worin diese 
Gärten so gut, wie alle übrigen Grundstücke ohne Unterschied als Eigenthum des 
Hospitals aufgeführt ständen. Auf dieses Vorgeben könne daher gar nicht reflectirt 
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werden, bis der Magistrat dessen Grund überzeügend nachgewiesen habe, und bis 
dahin müsse es vielmehr bei der befohlenen Licitation dieses Gartenlandes verbleiben. 
Überdenl berief sich das Königl. Consistorium auf den Visitations - Bescheid vom 
6. Februar 1742, der sich speciell auf die Kirchen-Visitation, im Allgemeinen aber 
auf alle pia corpora bezieht. Nunmehr wurde die bei der Sache beteiligte 
Bürgerschaft unterm 4. April 1791 mit der Bitte vorstellig, es in Betreff des 
zum Hospital St. Georgii gelegten s. g. Elendlandes bei der alten Verfassung zu 
belasten. Die das Wort führenden vier Viertelsleüte sagten in ihrer Vorstellung: 
Wir glauben, daß die Disposition des allegirten Visitationsbescheides so wenig 
unserm wohl erworbenen Rechte nachtheilig sein könne, als auf den vorliegenden 
Fall Anwendung finde. Denn eines Theils ist bei der in Anno 1742 vorgewesenen 
Commission, auf deren Grund eben jener Bescheid ertheilt worden, die hiesige 
Bürgerschaft weder zugezogen und mit ihren etwanigen Einwendungen gehört, 
als noch weniger ihr derselbe demnächst publicirt worden, er kann also in An
sehung unserer nicht als ein Gesetz angesehen, noch weniger aber daraus ein Grund 
hergenommen werden, uns eines wohl erworbenem Rechts verlustig zu erklären. 
Andern Theils scheine aber auch die Disposition des Visitationsbescheides von 1742 
auf den vorliegenden Fall gar nicht anwendbar zu sein, denn in selbigem sei nur 
verordnet, daß die zu den Hospitälern gehörigen Äcker, Wiesen und Gürten plus 
licitandi verpachtet werden sollen, keinesweges aber ist selbst in dem besondern 
Visitationsbescheide von dem Hospital St. Georgii vom 10. Februar 1742 vor
geschrieben, daß hierunter das Elendland mit begriffen sein solle, als welches so 
wenig zu den bemerkten Grundstücken, als vornehmlich in die Kategorie der Gärten 
zu stellen, denn diese letzteren sind gleich denen Privatis zugehörigen berechnet und 
liegen nlit zwischen denselben, welches bei dem Elendlande nicht der Fall ist, als 
welches in kleinen Rücken ohne besondere Abtheilungen ein zusammenhängendes 
Stück Land bildet, dem in neuern Zeiten nur die Provisoren des Hospitals, die 
Benennung von Gartenland beigelegt haben. Der Bescheid rc. welcher die Bürger
schaft unterm 20. April 1791 erhielt, lautete am Schluß sehr ungnädig also: „Ihr 
werdet verwarnt, eüch in diese, eüch nicht, sondern den Magistrat als Patron 
betreffende Angelegenheit zu mischen, wenn ihr nicht gar als unbefugte, 
eüch eindringende Geschäftsträger und Querulanten erfunden und nach den deshalb 
emanirten Gesetzen bestrafet werden wollet". Gleichzeitig erging an den Magistrat 
der erneüerte Befehl, nunmehr unverzüglich zur Licitation des Elendlandes zu 
schreiten, und das Licitations-Protokoll binnen 4 Wochen ohnerinnert einzusenden, 
„oder eüch selbst beizumessen, was wir für Maßregeln gegen eüer illegales Verfahren 
nehmen und verfügen werden". Der Magistrat zeigte aber unterm 9. Juni 1791 
an, daß er bei Ausführung des Consistorial - Befehls in der Bürgerschaft auf den 
entschiedensten Widerstand stoße, der sich, wie schon früher berichtet, darauf gründe, 
daß den: Hospital nicht das Eigenthum über das Elendland competire; die Bürger
schaft behaupte, das Hospital habe nur durch Observanz ein gewisses Anrecht er
worben, darin bestehend, daß es einen bestimmten Canon vom Elendlande erhebe, 
und zwar nicht kraft eignen Rechts, sondern im Namen und im Auftrage der 
Bürgerschaft, welche sich seit länger als 100 Jahren ' im ungestörten Besitz des 
Grundstücks befinde, gegen Erlegung jenes Canons, und daß sie nicht des Willens 
sei, sich aus diesem, bis dahin unbestritten gewesenen, Besitzrecht durch bloße Ver
fügungen und Dekrete verdrängen zu lassen. Sie würde es auf einen Proceß an- 
kommen lassen, wenn man das seit undenklichen Zeiten bestehende, durch uraltes
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Herkommen geheiligte Verhältniß aufheben, und an dessen Statt eine öffentliche 
Feilbietung des Elendlandes zum Meistgebot setzen sollte. Ein dieserhalb anzu- 
strengender Proceß könne, nach seiner, des Magistrats, Überzeugung keinen glück
lichen Ausgang, für das Hospital nehmen, wol aber werde dieses durch die unver
meidlich zu verwendenden Kosten in Schaden und Nachtheil gesetzt, daher der 
Magistrat, als Patron, zur Beschreitung des Rechtsweges seinen Consens versagen 
müsse. Notorisch ist es, so äußerten Bürgermeister und Rath, daß die Hospital- 
stiftung zum Besten der Bürgerschaft errichtet ist, und unterhalten wird, und daß 
also alles, was in Rücksicht dieses Grundsatzes geschieht, dem wahren Endzwecke der 
Fundation entspricht; es ist ferner actenkundig und nicht zu bestreiten, daß an der 
Benutzung des Elendlandes nur Prediger, Schullehrer, Wittwen nnb die ärmsten 
Keüte der Bürgerschaft, welche keine eigenen Gärten haben, Antheil nehmen; es ist 
mithin die bisherige Verfahrungsart bei Benutzung des Elendlandes dem Endzweck 
der Stiftung nicht entgegen, — ohne mit dieser Bemerkung dem Hospitale ein 
Eigenthumsrecht an demselben vindiciren zu wollen; — und nimmt man endlich dar
auf Rücksicht, daß der Vermögens - Zustand des Hospitals St. Georg von einer 
Beschaffenheit ist, daß nian nicht nöthig hat, die Einkünfte desselben zum Nachtheil 
eines Andern zu vermehren, und daß, da der Canon nach dem Verhältniß der 
Benutzung des Landes nicht für gering erachtet werden kann, indem eine Quadrat
ruthe beinahe mit 2 Gr. verzinset wird, so ist die Unbilligkeit sehr einleüchtend 
wenn man den Armen und Bedürftigen, die das Elendland benutzen, dasselbe ent
ziehen und damit zu deren Nachtheil Wucher treiben will, zu geschweigen, daß es 
an sich schon eine Unbilligkeit involvirt, wenn man die Administratoren der Stif
tung mit der Commune in Processe und Weitlaüftgkeiten verwickelt, da doch das
jenige, was das Hospital besitzt, alles von der Freigebigkeit der Gemeinde und 
deren Glieder herrührt. Auf dieses Fundament all" der milden Stiftungen, die wir 
unter dem Namen Hospitäler kennen, legte der Magistrat mit Fug und Recht einen 
gewissen Nachdruck und wies damit indirect auf den Irrthum hin, der begangen 
wird, wenn man den Ursprung der Hospitäler in der Kirche sucht. Inzwischen war 
der General-Superintcndent Göring am 1. Juni 1791 in Golnow gewesen, um 
der Sache an Ort und Stelle auf den Grund zu gehen. Nach Stettin zurückgekehrt, 
hielt er dem Collegio Vortrag über, den Ausgang seiner Visitation, in Folge dessen 
unterm 4 August 1791 an den Magistrat die Verfügung erging, daß es rücksichtlich 
der Benutzung des Elendlandes bei der zeitherigen Observanz verbleiben könne, es 
aber nothwendig fei, das Land zu vermessen und gehörig einzutheilen. Nach Jahres
frist berichteten Bürgermeister und Rath unterm 15. Juli 1792, daß es der befohlenen 
Vermessung des Elendlandes nicht bedürfe, da der dirigirende Provisor des St. 
Georgs-Hospitals einen Situationsplan davon ausgenommen habe, der für die be
stehende Eintheilung der Gartenstücke die Grundlage bilde; und rücksichtlich dieser 
Vertheilung unter die betreffenden Nutznießer des Elendlandes sei niemals Un
zufriedenheit geaüßert, oder gar Beschwerde geführt worden. Worauf das Königl. 
Consistorium unterm 26. Juli 1792 den Magistrat dahin befchied, „daß es bei 
seiner Anzeige zu bewenden habe und bei der bisherigen Verfahrungsart ver
bleiben sönne".

So wurde endlich nach zweijährigen Verhandlungen ein, an sich unbedeütender, 
Gegenstand erledigt, der aber, wie wir gesehen haben, in der damals kleinen Stadt 
G. mit kaum 2000 Einwohner, in den dabei beteiligten Kreisen der Bevölkerung 
eine große Aufregung hervorgebracht hatte, welche hätte vermieden werden können, 
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wenn weniger dem Wortlaut, als beni Geiste des Visitations-Bescheides von 1742 
Rechnung getragen und den Äuseinandersetzungen im ersten Berichte des Magistrats 
mehr Beachtung zugewendet worden Ware, als geschehen ist. Durch diesen Bericht 
stand es fest, wenn gleich es nicht durch Urknnbe erwiesen werden konnte, daß die 
damals 76 Stücken Gartenland auf dem s. g. Elend dem Hospital St. Georg, oder 
dem demselben annectirten Gasthause vor dem Stargarder Thore, nicht eigenthümlich 
gehören, sondern vielmehr der Stadt Golnow; indessen hat der Magistrat, in seiner 
Eigenschaft als Stadtobrigkeit, zugleich aber auch als Patron des Hospitals, zur 
Aufhebung dieser milden Stiftung davon dem Hospitale vor undenklichen Zeiten 
überwiesen, dergestalt, daß damals, 1790—1792, von 19 Rücken eine perpetuirliche 
und unveränderliche Pacht von 6 Gr., von 10 Enden 4% Gr., von 11 Enden 
3V< Gr., von 20 Enden 3 Gr. und von 15 Enden 2 Gr. erhoben wurde. Es 
hangt daher auch nicht von dem Hospitale, sondern vielmehr voiu Magistrate ab, 
welchem Bürger sie zur Benutzung zugeeignet werden sollen. Die Ordnung, welche 
dabei befolgt wird, besteht darin, daß diejenigen Bürger, welche kein eigenes Gar
tenland haben, sich beim Magistrate melden, der alsdann so bald ein Rücken Land 
erledigt wird, ihn demjenigen Expectanten ertheilt, der in der Reihe der Anmel
dungen der älteste oder auch der bedürftigste ist; sobald aber ein Bürger ein eigenes 
Gartenland sich anderweitig erworben, muß er dasjenige, was ihm von den Garten
rücken des Elendlandes zugeeignet gewesen, sogleich wieder abtreten. Es ist also 
dies Einkonunen, damals sub. Tit. VI. des Etats und der Rechnungen, zum Be
trage von 12 Thlr. 9 Gr., als so hoch cs sich eigentlich belaufen soll, eine stehende 
unveränderliche Einnahme des Hospitals, die nur dann verringert werden kann, 
wenn durch besondere hinzutreteude Umstände etwa irgend Jemanden ein Garten
ende im Elendlande unentgeldlich üoni Magistrate angewiesen wird, woran jedoch 
nur allein die Predigerwittwen Anspruch haben.

In späterer Zeit ist, laut Verfügung des Magistrats vorn 28. Februar 1830, 
ein Stück des Elendlandes dem damaligen Stadtchirurgus Uhrlandt behufs einer 
in der Jhna zu errichtenden Badeanstalt verpachtet und dabei die Bedingung gestellt 
worden, daß nach der Jhna ein breiter Steig, der allenfalls auch zum Fahrweg 
dienen könne, gelegt werden müsse. Die Badeanstalt, im Interesse des Publikums 
angelegt, wurde alljährlich im Frühjahr aufgeschlagen und im Herbste abgetragen. 
Ob sie noch besteht, ist zweifelhaft; man vergleiche die Angabe auf S. 544 unter 
der Rubrik Medicinal-Polizei.

Wie aus deni Vorstehenden hervorgeht, hatte der Magistrat eine lebhafte 
Abneigung vor einem Rechtsstreite, der doch endlich angestrengt werden mußte, 
wenn die ursprüngliche Ansicht des Königl. Consistoriums in Bezug auf das Elend
land hätte geltend geiuacht werden sollen; diese Abneigung stützte sich, außer auf 
der juridischen Überzeugung, daß der Richter nur zu Gunsten der Stadt erkennen 
könne, auf einer Vorschrift des St. Georgen-Visitations-Bescheides vom 10. Februar 
1742, woselbst es im Artikel VI. also heißt: Processe zwischen dem Präpositum 
und Patronum in Angelegenheiten, so die pia corpora tangiren, sollen nach aller 
Möglichkeit vermindert werden, und wenn ja solche von ein oder dem andern Theil 
angesponnen würden, sollen die Expensen darzu nicht aus beni Vermögen bes pii 
corporis genommen, sonbern aus jeben Theils eigenen Mitteln bezahlt werben, 
weilen burch bie allergnädigst approbirte Visitationsbescheibe beiten vorfallenben 
Irrungen nicht nur möglichst vorgebeügt, sonbern auch in Sachen berer piorum 
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corporum ohne alle Weitläufigkeiten verfahren und solche durch rechtliche und ge
gründete Bescheide auf einmal abgemacht werden muffen."

Nach der, von dem Landmesser Belthasar im Jahre 1736 ausgeführten, Ver
messung der städtischen Feldmark hat das Hospital St. Georgii in derselben an 
Grundstücken besessen: Ackerland I. Kl. 36.174, desgl. II. Kl. 60.50, desgl. III. Kl. 
47.94, urbares Land überhaupt 144.138, Angerwiesen 7.50, bewachsenes Land 
7.28, unbrauchbares Land 1.37, Feldbrücher 2.70, üherhaupt 162 Mg. 143 Ruth.

Im Anfänge des laufenden Jahrhunderts besaß das Hospital, nach Angaben 
im Etat für die Periode 1809—1814, muthmaßlich zufolge einer neuern Ver
messung  223 Mg. 29 Ruth, 
davon waren ungefähr 38.56 Wiesen, welche gegen Geldpacht auf Zeit ausgethan 
waren; daß Ackerland begriff 184.153; davon waren 63.27 gegen Geld und 4.133 
gegen Körner derzeit-, und 116.173 gegen Körner, Roggen und Hafer vererbpachtet. 
Die Größe des Gartenlandes ist nicht nachgewiesen, d. h. derjenigen 5 Enden 
Gartenland, welche dem Hospital eigenthümlich gehören.

Das Hospital St. Georg hat außer dem Einkommen von den Grundstücken 
noch folgende Einnahmen: 1) Zinsen vom Kapitalvermögen. 2) An Einkaufsgeld 
muß jeder Hospitalit 19 Thlr. entrichten, außerdem an Sterbe- und Wartegeld 
12 Thlr. erlegen, womit es aber, wie bereits bei dem Hospital Spiritus Sancti 
angeführt, gehalten wird. 3) Auch die Erbschichtung hat gleiche Einrichtung wie 
bei dem Hospital St. Sp. Übrigens steht das Hospital St. Georg in Verbindung 
mit dem s. g. Armen- oder Gasthause, welches vor dem Stargarder Thore in der 
Nähe des Elendlandes belegen ist, und ohne Zweifel vor Zeiten eine selbstständige 
Anstalt, ein Elendenhaus, gewesen ist. Das Gasthaus, in welchem ein s. g. Armen
vater die Aufsicht führt, hat die Einrichtung, daß darin 6 Knaben als Currendaner 
ausgenommen werden, ferner außer des Armenvaters Ehegenossin, 3 Frauen, welche 
11 Personen die s. g. Surrende ausmachen. Die Knaben gehen des Sonntags nach 
der Hauptpredigt in der Stadt umher und singen vor den Haüsern Kirchenlieder 
u. d., wobei der Armenvater in einer Büchse die Geldspenden, die Frauen aber in 
einem Korbe Brod sammeln, was ihnen milde Hände reichen. Hernach wird das
selbe insgesammt sogleich unter sie vertheilt, ohne daß darüber weiter eine Rech
nung geführt wird. Die Currendaner haben übrigens in dem Armen- ober Gast- 
hause keine Wohnung; dagegen hat jede der vorgedachten armen Frauen in dem
selben ihren Aufenthalt. Im Hause selbst sind 4 Stuben, davon eine vom Armen
vater, die 3 anderen von den Currende-Frauen oder sonstigen Armen bewohnt 
werden. Der Nachlaß der im Gasthause verstorbenen Bewohner desselben fällt an 
das Hospital. Zur Aufnahme ins Gasthaus wird kein Einkaufsgeld entrichtet. 
Auch diese Anstalt steht unter dem Patronat und der Aufsicht des Magistrats, 
welcher sich mit dem Superintendenten über die aufzunehmenden Personen ver
ständigt.

Die Ausgaben des Hospitals waren bis gegen das Ende des 18. Jahrhun
derts folgende: 1) An Besoldungen: dem Präpositus 82/3 Thlr., dem Diaconus 
97s Thlr., dem birigirenben Provisor, bem abtniniftrirenben unb bem Stifts- 
Sekretair jebeni 4 Thlr., bem Rector 4 Thlr., bem Subrector 2 Thlr., bem Bacca- 
laureus 9 Thlr. — 2) An Pröven. Stiftungsmäßig sollten in bas Hospital 8 
Personen, welche Bürger in Golnow gewesen, aufgenommen werben. Jeber Hospi- 
talit erhielt baar 5 Thlr. unb an Korn 2 Sch. Roggen unb 27, Sch. Hafer. 
Außerdem hatten bie Wittwen ber hiesigen Prebiger eine Pröve zu genießen. 
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welche von Altersher 2 Thlr. 19 Gr. 8 Pf. betrug, jedoch fand auch, wenn beson
dere Umstände es erheischten, eine Zulage bei selbigen Statt, die der Magistrat als 
Patron des Hospitals zubilligte und hiernächst vom Königl. Consistorium bestätigt 
ward. Den Armen im Gasthause wurde vom Hospitale jährlich 1 Thlr. gereicht, 
der unter sie insgesammt zur Vertheilung kam, jedoch hatten daran nur diejenigen 
Antheil, die in der Gurrende gingen, nebst des Armenvaters Frau. — Die Armen
kasse der Stadt erhielt vom Hospitale jährlich 20 Thlr. — 4) An Deputaten ver
abreichte dasselbe: an jede Predigerwittwe 2 Sch. Roggen und 12 Mtz. Hafer; der 
Provisor administrans erhielt 6 Sch. Roggen und 9 Sch. Hafer; die Armen im 
Gasthause 5 Sch. Roggeu, der Rathsdiener und der Balgentreter je 1 Sch. Roggen. 
— 5) Die Gebäude, welche von demselben unterhalten werden müssen, sind das 
Hospital selbst und das Gasthaus, zu deren Bau und Reparaturen das Holz frei 
aus der Stadtheide gegeben wird.

Das Hospitalgebaüde enthält außer den 4 Stuben noch 4 Kammern und ist 
60 Fuß lang, 26 Fuß tief in 9 Gebind verbunden. Im Jahre 1795 zeigte sich 
die Nothwendigkeit ein er gründlichen Reparatur dieses Gebaüdes. Der Magistrat 
ließ durch den Landbaumeister Meyer die Kosten des Reparaturbaues veranschlagen 
welche 970 Thlr. 5 Gr. 10 Pf. betrugen. Mittelst Verfügung vom 26. November 
1795 genehmigte das Consistorium den Bau, jedoch nur mit dem Befehl, die Repa
ratur unter Aufsicht des Provisors Bethke tüchtig und genau dem Anschläge gemäß 
anfertigen zu lassen, wobei ihm bei Strafe die Bezahlung ex propriis angedeütet 
wurde, den Anschlag schlechterdings nicht zu überschreiten. Sollten sich während 
der augefangenen Reparatur wirklich solche Umstände hervorthun, die noch größere 
Ausgaben nothdringlich machten, so habe der Magistrat unausbleiblich sogleich 
davon zu berichten, damit darüber verfügt werden könne, keineswegs aber, ohne 
diese Pflicht beobachtet zu haben, sich hinterher mit einer solchen Angabe zu melden." 
Diese Verfügung wird hier eingeschaltet, um als Beispiel zu dienen von dem Tone, 
die die Aufsichtsbehörden damaliger Zeit in ihren Erlassen den Stadtobrigkeiten 
gegenüber anschlugen. Nach dem strengen Regiment, welches Friedrich Wilhelm I. 
eingeführt hatte, sprachen die Behörden nur im Namen des Königs, der da auto
kratisch befiehlt und an seine Befehle Drohungen knüpft. Wol mochte das Pom- 
mersche Consistorium böse Erfahrungen darin gemacht haben, daß Bauanschlüge bei 
der Ausführung der Bauten weit überschritten wurden; dieses Mal aber taüschte 
es sich; denn als Landbaumeister Meyer den aus Rechnung ausgeführten Repara
turbau des Gt. Georgen-Hospitals am 28. August 1797 revidirt und gefunden hatte, 
daß derselbe vollkommen und gut ausgeführt worden, ergab sich, daß der admini- 
strirende Provisor Bethke es sich aüßerst hatte angelegen sein lassen, auf alle Art 
und Weise da, wo es ohne Nachtheil für die Wichtigkeit der Arbeit angänglich ge 
wesen, Ersparungen zu machen, indem es sich bei der Ausführung zeigte, daß noch 
manche Baustücke brauchbar waren und auch bei Anschaffung der Materialien und 
bei den Arbeitslöhnen weniger Ausgaben zu machen nöthig gewesen, als der Vor
anschlag nachgewiesen hatte. Die Ersparungen beliefen sich auf die beträchtliche 
Summe von Thlr. 228. 4. 6 Pf., was denn auch das Consistorium veranlaßte, dem 
Magistrate und dem Hospitals-Provisor Bethke mittelst Verfügung vom 21. Sep
tember 1797 sein Wohlgefallen zu erkennen zu geben. Bemerkt sei hier noch, daß 
der Landbaumeister Meyer schon unterm 16. Juli 1793 pflichtmäßig einberichtet 
hatte, daß ein Neübau des Hospitals erforderlich sei, wozu er den Anschlag auf
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Höhe von Thlr. 2750. 7. 8 Pf. berechnet, übergab. Die Ausführung des Neübaus 
mußte aber wegen Mangels an Fonds unterbleiben.

Als im Jahre 1797 die Verbesserung der Salarien der Hospitalbedienten 
wiederholt in Anregung gebracht tourbe, befürwortete der Magistrat auch die Er
höhung der Pröben. In dem Consistorial-Beschluß vom 11. Januar 1798 wurde 
Folgendes festgesetzt: Die in der Hauptrechnung unter Dit. V. der Ausgabe 
stehenden Pröben der Hospitaliten, excl. der Präpositen-Wittwe Sormann, welche 
schon anderswo bedacht worden, sind 7. Jede wird, wie bei St. Spiritus, mit 
2 Thlr. jährlich verbessert, macht 14 Thlr. Die Wittwe des dirigirendeu Provisors 
Titz gelangt nach dem Anträge des Magistrats zu einer Pröbe, jedoch nur in 
baarem Gelde mit 10 Thlr. 6 Gr. Die 5 Armen in dem, mit dein St. Georgs- 
Hospital verbundenen Gasthause zum Elend erhalten jeder 2 Thlr. Zulage, macht 
10 Thlr. Überhaupt Verbesserung der Pröben 34 Thlr. 6 Gr. Die Zulage der 
Salaristen beträgt 50 Thlr; davon bekommt der Präpositus 10 Thlr., der dirigi- 
reude Provisor 10 Thlr., der administrirende 14 Thlr. Der Diaconus 2 Thlr., 
der Rector, Subrector, Baccalaureus und der Raths- zugleich Stiftsdiener je 1 Thlr. 
Die an die Consistorialkasse zu entrichtenden Gebühren sind von gleicher Höhe, wie 
bei St. Spiritus, excl. der Kanzlei-Gebühren, welche bei St. Georg 14 Gr. be
tragen. Die Zulagen wurden auch bei diesem Hospitale vom 1. Januar 1797 an 
gerechnet bewilligt.

Über den Zustand des St. Georgen-Hospitals in der ersten Zeit des 19. 
Jahrhunderts gibt der Etat für die Periode von 1809—1814 Auskunft, wie 
folgt: —

Einnahnie. — Tit. I. Zinsen von 2600 Thlr. Kapital Thlr. 108. 6 Gr. 
Die Kapitalien sind, mit Ausnahme einer Bank-Obligation über 100 Thlr., sämmt
lich hypothekarisch bestätigt. — Tit. II. An Acker-, Wiesen- und Garten-Pacht Thlr. 
136. 11 Gr. — Tit. III. An Gartenland-Pächte, d. i. vom Eleudlande, in 78 
Stücken Thlr. 12. 12. 6 Pf. — Tit. IV. Für verkauftes Korn laut des dem Geld- 
Etat beigefügten Getreide-Etat: 77 Sch. 1 Mtz. Roggen à Thlr. 1. 13 8 Pf. und 
77 Sch. 10 Mtz. Hafer a 14 Gr. macht zusammen Thlr. 166. 5. 5 Pf. — Dit. V. 
An Einkaufsgeld Thlr. 22. 4 Gr. — Tit. Vll. An Auskaufs-, Sterbegeld und 
Nachlaß Thlr. 38. 20. 11 Pf. — Tit. Vlll. An Geschenken: Vacat. - Tit. XX. 
Insgemein: Vacat. — Summa der Einnahme .... Thlr. 484. 11. 10 Pf.

Ausgabe. — Tit. 1. An Besoldungen Thlr. 97. 16 Gr. Davon erhält der 
Superintendent Lehmann, incl. der 1798 bewilligten Zulage, Thlr. 18. 16 Gr., 
und zu Schreibmaterialien 16 Gr. — Der Provisor dirig. Senator Ewald 14 Thlr.; 
dessen Accidentien bestehen in 1 Thlr. bei Reception eines Böhlen und 1 Thlr. 
beim Absterben desselben; seine übrigen Einkünfte stehen im Kämmerei-Etat. — Der 
Provisor adm. Bethke 18 Thlr. und für Schreibmaterialien 3 Thlr., laut Getreide- 
Etat hat derselbe 6 Sch. Roggen und 9 Sch Hafer. — Der Stifts-Sekretair, 
Bürgermeister Dallmer 14 Thlr.; (seine übrigen Einkünfte sind im Etat der Eatha- 
rinenkirche incl. dieser 14 Thlr. auf Thlr. 116. 11 Gr. angegeben, seine Einkünfte 
als Bürgermeister stehen im Kämmerei-Etat.) — Der Diaconus Sormann Thlr. 
11. 8 (Är. — Der Schulrector Jädicke 4 Thlr. — Der Subrector Bublitz 3 Thlr. 
- Der Baccalaureus Uckeley 10 Thlr. — Der Rathsdiener fürs Einfordern der 

Einnahme-Reste 1 Thlr. und 1 Sch. Roggen. — Der Balgentreter hat 1 Sch. Roggen 
zu empfangen.

Tit. 1L An Pröben, im Ganzen Thlr. 90. 1. 8 Pf. Die Wittwe des 
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Probst Sormann bezieht Thlr. 12. 19. 8 Pf. und 2 Sch. Roggen, 12 Mtz. Hafer 
(s. Etat von St. Spiritus). Die Wittwe des Prov. dir. Titz hat Thlr. 10. 6 Gr. 
Es sind 7 Hofpitaliten mit 4 Doppelpröben a 14 Thlr. und 4 Sch. Roggen, 
5 Sch. Hafer, uebft freier Wohnung. Die 5 Armen im Gasthause zum Elend 
habeu 11 Thlr. und 5 Sch. Roggen.

Tit. III. Bauten und Reparaturen Thlr. 65. 3. 9 Pf. — Tit IV. Prozeß-, 
Gerichtskosten, Stempelpapier, Postgeld Thlr. 14. 7. 7 Pf. Darunter sind die 
Révisions- rc. Gebühren mit Thlr. 8. 14 Gr. fixirt. — Tit. V. An Passivis. 
Unter diesem Titel werden die von den Hofpitaliten Tit. VI. vereinnahmten und 
zum Kapitalfonds geschlagenen Sterbegelder verausgabt, und diese betragen nach 
der Fraction 12 Thlr. — Tit. VI. Zur Stadtarmeukasse 20 Thlr. — Tit. Vll. 
Jnsgemeiu Thlr. 18. 17. 4 Pf., darunter fixirt: 1 Thlr. 14 Gr. fürs Einbinden der 
Rechnung in 2 Exempt, und der Belage, und 2 Thlr. 16 Gr. für den Schornstein
feger. — Summa der Ausgabe Thlr. 317. 22. 4 Pf. 

Überschuß der Einnahme .... „ 166. 13. 6 „

Getreide Etat. — Erbpacht 106 Sch. 9 Mtz. Roggen, 105 Sch. 14 Mtz. Hafer. 
Zeitpacht 1 „ 8 „ „ 1 „ 8 „

Summa Einnahme 108 Sch. 1 Mtz. Roggen, 107 Sch. 6 Mtz. Hafer.
Davon ab die Ausgabe mit 31 „ — „ „ 29 „ 12

Bleibt zum Verkauf 77 Sch. 1 Mtz. Roggen, 77 Sch. 10 Mtz. Hafer
davon der Ertrag im Geld-Etat vereinnahmt ist. Die Zahl der Erbpächter der in 
der Stadtfeldmark belegenen Hospitalländereien beträgt 20, die der Zeitpächter 2. 
Die einzelnen Ausgabe-Posten sind im Geld-Etat nachgewiefen.

Jni Jahre 1793 erhielt der Consistorialrath Langner zu Jasenitz — den wir 
in der Geschichte der Stadt Stargard kennen gelernt haben (L.-B. II. Th. Bd. IV., 
S. 770) -, von dem damaligen Königl. Consistorium vom Pommern den Auftrag, 
eine Visitation auch der Golnowschen Kirche und beider Hospitäler vorzunehmen. 
Im Geiste seiner Zeit fand derselbe es rathsamer, wenn die, diesen frommen Stif
tungen zugehörigen bedeütenden Ländereien, welche bisher in Zeitpacht ausgethan 
wurden, Vererbpachtet würden. Es war der Versuch mit einer Licitation gemacht, 
deren Erfolg alle Erwartungen übertraf, indem die hiesigen Bürger Gebote machten, 
welche bei manchen Grundstücken beinahe den: ganzen Körner-Gewinn gleich kamen. 
Es wurden darauf, uoch im Herbste des genannten Jahres die Erbzins-Verträge 
ausgefertigt, uud die Sache ging so lange ziemlich gut, als diese Erbpachtstücke noch in 
den Händen der ersten Besitzer waren, welche den Nachtheil bei Bewirthschaftung der 
Hospital - Grundstücke durch die Vortheile vou ihren eigenthümlichen Landungen zu 
decken im Stande waren; als aber die Theilung des Gesammt-Vermögens bei Ver
erbungen eintrat, aüßerte sich der Nachtheil dieser ganz unverhältnißmäßig hohen 
Verpachtung sofort, indem junge Anfänger, denen vielleicht blos das Erbpachtland 
als Erbtheil zugefallen war, die Pacht nicht erschwingen konnten. So standen noch 
an Resten bis ult. December 1814, die Naturalpächte zu Gelde gerechnet, bei dem 
Hospital Spiritus Sancti Thlr. 820. 16. 2 Pf. und bei dem Hospital St. Georgi 
Thlr. 314. 18. 6 Pf. aus. So klagte einer der Erbpächter, ein Ackerbürger, Namens 
Michael Schalenz, daß ihm bei der Auseinandersetzung mit seinem Vater und seinen 
zwei Geschwistern die Hospital-Parcele zu Theil geworden, für welche nach dem 
Erbpachtvertrage von 1793 an Pacht 11 Scheff. 5 Mtz. Roggen und eben soviel 
Hafer erlegt werden mußten, die zu beschaffen eine reine Unmöglichkeit sei. In zwei, 
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an die Königl. Regierung gerichteten, Vorstellungen vom 29. Januar und 16. März 
1816 bat er dringend, den Magistrat zu vermögen, daß ihm das Hospitalland, welches 
ihn an den Bettelstab bringen werde, abgenommen und anderweitig verpachtet 
werde. Der Magistrat zur Äußerung über dieses Gesuch veranlaßt, berichtete 
unterm 27. März 1816, daß der Bittsteller nicht allein, sondern die Menge der 
übrigen Erbpächter, welche sich mit ihm in gleicher Lage besinden, zu verschiedenen 
Malen um Abnahme der Erbpachtländereien gebeten hätte, es entspringe aber aus 
der Natur der Erbverpachtung, daß eine solche Zurücknahme nicht eher Statt finden 
könne, als bis in dem übrigen Vermögen der Erbpächter ein objectum executionis 
nicht mehr vorhanden sei. So hart auch diese Maaßregel allerdings sei, so würde 
doch die erste Gewährung einer Zurückgabe das Signal für alle übrigen Erbpächter 
sein, ein Gleiches zu verlangen, und der Ausfall würde für die Stiftungen aüßerst 
bedeütend sein, da die Summe der Erbpächte, welche in Körnern entrichtet werden, 
bei dem —

Hospital Spiritus Sancti 88'/, Sch. Roggen und 88'/, Sch. Hafer 
„ St. Georgii 106'/, „ „ „ 106'/, „ „

beträgt, welche bei einer Zurücknahme und anderweitigen Verpachtung sich leicht um 
die Hälfte mindern könnten. So sehr nun auch der größte Theil der zeitigen Be
sitzer des Erbpachtlandes zu bedauern sei, so rechtfertige doch keine gesetzliche Be
stimmung die Gewährung ihres Gesuchs und darum müsse Dragistrat, als Patron 
der Stiftungen, demselben widersprechen. Was insonderheit das Gesuch des Schalenz 
betreffe, so habe Dragistrat das Ackerstück desselben durch die Ökonomie-Deputation 
untersuchen lassen, und diese habe die Erklärung abgegeben, daß gedachte Parcele 
10--11 Sch. Roggen Einfall habe und das 4te Korn tragen könne. Da nun 
dieselbe den oben nachgewiesenen Ratural-Eanon gibt, so würde nach Abzug von 
1 Korn zur Saat und 2 Körner Pacht noch 1 Korn für den rc. Schalenz bleiben, 
welches er aber deshalb nicht gewinnt, weil er das Ackerftück in schlechter Kultur 
hält. Auf Grund dieses Magistrats-Berichts wurde das Gesuch des Bittstellers 
unterm 10. April 1816 als durchaus unstatthaft ab- und derselbe angewiesen, die 
Königliche Regierung mit ferneren Anträgen in dieser Sache nicht weiter zu 
behelligen/'

Verhältniß der Stadtverordneten zur Verwaltung der Hospitäler. — In beni 
Berichte vom 14. Mai 1824 hatte der Magistrat um Entscheidung über die von 
den Stadtverordneten sich erlaubte willkürliche Bestimmung des Zinsfußes von aus
geliehenen Kapitalien eines der beiden Hospitäler gebeten. Die Königl. Regierung 
verfügte hierauf unterm 13. Juli 1«24 was folgt: — „Die Hospitäler stehen allein 
unter dem Armen - Directorium nach §. 179 der St.-O. Dieses letztere, und nicht 
die St.-V. Versammlung als solche kann entscheiden, ob ein Kapital ausgenommen, 
gekündigt oder anderweitig ausgeliehen und zu welchem Zinsfuß untergebracht wer
den soll. Die St -V. sind nur befugt, die Administration des Armen-Directoriums 
zu prüfen und die Rechnungen desselben zu revidiren. Die St.-V. sind daher hier 
über die Gränzen ihrer Befugnisie hinaus getreten, wenn sie sich die Entscheidung 
darüber anmaßen, ob ein dem Hospital gehörendes Kapital zu einem von ihnen 
bestimmten Procentsatz ausgeliehen werden soll. Der Magistrat hat die St.-V. 
hiernach zu belehren und selbigen ihre unbefugte Einmischung in der Sache an
schaulich zu machen."
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Gegen diese Entscheidung remonstrirten die St.-V. in einer Vorstellung vom 
19. November 1824. Der Inhalt der Entscheidung beweiset, so sagten sie, daß sie 
aus einen Bericht des Magistrats: „wir hätten uns einer unbefugten Einniischung 
erlaubt", erfolgt ist. Wäre dies nicht falsch, würden wir beruhigt sein. Allein nach 
unseren Acten sind über — 1) Anleihen aus den Kassen der Hospitäler und der 
Armenkasse; 2) Besetzungen der Pröbenerstellen und die zu verabreicheuden Unter
stützungen aus den Hospitälern, 3) Überlassungen der Hospitalländereien in Erb- 
und Zeitpacht, so wie die Vertheilung des Elendlandes; 4) Verkaüfe der Getreide
bestände der Hospitäler, — vom Magistrate unsere Erklärungen eingeholt worden. 
Auch im vorliegeuden Falle, den Zinsfuß eiues eingetragenen Kapitals des Hospitals 
Spiritus Sancti betreffend, ist unsere Erklärung erfordert worden. Wir gaben diese 
nach unserer Überzeügung ab, und ivenii sie von der des Magistrats abwich, so 
durfte ihn dies nicht veranlassen, wegen „unbefugter Einmischung", sondern nur 
ivegen Verschiedenheit der Meinungen Entscheidung einzuholen. Nach der Stiftungs
Urkunde sind die hiesigen Hospitäler Eigenthum der Stadtgemeine*),  zu deren Ge- 
baüden wir auch das benöthigte Bau- uud Reparaturholz stets frei aus unserer 
Forst hergegeben haben, auch hat die hiesige Ortsbehörde das Patronatsrecht. Und 
an deren Wohlfahrt nimmt, nach der Fundation ebenfalls nur die hiesige Stadt, 
gemeine Theil. Es gehören diese Hospitäler also unstreitig zu denjenigen Anstalten 
und Stiftungen, welche die §§. 55 und 183 der St.-O. unter die Aufsicht und 
Contrôle der Stadtgemeine gestellt hat. Ob wir nun ferner von aller Einmischung 
in die Hospital-Verwaltung ausgeschlossen werden dürfen, davon können wir uns, 
nach dem eben Gesagten nicht überzeügen, bitten vielmehr darüber um Entscheidung. 
Am allerwenigsten dürfte der §. 179 1. c. soweit ausgedehnt werden, daß das 
Annen - Directorium, unabhängig vom Magistrat, zu verwalten und zu ver
fügen habe.

*) Eine Stiftungs-Urkunde ist bekanntlich nicht vorhanden; indessen unterliegt es keinem 
Zweifel, daß die Hospitäler auch in Golnow, bald nachdem Bredeheide Stadtrecht erhalten, von 
der politischen Gemeinde, nicht von der Kirche, errichtet und mit Gütern ausgestattet worden 
sind, wobei sich Bürger und in der Stadt angesessene Ritter, als individuelle Wohlthäter, be- 
theiligt haben, wie das Beispiel der Suave und Dunker, 1344, zeigt. Es ist überhaupt zwei- 
selhast, ob Wohlthätigkeits-Anstalten, wie es die Hospitäler sind, jeinals auf Stiftungsbriefe 
gegründet worden; unsere Vorältern fingen eine Sache klein an, und wenn diese Bestand er
halten hatte, gaben sie ihr eine Ordnung oder ein Statut, nach dem sie verwaltet werden sollte.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 83

Die Königl. Regierung eröffnete den St.-V. unterm 26. Januar 1825, indem 
sie bei der Verfügung vom 13. Juli v. I. stehen blieb, daß die St-V. statt über 
den concreten Fall eine Erklärung abzugeben, wozu dieselben laut §. 183 der St.-O. 
allerdings befugt seien, förmlich den Beschluß gefaßt hätten, dem Schlächtermeister 
L. das von ihm durch Cession übernommene Kapital des Hospitals Spiritus Sancti 
zu 4'a Prct. zu belassen. An diesen Beschluß habe Magistrat nicht gebunden sein 
können, einmal, weil ein solcher Beschluß gar nicht innerhalb der Gränzen der den 
St.-V. zustehenden Befugnisse lag, und zweitens, weil er dem Interesse des Hospitals 
nicht entsprach, indem er die Einkünfte desselben schmälerte, und endlich, weil selbst 
nach den früheren Erklärungen der St.-V. alle übrigen Kapitalien des Hospitals 
bereits zu 5 Prct. ausgeliehen waren, also gar kein Grund vorlag, warum in dem 
einzelnen Falle ein Kapital von 500 Thlr. zu niedrigeren Zinsen, als bisher üblich 
gewesen, ausgeliehen werden sollte. Deshalb konnte die Entscheidung vom 13. Juli 
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v. I. nur gegen den verfassungswidrigen Beschluß der St.-V. ausfallen. Wenn 
die St.-V. noch anführten, daß die Hospitäler, als der Stadt zugehörige Stif
tungen, nach §. 55 der St.-O. mit ihrem Vermögen unter der Aufsicht der Stadt- 
gemeine stehen, so ist dies insofern richtig, als sie nicht unter der Aufsicht der 
Staatsbehörden stehen. Aber eben deshalb muß ihre Verwaltung sich ganz inner
halb der durch die St.-O. vorgeschriebenen Gränzen bewegen, und steht es der 
St.-V. Versammlung als solcher nicht zu, hierunter willkürliche Abänderungen sich 
zu erlauben, und ihr Aufsichtsrecht über die gesetzlichen Schranken hinaus ausdehnen 
zu wollen. Indem nun die Verfügung vonl 13. Juli 1824 die St.-V. in die gesetz
lichen Schranken zurückweiset, muß es bei derselben auch sein Bewenden behalten.

Die St.-V. von Golnow haben in früheren Zeiten es gleichsam — geliebt, 
in städtischen Verwaltungs-Angelegenheiten sehr oft einer Ansicht zu sein, welche 
der des Magistrats diametral entgegengesetzt war, woraus Irrungen entsprungen 
sind, die dem Gemeinwohl eben nicht zuträglich sein konnten. Auch in Hospital- 
Angelegenheiten haben sie, wie aus dem vorstehend geschilderten Falle hervorgeht, 
ihren Widerspruch geltend zu machen gesucht, was auch schon ein Mal im Jahre 
1817 der Fall gewesen war. Mogten die St.-V. durch die Zurechtweisung der 
Königl. Regierung verstimmt sein oder nicht, genug, sie reichten noch in demselben 
Jahre 1825 eine Reihe von Beschwerden wider den Magistrat, die Verwaltung der 
Hospitäler betreffend, ein, die aber so allgemein, ja man kann sagen, so confus ab
gefaßt waren, daß daraus der eigentliche Gegenstand der Beschwerden gar nicht 
entnommen werden konnte. Soweit es möglich war, die Gegenstände zu errathen, 
zerfielen die einzelnen Beschwerdepunkte in Nichts, so daß die Königl. Regierung 
sich veranlaßt sah, den St -V. durch die Verfügung vom 24. October 1825 zu er
öffnen, daß wenn sie nicht andere Thatsachen in verständlicherer Sprache vorzu
tragen vermögten, zu ihren Beschwerden kein Grund gewesen sei, am allerwenigsten 
ihrem Anträge, den Magistrat zurechtzuweisen, Folge gegeben werden könne.

Wie aus vorigen Mittheilungen bekannt, bekleidet der Bürgermeister das 
Amt eines Provisor dirigens bei St. Georg, und das eines Stifts-Secretarius bei 
beiden Hospitälern, und bezog für seine Mühewaltungen aus Hospitalmitteln ein 
Fixum, dessen ursprünglicher Betrag vom Consistorium int Jahre 1798 nicht un
wesentlich erhöht wurde. Im Jahre 1826 wurde Maaß zum Bürgermeister gewählt, 
demselben aber in bem Wahl-Protokoll, unter den ihm verheißenen Emolumenten 
die Einkünfte, welche seine Vorgänger in officio aus den Hospitalkassen bezogen 
hatten, nicht zugesichert, was der neüe Bürgermeister durch Unterschrift des Wahl- 
Protokolls anerkannt hatte. Nichts desto weniger machte er, bald nach seinem Amts
antritte, in einer Vorstellung vom 22. December 1826, Anspruch auf jene Hospital- 
Emolumente, woraus sich ein mehrjähriger Schriftwechsel entspann, der damit endigte, 
daß die Stadtverordneten am 22. Juni 1829 erklärten, dem Bürgermeister Maaß 
mit Rücksicht auf seine Bestallung, aus Hospitalmitteln nichts bewilligen zu können, 
und sie der Meinung seien, denselben für seine Mühwaltungen bei den Hospitälern 
durch eine Gehaltszulage von 50 Thlr. jährlich, welche ihm vom 1. October 1827 
ab bewilligt worden sei, vollkommen entschädigt zu haben. So ist denn die Remu- 
nerarion für den dirigirenden Provisor bei St. Georg und für den Stifts- 
Secretair der beiden Hospitäler seit 1827 im Etat der milden Stiftungen 
gelöscht.

Demnächst gab die Königl. Regierung dem Magistrate durch Verfügung vom 
13. Januar 1831 zu erkennen, daß es im Allgemeinen angemessen erscheine, darauf 
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zu hallen, daß bei vorkommender günstiger Gelegenheit, wie es schon mit der 
Bürgermeisterstelle geschehen, die Gehalte und Accidenzien aller Provisoren der 
Hospitäler einzuziehen, und dieselben, insofern sie besoldete Magistrats - Mitglieder 
sind, durch höheres Gehalt zu entschädigeu, insofern es Bürgerdeputirte sind, aber die 
Geschäfte durch sie, nach §. 177 der St.-O. unentgeltich verwalten zu lassen. — 
Wünschenswerth ist es auch, daß die Hospitäler von dem Tribut befreit werden, 
den sie der Kirche und der Schule zu leisten haben, damit ihre Mittel ausschließlich 
für den Zweck Verwendung finden, den die Vorältern bei Einrichtung dieser milden 
Stiftungen im Auge gehabt: Unterstützllng altersschwacher und schuldlos verarmter 
Mitbürger und deren Frauen, bezw. Wittwen, die während ihres arbeitsamen Lebens 
die Lasten und Drangsale der Gemeinde redlich mitgetragen haben.

Was die Aufnahme der Hospitaliten betrifft, so erfolgt dieselbe in beide 
Hospitäler auf Grund einer Expectantenliste durch die Wahl des Armen-Directoriums, 
und zwar vermittelst Kugelung. Die Wahlprotokolle werden dem Magistrate vor
gelegt zur Bestätigung der getroffenen Wahl. Das Armen - Directorium besteht, 
unter dem Vorsitz des Magistrats^Dirigenten, aus den beiden Ortsgeistlichen, Pfarrer 
(Superintendent) und Diaconus, dem Provisordirigens, dem Provisoradministrans, 
und acht Armendeputirten aus der Bürgerschaft, bezw. der Stadtverordneten-Ver- 
fammlung. Vor jeder Wahl werden die Verhältnisse der einzelnen Expectanten 
möglichst genau gegen einander abgewogen, dann Einige derselben auf eine engere 
Wahlliste gebracht und unter diesen durch Kugelung derjenige gewählt, welcher die 
Mehrheit der Stimmen unter den übrigen ans der Wahl stehenden erhält. Bedürf
tigkeit, christlicher Wandel und Würdigkeit sind, nach dem Visitationsbescheide von 
1742 nnd der Instruction von 1745, entscheidende Momente bei der Wahl; — in 
neüefter Zeit ist aber noch ein anderes, der Humanität fremdartiges Moment hinzu
gekommen, nämlich — die Confession! Es war im Jahre 1866 als ein früherer 
Ackerbürger, Daniel A. mit Namen, sich um Verleihung einer vacant gewordenen 
Probe int Hospital Spiritus Sancti betvarb, nachdem er, nebst seiner Ehefrau, 
bereits seit längerer Zeit in der Expectantenliste aufgeführt war. Sein Antrag 
beim Armen-Directorium schielt der Gewährung gesichert zu sein, indem von zehn, 
bei der Wahlhandlung anwesenden Mitgliedern acht für ihn gestimmt hatten, 
bis zwei Mitglieder mit einem entschiedenen Widerspruch gegen die Wahl anf- 
gctreten waren, weil der Bittsteller seiner Confession nach ein Genosse der alt' 
lutherschen Dissidenten - Gemeinde war. Der Abgewiesene, ein alter freiwilliger 
Krieger von Anno 1814—15, führte bei der Königl. Negierung Beschwerde, welche 
von dem Prediger der gedachten Gemeinde zu Stettin, Christian Ludwig Moritz 
Odebrecht*)  dahin befürwortet wurde, daß er den Daniel A. seit 20 Jahren als 
einen friedliebenden, fleißigen und frommen Mann kenne, der bei seinen Mitbürgern 
überall in großer Achtung stehe; daß derselbe völlig verarmt sei nnd durch den große« 
^cheünenbrand in Golnow im Jahre 1865 seine letzte Habe an einer kleinen Scheüne 
nnd verschiedenen Ackergeräthschaften nnb Bodenerzeügnisfen eingebüßt habe, worauf 
ihm durch seine, Odebrecht's, Vermittelung, vermöge einer Sammlnng in der ganzen 
Gemeinde, die nothwendigsten Snbsistenzmittel verschafft worden; so wie endlich, 
daß der konfessionelle Widerspruch der Golnower Pastoren um so hinfälliger fest 
als die ursprüngliche Stiftung des Hospitals St. Spiritus der lutherschen Kirche 
und keinesweges der reformirlen, oder gar einer damals unbekannten nnirten

*) Über dessen Stellung in der Odebrecktscben Familie bergt. L.-B. IV. Th. Bd. I., 891. 

83*
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Landeskirche bestimmt war,*)  und aus dieser urkundlichen Bestimmung in einem ganz 
analogen Falle vor etlichen Jahren eine günstige Entscheidung der Kouigl. Regierung 
für ein altes Bürgerpaar lntherscher Confession — (d. h. • der Dissidenten-Gemeinde- 
— in Pasewalk hervorgegangen sei. Der Magistrat zum Bericht aufgeforderl, 
erstattete denselben unterm 6. September 1866. Er erklärte: es fei allerdings 
richtig, daß die Ackerbürger A.'schen Eheleüte als Expectanten für das Heil, Geist- 
Hospital notirt feien, aber nicht, daß deren Wahl zur Aufnahme in dasselbe durch 
Einspruch der beiden geistlichen Mitglieder des Arruen-Directoriums eine Beschrän
kung erlitten habe. Zur Besetzung der beiden erledigten Pröbenerstellen — einer 
doppelten und einer einfachen — seien andere, ältere, Expectanten rechtsverbindlich 
gewählt und vom Magistrate bestätigt worden. Wäre aber auch die Wahl auf die 
A.'schen Eheleüte endgültig gefallen, fo würde Magistrat dennoch Bedenken getragen 
haben, diese Wahl zu bestätigen, und zwar deshalb, weil dieselben, als außerhalb 
der Landeskirche stehend, die Befolgung der Vorschriften der Hausordnung illusorisch 
machen würden. Sämmtliche Pröbener muffen nämlich u. a. nach §. 111. der In
struction vom 26. October 1745 Morgens und Abends der Betstunde, insofern sie 
nicht durch Krankheit oder andere erhebliche Hindernisse abgehalten werben, und 
zwar bei Strafe, anwohnen, die für das Hospital bestimmten Lieder mitsingen und 
die zur Erbauung gehaltene Vorlesung andächtig mit anhören. Es dürfen nach 
§. XVI., No. 4 der Instruction keine andern Bücher zum Vorlesen gebraucht werden, 
als die im §. 111. bestimmten (nämlich die heil. Schrift und Johann Arnds wahres 
Christenthum). Außerdem muß aber nach §. XL besonders dahin gewirkt werden, 
daß unter den Pröbenern in keinerlei Weise Miß Helligkeiten entstehen. Wie sehr 
man auch geneigt sein mag, die Lehre der lutherschen Gemeinde zu ehren, so ist 
dieselbe doch nur eine von der Staatsgewalt geduldete Religiousgesellschaft. Mit 
welchem Rechte, wenn die Ansicht des Predigers Odebrecht zur Geltung Lime, würde 
ein Mitglied der s. g. freien Gemeinde ausgeschlossen werden können? Wollte man 
an der für die Pröbener der Hospitäler bestimmten Instruction und der religiösen 
Grundlage derselben lockern, und Personen aufnehmen, die diese Grundsätze nicht 
theilen, was unbestritten bei der confefsionellen Verschiedenheit eintritt, wie können 
da Mißhelligkeiten und Zänkereien ausbleiben! Gerade die ungetheilte Confefswn 
sämmtlicher Pröbener vermag es, ein innigeres Band zu befestigen und die Einig
keit zu hebeu. Es hat der Stifter dieses Instituts zwar eine abweichende Lehre 
von der allgemeinen Landeskirche wol kaum für möglich gehalten. Wenn aber den
noch diese Möglichkeit wirklich eingetreten ist, so liegt hierin fein Grund die ganz 
bestimmte Regelung der den Pröbenern des Hospitals St. Spiritus obliegendeu 
religiösen Pflichten zu ändern; jedeiifalls märe eine einseitige Abänderung der bis 
jetzt im ganzen Umfange noch geltenden Instruction vonr 26. October 174ö unstatt
haft. Eine Abänderung würde aber darin gefunden werden müssen, ivenn einem 
Golnower Bürger, der sich nicht zur allgemeinen Landeskirche bekennt und deshalb 
die für die Pröbener streng vorgeschriebenen religiösen Betrachtungen nach feiner 
Confession als Nebendinge ansehen, folglich auch nicht halten mag, die Aufnahme ins 
Hospital gestattet würde. Die Erfahrung lehrt täglich, daß gerade in Glaubensfachen 
auf die leichteste Art Mißhelligkeiten und Zänkereien entstehen, der Zweck und die 
gute Absicht des Stifters wäre also dadurch mit einem Male vernichtet.

*) Die Zeit, in welcher die Errichtung der Hospitäler Statt gefunden, hatte selbstver 
stänolich keine Ahnung von einem Luther, einem Calvin, einer unirten Kirche; Odevrecht'ö 
Schlußfolgerung ist falsch!
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Abgesehen,von den historischen Irrthümern, welche in dieser Auseinanders
setzung enthalten sind, — wie Verwechslung der Stiftung im 13 oder 14. Jahr
hundert mit der Zeit der Abfassung des Visitationsbescheides und der Instruction, 
1742—1745, — sieben die vorgetragenen Motive der Abweisung der A.'schen Ehe
leute auf einem Standpunkte, der mit der Humanität schwer vereinbar ist. Die 
Königl. Negierung gab darum auch dem Magistrate in dem Erlaß vom 5. November 
1866 zu erkennen, daß die aus der Pröbener - Instruction hergeleiteten Bedenken 
nicht für durchgreifend erachtet werden könnten, um daraus die Zurückweisung von 
Personen lutherscher Confession von den Wohlthaten des Hospitals herzuleiten, insoweit 
diese Personen sich den Bestimmungen jener Instruction unterzuordnen bereit sind. —

Da die Anwendung dieser Instruction zu Unzuträglichkeiten geführt hatte, 
ihre Bestimmungen auch nicht mehr für zeitgemäß befunden wurden, so war im 
Jahre 1868 davon die Rede, sie durch ein neües Statut zu ersetzen, welches Ma
gistrat mit dem Armendirectorium und der Stadtverordneten-Versammlung zu ver
einbaren beabsichtigte. Darin soll auch eine schwebende Frage zum Austrag gebracht 
werden, welche die Gebühren betrifft, die jeder Pröbener bei Ausfertigung des 
Böhlenbriefs mit 572 Thlr. zu erlegen hat, wovon den beiden Geistlichen 2 Thlr., 
den beiden Provisoren 2 Thlr. und dem Stiftssecretair 1 Thlr. gebühret, während 
15 Sgr. für Stempel gerechnet wird. Die Gebühren für den Provisor dir. und 
für den Secretarius piorum corporum waren von den Stadtverordneten zur 
Kämmereikasse eingezogen. Auf Beschwerde des Secretairs, hat die Königl. Regie
rung dem Magistrate unterm 4. August 1868 wiederholeutlich zu erkennen gegeben, 
wie überall nicht ersichtlich, daß die Stadtverordneten als solche über die Verwal
tung der Hospitäler zu bestimmen haben, und keinenfalls denselben die Befugniß ein- 
geraümt werden könne, Einkünfte aus den Hospitälern, oder von den Pröbenern in 
St. Spiritus zu zahlende Gebühren zur Kämmereikasse zu ziehen.

So lange die Verwaltung der hiesigen milden Stiftungen besteht, ist den 
beibeii Hospitälern zum Heil. Geist und zum Heil. Georg, außer dem Provisor dirigens 
ein Provisor administrâtes, d. h. ein Rendant, vorgesetzt gewesen, welcher letzterer 
Caution bestellt hat, und wie jede andere Verwalter städtischer Kassen, die Rechnun
gen legt, welche zuerst vom Magistrate revidirt, und demnächst von diesem den 
Stadtverordneten zur Superrevision und Déchargé mitgetheilt werden. Der admi- 
nistrirende Provisor hat selbstverständlich auch die Einnahme und Ausgabe der den 
Stiftungen zustehenden Getreidepächten. Mit Bezug auf letztere ist in neüerer Zeit 
durch Stadtverordneten-Beschluß vom 19. August 1848 die Einrichtung getroffen, 
daß aus dem Schooß der Versammlung zwei Deputirte dem Rendanten zugeordnet 
werden, von denen jeder einen Schlüssel zum Kornboden erhält — es gibt mithin 
drei Schlösser — und die beide bei jedesmaliger Annahme und Verausgabung von 
Pachtkörnern zugegen sein müssen, um sich die Überzeügung zu verschaffen, ob ein 
Plus oder ein Minus bei der Abgabe der Körner entstehe, damit das Plus der 
Armenkaffe überwiesen werde, der Rendant aber von der Verhaftung für den etwaigen 
Minus-Betrag befreit bleibe. In Erwägung, daß die Annahme, Aufbewahrung 
und Abgabe derartiger Naturalien wie eine Depositial-Verwaltmig für geldwerthe 
Papiere und größere Baarbestände betrachtet, und deshalb sehr füglich schon an 
und für sich in denselben Formen, wie ein Deposttorium verwaltet werden kann, 
hat die Königl. Regierung, mittelst Verfügung vom 21. Mai 1849 die beschlossene 
Einrichtung, — gegen welche der Magistrat in lebhaftester Weise Widerspruch er
hoben — nicht für unstatthaft und sich mit derselben einverstanden erklärt.
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In der Substanz des Grundvermögens der Hospitäler sind einige kleine Ver
minderungen vorgekommen, welche, foiveit sie actenmäßig nachgewiesen, folgende 
sind: Ein Stück Gartenland auf der Wiek, dem Hospital St. Georg gehörig, 40,3 
Q.-Ruthen groß, von schlechter Bodenbeschaffenheit, so daß es sonst nur 9 Gr., zu
letzt aber 1 Thlr. 5 Gr. Pacht einbrachte, ist im Jahre 1816 für 35 Thlr. verkauft 
worden. 1853 wurde ein 23 Q.-Ruth. großes Stück Land des Heil. Geist-Hospitals 
für 10 Thlr. und 1859 von dem Garten desselben Hospitals eine neben der Hof
lage belegene kleine Parcele freihändig für 5 Thlr. verkauft.

Wir schließen diesen langen Artikel über die Hospitäler mit den Etats der
selben für die Jahre 1865—1867 — für die neuere dreijährige Periode 1868- 1870 
sind die Etats nicht eingereicht worden — aus denen der gegenwärtige Zustand 
dieser Werke der Wohlthätigkeit ersichtlich ist, zugleich aber auch der Wachsthum 
ihrer Vermögeuslage und, damit im Zusammenhang, die größere Ausdehnung ihrer 
Wirksamkeit zur Unterstützung des Lebensabends verarmter würdiger Bürger.

Etat für das Hospital St. Spiritus pro 1865—1867.

Die Einnahme ist gleich der Ausgabe, beide schließen ab mit Thlr. 1512. 25Sgr.

Einnahm e.
Tit. 1. Unbestä ndige Gefälle Thlr. 87. 14. 7 Pf., nämlich Einkaufs

geld Thlr. 23. 10 Sgr., Auskaufsgeld Thlr. 14. 20 Gr., Begräbnißkosten Thlr. 49. 
14. 7 Pf. — Tit. 11. Interessen von ans geliehenen Kapitalien Thlr. 
500.- 12 Gr. Das Kapitalvermögen beträgt 10.008 Thlr. und ist nur in hypothe
karisch bestätigten Obligationen angelegt, davon jede 5 Prêt. Zinsen trägt. — Tit. 
111. Pachtgefälle Thlr. 666. 17 Sgr. und zwar für 152 Mg. 103 Ruth. Acker
land Thlr. 495. 27 Sgr., und für 56 Mg. Wiesen und noch zwei Wiesengrnnd- 
stücke, deren Größe nicht angegeben ist, Thlr. 170. 10 Sgr. — Tit. IV. Zins- 
getreide von den 5'/» Marsdorfer Bauerhöfen rc. Für 76 Sch. 1 Mtz. Roggen a 
Thlr. 1. 25. 5 Pf. und für 118 Sch. 9 Mtz. Hafer a 28 Sgr., macht zusammen 
Thlr. 251. 20. 8 Pf. — Tit. V. Gerichtsgefälle, Laudemien-, Auf- und 
Abzugsgelder 28 Sgr. 1 Pf. — Tit. VI. Insgemein. Geschenke und zufällige 
Einnahmen Thlr. 5. 22. 8 Pf.

Ausgabe.
Tit. 1. Befoldüngen Thlr. 48. 10 Sgr., nämlich dem Provisor und 

Administrator 34 Thlr. incL 4 Thlr. für Schreibmaterialien. Dem Kalkanten 
Gehalt und Holzgeld Thlr. 14. 10 Sgr. — Tit. 11. Pensionen. Vacat. — 
Tit. 111. Hospitalspendeu und stiftungsmäßige Ausgaben. Für 30 Pröbner 
a 12 Thlr. und 8 Sch. Roggen, 2 Sch. Hafer, nebst freier Wohnung und Be
nutzung eines Gartens. Einem Lehrer als Hospltalküster 12 Thlr. — Extraordi
naire Proben vacat. An bezahlten Passivis 28 Thlr. Unter diesem Titel werden 
die von dem Hospital Tit. 1. vereinnahmten und zum Kapitalfonds geschlagenen 
Warte- und Sterbegelder wieder verausgabt. Summa Tit. 111. 400 Thlr. — 
Tit. IV. Bau- und Reparaturkosten Thlr. 170. 7. 7 Pf. Davon für das 
Hospitalgebaüde Thlr. 123. 6. 3 Pf. Bewährung des St. Johannes Kirchhofs 
Thlr. 7. 3. 7 Pf. Für das Armen- und Krankenhaus Thlr. 39. 27. 7 Pf. — 
Tit. V. Zuschüsse Thlr. 277. 20 Sgr. Davon dem Superintendenten Thlr.
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30. 10 Sgr., incl. 20 Sgr. für Schreibmaterialien und 20 Sgr. für die entzogenen 
Rauchhühner in Marsdorf, da das Ablöfungskapital für die Rauchhühner bei der 
Hofpitalkaffe vereinnahmt ist; dem em. Diaconns 32 Thlr.; dem Rector, Conrector 
und Cantor 59 Thlr.; der Schulkasse Beitrag zur Dotirung des Lehrers an der 
Annen- und Freifchule 30 Thlr. (nach dem Schuletat von 1870 = 100 Thlr.) ; 
zur Stadtarmenkaffe 110 Thlr. ; zur St. Georgenkirchenkasie Thlr. 16. 10 Sgr. — 
Tit. VI. Prozeß- und Gerichtskosten 2 Sgr. 4 Ps. — Tit. VII. Diäten 
und Reisekosten vacat. — Tit. VIII. Insgemein und zur Vermehrung des 
Kapitalvermögens Thlr. 616. 15. 1 Pf. — Tit. IX. Für die Deputanten. 
Der Betrag ist im Tit. VIII. mit enthalten. — Tit. X. Zur Abbildung von 
Schulden und zu deren Verzinsung. Weil die Schulden sämmtlich abgetragen sind, 
so fällt dieser Titel fort. (Der frühere Etat warf auf diesem Titel Thlr. 426. 27. 
11 Pf. aus).

Ist der zuletzt erwähnte Betrag im Jahre 1865 und den 4 folgenden Jahren 
wirklich erspart worden, so hat sich das Kapitalvermögen um ca. 2134 Thlr. 
vermehrt, und es belauft sich dasselbe am Schlüsse des Jahres 1870 auf bei- 
laüfig  12.570 Thlr.

Etat für das Hospital St. Georg pro 1865—1867.

Der Etat schließt in Einnahme und Ausgabe nrit . . . Thlr. 1859. 3. 2 Pf.

Einnahm e.
Tit. I. Beständige Gefälle. A. Erbpacht vom Armenkirchhof und einem 

Stück Elendland 1 Thlr. 5 Sgr. — B. Miethe vom Elendland, welches 6 Mg. 6 
Ruth, groß ist und in 89 Parcelen, jede im Durchschnitt 12 Q.-Ruth. enthaltend, 
zerfällt, Thlr. 12. 20. 6 Pf.; zusammen Thlr. 13. 25. 6 Pf. — Tit. II. Unbe
ständige Gefälle Thlr. 37. 12. 6 Pf., und zwar: Einkaufsgeld der Hospitaliten 
bei der Aufnahme 31 Thlr.; Auskaufs- und Sterbegeld und Nachlaß vacat. Be- 
gräbnißkosten Thlr. 6. 12. 6 Pf. — Tit. III. Zinsen von ausgeliehenen 
Kapitalien Thlr. 1087. 7 Sgr. Das Kapitalvermögen beträgt Thlr. 21.759. 
20. 8 Pf., mit Ausnahme von 550 Thlr., für welche Staatsanleihescheine de 1848 
angekauft sind, nur in hypothekarisch bestätigten Haus-Obligationen bestehend, 51 
an der Zahl, Zinssatz 5 Prct. — Tit. IV. Pachtgefälle. 10 Kaveln Wiesen 
an der Jhna von 34 Mg. 44 Ruth. Fläche 304 Thlr. Der Wiesenplan Eichberg 
genannt von 56 Mg. 148 Ruth, in 9 Parcelen Verpachter Thlr. 71. 2 Sgr. Für 
5 Gartenstücke Thlr. 50. 7 Sgr., zusammen Thlr. 425. 9 Sgr. — Tit. V. An 
Zinsgetreide: 87 Sch. 7 Mtz. Roggen a 1 Thlr. 25 Sgr. 5 Pf. und 134 Sch. 
l2/s Mtz. Hafer a 25 Sgr. macht zusammen Thlr. 285. 18. 6 Ps. — Tit. VI. 
Insgemein: Geschenke und zufällige Einnahmen Thlr. 90. 20. 8 Pf.

Ausgabe.
Tit. I. Besoldungen Thlr. 37. 20 Sgr., Rendant 33 Thlr. incl. 3 Thlr. 

für Schreibmaterialien. Klinghausvater Thlr. 4. 20 Sgr., incl. Holzgeld.
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Tit. 11. Hospitalspenden und zu stiftungsmäßigen Zwecken 223 Thlr., nämlich 
a) Proben der Hospitalité» 20 Personen a 10 Thlr. und 3 Sch. Roggen, 2*/$  Sch. 
Hafer, nebst freier Wohnung und Stützung eines Gartens, b) Extraordinaire 
Probe vacat. c) Proben an Arme im Gasthause 10 Thlr., Salzgeld 10 Sgr. 
d) Passivis. Unter diesem Titel werden die von den Hospitalité» sub Tit. 11. ver
einnahmten und zum Kapital geschlagenen Sterbegelder wieder verausgabt 12 Thlr. 
— Tit. 111. An Bau- und Reperaturkosten: Bei den: Hospitalgebaüde Thlr. 
49. 9. 11 Pf.; fürs Gast- und Armenhaus Tblr. 8. 27. 1 Pf.; Bewährung des 
St. Georgen-Kirchhofes Thlr. 46. 24. 1 Pf.; zusammen Thlr. 105. 1. 1 Pf. — 
Tit. IV. Zuschüsse Thlr. 282. 20 Sgr., und zwar: dem Superintendenten Thlr. 
19. 10 Sgr., incl. 20 Sgr. für Schreibmaterialien; dem Diaconus Thlr. 11. 10 
Sgr., dem Rector 4 Thlr., bem Conrector 3 Thlr., dem Cantor 10 Thlr., dem 
Küster als Lehrer 10 Thlr., der Stadtschulkasse zur Dotirung des Lehrers an der 
Armen- und Freischule 50 Thlr. (nach dem Schuletat von 1870 — 100 Thlr.); Bei
trag zur Stadtarmenkasse 175 Thlr. — Tit. V. Gerichts- und Prozeßkosten 
5 Sgr. 4 Pf. — Tit. VI. Diäten und Reisekosten vacat. — Tit. Vll. Ins- 
gemein Thlr. 54. 16. 9 Pf. — Tit. Vlll. Zur Anlegung von Kapitalien 
1156 Thlr.

Hiernach wird sich das Kapitalvermögen Ende 1870 belaufen auf ca. 28.700 Thlr.

Anderweitige milde Stiftungen, Vermächtnisse, Legate rc.
Die Stadt-Armenkasse, von der der neüeste Etat weiter oben S. 556, 

557 eingeschaltet worden, ist im Jahre 1788 gegründet, und ihr barnals ein vorn Ma- 
gistrat unterm 18. August aufgestelltes Reglement, vom Consistorium am 23. Juni 
1791 bestätigt, gegeben. Dem Reglement zufolge bestand ihre Einnahme an feststehenden 
Beiträgen jährlich aus der Bürgerkasse 60 Thlr., aus der Kämmerei 24 Thlr., aus 
St. Spiritus 36 Thlr., und St. Georg 20 Thlr., und aus der Kasse des Seglerhauses 
8 Thlr., und folglich überhaupt 148 Thlr., hiernächst flössen aber noch, außer den 
Zinsen von bestätigten Kapitalien, die Klingbeütelgelder der Catharinenkirche, und 
die Samnllungen aus bem Armenstock unb ben Hospitalbüchsen in bie Armenkasse. 
Die in bem angeführten Reglement verorbnete monatliche Hauscollecte würbe später 
aufgehoben unb an bereit Statt von ber Bürgerschaft als Zuschuß zur Service- 
Anlage nach bem Portionensystem ein Armengelb erhoben, welches noch heüte besteht 
unb bie einzige fortlaufenbe birecte Communalbesteüerung bilbet. Rach ber Rechnung 
ber Armenkasse vom Jahre 1804 hat bie Einna hme betragen: An Bestanb Thlr. 
152. 13. 3 Pf., an eingekommenen Kapitalien 300 Thlr., an Zinsen von bestätigten 
Kapitalien Thlr. 79. 23. 6 Pf., an fixirten Beiträgen 148 Thlr., an Armengelb 
aus der Servicekasse Thlr. 171. 1. 6 Pf., an Klingbeütel-, Armenstock- unb Hoch
zeitbüchsengelbern Thlr. 32. 12 Gr., an freiwilligen Beiträgen von ben Eximirten, 
ingleichen von bem Seglerstifte wegen ber bei ber Kaufmannschaft aufgenommenen 
Lehrlinge, unb an Strafgefällen Thlr. 10. 18 Gr., unb folglich bie Summa der 
Einnahme .................................Thlr. 894. 20 3
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Die Ausgabe aber an Besoldung für den Rendanten 8 Thlr. und den Gafsen- 
vogt 4 Thlr., an ausgeliehenen Kapitalien 300 Tblr., an Proben aus dem Kling- 
beütel rc. Thlr. 20. 2. 8 Pf., an die Stadtarmen Thlr. 342. 2 Gr., an Arznei- 
und Beerdigungskosten Thlr. 41. 7. 6 Pf., an fremde durchreisende Armen Thlr. 14. 
6. 6 Pf., an außerordentlichen Ausgaben Thlr. 8. 8. 6 Pf. und folglich die 
Summa der Ausgaben Thlr. 738. 3. 2 

daß ein Bestand von Thlr. 156. 17. 1 Pf. geblieben ist. Aus dieser Rechuung 
geht hervor, daß die Armenkasse im Jahre 1804 ein Kapitalvermögen von 1900 Thlr. 
besaß, was seitdem bis auf ein Minimum geschmolzen ist.

Das Wendlandsche Vermächtniß, wovon jährlich die beiden Prediger 
zu Golnow ein jeder 1 Thlr. 20 Sgr., und der Reetor und Subrector daselbst ein 
jeder 25 Sgr. unter dem Namen eines Neüjahrsgeschenks aus der Kasse der 
Catharincnkirche erhalten.

Das Vermächtniß beim Seglerhause, wovon jährlich am St. Thomas- 
tage jeder Prediger 1 Thlr., ingleichen 1 Pfd. Butter und 4 Brode, jede Prediger
wittwe und jeder Schulcollege 1 Pfd. Butter und 4 Brode, die übrigen Kirchen
bedienten jeder etwas Brod und Butter, und jeder Arme etwas Brod empfängt. 
Zu diesem Vermächtniß gehörte ein nicht weit vom Georgenhojpital telegener Kamp, 
ter Butterkamp genannt, welcher vom Magistrate verpachtet und von einem Segler
ältesten administrât wurde. Die Rechnung wurde vom Magistrat abgenommen. 
So Brüggemann in den „Beiträgen von 1806, Bd. II." Unterm 11. Februar 
1824 berichtete der Superintendent Milarch zu Golnow Folgendes: — „Die hiesige 
Seglerhauskasse hat bisher uach einem alten ihr überwiesenen Legate am Thomas
tage, den 21. December, jährlich zu entrichten gehabt 1) an den ersten hiesigen 
P^diger 1 Thlr., an den Diaconus 1 Thlr., an den Küster für das Anzünden der 
Lichte im Kaufmannsgestühl 2 Sgr. Um dieses Legat von2 Thlr. 2'/- Sgr. beider jetzt 
bevorstehenden Auflösung der hiesigen Kaufmannsgilde und des Seglerhausers ab- 
zulöfen, wollen die Mitglieder der Gilde eine Kapitalsumme, welche die Regierungs- 
Verfügung vom 21. Mai 1823 zu 4 Prct. bestimmt hat, von Thlr. 52. 2% Sgr. 
auszahlen. Da die St. Catharinen-Kirchenkasse Gelegenheit hat, alle ihre Kapitalien 
zu 4 und mehr vom 100 zu nutzen, und am geeignetsten dazu ist, dieses Kapital 
nnt ihrem anderweitigen Vermögen zu vereinigen und alljährlich oben genannte 
Zahlungen an die beiden Prediger und den Küster zu leisten, so bitte ich, das Pro- 
visorat der St. Catharinen - Kirche zur Annahme der Thlr. 52. 27, Sgr. zu er
mächtigen und zu genehmigen, daß oben genannte Zahlung jährlich am Thomas- 
tage an die beiden Prediger und den Küster aus der Kirchenkasse geleistet werde". 
Die Königl. Regierung entsprach diesem Anträge mittelst Verfügung vom 24. Fe
bruar 1824 und verordnete, daß in den Etats der Kirchenkasse die Zinsen des 
Legats sowol zur L>oll-Einnahme, als auch zum angegebenen Behuf zur Soll-Aus
gabe gestellt werde. Uber die Kaufmannsgilde und das Seglerhaus und die Ver
wendung seiner Fonds folgt unten, S. 669 ff., ein historischer Nachweis.

Das Gottschalksche Legat. Die am 15. März 1843 zu Breslau ver
storbene Wittwe des Kaufmanns Gottschalk, Caroline Beate Friederike, geb. Kersten, 
)at in einem, zu Breslau den 28. August .1841 geschriebenen Eodicill zu ihrem 
-Testament vom Jahre 183 < Folgendes verordnet: — Mit Rücksicht auf mein bereits 
errichtetes Testament in welchem ich mir die Anfertigung von Nachzetteln vorbehalten habe, 

Landbuch von Pommern; Th. 11., Bd. V. 84 
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bestimme ich jetzt nachträglich Folgendes: Da sich mein Vermögen seit jener Zeit 
um vieles durch Zeitumstände verringert hat, so widerrufe ich zuerst die Vermächt
nisse an Hospitäler, und erkläre sie so gut, wie ansgestrichen. Im Testament hatte 
ich jedem der Legatarien eine größere Summe vermacht, ich widerrufe |ie hiermit 
und bestimme nun wie hier folgt. Meine Tochter die verehelichte Doctor Piltz, 
geb. Gottschalk, welche meine rechtmäßige Erbin, oder deren Kinder, sind verpflichtet, 
nachstehendes aus meinem Nachlaß zu vertheileu, wie folgt:

p. a.
„Dem Städtchen Golnow in Pommern für die Armen bestimme ich 50 Thlr. 

schreibe Fünfzig Reichsthaler, unb widerrufe die Summe im Testament."
p. a.

Gottes reicher Seegen allen meinen Lieben.
Dieser, nicht gerichtlich niedergelegte, sondern in dem Schreibtische der Ver

storbenen offen vorgefundene Nachzettel i)t in der, vor der I. Abtheilung des Königl. 
Stadtgerichts zu Breslau gepflogenen, Verhandlung vom 8. Mai 1843 von der 
Frau Caroline geb. Gottschalk, verehelichten Piltz, und deren Ehemanne, dem Dr. 
Med. Bernhard Piltz, als zu Recht bestehend anerkannt worden. Das Legat wird 
bei der Armenkasse verwaltet, ohne daß in den Etats und Rechnungen derselben 
die Wohlthäterin genannt, was in jedem Falle die Pflicht der Pietät gebietet. Es 
wird diejenige (Summe von 50 Thlr. sein, deren Zinsen im Etat „zum Unraus 
von Schulbüchern für Kinder armer Ältern verwendet wird" (S. 557 oben). Von 
dieser speciellen Verwendung des Legats steht im Codicill nichts.

Das Amelongsche Legat. Die am 14. December 1868 zu Golnow ver
storbene Wittwe des Gelbgießermeisters Anrelong, Johanna Augusta, geb.^ .Peter- 
mann, hat in dem unterm 19. December 1868 publicirten Testamente vom 26. Juli 
1868 im 8. 4 unter Ro. 3 an die St. Calharinen - Kirchenkasse Einhundert (100) 
Thaler legirt, ihr aber dafür die Verpflichtung auferlegt, aus den Zinsen^dieses 
Kapitals ihr eigenes und die Gräber ihres verstorbenen Mannes, ihres L>ohnes 
und ihrer Tochter durch den jedesmaligen Glocksanten in Ordnung halten zu lassen. 
Der zeitige Glocksant erklärte sich, laut Verhandlung vom 6. Januar 1869 bereit, 
baö Geschäft zu übernehmen, wofür ihm bas Provisorat bei1 St. Catharinen-Kirche 
im ersten Jahre, ba er bie Grüber zuerst in Orbnuug zu bringen hatte, 4 Thlr. 
uub in ben nachfolgenben Jahren 3*/ 2 Thlr. zu zahlen^ übernommen hat. Die 
Annahme bes Legats von Seiten bes Provisorats der ©t. Catharinen-Kirche und 
die Verwendung der Zinsen in der bezeichneten Weise ist mittelst Regierniigs-Ver- 
fügung vom 15. Januar 1869 genehmigt worden.

Vereine.
Die Schützengilde besteht seit Jahrhunderten. Die ältesten Nachrichten 

von ihr finden sich vor in Statuten oder Junungsartikeln, die der Gesellschaft im 
Jahre 1553 ertheilt worden sind, und in vielen anderen Daten und Gildenregiflern, 
welche von jener Zeit ab in der Lade der Gilde aufbewahrt werden. , Ein förm
liches Privilegium hat Herzog Philipp der Gilde unterm 9. Juni 1614 gegeben. 
1790 bekam sie neue Jnnungsartikel. Nach diesen und den darauf gegründeten 
Beschlüssen sind die Angelegenheiten der Gilbe bis auf bie neueste Seit geregelt uub 
verwaltet worben. Am Schluß bes 18. Jahrhunderts wurde bie Gilbe vom Könige 
Frieberich Wilhelm 111. mittelst Cabinets-Erlasses vom 24. Juni 1800 burch Ver-
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leihung der großen goldenen Huldigungs-Medaille geehrt. Rlit Grundbesitz aus- 
geftattet, kam in der Hypothekensache der Schützengilde im Jahre 1848 bei dem 
"and- und Stadtgericht die präjudieielle Frage zur Erörterung, ob die Gilde eine 
vom Staate genehmigte Corporation im Sinne des A. L. R. Theil2Tit. 6, §. 25 ff.

Die Königl. Regierung gab aus die in dieser Richtung an sie gerichtete An
frage ihre Anlicht über diese Frage dahin ab, daß wenn auch aus den vorhandenen 
Dokumenten eine förmliche Verleihung von Coporationsrechten an die Gilde Seitens 
der Staatsbehörden nicht ersehen, und solche voraussichtlich auch nicht aus dem 
Privilegium vou 1614 deducirt werden könne, so würde sie (die Königl. Re
gierung) die Frage, ob die in Rede seiende Schützengilde im Besitz von Corpora- 
tionsrechten sich befinde, dessenungeachtet unbedenklich bejahen. Da nämlich vor 
Emanation des A. L.-R. die förmliche Verleihung von Corporationsrechten an 
Gesellschaften iinO Vereine nicht üblich war, so kommt bei der Frage, ob eine vor 
Emanation des A. L.-R. bereits bestandene Gesellschaft in Besitz von Corporations- 
rechten ist, und als eine Corporation behandelt werden muß, hauptsächlich darauf 
an, ob dieselbe zu der bezeichneteu Zeit schou als eine Corporation von den Be
hörden behandelt und als solche angesehen worden und namentlich ob die Gesell- 
lchaft damals schon Grundstücke besessen habe. Rach diesem Grundsätze werden 
z. B. : diejenigen ländlichen Ortschaften, tvelche vor Emanation des A. L. R. schon 
als Dorf-Gemeinden behandelt worden, Seitens des Ministeriums des Innern als 
Gemeinden mit corporativen Rechten anerkannt, während diejenigen ländlichen Ort
schaften, welche damals noch nicht sich als Gemeinde geriet haben, der Verleihung 
der Corporationsrechte dnrch den König bedürfen, ehe ihnen die Rechte von Dorf- 
Communen zugestanden werden. Da nun aber aus der in der Lade der Gol- 
nower Schützengilde ausbewahrten Geschichte dieser Gesellschaft hervorgeht, daß der
selben seit dem Jahre 1677 verschiedene Grundstücke vom Magistrate zu Gvlnow 
geschenkt worden, so scheint die Annahme unbedenklich, daß die Gilde schon damals 
als eine Corporation angesehen worden und demnach auch gegenwärtig als solche 
anerkannt werden muß. Das Königl. Land- und Stadtgericht scheint durch die, 
vou der Königl. Regierung unterm 5. April 1848 ertheilte Auskunft vou der Cor- 
porattvusberechtiguug der schützengilde vollkommen überzeügt tvordeu zu sein, denn 
es wurde vor feinem Forum am 5. und 7. Juli 1848 ein Schulddokumeut zu 
Protokoll gegeben, worin die Gilde befennt, von dem Mühleumeister Benitz ein 
Kapital oon 1700 Thlr. als Darlehn baar ausgezahlt erhalten zu habe» und sich 
verpflichtet, dies Kapital mit 5 Prct. alljährlich seit dem 6. September 1847 als 

dU ^blchem das Darlehn ausgezahlt worden, zu verziuseu, und nach 6 
uioua kicher Kündigung zurückzuzahlen. Für diese Schuld haftet die Schützengilde 
mit ihrem ganzen, jetzigen und zukünftigen Vermögen, und stellt namentlich für 
Kapital, Zinsen und Kosten der Beitreibung die ihr zugehörigen Grundstücke, als:

/^^rgarder Thore belegene Schützenhaus nebst den dazu gehörigeu 
loO Qu.-Ruthen ehemaligen Forstlandes, so wie 3, näher bezeichnete, Wiesen unter 
Bewilligung der Eintragung zur nächst freien Stelle znr Hypothek. Zu dieser der aus 
144 Mitgliedern bestehenden Schützengilde contrahirten Anleihe ertheilte die Königl. 
Regierung unterm 28. Juli 1848 vou Oberaufsichtswegeu die Geuehmiqung. Die 
in dem Schulddokumeut erwühute Fläche vou 150 Ruth, hat zur Stadtforst gehört, 
uudlst durch Scheukuugsvertrag vom 16. Mai 1848 Eigenthum der Gilde geworden, 
nachdem dieselbe demis im Jahre 1845 besagte Flache zur Errichtung eines Schieß- 
Itandes und einer Schießbahn rc. überwiesen erhalten hat. Früher stand das

84*
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Schützenhaus in der Nähe des Untermühlenteichs, was aber, weil es den Einsturz 
drohte, im Jahre 1819 abgebrochen werden mußte. Es wurde einstweilen ein 
anderer Ort zu den Schießübungen der Schützenbrüder bei der Stabtförsterei Grün
haus, '/4 Meile von der Stadt angewiesen, und der damalige Bürgermeister Tourbiö 
baute daselbst eigenmächtig und ohne Rücksicht auf die Einwendungen der Schüsten- 
gilde ein Schützenhaus mit solchem Kostenaufwande, daß die Gilde die ihr dadurch 
erwachsenen Schulden nach 10 Jahren noch nicht zu tilgen im Stande gewesen. 
Im Jahre 1825 brannte das Schützengebaüde bei Grünhaus ab. Inzwischen war 
an Stelle des alten ein neües beim Untermühlenteich aufgeführt worden. Als nun 
aber die Schützenbrüder hier wieder ihre Schießübungen anstellen wollten, versagte 
der Magistrat die Erlaubniß dazu, und zwar aus Rücksicht auf die öffentliche 
Sicherheit. Bereits im Jahre 1818 hatte der Landbaumeister ^üterbock, als er den 
baulichen Zustand des damaligen Schützenhauses untersuchte, den Magistrat darauf 
merkfam gemacht, „daß derselbe sich der aüßersten Verantwortlichkeit aussetze, wenn 
das Scheibenschießen an der gegenwärtigen Stelle verbleibe. Es ist mir aufgefallen, 
schreibt Jüterbock am 19. Mai 1818, daß der Magistrat noch nicht die Gefahr 
erwogen hat, welche nicht allein für alle Bewohner der Stargarder Vorstadt, welche 
in ihren Haüsern des Lebens nicht sicher stnd, sondern auch für Reisende auf der 
Landstraße Statt findet, daher Anstalten getroffen werden müssen, daß an dem bis
herigen Orte fernerhin kein Scheibenschießen gehalten wird." Auf Grund dieser 
pflichtmäßigen — Ermahnung des Bautechnikers hatte denn auch der Magistrat den 
Schießplatz, wie oben erwähnt, nach der Stadtförsterei Grünhaus verlegt, zum 
großeil Verdruß der Schützenbrüder. Nunmehr, als diese ihren alten Platz wieder 
eingenommen hatten, schritt der Magistrat, als Polizeibehörde, wider da» Büchsen
geknall abermals ein, was von Seiten der Schützengilde zu Beschwerbeführung bei 
der Königl. Regierung führte, welche unterm 9. Juli 1827 das Schießen auf bem 
alten Schützenplatze wiederum frei gab, jedoch nur wenn die erforderlichen Sicher- 
heitsrnaßregeln unter specieller Aufsicht des Magistrats getroffen sein würden. War 
dies gleich geschehen, so haben alle Vorsichtsmaßregeln es nicht zu verhüten vermocht, 
daß durch die unnützen Knallbüchsen der Schützengilde auf der Golnower Schieß- 
bahn ein Menschenleben verloren gegangen ist. Dieser Unglücksfall gab der Kvnigl. 
Regierung Veranlassung, beut Magistrate mittelst Verfügung vom 5. October 1839 
zur Pflicht zu machen, bic mit beu Alterleüten ber Schützengilbe wegen Verlegung 
bes Schützenplatzes eingeleiteteu Verhanblungen nicht aus bem Auge zu verlieren, 
sonbern eifrigst fortzufetzen. Inzwischen hatten sich bie Umftänbe burch enlstanbene 
Aufbauten von Privaten noch bringenber gestaltet, so daß bie Sicherheit des Schieß- 
ftanbes burchaus nicht mehr für genügenb erachtet werben konnte, bie Gilbe auch 
nicht bie Mittel zur bessern Einrichtung herzugeben für angemessen fanb, sonbern 
einen anbern passenben Schützenplatz einzurichten, vorzuziehen glaubte, wo auch bas 
Publikum mehr Sicherheit uitb Vergnügen finben werbe. Dieser neüe Schützenplatz 
ist unter Zuziehung bes Oberförsters Wagner zu Pütt unb bes Stabtförsters in 
den Verschönerungsanlagen ber Lstabt vor bem ^targarber Thore ermittelt, nach 
ben Erforbernissen vollkommen sicher eingerichtet unb am 15. October 1845 als dem 
Geburtstage des Königs Friedrich Wilhelm IV. durch ein solennes Scheibenschießen 
der Gilde eingelveiht worden. Es ist bas oben erwähnte, 150 Qu.-Ruthen große 
Forstgrunbstück, einen Theil ber Schonungs - Anlagen vor bem ^targarber Thor 
bilbenb, bie von den stübtischen Behörben schon früher bem sich gemlbeten Ver
schönerungs-Vereine zu solchen Zwecken unb zum Vergnügen ber Einwohnerschaft 



Stadt Golnow. — Vereine. — Schützengilde. 669

überwiesen worden sind. Auch die Vorsteher dieses Vereins haben sich mit dem er
mittelten Schießstande der Schützengilde einverstanden erklärt. Eben so die Stadt
verordneten, auch mit Bezug auf die nöthigen Baulichkeiten und die Überlassung 
des, znnl Neübau eines Schützenhauses in den gedachten Anlagen erforderlichen 
Holzes aus städtischer Forst gegen Bezahlung des Taxpreises. Nachdem die unent- 
geldliche Übereignung jener Forstfläche an die Schützengilde durch Regieruugs-Ver- 
fügung vom 19. Februar 1845 von Oberaufsichtswegen genehmigt worden, hat die 
Schenkung mittelst des oben erwähnten Vertrags vom 16. Mai 1848 ihre legale 
Form erhalten, mit der Blaßgabe, daß die Schützengesellschaft dieser! Platz, un
beschadet der Verschönerungen, benutzen, niemals aber in Privatbesitz übergehen 
lassen darf, sondern für immer der Schützengilde, als einer mit Corporationsrechten 
versehenen Gesellschaft verbleiben muß. In der Hypothekensache des neüen Schützen- 
hauses bedurfte das Land- und Stadtgericht ein Attest über den 44jährigen ungestörten 
Besitz der Stadtgemeinde rücksichtlich der von derselben der Schützengilde geschenkten 
150 Q.-Ruthen Forstgrund. Doch schien ein solches Attest nach den bestehenden 
Vorschriften nicht durchaus erforderlich zu sein, da ein Besitzer, welcher keinen eigent
lichen Grund seines Besitzes angeben und bescheinigen kann, die Berichtigung des 
Besitztitels auf den Grund der Verjährung verlangen darf, wenn er nachzuweisen 
vermag, daß er sich wenigstens 44 Jahre im ruhigen Besitz des Grundstücks befunden 
hat. Diesen Nachweis konnte der Magistrat unbestritten führen.

Unterm 2. Juni 1859 reichte die, jetzt aus 132 Mitgliedern bestehende, Schützen
gilde eine von ihr vorgenommene Revision der Statuten von 1790 zur Bestäti
gung ein. Diese mußte beanstandet werden, weil der Entwurf zu den neüen 
Statuten mehrere reglementaire Bestimmungen enthielt, die nicht hinein gehörten. 
So ift es gekommen, daß die endgültige Fassung der Statuten und des, einen 
Anhang derselben bildenden Reglements, erst am 1. September 1860 zu Stande 
gekommen ist. Genehmigt find die Statuten vom Magistrate den 16. September, 
und landesobrigkeitlich bestätigt von der Königl. Regierung den 8. October 1862. 
Die Golnower Schützengilde vertritt die wehrhafte Bürgerschaft, zum Zweck, im 
Frieden sich im Gebrauch der ihr gestatteten Waffen zu üben, und im Verein ehren
hafter Männer einig und treü sich an einander zu schließen, sich in patriotischer 
Gesinnung gegenseitig zu stärken, oder wenn innere oder aüßere Feinde König oder 
Vaterland bedrohen sollten, stark durch Eintracht und Wehrhaftigkeit gegen sie auf
zutreten (§. 1 der Statuten). Die Aufnahme in die Gilde geschieht durch Ballote
ment nach Stimmenmehrheit (§. 2). Jedes neue Mitglied muß 4 Thlr. Eintritts
geld zahlen, sich vorschriftsmäßig nniformiren, Büchse und Hirschfänger anschaffen, 
und einen jährlichen Beitrag von 15 Sgr. zur Gildekasse entrichten. (§. 3). Von 
Ausschließung aus der Gilde handelt (§. 4). Dem Magistrat gebührt das Auf
sichtsrecht in soweit, als demselben sämmtliche Gildebeschlüsse zur Bestätigung vor
gelegt werden müssen. (§. 5). Der Magistrat ernennt aus seiner Bütte einen Bei
sitzer, der jeder Berathung der Gildeversammlung beiwohnt, um über die Gesetz
mäßigkeit der Beschlüsse zu wachen. Die ohne Zuziehung des Beisitzers gefaßten 
Beschlüsse sind ungültig. (§. 6). Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern, deren 
2 auf Lebenszeit, 1 auf drei Jahre gewählt werden. (§. 7), u. s. w., u. s. w.

Kaufmannsgilde und Seglerhaus von ehedem. — 1. Bericht des 
Ma gistrats d. d. Golnow, den 29. März 1823. — Seit langer Zeit besteht hier 
eine Krämer-Gilde, welche durch das Privilegium vom 10. December 1773 aufs
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Neue bestätigt ist. Ihr Ursprung geht aus einer (im Raths-Archiv aufbewahrten) 
alten Handschrift hervor, von der im Jahre 1741 von dem damaligen Bürger
meister Blieseke eine eigenhändig gefertigte deutlichere Abschrift (jenem Original bei
gefügte) vorhanden ist. Es geht aus dieser Nachricht — der einzigen, welche ui 
unserm Archive und der Lade der Krämer-Gilde existirt — hervor, daß das soge
nannte Seglerhaus von den Mitgliedern des Krämeramts, zu denen auch Schiffer rc. 
gehörten, zu einem eigenen Gildenhanse bestimmt worden; daß es in jenen alten 
Zeiten Das gewesen ist, was man jetzt Resonrce zu nennen pflegt; daß es zu den 
Versammlungen der Krämergilde gedient, kurz, daß es die Statur imb Eigenschaft 
àes einer Societät gehörenden gemeinschaftlichen Eigenthums gehabt hat. =Dtit 
Bezug auf diese Eigenschaft legt auch der Art. 29 des oben erwähnten Privilegiums 
den Merleüten der Krämergilde die Administration des Seglerhaufes und anderer 
Haüser des gemeinschaftlichen Eigenthums, auf. In späterer Zeit hat man fich der 
Haüser entledigt, und das Ganze zu einem Fonds vereinigt, welcher lediglich zur 
Disposition der Kaufmannschaft - wie sie sich jetzt nennt — stand. Tie unten 
folgende Nachweisung zeigt den Status bonorum im ganzen Umfange Es desttzt 
der Fonds, welcher sich aus deu Zeiten der Hansa herschreibt, zn welchem Bunde 
die Stadt Golnow gehört hat, und daher auch ivie in anderen Bundesverwandten 
Städten die Benennung Seglerhaus erhielt, Ländereien, welche znm Betrage von 
245 Thlr. 8 Gr. gegenwärtig in Zeitpacht ausgethan sind, und 4100 Thlr. an 
Kapitalien, wovon 185 Thlr. 12 Gr. Zinsen einkommen und hat die in der ob- 
gedachten Nachweisung benannten Ausgaben zu leisten, welche ursprünglich, rote aus 
der alten Handschrift hervorgeht, Berwilligungen der Milde waren. Die jährliche 
Vertheilung der 12 Sch. Roggen und 2 Achtel Butter an die Armen, deren in der 
alten Handschrift gedacht ist, hat bis zum Jahre 1815 gewährt, und ist damals ui 
eine Baar - Abgabe von 45 Tblr. jährlich zur Armenkaffe verwandelt worden, 
weil bei der Vertheilung der Statural - Unterstützung große Mißbraüche emge- 

rissen waren. L
Bei dieser Lage der Sache haben wir kein Bedenken gefunden, dem Anträge 

der Kaufmannschaft wegen Auflösung der Gilde Folge zu geben, wozu uns das 
Gesetz vom 7 September 1811, betreffend die polizeilichen Verhaltmste der Ge
werbe im § 22 die bestimmte Anweisung gibt. Wir haben keinen Grund gesehen, 
der haltbar' entgegen zu setzen wäre, denn die im Art. 29 des Privilegiums gedachte 
Verwendung zur „Aufnahme des Commerce" ist unausführbar nachdem die Gewerbe- 
freiheit eingeführt ist und die deshalb gegebenen neuen Gesetze, namentlich das 
bereits allegirte Edikt vom 7. September 1811 stellen die Auflösung der Gilden 
und Gewerke frei, wollen solche sogar befördert wissen. Die Genehmigung zur 
Auflösung der Gilde war indessen von uns nur nut der Einschränkung ertheilt, daß 
die Gilde sich wegen der Leistungen an die Armenkasse, die Prediger und die Schule, 
so wie solche in der unten folgenden Nachweisung (Nr. 2) speciell enthalten sind, 
— abfinde, und namentlich durch Kapital-Zahlung ihre Verbindlichkeit ablöse. Die 
Gilde erklärte sich bereit, diese Leistungen als einen Zins von 5 Prct. zu Kapital 
zu rechnen und die also festgestettten Kapitalien bezw. an die Armenkasse, die Kirche 
und den Schulfonds zu bezahleii. Es war gesetzlich nothwendig mit den Stadtver
ordneten darüber zu verhandeln, ob sie mit diesem Ablösungs-Ouanto zufrieden seien, 
oder ein größeres verlange. Hierauf wollen die Stadtverordiieten fich aber nicht 
einlaffen, sondern proteftiren überhaupt, nicht gegen die Auflösung der Gilde, 
wol aber gegen die damit verbundene Anflösnng des Seglerhaus-
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Fonds, wie das, mit Nr. 3 bezeichnete, nach mehreren Verhandlungen erfolgte 
endgültige Beschluß-Protokoll nachweiset. — Es kommt auf die Frage an: — Ob 
der Fonds des Seglerhauses einer Societät (der Krämergilde) — gehört, oder als 
eine Stiftung anzusehen ist, welche der ganzen städtischen Commune zusteht? — 
Rach Allem, was vorstehend angeführt ist, können wir denselben nur als einen 
Societäts-Fonds ansehen, wofür auch das Beispiel der Seglerhaüser in den ehe
maligen Hanse-Städten Stettin und Kolberg spricht, und wenn dieses, wie wol nicht 
bezweifelt werden kann, die richtige Ansicht ist, so haben die Mitglieder der Kauf
mannschaft — deren Zahl mit Einschluß der Wittwen noch 12 ist — sowol nach 
dem A. L. R. als nach dem Edikt vom 7. September 1811 das unbezweifelte Recht 
den Fonds aufzulösen und unter die jetzigen Theilnehmer zu vertheilen. Die Ent
scheidung dieser Frage widerlegt dann, indem sie nach unserer unvorgreiflichen Mei
nung bejahend ausfallen muß, auch Alles, was die St.-V. in dem Beschluß-Pro
tokoll dagegen anführen, denn ob künftige Erhöhungen der bisherigen Beiträge zur 
Armenkasse, Schule rc. erfolgen könnten, ist nicht zu berücksichtigen; ferner dürfte 
die hiesige Kaufmannschaft wol keine directe Verpflichtung haben, der Stromschiff
fahrt aufzuhelfen, da sie solches für sich nicht convenable findet, und daß Schiffer 
und Bootsleüte in vergangenen Tagen zum Seglerhause gehört haben, ist gleich
gültig, da gegenwärtig kein einziger dazu gehört, auch nach dem oben erwähnten 
Privilegiuni vom 10. December 1773 nicht dazu gelangen kann. Unsere Bemühungen 
die Stadtverordneten hiervon zu überzeügen, bleiben fruchtlos. Die Königl. Re
gierung müssen wir daher bitten — die Aufhebung der Gilde und die Vertheilung 
des derselben zugehörigen Seglerhaus-Fonds unter die gegenwärtigen Mitglieder 
zu bestätigen und die St.-V. anzuweisen, sich auf die Erklärung über das Ablösungs
Quantum zu beschränken. — Golnow, den 29. März 1823. Bürgermeister und 
Rath. Tourbiö. Sydow. Lebender. (Die übrigen Mitglieder sind zur Sache 
interessirt, da sie Theilnehmer des Fonds sind.)

2. Nachweisung von den Einnahmen und Ausgaben des Segler
hauses zu Golnow im Jahre 1823. - Die Einnahmen bestehen: 1) In Zeit- 
pacht von Grundstücken 245 Thlr. 8 Gr.; 2) an Zinsen von Kapitalien l85 Thlr. 
12 Gr. Die Kapitals - Sumnie beträgt, wie oben im Magistrats-Berichte bemerkt 
wurde, 4100 Thlr. davon sind 550 Tblr. bei der Königl. Bank bestätigt zu 2 Prct. 
300 Thlr. bei einem Privatschuldner zu 4 Prct., das übrige Kapital - Vermögen, 
im Gesammtbetrage von 3250 Thlr. (darunter die Kämmerei zu Golnow 300 Thlr. 
verschuldet) trügt 5 Prct. Die jährliche Einnahme des Seglerhaus-Fonds beträgt 
mithin Thlr. 430. 20 Gr.
Darauf haften folgende Ausgaben: — 1) An Besoldungen: a) dem Dirigenten des 
Magistrats 4 Thlr. ; b) dem Assessor des Seglerhauses 15 Thlr.; c) dem Rendanten 
25 Thlr. ; ck) dem Diener 1 Thlr. 8 Gr. — 2) An Legaten: a) der Armenkasse 
gewöhnlicher jährlicher Beitrag 8 Thlr.; b) derselben statt der am Thomstage den 
Armen gegebenen Brode und Butter 45 Thlr.; c) für die sonst üblich gewesene 
Speisung der Magistrats - Personen, Sekretair und Rendanten 4 Thlr. 16 Gr. ; 
d) desgleichen dem ersten Prediger und Superintendenten Milarch 1 Thlr. ; e) des
gleichen dem Diaconus Sormann 1 Thlr.; f) dem Küster für Anzünden der 
Lichte 2 Gr. — 3) Der Schule zu Büchern 10 Thlr. Summa der Ausgaben 

™ t Thlr. 115. 2 Gr.
à der Einnahme abgezogen, bleibt Überschuß zur Vertheilung unter die noch
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vorhandenen 12 Mitglieder der Kaufmannschaft, als Theilnehmer des SeglerhauS- 
Fonds Thlr. 315. 18 Gr.

3. Stadtverordneten- Beschluß. Golnow, den 9. Juli 1822. — In 
der heütigen Versammlung der St.-V. waren 28 Mitglieder gegenwärtig, 8 aber 
abwesend Der in dem Anschreiben des Magistrats vom 20. Juni er., das hiesige 
Seglerstift betreffend, allegirte §. 29 des Privilegiums der Kaufmannsgilde bewerfet 
nach unserer Ansicht gerade das Gegentheil dessen, was der Magistrat behauptet, 
indem der Paragraph qu. nur von einer Administration des Seglerstifts durch die 
Kaufmannschaft spricht. An eine Vertheilung der Fonds dieses Stifts ist daher 
wol nicht zu denken, da im mehrgedachten §. ausdrücklich bemerkt ist, dag „feine 
andere als die stiftungsgemäße und zum Aufuehmeu des Commerce abzielende 
Verwendung und Ausgabe darin passire". Dies kann nun wol nicht soweit extendirt 
werden daß die jetzigen Mitglieder der Kaufmannsgilde sich die övnds des Segler
stifts, einer gewissermaßen milden Stiftung theilen, mithin da ärnten wollen, wo 
sie nicht gesäet haben; Überbein da, wie vorgedacht, ihnen nur die Administra
tion zustehet, keineswegs aber das Eigenthumsrecht. Nach unserer Ansicht würden 

s6"1’ i. Die stiftungsgemäßen Ausgaben: a) die Vermehrung des jährlich zur 

Thomsfeier herzugebenden Geldes Behufs Anschaffung des Brodkorns und der 
Butter für Arme; b) außerdem etwauige jährliche Beiträge zur Armenkasse selbst, 
c) die Erhöhung des Beitrages zu Schulbüchern rc. für arme Kinder, u. s. w. -7 
II. Knut Aufnebmen des Commerce abzielende Verwendungen: a) Etwamge Bei
träge zur Verbesserung der Schifffahrt auf dem Jhuaflusse rc. ; b) sonstige Ausgaben, 
wodurch der Handel überhaupt gehoben würde. - In wiefern nun die uns 
vorgelegte „Nachricht vom Entstehen des Seglerhauses" die Rechtmäßigkeit der 
Theilung dieses Stifts darthun soll, sehen wir gar nicht em; abgesehen davon daß 
sie sehr unbestimmt abgefaßt, vieles darin durchstrichen und eigentlich ohne Anfang 
und Ende ist, folglich keinen Glauben hat, noch verdient, im Gegentheil wurde sie 
den Herren Kaufleüten niehr zum Rach- als Vortheil gereichen da nach Inhal 
derse^en auch die Schiffer und Bootsleute zum Seglerhause gehören, mithin bei 
der Theilung participiren müßten. Da nun nach §. 1<9 der St.-Q die Disposition 
des Stifters einer Fundation nicht geändert werden darf, so beantwortet sich unter 
den obwaltenden vorangeführten Umständen die uns gestellte Frage wegen des Ab- 
lösunqs - Quantums für die Armenkasse von selbst.. Sollte dennoch der Magi- 
strat die beabsichtigte Theilung geschehen lassen, so werden wir ho Hern Orts 
berichten und bleibt uns derselbe für den etwaigen Ausfall, zum Nachtheil der 
Kaufmannschaft, responsable. (Segen die Auflösung der Kaufmannsgilde haben wir 
gar nichts, da solche nach dem Edikt vom 7. September 1811 zulässig ist, und uns 
auch weiter nicht angeht; in diesem Fall muß indessen sür eine anderweite Admini
stration des Seglerstifts gesorgt werden. - Die Stadtverordneten-Versammlung. 
Bethcke. Uhrland. Püschell. Rosenberg. Müller. C. Zillmer. Gottfried und 

David Naggatz.

4. Erlaß der Königl. Regierung, Abtheilung des Innern und Abthei
lung für das Kirchen- und Schulwesen, an den Magistrat zu Golnow, ck à. Stettin, 
den 21. Mai 1823. — Wir können nach den, im Berichte vom 29. Marz d. I. 
von dem Magistrate ausgeführten Gründen nur seiner Meinung fein, daß der Fonds
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des dortigen Seglerhauses ein der Krämergilde zugehörender Societäts- keines- 
weges aber em Communal-Stiftungs-Fonds sei, wie die dortigen St.-V. behaupten; 
und hiernach ist es unzweifelhaft, daß die gegenwärtigen Mitglieder der Krämer- 
güde diesen Fonds unter sich theilen können, sofern sie die Auflösung der Gilde 
nach Maßgabe des Gesetzes vom 7. September 1811 mit Erlaubniß des Magistrats 
bewirken. Der Widerspruch der St.-V. erscheint dagegen überall unerheblich, selbst 
wenn sie die Bedeutung der „historischen Notiz" nicht anerkennen, wiewol wir 
keinen Grund, ihr Glaubwürdigkeit abzusprechen, finden können. Die Art. 29 des 
Privilegiums von 1773 spricht ausdrücklich von dem zur Kaufmannschaft 
gehörenden Seglerhause, und der bey dem selben von Altersher gelegten 
Stiftungen, und aus dem in diesem Artikel enthaltenen Vorwurfe: „daß die Stif
tungen nicht in gehöriger Art administrirt seyen", die Behauptung herleiten zu 
wollen: „daß der Kaufmannsgilde nichts als die Administration der Stiftung zu
flehe" scheint eme Conjectur, die weder in Wort noch Sache des mindeste Funda- 

bat. Da nun noch vollends des Interesse des Handels bei der gegenwärtigen 
Beifassung sich durch solche Stiftungen nicht inehr befördern läßt, und die Theil- 
nehmer an diesem Fonds den Verpflichtungen desselben gegen die Armenkasse, 
d.e Prediger und die Schule durch Kapital.Zahlung sich unterziehen wollen, 
so ist jeder Widerspruch der St. - B. als völlig unerheblich erledigt und es 
kann ohne Rücksicht darauf um so mehr verfahren werden, als sie den §. 179 der 

"räumlich anführen; denn es ist in selbigenl nur von milden Stiftungen 
die Rede, eine solche Stiftung ist aber die der Krämergilde offenbar nicht, die, zur 
Belebung des Handels bestimmt, nur iu der Art fromme Zwecke mit zu er
reichen hatte, als felbige in der Regel an alle diesfällige Institute der 
? 0 rzeU geknüpft sind. In Beziehung auf die pia corpora, welche für die Leistung 
durch Kapital-Zahlung abgefunden werden sollen, köniien ivir indeß die Berechnung 
der .Letituiigen zu 5 Prct. zum Kapital nicht gestatten, sondern müssen deshalb auf 
eme Berechnung zu 4 Preten, bestehen, als bei fernerer Unterbringung des qe- 
wonnenen Kapitals einer zu 5 Prct. die gehörige Sicherheit haüfig mangeln könnte, 
und die pia corpora also durch den Zuwachs an Kapital für die möglichen Ver- 
lufle, die sich daran ereignen könnten, entschädigt werden müssen. Der Magistrat 
hat also m diejer Beziehung das Weitere zu veranlassen, uns aber eventualiter von 
der Beendigung dieser Angelegenheit fernern Bericht zu erstatten.

5. An d er e r B er ich t d e s M a g i st ra t s, â. cl. Golnow, den 30. Mai 1824. - Auf 
unjern Bericht vom 29. März v. I. hat die Königl. Regierung durch die Verfügung 
V°T v r bte Auflösung der Krämergilde und des Seglerhauses genehmigt 
und die Widersprüche der St.-V., nach Erwägung derer gänzlichen Hinfälligkeit 
zuruckgewiesen. In Gefolge dieser Verfügung ist die Auflösung der Gilde und des 
^-eglerhauses vollständig bewirkt, die Abfindung sämmtlicher pia corpora durch 
Aublung der zu 4 Prct. ausgemittelten Kapitalien geschehen, und der Überrest unter 
die Mitglieder vertheilt worden. Die St.-V. beruhigen sich indeß hierbei nicht 
sondern haben, ohne den Beschluß zu unserer Bestätigung einzureichen, 2 Deputirte 
ouê ihrer Mitte erwählt, um die Sache im Wege Rechtens auszumachen. Wir 
sind davon offiziell nicht eher unterrichtet worden, als bis sie unterm 27 März er 
darauf antrugen, diesen Deputirten 4 Thlr. 6 Gr, Diäten und Reisekosten sür eine 
às- nach Stettin m dieser Angelegenheit anSzahlen zu lassen, was wir natürlich 
verweigert und die Mittheilung des Beschlusses verlangt haben, welches jedoch nicht

*
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geschehen ist. Jetzt zeigt uns der Vorsteher der St.-V., nach der Anlage A., unterm 
23. d. M. an, daß die beiden Deputirten die Aushändigung der Acten verlangen, 
und bittet um Verhaltungsregeln, die wir ihm in der Antwort B. unterm gestrigen 
Tage ertheilt haben. Wir haben inzwischen br. m. die Concepte der Beschlüsse der 
St.-V. eingezogen, welche wir in 3 Piecen, mit der Bitte um Rückgabe hier bei
fügen. Nach denselben haben die St.-V., mit Übergehung des Vorstehers, der eut 
Mitglied der Gilde ist, unter Vorsitz seines Stellvertreters nicht allein Vollmachteti 
für die Deputirten ausgestellt, um die Sache im Wege Rechtens zu betreiben, sondern 
auch das hiesige Stadtgericht requirirt, die Besitztitel auf die unter die Mitglieder 
der Gilde verteilten Grundstücke nicht auszufertigen. Kefctereä, anstatt die St.-V. 
mit dem Anträge gleich an ihre Behörde zu weisen, ist aber darauf, wenn auch nur 
mittelbar, eingegangen, indem es itach den beigefügteil beiden Verfügungen C. und 
D. vor Cession der Dokumente und Berichtigung des Besitztitels noch Atteste und 
Nachweisungen verlangt, die uns ganz überflüssig erscheinen; auch dürfte es wol 
Sache der Schiffer sein, sich selbst zu melden, wenn sie Ansprüche zu haben ver
meinen, was aber noch nicht geschehen ist. Jedenfalls würde die gesetzliche Edictal- 
Citation dies sofort ins Klare gesetzt haben. Diese vermeintlichen Ansprüche der 
Schiffer sind es, welche die jetzigen Beschwerden veranlassen, und die St.-V. machen 
die Sache zu ihrer eigenen, die sie auf ungesetzmäßige Weise verfolgen. Sie sind 
hergenomnten aus der alten Handschrift, die sich über den Ursprung dev ©eg er- 
Hauses vorfindet, und worin bemerkt ist, daß die Schiffer früher an dem ^egler- 
hause Theil genommen haben.*) Unserer Ansicht nach hat das Cbut 
vom 7. September 1811 gar nicht darauf Rücksicht genommen, auf welche Weise 
die Gilden entstanden sind, sondern es bestimmt klar, daß die Theilnehmer des 
aufgelösten Gilde-Vermögens nur die gegenwärtigen Mitglieder der Gilde und die 
das Gewerbe fortsetzenden Wittwen sein sollen. Unter diesen befindet sich weder 
jetzt, noch seit langen Jahren ein Schiffer, und schon durch den Art. 29 des er- 
neüerten Privilegiums vom 10. December 1773 ist bekanntlich der Seglerhausfonds 
schon damals auf die Krümergilde übergegangen. Wenn die Frage: ob andere, als 
wirklich recipirte Mitglieder einer Jitnung an dem Vermögen derselben Theil nehmen 
können — jedenfalls verneinend entschieden werden muß, so befinden sich die St.-L. 
im Unrecht- noch größeres haben sie aber, ihre irrige Meinuiig auf ungesetzmaßige 
Weise und hinter dem Rücken der städtischen Obrigkeit durchsetzen zu wollen, und 
daher bitten wir: in Erwägung dieser und vieler andereil bereits angezeigten Un
gehörigkeiten der St.-V. solche gründlich zu rectificiren; und zugleich, um dem 
hiesigen Stadtgericht entgegen treten zu können, um das in der Verfügung vom 
19. März er. verlangte Attest, daß die Mitglieder der hiesigen Krämergilde über 
den Seglerhausfonds zu disponiren befugt sind. — Golnow, w. ob. Bürger
meister und Rath. Tourbiö. Schubbert. Lebender. Bethcke. Cayell.

•) Die in dieser Handschrift enthaltene Nachricht wollten die St. V. im Jahre vorher 

als rechtskräftiges Doknment nicht anerkennen.

A Schreiben des St.-V. Vorstehers Schmidt an den Magistrat, 
d. d. Golnow, den 23. Mai 1824. - Am 13. d. M. war der St.-V. Christian 
Groß bei mir und verlangte die Acten, betreffend die Auflösung des Seglerhaus
fonds, mit dem Bemerken: er und der St.-V. David König seien in dieser Sache
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deputirt und im Begriff deshalb nach Stettin zu reisen, zu welchem Zweck ihnen 
die Acten nothwendig seien. Ich verweigerte die Hergabe derselben ohne Ausweis 
und ohne Bescheinigung. Mittlerweile hab' ich erfahren, daß diese angeblichen 
Deputirten deshalb gegen mich klagbar werden wollen. Dies veranlaßt mich, bei 
deni Magistrate anzufragen: ob ich denen beiden Herren die verlangten Acten 
ohne Ausweis und Bescheinigung sicher überantworten kann; und da ich außer 
Autorität bin, den rc. Groß und den rc. König über den Zweck ihres Verlangens 
zu vernehmen, so hab' ich hiemit antragen wollen, von Magistratswegen dies 
zu thun.

8. Antwort des Magistrats. Die Erledigung Ihrer Anfrage vom 23. 
b- M................ finden Sie in dem §. 9 der, der St.-O. angehängten Instruction
für die Geschäftsführung der St.-V. Nach diesem sind Sie verpflichtet, darauf zu 
sehen, daß jeder Beschluß der St.-V. dem Magistrate eiugereicht werde. Da dies 
nicht geschehen ist, so hat der Beschluß, welcher die St.-V. Groß und König bevoll- 
mächtigt, in der Seglerhaus-Angelegenheit aufzutreten, gar keine Gültigkeit, wie 
solches aus den §§. 123 und 127 der St.-O. des Mehreren hervorgeht; ' Sie sind 
daher verpflichtet, Alles zu verhindern, was zur Ausführung dieses ungesetzlichen 
Beschlusses beitragen kann, also auch die Acten zu verweigern. Um indessen die 
Sache mit Einemmale aufs Reine zu bringen, werden wir selbst der König!. Re
gierung die Sache vortragen. — Golnow, den 29. Mai 1824. Bürgermeister und 
Rath. — An den Vorsteher der St.-V. Herrn Kaufmann Schmidt, Hierselbst.

6. Erste Verfügung des König!. Stadtgerichts. — Wir.machen 
Ihnen hierdurch bekannt, daß bevor die von Ihnen und den übrigen Mitgliedern 
der Kaufmannschaft unterm 15. d. M. zum Protokoll gegebenen Sessionen der 
übergebenen Documente in das Hypothekenbnch eingetragen werden können, Sie sich 
durch Beibringung eines Attestes zu ligitimiren haben, daß Sie über den Segler- 
stifts-Fonds zu disponiren befugt sind. — Golnow, den 19. März 1824. König!. 
Preüß. Stadtgericht. Damerow. Heinze. — An den Kaufmann, Herrn Lüderwald 
senior, hiesetbst.

D. Zweite Verfügung des König!. Stadtgerichts. — Die Herren 
Mitglieder der Kaufmannschaft erhalten auf die Eingabe vom 4. v. M. hierdurch 
zur Resolution: daß die übergebenen Dokumente das Besitzrecht der Grundstücke 
keineswegs nachweisen, und daß es frühere Dokumente geben muß, bereu Einreichung 
Behufs der Berichtigung des Besitztitcls gleichfalls nöthig ist; auch werden die 
Schiffer an diesen Grundstücken Theil haben und daher deren Entsagung nachzu
weisen sein. — Golnow, den 6. April 1824. König!. Preüß. Stadtgericht. 
Damerow. Heinze. — An die Herren Mitglieder der hiesigen Kaufmannschaft ad 
manus des Herrn Lüderwald senior, hier.

6. dritter Erlaß der König!. Regierung an den Magistrat. — Rach 
Ihrem Anträge vom 30. Mai er., die Auflösung der Kämergilde betreffend, ist das Attest 
ertheilt worden, welches wir Ihnen bei Rücksendung sämmtlicher Beilagen des Be
richts hier mit der Eröffnung übersenden, daß die beigebrachten Beschlüsse der 
St.-V. ganz nichtig sind, da nicht einmal die Hauptsache zu ihrer Competenz gehört, 
noch weniger aber St.-V. selbst sich als ausführende Behörde qeriren können, als 
welches der Magistrat ist. Hiernach haben Sie die St.-V. zu bedeüten.

85*
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Attest.
Auf geschehenes Ansuchen wird hierdurch bescheinigt, daß nachdem in Golnow 

die dort unter dem Namen des Seglerhauses bestandene Krämer - Gilde in Folge 
des Edikts vom 7. September 1811 aufgelöst ist, nach Maßgabe dieses Gesetzes 
lediglich die gegenwärtigen Mitglieder der Gilde Theilnehmer des Gilde-Vermögens 
find' und darüber zu disponiren Befugniß haben.

Stettin, den 3. August 1824.
Königliche Regierung.

(Das Concept ist gezeichnet vom Präsidenten v. Rohr, und den Räthen v. Usedom und 
v. Mittelstädt.

Verhältniß der Stadt zu ihren Eigenthumsdörfern. 

Mönchendorf und Barfußdorf.

Monnichdorp kam, mit dem Dorfe Smedeberg, einem Fichtwalde und einem 
Moore im Jahre 1309 durch Vereignungsbrief Ottos I. an die Stadt, und der
selbe Herzog nebst Barnim III. gaben ihr 1328 das Dorf Barwitzstorp zu Lehn — 

justo feudi titulo.
In Folge des Kultur-Edicts vom 14. September 1811 trugen die Wirthe in 

beiden Dörfern seit 1814 zu wiederholten Malen auf Erwerbung des Eigenthums 
ihrer Höfe an. Ein Bericht des Magistrats vom 11. Januar 1816 sagt darüber 
was folgt: — Wir haben diese Angelegenheit mit den Stadtverordneten in Über
legung genommen und gefunden, daß der Antrag der Dorfschaften, welcher dahin 
geht, die Höfe wie sie jetzt stehen und liegen zu behalten und für die abzntretende 
Hälfte — da sie Pachtbauern sind — ein Kaufgeld zu zahlen, auch für die Stadt 
vortheilhaft ist, und uns daher mit den Dorfschaften dahin geeinigt : — 1) Daß 
sie im ungeteilten Besitz der Höfe bleiben und die Abschätzung der sämmtlichen 
Pertinenzien im Ganzen erfolge, wovon die Stadt die Hälfte dieses abgeschätzten 
Ertrages zu Kapital rechnet und dies als ein Kaufgeld erhält. 2) Daß die 
Zahlung dieses ermittelten Kaufgeldes mit Vs sechs Monate nach Abschluß des 
Contracté geschieht, die übrigen 2/s aber auf den Höfen stehen bleiben und ein
getragen werden, und nur bezw. zur Hälfte nach 3 und 6 Jahren gekündigt wer
den können, bis dahin aber verzinset werden.

Die Besitzungen, welche die Dorfschaften in Kultur haben, sind, besonders in 
Hinsicht der Forst von großem Umfange. In Bariußdorf sind 16, in Mönchendorf 
9 Ganzbauern und 2 Halbbauern, in beiden Dörfern hat jeder Wirth — die 2 Mönchen- 
dorfer Halbbauern = 1 Ganzbauer gerechnet — ca. 20 Scheffel Aussaat im Winter- 
und eben soviel im Sommerfelde; außerdem hat Barfußdorf 4640 Mg. und Mönchen- 
dorf 5070 Mg. Forst, es wird also jeder Bauerhof in Barfußdorf 290 Mg. und 
in Mönchendorf 507 Mg. Forst erhalten. Wenn wir nun jeden Hof (wobei noch 
150 Thlr. für Hofwehr) in Barfußdorf 1500 Thlr. und in Mönchendorf 2000 Thlr. 
Kaufgeld für die abzutretende Hälfte, incl. Hofwehr rechnen, so beträgt dies für 
Barfußdorf 24.000 Thlr. für Mönchendorf 20.000 Thlr., überhaupt 44000 Thlr., 
und es gewähren diese zu 5 Prct. jährlich eine Einnahme von . . Thlr. 2200.

Jetzt, 1816, leisten die Dorfschaften jährlich an Prästaudis:
Barfußdorf . . Thlr. 160 
Mönchendorf ca.

Zu übertragen . . Thlr. 260
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Übertrag . . Thlr. 260 Thlr. 2200 
und täglich zusammen 6 Spanndienste, aber so schlecht, daß 
dieselben, täglich mit 2 anzuschaffenden Kämmerei - Pferden 
bestritten toerben können, welche jährlich, incl. Knecht und
Wagenzeüg kosten werden........................................................... „ 300
Wir rechnen aber doch noch für extraordinaire Fuhren jährlich „ 200 
gehen also dagegen nur verloren........................................................................... 760
und der jährliche Gewinn entspringt mit Thlr. 1440

Diese Berechnung ist voll uns mit Sachverständigen durchgegangen, und wir 
zweifeln nicht, daß sie sich bewähren wird. Auch die Dorsschaften werden in eine 
gute Lage kommen, denn die Höfe werden hierdurch nur, und zwar in Barfußdorf 
mit 75 Thlr. und in Mönchendorf mit 100 Thlr. Zinsen - Abgabe beschwert, wo
gegen jeder 10 Thlr. jährlicher Abgabe und die zu leistenden 80 Spanndiensttage 
nebst dem Eigenthum des Hofes gewinnt, wonach die Dorsschaften so sehr streben, 
da sie alsdann diejenigen Meliorationen und Urbarmachungen vornehmen werden, 
welchen die jetzige Verfassung so große Schranken fetzte. Mit denselben wird zu
gleich zu dem Zweck der allgemeinen Landeskultur unserer Seits wesentlich bei
getragen werden.

Bei diesen Unlständen haben wir bereits auf Ernennung eines CommissariuS 
zur Abschätzung der Grundstücke angetragen. Die Stadt hat auf einmal den Fonds 
zur Deckung ihrer Schulden nach Ablauf von einigen Jahren und die Urbarmachung 
der Brücher, deren Ertrag wir in unserm, unterm 18. Juli 1814 eingereichten und 
von der König!. Regierung genehmigten Meliorations- und Schuldentilgungs-Plan 
zur Deckung der Schulden bestimmten, welche aber durch den im vorigen Jahre, 
1815, wieder abgebrochenen Krieg und bei dem durch denselben erzeügten Mangel 
all Arbeitern liegen geblieben ist, kann sodanll von uns selbst successive bewirkt und 
die jährliche Wiesenpacht zur Deckung der Communal-Abgaben, woran etatsmäßig 
jährlich ca. 1500 Thlr. fehlen, verwandt werden.

Aus einer Vorperiode ist, mit Bezug auf die in Rede feienden zwei Eigenthums-' 
Ortschaften, Folgendes zu bemerken.

Im Jahre 1808 befaß Mönchendorf ein Kapitalvermögen von 1329% Thlr. 
und die Gemeinde Barfußdorf eins zum Betrage von 9720 Thlr., welches von dem 
Verkauf ihres Eichwaldes herrührte, den die Dorfschaft vor mehreren Jahren ver- 
aüßert hatte. Das Vermögen beider Gemeinden wurde bei der Kämmerei zu Golnow 
verwaltet. Da diese, in Folge des Krieges, außer Stande war, den beiden Dorf- 
schäften die Zinsen zu zahlen, so kamen dieselben im Jahre 1810 in die Lage, die 
Abgaben an die Kämmerei und die landesherrlichen Steüer an die Kreiskasse nicht 
abführen zu können; Barfußdorf trug deshalb beim Magistrat auf die gutsherr- 
liche Zustimmung zur Abholzung des letzten Restes der Laubhölzer an. Dieser 
Rest bestand aus 56 Stück Eichen und 23 Stück Buchen, welche sich, da sie sämmt
lich abgestanden waren, nur zu Fadenholz eigneten und nach der Taxe einen Werth 
von Thlr. 179. 23. 6 Pf. hatten. Von Landespolizeiwegen fand sich, unter den 
obwaltenden Umständen, gegen dieses Vorhaben nichts zu erinnern, daher die vom 
Magistrate nachgesuchte Genehmigung von der König!. Regierung, laut Verfügung 
vom 30. März 1810, ertheilt wurde.

Es ist bereits oben an einer andern Stelle erwähnt worden, daß über die 
Rechtsfragen bei Regulirung der gutsherrlichen Verhältnisse der Stadt mit den 
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Kämnwrei-Bauern ein Proceß geschwebt habe, welcher nach liebenjähriger Dauer 
endlich im Jahre 1824 entschieden wurde, in Folge dessen mit der Regelung selbst 
der Anfang gemacht werden konnte. Seit Ausgang des Jahrs 1823 war auch mit 
der mehr genannten Gemeinheitstheilung der städtischen Feldmark vorgegangen und 
nach Vorschrift der betreffenden Gesetze waren die erforderlichen Deputirten zu 
beiden Geschäften erwählt worden, welchem nach zwei Ausschüsse gebildet waren, 
bestehend: 1) für die Regulirung aus dem Bürgermeister und dem Kämmerer, 
sowie drei Stadtverordnete, 2) für die Gemeinhertstheilung aus den genannten zwei 
Magistratsgliedern und einem unbesoldeten Rathsherrn, sowie gleichfalls drei 
Stadtverordneten. Beide Angelegenheiten waren sonder Zweifel die an Umfang 
wichtigsten und größten in ganz Pommern, wenn in Erwägung genommen wird: — 
Zu 1) wegen der Regulirung, daß die Fläche der beiden Kämmereidörfer Barfuß
dorf und Mönchendorf 13.461 Mg. beträgt, worunter allein 10.085 Mg. Forstflüche, 
welche nachgemeffen, bonitirt und abgeschätzt werden mußten, und daß die Abfin
dungen der Pfarre, Büdner rc. 2c. sehr bedeütend sind; — zu 2) wegen der Ge- 
meinheitstheilnng, daß, bevor zur Theilung unter die Bürgerschaft selbst vor
geschritten werden konnte, 23 Servitut-Berechtigte, darunter 7 große Wassermühlen 
und 6 Vorwerke mit Bail- und Brennholz- und Weide-Berechtigungen, abgefunden 
werden mußten, daß ferner eine Vermessung, Abschätzung und Weidegrund-Bonitirung 
einer Forstfläche von ca. 26.060 Mg., so wie die Regulirung von 7800 Mg. Acker 
und über 8OO0 Mg. Wiesen, welche sünmttlich, mit Ausnahme von 3 oder 4 Stücken, 
in Parcelen von 1-6 Mg. bestanden, vorhergehen mußte, und es ergab sich sofort, 
daß diese Geschäfte von solchem Umfange waren, daß nur Jahrelanger Fleiß und 
eine fortgesetzte Anstrengung sie zu bewältigen vermogte. Die aus dem Schooße 
der Stadtverordneten gewählten Deputirten der Commune und der unbesoldete 
Rathsherr, Namens Zumach, der bei deu Verhandlungen wegen seiner ökonomischen 
Kenntnisse, und, in Rücksicht auf das mangelhafte Hypothekenwesen der Stadt, 
wegen seiner Kenntnisse der Besitzverhültnisse der Grundstücke nicht entbehrt werden 
konnte, trugen nun, der höchsten Billigkeit gemäß darauf an, ihnen eine Entschädi
gung für ihre Versaümniß, die sehr bedeütend war, und schon im Anfänge der 
Arbeiten, 1824, bei der Anwesenheit des Commissars der General-Commission, oft 
schon 14 Tage hinter einander Statt gefunden hatte, auszusetzen; die Stadtverord
neten aber — ihrer damaligen Gewohnheit gemäß, jeder wahrhaft nützlichen Ein
richtung, namentlich auch im Schulwesen, mit Eigensinn entgegen zu treten, — 
wollten sich dazu nicht verstehen und behaupteten, daß die Deputirten dieses Geschäft 
nach Vorschrift der St.-O. ohne Remuneration beendigen müßten. Abgesehen davon, 
daß in dieser Weigerung die höchste Unbilligkeit lag, so wandten die St.-V. auch 
die Vorschrift der St.-O. ganz unrichtig an, denn wenn diese auch bestimm^ daß 
die im §. 175 angeordneten Magistrats-Deputationen keine Remuneration erhalten 
sollen, auch im §. 191 vorschreibt, daß jeder Bürger schuldig ist, öffentliche Stadt- 
ämter zu übernehmen, und solche, womit kein Einkommen verbunden ist, unent- 
geldlich zu verwalten, so mußte doch dafür erachtet werden, daß beide Kategorien 
verschieden sind von den Verhältnissen der Deputirten, welche Namens der ganzen 
Gemeinde zur Vertretung derselben gewählt werden. Es liegt in der Natur der 
Sache, wie in den Gemeinheitstheilungs- und Regulirungs - Gesetzen, daß diese 
Deputirte nicht gewechselt werden dürfen, und die Anmuthung, daß Mitglieder der 
Cominune Jahrelang, und haüsig mehrere Wochen hintereinander, in Terminen, im 
Walde und auf der Flur ihre Zeit dem Gemeinwesen ohne Entschädigung opfern 
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sollen, ist weder in der St,-O. begründet, noch entspricht sie dem gesunden Ver
stände. Der Magistrat hatte die Hoffnung aufgegeben, die Väter der Stadt davon 
zu überzeugen; deshalb wandte er sich mittelst Vorstellung vom 1. November 1824 
an die König!. Regierung mit der Bitte, ihn zu ermächtigen, den Deputirten der 
Commune, wie auch dem Rathsherrn Zunrach, die in Anspruch genommene Ent
schädigung für die Tage der wirklichen Beschäftigung zu zahlen. Sie hatten einen 
Diätenzahl von 1 Thlr. verlangt, mit Rücksicht auf ihre Erwerbsverhältnisse hielt 
Magistrat 2/s Thlr. für hinreichend.

Die König!. Regierung fand, in ihrem Erlab vom 12. November 1824, die 
Weigerung der St.-V., den städtischen Deputirten eine angemessene tägliche Ent
schädigung für die Zeit zu bewilligen, welche sie zum Besten der Commune, als 
solcher, und ihrer Mitbürger, außerhalb der Stadt, entfernt von ihren Gewerben 
und Familien zuzubringen genöthigt sind, sehr auffallend, da die Versammlung in 
dem was die Natur der Sache bedingt und die höchste Billigkeit erheischt, sich be
reitwilliger zeigen und nicht ein mit einem so bedeütenden Zeit- und Kostenauf- 
lvand verbundenes Geschäft unentgeldlich verlangen sollte, da dieses zum Besten 
des Ganzen abzweckt und also auch das Ganze die Entschädigung der Beauftragten 
gerechter Weise zu tragen hat. Es schien übrigens auch, als ob die Verlegenheit, 
welche wahrscheinlich die Rückfrage des Magistrats wegen dieser Entschädigung bei 
der St.-V. Versammlung veranlaßt, lediglich der Grund der Zurückweisung gewesen 
sei. Die Versammlung nämlich hatte, indem sie mit dem Magistrate gemeinsam, 
die Regulirung der baüerlichen Verhältnisse und die Genteinheitstheilung beschlossen, 
60 ipso sämmtliche für den Betrieb dieser Geschäfte entstehende Kosten mit genehmigt; 
und so wie nun die Entschädigung sachverständiger Bürger, welche dem Gemein
wesen Zeit und Kraft opfern, ja sogar baare Auslagen behufs ihrer Subsistenz 
außerhalb u. s. w. machen müssen, unbedenklich einen Theil jener Gemein-Kosten 
beider Geschäfte ausmacht, eben so bedurfte es wegen Bewilligung solcher Entschädi
gung wegen der erfolgten allgemeinen Genehmigung des Kostenpunktes keiner speci
ellen Rückfrage des Magistrats an die St. - V., sondern es war lediglich der Satz 
der Entschädigung — der hier die Stelle der baaren Auslagen vertritt — zu be
stimmen. Mit der Bewilligung von 20 Sgr. pro Tag erklärte sich die Königl. 
Regierung einverstanden und beauftragte den Magistrat, die St.-V. hiervon zu 
benachrichtigen, wodurch sicherlich jeder Zweifel erledigt werden dürfte. Sollten 
aber dennoch die Ansichten in dieser Beziehung verschieden bleiben, so werde nur 
übrig bleiben, den St.-V. zu überlassen, aus ihrer Mitte Sachkundige Männer 
zu wählen, von denen man die Überzeügung hat, daß sie Gemeinsinn und Ver
mögen genug besitzen, um den fraglichen Geschäften Jahre lang ihre Zeit ohne 
Entschädigung widmen zu können.

Die baüerlichen Wirthe von Barfußdorf haben den bei der Regulirung der 
gutsherrlichen und baüerlichen Verhältnisse ihnen zugefallenen Theil der Forst in 
Kaveln unter sich eingetheilt und jeder von ihnen nützt seine Parcele ganz nach 
freier Willkür. Als dieses Verfahren beim Magistrat bekannt wurde, nahm der- 
felbe Veranlassung, den 16 baüerlichen Wirthen in einer Mittheilung vom 29. Januar 
1833 bemerklich zu machen, daß eine solche Benutzungsart, wie die tägliche Erfah
rung lehre, fowol für das Ganze, als für jeden Einzelnen höchst nachtheilig fei, 
indem mancher Eigenthümer fein Nutzungsrecht weiter ausdehne, als er gesetzlich 
befugt und es zulässig sei, um sich selbst im conservationsfähigen Zustande zu er- 
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halten, und weil eigentlich jeder Wirth sich allein einen Holzwärter halten müsse, 
um sich gegen Beeinträchtigungen zu schützen, sie sei aber auch gesetzlich nicht er
laubt, denn wenn gleich den baüerlichen Wirthen das Eigenthumsrecht ihrer Forst 
überlassen worden, so verstehe es sich doch von selbst,' daß sie rücksichtlich der 
Nutzungsart derselben der Oberaufsicht des Magistrats nach Anleitung der Pom- 
merschen Forstordnung vom 24. December 1777 unterworfen seien und der Ma
gistrat die Befugniß habe, darauf zu sehen, daß die Forst nicht ruinirt und ver
schwenderisch damit umgegangen werde. Der Magistrat sah seine Verpflichtung zu 
dieser Beaufsichtigung noch ganz besonders darin, daß die dortige Kirche und 
Schule Holzberechtiguugen auf die bäuerliche Forst haben, für deren Aufrechthal
tung er als Patron sorgen müsse, wenn er auch den dortigen Büdnern wegen deren 
Holzberechtigungen die Wahrnehmung ihrer Gerechtsame selbst überlassen wolle. 
Die baüerliche Forst sei bekanntlich theilweise schon sehr angegriffen und die Be- 
sorgniß nicht ungegründet, daß sie, wenn in der bisherigen Benutzungsart fortge
fahren werde, der Bedarf der Holzberechtigten nicht lange mehr befriedigt werden 
könne; wenn nun aber eine solche Besorgniß den Waldeigenthümer zwar von dem 
Gebrauch des Waldes nicht ausschließe, so sei doch der Berechtigte nach §. 230, 
Tit. 22, Th. I. A. L. R. zu verlangen befugt, daß der Waldeigenthümer den Wald 
zur Vorbeugung des künftigen Mangels in ordentliche Schläge eintheile und die zu 
geben verpflichtete Holzgattung durch Wiederanpflanzuug oder Anlegung von Scho
nungen nachziehe. Diesem gemäß verlangte der Magistrat, daß die Dorfswaldung 
forstmäßig in Schläge eingetheilt werde, und daß die Nutzung von Seiten der 
baüerlichen Wirthe überhaupt nur forstwirthschaftlich geschehe. Zur Ausführung 
der Schlageintheilung setzte der Magistrat den baüerlichen Wirthen eine 6 monat- 
liche Frist, nach deren fruchtlosem Ablauf er zur gerichtlichen Klage gegen sie schrei
ten werde.

Gegen diese Verfügung des Magistrats führten die Wirthe Beschwerde bei 
der Königl. Negierung. In der Vorstellung vom 17. März 1833 baten sie um 
Schutz gegen den Magistrat, da die von ihnen getroffenen Einrichtungen zu ihrer 
Aller Wohl dienten. Der an sie ergangenen Aufforderung könnten sie nicht Ge
nüge leisten; ihr Revier bestehe ganz aus Kiefernwald und enthalte größtentheils 
Unterholz; es sei ca. 1600 Mg. groß, incl umfangreicher Moorflächen und Els- 
brücher, die beinahe 74 des Areals ausmachten. Sollte hier nun ein forstwirthschaft- 
licher Turnus von 60 Jahren, als bei Kiefern nothwendig und eben so viel Schläge 
angenommen werden, so würde jährlich eine Fläche von 27 Mg. zum Abtrieb auf 
das ganze Dorf kommen, hierbei aber ihre Subsistenz aufhören, und sie nicht im 
Stande sein, von dieser Fläche, da die Forst von jeher schlecht bestanden gewesen, 
und das beste Holz ihnen bei der Regulirung abgenommen sei, Büdner und Schule 
zu befriedigen, viel weniger noch zu ihrem eigenen Bedarf hinreichendes Holz haben. 
Würden hier nun noch Schonungen angelegt, denn wüßten sie nicht mit ihrem 
Vieh zu bleiben, da die Heide ihr einziges Weiderevier sei rc.

Die Königl. Regierung, unter der Voraussetzung, daß die vom Magistrate in 
dem Bescheide vom 29. Januar 1833 angeführten Umstände überall begründet 
seren, erachtete es für ihre Pflicht, den Magistrat mittelst Verfügung vom 9. April 
1833 auf bie Bestimmungen des §. 4 des Kultur-Edicts vom 14. September 1811 
aufmerksam zu machen, wodurch die Einschränkungen, welche theils das A. L.-R., 
theils die Provinzial - Forstordnungen in Ansehung der Benutzung der Privatwal-
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bungen vorgeschrieben, aufgehoben und die Eigenthümer befugt sind solche nach 
Gutfinden zu benutzen, zu parceliren und urbar zu machen, wenn nicht Verträge 
mit einem Dritten ober Berechtigungen Anberer entgegenstehen. Sei nun Letzteres 
in casu concreto auch ber Fall unb haben die Kirche und Schule zu Barfußborf 
Holzberechtigungen in ber bäuerlichen Forst, so werbe Btagistrat qua Patron solche 
nur in via Juris geltenb zu machen unb möglichst bahin zu wirken haben, baß bie 
so auf ber qu. Forst haftenden Servitute abgelöst würben. — Eine Abschrift vor- 
stehenber Verfügung erhielt bie Dorfschaft Barfußborf zur Nachricht unb als Be- 
scheib auf ihre Vorstellung vom 17. Btärz 1833.

Go lno Ws Hagen.
Durch bie Regulirung ber gutsherrlichen unb baüerlichen Verhältnisse nach 

dem Edict vom 14. September 1811 hat die Stadt Golnow von ihrem Kämmerei- 
Dorse Barfußdorf — % Mle. gegen NO. von der Stadt — die Hälfte der Grund
stücke in Itatura als Entschädigung erhalten, davon die Forst selbst übernommen, 
das Ackerland aber, sammt Wiesen und Hütung, im Ganzen ca. 1200 Mg., zu Erb
pachtrechten ausgethan. Es standen hierzu zwei Wege offen, das Grundstück ent
weder einem Einzelnen zu übertragen, oder dasselbe unter Mehrere zu vertheilen. 
Zur erstem Art der Vererbpachtung fand sich nur Ein Unternehmungslustiger, der 
ein geringes Angebot machte, daher man sich zur Parcelirung entschloß, wodurch 
ein jährlicher Canon von 650 Thlr. erzielt worden ist, durch welchen die früheren 
Revenüen aus dem Dorfe gedeckt sind. Der Magistrat aüßert sich in dem Berichte 
vom 11. Mai 1827 wie folgt: — „Es war auch von vornherein unser Grundsatz, 
nur auf diesen Ertrag das Augenmerk zu richten, und nicht, wie es jetzt Mode 
ist, ein unerschwingliches Gebot zu erpressen, wodurch dann dergleichen Colonien 
natürlicher und gewaltsamer Weise zu Naubnestem werden und zu allerlei Übel- 
thaten greifen, wie leider die Erfahrung nur zu haüsig beweiset. Das Ganze ist in 
26 Parceleu zerlegt; Acker, Wiesen und Weide stehen ihrer Fläche und Güte nach 
im gehörigen wirthschaftlichen Verhältnisse; der Boden ist nicht undankbar und 
gehört zu dem besten der hiesigen Gegend, und endlich ist der Canon von 16 Sgr. 
pro Morgen durchschnittlich, nach strenger Berechnung, sehr solide. Mit Rücksicht 
darauf, daß wir nur solchen Leüten den Zuschlag ertheilt haben, die sich schuldenfrei 
dort aufbauen können, glauben wir eine Colonie gegründet zu haben, die den 
Gleichen der neuern Zeit diametral gegenüber steht*)  und sich zum Wohlstände zu 
erheben, gewiß im Stande sein wird. Der Ausbietungstermin ist am 23. April 
1827 abgehalten worden und die Stadtverordneten gaben zu dem Resultat der 
Licitation ihre Genehmigung, worauf unserer Seils der Zuschlag erfolgt ist. Die 
Stadtverordneten haben für diese Colonie einen Namen in Vorschlag gebracht, der 
uns aus mehrerer Rücksicht nicht zusagt. Nach unserm Dafürhalten ist die Fest
stellung des Namens lediglich eine reine Polizeisache, um die sich die St.-V. gar 
nicht zu bekümmern habend **)  Diese Ansicht des Magistrats war allerdings die

') So klagte der Schulze Altweiu zu Jmmenthal, bei Speck, in einer Vorstellung vom 
10. April 1818, daß die Colonie, in der er den Schulzendienst bekleidete, wegen der diebischen 
Neigungen ihrer Bewohner in der ganzen Nachbarschaft in so üblem Rufe stehe, daß ehrliche 
Viehhändler ans derselben, die auf die Viehmärkte zögen, auf anderen Dörfern kein Nachtlager 
finden könnten.

") Die von den Stadtverordneten gewählte Benennung hat der Magistrat nicht angezeigt.

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 86
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richtige. Er zeigte demgemäß auch unterm 5. Juli 1827 an, daß er der neüen An
siedlung bei Barfußdorf den Namen Golnowshagen gegeben habe, für den er 
die Genehmigung der Königl. Regierung nachsuchte. Im Monat August waren die 
Colonisten mit Aufbau ihrer Wohn- und Wirthschaftsgebaüde beschäftigt, und im 
Anfänge des folgenden Jahres waren, zufolge eines, an den Landrath, Major 
v. Kameke, gerichteten, Magistrats-Berichts vom 4. März 1828 von den 26 Coloni- 
stenstellen bereits 18 bebaut und bewohnt, und in Kultur standen 766 Mg. Acker, 
140 Mg. Wiesen, 263 Mg. Hütung, im Ganzen 1169 Mg. Die Einwohnerzahl 
belief sich auf 142 Seelen. Die beantragte Genehmigung des Namens Golnows- 
hagen, ist von der Königl. Regierung mittelst Verfügung und Amtsblatt-Bekannt
machung vom 31. März 1828 ertheilt worden.

Im Jahre 1844 befanden sich 3 unbebaute Colonistenstellen int Besitz von 
eben so viel Büdnern, welche in dem, V4 Mle. gegen W. telegenen Dorfe Mönchen- 
dorf wohnten, trotz dem aber als Eigenthümer von Grundstücken, die innerhalb der 
Feldmark Golnowshagen belegen finb, zu den Gemeindelasten der Colonie heran
gezogen wurden itnb hiergegen aus Grünb en, auf welche weiter unten zurückzukommen 
sein wirb, remonstrirten. Bei dieser Gelegenheit kam es als ein wesentltches Mo- 
ment zur Sprache, daß die Gemeinde von Golnowshagen noch nicht als solche int 
gesetzlichen Sinne constituât war, obgleich factisch alle Verhältnisse einer Dorf
gemeinde bereits in Leben getreten waren. Die Königl. Regierung nahm daher 
Veranlassung, dem Landrathe des Naugarder Kreises den Auftrag zu ertheilen, die 
nöthigen Einleitungen zur Constituirung der Gemeinde Golnowshagen unter Zu
ziehung aller Interessenten zu treffen. Nachdent dies geschehen, hielt die Königl. 
Regierung dem Minister des Innern, Grafen v. Ärnim-Boitzenburg, unterm 9. De
cember 1844 Vortrag, aus dem Nachstehendes entlehnt ist.

Die int Naugarder Kreise, etwa '/. Mle. von Barfußdorf und eben so weit 
von Mönchendorf telegene Colonie Golnowshagen umfaßt ein Areal von 766 Mg. 
Ackerland, 139 Mg. 96 Ruth. Wiesen, 238 Mg. 131 Ruth. Hütung, zusammen 
1144 Mg. 47 Ruth. Zu dieser Fläche kommen noch: 12 Mg. Ackerland, welche 
der Schule und 11 Mg., welche den Gerichtsntännertt beigelegt worden, so wie 44 
Mg. 35 Ruth, an Gräben und Wegen, macht int Ganzen . 1211 Mg. 82 Ruth.

Die Zahl der Colottisteustelleu belief sich int Jahre 1838 auf 26; nach er
folgter Theilung der meisten Stellen int Jahre 1841 auf 48, und gegenwärtig, 1844, 
ist solche bis auf 50 gestiegen. Der Grundbesitz der einzelnen Colonisten ist, mit 
Rücksicht auf die Statt gehabten Theilungen von sehr verschiedenem Unifange und 
steigt — a) bei dem Acker von 5 Mg. bis auf 40 Mg. ; — b) bei den Wiesen, 
welche übrigens bei mehreren Stellen fehlen, von 1 Mg. 45 Ruth, bis auf 17 Mg., 
und — c) bei der Hütung von 2 Mg. bis auf 16 Mg. Ebenso verschieden ist auch 
der zu entrichtende Erbpacht - Canon, dessen Minimum bei den Stellen, die blos 
Hütung haben, 27% Sgr. beträgt, und bei der ungeteilten Stelle No. 34, welche 
40 Mg. Acker hat, bis auf 50 Thlr. 20 Sgr. steigt. Die Zahl der Haüfer betrug 
34 im Jahre 1841 und die Zahl der Einwohner 222, unter denen sich 91 über 
16 Jahre befanden. Die Grundstücke sind den Erwerbern völlig servitutfrei über
geben und nur die Jagdnutzung ist der Stadt Golnow verblieben. Die Abschreibung 
der Stellen vom Hauptgute ist im Jahre 1838 erfolgt und ein neües Hypotheken
buch für die Colonie bei dem Land- und Stadtgerichte zu Golnow angelegt worden.
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Was den Werth der einzelnen Stellen betrifft, so sind solche bei mehreren im Jahre 
1834 Statt gehabten Verkaufen nach Maßgabe ihres Umfangs und der voran- 
gegaiigenen Theilung mit 290 Thlr. und mit 500—800 Thlr. bezahlt worden. 
Eingetragene Schulden haften nur auf einigen Stellen und belauft sich der Betrag 
derselben auf 50—300 Thlr. Die Colonie besitzt ein gemeinschaftliches Vermögen 
von 700 Thlr., welches in dem eisernen Bestände des eigenen Feuer - Societäts
Verbandes besteht. Die Communal - Abgaben, einschließlich der Kosten für die 
Armenpflege, werden nach dem Maßstabe repartirt, daß Vs nach der Aussaat, Vs 
nach der Seelenzahl der Personen über 16 Jahre, und Vs nach dem Nutzvieh stamm 
aufgebracht wird. Bei Berathungen über Gemeinde » Angelegenheiten sollen, nach 
dein Gemeindebeschluß vom 23. März 1844 alle Colonisten ohne weitere Rücksicht 
auf den Umfang ihrer Stellen gleiches Stimmrecht haben. Die Kirchen- und Schul
verhältnisse sind vollständig geordnet. Die Colonie ist nach Barfußdorf eingepfarrt, 
wogegen sie ein eigenes im Jahres 1830 erbautes Schulhaus besitzt. Die Geld- 
und Natural-Abgaben an den Prediger und den Schullehrer, so wie alle übrigen 
aus dem Parochial-Verhältnisse entspringenden Verbindlichkeiten der Colonie sind 
außer Streite. In Betreff der Unterhaltung der Wege und Brücken ist nichts 
speciell festgesetzt worden, und kommen daher die Bestimmungen des Pommerschen 
Wegereglements von 1752 zur Anwendung. Der Abzugsgraben aus dem Hütungs
terrain, der Wittkopp genannt, ist auf Kosten der Stadt Golnow ein für alle Mal 
angefertigt, und wird contractlich von den Adjacenten nach dem gedachten Regle
ment unterhalten. Das Dorfgericht betreffend, so ist die Besoldung des Schulzen 
dahin geregelt, daß derselbe von jedem Colonisten, ohne Unterschied der Größe 
seiner Besitzung jährlich eine Remuneration von 10 Sgr. erhält, wogegen die beiden 
Gerichtsleüte die ursprüngliche Hütungskavel von 11 Mg., worauf die Stadt den 
Canon erlassen hat, als Dienstpertinenz benutzen.

Was die Nahrungs- und Vermögens-Verhältnisse der Colonisten betrifft, so 
leben dieselben größtentheils vom Ertrage ihrer Grundstücke, halten ein, auch zwei 
Pferde, mehrere Haupt Rindvieh und treiben einige ländliche Gewerbe. Ihre Um
stände sind zwar beschränkt, jedoch nicht dürftig zu nennen und mögte, nachdem die 
Gemeinde Barfußdorf sie aus ihrem Communalverbande entlassen hat, dem Anträge, 
sie als förmliche Gemeinde zu constituiren, nichts entgegen stehen, da die Aussicht 
vorhanden ist, daß sie alle auf sie jetzt und in der Folge treffenden Communal- 
und Staatskosten werden tragen können, wie dieses namentlich vor einiger Zeit 
bereits der Fall gewesen, wo die Colonie Golnowshagen in einer bedeütenden 
Armensache über 50 Thlr. Kur- und Verpflegungskosten aufbringen mußte.

Die oben erwähnten 3 Büdner zu Mönchendorf haben, als Besitzer der drei 
Lolonistenftellen Nr. 17, 19, 20, zwar verlangt, mit diesen Grundstücken, welche, so 
viel bekannt, noch nicht mit Gebaüden befetzt sind, und im Hypothekenbuche als 
Pertinentien ihrer Mönchendorfer Haüser verzeichnet stehen, aus dem Communal
verbande von Golnowshagen auszuscheiden und in den von Mönchendorf überzu
gehen, auch ist die Gemeinde von Mönchendorf bereit, sie in ihren Communalver- 
band aufzunehmen; hiegegen hat indessen die Gemeinde von Golnowshagen, mit 
vollem Recht, Einspruch gethan. Einen Anspruch, nach Mönchendorf gelegt zu 
werden, haben die gedachten drei Einwohner jedenfalls nicht und würde es sich nur 
fragen können, ob sie event, bei Barfußdorf verbleiben könnten. Da sie dieses 
indessen nicht verlangen, so werden sie sich dem Beschlusse der Mehrzahl fügen 
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müssen, und um so mehr, als ihre Grundstücke mit den übrigen im Gemenge liegen 
und ihre Überweisung nach Mönchendorf störend in den wohl arrondirten Gemeinde
bezirk von Golnowshagen eingreifen und zweckwidrig sich Herausstellen würde. Ihre 
Remonstration dürfte unter diesen Umständen keine Berücksichtigung verdienen, viel
mehr stellte die Königl. Regierung den Antrag: die Constituirung der Colonie 
Golnowshagen zu einer förmlichen Gemeinde unter Erstreckung des Gemeindebezirks 
auf die stellen Nr. 17, 19, 20 und durch Verleihung von Corporationsrechten 
Allerhöchsten Orts zu beautragen.

Auf den in der Sache gehaltenen Vortrag des Ministers des Innern, Grafen 
v. Arnim, erging folgende Cabinets-Ordre:

Auf Ihren Bericht und Antrag vom 19. v. M. will Ich die Bildung der 
Colonie Golnowshagen zu filier eigenen Gemeinde, mit Zuziehung der Stellen Nr. 
17, 19 und 20 zu deren Communal - Verbände in Gnaden gestatten und derselben 
zu dieseni Behufe Corporationsrechte verleihen. Potsdam, den 7. April 1845.

Friedrich Wilhelm. 
An

den Staats-Minister Grafen v. Arnim
welche der Königl. Regierung mittelst Rescripts vom 18. April 1845 zur weitern 
Veranlassung zugefertigt wurde. Landrath v. Bismarck erhielt unterm 23. Mai 
1845 den Auftrag, den Magistrat zu Golnow von der ergangenen Allerhöchsten und 
ministeriellen Bestinmiung in Kenntniß zu setzen und demnächst durch denselben 
den stimmfähigen Mitgliedern der neüen Gemeinde den Inhalt des Cabinets-Erlasses 
und des dazu ergangenen Rescripts zu publiziren Der Magistrat habe sodann 
Behufs Feststellung der communalen Verhältnisse der neüen Gemeinde, namentlich 
in Betreff der Punkte, welche in dem Regierungs - Berichte vom 9. Deceniber 1844 
hervorgehoben worden, eine ausführliche, die Stelle eines Statuts vertretende Ver
handlung mit der neüen Gemeinde aufzunehmen und diese, sammt dem Publikations
Protokoll einzureichen. Diesen Anordnungen wurden durch Verhandlungen d. d. 
Golnowshagen, den 25. und 28. September 1845 Genüge geleistet. An diesen, 
unter Leitung des Bürgermeisters Genz und des Syndicus Löper, als Deputirten 
des Golnowschen Magistrats, gepflogenen Verhandlungen, nahmen 46 Colonisten 
Theil, darunter ein Mühlenmeifter und auch der Besitzer der Stelle Nr. 17, der 
sich inzwischen auf derselben angebaut hatte. Laudrath v. Bismarck reichte das 
Ganze mittelst Berichts vom 4. November 1845 ein, worauf die Königl. Negierung 
das Statut vom 28. September 1845 unterm 13. November 1845 bestätigte, und 
gleichzeitig die Constituirung der bisherigen Colonie Golnowshagen zu einer selb
ständigen Gemeinde mit Corporationsrechten durch ihr Amtsblatt zur öffentlichen 
Kenntniß brachte.

H akenwald.

Das Dorf Smedeberg, Schmiedeberg, erwarb die Stadt Golnow durch Ver- 
eignung Herzogs Otto I. im Jahre 1309. Dasselbe ist im Verlauf der Zeiten unter
gegangen; wann und bei welchem Anlaß ist nicht bekannt. Die Stelle, wo das 
Dorf gestanden, überzog sich mit Kieferngestrüpp, welches zu einem mächtigen Walde 
emporwuchs, der mit Elsenbrüchern, die ihn durchzogen, unter dem Namen Butzebinde 
bekannt war. Dieser Wald wurde in der Mitte des vorigen Jahrhunderts geradet, 
um auf dem klar gewordenen Grund und Boden eine Colonie für 20 Holländer-
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Familien anzulegen, davon jeder 56 Mg. an Acker und Wiesen zu Erbzins- 
rechten angewiesen würden. Diese Colonie hat den Namen Hakenwald erhalten.

Der zwischen dem Magistrate der Stadt Golnow, als Eigenthümerin der Butze- 
binde, und den Ansiedlern abgeschlossene Erbzins - Contract trägt das Datum vom 
13. November 1752. Im §. 14 dieses Vertrages ist bestimmt: „daß sie (die Colo- 
nijten) von allen oneribus publicis, Contribution, Einquartierung, u. s. w. und 
wie sie sonst Namen haben mögen und von des Magistrats Disposition dependiren, 
zu allen Zeiten frei sein sollen". Diese Stipulation war wol auf ruhige Zeiten 
berechnet, wie sie bei Abschluß des Vertrags waren, nicht aber auf Wirrsale und 
Drangsale, wie sie ein Halbjahrhundert später Norddeütschland trafen und die 
Furien des Krieges verheerend auch die pomorische Erde zertraten, 1806 und 
folgende Jahre.

Hakenwald hatte, laut einer von der Commission zur Ausmittelung der Stadt
schulden ausgefertigten Bescheinigung vom 22. April 1817 die Summe von Thlr. 
492. 2. 8 Pf. von der Stadt Golnow für die in den Kriegsjahren gemachte Liefe
rungen zu fordern, eine Summe, welche im Jahre 1824 noch rückständig blieb, trotz
dem zu wiederholten Malen an die Zahlung erinnert worden war. Der Ortsvorstand 
beschwerte sich endlich bei der Königl. Regierung und bat, den Magistrat von 
Golnow anzuweisen, die von demselben anerkannte Forderung des baldigsten flüssig 
zu machen. Die Königl. Regierung, die von dem Sachverhältniß keine Kenntniß 
hatte, ei forderte unterm 23. September 1824 von dem Magistrat Bericht, der aber, 
nach mehreren Erinnerungen und selbst Strafandrohungen, erst am 10. März 1825 
erstattet wurde. Der Bericht war nichts io eiliger als erschöpfend, vielmehr so unvoll
ständig und ungenügend, daß weitere Aufklärungen gefordert werden mußten, die 
im Laufe des Jahres 1825 zwar gegeben wurden, nicht aber zu Gunsten der Dors- 
fchaft Hakenwald aussielen, indem die Stadt Golnow erklärte, nur zur Zahlung 
eines Betrages verpflichtet zu fein, welcher noch nicht die Hälfte der Hakenwalder 
Forderung ausmachte, wogegen die Königl. Regierung in einer Verfügung vom 
6. Februar 1826 den Magistrat anwies, die Dorffchaft Hakenwald durch Zahlung 
der ganzen Summe, nach Abzug eines kleinen, näher bezeichneten Betrages klaglos 
zu stellen. Hierauf erstattete der Magistrat unterm 31. März 1826 einen ausführ- 
lt$en Bericht, der die Vorgänge, aus denen die Forderung der Colonisten zu 
Hakenwald entsprungen war, in ein helleres Licht stellte, als bisher geschehen war. 
Der Bericht hat folgenden Wortlaut: —

'Sie Königl. Regierung wird uns entschuldigen, wenn wir gegen die Ver
fügung vom G. v. M. unsere Einwendungen »erstellen, da die Vorstellung auf dem 
unrichtigen Vortrag der Dorffchaft und auf Voraussetzungen beruht, die widerlegt 
werden können. Wir müssen überhaupt wünschen, daß die Sache in Gemäßheit der 
Verordnung wegen Entscheidung Über die Ansprüche aus den Kriegsjahren in der 
Art instrurrt werde, daß erforderlichen Falls in höherer Instanz von der Königl. 
Immédiat - Commission darüber erkannt werden kann. Die gedachte Verfügung 
nimmt an, daß, die städtische Behörde sich die Befugniß angemaßt hat, Hülss- 
leistungen zur Verpflegung ihrer Einquartierung von der Commune Hakenwald 
auszuschreiben und unentgeldlich zu verlangen. Die Ansicht dieser Ausschriften und 

äer,bLe Lieferungen ertheilten Quittungen beweiset aber das Gegentheil, indem 
em Theil derselben die Versicherung der Zahlung, ein anderer aber die Aufforderung 
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zur Lieferung auf feindlichen Befehl bei militairischer Execution. Hiermit hatte es 
aber folgende Bewandniß: So lange die Festung Kolberg im Jahre 1807 von den 
Franzofen eingeschlossen wurde, wagte sich kein feindlicher Soldat aus Golnow aus 
Furcht vor Schill und dessen Schaar. Es ging so weit, daß bis zum Februar 1807 
nicht einmal eine vertheilte Einquartierung Statt fand, sondern der Feind in 
ganzen Trupps zu 20—30 Mann in den Gasthöfen und anderen großen Hausern 
zusammen gelegt werden mußte; die umliegende Gegend, und besonders das entfernt 
gelegene Hakenwald, wußte daher in dieser Zeit von feindlicher Einquartierung 
nichts. Golnow, welches damals zum Randowschen Kreise gehörte, von demselben 
aber durch den Saziger Kreis, in dessen Ausdehnung zu jener Zeit, getrennt war, 
blieb sich ganz allein überlassen, und erhielt als einen der größten Etappen - Orte 
nicht die geringste Unterstützung vom Kreise; es war sogar von den französischen 
Befehlsführern in Stettin ausdrücklich verboten, Natural - Unterstützungen hierher 
abgehen zu lassen, aus Furcht, daß sie den Preüßen in die Hände fallen rnögten. 
Dieser Umstand ist wichtig, - und wir müssen bitten, diesen Bericht dein Landrath 
v. Krause (Randowschen Kreises) vorlegen zu lassen, der ihn beglaubigen wird, — 
denn er war die Veranlassung, daß die bei uns einquartierten Franzosen die Herbei
schaffung von Vorräthen vom platten Lande verlangten, wenn die in der Stadt 
befindlichen aufgezehrt waren; und dazu waren keine anderen Ortschaften vorhanden, 
als die des Stadt - Eigenthums. Daraus erklärt es sich nun, daß ein Theil der 
Ausschriften und Quittungen Bescheinigungen enthält, in denen die Bezahlung nach 
den Marktpreisen versprochen ist, andere aber auf Befehl der feindlichen Macht
haber ergangen sind. Die ersteren wollen wir mit 228 Thlr. 15 Sgr. bezahlen; 
die letzteren — zum Betrage von 263 Thlr. 18 Gr. 3 Pf. — zu bezahlen, wird 
uns auf keine Weise angemuthet werden können. Hat die damalige städtische Be
hörde einen Fehler begangen, so ist es der gewesen, daß sie nicht die auf Befehl 
der feindlichen Machthaber geforderten Gegenstände auch wirklich durch Militair- 
Commando hat abholen lasten, was indessen auch geschehen sein mag. Sie sonnte 
nicht erwarten, daß ihre Bereitwilligkeit, durch Übernahme der Ausschriften die 
ländlichen Ortschaften mit plündernden Commandos zu verschonen, ihr nach langen 
Jahren den Undank derjenigen zuziehen würden, die den Vortheil davon hatten.

Die Verfügung der König!. Regierung vom 6. Februar 1826 nimmt ferner 
an, daß von der Commission zur Ausmittelung der Stadtschulden der ganze Betrag 
der Forderung durch ihre Bescheinigung vom 22. April 1817 anerkannt sei; die 
nähere Beleuchtung dieses Schriftstücks wird aber ergeben, daß dies keineswegs der 
Fall ist. Die Commission hatte nur den Auftrag, die Schulden zu liquidiren, 
forderte zu dem Ende die sämmtlichen Glaübiger der Stadt auf, sich zu melden, 
und da diese ihre Papiere und Beweismittel nicht aus den Händen geben, ohne 
einen Gegen-Revers zu haben, so hat sie allen, und so auch der Dorfschaft Haken
wald attestirt: — „daß ihr die Beläge über 492 Thlr. 3 Gr. 3 Pf. überliefert sind", 
— was doch vorangehen mußte, wenn sie geprüft werden sollten. Daß dieses 
Schriftstück nichts weiter enthalten soll, beweiset schon der Umstand, daß die 
Schemata im Voraus auf die Rubriken des gedruckten Tableaus, als : — 1) beschei
nigte Forderungen, 2) unbescheinigte Forderungen, 3) Erpressungen — eingerichtet 
waren; es enthält aber kein Anerkenntniß über einen Schuldbetrag, denn dazu hatte 
die Commission weder Auftrag, noch hat sie diesen überschritten. Es liegt schon in 
den Vorschriften der St.-O., daß die St.-V. nur über das Anerkenntniß decidiren 
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konnten, welches auch geschehen ist. Es wird jetzt auf die Entscheidung der Frage 
ankommen: — „hat die Stadt die Verpflichtung, die auf feindlichen Befehl aus 
dem Dorfe Hakenwald geforderte und abgeholte Fourage und Lebensmittel zu be
zahlen? — und wir bitten, dieselbe instruiren zu lassen.

Die Königl. Regierung fertigte Abschrift dieses Berichts unterm 17. April 
1826 der Dorfschaft Hakenwald zu, um daraus zu ersehen, daß, wenn der Magistrat 
auf der einen Seite einraümte, einen Posten von 228 Thlr. 15 Sgr. bezahlen zu 
müssen und zu wollen, derselbe jede weitere Verpflichtung rein bestreite. Über die 
Gründe, welche der Magistrat in dieser Beziehung anführte, mogte sich die Königl. 
Regierung z. Z. nicht aüßern, bevorwortete aber, daß actenmäßig ein Anerkenntniß 
des Restes der angeblichen Total-Forderung von 492 Thlr. 3 Sgr. 3 Pf. Seitens 
des Magistrats keinesweges vorhanden sei, und also die Dorfschaft, wenn dieselbe 
nicht etwa vergleichsweise mit jenen offerirten 228 Thlr. 15 Sgr. zufrieden sein 
wolle, den durch den Cabinets-Erlaß vom 27. October 1820 vorgezeichneten Weg gegen 
die Stadt Golnow werde einzuschlagen haben, — d. h.: die gerichtliche Klage gegen 
den Magistrat und die Stadtverordneten von G. anzustrcngen, was denn auch 
unterm 13. Mai 1826 geschah. Nach beendigter Instruction kam die Sache jedoch 
nicht zur Entscheidung des Richters, sondern die Parteien, eingedenk des Spruchs, 
daß ein niagerer Vergleich mehr werth sei, als ein fetter Proceß, vereinigten sich, 
auf Antrag der klagenden Dorfschaft zu einem gütlichen Vergleich, der zwischen 
sämmtlichen Wirthen aus Hakenwald — 35 an der Zahl, — und dem Bevoll
mächtigten der Stadt Golnow, Rathsherrn Bethke, am 22. November 1826 ab
geschlossen wurde. Dieser Vergleich enthält folgende Bestimmungen:

§. 1. Die verklagte Stadt G. gesteht der klagenden Dorfschaft H. von den 
in der Klage vom 13. Mai er. geforderten 492 Thlr. 2 Gr. 3 Pf. für Lieferungen 
zur Verpflegung der in der Stadt G. einquartiert gewesenen feindlichen Kriegs
völker die Summe von 228 Thlr. 15 Sgr., und von der alsdann noch streitig 
bleibenden Summe von 263 Thlr. 14 Gr. 8 Pf. alt Courant die Hälfte mit 131 
Thlr. 24 Sgr. 2 Pf., überhaupt also den Betrag von 360 Thlr. 9 Sgr. 2 Pf. 
hierdurch zu, wogegen die Dorfschaft Hakenwald anerkennt, der Stadtcommune G. 
an Oderfestungs - Verpflegungsgeldern die Summe von 52 Thlr. 1 Sgr. 9 Pf. 
schuldig zu sein, deren Abzug sie sich von der vorstehenden Summe hiermit ge
fallen läßt.

§. 2. Die Dorfschaft H. verzichtet daher hiermit ausdrücklich und wohl
bedächtig auf den Mehrbetrag ihrer eingeklagten Forderung in 131 Thlr. 24 Sgr. 
2 Pf. bestehend, so wie auf die in der Klage geforderten Verzugszinsen, wogegen 
aber auch von Seiten der Stadtcommune G. dem Ansprüche auf Verzugszinsen 
für die bis jetzt rückständig gebliebenen Oderfestungs - Verpflegungsgelder hierdurch 
entsagt wird.

§. 3. Die nach Abzug der vorgedachten Oderfestungs-Verpflegungsgelder der 
Dorfschaft H. annoch zukommende Vergütigungssumme von 308 Thlr. 7 Sgr. 5 Pf. 
soll derselben durch die G.'sche Kämmerei innerhalb 4 Wochen von heüte an von 
Seiten der Verklagten bei Vermeidung der Rechtshülfe baar ausgezahlt werden und 
es ermächtigen die Mitglieder der Dorfschaft H. ihre früheren Deputaten in dieser 
Sache, nämlich den Schulzen Carl Gohlke, den Gerichtsmann Martin Sievert und 
den Colonisten Görs senior hierdurch zugleich ausdrücklich, die Zahlung in Empfang 
zu nehmen und darüber Namens ihrer gültig quittiren zu können.



688 Der Naugarder Kreis.

§. 4. Sämmtliche durch diesen Rechtsstreit entstandene Gerichtskosten und 
Stempelgebühren übernehmen die Kläger zur einen und die Verklagten zur andern 
Hälfte, die außergerichtlichen Kosten hingegen trägt jeder Theil selbst. Beide Theile 
geloben hierdurch die unverbrüchliche Festhaltung dieses Vergleichs und wollen dem
selben unwiderrufliche Kraft beilegeu, genehmigen ihn seinem ganzen Inhalte nach, 
verlangen jedoch keine förmliche Ausfertigung, sondern nur simple Abschrift des 
Protokolls.

Den Vermittler dieses Rechtsstreites, Justiz Commissarius (Rechtsanwalt) 
Block zu G. gab die Königl. Regierung durch Erlaß vom 21. December 1826 ihr 
Wohlgefallen über den von ihm zu Stande gebrachten Vergleich zu erkennen.

Nach den §§. 1 und 13 des zwischen dem Magistrat zu G. und 20 Colonisten 
zu H. unterm 13. November 1752 abgeschlossenen und unterm 14. Februar 1754 
landesherrlich bestätigten Erbzins - Vertrages ist den Erbzinsmännern frei gegeben, 
laut §. 1 sub vorbis : „Ihr Erbzinsgut nach eigener Willkür und Gefallen, luie sie 
es ihrer Wirthschaft nach am convenablesten oder besten finden und halten, zu 
nutzen und zu gebrauchen, auch an Andere, jedoch mit der expressen Bedingung, daß 
der Kännnerei zu G. bei allen vorkommenden Veraüßerungen das Vorkaufsrecht 
zustehe, und selbige sich dessen gebrauchen könne, dafern die Erbzinsmänner bei 
Veräußerung des einen oder andern Hofes, oder wenn sonst Höfe ledig werden, 
selbige mit solchen tüchtigen Wirthen nicht besetzen, woran die Kämmerei ratione 
canonis völlig gesichert ist, zu veraüßern und zu verkaufen"; und der §. 13 des Ver
trags bestimmt wörtlich: „Sollten über kurz oder lang diese Erbzinsgüter von den 
gegenwärtigen Erbzinsmännern veraüßert, oder von einem Possessor auf den andern 
transferirt werden, so bedingt sich der Magistrat vor die Kämmerei zu G., daß 
außer dem vorher bereits stipulirten Vorkaufsrechten auf den ersten Fall 5 Procent 
von dem fallenden Kaufpretio in recognitionem dominii directi erlegt werden, im 
letztem Fall aber, wenn die Possession jure hereditario transferirt wird, verbinden 
sich Erbzinsmänner von jedem Holländergut der Kämmerei 3 Thlr. in recognitionem 
dominii directi zu bezahlen". — Hierdurch ist also festgesetzt, daß : 1) der Kämmerei 
bei allen Veraüßerungsfällen das Vorkaufsrecht zusteht: 2) bei dessen Nichtausübung 
5 Prct. des Kaufgeldes als Laudemium an sie gezahlt; 3) bei Besitzveränderungen 
durch Erbschaft aber nur 3 Thlr. Recognitions-Gebühren erlegt werden sollen. Nun 
aber kam es im Jahre 1831 vor, daß zwei der Colonisten ihre Höfe bei Lebzeiten 
an ihre Söhne cedirten, und der Magistrat, weil keine Vererbung, sondern der 
zweite Fall, eine Veraüßerung, vorlag, das 5Prctige Laudemium der Cessionssumme 
in Anspruch nahm. Darüber gerieth die ganze Gemeinde zu H. gleichsam in Aufstand. 
In einer langathmigen Vorstellung vom 10. Februar 1831 beschwerte sie sich über 
das Ansinnen des Magistrats bei der Königl. Regierung und bat diese, jenen anzu
weisen, von der Forderung der Lehnware à 5 Prct. abzustehen, und bei der Ré
cognition von 3 Thlr. stehen zu bleiben, nicht allein bei den vorliegenden zwei, son
dern auch bei allen übrigen Fällen gleicher Art, wie es seit Entstehung der Colonie, 
also in mehr denn zwei Mal rechtsverjährter Zeit, immer gehalten worden sei.

Obwol die Sache gar nicht vor das Forum der Landes - Polizeibehörde, son
dern, wenn Parteien sich über die Erklärung des Erbzinsvertrages nicht verständigen 
können, lediglich vor die Gerichte gehörte, fertigte die Königl. Regierung die Be
schwerdeschrift der Hakenwalder doch dem Magistrate zur Kenntnißnahme und Bericht
erstattung zu.
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In dem Berichte vom 9. März 1831 führte der Magistrat aus, daß die Aus
legung der contractlichen Bestimmungen von 1752 Seitens der beschwerdeführenden 
Gemeinde H. eine ganz irrige fei, denn das gebrauchte Wort — veräußern — 
ergebe, daß nicht bloß ein reiner Verkauf, sondern jede andere rechtsverbindliche 
Übertragung des Eigenthums, oder Entledigung des Besitzes, darunter verstanden 
fein solle, und der Ausdruck — an Andere — fei soweit umfassend, daß darunter 
jeder qualifizirte Mann, mithin auch Kinder und Verwandte des Besitzers gemeint 
seien, weil diese sonst ausdrücklich ausgeschlossen werden müßten. Es sei ganz 
unzweifelhaft, daß die Verpflichtung zur Erlegung des Laudemiums, oder das Recht 
zur Ausübung des Vorkaufs in allen Fällen eintrete, wo der Besitz nicht, durch 
Erbgang an den neuen Erbzinsmann gelange, denn er soll — jure hereditario 
— transferirt werden; eine Erbschaft ist nun aber nicht vorhanden, so lange der 
Erbgeber noch lebt, und über Gegenstände feines Vermögens frei verfügen kann, 
und alles, was ein präsumtiver Erbe von demjenigen, den er nach dessen Tode 
gemeinschaftlich mit Andern beerben würde, bei dessen Leben von ihm erhält, er
wirbt er nicht als Erbe, sondern aus einem andern Rechtstitel. Die Vorschriften 
der §§. 716 und 717 Tit. 18, Th. I. A. L. R-, welche von den Beschwerde
führern zu Gunsten ihrer Behauptungen angeführt worden waren, nämlich: 
daß Erben in absteigender Linie von Erlegung der Lehnware befreit sind, wenn 
ihnen das Gut auch schon unter Lebenden abgetreten wird, finde hier nicht An
weisung, weil der Erbzins - Contract das Gegentheil bestimmt, §. 719 1. c. und die 
Besitzergreifung durch Erbschaft nur zu dieser Befreiung berechtigt. In den 
beiden vorliegenden Fällen sei nun aber weder von einer Erbschaft die Rede, noch 
feien die neüen Acqnirenten die einzigen Erben ihrer Ältern, sondern die 
ersteren haben mehrere Geschwister, die im Fall der Jntestaterbfolge mit ihnen ein 
gemeinschaftliches Erbrecht an dem Besitzthnm ihrer Ältern haben und 
deshalb wollen die Letzteren ihnen selbiges nicht vererben, sondern bei ihrem Leben 
unter günstigen Bedingungen zuwenden, und dies Geschäft ist — eine verkäuf
liche Gutsüberlassung an Descendenten — wie sie das Stempelgesetz vom 7. März 
1822 im §. 5 nennt, und keine Erbschafts-Ab- oder Antretung. Die vom Magistrate 
in Abschrift eingereichten Contracte von beiden Füllen, welche zur Beschwerde der 
Hakeuwalder Veranlassung gegeben hatten, ergaben nun aber ganz nnzweideütig, 
daß die Besitzabtretungen von den Ältern an die Kinder reine Verkaüfe, und nicht 
im Wege des Erbgangs erfolgt waren, indem die Kinder die älterlichen Grund- 
stücke nur gegen ein bestimmtes Kaufgeld, und andere Leistungen, nicht aber als 
reines Erbgut erwerben sollten, und deshalb war der Magistrat, wie er in dem 
Bericht behauptete, Namens der Kämmerei, zur Ausübung des Vorkaufsrechts oder 
zur Forderung des Laudemiums von 5 Prct. berechtigt. Hiervon, sagte der Ma- 
gistrat, treten wir unter feinen Umständen zurück, und wenn die beibeii betreffenden 
(Mühlenbesitzer) Völker und Radtke hierin eine Beeinträchtigung ihres Rechts finden, 
so mögen sie selbiges im proceßualischem Wege geltend machen, indem wir, nach 
dem Beschlusse der St.-V. darauf in jedem Falle eingehen, und die wohl erworbenen 
Rechte der Kämmerei aufrecht zu erhalten suchen werden. Was die Beschwerde
führer endlich von der Verjährung unsers Rechts, unb von ihrer Befugnis) reden, 
diesen Gegenstand aus dem gemeinsamen Interesse der ganzeil Colonie gemeinschaft
lich verfechten zu wollen, ist eben so unerheblich, als ivas sie unüberlegter Weise 
von der angeblich irrtbümlichen Mittheilung der vorgedachteil beiden Kanscontracte 
durch das hiesige Kölligl. Stadtgericht, Behufs unserer Erfläruilg darüber, sprechen;

Landbuch von Pouuneru; Th. 11., Bd. V. 87 
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denn eine Verjährung unserer hypothekarisch eingetragenen Rechte kann, nach §. 511, 
Tit. 9, Th. I. A. L. R. nicht eintreten, und die Einholung unsers Consenses bei 
allen Besitzveränderungen ohne Ausnahme, ist nicht nur ausdrücklich im §. 13 der 
Erbzins-Vertrags, sondern auch im §. 698 Tit. 18, Th. L A. L. R. vorgeschrieben. 
Die eigenmächtige Abschätzung des Altentheils der Verkäufer ist in den §§. 722 und 
724 1. c. begründet, dagegen sind wir, — so erklärte der Magistrat — gern bereit, 
den Werth der mitverkauften Jnventarienstücke von dem Kaufpretio abzurechnen, 
sobald der Betheiligte sich meldet, was aber bis jetzt noch nicht geschehen ist, und 
dieser Werth ermittelt und nachgewiesen sein wird. — Aus diesen Gründen wird 
Königl. Regierung ersehen, daß wir, ohne das Interesse der Stadt zu verletzen, das 
Verlangen der supplicirenden Gemeinde H. nicht gewähren können, daß vielmehr 
unsere Forderungen in den vorliegenden beiden Fällen gerecht und billig sind und 
deshalb bitten wir, selbige mit ihrer ungegründeten Beschwerde zurück, und event, 
zum gerichtlichen Wege zu verweisen/'

Die Königl. Regierung war mit der Rechts - Déduction des Magistrats in 
allen deren Einzelheiten einverstanden, und beschloß, um einem unnützen Prozesse 
vorzubeügen, den Reclamanten eine Abschrift des Magistrats-Berichts mitzutheilen. 
Dies geschah am 28. März 1831, indem der Gemeinde H. eröffnet wurde, daß 
Königl. Regierung der Ansicht des Magistrats beitrete, und dieser von seinen An
sprüchen wegen des Inventariums Abstand genommen habe. Wenn aber die Be
schwerdeführer sich die Abschätzung des Altentheils, wie der Magistrat sie, excl. des 
Inventars, nun vornehmen wolle, auch nicht anzuerkennen geneigt seien, so gehöre 
auch dieser Streit lediglich vor das Richterliche Forum. Im November des Jahres 
1832 war die Streitsache noch nicht zum Austrag gekommen; die Hakenwalder 
hatten gegen den Magistrat nicht geklagt, aber auch das Laudemium nicht an bie 
Kämmerei abgeführt. Unterm 7. November 1832 wurde einer der Betheiligten, der 
Mühlenmeister Völker, bei der Königl. Negierung dahin vorstellig, daß er, zur Ver
meidung eines Prozesses, den Contract aufheben wolle, welchen er am 10. Februar 
1830 mit seinen Söhnen geschloffen habe, bannt die Kämmerei nicht befugt je:, 
Laudemium zu fordern; doch wünsche er, daß Königl. Negierung seine Ansicht 
theilen möge, dahin gehend, daß es ein Unterschied sei, wenn eine Colonisienstelle 
an Fremde verkauft, oder wenn sie von Ältern ihren Kindern kaüflich überlassen 
werde, in diesem Falle sei die Grundherrschaft nicht berechtigt, ein Laudemium zu 
verlangen. Man sieht, die Ermahnung der Königl. Negierung hatte nicht gefruchtet. 
Der Supplicant wurde durch Resolution vom 26. November 1832 an den Magistrat 

verwiesen.
Damit schließen die Acten über den Landemial - Streit. Heilt zu Tage kann 

es nicht mehr vorkommen, da die neuere Gesetzgebung, diese aus alter Zeit über
kommene Abgabe beseitigt hat. Aus den: Vertrage vom 10. Februar 1830 erhellet, 
daß der Mühlenmeister Völker seinen Colonistenhof unter seine beiden Söhne so 
theilte, daß der älteste die eine Hälfte mit der Windmühle für 2600 Thlr., der 
jüngere Sohn die andere Hälfte für 1200 Thlr. übernahm, beide Brüder außerdem 
zu einem ansehnlichen Altentheil verpflichtet wurden, dessen Werth, gering gerechnet, 
zu 1800 Thlr. geschätzt werden kann, so daß der ganze Hof, No. 6 in H. zu minde
stens 5000 Thlr. gewürdigt wurde. Der zweite Fall betraf den halben Colonisten
hof No. 96, welcher von seinem Eigenthümer, dem Colonisten Radtke, an dessen 
Sohn für 800 Thlr. und den Altentheil für beide Ältern, durch den Vertrag vom
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15. Septeà 1831 überlassen wurde. Weil auch dieser Altentbeil bedeutend war 
fonbCr?amemer»a“r^r»\i>C^Ofeè T*  "î'd"s angeschlagen, Wasim Vertrage

r. angemerkt ist. Jedenfalls geben diese Wahlen einen unaefäbren 9lnhnft zur Beurtheilung des Werths der Hakenwalder àndstüà 9f ' ?

hl. dkn Erbzins-Vertrag von 1752 erlangten die Kolonisten von H. auch 
A s zuîud7d°s 17"^',' /ad Leseholz in der Golnowschen Stadtfor,?
ville ° 7s 18^ Zahlrhunderts bereits mehrere Colonistenhvfe getheilt, und 
woLn »'M'Ä" '““T' .""ch i" den aus deu Hofstellen angelegten Speicher- 
Wohnungen sich eine Menge Einlieger eingefunden hatten, bei denen das Bedürfnis 
uÄ Dom^n-â^âl selbstverständlich hervortrat, verordnete die damalige Kriegs- 
sp .b^A ^uenkammer — es ist nicht ersichtlich, auf wessen Anlaß, weil die betreff 
falben Acten nicht vorliegen, doch muthniaßlich auf den Antrag der Leute, — durch

6‘ Oàr 1801 daß außer den Wirthen zu H., auch die sämmtlichen 
und Ä „und Leseholz in der Stadtforst zu sammeln befugt fan, 
JïïLl a? ^'rechtigte lahrlich 1 Thlr. Brennzins, auch Heide-, oder Holzmiethe 
^5" « a!1 bte àrnerer zahlen sollte. Es waren 40 Familien, incl. Büdner 
snr h?pPSb ?Ue^ Öen? b/e gedachte Berechtigung damals zugesprochen wurde, 
beklà^Ä Anscheinend als em Precarium. Ein volles Menschenalter später 

-fj $ Inquilinen zu H., daß ihnen die bisherige Holznutzung vom Ma- 
eiü3ogeii lei, wodurch sie in die größte Noth versetzt worden seien; sie baten: 

gl. Regierung möge den Magistrat anweisen, es bei der zeitherigen Observanz 
stehendînVaff^ und'^/s^^igen, haß sie das ihnen nöthige Brennmaterial, be- 
üehend in Raff- und Leseholz ui den benachbarten Staatsforsten, entweder im 
Stepnltzer Revier oder im Hohenbrückschen holen dürften. Aus gehaltene Rück- 

ergab es sich, daß bte Einlieger zu H. gar feine Holzberechtigmig auf die 
Stadtforst hatten, vielmehr war denselben nur das alljährliche Einmiethen zu Raff- 
iebpr^it0 5 Zählung des üblichen Heidemietbezinses gestattet, welches zu 
1.... Eouute. eo wurde die Verordnung von 1801 vom Ma-

llLbem vom Februar 1840 interpretirt, der sodaun anführte 
datz die Riehrzahl der Colonisten in H. zu Raff- und Leseholz in der Stadtforst 
berechtigt sei daß diese aber zum öftern über Mangel daran Beschwerde geführt

T Mängel den Inquilinen zuzuschreiben sei. Um allen Grund zu 
àschwerden aus dem Wege zu raunten hatte der Magistrat seit dem Jahre 

lb35 keinen Enilieger mehr als Heidemiether ausgenommen. Auf Grund die er 
' m iagtltrat ertheilten Auskunft wurden die Supplicanten von der Köniql. Re- 

glerung unterm 14. März 1840 beschieden und ihnen anheim gegeben, den Weg 
er Klage gegen die Stadt G. zu beschreiten, wenn sie glaubten, auf die ihnen 

entzogene Vergünstignüg als eine Gerechtsame Anspruch zu haben. Und schließlich 
wurden )te bedeutet, daß, falls in die benachbarten Staatsforsten Heidemiether aus
genommen wurden, )ie sich dieserhalb an diebetreffenden Oberförster zu wenden 

cn' Inquilinen waren mit diesem Bescheide der Königl. Regierung nichts 
weniger als einverstanden. Sie gingen beschwerdeführend an den Minister des 
B-L btC vom 23. Juni 1840 zur 'ressortmäßigen &*«  '»*
Màs °" de» Oberpraftdenlen abgab. Bon diesen, wurde ihnen unterm 2o 

irf 7 El^nerde für begründet nicht erachtet werde» tonnet
Rê und 7,4’1"'71 Jh *,« crrt,e “7er dadurch, daß ihnen früher das Sammeln von 
■W und Leseholz in der Goluowfche» Stadtforst gegen die übliche Heidemiethe 

87»
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aestattet war, noch kein Recht erworben zu haben scheinen, eine Fortsetzung dieses 
Verhältnisses im Widerspruch der Stadt G. zu erzwingen, fo gehör
LL- Ztt7.iM,°7d°ch keines Falls zur Eompetenzder V°ràngsbeh°à 

vielmehr vor die ordentlichen Gerichte, weshalb auch der Ob P . 
stellern, falls sie sich mit einem solchem Ansprüche durchzukmnmen g . ' 
überlassen konnte, denselben vor dem Richter geltend zu machen. v s < 
ßrfabruna daß Leute auf niederer Bildungsstufe stch schwer oder gar mch ) 
là Len sie sich à mal etwas in den Kopf gesetzt, -s ist nicht 
ânaeî wie widersinnig es anch fein möge. Gibt I nen eme Bthà -'nen 

Bescheid nicht nach ihrem Sinne, so ist ihnen das größte Unrecht angethan, u 
x. 'en über Parteilichkeit, schieben der Behörde sogar unedlere Motrveunter.Ler 
ttichenL kommenheiten sind nicht selten. Da.m ich-u-n d.e sich Ver^thàn- 

den von dem Ungeziefer der Winkelconsulenz noch mehr aufgestachelt, à gehen 
an den König' Und also thaten es auch die Hakenwalder Jnqmlmen nach Ablauf 
vo? 3 fahren. Ihre Immédiat - Vorstellung vom 13. September 1843 gmg aus 
dem König! Cabinet ohne weitere Bestimmung an den Minister dev Inner 
kon diesem an die Koni l. Regierung zn Stettin zur Bescheidung der Mts à 
denen unterm 13. November 1843 nur das wiederho l werden k°> Ute was chi en 
die Regierung au. 14. März und der Ober. Präsident am 20. Jul. 1840 er 

öffnet hatte.
Die Dorsschaft H. ist verpsiichtet, den Prediger aus Golnow Mr Abhaltung 

des Gottesdienstes zu holen und wieder nach der Stadt zr. fahren. S
»flichlnng liegt ihr ob, wenn Magistratspersonen ans Golnow in ^e”rc‘“n3 
GÜtsherrschast Geschäfte in H. haben. Und so ist cs IN Beziehnnk. ans dl- Ma 
aistratspersonen in allen Eigenthnms-Ortschasten. Bis zum ^rnhiahr 1836 würd 
tafi ÄtaWC Abholung des Predigers, so wie zur Abholung der Atagistrà 
"erkonen L Lhe nach geleistet. Zn der angegebenen. Zett

ä 's »«■’«-»*-

für die Letzteren beschwerlicher als die sür den erstern stnd.

Kaltenhof.

Ar diî Entreprise Kattenhof gegen einen unveränd-rlichen Canon Mr Kammer^ 
-°s'°?°LnL/LLtAU^dft^rb7 hàmuêdmGerichtsîarkeit 

7 AoM Golnow sieben ^Im Jahre 1842 traten die Eolonisten mit der Behanp. 
taL da chn!n °°n Lrsher die B-sngniß zustehe, den Schulzen und die 

Gerichtsleüte unter sich durch Stimmenmehrheit zu wählen, die demnächst â à- 
XqTbestätigt würden. So hatten sie zu Ende des gedachten Jahrs die Wah
eines «nannten Gerichtsmanns mit 15 Stimmen gegen 4 vorgenommen, der, wie 
ne «.führten alle Eigenschaften eines tüchtigen Geschäftsmanns belaß, dessen 
ngeaÄ aber nW vom Magistrate bestätigt worden war Dieser hatte vielme 

von der Wahl gar keine Notiz genommen, sondern ernen Andern, undzvar, wie 
die Eolonisten vorgaben, aus der Klasse der in Kattenhof ang s '
^stellt. Ob dieses Vorgehens des Magistrats gerrethen die Fünfzehn m Zorn.
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Sie begaben sich in corpore nach Stettin, wo sie sich von einem namhaften Justiz- 
Commissarius (Rechtsanwalt) eine Beschwerdeschrift anfertigen ließen, die der 
Königl. Regierung am 15. November 1842 überreicht wurde. Sie protestirten gegen 
das Verfahren des Magistrats und baten, dasselbe einer Untersuchung zu unter
ziehen, event, einen besondern Commissarius abzuordnen, und sie in ihrem alther
gebrachten Rechte der freien Wahl von Schulzen und Gerichtsmännern zu schützen. 
Es kann auffallen, daß der Abfasser der Beschwerdeschrift die guten Leüte nicht 
eines Bessern belehrt, da es ihm, dem Rechtskundigen, nicht unbekannt sein konnte, 
daß der Polizei-Gerichtsobrigkeit über Kaltenhof allein, mithin dem Magistrat von 
G., verfassungsmäßig die Wahl und Bestellung des Schulzen und der Gerichtsleüte 
zusteht, daher von einem „althergebrachten Rechte der freien Wahl durch die Ge
meindeglieder" gar nicht die Rede fein kann. Wahrheitswidrig war die Angabe, 
daß der vom Magistrate bestellte Gerichtsmann Büdner sei, da derselbe, wie er
wiesen wurde, gleich den Protestirenden einen Eolonistenhof besaß. Der Magistrat, 
der über die Beschwerde gehört wurde, bemerkte in seinem Bericht vom 6. December 
1842: „Wollen die (Kolonisten gutsherrliche Vorrechte ins Künftige ausüben und 
des Endes die lästige Polizeigerichtsbarkeit der Stadt abnehmen, so sind wir nicht 
abgeneigt, das Commodum der Gerichtsbarkeit sowol als das Incommodum den
selben zu überlassen, bis dahin aber, daß solches geschehen, haben sich die Wirthe 
unseren verfassungsmäßigen Anordnungen zu fügen". Strenge urtheilte der Kreis- 
Landrath. Er bezeichnete das Benehmen der Beschwerdeführer als eine ohne allen 
rechtlichen Grund quärulirende Widerspänstigkeit, und trug darauf an, dieselbe 
unter Ermahnung zur Folgsamkeit gegen ihre Behörde zur Ruhe zu verweisen. 
Die Königl. Regierung gab diesem Anträge keine Folge. In der Verfügung vom 
24. Februar 1843 belehrte sie die Beschwerdeführer über die verfassungsmäßigen 
Rechte des Magistrats rücksichtlich der Wahl und Bestellung der Dorfgerichtspersonen 
in den Eigenthumsortschaften, woraus hervorging, daß sie keine Veranlassung haben 
konnte, dem Anträge: die Bestellung des vom Magistrat zum Gerichtsmann gewählten 
(Kolonisten zu annuliren, weitere Folge zu geben.

In der Gemeinheitstheilungs - Sache von Kaltenhof waren die Colo nisten 
als Gemeinde und zugleich, jedoch anmaßlich, als G u t s h e r r s ch a f t mit dem Schulzen 
dahin übereingekommen, dem Schulzendienste die ihm gebührende Weide-Abfindung zu 
entziehen und denselben nur für seinen bisherigen Besitzstand an Acker und Wiesen 
abzufinden. Die Königliche General-Commission trug Bedenken, dieses Abkommen 
zu genehmigen. Sie war der Ansicht, daß für die gehörige Abfindung der Schulzen
ämter von Amtswegen gesorgt werden müsse und durch Privatverträge ihnen nichts 
entzogen werden dürfe. Da aber der Plan mit Zugrundelegung dieses Überein
kommens einmal ausgebildet und die Landabfindungen bereits in Besitz genommen 
waren, so glaubte die General-Commission, zur Vermeidung von Weiterungen oon 
ihrem Bedenken abstehen zu sollen, wenn die Königl. Regierung, als ordentliche 
Oberaufsichtsbehörde, die dermalige Abfindung des Schulzenamts für ausreichend 
erachten, oder sich allgemein damit einverstanden erklären wollte, daß Gutsherrschaft 
und Gemeinde unter Zuziehung des Schulzen über die Schulzendotation willkürlich 
verfügen können. Mittelst Anschreibens d. d. Stargard, den 22. Juni 1846, erging 
daher an die Königl. Regierung das Ersuchen, sich von Oberaufsichtswegen hier
über zu aüßern. 3n diesem Behuf bemerkte die General - Commission, daß der 
Schulzendienst 2 Mg. 20 Ruth. Acker Ister Klasse und 160 Q. Ruth, von den besten
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Wiesen besitzt und dafür abgefunden worden, die entzogene Weidegebürniß aber 
nach dem Durchwinterungsprincip und der Réduction der Abfindungen nach den 
Kräften der Weidemasse sich auf 0,57 Kuhweiden im Werthe von Thlr. 1. 29. 
5 Pf. jährlichen Reinertrags belauft. Dieses Schreiben der General-Commission 
wurde von der Königl. Regierung dem Magistrate zur gutachtlichen Äußerung über
wiesen, der unterm 17. Juli 1846 berichtete, daß er das Übereinkommen der Ge
meinde zu K. mit dem zeitigen Schulzen Klütz nicht für zulässig erachten und nicht 
darin willigen könne, daß dem Schulzendienste die ihm gebührende Weideabfindung 
entzogen werde, vielmehr darauf dringen müsse, daß dem Schulzenamte sein Em- 
kommen nicht geschmälert, und event, statt der Natural - Abfindung an Weide, die 
jährliche Baarrente von der Gemeinde gezahlt werde. Dieser Ansicht schloß sich 
die Königl. Regierung in ihrem, unterm 30. Juli 1846 an die General-Commission 
erlassenen, Antwortschreiben von Oberaufsichtswegen lediglich an. Welche Art der 
Weideabfindung, ob Natural- oder Nenten-Absindung beliebt worden, erhellet aus 
den Acten nicht. Nur das ist aus beni Magistrats-Bericht noch zu erwähnen, daß 
gegen das Auftreten der Gemeinde K. als Gutsherr schaft, nomine der Stadt, 
wiederholentlich Protest erhoben wird. Die Stadt ist Ober-Cigenthümerin von K. 
„und deshalb schon, sagt der Magistrat, können wir die Schmälerung des Ein- 
kommens des Schulzendienstes nicht billigen".

Marsdorf.
Dieses Dorf ist Zwei- oder eigentlich Dreiherrlich. Es besteht aus 21 Bauer

höfen, wovon 14 zum Marienstift in Stettin, 7 aber zur Stadt G. gehören, und 
zwar wie schon ein Mal bemerkt, 5'/3 zum Hospital Spiritus Sancti und 1% zur 
St. Catharinen-Kirche. Von den Hospital-Bauern ist bereits oben, int Artikel von 
den milden Stiftungen, die Rede gewesen; von deni Kirchen-Antheil des Dorfs und 
den Marienstifts-Bauern wird weiter unten zu sprechen sein. Zeither hat jeder der 
zweiherrlichen Antheile, des Marienstifts und der Stadt G., seinen eigenen Schulzen 
gehabt. Durch Cabinets - Erlaß vom 16. September 1815 ist festgesetzt, daß das 
Schulzenamt nach wie vor eine Ehrenstelle bleiben muß, und nur in denjenigen 
Fällen, wo solches besonders lästig ist, dafür gesorgt werden soll, daß die Ehren
stelle durch anderweite Erleichterungen oder Nutzungen annehmlich gemacht, aüßer- 
sten Falls aber von der Gemeinde eine baare Remuneration für den Schulzen 
aufgebracht werde. Diese landesherrliche Bestimmung ist in dem Verhältnisse des 
Schulzen begründet, der als Vorsteher der Gemeinde vorzüglich berufen ist, deren 
Bestes wahrzunehmen So ist es gekommen, daß fast aller Orten der Schulzendienst 
bald, und zwar in den meisten Fällen, mit einer Landdotation, bald mit einer Ent
schädigung in Gelde bedacht worden ist, die indessen in beiden Fällen nur gering
fügig zu neunen ist für die Mühwaltungen des Schulzen, dessen Amt im Laufe 
der Zeit einen Umfang erhalten hat, welche die Arbeitskraft eines intelligenten 
Mannes ganz in Anspruch zu nehmen vermag. Der Schulze ist nicht blos erster 
Beantter seiner Gemeinde, er ist auch als Delegirter der Staatsgewalt Polizei
meister nach allen Richtungen der Polizei - Verwaltung und zugleich Erheber vieler 
directen Staats- rc. ©teuern, und für deren richtigen und pünktlichen Eingang 
verantwortlich. In Marsdorf bezog der Schulze des Marienstifts - Antheils von 
jeher eine Entschädigung für sein Officium. Die Schulzen vom Stadtantheil 
bewarben sich vor 50 und längeren Jahren, jedoch vergeblich, um eine Remuneration, 
indem die übrigen 6 Gemeindeglieder sich dazu nicht freiwillig verstehen wollten 
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und der Magistrat von G., nicht ernlächtigt war, ein Gehalt festzusetzen. Zu einer 
Land - Dotation fehlte es an Gelegenheit. War auch das Amt des Schulzen im 
Stadtantheil wegen der kleinern Gemeinde nicht so lästig, als in dem größern 
Marienstifts-Antheil von M., so eignete sich die Mehrheit der Gemeindeglieder doch 
nicht zur Übernahme desselben, und es war in der That unter ihnen nur ein Ein
ziger vorhanden, der das Schulzenamt zu versehen im Stande war. Dieser aber 
verlangte seit dem Jahre 1815 eine Entschädigung für seine Mühwaltung, 
oder Abnahme des Amtes, die ihm unter den obwaltenden Verhältniffen vom Ma
gistrat verweigert wurde. Der Magistrat hielt es für gerecht und billig, wenn 
jeder der 6 übrigen Bauern des Stadtantheils von M. dem Schulzen eine jährliche 
Entschädigung von 1 Thlr. verabreichte, womit alle Theile zufrieden sein könnten. 
Dieser Vorschlag, der im Jahre 1817 gemacht wurde, fand bei der Königl. Re
gierung Anfangs kein Gehör, um so mehr nicht, als die Dorfschaft die Frage auf
warf, ob sie oder die Gutsherrschaft, d. h. : die Stadt G., verpflichtet sei, den 
Schulzen zu besolden, eine Frage, welche dann auch von der Königl. Regierung 
durch Verfügung vom 19. November 1817 für die erstere Alternative bejahend 
beantwortet wurde. Nun aber weigerten sich die Bauern, für den Schulzen auch 
nur die geringste Vergütigung aufzubringen; sie blieben hartnäckig, wie es bei 
Leüten geringen Bildungsgrades stets der Fall ist, bei ihrer Meinung, daß der 
Schulze nicht für sie, sondern für die Herrschaft da sei, woraus folge, daß der 
Magistrat den Schulzen lohnen müsse Die Remuneration für den Schulzen wurde 
auf 6 Thlr. fürs Jahr festgesetzt und der Magistrat mittelst Verfügung nom 18. 
April 1818 angewiesen, mit executiven Maßregeln vorzugehen, falls die 6 städtischen 
Bauerwirthe sich ferner weigern sollten, die gedachte Entschädigung dem Schulzen 
zu entrichten. Über den heütigen Stand der Ortspolizei in M. weiter unten.

Schulwesen.
Am Schlüsse des Jahres 1832 gab es in Golnow 854 Kinder im schulpflich

tigen Alter, darunter 419 Knaben und 435 Mädchen. Diese Kinderschaar wurde 
unterrichtet vom Rector, Subrector und Cantor, in der städtischen Elementarschule, 
welche man Mittel-, auch obere Elementarklasse nannte, in der interimistischen 
städtischen Elementarschule, und in den Schulen der beiden Vorstädte, der Wiekschen 
und Röddenbergschen Schule, außerdem fungirte eine Lehrerin. Von sämmtlichen 
schulpflichtigen Kindern wurde das Schulgeld, pro Kopf und Jahr mit 52 Sgr. 
erhoben, was im Ganzen Thlr. 1406. 8 Sgr., ausmachte, wovon für 100 Frei
schüler Thlr. 173. 10 Sgr. aus der Kämmereikasse gezahlt wurden. Außerdem 
gingen 10 Thlr. an Schulversaümniß -- Strafgeldern ein, so daß die Schulkasse, 
nach dem Etat für die Periode 1833—1838 eine Einnahme hatte von 1416 Thlr. 
Davon wurden gedeckt: an bestimmten Besoldungen für das Rectorat, Subrectorat, 
Cantorat, die Lehrerin, den Schulkassen-Rendanten und den Schulboten Thlr. 606. 
18. 4 Pf.; an unbestimmten Besoldungen der Lehrer der beiden Elementarschulen 
in der Stadt und der zwei Vorstadtschulen 680 Thlr., indem diese Lehrer auf das 
Schulgeld der die Schule wirklich besuchenden Kinder angewiesen waren, und deren 
Zahl wurde in diesen 4 Schulen zu 510 angenommen. Die Lehrer empfingen jedoch 
nicht das volle Schulgeld, welches die Kasse erhob, sondern nur pro Kind und Jahr 
40 Sgr. Der Besoldungs - Etat betrug im Ganzen Thlr. 1286. 18. 4 Pf. Zu 
Schul-Utensilien und deren Unterhaltung waren 60 Thlr. ausgesetzt. Holzgeld 
empfing die Lehrerin, die Mittelklasse und die Röddenberger Elementarklasse mit 
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je 10 Thlr. zusammen - 30 Thlr. Zur Deckung von Ausfällen waren im Tit. 
Insgemein Thlr. 39. 19. 8 Pf. bestimmt. Daher Gesamrnt-Ausgabe wie Einnahme 
Thlr. 1416. 8 Sgr.

Da die städtischen Schulanstalten nach der überwiegenden Zahl der vorhandenen 
Schuljugend, wie nach den bisherigen Mitteln sich durchaus nur in der Sphäre 
einer niedern Bürgerschule halten konnten, so hatte es den Ältern der gebildeten 
Stände, deren Söhne und Töchter entweder Vorbildung für den Gymnasial-Nnter- 
richt, oder überhaupt höhern Unterricht in einigen Sprachen und Realwissenschaften 
bedurften, von jeher an Mitteln zur Erreichung dieser Zwecke gefehlt. Die wenigen 
Stunden, die den städtischen Schullehrern zur Ertheilung von Privatunterricht übrig 
blieben, reichten dazu nicht hin und fielen in unpassende Zeiten. Auch fehlte es 
theilweise an dem erforderlichen Vertrauen zu den vorhandenen Lehrern. Dennoch 
ließ sich der längst ausgesprochene Wunsch mehrerer Ältern nach einem besondern 
Unterricht für ihre Kinder früher nicht realisiren, da die Zahl solcher Altern im 
Ganzen genommen zu gering war, um die erforderlichen Mittel aufzubringen. Als 
aber im Jahre 1832 durch die nach G. gelegte Garnison und einige andere Per
sonal - Veränderungen die Zahl der erwähnten Älternklasse sich bedeütend vermehrte 
und das Verlangen nach einer Privatschule mit gesteigertem Unterrichtsziel dringen
der als je ausgesprochen wurde, so nahm sich der damalige Pfarrer von G., Super
intendent Dannenberg, der Sache an — indem er selbst wegen 3 Kinder dabei 
interessirt war, — und es traten 17 Ältern Behufs Errichtung einer Familienschule 
zusammen, der 14 Söhne und 12 Töchter zugeführt wurden, überhaupt also 26 
Kinder. Es wurde ein gemeinschaftliches Local für den Unterricht und als Wohn- 
nung des Lehrers gemiethet und ein Lebrer in der Person des Schulamts - Candi- 
daten Kühn aus Berlin, den der dortige Superintendent Schulz empfohlen hatte, 
angenommen. Da die ganze Einrichtung von dem genannten Familien - Verein 
betrieben und dem Lehrer weder die beliebige Annahme mehrerer Zöglinge, noch 
überhaupt die Haltung der Schule auf eigene Rechnung freigestellt wurde, so 
glaubte der Ältern-Verein nach der Verordnung vom 2. Juli 1812 (im Amtsblatts 
der Stettiner Regierung, 1812, Nr. 17, S. 215) und namentlich nach §. 1 dieser 
Verordnung der Nachsuchung eines besondern Consenses überhoben zu sein. Un
verkennbar war das Bedürfniß einer solchen Familienschule in einer Stadt von 
über 4000 Einw., die gleichwol nur ein sehr beschränktes, kaum sür die Bedürf- 
niffe der größern Menge hinreichendes Schulwesen hatle, und der Consens zur 
Errichtung einer eigentlichen Privatschule hätte einem qualisicirten Lehrer, als 
Unternehmer auf eigene Rechnung, wol nicht verweigert werden können. Daß 
übrigens der von dem Familieu-Verein angenommene Lehrer qualifiât war, ging 
schon daraus hervor, daß er das Oberlehrer-Examen in Berlin rühmlich bestanden 
und bereits Aufforderung erhalten hatte, eine Lehrerstelle an einem Gymnasium zu 
übernehmen. Außer dem eigentlichen Lehrer Kühn, der nebst freier Wohnung jähr
lich 250 Thlr. erhielt, war ein Lehrer der Stadtschule noch zu wöchentlich 4 Schreib
und 2 Zeichenstunden, die er täglich von 11—12 Uhr ertheilte, gegen ein jährliches 
Honorar von 50 Thlr. angenommen, und zwar dies Anerbieten dem betreffenden 
Lehrer vorzugsweise deshalb gemacht worden, weil er die jüngeren Kinder der 
meisten Ältern des Vereins schon fast ein Jahr lang vorher, ebenfalls täglich von 
11 — 12 Uhr in seiner Wohnung privatim unterrichtet hatte, ohne daß ihm deshalb 
jemals von der städtischen Schulbehörde ein Hinderniß in den Weg, oder etwas 
zur Last gelegt worden war. Nunmehr aber, da diese Familienschule einen festen
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Halt bekommen hatte, trat die Behörde nicht allein gegen den städtischen Lehrer, 
dem sie die fernere Theilnahme an der Familienschule untersagte, sondern gegen 
das ganze Unternehmen auf, zuerst der Magistrat in einer Vorstellung vom 27. 
Mai 1833. Man legte Nachdruck auf den Verlust an Schulgeld, den die städtische 
Schulkasse erlitt, — es war jetzt auf 2 Thlr. erhöht, und die Zahl der Kinder in 
der Familie betrug jetzt 28; — aber das Verlangen der Ältern, ihren Kindern eine 
ihrem künftigen Berufe entsprechende Schulbildung zu geben, wurde unerwogen ge
lassen. Man beneidete sonderbarer und wunderlicher Weise die Ältern des Vereins 
als im Besitz einer Bevorrechtung, deren die der Schulordnung unterworfene Bürger
schaft sich nicht erfreüte, während die Ältern des Vereins schmerzlich empfanden, 
daß sie jetzt für jedes ihrer Kinder 12—18 Thlr. jährlichen Schulgeldes zahlen 
mußten und gern die Hälfte davon an die Schulkasse gezahlt hätten, wenn nur der 
Zweck erreicht werden konnte; Magistrat und Schul-Deputation vereinigten sich, um 
im Laufe des Jahres 1833 durch wiederholte Eingaben bei der Königl. Regierung 
auf Beseitigung der Familienschnle zu dringen, die von ihnen bald Hauslehrer-, 
bald Nebenschule genannt wurde, — insonderheit dem dabei thätigen städtischen 
Lehrer die fernere Theilnahme daran zu verbieten, event, würde derselbe, da er noch 
ohne Vocation sei, aus seinem Lehramte bei der Stadtschule entlassen werden.

Nach der geschilderten Lage der Sache gehörte der rc. Kühn zu derjenigen 
Klasse von Privatlehrern, über welche das Ministerium der geistlichen, Unterrichts- rc. 
Angelegenheiten sich in dem Rescript vom 30. October 1827 folgender Maßen 
aüßert: — „Privatlehrer ist derjenige, welcher in Gemäßheit eines Contracté, 
gleichviel ob mit Einer oder mehreren Familien, die Kinder derselben in bestimmten 
Lehrgegenständen unterrichtet. Der Privatlehrer wird durch die Zahl der seinen 
Unterricht besuchenden Kinder nicht zum Schullehrer, so lange er im speciellen Con- 
tract mit den Ältern steht, dergestalt, daß er insonderheit ohne deren besondere 
Zustimmung keine anderen, als die im Contract eingeschlossenen Kinder an den 
contractmäßigen Lehrstunden Theil nehmen lassen darf. Ein Institut dieser Art 
im Interesse der Ortsschule zu verbieten, berechtigt kein Gesetz. Wenn daher die 
als Communalglieder zu betrachtenden Einwohner eines Orts ihren Kindern einen 
bessern Unterricht geben wollen, als die Ortsschule ihnen gewähren kann, so kann 
Niemand sie rechtlich daran hindern, oder dagegen Einspruch einlegen.............Alles,
worauf es hierbei ankommt, ist, neben der gehörigen Qualifikation des Lehrers, daß 
den Gemeinschulen ihr Unterhalt gesichert bleiben muß. Gewährt das Schulgeld 
nicht den erforderlichen Fonds zur Unterhaltung der Lehrer und der Schule, sei es 
nun, weil überhaupt die Zahl der Kinder in der Gemeinde abnimmt, oder weil sie 
von den Ältern in andere Communal- oder Privatschulen geschickt werden, oder 
weil viele Ältern Haus- oder Privatlehrer halten, so ist die Behörde berechtigt, das 
Schulgeld aufzuheben, und statt dessen feste Beiträge anzuordnen, die dann von 
allen Gliedern der Commune, ohn' irgend eine Ausnahme, mithin auch von den
jenigen, welche ihre Kinder einem besondern Unterricht anvertrauen, verhältnißmäßig 
gezahlt werden müssen". Nach dieser allgemeinen und klaren Bestimmung konnte, 
da die wissenschaftliche und moralische Qualification des rc. Kühn erwiesen war, 
gegen sein Wirken als Privatlehrer nicht eingeschritten, und eben so wenig den 
betreffenden Ältern gewehrt werden, ihre Kinder von ihm unterrichten zu lassen. 
Einen förmlichen Consens bedurfte der rc. Kühn ebenfalls nicht, da er nach den 
Bestimmungen des Ministeriums nicht in die Kategorie der Privat - Schullehrer

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 88 
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gehörte, welche auf eigene Rechnung eine dem Publikum generaliter auf gewisse 
Bedingungen zum Gebrauch offen stehende Unterrichtsanstalt unterhalten. Abgesehen 
aber auch von obigen maßgebenden Bestimmungen, so reichte der Umstand, daß die 
Schule zu G. an überfüllten Klassen und ungenügenden Leistungen litt, hin, die 
Königl. Regierung von jeder Einwirkung auf Vermehrung der Schülerzahl und 
Anwendung von Zwangsmaßregeln gegen Altern, welche nur das Bessere wollen 
und suchen, fern zu halten. Eben so hielt sie sich nicht ermächtigt, dem städtischen 
Lehrer die freie Anwendung seiner freien Zeit zum Privatunterricht in Der Familien
schule zu beschränken, so lange diese Nebenbeschäftigung seiner öffentlichen Berufs
thätigkeit nicht einen nachweislichen Abbruch thun würde. In dieser Weise wurden 
Magistrat und Schul - Deputation durch Regierungs - Verfügung vom 16. Februar 
1834 beschieden.

Diese Darstellung vom Entstehen und Bestehen einer Familienschule war hier 
nothwendig, weil sie wesentlich mit die Mutter gewesen ist derjenigen öffentlichen 
Schule, welche man höhere Lehranstalt nennt.

Eine allgemeine Schulordnung für die Stadt G. wurde unterm 15. Juli 
1840 erlassen. Bei der Mangelhaftigkeit der bisherigen Nebenbestimmung der 
Stadtschule, auch zur höhern Ausbildung solcher Kinder, deren Ältern sie vermöge 
ihres Standes oder Güterbesitzes wünschen müssen, zu dienen, wurde diese Neben
bestimmung schon damals ausgesprochen und die Ausführung durch einen mühsam 
und künstlich gegliederten, aber auch vielfach beengenden und doch ungenügenden 
Lectionsplan angebahnt. Man beabsichtigte nämlich, die obere Knabenschule und 
die obere Mädchenschule von der allgemeinen Stadtschule gänzlich zu trennen, des
halb mit eigenen Grundklassen zu versehen; bei der Mädchenschule einen Literaten 
als Rector anzustellen; jeder der alsdann bestehenden 4 Ortsschulen ein Schulhaus 
in getrennter Lage zu geben und in jedem Schulhause eine Amtswohnung für den 
Isten Lehrer zu belassen oder einzurichten. Weitere Verhandlungen in Betreff 
dieses Plans zur weitern Ausbildung des Schulwesens wurden in den Jahren 1844 
und 1845 zwischen Magistrat, Schuldeputation und Stadtverordneten gepflogen, 
auch derjenige Theil des Plans, der die Theilung der Freischule in 2 Klassen und 
die Anstellung eines zweiten Lehrers dabei betraf, seit dem 15. October 1845 zur 
Ausführung gebracht. Es wurden um diese Zeit 2 Fragen aufgeworfen: Erstens, 
ist die Erbauung eines neüen Schulhauses, zu dessen Platz der Stadthof aus
ersehen wurde, nothwendig; und zweitens, ist die Bildung einer Knaben- und 
Mädchenschule mit höherm Unterrichtsziel, als die Elementarschule gewährt, in der 
That ein wirkliches Bedürfniß für die Stadt G.? Diese zweite Frage 
mußte einer abermaligen, möglichst gründlichen Erwägung unterworfen werden, 
theils weil sie die in den Vordergrund zu stellende Hauptfrage war und von wesent
lichem Einfluß auf das, was und wie gebaut werden soll, theils sie in ihrer Aus
führung sowol der Stadt als den Ältern der schulpflichtigen Kinder eine größere 
Last auserlegen, und hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit doch nur auf Wahrscheinlichkeits
gründen ruhen wird. In der That konnte man Zweifel hegen, ob bei dein „Beruf, 
dem Bildungs- und Vermögensstande der überwiegenden Mehrzahl der hiesigen 
Ältern und Kinder der aus einer höhern Lehranstalt entspringende Gewinn mit 
den zu bringenden Opfern in Verhältniß stehen werde. Nichts destoweniger wurden 
schon damals im Publikum Stimmen laut, die in den städtischen Behörden Wieder
hall fanden, die da verlangten, daß die Stadt eine Schule mit höherm Unterricht-
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ziele errichten müsse, eine (Stimmung, welche, wie nicht zu verkennen war, teil
weise einem im Publikum waltenden Gefühl der Mißgunst gegen die oben geschilderte 
Familienschule, welche sich eines fröhlichen Gedeihens ersreüte, entsprang. Später, 
als man der Ausführung des Plans näher trat, war es nun freilich anders 
geworden. Auch im hiesigen Bürgerstande sonderte sich mit jedem Jahre mehr und 
mehr ein Theil heraus, der es dem übrigen, wenn auch großem, Theile in allen 
Stücken zuvor thun will und wirklich thut, theils weil ihm der lebhaftere Gewerbs- 
und Handelsbetrieb Bildung und Mittel zuführt, theils, uni) leider oft genug, auch 
nur aus ehrgeiziger Nacheiferung der höhern Stände. Dies erstreckt sich natürlich 
auch auf die Schule und es war fast nicht mehr möglich, die Kinder, solcher Ältern 
mit den übrigen zusammen sitzen und unterrichten zu lassen. Dazu kommt, daß in 
einer L>tadt wie G., zumal wenn )ie Besatzung hat, immer eine, wenn auch zu Zeiten 
nicht erhebliche, Zahl von Ältern höherer Stände vorhanden ist, welche Schulen der 
in Rede stehenden Art wünschen müssen, wenn sie nicht zu dem Palliativmittel der 
Privat-Familienschule greifen wollen. Die St.-B. widersprachen dem Plane zur 
Errichtung einer höhern Unterrichtsanstalt, was seinen Grund hatte nicht blos in 
bem Mangel an Mitteln und der Besorgniß bevorstehender nahrungslosen Zeiten, 
sondern auch in mangelhafter Erwägung der vorgelegten Verbesserungspläne und 
in theilnahmlosem Widerwillen gegen die Sache Dies trat im Jahre 1845 in vier 
verschiedenen Sitzungen der St.-V. deütlich hervor. Das dem so war, verschuldete 
mehr oder minder der Magistrat. Es war Seitens desselben von Anfang an wol 
etu zu geringer Werth darauf gelegt worden, den St.-V. sogleich nicht blos den 
Schulhausbau-, sondern auch den ganzen Verbesserungsplan vorzutragen und die 
St.-V. von dessen Dringlichkeit und Angemessenheit zu überzeügen, so daß die 
Väter der Stadt diesen Plan blos als eine Erfindung der Schuldeputation, oder 
noch bestimmter herausgesagt, der Prediger und Schullehrer, betrachteten, wogegen 
der Magistrat zunächst nur darauf operirte, die Genehmigung des Bauplans zu 
erlangen, meinend, daß stch dann das Weitere von selbst und eventualiter ohne 
ausdrückliche Genehmigung der St.-V. sinden werde. Als nun die ganze Angelegeu- 
heit durch den, Anfangs Januar 1846 erfolgten Verlust der Garnison und die, in 
Folge dessen entstandene Besorgniß einer wesentlichen Verschlechterung des Gewerbs- 
und Nahrungvstandes berjStabt in ein ueües, und zwar sehr ungünstiges Stadium 
eingetreten war, als die L>t.-V., und das gewiß mit Recht, ihr Augenmerk besorg» 
lieber, als sonst, auf den Vermögenszustand und Haushalt der Stadt richteten 
entschieden sie sich auch aufs Bestimmteste dahin: die Schul-Angelegenheiten einst
weilen in der Schwebe zu lassen, und es wurde auch Seitens der Schuldeputation 
in den, mit der Baudeputation im Jahre 1846 gemeinschaftlich gepflogenen Be
rathungen dafür gestimmt, die Ausführung des Plans noch etwa um 1 Jahr hin- 
auszickchieben und sich unter Fortbestand der bisherigen Schuleinrichtung mit den 
alten Realen zu behelfen, als unter dem Widerspruch der St.-V. und der Besorg« 
niß allgemeiner Aufregung Etwas, aber doch nichts Gründliches und Vollständiges 
zu er äugen Der in der Sitzung vom 31. October 1846 gefaßte Beschluß der 
St.-V., in deren Mitte sich auch mehrere Glieder der betreffenden Deputationen 
beenden, ruhte auf dieser Ansicht, die aber im Schooße des Magistrats-Collegiums 
nicht allem keinen Anklang, vielmehr den entschiedensten Widerspruch fand, welcher 
den St.-V. mittelst eûtes, in ziemlich gereiztem Tone gehaltenen, Anschreibens vom

- November 1846 kund gegeben wurde. Die Folge dieses Anschreibens war der 
noch renitentere Beschluß der St.-V. vom 14. desselb. Monats, der endlich den

88*
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Magistrat unterm 17. November zum Necurs an die Königl. Regierung veranlaßte, 
und der, obgleich er dem Wortlaute nach nur die Garnison-Verhältnisse zum Werge- 
rungsgrunde der St.-V. nahm, doch zwischen den Zeilen noch andere Mißstimmung 

lesen ließ.Um den Zwiespalt klar überblicken zu können, der zwischen den beiden städ
tischen Behörden rücksichtlich des Neübaues eines Schulhauses, insonderheit für bte 
Mädchenschule, ausgebrochen war, zog die Königl. Negierung mittelst Verfügung 
vom 9 December 1846 das Urtheil eines Unparteiischen ein, indem fie das, zwischen 
den streitenden Parteien stehende, technische Mitglied der städtischen Schuldeputation, 
Oberprediqer Dannenberg, Superintendent der Synode Golnow, beauftragte, die, 
vom Magistrat behauptete dringende Nothwendigkeit des Baues emes neuen Schul
hauses durch die Zahl der nunmehr vorhandenen Schüler näher nachzuwersen.

Superintendent Dannenberg unterzog sich diesem Auftrage mit großer Liebe 
zur Sache. Ju dem ausführlichen Berichte, welchen er unterm 8. Februar 1847 
erstattete, beschränkte er sich nicht auf die Baufrage, sondern stellte die kunfttg noth
wendig werdende Organisation des Schulwesens, — Spaltung m zwei Theile: 
Volks- oder Elementarschule und Bürger- oder Schule mit höherm Unterrichtsziel — 
in den Vordergrund, um demnächst auf die Baufrage, als etwas Nebensächliches 

überzugehen. , .
Er legte ein namentliches Verzeichniß der am 1. Februar 1847 vorhmidenen 

Schulkinder vor. In diesem Verzeichiiiß war bei einem jeden Kinde nach sorg
fältiger von ihm und den Lehrern angestellten Erwägung des Bildungs- und Ver
mögensstandes der Ältern angemerkt, ob es sich zur höhern Schule eigene und der
selben also von den Ältern event, werde übergeben werden. Das Resultat dieser 
Erwägung war nun: — Daß von der ganzen Anzahl der vorhandenen Schulkinder, 
welche sich auf 915 belief, und nach Abzug der 116 zur Freischule gehörigen, 799 
beträgt 271 Kinder (132 Knaben, 139 Mädchen) sich für die höhere Schule eigenen 
und finden würden. Wurde hierbei in Anschlag gebracht, daß eine Verminderung 
weder hinsichtlich der älterlichen Uuistände noch rücksichtlich des ermittelten Zahlen
verhältnisses in keinem Falle zu besorgen, dagegen aber eine Vermehrung des Zio- 
flusses theils durch wachsende Bildungs- und Vermögensverhältnisse- theils durch 
Nacheiferung, theils durch auswärtige Kinder, woran es seit 1840 nicht gefehlt hat, 
mit einer an Gewißheit gränzenden Wahrscheinlichkeit zu hoffen war, daß also 
durchschnittlich immer gegen 300 Kinder fur die höhere Schule vorhanden sein 
werden so dürfte über die Rathsamkeit, ja über die Nothwendigkeit der Ausführung 
des Plans einer Schule mit höherm Unterrichtsziel kaum ein Bedenken bleiben.

Die Stadt Golnow würde alsdann folgende Schulen haben:
A. Die höhere Knabenschule für 150 Knaben in 4 Stufen und Klaffen und 

mit eben so vielen Lehrern.
B. Die höhere Mädchenschule für 150 Mädchen in 4 Stufen und Klassen 

und mit eben so vielen Lehrern. .
Leitende Grundsätze für diese höheren Schulen werden sein: 1) Vorbereitung 

der Knaben für Quarta des Gymnasiums oder Tertia einer höhern Bürgerschule; 
bei den Mädchen nach Verhältiüß eben dasselbe Ziel. 2) Alle Kinder jeder Klasse 
nehmen an allen Unterrichtsgegenstünden Theil. 3) In der Knabenschule beginnt 
Latein in Klasse III., Französisch in Kl. II. 4) In der Mädchenschule Französisch 

in Klasse III.
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C. Die allgemeine Stadtschule für 525 Kinder beiderlei Geschlechts, in 
4 Stufen mit 9 Klassen, 8 Lehrern und 1 Lehrerin für weibliche Handarbeiten. 
Auf der ersten, zweiten und dritten Stufe sind die 6 Klassen für die Knaben und 
Mädchen getrennt; auf der vierten Stufe haben die ihr angehörigen 3 Klassen 
Kinder beider Geschlechter gemeinsam; die 9te Klasse ist auf der Vorstadt Wiek.

D. Die Armen- oder Freischule für etwa 120 Kinder beiderlei Geschlechts in 
2 Klassen, 2 Stufen und 2 Lehrern, wie sie bereits eingerichtet ist.

Was nun die vorhandenen Mittel zur Ausführung dieses Organisationsplans 
anbelaugt, |o enthielt sich Superintendent Dannenberg jeglichen Urtheils über die 
Lage des Stadtvermögens und Stadthaushalts, glaubte indessen durch mehrere Be
merkungen uud Berechnungen das Urtheil begründen zu können: daß — nach Her
stellung der erforderlichen Schulgebaüde in recht solider Weise — die Ausführung 
und Aufrechterhaltung des vollständigen, voraufgestellten Plans die Kräfte der Stadt 
nicht übersteigen würden. Statt daß dem bestehenden Schul-Haushalt und Etat die 
Hauptansicht zum Grunde liegt: die Schulkasse habe eigeutlich das ganze Schul
wesen zu erhalten; das von den Ältern gezahlte Schulgeld bilde deu Hauptfonds, 
und andere Fonds dürften nur in subsidium zutreten; die Schule i)t also ein für 
sich bestehender, selbständiger Factor im Gemeindeleben und nicht Communalsache 
(St.-V. Beschluß vom 14. August 1845), uud der Etat bildet daher hinsichtlich der 
Fonds, woraus die Ausgaben bestritten werden, ein mixtum compositum, mußte 
vor Allem festgestellt werden, was zur Erhaltung des Schulwesens ein 
für alle Mal aus Gemeindemitteln geleistet werden soll. Dahin sind, 
nach Ansicht des Superintendenten Dannenberg zu rechnen: — 1) Die Beschaffung, 
Unterhaltung, Erwärmung und Reinigung der Unterrichts -Raümlichkeiten; 2) Die 
Gewährung und, in gesetzlicher Beschränkung, Instandhaltung der Lehrerwohnungen 
oder der, den Ortsverhältnissen angemessenen Miethsemschädigungen; 3) Die etats
mäßigen Besoldungen der Lehrer an der Freischute nebst der für dieselbe erforder
lichen Lehrmittel; 4) Deckung der Ausfälle an dein zunächst von den Ältern gefor
derten Schulgelde. — Wird hiernüchst der Grundsatz festgehalten, daß das von 
den Ältern zu zahlende Schulgeld eigentlich für den Unterricht gegeben wird — 
zumal in den billigen hier in G. bestehenden Sätzen — also hauptsächlich nur zur 
Besoldung der Lehrer und zur Beschaffung der eigentlichen Unterrichtsmittel als 
Schul-Jnventarium dient, so ergeben sich von selbst folgende Berechnungen.

A. und B. Für die beiden höheren Schulen: Gehalt für 8 Lehrer, incl. des 
neu anzusteUenden Subrectors und eines neu anzustellenden Lehrers . Thlr. 1455 

Davon erhält der Rector der Knabenschule 188 Thlr. und ter
Rector der Mädchenschule, bisherige Conrector, 157 Thlr. (*)

Dazu kommen auf an Schulgeld für 150 Knaben, incl. Turngeld 
jährlich 6 Thlr. macht 900 Thlr. und an Schulgeld für 150 Mädchen
à 5 Thlr., macht 750 Thlr., zusammen • „ 1650

Bleibt ein Überschuß von . . . Thlr. 195
durch welchen die Kosten der Unterrichtsmittel und etwaige Ausfälle bei einer

') Außerdem fließen dem Rectorat 292 Thlr., dem Conrectorat 228 Thlr. und dem 
Cantorat 237 Thlr. zu, theils aus der Kirchen-, theils aus den ^Hospital-, theils aus städ
tischen Kassen, zum Theil auch aus Stolgebühren, woinit diese Stellen vor alten Zeiten her 
als für eine lateinische oder Raths-Schule dotirt sind.
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geringern Schülerzahl überhaupt, wie bei den Turnern insbesondere, gedeckt werden; 
so daß beide Schulen, da inexigible Schulgeldreste hier nicht zu besorgen sind, hin
sichtlich der Lehrerbesoldungen und Lehrmittel rein aus sich selbst erhalten.

C. Für die allgemeine Stadtschule: Gehalt für 9 Elementarlehrer, wovon 3
neü anzustellen sind.......................................................................................... Thlr. 1083

Davon erhält der Cantor 143 Thlr.(*)  und der Küster 110 Thlr. (**)  
Erforderniß für Lehrmittel etwa................................................................ „ 17

*) Wie umseitig.
") Das Einkommen dieses Lehrers als Küster beträgt 160 Thlr.

Summa des erforderlichen Schulkassenfonds Thlr. 1100 
Hierzu kommt an Schulgeld von 525 Kinder à 2 Thlr. ein . . . „ 1050

Ergibt sich also ein Mangel von..........................................................Thlr. 50
zu dessen Deckung ein Communalbeitrag bewilligt, oder das Schulgeld erhöht, oder 
1 Lehrer weniger angestellt werden müßte.

D. Für die Freischule sind an 2 Lehrergehältern und 20 Thlr. zu Lehrmitteln 
erforderlich.......................................................................................................... Thlr. 320
Hierzu kommen auf 1) Zinsen vom Seglerhaus - Kapital, ursprünglich 
zu Büchern für arme Kinder gestiftet, 10 Thlr. und 2) Beiträge von 
den Hospitälern 80 Thlr......................................................................  „ 90

So daß mithin aus Communalfonds herzugeben sind . . Thlr. 230

Nach den im Vorstehenden aufgeführten Grundsätzen und Berechnungen würde 
demnach die Genieinde, nach tüchtiger Herstellung, bezw. Instandsetzung der Schuld 
haüser, folgende jährliche Lasten zur Erhaltung ihres Schulwesens zu tragen haben : — 
1) Reparaturkosten der Schulhaüser 200 Thlr. 2) Heitzung von 19 Schulklassen, 
inel. des hier billigen Materials 200 Thlr. 3) Reinigung von 17 Schulklassen 
nach bisherigem Preise 35 Thlr. (die Freischulklassen werden von den Schulkindern 
gereinigt). 4) Miethsentschädigung für die Lehrer ohne Anitswohnung, wobei für 
2 verheirathete Lehrer auf eine billige Erhöhung gerechnet ist, 365 Thlr. 5) Zu
schuß zur Erhaltung der allgemeinen Stadtschule 50 Thlr. 6) Zur Erhaltung der 
Freischule 230 Thlr. 7) Zur Deckung uneinziehbarer Schulgeldreste 170 Thlr. 
8) Verwaltung der Schulkasse 50 Thlr. Macht in Summa . . . Thlr. 1300 
welche Summe weit unter der von den St.-V. in der Verhandlung vom 14. August 
1845 in besorgliche Aussicht gestellten ist und den Vermögens-Umständen einer 
Stadt, deren jährliche Revenüen jetzt, 1847, sich auf 10,000 Thlr. belaufen mögen, 
und der Erhöhung noch gewiß mehrfach fähig sind, nicht unangemessen erscheint, da 
sie etwa die Hälfte derjenigen beträgt, welche die Ältern ex propriis aufzubrinqen 
haben, wenn der Plan zur Ausführung kommt.

Was nun hinsichtlich des von dem Superintendenten Dannenberg erforderten 
Nachweis der nothwendigen Baulichkeiten betrifft, so ließ sich sein Bericht darüber 
in folgender Weise aus:

1. Soll der Verbesserungsplan zur Ausführung gelangen, so sind an baulichen 
Einrichtungen nöthig: — 1) Für die höhere Knabenschule Belassung und bezw. 
Einrichtung des bereits dafür bestehenden Hauses, incl. Rectorwohnung; 2) für die 
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höhere Mädchenschule Einrichtung des jetzigen Hauses der Grundschule, welches 4 
Klassenzimmer enthält und worin statt der Schulwärterwohnung eine Lehrerwohnung 
einzurichten wäre; 3) für die allgemeine Stadtschule, neben Belastung der Schule 
auf der Wiek mit 1 Klasse uud 1 Lehrerwohnung, Erbauung eines neuen 
Sch ul haus es mit 8 Klassen und 1 Lehrerwohnung auf dem, von der Commune 
aus eine sehr anerkennungswerthe Weise dazu hergegeben uud sehr günstig gelegenen 
Stadt Hofe, indem von einer event. Benutzung des Militair - Lazareth - Gebaüdes 
jetzt, nachdem die Rückkehr der Garnison bestimmt verheißen ist, nicht mehr die 
Rede sein kann und die Anlegung von 8 Lehrzimmern jedenfalls auch für den Fall 
rathsam erscheint, daß fürs erste 1 oder 2 Lehrer weniger angestellt würden; 4) Für 
die Freischule Belassung des bereits dazu eingerichteten Hauses, in welchem zugleich 
ein Lehrer seine Amtswohnung hat. Zinn Verkauf würde hiernach blos das zeitige, 
allerdings total baufällige und mit ungünstig gelegenen Lehrzimmern versehene 
Haus der Mädchenschule kommen und außer dem daraus gelösteu Kapital auch die 
jährliche Miethe für das eben so ungeeignete Lokal im Roseltschen Hause mit 
jährlich 30 Thlr. erspart werden.

II. Für den Fall, daß dem Plan der Reorganisation des Schulwesens unüber» 
steigliche Hindernisse in den Weg treten sollten, muß dennoch, in Erwägung folgen
der Punkte: — 1) Daß die II. und III. Kl. der jetzigen obern Knabenschule mit 
145 Kindern, in der jetzigen Grundschule die I. und II. Kl. der Oberstufe mit 151 
Kindern, die L, II. und III. Kl. der Unterstufe mit 290 Kindern für die Zwecke 
einer Stadtschule durchaus als überfüllt zu erachten sind; 2) daß das Haus der 
jetzigen Mädchenschule zu einem kostspieligen Reparaturbau durchaus nicht mehr, 
dagegen zum Verkauf an einen Privatmann wohl geeignet ist; 3) daß das ungünstige 
Miethslokal im Roseltschen Hause doch eine unverhältnißmäßige hohe Miethe in 
Anspruch nimmt; —- die Erbauung des neuen Schulhanses auf dem Stadt- 
hofe in der planmäßigen Weise, nur als im wohl verstandenen Interesse der 
Stadt und der kommenden Geschlechter liegend, mithin als nothwendig erscheinen, 
so daß dann in diesem neuen Gebaüde fürs erste die jetzige Mädchenschule nebst 
Wohnung des Cantors und so viele Parallelklassen der Knaben- und der Grund
schule ihren Platz fänden, als erforderlich und nothwendig ist.

Zur Erledigung des, von dem Magistrale an sie ergriffenen Recurses wegen 
Weigerung der St.-V. Zustimmung zum mehrgedachten Schulhausbau, erließ, aus 
Grund des Superintendenten-Berichts, die Königl. Regierung unterm 9. März 1847 
an die St.-V. die Aufforderung, in Erwägung des bisher in der Sache kund 
gegebenen löblichen Sinns für zweckmäßige Einrichtung des Schulwesens, und in 
Betracht dessen, daß sie noch unterm 14. November 1846 die Nothwendigkeit des 
Baues anerkannt hätten, der Ausführung desselben nunmehr nicht weiter entgegen 
3U treten, vielmehr jedwede unnöthige Verzögerung zu vermeiden. Dem Magistrate 
aber wurde gleichmäßig eröffnet, daß seinem Anträge, eine Entscheidung in der 
Sache 31t treffen, z. Z. schon um deswillen nicht entsprochen werden könne, weil 
das Projekt im Anschläge, Zeichnung und Situatiousplan bisher nicht vorgelegt 
worden, was schleimigst nachzuholen sei. Die Vorschläge des Superintendenten 
Dannenberg zur Ausbildung des Schulwesens für ein höheres Unterrichtsziel ließ 
die Königl. Regierung in beiden Verfügungen unerwähnt. Aber trotz der von 
Oberaufsichtswegen ergangenen Mahnung rührten sich die St.-V. nicht, sie blieben 
bei ihrer ablehnenden Erklärung, verweigerten auch die Hergabe der Kosten für
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Anfertigung der Zeichnung und des Kostenanschlags des neuen Schulhauses, und 
noch mittelst Verfügung vom 12. Januar 1848 mußte die Königl. Regierung die 
Anfertigung des Bauplans in Erinnerung bringen, wobei sie die Bemerkung ein
fließen ließ, daß das Schulbedürfniß aller Wahrscheinlichkeit nach in einer nicht 
fernen Zukunft noch weitere bauliche Einrichtungen nothwendig machen werde, daher 
die Comnlune darauf Bedacht nehmen möge, dieselben jetzt gleich mit in den Bereich 
des für den Augenblick nothwendigen Reübaus zu ziehen. Mit dieser Bemerkung 
spielte die Königl. Regierung offenbar auf den, vom Superintendenten Dannenberg 
in Antrag gebrachten Reorganisationsplan des Schulwesens an, ohne es auch jetzt 
noch nicht für zeitgemäß zu halten, desselben dem Magistrat gegenüber direct zu 

gedenken.
Die Golnowsche Rathsschule war ursprünglich eine latainische Schule mit 

2 Klassen und 2 Lehrern, dem Rector und dem Cantor, und waren beide Literaten. 
Dem zweiten Literaten wurde nachher der Titel Subrector beigelegt, der seit 1829 
in den Titel Conrector umgewandelt wurde. Reben dieser Rathsschule bestanden 
in älteren Zeiten die 2 Privatschulen des Küsters und des Organisten. Letzterer 
erhielt den Titel Cantor. Diese Privatschulen wurden in öffentliche Grundklassen 
der allgemeinen Stadtschule umgewandelt und aus ihnen erhielt die Rathsschule ihre 
Schüler. Die immer steigende Frequenz der Schüler machte mehrere Stufen, bald 
Parallel - Cötus nöthig, von denen in den letzten Jahren die unterste Elementar- 
stufe 3, die obern und 3te Knabenklasse 2 hatten. Da sich nun bei den halbjähr
lichen Versetzungen zwei Ströme (aus den Parallel - Cöten der 3ten Klasse) in die 
2te Klasse ergossen, so war die Überfüllung der 2ten Knabenklasse die unausbleib
liche Folge. Da die Schulen sehr heterogener Art waren, mußte hier eine Stag
nation eintreten. Denn es war dem Belieben der Ältern überlassen, ob ihre Söhne 
an dein lateinischen und französischen Unterricht Theil nehmen sollten, oder nicht. 
In den letzten Zeiten war das Verhältniß der Lateiner zu den Nichtlateinern wie 
1 : 9, da von den 73 Schülern der Iten Klasse nur 8 Latein lernten. Dazu kam 
in den beiden letzten Jahren seit 1854 ein höchst unregelmäßiger Schulbesuch, — 
Folge der Separation der städtischen Feldmark. Die ziemlich herangewachsene 
Jugend, wie sie besonders in der 2ten Klasse, konnte den Ältern, von denen die 
Mehrzahl Ackerbau treibt, bei der Urbarmachung ihrer Absindungsflächen sehr 
wesentliche Dienste leisten. Die Schule müßte natürlich darunter leideil. Trotz der 
Überfüllung der 2ten Klasse war die Zahl der als reif zur Versetzung nach der 
Isten Klasse vorgeschlagenen Schüler immer nur sehr klein, es mußten in diese 
Klasse Schüler ausgenommen werden, die nicht die Reife für dieselbe gewonnen 
hatten, um nur Platz zu iuachen für die Schüler der 2ten Klasse. Sie hatte also 
gleichfalls sehr verschiedene Schüler, nur trat dies Mißverhältniß nicht so grell, 
wie in der 2ten Klaffe hervor.

Der ursprüngliche Charakter der Rathsschule war mit der Zeit fast ganz ver
wischt worden. Zwar wurde noch Lateinisch und Französisch gelehrt, aber diese 
Lectionen, 5 Stunden für beide Sprachen, hatten mehr das Gepräge des Privat
unterrichts, als das einer klassificirten öffentlichen Schule. Seit lange wurde das 
Zweckwidrige der Richtung, welche die Rathsschule genommen hatte, anerkannt, 
daher man auf Abänderung bedacht war. Als aber im Jahre 1855 die Raumer- 
Stiehlschen Schulregulative erlassen waren, stellte sich das Bedürfniß zur Reorga
nisation der Rathsschule lebhafter, denn je heraus und die Schuldeputation, mit
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Kommissionen aus der Mitte des Magistrats-Collegiums Ni,dderK,.N
img, einigte sich, nach mehrfachen Berathungen in dem Beschluß die Ratbsiàîe 

in eine, von der allgemeinen Stadtschule ganz gesonderte àre « 
e-g-nen Grnndklaffen, umznwandeln Dieser ffi wÄv Lehranstalt mit 
d-ffen die erforderlichen V°rb-r-i,ung-u^getroffen uno 7/7 t 9Ä- S°‘fle 
Sache in den erste,. Tagen des Monats^'9UÜ9 bic 
Departements- Schulraths aus Stettin, e/dgül-ig gesellt^wàn M E

b°rg (t M November ,868)'V

ÄtZ K*  E"wM L
Eine höhere Lehranstalt für Knaben, welche am I nrt„i,„ 1S„ 

Sä” =■" ckMW 

EWGWSLê 

woà- ' Ur ba )e be uachltehende Instruction entworfen und festgestellt

vcuitiung uno unter verrath des Kuratoriums zu entwerfen und fpfhinMh>H fn "'° b'° kur die Folge etwa nothwendigen m,b »WiÂtaLjTÂà 
ES™”' r r *=  ’ÄX-Hi

» Ä-WÄSÄ Ä à- •"*-  
»-“ÄM’ÄSSÄ AW»S»!ÄSfi Magistrats-Collegiums uud zwei Mitgliedern der St -V Veriâmàna D 7 7. 
ge achten Mitglieder, welche bezw. vom Magistrat unk ÄÄfÄfX 

m F 3f $sl^er9e?a? !.toerben' und deren Mitgliedschaft selbstredend nur so lanae 
aieruna «fr LrJ ®Wc,lben Körperschaften angehören, sind der Königl. Ne
uerung zur Bestätigung zu prasentireu. Die Functionen sämmtlicher Mitglieder 
werden nicht remunerirt. -uuigneoer

mâfciJ’JÙ 5)115 àâtorium versammelt sich so oft es nothwendig erscheint, reael- 
fübrtghPrbs»-Ill0Iia eU- a)Zat ini Sessions-Zimmer des Magistrats. Den Vorsitz 
fuhrt der Bürgermeister, in dessen Behinderung der Beigeordnete.

s-iuer Mttalt-î^ nur Beschlüsse fassen bei Anwesenheit von %
«gli-der, welche gleichmäßig stimmberechtigt sind. Die Beschlüsse iverden 

Handbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 39
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^ach Stimmenmehrheit gesüßt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vor. 

sitzenden den Ausschlag.
8. 5. Über jede Sitzung wird vom Vorsitzenden ein Protokoll geführt Be

richte und Verfügungen des Curatoriums müssen von 4 Mitgliedern vollzogen 
werden. Das Archiv wird in der Magistrats-Registratur aufbewahrt. Die Schreib- 
geschäfte werden von dem Beamten-Personal des Magistrats besorgt.

L 6 Innerhalb der Gränzen dieser Instruction unb des von den städtischen 
Behörden auf 8 Jahre festzustelleiiden Etats führt das Curatorium die gesammte 
Verwaltung der Anstalt selbständig und ist in allen dieselbe betiwffenden Angelegen
heiten das Organ der vorgesetzten Behörde, so daß also der Kreis feiner es g 
L ein weücwer und freierer ist, als der einer bloßen Deputatton 
Etwaige Errungen zwischen Alaaistrat unb Curatorium entscheidet die Konigl. Re
gierung Das^Curatoriuni - 1) verwaltet daher die der Anstaltgewiesenen 
Fonds^nach Maßgabe des Etats ohne weitere Rücksprache mit den städtischen Be 
hörden - - 2) beantragt die zur Verwaltung erforderlichen Maßregeln und Ein
richtungen beim Magistrat soweit die etatsmüßigen Fonds nicht znreichen; 
3) berichtet in den geeigneten Fällen unmittelbar an die Köiiigl. Regierung , 
4 beaufsichtigt und contrôlât die Dienstführung und das Verhalten lammtlicher 
bei der Anstalt angestellter und beschäftigter Personen und die gesammte ärksam- 
keit der Schule. Das vorsitzende und das technische Mitglied haben das Rech, 
den Unterrichtsstunden beizuwohnen, so oft es ihnen angemessen erscheint. ei en 
der übrigen Mitglieder ist der Besuch der Lehrstunde,i von einer vorgängigen An
meldung^ bei dem Dirigenten der Anstalt abhängig. Das Curatorium hat 
5) darüber zu wachen, daß vou, Dirigenten der Anstalt und den Ehrern die Schu - 
disciplin nach den bestehenden Vorschriften ordnungsmäßig ausgeub wird Me 
Entfernung eines Schülers von der Anstalt kann nur nut Zustimmung des Cura- 
SÄÄÄ - « das

werdende Stetlnertretnng des Dirigenten und der Irrten Lehre- wah d>e Huys 
lebrer und setzt innerhalb der Gränzen des Etats, die an letztere zu zayienoen 
Remunerationen, so wie die Stellvertretungskosten fest, U)el^^H)el
Behinderung eines fixirten Lehrers zu zahlen lind. — 8- Die Verwaltung der 
Kasse wird vom Magistrat einem Rendanten übertragen. Das Euratonum leitet 
und beaufsichtigt die Kassenverwaltung und hat daher auch für Berichtigung drw 
Hebebuchs durch monatliche Übersendung der Veründernngs isten an die Kaste und 
dafür Sorge zu tragen, daß die vorhandenen ^chulgelderreste bi£ zum •>. L lv 
Monats Behufs deren Beitreibung dem Magistrat zur Anzeige gebracht wer em 

rii'leaende Babresrechnung wird von den städtischen Behörden revidut und 
decharqirt ' — § 8. Im Allgemeinen hat das Curatorium die Wirksamkeit der 
Schule dein Publikum, so wie den Älter,i der Schüler gegenüber, zu fordern, die 
Anstalt in ihren Rechten zu vertreten, und überhaupt das Wohl derselben nach 
allen Seiten hin wahrzunehmen, deshalb ist auch das Curatorium verps ich e, fu, 
L àM-ndigung und Ergänzung der e-sà-lichcn Lehrnuttelc 

Sorge zu tragen, wobei zur Vermeidung von Collistonen ausdrücklich bestimmt 
wird, daß die vorhandenen und noch anzuschaffenden physikalischen ^ àmente 
gemeinschaftlich von der höhern Lehranstalt und der allgemeinen Stadtschule zu 
benutzen sind, und werden wegen deren Aufbewahrung die erforderlichen Anordnungen 
vom Magistrat getroffen werden. — 8- 9- Die Ausführung alle, die ^nterna er
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älnftsltt betreffenden Anordnungen liegt deren Dirigenten ob, und steht deut Cura- 
tormm ein unmittelbarer Eingriff in die innere Verwaltung der Lehranstalt nicht 
zu weshalb derselbe auch für die vorschriftsmäßige Ausführung des genehmigten 
Lehrplans allein der Königl. Regierung verantwortlich ist. Etwaige Differenzen 
zwochen dem Curatorium uiib dem Dirigenten der Anstalt entscheidet die König! 
Regierung. ~ §. 10. Sobald der in hiesiger Stadt ins Leben gerufenen jetzt unter 
einem mtermnstifchen Dirigenten stehenden Mädchenschule die Qualification einer 
Hoyern Lehranstalt beigelegt wird, tritt dieselbe auch unter die Aussicht des für die 
höhere Knabenschule ernaililten Curatoriums.

Der în beut zuletzt erwähnten Paragraphen enthaltene Vorbehalt wegen der 
Mädchenschule hatte bereits im Jahre 1859 seine Erledigung gefunden, demgemäß 
die Leitung dieser Schule dent Dirigenten und dem Curatoriunl der höhern Lehr
anstalt für Knaben, mit Genehmhaltung der Königl. Regierung, laut Verfüguugen 
vom 31. Mar und 14. Juli 1859, untergeben wurde.

an.-s.J3UrV^e §ur Instruction des Curatoriums der höhern Knaben- und 
Mädchen chule. - Dre Königl. Regierung zu Stettin hat mittelst Rescripts vom 
u , des Curatoriums: — Die Befugnisse des Vorsitzenden
Behufs Erledigung schleimiger Geschäfts-Angelegenheiten beider Schulen zu erweitern 
— genehmigt. Statutenmäßig soll regelmäßig monatlich eine Sitzung des Cura
toriums Statt finden (§. 3 der Instruction) und zwar observauzmäßig am Mittwoch 
nach dem Isten jedes Monats. Bei dieser Bestimmung behält es fein Bewenden 
und erfolgt die Einberufung zu den Sitzungen unter Angabe der Stunde nach wie 
vor durch den Vorsitzenden. Es können aber im Laufe des Monats schleimige 
Gesuche eingehen, deren Erledigung sofort erfolgen muß. Dieses soll in nachstehen
den Fallen dem Vorsitzeilden nach seinem pflichtmäßigen Ermessen übertragen wer
den. - 1) Wenn Einer der Lehrer der Anstalt Urlaub nachsucht und defseu Noth
wendigkeit und Dringlichkeit nachweist; 2) die Stellvertretung eitles beurlaubten 
oder erkrankten Lehrers durch feine Collegen uicht erfolgen kann und auf Kostetl 
der Schulkasfe beantragt wird; 3) bie Reparatur ober ber Ankauf zunt täglichen 
Gebrauch nothwenbiger Schulutensilien nachgesucht wirb; bie bazu erforderlichen 
schriftlichen Gesuche und bie barauf vom Vorsitzenben erlassenen Verfügungen müssen 
in ber tlächsten ordentlichen Sitzuttg zur Keuntttißnahnte, bezw. Zahlungs-Anweisung 
an bie Schulkasse vorgelegt werben. — Golnow, den 4. Juni 1863. ' Das Cura 
tormm. (Unterz.) Löper (Bürgernistr.) Röber (Superintend.) Zühlcke (St V 
Mitglied).

Die höhere Knabenschule wurde mit 5 Klassen: Vorstufe, Sexta, Quinta, 
Quarta, Tertia, eröffnet und mit eben fo viel Lehrern besetzt, unter denen Dr 
Humburg zum Dirigenten der Anstalt berufet! worden war. Die Schülerzahl betrug 
itil ersten ^ahre, 1858, des Bestehetls der Anstalt 150, davon 30 auswärtige waren 
Die Söhne einheimischer Älterti zahlten jährlich 6 Thlr., die der auswärtigen 
9 Thlr., außerdem jeder Schüler jährlich 1 Sgr. Dmtengeld. Der Etat war auf 
Thlr. 2124. 28. 4 Pf. festgestellt. Die Einnahme bestand aus 995 Thlr. Schulgeld, 
Dhlr. 1124. 28. 4 Pf. Zuschuß aus der Kämmereikaffe und 5 Thlr. an Schul- 
strafen unb sonstigen kleinen Einnahmen. Auf dem Ausgabe-Etat stauben an Be- 
soldungen, incl. der Besolduttg eines noch anzustellettden Lehrers für die künftig zu 
eröffnende 2te Klasse der Vorschule, Thlr. 1976. 28. 4 Pf. darunter der Dirigent 

89*
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der Anstalt mit 700 Thlr., und an sonstigen Ausgaben für Hülfslehrer, Vertretung 
von Lehrern, Lehrmittel, die Bibliothek (15 Thlr.), Druckkosten und Schreibmaterial, 
Dinte, Heizen und Reinigen der Schulklassen, im Ganzen 148 Thlr. ©leid) im 
ersten Jahre des Bestehens der Anstalt ärntete dieselbe das größte Lob von Seiten 
des revidirenden Departcments-Schulraths aus Stettin. Die große Ordnung, welche 
der Revisor in der ganzen Schule vorgefunden hat, die ausgezeichnete Sauberkeit 
aller Schülerhefte in allen Klassen, die allgemein wahrnehmbare Pünktlichkeit in 
den Correcturen, die in die Augen fallende umsichtige Sorge für angemessene und 
ausreichende Lehrmittel, die Haltung der Kinder während des Unterrichts, der ein
geführte mit Regelmäßigkeit besuchte Unterricht in gymnastischen Leibesübungen, 
die jetzt schon bemerkbaren guten Fortschritte der Schüler in den verschiedenen 
Gegenständen des Unterrichts sind ein sprechendes Zeügniß nicht nur für das 
Dirigententaleut des Dr. Hamburg, sondern auch davon, daß er mit rastlosem 
Elser und seltener Hingabe der Schule und ihrem Zwecke lebt und die Hebung 
der jungen Anstalt als eine Sache der Liebe verfolgt. Daß die Schule sich jetzt schon 
eines guten Rufes in der Umgegend erfreüt, beweist am besten der Umstand, daß 
ihr so zahlreiche Kinder von auswärts bereits anvertraut sind, und das ist um so 
beachtungswerther, als die Schwierigkeiten und Hindernisse, durch welche die schule 
sich hat durchwinden müssen und unter denen zmn Theil sie jetzt noch stch bewegt, 
groß sind. (Verfügung der Königl. Regierung an das (Kuratorium, vorn 1. Juni 
1858). Jrn Laufe des Jahres 1859 wurde eine zweite Klasse der Vorschule ein
gerichtet und unterm 6. October 1859 ein — „Grund - Lehrplan der 4 klasstgen 
höhern Knabenschule und der 2 klassigen Vorschule derselben" entworfen, welcher 
vom (Kuratorium am 16. September 1863 genehmigt und von der Königl. Re
gierung unterm 13. Februar 1864 bestätigt wordeu ist. Hiernach sind die Unter
richtsgegenstände und die ihnen gewidmete Stundenzahl folgende: Religion 21, 
Deütsch 29, Lateinisch 26, Französisch 12, Erdbeschreibung und Geschichte 15, Natur
wissenschaft 9, Größenlehre 31, Schreiben 15, Zeichnen 7, Gefang 10, zusammen 
wöchentlich 175 Lehrstunden. — Der Lehrplan umfaßt 48 Seiten in Folio. Da
von enthalten 20 Seiten, oder 42 Prct. des ganzen Plans, Vorschriften für den 
Unterricht in der Religion. Wenn auch der Religions-Unterricht, — wie sich von 
selbst versteht, der Volksschule verbleiben muß, so bedarf doch die Art und Weise 
wie er bisher gehandhabt worden, einer Umwandlung, einer Reform, bei der der 
Memorirftoff an Bibelsprüchen, Kirchenliedern rc. zu beschränken und als Grund
lage des Religionsunterrichts wesentlich Geschichte zu beftimmeu ist, u. s. w.

Die höhere Mädchenschule, welche, wie oben bemerkt, seit der Mitte des 
Jahrs 1859 mit der Knabenschule unter Einer Direction vereinigt ist, hat die bei
den Klassen der Vorstufe mit der Knabenschule gemeinsam, so daß die kleinen Schüler 
und Schülerinnen in dieser Elementarschule zusammen sitzen. Die Anstalt besteht 
3 Klassen. Die Unterrichtsgegenstände und die Stundenzahl ist folgende: Religion 8, 
Deütsch 13, Französisch 14, Englisch 2, nur in Kl. I. (wol überflüssig), Geschichte 6, 
Geographie 6, Rechnen 9, Botanik 5, Physik 1, nur in Kl. I., Schreiben 4, nur 
in Kl. III. und II., Zeichnen 4, Gesang 3, Handarbeiten 9, überhaupt wöchentlich 
86 Lehrstunden. Die III. Klaffe hat eine Jungfrau zur Klassenlehrerin, eben so 
die II. Klasse. Ohne Ordinarius ist die I. Kl., früher war es der Subrector der 
Knabenschule.
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Frequenz der höhern Lehranstalt am 1. Juni 1869.

Vorschule
Knaben. Mädch.

II. Kl. 21. 16.
I. „ 23. 25.

Knabenschule.
Sexta. Quinta. Quarta. Tertia.

36. 35. 17. 15.

Mädchenschule.
Kl. III. Kl. II. Kl. I.

29. 40. 12.

Summe — 147 Knaben + 122 Mädchen — 269 Kinder.
Im Lehrerpersonal findet ein häufiger Wechsel Statt, was als ein Übelstand 

zu bezeichnen ist. Dieser Wechsel erstreckt sich auch auf den Dirigenten der Anstalt. 
Auf Dr. Humbnrg folgte Dr. Zerdik, auf diesen am 1. October 1866 Dr. Wilhelm 
Herrmann Mensch (aus Angerburg in Ostpreußen), der von der höhern Bürger« 
schule zu Neüstadt-Eberswald nach Golnow gekommen ist.

Schon unter Humburg's Leitung der höhern Lehranstalt war es Brauch, daß 
alljährlich um Ostern ein Bericht über den Zustand der Anstalt veröffentlicht und 
mit demselben zur Prüfung der Zöglinge aller Klassen eingeladen, dieser Bericht 
auch mit einer Abhandlung ausgestattet wurde. Dr. Mensch hat in zwei Pro*  
grannnen „Pädagogische Aphorismen" bekannt gemacht, die des Beachtungswerthen 
sehr viel enthalten. Unter der Aufschrift: „Drei Weltbücher", führt der Verfasser, 
neben der Heiligen Schrift, dem Buche der Menschheit, noch Bücher einziger Art 
an, die für den Moralisten und Theologen, für den Psychologen und Pädagogen, 
für den Volks- und Jugendschriftsteller das größte Interesse haben und sich in der 
Literatur eine Art Weltruf erworben haben Es sind: Thomas a Kempis „von 
der Nachfolge Christi" (15. Jahrhundert); Bunyans „Reise eines Christen" 
(17. Jahrhundert) und Olivier Goldsmiths „Landprediger von Wakefield" (18. Jahr
hundert), ein Buch, welches, obwol es von dem Unterrichts-Ministerium, zur Zeit 
des Ministers v. Raumer, aus der Schule als Seetüre verbannt wurde, dennoch ein 
Weltbuch im eminentesten Sinne ist und mit immer neuem Entzücken gelesen wird. 
Dieser Roman von meisterhafter Composition bringt uns das innerste Wesen der 
menschlichen Natur menschlich nahe (Progr. 1867, S. 13, 14). Unsere Mädchen
schulen mit weiter gestecktem Unterrichtsziele, als Lesen, Schreiben, Rechnen, höhere 
Töchterschulen zu nennen, hält auch Dr. Mensch für umpassend, da man nicht als 
Parallele-von Söhneschulen spricht (S. 18). Daß eine fremde Sprache in der höhern 
Mädchenschule gelehrt werde, hält auch Dr. Mensch für unentbehrlich. Aber welche? 
Ich möchte, sagt er, der lateinischen Sprache die ihr gebührende Stellung auf der 
höhern Mädchenschule, und zwar um des realen Nutzens willen, augeiüiefen wissen. 
Bei der einmal thatsächlich bestehenden Lage wird dieser Wunsch vor der Hand ein 
unerfüllter bleiben, und man wird es nur mit dem Französischen und Englischen 
als den von unserer weiblichen Jugend zu erlernenden Sprachen zu thun haben, 
obwol diese beiden Völker der Insolenz und Perfidie wegen, womit sie unserm 
deütschen Vaterlande gegenüber getreten sind, es gar nicht verdienen, daß wir uns 
um ihre Sprachen kümmerten. Welche von diesen beiden Sprachen aber den 
Vorzug haben solle, ist schwer zu bestimmen; die französische Sprache hat bis
her fast überall den ersten Platz behauptet (S. 20) Leider! lind welchen Erfolg 
hat es gehabt? Herbeiführung schmachvoller Auftritte, wie wir sie im August 1870 
auf Bahnhöfen, den Kriegsgefangenen des Erbfeindes gegenüber, haben erleben 
müssen. Der Unterricht in der französischen Sprache ist aus unseren Mädchen
schulen unbedingt zu verbannen, in den Knabenschulen zu beschränken, Latein werde 
auch in der höhern Mädchenschule gelehrt. Die Schule hat nur den Grund dazu
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zu legen, dadurch, das; sie ihre Zöglinge mit den Formen und Sprachgesetzen be
kannt macht, und ihnen einen entsprechenden Wörterschatz mit auf den Weg gibt. 
Die Hofdamen am Hofe der Königin Christine von Schweden haben sich nicht in 
französischer, sondern in lateinischer Sprache unterhalten. Noch im 4ten Jahr
zehent des laufenden Jahrhunderts sprach im Ungrischen Reiche jeder Hausknecht 
in Gasthöfen, jeder Postillon Latein, das nicht blos die Arntssprache, sondern auch 
das allgemeine Verständigungsmittel für das Völkergemenge dieses Reiches war. 
Dr- Humburg bemerkte in seinen; Programm von 1861: Was das Vorurtheil be
trifft, daß eine höhere geistige Ausbildung der Mädchen eher vom Übel als von 
Nutzen sei, so haben zunächst die Väter der Stadt, als sie die höhere Schule 
gegründet, und der Patron der Anstalt, der Magistrat, der sie aus dem Sturm der 
Angriffe von mancher Seite zu retten gesucht und vermocht hat, nicht so gedacht. 
Und mit vollem Recht............ Gegen manche, gerade dem weiblichen Geschlecht
eigenen, nur allzuleicht bei ihm Wurzel schlagenden falschen Geistesrichtungen: eine 
gewisse Flüchtigkeit und Flatterhaftigkeit, wie einseitiges Gewichtlegen auf allerhand 
aüßere Vorzüge, ein sich nur zu allzuleichtes Hingeben und Aufgehen entweder in 
Herz und Geist nicht wahrhaft befriedigende Vergnügungen oder in die bloßen 
aüßerlichen weiblichen Sorgen und Geschäften .... gegen solche und andere 
Schiefseiten, Verirrnngeil, Gefahren, wo ist da e;n besseres Heilmittel und Correctiv 
zu finden, als in einer höhern geistigen Ausbildung der jungen Mädchen, worunter 
natürlich etwas Tieferes zu verstehen ist, als eine einseitige Verstandesbildung? 
(Progr. 1862, S. 2ö). Den Ältern der Kinder, welche die höhere Lehranstalt 
besuchen, ist das Lesen der Schnlprogramme dringend zu empfehlen.

Was die Knabenschule betrifft, so wird deren Organisation nicht für ab
geschlossen angesehen. Aus Schriftstücken, die dem Jahre 1860 angehören, ersieht 
man, daß die klar ausgesprochene Tendenz bei Gründung der Lehranstalt die war : 
Zur Beseitigung der Schulregulative von 1855 dieselbe nach dem Programm der 
Friedrich Wilhelms-Schule in Stettin einzurichten, das Ziel soll so die Tertia der
selben sein. Gegen diese Tendenz Ivar das Streben des ersten Dirigenten der 
Anstalt, Dr. Humburg, dahin gerichtet, die höhere Knabenschule in ein Pro-Real- 
Gymnasium umzuwandeln, ein unklares Ziel, für das sich in der Bürgerschaft nicht 
das mindeste Verständniß gezeigt hat. In neürer Zeit ist als Ziel für die Ent
wicklung der Lehranstalt die Erhebung derselben zu einer höhern Bürgerschule ins 
Auge gefaßt worden. In Erwägung jedoch, daß die Mittel der städtischen Kassen 
vollständig erschöpft und es auch noch längerer Zeit bedürfen wird, die finanziellen 
Verhältnisse zu fördern, ist der Zeitpunkt, welcher geeignet sein dürfte, der Aus
führung jenes Vorhabens näher zu treten, seit dem Jahre 1867 bis auf Weiteres 
hinausgeschoben worden.

Die Golnowsche all g en; ei ne Stadtschule steht unter Leitung eines 
Rectors. Sie hat 16 Klassen, die nach der Frequenz am 1. Juli 1869 die bei
geschriebene Schülerzahl enthielt, nämlich:

1) Eine Iste Knabenkl. 32, und eine Iste Mädchenkl. 47.
2) Eine 2te „ 54, und eine 2te „ 42.
3) Eine 3te „ 54, und eine 3te „ 52.
4) Eine Knabenklasse 53, und eine Mädchenklasse 45.

parallel der 2ten und 3ten Stufe, welche Kinder enthalten, die die Schule nicht 
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ordentlich besucht haben, und deshalb schwach sind, so daß diese Klassen für die 
meisten den Abschluß des Unterrichts bilden; man nennt sie Ablagerungsklassen.

5) Eine 4te Knabenkl. 67, und eine 4te Mädchenkl. 74.
6) Eine 5te „ 92, und eine bte „ 105.

Hierzu konuneu:
7) Eine gemischte Klasse, parallel der 4ten Stufe . 59.
8) Eine dergleichen, parallel der 5ten Stufe . . 89. 

Beide auf der Wiek; endlich
9) Eine Freifchule mit zwei gemischten Klassen, davon 

Klasse I. . . 32, und Klasse II. . . 113. 
Gesammtzahl der Schulkinder . . . 1010.

Es wirken an dieser Schule, mit Einschluß des Rectors, der Theologe ist, 
eben so viele Lehrer als es Klassen gibt, mithin 16. Einer der Lehrer ist zugleich 
Cantor und Organist, ein zweiter Vorsänger im Hospital; die Lehrer an der Frei
schule sind zugleich Küster, und zwar der eine bei der Stadtkirche, der andere bei 
der Hülfs-Strafanstalt.

" Ausfallend und dem unterrichtlichen Interesse nicht entsprechend ist die sehr 
ungleichmäßige Frequenz der II. Freischulklasse und der l. Klasse dieser Schule. 
Eine Abhülfe scheint hier nothwendig, und muß dieselbe event, durch eine Herab
setzung des Unterrichtszieles in der II. Klasse und dadurch zu erreichende umfang
reichere und raschere Versetzung aus denselben zu erzielen gesucht werden. Eine 
Lehrerin gibt den Mädchen in den oberen Klassen Unterricht in weiblichen Hand
arbeiten. Die Schule ist in einem, im Ganzen genommen, guten Stande. Rector 
und Lehrer finb auf alle Weise bestrebt, dieselbe jeder nach seinen Kräften^ zu 
heben. Große Klage aber wird wegen des mangelhaften Schulbesuchs in der Frei- 
schule und in den beiden Ablagerungsklassen geführt: in der Freischule fehlen in 
der Regel 65, in den f. g. Ablagerungsklassen im Durchschnitt 35 Kinder. Zwar 
thut die Schuldeputation in Verbindung mit der Polizeibehörde, vertreten durch den 
Bürgermeister, das Möglichste, was in Beider Kräften steht, um diesem schweren 
Übelstande zu steuern; allein die Schwierigkeiten, welche dem regelmäßigen Schul
besuch entgegen treten, sind fast unüberwindlich und bei dem jetzigen Verfahren bei 
Bestrafung der Ältern saümiger Kinder erfolglos. Die Pommerschen Provinzial
stände haben es nämlich vor Jahren durchzufetzen gewußt, daß im Land am Meere 
die vorkommenden Schulversamnnisse milder beurtheilt werden sollen, als in den 
übrigen Theilen der Monarchie. Dieses — Privilegium hat Pommern durch den 
Landtagsabschied vom 23. Mai 1835 erhalten. Mit Berücksichtigung der sehr 
zahlreichen armen und mit vielen Kindern gesegneten Fanlilien in G. liegen haüfig 
die unter g. Absatz 2 jenes Landtagsabschiedes als „bedingt erlaubt" bezeichneten 
Schulversaürnnisse vor und sind in den meisten Fällen, namentlich wegen Wartung 
kleinerer Geschwister und wegen dringender haüslicher Geschäfte für straflos zu 
erachten oder geben zu der unter i a. a O. genannten Beschwerde an ben~ Land
rath Veranlanssung, wenn eben in derartigen Fällen Strafe festgesetzt ist. sodann 
bietet die der Polizeiverwaltung unter c Absatz 3 a. a. O. gebotene Pflicht, die 
saümigen Ältern rc. vorzuladen und zu Protokoll zu vernehmen wegen der 
Menge der in der Regel vorliegenden Fälle, und bei den überdies sehr gehäuften 
Geschälte der Büreaubeamten, eine prompt kaum zu bewältigende Arbeit. Magistrat 
war deshalb in einem Bericht vom 30. December 1869 der Ansicht, daß, unter den 
in G. obwaltenden Verhältnissen, der bessere Schulbesuch viel leichter zu bewirken 
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sein werde, wenn gegen die durch die Schuldeputation der Polizeiverwaltung über
wiesenen Personen von letzterer Behörde ohne Weiteres Strafe festgesetzt würde, 
jedoch mit dem Vorbehalt, binnen bestimmter Frist entweder bei der Polizeiver
waltung gesetzliche Entschuldigungsgründe nachträglich anzubringen, oder Beschwerde 
bei dem Landrathe zu erheben. Mittelst Verfügung vom 10. Januar 1870 hat die 
Königl. Negierung diesen Vorschlag, als unvereinbar mit der Vorschrift des Land
tagsabschiedes vom 23. Mai 1835, nicht genehmigt, und ein anderes, aus 4 Punkten 
bestehendes Verfahren bei Festsetzung und Vollstreckung von Strafen für Schul- 
versaümnisse vorgeschrieben, wovon die Königl. Negierung glaubt, daß es mit ernster 
Mahnung und persönlicher Einwirkung bald eine Verminderung der ungerecht
fertigten Schulversaümnisse und damit auch der Polizeibehörde daraus erwach
senden Arbeitslast herbeiführen werde. Der Erfolg ist abzuwarten.

Es gibt ein einfaches Mittel zur Förderung des regelmäßigen Schulbesuchs, 
ein Mittel, welches kein Strafverfahren kennt. Der gemeine Mann, — und 
dieser kommt bei ungerechtfertigten Schulversaümnissen seiner Kinder doch nur in 
Frage, achtet nur Das, was ihm Geld kostet. Darum erhebe man von 
ihm, wenn auch nicht das ganze, reglementsmäßige Schulgeld, doch einen Schul
geldbeitrag, ist er auch noch so klein, und erstatte ihm denselben, ist er ein Almosen
empfänger oder sonst ein Hülfsbedürftiger, welcher der Armenpflege verfallen ist 
m Gestalt einer laufenden Unterstützung. Dieses Mittel ist — probat und ver- 
nteibei die Verhängung von Geld-, bezw. Gefängnißstrafen, von welchen, mit Rück- 
slcht auf den wichtigen und edlen Zweck, der verfolgt wird, Bildung des Volks, 
ern gewisses Gefühl der Gehässigkeit nicht getrennt werden kann. Der Herausgeber 
des L. B., ist vor einem Menschenalter in einer großen Stadt von 40.000 Ein- 
!iDuD^o eri\.n^e^e 2»ahre Stadtverordneter gewesen bis zur Emanation der St.-O. von 
18o3. Von seinen Collegen zum Mitgliede der Armen - Direction und der Schul- 
deputatron gewählt, und, unter Genehmhaltung des dem Herausgeber vorgesetzten 
Königl. Ministeriums, vom Magistrate bestätigt, hat er das Armenschulwesen dieser, 
vom Proletariat strotzenden, großen Stadt Jahre lang verlvaltet. Als er die Ver
waltung übernahm fand er bogenlange Verzeichnisse von Schulversaümnissen vor, 
die der Polizeibehörde — sie ist in dieser Stadt Königlich — zur Kenntniß gebracht 
worden waren, die allch das Strafverfahren eingeleitet hatte, oft aber, wie es bei 
der Menge von Anzeigen nicht anders sein konnte, nach Wochen, selbst Monaten. 
Es hatte feinen Erfolg gehabt, die Kinder waren nach wie vor aus der Schule 
geblieben. Der Herausgeber fand zugleich das System der Schulgeldbeiträge vor 
Werde dieses auch auf die Freischüler angewendet, sollte da, so fragte er sich nicht 
ein regelmäßigerer Schulbesuch zu erzielen sein? Er ließ von jedem der 12 Bezirke 
in welche die Stadt eingekeilt ist, Verzeichnisse der Ältern, deren Kinder Freischule 
genossen — und vorzugsweise bei diesen zeigten sich die Schulversaümnisse, anfertigen, 
mît Angabe des regelmäßigen monatlichen Almosens, bezw. der außerordentlichen 
Unterstützungen, die ihnen zu Theil geworden. Diese Verzeichnisse wurden in der 
Stadt vertheilt und den Bezirksvorstehern, bezw. den Armendeputirten zur Be- 
urthettung und Beantwortung der Frage vorgelegt, welche von den namhaft 
gemachten Famtlien einen Schulgeldbeitrag und bis zu welcher Höhe zu zahlen im 
Stande fern wurden. Der Herausgeber hatte die Freüde, daß seine Ideen, den 
regelmäßigen Schulbesuch der Armen - Jugend zu befördern, bei allen städtischen 
Beamten seines Ressorts den lebhaftesten Anklang fanden. Auf Grund der Be- 
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richte derselben, wie auch persönlicher Untersuchung in Familien, wo die Haus
mutter und erwachsene Töchter in der äußern Erscheinung luxuriös, wie die vor
nehme Frauenwelt, auftraten, die jüngeren Kinder aber Freischule genossen, schrieb 
er nun Schulgeldbeiträge, in dem zuletzt erwähnten Falle auch das ganze Schul
geld, aus. Was er erwartet hatte, brach los: ein gewaltiger Sturm Seitens der 
Altern gegen den neuen Armenschulpfleger, ein Sturm, durch den sich der Vor
sitzende der Schuldeputation, der Bürgermeister der Stadt, in gewisser Beziehung 
— schrecken ließ, — es war vor den Märztagen, etwa ums Jahr 1843, indem er 
jur Umkehr, bezw. zur Milderung der getroffenen Maßregel rieth. Allein der neüe 
Armenschulpfleger, unterstützt von der Mehrheit seiner Collegen in der Schuldepu
tation und der Armen-Direction, auch von dem Oberbürgermeister der Stadt, blieb 
sich conséquent und sührte die von ihm getroffene Maßregel sine ira et studio durch, 
welche, wie erwartet worden war, einen regebnäßigern Schulbesuch und wesentliche 
Verminderung der Strafverfügungen bei der Königl. Polizei - Direction zur Folge 
hatte. Die Erfahrungen in jener Großstadt sprechen dafür, das bisher befolgte 
Princip des unbedingt freien Schulunterrichts fallen zu lassen, während 
auch die Bestimmungen des A. L. R., wonach der Unterhalt des Schulmeisters durch 
Hausväter-Beitrage aufgebracht werden soll, wenn das Schulgeld nicht reicht, nicht 
aufrecht erhalten werden kann, da es gegen Recht und Billigkeit spricht, wenn 
kinderlose Altern Schulsteüer zahlen sollen.

Turnanstalt. Zur Zeit der französischen Invasion und des Tugendbundes 
war es Ludwig Iahn, der das Turnen als ein Heilmittel, gegen die Napoleonische 
Gewaltherrschaft erfand. Wenige Jahre nach Beendigung des glorreichen Be
freiungskrieges, es war 1819, wurde das Turnen in den Bann gethan, alle Turn
plätze geschlossen, und alle Gerätschaften auf denselben bei Seite gebracht, der 
Turnvater Jahn aber zu Kolberg eingesperrt, ihm und so vielen anderen Turn- 
merstern und Turnfreünden und ehemaligen Tugendbündlern als Dämagogen der 
Prozeß gemacht, und über zahlreiche Familien Leid und Trübsal verhängt. Ein 
Vierteljahrhundert nachher waren die Ansichten über das Turnwesen in maßgeben
den Kreisen andere geworden, sie waren gerade in das Gegentheil von 1819 ein- 
Zkschlagen. Nunmehr hielt man dafür, daß die Leibesübungen als ein nothwendiger 
und unentbehrlicher Theil der männlichen Erziehung angesehen werden müsie. Eich
horn, seit 1840, dem Negierungs - Antritt des Königs Friedrich Wilhelm IV., 
Minister der geistlichen-, Unterrichts- und Médicinal - Angelegenheiten, hielt nach 
dieser Richtung und daß das Turnen ein obligatorischer Unterrichtsgegenstand auf 
Schulen sein müsse, Vortrag beim Könige, der des Ministers Ideen durch Cabinets- 
Erlaß vom 6. Juni 1842 genehmigte. Unterm 11. Mai 1843 erging Seitens der 
Königl. Regierung an den Magistrat und die Schuldeputation zu G. eine Ver
fügung in Betreff Einrichtung einer Turnanstalt bei der dortigen Stadtschule. 
Diese Verfügung ging aber erst nach Jahr und Tag in G. ein. Von der Schul
deputation wurde sie mit Freüde begrüßt. Wir können, „von dem wichtigen physi- 
schen und moralischen Einfluß der Turn- oder Leibes-Übungen, unserer Stadt und 
männlichen Jugend das Glück, eine Turnanstalt zu besitzen, nur von Herzen wün
schen, und uns der Hoffnung überlassen, daß die dagegen, wie gegen alles Neüe 
und Unbekannte erhobenen Widersprüche und Bedenklichkeiten, wenn das Werk nur 
erst ins Leben und vor Jedermanns Augen getreten ist, sich bald verlieren werden" 
Sitzung der Schuldeputation vom 14. October 1844). Als die zur Ausführung

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 90 
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nothwendigen Erfordernissen bezeichnete die Deputation: 1) Beschaffung der ^urn- 
geräthschaften und der ersten Einrichtung, veranschlagt zu 100 Thlr., hiernächst ein 
fortlaufendes jährliches Honorar von 25 Thlr. für den Turnlehrer. 2) Beschaffung 
eines gualificirten Subjects zur Ausbildung als Turnlehrer, welche Ausbildung in 
einem der Turnvereine zu Berlin auf 2 Monate eine Summe von 50 Thlr. er
fordert, indem für den Unterricht selbst 15*  Thlr. gezahlt wird und 35 Thlr. für 
den Unterhalt des Turnlehrlings, künftigen Turnlehrers während seines zwei
monatlichen Aufenthalts in Berlin, mit Einschluß der Reisekosten, in Anschlag 
gebracht werden müssen. 3) Beschaffung und Überweisung eines passenden Turn
platzes, dessen Umfang wenigstens 2 Mg. betragen dürfte. Die Schulkasse, welche 
zunächst für die Kosten der ersten Einrichtung aufkommen muß, besitzt dazu nicht 
die Mittel; demnach müssen Zuschüsse aus Communal-Fonds gewährt werden, wo
gegen das jährliche Honorar von 25 Thlr. allenfalls aus der ^chulkasse hergegeben 
werden kann, wenn es nicht beliebt werden sollte, die Hälfte der Kosten durch Er
höhung des Schulgeldes für die männlichen Schüler aufbringen zu lassen. Stach 
Abrechnung der jüngeren Knaben, der Frei- und sonstigen Schüler dürftiger Altern, 
werden nach dem Stande der Schülerzahl durchschnittlich 200 zahlungsfähige Turn
schüler anzunehmen sein, und weiln für jeden derselben ein um 10 Sgr. erhöhtes 
Schulgeld jährlich gezahlt würde, so gebe dies einen Ertrag von ca. 66 Thlr., so
mit fast die Hälfte der Kosten der ersten Einrichtullg (150 Thlr.) Der Magistrat 
legte dieses Gutachten den St.-V. mit dem Anträge vor, die ersten Einrichtungskosteil 
auf die Kämmereikasse zu übernehmen, wogegen die Besoldung des Turnlehrers und 
Unterhaltung der Turngeräthschaften durch Beiträge der Schüler zur Schulkasse 
gesichert werden dürfte. In der am 14. Januar 1845 etatt gefundenen Sitzung 
der St.-V. wurde der Antrag des Magistrats pure abgelehnt; die St.-V. beschlossen, 
„daß sie für jetzt noch keine Nothwendigkeit zur Einrichtullg einer Turnanstalt finden, 
und daher zu derselben llichts bewilligen könnten". Magistrat berichtete diesen 
Beschluß all die Königl. Regierung, die unterm 15. Mai 1845 an das Königl. 
Ministerium des Unterrichts mit der Anfrage zurückging, „ob, da bei der Einrich
tung der Turnallstalten Zwangsmaßregeln möglichst vermieden werden sollen, diese 
für nothwendig und zweckmäßig auertùnnte Einrichtung, welche zwei competente 
städtische Behörden in Wirksamkeit setzen wollen, darum unterbleiben müsse, weil 
eine dritte bei der Bewilligung der Fonds mit competente Behörde diese ohne aus
reichenden Grund versagt?" Minister Eichhorn entschied durch Rescript vom 29. 
Juni 1845, „daß der von der St.-V. erhobelte Widerspruch, vorausgesetzt, daß die 
städtischen Schulen in G. überhaupt aus Kämmereimitteln unterhalteil werden, uild 
diese die Kosten der ersten Einrichtung der Turuanstalt ohne Beschränkung dringen
derer Bedürfnisse hergebeu tonnen, für unbegründet zu erachten sei." Die Königl. 
Regierung verfügte hierauf unterm 9. Juli 1845 an die St.-V. mit der Einrich
tung des Turnplatzes und des Turnunterrichts nach den Anträgen der Stadt Schul
deputation unverweilt vorzugehen, in sofern nicht etwa der Nachweis des Unver- 
mögells der städtischen Kassen geführt werde, und wies gleichzeitig den Magistrat 
an, die Schuldeputation mit Instruction zu versehen.

Ein Turnplatz ist in den Parkanlagen eingerichtet lvorden. Einer der Lehrer 
an der hohem Knabenschule gibt den Unterricht und leitet die Turnübungen. Er 
bezieht eine Remuneration von 25 Thlr. aus der Kasse der höheru Knabenschule 
und von 10 Thlr. aus der Kasse der allgemeinen Stadtschule. Das Sommer-



Stadt Golnow. — Schulwesen. 716

Turnen beginnt in den ersten Tagen des Monats Mai. Einer von den Sergeanten, 
welche zunl Wacht-Commando der hiesigen Hülssstrafanstalt gehören, unterrichtet die 
Turner in den ersten Elementen des militairischen Exercitiums. Uni den Marsch- 
übungen der Knaben festen Tact zu verleihen, haben mehrere Bürger, Turnfreünde, 
Trommeln und Pfeifen geschenkt. Im Sommer 1869 nahmen am Turnunterricht 
90 Schüler der höhern Lehranstalt Theil, Sexta 34, Quinta 31, Quarta 13, Tertia 
12. Von der Stadtschule fehlen die Angaben. Winterübungen pflegen in einem 
Saale angestellt zu werden.

Etat für die höhere Lehranstalt pro 1868—1870.

Einnahme und Ausgabe sind ausgeglichen auf Höhe von. . . Thlr. 3385. 8. 4

Einnahme.
Tit. I. Hebungen von den Schülern an Schul- und Dintengeld 1393 Thlr. 

— Tit. II. Hebungen aus städtischen Kassen; und zwar aus der Kämmereikasse 
zur Deckung des Bedürfnisses Thlr. 1968. 8. 4 Pf. und aus der Bürgerkasse 
I. Abtheilung Holzgeld für den jedesmaligen Conrector 24 Thlr. — Tit. III. Ins
gemein und Strafgelder vacat.

Ausgabe.
Tit. I. Besoldung der Lehrer Thlr. 3110. 28. 4 (100 Thlr. mehr, als 

in der vorhergehenden Etatsperiode). Das Lehrer-Collegium besteht aus 7 Lehrern 
und 2 Lehrerinnen, sowie 1 Lehrerin für weibliche Handarbeiten. Es beträgt das 
Gehalt des Dirigenten Dr. Mensch 800 Thlr., des Conrectors Püschel Thlr. 315. 
28. 4 Pf. *),  des Subrectors Le Clerc 400 Thlr. Ein Lehrer 350 Thlr., Zwei 
Lehrer a 260 Thlr., einer von ihnen hat 25 Thlr. Zulage als Turnlehrer, Ein 
Lehrer 200 Thlr. Erste Lehrerin 220 Thlr., zweite 180 Thlr., dritte 60 Thlr. Für 
Vertretung sind 40 Thlr. ausgeworfen. — Tit. II. An Pension des frühern 
Conrectors Dannenberg 150 Thlr. — Tit. III. Für Heitzung und Reinigung der 
Schulklassen empfangen zwei Personen 31 Thlr. — Tit. IV. Für Beschaffung 
von Lehrmitteln, Apparaten, au Druckkosten, sowie für Dinte, Schwämme, Kreide 
89 Thlr. — Tit. V. Insgemein 4 Thlr. 10 Sgr.

*) Der Conrector bezieht außerdem, zufolge alter Berechtigungen, aus der St. Catharinen- 
kirchenkaffe Thlr. 71. 5 Sgr., aus der Kasse des Hospitals St. Spiritus Thlr. 10. 20 Sgr., 
des Hospitals St. Georg 3 Thlr., und der Armenkasse 1 Thlr., und aus der Bürgerkasse 
24 Thlr. Sodann hat er an Gebühren für Trauungen rc, nach ojàhriger Fraction Thlr. 39. 
6- 8 Pf., so daß sich sein Gesammteinkommen stellt auf 465 Thlr.

Etat für die allgemeine Stadtschule pro 1868—1870.

Einnahme und Ausgabe sind verglichen auf Höhe von. . . Thlr. 4263. 15. —

Einnahme.
Tit. I. An Hebungen von den Schülern, Schul- und Dintengeld 1594 Thlr. 

(154 Thlr. mehr als in der vorhergehenden Etatsperiode). — Tit. II. An Zinsen 
von 250 Thlr. Kapital aus dem Seglerstift 2 Thlr. 15 Sgr. — Tit. III. An Zu

90*
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schüssen: a) von der Kämmereikasse 2457 Thlr. b) von der Hospitalkasse St. 
Spiritus und c) von der Hospitalkasse St. Georg je 100 Thlr. Überhaupt 2657 
Thlr. — Tit. IV. Insgemein vacat.

Ausgabe.
Tit. I. Besoldung der Lehrer und Beamten 4188 Thlr. Es sind an der 

Schule 16 Lehrer und 1 Lehrerin beschäftigt. Rector Booz hat 563 Thlr. incl. 
50 Thlr. Miethsentschüdigung. Cantor Neumann 228 Thlr. Ein Lehrer 345 Thlr., 
drei Lehrer a 300 Thlr., zwei Lehrer a 260 Thlr., zwei Lehrer a 220 Thlr., zwei 
Lehrer a 200 Thlr., drei Lehrer a 180 Thlr., der Küsterlehrer 120 Thlr., die 
Lehrerin für Handarbeiten 80 Thlr. Für den Turnunterricht sind 10 Thlr. und 
für Vertretung 20 Thlr. ausgeworfen. Aus diesem Titel stehen auch der Super
intendent Noeber und der Diaconus Noth mit je 6 Thlr. — Für den Lebrer der 
neüeingerichteten Schule zu Grünhorst sind nach der Anordnung der König!. Re
gierung 150 Thlr. bestimmt. Der Rendant der Schulkasse hat 60 Thlr. Gehalt. 
— Tit. II. Pensionen vacat, nachdem der emeritirte Rector, welcher 214 Thlr. 
bezog, verstorben ist. — Tit. III. An Schulutensilien, Buchbinderarbeiten, Druck
sachen, Lehrmitteln 63 Thlr. — Tit. IV. Für Heitzung und Reinigung der 
Schulklassen, an drei Personen Thlr. 7. 15 Sgr. — Tit. V. Insgemein 5 Thlr.

Strebsamkeit und Drang zur Fortbildung ist eine kennzeichnendes Merkmal 
des G.'schen Lehrer - Personals, zuin größern Theil aus jünger« Leüten bestehend. 
In Verbindung mit anderen unterrichteten Männern gleicher Bildung und Richtung 
haben die Lehrer einen Realwissensch aftlich en Verein gestiftet, in welchem 
nicht blos für den engern Kreis der Mitglieder, sondern auch zum Nutzen der 
Bürger- und der gesummten Einwohnerschaft wissenschaftliche Vorträge gehalten 
werden. Während so in G. für geistige Nahrung gesorgt ist, tragen Gesang- 
Vereine zur Hebung und Veredlung der Gemüthsstimmung bei. Im Jahre 1869 
bestanden ihrer vier; offenbar zu viele, indem sie die, in einer Stadt von 6000 
Einwohnern ohnehin bescheidenen Gesangskräfte ganz zersplitterten. Eine Ver
schmelzung der Vereine, welche gleichartige Zwecke verfolgen, wie der alten und der 
neüen Liedertafel, wäre im Interesse nicht blos der Gesangsleistungen, sondern in 
jeder andern Beziehung dringend zu wünschen.

Am 1. Juli 1869 feierte die Stadt das Andenken an die vor 600 Jahren 
durch Herzog Barnim I. erfolgte Erhebung des slawischen Orts Golinog zu einer 
deütschen Stadt Vredeheide. Auch die höhere Lehranstalt betheiligte sich an dieser 
Feier. Am Tage vorher fand im Schulsaale ein Actus Statt, wobei nach einer 
einleitenden Ansprache des Dirigenten, Dr. Mensch, von den Schülern bezügliche 
Gedichte declamirt und von dem Conrector Demcke — (verließ G. in demselben 
Jahre 1869 und folgte einem Rufe nach Barth an die dortige Stadtschule) — über 
einige Momente in der Geschichte Golnows gesprochen wurde. Der in G. lebende 
vormalige Provinzial-Archivar von Pommern, Baron v. Medem hatte eine Jubel- 
festschrift verfaßt, von der der Schule durch den Magistrat eine Anzahl Exemplare 
überwiesen worden war, davon 16 an fleißige und würdige Schüler als Prämie ver- 
theilt wurden. Am 2. Juli zog die gesammte Schuljugend in die Anlagen, um sich 
mit den von der Stadt angeordneten Spielen zu unterhalten.

Privatschulen gibt es in G. nicht, seitdem die Kühnsche Familienschule 
durch Ausbildung der frühern Rathsschule zu einer höhern Lehranstalt Überflüssig 
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geworden ist. Der letzte Antrag auf Concessionirung einer Privatschule kam im 
Jahre 1856 vor. Anna Fritsch, Tochter des Dr. Fritsch in G., die ihre Studien 
in der Königl. Bildungsanstalt für Lehrerinnen in Berlin gemacht, geprüft im 
Auftrage des Königl. Provinzial-Schul-Collegiums von Brandenburg am 24. April 
1852, halte im Jahr 1855 eine Privat - Mädchenschule errichtet, für die ein Jahr 
nachher die Concession nachgesucht wurde. Allerdings war nicht in Abrede zu 
stellen, daß damals in G. ein fühlbares Bedürfniß einer derartigen Unterrichts- 
anstatt für Tochter verschiedener Ältern aus den höheren Ständen vorhanden war. 
Diesem Bedürfnisse wurde jedoch vollständig abgeholfen durch die damals in Aus
sicht genommenen Errichtung einer öffentlichen höhern Mädchenschule, welche am 
1. April 1857 ins Leben treten sollte, daher das Concessions-Gesuch mittelst Ver
fügung vom 26. November 1856 abgelehnt wurde. Die ausgezeichuete Lehrkraft 
der Bittstellerin ist übrigens durch bereit Anstellung bei der höhern Mädchenschule 
als Ordinaria der zweiten Klasse vom Magistrate verwerthet worden. Im obigen 
Etat ist sie als erste Lehrerin aufgeführt.

Jüdische Schule. Sie beschränkt sich, da die Kinderderisraelitischen Ge
meinde, wie überall, die Stadtschule, bezw. die höhere Lehranstalt, besuchen, aus den 
Unterricht in der mosaischen Religion und in der hebräischen Sprache. Der Lehrer, 
der auch das Schlachten, nach den Bestimmungen des mosaischen Gesetzes zu über
nehmen, so wie im Tempel zu beten und die Tura vorzulcsen hat, steht zur Ge
meinde in einem contractlichen Verhältniß, hinsichtlich seiner Lehrer-Thätigkeit aber 
unter Aussicht der Stadt-Schuldeputation. Nicht wie so viele andere Judengemein
den, die mit ihrem Neligionslehrer oft wechseln, hat die G.sche Gemeinde im Ver
lauf von 50 Jahren nur 6 Lehrer für ihre 30—33 im schulpflichtigen Alter stehende 
Kinder gehabt. Der jetzt sungirende Lehrer hat die Erlaubniß, Kinder jüdischer 
Ältern in der mosaischen Religion und in der hebräischen Sprache zu unterrichten, 
nachdem er vor dem Superintendenten Dannenberg die vorschriftsmäßige Prüfung 
rühmlich bestanden, unterm 21. März 1860 erhalten.

Kirchen wesen.

Die St. Catharinenkirche.
Gebaüde. Das 15. Jahrhundert bezeichnet die höchste Entwickelung der 

Städte im Land am Meere. Fast unabhängig von landesherrlicher Gewalt stan
den die bedeütenderen unter ihnen da, den Unternehmungen der Fürsten oft mit 
siegreichem Nachdrucke Trotz bietend. Fürstliche Macht war in den Händen der 
Oberhaüpter der Städte, fürstlicher Reichthum in den Händen der betriebsamen 
Handelsherren. Aber die ungebändigte Freiheitslust steigerte sich zu kecker Willkür, 
die Freüde am Besitz zu freventlichem Übermuthe, und die rächende Nemesis blieb 
nicht aus. Die bedeütenderen Baudenkniale dieser Zeit stimmen mit solcher Sinnes
richtung entschieden überein. Der klare, harmonische Organismus, der von innen 
heraus Form auf Formen entstehen läßt, und das Ganze mit innerer Nothwendig
keit zu einem Vollendeten, einem völlig Geendeten, macht, war schon in der spätern Zeit 
des 14. Jahrhunderts immer mehr verschwunden und die nüchterne Schulregel an 
dessen Stelle getreten; entschiedene Wirkung hatte man mehr in der Collossalität 
der Dimensionen als in lebensvoller Gliederung der Theile gesucht. Noch mehr 
strebte man jetzt durch die Wirkung der Masse zu imponiren, selbst dadurch, daß 
man vorhandene, zum Theil schon an sich nicht unbedeütende Bauanlagen vergrößerte.
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Hat auch Golnow niemals in die Reihe der Pommerfchen Städte gehört, 
deren Bedeutung als selbständige Gemeinwesen von Kugler in den vorstehenden 
Sätzen gekennzeichnet wird, so zeigt doch das größte Bauwerk dieser Stadt, die 
der Heiligen Catharina geweihte Kirche, ganz den Charakter, wie ihn der Geschicht
schreiber der Kunstdenkmale Pommerns geschildert hat. Die dreischiffige Kirche, 
alle drei Schiffe von gleicher Höhe, gehört somit nicht zu den ausgezeichneteren 
Monumenten der gothischen Baukunst, doch ist die ursprüngliche Anlage, so wie die 
ihres Thurms, offenbar in der alterthümlichen einfach schönen gothischen Art, die aber 
durch mehrere geschmacklose Anbaue aus neürer Zeit verunstaltet sind. Im An
fänge des Jahres 1828 befand sich die Sacristei der Kirche in einem Zustande, 
der weder der Würde des Ortes noch der Gesundheit der ffch darin aufhaltenden 
Geistlichen angemessen war. Unter dem Fußboden lag ein alter verfallener, seit 
undenklichen Zeiten nicht mehr gebrauchter und überhaupt ganz entbehrlicher Keller. 
Über den Balken desselben lag ein Steinpflaster, welches durch Verwesung jener so 
uneben geworden war, daß der Fußboden weder zum Gehen noch zur Aufstellung 
von Tisch und Stühlen taugte. Das Fenster hatte keinen Flügel zürn Öffnen, so 
daß nie frische Luft eingelassen werden konnte. Nicht minder fehlte es an einem 
Ofen. Endlich hatte die Sacristei keinen besondern Eingang von Außen, sondern 
die Prediger mußten beim Kommen und Gehen stets mittelst einer der drei Haupt- 
eingänge ihren Weg durch die ganze Kirche nehmen. Im Laufe des Sommers 
1828 wurde die Sacristei in würdiger Weise wiederhergestellt. Das Fenster mußte 
ganz neu gemacht werden, indem das alte Glas durch die Länge der Zeit und den 
Schmutz ganz undurchsichtig geworden und gar nicht mehr zu reinigen, überdem das 
Blei fast überall verwittert war. Jngleicheu konnte die alte Thür, welche nach der 
Kirche führt, nicht bekleidet, sondern mußte durch eine neue ersetzt werden. Die 
alte Thür war nicht vom Tischler, ja nicht einmal von einem ordentlichen Zimmer
mann gearbeitet und so ungeschickt und uneben, daß die Abarbeitung und Ver
kleidung, wozu die Tischler sich nur schwer verstehen wollten, mehr Kosten als die neüe 
Thür verursacht, und doch nur eine nicht gut aussehende Thüre würde geliefert haben. 
Außer dieser Reparatur an der Sacristei haben sich aber noch folgende nothwendige 
Ausbesserungen vorgefnnden. Erstlich — befindet sich neben der Sacristei die s. g. 
Kirchenstube zur Aufbewahrung des Kirchen-Archivs, der Kirchen-Bibliothek, der 
vasa sacra und der Documente. Diese befand sich in einem eben so traurigen 
Zustande, wie die Sacristei. Hier mußten ebenfalls Thür und Fenster erneüert 
und der Fußboden umgepflastert, auch die Wände abgeputzt und geweißt werden. 
Sodann waren in und an der Kirche mehrere schadhafte Stellen im Gewölbe, an 
Pfeilern, an den Mauern uni) Dächern, wo der Regen durchdrang und bedeütenden 
Schaden anzurichten drohte. Auch diese Schäden wurden ausgebessert. Endlich 
fand sich an der Helmstange des Thurms — dessen Dach im Jahre 1799 mit einem 
Kostenaufwande von Thlr. 68. 4. 9 Pf. ausgebeffert worden war, — eine so 
bedeütende Beschädigung durch Wasserlecken, daß nicht nur das Sparrwerk des 
Thurmdachs dadurch nach einer Seite hin aus der gehörigen Lage gekommen, 
sondern auch Gefahr vorhanden war, daß die aufgesetzte eiserne Helmstange sammt 
Knopf, Windfahne und Kreüz herunterstürzte und großen Schaden anrichtete. Es 
wurde daher dieselbe abgenommen und die offene Stelle vorläufig wieder zugedeckt. 
Alle diese im Sommer 1828 ausgeführten Arbeiten haben einen Kostenaufwand 
von Thlr. 189, 13. 6 Pf. erfordert.
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Die erwähnte Ausbesserung am Thurmdach konnte und sollte nur als Roth- 
behelf dienen. Theils das eigene Ermessen des Provisorats der St. Catharinenkirche, 
theils das Urtheil mehrerer Sachverständiger, und namentlich des Districts -- Bau
beamten, Landbaumeister Lentze, führten zu der Ansicht, daß eine Herstellung in 
bisheriger Weise nicht zweckmäßig, vielmehr eine Herstellung des Bauwerks in der 
frühesten Ausführung und nach der ursprünglichen Anlage des Thurms viel zweck- 
niäßiger und wünschenswerther sein dürfte. Für die Herstellung des Thurmgebaüdes 
in dieser Weise ließe sich, so meinte man, durch Aufbrechen mehrerer, in späterer 
Zeit dürftig zugemauerten Bogenfenster oder Öffnungen, durch Ausbesserung 
mehrerer verwitterter Stellen und namentlich des schönen Hauptportals vieles thun. 
Am allermeisten freilich durch Aussetzung einer ganz neuen Spitze in entsprechender 
Form. Alten Nachrichten zufolge gehörte der Golnower Kirchthurm ehemals zu 
den höchsten in Pommern, so daß die mit Kupfer gedeckte Spitze den Schiffern auf 
der Ostsee zur Richtschnur diente. Bei einer angeblich durch Blitz erfolgten Zer
störung wurde auf das Mauerwerk ein Dach in Form einer vierseitigen, viel zu 
spitzwinkeligen Pyramide gesetzt und mit Ziegeln gedeckt. Es fällt in die Augen, 
daß ein so construirtes Dach in einer Höhe von 150 Fuß und darüber nicht ohne 
Gefahr ist und künftig geradezu sehr gefährlich werden muß, da die, aus den 
Ziegelbrennereien unsers Jahrhunderts hervorgehenden neuen Ziegel, welche nach 
und nach statt der alten aufgedeckt werden müssen, bei weiten: nicht mehr so halt
bar sind, als die Fabrikate aus Vorjahrhunderten, so daß unfehlbar bald größere, 
bald kleinere Stücke herabfallen werden. Alle diese Umstünde zusammen genommen, 
bewöge:: das Provisorat, in einem Bericht von: 18. März 1829, der Königl. Re
gierung folgenden Plan zur Prüfung und Entscheidung vorzulegen: Der ganze 
Thurm wird einer Hauptreparatur unterworfen. Es werden die ursprünglichen 
gothischen Formen und Verzierungen soweit als möglich ist, wiederhergestellt, die 
schadhaften Stellen ausgebessert und eine neüe, dem alten soliden Gemaüer an
gemessene Spitze aufgesetzt, ungefähr wie solches vor einigen Jahren an den: Thun:: 
zu Maffow geschehen'ist. Zugleich werden die Bogenfenster oder Öffnungen, wo es 
die Erhaltung des inwendigen Holzwerks erfordert, mit stilmäßigen Lucken und 
der Haupteingang mit einer ebenmäßig gearbeiteten neüen Thür versehen. Reichen 
die vorhandenen Mittel ans, so kann damit zugleich eine Urngießung der durch das 
im Jahre 1826 geschehene Bohren nicht glücklich wieder hergestellten Glocke und 
die Umfassung des vorher gehörig zu ebnenden Kirchplatzes mit einer angemessenen 
Barriere verbunden werden. Was die große Glocke betrifft, so war dieselbe bereits 
vor mehreren Jahren gesprungen und i:n Jahre 1825 beinahe ganz unbrauchbar, 
daher man auf ihre Umgießung Bedacht nahm. Da aber die Kosten dieses Ver
fahrens mindestens 286 Thlr. betragen sollten, so stand man von dem Umgießen 
ab, und begnügte sich mit dem Anerbieten eines Gelbgießers aus Schwedt, welcher, 
wie gesagt, durch Bohren, durch Feilen und Umdrehen der Glocke diese zwar wieder 
in brauchbaren Stand versetzte, wenn gleich ihm feine Kunst nicht völlig gelungen 
war, woran freilich die ihm vorher nicht genau bekannte schlechte Beschaffenheit des 
Guts dieser Glocke Schuld sein mogte. Er empfing für seine Bemühung eine runde 
(Summe von 30 Thlr. Außerdem wurden aber noch für Zimmer- und Schmiede- 
arbeit am Glockenboden, für Reinigung desselben rc. Thlr. 32. 2. 9 Pf. ver

ausgabt.
Um auf die von: Provisorat beabsichtigte Hauptreparatur des Thurms zu

rückzukommen, so bemerkte der Bericht vom 18. März 1829 in Absicht auf die
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Mittel zur Deckung der Baukosten, daß die Kirchenkasse im Stande sein werde, ein 
Kapital von 1000 Thlr. dazu herzugeben, ohne wegen ibrer etatsmäßigen und sonst 
vorkommenden, unvermeidlichen Ausgaben in Verlegenheit zu gerathen; daß die 
Bürgerschaft, welche an der Herstellung des Thurms als einer Zierde der Stadt 
sehr regen Theil nehme, aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens 500 Thlr. aus 
städtischen Fonds beitragen werde, und daß wegen des übrigen Bedarfs, der etwa 
noch 1000—1500 Thlr. betragen dürfte, die städtischen Behörden den Vorsatz gefaßt 
hätten, sich in Gemeinschaft mit der Geistlichkeit und dem Provisorat an die 
landesväterliche Milde der Königs wegen eines Gnadengeschenks zu wenden.

Die Königl. Regierung ging auf die ihr vorgelegten Gedanken ein und beanf- 
tragte unterm 30. März 1829 den Landbaumeister Lentze, um mit Berücksichtigung 
der Vorschläge des Provisorats einen Plan zur Herstellung des Thurmes zu ent
werfen, und mit einem vollständigen Kostenanschläge und Erlaüterungsbericht binnen 
3 Monaten einzureichen, auch eine Zeichnung vom Thurme in seiner dermaligen 
Beschaffenheit beizufügen. Bei dein kolossalen Mauerwerk des Thurms hatte es 
seine große Schwierigkeiten, der darauf zu setzenden Spitze eine passende Form zu 
geben. Nachdem das Bau-Project vorlag wurde dasselbe von dem Regierungs- 
Baurath, damals Brandt, an Ort und Stelle gemeinschaftlich mit dem Super
intendenten Dannenberg und dem Landbaumeister Lentze geprüft. Es wurde dabei 
sehr wüuschenswerth befunden, den Bauplau minder kostspielig einzurichten, da die 
Anschlagssumme an 7000 Thlr. beträgt, die schwerlich werden herbeigeschafft werden 
können. Außerdem hatten sich auch in technischer Hinsicht, besonders gegen die 
Construction der aufzusetzenden Thurmspitze, mehrere Erinnerungen gefunden, so daß 
schon dieserhalb eine Umarbeitung nothwendig war. Hierüber war unter Zustim
mung des Superintendenten das Nähere mit dem Baubeamten verabredet worden, 
der das Versprechen gab, bald möglichst ein anderes Bauproject nebst Kostenanschlag 
einzureichen, wozu er jedoch erst im nächsten Winter von 1830 auf 1831 die Zeit 
zu gewinnen hoffte. Der unterm 24. Juli 1830 eingereichte Anschlag mit bei
gehefteter Zeichnung wurde ihm vom Regierungs-Baurath Brandt am 4. November 
1830 br. m. zurückgegeben. Der Landbaumeister Lentze wurde zwar unterm 8. März 
1831 augefordert, das anderweitige Bauproject zur Wiederherstellung des Kirch
thurms, wenn jedoch die Veranschlagung noch nicht geschehen sein sollte, den netten 
Entwurf allenfalls nur in Linien zur vorherigen Prüfung baldigst einzureichen, 
allein dies war bis zum Schluffe des Jahres 1833, — bis wohin Vol. 1 der 
Acten der Königl. Regierung, betreffend die Bauten und Reparaturen der geiftl. 
Gebaüde in G. reichen — nicht geschehen, weil rc. Lentze, wie alle seine Kunst- 
genossen in gleicher amtlicher Stellung, von anderweitigen Amtsgeschäften über- 
haüft, nicht die erforderliche Muße gefunden haben wird, das erforderte Bauproject 
zum zweiten Mal auszuarbeiten. Dieserhalb ist denn auch kein Excitâtorium an 
ihn erlassen worden, wie beim auch bis zu dem angeführten Zeitpunkte das Kirchen- 
Provisorat die Angelegenheit nicht in Erinnerung gebracht hat.

In der Baugeschichte der Kirche im 18. Jahrhundert spielt ein Vorkommniß 
eine gewisse Rolle, da es zu einem gerichtlichen Verfahren führte, wodurch eine 
Principienfrage in Bezug auf Unterhaltung von Baulichkeiten innerhalb der Kirche 
entschieden wurde. Im Jahre 1748 beschwerte sich der Befehlsführer der zu G. in 
Besatzung liegenden Reginients-Abtheilung, daß die Mannschaften kein Unterkommen 
in der Kirche hätten, während die Bürger gleichfalls Beschwerde führten, und zwar 
darüber, daß sie in ihren Gestühlen von den Soldaten belästigt würden. In der
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Äinije befindet sich ein Chor, dessen in älteren Zeiten das Schlächtergewerk sich 
bedienet, unb der Kirche dafür eine jährliche Miethe von 4 Thlr. 12 Gr. entrichtet 
hat. Der Magistrat schlug dem Consistorium vor, dieses Chor für die Garnison 
auszubauen und einzurichten, indem er sich zugleich erbot, die daraus erwachsenden 
Kosten auf die Kämmerei zu übernehmen. Ob nun gleich die Königl. Kriegs- und 
Domamenkanuner, in ihrer Eigenschaft als Oberaufsichtsbehörde des Magistrats, 
die Hergabe der Kosten aus Kämmereimitteln anfänglich nicht bewilligen wollte^ 
vielmehr das Consistorium in zwei Anschreiben vorn 10. April und 8. Mar 1749 
mit Ausnahme des von der Stadt aus ihrer Forst zu verabfolgenden freien Bau
holzes, auf die Kirchenkasse verwies, so setzte doch, auf den Bericht des Consistoriums, 
das Hof-Rescript vonr 10. Juli 1749 fest, „daß, wenn die Golnowsche Kämmerei 
des Vermögens sei, die nach dem eingereichten Anschläge zur Erbauung des Chors 
erforderlichen Thlr. 52. 13. 4 Pf. aus deren Mittel genonrnrerr werden sollen". 
Das Chor ist hierauf auch wirklich auf Kosten der Kämmerei ausgebaut worden' 

dtun aber ei eignete es sich im Jahre 1796, daß an dein gedachten Garnison-Chor 
eine kleine Reparatur vorgenommen werden mußte, welche das Kirchenprovisorat 
ausführen ließ. In der Meinung, daß der Magistrat, weil er das Chor hatte 
erbauen lassen, gehalten sei, auch die Unterhaltung desselben zu übernehmen, ver
langte dav Proviforal die Erstattung der anfgelausenen Kosten, welche nur Thlr 
6. 16. 4 Pf. betrugen, aus der Kämmereikasse. Der Magistrat lehnte aber dieses 
Ansrnnen ab, und als das Königl. Consistorium die Königl. Kriegs- und Domainen- 
kammer ersucht hatte, von Oberaufsichtswegen den Magistrat anzuhalten, jenen 
Kostenbetrag der^Krrchenkasse zu erstatten, aüßerte diese in dem Anschreiben vom 
19 Januar 1797, daß, da der Magistrat bei seinem Widerspruch verharre, dem
selben auch das vormalige Exercitium des Juris patronatus iu ueüren Zeiten ab- 
genommen worden sei, die Kammer keinen rechtlichen Grund absehe, ihn zur Ber- 
gütigung gedachter Kosten wider seinen Willen zu adigiren, vielmehr dem Könial 
Consistorio überlassen müsse, was dasselbe dieserhalb weiter zu verfügen nöthig 
finde. Das Conststonum beauftragte nun unterm 9. Februar 1797 seinen Fiskal, 
beii Criminalrath Dallmer, wider den Magistrat Ramens der St. Catharineilkirche 
in puncto der verweigerten Unterhaltung des Garitison-Chors eine förmliche Klage 
anzustellen. Das am 24. Mai 1799 publicirte Erkenntniß des ersten Senats der 
Königl. Preüß. Pommersch und Kaminschen Regierung vom 8. desselb. Monats 
lautete dahin: „Daß der Kläger mit seiner dahin gerichteten Klage, daß der Be< 
klagte nicht allein die im Jahre 1796 auf die Reparatur des Garnison-Chors in 
der Catharinenkirche verwandten Kosten mit Thlr. 6. 16. 4 Pf. erstatten, sondern 
auch künftig alle daran vorfallenden Reparaturen aus der Kämmerei bestreiten soll 
gänzlich, wie hiermit geschieht, abzuweisen, auch schuldig die Kosten des Prozesses 
allein zu tragen und dem Beklagten nach erfolgter Angabe und Festsetzung zu 
eritattcn. Die Instructions-Gebühren werden auf 6 Thlr. und die Urtels-Gebühren 
auf 4 Thlr. festgesetzt. Bon Rechts Wegen". Motivirt wird dieses Erkenntniß 
wie folgt: „Richt allein nach dem A. L. R. Th. 2, Tit. 11, §. 711, sondern auch 
nach der Pommerschen Kirchenordnung §. 84 müssen Kirchengebaüde, wohin also 
auch die Chöre als ein Theil der Kirche gehören, aus dem Vermögen der Kirchen 
unterhalten werden. Der Klüger behauptet also eine Ausnahme von der gesetz
lichen Regel, wenn er die Reparatur des Garnison-Chors in der Catharinenkirche 
dem Beklagten aufbürden will. Diese Ausnahme hat er aber überall nicht nach
gewiesen. Denn daraus, daß dieses Chor auf Kosten der Kämmerei ausgebaut ist,

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 91 
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folgt noch keineswegs, daß es auch von derselben unterhalten werden muß. Das 
General-Directorinrn hatte nur den Ausbau aus Kämmereimitteln bewilligt, und 
da wegen der künftigen Unterhaltung damals nichts besonders festgesetzt ist, so 
blieb die Verbindlichkeit dazu demjenigen, der sie bisher gehabt hatte, nämlich der 
klagenden Kirche. Daß aber, wie der Kläger ferner behaupten will, das Eigenthum 
des streitigen Chors auf die Kämmerei übergegangen ist, kann blos daraus, daß 
selbiges auf Kosten der Kämmerei für die Garnison eingerichtet worden, noch nicht 
gefolgert werden, auf andere Art ist es aber vom Kläger nicht nachgewiesen worden. 
Der Umstand endlich, daß einmal der Kämmerer Tietz ein Schloß und Gitter an 
diesem Chore hat repariren lassen, ist schon deshalb völlig unerheblich, weil der 
Kläger nicht einmal behauptet, noch weniger erwiesen hat, daß die Kosten dieser 
Reparaturen aus der Kämmerei genommen worden. Aus diesen Gründen hat daher 
der Kläger mit seiner ganz unstatthaften Klage nicht allein abgewiesen, sondern 
als succumbirender Theil auch in die Kosten verurtheilt werden müssen."

Das Consistorium beruhigte sich bei diesein Erkenntniß, da es ihm mißlich 
erschien, ob mit etwa neu aufzustellenden Gründen ein besseres Erkenntniß in 
zweiter Instanz erzielt werden dürfte, vielmehr durch Fortsetzung des Prozesses der 
Kirche nur unnütze Kosten zugezogen werden möchten. Die außergerichtlichen Kosten, 
die dem Magistrate erstattet werden mußten, hatten Thlr. 22. 7. 6 Pf. betragen.

Von anderweitigen Reparaturbauten in der St. Catharinenkirche werden in 
chronologischer Folge nachstehende angeführt. Im Jahre 1799 befand sich die 
Orgel in einem Zustande, daß sie dem Organisten den Dienst fast ganz versagte. 
Alles Pfeifenwerk, zusammen 764 Pfeifen, mußte abgetragen, gereinigt, renovirt, 
intonirt und gestimmt werden, wofür der Orgelbauer Georg Friedrich Grüneberg, 
von Stettin, Thlr. 60. 16 Gr. liquidirte. Jur letzten Winter des 18. Jahrhunderts 
hatte das Kirchendach durch stürmische Witterung so arge Verwüstungen erlitten, 
daß es ganz umgedeckt und dazu gegen 6000 neue Dachsteine verwendet werden 
mußten. Die aus dieser Reparatur entsprungenen Kosten betrugen Thlr. 167. 12. 
8 Pf. nach dem Anschläge, bei der Ausführung der Reparatur wurden indessen 
Thlr. 30. 4. 2 Pf. erspart. Stürme, welche seit einem Jahre vielfältig gewüthet, 
hatten 1809 arge Verwüstungen an dem 50—54 Fuß hohen Kirchenfenstern ange
richtet. Ziegel, vom Kirchendach herabgeworfen, hatten theils ganze Fenster heraus
gerissen und sie in die Kirche sowol wie auf die Straße geschleudert, theils die
anderen Fenster so beschädigt, daß die Zugluft in der Kirche so stark war, daß die
Lichter auf dem Altar bei der Communion zuweilen, je nach der Stärke des Win
des, verlöschten, die Oblaten von den Patenen geworfen wurden und die Altardecken
in steter Bewegung sich befanden. Abgesehen davon, daß die beständige Zugluft
für die Gesundheit der Kirchgänger sehr nachtheilig werden mußte, war der desolate 
Zustand der Fenster für jeden Vorübergehenden ein Stein des Anstoßes geworden, 
der znm Ärger der Einwohner für alle fremden Durchreisenden ein Gegenstand 
des Hohns und Spotts war. Die Wiederherstellung der Fenster war dringend ge
boten, wiewol zu jener Zeit die Kirchenkasse anderweitige unaufschiebbare Ausgaben 
zu bestreiten hatte. Es waren 34 neue Fenster einzusetzen. Die Kosten haben, 
verhältnißmäßig sehr gering, Thlr. 68. 16 Gr. in Münze, den Thlr. zu 36 Gr. ge
rechnet, betragen.

Schon seit mehreren Jahren war der kleine, als Dachreüter auf dem östlichen 
Giebel der St. Catharinenkirche angebrachte s. g. Klingethurm, weil die denselben 
tragenden 4 Saülen besonders an der Wetterseite fast ganz verwittert waren, so 
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baufällig geivorben, daß bei jedesmaligem heftigen Sturme sein Einsturz befürchte 
werden mußte. Sachverständige hielten, nach näherer Untersuchung des Thurmes, die 
Reparatur für dringend nothwendig, erklärten aber die sehr kostbare Wiederherstellung 
in der alten Form für unnöthig, da die beiden in demselben Hangenden kleinen 
Glocken weit füglichec in dem großen Kirchthurme an dem daselbst befindlichen 
Glockenstuhle ohne sonderliche Kosten angebracht werden konnten. Unter diesen 
Umständen wurde die Abtragung des Klingethurms im Jahre 1814 angeordnet 
und noch im Sommer desselben Jahres in Ausführung gebracht. Die Kosten be: 
Abtragung, mit Einschluß berjenigen, welche ber Zubau ber auf bem Kirchenbach 
entstaub en en Lücke verursacht, haben Thlr. 96. 7 Gr. betragen, ober zwanzig unb 
einige Thaler mehr, als veranschlagt waren. Die Mehrausgabe entstaub haupt
sächlich burch bas höhere Tagelohn, welches wegen bes höchst gefährlichen Baues 
ben Arbeitern, bie für bas gewöhnliche Tagelohn in ber luftigen Höhe nicht arbeiten 
wollten, bewilligt werden mußte. Der Dachreüter war mit Kupfer gebeckt. Es 
wog 519 Pfb. unb würbe in öffentlicher Licitation bas Pfb. für 8 Gr. 5 Pf. 
verkauft, so baß bec Kirchenkasse eine Einnahme von Thlr. 182. —. 3 Pf. zufloß, 
ober bas Doppelte dessen, was die Abtragung des Klingethurms und die Trans- 
locirung der beiden Glocken in den großen Thurm gekostet hatte.

Das außerordentliche Hagelwetter, welches am 12. Juni 1815 die Stadt G. 
und ihre Feldflur betraf, hatte auch die Fenster der St. Catharinenkirche in einer 
Weise beschädigt, daß 21 Fenster ganz neü gemacht, und die übrigen, welche durch 
die großen Schloßen ebenfalls hin unb wieber zerschlagen waren, ausgebessert werbeu 
mußten, was ber Kirchenkasse eine extraorbinaire Ausgabe von Thlr. 60. 10 Gr. 
verursacht hat.

Das Jahr der 300jährigen Jubelfeier der Reformation war angebrochen! Das 
Provisorat der St. Catharinenkirche beschloß, auch das Gotteshaus der Stadt G. 
für dieses Sücularfest würdig auszustatten. Gleich int Anfänge des Jahres 1817 nahm 
das Provisorat zunächst die Umgebung der Kirche in Angriff. Nachdem vor 
mehreren Jahren die Kirchhofsmauer abgetragen worden, nutzten die Zimmermeister 
der Stadt den Platz um die Kirche zum Zuschneiden ihrer Bauhölzer, theils wurde 
er von Wagen, welche die benachbarten Straßen passirten, beim Ausbiegen gründ
lichst zerfahren. Übelstände dieser Art, welche mit der Würoe des Kirche.tgebaüdes 
im grellsten Widerspruch stehen, konnten nicht länger geduldet werden. Der Kirch
platz wurde, soweit er die ihn umgebenden Straßen berührte, mit einer hölzernen 
Barriere umgeben, demnächst geebnet, mit Baümen beflanzt und garteuähulich ein
gerichtet. Sodann richtete das Provisorat seine Aufmerksamkeit auf das Innere 
der Kirche. Seit länger als 100 Jahren war sie nicht ausgeweißt, an den Gewöl
ben der Seitenkapellen zeigten sich schadhafte Stellen, welche auszubeffern waren, 
unb das Pflaster im Fußboden mußte neü mugelegt werden. Kaum wurde mit 
den betreffenden Arbeiten der Anfang gemacht, als mehrere Privatpersonen und 
einige Innungen der Stadt dem Provisorate aus eigener Bewegung den Entschluß 
eröffnete«, daß sie den Hochaltar, die Kanzel und mehrere ihnen gehörige Gestühle 
und Chöre in der Kirche aus ihre Koste«, aus einfache, jedoch geschmackvolle Art 
malen lassen wollten. Das Provisorat sah sich dadurch veranlaßt, damit die der 
Kirche ausschließlich gehörigen Chöre und Gestühle gegen die vorher erwähnten 
uicht zu sehr abstechen und um einige Übereinstimmung in das aüßere Gewand zu 
bringen, womit die Kirche in ihrem Innern angethan werden würde, mehrere Chöre 
derselben neü malen, einen Bogen der Kirche, der schon vor 100 Jahren gemalt 

91*
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worden, desgleichen ein großes Monument an der Wand, welches das Andenken 
an die große Feuersbrunst, welche 1675 die Kirche und einen großen Theil der 
Stadt verwüstet hat, enthalten soll, wiederherstellen und auffrischen, endlich vier 
schöne, die vier Heil. Evangelisten vorstellende Gemälde aus alter Zeit, welche der 
Zahn der Zeit zu zerstören drohte, restauriren und mit Lack überziehen zu lassen. 
Da die einzelnen Privatpersonen und Innungen der Kirche Opfer von bezw. 70 
Thlr., 75 Thlr., ja von 200 Thlr. auf eine höchst rühmliche Weise brachten, da 
die Frauen den Altar und die Jungfrauen der Stadt die Kanzel mit neüen, kost
baren Decken beschenkten, so glaubte das Provisorat hinter diesem guten und frommen 
Eifer, die Kirche zum Reformations-Jubelfeste schmücken zu wollen, nicht zurück
bleiben zu dürfen. Die gedachten Malerarbeiten sind mit einem Kostenaufwande 
von 80 Thlr. aufgeführt worden, die Gesammtkosten aber der Reparatur-Arbeiten, 
welche durch das Reformationsfest hervorgerufen worden sind, haben für die Kirchen
kasse Thlr 904. 7. 11 Pf. betragen, excl. der Planirung rc. des Kirchplatzes, die 
unausgeführt geblieben ist (siehe unten). Was aber die privative Restauration des 
Altars und der Kanzel betrifft, so war dieselbe für ein kunstsinniges Auge recht 
bunt und — geschmacklos ausgefallen.

Die Orgel war im Jahre 1823 einer bedeutenden Reparatur sehr bedürftig. 
Schon seit vielen Jahren beklagten sich die Organisten, daß sie nicht im Stande 
seien, mit derselben auf eine erbauliche Art den Gesang der Gemeinde zu leiten. 
Sie war bis auf etwa 3 Register in hohem Grade verstimmt und unreinen Tons; 
einige Register konnten gar nicht mehr angezogen werden, in anderen fehlten 
Pfeifen, so wie auch die Blasebälge und Kanäle nicht mehr ganz luftdicht waren. 
Der letzte Winter hatte durch die strenge Kälte an den Ventilen, Federn u. s. w. 
dem ganzen Werk so bedeütenden Schaden zugefügt, daß es in mehreren Wochen 
gar nicht gebraucht werden konnte. Sollte das Werk, welches nie in ganz fertigem 
und vollkommenem Zustande dargestellt worden, nicht gar verstümmelt und zuletzt 
ganz unbrauchbar werden, so war eine gründliche Reparatur ungesäumt vorzu
nehmen. Diese ist vom Meister Grüneberg, aus Stettin, ausgeführt worden, was 
sie aber gekostet, erhellet aus den Acten nicht. In Folge der an die sämmtlichen 
Superintendenten des Regierungsbezirks Stettin erlassenen Circular - Verfügung 
vom 13. December 1828 war bei der Königl. Regierung die Anzeige eingegangen, 
daß die Orgel der St. Catharinenkirche sich in einem sehr schlechten Zustande 
befinde. Durch Verfügung vom 15. Juli 1830 zur Wiederherstellung des Werks 
aufgefordert, aüßerte das Provisorat in dem Berichte vom 22. November deffelb. I. 
was folgt: — „Die hiesige Orgel gehört zwar unstreitig zu den schlechten Werken, 
allein da die Mangelhaftigkeit nicht in einzelnen reparaturbedürftigen Stücken, 
sondern überhaupt in dem Älter, und in einer fehlerhaften Disposition des Ganzen 
liegt, so könnte dem Bezüglichen, von uns selbst aufs höchste empfundenen Wünschen 
nur durch Beschaffung eines ganz neüen Werks abgeholfen werden, wozu wir in- 
deffen bisher keine Einleitungen zu treffen uns haben entschließen können, weil 
eines Theils das disponible Kirchenvermögen zur Wiederherstellung des Kirchthurms 
zu verwenden beabsichtigt wird (siehe oben), und andern Theils der zeitige Organist 
dem Organistenamte nur in so weit gewachsen ist, daß er den Gesang ganz einfach 
nach einem Choralbuche begleitet, welchem Zwecke die Orgel auch in ihrem jetzigen 
Zustande noch einige Zeit entsprechen dürfte, da, wie die Kirchenrechnungen nach
weisen, wir fast jährlich für ihre Stimmung und Reinigung nicht ohne bedeüten
den Aufwand gesorgt haben".
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Die Planirung, Bewährung und Bepflanzung des Platzes um die Kirche, 
welche bei der Säcularfeier der Reformation 1817 vorgenommen werden sollte, ist 
nicht zur Ausführung gekommen, ohne daß man in späterer Zeit Auskunft dar
über zu geben vermochte, welche Hindernisse ihr entgegen getreten sind. Damals 
wurden die Kosten der in Holz zu errichtenden Barriere zu Thlr. 244. 13. 6 Pf. 
veranschlagt, mit Einschluß der Einebnung des Platzes. Die Barriere sollte bei 
einer Länge von 485 Fuß 3% Fuß hoch, einmal verriegelt und mit 6 Eingängen 
und 2 Auffahrten versehen werden. Im Jahre 1830 wurde der Plan wieder auf
gefaßt. Der Kirchhof, der einst, wie aller Orten, zur Begräbnißstätte diente, war 
nicht nur sehr uneben, sondern auch beständigen Verunreinigungen ausgesetzt, was 
dem religiösen Sinne der Gemeinde und dem sittlichen Gefühl nicht anders, als 
höchst anstößig sein mußte. Der Plan ist nach folgenden Vorschlägen und An
trägen des Proviforats mittelst Regierungs - Verfügung vom 12. Juni 1830 ge
nehmigt worden. — 1) Der Platz um die Kirche, dessen alte Gränze notorisch vor
handen ist, muß durch Abtragung der Erhöhungen in die tiefer liegenden Stellen 
geebnet werden. Der Platz ist nivellirt, um die erforderlichen Planirungsarbeiten 
genau übersehen zu können, mib es ergibt sich, daß diese Arbeiten, wenn die Plätze 
an der Nord- und Südseite der Kirche, jeder für sich, geebnet werden, nicht halb 
soviel kosten können, als int Anschläge von 1817 dafür angenommen worden 
(38 Thlr.) — 2) Da beide Plätze alsdann aber höher liegen werden, als die an
gränzenden Straßen, an einigen Stellen 11/2 bis 2 Fuß, fo scheint es am gerathen- 
sten, den untern Theil der Bewährung aus einem Mauerwerk von, zum größern 
Theil gesprengten Geschieben bestehen zu lassen, so daß diese Mauer etwa um 
einige Zoll über der Oberfläche des Platzes hervorragt. Da die Umfangslänge 
des Platzes, in soweit er einzufchließen ist, genau 34*/ 2 Ruthen (— 450 Fuß) 
beträgt, und das Mauerwerk durchschnittlich etwa 2 Fuß tief und eben so stark sein 
muß, und ein bedeütender Theil der erforderlichen Steine durch Wegnehmung 
einiger gepflasterten Stellen des Kirchplatzes gewonnen werden, so dürften etwa 
noch 12 Schachtruthen Steine angekauft werden müßen, wofür die Kosten, das 
Sprengen mit eingerechnet, etwa 48 Thlr. betragen werden. — 3) Auf dieses 
Mauerwerk wird baun eine nur schwache Barriere von 1/a unb V» Holz in Form 
eines zierlichen Brückengeläitbers gesetzt unb selbiges mit Ölfarbe angestrichen, um 
das Werk eben so dauerhaft als gefällig und unter der möglichstett Kostenersparniß 
zu Stande zu bringen. Das zu solch' einem Geländer nöthige Holz ist in der 
Stadtforst vorhanden und wird hoffentlich von den städtischen Behörden anch kosten
frei bewilligt werden, da es zu einem gemeinnützigen Zwecke uno zur Schaffung 
einer Zierde der Stadt Verwendung findet. — 4) Wird dann endlich der ganze 
Platz mit Kies bedeckt und bei erster, geeigneter Jahreszeit mit passenden Baümen 
(auch Zierstraüchern auf Rasenbeeten?) bepflanzt, fo wird die Kirche dadurch un
streitig an entsprechendem Aüßern unendlich viel gewinnen und der religiöse Sinn 
seine billige Befriedigung finden. — Es fehlt in den Acten die Angabe, was diese 
Anlagen zur Ausschmückung des Kirchplatzes gekostet haben.

Pfarrgebaüde. Die Amtswohnung des ersten Predigers ilnd Superinten
denten ist ein Fachwerkgebaüde, dessen Vorderfronte im Jahre 1820 massiv auf
geführt ist. Damals wurden auch in diesem, zu Anfang des 18. Jahrhunderts 
erbauten und im Innern höchst unzweckmäßig angelegten Hause durch Ziehung von 
4 neüen Wanden 3 neue Wohnzimmer gewonnen rc. Außerdem wurde der west
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liche Giebel in Fachwerk abgeputzt und dessen Stile und Riegel ganz mit Ölfarbe 
angestrichen. Alle diese und noch einige andere Reparaturarbeiten haben einen 
Kostenaufwand von Thlr. 1018. 9. 5 Pf. erfordert. So weit dieses 2 Stockwerk 
hohe Pfarrhaus von Fachwerk ist, war dasselbe dreizehn Jahre später, nach dem 
sachverständigen Urtheile des Landbaumeisters Lentze, schon von schlechter Beschaffen
heit, auch sehr mangelhaft eingerichtet und die besten Zimmer im untern Stockwerk 
sehr feucht; dazu kam, daß der eine Giebel sich schon bedeutend gezogen hatte. 
Einer Reparatur und bessern Einrichtung hielt rc. Lentze dasselbe nicht werth und 
er war der Überzeugung, daß es am besten sei, das ganze Gebäude bis auf die 
Vorderfront abzutragen und neu aufzuführen; vorläufig könne es jedoch ohne 
wesentliche Reparatur in seinem Zustande verbleiben. Was die Hof- und Stall- 
gebaüde der Superintendenten-Wohnung betrifft, so befanden sich dieselben im Jahre 
1822 in einem Zustande, daß ihr Neubau für nothwendig erklärt wurde, und dieser 
Zustand verschlimmerte sich so, daß u. a. : der Kuhstall augenscheinlich der Einsturz 
drohte. Der Neübau wurde im Jahre 1824 eingeleitet: Ein Stallgebaüde 42 Fuß 
lang, 13 Fuß 9 Zoll tief, 7 Fuß in den Stielen hoch, einmal verriegelt, mit 
geklehmten Fachwerk, das Dach zu einem Pultdach mit einfach stehendem Dachstuhl 
in 13 Gebind verbunden und mit Ziegeln gedeckt. Der Kostenanschlag belief sich, 
excl. des Holzwerthes, auf Thlr. 186. 22 Sgr. Außer dem veranschlagten Haupt- 
stallgebaüde befanden sich auf dem Superintendentur - Hofe noch ein zweites, das 
Gelaß zu Holz, zum Wagen und einen Heüboden enthaltend, ferner noch zwei kleine 
Gebaüde, zum Schweinestall u. d. dienend. Alle diese Gebaüde waren 1826 bei
nahe eben so verfallen, wie das erstere. Das Provisorat, welches das letztere bis
her, wegen Mangels an disponiblen Baugeldern, noch nicht hatte aufführen lassen, 
hielt es nunmehr für das beste, alle vorhandenen vier Stallgebaüde abzutragen, 
die etwa noch brauchbaren Materialien zu benutzen und dafür ein einziges Gebaüde 
mit allen erforderlichen Abtheilungen zu errichten, wozu auch hinlänglicher Platz 
vorhanden war. Dieser Plan ist im Jahre 1827 zur Ausführung gekommen. Der 
Superintendent selbst hat, laut Contract vom 7. April 1827, den Bau für die 
runde Summe von 750 Thlr. in Entreprise genommen, mit Einschluß eines Stücks 
Hofbewährung und Pflasterung eines Theils des Hofes. Der geistliche Bau-Unter
nehmer verpflichtet sich, diese Bauten genau den Anschlägen gemäß bis zum 1. No
vember 1827 tüchtig und untadelhaft völlig herzustellen. (Ob es mit der Würde 
des geistlichen Amts vereinbar gewesen, daß Superintendent Dannenberg sich un
mittelbar mit dem Bau befaßte und somit ein bürgerliches Gewerbe trieb, ist eine 
Frage, welche nach dem Gefühle des Herausgebers des L.-B. unbedingt verneint 
werden muß.) — Was die Amtswohnung des zweiten Predigers oder Diaconus 
betrifft, so befand sich dieselbe bereits im Jahre 1788 in einem so desolaten Zu
stande, daß eine gründliche Reparatur vorgenommen werden mußte, um sie erträglich 
wohnbar zu machen. Allein, obgleich diese Ausbesserung, welche 1788 und 1790 
zur Ausführung kam, bezw. Thlr. 207. 12. 6 Pf. und Thlr. 229.22. 6 Pf. gekostet 
hat, so war sie doch nicht genügend gewesen, um die Klagen des Diaconus Sormann 
über die Mängel seines Diensthauses auf die Dauer zu beschwichtigen. Diese 
Klagen wiederholten sich fast in jedem Jahre, worauf dann möglichst nachgeholfen 
wurde, was bald mehr, bald weniger Kosten verursachte, bis im Jahre 1801 der 
Landbaumeister Wieher mittest Berichts vom 16. November sein Gutachten dahin 
abgab, daß die an dem Diaconathause als dringend nothwendig vorzunehmenden 
Reparaturen eben so viel kosten mürben, als ein vollständiger Neübau. Der Aus- 
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führung eines Neübaus trat man im Jahre 1803 näher, als der Diaconus Sor.nann 
unterm 23. Mai die Anzeige gemacht hatte, „daß der Hintere Theil seines Hauses 
täglich der Einsturz drohe, und seine Kinder sammt Gesinde, die er nur in diesem 
Theile unterbringen könne, in steter Todesgefahr schwebten". Allein es hat 30 
Jahre bedurft, bevor an der Erbauung eines neuen Diaconathauses Hand gelegt 
worden ist. Während dieses langen Zeitraums sind Projette, Zeichnungen und 
Kostenanschläge einer nach dem andern gemacht worden, sie sind revidirt und super- 
revidirt, auch von den Vorgesetzten geistlichen Behörden, selbst den Höchsten in 
Berlin, genehmigt worden, und dennoch ist der Bau nicht zur Ausführung gekommen, 
worin in der ersten Zeit freilich die französische Invasion von 1806 und deren 
Folgen die Schuld trug. Doch auch nach 1815, nach wiederhergestelltem Frieden, 
nachdem Ruhe und Ordnung ihren Einzug wieder in die Lande der Preüßischen 
Monarchie gehalten hatten, verschob man den Neubau des Diaconathauses von einem 
Jahre zum andern, bald aus diesem, bald aus jenem, mehr oder minder triftigen, 
Grunde. 1834 zeigten die zur Feüersicherheits - Polizei bestellten städtischen Offi- 
cianten dem Magistrat an: das Diaconathaus besindet sich in so schlechter Be
schaffenheit, daß der Einsturz zu besorgen sei, und durch das plötzlich erfolgte Aus
weichen des Schornsteinverbandes sei es in völlig feüerunsichern Stand gerathen, 
so daß es nicht länger gestattet werden könne, Feuer im Hause anzumachen. 
Bürgermeister und Rath wiesen daher das Kirchenprovisorat am 6. Mürz 1824 an, 
das Haus binnen 3 Tagen raumen zu lassen, im Saümungsfalle aber polizeiliche 
Zwangsmaßregeln zu gewärtigen, welche jedenfalls ihre Rechtfertigung in den Ver
handlungen finden würden, die wegen des schon seit 19 Jahren von dem Consisto- 
rium als nothwendig feftgestellten Neübaus des Hauses und dessen anerkannter 
Unsicherheit im Gange gewesen. Diaconus Sormann bezog nun eine Miethe- 
wohnung in einem Bürgerhause, welche er in der Folge mit einer Wohnung im 
Predigerwittwenhause vertauschte, die aber vorher mit einem Kostenaufwand von 
Thlr. 89. 23. 9 Pf. in Stand gesetzt werden mußte. Das Diaconathaus aber 
wurde von Polizeiwegen geschlossen. Nach 7 Jahren war es so hinfällig geworden, 
daß es int Interesse der öffentlichen Sicherheit abgetragen werden ntußte. Dies 
verzögerte sich bis 1832, in welchem Jahre das Haus, dessen Materialienwerth 
auf Thlr. 74. 19 Sgr. ermittelt war, in öffentlicher Feilbietung für das Meist
gebot von 55 Thlr. zum Abbruch verkauft wurde, wobei der Kaüfer die Verpflich
tung übernahm, den Platz des Hanfes völlig zu reinigen und zu ebenen, denselben, 
auch mit einem Bretterzaun längs der Straße und gegen ein Nachbarhaus zu 
schließen. Nun endlich dachte man an den Neübau eines Diaconathauses; der 
Diaconus Sormann — ein Sohn des frühern Superintendenten — erlebte diesen 
Zeitpunkt nicht, er starb am 14. Februar 1833. Landbaumeister Lentze erhielt am 15. 
August 1833 den Auftrag, die noch vorhandenen Stallgebaüde des Diaconatshofs 
zu besichtigen, mit dem neü zu erbauenden Wohnhaufe zu veranschlagen und die 
Anschläge nebst Zeichnungen binnen 6 Wochen einzureichen. Die Vorlage erfolgte 
den 10. October 1833. Nach dem Erlaüterungsbericht ist die Stelle, auf der das 
alte Diaconathaus gestanden hat, 49 Fuß breit, liegt aber zwischen 2 Giebelhaüsertt, 
bereu Traufe nach dieser Stelle gehen. Zunt Bau eines einstöckigen Hauses ist die 
Stelle zu klein, hat auch von den Seiten unten fein Licht. Dieserhalb ist es nöthig, 
ein zweistöckiges Haus zu bauen. Das veranschlagte Gebaüde wird 38 Fuß lang, 
36 Fuß tief und kommt mit der Fronte an der Straße zu stehen, wo es so gestellt 
werden kann, daß auf der einen Seite ein 3 Fuß breiter Gang bleibt, und auf
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der andern wieder, so wie bei dem alten Hause, eine Auffahrt angelegt werden kann. 
Da das zu den geistlichen Gebäuden erforderliche Bauholz von der Stadt frei geliefert 
wird, in Golnow auch die Mauersteine, des weiten Transports wegen theüer sind, so ist 
der Fachwerksbau ungleich wohlfeiler, als der Massivbau, und um deswillen für 
das Diaconathaus gewählt und ist angenommen, daß die äußeren Wandfache, so 
wie im Innern die unteren mit Mauersteinen, die übrigen mit Luftsteinen ausge
facht werden. Auf dem Hofe steht ein alter Stall, der zu klein, und bei seiner 
Baufälligkeit einer Hauptreparatur nicht mehr werth ist. Deshalb ist ein neües 
Stallgebaüde von 48 Fuß Front bei 26 Fuß Tiefe und 8 Fuß Höhe in den 
Stielen veranschlagt. Das Gebaüde dient zum Kuh-, Schweine- und Federviehstall, 
und andere Abtheilungen zum Holz- und Torfstall; 2 Böden sind zur Aufschüttung 
von Getreide und zur Unterbringung von Heü und Stroh bestimmt. Die Auffüh
rung des Baues wurde mittelst Entreprise-Contracts vom 2. Dezember 1833 dem 
Stadtzimmermeister Ehlert, einem geschickten und auch wegen seiner Vermögens- 
umstände zuverlässigen Werkmeister übertragen. Die Baukosten haben betragen für 
das Wohnhaus Thlr. 1523. 21. 1 Pf., für das Stallgebaüde Thlr. 349. 17. 1 Pf. 
zusammen ................................................................................ Thlr. 1873. 8. 2 Pf.
Die Hofbewährung war nicht mit veranschlagt. Diese ist nachträglich aufgeführt 
und sind dafür Thlr. 31. 15 Sgr. an Arbeitslohn verausgabt worden. Vollendet 
wurde der Bau des Diaconats 1835; aber schon nach Ablauf von 20 Jahren 
mußten im Wohnhause bauliche Einrichtungen und Reparaturen vorgenommen 
werden, welche die ansehnliche Summe von Thlr. 478. 1. 4 Pf. erfordert haben. 
— Was das Predigerwittwenhaus angeht, so ist dasselbe augenscheinlich ein altes 
Gebäude, welches, wie aus den Bau-Acten der geistlichen Gebaüde hervorgeht, von 
Jahr zu Jahr der Ausbesserung, bald größerer, bald kleinerer bedarf; so wurden 
im Jahre 1830, als es der Diaconus Sormann bewohnte, Reparaturen im Innern 
und Aüßern nothwendig, welche einen Kostenaufwand von Thlr. 109. 24. 6 Pf. 
verursachten. - Von einem Küsterhause ist in den Acten speciell nicht die Rede. — Der 
Magistrat hat nach uralter Observanz das zum Bau und zur Reparatur der beiden 
Predigerwohnungen und des Wittwenhauses rc., nebst deren Nebengebäuden, erfor
derliche Holz, jederzeit unweigerlich aus der Stadtforst mittelst Assignation unent- 
geldlich verabreicht. Im Jahre 1805 entstand das erste Bedenken von Seiten des 
Magistrats, ob er auch gehalten sei, zum Bau des damals veranschlagten Diaconat- 
hauses das benöthigte Bauholz auf gleiche Art verabfolgen zu lassen. Das König!. 
Consistorium erforderte unterm 26. August 1805 die Erklärung desselben, welche 
am 10. Oktober desselben Jahres dahin ertheilt wurde, daß Magistrat sich für ver
bunden erachtete, das benöthigte Bauholz für die Präpositur, das Diaconat, das 
Wittwen- und Küsterhaus aus den städtischen Forsten unentgeldlich verabfolgen zu 
lassen, nur gegen Erlegung des gewöhnlichen Anweisegeldes, welches dem städtischen 
Forstbedienten competirt, und soweit die verlangten Sorten Bauholz in den Stadt
forsten vorhanden sind. Auch späterhin, namentlich im Jahre 1811, scheinen sich 
gegen die Rechtsbeständigkeit jener Observanz beim Magistrate Bedenken erhoben 
zu haben, denn er zauderte Monate lang mit Abgabe der Holzanweisung für die 
damals nöthigen Reparaturen der geistlichen Gebaüde, und es bedurfte strenger 
Verfügungen Seitens dec vorgesetzten Behörde, um sie von ihm zu erlangen. Alle 
übrigen Kosten für Steinmaterial, Arbeitslohn u. s. w. werden matrikelmäßig 
von der Kirchenkasse bestritten.



Stadt Golnow. — Kirchenwesen. 729

Patronat. In der Kirchenmatrikel vom 10. Februar 1595(*)  steht Folgen
des: „Jus patronatus gehöret meinem gnädigsten Fürsten und Herrn, welches aber 
durch den Rath zu Golnow exercirt wird, vermöge der Kirchen-Ordnung rc. Die 
Aufsicht des Kirchengebaüdes, ingleichen Administration der zur reichen Kasse ge
hörigen Geld- und Kornpächte ausstehenden Hauptsumma, und deren fälligen Zinsen, 
soll vom Rathe stets drei unverdächtigen, ehrbaren und verständigen Männern 
übertragen werden'" rc. — Und in des Herzogs Johann Friedrich Bestätigung der 
Kirchenvisitation von 1598 heißt es: „Insonderheit wollen wir, daß unser Rath 
Voigt und Bürgermeister und Rath, welche an unsrer Statt das Jus patronatus 
dieser Kirche, so uns allein zuständig und wir uns nochmahlen ungeschmälert vor
behalten zu exerciren, bis daher nachgegeben ist, dabei wir es auch jetzo bis zu 
unserer fernern Verordnung iinb Änderung beruhen lassen, solch Werk mit sorgfäl
tigem, getreüem Fleiß verrichten, welches zuvörderst darin besteht, daß sie mit 
Vocation der Kirchen- und Schuldiener, Verordnung der Vorsteher, Kastenschreibers, 
Schulmeisters und anderer Personen, ingleichen Ausnehmung jährlicher Rechenschaft, 
Abhelfung aller voriger Mängel und Aufsicht auf die Kirchenschulen, Pfarrhaüser, 
sowol alle andern Gebaüde, Inhalt unserer Kirchen-Ordnung und, wie es getreüen 
Substituirten gebührt rc. verfahren" rc. Steht es nach diesen Urkunden fest, daß 
dem Landesherrn das Patronat der St. Catharinenkirche gehört, so kam doch bald 
nach Johann Friedrichs Confirmation der Fall vor, daß Herzog Philipp nur das 
Präsentations-Recht zur erledigten Pfarrftelle in Anspruch nahm, denn in der 
Resolution dieses Herzogs vom 12. Dezember 1610 heißt es: „Nun sind wir 
neben Eüch der gnädigen Meinung, daß die erledigte Stelle nothwendig mit dem 
ersten wiederum ersetzet werden mußte, und weil wir des verstorbenen M. Paul 
Elardi, der sich um die Kirche wohl verdient gemacht, nachgelassene Wittwe nicht 
gerne verstoßen wollen, haben wir M. Johann Nhelen, der uns seiner Geschicklich
keit halber gerühmet, und gedachte Wittwe zu ehelichen, nicht ungeneigt, zu dem 
Pastorate gnädiglich präsentiren und Vorschlägen wollen"", rc.

*) Frühere Kirchenvisitationen und Matrikeln der St. (Catharinenkirche und der Hospitäler 
zu Golnow sind von 1537 und 1582.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 92

Die Ausübung bezw. Verwaltung des Patronatsrechts hat im vorigen Jahr
hundert zu vielfältigen Diskussionen Anlaß gegeben. Die zur Untersuchung der 
piorum corporum in Pommern eingesetzte Commission hatte den Beschluß gefaßt, 
die Verwaltung vom Magistrat auf das Königl. Consistorium zu übertragen. 
Bürgermeister und Rath von Golnow führten deshalb im Juni des Jahres 1742 
durch eine, bei Hose eingereichte Vorstellung Beschwerde, in Folge deren jene Com
mission mittelst Rescripts des General-Directoriums d. d. Berlin den 8. Juni 1742 
zum gutachtlichen Bericht aufgefordert wurde. Dieser Bericht wurde aber erst, in 
Folge einer erneuerten Beschwerdeschrift des Magistrats nach Ablauf eines Jahres 
unterm 30. Juli 1743 erstattet. Er lautet; wie folgt: —

„Ew. Königl. Majestät haben am 6. Juli c. den Bürgermeister und des 
Raths der Stadt Golnow allerunterthänigste Querele uns zu Abstattung unsers 
nähern pflichtmäßigen Gutachtens darüber allergnädigst zu communiciren geruhen 
wollen; da wir nun aus derselben bemerken: — 1) daß uns die Querulanten ein 
Versehen deshalb beimessen, weil ohne Zuziehung einiger Deputatorum von Ritter
schaft und Städten die Untersuchung der piorum corporum geschehen und der 
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Visitationsbescheid abgefaßt worden; — 2) daß die Querulanten die von E. K 
Mas. allergnädigst geschehene Approbation und Confirmation, auch eine folglich 
von uns verrichtete Publikation des Visitationsbescheides verabgeleügnet haben; — 
3) daß die Querulanten das exercitium Juris patronatus a) ex capite justi- 
tiae, b) theils wegen ihrer gerühuiten bisherigen guten Verwaltung, c) theils 
wegen des besondern Interesse der Kirche fernerhin vor sich zu behaupten vermeinen; 
— 4) daß die Querulanten vorgeben, das exercitium Juris patronatus könne nicht 
dem Pommerschen Consistorio, sondern müsse allenfalls der Pommerschen Regierung 
aufgetragen werden, so zeigen wir dagegen allerunterthänigst an: - ad 1) daß 
E. K. Majt. denen Pommerschen Landes-Verfassungen und Ordnungen, welche Allerhd. 
am besten wissen, auch solche allenfalls nach der Zeit und ihrer Beschaffenheit zu 
ändern und zu bessern vermögen, keineswegs zu nahe getreten, indem uns erheb
liche Ursachen allergn. comittiret worden, ohne Zuziehung einiger Deputatorum von 
Ritterschaft und Städten, die pia corpora zu untersuchen und zu reguliren; die 
Querulanten haben auch mit nichts dociren können, daß solche Ah. veranlaßte Vor- 
beigehung ermeldeten Deputatorum würkliche Fehler in der Untersuchung und im 
Visitationsbescheide verursachet - ad 2) bescheinigen wir mit copeylich anliegendem 
Protokoll sub A., welches auf dem Rathhause zu Golnow am 16. Mai 1742 in 
praesentia aller Querulanten gehalten worden, daß sie in ihrer oben allegirten 
Darstellung d. d. Golnow den 3. Juni ejusd. wider besseres Wissen und Gewissen 
geleugnet, daß der qu. Visitationsbescheid, obschon von E K. Majt. laut Rescripti 
d. d. Berlin den 26. Mart, ejusd. allergn. approbiret und confirmiret, auch darauf 
von Seiten der Commission den 16. Mai a. p. solennster publiciret worden. Hier
aus können E. K. Majt. von der Querulanten Eigenschaften sich die allergerechteste 
Idee machen. — ad 3) Können die Querulanten mit keinem Jota darthun, daß 
ihnen — ad a) das jus patronatus von der Kirche zugehöre, oder jemals zu vorigen 
Zeiten im geringsten zugestanden worden sei: Die Verwaltung beä Juris patronatus 
aber haben sie laut ihres eigenen Allegati ex mera gratia der höchsten Landes
herrschaft und im Namen derselben, so lange es dieser beliebet, zu führen gehabt, 
und als — ad b) E. K. Majt. aus den Acten, und daraus abgefaßten Visitations
bescheide, und insonderheit §. 79 seq. und §. 141 seq. die von denen Queru
lanten jetzt und ohne Grund gerühmte bisherige gute Verwaltung des Juris patro
natus gar nicht bemerken sönnen, sondern vielmehr das contrarium mißfällig ver
nommen, so ist solche Verwaltung nunmehro denen Querulanten billig abgenvmmen 
und hingegen dem Pommerschen Consistorium allergn. aufgelragen worden, dahin 
— ad c) Bürgermeister und Rath pflichtmäßig referiren können, was sie zum Besten 
der Kirche an die Hand zu geben wissen, und dieses wird ihnen nicht schwer fallen, 
weil vermöge des Visitationsbescheides aus ihrem Collegio der erste Bürgermeister 
Secretarius der Kirche verbleibt und ein Senator die Administration dabei zu 
dirigiren bat, woran sie sich ja begnügen Lassen müssen, dafern sie sich nicht wegen 
ihres prätendirten Solo pouvoir bei der Kirche und deren Gütern verdächtig machen 
wollen. Was den Beitrag anbelanget, welchen die anderen pia corpora in G., 
wovon der Magistrat Patronus ist, der Kirche oder deren Kirchen- und Schul- 
bedienteu zu prästiren haben, so beruhet selbiger in uralter Observanz und höchster 
Billigkeit, wowider der Magistrat keinen Streit anfangen muß, und fals er es doch 
thun möchte, so wird schon das Königl. Consistorium denselben ohne Verstattung 
aller Weitlaüfigkeit ad justa anzuhalten wissen. — ad 4) Schickt es sich nicht, daß 
die Querulanten sich unterstehen, E. K. Majt. allerh. Disposition wegen der künf-
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Ligen Verwaltung des Deroselben allein zuständigen Juris patronatus anzufechten; 
wie wenig die Pommersche Regierung sich bisher um die pia corpora bemühet, 
solches lieget allenthalben klar "zu Tage und daher mag es wohl kommen, daß die 
Querulanten ob proprium intéressé derselben die Ober-Aufsicht über die pia cor
pora und über deren Administration allergn. zu lassen, so herzlich verlangen. Aber 
eben deswegen haben E. K. Majt. Sich gemüßigt befunden, darunter eine Änderung 
zu machen, und pro futuro dem Pommerschen Consistorio, welches ebenwol ein 
Landes-Collegium ist, und mehr andere Jura derselben zu verwalten hat, und mit
hin auch das Jus patronatus zugleich respiciren kann, in dem Ah. Reglement vom 
30. Januar 1742, §. 20 und in dem Rescripto conftrmatorio vom 22. Januar 
1743 solche Ober-Aufsicht allergn. anzuempsehlen, und wider diese so nöthige als 
heilsame Verordnung wird denen Querulanten kein weiteres Raisonniren und 
Protestiren zu verstatten, sondern dieselben ad jus ta einmal mit Nachdruck anzu
weisen sein, wenn anders E. K. Majt. Allerh. Intention erreichet, die einmal aller- 
gnädigst approbirte und confirmirte Verordnungen zur Achtung und Erfüllung ge
bracht und das wahre Aufnehmen der piorum corporum in der That befördert 
werden solle.

„E. K. Majt. haben wir derohalben auf Pflicht und Gewissen zu unserer Déchargé 
solches allerunterth. nach der Wahrheit anzeigen und dieselben zugleich allergeh. 
bitten sollen, die Querulanten mit ihrem der Kirche nachtheiligen Gesuch der fernern 
Verwaltung des Juris patronatus über dieselbe lediglich ab- und sie dahin anzuweisen, 
daß sie alles Einwendens ohnerachtet, den von uns nach reiflicher Überlegung 
wohlbedächtig abgefaßten und von E. K. Majt. allergn. confirmirten uno publicirten 
Visitationsbescheiden durchgehends allerunterth. nachleben, und die einmal in Ord
nung und Richtigkeit gebrachte pia corpora darin pro future beständig nach Maß- 
gebung derselben unterhalten, folglich alle Jahr unausgesetzt dem Pommerschen 
Consistorio wegen der piorum corporum völlige Richtigkeit liefern sollen.

„Wir verharren rc. Der Bericht ist unterzeichnet: v. Aschersleben. Hornejus.

Das dem Berichte sub A. beigefügte Protokoll hat folgenden Wortlaut:

„Actum Golnow in Curia den 16. Mai 1742, in Praes. der Herren Hof- 
Fiskal Dr. Krimpf, Präpositi Weichet, Bürgermeister Auen, Bliesikel, Hamel, 
Kämmerer Sauerbiers, Senatoren Stein, Hanow, Provisors Schraders. — Dem
nach Inhalts Königl. allergn. Befehls der bei der St. Catharinenkirche hiesiges 
Ortes abgefassete und von S. K. Majt. allerh. approbirte Visitationsbescheid Dato 
publiât worden, auch zugleich die Anzeige geschehen, daß darüber in allen Punkten 
gehalten werden müsse, außer denen Praes. aber nach Anzeige dieses Visitations
bescheides noch die Zünfte und Gewerke, Fischer und Quatzner, Thorschreiber und 
Visitirer, Maurer und Kuhlengräber, Dn. Diaconus, der Küster, die Schnlbedienten 
und Provisores der St. Georgenkirche concurriren, da dann nöthig sein will, daß 
auch denenselben selbiger nicht allein bekannt gemacht, sondern auch selbigen sammt 
und sonders notificiret und in vim publ. eröffnet werde, was in solchen ihrent- 
halben verfasset und gleichergestallt von S. K. Majt. allergn. genehmhaltet worden. 
Als ist a Regia Commissione gesammten Gegenwärtigen auf gegeben worden, solche 
Eröffnung und Notification nach vorgängiger Vorforderung jeden theils sonder 
Anstand zu thun und selbige dahin anzuweisen, sich in allem darnach zu reguliren, 
wie denn auch der Hr. Secret. Civitatis Hanow zu besorgen haben wird, daß In« 

92*
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Halts der commissarischen Verordnung dieser Visitationsbescheid reinlich und accurat 
mit dem fördersamsten abgeschrieben und solcher der Commission nach geschehener 
Collation überreichet werde. Magistratus bringet hierauf bei, daß Er sich der von 
dem vorigen Landesherren, Gottseeligen Andenkens, verliehenen Administration des 
Juri« patronatus so schlechthin nicht begeben werde, sondern verhoffe, daß ihnen 
vergönnt sein würde, mit Beweisung so vieljähriger Possession ihr Befugniß salvo 
tarnen honor. Commiss. darwider beizubringen und möchte Commissio Regia ihnen 
an Hand geben, ob es quo modo oder per appellationem, wie sie sich den even- 
tualiter anheischig machten appellationem zu iuterponiren und deren gravam. bei
zubringen, wenn sich Collegium Magistratus allererst separatim darüber pflichtmäßig 
unterreden können. Commissio giebet hierauf zur Anzeige, daß sie vor ihre Person 
Niemanden ein gegründetes Befugniß benehmen werde, finde aber vor der Hand 
in keine Wege, daß solches gegenwärtig gegründet sei, inmittelst und da die pia 
corpora mit Prozessen nicht fatigiret werden könnten, so könnte ihnen auch der
gleichen nicht verstattet werden, sondern stände ihnen blos und allein frei, wegen 
ihrer vermeintlichen Gravamina entweder bei der Commission oder immédiate "bei 
Hofe gegründete Vorstellung zu thun und zu gewärtigen, was S. K. Majt. dieser- 
halb fernerweitig allergn. verordnen würden. Magistratus danket Einer Hochver
ordneten Königl. Commission vor diese gemachte Erklärung, alldieweileu aber die 
Appellation nicht angenommen werden will, so reserviret mau sich aller in Rechten 
gegründeten Rechts Wohlthaten und das Mag. nichts präjudicirlich sein könne."

Nachdem der Magistrat noch ein Mal unterm 12. August 1743 bei Hofe vor
stellig geworden war, erging endlich am 14. October desselb. I. ein Hof - Rescript, 
worin die Beschwerde des Magistrats, wie sich nach dem Inhalte des Commissions- 
Berichts nicht anders erwarten ließ, ab- und die Stadtobrigkeit angewiesen wurde, 
den Bestimmungen des Visitationsbescheides vom 26. März 1742 durchgehends Folge 
zu leisten. Was die Immédiat - Commission zur Untersuchung der frommen Stif
tungen veranlaßt hat, die Verwaltung des Patronatrechts der St. Catharinenkirche 
dem Magistrate zu entziehen, bei dem sie seit der Reformation durch landesfürst
liche Übertragung gewesen war, und dem Königl. Consistorium zu übertragen, er
gibt sich unmittelbar nicht aus dem vorliegende Actenheft*),  doch kann man aus 
dem Bericht der Commission vom 30. Juli 1743 durch Lesen zwischen den Zeilen 
entnehmen, daß in der Verwaltung, auch des Kirchenvermögens, Unregelmäßigkeiten 
vorgekommen sein mögen, denen durch Errichtung eines Kirchen-Provisorats unter 
der Oberaufsicht des Consistoriums in Zukunft vorgebeügt werden sollte.

Doch hat der Magistrat die Entziehung der Patronats-Verwaltung während 
einer geraumen Zeit nicht verwinden können. Noch nach 50 Jahren sprach sich 
sein Verdruß über die ihm zugefügte Kränkung in den die Kirche betreffenden Ver
handlungen mehr oder minder lebhaft aus: es war bei Gelegenheit der oben er-

') Dieses Actenheft, betreffend die Verwaltung des Juris patronatus durch den Ma
gistrat zu Golnow, hat 80 Jahre lang im Geheimen Staats-Archiv geruht, wurde aber, weil 
es daselbst nicht weiter aufbewahrt werden konnte, mittelst Verfügung des Ministeriums 
der geistlichen rc. Angelegenheiten vom 26. August 1824 der Königl. Regierung zu Stettin 
überwiesen, deren Archiv es, als Ergänzung der Matrikular-Acten der St. Catharinenkirche, ein
verleibt ist.
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wähnten Ausbesserung des Garnison-Chors, als das Consistorium in einem Schrei
ben an die Kriegs- und Domainenkamer vom 15. December 1796 die, dem Ma
gistrat früher zugestandene Exercitio Juris patronatus durch das Wörtchen „angeblich" 
wider besseres Wissen in Zweifel zog, und die Bemerkung einfließen ließ, daß zwar 
der Magistrat in vorigen Zeiten, nach Ausweis der Regierungs-Acten verschiedene 
Versuche gemacht habe, sich in den Besitz des Patronats zu setzen, jedoch wenigstens 
seit dem Visitationsbescheide von 1598 und dem Herzog!. Rescript vom 12. December 
1610 dergleichen Patronatsrecht nie gehabt, wie sich aufs deutlichste aus der an 
ben Magistrat ergangenen Resolution der Königl. Regierung vom 22. Februar 
1790 zu" Tage lege. ' Wogegen in dem der Kr. und Dom K. unterm 14. Januar 
1797 erstatteten Bericht des Magistrats Folgendes gesagt wird: —

„Die hiesige Catharinenkirche und das Königl. Consistorium kann es der 
Wahrheit gemäß nicht bestreiten, daß Magistratus vor diesem das Jus patronatus 
dieser Kirche administrirt; denn dieses bezeügete nicht nur die von dem Königl. 
Consistorio in dem Schreiben vom 15. December a. pr. angeführten und andere 
Documente, wie die Matrikel von 1595, sondern auch die Acten wegen Besetzung 
des hiesigen Pfarramts beweisen, daß Magistratus kraft dieses Rechts die Pfarrer 
bei der Catharinenkirche bis auf die beiden letzten, die Präposten Sormann und 
Lehmann, vocirt, ja der Landesherr selbst dazu Subjecte präsentirt und vorgeschlagen, 
keinesweges aber diese Stelle aus landesherrlicher Macht besetzet habe. Rur erst 
bei Besetzung der Pfarrstelle in der Person des Präpositus Sormann wurde uns 
Anno 1759 dieses Recht von dem K. Consistorio und der K. Regierung aus dem 
Grunde streitig gemacht, weil Magistratus nicht mit dein J. p. selbst, sondern nur 
mit dein Exercitio desselben belieben sei, und obwol auch hingegen noch ein Vieles 
zu erinnern und einzuwenden gewesen wäre, weil dem Landesherrn als Summo 
episcopo das J. p. über alle Kirchen und geistliche Stiftungen im ganzen Lande 
zustehet und ein jeder andere nur das Exercitium desselben vermittelst der Beleh
nung hat, so mußten wir uns dennoch suhmittiren. Hierdurch ward es ganz aus
gemacht gewiß, daß Magistratus vor diesem das J. p. administrirt, und daß dem
selben solches in der Folge wieder abgenommen worden; es ist also völlig unrichtig, 
wenn das K. Consistorium in dem Anschreiben vom 15. Decbr. a. pr. behauptet, 
daß wir nur bemüht gewesen, uns in den Besttz dieses Rechts zu setzen", rc.

Grundbesitz. Rach der im Pfarr-Archiv vorhandenen Matrikel vom 4. 
Februar 1595 besitzt die St. Catharinenkirche auf dem Golnowschen Stadtfelde 
29'/« Hufe, und an Würdeländern, Kämpen und übrigen Ackerrüggen 50 Stück, 
welche an verschiedenen Stellen der Feldmark belegen sind. Rach der Kirchen
rechnung vom Jahre 1750 gab jener Husenstand eine Kornpacht zum Betrage von 
135 Sch. Roggen und 140 Sch. Hafer. Unter dem Maaße ist sehr wahrscheinlich 
das altpommersche zu verstehen, welches einen Unterschied zwischen Roggen und 
Weizen und Hafer machte; es war 1 Roggenscheffel — 0,786 . . ., 1 Haferscheffel 
— 0,854... Preüß. oder Berliner Scheffel. Von den Beiländern der Hufen an 
Würdeländern, Kämpen, Enden Landes (Rüggen) und Kaveln, zählt die gedachte 
Kirchenrechnung genau das doppelte der Matrikelzahl auf, nämlich 100 Stück, von 
benen 2 Kaveln von ben beiden Predigern in partem salariae genutzt wurden. 
Die 98 übrigen gaben Geldpächte, und zwar Netto 860 Thlr. An Wiesen werden 
in der Matrikel 6 angeführt, mit Einschluß der Präpositur-Wiese, wovon 5 an der
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Jhna und 1 an der Buchforst belegen. Nach der Kirchenrechnung von 1750 sind 
es 9 Wiesen, welche für Thlr. 27. 6 Gr. verpachtet sind, und 1 Wiese, welche der 
Präpositus loco sal. inne hat. Sodann gibt es 2 Gärten, deren die Matrikel von 
1595 nicht gedenkt; sie werden von den Predigern in partt. sal. ohne Entgeld 
genutzt. Von der Eichen- und Elsenholzung, welche die Matrikel unter dem Namen 
des Catharinenholzes kennt, heißt es 1750: Wenn es ohne Verwüstung geschehen 
kann, so sind wir vermuthlich meinend, einige Faden Elsenholz zu hauen und das 
Geld der Kirche zu berechnen.

Wie die Hospital-Ländereien, so wurde auch der größte Theil der Ländereien 
der St. Catharinenkirche im Auftrage des König!. Consistoriums, und int Einver
nehmen des Kirchenvorstandes, von dem Consistorialrath Langner, Prediger zu 
Jasenitz, Falkenwald und Hagen, im Jahre 1793 zu Erbzinsrechten ausgethan. 
Die Feststellung des Besitzstandes der Kirche war für den Commissarius des Con- 
siftoriums mit großen Schwierigkeiten verknüpft. Außer der Matrikel von 1595 
lag ihm, zur Beurtheilung der Besitzungen, das Feldkataster der Stadt G. von 
1736, nebst dem dazu gehörigen Situationsplane, vor; allein diese Dokumente 
reichten nicht aus, und es mußten noch anderweitige Hülfsmittel zu Rathe gezogen 
werden, u. a. : auch protokollarische Angaben der Pächter über die Größe und Lage 
ihrer Pachtstücke. In Ansehung der Hufen ist in der Matrikel nicht bestimmt, welche 
Beiländer und Kaveln zu einer eigentlichen vollständigen Hufe, von welcher doch die 
Rede ist, gehören, und eben so wenig hat mit Sicherheit entschieden werden können, 
ob darunter eigentliche Hakenhufen zu verstehen seien; indem zu G. darüber Niemand 
eine genaue und befriedigende Auskunft zu geben verniogte, aus welchen Ländereien 
eigentlich eine Hufe bestehen müsse, und wie viel selbige nach der alten Eintheilung 
der Feldmark in sich fasse. Die von den Hufen erlegte Getreidepacht schwankte 
zwischen 0 Sch. Roggen, 4 Sch. Hafer und 6 Sch. Roggen, 6 Sch. Hafer. Diese 
Verschiedenheit der Pacht beruhte offenbar auf der Verschiedenheit des Bodens und 
des davon berechneten Ertrages. Wenn nun aber damit das aus dem Kirchen
archiv mitgetheilte Vermessungsregister verglichen ward, so war ein Flächen
inhalt von 427 Mg. 130 Ruth., Preüß. Maaß, vorhanden und jede Hufe würde 
nicht mehr als 14 Mg. 90 Ruth, im Durchschnitt enthalten. Nach der Anzeige des 
Provisorats schienen dazu noch mehr Beiländer und Kaveln zu gehören, als in dem 
vorgedachten Vermessungsregister ausgeführt waren, und wenn die darin für eine 
jede Hufe bemerkten Stücke mit denen verglichen wurden, die in den Licitations- 
Protokollen und Rechnungen genannt werden, so entstand zwischen beiden eine sehr 
große Verschiedenheit. In Ansehung der Würdeländer, Kämpe und Ackerstücke 
(Rüggen, Enden Landes) herrschte gleiche Dunkelheit. Zufolge der Matrikel sollten 
deren, wie oben erwähnt, 50 vorhanden sein, in den Rechnungen und Licitations- 
protokollen aber waren deren 87 aufgeführt. Das im Pfarrarchiv vorhandene Feld
kataster gedachte deren 101, oder 1 mehr als das Kirchenregister von 1750. In 
den Licitationsprotokollen war die Lage derselben nicht angegeben unb Niemand 
war im Stande, von denen Stücken eine hinlängliche und sichere Auskunft zu er
theilen, die jeder Pächter in Pacht erhalten. Der ^Bürgermeister Dallmer hatte sich 
zwar bereits der Mühe unterzogen gehabt, sich darin Kenntniß und Licht zu ver
schaffen, allein seine Arbeit, die sich auf die Lieitationsprotokolle gründete, mit 
denen er das städtische Feldkataster zu vereinigen bemüht gewesen war, war bis 
dahin fruchtlos gewesen. Um in dieser Arbeit desto sicherer zum Ziele zu gelangen, 
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und die mancherlei Widersprüche zu heben, die auf allen Seiten hervortraten, wurden 
zuerst die Hufenpächter wegen ihrer Hufen vernommen, deren Aussagen in Ver
gleichung mit dem Feldkataster der Kirche nicht unansehnliche Verschiedenheiten dar
boten. Aus dem städtischen Feldkataster, aus dem der Flächeninhalt eines jeden 
Stücks, so wie die 1736 gewesenen und darin angeführten Pächter und Nachbarn 
verzeichnet wurden, dem hiernächst zur Anfertigung eines ordentlichen Feldkatasters 
für die Kirche die auf dem Situationsplan verzeichnete Breite eines jeden Stücks 
hinzugefügt worden war, als worauf zur Beurtheilung, ob selbigem auch etwas 
entzogen, das Meiste ankam, ergaben sich ebenfalls mehrere Abweichungen. Dadurch 
und durch die Anzeige der im Jahre 1736 angeführten Pächter war schon eine 
Übersicht entstanden, die aber noch immer einige Unvollkommenheiten enthielt, weil 
in den Licitationsprotokollen von 1742 die größte Unvollständigkeit herrschte, und 
auch vou 1765 an, als von welcher Zeit sie etwas ordentlicher abgehalten worden 
waren, man sich immer damit befriedigt hatte, die Veränderungen der Pächter zu 
bemerken, ohne ihre inne gehabten Pachtstücke sich richtiger als nach einer von ihnen 
selbst ailgezeigten Aussaat angeben zu lassen. Überdem ergab sich bei dieser Unter
suchung, daß die Grundstücke der milden Stiftungen verschiedentlich mit einander 
im städtischen Feldkataster und auf dem Situationsplane verwechselt worden waren. 
Um auch dieser Unrichtigkeit abzuhelfen und die Besitzullgen der piorum corporum 
unter einander gehörig abzusondern, sind verschiedene Pächter derselben über ihre 
in Pacht habenden Grundstücke vernommen worden. Da nun dadurch 3 Ackerstücke 
der <St. Catharinenkirche zufielen, im städtischen Feldkataster aber für das Hospital 
Spiritus Sancti verzeichnet waren, so wurde diese Differenz dem Magistrate der 
Stadt G. vorgelegt, der den Besitzstand der betreffenden Stücke für die Kirche ohne 
Widerspruch anerkannte. Ailderer Seits ergab sich, daß ein für die Kirche im 
Feldkataster der Stadt verzeichlletes Ackerstück dem Hospital St. Spiritus zugehörte. 
Diesen und noch mehreren anderen Untersuchungen gemäß ist das Feldkataster 
von den Grundstücken der St. Catharinenkirche nach bem Besitzstände von 1793 
berichtigt und ins Licht gestellt worden. Nach diesem Kataster besaß die Kirche in 
der gedachten Epoche auf dem Golnowschen Stadtfelde in Preüßischem Maaße —

An A ck e r l a n d ^14.
Da nun nach dem im Kirchenarchiv vorhandenen Feldkataster, 

nach Abzug der der Präpositur und dem Diaconat zugehörigen Kaveln, 
nur aufgeführt waren..................................................................................................... ?!
so ergab sich, daß die Kirche an Ackerland mehr hatte  49. 137

Wenn nun zwar dadurch der zeitige Besitz, nach dem Besitzstände seit 1736, 
als von welcher Zeit an derselbe aus den Rechnungen und dem Feldkataster der 
Stadt beurtheilt worden, entschieden und berichtigt ist, so blieb doch noch immer 
ein sehr gegründeter Zweifel übrig, ob die Kirche nicht inanches Ackerüück eingebüßt 
habe und zwar insbesondere von den zu den Hufen gehörigen Beiländern und 
Kaveln. Im Feldkataster der Stadt sind oftmals die Pächter als Eigenthümer der 
Stücke aufgeführt worden; es kann daher, da dies Kataster nie gehörig rectifiât 
worden, sehr leicht geschehen sein, daß in der Folge diejenigen Stücke, die darin 
als Eigenthumsstücke bemerkt worden, in den Händen einiger Familien geblieben, 
vorzüglich da die Hufen sowol als auch die übrigen Ackerstücke immer als Pacht
stücke bei dieser oder jener Familie gewesen und als derselbe zugehörig angesehen
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wurden, auch nur dann einen andern Pächter erhalten haben, wenn sie gutwillig 
von den bisherigen aufgekündigt worden. Denn obgleich 1742 von demKönigl.Consisto- 
rium die Licitation anbefohlen wurde, fo ist dieselbedoch nicht erfolgt, und auch seit 1765, 
seit welcher Zeit sie in geschärfter Weise angeordnet ward, und darüber berichtet 
werden mußte, ist dennoch dieselbe nur immer sehr nachlässig und unvollkommen 
abgehalten worden, indem sich Niemand die Mühe gegeben, darüber Nachricht ein
zuziehen, welche Beiländer rc. zu den Hufen gehörten, bis sich endlich, wie schon 
erwähnt, der Bürgermeister Dallmer bei der letzten Licitation zwar diesem Geschäfte 
zu unterziehen versuchte, und dabei viel Mühe angewandt, aber auf dem von ihm 
genommenen Wege doch nicht zum Ziele hat gelangen können.

Das Golnowsche Stadtfeld hat überhaupt 120 Hufen. Zum Hufenstande 
scheinen überhaupt zu gehören: die Schadenruthen, deren 95 vorhanden sind; 20 
kurze Kaveln; 118 Butenstücke; die Kaveln im Buten- (Außen-) Felde; noch andere 
Kaveln; die 121 Helgefelder, desgleichen die Kaveln bei der Stadt, 134 an der 
Zahl; außerdem aber auch die Kaveln am Catharinenholze und die Plagböckskaveln. 
In Zusammenhaltung des Flächeninhalts dieser Ländereien, der etwas über 2600 
Mg. Preüß. beträgt, ergibt sich, daß bei der Eintheilung des G.'schen Stadtfeldes 
jegliche Hufe der Wahrscheinlichkeit nach auf etwa 21 Pr. Mg. oder 71/-, Ponun. 
kam, mithin V, Hakenhufe berechnet toorben sei. Damit übereinstimmend wurde der 
größte Theil der Eigenthumshufen gefunden. Die Hufen der Hospitäler haben auch, 
besonders bei St. Spiritus, diesen Flächeninhalt, so wie der größte Theil der 
Hufen des Hospitals St. Georg sich demselben nähert.

An Butenstücken scheinen, da deren 118 gegen 120 Hufen vorhanden, nur 
2 Hufen ober eigentlich 3 begleichen nicht besitzen zn können, inbem bas Hospital 
St. Spiritus außer benen, zu ben Hufen telegenen Butenstücken, noch eins im 
Besitz hat, wobei es ben Anschein gewinnt, als ob bie s. g. Armenhufe beim St. 
Georgshospital nebst ber s. g. Kiefhufe ber St. Catharinenkirche, von benselben 
entblößt gewesen. Unter ben Hufen ber Kirche sinb aber 7, bie kein Butenstück 
haben. Indessen finden sich die nach ben Kirchenrechnungen von 1742 gewesenen 
Pächter nicht als Besitzer berselben im Feldkataster ausgezeichnet, mit Ausnahme 
des Pächters von Einer Hnfe, der als Eigenthümer des Butenstücks, obgleich ter- 
felbe keine Hufe im Besitz gehabt hat, so wie derselbe mit einer Schabenruthe ver
zeichnet wirb. Von ben Wördelänbern unb übrigen Ackerstücken, Rüg gen, Enden 
Landes, kann nicht genau bestimmt und entschieden werden, welche von ihnen die
jenigen sind, deren die Matrikel gedenkt; wenn indessen nach der darin enthaltenen 
Beschreibung der Lage geurtheilt werden soll, so läßt sich doch eine Menge derselben 
annähernd nachweisen, darunter 20 Rüggen Landes zwischen dem Stabtbruch unb 
bem Greifenbergschen Wege von 17 Mg. 12 Ruth., ein Kamp, St. Marienkamp 
genannt, von 24 Mg. 145 Ruth., 2 Rüggen Laubes auf ben Kaveln beim Neüweg, 
bie ber Kapellan gebrauchte unb noch jetzt, 1793, vom Diaconus genützt wirb, 
u. s. w. Die Matrikel von 1595 geteuft ber Hopfenbrücher mit 22 Rüggen. Die 
vormalige Lage ber Hopfenbrücher ist völlig unbekannt, baher beim auch nicht nach 
Wahrscheinlichkeit beurtheilt werben kann, welche Ackerstücke barunter begriffen 
werben dürfen.

Nach dieser ungefähren Übersicht würde das seit der Matrikel von 1595 zum 
Kirchenacker hinzugekommene Land auf höchstens 20 Mg. anzunehmen sein, indem
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für die Hopfenbrücher, deren Lage unbekannt ist, nur 18 Mg. gerechnet werden. 
Auf welche Art die Vermehrung des Grundvermögens der Kirche an Ackerland 
Statt gefunden hat, ist unbekannt. Nur von einem einzigen, 1 Mg. 20 Ruth, 
großen Ackerstücke weiß man, daß dasselbe nach einem Donations-Documente vom 
28. December 1726 von der Anna Lüpken, des George Burow Ehefrau, der Kirche
geschenkt worden ist.

Die Bestandtheile des Kirchenackers auf der Stadtfeldmark waren im Jahre 
1793, in Folge aller Untersuchungen, folgende: — 29 72 Hufenstücke; 14 Schaden
ruthen; 9 kurze Kaveln im Butenfelde; 22 Butenstücke; 18 Kaveln im Buten
felde oder die s. g. neüeu Kaveln, deren Flächeninhalt aber nicht genau angegeben 
werden kann; 297, Helgenfelder; 10 Kaveln im Helgenfelde beim Kupferhammer; 
20 Kavelu bei der Stadt außer den zur Präpositur und dem Diaconat gehörigen 
Kaveln; an Würdeländern und Ackerrüggen, wenn selbige in jedem Felde einzeln 
gezählt werden, ohne auf ihren Fortlauf zu sehen, 47 ; der Nicolauskamp; der Kamp 
an der Barfußdorfer Gränze; 4 Kaveln am Catharinenholz; 4 Stücken am Wullenwinkel 
ober der Sandschaale, rechts des Wolinschen Weges; 7 Rüggen im Wullenwinkel, 
links des Wolinschen Weges; 1 Kavel an der großen Plagbäk; 16 Kaveln ander 
kleinen Plagbäk; der Marienkamp; 3 Stücke im Trappenort; 2 Lüpziner Kämpe 
auf dem Sandkanrp; 1 Lüpziner Kamp.

Wiesen. Deren besaß die Kirche bereits im Jahre 1750, wie oben an
gemerkt worden, excl. der 7 Mg. 132 Ruth, großen Präpositurwiese, 9 an der Zahl, 
davon der Flächeninhalt mit der eben erwähnten Wiese ermittelt worden ist zu

65 Mg. 3% Ruth. 
Von den 9 Kirchenwiesen liegen 6 an der Jhna, 1 auf der Schweiutuhle, 1 an 
der Buchhorst, 1 in Sandforth. Der Situation nach sind unter denselben die in 
der Matrikel von 1595 benannten sechs Wiesen überhaupt zu verstehen, und scheint 
keine derselben in der Folge hinzugekommen zu sein; die Matrikel-Wiesen haben 
nur eine andere Eintheilung erhalten. Die Wiesen selbst sind von einem sehr 
guten Ertrage mib mehrentheils zweischnittig und da das Jhna-Heü von vorzüg
licher Beschaffenheit ist, so haben auch dieselben jederzeit in einer sehr guten 

Pacht gestanden.
Holzung Das Catharinenholz hat nach dem bei der Kirche vorhandenen 

Situationsplan und dem unterm 24. October 1783 aufgenommenen Grünzreceß 
ein Areal von 193 ^èg. 21 Ruth.

Hiernach hatte das Grundvermögen der Kirche an Ackerland, Wiesen 
und Holzung im Jahre 1793 einen Gesammt-Flächeninha^von^

Als der Consistorialrath Langner seine mühseligen Arbeiten und Untersuchungen, 
bei denen er von den kirchlichen Beamten, und namentlich dein Bürgermerster 
DaUnrer, wesentlich unterstützt worden war, geschlossen hatte, lourde das nach

stehende Protokoll ausgenommen:
Actum Golnow, den 1. November 1793.

Nachdem von Seiten des Magistrats der Stadt G und des Provisor als der 
St. Catharinentirche das von Eommissionswegen unter dem 15. und 16. October 
d. I. entworfene Feldkataster vorgedachter Kirckre genau geprüft und mit dem 
kataster der Stadt G. und dem dazu gehörigen Situationsplan verglichen, auch über 
die sich ergebenen Differenzen unter zu verhofferrder Genehmigung des König!. Con-

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 93 
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fistoriums besage der abgehaltenen Conferenz-Protokolle vom 26. und 31. Oktober 
d. I. gemeinschaftliche Vereinigung erfolgt ist, so ist für die St. Catharinenkirche 
nachstehender Kataster ihrer Grundstücke auf der Feldmark G. an Ländereien und 
Wiesen zu Stande gekommen.

(Folgt eine specielle Nachweisung des Ackers, 242 Stücke, und der Wiesen, 
10 an der Zahl enthaltend, so wie von der Lage der Ländereien.)

Da die Eigenthümer der benachbarten Stücke sich von Zeit zu Zeit verändern, 
so ist deren Anzeige als überflüssig um so mehr angesehen und erachtet worden, 
als die wahre Lage der Besitzungen der Kirche aus dem vorhandenen städtischen 
Situationsplan leicht übersehen werden kann.

Wenn bei einer bevorstehenden General-Revision des sämmtlichen Ackers auf 
der G.schen Feldmark sich aber hiernächst, wie zu vermuthen steht, hervorthun sollte, 
daß von denen, zu den Hufen belegenen Beiländern und Kaveln oder anderen 
Stücken einige abgekommen, so sollen der St. Catharinenkirche ihre Befugnisse, in 
soweit sie gesetzmäßig sind, nicht beschränkt werden, sondern vielmehr ausdrücklich 

Vorbehalten sein.
Übrigens soll über dieses Feldkataster der St. Catharinenkirche zu G. unver

brüchlich von beiden Theilen gehalten werden, dergestalt, daß der Magistrat diese 
Gränzen und Maale schütze und die Kirche dabei erhalte, die Kirche hingegen diesen 
ihren Besitzstand nie über die hierdurch und nach dem Situationsplan von 1736 
angezeigten Gränzen ausbreite.

Zu Urkund dessen ist dieses Feldkataster von dem verordneten Commiffarius 
des Königl. Consiftoriums, ungleichen den Provisoren der St. Catharinenkirche, 
sowie von dem Magistrate zu G. überall eigenhändig unterschrieben und besiegelt, 
auch zwiefach gleichlautend ausgefertigt worden und soll hiernächst die darüber zu 
ertheilende Genehmigung des Königl. Consiftoriums in origine bei der St. Catha
rinenkirche zu G. aufbewahret und die Abschrift derselben hiernächst dem Magi

strate mitgetheilt werden, a. u. s.
(L 8 ) Johann Friedrich Langner, Consistorialrath und Pastor zu Jasenitz, 

Falkenwald und Hagen.
Bürgermeister und Rath, wie auch Präpositus und Provisoren der 

St. Catharinenkirche.
(L. S.)

Dallmer, H. E. Lehmann, D. Stein, Titz. Wendt. Ladewig. Bethcke.
Cons. dir. Präpos. Prov. dir. Prov. adm.

(Ähnliche Feldkatastra sind für die Grundstücke der beiden Hospitäler St. Spiritus und 
St. Georg aufgestellt und unterm 2. November 1793 protokollarisch anerkannt und vollzogen 

worden.)
Was nun die Benutzung der sämmtlichen Kirchengrundstücke betrifft, so ist das 

Ackerland auf der G.'schen Stadtfeldmark nach der Kirchenmatrikel von 1595 
theils gegen eine Naturalabgabe in Roggen und Hafer, theils gegen baares Geld 
in Zeitpacht ausgethan worden. Von 25V- Hufe auf dem Stadtfelde hat dieselbe 
133 Sch. Roggen und 126 Sch. Hafer betragen, von den übrigen 4 Hufen und 
sämmtlichem Acker, incl. der Hopfenbrücher, ist der Ertrag an Geldpacht 102 fl. 
17 Gr. '= Thlr. 68. 8. 6 Pf. gewesen. In der Folge sind auch die 4, zur Geld
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pacht gestandenen Hufen gegen eine Naturalabgabe in Körnern verpachtet worden, 
und obgleich dadurch die Einnahme der Kirche einen Zuwachs hätte erhalten sollen, 
so war vielmehr schon 1738 eine Verminderung dergestalt eingetreten, daß sämmt
liche 29V- Hufe nur 134 Sch. Roggen und 133V*  Sch. Hafer, Preüß. Maßes, 
trugen. Ohnerachtet also der Hufen 4 mehr geworden, so war doch nur die alte 
Roggenpacht vorhanden, oder doch nur wegen des Unterschiedes des Maßes um 
ein Unerhebliches von 9 Sch. 10'A Mtz. überstiegen, und da zur Zeit der Matrikel 
der Hafer im Hafermaaß verabreicht wurde, und also 175 Sch. 51/, Mtz. betrug, 
so war dieser Nachtheil nicht nur um 41 Sch. Il1/*  Mtz. geringer, sondern auch 
die 7 fl. vou deneu zur Geldpacht gestandeneu Hufen nicht mehr vorhanden, und 
also diese Pachte der Husen um ein Ansehnliches gesunken. Fast von keiner ein
zigen Hufe wurde mehr die alte Pacht entrichtet. Die verminderte Pacht hat, mit 
wenige» Unterbrechungen, bis 1765 angedauert und auch seit dieser Zeit ist sie uur 
bei wenigen, und insbesondere bei denjenigen Hufen rc. gestiegen, die von auswär
tigen Pächtern angenommen wurden. Denn bis dahin, und zum Theil auch noch 
1793, wurden die erpachteten Kirchengrundstücke als Familien-Pertinenzien angesehen 
und gleichsam als Erbstücke behandelt. Manche derselben standen sogar noch unter 
der Pacht, die 1738 davon erhoben worden war, andere waren um ein Geringes 
in derselben gestiegen. Als im Jahre 1793 die Erbverpachtung eingeleitet wurde, 
stand der —

Pachtertrag pro Martini
1790—96 auf Roggen 147 Sch. 12 Mtz., Hafer 188 Sch. 8 Mtz. 

Im Jahre 1738 aber war
derselbe gewesen .... „ 134 „ — „ „ 133 „ 8 „

Daher ist der Ertrag er
höht worden um .... Roggen 13 Sch. 12 Mtz., Hafer 53 Sch. — Mtz. 
was bei der gestiegenen Kultur des Ackerlandes und der seit 1738 erfolgten Aus
rodung der mit Strauchwerk bewachseneu Stücke von mehr als 62 Mg. beinah' gar 
nlcht in Betrachtung zu ziehen ist. Die übrigen Ackerstücke sind in ihrem Geldpacht- 
Ertrage während zweier Jahrhunderte, wenn auf den veränderten Geldwerth Rück
sicht genommen wird, fast eben so wenig gestiegen, denn im Jahre 1793 ist die 
Pacht derselben gewesen Thlr. 118. 6. — 
Zur Zeit der Matrikel 1595 betrug dieselbe, wie oben gezeigt „ 68. J8. 6

Daher nur mehr . . Thlr. 49. 22. 6 
obgleich verschiedene Ackerstücke in dem langen Zeitraume nicht nur hinzugekoinmen, 
sondern auch der noch bewachsen gewesene Theil urbar gemacht worden.

Rachdern die Grundstücke ihre Berichtigung, wenigstens dem größten Theile 
nach, erhalten, waren 456 Mg. an Hufen-Pertinenzien und 256 Mg, an übrigen 
Ackerstücken vorhanden. Erstere gaben bm erfolgter Berechnung ihrer Benutzung im 
Jahre 1793, und nachdem die Haferpacht mit 1 Sch. Hafer gegen 9 Mtz. Roggen 
reducirt war, pro Preüß. Mg. einen Ertrag von 8'/- Sch. Roggen, letztere aber 
von 11 Sch. Da der Acker auf der G.'schen Feldmark, mindestens dem allergrößten 
Theile nach, einen sehr guten Kornboden enthält, so konnte diese Pacht nicht für 
sehr erheblich erachtet werden. Eine der vornehmsten Ursachen, warum die Pächte 
so weuig gestiegeu waren, wurde theils darin gefunden, daß die Pächter den Acker 
als Familiengut anzusehen sich gewöhnt hatten, theils daß die wahre Be chaffenheit, 
Lage und Einsaat bei dem Provisorate nicht so bekannt war, daß bei den Licita- 

93*  
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tionen dieselbe den Pachtlustigen genau angezeigt werden konnte, und daß die 
Pächter davon eine richtige bestimmte Auskunft zu geben, sich entzogen hatten. 
Dazn kam, daß die Hufen, deren Beiländer und Kaveln eben so wenig bekannt 
waren, immer ganz zur Licitation gestellt worden waren und sich dazu nur wenige 
unter den Bürgern der Stadt finden konnten. Die G.sche Feldmark war nicht 
ordentlich in Felder eingetheilt, und es wurde also auf derselben keine gehörige 
Brache gehalten, mithin war keine Nothwendigkeit vorhanden, die Hufen mit ihren 
Beiländern und Kaveln in Bereinigung zu verpachten. Auch die Hufen der Bürger 
waren vertheilt und von ihren Beiländern getrennt. Durch gleiche Theilung der 
Hufen bei den milden Stiftungen wurden daher mehr Licitanten herbeigezogen und 
auch dem weniger wohlhabenden Theile der Bürgerschaft, den Kleinbürgern, es 
leicht gemacht, einige Kaveln u. s. w. an sich zu bringen, so wie auch dadurch den 
quasi Familienbesitz der Hufen auf ein Mal zernichtet, und überhaupt das Beste 
der piorum corporum befördert ward. Dieserhalb vereinigte sich der Commissarius 
des Consistoriums mit den Vorstehern sämmtlicher milden Stiftungen dahin, daß 
die zu den Hufen gehörigen Beilünder und Kaveln einzeln erbzinslich versteigert 
wurden, weil dies Verfahren fowol der Commune, als den piis corp. unstreitig 
vortheilhafter war. Von allen diesen Grundstücken ist hiernächst der Anschlag an
gefertigt worden und zwar in Roggen und Hafer, weil die Bürgerschaft an diese 
Art des Gebots gewöhnt war. Der Ertrag war von den Provisoren in Roggen 
zu 37g Korn, in Hafer zum 3. Korn angegeben

In dem unter dem 29. und 30. October 1793 abgehaltenen erbzinslichen 
Licitationstermine sind auf die sämmtlichen Kirchengrundstücke 478 Sch. 15 Mtz. 
Roggen und 476 Sch- 7 Mtz. Hafer geboten worden, und zwar: —
1) auf die Hufen-Pertiuentieu 326 Sch. 8 Mtz. Roggen, 524 Sch. — Mtz. Hafer, 
2) auf die übrigen Ackerstücke 152 „ 7 „ Roggen, 152 „ 7 „ Hafer. 
Vergleicht man hiermit ad 1) die oben eingeschaltete Zahl für den aus der Zeit
pacht der Hufen entsprungenen Ertrag in der Periode 1790—96, so zeigt sich durch 
den angebotenen Erbzins ein Mehr von 178 Sch. 12 Mtz. Roggen, 135 Sch. 
8 Mtz. Hafer; sowie ad 2) hinsichtlich der übrigen Ackerstücke, das Erbzins-Angebot 
auf Geld reducirt, den Sch. Roggen zu 1 Thlr. 4 Gr. gerechnet, und den Hafer 
auf Roggen zurückgeführt, ein Mehr von Thlr. 41. 23 Gr.

Dieser günstigen Resultate ohuerachtet, hat auf die Erbzinsverleihung der 
Gesammtheit der Kirchengruudstücke nicht eiugegangen werden können. Es befand 
sich darunter ein beträchtlicher Theil von Stücken — es waren ihrer 32 an der 
Zahl — bei denen das Meistgebot den Nutzungsanschlag entweder gar nicht, oder 
doch nicht auf eine namhafte Weise überstieg, auch nicht selten weit unter dem An
schläge zurückblieb. Diese Stücke sind daher nach wie vor in Zeitpacht ausgethan 
worden, und -

Die Erbzinsverpachtuug hat sich auf 79 Erbzinsmäuuer mit 176 Kirchen- 
grundstücken beschränkt, deren Flächeninhalt 585 Mg. 117 Ruth, beträgt, darunter 
35 Mg. 173 Ruth, an Wiesen. Der jährliche Erbzins, welcher von dieser Fläche 
durch die Licitation erreicht worden ist, beträgt 450 Sch. 7 Mtz. Roggen und 
450 Sch. 7 Mtz. Hafer. Nach §. 6 der erbzinslichen Bedingungen mußte der ge
botene Erbzins für 1 Jahr nach dem Stettinschen Martini-Marktpreis von 1793 als 
ein Erbzinsstandgetd bei Aushändigung des bestätigten Contracté an die Kirche 
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bezahlt werden. Da nun aber, nach amtlicher Bekanntinachung, der Martini- 
Marktpreis des Roggens 1 Thlr., und der des Hafers 10 Gr. pro Scheffel be
trug, so ergab sich die Summe des Erbstandsgeldes auf Thlr. 638. 2. 10 Pf., 
davon die Zinsen zu 4 Prêt, gerechnet Thlr. 25. 12. 6 Pf. ausmachen. Wird der 
Körner-Zins nach denselben Preisen berechnet, so stellt stch die aus der Erbzins- 
verleihung der obengenannten Kirchengrundstücke hervorgehende jährliche Einnahme 
der Kirchenkaffe auf Thlr. 450. 4- 187. 16. 6 4- 25. 12. 6 Pf. — Thlr. 663. 
5 Gr. Die von dem Provisorate mit den 79 Erbzinsmännern abgeschlossenen 
Erbzinsverträge datiren vom 26. Mai 1795 (ein Vertrag i|t nachträglich am 
29. October 1795, ein anderer am 15. Juli 1796 geschlossen); bestätigt sind sämmt
liche Contracte auf Grund der in bent Hof-Rescripte vom 19. Juni 1794 ertheilten 
Ermächtigung,*)  von dem Königl. Preüß. Pommersch.-Kaminschen Consistorium 
unterm 24. August 1796.

•) Unterzeichnet ist das Rescript von Woellner, dem Urheber des „famosen ilielMons- 
Edicts." In einem Briese vom 22. September 1786, mithin nur wenige Wochen nach Fried, 
richs II. Ableben, wurde von diesem Manne nachstehendes Urtheil gefällt: Weiner, entour 
un peu subalterne, mais pourvu d’esprit, de manage et de connaissances de 1 lnti jeurj 
visionnaire quand il l’a fallu pour plaire, guéri des visions depuis que le Roi («rte nd) 
Wilhelm II.) veut tout au moins qu’on s’en cache ; actif, appliqué, et sur — tout assez 
obscur pour qu’on puisse s’en servir sans jalousie, Weiner paroit. s’accréditei innmment;, 
il a ce qu’il faut pour réussir, et même déjouer tous les concurrens. (_Histoire secretedela 
cour de Berlin. Ouvrage posthume. Paris 1789. T. !.. p. 81). îtthum'lch- 
Erscheinung ist es, daß in der Regierung des Königs inst das geistliche Departement, dieser 
vorwiegend wichtige Factor im Staatsleben, dann und wann in die Hande von l euten geraw, 
welche den Geist ihrer Zeit nicht erkennen köiinen, und für die geistbaniienden niid gelsttod- 
tenden Ideen der vorreformatorischen Zeiten schwärmend, schnurstracks den Krebsgailg rnt- 
schlagen.

Vermittelst der mit den Erbzinsmännern geschlossenen Contracte waren die
selben wahre nutzbare Eigenthümer der ihnen in Erbzins überlassenen geistlichen 
Grundstücke geworden, den milden Stiftungen aber ist nur das dominium directum 
verblieben; allein, wie bei den Hospitälern, so ist es auch bei den Kirchengrund
stücken vorgekommen, daß Erbzinsmänner in Folge ihrer, im Licitationstermine ge
steigerten Meistgebote bei den contractlich übernommenen Verpflichtungen nicht 
haben bestehen können, daß sie mit Abtragung des Erbzinses in Rest geblieben und 
demnächst vollständig verarmt |iub, unb baß bie Kirche bie betreffenden Ländereien 
hat zurücknehtnen müssen, welche darauf zu minderen Preisen, wie der Erbzins 
betrug, in Zeitpacht ausgethan worden sind.

Was die nicht zum dominium utile verliehenen, sondern durch Zeitpacht ver
wertheten Grundstücke der St. Catharinenkirche betrifft, so haben dieselben in zwei, 
mit dem Martini-Termin beginnenden, 6jährigen Pachtperioden nachstehend verzeich
neten Erträge gegeben:

1802 -1808.
Das Ackerland, 34 Stücke  t Thlr. 62. H Gr.
Die Wiesen, 6 an der Zahl » 56. 2

Summa . . Thlr. 118. 13 Gr.
m , .... . . | U Sch. 8 Mtz. Roggen.
Noch Acker, 4 Stucke \ „ 8 „ Hafer.

1808—1814.
Thlr. 53. 22 Gr.

„ 58. 18__ IJL_
Thlr. 112. 16 Gr.

9 Sch. 12 Mtz. Roggen.
9 „ 12 „ Hafer.



Der Naugarder Kreis.742

Das Zurückweichen der Pachte in der zweiten Periode gegen die in der 
ersten, wird ohne Zweifel den Kriegslaüfen zuzuschreiben sein, welche das Preußische 
Vaterland seit 1806 heimgesucht und übermäßig bedrückt haben. Kein Wunder, 
daß auch die Pächter der Grundstücke der frommen Stiftungen in G. mit ihren 
Pächten, den Natural- sowol als Geldpächten, oft in Rückstand kamen. Um das 
Publikum in seinen Zahlungen zu erleichtern, wurde mittelst Cabinets-Erlasses vom 
5. Mai 1808 festgesetzt, daß alle für Königl. Rechnung verwalteten Kassen die bei 
ihnen eingehenden Gelder bis zum halben Betrage in Scheidemünze nach dem redu- 
cirten Werthe zu 6o2/s Plct. annehmen sollten. Ob diese Maßregel auch auf die 
St. Catharinenkirchenkasse, da die Kirche landesherrlichen Patronats ist, Anwendung 
gefunden, constirt nicht; von den Hospitalkassen aber ist es bekannt, daß sie für 
dieselben, obwol vom Magistrate befürwortet, Seitens des Lonsistoriurns durch Ver
fügung vom 30. November 1809 abgelehnt wurde. Im Jahre 1804 kant es vor, 
daß von Seiten des Consisloriums bei Gelegenheit der Revision und Déchargé der Jahres
rechnung die geringen Preise, für welche die Provisorate das Pachtgetreide verkauften, 
monirt wurden. Es wurde aber dem Eonsistorium erwidert, daß bessere Preise auf dem 
G.fchen Markte nicht zu erzielen seien. Erbzins- und Zeitpüchter kbnntett das 
Pachtkorn nur so abliefern, wie es auf den Pachtstücken gewonnen werde, und da 
auf der Stadtfeldmark nicht Schlagwirthschaft eingeführt sei, sie also auch feinen 
Brachschlag habe, sondern der Acker alle Jahre besäet werde, so trage er auch nur 
schlechtes, mit nieten Sämereien, Raden, Doubrecken, Dornnessel und wilde Wicken, 
vermengtes Getreide. Es kann also dasselbe nicht den Preis von anderm auf 
Brachfeldern gewonnenen Getreide gewähren, weshalb denn auch das eingekommene 
Pachtkorn, in Ermangelung des Raums, da Kornspeicher zur Aufbewahrung des
selben bei den Stiftungen nicht vorhanden sind, an Ort und Stelle verkauft werden 
muß. Es würden aber auch die Stiftungen, wollte man den Preis dieses Korns 
hoch halten, statt zu gewinnen, immer nur verlieren, indem die Erbzinspächter 
dieser Grundstücke, welche großentheils aus Handwerkern und der ärmeren Klasse der 
Einwohner bestehen, die nicht selten so viel Korn darauf gewinnen, als sie davon 
an Pacht abzuliefern haben, daher man dasselbe zum größten Theil für einen 
billigen Preis in Gelde, wie es ihre Umstände just gestatten, von ihnen annehmen 
muß: denn wollte man hierbei mit «üßerfter Strenge verfahren, so würden die 
Stiftungen bei der Armuth der Pächter bald genöthigt sein, alle ihre Ackerstücke 
zurückzunehmen, und sie, wie es ichon mit einigen Erbzius-Grundstücken geschehen, 
zu einem weit geringern Preise auf Zeitpacht wieder auszuthun. In Folge dieses 
Berichts genehmigte zwar das Eonsistorium mittelst Verfügung vom 17. Januar 
1800, daß der Preis des Roggens mit 1 Thlr. 14 Gr., und der des Hafers mit 
12 Gr. pro Scheffel in der Rechnung passiven dürfe, gab jedoch gleichzeitig dem 
Kirchen- und dem Hospital-Vorftande zu erkennen, künftighin darauf zu halten, daß 
das von den Pächtern in natura einkommende Getreide von reiner und guter Be
schaffenheit sei, indem es Sache der Pächter bleibe, falls sie als schlechte Wirthe 
schlechtes Getreide auf ihren Äckern gewinnen, ein besseres zur Abgabe an die pia 
corpora zu kaufen und könne dem etwa dabei von mehreren Pächtern beabsichtigten 
Unterschleife unmöglich Nachsicht verstattet werden.

Das Catharinenholz ist für den Consistorialrath Langner ebenfalls ein 
Gegenstand der Untersuchung gewesen. In dem Bericht vom 10. Februar 1794 
bemerkt er darüber, was folgt: — Die Benutzung dieser Holzung ist von jeher 
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durch den Verkauf des darin geschlagenen Holzes erfolgt. Nach einem zwischen dem 
Provisorate und der Bürgerschaft obgeschwebten und entschiedenen Rechtsstreite steht 
der Kirche blos das Holzungsrecht darin zu. Es besteht dasselbe größtentheils aus 
einem Elsen- und Kiefern-Aufschlage, indem sämmtliche darin gestandenen Eichen 
ohnlängst fast gänzlich abgeräumt worden. Bei der großen Nähe der Stadt ist 
das Catharinenholz den Defraudationen sehr ausgesetzt. An eigentlichem Elsenbruch 
enthält die Holzung 123 Mg. 161 Ruth.; indessen ist das Holz nicht von vorzüg
lichen! Wachsthum, indem der Untergrund sandig und nur oberhalb mit etwas 
Torf bedeckt ist. Zu Wiesewachs kann man also dasselbe schon aus diesem Grunde 
nicht recht für tauglich erachten. Das Bruch liegt in einer Niederung und wird 
also der Torf durch den beständigen Zudrang des Wassers immerwährend feücht 
erhalten. Dem Wasser würde zwar durch Ziehung eines Grabens, wenn auch mit 
vielen Kosten, Abfluß zu verschaffen gewesen sein, dann aber stand mit Entziehung 
der Feüchtigkeit zu besorgen, daß durch den unten liegenden Sand und die stärkere 
Einwirkung der Luft der Torf ausdörren und also das darauf stehende gute Gras 
stufenweise ganz vernichtet würde. Es ist demnach der Abnutz als Elsbruch der 
beste. Nach Maßgabe jedoch des Bodens würde das Holz nur alle 36 Jahre als 
schlagbar anzunehmen und wegen der übrigen eintretenden Umstände und Lage nur 
pro Morgen 10 Klafter Kloben- und 6 Klafter Knüppelholz daraus zu berechnen 
sein, mithin aus dem ganzen Bruche jährlich im Durchschnitt 34 -36 Kl. Kloben- 
uiw 20—22 Kl. Knüppelholz. Indessen würde dabei in Acht zu nehmen stehen, 
daß dasselbe in Kaveln völlig abgeholzt und hiernächst in den ersten Jahren mit 
der Hütung verschont würde, weil sonst der junge Aufschlag leiden, und wenn er 
zu oft abgefressen wird, die Stubben endlich ganz vertrocknen. Am besten wär' es, 
das Elsbruch in 12 Kaveln, jede zu 10 7» Mg. abzutheilen, und von 3 zu 3 Jahren 
eine derselben abzutreiben, jedoch würde, da nur erst binnen 8—10 Jahren darin 
schlagbares Holz zu erwarten ist, nach Verlauf derselben damit der Anfang gemacht 
werden können. Auf das übrige Holz kann nicht sicher gerechnet werden. Denn 
unter den Kiefern ist wenig vorhanden, das zum Besten der Kirche bald veraüßert 
werden könnte und überdies ist die Gegend um G., wie bekannt, mit Kiefernholz 
reichlich versorgt. Fast in der Glitte des Bruchs liegt eine Horst von einigen 
Morgen, von welcher die darauf gestandenen Kiefern mehrentheils abgehauen und 
der Kirche zum Besten veraüßert worden. Es ist die Absicht der Provisoren, diese 
Horst in Schonung zu legen, was um so mehr zu billigen ist, als der Ort fast 
ringsum mit Wasser und Fürthen unlgeben ist, und also mit wenigen Kosten eingehegt 
und gegen Defraudanten geschützt werden kann. Indessen würden, wenn diese 
Absicht erreicht und ausgeführt werden soll, die darauf noch stehenden wenigen 
Stämme wegzuraümen fein, die auf 29 Thlr. durch den Stadtförster gewürdigt 
worden, womit zugleich der größte Theil der Kosten, die die Anlage dieser Schonung 
fordert, bestritten werden könnten. Das Königl. Eonsistorium genehmigte alle diese 
Vorschläge, und wies mittelst Verfügung vom 6. März 1794 das Kirchenpromsorat 

an, sie zur Ausführung zu bringen.

Marsdorf. Wie aus der Geschichte der Hospitäler St. Spiritus und St. 
Georg bekannt ist, hat die St. Catharinenkirche, außer den Grundstücken auf der 
städtifchen Feldmark, nach §. 19 der Matrikel von 1595, m dem Dorfe M. 5 
Hufen, von denen zu jener Zeit Jürgen Habeck 3 Hufen und Peter Tetzlaff 
Hufen inne gehabt hat. Diese Hufen bestehen eigentlich in dem Besitze von 1 /» 



744 Der Naugarder Kreis.

Bauerhöfen im Dorfe, woselbst auch, wie wir wissen, das Hospital Spiritus Sancti 
5'/g Bauerhof hat, und zwar Vs in Gemeinschaft mit der St. Catharinenkirche.

Die Kirche nebst dem genannten Hospitale besitzen das Dors Marsdorf in 
einer gewissen Art der Gemeinschaft mit dem St. Marienstift zu Stettin, die aber 
doch nicht völlig dafür zu erachten, seitdem wenigstens darüber in den nachfolgen
den Zeiten Manches zwischen diesen Stiftungen verhandelt und festgesetzt worden. 
Auf Grund der alten Verfassung hatten die Bauern überall auf der Marsdorfschen 
Feldmark gleiche Gerechtigkeiten und Freiheiten und Holzkavelungen, doch unter
schieden sich die Marienftifts-Bauern dadurch, daß sie auch den s. g. Kossaten-Acker 
unter ihrem Pfluge hatten.

Nach der, unter den Privilegien der Stadt G. befindlichen Urkunde von 1393 
feria 5 Cant. Dominica Oculi, das der Kapitelskirche St. Otten zu Stettin und 
der Kirche und das Hospitals St. Spiritus zu G. habende Recht betreffend, ist die 
Vereinigung zwischen beiden Theilen dahin geschehen: — Daß die Stiftungen zu 
G. das dritte Theil an dem Gerichte, Brüchen, . . . . , sie seien hoch oder niedrig 
des ganzen Dorfs Marsdorf, desgleichen an dem Kirchenlehn, dem Kruge mit allem 
seinen Zubehör, Nutzung, Zinse, Gerichtskorn und Besetzung haben und behalten 
sollen. Diesen Anordnungen gemäß wird auch das Rauchhuhn als ein Zeichen der 
Jurisdiction entrichtet, die Kruggerechtigkeit aber und das Kirchenlehn ist aber in 
der Folge diesen Stiftungen gänzlich entzogen worden. In Ansehung des Mars- 
dorfschen Holzes ist unterm 21. April 1625 ein besonderer Vergleich geschlossen 
worden, nach welchem §. 2 zufolge des Dominium cum possessione den Capitu- 
laren verblieben, §. 5 sich selbige, damit die Mästung den Einwohnern des Dorfs 
verbleiben möge, verpflichtet, die Holzung durch die Unterthanen nicht verwüsten 
oder etwas daraus verkaufen zu lassen, besonders nur zu ihrer und der Kirchen 
Nothdurft zu gebrauchen. Da aber darüber und wegen des §. 6 gedachten den 
Stiftungen zu G. zu verabreichenden Bauholzes, ein Streit entstanden, so ist in 
allen 3 Instanzen nach der unter dem 25. September 1767 publicirten Sentenz 
dabin entschieden worden, daß die Bauern und Einwohner sich alles eigenmächtigen 
Holzfällens zu enthalten, von Seiten des Kapitels zu St. Marien aber den Unter
thanen der G.'schen milden Stiftungen zu ihrer Nothdurft Ellernholz anzuweisen, 
sie auch an der Mast Theil nehmen und bei vorkommenden Bauten und Repara
turen an Eichen- und Kiefernholz einen Beitrag von zu leisten habe.

Die Wirthe dieser Höfe waren, nach der alten Verfassung, mit ihren Kindern 
und Nachkommen der St. Catharinenkirche zur Unterthänigkeit verpflichtet. Die 
Höfe selbst nebst den dazu gehörigen Gebäuden, der Hofwehre, und sämmtlichen 
Saaten gehörten der Kirche. Der Antritt der Höfe geschah nach der Einrichtung 
die schon 1659 in Kraft war, jederzeit zu Marien. Der neüe Wirth erhielt als
dann von dem abziehenden: — 1) Die völlig bestellte Wintersaat. Da dieselbe in 
den Feldern etwas verschieden, so hat nicht mit aller Genauigkeit bestimmt werden 
können, wie hoch sich dieselbe belaufe, indessen kann dieselbe im Durchschnitt sicher 
auf 30 Sch. Roggen angenommen werden. 2) Zur Sommersaat 12 Sch. Gerste 
und 8 Sch. Hafer in Körnern. 3) Zu Brotkorn 12 Sch. Roggen. 4) Der Ab- 
gehende muß eine Fahre zum Sommerfelde bestellt haben und verbleibt sämmtlicher 
Dünger auf dem Hofe dem Anziehenden. Die Hofwehre ist in dem Protokoll d. d. 
Marsdorf, den 11. April 1659 auf Thlr. 86. 16. 6 Pf., mit Ausschluß des Ge- 
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sindebettes, bestehend aus 1 Ober-, 1 Unterbette, 1 Kopfkissen, 2 Pfühlen und 1 
Laken, gewürdigt worden und kann gegenwärtig, 1793, sicher auf einen Werth von 
150 Thlr. angenommen werden. Beim Anzuge hat der neüe Wirth dem abziehen
den 100 Fl. ---- 662 3 Thlr. auszuzahlen, als so hoch der Werth des Hofes der 
Zeit angenommen worden. Was es damit für eine Bewandniß habe und wofür 
die obgedachten 100 Fl. gezahlt werden, ist nicht genau bestimmt, indessen scheinen 
selbige eine gewisse Art von Caution zu sein, die von den Wirthen der St. Catha« 
rinenkirche beim Antritt der Höfe in den ältesten Zeiten geleistet und fortgesetzt 
worden, wodurch für die gute Instandhaltung der Höfe eine Sicherheit geschafft wer
den soll, indem davon dem Abziehenden das, was an der Hofwehre, den Saaten 
und sonstiger Erhaltung des Hofes und der Bestellung nicht gut und tüchtig be
funden wird, die Abzüge zur Ersetzung der sich ergebenden Deleriorationen gemacht 
werden.

Die Gebaüde und Bewährungen müssen von den Wirthen in baulichen Wür
den erhalten werden. Sie bestehen 1) bei dem einen Hofe in 1 Wohnhause, 1 
Scheune, 1 Speicher und 2 Ställen (Kobsscher Hof); 2) bei dem andern in 1 Wohn
hanse, I Scheüne, 2 Ställen, 1 Wagenschauer und 1 Speicher (Frankscher Hof). 
Zu Bauten und Reparaturen erhalten die Wirthe das erforderliche Bauholz ohne 
Entgeld und genießen zur Bestreitung der übrigen dabei vorfallenden Kosten und 
Handarbeiten, bei neuen Bauten auf das Wohnhaus 2, auf die Scheüne aber 1 
Freijahr, oder die Erlassung der an die Kirche abzuführenden Praestandorum, wo
gegen sie bei Erbauung eines neuen Stalles, außer dem freien Bauholze, keine 
Freijahre zu gewärtigen haben. Diese Einrichtung scheint indessen nur erst in 
neueren Zeiten getroffen zu sein, inbeiu davon in den alten int Kirchenarchiv vor
handenen Nachrichten und Aeten nichts vorkontmt und findet sich die erste Spur 
davon im Jahre 1740. Naturaldienste hatten diese Bauerhöfe nicht, außer den 
Fuhren der Patrone in Kirchenangelegenheiten und bei Veränderungen im Prediger- 
Personal. Ein alter abziehender Wirth behält bei Übergabe seines Hofes an einen 
neuen, eingeführter Gewohnheit nach, auf der Hofstelle nebst feiner Frau ein freies 
Obdach und genießt der freien Hütung von 2 Ochsen, 2 Küheit, 1 Schwein, 1 Paar 
Schafen und Gänsen nebst deren Zuwachs, behält auch in einem jedem Falle Acker 
zu 3 Sch. Aussaat.

Eigentlich besitzt nun die St. Catharinenkirche zu M. nach der ihr geutachten 
Schenkung 5 Hufen, die daselbst P/3 Bauerhöfe ausmachen. Davon hatte 1793 
Friedrich Kobs den vollen, Christian Frank hingegen den a/s Hof. Letzterer hatte 
von beut Hospitale St. Spiritus die dritte Hufe. Es entsteht daher die Frage: 
ob und welchen Antheil das Hospital St. Sp. an diesem Hofe überhaupt habe. 
Aus den, im Kirchenarchiv vorhandenen, Acten, die Besetzung der der St. Catharinen
kirche zugehörigen 2 Bauerhöfe zu M. betreffend, geht überhaupt zwar hervor, daß 
bei der Wiederbesetzung des Frankschen Hofes wie in den darüber anfgenommenen 
Protokollen eines besondern Antheils gedacht worden, den das Hospital St. Sp. 
an den Gebäuden, Saaten und der Hofwehre habe, und es gewinnt daher einiger
maßen das Ansehen, als ob selbige der Kirche allein zuständig wären. Auf der 
andern Seite aber scheint es auch, als ob aus diesem beobachteten Stillschweigen 
zu viel gefolgert werden dürfte. In der mit dem Provisorat der sämmtlichen 
milden Stiftungen abgehalteneil Conferenz hat dasselbe vielmehr erachtet, daß dem 
Hospitale St. Sp. von diesem Hofe der 3te Theil überhaupt zustehe, eine Meinung,

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 94 
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der man nur beistimmen kann. Denn nach der Schenkungsurkunde von 1344 ist 
auch diese Hufe mit allen denen, den übrigen Hufen zu M. anhangenden Gerecht
samen auf der dortigen Feldmark übergeben worden. Ferner werden in den übrigen 
nachher erfolgten Verhandlungen über die Rechte derselben, jederzeit deren gemein
schaftlich dergestalt gedacht, daß wegen des einen, dem Hospital qu. competirenden 
einen Drittheils an diesem Hofe nie eine Ausnahme gemacht wird. Auch wird 
wegen dieses dritten Antheils an demselben die völlige Befriedigung an der Mast
gerechtigkeit und der Holzung für das Hospital geleistet, so wie wegen des einen 
Drittheils dasselbe bei allen Remissionen wegen Feüerschaden, Viehsterben, Miß
wachs u. s. w. hat concurriren müssen. Endlich ist es auch höchst wahrscheinlich, 
daß auch schon zur Zeit der Schenkung dieser Hufe dieselbe tu einem ’js Antheil 
an dem Bauerhofe bestanden und in dieser Beschaffenheit an das Hospital Sti. 
übergeben worden. Da aber darüber in der Folge leicht zwischen beiden Stiftungen 
Streit und Uneinigkeit erwachsen könnte so trug 2C. Langner beim König!. Consi- 
storium darauf an, zu bestimmen: — Db an den Gebäuden, Saaten, Hofwebr 
u. d. g. des Christian Frankschen Hofes zu M. die Kirche 2/3, das Hospital Sp. 
Sti. hingegen V» wegen seiner dritten Hufe im Besitz habe, und danach in 
allen künftig vorkonunenden Fällen die Regulative zu nennen, ob solches auch 
jederzeit bei künftiger Wiederbesetzung des Hofes in dem Übergabeprotokoll zu be
merken sei.

Über die Benutzung der 1% Bauerhöfe, welche die St. Catharinenkirche in 
M. besitzt, wird in dem General - Bericht des rc. Langner vom 10. Februar 1794 
Folgendes gesagt: — Sie werden durch die Pacht genutzt, die die Kirche von einer 
jeden der dazu belegenen Hufen nach Vorschrift der Matrikel mit 6 Sch. Roggen 
und 6 Sch. Hafer in Hafermaaß erhebt; aber auch diese Benutzung ist wegen der 
dabei zusammen treffenden Umstände eigentlich nicht einmal vorhanden. Wenn 
Alles genau berechnet wird, so ergibt sich, daß dieser Besitz der Kirche einen sehr 
geringen und unbedeütenden Nutzen gewährt. Es bestehen diese 1 % Bauerhöfe aus 5 
Pommerschen Hakenhufen an Landung, deren jegliche nach dem in Hinterpommern 
gefundenen Maaße, die Ruthe zu 15 Fuß Rheinländisch, 41 Preüß. Mg. in sich 
faßt. Die Kosten, welche von Seiten der Kirche angewandt werden müssen, um 
diese Benutzung nach Vorschrift der Matrikel zu erheben, sind sehr ansehnlich und 
bestehen theils in dem Kapital, das zur Anschaffung der Hofwehr verwandt worden, 
theils in den Remissionen, die zur Erhaltung der Höfe bis dahin gegeben sind, 
theils in dem Verluste der größer» Wiesenpacht, die aus denen, den Höfen bis 
dahin überlassenen Wiesen hätte gezogen werden können.

In Ansehung der Hofwehre hatte die Kirche, nach den 1793 geltenden Preisen, 
an Saaten, Bestellungskosten, Brotkorn und eigentlicher H->fwehr sich für den Vollhof 
an Kapital zu berechnen Thlr. 274. 14. — Pf., und von dem % Hofe Thlr. 183. 
1. 4 Pf. Das in diesen PI» Höfen stehende Kapital der Kirche beträgt

Thlr. 457. 15. 4 Pf.
Die durch die Demissionen verwandten Kosten, welche zum Bau der Gebaüde 

und sonst erfolgt sind, haben außer dem verausgabten daaren Gelde, in den letzten 
50 Jahren, seit 1743, an Roggen 429 Sch. und an Hafer 639 Sch. 12 Mtz be
tragen. Wenn nun auch der Roggen nur zu 20 Gr., der Hafer zu 10 Gr. berechnet 
wird, so ist das darauf verwandte Kapital Thlr. 624. 1. — Pf.
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Es hätte also die Kirche in diesen Höfen, wenn die seit 50 Jahren eingebüßte 
Wiesenpacht auf jedes Jahr nur mit 4 Thlr. berechnet wird, überhaupt ein Kapital 
von Thlr. 1281. 17. 4 Ps.

Hiervon würde aber die mit 100 Fl. — 66 Thlr. 16 Gr. geleistete Caution 
eines jeden Hofes abzuziehen sein, mithin von den l2/3 Höfen Thlr. 111. 2. 8 Pf. 
und also müßte ein Kapital verbleiben von Thlr. 1170. 14. 8 Pf, 
lltib dieses Kapital, welches in den Höfen selbst steckt, würde, zu 4 Prêt, gerechnet, 
der Kirche jährlich Thlr. 46. 19. 2 Pf. gewähren müssen.

Wenn man gegen diese Kapitalszinsen nur die Pacht berechnet, so bleibt da
von der Kirche für die Hufen wenig übrig, und dieser Überschuß wird noch mehr 
verringert, wenn man die, sogleich hier unten nachzuweisende höhere Wiesenpacht 
von jährlich 16 Thlr. daneben stellt, die durch eine anderweitige Verpachtung die 
Kirche würde erhoben haben, wenn sie nicht diesen Hösen zu ihrer bessern Aufnahme 
beigelegt gewesen wären. Denn durch dies Alles wird ein jährlicher Kostenaufwand 
von Thlr. 62. 19. 2 Pf. nachgewiesen; wenn nun auch dagegen die Pacht, welche 
die Kirche erhebt, und welche 28 Sch. Roggen und 41 Sch. 13 Mtz. Hafer beträgt, 
mit 1 Thlr. 4 Gr für den Roggen und mit 15 Gr. für den Hafer berechnet wird, 
so belauft sich dieselbe doch nur auf Thlr. 58. 19 Gr.

Was die erwähnten Wiesen betrifft, so sind von den, aus der G.'schen Stadt- 
feldmark belegeuen 10 Kirchenwiesen, 3 den Marsdorfschen Höfen beigelegt, und 
zwar bem Frankschen Hofe 14 Mg. 169 Ruth., bem Kobsfchen Hofe 6 Mg. 69 
Ruth. Für die ersteren wurden 6 Thlr. für die letzteren 3 Thlr. an Pacht ent
richtet. Aus keinem der im Kirchenarchive vorhandenen Aetenftücke hat ermittelt 
werben können, zu welcher Zeit diese Wiesen ben M.'scheu Höfen überwiesen wor
den. Rach der ursprünglichen Einrichtung der Höfe sind sie mit selbigen nicht ver
bunden, wie auch solches aus der Angabe der Pächter zu ersehen, die in der Ma
trikel enthalten ist; dieselben kommen als Wiesenpächter zum ersten Mal in der 
Kircheurechnung von 1740 vor. Dadurch aber läßt sich überhaupt nicht darthun, 
daß die in Jliebe seienden Wiesen mit diesen Höfen so unzertrennlich verbunden 
feien, daß sie theils davon nicht mehr abgenommen, theils die davon bis jetzt ent
richtete Pacht nicht erhöht werden könnte, indem die sämmtlichen Grundstücke der 
Kirche fast immer einen und denselben Pächter so lange gehabt, und auch größten 
Theils noch nachher behalten haben, bis durch den 1765 erlassenen Befehl des Königl. 
Consistoriums auf die Abhaltuug ordentlicher Licitations-Termine zur Verpachtung 
bestanden ward. Die M.'schen Wirthe sind auch nur immer als Pächter der Wiesen 
gu. behandelt worden, indeiu ihnen bei allen Remissionen, ganzen und halben, doch 
nie dieselben voit den Pächten der Wiesen zugestanden worden, wie geschehen 
sein würde, wenn die Wiesen wahre Pertiuentien ihrer Höfe hätten sein sollen. Es 
hätten also auch diese Wieser: mit zur Licitation gezogen werden und den 
Ak.'scheu Bauern das Recht, auf selbige mitbieten und sie erpachten zu können, zu- 
gestanden werden sollen. Durch diese Vernachlässigung hat die Kirche einen sehr 
ansehnlichen Verlust in ihren Einnahmen, erlitten. Wären die fragt Wiesen gleich 
ben übrigen 6 Kirchenwiesen licitirt worben, so würben sie, im Verhältniß zu biesen 
unb ben Hospitalwiesen, ber Kirche jährlich etwa 30 Thlr. gewährt haben. Da 
nun aber die Versteigerung nicht ins Werk gerichtet ist, unb die Pacht nur 9 Thlr. 
beträgt, so verliert dadurch die Kirche an ihrem jährlichen Einkommen 21 
Wr., oder, wenn man auch die Wiesen geringhaltiger ansehen will, gewiß doch 
16 Thaler.

94*
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Da von den M'schen Bauern keine Dienste geleistet wurden, so hatte die 
Kirche von der Hofwehre selbst keinen Nutzen. Es ist also auch nicht abzusehen, 
wozu es nöthig gewesen, die Höfe mit einer Hofwehre zu versorgen, da selbige der 
Gewohnheit nach von den Gutsbesitzern nur denjenigen Wirthen gegeben ward, die 
mit Hand- und Gespanndiensten ihren Herrschaften verpflichtet waren. Alle übrigen 
Vortheile, die von der M.schen Feldmark durch diese Höfe gewonnen werden, fließen 
ganz an dieselben zurück und die Kirche hat sich nur des einzigen zu erfreuen, der 
von dem zu ihren Bauten erforderlichen Holze mit einem Drittheil^ entspringt.

Es entstand nun die Frage, ob diese Höfe nicht in der Folge durch eine 
andere Einrichtung für die Kirche besser tonnten benutzt werden und in wie fern 
sich die Vorschläge, die in dieser Richtung zu machen, mit der Landes-Verfassung 
überhaupt und mit der Erhaltung der Höfe im Besondern vereinigen lassen, auch 
ob der Kirche freistehe, die zu erhebenden Pachte, da sie in der Matrikel be
stimmt angegeben werden, nach den Zeitumständen jeder Zeit zu erhöhen.

Zur Beantwortung der Frage wegen Erhaltung der Höfe wird eine ausführ
liche Berechnung über Einnahme und Ausgabe eines Wirths angestellt, woraus «ich 
ergibt, daß dessen jährliche Einnahme, nach Deckung der Wirthschaftskolten re. zu 
Thlr. 142. 9 Gr. veranschlagt werden kann. Davon kommen in Abzug die landes
herrlichen Abgaben (Contribution, Fourage-Zuschuß, Bede) und die Abgaben an 
die Geistlichkeit (Meßkorn) mit zusammen Thlr. 24. 4 Gr. und es bleibt für den 
Wirth ein reines Einkommen von Thlr. 118. 5 Gr. von den 3 Pomm. Hakenhufen 
— 41 Preüß. Mg., aus denen sein Hof besteht. Außerdem ist ihm eigentlich 
auch noch die Nutzung seines Viehstandes, die Heüwerbung, die Mast, der Ho'.zbe- 
darf u. d. m. zu veranschlagen. Jedenfalls ist hinreichend zu übersehen, daß, ohne 
die Höfe dadurch brotlos zu machen, ein Mehreres, als bisher geschehen, von 
ihnen an die Gutsherrschast gegeben werden könne; denn wären lie als reines 
Pachtgut veranschlagt worden, so würde nach dieser Berechnung die Kirche von 
jedem Hofe, nach Abzug der Abgaben von höchstens 24 L>ch. Roggen, zu gewärtigen 
haben: 33 Sch. Roggen, 15 Sch. Gerste und 36 Sch. Hafer, ohne daß sie ein so 
ansehnliches Kapital verwendete, wie oben nachgewiesen ist.

Die Höfe aufzuheben — sie zu legen, wie der technische Ausdruck war, - 
streitet mit der Landesverfassung, ob aber eine Vermehrung der Abgaben von felbu 
gen der Kirche frei stehe, dürfte um so weniger zweifelhaft fein, als es einem jeden 
Eigenthümer und Besitzer gestattet ist, die Einkünfte aus seinen Gütern und Grund
stücken dergestalt zu verbessern, daß die Höfe vorhalten werden. Die in der Ma
trikel angeführte Pacht kann diese Befugniß, die jeder Gutsbesitzer bei seinen 
Unterthanen hat, nicht einschränken; denn sonst hätte sie bei allen übrigen Grund- 
besitzern gleichfals mcht erfolgen müssen; selbst in den Königl. Domainen ist die
selbe zum Theil eben so, wie bei den adligen Gutsbesitzern erfolgt, dergestalt, daß 
von den alten Bauerhöfen die Abgaben verändert worden.

Als ein Erbzins kann die in der Matrikel von 1595 angeführte, bit> jetzt, 
1793 entrichtete Pacht wol nicht angesehen werden, vielmehr ist dieselbe darin für 
eine bloße Pacht zu betrachten, weil bis dahin die Wehrsmänner der Remissionen 
bei Mißwachs rc. genossen, die bei Erbzins nicht Statt finden kann. Eine Pacht 
aber scheint bei Verbesserung der Grundstücke, oder bei veränderter Lage bei Dinge, 
erhöht werden zu können utib zu dürfen. Die Verbesserung der Giundsttzcke ist 
aber seit der Matrikel unstreitig auch dadurch erfolgt, daß sämmtliche zu jener Zeit 
großentheils bewachsene Ländereien urbar gemacht und also den Höfen weit niehr 
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Aussaat und Ärnte verschafft worden, als sie damals, vor 200 Jahren, gehabt 
haben.

Die Wirthe haben in den Höfen nichts, was sie ihr Eigenthum nennen 
könnten. Gebäude, Saaten, Hofwehre, Alles gehört ganz unstreitig der Kirche, und 
es besteht blos ein Vertrag, kraft dessen sie gegen Entrichtung der Abgaben, die 
davon gefordert worden, so lange benutzen, als sie sich darin als gute Wirthe be- 
tragen. Ein eigentliches Erbrecht auf die Höfe ist gleichfalls nicht vorhanden und 
es hangt lediglich vom Willen der Herrschaft ab, welchem unter ihren Unterthanen, 
ste die Höfe, wenn sie erledigt sind, zur Bewirthschastung anvertrauen will, so wie 
dieselbe die unbestrittene Befugniß hat, den Wehrsmann, wenn er nicht gut wirth
schaftet, aus dem Hofe zu setzen. Es ist blos eine Beachtung der Billigkeit, keines- 
Wegs aber eine Verpflichtung, daß den Kindern der alten Wirthe, wenn sie dazu 
tüchtig erachtet werden, der Vorzug vor einem andern oder einem Fremden einge- 
raümt wird, und in dem eintretenden Falle, daß keiner ihrer Söhne dem Hofe 
vorzustehen tauglich befunden wird, hat jeder Gutsbesitzer das Recht, sich einen 
andern seiner Unterthanen zum Wirth in demselben zu wählen, so wie auf der 
andern Seite auch oft der Fall eintritt, und auch bei der Kirche eingetreten ist, daß 
die Wirthe sich derselben entsagt haben und andere, außer ihren Kindern, von den 
vorhandenen Unterthanen darin angesetzt worden sind.

Da eine Veränderung mit den M.'schen Höfen, wenn die pia corpora aus 
diesem Besitzstände wesentlichen Nutzen haben sollen, nothwendig schien, so war 
Consistorialrath Langner mit dem Provisorate und dem Magistrate, als Patron der 
5'/g, bem Hospital Spiritus Sancti zuständigen Höfe zu M. der Meinung, einen 
Versuch zu machen, ob die zeitigen Wirthe dieselben nicht etwa dergestalt erbzinslich 
an sich nehmen wollten, daß sie für einen jeden Hof 350 Thlr. entrichteten, sich 
aller Ansprüche auf die zur Caution bei der Kirche stehenden 100 Fl. begäben, die 
Gerechtsame als Bauern zu M. fortdauernd genössen, dagegen die bisherigen Pächte 
an die milden Stiftungen ferner abführten. Dadurch würden die Remissionen, die 
nach bOjähriger Fraction bei der Kirche jährlich 8 Sch. 9 /2 Mtz. Roggen und 12 
Sch- 12% Mtz. Hafer — und beim Hosp. St. Sp. 21 Sch. 3% Mtz. Roggen 
und 29 Sch. 12% Mtz. Hafer — betragen hatten, für die Zukunft aufgehoben 
und aus dem Kapitale selbst erwuchs zu 4 Prct. von jedem Hofe ein Mehreinkom- 
nten von 14 Thlr. Dazu wollten sich die Wirthe aber nicht verstehen; indessen er
klärten lie, für die Zukunft auf alle Remissionen Verzicht leisten zu wollen, baten 
aber,^ daß es bei der seit uralten Zeiten bestehenden Einrichtung der Höfe ferner
hin sein Verbleiben haben möchte*)  rc. Langner schlug nun dem Consistorium vor, 
das Pachtquantum aus jedem Hofe um 12 Sch. Roggen zu erhöhen, um dadurch 
wenigstens die Zinsen des Kapitals zu decken, welches die Kirche in der Hofwehr 
eines jeden Hofes besitzt.

(*) Zwei Wirthe aus M. gaben, Namens der ganzen Dorfschast, Kirchen- und Hospi- 
talAntheils, in einem Protokoll, d. d. Stettin, den 4. November 1793, ihre Beschwerden dahin 
kund, daß Consistorialrath Langner für den Fall, daß sie aus seine Vorschläge wegen Über
nahme der Hose zu Erbzinsrecht gegen Zahlung von 350 Thlr. nicht eingehen wollten, ihnen 
gedroht habe, „er wolle |ie aus deu Hosen herauswerfen und dieselben dem Meistbietenden 
verkaufen lassen u. d. m."

Das Königl. Consistorium ging auf diesen Vorschlag seines Commiffarius 
ein und ertheilte mittelst Verfügung vom 6. März 1794, die aber erst am 15. Mai 
expedirt wurde, dem Kirchenprovisorat den Auftrag, den baüerlichen Wirthen der
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Kirchenhöfe nochmals zu Gemüthe zu führen, wie höchst billig es Ri datz vor 
Diarien 1795 an der Bewohner des ganzen Hofes ein Plus von 12 Sch., der Be
wohner des 2/3 Hofes ein Plus von 8 Sch. Roggen an jährlicher Pacht abge i, 
wogegen denn auch die Wiesen, welche ursprünglich zu den Hofen nicht gehören, 
und dieserhalb ihnen mit allem Recht entzogen und zur öicitatwn gestellt werden 
könnten, den gedachten Höfen wirklich für immer beigelegt werden tollten, un 
zwar ohne Erhöhung der höchst geringen Pacht von 9 Thlr., die bisher nur von 
den sämmtlichen 3 Wiesen gegeben worden. Sollten üch die Wirthe ^ntochni) 
rur Annahme einer so billigeii Forderung versteheil wollen, so hatten Provisores 
ihnen anzudeüten, daß nach dem Befehl des Königl. Consistorinms, man sich Mar 
auf die Lebenszeit der jetzigen beiden Wirthe mit der von ihnen angebotenen Ent
sagung auf alle und jede künftige Remission befriedigt halten wolle, jedoch mit 
der ausdrücklichen Bedingung, daß alsdann alle Vererbung wegftele, vielmehr me 
Kirche sich vorbehielte, neüe Wirthe nach eignem Gutdünken dann an zusetzen. Über 
dies Alles hätten Provisores ein förmliches von den beiden Wirthen nut untei- 
sckriebenes Protokoll, retenta copia, dem Consistorium einzureichen.

Gleichzeitig erging an den Magistrat eine Verfügung, worin demtelben auf- 
gegeben wurde,' die Wirthe von den 5'/, Bauerhöfen zu M., die dem HospUal 
St. Sp. gehören, um so mehr, da diese Ackerleüte sogar noch jeder -■ Wur -en 
von zusammen 2 Sch. Aussaat benutzen (S. 640), auch Hofwehre bekommen und 
dennoch keine Dienste leisten dahin zu bedeüten, daß ste entweder von Marien l i 
an nebst Entsagung auf alle und jede Remission nicht nur überhaupt dav Plu, 
welches die obenerwähnten Bauern der St. Catharinenkirche geben sollen, son e 
überdem wegen der Wurthen jeder jährlich noch 1 Sch Roggeri an, das Hofpà 
ru entrichten hätten: wofür ihnen dagegen zuzufichern sei, daß dir )on)t 3u rhren 
Höfen keineswegs unzertrennlich gehörigen Wiesen fernerhin. ^ bepi gegenwart - 
aen Kuß dabei verbleiben auch ihnen unbenommen sein solle, die Hofr, welche 1 
wirtschaften auf ihre Kinder zu vererben. Wollten sie sich aber än all diesen 
Vorschlägen' nicht entschließen, so bleibe es obigermaßen dabei daß mau sich zwar 
so lang/die jetzigen Wirthe der Bauernhöfe leben, nut Aufhebung aller und jeder 
Remission die sie fordern möchten, begnüge,i wolle, dagegen aber auch, gleich nach 
dem Ableben des gegenwärtigen Wirths in einem Hofe sich ganze freie Hand über
* ÄÄÄU* -H noch, «°s folgt: - Da 

bià für das Hospital noch nicht außer allem Zweifel gewesen i|t ob benu
ÄeXto bfitten Hufe, die ihm als sein Antheil an den. M.schen, letzt 

K Kristian Frankschen Banerhofe gehört, auch überhaupt an Gebailben, L>aaten, Hof. 
wehr^"kurz an bM ganzen Bauerhofe in allen Stucken der dritte Theil zuständig 
fei so wie dagegen bas Eigenthum der andern zwei Drittheile ai> dein gedach en 
Krankschen Hofe der St. Catharinenkirche zustehe, so wird nunmehr (durch die Vir
fügung vonr 6. März 1794), da das Consistorium die von dem Magistrat unt.dem 
Vrovisorat angeführten Gründe völlig statthaft gefunden hat: hierdurch diesel Frage 
für die Zukunft ausdrücklich bejahend entschieden und hat Patronus des Hospitals, 
so wie das Provisorat diese Entscheidung künftig in allen dahin eursch agenden 
Fällen als Regulativ zu achten, auch solches jederzeit bei künftiger Wudàsetzung 
des Hofes im Übergabe-Protokoll zu bemerken

Übrigens erhob die Kirche noch aus jedem Hose an Bede pro Hufe Or., 
welche durch die Matrikel bestimmt ist, als so viel 8 Gr. Pvmni. ui der jetzigen
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Münze betragen, mithin hatte die St. Katharinenkirche von diesen 1% Bauerhöfen 
jährlich an Bede ein Einkommen von 20 Gr. Außerdem wurde auch an Zehent 
von jedem Hofe jährlich 16 Gr. an die Kirche bezahlt, dessen aber in der Matrikel 
nicht Erwähnung geschieht. Nach der Verfassung des Herzogthums Pommern ist 
der Zehent von doppelter Art und wird entweder von der Hinterlassenschaft der 
Unterthanen oder auch von der Zuzucht ihres Viehstandes erhoben. Die erstere 
Gattung gehört eigentlich ad fructus jurisdictionis und soll der Herrschaft nach der 
Bauernordnung, Tit. II., von den Erbschaften der Bauern sowol, als deren Knechte 
und Mägde folgen, wenn sie keine Kinder hinterlassen. Die andere Art des Zehents 
führt den Namen des Viehzehents und dieser gehört, der Einrichtung zufolge, 
eigentlich der Herrschaft: Das 10te Haupt von einer jeden Viehgattung, die auf 
dem Hofe des Wehrmanns zugezogen wird. Beide Gerechtigkeiten des Zehents ge
hören unstreitig der Kirche von diesen ihren Höfen zu M. Der Erbschafts-Zehent 
ist aber durch diese bestimmte jährliche Abgabe wol nicht zu verstehen, indem der
selbe nach den Verhältnissen der Verlassenschait bestimmt werden muß. Dagegen 
ist in Pommern oft gebraüchlich, den Viehzehent nach einer Durchschnittszahl festzu
setzen, daher denn wahrscheinlich dieser Zehent der 16 Gr. der s. g. Viehzehent 
sein dürfte, der aber auch für die jetzt geltenden Preise und nach den in Nutzungs
Anschlägen üblichen Sätzen sehr gering zu sein scheint, indem auf ein Füllen 2—5 
Thlr., auf ein Kalb 16 Gr., auf ein Lamm 8 Gr., auf ein Ferkel 3—4 Gr. ge
rechnet zu werden pflegt, wobei es jedoch darauf ankommt, ob mit jedem Jahre so 
viel zugezogen wird, daß das Zehnte genommen werden kann, und pflegt von fünf 
und darunter die Hälfte und von Sechs und darüber ein Ganzes gerechnet und 
entweder in Natura oder zu dem bestimmten Preise abgegeben zu werden. Durch 
den Natural-Viehzehent würde die Kirche unstreitig mehr gewinnen, als durch die 
bestimmte jährliche Abgabe von 16 Gr. Langner gab in seinem Berichte dem 
König!. Consiftorium die Entscheidung anheim, welcher Modus bei Erhebung des 
Viehzehents künftig maßgebend sein solle. In seiner Resolution vom 6. März 
1794 ließ das Konsistorium diesen Gegenstand unerörtert, dagegen bemerkte es, auf 
Grund der Anträge seines Commissarius, 1) daß die Provisoren der piorum corpo- 
rum, ohnerachtet doch sonst eine Zuschub-Steüer wegen der in den Speichern befind
lichen Bewohner landsüblich sei, zur Zeit noch keinen Versuch gemacht hätten, hier
aus den milden Stiftungen einen billigen Zuwachs an Einkünften zu verschaffen; 
es wurde ihnen deshalb aufgegeben, die Speicherleüte zu einer solchen billigen Ab
gabe aufzufordern, zu dem Ende ihre Erklärung ad protocollum zu nehmen, und 
Über den Erfolg mit Beifügung einer Nachweisung von dem Betrage dieser neuen 
Einnahme an das Königl. Konsistorium fördersamst zu berichten. In Ansehung 2) 
der für solche Personen, die sich durch Ortsveränderung oder auf sonstige Weise 
der Untertänigkeit, wodurch sie einem pio corpori verpflichtet sind, entziehen, zu 
erlegenden Loskaufsgelder wurde dem Provisorate aufgegeben, in Zukunft auch auf 
diesen fructum jurisdictionis genauere Aufmerksamkeit zu wenden und hierin die Ge
rechtsame der piorum corporum besser wahrzunehmen, da sich bis jetzt für der
gleichen Fälle in ihren Rechnungen noch nie etwas vereinnahmt gefunden habe. (*)

O Konfiftorialratf) Langner war mit der örtlichen Untersuchung der milden Stiftungen 
in den Monaten September bis November 1793 an 4 Reise- und 42 'Arbeitstagen beschäftigt, 

beanspruchte 3 Thlr. Tagegelder und liquidirte außerdem an Reisekosten von seinem Wohn
orte Jasenitz nach Golnow und zurück, an Honorar für Abfassung seiner Berichte, die also 
doppelt bezahlt werden sollten, da er ja Diäten in Rechnung stellte, — und an Kopialien,
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Dem Befehle zufolge, welcher dem Kirchen-Provisorat unterm 6.^März (15. 
Di ai) 1794 ertheilt worden war, wurde den beiden Wirthen der, der et. Eathan- 
nenkirche gehörigen Banerhöfe zu M. die Willensmeinung des Consistonums um
ständlich eröffnet und deren bestimmte Erklärung über die von ihnen veilangte Plus- 
Abgabe oder Entsagung der Höfe rücksichtlich ihrer Erben erfordert; sie 'ivollten sich 
aber zu keinem von beiden verstehen, sondern erklärten sich rn dem Protokoll vom 
13 ^uni 1794 dahin, die Höfe nach dem Vorschläge des Eonstitorialraths ^angn 
auf Erbzins zu übernehmen. Das Provisorat verhehlte nicht, ww es erne Plus- 
Abgabe von 12 Sch. Roggen für jeden Wirth mit dessen Conservation nicht ver
einbaren könne, sondern dafür halte, daß dieselbe bei dem geringsten Unglucksfall 
verloren fein und dadurch der Kirche der aüßerste Nachtheil erwachs en könne. Da
gegen fanden Präpositus und Provisores das Anerbieten der Bauern, die Hose 
für 350 Thlr. baar zu erlegendes Kaufgeld auf Erbzinsrecht zu übernehmen, sowol 
den Bauern als der St. Catharinenkirche vortheilhafter. Erstere werden dann die 
besten Mittel ergreifen, ihr Eigenthum zu verbessern und dasselbe in einen Zustand 
zu versetzen, daß sie auch die Folgen von Unglücksfallen übernehmen können, ohne 
der Kirche durch Remissionen lästig zu werden, und diese erhalt durch dw Zinsen 
des zu bezahlenden Kaufgeldes beinahe, wenn nicht ganz, die geforderte Plus-Ab
gabe, ohne jemals befürchten zu dürfen, auf ihren Höfen verarmte Wirthe ernähren 
zu müssen: Provisorat hielt sich daher verpflichtet, den Antrag der Bauern Frank 
und Kobs zu unterstützen und das Königl. Consistorium um dessen Genehmigung

î Nachdem diese in den Grundzügen ertheilt, und demnächst die Bedingungen 

festqestellt waren, unter denen die Höfe ausgethan werden sollten, wohin msonder- 
Lü gehörte daß das' Erbstandsgeld, - von den Provisoren und den Wirthen 
Kaufgeld genannt, von 350 Thlr. auf Thlr. 416. 16 Gr., wie bei beii Hospital
bauern erhöht wurde, und nachdem diese Bedingungen vom geistlichen Departement 
mittelst Hofreseript vom 28. Februar 1795 genehmigt worden waren wurden die 
Erbzinsverträge am 10. August 1795 abgeschlossen und diese vom Konigl Lonst- 
storium ein Fahr nachher bestätigt. Die Confirmations-Urkunden enthalten Alles, 
was auf die gegenseitigen Rechtsverhältnisse Bezug hat. eie lauten von Wort zu 

Wort wie folgt: —
Allein Allem berechnet, die Summa von Thlr. 255. 10. 6 Pf. die aber vom Konsistorium 
ner conclusum Collegü vom 3. Juni 1794 auf Thlr. i<80. 16 Gr. herabgesetzt wurde, wozu 

(5atbarinenkirche 76 Thlr. s Gr., das Hospital Spiritus Sancti 67 Thlr. 8 Gr., das 
Losvital St Georg 31 Thlr. und die St. Georgeukirche 6 Thlr. beizutrageu hatte. l'Die )Aa- 
aistratsversonen und Provisoren erhielten für ihre Hülsöleisüing zusammen 46 ThlrA vangner 
mrwte bei dem ihm zu Theil gewordenen Commissorium ein sehr gutes Geschäft. Aus sem 
Geftich wurde"i^" durch Hos-Rescript vom 26. Mai 1766 die Hälfte der verbes,-rien Em- 
küntte der milden Stiftungen vom ersten Jahre zugebilligt. Nach seiner Berechnung bttrug 
ÄStoi 6« et 6atb«nwi.th*e  21S Thlr. 12 Gr.; uach der beim kouftstormma>,- 
nàuten Berechnung wurde, ihm Thlr. 194. 20. 7'/, Ps angewiesen. Bon, H°ft'ttal Sp,ro 
ÄSmttvLw «Ilr. 112. 7. nPs. und ta

tieme beiiua allo im Ganzen Thlr. ». 12 9 P,. Dazu die Diäten -c. nnt a.hlr. 1«. li. 
Gr., macht ^zusammen Thlr. 490. 4. 9 Ps., was ein ganz ansft>nliches «ummchen; ,nr , me 
Arbeit ist, die zu ihrer Abwickelung 46 Tage gebrauchte Langner hatte untlun m Me i 
Golnow Tagen täglich über 10 Thlr. 'Nebenverdienst, der von den milden Stiftungen getragen 

werden mußte.
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3ßir Friedrich Wilhelm, König von Preußen re. thun kund und fügen hiermit 
zu wissen, daß, nachdem uns der Präpositus Lehmann und die Provisoren der 
Lt. Catharinenkirche zu Golnow den unter unserer Genehmigung von ihnen —

ad 1. Namens der gedachten Kirche mit dem Bauer Friedrich Kobs geschlosse-. 
neu Erbzins-Vertrag vom 10. August 1795 wegen des ihm für ein Erbstandsgeld 
von 416 Thlr. 16 Gr. und für einen beständigen und nie zu erhöhenden jährlichen 
Erbzins von 17 Sch. Roggen und 25 Sch. Hafer Berliner Maaß, 3 Thlr. Wiesen- 
IMetbe, 12 Gr. Hufen-Bede, 16 Gr. Zehent und 6 Stück Rauchhühner überlassenen 
der Catharinenkirche zuständigen Bauerhofes zu Marsdorf, welchen er bisher auf 
Zeitpacht besessen, mit allen seinen Pertinenzstücken an G.'baüden, Gärten, Wiesen 
und Wöhrden, Vieh und Saaten, auch dem ganzen dabei befindlichen Jnventario 
an Saaten, Vieh-, Acker- und Wirthschaftsgeräth, wie solches Alles in dem, dem 
Contract beigefügten laxmäßigen Verzeichnis näher bestimmt worden.

ad 2. und den Vorstehern des Hospitals Spiritus Saucti, Namens der ge
dachten Kirche und des Hospitals mit dem Schulzen Frank geschlossenen Erbzins- 
Vertrag vom 10. August 1795 wegen des ihm für ein Erbstandsgeld von 416 Thlr. 
16 Gr. und für einen beständigen und nie zu erhöhenden jährlichen Erbszins von 
11 Sch. 4 Mtz. Roggen, 16 Sch. 12 Mtz. Hafer, 16 Gr. Zehnten, 8 Gr. Hufen- 
Bede, 6 Thlr. Wiesen-Miethe und 6 Stück Rauchhühner,

an die Catharinenkirche, und
5 ^ch. 12 Mtz. Roggen, 8 Sch. 4 Mtz. Hafer, und 4 Gr. Hufen-Bede

• an das Hospital Spiritus Sancti
überlassenen, der Kirche und dem Hospital zuständigen Bauerhofes zu Marsdorf, 
welchen er bisher auf Zeitpacht besesseu, mit alleu seinen Pertinenzstücken an Ge- 
baüden (u. s. w. wie oben ad 1.)

zu unserer allerhöchsten Bestätigung vorgelcget haben, wir denselben, so wie 
er hierbei angesiegelt befindlich ist, aus landesherrlicher Macht in allen Punkten 
confinniret haben und wollen darüber zu alleu Zeiten vest und unverbrüchlich ge
halten wissen, auch dem Erbzinsmann, wenn er demselben überall nachkoinmt und 
die Bedingungen erfüllet, dabei kräftigst schützen, jedoch unsern und sonst Jedermanns 
Rechten unbeschadet.

Zil Urkund dessen haben wir diese Confirmation dem Erbzins-Contract bei- 
iügen und solche mit der gewöhnlichen Unterschrift und unseres Pommerschen und 
Kaminschen Consistoriums Jnsiegel versehen lassen.

So geschehen zu Alten-Stettin den 24. August 1796.
(L. 8.)

Königl. Preüßisches Pommersches und Kaminsches Consiflorium.
Sämmtliche Bestätigungs-Urkunden der Erbzinsverträge wurden dem Präpo

situs und den Provisoren der St. Catharinenkirche mit dem Austrage zugefertigt, 
für die Berichtigung des Besitztitels auf die Erbzinsnehmer, und die Eintragung 
des jährlichen Erbzmses im Hypothekenbnche zu sorgen, und wenn solches bewirkt 
worden, die Erbzins-Contracte mit dem vorschriftsmäßigen Eintragungs-Document 
versehen, an die Erbzinsbesitzer zu extradiren, die Duplicate derselben aber im 
Kirchen-Archiv zu asserviren.

Fast ein Vierteljahrhundert war verflossen, als das Kirchen-Provisorat unterm 
4- April 1818 beim Königl. Stadtgericht Golnow zuerst den Antrag stellte aus Be
richtigung "des Besitztitels aller hiesigen Kirchengrundstücke, zu welchem die Königl. 
Negierung ein erlaüterndes Promemoria, wie bei der Berichtigung zu verfahren, 

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 95 
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unterm 16. Juli 1818 hinzufügte, und durch den Departements rath Focke eine be
sondere Conferenz mit dem Stadtgerichte halten ließ. Das Königl. Stadtgericht 
schritt zum Werke und erhielt am 30. November 1818 eine neue, weitläufige Peti
tion des Provisorats unter Anleitung der Königl. Negierung auf Eintragung aller 
Kirchengrundstücke, wobei das Provisorat anführte, daß es höhern Orts mit Instruc
tion zur Beschleunigung dieser Arbeit versehen und angewiesen sei, über den Fort
gang zu berichten. Das Geschäft scheint damals nicht eben eifrig betrieben zu sein. 
Schon am 11. Februar 1819 findet sich eine Benachrichtigung der Königl. Regierung 
daß sie das Königl. Oberlandesgericht um Beschleünigung ersucht habe, worauf 
dieses das Stadtgericht befehligt, unverzüglich die Regulirung des Hypothekenwesens 
vorzunebmen und binnen 4 Wochen zu berichten. Das Königl. Stadtgericht ver
anlaßte den 23. Dezember 1819 — bis wohin die Sache geruht hatte — das 
öffentliche Aufgebot der Realpräteichenten, zeigte dies auch dem Oberlandesgericht, 
auf die Beschwerde der K. Regierung wegen Verzögerung vom 31. Dezember 1819, 
unterm 12. Januar 1820 an, und erhielt auf Die erneuerte Klage der K. Regierung 
vom 15. Januar 1820 weitere Anweisung durch die Rescripte vom 7. Februar und 
20. März 1820. Mittelst Schreibens vom 15. Mai 1820 wurde das K. Stadt
gericht von der K. Regierung unmittelbar erinnert, welche hiernächst am 9. October 
1820 die Berichtigung des Hypothekenwesens auf die in Erbzins ausgethanenen 
Kirchenländereien beschränkte. Das K. Stadtgericht entgegnete darauf, daß es den 
Besitztitel von allen Landungen der Kirche, auch der in Zeitpacht vergebenen, be
richtigen würde, und erhielt auch, auf die desfalls erhobene Beschwerde der K. Re
gierung, Die Beistimmung zu diesem Berfahren mittelst Oberlandgerichts-Verfügung 
vom 21. Dezember 1820, zugleich mit dem Befehl zur Beschleünigung. Mehr und 
mehr drang das Provisorat am 4. Mai 1821, die Königl. Regierung nm 29. Mai 
1821 direct, — und nachdem unterm 7. Juni 1821 Dem StaDtgericht aufgegeben 
war, nur Die in Erbzins ausgethanenen Kirchengrundstücke zu iiitabuliren, was ui 
Jolge eines Rescripts Des Justiz-Ministeriums vom 25. Mai 1821 angeorDnet 
wurde, — und wiederholt die K. Regierung am 30. Juli 1821 unmittelbar unD 
beschwerdeführend auf Ausführling ihres Antrages. Das Stadtgericht veranlaßte 
nunmehr unterm 31. August 1821 die Eintragung trotz Der Mmisterial-Verfü
gung welche das Verfahren auf die Erbzinsgrundstücke beschränkt hatte, - aller 
Grundstücke der St. Cathariiien- und der St. Georgen-Kirche auf ein Mal, und 
schritt dann zur zweiten Maßregel: Eintragung der Erbzinsrechte und der auf dem 
nutzbaren Eigenthum haftenden Lasten. Zu diesem Geschäfte bedurfte das Stadt
gericht der Erbzinscoiitracte, die ihm aus seine Requisition von dem Kircheuprovi- 
sorat, — mit 50 an der Zahl bezüglich Der Kirchengrundstücke auf Der Stadtteld- 
uiart so wie die beiden Marsdorfer ErbzinSverträge, — unterm 16. September 
1821 zugefertigt wurden, und deren Enipfaiig vom Stadtgericht unterm 14. Decem
ber 1821 bescheinigt wurde. Mag es eben kein anmuthiges Geschäft gewesen sein, 
aus Dem Wüste alter, lange gelegener, verstaubter Grundacten Die, in Folge zahl
reicher Besitzveränderungen abgeschlossenen, Contracte heranszusuchen und die erfor
derlichen Ermittelungen wegen Festsetzung der Legimationspunkte anzustellen; mag 
auch das Stadtgericht, welches zwei Richter hatte, durch seine anderweitigeii, richter
lichen Functionen sehr in Anspruch genommen gewesen fein, so viel Zeit dürfte 
ihm doch übrig geblieben sein, um Hand ans Werk zu legen, um so mehr, als ihm 
vom Jusiizulinister gerade für dieses Werk ein Hülfsarbeiler überwiesen war, aber 
es ruhte die Sache volle zwölf Jahre, so daß die erste Eintragung des nutzbaren
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Eigenthums der Erbzinsmänner der Kirche ain 9. März 1833 Statt fand. Obwol 
im Jahre 1834 die Besitztitel von sehr vielen Grundstücken regulirt wurden so 
Nagte das Stadtgericht doch im Jahre 1835, daß die nothwendigste Operation: 
Abschreibung des nutzbaren Eigenthums bei den ans Erbzins ausgethanenen Kirchen- 
ginndnücken, Eintragung der für die Kirche hierbei vorbehaltenen Gerechtsame  
iiod; sehr im Rückstände sei, theils weil diese Grundstücke meistens nicht mehr in 
erster Hand, vielmehr vererbt und veräußert, meist ohne jedes Entgeld gegen Über
nahme des Erbzinses überlassen sind, ohne daß richterliche Vermittelung erfordert 
worden, theils weil die Erbziusverträge dein Stadtgericht nicht Vorlagen, da sie dem 
Provisorate hatten zurückgegeben werden müssen, bei dem sie gebraucht würden, so 
namentlich bei Grundstücken, welche, weil der Canon nicht gehörig abgetragen 
worden, vom Provisorate ohne vorgängige gerichtliche Aufhebung des Erbzins-Ber- 
l'ältnifses zurückgenommen waren. Bei anderen Grundstücken konnte der Besitztitel 
nm deshalb nicht berichtigt werden, iveil es bisher an dem erforderlichen Atteste 
über den unvordenklichen und ungestörten Besitz der St. Catharinenkirche erman- 
gelt battc. Demnächst bereitete die seit 1824 schrvebende Separation und eine Ber- 
mesiung ebenfalls Hindernisse. Trotz alle dem wurde das Geschäft so gefördert 
daß es im Jahre 1836 im Wesentlichen als beendigt anzusehen war, und nur noch 
für einzelne Grundstücke das Hhvothekenwesen in den Jahren 1838, 1839 und 1841 
r egulirt lourde. Der Besitztitel der beiden Marsdorfer Hose ist vi decr. vom 2. Mai 
J83< berichtigt. Bon einigen Erbzinsstücken auf der Stadtfeldmark dattrt der Be- 
fitztitel viel früher, nämlich von Anno 1811, 1821 und 1824.

àî den im G.scheu Stadtfelde Gelegenen, zu Erbzinsrechten verliehenen Grund- 
stücken der St. Catharinenkirche, find, außer dein auf Grund der Erbzins-Lontracte 
von 1795 feststehenden zu Martini fälligen Canon und den festgestellten Laude- 
miengeldern im Hvpothekenbuch für die Kirche eingetragen: das Obereigenthum, 
da>.' Boi kaufsrecht, und überall bei Besitzveränderungen eine Récognition von 
1(1 011 beu administrirenden Provisor. Bei Vererbungen an Ascerldenten
und Descendenten fallen die Laudemiengelder fort.

Ausgenommen von diesen Reservaten ist — 1) eine Parcele von 2 Mg. 
100 Ruth, im Marienkamp, welche gegen Zahlung eines Erbzinsstandsgeldes von 
100 Thlr. und den jährlichen Erbzins von 3 Sch. Roggen und 3 Sch. Hafer mit 
Genehmigung der Königs. Regierung vom 23. December 1811 zur Erweiterung 
be« Johannisfriedhofes an das Hospital Spiritus Sancti abgetreten ist; und — 
2) eine Parcele von 6 Arg. 109 Ruth., welche der Stadtmnsikns in partent sa- 
latii gegen Entrichtung von 4 Sch. Roggen und l‘/2 Sch. Hafer nutzt.

In neuerer Zeit sind 5 Pa reellen, bestehend in Wiefenstücken des Marien- 
lamps, 1 Ackerstück nebst Holzablage, und 1 Hufenstück, zusammen 17 Mg. 152 Ruth. 
ßfOH, mittelst Contracté vom 21. December 1838, confirmirt 21. jyebr. 1839, gegen 
einen Erbzins von 33 Sch. 7 Mtz. Roggen ausgethan. Für die Kirche find einge
tragen: das Obereigenthum, das Vorkaufsrecht und bei Besttzveränderungen, außer 
bei Vererbungen in auf- und niedersteigender Linie, 2 Prct. des Kaufgeldes als 
Laudemium. Die Kornpacht wird in Gelde zum Stettiner Martini-Marktpreise 

ezahlt. Der Erbzinsmann der Ladestelle hat die Verpflichtung zur Unterhaltung 
der Dämme, der Ladebrücken und der Ufer an der Jhna.

Endlich ist nach dem Vertrage vom 27. Decbr. 1843, genehmigt den 9. Fe- 

95*  
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bruar 1844, ein Garten in der ersten Kohlstraße von 136 Q.-Ruthen gegen eine 
jährliche Geldrente von 4 Thlr. 15 Sgr. zu Erbzinsrechten ausgethan.

Was die beiden Bauerhöfe in Marsdorf betrifft, so gehören - 1) Zum 
früher Kobsschen, jetzt Springstubbeschen Hofe, 9fr. 19, 3 Hufen Acker auf der 
Marsdorfer Feldmark und die 6 Mg. 69 Ruth, große Jhnawiese auf Golnowscher 
Feldmark. Der Bauerhof hat die Berechtigung zu Bau- und Brennholz aus der 
Marsdorfer Holzung. Der Kirche steht das Obereigenthum, das Vorkaufsrecht, 
Laudemium von 10 Prct. des Kaufgeldes bei Veräußerungen, außer bei Erbfällen, 
wo nur 3 Thlr. Récognition gezahlt werden, zu. — Der zweite oder Franksche Hof, 
No 18 gehört zu 2/s der Kirche (Vs dem Heil. Geist-Hospital), das dazu gehörige 
Land liegt im Dorffelde, die Wiesen, 15 Mg. 130 Ruth, auf Golnower Feldmark. 
Die Berechtigungen der Kirche und des Hofes wie vorstehend.

Nach ausgeführter Separation gehören — a) zum Hofe des Schulzen Frank 
237 Mg. 88 Ruth., mit einem jährlichen Reinertragswerthe von 3260,.5 Mtz. Rog
gen- - b) zum Hofe des Bauern Springstubbe 211 Mg. 74 Ruth, mit einem 
Reinertragswerthe von 3281 Mtz. Roggen. Verkaufspreise sind nicht bekannt, zumal 
die Höfe immer in der Familie geblieben. Jeder Hof hat aber jetzt einen Werth 
von mindestens 10,000 Thlr. Zu bemerken ist, daß der zuletzt genannte Hof laut 
Contract vom 8. Juni 1865, genehmigt den 4. December 1865, unter zwei Ge
schwister Springstubbe getheilt worden.

Was die beiden Höfen zu Atarsdorf, Golnowschen Antheils, zustehende Holz
berechtigung betrifft, so war ihnen für dieselbe das Marienstift in der diesen ge- 
hörenden Holzung verpflichtet. Das Marienstift hat diese Leistung im Jahre 1860 
mit Gelde abgelöst, und zwar hat für die ihr bisher zugestandene Bau- und Brenn
holzberechtigung der Franksche Hof ein Kapital von Thlr. 926. 5 Sgr., der Spring- 
ftubbesche Hof' eins von Thlr. 813. 8. 4 Pf. ausgezahlt erhalten. Die Komgl. 
Regierung hat sich mit diesem Ablösungsverfahren mittelst Genehmigungs-Dekrets 
vom 20. October 1860 einverstanden erklärt.

Bei Anlegung des Hypothekenbuchs von Golnow sind den, auf der Stadtfelo- 
mark gelegenen, Erbzinsgrundstücken der St. Catharinenkirche 2 besondere Folien 
zugetheilt Auf das eine ist das der Kirche zustehende Oberegenthum, aus das 
andere das dem Erbzinsmann rc. verliehene nutzbare Eigenthum eingetragen, bei 
letzterm endlich sind in Rubrica II diejenigen Rechte vermerkt, welche der Kirche 
aus den Erbzinsverträgen zustehen, nämlich das Obereigenthum, das Vorkaufsrecht, 
ein Canon oder Erbzins, ein Laudemium. Das Obereigenthum ist nach §. 2, 
No 2 des Gesetzes vom 2. März 1850, betreffend die Ablösung der Reallasten rc. 
ohne Entschädigung aufgehoben. Die Königl. Kreisgerichts-Commission Golnow la 
beabsichtigte deshalb im Jahre 1864, als das Hypothekenwesen der Stadt G. auf 
Grund des Gemeinheitstheilungs-Recesses vom 13. Juli 1863 regulirt und durchweg 
neüe Hypothekenbücher angelegt wurden, die Folien des Obereigenthums zu schließen, 
auch den, solches angehenden Vermerk bei dem nutzbaren Eigenthum zu löschen, so 
daß auf' das durch die Separation gebildete anjetzt freies Eigenthum bildende 
Grundstück nur jene übrigen Lasten übertragen würden. Die Gerichtsbehörde fragte 
unterm 10. Mai 1864 beim Kirchenprovisorat an, ob dasselbe mit dem beabsichtigten 
Verfahren einverstanden sei. Auf erstatteten Bericht sand die Königl. Regierung 
nichts dagegen zu erinnern und ermächtigte durch Verfügung vom 19. Mai 1864 
das Provisorat, dem Anträge der Kreisgerichts - Commission Folge zu geben. Es 
wird aber zweifelhaft, ob dies geschehen, da in dem neusten Kirchenkassen-Etat 
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pro 1870—1875 bei allen Erbzinsgrundstücken noch immer das Obereigenthum der 
Kirche vermerkt steht. Unfixirte Laudemien hat das Ablösungs-Gesetz vom 2. März 
1850 ebenfalls ohne Entschädigung aufgehoben. Diese gesetzliche Bestimmung trifft 
bei den Kirchengrundstücken nur die wenigen, welche im Jahre 1838 gegen Geld
rente zu Erbzinsrechten ausgethan sind.

Als zu Ende des Jahres 1823 die Stadt-Commune G. auf Gemeinheitsthei
lung angetragen hatte, wurden seit dem Monate Februar 1824 durch den von der 
Königl. General-Commission ernannten Special-Commissarius, Bürgermeister Pölcke, 
in Damm wohnhaft, die ersten Instructions-Verhandlungen ausgenommen. Von 
Seiten des Provisorats der St. Catharinen-, wie der St. Georgen-Kirche sind dem
selben, auf ergangene Requisition, die geforderten Angaben von den Besitzungen 
und Berechtigungen beider Kirchen gemacht, und ist darüber, sowie über die Be
sitzungen und Berechtigungen der Pfarrer, der Pfarrwittwensitze und der Schulen 
am 11. und 18. Februar 1824 verhandelt worden.

In dem Termine am 11. Februar 1824 wurde mit dem Superintendenten 
Milarch, als Vertreter für beide Kirchen, der Pfarrstellen und sämmtlicher Schulen, 
sowie mit dem Provisor Bethke, als Administrator beider Kirchen über die Be
sitzungen und Berechtigungen gedachter (Korporationen Folgendes verhandelt:

I. Es sind hiesigen Orts zwei Kirchen, St. Catharina und St. George ge
nannt; die erstere ist innerhalb der «Ringmauer und letztere in der Vorstadt Wiek.

1. Die St. Catharinen-Kirche besitzt eine Ackerfläche von 714 Mg. 18 Ruth, 
und an Wiesenwachs 65 Mg. 3% Ruth. Alle diese Grundstücke liegen zerstreüt 
und im Gemenge der städtischen Feldmark und Wiesenfläche. Sie sind großen- 
theils — zur Hälfte etwa — in Erbzins ausgethan, viele aber — die andere 
Hälfte — werden noch zeitpachtweise genutzt.

2. Die St. Georgen-Kirche hat nur wenige gleichfalls auf Erbzins verliehene 
Ackerparcelen, die in zwei Gegenden des Feldes eine zusammenhängende Lage 
haben. Wiesenwachs besitzt diese Kirche gar nicht, wol aber gehört ihr ein Ende 
Gartenland, welches zeitpachtweije genutzt wird.

Die Vertreter der Kirche wollen den Erbzinspächtern überlasten, ihre Rechte 
bei der Gemeinheitsaufhebung selbst wahrznnehmen, und halten sich nur verpflichtet, 
die Grundstücke, welche in Zeitpacht ausgethan, oder als Dienstländereien den Orts
geistlichen, Schullehrern oder anderen Beamten überwiesen sind, zu vertreten. Es 
wird anerkannt, daß eine willkürliche Benutzung der Ackerstücke bisher Statt ge
funden hat und daß der Acker nur nach abgebrachtem Getreide bis zur Wieder
bestellung, und die Wintersaat, diese jedoch nur mit den Schafen bei starkem Frost- 
wetter, behütet worden ist; es wird ferner anerkannt, daß auch die unter Admini
stration der Kirche stehenden Wiesen int Frühjahr und Herbst behütet worden sind, 
und es soll gegen die Verbindlichkeit diese Belastungen abzulösen, nicht gestritten 
werden. Eben so wenig benfen die Vertreter der Kirche daran, die Ansprüche der 
Servitutberechtigten in- und außerhalb der Gränzeit der städtischen Feldmark zu 
bestreiten, finden jedoch nicht nöthig sich auf Rechtshündel mit diesen einzulasten, 
vielmehr wollen sie den städtischen Behörden überlasten, den Werth der verschiedenen 
Berechtigungen, entweder im Wege des Vergleichs, oder aber, wenn sie es gerathen 
finden, auf dem Wege des Prozeßes feststellen zu lasten. Comparenten sind es zu
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frieden, daß der Antheil an der Gemeiuweide nach dein durch den Futtergewinn 
ermittelten Viehstande ermittelt werde. Sollte eine Zusammenlegung der Acker- 
und Wiesengrundstücke, die verzeitpachtet werden, tbunlich sein und ausgeführt werden 
können, so wollen Comparenten diese Zusammenlegung der Grundstücke hiermit 
beantragen.

II. Die erste Pfarrstelle betreffend, so benutzt diese eine Ackerfläche vvu 1 Mg. 
106 Ruth.; einen Garten von ca. IV, Mg., welcher jedoch durch Bewährung jeder 
Gemeinnutzung entzogen ist; eine Wiese von 4'/2 Mg., die aber der St. Catha- 
rinenkirche gehört, und unter deren Grundstücken mit verzeichnet wird. Mehrere 
Grundstücke sind der Pfarrstelle nicht überwiesen, sie hat jedoch Antheil an der Ge- 
meinweinde gehabt, und will solchen nach deni Durchschnitt von den letzten 10 
Jahren, für 4 Kühe, 1 Jungvieh, 3 Schweine und 3 Schafe geltend machen, und 
dafür die Abfindung in nutzbarer Grundstücken erwarten.

III. Tie zweite Pfarrstelle hat an Acker 1 Mg. 30 Ruth., einen Garten von 
ca. 1 Mg. und den Nießbrauch einer dem Hospital Spiritus Sancti gehörigen Wiese, 
von 5 Mg. 177'/z Ruth., jedoch gegen 3 Thlr. jährlicher Pacht. Das Weiderecht 
für diese Stelle wird nach obiger Weise für 2 Pferde, 4 Kühe, 1 Jungvieh, 3 
Schweine, 3 Schafe verlangt.

IV. Es sind auch 2 Predigerwittwensitze, denen jedoch nur der Nießbrauch 
eines Hospital-Garten eingeraümt ist. Beide haben mit ihrem Vieh die Gemein
weide genutzt, und der Superintendent Milarch ist mit der Erklärung der städ
tischen Bevollmächtigten in sofern zufrieden, daß jedem Predigerwittwensitz nach all
gemeinen Bestimmungen zwei Kuhweideu zugestanden werden.

V. Gleichmäßig will derselbe es auch billigen, daß jeder der ö Schullehrer
stellen eine Abfindung von zwei Kuhweiden gewährt werden sollen, und hält sich 
nicht für ermächtigt, auf mehr für diese und die Predigerwittwensitze anzusprechen, 
wobei noch bemerkt wird, daß keine der Schullehrerstellen weder Acker noch 
Wiesenwachs haben, nur 3 von ihnen haben ein Stück Gartenland zur Be
nutzung von der St. Catharinenkirche. Diese drei sind: der Rector, der Subrector 
und der Cantor.

VI. Neben dem Antheil an der Gemeinweide haben Kirchen, Pfarren und 
Schulen auch Antheil an der Holzung in der Stadtheide — 1) indem die Kirchen, 
die Pfarrhaüser und Schulen zu allen Bauten des benöthigte Bau- und Repara- 
turholz unentgeldlich bezogen haben, und es wird genehmigt, daß solches auch 
künftig gewährt werden soll. Einer Abfindung dafür wird widersprochen, weil 
solche, wenn sie auch wirklich in angemessener, mit Holz bestandener Fläche gewährt 
werden möchte, von den berechtigten Körperschaften forstwirthschaftlich nicht benutzt 
werden können. — 2) Jst's richtig, wenn die Bevollmächtigten der Stadt angeben, 
daß a) jeder der beiden PfarrsteUen l6 Faden Kieferuklobenholz; b) dem Rector 
und Subrector jedem 8 Faden bergt. Holz und c) dem Organisten 4 Faden gleiches 
Holz jährlich unentgeldlich verabreicht werden müssen, und wenn diese fernerhin 
gegeben werden, ist hierbei nichts zu erinnern, jedoch anzumerken, daß die Kloben 
zu 3 Fuß lang gehauen werden müssen. Zugestanden wird auch, daß für die 
Schulstuben fein Brennholz verabreicht wird.

VIL Während dieser Verhandlung hat sich auch auf besondere Einladuug 
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der Diaconus Sormann, Inhaber der zweiten Predigerstelle, eingefunden, sich von 
denr, was verhandelt worden ist, unterrichtet, und den Inhalt dieses Protokolls, 
besonders hinsichtlich der seiner Pfarrstelle gebührenden Berechtigungen überall ge
nehmigt, dem aber noch hinzugefügt: — ich will auf Weiderecht für 2 Pferde nicht 
Anspruch machen, obwol ich solche gehalten habe, indem ich die Nothwendigkeit 
der Anspannung in Verwaltung meines hiesigen Amts nicht darthun kann, sondern 
solche hauptsächlich wegen meiner Pfarre Buddendorf halte; und nur mit Berech
tigungen hier auftreten will, die rechtlich nicht zurückgewiesen werden können.

In der Zusammenkunft vom 18. Februar gab Superinteudent Milarch den 
Wunsch zu erkennen, von den ferneren Verhandlungen dispeusirt zu werden, indem 
er seine hiesige Pfarrftelle bereits Ostern 1824 verlasse, und es daher seinem Nach
folger überlassen müsse, die Interessen der ersten Pfarrstelle bei der Gemeinheits
theilung wahrzunehmen. Prediger Sormann einigte sich mit den Bevollmächtigten 
dahin, daß seiner Pfarrstelle der Werth von vier Kuhweiden in nutzbaren Grund
stücken und in möglichst bequemer Lage überwiesen werde.

Die Königl. Regierung, der das Kircheiiprovisorat Anzeige von den Statt 
gefundenen Verhandlungen gemacht hatte, genehmigte, mittelst Verfügung vom 1. 
März 1824, das bei der begonnenen Gemeinheitstheilung eingeschlagene Ver
fahren, gab aber hinsichtlich der Erbzinshufen zu erwägen, daß, weil diese ein 
besonderes Folium im Hypothekenbuch haben, bei ihnen der Fall der besondern 
Veraüßerunq eintreten könne, daher Proviforat werde darauf zu halten haben, daß 
diese Erbzinshufen nicht mit den etwaigen übrigen Grundstücken der Erbzinsmänner 
consolidirt würden, vielmehr müßten dieselben so gelegt werden, — 1) daß die 
Gränzen der Erbzinsgrundstücke nicht streitig werden können und 2) daß 
die Erbzinsgrundstücke eine solche Lage erhalten, daß sie füglich benutzt wei> 
den können, wenn dieselben durch Veraüßerung an einen andern Besitzer kommen.

In den Jahren 1834 und 1835 wurde die städtische Feldmark durch den 
Feldmesser Müller Behufs der Gemeinheitstheilung neü vermessen und auf den 
24. November 1835 ein Termin anberaumt, in welchem sich auch das Kirchen- 
provisorat — 1) über die Richtigkeit des oorgelegleu Vermessungs- und Bonitirungs- 
Registers; so wie 2) über die Provocation auf specielle Separation und Zusam
menlegung der Kirchengrundstücke erklären sollte. Die Wichtigkeit beider Punkte 
veranlaßte das Proviforat, sich darüber nur vorlaüfig und mit Vorbehalt einer 
definitiven Erklärung zu äußern. Superintendent und Provisor administrans 
glaubten ferner, um sich iu den Stand zu setzen, die Angelegenheit völlig zu über
sehen und das Beste der Kirche darin wahrnehmen zu können, von dem neuen 
Vermessungs- und Bonitirungs-Register eine ganz specielle Kenntniß nehmen und 
zu dem Ende eine genaue Vergleichung desselben mit den ält'ren Registern an- 
ftellen zu müsseu. Da sich hierbei theils in diesen älteren Registern manche kleine 
Unrichtigkeiten zu verbessern fanden, theils der Superintendent Dannenberg, der 
diese Sache bearbeiten mußte, nur zu oft durch andere Amtsgeschäfte verhindert 
wurde, die nöthigen Eonferenzen mit dem Feldmesser Müller zu halten, und sich 
dem Geschäfte anhaltend zu widmen, so ist freilich die, von der Königl. Regierung 
Behufs der Berichterstattung unterm 28. Juni 1834 und vom 5. Januar 1835 
bedungene Frist doppelt verstrichen, als endlich der Bericht unterm 25. Februar 
1836 erstattet wurde, allein es ist dadurch Wesentliches nicht verfaümt worden,
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da die zunächst zu beseitigenden Verhandlungen mit der Stadtgemeinde und den 
Servitutberechtigten noch manche Zeit in Anspruch nahmen. Um für die geforderte 
Erklärung, die Nichtigkeit der neuen Vermessung und Bonitirung betreffend, einen 
Anhalt zu gewinnen, wurde eine Nachweisung und Zusammenstellung sämmtlicher 
einzelnen Grundstücke der beiden Kirchen, sowol nach den älteren Registern von 
1736 und dem Langnerschen Kataster von 1793, als den neuen Registern von 
Müller enttoorfen und daraus zwei summarische Tabellen gezogen, deren Haupt
ergebnisse folgende sind:

Rach der Vermessung von I 1736—1793 I
I Mg. Ruth. I

Verzeitpachtetes Ackerland..........................
„ Wiesenland  

Catharinen-Holz, Vermessung von 1789 . 
Auf Erbzins ausgethanene Äckerstücke ') . 

„ „ „ Wiesen. . .

St. Catharinen-Kirche.
348.
48.

193.
365.

21.
St. Georgen-Kirch e.

Verzeitpachtete Ackergrundstücke . .
Auf Erbzins ausgethanene Ackerstücke 

7.
3.

1834—1835.
Mg. Ruth.

I Differenz.
I Mg. Ruth.

107 352. 6 -+- 3. 79
19 47. 96 — 0. 103
21 193. 145 + 0. 124
81 374. 4 + 8. 103
58-/2 22. 33 4- 0. 154-/2

12 7. 64 4- 0. 12
129 7. 135 4- 0. 6

Die Nachweisungen, aus denen die vorstehende Uebersicht entlehnt ist, liefern 
unverkennbar den Beweis, daß die Kirchen noch wirklich int Besitz derjenigen Grund
stücke sind, welche sie nach dem Langnerschen Kataster haben sollen, und daß bei 
den wenigen Stücken, wo dies nicht der Fall zu sein scheint, der Grund nur in 
den kleinen Unrichtigkeiten jenes Katasters, besonders in den, den Stücken gegebe
nen Numniern, liegt. Dagegen haben sich auch einige Stücke als unbestrittenes 
Eigenthum der St. Catharinen-Kirche vorgefunden, welche die Langnersche Arbeit 
von 1793 nicht enthält. Die Differenzen im Flächeninhalt fast aller einzelnen 
Stücke zwischen der neuen und ältern Vermessung — ein volles Jahrhundert trennt 
beide geometrische Arbeiten — sind, wie jeder Sachverständige weiß, unausbleiblich, 
und finden sich überhaupt bei allen Ackerstücken der ganzen Feldmark. Da über- 
dem die neue Vermessung int Ganzen genommen gegen die ältere ein Mehr ergibt, 
— mnthmaßlich weil bei dieser das gebrauchte Maaß kein absolut richtiges war, 
die neue Bonitirung aber sichtlich viel sorgfältiger bewirkt ist, als die ältere, und 
die Bonität der Kirchengrundstücke demnach gegen die ältere nicht geringer ausfällt, 
so glaubte das Provisorat sich auf den Grund der aiigestellten Ermittelungen nun
mehr unbedingt für die Nichtigkeit des iteüen Vermessungs- und Bonitirungsregisters 
erklären zu können. Was den zweiten Punkt, die geforderte Erklärung der Pro
vocation auf specielle Separation, betrifft, so war man der Meinung, daß die 
Kirchen dieser Separation zwar nicht widersprechen, aber auch nicht auf die Seite 
der unmittelbaren Provocanten treten sollten; und daß bei dieser Gelegenheit auf 
eine Auseinandersetzung wegen des hinsichtlich des Grund und Bodens des St 
Catharinenholzes Statt findenden gemischten Besitzthums zwischen Kirche und Stadt
gemeine anzutragen und zu dringen fei, falls es nicht hinreichend sein sollte, sich 
bei dem Rechte zu begnügen, den 4ten Theil in Schonung zu legen, wogegen aber 
gewiß bleibt, daß die Kirche bei einer möglichen Abholzung und Verwandlung in 
Acker und Wiesen den größten Gewinn haben würde.

*) Zufolge einer Nachweisung vom Jahre 1818 waren 19 Mg 108 Ruth. Erbzinsacker- 
stücke der St. Catharinen-Kirche zurückgenommen und in Zeitpacht anögethan.
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Extract aus dem unterm 13. Juli 1863 bestätigten Receffe über 
die Gemeinheitstheilung der Stadtfeldmark zu Golnow, 

soweit derselbe 
die geistlichen Institute und die milden Stiftungen betrifft.

§. Besitzer.
Preußische Morgen und Quadratruthen.

Acker. Wiesen. Hütung. Unland.
Ge- 

sammt- 
Fläche.

18. St. Catharinenkirche..................... 240.110 83.174 141. 5 3. 2 468.111
Darunter:

1. Die Häuser Stadt 9to. 169 erste
Predigerwohnung, No. 184 Predi-
gerwittwenhaus, 910. 187 zweites 
Predigerhaus, Ländereien im Buten-
selbe an der Straße a 4 ... . 203.118 13. 35 9. 46 — 135 226.152

2. In den Strämeln und Kaveln an
dem Wege a 29...............................

3. In den Jhna- und den Jhnabrnch-
32. 62 — — — 119 33. 1

Wiesen am Wege a. 69 . . . , — 40.146 —» ...... 40.146
4. In den Eichbergschen Wiesen und in 

der Forst an der Jhna am Wege
a. 47................................................... — 16. 77 63.156 — 80. 53

5. Im Catharinenholze re. am Wege
a 39................................................... 12. 90 67.165 — 178 81. 73

6. In den Kaveln bei der Stadt, an

19.
dem Wege a 17............................... 4.110 1. 6 — — 110 6. 46

St. Georgenkirche, im Trappenort 
Hosp ital Spiritus Sancti. . .

7. 74 8. 75 1.108 - 109 18. 6
20. 397.113 34. 88 61. 36 6. 68 499.125

Darunter:
1. Im Butenfelde an der Straße a 4 rc. 397.113 28.104 10.136 6. 68 443. 61

21.
2. Im Breitenbruch bei Marienwald . 5.164 50. 80 — — 56. 64
Hospital St. Georgii .... 114. 72 87.125 7. 51 — 10 209. 78

Darunter:
1. Im Trappenort am Wege a 104 . 2.116 1. 68 3. 96 — 10 7.110
2. Jin Butenfelde.................................... 111.136 ■ ' ■ *■  —- —■*  — » " ■■ — 111.136
3. In den Jhnawiesen.......................... "■ — » ■■ 33. 44 —— —— — — 33. 44

22.
4. In den Elchbergschen Wiesen. . . 
Erste Predigerstelle, in denKaveln 

bei der Stadt, in den Jhna- und

— — 53. 13 3.135 — — 56.148

Stubbenwiesen............................... 6. 94 5.164 — — 1. 15 13. 93
23. Zweite Predig erstelle, in den

Kaveln bei der Stadt, den Sand-
forth- und Mittagübruchwiesen . . 

Predigerwittwenbaus,Weideberechtignng
2.135 6. 43 — — — 42 9. 40

24.
25.

1. 24 — —— — — — 2 1. 26
Nectorstelle, desgleichen.......................... — 169 — 169

26. Conrectorstelle, desgleichen ..... — 169 — 169
27. Cantorstelle, desgleichen.......................... — 169 —— — —_ — 4 — 173
28. Küsterstelle, desgleichen.......................... — 169 — — — — 5 — 174
29. Erste Elementar"-Lehrerstelle, desgleichen — 169 — — — — — 16 1. 5

Das Grundstück §. 18 No. 6 ist nach dem Contract vom 20. Januar 1848 
dem Stadtmusikus Ortmann in pariern salarii zur vorübergehenden Nutznießung 
überwiesen. — Die Grundstücke §. 22 sind der Stelle von der St. Catharinen- 
Kirche, desgleichen §. 23 theils von dieser Kirche, theils vom Hospital Spiritus 
Sancti verliehen.

Bezüglich der Abfindungen, welche in den 88- 25—29 den darin genannten 
Lehrern ausgewiesen sind, ist Folgendes zu bemerken: Diesen Stellen hat niemals 
ein gesetzlicher Anspruch auf eine Abfindung bei der Gemeinheitstheilung zugestanden, da 
ste keine Berechtigungen besaßen, wofür sie abzufinden gewesen wären. Im Laufe der

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 96
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Separation wurde jedoch mit Rücksicht auf das kärgliche Einkouuuen der gedachten 
Lehrerstellen (der Küster bekleidete damals auch eine Lehrerstelle) vom Magistrate 
der Antrag gestellt, diesen Stellen zur Verbesserung ihres Einkommens eine kleine 
Abfindung an Land in der Nähe der Stadt beizulegen; und dies ist demnächst auch 
geschehen, da die Gesammtheit der Genieinheitstheilungs-Jnteressenten diesem An
träge des Magistrats beitraten. Daraus erhellet unzweifelhaft, daß den genannten 
Stellen die Abfindungen beigelegt worden sind, weil die Inhaber derselben Lehrer 
waren und nicht, weil einige derselben gleichzeitig kirchliche Functionen verrichten. 
Die Berichtigung des Besitztitels der Grundstücke der geistlichen Institute im neuen 
Hypothekenbuche von Golnow, nachdem das alte geschlossen worden, hat Inhalts 
des Genieinheitstheilungs-Recesses vom 13. Juli 1863 zufolge Verfügung vom 1. 
Dezember 1864, bezw. vom 5. Januar 1865, Statt gefunden.

Was die Kirchen und geistlichen Wohngebäude betrifft, so wären 
dieselben bis zum Jahre 1861 bei der Aachen - Münchener Feüer - Versicherungs
Gesellschaft für die Summe von 25,625 Thlr., darunter die St. Catharinen-Kirche 
für 16,700 Thlr. versichert. Nach Ablauf der Versicherungs-Periode nmrde die 
neue Versicherung auf à Periode vom 25. Januar 1861 bis dahin 1866, auf 
Anordnung der Königl. Regierung, bei der Preußischen National - Versicherungs
Gesellschaft zu Stettin, und zwar auf Höhe von 25.800 Thlr. bewerkstelligt. Das 
Plus von 175 Thlr. gegen die frühere Periode stützte sich auf eine neüe Taxe der 
Wohngebaüde. Im Jahre 1864 wurde die Kirche zu Damm, von einem Blitz
strahl entzündet, total in Asche gelegt. Auch dieses Kirchen-Gebaüde war bei der 
Pr. N. G. versichert. Das eigenthümliche Verfahren der Gesellschaft bei dem 
Dammschen Brande gab dem Magistrat zu G., der zu den Bauten der Kirchen- und 
geistlichen Gebaüde das benöthigte Holz herzugeben hat, Veranlassung, darauf zu 
dringen, daß das Holzwerk in sämmtlichen geistlichen Gebaüden in separate ver
sichert werde, damit er auch seiner Seits eine Gewährleistung habe; Magistrat 
erklärte, nicht nur den Antrag bei der Gesellschaft selber machen, sondern auch das 
Tragen der Versicherungs-Kosten auf sich nehmen 511 wollen. Dieser Wunsch des 
Riagiftrats war vollkommen gerechtfertigt, ließ sich aber bei der bisherigen Ver
sicherung nicht in Ausführung bringen, da in der Police das Holzwerk nicht be
sonders aufgeführt war. Es war also eine neüe Versicherung nothwendig, um so 
mehr, weil die Versicherungssummen viel zu niedrig angenommen worden waren, 
und bei einem Brandunglück die größte Noth eintreten sonnte. In der irrigen 
Ansicht, daß Kirchengebaüde nicht abbrennen können, hatte man die St. Eatha- 
rinenkirche nebst ihrem stattlichen Thurme, wie gesagt, nur mit 16,700 Thlr. ver
sichert und in demselben Verhältnisse zum wirklichen Werthe standen auch die Ver
sicherungssummen der übrigen Gebäude. Das Brandunglück in Damm erregte des
halb in G. Besorgnisse, die das Kirchenprovisorat zu dem Entschluß führten, ge
meinschaftlich mit dem Magistrate neüe Anträge bei der Pr. N. G. einzureichen. 
Da es sich aber um Erhöhung der bisherigen Versicherungssätze handelte, so war 
eine amtliche Abschätzung der sämmtlichen geistlichen Gebaüde durch den Kreisbau
meister Fischer erforderlich, der dazu von der Königl. Regierung unterm 9. Juni 
1864 veranlaßt wurde. Fischer erledigte diesen Auftrag mittelst Berichts vom 
15. Oktober 1864. Die Taxe betrug für —

a) die St. Eatharinenkirche Thlr. 90.000
b) „ St. Georgenkirche....................................................... „ 2.500
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c) die Superintendentur, Diaconats - Gebäude und das
Prediger-Wittwenhaus . . Thlr. 8.236

Zusammen . . . Thlr. 100.736
wofür die genannten Gebäude bei der Pr. N. G. demnächst für die Periode vom 
25. Januar 1866 bis dahin 1870 neü versichert worden sind. In der Taxe der 
Kirchen ist der Holzwerth nicht enthalten, und blieb es event. Sache des Magistrats, 
denselben ermitteln zu lassen. In der Fischekschen Taxe der übrigen geistlichen 
Gebäude war der Werth des Holzes besonders ausgeworfen. Die Taxe der St. 
Catharinenkirche ist den Einzelheiten nach folgende: Maurerarbeiten 43.009, Zimmer - 
lohn 1100, Dachdeckerlohn incl. Materialien 1400, Tischlerarbeiten 1800, Schlosser- 
arbeiten 8M, Glaserarbeiten 400, Orgel 2090, Glocken 2000 Thlr. DerThurm: Maurer
arbeiten 35,500, Zimmerarbeiten 1000, Schmiedearbeiten 750, Ziegeldach 250 Thlr.

Nachdem der Restaurationsbau der St. Catharinenkirche, — auf den wir 
weiter unten zurückkommen, — vollendet war, ist von den Gebaüden der geistlichen 
Institute eine neüe Taxe aufgenommen worden. Sie hat Folgendes ergeben:

a) Die St. Catharinenkirche nebst Thurm Thlr. 100.000
b) Das Superinteudentur-Gehöft  „ 5.036
c) „ Diacouats-Geböft  „ 2.150
d) „ Predigerwittwen-Gehöft  1.570

Thlr. 108.756
c) Die St. Georgenkirche  „ 2.620

Sumnta .... Thlrl^l 117376
Für diese Summe sind die Gebäude bei der Achen-Münchener Feiler-Ver- 

sicherungs-Gesellschaft vom 25 Januar 1870 bis dahin 1875 versichert worden. 
Oie genannte Gesellschaft machte bei Abschließung des Versicherungsvertrages der 
St. Catbarinenkirche ein Geschenk von Thlr. 32. 29 Sgr. zur Anschaffung einer 
Altardecke, und der St. Georgenkirche ein Geschenk von 1 Thlr. 2 Sgr.

iat fnr die Kasse der St. Catharinenkirche pro 1. Januar 1870 
bis ult. Dez em ber 187 5.

Der Etat schließt in Einnahme und Ausgabe mit Thlr. 2988. 
Ein nahm e.

Tit. I. Art Zinsen von ausstehenden Kapitalien Thlr. 218. 22. 6 Pf. Die 
Kapitalien betrage» 4 <00 Thlr., und bestehen in einer hypothekarisch gesicherten 
Hausobligation über 2500 Thlr., vier Pommerschen Pfandbriefen, drei Staatsan- 
lcihen von 1859 und einer Staatsanleihe von 1867.

Dit. l>. An unveränderlichen Erbzins von den zwei Bauerhöfen in Mars 
hors Thlr. 9. 25 Sgr., und von dem sonst zur ersten Predigerstelle gehörig gerne 
lenen Garten in der Kohlstraße No. 26 von 0. Mg. 136 Ruth Größe Thlr. 4. 
15 Sgr., zusammen Thlr. 14. 10 Sgr.

Tit. III. An Zeitpacht für Acker, Wiesen und Weide Tblr. 1918. 21 Sgr. 
Nach der Licitatious-Verhandlung vom 31. Oclober 1866 sind die int Specker 
Felde beleg en en 45 Kaveln auf die 6 hintereinander folgenden Jahre von Martini 
1*67  bis dahin 1873; nach der àitations-Verhandlung vom 25. November 1863 
die im Barfußdorfer Felde belegenen 27 Kaveln auf 6 hintereinander folgende 
Jahre von Martini 18 >4 bis dahin 1870 verpachtet. Der aus 10 Kaveln beste
hende Wiesenplan an der Jyna >vird nur je auf ein Jahr verpachtet und ist die 
daraus eittspringende Einnahme int Etat nach der Fraction eingetragen. Nach der 

96*
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Licitations-Verhandlung vom 20. Januar 1858 und dem Contracte vom 16. März 
1858 ist der Weideabfindungsplan von 80 Mg. 53 Ruth, auf 30 Jahre vom 
1. November 1858 bis 1. November 1888 für 40 Thlr. verpachtet. Der jedes
malige Superintendent nutzt in Folge Verfügung der vormaligen Königl. Geistlichen- 
und Schuldeputation vom 15. Juni 1810 und laut Verhandlung vom 29. Septem
ber, bestätigt den 7. November 1818 die Jhnawiese von 4 Mg. 49 Ruth, in 
partent salarii. Der Marienkamp ist teilweise gegen Erbzins veraüßert, es nutzen 
jedoch davon drei Schullehrer, als der Rector, Conrector und Cantor, auf Grund 
einer unterm 29. September 1818 aufgenommenen, und von der Koni gl. Regierung 
unterm 1. November 1818 genehmigten Verhandlung ein Stück Gartenland, wofür 
sie 3 Thlr. entrichten.

Tit. IV. Für verkauftes Getreide Thlr. 569. 10 Sgr. Nach dem Abschluß 
des in separato gefertigten und diesem Geld-Etat beigefügten Getreide-Etat ver
bleiben zum Verkauf 126 Sch. 7 Mtz Roggen, 251 Sch. 14 Mtz. Hafer; nach den 
fractionsweise ermittelten Preisen pro Sch. Roggen Thlr. 1. 28. 5 Pf. rund 246 
Thlr., pro Sch. Hafer 1 Thlr. rund 251 Thlr. 25 Sgr. Ferner für 33 Sch. 
7 Mtz. Roggen nach dem Stettiner Martini-Durchschnittspreise nach der Fraction 
pro 1863-68 pro Sch. Thlr. 2. 4. 2 Pf. rund Thlr. 71. 15 Sgr.

Tit. V. An Laudemialgeldern, nach der Fraction 51 Thlr. — Tit. VI. An 
Kirchenstand-Miethe 80 Thlr. — Tit. VII. An Brautmessen, nach der Fraction 
Thlr. 11. 25 Sgr.

Tit. VIII. An Grab- und Gelaütegeld nach der Fraction 100 Thlr. Das 
Grabgeld bezieht das Hospital Spiritus Sancti, dem der Begräbnißplatz gehört. 
Es ist der s. g. Johannis-Kirchhof, der im Jahre 1836 durch Erwerbung eines 
daran gränzenden Grundstückes bedeütend erweitert, an der Stadtseite mit einer 
Feldsteinmauer bewährt und an den übrigen drei Seiten mit einer Barriere und 
einer lebendigen Hecke eingefaßt wurde. Hierdurch hat der Friedhof ein gefälliges 
Aüßere erhalten Das Gelaütegeld rc. fließt in die Kirchenkasse. Fürs Gelaüte 
wird bezahlt für Leichen von Erwachsenen sowol als von Kindern 20 Sgr. für 
jeden Puls. Für Benutzung der Leichenlacken 20 Sgr. fürs große, 10 Sgr. fürs 
mittlere, 5 Sgr. fürs kleine. Für Benutzung der großen Bahre 2 Sgr. 6 Pf., 
der kleinen 1 Sgr. 3 Pf. Für Benutzung des Leichenwagens 10 Sgr., dessen Lakens 
10 Sgr., der Stützen 10 Sgr.

Tit. IX. An Commodis Jurisdictionis, Zehnten von jedem der beiden Bauer
höfe in Marsdorf 20 Sgr., zusammen Thlr. 1. 10 Sgr.

Tit. X. An milden Gaben und Legaten nach der Fraction 20 Sgr. — 
Tit. XI. An Communion-Opfer desgleichen 27 Thlr. — Tit. XII. ad Extra*  
ordinaria Thlr. 45. 26. 6 Pf.

Ausgabe.
Tit. I. An Besoldungen Thlr. 1435. 27. 6 Pf. Dieser umfangreiche Titel 

enthält Positionen in und vor der Linie; Baarzahlungen und Naturalbezüge.
1. Dem Superintendenten und ersten Geistlichen Roeber.
A. Baar in Quartal-Raten praenum. 600 Thlr., bestehend in 150 Thlr. 

Gehalt, 4 Thlr. zum Ochsen, 1% Thlr. zu Neüjahr, 5 Thlr. zu Schreibmaterialien, 
40 Thlr. Remuneration für die Superintendentur-Geschäfte, 40 Thlr. als erster 
Pfarrer laut Approbation vom 8. October 1820, 1 Thlr. aus dem Legat des 
ehemaligen Seglerstifts nach Verfügung vom 20. Februar 1824, 100 Thlr. Zulage 
laut Verfügung vom 1. März 1834, fernere Zulage von 32Vs Thlr. laut Ver
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fügung vom 30. October 1851, Zulage von 200 Thlr. laut Verfügung vom 20. 
August 1863 während der Lebenszeit des emeritirten Superintendenten Dannenberg, 
und nach dem Ableben desselben durch Verfügung vom 21. December 1868 weiter 
bewilligt unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs; endlich von dem frühern mit 
43Vs Thlr. etatisirten Gehalte des Secretairs der Kirche laut Verfügung vom 9. 
Juli 1846: 26 Thlr., so wie 6 Sch. Hafer in Natura (s. Getreide-Etat-Ausgabe 
Tit. I.) als Entschädigung für Übernahme eines Theils der Secretariats-Geschäfte. 
— Anmerkung. Der dem früheren administrirenden Provisor zugebilligte Antheil 
an dem Gehalte des Kirchen-Secretairs mit 17 Vs Thlr. baar, so wie 6 Sch. 
Roggen und 6 Sch. Hafer in Natura cessirt in Folge Verfügung vom 23. Sep
tember 1861.

B. In Natura auf Martini jedes Jahres 61 Sch. Roggen, 13 Sch. Hafer- 
als Superintendent, 6 Sch. Roggen, 6 Sch. Hafer aus dem frühern Secretairs: 
Gehalt (s. oben).

C. Außerdem — vor der Linie, nach Angabe und Schätzung des Rendanten 
Freie Wohnung 50 Thlr., Accidentien 240 Thlr., Ertrag von den Dienstländereien 
an Acker und Wiesenwachs 29 Thlr., an Gehalt von der St. Georgen-Kirche, der 
beiden Hospitäler, der Bürgerkasse und dem vormaligen Seglerstifte 37 Thlr., 
Jahrgeld 32'/, Thlr., von der Stadt 16 Faden Kiefern Klobenholz frei ange
fahren à 4 Thlr. — 64 Thlr, Antheil an den Emolumenten aus der Landpfarre. 
Buddendorf 40 Thlr. Summa 528% Thlr. Und in Natura: 10 Sch. Roggen 
von Buddendorf, 3 Sch. Roggen, 4 Sch. Hafer vom Hospital Spiritus Sancti.

Werden die Natural-Hebungen nach den oben angegebenen Fractionspreisen 
berechnet, so stellt sich ihr Geldwerth auf 172 Thlr. und das Gesammt-Einkommen 
des Superintendenten auf mindestens 1300 Thlr.

2. Dem Diaconus Noht.
A. Baar: An Gehalt 81 Thlr., zum Ochsen 4 Thlr., zu Neüjahr l8/s Thlr., 

Wiesenmiethe für das Hospital Spiritus Sancti 3 Thlr., Zulage 10 Thlr., aus 
dem Legat des ehemaligen Seglerstifts 1 Thlr., Summa in der Linie Thlr. 100. 
20 Sgr. wird an den emeritirten Diaconus Uhrland in Quartalraten postnumer. 
gezahlt, laut Verfügung vom 6. Juli 1855.

B. In Natura je das Jahr auf Martini 46 Sch. Roggen und 9 Sch. Hafer.
C. Außerdem vor der Linie nach Angabe und Schätzung des Rendanten: 

Freie Wohnung 50 Thlr., Accidentien 150 Thlr., Ertrag von den Dienstländereien 
16 Thlr., Gehälter von der St. Georgen-Kirche, den beiden Hospitälern, der 
Bürgerkasse und dem vormaligen Seglerstifte 62 Thlr., Jahrgelder 32'/, Thlr., 
an Brennmaterial 16 Faden Kiefern Klobenholz mit freier Anfuhr à 4 Thlr. ----- 
64 Thlr., Antheil an den Emolumenten der Pfarre Buddendorf, nach Abrechnung 
der dazu erforderlichen Hülfe und Fuhrkosten 65 Thlr. Summa Thlr. 439. 15 Sgr. 
In Natura 59 Sch. Roggen von Buddendorf.

3. Dem Provisor administrons Zaucke an Gehalt 120 Thlr., für Schreib
materialien 5 Thlr., zusammen 125 Thlr., außerdem vor der Linie: Gehalt aus 
der St. Georgen-Kirchenkaste 5 Thlr.

4. Dem Rector Bootz — A. Baar: Gehalt Thlr. 66. 10 Sgr., zu Neüjahr 
25 Sgr., Zulage 10 Thlr., zusammen Thlr. 77. 5 Sgr. — B. Außerdem vor der 
Linie, nach Angabe des Rendanten: Gehalt aus der heil. Geist-Hospitalkasse Thlr. 
24. 10 Sgr., desgl. aus der Hospitalkaste St. Georg 4 Thlr., aus der Kämmerei
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fasse Thlr. 48. 15 Sgr., aus der Bürgerkasse 36 Thlr., vom Seglerstift 1 Thlr., 
aus der Schulkasie 188 Thlr., Miethsentschädigung 50 Thlr., Äccidentien 50 Thlr., 
Ertrag von einem Stück Gartenland auf dem Marienkamp 2 Thlr., desgl. von 
einem Stück Elendland 15 Sgr., 8 Faden Kiefern-Klobenholz mit freier Anfuhr 
32 Thlr. Summa Thlr. 456. 10 Sgr.

5. Dem Eonrector Denecke — A. Laar: Gehalt Thlr. 60. 10 Sgr., Neu 
jahrsgeld und Zulage Thlr. 10. 25 Sgr., zusammen Thlr. 71. 5 Sgr. - 
B. Außerdem vor der Linie, nach Angabe und Schätzung des Rendanten: Gevalt 
vom Hospital St. Spiritus Thlr. 10. 20 Sgr., von St. Georg 3 Thlr., der 
Kämmereikasse Thlr. 48. 5 Sgr., der Bürgerkasse 36 Thlr., dem Seglersüft 1 Thlr., 
der Schulkasse Thlr. 156 8. 4 Pf., Wohnungsnüethe 50 Thlr., Accideutieu 40 Thlr., 
Ertrag von einem Stück Gartenland auf dem Marienkamp mib einein zweiten auf 
dem Elend Thlr. 2. 15 Sgr., 4 Faden Kiefern-Klobenholz nebst freier Anfuhr 
16 Thlr. Summa Thlr. 363. 18. 4 Pf.

6. Dem Cantor und Organisten Neumann — A. Baar: Gehalt als Cantor 
33 Thlr., als Organist Thlr. 19. 10 Sgr., Zulage 10 Thlr., zusammen Thlr. 62. 
10 Sgr., in Natura 6 Sch. Roggen. — B. Außerdem vor der Linie, nach Angabe 
und Schätzung des Rendanten: Gehalt von St. Spiritus 24 Thlr., von St. Georg 
10 Thlr., von der St. Georgen-Kirche 8 Thlr., von der Kämmerei Thlr. -10. 
20 Sgr., der Bürgerkasse 15 Thlr., vom Seglerstift 1 Thlr., von der Schultasse 
Thlr. 142. 10 Sgr., Wohnungsmiethe 25 Thlr., Äccidentien 60 Thlr., Nutzung 
von 2 Stücken Gartenland auf Marienkamp und dem Elend Thlr. 2. 15 Sgr. 
4 Faden Holz 16 Thlr. Summa Thlr. 344. 15 Sgr.

7. Dem Küster Laabs — A. Baar: Miethsentschädigung seit 1863: 10 Thlr, 
für Abschrift des Kirchenbuchs 4 Thlr., Zulage de 1797: 8 Thlr., Zulage de 1820: 
10 Thlr., vom ehemaligen Seglerstift 2V, Sgr., zusammen Thlr. 32. 2. 6 Pf. 
In Natura: 13 Sch. Roggen, davon 7 Sch. Zulage seit 1867, und 1 Sch. 8 Mtz. 
Hafer. — B. Außerdem vor der Linie: Gehalt von der St. Georgen-Kirche 8 Thlr., 
und Miethsentschädigung von derselben 10 Thlr., Gehalt von der Armenkasse 
10 Thlr., Äccidentien 84 Thlr, vom Seglerstift 1 Thlr., ein Stück Gartenland 
auf dem Elend 20 Sgr. Summa Thlr. 113. 20 Sgr.

8. Dem Glocksanten Wittnebel - A. Baar: im Ganzen Thlr. 69. 15 Sgr., 
in Natura 6 Sch. Roggen, 1'/, Sch. Hafer. — B. Außerdem vor der Linie, an 
freier Wohnung und Emolumenten Thlr. 15. 5 Sgr. und 1 Sch. Roggen von 
St. Spiritus.

9. Dem Kalkanten: Gehalt 5 Thlr. undZulage 3 Thlr. seit 1846, und vor 
der Linie Gehalt von der Georgen-Kirche 1 Thlr. — 10. Dem Rathsdiener fürs 
Einnehmen der Reste 5 Thlr. und 2 Sch. Roggen. — 11. Dem Stadtmusikus 
Ortmann 6 Sch. Roggen. — 12. Dem Ehrenprovisor Lutsch eine jährliche Remune
ration von 10 Thlr. in Folge Verfügung vom 30. October 1851.

13. Von dem nach dem früheren Etat für den Hülfsprediger mit 350 Thlr. 
ausgesetzten Gehalte empfangen in Quartalraten postnumerando —

a) Laut Verfügung vom 24. September 1868 : Der Pfarrvicar Klütz in 
Hakenwald auf 3 Jahre bis 1. September 1871 jährlich 100 Thlr.

b) Laut Verfügungen vom 24. September und 21. Dezember 1868: Der 
Superintendent Roeder zur Verbesserung seines Einkommens unter Vorbehalt jeder- 
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zeitigen Widerrufs 100 Thlr. — (Mit diesem Precarium Total-Einkommen des 
Superintendenten 1400 Thlr.)

c) Laut Verfügung vom 2. Juni 1869: Der Rector Bootz für den Unterricht 
der Catechumeuen in 4 wöchentlichen Lehrstunden, Abhaltung der Sonntagspredigt, 
wenn der Superintendent aus Dienstreisen abwesend ist und für Vertretung des» 
selben bei Leichenbegängnissen, wenn sich solche haüfen, unter Vorbehalt jeder- 
zeitigen Widerrufs 75 Thlr.

Summa dieser Position 13 — 275 Thlr. Anmerkung: 75 Tblr. bleiben 
erspart.

Tit. II. An Vitalitien und Pensionen. Vorlaüfig nichts.
Tit. III. An Zinsen von Passivis. An die Altpommersche Provinzial- 

Hilfskasie für ein, zum Restaurationsbau der Kirche aufgenommenes Darlehn von 
2000 Thlr., laut Schuldurkunde vom 6. Februar 1867, consirmirt den 4. April 1867, 
à 4% Prêt, Thlr. 86. 20 Sgr.

Tit. IV. Zu kirchlichen und gottesdienstlichen Bedürfniffen, an Communion- 
Brod und Wein, Altar- und kleine Lichte, an Kohlen zum Gebrauch auf dem Orgel
chor Thlr. 53. 6 Sgr.

Tit. V. An (Äemeinheitstheilungs- auch Kulturkosten Thlr. 7. 10 Sgr.
Tit. VI. An Bau- und Reparaturkosten 200 Thlr. Die Niessbraucher haben 

Inhalts der Verfügungen vom 31. Januar 1827 und vom 17. Februar 1862 das 
Ausweißen der Zimmer, Ausschmieren der Oefen und das Schornsteinsegen ohne 
Rücksicht auf den Kostenbetrag, ferner alle kleineren Reparaturen bis incl. 1 Thlr. 
ex propriis zu bewirken. Alle übrigen Bau- und Reparaturkosten an den beiden 
Predigerbaüsern nebst Zubehör, sowie alle Bauten und Reparaturen an der Kirche 
und der Predigerwittwen-Wohnung trägt die Kirche, mit Ausnahme des Bau
holzes, welches von der Stabt unentgeldlich verabreicht wird.

Tit. VII. Insgemein Thlr. 88. 23 Sgr., darunter Thlr. 5. 28 Sgr. fixirt 
und Thlr. 82. 25 Sgr. für Ausgaben, welche jährlich wiederkehren, ihrem Betrage 
nach sich aber nicht gleich bleiben, darunter der größte Posten mit Thlr. 48. 13. 
8 Pf. in Feüerkassen - Geldern, sodann Thlr. 10. 5 Sgr. zur Vermehrung der 
Bibliothek rc.s

Tit. VIII. Ad Extraordinaria 55 Thlr.
Tit. IX. An Überschüssen zur Abtragung von Schulden bezw. Anlegung von 

Kapitalien, sowie zur Deckung außerordentlicher Baukosten Thlr. 1053. 3. 4 Pf.

Getreide - Etat der St. C atharinen - Kirche für die 6jährige 
Periode vom 1. I anuar 1870 bis ult. December 1875.

Zufolge der Erbzinsverträge von 1795 rc.

As» I von 71 ErbzinSmännern der Stadtfeldmark , . 
v$unmt)mc I „ den 1% Erbzinühöfen zu Marsdorf . . .

Summa 
Ausgabe an die in» Geld-Etat genannten Deputanten . . .

Davon werden nach bem Stettiner Martini-Marktpreise bezahlt 
Bleiben zum Verkauf . ..............................................................

Roggen.
Sch. Mtz.

Hafer.
Sch. Mtz.

277. io 241. 2
28. 4 41. 12

305. 14 282. 14
146. — 31. —
159. 14 251. 14
83. 7 —— ——

126. 7 251. 14
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Durch den Nestaurationsbau der St. Catharinen-Kirche hat sich das Kapital- 
Vermögen gegen den vorhergehenden Etat von 1863—1869 um 14.000 Thlr. ver
mindert, wodurch ein Zinsenausfall von Thlr. 656. 7. 6 Pf. entstanden ist.

Status bonorum der St. Catharinen-Kirche 
am 1. Januar 1870.

1. An Grundstücken besitzt die Kirche nach der neuen Vernlessung und Separation: 
a) In Zeitpacht ausgegeben (S. 761) Mg 468. 111 R. 
b) Zu Erbzinsrechten sind veräußert (S. 760) . . . „ 396. 37 „

Der Ertrag dieser Grundstücke beträgt nach Tit. IL, III und IV. des Etats 
überhaupt Thlr. 2502. 11 Sgr., welche 5 Pct. zu Kapital gerechnet einen 
Werth ergeben von..................................................... Thlr. 50.04 «. 9. .

II. Vier Gebaüde: Die Kirche, die Superintendentur-
Wohnung, das Diaconats-Haus und das Prediger-
Wittwen-Haus sind nach amtlicher Taxe bei der 
Achen-Münchener Feüer-Versicherungs-Gesellschaft zu
Stettin versichert (S. 763) mit...................................... „ 108.756. —

III. An zinsbar angelegten Kapitalien  „ 4.700. — —
IV. An Überschüssen nach dem Etat...................................... „ 1-0o3. 3- 4

Total-Vermögen der Kirche Thlr. 164.556. 12. 11

Matrikel. Nach dem Berichte des Superintendenten Milarch vom 3. August 
1810, in Actis gen., betreffend die Einsendung der Kirchen-Matrikeln, ist von der 
Parochie Golnow die Matrikel weder in dem Kirchen-, noch im Pfarr-Archiv auf
zufinden gewesen. Ihre Stelle wird vertreten von dem „Commissarischen Visita
tions-Bescheid wegen der St. Catharinen-Kirche zu Golnow an der Jhna, Signatum 

' Stettin, den 6. Februar 1742, von Sr. König!. Majestät in Preußen rc. zur 
Untersuchung der piorum corporum in Pommern, verordnete Chef und Com- 
miffarius, gez. v. Aschersleben. I. G. Hornejus" erlassen und publicirt den 
16. Mai 1742. Dieses umfassende Schriftwerk von 92 Folien enthält in 180 
Artikeln einen Bericht über den damaligen Zustand des Kirchen-, auch des Schul
wesens und vornehmlich sehr ausführliche Vorschriften, nach denen die Admini
stration des Kirchenguts gehandhabt werden soll. Daß zur Zett der Abfassung 
dieses Visitations-Bescheides noch eine Matrikel vorhanden gewesen, ersieht man 
aus dem Art. 21, der also lautet: — „Nachdem auch befunden worden, daß die 
Kirchen-Matricul sich nur Extractsweise bei der Kirche befindet, und fich wegen 
der Landung und wegen derer Hauptsummen auf die zu Rathhause liegende Matri- 
cul beziehet, alß sollen sowol diejenigen, welche die Inspection über die Kirche 
haben als auch beide Provisores dahin besorgt sein, daß von der zu Nathhauie 
liegenden Matricul und dem derselben anneclirten Visitations-Bescheide, übrigen 
Nachrichten und was bei dieser Visitation verabhandelt und approbiret worden, 
wenigstens, falls die Originalia bei Rathhause beibehalten werden wollten, copia 
vidimata des fordersamsten zur Kirchen-Registratur gebracht werden, damit solche 
zu completem Stande gelange und bei einem Unglücksfalle nicht alle Nachrichten 
auf einmal verloren gehen." Auch zu Langner's Zeit, also 1793, war die Matrikel 
vom 4. Februar 1595 im Pfarr-Archiv noch vorhanden, wie oben angemerkt 
worden ist, und zwar sollte sie nach Anordnung der Kirchenvisitations-Bescheide 
von 1595 und 1742 in der Kirchenlade aufbewahrt werden, welche mit drei
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Schlössern verwahrt war, wozu der Pfarrer als Jnspector, der Secretarius 
piorum corporum und der Provisor dirigens jeder einen besonderen Schlüffe! 
haben mußte. Die Kirchen-Matrikeln enthalten selbstverständlich auch Bestimmungen 
über bie Gebühren, welche Pfarrer und Küster bei Ausübung kirchlicher Handlungen 
zu erheben berechtigt stnd, die s. g. Stolgebühren; davon steht aber kein Wort in 
dem Visitations-Vescheib vom 6. Februar 1742, hinsichtlich ihrer beruhet in Golnow 
Alles auf Observanz. Im Jahre 1835 bemerkte der damalige General-Super- 
mtendent von Ponnnern, Bischof Dr. Nitschl, bei Gelegenheit eines Visitations- 
Berlchts: Streit ist, soviel bekannt, über die Stolgebühren nie gewesen, indem die 
Satze medrig und für alle Einwohnerklaffen gleich sind. Indessen scheint es bei 
der wachsenden Bevölkerung und zunehmenden Abstufung der niederen und armen 
Klassen gegen den Mittelstand und die s. g. Honoratioren fast nothwendig, nach 
dem Verspiele anderer Mittelstädte (z. B. Stargard, Treptow a. d. R.) eine Stol- 
gebühren-Taxe von mehreren Klaffen einzuführen. Gegen diese Bemerkung, welche 
sich als förmlicher Antrag kennzeichnete, wurde mit Recht Widerspruch erhoben 
und dabei Folgendes geltend gemacht: — Da es im Allgemeinen als ein Übelstand 
anerkannt ist, daß Pfarrhandlungen einzeln bezahlt werden müssen: da dieser 
Ubelstand nur da weniger hervortritt, wo Stolgebühren aus alter Zeit herrühren 
und die Gemeinde sich an ihre Bezahlung gewöhnt hat, es sich aber unbedenklich 
erst recht schroff hinstellen und bemerkbar machen würde, wenn die Stolgebühren 
für einzelne Einwohnerklaffen erhöht werden sollten, die factisch, wie z. B. die 
Honoratioren in einer kleinen Stadt keineswegs immer zu den wohlhabenden 
Vören; zumal wenn diese Erhöhung nicht in Folge eines landesherrlichen Befehls 
überall, sondern an Einem Orte erfolgt, wo sie nur zu leicht das Ansehen einer 
persönlichen Begünstigung des oder der dadurch im Einkonimen zu verbessernden 
Geistlichen gewinnt; da sie — von diesem Gesichtspunkte aus — nur im Wege 
einer gütlichen Einigung mit der Gemeine zu bewirken, der Erfolg davon aber 
höchst zweifelhaft sein würde; da es endlich nach Vorschrift des §. 425, Th. IL 
Tît. IX. des A. L. R. ein béni Staat allein vorbehaltenes Recht ist, neue Stol- 
gebühren-Taxe zu erlassen, ober bezw. bie bestehenben zu erhöhen, und ein Act der 
Gesetzgebung in dieser Beziehung kaum zu erwarten sein dürfte; da die steigende 
Bevölkerung im Allgemeinen die Einnahmen der Geistlichen aus den Stolgebühren 
vermehrt hat, und ein Bedürfniß zu einem neuen Gesetze aus dieser Rücksicht 
schwerlich für dringend erachtet werden dürste, so wurde für angemessen erachtet 
von der durch den Bischof Dr. Ritschl angeregten Maßregel bis auf Weiteres ab
zusehen. Eine Gelegenheit zur Wiederaufnahme derselben hat sich im Verlaufe der 
Zett nicht ergeben. '

3 Gestühle und Emporen. Im Jahre 1835 stellte sich die Nothwendigkeit 
emes Um- bezw. Neübaues des Orgelchors heraus. Dazu war eine Verlegung 
ber bisherigen Stänbe auf bem Müller-Chor nöthig, was ihrer Seits eine Erwei
terung bey Papiermacher-Chors bebingte. Dieses Alles konnte ohne Nachtheil und 
störende Verunzierung ins Werk gerichtet werben. Das Papiermacher-Chor ist 
übrigens Eigenthum der Kirche und nur zeitweise für jährlich 3 Thlr. vermiethet 
Es war früher vorgebaut und erst in «eurer Zeit, etwa 1817, in die Mauer hin- 
ewgerückt worden, aus welchem Grunde ist nicht recht ersichtlich. Als Folge dieser 
baulichen Unternehmungen, und um das ganze Kirchengebaüde möglichst gründlich 
und feiner Bestimmung gemäß herzustellen, sind noch einige Nebenarbeiten, als

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 97 
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besonders das Anstreichen sämmtlicher Gestühle im Chor und Schiff der Kirche, 
eine neüe massive Treppe zu dem neüen Müller-Chor und die Wiederherstellung 
der schadhaften Bänke und des Pflasters nothwendig geworden, was Alles einen 
Kostenaufwand von Thlr. 274. 8. 7 Pf. verursacht hat.

Das Kirchengeftühl der ehemaligen Seglerhausgilde. Die Gilde 
besaß in der St. Catharinen-Kirche ein Gestühl, aus 5 Banken bestehend und 
etwa für 25 Personen Platz gewährend. Der hergebrachten, durch alle älteren 
Visitationsbescheide anerkannten und auf der Pom. Kirchenordnung beruhenden Obser- 
vanz gemäß galten von diesem Gestühl die bei allen andern Gewerksflühlen statt- 
findenden Einrichtungen, nämlich — 1) Es sind nur Mannsstände; 2) jeder neu 
eintretende Meister oder jedes neü eintretende Gilde-Mitglied zahlt ein Recogmtwnv- 
qeld - hier einen Thaler - an die Kirche; 3) wenn das Gewerk oder die Güde 
entbehrliche Plätze in ihrem Gestühl vermiethet, so erhält die Kirche von dieser 
Miethe die Hälfte. So heißt es u. A. in den Visitations-Acten vom Jahre 1.41 
und zwar in der Verhandlung vom 13. März, §. 341 — „Seglerhaus hat einen 
Stand, welchen Sie vor Ihre Bruderschaft behandelt, aber von den eingehenden 
die Hälfte geben." Daß dieser Ordnung gemäß und mit Entrichtung der vorbe
merkten Récognition jeder Zeit verfahren worden, war bei der Gilde sowol als 
dem Kirchen-Provisorat allgemein bekannt, wenn auch von der erstern nicht durch- 
weg anerkannt. Denn es erhob sich in neüeren Zeiten, und zwar seit dem ^ahle 
1810, über die Benutzung dieses Gestühls zwischen der Kaufmannschaft und dem 
Provisorat ein Streit. Es singen nämlich die der Zahl nach geringer werdenden 
Glieder der Kaufmannschaft an, ihre Frauen und Kinder, ja selbst ihre Dienstboten 
dies Gestühl betreten zu taffen. Das Kirchenprovisorat, den der Kirche daraus er
wachsenden Nachtheil erkennend, verlangte von der Gilde für jede nicht berechtigte 
Person die Hälfte der üblicheii Miethe. Die Kaufmannschaft reichte deshalb unterm 
27 März 1810 eine Beschwerde bei der Königl. Regierung ein, deren Bescheid, 
d d Stargard, den 3. April 1810, dahin lautete, daß die Kaufmannschaft, falls 
sie des Kirchenstandes für sich benöthigt wäre, zur Vermiet hung von Plätzen nicht 
in Anspruch genommen werden könne. Der eigentlich zur Entscheiduug führende 
Grund daß nämlich nicht die ganzen Familien der Kaufleüte, sondern nur die 
Hausväter der Gilde Anrecht auf das Gestühl hatten, ist anscheinend sowol bei 
der Vorstellung der Beschwerdeführer, als bei der erlassenen Resolution über
gangen worden. Indessen behielt es bei dem Bescheide in dem von den Extra
henten ihm unterlegten Sinne sein Bewenden, verniuthlich deshalb, weil die Rach- 
frage nach Miethsständen nicht dringend und haüfig sein mochte. Anders gestalte
ten sich die Umstände, als die Kaufmanns-Gilde oder Seglerhaus-Jnnung sich auf
gelöst hatte. Wie es damit zugegangen, ist oben, S. 669-676 berichtet worden. 
Nur mit dem Gestühl in der Kirche blieb es bei dem eingeschlichenen, widerrecht
lichen Herkommen. Im Jahre 1829 waren nur noch 7 Mitglieder der ehemaligen 
Seglerhaus-Gilde am Leben, die aber fortfuhren, das Gestühl nicht blos für ihre 
Personen, sondern auch für ihre Familien und ihr Gesinde zu benutzen. Dre Folge 
davon war, daß in der Regel 3 Bänke ganz und die vordersten 2 halb leer standen, 
ungeachtet zu diesen sehr bequem gelegenen Plätzen beständig Miethsluflige vor
handen waren, und die Kirche demnach jährlich mehrere Thaler an Einnahme ge- 
roiimen konnte. Das Provisorat, verpflichtet eben sowol für das Beste der Kirche 
als für die Befriedigung der, Plätze im Gotteshause begehrenden Gememdeglieder
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Sorge zu tragen bemühte sich zu wiederholten Malen um einen gütlichen Vergleich 
m:t den erwähnten Mitgliedern der ehemaligen Kaufmanns-Gilde, ohne den ge
wünschten Erfolg zu erzielen. Zuletzt wandte es sich in einer Vorstellung vom 
12. August 1829 an die König!. Regierung, um deren Entscheidung nachzusuchen, 
rndem es folgende Anordnung beantragte, wodurch jebent Theil sein Recht werden 
konnte: Unbezweifelt fällt das Gestühl nach tient Aussterben der noch lebenden
Mttglieber der ehemaligen Seglerhaus-Gilde an die Kirche zurück. Da sich die 
Gilde aufgelöst hat, so können die noch lebenden Mitglieder nicht mehr als ein 
Ganzes auftreten, das sein früheres Recht auf den Kirchenftand als eine moralische 
Person ausübte; es kann nicht einmal mehr von einem gemeinschaftlichen Ver- 
miethen der entbehrlichen Plätze durch die Gilde und die Kirche die Rede sein. 
Vielmehr sind alle Ansprüche der übrig gebliebenen Mitglieder befriedigt, wenn 
ihnen auf ihre Lebenszeit ein hinlänglicher Platz in dem Gestühle verbleibt. Die 
erste und die zweite Bank bieten diesen Platz nicht nur für diese Mitglieder son
dern selbst für ihre Frauen. Mithin ist es Recht, daß der Kirche die Bänke Nr. 
Z—5 zum alleinigen Gebrauch überlassen werden. Negierung erklärte sich mit dieser 
Anordnung einverstanden und ermächtigte das Provisorat mittelst Verfügung vom 
16. September 1829, sie den noch lebenden Mitgliedern der ehemaligen Gilde be
kannt zu machen und folche zur Ausführung zu bringen, diesen Interessenten aber 
anzudeüten, daß wenn sie ein Widerspruchsrecht dagegen zu haben vermeinten, sie 
dieses bei der Regierung geltend zu machen hätten. Da dieses nicht geschehen, 
so haben sich die letzten Reste des Seglerhauses bei der gedachten Anordnung be
ruhigt. Durch das Absterben derselben ist das Gedächtniß an das Seglerhaus voll
ständig erloschen.

Das s. g. Garnisonchor, dessen bereits oben gedacht worden ist, gab 
einige Jahre nach Erledigung der Seglerhauschor-Sache Anlaß zu iteüen Verhand
lungen. Als in den Jahren 1831 und 1832 das Füsilier-Bataillon des 9. In
fanterie-Regiments, genannt Kolbergsches, anfänglich einige Monate lang, späterhin 
auf längere Zeit nach G. in Garnison kam, so wurde demselben auch sogleich 
für den Kirchenbesuch ein disponible gebliebener Theil des alten Garnisonchors 
angewiesen und angenommen, daß die vorderste Bank für das Offiziercorps und 
die anderen Bänke für die Mannschaften dienen sollten. Da aber der Commandeur 
ber Garnison nur etwa alle 4 Wochen das ganze Bataillon, oder alle 14 Tage 
die Hälfte desselben zur Kirche gehen ließ, und mithin an den Sonntagen der 
Ktrchenparade das Chor für das Militair nicht Raum genug darbot, an den 
zwischensallenden Sonntagen und bei allen Früh- und Vefper-Gottesdiensten aber 
wiederum nach vieljähriger Gewohnheit von der Civilklasfe betrete» wurde, so er
zeugte sich sehr bald der Übelstand, daß das yiilitair das ihm angewiesene Chor 
wenig oder gar nicht betrat, sondern entweder in den Hauptgängen stehend blieb, 
ober sich überall, wo Platz war, einbräiigte und auf die eine ober andere Weise 
bie erforderliche Ruhe störte. Wenn enblich feit Anfang bes Jahres 1833 bas 
gebuchte Bataillon ber Stabt als bleibenbe Besatzung überwiesen, baburch eine 
bleibenbe Militairgemeinbe neben ber Civilgemeinde entstauben war, unb bas Con- 
fiftorinnt ben Superintenbenten Dannenberg zum Seelsorger der Militairgemeinde 
bestellte und ihm in dieser Eigenschaft unterm 11. Juni 1833 aufgab, für bie 
baldmöglichste Einrichtung eines Kirchengestühls für die Militairgemeinde zu sorgen, 
so trat für das Kirchenprovisorat die Nothwendigkeit heran, der Anordnung des

97*
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Consistoriums Folge zu geben. Dazu war die Ausführung einiger Bauten noth
wendig, über deren zweckmäßige Einrichtung mit dem Bataillons-Commandeur und 
den Compagnie-Chefs dahin verhandelt wurde, daß nach erfolgter Einrichtung des 
Chors sonntäglich eine Compagnie zur Kirche geführt werden sollte. Die Kosten 
dieser baulichen Einrichtungen haben 104 Thlr. betragen. Es entstand nun die 
Frage ob nicht von Seiten des Militair-Fiskus für die Militairgemeinde entweder 
ein Beitrag zu den namhaft gemachten Kosten, oder eine jährliche Kirchenstands- 
miethe zur Erhaltung der netten Einrichtungen zu fordern und event, zu leisten fei. 
Der frühern Einrichtung gemäß, scheint dies letztere nicht der Fall gewesen zu sein; 
aber wenn notorisch die Kirche sich aus ihren eigenen Mitteln erhält und dazu 
von der Civilgemeinde einen Beitrag durch Vermischung der Plätze erhebt, so 
dürfte auch die Militairgemeinde dazu, und namentlich nach §. 119 der, alle 
früheren Vorschriften aufhebenden, neuen MMair-Kirchenordnung öom L. 3ult 
1832 der Militair-Fonds zur desfallsigen Vertretung der Gemeinde verpflichtet fein. 
Wenn gleich es von vornherein zweifelhaft schien, daß sich das Königl. Knegs- 
Ministerium zur Genehmigung des einen oder andern Falles werde geneigt finden 
lassen, so richtete dennoch das Königl. Consistorium unterm 27. Juni 1834 eine 
Vorstellung an den commandirenden General des 2. Armee-Corps, Kronprinzen 
von Preüßen (nachmaligen König Friedrich Wilhelm IV.), und bat denselben um 
seine Verwendung bei dem Königl. Kriegs-Ministerium. Der Kronprinz erwiderte 
hierauf unterm 20. October 1834 Folgendes:

Ich habe den Antrag des Königl. Consistorii vom 27. Juni cr. um Wieder
erstattung der Kosten, die durch den Neübau des Kirchengestühls für die Garmson- 
Gemeinde in der St. Catharinenkirche zu Golnow erwachsen sind oder um Zahlung 
einer jährlichen Kirchenstands-Miethe dem Militair-Oekonomie-Departement zur 
weitern Entscheidung übersandt und benachrichtige das Königl. Consistorium, daß 
nach der Mir jetzt zugegangenen Erwiderung des gedachten Departements dasselbe 
darauf einzugehen sich nicht veranlaßt finden kann, da die Voraussetzung, daß für 
die Mitbenutzung der Civilkirche durch die Garnison-Gemeinde eine Kirchenstands- 
miethe zu entrichten sei, nicht thatsächlich zn erweisen, auch bisher eine solche weder 
eingefordert noch bei Gelegenheit allgemeiner Kirchen-Reparaturen, wenn die der 
Militair-Gemeinde zu Golnow überwiesenen Kirchenstände jederzeit mit hergestellt 
und nöthigenfalls erweitert worden, ein Anspruch auf Vergütigung erhoben worden 
ist und überbeut eine auf dem bloßen Billigkeits-Princip beruhende Berücksichtigung, 
Folgerungen ausgedehnter Art veranlassen und die Staatskasse mit neuen Aus
gaben belasten würde. (gez.) Friedrich W. K. P.

Von diesem Erlaß wurde das Kirchenprovisorat unterm 16. Januar 1835 in 
Kenntniß gesetzt.

Vermehrung der Sitzplätze. In der Sitzung des Gemeinde-Kirchen
raths vom 4. April 1864 wurde zur Sprache gebracht, daß es in der St. Catha
rinenkirche an Sitzplätzen fehle, und die Beschaffung solcher das allerdringendste Be
dürfniß sei. Die Einwohnerzahl habe sich im Laufe der Zeit und besonders in 
den letzten Jahren so bedeütend vermehrt, daß viele Familien ohne bestimmte Plätze 
in der Kirche seien, das Provisorat aber, weil keine mehr vorhanden wären, sich 
außer Stande sehe, solche zu beschaffen. Daß dieser Zustand zu vielen Unan
nehmlichkeiten, ja Störungen Anlaß gebe, auch manche Familie vom Kirchenbesuche 
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zurückhalte, sei klar, und müßte die Einrichtung neüer Sitzplätze ins Auge gefaßt 
werden. Es wurden Vorschläge gemacht, wie dem Übelstande abzuhelfen sein 
werde; man entschied sich für die Erbauung eines langen Chors hinter der Kanzel, 
auf welchem für eine ganze Anzahl von Familien Sitzplätze eingerichtet werden 
könnten. Die Königl. Regierung, der über die beabsichtigte Einrichtung Vortrag 
gehalten worden war, gab dem Gemeinde-Kirchenrath unterm 14. April 1864 zu 
erkennen, daß sie Bedenken tragen müsse, dem Projecte der Anlage einer neuen 
Empore zuzustimmen. Wenn der ins Auge gefaßte Restaurationsbau der St. Ca- 
tharinenkirche, wie es unzweifelhaft der allgemeine Wunsch ist, sobald wie möglich 
zur Ausführung gebracht werden soll, dann muß vor Allem mit den vorhandenen 
Kirchenmitteln aufs aüßerste gespart werden, selbst wenn damit vorübergehende Un- 
zuträglichkeiten verbunden sein sollten. Besser ist es, die Sache ruhen zu lasten, 
bis die Restauration der Kirche in Angriff genommen wird. Außerdem ist aber 
auch die Anlage von Emporen hinter der Kanzel wenn möglich immer zu 
vermeiden.

Klingebeütel. Im Jahre 1863 beantragte der Magistrat, im Einverständ- 
niß mit den Stadtverordneten die Aufhebung des Klingebeütels in der St. Catha- 
rinen-, sowol als in der St. Georgenkirche, angeblich, weil durch das Herumtragen 
desselben die Andacht gestört werde. Vom Klingbeütelgelde der St. Catharinen- 
kirche hatten von den Kirchenbeamten nur der Küster und der Kirchendiener kleine 
Einnahmen; das Übrige floß in die Armenkaffe seit deren Gründung im Jahre 
1788 (S. 664). Der Magistrat versprach, die aus dem Klingbeütelgelde gezahlten 
Gehälter jener zwei Kirchenbedienten auf die Kämmereikaffe zu übernehmen, so daß 
der Abschaffung der zwar sehr alten, aber doch auch sehr lästigen Einrichtung Nichts 
entgegen stand. Anders gestaltete es sich bei der St. Georgenkirche: hier floß die 
ganze Einnahme in die Kirchenkasse, so daß von Seiten des Provisorats nicht so 
ohne Weiteres in die Abschaffung des Klingbeütels gewilligt werden konnte. Es 
schien gerechtfertigt, daß die Stadtkaste auch hier für den Ausfall aufkomme, 
der Art, daß sie die Kirchenkasse durch jährliche Zahlung oder durch eine Abfin
dungssumme entschädige, indem man annahm, daß die Einnahme des St. Georgen- 
Klingbeütels bei der gewachsenen Seelenzahl zur Zeit wol 3—4 Thlr. betragen 
könne. Als nun aber die Kirchenrechnungen zu Rathe gezogen wurden, ergab sich, 
daß durch den Klingbeütel eingekommen waren: In den Jahren 1851—1856 durch
schnittlich in jedem Jahre Thlr. 1. 5. 9 Pf. und in den Jahren 1857—1862 durch
schnittlich Thlr. 2. 14. 1 Pf., demnach in dieser 12jährigen Periode von 1851 — 
1862 durchschnittlich Thlr. 1. 24. 11 Pf. Sonderbarer Weise berechnet aber das 
Provisorat dieses 12jährige Mittel zu Thlr. 3. 19,10 Pf., indem es die Fractions- 
beträge der beiden 6jährigen Perioden addirte! Allerdings zeigte sich in diesen 
Perioden eine Steigerung des Klingbeütelgeldes, welches, so meinte man, bei zu
nehmender Seelenzahl und bei vermehrtem kirchlichen Interesse noch sichtbarer in 
den nächstfolgenden Jahren hervortreten werde, daher man es kirchlicher Seils für 
gerechtfertigt hielt, von der Stadt eine jährliche Entschädigung von 4 Thlr. zu 
beanspruchen, die auch durch eine Kapitalszahlung von 80 Thlr. abgelöst werden 
könne. Findet, so verfügte die Königl. Regierung unterm 10. November 1863, 
dieser Vorschlag bei den städtischen Behörden Bedenken, so bleibt es bei der bis
herigen Einrichtung. Der Magistrat ist auf den Vorschlag eingegangen und hat 
der Kirchenkasse zu St. Georg eine Ablösungssumme von 80 Thlr. gezahlt. So 
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hat der Klingbeütel, nachdem er Jahrhunderte lang in der St. Catharinen- und 
in der St. Georgenkirche seine — störende Herrschaft geübt, diese am 1. Januar 
1864 eingebüßt.

Vasa sacra. Über die Zahl und Beschaffenheit derselben findet sich in den 
Acten keine Notiz. Es müssen ihrer aber viele und kostbare sein, da ihr Werth 
auf 600—800 Thlr. geschätzt wird. Sie werden in einem eisernen Schranke, der 
in der Sacristei steht, aufbewahrt. Im Jahre 1792 berichtete das Provisorat, 
daß die Kirche im Besitze sei mehrerer heiligen Gefäße von Silber, welche entbehrt 
werden könnten, und darum zu veraüßern sein dürften. Es waren 1) ein Kelch, 
sign. mit Mönchsschrift am Griff: I. H. E. 8. U. 8. blau emaillirt und auf dem 
Fuße ein Crucifix, wiegt mit der Patene 1 Pfd. 6 Loth IQ.; — 2) ein dito, am 
Griff dieselben Buchstaben in Mönchsschrift und auch blau emaillirt, wiegt mit der 
Patene 31 Loth; — 3) eine silberne Kanne, sign. Marta Andraesens 1646, wiegt 
1 Pfd. 23% Loth; — 4) eine Oblatenbüchse, eben so gezeichnet und mit der Jahres
zahl 1647, wiegt 67, Loth; — 5) ein zierlich ansehnlich corporal mit einem Cru
cifix de 1717, sign. in gloriam etc. 127, Loth schwer. Provisorat trug auf die 
Genehmigung zum meistbietenden Verkauf dieser Gegenstände an, allein das Königl. 
Consistorium ertheilte diese Genehmigung nicht, sondern ordnete durch Verfügung 
vom 12. Juli 1792 die fernere Aufbewahrung an.

Bauliche Zustände. Kehren wir zu diesem Gegenstände zurück, der oben 
S. 728 abgebrochen wurde, so ist Folgendes zu berichten. Die St. Catharinen- 
kirche war schon seit mehreren Jahren des Ausweißens sehr bedürftig gewesen. 
Als im Sommer 1836 das Orgel- und das Müller-Chor umgebaut wurde, trat das 
Bedürfniß durch den überall verbreiteten Staub noch dringender hervor. Überdem 
schien es angemessen, dies Ausweißen nicht bis nach der (Erneuerung der Chöre, 
nebst Anstrich, und Aufstellung des neuen Orgelwerks zu verschieben, sondern, un
geachtet der freilich schon an sich bedeütenden Kosten der ebengenannten Arbeiten 
auch diese Ausgabe noch lieber jetzt, als später daran zu wenden, um das Ganze 
gleichmäßig und auf lange Zeit herzustellen und zu verschönern. Die Arbeit ist im 
Laufe des Sommers 1836 ausgeführt worden durch zweimaliges Weißen, indem 
man bei der letzten Überweißung ein wenig Roth unter den Kalk gemischt hat, um 
den Wänden eine blaßröthliche Farbe zu geben, welche für das Innere von Kirchen- 
gebaüden sehr beliebt ist. 5 Leüte haben in 4 Wochen diese Arbeit zu Stande 
gebracht, die mit Aufstellung der Rüstung, im Ganzen 78 Thlr. 8 Sgr. 9 Pf. ge
kostet hat. Im Herbste des Jahres 1837 zeigte sich der massive Giebel einer der 
an die Kirche angebauten Kapellen so schadhaft, daß er jeden Tag den Einsturz 
drohte, und daher eiligst abgetragen und einstweilen durch eine Bretterverkleidung 
ersetzt werden mußte. Da die massive Wiederherstellung sowol des guten Ansehens, 
als der Versicherung des ganzes Gebaüdes willen nöthig war, so wurde dieselbe 
angeordnet und im Sommer 1838 ausgeführt. Die Kosten dieser Reparatur haben 
Thlr. 40. 29 Sgr. betragen. Die gesprungene große Glocke sollte schon im Jahre 
1826 umgegossen werden; inzwischen wurde durch den Gelbgießer Collier, aus 
Schwedt, der Versuch gemacht, die Glocke durch Bohren, Feilen und Umdrehen wie
der in brauchbaren Stand zu setzen, und obgleich dieser Versuch bekanntlich zum größten 
Theil mißlang, so ist die Glocke doch als einigermaßen gebessert in diesem Zu
stande eine längere Reihe von Jahren gebraucht worden. Allein int Winter 1838 



Stadt Golnow. — Kirchenwesen. 775

bis 1839 hatten sich die nach und nach entstandenen fehlerhaften Stellen und Riffe 
dermaßen verschlechtert und vergrößert, daß sie nunmehr wiederum als völlig un
brauchbar betrachtet und nothwendiger Weise ans einen Umguß Bedacht genommen 
werden mußte. Der Umguß ist im Sommer 1839 durch den Glockengießer Voß, 
zu Stettin, bewirkt worden. Die Kosten haben im Ganzen Thlr. 455. 13. 9 Pf. 
betragen. An Inschriften hat die Glocke zwei Bibelsprüche erhalten, unter der 
Krone: „Rufe getrost, schon nicht, erhebe Deine Stimme wie eine Posaune"; unten 
am Rande: „Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden, und den Menschen ein 
Wohlgefallen". In der Mitte die Nachricht über den jetzigen Umguß, u. s. w. 
Im Jahre 1840 wurde es für nothwendig erkannt, die vier im Thurm vorhandenen, 
theils schon verfaulten, theils schadhaften Böden neü zu bedielen, eine vorhandene, 
gleichfalls schadhafte Treppe zu erneüern, und sämmtliche im Thurm befindliche 
Öffnungen mit Jalousie-Luken zu versehen, um das Eindringen der Dohlen abzu
halten. Zugleich wurde für nöthig erachtet, den aus zwei Abtheilungen bestehenden 
Kirchenboden, wo über dem Gewölbe nur die Balken liegen, einen 5 Fuß breiten 
Gang von Dielen zu legen, um das Reinigen des Bodens, der Dachrinnen, und 
das Kommen zum Kirchendache theils möglich, theils wenistens gefahrlos zu machen. 
Diese Arbeiter! sind im Jahre 1841 ausgeführt worden.

Die Thurmspitze, bestehend aus einer f. g. theils hölzernen mit Kupfer be
legten, theils eisernen Helmstange, mit Knopf, Fahne und Kreüz, war bereits im 
Jahre 1828 herabgenommen worden, weil das Holz schadhaft geworden war, und 
zu brechen drohte, wie weiter oben bereits berichtet worden. Unterm 18. März 
1829 legte das Proviforat den Plan zu einer umfassenden Wiederherstellung des 
Kirchthurms vor, der aber wegen feiner zu großen Kostspieligkeit bis auf Weiteres 
bei Seite gelegt werden mußte. Nach Ablauf mehrerer Jahre kam man jedoch 
zur Einsicht, daß für den Thurm etwas geschehen müsse, theils um fein in der 
That beleidigendes Aussehen zu beseitigen, theils um die, in der ganzen Stadt sich 
kund gebenden Wünsche einigermaßen zu befriedigen. Darum faßte das Provisorat 
im Herbste 1841 einen anderweitigen, weniger kostspieligen und hinsichtlich der 
vorhandenen Mittel der Kirche völlig zulässigen Plan, der im Ganzen darauf hin
auslief, die alte, im Jahre 1828 abgetragene Spitze wiederherzustellen. Es wird 
nämlich: — 1) der hölzerne Theil der Helmstange durch Anschuhen eines etwa 12 
Fuß langen, starken und kernigen Stückes Holz an die innerhalb des Thurmdaches 
herabgehende noch unversehrte und solide Helmstange mittelst eisernen Schienen und 
Bänder wiederhergestellt. — 2) Eben so die kupferne, noch vorhandene und brauch
bare Bedeckung. 3) Die gleichfalls noch vorhandene eiserne Helmstange nebst 
Knopf, Fahne und Kreüz wird hiernächst wieder auf das Holz gefetzt, jedoch zur 
Erhöhung des guten Ansehens die genannten drei Verzierungen der eisernen Stange 
vergolde t. Diese Vergoldung wird den bedeutendsten Kostenaufwand bei der beab
sichtigten Wiederherstellung verursachen; und doch hat sie, von dem Maler Stern, 
in Naugard, ausgeführt, nur Thlr. 38. 24 Sgr. gekostet, was, in Betracht, daß 
diese vergoldeten Verzierungen selbst bei einer etwaigen künftigen, umsassendern Er
neuerung der Thurmspitze ihre Brauchbarkeit behalten, wenig ist. Die Wiederherstellung 
der Thurmspitze ist nach dem so eben erwähnten Plane im Jahre 1842 ausgeführt 
worden. Die dadurch entstandenen Kosten haben überhaupt Thlr. 162. 17 Sgr. 
betragen. Die Vergoldung ist nicht nur billiger, als durch Stern veranschlagt, 
durch den Broncefabrikanten Deplanque, in Stettin, beschafft, sondern auch noch 
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ein zweites Kreüz innerhalb der sich auf Thlr. 2. 9 Sgr. belaufenden geringern 
Kostensumme vergoldet worden, was auf der östlichen Seite des Kirchendachs 
seine Stelle gefunden hat.

Die hölzerne Bewährung um die St. Catharinen-Kirche war 1843 schon seit 
Jahr und Tag dermaßen verfallen, daß sie einer Reparatur nicht mehr fähig war. 
Der Grund davon lag wol in dem Umstande, daß diese Bewährung im Jahre 
1830 zwar in einer recht gefälligen Form, aber eben darum um so weniger dauer
haften Weise gefertigt wurde. Nun aber erforderte es sowol die Würde des kirch
lichen Gebaüdes, als das allgemeine gute Aussehen, daß die Bewährung wieder
hergestellt wurde. Besonders in letzterer Beziehung wendete sich das Kirchen- 
provisorat bereits im Jahre 1842 an den Magistrat mit dem Anträge um recht
zeitige Anweisung des erforderlichen Freiholzes aus der Stadtforst, da es die Ab
sicht war, die Bewährung wieder von Holz, doch in soliderer Weise, zu errichten. 
Der Magistrat lehnte indessen diesen Antrag ab, theils weil eine hölzerne Bewäh
rung immer wandelbar bleibt und hinsichtlich des Kostenpunkts der Unterhaltung 
auf die Länge auch der Kirchenkasse lästig wird, theils weil der Platz um die Kirche 
in alten Zeiten mit einer Steinmauer bewährt gewesen sei und die Stadt deshalb 
keine Verpflichtung zur Holzverabreichung habe. Konnte nun auch das Provisorat 
den letztern Grund nicht anders als ungehörig und unangemessen betrachten, da 
der Platz in alten Zeiten nur deshalb einer ziemlich hohen und festen Mauer be
durfte, weil er zur Begräbnißstätte diente und es heüt' zu Tage wol sehr geschmack
los erscheinen würde, einen Platz von geringem Umfange, an welchem drei Haupt
straßen der Stadt vorbeiführen, auf solche Weise abzusperren, so hat dem Pro
visorat dagegen der erstere Grund bei reiflicher Erwägung der Sache desto triftiger 
erscheinen müssen, und ist es deshalb, nach vorgängiger Besprechung mit dem 
Districts-Baubeamten Lentze, zu dem Plane gelangt, auf das vorhandene, und hier 
und da nur aufzubessernde Fundament der Bewährung, von gesprengten Feldsteinen 
alle 12 Fuß weit einen steinernen Pfeiler setzen und diese Pfeiler durch eine eiserne 
Querstange verbinden zu lassen. 43 Stück waren zur Bewährung erforderlich. 
Sie wurden im Jahre 1843 von einem Golnowcr Steinhauer angefertigt, und 
demnächst im folgenden Jahre die ganze Bewährung ausgeführt, bei der das 
Fundament noch mit einer flachen Rollschicht abgedeckt worden ist. Die Kosten 
haben Thlr. 501. 15. 3 Pf. betragen.

Im Jahre 1847 mußten, nach dem Gutachten des Landbaumeisters Lentze, 
die Dächer der St. Catharinen-Kirche, nebst Thurm, umgelegt werden. Er gab 
der Einlegung der Dachziegel in Kalk — böhmische Manier — den Vorzug, da 
die Erfahrung gelehrt hat, daß derartige Dachdeckungen sich besonders gut halten. 
Die hierbei vorkommenden Dachdecker-Arbeiten wurden einem einheimischen Dach
deckermeister für die Anschlagssumme von Thlr. 234. 3. 7 Pf. überlassen, alle 
übrigen Arbeiten aber anschlagsmäßig auf Tagelohn ausgeführt, dagegen der An
kauf der Baumaterialien vom Kirchenprovisorat selbst bewerkstelligt. In demselben 
Jahre 1847 wurde die Thür in dem Thurmportale der St. Catharinen-Kirche er» 
neuert, da die alte in jeder Beziehung ganz schlecht und nicht mehr zu repariren 
war. Landbaumeister Lentze hat dieses nicht nur anerkannt, sondern auch zur neuen 
Thüre eine, den Baulichkeiten entsprechende, Zeichnung angefertigt, nach der der 
Tischler die Arbeit auf Rechnung ausgeführt hat.

Da sich feit einiger Zeit in der Gemeinde eine zunehmende Neigung zur Er- 
neüerung der altchristlichen Sitte: die Taufhandlungen in der Kirche verrichten zu 
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lassen, kundgegeben hatte, und sich daraus die dringende Nothwendigkeit ergab, 
etwas zur Herstellung eines würdigen Tauf-Apparats zu thun, so erstattete über 
dlese Angelegenheit das Provisorat der Königl. Regierung unterm 25. Juli 1850 
folgenden Bericht: — „Es befindet sich in einer Nebenkapelle der St. Catharinen- 
Klrche em altes baptisterium, versehen mit einem Taufstein nebst einem großen 
metallenem Becken und einer darüber Hangenden hölzernen Engels-Figur. Abge
sehen davon, daß die Kapelle ihrer baulichen Beschaffenheit nach veraltet und un
freundlich ist und nur mit einem nicht unbedeütenden Kostenaufwande in zweckent
sprechenden Zustand gesetzt werden könnte, sowie, daß die erwähnte Engels-Figur 
den Ansprüchen an em Kunstwerk in zu geringem Maße genügt, als daß man an ihre 
Beibehaltung denken könnte, so ist man wol darüber einverstanden, daß ein beson- 
deres baptisterium dem evangelischen Ritus überhaupt nicht entspreche, sondern 
dre Taufhandlung wie der Taufapparat in die Kirche selbst und zwar vor den 
Altar oder doch in den Chor der Kirche gehöre. So wie daher die bisher in der 
Kirche verrichteten Taufen nicht in dem erwähnten baptisterium Statt finden 
konnten und Statt gefunden haben, sondern entweder in der baulich wohlconditio- 
nrrten Sacnstei, oder neüerdings am Altar, so haben wir auch bei den Vorbe- 
rathungen und Schritten zu gegenwärtigem Bericht von der Wiederbenutzung und 
Wiederherstellung des baptisterium gänzlich absehen zu müssen geglaubt. Dagegen 
hat der erwähnte Tausstein theils wegen seiner jetzigen Beschaffenheit, theils wegen 
der wahrscheinlichen Möglichkeit seiner Herstellung zu einem würdigen, der Kirche 
zur Zierde gereichenden Kunstwerke unserer Aufmerksamkeit nicht entgehen können. 
Dieser Taufstein ist nämlich an Gehalt und Form demjenigen ähnlich, welcher sich 
im Dome zu Kamin befindet. Er unterscheidet sich von diesem nur dadurch, daß 
er ™ ber Außenseite unförmlich und roh, der Kammer dagegen regelmäßig 
Mi Reliefverzierungen geschmückt ist. Vorzüglich dieser Umstand hat wol Veran- 
lassung gegeben, den Stem mit einem noch vorhandenen, jedoch bereits völlig ver- 
stockten seidenen Behang zu versehen, dessen etwaige Erneüerung aber nicht rath- 
sam erscheint, da dadurch der ganze Stein bis auf den obern Rand verhüllt wird, 
und es mithm ziemlich gleich sein würde, ob der Tausapparat überhaupt ein 
steinerner oder ein hölzerner wäre. Es stellte sich daher die Frage als der nähern 
Erörterung werth heraus: „Ob unser Taufstein nicht einer regelmäßigen Bear- 
„beitung unterworfen und biernächst geschliffen und polirt und somit ohne weitere 
£ L t eutem Zweckentsprechenden Apparat gebildet werden könne?" Zu diesem 
NÄr^ben wir uns nun mit dem jetzigen Werkführer in der Steinmetz Werkstatt 
der Wittwe Schmalzke, m Stettin, Namens Wolter, der uns als ein tüchtiger 
Stemmetz erschienen ist, in Verbindung gesetzt. Auf unsere Einladung hierher 
^kommen hat derselbe den Taufstein genau besichtigt und demnächst folgende qut- 
achtliche^ Erklärung abgegeben: „Der Golnower Taufstein ist wie der Kaminer von 
„s. g schwedischem Marmor, des Schleifens und Polirens fähig, und kann mit- 
„hm daraus em zweckentsprechendes Kunstwerk hergestellt werden." Da der rc. Wolter 
außerdem sich über den Kostenpunkt dergestalt aüßerte, daß uns auch dieser Punkt 
nicht vor einem nähern Eingehen auf die Sache abschrecken konnte, so veranlaßten 
wir ihn, uns emen sormlichen Kostenanschlag anzufertigen. Dies ist auch geschehen

^der durch die geforderte Summe von 173 Thlr. unsere Voraussetzung 
) nstchtlich des Kostenbetrages fast um die Hälfte getaüscht worden. Es scheint 
£ » füglich ÜUt àttelung des Punktes anzukommen: ob der Hauptzweck, in 
dem Taufstem em würdiges, der Kirche zur Zierde gereichendes KunZverk, welches

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 98 
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dann übrigens im Chor der Kirche vor dem Altar einen sehr paffenden Aufstellungs
platz finden würde, zu erlangen, durch die von dem rc. Wolter projectirten Arbeiten 
und berechneten Kosten, wirklich erreicht werden könne und werde; denn wenn 
unsere Kirche auch keinesweges überflüssige Mittel besitzt, vielmehr ihr eine bedeütende 
Ausgabe durch Urbarmachung einer ihr zugefallenen unkultivirten Hütungsfläche 
bevorsteht, so würden wir uns doch auch für ein entsprechendes Opfer zu dem vor
liegenden Zwecke erklären müssen, falls nur die Erreichung des Zwecks zu er

warten ist."
Die Königl. Regierung überwies die vorstehende Eingabe dem Landbau- 

meifter Lentze zum gutachtlichen Bericht, event, zur Revision des Kostenanschlages. 
Das Gutachten war dem Projette des Provisorats nichts weniger als günstig, 
daher denn auch die Königl. Negierung dem Provisorat in der Verfügung vom 
22. August 1850 zu erkennen gab, daß es wegen der vier Sprünge, welche der 
Obertheil des Taufsteins hat, nicht rathsam erscheine, auf das Umarbeiten und 
Poliren desselben die bedeütende Summe von 173 Thlr. zu verwenden, .daß es 
vielmehr empfehlenswerther sei, entweder einen ganz neüen Taufstein von polirtem 
Granit, der nicht mehr als jene Umarbeitung kosten dürfte, nach einer guten Zeich
nung von einem geschickten Steinmetzmeister in Prenzlow anfertigen zu lassen, oder, 
wenn die Kosten hierzu nicht vorhanden sein sollten, sich mit einem Taufstand von 
polirtem Eichenholz zu begnügen. Letzteres ist geschehen.

Restaura lions bau. Das Innere des St. Catharinen - Kirchengebaüdes 
war theilweise reparaturfällig, theilweise geschmacklos und ermangelte einer hin
reichenden Zahl von Plätzen für die seit Jahren bedeütend vermehrte Gemeinde. 
Das Bedürfniß, diesen Mängeln abzuhelfen, war schon längst von allen Jnter- 
effenten gefühlt, unter anderm aber bei der im Jahre 1857 abgehaltenen General- 
Visitation als ein so dringendes anerkannt worden, daß schon im darauf folgenden 
Jahre vom Königl. Consistorium an das Kirchenprovisorat die Aufforderung zum 
Bericht darüber erging, ob die baulichen Einrichtungen bereits ausgeführt seien. 
Das Provisorat konnte damals nur im Allgemeinen anzeigen, daß das Werk noch 
nicht in Angriff genommen sei, weil es sich um ein bedeütendes und kostspieliges 
Unternehmen handle und dazu nicht geschritten werden könne, bevor die Kirchen
kasse nachweislich die erforderlichen Mittel besitze. Wenn nun aber das Provisorat 
zwei Jahre nach der erwähnten Visitation im Stande zu sein glaubte, den gedachten 
Nachweis zu führen, so saümte es nicht länger, der Königl. Negierung mittelst 
Berichts vom 14. Juli 1859 zunächst eine kurze Übersicht derjenigen Stücke vorzu
legen auf welche sich, seiner Ansicht nach, die Erneuerungen und Verbesserungen 
erstrecken müßten, um dem Diangel an Plätzen abzuhelfen und den Forderungen des 
Kirchenbau-Geschmacks zu genügen. — 1) Um statt der vorhandenen 800 Sitzplätze ihrer 
'etwa 1000 zu gewinnen, würde an der nördlichen Langseite des Kirchenschiffes eine 
neüe Empore der an der südlichen Langseite gegenüber anzubringen sein. 2) Zu 
dem Ende müßte die an dem Mittelpfeiler der nördlichen Langseite befindliche 
Kanzel an den das Schiff vom Chore trennenden Pfeiler derselben Seite verlegt 
werden, welche Veränderung nicht nur dem Kirchenbaustil besser entsprechen, sondern 
auch eine solche Umstellung der im Schiffe befindlichen Sitze ermöglichen würde, 
daß die Zuhörer ungezwungen sowol nach der Kanzel, als nach dem Altar blicken 
könnten, was bei der bestehenden Einrichtung nicht der Fall ist. 3) Eben sowol 
um in allen Theilen der Kirche mehr Plätze zu gewinnen, als die alten reparatur-
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fälligen Gestühle zu beseitigen, müssen sämmtliche Gestühle, mit sehr wenigen Aus
nahmen neü gefertigt und zweckmäßiger aufgestellt werden, wobei zugleich die Erhal
tung oder Verwerfung und Erneuerung einiger Theile an diesen Gestühlen, wie an 
Kanzel und Altar in Erwägung zu nehmen fein würden. 4) Zwei in das Chor der 
Kirche hineingebaute Emporen, die das Chor geschmacklos entstellen und es theilweise 
des Lichts berauben, müssen entfernt und den zur Benutzung Berechtigten Plätze auf 
den Emporen im Schiffe überwiesen werden. Einer Erneuerung bedürfen endlich: 
5) sämmtliche Glasfenster; 6) das Pflaster, bezw. anderweitige Bodenbedeckung, und 
7) der Anstrich der Wände und Pfeiler (der erst im Jahr 1836 renovirt worden 
war!) Was die nicht unbeträchtlichen Einrichtungskosten betrifft, so glaubte das 
Provisorat, daß sich mit Aufwendung von 4000 Thlr. doch etwas Genügendes 
werde schaffen lassen, wenn die Stadt, wie sie dazu verpflichtet, das erforderliche 
in ihrem Besitz befindliche, Holz unentgeldlich verabreicht. Daß der Vermögens
und Kassenzustand der Kirche aber die Verwendung einer solchen Summe gestattet, 
wies das Provisorat durch eine —

Übersicht des Finanz-Zustandes im Juli 1859 — nach. Zufolge des laufen
den Etats pro 1857—1862 beträgt der jährliche Überschuß Thlr/1005. 6. —

Hiervon geht ab die inzwischen bewilligten Zulagen für
den Hilfs-Prediger 100 Thlr. und für den Glockfanten
Thlr. 8. 12. 6 ..................... ..... „ log. 12, 6

Bleibt Überschuß . . . Thlr. 896. 22. 6
w Die Kirche besitzt ein Kapitalvermögen von Thlr. 15227.

8 Sgr., welches im Durchschnitt zu 4% Prct. in runder
Summe an Zinsen-Revenüen gibt  „ 685 — 

E5 folgt aus dieser Aufstellung, daß nicht nur die Zinsen des vorhandenen 
Kapitalvermögens erspart, sondern auch noch aus den sonstigen Einnahmen der 
Kirche an Acker- und Wiesenpächten rc. Ersparnisse gegen die etatsmäßigen Aus- 
gaben erzielt worden. Da indessen die Zeitpächte und Getreidepreise nicht als feft- 
ftehend zu betrachten sind, die Kirche viele Baulichkeiten zu unterhalten hat, so 
erscheint es angemessen, einen entsprechenden Reservefonds für alle unvorhergesehenen 
Fälle zu erhalten, und glaubt das Provisorat daher mit Sicherheit 4000 Thlr. 
ju den beantragten Reparaturbauten in Vorschlag bringen zu können.

Um den Absichten des Kirchenprovisorats und deren Aussührung näher zu 
treten, erhielt der Kreisbaumeister Brockmann durch Regierungs-Verfügung vom 
25. October 1859 den Auftrag, durch den ihm als Hülfsarbeiter zugetheilten Bau
meister Haschte von der Kirche specielle Grundrisse, Aufrisse, sowie Längen- und 
Querdurchschnitte unfertigen, und die Details der Architectur nach einem ange
messenen größern Maßstabe auftragen und einen Erläuterungsbericht aufstellen zu 
lassen, welcher über das Geschichtliche der Kirche sich auslasse, den zeitigen baulichen 
Zustand angebe, und Vorschläge zur Restauration und zur gewünschten Vermehrung 
der Sitzplätze enthalte.

Haschte begann die Aufnahme der Kirche sofort am 31. October. Da aber 
die Kirche in allen Theilen sehr unregelmäßig und schiefwinklich, und der Thurm 
allein von rechtwmküchter Figur ist, so ging die Arbeit nicht so rasch von Statten, 
wre vorausgesetzt worden war, wozu noch kam, daß sie eine Zeitlang unterbrochen 
w"ben mußte, weil Haschte den Kreisbaumeister Brockmann, in dessen Abwesenheit, 

98*
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vertreten hatte. So kam es, daß Haschte den ihm ertheilten Auftrag erst nach 
Jahresfrist erledigen konnte; unterm 5. December 1860 reichte er die gefertigten 
Zeichnungen von der Kirche, 10 Stück an der Zahl, und den Erlaüterungsbericht 
ein, woraus sich, gleich beim ersten Blick, ergab, daß die von Haschte aufgestellten 
Restaurations-Vorschläge, wenn sie zur Ausführung kommen sollten, eine weit 
größere Kostensumme erfordern würde, als das Provisorat dafür angenommen 
hatte. Aus dem Erlaüterungsberichte ist das Folgende entlehnt.

Was das Geschichtliche der Kirche betrifft, so läßt sich darüber nichts ermitteln, 
weil bei einer frühern Feüersbrunst viele Schriftstücke und Dokumente verbrannt 
sind, ebensowenig gibt die Magistrats-Registratur darüber Aufschluß, indem hier in 
früherer Zeit viele alte Acten als Maculatur zum Verkauf gekommen sind. (*)  
Aus einer in der Kirche angebrachten Inschrift läßt sich nur so viel abnehmen, daß 
der innere Ausbau von Kirche und Thurm im Jahre 1701 vollendet worden, nach
dem beide durch geiler bis auf die Umfangsmauern zerstört gewesen, und daß die 
Ausführung dieser Arbeit einen Zeitraum von 25 Jahren in Anspruch genommen 
hat. Der Erlaüterungsbericht erwähnt dann auch das, was bereits oben eingeschaltet 
worden, daß nach mündlichen Überlieferungen der Thurm in früherer Zeit viel 
höher gewesen sei, was sich auch nach seinen Dimensionen mit Bestimmtheit an
nehmen läßt, der obere Theil ist bei dem gedachten Brande zerstört worden, nachdem 
er lange Zeit hindurch den Schiffern auf der Ostsee als Landmarke auch den Gol- 
nowern in jenen Jahrhunderten gedient haben soll, als |ie Mitglieder des Hanse- 
Bundes waren.

Die Kirche ist im Rohbau ausgeführt; leider sind in späterer Zeit einzelne 
Theile derselben, wie die Nordseite und der an der Südseite besindliche Anbau mit 
Kalkmörtel geputzt worden, jedoch ist dies nicht in Folge der Schadhaftigkeit des 
Steinmaterials geschehen, vielmehr mag der aüßere Wandputz dem Geschmacke jener 
Zeit mehr entsprochen haben. Die Kirche ist als Hallenkirche erbaut und im 
gothischen Stile conséquent durchgeführt; ihre Erbauung dürfte aus diesem Grunde 
wohl ums Ende des 14. Jahrhunderts Statt gefunden haben; einen andern bestim
menden Anhalt gewährt die Kirche nicht, da alle ursprünglichen Detailformen bts 
auf die weiter unten zu nennenden durch den Brand zerstört worden sind. Die 
ursprüngliche Gestalt der Kirche ist deütlich zu erkennen: sie bestand nur aus dem 
Thurm an der Westseite, an welchen die Kirche sich anschließt, und dem Chorraum, 
der in seiner ganzen Breite mit einer Absis in Gestalt eines halben Sechsecks 
geschloffen wird und auf der Nordseite noch einen kleinen Anbau als Sacristei 
gehabt haben mag, was sich jetzt nicht mehr näher erkennen läßt. In dieser ein
fachen Gestalt muß das Außere der Kirche auch von ganz guter Wirkung gewesen 
sein, zumal die aüßere Ausbildung nicht vernachlässigt gewesen ist, wie dies einzelne 
Fragniente des Frieses rc. darthun. Die Fenster der eigentlichen Kirche waren 
übrigens früher auch viel breiter und gingen bis auf das Brüstungsgesims herab

O Durch dieses Verfahren der Behörden geht für die Geschichte nicht selten das schätz
barste Material verloren, besonders dann, wenn, wie es Regel zu sein pflegt, die Sortirung 
einem Subalternbeamten übertragen wird, dem alle historische Kemrtniß, allgemeine, 
wie besondere Ortsgeschichte, abgeht. Ein Blatt Papier, welches beut Sortirer gar keinen 
Werth zu haben scheint, kann oft in wenig Zeilen die wichtigste Thatsache enthalten, deren 
Kenntniß nun verloren ist.
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und zeichneten hierdurch den eigentlichen Hauptbau von den anderen untergeordneten 
Theilen, Chorraum und Absis, die schmälere Fenster haben, besonders aus. Die 
Kapellen, welche in späterer Zeit der Kirche (Nordseite) und auch dem Thurme 
beigefügt sind, beeinträchtigen das Aussehen der Kirche in hohem Grade, zumal 
denselben an der Nordseite ein mehr stallähnliches Aussehen gegeben ist. Der 
Augenschein ergibt auch, daß man bei dem, nach dem Brande Statt gehabten 
innern Ausbau der Kirche nur das Nöthigste gethan hat, und an eine Ausbildung 
nicht weiter gedacht worden ist, wie dies namentlich die Kapitäle und Basen der 
Pfeiler zur Genüge darthun; auf das Aüßere ist hierbei gar nichts verwendet worden. 
Es fehlen sämmtliche Gesimse, vom Hauptgesims ist nur noch ein Fragment des 
Frieses vorhanden, das Brüstungsgesims ist fast überall schadhaft, scheint auch erst 
in späterer Zeit beigefügt zu sein, und das Fußgesims fehlt ganz. Die Fenster 
sind nur von gewöhnlichen Mauersteinen aufgeführt und ermangeln einer jeden 
Ausbildung. Das Bauwerk an sich befindet sich in einem ganz guten baulichen 
Zustande und dieser läßt denn auch eine Ausbildung des Aüßeren der Kirche als 
Wünschenswerth erscheinen. Daß hierzu aber nicht unbedeütende Kosten aufgewendet 
werden müßten, und daß solche bei den vorhandenen kleinen Anbauten ihre Schwie
rigkeiten hat, ist nicht zu verkennen, und es dürfte hierbei jetzt auch nichts zu thun 
sein, da die bewilligten Geldmittel zum innern Ausbau schwerlich ausreichen, 
namentlich da sämmtliche Kirchenfenstern erneuert werden müssen. Eine vorlaüfige 
Berücksichtigung dürfte jedoch der Anbau auf der Südseite verdienen, der, im 
gothischen Stile ausgeführt, später aber im Renaissance-Stil ausgebildet worden ist 
und dessen ursprüngliche Architectur wieder herzustellen sein mögte. Die Südseite 
der Kirche liegt nämlich nach dem Nathhause zu und wird jetzt durch das Nathhaus 
verdeckt; das letztere soll aber in einigen Jahren nach dem Beschlusse der Stadt
verordneten abgebrochen werden, wodurch die Südseite der Kirche, die noch am 
besten erhalten ist, ganz frei gelegt wird, wobei die jetzige Architectur des Anbaues 
sehr störend sein würde. Der Wunsch des Kirchenprovisorats, eine angemessene 
Erhöhung und Ausbildung des Thurms herbeizuführen, dürfte erst in späterer Zeit 
in Betracht zu ziehen fein und dies auch wol nur dann, wenn das Aüßere der 
Kirche selbst eine angemessene Herstellung gefunden haben wird. Die Kirche geht 
nicht rechtwinklicht vom Thurme ab, sondern schließt sich in schräger Richtung'an 
denselben an, auch ist die Absis selbst unregelmäßig ausgeführt, wie denn überhaupt 
bei der Kirche viele Unregelmäßigkeiten Statt finden, die jedoch bei einer Betrachtung 
des Bauwerks selbst nicht sehr ins Auge fallen. Ein Grund zur Einführung dieser 
Unregelmäßigkeiten läßt sich nirgend erkennen, um so weniger, da Alles darauf hin- 
deütet, daß der Stand der Kirche früher ganz frei gewesen, wie dies auch jetzt der 
Fall ist. An ursprünglichen Detailformen des Aüßerrl der Kirche ist weiter nichts 
vorhanden, als: — 1) Das Profil des noch gut erhaltenen Thurmportals; 2) Der 
Fries des Hauptgesimses der Kirche, von dem noch einige Ziegelplatten, 14 Zoll 
groß im Quadrat und 4 Zoll stark, erhalte,l sind; 3) Der aus schwarz glasirten 
Formsteinen bestehende Fries vom Thurme, der auch nur in einzelnen Theilen vor
handen ist; das darüber befindliche Gesims rührt jedoch aus einer spätern Zeit her. 
- Das Brüstungsgesims der Kirche, zum größten Theil zerstört, stammt ebenfalls 
aus späterer Zett und zeigt manche Abweichungen. Weitere Formen sind nicht vor- 
Handen und die im Bauschutt über den Gewölben auf gesunkenen Bruchstücke der 
Wünfe lassen daraus schließen, daß alle aus schwarzglasirten Formsteinen bestanden 
haben. Was nun das Innere der Kirche betrifft, so hat das Mittelschiff bis zu 
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dem Bogen, welcher die Kirche vom Chorraum trennt, eine Länge von 56 Fuß 
und eine Breite von 29 Fuß, die Seitenschiffe haben eine Breite von ca. 14 Fuß, 
also so ziemlich die Hälfte der Breite des Mittelschiffs. Die Seitenschiffe öffnen 
sich gegen das Mittelschiff mit 3 Bogenöffnungen, von denen die mittelste die größte 
ist; sie hat eine Weite von 17 Fuß und eine jede der beiden Seitenöffnungen hat 
eine Weite von ca. 12 Fuß. Der Chorraum setzt sich in der Breite des Mittel
schiffs fort und hat bis zur Absis eine Länge von 33 Fuß. Die ganze Kirche mit 
Chorraum und Absis ist durch Gewölbedecken geschlossen, deren Scheitel in einer 
und derselben Horizontale liegen und läßt ihr baulicher Zustand nichts zu wün
schen übrig.

Was die Behufs angemessener Restauration des Innern der Kirche vorzu
nehmenden Baulichkeiten anbelangt, so bestehen dieselben in folgendem: —

1) Vom Thurmeingange ausgehend wäre die in der ersten Thurm-Etage 
ausgestellte, der Stadt gehörige Thurmuhr wegzunehmen und in die dritte Etage 
zu verlegen ),  wo sie auch früher ihren Stand gehabt hat. Bei dem jetzigen Stande 
der Uhr hangen die Gewichte bis zur Erde herab, und da die neben dem Thurme 
befindlichen Kapellen angemessen ) als Aufgänge zu den Emporen zu benutzen sind, 
und somit der bis jetzt gar nicht in Anspruch genommene Thurmeingang wieder in 
Benutzung tritt, so würden die bis zur Erde herabhangenden Uhrgewichte sehr 
unangenehm ins Auge fallen, wobei noch zu berücksichtigen bleibt, daß der starke 
Sekundenschlag der Uhr beim Gottesdienst sehr störend ist.

*

2

2) Der Thurm ist durch Aufführung einer Mauer von dem Kirchenraum 
gänzlich zu scheiden ), um den Zug abzusperren; auch muß die Mauer bis zum 
Scheitel des Bogens hinaufgeführt werden, jo daß die Balgenkammer versteckt 
wird, die jetzt einen unangenehmen Anblick gewährt. Hierzu würde eine kleine 
Vorrückung der Orgel nach vorn erforderlich sein. — Im Innern der Kirche ist —

3

3) Ein neuer Fußboden herzustellen  ), und es sind —4*
4) Die Pfeiler mit entsprechenden Kapitälen und Basen zu versehen, auch sind 

die kleinen Rundsaülchen, von denen die Gewölberippen aufsteigen, zu ergänzen und 
ebenfalls mit Kapitäl und Base zu versehen.

5) Eine Verlegung der Kanzel ans Ende des Mittelschiffs erscheint angemessen: 
auch dürfte sie zu erneüern und mit der gothischen Architektur der Kirche in Ein
klang zu bringen sein.

6) Das s. g. Remanowskysche und Müller-Chor, welche im Chorraum an
gebracht sind, verunstalten denselben ungemein; sie verengen denselben, verfinstern 
die Kirche und ihr Anblick erweckt ein Gefühl der Unsicherheit, indem sie wie an 
die Wand geklebt erscheinen. Ihre Wegnahme ist daher nöthig. Dann fällt auch 

9 Dem Erlaüterungsberichte sind vom Revisor Randbemerkungen in Bleistift hinzuge- 
füßt, die hier in Roten ihre Stelle finden. Die erste lautet: „Zweckmäßig".

a) Die Kapellen möchten besser ganz abzubrechen und die Treppen zum Orgelchor in 
die beiden Seitenschiffe zu verlegen sein.

3) Nein! Der Zugang durch den Thurm muß beibehalten werden; die Zugluft ist durch
Doppelthüren zu beseitigen.

<) Aus welchem Material?
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der Aufgang zum Remanowskyschen Chor im Äußern der Kirche fort, der ihr in 
keiner Weise zur Zierde gereicht.

7) Angemessen erscheint es, den Fußboden des Hintern Chortheils und der 
Absis, in so weit es der Stellung des Altars halber nothwendig, um einige Stufen 
über den Fußboden der Kirche zu erhöhen, und diesen Theil der Kirche mehr aus
zuzeichnen.

8) Der Altar und das zugehörige alte hölzerne Altarbild, welches letztere 
beinah' die ganze Breite des Chorraums einnimmt und bis zum Scheitel des Ge
wölbes reicht, ist für die Verhältniffe der Kirche viel zu kolossal; die letzteren er
scheinen dadurch sehr gedrückt und der raümliche Eindruck erleidet hierdurch Abbruch, 
es empfiehlt sich daher, einen neuen Altar im richtigen Verhältniß zur Kirche 
herzustellen ). Das alte Atarbild besteht aus ganz roher Holzschnitzerei und erman
gelt eines jeden künstlerischen Werths; es ist zudem im Renaissance-Stil ausgeführt G) 
und dürfte der Wegnahme um so weniger etwas im Wege stehen, als ein neuer 
Altar, im Stil der Kirche, der letztem zur großen Zierde gereichen wird.

5

9) Der Putz im Innern der Kirche muß zum größten Theil ausgebeffert 
werden, weil er in Folge der öfteren Reparaturen sehr unregelmäßig aufge
tragen ist.

10) Die Fenster sind sehr schlecht und müssen erneuert werden.

11) Die Höhenlage der Emporen ist ungleich und nicht angemessen; die Em
pore auf der Südseite ist zu niedrig, wogegen die auf der Westseite zu hoch ist, 
beide sind daher in gleicher und angemessener Höhe neu einzurichten, wobei 
natürlich die geschweifte Form der letztgedachten Empore nicht beizubehalten ist  ).67

12) Wünschenswerth wäre es, wenn der Orgel eine dem Stil der Kirche 
angemessene Architectur gegeben werden könnte, was ohne große Kosten zu ermög
lichen sein dürfte ).8

6) Ist die Frage. Kosten?
«) Thut nichts!
7) Wünschenswerth ist die vollständige Beseitigung dieser Emporen, so daß nur der Orgel- 

Chor allein bestehen bleibt.
8) Ohne ?
9) Besser ist's diese Kapellen abzubrechen.

Was nun die Vermehrung der Sitzplätze betrifft, so muß —
13) Auf der Nordseite eine neue Empore eingerichtet werden, auch ist es 

angemessen, die Aufgänge zu der Empore im Innern der Kirche zu cassiren, und 
die Kapellen zu beiden Seiten des Thurms zu Treppenraümen zu benutzen ).9

14) Die sämmtlichen Sitzbänke und Gestühle in der Kirche sind schlecht, theils 
nehmen die letzteren auch viel Raum ein und es ist nöthig, dieselben zu erneuern 
und ihre Stellung zu ändern.

15) Zur Vermehrung der Sitzplätze können auch noch die 3 Kapellen links 
des Kircheneinganges an der Nordseite und auch der vor der Sacristei belegene 
Raum benutzt werden, diese Sitzplätze haben allerdings keinen Werth, bei dem 
Diangel an Raum kann es hierauf aber nicht weiter ankommen.
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Nach Maßgabe der an Ort und Stelle über die Herstellung der Kirche Statt 
gehabten Besprechungen erhielt Baumeister Haschte durch Regierungs-Verfügung 
vorn 22. Mai 1861 den Auftrag, die Projekte und Kostenanschläge dazu anzu
fertigen. Die Restauration soll sich beziehen — 1) auf Abbruch der entbehrlichen 
und als Gebaüde im Innern und Aüßern entstellenden Anbauten; 2) auf Verlän
gerung der beiden Seitenschiffe und auf Herstellung eines neüen Kirchengiebels nach 
Osten und zweier Eingänge in den Seiten; 3) auf Herstellung der Fenster in den 
Fensterstuben und in der Verglasung; 4) auf Herstellung eines Haupt- und Fries
gesimses, neüer Pfeiler-Abdeckungen, Herstellung der verwitterten und beschädigten 
aüßeren Mauerflächen, der Gurt- und Sockelgesimse, der Plinthe rc. ; 5) auf Er- 
neüerung des Flures der Kirche; 6) auf Herstellung des Eingangs durch den Thurm; 
7) auf Herstellung und Ergänzung der Emporen in den Seitenschiffen; 8) auf Be
schaffung neüer Kirchenstühle; 9) auf Verlegung der Kanzel, Herstellung ihres An
strichs, auf Anstrich des Hochaltars und der Orgel.

Haschte lehnte die ihm angetragene Arbeit dankend ab, worauf sie dem Bau
meister Buchterkirch in Greifenhagen unterin 15. October 1861 angetragen wurde, 
der seine Bereitwilligkeit zur Übernahme derselben mittelst Eingabe vom 28. Octo
ber 1861 erklärte.

Mittlerweile war es zur Sprache gekommen, daß die Verfügung vom 22. Mai 
auf mündlichen Anordnungen beruhte, welche der Regierungs-Baurath Oppermann 
dem rc. Haschke ertheilt hatte, und daß derselbe in der Restauration sehr weit gehen 
wollte, so daß die — nunmehr schon auf 15,000 Thlr. angenommenen Baukosten 
bei Weitem nicht ausreichen würden. Es wurde deshalb für zweckmäßig erachtet, 
mit dem großen Kirchen-Baumeister, geheimen Ober-Baurath Stüler, Rücksprache 
zu halten, und denffelben zur Vermeidung vergeblicher Arbeiten, die Haschkeschen 
Zeichnungen vorzulegen, damit er sich über den Umfang der Arbeiten ausspreche. 
Stüler gab sein Gutachten unterm 15 September 1861 wie folgt ab: —

Als Hauptgesichtspunkt wird festzuhalten sein, daß man das Bedürfniß der 
Vermehrung von Sitzplätzen möglichst durch Benutzung der vorhandenen Anbauten 
in zwei Geschossen ohne Einbaue von Emporen, welche der Erscheinung des Innern 
schaden, zu befriedigen und die ursprüngliche Structur klar darzustellen sich bestrebe. 
Die Anbauten liegen zumeist an der Nordseite, daher ist die Kanzel nach der Südseite 
zu verlegen und am Thriumphbogen anzuordnen, uni einen Theil des unnöthig 
langen Chorbaues dem Schiffe einverleiben und mit Stühlen besetzen zu können. 
Der Grundriß zeigt, wie man hierdurch bei klarer und zweckmäßiger Anordnung 
der Stühle eine bedeutende Zahl brauchbarer Sitze gegen die frühere Anordnung 
gewinnt. Rechnet mon hierzu die in den Logen der Anbauten und auf dem Orgel
chor nach Versetzung der Orgel an die westliche Giebelwand sich ergebenden Plätze, 
welche die wegfallenden auf der südlichen Empore vollkommen ersetzen, so wird sich 
sehr wohl eine Vermehrung der vorhandenen Sitze um ca. 200 ergeben, ohne daß 
man zu irgend einem Einban von Holz, welcher stets den monumentalen Charakter 
des Gebaüdes stört, seine Zuflucht zu nehmen hätte. Sollte aber hierdurch das 
Bedürfniß noch nicht erreicht werden, so ist eine möglichst schmale, oder allenfalls 
eine breitere Empore an der Nordseite, welche den Pfeiler nicht berührt, noch zu
lässig. Ist sie entbehrlich, desto besser. Die Treppen zu den Emporen sind massiv, 
untermauert oder unterwölbt, mit Geländer von gebranntem Thon, anzunehmen. 
Ein solches erhalten auch die Emporen in den Logen und in den Bögen unter dem
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Aurm. Dieser muß zur Aufstellung der Orgel ein Zwischengewölbe erhalten: die 
Mauertiefe dient zur Anordnung eines Windfangs. V

Kann sich die Herstellung der Kirche auch auf das Aüßere erstrecken, so würde 
~ sehr erwünscht sein: — 1) An der Nordseite den Anbauten Querdächer mit starkem 
Gefalle der Rinnen zwischen denselben zu geben, um eines Theils die Formen 
schöner mid stilgerechter zu gestalten, andern Theils die vermauerten Kirchenfester 
mehr öffnen zu können. Alan gewinnt eine größere Höhe von 5*/ 2—6 Fuß  
2) an der Südseite können die Fenster des Schiffes die Höhe derer im Chor 
erhalten Im Anbau muß wenigstens die ursprüngliche Anlage der Fenster wieder
hergestellt werden, wenn auch sonst vorlaüfig nichts weiter für sein Aüßeres qe- 
schehen konitte. Die kleinen unteren Fenster werden am besten ganz vermauert. 
3) An der Westseite niüffen die großen Kapellenfenster, sofern dies wegen der 
Wölbung möglich ist, sonst die Seitenfenster in anständiger Höhe, wie durch die 
Blenden angedeütet wird, geöffnet werden. Eben so die Lichtöffnungen im Thurm. 
Die Vollendung des Thurms nach den Änderungen auf dem betreffenden Blatte 
der Haschkeschen Zeichnungen wird jedenfalls wol späterer Zeit Vorbehalten bleiben. 
Der aüßere Abputz ist zu entfernen, das fehlende Simswerk in einfacher Weife zu 
ergänzen. Ist es thunlich, so ist auch das Innere ohne Abputz herzustellen!

Nachdem das Kirchenprovisorat sich unterm 12. November 1861 damit ein
verstanden erklärt, die Arbeiten Behufs Restauration der Kirche dem Baumeister 
Buchterkirch zu übertragen, wurde derselbe von der Königl. Regierung mittelst 
Verfügung vom 20. November 1861 endgültig damit betraut, ihm die Haschkeschen 
Borarbeiten, nebst dem Stülerschen Gutachten zugefertigt, und er veranlaßt, sich 
alsbald nach Golnow zu begeben, um die Kirche zu besichtigen und mit den Mit
gliedern des Provisorats sodann an Ort und Stelle das Erforderliche zu befprechen 
auch, wenn er es wünschen sollte, mit dem Kreisbaumeister Fischer in Naugard 
über das Historische der Kirche, nach dessen Acten, in Verkehr zu treten.

Buchterkirch war zu Ende des Monats März 1862 mit dem Restaurations- 
^"wurf fertig. Bevor er sich der Anfertigung der weiteren Detailzeichnungen und 
des Anschlages unterzog, kam es ihn: darauf an, diesen allgemeinen Entwurf fest- 
gestellt zu sehen. Er übergab denselben geschäftsmäßig denl Kreisbaumeister Fischer 
der ihn nut dem Kirchenvorstande durchging, welcher, mit Ausnahme einiger Monita' 
über die wohlgelungenen Projekte sehr erfreüt war, und demnächst der Königl' 
Regierung unterm 28. April 1862 vorlegte. Sodann gingen die Zeichnungen an 
Stuler,^in Berlin, ber fente Bemerkungen und Änderungsvorschläge an den betref
fenden stellen mit Blei eintrug. Sie betrafen vornehmlich den Thurmbau, wofür, 
im Zusammenhang mit dem Vorhandenen, eine einfachere und kräftigere Architektur 

^gelegten Entwürfe eigen war, wünschenswerth schien. Wird an die 
Ausführung gedacht, so empfiehlt sich — wie Stiller bemerkte — die Anfertigung 
eineä Gipsmodells, an welchem die Ansichten zu erproben sind, indem bei Thürmen 
nut wechselnden Grundformen die geometrische Zeichnung nie einen richtigen Über
blick gewährt. ö

Da die Restauration der Kirche im Innern und Aüßern auf Grund der 
Buchterkirchschen Projekte, aber ohne Thurm, nach einem ungefähren Überschlage 
nicht unter 15K10 Thlr. zu bewerkstelligen, und hierzu die disponibeln Fonds der 
Kirchenkasse nicht ausreichten, es einstweilen fein Bedenken hatte, das Fehlende durch

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 99
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ein Darlehn zu beschaffen, welches durch Überschüsse der jährlichen Revenuen in nrcht 
zu langer Zeit zu tilgen wäre, so wurde, auch mit Rücksicht darauf, daß die stelle 
des emeritirten Superintendenten Dannenberg noch nicht wieder besetzt war, die 
Sache durch Dekret vom 11. Juli 1862 auf einige Monate zurückgelegt. Am 
11. September 1862 erhielt Buchterkirch den Auftrag, mit den Entwürfen zur 
Restauration der Kirche, mit Ausnahme des Thurms, fortzufahren, und namentlich 
von den mehr dekorativen Theilen im Aüßern, so wie von den Gegenständen der 
innern Ausstattung, mit Ausschluß von Altar und Orgel, Zeichnungen im größern 
Maßstabe anzufertigen, durchweg aber unter Berücksichtigung der Stülerschen Blei

stift-Bemerkungen.
Buchterkirch reichte seine Arbeiten mittelst Berichtes vom 8. Januar 1863 

ein; sie waren, nach dem belobenden Zeügniß des Regierungs-Bauraths Homann, 
mit vielem Fleiß und großer Sachkenntniß angefertigt.

Hinsichtlich der Kosten des Restaurationsbaues hatte man sich bei den früheren 
Annahmen und Überschlägen getaüscht. Der specielle Kostenanschlag über sämmt
liche Arbeiten und Materialien belief sich auf ... . Thlr. -1.001. 29. 8 Pf. 
Davon treffen auf — den Maurer 3940 Thlr., auf Maurer-Materialien Thlr. 
5998. 10. 9; auf den Zimmermann Thlr. 456. 5 Sgr., auf Zimmer-Matenalren 
Thlr. 102. 27 Sgr. ; auf den Dachdecker Thlr. 46. 25. 8., auf dessen Matenal 
Thlr. 115. 7 Sgr.; auf den Tischler incl. Material Thlr. 1801. 22 6; auf den 
Schlosser incl. Material Thlr. 435. 4. 7; auf den Schmidt Thlr. 141. 2. 1; auf 
den Glaser incl. Material Thlr. 1077. 22 Sgr.; auf den Maler und Anstreicher 
incl. Material Thlr. 707. 17. 1; auf den Klempner Thlr. 179 8 Sgr Bau
führungs-Kosten 2000 Thlr. ; Insgemein und zu unvorhergesehenen Ausgaben 

4000 Thlr.
Es ist aber der Anschlag nicht unbedeütend überschritten worden, denn es 

haben die wirklichen Kosten des Restaurations-Baues, zufolge Abschlusses der Special- 
Baukasse, betragen............................................................................... Thlr. 22.107. 1. 7

Nachdem der Entwurf und Anschlag von der Abtheilung fürs Bauwesen im 
Könial Ministerium sür Handel rc. superrevidirt und das Kostenbedürfniß auf rund 
21002 Thlr., zufolge Rescripts vom 28. März 1865 festgestellt war; auch der 
Conservator der Kunstdenkmäler, geheimer Regierungsrath v. Quast, zufolge seines 
Schreibens vom 16. Mai 1865 gegen das Bauprojekt nichts zu erinnern gefunden 
hatte, erhielt der Baumeister Buchterkirch unterm 26. Mai 1865 den Auftrag, die 
Ausführung des Baues mit Energie in Angriff zu nehmen. Derselbe hat seine 
Thätigkeit für den Restaurationsbau am 1. August 1865 damit begonnen, daß er 
mit den betreffenden Werknieistern und Materialien-Lieferanten die erforderlichen 
Contracte abgeschlossen hat. Die Schließung des Gottesdienstes in der St. Catha- 
rinenkirche wurde dem Provisorat zum 13. August aufgegeben. Während des 
Restaurationsbaues ist der Gottesdienst theils in der St. Georgenkirche, theils m 
dem großen Saale des Schulhauses, wohin die alten Gestühle aus der St. Catha- 
rinenkirche geschafft wurden, abgehalten worden. Hier wurde der Gesang der 
Gemeinde mit einem Harmonium begleitet, welches für 80 Thlr. erworben und 
späterhin in der neben der Sacristei belegenen Kapelle, worin sich ein Altar beftndet, 
ausgestellt worden ist. Der Bau hat nicht volle zwei Jahre in Anspruch genommen. 
Die Kirche konnte am 6. Juni 1867 dem gottesdienstlichen Gebrauch wieder.
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übergeben werden; an diesem Tage weihte der General-Superintendent von Pom
mern, Dr. Jaspis, das wiederhergestellte Gebäude ein.

Von Neben-Verhandlungen in Bezug auf den Restaurationsbau der St. 
Catharinenkirche ist Folgendes der Mittheilung werth: —

Der Superintendent Noeber, Nachfolger des Emeritus Dannenberg, hatte 
unterm 29. December 1865 ein Jmmediat-Gesuch um Bewilligung eines mit Glas
malerei versehenen Fensters eingereicht. Der König gab das Gesuch an den Mi
nister der geistlichen rc. Angelegenheiten ab, ohne darüber Berichterstattung zu 
befehlen. Nichts desto weniger nahm der Minister den Gegenstand der Jmmediat- 
Vorstellung selbständig in die Hand, woraus sich zwischen ihm, der Oberbaubehörde 
im Ministerium des Handels, der König!. Regierung, dem Kirchenprovisorat, dem 
Conservator der Kunstdenkmüler und dem Kreisbaumeister Buchterkirch, als Leiter 
des Restaurationsbaues, ein Schriftwechsel entsponnen hat, welcher mit einem 
Rescript des Ministers der geistlichen rc. Angelegenheiten vom 27. Februar 1867, 
dahin lautend: — daß von dem Gnadengeschenk für bunte Chorfenster abzusehen ist, 
da jetzt die Fenster angemessen restaurirt sind, und die spätere Beschaffung von 
farbigen Fenstern durch die Kirchenkaffe oder die Gemeinde nicht ausgeschlossen bleibt 
— einstweilen und bis auf Weiteres zum Abschluß gekommen ist. In bautechnischer 
Beziehung kann der Plan des Superintendenten Roeber, den Altarraum der Kirche 
mit gemalten Fenstern zu versehen, nur als höchst angemessen erachtet werden, 
da Glasgemälde, welche im Allgemeinen den besten Schmuck eines Gotteshauses 
bilden, auch hier der St. Catharinenkirche zur schönsten Zierde gereichen werden. 
Daß der Superintendent beim Könige nur um Ein Fenster, das mittlere der fünf 
Chorfenster, gebeten hat, begründet sich in dem Glauben, daß diese Bitte um so 
eher Berücksichtigung finden werde, je bescheidener sie erscheine, und in der Hoffnung, 
die übrigen Fenster des hohen Chors in einfacher Grisaillen-Malerei auch aus den 
Mitteln der Kirche beschaffen zu können, da im „Insgemein" des Anschlages schon 
darauf Rücksicht genommen war; denn da der Flächeninhalt der 4 Nebenfenster 
des Chors 497 Quadratfuß beträgt, und der Glasmaler »Her, in Berlin, bei 
ganz vorzüglicher Arbeit den Qf. Grifaillen-Malerei durchschnittlich zu 1 Thlr. 5 Sgr. 
liefert, so würden diese 4 Fenster im Ganzen Thlr. 577. 17 Sgr. gekostet haben, 
was sich aus dem Titel „Insgemein", der 4000 Thlr. zur Verfügung gestellt hatte, 
bestreiten ließ, ohne anderen nothwendigen Ausgaben Eintrag zu thun. Geheimer
rath v. Quast fand bei dem Projekte ein Bedenken darin, daß der Chorschluß durch 
3 Seiten eines Polygons gebildet wird, deren Fenster gemeinschaftlich in der Per
spective der Kirche sich darstellen, daher es zu wünschen sei, daß die drei Fenster in 
kräftigen Farben wesentlich gleichmäßig behandelt würden, während die beiden 
anderen nur den matten Ton der Grisaillen zeigten. Die Glasgemälde mit ihren, 
aus dem Leben Christi entnommenen, Darstellungen hatten die Bestimmung, die 
Stelle des Altarbildes zu vertreten, denn darüber waren alle Stimmen einig, daß 
der, zum Stile der Kirche nicht paffende alte Renaissance-Altar nicht wieder aufzu
stellen, sondern durch einen neüen kleineren zu ersetzen war. Da in den altchrist
lichen Kirchen Ciborien ziemlich die Regel waren, im frühern Mittelalter nicht selten 
vorkamen, und auch in neuerer Zeit in evangelischen Kirchen, z. B. in der Schloß
kapelle zu Berlin, angewendet worden sind, so wählte Buchterkirch, in Übereinstim
mung mit dem Superintendenten Roeber, einen kleinen Altar in Cement, in Form 
der alten Ciborien, mit einem einfachen Crucifix und dem Durchblick nach der Ost- 
wand und dem Fenster dahinter, bei deffen Ausführung er ein Gutachten der Ober-

99*



788 Der Naugarder Kreis.

Baubehörde, das eine größere Leichtigkeit der Formen in Bezug auf Stützen und 
Dach nebst Aufsatz empfahl, zu Rathe zu ziehen hatte. Kommenden Tagen ist es 
Vorbehalten, das Ciborium durch ein Fenstergemälde mit einem Altarblatt zu 
schmücken Daß der König das Jmmediat-Gesuch des Superintendenten Roeber 
vom 29. December 1865 ohne weitere Bestimmung an den Minister der geistlichen rc. 
Angelegenheiten abgab, lag augenscheinlich in den Zeitverhältnissen, da schon in den 
ersten Monaten des Jahres 1866 am politischen Horizont schwere Gewitterwolken 
heraufzogen, die sich bald darauf in dem österreichischen Kriege mit Donnergekrach 
entluden.

Zur Beleüchtung der Kirche beim Abendgottesdienst besitzt dieselbe von Alters 
her drei Messing-Kronleüchter, welche wohl erhalten und, nachdem sie gereinigt, in 
der restaurirten Kirche wieder aufgehängt worden sind, und zwar in der Art, daß 
einer im Altarraum, die beiden anderen im Mittelschiff ihre Stelle erhalten haben. 
Diese Beleüchtung konnte aber als eine ausreichende nicht erachtet werden; es blieben 
viele und große Raüme ohne unmittelbare Beleüchtung: die beiden Seitenschiffe, 
die Thurmhalle, ober- und unterhalb des Orgelchors, die beiden Eingangshallen 
der Süd- und Nordseite. Wurde nun auch einstweilen davon abgesehen — der 
Kosten halber — alle diese genannten Kirchentheile mit Kronleüchtern zu versehen, 
so erschien es doch durchaus nothwendig, noch 2 große Kronleüchter für die beiden 
Seitenschiffe zu beschaffen, die dann zugleich einiges Licht in die südlichen und 
nördlichen Vorbauten werfen. Buchterkirch entwarf eine, dem Baustil der Kirche 
angepaßte, Zeichnung von diesen Kronleüchtern, mit je 24 Kerzen, welche in Zink
guß, echt auf Ölgrund vergoldet, von Geiß, in Berlin, an gefertigt wurden. Sie 
haben ein sehr schönes Aussehen. Jeder hat 96 Thlr. gekostet.

Als der Restaurationsban sich 1867 seinem Ende näherte, erhielt die Kirche 
verschiedene Geschenke, als: Ein Geschenk von 75 Thlr. Behufs Anschaffung der 
Materialien zu einem Altarteppich, welchen mehrere, der Kirchengemeinde angehörige 
Frauen und Jungfrauen mit eigener Hand gestickt haben, ein wahres Prachtstück! 
2) Von mehreren Frauen 2573 Thlr. zu einem großen Crucifix aus Zinkguß mit 
vergoldetem corpus. 3) Von 4 Lehrern der Stadtschule eine schön gebundene Altar- 
Bibel. 4) Von der Ehefrau des Kaufmanns Barth eine samtne carmoisinrothe 
Kanzelpultdecke mit Goldborten und Goldstickerei.

Wegen Wiederherstellung der Thurmuhr, die der Stadt gehört, erhoben sich 
zwischen Magistrat und Kirchenprovisorat Irrungen, welche dadurch beigelegt wurden, 
daß ersterer die Uhr auf Kosten der Kämmerei in Stand setzen ließ, und die 
Kirche das alte Gestühl, welches während des interimistischen Gottesdienstes im 
großen Saale der Stadtschule aufgestellt worden war, an diese Anstalt unentgeldlich 
abtrat.

Bald nach Beendigung des Restaurationsbaues, der das Kirchengebaüde im 
Aüßern wie im Innern stilgerecht wiederhergestellt, alle Emporen entfernt, und eine 
größere Anzahl von Sitzplätzen — 1050 — auf ebener Erde geschaffen hat, wodurch 
eine andere Vertheilung und Stellung der Gestühle, gegen früher, nothwendig wurde, 
war es des Kirchenprovisorats Absicht, die Miethspreise der Sitze zu erhöhen. Für 
die besten Plätze im Hauptschiff zunächst der Kanzel wollte man jährlich 20 Sgr. 
fordern, für die weiter nach hinten gelegenen 15 Sgr., und für die Plätze in den 
Seitenschiffen 77, und 5 Sgr. Nach reiflicherer Überlegung kam aber das Provisorat 
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von diesem Plane zurück, und es blieb, zufolge Beschlusses vom 21. August 1867, 
bei den alten Sätzen von 15, 7J/2 und 5 Sgr., was die König!. Regierung unterm 
28. August 1867 genehmigte.

Seltsamer Weise war beim Bau der Kanzel der Schalldeckel vergesien wor
den, was erst nach Wiedereröffnung des Gottesdienstes bemerkt wurde. Man be
eilte sich, diesem Mangel durch einen Deckel von Holz abzuhelfen, welcher aber in 
seiner einfachen, ja rohen Weise die schöne Kanzel und das ganze Kirchengebaüde 
verunzierte. Buchterkirch entwarf daher im Jahre 1869 eine Zeichnung zu einem, 
der Kanzel entsprechenden, stilgerechten Schalldeckel, dessen Ausführung der Bild
hauer Eduard Pietschmann, in Stettin, übernommen, seine Arbeit aber im December 
1870 noch nicht abgeliefert hatte. Die Kosten sind zu 281 Thlr. veranschlagt.

Im Monat Juli des Jahres 1870 wurde eine sehr schlimme Entdeckung 
gemacht. Man fand die Rordseite der Kirche, an welcher die 4 Satteldächer der 
Seitenhallen liegen, vollständig durchgewässert und vom Schwamme angegriffen, 
der bereits den dort befindlichen Fußboden sammt den Unterlagen total zerstört 
hatte und weiter ins Innere der Kirche sich zu verbreiten scheint. Es war schleü- 
nigste Abhülfe nöthig. Der große Schaden ist durch fehlerhafte Anlagen beim Re- 
staurationsbau entstanden, namentlich durch ganz unzweckmäßige Legung der Dach
rinnen, welche an der vom Schwamme heimgesuchten Nordseite so angebracht sind, 
daß sie das Wasser, statt von der Kirche ab, in jie hinein leiten. Beim Aufnehmen 
der Dielen fand sich unter denselben stehendes Wasser, und man sah, wie das 
Regenwasser durch die Rinnen an das Fundament geleitet, durch dieses gegangen 
ist und sich einen ordentlichen Lauf unter den Dielen gebildet und auf diese Weise 
einen Schwamm erzeügt hat, wie er in dieser Ausdehnung und Intensität wol 
selten vorkommen mag. Im December 1870 war diesem großen Übel noch nicht 
abgeholfen.

Orgel. In Folge einer Anzeige des Superintendenten Dannenberg vom 
24. August 1834, daß die Orgelnder St. Catharinenkirche sich in einem sehr schlechten 
Zustande befinde und dringend einer Reparatur bedürftig sei, beauftragte die König!. 
Regierung den Orgelbaumeister Grüneberg, zu Stettin, sich nach Golnow zu ver
fügen, das Werk zu besichtigen und zu untersuchen, und einen Anschlag von den 
Kosten der Reparatur anzufertigen. Meister Grüneberg berichtete unterm 14. Fe
bruar 1835, daß er die Golnower Orgel schon zum öftern reparirt habe, es sei 
ihm aber, bei der ursprünglich schlechten Beschaffenheit derselben, trotz aller ange
wandten Blühe, noch niemals gelungen, sie auf längere Zeit dauerhaft herzustellen. 
Jetzt aber sei sie in einem Zustande, daß jeder Groschen, der auf ihre Reparatur 
verwendet werde, eigentlich weggeworfen sei. Deshalb habe er, nach Rücksprache 
mit dem Superintendenten Dannenberg, zum Bau einer neüen Orgel Zeichnung und 
Anschlag angefertigt, den er zur Prüfung bezw. Genehmigung einreichte. Musik- 
Director Bach, in Berlin, dem die Prüfung des Anschlags übertragen worden war, 
sprach sich über denselben beifällig aus, worauf zwischen dem Kirchenprovisorat 
und Meister Grüneberg unterm 17. November 1835 ein Contract geschloffen wurde, 
kraft dessen der Meister den Bau der Orgel, incl. aller architektonischen und sonstigen 
Zierrathen, für die runde Summe von 2000 Thlr. übernahm. Grüneberg starb, 
ohne den Orgelbau beendigt zu haben. Das Wenige, was daran noch zu thun 
war, so wie die Aufstellung des Werkes übernahm, für Rechnung der Wittwe
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Grüneberg, der Orgelbaumeister C. A. Buchholz, aus Berlin. Am 12. Mai 1837 
nahm Dr. Loewe die Orgel ab. In dem betreffenden Protokoll sagte derselbe: 
„Das ganze Werk macht eine herrliche und erhebende Wirkung, spielt sich ungemein 
leicht und die Register liegen möglichst bequem zur Hand. Diese Orgel ist des seel. 
Grüneberg allerschönste und gelungenste Arbeit und übertrifft noch bei weitem 
unsere Johannis-Orgel in Stettin." Geweiht und zum ersten Male beim Gottes
dienst gespielt wurde die Orgel am 1. Pfingsttage 1837.

Die alte Orgel wurde vorlaüfig in einer Kapelle der Kirche aufbewahrt, nnd 
die Bestimmung darüber, ob die noch brauchbaren Register zu einer kleinen Orgel 
in der St. Georgenkirche zu verwenden seien, oder ob auf den Verkauf an eine 
andere Kirche Bedacht zu nehmen sein werde, vorbehalten. Unterhandlungen, welche 
1839 mit dem Meister Schulze, aus Paulinzelle, wegen Verwendung der alten 
Orgel angeknüpft wurden, zerschlugen sich, und eben so hatten Verhandlungen mit dein 
Meister Kaltschmidt, von Stettin, wegen ihrer Verwendung zu einer Orgel für die 
St. Georgenkirche, keinen Erfolg, indem er erklärte, daß sämmtliche Pfeifen ohne 
Werth seien, und höchstens zum Verkauf an einen Orgelbauer dienen könnten, der 
die etwa noch brauchbaren Stücke möglicher Weise zu verwenden vermöge. Kalt
schmidt nahm eine Taxe auf, für die ihm die alte Orgel überlassen worden ist. 
Die Taxe fehlt in den Acten.

Nachdem bereits im Jahre 1842 mit dem Meister Kaltschmidt Unterhandlungen 
angeknüpft waren, welche eine Erweiterung und Verstärkung der neüen Grüneberg- 
schen Orgel in der St. Catharinenkirche zum Zweck hatten, womit Bach Bedingungs
weise, Löwe aber unbedingt einverstanden war, wurde über den Bau der Orgel 
unterm 23. November 1847 ein Contract abgeschlossen, worin er sich verpflichtet 
hatte, den Vergrößerungsbau bis zum 1. August 1848 zu beendigen. Die inzwischen 
eingetretenen politischen Ereigniffe wirkten aber auch auf diese Arbeiten nachtheilig 
ein, so daß sie erst im December 1848 vollendet wurden. Löwe revidirte die Orgel 
am 10. des genannten Monats, und nahm sie ab, indem er, mit Ausnahme einiger 
kleinen Monita, sein Urtheil dahin abgab: Im Ganzen ist das Werk reich an schönen 
Stimmen und macht dem Meister alle Ehre. Es fehlt nicht an feinen und süßen 
Stimmen für Solo-Vorträge, jedes Manual entwickelt Fülle, Kraft und Schönheit. 
Die Spielart, auch gekoppelt, ist gar nicht schwer, der Zufluß des Windes so voll
kommen ausreichend, daß die Melodie, wenn auch ganze Baß-Accorde herangeworfen 
werden, glänzend feststeht, ohne alle Windstößigkeit, und wenn die Posaune wird, 
was sie werden kann, so bleibt in der That gar nichts zu wünschen übrig. Die 
Gesammtkosten dieses Orgel-Ausbaues durch Meister Kaltschmidt haben Thlr. 944. 
9. 11 Pf. betragen.

Im Jahre 1855 mußte die Orgel gereinigt und gestimmt werden, wofür 
Kaltschmidt 42 Thlr. liquidirte. Sodann war im Lauf der Zeit die Orgel im 
Regierwerk, in der Stimmung und Windführung so reparaturbedürftig geworden, 
daß mehrere Register, namentlich die MixlurcN, gar nicht gebraucht werden konnten. 
Der jüngere Grüneberg führte die nothwendige Reparatur im Jahre 1859 aus, 
wofür er Thlr. 33. 25 Sgr. erhielt. Aber gleich darauf, im Sommer 1860, mußte 
Meister Grüneberg wieder von Stettin herbeigeholt werden, um Mängeln in der 
Windführung abzuhelfen, wofür er 13 Thlr. empfing. 1864 wurde die Orgel von 
dem Orgelbauer Hildebrandt gegen Empfang von 25 Thlr. gestimmt. Der Restau- 
rationsbau der Kirche hat auch einen Umbau der Orgel nothwendig gemacht, der 
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von dem Meister Grüneberg, dem jüngern, für die contractmäßige Summe von 
1580 Thlr. 5 Sgr. ausgeführt worden ist. Musikdirector Flügel, der die Orgel 
am 5. Juni 1867 abnahm, gab sein Urtheil in Bezug auf das volle Werk dahin 
ab, daß dasselbe eine frische, kräftige und präcise Ansprache habe, in der leeren 
Kirche große, fast grelle Kraft, bei gefüllter Kirche mit über 1000 Sitzen wird die 
Tonfülle wohlthuender wirken und jedenfalls den Gemeindegesang sicher leiten. 
Es klingt sehr gut in der Kirche, weil sie hinreichende Resonnanz hat. Das Orgel
werk hat im Ganzen 25 klingende Stimmen: 12 im Haupt- und 8 im Obermanual, 
5 im Pedal, Das Orgelwerk ist gegen früher um etwa 12—13 Fuß nach dem 
Thurm zu zurückgestellt und dadurch die Aufstellung eines Sängerchors im Vordergründe 
der Nische ermöglicht; freilich wol kaum zu Gunsten des Orgeltons, denn dieser 
verbreitet sich zunächst innerhalb der Nische, in welcher das Orgelwerk steht, und die 
Schallwellen können sich nicht unmittelbar nach dem Schiffe der Kirche zu ausbreiten. 
Der Orgel-Prospect sieht, der Kirche angemessen, recht würdig aus.

Thurmbau. Bericht des Kirchenprovisorats vom 5. Juni 1866. — Wenn 
gleich für jetzt und die nächste Zukunft wenig Aussicht auf die Ausführung des so 
dringend nöthigen Thurmbaus vorhanden ist, da der Restaurationsbau der Kirche 
nicht nur deren Mittel absorbirt, sondern auch noch eine Anleihe nöthig macht, so 
erlauben wir uns dennoch, der Königl. Regierung zur Revision das Project zur 
Umgestaltung und Erhöhung des Thurms der St. Catharinenkirche, bestehend in 
3 Bl. Zeichnungen (Bl. 29, 30, 31) und dem Anschläge nebst Erlaüterungsbericht 
des Kreisbaumeisters Buchterkirch, welchen die Zeichnungen der Aufnahme, Bl. 2, 
6 und 7, so wie der ursprüngliche Entwurf des geh. Oberbauraths Stüler, auf 
Bl. 28, beigefügt sind, zu überreichen, da wir die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben 
können, daß sich irgend woher die Mittel finden werden, den Thurnr mit der restau- 
rirten Kirche einigermaßen in Übereinstimmung und das schöne Projekt des rc. 
Buchterkirch in Ausführung bringen zu können. Die städtischen Behörden hatten 
sich erboten, uns zu Hülfe zu kommen, können aber unter den jetzigen Zeitverhält
nissen — (österreichisch-deütscher Krieg) — ihre Anerbietungen nicht in Ausführung 
bringen und wenn sie es auch vermöchten, so dürfen wir es doch nicht wagen, auf 
diese hin, den Bau zu beginnen, da wir die Kirche dadurch mit Schulden belasten 
würden, welche sie nie wieder würde abzahlen können (?). Es wurde früher ange
nommen, daß der Thurmbau nur 10.000 Thlr. kosten würde, Buchterkirchs Anschlag 
erreichte aber die Summe von 16.205 Thlr. 19 Sgr. Der Magistrat hatte sich 
erboten, uns 5000 Thlr. auf 20 Jahre zinsfrei, und die andern 5000 Thlr. 
gegen Zinsen vorzufchießen, es würden nun noch 6205 Thlr. 19 Sgr. fehlen, und 
wissen wir nicht, da die Kirche nach Beendigung des Restaurationsbaues sehr geringe 
Überschüsse behalten wird, wovon Zinsen entrichtet und das Kapital abbezahlt werden 
soll. Da der Thurm der ganzen Stadt zur Zierde gereicht und das Projekt des rc. 
Buchterkirch großen Beifall findet, so hoffen wir, daß die städtischen Behörden bei 
günstigeren Zeitverhältntssen noch größere Opfer bringen und auch von anderen 
Seiten her uns Zuflüsse zu Theil werden, weshalb wir schon jetzt, damit event, die 
nöthigen Vorarbeiten geschehen können, der Königl. Regierung die Zeichnungen ein- 
reichen. — Verfügung der Königl. Regierung an das Kirchenprovisorat vom 27. 
October 1866. Wir vermögen nicht abzusehen, wie die durch den Kirchenrestaura
tionsbau völlig erschöpfte Kirchenkaffe im Stande sein sollte, eine so kostspielige 
Unternehmung wie den gewünschten Thurmbau schon jetzt durchzuführen. Wie das
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Provisorat selbst einraümt, fehlt es an allen Mitteln, um ein etwa anzulehnendes 
Kapital zu verzinsen und zu amortisiren. Hieraus folgt, daß der Thurmbau auf 
sich beruhen muß, bis die Kirche wiederum zu einigen Kräften gelangt sein wird, 
was voraussichtlich in den nächsten Jahren noch nicht der Fall sein kann. Wir 
senden deshalb die Bauzeichnungen und den Kostenanschlag zur Aufbewahrung im 
Kirchenarchiv zurück, und überlassen dem Provisorat zu geeigneter Zeit diesen Gegen
stand wiederum in Anregung zu bringen. Schon jetzt die höhere Superrevision des 
Projekts in Antrag zu bringen, halten wir um so weniger für gerathen, als sich 
doch wahrscheinlich, falls nach einer Reihe von Jahren zum Bau geschritten werden 
sollte, eine Umarbeitung des Anschlags wegen der Preisveränderungen der Mate
rialien und des Arbeitslohnes nöthig machen wird. — Benjamin Franklins Er
findung der Ableitung des elektrischen Funkens wird in ihrer Anwendung zum 
Schutz von Gebaüden in neürer Zeit von manchen Stimmen für nachtheilig erklärt. 
Dies hat das Provisorat der St. Catharinenkirche nicht abgehalten, den Thurm 
derselben im Herbst 1863 mit einem Blitzableiter zu versehen, wozu der Vorgang 
in Damm, woselbst im Sommer des genannten Jahres die Kirche durch zündenden 
Blitzschlag zerstört wurde, die nächste Veranlassung gegeben hat. Die Kosten haben 
Thlr. 186. 15. 6 Pf. betragen. Es gibt in deütschen Landen eine Hauptstadt, die 
Residenz eines Königs, die man die Stadt der Blitzableiter nennen kann; fast jedes 
Haus in dieser Stadt hat, je nach seiner Größe 8—16 Spitzen auf seinem Dache; 
ein seltsamer Anblick! Die Lage der Stadt in einem engen von W. nach O. 
streichenden Thale mag die Ursache dieser zahlreichen Vorsichtsmaßregeln fein.

Prozeß wegen Freiholzes aus der Stadtforst. Man kennt kein Privi
legium, auch keinen Vertrag, wodurch die geistlichen Institute das Recht erworben 
haben, für alle ihre Gebaüde das erforderliche Bauholz aus den städtischen Forsten 
unentgeldlich zu beanspruchen; wol aber beruht es auf uraltem, feit undenklichen 
Zeiten und Jahrhunderte lang in Kraft gewesenem Herkommen, daß die Stadt 
Golnow die Pflicht hat, zu allen Neü- und Reparaturbauten der Kirchen, der Pfarr- 
wohnhaüser und deren Nebengebaüde rc. das nöthige Bauholz ohn' Entgeld herzu
geben, — soweit es in ihren Waldungen vorhanden ist, wie in neürer Zeit von 
Magistratswegen hinzugefügt wird. Als im Jahre 1864 der Restaurationsbau der 
St. Catharinenkirche in Angriff genommen wurde und man darüber einig geworden 
war, von Grund aus ein neües Gestühl für dieselbe aus Eichenholz zu erbauen, 
verlangte das Kirchenprovisorat vom Magistrat die unentgeldliche Hergabe des dazu 
nöthigen Holzes. Abgesehen davon, daß von dem in vorhistorischer, auch noch in 
späterer Zeit vorhanden gewesenem Eichen-Urwald heüt' zu Tage wohl kaum noch 
ein einziger, verkommener Eichbaum vorhanden ist, daher kein Eichenholz gegeben 
werden konnte, bestritt der Magistrat die der Stadt angeblich obliegende Verpflich
tung, auch zur Anfertigung des Gestühls das erforderliche Holz überhaupt herzu
geben, da die Observanz die freie Lieferung nur des eigentlichen Bauholzes, soweit 
es vom Zimmermanne verbraucht wird, und nicht das Holz, welches der Tischler 
verarbeitet, im Auge habe. Das Gegentheil wurde vom Provisorat behauptet. 
Und nun entstand ein Hin- und Herschreiben zwischen den Betheiligten, welches, 
da der Magistrat bei feinem kategorischen Rein! wir geben kein Holz zum Gestühl! 
beharrte, damit endigte, daß Seitens der Königl. Regierung ein Interimistikum 
zu Gunsten der Kirche festgesetzt wurde. Dagegen beschritt der Magistrat den Rechts
weg, der zu folgendem —
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Erk enntniß führte: — Im Namen des Königs. In Sachen der Stadtgemeinde 
Golnow, Klägerin, gegen die St. Catharinenkirche zu Golnow, vertreten 1) durch 
den Königl. Fiskus als Patron; 2) das Kirchenprovisorat, bestehend aus a) dem Super
intendenten Roeber, b) dem Kaufmann Zaucke, c) dem Tuchmachermeister Lutsch, 
senior, zu Golnow, Verklagte, hat das Königl. Kreisgericht zu Naugard in der 
Sitzung vom 19. September 1867, an welcher Theil genommen haben: der Kreis
gerichts-Director v. Boß, die Kreisrichter Hering und Franz, den Verhandlungen 
gemäß für Recht erkannt:

Daß die Verklagte nicht befugt, von der Klägerin die unentgeldliche 
Hergabe des zu dem Gestühl in der St. Catharinenkirche zu Golnow 
erforderlichen Holzes aus der Stadtsorft zu verlangen, und die Proceßkosten 
der Verklagten aufzuerlegen. V. R. W.

Gründe. Aus Anlaß des nach 1864 in der St. Catharinenkirche zu Golnow 
ausgeführten Restaurationsbaus, welcher sich auf eine Erneüerung des Gestühls 
im Innern der Kirche erstreckte, hat die Königl. Regierung zu Stettin festgesetzt, 
daß die Klägerin das zum Gestühl nöthige Holz frei zu verabfolgen habe. Die 
Klägerin hat hierauf klagend beantragt, so, wie jetzt geschehen zu erkennen. Die 
Verklagte hat Abweisung beantragt, weil der Klägerin die von dieser bestrittene 
Pflicht obliege: 1) nach wiederholten Anerkenntnissen der Klägerin, 2) auf Grund 
einer durch den commissarischen Visitations-Bescheid vom 16. Mai 1742 bezeügten 
Observanz, vermöge deren die Klägerin seit mindestens 100 Jahren das zu Bauten 
in der Kirche erforderliche Holz zum Militair- und Orgelchor, und ein Mal auch 
zur Befriedigung des Kirchenplatzes hergegeben habe, einer Observanz, welche auch 
auf das Gestühl zu beziehen sei, dieses die beiden Chöre in sich begreife, und was 
ein nothwendiger Bestandtheil der Kirche sei. Die Klägerin hat die Behauptungen 
der Verklagten, mit Ausnahme der von dieser hervorgehobenen einzelnen Fälle 
der Hergabe von Holz zum Bauen der Kirche, bestritten. Der Klageantrag ist 
begründet, weil die von der Verklagten behauptete Verpflichtung der Klägerin nicht 
nachgewiesen ist. Ein Anerkenntniß der Letzter« liegt nicht vor. Die Verklagten 
haben solches darin gefunden, daß die Klägerin auf die ihr durch die Königl. Re
gierung gewordene Mittheilung der Bauanschläge, Zeichnungen und Materialien
berechnungen erwidert hat, daß sie das nach der auf das Material zum Gestühl 
Uch nicht erstreckenden Berechnung vom 30. November 1862 veranschlagte Holz 
herzugeben bereit sei. Allein wie diese Erklärung auf das Material zum Gestühl 
zu beziehen sein soll, ist nicht abznsehen, weil dieses in der Berechnung nicht ein
begriffen ist. Vergebens hat die Verklagte gesucht, diese Erklärung der Klägerin 
als ein allgemeines, also sich auf das Gestühl mitbeziehendes Anerkenntniß darzu- 
ftellen. Die Berechnung bezieht sich aber auch auf die Berechnung, in deren Inhalt 
sie ihre einschränkende Bestimmung findet. Diese Auslegung wird auch nicht dadurch 
beseitigt, daß, wie die Verklagte ausgeführt hat, nur in Folge Unkenntniß der 
Verhältniffe auf Seite des veranschlagenden Baubeamten die Mitveranschlagung 
des Materials zum Gestühl unterblieben sei. Denn aus dieser angeblich irrthüm- 
lichen Unterlassung eines Dritten folgt nichts über die der Erklärung der Klägerin 
zu Grunde liegende Willensmeinung der Letztern. Ein anderes Anerkenntniß der 
Klägerin soll nach Ansicht der Verklagten in dem vom Magistrate der klagenden 
^rtadtgemeinde unterm 10. October 1805 an das Consistorium erstatteten Bericht 
enthalten sein, welcher die Bereitwilligkeit der Klägerin zur unentgeldlichen Verab-

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 100 
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folgung von Bauholz zur Unterhaltung der Kirchengebaüde, als der Präpositur, 
des Diaconats und des Wittwen- und des Küsterhauses ausspricht. Dieser Bericht 
kann aber nicht auf das Gestühl bezogen werden; denn einmal wird zur Herstellung 
der Letztem kein „Bauholz", in des Wortes gewöhnlicher Bedeütung, verwandt, 
und zweitens bildet das Gestühl der Kirche nicht einen Theil der in dem Berichte 
bezeichneten Pfarrgebaüde. Auch die behauptete Observanz ist unerwiesen. Der 
Visitationsbescheid von 1742 besagt nur, daß den piis corporibus von dem, was 
sie bis dahin an Holz frei erhalten haben, nichts entzogen werden soll, und bezieht 
sich also lediglich auf den bestehenden Rechtsstand, ohne diesen zu bestimmen, das 
näher zu bestimmen. Die Behauptung, daß die Klägerin seit mindestens 100 
Jahren das zu Bauten an der Kirche erforderliche Holz u nentgeldlich hergegeben 
habe, ist bestritten und unerwiesen, weil zum Beweise nur der Eid zugeschoben, hierzu 
aber nicht die nach §. 259, L, 10, A. G. O., erforderliche Genehmigung der, den 
Königl. Fiskus vertretenden, Behörde beigebracht ist. Die von der Verklagten 
hervorgehobenen einzelnen Fälle, in denen das Holz von der Klägerin hergegeben 
sein soll, lassen eine auch auf das Gestühl mit zu beziehende Observanz nicht er
kennen, weil nach dem Gutachten des Königl. Regierungs- und Bauraths Homann 
weder das Militair-, noch das Orgel-Chor zum Gestühl gehören, und, weil ferner 
die Befnedigung des Kirchplatzes in einer zu entfernten Beziehung zur Kirche selbst 
und nainentlich zu deren Gestühl steht, als daß aus der Hergabe des Holzes zur 
Befriedigung eine auch auf das Gestühl sich erstreckende Observanz zu entnehmen 
wäre. Unerheblich ist endlich, wenn, wie die Verklagte behauptet hat, das Gestühl 
ein nothwendiger Bestandtheil der Kirche ist. Denn aus den, von der Verklagten 
hervorgehobenen Fällen der Holzlieferung zur Herstellung der Chöre und der Ein
friedigung folgt hiernächst nur ein zur Holzlieferung für die Chöre und für die 
Befriedigung verpflichtende Observanz, und wenn die Klägerin anerkannt hat, zur 
Bauholzlieferung für die ganze Kirche, mit Ausschluß jedoch des Gestühls, schuldig 
zu sein, so ist danach eben eine, nicht auf alle Theile der Kirche sich beziehende, 
Verpflichtung der Klägerin festgestellt, und kein Grund gegeben, dieser Pflicht eine 
weitere Ausdehnung zu verleihen. Eine solche nur theilweise Verpflichtung ist sehr 
wohl denkbar, der Rechtsstand ist aber der, daß das Material zum Gestühl nicht 
von der Klägerin, sondern nach Maßgabe der §§. 710, sqq. I, 2., A. L. R. 
anderweit zu beschaffen ist. Die Kosten waren der Verklagten aufzuerlegen (§. 2, 
1. 23 A. G. O.) — Urkundlich ausgefertigt. Naugard, den 20. September 1867. 
Königliches Kreisgericht, I. Abtheilung. (L. S.) gez v. Voß.

Gegen dieses Erkenntniß ließ das Kirchenprovisorat die Berufung an den 
zweiten Richter beim Appellhofe in Stettin rechtzeitig anmelden. Run aber begab 
es sich, daß der mit der Appellation betraute Rechtsanwalt „zu seinem sehr großen 
Bedauern" unterm 16. März 1868 die Anzeige machte, „daß die Einreichung der 
Appellations-Rechtfertigungsschrift aus Versehen seines Schreiber-Personals unter
blieben und demnach das erste Urtel in Rechtskraft übergegangen sei." So ist 
durch die Nachlässigkeit eines Rechts-Consulenten das Präsumtiv-Recht auf freies 
Bauholz auch für das Gestühl der Kirche auf immerwährende Zeiten vergeben 

worden.

Kirchenbibliothek. Sie ist, nachdem sie bisher in der Kirche selbst ge
standen hatte, auf Anordnung des Consistoriums 1865 in die Lmperintendentur 
verlegt und demnächst catalogisirt worden.
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Kirchensiegel. Eine Jungfrau, die heil. Catharine darstellend, mit einem 
Strahlenkranz ums Haupt, in der rechten Hand einen Ölzweig, die linke Hand aufs 
Herz gelegt, zu Füßen rechts ein dreiblumiger Nosenstock, links eine dreiblüthige 
Lilie. Umschrift: Golnowsche St. Catharinen Kirchen Siegel.

Die St. Georgenkirche
liegt ain äußersten Ende der Vorstadt Wiek, von Sandflächen rings umgeben, dicht 
am Stadtwalde, von dieser Seite etwas geschützt, sonst schutzlos vor Wind und 
und Wetter. Sie ist, wie schon der Name andeütet, als Betkapelle des Hospitals 
St. Georgii in jener Zeit angelegt worden, da das Gebaüde desselben den Aus
sätzigen zum Asyl diente, denen die Tröstungen der Religion in dieser Kapelle 
gespendet wurden. Die Wiek war einst, in den Tagen des Hansebundes, der Sitz 
der Seefahrer und Handelsleüte, — wie noch heüte der Flußschiffer und Kahnfahrer 
— die es durch ihre Betriebsamkeit zu Wohlhabenheit und selbst Reichthum gebracht 
und somit die Mittel gewonnen hatten, ein, dem heil. Georg geweihtes, Kranken
haus nebst Kapelle, letztere mit einem besonderen Priester, unter der Ägide von 
Bürgermeister inib Rath der Stadt Golnow, zu gründen. Die Stifter übertrugen 
das Patronat dem Magistrat, als Repräsentanten der ganzen Stadtgemeinde, also 
auch der Wiekschen Vorstadt, wie denn der Magistrat Patron des St. Georgs- 
Hospitals geblieben, indeß das Patronat über das mit dem Hospital verbunden 
gewesene kleine Gotteshaus auf den landesherrlichen Fiskus übergegangen ist, 
thatsächlich, wie es scheint, seit den Tagen der Kirchenverbesserung, rechtlich jedoch 
erst durch den Visitationsbescheid von 1742, welcher, man mag es nehmen, wie 
man will, in dieser Beziehung als ein Machtspruch, wenn auch vielleicht als ein 
nothwendiger, zu betrachten ist.

Was mit der Kapelle des St. Georgen-Hospitals in dem Zeitraum von der 
Reformation bis zum Schluß des 17. Jahrhunderts vorgegangen, weiß man nicht; 
nur so viel läßt sich aus archivalischen Überlieferungen entnehmen, daß die Kapelle 
oder nachmauge Kirche niemals Parochialrechte gehabt, sondern stets nur als eine 
^^nkirche der St. Catharinen-Hauptkirche in der Stadt gegolten hat, von deren 
Geistlichen auch der Gottesdienst auf der Wiek versehen worden ist. Der Gottes- 
drenst ist aber erst im Jahre 1725 wieder ausgenommen worden, nachdem das 
Kirchengebaüde, wie es jetzt besteht, in den Vorjahren erbaut ist, und zwar — 

,^ro^er Sicherheit als historische Thatsache angesehen werden kann — 
freiwillige Beiträge der Wiekschen Einwohnerschaft, mit Unterstützung der 

ganzen Stadtgemeinde, die ihr das erforderliche Holz für das Fachwerksgebaüde
*er ^duschen Forst bewilligt hat. Auch späterhin finden sich Andeütungen, 

daß die Wiekschen die an der Kirche erforderlich gewesenen Reparaturen besorgt 
haben. Dann aber tritt das Kirchenvermögen zur Bestreitung der Reparaturkosten 
em. Die älteste Nachricht in dieser Beziehung stammt aus dem letzten Decennium 
des 18. Jahrhunderts.

Unterm 23. März 1790 zeigt das Provisorat dem König!. Consistorium an, 
daß die St. Georgenkirche im letzten Sturm an dem Dache sehr viel gelitten habe,' 
so daß dieses ganz umgedeckt werden müsse; auch fei der an der Regenseite mit 
Brettern verkleidete Giebel schadhaft, die Bretter seien verfault und müßten erneuert 
Werden. Besser aber würde es sein, das Fachwerk auszumauern, weil größere 
Dauerhaftigkeit erreicht werde. Die Kosten fürs Dach und die gemauerte Giebel

100*
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wand seien vom Rathsmaurermeister zu 60 Thlr. 10 Gr. veranschlagt. Provisorat 
bittet um Consens zur Ausführung dieser nöthigen Arbeit. Ferner macht das 
Provisorat die Anzeige, daß, weil der Flugsand den ganzen Kirchhof übertreibe, 
in diesem Frühjahr 24 Scheffel Kienäpfel gesammelt worden seien; man wolle, 
nachdem zuvor zwei Knicke von Strauch um den Kirchhof gezogen, zwischen diesen 
den Kiefersaamen aussäen, und so den Versuch machen, den Triebsand durch den 
Aufschlag der Kiefern zu befestigen. — Darauf verfügt das Consistorium, aus der 
Feder des General-Superintendenten Göring, der Decernent in der Sache war, 
unterm 17. Juni 1790: — Supplicanten denken nur darauf, wie sie das Kirchen
vermögen durch beständige Reparaturen und übertriebene Vorschläge lKostenanschläge) 
vermindern wollen, nicht aber, wie dasselbe erhalten, geschweige vermehrt werden 
solle, da sich nach dem jetzt anzufertigenden Etat bereits zum Voraus ersehen läßt, 
daß die Kirche nicht im Stande ist, das fixirte Gehalt zu bestreiten, noch viel weniger 
so ansehnliche Reparaturen zu bezahlen. Wenn Supplikanten vorlüngst den wieder
holten Befehlen gemäß dazu gethan hätten, die geringen Schäden am Giebel aus
zubessern, vornehmlich aber den Zaun machen zu lassen, damit der Flugsand nicht 
auf den Kirchhof gedrungen wäre, wie ihnen bereits unterm 1. Mai 1788 anbe
fohlen, so wäre der Schaden nicht vergrößert worden. Gegenwärtig haben sie 
einen ermäßigten Vorschlag anzufertigen und nachzuweisen, wie sie die Kosten dazu 
bestreiten wollen — Das Provisorat berichtet darauf unterm 7. August 1790: Es 
fei kein geringerer Vorschlag zu machen; wenn aber der Giebel nicht bald gemacht 
werde, so würde die Orgel, welche an dieser Giebelseite stehe, durch das Regenwaffer 
gar viel leiden. Und was den Nachweis des Fonds anbelange, wodurch die Kirche 
diese Ausgabe tragen könne, so wisse Provisorat kein anderes Mittel, als die 
Kombination der St. Georgen- mit der St. Catharinenkirche, oder, wenn dieser 
Vorschlag nicht genehmigt werde, die Bewilligung einer General-Collecte. In Er
wartung des Ertrages derselben könnten die Kosten vorschußweise aus den St. 
Catharinenkirchen-Mitteln genommen werden. „Was aber den Flugsand anbetrifft, 
so läffe sich dieser durch keine Bewährung steuern, und wenn unsere jetzigen Ver
anstaltungen, nämlich da wir Kienäpfel gesäet haben, nichts helfen sollten, so wissen 
wir gar nicht, wie diesem Übel Ziel gesetzt werden könne." In einem andern 
Bericht von demselben Tage berichtet das Provisorat über die Bewährung um 
den St. Georgen-Kirchhof in separato, daß dieselbe 802 Fuß lang sei, alle 8 Fuß 
ein Pfosten geschlagen werden müsse, mithin im Ganzen 100 Pfosten, jeder 27a Fuß 
in, und 4 Fuß über der Erde; von den versandeten Pfosten der früheren Bewährung 
sei wol keiner zu gebrauchen. — Darauf erläßt das Consistorium unterm 26. August 
1790 folgende Verfügung an das Provisorat: — Friedrich Wilhelm rc. Unsere rc. 
Auf euren wegen der Reparatur der Bewährung und des Giebels der Georgenkirche 
unterm 7. d. M. erstatteten Bericht befehlen wir eüch hiermit, anderweitige Vor
schläge zu thun, wie die Kosten zu dieser Reparatur herbeizuschaffen, da wir nicht 
zugeben können, daß um Erhaltung einer Nebenkirche willen das Vermögen der 
Hauptkirche in der Folge aufgerieben werden solle, und habt ihr deshalb mit dem 
Magistrat zu conferiren und dessen Sentiment beizufügen, ob nicht entweder die 
Kosten nach Vorschrift der Kirchenordnung durch einen Kaspelschoß von der Gemeinde 
aufgebracht, oder diefe Nebenkirche nicht entbehrt werden könne, da keine eigentliche 
Gemeinde dazu eingepfarrt ist und die Hospitaliten sowol, als andere Einwohner 
dieser Gegend in der städtischen Hauptkirche den Gottesdienst Vor- und Nachmittags 
bereits abwarten und derselbe auch um 12 Uhr darin gehalten werden kann.
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Da auch der detaillirte Anschlag zur Reparatur des Glockenstuhlganges noch nicht 
eingekommen, so werdet ihr hierdurch erinnert, denselben ohnfehlbar einzusenden.

Damit schließen einstweilen die Acten in Betreff der in Rede seienden Repa
raturen, ohne daß Seitens des Provisorats anderweitige Vorschläge zur Beschaffung 
der Mittel gemacht werden. Daß sie aus dem Kirchenvermögen nicht genommen 
werden konnten, ist klar, wenn man sieht, daß die Kirche im Jahre 1790 ein 
Deficit von Thlr. 13. 8. 9 Pf. hatte: Einnahme Thlr. 45. — 9 Pf., darunter 
Ackerpacht Thlr. 6. 9 Gr., Zinsen von 260 Thlr. Kapital 10 Thlr. Dagegen 
Ausgabe Thlr. 58. 9. 6 Pf., darunter an Solarien für die Prediger und die Kirchen
bedienten Thlr. 52. 8 Gr. Das Deficit ergab sich bei dem vom Provisorate vorgelegten 
Etats-Entwurf pro 1790—1795. Das Consistorium verfügt unterm 1. Decbr. 1790 
also: — „Wir stehen billig an, den Etat ohne bis Ihr zuvor nachgewiesen, wie 
sowol die fehlenden Thlr. 13. 8. 9 Pf. als auch die bevorstehenden Reparatur
kosten der Kirche, entweder durch Erhöhung der Bankenmiethe, Grab- und Gelaüte- 
gelder, oder durch Abzug der Gehalte der Prediger und Kirchenbediente pro ratis 
gedeckt werden können. Wir befehlen Euch dahero hiermit in Gnaden ohnfehlbar 
binnen 4 Wochen einen ausführlichen pflichtmäßigen Bericht mit einem erhöhten 
Leichen- und Bankenregister, welches mit Zuziehung der Gemeinältesten anzufertigen 
und denselben die Nothwendigkeit der Erhöhung dieser Gefälle, wenn die Kirche 
nicht eingehen soll, zu bedeüten ist, oder mit einer speciellen Nachweisung der zu 
machenden Abzüge der Gehalte der Prediger und Kirchenbedienten zur Deckung 
vorerwähnten doppelten Ausfalls, abzustatten." Das Provisorat berichtet hierauf 
erst am 5. April 1791: Es habe die Sache dem Magistrat vorgetragen und dieser 
habe darüber die Viermannschaft und die Ältesten der Gemeinde vernommen. Nach 
Maßgabe der Statt gehabten Verhandlungen sei die Bürgerschaft der Meinung, 
welcher Magistratus beipflichte, daß durch die Erhöhung der Leichengebühren und 
Bankenmiethe, der intendirte Endzweck nicht erreicht und der Kirche ein Mehr- 
Einkommen verschafft werden würde. Provisorat tritt dieser Ansicht nicht allein bei, 
sondern glaubt, daß die Vollstreckung der Maßregel eine Verminderung der Ein
nahmen, auch des Klingebeütels, durch Abnahme des Kirchenbesuchs herbeiführen 
werde. Die Viertelsherren und die Gemeindeältesten hielten dafür: Das sicherste 
Mittel, die St. Georgenkirche und ihren Vermögensstand zu erhalten, bestehe darin, 
daß selbige mit der großen Kirche völlig vereinbart, beider Einkommen zusammen
geworfen und in einer Rechnung verrechnet würde, wogegen die St. Catharinen- 
Kirche sämmtliche Ausgaben übernehmen müßte. Aus dieser Vereinigung würden 
folgende Ersparungen bei den Ausgaben von selbst entstehen, als: 1) Die Besol
dungen der zur Administration dieses Kirchenvermögens angestellten Bedienten, 
welche 6 Thlr. betrügen; 2) fielen die, dem Consistorium zufließenden, Calculatur- 
und Abnahme-Gebühren bei Entlastung der jährlichen Kirchenrechnungen weg, und 
würden dadurch die im Etat ausgeworfenen Thlr. 3 2 Gr. erspart. Willige dann 
das Consistorium darin, daß die Abendpredigt am zweiten der drei hohen Feiertage 
in der St. Georgenkirche gehalten werde, so würde dies Anlaß geben, daß sich 
mehrere Einwohner Stühle mietheten und daß die Einnahme des Klingebeütel sich 
verbessere, wodurch die an dem Etat noch fehlenden Thlr. 4. 6. 9 Pf. sicherlich 
gedeckt werden würden. Die Nahrung unter der Bürgerschaft, so erklärten die 
Viertelsherren, wäre jetzt aüßerst schlecht und die Listen vermehrten sich täglich, 
sie könnten sich also schlechthin nicht dazu verstehen, aus ihrem Privatvermögen zur- 
Conservation der St. Georgenkirche, durch Veranlagung eines Kaspelschoffes, etwas 
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beizutragen. In Betreff der Reparaturarbeiten an dem Kirchengebaüde, bemerkte 
das Provisorat, habe der Landbaumeister Meyer die Meinung geäußert, die Kosten 
derselben würden sich billiger stellen, als der Stadtmaurermeister veranschlagt habe; 
es werde also gebeten, demselben den Anschlag zur Berichtigung und Ermäßigung 
zufertigen zu lassen. — Auch jetzt lehnte das Consistorium, mittelst Verfügung vom 
20. April 1791, den Antrag auf Combination des Vermögens beider Kirchen ent
schieden ab, weil dadurch in der Folge die Hauptkirche, welche ohnehin Ausgaben 
genug habe, ebenfalls in gleich dürftige Umstände, und alles vollends in Unordnung 
gerathen würde. Da nun die Stadtältesten die Erhöhung der Baukenmiethe rc., 
auch die Veranlagung eines Kaspelschosses abgelehnt, so bliebe kein anderes Mittel 
übrig, als die Besoldungen so lange herunterzusetzen, bis die Verbessernng des 
Vermögens der Kirche die bisherigen Sätze wiederherstellt. Sollten indessen die 
Prediger und Officianten diesen Ausfall nicht tragen können, so müßten selbige 
aus einem andern öffentlichen Fonds oder von der Gemeine entschädigt werden, 
und werde der Fonds auf alle Fälle aus dem Georgen Hospital, wozu eigentlich 
diese Kirche gehört, und die Prediger daraus salarirt werden, um so viel eher zu 
nehmen seien, als sonst die Hospitäler zu deu Baukosten beizutragen verbunden sind, 
und wirklich dazu concurrirt haben, folglich sich desto weniger ihrer Schuldigkeit in 
Nothfällen entziehen können. Das Provisorat wurde indessen angewiesen, vorlaüfig 
mit Kürzung der Besoldungen und fixirten Ausgaben vcrzugeheu. Gegen diese 
Maßregel erhob sich lebhafter Widerspruch von Seiten der Prediger, daher sie denn 
auch durch Verfügungen vom 21. Juli und 20. Oktober 1791 zurückgenommen 
wurde. Gleichzeitig genehmigte das Consistorium den von der Bürgerschaft ge
machten Vorschlag, daß die Abendpredigt an den 2ten hohen Festtagen in der St. 
Georgenkirche gehalten werde, damit das an diesen Tagen eingehende Klingbeütel- 
geld die Revenüen der Kirche verbessere, nachdem die Armenkasse, der die in der 
St. Catharinenkirche an diefen Festtagen eingehenden Klingbeütelgelder statuten
mäßig zuflossen, von ihrem Patron, dem Magistrate, schadlos gehalten worden war.

Mittlerweile war die lange vacant gewesene erste Predigerstelle bei St. 
Catharina durch Berufuug des Präpositus H. L. Lehmann, von Wangerin, wieder 
besetzt worden. Gleich nach seinem Amts-Antritt hatte die Gemeinde auf der Wiek 
das Verlangen an ihn gestellt, er möge sich doch der St. Georgenkirche annehmen, 
und deren Ausbesserung schleünigst besorgen, man wolle ihn dabei gern mit Bei
trägen unterstützen. Es kamen 19 Thlr. 18 Gr. zusammen, davon auf der Wiek 
allein 13 Thlr. 8 Gr., das Übrige aus der Stadt. Mit dieser Summe, welche 7a 
des früheren Anschlags ausmachte, stellte der neue Präpositus die Kirche wieder 
her, er brachte sie unter Dach und Fach, baute den Giebel und besserte die schad
haften Fensterrähme aus, so daß die Kirche vor der Hand wieder in fertigem Stande 
war, ohne daß aus der Kirchenkasse ein Zuschuß nöthig gewesen wäre. Aus dem 
Belobigungsschreiben, welches ihm dieses Verfahren unterm 21. Juli 1791 eintrug, 
ergab sich indessen, daß er dabei nach dem Rathe und den Bemerkungen des 
General-Superintendentetl Göring bei der letzten Visitation am 4. des verflossenen 
Monats Juni gehandelt hatte. Bei dieser Gelegenheit war auch bemerkt worden, 
daß ein Theil der Plate gegen Nordwesten von der Kirche mit Sand übertrieben 
und der Knickzaun um den Kirchhof einiger Ausbesserung bedürfe; den Provisoren 
war vom General-Superintendenten aufgegeben worden, für die Abhelfung dieser 
Mängel zu sorgen. Auf gehaltene Nachfrage, ob diesem Auftrage Genüge geleistet, 
berichtet das Provisorat unterm 6. Juni 1792, daß die Plate der St. Georgen- 
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kirche nach der Verfügung des General-Superintendenten sofort abgeraümt worden 
sei und hierbei sich ergeben habe, daß diese Plate von sehr gutem Eichenholz 
in der Erde völlig conservirt, ganz ohne Schaden, und daher dieser anfänglich 
nöthig erschienene Reparaturbau nunmehr nicht erforderlich sei; so wie auch 
übrigens diese Kirche sich in solchem baulichen Wesen befinde, daß irgend welche 
Reparaturkosten vermieden werden könnten.

An baulichen Einrichtungen kam es im Jahre 1792 vor, daß ein Bürger und 
Brauer, Namens Lebender, für sich und seine Ehefrau in der St. Georgenkirche 
ein Chor zu 3—4 Personen zu erbauen wünschte. Das Provisorat, auf den Wunsch 
des rc. Lebender eingehend, schloß mit demselben unterm 27. März 1792 einen 
Vertrag, kraft defien rc. Lebender die Erlaubniß erhielt, neben der Kanzel und 
über dem Gestühl der Predigerwittwen besagtes Chor auf seine Kosten erbauen, 
auch den Aufgang zu demselben von Außen anlegen zu dürfen. Er verpflichtete 
sich, das Chor stets in baulichen Würden zu erhalten, und eine Récognition von 
jährlich 8 Gr. an die Kirche zu zahlen, und es wurde ausgemacht, daß nach dem 
Tode der beiden Eheleüte das Chor ohne Vergütigung in den Besitz der Kirche 
übergehen sollte, was demnächst auch geschehen ist. Die Genehmigung zum Abschluß 
dieses Vertrages erfolgte durch Consistorial-Verfügung vom 12. April 1792. An 
den Frauenständen in der St. Georgenkirche fehlten bisher die Thüren nebst 
Verschluß. Diesem Mangel wurde im Jahre 1793 abgeholfen, wodurch der Etats
titel für Reparaturen etwas überschritten wurde, wozu auch eine Ausbesserung des 
Kirchendachs beitrug, da dasselbe bei einem heftigen Sturm im Frühjahr sehr ge
litten hatte.

Das kleine, aus 5 Ackerstücken bestehende, Grundvermögen der St. Georgen
kirche wurde, nach den, vom Consistorialrath Langner im Jahre 1793 angestellten 
Untersuchungen und Erörterungen, laut Contract vom 20. Mai 1795, approbirt 
den 29. August 1796, zu Erbzinsrechten ausgethan. Rach Langners Ermittelung 
haben diese Grundstücke einen Flächeninhalt von 10 Mg. 141 Ruth. Der Erb- 
zins wurde auf 6 Sch. 10 Mtz. Roggen und eben so viel Hafer bestimmt. Wie bei den 
Erbzinsgrundstücken der St. Catharinenkirche und der Hospitäler ist auch bei denen 
der St. Georgenkirche, außer dem zu Martini fälligen Erbzins unter Rubr. II. 
eingetragen für die Kirche: Das Obereigenthum, das Vorkaufsrecht, bei Besitz
veränderungen, mit Ausnahme der Vererbungen an Ascen- und Descendenten, 
ein festes Laudemium und in allen Fällen eine Récognition an den administriren- 
den Provisor. Vier Ackerstücke, 7 Mg. 12 Ruth, groß, auf denen eine jährliche 
Kornernte von 4 Sch. 8 Mtz. Roggen und eben so viel Hafer haftete, hat die 
Kirche im Jahre 1819 aus dem Erbzinsvertrage entlassen, und sie zurücknehmen 
müssen; von Martini 1820 ab sind diese Stücke verzeitpachtet worden.

Fügen wir hier gleich den gegenwärtigen Stand des Grundbesitzes der St. 
Georgenkirche an. Außer den 3 Mg. 135 Ruth. Erbzinsackerstücke, besitzt die Kirche 
eigenthümlich, laut Etat von 1870—1875, an Gartenland 0.30, an Ackerland 14.83, 
an Weide 0.93, an unnutzbarem Grund und Boden und Gräben 1.69, zusammen 
16 Mg. 95 Ruth., woraus folgt, daß seit der Gemeinheitstheilung Veränderungen 
in dem Grundvermögen der Kirche eingetreten sind.

Nachdem das Consistorium sich mit Einführung des Abendgottesdienstes an 
den 2ten hohen Festtagen einverstanden erklärt hatte und dieser Gottesdienst nun
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wirklich in der St. Georgenkirche Statt fand, nahm die Bankenmiethe und das 
Klingbeütelgeld in der That zu, und zwar so, daß das Deficit aus dem Etat nicht 
allein verschwand, sondern sogar ein Überschuß erzielt wurde In Folge dessen 
hielt man es für nothwendig, den Etat, der dem Consistorium zu so vielen Ver
fügungen Anlaß gegeben hatte, umzuarbeiten. Folgende Nachweisung giebt eine 
Übersicht vom —

Etat der St. Georgenkirchen-Kasse von 1790 bis 1814.
Periode. Einnahme. Ausgabe.

1790—1795. Thlr. 62. 13. — 58. 9. 6
1796. 69. 4. 11 64. 19. 3

1797-1802. 71. 8. 3 63. 12. 8
1803—1808. 68. 15. 8 62. 18. 10
1809—1814. 67. 16. 4 57. 10. 8

Überschuß.
4. 3. 6 Pf.
4. 9. 8
7. 19. 7
5. 20. 10

10. 5. 8

Es läßt sich nicht mehr nachweisen, ob der oben erwähnte Abendgottesdienst 
am 2ten der hohen Festtage von Dauer gewesen ist. Soviel steht aber fest, daß 
die Mittags- oder s. g. Einspredigten an jedem Sonn- und Festtage bis zum Herbste 
des Jahres 1806 in der St. Georgenkirche gehalten worden sind. Nun aber bei 
der Invasion der Franzosen wurde das Gebaüde dem Gottesdienst entzogen und 
zu sehr profanen Zwecken verwendet: Der Reihe nach, Unterbringung von Kriegs
gefangenen, Benutzung als Proviantmagazin, Einrichtung eines Militär-Lazareths. 
Die Kirche wurde in ihrenl Innern total verwüstet. Nach wiederhergestelltem Frie
den im Jahre 1814 kam es zur Sprache, die Kirche ihrer Bestimmung zurückzu
geben. Milarch, der damalige Superintendent der Synode Golnow, gab auf Be
fragen sein Gutachten dahin ab, daß die St. Georgenkirche, da sie nicht im Stande 
sei, die Kosten ihrer eigenen Herstellung zu tragen, und ehedem nur zu den wenig 
besuchten s. g. Einspredigten benutzt worden, unter diesen Umständen eingehen 
könne, weil die Einwohnerschaft an jedem Sonn- und Festtage Gelegenheit habe, 
sich drei Mal durch Anhören der Predigten in der großen Stadtkirche zu erbauen. 
Die geistliche und Schul-Deputation der Königl. Negierung von Pommern, erklärte 
sich mit diesem Gutachten des Superintendenten Milarch in einer, an denselben 
erlassenen Verfügung vont 17. Februar 1815, vorlaüfig einverstanden, was aber 
bei dem Ministerium des Innern, Section für Kirchen- und Schulwesen, dem 
darüber Vortrag gehalten worden war, keinen Anklang sand, das Ministerium be
stand vielmehr auf Wiederherstellung der Kirche. Superintendent Milarch erhielt 
daher unterm 13. December 1815 den Auftrag, von den Repräsentanten der Stadt
gemeinde durch den Magistrat, mit dem er deshalb zu conferiren habe, eine schrift
liche Erklärung zu extrahiren, ob die Gemeinde dafür sei, die St. Georgenkirche 
wiederhergestellt wissen zu wollen, mithin aber auch die Kosten zur Restauration 
dieser Kirche, welche ihre Zerstörung lediglich zur Erleichterung der Stadtlasten 
erlitten habe, aus der Kämmereikasse zu bewilligen, oder ob sie dafür stimme, daß 
die erwähnte Kirche als entbehrlich anzusehen sei und mithin eingehen könne. 
Superintendent Milarch wurde angewiesen, diese mit einem Gutachten des Ma
gistrats begleitete Erklärung mittelst seines eigenen, näher motivirten gutachtlichen 
Berichts innerhalb 14 Tagen einzusenden.

Und nun beginnt eine neue Reihe von Verhandlungen, welche während 10 
Jahre geschwebt haben. In diesen Verhandlungen handelte es sich um Sein oder 
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Nichtsein der St. Georgenkirche, um ihren Fortbestand oder ihr Aufhören als 
Gotteshaus. Die Bürgerschaft, vertreten durch die Stadtverordneten, will die Kirche 
erhalten wissen, die Geistlichkeit und der Magistrat sind darüber einig, es sei nützlich, 
sie eingehen zu lassen, und die Königl. Negierung steht, wie schon aus dem Obigen 
erhellet, auf Seiten der geistlichen und weltlichen Stadtobrigkeit von Golnow. 
Um die Mitte der 10jährigen Periode ergeht an die Königl. Regierung zu Stettin 
ein Rescript des Königl. Ministers des Innern, Departement des Staatsministers 
Freiherrn Wilhelm v. Humboldt, d. d. Berlin, den 20. October 1819, mehrere 
Beschwerden der Stadtverordneten zu Golnow betreffend, worin es heißt: „Sodann 
haben die St. B. sich noch darüber beschwert, daß wegen Wiederherstellung der 
Mieter Kirche von der Kirchen- und Schul-Kommission noch nichts verfügt worden. 
Die Königl. Regierung hat auch über diesen Punkt Bericht zu erstatten." Der 
Bericht wird unterm 18. Februar 1820 erstattet. Er gibt eine klare Übersicht 
Dom Stande der Angelegenheit bis zu der angeführten Epoche. Der Bericht hebt 
also an: —

Wenn die Stadtverordneten in Golnow das bisherige Unterbleiben der 
Wiederherstellung einer kleinen dortigen Kirche Königlichen Patronats, die den 
Namen Mieter- oder St. Georgen-Kirche führt, bcm Mangel an Verfügungen dar
über zuschreiben wollen, so zeigt sich darin nach Lage unserer Acten ein leeres Vor
geben. Die Stadt G. hatte im letzten Kriege jenes Kirchengebaüde dadurch factisch 
der Benutzung zum Gottesdienste entzogen und es als Kirche für entbehrlich erklärt, 
daß sie es zur Conservirung französischer Gefangenen anwandte und hiernächft ein 
Lazareth in demselben anlegte. Der dadurch angerichtete Schade in dem Gebaüde 
belief sich nach einem vom Stadtmaurermerster Krause vorläufig darüber ange
fertigten Anschläge auf 449 Thlr. Zur Herbeischaffung dieser Summe war keine 
Aussicht vorhanden. Denn das Ärarium der Georgenkirche behält, wenn es seine 
etatsmüßige jährliche Ausgabe gedeckt hat, nur unerhebliche Überschüsse; auch ist 
nicht sie, sondern nur allein der Magistrat und die Commune zum Ersätze jenes 
Schadens verpflichtet. Sowol der Magistrat, als die beiden Prediger in G., 
Superintendent Milarch und Diaconus Sormann, hielten sich davon überzeügt, 
daß eine Miederherstellung der St. Georgenkirche ganz unnöthig sei, da zu der
selben eines Theils keine eigene Gemeinde gehöre und die vormals in derselben zur 
Mittagszeit gehaltenen sonntäglichen Gottesdienste nur wenig besucht worden, anderen 
Theils es auch der Golnower Gemeinde an reichlichen Gelegenheiten sich zu erbauen 
nicht fehle, weil in der geraümigen Hauptkirche an jedem Sonn- und Festtage 
3 Rial Gottesdienst und Predigt gehalten werde. Dieser Meinung beitretend be
richtete die geistliche und Schul-Deputation unterm 16. September 1815, ersah' aber 
aus dem darauf erfolgten Rescript boni 28. October 1815 des Ministeriums des 
Innern, daß es in Absicht der Frage, ob die Georgenkirche eingehen könne, lediglich 
auf die Erklärung der Golnower Gemeinde ankommen werde. In Gemäßheit dessen 
wurde unterm 13. December 1815 an den Superintendenten Milarch die Eingangs 
erwähnte Verfügung erlassen. Aus dem Berichte desselben vom 8. Mai 1816, dem 
zugleich die Erklärungen der Stadtverordneten vom 25. Februar 1816 und des 
Magistrats vom 7. April 1816 angebogen waren, ersah man, daß erstere die 
Wiederinstandsetzung der Kirche ausdrücklich verlangten. Ob nun gleich der Magistrat 
und die Geistlichkeit ganz gegenseitig gestimmt hatten, so glaubte die geistliche und 
Schul-Deputation, das allegirte Rescript vom 28. October 1815 erfordere, nachdem 
die Repräsentanten der Gemeinde Golnow einstimmig für die Wiederherstellung

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 101 
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gewesen waren, daß man dabei bleiben müsse, auf Wiederinstandsetzung der Georgen- 
kirche hinzuwirken, und alle folgenden in der Sache von hier aus ergangenen Ver
fügungen sind auf diesen Zweck, jedoch ohne Erfolg, gerichtet gewesen. Unterm 
24. Mai 1816 ertheilte die geistliche und Schul-Deputation einen Bescheid für die 
Stadtverordneten, worin ihnen in Hinsicht auf ihr eingekommenes Beschlußprotokoll 
vom 25. Februar 1816 das Unstatthafte in dem ersten und zweiten Vorschläge und 
die aüßerst große Unbilligkeit im dritten gezeigt (*),  dabei aber auch aufgegeben wird, 
in der Golnowschen Gemeinde und allenfalls nebenher in den Eigenthumsdörfern 
der Stadt, für den Wiederherstellungszweck Beiträge sammeln zu lasten (**).  Davon 
wurde zugleich der Magistrat und der Superintendent in Kenntniß gesetzt und beiden 
die eifrige Mitwirkung aufgegeben. Der Magistrat berichtete noch in demselben 
Jahre am 28. December: Die Stadtverordneten hätten nunmehr in der dortigen 
Gemeinde Subscribenten auf Beiträge zur Instandsetzung der Georgenkirche ausge
mittelt, unb so ein Subscriptions-Quantum in den Verzeichnissen nachgewiesen von 
Thlr. 93. 6 Gr. In diesem Bericht streut der Magistrat abermals seine Gedanken 
ein über die Unnützlichkeit der Georgenkirche, und gedenkt des unstatthaften An
sinnens der St. V., welche vermeinen, daß zu dem Reparaturbau der Kirche 292 
Thlr. 14 Gr. aus den Hospitälern entnommen werden könnten. Es sei aber vor 
allen Dingen nöthig, erst ein Abkommen mit den beiden Predigern wegen des von 
ihnen in der Georgenkirche zu haltenden Gottesdienstes zu treffen, indem diese 
Kirche keine Pfarrreckte habe und von Seiten der Prediger schon eine Weigerung 
erfolgt sei, die für sie höchst beschwerlichen Predigten daselbst gegen Empfang der 
bisherigen geringen Besoldung zu übernehmen; denn die Amtsvorfahren hätten 
zur Übernehmung die Bestätigung nur unter der Elansel erhalten, daß ihre Nach
folger nicht daran gebunden fein sollten.***)  Zugleich wurde hierbei vom Magistrate 
Verfügung zu einem durch den Baubedienten anzufertigenden Anschläge nachgefucht, 
weil der Anschlag des ölaurermeifterä Krause ganz unzuverlässig fei. In Beziehung 
hierauf wurden nun die St. V. durch die Verfügung vorn 22. Januar 1817 belehrt, 
daß ihr Vorschlag Thlr. 292. 14 Gr. aus den Hospitälern zur Reparatur der Ge
orgenkirche zu verwenden, wegen der ganz heterogenen Bestimmnng des Hospital
vermögens völlig unstatthaft sei, und sie demnach andere Mittel ausfindig machen 
müßten, um die Kosten zu bestreiten. Jedoch hätten sie vor allen Dingen mit den 
Predigern ein Abkommen zu treffen wegen des künftig in der Georgenkirche zu 
haltenden Gottesdienstes; sonst könne der Ausbau der Kirche nichts helfen. Der 
Magistrat ersuchte die Prediger, sich wegen des zu treffenden Abkommens näher 
zu erklären. In den hierauf von Seiten der Prediger erfolgten beiden Erklärungen 
vom 11. März und 1. September 1817 haben diese Geistlichen zweierlei, unsers 
Erachtens, sehr billige Bedingungen als eine Alternative ausgestellt, unter welchen

(•) Die St. V. schlugen folgende Fonds vor: 1) die Vergütigungsgelder wegen des in der 
Kirche gewesenen Lazareths; 2) glaubten sie, daß die Kirche selber etwas dazu hergeben könne; 
3) rechneten sie aus Rückerstattung der Besoldungen, welche die Prediger aus dem Etat der 
Kirche während der langen Reihe von Jahren erhoben hatten, da sie dafür doch gar nichts 
gethan.

(•’) Dazu hatten sich die St. V. in der Sitzung vom 25. Februar 1816 mit dem Be
merken erboten, daß die meisten Einwohner des Sinnes seien, einen Beitrag nach Vermögen 
zu geben.

(•••) Nachdem seit 1725 in der St. Georgenkirche von den Stadtgeistlicheu Gottesdienst
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sie bereit sind, künftig in der Georgenkirche Gottesdienst zu halten, und worüber 
sie einer bestimmten Erklärung der St. V. entgegensehen: ob nämlich die Gemeinde 
will, daß — 1) alle sonn und festtäglichen Nachmittagspredigten nicht mehr in der 
Hauptkirche, sondern in der Georgenkirche gehalten werden? — oder 2) daß jeden 
dritten Sonntag Nachmittags in der Georgenkirche der gewöhnliche Gottesdienst in 
der Art zu halten, wie derselbe ursprünglich im Jahre 1725 bis 1733 von ihren 
Amtsvorfahren gehalten worden? Aber seit einem Zeitverlauf von mehr als zwei 
Jahren haben sich die St. V., auch jetzt noch nicht, darüber erklärt, ob sie jene 
Bedingungen überhaupt Glicht annehmen, oder welche von beiden sie wühlen. Sie 
lind also selbst Schuld daran, daß noch keine wesentliche weitere Norschritte zur 
Instandsetzung der Georgenkirche gemacht werden konnten. Wir haben indessen 
unserer Seits den Hauptgegenstand im Auge zu behalten nicht verfehlt, vielmehr 
den Superintendenten Milarch unterm 25. Mai 1819 zur Berichterstattung aufge
fordert, in welcher Lage sich die Angelegenheit befinde. Aus dem Berichte, welchen 
der Superintendent, gemeinschaftlich mit den: Diaconus Sormann und dem admini- 
strirenden Provisor Bethke unterm 13. Juni 1819 vorlegte, ging indessen hervor, 
daß Alles noch beim Alten sei. Um auch zu verhüten, daß mittlerweile die Con
servation des Georgen-Kirchen-Geballdes in dem aüßern Zustande, worin es seit 
der Zeit seiner erlittenen inneren Zerstörungen noch ziemlich wohlerhalten verblieben 
war, nicht vernachlässigt werde, haben wir dem Magistrate in einer Verfügung vom 
21. November 1819 eröffnet, daß zwar die von demselben in seinem Berichte vom 
2. October 1819 in Antrag gebrachte Ausbesserung der schadhaften Stellen des 
Daches, und zwar auf Kosten des Georgenkircheu-Ärariums, wirklich erfolgt sei, 
daß aber nach Anzeige des Provisorats vom 1. November 1819 im nächsten Früh
jahre eine gänzliche Umdeckung des erwähnten Dachs unumgänglich nothwendig sein 
werde; um dazu die nöthigen Gelder zu beschaffen haben wir zugleich den Magistrat 
beauftragt, die oben erwähnten, in der Gemeinde subscribirten Thlr. 93. 6 Gr. 
einzuziehen (*)  und zur Umdeckung jenes Dachs zu bestimmen. Dazu hat sich 
nun der Magistrat, vermöge seines Berichts vom 30. November 1819, bereit er
klärt. Es ist aber mehr als wahrscheinlich, daß sich bei Einforderung jener vor 
mehreren Jahren subscribirten Beitragsgelder bedeutende Ausfälle ergeben werden, 
besonders deswegen, weil ein beträchtlicher Theil der Wiek im Jahre 1818 abbrannte 
und dadurch die Bewohner selbst der Unterstützung bedürftig wurden. Ferner läßt 
sich voraussehen, daß der zu verfügende Anschlag des Landbaumeisters, besonders 
wenn die Wiederinstandsetzung der Orgel mit berücksichtigt werden soll, im Kosten
beträge weit höher, als der unzuverlässige des Maurermeisters Krause ausfallen 
werde. Indessen werben wir doch den Latidbaumeister zu beauftragen nicht ver
fehlen, sobald erst das vorläufig nöthige Abkommen zwischen den Stadtverordneten 

gehalten worden war, kam zwischen dem Präposttus Balcke und dem Diaconus Hollatz einer 
Seits und dein Magistrate anderer Seits wegen des Haltens der s. g Einspredigt an jedeln 
Sonntage am 18. August 1733 ein Abkomme» zu Stande, welches von dem König!. Cou- 
sistorium durch Verfügung vom 3. September 1733 nur unter der Clausel: Salvo jure suc- 
cessorum genehmigt und bestätigt worden ist.

(•) Die Subscription betrug — 1) von der a in meisten bei der Wiederherstellung der 
Georgenkirche interesstrten Vorstadt Wiek Thlr. 44. 16 Gr., 2) von der Stadt Thlr. 42 
— Gr., 3) von der Vorstadt Nöddenberg Thlr. 6. 13 Gr. (Bericht des Magistrats an das 
Conststorium vom 28 December 1816.)

101*
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und den Predigern getroffen worden, ohne welches eine Wiederinstandsetzung des 
int Innern verwüsteten Kirchengebaüdes unnöthig sein würde. Nach dieser acten- 
mäßigen Darstellung des Sachverhältnisses tragen wir darauf an: — 1) Die 
Stadtverordneten zu Golnow nicht nur mit ihrer ungenügenden Beschwerde abzu
weisen, sondern auch dahin aufzufordern, daß sie baldigst mit den dortigen Predigern 
über den künftig in der Georgenkirche zu haltenden Gottesdienst nach Billigkeit 
ein Abkommen treffen, und uns mit Beiseitsetzung ihrer bisherigen unstatthaften Vor
schläge, eben so unverwerfliche als hinlängliche Mittel zur Bestreitung der Kosten 
des Retablissements der Georgenkirche in Vorschlag bringen; — 2) uns dieserhalb 
mit Resolution zu versehen. Ob auf den Fall, wenn weder der Magistrat, noch 
die Commune daselbst für jene Kosten Rath zu schaffen vermögend wäre, die 
Wiederinstandsetzung der mehrerwühnten Nebenkirche dennoch als Bedürfniß wichtig 
genug sei, um auf Kosten des Staats realisirt zu werden, oder die Bewilligung 
der Landescollecte zu verdienen, stellen wir lediglich dem höhern Ermessen anheim, 
halten jedoch das Bedürfniß nicht so dringend, um solche Hülfe nicht lieber für 
andere, nothwendigere Fälle aufzusparen.

Das inzwischen ins Leben getretene Mittisterium der geistlichen, Unterrichts
und Medicinal-Angelegenheiten ertheilte unterm 24. Februar 1820 auf vorstehenden 
Bericht nachstehende Resolution:

Das unterzeichnete Ministerium kann aus den, von dem Magistrate zu Golnow 
und von der Königl. Regierung in dem Berichte vont 18. v. M. angeführten 
Gründen die Wiederherstellung der dortigett Wieker Vorstadtkirche und des in 
selbiger ehemals Statt gefundenen Mittags-Gottesdienstes für die Zwecke des kirch
lichen Unterrichts und der Erbauung nicht für nothwendig erkennen. Wenn daher 
die Gemeine darauf besteht, daß beides geschehe, so wird sie auch die Kosten zur 
Wiederinstandsetzung des Kirchengebaüdes herbeizuschaffen haben, und es dann noch 
darauf ankommen, ob für das Halten des Gottesdienstes gehörig gesorgt werden kann, 
ob der Vorschlag der Geistlichen in Golnow, den sonntäglichen Nachmittagsgottes
dienst entweder ganz oder an jedem dritten Sonntage aus der Haupt-Pfarr-Kirche 
in die entlegene Vorstadtkirche zu verlegen, nicht für angemessen gehalten werden 
kann. Hiernach hat die Königl. Regierung das Weitere zu verfügen. Hiermit ist 
das Königl. Ministerium des Innern, an welches der Bericht der Königl. Regierung 
mit gerichtet war, einverstanden.

Abschrift dieses Rescripts wurde mittelst Verfügung vom 19. März 1820 
dem Magistrate, auch dem Superintendenten Milarch, ersterm mit dem Auftrage 
zugefertigt, den St. V. eine protokollarische Erklärung abzufordern, ob die Gemeine 
auf ihre alleinige Kosten die St. Georgenkirche wiederherstellen wolle. Wenn sie 
nicht dieses Willens seien, so werde die Königl. Regierung die Abtragung dieses 
entbehrlichen Kirchengebaüdes verfügen. Die Königl. Regierung erwartete diese 
Erklärung binnen 4 Wochen. Als der Magistrat auch nach 8 Wochen den ihm 
ertheilten Auftrag noch nicht erledigt hatte, wurde er unterm 27. Mai 1820 daran 
erinnert. Und nun ereignete es sich, daß 10, man staune! zehn Exitatorien an 
ihn erlaffen, er nach unb nach in 36 Thlr. Ordnungsstrafe genommen, und endlich 
Execution durch den Kreis-Landrath wider ihn verfügt werden mußte, bevor er in 
der Sache etwas von sich hören ließ. Endlich zeigte der Magistrat mittelst kurzen 
Berichts vom 11. Juni 1821 „allergehorsamst" an: Die St. V. beharrten, nach 
dem Beschluß vom 28. v. M., bei der Wiederinstandsetzung der St. Georgenkirche, 
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und hätten, wegen Ausmittelung des dazu erforderlichen Fonds, die Mittheilung 
der Nachweisungen von den Vergütigungen für die in dieser Kirche etablirt gewe
senen Lazarethe beantragt, die ihnen nunmehr zugefertigt würden. Vier Wochen 
später berichtete der Magistrat, die St. V. hätten den Finalbeschluß wegen der 
Kosten-Beschaffung zum Ausbau der Kirche bis dahin sich Vorbehalten, daß ein 
Anschlag dieser Kosten von dem Distrikts-Baubedienten vorliege. Obgleich nun die 
Hauptsache, nämlich wer in der neu ausgebauten Kirche die verlangten Predigten 
halten werde, noch immer nicht entschieden sei, so habe Dragistrat doch den Land
baumeister Jüterbock zu Stargard ersucht, das Kirchengebaüde zu besichtigen und 
einen Kostenanschlag anzufertigen. Auch die König!. Negierung forderte unterm 
8. August 1821 den rc. Jüterbock auf, das Veranschlagen zu beschleünigen, soweit 
es seine Officialgeschäfte gestatten würden. Wiederum vergeht ein Jahr, bevor der 
Magistrat, auf wiederholtes Excitiren, wieder von sich hören läßt. Unterm 
30. August 1822 entschuldigte er sich und die St. V. wegen Verzögerung der ge
forderten Erklärung damit, daß rc. Jüterbock noch keinen Anschlag angefertigt habe. 
Anzeigen gleichen Inhalts erfolgen am 7. November und 19. December 1822, so 
wie am 22. Januar 1823, worauf die Königl. Regierung unterm 6. Februar 1823 
Folgendes verfügt: — „Da das Ministerium in dem Rescript vom 24. Februar 1820 
die Wiederherstellung der Wieker Vorstadtskirche, worin ehemals Mittagsgottesdienst 
gehalten worden, für gar nicht nothwendig erklärt, so ist kein Grund vorhanden, 
warum von hier aus diese Sache zu urgiren. Wenn die Stadtverordneten wirklich 
die nöthigen bedeutenden Gelder herbeigeschafft haben werden, woran noch sehr zu 
zweifeln ist, so werden sie sich schon melden; ad acta."

Bald gibt sich für die Königl. Regierung ein Anlaß, den Gegenstand wieder 
vorzunehmen. Magistrat zeigt nämlich am 24. Februar 1823 abermals an, daß 
ron rc. Jüterbock noch Nichts eingegangen fei, und fragt zugleich, ob er mit diesen 
Anzeigen fortfahren und was aus der Sache überhaupt werden solle? Darauf die 
Königl. Regierung unterm 4. März 1823 verfügt: Der Magistrat wird an den 
Inhalt des Ministerial-Refcripts erinnert, er selbst sei ja auch immer gegen 
Wiederherstellung der St. Georgenkirche gewesen; jetzt scheine auch die vormalige 
Neigung der St. V. in dieser Hinsicht sich geändert zu haben, weil sie wol ein
sehen, daß sie bei ihrem etwaigen Beharren auf der sehr kostspieligen Reparatur 
dieses entbehrlichen Gebaüdes der Bürgerschaft unnützer Weise eine sehr beträchtliche 
Ausgabe aufbürden würden. Auch haben sich die St. V. dieserhalb nicht weiter 
gemeldet; sollten sie es aber thun, so habe Magistrat sie über den Zusammenhang 
ber Umstände zweckmäßig zu belehren und zu beruhigen. • - Nach Jahresfrist, durch 
Eingabe vom 16. Februar 1824, kommt das Provisorat der St. Georgenkirche auf 
ben Gegenstand zurück und zwar mit dem Vorschläge: das Kirchengebaüde möge der 
Stadt zum freien Gebrauch überlassen werden; auf Anordnung der Königl. Regie
rung müsse die Stadt ein Schulhaus bauen, dazu könnten die noch brauchbaren 
Materialien an Holz und Steinen der St. Georgenkirche am zweckmäßigsten ad 
pios usus verwendet werden. Der Magistrat wird durch Verfügung vom 22. April 
1824 veranlaßt, über diesen Vorschlag mit dem Provisorat in Unterhandlung zu 
treten, bezw. die Wiederinstandsetzung des Gebaüdes bei den St. V. wieder in 
Anregung zu bringen. Am 21. Juni 1824 berichtet der Magistrat, in Folge eines 
Excitatoriums, daß er den in dieser Angelegenheit erforderten Beschluß der St. V. 
noch nicht erhalten habe; dann aber endlich am 27. Juli 1824, daß sie den Ausbau 
der St. Georgenkirche, zugleich aber auch beschlossen hätten, denselben nicht eher 
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in Angriff zu nehmen, bis eine Einigung mit den Predigern wegen des gewünschten 
Mittagsgottesdienstes zu Stande gekommen sei.

Im weitern Verfolg der Sache zeigen die beiden Prediger, Superintendent 
Dannenberg und Diaconus Sormann, unterm 27. August 1824 an, sie hätten 
am 22. deffelb. Monats dem Magistrate erklärt: „daß sie keinesweges abgeneigt 
seien, den Wünschen der St. V. zu entsprechen, jedoch unter der Bedingung, daß 
ihnen, außer den schon zu haltenden sonntäglichen 3 Predigten nicht noch die 4te 
auferlegt werde, was bei der in neueren Zeiten geschehenen und Hähern Orts be
stätigten Erweiterungen der Parochie ihre Kräfte übersteigen würde, daß also nach 
ihrem Vorschläge die s. g. Einspredigt in der St. Georgenkirche alle 14 Tage 
gehalten werden, und alsdann die ohnehin nicht zahlreich besuchte Frühpiedigt in 
der Stadtkirche an diesen Sonntagen ausfallen könne."

Mit diesem Anerbieten waren die Stadtverordneten keineswegs zufrieden. 
Sie verlangten, wie der Magistrat unterm 18. September 1824 anzeigte, daß die 
Einspredigt ganz in derselben Weise gehalten werde, wie es in früherer Zeit Brauch 
und Sitte gewesen. Bei diesem Widerspruch der St. V. trug der Magistrat auf 
Entscheidung von Seiten der Königl. Regierung an und berichtete, um diese vor
zubereiten, über die Lage der Sache Folgendes: — Bis zur Occupation der Stadt 
durch feindliche Truppen im Jahre 1806 wurde der Gottesdienst gehalten, wie 
folgt: 1) In der St. Catharinenkirche täglich, und zwar Sonntags 3 Mal, als 
früh am Morgen, Vor- und Nachmittag; Montags und Dienstags um 8 Uhr Mor- 
geus V8 Stunde Betandacht mit Kanzelvortrag, Mittwochs um 8 Uhr 1 Stunde 
Predigt mit Communion; Donnerstags und Freitags Morgens 8 Uhr 7, ©tunbe 
Betandacht mit Communion; Sonnabends am Nachmittage Beichte; 2) in der 
St. Georgenkirche alle Sonn- und Festtage Mittags die s. g. Einspredigt. Die 
Unruhen des Krieges, die unaufhörlichen Durchmärsche und Einquartierungen, wo- 
durch die Stadt Golnow, auf der großen Militairstraße nach Preüßen gelegen, 
vorzugsweise litt, hielten die Leüte ab, in die Kirche zu gehen, und es fielen also 
von dem Überfluß kirchlicher Übungen die wöchentlichen Betstunden, excl. des Mitt- 
wochs, und eine Zeitlang auch diese, ganz fort ; — die Einspredigt in der St. 
Georgenkirche ging ganz ein, weil ihr Gebaüde zu militairischen Zwecken gebraucht 
wurde, und die Beichte ward vom Sonnabend Nachmittag auf den Sonntag früh 
verlegt, was damals allgemein gewünscht wurde, da es oft an Zeit und Ruhe 
fehlte, sich religiösen Gefühlen auch am Sonnabend hin zu geben. So ist die 
Sache aber auch nach eingetretenem Frieden geblieben, und wenn zwar die Abend
mahlsspendung am Mittwoch wiederhergestellt ist und auch Sonnabends Beichte 
gehalten wird, so geschieht dies doch nur dann, wenn sich Jemand dazu anmelden 
läßt, und das gefällt der Gemeinde nicht. Die hiesigen Prediger haben es sich fast 
bis zur Unmöglichkeit erschwert, den Gottesdienst so abzuhalten, wie er vordem 
Jahrhunderte lang Statt gefunden hat, da sie im Jahre 1812 noch die Mutterkirche 
Buddendorf mit deren Tochter in Pndenzig 511 den bereits vorhandenen 4 Filialen 
angenommen haben, die Bürgerschaft ist aber der Meinung, daß sie hauptsächlich 
auf die Stellen in der Stadt vocirt sind, und daß, wenn sie noch Nebenstellen ver
walten, sie sehen müßten, wie sie damit fertig werden. Hierauf bezieht sich die 
Stelle in dem Beschluß der Stadtverordneten vom 11. September 1824, daß die 
Verminderung der kirchlichen Geschäfte in den auswärtigen Kirchen eintreten müßte, 
und nicht in der Stadt. Dies ist die Ansicht, welche die Bürgerschaft verfolgt und 



Stadt Golnow. — Kirchenwesen. 807

es läßt sich in der That gegen dieselbe nichts einwenden. Magistrat weiß sehr 
wohl, daß die s. g. Einspredigt in der St. Georgenkirche vor dem Jahre 1733 
nicht alle Sonntage gehalten worden, und daß, als auch der Nachfolger des Prä- 
positus Balcke, der Präpositus Weichet, sich dazu verstand, dies von dem Königl. 
Consistorium abermals nur mit Vorbehalt der Rechte der Nachfolger genehmigt ist, 
daß also die jetzigen Prediger nicht gezwungen werden können, die Einspredigt 
sonntäglich abzuhalten; die nächste Folge wird aber sein, daß die Bürgerschaft dann 
ihren täglichen Gottesdienst in der Hauptkirche verlangen wird, und dann dürften 
die Prediger doch wol noch übler dran sein! Unter diesen Umständen bittet Magistrat 
die Königl. Negierung um deren Vermittelung, damit die Bürgerschaft zufrieden 
gestellt werde; denn jenes Verlangen ist von ihren Vertretern, den Stadtverordneten, 
seit den im Januar 1816 angefangenen Verhandlungen stets und bei jeder Gelegen
heit wiederholt worden iinb durchaus nicht zu erwarten, daß sie davon abgehen 
werden. In der auf tiefen Bericht erlassenen Verfügung vom 13. October 1824 
erinnert die Königl. Negierung den Magistrat an alle Vorgänge, insonderheit auch 
an dasjenige, was er vor Jahren über die Beibehaltung, bezw. das Eingehen der 
St. Georgenkirche geaüßert, daß dieselbe seit den 10 Jahren, da sie nicht mehr 
zur Abhaltung des Gottesdienstes benutzt, seines Wissens von der Gemeinde gar 
nicht vermißt worden sei, daß es zweckmäßig sein werde, das Gebaüde zu verkaufen 
und den Erlös dazu anzuwenden, der Hauptkirche zur St. Catharina ein freünd- 
licheres Ansehen und bessere, bequemere Einrichtungen zu geben, wodurch die Kirch
gänger vor Zuglust und Störung gesichert würden. Dies Alles, sowie das 
Ministerial-Rescript vom 24. Februar 1820, welches über Entbehrlichkeit der Neben
kirche entschieden habe, scheine beim Magistrat in Vergessenheit gerathen zu sein, 
da er anjetzt der Beibehaltung der St. Georgenkirche, und ihrer Wiederinstand
setzung, wenigstens indirect das Wort rede. Dann fährt die Verfügung also fort: 
Wenn daher durch Veranstaltung einer dortigen freiwilligen Sammlung auch wirklich 
ein so hinlänglicher Geldbetrag aufkäme, daß das mehrerwähnte Gebaüde davon 
wiederhergestellt werden könnte — woran Magistrat doch selbst mit Grunde gezwei
felt hat, so würde das Geld doch immer nur zur Bewirkung eines Resultats von 
ganz entbehrlicher Art verwendet. Gesetzt, die erforderliche Summe käme wirklich 
zusammen, so würde doch die Erklärung vom 22. August d. I., worin die dortigen 
Prediger, aus Liebe zu ihrer Gemeinde, dem Wunsche der Stadtverordneten hin
sichtlich der in der St. Georgenkirche zu haltenden Einspredigt so weit als nur 
irgend möglich zu genügen, bereit sind, annehmenswerth sein. Es würde aber gegen 
alle Billigkeit streiten, ihnen, die in ihrem jetzigen Amtsverhältnisse nicht nur in 
der Stadt, sondern auch ouf dem Lande an Sonn- und Festtagen vielbeschäftigt 
sind, eine noch größere Zahl von Predigten in der St. Georgenkirche zuzumuthen, 
als die ist, welche von derselben unter der Bedingung, wenn an Tagen der Eins
predigt die Frühpredigt wegfallen darf, versprochen worden. Wir beauftragen den 
Magistrat, diese unsere Verfügung den St. V. mitzutheilen, wonach wir zwar ge
statten wollen, daß mehrbesagte Kirche wiederhergestellt werde, insofern sie dazu 
durch freiwillige Beiträge den Kostenbetrag herbeischaffen, jedoch diese Wiederher
stellung nur unter der Bedingung geschehen lassen, wenn von den St. V. das 
Anerbieten als genügend angenommen wird, welches von der dortigen Geistlichkeit 
in der besagten Erklärung vom 22. August dieses Jahres vorgetragen worden ist.

Seit dem Erlaß der vorstehenden Verfügung hatte der Magistrat mancherlei 
Verhandlungen mit den St. V. gehabt, um sie zur Annahme des von den Pre- 
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digern gemachten Anerbietens: Abwechslung des Frühgottesdienstes in der St. 
Catharinenkirche mit der Mittagspredigt in der St. Georgenkirche, zu bewegen, die 
anfänglich keinen Erfolg hatten. Da aber das Verlangen der Einwohner der 
Vorstadt Wiek, diese Kirche wieder hergestellt zu sehen, in der letzten Zeit zu drin
gend geworden war, so zeigten sich die St. V. in jenem Hauptgegenstande der 
Verhandlung allmälig nachgiebiger, bis sie endlich in der Sitzung vom 28. März 
182ö den Beschluß faßten: „daß sie vorläufig das Verlangen der Herren Prediger 
wegen Abhaltung des Gottesdienstes annehmen wollten, damit das Haupthinderniß 
beseitigt sei. St. V. wollen sich aber die Rechte der Gemeine vorbehalten." Indem 
der Magistrat diesen Beschluß mittelst Berichts vom 31. März 1825 anzeigte, fügte 
er hinzu, daß die freiwilligen Beiträge, welche gezeichnet worden, z. Z. 179 Tblr. 
betrügen, und wenn gleich die Kosten der nothwendigsten Instandsetzung der St. 
Georgenkirche, excl. Orgel, auf 247 Thlr. veranschlagt sind, woneben das Holz aus 
der Stadtforst verabreicht und alle Fuhren und Handarbeiten von den Einwohnern 
der Wiek unentgeldlich verrichtet werden, so zweifeln wir doch nicht, daß das 
Fehlende noch gedeckt werden wird, wozu viele Anerbietungen schon eingegangen 
sind. Unter diesen Umständen, so schließt der Magistrat seinen Bericht, haben wir 
dem allgemeinen Wunsch nachgegeben und die Kirche wird in einigen Monaten 
hergeftellt sein.

So endigten 10jährige Verhandlungen und so wurde die St. Georgenkirche, 
nachdem sie seit der französischen Invasion dem Gottesdienste entzogen gewesen, 
im Jahre 1826 ihrer Bestimmung zurückgegeben. Mit Rücksicht auf die vorhan
denen Mittel beschränkte man sich bei der innern Einrichtung auf Einfachheit. 
Die Kirche hat von Altersher zwei Emporen: Das Wieksche Chor und das Stadt- 
Chor mit je 41 Sitzen für Männer, dazu das Lebendersche Chor, 1826 vom 
Rathsherrn Sydow benutzt, mit 4 Sitzen. Im Schiff sind unter den genannten 
zwei Emporen je 20 Sitze für Männer, und diesen gegenüber 129 Sitze für Frauen, 
im Ganzen 255 Sitze, excl. des Prediger-Frauen- und des Rathsherren- und deren 
Frauen-Gestühl, für die keine Miethe entrichtet wird, sonst muß von jedem Sitze 
eine jährliche Miethe von 2% Sgr. bezahlt werden. Eine Orgel scheint die St. 
Georgenkirche erst nach der Mitte des 18. Jahrhunderts erhalten zu haben. So 
darf man annehmen, wenn man sieht, daß die Kirchenrechnung vom Jahre 1750 
nichts für einen Organisten, wol aber „4 Thlr. dem Küster vors Singen" aus
wirft. Die Orgel, welche die Kirche später besaß, ging bei und nach der Invasion 
der Franzosen zu Grunde, und die wenigen Reste, die von ihr noch übrig geblieben, 
und eine Verunzierung der wiederhergestellten Kirche waren, wurden im Jahre 1836 
abgebrochen und auf den Kirchenboden gebracht. Als die St. Catharinenkirche eine 
neue Orgel erhielt, war davon die Rede, die noch brauchbaren Theile der alten 
zum Bau einer kleinen Orgel für die St. Georgenkirche zu benutzen. Man kam 
aber von diesem Plane zurück, nachdem der Orgelbaumeister Kaltschmidt sich von 
der Unbrauchbarkeit der Orgel zu dem beabsichtigten Zwecke überzeugt hatte, und 
entschloß sich, besonders auf Anrathen des Musikdirectors Bach, in Berlin, zur 
Anschaffung einer ganzen neue» Orgel, deren Bau, nach Bach's Disposition beni 
rc Kaltschmidt für 281 Thlr., mittelst Contracté vom 29. November 1844 über
tragen ward. Nach Jahresfrist war das Werk fertig; am 16. October 1845 wurde 
es von dem Provisorate, in Gegenwart des Magistrats-Tangenten, welcher wegen 
des aus der Kämmereikasse geleisteten namhaften Beitrags dazu eingeladeu worden 
war, unter Zuziehung des Organisten, vorlaüsig abgenommen. Das Ensemble kann
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bei der Kleinheit des Werkes natürlich keinen kräftigen Effect machen, fällt jedoch, 
wie auch die übrigen möglichen und paffenden Zusammenstellungen der einzelnen 
Register angenehm ins Ohr; und reicht zur Leitung und Hebung des Gesangs in 
der kleinen Kirche und bei der in der Regel nicht zahlreichen Versammlung voll
kommen hin. Am 23. Sonntage nach Trinitatis 1845 wurde die Orgel von dem 
den Dienst habenden Diaconus in angemessener Weise geweiht. Die Mittel zum 
Bau der Orgel überstiegen den Bedarf; sie bestanden in 150 Thlr. aus der Kirchen
kasse St. Georg, 100 Thlr.. von der Kämmerei, Thlr. 17. 23. 3 Pf. Collecte in 
der Gemeinde, 20 Thlr. Beitrag von der St. Catharinenkirchen-Kasse und Thlr. 22. 
2 Sgr. Erlös von dem Verkauf zweier Eichbaüme, die auf dem Kirchhofe standen, 
zusammen Thlr. 309. 25. 3 Pf. Bald zeigte sich jedoch, daß die Orgel, in Folge 
eingedrungener Feüchtigkeit, einiger Nachbesserungen bedürfte, die von Kaltschmidt 
aber erst 1849 ausgeführt wurden, nachdem die Ursache jener Mängel im Jahre 
1847 durch vollständige neüe Einlattung und Unldeckung des Kirchendachs beseitigt 
worden war. Diese Reparatur des Daches kostete der Kirchenkasse 165 Thlr , zu 
welchem Zweck sie von ihrem damals 300 Thlr. betragenden Kapitalvermögen ein 
Werthpapier von 100 Thlr. versilbern mußte, während der Mehrbetrag der Rech
nung von der Kasse der St. Catharinenkirche vorgeschossen wurde. Während des 
Restaurationsbaues der zuletzt genannten Kirche wurde die Abhaltung des Gottes
dienstes, ~ wie schon ein Mal gesagt, zum Theil in die St. Georgenkirche verlegt. 
Die Geistlichen verlangten den Anbau einer Sacristei an dieser Kirche, was ihnen 
aber, weil ein solcher Bau doch nur von kurzem Gebrauch sein werde, anfänglich 
abgeschlagen wurde; weil aber die geistlichen Herren viele triftige Gründe für ihren 
Antrag vorbrachten, so wollte die Königl. Regierung nicht länger anstehen, ihren 
Wunsch zu erfüllen, und genehmigte den Bau unterm 8. September 1865. Die 
Kosten, welche Thlr. 115. 10. 4 Pf. betragen haben, sind anscheinend aus dem 
Fonds des Restaurationsbaus der St. Catharinenkirche bezahlt worden. Die 
Sacristei ist ein Fachwerksgebaüde, zu dem die Stadt das Holz observanzmäßig 
ohn' Entgeld hergegeben hat. Das Holz scheint aber nicht von der besten Qualität 
gewesen zu sein, denn, wie in der St. Catharinenkirche, so brach auch in dieser 
Sacristei 1870 der Schwamm aus, welcher, als man ihn bemerkte, bereits den Fuß
boden mit den Unterlagen zerstört hatte.

Der Platz um die St. Georgenkirche, welcher seit unvordenklichen Zeiten zur 
Begräbnißstätte für die in der Nähe wohnenden Bürger der Vorstadt Wiek gebraucht 
worden, befand sich 1821 ohne Bewährung. Der bei weitem größere Tbeil der 
Bewohner dieser Vorstadt verabredete sich, diese Bewährung, ohne Zutritt der 
Kirchenkasse, die keinen Zuschuß leisten konnte, auf ihre alleinigen Kosten zu 
errichten und für alle Zeiten im Stande zu halten, verlangten aber auch als 
Gegenleistung und in Folge der Festsetzungen im §. 25 des Visitations-Abschlusses 
vom 18. Februar 1742 freie Grabstellen für sich und ihre Angehörigen, ohne etwas 
an die Kirchenkasie dafür zu entrichten und die Befugniß, von den Hausbesitzern 
der Wiek, welche sich ihrem Verein nicht angeschlossen hatten, ein Grabgeld nach 
bisherigen observanzmäßigen Sätzen erheben zu bürfeii. Das Provisorat der St. 
Georgenkirche hatte gegen diesen Plan nichts einzuwenden und befürwortete den
selben zur Genehmigung bei der Königl. Regierung, welche ihn dem Magistrat zum 
Gutachten überwies. Dieser erklärte sich mit dem Anträge gleichfalls einverstanden, 
hatte es indessen für zweckmäßig erachtet, festere Bestimmungen über die Beitrags- 
pflichtigkeit der Interessenten zu errichten, welche diese in dem Protokoll vorn

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 102
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6. Januar 1822 angenommen hatten. Die Königl. Regierung bestätigte diesen 
Vergleich unterm 12. März 1822, setzte hierbei jedoch ausdrücklich voraus, daß 
die übernommene Verbindlichkeit solidarischer Art sein müsse, damit nicht in der 
Folge etwa einzelne Mitglieder des Vereins sich den Leistungen entziehen können. 
Dem Magistrat wurde überlassen, das Weitere hiernach anzuordnen. Seit dem 
Jahre 1858 zeigte sich das Bedürfniß zur Vergrößerung dieses Wiekschen Begräbniß- 
Platzes, in Folge dessen demselben durch allmälige Zulegung von Terrain an der 
von der Stadt abwärts gelegenen Seite abgeholfen. worden ist. Eine bestimmte 
Gränze hat der zugelegte Platz erst erhalten, als im Jahre 1866 die Aufführung 
einer Mauer um denselben beschlossen und ausgeführt wurde. Im darauf folgenden 
Jahre ist der erweiterte Friedhof kirchlich eingeweiht worden. Für diejenigen Leichen 
also, deren Beerdigung auf dem St. Georgenkirchhofe gewünscht wird, bezieht seit 
einer Reihe von Jahren die Gemeinde der Vorstadt Wiek, in welcher der Verein 
von 1821 aufgegangen ist, und die Kirchhof nebst Bewährung unterhält, auch das 
Grabgeld. Das Gelaütegeld bezieht die St. Catharinenkirche, da die St. Georgen- 
kirche keine Glocken hat. Es sind daher der St. Georgenkirche nur die Gebühren 
für Benutzung der Leichenlaken und Bahren nach den bei der St. Catharinenkirche 
üblichen Sätzen berechnet worden. Da jedoch die Leichenlaken und Bahren der 
St. Catharinenkirche gehören, so hat die St. Georgenkirche gar kein Recht zu diesen 
Emnahmen, sondern es sind ihr dieselben lange Zeit aus Rücksicht auf ihre geringen 
Subsistenzmittel überlassen worden. Nachdem aber die Vermögensverhältnisse der 
Kirche sich gebessert haben, hat die St. Catharinenkirche jene Gebühren eingezogen 
und seit dem 1. Januar 1851 bei ihrer eigenen Kasse vereinnahmt.

Etat für die Kasse der St. Georgenkirche pro 1. Januar 1870 bis 
ult. December 18 75.

Einnahmen und Ausgaben schließen ab mit Thlr. 234.

Einnahme.
Tit. I. An Zinsen von ausstehenden Kapitalien 73 Thlr. Das Kapital

vermögen beträgt 1750 Thlr. und besteht in 2 Pommerschen Pfandbriefen, 1 dito 
Rentenbriefe, hauptsächlich aber aus Staats - Anleihen verschiedener Jahrgänge 
(1870 wurden 1400 Thlr. in 4 und 4^procentigen Staatsanleihen in Schuldver
schreibungen der consolidirten 4'/« procentigen Anleihe umgetauscht, wodurch, da 
der Umtausch vor dem 23. April 1870 erfolgte, der Kirche die zugesicherte Prämie 
zufloß).

Tit. II. An unveränderlichen Naturalpächten für die durch den Contract vom 
20. Mai 1795 auf Erbzins ausgethanen zwei Ackerstücke 2 Sch. 2 Mtz. Roggen 
und eben so viel Hafer, pro Sch. Roggen Thlr. 1. 28. 9 Pf., pro Sch. Hafer 
Thlr. 1.-9 Pf., zusammen Thlr. 6. 10. 2 Pf.

Tit. III. An Zeitpacht von den eigenthümlichen Grundstücken der Kirche 
Thlr. 133. 3 Sgr., und zwar für den 30 Q.-Ruth. großen Garten, den laut Ver
fügung der Königl. Regierung vom 23. April 1863 der Superintendent für die 
jährliche Pacht von Thlr. 2. 1 Sgr. nutzt, und für den Ackerplan, welcher nach 
der Licitationsverhandlung vom 31. October 1866 auf die 6 Jahre von Martini 
1866 bis Martini 1873 in 36 Kaveln für Thlr. 131. 2 Sgr. verpachtet ist.
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Tit. IV. An sonstigen fixirten Hebungen Thlr. 16. 10 Sgr., bestehend in 
einem jährlichen Beitrag, den das Hospital Spiritus Sancti zur Besoldung der 
Geistlichen hergibt. (Dieser Zuschuß war sonst auf beide Hospitäler vertheilt, und 
zwar gab St. Spiritus 10 Thlr. 21 Gr. 4 Pf., St. Georg 5 Thlr. 10 Gr. 8 Pf., 
laut Kirchenrechnung vom Jahre 1750.)

Tit. V. An Kirchenstandsmiethe Thlr. 3. 15 Sgr. — Tit. VI. An Klingel- 
beütelgeld, Nichts, da die Kirche, wie schon erwähnt, für diese Einnahme von der 
Stadtgemeinde durch ein Kapital von 80 Thlr. entschädigt worden ist. — Tit. VII. 
An milden Gaben und sonstigen Legaten, nach der Fraction, 1 Silbergroschen! — 
Tit. VIII. An Communion-Opfer Nichts. — Tit. IX. ad Extraordinaria Thlr. 1. 
20. 10 Pf.

Ausgabe.
Tit. I. An Besoldungen in Quartalraten pränumerando Thlr. 67. 25 Sgr. 

Davon: Dem Superintendenten und ersten Prediger Roeber, incl. 2 Thlr. für 
Revision der Rechnung Thlr. 18. 20 Sgr., dem Diaconus Noht Thlr. 16. 20 Sgr., 
welche laut Verfügung der Konigl. Regierung vom 6. Juli 1855 an den Diaconus 
emeritus Uhrland in Quartalraten postn. gezahlt werden. (Diese Besoldung der 
beiden Geistlichen für das Halten der Einspredigt bestand schon im Jahre 1750, 
im Betrage von 50 fl. — 33 Thlr. 8 Gr., wozu laut des conftrmirten Visitations
bescheides die beiden Hospitäler den, oben in der Einnahme bezeichneten Beitrag 
von 16 Thlr. 8 Gr. und die St. Georgenkirche selbst 17 Thlr. gab. Auch die 
Revisionsgebühr von 2 Thlr. bezog der Präposttus schon 1750. — Dem 
administrirenden Provisor Zaucke 5 Thlr. ; dem Cantor und Organisten Neümann 
8 Thlr.; dem Küster Laabs 8 Thlr., demselben Miethsentschädigung 10 Thlr.; 
dem Glocksanten fürs Scheüern der Kronleüchter und Waschen der Altardecken 
15 Sgr.; dem Kalkanten 1 Thlr.

Tit. II. Zu kirchlichen und gottesdienstlichen Bedürfnissen 20 Sgr. — 
Tit. III. An Gerichtskosten, Porto und Botenlohn 1 Thlr. — Tit. IV. An 
Bau- und Reparaturkosten 25 Thlr. — Tit. V. An Ackerbeftellungs- und Kultur
kosten 5 Sgr. — Tit. VI. Insgemein Thlr. 2. 15 Sgr. — Tit. VII. ad Extra
ordinaria Thlr. 4. 5 Sgr. — Tit. VIII. Zur Anlegung von Kapitalien und 
Deckung außerordentlicher Bedürfnisse Thlr. 132. 20 Sgr. Anmerkung. Nach 
dem Reglement wegen Verwaltung der pia corpora de 1742 sollen, wenn 25 oder 
50 Thlr. Bestand disponible und zu anderen Ausgaben nicht erforderlich sind, 
solche sofort zinsbar angelegt werden, widrigenfalls Rendant für die entzogenen 
Zinsen aufkommen muß. Diese Vorschrift gilt für alle pia corpora.

Der Vermögensstand der St. Georgenkirche hat sich in neürer Zeit wesentlich 
gehoben. Zur Ergänzung der oben, S. 800 eingeschalteten Übersicht dient der 
nachstehende

Etat der St. Georgenkirchenkasse von 1825—1875.
Periode. Einnahme. Ausgabe. Überschuß.

1815—1820. Thlr. 60. 10 — 54. 23. 9 5. 16. 3 Pf.
1821—1826. 57. 11. 9 57. 11. 9 -— --- ——
1827—1832. 62.--------- 60.--------- 2---------
1833-1838. 63. 27 - 53. 9. 9 10. 17. 3
1839-1844. 60.-------- 55. 1. 6 4. 28. 6

102*
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Periode. Einnahme. Ausgabe. Überschuß.
1845—1850. Thlr. 66. 23. 11 54. 23. 11 12.--------- Pf.
1851-1856. 133. — - 69. 26 — 63. 4 -
1857—1862. 159. — - 65. 20 — 93. 10 -
1863-1869. 209. - — 99. 20 — 109. 10 —
1870—1875. 234.--------- 101. 10 — 132. 20 -

Das Kapitalvermögen betrug im Jahre 1750 die Summe von 463 % Thlr., 
im Jahre 1790 war es auf 260 Thlr. zurückgegangen, worunter sich eine Bank- 
Obligation von 60 Thlr. befand; am Schluß des 18. Jahrhunderts war es wieder 
auf 310 Thlr. gestiegen, dann aber in der Mitte des 19. Jahrhunderts abermals 
gewichen, da es nur 200 Thlr. betrug. Die Verbesserung des Kirchenvermögens 
beginnt mit dem Anfang der zweiten Hälfte des Jahrhunderts; von da an sind 
die Einnahmen beständig gewachsen, ausschließlich durch höhern Pachtzins der 
Kirchengrundstücke, welcher in den auf einander folgenden Pachtperioden erzielt 
worden ist, wodurch, da die Ausgaben in mindern! Grade sich vermehrt haben, 
Überschüsse entstanden sind, welche das zinsbar angelegte Kapitalvermögen gesteigert 
haben. Es betrug:

1857: 570 Thlr. 1863: 1050 Thlr. 1870: 1750 Thlr.

Es können Zweifel darüber erhoben werden, wem das Patronat über die 
St. Georgenkirche gebühret. Die Königl. Regierung nimmt es für den landes
herrlichen Fiskus, oder den König in dessen oberst-bischöflichen Eigenschaft, in 
Anspruch. Dem Rechte stehen aber auch Pflichten gegenüber, und dahin gehört mit 
Bezug auf das Patronatsrecht, daß der Patron einer Kirche, wenn diese nicht des 
Vermögens ist, selbst die Kosten der vorkommenden Bauten zu tragen, Va dieser 
Kosten, und die Gemeinde 2/a derselben zu bestreiten hat. Run aber hat Fiskus 
zur Wiederinstandsetzung der St. Georgenkirche im Jahre 1826 auch nicht den 
geringsten Beitrag gegeben; er hat, nachdem er die Wiederherstellung derselben 
zugelassen, den städtischen Behörden es überlasten, für die Kostenbeschaffung Sorge 
zu tragen, und das ist geschehen theils durch Sammlung freiwilliger Beiträge im 
Schoße der Gemeinde, theils durch Zuschuß aus der Kämmereikasse, letzteres in 
Bezug auf den Orgelbau. Erwägt man sodann, daß diese Kirche ursprünglich ein 
Zubehör des St. Georgen-Hospitals gewesen, was von Seiten der Königl. Regie
rung anerkannt ist, und daß dieses Hospital den Magistrat zum Patrone hat; 
ferner, daß die Kirche, seitdem sie vom Hospital getrennt, factisch eine Filiale der 
St. Catharinenkirche geworden ist, daß, soweit die eigenen Mittel nicht hinreichen, 
Gemeinde und Kämmerei für die baulichen Einrichtungen gesorgt haben und sorgen, 
so liegt es sehr nahe, ja auf der Hand, daß dieser Pflicht gegenüber für die Stadt 
ein Recht geltend gemacht werden kann, was so viel sagen will, daß der Magistrat 
der Stadt Golnow als Patron dieser Filialkirche zu St. Georg angesehen und 
daraus gefolgert werden muß, daß er bei Berufung der Prediger zu hören ist.

Kirchenwesen zur katholischen Zeit.
Darüber ist wenig bekannt, und das Wenige beschränkt sich auf eine Nach

weisung der Vicarien, welche in der St. Catharinenkirche — ecclesia 
parochialis opidi golnow — bestanden haben. Es sind ihrer nur wenige, nämlich 
drei, - eine unter dem Patronate der Rathmannen und Bürgermeister, erwähnt 
1490; die zweite, deren Patron der Bürgermeister Hinricus Pegelouwe war, ohne 
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Zweifel eine Stiftung von dessen Familie, gleichfalls 1490 erwähnt; die dritte 
unter dem Patronate des Gerardus Voghe, der dasselbe als Bormund und Namens 
seiner Schwestern ausübte, erwähnt 1493. Dann gab es auch eine Elemosyne von 

JJislrf zu einer beständigen Messe Rovate, die blos an Sonntagen celebrirt wurde, 
bestätigt 1491. — Sodann gab es eine St. Gertrud-Kapelle, und darin eine 
àarie zu Ehren des Allmächtigen Gottes, seiner Mutter Maria und der heil. 
Gertrud gestiftet von den Bürgermeistern und dem Rathe, und daher unter dem 
Patronate des Magistrats, erwähnt 1492; scheint die Kapelle eines, in der Stadt 
belegen gewesenen Hospitals, von dem nichts weiter bekannt ist. — In der Kape lle 
St. Spiritus bestand ein Beneficium von 8 Mark Einkünften, bestätigt 1491. 
Dwse Kapelle lag außerhalb der Ringmauer. — Der St. Georgenkirche geschieht 
nicht Erwähnung. Dagegen ersieht man aus einer Notiz beim Jahre 1490 daß 
in Golnow ein Terminirbruder des Ordens der Minorüen stationirt war.

Pfarrgebaüde.
Die Su per in t en den tur. Das Gebaüde derselben war 1836 in sehr 

schlechtem Zustande. Die Herstellung desselben würde bedeütende Kosten verursacht 
haben, ohne jedoch den Zweck einer wohnlichen Einrichtung zu erzielen. Es war 
deshalb ein vollständiger Neübau in Antrag gebracht, über dessen Ausführung aber 
Jahre vergingen, ehe mancherlei Schwierigkeiten und Hindernisse aus dem Wege 
geraümt waren. Endlich 1843 wurde das alte Haus abgetragen und 1844 ein 
neneè gebaut. Das massive, zweckmäßig eingerichtete Pfarrhaus hat Sousterrain 
und zwei Stockwerk, und gewährt dem ersten Prediger und Superintendenten eine 
r? vollständige, ja luxuriöse Wohnung — mit Flügelthüren, und gehört zu den 
schönsten und heften Pfarrhaüsern, die es im Pommerland gibt. Die Baukosten 
haben Thlr. 4i02^ 13. 8 Pf. betragen. 1866 wurden Reparaturen nothwendig, 
die Thlr. 226. 12. 7 Pf. gekostet haben. Bei der am 16. Juli 1852 Statt gehabten 
Feuersbrunst ist auch das 1826 erbaute, zur ersten Predigerstelle gehörige Stall- 
gebaude gänzlich eingeäschert worden. Es war bei der Provinzial-Feüer-Societät 
mit 400 Thlr. versichert, excl. Holz, dessen Werth von ter Stadt mit 250 Thlr. 
versichert war. Noch int Herbste 1852 ist das Gebaüde wieder aufgebaut worden.

Das Diaconat. Diaconus Sormann hat ein volles Menschenalter um 
eine angemessene, gesunde Wohnung sollicitirt, da sein Dienstgebaüde im traurigsten 
Zustande sich befand; von Jahr zu Jahr wurde er auf bessere Zeiten vertröstet. 
Kurz vor seinem Tode wurden Anstalten zum Bau eines neuen Hanfes getroffen; 
das Nähere darüber ist oben S. 728 angemerkt.

Das Predigerwittwenhaus wurde zur Hälfte mietbsweise vom Super
intendenten Dannenberg nach dessen Emeritirung bezogen. Zu dem Ende war ein 
Umbau des Wohnhauses und der Neübau eines Stallgebaüdes nothwendig, was 
zusammen Thlr. 962. 7. 9 Pf. gekostet hat. Dannenberg zahlte 25 Thlr. Miethe 
die andere Hälfte des Hauses wurde für 20 Thlr. vermiethet.

Kirchliche Armenpflege.
R e 11 u n g s v e r e i n ist die Benennung einer milden Anstalt, welche am Schalt

tage des Jahres 1852, allem Anscheine nach auf besondere Anregung des damaligen 
ersten Pfarrers an der St. Catharinenkirche, Superintendenten Dannenberg, von 



814 Der Naugarder Kreis.

einem Vereine kirchlich gesinnter Menschenfreünde gestiftet worden ist. Der nächste 
Zweck dieser Stiftung besteht darin, den Ortsarmen und Kranken, welche arbeits
unfähig sind, insonderheit auch verschämten Familien beiderlei Art während der im 
Winter 1851—52 herrschenden Noth, welche bis zur Ärnte eine beunruhigendere 
Gestalt anzunehmen drohte, eine Unterstützung zu gewähren, vornehmlich durch 
Nahrungsmittel, theils zu erniedrigten Preisen, theils unentgeldlich, außerdem auch 
durch Kleidungsstücke, Brennmaterial und ärztliche Hülfe, nur in dringenden Fällen 
und ausnahmsweise durch Geld. Außerdem hat stch der Verein zum Ziel gefetzt, 
sowol mittelbar durch das vorgenannte Unterstützungswerk, als auch unmittelbar 
der mit dem Nothstände zugleich hervortretenden und — man kann sagen — über
hand nehmenden Entsittlichung, besonders bei der verwahrlosten und bettelnden 
Jugend entgegen zu wirken, Nächst dent vorhandenen Nothstände selbst haben be
sonders zwei Wahrnehmungen den Gedanken zur Stiftung eines solchen Vereins 
hervorgerufen: — 1) Die Communal-Anstalten für die Ortsarmenpflege reichen im 
Allgemeinen mit Bezug auf die Hebung der Sittlichkeit, im besondern zur Minde
rung des periodisch eintretenden außerordetttlichen Nothstandes nicht aus, und es 
ist daher der Verein gemeint, sich der kommunalen Wirksamkeit in beiderlei Rich- 
ung helfend und ergänzend zur Seite ztl stellen und stellen zu ntüsscn, wenn das 

wahre Übel bei der Wurzel ergriffen und zerstört werden soll. 2) Im Allgemeinen 
fehlt es noch in Golnow an lebendigem Sinn und Eifer für die Hebung der Noth
stände gedachter Art, und es haben beispielsweise die ergangenen Aufrufe zur Er- 
Haltung und Gründung der Rettungshaüser in Zülchow, Linde, Naugaro keinen 
irgend erheblichen Anklang gefunden. Wenn dies nun freilich theilweise daritt be
gründet liegt, daß bit eigene und nächste Noth die Kräfte mildthätiger Herzen fatt- 
sam in Anspruch nimmt und deshalb auch die Urheber des Vereins ihre Wirksam
keit zunächst nur auf die letztere richten zu dürfen gemeint sind, so hat es sich der 
Verein doch eben zur Aufgabe stellen zu müssen geglaubt, durch die zu bildende 
Vereinsthätigkeit ein regeres Leben der barmherzigen und rettenden Liebe in hienger 
Stadt hervorzurufen, und der sich zersplitternden Einzelwohlthätigkeit, woran es 
hier zwar keineswegs fehlt, die aber bei unzweckmäßiger Darreichung in der Regel 
wenig hilft ja oft mehr verdirbt, als rettet, einen kräftigern und gesegnetern Wir
kungskreis 'zu verschaffen. Die erste Nachricht von der Gründung dieses Nettungs- 
Vereins findet sich in einem Bericht des Provisorats der St. Catharinenkirche vom 
5 März 1852, der mithin nur wenige Tage nach erfolgter Stiftung erstattet ist. 
Es heißt in diesem Bericht wie folgt: - Der Erfolg der bisherigen Unternehmungen 
ist bis jetzt nur noch ein geringer zu neiuieit. Bei der vermittelst eines in der 
ganzen Stadt verbreiteten Aufrufes berufenen Versammlung dm 29. Februar fanden 
sich zunächst nur 22 Theilnehmer des zu stiftenden Vereins. Da indessen diese 
Teilnehmer zunächst für die bevorstehenden fünf Monate bestimmte Betträge von 
in Summa 16 Thlr. pro Monat zeichneten, und von den Anwesenden die Anstcht 
begründet wurde, daß doch auf dent Wege eines durch Vereinsmitglieder persönlich 
zu bringenden Rundschreibens eine beträchtliche Anzahl theils durch regelmäßige 
Beiträge die wirkliche Mitgliedschaft erlangender, theils unbestimmter Wohlthäter 
des Vereins gewinnen lassen werde; endlich auch die Hoffnung gefaßt wurde, daß 
die Möglichkeit vorhanden sei, aus den wohl botirteu milben Stiftungen ber Stabt, 
so wie aus Kämmerei-Mitteln Zuschüsse zu erlangen, so constituirte sich ber Verein 
gebachten Tags vorlaüfig aus biesen 22 Gliebern mittelst Annahme eines eittfachen
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Statuts und Wahl eines aus 5 Mitgliedern bestehenden Vorstandes, welchem letzter» 
überlassen wurde, sich nach und nach durch Heranziehung der erforderlichen Gehülfen 
oder Vertrauensmänner aus den Mitgliedern des Vereins zu verstärkeu. Obgleich 
nun am Tage der Abfassung des Berichts das Ergebniß des vorbemerkten Circulars, 
welches durch 6 geeignete Vertrauensmänner in der Stadt verbreitet ward, selbst
verständlich noch nicht vorlag, so wollte das Provisorat der St. Catharinenkirche, 
dessen Glieder — Superintendent Dannenberg und Provisor Zaucke — dem Ver- 
eitte und dessen Vorstände gleichfalls angehören, es doh nicht länger verschieben, 
der König!. Regierung den Antrag vorzulegen: aus den Mitteln der St. Catharinen
kirche eine einmalige Beihülfe von 100 Thlr. zur Begründung des Vereins und 
Beförderung seiner Zwecke bewilligen zu wollen. Diese Zwecke liegen der Kirche 
kemesweges fern, vielmehr sind sie damit so eng verbunden, daß es der Kirche 
Wohl ansteht, in der thätigen Liebe mit ihrem Beispiele voranzugeheu; auch ist der 
Vermögensstand der Kirche der Art, daß die Verwendung jener Summe ohne Be- 
elnträchtigung der nächsten Bestimmung der Kirchenmittel gestattet werden kann. 
Rathsam hielt es das Provisorat, nur die Hälfte der erbetenen Summe dem Ver
eine zu überweifen und vor Überweisung der andern Hälfte den weitern günstigen 
Erfolg der Bemühungen des Vereins abzuwarten. Die Königl. Regierung hat diesen 
Antrag mittelst Verfügung vom 17. März 1852 genehmigt.

Zwei Jahre nachher erforderte die abermals herrschende Tbeüerungsnoth auch 
in G. die Ergreifung außergewöhnlicher Maßregeln und es war deshalb der seit 
1852 bestehende Rettungsverein aufs Reüe zufammengetreten, um in Verbindung 
mit dem städtischen Armen-Directorium neben der, von letzterm gespendeten ordent
lichen und außerordentlichen Armenunterstützungen noch eine s. g. Suppenanstalt, 
"ach dem Vorgänge anderer Städte einzurichten. In der Mitte des Monats Januar 
1856 war die Unternehmung so weit gefördert, daß mit Darreichung einer kräf
tigen Fleisch- und Gemüsesuppe für einen geringen Preis oder, jedoch nur aus
nahmsweise, unentgeldlich der Anfang gemacht werden konnte. Der unter dem 
Vorsitz oes Superintendenten Dannenberg bestehende Rettungsverein hatte sich be
müht, die erforderlichen Mittel durch Sammlung freiwilliger Beiträge der Ein
wohner, welche theils fortlaufend für die Monate bis zur nächsten Stritte, theils 
einmalig ohne fortlaufende Verbinolichkeit bewilligt wurden, zu beschaffen; allein 
das auf diesem Wege Beschaffte war unzureichend, und es mußten, wenn der Zweck 
erreicht werden sollte, durchaus noch andere Quellen geöffnet werden. Die städ
tischen Behörden haben sich zu dem Ende ihres Beitritts nicht geweigert, und neben 
der stattfindenden beständigen Brotvertheilung vorlaüfig die Hergabe und theilweise 
Einrichtung des Kochlokals, so wie der erforderlichen Feüerung bewilligt; aber es 
war das Augenmerk sowol des Vereins, als der städtischen Behörden auch noth
wendig auf die reichen Mittel der St. Catharinenkirche hingelenkt worden, weshalb 
das Provisorat in der Vorstellung vom 17. Januar 1856 die abermalige Bewilli
gung von 100 Thlr. befürwortete, was sich besonders durch den Umstand recht
fertigen ließ, daß oie Einnahme der Kirche durch die hohen Preise der von ihr in 
Körnern bezogenen Pächte in nicht unbedeütendem Maße sich erhöht hatte, daher 
die Kirche int Stande war, einen Beitrag der gedachten Höhe ohne Beeinträchtigung 
aller ihrer übrigen Zwecke und Ausgaben zu leisten. Die Königl. Regierung ge
nehmigte durch die Verfügung vom 29. Januar 1856 den Antrag des Provisorats, 
daß ausnahmsweise und ohne Consequenz für die Zukunft aus der Kasse der St.
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Catharinenkirche eine Beihülfe von 100 Thlr. an den Rettungsverein in der Art 
gewährt werde, daß davon sogleich 50 Thlr. zur Bildung des erforderlichen Be
triebskapitals, die anderen 50 Thlr. in fünf Monatsraten à 10 gezahlt wer
den sollten.

Die Kirchen der Synode G o l n o w.
Zustand derselben meistens im Jahre 1867.

Die Synode besteht aus 14 Parochien, enthält also 14 Mutterkirchen, denen 
1 Nebenkirche zu St. Georg in der Golnowschen Vorstadt Wiek, und 23 Tochter
kirchen auf dem Lande beigelegt sind; mithin sind 38 dem Gottesdienst gewidmete 
Gebaüde vorhanden. Die Synode umfaßt den südwestlichen Theil des Naugarder 
Kreises, greift aber auch mit einer Tochterkirche in den Randow'schen, mit einer 
andern Tochterkirche in den Saziger und mit einer dritten (Betsaal) in den 
Kammer Kreis über. Folgende Übersicht zeigt die Vertheilung der Kirchen:

Mutterkirchen.
9iameit 

der Prediger Tochterkirchen.
Entfernung 

v. d. Mater.
I. Barfußdorf . . . Maüke .

2. Marsdorf . . .
3. Mönchendorf. .

4. Buddendorf . . . Stoht
5. Pudenzig . . . 

6. Elisenau .... Dankwardt, Hülfsprediger . . .
7. Gr. Ehristinenberg
8. Kl. Sophienthal

9. Freiheide .... HiUiger, Diaconus zu Masfow .
° 10. Nesehl ...

11. GoUnow, St. Cath. Roeder - - -
Noht . . 12. St. Georgenkrrche

13 Hakenwald.... Klütz . . (Goln. Land-Parochie)
14 Amalienhof . .
15. Kaltenhof . . .

16. Hohenschönau. . . Obenans7 17. Walsleben. . .
18. Zampelhagen . .

19. Lübzin Mehring
20. Bergland . . .

21. Massow, St. Mar.. Brauser  
22. Tolz

23. Pagenkopf .... Strecker........................ • • • •
24. Wittenseld . .

25. Pflugrade .... Bernhard....................... : - - -
26. Wangeritz. . .
27. Wißmar . . .

28. Rosenow .... Barts .
29. Dannewch. . .
30. Darz ....

>/« Mle.
% Mln.

>/4 Mle. !

1/4 Mle.
*/8 Mle. '

1 Mle. , 
'/„ Mle. \

3/4 Mln.
'/< Mle.

'/. Mle.
•/4 Mln. )

si/8 Mln.

»/, Mln.
»/. Mln. i

'/. Mle.
% Mln. 1

’/« Mle.
Mle. )

Kreise.

tztaugard.

9laugard.

9laugard.

viaugard.

flîaugard.

Naugard. 
Kamin. 
Naugard.

Naugard.

Naugard. 
fltandow. 
Naugard, 
Sazig.
Naugard.

Naugard.

Naugard.
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Mutterkirche.

31. Schönhagen . . .

34. Speck.....................

Namen ,, _. ,
der Prediger. Tochterkirchen

Fraude.........................................
32. Korkenhagen.
33. Matzdorf . .

Hildebrandt...............................
35. Burow. . .
36. Großenhagen.
37. Jakobsdorf .
38. Lütkenhagen .

Entfernung 
v. d. Mater.

1 Vs Mle. ( 
»/. Mln. ( 

'/. Mle. j 

3/4 Mln. \ 
3/s Mln. 1 
s/4 Mln. '

Kirche.

Naugard.

Äiaugard.

In der Beschreibung der Amtsortschaften ist auf den Zustand der darin 
befindlichen Kirchen, welche sämmtlich Königlichen Patronats sind, bereits Rücksicht 
genommen. Die daselbst gegebenen Nachrichten beziehen sich indeß auf eine Epoche, 
welche 30 Jahre und darüber vor derjenigen liegt, die in der jetzt folgenden Nach
weisung in Betracht genommen wird.

1. Barfustdvrf mit Golnowshagen. Patron: Der Magistrat von Golnow. 
Das Kirchengebaüde, die Pfarrgebaüde und das Schulhaus, zugleich Küsterivohnung 
befinden sich in gutem Zultande. Die Kirche ist aber für die heütige Zahl der 
Gemeindeglieder zu klein, und bedarf der Vergrößerung. Sie ist mit 200 Thlr. 
gegen Feüersgefahr versichert, der Thurm mit 400 Thlr. Das Wittwenhaus ist 
ziemlich gut im Stande, zur Zeit vermiethet für 32 Thlr. Auch die dazu gehörige 
Wurth und Wiese für 17 Thlr. verpachtet. Das Baarvermögen der Kirche belaüft 
sich auf 1050 Thlr., bestehend in Staatsschuldscheinen, Staatsanleihen, vornehmlich 
aber in Pommerschen Pfandbriefen. Der Grundbesitz der Kirche zerfällt in drei 
Theile: 1) Ackcrplan in 3 Kaveln à 2 Mg. 52 Ruth. 2) Bergkaveln an der 
Chausfee 14 Mg. 173 Ruth. 3) Das Bruch 30 Mg. 12 Rutb. Diese Grundstücke 
lind verpachtet: 1) Durch Licitation vom 31. October 1861 auf 6 Jahre für 
39 Thlr. 22 Sgr. 2) Durch Licitation vom 31. October 1862 auf 6 Jahre für 
507, Thlr. 3) Der Pucherbruch durch Licitation vont 31. December 1864 für 
86 Thlr. 21 Gr. Bon den Pachtzinsen ad 2 und 3 sind im Jahre 1867 rückständig 
geblieben 26 Thlr. 27 Sgr. Die Einnahme der Kirchenkasse betrug Thlr. 293. 
27. 12 Ps., die Ausgabe Thlr. 207. 8. 11 Pf. Daher Bestand in die Rechnung 
pro 1868 zu übertragen Thlr. 86. 19 Sgr. Für Reparaturen am Pfarrhause ist 
mehr, als die Hälfte der gesammten Ausgabe, nämlich Thlr. 106. 9 Sgr. veraus
gabt worden, und für Aus- und Verbesserungen am Küsterhause Thlr. 69. 9. 6 Pf. 
Was es für eine Bewandniß habe mit einem Vorschuß von Thlr. 36. 13. 1 Pf., 
ist nicht in der Rechnung von Nr. 3 nachgewiesen. (Im Jahre 1750 besaß die 
Kirche an Kapitalien Thlr. 212. 16 Gr. gegen hinreichende Sicherheit zinsbar aus- 
gelieben, davon waren Thlr. 163. 9 Gr. ins Hypothekenbuch eingetragen. Der 
Kassenbestand betrug am Jahresschluß Thlr. 129. 2. 10 Pf. Dann heißt es in 
der Rechnung: „Licitation findet nicht Statt, weil die Landungen Pfandstücke sind, 
davott die Zinsen richtig fallen." Der Prediger erhält aus den 3 Kirchenkassen 
seiner Parochie Thlr. 2. 12 Gr. Schreibgebühren, der Küster 2 Thlr. für die Gur
rende nach Lübzin.)

2. M arsd orf, Filia vagans, mit der Stiftsförsterei Marienwald. Patron: 
Das Curatorium des Marienstifts in Stettin. Das Kirchenvermögen besteht in 
375 Thlr. Rentenbrief, Pfandbrief und zwei Staatsanleihescheinen und einem 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 103
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Ackerplan von 40 Mg. 65 Ruth., den sie durch die Separation erhalten hat, und 
welcher in der Licitation vonl 20. October 1865 auf 6 Jahre, nämlich von 
1867—1872 für eine jährliche Pacht von Thlr. 187. 20 Sgr. verpachtet ist. Das 
Kirchengebaüde und die Küsterwohnung sind in baulichen Würden. Einnahme 
Thlr. 293. 14. 3 Pf., Ausgabe 297. 10. 1 Pf., daher Vorschuß Thlr. 1. 25. 10 Pf. 
Unter den Ausgaben befindet sich der Ankauf von zwei Staatsanleihescheinen von 
je 100 Thlr., wofür nach dem Course Thlr. 199. 27. 6 Pf. gezahlt worden sind. 
Das Curatorium der St. Marienstiftskirche (v. Aschersleben, v. Dewitz) machte dem 
Königl. Consistorium unterm 22. März 1749 die Anzeige, daß der Kirchthurm zu 
Marsdorf vor einigen Jahren durch Blitzschlag dergestalt beschädigt worden, datz 
er gänzlich abgebrochen und ein neüer aufgebaut werden müsse. Jngleichen sei das 
Kirchendach so schlecht beschaffen, daß selbiges einer wichtigen Reparatur bedürfe. 
Da nun die Kirche nicht über 200 Thlr. Kapital habe, so hätten Curatores 
resolviret, von denen Kirchen, worüber das Stift Patronin ist, folgende Beisteüer, 
um den Bau, welcher höchst nothwendig ist, diesen Sommer (1749) anzufangen, 
abfordern zu lassen, nämlich von Brietzig 50 Thlr., Altengrap 40 Thlr., Repenow 
30 Thlr., Scholwin 30 Thlr., Wamlitz 30 Thlr., Karow 20 Thlr., Klein-Reinicken
dorf 20 Thlr. und von Hohenzehden 30 Thlr., Summa 250 Thlr., womit der 
Bau, incl. der 200 Thlr., welche die Kirche zu Marsdorf hat, meistentheils bewerk
stelligt werden könne. Das Curatorium richtete das Gesuch an das Königl. Con
sistorium, es möge an die Prediger der genannten Kirchen den Befehl ergehen 
lassen, daß sie ihre Beiträge an den Prediger Gerich zu Barfußdorf, welcher die 
Aufsicht und Berechnung des Baues übernehmen werde, auszahlen sollten. Das 
Consistorium entsprach zwar diesem Anträge mittelst Verfügung vom 28. März 1749, 
machte es aber den Predigern und Provisoren der gedachten acht Kirchen zur 
Pflicht daß sie sich eine bündige Obligation über die betreffende Anleihe ausfer- 
tigen lassen müßten. An dieser Bedingung scheint das Bauprojekt gescheitert zu 
sein denn der Krrchthurm, wie er jetzt besteht, ist mit Genehmigung des Patronats, 
die also lautet: - „Auf den Antrag der Dorfschaft Marsdorf wegen Erbauung 
eines Kirchenthurms wird von Seiten des Curatorii in den quest. Bau consenUrt. 
Stettin den 11 Januar 1785. Marienstifts - Curatorium. (gez.) v. Magow. 
v Bismarck" — im Jahre 1785 erbaut worden. Die unumgängliche Nothwen
digkeit da der alte Glockenstuhl den Einsturz drohte und gar keiner Reparatur 
fähig war, veranlaßte diesen Bau, der mit aller möglichen Sparsamkeit für das 
Kirchenvermögen zur Ausführung gekonnnen ist, iudem das Holz unentgeldlich aus 
der Hufenschlagsheide von der Dorfschaft gegeben und die Einwohner auch willig 
die nöthigen Fuhren und Handdienste dabei geleistet haben. Dennoch^ kamen die 
Baarkosteii an Maurer-, Zimmer- und Schmiedearbeiteii auf Thlr. 379. 13 Gr. 
zu stehen, die von der Kirchenkaffe geleistet werden niußten, und diese nur noch 
200 Thlr. von ihrem Vernlögen übrig behielt, die bei der Landschaft zinsbar 
angelegt waren. Als das Köiiigl. Consistorium von diesem, ohne seine Zustimmung 
unternommenen Thurmbau Keniitniß erhielt, wurde der Prediger I. L. Gench zur 
Rechtfertigung aufgefordert. In seinem Berichte, d. d. Marsdorf, 31. December 
1785, zeigte derselbe an, daß die Provisoren der Kirche sowol als er den voni Cura
torium ertheilten Consens für hinreichend angesehen hätten, welches vorgegangenen 
Irrthums sie und er um Verzeihung bitten müßten. Das Königl. Conststormm 
ertheilte zwar nachträglich unterm 5. Januar 1786 die Genehmigung zum ^hurm- 
bau, bemerkte aber dabei, daß künftig dergleichen Unterlassung nicht wieder vor-
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kommen dürfe. Von großer Tüchtigkeit kann der Bau nicht gewesen fein, denn 
fchon inl Jahre 1803 mußte Gerich eine ansehnliche Reparatur des 66 Fuß hohen 
Thurmes in 3 Etagen vornehmen lassen, die Thlr. 77. 19. 6 Pf. gekostet hat, 
genehmigt von Seiten des Patronats unterm 7. April, vom Consistorium unterm 
23. April 1803. (Prediger I. L. Gerich war der Nachfolger seines Vaters G. L. 
Gerich im Pfarramte zu Varfußdorf, und dieser der Nachfolger des Predigers 
Kirchitein, dessen Wittwe, in Ermangelung eines Wittwenhauses, 1750 aus allen 
brei Kircheukasfen der Parochie 8 Thlr. Domiciliengeldern bezog. Die Marsdorfer 
Kirche hatte in dem eben genannten Jahre an zinstragendem Kapital Thlr. 36. 
16 Gr. ausstehen, und am Jahresschluß einen Bestand von Thlr. 19. 6 Gr. baar 
in der Kirchenlade. Die wenige und schlechte Landung wurde von der Nachbarschaft 
bearbeitet.) '

3. Mönch en do rf. Patron: Der Magistrat von Golnow. Die Kirche 
befindet sich so ziemlich in gutem Stande, eben so das Küsterhaus. Das Baar- 
vermögcn von 300 Thlr. ist laut Obligation vom 3. Juni 1839 zu 4'/, Prct. 
hypothekarisch eingetragen auf Bauerhof No. 20 in Mönchendorf laut Consenses 
bcr. König!. Regierung vom 20. März 1839. Der Grundbesitz der Kirche, bestehend 
in 30 Mg. Acker und Wiesen ist laut Contracté vom 2. September 1835 für 
einen jährlichen Canon von 15 Thlr. an die Gemeinde in Erbpacht gegeben, be
stätigt durch die Königl. Regierung unterm 8. März 1836, hypothekarisch einqe- 
tiagcii den 12. Juni 1863. (Im Jahre 1750 besaß die Kirche ein kleines Elsen- 
holz.) Einnahme Thlr. 37. 15 Sgr., Ausgabe Thlr. 75. 28. 1 Pf. Vorschuß 
z-bh. 36. 13. 1 Pf., den die Barfußdorfer Kirchenkasse hergegeben hat, der also 
das Filial Mönchendorf mit diejem Betrage verschuldet ist. Beide Tochterkirchen 
lind in Gemeinschaft mit der Muttirkirche, eine jede mit %, an den Pfarrhaus- 
und den Wittwenhausbauteu, den Neü- wie Reparaturbauten, betheiligt. (Das 
Kirchenkapital betrug 1750 in 8 kleinen Posten 44 Thlr., worüber bei der Gering
fügigkeit eines jeden Postens Obligationen nicht ausgefertigt waren, die Zinsen 

slber nichtig ein. Der Kassenbestand betrug am Jahresschluß Thlr. 25.
20. 8 Pf.)

m .. t: Suddendorf. Früher eine selbständige Pfarre mit dem Filial Pudenziq. 
Weil diese Pfarre aber zu wenig Einkünfte hatte, lourde sie durch Verfügung vom 
l i. October 1813 aufgelöst, und beide Kirchen dem Diaconat der St. Catharinen- 
kirche zu Golnow als vagantes zugelegt, um auch diese Stelle, welche durch die 
Einverleibung eine Pfarre geworden ist, in ihreii Revenüen aufzubessern Bei 
Besetzung des Diaconats zu Golnow behielt Magistrats sein jus patronatus, und 
ber Patron von Buddendorf unb Pubenzig, Rittergutsbesitzer v. Petersdorf, hat 
nur ein Votum negativum; gedachte Dörfer brauchen auch nichts zu den Bauten 
des Diaconathauses in der Stadt beizusteüern. Das Kirchengebaüde ist vor wenigen 
Jahren neü erbaut, und darum im besten Stande; statt des eingestürzten, und noch 
nicht renovirten Thurms ist ein Glockenstuhl errichtet Psarrgebaüde gibt es nicht 
da der Pfarrer, der Goluowsche Diaconus, in der a/4 Mln. entfernten Stadt 
(Kunststraße dahin) wohnt. Die Küsterwohnuug ist zugleich Schulhaus und in 
gutem Stande. An Baarvermögen besitzt die Kirche 75 Thlr. in einem Pfandbriefe 
unb einem Staatsanleihescheine; die Zinsen von beiden 3% Thlr. betragend. An 
Grundvermögen besitzt die Kirche im Dorfe Buddendorf 1 Hof, bestehend aus 
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0.98 Hoflage, 19.126 Acker und 10.34 Wiesen, zusammen 30 Mg. 78 Ruth. 
Dieses Grundstück ist laut Contracté vom 21. Mai 1854, bestätigt den 15. Ium 18d4 
an den Patron der Kirche für eine jährliche Pacht von Thlr. 30. 5 Sgr. für Acker uub 
Wiesen auf 12 Jahre verpachtet; für die Hoflage werden 2 Thlr. entrichtet. Im Jahre 
1867 betrug die Einnahme der Kirchenkasse, incl. eines Bestandes von Thlr. 51. 18. 
6 Pf. aus der vorjährigen Rechnung, Thlr. 58. 25. 4 Pf., die Ausgabe dagegen 
nur Thlr. 8. 8 Sgr., so daß ein Bestand verblieb von Thlr. 50. 17. 4 Pf. Es 
war aber der Gutsherr mit der Hof- rc. Pacht rückständig geblieben für die 2 Jahre 
1866 und 1867. Geht dieser Rest, wie nicht zu bezweifeln, richtig ein, so stellt 
sich die Verbesserung des Kirchenvermögens auf Thlr. 114. 27. 4 Pf., wovon 
mindestens 100 Thlr. zinsbar anzulegen sein werden. In Folge des Separations- 
Recefles, bestätigt den 31. December 1845, durch welchen der obige Kirchenbesitz 
festqestellt worden, hat die Pfarre erhalten: 0.107 Hof- und Baustellen, 0.174 
Garten 79.92 Ackerland, 8.109 Wiesen, 66.80 Weide, 2.148 Unland, zusammen 
158 Mg. 172 Ruth. Die Gutsherrschaft, an welche die Pfarrländereien verpachtet 
sind, verabreicht aus ihren Torfmooren der Pfarre jährlich 16.000 Stück Torf, 
welche sich jedoch der Inhaber der Pfarre, der auch das Stecherlohn bezahlt, selbst 
anfahren muß. Diese Torflieferung ist kein Recht der Pfarre, sondern nur ein 
Theil des Pachtzinses, der aufhört, wenn das Pachtverhültniß zwischen dem Guts« 
Herrn Theodor v. Petersdorf und der Pfarre zu Ende geht. (In der Rechnung 
vom Jahre 1750 wird gesagt, was folgt: Die Kirche hat 1 Kamp Acker, welcher 
sandig und daher nur alle 6 Jahre kann besäet werden, dafür sodann 1 Thlr. bis 
1 Thlr. 8 Gr. gegeben werden. Noch 1 Endchen Landes, welches jährlich nur 
4 Gr. einträgt. 1 Wiese, für die der Prediger jährlich 2 Thlr. Miethe gibt. 
Kapitalien sind keine vorhanden.)

5. Pud en zig mit Birkhorst. Patron: Rittergutsbesitzer v. Petersdorf auf 
Buddendorf. Die Kirche bedarf eines vollständigen Umbaues, und wird, wenn die 
schon seit mehreren Jahren in Gang seienden Vorarbeiten beendigt sein werden, 
die Genehmigung dazu nachgesucht werden. Die Küsterwohnung ist zugleich Schul
haus und in gutem Stande. Diese Tochterkirche befindet sich in sehr guten Ver- 
mögensverhültnissen, die es ihr auch möglich machen, jenen Umbau ihres Gebaüdes 
auszuführen; selbst mit Anwendung eines gewissen Luxus. An Kapitalien besitzt 
die Kirche 2770 Thlr. theils in Pfandbriefen, theils in Staatsanleiheverschrei- 
bunqen verschiedener Jahre, auch zwei Rentenbriefen. Von Bedeütung ist auch 
das Grundeigenthum der Kirche. Es besteht aus 47.145 Acker, 3.68 Wiesen und 
53.61 Holzung, zusammen 104 Mg. 94 Ruth., welche vollständig separirt sind. 
Was den Acker anbelangt, so ist derselbe laut Contracté vom 21. Januar 1858, 
bestätigt den 25. August 1858, auf 15 nach einander folgende Jahre für einen 
jährlichen Pachtzins von 79 Thlr. an einen Pudenziger Bauerhofsbesitzer verpachtet. 
Die Wiese hat der Gutsherr von Pudenzig für jährlich 6 Thlr. auf 6 Jahre m 
Pacht laut Contracts vom 15. und bestätigt den 28. Februar 1859. Da beide 
Pachtcontracte abgelaufen sind, fo scheinen sie stillschweigend und bis auf Weiteres 
prolongirt zu sein. Die Holzung ist ein sehr werthvolles Besitzthum der Kirche. 
Im Jahre 1867 wurde daraus für 735 Thlr. 4 Sgr. Holz verkauft, nachdem 
bereits zwei Jahre vorher für 691 Thlr. 1 Gr. Holz geschlagen worden war. Die 
Kirche hält einen Jäger als Forstaufsichts- und Schutzbeamten ihrer Holzung. In 
Folge jenes ansehnlichen Erlöses aus den, in öffentlicher Versteigerung Statt 
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gehabten Hvlzverkaüfen, betrug die Einnahme der Kirchenkasse im Jahre 1867, 
incl. eines Bestandes von Thlr. 114. 20. 7 Pf. aus dem Vorjahre, Thlr. 959. 
19. 7 Pf. (wobei zu bemerken ist, daß die Ackerpacht für das Jahr 1867 und 
die Wiesenpacht für zwei Jahre, im Ganzen also Thlr. 91 rückständig geblieben 
waren.) — Dagegen wurden Thlr. 720. 23. 5 Pf. verausgabt, so daß mithin 
Thlr. 228. 26. 2 Pf. in Bestand blieben, und das Vermögen der Kirche, incl. der 
genannten Rückstände, sich um ca. 320 Thlr. verbessert hat. Der etatsmäßigen 
Ausgaben sind nur wenige für den Prediger, den Küster, den Kirchenförster 
und die Kirchenvorfteher, die außergewöhnlichen aber waren im Jahre 1867 wegen 
des Holzschlagens sehr bedeütend: es wurden an Holzschlägerlohn Thlr. 71. 9 Sgr. 
und an Anweisegeld Thlr. 36. 5. 1 Pf. verausgabt; und es bezogen, in Folge 
Genehmigungs-Verfügung der Königl. Regierung vom 6. October 1859 der Kirchen
vorstand, bestehend aus dem Prediger (Diaconus Roht) und den beiden Kirchen
vorstehern, für den Holzverkauf eine Provision von 3 Sgr. 9 Pf. pro Thaler, 
was dem Prediger eine außerordentliche Einnahme von 75 Thlr. und den beiden 
Vorstehern 28 Tblr. 15 Sgr. einbrachte. Sodann sind in der Rechnung pro 1867 
Zwei Posten mit 68 und 40, zusammen 108 Thlr., an Honorar des Baumeisters rc. 
für Anfertigung von Bauanschlägen in Ausgabe gestellt. Bei diesen Anschlägen 
handelt es sich mutbmaßlich um den in Aussicht genommenen Kirchenbau. Zu den 
außerordentlichen Ausgaben des Jahres 1867 gehörte dann noch der Ankauf von 
Werthpapieren zum Nominalwerth von 400 Thlr., wofür 396 Thlr. 23 Sgr. 
coursmäßig gezahlt wurden. Das zinsentragende Kapitalvermögen ist dadurch ver
mehrt worden; und letzteres belauft sich, wenn, wie oben erwähnt, die rückständig 
gebliebene Acker- und Wiesenpacht eingegangen sein wird, mit dem Bestände aus 
1867, im Jahre 1868 auf ca. 3090 Thlr. (In der Rechnung von 1750 heißt es: 
Patronen sind die Herren v. Petersdorf auf Buddendorf und Lütkenhagen. Die 
Kirche besitzt 50 Thlr., welche aber nicht können außgethan werden, sondern zur 
Reparatur der Kirchen (weil mater kein Geld hat), Pfarrgebaüde und Küsterey 
müßen bereit liegen, indehm jährlich an den alten Gebaüden sich was zu bessern 
findet. Sie hat an Landungen 1) einen Kirchenkamp, so jährlich 1 Thlr. 4 Gr. 
Pachtgeld trägt; 2) eine Kirchenwurth, giebt jährlich 16 Gr.; 3) noch 4 Endchen 
Landes, so sündigt und wenn sie besäet doch bringen an Pachtgeld 12 Gr. Zwei 
Wiesen, davon die größeste jährlich zinset 1 Thlr. 12 Gr., die kleine aber nur 8 Gr.)

6. Elisenau. Die unverhältnißmäßig große Parochie Lübzin ist seit 14 
Jahren interimistisch in zwei Theile getheilt, davon einer (Lübzin und Bergland) 
z. Z. von dem Prediger Mehring in Lübzin, der andere, bestehend aus den Ort
schaften, welche auf S. 306 genannt sind, von einem Hülfsprediger verwaltet wird, 
der seit Anfang des Jahres 1858 seinen Wohnsitz in Elisenau genommen, in der 
Person aber haüfig gewechselt hat. Diese Theilung des Lübziner Pfarrsprengels 
ist indessen noch nicht zu einer definitiven geworden, sie wird vielmehr, wie aus 
einem Bericht des Königl. Consistvriums vom 10. December 1863 hervorgeht, erst 
beim Abgänge des jetzigen Predigers zu Lübzin (Mehring) ins Leben treten. Bei 
dem provisorischen Zustande des Elisenauer Pfarrsystems scheinen auch die Reve- 
nüen des einstweiligen Hülfspredigers noch nicht geordnet und festgestellt zu sein, 
so daß ihm auf fein Gesuch von dem Minister der geistlichen Angelegenheiten, 
im Einverständniß mit dem Evangelischen Ober-Kirchenrath, alljährlich eine Unter
stützung aus dem Central-Unterstützungsfonds der evangelischen Geistlichen bewilligt 
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wird. Von einem Kirchenvermögen in Elisenau enthalten die Aeten bis jetzt, 1871, 
noch nichts. Der Prediger bedient sich eines Siegels, welches um ein, mit einem 
Strahlenkranz versehenes Christns-Kreüz die Umschrift führt: „Kirchensiegel v. 
Christinenberg. Noerchen. Sophienthal. Blankenfeld." Wer das Patronat der 
Kirche zn Elisenau übernehmen wird, scheint noch nicht entschieden zu sein, wie 
denn überhaupt, wie gesagt, die ganze Angelegenheit noch in der Schwebe ist.

Es befinden sich Kapellen oder Bethaüser in — 7. Groß-Christinenberg, 
8. in Klein - Sophienthal, in Nörchen, auch anscheinend in Blankenfeld. 
Carls Hof, welche als Filialkirchen der Lübziner Mutterkirche angesehen wurden, 
und anjetzt der Elisenauer Kirche überwiesen sind. Über die Verhältnisse dieser 
Kapellen ist etwas Näheres nicht bekannt, Nörchen ausgenommen. Bei Gelegenhett 
einer im Jahre 1866 daselbst abgehaltenen Kirchen- und Schul-Visitation war es 
zur Sprache gekommen, daß bei den dortigen zwei Schulen feine Appartements 
vorhanden seien. Die Schulgemeinde Nörchen, mit welcher in Folge dessen ver
handelt wurde, erkannte darauf zwar die Verpflichtung an, für die 2te Schulstelle 
die nöthigen Privets zu errichten, sie verlangte aber, daß die für die erste Schule 
erforderlichen gleichen Einrichtungen aus der Kirchenkasse in Nörchen, event, bei 
deren Insuffizienz von dem Fiskus, den sie als Patron bezeichnete, und den Ein- 
gepfarrten zu 78, bezw. '/» bezahlt werden sollten. Begründet wurde dieser An
spruch durch die Behauptung, daß die Iste Schulstelle zugleich Küsterei sei, und 
daß dem Fiskus das Patronatsrecht über die Kirche zu R., sowie die dorNge 
Küsterei zustehe. Die Königl. Regierung hat diesen Einwand durch das Nesolut 
vom 5. December 1866 zurückgewiesen, welches anführt, daß in R. ineber^ eine 
Kirche im eigentlichen Sinne, noch eine Küsterei existire, vielmehr nur 2 Schul- 
haüser, zu deren Unterhaltung die Schulgemeinde allein verpflichtet sei. Gegen 
diese Entscheidung hat die Gemeinde R. das Recursgesuch vom 10. Januar 1867 
angebracht, und darin zunächst die Behauptung aufgestellt, daß durch eine von der 
Königl. Regierung genehmigte Verhandlung vom 14. Mai 1830 die Errichtung einer 
besondern Kirche, Küsterei und Schule für R. ausgesprochen worden sei, und daß 
sich Fiskus stets als Patron dieser Kirche gerirt habe. Das Sachverhältniß hegt 
indessen wesentlich anders. Das ehemalige Domainengut N, welches im Jahre 
1822 in den Besitz des Lieutenants v Borgstede überging (S. 400), hat von jeher 
zum Kirchen- unb Schulverbaud von Kl. Sophienthal gehört. Durch die Ver
handlung vom 14. Mai 1830 wurde nun, unter Zustimmung der Königl. Negierung 
vom 2. September 1830, festgesetzt, daß künftig in R. eine besondere, von Kl. 
Sophienthal unabhängige Schule eingerichtet, und zu diesem Endzweck ein eigenes 
Schulbaus, verbunden mit einem Betsaale, erbaut werden sollte. Dieser Nau ist 
1831 auf Kosten des rc. v. Borgstede ausgeführt worden, und ist damit die Grund
lage zu dem noch jetzt bestehenden besondern Schulsystem R., zu dem noch die Ort
schaften Friedrichwilhelmsthal und Elisenau geschlagen wurden, gelegt; aber es läßt 
sich auf keine Weise behaupten, daß damit zugleich eine besondere Filialkirche und 
eine von Kl. Sophienthal unabhängige Küsterei begründet worden sei. Wenn schon 
nämlich in dem Protokoll vom 14. Mai 1830 bemerkt wird, daß der in R. anzu 
stellende Lehrer zugleich Küster sein solle, so hat dies in Wahrheit doch nicht ge
schehen können, weil in R. weder jetzt noch früher eine Kirche vorhanden gewesen ist. 
Das gottesdienstliche Local, welches im Jahre 1831 zugleich mit dem Schulhause 
erbaut worden ist, besteht nämlich nur in einem Betsaale, welcher mit dem Schul-
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Hause unter Einem Dache liegt, und es ist nirgends eine Spur davon, daß diesem 
Betsaale jemals die Eigenschaft einer Filialkirche der Mater Lübzin (zu der auch 
die Tochterkirche in Kl. Sophienthal gehörte) beigelegt worden sei. Rechtlich sind 
daher die Einwohner von R. noch jetzt, während des Jnterimisticums von Elisenau, 
zur Kirche in Kl. Sophienthal eingepfarrt, und dem Betlocal in R. gebührt nur der 
Charakter einer Nebenkapelle. Der Umstand aber, daß dem dortigen ersten Lehrer 
gewisse einzelne Küster-Functionen, unter Gewähr der dafür zu entrichtenden Ge
bühren bei dem Betlocale übertragen worden sind, rechtfertigt die Voraussetzung 
nicht, daß dort eine separirte Küsterei im Sinne des Gesetzes vom 2. Mai 1811 
entstanden sei. Es ist dies in dem Ministerial-Nescript vom 5. November 1863, 
betreffend den Küsterei- und Schulbau in Medow, wo die Verhältnisse ganz ähnlich 
lagen, eingehend ausgeführt worden. Wenn hiernach rechtlich die Dörfer R., 
Friedrichwilhelmsthal und Elisenau noch jetzt zum Kirchen- und Küstereiverbande 
von Kl. Sophienthal gehören, so folgt daraus, daß die bauliche Unterhaltung des 
Isten Schulhauses in R. allein der dortigen Schulgemeinde obliegt, und in der That 
hat dieselbe der desfallsigen Verpflichtung bis zum heütigen Tage ohne Concnrrenz 
der Kapellenkasse genügt. Was das vermeintliche Patronatsrecht des Fiskus betrifft, 
so kann von demselben schon deshalb nicht die Rede sein, weil eine Kirche in R. 
nicht existirt. Richtig ist es allerdings, daß der Iste Lehrer zugleich immer als 
„Küster" bezeichnet worden ist, und daß auch die Rechnungen der Kapellenkasse bei 
der Königl. Regierung revidirt worden sind, wodurch die irrige Voraussetzung von 
einem Patronatsrechte des Fiskns entstanden sein mag. Man hat sich in der Folge 
daran gewöhnt, die Kapelle in R. als eine wirkliche Filialkirche anzusehen, ohne 
aus die eigentliche Entstehungsgeschichte dieses gottesdienstlichen Locals zurückzugehen. 
Hieraus erklärt es sich beim auch, daß in einem Erlaß des Consistoriums vom 
5. October 1863 Nörchen als eine filia von Lübzin irrthümlich bezeichnet wird.

9. Freiheide mit Neü-Massow. Patrone: Die baüerlichen Wirthe; Patro
nats-Verweser: Der Landrath des Naugarder Kreises. Das Pfarramt ist mit dem 
Diaconat der St. Marienkirche in Massow combinirt. Das Kirchengebaüde ist in 
den jüngst verflossenen Jahren neü erbaut. Eine Pfarrerwohnung ist hier nicht, 
da der Pfarrer in der Stadt Massow wohnt; doch gibt es eine Pfarrscheüne und 
Stall, die beide aber zu klein sind, letzterer aber auch höchst baufällig. Das Küster-, 
zugleich Schulhaus ist zienilich im Stande. Ein Predigerwittwensitz befindet sich 
hier nicht. Das Kirchenkapital beträgt 200 Thlr. in drei Staatsschuldscheinen und 
drei Pfandbriefen. An Immobilien besitzt die Kirche: 1) An Acker und Wiesen 
beim Dorfe 4 Mg. 139 Ruth. 2) Einen Kamp im Massowschen Stadtfelde von 
3 Sch. Roggen Einsaat. Beide Grundstücke sind zu Erbpachtrechten ausgethan: 
1) durch Erbvertrag vom 10. December 1832, von der Königl. Regierung genehmigt den 
15. Juni 1841, hypothekarisch eingetragen den 8. Juli 1841. Jährliche Erbpacht: 
12 Sch. 3 Mtz. Roggen, nach Stettiner Martini-Marktpreise in Gelde abzuführen. 
Gegenwärtige Erbpächter: Fick sen. und jun.; 2) durch Erbvertrag vom 18. Juli 
1793, vom Königl. Consistorium bestätigt den 17. April 1794, hypothekarisch ein
getragen den 6. März 1830. Jährlicher Erbpacht-Canon 1 Sch. 12 Mtz. Roggen, 
in Gelde nach dem Stargarder Martini-Marktpreise. Im Jahre 1867 betrug, 
incl. eines Bestandes von Thlr. 26. 23. 10 Pf. aus dem Vorjahre, die Einnahme 
Thlr. 31. 19. 6 Pf. Außerdem ist die Hälfte des Erbpacht-Canons für das erste 
Grundstück mit Thlr. 18. 18. 1 Pf. rückständig geblieben. Bei der Kirche wird
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eine?n™ÄaI gesammelt aus freien Beiträgen und jur Anschaffung
freilieb erst 16 TMr ' „ -V**  i” b°r'Sparkaffe ju Naugard angelegt und beträgt 
wie auck durck îà?'^ "ber »öffentlich durch fernere Beiträge stch mehren, 
, . rch b.te Zrnseszmsen des Guthabens bei der Sparkasse. Endlich wird 
ber der Kirche ein Pfarrkapitai verwaltet; es besteht in Thlr 1025 5 8 Ns 
von dem die Zinsen der Prediger bezieh!. 1000 Mr fi \ 5 L 
îlàlÂà 2° æ(?lr" in Staatsschuldfchein angelegt; des kleine Überrest 

so wie das Nehsehl. Patron: Der König. Das Kirchengebaüde
1869 s»e»nr^h.rÄU ?0Ud b^luben beide, nachdem in den Jahren 1868 und 

? vorgenommen worden sind, in baulichen Würden. Nach 
dem E at vom 1. Januar 1864 bis ult. December 1872 besitzt die Kirche ein 
Kapiral von 1000 Thlr., welches bei einem Schmiedemeister in Maffow laut Obli
gation vom 22. December 1863 gegen 5 Prct. bestätigt ist; 8insenbetraa 50 Tblr 
,f °‘! Erbpächter Joachim Friedrich Wilhelm Maaß, jetzt laut Kaufvewags 

... j bem Rittergutsbesitzer Hermann v. Petersdorf
t f Klrch-nlandereien und Wiesen, „den sogenannten Kirchenlands.

Erbpachthof zufolge Separatwns-Reeeffes vom 6. April 1836 von 73 Mq 75 Rittb 
ant Lmtations-Protokolls von Anno 1797 und Confirmation des Mn g, Con' 

ststonnnis vom 5. Januar 1804 für jährlich 15% Sch. Roggen nach dem iede«: 
25 ® "r ®5a$Mren283’!26i3i'$fltfl,,rC,iC' iT Fraction ' pro Sch. 1 Thlr.

" ac9; ^blr.^28. 26. 3 Ps., — em sehr geringer Canon! Nach dem Erb- 
un^ fieb, à nach'V't?"^'b°r -803 ist der Kirche das Vorkaufsrecht vorbehalten, 
k'.hV 1,r, ""ch §• 12 des Contracté bei Veraüßerungsfällen der Erbpacht 
aauern Tn^ftnito,,?^"^“'nS“ube,niu"' »“• An Grab- und Gelaütegeld zahlen 

äuern und Kossäten fur die Leiche eines Kindes 5 Sgr. und für diejeniae eines 
Erwachsenen 10 Sgr. Alle übrigen Einwohner entrichten das Doppelte Ander- 
oabe984tæbh6m9l?nUChen * * b'. Äi,*  "*  Etatsmäßige Einnahme und Aus- 
9 Ï. ^on der Ausgabe kommen auf Besoldungen 4 Thlr. 20 Sar.-
^nênempi«611 ^bursnissen 6 Thlr. 20 Sgr., zu Bau- und Reparaturkosten 10 Thlr.' 
Insgemein und extraordiuair Thlr. 13. 6. 3 Pf., und an Überschüssen mr Anleauua 

Kapitalien Thlr. 49. 8. 9 Pf. Bis 1834 besaß
bie aber im Jahre 1822 zum Schulhausbau in Resehl und 1834 zum Bau eines Stalls 
der dem Diaconal in Maffow verwendet werden mußten. Kapitals-Ansammluua 
batte wieder im Jahre 1852 begonnen, doch wurde das Gesammelte mm Betraue 

^hlr. im Jahre 1858 durch Reparaturbauten am Kirchthurm ausgezebrt.
Die Pfarre beicht 3 Mg. 109 Ruth, au Wurthen und Wiesen.

S. 717-7^^"^- St. Catharinen-Kirche in der Stadt. Patron: Der König.

giftrat.? ©2795-®20rden^e6Cnfir(6e <W bßr $orfiabt Patron: Der Ma-

î ^ntharineukirche eingepfarrt sind die extra inuros gelegenen An- 
Dben S ^ßßbände der politischen Gemeinde Golnow gehören, und
Wi k nnh WhhhLl 'îEentlich ausgeführt sind. Mit der Stadt und den Vorstädten 
Wiek und Rodderberg bilden sie die Golnowsche Stadt-Parochie, der, laut Geneh- 
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migungs-Verfügung der Kirchen- und Schulkommission der König!. Regierung vom 
5. August 1824 auch die Mariensti fts -Försterei Marienwald temporell eingepfarrt 
wurde. Späterhin ist die Stistsförsterei von der St. Catharinenkirche wieder 
getrennt, und durch die Filialkirche in Marsdorf der Parochie Barfußdorf einver
leibt worden. Die schulpflichtigen Kinder des Stistsförsters müssen auch nach 
Marsdorf in die Schule gehen; die Entfernung beträgt 1 Mle.

13. Hakenwald. Patron: Der Magistrat von Golnow. Die Kirche zu 
Hakenwald, sowie die Bethaüser in Amalienhof und Kaltenhof waren Filiale der 
Mutterkirche in der Stadt und bildeten die Land-Parochie der St. Catharinenkirche. 
Wegen der großen Entlegenheit dieser drei Ortschaften von der Stadt, ging man 
schon lange mit dem Plane um, in einer derselben das vorhandene Gotteshaus zur 
Mutterkirche zu erheben und derselben die beiden anderen als Tochterkirchen zu 
überweisen. Dieser Plan ist im Monat September 1868 zur Ausführung gekommen, 
sein welcher Zeit Hakenwaid seinen eigenen Pfarrer hat. Der erste Prediger in 
dieser neuen Pfarre heißt Klütz; er nennt seine Stelle: „Pfarrvicariat". Das 
Kirchengebaüde befindet sich in gutem Stande. Pfarrgebaüde gibt es noch nicht, 
auch kein Wittwenhaus. Das Küster- und Schulhaus ist in baulichem Stande. 
Zu einem Pfarrhaus-Baufonds hat der Kammerherr und geheimer Negierungsrath 
Bernhard v. Bismarck, Landrath des Naugarder Kreises, mittelst Schreibens vom 
14. August 1862 und laut Verfügung der Königl. Regierung vom 15. September 
1862 einen Pommerschen Pfandbrief über 100 Thlr. à 4 Prct. geschenkt. Die 
Zinsen werden in die Golnower Sparkasse gegeben. Sie betrugen Ende 1867 
Thlr. 22. 17. 6 Pf. Da die stehenden Ausgaben der Kirchenkasse bisher nur 
gering waren, so hat sie den größten Theil ihrer Einnahme jedes Jahr kapitalisiren 
können, so daß sie statt der 75 Thlr. im Jahre 1863, vier Jahre später 300 Thlr. 
besaß, welche in Pommerschen Pfandbriefen und einem Staatsanleihescheine angelegt 
sind. Die Kirche besitzt ein Ackerstück von schlechter Beschaffenheit, welches bis jetzt 
noch nicht vermessen, aber völlig separirt und in seinen Gränzen und Maalen 
unbestritten ist. Der Acker ist am 19. September 1863 auf 6 Jahre vom 1. Octo
ber 1863 bis dahin 1869 verpachtet worden, und zwar der alte Acker für 26 Thlr. 
und die Weideabfindung, die nach dem Receß 5 Mg. 130 Ruth, groß ist, für 6'/, 
Thlr., zusammen 32'/3 Thlr. jährliche Pacht. Im Jahre 1867 betrug die Einnahme 
Thlr. 55. 13. 9 Pf., die Ausgabe Thlr. 35. 18 3 Pf., daher Bestand Thlr. 19. 
25. 6 Pf., wofür im folgenden Jahre bei weiteren Ersparungen ein 25 Thlr. 
Pfandbrief angekauft sein wird. Binnen einigen Jahren dürfte die Kirchenkasse 
im Stande sein, in Verbindung mit der Bismarckschen Schenkung, die Mittel zum 
Pfarrhausbau zu gewähren, event, gibt Patron, außer dem freien Bauholze, V, 
der Baukosten, die Pfarrgemeinde % derselben. Bisher wohnt der Pfarrer zur 
'Miethe.

14. Amalie n h of. Nach der Bestimmung des Evangelischen Oberkirchen
raths wird die Gemeinde als patronatsfreie angesehen. Ein Kirchengebaüde ist 
hier nicht vorhanden, sondern nur ein Betsaal ist im Wohnhause des Küsters, das sich 
ziemlich gut int Stande befindet, eingerichtet. Das Baarvermögen beträgt 300 Thlr., 
bestehend in einer Hhpotheken-Obligation über 200 Thlr. und 100 Thlr. in Pfand
briefen. Das Filial hat das Obereigenthumsrecht über einen Büdnerhof, welcher 
nach dem Erbkauf-Contract vom 10. Februar 1790, dem Adjudications-Bescheid 
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vom 25. März 1790, den Nachträgen vom 7. Januar 1791 mtb 4. April 1798 und dem 
Hypothekenschein vom 17. (24.) Juli 1824, welche Dokumente sich in den Händen 
des Erbpächters befinden, z. Z. der Wittwe des letzten Erbpächters Christian 
Gottfned Lange, die aber seit 1851 an den Kossäten Christian Friedrich Eichel in 
loco wieder verheiratet ist. Der Erbpächter zahlt an die Kirche des Orts jährlich 
Thlr. 5. 2. 6 Pf. Wofür? ist aus den Documente« nicht ersichtlich. In der 
Kirchenrechnung wird diese Leistung Canon genannt. Erwerber hat an die Guts- 
Herrschaft (z. Z. die Dorfgemeinde) für das Land ein Kaufgeld von 30 Thlr. gezahlt, 
entrichtet an die Gutsherrschaft jährlich einen s. g. Canon von Thlr. 1. 10 Sgr. 
und bei Perkaüfen ein Laudemium von 5 Prct. des Kaufgeldes. Das Obereigen
thum scheint ein gemischtes zu sein. So geht aus den Kirchenacten hervor; wegen 
der politischen Geschichte von Amalienhof vergl. L. B. II. Th. Bd. VI., Kammer 
àeis, S. 350, 351, wonach die altangesessenen Kossäten und Büdner bei Erwerbung 
des ehemaligen Borwerks Amalienhof im Jahre 1824 bei der nothwendigen Sub- 
hastation auch das Patronatsrecht gekauft haben. Im Jahre 1867 betrugen die 
Einnahmen des Filials Amalienhof Thlr. 67. — 7 Pf., die Ausgaben dagegen 
Thlr. 73. 17. 6 Pf., worunter der Ankauf eines 25 Thlr. Pfandbriefs, wofür 
Thlr. 20. 21. 9 Pf gezahlt worden sind, daher Vorschuß Thlr. 6. 16. 11 Pf.

15. Kaltenhof. Das Patronatsrecht wird von der Gemeinde in Anspruch 
genommen, und der Magistrat von Golnow, der bis zuni Jahre 1858 incl. als 
Patron fungirt hat, hat diesen Anspruch der Gemeinde anerkannt, die geistliche 
Aufsichtsbehörde dagegen nicht, vielmehr betrachtet diese auch die Kirche in Kaltenhof 
als Patronatsfreie. Die Kirche ist im Jahre 1819 erbaut und in sehr gutem 
Stande, das Küsterhaus, das zugleich Schulhaus, ist in ziemlich gutem Stande; 
im Jahre 1866 hat es einen Anbau erhalten. Grundstücke besitzt diese Kirche nicht, 
dagegen an Kapital 325 Thlr. in Pommerschen Pfandbriefen und einem Pommer- 
schen Renteubriefe, der im Jahre 1867 gegen einen Brandenburgischen für Thlr. 90. 
23. 6 Pf. eingetauscht lourde. Sonlit betrug die Einnahme Thlr. 131. 14. 9 Pf., 
bie Ausgabe bagegen Thlr. 123. 9. 3 Pf., welche gegen sonst so hoch war, weil für 
den Kirchthurm eilte neue Glocke angeschafft würbe, bie mit allen Unkosten bis an 
Ort und Stelle Thlr. 122. 23 Sgr. gekostet. Voß in Stettin hat sie gegossen 
der den Centner mit 50 Thlr. berechnet hat. Die Glocke wiegt 2,1 Centner Der 
Kassenbestand hat Thlr. 8. 5. 6 Pf. betragen. Ausführlichere Nachrichten über 
das Kirchen- und Schulwesen von K. wird der weiter unten folgenden Beschreibung 
der Golnowschen Eigenthums-Ortschaften vorbehalten.

Wegen des Betsaals in Fürsten flagge siehe unten bei den Schulen.

16. Hvhenschönau. Patron: Der König. Das Kirchengebaüde, von 
Fachwert ausgemauert uno mit Ziegeln gedeckt, und mit einem von Holz aufge- 
sührten, mit Dielen verkleideten und mit Schindeln gedecktem Thurm, in welchem 
zwei Glocken verschiedener Größe hangen, befindet sich in baulichen Würden. In 
der Kirche ist der Altar hübsch gebaut, eben so die Kanzel. Das Kirchengestühl ist 
rn gutem Stande, auch das Chor. Ein alter Taufstein ist vorhanden. Nach dem 
Kirchenkassen-Etat vom 1. Januar 1870 bis ult. December 1875 besitzt die Kirche 
i35 Thlr. m Staatsschuld- und Staatsanleihescheinen, auch Pommerschen Pfand
briefen. Die Zinsen davon betragen Thlr. 32. 3. 6 Pf. Nach dem Gemeinheits- 
Theilungsreceß, beitätigt den24. Juli 1849, betragen die Kirchengrundstücke an Hofstelle
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(Kirchhof) 0.150, an Ackerland 34.165, an Wiesen 21.129, an Hütung 85.121, 
überhaupt 143 Mg. 25 Ruth. Diese Ländereien sind laut Contracté vom 22. 
October 1862, bestätigt den 2. Januar 1866, auf die 12jährige Periode von Mar
tini 1860 bis dahin 1872, an einen Büdner für eine jährliche Geldpacht von 
175 Thlr. verpachtet. Für die Jagd auf den Kirchengrundstücken entrichtet die 
Gemeinde jährlich 15 Sgr. An Grab- und Gelaütegeld kommen, nach 6jähriger 
Fraction, jährlich Thlr. 3. 28 4 Pf. ein, und an extraordinaire» Einnahmen 
20 Sgr. Der Etat stellt sich demnach in Einnahme und Ausgabe Thlr. 212. 6. 
10 Pf. Unter den Ausgaben betragen die Salarien für den Prediger (Thlr. 45. 
10 Sgr.) und die Kirchenvorsteher Thlr. 58. 10 Sgr. Bau- und Reparaturkosten 
erfordern Thlr. 41 6. 4 Pf., davon für das Kirchengebaüde nur Thlr. 4. 13. 
4 Pf., Dagegen für die Pfarrgebaüde Thlr. 36. 23 Sgr., woraus hervorgehen 
dürfte, daß diese Gcbaüde alt und beständiger Reparatur bedürftig sind. Die zur 
Pfarre gehörigen Ländereien bestehen in 0.97 Hofstelle, 1.18 Gärten, 118.37 Acker, 
36.104 Wiesen, 150.39 Hütung, 1.63 Unland, im Ganzen 307 Mg. 178 Ruth. 
Zur Prediger-Wittwenstelle, deren Wohnhaus in gutem Stande ist, gehört nur ein 
Gärtchen von 35 Q.-Ruth. Flächeninhalt. Der Küster wohnt im Schulhause, das 
ein Eigenthum der politischen Gemeinde ist. Die Pfarre, der Freischulzenhof, die 
17 Boll- und die beiden Halbbauern, als Besitzer der Dorfschmiede, haben gemein
schaftlich in verschiedenen Plänen der Feldmark ein Weiderevier von 26 Mg. 106 
Ruth. incl. etwas Wiesen, Acker, der Hofftelle und kleinem Garten. Unter den 
Ausgaben der Kirchenkasse int Tit. Insgemein sind, wie gewöhnlich, fixirte und 
unfixirte, und unter jenen auch 10 Sgr. für den Superintendenten an Schreib
materialien, was sich bei allen Amtskirchen der Synode wiederholt. An Überschüssen 
zur Vermehrung des Kapitalvermögens, so wie zur Deckung unvorhergesehener 
Ausgaben wirft der Etat Thlr. 98. 13 Sgr. aus.

17. Walsleben. Patron: Der König. Das Kirchengebaüde ist von der
selben baulichen Beschaffenheit, wie das der Mater, auch im Innern, der Thurm 
gleichfalls mit zwei Glocken. Diese Kirche ist sehr alt und war im Anfänge des 
laufenden Jahrhunderts so baufällig, daß darin der Gottesdienst fast gar nicht mehr 
gehalten werden konnte. Man scheint seitdem nach Möglichkeit daran geflickt zn 
haben, bis im Jahre 1864 eine Hauptreparatnr vorgenommen worden, welche 
465 Thlr. 15 Sgr. gekostet und das Kapitalvermögen der Kirche erschöpft bat. 
Letzteres besteht jetzt nur ans einem Staatsschuldscheine von 25 Thlr. Bei ieneni 
WiederhersteUungsbau hat die Gemeinde der Kirche 200 Thlr. zu einer Orgel, 
36 Thlr. zu einem Kronleüchter, und 23 Thlr. zu einer Altarbekleidung, zusammen 
259 Thlr. geschenkt, ein Fonds, welcher besonders verwaltet zu werden scheint, da 
er in dem Etat zur Verrechnung nicht anfgeführt ist. Die Kirchengrundstücke, 74 Mg. 
191 Ruth, groß, sind laut Contracté vom 17. Februar 1869, bestätigt den 12. 
März 1869, auf die 12 Jahre vom 1. Juli 1869 bis dahin 1881, incl. der auf 
den Grundstücken der Kirche auszuübenden Jagd, für jährlich 114 Thlr. verpachtet. 
An Grab- und Gelaütegeld kommen, nach 6jàhriger Fraction Thlr. 2. 20. 10 Pf. 
ein; an milden Gaben und sonstigen Legaten sind, auf Grund jener Schenkung 
der Gemeinde Thlr. 43. 5 Sgr. auf den Etat gestellt, was offenbar zu viel ist, da 
nicht zu erwarten steht, daß derartige Geschenke alljährlich eingehen werden. Der 
Etat beträgt im Ganzen Thlr. 161. 14. 7 Pf., wovon auf Besoldung Thlr. 28. 
10 Sgr., und auf Bauten und Reparaturen Thlr. 116. 18. 1 Pf., für das Kirchen- 
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Gebaüde an sich Thlr. 80. 3. 4 Pf. verwendet worden, was, in Bezug auf die 
letztere Ausgabe, anzudeüten scheint, daß der Restaurationsbau von 1864 damals 
uoch «ichl zur Vollendung gekommen, und in den folgenden Jahren noch fortgesetzt 
werden mußte. An Überschüsien haben nur Thlr. 2. 28. 1 Pf. auf dem Etat' aus
gebracht werden können.

18. Zampelhagen. Patron: Der König. DasKirchengebaüde ist massiv 
von Geschieben aufgeführt und mit Ziegeln gedeckt; der Tburm von Holz, wie 
be: den anderen Kirchen der Parochie, mit 2 Glocken. Altar und Kanzel beson
ders erbaut, ein alter Taufstein, wie in Walsleben und Hohenschönau. Die Be
währungen um die Kirchhöfe zu H. Schönan und Zampelhagen sind von Geschieben, 
die Bewährung um den Walslebenschen Kirchhof aber besteht ans Bohlen und 
Pfosten. In Walsleben befindet sich eine besondere Kirchenscheüne von 24 Fuß 
Länge und 22 Fuß Tiefe, 2 Mal verriegelt, im Fachwerk geklehmt und mit Stroh 
gedeckt, doch wurde bei Abfassung der Matrikel bemerkt, diese Scheune sei zu klein 
und bedürfe eines Anbaus, auch sei sie sehr alt und baufällig. Zufolge des 
Gemeinheitstheilungs'Recesses von Zampelhagen, bestätigt den 20.' Februar 1855, 
besitzt die Kirche an Liegenschaften, außer dem 120 Q.-Ruth. großen Kirchhofe im 
Dorfe, zu beiden Seiten des Weges nach Bernhagen: 29.12 Ackerland, 3.104 Wiesen, 
19.154 Hütung, 0.13 Unland, zusammen 47 Mg. 103 Ruth Diese Grundstücke 
sind, laut Contracté vom 4. April 1865, bestätigt den 22. April 1865, an den 
Mühlenbesitzer Zühlke auf 6 Jahre von Marien 1865 ab gerechnet für jährlich 
4O Thlr. verpachtet. An Jagdpacht zahlt die Gemeinde 5 Sgr., an Grab- und 
Gelaütegeld kommen 29 Sgr. 2 Pf. und an Zinsen von 75 Thlr. Kapital Thlr. 3. 
11. 3 Pf. ein, extraord. 5 Sgr. Ganze Einnahme Tblr. 44. 20. 5 Pf., wovon 
an Besoldungen Thlr. 7. 25 Sgr., auf Baukosten Thlr. 14. 17. 4 Pf. (darunter für 
das Kirchengebaüde Thlr. 9. 13. 4 Pf.) und auf den Titel Insgemein Thlr. 10. 
11. 2 Pf. verwendet werden. Überschuß zur Anlegung von Kapital Thlr. 10. 24. 
7 Pf. Wie in Walsleben, so auch hier in Zampelhagen, ist die Wohnung des 
Küsterlehrers im Schulhanse, welches an beiden Orten Eigenthunr der politischen 
Gemeinde ist.

Der Klingbeütel ist in allen drei Kirchen der Parochie Hohenschönau ab
geschafft.

Eine Matrikel aus älterer Zeit gibt es für das Kirchspiel Hohenschönau nicht. 
Auf den vom Königl. Consistorium unterm 17. Juli 1800 erlassenen Befehl haben 
sich der damalige Prediger Albertus Julius Erdmann Daberkow, der Küster, die 
beiden Freischulzen von Hohenschönau und Walsleben, der Schulze von Zampel
hagen, sammt den Kirchenvorstehern und dem Pfarrbauer zu Walsleben, zusammen
gethan, um eine vollständige Matrikel anzufertigen, über deren Abfassung sie sich 
ini Amte Massow unterm 17. September 1800 verständigt und vereinbart haben. 
Das Predigen alterniret an den Sonn- und Festtagen in den 3 Kirchen in der 
Art, daß an Sonntagen in 2 Kirchen gepredigt, in der 3ten Kirche aber durch den 
jedesmaligen Küster von Schönau eine Predigt abgelesen wird. An den hohen 
Kirchenfesten wird die beiden ersten Festtage in jeder der 3 Kirchen gepredigt, was 
auch am allgemeinen Buß-, dem Himmelfahrts- und dem Charfreitage der Fall ist. 
An heil. Gefäßen von Edelmetall gibt es nur bei der Kirche zu W. einen silbernen, 
inwendig vergoldeten, Kelch nebst Patene von gleicher Beschaffenheit. In H. ist 
der Abendmahlskelch von Messing und übersilbert; in Z. von Zinn. Die Pfarrgebaüde 
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bestehen aus dem Wohnhause, in Fachwerk geklehmt und gemauert, mit Strohdach, 
3 Stuben, Kammern, Küche, Speisekanlmer und Balkenkeller enthaltend, einer 
Scheune, einem großen und entern kleinen Stalle, allesammt ebenfalls in Fach
werk 20. und mit Stroh gedeckt. Der Colonus hat keine eigene Wohnung, sondern 
wohnt mit im Pfarrhause. Es sollte ein Küster- imb Schulhaus in Hobenschönau 
neü erbaut werden. Bei den Kirchen zu W. und Z. gab es keinen Küster, keine 
Schule. In einer, von deut Prediger Holz unterm 1. December 1857 eingereichten 
Nachweisung, betreffend die der Pfarre aus H. Schönau zustehenden festen Abgaben, 
heißt es: „Holz- oder Torfleistungen, oder beides zusammen, ruht nicht auf den 
Höfen, statt dessen gewähret der Zins von 1000 Thlr. Holzpfarrkapital nebst den 
zur Pfarre gehörigen Torfmooren dem Pfarrer die Mittel zur Beschaffung des 
Brennmaterials. Diesen Abgaben liegt zu Gruttde die Pfarrmatrikel de anno 1800." 
Davon steht in der Matrikel fein Wort. Es heißt darin nach Aufzählung der 
Ländereien: „Was nun die übrigen mit dieser Pfarre verbundenen Gerechtigkeiten 
anbetrifft, so erhält der Prediger a) von den Eichen und Buchen und dem Strauch
holze gleich einem Bauer Eine Kavel; b) an der Mast nimmt der Prediger u. s. w." 
Die Sache ist die, daß die frühere Holzung seit Abfaffung der Matrikel geschlagen, 
und der Erlös aus der, der Pfarre gehörigen, Holzkavel als zinstragendes Kapital 
angelegt worden ist.

19. Lübzin mit den Vorwerken und Etablissements Amalienhof, Heinrichshof, 
Dammhorst, Grashorst, Hirschradung, Jagenkamp, Jbenhorst, Krachtshorst, Langen
horst, Louisenthal, Seebudenlake, Theerofen. Patron: Rittergutsbesitzer v. Borgstede 
auf Rörchen, Besitzer des Ritterguts Lübzin. Sämmtliche Gebaüde befinden fich 
wesentlich in gutem Zustande: Kirche, Pfarrgebaüde, Küster- zugleich Schulhaus, 
Predigerwittwensitz, doch bedürfen die Zaune um Kirche und sämmtliche Gehöfte 
der Reparatur, welche im Jahre 1867 begonnen worden ist. Im Pfarrhause 
wurden auch die Feusterumkleidungen und Kreüze, so wie die Fensterladen, welche 
sehr schadhaft waren, erneüert. Das Backofenschauer und der Backofen beim Pfarr- 
Hause bleibt zu reuoviren oder zu restituiren, was der Zukunft vorbehalten bleiben 
kann, da der jetzige Pfarrer (Mehring) Beides nicht in Gebrauch hat. Bei der 
Küsterei wurde, zufolge Genehmigung der König!. Regierung vom 17. April 1866 
eine neüe Schelme erbaut. Das Vermögen der Kirche besteht in Kapitalien zum 
Betrage von 2375 Thlr. in Staatsanleihescheinen, Pommerschen Pfandbriefen, 
einer Hypotheken-Obligation auf ein baüerliches Grundstück von 600 Thlr. und 
einer Obligation des Slawer Kreises. Im Jahre 1867 hat sich das Kapitalver
mögen um 150 Thlr. vermehrt, die in der Hauptsumme schon inbegriffen sind. 
An Grundstücken besitzt die Kirche 1) den Kirchenkamp, auf dem s. g. Heiligenland 
gelegen innerhalb des Dorfes, enthält 4 Mg. 43 Ruth; er ist an 5 Lübziuer Ein
wohner für 8 Thlr. 5 Sgr. jährlichen Canons Vererbpachtet, ins Hppothekenbuch 
eingetragen unterm 15. December 1862; 2) den Kirchenacker, Klausholz genannt, 
enthält incl. Gräben und Wege, 26 Mg. 143 Ruth., ist, laut Licitations-Protokolls 
vom 30. September 1864, bestätigt von der Königl. Regierung unterm 5. December 
1864, auf die 6 Jahre vom 1. October 1864 bis dahin 1870 verpachtet für den 
jährlichen Pachtzins von Thlr. 127. 9 Sgr.; 3) die Kirchenwiesen, Catharinenholz 
genannt, enthalten 32 Mg. 122 Ruth., sind gleichfalls auf 6 Jahre vom 1. Mai 
1867 bis ult. October 1873 für jährlich 295 Thlr. 22 Sgr. verpachtet. Ganze 
Fläche der Kirchengrundstücke, incl. des vererbpachteten Kirchenkamps, 63 Mg.
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128 Ruth., jährlicher Pachtertrag derselben Thlr. 431. 6 Sgr. Dazu die Kapital- 
Zmsen mrt Thlr. 107. 12. 6 Pf., macht jährliche Soll-Einnahme an Grund- und 
Kapttalzinsen Thlr. 538. 18. 6 Pf. Endlich hat die Kirche eine regelmäßige Einnahme 
^^âckengeld. Communion-Opfer und Gelaütegeld, welche sich im Durchschnitt

r .r15 aunehmen läßt. Bankengeld wird nicht erhoben, und der 
Klingbeutel ist abgeschafft, statt seiner sind Becken eingefübrt. Im Jahre 1867 
àg die Gesammt-Einnahme Thlr. 644. 18. 8 Pf., incl eines Bestandes von 

‘ P'' au5 bent Vorjahre, und einer extraordinaire» Einnahme von 
i6 Sgr., darunter die realisirte Slawer Kreis-Chaussee-Obligation von 

^ài c- ^èndrg waren geblieben und im nächsten Jahre einzuziehen Thlr.
K i ÖM arfcr* unb Wiesenpacht, auch an Zinsen von der Hausobligation 

und dem Kirchenkamp-Canon. Die Ausgabe betrug Thlr. 581. 28. 2 Pf.; dar
unter: an Salarien Thlr. 97. 10 Sgr., wovon dem Prediger für 10 Faden Holz 
60 Thlr., für die Passionspredigt und Führung der Kirchenrechnungen Thlr. 3 
20 Sgr., den Kirchenvorstehern 6 Thlr., dem Organisten 20 Thlr. Gebalt dem 
Kalkanten / Thlr. und dem Küster 20 Sgr. an Gehalt und für Besorgung der 
Surrende gebührten. An Bau- und Reparaturkosten wurden Thlr 242 17 11 Pf 
verausgabt, darunter für die Kirche Thlr. 166. 28. 8 Pf., die Pfarre Thlr. 60.' 
18. 10 Pf., die Kusterei 29 Sgr., das Wittwenhaus Thlr. 14. — 11 Pf. Von 
ben Ausgaben für die Kirche nahm die Reparatur der Thurmuhr, welche Anfangs 
unter 50 Thlr. veranschlagt war, den größten Posten ein mit Thlr 70. 12 9 Pf 
und demnächst die Herstellung des Kirchhofszauns mit Thlr. 64 0 1 Pf. An aus- 
gellehenen Kapitalien betrug die Ausgabe Thlr. J54. 4. 6 Pf., wofür 2 Staats
anleihescheine à 100und50Thlr. «„gekauft wurden. Gottesdienstliche Bedürfnisse erfor- 
oSen «P no 1o" m? ®ie Ausgaben des Tit. Insgemein beliefen sich auf 
Thlr. 66. 28 3 Pf., darunter 20 Thlr. Unterstützung für die Predigerwittwe und 
Thlr. 9 a Pf. Geldentschädigung für 3 Scheffel Deputatroggen. An Schreib
materialien für den Prediger nicht allein, foiibem auch für den Superintendenten

lüvC J.n bcn Vorjahren, die namhafte Sunune von 6 Thlr. in Ausgabe ge- 
stellt, und für die Reinigung des Kirchengebaüdes 5 Tblr., was voraussetzt, daß 
die geistlichen Herren in Angelegenheit der Lübziner Kirche sehr viel zu schreiben 
haben — wenn sie jährlich mindestens 36 Buch des besten Papiers bedürfen, — 
und die Kirche seit vielen Jahre,l nicht gereinigt worden, was nunmehr 1867 in 
gründlichster Weise geschehen mußte. ' '

n n Jahre 1750 war M. I. Krüger Prediger in Lübzin und Bergland. Vom 
Zustande der Mutterkirche im gedachten Jahre gibt er folgende Nachricht: Patronus: 
(£urt Heinrich v. Wuffow, in Königl. (Militair-) Diensten, aetatis 21, ejus curator 
^r. v. Flemming. An Kapitalien ist nichts vorhanden; an Landungen: 1 Kirchen - 
kamp a 3 Sch. Aussaat 4 Mg. 15 Ruth. ; 2 Holzungen, 1 Clausholz, 1 Catha- 
^ubnholz; diese beiden Grundstücke sind also seit jener Zeit abgeholzt und zu Acker- 
und Wiesenland urbar gemacht; der Kirchenkamp war für 3 Thlr. 8 Gr. jährlich 
nn?aintCL r ®err ^r,et?9Cr hatte für die 10 Faden Deputat-Holz eine Geldhebung 
öow io Thlr., folglich ist der Holzpreis innerhalb 120 Jahre um das 6 fache ge- 
tiegen. çur die Passionspredigten und die Kirchenrechnung zu führen, empfing der 
Prediger schon damals 3 Thlr. 16 Gr. Der Kirchenvorsteher hatte das Amt des 
Klingebeüteltragens und er empfing dafür von der Kirche jährlich 5 Gr. 4 Pf. 
Das Predlgerwittwenhaus war zur Hälfte vermiethet für jährlich 4 Thlr. Die
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Kirchenrechnung wurde von Michaelis zu Michaelis geführt. Im Jahre 1749 
— 1750 wies sie nach: Einnahme Thlr. 16. 8 Gr., Ausgabe Thlr. 14. 
10 Gr., blieb Bestand Thlr. 1. 22 Gr. Groß ist der Unterschied zwischen damals 
und jetzt!)

20. B e r gla nd, B e r gla n g 1750, mit Birkhorst, Friedrichsdorf,Kaltenhof, 
Oberhof, (Johannisberg, Lankenfeld, Wilhelmsfeld). Patron: Gutsbesitzer H. Krüger 
auf Oberhof. Das Kirchengebaüde ist im baulichen Stande; eben so das Küster
hans, nachdem int Jahre 1866 eine wesentliche Reparatur in der Einrichtung des 
Innern vorgenommen worden ist. Auch diese Kirche besindet sich in günstiger 
Vermögenslage. Ihr Kapitalvermögen belaüft sich im Jahre 1867 auf 2105 Thlr. 
hauptsächlich in Staatspapieren, einigen Pommerschen Pfandbriefen und 200 Thlr., 
welche die Berglandsche Kirche der St. Catharinenkirche zu Golnow im Jahre 1866 
zur Bestreitung der Kosteit des Restaurationsbaues derselben gegen 5 Prct. Zinsen 
dargeliehen hat. Die Kirchengrundstücke liegen zwischen Bergland und Wilhelms- 
seld und betragen nach der Vermessung von 1848 nid. Gräben und Wege 40 Mg. 
62 Ruth., wovon die Wiesen 38.94, die Brinken als Acker 1.120, die Wege und 
Gräben 0.128 groß sind. Diese Grundstücke sind nach dem Vertrage vom 1. März 
1863, genehmigt den 27. März 1863, auf die 6 Jahre vom 15. Mai 1863 bis 
15. October 1868 an mehrere Mitglieder der Berglandschen Güter für eine jährliche 
Pacht von Thlr. 265. 15 Sgr. verpachtet. Im Jahre 1867 betrug die Einnahme 
der Kirchenkasse Thlr. 548. 25. 2 Pf., darunter ein realisirtes Werthpapier von 
100 Thlr., und an Ackerpacht waren Thlr. 6. 5 Sgr. rückständig geblieben. Die 
Ausgabe belief sich auf Thlr. 422. 12. 9 Pf., mithin blieb ein Bestand von Thlr. 
126. 12. 5 Pf. Unter den Ausgaben befinden sich Thlr. 199. 6. 6 Pf., wofür 
2 Staatsanleihescheine à 100 Thlr. angekauft worden sind. Auch von dieser Kasse 
bezieht der Superintendent 6 Thlr. zur Anschaffung von Schreibmaterialien! und 
der Prediger hat für Schreibmaterialien 3 Thlr. und für das Halten der Passions
predigten 57s Thlr. Für den Umbau im Küsterschulhause sind 82 Thlr. veraus
gabt worden. Die Predigerwittwe hat eine Unterstützung von 10 Thlr. und an 
Vitalitium für 3 Sch. Roggen Thlr. 9. 4. 9 Pf.

(Nach der Jahresrcchnung des Predigers M. I. Krüger pro 1750 war E. E. 
Magistrat von Alten-Stettin Patron der Berglander Kirche. Auch diese besaß 
keine Kapitalien, und an Grundstücken ein Elsenholz, worin 8 Mg. Wiesen. * Diese 
waren in 8 Kaveln, jede für 20 Gr. verpachtet, im Ganzen also für 6 Thlr. 
16 Gr. Von der Miethe des Wittwenhauses fiel die Hälfte mit 4 Thlr. der Berg
landschen Kirche zu. Der Prediger hatte für die hier zu haltenden Passionspredigten 
jährlich 4 Thlr. Im Ganzen betrug die Einnahme der Kirchenkasse bis Michaelis 
1749, bis wohin sie aus der Stadt-Kämmerei laut Protokolls vom 26. April 1750 
vom Kämmerer F. Reümann abgenommen und revidirt worden war, Thlr. 16. 
21 Gr., die Ausgabe Thlr. 4. 8 Gr., Bestand Thlr. 12. 13 Gr.) — Auch bel 
dieser Kirche hat sich, wie der Vergleich zwischen 1750 und 1867 ergibt, der Ver
mögensstand wesentlich verändert.) Über den Zustand im Jahre 1863—64 vergl. 
man L. B. II. Th. Bd. IL, Randowscher Kreis, S. 1735—36. Wenn aber da
selbst von einem Pfarrgehöft die Rede ist, welches in dem Dorfe Bergland be
stehen soll, so sind die Nachweisungen, auf denen die Beschreibung a. a. O. beruht, 
im Irrthum gewesen, das Pfarrhaus steht in Lübzin.
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dieser StM^"'"' @t ^"nenkirche, s. die Weiler unten folgende Beschreibung 

Dn Pfarrer der St. Marienkirche war ehemals Präposttus oder (SuBprintpnbpnf pinw Z» der 7 Pfarrkirchen gehörten: D die StLche L Lhà

und Nksehl 2) Hohenschonau mit den Filialen Walsleben und Zampelhaaen- 3) Pfluarade 
mit dem Filial Wißmar; 4) Reetzlow mit den Filialen Kriwitz und Glewitz - 5l Grotz-Macklin 
Vàs Z"°à.K'ààch.i.. und Roggow; 8) M..,kenlm ÄmÄÄmÄ 

Buchholz, 7) Pagenkopf mit dem Filial Wittenfeld Bei 9(itflßfnnn bpr ^nhPy.Mtendenlur Massow zu.olge Reoches von, 22. November 181«, nach d"nT°d° de« Aen 

Januar" "àmi der Golnowsche Superintendent Milarch am 28.
^Kittuar 1817 auch in Diafforo lntroducirt worden, sind die 4 Mutterkirchen Maslow Loben- 
schonau, Pagenkopf und Pflugrade mit der Superintendeutur Goluow vereinigt' worden. 
» 'ft ?^ugard beigelegt und Mulkenthin der Synode Stargard. Mit

Veränderung vorgekommen, daß es als Mutterkirche eingegangen,- und 
nebst Kleui-Wachlin Filiale von Mulkentin geworden und Roggow Filial von Pützerlin (f oben 
S- 385), Buchholz eilt Filial von Kitzig. Von der Pfarrkirche zu St. Marien in Ma ow ist 
im Jahre 1830 das Filial Freiheide als selbständige Mutterkirche mit der Filia Resebl unter 
dem Diaconat voiiMassow getrennt mit St. Marien aber die Kirche zu Tolz als Tochterkirche ver
einigt worden. Diese gehörte vorher zur ehemaligen Mutterkirche Müaaenball der ftreieit- 
waldschen Synode, letztere Kirche ist überdem eine Tochter der Alt-Damerowschen Mutter- 
rtrche geworden. 1

, 4 22' lz. Patron: Rittergutsbesitzer Ernst v. Schöning auf Tolz. Die
irche war tm Jahre 1866 im Dach und in den Fenstern einer gründlichen Répa

ra ur bedürftig. Die Reparatur an den Fenstern ist im Jahre 1867 dadurch ein 
geleitet worden, daß man 4 gußeiserne Nahmen eingesetzt hat, die Tblr. 34. 12 Sgr. 
flutet haben. Außerdem wurde eine neue Kirchhofspforte für 3 Thlr. angefertiqt.

ist für 1000 Thlr. gegen Feüersgefahr versichert, die Glocken 
nebst Olockenstuhl für 500 Thlr., das Küsterschulhaus für 350 Thlr. und die Schul-

"'b sur 2o0 Thlr. Baarvermögen hatte die Kirche bisher nicht, im Jahre 
J7 * îft über ein Legat von 50 Thlr. — von wem ist nicht gesagt — mit der
Bestimmung zu Theil geworden, daß von den Zinsen die Kirchenbeleüchtilng beim 
Früh- und Abendgottesdienst bestritten werden soll. Von der Baareinzahlung des 
Legats ist ent Schein der freiwilligen Staatsanleihe von 1848 augekauft worden.

01 rundstücken besitzt die Kirche einen Ackerplan von 13 Mg. 163 Ruth., den 
das Rittergut Tolz mittelst Contracts vom 12. September 1867, bestätigt durch 
die König!. Regierung unterm 9. October 1867, auf die 12 Jahre von Michaelis 
1865 bis dahin 1877 für jährlich 60 Thlr. in Pacht genommen hat Während 
der vorhergegangenen 12 jährigen Pachtperiode zahlte der Gutsherr nur 28 Thlr. 
sür dieselbe Ackerfläche. Mit Einschluß eines Bestandes von Thlr. 75. 26. 9 Pf. 
à des 50 Thlr. Legats betrug im Jahre 1867 die Einnahme der Kirchenkasse 
Thlr. 18«. — 6 Pf., und die Ausgabe Thlr. 67. 13 Sgr., so daß in der Rech
nung pro 1868 ein Bestand von Thlr. 67. 13 Sgr. übertragen worden ist. Unter 
den Ausgaben bilden der Ankauf des Legaten-Werthpapiers und die Reparatur- 
kosten an der Kirche mit Thlr. 37. 12 Sgr. die bedeüteiidsten Posten. Der KMer 
bezog, auf Grund des Recesses vom 13. Februar 1838, für die ihm gebührenden 
b Söh. Deputatroggen nach dem Stargarder Michaelis-Marktpreise à 2 Thlr 27 Sgr 
ben Betrag in Gelde mit Thlr. 27. 12 Sgr. Der Superintendent bekommt 10 Sgr. 
fur Schreibmaterialien.

mit Schntzenthal und dein Gute Kiein-Kniephof. Patron: 
iüer König. Nachdem in den Jahren 1837—1839 eine Hauptreparatur an dem 
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Kirchengebaüde vorgenommen, welche über 400 Thlr. gekostet hat, befindet sich das
selbe in gutem, baulichen Zustande und bedarf seit der Zeit nur der gewöhnlich 
vorkommenden Ausbefierungen. Auch die Pfarr- und übrigen geistlichen Gebaüde 
sind, obwol nicht mehr neu, doch in gutem Stande. Nach dem Etat vom 1. Januar 
1866 bis ult. December 1871 besitzt die Kirchenkaffe nur einen einzigen Pommer- 
schen Pfandbrief über 25 Thlr. Die Kirchenländereien bestehen in 38.57 Acker, 
8.138 Wiesen, 29.151 Hütung und 0.102 Torfmoor, in Summa 77 Mg. 88 Ruth., 
laut Contracts, d. d. Naugard, den 24. Januar 1865, genehmigt den 20. März 1865, 
auf die 12 Jahre von Marien 1865 bis dahin 1877 für eine Geldpacht von jährlich 
70 Thlr. an den Bauer Hoefs verpachtet. An Grab, und Gelaütegeld sind 2 Thlr. 
in Einnahme gestellt. Der Etat belaüft sich im Ganzen auf 73 Thlr., wovon zu 
Besoldungen 7 Thlr., zu baulichen Reparaturen Thlr. 18. 20. 2 Pf. nach 6jähriger 
Fraction verausgabt worden. Der Ausgabe-Titel Insgemein erfordert Thlr. 9. 
21. 3 Pf. Die jedesmalige Predigerwittwe erhält zur Hausmiethe — da ein 
Wittwensitz nicht vorhanden ist — baar 3 Thlr. und eine Vergütigung für 3 Sch. 
Roggen, nach dem Stargarder Martini-Marktpreise, zusammen Thlr. 8. 9 Sgr., da 
jetzt eine Predigerwittwe vorhanden ist. An Überschüssen zur Anlegung von Kapi
talien sind Thlr. 25. 17 Sgr. nachgewiesen. So weit sich im laufenden Jahrhundert 
zurückdenken läßt — bis 1813 — ist die Kirche stets in ärmlichen Vermögens-Ver
hältnissen gewesen.

24. Witten seid. Patron: Der König. Mit den Gebäuden, der Kirche und 
beut Küsterschulhause, verhält es sich ähnlich, wie mit den Gebaüden in Pagenkopf; 
wie diese sind auch sie alt, und bedürfen, obwol auf ihre Wiederherstellung in den 
Jahren 1837 —1839 über 500 Thlr. verwendet wurden, mehr und mehr der Reparatur. 
Auch diese Kirche ist jetzt sehr beschränkten Vermögens. Früher besaß sie doch 
einige hundert Thaler Kapital, so 1834 Thlr. 625, die aber alle zu den angeführten 
Bauzwecken verbraucht sind. Bei der geringen Einnahme der Kirchenkaffe ist nicht 
abzusehen, daß sich ihre Revenüen verbessern werden, daher man auch beschloffen 
hat, im Etat den Tit. L, Zinsen von Kapitalien ausfallen zu lasten. An Grund
stücken besitzt die Kirche 42.9 Acker, 8.61 Wiesen, 0.25 Hütung, zusammen 50 Mg. 
95 Ruth. Diese Grundstücke sind laut Contracts vom 24. Juli 1834, bestätigt den 
27. August 1834 an den Büdner Drock und Genossen, gegen einen jährlichen Körner- 
Canon von 22 Sch. Roggen in Erbpacht ausgethan. Der Canon muß nach 
dem jedesjährigen Martini-Marktpreise der Stadt Stargard in baarem Gelde ab
geführt werden, nach 6 jähriger Fraction 38 Thlr. Der Kirche ist Vorbehalten: 
Das Ober-Eigenthum, das Vorkaufsrecht bei Veräußerungen. Außerdem besitzt die 
Kirche eine kleine Wiese ohne Angabe des Flächeninhalts, welche laut Verfügung 
vom 3. September 1820 gegen einen Canon von 10 Sgr. gleichfalls vererbpachtet 
ist. An Grab- und Gelaütegeld kommen 1 Thlr. 10 Sgr. ein. Ganze Einnahme 
40 Thlr. Davon werden verausgabt: Thlr. 11. 15 Sgr. an Besoldungen; 8 Thlr. 
an Vitalitium, wie bei Pagenkopf; 7 Thlr. an Reparaturkosten; H Thlr. 10 Sgr. 
an Insgemein.

25. Pflugrade. Patron: Der König. Sämmtliche Gebaüde, Kirche, 
Pfarre, Küsterei, befinden sich in baulichen Würden. Die Kirchenkaste besitzt, laut 
Etats vom 1. Januar 1867 bis ult. December 1872, an Kapitalien. Thlr. 256. 3 
4 Pf. in Staatsschuldscheinen, Pommerschen Pfandbriefen und einem Raugarder 
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Sparkassenbuche. Die Zinsen davon betragen Thlr. 8. 23. 6 Pf. Die Kirchen
ländereien sind Vererbpachtet, mit Vorbehalt des Vorkaufsrechts. Die Größe ist 
weder in dem vorliegenden, noch in einem frühern Etat, zurück bis 1813, nachge
wiesen. Es sind 3 Erbpächter, welche nach dem Receß vont 24. Mai 1859, bestätigt 
von der König!. General-Commission den 18. September 1859, laut Hypotheken- 
scherns vom 21. Oktober 1859 eine Roggenrente von 21 Sch. 2,14 Mtz. nach dem 
Martini-Marktpreise der Stadt Golnow, und nach Abzug von 3 Prct., abzuführen 
haben, nach einer Fractionsbestimmung den Scheffel zu 1 Thlr. 26 Sgr. gerechnet 
jährliche Einnahme Thlr. 38. 26 Sgr. Grab- und Gelaütegeld Thlr. 2. 9 Sgr.' 
Extraord. Thlr. 2. 1. 6 Pf. Ganze Einnahme 52 Thlr. Davon werden veraus
gabt: an Besoldungen Thlr. 10. 27 Sgr., an kirchlichen und gottesdienstlichen 
Bedürfnissen rc. 14 Sgr., an Bau- und Reparaturkosten 14 Thlr., an Insgemein 
und Extraord. Thlr. 12. 4. 2 Pf. Die Überschüsse zur Anlegung von Kapitalien 
betragen Thlr. 14. 14. 10 Pf.

26. Wangeritz, filiavagans. Patron: Rittergutsbesitzer Hauptmann Carl 
Wilhelm v. Lettow. Das Kirchengebaüde ist in zienilich gutem, das Küsterschul
haus in gutem Stande, nachdem dasselbe im Jahre 1864 einige nothwendige Repa
raturen erhalten hat. Die Kirche ist wohlhabend, ihr Einkommen fließt aus Kapi
talien und dem Canon ihrer, zu Erbpachtrechten verliehenen Ländereien. Im 
Jahre 1867 betrug ihr Kapitalvermögen 2800 Thlr., nur in Pommerschen Pfand
briefen angelegt, deren 21 vorhanden waren. Das Grundvermögen hat einen 
Flächeninhalt von 39 Mg. 119 Ruth., davon a) an Ackerland, der Kirchenkamp 
genannt, am Wege nach Matzdorf zwischen bem herrschaftlichen und bäuerlichen 
Lande belegen, 31 Mg. 146 Ruth groß, und von 25 Sch. Einsaat; b) die Kirchen-- 
wiese, an der Schönhagenschen und Matzdorfschen Gränze und am Bache Stepenitz, 
6 Mg. 133 Ruth, groß, mit 1% Fuder Heü-Ertrag; c) an Hütung 1 Mg. 20 Ruth. 
Diese Ländereien sind mittelst Vertrages vom 22. August 1834, bestätigt vou der 
König!. Regierung unterm 22. November 1834 bem Rittergute Wangeritz in Erb
pacht überlassen, unb zwar gegen einen jährlichen Canon von 17 Sch. 15 Mtz. 
Roggen, ber nach bem jebesjährigen Stettiner Martini-Marktpreise in Gelbe abge- 
führt werben muß. Außer biesem Erbpachtzins und den Zinsen vom Baarvermögen 
hat die Kirche nur noch Grab- und Gelaütegeld zu vereinnahmen. Jnr Jahre 1867 
betrug die Einnahme im Ganzen Thlr. 214. 5. 9 Pf., die Ausgabe dagegen 
Thlr. 194. 10. 10 Pf., und es blieb demnach in Bestand Thlr. 19. 24. 11 Pf. 
Unter den Ausgaben ist wiederum der Superintendent mit 10 Sgr. für Schreib
materialien aufgesührt. Der Prediger empfängt an 4 Zeitengeld in Körnern 3 Sch. 
Deputat-Roggen (den jedesmaligen Martini-Marktpreis), für das Führen der Listen 
und die Synodaltagskosten zusammen Thlr. 9. 22. 6 Pf. Der Küster hat eine 
Zulage von 10 Thlr. und er bezieht für das Stellen der Uhr Thlr. 3. 15 Sgr., 
für das Duplikat des Kirchenbuchs sowie für Führung des Schultagebuchs je 
10 Sgr. Außerdem wurden ihm für außerordentliche Benlühung und Auslagen bei 
der Thurmuhr 5 Thlr. bewilligt, sodaß er im Jahre 1867 von der Kirchenkaffe im 
Ganzen Thlr. 19. 5 Sgr. bezog. Zur Synodal-Wittwen-Kasse steuerte die Wange- 
rtfcer Kirche 1 Thlr. bei. Die größte Ausgabe entstand durch den Ankauf von 
2 Pommerschen Pfandbriefen à 100 Thlr., für welche Thlr. 155. 7. 6 Pf. gezahlt 
wurden. Im Jahre 1866 gab die Kirche 30 Thlr. als Beitrag zur Vermehrung 
der Militarr-Seelsorge. 9



Die Kirchen der Synode Golnow. 835

27. Wißmar. Patron: Der König. Kirche und Küsterschulhaus sind in 
gutem Stande. In den Jahren 1860 und 1861 ist an dem Kirchthurm eine 
Hauptreparatur vorgenommen, was einen Kostenaufwand von Thlr. 613. 28. 10 Pf. 
verursacht hat, welcher aus dem Kapitalvermögen gedeckt worden ist. Letzteres be
trägt, nach dem Etat vom 1. Januar 1867 bis ult. December 1872, in 11 Staats
schuldscheinen, 1 Staatsanleihescheine und einem Guthabenbuche der Naugarder 
Sparkaffe 1470 Thlr. Davon jährliche Zinsen Thlr. 51. 20 Sgr. Der Grund
besitz der Kirche ist von ansehnlicher Größe. Diese ist im Etat nicht nachgewiesen. 
Dagegen ist sie oben S. 402 nach einer andern Quelle angegeben. Laut des Erb- 
pacht-Contracts vom 9. März 1835 und des Parcelirungs-Consenses vom 4. Decem
ber 1839, umgewandelt in eine jährliche Roggenrente durch den Receß vom 5. Sep
tember 1858 zahlen die jetzigen 4 Erbpächter 60 Sch. 10.2 Mtz. Roggen nach dem 
Golnower Martini-Marktpreise und nach Abzug von 3 Prct. den Sch. zu Thlr. 1. 
26 Sgr. nach der Fraction Thlr. 109. 24 Sgr. Bei der Vererbpachtung ist in 
Veräüßerungsfällen der Kirche auch hier das Vorkaufsrecht reservirt. An Grab- 
und Gelaütegeld sind Thlr. 1. 24 Sgr. und an extraordinairen Einnahmen 22 Sgr. 
auf den Etat gestellt. Ganze Einnahme 164 Thlr. Bei der Fractionsbestimmung 
der Extraordinaria sind die im Jahre 1864 vereinnahmten Thlr. 116. 20 Sgr. als 
Abfindung für den Antheil am Pflugradschen Küsterhause nicht mitgerechnet, weil 
diese Einnahme nicht wiederkehrt. Die Ausgaben betragen Thlr. 17. 1 Sgr. an 
Besoldungen, Thlr. 2. 6 Sgr. zu kirchlichen Bedürfnissen, 16 Thlr. zu baulichen 
Zwecken, Thlr. 9. 8. 3 Pf. zu Insgemein, Thlr. 5. 2 Sgr. zu Extraordinarien 
und Thlr. 114. 10. 9 Pf. gibt's an Überschüssen zur Vergrößerung des Kapital
vermögens. Im Jahre 1854 betrug dasselbe 1750 Thlr., es verminderte sich aber 
dasselbe bald darauf um 650 Thlr., die zu dem nothwendig gewordenen Reübau 
des Küsterschulhauses verwendet werden mußten.

Zur katholischen Zeit war auch in Wyßmar ein Pfarrer. Mit Plochrade zur 
Herrschaft Massow gehörig war im Jahre 1490 Graf Lodewicus von Everstein 
Patron beider Kirchen. Wangeritze war auch damals Filia von Plochrade und 
Henninghus Knuth, so wie Henninghus und Nicolaus Mildenitze, Patrone dieser 
Filialkirche.

28. Rosenvw. Patron: Der König. Nachdem in der Kirchenrechnung 
vom Jahre 1750 der damalige Pfarrer C. W. Budäus bemerkt, daß die Kirche 
keine Kapitalien besitze, fügt er hinzu: „Wenn ein Kapital vorhanden wäre, so 
würde es anjetzo nothwendig müssen angegriffen werden, da ein neüer Kirchthurm- 
Bau höchst nothwendig und wenn Se. Königl. Majestät die nöthigen Kosten dazu 
nicht geben wollten, bittet man gehorsanist, eine Hauscollecte zu veranstalten, weil 
periculum in mora, indem die Klocken und ihr Gestühl allem Regen und Schnee 
ausgesetzt und das Gestühl fast verstocket ist, und man ohne Gefahr nicht mehr 
lauten kann." Nachdem in den letzten Jahren bei der Kirche große Reparaturen 
Statt gefunden, deren Kosten zum kleinsten Theil aus der Kirchenkaffe gedeckt worden sind, 
ist sie in gutem Stande, eben so die Pfarrgebaüde und das Küsterhaus. Bis 
1865 besaß die Kirchenkasse zwei Pommersche Pfandbriefe à 25 Thlr., dann aber 
mußten dieselben für den erwähnten Kirchenban versilbert werden. Nach dem Etat 
vom 1. Januar 1869 bis ult. December 1874 hat die Kirche zur Zeit gar kein 
Kapitalvermögen. An liegenden Gründen besitzt die Kirche eine Wurth, welche an 
5 Erbpächter gegen einen Canon von 25 Sgr. ausgethan ist; sodann an Ackerland 
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eine Fläche von 17 Mg. 100 Ruth., welche in 4 Parcelen auf 11% Jahre von 
2Kslrien 1867 bis Michaelis 1878 gegen 54 Thlr. zu Marien jedes Jahrs voraus 
zu zahlende Pacht verpachtet ist, laut Contracté vom 10. November, bestätigt den 
18. December 1866. Unter den Amtskirchen der Synode Golnow sind die drei 
Kirchen der Parochie Nosenow die einzigen, in denen der Klingbeütel noch herrscht, 
aber er bringt so wenig ein, daß nur 2 -3 Sgr. in Einnahme gestellt werden 
durften, weil „von den Gemeinden in den letzten Jahren nichts ist gegeben worden." 
An Grab- und Gelaütegeld sind 4 Thlr. in Einnahme ausgeworfen; an Extra
ordinarien Thlr. 2. 3 Sgr. gegen den vorigen Etat ein Plus, daher entstehend, 
daß nach Beendigung des Ausbaues des Thurms und der Kirche Abgangsholz, 
Bretter u. d., und eine alte Kirchenlade, verkauft worden sind im Jahre 1862. 
Die ganze Einnahme ist auf 61 Thlr. berechnet. Davon werden verausgabt an 
Besoldungen: 2 Thlr., nämlich 1 Thlr. dem Prediger als Rechnungsführer und 
Schreibmaterialien-Vergütigung, nachdem ihm zu den 10 Sgr., welche er schon 1750 
bezog, im Jahre 1862 20 Sgr. zugelegt worden. Der Küster, welcher 1750 eben
falls 10 Sgr. empfing, hat heüt zu Tage nichts mehr aus der Kirchenkafie; die 
provisores erhielten pro labore et studio 4 Gr., jetzt 20 Sgr. Ferner werden 
verausgabt an Vitalitium Thlr. 10. 23. 9 Pf.; zu kirchlichen Bedürfnissen 1 Thlr. 
3n den jüngst verflossenen Jahren sind neüe Abendmahlsgeräthe, eine Kanzelbibel, 
Wachskerzen und andere nothwendig gewordene kirchliche Utensilien beschafft 
worden. Für Bau- und Reparaturkosten sind 30 Thlr., für den Titel Insgemein 
Tblr. 9. 10 Sgr., zu extraordinairen Ausgaben 3 Thlr., und an Überschüssen Thlr. 4. 
24. 3 Pf. auf den Etat gebracht.

29. Damerwitz mit Wilhelminenberg. Patron: Der König. Die Kirche 
ist in baulichen Würden. Die Kirchhofsmauer ist in den Jahren 1864 und 1865 
erneuert worden. In denselben Jahren wurden größere Reparaturen an den Ge- 
baüden der Küsterschule ausgeführt. In der Kirchenrechnung pro 1750 ist neben 
dem Könige der Lieutenant v. Weyher als Patron der Kirche genannt. Dann 
bemerkt Prediger Budäus: „Hätte sie ein großes Kapital — (sie besaß damals, wie 
jetzt, gar kein Kapitalvermögen) — so würde es ihr wol nöthig sein zur Erbauung 
einer neüen Kirche, dazu der Abriß schon vor 8 Jahren gemacht und 4 Thlr. dafür 
ausgezahlt sind, aus dem Kirchenbau selbst aber wird nichts. Man bittet auch hier, 
wo sonst kein ander Rath, eine Hauscollecte zu veranstalten." Hinsichtlich der 
Kirchenländereien heißt es 1750: „Die Kirche hat in 2 Feldern Land zu 2—3 
Sch. Aussaat und einen Kohlhof. Ist plus licitantibus ausgethan pro 4 fl. und 
kann auch nicht mehr dafür gegeben werden, und hält die Abgabe zuweilen schwer, 
und restiret conductor noch für die beiden letzten Jahre, hat aber doch Hoffnung 
gemacht, zu bezahlen." Nach dem Etat pro 1. Januar 1869 bis ult. December 1874 
besitzt die Kirche, außer einer Vererbpachteten Wurth, für die ein Canon von 6 Sgr. 
8 Pf. bezahlt wird, einen Kirchenacker von 21 Mg. 115 Ruth., welcher in 4 Par
celen auf 12 Jahre von Michaelis 1866 bis dahin 1878 verpachtet ist, laut Con- 
tracts vom 28. December 1866 und Bestätigung vom 5 Januar 1867, für eine 
Geldpacht von Thlr. 74. 10 Sgr., welche in zwei Terminen zu Michaelis und 
Martini jedes Jahres vorauszubezahlen ist. Das Obst auf dem Kirchhofe wird 
verpachtet; die Pacht wechselt mit der ihrer Qualität und Quantität nach verschie
denen Obstärnte; nach der Fraction sind 25 Sgr. auf den Etat gebracht. Der 
Müller in D. ist das einzige Gemeindeglied, welches für sich und die ©einigen

»
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einen Kirchenstand hat, wofür er 10 Sgr. Miethe zahlt. Grab- und Gelaütegeld 
Thlr. 1. 20 Sgr. Communion-Opfer wenige Groschen. An extraord. Annahme 
Tblr. 1. 14. 10 Pf., stützend sich daranf, daß in den Jahren 1862 nnd 1865 Pappeln 
vom Kirchhofe verkanft sind. Gesammt-Einnahme 79 Thlr. Die Ansgaben smd: 
Thlr. 5. 25. 10 Pf. Besoldungen des Predigers, Knsters nnd der àrchenvorsteher. 
Thlr. 10. 23. 9 Pf. Vitalitinm. 41 Thlr. Reparaturkosten Thlr^8. 7. 5 Pf. fur 
Insgemein. 3 Thlr. extraordinair. Thlr. 8. 26 Sgr. Überschuß. Durch Vttalrttum 
und vermehrte Bau- und Reparaturkosten ist der Baarbestand der Art erschöpft, 
daß ein größerer Überschuß zur Anlegung von Kapitalien nicht ausgeworfen werden 
konnte. Gelingt es, diesen Überschuß durch die ganze Etatspenode zu erzielen, so 
eröffnet sich die Aussicht, nach 3 Jahren 25 Thlr. und nach weiteren 3 Jahren 
abermals 25 Thlr. zinsbar anlegen zu können. , .

30. Darz mit Emilienhof. Patron: Der König. Die Kirche befindet sch 
in gutem Stande. 1865 wurde die Aufführung einer neuen Kirchhofsmauer noth
wendig - seltsamer Weise auch 1750; - und im Jahre 1866 fanden bei den 
Gebaüden der Küsterschule ansehnliche Reparaturen Statt. Der Etat pro l. Janu 
1869 bis ult. December 1874 besagt, daß die Kirche über em baar^ Kapitalver 
mögen von 1400 Thlr. in 25 Pommerschen Pfandbriefen und 2 Staatsanleihe- 
scheinen bestehend, verfügt, wovon die Zinsen Thlr. 50. 5 Sgr. betragen. $ur, en 
Kirchenscheüneuplatz bezieht die Kirche laut Contracts vom 30. November 1847 einen 
Erbpachtcanon von 10 Sgr. Der Kirchenacker hat einen Nacheninhalt von 72 
Mg. 98 Ruth. Er ist in 11 Parcelen auf 11'/, W don Manen 1866 bis ult. 
September 1877 laut Pachtcoutracts vom 22. Februar, und Bestätigung vom 10. 
März 1866 für eine jährliche Geldpacht von Thlr. 157. 10 Sgr. verpachtet. Der 
Pächter von zwei Parcelen hat außer seiner Geldpacht noch 2 Sch. Roggen in 
Natura an den Prediger in Rosenow zu entrichten. An Kirchenstandsnnethe> kommt 
von den 12 Büdnern zu Darz observanzmäßig 1 Thlr. ein. Grab- und Glocken- 
qeld Thlr. 7. 13 Sgr. Extraordinair 20 Sgr. Summa der Einnahme 217 Thlr. 
Ausgaben: Besoldungen Thlr. 12. 10 Sgr. Vitalitinm Thlr. 13. 23 9 Pf. 
Kirchliche Bedürfnisse 1 Thlr. Bau- und Reparaturkosten 62 ^hlr. Insgemein 
Thr. 11. 12. 4 Pf. Extraordinair Thlr. 5. 7. 6 Pf. Überschuß zur Vermehrung 
des Kapitalvermögens und zur Deckung außergewöhnlicher Baukosten Thlr. . 
1. 5 Pf. Hiernach dürfte sich das Kapitalvermögen am Schluffe der Etatsperiode 

auf ca. 2000 Thlr. belaufen.
hem Etat von Rosenow ist eine Nachweisung vom Einkommen des Pre- 

diqers vor der Lime enthalten. Es setzt sich aus folgenden Posten zusammen- 1) 
Alebkorn 137 Sch. in Natura auf Michaelis, den Sch. Roggen zu Thlr. 1. 27 
11 Ps. gerechnet, macht Thlr. 264. 14. 7 Pf. 2) Freie Wohnung 50 Thlr. 3 
Accidentien Thlr. 68. 5 Sgr. 4) Holz- und Mastgeld rc. Wr..9 22. 6 Pb 5) 
Ertrag von 134 Mg. Acker, Wiesen und Hütung und 1Garten -vhlr.80. 28. 4 Pb 
6) Aus der Regierungshauptkaffe persönlich- Zulage 100 Thlr. ; "AE^mmen 
g-ßif 643. 10. 5 Ps. Dazu kommt aus den 3 Ktrchenkaffen Gehalt sur Rechnungs. 
sührung 3 Thlr., für die Wochenpredigten in Darz Thlr. 2. 2O und sur 2 
Sch. Roggen von 2 Parcelisten in Dar,, zusammen Thlr. 9. 15. 10 Ps. Summa 
hea Prediger-Einkommens Thlr. 652. 26. 3 Ps. .

Die setzt in der Parochie Rosenow vorhanden- Predtgerwütwe bezieht aus 
den drü Mcheukaffen Thlr^35. 11. 3 Pf., und aus der Synodal.Mttw-nk-ff- 

32 Thlr., zusammen Thlr. 67. 11. 3 Pf.
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31. Schönhagen mit Franzfeld. Patron: Domainen-Rath F. I. Schultze, 
Besitzer des Ritterguts Schönhagen seit 1867. Sämmtliche Gebaüde, Kirche, Pfarre, 
Küsterei, Wittwensitz sind theils in sehr gutem, theils gutem Stande. Kirche und 
Thurm sind mit 1100 Thlr. gegen Feuers g efahr versichert, das Pfarrhaus auch mit 
1100 Thlr., die dazu gehörigen Wirthschaftsgebaüde mit 450 Thlr., das Wittwen- 
haus mit 75 Thlr. Das Küsterschulhaus ist, muthmaßlich als Eigenthum der 
Schulgemeinde von dieser, nicht von der Kirchenkasse versichert. Im Jahre 1864 
wurde mit der Kanzel und der Empore in der Kirche ein Umbau vorgenommen, 
was einen Kostenaufwand von Thlr. 41. 7. 6 Pf. verursacht hat. Nach der Rech
nung pro 1867 betrug das Kapitalvermögen der Kirche 1875 Thlr., wovon 800 
Thlr. auf einem Hofe zu Franzfeld zu 5 Prct. Zinsen hypothekarisch eingetragen, 
die übrigen 1075 Thlr. aber in Pommerschen Pfandbriefen und einem Staats
schuldscheine über 100 Thlr. belegt sind. An Grundstücken besitzt die Kirche: 1) 
An Holzung ein Kiefernholz, im Burowschen Bruchfelde, der Länge nach zwischen 
dem Küstersteige und dem Massowschen Wege, der Breite nach zwischen dem kleinen 
und großen Hohlenbruch gelegen, Größe 40 Mg. 144 Ruth. 2) An Ackerland rc. 
der Kirchenkamp, an der Kriwitzschen Gränze, der Länge nach vom kurzen Steige 
bis an einen Steinhügel, der Breite nach vom Hesterbruch bis an das Kriwitzsche 
Land belegen, Größe 6 Mg. 70 Ruth, und 10 Mg. 41 Ruth. Hütung. 3) An 
Wiesen a) die Achterwiese, der Länge nach zwischen dem Steinfelde und dem Bache, 
der Breite nach zwischen den herrschaftlichen und Bauernwiesen, Größe 6 Mg. 28 
Ruth., Ertrag 6 -8 Fuder, b) Wiese hinter dem Wittwenhause, die Kirchenwurth 
genannt, zwischen dem Pfarrgarten und dem Bach und von der Straße bis an die 
Pfarrwiese belegen, Größe 0 Mg. 177 Ruth., Ertrag l'/2 Fuder Heü. Gesammt- 
fläche des Kirchenlandes 64 Mg. 100 Ruth. Das Land ad 2) ist mittelst Ver
trages vom 19. December 1865, bestätigt den 28. Februar 1866 auf die 6 Jahre 
von Martini 1865 bis dahin 1871 an einen Büdner in Schönhagen für jährlich 
Thlr. 17. 10 Sgr. verpachtet; die Achterwiese verpachtet den 24. Juni 1864 auf 
die drei Jahre von Martini 1864—67 an einen andern Büdner für Thlr. 16. 
10 Sgr.; die Wiese, Kirchenwurth genannt, verpachtet den 16. Mai 1866, bestätigt 
den 31. Mai 1866, auf 6 Jahre von Martini 1866 bis dahin 1872 für 37'/, 
Thlr. an einen Schneider, der das Wittwenhaus für 20 Thlr. jährlich miethsweise 
bewohnt. Das Einkommen der Kirche aus diesen Immobilien beträgt mithin 
Thlr. 91. 5 Sgr. excl. des Ertrages aus der Holzung. Auch ist zu bemerken, daß 
die Miethe für das Wittwenhaus zwischen Schönhagen und Matzdorf getheilt wird, 
daher das wirkliche Einkommen der ersten Kirche Thlr. 81. 5 Sgr. ausmacht. Im 
Jahre 1867 betrug die Gesammt-Einnahme incl. Thlr. 34. — 3 Pf. Bestand aus 
eingegangenem Rest aus dem Vorjahre, Thlr. 189. 7. 10 Pf., worunter Thlr. 2. 
12. 6 Pf. für Windbruch im Kirchenholze, und es waren an Wiesenpacht Thlr. 7. 
15 Sgr. rückständig geblieben. Die Ausgabe belief sich auf Thlr. 147. 16. 3 Pf., 
und es blieb Bestand Thlr. 41. 21. 7 Pf., wofür im nächsten Jahre, wenn auch 
der Rückstand eingegangen sein wird, ein Werthpapier angekauft werden kann. 
Unter den Ausgaben stehen 40 Thlr. persönliche Zulage für den zeitigen Prediger 
Freude seit dem Jahre 1865 laut Verfügung der Königl. Regierung vom 16. März 
1866; der Prediger empfängt für Führung der Kirchenrechnung und für Schreib
materialien Thlr. 2. 7J/g Sgr. Auch hier hat der Superintendent Vergütigung 
für Schreibmaterialien und zwar 15 Sgr. Der Lehrer bekömmt für das Orgel
spiel 12 Thlr. laut Verfügung der Königl. Regierung vom 21. December (das
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^ahr fehlt) ; fürs Balgentreten werden 5 Thlr. vergütigt; für Beaufsichtigung des 
Kirchenholzes 1 Thlr. Für 58 laufende Ruthen Graben Borfluth längs der Hütung 
der Pfarre und des Wittwenhauses, so wie für Legung einer Brücke zum Wittwen- 
Haus-Acker wurden Thlr. 8. 20 Sgr. verausgabt; endlich zur Reinigung des Kirch
hofs und für Sammlung von Windbruchs im Kirchenholze l2/» Thlr. Das Kapital
vermögen wurde durch Ankauf eines 50 Thlr. Pfandbriefes vermehrt, und dafür der 
coursmäßige Werth mit Thlr. 37. 15 Sgr. bezahlt. Wenn eine Wittwe vorhanden 
ist, so bewohnt sie das Predigerwittwenhaus unentgeldlich und benutzt nach Obser
vanz die hinter demselben belegene Kirchenwurth und Wiese, anstatt der ihr von 
der Schönhagenschen Kirchenkasse jährlich zu bezahlenden 3 Sch. Roggen. Auch 
vom Prediger bekommt sie hier jährlich für Schönhagen 3 Sch. Roggen in Natura.

32. K o r k e n h a g e n mit Neüendorf, Braschendorf, Friederikenhof. Patron: 
Rittergutsbesitzer, Lieutenant Friedrich Maaß. Das Kirchengebaüde ist gut im 
Stande, mit 800 Thlr. gegen Feüersgefahr versichert. Auch das Küsterschulhaus 
befindet sich in baulichen Würden, es ist mit 400 Thlr. versichert. Es liegt Nicht 
in Korkenhagen, sondern in dem, diesem Gute auf der andern Seite der Stepenitz 
gegenüber liegenden Orte Neüendorf, auf dessen Feldmark auch die der Kirche ge
hörigen Ländereien belegen sind. In den Vermögenstabellen heißt es zwar: Die 
Lage, Gränzen und Größe derselben feien nicht mehr nachweisbar, was indessen 
die Größe anbelangt, so ist selbige weiter oben, S. 243, nach der Prästations
tabelle des Amtes Nallgard angegeben zu 14.16 Acker, 5.0 Wiesen und 4.70 Wur- 
then Summa 23 Mg. 86 Ruth. Der a. a. O. bemerkte Pachtvertrag fur dre 
Periode 1835—1847 ist vor Ablauf derselben aufgelöst und an die Stelle der 
Zeitverpachtung ein Erbpachtverhältniß getreten. Erbpächter der gedachten Kirchen
ländereien ist der Patron, Rittergutsbesitzer Maaß, zugleich Besitzer des Gutes 
Neüendorf, laut Contracté vom 1. Mai 1840, bestätigt von der Königl. Regierung 
unterm 25. Mai 1840. Der Canon beträgt 8 Sch. 10 Mtz. Roggen, in Gelde 
abzuführen nach dem Martini-Marktpreise jedes Jahres der Stadt Golnow. Die 
Kosten des Neübaus und der Unterhaltung von Kirche nebst Thurm und des 
Küsterschulhauses trägt Korkenhagen zur Hälfte und Neüendorf zur Hälfte. Bei 
den Pfarrbauten in Schönhagen concurriren Schönhagen, Korkenhagen, Neüendorf, 
ein jedes zu V«. Zinsbares Kapitalvermögen besitzt die Kirche nicht. Mit Einschluß 
eines Bestandes von Thlr. 22. 17. 2 Pf., betrug im Jahre 1867 die Einnahme 
per Kirche Thlr. 51. 5. 6 Pf. und die Ausgabe Thlr. 15. 29. 11 Pf., folglich 
blieben Thlr. 35. 5. 7 Pf. in Bestand. Noch ist bei der Einnahme zu bemerken, 
daß dazu ein beständiger Posten von 1 Thlr. gehört, bestehend in Grundgeld für ein 
auf Pfarrgrund erbautes Haus. Der Prediger bezieht aus der Korkenhagenschen 
Kirchenkasse nur Thlr. 1. 27. 6 Pf. für Rechnungsführung rc., der Superintendent 
15 Sgr. für Schreibmaterialien ; der Küster bekommt 10 Sgr. fürs Currendetragen, 
Kirchenbuchs-Duplikat, Todtenlisten-Führung.

33. M atzdorf mit dem Dolgenkrug und den zweis.g. Dolgenkaten. Patron: 
Erblandmarschall v. Flemming auf Basentin. Die Kirche ist im Jahre 1867 neü 
gebaut, das Küsterhaus gut im Stande. Kapital besitzt die Kirche nicht, dagegen 
an Grundstücken 7 Mg. 52 Ruth., und zwar an Ackerland 6 Mg. 120 Ruth., be
legen der Länge nach von der herrschaftlichen Wurth hinter dem Ackerhofe bis zu 
einer in den See Pogrim fließenden Quelle, der Breite nach zwischen dem Neüen- 
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dorfschen Wege und dem See Pogrim; an Wiesenwachs 0 Mg. 112 Ruth., der 
Länge nach von den Dorfgärten bis an den Bach, der Breite nach zwischen der 
Mühlentrifft und den herrschaftlichen Wiesen, Ertrag 1 Fuder Heü. Die Grund
stücke sind mittelst Vertrages vom 18. Februar 1840, bestätigt von der König!. 
Regierung unterm 1. December 1858, an das Rittergut Matzdorf für einen jähr
lichen Pachtzins von Thlr. 10. 7. 6 Pf. verpachtet. Die hiesige Kirchenkaffe 
participirt an der Hälfte der Miethe für das Predigerwittwenhaus am Pfarrorte. 
Ist eine Wittwe vorhanden, so bezieht sie auch aus den Kirchenkassen zu Korken
hagen und Matzdorf je 3 Sch. Roggen, nach dem Martini-Marktpreise der Stadt 
Golnow in Gelde vergütigt. Korkenhagen gibt ihr auch 3 Thlr. Miethsbeitrag, 
weil von dieser Kirche zur Erhaltung des Wittwenhauses in Schönhagen nichts 
beigetragen wird. Im Jahre 1867 betrug die Einnahme der Matzdorfer Kirchen
kaffe, incl. eines Bestandes von Thlr. 19. 11. 6 Pf. aus dem Vorjahre Thlr. 
44. 12. 1 Pf„ und die Ausgabe Thlr. 27. 18. 9 Pf., daher Bestand Thlr. 16. 
23. 4 Pf. Unter den Ausgaben steht auch hier der Superintendent mit 15 Sgr. 
zu Schreibmaterialien; und unter dem Tit. ad Extraordinaria : Thlr. 2. 20 Sgr. 
für ein Taufbecken und Thlr. 3. 20 Sgr. für Abnahme des Kirchenbaus durch den 
Kreisbaumeister.

34. Speck mit Jmmenthal, Birkenwerder und Pipersfeld. Patron: Ritter
gutsbesitzer W. Flügge daselbst. Die Kirche ist in baulichem Stande; das Pfarr
haus dagegen macht durch ursprünglich schlechten Bau fortwährend Reparaturen 
nöthig. Das Küsterschulhaus ist in gutem Stande; ein Wittwenhaus fehlt; auch 
bei keiner der 4 Tochterkirchen der Speckschen Mater ist ein solches vorhanden. 
Die Predigerwittwe empfängt von der Mutterkirche und von jeder der drei Tochter
kirchen Burow, Großenhagen und Jakobsdorf 3 Thlr. Miethsentschädigung und 
für 3 Sch. Roggen die Geldquote nach dem Golnowschen Martini-Marktpreise, 
welcher im Jahre 1867 pro Sch. 3 Thlr. betrug. Die in dem genannten Jahre 
vorhandene Wittwe bezog mithin aus den 4 Kirchenkassen 48 Thlr. und aus der 
Synodal-Wittwenkaffe erhob sie 32 Thlr. und die Specksche Kirchenkaffe zahlte ihr 
auf eine alte Forderung 10 Thlr., so daß ihr Einkommen von kirchlicher Seite 
90 Thlr. ausmachte. Die Specksche Kirche hat kein Kapitalvermögen, wol aber 
hat sie seit einer Reihe von Jahren bei ihrem Patron Schulden gemacht, welcher 
ihr in verschiedenen Posten bis zum Jahre 1867 Thlr. 376. 2. 7 Pf. vorgeschoffen 
hat. Bei Abnahme der Kirchenrechnung pro 1867 vollzieht der Patron die Ab
nahme unterm 15. Juli 1868 mit dem Bemerken, daß er, außer den vorbezeichneten 
Vorschüffen die noch nicht aufgerechneten Vorschüsse für den Thurmbau sich Vor
behalten wolle. Der Kirchenacker von 22 Mg. 49 Ruth. Areal ist an das Rittergut 
Speck Vererbpachtet. Der Contract datirt vom 29. März 1819, ist bestätigt unterm 
3. August 1819 und der stipulirte Pachtzins von 10 Thlr. unterm 7. Mai 1835 
im Hypothekenbuche eingetragen. Außer dieser Pacht und dem gewöhnlichen Ein
kommen an Klingbeütelgeld, Ärnteopfer und Grab- und Gelaütegeld hat die Kirche 
weiter keine Einnahmequellen. Mit Einschluß von Thlr. 13. 18. 10 Pf. Überschuß 
aus voriger Jahresrechnung betrug im Jahre 1867 die Einnahme Thlr. 38. 11. 
8 Pf., die Ausgabe dagegen Thlr. 39. 17 Sgr., so daß ein Deficit von Thlr. 1. 
5. 4 Pf. obwaltete, welches vom Kirchenvorsteher durch vorlaüfigen Vorschuß gedeckt 
worden ist. Der vorerwähnte Thurmban ist 1864 vorgenommen, und hat incl. Aus
besserung des Kirchendachs und des Kirchhofsthors Thlr. 87. 5 Sgr. gekostet.



Die Kirchen der Synode Golnow. 841

35. Burow mit Burower Mühle und Stahlbruch. ()  Patrone: Erbland- 
marschall v. Flemming auf Basentin und Rittergutsbesitzer Lieutenant Curt v. Peters
dorf auf Großenhagen. Kirchen- und Küstergebaüde befinden sich in baulichem 
Zustande. Kein Kapitalvermögen, dagegen eine Schuld, welche bei der Prediger
wittwe Machmehl contrahirt worden ist und im Jahre 1867 noch 20 Thlr. betragen 
hat, nachdem in demselben Jahre 10 Thlr. abgetragen worden sind. Die Kirche 
besitzt 0 Mg. 68 Ruth, in der Dorflage, 32.179 Feldacker, 7.69 hohe Hütung, 
14.80 wüstes Land, 4.72 Wiese, zusammen 59 Mg. 108 Ruth. Die Ländereien 
sind laut Contracté vom 7. Februar 1852, bestätigt den 27. Februar 1852, an den 
Schulzen Struck zu Burow für eine jährliche Pacht von 26 Thlr., incl. 1 Thlr. 
Grundgeld, auf 24 Jahre bis Michaelis 1875 verpachtet. Im Jahre 1867 hatte 
die Kirchenkasse, incl. eines Bestandes von Thlr. 4. 12. 8 Pf. und eines Patronats- 
Vorschusses von Thlr. 2. 15. 1 Pf. zu vereinnahmen Thlr. 36. 13. 6 Pf. und 
eben so viel zu verausgaben.

*

Seit dem Jahre 1813 sind mit der Parochie Speck vereinigt die Mater 
Großenhagen nebst deren Filialen Jakobsdorf und Lütkenhagen. Die Verordnung 
vom 17. October 1813 hat hinsichtlich dieser Auflösung bezw. Einverleibung Fol
gendes bestimmt: Besitzer des Gutes Speck behält das jus patronatus, die Patrone 
der Filialkirche haben nur votum negativum. Abwechselnd predigt Pfarrer einen 
Sonntag in Speck und Burow, den andern in Jakobsdorf, Großenhagen und 
Lütkenhagen. Wenn der Kirchenbau in Großenhagen oder Lütkenhagen beendigt 
ist, und dann nur vier Kirchen bleiben, predigt Pfarrer an den Sonntagen von 
Ostern bis Michaelis abwechselnd in zwei Kirchen. Der Küster in Burow bleibt blos 
Küster in Burow, der zu Jakobsdorf wird Küster und Schullehrer zugleich, der zu 
Lütkenhagen bleibt Schullehrer. (Jetzt, 1867, ist sowol in Großen-, als in Lütken
hagen ein Kirchengebaüde, es sind also im Pfarrsprengel Speck 5 Kirchen, und 
jede Kirche hat ihren Küster, der zugleich Schullehrer ist.) Das Pfarrhaus zu Speck 
bauet und unterhält Patron und die Gemeinde daselbst zu einem, Patron und 
Gemeinde Jakobsdorf zum andern, Patron und die vereinigten Gemeinden in 
Großen- und in Lütkenhagen zum dritten Theil. Die Patrone geben Holz 
Steine und Kalk; Dachstöfe und Arbeitslohn werden aus den Kirchenkasien nach 
eben diesem Verhältnisse bezahlt. Die Hand- und Gespanndienste leisten die Ge
meinden in eben der Art, die Gespanndienste nach Verhältniß des Gespanns. Von 
den beiden Stallgebaüden auf dem Pfarrhofe unterhält Speck das eine und Burow 
das andere, von denen aber letzteres künftig wegfällt. Die Pfarrscheüne baut und 
unterhält Burow allein. Das Pfarrhaus zu Großenhagen wird interimistisch 
Wittwensitz. (Jetzt ist die Hoflage im erbpachtlichen Besitz des Ritterguts 
Großenhagen.)

36. Großenhagen. Patron: Rittergutsbesitzer Lieutenant Curt v. Peters
dorf, daselbst. Das Kirchengebaüde ist im guten Stande, das Küstecschulhaus zwar 
noch neü, aber von Schwamm angegriffen. Der Kirchthurm bedurfte im Jahre 
1867 einer wesentlichen Ausbesserung, wofür Thlr. 110. 20 Sgr. verausgabt werden

C) Stahlbruch kommt als Ortsname nur in den Schultabellen vor. So heißt eine 
der vielen Ausbauten, welche in Folge der Separation bei Burow entsianden sind. Eine 
Anzeige von dieser Namengebung ist bei der König! Regierung nicht erfolgt.

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 106
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Tie Erche besitzt 50 Thlr., welche laut Schuldverschreibung Vom 2. Januar 
u X ?Jr*e iu Lütkenhagen gegen 5 Prêt. Zinsen dargeliehen sind; sie hat 

ader auch 45 Thlr. schulden an den Orgelbanmeisler Grilneberg in Stettin in 
jaylen, als Restforderung für die von demselben in der Großenhagenschen Kirche 
erdauten Orgel. Die ehemaligen Kirchenländereien und die ehemalige Pfarrwurth 
nebjt Wage find, erstere durch Contract vom 31. März und 27. Juli 1835, be- 

von à Komgl. Regierung am 6. August 1835, im Hypothekenbuche den 
à IU" 1844, letztere mittelst Contracté vom 17. Februar 1823, bestätigt den 27 
herüber 1828 und eingetragen am 30. März 1830 zu Erbpachtrechten in den 
Besitz des Gutes Großenhagen übergegangen. Nach dem RegulirungS-Receß vom 
28. October 1828 enthalten die Grundstücke 52 Mg. 10 Ruth, an Ackerland und 
21 Mg 129 Ruth, an Hütung, welche jährlich 48% Sch. Roggen Pacht entrichten, 
jedesmal zu Martini nach dem vorjährigen Stettiner Martini-Marktpreise zu be
zahle^; und 0 Mg. 130 Ruth, in der Dorflage, wofür jährlich 4 Sch. Roggen nach 
dem Stargarder Martini-Marktpreise an Pacht entrichtet werden. Um die im 
Jahre 1867 vorgekommenen Ausgaben bestreiten zu können, sah sich der Patron 
genöthigt, der Kirchenkasse Thlr. 38. 22. 7 Pf. vorzuschießen. Mit diesem Vorschüsse 
à. einem Bestände aus dem Vorjahre betrug die Einnahme Thlr. 188. 18 
- ' vw auch vollständig verausgabt wurde, wobei die oben erwähnte Thurm-
^.p?-atur der bedeütendste Posten gewesen ist. Der Pfarrer empfängt aus dieser 
Krrcheukasse Thlr. 2. 20 Sgr., der Küster und Organist Thlr. 15. 5 Sgr., der 
Balgentreter 5 Thlr., der Superintendent 20 Sgr. Schreibgeld.

 37. Jakobsdorf. Patron: Rittergutsbesitzer Julius v.Petersdorf, daselbst
Das Klrcheugebaude ist in gutem Staude und das Küsterschulhaus im Jahre 1863 
neu gebaut; der Zaun um das Gehöft wurde 1867 errichtet, was einen Kosten- 
**anb von Thlr. 45 24. 9 Pf. verursacht hat. Die Kirchenkasse ist im Jahre 

, Staube gewesen, den Grund zu legen zu einem Kapitalvermögen, indem 
Z. .*  101 8 Ps- erspart wurden, wofür drei Pommersche Pfandbriefe zum 
^tnaIrtoer^c von 225 Thlr. augekauit worden sind. Diese sind den 5. December 
1807 auster Cours gesetzt. Die Kirchenländereien umfassen 36.116 Acker, 22.126 
Hulung, 4.128 Wiese und 1.0 Unland, zusammen 65 Mg. 10 Ruth. Sie liegen 
lm Zusammenhänge in Einer Fläche zwischen dem Gutsacker und dem Bauernfelde 
unb stnd mittelst Vertrages vom 8. August 1844, von der Königl. Regierung be' 
ftangt unterm 2. Januar 1845, au die Gutsherrschaft auf 24 Jahre bis Michaelis 
1868 gegen eine jährliche Pacht von 66 Sch. Roggen verpachtet. Diese Pacht 
wlrd in Gelde abgeführt und zwar nach dem vorjährigen Stettiner Martini-Markt- 
prelse. Mlt Einschluß eines Bestandes von Thlr. 226. 23. 11 Pf. aus dem Vor
jahre belles sich die Einnahme im Jahre 1867 auf Thlr. 385. 12. 5 Pf. die Aus
gabe dagegen auf Thlr. 355. 17. 2 Pf., so daß ein Bestand von Thlr. 19. 25 
3 Pf. tn die folgende Jahresrechnung zu Übertragen gewesen ist. Unter den 
Ausgaben nimmt die Herstellung eines Zaunes um das Küstergehöfte, so wie 
der Ankauf der Werthpapiere die beträchtlichsten Posten ein. Demnächst wurde dem 
Vatron eine Caution von 77 Thlr. zurückgezahlt. Der Pfarrer empfangt aus 
dleler Kirchenkasse 2% Thlr. baar und den Werth von 1 Sch. Roggen; der Super- 
tntenbent 20 Sgr. Schreibgeld. Für ein Schultagebuch hat die Kirchenkasse im 
Jahre 1867 Thlr. 2. 5 Sgr. verausgabt. Im Jahre 1864 schaffte die Kirche einen 
silbernen Altarkelch an, wofür incL Porto Thlr. 25. 5 Sgr. gezahlt wurden. Auch 
wurden für 4% Thlr. Altar- und Kronleüchterlichte angeschafft.
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38. Lütken Hagen. Patron: Rittergutsbesitzer Lieutenant Curt v. Petersdorf 
auf Großenhagen. Die Kirche ist neü gebaut; die Kirchenkasie hat zu diesem Bau 
im Jahre 1867 einen Beitrag von 6 Thlr. gegeben. Bon einem Küsterhause ist in 
den Vermögenstabellen nicht die Rede, das Schulhaus vertritt die Stelle desselben. 
Kapitalien sind nicht vorhanden. Bei der Kirche zu Großenhagen sind 50 Thlr. 
gegen 5 Prct. Zinsen angeliehen, laut Genehmigungs-Verfügung vom 11. Mai 
1858. Die Kirchenländereien betragen nach dem Regulirungs-Receß vom 29. Ja
nuar 1821 an Ackerland 5 Mg. 69 Ruth., wozu noch eine Wiese kommt, deren 
Größe nicht angegeben ist. Diese Grundstücke sind mittelst Vertrags vom 27. 
Juli 1835, von der König!. Regierung bestätigt unterm 8. August 1835, der Guts
herrschaft zu Erbpachtrechten überlasten worden, gegen Entrichtung von jährlich 
4*/ 4 Sch. Roggen, nach dem Martinipreise von Stettin des vorhergehenden Jahres 
zu Martini in Gelde abzuführen, ins Hypothekenbuch eingetragen den 26. Juli 1844. 
Außer dieser Pacht, dem Grabgelde und wenigen Groschen im Klingelbeütel Hal 
die Kirchenkaste weiter keine Einnahme, die im Jahre 1867 Thlr. 16. 11. 7 Pf. 
betrug, mit Einschluß von Thlr. 5. 22. 9 Pf. Bestand aus dem Vorjahre; Ausgabe 
Thlr. 14. 2 Sgr., daher ein Überschuß von Thlr. 2. 9. 7 Pf. in der Jahresrechnung 
pro 1868 zur Einnahme zu stellen.

(Aus den Kirchenrechnungen vom Jahre 1750 ist, hinsichtlich der Parochie 
Speck, Folgendes anzuführen: — Patrone der Kirche zu Speck: Amtmann Müller 
und Lieutenant v. Petersdorf auf Jakobsdorf. Die Kirche hatte keine Kapitalien 
und war dem Amtmann Müller noch 10 Thlr. schuldig, weil die Kirchenmittel durch 
Ausgrabung des Pfarrbrunnens ganz erschöpft. Die Kirche besaß in 2 Feldern 
einen sandigen Kamp à 3 Scheffel, so aber nur alle 6 Jahr besäet werden konnte, 
sonst auch noch etwas gutes Land, so ausgethan plus licitandi à 1 Thlr. — 
Patrone der Filia Burow: Der Erblandmarschall v. Flemming in Matzdorf und 
der Oberamtmann Breetz in Großenhagen. Auch diese Kirche hatte in 2 Feldern 
einen Kamp, nur alle 6 Jahre zu besäen, sonst noch eine Wurth und Wiese, welche 
plus licitandi ausgethan so jährlich 3 Thlr. 8 Gr. trägt. — Prediger in Speck 
und Burow war F. M. Schütz. — Großenhagen, oder Grotenhagen, wie man 
damals plattdeütsch schrieb, war Mater, und der Oberamtmann Breetz, Besitzer des 
Gutes, ihr Patron. Die Kirche besaß 25 Thlr. 23 Gr. 4 Pf., welche in 4 Posten 
an kleine Leüte ausgethan waren, aber höchst unsicher standen und wegen großer 
Armuth der Schuldner nicht beigetrieben werden konnten, Obligationen waren dar
über nicht ausgefertigt. An baarem Gelde lagen in der Kirchenlade 14 Thlr. 
21 Gr. 8 Pf. An Land besaß die Kirche '/< Hufen, wovon einen Theil Patron 
in Kultur hatte und dafür jährlich 8 Thlr. gab, das übrige wurde von den Bauern 
beackert und das Korn verkauft. Dem Prediger gebührte jährlich 1 Thlr. zu Holz, 
für die Kirchenregister zu halten 8 Gr. und den Kirchenvorstehern 4 Gr. Ebenso 
verhielt es sich mit diesen Ausgaben bei den Filialkirchen Jakobsdorf und Lütken- 
hagen. — Patron von Jakobsdorf: Lieutenant v. Petersdorf. In der Lade 
dieser Kirche lagen 28. Thlr. 21 Gr. baar, die im Frühjahr 1751 zur Reparatur 
des Kirchendachs angewandt werden sollten. Eine Hufe Land und ein kleines 
Endchen, so ein Jahr ums andere besäet wird. — Lütkenhagen. Patron: 
Die Erben von Petersdorf, Curator: Hr. v. Holtzendorf. In der Kirchenlade be
finden sich baar 17 Thlr. 3 Gr. 3 Pf. Ausgeliehen sind in 2 Posten 16 Thlr., 
davon heißt es: „Welches sehr unsicher steht, und was nicht mit Gewalt wird 
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beigetrieben werden, man besorgen muß, daß es ganz verloren geht." An Acker 
besaß die Kirche 4 Sch. Aussaat, und ein Wiesenstück, welches 1 Bund Heü gab. 
Beide Grundstücke trugen jährlich 4 Thlr. 20 Gr. ein. Prediger der Parochie 
Großenhagen war Joachim Pauli.)

Vermögens-Tabelle der Prediger - Wittwen - Kasse der Synode 
Golnow für das Jahr 1S67*

Das Vermögen der Kasse beträgt 5200 Thlr. und besteht aus 19 Pommerschen 
Pfandbriefen, 10 Staatsanleihescheinen verschiedener Jahrgänge zu 4%, einer 
davon zu 5 Prêt. Zinsen, diese Werthpapiere sämmtlich nach dem Nominalwerthe, 
und 4 Privat-Obligationen im Gesammtbetrage von 1300 Thlr. zu 4'/, Prct. 
Zinsen; für 3 dieser Darlehne sind Haüser c. p. in der Stadt Golnow, und für 1 
eine Colonistenstelle in Hackenwald zum Pfand gestellt.

Die Einnahme stellte sich so: Tit. I. Bestand aus der Rechnung vom vorigen 
Jahre Thlr. 9. 29. 9 Pf. Tit. II. Zinsen von den ausstehenden Kapitalien Thlr. 
206. 10. 6 Pf. Tit. III. An jährlichen Beiträgen der 14 Synodalen à 2 Thlr., 
an Beitrag der Kirche zu Wangeritz 1 Thlr., sowie Antrittsgeld von 1 Pfarrer 
à 2 Thlr., zusammen 31 Thlr. Tit. IV. An Collectengeldern bei den drei hohen 
Kirchenfesten: Ostern Thlr. 9. 1. 6 Pf., Pfingsten Thlr. 9. 26. 2 Pf , Weihnachten 
Thlr. 8. 2. 9 Pf., zusammen Thlr. 27. — 5 Pf. Tit. V. An zurückgezahlten Kapi
talien, die am 30. April und 24. Juni 1867 eingegangen sind mit 400 Thlr. 
Summa der Einnahme Thlr. 674. 10. 8 Pf.

Ausgabe. Tit. I. An Wittwengehalt und Unterstützungen. 1865 betrug die 
Einnahme an Zinsen Thlr. 206. 19 Sgr., an Beiträgen 29 Thlr., an Collecten 
Thlr. 24. 13. 9 Pf., im Ganzen Thlr. 260. 2. 9 Pf.; davon beträgt der 8te Theil 
Thlr. 32. 15. 4 Pf., wonach in runder Summe 32 Thlr. als Wittwenquote pro 
1867 festgesetzt worden ist. Es haben erhalten: 1 Superintendenten-Wittwe (Milarch, 
in Treptow a. d. T.) und 5 Prediger-Wittwen à 32 Thlr., so wie 3 Prediger
töchter à 10 Thlr., zusammen 222 Thlr. Tit. II. Dem Rendanten zur Bestreitung 
der baaren Auslagen für Schreibmaterialien, Unterbringung der Kapitalien und 
Erhebung der Zinsen 2 Thlr. Tit. III. An ausgeliehenen Kapitalien: Für den 
Ankauf von 3 Staatsanleihescheinen de 1854 und 1864 über 400 Thlr. Nominal
werth Thlr. 398. 20. 9 Pf. Summa der Ausgabe . . Thlr. 622. 20. 9 Pf.

Einnahme und Ausgabe verglichen geben Bestand . „ 51. 19. 11 „

Rendant der Kasse: Prediger Brauser zu Massow; Curatoren derselbe«: 
Prediger Strecker zu Pagenkopf und Diaconus Hilliger, als Pfarrer zu Freiheide, 
Superintendent Roeber zu Golnow.

Vergleichende Übersicht vom Zustande der Kasse seit 1863.

Jahr. Kapital. Einnahme. Ausgabe. Bestand. Unterstützung.
1863. Thlr. 4950. 482. 26. 5 443. 20. 6 39. 5. 11 188. 10 für 8 Pers.
1864. 5130. 337. 22. 10 321. 15. — 16. 7. 10 200. 15 „ 8 „
1865 5130. 775. 17. 6 732. 13. — 43. 4. 6 222. — „ 8 „
1866. 5200. 335 7. 3 325. 7. 6 9. 29. 9 222. — „ 8 „
1867. 5200. 674. 10. 8 622. 20. 9 51. 19. 11 222. — „ 8 „

Die Errichtung der Wohlthätigkeits-Anstalten, welche unter dem Namen der
Synodal-Wittwen-Kassen bekannt sind, gehört der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
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an. Die Kasse der Golnowschen Synode — nach derer damaligen Umfange, ohne 
die Masiowschen Kirchen — hatte im Jahre 1750 erst 169 Thlr. im Vermögen, 
wovon 4 Posten an Golnowsche Bürger gegen Verpfändung von Grundstücken 
ausgeliehen waren. Die älteste Obligation über 66% Thlr. datirte vom 4 August 
1744. Einen fünften Posten, im Betrage von 33 V) Thlr., hatte der Prediger 
Splittgärber zu Buddendorf am 27. October 1749 angeliehen, und zwei Goldstücke, 
muthmaßlich Denkmünzen, 13'/, Dukaten an Werth, statt der Obligation, in den 
Dokumentenkasten gelegt. Des verstorbenen Predigers Zumacher zu Speck nach
gelassene Wittwe und Waisen erhielten aus der Kaffe 6 Thlr. an jährlicher Unter
stützung. Als die Synode Maffow aufgelöst wurde, besaß deren Wittwenkasse an 
Kapitalien und Dokumenten 650 Thlr. und an baarem Bestände 46 Thlr. 2 Gr. 
zusammen 696 Thlr. 2 Gr., zufolge Übergabe-Protokolls vom 28. Januar 1817, wovon 
jedoch der 8te Theil an die Stargardsche Synodal Wittwen-Kasse abgeliefert wurde, 
weil einer von den 8 Predigern der Maffower Synode in die Stargardsche überging.

Die Land-Schulen der Synode Golnow.
Zustand im Jahre 1865.

1. Parochie Barfußdorf.
1. Barfußdorf. Seelenzahl 508. Der Lehrer ist zugleich Küster, hat aber 

keine Nebenbeschäftigung. Er stammt aus der alten Schule, die unter Graßmann's 
Leitung florirte. Sein Gesammt - Einkommen, incl. Wohnung, doch excl. des 
Feüerungsbedarfs für die Schulstube, ist zu 230 Thlr. veranschlagt. Frequenz der 
Schule: 53 Knaben, 51 Mädchen, 104 Kinder. Die Schulkasse hat einen Bestand 
von Thlr. 13. 21 Sgr.

2. Golnowshagen. 396 Seelen. Der Lehrer, hier ohne Nebenamt, treibt 
Bienenzucht und hat ein Einkommen von 140 Thlr. Frequenz: 31 Knaben, 33 
Mädchen, 64 Kinder. Es ist hier keine Schulkafse.

3. Marsdorf mit der Stiftsförsterei Marienwald. 369 Seelen. Der Lehrer, 
zugleich Küster, treibt etwas Baum- und Obstzucht. Sein Einkommen veranschlagt 
zu 140 Thlr. Frequenz: 27 Knaben, 26 Mädchen = 53 Kinder. Keine Schulkaffe.

4. Mönchendorf mit Hölkenhorst. 412 Seelen Der Küsterlehrer treibt 
Ackerbau und Viehzucht. Einkommen 156 Thlr. Frequenz: 48 Knaben, 35 Mädchen 
— 83 Kinder. Keine Schulkaffe.

Parochie Barfußdorf enthält 1558 Seelen. Frequenz der Schulen: 159 Kna
ben, 151 Mädchen --- 310 Kinder. Mit Ausnahme von Golnowshagen, wo es 
keine Kirche gibt, sind die Lehrer auch Küster. Alle vier haben ihre Bildung vor 
der Regulativen Zeit erworben. Mit dem Turnen der Knaben ist in allen 4 Schulen 
ein schwacher Anfang gemacht. Unterricht in weiblichen Handarbeiten wird nicht 
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ertheilt. Collator der Schulen in Barfußdorf, Golnowshagen und Mönchendorf: 
Der Magistrat zu Golnow; der Schule in Marsdorf: Das Curatorium des 
Marienstifts.

2. Parochie Buddendorf des Diaconats Golnow.

5. Buddendorf. 175 Seelen. Lehrer zugleich Küster. Sein Einkommen 
ist zu 92Vs Thlr. veranschlagt. Frequenz: 15 Knaben, 15 Mädchen — 30 Kinder. 
Die Schulkasse hatte 1866 einen Bestand von Thlr. 2. 24. 8 Pf.

6. Pud en zig mit Birkhorst. 200 Seelen. Lehrer zugleich Küster. Ein
kommen 122% Thlr. Frequenz: 23 Knaben, 19 Mädchen --- 42 Kinder. Bei der 
Schulkaste heben sich Einnahme und Ausgabe auf. Es handelt sich bei dieser Kasse 
nur um wenige Groschen.

Parochie Buddendorf hat 375 Einwohner. Frequenz der Schulen : 38 Knaben, 
34 Mädchen — 72 Kinder. Die Küsterlehrer haben keine Nebenbeschäftigung. 
Beider Bildung gehört der Vor-Regulativ-Zeit an. Es wird weder geturnt noch 
in weiblichen Handarbeiten Unterricht ertheilt. Collator beider Schulen: Ritter
gutsbesitzer v. Petersdorf auf Buddendorf.

3. Parochie Elisenau.

Abzweig von der Parochie Lübzin.

7. Nörchen mit Elisenau und Friedrichwilhelmsthal. Zahl der Seelen 1035 
in 172 Familien: 97 baüerliche Wirthe, 28 Handwerker und Händler, 47 Einlieger. 
Collatoren: Rittergutsbesitzer v. Borgstede auf Rörchen und die Schulgemeinde. 
Die Schule besteht aus zwei Klassen in zwei verschiedenen Schulhaüsern.

a) Erste Schule, deren Haus, in baulichem Zustande, 500 Schritt von der 
Predigerwohnung in Elisenau entfernt ist. Frequenz: 49 Knaben, 62 Mädchen — 
111 Kinder, davon 52 aus Friedrichwilhelmsthal, 41 aus Elisenau, 18 aus Nör
chen ; in zwei Abtheilungen, die erste mit 65, die zweite mit 46 Kindern. Zu dieser 
Stelle gehören an Grundstücken 9 Mg. 161 Ruth., nämlich 0.11 Garten, 1.0 Acker, 
2.60 Wiesen, 6.90 Hütung. Der Lehrer dieser Schule versieht bei dem Privat- 
Bethause oder der Kapelle zu Nörchen einzelne Functionen des Küsterdienstes. 
1870 ist sein Gesammt-Einkommen auf Thlr. 177. 28. 3 Pf. veranschlagt. Der 
Lehrer ist aus der alten Schule.

b) Zweite Schule; das Haus ist 7OO Schritt von Elisenau entfernt und 
befindet sich in leidlichem Stande. Frequenz: 55 Knaben, 53 Mädchen = 108 
Kinder, davon 49 aus Friedrichwilhelmsthal, 41 aus Elisenau, 18 aus Rörchen; 
in zwei Abtheilungen, die erste mit 25, die zweite mit 83 Kindern. Zu dieser 
Schulstelle gehören 0.3 Gartenland, 1.0 Ackerland, 2.60 Wiesenwachs, 6.90 Weide, 
zusammen 9 Mg. 153 Ruth. Das Gesammt-Einkommen dieser zweiten Schulstelle 
ist 1870 veranschlagt zu Thlr. 137. 25. 6 Pf. Der Küster ist ein regulirter Schüler 

des Seminars zu Kamin.
Frequenz beider Schulen: 104 Knaben, 115 Mädchen = 219 Kinder.
Die vereinigte Schulkaste hatte 1865 ein Kapitalvermögen von Thlr. 49. 19. 

6 Pf., bestehend in einem Guthabenbuche der Stettiner Sparkasse und Thlr. 50. 
27 Sgr. Bestand, der noch nicht zinsbar angelegt war.
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8. Groß-Chri st inen berg mit der Oberförsterei Pütt und der Försterei 
Hornskrug. 444 Seelen. Der Lehrer ist zugleich Küster bei der hiesigen Kapelle, 
ein Zögling des Bunzlauer Seminars aus der Vor-Regulativ-Zeit. Einkommen 
180 Thlr. Frequenz: 50 Knaben, 41 Mädchen = 91 Kinder.

9. Klein-Christinenberg mit dem Püttkrug. 248 Seelen. Der Lehrer 
hat kein Nebenamt, er beschäftigt sich mit Obstbaumzucht. Einkommen 143 Thlr. 
Frequenz: 22 Knaben, 21 Mädchen — 43 Kinder. Ob hier und in Gr.-Christinen- 
berg Schulkassen bestehen, ist diesseits nicht bekannt.

10. Klein-Sophienthal mit Groß-Sophienthal. 222 Seelen. Der Lehrer 
ist Küsterbei der hiesigen Kapelle, sein Einkoinmen 142Thlr. Frequenz: 20 Knaben, 
18 Mädchen — 38 Kinder. Der Lehrer treibt Bienenzucht. Das Küsterei- und 
Schulgebaüde wurde 1844 mit einem Kostenauswande von Thlr. 212. 11. 3 Pf. 
wieder in wohnlichen Zustand versetzt, wozu Patron die Eingepfarrten bezw. 
die Schulgemeinde 73 beizutragen hat. Die Kapelle hat gar kein Vermögen, ihre 
Kasse gewöhnlich nur ein Paar Groschen Überschuß und einige Thaler Bestand. 
Eine Schulkasse ist zwar vorhanden, hat aber nur 1 Thlr. alljährlich von der Schul
gemeinde. Collator von 8—10: Die König!. Regierung.

11. Blanke nfeld-Carlshof. Nach Angabe der Schultabellen befindet 
sich die Schule in Blankenfeld. Die statistische Tabelle dagegen setzt sie nach Carls
hof. Collator: Rittergutsbesitzer Curt v. Petersdorf, auf Buddendorf, als Besitzer 
von Carlshof. 615 Seelen. Vom Lehrer heißt es in den Schultabellen, daß er 
auch Küster sei, was voraussetzt, daß in B. oder in C. eine Kapelle oder ein Bet
haus bestehe, von dem diesseits nähere Nachrichten nicht bekannt sind. Des Lehrers 
Einkommen betrügt 212 Thlr., er beschäftigt sich mit Obstbaumzucht. Frequenz: 
64 Knaben, 66 Mädchen — 130 Kinder.

Parochie Elisenau enthält 2564 Seelen. Frequenz der Schulen: 285 Kn aben, 
257 Mädchen — 542 Kinder. In keiner Schule wird geturnt, in keiner Unterricht 
in weiblichen Handarbeiten ertheilt.

4. Parochie Freiheide des Diaconats Massow.

12. Freiheide. Collator: Die bäuerliche Gemeinde. 367 Seelen. Der 
Lehrer ist Küster und hat weiter keine Nebenbeschäftigung, da die Maulbeerbaum
zucht, welche er auf dem Kirchhofe betrieb, durch den Kirchenbau unterbrochen worden 
ist. Einkommen Thlr. 130. 1. 3 Pf. Frequenz: 36 Knaben, 27 Mädchen — 63 
Kinder. Schulkassenbestand im Jahre 1867 — Thlr. 1. 28. 8 Pf.

13. Neü-Massow. Collator: Der Magistrat zu Mafiow. 99 Seelen. 
Der Lehrer hat kein Nebenamt, beschäftigt sich aber, wie der zu Nesehl, mit Bienen
zucht; sein Einkommen 84 Thlr. Frequenz: 13 Knaben, 12 Mädchen — 25 Kinder. 
Die Schulkaffe besitzt 75 Thlr. in 37, procentigen Staatsschuldscheinen. 1867 hatte 
sie 25 Sgr. 5 Pf. Bestand.

14. Re fehl. Collator: Die Königl. Negierung. 338 Seelen. Der Küster
lehrer hat ein Einkommen von Thlr. 168. 23. 7 Pf. Frequenz: 40 Knaben, 34 
Mädchen 74 Kinder. Schulkaffe unbekannt. Das Schulhaus ist 1838 erbaut. 
Nach dem Separations-Receß vom 6. April 1836 gehören dazu 9 Mg. 26 Ruth, 
an Hofstelle und Ackerland.
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Parochie Freiheide zählt 804 Seelen. Frequenz der Schulen: 89 Knaben, 73 
Mädchen — 162 Kinder. Es wird weder geturnt, noch in weiblichen Handarbeiten 
unterrichtet. Die zeitigen Lehrer in Freiheide und Nesehl sind 40 Jahre im Amte ; 
der Neü-Mafsower Lehrer aber erst seit 5 Jahren, und privatim vorgebildet.

5. Parochie Hakenwald, bis 1868 Golnowsche Land-P arochie.

15. Hak en Wald. Collator: Der Magistrat zu Golnow. Es sind hier 2 
Schulen, eine alte und eine neue. Bei der Separation hat jene 10 Mg. 110 Ruth., 
diese 3 Mg. 169 Ruth, an Weideabfindung erhalten. Seelenzahl 1160.

a) Alte Schule. Der Lehrer ist zugleich Küster der hiesigen Kirche; seit 
42 Jahren hier im Amte gehört der zeitige Lehrer seiner pädagogischen Bildung 
nach der alten Graßmannschen Schule an. Sein Einkommen 362 Thlr. Frequenz: 
30 Knaben, 33 Mädchen — 63 Kinder.

b) Neüe Schule. Der zeitige Lehrer hat Regulativ-Vorbildung im Otto- 
stift, Piritz, erlangt. Einkommen 150 Thlr. Frequenz: 75 Knaben, 65 Mädchen 
= 140 Kinder.

Die Schule hat Vermögen, bestehend in 2 Pommerscheu Pfandbriefen à 100 
Thlr. und einem Golnower Sparkassenbuche über Thlr. 21 7. 11 Pf. Im Jahre 
1867 wurden abermals 7 Thlr. bei diesem Institute belegt, und es blieben noch 
Thlr. 21. 13 Sgr. in Bestand.

16. Amalienhof (int Kaminschen Kreise). Collator: Die Gemeinde. 446 
Seelen. Des Lehrers Einkommen ist zu Thlr. 97. 20. 9 Pf veranschlagt. Frequenz: 
36 Knaben, 30 Mädchen — 66 Kinder. Der zeitige Lehrer 22 Jahre hier ange
stellt. Keine Schulkasse.

17. Kaltenhof. Collator: Die Gemeinde. 441 Seelen. Der Lehrer ist 
zugleich Küster, hat keine Nebenbeschäftigung. In den Schultabellen ist sein Ein
kommen zu 191 Thlr. veranschlagt; in der Vocation des Lehrers, welcher 1867 
angestellt wurde, ist es nur zu Thlr. 158. 27 Sgr. bestimmt. Zur Stelle gehören 
an Grundstücken: ein Garten 0.99, eine Wurth von 4.46 und eine Wiese von 2.118 
auf Krampenhorst, zusammen 7 Mg. 83 Ruth. Frequenz: 43 Knaben, 39 Mädchen 
— 82 Kinder. Die Schulkasse schloß 1867 mit einem Vorschuß von Thlr. 1. 8. 
3 Pf. ab.

18. Fürstenflagge mit Bierhorst und Querhorst. Collator: Nicht entschieden, 
ob das Besetzungsrecht dem Besitzer von Fürstenflagqe, Baron v. Troschke, oder 
der Gesammt-Schulgemeinde zusteht. 346 Seelen. Der zeitige Lehrer ist über 25 
Jahre int Amte; sein Einkommen 99 Thlr. Frequenz: 34 Knaben, 32 Mädchen — 
66 Kinder. Der Lehrer übt die Knaben int militairischen Exercieren. Von einer 
Schulkasse findet sich keine Notiz.

Parochie Hakenwald. Seelenzahl 2393. Frequenz der 5 Schulen: 218 Knaben, 
199 Mädchen = 417 Kinder. Es wird nicht geturnt, auch nicht Unterricht in 
weiblichen Handarbeiten ertheilt.

In Bezug auf Fürst enfla g ge ist Folgendes zu bemerken: Das erste Schulhans daselbst 
wurde bald nach Gründung des Erbzinsgutes ums Jahr 1760 erbaut. Dasselbe brannte zur 
Zeit der französischen Invasion zum größten Theil ab. Weil die Colouisten nicht im Stande 
waren, das Haus aus eigenen Mitteln wieder aufznbauen, wurde ihnen 1812 eine innerhalb 
Pommerns zu veranstaltende Kirchen-Collecte bewilligt, mit deren Ertrage der Ban im Jahre 
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1815 bewerkstelligt wurde. Nach dem Entreprise-Contract vom 20. Juli 1754 sollten in F. 
15 Colonistensamilien angestedelt werden; es waren deren im Jahre 1840 aber nur 14 vor
handen, daher man muthmaßen kann, daß das Schulhaus die 15. Familienstelle gewesen. 
Mit dem Schulhause war ein Betsaal verbunden, der als Filia vagans der Parochie Langen
berg, im Nandowschen Kreise, und zur Stettiner Land-Synode gehörig, betrachtet, von dieser 
aber getrennt und anfänglich mit Buddendorf, dann aber 1814 mit der Land-Parochie der 
Golnower St. Catharinenkircbe vereinigt wurde. Grund dazu hat die Unmöglichkeit gegeben, 
von Fürstenflagge zu jeder Jahreszeit nach Langenberg zu gelangen. Man hat zwar behaupten 
wollen, daß es ein Privatabkommen mit den Geistlichen von Golnow gewesen, wenn dieselben 
die Seelsorge in Fürstenflagge übernommen haben; allein es steht actenmäßig fest, daß die in 
Rede stehende Veränderung von den geistlicheil Oberen angeordnet worden ist. Das im Jahre 
1815 wiederhergestellte Schulhaus war indessen so wenig bauwürdig aufgeführt, daß man schon 
1828 genöthigt war, den Betsaal wegzubrechen. Nach weiteren 13 Jahren stürzte der Schorn
stein ein, wodurch das Haus so schadhaft wurde, daß es von Polizeiwegen geschlossen und der 
Lehrer, sammt der Schuljugend, in einer Miethswohnung untergebracht werden mußte. Weil 
man den gänzlichen Verfall des Gebaüdes vorhersah, hatte die Gemeinde, auch jetzt außer 
Stande, die Baukosten herbeizuschaffen, bereits 1840 in einer Jmmediat-Vorstellung den König 
um eine Unterstützung zur Erbauung eines Schul- und eines Bethauses gebeten. Es wurden 
nun Anschläge über Anschläge, Projekte über Projekte gemacht, bis man endlich im Jahre 1844 
über einen Anschlag schlüssig geworden war, dessen Baukosten sich auf Thlr. 1299. 7. 8 Pf. 
belaufen haben. Diese sind in der Weife aufgebracht, daß die Gutsherrschast, ohne eine Ver
pflichtung hierzu anzuerkennen, 50 Thlr., die Gemeinde aber, außer den Hand- und Spann
diensten, 123 Thlr., zusammen 173 Thlr. beigetragen haben, und der Rest von Thlr. 1126. 7. 
8 Pf. durch ein Gnadengeschenk des Königs gedeckt worden ist. Bei dieser Art der Bauaus
führung ist die Frage, wer Patron von Fürstenflagge sei, gar nicht zum Austrage gekommen. 
Im Jahre 1863 wurde von Seiten des Gutsherrn die Vergrößerung der Schulstube und des 
Betsaals durch einen Anbau zur Sprache gebracht. Daß das Schulzimmer von 15 x 16 Fuß 
für die damals vorhandene Zahl von 71 Schülern nicht groß genug war, lag auf der Hand. 
Die Subsellien, die sehr schmal waren, standen dicht an einander, so daß der Lehrer nicht 
durch sie hindurch zu den einzelnen Kindern gelangen konnte, sondern er sowol, als die Kinder 
den Weg über dieselben fort nehmen inußteu. Dabei saßen die Kinder so eng an einander, 
daß sie zum Schreiben kaum Raum hatten. Auch die Lehrerwohnung war sehr beschränkt; 
endlich der Betsaal zu klein. Die Schulkinder mußten in der nebenan liegenden Schulstube 
bleiben und fehlte es auch dann noch an Platz Vor Allem war auch die Anbringung einer 
Kanzel, welche ganz fehlte, dringend nöthig. In dem bisherigen Raume war aber nirgends 
Platz für eine solche aufzufinden. Superintendent Roeber, der sich der Sache mit Wärme 
annahm, warf die Frage auf, woher die Kosten zu dem nothwendigen Anbau zu nehmen seien, 
und an wen er sich eigentlich zu wenden habe, Nach den Superintendentur-Acten, so bemerkte 
er in seinem Bericht vom 16. Juli 1863, habe Fürstenflagge eigentlich gar keinen Patron; 
von Seiten der Königl. Regierung sei das landesherrliche Patronat nicht anerkannt worden, 
vielmehr habe sie sich im Jahre 1844 bei Bewilligung des Königl. Gnadengeschenks zum Bau 
des Betsaals und einer Summe zu einem Reparaturbau des Schnlhauses, gegen weitere Eon
sequenzen verwahrt und hervorgehoben, daß ex mera gratia diese Beiträge bewilligt seien. 
Den Besitzern des Gutes F. sei eben so wenig das Patronat zuerkannt, oder sie haben —' 
worüber die Acten nicht weitern Aufschluß geben — es nicht annehmen wollen. Der gegen
wärtige Gutsherr, Barou v. Troschke, welcher große Theilnahme an der Entwickelung des 
kirchlichen Lebens beweise, auch bereits viel für Ausschmückung des Betsaals und ncunentlich 
für Beschaffung würdiger vasa sacra gethan habe, werde gewiß auch in diesem Falle wieder 
gern ein Opfer bringen, aber die zum Theil arme Gemeinde wenig thun könne». Werde also 
nicht anderweitige Hülfe gewährt, so müsse Alles beim Alten bleiben, obwol es in Bezug auf 
die Schulstube kaum geduldet werden dürfe. Es entspann sich nun eine lange Reihe von Ver
handlungen, in denen, der von dem Gutsherrn und den Colonisten von F. vorgebrachten 
Behauptung gegenüber: — Seit mehr als 50 Jahren sei hier ein Betsaal gewesen und in 
demselben und später in der Schulstube, als der Betsaal abgebrannt war (?), jeden Sonntag 
Gottesdienst gehalten worden; F. sei niemals in Golnow eingepfarrt gewesen, sondern in 
Langenberg; der Schullehrer sei, nach seiner Vocation von Anno 1845, zugleich als Küster 
angestellt und bestätigt; König Friedrich Wilhelm III. habe der Kirche zu F. im Jahre 1824

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 107 
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eine Agende geschenkt; demnach hielten sie dafür, daß F. eine Kirche habe, wenn diese auch 
nur ein Theil des Schulhauses bilde, um so mehr, als auch seit dem 9leübau des Schulhauses 
im Jahre 1844 allsonntäglich Gottesdienst gehalten worden, — von der Königs. Negierung in 
der, an den Kreislandrath unterm 28. Juni 1865 erlassenen Verfügung uachgewiesen wurde, 
daß in F. niemals eine Kirche bestanden habe, vielmehr sei dieser Ort stets (d. h. seit 1814) zur 
Kirche in Golnow eingepfarrt gewesen und sei dort noch eingepfarrt. Durch die Einrichtung 
eines Betsaals sei F. keineswegs in das Verhältniß einer tilia zur mater Golnow getreten, 
auch könne nicht anerkannt werden, daß der Lehrer in F. jemals die Eigenschaft eines wirk
lichen Küsters besessen habe, wenn schon er bei gottesdienstlichen Verrichtungen gewisse einzelne 
Küsterdienste leiste und dafür einzelne Hebungen beziehe. Der Umstand, daß in F. eine Kirche 
gar nicht besteht, schließe die Existenz eines Küsters daselbst aus, auch sei nirgends ersichtlich, 
daß eine Abtrennung von der Küsterei an der Hauptkirche in Gemäßheit des Gesetzes vom 
2. Mai 1811 jemals nur beantragt worden sei. Hiernach handele es sich, im vorliegenden 
Falle, nicht um ein Küster-, sondern lediglich um ein Schulhaus, dessen Unterhaltung der Schul
gemeinde nach §. 34, Tit. 12, Th. II. A. L. N. obliege, rückstchtlich dessen auch von einem 
Patronate nicht die Rede fein könne. Indem die König!. Negierung daher die Verpflichtung 
des Fiskus, als vermeintlichen Patrons, beim Bau des Schulhauses irgend etwas beizutragen, 
wiederholt ablehnte, beauftragte sie den Kreislandrath v. Bismarck, die Aufbringung der zu 
150 Thlr. veranschlagten — in Wirklichkeit aber 200 Thlr. betragenden — Kostensumme vou 
Seiten der Schulgemeinde herbeizuführen, wozu ihr ein Zeitraum von 3 Jahren eingeraümt 
wurde. Von dieser Frist machte die Gemeinde jedoch keinen Gebrauch; denn bereits unterm 
31. October 1866 zeigte Landrath v. Bismarck an, daß der Erweiterungsbau des Schulhauses 
zu F. ausgeführt sei. Ob sich die Erweiterung auch auf den Betsaal erstreckt habe, ist nicht 
gesagt. Späterhin entstanden in der Gemeinde über die Beitragspflicht der einzelnen Mit- 
glieder Streitigkeiten, die durch Intercession der Königl. Negierung beseitigt worden sind.

6. Parochie Hohenschönau.
19. Hohenschönau. 450 Seelen. Der Lehrer ist zugleich Küster, hat 

aber keine Nebenbeschäftigung. Der zeitige Lehrer ist 31 Jahre im Amte, gehört 
mithin hinsichtlich seiner Bildung der frühern pädagogischen Schule eines Graßmann, 
Bernhard rc. an. Sein Einkonmien ist auf Thlr. 248. 8. 9 Pf. veranschlagt. 
Frequenz: 54 Knaben, 36 Mädchen = 90 Kinder. Zur Schule gehören, laut §. 9 
des Gemeinheitstheilungs-Necesses vom 24. Juli 1849, an Ackerland 8.133, an Wiesen 
2.11, zusammen 10 Mg. 144 Ruth. Es befindet sich bei der Schule ein für dieselbe 
bestimmter Baufonds, welcher laut Kirchenkassen - Etats pro 1870—75, in einem 
Kapital von 75 Thlr. besteht. Zinsen Thlr. 3. 4. 6 Pf. Verwalter dieser Fonds: 
Prediger und Schulvorsteher.

20. Walsleben. 350 Seelen. Lehrer zugleich Küster, ohne Neben
beschäftigung. Einkommen Thlr. 120. 18 Sgr. Frequenz: 25 Knaben, 27 Mädchen 
= 52 Kinder. Der zeitige Lehrer 2272 Jahr im Amte. Aus dem Ottostift.

21. Zampelhagen. 200 Seelen. Lehrer zugleich Küster; seit 34% 
Jahr im Amte, ein Seminar-Zögling aus der Zeit von Graßmann und Bernhard, 
treibt Obstbaum- und Bienenzucht, so wie Seidenbau. Sein Einkommen abgeschätzt 
auf Thlr. 141. 22. 6 Pf. Frequenz: 17 Knaben, 21 Mädchen = 38 Kinder. 
Nach dem Gemeinheitstheilungs-Receß vom 20. November 1855 gehören zur Schule 
0.34 Hofstelle, 0.60 Garten, 11.128 Ackerland, 2.15 Wiesen, im Ganzen 14 Mg. 
65 Ruthen.

Parochie Hohenschönau. Collator aller drei Schulen: Die Königl. Regierung. 
Seelenzahl 1000. Frequenz der Schulen: 96 Knaben, 84 Mädchen — 180 Kinder. 
Geturnt wird nicht, auch kein Unterricht in weiblichen Handarbeiten ertheilt. Wegen 
Schulkassen fehlen Notizen.
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7. Parochie Lübzin.

22. Lübzin mit Grashorst. 1131 Seelen. Collator: Rittergutsbesitzer 
v. Borgstede, auf Nörchen. Es befinden sich hier 2 Schulen; keine Schulkasse.

a) Erste Schule. Der Lehrer ist zugleich Organist und beschäftigt sich 
etwas mit Obstbaum- und Bienenzucht. Einkommen Thlr. 217. 7. 8 Pf. Der 
zeitige Lehrer 25 Jahre im Amte. Frequenz: 48 Knaben, 64 Mädchen = 112 Kinder.

k) Zweite Schule. Der Lehrer zugleich Küster, Bienenzucht. Ein
kommen Thlr. 218. 10. 9 Pf. Zeitiger Lehrer 34 Jahre im Amte. Frequenz: 
68 Knaben, 63 Mädchen — 131 Kinder.

23. Theerofen mit Amalienhof, Heinrichshof, Hirichradung, Jben- 
horst, Jagenkamp. 410 Seelen. Collator: Wie bei 22. Der Lehrer hat kein 
Nebenamt, übt Obstbaumzucht als Nebenbeschäftigung. 26 Jahre im Amte. Ein
kommen 191 Thlr. Frequenz: 45 Knaben, 36 Mädchen — 81 Kinder. Ohne 
Schulkasse.

24. Lo ui sent Hal mit Dammhorst, Krachtshorst, Langenhorst, See- 
budenlake. 221 Seelen. Collator: Wie bei 22. Lehrer ohne Nebenamt; etwas 
Obstbaumzucht; ein regulirter Seminar-Zögling. Einkommen 170 Thlr. Frequenz: 
26 Knaben, 24 Mädchen — 50 Kinder. Ohne Schulkasse.

25. Berg land, im Nandowschen Kreise. 464 Seelen. Collator: Guts
besitzer Krüger, auf Oberhof. Lehrer und Küster, etwas Obstbaumzucht treibend. 
Einkommen Thlr. 233. 20. 9 Pf. Zögling des Kammer Seminars aus der Zeit 
vor Einführung der Regulative. Frequenz: 43 Knaben, 38 Mädchen = 81 Mädchen. 
Schulkassenbestand in 1867 Thlr. 7. 12. 8 Pf.

26. Friedrichsdorf mit Oberhof, Birkhorst, Kaltenhof, int Nandow
schen Kreise. 460 Seelen. Collator: Wie bei 25. Lehrer ohne Nebenamt, treibt 
Bienenzucht, 34 Jahre im Amte. Einkommen Thlr. 214. 15 Sgr. Frequenz: 
39 Knaben, 46 Mädchen — 85 Kinder. Schulkassenbestand Thlr. 3. 3. 3 Pf. im 
Jahre 1869.

Wegen der Schulen in Bergland und Friedrichsdorf vergl. man auch L. B. 
II. Th. Bd. II. S. 1736, 1746. Wenu es auf der zuletzt genannten Stelle heißt: 
Die Friedrichsdorfer Schule habe 2 Klassen, so sind darunter Abtheilungen der 
I klassigen Schule zu verstehen.

Parochie Lübzin. Seelenzahl 2686. Frequenz der Schulen: 269 Knaben, 
271 Mädchen — 540 Kinder. Bis zum Turnen mit den Knaben und zu weiblichen 
Handarbeiten mit den Mädchen hat man es anch in keiner der 6 Schulen dieses 
Pfarrsprengels gebracht.

8. Parochie Massow.

Wegen der Bürgerschule in Massow vergl. man weiter unten die histo
rische Beschreibung dieser Stadt.

27. Tolz, im Saziger Kreise. 210 Seelen. Collator: Rittergutsbesitzer 
v. Schöning daselbst. Lehrer zugleich Küster, treibt Bienenzucht, ist unter der Herrschaft 
der Negulative auf deu Seminaren zu Triglaw und Karnin vorgebildet. Der Schule 
stehen an Nealgaben zu: 2 Sch. 10 Mtz. Roggen Meßkorn, und zwar vom Gute 

107*
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1 Sch. 6 Mtz., von den 8 Bauerhöfen zu gleichen Theilen, wovon 3 zum Gute 
angekauft sind, 1 Sch. 4 Nitz. Feste Leistungen an Holz und Brennmaterial: 
12 Mille Torf in natura und 2% Thlr. zu Holz. Freie Anfuhr jenes Torfquan
tums, und außerdem 8 freie zweispännige Holzfuhren bis auf 2 Mln. weit. 
2 Mandel 10 Stück Eier, und zwar vom Gute 1 Mandel, von den 8 Bauerhöfen 
1 Mandel 10 Stück, welche zu Marien fällig sind. Das Gesammt-Einkommen des 
Lehrers ist zu 122 Thlr. berechnet. Frequenz: 18 Knaben, 22 Mädchen — 40 Kinder. 
Schulkassenbestand Thlr. 3. 21. 9. Pf. Es wurde eine Rechenmaschine gekauft, und 
„das liebe Pommerland" pro 1864, nicht aber die Fortsetzung dieser Quistorp- 
Ducherowschen Muse, die sich anscheinend zur Ruhe begeben hat.

9. Parochie Pagenkopf.

28. Pagenkopf mit Schützenthal und dem Gute Kniephof bei Massow, 
auch Klein - Kniephof genannt. 562 Seelen. Collator: Die Königl. Regierung. 
Lehrer und Küster, ohne Nebenbeschäftigung, 23 Jahre int Amte. Einkommen 
Thlr. 182. 16. 9 Pf. Frequenz: 45 Knaben, 40 Mädchen = 85 Kinder.

29. Wittenfeld. 355 Seelen. Collator: Wie bei 28. Lehrerund 
Küster, ohne Nebenbeschäftigung; Zögling des Kantiner Seminars vor Einführung 
der Regulative. Einkommen Thlr. 134. 20. 2 Pf. Frequenz: 36 Knaben, 40 
Mädchen = 76 Kinder.

Parochie Pagenkopf. Seelenzahl 917. Frequenz beider Schulen: 81 Knaben, 
80 Mädchen — 161 Kinder. Kein Turnen, kein Unterricht in weiblichen Hand
arbeiten. Nachrichten über Schulkassen liegen nicht vor.

10. Parochie Pflugrade.

30. Pflugrade. 513 Seelen. Collator: Die Königl. Regierung. Lehrer 
ohne Seminar-Vorbereitung, 34 Jahre int Amte. 176 Thlr. Einkommen. Frequenz: 

53 Knaben, 49 Mädchen — 102 Kinder. Notiz über Schulkasse fehlt.

31. Wangeritz. 268 Seelen. Collator: Rittergutsbesitzer, Hauptmann 
v. Lettow, daselbst. Der Lehrer ein Zögling des Seminars Ottostift, 20 Jahre 
vor Einführung der Regulative. 144 Thlr. Einkommen. Frequenz: 41 Knaben, 
20 Mädchen --- 61 Kinder. Schulkasse mit 23 Sgr. Bestand.

32. Wißmar. 440 Seelen. Collator: Die Königl. Regierung. Lehrer 
ohne Seminar-, mit Privat-Vorbildung, wie bei No. 30, ist 26 Jahre im Amte. 
214 Thlr. Einkommen. Frequenz: 38 Knaben, 42 Mädchen = 80 Kinder. Schul  
lassen Notiz fehlt.

*

Parochie Pflugrade enthält 1251 Seelen. Jeder der drei Lehrer ist zugleich 
Küster bei der Kirche seines Dorfs. Frequenz: 132 Knaben, 111 Mädchen — 
243 Kinder. Es wird weder geturnt, noch Unterricht in weiblichen Handarbeiten 
ertheilt.

11. Parochie Rosenow.

33. Rvsenow. 415 Seelen. Lehrer, durch Privatfleiß vorbereitet, seit 
14 Jahren int Schulamte. Einkommen Thlr. 172. 14 Sgr., davon 10 Sgr. aus 
der Kirchenkasse. Zur Schule gehören 2 Gärten à 12 Q.-Ruth., 7% Mg. Acker, 
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Wiesen und Hütung. Die Gemeinde gewährt 129 Thlr. fixirtes Schulgeld. 
Frequenz: 35 Knaben, 38 Mädchen — 73 Kinder.

34. Damerwitz. 215 Seelen. Lehrer im Ottostift vorgebildet, 27
Jahre im Amte. Einkommen Thlr. 146. 5. 10 Pf., incl. Thlr. 4. 5. 10 Pf. aus
der Kirchenkasse und 96 Thlr. fixirtes Schulgeld von der Gemeinde. Zur Schul
stelle gehören ein Garten von 6 Q.-Ruth. und 7'/2 Mg. Acker, Wiesen, Hütung.
Frequenz: 18 Knaben, 28 Mädchen = 46 Kinder.

35. Darz. 536 Seelen. Lehrer mit Seminar-Vorbereitung unter 
Graßmannscher Leitung, 35 Jahre im Schulamte. Einkommen Thlr. 205. 5 Sgr. 
incl. Thlr. 5. 20 Sgr. aus der Kirchenkasse und 150 Thlr. fixirtes Schulgeld von 
der Gemeinde. An Grundstücken gehören zur Schulstelle: ein 16 Q.-Ruth. großer 
Garten und 11 Mg. an Acker, Wiesen, Weide. Frequenz: 61 Knaben, 44 Mädchen 
— 105 Kinder.

Parochie Rosenow. Seelenzahl 1166. Collator aller drei Schulen: Die 
Königl. Negierung. Die drei Lehrer sind zugleich Küster, haben aber keine Neben
beschäftigung. Frequenz der Schulen: 114 Knaben, 110 Mädchen — 224 Kinder. 
Kein Turn-, kein Unterricht in weiblichen Handarbeiten. Wegen Schulkassen fehlen 
Nachrichten.

12. Parochie Schönhagen.

36. Schönhagen. 285 Seelen. Collator: Rittergutsbesitzer Sauberzweig 
auf Schönhagen. Lehrer zugleich Küster und Organist, keine Nebenbeschäftigung. 
Einkommen 134 Thlr. 2172 Jahr im Amte. Frequenz: 33 Knaben, 16 Mädchen 
— 49 Kinder. Schulkassenbestand — Thlr. 2. 20. 3 Pf. im Jahre 1866.

37. Matzdorf. 186 Seelen. Collator: Erblandmarschall v. Flemming 
auf Basentin. Der Lehrer und Küster treibt etwas Bienenzucht. 15 Jahre im 
Amte. Einkommen 125 Thlr. Frequenz: 15 Knaben, 21 Mädchen — 36 Kinder. 
Keine Schulkasse, auch nicht bei der folgenden Schule.

38. Neüendorf-Korkenhagen. 450 Seelen. Collatoren: Wegen 
Neüendorf, woselbst das Schulhaus steht, die Königl. Regierung; wegen Korkenhagen: 
Der Rittergutsbesitzer Maaß daselbst, alternirend. Lehrer und Küster beschäftigt sich 
etwas mit Obstbaumzucht. Einkommen 150 Thlr. Frequenz: 41 Knaben, 41 
Mädchen — 82 Kinder.

Parochie Schönhagen. Seelenzahl 941. Frequenz der 3 Schulen: 89 Knaben, 
78 Mädchen = 167 Kinder. Kein Turnen, keine Übungen in weiblichen Handarbeiten.

13. Parochie Speck.

39. Speck mit Jmmenthal, Birkenwerder und Pipersfeld. 860 Seelen. 
Collator: Der Besitzer des Ritterguts Speck, W. Flügge. Der Lehrer ist 26 Jahre 
im Amte. Einkommen 225 Thlr. Frequenz: 63 Knaben, 98 Mädchen = 
161 Kinder.

40. Burow mit Franzfeld, Burower Mühle, Stahlbruch und vielen 
Ausbauten. 465 Seelen. Collatoren: v. Flemming, auf Basentin, und v. Peters
dorf, auf Großenhagen. Lehrer 11 Jahre im Amte. Einkommen Thlr. 199. 8. 
9 Pf. Frequenz: 38 Knaben, 42 Mädchen = 80 Kinder.
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41. Jakobsdorf. 225 Seelen. Collator: v. Petersdorf, Besitzer des 
Ritterguts Jakobsdorf. Lehrer 10 Jahre im Anite. Einkommen 106 Thlr. 
Frequenz: 19 Knaben, 26 Mädchen ----- 45 Kinder.

42. Großenhagen. 242 Seelen. Collator: Der Besitzer des Ritter
guts Großenhagen, v. Petersdorf. Lehrer 17 Jahre im Amte. Einkommen 150 
Thlr. Frequenz: 22 Knaben, 24 Mädchen — 46 Kinder.

43. Lütkenhagen. 230 Seelen. Collator: v. Petersdorf, auf Großen
hagen. Lehrer ist 12 Jahre im Amte. Einkommen 110 Thlr. Frequenz: 18 Knaben, 
11 Mädchen — 39 Kinder.

Parochie Speck. Seelenzahl 2022. Frequenz der 5 Schulen: 160 Knaben, 
211 Mädchen = 371 Kinder. Die Lehrer sind zugleich Küster, der in Großen
hagen ist auch Organist. Nebenbeschäftigung hat keiner von ihnen. Außer in Speck 
hat keine Schule dieser Parochie eine Schulkasse. Die Specksche Schulkasse ist 
wohlhabend; sie schloß im Jahre 1867 mit einem Bestände ab von Thlr. 50. 18. 
2 Pf., der muthmaßlich zinsbar angelegt sein wird. In Jakobsdorf besitzt die 
Schule ein eigenes Kapital — ob in Folge einer milden Stiftung? Es besteht in 
einem Pommerschen Pfandbriefe über 25 Thlr. und einem Guthabenbuche über Thlr. 
9. 4 Sgr. bei der Golnower Sparkasse. Die Zinsen davon kommen dem Lehrer 
zu gut.

Bei keiner der Schulen in der Synode Golnow ist bis jetzt, 1865, der Sinn 
für Fortbildungs-Unterricht der aus der Schule entlassenen Jugend geweckt worden. 
In ihrer Eigenschaft als Schul-Jnspectoren scheint es Sache der Prediger zu sein, 
sich dieser Fortbildung der jüngeren Gemeinde-Genossen anzunehmen — wie es in 
anderen Synoden geschieht; — es muß aber der Unterricht nicht auf den Catechismus 
und das Gesangbuch beschränkt, sondern aufs Wissen und Können fürs menschliche 
Leben in der Familie, der Gemeinde uitb dem Staate ausgedehnt werden.

Präparanden - Anstalten im Bereich der Synoden Daber und 
Golnow.

Zufolge Bekanntmachung der Königl. Regierung zu Stettin vom 13. März 1867, 
im Amtsblatt Ro. 13 von 1867.

Junge Leüte, welche sich dem Stande der Volksschullehrer widmen wollen, 
können, Behufs ihres Eintritts in ein Schullehrer-Seminar, vorbereitet werden in:

Daber bei dem Lehrer Jahnke an der dortigen Stadtschule (S. 476) und bei 
dem Lehrer der Dorfschule zu Plantikow (S. 497).

Golnow. Hier haben drei Lehrer von der allgemeinen Stadtschule, der 
Rector Bootz (1866 eingetreten) und die Lehrer Hasenjäger und Bohnenstengel, 
ein förniliches Institut, das seine Zöglinge auch unmittelbar zur Staatsprüfung 
entläßt. Massow der Cantor Zäske.
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Die Straf- und Besserungs-Anstalt bei Golnow.
Es war im Jahre 1842, als der Communal-Landtag von Neü-Vorpommern 

und Rügen zufolge Beschlusses vom 23. April bei der Staatsregierung den Antrag 
stellte: es möge für diesen Landestheil ein eigenes Zuchthaus errichtet werden, da 
wegen zeitiger Überfüllung des Naugarder Zuchthauses die auf kürzere Zeit zur 
Strafhaft verurtheilten Verbrecher auf eine an sich ganz zweckwidrige Weise in 
Neüvorpommerschen Gefängnissen ihre Strafe hätten abbüßen müssen. Der eigent
liche Grund der Détention dieser Verbrecher in der Heimath war wol der, daß man 
die Transportkosten derselben auf dem weiten Wege nach Naugard, der, weil er zu 
Fuß zurückgelegt werden mußte,(*)  mehrere Tage in Anspruch nahm, ersparen wollte. 
Sei dem, wie ihm wolle, der König Friedrich Wilhelm IV. war nicht abgeneigt, 
auf den Antrag der Neüvorpommerschen Stände einzugehen. Er befahl dem 
Minister des Innern (v. Rochow), Ihm über Bedürfniß einer eigenen Strafanstalt 
für Neü-Vorpommern, über deren Umfang und den erforderlichen Kostenbetrag, 
nach einem ungefähren Überschlage, ausführlichen Vortrag zu halten, um auf Grund 
desselben endgültige Entschließungen fassen zu können. Also lautete der Cabinets- 
Erlaß vom 22. Mai 1842. Der Bericht des Ministers war dem ständischen Anträge 
nicht günstig. Es wurde darin nachgewiesen, daß die Errichtung eines Zuchthauses 
im Regierungsbezirk Stralsund die Nothwendigkeit der Erbauung einer zweiten 
Strafanstalt für Alt-Pommern nicht ausschließe, dieses Bedürfniß vielmehr längst 
anerkannt sei, und daß mit den 20.000 Thlr , welche der Neü-Vorpommersche 
Communal-Landtag angeboten habe, nur zu einem sehr geringen Theile die sehr 
bedeütenden Kosten gedeckt werden könnten, welche an die Errichtung einer solchen 
Anstalt geknüpft seien. Unter diesen Umständen befahl der König, durch Cabinets- 
Erlaß vom 23. December 1842, dem Minister des Innern (nunmehr Graf Arnim- 
Boitzenburg), die Communal-Landtags-Versammlung von Neü-Vorpommern und 
Rügen dahin zu bescheiden, daß auf den Antrag vom 23. April, eine solche Straf
anstalt in jenem Landestheile auf Staatskosten zu erbauen und zu unterhalten nicht 
eingegangen werden könne. Sollte jedoch der Communal-Landtag von Neü-Vor
pommern sich bereit erklären, die Errichtung und Unterhaltung der Anstalt auf 
ständische Fonds zu übernehmen, so würde der König nicht nur seine Zustimmung 
dazu gern ertheilen, sondern auch einen angemessenen Beitrag zu den Bau- und 
Unterhaltungskosten aus Staatsmitteln zu bewilligen bereit sein. Der Minister kam 
dem Befehle des Königs durch das Rescript nach, welches er unterm 11. Januar 
1843 an die Communal-Landtags-Versammlung in Stralsund erließ.

(•) Jetzt werden die beim Schwurgericht zu Stralsund verurtheilten Sträflinge auf der 
Eisenbahn bis Stettin, und von da weiter zu Fuß nach Golnow, bezw. Naugard, befördert.

Wenn auch die Neü-Vorpommerschen Stände die Errichtung einer besondern 
Anstalt für den Umfang des jenseits der Pene belegenen Theils von Pommern 
beschließen sollten, — wie es nicht geschehen ist, so blieb doch, wie schon erwähnt, 
wegen fortschreitender Überfüllung der Naugarder Strafanstalt, auch wegen des 
Unterschiedes, den das, damals erst im Entwurf vorhandene, neüe Strafgesetzbuch 
zwischen Arbeitshaus- und Zuchthausstrafen macht, die Errichtung einer zweiten 
Anstalt in Alt-Pommern, und möglichst in der Mitte des Landes, eine dringende 
Nothwendigkeit, die demnächst auch vom Könige anbefohlen wurde. Als Ort der 
Errichtung des zweiten Pommerschen Zuchthauses kamen die Städte Regenwald,
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Plate und Schivelbein in Vorschlag, mit denen, als die Kunde davon sich verbreitete, 
Labes und Maffow in Concurrenz traten. Jede dieser 5 Städte wollte das Zucht
haus bei sich haben, jede machte Anerbietungen verschiedener Art, namentlich unent- 
geldliche Hergabe des Bauplatzes, bald von größerm, bald von kleinerm Umfange; 
eine Stadt überbietet die andere, bis endlich auch —

Die Stadt Golnow als Mitbewerberin auftritt, deren Stadtverordneten durch 
Beschluß vom 5. März 1844 offerirten, was folgt: — 1) Die Stadt überläßt dem 
Fiskus von dem links der Chaussee beim Armen- und Krankenhause belegenen 
Schonungsterrain eine Fläche von 40—60 Mg. unentgeltich zum vollen Eigenthum. 
2) Die Stadt gestattet die zum Bau erforderlichen Materialien, als Feldsteine, 
Lehm und Sand auf den sonst erlaubten Stellen der Feldmark unentgeltich ent
nehmen zu lassen. 3) Ferner überweiset die Stadt Behufs Torfstichs für die 
Anstalt ein Terrain von 8-10 Mg. auf städtischem Eigenthum und zwar kann 
diese Hergabe nur ein für alle Mal geschehen. 4) Will die Stadt an diese Offerten 
Ein Jahr gebunden sein. — Der offerirte Bauplatz liegt an der nordöstlichen Seite 
der Stadt G. in der Nähe der Vorstadt Röddenberg, und wird gegen S. von dem 
städtischen Armen- und Krankenhause, so wie von der nach Naugard führenden 
Kunststraße, gegen Westen von der Galgenhöhe, auf der einst das Hochgericht stand, 
und von der nach Wolin und Kamin führenden Steinbahn, gegen N. vom Garnison- 
Exercierplatze, und gegen O. von dürftig bewaldeten Höhen und dem Otto Berge 
begränzt. Der Otto Berg ist ein altslawischer Begrübnißplatz, der im Jahre 1824 
aufgedeckt wurde. Die Urnen, Töpfe rc., die man fand, sind damals sogleich an 
Ort und Stelle wieder vergraben worden. Der Flächeninhalt des Bauplatzes beträgt 
66 Mg. 5 Ruth. Der Platz ist sehr uneben und mit Holz licht bestanden. Die 
höchsten Punkte dieses Terrains sind die Galgenhöhe und der Otto Berg, 40—50 
Fuß über dem Chaussee-Planum, erstere mit steilen, letztere mit flachen Abhängen. 
Die Anerbietungen der Stadt G. wurden angenommen und demgemäß die mit den 
fünf anderen Concurrenz-Städten angeknüpften Verhandlungen abgebrochen. Der 
König befahl aber endgültig durch Cabinets-Erlaß vom 27. September 1844, daß 
die zweite Pommersche Strafanstalt in Golnow errichtet werden solle, in Folge 
dessen mit Bezug auf Überlassung des Bauplatzes am 30. November 1844 zwischen 
einem Commissarius der Stettiner Regierung und den städtischen Behörden zu G. 
eine bindende Punctation ausgenommen wurde.

Vor 40 bis 50 Jahren, aber auch noch später, gab es unter den Mitgliedern 
der höchsten Baubehörde, der Ober-Bau-Deputalion, ausgezeichnete Künstler für 
Hochbauten, die eine eigene Schule, die Berliner Schule, gebildet haben. Schinkel, 
der Prachtbaumeister von Gebaüden für weltliche Zwecke, Stüler, der Kirchenbau
meister und Matthias, der — Zuchthausbaumeister, der eine Reihe von — Palästen 
gebaut hat, welche jenen Unglücklichen, die das Mein vom Dein zu unterscheiden 
verlernt, oder sich gar an den: Leben ihres Mitbruders oder ihrer Mitschwester 
vergriffen haben, zur eben so sichern als — eleganten Wohnung dienen. Bastillen
artig streben diese rothen Backsteinkolosse mit ihren Zinnen und Thürmen hoch in 
die Lüfte, die Humanität unseres Zeitalters trägt aber dafür Sorge, daß den 
unfreiwilligen Bewohnern dieser Straf- und Besserungsanstalten der Gesundheit 
nicht nachtheilige Wohnungen geschaffen werden.

Geheimer Ober-Baurath Matthias hat auch den Plan zu den Golnower 
Strafanstalts-Gebaüden entworfen, und zwar im Allgemeinen nach dem System 
der Anstalt zu Ratibor, wobei jedoch auch die Erfahrungen benutzt wurden, welche 
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Matthias beim Bau des Zuchthauses bei Halle erworben hat. Das Auburnsche 
System ist mit dem Pennsylvanischen System vereinigt. Das Auburnsche System, 
also genannt nach der Stadt Auburn (sprich: Äbörrn) im Staate Newyork, bezweckt 
jene Art von Freiheitsstrafen, wobei die Sträflinge am Tage zwar in Arbeits
sälen versammelt sind, aber völliges Stillschweigen ihnen zur Pflicht gemacht ist. 
Man bezeichnet diese Art der Strafverbüßung daher auch mit dem Namen des 
Schweigsystems. Daflelbe steht im Gegensatz ein Mal zu dem alten s. g. Zucht
haussystem, wobei die Gefangenen weder durch Einzelhaft, noch durch Zwang zum 
Stillschweigen Beschränkung erleiden, und sodann zu dem neuern, s. g. Pennsyl
vanischen oder Trennungs-System, wobei die Sträflinge ganz getrennt von einander 
in besonderen Zellen festgehalten werden. Steht auch das Auburnsche System an 
Härte diesem letztem System der Einzelhaft bedeutend nach, so hat es doch auch 
manche Schattenseiten, namentlich in der Schwierigkeit der Überwachung und der 
daraus folgenden Nothwendigkeit scharfer Züchtigungen. Bezüglich der Zweck
mäßigkeit des einen oder andern Systems glaubt man in vielen Ländern, so 
namentlich im Großherzogthum Baden, die Erfahrung gemacht zu haben, daß durch 
Einführung der Einzelhaft die Zahl der Verbrecher bedeütend verringert worden 
sei. Matthias' Bauplan für die Golnowsche Straf- und Beflerungs-Anstalt ist 
folgender: -- Die Anstalt ist 40 Ruth, von der Naugarder Steinbahn entfernt, 
die Hauptfront mit dieser Straße gleichlaufend. — a) Das Vorgebaüde ist 112*  
4" lang, 31' 10" tief, nur ein Geschoß hoch. In der Mitte die Einfahrt von der 
Chaussee und der Stadt her, als einziger Zugang der Anstalt. — b) Das Wohn
haus für den Dirigenten und den Prediger der Anstalt, ein vollständiges Quadrat 
von 54' Seite mit drei Geschossen, davon das untere für den Geistlichen, die beiden 
oberen Geschosse für den Director bestimmt. — c) Wohnhaus für 3 Jnfpectoren; 
es hat dieselben Abmessungen, wie das vorige und jedes der drei Geschosse für 
Eine Familie. — d) Das Verwaltungsgebaüde, aus zwei Abtheilungen bestehend, 
im vordem Theile 92' 4" lang, 34' 9" tief, 4 Geschosse hoch, im Hintern Theile 
109' lang, 53' tief, aber nur 3 Geschosse hoch. Der Thurm für die Uhr und 
die Glocken der Anstalt befindet sich in der vordem Abtheilung, darin rechts vom 
Eingänge das Gerichts-, auch das Kaffenzimmer, links ein gewölbter Raum zur 
Aufbewahrung von Arbeitsstoffen. Die 3 oberen Geschosse, jedes von 6 Zellen, 
zur Krankenstation bestimmt. Im untern Geschoß der Hintern Abtheilung befinden 
sich: Das Registraturzimmer, das Zimmer für die Jnfpectoren, zur Seite noch ein 
zweites Zimmer mit Beobachtungsfenstern, das Zimmer für den Director mit 
Beobachtungsfenster; im obern Geschoß die Kirche mit der Treppe zur Seite für 
die nach Aubumschem System zu behandelnden Sträflinge. Auf einer der schmalen 
Seiten der Kirche: das Zimmer für den Prediger, mit besonderer Treppe; neben 
demselben ein Zimmer für den Anstalts-Arzt; über diesen Zimmern die Emporen 
für die Anstaltsbeamten zur Beobachtung der Gefangenen während des Gottes
dienstes, den Emporen gegenüber das Orgelchor mit einer Öffnung nach der Central
halle, um das Orgelfpiel in den nach Pennsylvanischem System eingerichteten Flügeln 
hören zu können, unter diesem Chor der Eingang für die Gefangenen. Das Keller
geschoß der vordem Abtheilung des Verwaltungsgebaüdes ist zum Züchtigungsraume 
zu Strafzellen für Auburnsche Gefangene (für den Fall der Zulässigkeit) und zur 
Leichenkammer bestimmt; der Kellerraum der Hintern Abtheilung aber zur geraümigen 
Küche und zu wirthschaftlichen Zwecken. — e) Zwei Flügelgebaüde für Sträflinge 
nach Auburnschem System, ein Theil dieser Flügel zu Arbeitssälen, der andere zu

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 108
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Schlafzellen eingerichtet, der erste Flügel 36' 10" lang, 49' 6" tief, unterkellert, 
3 Geschosse hoch; der zweite 65' 6" lang, 40' IO" tief, ebenfalls unterkellert. 
Jedes Geschoß enthält 20, beide Flügel also 120 Schlafzellen. Die Kellergeschosse 
dienen zu wirthschaftlichen Zwecken. — f) Die Centralhalle schließt sich dem Ver- 
waltungsgebaüde an, ist achteckig, geht durch die oberen Geschosse und erhebt sich , 
über die Masse der übrigen Gebaüde dergestalt, daß in den Seitenwänden außer
halb des Daches noch Fenster angebracht werden können, durch welche die Beleüch- 
tung vollständig zu bewirken ist. Die Decke der Halle ein Kreüzgewölbe. — 
g) Drei Flügel für Sträflinge nach Pennsylvanischem System gehen von der 
Centralhalle aus und können von dieser leicht übersehen werden. Jeder Flügel 
159' IO" lang, 49' 2" tief, unterkellert, 3 Geschosse hoch. In jedem Flügel 108, 
in den drei Flügeln also 324 Zellen, die sämmtlich überwölbt sind. — h) Zwei 
Badehaüser für die Gefangenen der Flügel g, jedes mit 6 Badezellen. — i) Die 
Badehaüser für die Gefangenen der beiden Flügel e liegen auf den vorderen Höfen. 
— k) Die Schmiede links vom Thorgebaüde. — 1) Das Waschhaus links davon. 
— ni) Wohnhaüser für 12 verheirathete, und — n) Wohnbaüfer für 12 unver
heiratete Aufseher. — In den Zwischenraümen dieser zahlreichen Gebaüde befinden 
sich, in entsprechender Weise ummauerte, Höfe, auf denen die Gefangenen in freier 
Luft sich ergehen können. Die Umfassungsmauer des ganzen Gebaüdecomplexes ist 
15' hoch in solcher Entfernung von den Gebaüden, daß erforderlichen Falls eine 
Erweiterung der Anstalt durch Verlängerung der Flügel rc. Statt finden kann; 
die Umfassungsmauer ist von gesprengten Granitgeschieben, nach Außen in Rohbau, 
nach Innen mit Putz. Sämmtliche Gebaüde sind aus gebrannten Ziegeln ohne 
Putz der aüßeren Wände. Matthias legte sein Projekt durch die König!. Ober- 
Bau-Deputation dem Minister des Innern am 13. März 1846 vor, um demnächst 
den Kostenanschlag von der zuständigen Behörde anfertigen zu lassen. Man schätzte 
die Baukosten auf 400.000 Thlr.

In diesem Stadium befand sich das Projekt der Golnowschen Straf- und 
Besserungsanstalt, die nach dem vorstehend entwickelten Plane zur Unterbringung 
von 444 Sträflingen bestimmt werden sollte, als das Jahr 1848 eintrat, und mit 
ihm die Umwälzung der Jahrhunderte lang bestandenen Staatsordnung, die Um
wandlung der absoluten Personal-Regierung in das constitutionelle Regiment, wo
durch viele Bau-Unternehmungen der frühern Zeit sistirt werden mußten, so auch 
der Bau der Straf- und Besserungs-Anstalt bei Golnow. Erst nach Ablauf von 
vier Jahren wurde die Sache wieder ausgenommen. Nun aber kamen anderweitige 
Pläne zum Vorschein, welche die in den Vorjahren studirten Projekte zu beseitigen 
strebten; namentlich war es der damalige Director der Naugarder Anstalt, welcher 
es dringend empfahl, die zweite Anstalt bei Naugard selbst zu errichten, wodurch 
die Verwaltung, unter Einem Director vereinigt, wesentlich erleichtert und gefördert, 
auch viele Ausgaben erspart werden würden; ein Vorschlag, der der Erörterung 
um so mehr würdig schien, als auch hier die Stadt Naugard den erforderlichen 
Bauplatz unentgeldlich hergeben wollte. Weil es somit den Anschein hatte, daß 
Golnow als Standort für das zweite Pommersche Zuchthaus aufgegeben werden 
sollte, meldete sich auch die Stadt Stargard mit dem Gesuche, die Strafanstalt 
bei ihr zu errichten, indem sie sich erbot, einen geeigneten Bauplatz von 14 Mg. 
Fläche, der von Kämmerei- und den Grundstücken der dortigen piorum corporum 
entnommen werden sollte, unentgeldlich an den Fiskus abzutreten. Die hierauf 
bezüglichen Verhandlungen schwebten im Jahre 1852. Sie enbigten mit Ablehnung 
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der gemachten Vorschläge, da der Cabinets-Erlaß vom 27. September 1844 vorlag, 
worin der König die Errichtung der Straf-Anstalt bei Golnow anbefohlen hatte, 
und mit dieser Stadt bereits einleitende Verhandlungen wegen Überlassung des 
Bauplatzes gepflogen worden waren.

Zwar ordnete der Minister des Innern (v. Westphalen) mittelst RescriptS 
vom 20. Mai 1853 die Jnangriffnahnie der Golnowscheu Strafanstalt in der Art 
an, daß noch in diesem Jahre mit Erbauung Eines Gebäudes der Anfang gemacht 
werden solle; allein der Befehl des Ministers konnte nicht in Ausführung gebracht 
werden, lueil er nicht in der Lage gewesen war, die erforderlichen Geldmittel der 
ausführenden Behörde, der König!. Regierung zu Stettin, zu überweisen. Dies 
geschah erst nach Jahr und Tag durch Rescript vom 16. Juni 1854, nachdem auf 
dem Staatshaushaltungs-Etat pro 1854 die Summe von 50.000 Thlr. für den 
Bau der Golnowscheu Strafanstalt ausgebracht worden war. Nunmehr konnten die 
Vorarbeiten begonnen werden, die zunächst in der Abholzung und Planirung des 
von der Stadt G. abgetretenen Forstterrains bestanden. Zu diesem Behuf wurden 
120 minder gravirte Strafgefangene aus Naugard mit dem erforderlichen Aufsichts
personale nach G. übergesiedelt, und daselbst in dem, der Stadt gehörigen vor
maligen Garnison-Lazareth sicher untergebracht. Der Erlös aus dem geschlagenen 
Holze hat 1330 Thlr. betragen.

Der Vertrag wegen unentgeldlicher Überlastung des Terrains zur Errichtung 
der Strafanstalt von Seiten der Stadt Golnow an den Fiskus ist am 28. Sep
tember 1854 abgeschlossen, der Besitztitel für den Fiskus unterm 25. October 1854 
berichtigt, und die Genehmigungs-Urkunde zur Abtretung des Terrains an den 
landesherrlichen Fiskus der Stadt Golnow durch die Königl. Regierung zu Stettin 
von Auffichtswegen unterm 20. Januar 1855 ausgefertigt worden.

Was die Größe des vom Bürgervermögen abgetretenen Terrains anbetrifft, 
so wurde sie in den anfänglichen Verhandlungen zu 190 Mg. angegeben. Der 
Receß über die Gemeinheitstheilung der Stadtfeldmark vom 13. Juli 1863 hat aber 
diese Größe endgültig auf 201 Mg. 45 Ruth, festgesetzt. Außerdem hat die Käm
merei dem Fiskus das Recht eingeraümt, den ihr zugehörigen Wiesenplan von 
10 Mg. 140 Ruth, als Torfstich nach Belieben auszunutzen (S. 531). In einer 
Denkschrift, welche unter der Aufschrift: „Übersicht der zum Restort des Ministeriums 
des Innern gehörenden Straf- und Gefangenanstalten. Berlin, December 1870." 
dem Landtage der Monarchie in dessen Session von 1870 übergeben worden, ist 
das Areal des Grundeigenthums der Golnowscheu Anstalt zu 170 Mg. 145 Ruth, 
nachgewiesen, d. i. um ca. 30% Mg. kleiner, als die obige, urkundlich beglaubigte 
Zahl. Aus jener Denkschrift ist Folgendes entnommen: —

Die Strafanstalt zu Golnow, eine Zweiganstalt der Naugarder, und wie diese 
nur zur Aufuahme evangelischer und mosaischer Gefangenen männlichen Geschlechts 
bestimmt, wurde von 1857 an errichtet. Sie ist nicht im Besitz von Einzelzellen. 
Die normale Belegungsstärke beträgt 298 Männer, die wirkliche 244. Eine Bade
einrichtung hat die Anstalt nicht, Disciplinar-Strafzelleu dagegen 2, ferner einen 
gemeinschaftlichen Betsaal, der zugleich als Schulzimmer dient, und Stallung für 
2 Pferde und 9 Haupt Rindvieh. Der gegenwärtige Zustand (von 1870) stellt 
überhaupt ein bloßes Provisorium dar. Die Unterbringung der Gefangenen ist 
in jeder Hinsicht eine höchst ungenügende. Die Weitersührung des Baues ist mit 
Rücksicht auf die großen Kosten, und weil die Detentionsraüme der Strafanstalt 
Naugard in Folge der allgemeinen Abnahme der Verbrechen seit dem Jahre 1858 
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sich längere Zeit als ausreichend erwiesen, sistirt worden, wird aber, seitdem in 
letzterer Beziehung seit dem Jahre 1865 eine ungünstige Wendung eingetreten ist, 
thunlichst bald in Aussicht genommen werden müssen.

Dem Herausgeber des L. B. ist es z. Z. nicht möglich, sämmtliche auf die 
Errichtung und Erbauung der Strafanstalt bei G. bezüglichen Acten zu lesen — 
die betreffenden Verhandlungen sind in 10 starken Bänden enthalten, — um den 
Gang, den die Angelegenheit genommen hat, vollständig zu verfolgen; der vor
stehende Auszug aus der Landtags-Denkschrift zeigt aber, daß der Bau, welcher 
im Jahre 1855 begonnen wurde, nach zwei Jahren so weit gediehen war, daß die 
Anstalt mit Sträflingen belegt werden konnte; man sieht aber auch, daß bei den 
bis dahin zur Ausführung gekommenen Bauten vielfache Abweichungen, bezw. Ab
änderungen des ursprünglichen Matthiasschen Bauplans anscheinend Statt ge
funden haben.

Die Bauten, welche seit 1862 bis ult. April 1869 ausgeführt worden sind, 
und was sie gekostet haben, zeigt folgende Übersicht. ,9yr

1. Zwei Aufseherhaüser  5.595. 25. 3
2. Ein Viehstall nebst Scheünenraum  698. 2. —
3. Das Wachtgebaüde  3.146. 27. 2
4. Der Materialienschuppen  4.838. 4. 8
5. Zwei Senkbrunnen  70. 1. 10
6. Zwei Latrinen  39. 21. 11
7. 46 Stück Doppelfenster  88. 10. 9
8. Für die Erbauung eines Oberbeamten-Wohnhauses sind

bis ult. April 1869 verausgabt  1.365. 14. 3
9. Für die Erbauung des Lazarethgebaüdes, desgl. . . .1.953, 7. 4

Summa .... 17.795. 15. 2
Der Bau ad 8 wird im Frühjahr 1871 beendet sein, der Bau ad 9 ist noch 

nicht in Angriff genommen, weil das früher entworfene Project eine Abänderung 
erleiden soll. Die Ausgabe ist für Baumaterialien zu diesem Gebaüde gemacht. 
(Bericht vom 8. October 1870.)

Unmittelbar an die Strafanstalt, an deren Ostseite, gränzen die Grundstücke 
der Neümühle, deren Gebaüde ungefähr 400 Schritte von der Umfassungsmauer 
der Anstalt entfernt sind. Die Gebaüde bestehen aus einer Schneidemühle mit 
1 Säge, einer Mahlmühle mit 1 Mehl- und 1 Graupengange, einem Wohnhaufe 
von zwei Geschossen mit 8 Stuben, bezw. Kammern, einem Pferdestall zu 5 Pferden, 
einem Schafstall zu 150 Schafen, einem Kuhstall zu 15 Stück Hauptvieh, zwei 
Scheünen, einem Holzschuppen, und zwei Bockwindmühlen, von denen die eine links, 
die andere rechts von der nach Naugard führenden Steinbahn steht. Mahl- und 
Schneidemühle wird durch die Backenspring, welche einen 6 Mg. großen Mühlen
teich bildet, getrieben. Das Fließ, von dem das Mühlenwesen seinen frühern Namen 
führte (S. 506), kommt aus dem Catharinenholz bei Barfußdorf und fließt, nach
dem es den in der Mitte des Grundstücks liegenden durch Stauung bewirkten Teich 
gebildet, zur Jhna bei der Stadt. Das Fließ hat auch in der trockenen Jahres
zeit Waffer in hinreichender Menge, um das Schneidewerk ununterbrochen im Gange 
zu halten. Abweichend von einer frühern Angabe (S. 509, Anmerk.) bestehen die 
Grundstücke dieses Mühlenwesens aus 1.78 Hof-und Baustellen, 0.166 Gartenland, 
28.73 Ackerland, 40.13 Wiesen, 111.93 Hütung, bezw. Forstland, 10.6 Un land. 
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zusammen 192 Mg. 69 Ruth. Unter der Hütung befinden sich 59 Mg. 105 Ruth. 
Abfindungsfläche, welche die Neümühle für einen Theil ihrer früheren Weide
berechtigungen rc. erhalten hat. 1855 war es im Plane, von dieser mit Holz 
bestandenen Abfindungsfläche eine 40 Mg. große Parcele, die unmittelbar an die 
Strafanstalt stößt, für diese anzukaufen, weil es zu bedenklich war, unmittelbar vor 
der Mauer eine Holzung zu haben, in welcher etwa entfliehende Sträflinge sich 
verbergen könnten. Alan wollte die Parcele erwerben, um sie abzuholzen, und den 
Boden demnächst in Ackerland umzuschaffen. Schon war mit den Besitzern der 
Neümühle, den Gerbitzschen Eheleüten eine Punctation geschlossen und der Ankaufs
preis zu 32‘a Thlr. pro Morgen verabredet, allein der Kauf wurde nicht perfect, 
„weil bei dem Bau der zu errichtenden neuen Strafanstalt das Pennsylvanische 
System zum Grunde zu legen sein wird, in welchem Falle eine Beschäftigung der 
in dieser Anstalt unterzubringenden Gefangenen im Freien grundsätzlich nicht zulässig 
sein würde." (Rescript des Ministers des Innern, v. Westphalen, d. d. Berlin, 
den 30. April 1856.) In der Folge ging die Neümühle in den Besitz des Rentners 
E. Falkeuberg, in Grabow a. O. wohnhaft, über, der mittelst Eingabe vom 24. 
März 1862 den Ankauf des ganzen Mühlengrundstücks für die Strafanstalt, als 
werthvolles Besitzthum insonderheit zur Beschäftigung der Strafgefangenen, in 
Antrag brachte. Jetzt war das Grundstück 230 Mg. 10 Ruth, an Ackerland. 
Wiesen rc. groß, wovon jedoch eine Flüche von 58 Mg. 154 Ruth, noch nicht 
kultivirt war. Als Kaufpreis wurden 28.000 Thlr. gefordert. Aus den, im oben 
erwähnten, Ministerial-Rescript angegebenen Gründen wurde der Antrag durch 
Bescheid vom 2. Juni 1862 abgelehnt, eben so durch Bescheid vom 13. October 
1868 ein erneuerter Kaufantrag des nunmehrigen Besitzers der Neümühle, Hoppe 
in Golnow, der die Größe des Grundstücks zu 170 Mg. an Ackerland und Wiesen 
angab.

In der historischen Beschreibung der Stadt Naugard wird sich Gelegenheit 
darbieten, auf die Straf- und Besserungs-Anstalt zurückzukommen, da die dortige 
Anstalt amtlich als Mutter der Golnower Tochteranstalt betrachtet wird.

In geographischer Beziehung ist anzumerken, daß die Strafanstaltsgebaüde 
bei Golnow unter einem Meridian liegen, der fast genau 31° 30' östlich von dem 
Meridian von Ferro entfernt ist, der auf deutschen Land-, nicht auch auf See-Karten 
als erster angenommen ist, der aber gar nicht durch diese westlichste der Canarischen 
Inseln geht, sondern auf der Abendseite derselben ins Atlantische Meer fällt.

Der Jhna Fluß
in seinem Unterlaufe, aufwärts und abwärts von der Stadt Golnow, oder 

Die schiffbare Jhna von Stargard bis zum Ausfluß in den
D a m a n s ch.

Bei jedem Flußlaufe, auch im Flachlande, unterscheidet man nach den natür
lichen Verhältnissen des Fließenden, drei Abschnitte, nämlich den Oberlauf, den 
Mittellauf und den Unterlauf. So auch bei der Jhna, deren Oberlauf von der 
Quelle in der hoch gelegenen Berggegend des Saziger Landes zwischen der Stadt 
Nörenberg und den Dörfern Grünow und Temnik, bezw. vom Enzig See, dem 
Stagno Tützke (Entzke), quo Ina fluvius profitât, in der Urkunde von 1248, bis zur 
Neümürkschen Stadt Reetz reicht, auf welcher die Jhna ein Gefälle von 307,68 
Preüßsch. Fuß hat, während der Mittellauf, bei Reetz beginnend und bei Stargard 
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schließend, unter der Freiarche, eine Fallthätigkeit von 61,52 Preüßsch. Fuß besitzt. 
Bei Stargard fängt der Unterlauf an, in welchem die Jhna bis zu ihrem künstlich 
hergestellten Ausfluß in den Oderarm Damansch ein etwas größeres Gefälle 
hat, wie im Mittellauf, nämlich 65,57 Preüßsch. Fuß. In diesem Unterlaufe fließt 
die Jhna 5,6 Mln. weit von SSO. nach NNW. von Stargard bis Golnow, wo 
die Stromnchtung plötzlich sich gegen W. wendet, und dieser Richtung, mit sehr 
schwacher Ablenkung gegen S., bis zur Münbung, 2.15 Mln. weit, treu bleibt. 
(L. B. IL Th. Bd. IV., 4-8, 14.) Die relative Größe der Fallthätigkeit ist auf 
der Strecke zwischen Golnow und der Jhnamündung größer, als auf der Strecke 
von Stargard nach Golnow; sie beträgt dort 9,57 Fuß, hier nur 8,03 Fuß auf 
2000 Ruth, oder 1 Meile Länge.

Im Unterlauf ist die Jhna schiffbar. Um die Schiffbarkeit im Stande zu 
erhalten, bedarf es einer ununterbrochenen Aufmerksamkeit und beständiger Wasser
bauarbeiten. Die Ufer des Flusses bestehen fast durchweg aus sehr leichtem, theils 
sandigem, theils torfigem Boden, und werden durch Hochwasser und Eisgang vor
zugsweise in den häufig vorkornmenden scharfen Krümmungen vielfach beschädigt. 
Zur Befestigung der Ufer an solchen abbrüchigen Stellen sind seit einer Reihe von 
Jahren Flechtzaüne und zwar mit Erfolg angewendet worden. Das Flechtwerk 
wird theils von kiefernen, theils von Weide-Faschinen gefertigt, wozu das erforder
liche Material an Weidestrauch aus den fiskalischen Uferpflanzungen der Jhna ent- 
nomrnen wird. Diese haben einen üppigen Wuchs, daß davon an Gemeinden, 
Corporationen und Privatgrundbesitzer Stecklinge rc. abgegeben werden können. 
Außerdem kommt es fast alljährlich vor, daß einige scharfe Eoncaven und Kolke 
durch doppelte Flechtzaüne abgebaut und ausgeschnitten werden müssen. Durch 
diese Doppelzaüne, womit man die zu breiten Flußstellen beschränkt hat, ist der 
Zweck sofort erreicht worden. Bei den Buhnen, wie sie früher hier angewendrt 
wurden, trat der Erfolg erst nach Jahren ein, und waren die Fahrzeüge bei hohem 
Wasserstande in dem schmalen und oft stark gekrümmten Flusse stets in Gefahr 
auf die Buhnenköpfe aufzulaufen. Allerdings ist bei den Flechtzaünen nothwendig, 
daß die zwischen ihnen eingebrachte Erde zuweilen nachgestampft werde, damit 
dieselben nicht der Gefahr des Unterwaschens ausgesetzt seien. Auch werden diese 
Zaüne mit Haken und Rudern vielfach beschädigt, daher haüfige Ausbesserungen 
an ihnen vorkommen. Sind aber erst die Kolke hinter ihnen ausgefüllt, oder ist 
wenigstens eine Anschüttung von 4—6 Fuß Breite hinter ihnen erfolgt, so ist 
sofort ein festes Ufer vorhanden, und geschieht das spätere Nachflechten der Zaüne 
mittelst frisch gehauenen Weidenstrauchs, so daß sie in ihrem obern Theile gehörig 
auswachsen, unb werden die Zaüne von allen ©eiten mit Weidenstecklingen bespickt, 
so hat das Ufer sehr bald eine ausreichende Festigkeit erlangt, und Reparaturen 
kommen dann nur noch selten vor. Wenn dergleichen Doppelzaüne an Stellen 
aufgefübrt werden, in deren Nähe der Bagger beschäftigt ist, so sind die dahinter 
entstehenden Kolke besonders geeignet, die Baggererde aufzunehmen. An Stellen, 
wo hohes abbrüchiges Ufer abgeflacht oder eine vorspringende Uferecke abgegraben 
wird, werden, um den Fuß solcher Ufer gegen Unterspülung Seitens des theilweise 
stark strömenden Wassers zu sichern, einfache Uferzaüne bis zur Höhe des Sonuner- 
wassers angelegt und erhalten dieselben, wenigstens am obern Theil, eine Borte 
von frischem Weidenstrauch, die auch bei der Reparatur alter Zaüne dieser Art, 
nachdem der Strauch nachgetrieben worden, zur Anwendung kommen. Auf diese 
Weise dürften sich bergt Zaüne sehr balb mit bem Ufer hinter ihnen fest verbinben, 
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und das letztere dadurch und durch einen kräftigen Weidenaufschlag, welcher durch 
Stecklinge noch zu befördern ist, gesichert erscheinen.

In hydrotechnischer Beziehung unterscheidet man bei dem natürlichen Unter
lans der Jhna zwei Abschnitte, die mittlere Jhna und die untere Jhna. Diese 
Abtheilung stützt sich darauf, daß die Wasserbauten auf der 73/4 Mln. langen Strecke 
nicht von Einem Manne beaufsichtigt werden konnten, sondern zwei Aufseher an
gestellt werden mußten. Anfangs war die Scheidung zwischen der mittlern und 
der untern Jhna bei der, zum Püttschen Staatsforstrevier gehörigen großen Holz- 
ablage Schönlinde, bei Mittel - Carlsbach, angenommen. Diese Holzablage liegt 
fast genau in der Mitte zwischen Stargard uni) dem Ausflusse der Jhna, nämlich 
3,825 Mln. von Stargard. Für diese Strecke war die Special-Wasserbaukasse dem 
Rentbeamten zu Friedrichswald übertragen. Als aber dieses Domainen-Rentamt 
aufgelöst und mit dem Kolbazer Antte vereinigt wurde, welches von der Jhna zu 
entfernt ist, uni die Geldgeschäfte der Jhnabauten verwalten zu können, hielt man 
es für angemessen, nur eine einzige Special-Baukasse, die zu Golnow, bestehen zu 
lassen, von der seitdem alle bei den Regulirungsarbeiten vorkommenden Ausgaben 
bestritten werden, mit Ausnahme einiger Ausgaben, deren Bestreitung unmittelbar 
die Königl. Regierungshauptkasse besorgt. Mit Auflösung der Friedrichswalder 
Specialkasse ist das Ende der mittlern Jhna von Schönlinde nach Golnow verlegt. 
Die Baustrecke dieser Abtheilung des Flusses ist demnach jetzt 5,6 Mln. lang; die 
der untern Jhna dagegen von Golnow abwärts ist nur 2,15 Mlu. lang. Auf 
dieser letztern Strecke ganz besonders werden die Baggerarbeiten vorgenommen, um 
das Fahrwasser stets so viel als möglich gleich tief zu erhalten.

Vordem mündete die Jhna in den Dammschen See östlich von Kamelsberg. 
Im Jahre 1805 aber wurde ihr der jetzige Ausfluß gegeben durch Grabung eines 
gerade gegen W. durch die Kamelsberger Wiesen ziehenden Kanals von ca. 200 
Ruthen Länge, der die Schwierigkeiten in den vielen Krümmungen des natürlichen 
Ausflusses und die Umschiffnng des Kamelsberger Horns, welches den Dammschen 
See vom Damansch absondert, für die Schifffahrt beseitigt hat. (S. 499, 564.) 
Das alte Bett der Jhna ist seitdem in einer bestimmten Länge zugewachsen und 
vollständig verlandet. Die angränzenden Grundbesitzer, namentlich v. Petersdorf, 
Besitzer von Kamelsberg (welches Gut muthmaßlich auch das Terrain zum Durch
stich hergegeben hat, obwol sich darüber actenmäßig nichts mehr ermitteln läßt), 
haben das Bett mit ihren Liegenschaften vereinigt, wozu sie rechtlich befugt gewesen 
sind; denn der Uferbesitzer erwirbt das Eigenthum des verlassenen Flußbettes durch 
die bloße Besitzergreifung und das Recht des Uferbesitzers zu dieser Occupation 
erstreckt sich so weit, als seine Gränze am Ufer geht (§§. 263, 265 A. L. R.). 
Die letzte Strecke des alten Jhnabettes bis zur Mündung in den Dammschen See 
ist zur Zeit noch mit Wasser des Sees gespeist, und wird als Fahr- und Wasser
straße zu Wirthschaftszwecken von den angränzenden Grundbesitzern benutzt. Den 
Charakter eines öffentlichen Verkehrsweges, bezw. einer Wasserstraße hat 
aber dieser Überrest der alten Jhna verloren. Es fehlt hiernach an einem Anhalt, 
um die Sperrung der alten Jhna von Seiten der Adjacenten durch polizeiliche 
Zwangsmaßregeln zu verhindern. Es muß daher denjenigen Adjacenten, welche 
gegen die Sperrung Einspruch thun, überlassen werden, den Rechtsweg zu betreten, 
soweit sie sich damit durchzukommen getrauen. (Vers, der Königl. Regierung vom 
8. September 1865 an den Landrath v. Bismarck, in der Beschwerdesache des Be
sitzers von Kamelsberg, v. Petersdorf auf Buddendorf.)
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Barnim I., Herzog von Slawien, der Städtegründer, gab seiner Stadt 
Stargard durch das Privilegium von 1253 (*)  am Tage des heiligen Täufers 
Johannis „zum ewigen Besitz als freies Eigenthum den Jhna Fluß ober- und unter
halb der Stadt ganz und unverkürzt bis zu seinem Ausfluß ins Salzmeer. Außerdem 
soll auf dem Jhna Fluß ober- und unterhalb der Stadt Stargard nirgends zum Nach
theil der Bürger irgend wie eine Brücke oder ein Überbau angelegt werden." (L. B. 
IL Th. Bd. IV. 114, 115.) Dieses, zunächst vom Herzoge Wartislaw IV. im 
Jahre 1311 am Tage des heiligen Martinus erneüerte, und von allen nachfolgen
den Landesfürsten bis auf Bogislaw XIV., den letzten Greifen, 1635 bestätigten, 
Privilegium erlitt jedoch von Barnim selbst 15 Jahre später eine Modification, 
indem er der von ihm neü gegründeten Stadt Vredeheide oder Golnow in der 
Fundations-Urkunde von 1268, außer den am rechten und linken Ufer der Jhna 
in gewisser Ausdehnung belegenen Äckern, Wiesen und Waldungen, den Jhna Fluß 
selbst von Golnow bis zu seiner Mündung und eine Meile oberhalb der Stadt 
verlieh. Daß diese Verleihung nicht blos auf eine Erlaubniß, den Fluß zu be- 
schiffen eingeschränkt ist, geht aus einer andern Stelle der Stiftungs-Urkunde hervor, 
nach welcher der Stadt Golnow die freie Fahrt auf der Jhna für ihre Schiffe fowol 
als für die Schiffe fremder mit ihr Handel treibender Kaufleüte gewährt wird 
(oben S. 502).

(•) Die Jahreszahl 1243, welche man dieser Fundations-Urkunde der Stadt Stargard, 
nach Dreger's Vorgänge, beilegt, ist offenbar falsch; der Herzog war in diesem Jahre gar nicht 
im Besitz der Stadt. '

Das Golnowsche Privilegium gibt dieser Stadt nur einen Theil der schiff
baren Jhna zum Eigenthum, Stargard dagegen empfing den Besitz der ganzen 
Jhna bis zur Salzsee. Wann und in welcher Weise die Stadt Golnow sich mit 
Stargard wegen des Besitzrechts des ganzen Flußlaufes auseinander gesetzt und 
diese Stadt auf das Nutzungsrecht für die Schifffahrt beschränkt worden ist, kann 
nur durch archivalische Studien ermittelt werden, zu denen es dem Herausgeber des 
L. B. zur Zeit an Muße gebricht. So viel ist jedoch sicher, daß, nachdem die 
Stargarder, in Folge der Abnahme ihres auswärtigen Handels, an dem Betriebe 
desselben auf der Wasserbahn der Jhna weniger Theil nahmen und ihre Schifffahrt 
endlich ganz aufgehört hatte, die Golnower die Alleinherrschaft üher den schiffbaren 
Theil der Jhua ausgeübt und hierbei selbstverständlich die untere Jhna, von ihrer 
Stadt abwärts, hauptsächlich im Auge gehabt haben. Ist nun gleichzeitig durch 
die allmälig eingetretene Schwächung der Städte als politische Körperschaften uiib 
die ihr parallel laufende Stärkung der landesherrlichen Gewalt, zuletzt durch die 
Bestimmungen des A. L. R., das vom Herzoge Barnim I. den Städten Stargard 
und Golnow verliehene Eigenthum am Jhnaflusse ein beschränktes geworden, und 
nur als ein freies und uneingeschränktes Nutzungsrecht anzunehmen, da die Jhna 
seit undenklichen Zeilen schiffbar ist und zu den schiffbaren Gewässern gehört, über 
welche der Staat durch seine Negierungsgewalt die Oberaufsicht führt, so ändert 
dies nichts zu Gunsten eines Dritten, und dürfte wol keinem Andern die Befugniß 
zugestanden werden, zum Nachtheile der Schifffahrt Anlagen am Ufer des Jhna 
Flusses ins Werk zu richten, wodurch demselben Wasser entzogen werden kann, 
sei es durch Gräben oder Schleüsen, oder über den Fluß eine, die Schifffahrt beein
trächtigende Brücke zu schlagen, ohne dazu vorher die Genehmigung des Staats
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sowol, als auch die Zustimmung der Stadt Golnow, bezw. der Stadt Stargard 
eingeholt zu haben.

Zm Jahre 1732 wurden von Seiten der Stadt Golnow bei der Landes- 
Polizei-Behörde, der Pommerschen Kriegs- und Domainenkammer, Klagen über den 
schlechten Zustand des Jbna Stroms geführt, und daß ihr Handel dadurch .sehr 
leide. Die Kammer ordnete eine örtsiche Besichtigung an, mit der sie ihr Mitglied, 
den Kriegsrath und Landbaumeifter Dahms betraute, der die Coupirung sammt! 
sicher aus der Jhna gebildeter Abflüsse, so wie die Vertiefung des Bettes unter
halb der Gegend, wo späterhin die Entreprise Fürstenflagge angelegt worden ist, 
auf 400 Ruth. Länge ins Werk richtete. Im Jahre 1757 wurde die Hälfte der 
Kosten für Regulirungsarbeiten an der untern Jhna mit Thlr. 632. 12 Gr. vom 
Könige als Beihülfe gegeben, während die Stadt Golnow, welche als Inhaberin 
des Nutzungsrechts am Jhna Flusse eigentlich zur Bestreitung der Gesammtkosten 
verpflichtet gewesen wäre, die andere Hälfte aufbrachte. Im Anfänge des laufen
den Jahrhunderts sind ebenfalls bedeutende Beträge von Seiten der Staatsregierung 
zur Erhaltung der Schifffahrtsbahn auf der untern Jhna verwendet worden, daß 
aber diese Schiffbarkeit auf lange Zeit zurück ausschließlich vom Fiskus unterhalten 
worden sei, ist wol kaum zu erweisen. Unter der Herrschaft der Greifen ist es 
wol sicherlich nie der Fall gewesen, war zu ihrer Zeit doch der Begriff „Staat" 
ein Embryo, das erst in den nachfolgenden Zeitaltern nach und nach zur Entwicke
lung gekommen ist. Bei der größern Selbständigkeit der städtischen Gemeinwesen 
sorgten diese aus eigenen Mitteln für Neübeschaffung und Unterhaltung öffentlicher 
Anstalten, die zur Wohlfahrt des Gemeinwesens beitragen konnten, und erst von 
da an, wo die Autonomie der Städte mehr und mehr beschränkt und dadurch die 
freiere Bewegung in der Gemeinde gehemmt wurde, was Theilnahmlosigkeit an den 
öffentlichen Angelegenheiten hervorgebracht hat, sind die Städte, einst eifersüchtig 
auf Bewahrung ihrer Rechte und Ausübung der diesen Rechten gegenüber stehenden 
Pflichten, in die Lage versetzt worden, die Unterstützung des Fiskus in Anspruch 
zu nehmen.

Aus allen technischen Gutachten, welche in früherer Zeit abgegeben worden 
sind, geht hervor, daß die Wasser-Abzüge aus der untern Jhna als nachtheilig 
für die Schifffahrt geschildert werden, und daß die Befestigung der Ufer, so wie 
die Räumung des Flußbettes als eine Nothwendigkeit geschildert wird. Um der 
Jhna einen rafchern Abfluß zu verfchaffen, wurde dieselbe, wie schon erwähnt, im 
Jahre 1805 vermittelst eines Durchstichs durch die damals Blankenburgschen Lände- 
reien nach dem Damansch geleitet. Auch gedenkt schon der vorgenannte Landbau- 
meister Dahms, daß es zweckmäßig sein werde, die untere Jhna in einer Breite 
von 5 Ruthen zwischen den Ufern zu erhalten und diese Breite nicht zu verringern, 
damit der Fluß nicht gleich bei einem selbst mäßigen Regenguß über die Ufer treten 
dürfe. Solche Anordnungen zur Erhaltung der Schifffahrt auf der Jhna, zur 
Befestigung ihrer Ufer und Zudämmung der Abflüsse der Jhna, namentlich bei 
der Gegend von Fürstenflagge, einem damals mit Holz bestandenen, sehr sumpfigen 
Terrain, wurden also lange vor dessen Urbarmachung getroffen.

Was das Privilegium der Stadt Stargard vom Jahre 1253 und dessen 
Rechtskraft betrifft, so hat letztere in unseren Tagen eine Erschütterung bis zur 
völligen Vernichtung des Privilegiums erlitten. Es verhält sich damit wie folgt: — 
Dem zum Gemeindeverband von Dietrichsdorf gehörigen, früher ein Bestandtheil 
des Stargarder Kümmereidorfs Stevenhagen gewesenen, von diesem so wie von

Landbuch von Pommern; Th. H., Bd. V. 109 
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der Stadt Stargard speciell separirten Mühlengrundstück, die Dieck Mühle genannt 
(S. 103), steht ein Wegerecht durch die Stargarder Stadtforst nach, durch und über 
den Jhna Fluß zu, um nach den an denselben stoßenden Grundstücken und Den 
jenseits desselben telegenen Ortschaften und den Staatsforstrevieren Pütt und 
Friedrichswald gelangen zu können. Dieser Weg ist in dem Recesse von 1860 als ein 
öffentlicher Mühlenweg bezeichnet und von allen diesseits und jenseits der Jhna bele
senen Ortschaften benutzt worden, obwol derselbe gar nicht die Natur eines öffentlichen 
Verbindungsweges hat. Auf diesem Wege bestand eine Zeitlang eine Jnterims- 
brücke über die Jhna, welche Fiskus hatte anlegen lassen, um die zum Bau der 
Damm-Golnowscheu Staatsstraße erforderlichen Materialien an Steinen aus ent
legenen Gegenden auf kürzestem Wege zwischen Stevenhagen und Carlsbach an
fahren zu können. Als dieser Straßenbau im Jahre 1832 beendigt war, ging auch 
die Brücke ein, wodurch der Besitzer der Dieckmühle, so wie alle beteiligten Ort
schaften eines bequemen Communicationsmittels, an das sie sich mehrere Jahre 
hindurch gewöhnt hatten, beraubt wurden. Nun faßte man sich kurz: bei niedrigem 
Wafferstande fuhr man durchs Waffer und im Winter übers Eis, was jedoch zu 
Unträglichkeiten führte, die aber gehoben wurden, als „für die Zukunft das Durch
fahren durch das Wasser und das Überbahnen über das Eis der Jhna an der 
Stelle der frühern Brücke von Landespolizeiwegen ein für alle Mal gestattet wurde/ 
(Reg. Vers. 24. Juli 1848.)

Im Jahre 1860 kam der Besitzer der Dieckmühle, Namens Zahl, bei der Königl. 
Regierung um die Erlaubniß ein, auf dem zu seinem Mühlengrundstück gehörigen, 
öffentlichen Verbindungswege über den Jhuafluß eine Brücke auf seine Kosten er
bauen zu dürfen, die er demnächst auch aus eigenen Dritteln unterhalten wolle. 
Nach vorheriger Einholung des Gutachtens des Kreis-Landraths, Kammerherrn 
v. Bismarck, wurde dem rc. Zahl in dem Protokoll vom 20. Oct. 1860 die nach
gesuchte Erl aubuiß vorläufig nur auf Zeit, und unbedingt widerruflich und mit der 
Maßgabe ertheilt: — 1) Die zu errichtende Überfahrtsbrücke so anzulegen, daß da
durch der Wasserverkehr auf der Jhna nicht gestört und die Brücke für die dieselbe 
passirenden Wafferfahrzeüge zu jeder Zeit offen gehalten werde; 4 2) diese Brücke 
sowol als den ganzen auf des Antragstellers Grund und Boden verbreiteten und 
erhöhten Mühlenweg dem Publikum zum öffentlichen Verkehr zu stellen, jedoch 
gegen Erhebung eines tarifmäßigen Damm- und Brückengeldes; und — 3) die 
Erbauung und Unterhaltung dieser Brücke und der Dämme auf des rc. Zahl Terri
torium, sowie die Haltung eines Aufsehers und Brückenwärters auf seine alleinige 
Kosten auszuführen und zu unternehmen. Dieser Consens wurde indessen nicht 
perfect: das Protokoll vom 20. Oct. 1860 wurde dem rc. Zahl nicht ausgehändigt, 
weil der Magistrat zu Stargard, um die Stadtforst gegen Holzdiebstahl vom jen
seitigen Jhnaufer zu schützen, gegen die Anlage remonstrirte. Trotzdem erwarb der 
Unternehmer an beiden Seiten des Jhna-Flusses Behufs Verbreitung seines Mühlen- 
wegs Acker- und Wiesenstrecken und führte auf diesen in einer Länge von mehreren 
hundert Ruthen vor und hinter der Jhna zwei Dämme von 2—5 Fuß Höhe und 
2—3'/, Ruthe Breite auf, verband diese Dammstrecken durch eine Schwimmbrücke, 
nach welcher von den Ufern zwei in Panzern Hangende Appareillen nebst Überklappen 
führen, wodurch der ganzen Fahrbreite für größere und schwere Lasten eine feste 
und sichere Haltung und dem schwimmenden Brückentheile hinwiederum die leichteste 
und schnellste Beweglichkeit so gegeben worden ist, daß sie von Einem Manne ohne 
Anstrengung geöffnet und wieder geschlossen werden kann. Demnächst erbaute Zahl 
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für den Brückenwärter ein massives Haüschen unweit der Brücke auf dem linken 
Ufer. Die Ausführung dieses Baues hat dem Unternehmer ein Anlagekapital 
von über 3000 Thlr. gekostet, von dem ein großer Theil den Staatsforstrevieren 
Pütt und Friedrichswald zu Gute gekommen ist, indem durch die Brücke und den 
Mühlenweg der Absatz des Holzes aus jenen Revieren nach den Gegenden auf dem 
rechten Ufer der Jhna wesentlich befördert worden ist. Auf Grund des von der 
Königl. Regierung von Landespolizeiwegen ertheilten aber nicht perfect gewordenen 
Consenses hatte rc. Zahl den Traject über die Jhna ohne Zustimmung der Stadt 
Stargard, ja wider deren Willen, angelegt, eine Zustimmung, die doch mit Rück
sicht auf das Privilegium von 1253 erforderlich war. Die Stadt erachtete sich 
durch jene Anlage in ihren Gerechtsamen verletzt und in ihren Nutzungen der eigenen 
Kämmereiforst, wie gesagt, beeinträchtigt. Sie ließ durch ihre Polizeiverwaltung 
an bem öffentlichen Mühlenwege beim Eintritt desselben in die Kämmereiforst und 
bei seinem Austritt zwei Warnungstafeln mit der Anzeige aufstellen, daß dieser 
Weg vom Publikum bei 1—3 Thlr. Strafe nicht befahren werden dürfe; außerdem 
wurden an denselben Stellen zwei Tafeln befestigt, deren Inschrift den fraglichen 
Weg als „Mühlenweg" kennzeichneten, wie denn auch bei der ziemlich lebhaften 
Frequenz dieses Weges von den städtischen Forstbeamten fast täglich Pfändungen 
vorgenommen wurden, denen die Vollstreckung der angedrohten Strafe auf dem 
Fuße folgte. Nicht genug an diesen polizeilichen Maßregeln, reichte der Magistrat 
beim Königl. Kreisgericht Naugard die Klage ein, welches unterm 12. Decbr. 1864 
„den Mühlenbesitzer Zahl zu Dieckmühle auf Grund der der Stadt Stargard im 
„Jahre 1243 — (soll heißen 1253) — ertheilten und im Jahre 1635 bestätigten 
„Privilegien nach dem Anträge der Stadtgemeinde für nicht berechtigt erklärte über 
„die Jhna unterhalb Stargard bei Vier-Karlsbach eine Brücke oder sonstigen Über- 
„bau zu errichten, vielmehr ihn verpflichtete, die dort errichtete fliegende Brücke zu 
„beseitigen und bei 50 Thlr. Strafe jede derartige Anlage über die Jhna zu unter- 
„lassen". Zahl legte Berufung ein und erstritt bei dem Königl. Appellationsgericht 
zu Stettin das ihm günstige Erkenntniß vom 10. Juni 1865, welches, die unbedingte 
Fortdauer der Rechtskraft des Privilegiums von 1253 verwerfend, auch die Aus
drucksweise desselben anders erklärend, als der erste Richter es gethan, die Stadt
gemeinde Stargard mit ihrem Klageantrag ohne Weiteres abwies. Dieses Ur
theil des zweiten Richters ist vom Königl. Obertribunal unterm 28. October 1867 
lediglich bestätigt worden.

Damit ist das Privilegium von 1253 vernichtet und die Stadt Stargard hat 
ihr Recht des Widerspruchs gegen jedwede Überbrückung der Jhna innerhalb ihres 
Gebiets für alle Zeiten verloren. An diesem Ausgange des Prozesses trägt der 
Magistrat von Stargard selbst gewissermaßen die Schuld, wenn er in einem Be
richt vom 30. April 1863 einraümt, daß die Stadtgemeinde keineswegs das Eigen
thum der Jhna in Anspruch nehmen könne, daß solches vielmehr nur dem Staate 
zugestanden habe und auch jetzt noch ausschließlich zukomme. Der Magistrat erkennt 
in jenem Berichte ferner an, daß die Worte des Privilegiums: — Insuper Ynam 
fluuium liberum nostre predicte donamus perpetuo civitati (L.-B. 
II. Th. Bd. IV., 114) — nicht anders gedeütet werden könnten, als daß damit 
nur die freie Benutzung zur Schifffahrt auf der Jhna oberhalb und unterhalb 
der Stadt bis zum Ausfluß in die Salzsee gewährt sei. Man hat gesagt, daß mit 
dieser Auffassung auch Brüggemann (II, 1, 196) und Sell (Geschichte von Pom
mern II, 249) übereinstimmten; auch von diesen Geschichtsschreibern werde als 
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Inhalt des Privilegiums die freie Schifffahrt auf der Jhna bezeichnet. Sei aber 
dies der Sinn der Urkunde von 1253, dann dürfte auch die Stelle des Privile
giums: — Preterea Yna fluuius supra et infeiius ciuitatem Stargardensem nullo 
ponte et uulla traductione contra bürgens es aliquatenus occupetur (L. B. 
a. a. O. 114, 115) — keineswegs die vom ersten Richter angenommene Inter
pretation zulassen, wonach gegen den Willen der Stadt keine Brücke oder kein Tra
jekt über die Jhna erbaut werden dürfe. Es gewinne vielmehr an Wahrscheinlich
keit, so hat man gesagt, daß, im Anschluß an die gewährte freie Schiffahrt, ledig
lich eine Zusicherung habe ertheilt werden sollen, (contra burgenses) zum Scha
den der Bürger in Betreff ihrer Schifffahrt keine Brücke zu erbauen; und 
daß weder eine Zugbrücke, noch auch eine bloße Fähre die Schifffahrt behindere, 
nehme der erste Richter selbst an.

In Rechtsfragen, bei denen im mittelalterlichen Latein geschriebene Urkunden 
eine entscheidende Stimme haben, wird ein mit diesem Latein vertrauter Archiv
beamter zu Rathe zu ziehen sein, da es Ausdrücke und Wendungen zuläßt, welche 
dem klassischen Latein, wie es in der Schule gelehrt und gelernt wird, fremd sind. 
In dem Prozesse der Stadtgemeinde zu Stargard wider den Mühlenbesitzer und 
Eigenthümer Ferdinand Zahl zu Dieckmühle dürfte dem ersten Richter das Urkunden- 
Latein gelaüftg gewesen sein. In demselben Rechtshandel ersuchte das Raugarder 
Kreisgericht die Königl. Regierung um Auskunft darüber, ob über den Jhnafluß 
1) vor etwa 150 Jahren am Jhnazoll; 2) vor etwa 60 Jahren bei Zachan, und 
3) vor etwa 90 Jahren bei Kremzow Brücken erbaut sind und ob die fiskalischen 
Behörden dieselben haben erbauen lassen (Schreib, vom 24. Mai 1864). Was fich 
darüber im Regierungs-Archiv ermitteln ließ, war, daß zu 1) Die Brücke bei Jhna
zoll bereits im Jahre 1728 und zu 2) die Brücke bei Zachan schon im Jahre 1663 
bestanden hat. Diese Brücken, welche im Tracte öffentlicher Landstraßen liegen, 
sind in den genannten Jahren und auch später von fiskalischer Seite unterhalten 
worden. Wann dieselben erbaut sind, hat jedoch nicht festgestellt werden können. 
Was dagegen die Brücke bei Kremzow betrifft, so gab darüber ein Schreiben des 
Landraths a. D. v. Wedel auf Kremzow an den Landrath Piritzer Kreises, 
v. Schöning, vom 14. Juni 1864, Auskunft. Das Schreiben lautet wie folgt: 
,Die Güter'Kremzow und Schöneberg sind seit uralter Zeit im Besitze meiner 
Familie und zwar in einer Hand gewesen. Der Besitzer von Kremzow war auch 
stets im Besitze von Schöneberg. Es läßt sich, da das alte Schloß dicht an der 
Jhna liegt, hiernach mit Gewißheit annehmen, daß der Übergang über die Jhna 
zwischen Kremzow und Schöneberg bereits seit mehr als 1000 Jahren be
standen hat (!!). Eben so läßt sich annehmen, daß die Brücke von meinen 
Vorfahren angelegt ist, da die Jhna oberhalb Stargard ein reiner Privatfluß 
ist. Wenn auch in einem Prozeß zwischen dem Dominium Schöneberg und dem Besitzer 
der Stargarder Mühle das Königl. Obertribunal zu der bedauerlichen Annahme 
gekommen ist, daß, weil die Jhna unterhalb Stargard ein öffentlicher Fluß fei, 
sie es auch oberhalb sein müsse, einer Annahme, welcher die Wirklichkeit geradezu 
widerspricht, indem es wirklich zwei verschiedene Flüsse sind und seit länger als ein 
Jahrhundert die Strecke oberhalb Stargard von den Behörden und Privaten nie 
anders als ein Privatfluß angesehen und behandelt worden ist, auch allen Ufer
besitzern die Rechte darauf zustehen, welche sonst nur an Privatflüssen geltend gemacht 
werden können, so verliert der Fluß durch solche Entscheidung doch seine wirkliche 
Natur nicht. Mein Großvater verkaufte Schöneberg und legte demdamaligen
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Erwerber die Pflicht auf die Brücke zu unterhalten, bezw. wenn 
nöthig, neu zu bauen. So ist es denn auch bis auf die neuste Zeit gehalten, 
und ich glaube daher nicht, daß in den Acten des König!. Landratbs-Amtes etwas 
darüber enthalten ist."

Oberhalb Stargard, nicht weit von der Stadt, vereinigen sich mit der Jhna 
die s. g. saule Jhna und der Krampehl, nachdem kurz vor seiner Mündung vom 
letztern sich der Kleine Krampehl abzweigt, und dieses Gewässer zum Betriebe einer 
nicht gar entfernt vor dem Wallthor belegenen Mühle benutzt wird. Die vereinigte 
Jhna oder der Jhnastrom wird bei Stargard an der Freiarche aufgestaut und in 
der Nähe dieses Werks das Wasser mittelst eines durch die Stadt fließenden Kanals 
nach der großen, der Familie v. Geibler gehörigen, Stargarder Mühle geführt. 
Das verwendete Wasser des Kleinen Krampehl ergießt sich 70 Ruthen unterhalb 
der Rothen Brücke (*)  unter der Benennung Ravensburg, das zu der v. Geibler- 
schen großen Mühle verwendete Wasser des Jhnastroms, oberhalb Stargard, bezw. 
der Freiarche ergießt sich 270 Ruthen unterhalb der genannten Brücke in den 
untern Jhnastrom, und vereinigt an dieser Selle der Mündung des Unterwasser- 
Kanals, die untere Jhna erst wieder sämmtliches Wasser des Jhnaflusses.

(•) Die Rothe Brücke ist diejenige Brücke vor dem Wallthore der Stadt Stargard, 
welche der Mühlengaffe gegenüber über die Jhna führt.

Von dieser Mündung des Unterwasser-Kanals der großen Stargardschen 
Mühlen bis zur Rothenbrücke, und weiter aufwärts bis zur Wallbrücke und der 
Freiarche ist der natürliche Stromlauf der obern Jhna durch die genannten Mühlen- 
anlagen am Kleinen Krampehl und in Stargard gehemmt, bezw. abgeleitet, und 
gleicht diese Strecke, ins Gesammt ca. 380 Ruth, lang, einem nur spärlich durch 
Freiwasser oder durch Rückstauwasser von der Ravensburg, bezw. dem Unterwasser- 
Kanal der Stargardschen Mühlen gespeisten Bassin oder Kanal, in welchem während 
des größten Theils des Jahrs eine Bewegung des Wassers fast gar nicht Statt 
findet. Alle Unreinigkeiten, welche aus der Stadt in diesen Flußtheil während 
einer langen Zeit abgeführt werden, bleiben daher liegen und verursachen fein 
Versumpfen und Vertrauten. Später, int Herbst, und darauf int Frühjahr, wenn 
das Wasser bei Anschwellungen des Flusses über das Wehr hinwegstürzt, werden 
diese Unreinigkeiten in Bewegung gesetzt und lagern sich weiter abwärts da ab, 
wo die rapide Geschwindigkeit des Wassers aufhört, nämlich oberhalb der Ein
mündung des Kleinen Krampehls.

Es hört also innerhalb der nachgewiefenen Gränzen das Erkennungszeichen 
eines von Natur schiffbaren Gewässers auf, und kann, resp, muß diese Eigenschaft 
der Jhna erst bei Station Nr. 6 ober ca. 380 Ruthen unterhalb der Freiarche, 
von der Mündung des Unterwasser-Kanals der t). Geiblerschen Mühlen abwärts 
beigelegt werden. Von hier ab wäre der Staat landrechtlich zur Raümung, bezw. 
Herstellung der zur Sicherheit und Bequemlichkeit der zur Schifffahrt nöthigen An
stalten als verpflichtet zu erachten. Die Ableitung der Gewässer der obern Jhna 
kommt den Besitzern der genannten beiden Mühlen, bezw. der Stadt Stargard zu 
Gute, und wäre dieser die Raümung des gedachten Flußbettes auch aufzuerlegen. 
Die Verflachung, oder wie der Magistrat solche in seiner Vorstellung vom 7. Octo
ber 1857 bezeichnet, „die sumpfige Wiese" unterhalb der Freiarche bis zur Mündung 
der Ravensburg, wird aber auch noch durch andere Zustände bedingt. Einmal ist 
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das Flußbett auf dieser Strecke sehr ungleich, von der Freiarche bis zur Wallbrücke 
IVa—S Ruthen, von hier bis zur Rothenbrücke 5—57, Ruthen, und ferner bis 
zur Ravensburg-Mündung 4—5 Ruthen breit, ferner werden mittelst Durchlaß und 
Ableitungsrinnen, namentlich auf der Strecke von der Arche bis zur Rothenbrücke, 
die Straßenunreinigkeiten hier hineingeleitet. Wenn dergleichen Sinkstoffe schon 
bei einem tiefen, stark strönlenden Gewässer, mit gleicher Uferweite, Verflachungen 
herbeizuführen im Stande sind, so muß unter den hier obwaltenden Umständen 
ohne Strömung und bei der großen Verschiedenheit der Flußbettbreite die Ver
sumpfung umsomehr sich in sehr kurzen Zeitraümen wiederholen, wenn selbst 
vorausgesetzt wird, daß durch künstliche Mittel das Flußbett auch periodisch ge- 
raümt wird.

Wie die bisher dargelegten Verhältnisse naturgemäß sich entwickeln müssen 
und wie die im Obigen entwickelte Ansicht über die Schiffbarkeit der untern Jhna 
in den bezeichneten Gränzen mit der Wirklichkeit übereinstimmt, zeigen die Tiefen
verhältnisse der Jhna unterhalb Stargard. Während nämlich diese von der Frei
arche abwärts bis zur Mündung der Ravensburg und darüber hinaus bis Station 
Nr. 4 etwa 1—17, Fuß tief ist, sind unterhalb Station Nr. 6 oder der Mündung 
des Stargarder Mühlenkanals 27i, 3 auch 4 Fuß Wassertiefe vorhanden, und zwar 
bei einem Wasserstande von 1 Fuß 10 Zoll am Pegel zu Golnow.

Nun aber reichten 16 Gewerbtreibende und Handelsleüte der Stadt Stargard 
unterm 22. September 1857 bei ihrem Magistrate eine Vorstellung ein, worin sie 
sagten: — Seit mehreren Jahren sei derjenige Theil der Jhna von der letzten 
Brücke vor dem Wallthore, der Mühlengasse gegenüber, bis zum Ausflusse des 
Kleinen Krampehls und der Ravensburg dergestalt versandet, daß die Kähne dort 
nur bei einem hohen Wafferstande landen und ihre Ladung löschen könnten, bei 
einem mittlern Wasserstande hingegen sei dies nur an der s. g. Ablage auf der 
Klempiner Wiese möglich, diese Ablage aber ’/s Mle. von der genannten Brücke 
entfernt. Da nun die Kahnladungen von gedachter Ablage nach der Stadt per 
Axe herangefahren werden müßten, so sei dies für den Empfänger der Ladungen 
sowol, als für die Schiffer eine zeitraubende und kostspielige Sache und werde der 
Handel hierdurch sehr erschwert, indem die Schiffer oft 2—3 Tage länger liegen 
bleiben müßten, indem nicht immer für Geld und gute Worte Gespanne zu haben 
seien. (*)  Unter diesen Umständen baten die „Sechszehner" den Magistrat, sich 
bei der Königl. Regierung dafür zu verwenden, daß die Jhna auf der bezeichneten 
Strecke, wo möglich noch im laufenden Jahre, 1857, ausgebaggert werde. Der 
Magistrat ging auf diesen Antrag nicht blos ein, sondern dehnte denselben dahin 
aus, daß er bat, die Baggerungs- und Raümungsarbeiten über die „sumpfige 
Wiese", wie er die Flußstrecke nannte, d. i. : von der Rothenbrücke aufwärts bis zur 
Freiarche, auszudehnen, indem er letztere als Anfangspunkt der schiffbaren Jhna 
annahm. (Vorst. 7. October 1857.)

C) Dieser Einwand war nicht stichhaltig; hatten doch die meisten, wenn nicht alle Unter
zeichner der Eingabe selbst Gespanne.

Erwägt man speciell die Mittel, welche zur Erlangung eines bessern Fahr
wassers von der Mündung der Ravensburg aufwärts in Anwendung zu bringen 
sein möchten, so wußten zuvörderst die Zuflüsse der Straßenunreinigkeiten von der 
Jhna oberhalb der Rothenbrücke entfernt werden. Alsdann wäre das ganze Fluß- 
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bett unterhalb der Wallbrücke, und von dieser an bis zur Ravensburg gleichmäßig 
auf eine Normalbreite von 3V- Ruthen einzuschränken und dieses solchergestalt 
normirte Flußbett auf etwa 4 Fuß zu vertiefen. Die Einschränkung möchte am 
billigsten durch Doppelzaüne, einem Parallelwerke gleich, auszuführen sein; die Ver
tiefung dagegen müßte durch Ausbaggerung, oder bei sehr niedrigem Wasserstande 
durch Ausgrabung bewirkt werden; und könnte nach geschehener Regulirung durch 
vermehrtes Freiwaster der vorerwähnten Arche diese Tiefe nachhaltig erhalten werden. 
Oberhalb der Wallbrücke wäre eine Raümung der Jhna aber nur Behufs nachhal
tiger Beseitigung der sich abwärts bewegenden und den weitern Strom verflachenden 
Sinkftoffe erforderlich, da hier die kurzen Krümmungen der Jhna mit den hohen 
sehr steilen Ufern Schifffahrt fast, das Ein- und Ausladen aber ganz unmöglich 
macht. Eben so wäre die Reinigung des Flußbettes zwischen Der Wallthor- und 
Rothenbrücke nur Behufs Beseitigung der den untern Strom verflachenden Sink- 
stosse erforderlich, da bei der geringen Schifffahrt in Stargard die Uferlänge von 
der Rothenbrücke bis zur Ravensburg als Anlegestellen ausreichend sein dürsten. 
Die Raümung des letztern Theils haben die Sechszehn Handeltreibende in ihrer 
Eingabe vom 22. September 1857 auch nur beantragt, und sind weitere Anträge 
nur vom Magistrat gestellt.

Zu den vorbezeichneten Arbeiten ist jedoch, wie im Vorstehenden ausgeführt 
worden, Fiskus nicht verpflichtet; daher es dem Ermessen der Königl. Regierung 
anheim gestellt werden muß, ob diese Arbeiten aus anderen, als Rechtsgründe«, 
auf Staatskosten ausgeführt werden sollen, wobei jedoch zu bemerken ist, daß zu 
den Vertiefungsarbeiten ein Bagger nicht zur Verfügung steht, da der vorhandene 
Handbagger in der Jhna unterhalb Golnow auf keinen Fall daselbst entbehrt wer
den kann. Da ferner eine Regulirung nur auf der Strecke von der Rothenbrücke 
bis zur Ravensburg als dem Schifffahrts-Interesse für ersprießlich zu erachten ist, 
so wären die dringendsten Arbeiten ein Doppelzaun, und in Ermangelung des 
Handbaggers die Vertiefungsarbeiten mittelst Stockbagger ins Werk zu richten. Hier
zu würden nach einem Überschlage an Kosten erforderlich sein: — 1) Für 
Raümen des Flußbettes bei mittlern: Wasserstande auf nur 3 Fuß Waffertiefe für 
ca. 400 Schachtruthen zu fördernde Erde à 1 Thlr. — 400 Thlr., und 2) für 70 
laufende Ruthen Doppelzaun à 3 Thlr. -- 210 Thlr. Summa 610 Thlr., welche 
von der Königl. Regierung zu bewilligen sein würden. (Gutachtl. Ber. des Wasser
bau-Inspektors Herr vom 27. Dec. 1857).

Daß im Jahre 1857 bei den aüßerst niedrigen Wasserständen in allen Flüffen 
auch bei Stargard ein, für die auf der Jhna gebraüchlichen größeren Fahrzeüge 
im Allgemeinen zu niedriger Wafferstand Statt gefunden und die Jhnakühne nicht 
ganz bis zur Stadt hinauf haben gelangen können, ist sehr natürlich, indessen wird 
ein solcher Wasserstand vielleicht nach Jahren nicht wieder eintreten. Für gewöhn
lich können die Jhna-, auch Oderkähne, bis zu der ersten Speicherscheüne oberhalb 
der Einmündung des Kleinen Krampehls gelangen und weiter hinauf schemt es, 
da hier das Löschen und Laden bequem geschehen kann, durchaus nicht nöthig zu 
sein. In jedem Falle stehen die auf 610 Thlr. berechneten Kosten einer Vertiefung 
weiter hinauf mit dem dadurch erzielten Vortheil in keinem Verhältniß, der ledig
lich darin bestehen würde, daß die gelöschte Ladung, fast nur aus Kalk in Tonnen 
bestehend, einige hundert Schritte weniger weit zu Wagen transportirt werden 
dürften. Es wird möglichst Sorge zu tragen sein, bis zu den ersten Scheunen, 
also bis etwas oberhalb der Einmündung des Kleinen Krampehls die nöthige
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Wassertiefe für Kähne zu erhalten, dagegen wird auf eine Vertiefung der Jhna 
weiter hinauf schon aus dem Grunde nicht zu rücksichtigen sein, weil in diesen 
Flußtheil die Gerinne und Abzüge aus der Stadt geleitet sind, welche ihn stets 
wieder versumpfen würden. (Vot. des Regierungs-Wasserbauraths Exner vom 
16. Januar 1858).

Auf Grund dieses Votums erhielt rc. Herr den Auftrag, die Vertiefung der 
Jhna in dem bezeichneten Umfange, d. h. bis zur ersten Scheüne aufwärts im 
Jahre 1858 herbeiführen zu lassen, und danach seine Einrichtungen zu treffen. 
(Reg.-Verf. vom 25. Januar 1858). Dieser Auftrag ist demnächst in dem genann
ten Jahre ausgeführt, und die Kosten, welche die Baggerung an der bezeichneten 
Stelle bei Stargard verursacht hat, sind in der allgemeinen Baggerungs-Rechnung 
pro 1858 in Ausgabe gestellt worden. Anfangs glaubte man besorgen zu müssen, 
daß der Handbagger der untern Jhna seiner Breite wegen nicht durch die Lübower 
Schleüse werde transportirt werden können; allein diese Besorgniß zeigte sich als 
unbegründet. Der Bagger ist vom 16. August bis 9. October 1858 bei Stargard 
in Thätigkeit gewesen und hat auf einer Länge von ca. 58 laufenden Ruthen, in
nerhalb der Stationen No. 0 und No. 2 bei einer Breite des vertieften Beckens 
von 27,-371 Ruthen im Ganzen 706 Schachtruthen bis oberhalb der Scheünen 
ausgebaggert. So wurde der Stadt Stargard in entgegen kommender Weise und 
mit einem Kostenaufwand von weit über 700 Thlr. soviel Wasser geschaffen, daß 
mit Jhna-, ja mit Oderkähnen bis in die unmittelbare Nähe der Rothenbrücke an
gelegt werden kann. Und doch war der Magistrat damit nicht zufrieden. Unterm 
28. Mai 1859 wurde er dahin vorstellig, die Baggerungsarbeiten auch in diesem 
Jahre wieder aufnehmen zu lassen, da im vorigen Jahre nur das halbe Flußbett 
und dies auch nur bis zur Nähe der Rothenbrücke aufgebaggert worden, oberhalb 
dieser aber das Flußbett fast ganz versandet sei Dabei übersah es aber der 
Magistrat, daß eine Raümung dieses Schlammreservoirs für die Rinnsteine eines 
Theils der Unterstadt nur das Interesse der Einwohnerschaft, insonderheit der Be
nutzer der schönen Wandelbahn um diesen Theil der Stadt, berührt, und daß allein 
schon die Förderung des öffentlichen Gesundheitszustandes es verlangt, auf Kosten 
des Stadtsäckels in der mehrerwähnten Flußstrecke aufwärts bis zur Freiarche einen 
klaren Wasserspiegel herzustellen und denselben in beständig gleichem und gutem 
Zustande zu erhalten. Das Verlangen des Magistrats konnte somit als ein unbe
scheidenes erscheinen. Die Schifffahrt bis Stargard ist höchst unbedeütend. Trotz
dem hat im Jahre 1858 der Handbagger längere Zett dort gearbeitet, um das 
Anlegen der wenigen Oderkähne, welche bis dahin kommen, etwas bequemer zu 
machen, denn anlegen konnten sie immer schon. Der Magistrat verlangte nun, daß 
es den Kähnen noch bequemer gemacht werden solle, wofür Fiskus zum wenigsten 500 
Thlr. Kosten hätte opfern müssen. Die Hauptstrecke der Jhna, mit Rücksicht auf 
Schifffahrt, ist die von Golnow bis zur Mündung. Für diese Strecke ist der Bag
ger anschlagsmäßig bestimmt und er hat auf derselben, so lange das Wasser offen 
ist, vollauf zu thun, wenn er diese Strecke in leidlichem Zustande erhalten will. 
Oberhalb Golnow können Baggerungen der starken Strömung halber nicht von 
nachhaltigem Einfluß sein. Die König!. Regierung lehnte den Antrag des Magi
strats ab, indem sie zugleich bemerkte, daß es gar nicht in der Absicht liege, mit 
den Baggerungen weiter hinauf, als im Jahre 1858 geschehen, oder wol gar auch 
oberhalb der Rothenbrücke vorgehen zu lassen, vielmehr werde sie die bisherige 
Gränze, bis wohin der Schiffbarkeit höchstens Rechnung zu tragen ist, auch ferner- 
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hin festhalten. (Vers, vom 5. Juli 1859). Gegen diesen Bescheid wurde Magi- 
stratus vorstellig, indem er nachzuweisen bemüht war, daß das Jhnabett im Jahre 
vorher nicht bis zur Rothenbrücke, und bis dahin, wo es geschehen, so unvollständig 
ausgebaggert sei, daß nur für ein kleines Fahrzeüg genügendes, geschweige denn für 
ein Ausweichen zweier oder das Umkehren eines solchen hinreichendes Fahrwasser 
vorhanden sei. Der größte Theil des Flußbettes sei, namentlich unterhalb der 
Rothenbrücke, ander, ohnehin immer noch entfernten, einzigen Ausladestelle, nach 
wie vor so vertrautet und verschlammt, daß Magistratus sich gedrungen fühle, die 
Königl. Regierung wiederholt zu bitten, die Baggerarbeiten wenigstens bis zur 
Rothenbrücke wieder aàehmen und vervollständigen zu lassen. (Vorst, vom 16. Juli 
1859). Dem Magistrate wurde erwidert, daß es allerdings die Absicht gewesen sei, 
die Baggerung bis zur Rothenbrücke fortzusetzen, dazu aber die verfügbaren Fonds 
nicht ausgereicht hätten. Übrigens würde die Ausdehnung der Baggerarbeiten bis 
zu jener Brücke nur einen sehr bedingten Nutzen gehabt haben, da das Flußbett 
daselbst an mehr als einer Stelle nur eine Wassertiefe von 1 Fuß habe, auch außer
dem der fragliche Flußtheil nicht nur durch die Rinnsteine der Stadt, sondern auch 
durch den Mangel eines gehörigen Nferschutzes bald wieder verschlammt sein würde. 
Indem die Königl. Regierung auf den Inhalt der Verf. vom 5. Juli Bezug nahm, 
bemerkte sie, daß dem Magistrate auf die beantragte Fortsetzung der Baggerarbeiten 
in nächster Zeit um so weniger Hoffnung gemacht werden könne, als die überhaupt 
nur verfügbare Eine Baggermaschine zu viel wichtigeren und dringlicheren Arbeiten 
gebraucht werde. (Vers, vom 18. Rov. 1859). Sollte dereinst den Wünschen der 
Stadt Stargard genügt werden können, so wird auch sie für eine gehörige Ufer
deckung auf der in Rede seienden Flußstrecke, sowie für Herstellung von Schlickfängen 
vor den Mündungen der Rinnsteine Sorge zu tragen haben.

Der Magistrat von Stargard, bezw. der Dirigent desselben, Oberbürger
meister Delsa, glaubte sich bei dem Bescheide vom 18. November nicht beruhigen 
zu dürfen; er reichte unterm 8. December 1859 bei den Ministerien für Handel, 
Gewerbe und öffentliche Arbeiten und für Landes-Kultur-Sachen ein Memorandum 
ein, worauf ein, an die Königl. Regierung zu Stettin gerichtetes Ministerial- 
Rescript vom 29. Januar 1860 mit dem Auftrage erfolgte, den Magistrat ablehnend 
zu bescheiden, was unterm 4. Februar 1860 geschah. Auf Memorandum und 
Rescript wird am Schluß dieser Darstellung zurückzukommen sein. Nunmehr ging 
der Stargarder Oberbürgermeister an den Ober-Präsidenten der Provinz, indem 
er in der Vorstellung vom 27. Februar 1860 erstlich das wörtlich wiederholte, was 
er den beiden Ministerien vorgetragen hatte, dann aber zweitens auf eine bessere 
Herstellung der Schiffbarkeit der Jhna, bezw. Raümung des Flußbettes, in der 
Strecke zwischen Golnow und Stargard, insonderheit auf die Baggerung der Special
strecke bei Stargard, den Nachdruck legte. Freilich mußte der Ober-Präsident, nach 
Inhalt des darüber eingezogenen Regierungs-Berichts einraümen, daß auf der ge
dachten Flußstrecke, wenngleich jährlich nicht unbedeütende Summen auf Baggerungen, 
Uferbefestigungen rc. verwendet worden, noch erhebliche Mängel des Fahrwassers 
vorhanden sind. Letztere können jedoch selbstredend nur nach Maßgabe der dis
ponible werdenden Fonds nach und nach beseitigt werden. Auch muß dabei von 
Golnow aufwärts und allmälig weitergebend mit Beseitigung der Schifffahrts- 
Hindernisse verfahren werden und kann, so lange dies nicht geschehen, eine Bagge
rung zunächst unterhalb Stargard nur einen vorübergehenden Nutzen haben. Es 
liegt in der Absicht der Regierung, die Jhna des Nächsten von Stargard abwärts

Landbuch von Pommer»; Th. IL, Bd. V. HO 
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durch den Departementsrath Staberoh und den Wasserbaurath Grund bereisen zu 
lassen, und werden sich dieselben auch an den Oberbürgermeister Delsa wenden, 
um von den dortseitigen Wünschen Kenntniß zu nehmen. Hiernach wird der dies
fällige Antrag des Magistrats Berücksichtigung finden. sEs war die Zuziehung 
eines Vertreters der Stadt, natürlich des Oberbürgermeisters Delsa, wenigstens für 
die Flußstrecke im Stadtgebiete und dem der Eigenthumsortschaften beantragt worden.) 
(Rescr. des O. P. an den Magistrat zu Stargard vom 31. Mai 1860.)

Der Lauf des Fluffes ist in Entfernungen von 50 Ruthen auf dem rechten 
Ufer durch Nummersteine in Sectionen abgetheilt, um die Arbeitsstellen genau 
zu bezeichnen. Als Anfangs- oder 0 Punkt dieser Nummerirung ist bei Stargard 
die Rothebrücke angenommen, bis zu welcher der Fluß schiffbar sein soll.

In der Gegend von No. 3 ist der Zastrowsche Kalkofen auf der Stelle, wo 
einst der Klappholzhof stand, und bei No. 6 die Ausmündung des Unterwassers der 
v. Geiblerschen großen Stargarder Mühle. Bis No. 10 kann die Tiefe von 4 Fuß 
bei gewöhnlichem Wasserstande genügen und wird sich auch erhalten lasten, wenn 
die Breite an den flacheren Stellen etwas beschränkt wird. — Von No. 10 bis 
No. 20 waren sonst einige abbrüchige Stellen in den concaven Ufern, die durch 
Flechtzaüne geschützt sind. Mehrere alte breite Krümmungen sind abgeschnitten und 
eingeengt. — In der Strecke zwischen No. 24 und No. 25 befindet sich eine, in 
neürer Zeit erbaute Brücke mit Portalaufzug bei dem Dorfe Klempin. Der Fluß 
hat hier eine bedeütende Breite, und der Aufzug liegt in einer für die Schifffahrt 
unbequemen concaven Stelle. Die hervortretende Ecke des rechten Ufers oberhalb 
der Brücke hat deshalb abgetragen werden müssen. Die Klempiner Brücke ist, auf 
Veranlaffung des Bauerhofsbesitzers und Gerichtsmanns Wichmann zu Klempin, 
im Jahre 1848 von den baüerlichen Wirthen daselbst für deren Rechnung mit 
Genehmigung der Königlichen Regierung erbaut worden, um bequemer zu ihrer, 
auf jenseits der Jhna liegenden, damals noch unseparirten Torf- und Hütungsfläche 
zu gelangen. Die Kossäten und anderen kleinern Grundbesitzer von Klempin sind 
an dem Eigenthum dieser Privatbrücke nicht betheiligt. — Bei No. 35, oder 1750 
Ruthen von Stargard, liegt die Lübowsche Mühle und Schleüse, für welche der 
Fluß in 3 Arme getheilt ist, über welche Brücken führen. Sämmtliche Werke be
finden sich in desolatem Zustande. Der Neübau und die Unterhaltung liegen dem 
Mühlenbesitzer ob. Der linke in gerader Richtung liegende Arm enthält die Frei- 
schleüse, die nebst der Brücke im Jahre 1852 sehr schadhaft war. Der zweite Lauf 
enthält die Schiffsschleüse. Diese ist massiv von Feldsteinen, 12 Fuß 4 Zoll in 
den Thoren breit, daher nur für kleinere Fahrzeüge, die s. g. Bodden und Heüer, 
eingerichtet, für welche auch die Länge der Schleüsenkammer nur genügt. Die 
Mauern schienen 1852 dicht zu sein, die Thore aber der Erneuerung zu bedürfen. 
Der Wafferstand über dem Oberdrempel betrug 3 Fuß 6 Zoll, über dem Unter
drempel 1 Fuß 10 Zoll; Differenz des Wafferspiegels 3.6 4- 2?/2 = 5.6 */ 2 — 
1.10 — 3 Fuß 8*/î  Zoll (am 28. Mai 1852). Die Brücke über dem Oberhaupte 
wird durch eine Portalzugbrücke gebildet, welche sehr schadhaft war. An dem 
Arme rechts, dem dritten, liegen die Mühlengerinne, die ebenfalls in schlechtem 
Zustande sich befanden. — Zwischen No. 37 und 38 viele Steine im Flußbette, bei 
No. 39 Abbruch am linken Ufer und im Flusse ein großer Stein. — Bei No. 54 
ist rechts das Dorf Roggow, und bei No. 73 das Dorf Bruchhausen zur linken 
Hand. Von No. 80 bis 90 rechts das Kirchdorf Pützerlin. Bei der No. 90, oder
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4500 Ruthen — 2% Mle. von Stargard, fängt der ausgedehnte Föhrenwald an, 
der sich auf beiden Seiten des Flusses bis gegen Golnow hinzieht.

In dieser Waldung finden sich zwei Durchstiche vom Jahre 1838 bei No. 105 
und 106. Bei No. 114 oder 5700 Ruthen — 2,85 Mln. von Stargard, ist die 
neüe Brücke von Jhnazoll ohne Aufzug. Nach den Wasserstreifen an den Land
pfeilern scheint die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Waffer- 
ftande 8 Fuß zu betragen. In den Landpfeilern zeigten sich einige unbedeütende 
Risse an den Flügeln. Der Fluß ist hier regulirt und die Landstraße erhöht. 
Ein Durchstich bei No. 119 aus dem Jahre 1838; eben so zwischen No. 128 und 
129 ; und ein größerer von 200 Ruthen Länge zwischen No. 144 und 146. Ferner 
ein Durchstich von den Jahren 1841 und 1842 bei No. 153. Links die große 
Holzablage, Schönlinde genannt, 7650 Ruthen — 3,325 Mln. von Stargard. 
Sodann auch auf dem rechten Ufer eine Holzablage in der Stargarder Stadtforst 
zwischen No. 165 und 166; und auf dieser Seite auch die Ausmündung des 
Mühlengrabens von der Dieckmühle. Bei No. 171 links ein Theerofen und Durch
stich vom Jahre 1835 zwischen No. 172 und 173. Ein Stein im Flusse bei No. 176. 
Holzablage links vor No. 179 in der Marienwalder Stiftsheide. Bei No. 184 
Durchstich vom Jahre 1838, desgl. bei No. 194. Vorher bei No. 193 eine Holz
ablage. Auf der Strecke zwischen No. 206 und 212 viele Steine im Flußbette. (*)  
No 224 ist bei der Brücke in Golnow, 11.200 Ruthen — 5,6 Meilen von Stargard. 
An der Brücke steht der Pegel, welcher 1 Fuß 9 Zoll Masserstand zeigte, am 20 
Mai 1852. Der Fluß ist durch die bis dahin ausgeführten Regulirungsarbeiten 
in einen viel bessern Zustand, als der frühere war, versetzt worden. Es bleibt aber 
immerhin noch mancherlei zu thun übrig, um die flachen Stellen und die Geschiebe 
zu beseitigen und die abbrüchigen Ufer zu befestigen. Bei Golnow und auch ober- 
halb wurden mehrere Jhna- und Oderkähne angetroffen, die den Verkehr der Stadt 
mit Stettin unterhalten und insbesondere auch Brennholz dahin bringen. Für die 
größere Art der die Jhna befahrenden Kähne ist die Lübowsche Schleüse nicht 
geeignet, da der Unterdrempel nicht tief genug und die Kammer der Länge nach 
zu klein ist, obgleich die Waffertiefe des Flusses bis Stargard hinauf mit geringen 
Ausnahmen vollkommen ausreicht.

Von No. 225 bis 230 macht der Fluß mehrere Krümmungen, an deren Ende 
das Vorwerk Wiek liegt, bei dem der gewöhnliche Standort der Baggermaschine ist. 
Hinter No. 232 fängt ein gerader Durchstich an von etwa 800 Ruthen Länge, 
neben welchem der alte gekrümmte Lauf innerhalb der Wiesen sich fortzieht. 
Zwischen No. 250 und 260 bildet der Fluß wieder mehrere Krümmungen und daran

C) Diese waren der Überrest eines Lagers großer Geschiebe, welches in einer Breite 
von ca. 30 Ruthen quer durch das Bette des Flusses setzte. Es hatte hier, a n dieser Stelle 
bei „Schinkenwald" genannt, im Sommer 1851 der Bagger fast ausschließlich gearbeitet, um 
biese Steine möglichst von der zwischen ihnen befindlichen Erde und von dem kleinen Gerölle 
zu befreien, damit die großen Geschiebe mit Ketten unterfangen und somit aus dem Fahr
wasser aufs Ufer hinaufgewunden werden konnten. Viele dieser Rollsteine waren so groß, 
daß sie unter Wasser erst in mehrere Stücke gesprengt werden mußten. Auf diese Weise find 
gegen 40 Schachtruthen Steine gefördert worden. Trotzdem befanden sich bei der Strom. 
Vereisung im Mai 1852 noch die oben erwähnten Steine im Flußbette vor, die indeffen theil- 
weise, nebst einigen anderen bemerkbar gewordenen Schifffahrtshindernissen nachher beseitigt 
worden sind. Kostenaufwand 150 Thlr. im Jahre 1852.

110*
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liegt das Vorwerk Jhnaburg. Bald unterhalb No. 260 ist eine starke Krümmung 
im Jahre 1849 durchstochen und mit der ausgegrabenen Erde ein Theil des alten 
Flußbettes ausgefüllt worden. Bei No. 267 das Schneiderloch, eine sehr scharfe 
Krümmung, die durch einen Durchstich für die Schifffahrt bequemer gemacht werden 
könnte. Zwischen 277 und 278 ein Durchstich. Von 280 bis No. 290: bald 
hinter 280 folgt ein fast ganz gerader Lauf bis hinter No. 286. Zwischen No. 
285 und 286 fand sich rechts der Überrest einer ehemaligen Schleüse eines Be
wässerungsgrabens. Bald darauf rechts Bewässerungsgraben nach Fürstenflagge 
mit Kammerschleüse für kleine Kähne. Bei No. 290 findet sich eine bedeütende 
Krümmung vor, welche man zu durchstechen wünscht, um einen kürzern und gerader» 
Lauf zu erhalten, und die scharfen, den Kähnen hinderlichen Ecken abzuschneiden. 
Hinter No. 293 links ein Bewässerungsgraben mit Kammerschleüse; hinter No. 
296 ein eben solcher Graben mit Kammerschleüse, jener zu Groß-, dieser zu Klein- 
Hünerberg gehörig. Von No. 300 bis 310 können die flachen Stellen in der Nähe 
der Ausmündung nur durch Baggerung beseitigt werden.

Der Lauf der Jhna hat demnach von Stargard bis zu den Moolen eine 
Länge von 31050 — 15.500 Ruthen — 7,75 Mln. Die Moolen, welche aus 
zwei Reihen Pfühlen mit Faschinen und Steinpackung bestehen, haben keine bedeü
tende Länge und liegen kaum 1 Fuß über dem gewöhnlichen Wasserspiegel. 
Zwischen demselben waren die Tiefen 3' 9", 3' 6", 3', 3' 6", also nur noth- 
dürftig, so daß eine Vertiefung bis auf wenigstens 4 Fuß durch Baggerung noth
wendig erscheint.

Das Vorstehende ist ein Auszug aus dem, von dem geheimen Ober-Baurath 
Severin unterm 6. Juli 1852 erstatteten Bericht über die, gemeinschaftlich mit dem 
Regierungs-Wasserbaurath Pfeffer und dem Wasserbau-Jnspector Exner, am 20. 
und 21. Mai 1852 unternommenen Bereisung der Jhna von Stargard bis in den 
Damansch. Es ergibt sich aus diesem Bericht, daß die bis dahin zur Verbesserung 
der Schifffahrt ausgeführten Regulirungswerke einen recht guten Effect hervorge
bracht haben und nur an einzelnen Stellen die Tiefe noch nicht ganz genügt, mithin 
noch einige Werke nöthig sein werden  Auf Vertiefung der flachen 
Stellen oberhalb der Lübowschen Schleüse wird es vorläufig weniger ankommen, 
so lange der Mühlenbesitzer den Boden und Unterdrempel derselben nicht höher legen 
kann. (Minist. Reser, d. d. Berlin, 20. October 1852.)

In einem, vor jener Bereisung, dem Ministerium erstatteten Bericht hatte die 
Königl. Regierung angeführt, daß ihr für das Jahr 1852, außer der Anschlags
summe für Wasserreparaturbauten, noch 7000 Thlr. für Regulirung des Jhnaflusses, 
namentlich auf der Strecke von Stargard bis Golnow, zur Verfügung ständen, 
welche sie jedoch der beschränkten Fonds wegen nicht allein für dieses Jahr zurück- 
zusetzen Willens sei, sondern diese Regulirungsarbeiten auch für die nächstfolgenden 
Jahre ganz auszusetzen gedenke, da durch dieselben der Zweck — die Schiffbar
machung der Jhna besonders zu verbessern wegen des bedeütenden Gefälles dieses 
Flusses nicht vollständig erreicht werden könne, auch die jährlichen Unterhaltungs
kosten dadurch ebenfalls keine Verminderung erfahren würden. (Bericht vom 29. 
März 1852.) Das Ministerium erwiderte hierauf, daß bei einem ganz vollständig 
angeordneten Plane der Flußregulirung von Stargard bis in den Damansch die 
Absicht der Königl. Regierung: die Verfolgung des Projects aussetzen zu wollen, 
noch einer Prüfung bedürfe, die der geh. Ober-Baurath Severin vornehmen werde 
(s. oben). Daß eine Schifffahrt zwischen Stargard und Golnow bestanden habe —
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(Niemand hatte daran gezweifelt^, — beweise die Schiffsschleuse bei der Lübowschen 
Riühle. Die Nützlichkeit der Herstellung dieser Schifffahrtsstraße sei früher anerkannt 
und deshalb der Plan zur Ausführung festgesteUt worden. Die seit 1837 aus
gegebenen Summen würden ganz unnütz verwendet worden sein, wenn die Ar
beiten nicht weiter fortgesetzt würden. (Rescr. d. d. Berlin, 22. April 1852.)

Die Königl. Regierung nahm nunmehr Veranlaffung, über den bisherigen 
Verkehr der Stromfahrzeüge auf der Jhna Notizen zu sammeln. Dem Wasserbau- 
Jnspector Exner war es nicht gelungen, Notizen zu erlangen, indem nirgends, auch 
selbst an der Lübowschen Schleüse nicht, die Stromfahrzeüge notirt würden. (Ber. 
vom 15. Juli 1852.) Der Landrath des Saziger Kreises, Palm, zu Stargard, 
zeigte an, daß er beim dortigen Magistrat keine Auskunft über den Schiffsverkehr 
zwischen Stargard und Golnow erlangt habe, weil auch hier kein Register über 
ankommende und abgehende Fahrzeüge geführt würden. Er fei deshalb auf die 
Angaben von Kaufleüten und Gewerbtreibenden beschränkt gewesen, glaube indeß, 
daß die von ihm gesammelten Notizen der Wahrheit gemäß seien, da er sie von 
glaubwürdigen Männern erhalten habe, und sie nirgends mit den ihm sonst be
kannten Verhältnissen in Widerspruch ständen. Die Schifffahrt auf der Jhna 
wird ausschließlich von Einwohnern der Stadt Golnow betrieben, da bei dem 
zeitweise sehr niedrigen Wasserstande zwischen Stargard und Golnow Stargarder 
Einwohner, wenn sie sich diesem Gewerbe widmeten, mit ihren Schiffen sehr oft 
feiern müßten, während Golnower Schiffer in jedem Falle noch von Golnow aus 
abwärts fahren können. Landrath Palm nimmt die Schiffsladung zu 500 Ctr. an, 
was durchschnittlich die Tragfähigkeit der Golnower Fahrzeüge sein soll. Es kommen 
von Golnow nach Stargard jährlich circa: — 75 Kahnladungen Rüdersdorfer 
Kalksteine; 50 Kahnladungen gebrannter Kalk aus der Fürstenflagger Fabrik des 
Frhrn. v. Troschke; 15 Kahnladungen Steinkohlen für die Feüerarbeiter; 3 Kahn
ladungen Saatkartoffeln aus dem Oderbruch; 30 Kahnladungen Kiefern-Brennholz 
von der Holzablage Schönlinde aus der Püttschen Staatsforst und von Pützerlin 
aus der Stargarder Stadtforst. (Macht zusammen 173 Kahnladungen.) Als Rück
fracht nehmen die Schiffer Schiffs- und Stabholz, Brennholz, Getreide, Spiritus, 
Essig, Branntwein, Seife, altes Eisen rc. nach Golnow und Stettin. Außerdem 
aber werden noch besonders nach Berlin und Stettin verladen: Aus den an der 
Jhna belegenen Forsten und Schneidemühlen mehrere tausend Klafter Kiefern- 
Brennholz und mehrere hundert Schock Bretter; ferner von den in der Nähe der 
Jhna belegenen Ziegeleien Mauer- und Dachsteine in nicht unbedeütenden Quan
titäten. Ein großes Hemmniß für den Aufschwung der Jhna-Schifffahrt ist der 
niedrige Wafferstand während des Sommers, wodurch die Schiffe genöthigt werden 
mit halber Ladung zu fahren, obschon sie auch mit dieser haüfig festsitzen. Nach 
Beseitigung dieses Übelstandes würde ohnstreitig von Stargard aus ein reger Ver
kehr mit Getreide, Spiritus und Buchenholz sich entfalten, da Stargard für erstere 
Producte ein bedeütender Stapel- und Handelsplatz ist. Die Kaufleüte bedienen sich 
jetzt zum Transport derselben der Eisenbahn. Die Kosten auf dieser sind indeß 
sehr erheblich, zumal in letzter Zeit ein Aufschlag Statt gefunden hat. Die Fracht 
zu Wasser würde sich ungleich billiger stellen, da ein Eisenbahnwagen höchstens 
6 Mispel schweres und 8 Mispel leichtes Getreide trägt, während ein Jhna-Fahr- 
zeüg mit Leichtigkeit 100 Mispel aufnimmt. Im ersten Fall sind auch Getreide
säcke erforderlich, die beim Wassertransport entbehrt werden können, auch läßt sich 
der Schiffer gern einige Liegetage gefallen, so daß das Getreide vom Schiff aus 
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verkauft werden kann und die Kosten des Umladens und der Lagerung erspart 
werden. Gegenwärtig kann die Jhna zum Getreide- und Spiritus-Geschäft im 
Großen und Ganzen nicht benutzt werden, weil es bei demselben hinsichtlich des 
Eintreffens am Bestimmungsorte oft auf Stunden ankommt; andrer Seits lähmen 
die hohen Spesen beim Transport auf der Eisenbahn den ganzen Kornhandel der 
Stadt Stargard. Einwohner dieser Stadt haben den Berichterstatter darauf merksam 
gemacht, daß fernere Durchstiche von Serpentinen die Fahrt auf der Jhna sehr be
günstigen würden (*),  und daß eine Schiffsschleüse in der Gegend von Pützerlin im 
Stande sei, den Wasserstand zu erhöhen. Die Kosten derselben würden schwinden 
oder sich doch erheblich ermäßigen, wenn mit derselben eine Wassermühle in Ver
bindung gesetzt und dem Erwerber derselben die Unterhaltung zur Pflicht gemacht 
würde. Schließlich spricht Landrath Palm die Bitte aus: Königl. Regierung wolle 
der Schifffahrt der Stadt Stargard, welche einst als Glied des Hansebundes mit 
der Stadt Stettin wegen der freien Schifffahrt bis ins Meer Krieg geführt habe. 
Aufhülfe gewähren. (Ber. vom 27. August 1852.)

(*) Die Rathgeber haben es übersehen, daß dadurch das Gefälle vermehrt, der Wasser
abfluß beschleunigt und die Verflachung des Bettes erleichtert wird. Ein Fluß ist kein 
Kanal.

Der Landrath des Naugarder Kreises, Kammerberr v. Bismarck, gleichfalls 
wegen der Verkehrsverhältniffe zwischen Stargard und Golnow befragt, bestätigt 
es, daß weder in Golnow noch in irgend einem andern an der Jhna belegenen 
Orte Register über den Verkehr der Stromfabrzeüge geführt würden. Der Magistrat 
zu Golnow nimmt nach den von ihm angestellten Ermittelungen an, daß wöchentlich 
3—4 Jhnakähne von Golnow nach Stargard abgehen und zurückkehren, so lange 
das Wasser fahrbar und durch den Winter nicht gehemmt wird. Die Unterbrechung 
des Wasserverkehrs durch den Winter wird auf 3 Monate angenommen, so daß 
hiernach zwischen Golnow und Stargard jährlich 115—160 Jhnakähne in Bewegung 
sein würden. Nach den durch das Domainen-Nentamt Friedrichswald vorgenommenen 
Ermittelungen soll der Verkehr auf der Jhna zwischen Golnow und Stargard nicht 
so bedeütend sein. Der dieserhalb vernommene Zollpächter auf dem Jhnazoll ist 
der Ansicht, daß in neürer Zeit wöchentlich im Durchschnitt 2 Kähne zwischen 
Golnow und Stargard auf der Jhna hin- und herfahren mögen, so lange der 
Wasserverkehr möglich ist, so daß nach Abrechnung einer dreimonatlichen Winter- 
Unterbrechung der jährliche Verkehr auf 60—70 Jhnakähne zu veranschlagen ist. 
In früheren Jahren soll der Verkehr auf der Jhna zwischen den beiden Städten 
aber bedeütend stärker gewesen sein. Es sollen, nach Angabe des Pächters auf 
Jhnazoll damals mindestens 4—5 Mal soviele Kähne hin- und hergefahren sein, 
als in neürer Zeit. Diese bedeütende Abnahme des Verkehrs auf der Jhna soll 
seit Eröffnung der Stettin-Stargarder Eisenbahn eingetreten sein. Kammerherr 
v. Bismarck bestätigt es, daß die Ausübung der Schifffahrt zwischell Golnow und 
Stargard in den Händen der Golnower Schiffer ruhet, und er nennt dieselben 
Waaren, wie der Landrath des Saziger Kreises, fügt denselben aber noch das Salz 
für das Königl. Magazin in Stargard hinzu, welches sonst von Stettin aus zu 
Wasser über Stargard, nach der Zeit aber per Eisenbahn befördert wurde, obgleich 
der Transport für den Fiskus theürer zu stehen kam. (Ber. d. d. Naugard, 
6. October 1852.)
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Während seines anderthalbjährigen Aufenthalts in Stargard vom November 
1866 bis Juni 1868 hat der Herausgeber des L. B. bei seinen, freilich nicht sehr 
häufigen, Erholungsgängen auf der schönen Wandelbahn um die Stadt, welche vor 
dem Wallthor links durch die Mühlengasse nach der v. Geiblerschen großen Jhna- 
Mühle eine Unterbrechung erleidet, höchstens 2 oder 3 Mal einen löschenden Bodden 
in der Nachbarschaft der Nothenbrücke bemerkt.

Die Zustände des Jhnaflusies einer Seits und das Bedürfniß möglichst großer 
Tragfähigkeit andrerseits haben die Größe und Bauart der Fahrzeuge, welche auf 
der Jhna fahren können, festgestellt, und einige fast typische Formen derselben hervor
gebracht. Als Lastfahrzeüge sind auf der Jhna nur drei Arten im Gebrauch: 
Kähne, Bodden und Boote oder Heüer. Die Kähne dienen hauptsächlich zum Trans
porte don Bau- und Brennmaterial, Getreide, Heü rc., während die Bodden und 
Boote der Hauptsache nach den kleinen Marktverkehr zwischen Stettin und Golnow 
vermitteln und Gartenfrüchte, Gemüse, Fleisch nebst den Marktleüten befördern, 
und daher auch zu den Markttagen meist in Stettin eintreffen. Die Jhnakähne sind, 
von der Spitze bis zum Steüer gemessen, 60 -70 Fuß lang, zwischen 11% und 12% 
Fuß breit, gehen voll beladen ca. 3% Fuß tief, und haben übrigens in der Bauart 
große Ähnlichkeit mit den (viel größeren) Oderkähnen. Die Jhnabodden haben 
mebr die Bauart eines Schiffs und sind von 46—56 Fuß lang, und 10%—11 Fuß 
breit. Der Tiefgang ist ebenfalls bei voller Ladung etwa 3'/« Fuß; sie sind nicht 
bedeckt. Die Boote oder Heüer sind 23—24 Fuß lang, 6—7 Fuß breit und gehen 
etwa 1% Fuß tief. Einer der Golnow'schen Schiffseigener, Namens Köller, hat 
im Jahre 1862 einen Dampfkahn bauen lassen und in Betrieb gesetzt. Dieser 
Dampfkahn ist kleiner, als die Jhnakähne und nur um ein Weniges größer als 
die Bodden, nämlich 58 Fuß lang, 11 Fuß 7 Zoll breit, und hat bei voller Be
ladung 2 Fuß 6 Zoll Tiefgang. Seinen Abmessungen entsprechend kann der Dampf
kahn die schwierigen Krümmungen leichter passiven, als die Kähne, und vermittelst 
der zweckmäßigen Handhabung der Schraube und des Steüers und bei geringerm 
Tiefgänge ist die Passage durch die Curven noch mehr erleichtert. Es liegt in der 
Natur und ist Zweck der Dampfschifffahrt, daß sie der gewöhnlichen Schifffahrt an 
Geschwindigkeit überlegen ist; und so überholt denn auch der Golnower Dampf
kahn die vielen Bodden und Bote, welche vor ihm die Reise antreten; wegen der 
kürzern Fahrzeit; ferner weil für größere Bequemlichkeit und Schutz gegen die 
Witterung durch Kajüte und besondern Laderaum gesorgt ist, auch wegen des billi
gen Preises der Beförderung wenden sich möglichst viele Marktleüte zu dem Dampf
kahne und benutzen nur nothgedrungen die Bodden. Die unausbleibliche Folge 
dieser Verhältnisse ist verdrießliche Stimmung der Bodden- und Kahnfahrer, und 
hieraus sind lediglich die Klagen über beit Betrieb mit dem Köllerschen Dampfkahne 
entstanden, die von ihnen in einer Vorstellung vom 7. Mai 1863 vorgebracht wur
den. Die Beschwerdeführer gingen in dieser Vorstellung so weit zu behaupten, 
„Köller lasse es sich geflissentlich angelegen sein, mit seiner Kraft trotzend, ihnen zu 
schaden", eine Behauptung, die sich als durchaus unwahr und nur aus Brodneid 
entsprungen erwies. War man auf einer Seite der Meinung, daß die Jhna sich 
überhaupt nicht zur Dampfschifffahrt eigene, am allerwenigsten mit so großen Fahr
zeugen, wie das in Rede stehende, so raümte diese Meinung doch ein, daß der 
Dampfschiffs-Verkehr auf diesem Flusse nicht beseitigt werden könne, während auf 
der andern Seite geltend gemacht lourde, daß der Betrieb der Dampfschiffsfahrt in 



880 Der Raugarder Kreis.

der bisherigen Art in jeder Beziehung zulässig erscheine, und es geboten sei, die
selbe vielmehr zu fördern, als sie zu beschränken. Da die Polizeiordnung für die 
Jhna vom 13. October 1852 in Bezug auf den Verkehr mit Dampfschiffen nichts 
enthält — und nichts enthalten konnte, weil dieser Verkehr erst 10 Jahre nachher 
in Gang gekommen ist, — überhaupt aber Ergänzungen der Ordnung zweckmäßig 
erschienen, um die Schifffahrt auf der Jhna im Allgemeinen, wie die Dampfschiff
fahrt im Besondern in gewissen Schranken zu halten, so wurde von dem Wasser- 
bau-Jnspektor Wernekink der Entwurf zu einem Nachtrage in diesem Sinne ausge
arbeitet, (Bericht vom 15. Sept. 1863), welcher dem Landrathe v. Bismarck zuge
fertigt wurde, um sich über die gemachten Vorschläge, nach Anhörung des Magistrats 
zu Golnow -- welcher erfahrene Schiffer und mit den in Rede seienden Verkehrs- 
verhältniffen vertraute Persönlichkeiten vernehmen möge, — so wie auf Grund an
derweit geeigneten Erörterungen, gutachtlich zu aüßern. (Vers, vom 5. October 
1863). Nachdem der Magistrat die Ansichten von drei erfahrenen Kahnschiffern in 
dem Protokoll vom 22. October und die des Kaufmanns Ehlert in dem Protokoll 
vorn 31. October 1863 vernommen hatte, gab Landrath v. Bismarck sein Gutachten 
übereinstimmend mit dem des Magistrats, dahin ab, daß nach seiner Überzeügung 
die Vorschläge der Schiffer Kruse und Genossen durchaus unparteilich gehalten und 
auf Grund langjähriger Erfahrungen beruhend als sachgemäß zu betrachten seien. 
(Bericht vom 7. Nov. 1863). Sie gingen an den Wasserbau-Jnspector Wernekink zurück, 
der sich unterm 28. Dec. 1863, so wie der Regierungs-Baurath Herr unterm 2. Jan. 1864 
im Wesentlichen damit einverstanden erklärten, worauf am 11. Febr. 1864 verfügt 
wurde, daß die Sache nach 4 Wochen wieder vorgelegt werden solle. Ob der also 
in Anregung gebrachte Nachtrag zur Polizeiordnung für den Jhuafluß demnächst 
zu Stande gekommen, geht aus den vorliegenden Acten nicht hervor. Daß in den Ufer
ortschaften auf der Jhna auch Kähne zur Unterhaltung des örtlichen Verkehrs und 
zum Überfahren von Fußgängern gehalten werden, ist selbstverständlich; so auch in 
Pützerlin und Zehncarlsbach. Der Magistrat zu Stargard wünschte aber, indein er 
sich auf ein Circular-Rescr. des Ministeriums des Innern vom 2. Sept. 1827 
bezog: Königl. Regierung möge das Halten von Kähnen innerhalb des Regierungs
bezirks Stettin durch eine Verordnung auf angesessene und unbescholtene Personen 
beschränken; Magistrat hatte nämlich die Besorgniß, daß namhaft gemachte Kahn- 
Halter aus jenen Ortschaften das Bruchhausensche Revier der Stadtforst zu oft in 
unredlicher Absicht besuchen würden. (Vorst, vom 28. Jan. 1862). Zu der ein
schränkenden Maßnahme lag durchaus kein dringendes Bedürfniß vor, daher der An
trag abgelehnt wurde. (Verf. vom 22. Febr. 1862).

Im Jahre 1829 leitete man Verhandlungen ein, welche die bessere Einrich
tung der Schifffahrtsbahn auf der Jhna zum Zwecke hatten. Zunächst die untere 
Jhna ins Auge fassend wurde die Stadt Golnow von der bisherigen Unterhaltungs
pflicht der Schiffbarkeit des Flusses entbunden und diese Verpflichtung ausschließlich 
von der Staatsregierung übernommen, nachdem diese bereits früher, seit fast hun
dert Jahren, Beiträge dazu bewilligt hatte. Ausgenommen blieb die Uferbefestigung 
durch Bohlwerke im unmittelbaren Bereich der Stadt, die nach wie vor von der 
Stadtgemeinde gebaut und unterhalten werden, so zwar, daß von den verschiedenen 
städtischen Kassen die Kämmereikaffe für Deckung der Kosten dieser Einrichtungen 
aufkommen muß. Indessen muß bei jeder Veränderung, welche der Magistrat in 
den Ufern vornehmen will, der Consens der Wasserbau-Behörde eingeholt werden
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wie es u. a. geschah, als am rechten Jhnaufer (Stadtseite) vor der alten Tränke 
am Pulverthurm im Anschluß an die schon ober- und unterhalb bestehenden Bohl
werke ein neues Bohlwerk erbaut wurde, und wozu, weil die Anlage an der bezeich
neten Stelle für den Jhnastrom nur Vortheilhaft sein konnte, der Consens unterm 
4/13. September 1860 ertheilt worden ist. Und eben so, Latë das Bohlwerk auf 
der Wiekscheu Seite schadhaft geworden war, und im Jahre 1863 durch ein mas- 
swes ersetzt wurde. Der Consens zu diesen: Bau datirt vom 28 Februar 
1862. Dieses Bauwerk ist im Jahre 1865 bei einer Länge von 19,46 Ruthen bis 
Zur Jhnabrucke fortgesetzt worden. Bon Seiten der Wasserbau-Behörde wurde ein 
dre ganze schiffbare Jhna von Stargard an unifaffendes, Bauprojekt zur Regulirung 
des Flusses ausgearbeitet, welches nach mehrfachen Erörterungen, Revisionen und 
Superrevisionen im Jahre 1834 zum Abschluß gekommen ist. Ein Bestaiidtheil 
dieses Projects ist die Errichtung eines erhöhten Leinpfades oder Trödelsteiges ge
wesen, der auf dem linken Ufer der Jhna von Golnow bis zur Mündung geführt 
ivard, ohne daß dadurch das rechte Ufer vom Trödeln ausgeschlossen ist, welches je 
nach dein Winde, der Stromrichtung und anderen Umständen ebenfalls benutzt wer
den kann. Dieses Recht ist den Schifffahrttreibenden in dem „Auseinandersetzungs- 
Jteceö von Golnow, vom 12. April 1859" ausdrücklich gewährleistet. Außerdem ist 
aber auch in diesem Receß das für eine etivaige künstliche Befestigung des Lein
pfades erforderliche Land: — 1) von der Gränze zwischen Stargard und Golnow 
bis zum Lüderwaldschen Kalkofen auf dem rechten Ufer der Jhna; 2) vom Lüder- 
waldschen Kalkofen bis zur Jhnabrücke in der Stadt Golnow auf dem linken Jhna- 
Ufer; 3) von der Brücke in der Stadt bis zur s. g. Freiheit unterhalb des Vor
werks Höfe a. d. I. auf dem rechten Ufer der Jhna; und 4) von hier, nämlich dem 
zum Vorwerk links der Jhna gehörenden s. g. Dreiblattsvrte bis zum Hünerberge 
wiederum auf dem linken Ufer der Jhna — überall in der Breite Einer Ruthe 
ausgeworfen worden (§. 790 des Receffes). Was die Unterhaltung, bezw. die 
Räumung des Jhnaflusses betrifft, so ist dieselbe sowol innerhalb der Stadtlage, 
wie der städtischen Feldmark vom Königlichen Fiskus allein übernommen (§. 792). 
^àchff dem Leinpfade wurden an der Mündung der Jhna Moolen erbaut, die, weil sie bei 
Hochwasser leicht überfluthet werden, wodurch die Einfahrt in den Fluß unsicher 
gemacht wird, auf ihren Köpfen im Jahre 1868 mit Markirpfählen versehen wor
den sind.

.®ie vier Krümmungen des Flusses beim s. g. Krausen Baum wurden der 
Schlfffahrt von Tag zu Tag hinderlicher, indem die abbrüchigen Ufer alljährlich be
brütende Beschädigungen und Erweiterungen erlitten, die gegenüberstehenden Ecken 
aber in gleichem Verhältniß anwuchsen, so daß die zu umschiffenden Winkel immer 
spitzwinkeliger wurden. Die Befestigung der abbrüchigen Ufer würde dem Fort
schreiten des Übels zwar Schranken gesetzt, dasselbe aber nicht beseitigt, auch ungleich 
höhere Kosten, als ein Durchstich, erfordert haben, daher letzterer als vollständig 
und dauernd abhelfende Maßregel vorgezogen und ausgeführt worden ist. Der 
Durchstich ist 25 Ruthen lang und 4 Ruthen breit, die Normalbreite des Flusses 
3'/r Ruthen. Außer der Erwerbung des Terrains zum Durchstich selbst ist auch der 
Ankauf der entstandenen Insel von den Grundbesitzern zur Bedingung genracht, und 
zur Beseitigung größerer Entschädigungs-Ansprüche als Vortheilhaft anerkannt wor- 
den, weil den vom Flusse abgeschnittenen Adjacenten rechter Seits die Communi
cation mit dem neuen Laufe des Flusses gesichert und eine Entschädigung für den

Landbuch von Pommern; II. Th., Bd. V. 111
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weiteren Transport des Heüs bis ,mn Fahrwasser gewährt werden mußt«. Diese 
Entschädigung ist durch Grund und Boden erfolgt, durch das alte Bett des Fluss 
aber sind zwei Dämme geschüttet worden. Die Sicherung des unterhalb legend 
linken Ufers, welches bei Eröffnung des Durchstichs durch den ®tromf ,“"ge' 
griffen wurde, mittelst eines hinterpackten und durch ausgegrabene Erd-.hm'erfüllten 
Flechtzanns erfolgt bei den alljährlichen Reparaturbauten der Faschlnenwerke M 
der untern Jhna ans den dazu bewilligten Geldern. Die Verhandlungen. wg 
Abtrewng des zum Durchschnitt erforderlichen Terrains von Quadralrnthen 
begannen bereits 1835 und 1836, ruhten daraus einige Jahre, wurden aber imi 
wieder ausgenommen und zu Ende gebracht and darwas der Durchs >ch 3 
1842 ausgesührt mit einem Kostenaufwand von 340 Thlr. Das Terra s 
100 Thlr. pro Mg. bezahlt worden, ein Preis der nrch"anbMg -rfch-mh. wem, 
man erwägt, dasi di- Jhnawiesen in der Regel einen Pachtzins von Uber 30 Thlr. 
" o Ma gewähren, auch di- unmittelbar am Fluh gelegenen immer noch hoher 
gerechnet werden, als die anderen, sowol wegen der beffern Qualität der Srafer, 
al« auch wegen der bequemern Abfuhr des Heüs, welches dort alles zu Lasier

abgefahren wird.
Vor der Hoflage des Vorwerks Jhnaburg macht der Fluß eine sehr spitz

winklige Krümmung, welche sich alljährlich durch Abbruch de» là Ufers und 
Versandung der einspringenden Ecke des rechten Ufers vergrößert, so daß 
schiffung immer schwieriger und eine Abhülfe dringend nöthig wurde. Es^mutzte 
deshalb am linken Ufer auf einer Strecke von 12 Ruth. Lange, bei 6 Fuß Lass - 
tiefe ein Faschinenwerk zur Regulirung des Stroms erbaut werden, welche aus 
Senkfaschinen besteht, die zwischen eingerammte Pfahleichen verpackt sind. Nachdem 
sich das Werk vollständig gesetzt, ist es mit Weiden bepflanzt wà Dw e- àt 
ist in den Jahren 1842 und 1843 zur Ausführung gekommen. Sie ha Thlr 041. 
24 11 Pf. gekostet, excl. des Holzes, welches für alle Jhnaufer-Lauten ohne Entgeld , 
bezw. gegen Zahlung des Licitations-Durchschnittspreises und der Nebenkosten, aus 

der Püttschen Forst verabfolgt wird.
den 3 Jahren 1844-1846 ist die Jhna auf der, genau 2 Mln. langen, 

Strecke zwischen dem Stargarder Eigenthumsdorfe Bruchhausen und der Holzablage 
Schonlinde im Püttschen Forstrevier (S. 295) regulirt worden Die Kosten dieser

Regulirung haben betragen:
I. An Materialien . - • • • • • • 

1. Kiefernholz zu stammen, Fuhrlohn rc.
2. Faschinen aus Staatsforsten . . .

35.377. 8.
264 21. 3.

. 5.112. 15. —

3. Rasen.............................
II. A« Arbeitslohn

1. Faschinenarbeit . . . .
2. Erdarbeit........................
3. Weidepflanzungeu . . . 
4. Räumung des Flußbettes

III. Extraordinaria
1. Utensilien
2. Leitung der Arbeiter . . 
3. Beaufsichtigung derselben

2.213. 16. 9.
1.041.
1.025.

96.
50.

463. 12. 4.
260. 22.
116. 22.

58. 7,

6.
6.
6.

27. 19. 10.

129. 10. —
8.185. 17. 4.

23. 6.
3. 3.

20. —

4. Tentitzme des Rendanten  ,
IV. Grundentschädigung für das zu dem Durchstechen, zu Dämmen und 

sonstigen Schutzanlagen erford. Terrain _ 
Summa 
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Zum Tit. III., Pos. 3 und 4 ist zu bemerken, daß die betreffenden Bau
beamten, welche die Leitung und Beaufsichtigung der Arbeiten geführt haben, fixirt 
angeftellt sind, daher eine feste Besoldung beziehen, so daß hier nur Tagegelder 
und Relsekosten in Rechnung gestellt sind. Für die Jhnabauten besteht in Golnow, 
wie schon einmal bemerkt, eine Special-Wasserbaukasse, die von ihrem Rendanten 
gegen eine Tantieme-Remuneration verwaltet wird. Ein Theil der Regulirungs- 
Arbeiten wird unmittelbar von oer Regierungs-Hauptkaffe bezahlt, im vorliegenden 
Falle mit Thlr. 3398. 1. 11 Pf, so daß von der Special-Baukasse — damals der 
Frredrichswalder - Thlr. 4785. 15. 5 Pf. verausgabt wu.'den. Was Tit. IV. 
die Grundentschädigung betrifft, so ist der zu den Durchstiche i erforderliche Grund 
unb Boden durch Ankauf aus freier Hand selten niedriger gewesen, als im An
schläge angenommen worden. Ein Theil des Terrains wo- fiskalisch und ist ohn- 
entgeldlich abgetreten. Nntznngs-Entschäbigung ist von h'- Adjacenten nicht begehrt. 
Die Dämme sind zur Heüabfuhr angelegt, ein Faschinenwerk mußte durch Senk
maschinen und eine Handschelle, welche flüchtig geworden war, durch Eindeckunq 
geschützt werden.

Die Soll-Ausgabe für die Regulirungs-Arbeiten auf dieser Strecke des 
Jhnalaufs betrug nach den Anschlägen vom 4. August 1842 und 3. Juni 1844 
im Ganzen Thlr. 10.245; es wurden mithin bei der Ist-Ausgabe Thlr 2061 12 
8 Pf. erspart.

Für die übrigen Strecken liegen die Banrechnungen nicht vor. Nimmt man 
aber an, daß die Kosten der Regulirung nach Verhältniß der Entfernungen eben 
so viel betragen haben, so ergibt sich, daß die Regulirung des ganzen schiffbaren 
Laufs der Jhna von Stargard abwärts bis zum Ausfluß, bei einer Länge von 
7,7o Mln. die Summe von 31.720 Thlr. in Anspruch genommen hat. Rechnet 
man hierzu die Anlagekosten des Trödelwegs von Golnow bis zur Münbung die 
des Baues der Mooleu an der Mündung, sowie die Anschaffungskosten der Bagger- 
maschine, der dazu gehörigen Prahme unb sonstigen Utensilien, so finbet sich, baß 
die Staatsregierung seit dem Jahre 1835 ein Kapital von mindestens 36.000 
Thlr. auf die Verbesserung der Schifffahrtsbahn der Jhna verwendet hat. Und 
dieses Baukapital wirft, zu 5 Prct. gerechnet, eine Zinsennutzung von 1800 Thlr. 
slb. Es kommt ausschließlich der Stadt Golnow zu Gute, namentlich ihren Schiff
fahrt treibenden Einwohnern, deren es im Jahre 1846: 36, im Jahre 1867 aber 
43 gab, welche mit ihren Angehörigen und den von ihnen beschäftigten Leüten 
6$/? Prct. der Bevölkerung der Stadt ausmachten. (S. 515.)

Die Kosten der Erhaltung der Schiffbarkeit der Jhna sinb beträchtlich unb 
übersteigen in neuster Zeit bei weitem ben Zinsenbetrag bes Baukapitals. Sie 
haben betragen im Jahre 1846 auf ber Strecke zwischen —
1) Stargard und Bruchhausen 261. 24. 2.
2) Bruchhausen u. SchönUnde 471. 22. 6.
3) Schönlinde und Golnow . 181. 29. 6.

Übertrag
4) Untere Jhna. Uferwerke .
5) Unterhaltung der Moolen

915.16. 2.
165. 9. 6.
334. 5.11.

1415. 1. 7.
468 6.—

Zu übertragen . 915. 16. 2. Summa . .
Dazu 6) die Kosten der Baggerung in der untern Jhna

Hauptsumma 1883. 7. 7
wovon bie Pos. 1—5 aus bem Wasserbaufonbs, Pos. 6 aus bem Baggerungsfonbs 
gebeckt worben ist. Dieser zwei Fonbs wegen werben auch jährlich zwei Ban- 
anschläge unb zwei Baurechnungen geführt, wobei es Regel geworben ist, baß bie

111*
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Ist-Ausgaben die anschlagsmäßigen Soll-Ausgaben nicht erreichen. Es haben be-

tragen die Kosten der —

1851. Htz.
1852.
1853.
1854.
1855.

Baggerarbeiten.
779. 19.—
722. 5.
944. 27.

1072. 23.
1106 21.

5
3

11
6

Uferbauten. 
1858. 17. 11 
1690.22. 8 
1779.28.— 
1953. 12. 6 
1833.12.10

Summa.
2638. 6.11
2412. 28.
2724. 25.
3026. 6.
2940. 4.

1
3
5
4

Baggerarbeiten. Uferbauten. Summa.
3 5739. 13.1861. dife. 1499. — 1 4240.13.

1862.
1863.
1864.
1865.

1390. 2. 11
1398. 16 10
1974.10.10
2278. 26 3

1796. 3.
2223. 12.
2546. 4.
2489. 20.

6
8
8
3

3186. 6. 
3621.29. 
4520. 15. 
4768. 16.

4
5
6
6
6

1856.
1857.
1858.
1859.
1860.

1104. 3. 10
1121. 22.
1192. 6.
1183.11
1392. 15.

1 
1
9 
2

1868. 18.
1644 —
1467. 10.
1393. 21.
1869. 24.

2
7
1
9
1

2972. 22. —
2765. 22.
2659. 16.
2577. 3.
3262. 9.

8
2
6
3

80.398. 23. 2 -K

1866.
1867.
1868.
1869.
1870.
Fraction

1773.
1767.
1779.
1585.

7.
4.
2.
1.

1849. 10.

5
8
9
2
8

2558. 3.
2522 19.
2467. 23.

4
6
6

4331.10.
4309. 24.
4246. 26.

9
2
3

2400. 24. 10
1958.29. 8

3985. 26. —
3808. 10. 4

von 20 Jahren 4019 vî(,Haupt-Summa â
Rechnet man hierzu die oben nachgewiesenen Zinsen des annähernd ermittelten 

Baukapitals, so ergibt sich, daß in runder Summe jährlich .... . 5800 Wflx. 
von der Staatskasse verausgabt werden, welche man - mit dem rechten Worte 
bezeichnet - als eine der Stadt Golnow, insonderheit der oben genannten 
Einwohnerklasse und den Handeltreibenden dieser Stadt, bewilligte Staats
unterstützung zu betrachten hat. Die Stargarder ziehen, tote wir weiter oben 
gesehen haben, aus dieser Staatssubvention fast gar keinen, oder doch nur emen 
höchst geringen Nutzen, namentlich für ihren Eigenhandel.

Unfern des Anfangspunktes der schiffbaren Jhna bei Stargard liegt die der 
Familie v. Geibler gehörige große Mühle. Sie ist nach entern àà m d 
Jahren 1845 und 1846 umgebaut worden, wobei das Panzerzeug und bte dritte 
Welle (L. B. II. Th. Bd. IV., 105) weggefallen ist. Der Muhlenkanal dieses 
Werks hat in Bezug auf Borfluthbeschaffung sehr ost zu Beschwerden und vie - 
seitigen Verhandlungen Anlaß gegeben. Durch partielle Einbaue verengt und t - 
mittelbar hinter der Mühle bis auf etwa 20 Ruth, versandet, wie es un Jahre 
1846 der Fall war, glaubte man durch Raümung des Grabens der Muhle den 
nöthigen Abfluß in letztern verschaffen zu können, allem diese Maßregel schien den 
beabsichtigten Zweck nicht zu Wege zu bringen; bas Waffer bes Michlengrabens 
steht mit dem der Jhna in gleichem Niveau, und darum fließt es nicht, sondern 
tagnirt Etwas über 3/4 (genau 0.875) Mln. unterhalb Stargard liegt die Lubow- 
cke Müble Staut der Müller über die erlaubte Höhe auf, so kann dies sehr wohl 

auf den Wafferstand der v. Geiblerschen Mühle in der Art zurückwirken daß als
dann der gehörige Abfluß des Unterwassers un Muhlengraben verhindert wird. 
Der Besitzer der Mühle, Regierungsrath a. D. v. Geibler, trug zu wiederholten 
Malen darauf an, der mit hoher fiskalischer Rente beschwerten Mühle ein geergne es 
Unterwasser zu verschaffen, da durch die, vom Ruckstau herbeigefuhrte Hohe des
selben nicht allein bie Betriebskraft der Mühle geschwächt, bezw. zeitweise ganz auf
gehoben werde, sondern auch die am Strome Gelegenen Grundstücke überschwemmen 
und versumpfen. (Vorst, vom 3. October 1860.) Es schien Anfangs die Meinung 
vorzuwalten, daß die Reinigung des Mühlengrabens vom Mühlenbesitzer vorzu- 
nehmen sei, da solche nicht gerade im Schifffahrts-Jntereffe liege, um so wemger 
nicht, als durch Erfahrung erwiesen ist, daß gründliche Räumungen schifibarer 
Gewässer mit stärkerm Gefälle und wenig Waffer die Schiffbarkeit eher schmälern 
als fördern. Es bedarf ganz anderer Mittel, ein sicheres, tiefes Fahrwasser zu
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erlangen, wofür aber die Fonds fehlen. Die Mühle liegt, wie aus der Geschichte 
der Stadt Stargard bekannt ist (L. B. IL Th. Bd. IV., 98,105), auf dem ursprüng
lichen Hauptflusse. Dieser ältere Zustand, welcher durch verschiedene Correctionen, 
die seit Verlegung der Mühle aus der Stadt auf ihre gegenwärtige Stelle Statt 
gefunden haben, verdunkelt ist, so wie der Umstand, daß einige an dem Unterwasser
graben belegene Fabrik-Etablissements, u. a. die städtische Gasanstalt, die Zastrow- 
sche Kalkbrennerei, ihre Rohstoffe zu Wasser auf der Ihna beziehen, für welche, 
indem sie den Mühlengraben auch zur Schifffahrt benutzen, Strom- oder Schifffahrts
Abgaben erhoben werden, ließ demnächst die Aussicht in den Vordergrund treten, 
daß der Mühlengraben als Theil der schiffbaren Ihna angesehen werden muffe, den 
Besitzern jener Fabrikationsstätten aber nicht zugemuthet werden könne, den öffent
lichen Fluß auf ihre Kosten schiffbar zu erhalten. Es sind deshalb die erforderlichen 
Arbeiten zur Herstellung einer regelmäßigen Sohle im Unterwaffer der v. Geibler- 
schen Mühle, so wie zur Sicherung der, dem Abbruch am meisten ausgesetzten Ufer
stellen im Jahre 1861 zur Ausführung gekommen, deren Kosten, im Betrage von 
Thlr. 348. 14 Sgr., aus dem Dispositionsquantum des Stromregulirungsfonds 
gedeckt worden sind (Reg. Vers, vom 14. Januar 1862). Sie sind in der obigen 
Tabelle unter den Ausgaben für Uferarbeiten des Jahres 1861 mit eingerechnet.

Die Ihna durchströmt in ihrem Unterlaufe, diesen im hydrotechnischen Sinne 
genommen, das Stadtgebiet von Golnow, insonderheit die städtischen Wiesen, die 
sich links und rechts des Flusses weit und breit erstrecken. An das Stadtgebiet 
stoßen, auf dem linken Ufer, die Wiesenflächen des v. Petersdorfschen Gutes 
Carlshof-Blankenfeld, dessen Kuhpächtereien Groß- und Klein-Hünerberg unmittelbar 
am Flußufer belegen sind; den Schluß macht auf dem linken Ufer Kamelsberg, 
gleichfalls der Familie v. Petersdorf, auf Buddendorf, gehörig. Am rechten Ufer 
der Ihna gränzt mit dem Stadtgebiete das, der freiherrlichen Famile v. Troschke 
gehörige, Gut Fürstenflagge, womit hier der Naugarder Kreis schließt, und jenseits 
dessen das Stettinsche Stadtgut Langenberg mit seinen Pertinenzien, im Randow- 
schen Kreise, belegen ist. #

Die städtische Wiesenflur beginnt eigentlich erst bei den zwei Vorwerken Hofe 
rechts und Höfe links der Ihna. Zufolge eines Verzeichnisses derjenigen städtischen 
Wiesengrundstücke, welche auf der rechten und linken Seite der Ihna belegen, und 
entweder mit derselben unmittelbar gränzen, oder linksseitig nur durch den eine 
Ruthe breiten Trödelweg vom Flusse geschieden sind, d. d. Golnow, den 9. Januar 
1850, haben diese Wiesen einen Flächeninhalt von . . . 965 Mg. 135 Ruth, 
excl. derjenigen Wiesen, welche zu den genannten zwei Vorwerken gehören. Davon 
liegen auf dem rechten Ufer 408. Mg. 54 Ruth., auf dem linken User 557 Mg. 
81 Ruth. An dem Besitzstände sind von öffentlichen Instituten beteiligt : Die 
Kämmerei mit 51.58, die Catharinenkirche mit 40.146, das Hospital St. Georg 
mit 33.44 und die Körperschaft der Miethsbürger mit 67 Mg 24 Ruth., sämmtlich 
am rechten Ufer belegen. Auf dem linken Ufer haben die öffentlichen Institute 
keinen Antheil an dem Besitz der städtischen Wiesen, die hier alle Privatleuten, 
angesessenen Bürgern, gehören; sie erstrecken sich bis an das v. Petersdorfsche Eta

blissement Hünerberg.
Die Anlage des mehrerwähnten Leinpfades längs des Innen Ufers der Ihna 

geschah selbstverständlich im Interesse und zur Förderung der Schifffahrt, doch int 
Einvernehmen mit den Adjacenten, unter denen der Landrath v. Petersdorf, als 
Besitzer von Earlshof, dessen Wiesen durch den Trödelsteig von der Ihna abgesperrt 
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und so ihnen die Bewässerung aus dem Flusse entzogen wurde, die Erlaubniß erhielt, 
bei den Gehöften Groß- und Klein-Hünerberg in den dortigen Gräben zwei Schleu
sen zu erbauen, indem er sich in der Verhandlung vom 29. April 1832 und deren 
Nachtrage vom 28. August 1833 verpflichtete, diese Schleusen nur zur Befriedigung 
des Bedürfniffes in bestimmten Terminen zu öffnen und dieselben stets in baulichem 
Zustande zu erhalten.

Auf dem rechten Ufer der Jhna zog sich durch das Gut Fürstenflagge ein 
offener aus der Jhna ausmündender Graben, welcher nicht nur zur Bewässerung 
der Wiesen diente, sondern auch mit kleinen Fahrzeügen befahren wurde. Bei 
Gelegenheit der Regulirungsarbeiten fand sich aber die Mündung des Grabens im 
Laufe der Zeit so erweitert und vertieft, daß bei anhaltendem Hochwasser die 
Fluthen mit Gewalt und öfters mit bedeütender Gefahr nach Fürstenflagge hin
stürzten, im Sommer dagegen der Jhna zum Nachtheil der Schifffahrt eine große 
Wassermasse entzogen wurde. Dies veranlaßte die Königl. Regierung, die Mün
dung des Grabens durch eine Conpirung verschließen zu lassen, wogegen dem 
Dominium Fürstenflagge die Anlegung eines neuen, mit einer Schleüse zu ver
sehenden Grabens unterhalb des alten verstattet wurde. Die Coupirung blieb bis 
zum Jahre 1838 ohne alle Beschädigung; in den Wintern 1838/39 und 1839/40 
jedoch wurden von der Erdaufschüttung bedeutende Quantitäten Sand fortqeriffen 
und in die Gräben des Gutes Fürstenflagge geschwemmt. Die Maffe wurde von 
dem Administrator des Guts und dem, mit den Regulirungsarbeiten beauftragten 
Baubeamten auf ca. 50 Schachtruthen geschätzt und deren Fortschaffungskosten auf 
75 Thlr. veranschlagt. Es schien billig, diese 75 Thlr. dem Dominium als Bei
trag zu den Grabenraümungskosten anzubieten, da demselben allerdings bis zu 
diesem Betrage ein Schade durch die im flußpolizeilichen Interesse ausgeführten 
Bauten zugefügt war. Die desfallsige Offerte wurde indeß von dem damaligen 
Besitzer, General-Lieutenant Frhrn. v. Troschke, zurückgewiesen und dagegen die 
gänzliche Räumung der Gräben auf fiskalische Kosten verlangt, wobei derselbe über
sah, daß die Versandung seiner Gräben zum bei Weitem geringsten Theile eine 
Folge der Regulirungsarbeiten war. Der General Frhr. v. Troschke, bei dessen 
Hartnäckigkeit eine Einigung nicht zu Stande gekommen, starb, worauf seine Erben, 
nach der Erklärung Eines von ihnen, des Lieutenants v. Troschke, bereit waren, 
gegen Zahlung der früher angebotenen 75 Thlr. allen Entschädigungs-Ansprüchen 
für die bisher erlittenen Versandungen zu entsagen. Auf Grund des Ministerial- 
Rescripts vom 8. November 1848 ist demnächst die Zahlung an die v. Troschke- 
scheu Erben erfolgt, wobei ihnen eröffnet worden ist, daß hierauf für die Zukunft 
kein Rechtsanspruch gegründet werden dürfe.

Der auf dem linken Ufer der untern Jhna angelegte Leinpfad hat, obwol die 
Adjacente» ursprünglich damit einverstanden gewesen, dennoch in der Folge mehr
fach zu Beschwerden Anlaß gegeben, indem die Wiesenbesitzer am linken Ufer meinen, 
daß durch denselben ihre Wiesen zu trocken gelegt seien, das Dominium Fürsten
flagge dagegen über Vermehrung der Überschwemmungen auf der rechten Seite 
klagt. Die ersteren hatten bereits vor dem Jahre 1846 in ihrem Interesse mehrere 
Durchlässe in dem Leinpfad gemacht, und zu diesen wurden in dem gedachten 
Jahre auf fiskalische Kosten noch 20 von x/3 Q. Fuß Durchmesser hinzugefügt. Das 
Domimum Fürstenflagge hielt auch diese für seinen Zweck noch nicht hinreichend 
genug und wünschte die Anlegung anderer 20 Durchlässe von je 3 Fuß Breite und 
1 Fuß Höhe. Die linkseitigen Adjacenten willigten hierin mittelst Erklärung vom 
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27. Januar 1847, stellten jedoch die Bedingung, daß die Durchlässe mit Schützen 
versehen würden, welche sie in den Sommermonaten verschließen dürften. Wenn 
ihnen nun auch hierauf keine Zusicherung gemacht wurde, sie auch anscheinend Nicht 
schlechter gestellt würden, als vor Anlegung des Trödelsteigs, wenn nur die Durch
lässe nicht unter die ursprüngliche Uferhöhe gelegt werden, fo mußte doch Anstand 
genommen werden, die verlangten 20 Durchlässe ohne Schützen herstellen zu lassen, 
weil es scheint, daß das durch dieselben strömende Wasser schädlichere Wirkungen 
hervorbringen müsse, als das ehemals über das offene Ufer übertretende, auch der 
Wiederabfluß desselben jetzt durch den Leinpfad gehemmt werde. Lieutenant v. Tr. 
bekämpfte diese Bedenken in einem Schreiben vom 22. Januar 1848. Freilich war 
es nicht zu verkennen, daß gerade das Offenhalten der Durchlässe im Sommer 
seinem Interesse entsprach, daher denn auch die Geneigtheit vorlag, seinem Wunsche 
gemäß, dieselben ohne Schützen anlegen zu lassen, sofern dies nur ohne berechtigten 
Widerspruch der linkseitigen Adjacente» geschehen konnte. Zu dem Ende wurde 
unterm 17. October 1848 das technische Gutachten des Wasserbau-Jnspectors Gärtner 
erfordert: 1) Über das oben beregte Bedenken und die Gegengründe des Lieutenants 
v. Tr., und 2) der Bericht, ob die Adjacente» des linken Ufers die schon vorhan
denen Durchlässe bisher den Sommer über verschlossen gehalten haben, wozu ihnen 
das Recht bisher nicht eingeraümt worden sei.

In dem Berichte vom 11. Mai 1849 aüßerte rc. Gärtner: Die Ansicht des 
Lieut. v. Tr., daß Durchlässe von 3 Fuß Öffnung bei nur zeitweise durchfließendem 
Wasser auf gewachsenem Wiesengrund keine gewaltsame und zerstörende Wirkungen 
ausüben können, sei zwar auch die {einige, indeß sei nicht zu leugnen, daß die 
Wirkungen wenigstens etwas nachtheiliger sind, als bei ganz frei überfließendem 
Wasser. Eben so sei es richtig, ivenn Lient, v. Tr. bestreitet, daß das Wieder
ablaufen des Wassers von den Wiesen schwieriger sei, als vor Anlegung des Lein
pfades, da das Gefälle der Wiesenfläche allerdings vom Ufer der Jhna abwärts 
nach dem Dammschen See gerichtet ist, auch haben Arbeiter, welche die Wiese» 
alljährlich mähe», mitgetheilt, daß sie vor Anlegung des Leinpfades bei diesem 
Geschäft haüffg bis über die Knie im Sumpf waten mußten, was jetzt nicht mehr 
vorkomme. Den zweiten Punkt anlangend, so würden die bereits im Leinpfade 
des linken Ufers vorhandenen Durchlässe von den Adjacenten z. Z. der Heüärnte 
alljährlich mit Rasenstücken verstopft, um das Heü mit größerer Sicherheit trocknen 
zu können, rc. Gärtner war indeß überzeügt, daß die vorgeschlagene Anlage der 
20 Stück 3 Fuß breiten und 1 Fuß hohen Durchlässe im linkseitigen Leinpfade 
dem Dominium Fürstenflagge nur sehr wenig nützen werde. Der Leinpfad, so weit er 
hier in Betracht kommt, kann '/« Mle. oder 6000 Fuß lang angenommen werden. 
Sind nun die projectirten 20 Durchlässe zusammen 60 Fuß lang, betragen ferner 
die schon auf Staatskosten gebauten 20 Durchlässe à l’/2 Fuß zusammen 30 Fuß, 
und eine Anzahl kleinerer Privat Durchlässe etwa 30 Fuß, so ist die gesammte 
Durchflußöffnung 120 Fuß weit, oder etwa 7ö0 der früher» Fluthöffnung, so daß 
die Durchlässe (wegen der Zusammenziehung des Wasserstrahls) bei weitem nicht 
den öOften Theil des Schadens beseitigen werden, der den rechtseitigen Wiesen 
durch den Leinpfad erwächst. Vielmehr dürfte nur eine Erhöhung auch des recht
seitigen Ufers bis zur Höhe des gegenüberliegenden Leinpfades den Beschwerden 
abhelfen. Die nach und nach gewonnenen Sandmassen, welche durch niedrige Flecht
werke und eine Rasendecke vor dem Fortspülen zu sichern sind, würden hierzu em 
nicht sehr kostspieliges Material liefern. Es könnte dann den sämmtlichen Wiesen- 
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besitzern beider Ufer überlassen werden, sich beliebige Durchlässe und Schleüsen 
anzulegen, und sie nach einer zu ertheilenden Instruction unter Contrôle der Be
hörde so zu benutzen, daß daraus für die Schifffahrt kein Nachtheil entstehen kann. 
Diese Erhöhung des rechten Ufers darf sich aber nicht auf die Fürstenflagger Ufer
länge beschränken; soll sie ihren Zweck erreichen, dann muß sie sich weiter hinauf 
bis auf das Golnower Stadtgebiet ausdehnen, und deshalb die Genehmigung auch 
der Besitzer dieser Wiesen, welche wol schwerlich ausbleiben dürfte, eingeholt werden. 
Übrigens, so schloß rc. Gärtner seinen Bericht, ist es sehr zu beklagen, daß ein 
Wasser, welches zur Wiesenbewässerung kaum vortheilhafter gewünscht werden kann 
nicht mit gleichzeitiger Verbesserung der Schifffahrt, dazu benutzt wird.

Inzwischen reichte Lient, v. Tr. unterm 14. Mai 1849 eine Denkschrift ein, 
in welcher alles Das übersichtlich zusammengestellt war, was in Sachen zur Ver
hütung der Überfluthung der Fürstenflagger Wiesen durch die Jhna seit 4 Jahren 
geschehen, bezw. unterblieben. (*)  Die Königs. Regierung hatte den Kreislandrath 
v. Bismarck unterm 28. Juni 1845 beauftragt, wegen Beschaffung der Vorfluth 
das Erforderliche zu veranlassen. In dem danächst auf den 15. Juli 1845 anbe
raumten Termine sprachen sich die Parteien - Golnow und Fürstenflagge - über
einstimmend dahin aus: —

„Daß kine Verminderung der Überfluthungen nur dadurch zu ermöglichen sei 
daß die auf Golnowschem und Fürstenflagger Gebiet befindlichen Gräben aufge- 
raümt würden, vorausgesetzt, daß ferner Fiskus auf dem rechten Jhna-Ufer die 
von Natur niedrigen Stellen mit dem übrigen Ufer gleich hoch mache, event, das 
rechte User durch einen eben so hohen Damm erhöhe, als der aus dem linken User 
geschüttete Trödelsteig bildet, wozu er um so mehr Verpflichtung habe, als die Ver- 
theilung des Wassers nach beiden Seiten gehindert und der jetzige unsichere Zustand 
dadurch hervorgerufen sei; daß ferner die benachbarten Grundbesitzer, Landrath 
v. Petersdorf, auf Carlshof, und die Stadt Stettin, wegen Langenberg's, ange
halten würden, die über ihren Grund gehenden Verlängerungen der Fürstenflagger 
Gräben Flanken- und Krausegraben — aufzuraümen; ferner endlich die Ort
schaft Ehrenthal und die Stadt Stettin angehalten würden, die über ihr Territorium 
gehende Krampe, soweit diese von dem Ort „Wardell" genannt gerade gestochen sei 
(Königskanal) in Stand zu halten, da die Krampe der Ausfluß des ganzen Ent- 
Wässerungssystems von Golnow und Fürstenflagge bilde; ohne Benutzung dieses Flusses 
alle übrigen Arbeiten aber zu nichts führen könnten. Der Bürgermeister Genz von 
Golnow wurde noch aufgefordert, mit den städtischen Behörden zu erwägen in 
wieweit es im Interesse der Stadt liegen möchte, den Torfgraben über sein oberes

C) Die Veranlassung dazu gab die Fluth Ende März und Anfangs April 1845. Der 
Wasserstand der Jhna war seit 1785 nicht so hoch gewesen. Die Golnower Vorstadt Wiek 
stand eben so unter Wasser, wie alle Privatspeicher, König!. Salzspeicher, Holzhöfe rc. Der 
Wasserstand war 8- 9 Fuß über dem gewöhnlichen. Das Wasser überströmte die Ufer, trat 
aber hauptsächlich in einem reißenden Strom beim Höfendamm (ca. ’/< Mln. oberhalb des 
Punktes wo der Leinpfad am linken Ufer beginnt) über das rechte Ufer und strömte durch 
das Golnower Bruch (der Mittags nach Fürstenflagge zu. In der geraden Richtung, welche 
von F. nach der Jhna, rechtwinklig auf letztere führt, und wo linker Seits der Leinpfad liegt, 
toar, ""N emer Überschwemmung nichts sichtbar. Ein großer Theil der Golnowschen Bohl, 
werke, Wiesen, Dämme und Brücken wurde zerstört, deren Wiederherstellung die Mittel der 
Kammereckasse bis zum Erschöpfen in Anspruch nahm.



Stadt Golnow. — Die Jhna als Wasserstraße. 889

Ende hinaus durch den Höfendamm bis an die Jhna zur Aufnahme des Hoch« 
Wassers zu verlängern, und dort mit einer Schleüse zu versehen "

In Verfolg des in der Verhandlung vom 15. Juli 1845 als zweckmäßig an
erkannten Weges sind in wiederholten, der Königl. Regierung überreichten, Ein
gaben, von Seiten des Dominiums Fürstenstagge Vorschläge gemacht worden. Sie 
richteten sich auf —

1. Erhöhung des rechten Ufers der Jhna durch einen eben so hohen 
Damm, als der linkseitige Trödelsteig, bezw. Ausfüllen derjenigen Uferstrecken, 
welche niedriger liegen, als die durchschnittliche Uferhöhe bis zu derselben.

Rücksichtlich dieses Antrags hat die Königl. Regierung eine Verpflichtung des 
Staats, Privatbesitzer gegen Überschwemmungen öffentlicher Ströme zu sichern, nicht 
anerkannt (Verfügung vom 28. October 1845 und 10. Juli 1846), in Berück
sichtigung aber, daß unter bestimmten Wasierstands-Verhältnissen die Überströ
mung des rechten Ufers durch die mittelst des Leinpfades bewirkte Erhöhung des 
linken Ufers gesteigert werden könne, dennoch beschlossen, entsprechende Messungen 
vornehmen zu lasten (Vers, von 18. October 1846), und die Bereitwilligkeit erklärt, 
die durch die Baggerung gewonnene Erde unter Voraussetzung der Hinlänglichkeit 
zur Erhöhung der dem Trödelfteig gegenüber liegenden niedrigen Uferstellen ver
wenden zu lassen (Vers, vom 29. November 1847), die Erhöhung des ganzen 
rechten Ufers von Golnow abwärts dagegen abgeschlagen (Vers, vom 17 No
vember 1848).

2. Durchstechen des linkseitigen Trödelsteigs durch Anlage stets 
offener Durchlässe.

Statt der vom Dominium Fürstenflagge verlangten 5 Durchlässe, jeder zu 
1 Ruthe Breite, hat die Königl. Regierung 20 Durchlaßrinnen legen lassen (Vers. 
10. .jiili 1846), die Unzulänglichkeit derselben zur Abwendung der Überschwemmungen 
jedoch selbst anerkannt (unterm 18. October 1846). Dieselbe hat sich zwar später 
(Vers, vom 28. November und 29. December 1846), vorbehaltlich der Einreden 
der linkseitigen Wiesenbefltzer, für die Anlage der Durchlässe nach der Weise, wie 
sie von Fürstenflagge verlangt worden, ausgesprochen; nach Anhörung der Gegen
partei sich jedoch außer Stande erklärt, die herbeigeführten Widersprüche zu besei- 
tlgen (25. Februar 184,), und hat endlich in Folge einer Eingabe vom 22. Ja- 
luislr 1848 den Wasserbau-Jnspector Gärtner beauftragt, nähere Ermittelungen zu 
machen^ und sein Gutachten abzugeben (Vers, vom 17. October 1848). — [©. oben 
S- 887, wo Gärtner's gutachtlicher Bericht auszugsweise eingeschaltet ist J

Zusammengefaßt ist demnach seit dem Jahre 1845 für Fürstenflagge 
folgendes negative Resultat erreicht: — Die Erhöhung des ganzen rechten 
Ufers von Golnow abwärts ist abgeschlagen. — Die Ausfüllung der niedrigeren 
Uferstellen ist unter Bedingungen in Aussicht gestellt, die den Zweck nicht erreichen 
lassen, da diese niedrigen Uferstellen vorzugsweise dem Trödelsteig nicht gegenüber 
liegen. — Die beantragte Durchstechung des Trödelsteigs ist abermals von einem 
Gutachten abhängig gemacht, das bei dem entschiedenen Widerstreben der Gegen
partei dieselben Angriffe und Zögerungen erleiden würd, wie das Gutachten vom 
28. October 1845.

Neben diesen Anträgen ist von Fürstenflagge viel gethan, um durch Regelung 
der Vorfluth das gesteckte Ziel zu erreichen. Dahin gehörende Arbeiten sind ge- 
wesen: — 1) Der Mittelgraben ist durchweg verbreitet und vertieft, so daß er 
leder Zeit mit großen Oderkähnen befahren werden kann. Derselbe wird durch

Landbuch von Pommern; Th. H., Bd. V. 112
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Bereitung von Baggertorf jährlich noch breiter gemacht und erhält hierdurch zu
gleich eine Tiefe von 9—10 Fuß. — 2) Der untere Theil des Mittelgrabens ist 
durch einen eben so breiten Kanal mit der Krampe, und zwar da, wo dieselbe für 
große Oderkähne schiffbar wird, verbunden; die directe Verbindung mit diesem 
Flusse also dadurch hergestellt. — 3) Parallel dem Mittelgraben, den Golnower 
und Stettiner Gränzgraben, ist das Terrain durch zwei neue Abzugsgräben der 
Länge nach noch zwei Mal ausgeschnitten. — 4) Ist das Packwerk an der Jhna 
und'die alte Schleüse geschlossen. — 5) Eine neue dauerhaft gebaute Schleuse an 
der Jhna hergestellt. — Außerdem ist mit Golnow gemeinschaftlich im Jahre 1846 
der Gränzgraben auf 20 Fuß Breite und 4 Fuß Tiefe aufgegraben. — Diese Mtt- 
hülfe Golnows ist aber auch die einzige gewesen, welche von dieser Stadt erreicht 
werden konnte. Die wiederholt gestellten Anträge: Golnow möge seine mehrere tausend 
Morgen große Wiesenfläiüe mit Kanälen durchziehen, und so das Wasser nach der 
Krampe ableiten, sind, trotz der für Golnow augenscheinlich nachgewiesenen großen 
Vortheile von den städtischen Behörden unberücksichtigt geblieben, und der Angriff 
dieser Arbeit vor Beendigung der seit 25 Jahren schwebenden Gemeinheitstheilung 
definitiv abgelehnt. Eben so wenig sind die auf Golnower Gebiet gelegenen 
niedrigen Uferstellen trotz aller Klagen der Betheiligten nicht erhöht, so daß das 
Waffer zum Nachtheil der Schifffahrt über die Ufer treten kann, wenn die sonstige 
Uferhöhe noch hinreichen würde, die Wassermaffe aufzunehmen und fortzusühren.

Anderer Seits haben die benachbarten Territorien der Familie v. Petersdorf 
und der Stadt Stettin die Ausgrabung des Flanken- und des Krausegrabens ab- 
gelehnt, da beide Territorien fast ausschließlich aus Elsbrüchern bestehen und ihnen 
an dem Verbleib des Waffers deshalb wenig gelegen ist. Auch ist die obere Krampe 
bordrecht zugeschlammt und verwachsen. — Wenn in dem Vorstehenden gezeigt 
worden, daß bei der städtischen löcivirt^fd^afturiß der nach Golnow gehörigen Wiesen
grundstücke und bei dem fehlenden Interesse der Stadt Stettin und der anderen 
Territorien die Möglichkeit schwindet, durch gemeinsames Handeln die Erreichung 
des vorgesteckten Ziels zu erstreben, glaubt Dominium Fürstenflagge dennoch Vorlage 
machen zu können, die Aller Billigung erhalten und den Zweck wenn auch aus
schließlich nur auf des Dominiums Fürstenflagge Unkosten, erreichen lasten werden.

Das Dominium will nämlich zwei Gräben in die Jhna führen und dort mit 
Schleüsen von 12 Fuß Breite versehen, deren Fachbaum mit der Sohle des Flusses 
in gleicher Horizontale liegt.

Die Schleüsen sollen nur bei Hochwasser und zwar nur dann und so lange 
geöffnet werden, als die Jhna bei Fluthen über die gewachsenen Flächen tritt. 
Die Kosten der Ausführung und Unterhaltung der Schleüsen trägt dre Gutsherr
schaft. Bei vorkommender vorschriftswidriger Benutzung der Schleüsen, oder wenn 
durch fehlerhafte Anlage oder mangelhafte Unterhaltung ein Verlust des zur Schiff
fahrt nöthigen Waffers der Jhna Statt findet, ist die Negierung befugt, hohe 
Geldstrafe oder Schließung der Schleüsen auf Kosten der Gutsherrschaft anzuordnen. 
Die Schleüsen werden außerdem so eingerichtet, daß ein Durchfahren Mit Kähnen 
nicht möglich ist. Die beiden Schleüsen sollen, die eine oberhalb her neuen 
Fürstenflagger Schleüse liegend, das bei Fluthen überflüssige Wasser durch den 
Mittelgraben der Krampe direct; die andere unterhalb der neüen Schleüse 
liegend, das Waffer dem Flankengraben, und durch diesen unmittelbar dem Damanlch 

zuführen.
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Gegen Gewährung der Erlaubniß zur Anlegung dieser Schleüsen nebst Gräben 
entsagt das Dominium Fürstenflagge allen Ansprüchen auf Erhöhung des rechten 
Jhna-Ufers, sowie allen Ansprüchen auf Durchstechung des linksseitigen Trödelweges.

Schon in dem Erbzinscontract von 1754 ist ausgesprochen, daß bedeutende 
Gräben zur Abführung des überflüssigen Jhnawassers angelegt seien; das zur 
Unzeit über die Ufer eines Flusses tretende Waffer ist aber selbstredend mindestens 
überflüssig, wenn dasselbe wie hier angränzende bedeütende Wiesenflächen über
schwemmt und große Verluste der Besitzer herbeiführt (die Einnahme der Wiesen
pacht, mit Ausnahme der Schweizerei, schwankt in Fürstenflagge vom höchsten bis 
zum niedrigsten Ertrag seit 1843 um mehr als 3000 Thlr.). Gegen die Zeit, wo 
die Stromregulirung der Jhna ausgeführt wurde, — seit 1835, — sind die Ver
hältnisse durchaus andere geworden, besonders dadurch, daß das mehrere tausend 
Morgen große Elsbruch, welches früher gegen das andringende Waffer Schutz ge
währte und daffelbe aufhielt, jetzt zu Wiesen gerodet ist. Die vorhandenen Gräben 
reichen zur Abführung des übertretenden Waffers um so weniger hin, als alle 
Gräben und WafferLüfe dieser jetzt ungeheüren Wiesenfläche der Laake, und so 
dem Golnower Gränzgraben zugeführt sind; der Golnower Gränzgraben bei ihm 
mangelnder Vorfluth durch seine Mündung in die ganz verschlammte und zuge
wachsene Krampe und den Königskanal (*)  aber nicht hinreicht, die andringende Waffer- 
masse abzuführen, die nun gezwungen ist, ihren Weg über die Fürstenflagger Wiesen 
zu nehmen. Es muß hierbei angeführt werden, daß eine Verwallung gegen Golnow, 
die bei der großen Längenausdehnung des Gutes Fürstenflagge — ca. 7, Mle. — 
und dem gänzlich fehlenden Material nur mit einem sehr großen Kostenaufwande 
ausgeführt werden könnte, und, selbst ausgeführt, bei dem 19 Fuß mächtigen Torf
lager, auf dem der Wall angelegt werden muß, den Zweck wol nicht erreichen dürfte; 
das Raümen des verschlammten Flußbettes der Krampe, und besonders des min
destens 5 Ruthen breiten Königskanals aber, wenn überhaupt ausführbar, unendlich 
viel kostspieliger sein würde, als die Anlage der vorgeschlagenen Schleüsen. Der 
einzige Weg, auf dem der Zweck erreicht werden kann, ist die vorgeschlagene directe 
Verbindung der Jhna mit der, nach Nivellement, 4 Fuß tiefer liegenden schiffbaren 
Krampe, die unmittelbar in das Pfaffenwaffer, und die Verbindung der Jhna mit 
dem Flankengraben, der alle Krümmungen der Jhna vermeidend, mit bedeütendem Ge
fälle und ganz gerade in den Damansch führt, um so mehr, als die Anlage noch 
weiterer Gräben in Fürstenflagge nntzlos und aus anderen Gründen nicht rathsam 
erscheint.

(*) Der Königskanal heißt auf der Generalstabskarte und allen von dieser abgezeichneten 
Landkarten „Fürstenstaggescher Kanal". Zwischen dem östlichen Theil des Königskanals und 
der obern Krampe liegt der Ort „Wardell" genannt.

Durch die oben aufgestellten Bedingungen, unter denen Lieutenant v. Troschke 
die Erlaubniß nur beansprucht, glaubt er allen Einwendungen begegnet zu sein, 
welche in schifffahrtspolizeilicher Hinsicht zur Berücksichtigung kommen dürften. Die 
Wiesenbesitzer beider Ufer der untern Jhna werden, so meint er, ihre vollste Zu
stimmung dazu geben, wenn einer der Adjacente» auf seine Kosten und Gefahr 
eine Arbeit unternehmen will, deren Nutzen von ihnen selbst anerkannt ist, und 
ihnen allen in eben demselben Maaße, als dem Gute Fürftenflagge, zu Gute kommt.

Wafferbau-Jnspector Gärtner, zur gutachtlichen Aüßerung über die Anträge 
des Lieut. v. Tr. veranlaßt, meinte, indem er sich auf seinen Bericht vom IL Mai 
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1849 bezog: Es käme nur darauf an — 1) solche Sicherheit- und Controlmaß- 
regeln zu treffen, daß ein unbefugtes Offnen der Schleusen nicht zu befürchten sei, 
und 2) sich der Zustimmung der sämmtlichen Adjacenten zu versichern, damit diese 
Angelegenheit bleibend erledigt werde und nicht späterhin neue Einsprüche und 
Schwierigkeiten zu erwarten seien. Zu 1) müßte etwa (um von dem jetzigen 
Antragsteller abzusehen, und auch künftige unbekannte Besitzer der qu. Schleüsen 
zu berücksichtigen) ein von der König!. Regierung auf Kosten der Interessenten 
anzuschaffendes, kunstreich gearbeitetes Vorhängeschloß angewendet werden, deffen 
einen Schlüffe! der Kreislandrath, den andern der Wasserbaubeamte aufzubewahren 
habe, und der nur auf die polizeiliche Bescheinigung, daß das Waffer der Jhna 
einen bestimmten, am Pegel der Schleüse festzusetzendeü hohen Wasserstand über
steige, dem Stromaufseher zu übergeben wäre. Die Contrôle würde, außer den 
sämmtlichen Bau- und Polizeibeamten, am sichersten dem zunächst betheiligten, d. h. 
dem schifffahrttreibenden Publikum in der Art zu überlassen sein, daß dem Gol- 
nower Schiffergewerk von den getroffenen polizeilichen Bestimmungen amtliche 
Mittheilung mit der Aufforderung zu machen wäre, jeden bemerkten Contraventions - 
fall zur Anzeige zu bringen. (Bericht vom 5. Juli 1849.)

Kreislandrath v. Bismarck erhielt nun den Auftrag, die sämmtlichen Adja
centen über das Troschkesche Project der Anlegung zweier neüen Schleüsen an der 
Jhna bei Fürstenflagge zu hören (Regierungs-Verf. vom 28. Juli 1849). Der 
Landrath zog zunächst das Gutachten des Magistrats zu Golnow ein, da die Bürger 
der Stadt theils als Grundbesitzer, theils als Schifffahrttreibende bei dem Projette 
am meisten betheiligt sind. Der Magistrat hielt es jetzt nicht an der Zeit, die 
Ansicht der Grundbesitzer über das fragliche Project einzuziehen, da die schwebende 
Gemeinheitstheilung eine Umlegung und Vertauschung der an der untern Jhna 
belegenen zur Stadt Golnow gehörigen Wiesengrundstücke herbeiftthren werde, 
unb somit die künftigen Besitzer zu hören sein dürften, was selbstverständ lich für 
jetzt unmöglich sei. Der Magistrat jedoch schloß sich der Erklärung der Schifffahrt
treibenden an, die gegen jede weitere Schleüsenanlage in den Ufern der Jhna Ein
spruch erhoben (Bericht vom 28. August 1849). Als Gründe ihres Protestes führten 
die Schiffer Folgendes an: Fürstenflagge hat bereits eine in neürer Zeit angelegte 
Schleüse, welche die Jhna mit dem Mittelgraben verbindet, und somit eine Waffer- 
verbindung herstellt. So lange diese Schleüse besteht (seit 1832) haben wir die 
gerechteste Klage darüber zu führen gehabt, da einmal dadurch das Waffer der Jhna 
entzogen wird, anderntheils sich durch dieselbe der überwiegende Nachtheil herausstellt, 
daß zu allen Zeiten oberhalb der Schleüse ein Versandung dergestalt eintritt, daß 
selbst die kleinen Jhnafahrzeüge — Heiler — beladen nicht passiren können, noch 
viel weniger die großen — Bodden und Kähne. Diese Versandung wird nur durch 
den vielfachen Gebrauch der Schleüse herbeigeführt, und wenn nun, so viel uns 
bekannt, auch Bestimmungen hierüber bestehen, so wissen wir doch aus Erfahrung, 
daß geschleüset wird, wenn Fürstenflagge in seinen Gräben Wasser gebraucht, und 
dieser Fall tritt besonders seit Anlage des Kalkofens auf dem Gute jetzt mehr wie 
früher ein, da der Transport des Rohmaterials und des Fabrikats so lange das 
Wasser offen ist, fortdauert. Hieraus erhellet nun genugsam, daß die schon jetzt 
vorhandene Schleüse zum großen Nachtheil für die Jhnaschifffahrt ist, indem sie 
der Jhna mehr Wasser entzieht, als ihre eigentliche Bestimmung erheischt, und ferner 
hierdurch fortwährend Versandungen herbeigeführt werden, welche uns im Betriebe 
der Schifffahrt bedeütend stören. Wenn nun schon diese eine Schleüse so nach- 
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theilig auf den Wasserverkehr einwirkt, so können wir folgerecht daraus schließen, 
daß wenn noch zwei Schleusen angelegt werden, der Jhna nicht nur um soviel 
mehr Wasser entzogen wird, sondern auch die Versandung um so größer wer
den muß, da überall Triebsand ist, und dieser der Wasserströmung folgt  
Anlangend das Hochwasser, so hat die Erfahrung gelehrt, daß dasselbe in der Ge
gend, wo die Schleuse vorhanden ist und die beiden neüen angelegt werden sollen, 
nicht Übertritt, sondern nur in der Gegend bei Vorwerk Höfe, wie dies selbst bei 
dem ungewöhnlich hohen Wasser 1845 der Fall war. Halten wir dieses fest, so 
dürfte hieraus zu folgern sein, daß die Gutsherrschaft Fürstenflagge wol schwer
lich in den Fall kommen dürfte, das Hochwasser an der bezeichneten Stelle aus 
der Jhna ableiten zu dürfen, wozu unter solchen Umständen auch gar keine Ver- 
anlaffung vorhanden ist. (Erklärung vom 22. August 1849).

Die Sache ruhte eine Zeitlang. Inzwischen war die Separation der Gol- 
nower Feldmark der Hauptsache nach zur Ausführung gelangt und damit die Ge
legenheit gegeben, mit den Adjacente» der untern Jhna zu verhandeln. Landrath 
v. Bisniarck wurde veranlaßt, dies womöglich persönlich zu thun und den Lieut. 
v. Tr., nach dessen Wunsche zuzuziehen. Um ungegründeten Einwendungen zu be
gegnen, seien die Interessenten vorweg darauf merksam zu machen, daß die Absicht 
im Wesentlichen nur dahin gehe, die nachtheiligen Folgen zu beseitigen, welche die 
durch die Anlegung des Leinpfades, auf dem rechten Jhnaufer herbeigeführte Ver
änderung in den natürlichen Vorfluthverhältnissen der Jhna auf die zum Gute 
Fürstenflagge gehörigen Wiesengrundstücke gehabt hat, daß zu dem Ende der Fach
baum der Schleüsen ziemlich hoch gelegt und deren Benutzung nur bei ungewöhnlich 
hohem Wasserstande gestattet, die Concession auch an solche Bedingungen geknüpft 
werden solle, welche geeignet sind, die Schifffahrt und die Adjacenten gegen jede 
vorschriftswidrige Benutzung der Schleüsen zu sichern. (Vers, vom 9. Decbr. 1849.) 
In dem, auf den 15. April 1850 anberaumten, Termine waren von den Interessen
ten 71 erschienen, welche, mit Ausnahme des Gutsbesitzers v. Petersdorf, auf Carls
hof, und des Erbpächters Redlin, Besitzer des Vorwerks Höfe r. d. Jhna, einstim
mig sich gegen die beabsichtigte Schleüsen-Anlage erklärten, was auch von Seiten 
des Landraths v. Bismarck in dem Berichte (vom 30. April 1850) geschah, womit 
er die protokollarische Erklärung der Adjacenten einreichte. Hiernach trug die Königl. 
Regierung Bedenken, zu den mehrgenannten Schleüsen-Anlagen den landesherrlichen 
Consens zu ertheilen. Die Versagung dieser Erlaubniß, so bemerkte die Königl. 
Regierung in dem Erlaß an den Lieut. v. Tr., werde weniger in Bezug auf die 
Nachtheile, welche dadurch möglicher Weise der Schifffahrt auf der Jhna erwachsen 
könnten, als mit Berücksichtigung der großen Verantwortung geboten, welcher das 
Regierungs-Collegium den Nachbarn des Gutes Fürstenflagge gegenüber ausgesetzt 
sein würde, wenn in Folge des durch die qu. Schleüsen herbeigeführten unregel
mäßigen Wasser-Andrangs und der möglichen Beschädigung oder Zerstörung der 
Schleüsen das bedeütende W esen-Areal der Adjacenten Beschädigungen erleiden 
sollte. (Bescheid vom 1. Juni 1850.)

Nach Jahr und Tag trat der Besitzer von F. mit der Aüßerung hervor, daß 
er den Beschluß der Adjacenten in dem, am 15. April 1850 von dem Landratb 
v. Bismarck abgehaltenen, Termine nicht, als einen freien, selbsteigenen der Anwesen
den anerkennen könne, da es einem der Theilnehmer, der sich als alleiniger Wort
führer aufgeworfen habe, gelungen sei, die Versammlung, welche meist aus kleinen 
Seiiten bestanden habe, durch Verdächtigungen allerlei Art davon abzuhalten, sich 
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dem Urtheil des Herrn v. Petersdorf und des Herrn Redlin anzuschließen. Lieut. 
v. Tr. bat, dem Wasserbau-Jnspector Exner (Amtsnachfolger von Gärtner) den 
Auftrag zu geben, bei Gelegenheit seiner Dienstreise auf der Jhna an Ort und 
Stelle sich von der Wahrheit alles dessen zu überzeugen, worauf er (v. Tr.) seinen 
Antrag auf Erbauung der zwei Schleüsen begründet habe und das technische Gut- 
achten dieses Sachverständigen darüber zu erfordern, ob der von den Adjacenten 
erhobene Widerspruch Berücksichtigung verdiene oder nicht. (Eingabe vom 24. Juni 
1851.) Gegen diesen Antrag ließ sich nichts einwenden, daher denn auch rc. Exner 
den Auftrag erhielt, sich einer örtlichen Untersuchung der Jhna-Wiesen bei F. zu 
unterziehen. (Dekret vom 2. Juli 1851.) Exner erstattete seinen Bericht nach 14 
Tagen. Derselbe enthält viele Thatsachen und Gesichtspunkte, die früher nicht 
berührt sind. Er lautet, wie folgt: —

Das Gut F., dessen Ländereien früher durchaus Bruchland gewesen, nun
mehr aber zum größten Theil aus sehr ergiebigen Wiesen bestehen (S. 340), 
leidet in den Sommermonaten haüfig an zu vielem Waffer, während im Winter 
der Überstau ein Bedürfniß für dasselbe ist, indem ohne einen solchen die Gras
narbe durch den Frost gehoben wird und ausfriert. Eine zweckmäßige Bewirth- 
schaftung dieses Gutes erfordert demnach — einmal, zur Ableitung des zu vielen 
Wassers im Sommer geeignete Abzüge, anderer Seits aber Anstalüm zur Bewässe
rung für die Winterzeit. Der Untergrund dieser Ländereien ist überall ein bis 
20 Fuß mächtiges Torfmoor, daher eigentliche Quellen hier nicht vorhanden sind, 
und die Überstauung nur durch wildes Wasser erfolgt, welches bei mehr als 
mittlern! Wasserstande der Jhna über deren Ufer tritt, tnbem der Wasserspiegel 
in diesem Fluß alsdann um mehr als 2 Fuß höher liegt, als jene Wiesen. Ein 
solches Übertreten erfolgt jedoch nicht überall, sondern bei einem Wasserstande von 
3 Fuß am Golnower Pegel, welcher Wasserstand am Tage der Besichtigung Statt 
fand, nur auf etwa 7< Mle. Länge von der Golnow-Fürstenflagger Gränze gegen 
Golnow zu, sonst aber bei Hochwasser auch oberhalb der Vorwerke Höfe an ver
schiedenen Stellen, also in größerer Nähe der Stadt. Von Golnow nach jenen 
Höfen führt eine Dammstraße, in welcher zum Durchlässen des übertretenden 
Hochwassers mehrere Fluthbrücken vorhanden sind, die haüsig, und zum Theil selbst 
im letzten Frühjahr zerstört worden, woraus sich auf eine nicht unbeträchtliche 
Wassermasse hier schließen läßt. (*)  Alles dieses Wasser drängt sich gegen die F. 
Gränze hin und zog in früheren Jahren einer Schlänke zu und durch dieselbe über 
F. und weiterhin über Stettiner Territorium zum Theil nach dein Damansch ab. 
Da indessen eine vollständige Entwässerung auf diese Weise wol nicht erfolgte, 
so wurde gemeinschaftlich von der Stadt Golnow und dem Donnnium F. ein Ab
zugsgraben der F. Gränze entlang, der s. g. Gränzgraben, bis zu deut Flusse 
Krampe angelegt, welcher nunmehr alles aufgenommene wilde Jhnawasser in jenen 
Fluß, dessen Wasserspiegel gewöhnlich um einige Fuß tiefer liegt, als der in der 
Jhna ist, abführen sollte Allein das sehr geringe Gefälle in der Krampe ver-

(’) Der Höfendamm beginnt am Fuße der Brandrieger Höhen und steht senkrecht auf der 
Flußlinie der Jhna, die er iioo Ruthen unterhalb der Stadt erreicht. An dem Damme ist 
der Anfangspunkt des Torfgrabens, welcher in verschiedenen gebrochenen Linien durch die 
Golnower Wiesen zieht und am Südrande der Tollen Heide vorbei, dem F Etablissement 
Bierhorst gegenüber, in den Golnower Gränzgraben von F. ausgeht. Er ist auf der General
stabskarte, sehr schwach, angegeben, jedoch ohne Namen.
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hinderte dies, und da der N. und NW. Wind direct über das Große Haff und 
das Pfaffenwasser auf die Mündung derselben steht, so drängt er das Pfaffen
wasser in der Krampe bis zu jenem Gränzgraben hinauf und macht den Waffer- 
abzug aus demselben unmöglich. Auf diese Weise erfüllte der Gränzgraben seinen 
Zweck nicht, daher der Besitzer von F. sich veranlaßt fand, durch Umwallung seine 
Ländereien gegen das über die Golnower Feldmark herandrängende wilde Wasser 
zu schützen, wozu er nach Tit. VIII., §. 102 A. L. R. befugt war, indem es darin 
wörtlich heißt: „Gegen das außerhalb der ordentlichen Kanäle und Gräben wild 
„ablaufende Wasser ist ein jeder Eigenthümer seine Grundstücke zu decken wohl 
„befugt." Diese Verwallung ist aber ein directes Hinderniß geworden für die 
wettere Fortbewegung des von der Jhna herabtretenden Wassers und weil bei dem 
fortwährenden NW. in diesem Jahre (1851) die Krampe gar keinen Abfluß ge
währt, im Gegentheil das Pfaffenwasser bis auf die Golnower Feldmark hinauf
führt, so sind gegenwärtig (Juli 1851) die Wiesen dieser Feldmark in einer Flächen
ausdehnung von mehreren Tausend Morgen vollständig versumpft. Es ist ein 
trauriger Anblick, das prächtige Gras dieser Wiesen, welches nach Aussage von 
Sachverständigen auch ein vortreffliches Futter sein soll, noch gegenwärtig (Juli 
1851) einige Fuß hoch im Wasser und ungemäht zu sehen, indem der weiche Grund 
die Arbeiter nicht trägt, und noch weniger Wagen und Pferde. Das Dominium 
F. hat indessen seinen Zweck erreicht. Die Wiesen dieser Feldmark sind, so weit 
die Verwallung ausgedehnt worden, gegenwärtig trocken, bereits überall gemäht 
und die Nachmaht theilweise schon wieder kräftig herangewachsen. Der Contrast 
in Betreff der Nutzung der F. Wiesen und der der Feldmark Golnow ist demnach 
ein augenfälliger. Allein das Dominium F. hat die Verwallung nicht auf alle 
seine Ländereien ausdehnen können, namentlich ist das Torfbruch dieser Feldmark, 
welches an dem oben erwähnten Gränzgraben in einer Länge von 600--700 
Ruthen sich hinzieht, gegen den Wasserandrang nicht gesichert, daher die Werbung 
dieses Materials erschwert und theilweise unmöglich gemacht wird, wodurch aber 
für das Dominium ein erheblicher Verlust erwächst, und zwar ein um so größerer, 
da es seinen Torf nicht als rohes Material veraüßert, sondern zum Betrieb seiner 
ausgedehnten Kalkbrennerei nothwendig hat und hoch verwerthet. Doch auch für 
die umwallten Wiesen der Feldmark F. sind die versumpften der Feldmark Golnow 
ein gefährlicher Nachbar. Das Wasser steht auf den letzteren bis zu 2 Fuß über 
jene hinaus, daher es nur einiger Stunden Arbeit zur Nachtzeit bedarf, in dem 
von leichtem Torfgrund aufgeworfenen Wall eine hinlänglich große Öffnung zu 
schaffen, um auch die F. Wiesen theilweise in einen, den Golnower gleichen Zustand 
zu versetzen und dem Besitzer derselben einen unberechenbaren Schaden zuzufügen, 
der für ihn um so empfindlicher sein würde, als auf die verpachtete Grasnutzung 
hier eine bedeütende Milchwirthschaft basiret ist.

Ein solcher Zustand aber, in welchem sich gegenwärtig die Golnower Wiesen 
befinden, steht unter allen Umständen auch für die F. in nicht entfernter Aussicht, 
da die Verwallung derselben, auf Torfgrund angelegt, von Jahr zu Jahr sich 
senkt uiiD in kurzer Zeit ganz verschwunden, nun aber mit großen Kosten und 
theilweise wol gar nicht wieder herzustellen sein wird. Es ist daher sehr natürlich, 
daß das Dominium F. auf Mittel sinnt, wie der Versumpfung der Golnower 
Wiesen vorgebeügt werden könne, um auf diese Weise indirect seine Wiesen gegen 
ähnliche Zustände zu sichern. Das anscheinend am meisten geeignete dieser Mittel 
dürfte eine Vertiefung und Raümung der Krampe sein, damit dieselbe bei ihrem



896 Der Naugarder Kreis.

niedrigen Wasserstande das, aus der um einige Fuß höher liegenden Jhna über
tretende Wasser aufnimmt und abführt, und wenn es möglich wäre, diesen Zweck 
zu erreichen, dann würde für die zwischen beibe» Flüssen liegenden Wiesenländereien 
eine Berieselung der vollständigsten Art ausgesührt werden können. Allein die 
Ausmündung der Krampe ins Pfaffenwasser liegt so ungünstig wie nur immer 
möglich, indem, wie bereits angeführt, der NW. Wind über Haff- und Pfaffen- 
waffer direct darauf zusteht, daher hier eine Entwässerung jener Wiesenländereien 
nur in den seltenen Fällen bei O. und Winden geschehen kann. Es muß 
demnach auf andere Mittel gesonnen werden, den beabsichtigten Zweck zu erreichen 
und hat das Dominium F. dahin seinen Vorschlag gemacht, das Übertreten des 
Wassers aus der Jhna auf die Golnower Wiesen in den Sommermonaten über
haupt zu verhindern, indem der Wafferspiegel in jenem Fluß soweit es nöthig ist, 
gesenkt werde (*),  nachdem es früher eine Erhöhung der Ufer desselben beantragt 
hatte. Von jenem frühern Anträge ist das Dominium angeblich durch nachstehende 
Gründe zurückgeleitet worden, nämlich: — Den Golnower Wiesen ist eine Über
stauung in den Wintermonaten eben so Bedürfniß, als den Wiesen von F. Eine 
Erhöhung der Jhna-Ufer würde aber das Übertreten des Wassers im Herbst und 
Winter ebensowol als im Sonuner verhindern und die Golnower Wiesen seines 
wohlthätigen Einflusses für die Winterszeit berauben. Überbeut würben bie bies- 
seitigen Wiesenbesitzer, bereit Anzahl eine sehr bebeütenbe ist, nur schwer bahin zu 
vermögen sein, bie Anlage eines Üferbamms auf ihren unmittelbar am Fluß unb 
zwar ziemlich hoch gelegenen Wiesen (**)  sich gefallen zu lassen, unb enblich würbe 
ber auf biese Weise verminberte Abfluß aus ber Jhna ein Heben bes Wasserspie
gels berselben herbeiführen unb eine kostspielige Ufererhöyung mit vielseitigen Einsprüchen 
von Seiten ber Besitzer auf weite Strecken hin nothwendig machen. Das Domi
nium schlägt demnach vor, im Sommer einen Theil des Jhna-Wassers zur Seite 
durch zwei Schleüsen abzuziehen und dasselbe in einem besondern Kanal, ziemlich 
parallel mit der Jhna, in den Damansch, wohin auch jene mündet, abzuführen. 
Es werden sich demgemäß nachstehende Fragen aufstellen lassen: —

1) Wird durch solche Abzugsschleüseu der beabsichtigte Zweck erreicht werden? 
— 2) Dürften dadurch nicht andere Jnconvettienzen entstehen, namentlich die In
teressen Anderer gefährdet werden? — 3) Werden die Kosten dieser Schleüsen, ihrer 
Unterhaltung und Beaufsichtigung nicht verhältnißmäßig zu hoch aus fallen und wird 
bei alledem die Unterhaltung rc. nicht zu unsicher und umständlich sein?

Was nun die Frage zu 1 betrifft, so wird sich nicht leugnen lassen, daß 
ein vermehrter Abzug des Wassers aus der Jhna ein schnelleres Senken des Waffer- 
spiegels in derselben zur Folge haben muß (***);  daß also auf diese Weise das 
Übertreten des Wassers über seine Ufer verhindert werden kann unb zwar nach 
Belieben, insofern ber Seitenabzug burch Schleüsen nach Erforbern zu reguliren ist.

Zur Frage 2 muß zunächst untersucht werben, wie bie fernere Abführung 
bes Wassers erfolgen soll. Das Dominium F. schlägt hierzu ben s. g. Flanken- 
graben vor, einen Wasserlauf, welcher ca. 609 Ruthen abwärts ber Jhna-Münbung 
ebenfalls in beit Damansch fällt. Dieser Graben nimmt auf F. Territorium seinen

O D. h. es muß die Jhna vertieft werden. (") Der Deich müßte ziemlich entfernt 
vom Ufer angelegt werden. (** ’) Hauptsächlich für den Theil der Jhna von den Schleüsen 
bis zur Mündung.
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Anfang und ist weiterhin durch Bruchland geführt, welches zur Stettiner Kämmerei 
gehört. Seine Ufer liegen gegenwärtig ungefähr 2 Fuß tiefer, als die der Jhna, 
daher sie nothwendiger Weise durch Verwallungen erhöht werden müssen, insofern 
das abzuführende Jhnawasser die angränzenden Ländereien nicht überstauen und 
dieselben versumpfen soll. Da nun der Flankengraben sür den beabsichtigten Zweck 
vertieft und erweitert werden müßte, außerdem aber die Nothwendigkeit noch vor
handen sein möchte, zur Aufnahme des Sickerwaffers Außengräben anzulegen, so 
würde die für die Verwallung erforderliche Erde allerdings gewonnen werden kön
nen. Sollte der Flankengraben gegenwärtig zur Aufnahme von Bruchwafser mit 
benutzt werden, wie dies sehr wahrscheinlich ist, so dürsten an den Einmündungen 
der betreffenden Zuleitungsgräben Siele anzulegen sein, welche sich von selbst 
schließen, sofern der Wafserstand im Flankengraben höher als der in jenen Zulei
tungsgräben ist, sich aber von selbst öffnen, wenn der umgekehrte Fall eintritt. Auf 
diese Weise würde für die anstoßenden Ländereien durch die Verwallung kein Nach
theil, im Gegentheil der Vortheil entstehen, daß hier zu jeder Zeit trockene Wall
wege vorhanden sein werden. Wenn die anzulegenden Abzugsschleüsen geschlossen, 

der Wasserabfluß aus der Jhna nach dem Flankengraben hin also gehemmt ist, 
wird der Wasserstand in diesem Graben sich soweit herabsenken, daß auch aus den 
überstauten Wiesen der Stadt Golnow ein Abzug dahin erfolgen und durch ihn 
also eine Entwässerung derselben geschehen kann. Der gehörig vertiefte, erweiterte 
und verwallte Flankengraben dürfte denlnach für jene Wiesen großen Nutzen und 
überhaupt das einzige Mittel gewähren, dieselben in Kulturstand zu versetzen, indem 
nach der Krampe hin eine solche Entwässerung wie erwähnt zu unsicher ist.

Eine Ableitung des Jhna-Wassers nach dem Dammschen See hin, etwa bei 
Gr. Hünerberg vorüber und durch den dortigen s. g. Mittelgrabeu möchte mit 
weniger Kosten und vielleicht bequemer, auch insofern zweckmäßiger auszuführen 
sein, als hier die N., W. und O. Winde einen Rückstau nicht bewirken können, 
wogegen allerdings die S. Winde über den ganzen Dammschen See gegen die 
Mündung direct anstehen. Allein da diese Ableitung linksseitig der Jhna Statt 
finden würde, so könnte die Entwässerung der rechtsseitig an der Jhna gelegenen, 
versumpften Wiesen von Golnow nicht mit bewirkt werden. Die von dem Domi
nium F. in Vorschlag gebrachte Anlage von Abzugsschleüsen hat bei den Golnower 
Wiesenbesitzern entschiedenen Widerspruch gefunden und zwar aus dem Grunde, weil 
von ihnen die Besorgniß gehegt wird, daß jenes Dominium das zur Überstauung 
ihrer Wiesen im Winter erforderliche Wasser zu entziehen beabsichtige. Eine solche 
Besorgniß ist nicht ganz ungegründet. Das Dominium F. will die qu. Schleüsen 
im Winter zur Bewässerung seiner Wiesen benutzen, also auch zu jener Jahreszeit 
der Jhna Wasser entziehen, wodurch der Wasserspiegel derselben sich alsdann eben
falls senken und ein Überströmen über die Ufer vielleicht nicht mehr Statt finden wird, 
auf welche Weise aber gegenwärtig hauptsächlich die Bewässerung der Golnower 
Wiesen erfolgt. Indessen dürfte es nicht schwer sein, die gegenseitigen Interessen 
hier zu wahren. Die Jhna führt im Herbst und Winter gemeiniglich hinlänglich 
viel Wasser, um damit nach und nach alle jene Wiesenländereien unter Wasser zu 
setzen. Wenn nun das Dominium F. hierzu die neu anzulegenden Abzugsschleüsen 
benutzt, so würden anderer Seits die Wiesenbesitzer von Golnow denselben Zweck 
durch einige, an passenden Stellen angebrachte Grundablässe, s. g. Mönche, wie 
dieselben zum Ablassen der Fischteiche angewendet werden, erreichen können, und 
möchten nur diejenigen dieser Besitzer sich im Nachtheil befinden, deren hochgelegene

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 113
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Wiesen unmittelbar an der Jhna, und zwar an denjenigen Stellen befindlich sind, 
woselbst das Übertreten des Wassers erfolgt, indem hier eine fortwährende Über
rieselung Statt findet, ohne daß das Wasser zum Stillstehen gelangt und sumpfige 
Stellen bildet. Allein ein solches andauerndes Überstauen wird aus strom
polizeilichen Rücksichten mit der Zeit unter allen Umständen beseitigt werden müssen, 
indem dadurch die Uferbefestigung leidet.

Was nun endlich die Frage 3 betrifft, so hat sich das Dominium F. erboten, 
jene Ablaßschleüsen auf eigene Kosten auszuführen. Dagegen werden die Golnower 
Wiesenbesitzer gemeinschaftlich die Grundabläffe zur Bewässerung ihrer Wiesen zu 
errichten haben. Die Raümung, Erweiterung und Umwallung des Ableitungs
grabens, welcher eines Theils dazu dienen soll, das überflüssige Wasser der Jhna
zu entziehen, anderer Seits aber das zur Winterüberstauung der Wiesen vorhandene 
Waffer im Frühjahr sowol von den F. als den Golnower Wiesen nach dem
Damansch abzuführen, soweit dies durch die Krampe nicht bewirkt wird, dürfte ge
meinschaftlich von F. und Golnow zu bewerkstelligen sein. Bei dem großen Werthe 
des betreffenden ausgedehnten Wiesen-Complexus möchte der Vortheil einer durch 
diese Anlage erzielten Melioration anscheinend den Kostenaufwand hinlänglich recht
fertigen. Ob sich aber der beabsichtigte Zweck vollständig wird erreichen lassen, 
darüber ein bestimmtes Urtheil abzugeben, werden genauere Untersuchungen und 
Ermittelungen, namentlich auch Nivellements, noch erst erforderlich sein. Endlich ist 
von den städtischen Wiesenbesitzern die Erklärung abgegeben worden, daß sie die 
von dem Dominium F. gestellten Bedingungen über einen zu setzenden Markpfahl an 
den Schleüsen und über die Zeit des Öffnens derselben nicht für sicher genug er
achteten; indessen muß hier bemerkt werden, daß im Interesse der Schifffahrt ein 
genaues Reglement wol entworfen und das Öffnen und Schließen der Abzugsvor
richtungen keineswegs den Adjacente» überlassen, sondern von der Staatsregierung 
geleitet und beaufsichtigt werden würde, wodurch also jene Besorgnisse ihre Erledi
gung finden möchten. (Bericht vom 18. Juli 1851).

Dem Landrath v. Bismarck wurde der vorstehende Bericht zur Kenntnißnahme 
und zur Äußerung darüber vorgelegt, ob überhaupt und event, mit welcher Maß
gabe den Anträgen des Dominiums F. wegen der Schleüsenanlagen Statt zu geben 
sein dürfte. (Verf. vom 8. August 1851). Inzwischen reichte Lient, v. Tr. eine neüe 
Vorstellung ein, in welcher er wiederholt um den Consens zur Ausführung seines 
Schleüsenprojects bat, ohne, mit Ausnahme von Historischem, zur Sache Technisch- 
Reües vorzutragen. Doch berichtete er, daß die Befürchtungen, welche rc. Exner 
über mögliche Überfluthungen ausgesprochen, sich bald und zwar 14 Tage nach 
dessen Anwesenheit in F. zur Wirklichkeit geworden seien. In Folge des starken 
Regens am 31. Juli 1851, wo die Jhna am Golnower Pegel auf 4 Fuß gestiegen, 
sei die ganze Wassermasse auf die bereits bis 2 Fuß überschwemmten Golnowschen Wiesen 
getreten; sie habe an verschiedenen Stellen die F. Wälle gesprengt und sei nun 
ungehindert über die ganze Feldmark von F. geströmt. Alle Versuche, noch einmal 
Herr des Wassers zu werden, seien gescheitert, ja man habe die darauf zielenden 
Arbeiten sogar absichtlich einstellen müssen, als das Heben des Walls selbst ein 
Wegreißen desselben auf weitere Strecken befürchten ließ. In Zeit von 12 Stun
den wären sämmtliche Grundstücke der Feldmark F. mehr als 1 Fuß unter Waffer 
gesetzt worden. Der Schade, der dadurch verursacht worden, möge darnach be
messen werden, daß von den 3V, Millionen Torf, welche in diesem Jahre, 1851, 
gestochen waren, noch Ende Novembers mehr als die Hälfte naß auf dem Moore



Stadt Golnow. — Die Jhna als Wasserstraße. 899
>id i jaii, . i v

stehe und aus diesem Grunde nicht habe abgefahren werden können. Ungleich 
größer würde der Schade gewesen sein, wenn die Überschwemmung vor Beendigung 
der Vormahd eingetreten wäre. Selbst nach landschaftlicher Laxe erzeüge F. jähr
lich 35.982 Ctr. Heü. Alles dieses Heü, mit Ausschluß etwa von %, welches auf 
dem Gute selbst verfüttert werden könne, werde von kleinen Leüten geworben, die 
aus mehr als 30 Ortschaften, oft 5 bis 6 Meilen entfernt, nach F. kommen. Die 
dürftigen Wirthschaften dieser Leüte, etwa 300 an der Zahl, seien auf diesen Zu
schuß an Futter basirt, sie seien es zuerst, welche Zeit, Miihe und Kosten verlieren, 
während der Gutsherrschaft das traurige Recht bleibt, sich bezahlt zu machen, wenn 
auch das Futter verdorben oder weggeschwemmt ist, da keine Gewähr dafür über
nommen werden kann. Der Schaoe, der das Gute trifft, zeigt sich dann später in 
der Schwierigkeit, die Pacht einzutreiben und in den folgenden Jahren dadurch, 
daß der Pachtzins bei dem Kleimnuth der Leüte bedeütend herabgedrückt wird. — 
Lieut. v. Tr. berichtet ferner: In früherer Zeit sei das Hochwasser direct in die 
F. Gräben getreten, und zwar nach amtlicher Angabe in solcher Menge, daß einer 
der Gräben allein V« des Jhna-Wassers abzog (Bericht vom 27. September 1829). 
Im Jahre 1832 sind zu Gunsten der Schifffahrt und gegen die Erlaubniß zur 
Anlegung einer Schleüse von 6 Fuß Öffnung an der Jhna beim Mittelgraben, 
sämmtliche Gräben und Wasserlaüfe verlegt, und durch diese Maßregel ist das 
Wasser zum Nachtheil der F. Wiesen gezwungen worden, einzig und allein 
oberhalb F. über die Golnower Wiesen überzutreten uitb zwar zum größten Nach
theil der Uferbefestigung. Durch diese veränderte Leitung des Fluthwassers sind — 
1) die schädlichen Sommer-Überschwemmungen für F. erhöht, und die Abwendung 
derselben gänzlich unmöglich gemacht; und 2) ist dem Gute F. im Winter das 
befruchtende Fluthwasser entzogen. (Eingabe vom 29. November 1851). (*)

(*) Fürstenflagge, Gut und Dorf, 2790 Mg. 90 Ruth, groß (S. 340) bildet zwischen der 
Jhua im S. und der Krampe im N. ein regelmäßiges Parallelogramm, dessen Langseite 1320 
Ruthen, die Knrzseite 440 Ruth. mißt. Begränzt ist das Gebiet gegen O. von dem Gol
nower, gegen W. von dem Stettiner Gränzgraben, jeder 20 Fuß breit. In der Mitte zieht 
der 30 Fuß breite, schiffbare Mittelgraben von der Jhna zur Krampe; an ihm liegen die 
Gebäude von F. und an seinem Südende befindet sich die Schleuse zur Jhna für Butter-, 
Kalk- rc. Kähne. Zwischen dem Mittel- und dem Stettiner Gränzgraven zieht der Stettinei: 
Anfschnittsgraben 10 Fuß breit, doch nur zu 2/s der Gebietslänge; zwischen dem Mittelgrabeu 
und dem Golnower Gränzgraben der Golnower Aufschnittsgraben, ebenfalls 10 Fuß breit, 
durch die Hälfte des Gebiets bis an einen Quergraben, welcher die S. Gränze des Torfftichs 
ausmacht.

" IUU 113* ,

Bald nach Eingang dieser Vorstellung ließ sich eine Stimme vernehmen, die 
an die Fundations-Urkunde der Stadt Golnow von 1268 erinnerte, worin Herzog 
Barnim I. seiner neu gestifteten Stadt das Eigenthum des Jhnaflusses verliehen 
hat, indem sie sich auf denselben Standpunkt stellte, der im Eingang dieses Jhna- 
Artikels bezeichnet worden ist, wonach von einem Dritten keine Änderung an den 
Ufern der Jhna vorgenommen werden darf, ohne, außer der Genehmigung des 
Staats, auch die Zustimmung der, das freie und unbeschränkte Nutzungsrecht be
sitzenden Stadt Golnow eingeholt zu haben. Aus diesem Grunde, so meinte die 
Stimme, würde der Besitzer von F. eigentlich auch die schon bestehende Schleüse 
am Mittelgraben von F. nicht haben anlegen dürfen, die er im Jahre 1832 erbaut 
hat. Zwar wird es gegenwärtig dabei sein Bewenden haben müssen; es dürfte
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jedoch leicht Nachahmer bei anderen, mit ihren Wiesen an die Jhna gränzenden, 
Grundbesitzern finden.

Bis zum Jabre 1718 war das Gebiet von F. im Besitz der Stadt Golnow, 
die aber den größten Theil desselben im folgenden Jahre an den Landesherrn ab
treten mußte, weil sie den rechtmäßigen Besitz nicht genügend nachzuweisen vermogte. 
Im Jahre 1737 machte der damalige Oberforstmeister Bock den Vorschlag der Urbar
machung des Bruchterrains von F., welche 17 Jahre später durch den Hauptmann 
v. Casimir zur Ausführung gekommen ist (S. 341). Die Annahme des jetzigen 
Besitzers von F., daß die zur Erhaltung der Schifffahrt auf der Jhna vorgenom
menen Arbeiten, als: Befestigung der Ufer, Verdämmung der Nebenfließe und Ver
tiefung des Flußbettes, Schuld sind an den haüfigen Überschwemmungen, mit welchen 
seine Wiesen so haüfig belästigt werden, hält die Abstimmung für nicht begründet. 
Im Gegentheil, so meint sie, könne mit ziemlicher Sicherheit behauptet werden, 
daß die Jhna schon längst ihren Weg über einen Theil des F. Territoriums ge
nommen und ihren jetzigen Lauf unterhalb der Gränze dieses Gutes bis zum Da
mansch verlassen hätte, wenn nichts für die Erhaltung der Schifffahrt auf der Jhna 
geschehen sei. Die Ursache der erwähnten Überschwemmungen seien, so meint die 
Abstimmung, hauptsächlich in der Lage von F. und in der Beschaffenheit des 
Bodens zu suchen, und liefere dazu der Erbzinsvertrag von 1754 den besten Beweis, 
in welchen! eine vollständige Verwallung der Entreprise zwischen der Jhna und 
Krampe, und auch an den Ufern dieser Flüffe dem Unternehmer zur Bedingung 
gemacht worden ist. (*)  Man hat dabei auf die Fluthverhältnisse dieser beiden 
vorgenannten Flüsse gar keine Rücksicht genommen; alle Adern, welche das Wasser 
aus den Golnower Wiesen und dem oberhalb gelegenen Terrain nach dem Damansch 
durch das F. Bruch früher führten, wurden von den Gräben der Entreprise recht- 
winklich durchschnitten, und wollte man dasselbe zwingen, auf einem andern, weitern 
und mit geringerm Gefälle versehenen Wege durch den Golnower Gränzgraben 
nach der Krampe zu fließen. Es ist daher nicht zu verwundern, daß F. so haüfig 
und zur Unzeit von Überschwemmungen heimgesucht wird, denen die lockeren, von 
Torf aufgeführten Verwallungen natürlich nicht Widerstand leisten können. Dazu 
tritt noch der Umstand, daß der Besitzer einen Theil des Jahres hindurch Über
schwemmungen nicht entbehren kann, da ohne diese der nur aus schlechtem, un
fruchtbarem Torf bestehende Boden keinen Ertrag liefern würde, der nur mit un
säglicher Mühe von den 6 Vorbesitzern des Lient, v. Tr., und diesem selbst noth- 
dürftig theilweise in Kultur gesetzt worden ist. (**)  Daß der F. Gränzgraben auf 
Golnowscher Seite dann und wann mit der Jhna in Verbindung gestanden hat, 
geht aus den Voracten hervor; jedoch ist jedes Mal, wenn ein Sachverständiger 
dazu gekommen ist, diese Verbindung getadelt und die Vermachung der Durchbrüche 
veranlaßt worden. Die Besitzer haben, wenn sie das Jhna-Wasser benutzen wollten, 
das Ufer durchstochen und den Einfluß wieder verdämmt, wenn ihnen das Wasser 
lästig wurde, und da ihnen die Zudämmung nicht immer vollständig gelungen sein 
mag, so ist wol anzunehmen, daß der F. Graben eine lange Zeit einen Theil des 
Jhna-Wassers ausgenommen hat.

(*) In dem Erbzinsvertrage von 1754 ist das Areal von F. zu 2961 Mg. angegeben, 
nach den Grundsteüer-Veranlagungs-Acten von 1866 um 170,5 Mg. zu groß.

C) Von der hohen Kultur, in welche das beträchtliche Wiesen-Areal von F. versetzt 
worden, gibt die Abschätzung des Ertrages bei der Grundsteüer-Veranlagung Zeugniß, s. S. 340.
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Die Arbeiten, welche zur Erhaltung der Schiffbarkeit des Jhna Flusses seit 
länger als 100 Jahren anfänglich beihülfsweise, dann aber ausschließlich auf Kosten 
des Staats ausgeführt worden, sind demnach nicht ohne wohlthätige Einwirkung 
auf die an den Fluß gränzenden Grundstücke geblieben, und wird es im Interesse 
der betreffenden Grundbesitzer liegen, nicht blos dem Fortgänge dieser Arbeiten 
förderlich zu sein, sondern auch für die Erhaltung der angelegten Werke das ihrige 
nach Möglichkeit beizutragen. Das Geringste, was der Staat hierbei von den 
Adjacenten verlangen kann, wäre: daß auf jedem Ufer ein 12 Fuß breiter Streifen 
hergegeben wird, auf welchem die Uferwerke ausgeführt werden können, und der 
zugleich als Trödelweg zu benutzen sein wird, d. h. ohne den Grundbesitzern das 
Eigenthum, noch die Nutzung dieses Streifens zu entziehen. Die Arbeiten zur 
Erhaltung der Schifffahrt werden sich überhaupt nur ausdehnen dürfen auf: 
— 1) Die Befestigung der beiderseitigen Ufer durch Faschinenwerke, Strauchzaüne 
und Weidenpflanzungen, ohne jedoch die Ufer im Allgemeinen zu erhöhen. Die 
durch Vertiefung des Flußbettes gewonnene Erde muß über die ganze Breite des 
Trödelwegs ausgebreitet werden, um einen festen Uferrand zu gewinnen. — 2) 
Die Beseitigung aller kleinen Durchbrüche, Überfälle und Flußarme im Ufer der 
Jhna durch Verpackung derselben. Wo dies nicht vollständig ausgeführt werden 
kann, ist der Abfluß auf das geringste Maaß zu beschränken. — 3) Die Breite des 
Jhna Flusses von Golnow bis zur Mündung in den Damansch ist nicht unter 5 
Ruthen oder 60 Fuß Breite zwischen den festen Ufern zu beschränken. Dabei wird 
eine Sohlbreite von 21/2 Ruthen oder 30 Fuß mit dreifüßigen Dossirungen zu den 
Seiten genügen. — 4) Die Einführung einer Strompolizei-Ordnung für die Jhna, 
um die Uferbauten vor muthwilligen Beschädigungen sicher zu stellen. (Separat- 
Votum, d. d. Stettin, den 14. December 1851.) Der langen — doch lehrreichen 
Rede kurzer Sinn dieses Votums ist: „Die Anlage zweier neuen Fluthschleüsen 
im rechten Jhna-Ufer zur Be-, bezw. Entwässerung der F.-Wiesen ist ganz unstatt 
haft und kann nicht erlaubt werden, schon die Anlage der schon vorhandenen 
Schleüse hätte nicht genehmigt werden sollen."

Landrath v. Bismarck war in seinem auf die Verfügung vom 8. August 1851 
erstatteten gutachtlichen Bericht der Meinung, daß der Plan des Lient, v. Tr. zur 
Ertheilung des Couseuses noch nicht hinlänglich vorbereitet sei. Um das Wasser 
der Jhna ableiten zu können, sei hinreichendes Gefälle erforderlich. Daß dieses 
vorhanden, sei bisher nicht nachgewiesen; es erscheine vielmehr nach dem Gutachten 
des rc. Exner sehr zweifelhaft, ob die Krampe sich zur Abführung des Wassers 
eigene rc. Zunächst müsse ein vollständiges Nivellement des Flanken- und Mittel
grabens, so wie der Krampe und Jhna, von der Mündung des Mittelgrabens an, 
ausgenommen werden. In Übereinstimmung hiermit habe auch der Magistrat zu 
Golnow eine endgültige Erklärung über den v. Troschkeschen Plan abgelehnt und 
ein Nivellement des Wiesencomplexes verlangt (Bericht vom 15. Februar 1852). 
Ohne diesen Vorschlägen Folge zu geben oder sonstige technische Erörterungen an
zuordnen, erhielt Lient, v. Tr. auf seine Vorstellungen vom 28. Juni und 29. No
vember 1851, unter Bezugnahme auf die, unterm 1. Juni 1850 an ihn erlassene 
Resolution, abermals ablehnenden Bescheid, bei dem das Votum vom 14. December 
1851 maßgebend gewesen ist. (Vers, vom 30. April 1852.) Dieses Votum legt 
einen gewissen Nachdruck darauf, daß die Bestimmungen der Fundations- 
Urkunde von 1268 in Bezug auf das Recht der Stadt Golnow zur 
alleinigen Benutzung der Jhna als Schifffahrtsstraße noch in 
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voller Kraft ist, in Folge desien kein Zweiter über den Fluß in einer Weise 
verfügen darf, wodurch das Schifffahrts-Interesse Abbruch erleiden könnte, ohne sich 
vorher des Einverständnisses versichert zu haben, eine Ansicht, mit der die Rechts
anschauungen des Kreisgerichts zu Naugard übereinstimmen, die des Appellations-, 
gerichts zu Stettin und des Obertribunals aber schnurstracks entgegengesetzt sind, 
wie wir oben in dem Prozeß der Stadt Stargard wider den Besitzer der Dieck
mühle gesehen haben. Lient, v. Tr. indessen schloß sich jener Ansicht an; nach 
einer Intervalle von 15 Jahren trug er darauf an, „daß noch in diesem Jahre 
eine Vermeffung des Jhnafluffes von Golnow bis zur Mündung ausgeführt werde", 
da sich die Stadt Golnow mit ihm vereinigen wolle, der Königl. Regie
rung Vorschläge zur Regulirung des Fluthwassers der Jhna zu unterbreiten. 
(Vorst, vom 18. August 1867). Von diesem Projecte war bei der Regierung bis
her nichts bekannt geworden, daher ohne ausführlichere Begründung des Antrages 
auf denselben nicht eingegangen werden konnte, was dem Lient, v. Tr. mittelst 
Vers, vom 30. August 1867 eröffnet wurde. Bis zum 1. März 1871 war in der 
Sache nichts weiter geschehen.

Die rechts der Jhna nach Fürstenflagge zu belegenen Golnowschen Wiesen 
haben vermöge ihrer Bodenbeschaffenheit und Lage gegen die Jhna, durch welche 
sie im Winter und Frühjahr, so wie bei Hochwasser im Sommer überfluthet werden, 
stets zu den guten Wiesen der städtischen Feldmark gehört. In neürer Zeit aber 
sind dieselben in ihren Erträgen so bedeütend gegen die früheren Jahre zurück 
geblieben, daß im Jahre 1859 auf denselben der Nachschnitt zum Theil gar nicht 
hat gemäht werden können, was um so auffallender war, als gerade in diesem 
Jahre auf allen nur einigermaßen fruchtbaren Wiesen sehr gute Heüärnten ge
wonnen wurden. Der sehr natürliche Grund für diese Verschlechterung der Wiesen 
war augenscheinlich darin zu suchen, daß diese durch die vorhandenen Abzugsgräben 
und ganz besonders durch die andauernde Hitze der vergangenen Sommer bis in 
eine zu große Tiefe trocken gelegt waren und das Gras, welches nach der Über
schwemmung im Frühjahr üppig emporgewachsen, nach Abgang des Waffers aber 
durch Nachtfröste abgefroren war, keine hinreichende Kraft zu seinem Gedeihen im 
tief ausgetrockneten Boden während des Sommers finden konnte. Das Aufstauen 
des Waffers in den Abzugsgräben durch Stauschleüsen würde aber voraussichtlich 
allein nicht genügen, um dem erwähnten Übelstande abzuhelfen, da die Wasser
zuflüsse im Sommer bei anhaltend hoher Temperatur fast ganz aufhören und daher 
ohne Nutzen nur Schlammablagerungen erzeügt würden, welche nicht nur alljährlich 
mit großen Kosten wieder beseitigt werden müßten, sondern bei plötzlichen Überschwem
mungen, welche um die Johannis-Zeit durch starke Regengüsse oftmals verursacht 
werden, den Wasserabfluß wesentlich behindern und dadurch sehr schädlich wirken 
könnten. Das Einsetzen von Stauschleüsen in den Abzugsgräben kann nur dann 
die gewünschte Wirkung für Verbesserung des Wiesenterrains haben, wenn es ge
lingt, einen Zufluß von frischem Wasser zu beschaffen, um damit wenigstens die 
Gräben voll zu erhalten, wenn auch von einem eigentlichen Bestauen der Wiesen ganz 
abgesehen wird. Ein derartiger Zufluß von frischem Wasser ist aber nur von der 
Jhna her möglich. Die Golnowsche Kämmerei ist hierbei mit einer Wiesenflüche 
von 396 Mg. interessirt, und zwar gerade in derjenigen Gegend — sie umfaßt 
das Jhna- und Zinsbruch — wo die gedachten Nachtheile aus das Bestimmteste 
und so stark hervorgetreten sind, daß bei Wiederverpachtung der Wiesen auf einen 
Ausfall von 1—2 Thlr. pro Mg. mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gerechnet werden
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muß. Die natürliche Lage begünstigt das Project der Entnahme von Wasser aus 
der Jhna zur Bestauung der Zins- und Jhnabruchwiesen in so fern wesentlich, 
als einmal die Jhna so hoch liegt, daß ein Gefälle von ca. 3 Fuß von derselben 
ab bis zu den Wiesen im Zins- und Jhnabruch mit Sicherheit angenommen werden 
kann, zum andern aber der vorderste Jhna- und Zinsbruchdamm als Verwallung 
zum Aufstauen und dessen Seitengraben zum Zufluß des Wassers aus der Jhna 
durch die an derselben zu erbauende Schleüse bereits vorhanden und zu dem ange*  
beuteten Zwecke ganz brauchbar ist. Es liegt auf der Hand, daß die der Kämmerei 
gehörigen 396 Mg. Zins- und Jhnabruchwiesen durch ein geregeltes Schleüsensystem 
namentlich bei trockenen Jahren sehr wesentlich, durch den dabei entstehenden Rück
stau in den Gräben aber wenigstens noch eben so viele Bürgerwiesen bedeütend 
gewinnen müssen, wenn die Erbauung einer Schleüse an der Jhna, da wo der 
vorderste Jhna- und Zinsbruchdamm seinen Anfang hat,*)  genehmigt wird. Um 
das öffentliche und namentlich das Schifffahrts-Interesse zu wahren, dürfte es ge
nügen, die Schleüse mit einem festen, niedrigern, und einem beweglichen, obern 
Fachbaume zu versehen, von denen der obere bei hohem Wasserstande abgenommen 
werden kann, um unbeschadet des Schifffahrts-Interesses eine größere Wassermenge 
zu entnehmen, bei niedrigerm Wasserstande aber aufgesetzt und fest verschlossen 
wird, um den Wasserabfluß zu mäßigen, und event, ganz zu verhindern. Der Ma
gistrat bat um Ertheilung der Genehmigung zur Erbauung der in Rede seienden 
Schleüse an der bezeichneten Stelle des rechten Jhnaufers. (Vorst, vom 16. No
vember 1859.) Die Stelle für die projectirte Schleüse am rechten Ufer der Jhna 
liegt zwischen den Nummersteinen 279 und 280, mithin ca. 2770 Ruthen == 1,885 
Mle. unterhalb der Brücke in der Stadt Golnow. Dieser Punkt ist in der Magi
strats-Eingabe, und im folgenden Berichte mit A bezeichnet.

(*) Der vorderste Jhna- und Zinsbruchdamin und dessen Seitengraben reicht von der 
Jhna bis zu dem Torfgraben da, wo dieser von dem, von Fürstenflagge nach der Stadt sichren - 
den Weidendamm überschritten wird. Der hinterste Damm beginnt an der Jhna und reicht 
bis an den Weidendamm. Beide Dämme sind gleichlaufend mit dem Golnowschen Gränz- 
graben von Süden nach Norden.

Wasserbau-Jnspector Wernekink, zum technischen Gutachten aufgefordert, be
richtete, daß dem Anträge des Magistrats ohne Nachtheil für die allgemeine Be
nutzung der Jhna, namentlich ohne Schaden für die Schifffahrt unter gewissen 
einschränkenden Bedingungen, welche einer Seits die allgemeine Benutzung sichern, 
andrer Seits aber eine Bewässerung der Wiesen ermöglichen lassen, gewillfahrt 
werden könne. Im Frühjahre sind, wie bekannt, gewöhnlich so hohe Wasserstände 
in der Jhna, daß sie auf lange Strecken über die Ufer tritt und große Flächen 
überfluthet; auch um Johanni sind schon oft Überschwemmungen an der untern 
Jhna eingetreten. Gegen die nachtheiligen Wirkungen dieses wilden Wassers fehlte 
es bisher in der oberhalb Fürstenflagge belegenen Niederung an den erforderlichen An
lagen zur Abhaltung und Ableitung desselben. Zur Zeit sind aber die Besitzer der dor
tigen Bruchgrundstücke zusammen getreten, um die erforderlichen Anstalten gemein
schaftlich auszuführen. Die Anlagen werden hauptsächlich in der theilweisen Re- 
gulirung der Krampe, dem Neübau eines Kanals von der Krampe durch die Tolle 
Heide bis zu dem Punkte, wo der vorderste Jhna- und Zinsbruchdamm auf den 
Torfgraben stößt, und dieser vom Weidendamm von Fürstenflagge nach Golnow 
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überschritten wird, dieser Punkt mit R bezeichnet, — und in dem Neubau einer 
Stauschleüse in dem gedachten neuen Kanal bestehen. Während die Regulirung 
der Krampe und der Kanal zur rechtzeitigen Abführung des Wassers dienen, hat 
die Stauschleüse den Zweck, in trocknen Jahren die zu tiefe Senkung des Grund- 
wasiers in der Tollen Heide zu verhindern, im Frühjahr und wo möglich im Spät
herbst aber regelmäßig zu überftauen, im Frühjahr und während des Sommers 
das von starken Nordwinden zurückgetriebene Master von den Wiesenflächen abzu
halten. Die Oberkante der Schützen dieser Schleüse in der Tollen Heide soll, 
unter Zugrundlegung der für die Nivellements an der Jhna angenommenen Abscissen- 
linie auf der Ordinate 25' (Preüßsch. Maaß) liegen; bis zu dieser Höhe kann also 
das Master davor aufgestaut werden und dabei die Bruchflächen von der Krampe 
bis zum Punkte R, wo das Terrain etwa bei 24' 9" liegt, inunbiren, sofern Master 
in hinreichender Menge vorhanden ist. Im Sommer wird das Master am Punkte 
R etwa bei 27' 3" gehalten werden. Von R am Torfgraben bis zum Punkte A 
an der Jhna steigt das Terrain um ca. 4' 6", so daß die Wiesen nahe an der 
Jhna bei A ungefähr in der Höhe von 20' 3" liegen. Es ist daher klar daß 
unter Umständen das Grundwasser zwischen Rund A in dem torfigen Boden für Wiesen - 
nutzung zu tief sinkt und dann die daselbst belegenen Wiesen eine schlechte Nutzung 
geben, indem die saueren Gräser eingehen, ohne daß zur Entwickelung süßer Gräser 
erforderliche Zeit und Umstände vorhanden wären. Die Beseitigung dieses schlechten 
Zustandes und die wesentlichste Verbesserung der Wiesen zwischen R und A kann 
durch Zuführung von Wasser aus der Jhna mittelst einer Schleüse beim Punkte A 
herbeigeführt werden, und ist daher der Antrag von Seiten des Magistrats als 
Hauptinterestenten als wohl begründet anzusehen. Die Ufer der Jhna (Trödelwege) 
liegen in der Nähe von A etwa bei 16' 11"; der Wasterstand, bis zu welchem die 
Entnahme des Wassers ganz sicher ohne Benachtheiligung der Schifffahrt Statt 
finden kann, ist daselbst bei 17' 8" anzunehmen, da bei demselben Wasterstande 
über das concessionirte Schütz von 11" Höbe über dem Fachbaum der Hünerberger 
Schleüse noch ein freier Wasserstrahl von 4" Höhe; oder über das jetzige vorschrifts
widrige Schütz ein Wasserstrahl von 7" überlaüft. Wenn nun bei A ein Seiten
überfall, besten Rücken bei 17' 8" läge, gemacht würbe, so könnte baburch kein 
Master auf nachtheilige Weise ber Jhna entzogen werden. Um aber unzeitiges 
Überfließen zu vermeiden, muß ein Schütz von etwas über 9 Zoll Höhe, also bis 
zur Uferhöhe reichend, aufgesetzt werden. Da dieser Überfall bei höheren Wasser- 
ständen von 16' 11" bis 17' 8" bei 41/," durchschnittlicher Höhe des überfließenden 
Strahls schon bei der mäßigen Breite von 6' eine Wastermaffe überfließen läßt, 
die für die Bewässerung der in Rede seienden Wiesenfläche genügt, so dürfte die 
Anlage einer tiefern Öffnung mit verschließbarem Schütz nicht gerade durchaus er
forderlich sein, indessen könnte sich allerdings der Fall ereignen, daß gerade während 
der zur Wiesenbewässerung brauchbaren Zeit der Wasterstand in der Jhna so wenig 
Über dem Rücken des Wehrs stände, daß die frei überfließende Wastermenge zu 
gering wäre, und daß ohne Schaden noch mehr Wasser aus der Jhna entnommen 
werden könnte, und für diesen Fall wäre eine etwa 6" tiefere Öffnung wünschens- 
werth. Wenn diese mit einem verschiebbaren Schütz, welches nur so lange offen 
gehalten werden darf, wie der Wasterstand höher als 17' 8" ist, versehen und der 
Verschluß unter Aufsicht des Stromaufsehers gestellt wird, wenn außerdem die Nicht
beachtung der Bedingungen mit Strafe bedroht wird, so ist von dieser Einrichtung 
ein Nachtheil für Schifffahrt und allgemeine Benutzung des Flusses nicht zu 
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befürchten. Eine solide Construction des Bauwerks wird vorausgesetzt, so daß ein 
Durchbruch» Auskolken und Durchsickern nicht besorgt werden darf. Obgleich bei 
dieser Einrichtung es nicht erforderlich ist, die Benutzung auf gewiffe Jahreszeiten 
zu beschränken, so möchten doch gewisse Zeiten zu bestimmen sein, in denen das 
verschließbare Schütz geöffnet werden darf, sofern der Wasserstand dann höher als 
17' 8" ist, während in der übrigen Zeit das Schütz geschlossen bleiben muß; für 
erstere ist die Zeit von Ende November bis Mitte April für paffend zu erachten. 
Sollten Beschädigungen aus der Anlage oder deren Benutzung entstehen, so hat 
der Magistrat sie sofort zu beseitigen, oder, wenn die betreffenden Arbeiten durch 
die Bauverwaltung ausgeführt werden, die Kosten dafür baar zu entrichten; sollten 
Dritte dabei betheiligt sein, so sind auch deren Ansprüche von der Stadt-Gemeinde 
bezw. der Kämmerei Golnow zu befriedigen. Wollen die benachbarten Privat- 
Wiesenbesitzer aus dieser Schleüse Waffer entnehmen, ohne daß es den Kämmerei- 
Wiesen an Wasser fehlt, so muß der Magistrat die Mitbenutzung gestatten. Da 
sich die Flußsohle und die Wasserstände mit der Zeit verändern und vielleicht heben, 
so darf, ohne einen Nachtheil befürchten zu müssen, die Concession zur Haltung dieser 
Schleüse nicht für immer gegeben, vielmehr nur unter Vorbehalt der etwa noth
wendig werdenden Veränderungen, bezw. des gänzlichen Widerrufs ertheilt 
werden. Zur Contrôle ist die Setzung eines Markpfahls und eines Pegels und 
deren Unterhaltung erforderlich. (Bericht vom 6. December 1859.)

Nach dem Votum des Wasserbauraths Grund (vom 26. April 1860), das sich 
dem vorstehenden Gutachten in allen Punkten anschloß, wurde der Magistrat zu 
Golnow veranlaßt, sich mit dem Wasserbau-Jnspector Wernekink ins Einvernehmen 
zu setzen und mit demselben das Project vollständig vorzubereiten (Vers, von dems. 
Tage). Nachdem dies geschehen (Magistrats-Bericht vom 13. Juli 1860), ist der 
Consens zur Erbauung einer Ablaßschleüse in Station No. 279—280 am rechten 
Ufer der Jhna unterm 7. September 1860 genehmigt worden. In dem Consense 
sind die im Wernekink'schen Gutachten ausgedrückten Bedingungen maßgebend 
gewesen.

Der Abzugsgraben, welcher an der Südostseite der Stadt Golnow auf der 
Vorstadt vor dem Stargarder Thore das, von einem Theile der Ackerfeldmark ab
fließende Waffer durch die Straße über das s. g. Elendland und zwar auf diesem 
in zwei fast rechtwinkligen Ecken zur Jhna führt, muß zugleich auch dasjenige Waffer 
aufnehmen, welches die Straße vor dem Stargarder Thore entlang von dem Acker 
bisher wild, bezw. in den Rinnsteinen, demnächst aber nach Vollendung der Golnow- 
Massower Kunststraße in deren Seitengräben hergeleitet wird. Unter diesen Um
ständen wird schon jetzt (1863) und wird später noch mehr die Masse des durch 
das Elendland abzuführenden Wassers, namentlich im Frühjahr, und bei 'starken 
Regengüssen auch im Sommer eine so beträchtliche, daß der Graben wegen der 
beiden scharfen Knicke auf dem Elendlande nicht im Stande ist, die Wassermenge 
rasch genug nach der Jhna abzuführen und daher größere Theile des Elend
landes unter Wasser gesetzt werden. Im Interesse durchweg armer Bürger, 
denen die s. g. Elendsländereien bekanntlich zur Benutzung als Gartenland und ge
wissermaßen als Armenunterstützung bewilligt und deren Gartenfrüchte oft gänzlich 
vernichtet werden, haben die städtischen Behörden die Kosten einer abhülflichen 
Veränderung der Grabeuanlage nicht scheüen wollen und bereits unterm 3. No
vember 1858 die Genehmigung zur Ausführung eines neuen Grabens, welcher 
unter Vermeidung der beiden Knicke das Wasser direct in fast gerader Richtung

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 114 
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in die Jhna führen sollte, nachgesucht, hierauf aber unterm 14. December 1858 
eine ablehnende Entscheidung erhalten, weil im Schifffahrts- und strompolizeilichen 
Interesse zu befürchten stehe, daß bei dem starken Gefälle des Grabens größere Erd
massen der Jhna zugeführt werden würden. Um die andauernden, oft recht be
dauerlichen Nachtheile der betheiligten armen Pachtinhaber künftighin abwenden zu 
können, nahm der Magistrat im Jahre 1863 die Anwesenheit des Wasserbau- 
Jnspectors Wernekink wahr, um demselben die Örtlichkeit und die beabsichtigte 
Grabenverlegung zu zeigen. Er erfuhr hierbei, daß die früheren Bedenken zu be
seitigen sein möchten, wenn in dem vorhandenen Graben das starke Gefälle durch 
mehrere, gehörig in Mauerwerk aufgeführte Überfälle gebrochen und dann noch ein 
bis zwei kleine Bassins aufgegraben würden, in denen sich die etwa noch mitge
führten Erdmassen ablagern könnten, weil durch diese Einrichtungen das Wasser in 
ruhigerm Laufe der Jhna zugeführt werde. Magistrat trug auf Genehmigung zur 
Ausführung an (Borstel, vom 11. Juli 1863), die unterm 15/22. December 1863 
ertheilt worden ist.

Als Besitzer des Gutes Kamelsberg wünschte der Rittergutsbesitzer v. Peters
dorf auf Buddendorf, nicht weit vom Ausfluß der Jhna in der Nähe des Kleinen 
Hünerbergs an beiden Ufern gegeneinanderüber ein Bohlenwerk nebst Überbrückung 
zu errichten, um die Produkte des Gutes, als Holz und Heü, ohne Schwierigkeiten 
und ohne Beschädigung der Jhna-Ufer einladen zu können. (Borst, vom 5. Jan. 
1860.) Bevor auf diesen Antrag von Seiten der Wasserbaubehörde eingegangen 
werden konnte, hatte der Antragsteller von einem Sachverständigen angefertigte 
Zeichnungen und Beschreibungen von der Lage und Construction der beabsichtigten An
lagen einzubringen. Dies wurde dem Antragsteller mit dem Bemerken eröffnet, daß er 
sich mit jenen Unterlagen an den Wasserbau-Jnspector Wernekink zu wenden habe, 
der mit der Vorprüfung und Begutachtung des Antrags beauftragt sei. (Reg. 
Vers, vom 14. Februar 1860.) Der Besitzer von Kamelsberg hat diesem Bescheide 
keine Folge gegeben; demnach ist das Project auf sich beruhen geblieben.

Wie der Magistrat von Golnow hinsichtlich der Bewäfferung der Kämmerei
wiesen im Jhna- und Zinsbruche Anstalten getroffen hatte, so trugen auch die 
Privatbesitzer der, unterhalb der Stadt am Torfgraben belegenen Wiesen — Schil
lings-, Kleine und Große Buchhorst-, Neüe Haus- und Zinsbruchwiesen — unterm 
16. März 1870 darauf an, ihnen die Benutzung des Wassers dieses Grabens zur 
Berieselung ihrer Wiesen zu gestatten, damit dieselben im Heüertrage gehoben 
würden. Da einer Seils durch eine geeignete Vorrichtung, namentlich durch Ver- 
wallung, die westlich des Höfendamms gelegenen sechs Ackerpläne gegen Überstauung 
leicht zu schützen sind, und anderer Seits die Ausführung dieses Bewässerungs- 
Projects in hohem Grade im Landeskultur-Interesse liegt, indem der Boden des zu 
berieselnden Terrains torfig ist, so hat sich der Okonomie-Commissarius Burgwedel 
des Projects angenommen, und die zu berieselnde Wiesenfläche nivelliren lassen. 
Das Terrain umfaßt 870 Mg. und hat auf 1285 laufende Ruthen ein Gefälle 
von 7*/ 2 Fuß. Wenn nun auch letzteres als ein für das Berieselungs-Project 
günstiger Umstand anzusehen ist, so hat andrer Seits die Wassermenge, welche 
durch den Torsgraben dem Wiesenplan zugeführt werden kann, stch als unzureichend 
zur Berieselung des ganzen Terrains erwiesen und haben daher die Wiesenbesitzer den An
trag gestellt, bei der Königl. Regierung die Erlaubniß zur Anlegung einer kleinen Stau- 
schleüse im rechten Ufer der Jhna da, wo der Höfendamm dasselbe erreicht, nach
zusuchen. Zur rationellen Bewässerung beträgt der ganze Wasserbedarf pro Mg.



Stadt Golnow. — Die Jhna als Wasserstraße. 907

0,66, event, auch nur 0,2 Kubikfuß in der Sekunde. Der rc. Burgwedel wurde 
dahin beschieden, daß ohne Vorlage eines bestimmten Projects über die beabsichtigte 
Schleüsenanlage die Zulässigkeit desselben nicht beurtheilt werden könne. In diesem 
Projette seien die Schifffahrtsverhältnisse und die Wasserstände vollständig zu er
örtern, zu welchem Behuf es sich empfehle, mit dem Wafferbau-Jnspector Degner, 
Behufs Feststellung der Vorfragen, in Verbindung zu treten. (Reg. Vers, vom 
28. Juni 1870). Bis zum 1. März 1871 war in dieser Sache nichts weiter ge
schehen.

Innerhalb der zuletzt verflossenen 20 Jahre haben verschiedene längs des 
Jhnalaufs angesessene Privatbesitzer zum Betriebe ihres Gewerbe, bezw. zu ihrer 
Bequemlichkeit, Anlagen an den beiderseitigen Ufern des Flusses errichtet, nachdem 
sie dazu den Consens der Wasserbaubehörde eingeholt haben. Es sind —

Ladebrücken erbaut worden: — In Unter-Carlsbach von dem Gerichtsmann 
und Holzhändler Schneider innerhalb der Nummersteine 161 und 162, näher an 
diesem, als an jenem, am linken Ufer. Consens vom 2. Juni 1852. Später ging 
diese Ladebrücke an den Mühlenbesitzer Zahl zu Dieckmühle über. — 2) In Mittel 
Carlsbach vom Bauer August Schmidt, am linken Ufer, gerade über dem N. St. 
145. C. v. 12. Juni 1812. — 3) In Ober-Carlsbach vom Bauerhofsbesitzer 
Bonow auf dessen Wiesengrundstück, am linken Ufer, gegenüber dem Raume zwischen 
den N. St. 131 und 132. C. v. 13. April 1857. — 4) In der Stadt Golnow 
4 Ladebrücken von dem Dampfmühlenbesitzer Eduard Falkenberg, auf dem rechten 
Ufer zwischen den N. St. 227 und 229. C. v. 4. Febr. 1858 und 28. April 1859. 
— 5) Ebenfalls in Golnow eine Brücke von dem Maurermeister Lietz am linken 
Ufer gegenüber dem Raunle zwischen den N. St. 223 und 224. C. v. 5/17. Octo
ber 1858. — 6) Unfern der Dieckmühle von deren Besitzer Zahl auf dessen Wiesen
grundstück am rechten Ufer zwischen den N. St. 165 und 166. C. v. 4. Februar 
1859. — 7) In Uuter-Carlsbach vom Holzhändler Splittgerber, am linken Ufer 
zwischen den N. St. 161 und 162. C. v. 11. Mai 1858. — 8) Am Höfedamm 
unterhalb der Stadt Golnow hat der Magistrat auf einer, an die Gemeinde Haken
wald verpachtete Kämmereiwiese des rechten Ufers eine Ablage errichtet, durch deren 
Benutzung das Ufer, zum Nachtheil der Schifffahrt, nicht geringe Beschädigungen 
erlitt. Es bedurfte ernster Maßregeln gegen die Pächter-Gemeinde, um sie zu ver
anlassen, eine Schälung nebst Ladebrücke an dieser Stelle zu erbauen, wozu sie den 
C. am 4/13. September 1860 erhielt. — 9) In Golnow, von dem Ackerbürger 
Rosenow, auf dem rechten Ufer zwischen den N. St. 245 und 246 von ersterm 
4 Ruthen entfernt; C. v. 3/7. November 1860. — 10) Bei Dietrichsdorf von dem 
Holzhändler Rasch daselbst, am rechten Ufer; C. v. 21/29. März 1866. — 11) 
Bei Ober- oder Zehn-Carlsbach besitzt die Stadt Stargard an der Jhna eine 
Wiese, auf der sie eine Holzablage nebst Ladebrücke erbaut hat; C. v. 3. December 
1867. — 12) In der Stadt Golnow hat der Kaufmann Zimmer 3 Ladebrücken 
auf seinem am rechten Ufer belegenen Grundstücke erbaut; C. v. 14. Novbr. 1867. 
— 13) Ebendaselbst der Kaufmann Boekstehler, C. v. 20. Juni 1870; und — 
14) der Erbpächter Nürnberg zu Jhnaburg; C. v. 3. October 1870.

Viehtränken wurden bewilligt: - In Pützerlin vier genannten Bauerhofs
besitzern auf dem rechten Ufer zwischen den N. St. 106—107 und zwischen 108— 
109; C. v. 16. November 1852; so wie auch dem Erbpächter Fischer auf dem
Vorwerk Höfe l. d. I. ani linken Ufer, unterhalb des N. St. 155, mit bedingtem 
C. v. 13. Februar 1858.

114*
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Eine Waschstelle an der Jhna, rechtes Ufer, ist den baüerlichen Wirthen zu 
Pützerlin in der Station No. 180 eingeraümt worden; C. v. 6. November 1856.

Den Besitzen der Bleichen bei Saarow, Bauern Platzer und Genossen, 
wurde es gestattet, am linken Ufer des Flusses, den Stationen 38 und 40 gegen
über, eine Wassertreppe zum Behuf des Wasserschöpfens anzulegen; C. v. 21. Mai 
und 6. Juni 1861.

Eine Badestätte legte Lient, v. Troschke auf seinem Fürstenflagger Gebiet am 
rechten Ufer unterhalb der Fürstenflagger Schleüse, nicht weit davon, zu seinem 
Privatgebrauch an; C. v. 10. Juni 1859. Zur Anlage öffentlicher Flußbade- 
Anstalten zu Golnow, mit Benutzung der Jhna erhielten den Consens die Kauf- 
leüte Ehlert und Zimmer daselbst den 18. August 1869, bezw. den 20. Juni 1870.

Schließlich ist auf das bereits oben kurz erwähnte Memorandum ausführlich 
zurück zu kommen, welches der Magistrat zu Stargard unterm 8. December 1859 
bei den Ministerien für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten so wie bei dem 
Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten in Betreff der Schiffbar
machung der Jhna und der Verbindung derselben mit der Drage 
eingereicht hat. Der Abfasser dieses Memorandums war der damalige Magistrats- 
Dirigent, Oberbürgermeister Delsa. Es wurde darin aufgeführt, daß bereits im 
Jahre 1818 und auch während der zwanziger Jahre die Vertreter der Stadt 
Stargard sich wiederholt an den Oberpräsidenten von Pommern, bezw. an die 
Königl. Regierung zu Stettin gewandt hätten, um von diesen Behörden die Herbei
führung der Schiffbarmachung der Jhna als das wirksamste Mittel zu erbitten, durch 
welches der tiefgesunkene Wohlstand der Stadt und ihrer Umgebung von Neüem 
gehoben werden könne. Die Königl. Regierung habe in Folge dieser Vorstellungen 
eine genaue Untersuchung des Stromlaufs der Jhna angeordnet. Das Ergebniß 
sowol dieser, als der bereits zu gleichem Zwecke vor längerer Zeit, im vorigen, als 
auch zu Anfang des laufenden Jahrhunderts vorgenommenen Untersuchungen und 
Abwägungen sei gewesen, daß dem Projecte von der Natur keine erheblichen Hinder
nisse entgegengestellt würden, daß aber die Schiffbarmachung der Jhna überhaupt 
erst dann von größter Bedeütung für ganz Pommern und sogar einen großen 
Theil der Neümark werden würde, wenn mit derselben zugleich die nicht schwer zu 
bewerkstelligende Verbindung der Jhna mit der Drage, und zwar auf dem kürzesten 
Wege zwischen Reetz und Neüwedel hergestellt werde. Die durch diese Verbindung 
der Jhna mit der Drage zu Stande gebrachte neue Wasserstraße zwischen Stettin 
und Bromberg würde nicht allein um die Hälfte kürzer, als die jetzt bestehende 
durch die Oder und Warthe, sondern auch auf die Meliorationen des (obern) Jhna- 
bruchs von wesentlichstem und segensreichstem Einfluß sein " In Folge der 
inzwischen eingetretenen Eisenbahnbauten zwischen Stettin, Stargard, Bromberg rc. 
ist die Aufmerksamkeit der Königl. Staats-Regierung von dem oben erwähnten 
Project wieder abgelenkt und seitdem der Ausführung desselben keine weitere Folge 
gegeben. Nachdem nun aber in einer, im Frühjahr des laufenden Jahres 1859, 
abgehaltenen Versammlung von Grundbesitzern, Fabrikherren und Magistratsmit
gliedern Pommerns und der Neümark das Project wegen Schiffbarmachung der 
Drage zwischen Dramburg und Hochzeit von Neüem in Erwägung genommen und 
eine Commission mit der genauen Nivellirung der Drage und der Anfertigung der 
Kostenanschläge beauftragt worden ist, dieser Commission auch von dem Minister 
für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten die Aussicht eröffnet ist, daß zur Be
schaffung der nöthigen Vorarbeiten eine Beihülfe aus Staatsmitteln werde gewährt 
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werden, so finde sich auch der Magistrat wieder veranlaßt, im Jnteresie der Stadt 
Stargard und der Provinz Pommern den beiden Eingangs erwähnten Ministerien 
die Bitte vorzutragen: Dieselben möchten bei dieser Gelegenheit dem bereits früher 
aufgenommenen Projette der Schiffbarmachung der (ganzen) Jhna und der Ver
bindung derselben mit der Drage ihre Aufmerksamkeit und Fürsorge wieder zu
wenden und die Ausdehnung der Vorarbeiten auf den ganzen ursprünglichen Plan 
anordnen."

Die beiden Minister, v. d. Heydt, für den Handel rc., und Graf Pückler, für 
die landwirthschaftlichen Angelegenheiten, rescribirten an die Königl. Regierung zu 
Stettin unterm 29. Januar 1860 mit Bezug auf das Project einer Schiffbar
machung der ganzen Jhna und deren Verbindung mit der Drage, daß, da dasselbe 
seiner großen Kostspieligkeit halber unter minder ungünstigen Verhältnissen 
habe zurückgelegt werden müssen, es jetzt um so weniger zur weiteren Ver
folgung für geeignet erachtet werden könne. Wenn aber der Magistrat das Project 
mit der Ausführung des Planes der Regulirung der Drage zwischen Dramburg 
und Hochzeit in Verbindung gebracht zu sehen wünsche, und darauf Hinweise, daß 
hierzu Behufs Beschaffung der nöthigen Vorarbeiten eine Beihülfe aus Staatsfonds 
bereits in Aussicht gestellt worden, so sei zwar der Regierung zu Köslin durch den 
Minister für die landwirthfchaftlichen Angelegenheiten unterm 2. December 1859 
anheim gegeben worden, die Vorarbeiten auf Kosten des von ihr verwalteten 
Melioratiousfonds ausführen zu lassen; es werde indessen das Ergebniß derselben 
abgewartet werden müssen, bevor in der Sache selbst weiterer Beschluß gefaßt wer
den könne. Hiernach sei der Magistrat zu Stargard mit entsprechendem Bescheide 
zu versehen.

Zur Beurtheilung der Frage, ob zwischen der Jhna bei Reetz und der Drage 
bei Reüwedel eine Kanal-Verbindung möglich sei, ist eine Einsicht der, im Delsa- 
schen Memorandum erwähnten Abwägungen und sonstiger Untersuchungen noth
wendig, wozu es dem Herausgeber des ß. B. zur Zeit an Müße gebricht. So 
viel scheint jedoch klar zu sein, daß die Drage um ca. 150 Fuß höher ist, als die 
Jhna; daß die Wasserscheide, näher an Reetz, als an Reüwedel liegend, nicht 
unansehnlich ansteigt, und die Jhna von Reetz bis Stargard ein schmales, seichtes 
Gewässer ist, welches niemals in schiffbaren Stand gesetzt werden kann. Rur ein Kanal 
könnte hier helfen! Woher soll aber dieser das Wasser nehmen? Die Wafferstraßen 
haben sich, so meint der Herausgeber, — überlebt!

S tadtwappen.
Das große Wappen der Stadt ist ein Greif auf einem belaubten Baum, der 

in einem offenen Boote steht.
Das kleine enthält zwei aufrechte, mit dem Rücken gegen einander stehende 

Mondsiecheln und vier Sterne. Im Jnsiegel die Umschrift: Sigillum civit. Goln; 
minvs. oder: Magistrat zu Golnow. Die Stadtverordneten führen dasselbe Wappen 
im Secretsiegel mit der Umschrift: Stadtverordnete zu Golnow.

Die Golnvwschen GLgenthumS-Qrtfchaften.
Unter der Polizei-Obrigkeit des Magistrats, bezw. des Bürgermeisters der Stadt 

Golnow.

Barfußdorf, Pfarrkirchdorf, V, Mle. von der Stadt gegen NO. auf 
der linken Seite der nach Naugard führenden Staatsstraße, enthält 469 Einwohner,
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47 steuerpflichtige Wohngebäude, von denen Thlr. 43. 4 Sgr. Gebaüdesteüer zu 
entrichten ist, und 84 steuerfreie Gebäude auf einer Fläche von 34,4 Mg. Die 
Feldmark begreift  4440,66 Mg. 
davon sind 3311,5 Mg. mit einer Grundsteuer von Thlr. 140. 8. 4 Pf. behaftet 
und 923,03 Mg. sind steuerfrei ; wegen ihrer Benutzung zu öffentlichen Zwecken 
sind ertraglos 143,52 Mg. Landfläche und 28,21 Mg. Wasserfläche. Den Kultur
arten nach gehören 1627,48 Mg. zum Ackerlande, welches 21 Sgr. Reinertrag vom 
Mg. gewährt, der 3 Sgr. unter dem mittlern Kreisertrag steht, aber den Er
trag der Stadtfeldmark um 2 Sgr. übertrifft; an Gartenland gibt es nur 3,56 
Mg., an Wiesen, die keinen ergiebigen Heüertrag zulassen, da sie nur zu 26 Sgr. Er
trag eingeschützt sind, sind 419,57 Mg., Weiden 669,4 Mg. und Holzung 1575,56 
Mg. vorhanden; Wasserstücke 5,49 Mg., Ödland 2,47 Mg. Die Feldmark zerfällt 
in 221 Besitzstücke, die unter 59 Besitzer vertheilt sind. Rechnet man die Besitzungen 
der geistlichen Institute, der Kirche, der Pfarre und der Schule, — welche die 
steuerfreien Liegenschaften inne haben, ab, so bleiben 56 Besitzer bürgerlichen 
Standes, woraus folgt, daß von den 16 Ganzbauerhöfen, aus denen das Dorf 
besteht, feit Auseinandersetzung der gutsherrlich-baüerlichen Verhältnisse und feit 
der Gemeinheitstheilung, zahlreiche Abzweigungen Statt gefunden haben; denn zu 
Ende des 18. Jahrhunderts gab es erst 8 Büdner, jetzt sind deren, so wie an 
kleinen Eigenthümern und Parcelisten 40 vorhanden. Über die historischen Ver
hältnisse des Dorfs vergl. man oben S. 676—681; über die kirchlichen S. 817 
und über die Schule S. 845, von den Abgaben an die Golnowsche Kämmerei 
S. 548. Barfußdorf, ursprünglich Barwitzstorp genannt, ist seit 1328 Eigenthum 
der Stadt Golnow.

Nachträglich ist zu bemerken, daß unter den 923,93 Mg. steuerfreien Liegen
schaften der geistlichen Institute sich eine Holzfläche von 487,81 Mg. befindet, welche 
zum Vermögen der Barfußdorfer Pfarre gehörte, im Jahre 1869 aber an das 
Marienstift zu Stettin verkauft worden ist; man vergl. unten den Artikel Marsdorf. Ob 
diese Holzfläche bei dem Barfußdorfer Gemeindebezirk verbleiben, oder davon ge
trennt und mit dem Gutsbezirk Marsdorf vereinigt werden wird, ist 3. Z. (März 1871) 
noch nicht entschieden.

Mönchendorf, Kirchdorf mit Tochterkirche von Barfnßdorf, 3/4 Mln. 
von der Stadt gegen N., an der nach Wolin und Kamin fahrenden Steinbahn, 
und am Mönchenbach, welcher ostwärts an der Barfußdorf-Glewitzer Gränze ent
steht und von Mönchendorf gegen W. durch Hakenwald zur Krampe fließt, hat, 
nach der statistischen Aufnahme 384 Einwohner in 45 Haüsern, und das zur Dorf
gemeinde gehörige, ausgebaute Etablissement Hölk en horst 35 Einwohner in 3 
Haüsern, dagegen beträgt, nach den Grundsteüer-Veranlagungs-Tabellen des Finanz- 
Ministeriums, die Zahl der steüerpflichtigen Wohngebaüde in Mönchendorf und 
Hölkenhorst 45, der besteuerten Gewerbsgebaüde 2, und der steuerfreien Gebaüde 76. 
Die besteuerten sind mit einer Gebaüdesteüer von Thlr. 28. 28 Sgr. behaftet. 
Sämmtliche Baulichkeiten stehen auf einer Fläche von 33,27 Mg., incL der Hof- 
raüme und der unter einem Dkg. großen Hausgärten. Der Flächeninhalt der 
Feldmark beträgt.  5.786,8 Mg. 
Davon sind 5612,19 Mg. steuerpflichtig und mit 157 Thlr. 10 Sgr. 2 Pf. ©teuer 
behaftet, steuerfrei sind 15,49 Mg. Ertraglos sind 111,61 Mg. Land und 12,24 Mg. 
Wasser. Die Feldmark, incl. Hölkenhorst, zerfällt rücksichtlich der Kulturarten in 
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1471,9 Mg. magern Ackerlandes, das nur 17 Sgr. Ertrag vom Morgen gibt, in 
6,74 Mg. Gartenland, in 175,62 Mg. Wiesen, mit 41 Sgr. Ertrag, Durchschnitt 
des Kreises, in 713,41 Mg. Hütung, 3191,39 Mg. Holzung, 45,9 Mg. Wasserstücke 
und 22,72 Mg. Ödland. Die Feldmark besteht aus 163 Besitzstücken, wobei 74 Be
sitzer betheiligt sind. Zu den 9 Voll- und den 2 Halbbauerhöfen, die den Grund
stock von Mönchendorf ausmachen, den 2 Büdnereien, welche sammt der Schule und 
einem Kruge im Anfänge des Jahrhunderts vorhanden waren, sind seit der Regulirung 
und Separation 39 Besitzungen hinzugekommen, welche durch Parcelirung rc. ent
standen sind, darunter das ausgebaute Etabliffement Hölkenhorst das bedeütendste 
ist. Bei Möncheudorf ist eine Chausseegeld-Hebeftelle an der Staatsstraße von 
Golnow nach Wolin. Wegen der historischen, kirchlichen und Schul-Verhältnisse 
vergl. man die bei Barfußdorf erwähnten Citate.

Barfußdorf und Mönchendorf haben in der dreijährigen Periode von 1864 
bis 1867 an ihrer Einwohnerzahl 60 Personen eingebüßt. Mönchendorf, Mönniken- 
dorp, Mönkendorp, seit 1309 ein Eigenthum der Stadt Golnow, ist wie der Name, 
auch der des vorbeifließenden Baches, andeütet, von den Mönchen, sehr wahrschein
lich des Victorinerklosters zu Ukermünde, — später zu Jasenitz, — entweder von 
Grund aus neu angelegt, oder es war uralte slawische Ortschaft, deren Name nach 
Besitzergreifung Seitens des Klosters umgeändert wurde. Herzog Barnim gab näm
lich dem genannten Kloster im Jahre 1271 das Patronat der St. Catharinenkirche, 
das aber Otto I. im Jahre 1306 zurücknahm und das Kloster dafür durch einige 
Dörfer schadlos hielt. Barfuß- und Mönchendorf gehören der Stadt Golnow seit 
länger als einem halben Jahrhundert, die folgenden drei Dörfer Golnowshagen, 
Hakenwald und Kaltenhof sind von ihr auf eignem Grund und Boden im 18. und 
im laufenden Jahrtausend angelegt. Die jüngste dieser Niederlassungen ist —

Golnowshagen, Dorf, 3/< Mln. von Golnow, gegen NNO. und Vt Mle. 
von Barfußdorf nördlich, weitläufig gebaut, gränzend mit Barfuß- und mit Mönchen
dorf, und, wie dieses, mit seiner Feldmark an die Gränze des Kammer Kreises 
stoßend, enthält nach der statistischen Aufnahme 438 Einwohnern mit 38 Haüsern, 
nach den Grundsteüer-Verwaltungs-Tabellen des Finanz - Ministeriums 56 Wohn- 
und 2 gewerbl. Gebaüde, von denen 29 Thlr. 7 Sgr. Steüer zu entrichten sind. 
Zur Grundsteüer veranlagt sind 1117,87 Mg., steuerfrei sind 11,13 Mg., ertraglos 
wegen Benutzung zu öffentlichen Zwecken 44,41 Mg., Hof- und Baustellen 38,01 Mg., 
Größe der ganzen Feldmark 1211,44 Mg. 
vertheilt unter 67 Besitzern mit 166 Besitzstücken. Ackerland 1037,59 Mg., mit 19 Sgr. 
Ertrag eben so viel als das Stadtfeld gewährt, keine Gärten, auch keine Wiesen, Wei
den 91,41 Mg., keine Holzung rc. Gehört zur Kirche in Barfußdorf, hat seine eigene 
Schule. Die Gründungsgeschichte von Golnowshagen ist oben S. 681—684 mit
getheilt.

Gleichzeitig mit Mönchendorf erwarb die Stadt Golnow das Dorf Smedeberg, 
hochdeütsch: Schmiedeberg, welches in den nachfolgenden Kriegen zu Grunde gegangen 
ist und auf dessen Fundo die Stadt seit der Mitte des 18. Jahrhunderts die zwei 
Dörfer Hakenwald und Kaltenhof angelegt hat.

Hakenwald, Hackenwald, ein Pfarrkirchdorf seit 1868, ist 1 Mle. 
von der Stadt entfernt, gegen NW., nämlich die Mitte des Orts, da derselbe sehr 
weitläufig gebaut, in zwei oder drei Haüserreihen, welche sich von O. nach W., 
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längs des hier gerade gelegten Mönchenbachs, der am W.-Ende des Dorfs in die 
Krampe fällt, die hier die Gränze zwischen dem Naugarder und Kammer Kreis 
bildet. Hakenwald, das größte der Golnowschen Dörfer, enthält 1145 Einw. in 
106 Wohngebäuden, von denen, mit Einschluß von gewerbl. Gebäuden, an Steuer 
63 Thlr. 8 Sgr. zu entrichten sind, steuerfrei sind 154 Gebaüde. Es sind jetzt 88 
Besitzer mit 216 Besitzstücken vorhanden; an steuerpflichtigen Liegenschaften 1896,92Mg., 
besteuert mit 108 Thlr. 9 Sgr. 10 Pf., steuerfrei 89,74 Mg., ertraglos 70,54 Mg., 
Hof- und Baustellen 49,28, ganze Feldmark  2106,48 Mg. 
Ackerland 1526,53 Mg., mit nur 17 Sgr. Ertrag vom Mg., Gärten 21,08 Mg., 
Wiesen 170,35 Mg., Weiden 6,87 Mg., Holzung 261,83 Mg. Historisches über 
Hakenwald s. oben S. 684—692; Kirchliches S. 825, woselbst gesagt ist, daß die 
Kirche zu Hakenwald seit dem Monat September 1868 aus einer Golnowschen 
Tochterkirche eine Mater geworden ist, in Folge dessen die Bemerkung auf S. 692 
einer Abänderung bedarf. Hakenwald führt seinen Namen muthmaßlich nach dem 
Generallieutnant Hans Christoph Friedrich, ersten Grafen v. Hack, Hacke, Hake, 
Erbherrn auf Penkun rc., seit 1749 Commandant von Berlin, der als Architekt bei 
Friedrich II. in großer Gunst stand; er leitete den Bau der Spandauer Vorstadt 
und von ihm führt der Hacksche Markt daselbst den Namen. — In früherer Zeit 
gab es in Hakenwald eine Waldwärterei für die Stadtforst Röddenberger Seits, 
wie zu Neühof eine für die Stadtforst Wiekscher Seils.

Hölkenhorst, Etablissement, zur Gemeinde Mönchendorf gehörig 
(S. 910), 3 Haüser, 35 Einw. Nachrichten über die Anlegung fehlen dem Heraus
geber des L.-B.

Kattenhof, Kirchdorf, beinah' Ä/i Mln. von Golnow gegen NW., unmittel
bar an der Gränze des Kammer Kreises, rings umgeben von Kiefern-Waldungen, 
der eigenen Holzung, der Golnowschen Stadtforst und den Staatsforsten des Hohen- 
brückschen und Stepenitzer Reviers, auf ebener Flüche in der Ursprungsgegend des 
Krampefluffes, enthält nach der statistischen Aufnahme von 1867 in 43 Wohnhaüsern 
446 Einwohner, welche 86 Haushaltungen bildeten, so daß jedes Haus von 2 Fa
milien bewohnt wurde. Am Tage der Zählung waren von den Einwohnern 16 
abwesend, so daß die ortsangehörige Bevölkerung aus 462 Personen bestand. Vieh
stand : 53 Pferde, 174 Rinder, 145 Schafe, 74 Schweine. Die Grundsteüer-Ver- 
anlagungs-Tabellen des Finanz-Ministeriunis geben diesem Gemeindebezirk an Acker
land 994,81 Mg., mit 16 Sgr. Reinertrag, um 3 Sgr. geringer als das G.sche 
Stadtfeld, an Gärten 0, an Wiesen 708,99 Mg. mit 26 Sgr. Ertrag, 16 Sgr. 
weniger als der Kreisdurchschnitt, an Weiden 72,95 Mg., an Holzung 5? 1,49 Mg., 
an steüerpflichtigen Liegenschaften 2341,27 Sgr., wovon 118 Thlr. 25 Sgr. 8 Pf. 
Grundsteüer zu entrichten sind, an steüerfreiem Schulland 6,97 Mg., zusammen 
2348,44 Mg., welche unter 119 Besitzer mit 255 Besitzstücken vertheilt sind. Dazu 
kommen an ertraglosen Liegenschaften 51,83 Mg. Land: Wege rc., 17 Mg. Wasser: 
Bäche, 28,89 Mg. Gebaüdestellen, Höfe, kleine Hausgärten; daher Gesammt-Areal 
der Feldmark  2445,96 Mg. 
Steuerpflichtige Wohngebaüde 42 und 2 gewerbl. Gebaüde, besteüert mit 32 Thlr. 
24 Sgr., steuerfreie Gebaüde rc. incl. Schulhaus. — Kattenhof ist auf G.schen 
Grund und Boden als s. g. Entreprise im Jahre 1748 angelegt worden und hat 
seinen Namen von dem frühern Kammerpräsioenten zu Magdeburg, nachmaligeil 
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wirklichen geheimen Staats- und dirigirenden Minister beim General-Directorium, 
Heinrich Christoph v. Katte, — (Oheim des Lieutenant v. St, des Kronprinzen 
Friedrich Freundes, der am 5. November 1730 in Küstrin enthauptet wurde), — 
erhalten, zu dessen Departement die Ponlmerschen Meliorationen gehörten. Der 
Entrepreneur, dessen Name aus den benutzten Acten nicht ersichtlich ist, siedelte sich 
auf einer Waldblöße an und ließ durch Colonisten, deren Ansetzung er übernommen 
hatte, weitere Flächen des ihm vom Magistrate überwiesenen Waldterrains roden 
und urbar machen. Nach des Begründers Tode ließ die Stadtgemeinde die Entre
prise eine Zeitlang administriren, dann aber nutzte sie dieselbe durch Zeitverpachtung 
bis 1780, in welchem Jahre sie das volle und ungeteilte Eigenthum an derselben 
aufgab und das Gut zu Erbzinsrechten ausgab, wobei die Stadtgemeinde, außer 
einem Canon, das Vorkaufsrecht sich vorbehielt. Als späterhin, und zwar im Jahre 
1804, das Gut in der Hand eines Erbzinsmannes zur nothwendigen Subhastation 
kam, übte die Stadt das Vorkaufsrecht aus, verkaufte aber die Entreprise gleich 
darauf an die daselbst angesiedelten Colonisten, deren zu jener Zeit 19 vorhanden 
waren. Merkwürdiger Weise wurde indessen der Kaufcontract erst 22 Jahre nach 
Übernahme des Guts von Seiten der Kaüfer, nachdem einige derselben bereits mit 
Tode ab- und deren Höfe an ihre Söhne, andere Höfe auch in andere Hände über
gegangen waren, abgeschlossen. Der Vertrag, d. d. Golnow, den 19. October 1826 
besagt was folgt: — Es verkauft und überläßt der Magistrat zu G., Namens der 
Kämmerei, den Colonisten zu Kattenhof die Entreprise daselbst in den Gränzen und 
Maaten mit den Rechten und Gerechtigkeiten, so wie solche der erste Erbzinsmann, 
Ober-Jnfpector Nachtwald, in dem dieserhalb unterm 16. Mai 1780 abgeschlossenen, von 
der Königl. Kriegs- und Domainenkammer unterm 20. October 1781 approbirten und 
von dem Königl. General-Directorium in Berlin unterm 8. Novbr. 1781 consirmirten 
Erbzins-Contracte, welchen Verkaüfer — (die im Eingänge des Vertrags genannten 7 
Magistrats-Mitglieder, den Bürgermeister August Leopold Maaß an der Spitze) — an 
die Kaüfer unterm 26. November 1825 extradirt haben und dessen Inhalt ihnen 
überall bekannt ist, verliehen worden ist, (§. 1.) — Für die Entreprise K. zahlen 
die Colonisten nicht nur den bestimmten Canon von 250 Thlr. in den gewöhnlichen 
Kämmereiquartalen, sondern haben sich auch verpflichtet, nach erfolgter Approbation 
und bei förmlicher Übergabe der Entreprise als ein Kauf-Erbstandsgeld die Summe 
von 7000 Thlr. zur Kämmereikasse zu zahlen. Diese Zahlung der 7000 Thlr. haben 
die Kaüfer und deren resp. Vorbesitzer richtig geleistet, wie die Verkaüfer hiermit quitti- 
rend unter Begebung des Einwandes des nicht, oder nicht baar erhaltenen Geldes 
dergestalt anerkennen, daß sie weder deshalb, noch in Hinsicht des Canons, welcher 
bis zum 1. Juli des laufenden Jahres 1826 berichtigt ist, eine Nachforderung zu 
machen befugt sind. (§. 2.) — Zu dem vorgenannten Kaufpretio haben die Kaüfer 
nach der Verhandlung d. d. Kattenhof, den 9. März 1804 noch 500 Thlr. zu
zulegen versprochen, und machen sich verbindlich, genannte 500 Thlr. vom 1. Januar 
1826 ab ferner wie bisher geschehen und wie sich Kaüfer verpflichtet halten mit 
5 Procent zu verzinsen, auch das Kapital selbst nach 3monatl. Aufkündigung zu zahlen. 
Verkaüfer qnittiren über den richtigen Empfang der Zinsen bis 1. Januar 1826 
und begeben sich Kaüfer daran jeder Rückforderung, (§. 3.) — Unterwerfen sich die 
sämmtlichen Kaüfer der Gerichtsbarkeit der Stadt Golnow. (§. 4.) — Versprechen 
dieselben mit Vorbehalt jedoch ihrer Rechte ans den neüeren Cultnr-Edicten, das 
zu dieser Entreprise gehörige Holz unter Aufsicht des Magistrats forstmäßig zu be
nutzen und auf keinen Fall zu devastiren, damit solches als eine immecivährende 
Pertinenz zu dieser Entreprise im forstmäßigen Zustande verbleiben kann. (§. 5.)
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— Die Natural-Übergabe der Entreprise K. an die Kaüfer ist, wie die Verkäufer 
anführen, und die Kaüfer zugestehen, schon vor vielen Jahren dergestalt geschehen, 
daß Kaüfer sich aller An- und Nachforderungen ausdrücklich begeben und die Natural- 
Übergabe des Gutes nebst allem Zubehör jeder Art für richtig geschehen anerkennen, 
die Civil-Übergabe soll für heüte vollzogen angesehen werden, weil es einer höhern 
Genehmigung zur Veräußerung für die Verkäufer jetzt nicht mehr bedarf. (§. 6.) — 
Die das Erbzinsgut K. betreffenden Documente und Karten anlangend, so wird von 
beiden Seiten anerkannt, daß erstere extradirt worden sind. Karten haben von den 
Verkäufern an die Kaüfer nicht herausgegeben werden können, weil solche angeblich 
von ihnen nicht besessen worden. (§. 7.) - Verkäufer tragen sämmtliche Kosten für 
die Aufnahme des Contracté, dessen Bestätigung, doppelte Ausfertigung und Be
händigung an die KaUfer rc., ohne Zuthun der Letzteren, indem die Kaüfer die 
Kosten für die Berichtigung des Besitztitels tragen. (§. 8.) — Endlich genehmigen 
die Contrahenten diesen Contract in seinem ganzen Umfange und entsagen aus
drücklich gegenseitig allen dagegen zulässigen Einwendungen und Rechtsbehelfen, sie 
mögen Namen haben, wie sie wollen, und haben diesen Contract sowol, als das 
über dessen Vollziehung heüte besonders abgehaltene Protokoll zum Beweise eigen
händig unterschrieben resp, unterkreüzt. (§. 9.) — Nach Lage dieses Kaufvertrags 
ist die, auf Grund eines andern Actenstücks, oben <5. 692, Zeile 11 von unten, 
eingeschaltete Bemerkung: „durch den die Colonisten das Eigenthum ihrer Höfe er
worben haben", zu streichen, da hiervon im Contracte nirgends die Rede ist. Das 
Eigenthum der Höfe haben die Colonisten, in Folge Regulirung der gutsherrlichen 
und bäuerlichen Verhältniße, nach dem Edict vom 14. September 1811, lange vor 
1826 erlangt. Von dem im §. 2 des Erbzins-Contracts festgesetzten Canons scheint 
in Folge des Gesetzes von 1850, betreffend die Ablösung der Reallasten, ein kleiner 
Theil abgelöst zu sein, denn dieser Erbzins beträgt gegenwärtig, zufolge Kämmerei- 
Kaffen-Etats pro 1870, nur 230 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf. (S. 548). Zur St. Catha- 
rinenkirche in G. eingepfarrt, gingen die Colonisten von K. zur Feier des öffent
lichen Gottesdienstes meistentbeils nach dem, 74 Mle. gegen S. entfernten, Bet
hause zu Hakenwald. Seit 1814 fanden sie es indessen unbequem, diesen Weg, wie 
kurz er auch war, zu machen, sie wollten bei sich selbst ein dem Gottesdienst ge
widmetes Gebaüde haben. Diesen Wunsch trugen sie ihrem Seelsorger, dem Super
intendenten Milarch, vor, auf dessen wiederholten Antrag und unter Befürwortung 
der geistlichen und Schul-Deputation der König!. Regierung von Pommern das 
Ministerium des Innern, Abtheilung für den Cultus und den Unterricht (v. Schuck
mann) mittelst Rescripts vom 30. August 1815 eine Haus- und Kirchen-Collecte 
zur Erbauung eines Bet- und Schulhauses in der Colonie Kattenhof bewilligte, 
und zwar für den Bereich von ganz Pommern und der Neümark. Diese Collecte 
brachte die ansehnliche Summe von 1511 Thlr. 3 Sgr. 5 Pf. ein. Bevor dieses 
nicht erwartete Resultat bekannt war, hatten die Einwohner von K., bestehend aus 
19 gespannhaltenden Eigenthümern (Colonisten), 10 Büdnern, incl. Müller, und 
10 Einlieger-Familien, sich zusammengethan, um unter Theilnahme der beiden Geist
lichen von G. und unter Leitung des Bürgermeisters Tourbiö Berathungen zu pfle
gen über die Ausführbarkeit des Baues. In einer zu K. am 16. Mai 1816 ab
gehaltenen Versammlung der Gemeinde war man darüber einig geworden, das vor
malige Herrschaft!. Haus des Guts K. durch bauliche Einrichtungen in ein Bet- und 
Schulhaus umzuschaffen, was nach dem Anschläge 564 Thlr. kosten sollte. Die 
Königl. Regierung genehmigte diesen Plan nicht, sondern drang, da der Erfolg der
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Collecte bekannt geworden war, auf den Neübau eines massiven Kirchengebaüdes 
und die gesonderte Errichtung eines Schulhauses, wozu bisher das Hirtenhaus ge
dient hatte. Das vormalige herrschaftl. Wohnhaus der Entreprise K. wurde ab
gebrochen und die noch verwendbaren Materialien dieses Fachwerksgebaüdes bei 
Aufführung des Schulhauses benutzt, so daß die baaren Baukosten desselben nur 
224 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf. betragen haben. Für den Bau der massiven Kirche oder 
des Bethauses — beide Benennungen für das Gotteshaus in K. gehen in den Acten 
neben einander her — haben Plan und Anschlag des Landbaumeisters Jüterbock 
gedient. Den Bau übernahm als Mindestfordernder der Maurermeister Kolbing 
aus Kantrek, für 1000 Thlr., wobei er sich die noch brauchbaren Materialien aus 
dem Abbruch des herrschaftl. Wohnhauses zu bestimmten, sehr hohen Preisen mußte 
anrechnen lassen. Der Bau wurde int Sommer 1818 angefangen und im Monat 
August des folgenden Jahres vollendet. Eingeweiht wurde das neüe gottesdienst
liche Gebaüde durch den Superintendenten Milarch den 22. August 1819 oder am 
Ilten Sonntage nach Trinitatis. Eine Sammlung bei dieser Gelegenheit brachte 
28 Thlr. ein, welche in Verbindung mit dem Überrest von den Collectengeldern, 
nach Deckung der Baukosten für Bet- und Schulhaus, den ca. 315 Thlr. betragen
den Fonds des Kirchen-Vermögens von K. gebildet haben. In der oben erwähnten 
Versammlung am 16. Mai 1816 sind nachstehende Vereinbarungen getroffen wor
den: — Was den Aufbau des Bet- uud Schulhauses betrifft, so unterwerfen sich 
die Mitglieder der Gemeine den Vorschriften des A. L. R. Th. II., Tit. 11,tz 599 sqq. 
in Hinsicht der Baukosten. Rücksichtlich der erforderlichen Gespann- und Hand
dienste unterwerfen sie sich denen in gedachter Gesetzstelle Bezug genommenen Vor
schriften des Tit. VII., §. 37 - 45, nach welchen die Spanndienste nach Verhältniß 
der Klassen, in welchen die gespannhaltenden Ackerbesitzer eingetheilt sind, geleistet, 
die Handdienste hingegen von den Büdnern und Einliegern, welche nicht mit An
spannung versehen sind, verrichtet werden sollen. Da indessen bei diesem Neübau 
sehr wenig Spanndienste vorfallen werden, so beschließen die 19 Eigenthümer, 
welche sämmtlich mit Anspannung versehen sind, zur Erleichterung der Büdner und 
Einlieger, sämmtliche Spanndienste nicht nur zu verrichten, sondern auch jeder soviel 
Handdienste zu leisten, als ein jeder Einlieger zu verrichten haben wird. Das Ver
hältniß der Büdner gegen die Einlieger in Ansehung der zu leistenden Handdienste, 
wird wie 2 gegen 1 festgesetzt. Demnach gestellen zu diesem neuen Kirchenbau: 
1) die 19 Eigenthümer à 1 Mann 19 Mann; 2) die 10 Büdner, nul; Müller 
à 2 Mann 20 Mann; und 3) die 10 Einlieger à 1 Mann 10 Mann. Die Hand- 
und Spanndienste erstrecken sich auf die Abbrechung und Wegschaffung der Ma
terialien von dem Theil des Gebaüdes, welcher abgerissen werden wird (es wurde 
ganz abgerissen, wie oben gesagt). Bei künftigen Neü- und Reparaturbauten am 
Bet- und Schulhause werden die mit Anspannung versehenen 19 Eigenthümer die 
Spanndienste allein, die Handdienste hingegen die Büdner und Einlieger allein in 
dem vorhin angeführten Verhältnisse von 2 zu 1 verrichten. Was die baaren Geld- 
kosten zur künftigen Unterhaltung des Bet- und Schulhauses betrifft, so erklärte der 
Deputatus des Magistrats, im Namen desselben und der Stadt G., daß das Pa
tronatrecht der Gemeine, welche zu dem Kirchspiel Golnow eingepfarrt ist, 
überlassen werden solle, der Magistrat jedoch dem Wunsche der Gemeine nach
kommen wolle, die Oberaufsicht über die Administrations-Verhältnisse des künftigen 
Kirchenvermögens, sowie über das ganze Kirchenwesen allhier, namentlich über Füh
rung und Ablegung der Kirchenrechnung zu üben. Demnach würde die Aufbringung 
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künftiger Geldbedüriniste zur Einrichtung und Unterhaltung des Bet- und Schul
hauses, insoweit das Kirchenvermögen nicht hinreichen sollte, lediglich den 19 Grund
besitzern zur Last bleiben, die auch, wie schon vorher bestimmt worden, künftig sämmt
liche Gespanndienste bei Neü- und Reparaturarbeiten allein verrichten. Um einen 
Fonds zum Einkommen für die Kirchenkasse zur Bestreitung nothwendiger Ausgaben 
zu begründen, werden die Büdner und Einlieger eine jährliche Bankenmiethe ent
richten, und zwar jede Büdnerfamilie 4 Gr., jede Einliegerfamilie 2 Gr., dagegen 
von Entrichtung aller baaren Geldzuschüsse befreit sein. An den Sonn- und Fest
tagen, an denen die Geistlichen aus Golnow allhier Gottesdienst halten, wird der 
Klingbeütel von den Kirchenvorstehern umhergetragen und das Einkommen in dem
selben zum Besten der Kirchenkaste verrechnet. Die beiden Prediger in Golnow 
(Milarch und Sormann) machen sich für sich und ihre Amtsnachfolger anheischig, 
die Seelsorge in K. und alle geistliche Amtsverrichtungen, namentlich auch die Auf
sicht über die Schule zu führen, wie sie es bisher gethan. Sie werden auch in Zu
kunft 4 Mal im Jahre, namentlich im Weihnachts-, Ostern- und Pfingstfest und zu 
Michaelis allhier Predigt und Communion halten und die Vorbereitung der Con
firmanden übernehmen. Für diese Mühwaltung verpflichtet sich die hiesige Ge
meinde am Ende jeden Jahrs 20 Thlr. Gehalt und die Accidentien für Amtshand
lungen in folgender Art zu bezahlen: 1) Für eine Taufe 16 Gr.; 2) für eine 
Trauung 1 Thlr. ; 3) für eine Proclamation 16 Gr. und einen Proclamationsschein 
8 Gr.; 4) für eine Privat-Communion 8 Gr.; 5) für eine Parentation 1 Thlr. 
16 Gr.; 6) für eine Leichenbestattung 10 Gr., incl. Danksagung; 7) für Einsegnung 
eines Kindes 6 Gr.; 8) an Beichtgeld von jeder Person 9 Pf. Die Gemeinde 
leistet die Fuhren, mit denen die Prediger zum Halten des Gottesdienstes in der 
Gemeinde, so wie zu Amtshandlungen aller Art von Golnow abgeholt werden. 
Beide Theile, sowol die Prediger als die Gemeinde verpflichten sich, diesen Vertrag 
gegenseitig jederzeit unverbrüchlich halten zu wollen. — Diese Vereinbarungen 
d. d. Kattenhof, 16. Mai 1816, vertreten für die Kirchengemeinde die Stelle der 
Matrikel, aber es geht aus den Acten nicht hervor, daß dieselbe von Oberaufsichts
wegen bestätigt worden sei, wie es späterhin mit den Küstergebühren geschehen ist. 
Der Küster, zugleich Lehrer, erhebt an Jahrgeld von jeder Büdnerstelle 10 Sgr., 
von jeder Einliegerfamilie 7% Sgr., für eine Trauung 7'/« Sgr., für das Aufgebot 
10 Sgr., die Taufe 7'/- Sgr., wofür der Küster zugleich die Gevatterbriefe schrei
ben muß; für den Kirchgang der Wöchnerinnen l1/« Sgr. und das Opfer, ohne 
dastelbe 10 Sgr., für eine Leichenbestattung 7% Sgr. - Das Patronat der Kirche 
zu K. hat, zufolge der Matrikular-Bestimmungen von 1816, der Magistrat an die 
Gemeine K. überlasten. Vierzig Jahre später war diese Bestimmung auch in Ver- 
geffenheit gerathen. Warum? Weil die Herren am grünen Tisch nicht selten es 
verabsaümen, sich um die Geschichte eines ihnen eben vorliegenden Gegenstandes zu 
kümmern. Die Frage über das in Rede stehende Patronat kam zwischen dem Ma
gistrat und der Gemeinde K. im Jahre 1858 zur Sprache, als nach einer im Jahre 
vorher bewirkten Reparatur des Kirchcngebaüdes, welche 53 Thlr. 8 Sgr. 7 Pf. 
gekostet hatte, der Magistrat % dieser Reparaturkosten mit 35 Thlr. 15 Sgr. 9 Pf. 
als Patronatsbeitrag aus eigenem Antriebe bewilligt, die Gemeinde aber diesen 
Zuschuß nicht angenommen hatte, weil sie selbst, auf Grund der Matrikel vom 
16. Mai 1816, das Patronatsrecht in Anspruch nahm. Hierauf erließ der 
Magistrat — Bürgermeister war Loeper — unterm 4. September 1858 an den 
Superintendenten Dannenberg ein Schreiben des Inhalts: — Aus seinen Acten 
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sei nirgends zu ersehen, daß Seitens der Stadt beim Verkauf des Gutes K. das 
Patronatsrecht Vorbehalten wäre; darum und mit Rücksicht auf die Ansprüche, welche 
die Gemeinde K. geltend mache, halte er sich weder für verpflichtet, noch be
rechtigt, dieses Recht ferner auszuüben. Er habe hiervon das Schulzenamt zu K. 
in Kenntniß gesetzt mit der Aufgabe, den vom Magistrate an die Kirchenkafle be
reits gezahlten Antheil von % der durch die Reparatur der Kirche veranlaßten und 
durch den Bestand der Kasse nicht gedeckten Kosten der Kämmerei wieder zu er
statten. Dies war denn auch wirklich geschehen. Superintendent Dannenberg wußte 
aber auch nichts von den Matrikular-Verhandlungen seines Amtsvorgängers Milarch 
im Jahre 1816; denn als die Angelegenheit bei Revision der Vermögens-Tabellen 
der Kirchen Privat-Patronats zur Kenntniß der Königl. Regierung kam, und diese 
ihn unterm 10. October 1862 zur Aüßerung über das Sachverhältniß aufgefordert 
hatte, berichtete er unterm 9. Rovbr. 1862: Der Magistrat allein dürfte im Stande 
sein, über das in Rede stehende Verhältniß genügende und ausführlichere Auskunft 
zu geben. Dies geschah beim auch mittelst Berichts vom 23. November 1862, 
worin alles Vorstehende bestätigt, und insonderheit angeführt ward, daß, oben in 
dem Kaufverträge über die Entreprise K. Magistrat, Namens der Stadtgemeinde, 
sich nicht das Patronat über das zu K. in den Jahren 1818—19 erbaute Bethaus 
vorbehalten, er dieses Recht dennoch 40 Jahre lang bis 1858 ausgeübt habe, wo 
ihm dasselbe bei Gelegenheit des erwähnten Reparaturbaues am Bethause, von den 
Colonisten zu K. streitig gemacht worden sei. Da nun, wie bemerkt, ein Vorbehalt 
bezüglich des Patronatsrechts in dem Vertrage nicht gemacht worden, und dasselbe 
nach §. 581, Tit. 11, Th. II , A. L. R. mit dem Gute zugleich auf jeden Besitzer 
übergeht, so habe er jedenfalls keine Veranlassung, sich mit den Colonisten auf einen 
Prozeß über das Patronatsrecht einzulassen, da unter den obwaltenden Umständen 
vorauszusehen sei, daß derselbe zu Gunsten der Colonisten entschieden werden würde. 
Magistrat habe ihnen daher das beanspruchte Recht um so bereitwilliger eingeraümt, 
als die Stadtgemeinde offenbar einer Last enthoben worden sei. Wie die Matrikular- 
Verhandlungen von anno 1816 von der Aufsichtsbehörde stillschweigend genehmigt 
worden sind, so geschah es auch dieses Mal mit dem besondern Falle wegen des 
Patronatsrechts, indem die Königl. Regierung den Magistrats-Bericht unterm 6. De
cember 1862 lediglich zu den Acten genommen hat. Daß die geistliche Oberbehörde 
der Colonisten-Gemeinde K., Besitzerin des vormaligen Gutes daselbst, das Patronats
recht nicht einraümen will, ist oben S. 826 gesagt. Herausgeber des L.-B. kann 
die Bemerkung nicht unterdrücken, daß diese Schreiberei in den Jahren 1858—1862 
nicht nöthig gewesen wäre, wenn Superintendent Dannenberg und Bürgermeister 
Loeper sich die Mühe genommen hätten, einen Blick in ihre Voracten zu werfen. — 
Im Jahre 1858 wurde es von dem Königl. Consistorium zur Sprache gebracht, 
daß es in K. an einer Glocke fehle, deren Anschaffung Seitens der General-Kirchen- 
visitations-Commission der Synode Golnow für nothwendig bezeichnet wurde. Ver
handlungen, dieserhalb mit der Gemeinde angeknüpft, hatten das Resultat, daß die 
Gemeinde ihre Bereitwilligkeit erklärte, nicht blos eine, sondern 2 Glocken anzu
schaffen, jedoch nicht sogleich, sondern nach Ablauf einiger Jahre, da sie z. Z. nicht 
des Vermögens sei, die Kosten zu decken. Nachdem die Sache längere Zeit geruht, 
ist im Jahre 1867 Eine Glocke, von 2 Ctr. Gewicht, aus Kirchenmitteln angeschafft. 
Zwei Jahre nachher beschloß die Gemeinde K. noch eine zweite Glocke, und zwar 
eine Gußstahlglocke, anzuschaffen, wozu 86 Thlr. durch freiwillige Beiträge zujam
men gebracht wurden. Da indessen die Glocke ca. 125 Thlr. kosten sollte, so gab 
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die Kirchenkaffe, welche zur Zeit 325 Thlr. in Staatspapieren besaß, unter Genehm
haltung der Königl. Regierung vom 24. März 1869, die fehlenden 40 Thlr. her. 
Im Jahre 1866 war ein nothwendig gewordener Anbau am Küsterschulhause aus
geführt worden. Die Kosten im Betrage von 119 Thlr. 19 Sgr. 9 Pf. sind von 
der Gemeinde aufgebracht. Im Jahre 1869 ist der Schulgarten mit einer lebendi
gen Hecke von Maulbeerstämmen bewährt worden. — Die Dorfschaft K. besteht 
nach wie vor aus den 19 Colonisten von ehemals, doch sind einige Höfe halbirt, 
so daß im Jahre 1867 an Colonistenstellen 22 vorhanden waren; sodann gab es 
17 Büdner und 29 Einlieger, was zusammen 68 Familien ausmacht, abweichend 
von der oben im Eingang dieses Artikels genannten Zahl der Haushaltungen (86) 
und der Zahl der Grundbesitzer (119). Wegen K. vergl. auch S. 684—692.

Marsdorf, Kirchdorf, % Mle. von Golnow gegen O. gen N., an der 
alten Landstraße über Kriwitz und Kiker nach Naugard, auf platter Ebene, gränzt 
gegen W. mit der städtischen Feldmark, gegen NW. an Barfusdorf, gegen NO. an 
Glewitz, gegen O. durch den Gubenbach getrennt, an Kriwitz, gegen SO. an Speck 
und gegen S. an Buddendorf, die Kirche filia vagans von Barfusdorf, (S. 817), 
besteht aus 2 Theilen, dem —

Größern Theil, welcher dem Marienstift zu Stettin gehört, und dem —
Kleinern Theil, worin das Hospital Spiritus Sancti und die St. Catharinen- 

kirche Gutsherrschaft ist; beide Theile unter der Polizei-Obrigkeit des Magistrats, 
bezw. des Bürgermeisters von Golnow.

Beide Theile zusammen genommen enthalten nach der statistischen Aufnahme 
von 1867 an bewohnten Haüfern 52, an Haushaltungen 68, und an ortsanwesen
den Einwohnern 390, die sämmtlich der unirten evangelischen Landeskirche ange
hörten, und von denen 378 von der Landwirthschaft, 5 von der Forstwirthschaft 
lebten und 7 Personen die Familie des Küsterlehrers bildeten. Viehstand: 105 
Pferde, 274 Rinder, 1334 Schafe, 101 Schweine.

Nach den Grundsteüer-Veranlagungs-Tabellen des Finanz-Ministeriums zerfällt 
M. in zwei Bezirke, in den Guts- und den Gemeindebezirk.

Der Gutsbezirk, den eigenthümlichen Besitz des Marienstifts enthaltend, 
begreift 308,44 Mg. Ackerland, keine Gärten, 71,32 Mg. Wiesen, 30,07 Mg. Wei
den, 1894,52 Mg. Waldung, 12,87 Mg. Wasserstücke, zusammen 2317,22 Mg., 
welche, als Besitzung einer milden Stiftung, des Marienstifts zu Stettin, von Ent
richtung der Grundsteüer befreit sind. Es gehören dazu an ertraglosen Grund
stücken, weil zum öffentlichen Gebrauch bestimmt, 25,18 Mg, und an Hofraümen 
0,51 Mg., daher ganze Fläche des Gutsbezirks  2342,91 Mg. 
Der Reinertrag des Ackerlandes ist zu 20 Sgr. pro Mg. eingeschätzt, d. i. 4 Sgr. 
unter dem Kreisdurchschnitt, die Wiesen haben nur den geringen Ertrag von 6 Sgr. 
pro Mg., die Waldung den von 9 Sgr., was den Kreisdurchschnitt um 1, und den 
Ertrag des Marienstifts-Forst Marienwald um 3 Sgr. übertrifft. Im Gutsbezirk 
ist 1 steüerpflichtiges Wohnhaus, von dem 1 Thlr. 6 Gr. Gebaüdesteüer zu entrich
ten ist, und 1 steüerfreies Gebaüde. Hier ist die Wohnung des stiftischen Forst
beamten, dem die Aufsicht über die Marsdorfsche Waldung obliegt. Er und feine 
Familienglieder sind, der Zahl nach, im Obigen genannt.

Die stiftischen Besitzungen hier in Marsdorf und dem 1 Mle. gegen SSW. 
entfernten Marienwalde, haben einen Flächeninhalt von 3995,79 Mg., darunter an 
Forstboden 3464,23 Mg., mit Eichen-, Buchen-, hauptsächlich aber Kiefernbestand, 
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davon der letztere in den jüngsten Jahren durch Raupenfraß gelitten hat. Das 
Areal der stiftischen Besitzungen ist indessen im Jahre 1869 durch Ankauf des Bar- 
fusdorser Pfarrwaldes vermehrt worden, wovon weiter unten.

Wegen des Gutes Marsdorf ist das Marienstift auf den Kreistagen des Kreises 
Naugard nicht vertreten, obwol das Areal des Gutes die Normal-Größe um mehr 
als das Doppelte übertrifft. Nach der früheren Kreisverfaffung und Kreiseinthei- 
lung gehörte der Stiftsantheil von Marsdorf zu den ritterschaftlichen Gütern des 
Nandowschen Kreises.

Der Gemeindebezirk begreift an Ackerland 3067,82 Mg. mit einem Er
trage von 31 Sgr. pro Mg., was den Kreisdurchschnitt um 7 Sgr. übertrifft, daher 
der Boden dieser Feldmark zu den fruchtbarsten und ergiebigsten des Kreises zu 
rechnen ist; an Gärten 25,14 Mg , an Wiesen nur 49,02 Mg., mit dem ansehn
lichen Ertrage von 62 Sgr., 20 Sgr. über den Kreisdurchschnitt; dagegen an Wei
den 677,1 Mg., mit 15 Sgr. Ertrag, oder 8 Gr. über den Kreisdurchschnitt; an 
Holzungen und Wasserstücken nichts; an steüerpflichtigen Liegenschaften überhaupt 
3774,6 Mg., mit einem Durchschnittsertrage von 29 Sgr. pro Mg., was den Kreis
durchschnitt der steüerpflichtigen Grundstücke um 7 Sgr. übertrifft. Diese Liegen
schaften sind zu einer Grundsteuer von Thlr. 349. 12. 4 Pf. veranlagt. Nach der 
frühern Steüerverfaffung betrug die s. g. Husensteüer an Contribution, Cavalerie- 
geld 2c. Thlr. 337. 3. 7 Pf. An grundsteüerfreien Grundstücken sind 44,48 Mg., 
mit einem Reinerträge von 30 Sgr., vorhanden. Dies sind die Kirchen- und Schul
ländereien. Überhaupt beträgt der Flächeninhalt der steüerpflichtigen und steüer- 
freien Grundstücke 3819,08 Mg., welche, incl. Kirche und Schule, unter 32 Besitzer 
mit 106 Besitzstücken vertheilt sind. An ertraglosen Grundstücken gibt es 147,59 Mg. 
Wege 2C., 17,46 Mg. Wasser. Ganzes Areal des Gemeindebezirks . 4016,31 Mg. 
Wohnhaüser 49, Gewerbsgebaüde 2, Gebaüdesteüer 42 Thlr. 6 Sgr., steüerfreie 
Gebaüde 92.

Das Areal von ganz Marsdorf, Guts- und Gemeindebezirk zusammen, be
rechnet sich auf 2342,91 + 4016,31 — 6359,22 Mg., oder . . 6359 Mg. 39 Ruth, 
bestehend nach der im Jahre 1840 durch den Vermessungs-Revisor Schmidt aus
geführten Vermessung und zufolge dessen Register-Extractes vom 31. Juli 1859 aus 
Hof- und Baustellen 15.165, Gärten und Wurthen 67.54, Wurthwiesen 1.88, Acker 
und als solcher angesprochene nicht angebaute Grundstücke 4066.165, Wiesen und 
als solcher angesprochene nicht kultivirte Grundstücke 391.35, nicht bonitirter Forst 
1698.1, unnutzbar 118 Mg. 71 Ruth. Man vergl. unten S. 925.

Das Dorf Marsdorf zerfällt, wie gesagt in 3 Antheile: — a) der Antheil 
des Marienstifts in Stettin, zu welchem 13 Vollbauerhöfe, 1 Einhüfnerhof und 1 
Kossatenhof, so wie verschiedene, im eigenthümlichen Besitze des Marienstifts befind
liche, im Obigen als Gutsbezirk bezeichnete Grundstücke gehören; — b) der Antheil 
des St. Spiritus-Hospitals in Golnow, zu welchem keine auf der Feldmark liegen
den eigenthümlichen Grundstücke gehören, sondern nur die Bauerhöfe, Hypotheken 
No. 12, 13, 20, 21 und *22  und Vs des Bauerhofs Hypotheken No. 18; — c) der 
Antheil der St. Catharinenkirche in Golnow, zu welchem ebenfalls keine besondern 
Liegenschaften auf der Feldmark M. gehören, sondern nur Vs des vorstehend unter 
Tit. b gedachten Bauerhofs No. 18 und der Bauerhof, Hypotheken No. 19.

Die zu den Antheilen b und c, — die zusammen der Golnowsche oder Stadt- 
Antheil genannt werden, — gehörigen 7 Bauerhöfe sind bekanntlich bereits im 
vorigen Jahrhundert ihren Inhabern zu eigenthümlichen Besitz-Rechten verliehen, 
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und die dem St. Spiritus-Hospital von den Bauerhöfen seines Antheils zuständig 
gewesenen Reallasten mittelst des unterm 10. August 1857 bestätigten Recesses 
abgelöst.

Die zum Marienstifts Antheil a gehörigen 15 Höfe wurden dagegen bis in 
neuere Zeit nur zu lassitischen Rechten besessen und sind erst mittelst des unterm 
13. März 1860 bestätigten Recesses seit dem 1. October zu eigenthümlichen Rechten 
verliehen. Dabei sind gleichzeitig sowol alle den Hofbesitzern für das Marienstift 
obgelegenen Leistungen, als auch alle den Wirthen gegen das Marienstift zuständig 
gewesenen Servitutberechtigungen zu Holz, Weide und Streümaterial aufgehoben, 
wie weiter unten näher nachzuweisen sein wird.

Ferner haben abgelöst: — a) die Besitzer der 20 Bauerhöfe des Marienstifts- 
und Stadt-Antheils, die ihnen für den Besitzer einer zum Vorwerke Jhnaburg ge
hörigen Wiese obgelegenen Heüwerbedienste mittelst des unterm 25. Februar 1860 
bestätigten Recesses; — b) der Besitzer des Kossatenhofs, Hypotheken No. 7, die ihm 
obgelegenen besonderen Geldleistungen an die baüerlichen Wirthe beider Antheile 
mittelst des unterm 27. April 1860 bestätigten Recesses; — c) die Besitzer des 
Schmiedegrundstücks das ans demselben für das Marienstift haftende Grundgeld von 
2 Thlr. mittelst des unterm 11. October 1860 bestätigten Recesses durch Kapital
zahlung von 50 Thlr. oder des 25iachen Betrages der Jahresrente.

Die auf der Feldmark Marsdorf vorhandenen Forstgrundstücke, die mit den 
übrigen Grundstücken der Feldmark im Gemenge lagen, sind mit einem Flächen
inhalte von 2611 Mg. 51 Ruth, mittelst der rechtskräftig gewordenen Erkenntnisse 
des Königl. Revisions-Collegiums für Landes-Cultur-Sachen in Berlin vom 17. Oc
tober 1857, und der Königl. General-Commission für Pommern vom 19. April 1859 
als ein alleiniges Eigenthum des Marienstifts festgestellt.

Die ganze Feldmark, mit Ausnahme der Dorflage und Gärten, wurde von der 
Kirche, der Schule, den Bauern beider Antheile, dem Einhüfner und Koflaten ge
meinschaftlich behütet, und außerdem hatten die Besitzer sämmtlicher 22 Höfe beider 
Antheile das Recht, aus der Marienftifts-Forst Brenn-, Bau-, Reparatur-- und Be
währungsholz, so wie ihren Bedarf an Streümaterial zu entnehmen. Eben so war 
das Hospital St. Spiritus in Golnow berechtigt, den 3ten Theil seines Bedarfs 
an Bau- und Reparaturholz aus dem Marienstiftsforst zu holen. Die baüerlichen 
Wirthe waren verpflichtet, den der Kirche gehörigen Acker zu bestellen und abzu- 
ärnten, auch mit dem Moder aus dem Dorfpfuhl zu befahren, wogegen ihnen das 
gewonnene Sommerstroh zufiel; und endlich hatte die Gemeinde Al. früher das Recht 
gehabt, auf der angränzenden Feldmark Golnow zu hüten, ist aber dafür mittelst 
des unterm 17. December 1847 bestätigten Recesses durch 12 Mg. 17 Ruth. Grund
stücke abgefunden, welche seitdem gemeinschaftlich benutzt wurden.

Nachdem die Holzberechtigung des Hospitals Spiritus Sancti mittelst des 
unterm 11. April 1860 bestätigten Recesses bereits abgelöst war, ferner durch den 
Receß vom 26. October 1860 die Berechtigung der 7 Wirthe des Stadt-Antheils 
zu Bau-, Reparatur- und Bewährungsholz, so wie ein Theil ihrer Brennholz- 
berechtigung, so ging der Zweck des unterm 9. September 1864 bestätigten Recesses 
über die Gemeinheitstheilung der Feldmark M. dahin, alle vorstehend gedachten ein- und 
gegenseitigen Berechtigungen der Grundbesitzer in M., soweit sie durch die oben 
näher bezeichneten Recesse nicht bereits zur Aushebung gelangt, bezw. nach Inhalt 
dieses Gemcinheitstheilungs-Recesses fortbestehen sollen, ganz und für immer aufzuheben, 
die den Grundbesitzern in M. bisher noch gemeinschaftlich gehörig gewesenen Grund
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stücke unter ihre Eigenthümer zu theilen, und mit alle diesem eine Um-, bezw. Zu
sammenlegung der Grundstücke auf der Feldmark M. dergestalt zu verbinden, daß 
jeder Interessent für seine Theilungsrechte durch Grundstücke in einer möglichst zu
sammenhängenden wirthschaftlichen Planlage abgefunden wurde.

Zu diesem Zwecke ist die Feldmark M., wie schon erwähnt, im Jahre 1840 
neu vermessen und theils in demselben Jahre, theils im Jahre 1859 bonitirt. Auf 
Grund dieser Vermestung und Bonitirung sind, außer der Brouillon-Karte zwei 
Reinkarten, und die dazu gehörigen Vermeffungs - und Bonitirungs - Register an
gefertigt. Der alte Besitzstand ist bereits oben summarisch angegeben nach Ausweis 
des dem Auseinandersetzungsverfahren schließlich zu Grunde gelegten Schmidtschen 
Register-Extractes vom 31. Juli 1859. Die nach Maßgabe der Statt gehabten 
Bonitirung zur Anwendung gebrachten Neinertragswerthe der einzelnen Klaffen der 
verschiedenen Bodengattungen sind folgende:

A. Bei den als Acker angesprochenen Grundstücken: 7 Klaffen, von 1 Mg. 
in Klaffe la, 38 Mtzn. bis Klaffe VL, 1 Mg. 4 Mtzn. Roggen.

B. Bei den als Wiese angesprochenen Grundstücken: 11 Klaffen, von 1 Mg. 
zu 25 Ctr. Heü 86 Mtzn. bis 1 Mg. zu 2 Ctr. Heü, 6 Mtzn. Roggen.

C. Eine Kuhweide — 32 Mtzn. Roggen.
Bei denjenigen zur Umlegung gekommenen Grundstücken, welche als Acker oder Wiese 
angesprochen, aber als solche bisher noch nicht benutzt worden, sind die Kulturkosten 
in Geld pro Mg. theilweise besonders festgestellt und von den vorstehend summa
risch angegebenen Reinertragswerthen in Abzug gebracht.

Die bei der Gemeinheitstheilung zur Anwendung gekommenen Theilungs
grundsätze sind, auszugsweise, im Wesentlichen folgende:

1. Das Marienstift gewährt die Abfindung für die auf seiner Forst noch 
haftende und zur Ablösung kommende Weide-, Streü- und Brennholzberechtigung, 
ferner für das in seinen Besitz übergehende, der Kirche in M. bisher gehörig ge
wesene Kirchenholz von 5 Mg. 19 Ruth, nebst dem darauf stehenden Holze, in Land, 
nach Wegnahme des Oberholzes, aber unter Zurücklassung der Stubben; und an 
dem Werthe dieser Abfindung haben Theil: a) die Kirche mit 141,25, die Schule 
mit 38,72, die 7 Wirthe des Stadtantheils unter sich gleichmäßig mit 5860,63, in 
Summa 6040,61 Theilen.

2. Die Verpflichtung der baüerlichen Wirthe, den Kirchenacker zu bestellen rc., 
wird mit dem Rechte derselben, das erbaute Sommerstroh in ihren Nutzen zu ver
wenden, im Wege der Compensation für immer aufgehoben, und im Übrigen die 
Kirche sowol für den vollen Werth ihres alten Besitzstandes, als für den vollen 
Weidebedarf ihres durchzuwinternden Viehstandes durch Land abgefunden. Dagegen 
bleibt das Marienstift nach wie vor verpflichtet, bei vorkommenden Kirchenbauten 
das erforderliche Holz aus seinen Marsdorfer Forsten ohne Entgeld herzugeben.

3. Die Schule in Marsdorf ist gemäß §. 101 der Gemeinheitstheilungs
Ordnung vom 7. Juni 1821 dotirt. Zur Landdotation haben die Bauern jeder 
mit 60 abwärts bis 41, jeder der 2 Halbbauern mit 22, der Einhüfner mit 14, 
der Kossath mit 4, die Eigenthümer mit 12 bis 6 Theilen beigetragen, die ganze 
Dotation — 1000 gesetzt. Bei vorkommenden Schul- und Küsterbauten ist das 
Marienstift nach wie vor verpflichtet, das erforderliche Holz aus seinen Mars- 
dorfer Forsten unentgeldlich herzugeben; außerdem hat es zu dem von der Königl. 
Regierung festgestellten jährlichen Brennholz-Deputate der Schule, dessen Beschaffung 
der Gemeinde obliegt, jährlich 9 Kl. Kiefern Knüppelholz beizutragen. Dieses Holz

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 116 
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wird von Seiten des Marienstifts in seinen Marsdorfer Forsten angewiesen, wo
gegen die Anfuhr desselben und der Ersatz des ortsüblichen Schlägerlohns an das 
Marienstift Sache der Gemeinde M. ist.

4. Der Besitzer des Kossatenhofs, Hypotheken No. 7, hat die Abfindung für 
den vollen Werth seines alten Besitzstandes, und für denjenigen Theil seines bis
herigen Weiderechts, welcher nicht auf der Marienstifsforst lastete, in Land erhalten, 
wogegen derjenige Theil seines Weiderechts, welcher auf der Marienstiftsforst haftete, 
bei Gelegenheit der Regulirung seiner gutsherrlich-baüerlichen Verhältnisse mit dem 
Marienstifte in Wegfall gekommen ist.

5. Den Einhüfner und die Besitzer der 20 Bauerhöfe des Marienstifts- und 
des Stadt-Antheils anlangend, so ist - a) ihr Weiderecht auf dem dem Stifte 
nicht gehörigen Theile der Feldmark im Wege der Compensation aufgehoben; 
b) jeder hat die Abfindung für den vollen Werth feiner alten Grundstücke im Dorfe, 
einschließlich der zur Umlegung gestellten Feldgärten in Land erhalten; c) an dem 
Werthe der s. g. Kostalen-Wurthen und Kossaten-Länder hat jeder nach Verhältniß der 
Anzahl Wurthen, bezw. Kossaten-Länder Theil genommen, welche er bisher besaß; 
d) von dem Werthe des in Besitz der 7 Wirthe des Stadt-Antheils bisher befind
lich gewesenen Hufenackers, der Brach- und Gubenbach-Wiesen hat jeder gleichviel 
erhalten; e) von dem Werthe des im Besitze der 13 Ganzbauern und des Ein
hüfners des Stifts-Antheils bisher befindlich gewesenen Hufenackers und der Brach
wiesen hat jeder Ganzbauer 1 Theil und der Einhüfner V» Theil erhalten; f) an 
dem Werthe der im Besitz der 13 Marienstifts-Ganzbauern befindlich gewesenen Guben
bach-Wiesen nehmen dieselben unter sich gleichmäßig Theil; g) von dem Werthe der 
den bäuerlichen Wirthen bisher gemeinschaftlich gehörig gewesenen Grundstücke, incl. 
der von der Feldmark Golnow gewährten Weideabfindung hat jeder der 20 Ganz
bauern des Stifts- und des Stadt-Antheils 1 Theil und der Einhüfner des Stifts- 
Antheils Vs Theil erhalten.

6. Was die parcelirte Hufe betrifft, so hat erhalten: — a) der Eigenthümer 
Christian Springstubbe, als Besitzer des von dem Hofe, Hypotheken No. 1, abge
trennten Grundstücks, auf Grund des Vertrages vom 4. October 1828 und Nach
trages vom 22. Juli 1829, außer bestimmten Theilen der Hofstelle, des Gartens 
und der kleinern, zum Hofe des Schulzen Friedrich Springstubbe gehörig gewesenen 
Gubenbach-Wiese, den 4ten Theil des Werthes sämmtlicher anderen bei diesem Hofe 
befindlich gewesenen Grundstücke und eben so viel von dem Antheil des Hofes an 
den gemeinschaftlich gewesenen Grundstücken der Wirthe; — b) von den sämmtlich 
zunr Hofe, Hypotheken No. 6, der Gebrüder Dinse gehörenden Ländereien nebst An
theil an den gemeinschaftlichen Grundstücken der Wirthe hat auf Grund des Ver
trags vom 3. April 1860 jeder dem Werthe nach die Hälfte erhalten, indessen hat 
vorweg der August Friedrich Wilhelm Dinse die Hof- und Baustelle nebst Garten, 
zusammen 2 Mg. 165 Ruth, behalten; — c) der Kaufmann Friedrich Knack hat 
von dem Knackschen Bauerhofe, Hypotheken No. 9, auf Grund des Vertrages vom 
26. Juni 1822, außer den darin angegebenen Theilen der Hoflage, des dahinter 
gelegenen Gartens und der s. g. kleinen Gubenbach-Wiese des Hofes, den 4ten 
Theil des Werthes der zum Hofe gehörig gewesenen privativen Grundstücke im Felde, 
und ferner volle Abfindung für den in dem vorgedachten Contracte ihm bewilligten 
weideberechtigten Viehstand; — d) der Carl Gottlieb Müller mit seinen 2 groß
jährigen und 2 minderjährigen Kindern sind für diejenigen Grundstücke, welche sie 
auf Grund des Vertrages vom 7. April 1827 und Nachtrages vom 7. Juli 1830 
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von dem Retzlaffschen Bauerhofe, Hypotheken No. 16, besitzen, dem vollen Werthe 
nach abgefunden, und haben ferner von dem Hofbesitzer volle Abfindung für ihren 
in dem obigen Vertrage festgestellten weideberechtigten Viehstand erhalten.

Die Dorfstraße ist gemeinschaftliches Eigenthum der Besitzer der 20 Ganz
bauerhöfe und des Einhüfners, welche mit Ausschluß der Besitzer der von einzelnen 
Höfen abgetretenen Parcelen, daran Theil haben. Das im Dorfe vorhandene Feüer- 
leiterhaus, zu welchem das Marienstift in Zukunft kein freies Holz mehr herzugeben 
hat, ist gemeinschaftliches Eigenthum der Gemeinde M. und wird in derselben Weise 
unterhalten, wie die sonstigen Communallasten des Dorfes aufgebracht werden. Das 
im Dorfe befindliche Schmiedegrundstück ist durch das Erkenntniß der Königl. Ge- 
neral-Commission vom 21. December 1858 als ein alleiniges Eigenthum der Be
sitzer der ursprünglichen 20 Ganzbauerhöfe beider Antheile in M. festgestellt, und 
haben dieselben mit Ausschluß der von einzelnen Höfen abgezweigten Parcelen, 
daran Antheil, die Besitzer der beiden Halbbauerhöfe, Hypotheken No. 6 und 25, 
aber jeder zur Hälfte eines Ganzbauern. Das Marienstift ist nicht mehr verpflichtet, 
zu diesem Grundstück freies Bau- und Reparaturholz herzugeben. Als Dotation 
sind der Schmiede 4 Mg. 100 Ruth, beigelegt. Von den im Dorfe befindlichen 
zwei Hirtenhaüsern, zu welchen das Marienstift freies Bau- und Reparaturholz 
nicht mehr herzugeben hat, befindet sich das eine nebst einem Theile der zulegten 
Dorfstraße im Naturalbesitz des Dorfschmidts, welcher es von den baüerlichen 
Wirthen in M. gekauft hat. Das zweite Hirtenhaus ist gemeinschaftliches Eigen- 
thum der Besitzer der ursprünglichen 20 Ganzbauerhöfe beider Antheile in M. ge
blieben. Als Dotation sind diesem Hirtenhause 1 Mg. 172 Ruth, beigelegt.

Zur Besoldung des jedesmaligen Schulzen in M., hat das Marienstift der 
im §. 4 des unterm 13. März 1860 bestätigten Regulirungs- Recesses von M. be- 
stimmten jährlichen Geldbeitrag und die dort gedachte Wiesennutzung zu gewähren. 
Jene, aus der Marienstiftskasse zu zahlende, baare Remuneration beträgt Thlr. 13 
16. 9 Pf., zahlbar am 1. October postnumerando. Die Nutzung der Wiesenparcele 
No. 2 in den Birkenortswiesen erstreckt sich auf 2 Mg. 148 Ruth, und kann, weil 
diese Parcele ertragreicher als die folgenden Parcelen 3, 4, 5 ist, im Vergleich mit 
den Pachtsätzen, weiche letztere gewähren, zu einem Werthe von 18—20 Thlr. ver
anschlagt werden. -- Außerdem ist bei der Gemeinheitstheilung das Schulzenamt 
mit 8 Mg. 5 Ruth, dotirt worden, wozu die Gemeinde Stifts-Antheil 5 Mg. 63 Ruth. 
Äcker und die Gemeinde Stadt-Antheil 2 Mg. 122 Ruth. Acker ausgewiesen hat. 
Die wirthschaftliche Benutzung dieses Ackers gebührt dem jedesmaligen Schulzen 
von M. So lange indessen dort zwei Schulzen bestellt sind, gebührt diese Acker- 
Nutzung mit 2/a dem Schulzen des Stifts-Antheils, und mit Va dem Schulzen des 
Stadt-Antheils.

Zu einem neüen Friedhofe für die Gemeinde M. ist ein 2 Mg. großer Plan 
ausgewiesen. Die zur Beerdigung der Todten benutzten Flächen dieses Grundstücks 
werden zwar ein unwiderrufliches Eigenthum der Kirche in M., aber unter der aus
drücklichen Bedingung, daß die jedesmaligen Besitzer der Höfe, welche zur Auf
bringung der zum Friedhofe bestimmten, am Dorfe Gelegenen Fläche beigetragen 
haben und ihre Angehörigen vom Grabgelde freibleiben. Die Nutzungen hingegen 
von denjenigen Theilen des neüen Friedhofes, welche zur Beerdigung der Leichen 
noch nicht gebraucht werden, verbleiben zwar den Hofbesitzern, welche den Werth 
des Terrains aufgebracht haben und participiren unter sich daran in demselben Ver
hältniß, wie die Aufbringung erfolgt ist, doch müssen jene Nutzungen so lange meist*  

116*  
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bietend verpachtet und das Pachtgeld bei einer Sparkasse zinsbar belegt werden, 
bis das angesammelte Kapital mit den Zinsen dazu hinreicht, den Friedhof mit 
einer passenden Bewährung zu versehen. Die Unterhaltung dieser Bewährung ist 
Sache der Kirche, sobald das ganze Grundstück in ihr Eigenthum übergegangen ist.

Zum Zweck der Anlegung einer Baumschule ist ein Mg. großer Plan aus
geschieden, welcher dem Lehrer zur Verfügung gestellt wird, wenn er sich verpflichtet, 
diese Fläche ganz oder theilweise zur Aufzucht von veredelten Obstbaümen zu ver
wenden, und die Schulkinder in der Obstbaumzucht zu unterrichten. Der Ertrag 
der Obstbaüme verbleibt ihm Die Einwohner von M haben das Vorrecht, die 
verpflanzbaren Obstbaüme zu dem in der Gegend üblichen Preise vor jedem Aus
wärtigen anzukaufen.

Zu einem gemeinschaftlichen Torfmoore nebst Trockenplatz ist neben dem Wege 
nach Buddendorf an der Gränze ein 20 Mg. 83 Ruth, großer Plan ausgeschieden. — 
Der in diesem Grundstücke befindliche Torf wird in der Weise gemeinschaftlich aus- 
gebeütet, daß jährlich durch Stimmenmehrheit der Interessenten beschlossen wird, wie 
viel Torf in demselben Jahre gestochen werden soll, der Gemeindevorstand den Torf für ge» 
meinschaftliche Rechnung stehen, trocknen und aufsetzen läßt und ihn dann unter die 
Theilnehmer vertheilt. Sofern unbeschadet des Hauptzwecks auch Nebennutzungen 
von diesen Grundstücken gewonnen werden sollen, sind dieselben öffentlich meist
bietend zu verpachten, und das daraus erlöste Geld ist zunächst auf die Planirung 
der Torflöcher, demnächst aber zur Deckung des Arbeitslohns für die Torfstecher zu 
verwenden. Der auf diese Weise nicht gedeckte Theil des Arbeitslohns ist besonders 
gemeinschaftlich aufzubringen, sobald der Torf gänzlich ausgenutzt ist, soll das 
Grundstück öffentlich verkauft, und das durch Meistgebot erzielte Kaufgeld unter die 
Theilnehmer, die den Plan zum Torfmoor hergegeben, vertheilt werden

Behufs gemeinschaftlicher Benutzung für alle wirtschaftlichen und Gemeinde- 
Zwecke sind bei der Gemeinheitstheilung ferner ausgewiesen worden: — 1) Zum 
Ablagern und Verbinden von Bauholz, indeß mit der Maßgabe, daß der Einzelne 
das abgelagerte Holz innerhalb eines Jahres wieder wegschaffen muß, 4 Mg. — 
2) Zum Eingraben von Kartoffeln und Erholen von Sand 4 Mg. 36 Ruth. — 
3) Als Sandgrube und zum Vergraben des gefallenen Viehs 4 Mg. — 4) Als 
Sandgruben drei Pläne zusammen 8 Mg. groß. — 5) Als Lehm- und Kiesgrube 
5 Mg. 27 Ruth. — 6) Als Lehmgrube ein zweiter Plan von 6 Mg. — 7) Als 
Viehtränke 2 Mg. 170 Ruth. — 8) Als zweite Tränke, zugleich zur Schafwäsche 
dienend 6 Mg. 105 Ruth. Der Werth des zu den vorstehend bezeichneten Anlagen 
erforderlichen Terrains ist nahe zu in dem bei der Schul-Dotation angegebenen 
Verhältniß: — richtiger: in dem bei der Schulzenamts - Dotation befolg
ten Verhältniß, von den Interessenten aufgebracht, und haben sie in demselben Ver
hältniß auch an dem Eigenthum jener Anlagen und an den unbeschadet des Haupt
zweckes möglichen Nebennutzungen denselben Theil. Die Benutzung dieser Anlagen 
zu den vorstehend angegebenen Zwecken ist eine unbeschränkte, mit der alleinigen 
unter 1 bezeichneten Ausnahme, und daß der Lehm in den Lehmgruben weder zur 
Cultivirung von Grundstücken, noch zur Fabrikation von gebrannten Steinen ver
wendet, noch endlich mittelbar oder unmittelbar verkauft werden darf. Der Ge
meindevorstand ist so berechtigt als verpflichtet, sowol in den Sand- als den Lehm
gruben die zur Ausnutzung bestimmten Flächen der Reihe nach anzuweisen, so daß 
eine neüe Fläche erst dann in Angriff genommen werden darf, wenn das bezügliche 
Material in der alten Fläche nicht mehr vorhanden ist. Vor dem Beginn der
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Ausbeutung einer neuen Fläche ist aber die alte auf gemeinschaftliche Kosten der 
Eigenthümer obiger Anlagen gehörig einzuebnen.

Neüer Besitzstand nach vollendeter Gemeinheitstheilung.
Summarische Übersicht zufolge §. 18 des Recesses, vollzogen den 11. dis 12 Januar 1861, 

genehmigt den 10. April 1861 und bestätigt den 9. September 1864.
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Die in dieser tabellarischen Übersicht enthaltene Vertheilung der Gesammtstäche in die 
verschiedenen Kulturarten drückt den Zustand vor der Separation ans, der Zustand nach der 
Separation, insonderheit in den Jahren 1864 und 1865, ist bei Gelegenheit der Grundsteuer- 
Regulirung, ans Grund des Gesetzes vom 21. Mai 1861, ermittelt worden, und oben S. 918, 
919 nachgewiesen.

Die Liegenschaften des Marienstifts nehmen den nördlichen, östlichen und südlichen Theil 
der Marsdorfer Feldmark längs der Barfußdorfer, Glewitzer, Kriwitzer, Burower, Specker 
(Colonie Jmmenthal) und Budrendorfer Gränze ein. Die Umfangslinie der Stiftsbesitzun- 
gen hat eine Ausdehnung von 3815,8 laufenden Ruthen — i,9<m> M., beinahe 2 M. In 
der Forst ist ein Dienstetablissement für den Stiftsförster, der unter Leitung der Marienstifts- 
Administration zu Stettin die Forst bewirthschaftet und die Aufsicht über die Forst iührt.

Der Werth der zur Anlegung neuer, so wie zur Geradelegung und Vorbe
reitung alter fortbestehender Wege und Gräben erforderlichen Terrains ist, soweit 
diese Wege und Gräben in der dem Marienstift gehörigen Forst liegen, von ihm 
allein hergegeben, soweit jene Wege und Gräben in der Gemeinde-Feldmark liegen, 
von den einzelnen Grundbesitzern aufgebracht.

Zur bessern Entwässerung der an dem Gubenbach, welcher die Gränze zwischen 
den Feldmarken M. und Kriwitz bildet, gelegenen Wiesen soll derselbe längs der 
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Feldmark Kriwitz, soweit die dem Marienstifte in Folge der Auseinandersetzung 
zugefallenen Wiesen daran gränzen, d. L: bis zur alten Golnow-Naugarder Land
straße, unter Ausgleichung der gegenseitig abzutretenden Grundstücke der Fläche 
nach, distancenweise gerade und durchweg auf die Gränze gelegt werden. Zu dem 
neuen Bette des Bachs von 1 Ruthe Breite hat jeder der auf beiden Seiten an
gränzenden Grundbesitzer in der Ausdehnung seines Plans die Hälfte herzugeben. 
Hiervon sind 10 Fuß Duodecimalmaaß zum Bette selber und je ein Duodecimal- 
fuß an jeder Seite als Uferrand zu verwenden. Die Ausführung des neüen Bach
bettes liegt dem Marienstifte auf seine alleinige Kosten bis zum 1. November 1861 
ob, und in dem darauf folgenden Winter, während dessen der Boden gefroren ist, 
hat jeder angränzende Grundbesitzer in der Ausdehnung seines anstoßenden Plans 
den Auswurf wegzuschaffen. Soweit der Gubenbach, erst in Folge der Ausführung 
dieses Projects die Gränze zwischen Kriwitz einer Seits und Di. anderer Seits 
bildet, d. i. : von der Burower Gränze auf 97 Ruthen Länge, liegt die künftige 
Unterhaltung dieses Theils des Gubenbachs dem Marienstift allein ob, wogegen 
zu den Kosten der künftig gemeinschaftlich zu bewirkenden Raümung des übrigen 
Theils des gerade gelegten Gubenbachs, also vom Endpunkte der 97 Ruthen- 
Strecke bis zur Landstraße nach Naugard, das Marienstift die eine Hälfte, und die 
Gemeinde Kriwitz die andere Hälfte beizutragen hat. Auf der andern Seite jener 
Landstraße befindet sich im Gubenbache eine Schleüse, welche das Wasser in letzterm 
zum Zweck der Berieselung der nach Kriwitz und Glewitz gehörigen Wiesen auf
staut, und nach der Behauptung des Marienstifts auf feine am Gubenbach gelegene 
Wiesen nachtheilig einwirkt. Das Marienstift hat deshalb die Wegnahme dieser 
Schleüse beantragt, und da Seitens der Gemeinden Kriwitz und Glewitz dem 
widersprochen ist, so bleibt die weitere Erörterung dieses Gegenstandes einem be
sondern Verfahren vorbehalten. (§. 15 des Recesses).

Die Gränzen, der einem jeden Interessenten zugewiesenen Abfindungen sind 
an Ort und Stelle abgesteckt und behügelt, auch die Hügel selber mit unverwes
lichen Merkmalen, als Ziegelstücken und Schmiedeschlacken, versehen. Die Land
abfindungen sind den einzelnen Interessenten zur servitutfreien Benutzung, so weit 
nicht der GemeinheitstheilungsMeceß selber eine Ausnahme enthält, und im llbri- 
gen zu denselben Rechtsverhältniffen überwiesen, zu welchen sie die Grundstücke und 
Berechtigungen, für welche diese Abfindungen gegeben worden, vor dieser Ausein
andersetzung besessen haben. Das Holz auf den gegenseitig abgetretenen Grund
stücken hat Jeder bis zum 1. Oktober 1860 fortzuraümen gehabt. Bei Abschluß 
des Recesses ist es von den Interessenten anerkannt worden, daß dieses vollständig 
geschehen ist, und es einer Ausgleichung unter ihnen nicht mehr bedurfte, zumal 
das Marienstift auch die Entschädigung für dasjenige Holz, welches während des 
Prozesses über das Eigenthum an der Hufenschlagsheide, und bevor die Gränzen 
der dem Marienstifte darin zuerkannten Forst feststanden, von diesem auf baüer- 
lichen Liegenschaften geschlagen war, den getroffenen Verabredungen gemäß ge
leistet hat.

Um das Einkommen des Schullehrers zu verbeffern wurde demselben auf den 
Zeitraum von 1860 bis Ende 1870 die unentgeltliche Benutzung eines Wiesenplans 
von 4 Mg. an der Specker Gränze in den Gubenbachwiesen von Seiten des 
Marienstifts, und des zum Schmiedegrundstück ausgewiesenen Plans von 3 Mrg. 
158 Ruth. Seitens der baüerlichen Wirthe überlassen. Doch wurde dem Lehrer 
nicht gestattet, auf der Wiese Vieh zu hüten oder Torf zu stechen. (§. 22 des Rec.) 
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— Folgen im Receffe Bestimmungen betreffend die Regulirung der Verhältniffe 
von Grundstücks-Nießbrauchern; so wie besondere Bestimmungen in Betreff der 
Theilung der Banerhofs-Hypotheken Nr. 6 im Marienstifts-Antheil. — Die Jagd
nutzung auf der ganzen Feldmark 9)1 hat das Marienstift, auch nach der Publika
tion des Gesetzes vom 31. October 1868, allein bezogen, und als Entschädigung 
für den Antheil der Kirche und der Gemeinde 9)t. daran auf den Zeitraum von 
der Publikation des gedachten Gesetzes bis zum 1. December 1859 an erstere 25 
Sgr., an letztere 50 Thlr. 22 Sgr. 5 Pf. bezahlt. Der Seitens des Marienstifts 
über die Verpachtung der Jagd auf der ganzen Feldmark M. mit seinem Förster 
abgeschlossene Vertrag ist bis zum 1. Juni 1861 in Kraft geblieben, und es hat 
das Marienstift bis dahin vom 1. December 1859 ab jährlich 4 Thlr. 20 Sgr. 
an die Grundbesitzer in M., mit Ausnahme der Kirche und der Schule entrichtet. 
— Folgen weiterhin Bestimmungen wegen Ausweisung eines Weges über die 
Feldmark Buddendorf; wegen Benutzung von Wegen und Vorfluth-Bestimmungen. 
Ferner in Betreff der Unterhaltung der Dorsstraße; der ersten Anlegung und dem- 
nächstigen Unterhaltung der Wege, Brücken und Gräben und bereit Nebennutzun
gen. — In den Communal- und Societütslasten der Grundbesitzer ist durch das 
vorliegende Auseinandersetzungs-Verfahren nichts geändert, soweit nicht in dem 
Receffe selber ausdrücklich andere Bestimmungen getroffen sind. Das Marienstift ist 
aber nicht ferner verpflichtet zu den Feüerleitern und Feüerküfen das Holz unentgeld- 
lich herzugeben, sofern eine solche Verpflichtung früher bestanden haben sollte. — 
In den Grundsteüer-Verhältniffen sind durch das Gesetz vom 21. Mai 1861 wesent
liche Änderungen eingetreten, deren hauptsächlichste darin besteht, daß die Grund
stücke des Marienstifts, welche vordem zur sog. Hufensteüer herangezogen wurden, 
als einer milden Stiftung angehörend, von aller Grundsteüer befreit sind.

Die durch die Gemeinheitstheilung und das Auseinandersetzungs-Verfahren 
zur Ablösung gelangten ein- und gegenseitigen Berechtigungen haben im Laufe des 
Jahres 1860 vollständig aufgehört, so daß am Ende desselben dergleichen Berechti
gungen nicht mehr bestanden, und die im §. 18 des Recesses nachgewiesenen Land- 
abflndungen sind mit dem 7. Juni 1860 in den vollen Besitz ihrer Eigenthümer 
übergegangen.

Marsdorf, aus zwei Antheilen bestehend, hatte seit uralten Zeiten auch zwei 
aus dem Jurisdictions-Verhältniß entspringende, Polizeiobrigkeiten, davon die eine 
bei der Marienstifts-Administration für den Stiftsantheil des Dorfes, die andere 
für den Stadt- oder dem Hospital Spiritus Sancti und der St. Catharinenkirche 
gehörigen Antheil beim Magistrate von Golnow war. Diese doppelte Verwaltung 
der Polizei an Einem Orte hat das Gesetz vom 14. April 1856, betreffend die 
Landgemeinde-Ordnung in den sechs alten der östlichen Provinzen der Preüßischen 
Monarchie, beseitigt, indem der §. 8 dieses Gesetzes die Vereinigung der Polizei
verwaltung in Ortschaften von zwei oder mehr gutsherrlichen Antheilen in Einer 
Hand vorschreibt. Mittelst Verfügung vom 29. October 1856 forderte der Land
rath Naugarder Kreises, Geh. Regierungsrath v. Bismarck, die Marienstifts-Admi
nistration und den Magistrat von Golnow auf, den Bestimmungen jenes Gesetzes 
und der damit zusammenhängenden Ministerial-Jnstruktion vom 30. Juni 1856 
Folge zu geben. Die beiden Polizeibehörden vereinbarten sich deshalb über fol
gende Punkte: — 1) Das Marienstift verwaltet die Polizei, soweit dies nothwen
dig ist, in Absicht der zu seinem Patronat gehörigen geistlichen Institute, als Kirche 
mit Thurm, Kirchhof, Küsterei und Schule ; ferner : die gestimmte Forst- und Jagd-
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Polizei ohne Concurrenz der Stadt Golnow. Rücksichtlich der Ansprüche auf Holz
servitute und wegen des Eigenthums der Straßengerechtigkeit verbleibt die Polizei- 
Verwaltung bezüglich der Bauten dem Marienstift. — 2) In Betreff aller übrigen 
Gegenstände der Polizeiverwaltung, namentlich wegen der Sicherheit- und Ord
nungs-Polizei der Einwohner und ihrer bürgerlichen Verhältnisse zum Staate, zur 
Gemeinde und zu einander, der Aufsicht auf fremde Reisende, der Handhabung des 
Strafrechts, der Aufsicht auf öffentliche Anlagen und Gebaüde, wegen der Aufsicht 
über die Gemeinde als solche und über deren Vorstand, wird der Bürgermeister 
Löper zu Golnow als Delegirter des Marienstifts, in den nächsten 3 Jahren fungiren, 
und mit eigener Verantwortlichkeit die Polizeiverwaltung führen. Dabei bleibt dem 
Marienstift, insbesondere dem Kuratorium desselben, auch der Administration vor
behalten, jeder Zeit Auskunft und Vorlegung der Akten zu erfordern. — 3) Auf
kommende Geldstrafen bleiben dem Marienstift vorbehalten, welchem auch Vorbehal
ten bleibt die gesetzlichen Funktionen zur Besetzung des Dorfgerichts und zur dis
ziplinarischen Wirksamkeit wegen desselben direct auszuüben. — 4) Das Marienstift 
zahlt an den Magistrat zu Golnow jährlich 2 Thlr. zu Schreibmaterialien, erstattet 
alle inexigiblen Executionsgebühren und erstattet auch baare Auslagen und Ge
fängnißkosten für Arrestanten und Sträflinge nach folgenden Sätzen: Gefängniß- 
miethe 1 Sgr. 3 Pf., Sitzgebühren 1 Sgr. 3 Pf., Heizungskosten 1 Sgr. 3 Pf., 
Verpflegungskosten 2 Sgr. 6 Pf. pro Tag und Mann, wogegen die Stadt Golnow 
den Executor hält und die Gefängnißraüme beschafft und unterhält. Die Königl. 
Regierung war mit dieser Vereinbarung nicht einverstanden. In der Verfügung 
vom 7. März 1859 eröffnete sie dem Landrathe v. Bismarck: das Verlangen der 
Stifts-Administration, sich bei Übertragung der ihr zustehenden Polizeigewalt an 
den Magistrat zu Golnow verschiedene Zweige der Polizeiverwaltung vorzubehalten, 
sei den Absichten des Gesetzes vom 14. April 1856, welches die polizeiobrigkeitliche 
Gewalt in demselben Orte gerade in Einer Hand vereinigt wissen will, durchaus 
zuwider, umsomehr, als bei einer derartigen Theilung der Polizeigewalt größere 
Jnconvenienzen als zuvor entstehen würden. Diese Verfügung gab dem Kuratorium 
des Marienstifts Veranlassung unterm 11. April 1859 unmittelbar an die Königl. 
Regierung zu berichten. Das Kuratorium schilderte die zu SDL obwaltenden abnor
men Verhältnisse, die so eigenthümlicher Art seien, daß wol nicht ein zweites Dorf 
in Pommern vorhanden jein dürfte, welche diesem zu vergleichen. Das Dorf M., 
bekanntlich aus zwei Antheilen, dem stiftischen zu 8/s, und dem Stadt Golnowschen 
zu Vs bestehend, in dem die Stiftsbauern Lassiten, die Stadtbauern Erbznisbesttzer 
sind, erhob Eigenthums-Ansprüche auf die dem Stifte gehörigen Forsten, welche 
erst nach fast ‘ 30jährigen Prozessen beseitigt worden. Reben diesen waren auch 
Prozesse über die gutsherrlich-baüerliche Regulirung der Stiftsbauern zu führen, 
die zwar früher beendigt, jedoch in ihrer Ausführung bis zur Beendigung des 
Rechtsstreites um das Eigenthum der Forsten verzögert worden stnd. Aus dent 
Gesetz vom 2. März 1850 sind Motive für ein neües Verfahren in der gutsherrlich- 
baüerlichen Regulirung der Stiftsbauern entnommen, welches z. Z. schwebt, mit 
demselben steht in Verbindung die Ablösung der Forstservitute, welche die Bauern 
Stadt-Antheils geltend zu machen bezweckeit. In dieser Servitut-Ablösung tritt 
der Gvlnowsche Magistrat für das Hospital Spiritus Sancti als Interessent auf. 
Alles dieses wirkt mehr oder minder auf die Polizeiverwaltung mit ein; dennoch 
ist das Stift sowol als der Magistrat bestrebt gewesen, derselben in allen Bezie
hungen Genüge zu leisten. Wenn sich auch nicht vorher bestimmen läßt, in welcher
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Zeit und bis wohin die obschwebenden wirren Verhältnisse bezüglich des Eigenthums 
und der Berechtigungen zu einem geordneten Zustande gelangt sein werden, weil 
dies nur im Wege richterlicher Entscheidung zu ermöglichen ist, so ist doch zu hoffen, 
daß inl Verlauf der nächsten zwei Jahre ein solcher erreicht sein wird, und mit 
diesem würde die Vereinigung alles dessen, was zur Polizeiverwaltung gehört, oder 
dazu zu rechnen ist, leichter und ohne Verletzung oder Gefährdung erheblicher Inter
essen erfolgen können, wozu von Seiten des Stifts-Curatoriums gern die Hand 
geboten werden wird, ein Gleiches auch vom Magistrat zu Golnow wol zu erwarten 
sein dürfte. Wenn das Stift in der vorlaüfigen Vereinbarung von 1856/57 sich 
die Polizeiverwaltung in Bezug a) auf Kirchen- und Schulwesen, b) Forst- und 
Jagdpolizei, c) auf Baugegenstände, die eigene Handhabung referont hat, so dürfte 
darin nichts dem Gesetze Zuwiderlaufendes begriffen sein, indem nach Art. 7 der 
Ministerial-Jnstruction vom 30. Juni 1856 es an sich zulässig ist, daß der In
haber der Polizeigewalt in Fällen der Stellvertretung einzelne Acte unter eigener 
Verantwortlichkeit an sich zu ziehen, wohl befugt ist. Die Übertragung der Poli
zeiverwaltung im Stifts-Antheil von M. ist eben nur eine stellvertretende und 
dürfte darauf jene Bestimmung vollkommen anwendbar sein. Überdies ist hinsichtlich 
der obigen drei Gegenstände noch Folgendes in Betracht und Erwägung zu zieheu: 
Beim Kirchen- und Schulwesen steht das Patronat wol der Polizeiverwaltung 
voran, eine Trennung beider dürfte nicht selten zu Conflicten führen, die allerseits 
lästig, für die Betheiligten aber nur nachtheilig sind; es dürste hierbei also zur 
Erhaltung einer bessern Ordnung wol nothwendig sein, daß da die Patronatsver
waltung nicht mit zu übertragen, oder dabei ein Stellvertreter zu halten ist, dem 
Inhaber auch die alleinige Wahrnehmung der diesfälligen Polizeiverwaltung ver
bleibt. Bei der Forst- und Jagdpolizei wird sich nach Ausführung der gutsherrlich- 
baüerlichen Negulirung und der Servitut-Ablösung ein solcher Zustand von selbst 
ordnen, daß es möglich bleibt, die Stiftsforft, z. Z. gegen 3000 Mg. Fläche ent
haltend, außer aller Verbindung mit iDt. zum selbständigen Polizeibezirk zu erhe
ben, für welchen Fall keine besondern Festfetzungen erfolgen dürften. Mit demselben 
Zeitpunkte würden die Baugegenstände aufhören, Interesse für die stiftische Ver
waltung zu haben und in allen Beziehungen zur allgemeinen Polizeiverwaltung 
übergehen. Diesemnach ersuchte das Curatorium die Königliche Regierung, den 
mit dem Magistrate zu Golnow getroffenen Vereinbarungen über die stellvertretende 
Polizeiverwaltung durch den Bürgermeister Löper im Stifts-Antheil zu M. vorlaüfig 
die Geuehmigung zu ertheilen.

In Anerkennung der angeregten Bedenken willigte die König!. Regierung 
darin, daß bis zur Beseitigung der vorliegenden Anstände, d. h. bis nach endgül
tiger Regelung der gutsherrlich-baüerlichen Verhältnisse der Stiftsbauern zu M. 
und bis nach Ablösung der Forstservitute, welche die Bauern Golnowschen Antheils 
geltend zu machen bezwecken, die Polizeiverwaltung zu M. wie bisher, nach den 
örtlichen Antheilen getheilt bleibe und dann erst mit der Vereinigung derselben in 
Einer Hand, in Gemäßheit der Bestimmungen des Gesetzes vom 14. April 1856 
vorgegangen werde. (Verfügung Dom 14. Mai 1859.)

Nachdem gegen Ende des Jahres 1863 die Regelung der gutsherrlichen und 
baüerlichen Verhältnisse, die Servitut-Ablösungen und die Gemeinheitstheilung zu 
Bi., wenn auch noch nicht vollständig zu Ende geführt, doch so weit gediehen war, 
daß nunmehr die Vereinigung der Polizeiverwaltnng in Einer Hand ins Werk

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 117 
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gerichtet werden konnte, so stellte die Stifts-Administration unterm 13. November 
1863 dahin zielende Anträge an den Landrath v. Bismarck.

Das Dorf M. mit feiner Feldmark besteht bekanntlich aus 2 Antheilen, und 
es gehören zum Stifts-Antheile: die Kirche, das Küster- und Schulhaus, 13 Bauer
höfe, 1'/3 Bauer- und 1 Kossathof, 1 Schmiede nebst Schmiedehaus, 2 Hirtenhaüser, 
von denen eins bereits Privatbesitz und 3 Hauseigenthümer; zum Stadl Gol- 
nowschen Kirchen- und Hospital-Antheile: 7 Bauerhöfe. Die Polizeiverwaltung 
über diese beiden Antheile kann in Einer Hand vereinigt und dieselbe einem stell- 
vertretenden Verwalter übertragen werden. Die Administration bringt dazu den 
im October l. I. im Marsdorfer Forstrevier neü angestellten Marienstifts- 
Förster Levin in Vorschlag, welcher die erforderliche Qualification besttzt, als 
Staatsdiener eidlich verpflichtet und bereit ist, diese Verwaltung widerruflich un» 
entqeldlich so zu übernehmen, daß ihm zu seinen Dienstleistungen nur etwaige baare 
Auslagen erstattet werden. In Betreff der Unterbringung von Polizeisträflingen 
und Arrestanten und der Ausführung von Executronen soll es bei den Verein
barungen bleiben, die zwischen der Stifts-Administration und dem Magistrate zu 
Golnow im Jahre 1856/57 getroffen sind.

Was aber das Marienstifts-Forstrevier Marsdorf — 2349 Mg. 122 Ruth. 
Fläche enthaltend, betrifft, so bildet dasselbe ein, außer aller Verbiiidung mit dem 
Dorfe M., für sich bestehendes Ganze, ist im Jahre 1862 mit einem Forst-Dienst- 
Etabliffement versehen, und wird darüber, so wie über das Etablissement die Po
lizeiverwaltung von der Stifts-Administration ausgeübt werden.

Die Königl. Regierung, der von dem Landrathe v. Bismarck Vortrag gehal
ten worden war, erklärte sich damit einverstanden, dem Förster Levin die Polizei
verwaltung über beide Antheile von M. zu übertragen, ja denselben, nach Anleitung 
des L5 9 des Gesetzes vom 14. April 1856, die ländlichen Ortsobrigkeiten betreffend, 
auf Kosten der Inhaber der Polizeiobrigkeit zu bestellen, sofern ein Einvernehmen 
mit dem Magistrat zu Golnow nicht herbeigeführt werden könne. (Verfügung vorn 
16. Januar 1864). Allein, abgesehen von Schwierigkeiten, welche von weiten des 

2C Levin nunmehr erhoben wurden, so hatte der Magistrat von Golnow bereits 
früher beachtenswerthe Bedenken gegen die Übertragung der Polizeiverwallung 
auf den rc. Levin erhoben. Nicht allein, daß offenbar kein Grund vorliegt, ihm, 
dem Magistrate, die seit undenklichen Zeiten in dem zur otabt gehörigen Mars- 
dörfer Antheile ausgeübte Polizeigewalt zu entziehen, so spricht für deren Über
tragung auf den Magistrat, in Betreff der ganzeii Dorfschaft M., auch unzweifel
haft der Umstand, daß sich dieselbe in der Hand einer Behörde, we che überdies 
mit allen dazu nöthigen Mitteln ausgestattet ist, jedenfalls viel besser befindet, als 
in der einer Privatperson, welcher die zur Ausübung der Polizeigewalt erforder
lichen Anstalten und das nöthige Personal nicht zu Gebote stehen, und da alles 
dies erst vom Magistrate gewährt werden soll. Dazu komnit, daß M. nur 
eine kleine 72 Meile von Golnow entfernt belegen ist, daß dessen Bewohner in 
täglichem Verkehr mit der Stadt stehen, und daß demnach die Ausübung der Polizei 
von hier aus weder mit Schwierigkeiten verbunden i)t, noch irgend eine Belästi
gung für die Bewohner von M. daraus erwächst- Endlich würde auch rücksichtlich 
der Entfernung durch die Bestallung des rc. Levin zum gemeinschaftlichen Polizei
verwalter nichts gewonnen werden, weil derselbe seinen Wohnsitz nicht im Dorfe 
M- hat, fondern auf einem neüerdings in der Marsdorfer Forst erbauten (Stabli)fe*  
ment, welches dem Dorfe nur um ein Geringes näher belegen ist, als die Stadt
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Golnow. Da wir, sagt der Magistrat wörtlich, mit dem von der Stifts-Admini
stration gemachten Entschädigungs-Offerte vollkommen einverstanden sind, und auch 
ein Mehreres für den Fall einer Übertragung der ungetheilten Polizeiverwaltung 
auf uns nicht verlangen, das Marienstift daher auch in diesem Falle nicht mehr 
belastet wird, so haben wir uns vergeblich nach irgend einem Grunde umgesehen, 
der es zweckmäßig, oder auch nur Wünschenswerth erscheinen läßt, uns die Polizei
verwaltung in Al. zu entziehen und solche einer Privatperson zu übertragen. (Be
richt vom 30. Novbr. 1863). Überdies hielt der Magistrat den rc. Levin in seiner 
Eigenschaft als Forstschutzbeamten zur Übernahme der Polizeiverwaltung auch um 
deswillen für gänzlich ungeeignet, weil die Interessen beider Functionen haüfig 
collidiren und die Übertragung beider auf einen und denselben Beamten selbstver
ständlich vielfache Jnconvenienzen und unaufhörliche Verwickelungen in ihrem Ge
folge haben würden. (Bericht vom 14. Februar 1864).

Die Stifts-Administration schloß sich der vom Magistrate entwickelten Ansicht 
an, was sie demselben unterm 28. Juli 1864 zu erkennen gab, und es wurde 
demgemäß, unter Genehmhaltung des Curatoriums des Marienstifts, eine von der 
Administration und dem Magistrat unterm 27. September und 2. October 1864 
gemeinschaftlich vollzogene Anzeige an den Landrath v. Bismarck erlassen, in Folge 
derer Letzterer unterm 31. October 1864 nachstehende Bekanntmachung durch das Kreis
blatt des Naugarder Kreises veröffentlichte: — „Die bisher von der Marienstifts- 
Adminiftration zu Stettin in dem Dorfe WL, Stifts-Antheil, ausgeübte Polizeiverwal
tung ist nach dem getroffenen Übereinkommen dem Bürgermeister Löper in Golnow mit 
Genehmigung der Königl. Regierung widerruflich übertragen worden, welcher bis auf 
Weiteres die Polizeigeschäfte in beiden Antheilen von M. versehen wird." Das 
Übereinkommen zwischen der Stifts-Administration und bem Golnowschen Magi
strate, welches sich auf die Vereinbarungen von 1856/57 stützt, ist, da es von keiner 
Seite gekündigt worden, noch heute, März 1871 in voller Kraft, mit der Maßgabe, 
daß nach dem Abgänge des Bürgermeisters Löper dessen Amtsnachfolger Schmalz 
als Delegirter des Marienstifts die Polizeiverwaltung im stiftischen Antheil von 
M. übernommen hat.

Marsdorf, Stifts-Antheil.
Dieser Antheil besteht aus */s  des Dorfs, nämlich z. Z. aus 12 Ganzbauer

höfen, welche im Hypothekenbuche unter den Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 
16, 17 eingetragen sind, 2 Halbbauerhöfen unter Nr. 6 und 25 (aus der Theilung 
des Vollhofes Nr. 6 entstanden), 1 Einhufnerhofe, Hypotheken Nr. 15, 1 Kossa- 
tenhof Nr. 7, 1 Viertelhofe, von Hofe Nr. 1 unter der Nr. la abgezweigt, 1 
Grundstück vom Hofe Nr. 9 abgezweigt und die Hypotheken Nr. 24 führend, und 
1 vom Hofe Nr. 16 abgezweigten Grundstücke, ohne eine Nr. im Hypothekenbuche.

Die genannten Grundstücke, welche ursprünglich aus 13 Vollbauerhöfen, 1 
Einhüfner- und 1 Kossatenhofe bestanden, wurden, wie aus dein Obigen hervorgeht, 
bis in die jüngste Zeit zu lassitischen Rechten besessen und es hatten die jedesmali
gen Besitzer derselben von den Höfen und von den als Pertinenz dazu gehörigen 
Kossatenländern und Kossatenwurthen an das Marienstift als Gutsherrschaft gewisse 
Abgaben theils jährlich, theils mit Wegfall des zweiten Jahres in jedem dritten 
Jahre und bestehend in Roggen, Hafer, Rauchhühnern und baarem Gelde, letzteres 
unter den Namen: Beede, Kleinzehnt, Großzehnt, Krugpacht, Zapfengeld, Mühlen
pacht, Großzehnt vom Hirten und Schäfer zu entrichten, gewisse Holzfuhren gegen 
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Empfang von Bier zu leisten und Burg- und Baudienste bei den Stiftsbauten und 
zur Unterhaltung eines Steinpflasters in Stettin, sowie bei der Maulbeer-Plantage 
der Gutsherrschaft zu thun. Außerdem war der jedesmalige Schulze dieses Antheils 
verpflichtet, die Curatoren und Adnlinistratoren des Marienstists oder wer sonst 
derentwegen geschickt wurde, aufzunehmen, und mit guter Kost und aller Bequemlichkeit 
zu versorgen. Als Entschädigung dafür war der jedesmalige Schulze von einem 
Theil seiner Abgaben an das Marienstift frei, bezog die von den anderen Wirthen 
zu entrichtenden Rauchhühner, und hatte die Benutzung der dem Marienstifte auf 
der Feldmark Golnow im s. g. Birkenort gehörigen Wiese. Jin Übrigen hatten 
die lassitischen Wirthe als Gegenleistungen von der Gutsherrschaft gewisse Hof
wehrstücke erhalten und waren berechtigt, aus der, derselben auf der Feldnlark sDi. 
gehörigen Forst freies Bau-, Reparatur- und Brennholz, sowie Poß, Moos und 
Palten zu entnehmen, und ihren Viehstand darin zu weiden.

Behufs Ablösung dieser, seit nndenklichen Zeiten in Kraft gewesenen Leistun
gen und Gegenleistungen, ist zwischen der Gutsherrschaft, dem Marienstift, vertreten 
durch dessen Administrator Rädel (f am 15. März 1871), und den Besitzern der 
oben nachgewiesenen Liegenschaften, ben Stiftsbauern, am 1. Dezember 1859 ein 
Receß abgeschlossen worden, den die Königl. General-Commission für Pommern 
unterm 13. März 1860 bestätigt hat. Der Receß enthält folgende Festsetzungen:

Auf Grund der Bestinunungen im Abschnitt 3 des Regulirungs- und Ablö
sungs-Gesetzes vom 2. März 1850 verleihet das Marienstift den im Eingänge des 
Recesses namentlich aufgeführten Wirthen die dort näher bezeichneten (oben nur 
summarisch nachgewiesenen), in ihrem Besitz befindlichen Grundstücke nebst Perti- 
nenzien und Hofwehr zu Eigenthuni (§. 2). — Da der Werth der den Wirthen 
zuständigen Gegenleistungen von der Gutsherrschaft größer ist, als der Werth ihrer 
Leistungen, so werden gemäß §.841. c. sowol alle oben gedachten Leistungen, als auch 
alle Gegenleistungen ganz und für immer im Wege der Compensation aufgehoben, und 
es leistet die Gutsherrschaft namentlich auf dasjenige Kapital von 122 Thlr. 28 
Sgr. 9 Pf. von jedem Ganzbauern hierdurch Verzicht, welches ihr als Ersatz für 
die bei den einzelnen Höfen vorhandene Hofwehr durch das rechtskräftige Erkennt
niß vom 3. September 1839 zugesprochen war. (§. 3). — Dagegen bleibt das Ma
rienstift als Gutsherrschaft verpflichtet, an den jedesmaligen Schulzen seines An
theils, oder wenn die beiden Schulzenämter des Marienstists- und Golnower An
theils vereinigt werden sollen, an den jedesmaligen Schulzen von M. als Salair 
jährlich am 1. Oktober postnumerando und zum ersten Rial am 1. October 1860 
eine feste Geldentschädigung von 13 Thlr. 16 Sgr. 9 Pf. zu zahlen, ihm auch 
ferner die Benutzung der dem Marienstifte gehörigen Wiese im s. g. Birkenorte 
auf Golnower Feldmark zu gestatten. (§. 4.) — In der im §. 3 festgesetzten Auf
hebung aller bisherigen Abgaben und Dienste sind nicht mit einbegriffen: a) die
jenigen Heüwerbedienste, welche die 13 Ganzbauern des Marienstifts - Antheils 
in Genieinschaft mit den 7 Wirthen des Golnower Antheils an den Besitzer des 
Vorwerks Jhnaburg zu leisten haben, b) das Grundgeld von jährlich 2 Thlr., 
welches der jedesmalige Eigenthümer des Schmiedegrundstücks in M. an das Ma- 
rienstift zu entrichten hat, vielmehr müssen diese Rente und Dienste so lange un
verändert fort entrichtet werden, bis sie besonders abgelöst sind. (§. 5). —

(Wie schon oben erwähnt, sind die Jhnaburger Dienste mittelst Recesses vom 
25. October 1860, und das in Rede seiende Grundgeld von 2 Thlr. ist durch 
Baarzahlung des 25fachen Betrages, nach Anleitung des Gesetzes vom 15. April
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1857, betreffend die Ergänzung und Abänderung des Ablösungsgesetzes vom 2. 
März 1850 bezüglich der Ablösung der den geistlichen und Schul-Instituten rc. zu
stehenden Reallasten, abgelöst worden. (Receß vom 22. August 1860, bestätigt den 
21. November 1860.])

Die im §. 6 des Regulirungs- und Ablösungs-Gesetzes vom 2. März vorge
schriebene Um- und Zusammenlegung der zu den regulirten Höfen gehörigen, im 
Genienge liegenden Grundstücke, erfolgt in einem besondern Verfahren, in welchem 
zugleich alle sonstigen zwischen dem Marienstift einer Seits und den baüerlichen 
Wirthen seines und des Golnower Antheils anderer Seits bestehenden Verhältnisse 
werden geordnet werden. (§. 6).

(Erledigt durch den Gemeinheitstheilungs-Receß vom 9. September 1864.)
Die Ausführung dieser Regulirung ist mit dem 1. October 1859 bereits er

folgt, und es sind die regulirten Wirthe verpflichtet, die bisherigen festen Abgaben 
an das Marienstift nach Maßgabe der verschiedenen Fälligkeitstermine derselben, 
soviel davon auf den Zeitraum bis zum 1. October 1859 antheilig trifft, am 
1. December 1859 in bisheriger Weise zu entrichten. Dagegen leisten die regulirten 
Wirthe auf eine Nachlieferung des ihnen bis zum 1. October 1859 von dem Ma
rienstift nicht verabfolgten Bau- und Reparaturholzes, bezw. auf eine Entschädigung 
dafür Verzicht und bleiben ihrer Seits berechtigt die Poß-, Palten- und Streü- 
berechtigung bis zum 1. Oktober 1860, die Weideberechtigung aber bis zum Schluffe 
der Weidezeit des Jahres 1860 in bisheriger Weise in den, dem Marienstifte auf 
der Feldmark gehörigen Forsten auszuüben. (§. 7.) — Die Contrahenten bewilligen 
und beantragen gegenseitig die Berichtigung der Hypothekenbücher nach Maßgabe 
dieses Recesses. (§. 8.) — Die Kosten dieser Regulirung werden zur einen Hälfte 
vom Marienstifte, zur andern Hälfte von den baüerlichen Wirthen getragen, (wobei 
die Beitrags-Quote für einen Vollbauerhof zu 0,037, die der Abzweigungen nach 
Verhältniß ihres Areals die des Einhüfnerhofes zu 0,012 und des Kossatenhofes 
zu 0,007 festgesetzt worden ist]. (§. 9.) — Vor der Unterschrift wird zum §. 4 noch 
bemerkt, daß der jedesmalige Schulze nicht die Benutzung der ganzen Wiese im 
Birkenort gehabt hat, und in Zukunft haben soll, sondern nur einen Theil davon, 
welcher in J/15 der ganzen Fläche besteht und gegenwärtig die Parcele Nr. 2. 
bildet.

In dem Termine am 1. December 1859 war der Mitbesitzer des Hofes, 
Hypotheken Nr. 2, ausgeblieben, und der Besitzer des Hofes, Hypotheken Nr. 10, 
hatte die Vollziehung des Necesses durch seine Unterschrift verweigert. Beide wurden 
durch Erkenntniß vom 24. Januar 1860 für schuldig befunden, den von den übrigen 
Betheiligten am 1. December 1859 vollzogenen Receß gleichfalls zu vollziehen, 
und demgemäß für Recht erkannt, ihre Unterschriften mit der Wirkung des §. 170 
der Verordnung vom 20. Juni 1817 richterlich zu ergänzen.

Wenn weiter oben, S. 694, die Zahl der Stiftsbauerhöfe zu 14 angegeben 
wurde, so ist unter dem einen Mehrhofe der halbirte Vollbauerhof Nr. 6 zu ver
stehen. Dort war auch schon von dem Schulzen im Marienstifts-Antheil die Rede, 
daß derselbe von jeher eine Entschädigung für seine Mühwaltung bezogen habe. 
Welche Festsetzungen in dieser Beziehung durch den Regulirungs- und den Gemein
heitstheilungs-Receß getroffen worden, ist im Obigen nachgewiesen. Im Stifts- 
Antheile ist stets ein vollständiges Dorfgericht, bestehend in einem Schulzen und 
zwei Gerichtsleüten, bestellt gewesen, welches alle Communal-Angelegenheiten der 
Gemeinde beider Antheile, seit dem Jahre 1839 auch in dem Stiftsforstrevier 
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Manenwald, zu besorgen und zu betreiben hatte. Neben demselben unterhielt der 
Magistrat im Stadt-Antheil einen besondern Schulzen, auch zeitweise einen Ge- 
richtsrnann als dessen Stellvertreter, welcher die Polizei-Angelegenheiten in dem 
Antheile zu besorgen hatte, und dem jeder seiner 6 Gemeindegenossen seit 1818 eine 
jährliche Remuneration von 1 Thlr. geben mußte (S. 695). Weder das heil. 
Geist-Hospital noch die St. Catharinenkirche trug zum Schulzen-Solde etwas bei. 
Schulze und Gerichtsleüte, oder das Dorfgericht, bilden in erster Position den 
Ortsvorstand oder die Communalbehörde, in zweiter Position ist der Schulze Organ 
der Polizeibehörde und die Gerichtsmänner sind seine Stellvertreter. Die mit der 
gutsherrlich-baüerlichen Regulirung und der Gemeinheitstheilung zu M. verbundenen 
Verwickelungen haben, wie wir gesehen, die Vereinigung der Polizeiverwaltuug in 
Eine Hand bis gegen Ende 1864 verzögert. Als dieselbe zur Ausführung kam, 
befand sich im Stifts-Antheil 1 Schulze und 1 Gerichtsmann, und im Stadt-Antheil 
ebenso 1 Schulze und 1 Gerichtsmann. Unmittelbar darauf gingen die beiden 
letzten ab, worauf der Magistrat, ohne der Marienstifts-Administration davon Mit- 
theilung zu machen, aus dem Stadt-Antheil einen Bauerwirth zum Gerichtsmann 
ernannte, wogegen von Seiten des Marienstifts umsoweniger etwas zu erinnern 
war, als die Ernennung aus dem Stadt-Antheil erfolgte, und dadurch das Dorf
gericht nach dem Besitz-Verhältniß beider Antheile gebildet wurde, indem aus dem 
Marienstifts-Antheil der Schulze und ein Gerichtsmann, aus dem Stadt-Antheil 
ein Gerichtsmann genommen war. Im Jahre 1869 hat der Gerichtsmann des 
Stifts-Antheils, weil er Altsitzer geworden, sein Amt resignirt, woraus der Magistrat 
Veranlassung gesucht, die Gemeinde zu einer Wahl zu provociren. Da hierdurch 
die bestehende Verfassung alterirt worden und dies Verfahren die Rechte und Be
fugnisse des Marienstifts verletzte, der Magistrat zu dem verfassungswidrigen Ver
fahren weder befugt, noch legitimirt war, so ernannte die Administration in Aus
übung des stiftischen Rechts zur Ergänzung des Dorfgerichts ein Gemeinde-Mitglied 
aus dem Stifts-Antheile zu der erledigten Stelle und zeigte dies dem Landrath 
v. Bismarck behufs der Bestätigung und der Vereidigung des namhaft gemachten 
Bauerhofsbesitzers an. (Schreiben, 24. September 1869). Der Landrath hielt den 
Fall zu einem Bericht (vom 12. März 1870) an die Königl. Regierung für ange
than, welche die Entscheidung traf, daß das Recht der Ernennung der Dorfgerichts- 
Personen ihrerseits nicht als Annexum der stellvertretenden Polizeiverwaltung be
trachtet werde, folgerecht weder auf Grund des Abkommens zwischen der Stifts- 
Administration und dem Magistrate, d. d. Stettin, 27. September — Golnow, 
2. Octbr. 1864, noch Kraft ihres Amtsblatt Publicandums vom 20. Octbr. 1864 
dem Magistrate Golnow zustehe. Von einem Wahlrecht der Gemeinde könne nach 
§.11 der Ministerial-Jnstruction vom 30. Juli 1856 nirgends die Rede sein. So
fern also der abgegangene Gerichtsmann dem Stifts-Antheile Ri. angehörte, er
scheine es nur billig, wenn die Ernennung des Nachfolgers ausschließlich durch die 
Marienstifts-Administration erfolge. Dagegen würde bei einer etwaigen spätern 
Functions-Niederlegung des zweiten Gerichtsmannes dessen Nachfolger lediglich durch 
den Magistrat auf eigene Hand zu vociren sei. Trete eine Vacanz des Schulzen- 
Postens ein, so würde die Wiederbesetzung dieses Communal-Amtes durch die bei
den Obrigkeiten gemeinschaftlich zu bewirken sein.

Marsdorf, Stadt-Antheil.
Unter dieser Bezeichnung wird der kleinere Theil des Gemeindebezirks M., 

7s desselben anhaltend, verstanden, bestehend aus den 5'/g Bauerhöfen, welche dem 
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Hospital Spiritus Sancti, und den l2/3 Höfen, die oer St. Catharinenkirche gehören. 
Der Stadt-Antheil von M. hat mithin 7 Höfe der piorum corporum, die im Hypo
thekenbuche die Nr. 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 führen. Zur Ergänzung der, diese 
Höfe betreffenden Nachrichten, welche weiter oben eingeschaltet sind, dienen folgende 
Mittheilungen.

Von den in ganz M. befindlichen 20 Vollbauerhöfen ist der s. g. Tetzlawsche 
Hof, der jüngste, welcher daselbst entstanden ist. Er ist auf dem Grund und Boden 
des Hospitals St. Sp. angelegt, dessen Provisoren ihn, etwa um 1735, durch Joa
chim Tetzlaw einrichten ließen, und zwar auf mit Holz bewachsenem Lande, am aüßersten 
Ende der Feldmark belegen, woselbst 3 Hufen zur Landung für den Hof abgemessen 
und demselben zugelegt wurden. Nach Rodung des Bodens waren die Ärnten auf 
dem neüen Acker recht ergiebig, allein die Tragfähigkeit nahm nach und nach ab, 
und schon seit dem Jahre 1746 mußte der Inhaber des Hofes um Erlaß der Pacht 
von Einer Hufe ansuchen, der ihnl auch bewilligt wurde. In der Folge trat zwar 
nach fleißiger Bearbeitung des Bodens eine Besserung des Ertrags ein, allein die
selbe war nicht nachhaltig und schon 1782, als Johann Kop den Hof bewirth
schaftete, mußte abermals eine Remission an der Pacht zugestanden werden.

Dies betraf nur den einzelnen Hof; es hat aber auch Zeiten gegeben, wo 
alle Höfe in der gleichen Lage gewesen sind. Im Jahre 1755 herrschte in ganz 
Ostpommern em so überaus großer Mißwachs, daß aus dem eingeärnteten Getreide 
kaum die Aussaat gedroschen werden konnte, und Brotkorn, sowie auch Viehfutter, 
da ooii den überschwemmten Wiesen kein Heü geworben wurde, gekauft werden 
mußte. Ganz besonders hatte u. a. die Dorfschaft M. gelitten. Den Marienstifts- 
Bauern wurde auf ihr Bittgesuch durch Curatoriums-Beschluß vom 14. Februar 
1756 — das Curatorium bestand aus v. Wachholz, v. Ramin, v. Bork, — V» 
ihrer Pacht als Remission bewilligt, mit dem fernern Zusatz, daß, wenn sie nicht 
im Stande sein sollten, die übrigen 2/3 der Pacht in Körnern abzuführen, ihnen 
nachgegeben wurde, die Pacht im September-Termin in Gelde zu berichtigen, und 
zwar den Sch. Roggen zu 1 Thlr., den Sch. Hafer zu V« Thlr. gerechnet. Zugleich 
wurde denjenigen Stiftsbauern, welche Brotkorn bedürfen würden, zugestanden, 6 
Sch. Roggen vom Kirchenboden zu nehmen, den sie jedoch ebenfalls im September- 
Termin mit 1 Thlr. pro Scheffel zu bezahlen hatten. Die Kirchen- und Hospital- 
Bauern befanden sich selbstverständlich in derselben traurigen Lage, wie die Stifts
bauern; allein sie fanden mit ihrer Vorstellung um Remission bei den Vorstehern 
der frommen Stiftungen kein so williges Gehör, als die Stiftsbauern beim Cura- 
torium gefunden hatten, und nicht allein das, sie wurden auch mit Execution be
droht, und als diese Drohung keinen Erfolg haben konnte, die executivische Bei
treibung der vollen Kornpächte wirklich ins Werk gerichtet. In ihrer Angst wandten 
sie sich mittelst Vorstellung vom 10. Mai 1756 an das König!. Consistorium und 
baten dasselbe um seinen Schutz, der ihnen auch auf der Stelle zu Theil wurde, 
indem unterm 11. Mai 1756 an den Präpositus und die Provisoren piorum cor
porum zu G. der Befehl erging, die Kirchen- und Hospitalbauern unter den ob
waltenden Umständen ebenso zu behandeln, wie es mit den Stiftsbauern geschehen, 
und die bereits verfügte Execution des Schleünigsten aufzuheben.

Zwanzig Jahre später hatten die Kirchen- und Hospitalbauern Veranlaffung, 
wiederum eine Beschwerdeschrift bei bem Königl. Consistorium einzureichen. Dieses 
Mal war die Beschwerde gegen den Magistrat von G. gerichtet. In der Vorstellung 
vom 3. Juli 1776 trugen sie vor: Magistrat wolle ihnen, den Stadteigenthums
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Unterthanen gleich, die Paßfuhren aufbürden, was für sie eine ganz neüe Auflage 
sei, die man ihnen vor undenklichen Zeiten her niemals angemuthet habe; sie hätten 
keine andere, als Militär-Marschfuhren gethan, wären auch nicht zum Stadteigen
thum belegen, sondern würden denen zur Marienstiftskirche gehörigen Unterthanen 
gleich geachtet. Sollte ihnen diese Last wider alles Recht neü aufgelegt werden, 
so würden sie dem gewissen Ruin, die beiden pia corpora aber dem größten Schaden 
ausgesetzt sein, da ihre Anspannung und ihr Zugvieh ohnehin durch den beim 
letzten Brande verursachten Bau, auch viele Holz- und Baumaterialien-Fuhren an
gegriffen sei, bei solchen beständigen Paßfuhren gewiß stürzen würde und ihnen die 
beiden pia corpora, wenn sie, die Bittsteller, conservirt werden sollten, anderes 
Zugvieh anschaffen müßten. Darum baten sie das Königl. Consistorium, die hohe 
Aufsichtsbehörde wolle sie gegen diese ihnen angesonnene Last in Schutz nehmen, 
und an den Magistrat schleünigst einen Gegenbefehl erlassen.

Diese vom Magistrat eingeführte Reüerung erregte beim Consistoriunl leb
haftes Bedenken. Um der Sache auf den Grund zu gehen, wurde der Magistrat 
durch Verfügung vom 4. Juli 1776 aufgefordert, wegen seines Verfahrens binnen 
3 Tagen rechtfertigenden Bericht zu erstatten. Der Magistrat berichtete darauf 
unterm 6. Juli 1776, daß die Paßfuhren, welche den Gegenstand der Beschwerde 
der Bauern seien, zum Vorspann für den Großfürsten von Rußland und dessen 
Gefolge dienen sollten. Die Königl. Kriegs- und Domainenkammer habe zu diesem 
Behuf dem Stadteigenthum 40 Stück tüchtiger Pferde zugeschrieben. „Wenn wir 
aber, fährt der Magistrat in seinem Berichte fort, nur 2 Kämmereidörfer (Barfus- 
und Mönchendorf) haben, der Golnowsche Antheil an M. mit zum Stadteigenthum 
gehört, Contribution, so wie andere onera publica beitragen muß, und die beiden 
Kämmereidörfer nicht so viel tüchtige Pferde aufbringen können, so haben wir die 
Marsdorfschen Kirchen- und Hospital-, sub onere contribuendi stehenden Bauern 
zu diesen Burgfubren mitzuziehen nicht umhin können, und da schon am 16. hujus 
die Vorspannpferde in Gr. Sabow bereit stehen müssen, daher auch keine Abän
derung der Anzahl Pferde bei der Königl. Kammer nachsuchen können. Verhoffen 
also, daß Königl. Consistoriunl es bei dieser einmaligen Veranlassung bewenden, 
und deshalb die allerernstlichst en Befehle an die querulirenden Bauern zur Ge
stellung der Pferde ergehen lassen wolle, damit bei der Vorlegung es nicht an 
Pferden ermangele und Unordnungen vorgehen mögen."

Das Königl. Consistorium ließ es zwar unter den obwaltenden Umständen 
bei der Heranziehung zu den Vorspannpferden für den Großfürsten von Rußland, 
einen Gast des Königs, für dieses Mal bewenden, forderte aber den Magistrat 
auf, den beschwerdeführenden Bauern einen Revers auszustellen, welcher die Ver
sicherung enthalte, daß ohne alle weitere Folge nur für dieses Mal in dem aüßersten 
Nothfalle von ihnen der Vorspann gefordert sei. Gleichzeitig wurde unterm 13. Juli 
1776 Präpositus und Provisoren der piorum corporum von dem Verfügten in 
Kenntniß gesetzt und veranlaßt, zu berichten, in wiefern diese Bauern zu den 
oneribus publicis, insbesondere aber zu den in Rede seienden Fuhren zu concurriren, 
verpflichtet seien. Präpositus und Provisoren berichteten unterm 8. August 1776: 
gedachte Bauern gehörten gar nicht zum Stadteigenthum und hätten demzufolge 
auch keine Onera an den Magistrat abzutragen. Was jeder Bauer zu entrichten 
habe, sei die landesherrliche Contribution mit monatlich 1 Thlr. 6 Sgr. 6 Pf., 
und die Getreidepächte cm die pia corpora mit 17 Schffl. Roggen und 25 Schffl. 
Hafer. Was die Fuhren betrifft, so seien diese Bauern zu keinen anderen, als den
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Marschfuhren des Militairs verpflichtet, wofür sie auch eine billige Vergütigung, 
nämlich pro Pferd auf jede Meile 2 Gr., erhielten, aber seit dem vorigen Kriege, 
dem 7jährigen, hätten sie noch keinen Heller von dieser Vergütigung gesehen, sowie 
ihnen auch über 2 Jahre die Gelder für ihre Fourage-Lieferungen vorenthalten 
seien. Zu Reisen des Königs und dessen Gästen Vorspann zu stellen seien sie gar 
nicht verbunden, weshalb ihnen schon vor vielen Jahren von dem damaligen regie
renden Bürgermeister Auen eine schriftliche Versicherung gegeben worden, die aber 
durch die Feüersbrünste, deren M. ausgesetzt gewesen, verloren gegangen sei. Seien 
Reisen des Königs vorgekommen, so hätten die Müller und Pächter in und bei G. 
mit anspannen müssen, wenn die Pferde im G.'schen Eigenthum nicht hingereicht 
hätten. Prüpositus und Provisoren baten daher, Consistorium wolle — 1) den 
Magistrat noch ein Rial und alles Ernstes anweisen, baß die von ihm mittelst Ver
fügung vom 13. Juli verlangte schriftliche Versicherung auch wirklich ertheilt werde, 
damit die Bauern pro futuro von dergleichen Fuhren frei gelassen würden; auch

2) bei der Königl. Kriegs- und Domainenkammer dahin zu wirken, daß die 
Bezahlung der seit bem Kriege den Bauern rückständig gebliebenen Marschfuhren» 
und Fourage-Lieferungsgelder endlich und nunmehr baldigst erfolge, damit diese 
armen und durch die wiederholten Feüersbrünste in ihren Rahrungsguellen herab
gekommenen Unterthanen der pia corpora sich einiger Maßen wieder erholen 
könnten. Hierauf wurde vonl Consistorium unterm 9. August 1776 dem Magistrate 
ber Befehl vom 13. Juli erneuert unb berselbe aufgeforbert jenen Revers sofort 
zu ertheilen; sollte Magistrat sich beifallen lassen, in Befolgung bieses Befehls sich 
saümig zu zeigen, so habe er zu gewärtigen, baß er bazu burch empsinbliche Zwangs
maßregeln werbe angehalten werben. Präpositus unb Provisoren ber piorum cor- 
porum aber würben aufgeforbert, zuvörberst anzuzeigen, ob bie Vergütigung ber 
Fourage- unb Marschfuhren-Gelber beit Bauern vom Lanbrathe ober vom Magistrate 
ausgezahlt werden müsse, und ob sie sich deshalb gehörigen Orts schon gemeldet, 
oder dafern dieses noch nicht geschehen, dieserhalb einen Versuch mit Beifügung 
der Liquidation der Forderungen zu machen, und alsdann, wenn solches vergeblich 
sein sollte, davon mit Beifügung der darauf empfangenen Resolution fernere An
zeige zu machen.

Das Fuhrenwesen der M.'schen Stadt-Bauern hat auch in der Folge zu 
vielen Erörterungen und Verdrießlichkeiten, die selbst zur richterlichen Cognition gebracht 
worden sinb, Anlaß gegeben. Die Bauern hatten die Quasi-observanzmäßige Ver
pflichtung, die Beamten der St. Catharinenkirche und des Hospitals Spiritus Sancti 
bei deren Reisen in Geschäften ber pia corpora zu fahren. Da nun nach bem 
Mandato Regii regiminis vom 19. Juni 1786 Provisor dirigens ber St. Catha
rinenkirche, Bürgermeister D. Stein, vorgelaben war, bem Instructions-Termine 
in causa ber Catharinenkirche contra Magistratuni, welcher auf ben 8. August an
beraumt war, in Person zu erscheinen, so hatte er burch ben Schulzen bes Stabt- 
Antheils von M. zwei Hospitalbauern zur Fahrt nach Stettin beorbern lassen. 
Diese fuhren nun auch ben Bürgermeister wirklich nach Stettin, weigerten sich aber 
hartnäckig, ihn von bort toieber abzuholen, so baß er sich genöthigt sah, in Stettin 
einen Wagen anzunehmen, ber ihn nach Golnow zurückbrachte, unb wofür er 4 Thlr. 
12 Gr. bezahlen mußte, bie ihm von ber Kirchenkasse erstattet würben. Das Kir- 
chenprovisorat ersuchte nun ben Magistrat, in besten Eigenschaft als Patron bes 
Hospitals, jenen Betrag - zu bem später noch 4 Thlr. für eine zweite Fuhre 
kamen, - von ben Spannpflichtigen Bauern toieber einziehen zu lassen unb an bie

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 118



938 Der Naugarder Kreis.

Kirchenkasse abzuführen. Der Magistrat weigerte sich, diesem Ansinnen Folge zu 
geben, worauf das Kirchenprovisorat an das Consistorium ging und unterm 
19. August 1766 mit der Bitte vorstellig wurde — Consistorium möge den erfor- 
derlichen Befehl zur Erstattung jener Fuhrauslagen an den Magistrat ergehen 
lassen. Dies geschah denn auch mittelst Mandats vom 7. September 1786. Aus 
den Verhandlungen, welche darauf beim Magistrate gepflogen wurden, ergab sich 
aber, daß das kirchenprovisorat der Meinung war, auch die Hospitalbauern müßten, 
altem Herkommen nach, die Amtsfuhren der Kirchenprovisoren verrichten, so oft 
es ihnen angesagt werde, während das Hospitalprovisorat sammt den Bauern des 
Hospitals das Gegentheil behaupteten und letztere sich nur für verpflichtet hielten, 
die Fuhren in Amtshandlungen des Hospitals zu leisten, insonderheit sagten sie in 
der protokollarischen Vernehmung vom 9. November 1786 aus: Die Provisoren 
des Hospitals Spiritus Sancti hätten es ihnen ausdrücklich untersagt, den Bür
germeister Stein von Stettin wieder abzuholen, da die Geschäfte, welche derselbe 
dort zu verrichten gehabt, das Hospital nicht iiu Mindesten angehe. Es entspann 
sich nun zwischen Magistrat, Hospitalprovisorat, Kirchenprovisorat und Consistorium 
ein weitlaüsiger Schriftwechsel, der Jahrelang gedauert hat. In diesem Schrift
wechsel nahm das Consistorium von Hause aus entschieden Partei für die Kirche; 
es ergab sich aber aus demselben, daß der ganze Streit, welcher periodenweise ein 
sehr gehässiges Ansehen hatte, aus gegenseitiger Anfeindung zweier Magistcats- 
Glieder entsprungen war, nämlich des mehrgenannten Polizeibürgermeisters D. L>tein 
und des Stadtsyndikus Dallmer, von denen der letztere die Hospitalsbauern gegen 
den dirigirenden Provisor der St. Catharinenkirche aufgehetzt hatte. Weil eine 
Verständigung zwischen den streitenden Parteien nicht in die Wege geleitet werden 
konnte, trug der Magistrat die ganze Sachlage in einer Vorstellung vom 23 März 
1789 dem geistlichen Departement vor, dessen Chef der — famose Minister Woellner 
dem Consistorium mittelst Nescripts vom 23. April 1789 den Befehl ertheilte: — 
„Das Verfahren wegen Wiedererstattung der gezahlten Fuhrkosten durch die Hospi
talkasse oder durch die Hospitalbauern auszuheben, sodann die Gelder vor der Hand 
aus dem Kirchenvermögen zu nehmen — (was Magistrat im Beginn des Streits 
beantragt hatte) — bis zwischen den Bauern unter sich ausgemacht worden, wer 
die quest. Fuhren thun solle, inmaßen das Hospital für sich hat, daß in der Regel 
diese, die Kirche allein angehende, Fuhren von den Kirchenbauern geschehen müssen, 
die entgegenstehende Observanz aber so klar nicht ist, als von Eüch (dem Consisto
rium) angenommen worden, mithin diese, keine Polizeisache betresfetlde Streitigkeit 
in via Juris ausgemacht werden muß." — Das Consistorium beschritt den vom 
Minister angedeüteten Weg und beauftragte unterm 14. Al ai 1789 den Hof- und 
Consistorialfiskal, Regierungsrath Tobold, diese Sache Namens der St. Catharinen
kirche in Contradictorio bei der Königl. Regierung gegen den G/schen Magistrat 
auszuführen. Drei Jahre vergingen, da endlich stand in der Sache am 13. April 
1792 ein Instructions-Termin an, in welchenr rc. Tobold seinen Antrag dahin 
stellte: — 1) den Magistrat zu G., als Patron des Hospitals zum heil. Geist, für 
schuldig zu erkennen, daß die demselben in M. gehörigen Bauern in Angelegenheiten 
der St. Catharinenkirche nach der sie treffenden Reihe die vorfallenden Fuhren 
verrichten; - 2) ihn zur Wiederersetzung der 4 Thlr. 12 gr. und 4 Thlr. wegen 
der von dem Bürgermeister Stein angenommenen Miethsfuhren durch die zur 
Leistung dieser Fuhren schuldig gewordenen Hospitalbauern an die St. Catharinen- 
kirchen-Kasse; und — 3) in die Kosten dieses Prozesses zu verurtheilen. — Auf

8ll ,df£ ,.fi .gL ;/mmmatf*  nad (buddhn9



Golnowsches Stadt-Eigenthum. — Marsdorf. — Stadt-Antheil. 939

die im Termine am 13. April zu Protokoll gegebenen Klage-Auslassungen des 
rc. Tobold erließ die Königl. Regierung (Provinzial-Gerichtshof) unterm 7. Mai 
1792 das folgende —

De er et um. Es kann die Klage für jetzt noch nicht für hinreichend sub- 
stantiirt angenommen werden, sondern Klägerischer Seits wird dem Ansehen nach 
zu voreilig geschlossen, daß, weil eine Handlung mehrmalen geschehen, so sei sie 
auch schon Recht und Schuldigkeit. Kläger beruft sich auf eine Observanz, oder 
mit bestimmterm Ausdruck auf eine Gewohnheit, consuetudinem, daß die Bauern 
des einen pii corporis in G., nämlich des Hospitals, auch zum alleinigen Nutzen 
des andern pii corporis, nämlich der St. Catharinenkirche, anspannten, wogegen 
die Bauern des letzter« es reciprocirten; und führt er davon verschiedene Fülle 
an, daß dergleichen Anspannung von den Hofpitalbauern geschehen. Eine Gewohnheit 
nun ist ein jus non scriptum, oder lex non scripta, mithin gehört zum Wesen 
derselben, daß man aus den Handlungen mit Grund schließen kann, daß ein Ge
setzgeber es so gewollt habe; denn zwei privati machen aus ihren reciproquen 
Handlungen keine Gewohnheits-Rechte. Der Bauer in Pommern ist, außer in 
den seltensten Fällen, kein Eigenthümer, sondern steht unter einem Grundherrn, 
dem er ökonomische praestanda schuldig ist. Ein Patron eines pii corporis ist 
qua talis kein Grundherr derjenigen Grundstücke, so das pium corpus etwa acquirirt 
und ein pium corpus stehet sehr oft mit Bauerhöfen in gewissen nutzbaren Verhält
nissen, ohne eben grundherrschaftliche Rechte über sie zu haben. Sollte also hier 
mit der Anspannung eine Consuetudo oder ein Gewohnheitsrecht introducirt jein, 
so mußte erst bestimmt angegeben und nachgewiesen werden, wer von der einen 
Sorte der Bauern sowol als der andern der Grundherr fei, der die ökonomischen 
Praestanda erhalte und dagegen das Recht habe, den Bauern die Arten ihrer 
Dienste und Anspannungen zu befehlen, und überhaupt in welchen Verhältnissen 
die pia corpora mit diesen Bauern stehen; sodann wäre aber zweitens dringend 
glaublich zu machen, daß der Grundherr der Hospital-Bauern, ohnerachtet diese der 
Zahl nach viel mehr sind, als die Catharinenbauern, doch denenselben die Auflage 
gethan, oder es doch genehmigt haben müsse, daß sie obgleich mehrere für die 
Officianten der Kirche in ihren Kirchen-Angelegenheiten anspannen sollten, 
wenn die Kirchenbauern, obgleich weniger, ein Gleiches nach dem Turno auch in 
Hospital-Angelegenheiten erwiderten. Denn steht dieses nicht glaublich zu machen, 
so sind es Handlungen der Bauern unter sich oder privatorum Interesse, sie mögen 
übrigens aus wirklichem Einverständniß, oder ans Irrthum, Unverstand, ungebühr
lichen Anmaßungen der Kirchen- oder Hospital-Offtcianten und bergt geschehen 
seien. Und da solche Handlungen überhaupt nicht zwei privatus und besonders 
Bauern binden, so versteht sich um so mehr, daß sie den Grundherrn nicht binden 
können, der an den ökonomischen praestandis des Bauern und dessen mindern oder 
mehreren Belastungen interessirt. Wie nun übrigens vorgedachte ausdrückliche oder 
stillschweigende Handlung des Grundherrn dahin glaublich nachzuweisen, daß der 
Richter einst dafür hielte, daß dadurch ein Recht oder Gesetz introduzirt sei, hangt 
von mehreren Umständen ab, und kann in verschiedenen Fällen auch verschieden 
sein, indem bald die Publicität der Vorfälle, und bald die Zahl derselben und 
Distornität oder das Continuirliche und Unterbrochene darin, oder das anscheinende 
Anerkenntniß eines schon vorseienden Rechts u. d. in. den Richter bestimmen können. 
Nach diesen Grundsätzen muß Kläger die anzustellende Klage in genauere Erwägung 
ziehen, und sich durch den Ausdruck von Observanz und „Gewohnheit" nicht blenden 
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lassen, da dergleichen eben die allerschwierigsten darzuthun sind, und sich einzelne 
Vorfälle gar leicht aus verschiedenen Gesichtspunkten ansehen lassen. Und da nach 
den Umständen hier genug abzunehmen, daß zu einer anderweitigen Klage annoch 
mehrere Facta zu eruiren und Instructionen zu sammeln sein dürften, so wird 
gewärtiget, daß Kläger, wenn er auf Fortsetzung des Prozesses besteht, sich ander
weitig anmeldet und Terminuni extrahiret. Unterdessen soll sowol dem Hof- und 
Consistorial-Fiskal Tobold Cop. Prot. et Decr. ertheilt, als auch Beides nachricht
lich ad acta Consistorii übergeben werden.

Tobold fragte unterm 1. Juni 1792 an: ob er diesen Rechtsstreit bei der 
Königl. Regierung fortsetzen, oder auf sich beruhen lassen solle. Das Königl. Con- 
sistorium entschied sich für das Letztere und verfügte demnach auch unterm 18. Juni 
1792 an das Provisorat der St. Catharinenkirche, daß die im Jahre 1786 auf die 
Kirchenkasse für die genommenen Miethsfuhren, unter dem Vorbehalt der Wieder
erstattung angewiesene Fuhrkosten mit 4 Thlr. 12 Gr. und 4 Thlr. bei derselben 
definitiv bleiben sollen.

So endigte nach sechsjährigem Hin- und Herschreiben ein Rechtshandel, der 
von dem Consistorium mit einer gewissen Hartnäckigkeit verfolgt worden war, ohne 
dabei seiner Sache gewiß zu sein; denn zuerst verlangte es die Erstattung jener 
Fuhrkosten von den Hospital-Bauern, dann von den Provisoren des Hospitals 
Spiritus Sancti, und zuletzt von dem Magistrate, als Patron des Hospitals. Drei 
Mitglieder des Consistoriums hatten in dieser Angelegenheit als Decernenten gear
beitet, zuerst der General-Superintendent Goring, darauf nach dessen Tode der 
Consistorialrath Schiffmann, der im Sinne seines Vorgängers decretirte, zuletzt der 
Konsistorialrath Ludendorf, der den rechten Fleck traf, auf den der Magistrat gleich 
Anfangs in der Vorstellung vom 17. November 1786, „wegen Ungewißheit einer 
wirklich zu bestimmenden Observanz", hingewiesen hatte.

Das Königl. Consistorium hatte dem Präpositus und den Provisoren der 
St. Catharinenkirche und des Hospitals Spiritus Sancti unterm 3. Mai 1<92 den 
Befehl ertheilt, den M.'schen Bauern, welche keine Hofbriefe hatten, mit selbigen 
zu versehen und die mangelhaften zu berichtigen. In Gemäßheit dieses Befehls 
überreichten Präpositus und Provisores, mittelst Berichts vom 20. Juni 1793, die 
Projekte dieser Hofbriefe, 7 an der Zahl, und baten um Genebmigung derselben. 
Consistorialrath Schiffmann decretirte auf diesen Bericht im December 1793: „Da 
sich die Sache durch die Verhandlungen des rc. Langner und die durch denselben 
unternommene Licitation auf Erbzins völlig alterirt hat, so ist dieser Bericht mit 
dessen Anlagen nur ad acta zu nehmen". Magistrat reichte sodann die von den 
Provisoren "des heil. Geist-Hospitals mit dessen Bauern in Marsdorf wegen ihrer 
Höfe am 10. August 1795 geschlossenen Erbzins-Verträge unterm 30. August 1795 
ein, die von dem Königl. Consistorium unterm 13. December 1795 bestätigt wur
den. Kraft dieser Verträge ist dem Inhaber eines jeden Hospitalhofes, welchen er 
bisher auf Zeitpacht besessen, dieser Hof mit allen seinen Pertinentien, auch dem 
ganzen dabei befindlichen Jnventario ihm und seinen Erben für ein Erbstandsgeld 
von 416 Thlr. 16 Gr. (S. 640) und für einen beständigen, nie zu erhöhenden 
jährlichen Erbzins von 17 Sch. Roggen und 25 Sch. Hafer (S. 646) überlasten. 
Urtheilt man nach dem Etat pro 1865—67 (S. 662) so hat eine Ermäßigung des 
Erbzinses auf 15 Sch. 3,4 Mtz. Roggen und 23 Sch. 1,86 Ritz. Hafer stattgefunden. 
Wegen der Erbzinsverleihung der l2/» Höfe, die der St. Catharinenhöfe zuständig 
sind, vergleiche man dasjenige, was darüber oben im Art. Kirchenw. berichtet worden ist.
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Von dem Schulzendienst im Stadtantheil von M. und den, wegen desselben 
in den Jahren 1815—1818 gepflogenen Verhandlungen ist schon an einer andern 
Stelle des L. B. (oben S. 694, 695) gesprochen worden. Noch früher, iui Anfänge 
des laufenden Jahrhunderts, schwebten bereits Verhandlungen über denselben Ge
genstand. Der Erbzinsmann desjenigen Bauerhofes zu M., wovon Vs der St. 
Catharinenkirche und ?/, dem heil. Geist-Hospital gehören, mit Namen Friedri h 
Frank, hatte seit etwa 1790 die Dienste eines Dorfschulzen über die Hospital- und 
Kirchenbauern versehen, und fast ebenso lange immer auch gebeten, daß ihm 
für diese zum Theil mühsamen und Zeit versplitternden Dienste auch von der 
Kirche unb dem Hospitale einige verhältnißmäßige Vortheile zugetheilt werden 
möchten. Man hatte ihn immer auf die Zukunft vertröstet und durch Versprechungen 
zu beruhigen gesucht, wenn sich einmal eine Gelegenheit finden werde, ihm dieses 
Schulzendienstes wegen einige Nutzung zu verschaffen, alsdann seiner eingedenk 
sein zu wollen. Da man aber immer keinen Fonds hatte ausfindig machen können, 
aus welchem des Frank Ansuchen, so billig es auch war, ein Genüge geleistet 
werden konnte, so trug derselbe endlich im Jahr 1806 bei Gelegenheit einer neuen 
Licitation einiger Kämmerei-Wiesen darauf an: — daß ihm doch eine kleine Wiese 
im Butenfelde von einem Paar Fuder Heü, welche an die Marsdorf sche Feldmark 
gränzte, in der Art als eine Amts-Nutzung beigelegt würde, daß die Kirche und 
das Hospital die jetzt offerirte neue Pacht künftig dafür als Canon an die Käm
merei zu bezahlen hätten. Bürgermeister unb Rath, wie auch Präpositus waren 
der Meinung, daß, ehe sie deshalb die Genehmigutlg des Königl. Consistoriums 
nachsuchten, es zweckmäßig sein werde, zuvor der Königl. Kriegs- und Domainen- 
Kammer einen Bericht abzustatten, unb auf biefe Art zu versuchen: ob unb unter 
welchen Bedingungen die Überlassung des Abnutzes der gedachten Wiese zur jäbr- 
lichen Dienstnutzung des Schulzen zu Marsdorf, Stadt-Antheils, gegen ein der 
Kämmerei anzuweisendes Äquivalent zu bewirken wäre. Die Königliche Kammer 
erklärte sich, in der Verfügung vom 23. Juli 1806, mit dem Anträge des Magistrats 
einverstanden, doch unter folgenden Bedingungen: 1) Die Wiese muß vermessen 
und bonitirt werden; 2) der danach festzusetzende Canon gilt für die nächsten 12 
Jahre, und steigt in dem Verhältnisse wie die Roggen-Preise gegen die jetzigen in 
die Höhe gehen; 3) die Bürger-Repräsentanten confentiren in die beabsichtigte Art 
von Alienation; und 4) das (Konsistorium genehmigt, daß das Hospital aus diese 
Bedingungen dem Schulzen zu M. eine Dienst-Nutzung gewähre und der Kämmerei 
die Pacht entrichte. Magistrat und Präpositus trugen demgemäß unterm 30. Juli 
1806 beim König!. (Konsistorium darauf an, es zu genehmigen, — daß von Seiten 
des Hospitals Spiritus Sancti und der St. Catharinenkirche pro rata dem Schul
zen Frank zu M. eine kleine Dienstnutzung vorgeschlagner Maßen angewiesen 
werde, indem doch ein Arbeiter, der bisher treü unb unerinübet in ben ihm oblie
genden Geschäften gewesen, der Billigkeit gemäß, bei den jetzigen hohen Preisen 
aller Lebensbedürfnisse einen verhältnißmäßigeu Lohn verdiene unb nicht länger 
umsonst bienen unb seine Zeit, da er feinen Kinbern Brob schaffen müsse, ohne 
Nutzen für sich versäumen könne. Das Königl. (Konsistorium resolvirte aus diesen 
Antrag unterm 14. August 1806 was folgt: - - Da der Schulze zu M. bekanntlich 
von dem hiesigen Marienstifte für dessen 12 Vollbauern und 1 Halbbauer angestellt 
und gehalten wird, und der alten Observanz gemäß derselbe auch jederzeit die 
Schulzendienstgeschäste über die wenigem Bauern der Golnowschen pionim corporum 
in M. pflichtmüßig unentgeldlich hat verrichten müssen, so können dieserhalb die 
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gedachten pia corpora wol eigentlich nicht mit einer neüen stehenden Ausgabe be
lastet werden. Consistorium ist indessen nicht abgeneigt, wegen Bewilligung einer 
angemessenen Remuneration an Geld für den Schulzen zu M. bei dem geistlichen 
Departement anzutragen, wenn die Jahre des jetzigen Etats der piorum corporum 
abgelaufen sein werden; auf keinen Fall aber kann demselben nach eurem Anträge 
vom 30. v. M. eine Dienstnutzung zugestanden werden, die den piis corporibus 
einen immer nach 12 Jahren steigenden Canon aufbürden würde. Nach 
Ablauf der Etats-Periode ist der Vorsatz des Consistoriums im Drange der Zeit
ereignisse in Vergessenheit gerathen, denn just 8 Wochen nach dem Erlaß vom 
14. August brach die Sündfluth von Jena und Auerstedt über Land und Leüte 
der Preußischen Monarchie in verheerender Weise herein.

Verzeichniß der Urkunden im Archiv des Marienstifts zu Stettin, 
welche auf Marsdorf Bezug haben.

1325. September 7. Herzogs Barnim III. Privilegium über das Dorf Blastorp, worin 
den Kaplänen Heinrich und Gottfried von Golnow die von ihnen gekaufte Hälfte des Dorfes 
mit 30 Hufen bestätigt wird. — Ein Bruchstück des Jnsiegels hangt an der Urkunde, welche 
in dem Repertorium eingetragen ist. Tit. I. Sectio !., ad Nurn. 18.

1326. October. Donations-Brief Gottfrieds von Golnow wegen der Gerechtigkeit und 
15 Hufen nebst der Hälfte des Krugs in dem Dorfe Mastorp an die St. Marienkirche Aus- 
gefertigt zu Tanclhm. — Ohne Jnstegel. Repertoriums-Zeichen wie bei der vorigen Urkunde.

1334. Am Tage des heil. Lambertus, des Märtyrers. Herzogs Otto I. Privilegium 
von Marstorff. — Alte Abschrift auf Papier, den Schriftzeichen nach zu urtheilen aus dem 
15. Jahrhundert. — Repertoriums-Zeichen wie oben.

1340. in octara assumptionis beate marie. Herzogs Otto I Confirmation über den 
Donationsbrief des Gottfried von Golnow vom Oct. 1326 üver 15 Hufen nt Mastorp zu 
Gunsten des Klosters der heiligen Maria in Jasenitze. — Das herzogl. Jnstegel, wenig be
schädigt, hangt an dem Pergament. — Repertoriums-Zeichen wie vorher.

1342. Bischofs Friedrich zu Kamin Confirmation über das Dorf Mastorp mit aller 
Gerechtigkeit. — Ohne Jnstegel. RepertoriumS-Zeichen, wie vorher.

1347. Am St. Catharinen Tage. Herzogs Barnim HL Privilegium vom Dorfe Ma- 
storp. Ausgefertigt zu Stetyn, in deütscher Sprache. Mit dem sürstl. Jnstegel, welches jedoch 
am Rande mehr oder minder beschädigt ist. — Repertoriums-Zeichen wie vorher.

1393. Golnow, Oculi. Vertrag zwischen dem Capittel S. Otten Vud dem Rade zu 
Golnow wegen aller Herlichkeit zu Marßdorff, hierin hat die Kirche n Theil und die Stadt 
Golnow dass dritte Theil an aller Herlichkeit. — Jnstegel fehlt. Repertormms-Zeichen rote 

vorher.
1504 Werner's v. d. Schulenburg. Vertrag wegen des Bredelandes im Dorfe Marstorp. 

— Mit dem, an einem Rande stark beschädigten Jnstegel. Repertoriumszeichen wie vorher.

1610. September 27. Herzogs Philipp II. Vertrag zwischen d. Provisoren der St. Marien 
Kirche in Stettin und den Vorstehern der Kirche zu Golnow und des heil. Geistes Hospital 
daselbst wegen der Jurisdiction zu Marstorff. Ausgefertigt zu Alten Stettin. Auf Papter, 
mit dem Jnstegel.
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Die
M arierrstifts-Fvrstreviere Marsdorf und Marienwàld.

Unter 
der Polizei-Obrigkeit der Marienstifts-Adiniuistration zu Stettin, welche die Forst- 
und Jagdpolizei unmittelbar verwaltet, die Sicherheits- und Ordnungspolizei aber 
durch oen Atagistrat, bezw. den Bürgermeister zu Goluow, ihren Vertreter, ver
walten läßt.

I. Das Forstrevier MarSdvrf 
erstreckt sich auf der Nordost- und Ostseite des Dorfes Marsdorf und gränzt mit 
den Feldmarken von Barfußdorf, Glewitz (im Volksmunde Glebs genannt), Kriwitz 
und Speck. Die Gränze mit Kriwitz wird vom Gubenbach gebildet. Das Forst
haus Marsdorf liegt vom Dorfe gegen NO., eine kleine halbe Meile entfernt, an 
der alten Landstraße von Golnow nach Naugard da, wo dieselbe von dem Glewitz- 
Speckschen Wege gekreuzt wird. Das Revier ist gleichbedeutend mit dem Guts
bezirk Marsdorf, dessen Größe oben S. 918, nach den Grundsteuer-Veranlagungs- 
Tabellen des Finanzministeriums angegeben ist.

Der Natural- und der Geld-Etat für die dreijährige Periode 1869—1871 
weiset den Nevierflächen folgende Werthe an: Mg. Ruth.

Zur Holzzucht nutzbarer, bezw. benutzter Waldboden . . . 2174. 20
Zur Holzzucht nicht nutzbare Fläche, incL 50 Mg. Forstdienst-

ländereien am Acker, Garten und Hofstelle. . . 175. 102
Flächeninhalt des ganzen Reviers  2349. 122
Nach dem Gemeinheitstheilungs-Receß beträgt das Areal . 2318. 170

Rechtshändel und Streitigkeiten, die sich fast durch ein volles Jahrhundert 
ausgefponnen, haben über die Frage geherrscht, wem das Eigenthum au dem 
größten Theile der Marsdorfer Forst zustehe, ob der Gutsherrschaft, bem Marienstist, 
ob den Unterthanen, den Bauern von Marsdorf. Erst in neuerer Zeit ist über 
diese Frage endgültige Entscheidung getroffen worden, im ersten Rechtsgange zu 
Gunsten der Bauern, und, nach eingelegter Berufung, im zweiten und letzten Rechts
gange zu Gunsten des Marienstifts. Die in diesem Prozesse gefällten Urtel sind 
in ihren Rechts-Anschauungen und Rechts-Ausführungen auf geschichtlicher Grund
lage, also in historisch-juridischer Hinsicht, von großer Belehrung, daher ihre Mit- 
theilung und Aufbewahrung im L. B. gerechtfertigt ist.

I. Erstes Erkenntniß vom 4. Oct ober 1847.
In Sachen der Bauern zu Marsdorf und zwar der Marieustiftswirthe fowol 

als auch der Bauern Golnowschen Antheils, letztere in Vertretung ihrer Gutsherr- 
schäften, des St. Spiritus Hospitals und der St. Catharinenkirche zu Golnow, 
Kläger und Widerverklagte wider das Marienstist zu Stettin, Verklagte und Wider- 
kläger hat die Königl. General-Commission für Pommern in ihrer Sitzung vom 
4. October 1847, an welcher Theil genommen haben: Bethe, Ober-Regierungsrath 
und Director; Schäffer, Michaelis, v. Sack, Regierungsräthe ; v. Roux, Regierungs- 
Assessor; Benary, Kammergerichts-Assessor; den Acten gemäß für Recht erkannt daß —

Ad Punctum I „es bei der Erklärung der klägerischen Bauern, wonach sie 
dem Marienstist das Eigenthum am Gehege, d. h. an der Fahrenhorst und am 
Kotzenbruch zugestehen, zu belassen, im Übrigen aber den klägerischen Bauern die 
Hufenfchlagsheide, zu welcher auch die Lehmkuhlen zu rechnen, zugesprochen und 
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das Marienstift schuldig, die Zubehörigkeit zu den Höfen der Bauern in der Art 
anzuerkennen, daß der Golnowsche Antheil x/a, den Marienstiftswirthen davon 
zustehen, v. R. W."

Gründe.
Das Dorf Marsdorf, bei Golnow, im Naugarder Kreise gelegen, besteht aus 

den Antheilen: — Al. a, welcher dem Marienstift zu Stettin gehört und 13 Voll
bauern, 1 Einhufner und 1 Kossäten enthält; M.d, welcher dem St. Spiritus- 
Hospitale zu Golnow gehört und ö'/s Vollbauern enthält; M.e, welcher der St. 
Catharinenkirche zu Golnow gehört und V/à Bauerhöfe enthält. Im Dorfe sind 
ferner 1 Kirche und eine combinirte Küster- und Schullehrerstelle, über welche das 
Patronat dem Marienstift ausschließlich zusteht. Außerdem sind daselbst noch 1 
Schmiede und 2 Hinterhäuser, welche den 20 bäuerlichen Wirthen, mit Ausschluß 
des Kostaten zu gleichen Theilen gehören, obwol von ersterer an die Marienstifts- 
kasse ein jährliches Grundgeld von 2 Thlr. abgeführt wird. Die baüerlichen Wirthe 
Golnowschen Antheils sind im Anfänge des 19. Jahrhunderts durch Verträge im 
Wege des freien Übereinkommens Erbziusbesitzer ihrer Höfe geworden. Durch 
einen von den baüerlichen Wirthen gegen das Marienstift bei dem Königl. Ober- 
Landes-Gericht zu Stettin über die Holzungen bei M. angestrengten Prozeß, sah 
sich letzteres im Jahre 1826 bewogen, bei der Königl. General-Kommission auf 
Negulirung der gutsherrlichen und baüerlichen Verhältnisse der Marienstiftswirthe, 
auf vollständige Separation des Marienstists-Antheils vom Golnowschen Antheile 
und auf Feststellung der Holzberechtigungen der Wirthe beider Antheile anzutragen. 
In Folge dessen ist jener Prozeß an die Königl. General-Commission abgegeben. 
Bevor er indeß zur Entscheidung gelangen konnte, erhoben sich Streitigkeiten wegen 
der Negulirungssähigkeit, die der Vorentscheidung bedurften, und diese letztere ist 
denn auch durch die gleichlautenden Erkenntnisse vom 3. September 1839, vorn 
19. Juni 1841 und vom 23. September 1842 rechtskräftig dahin erfolgt, — 1) oaß 
die Marienstiftsbauern, der Einhüfner und Kostat nicht erbliche Besitzer ihrer 
Höfe und daher nach dem 2. Abschnitt des Edicts zu reguliren; 2) daß die Wohn- 
und Wirthschaftsgebaüde derselben als zu den von ihnen bewirthschafteten Höfen 
gehörig zu erachten und ihnen bei der Negulirung ungetheilt zu überlassen; 3) daß 
dieselben mit Ausnahme des Kossäten, schuldig, dem Stift % des noch vorhandenen 
Werths derjenigen Kosten zu erstatten, welche dasselbe seit Publication des Edicts 
vom 14. Septenlber 1811 auf Neübauten und Hauptreparaturen der Gebäude ver
wendet hat, welche zu den von ihnen bewirthschafteten Höfen gehören, den Betrag 
dieser zu leistenden Erstattung in separato zu ermitteln; — 4) daß jeder derselben, 
mit Ausnahme des Einhüfners und des Kossäten, schuldig, dem Stifte statt der 
zurückzugewährendeu Hofwehr die Summe voit 122 Thlr. 28 Sgr. 9 Pf. zu zah
len; — 5) daß dieselben nur für befugt zu erachten, so viel Holz als zur Bestreitung 
ihres eigenen Bedarfs an Brennmaterial erforderlich ist, uiib dieser nicht auf attdere 
gesetzlich zulässige Weise gedeckt wird, nach erfolgter Auseinaitdersetzung von dem 
Stifte zu verlangen und das Maaß dieses Bedarfs, so wie der Umfang der 
zu den Höfen der Verklagten gehörigen Grundstücke in separato festzustellen, auch 
unter Zuziehung der baüerlichen Wirthe des Golnowschen Antheils und der Ver
treter der St. Catharinenkirche und des Hospitals zum heiligen Geist als Ober
eigenthümer der Höfe dieses Antheils die Gränzen der dem Stifte und der dem 
Golnowschen Antheile gehörigen Forstfläche, event die Berechtigungen dieses Antheils 
in separato zu ermitteln und festzusteUen.
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Bei Erledigung der ad punct. 5 dieses Erkenntnisses vorbehaltenen Punkte 
treten nunmehr die bereits bei dem Oberlandesgericht anhängig gewesenen, bisher 
unentschieden gebliebenen Streitigkeiten wegen der Holzungen von Neüem hervor. 
Das Marienstift nämlich nahm eine Fläche von 2611 Mg. 61 Ruth, als Guts
wald in Anspruch, indem es der Dorfschaft an Hof- und Baustellen, Gärten und 
Wurthen, Acker, Wiesen, freier Weide und Unnutzbarem nur eine Fläche von 3747 
Mg. 68 Ruth, zugestand. Die baüerlichen Wirthe beider Antheile haben dagegen 
dem Stifte nur eine Fläche von 392 Mg. 99 Ruth., nämlich das s. g. Gehäge, 
welches nach ihrer Angabe aus den beiden Hölzern, dem Kotzenbruch und der 
Fahrenhorst besteht, als Gutswald eingeraünit, und nehmen alles Übrige, — die 
s. g. Hufenschlagsheide, als Pertinenz ihrer Höfe in Anspruch, und zwar so, daß 
davon deni Golnowschen Antheile Vs, den Marienstiftswirthen Vs zustehen sollen. 
Diese Streitigkeiten sind Gegenstand des vorliegenden Prozesses. Als Parteien 
treten in demselben auf: — Einer Seits I. die baüerlichen Wirthe Golnowschen 
Antheils in Vertretung ihrer Gutsherrschaften, II. die Marienstiftswirthe; anderer 
Seits III. das Marienstift.

Die baüerlichen Wirthe, welche ein gleiches Interesse haben, behaupten, die 
Marsdorfschen Holzungen zerfallen in das Gehäge, zu welchem die Fahrenhorst und 
das Kotzenbruch gehören (392 Mg. 99 Rth.) und welches dem Stift als Eigenthum 
zustehe, und in die Hufenschlagsheide, welche Pertinenz ihrer Höfe sei und ihnen 
daher zu denselben Rechten wie diese Höfe zustehe. An dem Gehäge behaupten 
sie noch bestimmte Holzberechtigungen zu haben. Das Marienstift dagegen bestreitet 
die von den baüerlichen Wirthen behauptete Eintheilung, nimmt die ganze Forst
fläche als Eigenthum in Anspruch und raümt den baüerlichen Wirthen die Weide
berechtigung und eine Holzberechtigung in der Art ein, daß die Bauern Golnowschen 
Antheils den dritten Theil ihres Bauholzes und ihren ganzen Brennholzbedarf, 
die Bauern des Marienstiftsantheils nur ihren Brennbolzbedarf verlangen können. 
Hierbei ist zunächst die Frage über die Beweislast streitig geworden, indem das 
Marienstift behauptet, daß ihm dieselbe nicht obliege, da es sich im jüngsten Besitz 
der Holzflüche befunden. Es kann indessen auf diese Streitfrage nicht weiter an
kommen, denn einmal haben die sämmtlichen Parteien und auch das Marienstift, 
den Beweis für ihre Ansprüche zu führen versucht, und es kommt also auf dessen 
Erörterung an; das andere Mal ist aber auch dem Marienstift der jüngste Besitz 
keineswegs zugestanden, er ist ihm vielmehr bestritten, kann daher ebenfalls erst 
Gegenstand des Beweises sein, und keineswegs dazu dienen, das Stift von der 
Beweislast zu befreien. Es komnlt sonach nur darauf an, wie die Parteien ihre 
Ansprüche auf die Hufenschlagsheide erweisen wollen, und es sind daher zunächst 
zur Erörterung zu ziehen: —

A. Die Ansprüche des Golnowschen Antheils;
B. Die der Marienstiftswirthe;
C. Die des Marienstifts.

Bevor indeß auf diese einzelnen Ansprüche eingegangen werden kann, ist eine 
Präjdiucal-Einrede des Stifts zu erwähnen. Es hat dies nämlich fortwährend im 
Laufe der Instruction verlangt, daß seine Gegner in diesem Prozesse per decretum 
abgewiesen würden, weil durch den im Jahre 1839 rechtskräftig entschiedenen 
Prozeß auch der Streit über die Holzungen zu Gunsten des Stifts entschieden sei. 
Selbstredend spricht aber gegen diese Ansicht der Tenor des ergangenen Erkennt
nisses von 1839 ad punct. 5, wonach grade der Bedarf des Brennholzes und der

Landbuch von Pommern; II. Th., Bd. V. 119
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Umfang der zu den Höfen der Bauern gehörigen GrundstückeJ) unter Zuziehung 
sämmtlicher Parteien erst festgestellt werden soll.

A. Ansprüche und Bewei se des Golnowschen Antheils. — Der 
Golnowsche Antheil behauptet zunächst, wie schon erwähnt, daß die sämmtlichen 
bei M. befindlichen Forstflächen in das s. g. Gehäge, bestehend in der Fahrenhorst 
und dem Kotzenbruch, und in die Hufenschlagsheide getheilt wird. Das Stift da« 
gegen hat in Beziehung hierauf eine doppelte Ansicht aufgestellt. Einmal behauptet 
es, es gehören zum Gehäge außer dem Kotzenbruch und der Fahrenhorst, auch alle 
diejenigen Forsttheile, welche in der Flemmingschen Matrikel de 1709 2) als Holzung 
bezeichnet sind, und zwar: der Upstall, der Jnkow (Jhnenkuhl), das Hasselbruch 
und die Dieporie, das andere Mal meint es, daß zum Gehäge alle diejenigen 
Forstflächen gerechnet werden müssen, welche nach der Vermessung von 1694 mit 
Holz bestanden gewesen, nämlich 3382 Mg. Preüßisch; allein abgesehen davon, daß 
die Behauptungen des Stifts ohne allen Beweis dastehen, und der Umstand, daß 
die Fläche im Schwedischen Register als Forstflächen aufgeführt sind, nichts 3) 
gegen ihre Pertinenz-Qualität zu den Höfen der Bauern beweisen kann, so haben 
Letztere auch den Beweis ihrer Behauptung, daß zu dem Gehäge nur die Fahren
horst und das Kotzenbruch gehöre, wirklich geführt; denn es spricht hierfür: — 
1) Die Matrikel von 1545, nach welcher nur4) zwei Eichhölzer dem Stift zu
kommen; 2) die Matrikel von 1632, wo nur die Fahrenhorst und das Kotzenbruch 
als der Kirche gehörig benannt werden; 3) der Protest der Golnowschen Kirchen
provisoren im 18. Jahrhundert gegen die Erhöhung des Hufenstandes, woraus nun 
ausdrücklich Fahrenhorst und Kotzenbruch als dem Stift zuständig, anerkannt werden. 
4) Es wird hinsichtlich des Upstalls im Schreiben des Marienstifts-Administrators 
vom 5. November 18075) anerkannt, daß der Upstall zur Hufenschlagsheide ge
höre3), und ebenso wird im Vogteigedings-Protokoll vom 17. Januar?) 1760 die 
Entschuldigung, daß das geschlagene Holz nicht aus dem Gehäge, sondern aus dem 
Upstall geholt sei, angenommen. 5) Hinsichtlich des Jnkow (Jhnenkuhl) wird in 
der Verhandlung vom 4. Juli 1769 und dem Vogteigeding vom 15. Januar 1760 
ebenfalls die Entschuldigung, das Holz sei nicht aus dem Gehäge, sondern aus 
dem Jhnenkuhl geholt, acceptirt; dasselbe gilt 6) von der Dieporie, und 7) bekunden 
hinsichtlich des Hasselbruchs die bei Gelegenheit der Gränzregulirungen mit Bud- 
dendorf und Speck vernommenen Zeügen, wie die Marsdorfer seit Menschengedenken 
im Hasselbruch Holz gefällt8) und Mastschweine getrieben.

i) ? (Dieses Fragezeichen, so wie alle folgenden Noten rühren, als Randglossen, von 
den Curatoren bezw. dem Administrator des Marienstifts her.) — 2) Tit. I, Sect. I, Nr. 2. 
Vol. 8, folio 116 verso. Conf Vol. 7 dieser Matrikel, wo es fol. 70 vso. heißt, 
daß die Holzung bei Marsdorf von allerhand Mast und Weichholz der Marien
kirche allein gehört. - ->) ? — 4) ? — 5) In actis Tit. III., Sect. 1 r. Nr. 52.
Vol. 2, fol. 162 vo. — 6) Aber auch sehr bestimmt mit Bezugnahme auf den Vergleich de
1625 und die Erkenntnisse von 1767, 1768 n. 1769 ausgesprochen, daß die sämmtlichen bei 
Ni. belegenen Holzungen eigenthümlich dem Marienstift gehören. — 7) Soll heißen 15. Ja
nuar 1760, in act. IV. I. a. 1. Vol. 7, fol. 101—104. — *)  Cfr. Acta Tit. XlV, Seite 2,
Nr. 30, Vol. il, fol. 141 vso. sqq. Davon steht nichts geschrieben, vielmehr haben die Zeü
gen buchstäblich nur gesagt, daß das Hasselbruch nach M. gehöre. Wäre aber auch in diesem 
Gränzstreit wirklich vom Holzfällen die Rede gewesen, so käme es hier doch noch auf Fest
stellung der Modalitäten, unter denen es geschah, an; die Anführung ad 7 gegen das Stift 
ist also hinfällig.
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Unter diesen Umständen kann es zunächst nicht zweifelhaft sein, der Ansicht 
der Golnowschen, daß zu dem Gehäge, welches sie dem Stifte zugestehen, nur die 
Fahrenhorst und das Kotzenbruch gehören, beizutreten; um so mehr, als im Laufe 
der nachstehenden Erörterung dies durch vielfachen Beweis bis zur zweifellosen 
Gewißheit erhoben werden wird- Nur in Beziehung auf die Lehmkuhlen, und daß 
diese zur Hufenschlagsheide gehören, kann noch ein Zweifel obwalten, welcher erst 
später erledigt werden kann. Gestützt auf diese Eintheilung der Mars-
dorfer Forsten, in das Gehäge und die Hufenschlagsheide, nehmen nun die Bauern 
des Golnowschen Antheils die Hufenschlagsheide als Pertinenz ihrer Höfe in An
spruch. Sowol die St. Catharinenkirche, als auch das Hospital zum heil.
Geist, haben als Obereigenthümer und als Gutsherrschaft die Rechte der Golnowschen 
Bauern anerkannt und treten als Beistand derselben auf. Der Antrag der Bauern 
lautet: — „ihnen in Gemeinschaft mit den Marienstiitswirthen die Hufenschlags- 
„heide als Pertinenz ihrer Höfe zuzusprechen und das Marienstift zur Anerkennung 
„der Zubehörigkeit derselben zu ihren Höfen in der Art zu verurtheilen, daß dem 
„Golnowschen Antheil V3, den Marienstiftswirthen 2/s davon zustehen." Das 
Marienstift hat um Abweisung gebeten, event, aber eingewandt, daß dem 
Golnowschen Antheil 27ei gebühre, weil er von den vorhandenen 61 Hakenhufen 
21 unter sich habe. Hiermit Habensich die Interessenten zwar nachträglich einver
standen erklärt, jedoch ohne ihren Antrag zu modificiren, bei dem es ihnen nur 
darauf ankomme, daß den Bauern die ganze Hufenschlagsheide zuerkannt werde.

Zur Begründung ihres Antrages nun und zum Beweise ihres Anrechts auf die 
Hufenschlagsheide haben sich die Golnowschen Bauern auf folgende Beweise berufen:

1) Auf die ursprüngliche Verleihungsurkunde vom Jahre 1344. Hier heißt 
es, daß Golnow XXI mansi cum omnibus suis ultilitatibus, libertatibus, fructibus, 
commodis pertinentiis et obventionibus, cum pratis, pascuis, nemoribus, 
palludis, lignis, aquis, agris cultis et colendis verliehen werde. Unter den Per- 
tinenzien sind hiernach nemora und ligna ausdrücklich mit aufgeführt, und es folgt 
hieraus unmittelbar, daß Golnow mit den mansi auch ein Antheil an sämmtlichen 
Holzungen mit verliehen ist.

2) Aber nicht blos aus der ersten Verleihungsurkunde ergebe sich, daß Gol
now ein Antheil an Marsdorfer Holzungen gehöre, sondern es sei auch später fest
gestellt und mehrfach anerkannt worden, daß der dritte Theil von M. zu Golnow 
gehöre. Auch diese Behauptung der Golnowschen Bauern nruß als erwiesen an
genommen werden. Denn es sind: — a) Im Jahre 1393 gegenseitig Schriften 
gewechselt worden, in welchen die Vertreter des Stifts, einer Seils, und die Ver
treter der Stadt und des heiligen Geistes, anderer Seits, sich gegenüber bekennen, 
daß jenem %, diesen Vs des Dorfes M. gehöre. Das Stift wendet hiergegen 
nur ein, daß diese Urkunden nicht vom Holze handeln; indessen ist es mit Rücksicht 
auf die ursprüngliche Verleihungsurkunde ganz klar, daß, wenn das Anerkenntniß sich 
nicht zugleich auf die Holzungen beziehen sollte, diese ausdrücklich hätten ausge
nommen werden müßen. Dasselbe gilt — b) von einer gegenseitigen Schrift vom 
7. Juni 1575, wo ebenfalls anerkannt wird, daß dem Rathe zu Golnow am Dorfe 
zu M. der dritte Theil zustehe nebst aller Gerechtigkeit am Kirchenlehn, an den 
Brüchen, an der Gerichtsgewalt und am Krugzinse. Der Einwand, daß
auch hier die Holzungen nicht benannt seien, kann aus dem bereits ad a ange
führten Grunde für das Stift nicht beweisen. — c) In der Remonstration wider 
den Matrikular-Bescheid, wonach M. zu 25 Landhufen 297 Ruthen angesetzt werden 
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soll, wird ebenfalls ausdrücklich bemerkt, daß das Stift in solchem Dorfe nur Vs 
und das Golnosche Hospital St. Spiritus den Rest, also Vs, besitzen und gebrauchen.

Diesen Beweisen, sowol den Verleihungsurkunden als den späteren Verhand
lungen, hat das Stift aber den Haupteinwand entgegengesetzt: — „daß ihm die 
„sämmtlichen M.schen Holzungen durch spätere Urkunden, Vergleiche, Judicate zu- 
„gesprochen seien." — Da dieser Einwand zugleich Hauptbeweis für das Stift ist, 
um seine Eigenthumsansprüche an der Hufenschlagsheide zu documentiren, so bedarf 
derselbe einer vollständigen Erörterung.

Das Stift beruft sich — a) auf einen Extract aus der Matrikel 
von 1545. Hier heißt es: — „Das Dorf gehört St. Otten und St. Marien
kirche zu Alten-Stettin mit aller Gerechtigkeit, soviel das Kirchenlehn, Straßenge- 
„rechtigkeit und Schulzengericht belangt. Sonst hat ein Rath zu Golnow und der 
„heilige Geist daselbst von 21 Hufen Pachtzehende und Rauchhuhn zu heben und 
„mehr nicht." — Aber abgesehen davon, daß diese Bemerkung an und für sich nicht 
ganz klar, und einer doppelten Auslegung fähig ist, entbehrt sie auch als von 
Stiftsbeamten ausgenommen einseitige Annexation aller Beweiskraft9). Dasselbe gilt 
— b) von der Verfügung vom 19. November 1573, „daß die Eichen, so 
„der Wind umgeworfen, der Kirche zum Besten verkaufet ober sonst verwendet 
„werden sollen." Ein Anerkenntnis und Beweis, daß schon zu jener Zeit sämmt
liche Holzungen dem Stift gehört haben, liegt hierin nicht, einmal, weil nicht er
wiesen, daß die Eichen außerhalb des Gehäges gestanden, und diesen Beweis muß 
das Stift seiner Protestation unerachtet, den von den Bauern producirten Urkunden 
gegenüber, welche ja eben entkräftet werden sollen, führen, das andere Mal, weil 
durch einseitige Verfügungen Rechte Dritter weder constituirt noch geändert werden 
können. — c) Die Verhandlung vom 28. März 1609; mit dieser hat es 
folgende Bewandniß: Im Vogteigedinge vom 12. October 1608 wird „dem Schulzen 
und der ganzen Gemeinde ernstlich auferlegt und verboten, daß sich Keiner an ob
gedachte beide Örter Holzes (ein ziemlicher Ort Ellernholz in der Kirchen Holze 
hart hinter dem Dorfe und ein guter Ort Kiehnholz nach Glewitz wärts) sowol 
auch an anderen der Kirchenholzungen nicht vergreifen oder ein einig Stück abhauen 
soll; wofern es geschieht, so soll derjenige, so darüber betroffen oder namkundig 
Wird, mit 25 Thlr. Strafe an St. Marienkirche unnachlässig zu erlegen, verfallen 
fein, oder sonsten am Leibe mit Gefängniß bestraft werden." Zugleich wurde die 
Aufsicht über diese beiden Örter Holzes nebst dem andern Kirchenholze dem Heide- 
knechte zu Jhnaburg befohlen, wobei als Grund angeführt wird, daß das Stift 
beide Örter Holz künftig nützlich gebrauchen könne. Aber obgleich diese Verord
nungen der mehreren Schärfungen wegen von den Kanzeln verlesen wurden, so 
wollten sich die Bauern doch darin nicht fügen. Unterm 18. März 1609
kamen sie dagegen ein, und führen bei dieser Gelegenheit aus, daß sie das 
Kirchenholz nach den ergangenen Verordnungen wol respectiren wollten, des 
Ellernholzes und des Kiehnenholzes aber nicht entrathen könnten, daß sie 
und ihre Vorältern seit den ältesten Zeiten im ruhigen Besitz desselben gewesen,

•) Daß dergleichen Matrikeln vollen Glanben haben, dürste außer Zweifel sein, 
und ist in dem Prozeß, den das Stift im 18. Jahrhundert mit dem Stettiner Magistrat wegen 
der Kornpacht von der Kukuksmühle (L. B. II. Tb. Bd. 11, 1539) führte, von dem Landes- 
Justiz-Collegium ausgesprochen.
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das Kieh nenholz auch auf ihrem eigenen Hufenschlage aufgeschlagen 
sei. Dies bot die Veranlassung zu der Verhandlung vom 28. März 1609.
In derjelben macht das Stift den Anspruch: „daß Grund und Boden soweit sich 
„das M.er Feld erstrecke, ihm ohne Widersprechen zustande, daher unzweifelhaft 
„folgen würde, daß auch alles Holz der Kirche gehöre/' Ob sie wol vor dieser 
Zeit gemeiner, daß sie über das Kiehnholz Glewitz wärts belegen, die Botmäßigkeit 
hätten, und nach ihrem Gefallen daraus gehauen, so könnte sich die Kirche 
keineswegs solcher Herrlichkeit begeben, sondern es solle vielmehr die Kirche 
und nicht sie Herren sein, das Holz solle auch nicht zu des Dorfes gemeinem 
Besten sein und bleiben; aber wenn ihnen etwas nöthig, sollten sie solches bei der 
Herrschaft suchen, es wolle sich auch die Kirche vorbehalten, wenn ihr etwas nöthig, 
dasselbe daraus hauen zu lassen. Das Ellernholz anlangend, welches
hart hinter dem Dorfe mitten in der Kirche mit Eichholz belegen, ob es wol von 
ihnen geheget worden, so müßten sie doch bekennen, daß dasselbe ohne Mittel auch 
der Kirche zustände, und da sie dessen genießen wollten, müßten sie solches bittlich 
bei der Herrschaft suchen. Weil sie aber in ihrer Supplik angegeben, daß ihnen 
dasselbe jetzt und künftig zu allerhand Nutzholz dienstlich würde, so wollte man es 
so genau mit ihnen nicht nehmen, und dasselbe ihnen zu jederzeit zu gebrauchen ge
statten, und nachgeben, aber mit dem Beding, daß sie für diese Vergünstigung, sie 
und alle ihre Nachkommen zu ewigen Zeiten jährlich der Kirche 40 Faden Holz aus 
der Kirchenheide anfahren sollten." Durch diese Verhandlung, welche noch
keine depositiven Bestimmungen enthält, da darin nur die Ansprüche des Stifts 
denen der Bauern gegenüber aufgeführt werden, wird in Beziehung auf das Kiehn
holz Glewitz wärts belegen, zugestanden: — 1) Daß die Bauern Besitzer sind; 
2) daß sie auch ein Recht darauf haben; nur will 3) die Herrschaft das willkürliche 
und eigenmächtige Fällen inhibiren und verlangt daher, daß nur auf Anweisung 
gehauen werden solle, behält sich auch 4) vor, für ihren eigenen Nutzen daraus 
hauen zu lassen. In letzterer Beziehung bitten die Bauern, man wolle
sie bei ihrer alten Gerechtigkeit lassen, denn das Holz stände auf ihrem Hufen
schlage, und sie hätten es jederzeit in ihrer Botmäßigkeit gehabt und zu des Dorfes 
gemeinem Besten gebraucht. Hierauf einigten sich die Parteien, in der
selben Verhandlung dahin: — „Das Ellernholz (welches im Kirchenholze stand) 
„begehren die Bauern nicht anders als auf Bitte, erklären sich auch bereit, die 
„verlangten Holzfuhren zu leisten, wenn ihnen eine Tonne Stettinisch Bier jedesmal 
„dafür verehrt werde." Diese wird ihnen bewilligt, und ist daher diese Angele
genheit abgemacht, und zwar in der Art, daß die Bauern die Vergünstigung ge
nossen, das Ellernholz, welches zum Kirchenholz gehört, für die Gegenleistung der 
Holzfuhren zu nutzen, so daß hiernach offenbar zwischen den Parteien ein lästiger 
Vertrag eingegangen ist. Wegen des Kiehnholzes nach Glewitz wärts belegen ist 
Verordnung gemacht, „daß der Schulze die Aufsicht haben soll, und wenn jemand 
etwas benöthiget, soll ihm der Schulze auf Befehlig der Herren was ihm gewilliget 
wird, anweisen." Der Vorbehalt, daß das Stift ebenfalls nutzen wolle,
ist nicht wiederholt. Hieraus erfolgt, daß das Stift die Ansprüche der Bauern 
auf das benannte Kiehnholz anerkannte, und sich nur das Oberaufsichts-Recht vor
behielt. Es beweiset dies der Umstand, daß nunmehr wieder dem Schul
zen die Aufsicht anvertraut wurde, welche nach der Verordnung von 1608 
dem Heideknecht zu Jhnaburg übertragen war, und daß das Stift den Vor
behalt zu seinem eigenen Besten Holz schlagen lassen zu wollen, nicht wiederholt
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hat10). Es kann gegen diese Folgerungen nicht eingewandt werden, daß

10) Verstand sich von selbst und hätte ausdrücklich, wie alle Entsagung aufgegeben 
werden müssen. — n) In actis 111. 1. r. Nr. 2, fol. 107, 108. — 12) i. e. Marsdorfer. —
*•) Also auch Seitens der übrigen Interessenten anerkannt. — *4) Was kann vollständiger 
sein? !

die Beamten des Stifts zu dergleichen Zugeständnissen nicht autorisirt waren; denn 
unbedenklich waren sie auf die Beschwerde der Bauern zur Erledigung dieser An
gelegenheit deputirt, und sie mußten daher auch zu den nöthigen Verabredungen 
ermächtigt sein. Wollte man dies nicht annehmen, so gelangt man zu der Con
sequenz, daß pia corpora und Corporationen überhaupt niemals verpflichtet werden 
können. Auch aus der Verhandlung vom 28. März 1609 kann daher zu Gunsten 
des Stifts nichts folgen. Es folgt hiernächst—d) der Vergleich vom Ll.April 
1625 n), welcher in Folge neü entstandenen Streites zwischen den Parteien ge
schlossen wurde. Das Stift hatte nämlich in dem Eichholze bei M. zum Besten 
der Kirche Eichen fällen lassen, worauf Golnowscher Seits im Kotzenbruch, also im 
Gehäge, ebenfalls 12 Eichen gefällt worden. Hieraus entsteht Streit, in welchem 
Golnow das Recht in Anspruch nimmt, auf seinem dritten Theil Holz fällen zu 
lassen. Das Stift hebt hervor, daß es sich nur um das Eichholz (Gehäge) handele, 
in dessen quieta possessione es gewesen und noch sei. Der Vertrag von 1609 
beziehe sich auf das Elsenholz, dessen die Bauern im Dorfe sich nun insgesammt 
gebrauchen und den Herren Capitularen jährlich Dienste dafür thun. Übrigens 
hätten die Golnorienses extra termines und nicht da ihr Hufenschlag sei gehauen, 
sondern seien weiter hineingegangen und hätten pro libitu gehauen. Es wird also 
hier selbst vom Stifte der Unterschied gemacht zwischen dem Holze, welches 
auf dem Hufen schlage steht (Hufenschlagsheide), und welches Golnow zuge
standen wird, und anderm Holze. Golnow gesteht dem Stifte actus possesso- 
rius zu, aber nur auf seine beiden Theile und Gerechtigkeiten des Dorfs, der dritte 
Theil gehöre Golnow laut Vertrages und wollen sie beweisen, daß sie im Neben
gebrauche des Holzes gewesen. Es kam nun ein Vergleich zu Stande „wegen der 
Marsdorfer Holzungen und darin 12 abgehauenen und niedergefällten Eichbaümen" 
wie es in der Überschrift heißt. In demselben wird bemerkt: — „Daß da die 
„Stiftskirche zu St. Marien vor undenklichen Jahren her im Besitze vorbe- 
„n annter 12) Holzungen gewesen '2), als haben die Provisores der Kirchen 
„und Hospital zu Golnow nicht allein solchen possess ihnen zugestanden, besondern 
„auch sich allen an- und zusprach ratione petitorii so ihnen irgend competiren 
„möchte, begeben und renunciirt. Und soll hierfür das Dominium cum possessione 
„über Alles sowol Eichen, Kiehnen, als Ellernholz den Herren Capitularen ohne 
„alle Ein- und Widerrede verbleiben14). Dagegen haben sich die Herren Capitu- 
„laren aus gutem Willen freündlich und zur Erhaltung guter nachbarlicher Cor- 
„respondenz erklärt und anerboten, weil es zur Bauung der abgebrannten Kirche in 
„Golnow angewendet werden solle, nicht allein 9 Stück von den 12 gefällten 
„Baümen den Provisoren des Hospitals verabfolgen zu lassen, besondere annoch 
„4 Baüme so ihnen angewiesen worden, zu geben. Nächstdem diesem seien die 
„Herren Capitularen des guten Anerbietens, wenn sich die Bauern im Dorfe M. 
„der von den Herren Capitularen Anno 1609 gemachten Verordnungen wegen des 
„Ellernstrauchs gemäß verhalten werden, solches Holz zu ihrer Nothdurft ihnen * *•)
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„gebrauchen zu lassen. Damit auch die Mästung des Dorfes allein ihnen ver- 
„bleiben möge, als haben Herren Capitularen sich freundlich resolviret, die Hol- 
„zungen durch ihre Unterthanen hinführo nicht zu verwüsten und etwas daraus zu 
„verkaufen lassen, besondere derselben zu ihrer und ihrer Kirchen Nothdurft zu ge- 
„brauchen. Demnach ferner inskünftige die Herren Provisoren des Hospi-
„tals zu Golnow zu Erbauung desselben, wie auch denen Unterthanen im Dorfe 
„M. etwas nöthig hätten, und solches im Augenschein also befunden würde, soll 
„ihnen aus gutem Willen, wenn die Herren Capitularen darum gebührlich ange- 
„iucht werden, aus solchen Eichen- und Kiehnhölzern etwas zu ihrer Nothdurft 
„alsdann überlasten und gefolget werden." — Diese Urkunde scheint'^) allerdings 
zu Gunsten des Stifts, wenigstens auf den ersten Anblick, zu sprechen, weil dem 
Stift darin von den Golnowschen das Dominium cum possessione über Alles, 
sowol Eichen, Kiehnen und Ellernholz, zugestanden wurde. Allein bei näherer 
Betrachtung ist ersichtlich, daß nur das Gehäge der Gegenstand des Streites ge
wesen ist, an welches Golnow noch, wie aus den Prozeßschriften hervorgeht, zu 
jener Zeit zu ’/a Ansprüche machte. In der Überschrift des Vergleiches heißt es 
nämlich : „daß ein Vergleich geschlossen werden solle wegen der Marsdorfer Holzung 16) 
„und darin 12 abgehauenen und niedergefällten Eichbaümen." In dem Schreiben 
des Stifts-Administrators vom 31. März 1625 ist aber ausdrücklich gesagt, daß 
die 12 Eichen in dem Kotzenbruche, also in dem Gehäge gehauen seien. Nur von 
diesem Holze ist daher die Rede n) und auch nur in vorgenannten Holzungen 
wie es im Vergleiche heißt, wird dem Stift seit undenklichen Zeiten die quieta pos
sessio zugestanden und hiefür soll das Dominium cum possessione über Alles 
sowol Eichen, Kiehnen, als Ellernholz18) den Herren Capitularen ohne Einrede 
verbleiben. Im Übrigen enthält der Vergleich nur Zugeständnisse, welche das Stift 
den Golnowschen macht, so namentlich in Beziehung auf das Ellernholz, wo es 
bei der alten Verabredung von 1609 verbleiben soll, die Mästung und das Bauholz. 
Ersichtlich ist daher auch durch diese Urkunde, den Vergleich vom 21. April 1625, 
für das Eigenthum des Stifts an der Hufenschlagsheide nichts erwiesen. 
Wollte man dem Vergleiche eine größere Ausdehnung geben, so würde er mit den 
Verhandlungen offenbar in Widerspruch treten, da ja das Stift selber in seinen 
Prozeßschriften schon den Unterschied zwischen seinen terminis und dem Hufen- 
schlage genau hervorhebt, der Streit auch offenbar nur wegen der im Gehäge 
gefällten Eichen entstanden war. Nur das Oberaufsichtsrecht über die Hufenschlags
heide behält sich wie im Jahre 1609 das Stift als Gutsherrschaft auch noch jetzt 
vor. — e) Das Stift stützt sich ferner darauf, daß Golnower Seits die bean
spruchten Rechte desselben, welche durch die Punctation vom 21. April 1625 als 
festgestellt angenommen worden, im Jahre 1635 anerkannt worden seien; allein 
Golnow hatte 3 Eichen fällen lassen, ohne das Stift darüber zu fragen, und wenn 
sich daher letzteres darüber beschwerte, und das Mandat vom 19. Juni 1634 
extrahirte, worin Golnow die Turbation untersagt und aufgegeben wird, die ge
fällten Baüme liegen zu lasten, und wenn ferner sich Golnow bei diesem Mandat 
beruhigte, so war dies Alles in der Ordnung, da Golnow zwar ein Recht auf 
Bauholz aus dem Gehäge hatte, dies aber ohne Anfrage und Anweisung nicht

i») ? ? — ") Der Pluralis ist gebraucht — 1T) Das war nur die Veranlassung. — ")Wei- 
ter wuchs aber gar nichts.
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geltend machen konnte. Ein Anerkenntniß der Rechte des Stifts auf
die Hufenschlagsheide kann indeß hierin nicht gefunden werden. Ähnlich verhält 
es sich mit dem Anerkenntniß, welches das Stift aus der Bekanntmachung des 
Magistrats vom 20. März 1639, wonach sich die Golnowschen Bürger des Holzes 
in M. enthalten sollen, folgern will. Das Verbot war natürlich, denn wenn auch 
Golnow, d. h. das St. Spiritus Hospital und die St. Catharinenkirche, ein An
recht an die Marsdorfer Holzungen hatte, so war es doch nicht jedem Bürger 
der Stadt gestattet, sich dies zu Nutze zu machen und in denselben beliebig zu hauen. 
— f) Neüer Streit entstand, — nachdem von 1701 -1705 noch ein Prozeß über 
die Mast Statt gefunden hatte, — im Jahre 1766 abermals wegen der Holzungen. 
Auf die in diesem ergangenen Entscheidungen stützt das Stift zumeist seine An
sprüche. Unterm 26. September 1766 baten nämlich Pastor und Provisores zu 
Golnow zwei abgebrannten Kirchen- und einem Hospital-Bauern nach altem Her
kommen aus der M.er Heide Eichen zu Sohlen und Schwellen verabfolgen zu 
lassen. Der Administrator schlägt dies ab, weil er aus den Acten nicht finden 
könne, daß solches Holz früher den Golnowschen Bauern aus dem Gehäge bei M. 
gereicht worden. Unterm 18. October 1766 wird von Golnow aus das Gesllch 
wiederholt auf Grund des Transacts und der allen Einwohnern von M. bekannten 
Gewohnheit. Nichts destoweniger erfolgt eine neüe abschlägliche Antwort, weil die 
Observanz nicht constire und der §. 6 des Transacts nur von gutem Willen spreche. 
Diese Weigerung bot Veranlassung, daß die Bauern das Holz im Gehäge selbst 
fällten, in Folge dessen das Stift klagbar wurde. In der Klagebeant
wortung führt der Golnowsche Magistrat aus, daß ihm 7 Bauern gehörten, und 
daß die Holzungen und Weide ratamansorum seien, es müsse daher auch an den 
Holzungen nach Proportion seiner Hufen participiren *9). Unterm 25. September 
1767 wurde hierauf ersannt20): — Daß der Vergleich vom 21. April 1625 für 
richtig anzunehmen und Kläger nomine der hiesigen Marienstiftskirche anch ferner 
bei dem Eig enthumsrechte und Besitze der gesammten Holzungen 
zu schützen, den unter Beklagte gehörigen Bauern und Einwohnern auch alles 
eigenmächtige Holzen bei empfindlicher Leibesstrafe außer der Ersetzung des Scha
dens zu untersagen, und selbige schuldig zu erkennen, das eigenmächtig geschlagene 
Holz nach der königl. Forsttaxe, wenn Kläger zuvörderst, wie ihm zu thun obliegt, 
das Quantum gehörig bescheinigt hat, zn bezahlen; Kläger sich aber auch ratione 
futuri nicht entziehen könne, den beklagten Unterthanen Ellernholz zu ihrer Noth
durft anzuweisen, auch sie an der Mast nach Vorschrift des Protokolli vom 21. October 
1701 participiren zu lassen, ihnen auch bei vorkommenden Bauten auf gebüh
rende Requisition einen B eitrag an Eichen und Kiehnholz zu thun, welcher 
hiermit zur Vermeidung künftiger Irrungen auf 7s des nach einer vorhergegangenen 
Untersuchung erforderlichen Quanti ex aequo et bono festgesetzt wird.
Auch dies Erkenntniß scheint auf den ersten Anblick zu Gunsten des Stifts 
zu sprechen2I), weil auch hier wie in dem Vergleiche vom 21. April 1625 von 
aller Holzung die Rede ist. Allein es liegt auch hier derselbe Fall vor, wie bei 
jenem Vergleiche. Das Erkenntniß bezieht sich nur auf das Gehäge22). Dies 
geht aus folgenden Umständen hervor: — 1) Aus der Veranlassung des Streits

19) Conf. infra. — a0) In actis Tit. 111., Sect. I., r. Nr. 69, fol. 19, 20 — el) doch! — 
e3) ! » 



Die Marienstists-Forsten bei Marsdorf. 953

die darin lag, daß die Bauern das Holz im Gehäge selbst fällten. 2) Aus der 
Appellationsrechtfertigung des Stifts, wo es heißt: „Ich habe bereits oben gedacht 
daß das Eichenholz (Gehäge) bei M. nicht mehr in der Verfassung sei, als es 
Anno 1625 gewesen, und daß starkes Fichten-Bauholz daselbst gar nicht mehr existirt. 
3) Behauptet das Stift in revisorio, daß das Gehäge bei M. nicht im Stande 
sei, einen Abgang zu ertragen, wie ihn die Gewährung des Vs Bauholzes zu den 
Bauten und Reparaturen der Golnowschen Bauern erheischt, und in der Reviflons- 
rechtfertigungsschrift stellt das Stift wiederholentlich das Kotzenbruch und die Fah
renhorst den Eichen auf der Bauern eigenen Hufen entgegen. 4) Ist in dem Er- 
kenntnisse der Vergleich vom 21. April 1625 ausdrücklich als richtig anerkannt. 
Die Festsetzungen, die damals getroffen sind, sind in diesem Erkenntniffe von Neuem 
anerkannt. Wenn daher der Vergleich von 1625 nur das Gehäge zum Streit
gegenstände hatte, so kann auch das vorliegende Erkenntniß bei näherer Beleuchtung 
nicht weiter, als jenes extendirt werden. Dies Erkenntniß wurde in zweiter Instanz 
unterm 12. September 1768 und in dritter unterm 1. Mai 1769 bestätigt.
In Gemäßheit dieser Entscheidung wird dem Stifte aufgegeben, das Quantum des 
vom Gegentheile abgehauenen Holzes zu designiren und dessen Werth zu verifi- 
ciren. Das Attest des Försters geht dahin, daß Anno 1767 von den Bauern 
des Golnowschen Hospitals und Kirche zu M. und zwar in dem M.schen Gehäge24) 
ohne Anweisung Holz abgehauen sei. Ein neüer Beweis, daß es sich nur um das 
Gehäge gehandelt habe. Auch die Holzanweisungen, welche in den nächsten Jahren 
nach vorgenannter Entscheidung erfolgten, geschahen, wenn sie aus dem Gehäge 
gegeben, zu Vs, wenn sie aus dem Hufenschlage erfolgten, worüber das Stift als 
Gutsherrschaft die Oberaufsicht hatte, voll. Erst im Jahre 1784 bezog das Stift 
das Erkenntniß von 1767 auf die Hufenschlagsheide, und gab die Anweisung nur 
zu Vs auf dieselbe, wie dies im Jahre 1794 beim Bau des St. Spiritus Hospitals 
geschah.— g) Die nächste Urkunde ist der Possessorien-Prozeß und das 
Erkenntniß de publ. 4. und 6. Juli 18322ö), so wie das von der Königl. 
General-Kommission im Jahre 1839 gefällte Erkenntniß. Beide beweisen

2S) Unter diesem Ausdruck kann nur gehägtes, d. h nutzbares Holz im Allgemeinen 
verstanden werden, so gut wie ein Hegemeister die Sorge für die Conservation der ganzen 
Forst und nicht eines speziellen Gehäges hat. Ohne Hege einer Forst ist überhaupt keine 
Forstnutzung möglich. — ") Wieder gleichbedeütend mit „Forst." — 26) In actis Tit 111., 
Sect. 111., Spec. Nr. 16, fol. 24, 25. — -«) Wozu eine solche Feststellung des Bedarfs, wenn 
die Bauern eine Forst von prprter. 3000 Mrg. besäßen? — «») Und doch soll sie nun gegen 
das Stift beweisen?

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. 120

indeß für das Stift Nichts. Das Possefforien-Erkenntniß um deshalb nicht, weil 
es die Eigenthumsfrage nicht entscheidet und am wenigsten durch daffelbe die Eigen- 
thumsverhältniffe geändert werden können; und ebenso einflußlos ist das über die 
Negulirungsfrage ergangene Erkenntniß, da, wie bereits früher bemerkt, dies ja 
grade den Umfang der zu den Höfen der Bauern gehörigen Grundstücke, so wie 
den Bedarf2 26) des Brennmaterials festgestellt haben will. Wenn sich ferner das 
Stift — h) auf das Promemoria des Stifts-Administrators Ockel vom 25. November 
1807 beruft, in welchem deducirt wird, daß dem Stift sämmtliches Eigenthum des 
Holzes auf dem Hufenschlage zustehe, so ist dies, da eine einseitige Aüßerung 
eines Stiftsbeamten den Gegnern desStifts nicht präjudicirlich sein kann"), 
ganz einflußlos; und dasselbe gilt von den weiteren Äußerungen des Stiftsadmini- 
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ftrators und Försters, die in den Acten G zusammen gestellt sind, und auf welche 
sich das Stift ebenfalls beruft.

Nach allen diesen Erörterungen kann nicht angenommen werden, daß der 
Beweis, welchen die Golnower aus der Verleihungsurkunde, so wie aus späteren 
Verhandlungen über ihre Anrechte an M. und die daselbst befindliche Hufenschlags
heide geführt haben, auch nur im geringsten entkräftet sei. Denn die Golnower 
haben zunächst durch die Verleihungsurkunde einen vollständigen Titel für sich. 
Sie haben ferner nachgewiesen38), daß sie, das Oberaufsichtsrecht abgerechnet, auch 
stets im Besitze dieses ihres Rechts gewesen sind. Einen wirksamen Be
weis hiergegen konnte das Stift nur führen, wenn es seiner Seits einen rechts
gültigen Titel für sein angebliches Recht nachwies, und zwar einen Titel, der nach 
der Verleihungsurkunde entstanden war. Die ergangenen Erkenntnisse
und was sonst das Stift an Verfügungen, Judicaten und Vergleichen anführt, 
können diesen Titel nicht ersetzen33). Denn wollte man auch, wie man auch muß, 
nicht annehmen, daß die ergangenen Erkenntniffe sich ganz klar auf das dem 
Stift zugestandene Gehäge beziehen, so sind sie doch mindestens sehr zweifelhaft, 
und nicht geeignet, den vorn Stifte zu führenden Beweis, den Titel, zu ersetzen.

Der Golnowsche Antheil ist aber bei den bisher geführten Beweisen 
bei weitem nicht stehen geblieben; er hat noch andere beigebracht, und zu diesem 
Zweck -

3) behauptet, die ganze Hufenschlagsheide habe früher zum 
Acker gehört, und sei bei der Steüerveran lagung nicht veranschlagt 
worden. Im Laufe der Zeit und besonders während der Kriege, seien zwar die 
entfernteren, schlechteren Theile liegen geblieben, und hätten sich besaamt, dadurch 
hätten sie nicht aufgehört, zu den Bauerhöfen zu gehören. Zu bemerken ist hier 
zunächst, daß sich die hier aufgestellte Behauptung, sowie die folgenden von den 
Golnowschen Bauern angeführten Beweise nicht allein für diese, sondern auch für 
die Mariensiiftsbauern als Beweis ihrer Ansprüche an der Hufenschlagsheide gelten, 
da hier überall von den M.er Bauern überhaupt die Rede ist. Zur Begründung 
ihrer Behauptung ad 3 führen nun die Bauern an. — a) Der Name Hufenschlags
heide weiset bestimmt darauf hin, daß das Holz auf den Hufen aufgeschlagen sei, 
während der Name Gehäge von vornherein eine geregelte Bewirthschaftung von 
Seiten der Gutsherrschaft und namentlich die Ausschließung des beliebigen Holz
fällens von Seiten der Bauern involvire30); - b) der Umstand, daß die Acker
rücken noch heüt zu Tage in der Hufenschlagsheide wahrzunehmen seien. Dies ist 
nach Ausweis der Bonitirung wirklich der Fall bei 1056 Mg. 97 Ruth, der strei
tigen Flächen, so daß noch 1062 Mg. 35 Ruth, streitige Fläche übrig bleiben, wo 
keine Ackerrücken sich finden, was freilich die Möglichkeit, daß auch hier geackert 
worden, nicht ausschließt. Ja es sind sogar historische Spuren, daß auch diese 
Flächen von den Bauern beackert sind. Es kommt indessen auf diese Spuren 
wenig an, da das Marienstift im gegenwärtigen Prozesse nicht bestreitet, vielmehr 
zugesteht, daß ein großer Theil der Hufenschlagsheide früher von den Bauern als 
Acker benutzt worden, der im Laufe der Zeit liegen geblieben sei, und sich besaamt 
habe. Das Stift hat aber diesem Umstand hauptsächlich den Einwand entgegen-

a8) ? ? — 2») ? — 3o) Hierin liegt das Zugeständniß über die Richtigkeit des oben 
ausgestellten Begriffs vom Gehäge.
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gestellt, daß die Bauern eben so viel, als sie hätten liegen lassen, an anderen 
Stellen geradet und urbar gemacht hätten. Hierdurch habe sich also ihr Besitzstand 
im Acker nach seinem Flächeninhalte niemals geändert und sie könnten nicht mehr 
verlangen, als daß sie den Acker seinem Flächenmaaße nach erhielten, der ihnen 
nach der Vermessung und den Matrikeln gebühre. Da sie diesen hätten, so folge 
daraus, daß ihr Anspruch auf die Hufenschlagsheide hinfällig sei. Diese Déduction 
ist indeß bei dem Zugeständniß des Stifts, daß die Hufenschlagsheide auf der 
Bauern Hufen ausgewachsen sei, eine hinfällige. Denn das Stift hat nicht nach
gewiesen, daß seine Gegner^') blos ein Recht auf den Acker haben, im Gegentheil 
haben diese den Beweis geführt, daß ihnen Rechte an den Holzungen der Hufen
schlagsheide zustehen. Es kann hier daher nicht die Rede davon sein, daß die 
Gegner nur das erhalten, was der Acker nach seinem Flächenmaaße betragen hat, 
so lange nicht das Stift den Beweis geführt, daß ihm allein das Recht auf die 
Holzungen zustehe "). Für den gegenwärtigen Prozeß ist es ganz gleichgültig, ob 
die Bauern an anderen Stellen eben so viel haben liegen lasten, als sie beurbartcn, 
jedenfalls steht es durch die Zugeständnisse des Stifts fest, daß die Holzungen zum 
großen Theil durch Liegenlassen des baüerlichen Ackers entstanden sind; und hiermit 
gesteht das Stift zu, daß sie Pertinenz der Höfe der Bauern sind, und deshalb 
müssen sie den Bauern zugesprochen werden. Wenn sich das Stift getraut, den 
Beweis zu führen, daß von den Bauern Wald beackert ist, wenn es ferner nach
weisen kann, daß dieser Wald sein Eigenthum gewesen und wenn es endlich die 
Stücke bezeichnen kann, welche diese angebliche Umwandlung in Acker erlitten, so 
kann das Stift die also bezeichneten Stücke allerdings als sein Eigenthum in An
spruch nehmen; Gegenstand des Streites in vorliegendem Prozesse ist dieser Acker 
aber nicht, sondern die Holzung. Überdies ist auch das Stift weit entfernt gewesen, 
den nöthigen Beweis zu führen. Es hat sich vielmehr darauf beschränkt, zu behaupten, 
daß die Bauern jetzt nicht mehr Acker versteuerten, als sie nach den Vermessungen 
von 1694 und der Matrikel von 1707 versteuert hätten und daß das ganze Dorf 
M. aus niemals mehr als 61 Hakenhufen bestanden hätte. Allein die ganze auf 
diesen Beweis gerichtete höchst weitlaüftge Untersuchung erscheint hier ganz uner
heblich, weil selbst, wenn dieser Beweis geführt würde, er in keiner Weise genügte, 
um das Recht des Stifts auf die Hufenschlagsheide zu begründen, das Recht der 
Bauern^) auf dieselbe bei den übrigen von denselben geführten Beweisen auch 
nicht weg deducirt werden kann. Abgesehen hiervon ist aber auch der Beweis 
fruchtlos geblieben. Denn wenn auch von Seiten der Bauern nicht nachgewiesen 
ist, daß die Hufenschlagsheide als Acker versteüert worden, so spricht wenigstens 
eine große Wahrscheinlichkeit dafür, daß bei der Steüerveranlagung auf die Hol
zungen als fruchtbringende Pertinenzien bei der Höhe der Steuern und bei dem 
Umfange der Réduction Rücksicht genommen ist. Daraus ergibt sich denn allerdings 
wiederum, daß die Holzungen zu den Hufen gerechnet wurden, weil, wie sich von 
selbst versteht, auf Holzungen, welche nicht Pertinenzien der Höfe, sondern Guts- 

81) Wer sind die hier? die beiden Gutsherrschaften in Golnow, oder wiederum die 
Bauern den Herrschaften gegenüber? — 32 ) (Sa soll ja nach dem letzten Erkenntnisse der 
Umfang der zu den Höfen gehörigen Grundstücke in sep. ermittelt werden. — ■») Die Bauern, 
welche es verlangen, mußten es beweisen, zumal sie vor der Regulirung gar nicht gegen die 
Herrschaft austreten konnten. Sie sind rechtskräftig als gewöhnliche Lasstten anerkannt!

120*
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pertinenzien sind, bei der Kataftrirung der Höfe nicht hätte Rücksicht genommen 
werden können34). Daß aber eine Rücksicht auf die Holzungen genommen ist, ergibt 
sich aus der „Landes-Matrikel im Herzogthum Vorpommern von den steuerbaren 
Ritter-, Pfarr- und Kirchenhufen nach der 1681 verordneten Vermessung und nach 
denen ferner Anno 1702 genommenen Fundamentis und gemachten Ausrechnungen, 
vollzogen 1718"35 *), woselbst es in 5 Colonnen also heißt: — 1. Colonne: Name 
der Dörfer und Possessorum : Marsdorf und die Set. Marienkirche zu Stettin. 
2. Colonne: Alter Hufenstand nach reducirten Hufen, deren jede 3 Landhufen aus
trägt, 5 reducirte Hufen. 3. Colonne: Neuer aus Acker ^A'imensus-Büchern ge
zogenen Hufenstand nach Landhufen, deren jeder 30 Morgen austrägt. 4. Colonne: 
Contribuabler cultivirter Acker mit und ohne Réduction; übereinstimmend 22 Land
hufen 5 Morgen 2755/12 Quadratruthen. 5. Colonne: Beschaffenheit der Güter 
und anderer Pertinenzien: vieles Holz und gute Hütung. — Das Stift wendet 
hiergegen zwar ein, daß das viele Holz und die Hütung nur im Allgemeinen als 
beim Dorfe befindlich und nicht als Eigenthum desselben aufgeführt worden39). 
Dieser Einwand ist aber ganz unerheblich, da ja die Holzungen ausdrücklich als 
Pertinenzen der contribuable» Hufen angegeben fiiib37). Das Zu eständniß des 
Stifts, daß die Hufenschlagsheide durch Besaamung des baiierlicheu Ackers ent
standen sei, spricht aber auch noch in anderer Weise gegen dasselbe. Denn wenn 
es auch wahr wäre, daß die Bauern Theile der Holzungen kultivirt haben, so kann 
doch nur angenommen werden, daß es solche gewesen sind, welche ihnen gehören. 
Hierfür spricht namentlich der Umstand, daß das Gehäge, d. h. das Kotzenbruch 
und die Fahrenhorst38), noch jetzt denselben Flächeninhalt haben, welchen sie nach 
der Vermessung von 1694 hatten. Hierin liegt ein Beweis, daß die Bauern mit 
dem Übrigen nach Willkür schalten konnten! denn das Stift würde es nicht geduldet 
haben, daß seine Forst so zu seinem Nachtheile verändert würde, daß, wie es selbst 
angibt, guter Boden davon abgenommen und schlechter hinzugekommen sei, wenn 
nicht die Bauern ein Recht zu dieser Veränderung gehabt hätten.

34 ) Also! — 3e) Cs sei erinnert, daß die von der Krone Schweden angeordnete und
durch die s. g. Reduktions-Commission ausgeführten geometrischen und historisch-juridischen
Untersuchungen hauptsächlich den Zweck hatten, zu erforschen, welche Domanialgüter unter der 
Herrschaft der Greifen auf rechtsgültigem, bezw. unrechtlichem Wege in Privatbesitz gelangt. 
Es sind daraus die Tertialgüter entstanden, deren es in Neüvorpommern noch 
einige gibt (Anmerk. des Herausgebers). — 3e). Allerdings! - 3’) Es ist übersehen, daß die 
Colonne 5 heißt: Beschaffenheit der Güter. Nach dieser Interpretation wären auch die 
Güter Pertinenzstücke der Bauerhöfe! — 38) Immer wieder dies traurige, durchgehend schäd
liche Mißverständniß. — 89) Dann müßte doch ein einziger Holzverkauf mit Genehmigung
des Stifts nachzuweisen sein. Die Bauern haben immer nur, freilich verschwenderisch genug,
ihren eigenen Bedarf gehabt. sThatsache ist es, daß die Bauern Holz schlugen und es fuh
renweise in Golncw auf den Wochenmärkten zum Verkauf stellten. Sie nannten das also ge
schlagene Holz „Stadtholz". Anmerk, des Herausgebers.)

4) Ein fernerer Beweis, welchen die Bauern für ihre Ansprüche führen wollen, 
liegt in der Behauptung, daß sie von ältesten Zeiten bis auf den heuti
gen Tag die Hufenschlagsheide in uneingeschränkter, beliebiger 
Benutzung gehabt, das Holz willkürlich mit eigener Axt gehauen und in ihrem 
Nutzen verwendet hätten. Wenn das Stift sie darin beschränkt und namentlich 
keinen Holzverkauf gelitten habe, so sei dies nur vou Oberauffichtswegen geschehen 
und erst in neuerer Zeit gehe das Stift darauf hinaus, sie, die Bauern, ganz aus 
der Hufenschlagsheide zu verdrängen ). Für diese Behauptungen führen die39
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Bauern folgende Beweise an: — a) den Bescheid vom Jahre 1757, welcher 
ihnen auf eine Protestation gegen den Verkauf von Holz aus den Lehmkuhlen von 
Seiten des Stifts ertheilt wurde, worin es heißt: — „Die Kirchenbauern haben 
so wenig als andere Bauern nach der Bauerordnung ein Dominium oder emphy- 
teutisches Recht an ihren Hosen, sondern nur den usum fructum von ihrem Hu
fenschlag "). Wenn die Dorfschaft also nicht erweisen kann, daß das Holz in den 
s. g. Lehmkuhlen auf ihrem Hufenschlage steht, oder ihnen zu ihren Hufen ver- 
messen und angeschlagen worden, so können sie auch davon keinen Genießbrauch 
prätendiren, sondern solcher kompetirt der Kirche privatim und die Dorfschaft 
wäre vielmehr schuldig, den bisher in débité gezogenen Nutzen 
der Kirche zu ersetzen, uni so mehr, als die Kirche zur Conservation der Höfe 
bisher das Holz besonders angewiesen und abfolgen lassen." Hierin ist also an
erkannt, daß die Bauern bis dahin die Lehmkuhlen, welche nicht zum Gehäge ge
hören, benutzt haben. — d) Im Jahre 1832 versichert der Marienstiftsförster Funcke 
in einem Berichte, daß der Regierungsrath Franz in den letzten Jahren seines 
Lebens gestattete, daß die Bauern das Holz, was auf ihren eigenen Ackerstücken in 
neürer Zeit ausgewachsen sei, benutzen könnten, jedoch solle solches unter des För
sters Aufsicht geschehen. Erst der Administrator Billig habe dies abgeschafft.

Es ergibt sich hieraus, daß sich die beliebige Benutzung eines Theils der 
Hufenschlagsh'eide, des auf den Ackerstücken bestndlichen Holzes, bis in die aller» 
neueste Zeit erstreckt hat, wobei die Aufsicht des Försters nur ein Ausfluß des Ober
aufsichtsrechts war.— c) Eine Verfügung des Marienstifts-Curatoriums vom 14. Octo
ber 1832, worin es heißt: — „Die M.er Forst zerfällt in die Hufenschlagsheide, 
welche ihren Namen davon trägt, daß sie größtenteils auf dem Hufenschlage der 
Gemeinde steht, daß im Wege der natürlichen Besaamung Feldparcelen, die die 
Gemeine früher unter dem Pfluge gehabt, aber bei dem sehr bedeütenden Umfange 
der Feldmark wüste hatte liegen lassen, weil der Boden schlecht war, mit Kiefern- 
Aufschlag bewuchsen, wogegen besserer Boden in Acker verwandelt wurde, wo früher 
Wald gewesen war; die Länge der Zeit und die sehr mangelhafte Aufsicht, welche 
das Stift dort geführt hat, haben dies Verhältniß verdunkelt und die Gemeinde 
zu dem Glauben gebracht, daß diese Hufenschlagsheide ihnen ausschließlich gehöre, 
und daß das Stift ihnen nur den Förster zur Handhabung der Forstpolizei halten 
müsse. Wenn es zur Reguliruug kommt, und der Acker vermessen werden muß, so 
wird sich aber finden, daß die Gemeine jetzt mehr und bessern Acker in der Forst 
zu dem ihrigen gemacht hat, als ihnen früher zustand und Inhalts der alten Urbarien 
gebührt. Das ist aber leider nicht zu leügueu, daß das Stift diesem prüteudirten 
Eigenthum auf diesen Theil der Forst nicht kräftig genug entgegengetreten ist, 
z. B. daß aus dieser Hufenschlagsheide, die vermöge ihres schlechten Bodens nur 
Fichten hat, kein Holz zum Verkauf für das Stift als Eigenthümer geschlagen 
worden ist. Man hat sich dessen aus Unbekanntschaft mit dem eigenthümlichen 
Sachverhältnisse gescheüt, und so haben die Bauern meist ohne Anweisung, wenn 
ihnen der Förster zu lange blieb, Brennholz und Bauholz geschlagen, wie sie es 
gerade brauchen und oft das beste Bauholz als Brennholz verschwelt". — Wiewol 
das Stift hier schon seine Ansprüche und deren Begründung im Allgemeinen be-

40) D. h. die ihrer Kultur anheim gegebenen Hufen, auf denen sie statt Getreide auch 
Holz bauen mochten.
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zeichnet, so werden doch die Thatsachen der Vergangenheit, und namentlich daß die 
Bauern die Hufenschlagsheide fast unbeschränkt benutzt haben, anerkannt. Schon in 
der bloßen Unbekanntschaft würde ein mittelbares Anerkenntniß involvirt, es würde 
aber gegen die Natur der Dinge sein, daß sich das Stift seit Jahrhunderten in 
solcher Unbekanntschaft befunden, und diese erst jetzt, nachdem das Sach- und Rechts
verhältniß geständlich so sehr verdunkelt, aus derselben sich befreit haben sollte. 
Vielmehr ist es wahrscheinlicher"), daß die Vorfahren die Verhältnisse klar durch
schauten und deshalb die Bauern in ihren Rechten ungekränkt ließen, und daß 
man sich jetzt über die rechtlichen Ansprüche des Stifts im Irrthum befindet. Fer
ner berufen sich die Bauern zum Erweise der von ihnen ad 4 aufgestellten Be
hauptung — d) auf Ausführungen d er Bauern selbst, sowie auf eine 
große Anzahl von Zeügen-Auss a gen. Es können diese aber, so klar sie auch 
sein mögen, nicht als beweiskräftig, sondern höchstens als ein adminiculum des 
von den Bauern sonst geführten Beweises angesehen werden, da sie von der Partei 
ausgehen. Jedenfalls ist aber bereits durch die Fälle a, b, c von den Bauern der 
Nachweis geführt, daß sie bis in neueste Zeit die Hufenschlagsheide, das Oberauf
sichtsrecht des Stiftes abgerechnet, unbeschränkt benutzt haben. Es kommt hinzu —

5) Daß das Stift sehr haüfig die Rechte seiner Gegner aner
kennt und zugestanden hat. Aus mehreren Anerkenntnissen sind folgende 
besonders hervorzuheben: — a) Im Jahre 1763 verlangt das Curatorium des 
Marienstifts Anzeige darüber, was es mit dem Tanger für eine Bewandniß habe 
und ob selbiger der Dorfschaft oder nicht vielmehr der Kirche eigenthümlich zuge
höre. Unterm 23. Februar 1763 berichtet hiernächst der Administrator: „daß der 
Tanger bei M. seit undenklichen Zeiten von den M.schen genutzt worden; daß, 
wenn sie zu ihren Gebaüden das Bauholz nöthig gehabt, sie solches daraus ohne 
Anweisung genommen haben, daher es dann geschehen, daß dieser Tanger sehr 
devastirt worden. Seitdem ich aber bei meiner Bedienung gewesen, habe ich hierin 
zum Vortheil der Dorfschast") Einhalt gethan und die Verfügung gemacht, daß 
kein Holz anders darin geschlagen werden dürfe, als wenn nicht zuvor die ange
gebenen Reparaturen für nothwendig befunden, alsdann dem Förster die Auflage 
geschehen, das benöthigte Holz anzuweisen, dadurch ich denn diese üble Wirthschaft 
gehemmt habe. Solchergestalt wird ein hochverordnetes Curatorium genehmigen, 
daß den befundenen Umständen nach, denen M.ern zu ihrem Behuf fernerhin das 
in dem Tanger (Hufschlagsheide) befindliche Holz gelassen werde". — Dieser Be
richt des Stiftsbeamten spricht so klar für die Rechte der Bauern, daß es einer 
weitern Interpretation nicht bedarf. Es ist hier klar ausgesprochen, daß den 
Bauern der Tanger, d. h. die Hufenschlagsheide gehöre, daß sie dieselbe unbeschränkt 
genutzt haben, und nur zu ihrem Vortheile ist in dieser Nutzung eine Einschränkung 
gemacht. - b) Im Prozesse von 1767 war Golnowscher Seits die Glaubwürdigkeit 
des Stifts angefochten, worauf das Stift entgegnet: „der Förster ist in Ansehung 
der appellatischen Bauern umsomehr qua officialis zu betrachten, als selbiger 
wirklich zum Theil mit wegen des Bauernholzes zu dessen Förster angewiesen 
ist. — c) In der Verhandlung vom 22. Juni 1815 erkennt der Förster Huwe an,

41) Möglich, aber nicht wirklich. Man vergesse nicht, daß M. durch einen mehr als 5 
Meilen langen tiefen Sandweg von Stettin entfernt ist. — «) Gewiß! Da sie holzungs
berechtigt war.
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daß die Husenschlagsheide auf dem steuerbaren Grund und Boden der Dorfschaft 
liege. Auch in diesen beiden Schriftstücken sind offenbar die Rechte der
Bauern auf die Hufenschlagsheide anerkannt. Ein noch klareres Anerkenntniß 
findet sich — d) in der letzten Vogtsgedings-Verhandlung vom 18. September 
1812, worin es ausdrücklich heißt: ,.Der Pfarrgarten zu Barfußdorf bedarf am 
Zaune einer Ausbesserung, der Schaden befindet sich in dem Theile des Zauns, 
welcher von der Dorfschaft M. unterhalten werden muß; letztere hat von dem 
Förster Huwe verlangt, daß das erforderliche Bohlholz aus der Hufenschlagsheide 
angewiesen werde. Da die Hufenschlagsheide nur von der Gemeine unter Aufsicht 
des Marienstifts benutzt 43) wird, so ist der Förster Huwe beauftragt worden, daß 
zu dieser Reparatur erforderliche Holz aus der Hufenschlagsheide anzuweisen". — 
Zu ähnlichen Anerkenntnissen können auch die Fälle gerechnet werden, in welchen 
sich die Holzcontravenienten entschuldigen44), daß sie das Holz nicht aus dem Ge- 
häge, sondern aus der Hufenschlagsheide hätten, eine Entschuldigung, welche das 
Stift gelten läßt. Solche Fälle finden sich im Vogteigedinge vom 4. März 1755, 
inl Vogteigedinge vom 15. Januar 1760, wo es in der Resolution heißt: — 
„Weil Beklagte bereit seien, dahin den Eid abzustatten, daß die angeblichen Eichen 
und Büchen nicht aus den Gehägen, sondern Holz gewesen, so auf ihrer Landung 
gestanden und so nach und nach Zopftrocken geworden, das Register in vielen 
Stücken irrig und mangelhaft befunden, da der rc. Groose geständlich solche nicht 
selbst geschrieben und sich nach seinem Geständniß zu Tage gelegt, daß sie sich ver
schiedentlich geirrt, so wird vor diesmal der Eid pro praestito gehalten, und wenn 
auch in Absicht der übrigen, so das Holz im Kirchengehüge gehauen zu haben 
geständlich gewesen, die dabei angeführten Ursachen aber nicht schlechterdings zu 
verwerfen, umsomehr, weil ihnen nicht vorher ausdrücklich untersagt worden, gar 
kein Holz ohne Anweisung zu hauen, als wird deren Beahndung gleichfalls nieder
geschlagen". — Außer den beiden hier angeführten Fällen sind noch diejenigen zu 
erwähnen, welche bereits bei Erörterung des Unterschieds zwischen dem Gehäge 
und der Hufenschlagsheide aufgeführt sind. Ein fernerer Beweis für die Ansprüche 
der Bauern liegt —

48) Benutzt! Das ist nie bestritten. Daraus folgt aber kein Eigenthum. — ") Also 
sie raumen doch ein, daß sie es nicht durften. — 4a) Auf den s. g. Gränzrähmeln zwischen 
den Hufenstücken, deren noch einige vorhanden. — 46) Conf. oben. —4T) Ist allerdings wegen 
des inzwischen angestrengten Possessorien-Prozeffes auf sich beruhen geblieben, bis das Jn- 
terimisticum eingeleitet wurde.

6) Darin, daß die kleinen Leüte für die Benutzung des Raff- und 
Leseholzes aus der Huf enschlagsheide einen Brennzins entr ich tet en. 
Die Thatsache wird vom Stift nicht geleugnet, es behauptet aber, daß es hiervon 
erst im Jahre 1837 Kenntniß erlangt und nunmehr darauf bestanden habe, daß 
die Heidemiethe ad depositum des Stifts bis zur Entscheidung der Sache gezahlt 
wird. Wenn es nun aber von vornherein höchst unwahrscheinlich ist ), daß dem 
Stifte im Laufe so langer Jahre diese Abgabe verborgen geblieben fein sollte, so 
läßt sich auch, wiewol erst aus ueürer Zeit nachweisen, daß dem Stifte davon im 
Jahre 1830 Anzeige gemacht ist, daß es aber gleichwol die Erhebung des Brenu- 
zinses noch bis zum Jahre 1837 geduldet hat ?). Unterm 2. April 1830 nämlich 

46

4 48
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zeigte der Förster Funcke u. a. an, daß auch die Tagelöhner-Familien durch Sam
meln von Raff- und Leseholz ihren Bedarf an Brennholz bezögen und dafür den 
Bauern jährlich 1 Thlr. Brennzins entrichteten." Die Behauptung also, daß die 
Thatsache erst im Jahre 1837 zur Kenntniß des Stifts gelangt sei, ist nicht 
richtig.

7) Ein weiterer Act, durch welchen die Rechte der Bauern an die Hufen
schlagsheide documentirt wird, liegt darin, daß sich Spuren von Holzver- 
kaüfen vorfinden. Wenn das Stift solche Holzverkaüfe nicht hat dulden wollen, 
so liegt darin nicht, wie es meint, ein Beweis seiner Ansprüche, sondern es war 
dies nur ein Ausfluß der gutsherrlichen Rechte, vermöge deren es für die Prästa
lionsfähigkeit der Bauern aufkommen und soweit die Hufenschlagsbeide nicht aus
reichte, selbst Holz gewähren mußte. Solche Verkaüfe kommen vor in der Verhandlung 
vom 13. September 1741 ; im Jahre 1825, wo der Stiftsadministrator Franz auf 
den Antrag des Försters Funcke es genehmigt, daß eine Eiche, welche auf den 
Hufen der Bauerwirthe gestanden hat ), zum Besten des Dorfs verkauft toorben ). 
Auch in den Jahren 1679, 1681 und 1706 finden sich Spuren von dergleichen 
Verkaüfen. Es kann auf diese Holzverkaüfe aber um so weniger ankom

49 49

«8) Auf einem Ackerrähmel. — 4e) Gerade darin, daß dies ausnahmsweise genehmigt
worden, liegt der Beweis der Regel exceptio firmat regulam. — ") Wo sind denn die
Verleihnngsurkunden für die Bauern? — M) Diese Spuren können sich nicht auf Forststrafen 
beziehen, vielmehr auf kleine Dorfs-Polizei-Vergehen.

men, da die Fälle im Allgemeinen nur vereinzelt sind; es bedarf indeß auch eines 
fernern Beweises für die Rechte der Bauern auch gar nicht, denn bereits früher 
ist nachgewiesen, daß die Bauern nicht allein durch die Verleihungsurkunden 50) 
die Pertinenz-Qualität der Holzungen zu ihren Höfen documentirt haben, sondern 
daß auch das Stift diese Pertinenz-Qualität zugestanden hat, und daß endlich die 
Bauern im steten Besitz und in der steten uneingeschränkten Benutzung der Hufen
schlagsheide gewesen sind, wie dies vom Stift vielfach anerkannt ist. Da sonach 
in der Verleihungsurkunde ein vollständiger Titel im Besitz der modus adquirende 
liegt, so ist hierdurch bereits das Eigenthumsrecht der Bauern an der Husenschlags - 
Heide vollständig nachgewiesen, ohne daß es noch erst dergleichen Beweise, wie der 
Holzverkaüfe, bedürfte. Dasselbe gilt von den Protesten der Bauern, welche sie 
gegen Handlungen des Stifts einlegten, und welche das Stift respektirte; ferner 
von den Spuren, welche sich darüber vorfinden, daß die Bauern auch Strafgelder 
verhängt und unter sich vertheilt haben51). Dagegen sind noch für den vorlie
genden Prozeß folgende von den Bauern zur Begründung ihrer Ansprüche aufge
führten Behauptungen von Wichtigkeit.

8) Der Gegensatz zwischen dem Gehäge, bestehend aus dem 
Kotzenbruch und der Fahrenhorst, und derHufenschlagsheide, beste
hend aus den übrigen Waldungen ziehe sich so entschieden durch die 
ganze Geschichte, daß man mit Nothwendigkeit darauf geführt würde, verschiedentliche 
Rechtsverhältnisse hinsichtlich derselben anzunehmen. Diese Verschiedenheit der 
Rechtsverhältnisse sei aber eben keine andere, als daß das Gehäge dem Stifte, die 
Hufenschlagsheide der Dorfschaft zugehörig, stets betrachtet worden sei. Diese Ver
schiedenheit spreche sich aus: — a) In der Art der Beaufsichtigung. Bereits
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früher ist nachgewiesen bei Gelegenheit des Vergleichs von 1609, daß die Hufen- 
ichlagsheide entweder unter gar keiner, oder unter'der Aufsicht des Schulzen stand 
und daß die Bauern es nicht litten, daß dem Heideknechte zu Jhnaburq, wie in 
der Verfügung vom 27. December 1608 angeordnet wurde, die Aufsicht über die 
beiden dort besprochenen Holzörter anvertraut wurde. Ebenso steht nach
dem Vogteigedinge von 1594 die Aufsicht dem Schulzen zu. Erst später wurde 
der Marienstiftsförster von Oberaufsichtswegen und unter Genehmigung der Dorf
schaft auch mit der Beaufsichtigung der Hufenschlagsheide beauftragt, was indeß 
erst m dem Vogteigedinge vom 29. Decbc. 1767 und 17. Juli 1800 geschah. — 
b) In der Art der Benutzung. Es finden sich zahlreiche Beispiele, daß das 
Manenstift zu verschiedenen Zeiten Holz verschiedener Gattungen aus dem Gehäge 
verkauft hat wogegen mit Sicherheit kein Beispiel des Holzverkanfs aus der 
Hufenschlagsheide zum Besten der Marienstiftskasse oder einer Verwendung des dort 
geschlagenen Holzes zum Besten des Marienstifts nachzuweisen ist. Es'wird dies 
auch von dem Marienstifts-Curatorium in der bereits früher angeführten Verfügung 
vom 24. October 1832 selbst zuqestanden, und kann das jetzige Vorgeben des Ad
ministrators, daß das Holz noch nicht haubar gewesen, nichts releviren weil sonst 
Holzfällungen und Verwendungen Seitens der Bauern aus der Hufenscklaasheide 
vorgekommen sind. - c) In der Art der Bestrafung bei begangenen 
Holzdefraudationen. Es kommen vielfache Beispiele vor, daß" das eigen
mächtige Holzfällen im Gehäge nicht nur mit einer Geldbuße belegt, sondern auch 
mit Erstattung des Holzwerthes bestraft wurde. Wenn diese Art der Bestrafung 
nicht durchgängig vorkam, so wurde jedenfalls die Freiheitsberaubung als Strafe 
verhängt. Anders stand es mit der Hufenschlagsheide; hier kameii früher gar 
keine Holzdefraudationen vor. Erst seit dem Jahre 1609 führte der Schulze eine 
Art von Aufsicht, aber stets wird die Entschuldigung, daß das Holz nicht aus dem 
Gehäge, sondern aus der Husenschlagsheide genommen, respectirt und werden die 
Denunciaten mit Straft verschont. Seit 1767, wo der Stiftsförster die Aufsicht 
hatte, konnte es sich daher erst eigentlich um Contraventionen handeln, wenn das 
Holz ohne Anweisung gefällt war; in diesem Falle wurde stets eine Geldbuße 
verhängt, während von Erstattung des Holzwerths dem Stifte gegenüber keine 
Rede war. Dergleichen Fälle kamen vor am 15. Januar 1760, am 19. Februar 
1765, am 26. Juni 1769. Es sprechen ferner für die Bauern —

9) Die Matrikeln, welche zu Gunsten des Stifts und gegen die Bauern 
allerdings nichts erweisen können, weil sie einseitige, vom Stift zusammengetragene 
Nachrichten enthalten und weder von den Bauern, noch von den Golnowschen 
Gutsherrschaften anerkannt sind, gegen das Stift aber deshalb beweisen, weil sie 
eben vom Stifte angefertigt sind und die Angaben darin daher Anerkenntnisse 
des Stifts enthalten. Es heißt aber — a) in der Matrikel von 1545, daß zwei 
Elchhölzer bei M- der Kirche gehören. Dies stimmt mit den Angaben der Bauern, 
welche dem Stift zwei Eichhölzer zugestehen, überein. — b) Ju der Matrikel von 
1632 wird unter den Holzungen genannt: „Ein Ort Eichenholz, genannt das 
Kotzenbruch, der Kirche gehörig, eine Horst hart ans Dorf, gleichfalls der Kirche 
gehörig, ein Ort Kiehnholz nach der Glewitzschen Gränze belegen, so auch das an
ders aufgeschlagene nutzbare junge Holz; halten die Bauern vors ihrige." Offenbar

62) I

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 121
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stimmt diese Matrikel mit der von 1545 überein. Das Kotzenbruch und die Fah
renhorst werden unbedingt als der Kirche gehörig angegeben, alles übrige Holz wird 
als streitig ausgeführt, so daß es nicht wol klar ist, daß das letztere seit 1545 erst 
auf den Hufen der Bauern aufgeschlagen ist. Die Bemerkung des Stifts zur Ma- 
trikel, daß Golnow an den Holzungen nicht interessire, ist als eine einseitige von 
gar keinem Gewicht. — c) In der Flemmingschen Matrikel von 1709 heißt es 
zwar: „Bei dem ganzen Dorfe ist vermöge Landesvermessung vorhanden: Wiesen
wachs 28 Mg. 180 Ruth., Holz und Weide 1398 Mg."); unter der Holzung ist 
specifice begriffen: 1) das Eichkotzenbruch, 2) Das Fahrenholzenbruch, 3) der Up- 
stall, 4) Jnkow, eine Eichen-, Espen- und Eschenholzung, 5) ein Hasselbruch, worin 
Eichen und Hasseln, 6) Dieporie, ein Ellernbruch, theils mit Eichen vermengt." 
Hiermit ist aber offenbar nicht gesagt, daß diese Holzungen dem Stifte gehören, 
sondern es ist nur aiigebeütetM), daß sie Pertinenzien des Dorfes sind "). Endlich 
— d) enthält auch Brüggemann's Beschreibung von Pommern, welche notorisch 
auf den sorgfältigsten Untersuchungen beruht, Th. I., Seite 226, folgenden Passus 
über M.: „Die Holzungen bei diesem Dorfe bestehen in Eichen, Büchen und Fichten, 
„und werden in das Gehäge und in die Hufenschlagsheide eingetheilt, die erstere 
^gehört, nebst der davon 2 Mln. entfernt gelegenen Marienwaldschen Heide, zur 
„Marienstiftskirche allein, die letztere aber zu Marsdorf."

Aus allen diesen von den Bauern angeführten Beweisen geht das Recht 
derselben auf die Hufenschlagsheide über allen Zweifel klar hervor. Die Einwen
dungen, die das Stift, außer den bereits erörterten, gegen diese Beweise erhebt, 
können gegen dieselben nichts releviren. Das Stift behauptet nämlich in dieser 
Beziehung: —

1. Es habe Holz aus der Hufenschlagsheide zur eigenen Nothdurft verwendet, 
oder doch wenigstens auf Grund des Vergleichs vom 28. März 1609 verwenden 
dürfen. Es gesteht zwar selbst zu, daß es von diesen: Rechte keinen sonderlichen 
Gebrauch gemacht habe, findet dies aber aus den Verhältnissen, der Beschaffenheit 
der Heide, der Verpflichtung für die Prästationsfähigkeit der Bauern aufzukommen 
erklärlich und meint, daß dies Recht durch die bloße Ausübung nicht habe verloren 
gehen können. Dieser Einwand ist so wenig stichhaltig, daß er kaun: der Wider
legung bedarf; denn offenbar will das Stift sein Recht auf die Hufenschlagsheide 
mit diesem Einwande auf den Besitz stützen, es gesteht aber zu gleicher Zeit zu, 
daß es diesen Besitz nicht ausgeübt. Wenn es au£ Grund des Vergleichs von 
1609 ein Recht des Besitzes zu haben vorgibt, so ist dies, wie bereits an einer 
frühern Stelle ausgeführt, nicht richtig.

2. Es habe seit dem 16. Jahrhundert den Holzwerth und die Strafgefälle 
bezogen. Es ist indessen schon oben dargethan, daß bei den Contraventionen in 
der Hufenschlagsheide zum Unterschiede vom Gehäge die Erstattung des Holzwerthes 
nicht verfügt wurde. Daß die eigentlichen Geldbußen in die Stiftskasse flössen "), 
war ein natürlicher Ausfluß des gutsherrlichen Rechts, da das Marienstift als 
Gutsherrschast auch die Aufsicht über Bauerwaldung führte, aus welcher namentlich 
ohne Anweisung kein Holz gefällt werden durfte. Fraglich kann es hierbei aller-

s3) Pounnersches Flächeninaaß ---- Preüßisch. Maaß, Wiesen 73 Mg. 68 Ruth., Holz 
und Weide 3586 Mg. 161 Ruth. sZusatz des Herausgebers.! — M) Cfr. Vol. 7 dieser Ma
trikel/Fol. 70 vso. — »5) Und wen: gehörte das Dorf? — 6e) Also doch! 



Die Marieustifts-Forsten bei Marsdorf. 963

dings sein, warum nicht auch die Golnowschen Gutsherrschaften an diesen Geld
bußen participirten. Das dies nicht geschehen, ist feststehend anzunehmen57), und 
so könnte hieraus allerdings mit einigem Schein 58) gefolgert werden, daß dem Ma- 
rienftift allein ein Recht an der Hufenschlagsheide zustande. Indessen abgesehen 
davon, daß auch dieser Umstand allein nicht genügen würde, den Beweisen der 
Bauern gegenüber dem Stift ein Recht zu documentiren, so ist es auch aus den 
Umständen leicht erklärlich, warum die Golnowschen Gutsherrschaften ihr Oberauf
sichtsrecht nicht ausgeübt hatten. Sie hatten nämlich am Gehäge seit 1625 gar 
kein Eigenthumsrecht mehr, an der Hufenschlagsheide solches nur zu Vs- Da sie 
indeß dieses ihr */ 3 stets als zu den Hufen ihrer Bauern gehörig, und als Perti
nenzstücke derselben ansahen, somit die Rechte der Bauern anerkannten, so mochten 
sie es weder für Recht, noch profitable halten, über einen so geringen Theil der 
Hufenschlagsheide eine besondere Aufsicht auszuüben, es überließ dieselbe daher ") 
dem Stifte, welches für das Gehäge und die seinen Bauern gehörigen Vs der 
Hufenschlagsheide bereits eine Aufsicht exercirte.

67) Golnow hat auch nie zur Besoldung des Försters beigetragen. -“)?!- ") Die 
Erkenntnisse von 1767 V — 60) Auf diese Art läßt sich Alles beweisen. — «) ? — °") ?

121*

3. Das Stift behauptet, es habe aus der Hufenschlagsheide Holz verkauft. 
Abgesehen aber davon, daß diese Verkäufe sich mit Wahrscheinlichkeit nicht auf die 
Hufenschlagsheide beziehen, wie dies noch später erörtert wird, und sich höchstens 
nur auf einige Fälle aus den Lehmkuhlen reduciren, so wären dieselben, selbst wenn 
sie erweislich aus der Hufenschlagsheide vorgekommen, doch von keiner Erheblichkeit. 
Offenbar ist das Stift seit längerer Zeit bemüht gewesen, seine angeblichen An
sprüche auf die Hufenschlagsheide wirksam durchzusetzen. Es ist daher sehr wol 
möglich ), daß hier und da ein Fall vorgekonimen sein kann, in welchem ein Akt, 
der eine Eigenthunisbefugniß involvirt, ohne Protestation der Bauern durchgegangen 
ist; dies war um so leichter, als dem Stifte das Oberaufsichtsrecht über die Hufen
schlagsheide zustand, und aus diesem schon Befugnisse flössen, über welche in ein
zelnen Füllen hinauszugehen deni Stifte nicht schwer sein konnte. Selbstredend 
kann aber dies gegen die bündigen "9 Beweise der Gegner desselben nicht von 
Erheblichkeit sein.

60

4 Das Stift behauptet ferner, daß sämmtliches Bauholz für die Kirche incl. 
Thurm und Kirchofsbewährung, für die Küster- und Schulgebaüde stets seit un
denklichen Zeilen aus der Hufenschlagsheide genommen sei. Die Bauern bestreiten 
dies und behaupten, das Holz sei aus der dem Stifte gehörigen Marienwaldschen 
oder Pädagogien-Heide entnommen. Das Stift ist den Beweis seiner Behauptung 
schuldig geblieben und nur für die neüste Zeit ist ein solcher Fall beim Reübau 
der Küster- und Schulgebaüde vorgekommen, der indeß schon deshalb nicht von 
Erheblichkeit ist, weil zu jener Zeit die Hufenschlagsheide schon res litigiosa war. 
Wären aber auch dergleichen Fälle vorgelommen, so würde die Gemeinde62) nach 
§. 763, 729, 790 11/11, sowie nach §. 36, 37, II. 12, A. L. R. nur ihrer Ver
bindlichkeit nachgekomnien sein.

5. Der Umstand, daß auch der Rath zu Golnow zum Aufbau seiner Bauern 
Holz zu Hülfe gegeben, ändert in der Sache nichts. Die Bereitwilligkeit dazu ent
sprang aus der Verpflichtung für die Prästations-Fähigkeit der Bauern aufzu
kommen, wie denn auch aus demselben Grunde das Stift aus der Pädagogien-  67
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und aus der Marienwaldschen Heide Bauholz nicht nur für seine Wirthe, sondern 
auch für die Golnowschen hergegeben hat, woraus das Stift ein nachtheiliges 
Anerkenntniß gewiß nicht deduciren will.

6. Das Marienstift beruft sich ferner als Entgegnung gegen die Behauptung 
der Bauern auf die Aufsicht des Marienstiftsförsters über die Hufenschlagsheide. 
Von dieser Aufsicht ist bereits verhandelt und nachgewiesen, daß sie nur ein Ausfluß 
der Oberaufsicht des gutsherrlichen Rechts war.

7. Ferner beruft sich das Stift auf die zwischen der Golnowschen Guts- 
Herrschaft und ihren Bauern geschlossenen Erbzinsverträge. Indeß abgesehen davon, 
daß dies eine res inter alios acta est, so folgt auch daraus nichts zum Nachtheile 
der Bauern, denn es heißt in den Verträgen §. 6 übereinstimmend: „Werden 
„dem Besitzer dieses Hofes zwar die Rechte der St. Catharinenkirche (des St. Spi- 
„ritus-Hospitals) an die M.schen Holzungen in Ansehung des zu diesem Hofe er- 
„forderlichen Bedarfs an Bau- und Brennholz zugestanden; da aber das Marien- 
„stift nach den alten Verträgen und den sich darauf grüudenden rechtskräftigen Er- 
„kenntnissen zu ersterm Behuf, nämlich zum Bau nicht mehr als Vs zu verabreichen 
„schuldig ist, so versteht es sich von selbst, daß der Besitzer dieses Hofes sich das 
„Übrige aus eignen Mitteln anzuschaffen verbunden ist, ohne solcherwegen einige 
„Ansprüche an die St. Catharinenkirche (das St. Spiritus Hospital) zu haben." 
Hier ist nun klar gesagt, daß dem Erbzinsbesitzer nicht mehr Rechte gegeben werben 
sollen, als die Gutsherrschaft selbst hat, daß er daher nach den ergangenen Ver
trägen und rechtskräftigen Erkenntnissen nicht mehr als Vs des Bauholzbedarfs zu 
fordern habe. Es ist indeß bereits oben gezeigt, daß diese rechtskräftigen Erkennt
nisse sich nur auf das Gehäge beziehen^); von der Hufenschlagsheibe, und einem 
Recht bes Stifts baran, ist baher gar keine Rede. Endlich —

8. wendet das Stift ein, daß seine Rechte und Ansprüche in das Landbuch 
eingetragen seien; allein abgesehen davon, daß dort bemerkt ist, daß das Stift /s 
des Dorfs M. besitze, und daß ihm das Eigenthum des darauf befindlichen Holzes 
zustehe, aus welcher Bemerkung man mit Recht interpretiren könnte, daß nur a/3 
der Holzungen dem Stifte gehörten ), so ist doch die Bemerkung im Landbuche, 
welches an und für sich nicht die Glaubwürdigkeit der neuen Hypothekenbücher hat, 
auf den einseitigen Antrag und auf die einseitigen Angaben des Stifts und ohne 
Anerkenntniß der Bauern oder der Golnowschen Gutsherrschaften erfolgt, welchen 
es daher nicht präjüdiciren kann^). Sind sonach die Einwendungen des Stifts 
gegen die Behauptungen der Bauern und der Golnowschen Gutsherrschaften als 
unbegründet zu verwerfen, so handelt es sich nun —

8

64

B. um die Ansprüche der Mariensti ftswirt he auf die Hufen
schlagsheide. — Es kann hier füglich auf die Ausführung in Beziehung des 
Golnowschen Antheils verwiesen werden66), da, wie bereits oben bemerkt, mit 
Ausnahme der für den letztern vorhandenen Verhandlungen, wonach ihnen Vs des 
Dorfs zugestanden wird, sämmtliche vom Golnowschen Antheil vorgebrachten Be
weise auch für die Marienstiftsbauern sprechen, namentlich der Hauptumstand, daß 
das Holz auf den Hufen der Bauern gewachsen fei67). In Beziehung auf die

«a) ! — M) ? ? - 65) Die Hypothekenbehörde muß ja doch vor der Eintragung das 
Recht des Stifts geprüft haben — •’) Jene Erbzinsleüte, diese Lassiten. — •’) Die Bauern 
hatten gar keine Husen.
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Pertinenzqualität zu den Hufen heißt es auch hier in der Verleihungsurkunde für 
das Stift vorn Jahre 1346, daß demselben die mansi cum omnibus suis liberta- 
tibus, utilitatibus, fructibus, commodis, pertinentiis et obventionibus, cum pratis, 
pascuis, nemoribus, paludibus, lignis, a gris cultis et colendis verliehen werden. 
Es folgt hieraus, daß die Holzungen Pertinenzien der Hufen, mansi, sind, und 
daß daher das Stift erst durch Vermittelung der mansi zu den Holzungen gekommen. 
Zwar behauptet dasselbe, daß ihm die Bauern mit den mansis geschenkt jeieu68), 
und daß daher die ersteren keine Ansprüche an die Holzungen hätten, allein da die 
Bauern unbestritten Besitzer der Hufen sind, dieselben ihnen auch mit den Perti
nenzien verliehen wurden, die Holzungen aber Pertinenzien der Höfe sind °8), so 
ist es an und für sich ganz gleichgültig, ob die Bauern oder die Hufen dem Stifte 
geschenkt worden sind. Die Marienstiftsbauern haben deshalb dahin angetragen: 
„die Hufenschlagsheide als ein Zubehör ihrer Höfe in der Art auzuerken« 
nen, daß sie auch hinsichtlich ihres Antheils zur Regulirung verstattet werden." 
Sonach nehmen die Bauern beider Antheile die ganze Husenschlagsheide, und zwar 
die Marienstiftswirthe zu 40/6i oder 2/3, die Golnowschen zu 2,/61 oder ]/3 in 
Anspruch. Die Bauern gestehen sich auch unter sich gleiche Theilnahmrechte zu, uud 
nur das ist zweifelhaft geblieben, ob auch den Kossäten ein Theilnahmerecht an der 
Holzung zustehe, wie die mit Kossatenländereien angesessenen Wirthe behaupten. 
Die Entscheidung hierüber soll aber nicht im gegenwärtigen Prozeß erfolgen, viel- 
mehr hoffen die Wirthe nach Beendigung des vorliegenden Rechtsstreits die Sache 
in Güte abzumachen. Das Stift hat auf Abweisung angetragen und die

ee) Gewiß! So hat das Stift allein seine Güter — d. h. nach mansis — geschenkt 
erhalten. — 89) Die Hofbriefe der Bauern enthalten hiervon nichts. — ’°) Oft. die Beant
wortung der kommissarischen Darstellung des Sach- und Rechtsverhältnisses.

selben Einwendungen vorgebracht, die es bereits dem Golnowschen Antheil ent
gegengesetzt hat, und die daher hier nicht weiter zu erörtern sind. Solange daher 
das Stift nicht den Beweis führt, daß ihm das Eigenthum der Hufenschlagsheide 
zustehe, muß auf Grund der von den Bauern geführten Nachweise nach ihren An
trägen erkannt werden. Das Stift hat nun aber allerdings, außer den bereits 
erörterten Einwendungen auch noch den Beweis angetreten, daß ihm die Hufen
schlagsheide gehöre, und dieser Beweis ist sub —

C. Ansprüche des Marien st i ft s auf die Hufenschlagsheide zu 
erörtern. — Es hat zum Erweise seines Eigenthums an der Hufenschlagsheide 
folgende Behauptungen aufgestellt: — 1) Es seien von jeher und seit den ältesten 
Zeiten nur so viel Bauern in M. gewesen, als eben jetzt d. h. 13 zum Marien- 
stifts-Antheil und 7 zum Golnowschen. Diese sollen auch nur stets 61 Hakenhufen 
in Kultur gehabt haben. Hieraus soll folgen, daß, wenn die Bauern gegenwärtig 
nicht mehr unter dem Pfluge haben, sie auch jetzt ein Mehreres nicht in Anspruch 
nehmen können. Allein abgesehen davon, daß schon die Hufenmatrikel von 1628 
dem Dorfe 95 72 Hakenhufen beüegt70), und daß überhaupt der Beweis der vom 
Stifte aufgestellten Behauptung sonach nicht geführt ist, so ist auch das ganze 
Factum dem gegenüber, was die Bauern erwiesen haben, unerheblich, wie dies 
schon bei den Ansprüchen der Bauern nachgewiesen ist, da das Stift nicht hat 
leügnen können, daß die Hufenschlagsheide auf den Hufen der Bauern gewachsen, 
und es dieselben nur deshalb in Anspruch nimmt, weil die Bauern statt des lie
gen gebliebenen Ackers Holz in Acker umgewandelt hätten. Wollte das Stift diesen
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Acker in Anspruch nehmen, so mußte es zu diesem Zwecke, wie schon angedeütet, 
ganz andere Wege einschlagen71 *). Ein Recht auf die Hufenschlagsheide steht ihm 
deshalb aus diesem Grunde nicht zu. — 2) Es seien ihm im Laufe der Zeiten die 
gesummten M.schen Holzungen durch verschiedene Urkunden, Vergleiche, Anerkennt- 
niffe und Judicate ausdrücklich zugesprochen worden. Auch diese Behauptung hat 
bereits bei Gelegenheit der Ansprüche der Bauern ihre Würdigung gefunden, da 
hier die sämmtlichen Judicate, Anerkenntnisse, Urkunden und Vergleiche speciell 
durchgenommen sind und der Nachweis geführt ist, daß sie sich nicht auf die Hufen
schlagsheide, sondern nur auf das Gehäge beziehen. — 3) Endlich behauptet auch 
das Stift, es hätte Handlungen ausgeübt, welche nur Ausfluß des Eigenthumsrechts 
gewesen sein könnten, und zwar a) Holzverkaüfe zum Besten der Marienstiftskasse 
ausgeführt; b) Verordnungen über die Benutzung der Holzungen erlassen; c) Stra
fen für Forstfrevel zuerkannt, die in die Kasse des Stifts flössen; d) sich Schul
zeneide und Urfehden schwören lassen, die ein direktes oder indirektes Anerkenntniß 
der Rechte des Stifts involvirten; e) Holz zum Besten des Stifts verwandt. — 
Ad a) die Holzverkaüfe, welche ohne Unterschied, ob die Waldungen zum Gehäge 
oder zur Hufenschlagsheide gehörten, vorgenommen sein sollen. Zu diesem Ende 
haben die Stifts-Acten vom Jahre 1538 her perlustrirt werden müssen. Von 
den sämmtlichen hier (Vol. II, fol. 61) angeführten Verkaüfen spricht aber 
keiner ausdrücklich von einem Verkaufe aus der Hufenschlagsheide, sondern alle 
lauten aus der Kirchenheide, dem Stiftsreviere, der M.schen Heide, der Kirchen
holzung, Eichholz, Eichen bei M., M.er Forst, welche alle aber so gut das Gehäge 
bedeüten können7^), ja mit höchster Wahrscheinlichkeit7') nur das Gehäge bedeütet 
haben, da es sich um Eichen und Buchen handelte, welche sich in der Fahrenhorst 
und dem Kotzenbruche vorzugsweise fanden. Dazu ist der haüfig gebrauchte Aus
druck: „Bei Marsdorf charakteristisch, indem damit offenbar die Nähe des Gehäges 
beim Dorfe angedeütet werden soll 74). Wenn aber das Stift durch Holzverkaüfe 
sein Recht an der Husenschlagsheide nachweisen will, so muß dieser Nachweis klar 
und deütlich dahin gehen, daß das Holz auch wirklich aus der Hufenschlagsheide 
entnommen sei75). Statt dessen hat aber das Stift, da es nicht gut leügnen konnte, 
daß die betreffenden Holzverkaüfe aus dem Gehäge entnommen, behauptet, daß 
unter dem Gehäge alles Holz zu verstehen sei, welches bei der Schwedischen Ver
messung bereits vorhanden war. Nur einige Fälle hebt das Stift hervor, welche 
auch nach der Deütung der baüerlichen Wirthe zu Verkaüfen aus der Hufenfchlags- 
heide zu rechnen, und zwar — «) aus dem Upstall (cfr. fol. 59 v. II.). Hier führt 
das Stift einen Fall an, es ist dies aber überhaupt kein Verkauf und kann das 
Stift aus diesem Falle gar keine Rechte herleiten. Die Bauern hatten

7I) Welchen denn? — ’•) Wenn der Ausdruck „Gehäge" wirklich nur das Kotzenbruch
und die Fahrenhorst bedeuteten, so wäre doch die unbedingte Vermischung aller dieser Aus
drücke nicht möglich, wenn nicht eben alles auf dem Fundo von M. gewachsene Holz gemeint
wäre. - - 73) Also auf Wahrscheinlichkeit gegenüber den Thatsachen. Es ist Alles bei M. und
nicht weit vom Dorfe. — 74) ! — 7S) ? !

nämlich beim Magistrat im Jahre 1807 darauf angetragen, die Eichen in ihrem 
Upstall zum Besten des Dorfs verkaufen zu dürfen; der Magistrat bevorwortet 
dies, aber das Stift schlägt es ab, weil ihm sämmtliches Holz eigenthümlich ge
höre; ein Verkauf ist daher nicht vorgekommen, und im Übrigen ist auch im
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Stillschweigen des Magistrats ein Anerkenntniß der Gründe des Stifts nicht zu 
finden, sondern nur der Beweis, daß sich der Magistrat dem Oberaufsichtsrechte 
des Stifts fügte76). — ß) Aus der Wiesensölle. Nach fol. 9 v. der Acten ist an 
derselben Holz aufgeklaftert worden, es geht jedoch ans den Acten des Stifts nicht 
hervor, ob dasselbe verkauft oder den Bauern zu Brennholz überlassen worden ist. 
Das Stift behauptet zwar das erstere, ein Beweis liegt indeß nicht vor; wäre 
aber auch der Berkaus erwiesen, so würde er weit entfernt sein, für das Stift ein 
Recht zu begründen, sondern nur documentiren, daß das Stift, wie dies auch ge
wiß schon vorgekommen, um sich das Recht an der Hufenschlagsheide zu verschaffen77) 
über sein Oberaufsichtsrecht hinausgegangen ist. Die ferneren Fälle von

7<s) Bei beut klar angeführten Grunde des ausschließlichen Eigenthum? ! — 77) ! —
7e) Wem denn, wenn es ihm doch ausschließlich gehörte? — 7») Worin soll denn aber dies
so oft vorkommende Oberaufsickitsrecht gegründet sein? Ein Oberaufstchtsrecht über das von
den Bauern kultivirte Getreide und die Kartoffeln existirt doch nicht, es ist also nicht im
gutsherrlichen Rechte an sich begründet. — e0) Der Ansicht, die sich der.-Urtelsabfasser ein 
Mat gebildet hat, muß Alles dienen, es mag passen oder nicht!

Berkaüfen aus der Hufenschlagsheide, welche im Status causae sub c und d fol. 
64 V80., 65 noch aufgeführt sind, find schon deshalb von keinem Belang, weil sie 
aus der neuern Zeit, aus den Jahren 1836, 1837 datiren, wo die Hufenschlags
heide res litigiosa war. Es kann daher ein Recht des Marienstifts an der Hufen- 
schlagsheide so wenig durch die Holzverkaüfe als durch die Judicate anerkannt 
werden. — Ad b) die vom Stift über die Benutzung der Holzungen gemachten 
Betordnungen. Dieselben sind zusammengestellt fol. 66-76 Vol. II. Sie können 
von vornherein für das Stift nichts beweisen. Denn es ist niemals zweifelhaft 
gewesen, daß dem Stift das Eigenthum über das Gehüge zusteht, daß ihm daher 
auch vollständig freistand 78), Verordnungen über die Benutzung desselben zu er
lassen. Aber auch in Bezug auf die Hufenschlagsheide stand dem Stift
unter allen Umständen, wie bereits früher nachgewiesen, das Oberaufsichtsrecht zu79), 
daher es denn auch in Rücksicht auf diese zu Anordnungen gegen das eigenmächtige 
Holzfällen wohl berechtigt war, und dergleichen Anordnungen kommen ja meist 
vor, wenn sie sich auf die Hufenschlagsheide beziehen, so daß stets nur gegen das 
eigenmächtige Fällen des Holzes Seitens des Stifts angekämpft wird, worin zugleich 
ein Anerkenntniß liegt, daß die Bauern fällen durften. Wollte man aber auch 
annehmen, daß in diesen Verordnungen das Stift in Beziehung auf die Hufen- 
fchlagsheide Befugnisse ausgeübt hätte, welche über das Oberaufsichtsrecht hinaus
gingen, so kann ihnen das immer noch kein Recht auf Eigenthum geben, da es 
bei dem Mangel aller anderen Beweise entweder nur documentiren würde, daß das 
Stift irrthümlich, oder aber absichtlich über seine Befugniß des Oberaufsichtsrechts 
hinausgegangen, und auf diese Weise die Bauern in ihrem Rechte gekränkt hat80). 
— Ad c) Bestrafungen der von der Nachbarschaft begangenen Forstfrevel, deren 
Einkünfte in die Kasse des Stifts geflossen sind. Fälle dieser Art sind znsammen- 
qestellt fol. 75 vso. seq. Vol. II. Ebenso wenig aber wie aus Holzver-
kaüfen und Verordnungen, folgt auch aus diesen Holzstrafen etwas zu Gunsten 
des Stifts. Auch sie sprechen zum größten Theile nur klar vom Gehäge, wo dies 
nicht klar ist, ist das Stift wenigstens den Beweis schuldig geblieben, daß die Hu
fenschlagsheide gemeint sei, und wo endlich die Hufenschlagsheide wirklich gemeint
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und genannt ist, treten die Strafen nur ein, weil ohne Anweisung das Holz ent- 
nommen, mithin gegen das Oberaufsichtsrecht des Stifts gefehlt ist. Daß die 
Strafen in die Marienstiftskasse flössen ist an und für sich Har81), und beweist um 
so weniger etwas fürs Stift, als es ein gutsherrliches Recht ist, fowol die Poli
zei-, als auch die Gerichtsstrafen zu beziehen. Abgesehen davon, finden sich sogar 
Spuren, daß kleinere Strafen der Dorfschaft selbst zu Gute gekommen sind82). 
Warum nicht auch die Golnowschen Gutsherrschaften bestraften, wird, wie bereits 
bemerkt, dadurch klar, daß dieselben ihren Antheil an der Holzung von jeher ihren 
Bauern zugestanden hatten88), überdies sie auch nur einen geringern Antheil an 
der Forst besaßen, daher das Oberaufsichtsrecht dem Stifte allein überließen. — 
Ad d) Schulzeneide, Urfehden, u. s. io. welche ein direktes oder indirektes Aner- 
kenntniß der Ansprüche des Stifts von Seiten des Gegentheils enthalten sollen, 
a) Im Schulzeneide wird der neüe Schulze, welcher schon im Jahre 1680 zugleich 
Pfänder war, verpflichtet, auch auf die Kirchen-Holzung gute Aufsicht zu haben, und 
Niemands ohne der Herren Capitularen Befehlig etwas hauen oder folgen zu lassen, 
b) In der Urfehde haben einzelne Wirthe mehrfach bekannt, „daß sie die Strafe 
des Gefängniß mit ihren: Ungehorsam, daß sie wider Verbot in St. Marienkirchen 
Eichen- und Krehnholz8^) bei M. gehauen, wohl verdient" und sich verpflichtet, 
„sich forthin der Holzung (b. h. des Holzens) gänzlich zu enthalten und ohne ihrer 
Herren der Capitularen Bewilligung keinen Baum, weder klein noch groß, an 
Eichen- oder Kiehnenholz darin zu fällen, noch abzuhauen". Es ist nicht abzu
sehen88), was diese beiden Eide für das Stift beweisen sollen, da sie nichts docu- 
mentiren, als was die Gegner des Stifts stets zugestehen, nämlich, daß sie im 
Kirchenholze, dem Gehäge überhaupt^8), nicht fällen, in der Hufenschlagsheide aber 
nicht gegen das Oberaufsichtsrecht des Stifts verstoßen durften. Das Stift
stützt sich außer diesen beiden Eiden darauf, daß der Stiftsförster, welcher 
mit Beaufsichtigung des Waldes beauftragt war, und ohne dessen Anweisung kein 
Holz gefällt werden sollte, dafür von jedem M.schen Bauer, außer den: Anweise- 
Douceur, wenn sie Holz zum bauen erhalten, Garbenhecksel bekonimen, auch bei 
einzelnen geschlagenen Eichen in früheren Zeiten den Ertrag der Borke bezogen. 
Hierin glaubt das Stift ein Merkmal seiner Eigenthumsansprüche an den Wal
dungen zu entdecken; allein es ist hier von einer eigentlichen Besoldung oder Re
muneration nicht die Rede, wie dies aus den verschieoenen Verhandlungen hervor
geht, da die Bauern hier das Douceur nur dem Förster gaben, weil er für sie eine 
Mühwaltung hatte, ohne in ihrem Lohne und Brod zu stehen87). So erklärt der 
Förster im Vogteigeding vom 29. December 1769 (Fol. 79), daß er von den Bauern 
das Stammgeld gar nicht verlangen, sondern nur um guter Ordnung willen die 
Verfügung zu nrachen bitte, daß auch aus der Hufenschlagsheide ohne seine An
weisung nicht gefällt werden dürfe. Hieraus geht klar hervor, daß nur vom Ober
aufsichtsrecht die Rede ist. Der Garbenhecksel kommt nach der eigenen Aussage 
des jetzigen Marienstistsförsters Funcke, nicht mehr vor, seitdem die Bauern ihn 
zur Aufnahme der Reparatur und zur Anweisung holen. Er scheint daher nur

•') Keineswegs; sie hätten denn zur gemeinen Kasse kommen müssen. — e2) O ja! 
via gratiae. — »») Beweisen das etwa die Ervzinskoutrakte? ! — M) Hufenschlagöheide! — 
w) ?? — «") Muß immer Gehäge fein ! ! — 67) Er mußte nämlich von dem Forsthause in 
Marienwald 17r Mle. weit reisen.
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an die Stelle der Verbindlichkeit, die Pferde des Försters zu füttern, wenn er mit 
eigenem Fuhrwerke zur Anweisung herüber gekommen war, getreten zu sein. In 
Beziehung auf die Borke sind beide Theile dahin einverstanden, daß dieselbe 
dem Förster durch rechtskräftiges Erkenntniß des Land- und Stadtgerichts zu Gol- 
now abgesprochen ist, und er sie seitdem nicht mehr erhalten 88). Von einem Rechte, 
worauf sich das Stift daher stützen könne, ist hier nicht die Rede. Das
Stift stützt sich ferner unter dieser Rubrik auf Fälle, in welchen den Bauern Holz
gesuche vom Stifte abgeschlagen sind, wobei sich diese dann beruhigt haben. Die 
Fälle sind fol. 188 Vol. II. zusammengestellt. Der Fall aus dem Jahre 1611 geht 
offenbar auf das Gehäge, bei den Fällen aus dem Jahre 1639 und 1756 ist das 
Stift den Beweis schuldig geblieben, daß sie sich auf die Hufenschlagsheide bezögen, 
welchen Beweis das Stift führen muß. Rur bei dein Falle vom Jahre 1830, wo 
Krüger Habeck mit seiuer Bitte, ihm zum Wiederaufbau seines Stalls das Holz aus 
der Hufenschlagsheide anzuweisen, abschläglich beschieden wird, weil dieser Stall 
nicht unumgänglich nothwendig gewesen, bezieht sich der abschlägliche Bescheid klar 
auf die Husenschlagsheide. Es kann indeß dieser Fall nichts releviren, einmal 
weil damals schon89) Streitigkeiten wegen der Hufenschlagsheide obwalteten, Bau
holz, welches uicht unumgänglich nothwendig war, zu versagen. Wollte man die 
Versagung aber als ein Ausfluß des Oberaufsichtsrechts nicht anerkennen, so würde 
hier nur wieder ein Fall vorliegen, in welchem das Stift über seine Befugnisse 
ohne Titel und Recht hinausgegangen ist, der also offenbar nicht geeignet ist, 
ihm Rechte zu begründen. Dasselbe gilt von dem Gesuch des Bauern 
Dens und — Ade auch von den Verwendungen an Holz, welche das Stift zu seinem 
Besten gemacht haben will. Die Fälle sind fol. 95 seq. Vol. II. zusammeugestellt. 
Entweder beziehen sie sich klar auf das Gehäge oder es fehlt der Beweis, daß sie 
sich auf die Hufenschlagsheide beziehen.

Auf vorstehend erörterte Beweise gestützt, hat nun das Marienstift dahin ange- 
tragen: „Ihm die gesammten Marsdorfer Holzungen zum Flächeninhalt von 2600 
Mg. als Gutswaldungen, jedoch in der Art zuzusprechen, daß das Gehäge, d. h. 
das Kotzenbruch und die Fahrenhorst, von 392 Mg. 99 Ruth, nur mit der Weideberech
tigung des Dorfes M., die übrigen Waldungen, welche die Hufenschlagsheide ge
nannt werden, außer der Weideberechtigung des Dorfes M., auch mit der Holz
berechtigung derselben belastet, erachtet werde, und zwar dergestalt, daß die Bauern 
des Golnowschen Antheils den dritten Theil ihres Bau- und Reparaturholzes für 
die zu ihren Nahrungen nothwendigen Gebaüde, außerdem aber die Wirthe des 
Marienstifts nur ihren Brennholzbedarf, soweit der Wald zur Gewährung desselben 
ausreichend ist, zu erwarten haben/'

Es hat daher verlangt, diesen Bau- und Brennholzbedarf für die Golnowfchen 
Wirthe zu ermitteln und ihnen dafür eine Naturalabfiudung zu überweisen, auf 
den Brennholzbedarf aber die Torfflächen, welche sich auf der Feldmark vorfinden, 
anzunehmen, daneben den Brennholzbedarf des Stifts-Antheils zu ermitteln und 
festzustellen, mit welcher Berechtigung die übrig bleibende Waldung belastet bleiben 
soll, indessen auch hier die sich vorfindeuden Torflächen in Abrechnung zu bringen. 
Dabei hat es sich alle Forderungen und Ansprüche, welche ihm, wenn es ein obsie-

“•) Das Stift hat seine Rechte auf die Borke actenmäßia ausdrücklich gewahrt. •") Nein ! 
erst 1831.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 122 
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gendes Urtheil erstreitet, hinsichtlich der Vergangenheit noch zustehen möchte, aus
drücklich vorbehalten.

Die baüerlichen Wirthe und die Golnowschen Gutsherrschaftcn halten dagegen 
das Marienstift für beweisfällig und haben dahin angetragen: — „Das Marien« 
stift mit obigem Anträge, so weit er über das Gehäge hinausgeht, abzuweisen".

Nach dem bereits Vorgetragenen kann es keinem Zweifel unterliegen, daß 
dieser Antrag der Bauern gerechtfertigt erscheint. Sie haben nämlich nachgewiesen, 
daß die Hufenschlagsheide Pertinenz ihrer Höfe fei90), durch Verleihungsurkunde 
sowol, als durch Zugeständniß des Stifts, sie haben ferner nachgewiesen, daß sie 
auch im Besitze der Hufen schlagsheide in der neuesten Zeit gewesen sind, während 
vom Stift nur der Nachweis geführt ist, daß es ein Oberaufsichtsrecht über die 
Hufenschlagsheide ausübte, und daß es in einzelnen Fällen über das Oberaufsichts
recht hinausgegangen, um, sei es nur irrthüinlich oder absichtlich, sich Rechte auf 
die Hufenschlagsheide anzumaßen. Durch die ergangenen Judicate und Vergleiche 
hat das Stift sein Recht nicht nachgewiesen91), daher auch keinen Titel, seine an
geblichen Berechtigungen nachzuweisen vermocht92). Hiernach rechtfertigt sich das 
gefällte Erkenntniß, wonach das Gehäge, zu welchem indeß, wie dies von den 
Bauern bewiesen, zunächst nur das Kotzenbruch und die Fahrenhorst gehört, dem 
Stifte eigenthümlich zuerkannt wird, wogegen die Hufenschlagsheide als Pertinenz 
der Höfe9") der Bauern diesen gemeinschaftlich und zwar den Marienstiftswirthen 
zu 2/3 oder 4%i, den Golnowschen Bauern aber zu Va oder 21/gi zuzusprechen war.

90) ??? — 9I) ? ? —- 92) ?•? — 91) Die Höfe gehörten ja dem Stift, also auch das
Holz. — 94) Î

Nur das bleibt hier noch zu erörtern, ob das Stift ein Recht auf die Lehm
kuhlen besonders nachgewiesen, und ob daher diese zum Gehäge oder zur Hufen
schlagsheide zu nehmen. Es hat nämlich das Stift, im Falle es mit seinem An
träge auf die Hufenschlagsheide unterliegen sollte, den event. Antrag gestellt : „ihm 
wenigstens die Lehmkuhlen als zum Gehäge gehörig, zuzusprechen", wogegen die 
baüerlichen Wirthe der verschiedenen Antheile die Abweisung des Stifts auch mit 
diesem Anträge verlangt haben. Die Parteien sind darüber einig, welche Flächen 
zu den Lehmkuhlen zu rechnen. Auch mit diesem Anträge mußte das Stift abge
wiesen und die Lehmkuhlen zu der Hufenschlagsheide gerechnet werden, wie dies 
auch im Erkenntniß ausgesprochen. Urkundlich liegt nichts vor, wonach die Lehm
kuhlen von zusammen 134 Mg. 98 Ruth, zu dem Gehäge gerechnet werden können94), 
im Gegentheil sprechen die ursprünglichen Matrikeln dem Stifte bekanntlich nur 
2 Eichhölzer, worunter unzweifelhaft das Kotzenbruch und die Fahrenhorst zu ver
stehen, zu, so daß hiernach die Lehmkuhlen zur Hufenschlagsheide gehörten. Das 
Stift könnte daher seine Ansprüche nur durch Verjährung geltend machen, und zu 
diesenl Ende sind die Fälle, in denen das Stift Dispositionen über die Lehmkuhlen 
ausgeübt, zufammengestellt. Diese Dispositionen beschränken sich indessen nur auf 
Verkaüfe, und wenn schon früher nachgewiesen, daß selbst im Falle dergleichen 
Verkaüfe vorgekommen sein sollten, diese ohne irgend einen Titel für das Stift 
nichts erweisen können, so greift diese Bemerkung auch hier Platz.

Abgesehen aber hiervon, so sind die eigentlichen Fälle von Verkaüfen in den 
Lehmkuhlen erst aus den Jahren 1822, 1825, 1826, 1827, 1828,1834, und selbft- 
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redend kann von 1822-1835 von einer Verjährung ohne Vorhandensein eines 
Titels nicht die Rede sein. Die früheren Fälle aber, welche das Stift anführte, 
aus den Jahren 1757 und 1790 dokumentiren keine Verkaüfe (fol. 209—211 Vol. II.). 
Im Jahre 1757 protestiren nämlich die Bauern gegen den Verkauf von Holz zum 
Besten der Stiftskasse aus den Lehmkuhlen. In der Verfügung hierauf wird ihnen 
gesagt, daß sie nur den usum fructum von ihrem Hufenschlage hätten; wenn sie 
also nicht erweisen könnten, daß das Holz in den Lehmkuhlen auf ihrem Hufen
schlage stehe, so könnten sie auch darauf keinen Nießbrauch prätendiren, sondern 
solcher kompetire der Kirche und die Dorfschaft wäre vielmehr schuldig, den bisher 
indebite gezogenen Nutzen der Kirche zu ersetzen. Ob das Holz nunmehr verkauft, 
konstirt nicht, und es folgt hieraus nur, daß sich die Dorfschaft bisher im Besitz 
der Lehnikuhlen befunden, ohne daß zugleich constire, ob sich das Stift nunmehr 
in den Besitz gesetzt hat. Ebenso wird 1790 durch den Oberförster Haus eine 
Taxe von den in der Marienstiftsheide auf den s. g. Lehmkuhlen und Kotzenlande 
befundenen ganz- und zopf-trockenen Eichen ausgenommen, indessen constirt nicht, 
ob dieses Holz wirklich zum Verkauf gekommen ist. Es ist klar, daß diese beiden 
Fälle nicht geeignet fini), eine Verjährung für das Stift zu begründen, und da es 
wie bemerkt, an jeder Urhinbe in dieser Beziehung für das Stift fehlt, die vor
handenen Matrikeln vielmehr gegen das Stift sprechen, so haben die Lehmkuhlen 
der Hufenschlagsheide zugerechnet, und daher hat Punct I. überall, wie geschehen 
erkannt werden müssen.

A d Punctum II. „Die Erklärung des Stifts, den Bauern Golnowschen 
„Antheils die Weide im Gehäge zuzugestehen, festzusetzen; das Stift auch schuldig, 
„den genannten Bauern '/» ihres Bau- und Reparaturholzes, soweit ihre eigenen 
„Bestände den ganzen Bedarf nicht decken, aus dem Gehäge, und falls dies hierzu nicht 
„ausreichen sollte, aus anderen ihm eigenthümlich gehörigen Holzungen zu verab- 
„reichen; das Stift ferner schuldig, den Bauern Golnowschen Antheils ihren 
„Brennholzbedarf soweit derselbe nicht durch ihren Antheil an der Hufenschlags- 
„heide gedeckt wird, aus dem Gehäge, oder falls dies nicht ausreichen sollte, aus den 
„eigenen Holzungen zu beschaffen, und zwar gegen die Verpflichtung der Bauern, 
„für Beschaffung dieses Brennholzbedarfs und gleichzeitige Leistung einer Tonne 
„Stettinisch Bieres 40 Faden Holz dem Stifte anzufahren; endlich aber die Bauern 
„Golnowschen Antheils mit ihrem Ansprüche auf Mast und Nutzholz aus dem Ge- 
„häge, wie hiermit geschieht, abzuweisen. V. R. W."

Gründe.
Auch auf den Fall, daß ihnen die Hufenfchlagsheide zugesprochen würde, 

haben sowol die Marienstiftsbauern als auch die des Golnowschen Antheils, und 
zwar letztere unter Beitritt ihrer Gutsherrschaften, gewisse Ansprüche und Berech
tigungen auf das Gehäge geltend gemacht. Was nun zunächst die Ansprüche der 
Golnowschen Wirthe, um die es sich hier handelt, betrifft, so behaupten sie ein 
Recht auf Weide, Bau-, Reparatur-, Nutz- und Brennholz und auf die Blast im 
Gehäge zu haben. Von allen diesen Ansprüchen hat ihnen das Stift nur
die Weide zugeftanden. Was zunächst die Bau- und Reparatur-Holz
berechtigung betrifft, so haben die Bauern des Golnowschen Antheils in dieser 
Beziehung einen doppelten Antrag formirt, prmcipaliter, daß das Marienstift ver- 
urtheilt werde, ihnen, soweit ihr Antheil an der Hufenschlagsheide denselben zu 

122*
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decken nicht im Stande ist, den Bau- und Neparaturholzbedarf bis zur vollständigen 
Befriedigung, sei es nun aus dem Gehäge, oder der Marienwalder Heide, oder 
sonst woher, zu gewähren. Sie stützen sich zur Begründung dieses Antrages darauf 
daß sie früher ihren vollen Bedarf aus dem Gehäge erhalten haben, und wollen 
daher das Erkenntniß von 1767, welches ihnen nur Vs ihres Bau- und Neparatur- 
holzes zuspricht, nicht gegen sich gelten lassen. Das Stift dagegen hat um Ab
weisung mit diesem Anträge gebeten, weil das Erkenntniß von 1767 sich seiner 
Ansicht nach auf die Hufenschlagsheide beziehe. Nach dem bereits Vor
getragenen ist sowol der Antrag der Golnowschen Bauern, als auch der des Ma- 
rienstifts unbegründet; denn das Erkenntniß von 1767 ist hier ganz allein maß
gebend, gegen dasselbe kann es nicht darauf ankommen, ob den Golnowschen Wirthen 
der volle Bau- und Reparaturholzbedarf gegeben ist, was jedoch noch sehr zweifelhaft 
erscheint. Es genügt, daß in demselben den Bauern nur Vs ihres Bau- und Re- 
paraturholzbedarfs festgesetzt ist, und ein Mehreres können die Bauern ohne einen 
speciellen Rechtstitel, auf den sie sich nicht berufen, auch nicht verlangen. Anderer 
Seits ist aber auch die Ansicht des Stifts, daß sich das Erkenntniß von 1767 auf 
die Hufenschlagsheide beziehe, eine unhaltbare, denn abgesehen davon, daß bereits 
früher nachgewiesen, wie sich dies Erkenntniß recht eigentlich auf das Gehäge bezieht, 
so kamt doch selbst das Marienstift mindestens nicht leugnen, ja es hat sogar stets be
hauptet, daß es für sämmtliche Waldungen, daher auch fürs Gehäge Geltung haben 
müsse. Sonach kann den Golnowschen Wirthen nur Vs ihres Bau- und Répara^ 
turholzbedarfs auf das Gehäge festgesetzt werden; hierfür spricht denn auch das 
im Jahre 1835 ergangene Erkenntniß des Ober-Landesgerichts zu Stettin 9ft). Für 
diesen Fall haben sie dahin angetragen: — „daß ihnen dieses Vs ohne Rücksicht 
auf den Bestand der Hufenschlagsheide unverkürzt gewährt werde, möge nun dieses 
Drittel aus dem Gehäge oder aus der Marienwalder Heide oder sonst woher ent
nommen werden." — Der Golnowsche Antheil macht sonach den Anspruch, daß ihm 
das Bau- und Reparaturholz ohne Rücksicht auf seine eigenen Bestände, und auch 
für den Fall gegeben werde, daß das Gehäge den Holzbedarf zu liefern nicht mehr 
im Stande; welcher Fall wirklich eingetreten, da dasselbe fast gänzlich abgeholzt ist.

Beiden Ansprüchen widerspricht das Stift. Was den erstern betrifft, so 
müssen die Bauern damit abgewiesen werden, und zwar aus dem Grunde, weil 
ihnen das Erkenntniß von 1767 nur Vs des Bau- und Reparaturholzes zu ihrer 
Nothdurft, wie der ganze Inhalt des Erkenntnisses ausweiset, zuspricht, sie auch 
nach dem Vergleich von 1625, welcher im Erkenntniß von 1767 ausdrücklich fest
gesetzt ist, kein Holz verkaufen dürfen Es scheint daher nur das Bedürfniß maß
gebend zu sein (§§. 201, 203, I., 22, A. L. R ) und auf dies müssen sich die 
Bauern das Holz auf eigenem Grund und Boden anrechnen lassen. Was den 
zweiten Antrag betrifft, so muß dagegen das Stift demselben genügen (§. 233 seq. 
L, 22, A. L. R.), da das Gehäge durch die vielfältigen Verkaüfe und andere 
Benutzungen aus demselben offenbar durch Schuld des Stifts devastirt worden ist96). 
Es scheint indeß hierauf zunächst nicht anjufoninien, da die Husenschlagsheide den 
Bedarf deckt. Das Nutzholz anlangend, so machen auch hierauf die Gol

nbchsvnmw- 6 ;i ' oid i dbd a| tznujfflchnvd

•&) Bei Gelegenheit, daß die abgebrannten Bauern Kobs und Riemer wieder aufbauten. - 
86) ! Das wird mir nichts dir nichts ohne den geringsten Beweis hingestellt!

nowschen Wirthe in Beziehung auf das Gehäge Anspruch, und führen ans, daß es 
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ihnen bisher gewährt worden sei Sie formiren ihren Antrag dahin: — „daß es 
mit ihrer Nutzholzberechtigung wie mit ihrer Bauholzberechtignng gehalten werde." 
Das Stift gesteht zu, daß unter Nutzholz auch Bauholz zu verstehen, so wie auch, 
daß zu den Feüerlöschgeräthschaften, als Feuerleitern, Haken, so wie zu den Brücken 
in der Feldmark und auf der Straße immer Holz verabreicht worden sei, aber nur 
aus der Hufenschlagsheide, niemals aus dem Gehäge. Die Bauern behaupten 
zwar, es sei aus dem Gehäge geliefert worden; etwas Ausdrückliches hierüber 
existirt aber in den von ihnen angeführten Fällen nicht, und sie stützen sich nur 
darauf, daß es ihnen angewiesen sei, vergessen aber, daß diese Anweisungen nach 
ihrer eigenen Behauptung auch für die Hufenschlagsheide erfolgten. Da sie aber 
dem Stift das Eigenthum des Gehäges zugesteheu, fo müssen sie beweisen, daß die 
Anweisungen aus dem Gehäge erfolgt seien, wenn sie ein Recht darauf stützen 
wollen. Dies haben sie nicht gethan, auch das Erkenntniß von 1767 spricht ihnen 
kein Nutzholz zu, und wenn man daher die Behauptung des Stifts, daß unter 
Nutzholz auch Bauholz zu verstehen, nicht als ein Zugeständniß ansehen will, daß es 
mit dem Nutzholz dieselbe Bewandniß wie mit dem Bauholze habe, -was man nicht 
kann, —so haben die Golnowschen Bauern eine Nutzholzberechtigung nicht nachgewiesen.

Wegen des Brennholzes bescheidet sich der Golnowsche Antheil, daß er nur 
einen Anspruch darauf hat, wenn die ihm zugewiesene Abfindung mit '/r der 
Hufenschlagsheide nicht ausreichend sei, den Bedarf vollständig zu decken. Er hat 
deshalb darauf angetragen: — „das Marienstift zur unbedingten Gewährung des 
Brennholzbedarfs, soweit derselbe von der Hufenschlagsheide nicht gedeckt werde, 
zu verurtheilen, möge derselbe nun aus bem Gehäge, oder der Marienwalder Heide, 
oder sonst woher entnommen werden." — Das Stift hat gebeten, ihn mit diesem 
Anträge abzuweisen Bei Beurtheilung dieser Frage kommen nur die früher er
gangenen Entscheidungen und Vergleiche in Betracht, da sonst die Golnowschen 
Bauern einen Grund, warum ihnen die Brennholzgerechtigkeit im Gehäge zustehen 
sollte, nicht nachgewiesen haben. Nach den Verträgen aber, namentlich nach dem 
Vergleiche von 1609, wird den Bauern das Ellernholz aus dem Gehäge zu ihrem 
Brennholzbedarf angewiesen, jedoch gegen die gegenseitige Leistung einer Anfuhr 
von 40 Faden Holz für das Stift, wogegen letzteres sich wieder zur Hergabe einer 
Tonne Stettinisch Bier verpflichtete. Diese gegenseitige kontractliche Bestimmung 
ist in den Vergleich vom 21. April 1625 übergegangen und demnächst durch das 
Erkenntniß von 1767 aufs Neüe festgesetzt. Bei dieser Bestimmung muß es denn 
auch sein Bewenden behalten, so daß die Golnowschen Bauern, falls die Hufen
schlagsheide ihren Bedarf an Brennholz nicht decken sollte, nur dann das Fehlende 
vom Stift fordern können, wenn sie sich zu der contractlichen Gegenleistung ver
stehen. In diesem Fall muß aber das Stift den Brennholzbedarf nicht allein aus 
dem Gehäge, sondern auch aus seinen eigenen Holzungen beschaffen, falls ihnen 
das Gehäge nicht gewähren sollte; denn einmal hat das Stift die Schuld an der 
Devastation des Gehäges97), das andere Mal handelt es sich hier um Erfüllung 
der contractlichen Verbindlichkeit.

”) In der That, es ist unglaublich, wie leichtfertig der Richter hier zu Werke geht! 
Um eine Devastation zu beweisen, müßte feststehen: a) Wie viel Holz wächst ; b) wie viel 
jährlich haubar? c) wie viel mehr gehauen? d) Ist dies zum Vortheil des Stifts, und zwar 
unbefugt, gescheheu? Das Stift hat aber seit sehr langer Zeit auch nicht Einen B aum 
für sich schlagen kaffen. Von einer Verpflichtung, Holz wo anders her zu geben, kann also 
auch nicht auf hundert Meilen weit die Rede sein.
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Was endlich die Mast betrifft, so ist im Erkenntniß von 1767 festgesetzt, 
daß es beim Protokoll von 1701 sein Bewenden behalten solle, ein Protokoll, 
welches bereits im Jahre 1701 von den Golnowschen nicht anerkannt wurde, dessen 
Gültigkeit aber durch Prozeß (Erkenntniß von 1704 und 1708) und demnächst 
durch das Erkenntniß von 1767 festgesetzt wurde. In dem Protokoll von 1701 
nimmt aber das Stift die Blast im Gehäge als Eigenthum in Anspruch und die 
Bauern gestehen dies zu, während anderer Seits das Stift den Bauern die Mast in 
der Hufenschlagsheide zugestand 98). Wenn sich nun auch das Stift in dem Vergleich 
von 1625 anheischig gemacht hatte, die Biast im Gehäge für die Bauern zu schonen, 
so ist doch dieser Vergleich durch das Protocoll von 1701 derogirt, und die Bauern 
können an dem Gehäge keine Ansprüche in Beziehung auf die Mast machen. Im 
Übrigen scheint jetzt keine Mast mehr vorzukommen. Der Entschädigungs-Anspruch 
der Bauern ist jedenfalls unbegründet.

»•) Dieser Beweis für das Eigenthum des Stifts an der Hufenschlagsheide — denn 
ohne ein solches wäre dies Zugeständnis der Mast undenkbar — ist vorn Richter ganz mit 
Stillschweigen übergangen. — ") Weiter also gewiß nicht.

Gegen die hier den Golnowschen Bauern zuerkannten Berechtigungen hat das 
Stift noch einige Einwendungen gemacht, welche erörtert werden müssen. Das 
Stift meint, — a) die Golnowschen Bauern und Gutsherrschaften hätten nur nm 
das Holz gebeten und dies schließe jede Berechtigung aus, auch deütet der Vergleich 
von 1625 darauf an, daß die Holzverabreichung nur aus gutem Willen und nach
barlicher Gefälligkeit geschehen sei. Indeß ist bereits mehrfach erörtert, daß die 
Anweisungen Ausflüß des Oberaufsichtsrechts waren, und daß dem Vergleich von 
1625 nicht die vom Stifte beigelegte Deütung gegeben werden kann. Sodann 
meint das Stift — b) es habe durch mehrfaches Versagen und Abschlagen der 
Holzgesuche deütlich an den Lag gelegt, daß es weder die Forderungen des Holzes 
Seitens der Gegner als ein Recht, noch die Gewährung desselben von Seiten des 
Stifts als eine Pflicht anerkennen könne. Dieser Einwand ist bereits früher 
widerlegt, und kommt es gar nicht darauf an, wie das Stift das Sachverhältniß 
ansieht, sondern nur darauf, welche Rechte die Parteien nachgewiesen haben. Über
dies ist die Verpflichtung des Stifts zur Verabreichung von 7s des Bau- und 
Reparaturbolzes durch das am 24. Juni 1835 publicirte Erkenntniß des Ober- 
Landesgerichts zu Stettin von Neüem festgesetzt, in welchem das Stift noch beson
ders verurtheilt wird, den klägerischen Golnowschen Bauern zu allen vor
kommenden nöthigen Bauten an ihren jetzt vorhandenen Wohn- und Wirthschafts- 
gebaüden den dritten Theil des dazu erforderlichen Eichen- und Kiehnen-Bauholzes 
aus den, dem verklagten Marienstift zugehörigen, Marsdorfer Forsten ohne Aus
nahme zu gewähren"). In den Gründen wird noch besonders auseinandergesetzt, 
daß wenn die Kläger, was ad separatum gehöre, das behauptete Eigenthum des 
bezeichneten Theils der M.schen Holzung (der Hufenschlagsheide) erstritten, es sich 
von selbst verstehe, daß das Stift das aus den ihm zugehörigen M schen Waldungen 
den Klägern zu liefernde Holz nicht auf Theile anweisen könne, die ihm nicht zu

gehören. , v .
Hiernach sind die Einwendungen des Stifts gegen die Holzberechttgungen der 

Bauern als unbegründet zu verwerfen, und es hat auch ad punct. 11. wie geschehen, 
erkannt werden muffen.



Die Marienftifts-Forsten bei Marsdorf 975

Zu bemerken ist noch, daß auch die Golnowschen Gutsherrschaften aus dem 
Vergleich von 1625 noch einen Anspruch an das Gebäge wegen Bau- und Repa
raturbolz der St. Catharinenkirche und der Hospitäler geltend machen, diesen aber 
nach Entscheidung des gegenwärtigen Prozesses in separate ausführen wollen.

Ad Punct. III. „Tie Erklärung des Stifts, auch den Marienstiftswirthen 
„die Weide im Gebäge zuzugesteben, sowie die Erklärung der Marienstiftswirthe 
„auf Bau-, Reparatur- und Nutzholz aus dem Gehäge keinen Anspruch machen 
„zu wollen, festzusetzen, das Stift schuldig, den Marienstiftsbauern ihren Brenn- 
„Holzbedarf, soweit er durch ihren Antheil an der Hufenschlagsheide nicht gedeckt 
„wird, unbedingt, sei es aus dem Gehäge, oder seinen sonstigen eigenen Holzungen 
„zu gewähren, dagegen die Marienstiftsbauern mit ihrem Ansprüche auf Mast im 
„Gehäge abzuweisen. V. R. W."

Gründe.
Es handelt sich hier nm die Ansprüche der Marienstiftswirthe an das Gehäge. 

Die Weide hat das Stift ihnen zugestanden; auf Bau-, Reparatur- und Nutzholz 
machen sie keinen Anspruch, indem sie zugestehen, daß ihnen dies nach dem rechts
kräftigen Erkenntniß der Königl. General-Commission von 1839 abgesprochen sei. 
Sie machen daher nur Ansprüche auf die Mast und das Brennholz. In ersterer 
Beziehung gilt indeß dasselbe, was bereits bei den Golnowschen Bauern ausgeführt 
ist, und mußten die Marienstiftswirthe daher mit diesem Ansprüche abgewiefen 
werden. Es handelt sich daher nur noch um das Brennholz; hinsichtlich dieses haben 
die Marienstiftswirthe nun dahin angetragen: „Das Stift zur unbedingten Ge
währung ihres Bedarfs, so weit er nicht durch ihren Antheil an der Hufenschlags
heide gedeckt ist, zu verurtheilen, möge es ihn aus dem Gehäge, oder aus der 
Marienwalder Heide, oder sonst woher entnehmen." — Das Stift dagegen hat um 
Abweisung gebeten. Außer dem, was bereits bei den Golnowschen Bauern ange
führt ist, berufen sich hier die Bauern auf das rechtskräftige Erkenntniß vom 
3. September 1839. Dies verurtheilt allerdings das Stift soviel Holz, als zur 
Bestreitung ihres eigenen Bedarfs an Brennmaterial erforderlich ist, und dieser 
nicht auf andere gesetzliche Weise gedeckt wird, den Marienstiftswirthen zu gewähren, 
und das Erkenntniß ist allerdings hier maßgebend, weshalb "">) das Marienstift 
zur Gewährung des Brennholzes, soweit es nicht durch die Hufenschlagsheide ge
deckt ist, an die Bauern, zu verurtheilen war. Gleichgültig bleibt es hierbei, ob 
das Fehlende aus dem Gehäge, oder wenn dies durch die geführte Wirthschaft dazu 
nicht im Stande ist, aus den eigenthümlichen Holzungen des, Stifts entnom
men wird.

Bei Ermittelung der Zulänglichkeit der Hufenschlagsheide zum Brennholz
bedarf sind noch folgende Fragen zur Erörterung gekommen: — 1) Ob alles Holz 
in der Hufenschlagsheide auf das Brennholz anzurechnen. 2) Ob unter denjenigen 
Interessenten, deren Brennmaterialien-Bedarf zu decken ist, nur die Bauern und 
der Eiuhüfner zu verstehen, oder ob dabei auch auf den Kossäten, die Altsitzer, den 
Schmidt, die Hirten, die Schule, den Feld- und Wildwärter gerücksichtigt werden

'") Das folgt gar nicht, am wenigsten, baß ihnen das Holz wo anders her gewährt 
werden mußte.
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müsse; 3) wie weit der Brennholzbedarf durch die Hufenschlagsheide gedeckt werde? 
— Diese Fragen sind indeß entweder von den Interessenten bis nach erfolgter 
Entscheidnng in diesem Prozesse ad separatem verwiesen worden, oder sie müssen 
als separatem behandelt werden, weil die Entscheidung über die Theilnahmrechte 
des Kossäten bis zum Ausgange dieses Prozesses verschoben ist.

Ad Punct. IV. „Das Stift mit seinem eventuellen Anträge, ihm, falls es 
„im gegenwärtigen Streite um die Hufenschlagsheide nicht obsiegen sollte, die drei 
„Pfarrhufen als dem Stift gehörig, aus dem Walde auszuscheiden, und dem Stift 
„ohne weiteres Servitut, als mit dem Aufhütungsrecht der Bauern belastet, zuzu- 
„sprechen, wie hiermit geschieht, abzuweisen. B. R. SB."

Grün de.
Es kommen einige Anspielungen,01) vor, daß vor Zeiten in M. ein Pfarr

bauer existirt habe. So wird im Classifications-Protokoll vom 1. October 1703 
als Prediger-Acker eine Landhufe bezeichnet und in der Hufenmatrikel vom 4. März 
1830 hatte der Pfarrbauer Erdmann Dreyer 4 Hufen unter dem Pfluge. Mit 
Rücksicht hierauf und in Betracht, daß sonst die Bauern nur 3 Hufen haben, hat 
das Stift den im tenor sententiae ausführlich dargelegten Antrag gestellt, um dessen 
Zurückweisung die Bauern gebeten.

Der Anspruch des Stifts ist um deshalb hinfällig, weil nicht erwiesen ist, 
daß ein Pfarrer in M. existirt habe. Der Name Pfarrbauer, der vorkommt, spricht 
um so weniger hierfür, als seit geraumer Zeit dieser Name nicht mehr vorkommt, 
und daher nur anzunehmen ist, daß der frühere Pfarrbauer ein Stiftsbauer ge
wesen, welcher dem Pfarrer in partem salarii überwiesen war, während nach 
späteren Verhältnissen der Pastor statt des Bauern ein anderes Salarium erhalten 
hat, so daß der Bauerhof, der vorübergehend Pfarrbauerhof gewesen ist, unter den 
jetzigen Stiftsbauerhöfen sich noch besindet. Wenn das Stift hiergegen einwendet, 
daß dies mit der Behauptung der Bauern, daß mehr als 61 Hakenhufen früher 
zum Dorfe gehört hätten, auch mehr als 20 Bauern vorhanden gewesen seien, 
nicht übereinstimmt, so haben das Letztere die Bauern auch gar nicht bestritten, 
sondern nur mit Bezug auf die Hufenmatrikel von 1628 auszuführen gesucht, daß 
sie vormals mehr unter dem Pfluge gehabt hatten, als jetzt. Wäre übrigens auch ein 
wirklicher Pfarrbauer vorhanden gewesen, so würde dies noch keinen Grund ab
geben, das Land desselben der Gutsherrfchaft zuzusprechen. Das Stift mußte daher 
mit feinem Anträge abgewiesen werden.

Außer diesem eventuellen Streitpunkt hat sich noch einer unter den Parteien 
darüber erhoben, wem die vorhandenen Kossatenländereien zuständen, und was zu 
denselben gehöre. Es ist indeß dieser Streitpunkt ebenfalls von den Parteien bis 
nach Entscheidung dieses Prozesses verwiesen.

A d Punct. V. „Die Kosten dieses Prozesses endlich mit Einschluß der für 
„Ausfertigung und Insinuation dieses Erkenntnisses so zu compensiren, daß davon 
ji'jvivii .'M.ui... iMar. -A' cnn -,id ,n .j;ç. ù-i .wr h-5.

loi) ? — iw) Darauf kommt eö nicht an. Da eine Kirche von jeher vorhanden gewesen, 
so mußte ein Pfarrer da sein, und unterhalten werden; dazu diente der Pfarrvauerhof.
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„dem Stifte 3/4, den Marienstiftsbauern ’A, den Bauern Golnowschen Antheils 
„Vis zur Last zu legen. V. R. W."

Gründe.
Es rechtfertigt sich diese Bestimmung aus der ergangenen Entscheidung und aus 

§. 3 Allgem. Gerichts-Ordnung Theil I., Tit. 23.
(L. 8) gez. Bethe.

II. Erkenntniß zweiter Instanz vom 31. März 1855.*)  
Im Namen des Königs.

•) Es liegt in der Natur der Sache, dasi in dieser richterlichen Entscheidung zweiten 
Rechtsganges Manches ans dein ersten Erkenntnisse wiederholt, nnd auch hier im Abdrucke 
ausgenommen werden muhte, um Zurückweisungen auf Vorhergehendes zu vermeiden, die des 
Zusammenhangs wegen nothwendig gewesen rociren, stets aber sehr störend sind.

Landbuch von Pommern; IL Th., Bd. V.

In der Negulirungs Sache von Marsdorf, Naugarder Kreises, insbesondere 
in Sachen des St. Marienstifts zu Stettin, vertreten durch den Rentmeister Raedel 
und den Rechtsanwalt Wilke, als Gutsherrschaft von M.a, Provokanten und 
Appellanten, wider I. die bäuerlichen Wirthe zu M., und zwar a) des Marienstifts- 
Antheils, vertreten durch den Schulzen Friedrich Springstubbe, den Krüger Friedrich 
Habeck und den Bauer Friedrich Maas; b) des Golnowschen Antheils, vertreten 
durch den Schulzen Friedrich Frank, beu Altsitzer Friedrich Kobs und den Bauer 
Riemer; - II. die St. Catharinenkirche zu Golnow, vertreten durch den Super
intendenten Dannenberg und den Kaufmann Zancke; — III. das Hospital St. 
Spiritus zu Golnow, vertreten durch deu Bürgermeister Dr. Hankel und den 
Rathsherrn Bahemann, Provokaten und Appellaten, hat das Revisions-Collegium 
für Landes-Kultur-Sachen in seiner Sitzung vom 31. März 1855, an welcher Theil 
genommen haben: der Präsident Lette, die Geheimen Revisions-Räthe Groschke, Wend
land, Hiltrop, Pochhammer, Dr. Mollard, Scheffler; die Regierungsräthe Lenke, 
Fuß, Gabler; die Regierungs-Assessoren Reinhard, von Lundblad, auf den schrift
lichen Vortrag zweier Referenten den Acten gemäß erkannt:

Daß die Förmlichkeiten der Appellation beobachtet, auch in der Sache selbst 
das Erkenntniß der Königlichen General-Commission für Pommern vom 4. October 
1847 dahin zu ändern:

„ad I. und IV., daß dem Marienstift zu Stettin nicht nur das Eigenthum 
„an dem s. g. Gehäge, d. h. dem Kotzenbruch und der Fahrenhorst zu M., sondern 
„auch das Eigenthum an den sämmtlichen übrigen Forsten von M., incl. der 
„s. g. Hufenschlagsheide, zuzuerkennen und die baüerlichen Wirthe sowol des Ma- 
„rienstifts-, wie des Golnonffchen Antheils daselbst mit dem Anträge, die s. g. 
„Hufenschlagsheide als ein Zubehör ihrer Höfe, resp, der Reguliruug derselben 
„unterworfen, zu erachten, abzuweisen, hierdurch auch das erwähnte Erkenntniß ad 
„Punkt IV. für erledigt anzunehmen.

„ad II. Daß das Marienstift zu Stettin nur schuldig, den Bauern Gol- 
„nowschen Antheils, % ihres Bau- und Reparaturholz-Bedarfs, sowie ihren Brenn- 
„bolz-Bedarf nnb letztern gegen die Verpflichtung dafür, sowie der Leistung einer 
„Tonne Stettinifch Bier, 40Faden Holz dem Stifte anzufahren, jedoch aus sämmt
lichen Marsdorser Forsten zu gewähren, diese Wirthe dagegen mit dem Anträge, 
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„das Stift für verpflichtet zu achten, für diese Berechtigungen unbedingt, resp, aus 
„anderweitigen eigenen Holzungen des Stifts aufzukommen — abzuweisen.

„ad III. Daß das gedachte Stift schuldig, auch den bäuerlichen Wirthen 
„seines Antheils zu M. ihren Brennholzbedarf nur soweit zu gewähren, als die 
„ge sammt en M.er Forsten dazu hinreichen, und diese Wirthe mit dem Anträge 
„auf unbedingte Gewährung ihrer Berechtigung resp, aus den sonstigen eigenen 
„Forsten des Stifts — abzuweisen, denselben jedoch das Recht auf Bau-, 
„Reparatur-und Nutzholz aus den gesummten Forsten, so wie dem 
„Marienstifte der Anspruch auf Leistung der Anfuhre von 40 Faden Holz jährlich 
„gegen Gewährung einer Tonne Stettinisch Bier, gegen diese Wirthe — zur be
sondern Ausführung vorzubehalten, daß im Übrigen das gedachte Er- 
„kenntniß zu bestätigen und

„ad V. die dem Marienstift auferlegten 3A der Kosten erster Instanz, sowie 
„der Prozeßkosten der zweiten Instanz dahin zu compensiren, daß dem Stifte die 
„Hälfte, von der andern Hälfte den Marienstiftswirthen 2/s und den Golnowschen 
„Wirthen ‘A derselben aufzuerlegen, die auf das Marienstift fallenden Urtels-Ge- 
„bühren aber außer Ansatz zu lassen."

Von Rechts Wegen.

Gründ e.

Das Dorf Marsdorf bei Golnow enthält 3 Antheile, u. s. w., u. s. w. — 
Sämmtliche baüerliche Wirthe stehen zu ihren Gutsherrschaften unbestritten in einem 
gutsherrlich-baüerlichen Verhältnisse. Bezüglich der Wirthe des Golnower Antheils 
hat dies Verhältniß insoweit eine Modification erlitten, als diesen Wirthen im 
Anfänge dieses Jahrhunderts im Wege freier Übereinkunft das Erbzinsrecht über 
ihre Höfe verliehen worden ist. Bereits seit vielen Jahren entstanden Strei
tigkeiten zwischen dem Marienstifte und den baüerlichen Wirthen zu M. über ge
wisse Holzungen, welche bei M. belegen sind, indem die Wirthe an einem Theile 
dieser Holzungen Eigenthumsrechte prätendirten, an einem andern Theile derselben 
aber Servitutrechte im ausgedehntern Umfange behaupteten, als ihnen solche von 
dem Marienstifte einaeraümt wurden.

Der letzte der darüber geführten Prozesse wurde von den Wirthen zu M. 
wider das Marienstift im Jahre 1831 vor dem Königl. Ober-Landes-Gericht zu 
Stettin erhoben. Die Wirthe behaupteten damals, sich im Besitze der Berechtigung 
zu befinden, aus der M.schen s. g. Hufenschlagsheide ihren alljährlichen Brennholz
bedarf unentgeldlich entnehmen zu dürfen, daß der aufsichtsführende Förster des 
Stifts sich weigere, ihnen das nöthige Holz anzuschlagen, und sie formirten dem
nach in possessorio den Antrag: — „Das Stift zur schleünigen Anweisung, resp. 
Verabreichung des benöthigten Brennholzbedarfs für die Gemeinde zu M. aus der 
Hufenschlagsheide pro 1830 und ferner schuldig zu erkennen, auch jede fernere 
Weigerung bei 200 Thlr. Strafe zu untersagen." — Im Verlaufe der Instruction 
suchten sie ihren Antrag auch durch die Behauptung zu begründen, daß die qu. 
Hufenschlagsheide, um deren Eigenthum es sich wesentlich in dem jetzt zu ent
scheidenden Prozesse handelt, als ihr Eigenthum anzusehen sei. Die Wirthe wur
den indeß, nachdem in der Instruction auch ein Zeügenbeweis Statt gehabt hatte, 
durch das Erkenntniß des ersten Senats des Königl. Ober-Landes-Gerichts zu 
Stettin vom 18. Juni 1832 mit ihrer Possessorien-Klage abgewiesen, indem das
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Gericht ausführte, daß das Marienstift nach Lage der Sache als Eigenthümer der 
Hufenschlagsheide anzusehen sei, dasselbe als solcher, bei der forstwirthschaftlichen 
Unzulänglichkeit der Heide, Behufs einer zweckmäßigen Holznutzung, befugt erscheine, 
ein Jnterimisticum zu reguliren, daß es ein solches den Wirthen offerirt, auch sich 
bereit erklärt habe, ihnen den Brennbedarf in gutem Elsenstrauch zu verabreichen, 
daß Kläger diese Offerten ausgeschlagen und daher der Fall einer Turbation oder 
Störung im Besitze gar nicht vorliege. §. 227, Theil L, Tit. 22, A. L. R.

Die Wirthe stellten hiernächst im Jahre 1833 bei derselben Gerichtsbehörde 
gegen das Marienstift eine Petitorienklage an. Sie führten an: Die Hufenschlags
heide bestehe aus zwei Theilen, nämlich einem, welcher schon vor dem Jahre 1614 
bestanden, und einem, welcher in eben demselben Jahre noch Acker und zu ihren 
Höfen gehörig gewesen, und erst seit dem erwähnten Jahre sich besaamt habe und 
bestanden worden. Die Gränzen beider Theile ergeben sich aus der Karte vom 
Jahre 1614. In Bezug auf den ersten Theil verlangten sie weiter nichts, als ein 
Brennholzrecht, in Beziehung auf den zweiten dagegen beanspruchten sie mehr, 
nämlich: denselben zu eben den Rechten zu besitzen, zu welchen sie ihre Höfe inne 
hätten, möchten nun diese Rechte von einer Art sein, wie sie wollten. Die Wirthe 
trugen hiernach dahin an: — „Das Marienstift für schuldig zu erkennen, ihnen in 
dem Theile der Hufenschlagsheide, welcher schon vor 1614 bestanden gewesen, eine un
eingeschränkte Brennholz-Gerechtigkeit zu gestatten, auch sie für befugt zu erachten, 
den andern Theil der Hufenschlagsheide, welcher 1614 ein Theil ihres Ackers war, 
zu eben denselben Rechten zu besitzen und daher das Stift für schuldig zu erachten, 
sich aller Einmischung in die Disposition der Wirthe über diesen Theil der Hufen
schlagsheide zu enthalten." — Die baüerlichen Wirthe bezeichneten hiernächst auf 
der ihnen vorgelegten s. g. schwedischen Karte vom Jahre 1614 speciell denjenigen 
Theil der Heide, welchen sie als Pertinenz ihrer Höfe betrachteten. Das Marien
stift raümte den Klägern in diesem Prozesse die behauptete Brennholz - Gerechtigkeit 
zwar ein, es bestritt aber die behauptete Pertinenz-Qualitüt des zweiten Theils 
der Hufenschlagsheide zu den Höfen der Kläger. Der Prozeß wurde in erster 
Instanz bis zum Deductions-Verfahren geführt, es erging indeß keine Entscheidung 
darin, weil im Verlauf der Instruction auch die Frage über die Besitzqualität der 
Marienstifts-Bauern (die Golnowschen Bauern sind, wie oben erwähnt, Erb- 
zinsleüte) zur Sprache kam, und das Marienstift auf Regulirung der zu seinem 
Antheile gehörigen Bauern nach dem Edikt vom 14. September 1811 provocirt 
hatte, daher das weitere Verfahren der Auseinandersetzungsbehörde überlassen werden 
mußte. Diese ordnete hiernächst durch die Verfügung vom 14. April 1837 das 
erforderliche weitere Verfahren an. In demselben wurde insbesondere die Regu- 
lirungsfählgkeit der Marienstiftswirthe zur Cognition gezogen und von der Königl. 
General-Commission für Pommern in sententia vom 3. September 1839 dahin 
erkannt: — I. Daß verklagte Wirthe als nicht erbliche Besitzer ihrer Höfe zu 
erachten, demgemäß ihre Verhältnisse zu ihrer Gutsherrschaft nach dem zweiten 
Abschnitt des Edikts vom 14. September 1811 zu reguliren, Verklagte auch mit 
den Anträgen, sie als Erbzinsleüte oder als Erbpächter zu erachten, abzuweisen; 
— II. Daß die Wohn- und Wirthschaftsgebaüde der Verklagten, als zu den von 
ihnen bewirthschafteten Höfen gehörig zu erachten und ihnen bei der bevorstehenden 
Regulirung ihrer Verhältnisse zum Kläger ungetheilt zu belassen; — Hl. Daß 
Verklagte, mit Ausnahme des Kossäten Friedrich Springstubbe, für schuldig zu 
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erachten, dem Kläger 2/s des zur Zeit noch vorhandenen Werths derjenigen Kosten 
zu erstatten, welche Kläger seit der Publication des Edikts vom 14. Sept. 1811 
auf Neubauten und Hauptreparaturen der Gebäuden verwendet hat, welche zu den 
von den Verklagten bewirthschafteten Höfen gehören; — IV. Daß jeder der Ver
klagten, mit Ausnahme des Drittelbauern Christ. Zander und des Kossäten Spring
stubbe, schuldig, dem Kläger statt der zurück zu gewährenden Hofwehr die Summe 
von Thlr. 122. 28. 6. zu zahlen. — V. Daß Verklagte nur für befugt zu erachten, 
soviel Holz als zur Bestreitung ihres eigenen Bedarfs an Brennmaterial erforderlich 
ist und dieser nicht auf andere gesetzlich zulässige Weise gedeckt wird, nach erfolgter 
Auseinandersetzung von dem Kläger zu verlangeu, Verklagte mit dem Mehrgefor- 
derten abzuweisen und das Maaß dieses Bedarfs, sowie der Umfang der zu den 
Höfen gehörigen Grundstücke in separate festzustellen, auch unter Zuziehung der 
baüerlichen Wirthe des Golnowschen Antheils, in M. und der Vertreter der St. 
Catharinenkirche und des Hospitals zum heil. Geist in Golnow, als Obereigen
thümer der Höfe dieses Antheils, die Gränzen der den Klägl. und der zum Gol
nowschen Theile gehörigen Forstflächen, event, die Forstberechtigungen dieses Antheils 
in separato zu ermitteln und festzustellen.

Diese Entscheidung ist durch die Urtel des Königl. Revisions-Collegii zu 
Stettin vom 19. Juli 1841 und des Königl. Geheimen Ober-Tribunals vom 23. 
September 1842 bestätigt, also rechtskräftig geworden.

In dem gegenwärtigen Prozesse handelt es sich nunmehr um die Ausführung 
des pass. V. jener Erkenntnisse, nämlich um den Umfang der zu den Höfen der 
baüerlichen Wirthe gehörigen Grundstücke, sodann auch event, um die Holzberechti
gungen, welche den baüerlichen Wirthen auf der gutsherrlichen Forst bei M. zu
stehen. Hierbei ist wesentlich die frühere Streitfrage über das Eigenthum der 
Hufenschlagsheide in den Vordergrund getreten. Das Marienstift nimmt nämlich 
eine Fläche von 2611 Mg. 51 Ruth, als Gutsforst in Anspruch und gesteht den 
baüerlichen Wirthen an Hof- und Baustellen, Gärten, Wurthen, Wiesen, freier 
Weide und Unnutzbarem, incl. der zum Stift gehörigen Dorfstraße nur eine Fläche 
von 3747 Mg. 68 Ruth. zu. Die baüerlichen Wirthe dagegen raümen der Guts
herrschaft das Eigenthum nur an zwei Forststücken, das Kvtzenbruch und die Fah
renhorst, im Betrage von 392 Mg. 99 Ruth, ein, alles übrige Grund-Areal aber 
namentlich auch die Waldungen, beanspruchen sie als Pertinenz ihrer Höfe, resp, 
als der Regulirung mit unterworfen und zwar der Art, daß von den Waldungen 
ein Antheil von Vs den Golnowschen Wirtheil und ein Antheil von 2/3 den Ma- 
rienstiftswirthen zustehen soll. Als Parteien bei diesen Streitigkeiten sind, dem 
Marienstifte gegenüber, aufgetreten:

1. Die 15 Marienstistswirthe, Schulze Friedrich Springstubbe und Genossen, 
nämlich die Besitzer der Höfe Nr. 1—11 und Nr. 14—17 zu Marsdorf;

11. Die 7 Golnowschen baüerlichen Wirthe, Bauer Friedrich Wilhelm Kobs 
und Genossen, als Besitzer der Höfe 9tr. 12, 13, 18—22 ebendaselbst;

111. Das St. Spiritus-Hospital und die Catharinenkirche zu Golnow, Ersteres 
als Obereigentbümer von 5Vs und Letztere als Obereigenthümerin von 1 Vs der 
unter 11. begriffenen Bauerhöfe.

Die baüerlichen Wirthe beider Antheile, welche bezüglich des Eigenthums der 
beanspruchten Waldungen gleiches Interesse haben, gehen von der Behauptung aus, 
daß die M-er Waldung in das s. g. Gehäge, zu welchem das Kotzenbruch und 
die Fahrenhorst gehören, und welches dem Marienstifte von jeher als Eigenthum 
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zugehört habe, und in die s. g. Hufenschlagsheide zerfalle. Diese letztere sei seit 
dem 30jährigen Kriege, in Folge dessen mehrere Höfe wüste geworden, auf ihrem 
Hufenschlage besaamt und ausgewachsen und stets von ihnen als Pertinenz ihrer 
Höfe betrachtet worden. Sie beziehen sich für diese Behauptung wesentlich auf die 
vom Marienstift edirten Acten, indem sie darin thatsächliche Momente vorfinden 
aus welchen sie ihre Behauptungen herleiten: daß die ganze Hufenschlagsheide früher 
Acker gewesen sei (worauf auch die noch sichtbaren Ackerfahren in derselben hin- 
deüteten), daß lie Dispositionen über die Heide getroffen, daß das Stift die Per- 
tinenz-Qualität der Heide zu ihren Höfen anerkannt und dies auch bezüglich der 
von ihnen vereinnahmten Strafen in Defraudations-Fällen Statt gehabt habe, daß 
lie sich für Holzbefugniffe in der Heide einen Brennzins stipulirt, daß sie ferner 
Holzverkäufe vorgenommen, mehrmals Proteste, bezüglich der Zubehörigkeit, gegen 
das Stift vorgebracht und Strafen gegen Forstdefraudanten verfügt hätten. Sie 
machen auch den Namen „Hufenschlagsheide", sowie den in den Acten vielfach vor
kommenden Gegensatz von „Gehäge" und „Hufenschlagsheide" für ihren Anspruch 
geltend und behaupten endlich, sich im Besitz der Heide zu befinden.

Das Marienstift dagegen führt für sein Eigenthum an der Hufenschlagsheide 
an: daß die Bauern sich z. Z. im Besitze desjenigen Land-Areals befänden, welches 
ihnen nach Maßgabe der alten Matrikeln ursprünglich verliehen sei, daher sie bei 
ihrer Eigenschaft als nicht erbliche Lassiten auch jetzt einen größer» Grundbesitz 
nicht prätendiren könnten, und dies umsoweniger, als, wenn auch auf wüstem 
Bauerlande ein Theil der Heide aufgewachsen sei, dies doch dadurch paralisirt 
werde, daß sie einen gleichen Theil Grundareals gegen jenes besaamte Land un
term Pflug genommen hätten. Es beruft sich sodann ebenfalls auf die edirten 
alten Acten, aus welchen hervorgehe, nicht nur, daß ihm auf Grund alter Ver
gleiche das Eigenthum sämmtlicher zu M. gehörigen Forsten zugestanden, sondern 
auch zu entnehmen sei, daß ihm anderweitig von den baüerlichen Wirthen das 
Eigenthum an der streitigen Heide eingeraümt worden, daß es vielfache Eigenthums
handlungen über die Forst vorgenommen, namentlich Holzverkaüfe ausgeführt, 
Verordnungen über die Forst erlassen, die Aufsicht über dieselbe geführt, Strafen 
angeordnet, die Schulzeneide mit Bezug auf die Forst normirt und abgenommen, 
auch endlich das Holz und den Erlös daraus zu seinen: Besten verwendet habe. 
Es bezieht sich ferner auf ergangene Erkenntnisse und nimmt den Besitz der Hufen
schlagsheide ebenfalls für sich in Anspruch.

Die Holzberechtigungen anlangend, so prätendiren die baüerlichen Wirthe solche 
noch insbesondere auf das s. g. Gehäge des Stifts, während das Letztere ihnen nur 
das Weiderecht und eine Holzberechtigung in der Art zugesteht, daß die Bauern 
Golnowschen Antheils, Vs ihres Bauholzes und ihren ganzen Brennholzbedarf, 
die Bauern des Marienstifts-Antheils nur ihren Brennholzbedarf verlangen können. 
Es ist ferner streitig geworden, ob das Marienstift den baüerlichen Wirthen das 
Brennholz nur aus dem s. g. Gehäge oder unbedingt zu gewähren habe'? und 
endlich eventuell von dem Marienstifte ein Theil der M.schen Forsten, die s. g. 
„Lehmkuhle", sowie derjenige Theil der Hufenschlagsheide, welcher gewisse früher 
zu M. gehörige 3 Pfarrhufen umfaßt, als Eigenthum beansprucht worden.

Über die von beiden Theilen, bezüglich dieser verschiedenen Ansprüche, for- 
mirten Anträge hat die Königl. General-Commission für Pommern in dein Urtel 
vom 4. October 1847 dahin erkannt, daß — folgt der Tenor des Erkenntnisses 
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in seinen fünf einzelnen Punkten, siehe oben S. 943—977 ; und dann fährt der 
zweite Richter fort, wie folgt: —

Gegen diese ihm (dem Administrator des Atarienstifts) unterm 1. December 
1847 insinuirte Entscheidung hat nur das Marienstift, und zwar am 14. Januar 
1848, die Appellation angemeldet. Diese Anmeldung ist allerdings erst nach Ablauf 
der 6wöchentlichen Appellationsfrist erfolgt, es konnte indeß — wie hier vorweg zu 
bemerken ist — keinem Bedenken unterliegen, die Appellation als rechtzeitig inter- 
ponirt, anzusehen, da dieselbe jedenfalls innerhalb der den Minderjährigen und 
denjenigen, welchen die Rechte der Minderjährigen zustehen, nach der Declaration 
vom 6. April 1839, Art. 13, nachgelassenen doppelten Frist angemeldet ist, dem 
Marienstifte aber, als einer protestantischen Stiftung, nach §§. 1218 und 228, 
Theil IL, Tit. 11 des A. L. R. die Rechte der Minderjährigen zustehen.

Die Appellations-Anmeldung des Stifts war ganz allgemein erfolgt, ohne 
die einzelnen Beschwerden über das ergangene Erkenntniß zu specificiren; auch hatte 
das Stift weder in beit zur Einreichung seines Appellationsberichts ihm verstatteten 
Fristen, noch auch in den zur Ausnahme der Appellationsbeschwerden anberaumten 
Terminen seine Appellationsbeschwerden irgend specificirt oder begründet. Es wurden 
daher, den ergangenen Verfügungen gemäß, unter Präclusion des Stifts mit seinen 
etwaigen neuen An- und Ausführungen die Acten zur Abfassung des Appellations- 
Erkenntnisses dem Revisions-Collegio vorgelegt. Durch das Resolut dieses Colle- 
gii vom 20. April 1849 wurden jedoch die Acten der Königl. General-Commission 
remittirt, weil die vorliegende Prozeßsache, als einen unmittelbaren Gegenstand 
der Regulirung betreffend, erachtet, und daher die Vorschriften des Sistirungs- 
Gesetzes vom 9. October 1848 und §. 2. Nr. 1 für anwendbar erachtet wurden. 
Nach Emanirung des Ablösungs-Gesetzes vom 2. März 1850 wurden die Acten 
wiederum zum Spruch eingereicht, jedoch abermals nach dem Resolut des Revisions- 
Collegii vom 17. Mai 1850 remittirt, um die Parteien zur Erklärung darüber auf- 
zusordern, ob und welche Anträge sie in Veranlassung des gedachten Gesetzes vom 
2. März 1850, insbesondere dessen §§. 81 und 99 zu formtreu hätten und über 
welche Punkte von ihnen noch eine Entscheidung in zweiter Instanz begehrt werde.

Die baüerlichen Wirthe bestritten hiernächst die Anwendung des Gesetzes vom 
2. März 1850 und dessen §. 81 auf den vorliegenden Fall, da diese Vorschrift 
überall nur vom unstreitigen Besitze handele, event, sie aber thatsächlich im October 
1848 im Besitz der Hufeilschlagsheide gewesen wären, indem sie solche allein benutzt 
und die Revenüen davon bezogen hätten, während das Stift zur gedachten Zeit 
keine Nutzungen davon gehabt, sondern sich nur durch seinen Förster in die Ver
waltung der Heide eingemischt habe. Sie verlangten daher die sofortige Wieder- 
Einreichung der Acten zum Spruch.

Das Marienstift dagegen achtete Alles dasjenige, was durch das Judicat der 
General-Commission vom 3. Sept. 1839 festgestellt worden, nach §. 100 des Ge
setzes vom 2. März 1850 auch jetzt noch für maßgebend, es bestritt den Besitz der 
baüerlichen Wirthe bezüglich der Hufenschlagsheide zur Zeit der Emanirung der 
Verordnung vom 9. October 1848, nahm vielmehr diesen Besitz für sich in Anspruch- 
Gleichzeitig ließ sich aber auch das Stift nunmehr in der Sache selbst materiell 
aus, indem es aus den apponirten Acten und Documenten nicht nur seinen Besitz 
der Hufenschlagsheide herleitete, sondern auch aus dem Inhalte derselben sein 
Eigenthum nachzuweisen und die dagegen vom ersten Richter angeführten Gründe 
als nicht zutreffend zu widerlegen suchte. Es trug zugleich auf eine neüe Beweis-
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Aufnahme durch Ocular-Jnspection der Hufenschlagsheide, rücksichts der auf der 
selben befindlichen Spuren ehemaliger Beackerung, sowie auf Vernehmung von 
Sachverständigen an und formirte folgende Anträge: -

ad I. Das erste Urtel dahin abzuändern, daß den Appellaten nicht, sondern 
dem Stift das Eigenthum an dem gesummten Holze bei 9)L, also namentlich an 
der Hufenschlagsheide zuerkannt werde;

ad II. Daß das Stift nur schuldig erkannt werde, aus den M.schen Hol
zungen, soweit dieselben reichen, den Appellaten ihren Holzbedarf anzuweisen;

ad 111. Daß eine gleiche Änderung des Erkenntnisses auch bezüglich des Holz
rechts der Marienstiftswirthe erfolge;

ad IV. Daß ihm eventuell die in der Hufenschlagsheide befindlichen drei 
Pfarrhufen zugesprochen werden.

Die bäuerlichen Wirthe bestritten die Zulässigkeit aller dieser Nova und pro- 
testirten gegen deren Berücksichtigung, da die Instruction der Sache durch die 
Präclusion des Stifts mit seinem Appellationsberichte bereits abgeschloffen worden, 
daher Nova nicht weiter gehört werden dürften. Zufolge Verfügung der König!. 
General-Commission vom 23. October 1850 wurde indeß die Erörterung dieser 
Nova, soweit sie die Ermittelung des Umfangs der baüerlichen Höfe beträfen, mit 
Hinweisung auf die Vorschrift des §. 8 des Gesetzes vom 2. März 1850 für zu
lässig und nothwendig erachtet. Dieselben sind demnächst instruirt und gemäß des 
spätern Resoluts des Revisions-Collegii vom 24. Februar 1852 noch insoweit ver
vollständigt worden, als danach eine nähere Feststellung — über die Bestände der 
Forsttheile „Kotzenbruch und Fahrenhorst", des Umfangs der in der Hufenschlagsheide 
befindlichen Ackerrücken und der Arealverhältnisse der baüerlichen Höfe in M. bei 
ihrer ursprünglichen Verleihung im Gegensatz zu deren heütigem Arealumfange — 
angeordnet wurde. Diese Erörterung ist erledigt und sind hiernächst, nachdem beide 
Theile ihre Rechtsausführungen überreicht haben, die Acten anderweitig zur Ab
fassung des zweiten Erkenntnisses eingereicht worden.

Was die Förmlichkeiten des Verfahrens und Rechtsmittels, so wie die Legi
timation der Interessenten anlangt, so findet sich etwas Wesentliches dagegen nicht 

zu erinnern In der Sache selbst handelt es sich zunächst über die Frage, 
ob die von dem Marienstifte nach erfolgter Präclusion mit seinem Appellations
berichte, resp, dem ersten Abschluffe der Sache vorgebrachten Nova bei der Ent
scheidung der Sache noch berücksichtigt werden dürfen? Die Appellaten haben gegen 
diese Berücksichtigung protestirt, weil damals die Sache vollständig abgeschloffen 
gewesen ist, daher neüe Thatsachen nicht weiter angeführt werden dürften. Es 
kann indeß die bejahende Antwort keinem Bedenken unterliegen; denn abgesehen 
davon, daß nach den §§. 120 und 121 des Anhanges zur A. G. O. Schriften 
auch nach dem Abschluß einer Sache in zweiter Instanz angenommen und berück
sichtigt werden müssen, sobald nur eine Entscheidung nicht erfolgt war, so würde 
auch durch das Resolut des Revisions-Collegii vom 17. Mai 1850 noch die beson
dere Erklärung der Parteien über ihre Anträge, in Bezug auf die Vorschriften der 
§§. 81 und 82 des neu ernannten Gesetzes vom 2. März 1850 erfordert; es wurde 
also die Sache noch nicht für abgeschlossen erachtet und war daher dem Appellanten 
gestattet, noch neüe Thatsachen aufzuführen und das Stift mußte hierzu um so 
mehr verstattet werden, als diese Thatsachen sich hauptsächlich in Folge des §. 81 
a. a. O. bezüglich des Besitzstandes der Hufenschlagsheide herausgestellt hatten und 
dieselben im Wesentlichen auf Acten und Documenten beruhten, welche den Parteien 
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bereits in erster Instanz vorgelegen hatten, und aus welchen von dem Jnstruenten 
erster Instanz, so wie dem Richter selbst Momente entnommen waren, welche zu 
der ergangenen Entscheidung geführt hatten. Es konnte deshalb der Protest der 
Appellaten gegen Berücksichtigung der Thatsachen nicht für gerechtfertigt erachtet 
werden.

ad 1 und IV. Was den ersten Punkt der Entscheidung anlangt, so handelt es 
sich hier um die s. g. Hufenschlagsheide bei M. Das Stift nimmt solche in ihrem 
ganzen Umfange, dem Betrage von 2611 Mrg. 51 Ruth, als sein Eigenthum in 
Anspruch, während die bäuerlichen Wirthe beider Antheile zu M. dem Stifte nur 
392 Mg. 99 Ruth, den s. g. Kotzenbruch und die Fahrenhorst concediren und im 
Übrigen solche als eine Pertinenz ihrer Höfe und als solches der Regulirung mit 
unterworfen, resp, nach Maßgabe ihrer Erbzinscontraete als mit übereignet ansehen. 
Beide Theile streiten zunächst darüber, wer von ihnen als Klüger betrachtet und 
demgemäß als der beweisführende Theil erachtet werden müsse? Der erste Richter 
hat diesen Streit für einen nlüßigen gehalten und man muß ihm hierin beipflichten. 
Denn da die Regulirung der gutsherrlich-baüerlichen Verhältnisse in M. erfolgen 
soll, so muß die Streitfrage über das Eigenthum oder dieZubehörigkeit der Hufen
schlagsheide zum Austrage kommen. Das Verfahren würde daher zwecklos sein, 
wenn nicht einem oder dem andern Theile die Rolle des Klägers und bannt die 
Last der Beweisführung auferlegt würde. Die Cognition hierüber steht lediglich 
der Auseinandersetzungs-Behörde zu und sie hangt von Präsumtionen ab, welche 
der einen oder der andern Partei zur Seite stehen. Zu solchen Präsumtionen 
gehört vor Allem der Besitz, da dessen Redlichkeit und Rechtmäßigkeit überall ver
muthet wird, — §. 179, Theil 1., Tit. 7 A. L. R.— Es würde daher demjenigen 
Theile die Rolle des Klägers und die Beweisführung auferlegt werden müßen, 
welcher solche Präsumtionen, resp, den Besitz gegen sich hat. Im vorliegenden 
Falle liegen nun solche Präsumtionen nicht vor, oder sie sind, wie der Besitz der 
streitigen Hufenschlagsheide in lite befangen und es soll erst darüber die Entschei
dung mit erfolgen. Es konnte daher keinem Theile ausschließlich die Rolle des Klägers 
auferlegt werden, vielmehr mußten, zumal beide Theile entgegenstehende Anträge 
formirt und den Beweis für das Eigenthum, resp, die Zubehörigkeit der streitigen 
Heide beiderseits angetreten haben, auch beide Theile als Kläger angesehen werden. 
Es kommt daher in der Sache lediglich darauf an, zu prüfen, welche Beweise die 
überwiegenden sind, und falls der angetretene Beweis für das Eigenthum oder 
Hofszubehörigkeit der Hufenschlagsbeide von keinem Theile geführt sein sollte, ob 
nicht mindestens rechtliche Präsumtionen vorliegen, welche dem einen oder andern 
Theile zur Seite stehen.

Hinsichts der Golnowschen Wirthe ist nicht streitig und der Hypothekenschein 
über das Obereigenthum des St. Spiritus Hospitals und der Catharinenkirche zu 
Golnow vom 2. Mai 1837 ergibt, daß die Golnowsche Gutsherrschaft, laut Erb- 
zinsverträge vom 10. August 1795 ihren bäuerlichen Wirthen die bisher besessenen 
Stellen unter Stipulation ihres Vorkaufsrechts, gewisser Besitzveränderungsabgaben, 
und eines feststehenden Zinses zum Erbzinsrechte verliehen hat. Diese Wirthe sind 
daher, nachdem auch der §. 2, Nr. 2 des Gesetzes vom 2. März 1850 das Ober
eigenthum des Erbzinsherrn ohne Entschädigung aufgehoben hat, als unbeschränkte 
Eigenthümer ihrer Stellen anzusehen. Es ist hierbei zu erwähnen, daß sich bezüglich 
der hier streitigen Holzungen im §. 6 dieser Erbzinsverträge folgende Bestimmung 
vorfindet: — „Werden dem Besitzer dieses Hofes zwar die Rechte des Hospitals 
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St. Spiritus an die M.schen Holzungen, in Ansehung des zu diesem Hofe erfor
derlichen Bedarfs an Bau- und Brennholz zugestanden; da aber das Marienftift 
nach denen alten Verträgen und denen sich darauf gründenden rechtskräftigen Er- 
kenntniffen, zu ersterm Behuf, nämlich zum Rau, nicht mehr als ’/s zu ver
abreichen schuldig ist, so versteht es sich von selbst, daß der Besitzer dieses Hofes 
sich das Übrige aus eigenen Mitteln anzuschaffen verbunden ist, ohne solcher wegen 
einige Ansprüche an das Hospital Spiritus Sancti zu haben;" so wie, daß nach 
§. 2 der Verträge den Wirthen die Stellen mit allen ihren Pertinenzien an Ge- 
baüden, Gärten, Wiesen, Wöhrden, Vieh, Acker- und Wirthschafts-Geräth über
lassen waren, ohne daß einer Holzung hierbei irgend Erwähnung geschieht. Es 
erscheint hiernach zweifelhaft, ob den Golnowschen Bauern ein Anspruch auf 
das Eigenthum der Ärschen Forsten nach ihren Verträgen überhaupt hat übereignet 
werden sollen, da die Verträge nur über Servitute lauten; allein es kann dieser 
Zweifel auf sich beruhen, da die Golnowschen Gutsherrschaften ihre event. Ansprüche 
auf die Hufenschlagsheide ihren Bauern überlassen haben, woraus folgt, daß sie bei 
dem vorliegenden Prozesse ihren Bauern nur Assistenz geleistet und lediglich in dieser 
Eigenschaft zugezogen sind, da sie ein anderweitiges Jntereffe zur Sache nicht haben.

Es liegen nun aber Urkunden, welche direct über das Eigenthum des Stifts 
oder deren Zubehörigkeit zu den Höfen der Appellaten entscheiden, nicht vor. Die 
Fundationen des Marien- und Ottostifts zu Stettin, welche späterhin vereinigt 
wurden, und seitdem unter der alleinigen Benennung des Marienstifts vorkommen, 
so wie die geistlichen Institute zu Golnow haben etwa in der Mitte des 14. Jahr
hunderts Statt gehabt. Sie beruhen auf Donationen, vorzüglich der Pommerschen 
Herzöge Barnim und Otto. Die darüber erlassenen Urkunden liegen theils im 
Original, theils in uralten, in den Archiven der Institute aufbewahrt gewesenen 
Abschriften vor. An ihrer Autenticitüt ist nicht zu zweifeln. Es geht daraus indeß 
nicht mit Sicherheit hervor, welches bestimmte Grundareal und welche bestimmte 
Holzungen den Instituten verliehen waren. Die älteste Urkunde über M. geht bis 
auf den Monat September 1325 zurück; in derselben werden den Kaplänen Hein
rich und Gottfried von Golnow die Hälfte des Dorfes Marsdorf mit 30 mansis 
veraüßert: — noscant praesentos etc. dimidietatem villae mastorp dictae cum 
triginta mansis, lignis, pratis atque pascuis etc. justo venditionis titulo ad manus 
capellanorum nostrorum, - und werden ihnen von dem Herzoge Barnim zur 
Verherrlichung Gottes und zur ewigen Seeligkeit verliehen: — proprietatem man- 
sorum praescriptorum, tabernae, lignorum, pratorum, pascuorum, agrorum cul- 
tuorum et colendorum, molendinorum etc. cum omni iurisdictione de alto et de 
basso etc. — Es ist nicht klar, ob diese Verleihung zum Besten einer bestimmten 
Kirche oder Stiftung Statt gehabt hat und für welche, es geht indeß daraus her
vor, daß das Dorf M. *)  damals einen Umfang von 60 mansi (Hufen) gehabt 
haben muß, da die verliehenen 30 mansi als Hälfte des Dorfes angegeben werden. 
In einer Urkunde des Herzogs Otto vom Jahre 1340 wird erwähnt, daß Gottfried 
von Golnow bereits im Jahre 1326 dem Kloster der heiligen Maria in Jaßenitz 
15 mansos mit der halben Taverne im Dorfe Marsdorf — cum omnibus suis 

*) Der Name der Dorfs ist in dieser, wie auch in den meisten Urkunden des 14. Jahr
hundert, nicht Marsdorf, sondern Mastorp geschrieben.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 124
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pertinentiis, mericis (?)*)  lignis, silvis, nemoribus, pascuis, agris cultis et 
incultis, extirpatis et extirpandis, deciinis, etc. cum omni libertate seu falcultate 
jurisdictionis et districtus majoris et minoris de alto et basso etc. etc. — ge
schenkt habe. Diese Urkunde wird bestätigt und hinzugefügt: non obstante dona
tione proprietatis eorumdem quindecim mansorum domo sancti Spiritus in 
Golnow facta. — Die zuletzt gedachte Schenkung ist in dem Documente vom 
Jahre 1334 enthalten, in dem danach Gottfried von Golnow: — quindecim mansos 
in campo villae marstorff sitos et eisdem annexis videlicet demidia taberna etc. 
cum omnibus suis utilitatibus. libertatibus, fructibus, commodis, pertinentiis et 
obventionibus, cum agris cultis et colendis, pratis, pascuis, nemoribus, paludibus, 
lignis etc. etc. et omni jure de alto et basso, — an das St. Spiritus Hospital 
zu Golnow verschenkt.

*) Das hier stehende Fragezeichen beutet wol an, daß der Abfasser des Erkenntnisses 
dieses Wort sich nicht zu erklären gewußt hat. In der lateinischen Sprache der Urkunden 
ist merica — Kiefernwald, auch borra; (nemus — Eichenwald; silva — Buchenwald), 
gleichbedeutend mit „Heide", worunter im Nordöstlichen Deutschland jede Nadelholzwaldung, 
besonders von Pinus Sylvestris, verstanden wird; im nordwestlichen Deutschland dagegen sind 
Heiden die ausgedehnten, freiliegenden Erica- (Heidekraut-) Felder, auf deneu der frühere Wald 
verschwunden ist. — **) Man vergl. den Artikel: Milde Stiftungen. Der Abfasser des Er
kenntnisses hat den gtanten des fürstl. Küchenmeisters, den er Schwant schreibt, in der Urkunde 
nicht richtig gelesen. Man sehe S. 639.

Diese Urkunden insgesammt ergeben, daß von der Hälfte des Dorfs M. 
(30 mansi) ursprünglich 15 mansi an das Marienkloster und 15 mansi an das 
St. Spiritus Hospital und zwar überall zu gleichen Rechten mit Holzungen und 
Waldungen verliehen worden sind.

Was die übrige Hälfte von M. anlangt, so constirt nicht mit Sicherheit, wie 
und an wen die Verleihungen Statt gehabt haben und darüber disponirt worden 
ist. In der Urkunde des Bischofs Friedrich vom Jahre 1342 ist ein Privilegium 
des Herzogs Otto von demselben Jahre inserirt, in welchem zur Dotation der 
St. Nicolaikirche zu Damm — sex mansos campo villae mastorp adjacentes 
cum omnibus suis attinentiis etc. et utilitatibus in lignis, silvis etc. et nemoribus etc. 
ausgethan werden. Sodann in der deütschen Urkunde des Herzogs Barnim vom 
Jahre 1343: — „fünftin (15) Huven im Dorp zu Mastorp mit Pächter und mit 
Bede und mit allen Rechten und mit allem Holze vom Huventale" 
— dem Ottostifte zu Stettin verliehen. Es werden ferner in dem Do
cumente vom Jahre 1342 vom Herzoge Otto seinem Küchenmeister Heinrich 
Schwant und dessen Söhnen Arnold und Heinrich — quinque mansos campo 
villae Marstorp adjacentes cum jure imo et supremo ceterisque omnibus suis 
attinentiis — überwiesen und jene haben diese 5 mansi in der Urkunde von 1344 
dem Hospitale St. Spiritus zu Golnow übereignet; bei dieser Übereignung ist 
zugleich erwähnt, daß bereits Eckard Dunker und seine Söhne dem Hause St. 
Spiritus 16 mansi zu M. mit allen Gerechtsamen, namentlich cum nemoribus et 
lignis überwiesen hätten, und es wird über die gesammten 21 mansi und das s. g. 
Sastrowerfeld (6 Ruthenfeld) das Privilegium ertheilt**).

Alle diese Urkunden geben keine genaue Aufklärung darüber, zu welchen 
speciellen Antheilen das gesammte Dorf M. den streitenden Gutsherrschaften ur
sprünglich verliehen war; so viel indeß kann aus denselben entnommen werden, 
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daß jedem Theile die verliehenen mansi auch mit den dazu gehörigen Holzungen 
übereignet waren, da die Verleihungen — cum lignis, silvis et nemoribus verab
folgt worden sind. Es fehlt aber jede Aufklärung darüber, welche Holzungen 
gemeint waren, indem nur in der Urkunde für das Ottostift vom Jahre 1347 für 
die Lage der Holzungen eine schwache Andeütung vorkommt, wenn dort erwähnt 
wird — „des Holzes vom Huventalle und Viertheils von dem Hagenen" (worunter 
nach Barthold's Geschichte von Rügen und Pommern, 111. Band, Seite 310, ein 
uncultivirtes Waldgebiet zu verstehen ist), „das bei dem Dorfe liegt". — Ebenso 
wenig Auskunft hierüber bieten aber auch die Verleihungsbriefe der baüerlichen 
Wirthe dar; denn in denselben (soweit sie in den Legitimations-Acten gesammelt 
sind) werden die Höfe überall nur mit den von den Vorbesitzern benutzten Gebaüden, 
Landungen und Pertinentien verliehen, ohne daß hierbei der Holzungen und ins
besondere der Hufenschlagsheide gedacht wird. In den darüber ertheilten Annahme
briefen des Bauern Roel, Jacob Springstubbe und des Kossäten Frank vom 3. Ja
nuar 1801 und 22. April 1786 werden die gedachten Unterthanen des Stifts —" 
„als Wirthe und Wehrmänner in M. angenommen und bestellt, ihnen der Hof ihrer 
„Vorgänger mit der dazu belegenen Landung (Achterhofe), Obst-, Krautgarten und 
„Wiesen in ihren Grenzen und Mahlen, so wie sie ihre Vorfahren inne gehabt, 
„bewohnt und gebauet, oder von Rechtswegen thun können, überwiesen, — derge
stalt, daß sie diese Höfe mit der dazu gelegenen Landung nebst Pertinenzien be- 
„sitzen sollen." - Documente über die ursprüngliche Verleihung der Stellen sind 
nicht vorhanden, es ist daher mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß solche mit 
den erwähnten Annahmebriefen übereinstimmen, also über die Holzungen ebenfalls 
nichts enthalten. Die Verleihungen der Stellen gehen übrigens über die Besitzzeit 
der geistlichen Institute hinaus, da in den oben extrahirten Urkunden die Existenz 
der Stellen bereits vorausgesetzt wird.

Kann hiernach freilich nicht angenommen werden, daß aus den Urdocumenten 
über die Lage der den Gutsherrschaften verliehenen Holzungen etwas Bestimmtes 
hervorgehe, so geht doch jedenfalls daraus hervor, daß nur den Gutsherr
schaften und nicht den Stellenbesitzern überhaupt Holzungen verliehen 
waren, und daß zu M., außer den daselbst befindlichen 60 mansis (Hufen) über
haupt noch Holzungen vorhanden waren, indem in der Verleihung an das Ottostift 
vom Jahre 1347 des „Holzes vom Hufentalle" und des „Hagenen" erwähnt wird, 
woraus zugleich folgt, daß der Hagene, d. i. die uncultivirten Walddistrikte*),  mit 
baüerlichen Wirthen nicht besetzt waren. Wollte man daher aus den Urdocumenten 
eine Folgerung ziehen, so könnte dieselbe nur den Gutsherrschaften, nicht aber den 
baüerlichen Wirthen zu Gunsten kommen.

*) Diese Erklärung des Wortes Hagene trifft nicht zu; Hag, Hagen, im mittelalterlichen 
Deütsch Hagene, Pluralis Hagenen, bedeütet bekanntlich gerade das Gegentheil; eine Um- 
zaünung, besonders von lebendigem Holz, einen umzäunten Ort, daher die vielen Ortschaften, 
deren Flamen mit Hagen endigen; denn so viel als Buschholz, kleiner Wald, kurz: Hagene — 
Gehäge; wie Hufe eigentlich ein eingezaüntes Stück Ackerland ist, daher auch Hägerhufen: 
Was das Wort „Talle" zu bedeüten hat, ist dem Herausgeber des L. B. z. Z. nicht bekannt

124*

Auch die Matrikeln geben keine erhebliche Auskunft zur Sache. Am erheb
lichsten sind —
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1. Die Marien- und Otten-Stifts-Matrikel vom Jahre 1545. Bezüglich 
M.s befindet sich daselbst folgender Vermerk: — Marstorp. Dith Dorfe hörte dem 
Paedagogio mit aller gerechtigkeit, so vele Dath gerichte, kerkenlehn, Strassen
recht und allerley rechtsgewalt belanget, mit dem Schultengericht u vor 6 
hoven de pacht u vor 12 beselleten hoven de tehend etc. . . . dat paedagogen 
hätt zwischen Prettin und Golnow eine kienheyde, — und unter der Rubrik: 
Kirchenholzungen. fol. 225: — die Heyde zwischen wassmern und der Golnow- 
schen Heyde der Kihn genannt, zwei Eichhölzer bey Marsdorf.

2. Die Matrikel desselben Stifts vom Jahre 1632. In ihr wird der Bestand 
von M. auf 61 Hakenhufen angegeben und das Dorf folgender Art beschrieben: — 
„Marstorff. Inhalt M. fol. 103 gehört dies Dorf dem Stift mit aller Herrlichkeit 
und Gerechtigkeit, wie auch das Gericht, Kirchenlehn, Straßenrecht und allerlei 
Gerichtsgewalt, belangt mit dem Schulzengericht. Als aber wegen der Gerichts
gewalt von den Provisoren des heiligen Geistes von Golnow Streit erhoben und 
die Sache Anno 1610 vom Frstl. Hofgericht dergestalt verglichen, daß sie den Theil 
an der Jurisdiction, an Kirchenlehn, Kruggerechtigkeit und Holzungen aber 
durchaus nicht interessiren sollen; demnach wird auf solche Verträge nachgegangen". 
— Hiernächst wird der Besitzstand der 16 bäuerlichen Stellen aufgeführt, nebst den 
von denselben zu leistenden Prästationen. Über die Holzungen wird vermerkt: — 
„Marstorff. Allda hat die Kirche einen Ort Eichenholz, genannt das Kotzenbruch, 
danebst ein Ort Kienenholz nach der Glewitzschen Grenze wärts belegen, so auch 
anders aufgeschlagenes nutzbares junges Holz halten die Pauren vors 
Ihrige. Über das lieget noch ein Horst hart ans Dorf. Das gehört auch der 
Kirche."

3. Die Hufen-Matrikel vom Jahre 1628. Sie kündigt sich als Steüer- 
Matrikel derer Hufen und Haüser, auch anderer bisher steüerbaren Güter im Lande 
zu Pommern Fürstlicher Alten Stettinscher Regierung, an, — ist also als ein officielles 
und beweisendes Dokument zu erachten. Hier findet sich M. als Eigenthum von 
Golnow mit 34'/r Hufen und 8% Kossäten ohne Bezeichnung der Eigenthümer auf
geführt, und später mit 61 Hufen und 12 Kossäten. Es scheinen dies überhaupt 
nur die steüerbaren Ländereien zu sein. Die Holzungen werden darin nicht 
erwähnt.

4. Eine Matrikel des Marienstifts ohne Jahreszahl, welche aber wahrschein
lich um das Jahr 1680 —1700 verfaßt ist. Sie beschreibt den Hufenstand der 
baüerlichen Stellen und deren Prästation und enthält am Schluß folgende Bemer
kung: — „Holz und Weide 1398 Morgen. )  Unter Holzung ist specialiter be
griffen: 1) die Eichen, Kotzenbruch; 2) die Eichen, Fahrenholzbruch; 3) der Upstall; 
4) Jnkow, ein Eichen-, Espen- und Eschholz; 5) ein Hasseibruch, worin Eichen und 
Haffeln; 6) Disperie, ein Ellerbruch, theils mit Eichen vermenget.

*

5. Die Flemmingsche Matrikel vom Jahre 1709. In ihr werden sämmt
liche Stellen von M., sowol die des Marienstifts, wie die Golnowschen Antheils 
mit ihrem Grundareale und den Leistungen davon aufgeführt. Auch hier constirt 
über die Holzungen der baüerlichen Wirthe nichts. Das ganze M.sche Feld wird 

*) Es ist darin zu erinnern, daß diese 1398 Mg. Pommersches Maaß ist, s. oben, 
S. 962, Note 53.



Die Marienstifts-Forsten bei Marsdorf. 989

nach der Königlichen Landesvermessung in sich in kultivirtem Acker auf 845 Mg. 
60 Ruthen angegeben*)  und die Holzungen sind specificirt, wie in der Matrikel 
ad 4. Endlich kommt noch —

*) Die schwedische Vermessung von 1634 ist gemeint. Die Größe des Ackerlandes in 
Pommerschem Maaß ausgedrückt, ins Preußische Maaß verwandelt, stellt sich die Größe auf 
2168 Mg. loo Ruthen. — **) Pommerscheö Maaß, welches so eben auf Preußisches Maaß 
reducirt. ist. — •*•) Das Erkenntniß hat nur das Pommersche Maaß; die Verwandlung 
dieses Maaßes ins Preußische Flächenmaaß fügt der Herausgeber des L B. hinzu. — i) Es
ist selbstverständlich die Kiefer, Pinus sylvestris, gemeint, die man in Pommern Fichten, oder
auch Tannen zu nennen pflegt.

6. Die Vorpommersche Landes-Matrikel vom Jahre 1739 in Erwägung, 
nach welcher der contribuable Marienstifts-Antheil von M. 14 Landhufen 16 M. 
20050/i83 Ruthe und der Golnowsche Antheil 7 Landhufen 19 Mg. 7535/244 Ruthe 
beträgt. Indeß auch diese offizielle Matrikel gibt über die Holzantheile des Ma- 
rienstifts oder des Golnowschen Antheils, resp, der bäuerlichen Stellen, keine Auskunft-

Wichtig ist bezüglich aller dieser Matrikeln nur der Umstand, daß in derselben 
specielle Holzungen des Stifts, auch Kiehnholzungen aufgeführt werden uub daß in 
der Matrikel vom Jahre 1632 sich der Vermerk vorfindet, daß die Bauern anderes, 
junges aufgeschlagenes Holz für das ihrige halten. Ganz unglaubwürdig dagegen 
können die Stifts-Matrikeln nicht erachtet werden, da nicht zu erwarten steht, daß 
die Stiftsbeamten, welche die Matrikeln conscribirt hatten und die bei der Sache 
nicht im Mindesten betheiligt sein konnten, factisch unrichtige Data geliefert haben 
sollten, dem so gar der zuletzt erwähnte Vermerk entgegensteht. Wollte man hier
nach ein Resultat aus den Matrikeln ziehen, so würde auch dies eher zu Gunsten 
des Marienstifts sprechen, da dieses bestimmt wenigstens als Eigenthümer des größ
ten Theils der Holzungen erachtet werden müßte.

An diese Matrikeln schließt sich die — „Geometrische Ausmessung des an dem 
„Golnowschen Territorio belegenen Stifts-Kirchen-Dorfs Marsdorf, so wie dasselbe 
„bei der Königlichen Vermeffung Anno 1634 befunden worden und in dem darüber 
„verfaßten Calculo zu ersehen," — vom Jahre 1694 an. Danach umfaßt der in 
3 Schläge getheilte Acker von 9)L 845 Mg. 60 Ruthen**),  das Wiesen - Terrain 
28 Mg. 180 Ruth, und der Holzbestand 1398 Mg., wie er in der Matrikel ad 4 
angegeben wird. Unter dem Holze und der Weide werden aufgeführt: ***)

Pomm. Mg. Preuß. Mg.
1. Tannen und Tangerholz f) von einem heidereichen Grunde 805 2065. 74
2. Birkenholz, von einem guten Grasgrunde 146 374.107
3. Eine Menge von Eichen, Birken und Espen, von grasreich. Gr. 84 215. 93
4. Dieporie, ein Ellerbruch, theils mit Eichen vermengt, desgl. 60 153.170
5. Moräste und ein Soll, ziemlich grastüchtige 14 35.166
6. Upstall, ein schön Eichen-, Espen- und Eschenholz . 20 51. 57
7. Cossenbruch, ein schön Eichen- und Eschenholz 110 285. 41
8. Fahrenhorst, ein schön Eichen- und Büchenholz 43 110. 59
9. Jnkow, ein schön Eichen-, Eschen- und Espenholz . 40 102.113

10. Hasselbruch, ein Eichen- und Hasselholz 10 25.118
11. (Sine am Dorfe telegene reine Weide von festem Grunde 36 92. 96

1398 3586.161

Über das Eigenthum aller dieser Holzungen 
Register nichts; jedoch nimmt dasselbe überall auf 

constirt aus den: Vermeffungs- 
eine Karte des Andreas Jern-
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stein vom Jahre 1694 Bezug, welche der Vermesiung zum Grunde gelegt war und 
auf welcher die erwähnten Holzstücke örtlich verzeichnet sind. Diese Karte liegt vor, 
ist anerkannt und es muß angenommen werden, daß die dort verzeichnete Localität 
im Wesentlichen ihrer Lage und dem Umfange nach bereits im Jahre 1634 bestan
den habe, da dieser geometrischen Veranlassung die Königliche Vermessung vom 
Jahre 1634 zur Grundlage diente. Es ergiebt sich daraus aber gleichfalls, daß 
die streitige Heide den Namen „Hufenschlagsheide" damals noch nicht geführt 
hat, da er gebraucht sein würde, wenn er schon existirt hätte.

Vergleicht man diese Karte mit der von dem Conducteur Schmidt im Jahre 
1840 neü angefertigten, so ergeben sich wesentlich verschiedene Resultate, indem da
nach feststeht, daß im Jahre 1694 (also auch 1634) urbar gewesenes Land seitdem 
Forstland geworden ist und umgekehrt, daß von dem damaligen Forstlande bestimmte 
Theile im kultivirten Acker umgewandelt sind. Nach der Berechnung des Geome
ters Schmidt haben sich in den M.schen Holzungen bei 1262 Mg. 30 Ruth, der
artige Spuren der frühern Beackerimg und Kultivirung vorgefunden. Diese Be
rechnung ist in zweiter Instanz der Revision durch neüe Sachverständige unterwor
fen worden, und Parteien waren dahin einverstanden, daß von biefem Areale noch 
ein Betrag von 86 Mg. in Abzug komme, bezüglich deren die Revision ein an
deres Resultat erzielt hatte. Es ist daher angenommen, daß sich nur bei 1176 
Mg. 30 Ruth, solche Spuren vorfinden. Das Marienstift zieht diesen Betrag von 
demjenigen Theile der M.schen Holzungen, in welchen Kultur - Spuren nicht vor
handen sind, incl. des Fahrenholzes und des Kotzenbruchs, und die sich auf 1435 
Mg. 21 Ruth, belaufen, ab, und gelangt danach zu dem Resultate, daß ihm noch 
an Holzungen der Betrag von 2611 Mg. 51 Ruth, gebühre, wie es diesen Anspruch 
ursprünglich in der Verhandlung vom 11. April 1842 formirt und örtlich näher 
spécifiât hatte.

Was nun der fernern Beweis für das Eigenthum der streitigen Hufenschlags- 
heide anlangt, so ist vorweg zu erwähnen, daß der Name dafür nicht maßgebend 
fein kann, da derselbe sowol daher seinen Ursprung haben kann, daß die Heide an 
den Hufenschlägen belegen ist, wie auch daher, daß solche auf dem Hufenschlage 
ausgewachsen war, auch hinzukommt, daß dieser Name erst neuern Ursprungs ist, 
indem er in dem Schwedischen Vermessungsregister von 1694 noch nicht vorkommt. 
Auch können sich die Appellaten auf die Ausführungen in „Brüggemann's Be
schreibung Pommern I, 226." nicht berufen, da die Quelle der Wissenschaft, aus 
welcher Brüggemann geschöpft hat, nicht vorliegt, daher seine (bereits im ersten Er
kenntniß angeführte) Behauptung nichts als eine persönliche Ansicht involvirt, auch 
kaum anzunehmen ist, daß der Verfasser jenes Werks aus anderen Quellen geschöpft 
habe, als diejenigen sind, welche in dem gegenwärtigen Prozeße vorliegen.

Es ist nicht zweifelhaft, daß für den Fall, daß das Eigenthum des Marien- 
ftifts an der Hufenschlagsheide nicht erwiesen werden, vielmehr der Beweis des 
Gegentheils von den Appellaten dargethan sein sollte, den baüerlichen Wirthen des 
Marienstifts 2/s und den baüerlichen Wirthen des Goluowschen Antheils Vs von 
derselben zu überweisen, da die Appellaten in dieser Art der Theilung einverstan
den sind, auch sämmtliche vorgelegte Urkunden, und namentlich die Decision des 
Herzogs Philipp II. vom 27. September 1610, unzweideütig ergeben, daß das Theilungs
verhältniß beider Gutsherrschaften an M. von jeher in dieser Art anerkannt worden ist. 
Beide Theile haben sich zum Erweise ihres Rechts, außer den oben angeführten Doku
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menten, wesentlich noch auf ältere Verhandlungen und Erkenntnisse bezogen. Da
hin gehört —

1. Eine Verhandlung vom 28. März 1609. Sie ist aus dem Vogteigedinge 
vom 12. Oktober 1608 entstanden, in welchem dem Schulzen und der Gemeinde 
ernstlich auferlegt und verboten wird: — „daß sich keiner an obgedachte beider 
Orter harten Holzes (ein ziemlicher Ort Ellernholz in dem Kirchenholze hart hinter 
dem Dorfe und ein guter Ort Kiehnholz nach Glewitzwärts) sowol auch anderen 
der Kirchenholzungen nicht angreifen oder ein einig Stück abhauen soll, wofern es 
geschieht, soll derjenige, so darüber betroffen oder namkundig wird, mit 25 Thlr. 
Strafe an St. Marienkirche unnachlässig zu erlegen verfallen sein, oder sonsten am 
Leibe mit Gefängniß bestraft werden." — In diesen Befehl und die Anordnung 
des Stifts, wonach die Aufsicht über die Holzungen beni Heideknecht zu Jhnaburg 
übertragen wurde, wollten sich die Bauern nicht fügen, sie protestirten dagegen und 
bemerkten, daß sie wol das Kirchenholz respectiren wollten, sich dagegen des Ellern
holzes und Kiehnholzes nicht entrathen könnten, da sie sich seit den ältesten Zeiten 
im Besitze deffelben befunden auch das Kiehnholz auf ihrem eigenen Hufenschlage 
aufgewachsen sei. In der gedachten Verhandlung vom Jahre 1609 macht nun das 
Stift den Anspruch, — „daß Grund und Boden, soweit sich das M.sche Feld er
strecke, ihm ohne Widersprechen zustünde, daher unzweiflich folgen würde, daß auch 
alles Holz der Kirche gehöre. Ob sie wol vor dieser Zeit gemeint, daß sie über 
das Kiehnholz Glewitzwärts belegen, die Botmäßigkeit hätten und nach ihrem Ge
fallen daraus gehauen, so könnte sich die Kirche keinesweges solcher Herrlichkeit be
geben, sondern es solle vielmehr die Kirche und nicht sie Herren sein, das Holz 
solle auch nicht zu des Gemeines Besten sein und bleiben, aber wenn ihnen etwas 
nöthig, sollten sie solches bei der Herrschaft suchen, es wolle sich auch die Kirche 
vorbehalten, wenn ihr etwas nöthig, dasselbe heraus hauen zu lassen. Das Ellern
holz anlangend, welches hart hinter dem Dorfe mitten in der Kirche mit Eichholz 
belegen, ob es wol von ihnen gehägt worden, so müßten sie doch bekennen, daß 
dasselbe ohne Mittel auch der Kirche zustände und da sie dessen genießen wollten, 
müßten sie solches bittlich bei der Herrschaft suchen. Weil sie aber in ihrer Suplik 
angegeben, daß ihnen dasselbe jetzt und künftig zu allerhand Nutzholz dienstlich 
würde, so wollte man es so genau mit ihnen nicht nehmen und dasselbe ihnen zu 
jeder Zeit zu gebrauchen gestatten und nachgeben, aber mit dem Beding, daß sie 
für diese Vergünstigung sie und alle ihre Nachkommen zu ewigen Zeiten jährlich 
der Kirche 40 Faden Holz aus der Kirchenheide anfahren sollten." — Demnächst 
eingigten sich die Parteien dahin: — „Das Ellernholz (welches im Kirchenholze 
stand) begehren die Bauern nicht anders, als auf Bitte, erklären sich auch bereit, 
die verlangten Holzfuhren zu leisten, wenn ihnen eine Tonne Stettinisch Bier jedes
mal dafür verehrt werde;" und wegen des Kiehnholzes Glewitzwärts wurde an
geordnet: — „daß der Schulze die Aufsicht haben soll und wenn Jeniand Etwas 
benöthiget, soll ihm der Schulze auf Befehlig der Herren, was ihm bewilligt wird, 
anweisen." — Der erste Richter folgert aus dieser Verhandlung, daß das Stift den 
Besitz der Bauern anerkennt und sich bezüglich der Holzungen nur das Oberauf
sichtsrecht reservirt habe, weil es diese Aufsicht dem Schulzen übertragen und den 
Vorbehalt, zu seinem eigenen Besten Holz zu schlagen, nicht wiederholt habe. Dieser 
Ansicht kann indessen nicht beigepflichtet werden. Denn die baüerlichen Wirthe 
waren damals Leibeigene, sie standen in einem rein lassitischen Verhältniß, und 
hatten kein erbliches Recht an ihren Höfen — wie das oben allegirte Vorerkennt-



992 Der Ncmgarder Kreis.

niß dokumentirt. — Das Stift war mithin unbestritten voller Eigenthümer der 
bäuerlichen Stellen, und wenn es darüber, sowie über die Forsten v. M. disponirte, 
so geschah dies in seiner Eigenschaft als Eigenthümer. Es kann daher seine Aus- 
lassung nicht weiter ausgedehnt werden und da es in der Verhandlung selbst den bäuer
lichen Wirthen weder ein Eigenthum, noch auch ein Besitzrecht, bezüglich der Holzungen, 
zugesteht, so waren die Concessionen, welche es gemacht hatte, ganz precäre Rechte, 
welche, wenn die baüerlichen Wirthe Eigenthümer ihrer Stellen gewesen wären, die 
Natur von Servituten an sich tragen würden. Es kann daher hier von einem Zu- 
geständniß jener Befugnisse, den Bauern gegenüber, nicht die Rede sein, zumal das 
Stift in der Verhandlung sein Recht als Eigenthümer und Herrschaft über die 
Forsten ausdrücklich gewahrt hatte. Es ist daher auch die Annahme, daß das Stift, 
wenn es an Stelle des Heideknechts zu Jhnaburg den Schulzen von M. als Auf
seher über die Forst bestellte, sich nur das Oberaufsichtsrecht vorbehalten habe, 
völlig unbegründet, und dies um so mehr, als nach dem Schluß der Verhandlung 
die Bewilligung des Holzes für die einzelnen Interessenten besonders von der Ge
nehmigung des Stifts abhängig gemacht war. In diejer Verhandlung hat hiernach 
das Stift sich seiner Eigenthumsrechte nicht begeben, vielmehr solche ausdrücklich 
gewahrt, und es läßt sich daraus nur folgern, daß das Stift den baüerlichen Wir- 
then lediglich ein bestimmtes Holzrecht auf die Ellern- und Kiehnforsten, und nichts 
weiter, habe concediren wollen. Dies geht auch unzweideütig —

2. aus dem Vergleiche vom 21. April 1625 hervor, auf welchen das Marien- 
stift mit Recht ein großes Gewicht legt. Es hatten sich nämlich zwischen dem Stift 
und den Golnowschen Bauern von M. Streitigkeiten, bezüglich von 12 Eichen, 
welche von beiden Seiten in dem M.schen Eichholze gefällt waren, erhoben. 
Zur Schlichtung dieser Streitigkeiten war eine Commission ernannt und diese brachte 
unterm 21. April 1625 folgenden Vergleich zu Stande: - „Kurze Punctation, 
welchergestalt und auf wasmaßen von dem Fürstl. Schloßhauptmann und Kammer- 
rathe und Dr. Johann Schmallenberg, Fürstl. Hofrath, dre entstandenen Irrungen 
zwischen den Herren Capitularien und Marienstiftskirche und fürstl. Pädogojio im 
Alten Stettin an Einem, so dem Bürgermeister und Rath, auch Provisoren der 
Kirchen und Hospital zu Golnow anderen Theils wegen der M.schen Holzung und 
darin 12 abgehauenen und niedergefällten Eichen vermittelst göttlicher Verleihung 
in Güte componirt und gänzlich gehoben worden: — 1) Anfänglich, weil aus den 
Kirchenmatrikeln, Registers und anderen Urkunden befunden worden, daß die Stifts
kirche zu St. Marien vor undenklichen Jahren her in quieta possesione vorbe
nannter Holzung gewesen. Als haben provisores der Kirchen und Hospitals in 
Golnow nicht allein solchen posses ihnen zugestanden, besonderen auch auf fleißiger 
gepflogener Verhandlung sich aller An- und Zusprache ratione petitorii, so ihnen 
irgend competiren möchte, zur'Verhütung mehrerer Weitläuftigkeit und kostbaren 
Rechtsstreit begeben und renunciiret. 2) Und soll hinführo das dominium cum 
possesione über Alles, sowol Eichen, Kiehnen, als Ellernholzes den Herren Capi
talaren ohne alle Ein- und Widerrede verbleiben. 3) Dagegen haben sich die 
Herren Capitulares aus gutem Willen freündlich und zur Erhaltung guter nachbar
licher Correspondenz erkläret und anerboten, weil es zur Erbauung der abgebrann
ten Kirche zu Golnow angewendet werden soll, nicht allein 9 Stücke von den ge
fällten 12 Baümen den provisores des Hospitals verabfolgen zu lassen, besonders 
annoch 4 Baüme, so ihnen alsfort angewiesen werden, zu verstehen. 4) Nächst 
diesem sind die Herren Capitulares des guten Anerbietens, wenn sich die Bauern 
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im Dorfe M. der von den Herren Capitularen Anno 1609 gemachten Verordnung 
wegen des Ellerstrauchs gemäß verhalten werden, solches Holz ihnen zu ihrer Noth
durft gebrauchen zu lassen. 5) Damit auch die Mästung den Einwohnern des Dor
fes verbleiben möge, als haben mehr gedachte Herren Capitulares sich freundlich 
resolviret, hinführo die Holzung durch ihre Unterthanen nicht zu verwüsten, oder 
etwas darauf zu verkaufen lassen, besonders nur dasselbe zu ihrem und ihrer Kirche 
Nothdurst zu gebrauchen. 6) Da auch ferner inskünftige die provisores des Ho
spitals zu Golnow, zur Erbauung desselben, wie auch deren Unterthanen im Dorfe 
M. etwas nöthig hätten, und solches in Augenschein also befunden würde, soll ihnen 
aus gutem Willen, wo die Herren Capitulares gebührlich darum ersuchet worden, 
aus solcher Eichen- und Kiehnholzung etwas zu ihrer Nothdurft alsdann überlassen 
und gefolget werden, doch wollen die Herren Capitulares ausdrücklich bedinget ha
ben, daß sothane vergünstigte Holzung nicht, wie da bevor geschüret, verkauft und 
andererweiß veraüßert werde. 7) Die 13 gehauenen Blöcke im Kiehnenholz anlan
gend, sollen dieselben zwarte also verbleiben, aber hinführo auch im Fall, da sie 
gleich abgehen, sollen keine mehr gehauen werden."

Dieser Vergleich ist offenbar entscheidend über das Eigenthums-Verhältniß 
sämmtlicher Forsten zu M., soweit er das Marienstist, gegenüber der Golnowschen 
Gutsherrschaft anlangt. Appellaten sind zwar der Meinung, daß dieser Vergleich 
nur und lediglich das Gehäge zu M. (das Kotzenbruch und die Fahrenhorst) be
treffe, den Streit über die anderen Holzungen daselbst aber noch offen lasse und 
judex a quo ist dieser Ansicht beigetreten, indem er hauptsächlich auf die Veran
lassung zu dem Vergleiche und auf den Unistand, daß das Marienstift hierbei aus
drücklich einen Unterschied zwischen dem Holze in seinen terminis und dem auf 
dem Hufenschlage der Bauern gemacht habe. Allein es erscheint diese Ausführung 
nicht begründet. Zuvörderst nämlich waltet kein Grund zu der Annahme ob, daß 
die Parteien damals nur über das Eichholz (Kotzenbruch und Fahrenhorst) haben 
parisciren wollen, da in dem Vergleiche von Holzungen überhaupt die Rede ist, 
und sowol über das Eichen-, wie das Ellern- und Kiehnholz verhandelt wird, auch 
aus den Urkunden von 1343 und 1347 und der Matrikel vom Jahre 1545 constirt, 
daß das Marienstift damals Holz aller Art und sogar theilweise den „Hagen", 
das unkultivirte Waldland, besaß.*)  Es ist auch augenscheinlich, daß durch den 
Vergleich sämmtliche Streitigkeiten über die Holzungen haben beseitigt werden 
sollen, da nur so der Zweck desselben erfüllt werden konnte. Eine Einschränkung 
desselben auf das s. g. Gehäge ist darin weder verordnet, noch auch anzunehmen, 
da damals der Ausdruck „Gehäge" in den Urkunden noch gar nicht gebraucht war, 
dieser auch so willkürlich ist, daß daraus eine Folgerung nicht würde gezogen 
werden können. Der Magistrat zu Golnow scheint ursprünglich einen solchen Un
terschied auch gar nicht gemacht zu haben, denn nachdem er in einem spätern 
Schreiben, de praes. den 4. Mai 1766, bei dem Stift darüber Beschwerde geführt, 
daß seinen Bauern, ohnerachtet sie sich der Ordnung gemäß bei deut Stiftsförster 
gemeldet, gewisse Nutzhölzer versagt seien, und der Stifts-Administrator darauf 
unterm 7 ejusd. erwidert hatte: daß die Bauern nach dem qu. Vergleiche und 
einem vorhergegangenen Judicat vom 24. Mai 1708, auf solches Holz keinen An
spruch hätten, vielmehr sämmtliche Holzungen von M. dein Stifte proprio jure als 
Eigenthum zugehörten, erklärte der Magistrat unterm 10 ejusd., daß es bezüglich des

*) Ist der Hagen von damals nicht gleichbedeutend mit dem spätern Gehäge?
Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. V. " 125
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Holzes beim Alten verbleiben möge, und er bäte nur, nach §. 6 des Transacts den 
Hospitals- und Kirchenbauern das nothdürftigste und nach der Ordnung gebetene 
Holz gefälligst zu verabfolgen und er nichts verlange, als was in dem Vergleiche 
beliebt worden. Es leuchtet ein, daß der Magistrat hierbei überall von der Vor
aussetzung ausging, daß ihm selbst kein Eigenthum am Holze zustand, wie er dies 
auch neuerdings dadurch ausgesprochen hat, daß er seinen Bauern bei der Erbzins- 
Verleihung ihrer Stellen, wie der Vertrag vom 10. August 1795 ergibt, nicht etwa 
das Eigenthum von V» der M.schen Holzungen, sondern nur die darauf haftende 
Brenn- und Bauholz-Berechtigung nach Maßgabe der mit dem Marienstifte darüber 
geschlossenen alten Verträge und der darüber ergangenen Erkenntnisse mit über
eignet hat. Die Richtigkeit dieser Ansicht findet auch in Folgendem ihre Bestätigung:

Bereits im Jahre 1634 waren neüe Streitigkeiten über die Rechte an den 
Holzungen entstanden. Seitens der Golnowschen Interessenten waren 3 Eichen 
gefällt worden, und wurde auf Antrag des Marienstifts dieserhalb ein Mandat 
unterm 19. Juni 1634 erlassen, nach welchem die Provisoren des Hospitals zu 
Golnow an die Aufrechthaltung der Punctation vom 21. April 1625 erinnert 
werden, ihnen jede Turbation untersagt und aufgegeben wird, des gefällten Holzes 
sich nicht anzumaßen. Die Provisoren baten hiernächst in dein Schreiben vom 
15. April 1635 das Stift um Vergönung und Verabfolgung der Hölzer aus den 
M.schen Holzungen, da solche zum Kirchenbau gebraucht würden.

Auch hierdurch wird das Eigenthum des Stifts an sämmtlichen Holzungen 
von M. indirekt anerkannt. Ähnliche Anerkenntnisse finden sich in den Golnower 
Magistrats-Schreiben vom 20. März und 19. April 1639 vor, in welchen die 
Bürger von Golnow ermahnt werden, sich kein Holz in den M.schen Forsten ohne 
Vorwissen des Stifts anzumaßen. Entscheidend tritt aber —

3. das spätere Judicat, de publ. den 25. Sept. 1767 hervor. Es war 
nämlich damals den Provisoren zu Golnow das geforderte Eichholz zu Sohlen 
und Schwellen aus dem Gehäge zu M für 3 abgebrannte Bauern der St. Catha- 
rinenkirche und des Hospitals verweigert worden; die Bauern fällten sich hierauf 
das Holz selbst und dies gab Anlaß zu dem Prozesse, in welchem erkannt wurde: 
„daß der Vergleich vom 26. April 1625 für richtig anzunehmen und Kläger nomine 
der Marienstiftskirche auch ferner bei dem Eigenthumsrecht und dem Besitz der 
gesammten Holzung zu schützen, denen unter Beklagten gehörigen Bauern und 
Einwohnern auch alles eigenmächtige Holzen bei empfindlicher Leibesstrase, außer 
der Ersetzung des Schadens, zu untersagen und selbige schuldig zu erkenne,!, das 
eigenmächtig geschlagene Holz nach der Königl. Forsttaxe, wenn Kläger zuvörderst 
wie ihm zu thun obliegt, das Quantum gehörig bescheinigt hat, zu bezahlen, Kläger 
sich aber auch ratione futuri nicht entziehen könne, den beklagten Unterthanen 
Ellernholz zu ihrer Nothdurft anzuweisen, auch sie an der Mast nach Vorschrift 
des protocolli vom 21. 1761 (?) — 1701 — participiren zu lassen, ihnen auch bei 
vorkommenden Bauten auf gebührende Requisition, einen Beitrag an Eichen- und 
Kiehnenholz zu thun, welcher hiermit zur Vermeidung künftiger Irrungen auf V» 
des nach einer vorhergegangenen Untersuchung erforderten quanti ex aequo et bono 
festgesetzt wird; die Kosten werden compensirt." — Es leüchtet ein, daß in diesem 
zwischen dem Marienstifte und den Provisoren und Jnspectoren der St. Catha- 
rinenkirche und des heil. Geist-Hospitals zu Golnow geschwebten Prozesse über das 
Eigenthum der gesammten Holzungen zu M. entschieden ist, denn in den Gründen 
dieses von der Pommerschen und Kaminschen Regierung ergangenen Urtels wird 
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ausgeführt: daß das dominium solitarium des Marienstifts in Absicht des ge
jammten Holzes nach §. 2 des Vergleichs von 1625 außer Zweifel stehe und da
gegen so wenig die Concession von 1334 als praescriptio angeführt werden könne, 
da die erstem durch den nachher getroffenen Vergleich in allen Fällen derogiret 
worden und bei der letztem die Facta der Bauern als illicita keine Proscription 
bewirken können und Verklagte selbst, wenn ihnen auch wider den Vergleich bona 
fides beigelegt werden könnte, nach ihrem Anschreiben vom 4, 10. Mai, 26. Sept, 
und 18. Oct. pr. nicht einmal animum praescribendi gehabt haben. — Diese 
Entscheidung wurde durch das zweite Erkenntniß vorn 10. September 1768 und 
das Révisions-Erkenntniß vom 1. Mai 1769 bestätigt. . . . Rach den vorliegenden 
Prozeßschriften handelte es sich bei diesem Rechtsstreite recht eigentlich um das 
Eigenthum der gesummten Holzungen von M. und die wesentlichsten Differenzen 
hatten gerade darauf Bezug. Wenn daher in den Entscheidungen ausgeführt wird, 
daß die Golnower Interessenten sich nicht einmal aus ihre alte Concession berufen 
könnten, da solche durch den Vergleich vom Jahre 1625 absorbirt sei und der 
Tenor der Entscheidung dem Marienstifte geradehin das Eigenthum und den Besitz 
der gestimmten Holzung zuspricht, so ist es einleüchtend, daß schon diese Entscheidung 
rem judicatam unter den Parteien bildet. Es kann dagegen auch nicht eingewendet 
werden, daß dieses Urtel nur Das bestätige, was der Vergleich von 1625 fest
stelle und dieser sich nur auf das Gehäge beziehe, b. h. auf den Kotzenbruch und 
den Fahrenhorst, nicht aber auf das Kiehnholz, resp, die s. g. Hufenschlagsheide. 
Denn theils hatten gerade die Provisoren von Golnow den Vergleich selbst ange
fochten und ihre dagegen erhobenen Einwendungen sind unbegründet befunden 
worden, theils kann es auch nicht für richtig angesehen werden, daß der Vergleich 
vom Jahre 1625 sich nur auf das Kotzenbruch und die Fahrenhorst, nicht aber 
auf das Kiehnholz beziehe. Es geht nämlich aus den älteren Urkunveil und Ma
trikeln, wie sie oben angegeben sind, hervor, daß im Jahre 1625 bereits Kiehnholz 
bei M. vorhanden war; wenn somit im §. 2 des Vergleichs vom 21. April 1625 
disponirt wird: — „daß dem Marienstift hinführo über Alles, sowol Eichen-, 
Kiehnen, als Ellernholz das dominium cum possessione ohne alle Ein- und Wider
rede verbleiben solle;" — so folgt auch daraus, daß darunter nicht blos das 
Eichenholz in dem Kotzenbruch und der Fahrenhorst, sondern auch alles Übrige, 
sowol Ellern-, wie Kiehnholz, darunter begriffen war und dies um so mehr, als 
nach dem Vergleiche gerade über derartige anderweitige Hölzer disponirt war, 
folglich auch dergleichen vorhanden sein mußten. Hiergegen kann auch die Be
hauptung der Appellaten, daß im Jahre 1625 in dem gedachten Gehäge auch 
Kiehnholz befindlich gewesen sei, nicht aufkommen, da iii Folge der Okular-Jnspection 
resp, des Gutachtens der in zweiter Instanz abgehörten Sachverständigen, Ober
förster v. Davier und Förster Colell, beide Forsttheile wahrscheinlich nie Kiehnholz 
enthalten haben, auch der 82jährige Zeüge, Hirte Knaak, welcher in 9)i. geboren 
ist, bekundet, daß zur Zeit seiner frühen Jugend auf beiden Waldtheilen nur 
Eichen und Buchen gestanden hätten, auch sonst ein Beweis für die Behauptung 
der Appellaten nicht geführt ist; endlich aber noch Hinzutritt, daß das Marienstift 
aus beiden Forstflächen allein diejenigen Holzbedürfnisse nicht würde befriedigen 
können, welche es in dem Vergleiche von 1625 (an Brenn- und Bauholz der 
Bauern) übernommen hatte, wie dies aus der Vernehmung der Sachverständigen 
hervorgeht und daraus constirt —

4. daß Appellaten in der Verhandlung von: 30. August 1854 selbst zugegeben 
125  *
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haben, daß der Bau- und Brennholzbedarf allein aus der Fahrenhorst und dem 
Kotzenbruch niemals zu bestreiten gewesen, daß vielmehr zur Aushülfe andere 
Theile der Marienstiftsforsten (excl. der Hufenschlagsheide) dazu verwandt worden 
feien; woraus überall folgt, daß der Vergleich von 1625 unbedenklich auch andere 
Forstflächen, als das s. g. Gehäge, zum Gegenstand gehabt haben müsse. Es muß 
somit angenommen werden, daß der Eigentbumsstreit über die gesummten M.schen 
Holzungen schon durch das Erkenntniß vom 25. Sept. 1767 seine Entscheidung 
gefunden hat und wenn diese Entscheidung auch nur zwischen den Vertretern des 
Marienstifts und den Instituten in Golnow ergangen war, so trifft sie doch auch 
die bäuerlichen Grundbesitzer mit, da damals jene Institute als Grundherrschaften 
alleinige Eigenthümer der bäuerlichen Stellen waren, ein Prozeß über das Eigen
thum der Holzungen daher nur zwischen ihnen Statt finden konnte, und die Stel
lenbesitzer, als nicht erbliche Lassiten, alles das wider sich gelten lassen mußten, 
was von den Eigenthümern selbst verhandelt worden war. Die Entscheidung ist 
aber auch um deswillen wichtig, weil die Institute zu Golnow in dem Prozesie 
u. a. die Behauptung aufgestellt hatten: — „daß vor dem 30jährigen Kriege das 
Allermehrste in Pommern tragbarer Acker gewesen und nur in solcher Zeit Felder 
und Hufen mit Holz bewachsen, daher nichts Ungerechteres könnte erdacht werden, 
als wenn ein Dorf Jntereffente sich jetzo alle Holzungen allein anmaßen dürfe, 
weil solchen Falls ihm der 30jährige Krieg zum lucro dienen würde rc.; - daß 
ferner die Bauern ipso jure an denen Holzungen, welche rata mansorum sind, 
berechtigt sind, und dieselben sich in einem Besitz seit undenklichen Jahren befin
den rc., — daß auf den Bauerhufen aufwachsene Eichen vorhanden seien rc., daß 
in dem s. g. Gehäge starkes Fichten-Bauholz gar nicht mehr existire; - daß die 
Holzung ein Theil der Bauerhufen sei, daß solche von ihnen pro rata mansorum 
versteuert werde und falls die Holzung nicht da wäre, die Bauerhufen weiter 
gehen würden. — In dem Revisionsberichte vom 9. Nov. 1768 erklären dieselben 
insbesondere: — „Wäre das Holz nicht da, so extendirte sich der Acker weiter und 
unserer Bauern Acker wäre alsdann auch pro tertia parte mehr. So viel also an 
Holz ausgewachsen, ist vom Acker abgegangen, unsere Bauern haben so viel, als 
Holz ausgewachsen, am Acker auf */ 3 verloren, daß solcher Abgang des Ackers 
Gegnern durch das Holz zu Theil werden sollen, ist mit keiner ration zu behaupten. 
Der in Pommern entstandene 30jährige Krieg hat besonders verursacht, daß ganze 
Felder mit Holz bewachsen, weil die Bauern theils verjagt, theils ausgestorben 
und darüber der Acker uncultivirt geblieben. Solches hat die Dorfschaften ins
gemein und darin eine jede pro sua parte betroffen. Es haben sich auch im vori
gen Seculo hier und da Dorfschaften vereiniget, einige Örter mit Fichten zu besäen, 
um auf künftig Zeit Bauholz zu erhalten. Zu solchen Örtern hat ein jeder fein 
Theil gegeben, daher kann eine Dorfsholzung nimmer einem allein gehören, sondern 
es participiren daran alle pro rata mansorum". — Haben somit alle Erkenntnisse 
diese Einwendungen insgesammt für unerheblich erachtet und dem Marienstift das 
Eigenthum und den Besitz der gesummten Holzung von M. zuerkannt, so folgt nur 
daraus, daß darunter das Holz auf dem Hufenschlage der baüerlichen Wirthe, die 
s. g. Hufenschlagsheide, mit begriffen war, da dasselbe bereits damals unbestritten 
existirte und dieserhalb ausdrückliche Einwendungen gemacht waren. So ist aber 
auch das Erkenntniß exequirt worden; denn als int Jahre 1784 der Golnowsche 
Bauer Kobs zu M. Holz zu einem Stalle nöthig hatte, wurde unterm 15. März 
1784 vom Stifts-Administrator verfügt, daß das Holz auf die Hufenschlagsheide 
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assignirt werden solle, wie es denn auch dort angewiesen worden ist; und als der 
Magistrat von Golnow bei Gelegenheit eines Baues für das St. Spiritus Hospital 
im Jahre 1793 gegen die Anweisung des Holzes aus dem Husenschlage protestiere, 
verwies das Stift denselben ausdrücklich auf die ergangenen Erkenntnisse und wies 
den Förster besonders an, das Holz nur aus dem Hufenschlage zu verabfolgen und 
es dem Magistrate zu überlassen, bei der Königl. Regierung klagbar zu werden, 
wenn er ein Anderes verlange. — Hiernach muß die Ausführung des ersten Richters, 
daß auch diese Erkenntnisse sich nur auf das s. g. Gehäge bezögen, für unbegründet 
erachtet werden.

5. Es kommt ferner das Possessorien-Erkenntniß des Königl. Ober-Landes- 
Gerichts zu Stettiu vom 18. Juni 1832 in Erwägung. Der erste Richter führt 
aus, daß dasselbe nichts erweise. Dem ist indessen nicht so. Sämmtliche baüerliche 
Wirthe zu M. behaupteten damals, sich im Besitze der Berechtigung zu befinden, 
ihren Brennholzbedarf unentgeldlich aus der M.schen Hufenschlagsheide empfangen 
zu dürfen; sie wollten im Besitz dieses Rechts gestört sein, indem der Stiftsförster 
ihnen das Anschlägen des Holzes verweigere und trugen klagend dahin an: — 
„das Stift zur schleünigen Anweisung und Verabreichung des benöthigten Brenn
holzbedarfs für die Gemeinde zu M. aus der Hufenschlagsheide zu M. pro 1830 
binnen 3 Tagen und ferner rc. schuldig zu erkennen, auch jede fernere Weigerung 
bei 200 Thlr. Strafe zu untersagen." — Später stellten sie die Behauptung auf, 
Eigenthümer der qu. Heide zu sein. Durch das erwähnte Erkenntniß wurden sie 
mit ihren Anträgen abgewiesen, weil ihnen der Beweis, daß die Heide ihr Eigen- 
thum sei, nicht gelungen, vielmehr das Gegentheil von dem Stifte nachgewiesen 
sei, auch dieselben einen Beweis für die letzte Besitzstörung des Holzrechts nicht 
einmal geführt hätten. — Will man nun auch auf die erste Fundirung des dama
ligen Anspruchs der Appellaten, wonach sie nur eine Holz-Servitut in Anspruch 
nahmen, kein Gewicht legen; so ist es doch klar, daß durch diese Entscheidung der 
Besitz des Marienstifts an der Hufenschlagsheide feftgestellt wird, da andern Falls 
eine Abweisung der baüerlichen Wirthe nicht erfolgen konnte.

6. Endlich kann nicht unberücksichtigt bleiben, daß nach der Registratur des 
Commissars vom 7. Mai 1844 in dem alten Landbuch von M. de 1768 die Ma
rienkirche als Eigenthümerin des bei M. befindlichen Holzes aufgeführt wird. Zwar 
constirt der Grund dieses Vermerks aus den Acten nicht, und es ist daher die An
nahme des Commifiars, daß derselbe auf einer einseitigen Vorstellung des Marien
stifts beruhe, völlig grundlos, allein da der Richter ohne einen besondern Rechts
grund eine solche Eintragung nicht verfügen konnte, fo tritt auch hierin eine Prä- 
sumtion für das Eigenthum und den Besitz sämmtlicher M.schen Holzungen für das 
Stift hervor, wenngleich dadurch der Rechtsgrund selbst nicht erwiesen wird.

Aus den vorerwähnten Verhandlungen, Vergleichen und Erkenntniffen ergibt 
sich hiernach unzweideütig, daß die Institute zu Golnow, wenn ihnen auch ursprüng
lich Vs der Holzungen übereignet war, diesen Anspruch zu Gunsten des Marien
stifts verloren hatten. Es ergibt sich ferner daraus, daß das Eigenthum an 
sämmtlichen Holzungen von M. (incl. der Hufenschlagsheide) dem Marienstift rechts
kräftig zuerkannt worden ist, und daß sich dasselbe auch bis in die neueste Zeit 
im Besitze desselben befunden hat. Appellaten haben in dem Vorprozesse vom Jahre 
1832, in welchem sie in petitorio den Antrag stellen, ihnen zu gestatten, ihre auf 
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ursprünglichem Acker geschonte Holzung nach ihrem Nutzungsrechte und Willkür 
wieder abholzen und den Acker kultiviren zu können, und welcher Prozeß als An
fang zu dem jetzt fortgesetzten Prozesse zu erachten ist, auch niemals bestritten, daß 
dem Marienftift das Eigenthum an den älteren Holzungen zugestanden habe, viel
mehr nur behauptet, daß ihnen ein Recht auf die Hufenschlagsheide zuftehe, und 
es nehmen die bäuerlichen Wirthe des Marienstifts auch nicht einmal diese aus
schließlich in Anspruch, indem sie auf demjenigen Theile der Hufenschlagsheide, 
welcher vor dem Jahre 1614 mit Holz bestanden, nur ein Holzrecht, den andern 
Theil derselben aber, welcher erst seit dem Jahre 1614 entstanden, zu eben den 
Rechten beanspruchen, zu welchen sie ihre Hufen besitzen. Es leüchtet ein, daß 
hiernach überhaupt nur von diesem letztern Theile der Hufenschlagsheide die Rede 
sein kann, indenl Appellaten beut Marienftift das Eigenthum an dem ersten Theile 
zugeftehen. Sie haben in der Verhandlung vom 10. April 1835, nachdem ihnen 
die alte Schwedische Karte vom Jahre 1694 — (nicht 1614, wie nach der undeüt- 
lichen Zahl fälschlich angenommen wird)*)  — vorgezeigt worden, wörtlich erklärt: 
„Alles, was auf der vorliegenden Schwedischen Karte mit Baümen bezeichnet wor
den, — denn die großen, mit horizontalen Strichen markirten Flächen sind Acker, — 
ist Heide und zwar die von beit Klägern beanspruchte Hufenschlagsheibe, mit Aus
nahme ber beiben oben auf ber linken Seite ber Karte gezeichneten Heibeflächen, 
von benen bie breimal mit 4 3 bezeichneten bas s. g. Kotzenbruch unb bie zweimal 
mit 4' 4 markirte bas s. g. Fahrenholz ist unb welche beibe Stücke bem Marienftift 
zur ausschließlichen Benutzung zustehen", — nehmen also im Wesentlichen alles 
in Anspruch, was im Jahre 1694, außer beut Kotzenbruch unb ber Fahrenhorst, 
als Forst bestanden war unb seitbem Forst geworben ist. Rach bem oben Ange
führten sinb aber biese Forsttheile bereits beut Marienftift als Eigenthum zuerkannt 
worben, unb es kann sich baher nur fragen, ob ber Umstanb, baß, wie jetzt nicht 
mehr bestritten wirb, in beut größten Theil ber Hufenschlagsheibe sich Ackerfurchen 
vorfinben, welche präsumtiv barauf hinbeüten, baß bief er Theil ber Forst früher 
unterm Pfluge gewesen, also von ben kaiserlichen Wirthen bamals zu ihren Höfen 
besessen war, für bie jetzige Zudehörigkeit zu ben Höfen spricht. Bei ben Golnow- 
schen Bauern kann bies unbedingt nicht angenommen werben, ba bas Erkenntniß 
von 1767 ben Golnowschen Gutsherrschaften bas Eigenthum an ber Hufenschlags
heibe, bezüglich ber Golnowschen Bauern, abspricht, folglich biesen auch ein Antheil 
an ber Heibe in ihren Erbzinsverträgen nicht überlassen werben konnte. Fraglicher 
dagegen erscheint dies bezüglich der Marienstiftsbauern. Allein es fournit gegen 
dieselben, abgesehen von ihrer Behauptung, daß sie zu ihrer Gutsherrschast überall 
in demselben Verhältniß ständen, wie bie Golnowschen Bauern, Folgenbes in 
Betracht: —

*) 1614 ist ein Schreibfehler, soll heißen 1694. Im Archiv des Marienstifts ist eine, unter 
Tit. XV , Nr. 32 eingetragene int Jahre 1820 von Iahn angefertigte Eopie, der von An
dreas Jermstrom im Jahre 1694 anfgenommenen Karte von der Feldmark Marsdorf, auf 
welcher irrthümlicher Weise auch die Jahrzahl 1614 als Zeitpunkt der Vermessung steht.

Die baüerlichen Wirthe bes Marienstifts sinb nach ben allegirteu Jubieaten 
als nicht erbliche Lassiten erachtet worben, unb es finben auf biefelben bie Vor
schriften ber Pommerschen Bauern-Orbnung vom 30. December 1764 volle An
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Wendung. Nach Tit. III., §. 1 ibid. waren dieselben zwar keine leibeigene Sklaven, 
dagegen gehörten ihre Äcker, Wiesen, Gärten und Hauser, wo nicht ein anderes 
ausdrücklich stipulirt war, der Herrschaft des Guts, als res soli eigenthümlich, — 
„dahero sie auf kein dominium weder diretum noch utile, auch keine Erbgerechtigkeit 
nee ex contractu emphyteutico, nec libellario, nec censuali, weder eigenthümlich 
noch sonsten bare« haben, vielmehr exemptionem perpetuae coloniae und daß sie 
und ihre Vorfahren über 50, 60, auch wol 100 Jahre die Höfe bewohnet haben, 
verwenden können. Es sind also dergleichen zum Gut Einbehörige und derselben 
Kinder der Gutsherrschaft in Allem, sowol was die von ihnen geforderten Dienste 
betrifft, als auch, wenn sie aus erheblichen Ursachen, wegen der Besetzung der 
Höfe, oder sonsten zum Besten des Guts erlaubte Veränderungen vornehmen will, 
gehorsam und ohne zu widersprechen zu folgen schuldig/' — Die bäuerlichen Wirthe 
konnten hiernach überall nur auf diejenigen Gerechtsame Anspruch machen, welche 
ihnen in ihren Erbverschreibungen ausdrücklich verliehen worden sind, und es war 
die Gutsherrschaft berechtigt, bei jeder neüen Besetzung der Stellen die Rechte, 
also auch den Umfang der Stellen, festzusetzen und hierin überall beliebig zu ver
fahren. Wenn nun die Vorschrift des §. 81 des Gesetzes vom 2. März 1850 
anorduet: — „Bei der Frage über die zu der Stelle gehörigen Ländereien, sowie 
über die derselben gegen die Gutsherrschaft zustehenden Berechtigungen und oblie
genden Verpflichtungen wird der zur Zeit der Verkündigung des Gesetzes vom 
9. October 1848 vorhanden gewesene Besitzstand als der rechtmäßige vermuthet. 
Diese Vermuthung kann nur durch Urkunden widerlegt werden", — und Appellaten 
die hier bezeichneten Urkunden nicht zu producireu vermocht haben, da ihnen nach 
ihren Erbverschreibungen ihre Stellen nur so verschrieben sind, wie )ie von ihren 
Besitzvorfahren besessen waren, dagegen das Marienstift Urkunden, Vergleiche und 
Erkenntnisse beigebracht hat, aus welchen die Forderung gerechtfertigt wird, daß 
ihm die sämmtlichen Forsten von M. eigenthümlich zugehören, so kann es sich nur 
fragen, ob die Appellaten zur Zeit der Verkündung des Gesetzes vom 9. October 
1848 etwa im Besitze der fraglichen Hufenschlagsheide gewesen sind? indem im 
Bejahungsfälle nach Maßgabe des Gesetzes allerdings angenommen werden müßte, 
daß die qu. Heide Zubehör ihrer Höfe und als solche der Regulirung mit unter
worfen sei. Diese Frage muß indeffen verneint werden; denn schon das Erkenntniß 
vom 25. September 1767, welches allerdings nur zwischen den Gutsherrschaften 
ergangen war, also über die Zubehörigkeit der Heide zu den Höfen der Appellaten 
nichts entscheidet, steht dem entgegen, da dort überall die Behauptung aufgestellt 
war, daß die qu. Heide als Eigenthum des Marienstifts erachtet werden müßte, 
und den sämmtlichen baüerlichen Wirthen von M. nichts als eine Holzberechtigung 
darauf zustehe. Ist dies aber richtig, so kann auch nicht angenommen werden, daß 
das Marienstift durch diejenigen Annahmebriefe, welche es den seit 1767 angesetzten 
Wirthen verliehen hat, diesen Wirthen die qu. Heide als Zubehör zu den Höfen 
habe mit verleihen wollen, da es ja nicht bloß vorher, sondern auch späterhin und 
bis zum Possessorien-Prozeß im Jahre 1832 diese Zubehörigkeit stets bestritten 
hatte. Dies scheint einleuchtend zu sein und wird durch den Poffessorien-Prozeß 
von 1832 bestätigt, indem die baüerlichen Wirthe mit ihrem Besitz-Anspruche einer 
Holzgerechtigkeit, welche sie auch auf dem Eigeuthums-Titel an der Heide grün
deten, abgewiesen worden sind und damit das Marienstift in dem Besitze der 
Hufenschlagsheide geschützt worden ist. Appellaten haben aber nicht erwiesen, daß 
das Marienstift seitdem dieses Besitzes entsetzt worden ist, und es würben auch 
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darauf bezügliche Handlungen effectlos sein, da bereits im Jahre 1833 von den 
Appellaten der Petitorien-Prozeß angestellt war, seit dieser Zeit also der Streit 
als eine res litigiosa anzusehen ist, hinsichts welcher duvante processu von keinem 
der streitenden Theile zum Nachtheile des Andern eine Veränderung vorgenommen 
oder durch ein interimisticum festgesetzt werden konnte. Es kann daher nur ange
nommen werden, daß das Marienstift sich auch zur Zeit der Verkündung des Ge
setzes vom 9. October 1848 im Besitze der Husenschlagsheide befunden hat und 
wird deshalb ihr Anspruch auf dieselbe überall gerechtfertigt, ohne daß es noch auf 
die übrigen künstlichen Beweise, welche beide Theile für ihre Anträge vorgebracht 
haben, — nämlich auf angeblich frühere Zugeständnisse, auf die aus Defraudationen 
in der Heide bezogenen Strafen, auf den von den Appellaten bezogenen Brennzins, 
auf gewisse Handlungen, welche bezüglich der Heide ausgeübt sein sollen, auf 
Holzverkaüfe aus derselben, auf die von: Stifte ausgeübte Administration, und 
endlich das nicht einmal ermittelte Verhältniß des ursprünglichen Grundbesitzes der 
Appellaten gegen den jetzigen Umfang ihrer Stellen, — weiter ankommen kann. 
Hiervon abgesehen, ist aber auch der Anspruch der Appellaten an sich nicht einnml 
substantiirt. Sie nehmen die ganze Hufenschlagsheide für sich gemeinschaftlich in 
Anspruch, indem sie sich die Auseinandersetzung rücksichtlich oer jedem Hofe zu 
überweisenden Antheile vorbehalten. Ihr Anspruch beruht wesentlich darauf, daß 
sie gemeinschaftlich gewiße Rechte auf den früher zu den einzelnen Höfen gehörigen 
Theilen der Heide ausgeübt hätten. Wäre dies richtig, so würde die Heide als 
gemeinschaftliches Zubehör zu den Höfen gehören, ein solches konnten aber die 
Appellaten nach der Vorschrift der Pommerschen Bauern-Ordnung von 1764 nicht 
erwerben, da hierzu eine ausdrückliche Verleihung erforderlich gewesen sein würde, 
diese aber nicht vorhanden ist. Appellaten konnten daher ihren Anspruch nur in
soweit begründen, als jeder Einzelne von ihnen den Nachweis zu führen hatte, daß 
und welches Stück der Heide örtlich zu jedem einzelnen Hofe gehört habe, indem 
jeder einzelne Appellat gerade nur einen solchen Theil der Heide würde beanspruchen 
können. Für eine derartige Begründung ihrer Anträge haben Appellaten weder 
Thatsachen, noch Beweismittel angegeben und es würde auch eine nachträgliche 
Erörterung dieser Punkte (auch von der obigen Ausführung abstrahirt) schwerlich 
zu einem Resultate führen, da in Erwägung kommt, daß die Hufenschlagsheide 
theilweise aus dem Hufenschlage der Golnowschen Bauern, denen nach Obigem gar 
kein Anspruch zusteht, theilweise aber auch auf eingegangenen Bauern- und Kossa- 
tenstellen und der nach den Urkunden früher vorhandenen Pfarrhufe, aufgewachsen 
ist, auf welche Theile somit überhaupt von einem Ansprüche der Marienstiftswirthe 
nicht die Rede sein könnte, und überall ein sicherer Maßstab für den ältesten ört
lichen Grundbesitz der Stiftsstellen nicht vorhanden ist, daher von einer Beweis
aufnahme in dieser Beziehung sich kein Erfolg hoffen läßt. Entscheidend dafür 
würde es allerdings gewesen sein, wenn insbesondere der Grundbesitz, welcher 
ursprünglich zu den bäuerlichen Höfen gehört, hätte ermittelt werden können, indem 
in diesem Falle sich ergeben müßte, welches Areal zu den Höfen der Appellaten 
zu rechnen wäre und man fömite daher auch einen sichern Rückschluß für das 
Recht auf die Hufenschlagsheide, resp, einen Theil derselben, machen; allein die 
Parteien sind selbst einverstanden, daß der ursprüngliche Grundbesitz der bäuerlichen 
Stellen sich nicht mehr feststellen lasse und ist derselbe auch bei dem Mangel eines 
richtigen Maßstabes für die verschiedenen alten pommerschen Hufen - Verhältnisse 
und dadurch, daß im Lauf der Zeiten verschiedene baüerliche Stellen in M. theils 
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unbesetzt geblieben, theils wüste geworden sind — (nach der eigenen Angabe der 
Appellaten und wie die Vogteigedings Act. IV. fol. 52 bestätigen, waren in den 
Jahren 1648—1681 die große Zahl von 12 Hosen wüste) — und bei der hierdurch 
entstandenen Verdunkelung der Besitzverhältnisse nicht zu ermitteln gewesen.

Stellt man die Resultate der vorstehendeu Erörterungen zusammen, so ergibt 
sich daraus kurz Folgendes:

Das Dorf Marsdorf mit allen Zubehörungen, also auch den Wäldern daselbst, 
war im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts theils an das Marienstift zu Stettin, 
resp, dessen Vorbesitzer, theils an das Hospital St. Spiritus und die Catharinen- 
kirche zu Golnow und zwar dergestalt verliehen, daß dein Marienstifte zu Stettin 
V» und den Golnowschen Instituten Vs desselben eigenthümlich zugehören sollte. 
Es standen also ursprünglich auch dem Marienstift nur Vs und den Golnowschen 
Instituten '/» von den M.schen Holzungen zu. Die Golnowschen Jnteresienten 
gingen ihrer Ansprüche auf die Holzungen durch den Vergleich vom 21. April 
1625, resp, das Judicat vom 23. September 1767 verlustig und damit erledigten 
sich zugleich alle Ansprüche, welche, die Golnowschen baüerlichen Wirthe auf die 
Holzungen machen konnten. Diese Ansprüche beziehen sich aber auch auf die Hufen
schlagsheide, weil dieselbe nach Inhalt der alten Schwedischen Karte und Ver
messung vom Jahre 1694 damals bereits vorhanden war und ein Beweis dafür 
nicht geführt ist, daß seit dieser Zeit baüerlicher Acker und welcher? in Forstland 
verwandelt worden ist. Jener Vergleich und das allegirte Erkenntniß von 1767 
sind ferner auch für die baüerlicheu Wirthe des Marieustifts entscheidend, da sie 
nach den provinziellen Bestimmungen des pommerschen Bauern-Rechts, bezüglich 
des Eigenthums der Holzungen von M., Alles das gegen sich gelten lassen mußten, 
was gegen die Herrschaften darüber rechtsgültig feftgestellt oder erkannt war. Sie 
hatten daher, da in dem Erkenntniß von 1767 dem Marienstift sowol das Eigen
thum, wie der Besitz der Holzungen zuerkannt war, den Beweis zu führen, daß 
ihnen seitdem in ihren Verleihungsbriefen die beanspruchten Holzungen ausdrücklich 
überlassen und sie solche seither besessen, oder daß und welcher Theil ihrer Höfe 
seitdem in Forstland verwandelt war; sie haben diesen Beweis nicht geführt, 
vielmehr hat das Marienstift erwiesen, daß es sich den Besitz der Holzungen 
noch bis in die neüeste Zeit conservirt hat. Es steht daher nach § 81 des Ge
setzes von: 2. März 1850 auch den baüerlichen Wirthen des Marienstifts-Antheils 
kein Anspruch auf diese Holzungeu, resp, die Hufenschlagsheide, zu.

Mußte hiernach, unter Abänderung der ersten Entscheidung, dem Marienstifte 
zu Stettin das alleinige Eigenthum von den sämmtlichen Holzungen zu M. zuge
sprochen werden, so erledigt sich damit auch der zwischen beiden Theilen obwaltende 
Streit bezüglich des Reviers „die Lehmkuhlen" und der von dem Appellanten bean
spruchten, aus dem Walde auszuscheidenden 3 Pfarrhufen, da diese Flächen als 
unter den M.schen Holzungen enthaltend, bezeichnet werden, wie denn der darauf 
bezügliche Antrag von dem Appellanten nur eventuell forniirt worden ist. Es 
waren daher auch die Appellateu mit ihren Gegenanträgen auf Zusprechung des 
Eigenthums der Hufenschlagsheide abzuweisen.

Zu erwähnen ist hier noch, daß, wenn der erste Richter die Pertinenz-Qualität 
der Hufenschlagsheide zu den Höfen der Bauern aus der ursprünglichen Verleihungs

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. V. 126
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Urkunde des Marienstifts vom Jahre 1346 herleitet, wonach — dem Stift die 
mansi cum omnibus suis libertatibus, utilitatibus, fructibus, commodis, perti- 
nentiis, et obventionibus, cum pratis, pascuis, nemoribus, paludis, lignis, agris 
cultis et colendis verliehen waren, — diese Ansicht als verfehlt angesehen werden 
muß. Denn es ist zwar richtig, daß das Stift durch Vermittelung der mansi zu 
den Holzungen gelangt war, es folgt aber daraus keineswegs, daß solche als Per
tinenz der Höfe der Appellaten zu erachten sind. Dem steht schon die eigene Aus
lassung der Appellaten entgegen, wonach sie zugestehen, auch nie in Abrede gestellt 
haben, daß die von ihnen als Gehäge bezeichnete Holzung, so wie die ursprünglich 
bei M. vorhanden gewesenen Forsten, als Eigenthum des Marienstifts und nicht 
zu ihren Höfen gehörig, anzusehen seien; es folgt aber auch daraus, daß unter 
den bezeichneten mansis nur die kultivirten Ländereien zu verstehen sind, weil es 
nur Zweck sein konnte, die unkultivirten Ländereien eben zum Behuf der Kultur 
an die Unterthanen auszuthun; waren nun aber bei der ersten Verleihung der 
Antheile von M. bereits besetzte Hösen vorhanden, wie dies die alten Urkunden 
unzweideütig ergeben, und erstreckte sich die Verleihung des Marienstifts ausdrücklich 
auch auf die agri colendi, also auch auf bisher unbesetzte Ländereien, so folgt 
auch daraus, daß zur Zeit der ersten Verleihung für das Stift, Ländereien, resp. 
Forsten, vorhanden gewesen sein mußten, welche weder besetzt waren, noch auch als 
Zubehör zu den, den baüerlichen Stellenbesitzern überwiesenen Höfen gerechnet 
werden konnten.

Es ist ferner zu erwähnen, daß das Marienstift sich zum Nachweis seines 
Eigenthums auch auf folgende Umstände und Thatsachen berufen hat. Es behaup
tet: 1) Daß es Holz aus der Hufenschlagsheide zum eigenen Bedarf verwendet 
habe; 2) daß von ihm seit dem 16. Jahrhundert der Holzwerth und die Straf
gelder von den Holzungen in M. bezogen seien; 3) daß es aus der Hufenschlags
heide Holz verkauft habe; 4) daß das sämmtliche Holz für die Kirchen, den Thurm, 
die Kirchofsbewährung, die Küster- u. Schulgebaüde zu M. stets und feit undenk
lichen Zeiten aus der Hufenschlagsheide entnommen sei; 5) daß es die M.schen 
Forsten durch seinen Förster und die Schulzen stets resp, verwaltet und beaufsichtigt 
habe; 6) daß seine Ansprüche und Rechte in das Landbnch eingetragen seien. — 
Der erste Richter hält alle diese Umstände für bedeütnngslos; es kann indessen die 
Richtigkeit seiner hierauf bezüglichen Ausführungen dahin gestellt bleiben, da die
selben durch die oben angeführten entscheidenden Momente paralisirt werden.

ad II. Die baüerlichen Wirthe zu M. beanspruchen, außer der Zubehörigkeit 
der Hufenschlagsheide zu ihren Höfen, noch gewisse Berechtigungen auf den dem 
Stift zugehörigen Forsten, dem s. g. Gehäge. Die Golnowschen Wirthe nehmen 
ein Recht auf Weide, Bau-, Reparatur-, Nutz- und Brennholz und auch die Mast 
in Anspruch. Der erste Richter hat ihnen, außer der zugestandenen Weide im Ge
häge, Vs ihres Bau- und Reparaturholzes, soweit ihre eigenen Bestände den ganzen 
Bedarf nicht decken, aus dem Gehäge, und falls dies hierzu nicht ausreichen sollte, 
aus anderen, dem Stift zugehörigen Holzungen, und ihren Brennholzbedarf, soweit 
derselbe nicht durch ihren Antheil an der Hufenschlagsheide gedeckt wird, aus dem 
Gehäge, oder, falls dies nicht ausreichen sollte, aus den eigenen Holzungen des 
Marienstifts gegen die Verpflichtung und Leistung einer Tonne Stettinisch Bier 
40 Faden Holz dem Stifte anzufahren, zuerkannt, mit dem Ansprüche auf Nutzholz 
und Mast dieselben abgewiesen. Die Golnowschen Wirthe haben sich bei dieser
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Entscheidung beruhigt, das Marienstift dagegen um deshalb darüber Beschwerde 
geführt, weil die Berechtigungen der Wirthe nicht lediglich und allein auf die 
M.schen Holzungen, soweit dieselben reichen, beschränkt sind. Diese Beschwerde er
scheint auch begründet. Darüber, daß die Golnowschen Wirthe berechtigt sind, die bean
spruchten Berechtigungen auch auf der jetzt dem Stifte zugesprochenen Hufenschlags
heide auszuüben, waltet kein Streit ob, es handelt sich somit nur darum, ob das Stift 
auch verpflichtet ist, für den Fall die Ansprüche der Wirthe zu vertreten, daß die 
gesummten Holzungen zu Ak. nicht hinreichend sein sollten, den zugesprochnen Be
darf der Wirthe zu erfüllen. Zu einer solchen Annahme waltet kein Grund ob.

Die Holzgerechtigkeit ist ein Servitut, sie sieht also einem Grundstücke gegen 
das andere zu; daraus folgt an sich schon, daß alle Ansprüche, welche diesem Cha
rakter der Servitut nicht entspringen, einer besondern Begründung bedürfen. Den 
Appellaten war eine Servitut von ihrer Gutsherrschaft, resp, dem Marienstift, zu
gestanden, diese Servitut konnte sich selbstredend nur auf die der Gutsherrschaft 
zugehörigen Grundstücke erstrecken, und folgt daraus, daß — wenn den Appellaten 
überhaupt ein Holzrecht zugestanden war — dasselbe sich nur auf diejenigen Wal
dungen beziehen konnte, welche die Gutsherrschaft in ihrem Verhältnisse zu den 
Unterthanen, als solche besaß. Standen aber die baüerlichen Wirthe von M. nur 
zu der Gutsherrschaft von M. in einem Rechtsverhältniß, so ergibt sich auch, daß 
den Appellaten als dienende Grundstücke nur die Holzungen von M. verpflichtet 
sein konnten. Daß die Golnowschen Wirthe nicht gerade dem Marienstift unter» 
thänig waren, sondern nur den geistlichen Instituten zu Golnow, ändert in diesen 
Grundsätzen nichts, da — wie die oben angegebenen Vergleiche und Erkenntnisse 
ergeben — die den Wirthen gewährten Holz-Konzessionen lediglich auf Verhand
lungen beruhen, welche unter den Gutsherrschaften gepflogen waren. Behaupten 
nun die Golnowschen Wirthe, daß ihnen ausgedehntere Rechte zustehen, als sie der 
Charakter der Servituten gewähre, so müssen sie auch den Beweis für diese Be
hauptung führen. Sie haben also nachzuweisen, daß dem Marienstifte die Ver
pflichtung obliege, für den Fall, daß die dienenden Grundstücke ihren Holzbedarf 
nicht gewähren könnten, diesen Bedarf anderweitig und als persönliche Verpflichtung 
zu beschaffen.

Zunächst kann ein solcher Beweis aus dem oben extrahirten Vergleiche von 
1609 nicht geführt werden, denn dieser Vergleich erstreckt sich, seiner Veranlassung 
und seinem Inhalte nach, ganz unzweideütig nur auf solche Holzungen, welche bei 
î vorhanden waren. Eben, so wenig ist dies der Fall in Bezug auf den Vergleich 
vom 21. April 1625, da in demselben ausdrücklich nur über die M.schen Holzungen 
pacissirt wird. Wenn daher in diesen Vergleichen den Unterthanen der Golnow
schen Gutsherrschaften ein Brennholz- und Bauholzrecht bewilligt wird, so erstreckt 
sich dasselbe nur auf die M.schen Holzungen, da in diesen Documente» von dem 
Marienstift überall eine weitere Verpflichtung nicht übernommen wird. Ist dies 
richtig, so folgt daraus, daß auch das Judicat vom 25. Sept. 1767 den Appellaten 
ein Weiteres nicht zugestanden hat, da dasselbe ausdrücklich den Vergleich vom 21. 
April 1625 als rechtsbeständig festgestellt, überhaupt auch nur die auf die M.schen 
Holzungen bezüglichen Streitigkeiten zum Gegenstände hatte. Endlich können auch 
die Appellaten das Erkenntniß des Königl. Ober-Landes-Gerichts zu Stettin vom 
24. Juni 1835, welches zwischen den Golnowschen BauernRiemer und Kobs und dem 
Marienstift ergangen war, für sich nicht in Anspruch nehmen, denn theils war dieses 
Erkenntniß nur gegen 2 baüerliche Wirthe, Golnowschen Antheils, ergangen, theils 

126*
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spricht dasselbe den damaligen Klägern das beanspruchte Bauholz für ihre Wohn- 
und Wirthschaftsgebaüde ausdrücklich nur für die dem Marienstift gehörenden 
M.schen Forsten zu, wie denn die Kläger damals auch nur das Holz aus den 
M.schen Forsten beansprucht hatten.

Einen andern rechtsbeständigen Titel haben Appellaten für die unbedingte 
Gewährung des Holzes nicht angeführt, es fragt sich daher nur, ob ihnen ein all
gemeiner gesetzlicher Grund für ihren Anspruch zur Seite steht? Der erste Richter 
findet denselben in der Vorschrift des §. 233, Th. I. Tit. 22, A. L. R., welcher 
disponirt: — „Hat der Eigenthümer (des Waldes) den Mangel (des Holzes) durch 
seine Schuld verursacht, so muß er den Berechtigten auf so lange, bis der Bedarf 
desselben von der bestimmten Art im Walde wieder vorhanden ist, entschädigen", 
— und indem er anführt, daß das Gehäge durch die vielfältigen Verkaüfe und 
andere Benutzungen aus demselben offenbar durch die Schuld des Stifts devastirt 
worden sei.

Für richtig muß es nun allerdings angenommen werden, daß eine derartige 
übermäßige Nutzung des s. g. Gehäges von Seiten des Marienstifts Statt gehabt 
hat, da nach der Aussage des Stiftsförsters Funke die dort früher vorhanden ge
wesenen Buchen- und Eichenbestände seit 1830 und später vollständig abgetrieben 
und fortgenommen sind, und nach dem Gutachten der Sachverständigen, Oberförster 
v. Davier und Förster Colell, allzunehmen ist, daß die gedachten Forsttheile — 
Kotzenbruch und Fahrenhorst — nicht im Stande sind, das Brenn- und Bauholz- 
Bedürfniß der Golnowschen Wirthe irgend zu befriedigen; allein es kann jetzt 
hierauf nicht weiter ankommen, da auch die Hufenschlagsheide für die Bedürfnisse 
der Appellaten verhaftet ist ulld diese als völlig zureichend erachtet werden muß, 
indem nach der Ermittelung der Holzbedürflüsse der Appellaten, Seitens des Bau- 
Inspektors Lody, resp, dem Gutachten des Oberförsters Schmidt, zur Bestreitung 
des ganzen Brennholz-Bedarfs der baüerlichen Wirthe beider Antheile von M. unb 
Vs des Bauholz-Bedürfnisses der Golnowschen Wirthe bei einem 120jährigen Um
triebe und in Anbetracht, daß der Bestand in Kiefern mit eingesprengten Eichen 
auch zur Zeit noch besteht, nur ein Forstareal von 1000 Mg. erforderlich wird, 
dieses Areal aber, wie nicht bestritten ist uub das Taxations-Register des Försters 
Funke vom 31. Juli 1851 ergibt, vollständig vorhanden ist.

Muß dies aber angenommen werden, — und es i)t auch von den Appellaten 
nie in Abrede gestellt worden, — so folgt auch daraus, daß das Marienstift zu einer 
Verpflichtung über die M.schen Forsten hinaus, resp, zu einer unbedingten Ge
währung der Holzbedürfnisse der Appellateil nicht verurtheilt werden konnte. Es 
mußten daher die Golnowschen Wirthe mit ihrem daraus gerichteten Anträge unter 
Abänderung der ersten Entscheidung, abgewiesen werden. Jedoch war auch die 
gedachte Entscheidung zu ihren Gunsten dahin zu ändern, daß nicht bloß das Gehäge, 
sondern vielmehr die gesammten M.schen Forsten (wie dies schon das Judieat vom 
25. September 1767 unverkennbar ausspricht) als ihrer Servität unterworfelt er
achtet werden mußten.

ad III. Die Marienstiftswirthe machen Anspruch auf Weide im Gehäge; diese 
ist ihnen zugestanden. Sie haben ferner erklärt, auf Bau-, Reparatur- und Rutz- 
holz aus dem Gehäge keinen Anspruch machen zu wollen; diese Erklärungen sind 
in dem ersten Erkenntnisse festgesetzt worden. Diese Wirthe beansprucheil aber auch ihren 
Brennholz-Bedarf und zwar, wie die Golltvwschen Wirthe unbedingt, und der 
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erste Richter hat erkannt: — „daß das Marienstift schuldig, den Marienstiftsbauern 
ihren Vrennholzbedarf, soweit er durch ihren Antheil an der Hufenschlagsheide 
nicht gedeckt wird, unbedingt, sei es aus dem Gehäge oder seinen sonstigen eigenen 
Holzungen zu gewähren", — indem er auf seine Ausführung ad II. Bezug nimmt, 
und der Ansicht ist, daß auch das rechtskräftige Erkenntniß vom 3. September 
1839 den Appellaten zur Seite stehe, da danach das Stift verurtheilt sei, seinen 
Wirthen soviel Holz an Brennmaterial zu gewähren, als ihr Bedarf sei und dieser 
nicht auf andere, gesetzliche Weise gedeckt werde.

Das Marienstift hat gegen diese Entscheidung ebenfalls um deshalb Beschwerde 
geführt, weil es zur unbedingten Gewährung des Holzes verurtheilt ist, während 
es das Holzrecht nur soweit prästiren will, als die M.scheu Forsten zureichen.

Diese Beschwerde muß aus den ad 11. angeführten Gründen gleichfalls für 
gerechtfertigt erachtet werden; auch steht derselben das allegirte Erkenntniß vom 
3. September 1839 nicht entgegen, denn, wenn daselbst auch erkannt ist: — „daß 
Verklagte nur für befugt zu erachten, so viel Holz, als zur Bestreitung ihres eigenen 
Bedarfs an Brennmaterial erforderlich ist, und dieser nicht auf audere gesetzliche 
Weise gedeckt wird, nach erfolgter Auseinandersetzung von den Klägern zu ver
langen und Verkl. mit dem Mehrgeforderten abzuweisen"; — so ist damit noch 
keineswegs die unbedingte Verurtheilung des Stifts ausgesprochen, da, wie die 
Erkenntniß-Gründe ergeben, in dem Vorprozesse überall nur von M.scheu Forsten 
die Rede ist und der Streit sich gar nicht um die Frage gedreht hat : ob die Verpflichtung 
des Stifts sich auch über diese Forsten hinaus erstrecke. Es mußte daher auch hier 
mit der oben angegebenen Modifikation die erste Entscheidung zu Gunsten des 
Stifts der Abänderung unterworfen werden. Der erste Richter hat ad pct. 111. 
seines Erkenntnisses die Erklärung der Marienstiftswirthe, auf Bau-, Reparatur- 
und Nutzholz aus dem Gehäge teilte Ansprüche machen zu wollen, festgesetzt. Diese 
Festsetzung ist lediglich in der Rücksicht geschehen, daß die Regulirung der Marien- 
ftiftswirthe, wie auch das frühere Erkenntniß vom 3. September 1839 angenommen 
hat und annehmen mußte, nach dem 11. Abschnitt des Edikts vom 14. September 
1811 erfolgt. Da aber, nachdem dieses Edikt aufgehoben worden, die Regulirung 
nach dem eigenen Anträge des Stifts nach den Vorschriften des Gesetzes vom 
2. März 1850 ihren Fortgang nehmen muß, so kommt auch den Marienstiftswirthen 
die Bestimmung des §. 80 dieses Gesetzes, wonach bei der Regulirung an Rechten 
der Stellenbesitzer auch die Verpflichtung der Gutsherrschaft zum Aufbau uud zur 
Reparatur der Gebaüde, sowie zur Verabfolgung von Bauholz in Betracht zu 
ziehen, um so mehr zu Gute, als die Marienstiftsbauern thatsächlich bisher ihren 
Bedarf an Bauholz aus den M.schen Waldungen bezogen haben; es muß daher 
den Marienstiftswirthen ihr Anspruch auf Bau-, Reparatur- und Nutzholz aus deu 
gesammten M.schen Waldungen zur besondern Ausführung Vorbehalten bleiben. 
Desgleichen ist aber auch dem Marienstifte sein Anspruch auf Leistung der Anfuhre 
von 40 Faden Holz jährlich gegen Gewährung einer Tonne Stettinisch Bier gegen 
die Marienstiftswirthe vorzubehalten, denn diese Verpflichtung, worauf der erste 
Richter bei den Marienstiftswirthen nicht erkannt hat, hat auch gegen diese das 
Stift in zweiter Instanz in Anspruch genommen, es ist über diesen Anspruch aber 
nicht weiter instruirt worden, daher er vorbehalten bleiben muß.

Nach §. 6 Th. 1. Tit. 23 der A. Ger. O. sind die dem Marienstifte auf
erlegten 3/*  der Kosten erster Instanz und die Kosten zweiter Instanz zur Hälfte 
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dem Marienstifte und zur andern Hälfte den bäuerlichen Wirthen aufzuerlegen, 
an dieser letztem Hälfte participiren die Bauern des Marienstifts-Antheils mit ’/s 
und die Bauern des Golnowschen Antheils mit Vs.

Berlin, den 31. März 1855.

Urkundlich unter Siegel und Unterschrift ausgefertigt.

(L. 8.)

Das Revisions-Collegium für Landes-Kultur-Sachen.

(gez.) Lette.

Ausfertigung für das Marienstift zu Stettin. Zu Händen des Herrn Rechts- 
Anwalts Wilke.

III. Erkenntniß dritter Instanz vom 17. October 1857.

Im Namen des Königs.

In Sachen der baüerlichen Wirthe zu Marsdorf, und zwar a) des Marien
stifts-Antheils, vertreten durch (wie im zweiten Erkenntniß), b) des Golnowschen 
Antheils, vertreten durch (desgleichen) Provocaten, jetzt Revidenten und Revisen 
wider das St. Marienstift zu Stettin, Provocanten, jetzt Revisen und Revidenten, 
hat der zweite Senat des Königlichen Ober-Tribunals in seiner Sitzung vom 
17. October 1857, an welcher Theil genommen haben: der Bice-Präsident, Wirk
liche Geh. Ober-Iustiz-Rath Dr. Goetze, die Geheimen Ober-Tribunals-Rätbe 
v. Elsner, Ulrich, Reinicke, Goering, Form, v. Ohlen und v. Diebitsch, 

für Recht erkannt:
„daß das Erkenntniß des Königlichen Reöisions-Collegiums für Landes-Kultur- 
„Sachen vom 31. März 1855 sowol auf die Revision der baüerlichen Wirthe zu 
„Marsdorf, Golnowschen und Marrenstifts-Antheils, als auf die, als Revision zu 
„behandelnde, Richtigkeits-Beschwerde des Marieustifts-Curatoriums, lediglich zu 
„bestätigen, und den Wirthen zu Marsdorf J6/ie, dem Marienstift Vie der Kosten 
„dieser Instanz aufzulegen."

Bon Rechts Wegen.

[2)ie Gründe dieses Bestätigungs-Urtels sind fast eine wörtliche Wiederholung 
der Gründe des zweiten Erkenntnisses.)

Ausgefertigt unter Siegel und Unterschrift des Königl. Ober-Tribunals

Berlin, den 17. October 1857.

(gez.) Dr. Goetze.

(L. 8.)

Gerichtskosten 157 Thlr. 20 Sgr. Zuschlag 31 Thlr. 12 Sgr. Summa 189 Thlr. 
2 Sgr. Antheil der Agrar-Behörde 34 Thlr. 29 Sgr.
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2. Das Forstrevier Marienwald.

Weiter oben ist der Name „Pädagogien-Heide" einige Mal angeführt worden 
(S. 304, 390, 963). Was ist unter dieser Benennung zu verstehen? So hieß eine 
Bruchwaldung, welche einst dem Marienstift in Stettin zugehört hat. Darüber, 
wanu und wie das Stift in den Besitz dieser Waldung gelangt, fehlt es in dem 
Archiv des Marienstift an jeglicher Nachricht; und es ist eine nur auf den Namen 
gestützte Vermuthung, wenn man annimmt, der Zeitpunkt des Erwerbes falle etwa 
in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts, da die Marienstiftsschule, unter der Re
gierung der Herzöge Barnim IX. und Philipp im Jahre 1543 in ein fürstliches 
Pädagogium verwandelt wurde, welches, nach fernerer Muthmaßung, mit eigner 
Holzung ausgestattet werden sollte, damit es der Anstalt niemals an Feüerungsma- 
terial gebrechen möge. Das Stift hielt in der Pädagogien-Heide einen Forstbe
amten zur Bewirthschaftung derselben. Der Stifts-Schütze, — diesen Titel führte 
der Förster, — wohnte in der Pädagogien-Heide, und war mit Dienstländereien 
ausgestattet. Was aber die in der Heide belegenen Bruchwiesen betrifft, so wurden 
sie sehr wahrscheinlich durch Verpachtung verwerthet. Die Waldung gränzte an 
ihrer Morgenseite mit dem Golnower Stadtgebiet und erstreckte sich zwischen der 
Jhna in deren Unterlauf gegen 9L und dem Gebiet von Lübzin gegen S. Ob sie 
gegen W. bis an den Dammschen See reichte, oder von diesem durch Stadt-Stettin- 
sches Eigenthum getrennt war, ist nicht bekannt.

Wie König Friedrich Wilhelm I. durch zweckmäßige ökonomische Einrichtun
gen den Ertrag seiner Domainen zu verbessern und dadurch seine Einkünfte zu ver
mehren bemüht war, auch den Veruntreüungen feiner Rentmeister und anderen 
Kassenbedienten, die unter seinem Vorgänger, dem Gründer der Königswürde in 
Preüßen, bei dessen luxuriösem Hofleben gewissermaßen Brauch und Sitte geworden 
waren, durch Stiftung der Ober-Rechenkammer, dieses von nun an gefürchteten 
Rechnungs-Tribunals, ein Ziel setzte, so setzte des Königs Nachfolger nicht allein 
die Finanzmaßregeln des Vaters fort, sondern gab den von demselben bereits an- 
gebahnten Anbau-Unternehmungen bisher unbenntzter, wüst liegender Landstriche, 
namentlich im Land am Meere, eine so große Ausdehnung, daß König Friedrich II. 
mit dem Namen eines Coloniengründers belegt werden kann. Zum Zweck des An
baues faßte der König auch die Pädagogieu-Heide ins Auge. Weil aber das Cu- 
rütoriuni des Marienstifts sich nicht gemüßigt fand, die Urbarmachung und Um
wandlung dieser Bruchwaldung in Wiesen- und Ackerland selbst zu übernehmen 
und das geradere Terrain mit Ansiedlerstellen zu besetzen, auch die Holzung nicht 
entbehren wollte, auch wol nicht entbehren konnte, so wurden die großen Wald
flächen der Stadt Golnow ins Auge gefaßt, als die Mittel darbietend, das Marien- 
ftift für die von ihm verlangte Abtretung der Pädagogien-Heide durch eine gleich 
große Holzfläche schadlos zu halten. Der Magistrat von Golnow erhielt demgemäß 
den Befehl, in dieser Richtung mit dem (Kuratorium des Marienstifts in Unter
handlung zu treten, die den nachstehenden Tausch-Vertrag zur Folge gehabt hat: —

Zu wissen, daß auf Seiner Königlichen Majestät allerhöchsten Befehl und mit 
Dero allergnädigsten Approbation, um das Werk der Entreprise bey der bisherigen 
Pädagogien-Heide zu focilitiren und zum Stande zu bringen, zwischen die Hoch- 
verordnete Herren Curatores der Stettinschen St. Marien-Stifts-Kirche, und einem 
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Edlen Naht und der Bürgerschaft der Stadt Golnow mit Consens der Königl. 
Hochlöbl. Krieges- und Domainen-Kammer, wegen Perniutation der s. g. Pädago- 
gien-Heyde gegen ein Äquivalent Golnowscher Stadt-Heyde, Wiesen und Brücher, 
folgender Vergleich getroffen und vollzogen worden.

I. Daß von dem Ortmahl und Grentz-Pfahl der bisherigen Pädagogien- 
Heyde neben der Landstraße und Weg nach Golnow, gedachte Landstraße entlang 
bis an die Ecke, woselbst auf der Charte das Signum  gesetzt wird, und sodann 
von solcher Ecke in gerader Linie der Golnowschen Stadt-Holtznng hinauf, welches 
nach der neuen Charte mit der gelben Linie bezeichnet, biß an den Ort, wo der 
Trifft-Graben an der Holländer-Wiese neben der Jhna in Sign. ) sich schwenkt, 
ingleichen die an der Jhna belegene Accise-Jnspector-Wiese, a 12 Mg. 90 QRuth. 
Magdeb. von dem Magistrat und der Stadt Golnow bei Stettinichen St. Marien- 
Stifts-Kirche pleno jure dominii und ohne sich die geringste Servitut darauf zu 
reserviren, cediret und abgetreten werden solle, dergestalt und also, daß dasjenige, 
welches in dem Bezirk von obigem Ortmahl der Sign.:  et J biß an die Königl. 
Friedrichswaldsche Heyde umschlossen und belegen ist, nebst 'der Accise-Jnspector- 
Wiese an der Jhna von 12 Mg. 90 QRuth. Magdeb. der St. Marien-Stifts- 
Kirche eigenthümlich gehöre.

*

*

II. Die Holländer-Wiese aber an gedachter Jhna, ingleichen das breite Bruch 
nebst des Propositi darinn belegene Wiese der Stadt Golnow verbleibe, jedoch daß 
der Kirche oder deren Schützen und Förster in solchem Bruch die freie Hüthung, 
oder Weyde, für Sechs Häupter Rind-Vieh, inet, des Zuwachses um zwey Pferde 
zustehe, und verbleibe, auch der St. Marien-Kirche.

III. So wohl in diesen der Stadt Golnow reservirten Orten, den Breiten 
Bruch, als der gantzen abzutretenden Heyde überhaupt die hohe und niedere Jagd- 
Gerechtigkeit privatim competire, gleich wie solche derselben bisher in der Pädago- 
gien-Heyde zugestanden hat, wogegen daselbst nun wiederum das Königliche Forst- 
Amt die Jagd zu exerciren befugt.

IV. Wird annoch von der Stadt Golnow zur Indemnisation der St. Ma
rien-Kirche, ein Ort Holzes, Bruches und Wiesen an der Marsdorffschen Grentze 
von 138 Mg. Magdeb., so wie solcher auf der zweyten Charte durch eine rothe 
Linie abgesondert ist, imgleichen

V. Aus jedem Marsdorffschen Kirchen-Bauern, deren 14 seyn, in dem Gol
nowschen hinter dem Birken-Ort an der Cämmerey-Wiese ein Morgen Pommersch 
Wiesewachs (die Ruthe jedoch zu 16 Fuß Rheinländisch gerechnet) und also über
haupt 14 Mg. Pommersch der Stettinschen St. Marien-Kirche eigenthümlich pleno 
jure abgetreten, welche der Magistrat rahden zu lassen, übernommen hat. Dagegen 

VI. Die Marienkirche an den Magistrat und der Stadt Golnow ihre bis
herige sogenannte Pödagogien-Heyde nebst Wiesen und Bruch hinwiederum cum 
jure Dominii cediret und überläßt und das Amt Friedrichswalde oder vielmehr das 
Königliche Forst-Amt darum hinwieder die Jagten zu exerciren berechtiget ist. 
Und als

VII. In dieser abzutretendeu Pädagogien-Heyde die Schützen-Wohnung nebst 
Stall, Scheüne, Back-Ofen, Bewährung rc. vorhanden ist, so übernimmt der Gol- 
nowsche Magistrat solche Zimmer nach der Taxe, wie solche durch vereydete Werk- 
Leüte zu stehen kommen wird, zu bezahlen, indem die Kirche vor erfolgter Bezah
lung selbige zu raumen nicht schuldig ist.
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VIII. Damit aber auch das Golnowsche Stadt-Vieh in der künftigen Kirchen- 
Heyde nicht kommen und dem jungen Aufschlag Schaden zufügen könne, so soll dem 
Golnowschen Magistrat und Bürgerschaft die Trifft auf 12 Ruthen Rheinländisch 
vorlängst der Heyde von dem Signo biß gegen roth Litt.: A jure dominii abge
treten werden, jedoch, daß das darinn jetzo befindliche Holtz der Marien-Kirche 
verbleibe. Zu dem Ende und damit in Zukunft dieserhalb aller Streit vermieden 
werde, ein Grentz-Graben vorlängst dieser Trifft von beyden Theilen angefertiget, 
und die Erde nach der Heyde aufgeworfen werden soll.

Schlüßlich begeben sich beyde contrahirende Theile aller und jeder hinwieder 
zu erdenkenden Ausflüchte, iusbesondere der Verletzung unter und über der Hälfte, 
des Betruges, listiger Überredung, daß die Sache anders verabredet, als hierin« 
verfaßet, oder man darinn nicht völlig unterrichtet sey, und wie sie sonst Namen 
haben können.

Uhrkundlich ist dieser in duplo ausgefertigte Contract von beyden Theilen 
denen respective» Hochverordneten Herren Curatoribus der St. Marien-Stifts- 
Kirche, wie auch dem Edlen Naht und denen Viertels-Männern der Stadt zu Gol- 
now eigenhändig unterschrieben und besiegelt worden, und soll von Seiner König
lichen Majestät hierüber immédiate die allergnädigste Confirmation gesuchet werden.

So geschehen Alten-Stettin den 28. August 1754.
G. Wachholtz, Curat. (L. 8.) C. B. v. Ramin. 

Bürgermeister und Raht zu Golnow.

Spinstius. F. v. Hamel. Saurbier. Hanow. Zegelin. I. B. Schultze.
D. Keilpflug. Erdmann. Daberkow. C. Saß. Dehmel.

Der vorstehende Tauschvertrag kam nicht sogleich zur Ausführung, mindestens 
nicht in rechtsverbindlicher und bündiger Weise. Zwei Jahre nach Abschluß des 
Vertrages brach der Krieg mit allen seinen Drangsalen, Wirren und Verwüstungen 
aus, der sieben volle Jahre die Länder der jugendlichen Preußischen Königs-Mo
narchie verheerte und insonderheit die wilde Soldateska der Moskowischen Kriegs
horden nach Pommern führte. In dieser Zeit des Trubels und der Mühsalen 
aller Art war an die Werke des Friedens wenig oder gar nicht zu denken. In
zwischen scheint das Marienstifts-Curatorium dennoch von seiner neüen Waldung 
Besitz ergriffen zu haben; denn als nach wiederhergestelltem Frieden die gegenseitige 
Übergabe der Waldreviere Statt fand, versammelten sich die betreffenden Commissa- 
rien in den: Forsthause, welches die Curatoren des Marienstifts in dem, ihm durch 
Tausch zugefallenen, bisher Stadt Golnowschen, Forstrevier hatten erbauen laffen. 
Sie hatten es zu Ehren der frommen Stiftung, deren Verwaltung ihrer Obsorge 
anvertraut war, Marienwald genannt. Das Übergabe- und Grünz-Prowkoll lautet 
wie folgt: —

Actum auf der Försterei Marienwald den 3. July 1765. — Praesentes. 
Abseiten der Marien-Stifts-Kirche: Der Hr. Administrator Loeper. Abseiten des 
Magistrats zu Golnow: Dominus Consul Schund, Consul Zegelin, Senator Titzen, 
Viertelsmann Daberkow, die Bürger Michael Klamp, Stahlkopf, Zumach.

Als der Hr. Administrator Loeper am gestrigen Tage der Löbl. Stadt Gol
now die abgetretene Pädagogien-Heyde in ihren Gräntzen und Maalen übergeben

Landbuch von Pommern; Th. II. Bd. V. 127 
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hat, und dahero Abseiten der Stadt ein gleiches mit der, dem Marien-Stift da
gegen Inhalt allergnädigst confirmirten Contract vom 28. Aug. 1754 bereits abge
tretenen Heyde geschehen müßen, und dazu auf heute der Termin einbewilligt wor
den, so sind beiderseits Interessenten acto an dem Orte so nach der Charte und 
dem §. 1 des Contracté mit Sign. J bemerket, erschienen, und haben darauf den 
Gräntz-Zug folgendermaßen, insoferne er die Stadt Golnow und die der Marien- 
Stifts-Kirche abgetretene Heyde angehet, vorgenommen und vollführet.

Oben von dem Sign. 3 an der Holländerey-Wiese sind 12 Ruthen zur Trift 
abgemessen und zwar mit einer Reinländifchen Decimal-Ruthe woselbst No. 1. ein 
Etmal oder vielmehr zwei Ortmaal zwischen der Stadt Golnow und der Marien- 
Stifts-Kirche mittelst Zander Kloß und Ziegel errichtet und darauf ein Pfahl ge- 
setzet auch mit dem Stadt- und Stifts-Forst Hammer an beyden Seiten angeschla
gen worden. No. 2. 25 Ruthen ein Gräntz-Hanfen aufgeworfen und mit einem 
Pfahl versehen wovon ein gleiches. No. 3. 25 Ruthen ein Haufen mit einem 
Pfahl, ferner No. 4. 25 Ruthen ein Gräntz-Haufen und Pfahl, ferner No. 5. 25 
Ruthen zwar über, jedoch dichte am Wege von Golnow nach Friedrichswald ein 
Gräntz-Haufen mit einem Pfahl, weiter No. 6. gerade auf einen Baum, so in der 
Gräntz-Linie stehet, welcher angeschalmt und mit 2 Kreützen bezeichnet worden und 
von dem Maal 16 Ruthen ab ist. No. 7. ist von dem Gräntz Baum 19 Ruthen 
ein Maal mit einem Pfahl errichtet. No. 8. 40 Ruthen ein Gräntz-Maal mit 
einem Pfahl, No. 9. 30 Ruthen desgleichen. No. 10. 50 Ruthen desgleichen. 
No. 11. 50 Ruthen ferner No. 12. 50 Ruthen. No. 13. 50 Ruthen von da bis 
No. 14. 35 Ruthen 8 Fuß auf einen Ficht Baum in der Linie, welcher umgraben 
und mit Gräntz-Materialien versehen auch da ein nach der Stifts-Kirchen Seite ein 
Kreütz und nach der Golnowschen Seite ein Stern gehauen worden. No. 15. 50 
Ruthen und mit einem Gräntz-Maal und Pfahl versehen, ferner No. 16. 50 Ru
then desgleichen. No. 17. 45 Ruthen ein Haufen mit einem Pfahl; endlich von 
da bis No. 18. 35 Ruthen dichte an der Golnowschen Landstraße neben einem 
Fichtbaum ein Ortmaal, welches die Gräntze auf dem Contract bey dem Sign. * 
endigt, woselbst ein Haufen aufgeworfen mit Gräntz-Materialien versehen und da
rauf^ ein Pfahl aufgesetzt, der Baum aber zum Grüntz-Baum angenommen und 
angeschalmt worden; hievon gehet nun die Gräntze der Golnowschen Landstraße 
entlang bis an die Gräntze der Königlichen Heyde woselbst 2 Pfähle über den Weg 
zur Scheidung der Gräntzen der Königlichen und Stadt Golnowschen Heyden stehen, 
welche auf die gerade Linie zeigen, die die Gräntze des Königs und der neuen 
Stifts-Kirchen-Heyde bis an die Jhna ausmacht und an sich gut vermahlet ist, wo
von der Magistrat zu Golnow den Extract der Beschreibung von dieser Gräntze 
zu extradiren angenommen und hierauf der Marien-Stifts-Kirche die Übergabe der 
Neüen Marienwaldschen Heyde Inhalt des §phi 1 des oft mentiorirten Contracté 
in Gottes Nahmen übergeben hat. Womit diese Handlung solita subscriptione 
et subsignatione geschlossen worden, a. u. s.

(Folgen die Unterschriften und beigedrückten Jnsiegel.)

Der Flächeninhalt der ausgetauschten Waldflächen ist in dem Permutations- 
Receß von 1754 nicht angegeben; dagegen befindet er sich auf den gleichzeitig von 
Keyser aufgenommenen Plänen und in einem Actenstück betreffend die Urbar
machung des Mittelbruchs in der Pädagogien-Heide, Blatt 69, 82, 84 u. 111.
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Der Flächeninhalt der Pädagogien-Heide ist auf 1259 Mg. 146 Ruth. u. der 
darin enthaltenen Bruchstellen und Wiesen auf 219 Mg. 63 Ruth, angenommen, 
im Ganzen auf Mg. 1479. 29 Ruth, 
und nach dem über den Tausch geschlossenen Vertrag beträgt der Flächeninhalt des 
Äquivalents: 1) zu §. L von der Stadtforst 1259 Mg. 146 Ruth, uud nach Abzug der 
der Stadt Golnow zufolge §. VIIL verbliebenen Trift im Betrage von 14 Mg. 104 
Ruth., noch 1245 Mg. 42 Ruth. Dazu kommen 2) von der s. g. Accise-Jnspector- 
Wiese nach §. I.: 12 Mg. 90 Ruth., sowie 3) nach §. IV. von einer Parcele Holz, 
Bruch und Wiesen 138 Mg. Diese drei Poften zusammen geben 1395 Mg. 132 
Ruth. Es sind aber noch, zufolge §. V. des Vertrages, von den Wiesen 14 Mg. 
Pommersch abgetreten, und diese in Magdeb. oder Preüß. Maaß verwandelt sind 
35 Mg. 165 Ruth., mithin beträgt das Äquivalent, welches dem Marienstift ver
möge des Tausches der Pädagogien-Heide gegen einen Theil der Golnowschen 
Stadtforst zu Theil geworden, zufolge dieser Angaben der Vermessung vom 
Jahre 1754 Mg. 1431. 117 Ruth.
Folglich hat das Stift 48 Mg. an Wiesen re. weniger bekommen, als es hergegeben hat. 
In dem Tauschvertrage vom 28. August 1754 hat sich das Marienstift im §. 11. die freie 
Weide für 6 Haupt Rindvieh, für den Zuwachs und für 2 Pferde in dem der Stadt 
Golnow zugehörigen Breiten Bruche Vorbehalten, es hat auch an der Jhna auf städtischenl 
Grund und Boden eine Fläche als Holzablage an dem genannten Flusse benutzt. 
Dies Aufhütungsrecht und die Holzablage sind bei der in Golnow eingeleiteten 
Gemeinheits-Aufhebung nach dem Recesse vom 15. September und 30. November 
1826 (in den Acten, betreffend die Vermessung der Grundstücke bei der Försterei 
Marienwald rc. vom Jahre 1823 befindlich) und der Receß-Ausfertigung vom 26. 
April 1827 von der Stadt Golnow abgelöset, und es sind dafür 5) dem Marien- 
stifte 16 Mg. 169 Ruth, von dem Breiten Bruche eigenthümlich und znr uneinge
schränkten Benutzung als Entschädigung zum Marieuwalder Revier abgetreten und 
im Jahre 1827 mit demselben vereinigt worden. Nach anderer actenmüßiger An
gabe hat diese Weideabfindung 75 Q.-Nuth. mehr betragen. Mit dieser Weideab
findung würde demnach das Marienwalder Revier einen Flächeninhalt haben 
von Mg. 1448. 175 Ruth.

Es sind aber hiervon die im Parmutations-Contract von 1754 §. IV. er
wähnten 138 Mg. aus Gründen abzuziehen, die weiter unten angegeben sind, und 
es bleiben mithin für das Revier Marienwald .... Mg. 1310. 175 Ruth.

Im Jahre 1828 ist das Marienwalder Forstrevier dnrch den Landmeffer Keck 
neü vermessen und kartirt worden. Hieraus hat sich ergeben, daß Die Keysersche 
Vermessung von 1754 das Areal um ca. 200 Mg. zu klein nachgewiesen hat. Das 
Revier hat einen kleinen Verlust an seiner Fläche dadurch erlitten, daß es im Jahre 
1829 zum Bau der Staatsstraße von Damm, bezw. Stettin, nach Golnow, welche 
das Revier in der Richtung von S. nach N. durchschneidet, das erforderliche Ter
rain abgetreten hat. Ein Receß oder Vertrag ist über diese Abtretung nicht 
vorhanden, doch wird dieselbe constatirt durch die darüber zwischen dem Marien- 
stifts-Curatorium unb der Königl. Regierung zil Stettin gepflogenen Verhandlun
gen, einen denselben beigefügten Situationsplan und durch das Gränzprotokoll 
vom 17. October 1840.

Seit dem Jahre 1827 schwebten Verhandlungen wegen Berichtigung des Be
sitztitels von dem Marienwalder Forstrevier für das Marienstift, welche nach der 
Übergabe im Jahre 1765 nicht erfolgt war und jetzt auch auf so viele Schwierig- 

127*  
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feiten und Hindernisse stieß, daß sie erst nach Ablaus von 26 Jahren hat ins Werk 
gerichtet werden können. Zu dem Endzweck erhielt der Stiftssörster Funcke zu Mi- 
rienwald unterm 21. Juni 1853 von der Marienstifts-Administration den Auftrag, 
— eine Übersicht der Fläche des dortigen Reviers anzufertigen, welche anzugeben 
habe: 1) den ursprünglichen Besitzstand; 2) den Abgang zu Chausseebauzwecken 
und wann; 3) den Zugang durch die Golnowsche Weideabfindung im Breiten Bruch 
und wann; 4) den jetzigen Besitzstand, nach den Colonnen und Rubriken des Keck- 
schen Vermessungsregisters von 1828 aufgestellt, und dieselbe binnen acht Tagen 
einzusenden. Funcke entsprach diesem Auftrage bereits nach 3 Tagen. Seinem Be
richt vom 24. Juni 1853 war beigefügt nachstehende —

Übersicht des Flächeninhalts vom Marienwalder Forstrevier.

1. Ursprünglicher Besitzstand nach der Keckschen Karte von 1828. Mg. Ruch.
a) An Waldboden .... Mg. 1598. 88
b) An Dienstländereien mit Einschluß der mit überkom

menen Wiese von 13 Mg. 79 Nnth. . 32. 75 163
2. Zugang durch Weideabfindung von der Stadt Golnow 1827 7 7 17.___54

Zusammen .... 1648. 37
3. Davon ab die zur Chausseestrecke im Jahre 1829 abgetretene Fläche 7. 10

Also ist der Besitzstand jetzt im Jahre 1853 . . . 1641. 27

Nach einem Acten-Vermerk des Stifts-Administrators Naedel vom 30. Juni 
1853 erleidet dieser — „zu den §§. 1., 111. und VU. des Permutations-Recesses vom 
28. August 1754 nachgewiesene — Besitzstand noch einer Gränz-Regelung zwischen 
der Marienwalder Forst und dem zu Golnow gehörenden Breiten Bruch. Bis da
hin wo dies geschehen wird die Besitztitel-Berichtigung ausgesetzt bleiben müssen. — 
Zum §. 11. des Vertrages von 1754 bemerkt Naedel, daß die Weideberechtigung 
auf dem Golnowschen Territorium abgelöst sei mit einem Äquivalent von 16 Mg. 
169 Ruth.; hier steht also die frühere Angabe die von der spätern und der Funcke- 
scheu verschieden ist. — Wegen der im §. IV. des mehrerwähnten Tauschvertrages, 
dem Marienstift von der Stadt Golnow überlassenen 138 Mg. Holz, Bruch und 
Wiesen ist ein Rechtsstreit entstanden, in welchem das Marienstift unterlegen ist. 
Durch drei gleichlautende Erkenntnisse vom 24. Februar und 7. October 1843, so 
wie vom 26. August 1844 sind diese 138 Mg. dem Stifte aberkannt. — Zum 
§. V. Das Marienstift ist, wie schon erwähnt, im Besitz der Birkenortfchen Wiesen 
auf der Feldmark Golnow. Dieselben enthalten 45 Mg. 20 Ruth, nach dem Ver- 
Messungsregister von Müller, 1835. Diese Wiesen bilden ein eigenes Grundstück 
und wird davon nach Beendigung der Gemeinheitstheilung von Golnow ein be
sonderes Hypothekenbuch angelegt werden. — Zu §§• VII. und Vlll. Die darin 
enthaltenen Bestimmungen sind längst erledigt; auch ist die Viehtrift im neuen Neceß 
zu §. II. ausbedungen.

Nachdem die oben vorbehaltene Gränz-Negulirung im Laufe des Sommers 
1853 durch den Feldmesser Schubbert vorgenonunen, ist der —

Flächeninhalt des Marienwalder Forstreviers, mit Einschluß der Weideabfin
dung von 1827, und nach Abzug des zur Damm-Golnowschen Chaussee abgetrete
nen Terrains, so wie incl. der Forstdienstgrundstücke des Stiftsförsters, er
mittelt worden zu Mg. 1643. 140. Ruth.
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Die zu deni Forstdienst-Etablissement gehörigen Gebaüde sind: Das Wohnhaus 
des Stiftsförsters, eine Scheune, ein Stall, ein Holz- und Wagenschuppen und 
noch vier andere kleine Nebengebäude zur Wirthschaftssührung. Die iämmtlichen 
Gebaüde waren im Jahre 1853 bei der Natioual-Versicherungs-Gesellschaft zu Stettin 
für die Summe von 2030 Thlr. gegen Feüersgefahr versichert. Mit dem eben an
geführten Areal ist das Forstrevier Marienwald in dem Hypothekenbuche der König!. 
Kreis - Gerichts - Commission Golnoiv II. eingetragen und der Besitztitel von dem
selben für das Marienstift unterm 30. December 1853 berichtigt worden.

Wenn nun in den Grundsteüer-Veranlagungs-Tabellen des Finanz-Ministeriums 
das Areal des Reviers zu 1652,88 — 1652 Mg. 158 Ruth, nachgewiesen ist (oben S. 
310), so ist zu erwägen, daß, weil es sich bei dieser Ziffer um den ganzen Guts
bezirk Marienwald handelt, darin auch die, von der Damm-Golnowschen Staats
straße eingenommene Flüche enthalten ist. Wird diese Fläche mit 7 Mg. 10 Ruth, 
in Abzug gebracht, so bleiben für das stiftische Forstrevier . . Mg. 1645. 148 Ruth.

Davon: Zur Holzzucht benutzter, bezw. dazu bestimmter Boden 1569. 
128, an Dienstländereien 54. 135 Acker, Wiesen, Hofstelle, und 21. 65 ertraglose 
Grundstücke an öffentlichen und privativen Wegen, Gräben rc. mithin an zur Holz
zucht nicht benutzter Boden 76 Mg. 20 Ruthen.

Etwas andere Zahlen enthält der Forst-Natural-Etat. Ihm zufolge sind zur 
Holzzucht nutzbar Mg. 1560. 157 Ruth.

und dazu nicht nutzbar, oder nicht verwendet . - 84. 171 -
Flächeninhalt des ganzen Reviers, wie oben . . . Mg. 1645. 148 Ruth.

mit Einschluß der hier mit 54 Mg. 48 Ruth, aufgeführten Dienstländereien des 
Försters.

Ter Förster zu Marienwald hat, außer den Ländereien im Revier, eine außer-- 
halb desselben auf Golnowscher Feldmark belegene Dienstwiese von 2 Mg. 148 
Ruth, in Nutznießung. Sie ist selbstverständlich in dem obigen Areal nicht mit 
enthalten.

Forst-Natural-Etat der Marienstifts-Forstreviere Marsdorf 
und Marienwald für die dreijährige Periode 1869, 1870, 1871.

Zur Holzzucht:
Forstrevier Marsdorf 

„ Marienwald

Flächeninhalt.
Nutzbar.

Mg. 2174. 20
1560. 157

Unnutzbar.
175. 102
84. 171

Summa.
2349. 122
1645. 148

Beide Reviere zusammen . . . Mg. 3734. 1771 260. 93 | 3995. 90
Nach dem Revisions-Protokoll vom 5. April 1861 und dessen Beantwortung, festgesetzt 

durch das Ministerial-Neseript vom 9. October 1861, ist der
Jährliche Abnutz an Derbholz in beiden Revieren . 63.005 Kubikfuß.

welchem ein verhältnißmäßiges Quantum an Stock- nnd Reistgholz 
zugerechnet worden mit ...... 16.850 ,,

Summa: 79.855 Knbikfuß.
Und nach dem Forstabschätzungswerk ist die jähr

liche Soll-Einnahme:
An Derbholz ... 889 Klaft.
An Stock- und Reisigholz . 530 „

Summa . . 1419 Klaft.

| 75+1344

Davon: Eichen. Kiefern.
Nutzholz à 80 Kf. 6 271 Klaft.
Kloben 75 „ 21 254 „
Knüppel 60 „ 18 319 „
Stubben 40 „ 20 220 „
Reiser 25 „ 10 280 „

Summa . . . 1419 Klafter.
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Natural-Ausgabe.
a) Ganz frei. 1) Zur Heitzung der Marieustifts-Geschäftsraüme, 7 Kl. Klo

ben Kiefern. 2) Desgleichen des Marienstifts - Gymnasiums zu Stettin 50 Kl. Klo
ben und 10 Kl. Knüppel Kiefern. 3) Zur Instandhaltung der Forst-Dienstgebaüde, 
der Brücken über den Gubenbach, soweit solche dem Stift zur Last fällt und zur 
Verhägung der Schonungen 6 Kl. Eichen. Summa 73 Klafter. Es fallen aber 
künftig die 60 Kl. fürs Gynmasiunl weg, und es bleiben 13 Klafter.

b) Frei gegen Zahlung der Nebenkosten: 4) dem Küster und Schullehrer 
zu Marsdorf 9 Kl., so wie 5) dem Förster Levin zu Marsdorf und 6) dem För
ster Glöde zu Marienwald je 10 Kl. Knüppel Kiefern: zusammen 29 Klafter. 
Summa a + b = 42 Klafter.

c) Es kommen zum Verkauf nach der Taxe und beim öffentlichen Verkauf nach 
dem Meistgebot 1377 Klafter.

Forst-Geld-Etat der Marienstifts-Forstreviere Marsdorf und 
Marienwald für die dreijährige Periode 1869, 1870, 1871.

Vollzogen vom Minister der geistlichen Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten, 

Berlin, den 24. November 1868.

Nr. Ein nahm e.
Verlust gegen 
den Taxwerth. Betrag.

1.
2.

3.

4.

5.

2-it. I. Für Holz, laut Natural-Etat.
A. Unter der Taxe ...... 
B. Nach der Taxe und dem Meistgebot.

a) Dem Gymnasium zu Stettin, ein Jahr ums andere, 
incl. 11 Thlr. 20Sgr. tantwmpflichtige Nebenkosten 

b) Durch freien Verkauf ....
Summa B.

Summa Tit. 1. = A -j- B.

148. 15. — 9 20. —

114. 5. —
4801. 15. —

148. 15. —
4915. 20. —
4925. 10. —

Tit 11. Für Forst-Nebennutzungen.
A. Von Berechtigten. Nichts.
B. Durch Verpachtung oder Administration.
Abtheilung i Für Waldfrüchte nnd Obstnutznngen in der Forst.

Unter dieser Abtheilung sind die etwa vorkommenden Einnahinen 
für Mast, Haselnüsse, Waldbeeren, Obst rc. in abgesonderten Posi
tionen, durch specielle Berechnungen justificirt, zu vereinnahmen.

Abtheilung 2. Für Heidemiethe
Für Raff- und Leseholz im Marsdorfer Revier, im October pränumerando 

alljährlich spec. zu destgniren ...... 
Für Streünutzung in deiuselben Revier im October pränumerando all

jährlich zu verpachten nnd speciell zu destgniren
Für Streünutznng im Marienwaldschen Revier, desgleichen, desgleichen

Unter dieser Abtheilung sind die etwa vorkommenden Einnahinen 
für eingestellte Bienenkörbe, durch specielle Berechnungen justificirt, 
zu vereinnahmen.

Summa Abtheilung 2

Abtheilung 3. Für Forstgrundstücke.
a) Fm die Dienstläudereien des Forstpersonals durch Gehalts

abzüge in Quartalraten pränumerando.

i 1 l

85.---------
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6.

Sir. Einnahme.
Fläche.

Mg. Rth.

Betrag

'fis- tyn

7.

Marienstiftsförster Glöde zu Marienwald: Für Gartenland 
1. 155, Acker 21. 75, Wiesen 15. 97, Weide 16. 169, 
zusammen 55. 136; dazu: Hof- und Baustelle 0. 90, 
Unnutzbar o. 130, Kirchhof o. 20, zusammen 1. 60 ; 
Summa 57. 16; davon gehen ab die außerhalb der 
Forst belegenen Birkenortswiesen mit 2. 148, bleiben .

Marienstiftsförster Levin zu Forsthaus Marsdorf: für Acker 
48. 0, Garten 1. 0, Hof und Baustelle 1. 0 

b) Für andere Forstgrundstücke.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Summa Abtheilung 3

Der9 
Name.

)ächter 
Wohnort.

Gegenstand 
der Pacht. Pachtperiode. Zahlungs

termin.

Stiftsförster 
Levin . .

Ehrist. Fried. 
Maaß . .

Mühlenbes.
Raph. Stark

Derselbe . .

Schullehrer
Hartmann.

Derselbe . .

An Ablage- 1
D 

an de 
und S 
1855 e 

An Zimmerp 
Es 

Sgr., 
Strick 
das B 
Die B

Marsdorf

Ebenda .

Bnrow.
Mühle .

Desgl. . .

Marsdorf

Desgl. .

nd Stätte 
ie Hoizabl 
r Jhna ti 
tättegeld 
rhoben un 
atz-Miethe 

wird er!
für jedes ( 
Starkbauh 
ewaldrechte 
erechnuug

Bruchblöße 
im Jagen36

Waldblöße 
tut Jg. 17 .

Gubenbachs- 
Wiesen und 
daran grän
zende Forst- 
blößen . .

Mehrfläche

Waldblöße 
von den Jg. 
23 U. 25 .

Gubenbachs- 
wiesen . .

;eld
age, nebst 2 
n Marienwald 
wird nach dei 
d am Jahress

wben für jed 
Ltück Mittelbo 
olz 2 Sar. 
n von Bauho 
erfolgt am I

6 Jahre pro 
1. April 1866 
bis 1872 .

12 Jahre pro 
Michaelis 
1860—1872

18 Jahre pro 
i.Octb. 1861 
bis 1879. .

Desgleichen.

9 Jahre pro
1. Oct. 1861 
bis 1870 .

10 Jahre pro 
1. Oct. 1860 
bis 1870 . .

Ladebrücken, 
er Revier. 5 
tt Tarif vom 
chluß berechne

es Stück Kle 
uholz 11/3 Sa 
Diese Sätze )t 
lz im Revier 
ahresschluß.

1. October

Zur Hälfte 
d. 10. Apr. 
u. den 1. 
Septbr. .

Desgl. . .

Desgl.. . .

1. October 
pränum. .

befindet sich 
)as Ablage- 
*13. August 

inbauholz 1 
r., für jedes 
nd auch für 
zu erheben.

54. 48 26. 22. —

50. — 28. 8. —

4. 8 1 10. -

95. 106 119. — —

68. 109 39. 2 6

—. 90 — 8. 9

1. 90 1. — —

4. — — — —

—. 65 15. — —

1. 12 5. — —

279. 168 1 235. 21. 3

Anmerkungen.
Zu Pos. 10. Der Pächter der Gubenbachswiesen hatte Behufs Kul- 

tivirung derselben pro 1. October 1861-1864 drei Freijahre, zahlte dann 
in der Periode 1864—1867 eine jährliche Pacht von 22 Thlr. 10 Sgr., 
darauf in der laufenden Periode 1867-1873 die oben ausgeworfene Pacht 
und demnächst für die letzten 6 Jahre bis 1. October 1879 jährlich 67 
Thlr. Zu 11. Für diese Mehrstäche entrichtete Pächter Anfangs von 
1864-1867 jährlich 5 Sar, jetzt zahlt er 8 Sgr. 9 Pf., und künftig von 
1873—1879 jährlich 15 Sgr. — Zn 13. Diese 4 Mg. sind nach §. 22 des 
Separationsrecesses von Marsdorf dem Inhaber der L>chulstelle zur einst
weiligen Nutzung pachtfrei als Verbesserung seines Einkommens über
wiesen.
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Nr. Einnahm e.
Betrag.

16.

17.

18.
21.

Abtheilung 4. Für Grasnutzung. Im Marsdorfer Revier von einigen 
niedrigen Stellen, auf Grund specieller alljährlicher Abschätzung

Abtheilung 5. Für Waldweide in demselben Revier. Für Rindvieh auf 
Grund alljährlich aufznnehmender Konsignationen: pro Stück Groß
vieh 20 Sgr., pro Stück Jungvieh 10 Sgr. .

Abtheilung 6—9. Für Braunkohlen, — für Thon, Lehm, Sand und alle 
anderen Waldfossilien; — für Harz und Kohlennutzung; — für wilde 
Fischerei im Forstgrunde und sonstige Benutzung der Gewässer. 
Zur Zeit Nichts. Kommen unter diesen Abtheilungen Einnahmen 
vor, so müssen sie speciell berechnet werden

Summa Tit. II. — Abtheilung 24-34-4+5

— 20. —

4.--------

325. 11. 3

22.

23.

e
24.

25.

26.

Tit. III. Jagdnutzungen.
Die Jagdnutzung in den Marienstiftsforsten ist ein Emolument der 

Hönigl. Kuratoren des Stifts. Die Jagd gewährt folgenden Ertrag: 
Für die Jagd in dem Erbzinsgut Ehrenthal sind jährlich 2 Hirsche, 

2 Wildschweine und 2 Rehe abzuliefern, oder dafür der Forsttaxpreis 
zu entrichten. Hierfür sind bisher jährlich Thlr. 38. 10 — 
baar bezahlt. Die Fälligkeit ist nach dem Kalen
derjahr postnumerando.

Für die Jagd im Marienwalder Revier vom Stiftsför
ster Glöde pro 1. Oct. 1863/69 in Quartalraten 
postnumerando . . . . . 10.--------

Für die Jagd im Marsdorfer Revier vom Stiftsfbrster
Levin pro 1. Juni 1867/70 . . . . 12.--------

Summa . . Thlr. 60. io —
Diesen Ertrag haben die Königlichen Curatoren des Marienftifts 

jeder zur Hälfte zu beziehen.
Tit. IV. Insgemein.

Von Forstdefraudationen, incl. Holzersatzgelder, Contraventionen und für 
confiscirtes Holz ...... 

Unvorhergesehene Einnahmen mit Rücksicht ans die Abrundung des Über
schusses ‘

Summa Tit. IV.

Summa der Einnahme . . Thlr. 60. io —

60--------

14. 8. 9
74. 8. 9

5325. --------

Ausgabe.

Tit. I. Besoldungen. In Quartalraten pränumerando zahlbar.

1. Dem Königl. Forstmeister Mangold für die obere Leitung und Beaufsich
tigung des Forstwirthschafts - Betriebes in den gesammten Forsten 
des Marienftifts, auf Widerruf . . . . .

r Dem Stiftsförster Glöde zu Marienwald:
a) Gehalt

Außerdem: b) Freie Dienstwohnung . . . Thlr. 20
c) Freies Brennholz, 10 Klafter Kiefern Knüp

pelholz, zum Taxwerth . . . „__ 25
Im Ganzen . Thlr. 305

Außerdem: Dienstländerei-Nutzung nach Tit. II., Abtheil. 3, Pos. 6 
der Einnahme.

100.--------

260. — —
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Nr. Ausgabe.
Betrag.

3. Dem Stiftsförster Levin zu Forsthaus Marsdorf
a) Gehalt ....... 240.-------
b) Freie Dienstwohnung und c) freies Brennholz, wie der

Förster Glöde .... Thlr. 45
Im Ganzen . Thlr. 285

Außerdem: Dienstländerei-Nutzung, wie vorstehend Pos. 7.

4. Hebegebühren. Dem die Forstkasfe verwaltenden Königl. Kreisgerichts- 
Secretair Götzcke zu Goluow 2 Prct. der Brutto-Einnahme zum 
speciellen Nachweis in der Rechnung. Die Einnahme ist

Thlr. 5.325 —
Davon geht ab:

a) Holzwerth für das Holz des Gymnasiums
zu Stettin, excl. Nebenkosten Thlr. 102. 15

b) Dienstländereipacht der Forst
beamten . . „ 55. — 157, 15

Verbleiben zur Tantieme-Berechnung Thlr75.167. i5
Davon 2 Prct. in runder Summe . . . 108- — —

Summa Tit. I. . . 703. — —
Tit. 11. ------------------

5. Holzhauerlöhne, laut Natural-Etat ......

Die Kosten werden durch einen alljährlich zu errichtenden Hauer
lohns-Eontrakt für jedes Revier normirt und sind speciell zu berechnen. 
Wenn Kosten für das Plätten der Borke, Rückerlöhne und Fahrlöhne 
vorkommen, so sind diese hier ebenfalls in Ausgabe zu stellen.

Summa Tit. 11. per se.Tit. 111. v

6. Zu Forstbauten. Die baaren Kosten, welche durch die Unterhaltung der 
Forstdienstgebaüde mit Znbehörungen und Inventarien zu Mars
dorf und Marienwald, sowie zu der Brücke über den Gubenbach 
im Marsdorfer Revier erforderlich sind, werden aus dem Baufonds 
des Marienstifts bestritten und kommen daher hier nicht besonders 
in Ansatz.

Tit. IV. Zu Forsteinrichtungen und Verbesserungen.

7. Zu Forstkulturen, nach dem generellen Kulturplan zum Abschätzungswerk, 
wobei jedoch zu bemerken, daß die für jedes Jahr erforderlichen 
Forstkulturkosten durch einen speciellen Kulturplan festgestellt werden. 

Summa Tit. IV. per se.
Tit. V. Insgemein.

8. Zur Haltung der Amtsblätter .......
9. Für die Beförderung Dienstkorrespondenz von und zu der Post erhält 

jeder der beiden Förster in Marienwald und Marsdorf ein Pausch
quantum von 5 Thlr., beide zusammen .

10. Für die Vernichtung schädlicher Waldinsekten in beiden Revieren, zur 
speciellen Berechnung . . ....

11. Für Insertion der Bekanntmachungen in öffentlichen Blättern der Holz
versteigerungstermine, für Beförderung der Umlaüse in den benach
barten Ortschaften und Ausruf in Golnow zu demselben Zweck 

Bnchbinderlohn, Drnckformulare und Schreibmaterialien werden aus 
der Marienftifts-Kasse bestritten.

Landbuch von Pommern; II. Th., Bd. V.

767. 20. —

500.--------

— 15. —

10.--------

100.---------

15.--------
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9lr. Ausgabe. Betrag.

12.

13.

14.

Für Hülfe beim Forstschutz in kalten Winternächten zur Unterstützung des 
Försters in Marsdorf ...... 

Den König!. Curatoren des Marienstifts die Jagd-Nevenüen, nach £it. 111. 
der Einnahme, direkt an dieselben zn zahlen Thlr. 60. 10 — 

Zu unvorhergesehenen Ausgaben und zur Abrundung,
nur auf besondere Anweisung zu leisten . L ._ _ .

Summa Tit. V. . . Thlr. 60. 10

70. - -

33. 25. —
229. 10. —

Summa der Ausgabe
Verglichen mit der Einnahme .
Bleibt Überschuß zur Marienstifts-Kasse

Thlr. 60. io -
60. 10 —

2.200 -
5.325 -
3125. —

Erlaüterungen.

1. Der Rendant der Stifts - Forstkasse hat eine Caution mit 300 Thlr. in 
Staatsschuldverschreibungen gestellt, welche im Tresor des Marienstifts deponirt sind.

2. Das Marienstift besitzt auf der Feldmark der Stadt Golnow einen Wie
senplan, im Birkenort genannt, von dem der Marienwalder Stiftsförster und der 
Stiftsschulze von Marsdorf zwei gleich große Parcelen, jede 2 Mg. 148 Ruth, 
enthaltend, als Dienstwiese benutzen. Die Försterparcele führt die No. 1, die 
Schulzenparcele die No. 2. Bei der in Golnow, auf Grund des §. 802 des Ge- 
meinheittheilungs - Recesses, Statt gehabten Regulirung des Hypothekenwesens, in 
welchem die Berichtigung des Besitztitels beantragt worden, ist in dem neuen Hy
pothekenbuch Band F. 10, No. 386, Folium 201 folgende Eintragung bewirkt: 
Titelblatt: 1) Der Plan No. 757 a. an dem Blankenfelder Gränzgraben 45 Mg. 
20 Ruth. Rubrica I. Das St. Marienstift in Stettin besitzt Inhalts des Ge- 
meinheittheilungs - Reeesses vom 13. Juli 1863 den Plan sub 1. Der Besitztitel 
ist zufolge Verfügung vom 15. Juni 1865 berichtigt. — Laut Verfügung des Ma
rienstifts - Curatoriums vonr 24. August 1836 fiel die Nutzung des Marienwalder 
Stiftsförsters und des Stiftsschulzen zu Marsdorf der ihnen im Birkenort zuge
wiesenen Dienstwiesen von Michaelis 1836 ab, weg, weil die ganze Wiesenfläche 
von da ab verzeitpachtet worden war. Dagegen erhielten die beiden genannten 
bisherigen Nutznießer von dem jährlichen, 102 Thlr. betragenden Pachtquantum 
jeder 2/B), der Größe der einzelnen Dienstwiese entsprechend, also 6 Thlr. 18 Sgr. 
Dieser Pachtantbeil wurde als Vergütigung für entzogene Wiesennutzung in dem 
Marienstifts-Kassen-Etat pro Michaelis 1836 — 1839 zur Soll-Ausgabe in Zugang 
gestellt. Dieses Verhältniß ist nicht von Bestand gewesen. Vom Jahre 1843 an 
ist der Förster sowol, als der Schulze wiederum in die Naturalnutzung der Dienst
wiesen getreten.

3. Mit der im Tit. III. der Einnahme, Pos. 22. aufgeführten Jagdnutzung 
im Erbzinsgute Ehrenthal hat es folgende Bewandniß. Dieses, im Randowschen 

tiS'l .V ,d6£ .11 ; immuvi'4  na<j*
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Kreise belegene Gut ist bereits am geeigneten Orte beschrieben worden (L. B. 11. Th. 
Bd. 11, 1737, 1738). Die Größe des Gutes, welche daselbst angegeben ist, hat sich 
bei Gelegenheit eines darüber mit dem Amte Stepenitz im Jahre 1751 geführten 
Gränz-Prozesses ergeben, in genauer Zahl 1118 Mg. 91,5 Ruth. Hundert Jahre 
nachher ist der Flächeninhalt aber ein anderer, sei es in Folge einer Vermehrung 
des Gebiets, sei es in Folge einer richtigern Vermessung. Nach den Grundsteüer- 
Veranlagungs-Tabellen des Finanz-Ministeriums vom Jahre 1866 enthält nämlich 
das Gut Ehrenthal 1351,22 Mg., davon 41,M Mg. Ackerland, 0 Gärten, 495,g, 
Mg. Wiesen, 0 Weiden, 769,15 Mg. Holzung; an steuerpflichtigen Grundstücken 
1301,67 Mg., behaftet mit Thlr. 71. 1. 1 Pf. Grundsteuer; an steuerfreien 4,35 
Mg. Schulland, zusammen 1306,02 Mg.; dazu kommen noch 9,96 Mg. Land- und 
28,78 Wasserwege zu öffentlichen Zwecken und 6,46 Mg. für 5 steuerpflichtige und 
10 steuerfreie Gebaüde, jene mit 4 Thlr. 18 Sgr. besteuert.

Aus den im Archiv des Marienstifts befindlichen Urkunden ergibt sich, daß 
Herzog Barnim III. im Jahre 1347 mit dem Dorfe Stepenitz auch das an der 
Krampe belegene Holzbruch der St. Marienkirche in Stettin geschenkt hat. Der 
Original - Schenkungsbrief selbst ist zwar nicht mehr vorhanden, wol aber eine 
schon im Jahre 1370 angefertigte und beglaubigte Abschrift desselben, welche unbe
denklich volle Beweiskraft hat. Diese Schenkung ist hiernächst von Seiten der 
Kirche durch Bischof Philipp von Kanlin im Jahre 1374 bestätigt und in die Con- 
firmations-Urkunde der Schenkungsbrief von 1347 von Wort zu Wort transsumirt 
worden. Die Urkunde der fürstlichen Brüder Swantibor und Bogislaw VII. vom 
Jahre 1373 — die Marienstifts-Acten geben die Jahreszahl 1382 an — beweiset 
gleichfalls das dem Marienstifte zustehende Eigenthum, indem darin dem Propste, dem 
Dechant und dem ganzen Kapitel zu St. Marien gestattet wird, das in der Krampe 
belegene Bruch und Torfmoor zu verkaufen bezw. zu verpfänden (L. B. a. a. O.). 
Das Krampebruch war vom Marienstift als ein für sich bestehendes Grundstück 
durch Verpachtung genutzt worden, der Besitztitel desselben aber im Hypothenbuche 
noch nicht nachgewiesen. Im Jahre 1804 ist das Bruch dem Geheimen Ober- 
Finanzrathe v. Borgstede zu Erbzinsrechten überlassen worden. Damit nun dieser 
sein Besitzrecht im Hypothekenbuche eintragen lassen konnte, mußte vorher der Be
sitztitel für das Marienstift berichtigt werden. Zu beni Ende trug der Administra
tor des Stifts Ockel, unterm 31. December 1805 darauf an, das Marienstift im 
Hypothekenbuche als Eigenthümer des an der Krampe belegenen Bruchs eintragen 
zu lassen. Das hierauf ausgefertigte Eintragungs-Document lautet wie folgt: —

Das Krampe Bruch, izt Ehrenthal genannt, in Vorpommern im Randowschen 
Kreise belegen, ist ein ohnweit dem Papen Wasser, an dem kleinen Fluß Krampe 
belegenes Holzbruch, dessen Flächeninhalt bei Gelegenheit eines darüber mit dem 
Amte Stepenitz im Jahre 1751 geführten Gränz - Processes auf 1118 Magdeburg- 
sche Morgen, 91% Quadratruthen ausgemittelt ist.

Dem Marien-Stift zu Stettin ist solches von dem Pommerschen Herzoge Bar
nim schon im Jahre 1327 geschenkt, biefe Schenkung auch durch die späteren Ur
kunden de 1374 und 1382 (?) bestätigt und respective bekundet worden, auch 
dasselbe seitdem in undenklichen! Besitz. Dieses Besitzrecht ist ex decreto vom 6. 
Januar 1806 eingetragen.

128*
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Gegenwärtig ist dasselbe ein Erbzins-Guth, Halbem von dem Marienstift zu 
Stettin das nutzbare Eigenthum desselben, mit Einschluß der Jagbgerechügkeit uitb 
Jurisdiction, durch den Contract vom 23. Juny 1804, mit Genehmigung des Geist
lichen Departements vom 20. July 1804, dem Geheimen Ober - Finanz - Rath von 
Borgstede und dessen Nachfolgern gegen einen jährlichen Canon von respective 
2 Thlr. 18 gr. und 742 Thlr. — 2 Pf., und eine jährliche Abgabe von 2 Hir
schen, 2 Wilden Schweinen und 2 Rehen an die Stifts-Curatoren aus der Negie
rung, auch unter Vorbehalt der übrigen unten bemerkten Reservat-Rechten, erblich 
und auf ewig abgetreten, auch laut Protokolls vom 16. Februar 1805 übergeben 
und demselben der Name Ehrenthal beigelegt ist.

Vi decreti vom 21. Februar 1806 ist dieser Contract gerichtlich bestätigt, 
und die Trennung des Ober-Eigenthums von dem Nuzbaren verzeichnet.

Dieses Ober-Eigenthum besteht in dem vorbemerkten Canon, nebst der Natu- 
ral-Abgabe, dem Vorbehalt des Vorkaufsrechts, eines Laudemii von 50 Thlr. bey 
Veränderung des Erbzinsmanns, wenn der neüe nicht des vorigen Erben in ab
steigender Linie ist, und dem Recht der Einziehung des Erbzins-Guts bey zwey- 
jähriger Unterlassung der Abführung des Canons.

Auf dem Ober-Eigenthum dieses Erbzins-Guths ist gegenwärtig nichts^einge- 
tragen und wird übrigens dieser Hypothequen-Schein dem Marien-Stift zu Stettin 
in vim recognitionis wegen Berichtigung des Besitztitels hierdurch erteilt.

Urkunblich unter der Königlich Preüßisch Pommerschen und Caminschen Re
gierung und Lehns Canzley großen Jnsiegel und verordneten Unterschrift.

Gegeben Stettin, den 9. Juny 1806.

v. Eichstadt. (L. 8.) v. d. Osten.
(Erster Präsident.) (Vicepräsident.)

Robe. Oehlschlaeger. Schulze.
(Regierungs-Räthe und Mitglieder der Lehnskanzlei.)

Zitelmann, 
(Criminalrath und Lehns-Secretarius.)

Der Titulus Possessiones von dem Ober - Eigenthum des Kramp er Bruchs, 
izigen Erbzins-Guths Ehrenthal genannt, ist vi dccreti vom 6. Januar dieses 
Jahres, in dem 2ten Bande des Land- und Hypotheken - Buchs der Piorum Cor- 
porum, Seite 501, Rubrica 1, für das Marien-Stift zu Stettin, laut beigehefteter 
Récognition eingetragen.

Stettin, den 9. Juny 1806.

O. F. Schulz, I. C. Rhaue.
Regier.- und Lehns-Secretar. Ingrossator.

4. Zu Tit. I. der Ausgabe, Pos. 1. Seitdem die wirthschaftliche Oberauf
sicht der Stiftsforsten dem Jnspector der Forst-Jnspection Stettin II, Forstmeister 
Mangold, übertragen, hat das oben S. 290, 301 erwähnte Verhältniß des Königl. 
Oberförsters zu Friedrichswald zum Revier Marienwald aufgehört.
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Vergrößerung des Marsdorfer Reviers.

Nach dem Contracte vom 24. November 1869, genehmigt von der Königl. 
Negierung den 19. März 1870 und von dem Minister der geistlichen rc. Angele
genheiten durch Rescript vom 11. April 1870 sind zur Vergrößerung des Mars
dorfer Forstreviers von der Pfarre zu Barfußdorf 482 Mg. 122 Ruth. Waldfläche 
käuflich erworben. Diese Fläche ist demnächst in den Monaten Juni und Juli 
1870 speciell vermessen und enthält nach dem darüber ausgestellten Vermessungsre
gister, nebst Karte, von Hüpgen, und nach Abzug der 10 Mg. 176 Ruth, großen 
Fläche der, den Forsttheil durchschneidenden Staatsstraße von Golnow nach Nau- 
gard, an zur Holzzucht nutzbarem Terrain 449. 131, an nicht benutzbaren 38. 15, 
überhaupt 487 Mg. 146 Ruthen. Das Marsdorfer Revier enthält demnach
jetzt  2837 Mg. 88 Ruth.
Und die Marienstiftsforstreviere zusammen enthalten . . . 4483 Mg. 36 Ruth.

Der Kaufpreis hat 7163 Thlr. betragen, wovon 2663 Thlr. baar bezahlt 
und 4500 Thlr. zu 5 Proct. stehen geblieben und erst nach zehn Jahren kündbar sind.

Quellen für die historische Beschreibung der Stadt Golnow.

Acta der Königlichen Regierung zu Stettin, und zwar aus —

I. Der Registratur der Abtheilung des Innern:

Tit. VIII. Sect. 3 des Repertoriums:

9Zd. 3. Holzverkauf aus der Stadtforst, 1809—1820. — No. 4. Stadtjagden, 1809 bis 
1813. — No. 5. Gefällreste aus dem Stadteigenthum 1809, 1810. — No. 6. Aufsicht auf den 
Magistrat zu G. und die wider denselben angebrachten Beschwerden. Voll IV, 1838— 1869. 
— No. 8. Ansetzung eines Holzwärters 1810 —1839. — No. 10. Gewinnung des Bürger
rechts, Vol. II, 1834- 1854. — No-. 11. Kämmerei-Rechnungswesen, Vol. VI nnd VII, 1863 
bis 1870. — No. 12. Veraüßerung des s. g. Eommandanten-Gartens und anderer der Stadt 
zugehörigen Grundstücke, 1812—1814 (in der reponirten Registratur). — No. 14. Aufbringung 
der Communallasten und darüber geführte Beschwerden, Vol. II. und III., 1833 — 1869. — 
No. 15. Stadtgericht in G. betreffende Verhandlnngen, 1857 — 1859. — No. 18. Beschwer 
den der Stadteigenthums- Ortschaften, 1812—1869. — No. 19. Städtische Unterbeamte, Vol. 
IV, 1861—1869. — No. 20. Beschwerden gegen die Stadtbehörden, Vol. IV, 1840—1869. — 
No. 21. Repartitions-Grundsätze bei Veranlagung der Abgaben, 1813—1818. — No. 23. Be 
schwerden des Magistrats und der Stadtverordneten wider einander wegen der Geschäfts
führung, Vol. III, 1847—1858. — No. 24. Abgaben von Land- und Wasserwegen, 1835—1840. 
No. 26. Erwerbung des Eigenthums der Höfe in Barfußdorf und in Mönchendorf, 1816— 
1844. — No. 27. Nachweisung der Stadtschulden und ihrer Amortisation, 1814—1870. — 
No. 28. St adtforst und Anstellung der Forstbedienten, Vol. 1, II, 111, 1816—1870. — No. 29. 
Kämmerei •- Grundstücke und Kämmerei - Bauten, Vol. 11, 1862—1868. — No. 30. Bestallung 
der Schulzen in den Eigenthumsdörfern. 1817—1866. — No. 32. Anlegung eines Torfstichs, 
1819—1868. — No. 34. Gemeinheitstheilung in den Eigenthumsgütern, 1822—1856. — No. 
35. Colonie Hakenwald, 1822 — 1870. — No. 37. Schützengilde, 1821 - 1865. — No. 42.
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Stadtwaage, 1829, 1830. — No. 45. Einführung der Hundesteuer, 1828—1867. — No. 46. 
Revision der Communal- und Polizeiverwaltung, 1830—1854. No. 47. Niederlags-Gesälle 
für Benutzung der Jhna-Ufer als Ladeplätze; Erhebung von Dohlwerksgeld, 1811—1867. — No. 
48. Stadtverordneten-Wesen, Vol. III, 1842— 1870. — 9?e. 50. Rlarktstandsgelder - Abgabe, 
1835 — 1856. — No. 53. Beschwerde mehrerer Büdner zu Mönchendorf wegen Heranziehung 
zu den Communallasten in Golnvwshagen und Mönchendorf, und Constituirung der Colonie 
Golnowshagen zur Dorfgemeinde, 1841 1845. — No. 54. Einführung der Gemeinde - Ord
nung vom 11. März 1850 und der neuen Städteordnung vom 30. Mai 1852. — No. 55. Er
richtung einer Commnnalbeamten-Wittwen-Pensions- und Sterbekasse, 1854—1855 — No. 56. 
Sparkasse, 1861—1870. — No. 57. Gemeinheitstheilung und Feststellung des Bürger- und 
Kämmerei-Vermögens, 1846—1868.

Tit. VIII. Sect. 4 des Repertoriums. — Acten, betreffend die Hospitäler.

No. 1. Hospitäler St. Spiritus und St. George, Vol I, 1810 — 1847, Vol. II, 1848 
bis 1868. — No. 3. Ländereien der Hospitäler, 1816 — 1859. — No. 5. Aufnahme der Prö- 
vener in die Hospitäler, 1818—1870. — No. 7. Legat der Wittwe Gottschalk für die Armen
kasse, 1843.

Von den älteren, im Archiv der König!. Negierung aufbewahrten, die Golnowschen Ho
spitäler betreffenden Acten sind studirt worden: —

Acta Commissionis wegen Untersuchuug des Hospitals Spiritus Sancti von 1741, mit 
dem Commissarischen Visitationsbescheid wegen desselben Hospitals von 1742 (letzterer in duplo). 
(Von der Allerhöchsten Ortsverordneten - Immédiat - Commissions. — Acta des Pommerschen 
Couststoriums, betreffend das Heilige Geist-Hospital zu G. Vol. I, 1755 — 1802; Vol. II, 
1803-1809. — Des Consistorialraths Langner Acta Commissionis, die Local - Recherche des 
Hospitals St. Spiritus betreffend, 1793. — Commiffarischer Visitationsbescheid wegen des 
Hospitals St. Georgii von 1742. sVon der Immédiat-Commission.s Aeta des Pommerschen 
Consistoriums, betreffend das Hospital St. Georgii, 1788 — 1809 sDie Fortsetzung der Ver
handlungen wegen der Hospitäler seit 1810 befindet sich in den oben angezeigten Regierungs- 
Acten s — Des Conststorialratbs Langner Acta Commissionis betreffend die Local - Recherche 
des Hospitals St. Georgii, 1793.

Straf- und Besserungsanstatt betreffende Acten: — Anträge der Communal 
Landtags-Versammlung von Neüvorpommern und Rügen wegen Errichtung einer Strafanstalt 
für diesen Landestheil, 1842—1853. — Erbauung einer neuen Strafanstalt bei Golnow, Juni 
1853 bis Januar 1871, Vol. I—VII. — Ankauf von Grundstücken für die bei Golnow zu er
bauende Strafanstalt, 1855—1868. — Rechnungslegung über die bei der Strafanstalt aufge
führten Bauten, 1869, 1870.

Jhnafluß betreffende Acten. — Tit. XIII. No. 77. Jhnastuß von Stargard bis 
Golnow. Vo!. IX—XII, 1851 — 1870. — No. 78. Desgleichen von Golnow bis zum Ausfluß, 
Vol.1—VIII, 1811—1852. — Reparatur der Schleissen von dem Kleinen und Großen Hühnergraben 
Vol.1. — Commissionsacten des Regierungsraths Grafen von Jtzenplitz und des Wafferbanrathö 
Scabell, betreffend die Verbesserung der Jhna-Schifffahrt. — Tit. XVI, No. 12. Melioratio
nen in Blankenfeld und Kamelsberg — No. 13. Desgleichen in Fürstenflagge.

II. Registratur der Abtheilung für die Kirchen- und Schulverwaltung rc.

Stiftungssachen. No. 1. Legat des Seglerhauses für die Prediger und den Küster 
an der St. Catharinenkirche, 1824. sHiermit steht in Verbindung ein int Archiv der König!. 
Negierung befindliches, Aktenstück, unter Tit. XVIII. Gewerbe-Polizei. Sect. 2. No. 13. Die 
Auslösung der Kaufmanns-Gilde, 1821—1824.] — No. 19. Amelangschcs Legat, 1869.
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Schulsachen. No. 2. Schule zu Golnow überhaupt, Vol. VI und VII, 1852 — 1870. 
— No. 3. Jüdisches Schulwesen, 1820-1860. — No. 5. Etat für die Stadtschulkasfe, 1828 
bis 1865. — No. 6. Privatschulen, 1833—1855. No. 8. Schulkassen-Verwaltung und Be
stallung des Rendanten derselben, 1840—1870. — No. 10. Turnanstalt, 1845, 1846. — No. 
11. Bauten und Reparaturen an den Schulgebaüden, 1846 — 1848. — No. 14. (Kuratorium 
für die höhere Knabenschule, 1857 — 1864. — No. 15. Etat dieser Schule, 1858— 1865. — 
No. 16. Höhere Mädchenschule, 1858, 1859. — No. 17. Höhere Knabenschule, 1858— 1869. 
— Schultabellen der Synode Golnow, Vol. V 1864, 1865.

Kirchensachen. — Acten des vormaligen Pommerschen Consistoriums: — Verwaltung 
des Kirchen-Patronats, 1743. — Präpositur - Tabellen der Golnowschen Synode vom Jahre 
1750. — Acta betreffend die der St. Catharinenkirche und dem Heil. Geist-Hospital gehörigen 
Bauern in Marsdorf, 1749—1806. — Bauten und Reparaturen der St. Catharinenkirche und 
Pfarrgebaüde, Vol. I, II, 1790—1809. — St. Georgenkirche betreffende Verhandlungen, 1786 
dis 1808. — Bauten und Reparaturen bei der eben genannten Kirche, 1790 — 1792. — Erb- 
verpachtung der Kirchen- und Hospital-Grundstücke, Vol. I, II, 1793 - 1809. — (Vorstehend 
genannte Aktenstücke werden im Archiv der König!. Regierung aufbewahrt.s

Ältere Acten der König!, Negierung (gleichfalls im Archivs: — Einziehung der St. Ge
orgenkirche, 1815—1825. — Schule und Schulhausbau in Fürstenflagge, Vol. 1, 1812— 1843, 
— Haus- und Kirchen-Collecte zum Bau eines Bet- und Schulhauses in Kattenhof, Vol. I. 
1815, 1816.

Neüere und laufende Acten der König!. Negierung fin der Registratur): - No. 1. Bau
ten und Reparaturen an den Kirchen- und Pfarrgebaüden der St. Catharineu- und St. Ge
orgenkirche, Vol. I, 1810—1835 (schon im Archivs, Vol. Il—V, 1834 — 1870. — No. 2. An
leihen bei der St. Catharinenkirche, Vol. Il, III, 1836 — 1867. — (Ohne Nummer). Generalia 
der St. Catharinenkirche, 1809—1870. — No. 3. Revision der Vermögens-Tabellen der Pri- 
vat-Patronatskirchen der Synode Golnow, Vol. XI, 1864—1867. — No. 4. St. Georgskirche 
betreffende Acten, 1810—1870. — No. 7. Matrikular - Nachrichten, 1742 — 1869. — No. 10. 
Etat der St. Catharinenkirchen-Kasse, 1841—1870. — No. 21. Etat der St. Georgenkirche»- 
Kaffe, 1814 -1870 — No. 28. Begräbnißp^tz, 1835 — 1867. — No. 29. Orgel in der St. 
Catharinenkirche, 1834—1867. — No., 30. « el in der St. Georgenkirche, 1842—1855.

. i
Ferner:

4. Matrikular-Nachrickten des Kirchspiels Hohen-Schönau, 1800 — 1857. — 5. Schul
wesen und Bau eines Bet- und Cchulhauses in Kattenhof, nebst Vermögens-Verwaltung dieses 
Bethauses, 1815—1867. — Vol. I, II, 1815— 1870. Report. Bd. 2. Fol. 55, No. 1.— 
Schulbauten in Fürstenflagge, 1863—1867. Report. Bd. 1. Fol. 178. 20. 4. — Etat der Kir- 
chenkasfen: — 8. zu Resehl; — 9. zu Hohenschönau, Walsleben, Zampelhagen; — 10. zu Pa
genkopf und Wittenfeld; — 12. zu Rosenow, Darz und Damerwitz; — 13. zu Pftugrade und 
Wißmar. — 11. Schule, Schulhaüser, Lehrer (Bethsäle) zu Nörchen, Friedrich-Wilhelmsthal 
und Elisenau, Vol. Il, III, 1852—1870. — 7. Schulwesen und Schulbauten (Betsaal) zu Klein- 
Sophienthal, Vol. II, 1839—1859. — 26. Pfarrstelle zu Lübzin und Elisenau, 1850—1870.

Stiftung-sachen. — No. 1. Vermögens-Verwaltung der Synodal - Prediger - Witt- 
wen-Kaffe zu Massow (-Golnow), 1815 — 1867. — No. 5. Generalien der Synode Massow, 
1811—1817.

Acta des MarienstiftS zu Stettin.

1) Receß über die Regulirung der gutsherrlich - baüerlichen Verhältnisse in Marsdorf 
vom Jahre 1860. Tit. I. Sect. 1. No. 255. — 2) Neceß über die Ablösung des von dem 
Schmiedegrundstück zu Marsdorf an das Gut zu entrichtenden Grundgeldes, von 1860. Tit. I.
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Sect. I. No. 256. — 3) Neceß über die Gemeinheitstheilung der Feldmark Marsdorf, von 
1864. Tit. I. Sect I. No. 258. - 4) Acta betreffend die Einrichtung der ländlichen Orts 
Obrigkeit in den Marienstifts - Ortschaften nach Vorschrift des Gesetzes vom 14. April 1856. 
October 1856 - Decbr. 1870. Tit. 1. Sect. IV. No. 10. — 5) Berichtigung der Besitzung 
des Besitztitels von den Marienstifts - Gütern. Januar 1768 — September 1865. Tit. III. 
Generalin No. 1. - 6) Bestallung der Schulzen und Gerichtsleüte zu Marsdorf. Juni 
1818 — März 1870. Tit. V. Sect. I. No. 10. — 7) Erkenntniß I. Instanz in Sachen der 
Bauern zu Marsdorf wider das Marienstift wegen der Hufenschlagsheide, und 8) Erkenntnisse 
II. und III. Instanz in demselben Prozesse, 1847—1857. Zu den Acten Tit. V. Sect. II. F. 
Marsdorf. No. 1. Vol. v und Vol VI gehörig. — 9) Forst-Natural-, nnd 10). Forst - Geld- 
Etat der Marienstifts-Forstreviere Marienwald und Marsdorf pro 1869—1871.
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